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© onföderation. (Bunded= oder Eidgenoffenfhaft, nad. ihrer Entwidelung 
und ihrer weltgeſchichtlichen Wichtigkeit dargeſtellt. )) Wenn die, oft unvollkom⸗ 
men ausgebildeten, nie fich allein genügenven Staaten in der Verbindung mit fremden ober 
verwandten ſelbſtherrlichen Gemeinweſen Aushülfe fuchen, fo beginnt die bundesgendfilfche 
Wirkſamkeit (die ſtaatliche Affociation). Die erſte Gattung verfelben ericheint als ein zeitliche®, 
d. 9. für beſtimmte Friſt und befondere wechfelnde Zwecke abgeſchloſſenes Verhältniß ;weier ober 
mehrerer ſelbſtherrlicher Staaten. Religiöfe Feierlichkeiten, Cidſchwur und Unterfihriften, Ge⸗ 
genfeitigleit ver vorbehaltenen oͤffentlichen Rechte und Breiheiten, Anerkennung der gleichen 
Rantlihen Befugniß und Hoheit begleiten den Bertrag. Der Treue und dem Blauben über- 
geben hieß er ebendeshalb bei ven Römern foedus, als vem Vertrauen (fides, fido) entfproffen 
und durch daſſelbe gewmährleiftet. 

Die zweite, nicht auf zeitlihen, fonbern bleibenden Beftand theild von vornherein berech⸗ 
nete, theils ſtillſchweigend vorausgefehte Entwidelungsart der Bundesgenoſſenſchaft bietet nach 
ihrem hiſtoriſchen, organifih geglienerten Verlauf einen dreifachen Bang dar. Der flaatlihe 
Aflociationstrieb nämlih, allmählich zunr Elarern Setbftbemußtfein dauernder Zwecke und 
Kräfte ausgebilvet, trachtet entweder nach möglichft fefter Sicherung des äußern (materiellen) 
Guts wider die Gelüfte des immerbarregen Begehrungsvermögend , oder er jucht durch eigene 
Anſtalten die Anuſprüche und Gewinnſte der fortichreitenden Vernunft wider rohe Unfitte und 
finnlihe Beifleöträgheit zu gewährleiften, firebt endlich nad möglichft flarfen und dauerhaften 
Bürgichaften des Rechts und geiftigen Fortſchritts wider Gewaltthat und Geiſtesdruck. Als 
Zeichen und Früchte dieſer Aſſociationsrichtung entfliehen für den erften Kreis die Landfriedens⸗ 
bũndniſſe, für den zweiten bie Sejittungd= (Cultur-) Bündniffe, für den dritten die politifchen 
Bündnifle oder Eonföderationen im engern Wortverſtande. (Eidgenoſſenſchaften, freiſtädtiſche 
[tepublifanife] Bunde.) Sie bilden den eigentlihen Kernpunkt, welchem die übrigen Eini⸗ 
gungöverfuche ven Weg bahnen. Die tbeilnehmenden Glieder gehören in der Negel vemfelben 
voͤlkerſchafilichen Geſammtkoͤrper an; mit ihm treten fie entweder in freundliche oder feinvjelige 
Berührung je nad) der Beſchaffenheit und dem Zweck des Bundes. Der erfte Fall tritt für das 
Zandfriedend- und Gefittungsbünpniß ein, ver zweite gilt für die politifche Eidgenoſſenſchaft, 
welche fih gewöhnlich nad längerm oder kürzerm Kampf von dem nationalen Muttergebiete 
als eigene Seibftberrlichkeit trennt, bisweilen aud innerhalb des ſtaatsrechtlichen Geſammtver⸗ 
bandes den Kreis ihrer unabhängigen Entwidelung nimmt. Diefen allgemeinen Geſetzen fol: 
gen, fonft vielfach verſchieden, Alterthum, Mittelalter und neuere Zeit ; überall tritt die drei⸗ 
fache Stufe des Afloeiationsproceffes unter abweichennen Formen und Namen hervor. 

Blickt man zuerft auf das lebendige, vielgeftaltige, eigen: und freifinnige Griechenland, 
fo erſcheint Hier die Landfriedensverbindung als frühefter Keim des jpäter für Geſittung und 

N Artifel, die man unter & vermißt, find unter R aufzufuchen. 
1) Den Gang, welchen die Entwidelung des freien Gonföderationsprincipe im Mittelalter und in der 

neuern Zeit nahm, hat ber Verfaſſer in feiner „Entſtehungsgeſchichte der freiftädtifchen Bünde u. f. w w“ 
(3 Bde. Zürich 1827—29) forgfältiger, als es bisher geſchehen war, zu befchreiben getrachtet. Die fol: 
gende Abhandlung fchließt fich infofern dem obigen Werfe an, als fle denfelben Gegenſtand, freilich ohne 
ins einzelne gehende Darftellung der Thatfachen, behandelt und nur den flaatsrechtlichen Zufammenhang 
vor Augen behält. Dagegen wohnt biefer Abhandlung die Eigenthümlichfeit bei, daß fie theils den Weg 
der Gonföberationen weiter zurũck und vorwärts verfolgt, teile manche Zuſätze und ſelbſt Berichtigungen 
in Bezug auf die bereits er erörterten Fragen und geſchichtlichen Evolutionen berfelben enthält. Sie 
trachtet einen biftorifch-flaatsrechtlichen Gefammtüberblick der Anftrengungen zu geben, durch welche ber 
Adel des Menfchengeiftes feine höchften Güter, Recht und Freiheit, wider innern und äußern Drud zu 
füchern fuchte, und —* eine Generalfarte dieſer oft ſehr verſchlungenen Kämpfe auf. 

Staats-kerifon. IV. " 
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Staat vollfommener entwidelten Bundesweſens. Kaum hatten nämlich die Hrllenen (Griechen) 
den nationalen Kampf mit demältern, vriefterfürftlich (theokratiſch) regierten Orientalenvolk der 
Pelasger größtentheild glüdlich beendigt und ben Feind in Ilion (Troja) daniedergeworien . 
(1194 v. Chr.), als das fortdauernde Kauft: und Fehderecht, bald ver hellenifchen Stämme und 
Voͤlkerſchaften, bald ihrer Fürften und Eveln (Anakten, Heroen), wachſende Unbilden und 
Drangfale fhufen. Die Großen, von beutegierigen Gefolgſchaftsleuten oder Gefellen (Tepd- 
rovreg) umgeben, faßen in Burgen und ummauerten Städten feit, eine Plage des nahen und 
fernen Landvolks, auch dem Fremden gefährtich, wenn ex in den Bereich der Wegelagerer fan. 
Denn es galt nur die leibliche Kraft, dad Übergewicht ver Stärke; man raubte, brannte, mor- 
dete, führte die Beflegten in Knecht- und Leibeigenihaft; man verwüftete die Saaten, hieb 
Fruchtbäume um, zerſtörte Brunnen, Waſſerleitungen und andere gemeinnügige Werke; ſelbſt 

- ver kempel wurde nicht immer verſchont, obgleich Furcht vor dem Göttern anf den gewöhnlichen 
Abentenrer unh Raubritter zügelnd eingriff. Rohe Grauſamkeit und wilder Übermuth zierten 
den Starken; Menſchengefühl, Milde, Gerechtigkeit betrachtete er als verächtliche Eigenſchaſten 
deq Pobels (Plutarch, Theſeus“, Kap. 6). Dieſelbe Unſicherheit bot das Meer ; kühue Freibeu⸗ 
terei brachte Beute und Ruhm; dad Gewerbe galt nicht als Schmach, ſondern als Ghre. Seid 
ihr Kaufleute oder Seeräuber?“ war die gewöhnliche Frage der einander treffenden Unbekann— 
ten (Thucydides, I, 5). Zwar forderte berkoͤmmliche Sitte, daß Die Fehde durch den Herold 
(Kern) angekündigt und wiedernum geſchlichtet murde, aber viele Fürſten und Edle kümmerten 
ſich nicht um van Brauch. Heimiſche Bhitrache, Familien- und Stammesfeindſchaften mehrten 
den Trotz des geſelligen, Freilich oft durch Geſaug und Fröhlichkeit erheiterten Lebens. Alles 
fand. auf der Spitze ed Schwertes; der Kraftvoile war in der Hegel auch der Gerechte, und der 
Schwache galt als Der ſchuldige Theil. Dieſem Unweſen der Selbſthülfe und des Fauſtrechtk 
begegneten allmählich größere und kleinere Landfriedeusbünduiſſe. Benachbarte Völkerſchaften 
und Bürften kraten nämlich unter dem Schug eines gefeierten Gottes und Tempels als Nad)- 
barsvereine (Amphikmonien, dpgueriovia, A uerlovsg) zufammen.. Died geſchah beſon⸗ 
ders in der Gegend des Otagebirges, mo zwoͤlf ſpäter weit verbrritete Voͤlkerſchaften um den 
Teinpel des delphiſchen Lichtgottes, Apollon, geſchart Bucht und Ordnung der aufkeinenden 
Geſellſchaft wider rohe Leibeskraft zu firmen unteruahmen. Ihr Cidſchwur lautete dahin, 
daß ſie keine amphiktyoniſche Stadt (Gemeinde) vou Grund aus zerflören, feine im Kriege ober 
Frieden des Waſſers berauben,, den Meineibigen aber überziehen uno firafen, aud) das Heilig- 
thum des Mottes beſchützen wollten wiber Raub und Bewaltthat und zwar mit Händen und 
Füßen, mit Stimme und ganzer Kraft. Jährlich wurden zweimal, im Frühling und Herbſt, 
Halo zu Delphi, bald unweit dem Thermopylenpaß Verſammlungen der Abgeordneten CBylaz 
goxen, Hieromnemonen, d. h. Pforten⸗-und Kircheuredner) abgehalten, völßerredhtlidye Klagen 
angehört und erledigt, Streitigfeiten ber Bundesglieder unteriucht und geſchlichtet, über Fried⸗ 
und Eidbrüchige Bußen und andere Strafen ausgeſprochen, kurz Die Sapınıgan eines moͤglichſt 
allgemeinen helleniſchen Land; und Voͤlkerrechts nach Kräften gehanbhabt. Jahrmärkte, Tuunz 
ſpiele, Wettgeſang und wmannichfaltige Borföncäplichfeit begleiteten den delphiſchen Landfriedens⸗ 
verein, welcher unterſtüzt won den Apollocultus und weithin berühmten Orafel bie Sütten mil⸗ 
derte, Cintracht und Vaterlande liebe nührte, den Gegenſatz des helleniſchen Volfsgejühts zur 
Freride (Barharei) unterhielt un verſtürkte hnliche, jedoch auf engere, tausichaftliche Rreiig 
beſchränkte Ampbilenonien beſtanden im bövtitchen Omcheftus „auf der Inſel Calauren zu Ehren 
Poſtidon'ſs, in Argas und anderswo. Enge mit dieſen Bandiriedenſvereinen hingen bri den 
Hellenen nie Geſitt ungsö⸗ oder Gulturbündniffe und gleithartige Cin richtangen zuſammen. Saum 
war nämlich die Sicherheit des äußern Guts norhdürftig gewonnen, als der angeborene Schön⸗ 
heits- und Kunſtſinn, wetteifernd mit dem -bepautenden Vernunft- und Staatshedürfniß, 
Spielraum ſuchte und fand. Denn überall geſellte iich zum Ernſt die Fröhlichkeit, zum ratio⸗ 
nellen Forſchen das den Himmel und die Erde gleichſam einigenve plaftiich: poetiihe Kunftyer⸗ 
mögen, welches bier die Gebilde des Dichrers Schafft, dort in feften Stoffen verförpert und dem 
leiblihen Auge anheimgibt. Ehr- una Vaterlandsliebe, oft Freilich nicht dem Ganzen, ſoudexn 
dem Theil zugewandt, verftärkten den wiljenfcmitich küuſtleriſchen Gigenthumstrieb, und Die 
Religion trat hinzu, ihm durch den Hort der Gottheit eine Höhere Weihe zu geben. So blüh⸗ 

ten denn jene eigenthümlichen Wettkämpfe oder Turniere (cyövec) der Geiſtes- und Leibeskraft 
auf, duch melde das fo vielfach zeriplitterte und havderfüchtige Hellenenvolk für längere oder 
fürzere Zeitfrift nationale Gintradht und Befriedigung gewann. Weitlauf zu Kup, Rob und 
Magen, Ring: uud Fauflfanıpf, Springen und Disfus- (Scheiben:) Werten bildeten den 
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Senpifiofl ver leiblichen bungen (ya yuwucsc), Geſang. Muſik und Diebe, namentlich ge⸗ 
ihiätticer Bortrag , bezeichneten das Gebiet ver geiftigen Nebenbuhlerſchaft (dryamı mouan«uc). 
dem Freigeborenen, wohl beleumbeten Hellenen war bie Bewerbung um den von Kampfrich⸗ 
tern (Hellenodiken) und Geſetzeswaͤchtern (Romopbylafen) nach ſorgfältiger Brüfung ertbeilten 
Preig des Diinenfranzed vergönnt; der Fremde und von irgendeiner Makel befleckte Inlänber 
blieb auögeihlolen. Ein feierlich ansgerufener Gottesfriede, am Frevler ſchwer geahndet, galt 
für die Doner ner Feſtlichkeit: unzählbares Bolt ſtrömte aus allen Gauen des Mutterlandes, 
oit auch der jernen Bflanzungen herbei. Dergleigen Wettfänpfe, zu Remea, Delphi, auf ver 
Meerenge von Korinth (den: Iſthuus) far Gefammthellas begangen, haben im elifchen Olui⸗ 
pin unter dem Schirm ded Zeuscultus an Vollftändigfeit, großartiger Ordnung, Maſſe der Be⸗ 
werber, Juſchauer und Zuhörer, weit verbreiteten Ruf, den Höhepunkt gewonnen. Etwa brei- 
hundert Jahre nach dem iliſchen Kriege durch Lykurg, Syartad Geſetzgeber, regelmäßiger ein 
gerichtet und 108 Jahre fpater (776 v. Chr.) durch die erfie Aufzeichnung des Siegerß als 
Ausorud eined vierjährigen Zeitabſchnitts feſtgeſtellt, überragte ver olympiſche Befittungsbund 
alle ͤhnliche Anſtalten. Für die ioniſchen Bewohner der Kykladen und Kleinaſiens galt lange 
vor und nad Homeros (1000 v. Ehr.) die deliiche in die Ehre des Apollinariichen Lichtgottes 
geftittete Feſtlichkeit als ein engerer Berband des leiblihen und geftigen Wertlampfes. Kunft- 

volle Reigen (Chöre) und Preisgeſänge verherrlichtenin beftimmten Friſten das von Männern, 
rauen und Kindern zahlreich befuchte Feft und förderten den Sinn wie für bie gemeiniame 
Stammes : und Volksgenoſſenſchaft, jo für dad Schöne und Wahre in den Werfen des Geiſtes. 
Eine zweite Wurzel des helleniſchen Geſittungsbünduniſſes tritt in ben weit verzweigten, über 
Ihrazien, ven Cherfones, die Propontis, Vorderafien, Oftafrifa, Süpitalien, Sicilien, Sardi⸗ 
nien, Südgallien (Maijilia) u. |. m. auögebreiteten Pflanzungen (Golonien, anobelaı) hervor. 
Sie verkörpern eine wirkliche, organiſch gegliederte Propaganda des Kellenismus un» ſtiften 
eine Arı von Univerſalherrſchaft, welche nicht fowol durch Waffen denn durch Überlegenheit der 
geiſtigen und gewerblichen Kraft ſiegend auf das Ausland (die Barbarenwelt) eingreift und Hier 
den Keuerherd nie raſtender Bewegung errichtet. Lbervölferung, Handels- und Gewinnſucht, 
volttifche Zwietracht, vor allem unruhige Abenteurerei und Thatenluſt wirkten für dieſes nim⸗ 
mermüde Ebben und Fluten helleniſcher Bölferzüge, welche inmitten fremder Maſſen meiftend 
heimiſche Sitte, Sprache und Bildung bis zum Erlöſchen ver legten Lebensfaſer bewahrten, aber 
daneben in vielfach eigenthümlichen Geſtalten ausprägten. Man verfuhr dabei von ſeiten der 
Mutterſtadt (arportohg) mit ebenſo großer Väterlichkrit als Umſicht. Die Colonie bekam vie 
heimiſchen Slaats⸗ und Kirchenrechte, ging, das an dem Altar des Geburtsorts angezüudete 
heilige Fener gleichſam voran und mit aller Rothdurft ausgerüſtet, an ihre Beſtimmung ab, 
richtete ĩch hier unter der Leitung des beigegebenen Ordners (Stifters, obaorig) ein, blieb wie 
dad für mũndig erfiärte Kind im Haus: oder Pietätsverhältniß zur ähterlichen Heimat, welche 
man dur Opferivenden, Boten und ähnliche Auszeihnungen ehrte, im Nothfall au durch 
BWafen und Geld unterftügte, behielt Dagegen für die eigenen Angelegenheiten genug ver fub: 
jectiven Freiheit, um des Mutterlandes Gelege und Bräuche je nach dent Bedürfniß der uenen 
ifeit abzuändern. So gewannen die helleniſchen Pflanzſtädte ohne Preisgebung der Hei⸗ 

Mat jruhzeitig den Sharafter der Unabhängigkeit (Autonomie) 'und mit ihr den Hauptnerv 
raſther Blüte. Am reichten und mannichfaltigiten entwickelte ih endlich dad politiiche Bundes⸗ 
leben. Denn geiragen von den Altern Vereinen für Landfrieden und Geſittung funnte e# im 
günftigen Augrublick deſto freier und Fräftiger die rein ſtaatebürgerlichen Angelegenheiten er- 
greifen und ordnen. Jedoch haben landſchaftlich völkerſchaftlichen Nücdjichten (jöderaliſtiſche 
Principien) und die herrfchaftlichen Beſtrebungen einzelner Hauptſtädte den Weg zu einer Ge⸗ 
jamuntwerbindung der heileniſchen Republiken geiperrt und fa niemals ausgehende Ciferfucht, 
Spann.mg und Zwietracht unterhalten. Trotziges Selbſtvertrauen, halsſtarriges Veharren in 
provinziellen, nationalen und politiſchen Gegenfätzen, das gleichſam den Hellenen gegebene 
Vorrecht, ſelten Fremde, meiſtens Ginbeimifche zu brkämpfen und dadurch den Gedanken des 
von den edelſten Gemũthern und koſtbarſten Angenbliden der Geſchichte erfaßten Geſammtwa⸗ 
terlandes thatſächlich zu untergraben — dieſe und Ahnliche Erſcheinungen bezeichnen die Schat⸗ 
tenſeite der von Griechenland augehenden Conföderationsverſuche. Den erſten ſchwachen Au⸗ 
\ang zeigten wie Weſtküſte Kleinafiens und die benachbarten Infeln, Hier bliveten bie einge- 
wemerten Aolier (jeit 1069) einen loſen Stäptevereiu von 12 Gliedern (Dodekapolis), weldye 
teligisd der Tempel des durch ſein Drakel berühmt gewordenen Grynäiſchen Apollon zuſam⸗ 

1 4 



4 Eonföderation 

menhielt; am Vorgebirge Canes im fogeheißenen Banäolium gefchah die jährliche Verſamm⸗ 
lung der rathſchlagenden Volfdgemeinde und ihrer Ausgefchoflenen. “Die äoliſche Markung 
ging von Cyricus bis an den Hermud. Zwifchen viefem Fluß und dem Vorgebirge Pofidion 
fiedelten (etwa feit 1050) die aus Attifa eingewanderten Jonier, deren zwölfortiger Städte- 
bund, religids durch den Dienft des Helikoniſchen Poſeidon geeinigt, feine jährliche Tagefahrt 
anfangs im Banionium unweit Mykale, fpäter zu Ephefus hielt, über etwaige Rechtsſtreitig⸗ 
keiten, Krieg und Frieden rathſchlagte und entſchied. Neben ven Ausgeſchoſſenen (poBouXotr) 
Eonnte jeder Bürger beliebig an der Verſammlung theilnehmen und abflimmen. Keierliche 
Opfer, Wettlämpfe und Jahrmärkte begleiteten die Bundeshandlung. Südmwärts endlich brei⸗ 
tete fi) an ber kariſchen Küfte, auf den Infeln Cos und Rhodos, der doriſche Sechsbund (Hexa⸗ 
polig, jeit 1000) aus, deſſen kirchlichen Mittelpunkt ver Tempel und Eultus des Triopiſchen 
Apollon an der kariſchen Küfte darftellten.. Hier gefhahen, mit Wettfpielen und Meflen ver: 
knüpft, die jährlichen Bundesverfammlungen., Diefe drei Bonföberationen Kleinafiens litten 
an einem Hauptgebrechen. Sie waren nämlich nicht nur zeriplittert in ſcharf getrennte, einan- 
der eiferfüchtige,, felbft feindfelige Stammedgenoffenfhaften, ſondern beſaßen au in den ein- 
zelnen Bundeskreiſen feine hinlängliche Kraft ver Oberleitung. Jede Stadt mit ihrem Gebiet 
blieb ſelbſtherrlich und ordnete die innern Verhältniffe nad) eigenem Belieben und ohne Rück⸗ 
fiht auf das Gefammtwohl. Daher brachen Heftige Parteikämpfe zwiſchen Ariſtokraten und 
Demokraten aus, traten häufig einzelne Machthaber (Tyrannen) an die Spige des gemeinen 
Weſens, ſchalteten überhaupt Ehrgeiz, Handels- und Gewinnſucht, bald auch Üppigkeit und 
Verweichlichung. Für Künfte und Wiflenichaften, für Gewerbe und Verkehr hatten beſonders 
die Sonier glüdlihe Enpfänglichkeit, aber rauhe Mannesfraft und aufopfernde Bürgertugend 
wurden dem Volke gemach entfremdet. Umfonft riethen Thales und Bias, den lockern Verein 
durch eine bleibende Bundedregierung, deren Sig Teod werben fünnte, für nahende Gefahren 
zu ſtärken. (Herodot, I, 170.) Dieſen Centraliſationsgedanken, weicher wie ein Lichtſtrahl 
auftaudend aus 12 felbſiherrlichen Städten eine Bundesrepublik bilden und die einzelnen Glie⸗ 
der als abhängige Gaue (Demen) der Geſammtheit unterordnen wollte, verwarf die Menge. 
Sofort erlag ſie dem heranziehenden Ungewitter des perſiſchen Reichs, welches die freien Ge⸗ 
meinden bisweilen nad ruhmvollem Kampfe in Unterthanenlande ummandelte (546 — 500). 
Das Gerüft der Freiheit bileb in manchen Hellenenſtädten unangetaftet, aber die Seele ent= 
ſchwand; halb willig, Halb gezwungen folgten die Pilanzer dem Banner des Oberheren gegen 
dad Diutterland und wurden, als hier Überlegenheit des Geifted und Muthes ven glänzenden 
Sieg bereiteten, nur dem Namen nad frei. Denn bald traten an den Platz Periiens für die 
Hellenen Borderafiend und der Injeln Athen und Sparta. Es hätte nämlich unter der Leitung 
diefer beiden Hauptftaaten das wider die Fremden vereinigte Beftland durch Eintradt und Va- 
terlandsliebe die von außen her drohenden Gefahren niedergefchlagen, auf dem Schladhtfelve von 
Platää für die Fräftige Kortfegung des Krieges eine allgemeine helleniſche Cidgenoſſenſchaft 
(sopp.aylo) errichtet, das bleibende Bundesheer auf 10000 fhmergerüftete Fußſoldaten und 
1000 Reiter, die Flotte auf 100 Schiffe vorläufig feftgeftellt, jährliche Zufammenkfunft der Bun- 
beöräthe —*88 und ein allgemeines Freiheitsfeſt verordnet, welches alle fünf Jahre auf 
der gemeihten Wahlſtätte Platääs begangen werben follte. (Blutard), „Ariſtides““, Kap. 21.) 
Diefer großartige Plan eined Gefammtbundes fcheiterte theild an dem Glück und Übermuth der 
Sieger, theild an der felbftfüchtigen Eiferfucht des dorifchen und ionifchen Stammes wie feiner 
ftärkiten Vertreter. Alſo entwidelten ji etwa innerhalb 30 Jahren (479—449) zwei unab: 
hängige, gemach eiferfüchtige und feinvjelige Bundesgenoſſenſchaften (Summachien), melde 
den Schos der kurzen gemeinfamen Eidgenoſſenſchaft verließen und bald mit Bürgerblut be: 
fleckten. Auf der einen Seite ftand Sparta, der bleibende und überwiegende Borort des dori⸗ 
hen Beloponnefus, auf der andern Athen, in demſelben ftaatörechtlichen Verhältniß gegenüber 
den Sonismus. Dort galten Aderbau und Landmacht, hier auf Handel und Kolonien ruhende 

See: und Küſtenherrſchaft als Strebepfeiler der äußern Politik, dort Demokratie und hier Ari- 
ftofratie als leitende Grundfäge der innern Staatdorbnung. Jedes Mitglied der fpartanifchen, 
auch außerhalb der Halbinfel wirkfamen Bundesgenofienfchaft befaß vollfommene, freilich oft 

nur fcheinbare Selbſtherrlichkeit (Autonomie), Beſchatzungs- oder Steuerbefugniß (Autotelie), 
gleiches Stimmrecht auf den Tagefahrten ohne Rückſicht auf die Stärke der Bevölkerung, freie 
Gerichtsbarkeit bei den Streitigkeiten ſeiner eigenen Bürger, und wenn verſchiedene Gemeinden 

in Conflict kamen, den Vorſchlag zur Aufſtellung eines Schiedsgerichts. Beiträge an Mann: 
ſchaft, Geld und Schiffen wurden je nad den Kräften der einzelnen, wie fie etwa die Bundes⸗ [ 
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matrifel feftgeftellt Hatte, gefordert und entrichtet. Dieſes Geſchäft beforgte der bleibende Vor- 
ort, welcher daneben beliebig die Bundesgenoſſen nad der Hauptfladt, gen Olympia oder an⸗ 
derswohin zur nicht regelmäßigen Tagefagung befchied, alle Bunbesangelegenbeiten, nament⸗ 
li Krieg, Frieden, Berträge vorberieth und zur Abflimmung brachte, ven Oberbefehl über 
Flotte und Randheer führte. Ein Bundesſchazz fehlte. Ahnliche Einrichtungen hatte anfangs 
bie attiſch⸗ ioniſche Wehrgenoſſenſchaft (Symmadie). Ihre Mitgliever beſaßen urſprünglich 
Rechtogleichheit (Ifonomie), Selbſtherrlichkeit und Steuerbefugniß gegenüber dem bleibenden 
Vorort, rathſchlagten unter der Leitung deſſelben auf den in Delos abgehaltenen Tagefahrten 
über gemeine Bundesſachen und lieferten neben Schiffen und Kriegern ihre Beiträge zum Bun⸗ 
veöfhag, welchen die aus Athenern erwählten Sedelmeifter ( EiAnvoraglaı) verwalteten. Als 
diefe dem attifchen Staate Gelegenheit gaben, feinen politiſchen Einfluß über Gebühr audzu- 
behnen und das Schagamt in die Hauptſtadt zu verlegen, enıflanden Streitigkeiten und offene 
Fehden. Aber die zwieträchtigen und vereinzelten Bunbesgenofien unterlagen und verloren 
größtentheild ihre Unabhängigkeit, fie mußten ald Unterthänige oder Zinspflichtige (UrroreXciz) 
dem Vorort ordentliche Jahreöfteuern (im ganzen 600 Talente, 630000 Thlr.) und außer: 
orbentlihe Abgaben entrichten, auf Criminalrechtspflege verzichten und die Innenverhältniffe 
nad dem demofratifchen Princip ordnen. Jedoch blieben noch einzelne ſelbſtherrliche (auto= 
nome) Bundeögenofien, welche wie die Chier, Platäer, Methymnäer auf Lesbos, Meffenier in 
Raupaftos, Akarnanier u. f. w. den frühern Nedtsftand behaupteten. Die dergeftalt in den 
beiven großen Bonföderationen Spartad und Athens zufammengedrängten Hauptkräfte des 
Hellenenthums entzündeten bei wachſender Eiferſucht und Feindſchaft den Peloponneftfchen, 
27 Jahre lang tobenden Bürger: und Revolutionsfrieg (A31 — 404). Sein größtes Unglüd 
lag darin, daß der Gedanke an ein Befammtvaterland gleihfam geächtet, die fo gebeißene Hege⸗ 
monie oder Dictatorjchaft eines Hauptflaatd, bald Spartas, bald Athen, zulegt Thebens, und 
die dienſtbare Abhängigfeit der Eleinern, hier zinspflichtigen, dort fheinbar ſelbſtherrlichen Voͤl⸗ 
ferihaften anerkannt, endlich ven Fremden, Perſern, Macevoniern,, Römern die Bforten all: 
mählih geöffnet wurden. Dabei verfolgte namentlih Sparta jede freiere Negung des demo⸗ 
fratifh = conföderativen Princips und förderte unter dem Deckmantel der Mäßigung die den 
Kern des Maſſenlebens zerbrödelnne Wirkſamkeit ver örtlichen oder cantonalen Hoheitsgelüſte. 
Die Fortſchritt erſtrebende Entwidelung der Bunbesbegriffe farb jedoch nicht auß, ſie trieb viel- 
mehr neue oder biöher nur mangelhaft erfhienene Lebendmurzeln hervor. Tem wachſenden 
Bedürfniſſe der Einigung nämlich konnten weder die zwar gleihredtlihen Ciionomen) aber 
Iodern Bereine Kleinaftens, noch die aus dem gefcheiterten Nationalbunde hervorgegangenen 
bleibenden Dictaturen der attifch = fpartanifhen Confüderation genügen. Etwas volllommener 
trat deshalb fchon die uralte, an die bleibende Hegemonie Ihebend gebundene Eidgenoſſenſchaft 
der äoliſchen Böoter hervor. Meligids geknüpft an den Dienft der itonifchen Athene und die 
Feſtlichkeit der Pambdotien, übertrug fe die gefeßgebenve und über Krieg, Frieden, Verträge 
beſchließende Gewalt den vier Raͤthen Böotiend ; die feldherrliche und vollziehende Macht be: 
torgten ein Jaht lang neben den Präjiventen (Archon) fieben, fpäter elf Böotarchen, von 
welchen der Vorort zwei ernannte; die Urkunden fertigte der Staatöfchreiber (Ypapporevc) 
aus; in außerorbentlichen Fällen trat die Landägemeinde (docnola) aller flimmfähigen Bür- 
ger zufammen. Neben ven ſelbſtändigen, ver Zahl nad) wechſelnden Bundeöglienern fand man 
unterthänige ober zinspflichtige Gemeinden, alfo daß trog der in ben vier Räthen und den 
Böotarhen fichtbaren organifchen Einrichtungen die böotifche Gonföderation theild an ven 
Prihcip der Rechtsungleichheit, theils an den Folgen zügellofer Adels: und Volksherrſchaft ver= 
bluten mußte. Einen weitern Fortſchritt bezeichnet der nach kurzem Beftand durch Sparta und 
Macevonien aufgelöfte Olyntheiſche Städtebund auf der Halbinfel Chalcidice. Die Mitglieder 
befagen vollfommene Rechts⸗ und Bürgergleichheit, laut welcher fein Privilegium des leitenden 
Borortd galt und Die Angehörigen der einzelnen Gemeinde überall im Gebiet der Confodera⸗ 
tion ihr Bürgerrecht ausüben konnten (suuroilrau, looroXitar), ferner Gegenfeitigkeit der 
Ehen (Epigamie) und des Landerwerbs. (Xenophon, Hellen., V, 2.) Nach heldenmüthiger Ge⸗ 
genwehr von den herrſchſüchtigen Spartiaten unterdrückt (379 v. Chr.), fand der Städtebund 
Olynths bald ein vorwaͤrtoſtrebendes Gegenbild in dem biäher zerriffenen und deshalb ohnmäch⸗ 
tigen arfabiichen Gebirgslande. Hier traten namlich, als Theben bei Leuktra über Sparta ge: 
Wegt hatte (371), an AO größere und Kleinere Ortfchaften dem arfabifchen Nationalbunde bei 
(371), übertrugen die Centralgemwalt dem jährlich wechſelnden Ausſchuß der fogeheißenen 
Zehntauſend (Viyrioi), welche als Repräfentanten ver einzelnen demokratiſchen Gemeinden in 
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der neuen Haupt: und Bundesſtadt Megalopolis ſaßen, über Krieg und Frieden, Bümdniſſe 

. und ftaatsbürgerliche Skagen entſchieden, die vollziehenden Beamten und Feldherren wählten, 
den diplomatiſchen Geſchäftsgang beforgten, überhaupt die Geſammtheit (TO xoLyöyv, commune 
concilium Arcadum) nad innen und außen bin vertraten. Als Kern des mannichfaltig zu⸗ 
fanımengefegten Bundesheeres diente die beſoldete und trefflih eingeübte Schar der Eliten ° 
(Spariten), melde gleichzeitig als eine Art von Pofizeimannihaft für ven Vollzug ver Regie 
rungsbefehle beftiuumt war. &iferfuht, Eigennng und kleinlicher Ortsgeiſt auf der einen, fpar- 
taniſche Herrſchgier auf der andern Seite hinderten die volle Entiwidelung des Bundes und ber 
ſchleunigten dadurch weſentlich den Verluft der hellentihen Nationalunabhängigfeit. Aber 
gerade das nicht unverſchuldete Unglück ftärfte den entfchloflenen Sinn der edelſten Vaterlands 
freunde und fräftigiten Völker ; man erfannte die Nothwendigkeit verbefferter Bünde und be 
nutzte dafür die veihen Endergebniſſe der Erfahrung und des Nachdenkens. Überdies weckten 
die ſchauerlichen Mord-, Raub- und Brandzüge der Celten (Gallier), welche Macedonien, 
Theffalien und Phocis heimfuchten (280, 279 v. Chr.), das ſchlummernde Sribft: und Ehr⸗ 
gefühl. So traten denn gleichſam als Abendröthe des ſterbenden Hellenenthums die legten 
GEidgenoſſenſchaften ver Atoler und Achäer bervor, jene im Rordweſten, dieſe im peloponneſi⸗ 

ſchen Süden wirkſam. Beide Vereine, welche Städte und Landbezirke umfaßten, bezeichneten 
Dadurch einen brdeutenden Fortſchritt, daß fie feine eigentliche Unterthänigkeit oder Zinspflicht 
geftatteten und die organifche Gliederung zweckmäßig verbeflerten. Bis zu den Zeiten Bhilipp’s 
und Alexander's von Macevonien hatte das freibeuteriich = ftreitbare, rohe und halbwilde Volt 
per Ätoler keinen Ruf gewonnen. An den frudytbaren Küſten und in rauhen, wildbewachſenen 
Gebirgen fehhart, ver Jagd, Viehzucht und Fehde ergeben, ohne eigentliche Städte und jelt 
Menſchengedenken auf weit entlegene Dleierhöfe, Dörfer und Flecken beſchränkt (Thucyd., 
111, 94), fannte es weder die Freuden und Vortheile noch die Beſchwerden und Gebrechen des 
verfeinerten Lebens. Das übrige Griechenland betrachtete Die fernen Gebirgsleute als rende 
und Halbbarbaren. Allein ein günſtiges Schickſal [parte die ungebrochene Naturfraft vieler 
ſpäten Nachzügler ded Hellenenthums für die Tage der Noth auf und verzögerte Dadurch mefent- 
lich den allgemeinen Uintergang. Als namlicdy Alexander's Tod (323 v. Chr.) das Zeichen zu 
fühnen, wenn aud nicht erfolgreihen Unabhängigkeitöbeftrebungen der Hellenen gab, da ver⸗ 
flärkten aud die tapfern Atoler ihre alte Stammedgenoffenfhaft und erweiterten ſie allmählich 
zu einem mohlgeglieverten Bundesftaat. Diefer, in den Tagen des Geltenfriegd (289, 279) 
ben Grundzügen nad ſchon ausgebildet, ruhte auf ver unbedingten Rechtsgleichheit ( Sympo— 
litie), ohne bleibenden Vorort (Directvrium, Hegemonie) und zindpflihtige Unterthanen, auf 
der jährlich im Herbft nach dem offenen Flecken Thermus entbotenen Landsgemeinde (Panzeto- 
lium, concilium Panaetolicum), welche al8 Außorud der Botfähoheit und der Gefammtbürger: 

haft über Serieg, Frieden, Bünpnifle, Verträge, Wahlen und gemeine Ordnungen entſchied, 
Srreitigkeiten fchlichtete und felbft in die Innenverhältniffe der einzelnen, fonft unabhängigen 
Städte oder Landgemeinden nöthigenfalls als Gefeggeber eingriff, endlich auf den jährlich ers 
nenerten Bundesbeamten. Diefe beftanvden aus mindeſtens 30 Gliedern des Landraths (Mathe . 
der Erleſenen, Apofieten) , welcher die Geſchäfte ver Tagefupung oder Landsgemeinde vorberei- 

tete, biöwellen auch ohne leßtere handelte, dem Strätegen oder Feldherrn und Prälidenten, 
welcher jedoch bei Berathungen über Krieg und Frieden der Iinparteilichkeit wegen nicht abftim- 

men durfte, daneben für den Vollzug der Befchlüffe jorgte, dem Reiterobrift (Hipparch), des 

Strategen Behitfen, und dem Staatöfchreiber (Ömpocrog ypapparevg), welcher die Urkunden 
ausſtellie und befiegelte. Gefegfhreiber (Nomographen) traten wol nur außerordentlih auf, 

wenn Über einzelne Gegenftände, 3. B. Kaperei und Plünderung, allgemeine Bunpesberehle 

ergingen, oder wenn innere Angelegenheiten einzelner Glieder durch die Dazwiſchenkunft ver 

Gejammtbürgerfchaft  Bundesgemeinde) außerordentlich geregelt wurden. So verbunden trach⸗ 

teten die Ätoler mit Erfolg nad Ausdehnung; denn es gelang ihnen, in der Nähe die meiften 

Gemeinden ver Lokrer, Phoeier, ein Stück Theſſaliens und Afarnaniend, in der Berne Ge: 

phallene, Elis, Meffenien, theild durch Güte, theils duch Gewalt zu gewinnen. Allein Habgier 

und Bedrückung einzelner Abhängigen, z.B. ver Meſſenier, vor allem aber Giterjuct gegen 

ven, glücklichen Nebenbubler im Beloponnes, die Achaͤer, trieben die nordweſtliche Eidgenoſſen⸗ 

ſchaft zum unnatürlichen Bündniß mir Macedonien, dem gemeinſchaftlichen Feind, und ſchwäch⸗ 

ten dadurch die wohlthätige Rückwirkung auf Geſammthellas. Dergeſtalt vereinzelt unterlagen 

die Ütofer nah hedenmüthigem Widerſtande ven Mömern (189 v. Chr. Olymp. 147, 3), 

welche ſich an den Platz der abgeſchwächten Macedonier gedrängt und bie legte Bruſtwehr der 
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helleiiſchen Unabhängigkeit zum Abſchluß trüglicher Freundſchaft veriockt hatten. Diele ſchick⸗ 
ſalsvolle Steltung naãmlich bieten die Achäer; In ihnen ebſcheint Die Ubendrörhe der untergehen: 
ven Freiheit, deren Schlagſchatten den vollkommenſten, an Großthaten reichſten, obwol verſpä⸗ 
teten Hellenendund treffen. In den ſchmalen, klippen- und bergvollen Küſtenlande, welches 
Achaja helißt und von Vorgebirge Aravus bis zum Gebiete Sisyons hinaufreicht, ſtifteten Die 
erſten Anſiedler ioniſchen Stammes einen Landfriedens⸗- und Tempelverein (Amphiktyonie), 
welcher gefnäpft an das Narionalheiligthum Poſeidon's zw Helice 12 Gaue und Flecken ume 
faßte. Darauf kamen bie durch den doriſch-heraklidiſchen Bölferzug aus Argos und Lakonlen 
verdrängten Adyder, beſetzten dad Land der hinweggeſchobenen Jonier, ummauerten die Flecken 
derſeſben und verfntipften vle neuen, anfangs königlich, danach republikaniſch-demoktatüiſch 
(init 700 v. Chr.) regierien Stäbte durch einen loſen Verein, veſſen religiöſer Mittelpunkt ver 
Temvel des Zeus Homagorius (d. h. des verſammelnden Zeus) unweit Agium bildete. Die 
12 durchaus ſelbſtherrlichen (autonomen), durch keinen Directorialvorort beſchraͤnkten Exabtge: 
meinden, von Morgen nach Abend gezählt, hießen: Pellene, Agira, Agä, Bura, Helicr, Agium, 
Rtysos, Baträ, Tritia, Pharä, Otenus, Dyme. Abgeſchloſſenheit, Sitten- und Bürgertugend, 
in den Tagen der Gefahr Todesverachtung, Redlichkeit im Handel und Wandel, ſelten geſtoͤrte 
Cintragt — Diele Eigenſchaften zeichneten das politiſch Patriarchaliſche Stilfeben der alten‘ 
Adder meiſtens vorttheilhaft and. Aber ihre Abſonderung von der helleniſchen Orfamnitheit 
trug bittere Früchte; Macedonier und Zwinghetren (Tyrannen) brangten ji ein; Sitten und 
Freiheitsgefühl ſanken; dev Bund, überhaupt durch Beine feſte Ordaungen zufanunengehalten, 
wich aus den Fugen; alles zerbrödelte. Naturmisgeſchicke traten auflöjend hinzu; Helice um 
Bura verfhmanden in ven Mrereswogen (373 v. Ehr.), Rhypä, Dienus und Agä im Elend, 
währen® Leontiun und Berunea emporkamen. Endlich weckten Noth und Druck den ſchlum— 
mernden Freiheitsſinn. Eingedenk der beifern Tage erhoben ih Dauer und Paträ, von bau 
Atotern unterftägt, voider Macedonier und Zwingherren (280 v. Chr. Olymp. 125, 1); Tritäa 
und Vhara folgten; Agium verjagte fünf Jahre fpäter (275 v. Ehr.) Die macedoniſche Bes 
fagung, Dura und Gerynea brachen das Tyraunenjoch (255); Leontium, Agira, Bellene Ichloffen 
ſich an; eine neue, weſentlich umgeftaltete Gidgenoſſeuſchaft ver Achäer Hreitetr lich zunächſt über 
vas Klftenland, danach über den größten Theil der peloponneſtſchen Halbinfel au; .eine frifche 
Kraft ftrönste vorzüglich feit der Berreiung Sicyons durch Aratırd (251 v. Ehr.) in den halb 
erfarrten Körper des Heltenthums ein und bewerkftelligte eine verjumgende Wiedergeburt. 
Wenn nämlich ver Bundeszweck ven Sturz der Maredonier und Zwingherren, die Befeitigung 
ver allgemeinen vaterländiichen Kreiheit,eritrebte (Bolnb., II, 43), fo haben vie Mittel und ergas 
nischen Anfalten dieſem hochgeſteckten Ziel vollfowmener denn jemals entiprohen. Denn bie 
gleeich rechtliche Stellnng der frühern und jpätern Glieder, die Gebundenheit der einzelnen Städte 
und Landſchaften gegenüber dem Auslande, welches nur von dem Ganzen feindlich oder freund» 
lich berührt werden ſollte, die beinahe durchgreifende Gleichheit der Münzen, Maße, Gewichte, 
Geſetze und Obrigkenen in ven möglich demokratiſch wegirvien Cantonen oder Bundestheilen 
(VBolyb., Il, 87), diefe Einrichtungen ſchufen einen wirklichen Bundes- und Volksſtaat, welchem, 
weise ich Polybius bildlich ausdrückt, für ven Abſchluß derſelben großen Stadtgemeinde nur bie 
Maueru fehlten. Die höchſte Gewalt Über Krieg und Frieden, Bimpniffe und Verträge, Ge: 
ſehe unv sonfitutionelle Oysmungen, Aufnabnıe newer Mitgliever, Wahl der Beamten und po⸗ 
litiſche ober ben Bund betreffende Klagen, ftand hei ver Buindeöverfunrmlung, ber großen Lands⸗ 
und Bügergemeinde (dodmola, süvodac, vuvedptov), welche jeber 30 Jahre alte Achäer be: 
ſuchen durfte, Sie wurde regelmaͤßig In jevem Sabre wein bei Ägtum im geweihten Haine des 
Zeus Homagyrius oder Homorind, das Bunvesgottes, abgehalten, im Fruͤhling nach dem Aufr 
gang ver Plejaden füt die Beantenwahl und andere Gegenftänve, und iım Herbſt. Ihre Dauer 
war auf Hhoͤchſtens drei Tage beſtimmt; Feder Theilnehmer durfte, vom Herold eingeladen, das 
Wort vrgreifen und felbR Anträge ſtollen, jedoch nur über die ver Betathung von den Behörden 
übergebenen Angelegenheiten. Dies gefhab, um ven Misbräuhen der Demofratie norzuben= 
gen und um Ordnung, Zeit zu gewinnen.?2) Die Abmetzrung gefchah nach ven Städten ober 
Gantonen, welche Sleichheit des Stinimechtö beſaßen und bersitd vor dem Beginn des Bun⸗ 
detags ihre vorläufige Meluung abgaben. Den Borfig und bie Yeitung der Debatte Hatte 
ver jährrlich ermählte, nad ver Nierderlegung feines Amts wiederum wählbare Strateg (Yelb- 

2) Ehenfd durfte nach der ſchweizeriſchen Mepiatlonsunrte (1803) die Landsgemeinde nur Gegen⸗ 
ſtande erörtern, welche ber Landtath vorgelegt Hatte. 
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herr). Ex führte pas Bundesilegel, beſorgte die noͤthigen Ausſchreiben, die diphomatiſchen An⸗ 
gelegenheiten, ſoweit fie nicht an die Landsgemeinde kamen, forderte die Beiträge an Maunſchaft 
und Geld ein, vollzog die Beſchlüſſe und befehligte dad Bundesheer. Sein Gehilfe und all- 
fälliger Stellvertreter war ver Reitergeneral (Hipparch). Daneben unterftüpte ihn der jähr- 
li) erneuerte Bunvesrath (BovAn), in welchem, ſcheint ed, Abgeordnete ver erfien zehn achäi⸗ 
ſchen Stäbte unter dem Nanıen der Demiurgen (Volksräthe) regelmäßig Platz Hatten. Die 
Zahl der übrigen Rathögliever iſt unbefannt; fie wechſelte wahricheinlich nad} den Zeiten und 
Umfländen. Der Bundes- over Landrath bereitete alled vor, was an die Landsgemeinde fom- 
men follte, und bielt deshalb aud eigene Berfammlungen, deren Präajivent der Strateg war. 
Diefer befam eine zweckmäßige und dennoch gefahrlofe Macht, feitvem man 25 Jahre nad der 
Aufrihtung des Buntes (255 v. Chr.) Die doppelte Strategie abgeſchafft hatte. Denn fortan 
fonnten ſich große Berfönlichkeiten entwickeln und bei der vorbehaltenen Wählbarkeit des abge: 
tretenen Bundespräfidenten gemeinnügige Plane ausführen. Dafür zeugten Aratus, Philo- 
pömen, Lykortas, Bolybius, in den Ihgen des Verfall Leuchter militaͤriſch-ſtaatsmänniſcher 
Tugenden. Die Ausfertigung der Urkunden envlich bejorgte der Staatöfchreiber (Gramma- 
teus), welcher wie alle Bundesbeamte jährlich werhfelte. So geglievert hielt die achäiſche Kids 
genoſſenſchaft ven Tobestag Griehenlands über 100 Jahre hin und beſtand ihn, als Zwietracht, 
Erſchlaffung dem erobernden Roͤmerthum entſcheidende Überlegenheit gebracht hatten, mit ehren 
haftem, wenn auch unglüdlichem Heldenmuth (146 v. Ehr.). 

In Italien, dem zweiten Hauptfig ded Alterthums, fanden Die Gonfdrberationdibeen ver- 
bältnigmäßig nur einen beſchränkten Spielraum. Denn die vorrömifche Bevölkerung hatte für 
Bundesgedanfen feine hinlängliche und fruchtbare Empfänglichfeit, der roͤmiſche Staatsgang 
aber fuchte, ſobald er die Innenverhältnifie georonet und dad Bewußtſein der Stärke gewonnen 
hatte, mehr durch leitende Koncentration denn freie Bundesgenoſſenſchaft nach außen hin zu 
wirken. Indeß fehlen auch für Italifer und Römer foͤderaliſtiſche Beitrebungen keineswegs; 
man vermißt jedoch bei ihnen ven flufenmäßigen und organiſchen Fortſchritt, welchen vie helle⸗ 
niſchen wenn auch mangelhaften Verhältnifie zeigen. Gigentlihe Landfrievend= und Tempel⸗ 
(Sultur-Jbünpniffe treten als Anknũpfungspunkte ver politifgen Einigung nirgends in ſchar⸗ 
fen limriffen hervor, obſchon Religion und Cultus ihre rückwirkende Kraft auf völferrechtliche 
Angelegenheiten auch auf der verhängnißvollen Halbinfel vielfad offenbaren. Die ältefte, dem 
porrömifchen Stalien ftellenweife eigenthümliche Bundesentwidelung ift die theokratiſch-foͤdera⸗ 
liſtiſche Geſtaltung der Tusfer, beſonders im mittlern Gebiet (Bentralhetrurien, Toscana). 
Zwölf, für ihre Innenverhältniſſe felbftherrlihe, vom Prieſteradel (Rucumonen) regierte 
Stadtgemeinden (Gantone) verfnüpfte bei gemeinfamen Unternehmungen und Gefahren das 
Iodere Band ver Tagefahrt. Diefe wählte für die Dauer des Feldzugs den Oberkönig, melden, 
zwölf Lictoren, äußerlich Repräfentanten der Städte, und andere Ehren auszeichneten. War 
das Werk heendigt, fo trat das einftweilige Bunvesoberhaupt wieder ab. Später, ald das 
priefterfürftliche Princip dem weltlich-ariftofratifchen wich und die zwölf Fürſtenthümer Etru⸗ 
viens in ebenfo viele ariftofratifche Freiſftaaten ummanbelte, ging die bündiſche Vorſteherſchaft 
jährlich auf den aus ver Hohen Adelſchaft ernannten Oberbeamten (Lars, d. 5. Herr) über. Eine 
freie Bürgerfchaft fehlte; die Volksmaſſe diente ald Client (Schugbefohlener) oder au als Leib⸗ 
eigener dem Herrenſtand; der Boden gehörte viefen und den Tempeln; ein etwas lebendiger 
Umlauf der materiellen und politifhen Güter wurde unmöglid; eine allmähliche Fäulniß be- 
ſchlich das fonft kunſtfertige Tuskerweſen und führte ed ven Römern entgegen. Xoje, durch 
Landsgemeinden und für Die Dauer ver Gefahr ernannte Feldhauptleute (Embraturd, impe- 
ratores) zufammengehaltene Einigung verfnüpfte dad tapfere, freibeuteriihe, am liebften 
dem Schwertrecht vertrauende Berg.= und Hirtenvolf der ſabelliſchen Samniter. Es Haßte die 
Städte, wohnte in Meierhöfen, Dörfern, offenen Flecken und folgte im Frieden wie im Kriege 
willig dem Befehl patriarchaliſch geehrter Alteften. oder Bamilienhäuptlinge, am welche ſich 
Scharen abhängiger Schugbefohlener (Elienten) verfammelten. Das Stamm: und Sipp- 

ſchaftsleben gli ven Clanſchaften ver galifhen Bergfcpotten und konnte ſchon wegen dieſer ein⸗ 

wärtd gefebrten, wenn auch hier flarfen (inzenfiven) Beſchränktheit Leine friſche, nad außen 
gerichtete Confoͤderationswurzel hervortreiben. Das Samnitervolk flarb an ber fları behaup⸗ 
teten Ginfalt feiner ſtammlichen Verhältniſſe. Für das Städte: und Bürgertbum brachte 
dagegen Latium lange vor Roms Gründung freien und ziemlich tief eingreifenden Spielraum. 
In jener fruchtbaren, die Vortheile ver See und des Aderlandes verbindenden Ebene blühten 
angeblid dreißig Stadtgemeinden auf und flifteteh zur Ehre bes latiniſchen, durch gemeinſame 
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Opfer gefeierten Jupiter den gleichnamigen Bund, melder von den Mitgliedern gleiche Rechte 
nd Pflichten forderte, auf dem Albanerberge, fpäter an ver ferentinifchen Duelle die Abge- 
ordneten zur gemeinichaftlihen Nathichlagung und Beſchlußnahme über Krieg und Frieden, 
VBündniſſe und Verträge einlud, jeder einzelnen, fonft jelbfiherrlichen Stadtgemeinde Gegen⸗ 
jeitigfeir der Ehen (jus connubiü), Bürgerrechte und Erwerbsbefugniß (jus commerecii) 
gönnte. Ja die Städte, durch Math (senatus) und Bürgerverfammlung (concilium) regiert, 
burften für eigene Rechnung Krieg erklären unb Frieden abihließen. Anfangs galt Erbfür- 
ſtenthum, jeit der Mitte des 8. Jahrhunderts etwa Republik. Fortan vertraten jährlich 
ermwählte, von dem Senat ängſtlich überwachte Dictatoren und Prätoren die Stelle des Königs. 
Die Berortihaft des Bunbestags und ſeldherrliche Leitung fanden Menfhenalter lang bei ver 
mädtigen Gemeinde Alba Longa, nad) dem Verfall und Untergang berfelben durch Rom: 
(668 0. Chr.) Bei zwei von einem Zehnerausſchuß unterflügten, jährlich wechſelnden Präto- 
ım. Das Bölkerredyt gegenüber dem Auslande handhabten bie geweihten, unverlegbaren 
Betialen; jie fündigten, wenn Genugthuung verweigert wurde, ven Frieden auf und die Fehde 
an, fie beiligten Sühnverträge und Freundſchaftsbündniſſe. Schugbefohlene, börige Leute 
(Glinten) fehlten: der Boden war troß der großen Tempel= und Staatögüter (ager publicus) 
zuemlih regelmäßig vertheilt. Häufig zinfeten jedoch Fleinere Orte ald Uinterthanen den größern 
Stabtgemeinden. Nach langem fegensreichen Wirken unterlag die latinifche, Einigung, welde 
in ihrer Blütezeit den repräfentatin-föberalitiihen Grundzug trägt, den blutöserwandten, 
centralifirenden Römern (339—336 v. Chr.). Diefe haben in ber allmählich entſtandenen, 
jet dem Fall der Samniter und Tusker (290 v. Chr.) abgeſchloſſenen italifhen Bundesgenoſ⸗ 
ſenſchaft mehr das Bild eined vom bleibenden Vorort und Herrn geleiteten Bölfervereins denn 
yolitiigen Staatenbundes verwirklicht. Alle Lebendabern trafen nämlich in der Hoheit des 
vollen ömijchen Bürgerrechts (optimum jus eivitatis) zufammen und duldeten ebendeshalb 
feine freie Bewegung für die mannichfaltig abgeftuften Glieder der Genoſſenſchaft. Die Stadt 
Rom und pas flabtrömifche Bürgerrecht entfchienen; von ver die Hoheit varftellenden roͤmiſchen 
Bürgergemeinde und ven Obrigfeiten derſelben, namentlich dem Senat und Gonfulat, gingen 
die das geſammte Italien bewegenden Kräfte (Impulje) aus. In größerer oder geringerer 
Abhängigkeit folgten die Bunveögenofien (socii) dem Anſtoß des Mittelpunftes, etwa jo ge- 
ordnet, daß zunächſt vem römischen Bollbürger (civis) die Freiftädte (Diunicipien) mit eigenem 
Bemeinderath und Cultus, biöweilen auch römifchen Stimmrecht (jus suffragii) ohne Befug- 
niß der Niederlaſſung (jus domicilii) erfcheinen, danach die Bundesgenoſſen latinifhen Rechts 
(soei juris Latini), welche bei eigener Berfaflung in Rom anmejend mitfimmen durften, 
folgen, ihnen fich die Bundeögenoflen italiichen Rechts (socii juris Italici) in der Art an⸗ 
ſchließen, daß fie mit Rom im Che: und Erwerbverband (jus connubii et commerecii) ſtehen, 
danad) die zahlreichen meiſtens aus militäriiden Gründen geflifteten, von der Mutterſtadt 
unbedingt abhängigen Golonien auftreten, endlich die eigentlichen, von römifhen Bögten 
(Bräfeeten) tegierten Unterthanen (dediticii) den legten Ring der bundesgendffifchen Gliede⸗ 
tung bilden. Dieſes gefammte eigentbümliche Staatsverhältniß behauptete ſich, ſolange Nom 
Rikigung,, Großmuth und Evelfinn entwidelte. Als aber dieſe Tugenden mit der auf Koften 
Kacthagos, Griechenlands, Aſiens, Spaniens und Galliens errungenen Weltherrſchaft ge 
mah verfchwanden, Eigenſucht, Ehrgeiz und Uppigfeit fchneidender gegenüber ben abhängi- 
gen oder unterjochten Bölfern des In- und Auslandes bervortraten: da ſchlug aud mit dem 
Verfall der conflitutionellen Grundgefege dad Bundesweſen um. Miele und zwar nit die 
ſchlechteſten Italiter, wie die Marfer, Peligner, Birenter, Samniter, gebachten ihres 
frühern Glanzes, ihrer uralten Unabhängigkeit und forderten Aufnahme in das unbedingte 
Bürgerrecht. Armuth ver Maflen, Barteiungen zwiſchen Demokraten und Ariftofraten traten 
gleihfam Hervor, um die ſchwebende Lebensfrage zu verwirren. Den Knoten mußte dad 
Schwert zerhauen: ver folgenteiche, greuelvolle Bundesgenofienfrieg brach aus (90-88 
v. Chr.), Vorbote der lauernden Bürgerfehden. Zwei Conföderationsprincipien befämpften 
einander ; Rom, von den Golonien und meiften Latinern unterfügt, flritt für Die alte, viels 
fach geſunkene Rädtifche Gentralrepublif; auf ſeiten ver Stalifer ſtand der Gebanfe eined föͤde⸗ 
raliſtiſch⸗ italiſchen Kreiftants. Die Entwicelung veflelben bezeichnet gegenüber dem biöherigen 
Gemeinweien der Galbinfel einen wahrhaften Fortſchritt, ſie ruhte auf dem Princip der re⸗ 
yräfentativen nationalen Gefammtrepublif. Die Bunved= oder Eidgenoflen nämlih — ein 
jeierlicher Schwur hatte die Häuptlinge und Gehilfen verpflichtet — übertingen die verwal- 
ide und geſetzgebende Macht einem oberiten Bunbesrath oder Senat von 500 Gliedern, 
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werde aus ven verfägebenen Staaten Nerb:, Eñd- und Mitteliteliend gewählt zu Corftnium 
(itafisa) im Baude ver Peligner ven Sig ber Regierung aufſchlugen, wit wirtatormäßiger Boll: 
gewalt Kriege: und Friedensgeſchäfte beſforgten, jährlich ans ihrer Mizte zwei Oberfeldherren 
(ensbraturs, consules) und zwölf linterführer (praetores) für bie einzelnen Landſchaften er: 

"toren, ven Bundesſchatz verwalteten, met einem Wott, vie höchſte Militär- und Givilbeam⸗ 
‚ sung barftellten. (S. Bioder. Sicul. I, 37. fr. p. 186 ed. Bip. und fragm. 1, 37 bei Majo IL 

⸗ 

112. Strab. J. V.c.4.) Allein dad großartige Unternehmen ſcheiterte theils am der römiſchen 
Gefchloſſenheit, theils an der Diplomatik des Gegners, welcher ven Bund ber Italiker vun 
einzeine Zugeſtändniffe auflockerte und danach im günſtigen Augenblick erdrückte. Die trotzigen 
Sammiter wurden als Volk beinahe audgersttet; Militütcolonien thaten bier wie anderswo 
vas Übrige; die vönrijche Republik aber, unfähig, die verniehrte und zwieträchtige Bürger⸗ 
maſſe zu tragen, kämpfte bald für ihr eigenes Dafein und ging zur anfangs beſchräukten, dann 
zügelloſen Monarchie über, das Alterthum endete, durch Knechtſchaft und Unſittlichkeit dem 
Melange in des Germanen: uud Shriftenthums enigegengeführt. 

In ber feit vom lintergang Weſtroms (476) gemach aufgehenden nenen Welt bed Mittel: 
alters treten bei vielen der geiehiichsrömiichen Ordnung Gemeinſamen für den Gang ber 
&onfövderationdbegriffe mehrere unterfehridende, eigenthümliche Merfneale hervor. Erſtens ver: 
ſchmitzt das religiöͤs-kirchliche Elanent inniger mit dem ſtaatlichen oder politiſchen und. zwar ſo, 
daß awfangs eine gleichlanfenve, autonome, darauf etwa feit vem Ende bed 12. Jahrhunderts 
eine überwiegende, priefterfüritiihe oder hierarchiſche Macht 'erfirebt und auch gewonnen, 
jedoch keineswegs behnuptet wird, In Diefem zuerſt friedlichen, daun feindfeligen Gegenſag 
ver flaatlich:meltiigen , in ven Fürſten und Völkern niedergelegten Grundkraft auf der rinen, 
ded religioͤs⸗tivchlichen PBrineips auf ver andern Seite liegt ver riefenftarfe Archimedeshebei 
ungebeuerer Bewegungen, fuloflater Thaten des Abend- und Morgentanved. Wie namlich in 
vem feit Karl dem Großen an vie Deutihen gefirüpften Reid; und Kaiſerthum die Vorſteher⸗ 
ans Protectorjchaft ver chriſtlichen VBölfercontäneration.gegenüber den Heidenthumt und mor- 
genländiſchen Zolam ale Abwehr und Angriff, jelbfi ats höhere Ausgleichung des von Kleri⸗ 
fern und Laien verübten Unrechts erſcheint: jo bezeichnet Die allgemeine chriſtliche Kirche, ge: 
mach am Wapſte zu Rom dargeftellt, ven geiftlichen Vorſteher und Protector des hriktid- 

katholifchen Glaubens und Lehrbegriffe, ſelbft deu Wächter und ftrafenden Richter des weltlichen 
Unrrchts. In dem kaiferlich-weltlichen Kreife zügeln herkömmliche Rechte, Kreiheiten und 
Rebchstage ven Selbſtwillen, in dem kirchlichen übernahmen ähnliche Anftalten, vor altem bie 
guoßen Dratböverfammlungen (Syndden), das Tribunat wider Misbrauch. Diefer konnte in 
den einander beſchränkenden, jedoch vielfach verlegenden Ringen ver weltlich-kaiſerlichen und 
kirchlich: päpſtlichen (hierarchiſchen) Conföderativn nicht fehlen. Beide Prineipien ſchritten, akt 
vas Lehneweſen ben Begriff des echten Cigenthums zu verdrängen begonnen hatte, vielfach 
wide delnander aus; die Kämpie zwifchen geiſtlicher and weltlicher Macht begannen im großen 
Sul ſeit ver Mitte des 11. Jahrhunderts und brachten die außerordentlichften Erſchütterungen 
hervor; Die dem Altertum in ver Art unbefannte Berflehtung des Staats und der Religion 
war ſrit ven nationalsfichligen Conflict zwiſchen Orient und Dceident mittels der Kreuzfahr- 

. tem unabweisbar geworden. Bald traten auch während dieſes gewaltigen Flutens und Ebbenß 
der modtenitifchen und chriftlichen Wölfermaflen innere Reactionen hervor wider Die nuifligen 
Stammhalter und Protectoren ver weltlich-kaiſerlichen und geiſtlich-päpſtiſchen Reichherrſchaft. 
Politiſche und kirchliche Ketzereien nach größerm Maßſtabe begannen; jene ſtemmten ſich iu 
anwachſenden Conföderationen oder Eidgenoſſenſchaften ven Misbräuchen und Rlackereien ver 
Lehnsariſtokratie entgegen, dieſe erſtrebten Glaubensfreiheit gegenüber den unbedingt binden: 
ven Satzungen der som Kaiſer und Reich trotz der Zweiung gewöhnlich laut dem Vuchſtaben 
des Gelübdes thatſächlich unterſtützten Hierarchie. Die Dinge geſtalteten ſich ſofort äußerſt 
ſchwierig und verwickelt; der Bruch zwiſchen Staat und Kirche wurde vollſtändig, als ihre 
Vertreter je nach dem Gehet des Nutzens mit einen natürlichen Feinde proviſoriſche Bundesge⸗ 
noſſenſchaft abfchloffen und dadurch die Folgerichtigkeit des bisherigen Benehmens zu Gunſten 
der ſteigenden revolutionären Bewegang aufgaben. So unterſtützte z. B. Papſt Alexander IH. 
ven Lombardenbund gegen Kaiſer Friedrich I. und vergönnte der gleichnamige ſenfel des Ingtern 
der vasiomaliflifch-Fegerifchen Neaction winer Dogma und Ertantsuedyt der Kirche. im geugeh 
ftriern Spirlvauum. 

Fire die Entwicelung des mittelalterlichen Conföderationsweſens wirkte ferner eigenthüͤm⸗ 
lich und entſcheidend der eingebosene Doppelte Erieb des alten @ermanen, Hier zum heimiſch⸗ 
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handlichen, dort zum abentenerlich⸗ kriegeriſchen EReben, ober bie gleich ſtarbe Anziehungskraft 
der wehr: und Ichnöfreten Genoſſenſchaft. Brei einander freuide und mit Mühe befreundete 
Yrficife (ütemente) herbergten gleichſam unter bemfelben Dad; ber Nation, wenn auch in ver: 
ſchiedenen Zeiten imd Lagen. Die Wehr: oder Allodialfreiheit des Greifaffenthums rubte als 
angeſtammter Rechts- und Volksbegriff auf dem Beſitz eines eigenthümlichen, vererbbaren, 
ſteuerloſen Hoies oder Grundſtuͤcks (Allors, d. h. Guts [Od] Alter), nebſt zugeboͤriger, Wald, 
Flüſſe, Seen umfaſſender Gemeindenutzung (Almende), auf der Pflicht und Ehre, im allge: 

meinen, für Haus und Hof, Volk und Land entbotenen Heerbann ohne Sold zu dienen, auf 
der Sthoͤſenbarkeit oder der Theilnahme an dem öffentlich durch ven Grafen gehegten Ding 
(Gericht), endlich auf den Befuch der hoheitlichen Volksverſammilung (danpögemeinbe), welche 
über Krieg und Frieden, Bündniſſe und Verträge entſchied und Die Wahlen der anfangs nicht 
IebenBlänglichen Dberbeanten vollzog. Diefe waren hauptfählich der Graf für bie Hegung 
ber Rechtspflege, der Herzog für den Oberbefehl des Heerbanns; man nahm fie häafig and 
alten berühmten Gefchlechtern, wie pen Amalern und Balten bei Oft: und Weſtgothen, ven 
Addingern bei den Vandalen, dachte jedoch dabei au fein eigentlicded Erbfürſtenthnum. Den 
Fleinfien innigften Ming bildete das Hand, heilige Yreiflätte für den ehrenwerthen Flüchtting 
und Wurzel der Feind: und Freundſchaften, welche von Vater, geborenen Richter für Ktuder 
und Geinde, auf ven Sohn übergingen; die Verpflichtung zur Blutrache und Fehde, wenn 
der Beleiviger feinen gütlichen Loskauf durch Genugthuung (Sühne) antrug, war faft allge: 
mein. Je hundert Haushaltungen bilveten eine Mannie oder Hundertſchaft (Gumdrebe), meh⸗ 
rere Mannien den an, mehrere Gaue den legten, großen Ring, die Nation, das Volk. 
Dieter einfache, in werichienene völferfchaftliche Kreife zerfplitterte Friedenoſtaat der gernummi- 
then Webrfreiheit fand einen gefährlichen, meiſtens jiegreihen Nebenbuhler in ver gleichlau⸗ 
fenden, ſpäter beichleunigten Entwidelung des Ichnöherrlihen Kriegsſtaats. Gr entiprang 
aud des: abenteuerlich-mititäriichen Drang nach Heerfahrt, Beute, Waffenruhm und Dienft 
um Land, flatt des Soldes. Seine urjprünglihen, uralten Wurzeln lagen in den Waffenge⸗ 
fotgihaften,, welche junge, freiwillige Mitglieder (Geſellen, vasalli) um den ältern, kundigen 
Bermann und Führer (Fürſten) auf längere oder Fürzere Frift vereinigten und in mehreren 
Stufen der kriegeriſchen Unterordnung als eine corporationdmäpig gegliederte Geſammthen 
darftellten. Deerbann und Gefolge, oft unter ver Leitung deſſelben lebenslängliden Fürſten 
over Waffenkönigs, fegten fich gemach als Eroberer in ven Landſchaften des zerrütteten Römer⸗ 
reichs feſt und übertrugen auf dad neue Vaterland die Verhältniſſe der Heimat. So traten 
denn dort wie hier Wehrfreie und feßhaft geworbene ©erolgihaftäteute m wachſende Spannung 
nnd Feindſchaft ein. Denn jene fievelten auf eigenthümlichen, dieſe auf geliehenen, für unbe: 

bingte Deeredfolge vom Könige oder Fürften ausgetheilten Grundſtücken (Kehne, fe-od, d. i. 
Lehngut, Teudum). Bald verzehrte die militäriich gegliederte und weitverzweigte törper 
ſchaft der obern und untern Lehnsträger den Kern der Wehrfreien, deren viele, den Placke⸗ 
reien zu entgehen, ihre Höie einem angeſehenen weltlichen oder geiſtlichen Herrn als Lehn 
übergaben; andere veraruten, ſanken in Hörigkeit (halbe Freiheit), ja Leibeigenfchuit. 
Ranche Bezirke und Völkerſchaften, durch Gebirge, Niederungen, Entlegenheit geſchirmt, 
behaupteten ſich zwar in ber urſprünglichen Sau: und Wehrfreiheit, aber Die großen Gebiete 
un) Maſſen wichen dem Andrang der an Umfaug und Mitteln isberlegenen Lehnsmacht. Zegtere 
ergriff und durchdrang feit ver zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts beinahe alle Lebensbezüge. 
Ihr huldigte Die Wiſſenſchaft, welche meiſtens in ver Dienjt bed durch Gelübde gebundenen 
Klernd trat, vie Waffenehre, deren Vertreterin auf Koften des Hrerbanns Die nene, ritter⸗ 
ſchaftliche Krtegerzunit wurde, wie Meligiond- und Kirchengemeinſchaft, deren Gentrum auf 
den Papſt als Statthalter des ihn beiehnenden Heilandes übergeht, bie Erve, melde bei ven 
meiflen Bötfern germaniich:romanijchen Stammes gemach den Begriff bed eigenthümlichen 
Frei⸗ und Erbguts verliert. Allein gerade dieſer ungebeuere Umſchwung bed gepanzerten und 
Keitbaren Lehnoſtaats wit feinen Broßthaten und Verbrechen erzeugte allmählich einen zügelu⸗ 
ven Gegenſatz: die Gonföderationen begiimen und trachten bald dad materielle Cigenthum, 
bald das geiftige Gut der bimzerlihen Freiheit und Sitte zu ſchirmen wider den Überdrang 
äußerer uud innerer Feinde. Das alles geſchieht namentlich auf der auſsgedehnten und vielfach 
gegliedersen Markung des Reichs veutſcher Nation. Den erſten Anſtoß zu ven Polizei: oder 
Kantbirienensßimpniften, welchr perſoͤnliches und fahlihes Eigenthum wider vie Roheit des 

dauſt⸗ und Fehderechts ſchirmen, gab, wie bei ven Griechen ver Tempelvienſt, die chriſtkatho⸗ 

liſche Kirche. Alſo verorduete der zuerſt im franzdiiihen Aquitanien, dauach unter Katſer 
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Konrad dem Salter in Burgund und mehreren deutſchen Gauen aufgerichtete Gottesfriede 
(treuga Domini, 1034 und 1038); daß von Mittwoch abends bis Montag früh die Waffen 
ruhen, vie Übertreter aber in den geiftlihen Bann und des Reichs Acht fallen follten. Diele 
Bemühungen blieben jedoch meiftens fruchtloß; die wilde Gemüthéart des Zeitalter und bie 
tief eingemwurzelte Rechtsgewohnheit, Unbilden perfönlid an dem’ Beleibiger zu ſtrafen, hemm⸗ 
ten den wirfjamen Bollzug des geiftlihen Heilmittels. Daher kam die Staatdgeiwalt durch den 
fogeheißenen Landfrieven dem Gottesfrieden zu Hülfe- Jener unterfagte nämlich nicht wie 
dieſer die Fehde für gewiſſe Tage, fondern unterfchied zwifchen gerechter und ungeredhter Eigen- 
macht, beſtimmte fchärfer die Fälle und Bußen der Friedbrüchigen. Das erfte bekannte :Bet- 
fpiel der Art ftellte Kaifer Friedrich Barbaroffa in dem zu Nürnberg audgefertigten Friedbriefe 
(30. Dec. 1188) auf. „Wer, lautete er neben anderm, „in eigener Fehde auf Raub und 
Brand ergriffen wird, ber fol, er fei Freier over Dienfimann, in des Reiches Acht und den 
Bann der Kirche fommen. So jemand Weinreben oder Obſtbäume aushaut, fällt er in die 
gleihe Strafe mit dem Morbbrenner. Wer den andern rechtmäßig befehbet, der foll ihm zum 
wenigjten drei Tage zuvor abfagen durch einen Boten. Kein Herr foll für Brand und andere 
Schädigung, welche die Knechte auf der Reife oder zu Haufe ohne Geheiß ausüben, haften, er 
jhüge oder Haufe denn die Thäter.“ (S. Perg, Mon. G. h., IV, 183, und Gemeiner, „Ge: 
ſchichte des Herzogthums Baiern“, ©. 435.) Ahnliche Landfrieden, von fpätern Königen und 
Kaifern oft verkündet, trugen nur eine Halbe Frucht; denn theild galten fie als eigentliche 
Waffenſtillſtände nur für etliche Jahre, theils fehlte ihnen eine hinlänglich ftarfe Aufſichts⸗ und 
Voll ziehungsbehörde. Da trat bei wachjender Zügellofigfeit, melde die Abnahme und ber 
Fall des hohenſtaufiſchen Hauſes bereiteten, der altgermanifche Einigungs= ober Affociationg- 
trieb heilenv hinzu. Das Bürgertfum, am fchwerften bedroht, gab den unfihern Landfrie⸗ 
densorbnungen einen neuen Anftoß und ſchloß meiftend allein, bisweilen dem Adel und ver 
Fürftenjchaft vereinigt, Bündniſſe ab. Diefe, anfangs mehr polizeilicher denn politifcher Art, 
fegten Schiedsrichter oder Austräge nieder, deren Sprüche fir alle Mitglieder der Cinigung 
verbinbliche Kraft Hatten, und Bunbeöhauptleute, um bie gefällten Urtheile zu vollziehen und 
den Widerfpenftigen zu demüthigen. So entwidelten ji im Norden die Anfänge ver deutfchen 
Hanfa (jeit 1241), im Süpmeften ver rheiniſche Städtebund (feit 1254). Diefer, anfangs 
zwifchen ven Bürgern von Mainz, Wormd und Oppenheim, danach 60 Stäbten von 
Baſel bis gen Weitfalen, von Züri bis Bremen, mehreren Erzbifhöfen, Biſchoͤfen, Zür: 
ften und Brafen abgefchloffen und von König Wilhelm in des Reichs Namen anerfannt (1255), 
befam bald (1254) eine angemeflene VBerfaffung. Als Vororte oder Kreisftänte nämlich follten 
Mainz mit ven untern, Worms mit den obern Bundes- over Eidgenoffen (conjurati) in allen 
gemeinen Sachen ven Briefmechfel führen, ihnen die Beſchwerden, Mahnungen und ander: 
weitigen Angelegenheiten fund geben, jährlich viermal die mit Vollmachten (Inftructionen) 
verjehenen Boten der Städte und Herren, je vier von dem einzelnen Bunbeögliebe, zur Tage: 
fahrt berufen, die Gegenftände der Rathſchlagung vorlegen und die Befchlüffe vollziehen. Alle, 
welche den Frieden beihworen hätten, follten trachten, für den Aufbruch ehrbar und ehren 
voll bewaffnet zu fein, die Städte von der Mofel an bi Bafel 100, die untern aber 500 
Kriegsfchiife bereit Halten und mit Schüpen verfeben, dabei auch nah Kräften für die Rü- 
fung der Neiterei und des Fußvolks Sorge tragen. In diefem fläbtifchen, urjprünglid für 
zehn Jahre berechneten Landfriedensbündniſſe, weldes, wie die Urkunde jagt, Reihen und 
Armen, Weltgeiftlihen und Mönden, Laien und Juden nüglid fein follte (Perg, Mon. G.h., 
IV, I, 369), war ein frudtbarer, folgenreiher Grundſatz niedergelegt, die Lehre von der 
bewarfneten Einigung (Eipgenoffenihaft) wider Unreht und Gewaltthat. Auch wirkte dad 
gegebene Beifpiel des mehr durch Abwehr denn Angriff ausgezeichneten, nad glücklicher Ihat= 
kraft durch Zwietracht der geiftlihen und weltlichen, apelihen und bürgerlichen Stoffe gelähm- 
ten Stäbtebundes auf die Zukunft zurück. Denn theild griff jener merkwürdige Verſuch in bie 
Geſchicke der fpätern politifchen Bündniſſe ein, theils diente er ald Vorbild dem fogeheißenen 
ewigen Landfrieden, welden an ver Scheide des 15. Jahrhunderts Kaifer Marimilian und 
die Reichsſtände in Worms befchmoren (1495) und zu handhaben trachteten. 

Die rein politifchen oder ſtaatsbürgerlichen Vereine zeigen im Hintergrunde des beginnenden 
Mittelalters die fächſiſche Bundesrepublik, welche ven weientlidhen Kern ver altgermanifchen 
Gauverfaffung wider den erftarfenden Andrang des fränfifchen Lehndftaats zwifchen dem Nie- 
derrhein im Weſten, ver Eider und Trave im Norden, der Unftrut gen Sünden zu behaupten 
trachtete. Das geſammte Land zerfiel in drei Kreife over Gaue, Weſtfalen (Abendland) zwi⸗ 
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fen der Gmb, dem Gebiet der Briefen und Franken, Oſtfalen(Morgenland) gen Aufgang 
h8 an die Elbe und über diefelbe hinaus, und Engern in ber Mitte längs der Wefer und an 
ver Aller. Was jenjeit ver Elbe lag hieß bald Dftfalen, bald Norbalbingten, Land ber 
Norbleute, gleichſam vorgefchobene Poften der weſtlichen Nationalmafie. Jeglicher Bau Hatte 
feine jelbftgerrlige Gemeinde, welche ven Grafen over Vorſteher des Schoͤffengerichts nebft dem 

Bauernmeifter (burmeister, villicus) ober untern Richter (tungerefa) bei ven Angelſachſen) 
für den Frieden, den Herzog für den Krieg erwählte, feine Edelinger oder Adelichen, jedoch 
ohne Vorrechte, feine Srilinger oder Kreifaflen und Lazzen (lazzi, lidi), welche perſoͤnlich 
frei ald Pägter einen Theil des abelichen und freifaffifchen Guts beſtellten und im übrigen alle 
Rantsbürgerlichen Rechte befaßen. Diefe drei Baue bildeten aber zugleich den Stoff einer hoͤ⸗ 
bern Gemeinheit, der Bundesrepublif oder ſächfiſchen Cidgenofſſenſchaft. Alljährlich nämlich 
eriienen je zwölf Boten der Weft-, Oftfalen und Engern, aus den drei Ständen er- 
wählt, im ganzen alfo 86, zu Marklo an der Wefer bewaffnet und unter freiem Himmel, 
rathſchlagten und entſchieden nach beendigtem Opfer Über Krieg und Frieden, Bünpniffe und 
Berttäge, innere Streitigfeiten, Anträge ausländiſcher Boten, handelten mit einem Wort 
als Gevollmädhtigte der Geſammtheit. (S. Vita Lebuini bei Perg, Mon. G. h., Il, 362.) 
Drohte ein allgemeiner Krieg, fo ernannten die drei für denfelben gewählten Bauherzoge durch 
das Los aus ihrer Mitte ven Oberfeldherrn ober, wie man ihn heißen Fönnte, Nationalherzog 
(Wittechind. Annal., I, 634. Meibom). oo. 

Zwar verlor durch Karl ven Großen dieſe einfache, wohlgeglieverte Bundesrepublik die 
äußere Unabhängigkeit; aber noch jahrhundertelang behaupteten fich einzelne Rechte und 
Grundfäge wider ven Andrang der Lehnsgewalt. —* Verfafſung entwickelten zwiſchen 
der Weſer und Süderſee die Frieſen; ihr Wehrbund, ſeit dem 11. Jahrhundert aufgerichtet 
und in ſieben Seelande getheilt, übte unter der hohen Eiche bei Aurich, beim Upstalboom 
Gerichtobaum), durch Abgeorpnete geſetzgebende Macht aus, entſchied über Krieg und Frie- 
den, ſchwierige Rechtsfälle, innere Streitigkeiten. Zwietracht und klug eingreifende Adels⸗ 
herrſchaft zerflörten im 14. Jahrhundert den Bund ber freien, edeln Briefen, deren ſtamm⸗ 
verwandte Voͤlkerſchaft im Bau der Steninger, ein Bauernfreiftant, dem Übergewicht geiſt⸗ 
licher und weltlicher Herren bei Alteneſch in vernichtenver Feldſchlacht erliegen mußte (1234). 
Dagegen rettete im weitlichen Winkel zwifchen ver Elbe und Einer feßhaft bie ſächſiſche Voöllker⸗ 
ibaft der Dithmarſchen ihre uralte Gaufreiheit bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts (1559). 
Das ganze, zum Theil der See abgewonnene Ländchen zerfiel in fünf Döffte (Bezirke) und 
zwanzig Kirchipiele, das Volk in eng verbundene Geſchlechter und Klüfte (Familien), welche 
gemeinfhaftlich zum Kampf ausgogen und die Pilicht der Blutrache anerkannten. Das größere 
Kirhipiel hatte vier, das Fleinere zwei jährli vom Volk gewählte Vorfteher oder Schließer 
(Sluter), welche dort mit 24, hier mit 16 Geſchworenen zu Net faßen. Bon ihnen 
durfte ih ver Beklagte an die Kirchfpielgemeinde , von diefer an die Landesälteſten, 
ſpäter die 48 Megenten, zulegt an die große Landögemeinde berufen. Misflel dem Bethei- 
ligten ver legte Bang zur kaiſerlichen Kammer, fo fonnte er das Land meiden, feinem Wider: 
ſaher Fehde anfagen und mit gewehrter Kauft Genugthuung fuhen (Neocorus, „Chronik des 
nes Dithmarſchen“, I, 363). Über Gefeggebung, Krieg, Frieden, Verträge, Wahl ver 
Obrigkeiten entſchied die früher bei Meldorp, fpäter auf dem Marktplag zu Heide abgehaltene 
Landgemeinde. Ihr durften alle freie Landleute beimohnen. Etwa feit der Mitte des 15. 
Jahrhunderts vertraten des Landes Stelle als gevollmächtigte Boten fünf Vögte, die 48, etwa 
60 Säließer und 3—400 Geſchworene; was fi fonft von Bauern einfand, fah und hörte zu, 
906 Zeichen des Beifall und Tadels, nahm auch wol dur einzelne Stimmführer teil an 
vr Berhbandlung. Die regierende und verwaltende Macht war anfangs bei wechſelnden Lan 
bedälteften (Mathgebern) aus den Kirchſpielen und Landesgeſchlechtern, danach bei dem le⸗ 
bentlänglichen Ausſchuß ver Achtundvierziger (Regenten), welchen ein Kanzler oder Lanb- 
ſchreiber zur Seite fand. (S. Dahlmann zum Neocorus, I, 597 fg.) 

Cine ähnliche, von Häuptlingsariftofratie gezügelte, obſchon vielfach anders ausgeprägte 
Bauernrepublif entwickelte ſich im hochnordiſchen, von ſtandinaviſchen Norwegern allmählich be- 
kpten (feit 864) Island. Die zerftreut gelegenen Höfe und Dörfer wurden allmählich (ſeit 928) 
R einem Gemeinweſen verbunden und vie biöherigen Gerichts- und Tempelherren (Goden) 
"er Häuptlinge der getrennten Genoffenfchaften mit geminderten Rechten in den Staatöverband 
aufgenommen. Dad ganze Eiland zerfiel in vier Gaue, der Bau in drei Bezirke (Viertel, 
darden), der Bezirk in neun Zehnten (Hrepar), jene mit erblichen Gerichtsherren und Bor- 
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fieheen (Geben), diefe mit fünf gewählten Lilteſten. So bildeten fich wier Gaue und zwaͤlf Bes 
zirfägerichte aus, welchen bei fleigender Proeeßfucht das Funßgericht, 36 Glieder Kart, a 
Appedlationshof und jelbſtändige Behörve zugefügt wurde Cum 000). „Die regierende, oft 
auch in: die Geſetzgebung und das Richteramt eingreifende Gewalt murde in der Rögretta (Ge⸗ 
fepeahof, Laudrath) niedergelegt. Sie beſtand aus 144 theils ordentlichen, geborenen, theils 

“Jährlich gewählten Witglievernd); 48 gehörten ven erbliden Gerichtsherren oder Boten an, 
die übrigen ner Geſammtbürgerſchaft. Den Warſtand (pie Präſidentſchaft) beforgte ner an- 
fangs für drei Jahre, dann längere Zeit ernannte Lagmaun oder Gefegmann. Jährlich ein⸗ 
mal, im Brühling, verfammelte ji an See Thingvalla (Gerichtöfeld) die Landögemeinde 
(Atthiag); fie entſchied unter per Zeitung ver Logretta und des Lagınannd über Krieg und Frie⸗ 
den, gemeinheitlide Ordnungen, Bünpnifle, Verträge u. ſ. w.; jeder Freimann durfte das 
Wort nehmen und abftinmen; Ehrfurdt vor bem Alter und der Erfahrung binderte Mis- 
braͤuche des Volkotags; er emtwidelte ih Menſchenalter lang mit Huhe ung Ordnung trotz 
heftiger Leidenichaften., Darum hauptiählid blühte Island bis zur Mitte des 13. Jahrhun⸗ 
dertd (1262) in Freiheit, Kun, Willenthaft nad Handelsverkehr auf. 

Für die Bildung der ſtadtiſchen Eidgenoſſenſchaften, weiche bisher hinter den Bereinen freier 
Landſaſſen zurüßblieben, gab Dberitalien ven entisheinenden Anftob. Der Lombarden- 
bund (societas Lombardorum) nämlich wurde bei wachſendem Zermürfniß mit dem Deutſchen 
Reich und den Kaiſer Friedrich 1. zunächſt für zwanzig Jahre in dem Klofter Puntido zwijchen 
Mailand und Bergamp aufgerichtet und beſchworen (7. April 1167). Die Boten jener zwei 
Gemeinden, Grenonad, Brescias, Veronas, Mantuas, Ferraras, Treviſos, Vicenzas, 
Paduas, Parmas, Piacenzas, Modenas, Bolognas und Benedigs gelobten, einander wit 

Gut und Blut zu ſchirmen wider jeglichen Menſchen, welcher ſie durch Krieg und auf andere 
Weiſe heimſuchen, oder eines der ſeit Heinrich's IV. Zeit wohl erworbenen Rechte ſchmälern 

wolle, ohne gemeinſamen Beifall weder Frieden ned Waffenſtillſtand abzuſchließen, Jjedwedem 
Bundesgenoſſen etwaigen Schaden zu erſetzen und dieſen Ein mit Ausnahme der Pfaffen, Tau⸗ 
ben und Stummen yon allen Bürgern zwiſchen 14 und GO Jahren zn fordern.“) Die lom⸗ 
barbifche Einigung , durch deu Konftanzer Frieden (1183) anerkannt, jedoch der Plichten 
gegen Kaijer und Reich als eine etwa volllommene, nationale Souveränerät nicht entbunden, 
teug den ſcharf ausgeprägten Kharafter eines fünerativen Defeniivbundes, welder ebeudes 
halb Berteiungen, oͤrtlichen Sonvergelüften nit leicht vorbeugen fonnte. Die meiftens jähr⸗ 
lih aus den ftäntifchen Konfuln oder Narhämeiftern gewählte Oberbehörde der Rectoren (prae- 
sides, reotores socielatis Lombardorum, rettori degla Lambarda lega) leitete Die alige⸗ 
weinen Angelegenheiten, herief ohne beſimmten Wohniig und Gehalt die gevollwächtigten 
Conſuln der Städte zu deu Parlamenten oder Tagefahrten, kegte die Gegenſtände per Bera⸗ 
thwmg: vor, beowifichtigte die Debatte und ſammelte Die Stimmen, deren Mehrheit geiegge- 
bmae Kraft Hatte. Klagen wider einzelne Bunpeögliener mußte das Varlament, der hörbfte 
Gerichtöhof, innerhalb 60 Tage entſcheiden; jede Gefegedurfunde dark das: WBunbesfie- 
gel, einen Adler mit ausgeſpreizten Flügeln, und die Unterfihriften der anweſenden Geſaud⸗ 
ten die fanzleimäßige Weihe (Sauetion) befommen, jeder Rector acht Tage vor dem Austritt 
den Tüchtigſten unter feinen Freunden oder Bekannten zum Nachfolger vorichlagen. Die Zahl 
der Ausſchußglieder Hand micht feſt; fle werhfelte nach den Berhältniflen, Den Vollzug der 
Parlamenssheichlüffe heforgten für den Bund die Rectoren, für das beſondere Gentrimpeſen 
bie Conſuln. Bundesſchatz, etwa durch bleibende Beiträge gelammelt, bündiſhher Oberbe- 
fehl, obgleich Mailand eine Art militärifher Borortfhaft varfteltte, und ähnliche organiſche 
Ginricgtungen fehlten. Deshalb fampen große Berjönlichkeiten felten freien Spielraum; altes 
geihah angfam, vereingelt, nichtsdeſteweniger meiftend glücklich, felange die Gefahr, vie 
Begeilierung für Vaterland und Unabhängigkeit ven zeriplitiernden Gigenuug der Bartrien 
und risbürgerichaften zurückdrängten. Allein trog der Mängel wirkte dev Lombardenbund 
als weltgefchichtliches Ereigniß guf Gegenwart und Zukunft zurück; denn er hob dem monar⸗ 
chiſch ariſtokratiſchen Lehnsſtaat ven Riegel der bürgerlich-republifaniihen Gegenmacht (Reue 
tion) vor und zeigte thatſächlich die Stärke der Einigung (Concordia), namentlich für Die nach 
dem Fall ver Hohenſtaufen ſchwer bedrohten Deutſchen. 

3) ©. Dahlmann, Geſchichte Dänemarks, Th. 2, S. 189 fg. Souveraͤn war * die Lögretta 
nicht; wie hier berichtet wird; das Gefammtooff übte mit dem Auoſchege die hoheitliche Gewalt ans. 

4) S. Urkunde bei Wuratori, Antiquit., IV, 261. 

⸗ 
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Die Deutliche, damals rin ſireiubared, ungetügeh Well, hien kn apelich flirſtlichen 
kort bürgerlich = Freiflänpifche® Weſen In cormgratinee Richtung empfänglich, uesfulgten den 
son Lombardien gezeigten Weg; ed entwickelten fich, zumak noch mache Icheweige Trüm⸗ 
wer der altgermaniſchen Gaufreiheit beftanden, im Nordoſten una Südmeſten valitiſche 
Stöprebüunkeiile, dort als Haufe, hirr ald Verein ner rheinise-fhwäahiihen Mais 
gemeinden, Dazu gaben die vorangegangenen, foriſchreitenden Lushiwiedenkeinsgunr 
gen ven äußern Anſtoß, Rechts- und Freiheitögefühl den inneren, währenden Kern, Ge: 
tin: und Haudelsluſt ven zährn, nachhaltigen Stoff angiehender und abſtoßender Nerur. 
Cntſproſſra der dreifachen Wurzel des kaufmänniſchen Privawwereins (Hanſe == Brüder 
ihahr?], Handelsgilde), des Landfriedensbündniſſes, zunäichſt zwiſchen Hanburg und Lühed 
(1241), endlich des ſtaatsbürgerlichen Corporationstriebes, hat der deutſche Städtebund aner 
die große Kante eiwa inuerhalb eines Jahrhundents (1867 Kölner Confoöderationsaete) feine 
Erundgeſetze abgeſchlaſſen, gleichzeitig erobern befaupers wider Dänemark und Skandinapien 
gewirft, den IBeltverfehr gen Oſten über Nawgorod mit Livland, Kurhand und Nublenn, 
gen Weiten mit Deutihland, Flandern, Graßbritannien geleitet, im einer langen Reihe non 
Kaͤmpfen beinahe völlige Umahhöngigleit von Fürſten- und Reichsgewalt errungen, 60 — 64 
Gemeinden, meiſtens in ver altſächſiſchen und fränkiſchen Markung allmählich zum Auſchluß 
denogen und Flatten bemannt, welche an Zahl der Schiffe, Muth und Geſhicklichkeit der 
Manſchaft im Norden ihreögleichen nicht, fanden. Auch wirkten jelten Freiheitsliebe, Ger 

minsjucht und Ehrgeiz, vie ſtärkſten Hebel Hantlideer Handlungen, fo verbunden für ein Ziek, 
Unabhängigkeit nad innen, Herrſchaft nad außen. Aber Iegtere, wiewol häufig auf Koſten 
vr Geſammtheit, war feina reisı militärische , fondern wieroantilzeoloninle, vielfach vergleich: 
bar der attijchen in ven Tagen des Perikles. Denn her Spruch veflelben: „munperflarf. if hie 
Gere 6) gilt wie für das heutige England, fo für die mittelafterliche Hanſe. Der belebende 

HSeuch dieſes gemaltigen Umſchwungs liegt hauptſächlich in dem freien, damals veid ent: 
witelten Genoſſen jchaftsurincip, welches die deutſche Reichsverfaſſung hervorgetrieben un) 
boiter durch Misbrauch zerſtört bat. Die höchſte, geſezgebende Macht übte ver alle drei 
dahre um Pfingſten in Lübeck verſammelte Bundes- (Hanſe-⸗) Tag. Gebildet nom den Abgeorve 
netrn der Vollmacht (Inſtruction) ertheilenden Städte, ſtellte er gemueinuerbinplige Drhnun« 
gen auf, entſchied über Krieg, Frieden, Bündniſſe und Verträge, unterſuchte und beur⸗ 
theilte die Klagen wider Frende und einzelne Glieder, beſtimmte die Beiträge an- Mannfhaft, 
Schiffen und Geld, bezeichnete überhaupt den ſocialen Mittelpunkt des weite Räume unfpans 
senden Bundeskreiſed. Kübel, Vorort, und nie benachbarten Stähte im Wendenlande 
(EStralſund, Greifemald, Wismar, Roſtock) Reiten nen vollziehenden und regierenpen Aus: 
ſchuß oder Bundesrath har, welcher die meiften Zagfaheten und Unternehmungen betrieb, die 
Iauienden Geſchäfte beforgte, den Briefwechſel führte, die Gegenſtände ver allgemeinen Mathe 
Iülagung entwarf, die Beſchluͤſſe vollſtxeckte, bei außerordentlichen Gefahren als Dikater 
handelte, eudlich den aus Auen, Geldheiträgen und Waarenabgaben (Pfundgeld) gebildeten 
Vundesſchatz verwaltete. Als Zwangsmittel dienten nach Dem Grade der Schuld abgeſtufte 
Etrafen; leichtere Vergehen traf Geldbuße, ſchwerere der große Bann ader Ausſchließung von 
der Rechten, Freiheiten und Handelsvortheilen der Geuoſſenſchait; niemand durfte mit einen 
Verhanſeten verkehren. Nicht leicht geſchah Wiederaufnahme; Schadenerſatz, Bußen, Opfer, 
Abbine mußiten der aufrichtigen Reue nachfolgen. Dagegen entzog der Heine Bayıı nur die 
Stellvertret ung am Hanſetege, nicht aber der Umgang mit Schweſtorſtädten. Den ver⸗ 
wideken Geſchöfteẽgaug zu. fördern, wurde die bündiſche Markung in drei Hauptbezirke 
(Drittel) getrennt, den wendiſchen, weſtfäliſchen und ſächſiſchen, päter (ſeit 1447) in neun 
Kreiſe (Qvartiere). Die Leitung darſelben hatzen als Kreisftädte Lübeck, Hamburg, Magde⸗ 
burg, Braunſchweig, Münfter, Nimwegen, Deventer, Weſel und Paderborn. Sie hielten 
namentlich Vorberathung für den allgemeinen Vundegtag. Wie ſchwach bei dem alten hie 
vetäge, durch Drei: und Ganpelörudiichten gehemmte, faft unmoögliche Einheit (Unions⸗ 
Wisin) wor, erhellt au dem Grundgeſetz, laut melden niemand in zwei Städten zugleich 
Büraer fein durfte. Diele von dem ſchroffen Gonporationägeifte des Mittelafterd hervorgexu⸗ 
me ühlung der Mitbürgerſchaft oner Sympohtie und die allmählicge Aufnahme der römiſchen 

9) Hanfa urfvrünglich — Zollabgabe, Geleitsgeld (f. Lübecker Urkundenbuch, Nr. 7 u. 12) dann 
= bandelsgeſeliſchaft, Brüderfchaft; Nr. 291. ' 

6) Thucyd., 1, 143: ‚,udya yüp Td Trc Yaldaang xparog.”' 
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Recptögelehrten (ſeit vem 15. Jahrhundert) Haben beſonders den freien Entwickelungsgang ber 
Hanſe gelaͤhmt. Eigenſucht, Rechthaberei, Zwietracht ſchlichen fich ein und öffneten den ma⸗ 
terlellen Intereſſen die den Gemeinſinn ausſperrende Pforte. Auch vernachläſſigte mar das 
Landvolk, welches auf dem ſtädtiſchen Gebiet fo gut wie auf dem fürſtlich-adelichen häufig hoörig 
und leibeigen blieb, und gewoͤhnte fih, unbefümmert um die Folgen, bei Land⸗ und See: 
fehden an ven Gebraud fremder Soldknechte. 

In Suͤdweſtdeutſchland ging aus dem cheinifhen Landfriedensbündniſſe und dem 
verftärkten Gorporationdtrieb ver große Städtebund hervor. Er unfaßte anfangs (1376) 
14 ſchwäbiſche, danach 42 in Schwaben, am Ober = und Mittelchein gelegene Reichsgemein⸗ 
den (feit 1381), unter melden Ulm, Konftanz, Mainz, Strasburg, Regensburg, Nürnberg, 
Frankfurt, Speier, Worms durch Alter, Wohlftand, Bildung und Thatkraft hervorragten. 
Die Einigung ging mehr auf Abwehr denn auf Angriff; man gelobte einander gegenfeitige 
Hülfe wider alle ungefeglihe Gewalt, Schlichtung der Streitigfeiten nad Minne und Reit 
und unverbrücliches Fefthalten der Reichsunmittelbarkeit. Ulm bejorgte die Geſchäfte des 
Vororts, welcher übrigens keine binlängliche Amtsmacht und Gliederung befaß. ‘Bei den viel: 
artigen und räumlich durch Fürften- und Herrenlande getrennten Beſtandtheilen, bei dem 
gleihmäßigen Gegengewicht der ritterſchaftlich-fürſtlichen Gefellichaften zum Löwen und St.: 
Georgsſchild konnte der ſchwäbiſche Stäbtebund fi nicht lange behaupten; er unterlag nad 
mutbiger Gegenwehr bei Well oder Döffingen (1388) und fanf, politiſch aufgelöft (1389), 
zum allgemeinen Landfriedensbündniß herab; die drohende Gefahr ging für Kürften und Herren 
vorüber, das Bürgerthun verzichtete auf unabhängige Bündniſſe; ed blieb hauptſächlich fieg- 
108, weil ihm die Verbindung nit den Lanpfchaften fehlte; 2000 Bauern wirkten weſentlich 
für die Niederlage der Städte bei Doͤffingen. 

Bauerndemofratie und gemäßigte Stabtariftofratie, freied Landfaflen- und Bürgerthum 
trieben den das ganze Mittelalter Hindurd grünen. Bebensbaum der hochdeutſchen ober 
fhweizerifhen Eidgenoſſenſchaft hervor, Erwachſen aus einer Reihe von andauernden 
Kämpfen (1308—94 Aufftand in ven Waldſtätten — zwanzigjähriger Friede) nicht mit dem 
Reid, fondern mit Habsburg, von ſchrittlings einander folgenden Bünpniflen und Verträgen 
der um den Kern des Hochgebirges (Schwyz, Liri, Unterwalden) verſammelten acht, fpäter 13 Can⸗ 
tone (Orte), ruhte der Eidgenoſſenbund auf gegenſeitiger Verbürgung der Rechte, Freiheiten, 
Ehren und Güter. Die beſchworene Hülfe kehrte fi wiver „alle die und wider einen Jeglichen, 
der die Geſammtheit oder den einzelnen mit Gewalt oder Unrecht Heimfuchte an Leib oder an 
But”. (Der ewige Bund von 1315, 9. Dec.) Den alles zufammenhaltenden Eckſtein bildeten 
gleihfam die drei Walpftätte, Eidsgenoſſen mit allen, mit Luzern (1332), Bern (1353), 
Züri& (1351), Zug, Glarus (1352); von ihnen gemahnt mußten die Glieder des lockern, 
vom Geift der Unabhängigkeit befeelten Wehrbundes dem beprohten Theil Hülfe leiften. Diefen 
acht alten Orten, Städten und Ländern, traten buch mannidfaltige Verhältniffe angenähert 
und befreundet vie fünf jüngern Cantone, wiederum Städte und Länder, im 15. und 16. 
Sahrhundert bei, Freiburg und Solothurn (1481), Bafel und Schaffhaufen (1501), endlich 
die Bauern= und Hirtendemofratie Appenzell (1513). Dabei galt jedoch nicht unbedingte 
flaatörechtliche Gleichheit; Solothurn und Freiburg z. B. follten ohne Wiſſen und Willen ver 
alten Orte mit niemand friegen, feinen neuen Bund annehmen, bei Fehden der alten Can⸗ 
tone mittel bleiben und um Frieden handeln, bei Angelegenheiten, welche vie Altern Bundes: 
genoſſen allein beträfen, weder Sig no Stimme haben. Gegenfeitige Hülfe wider unbil- 
lige Gewalt und eidgendfftihes, durch Schiedsleute geſprochenes Nedht ausgenommen, war be: 
einzelne Stand oder Ganton ſelbſtherrlich (fouverän); er hatte unabhängige Regierung, 
Rechtspflege und gefeggebende Macht, Eonnte Bünpniffe mit fremden Staaten annehnıen oder 
verwerfen und biejelbe Breiheit bei Militärcapitulationen, Zolloerträgen u. ſ. m. beobachten. 
Allgemeine Bundesſachen behandelte die meiftens alljährig einberufene Tagſatzung, welche 
von dem Vorort Zürich geleitet und in der Regel von zwei an Inftructionen (Vollmachten) 
gebundenen Botert ded einzelnen Cantons beſucht wurde. Es galt Stimmengleichheit ohne 
Rückſicht auf Groͤße und Bendlferung; man verbandelte und entſchied durch Mehrheit über 
Krieg und Frieden, Bünbnifle und Verträge, Landesgeſetze, innere Streitigfeiten, Prüfung 
und Wahl ver Voͤgte in den gemeinen, ber Eidgenoſſenſchaft angehörigen Herrfchaften. Der 
Berfammlungsort wechſelte häufig; man tagte im Kienholz des bernijchen Oberlandes, in 
Stanz, Zürich und anderdmo während ded Mittelalters, in Baden und Frauenfeld feit dem 
17. Jahrhundert. Bon den 11 Bundeögenoflen der 13 ſouveränen Gantone batten etliche 
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ald zugewanbte Orte (socii, associ6s), wie ber Abt und die Stabt St.-Ballen (feit 1451 und 

1454) die unter der Hoheit des Biſchofs von Bafel befindlihe Stadt Biel (feit 1352), Mühl⸗ 

haufen (jet 1515) und Rothweil (felt 1519), beſchränktes Sig: und Stimmrecht auf den Tage- 

fahrten, andere ftanden als Bundesverwandte (confoederati, allies) nur in einem lofen 
Shirm: und Schutzverhältniß. Diefe Stellung hatten die von einer eigenen Confoͤderation 
(feit 1471) zeyammengehaltenen Graubündtner (feit 1497), bei welchen 26 faft unabhängige 
Republifen (Hochgerichte) galten, die in ein oberes Herren= und ein untered Dienftland ge- 
trennten Wallifer (feit 1475), das un ven Anfang des 18. Jahrhunderts (1707) unter 
preußiice Hoheit geftellte Fürſtenthum Neuenburg-Balengin (Valendis), die Reichsſtadt Genf 
(eit 1526) und der Biſchof von Baſel. Das Stift Engelberg envli und die Republif Gerſau 
mit tauſend Einwohnern flanden als freie Gemeinwefen unter dem Schuß der dier Walpftätte. 
Als Untertanen (345000), welche Waffengewalt gewonnen hatte, gehörten 21 genteine 
Bogteien ver dreizehnortigen Eidgenoſſenſchaft an, welche auf etwa 950 Geviertmeilen 1,900000 
Köpfe zählte. Wenn aus dieſem vierglienerigen, dem Deutſchen Reihe ähnliden Bundes⸗ 
gebäude der kriegeriſch-bürgerliche Geift entwih, wenn Mismuth unter die Unterthanen fam, 
dann mußte bei ver Unbehülflichkeit des Ganzen die zehrende Flamme bis auf ben Grundſtein 
einpringen und ihm erweidhen. Hinübergetragen aus dem corporativ-föberaliftifhen Mittel- 
alter in die jüngere, Ginheit und Gleichmaß ſuchende Zeit, empfand die ſchweizeriſche Eidge⸗ 
noſſenſchaft allmählidy das Bedürfniß der Neform und, da dieſe zauberte, der Revolution, und 
erhielt endlich 1848 ihre vortreffliche neuzeitliche Geftaltung. j 

Der Eintritt eined neuen, auf ven Trümmern ded taufendjährigen Mittelalters erbauten, 
von der Bergangenheit aber keineswegs loögerifienen Zeitalter bezeichnet auch für den Ent- 
widelungägang der freien Eonföberationen einen bedeutenven, vielfach abweichenden Wende⸗ 
punkt. Sie ftreifen nämlich gegenüber dem Ziel und der Richtung den provinziellen Grundzug 
mehr und mehr ab zu Gunften des höhern, nationalen Einigungsprincips (der Union), fuhen 
Ratt der frühern corporativ-flännifchen Gliederung mit größerm oder minderm Erfolg eine aus 
vr Befammtbürgerichaft ermählte, periodiſch wiederkehrende Vertretung (repräjentativer Staat, 
tepräfentative Mepublif), deren beſtimmendes Merkmal der Genfus (das äußere Gut) wird, 
wandeln gegeniiber der Gewährleiſtung aus wachſendem Mistrauen das biöher meiftens durch 
Herkommen überlieferte Gewohnheitsrecht in eine fehriftliche, durch Übereinkunft (Bact) feft- 

geellte Verfaffungsurfunde um, berufen ſich dabei nicht nur auf das Hiftorifche Recht (Kom: 
promiß, Brauch), fondern auch auf dad natürliche (jus naturae) und bringen an den Pla der 
vollätbümlichen Sitte und Gewohnheit univerfellere Vernunftprineipien, fordern binjichtlich 
der vorwärtd drängenden ‚Hebel bei dem durch die Neformation des 16. Jahrhunderts 
entzündeten Brand neben ver politifchen auch religiöfe oder @laubengfreiheit, ein Doppelbanner, 
welches Alterthum und Mittelalter in ver Art nicht aufgefterkt Hatten, werfen endlich hinſichtlich 
der Form, da alle Fehde einzelner Bürgerklaffen ald gejchloifener Corporationen endigt, die 
Sahne des Landfriedens bündniſſes über Bord. 

Nah Geſchichte (einem zweiundvierzigjährigen Breiheitäfriege von 1566 — 1609) und 
Grundſätzen (hiſtoriſch-ſtaatsrechtlichen) bereitet ven Übergangspunft aus dem freiftädti- 
ſchen Bundesleben des Mittelalterö in das ver neuern Zeit die nievderländifche oder bel- 
gilge Cidgenoſſenſchaft (Republik ver Generalftaaten, Belgium foederatum). Sie 
ruhte auf zwei Grundgeſetzen und Hauptverträgen, der Utrechter Union und der Unab- 
Dängigfeitgerflärung von Philipp II., König der Spanier und biöherigem conflitutionell 
beſchraäͤnlten Exchfürften, der durch feinen Vater, Kaifer Karl V., zu einem einzigen Staats- 
koͤrper verbundenen (1535) XVII belgifch = batavifchen Landſchaften (Provinzen). Diele, durch 
das loje Band der Generalſtaaten oder allgemeinen Ständetage zufammengehalten, zerfielen in 
die fünf neuen Lande Gröningen, Friesland, Utrecht, Geldern , Oberyſſel, und die zwölf alten, 
d. h. Brabant, Limburg, Luremburg (Herzogtbümer), Flandern, Artois, Hennegau, Holland, Seeland, Namur, Zütphen (Grafichaften), Antwerpen (Markgrafihaft) und Medeln (Herr: 
ſchaft). Sieben Provinzen, die fünf neuen und von ven alten Holland und Seeland ſchloſſen 
bei wachſendem Fortſchritt des wider Spanien und die walloniſchen (ſüdlichen) Lande geführten 
Freiheitskrieges die utredhter Union ab (23. Ian. 1579), das erfte Grundgeſetz für Die Republif ber Heben vereinigten, gemach durch den Beitritt anderer Städte und Provinzen vergrößerten 
Niederlande. Sie follten Iaut der Conföderationsacte einen unauflößlichen Körper bilden, ein: 
ander zu Schutz und Trug wechfelfeitige Hülfe nad) beften Kräften leiften, über gemeinfane An- 

Staats-Rerifon. IV. 
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gelegenheiten, ald Krieg, Frieden, Bündnifſe, Verträge, Steuern auf den Tageſatzungen oder 
Generalſtaaten durch Gevollmächtigte einhellig oder mitteld der Stimmenmehrheit entfcheiden, 
über die Aufnahme fremder Fürſten, Herten und Städte in den ewigen Bunb nnr mit gemetnem 
Kath und mit Berwilligung aller geeinigten (unirten) Lande erkennen, Streitigkeiten einzelner 
Ptovinzen nie durch auswärtige Schiedsrichter ober Wermittler, fondern durch die Entſcheidung 
der jeweiligen Statthalter orer parteiloſen Landſchaften erledigen, in allen nicht den Vund be- 
treffenden Sachen die Hoheit der einzelnen Provinzen genehntigen, welche wie die Stäbte und 
Orte in ihren Küren (Sagungen), jo in den herfämmlichen Freiheiten (Privilegien), Ordnun⸗ 
gen und Bräuchen verbleiben, in Religions =, Staatd :, Bolizel-, Domänen- und Finanzſachen 
obrigkeitliche Machtbefngniß ausüben värften. Das zweite Stantögrundgefeg Hegt In der von 
den Beneralftaaten erlaffenen Unabhängigfeitderflärung (26. Juli 1581), welche die Republik 
der Vereinigten Niederlande als ein ſelbſtherrliches, von dem ſpaniſchen Könige als Fürſten der 
Nieverlande getrennte Gemeinweſen bezeichnet, alle Amtleute, Richter und Staatsdiener bes 
Königs von Eide des Gehorfams entbindet, vie fniglichen Sirgel, Namen und Ehren abfhafft 
und als Beweggrund ded entſcheidenden Acts die Pflicht anführt, Kindern, Weibern und Nach— 
kommen die angeftammte, ſchwerbedrängte Freiheit zu bevahren, Denn für fie folle man nad 
dem Gefek der Natur Leib und Gut wagen. Nicht um des Kürften willen feren die Völker er- 
ſchaffen worden, um etwa gleich leibeigenen Knechten nur zu thun, was jener Befehle, Goͤrtliches 
oder Ungoͤttliches, Rechtes oder Unrechtes, ſondern ver Fürſt fet um des Volkes willen da, daß 
er demfelben mit Vernunft vorftehe, e8 als ein Bater feine Kinder liebe und felbft mit Gefahr 

des Lebens ſchirme. J 
Obſchon, wie dieſe und anderweitige Steffen beweiſen, bereits allgemeine flaatd: und natur: 

rechtliche Begriffe ven Boden ver thatſächlichen (factifchen) Geſellſchaftsverhältniffe erweicht und 
durchdrungen hatten, fo ruhte dennoch die republifaniihe Verfaflung größtentheild auf hiſto⸗ 
riſchen, conftituttonellen Grundlagen, welche man nur verließ, wenn Lücken und offenbare Män- 
gel, vor allem aber die Gewalt der Umſtände Neuerung und Zufak forberten. Demgemäß 
behielten die Generalftaaten, jeit 1592 an den Haag als bleibenden Vorort gebunven, die 
alte Zufammenfegung aus landſchaftlichen Abgeordneten des Adels, ver Bürgerſchaft und vor 
völliger Aufnahme des reformirten Bekenntniffes auch der Geiſtlichkeit, und übten, jährlich drei⸗ 
518 viermal verfammelt, die früher bezeichneten Nechte der höchften Bundesbehörde aus. Ste 
ernanntert vaneben den Oberfeldherrn und Großadmiral und beaufſichtigten mit Hülfe ver fünf 
Admiralitätsämter das gefanımte Seeweſen; ohne Rückſicht auf Größe, Bevölkerung und Der: 
mögen der Landſchaften galt Stimmengleihheit; ver hin umd wieder theoretiſch aufkommende 
Begriff eines repräjentativen Bundesſtaats mußte vor dem eined repräfentativen Staaten⸗ 
bundes zurückweichen. Den ftehenden Ausſchuß der Beneralftaaten (ſtändifches Comite) bildete 
der Rath der Abgeoroneten (Committirte, delegatorum consessus); au8 Glievern des Anel# 

und der Bürgerſchaften zuſammengeſetzt, vollzug er die Befchlüffe ber Generalftaaten umd. berei- 
tete außerordentliche Berfammlungen derjelben vor. Während die übrigen Abgeordneten wech⸗ 
felten, blieb Iebenstänglich Die Würde des Landſyndikus, Advocaten, |päter Rathyenfionärd von 

Holland (Hollandiae advocatus). Er trug auf den Sigungen ber Generalftaaten und ber 

Committirten feine Meinung zuerft vor, wie bei den Röͤmern der erfte Senator (princeps se- 
natus), fammelte die Stimmen und gab, wenn fie gleichftaniven, ven Ausſchlag. Umfang, 
Reichthum und Verdienſte Hollands um die gemeine Wohlfahrt ſchufen ein Amt, welches gro: 

den Perſönlichkeiten Spielraum gewährte und in gefährlichen Augenblicken kräftigend auf den 
lockern Bund zurüdmirfte. Der Staatöfhreiber (greffier) hatte die zweite Stefle im Ausſchuß. 
Der Staatsrath (Rath der Staaten), nach dem Tode des Oberſtatthalters Wilhelm von Oranien 

(1584) aus zehn nicht kebenslänglichen Abgeoroneten ber einzelnen Landſchaften durch bie Ge⸗ 
neralſtaaten ernannt, übte befchließende Gewalt in allen Sachen des Landkriegs aus und trieb 

die für denfelben bewilligten Steuern ein. In den Provinzen, melde mit Ausnahme ber 

Bundespflichten felbfiherrlich (fouverän) waren, vollzog der Statthalter die bündiſchen nnd 

landſchaftlichen Geſetze, übte dad Begnadigungsrecht aus, befehligte die Mannſchaft und er⸗ 

wählte aus den vorgefchlagenen Bewerbern die Borfteher ver meiften Behörden (Eollegien) wie 

die Obrigkeiten tn mehreren Städten. Der Appellationshof, mit einem Praͤſidenten und neun oder 

zehn rechtskundigen Räthen befett, welche auf ven Vorfchlag der Staaten der Statthalter für 

Lebendzeit ernannte, entſchied al8 oberfte Gerichtsbehörde ver Landſchaft über peinliche und bür⸗ 
gerliche Klagen. Aus dem durch gefahrvolle Kriſen herbeigeführten Brauche, die Oberſtatt 

halterſchaft mehrerer oder auch der meiſten Provinzen für den Land- und Seekrieg einem Dear 
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nier over Mitglied ded um die nieberlänpifche Freiheit hochverdienten Hauſes Oranien zu über- 
tragen, entwickelte ich alimaͤhlich ein monsrchiiches Princip im republikaniſchen Stagtenbunde.?) 
Die Kämpfe dafür und dawider enpigten zuleigt dahin, daß bie allgemeine Erbſtatthalterſchaft 
nebſt dem Oberbefehl zu Waſſer und zu Lande non den ſieben vereinigten Provinzen eingeführt 
und dem Kürten Wilhelm IV. von Orguien übertragen wurde (1747). %ortan wurzelten bei 
innern Widerſprũchen der Staatögrundfäge Die Zerwürfniffe und Parteiungen fefter; der Iofe, 
vielfacher Refornien bevürktige Bund erlag dem Sturm der Froͤnzoößſchen Revolution (1795). 
Dafür wirkten auch der Mangel an Gewiſſens- und Pregfreibeit, welche in der ſonſt that- 

kräftigen unb lebendigen Republik ver Vereinigten Niederlande keine principienmäßige Geltung | 
gewonnen heiten. 

AÄhnlich, das heißt, nach fucceffiv-Hifkorifihen Grundlagen, jedoch mit bedeutenden Fort⸗ 
jritten eined gefunden Staat8- und Vernunfftrechts, entwidelte fich die britifche, England, 
Schortland und Irland umfaſſende Gonföderation. Sie durchſchritt die mannichfaltigften 
Zwiſchenſtufen, bevor ein bleibender Abſchluß geſchah. Anfangs erihien die angeljächiifche 
Gauverbindung, welche unter dem Namen ver Siebenherrſchaft (Heptarchie) den eingehrun- 
genen germanifchen Volfäftamm zu einem lockern Schutz- und Wehrbündniſſe verknüpfte 
(450-827). Jeder Gau hatte feine aus dem Waffenadel, ven Wehr: over Allodialfreien, 
jpäter, nah Annahme des Chriſtenthums, auch dem Klerus gebildete Volksgemeinde, ven Aus- 
für der Werten oder Wiſſenden (Witenagemote), jeine Grafengerichte (Shire gemote) und 

damnit verknüpfte Anwefenheit ver Yreien, feine Häuptlinge oder Fürſten für ben kriegeriſchen 
Oberbefehl. Schottland und Irland Blieben unabhängig nebft Wallis und Cornwallis als 
Sige einer andern, meift gallifchen Wolkothümlichkeit. Dana verſchmolzen die ſieben Gaue 
bes Freiftaats zum erften angelfächfiichen Rei (827 — 1066) mit einem durch das Herfommen 

und Geſetz beſchränkten Könige, einer Reichsverſammlung, dem Witenagemot, und verſchiedenen 
Grafengerichten. In die Fugen und Lücken dieſes ſchon halb lehnsherrlich geſtalteten, zwie⸗ 
trächtigen Reichsweſens ver Angelſachſen brach die normänniſche, ſcharf gegliederte ariſtokrati⸗ 

Ihe Feudalmonarchie zerſetzend und erobernd ein (1066 — 1154). 60215 Ritterlehne, von 
welchen faſt Die Hälfte ver Geiſtlichkeit, 1400 der Krone und 700 der größern (Baronien) aus⸗ 
ſchließlich Normannen anheimfielen, erprüdten faft den biäher noch lebenden Begriff des Frei: 
jeffenguts. Meben bie Grafengerichte traten Lehnshöfe, die Reichstage verwandelten fih in 
unregelmaßige , von dem höhern Lehusadel und Klerus beſuchte Parlamente. Letztere bildeten 

jedoch allmählich durch Zuſammenwirken der Städte, untern Ritter (knights), nicht ganz ver⸗ 
tigten Sreifaffen und der von dem hoben Adel oft ſchwer bedrängten Krone den Grundſtein 
eines neuen, conftitutionellen Staatsgebäudes. Dieſes feinen Hauptzügen nad bereits im 
Mittelalter unter der Waltung des Königähaufes Anjou : Blantagenet (1154— 1485) vollen: 

det, ruhte auf Dem Princip genoſſenſchaftlich-ſtändiſcher Vertretung. Unmittelbare Lehnsträger 
oder größere Barone, Erzbiſchoͤfe, Bifhöfe und Äbte bildeten im jährlich wenigſtens einmal 
(et 1312) verfammelten Parlament Die Kammer ober das Haus der Herren (house of Lords 
ſeit 1343); Abgeordnete der Grafſchaften (Ritter, knights), Städte und Flecken (boroughs). 

ſahen, nad einem mäßigen Cenſus des Grundvermögens erwäßlt, in der Kammer oder dem 
Hanie der Gemeinen (house of commons). Um den Andrang der Armen abzuhalten, galt 
bie Wahlbefugniß nur für folde freie Eigenthümer (freebolders), weldje von ihrem unbeweg⸗ 
ligen Gut eine jährliche Einnahme von wenigftens 40 Schillingen (13 Rthlr.) bezogen. Es 
galt ald ſtaats rechtliche Wahrheit für England der von Fortefrue®) verfündete politifche Glau⸗ 
bendiag: „Der König iſt beftellt und berufen, um Leben, Out und Geſetze feiner linterthanen 
zu firmen; dafür empfängt er vom Volke Gewalt und befigt feinen rechtmäßigen Anſpruch auf 
irgendeine andere Machtbefugniß.“ 

Bande Aufgaben der freiern Gonföberationäbrgriffe aber, welche die englifche Revolution 
v6 17. Jahrhunderts ald Übergang aus dem Mittelalter in eine neue Zeit nicht löfen wollte 
und fonute, wanderten Über die See nad Nordamerika. Gleichwie die Revolution deſſelben 
(1775—83) vielfach als Fortſetzung der engliſchen erſcheint, ja haben auch die ſtaatsbürger⸗ 

M „Eine Republik ift nicht frei, in weldyer man Geburtsanſprüche auf hohe Staatsämter anerfennt; 
em Wahl ift nicht frei, wenn die Söhne der Väter die Nachfolge in bedeutenden Stellen erhalten.‘ 
Jean de Wirt, Resolutions importantes (Amſterdam 1725), ©. 109. " 

8) De laudıbus legum Angliae, c. 13, p. 32. 
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lichen Endergebnifle bald den alten hiſtoriſchen Faden weiter fortgeiponnen, bald abgefchnitten 
und in ein neued Gewebe aufgenonmen. Hier empfindet der trandatlantifche Welttheil vie 
Attractionskraft Curopas, welches feine Einrihtungen, Sitten, Parteien verpflanzt, dort üben 
die felbfiherrlich gewordenen Kolonien ald Bund der 13 nordamerifanifchen Freiſtaaten eine 
Gegenbewegung (Reaction) auf Mutterland und Europa aus. Jenes großartige polariſche 
Wechſelverhältniß, in welchem während ber Blüte des Mittelalters Drient und Occident fliehen, 
entwicelt ſich gemach für die Alte und Neue Welt. Denn legtere ftellt, nicht zufrienen mit dem 
Conflict zwifchen feinem Norden und dem germanifchen England, im erften Jahrzehnd des 
19. Jahrhunderts auch den Süden in die Schranken wider ven fpanifchen Romanismus. In 
der Entwidelung des nordamerifanifhen Staatenprincips, fei es gegenüber dem vereinzelten 
Gemeinmefen oder der Verbindung (Gonföberation), treten beflimnte, von dem biöher dar⸗ 
geftellten Gange vielfach verſchiedene Merkmale hervor. Sie Bilden das Kennzeichen der nord: 
amerikaniſchen, aus Nachdenken und Erfahrung entfproffenen politifhen Schule, namentlich in 
Bezug auf den organiſchen Conſtituirungsact. 1) Verfhmelzung des Hiftorifchen und natür- 
— Rechts und zwar in der Art, daß bei Colliſionen die erſte Grundkraft der zweiten weichen 

uß. Denn es gibt angeborene Menſchen- und Bürgerrechte, deren Gültigkeit weder die Zeit 
durch Verjährung noch die Gewalt durch leibliche Überlegenheit tilgen fanı. Dahin gehören 
Freiheit ver Berfon, des Glaubens, des Eigenthumß, der Preffe und die Machtbefugniß (Sou- 
veränetät) des Volks, ver ſtaatsbürgerlichen Geſammt- oder Mehrheit, welche entweder unmit: 
melbar wirkt vurd Wahl der Beamten, Geſchworenen, over mittelbar durch frei und gleichmäßig 
ernannte Repräfentanten. (©. Iefferfon, „Correspondence“, IV, 404). 2) Den Grund und 

Boden barf keine bleibende, auf Gegenwart und Zukunft gerichtete Abgabe (Zehnten, Bodenzins 
u. |. m.) befhweren; er muß frei fein; denn „Bott [uf die Erbe für die Lebendigen, nicht für 
die Todten“ (Sefferfon, IV, 406). Da jedoch bei der Abhängigkeit des Menfchen vom Sinnlichen 
die ſtaatsbürgerliche Gefellfchaft einer mäßigen Garantie des Fleißes und Eigenthums bedarf, 
fo muß für die Wählbarkeit ver Repräſentanten ein billiger Cenſus, Hauptfächlich nach Liegen⸗ 
ihaften, gelten. Der vollfommene Abflug erfolgt jedoch erft, wenn nicht allein ver Grund: 

beſitz, ſondern auch die Perſon ihre hinlängliche Stellvertretung findet. 3) Soll der lockere 
Staatenbund, in welchem jeved Glied (Provinz, Canton) felbfiherrlich war, in einen feften 

Bundesſtaat (die Union) mit volllommener Souveränetät gegenüber dem Auslande oder ven 

Bürgern einzelner der Union angehdriger Staaten umgewandelt werben, fo bleibt das Gleich⸗ 

gewicht zwifchen vem unitarifchen (Bund) und föderaliftifhen (Kandſchaft, Kanton) Prineip ver 
vorherrfchende Ausgangspunkt der Gonftituirungdfunft. Denn die unbedingte Bundesgewalt 

(Eentralijation) führt zu militärifh = politifher Dictatur oder Hegemonie des Bororts, die 

fhranfenlofe Hoheit der einzelnen Staaten zur Ohnmacht und Zerrifienheit des Gefanmt: 

vereind. Alfo müflen die Theile in Bezug auf ihre Sonderbürger und Sonderangelegenheiten 

(Interefien) frei und felbftänvig dem einfachen großen Ganzen (Bund) rückfichtlich der allge: 

meinen Dinge nicht untergeorpnet (Juborbinirt), fondern gleichgeordnet (coorbinirt) erfcheinen. 

4) Als Unterpfand für die flaatSbürgerlihe Gleihheit und als Mittel gegen Misbrauch muß 

die grundfägliche Gewaltentrennung in eine gefeggebende, vollziehende und vichterliche dienen. 

Braud und Erfahrung empfehlen für die legislative Macht zwei Kammern (Häufer), welde 

einander am ſchicklichſten ergänzen und zügeln. Mag auch immerhin vie Einheit vem Begriff 

und der Schnellfraft mehr entſprechen, dennoch bleibt ein langfanter, ficherer Geſchäftsgang, 

durch dad Gleichgewicht der beiden Kammern bewahrt, für pen dermaligen Bildungsftand ber 

Bürger eine fihere und dabei eine gefahrlofe Gewähr. Nach diejen leitenden Grunpfägen hat 

Nordamerika teils die Berfaffungen ver 13 anfangd fouveränen, zu einer ewigen Eidgenoſſen⸗ 

{haft verknüpften unabhängigen (jeit4. Juli 1776) Staaten (ſeit 4. Oct. 1776) georonet, theils 

die loſe Conföberation in einen feften Bundesſtaat (Union 17. Sept. 1787) umgewanbelt. 

Für denſelben flellt der Congreß den Mittelpunkt ver gefeggebenpen, vollziehenden und richter⸗ 

lihen Gewalt dar. Gebildet aus einem ſechsjährigen Senat, zweijährigen Repräfentantenhanfe 

und vierjährigen Präfiventen entſcheidei er über Steuern, Anleihen, Handel, Münzen, Map 

und Gewichte, Krieg und Frieden, Land- und Seemadt, gemeinſame Orbnungen,, Bünpniffe 

und Verträge, Aufnahme neuer Staaten in die Union. Der Präfident als Ausdruck ber voll- 

ziehenden und verwaltenden Bundesmacht beforgt den viplomatifchen Verkehr, für melden er 

Botſchafter, Handeldanwälte (Conſuln, Reftventen) bezeihnet und empfängt, ernennt bie 

Staatöfchreiber (Minifter) des Innern, des Haushalts, Kriegs, Seeweſens, Die Mitglieder bed 

Obergerichts und fonftige Bundesbeamte, befehligt Landheer und Flotte der Union wie per ein⸗ 
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zelnen Staaten , fließt mit Binwilligung des Senats Bünbniffe ab, beruft den jährlich wenig- 

ſtens einmal zufammentretennen Congreß auch außerorbentli und vertagt ihn, jedoch ohne Be⸗ 
fugniß der Auflöfung, übt, Staatsverbrechen vorbehalten, dad Begnadigungsrecht aus, beob⸗ 
adjtet den gefammten Gang der Union und ſchlägt für ven Nugen verfelben zweckdienliche Maß⸗ 
regeln vor. Steueranträge flellt allein nie Repräfentantenfammer, der Senat fann aber Ber- 

befferungen vorfhlagen. Die richterliche Bundesmacht geht von dem Obergerihtöhofe aus und 
von den durch Gongreßhefchlüffe von Zeit zu Zeit verorbneten Untergerihtshöfen. Den Stoff 
bilden vornehmlid Die Sachen der Geſandten, Conſuln und Geſchäftsträger, der Admiralität 
und Seegerichtsbarkeit, des Bundes, wenn er Partei ift, einzelner Staaten und Gantondbürger 
gegenüber andern Staaten und Bantondbürgern. Anklagen gegen die Staatöverwaltung, gegen 
Gongrefglieder und felbft ven Präfidenten bringt das Repräfentantenhaus vor den Senat, wel⸗ 
cher fobann als Anklagekammer (court uf impeachment) auf Amtsentfegung, Verluſt ver 
Ghrenfähigkeit erkennen darf. Jedoch bleibt der übermiefene Theil dennoch der Anklage vor dem 
Geſchworenengericht, dem gerichtlichen Verhör, ver Verurtbeilung und Beftrafung untermorfen. 
(Bundesurfunde, Art. 1, dritter Abfchnitt, 6.7). Während alfo Misbrauch ver ven hödften 
Beamten anvertrauten Gewalt beinahe unmöglich gemacht wurde, beſchränkte man im befonvern 
die cantonale oder föveraliftifche Hoheit verfaffungsmäßig dahin, daß fein einzelner Staat mit 
einem andern oder einer fremden Regierung Verträge zu Schug und Trug abſchließen, Kaper⸗ 
briefe auöftellen oder Repreflalim anwenden, Münzen fchlagen, Schulpfcheine auswerfen, Ach⸗ 
tungögefege erlaffen, Adelsbriefe verleihen, Ein- und Ausfuhr ohne ven Willen des Eongreifed 
befleuern, in den Tagen des Friedens Landheer oder Kriegsfchiffe unterhalten, Fehden beginnen 
folle, e8 fei denn, daß er wirklich angegriffen würde und Aufihub augenblidliche Gefahr brädhte. 
Als Endzweck ver Union, für welche man fi Beflerungen durch Zufagartifel ausdrücklich vor: 
behielt und die republifanifche Negierungsweife jedem einzelnen Staate gewährleiftete, wurde 
vie Pflege des Rechts und der Gerechtigfeit, der gemeinfamen Vertbeidigung, Wohlfahrt und 
Freiheit für die Zeitgenofien und Nachkommen angekündigt, alfo einmoraliih-politiiher Stand⸗ 
punkt der weiteften, beinahe weltbürgerlihen Art genommen. Darum flo auch Nordamerifa 
weder fein Volksthum noch feine Staatenconföberation ein für allemal ab; ed knüpfte Wachs⸗ 
thum und Größe bei dem ungeheuern Umfang des Raums und der gedffneten Einwanderungen 
weientlich an Die Zukunft, in welche Die Gegenwart mit ihren georoneten Bunded- und Staaten- 
einrichtungen als fefte Brücke einführen jollte. Alles trug daher troß der beftimmten und um⸗ 
fichtigen Geſetzgebung eher den Charakter des weltbürgerlihen Humanitätd= und Preiheits- 
princips denn einer gefhichtlich abgemarkften und für immer geichloffenen freiern Volksthümlich⸗ 
feit,, wie fie jich bisher namentlich in Europa mit ihren fchroffen Gebrechen und Tugenden ent: 
widelt hatte.9) 3.%. Kortüm. 

Eonfrontation (Gegenſtellung). Zu ven Mitteln zur Erforſchung der Wahrheit, welde. 
dem Bericht im Gange des Strafverfahrens zu Gebote ftehen, zählt man die Gonfrontation, den 
Act, welder Perionen, deren Ausfagen fih im Widerjprud befinden, zu ven Ziwed einander 
gegnüberftellt, um fi darüber zu erklären. Er kann auf verjchiedene Art vorgenommen 
werben, entweder zwiſchen mehreren angeblih Mitſchuldigen, oder zwiſchen einem Angejchul: 
digten und einem Zeugen ober zwiſchen mehreren Zeugen. " 
Dieſes Erforfhungsmittel ift eine Schöpfung des eingenrungenen Inquifitionsprocefied 

mit feiner Beweidtheorie, ein Kind der Praris, welches aud von einzelnen Geſetzgebungen 
aboptirt wurde: Oſterreich (GBarſchitzky, „Handbuch des oͤſterreichiſchen Geſetzes über Ver: 
brechen“, Prag 1815, S.388, 389, 392— 395), Preußen (Kürftenthal, „Lehrbuch des preußi=- 
ſchen Eivil- und Eriminalproceffed‘‘, Königsberg 1827, 1, 294), Baiern (Strafgeſetzbuch, 
Th. 2, Buch 1, Tit. 3, Kap.: „Bon der Gegenftellung over Confrontation”, &.271— 276), 
Würtemberg (Strafproceßordnung vom Jahre 1843, Tit. 3, Kap. 5: „Bon der Gegen 
fellung‘), Baden (Strafproreforbnung vom Jahre 1845; Thilo, „Strafproceßordnung für 
das Großherzogthum Baden’, Karlöruhe 1845, ©. 121, 122). 

Seitdem die Herrichaft der Inquifitionsproceffe in dem Siege des Anklageverfahrens unter- 
gegangen tft, das jich von ven Feſſein einer Beweistheorie freihielt, Hat das Inftitut an Bedeu⸗ 

9) Die gefcheiterten und verfehlten Bemühungen für föderative Verfaffungen unter Einfluß des re= 
tolutionären und dann des Napoleonifchen Frankreich in den Niederlanden, Italien, in ber Schweiz 
und ın Deutichland gehören andern Artikeln an; ebenfo ber fpätere Deutfche Bund. Deutſchland, Ita⸗ 
ben, Oflerreich harren noch einer befriedigenden Bundesverfaflung. D. Red. 
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tung verloren. Die meiſten Gefege zur Einführung des ſchwurgerichtlichen Verfahrens ſchwei⸗ 
gen von biefem Mittel ver Wahrheitserforſchung und ftellen es fo dem Richter anheim, von ihm 
Gebrauch zu machen. Einzelne von biefen Geſetzen geftatten ausdrücklich die Vornahme ver 
Confrontation. So verfügt ver Art. 98 des hannoverſchen Geſetzes: „Glaubt der die Borunter- 
ſuchung führende Richter, daß die Gegenüberſtellung des Veſchuldigten mit den Zeugen oder Der 
Zeugen unter fi ohne Nachtheil nicht bis zum Hauptverfahren aufgefhoben werben Eöune, fo 
ift er Befugt fle vorzunehmen.” Die thüringiſche Strafprecekorbnung enthält nähere Bor- 
ſchtiften über Eonfrontation, und die für Baiern räumt im Art. 162 dem Uffifenpräjidenten bie 
Befugniß ein, die Beugen einander gegenüberzuftellen.t) 

Die Geſetze, welche den Anklageproceß mit Münblichfelt, jedoch unter Fernhaltung des 
Schwurgerichts, eingeführt haben, haben vie Gonfrontation beibehalten und näher normirt. 
Dies gilt namentlich von ver öſterreichiſchen Strafproceßordnung von Sabre 1853. So heißt 
ed in dem Abfchnitt, welcher von der Vernehmung der Zeugen im Vorverfahren hanvelt (66.112 
-— 133), und zwar im 6. 129: „Stimmen bie Zeugen in ihren Ausfagen über erhebliche Um⸗ 
Hände nicht überein, fo ſind ſie einander entgegenzuftellen (zu confrontiren), und in Beziehung 
anf jeden Umftand, über welchen fie voneinander abweichend ausgeſagt haben, einzeln gegen- 
einander abzuhdren und ihre Ausjagen in dem Protokolle nebeneinander niederzuſchreiben 
Eine gleichzeitige Gegenftellung von mehr als zwei Perfonen foll nur dann flattfinden, wenn 
fie der Unterſuchungsrichter zur Aufklärung für unumgänglich nothwendig erkennt.” Eben ſo 
geftattet das Geſez in dem Abfchnitt von dem Verhör des Beihuldigten deſſen Confrontation 
mit Zeugen une Mitbeſchuldigten ($. 183). Vh. Bopp. 

Congreſſe, Eorigreßacte. (Congrefſe der neueſten Zeit, insbefonderejenevon 
Mien und Aachen. Die verhängnißvollen Congreſſe gegen die deutſchen, 
italienifhen und fpanifhen Berfafiungen zu Karlsbad, Wien, Troppau, 
Laibach, Verona und ihr Zuſammenhang mit unjern Heutigen Gefahren.) 

Wir verfiehen unter Congreß die Zufammenkunft von Bevollmächtigten (oder auch Häup⸗ 
tern) mehrerer Staaten, zum Zweck entweder ber Schlichtung der unter ihnen obwaltenden Strei- 
tigfeiten,, oder der Regulirung ihrer gegenjeitigen Intereflen, oder auch der Verabredung über 
gemeinfam zu treffende Maßregeln in Bezug auf eigene oder freude Angelegenheiten, überhaupt 
alfo zum Zweck politifcher Verhandlungen oder zu ſchließender politifiger bereinfüufte. Den 
Namen Congreß führen zmar auch einige geſetzgebende Verſammlungen, zumal von Födetativ⸗ 
ftaaten, 3. B. jene der Vereinigten Staaten von Norpamerifa. Wir jehen hier aber von dieſer 
Bedeutung ded Namens ab und reden von den Congreſſen blos in dem zuerſt bemerkten Siane. 

Es tft ſehr natürlich, daß zur Verhandlung und Erledigung widgtiger, mehrere Regierungen 
gemeinſchaftlich berührenver Angelegenheiten, indbefondere zur Wiederherftellung des Friedeus 

zwiſchen kriegführenden Mächten, aber auch zur Regulirung von fonftigen Intereffen oder zur 
Beitlmmung no fhmanfenver over fchwieriger Berhältniffe zwiſchen bereitö befreundeten 
Staaten, der Weg der gemeinjamen Berathung oder des unmittelbaren Ideentauſches zwiſchen 
fänımstichen Hauptbetheiligten oder ihren Bevollmächtigten eingeſchlagen ward, anftatt des lang⸗ 
wierigen und mühfeligen Weges des Hin- und Herſendens fhriftliger Anträge und Gegen- 
anträge, Forderungen und Gegenforberungen, Vorfchläge, Anfigten und Willensmeinungen 
und deren Erwiderung. Ja, auf dem legten Wege wäre oft ganz unmöglich gewefen, zum Ziele 
zu gelangen, namentlid in Fällen, welche dad Einverfländniß einer größern Zahl von Staaten 
in Anſpruch nehmen und wobei die Intereflen der Betheiltgten fich verſchiedentlich durchkreuzen 
oder nach inebreren Seiten hin zu vertheidigen find. Es wurden daher ſchon m alten und mitt- 
lern Zeiten bei — damals freifich jeltenen — Anläſſen folder Art wirklide Cougreſſe gehalten, 
d. 6. der Weſenheit nah, obfchon ver Namıe und bie genauer beſtimmte Korn derſelben erft in 
den neuern auffam, und obſchon allerdings erſt feit der zumal vom 16. Jahrhundert an fi aus⸗ 
bildenden vielfeitigern (endlich ſelbſt allſeitigen) politiiden Verbindung und Wechſelwirkung 
der europäifhen Staaten das Bedürfniß davon — fei es zu guten, fei ed zu ſchlimmen Zwecken 
— häufiger empfunden und deutlicher erkannt war. 
Von dem Songreß zu Cambray (1508), worauf dad unhrilvolle Kriegsbündniß des Bap- 
ſtes mit ven mächtigften Königen jener Zeit und einer Anzahl Fürſten wider die Republik Ve⸗ 
nedig gefchloffen ward — zum Zweck theild ungerechten Ländererwerbs, theils ſchnoͤder Haſſes⸗ 

1) Brauer, Die veutfhen Schwurgerichtsgeſetze in ihren Hanptbeſtimmungen überſichtlich zuſam⸗ 

mengeftellt (Erlangen 1856), S. 87, 106, 173. 
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befriedigung — mehr aber von dem wohlthätigen Weftfälifchen Frievenscongreß an, welcher ven 
Dreifigjährigen Krieg endete (1648) und nichtnur den beutfchen, fondern überhaupt den euro: 
wiiſchen Dingen ein inhaltreiches, anderthalb Jahrhunderte hindurch ſich in Herrſchaft behaup⸗ 
lendes Grundgeſetz gab, haben gar viele, nach Gegenſtand und Erfolg theild mehr, theils min= 
der wichtige und wirkſame, auch viele ganz erfolgloje und viele, die flatt vorhandene Verwicke⸗ 
lungen aufzulöien, Deren neue und ſchlimmere herbeiführten, ſtattgefunden. Aber feine Zeit 
it daran fo fruhtbar gewejen als die neuefte, und nie jind Die Congreſſe ſo verhängnißreid, 
nie von fo tiefgehenvder Cinwirkung und fo mächtiger Entſcheidung für dad Schickſal der Völ⸗ 
fer und Staaten, ja der ganzen civilijirten Menfchheit geweſen. 

Die Geihichte und Kritik der altern Congreile, fo Hiftorifh merfwürbig manche verfelben 
feien, liegt jenfeit des Zwecks unſexs „Staat#= Lexikon‘. Aber hie neueften, von welchen bie 
Beſtiumung des gegenwärtigen Zuftanded Europas und der Welt gebieterifch ausging uns, 
allem Anjhein nad, noch eine geraume Zeit hindurch abhängen wird, fordern und zu einer we⸗ 
nigflend ihren Hauptcharxalter und ihre Hauptergebniffe ind Auge fallenden Betrachtung auf. 

Der Congreßvon Pillnig (1791), welder zum Bund der Monarchen wider dad revo- 
Lutionäre (anfangs blod conflitutionelle, nahmalsrepublifanifche) Frankreich ven Grund legte, iſt 
son der verhängnißvollſten Bedeutſamkeit für die neuefte Weltgeichichte. Unter den nachfolgen- 
den, durch Die Revolutionskriege und dann burd Napoleon’ ſteigende und ſinkende Herrſchaft 

veranlaßten ziehen — neben mehreren minder wichtigen oder nur vereinzelten Friedensverhand⸗ 
lungen und Conferenzen — unſern aufmerkſamern Bli auf fih zumal ber Congreß von Ra- 
Radt (vom December 1797 bis April 1799), worauf, im grellften Gegenſatz, die ſiegende Re⸗ 
zublif ihren Stolz und Übermuth, das wehrlofe Deutiche Reich dagegen feine mitleidswürdige 
Unmacht der Welt zum Schaufpielgaben, und welchen enblich dad wieder erflingende Waffengetöfe 
audeinander jagte, eine in pen Annalen der Geſchichte unerhörte Unthat aber nod am Schlufle 
ſchauerlich mit Blut befleckte; ſodann der Congreß zu Erfurt (1808), woſelbſt Napoleon vie 
Suligungen einer Schar von Königen und Fürſten empfing und mit Kaifer Alerander ji 
friedlich in Die Herrichaft des europäifchen Feſtlandes theilte; weiter — ua dem Brande von 
Modfgu und Dem Untergange des großen Heeres — det Congreß von Prag(1813), auf wel 
chem Ofterreich, früher Napoleon's Verbünbeter, jegt als Vermittler auftrat und bald als Feind 
ſich erklärte; hierauf die Congreſſe von Ehatillon und von Chaumont (1814), deren erfter in 
taufhenden und daher fruchtloſen Unterhandluugen wit Napoleon hingebracht, ver zweite durch 
innigere Schließung und Befeſtigung des Bundes zwijchen feinen mächtigen Gegnern bezeichnet 
(doch nicht durch die Weiöheit ver Diplomaten, fondern nur durch Die Begeifterung der für hohe 
Ideen kämpfenden Nationalheere mit feinem glänzenden Grfolg gekrönt) ward; und endlich, 
nachdem die ungeheuxe feinpliche Ubermact,, mehr noch aber Talleyrand's Arglift, dev Verrath 
des Senats und bie Abtrünnigfeit der Oenerale den großen Kaifer geflürzt hatten, die beiden 
Sriedendcongreije in Barid (1814 und 1815), ber erſte durch die Wieberherftellung der 
mit dem Titel der „Legitimität“ geihmüdten bourboniſchen Herrſchaft, der zweite (nach dem 
Siege von Waterloo über den von Elba zurückgekehrten Raifer von ven Mächten dictirte) nebit- 
bei durch weitere Demüthigung Frankreichs und durch die Stiftung der Heiligen Allianz (f. d. 
Artikel) merkwürdig, zwifchen beiden in der Mitte aber der in Anfehung des Umfangs wie des 
LCharalters feiner Machtvollkommenheit und feiner Schöpfungen mit feinem andern im gan- 
zen Kaufe der Geſchichte zu vergleichende Kongreß von Wien (1814 und 1815). 

Ale diefe Gougreile, mit Ausnahme des legten, gehören einer bereits vorübergegangenen 
Preise an und haben feine unmittelbare Einwirkung mehr auf unfern gegenwärtigen Zuftand. 
Es genũgt daher nad) dem Zwecke des „Staats: Xerifon“, ihrer nur durch eine ſummariſche Auf: 
zählung zu gedenfen. Etwas anders ift ver Fall mir dem Congreß von Wien uud mit jenen, 
welche ihm narhfolgten bis zum heutigen Tage. 

Der imponirendfte, nad) Gegenſtand und Wirkung welthiſtoriſch wichtigſte von allen iſt ver 
CKongreß von Wien. Hier verfamwelten ji, gemäß der im Frieden von Paris (30. Mai 
1814) getroffenen Beſtimmung (doch drei Dionate ſpäter als feitgefeht worden), die Re⸗ 
zrälentanten faft aller europäiſchen Staaten, unter ihnen zwei Kaifer, vier Könige und viele 
andere Fürſten perfünlih, durchgängig aber hie erſten Minifter und Stastsmänner und von 
len Seiten nod; eine Menge non Geſchäftsträgern tHeild fürftliher — zumal mebiatijicter — 
häufer, theil8 ganzer Stände und Klafjen, auch Gorporationen und einzelner, alle dem hohen 
Longreß ihre Bittſchriften, Meclamationen, Vorſchläge über allgemeine und befondere Dinge 
zorlegend und, wie die Öffentliche Stimme des ganzen Welttheils, die Begründung eines zeit- 
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gemäßen oͤffentlichen Rechtszuſtandes und eine im großen Stil zu geſchehende Befoͤrderung und 
Gemwährleiftung der Wohlfahrt Europas, ja der Menſchheit, von ihm erwartend und for 
bernd. Noch niemals war — alfo haben wir bet ver Charakterſchilderung Napoleon's bemerkt — 
jo weit die Erinnerungen der Geſchichte reihen, vom Geſchick einem Sterblichen die Macht ver- 
lieben, fo viel und in fo großem Maßftabe Gutes over Böfes zu wirken ald Napoleon Bona= 
parte. Wir können mit gleihem Grunde fagen: noch niemals, fo weit die Erinnerungen der 
Geſchlechter reihen, hat eine Verfammlung von Machthabern oder von Repräfentanten ver 
Mächte eine fo unermeßliche Gewalt des Wirkens befeffen wie der Congreß von Wien. In ven 
Händen Napoleon’3 hatte das Schickſal der Welt geruht. Er mishrauchte die ihm durch un— 
erhörtes Glück und unerhörte Thatkraft zugefallene Allgewalt, z0g dadurch feinen Sturz herbei 
und überließ die Weltherrſchaft, die er erbauet, als Siegesbeute feinen triumphirenven Feinden. 
Die in Eintracht unter jich feft verbundenen Häupter der wider den Gewaltigen aufgeftandenen 
europäiſchen Goalition mochten jet, einig wie ein Mann, over noch entſcheidender, meil über 
nod größere Kräftemaſſen gebietend, die Beflimmungen des Welttheils, d. h. der civilifirten 
Menfchheit, regeln. Nicht nur die Macht dazu war ihnen gegeben, fondern die Welt erwartete 
auch, ja forderte e8 von ihnen und harrte hoffnungsvoll der Entfcheidung. Woher kam e8 denn, 
daß folche Entſcheidung, als fle erichien, vie Wölfer nur wenig befriedigte, daß vielmehr Taute 
Beſchwerden dagegen von allen Seiten ertönten? Die eigenthümlihe Natur der vom Con⸗ 
grefle zu regelnden Dinge und ver Charakter des Zeitgeiftes,, welcher dabei für feine unabweis- 
lihen Aufprüce Gehör verlangte, aber des Organs, das fie mit zählender Stimme hätte gel— 
tend machen können, entbehrte, erflären das Schickſal und das Ergebniß des Congreſſes. 

In den frühern Congreſſen allen — vieleicht mit alleiniger Ausnahme vesjenigen,, welcher 
ven Weſtfäliſchen Frieden ſchloß — mar überall entweder nur von Angelegenheiten der Regie— 
tungen als folder, worüber daher auch dieſen allein das freie Entfcheinungsredht zuftand, ober 
aud) von Intereffen der Staaten, in deren Nanıen eben jene Regierungen ald vollberechtigte und 
zuverläfjige Nepräfentanien auftreten mochten, die Rede. Die Übereinkommniſſe alſo, welche 
von ſolchen Regierungen oder ihren Gewaltsträgern geſchloſſen wurden, Epnnten (wofern nur 
die dazu erforderlichen diplomatiſchen Formen beobachtet worden) in Anfehung ihrer rechtlichen 
Gültigkeit feiner Anfechtung unterliegen, und für ihre politifche Güte, d. h. für die nach Um— 
ſtänden thunlichfte Wahrung der allfeitigen Intereffen mochte die felbfleigene Vetheiligung ver 
Paciöcenten die befte, wenigftend eine genügenvde Bürgſchaft geben. War auch nicht felten der 
Inhalt der Befchlüffe, zumal bei vem fo Häufig vorkommenden Abtreten, Vertaufchen, Vertheilen 
und Zufammenfügen von Ländern und Völkern, vem idealen Recht widerftreitend, und mar auch 
oft in Bezug auf politifche Intereffen die Vorausſicht und Gefhiclichfeit der Diplomaten fehr 
mangelhaft, daher die Wirkung der verabreveten Beftimmungen ſchlimm: fo erfannte man, 
was das erfte betrifft, vamald jened heilige Hecht noch wenig, und was das zweite, fo mochte als 
Unglück verjchmerzt werden, was nur die Kolge von unabjichtlih begangenen Fehlern war. 
Jedenfalls war die Competenz derer, welche die Entſcheidungen gefaßt hatten, unbeftritten, und 
die nachtheiligen Folgen der legten trafen wenigfteng die Urheber mit; und es hatten alfo die= 
jenigen, welche es anging , ftet8 ihre natürlihen Vertreter und Wortführer am Congreſſe ge- 
Habt. Auch felbft beim Weſtfäliſchen Friedenscongreſſe war legtered ver Kal, obſchon es jich bei 
demfelben nicht nur um, Ränder oder überhaupt um nah Sachenrecht behandelte Dinge und nicht 
nur um Interefjen beftimmter Regierungen oder Staaten handelte, ſondern auch um Ideen oder 
Principien, nämlich um &laubensfäge und Gewiſſensfreiheit, ſonach um Angelegenheiten zweier, 
nit nah Staaten oder Landesgrenzen, fondern nah Glaubensverſchiedenheit und Kirchen— 
genoflenfchaft getrennter Parteien. Diefe Parteien nun hatten wirklich ihre natürlichen Vertreter. 

Betrachten wir nun den Wiener Congreß, jo finden wir an demfelben (und noch mehr an 
denjenigen, welche ihm nadfolgten) — zun Unterſchied von faft allen frühern (doch in dieſer 
Beziehung den Weftfälifchen Friedenscongreß ähnlich) — nicht nur ſachliche Intereffen, ſondern 
auch ideelle, nämlich Principien des Rechts und der Politik, als Gegenſtand der Verhandlung 
aber — zum Unterſchied vom Weſtfäliſchen Friedenscongreß — von ſolchen im Streit befangenen 
Hauptprincipien (wir wollen ſie nach ihrem allgemeinſten Charakter das des hiſtoriſchen und 
das des vernünftigen ober idealen Rechts heißen) nur eins vertreten, nämlich das des hiſtori⸗ 
hen Rechts. Es kommt dazu, daß auch in Bezug auf angebliche, d. h. nad) hergebrachten Be⸗ 
griffen vergeftalt behandelte fachliche Interefen, namentlid auf Länder- und Vöfferabtretung 
und Erwerb, die gevanfenloje Bafftvität ver frühern Zeiten nicht mehr befland, fondern daß 
auch diefe von der öffentlichen Meinung in ven Bereich) des Bernunftrechtd gezogen wurden ; fo= 
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dann, daß die jegt im Streite befangenen Principien ver bürgerlichen und politiſchen Freiheit 
nicht alfo — wie in der Sphäre der Religionsfreiheit angeht — mit bloßer Duldung ihres Be⸗ 
fenntniffes fi begnügen Eönnen, fondern, weil den äußern Rechtszuſtand beſtimmend, eine an⸗ 
erfannte und gemährleiftete Herrſchaft forbern. 

Bon viefem Standpunkt betrachtet, erfcheint die Stellung oder der Beruf ded Wiener Kon: 
grefled als ein ganz einziger, d. h. früher niemals vorgefommener und vielleicht auch niemals 
wiederfehrender. Er hatte nicht nur die fachlichen Interefien, namentlich die Machtverhältnifſe 
ſämmtlicher europätfcher Staaten gegeneinander abzumägen und zu orbnen, fondern audy ven 
in langtwierigem Streit befangenen politifchen und Rechtsprincipien die jedem berfelben gebüh: 
rende Stellung anzumelfen. In beiden Sphären aber hatte er — wenn er feine Aufgabe ent: 
ſprechend löfen wollte — die Autorität der Öffentlihen Meinung anzuerkennen und, was bie 
particularen Anordnungen betrifft, die Wünſche und Intereflen ver betheiligten Völker zu ach⸗ 
ten, was aber die Principien betrifft, die Stimmbereditigung ver Repräſentanten der einen wie 
ber andern Partei zu verleihen. Beides gefhah nun freilich nit. Die ſachlichen Intereffen, 

namentlich die Territorialangelegenheiten, wurden — wie die Freunde der neuen Ideen fofort mit 
Leidweſen bemerkten — nad den bisher in der Diplomatie in Herrſchaft geftandenen Grund⸗ 
fügen behandelt, und was Die idealen Intereflen oder die allgemeinen politifhen Principien be- 
teifft, fo führten bei deren Verhandlung nur die Nepräfentanten der einen Partei Die berathenve 
wie bie enıfcheidende Stimme. 

Der Congreß, nicht nur als natürlicher Erbe (vermöge Kriegsrechts) der Machtvollkommen⸗ 
heit Rapoleon’8, fondern auch, weil durch des Weltherrfcherd Sturz das ganze von ihm auf: 
geführte politifche Gebäude in Trümmer ging und, follte nicht ein unfelige8 Aufhören alles 
öffentlichen Rechts zuſtandes in Europa eintreten, ein neuerBau unbedingt nothwendig war, fah 
ih berufen und Hatte faft völlig freie Hände zu Aufführung ſolches Baues. Die demjelben zur 
erften Grundlage dienende Wieverherftellung ver von Napoleon zertrümmerten, beraubten, zer- 
riſſenen Staaten — allernächft derjenigen, deren Häupter und Völker den fiegreihen Kampf ge- 
tampfet — in den ehevorigen Zufland war, mie man völlig anerkannte, nicht nur den natür- 
Iihen Neigungen und nächſtliegenden Intereffen ver Congreßhäupter entfprechenn, ſondern aud 
nicht anders als billig und recht. Auch einige Vergrößerung oder angemeffene Entſchädigung 
mochten dieſelben für alles Erlittene anfpredhen, doch natürlih nur auf Unkoſten des bejiegten 
Frankreich und feiner Freunde. Was aber die übrige große Maffe der durch den Umflurz des 
Kaiſerreichs herrenlos gewordenen oder aud ver nach Kriegsrecht ven Verbündeten Napoleon's 
entrifienen Ränder betrifft, fo war zu erwarten, menigftens mit vollſtem Recht zu verlangen, daß 
bei ver Feſtſetung ühres künftigen Loſes die Perſoͤnlichkeit ver Völker, mithin ihre eigenen na⸗ 
türlihen Neigungen und Intereflen, d. 5. ihre aus der geographifchen Rage, aus ver Gemein: 
ſchaftlichkeit oder Verſchiedenheit des Urſprungs, der Sprache, ver Religion, ver Sitten, der 
wirthſchaftlichen und Handelsverhältniſſe u. ſ. w., oder felbft aus theuern Hiftorifchen Erinne- 
tungen fließenden und zu rechtfertigenden Wünfche ver Bereinigung ober der Sonderung, thun⸗ 
HN beachtet und wol etwa im flar vorliegenden Gefammtinterefie Europas einigen Beihrän- 
kungen unterworfen, keineswegs aber dem perfönlichen oder Haußintereffe einzelner begünftigter 
Häupter oder Familien aufgeopfert würden. Es ließ fich Hier erwarten, daß ver Gongreß, ob: 
ſchon blos aus Fürften und fürftlihen Gefandten beſtehend, dennoch auch Die Stimme ver Voͤl⸗ 
fer hören, ja daß jedes Mitglied, wenigftens infofern fein felbfteigene® Intereſſe nicht dagegen 
Rritt, fie pflichtmäßig im Geift eines wirklichen Vertreters geltend machen würde. Bei der Re⸗— 
gulirung der Zerritorialangelegenheiten hatten ohnehin nur die acht Mächte, meldhe den Barifer 
Frieden ſchloſſen, eine zählende Stimme; nad Befrienigung ihrer eigenen Anſprüche hielt alfo 
nichts fie ab, alle übrigen Beftimmungen rein nach Grundſätzen ver ®erechtigfeit und Huma⸗ 
nität zu treffen, demnach, infofern irgend dad Gefammtintereffe Europas e8 erlaubte, ven Wün- 
ſchen der Bölker minveftend ebenfo viele Beachtung zu ſchenken als ven Bewerbungen ver Häu⸗ 
fe. Ob oder inwieweit dieſes wirklich gefchehen, zeigt der Inhalt ver Congreßacte. 

Aber Hatten die Kongreffe zu Wien und viele nachfolgenden nod ein höheres Ziel vor 
Augen, nämlich vie Feftftellung und Wahrung der Brincipien, worauf in Zufunft nicht nur das 
allgemeine Stantenfoftem von Europa, fondern felbft audy die Berfaflung und Verwaltung ver 
einzelnen Staaten der Wefenheit nad ruhen follte. Diefe Principien nun waren theils die ver 
dumanität überhaupt oder auch des unbeftrittenen und unbeftreitbaren allgemeinen Rechts, 
theild aber jene des im Streite befangenen Rechts und ebenfo der widerſtreitenden Intereffen 
dienenden Politit. In Anfehung der erften mochte dem Gongreß, fo wie er zufammengefegt 
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war, unbedenklich Die Competenz zugeflanven werben. Jutelligenz und ſittliche Beftnnung ge: 
nügen bier zur Zuverläffigkeit des Stimmführenden; aud) ftimmt bier das Interejle der Regie: 
rungen (wenigſteus das aller Regierungen zufammengenommen, d. h. alſo ihrer Mehrheit) mit 
jenem der Völfer überein und mag alfo fhon aus den einjeitigen Berathungen ver erften ein für 
beide gleihmäßig befriedigenned Ergebniß hervorgehen. Dergeftalt wurde die Frage des 
Sklavenhandels, aud die ber freien Flupjhiffahrt u. m. a. von Congreß wahrhaft im kosmo⸗ 
politifhen Sinne, mithin im Geifte des ihm gewordenen höhern Auftrags entſchieden (nur daß 
dabei noch einige beflagenöwerthe Unbeſtimmtheit zurudblieb, welche verſchiedenen Ausflüchten 
und injididfer Deutung Raum gab). Aber ein anderes iſt zu fagen von den Principien der 
‚zweiten Art, was fein Unbefangener verfennen kann, Wir erlauben und darüber nur eine 
kurze Betrachtung. 

Die Franzöfiiche Revolution, nad) ihrem urſprünglichen und, ungeachtet der durchs Ver⸗ 
hängniß bier und dort herbeigeführten traurigen und ſchrecklichen Abweichungen, in der Weſen⸗ 
heit fortwährend erfennbaren Charakter, iſt nichts andereß geweien als ein Kampf des ver: 
nünftigen Rechts gegen das ihm widerſtreitende hiftorifche, und Dad damit natürlich verbundene 
Beftreben, ven jorialen Einrichtungen diejenigen Formen zu erringen, welche zur Gewährleiſtung 
der nunmehr mit Klarheit erfannten und mit Gifer vindieirten materiellen Rechte des Menfchen 
und Bürgerd nöthig und zureigend wären. Mit einem Wort: ihr Charakter war die Forberung 
ber Reform im (geltenden) Recht und in ver Politik. Freilich ward Frankreich ſelbſt, welches 
die Fahne diefer Reform erhoben, derjelben wieder untren, zumal ald ed unter Die. Herrichaft des 
großen Kriegsmeifters fich ſchmiegte, und freilich wurden von dieſem die Rechte der Narionen 
und einzelnen frecher mit Füßen getreten als faum von irgendeinen Gewaltigen vor ihm. 
Die Selbftändigfeit aller Staaten ſchwand vor der Präpotenz des ſiegreichen und unerfürtlicden 
‚Saifers; uud anftatt den ihm verbündeten oder feine Oberherrlichfeit anerfennenden Staaten 
wenigftend bie innere Freiheit, das nächſte Ziel der Revolution, zu bringen, tübtete er darin 
vielmehr alle politische Rechte der Völker und unterwarf tie der unbedingten Souveränetät ihrer 
Herren oder feiner Statthalter. Aber bei alledem erſchien ex gleihmol noch ald Repräfentant 
der Revolution, indem er gegen die Feinde derfelben ven nie raſtenden Krieg führte, indem er 
zumal gegen die europäische Erbariftofratie den unverjöhnligen Kampf fortfegte, das Princip 
ver Bleichheit, namentlidy des gleichen Anſpruchs aller Tüchtigen auf Ehren und Würden feft- 
hielt und, ald wenigſtens ſcheinbar durch den Volföwillen auf den Thron erhoben, ven Gegenfag 
des Legitimitätsprincips, d. h. der das Herrſcherrecht unmittelbar auf den göttliden Willen und 
auf die Abſtammung von wirklihen Herrſchergeſchlechtern bauenden Theorie, darſtellte. Diefelbe 
Grundlage hatte auch der neue Zufland aller ver Länder, welche der Strom der Revolution er- 
reicht und an das Schickſal Frankreichs gefeflelt hatte. Die Ipeen der „conftituirenden National- 
verſammlung“ von 1789 hatten felbft jenfeit dieſes Kreiſes in allen civilijirten Ländern zahl⸗ 
reihe Anhänger gewonnen; und die Macht Frankreichs, deſſen freiheitliche Grundſätze man durch 
Napoleon's — wie man ji [hmeihelte — nur vorübergehende Dictatur blos zeitlich nieber- 
gehalten, nicht aber erdrückt glaubte, blieb ein Stern ber Hoffnung für dieſelben. Ja es über- 
liegen viele fi der — freilich allzu fanguinifchen — Hoffnung, daß Napoleon felbft, ſobald er 
feine unverfähnlien Feinde völlig würde niedergefchlagen haben, die Verwirklichung der rei— 
nern, d. h. dem Vernunftrecht angehörigen Revolutionsideen in ganz Europa Burd fein Macht⸗ 
wort herbeiführen werbe; oder auch ſie nährten.die Hoffnung, daß Frankreich dad Inch des 
Kriegomeiſters abjchütteln, oder daß das mishandelte Ausland ed thun und dann in einem ober 
dem andern Fall die Herufchaft jener.theuern Ideen zurückkehren werde. Genug! Europa blieb 
geipalten in Die zwei großen Parteien, einerfeitö der Anhänger des natürlichen und andererfeits 
jener des hiftorifchen Rechts; und in den Heerlagern ver im „ heiligen Kriege‘ wider Napoleon 
fämpfenden Mächte machten die Freunde des erften den größern, wenigftend ven edlern und mo⸗ 
raliſch Eräftigen Theil aus. Gleich nach Napoleon's Sturz zerflel naher wieder Die nur durch 
feinen maßlofen Gewaltmisbraud hervorgebrachte unnatürlihe Allianz zwiſchen den beiden 
Parteien und trat jebe wieder in bie ihrer Richtung angemefjene gefonderte Stellung ein. Ein 
doppelter Friede war demnach zu Schließen, wenn die Welt einer dauernden und wohlthätigen 
Ruhe ſich erfreuen jollte, einmal der Friede zwiſchen den Mächten und Frankreich, und ſodaun 
jener zwiſchen alt und neu, d. h. zwifchen hiſtoriſchem und vernünftigem Recht. In Bezug auf 
biefen zweiten Friedenagegenſtand hatte ver Wiener@ongreß eine der des Weftfälifchen Friedens⸗ 
congreſſes ähnliche Stellung und Aufgabe; aber feine Zufammenfegung entfprad folder Auf- 
gabe niht. In Osnabrück, woſelbſt ebenfalls ein Vergleich zwifchen alt und neu, d. 5. zwifchen 
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Katheliciamus und Proteſtantismus, zwiſchen Gewiſſenszwang amd Gewiſſensfreiheit, auch 
zwiſchen Eaiferliher Machtvollkommenheit und reichsſtändiſchen Rechten zu ſchließen war, fanden. 
ſich beide Barieien gehörig vertreten und Hatte daher der Abſchluß des Vergleichs einen vernünf⸗ 
tigen und wenigſtens die forntellen Forderungen befriedigenden Sinn. Proteſtanten wie Ka⸗ 
tholiken, oder Die zuverlaͤſſtgſten Vertreter beider, traten alldort mit gleicher Selbſtändigkeit und 
gleich gewichtiger Stimme auf; und ebenſo erfreuten ſich die Vertheidiger der reichsſtändiſchen 
Hoheit gegenüber ven Anwälten ver kaiſerlichen Macht eines gleichen Stimmrechts oder einer 
gleich wirfjamen Vertretung. Aber beim Wiener Kongreß nicht alfo. Die allvort faßen und 
verhamdelten, gehörten ausſchließend der einen Seite au. Sie waren — nad) Geburt, politiſcher 
Stellung und allen focialen Berhältnifien — pſychologiſch nothwendig und ausnahmlos die 
Dertveter deö hiſtoriſchen Nechts gegenüber ven natürlichen und ebenfo ausnahmlos die Ber: 
treter ver Regierungen gegenüber den Völfern. Bon einen Vergleich alfo zwifchen den im 
Streite befangenen Brincipien, von einer unbefangenen Bertheilung der Herrichaft oder des 
Rechtöbodens, welcher dem einen oder dem andern gebührte, Eonnte nicht die Rede fein, ſondern 
blos son Dictaten der einen Bartei, welche, weil mit Macht angethan, zugleich das Richteramt 
ausübte. Wären auf dem Songrefle zu Osnabrück blos katholiſche Häupter oder Stimmführer 
geieflen, nimmer wäre allvort den Proteſtanten ein auch nur annähernd befriedigender Rechts⸗ 
zuſtand gewährt worben; ed wäre ihnen gerade jo ergangen wie früher auf dem Congreß 
(Conciſ) von Trident; und hatten blos die Freunde des Kaiſers over Ofterreich8 untereinander 
fi beraten, fo würbe den Reichsſtänden anflatt der Landeshoheit das Verhältniß der Unter: 
thanſchafi zu Iheil geworden fein. ‘Liberall gibt eben die Natur der Dinge den Greig- 
niſſen Geſetz und Richtung; dem rechtlichen und politifchen Urtheil aber bleibt fodann ihre Wür- 
bigung frei. 

Was lag in Semäßheit folher Verhältniffe vem Gongrefle ob, un dem Miövergnügen ver 
deu nenzeitlichen Principien anhängigen großen und achtungswürdigen Bartei und allen daraus 
nothiwendig fließenden übeln Bolgen vorzubeugen? Eines von zweien: entweder nämlid 
mußte er Rimmberechtigte Mitglieder von beiden Parteien in feinem Schofe zählen, aljo neben 
ven Regierungen oder fürftlichen Miniftern und den geborenen Vertretern des hiftorifhen Nechts 
auch Volks⸗ oder Nationalabgeorpnete unter fih aufnehmen, over, wenn dieſes unthunlich oder 
bedenklich ſchien, über ſolche Principien im allgemeinen gar feinen Ausſpruch thun, fondern 
etwa den einzelnen Staaten, überhaupt dem natürlichen Laufe der Dinge die Ausbildung oder 
Befeſtigung oder auch Beichränfung und Unterdrückung der in Frage ſtehenden Iveen über: 
laſſen. Wäre der Friede oder das Ubereinfommnip mit einen echt conflitutionellen Frankreich 
und etwa einer Anzahl venfelben verbündeter, den nämlichen Principien huldigender Staaten 
zu liegen geweſen, alsdann hätten wol die Häupter oder Minifter dieſer Staaten, auch ohne 
Beziehung von Volksabgeordneten, die Freiheitsfreunde oder überhaupt das confitutionelle 
Syflem gegenüber jenem des Abſolutismus auf befriedigende Weife vertreten mögen, fowie es 
einft Schweden und die proteftantifchen Reichsſtände in Anfehung ver evangelijchen Kirche 
thaten. Aber durch die Reftauration war Frankreich theils un feine zählende Stimme gebracht 
und dem Befege ded Sieger nothwendig gehorchend worden, theils verfolgte jeßt die alldort Dad 
Ruder führende Partei, trog der ſcheinbar oder mit Worten dem Volksrecht huldigenden Charte, 
die entfchiedeufte Richtung der Begenrevolution. Nicht ein Stimmführer der politiſchen Re⸗ 
formation, über welche dad Los geworfen werben jollte, ſaß alſo am Kongreß. Denn felbit 
England, unter feiner toryiſtiſchen Verwaltung, ſympathiſirte mehr mit der Grgenrevolution 
als mit der Mevolution; und Spanien war zum Lohn feiner heldenmüthigen Selbfibefreiung 
am fremder Herrſchaft unter das fchmählichere Joch ver einheimiſchen Tyrannei gerathen. Was 
alſo die ofterwähnten Brincipien betrifft, fo mußten nothivendig — denn zur Einberufung von 
Rolks- oder Nationalvertretern war nach den obmwaltenden Verhältnifien natürlich ver Gongrep 
fo wenig geeignet ald geneigt — alle varauf Bezug habenden Erklärungen und Feſtſetzungen 
vie Natur blos einfeitiger Dictate annehmen, der Begriff des UÜbereinkommniſſes zwiſchen ſich 
gegenüberftehenven Perſoönlichkeiten alfo verſchwinden. Gemeinſchaftliche Berathung unter ven 
Gongregmitglievern fand dabei wohl flatt, auch kamen jie unter ſich überein über das Feſtzu⸗ 
ſehende oder zu Erklärende; ja fie beobachteten vabei felbft einige Mäßigung und Vorſicht (aus 
Klugheit, Humanität oder was irgendfonft für Gründen); aber die Hauptbetheiligten Hatten 
gleichwol Eeine Stimme dabei, ſondern mußten dad Ergebniß der .einfeitig gepflugenen Bera⸗ 
Yung und Schlußiaflung ald Gefeg ober als inappellables Urtheil annehmen. Bon dieſeni 
Standpunkt aus erheben ſich ſehr ernſte Erwägungen, welche jedenfalls Die Befchichte freimüthig 
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anſtellen wird, wenn auch dem Zeitgenoſſen nur eine behutſame Berührung oder leiſe Anden⸗ 
tung derſelben zufteht. 

Doch fo viel wird im allgemeinen behauptet werden dürfen, ja von niemand in Abreve 
geftellt werben, daß libereinfömmniffe als ſolche nur für die Paciscirenden ſelbſt (und in An⸗ 
fehung ber Dinge, worüber Diejelben frei zu disponiren die Befugniß haben) von Rechts⸗ 
wirfung find, und daß Gejege nur in ver Sphäre der der Gefeßgebung nad vernünftigem 

Staacsrecht unterſtehenden Gegenflände und nur für die nach eben dieſem Recht einer beftimmten 
gefeßgebenden Gewalt unteriworfenen Berfonen wahrhaft verbinplic fein können, wiemol die 
Gewalt fie factifch auch jenfeit dieſes Kreifes geltend machen kann. Angewandt auf den Wiener 
und alle nachgefolgten Congreſſe lehrt dieſer Sag, daß ihre Feſtſetzungen in der Eigenſchaft als 
Übereinfommniffe lediglich die Regierungen, welche allein fie fchloflen, und nur infofern als die= 
felben dabei innerhalb ver ihnen zuftehenden Gompetenz, d. 5. rechtlichen Gewaltsſphäre, han= 
delten, verbindlich oder von Rechtswirkung fein können, und daß, injofern die Congreßartikel 
als Sefehe wollen geltend gemacht werben, zwar ihre äußere ‚Gültigkeit, d. h. Geltung, aller⸗ 
dings ſo weit reicht als die Macht der Gefepgeber, daß aber in Bezug auf ihre innere Rechtö= 

beichaffenheit zwei Fragen flet8 unabweislich fein werden, erftend nämlich: wie weit reicht bie 
vernünftig anzuerfennenve gejeßgebende Gewalt eined europäiſchen Monarchencongreſſes in 
Anfehung der Perfonen? und zweitens: wie mweit in Anfehung ver Gegenftände? In erfler 
Beziehung, da nicht ein politives (und noch viel weniger das rein vernünftige) Staatsrecht die 
Untertbanen oder Angehörigen einer für ſelbſtändig und unabhängig erklärten oder aner- 
kannten Regierung irgendeiner andern, namentlich äußern Autorität unmittelbar unterwirft, 
fann die Verpflichtung erft von dem Moment anfangen, da die eigene Regierung und unter ihrer 
alleinigen Autorität dad Geſetz verfündet (und zu folder Verfündung nad Beſchaffenheit ver 
Berfaffurig berechtigt ift); in zweiter Beziehung aber drängt fidh die Bemerkung auf, daß zwar 
was immer für beftimmte Handlungen ober Unterlaffungen gefeglich mögen vorgefchrieben 
werden, keineswegs aber Brincipien. Keine Autorität in der Welt hat in Bezug auf diefe eine 
geſetzgebende Befugniß, und jeder Verſuch, eine ſolche auszuüben, muß notwendig ſcheitern an 
ber ewig freien Natur des menſchlichen Geiſtes oder er muß zu rein factifcher Gewalt führen. 
Einzelne Staaten wol mögen etwa Principien für ihr Verfaſſung oder Verwaltung aufftellen, 
d. h. ihre Verfaſſungs- oder Bermaltungsgefeßgebung mag ſolche Principien vor Augen be= 
halten. Wem fie nicht behagen, der möge zuerft feinen Widerſpruch in gebührenden Formen 
vorlegen und, wenn er überftimmt wird, auswandern! Aber für einen ganzen Welttheil oder 
gar für eine Geſammtheit der civilifitten Staaten, folange noch fein ftrenges füberatives Band 
fie umſchlingt und folange auch nur noch ein Sqatten von Unabhängigkeit derſelben fortbeſtehen 
und ſolange überall noch einige Geiſtesfreiheit ſein ſoll, kann ſolches nicht geſchehen. Man 
denke ſich, um vie Parallele zwiſchen ver frühern kirchlichen Reformation und ver heutigen poli= 
tifchen fortzuführen,, dad Concil von Trident ſei mit einer Fülle von materieller Gewalt aus— 
gerüftet geweien, wie in unfern Tagen der Wiener Congreß ed war, es hätte die Macht befeflen, 
feinen Beſchlüfſſen Geltung zu verſchaffen über ven ganzen Welttheil und Hätte ſolche Beſchlüſſe 
gefaßt in Gemäßheit des bereinkonmniffes der Eatholifchen Prälaten. Was würde die Folge 
davon geweſen fein? Entweder die Unterdrückung aller Kirchenverbeſſerung oder ein ver= 
zweiflungsvoller Krieg der zur Unterbrüdung verdanmten Proteſtanten gegen ihre katholiſchen 
Unterbrüder. nd ſolche unſelige Folgen hätten ſtattgefunden, ohne daß man darum dem tri— 
dentiniſchen Congreſſe eine unredliche Geſinnung hätte zur Laſt legen können. Die Kirchen— 
fürſten und ihre Stellvertreter, welche dort rathſchlagten, waren ſicherlich fo reinen Sinnes und 
fo treu ihrer aufrichtigen Überzeugung folgend, da fie das Princip der Machtvollkommenheit des 

römischen Stuhls und der katholiſchen Kirche und dad Verbammungsurtheil gegen die Keger 
ausſprachen, ald bie Mitglieder ver heutigen Congreſſe e8 waren und find, wenn fie dad in un⸗ 
beſtimmter Allgemeinheit aufgeftellte „monarchiſche Brincip” oder jenes der „Legitimität“, oder 
vie Strafbarfeit freiheitliher Beftrebungen, genannt demagogiſche Umtriebe, ihren Befchlüffen 
ausdrücklich zu Grunde legen. Aber Dictate Helfen in folder Sphäre nicht. Für Principien, 
überhaupt für Lehren, muß man, um fie zur gefiherten Herrichaft zu bringen, die freie Über— 
zeugung gewinnen. Gewalidiehren bringen entweder nur heuchleriſche Bekenner hervor oder 
den völligen Geiſtestod. 

Nach dieſen allgemeinen — die Congreſſe ver neueften Zeit überhaupt mehr ald nur den 
Wiener Kongreß indbefondere treffenden — Vorbemerkungen wenden wir und zum Inhalt ber 

auf dem Tegten zu Stande gefommenen Arte. Diefelbe war das mühjanı geborene Ergebniß ber 
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vom 1. Nov. 1814 bis zum 9. Juni 1815 gepflogenen Verhandlungen, deren aus der Natur 
der Dinge hervorgegangene Schwierigkeiten durch vielſeitige, zum Theil mit Leidenſchaft hervor⸗ 
gebrochene Aufregung einzelner Hoͤfe, überhaupt durch den heftigen Kampf der Particular⸗ 
intereffen mit den allgemeinen ſich tagtäglich vermehrt hatten, ſodaß ſelbſt ver Ausbruch eines 
Kriegs zwiſchen den Haupttheilnehmern des Gongrefies zu befürchten ftand und nur die Furcht 
vor dem mit Napoleon's Rückkehr auf-Elba fi neuerlih im Welten beraufziehenden Gewitter 
die Eintracht der Verbündeten wiederherftellte, worauf dann durch allfeitige Nachgiebigkeit das 
große Werk geförvert und zu überraſchend fhneller Beendigung gebracht ward. Die Gedichte 
des wechſelvollen, durch mandyerlei Klippen nur unter ſchweren Mühen und Gefahren ans Ziel 
gelangten Laufes diefer bis in ihre meiften Einzelheiten Höhft merkwürdigen Verhandlungen 
erfordert, wenn fie belehrend fein foll, eine ausführliche Darftellung, welche aber Zweck und 
Raum diefer Blätter zu geben nit geftatten. 1) . 

Die Songrepverhandlungen theilten ſich nach den beiden Hauptklaſſen ihrer Gegenſtände in 
die über die europäiſchen und jene über bie veutfchen Angelegenheiten. An ven erften nahmen 
nur die acht Mächte, welche den Parifer Frieden unterzeichnet hatten, und zwar vorzugsweiſe nur 
Oſterreich, England, Rußland, Preußen und Frankreich als die fünf Hauptmächte, doch in meh⸗ 
reren Dingen auch Spanien, Portugal und Schweden tHeil; an den zweiten anfangs nur Oſter⸗ 
reih, Preußen, Baiern, Hannover und Würtemberg, fpäter aber, ald die übrigen deutfchen 
Staaten die lebhafteſten Geſammtbeſchwerden gegen ihre Ausfchliefung erhoben hatten, ohne 
Unterfhiev alle. Wir Haben bier meift nur ver Hauptbeflimmungen über die europäifchen 
Dinge zu erwähnen, da die auf Deutſchland ſich beziehenden, namentlich die in der gefonderten 
„beutiben Bundesacte“ enthaltenen eine umfländlichere Erörterung in einem eigenen Artikel 
anſprechen. 

Den größten Theil der 121 Artikel ver Congreßacte (Acte final du congrès de Vienne de 
9 Juin 1815) erfüllten die Beflimmungen über vie den hauptfriegführennen Mächten — ins- 
beiondere Rußland, Preußen und Ofterreich — zuzuerkennenden Entſchädigungen ober fonfligen 
Befriedigungen. Frankreich, wiewol zu den Hauptmächten gehörig, hatte nichts anzuſprechen; 
fein 208 war im PBarifer Frieden geregelt worden und es hatte jogar ausdrücklich verfproden, 
fih in die Verteilung der der Dispofltion der Sieger unterflehenden Länder gar nicht einzu= 
mifchen (was jedoch gleihwol, zumal in Anfehung Sachſens, geſchah). England aber hatte, 
was es für fich jelbft in Anfprud nahm, gleichfalls ſchon im Parijer Frieden gewährt erhalten 
und verſchmähte varüber jede weitere Entſcheidung des Congreſſes. Deſto größere Forderungen 
dagegen machten die drei großen Militärmächte des Feſtlandes, Rußland, Preußen und Öfter- 
reich. Rußland zwar hatte eigentlich Fein Necht auf Entſchädigung, da es fein Land verloren, 
ja da e8 vielmehr früher durch feine zeitlihe — für Europa unheilvolle — Allianz mit Na 
poleon Finnland und anſehnliche Diftricte von Preußiſch⸗- und Ofterreihifch: Volen erworben 
hatte. Zum Gegenfland oder Schauplag der Ermerbung hatte e8 ſich Polen auderfehen, Preu- 
$en dagegen Deutſchland und Ofterreich Italien. Letzteres welches nächſt England am beharr⸗ 
lichſten gegen ven gemeinſamen Feind geſtritten, in ſolchem Kampf ſeine koſtbarſten Provinzen 
eingebüßt und im „heiligen Krieg‘ entſcheidend zum Sturze des Weltherrfcherd mitgewirkt hatte, 
modte mit Recht von den Genoſſen ſeines Strebend, Kämpfens und Siegens die Wieverher- 
ſtellung jeines ehevorigen Länderumfangs verlangen ; und ein gleiches Recht ſtand Preußen zur 
Seite, als welches durch feine Großthaten im legten Kriege feine frühern Sünden gut gemacht 
und den Anſpruch auf vollen Erfag feiner im Tilfiter Frieden — freilich ſelbſtverſchuldet — 
erlittenen Berlufte errungen hatte. Nur blieben freilich, infofern nicht die ſchon früher beſeſſe⸗ 
nen und alfo muthmaßlich gern zur alten Herrſchaft zurückkehrenden Länder fonnten zurüd- 
geftellt werden, Neigung und Interefle, überhaupt das Perfänlichkeitörecht ver in biefes oder 
jenes 208 zu werfenden Völker billig mit in Betrachtung zu ziehen. 

Hſterreich nun, welches Tirol und Salzburg und Illyrien und das lombardiſche und das 
früher als Erſatz für Belgien überfommene venetianifche Land, endlich auch die in Oft- und 
Beftgalizien verlorenen Bezirke zurüdverlangte und auch wirklich — ja was bie italienifchen und 

1) Das reichfte Material dazu enthält ‘vie verbienftvolle Sammlung der Acten des Wiener Con⸗ 
geſſes, welche der um Wiffenfchaft und Staat fo hochverbiente 3. L. Klüber (8 Bde., Erlangen 1819; 
Enpplementband, Erlangen 1835) herausgegeben hat. S. auch deſſelben Schriftflellers Überficht der 
diplomatifchen Verhandlungen des Wiener Eongrefies (3 Abthl., Franffurt a. M. 1816). De Pradt's 
befanntes Werk Du congres de Vienne (2 Bbde., Paris 1815) enthält mehr Raifonnement als Ge: 
(bite, und zwar großentheils von einfeitigem Standpunfte. 
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illyriſchen Provinzen berrifft, noch mit otweiterter Grenze — zugeſchieden erhielt, trat nicht 
über fein Recht hinaus. Jene des oberitalimifhen Volks konnten nicht Dagegen geltend 
gemacht werben, ba überhaupt die thatfächliche Anerkennung folcher idealer Anſprüche vom 
Bongreffe, na feiner Zufanmenfegung und nach der allgemeinen Weltlage, nit konnte er⸗ 
wartet werben. Bur Gründung eines italtenifchen Reichs, wohin bie ſanguiniſchen Wünſche und 
Hoffnungen vieler gingen, waren die Häupter des Congreſſes nicht geneigt. Auch Die Wieder⸗ 
Herftellung Tobeanas und Modenas und ihre Rückgabe an die öſterreichiſchen Prinzen gehörte 
zur Vollſtandigkeit der von dem endlich triumphirenden Hauſe angeſprochenen Befriedigung 
und zugleich zu jener des Reſtaurations- und en teurincibe. Das letztere forderte auch 
dte liberlaffung des dem boppelzüngigen Murat ntriffenen Koͤnigreichs Neapel an den bour⸗ 
bonifhen König Siciliens. Diefelbe wie nicht minder vie Rückgabe Biemontd und Savoyens 
an Sarbinien mochte daher ſchon ver Konfequenz willen Billigung finden; deko weniger da- 
gegen bie Untermerfung Genuad — für deſſen Wiederherſtellung als Republik daſſelbe Brincip 
der Reſtauration und auch jened der vernünftig gedeuteten Legitimität ſprach — unter das far- 
diniſche Scepter, und die an Napoleon's Gattin Marie Luife gemachte Schenkung der leb⸗ 
tägigen Herrſchaft, d. h. Nutznießung, von Parma und Piacenza. Die allzu großmüthige 
oder allzu ängftlihe Beachtung der von Spanien unterflüßten Anfprüche der Infantin Marie 
Luife (Witwe ded von Napoleon einft zum König won Hetrurien erklärten parmeſaniſchen 
Prinzen Don Louis) brachte ſolche Beſchränkung der Napoleon’ Gattin gemachten Verleihung 
zu Wege; ja ſchon einſtweilen, bis nämlid) die (zwar nicht ſchon auf dem Wiener Congreß felbk, 
bei deſſen Aufloͤſung nämlich diefe Unterhandlung noch nicht beendigt war, doch in einem bald 
darauf in Varis gefhloffenen Vertrage) der Infantin zuerfannte Anwartihaft auf Barma in 
Wirkſamkeit träte, ward ihr die ehevorige Republik Lucca — welde das ganze Verhältniß 
gar nit anging — zur Herrſchaft oder Abfindung angewiefen. Die Wievereinfegung bes 
Bapfted in ſeine ehevorige weltliche Herrſchaft mochte verfchleventlih beurtheilt werben. War 
ſie ein Act der Gerechtigkeit, fo fragten manche, warum denn nicht derſelbe Act auch in Anſe⸗ 
hung der vielen, folder Herrſchaft auf ähnliche Weiſe beraubten dentſchen Kirchenfürften aus: 
geübt warb? Die Rechtstitel ſicherlich waren auf ber einen Seite nicht ſchwächer als auf der'an⸗ 
bern. War es aber ein Act ver Politik, vielleicht ein Geſtändniß der Schwierigkeit ſich über 
eine andere Verfügung über den Kirchenſtaat zu vereinbaren, vielleicht auch ein Aet der Ehr⸗ 
furcht gegen das Haupt der katholiſchen Kirche, ſo wurde, wenigſtens im letzten Fall, derſelbe 
ſchlecht belohnt durch die Proteſtation des Heiligen Vaters gegen die Schlußacie des Gongrefied; 
und im erften Kal mochte die Volitik zwar auf den gewünfchten Erfolg wohl berechnet, in An: 
fehung ihres Zield aber nicht allfeitigen Beifalls verficert fein. 

Auf die allgemeinen italifhen Dinge, worauf wir fhon jegt ven vorläufigen Yiberbiid, 
ihred natürlichen Zufanımenhangs mit ver Öfterreichifchen Entſchädigungsſache millen, gewor⸗ 
fen, werden wir fpäter zurückkommen. Aber zuvor ift noch Rußlands und Preußens Befrie⸗ 
digung zu betrachten. Rußland, wie wir bereits oben bemerkten, hatte im Grunde — fofern 
nämlich nur von Entſchädigung oder Wiederherſtellung, nicht aber von Bergrößerung bie 
Rebe fein follte — für ſich nicht3 zu verlangen. Da jedoch an feinen Etsfeldern Napoleon's 
Macht ſich allererfl gebrochen, aud der Krieg in feiner eriten Periode dem Meich unfaglice 
Leiden und Verwüftung gebracht und bis zum fiegreihen Ende unermeßlidhe Anftrengungen 
gekoſtet hatte, da endlih dad Herzogthum Warſchau, welches Kaifer Alerander als Sieges⸗ 
preis für fi) forderte, von feinen Heerſcharen befegt und — bei der Entſchiedenheit feiner Kor: 
derung — kaum anders als durch ſchweren Krieg ihm zu entreißen war: fo hielt ver Kongreß 
für nöthig oder rathlich ‚ihm zu willfahren. Der Haupttheil des Herzogthums Warſchau, 
dein Umfang nad ein ganzes Königreih, darum auch mit dem Namen „Königreich Polen“ 
wirflid belegt, ward alfo dem Zaren überlaflen. Solche Nacgiebigfeit machte fofort dem 
Congreß eine befriedigende Loͤſung feiner hoͤchſten Aufgabe ganz unmöglich und z0g eine ganze 
Reihe von betrübenden Feſtſetzungen nach ſich. Fürs erfte nämlich war durch ſolche Vergröße: 
rung bed ohnehin ſchon übermädtigen moskowitiſchen Reichs das Gleichgewicht Europas zer⸗ 
Hört und jenem eine Stellung verliehen, welche Ofterreichd und Preußens verwundbarſte Sei: 
ten dem gefährlichften Angriffe preisgibt, ja das Herz beider Staaten bedroht. Aber weiter 
mußte man jegt, um Preußens gerechte Forderung auf Wiederherftellung zu befriedigen , zu 
den vielfach verletzendſten Mitteln feine Zufludt nehmen. Das Herzogthum Warſchau, als 
meiſt aus preußiſchen Abtretungen im Tilſiter Frieden erwachſen, mußte, wofern nıan nidt 
zum großen Gerechtigkeitsact dev Wiederherſtellung eines ſelbſtaäͤndigen Polen ſich zu erheben 
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ven Muth ober die Befinnung hatte, wieder preußiſch werden. Nicht nur das Reftaurationd- 
princip in Bezug auf Preußen (in Bezug auf Polen hätte e8 freilich etwas ganz anderes, näm- 
lich den Widerruf alfer Theilumgen dieſes gemiöhanbelten Landes befohlen), fordern auch 
bie allgemeine europäiſche Politik ſprach dafür. Jetzt aber fonnte Preußen auf keine andere Art 
entſchädigt werden als durch die Opferung Sachſens. Ganz Sachſen namlich forberte Preußen 
jet für ih; und Rußland, dankbar für die Verzichtleiftung Preußens auf Warſchau, unters 
fügte die Forderung. Dagegen nahmen Öfterreich, England und Frankreich (letzteres zumal 
liſtig auf dad Legitimitätsprincip fich berufend) den König von Sachen in Schutz. Die öffent: 
liche Meinung aber erklärte ſich zugleich auch für das fachliche Voll; worauf, nad) langer und 
Bitterer Verhandlung, envlih eine Art von Juſtemilleu zn Stande Fam, welches die Bes 
ſchwerden des Königs nie anfhob und jene des Volks, ja zweier Völker, vermehrte. Denn 
Gachſen, veffen Volk den übrigen deutſchen Stänmen an Sefinnnng und, ſobald deren Auße: . 
rung möglich war, auch an Beflrebungen gegen ven gemeinfamen Feind glei, uns deſſen 
König bei feiner Allianz mit Frankreich nicht weniger ald Batern nnd die übrigen beutfchen 
Fürſten blos dem Gebot der Nothwendigkeit folgfam getvefen, war jegt in zwei an Umfang 
annähernd gleiche Theile zerriffen, wovon der eine an Breupen kam und ber andere dem Hauſe 
Sachſen verblieb. Aber es ward daneben, um Preußen zu befriedigen, auch das Herzogthum 
Warſchau (oder Königreih Polen) zerriffen und ein anſehnlicher Theil davon unter dem Na⸗ 
mm „Großherzogtium Poſen“ an dieſe Macht verliehen, mährenn auch Die zu Warfchau ge: 
hoͤrigen, früher oͤſterreichiſchen Bezirke Galiziens zur alten Herrſchaft zurückkehrten und Kra⸗ 
fau mit einem kleinen Gebiet zum Freiſtaat erklärt ward. Die Polen alſo, welchen die Verei⸗ 
nigung unter einer — gleichviel welcher, alſo auch ruſſiſcher — Herrſchaft als Wiederherſtel⸗ 
hmg wenigſtens der Nationalität einigen Troſt für die Verweigerung der Selbſtändigkeit ge: 
geben hätte, mußten die Bertheilung unter drei Herrſchaften vergeflalt erneuert und befeftigt 
ſehen; und zum Erſatz für die Rationalität mußte der Name eines ‚„Rönigreich8 Polen’, fos 
wie zu jenem für bie Selbftänbigfeit des ganzen großen Volks die Errichtung eines dem Schuß 
der drei Großmächte anheimgeftellten ;, Freiſtaats Krakau’ dienen. 

| Mi Bofen und halb Sachfen waren aber vie gerechten Anfprüche Preußens noch nicht be= 
friedigt. Weitere Ränder und zwar auf deutfhem Boden mußten daher ihm zugeſchieden wers 
ven. Es gefchah dieſes theild durch Zurückſtellung feiner ehevorigen, im Tilſiter Frieden ver⸗ 
loren gegangenen norddeutſchen Beſitzungen, theils durch überlaſſung mehrerer anderer, zum 

Theil bereits herrenlos gewordener (mie das Herzogthum Berg und die frühern oraniſchen 
Beſizungen), zum Theil von ihren Herren gegen anderweite Entſchädigungen abzutretender 
kaͤnder (wie das Herzogthum Weſtfalen u. a.), dann zumal auch der am linken Ufer des Nie⸗ 
derrbein gelegenen, bis zur niederländiſchen und franzoͤſiſchen Grenze. Infolge verſchiedener 
Ausgleichungen und Tauſchverträge mit den benachbarten Staaten, insbeſondere mit Hanno⸗ 
ver, ſiel dann auch noch Schwediſch-Mommern ind Los vdn Preußen. 

Einmal auf dem Wege der Befriedigung der Häuſer mittels Zutheilung von Völkern ober 
Stelenzahlen begriffen, konnte ver Congreß nicht mehr ſtill ſtehen. Gleichartige Anſprüche 
ferterten auch eine gleichartige Befriedigung. Allernächſt an Preußen ſtand diesfalls Baiern, 
weißes durch Den zur glüdlichen Stunde mit Oſterreich zu Ried geſchloſſenen Vertrag (8. Oet. 
1813) neben der Anerkenntniß feiner Souveränetät den vollen Erſatz für alle an das Erz: 
band zurückzu ftellende Ränder auf deutfhem Boden zu fordern berechtigt war. Bei der Schwie- 
tigkeit, folhen Erfag auf Unkoſten der benachbarten Fürſten auszumitteln, blieb — außer 
Würzburg und Afchaffenburg, worüber frei zu verfügen war — nur noch die Zuweifung des 
ſüdlichen Theild vom überrheiniſchen ante nbrig. Derfelbe warn alfo bairiſch: doch wies 

man auf ebendiefed Land und Volk noch die Befrierigung einiger andern, ein paar taufend 
Seelen weiter fordernven Häufer — mie Heſſen-Homburg, Sachſen-Koburg und Oldenburg — 
und dann auch die wichtigere des Großherzogs von Heffen-Darmfladt an. Zu großartigen 
Gruͤndungen, zumal zu Erſchaffung oder Wiederherſtellung einer echten deutſchen National⸗ 
einheit lag überall keine Möglichkeit mehr vor. Schon der Vertrag von Ried hatte dieſes be⸗ 
birft. Denn volle Souveränetät und Integrität (leptere nämlich dem Imfang oder der Seelen: 
bl, obwol nicht dem wirklich im Beſitz befinblihen Lande nad), melde man Baiern zuge: 
"dert, konnten nım mit Billigfeit auch feinem andern Fürſten verweigert werden; und hier: 
nach zog jede gewährte Entfhänigung, Abtretung, Ausgleihung oder Abrundung u. f. m. 

noch andere und wieber andere nach ſich. Des Zerftüdelns und Bereinbarens, des Ab: 
teiend, Vertaufhens und daher Berechnens und Abwägens war fein Ende. Auch nad ge: 

% 
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feloffenem Gongreffe dauerten folge Verhandlungen und Übereinkünfte fort, und felbft der 
Frankfurter Territorialveceß (vom 20. Juli 1819) fegte ihnen fein Ziel. 

Hierzu Fam die nach den vorwaltenden Sternen und nad) den einmal angenommenen Prin- 
eipien unvermeibliche Wiederherſtellung au Hannovers (und zwar mit fehr bedeutend ausge⸗ 
dehnten Grenzen), daher die Aufnahme. einer dritten europäifchen Macht (nämlih Englands 
neben Ofterreih und Preußen) in ven Deutfchen Bund, und aud) Die der vierten, nämlich Dä- 
nemarks, wegen Holfteins und Lauenburgs, endlich gar — und zwar dieſes ohne Nothwen- 
digkeit, blos infolge einer ganz freiwilligen Schöpfung — einer fünften, nämlich Niederlands, 
wegen des Großherzogthums Luxemburg. Unter folden Verhältniffen und bei ſolchen unwi- 
derruflid, gezogenen Grundlinien konnte aud ein Gott nicht mehr eine Berfaflung für Deutſch⸗ 
land entwerfen, welche ven Bebürfniffen und Anfprüchen der Nation und der Zeit auch nur 
non fern Hätte genügen mögen. Souveränetät und zugleich Unterwerfung, Nationalität bei 
einem politifhen Verein mit fünf europäiſchen Mächten, ideale Rechtsgleichheit der Bundes- 

‚ glieder und an materieller Kraft maßloſe Überwucht einiger weniger über die mehreren, ja 
unter biefen legtern großentheild völlige Unmacht — ſolche Widerſprüche oder widerſtreitende 
Elemente enthielt der Stoff, woraus der Bau eines deutſchen Yöderativftaats, wozu ſchon 
der Barifer Friede Deutfhland beflimmt Hatte, aufzuführen war, deſſen Beſchaffenheit alfo, 
nach einmal feftgefegten Prämiſſen, nicht anders werben konnte als fie ward. Dom europäi- 
fen Standpunkte genüge indeffen, was wir hier andeuteten. Vom deutſchen Standpunkt 
(und den fraglidhen Bau ald das Werk eines veutfchen Congreſſes betrachtet) behalten wir, mie 
fhon oben bemerkt, die Darftellung einem eigenen Artikel vor. 

Mir geben auf die übrigen Schöpfungen des Congrefſes, als eines europäifhen, über. 
Zwei derjelben zumal find wirflih neue Schöpfungen, nicht bloße Wienerherftellung alter Ber- 
hältniſſe, worin fonft der vorherrſchende Sharafter feiner Anorpnungen befteht: vie Ver— 
größerung der farvinifhen Macht duch Einverleibung Genuas und die Errichtung eined ver- 
einigten belgiſch-holländiſchen Königreichs. Beide dieſe Einrihtungen floffen meift aus der 
fortdauernden Furcht vor Frankreich. Um neuen. zerrüttenden Zufammenftoß diefer Macht mit 
andern Großmächten zu verhüten, follten Die zwei genannten Staaten mitteninne friepebe- 

. wahrend, alſo flarf genug, um auf beiden Seiten Achtung einzuflößen, ftehen. Genuas altes 
und noch allerneueft durch feierliche Verheigungen Lord Bentinck's, des britifchen Gewaltträ= 
gers, befraftigtes Recht auf Selbſtändigkeit und republifanifche Berfaffung mußte jo ünftlich 
berechnetem Intereffe weichen ; Sarvinien, ohne Verdienft un den Erfolg des heiligen Kriegs, 
empfing als reines Geſchenk das koſtbare genuejifche Land. Ebenſo empfing dad Haus von 
Oranien, anftatt der etwa anzufprechenden Wiedereinfegung in die Statthalterwürde von 
Holland, ben erblihen Königsthron über die — nad} längft verjührter Trennung — nunmehr 
durch das Machtwort der europäifchen Häupter wiebervereinigten Provinzen von ganz Nieber- 
land. Viele waren, melde die Weisheit beider Schöpfungen bewunderten; auch viele, melde 
daneben im Intereffe des monarchiſchen Princips die definitive Abſchaffung der alten, einft 
ruhmvoll beftandenen Republiken mit Freude betrachteten. Andere dagegen beflagten, daß 
dem jedenfalls zweifelhaften Galcul der Bolitik die fonnenklaren Anfprüde und Neigungen ver 
Bölfer geopfert würden; fie meinten, ungeachtet der Ginverleibung Genuas jei Sarvinien 
gleihwol nicht ftark genug weder gegen DOfterreich noch gegen Frankreich. Was aber die Verei— 
nigung Belgiens mit Holland betrifft, fo wetffagte man, bei der ſchwer zu heilenden Dishar- 
monie der Gefinnungen, Sitten, Religiondmeinungen und wirthſchaftlichen Intereflen, nichts 
Gutes aus der zwangsweiſe gefchehenen Bereinigung. Der fofort entbrannte, mit Bitterfeit 
geführte Krieg der belgiſchen Volkspartei gegen bie holländiſche Regierung rechtfertigte ſolche 
Weiſſagung, und Die Revolution von 1830 flürzte dieſe Schöpfung des Wiener Congreſſes um. 

Auch die fchweizerifchen Angelegenheiten fchlichtete der Kongreß von Wien. Weſentlichen 
Dienftim Heiligen Kriege hatte die Schweiz den Alliirten geleiftet durch den den Heeren derfelben 
gewährten Durchzug nad Frankreich. Billig erfuhr fie die Gunft der Sieger. Neufchätel, 
Wallis und Genf wurden ihrem Bunde zurüdgeftellt, das Bisthum Bafel an Bern gegeben 
und von feiten Savoyens einige Abtretung an Genfgemadt. Veltlin, Eleven und Bormio 
jedoch verblieben Ofterreich, welches dagegen die Herrſchaft Räzuns an Graubündten abtrat. 
Wichtiger als dieſe Territorinlausgleihungen aber war die Anerkennung der beiländigen 
Heutralität der jetzt aus 22 Cantonen beftehennen Schweiz. Glückliches und vielleicht unter 
allen allein vem Wiener Congreß zum Danke verpflichtetes Land! 

Die geringfügigen Beflimmungen, wie die ſtatuirte Rückgabe Olivenzas von feiten Spa: 
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siend an Portugal, und überall nie wiederholte Feſtſezgung oder Anerkennung deſſen, was 
bereitd der Barifer Friede verorbnet hatte, mögen wir übergehen. Dagegen verbienen eine 
danlbare Erwägung die — nach unfaglicher Mühe endlich zu Stande gelommenen, aber frei: 
lich der wunſchenswerthen Beflimnitheit ermangelnden und durch das Schwankende bed Aus- 
zrucks mancherlei Streit Raum gebenden — Feſtfehungen in Betreff-ver Abſchaffung des 
Sklavenhandels und der Herſtellung einer freien Flußſchiffahrt. 

Bad die Gülsigkeit aller dieſer Beſtimmungen und den Rechtsgrund dieſer Gültigkeit be- 
trifft, jo muß man, nad dem was Bd. Jl, ©. 518 fg. ausgeführt wurde, nicht vergeflen, 
daß die Gongreßacte nad ihrer Cinleitung uur bie vielen in dieſer benfwürbigen Beriobe 
unter verſchiedenen europäifchen Völkern vereinbarten Verträge zufammenfellen wollte, un 
dag irgendeine gefeggeberifihe Gewalt mehreren europälfcken Staaten über anvere völlig der 
vollerrechtlichen Selbſtändigkeit ver legtern widerſprechen würde. Man darf fi alſo dadurch, 
daß man jene in der Wiener-Congreßacte zuſammengeſtellten wichtigen Einzelvertrage häufig 
die Rechtsgrundlage des neueren europäischen Voͤlkerrechts nennt, nicht irre führen lafſen. Alle 
Beſtimmungen der Gongreßacte gelten nur für die beffimmten Völker, 
welche und foweit fie dieſe Beflimmungen vereinbarten, freiwillig anere 
fannten und annahnıen als ihre Berträge. ö 

IR nun nach der Gefammtheit feiner Veſchlüffe der Congreß von Wien ver Lobpreifung 
oder bed Tadels werth? Die parteiloje Geſchichte wird darüber das Urtheil fällen; bie Stim⸗ 
men ber Gegenwart find unter füd im Streite und megen Befangenbeit unzuverläflig. Diele 
Hagen gegen ven ewig denkwürdigen Bongreß find ertönt, zumal vom vernunftrechtlichen und 
koomopolitiſchen, aljo allgemeinen Standpunkt, dann aber auch vom patriotifchen ober natio⸗ 
nalen Standpunkt der verſchiedenen einzelnen Völker. Hinwieder vernahmen mir auch Apolo- 
gen, gleichfalls von beinerlei Standpunkt, d. h. gerichtet gegen beiverlei Anklagen. Wir 
wollen die — wirklich vorgebrachten oder möglicherweife vorzubtingenden — Gründe ver Ber: 
theidiger oder Lobredner jenen der Tadler, inſoweit es nicht ſchon in ven voranfiehenven Biätz 
term geſchah, blos ſummariſch gegemüberftellen. — 

Über den dem Congreſſe zum Vorwurf gemachten Mangel an Vertretern der neuzeitlichen 
idealen Intereffen, demnach über ben vorherrſchenden Charakter feiner Beſchlüͤſſe (als einſei⸗ 

tiger Feſtſezungen, anſtatt beiderſeits befriebigenver, nämlich vergleichöweife zwiſchen beiden 
Parteien getroffener uͤbereinkommmiffe) iſt ſchon oben geſprochen. Dan hörte dagegen erin⸗ 
wm, daß von ſeiten ver Reglerungen vie Stimmberechtigung der Bekenner jener neuen — 
vernunftrechtlichen und koomopolitiſchen — Ideen weder anerkaunt war nody anerkannt werden 
tonnte, ſchon darum, weil fie noch nicht — mie etwa zur Zeit des Weſtfäliſchen Friedens Die 
yeoteftantifche Kirche — zu einer juriftifchen Gefammtperfönlichkeit oder rechtsguͤltig beſtehen⸗ 
ven Geſellſchaft geworden waren, und daß der Umſtand, daß von ven den Kongreß bildenden 
Nihten feine Die Vertreterin der Revalution (d. h. in dem oben beſtimmten, mit dem lebens⸗ 
käftigen Princip ber Reform gleichhesentenden Sinne) war, fondern vielmehr alle gegen: die⸗ 
ſelbe, nämlich für das Prineip der Stabilität und Reftauration vereinigt erfchienen, aus der 
damaligen Weitlage ala nothwendige oder natürliche Thatſache hervorging, daher ven Freun- 
ven jenet Iteen wol eiwa unangenehm fein, keineswegs aber ald eine Rechtskraͤnkung geachtet 
werden temıte. Nach dem Standpunkt ver Mächte konnte von mechielfeitigen Zugeflänpnifien, 
überhaupt von libereintommniffen zwiſchen Regierungen und Bölfern gar keine Rebe fein, 
fondern bies von einfeitigen Zugefläubniffen ver erften an bie legten oder auch von Berabre= 
dungen oder förmlichen Derträgen ver Rogierungen unter ſich über einige den Völkern — theils 
einzelnen, theils mehreren zufammen — zu gewährenvne Rechte und Freiheiten. Dergeſtalt 
fehle gleich Der. Art. 1 der Gongreßacte zu Gunſten ver Polen feſt: „Les Polonois, sujets 
respectifs de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse, obtiendront une representation et 
des institutions nationales ”; freilich mit dem bevenflichen Beiſatz: „reglees d’apr&s le mode 
dexistence politique, que obacun des gouvernemens, auxquels ils appartiennent, jugera 
ae et convenable de leur -acoorder.” Und in: Anfehung bes Gerzogthums Warſchau (ge: 
nennt Königreich Bolen) behielt ver Kaiſer von Rußland fid noch etwas Weiteres vor, näm- 
ig: „3.M. L se röserve, de donner ä cel 6taf, joulssant d’une administratien distincte, 
iextension intsrieure, qu’ Elle jugera convenable.’ So veriprad im Art. 20 der König 
u Preußen in Bezug auf dad getheilte Sachſen: „de faire rögler tout te qui peut regarder 
propriöte..et les intöröts des sujets respertifs sur les principes les plus liberaux.‘ Und 
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fo endlich enthälk bie — als Theil ner Gongreßacie erHlärte — dentſche Bunbesacte in ihnen 
Art. 18 die bedentamgsvolle Erklärung: ‚ Die verbündeten Fürſten und Freien Stätte fommen 
überein, ven Unterthanen ber deutſchen Busheiflaaten folgenbe Rechte zuzuſichern.“ (Bulgt 
dann dad Varzeichniß dieſer Rechte und Berheipungen, werunter namentlich auch jenes der 
Vreßfreiheit fich befindet.) Solche Zufiherungen find koſtbare Berveife Davon, daß auf die 
Regierungen dem Geiſt der Zeit nicht fremb geblieben, und baf fie die Nothwendigkeit ober 
Rãthlichkeit wenigſtens einiger ihm zu machender Gencrffionen (jei es auch nur zu.augenblid: 
licher Beſchwichtigung) erkannt haben. 

Ift nun dieſes wahr — alſo kounte man weiter argumentiren — warum hätten fie nicht 
wirklich auch als Vertreter der Voͤlker, deren Imereſſen fie ja wahrten, betrachtet werden 
ſollen, und wozu alſo noch eine weitere Cinberufung eigens dazu bevolimkchtigter Vollkswou⸗ 
führer, fir deren Ernennungsweiſe, Charakter und Stellung ohnehin die hergebrachte Diple⸗ 
matie weder Regeln noch Foxmen kennt? 

Übrigens — mie wir ſelbſt zugeben müflen — iſt ed nicht einmalgamz richtig, daß zwiſchen 
alt und nen gar kein Vergleich fei geichloffen, ſondern blos den alten Brincipien gehubdigt 
worden. Richt eben in Bezug auf Ideen, mohl aber in Bezug auf Länderbeſitz uud Laube: 
vertheilung fand ein Vergleich zwiſchen Revolution und Reflauretion wirklich Rats. Die Be: 
birtäpergrößerungen , die aud den Revolutionskriegen ihnen Urſprung nahmen oder durch dad 
zepolgtionäre Mahtwort der franzöfiicken Mepublif und fpäter Napoleon's bictixt wurden, die 
Sãculariſationen und Pie den Brunkfag der Legitimität fo offen widerſtreitenden Diewlatiitun 
gen u, ſ. w., alles blieb unberührt und ward befräftige, jofern wur die Erwerber Syprößling 
fer altewropaifchen Negentenfamitie waren. Die Legitimität, Die bem Grwerkötitel fehle, 
ſchien erſetzt Durch jene ber Ebenbürtigkeit oder des Bluts. Ja, auf: Schwebens Ihren li 
mau jeloR einen Daun von bürgerlicher Abkunft fteigen, und ohne Murat's ungeitigen Abtell 
wäre ſolchea auch in Neapel geſchehen. Die Mefleuration alfo theilte dh wie im Wege ii 
Vergleichs mit der Revolution in den Beiig ber europäiſchen Gebe. Daß nim — und md 
diefes müſſen wir zugeben — bei ſolcher Iheilung una gegemjeitigen Muägleihung ach a 
Seelenzahl, neben Flaͤchenraum und Einkünften, geſehen ward, ift fehr natürlich und war 
auch in. der Nevolutionsperiode non beiden Seiten geichehen. Die Bölter galten won iehes all 
Zugabe ded Landes; dem Hexen aber Erwerber des lehzten gehörten oder fielen zu auch hie Ser 
mobuer, und weuu einmal von Werthſchäzung eines Erwerb& ober. Berlufted, eines abzuiws 
tenden eher zu ventauſchenden Guts die Rede ift, je müſſen eben alle Facteren, vie auf bes 
yeruniaren oder Tauſchwerth von Ginfing find, in Rechnung gegagen werben. | 

Freilich iſt es dem Gefühle ver Ideologen widerwärtig, wenn bei ſolchen Geſchäften Die 
Vaͤlker nur als Summen oder Groͤßen erſcheinen und ihrer Perfoͤnlichkeit gar nicht gedacht wich; 
wenn man bei ihrer Zutheilung, Zertheilung, Verbindung, Nöturiung u, |. w. imm nut 
das Intexeife des Herrn oder der Regierung in Ermägung ziehen und Wunſch over Neigez 

und auch hiſtoriſches Mecht ver Völker ganz außer Rechmung bleiben fieht. Aber war. viel jF 
mals anders? und konnte oder ſollte ver Wiener Gnngreß den ungehenern Schwierigkeiten der 

für ale Häuſer auszumittelnden Befriedigung erſt noch die weitere, jeuem-Galml vermirrade 

odar aufhebende Der Befriehigung auch der Völker beifiigen? Lab dann — auch abgeſehen 
Davon, daß ja auch mandje Neigungen und IBünfde her. Fierſten unberückſtchtigt bluchen und 
daß viele mit Summen von Unterthanen ſich begnügen mußten, gleicheiel, usa hinfe Summen 
wohnten oder in welchem natürlichen ober hiſtoriſchen Werhältniß fie zum Gemfe ſtauden ame 
3. B. die Käuſet Oldenburg, Koburg, Heſſen⸗Homburg, Medienbung: Etrrlig. und Pab⸗ 

venhein mitemanker die Summe von 69000 auf dam linfen Rheinufer, ine ehemaligen Carr 
Departement wohneuden Seelen zur Grgänzung der ihnen gebührenden Abfindung anmebut 
mußten), abgeſehzen, jagen wir, von biefer die Härte her Sache jevenfalld milperuden 
meinſchaftlichkeit der Beſchwerde, mochte mean nicht ohne EGrnud bemerfen, daß — noramdgt 
ſetzt, daß auf Die vom ber Lage abhängigen, echt politiſchen, folglich für Regierung una Bell 
gleihmäßig wichtigen induſtriellen und commerziellen u. f. no. Verhältniſſe vie gehöwige Das 
fiht genommen ward — es den Völkern, ohne Unterſchied, ob ihre Regierung conſtlcutionell 
oder abfelutififd; fei, ziemlich gleichgültig (b. h. für ihren Rechtözuflent, ob aud nicht ſät 
ihr Gefuͤhl) fein kann, welchem Kaufe ihr Herrſcher angehöre. In confitutiemelen Ginaten 
worin die Conſtitution eine Wahrheit iſt, werhen immer, unabhängig vom der Peeſonlich lat 
des Regenten, Geſetz, Recht und veraunftiger Geſfammtwille ich im: Herrſchaft behavvten 
uͤnd wo fie eine Lüge iſt, da beſteht eben ein verſchleierter Abſolutismus. Wo aber dieſer (ver⸗ 
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ſchieiert ober unverſchleiert) beftsht, da iR es abermals gleichgültig, wie ber Herrſcher Heiße ober 
von welchem Geſchlecht er ſtamme. -Zeitlich zwar mag ein ſehr fühlbaxer Unterſchied obwalten, 
je nach ver Perjönlicpkeis des Gern. Aber fix die Dauer — und nur bad Bleibende kann hier 
in Anſchlag kommen — ift alles glei. Auf einen guten Herrn mag ein böfer und anf einen 
boͤſen ein guter folgen. 

| Unfere Leſer mögen nach eines jeben fubjectiver Anſicht Aber die Triftigkeit der Anklage over. 
ver Rechtfertigung urtheilen! Dad freimüthige Ausſprechen des Urtheils wird aber erſt dem 
nachfolgenden Geſchlecht eriaubt fein. Jedenfalls werben bei den Regierungsfreunden noch 

mehr vom Standpunkte wahrer Staatsweisheit ald von dem des firengen Rechts die tadelnden 
Urtheile über viele Beſtimmungen des Gongrefled von Wien und vollends ber nachfolgenden 

Cougreſſe Zuftimmung erhalten. Dad erfle, was man vom Staatsmanne fordern muß, If 
fiderlih, daß er fein Zeitalter, die Hauptrichtungen und Forberungen deſſelben richtig mürbige 
und fie nicht zu unterbrüden oder zu umgehen, fondern genügend und Fräftig zu befriebigen 
she. Run ging aber von ben ebiern Anfängen des Franzöfifhen Revolution an, ja ſchon 
ſeit den jie vorbereitenden Bewegungen in ganz Europa, offenbar die Richtung auf freiere, ge- 
rodhtere Zuſtände ber Nationen. Hatte jemals in andern Zeiten eine Moral und Hecht verach⸗ 
tung mwachiavekliftiiche Politik heilfamen Erfolg gehabt — in unferer heutigen Zeit gräbt fie 
jelbtt, ihren Beftrebungen uns Urhebern das Grab. Se bewielen es die Geſchichten des erfien 
Napoleon und mander ihm nachfolgenden Herrſcher in und außerhalb Frankreichs. Gottlob 
haben in den Gemüthern ver Mehrzahl der Menſchen Moralität und Achtung des Rechts un» 
ver Freiheit noch ebenfo das Übergewicht über dad Lafter, wie die öffentliche Aufflärung und 
die Offentlichfeit ver gefellichaftlihen Verhältniſſe Heutzutage faſt überall zum Siege üher bie 
Taͤuſchung, über die Lüge und Wahrheitsnnterdrückung der Despotenmacht führen. Soldye er- 
jtenliche Richtung nun beförverte ganz vorzüglich aud die großen Volkskriege gegen bie. 
Rapoleonifche Unterbrüdung. Man hatte vie Begeifterung der Völker für diefelbe ſelbſt ge- 
fürdert. Nach dieſem Geſichtspunkte werden nen gewiß viele Beflinnmungen und Tihaten jener 
Congreßpolitik Tadel verbienen. Sie werden am meilten durch ihre Erfolge Tadel erhalten. 
So liegen die Misgriffe des Congreſſes bereitd zu Tage bei ber Schöpfung des Königreichs 
Belgien, bei ber fo ſchlecht garantirten Freiheit und Selbftänpigfeit des Königreichs Polen 
und der Republik Krakau, bei ver Herrihaft Dfterreihs in Italien, bei der hergeſtellten 
weltfihen Herrſchaft des Papftes, bei der jo ſchlecht bedachten Selbſtändigkeit, Einheit und 
Freihtit der deutſchen Nation, dieſes Centrums der europäifchen Ordnung! So ift es vollends 
bei den nachfolgenden offenen und geheimen Interventionen und Verſchwoörungen gegen die 
Freiheit ber Bölfer! 

So vieles, thetis im allgemeinen, theils bis ind Eleinfle Detail hin, die Wiener⸗Gon⸗ 
greßacte mit Den ihr beigefügten und ausdrücklich als integrirende Beftandtheile derſelb en er⸗ 
Härten Nebenurkunden (jiebzehn an der Zahl) beflimmit, geregelt, feftgejegt hatte, fo mar 
do, bei der Unermeßlichkeit der Aufgabe und bei der am Ende eingetretenen Eile des Be: 
ihließens, manches Wichtige noch unentfchieden geblieben; und es hatten jich durch den darauf 
geielgten völligen Sturz Napoleon's und den zweiten Barifer Frieden mehrere Verhältniſſe be: 
dentend geändert. Die vier durch den Trartat von Chaumont (1. März 1814) verbundenen 
Grjmächte waren ſchon in Bemäßpeit dieſes ausbrädlie für Die Dauer von 20 Jahren na 
dem zu Stande zu bringenden Frieden geichloffenen Allianzvertrags, deſſen ausgeſprochener 
Zwechdahin ging: „dad Gleichgewicht in Europa aufrecht zu erhalten, bie Ruhe und die Un⸗ 
abhängigfeit der Mächte zu fihern und den willlürlichen Berlegungen fremder Rechte und Ge: 
biete vorzubeugen, von weichen vie Welt fo viele Jahre hindurch heimgefucht worden if’, na⸗ 
türlich veranlapt oder aufgefordert, den Gang Ber politifchen Dinge in ganz Europa fortwäh⸗ 

| vmd zu beobachten und über Die für jenen hoben Zweck nach Umſtänden etwa räthlich ſcheinenden 
 Vapregein fi untereinander jeweild zu verſtändigen. 

In dieſem Sinn fand 1818 der Congreß von Aachen fintt. Auf vemfelben erfchienen 
de Herrſcher von Ofterreih, Rußland und Breugen perfönlich, neben ihnen eine Menge hoher 
Sriazen und Fürſten und ein Durch Zahl und glänzende Werfönlichfeit andgezeichneted diplo⸗ 
wildes Corpo. Vom 30. Sept. bis zum 21. No». währten die Berhandlungen, deren Er: 
Ybaih der veröffentlichte Bertrag mit Frankreich vom 9. Dct., ſodann das Hauptprotokoll vom 
15. Nov. und eime über deſſen Inhalt an die enropäifchen Höfe erlaſſene feierliche Declaratien 
in Weit fund thaten. Durch den zuerſt bemerften Vertrag wurde Frankreich, beffen innere 
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Ruhe durch die biöherigen Maßregeln der legitimen Regierung: gefickert fchien, ver Lafl des 
Decupationdheeres, welches gemäß dem Parifer Frieden no zwei Jahre länger vafelbft zu 
Haufen hatte, ſofort entledigt, in Bezug auf die noch rückſtändige Contribution ein für den 
Schuldner fehr günſtiges Arrangement getroffen, und König Lubwig XVIIL eingeladen, an 
den Berathungen ber Monarchen über Europas Wohlfahrt nunmehr gleichfalls theilzuneh⸗ 
men, was denn auch alfogleich durch das Drgan des Premierminiſters, Herzogs von Richelieu, 
geſchah. Das Protokoll und Die Declaration aber, im Inhalt und Ton der über die Errichtung 
der „Heiligen Allianz‘ aufgenommenen Urkunde ähnlich, beſchränkten fi auf ven Ausprud 
allgemeiner Gefinnungen und CEntſchlüſſe und fegten im einzelnen nichts Neues feſt, ließen 
jedoch ahnen, welde Richtung ſolche etwa fpäter zu treffende Feſtſezungen nehmen würben. 
Sie mögen daher als bedeutungsvolles Programm aller fpätern Congreßbeſchlüffe betrachte 
werden und geben darum reichlichen Stoff des Nachdenkens. 

Das von den Bevollmädtigten der fünf Großmächte Oſterreich ‚ Frankreich, Großbritan⸗ 
nien, Preußen und Rußland unterzeichnete Protokoll erklärt, daß die beſagten Höfe, „nach 
reifliher Erwägung der Grundſätze, auf welchen die Erhaltung ver in Europa unter dem 
Schutze ver göttlihen Vorſehung Hergeftellten Ordnung der Dinge beruht, 1) „feit entichloffen 
find, fi weder in ihren medhfelfeitigen Verhältniſſen noch in jenen, melde fie an andere 
Staaten fnüpfen, von den Grundfägen der engen Verbindung zu entfernen, vie bisher in 
allen ihren gemeinfhaftlihen Angelegenheiten obgewaltet hat und die durch dad zwifchen ven 
Souveränen geftiftete Band hriftlicher Bruderliebe noch ſtärker und unauflöslicher geworden 
iſt“. 2) „Daß dieſe Verbindung feinen andern Zwed haben kann als die Aufrechthaltung des 
Friedens, gegründet auf gewiſſenhafte Bollziehung der in ven Tractaten vorgefchriebenen Ber: 
pflihtungen und Anerkennung aller daraus hervorgehenden Rechte.“ 3) „Dad Yranfreich, 
durch die Wieverherftellung der rechtmäßigen und conftitutionellen koͤniglichen Gewalt ven übri⸗ 
gen Mächten beigejellt, Die Verbindlichkeit übernimmt, forthin unausgefegt zur. Sicherſtellung 
und Befefligung eined Syſtems mitzuwirken, welches Europa den Frieden gegeben hat und 
allein die Dauer veffelben verbürgen kann.“ A) „Daß, wenn die Mächte, welche an gegen- 
wärtigem Befchlufje theilnehmen , zur Erreihung bes Hier ausgeſprochenen Zwecks für nöthig 
halten ſollten, befondere Zufammenfünfte, ed fei zwifchen den hohen Souveränen ſelbſt, es ſei 
zwifchen veren Miniftern und Bevollmächtigten, zu veranftalten, um über ihre eigenen Ange: 
legenheiten,, infofern fie mit vem Gegenftande ihrer gegenwärtigen Berhandlungen in Berbin- 
dung flehen, gemeinichaftlich zu berathfchlagen, der Zeitpunkt und der Ort folder Zufammen- 
fünfte jedesmal duch diplomatiſche Rückſprache zuvor beflinnmt werben, falls aber von Ange: 
legenheiten die Rede wäre, die auf das Interefje anderer europäijcher Staaten Bezug hätten, 
vergleihen Zufammenkünfte nur infolge einer förmlichen Einladung von feiten der dabei interef- 
firten Staaten und mit Borbehalt des Rechts der legtern, unmittelbar oder durch ihre Vevoll⸗ 
mächtigten daran theilzunehmen,, ftatthaben jollen.“ 

In der an die Höfe (warum nit auch an die Völker?) darüber erlaffenen Declaration heißt 
es weiter: „die Übereinkunft vom 9. Oct. (wodurch Frankreich mit in den Bund aufgenommen 
ward) wird von den Souveränen, welche fie abſchloſſen, als Schlupftein an den Gebäude des 
Friedens und ald die Vollendung des politiihen Syſtems betrachtet, welches deſſen Dauer 
fihern fol." „Der Zweck diefed Bundes ift ebenfo einfach ald groß und jegenbringenn. Er 
beabjichtigt Feine neuen politifhen Gombinationen , feine Veränderungen ver durch bie beite- 
henden Berträge gebeiligten Verhältniſſe. Ruhig und unwanbelbar in feinen Wirkungen hat 
er feinen andern Zweck als vie Erhaltung des Friedens und die Berbürgung der Verträge, 
welche ihn begründet und befeftigt haben!” „Indem die Souveräne dieſen erlauchten Berein 
ſchloſſen, haben fie als Grundlage vefjelben den unwandelbaren Entſchluß genonmen, ſich nie, 
weder in ihren Derhältnifien unter fih noch zu andern Staaten, von der genaueften Befolgung 
der Grundfäge des Völferrechtd zu entfernen. „Treu biefen Grundfägen werben die Son: 
veräne jolche in den Zufammenfünften aufrecht erhalten, denen fie in Berfon beiwohnen oder 
die zwiſchen ihren Miniftern flattfinden, ſie mögen nun bie gemeinjame Berathung ihrer eige- 
nen Berhältnifie zum Gegenſtande Haben oder ſich auf ſolche beziehen, bei welchen andere Re: 
gierungen ihre Dazwiſchenkunft förnılidh verlangten.“ Der Schluß diefer denkwürdigen De: 
clarativn lautet alfo: „Derſelbe Geift, der ihre Berathungen leiten und in ihren diplomati⸗ 
fen Verbindungen herrſchen wird, foll aud dieſe Zuſanmenkünfte bejeelen und Die Ruhe ver 
Melt ihre Veranlaffung und ihr Zwed fein. In folden Geſinnungen haben die Souveräne 
das Werf vollendet, zu dem fie berufen waren. Sie trachten unermüdlich, e8 zu befefligen und 
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zu.vervollfommnen. Sie erkennen feterliäft, daß ihre Pflichten gegen Gott und gegen bie 
Mälfer, die fie regieren, es ihnen zum Gefeg machen, der Welt, ſoviel an ihnen ift, das 
Beiſplel ver Gerechtigkeit, der Eintracht und der Mäßtgung zu geben, und preijen ſich glück⸗ 
fi, In Zukunft alle ihre Kräfte nur auf ven Schuß der Künfte des Friedens, auf die Ber- 
mehrung ver Innern Wohlfahrt ihrer Staaten und auf die Wiederbelebung jener religidfen und 
moralifhen Gefühle verwenden zu können, deren Cinfluß durch dad Unglüd der Zeiten nur zu 
ſehr geſchwächt worden iſt!!“ 

Auf dieſe drei Actenftirde beſchränkt ſich, was von den Beſchlüffen des Aachener Congreſſes 
zur Öffentlihen Kunde gefommen iſt. Manches andere und ins einzelne Gehende wurbe wol 
auch aflbort befprochen, verhandelt, verabredet oder für fünftige Schlußfaffungen vorbereitet; 
mandıe Geſuche, Vorſchläge, Reclamationen wurden wol empfangen oder mündlich vernom- 
men, doch von beftimmter Erledigung verlautete nichts oder nur wenig. Linter den der hohen 
Berfammlung ũberreichten Vorftellungen aber erregte ein ganz befonderes Aufjehen viejenige, 
welche (unter vem Titel: „Mömoire sur l’&tat actuel de l’Allemagne’’) der ruffiihe Staatärath 
Stomdza, ein Grieche von Geburt, Über den neueften Geiſt des deutſchen Volks, allernächſt 

» Über jenen der Schulen und Univerfitäten (Xehrer und Lernende in der Betrachtung zufammen- 
gefaßt) und Über die Mittel, deren angeblihem Verderbniß entgegenzuwirken, zu ſchreiben 
und den Congreßmitgliedern vorzulegen bie befrembliche Anmaßung hatte. Nicht eben ver In 
halt diefer frechen Schmähſchrift (der nur Verachtung zu erregen geeignet war, auch in feiner 
Erbämmlihkeit fofort von bier wahrhaft ſtimmberechtigten Männern — an ihrer Spige der in 
Gefinnungen fehr gemäßigte Krug — vargeftellt warb), ſondern die Art und vie Umſtände 
ihrer Borlage an den hohen Congreß machte fle zum bebeutungdvollen Ereigniß und viele Den- 
fer erblichten in ihr bereits ahnend den Borboten eines über ven deutſchen Hochſchulen ſich her⸗ 
aufziehenden Gewitters . Ä 

Indeſſen ſchritt in Deutſchland der Öffentliche Geift allerdings voran, nicht nuran den 
Godhſchulen, fondern im gefammten Volke, doch auf eine erfreuliche, zu ven ſchönſten Hoff: 

mungen berechtigende Welfe, nicht aber mit revolutionärer oder jafobinijcher Richtung, wie bie 
: Sende bed Lichts und des Rechts verleumderiſch Elagten und argliftig den Staatenientern vor- 
ſpiegelten. Ginige wenige vereinzelte Ausſchweifungen, felbft Berbrechen von ein paar Indi⸗ 
vibduen fonnten doch wol gegen ven ‘vielerprobten rechtlichen Sinn der Nation nicht zeugen; 
: einige Überfpannung in jugendlichen phantnjtereichen Gemüthern, einige ſcharfe Tadelmorte 

gegen feile Schriftſteller, gegen engherzige Vertheidiger des hiftorifchen Unrechts oder gegen 
böie Rathgeber ver Fürften, konnten wol hier und dort Misvergnügen erregen, nicht aber ven . 
Vorwurf umwälzender Tendenzen und Plane, denen nur mit ven Schreden der Gewalt zu be: 
gegnen wäre, rechtfertigen. Was die Nation verlangte und zu verlangen dad Recht hatte, war 
nichts anderes als eine der Stufe ihrer Geiſtesbildung angemeflene und die Verheißungen von 
Kaliſch erfüllenne National: und Staatenverfaffung,, ein zu gefeglihen Fortſchritten auf bem 
Dege des Guten eröffneter Weg mittels wohlgeorbneter Vollövertretung, has Recht der 
Vahrheit endlich und des fie frei ausſprechenden Worts, wodurch allein jedes andere Recht 
mag geihirmt werden. In diefem Sinne traten insbeſondere die Ständeverfammlungen, na⸗ 
mentlich Die Volkskammern in den allmählich zu Erfüllung des Art. 13 der Bundesacte mit 
landſändiſchen Verfaflungen — zumal in Süddeutſchland — begabten Staaten auf; und in 
diefem Sinne fprach vie Öffentliche Meinung in allen Bauen und Klaſſen, foweit überall poli- 
tiſche Vildung und Rechtsfinn zu finden waren, laut und kräftig ſich aus. Rechtogewährung, 
Erfüllung felerlichſt gemachter Verheißungen und Sicherſtellung des Verliehenen oder zu Ver⸗ 
leihenden: — ein mehreres war nicht noͤthig zur Beruhigung ber Gemüther, zur Befriedigung 
ver Miövergnügten, zur Herſtellung des innern Friedens. Aber dem gerechten Begehren ber 
Ihrer entſcheidenden Verdienſte um die Vaterlandsbefreiung und bie Wiederherſteilung der 
Wſone fih bemußten Völker fegte ſich allernächft Die Ariftofratie mit ihren ueuerwachten und 
Reuauffirebenden Anmaßungen entgegen, ſodann aud die Fünftlich genährte Furcht der hohen 
Staatshaäupter vor dem Weiterfehreiten des ihnen jegt zum erften mal erfchienenen Volksgeifies, 
sefagelt zumal durch das ihren grauenvollen Erinnerungen entftiegene und ohne Unterlaß 
Her Phantaſie vorſchwebende Geſpenſt der Mevolution. Bor allem traten überall der glüs 
deide Hab und der Argmohn der despotiſchen ruſſiſchen und Öfterreichifchen Politik gegen vie 
dreiheit Deutfchlands in ſprechenden Erſcheinungen aus dem Dunkel der Eabinetöpolitik her- 
w, Der in den neuen conftitutionellen Verfafiungen mehrerer Eleinern und mittfern beut- 
Yen Staaten wehende, al&bald von der beutfhen Nation freudig ergriffene Geiſt wahrer 

. 



3 Eongreffe 
zeitgemäßer politifder Freiheit Angfligte die fogenannte Heilige Allianz und ihre Diener unp 
Werkzeuge. Trat num vollends pie fo wiederholt verheißene „Repräfentativverfaflung ” ves 
preußiſchen Volks ind Leben, fo fehien der Steg der Reaction unrettbar verloren. Und fon 
war, nachdem immer lebhaftere Wünjche, namentlich auch die in der von Görres verfaßten 
tHeinlänbijchen Adreſſe, an die endliche Erfüllung ver Verfaſſungszuſage mahnten, Wilhelm 
von Humboldt ald Verfaffungdminifter im Sommer 1819 nah Berlin einberufen. Da, in 
diefer töblichften Gefahr für die Politik der Heiligen Allianz und Reaction entſtand ploötzlich 
ein ungeheurer Lärm von entdeckten hochverrätheriſchen Berbindungen una Verſchwoͤrungen durch 
ganz Deutſchland, begleitet von vielen Hunderten von Verhaftungen, Hausſuchungen und 
Criminalinquiſitionen gegen Männer und Jünglinge, von denen nach jahrelangen Mis- 
handlungen auch nicht ein einziger als ſchuldig befunden werden konnte. Es blieb unnäglid, 
obgleich vorzüglid, in Preußen zahlreiche außerordentliche Kabinetsrommillionen noch vor Der 
Bundescentralcommiſſion in Thätigfeit gefegt wurden, obgleich man ſelbſt im officiellen Theile 
der „Preußiſchen Staatszeitung‘‘ viele Hunderte, in Sinn und Wort verfälfchte angeblich offi: 
cielle Griminalactenaudzüge als Beweiſe des Hochverraths von deutlich bezeihneten Männern, 
wie Arndt, Jahn, von Mühlenfeld, die Brofefforen F. G. und K. Welder ver Welt mittheilte, 
während für jede Berichtigung der fo Verleumdeten alle deutſchen Beitungen ftreng verichloflen 
wurden. 

Us nun alle Verfuche ver Redlichen, ven König über die furchtbare Rüge des gemachten 
Verſchwoͤrungslärms, welcher ihn von der Erfüllung feines Eöniglihen Wortes abhalten ſollte 
und wirklich abhtelt, zu enttäufchen, völlig ſcheiterten und als auch der gleichzeitige Austritt der 
Miniſter Humboldt, Boyen und Beyme wirkungslos blieb und die ruflifchen und öſterreichi⸗ 
{hen Eintüffe völlig flegten — da verfammelten ſich, im Auguft 1819, unverfehens die Mi- 
nißer von Ofterreich, Breußen, Balern, Sachfen, Hannover, Würtenberg, Baden, Mecklen- 
burg und Naffau zu Karlsbad im Böhmen und vereinigten ich nach kurzen (in 23 faſt tag: 
täglich fi folgenden Gonferenzen gepflogenen) und geheimnißogllen Berathungen (vom 6. bis 
31. Aug.) über eine Reihe höchſt denkwürdiger, dem deutſchen Bundestag in Branffurt zu 
machender Vorſchläge, melde der legte auch fofort — am Tage" der von feiten der Präſidialge⸗ 
ſandtſchaft vernommenen Propofition, mit einer beilpiellofen, auch der ald organifges Bun: 
desgeſetz verfünbeten Geſchäftsordnung (vom 14. Nov. 1816) direct wiberfireitenden Cile — 
ohne weitere Inftrurtionseinholung noch Commiſſionsverhandlung oder Bericterftattung, ja 
ohne alle Discufiton in der Bundesnerfammlung ſelbſt — unverändert, jo wie die oͤſterreichiſche 
Präfiöialgefandtichaft fievorgetragen, und einflimmig unter Danfesbezeigungen für Oſterreich, 
annahnı und zu Bundesbeſchlüfſen erhob (20. Sept. 1819).2) Ginige Punkte, die theild ned; 
nicht Hinfänglich vorbereitet, theils minder dringlich erfchienen, wurden einem weitern, in 
Wien unvermeilt zu haltenden Miniftercongreß zur genauern Beftfegung vorbehalten. Der⸗ 
felhe trat auch wirklich nody vor Ende des Jahres in der Kaiſerſtadt zuſammen und ed ging uw 
feinen Beratburden (vom 25. Nov. 1819 bis 24. Mai 1820) die unter dem 15. Mai 1820 
von den Congreßmitgliedern unterzeichnete, fodann unterm 8. Juni 1820 vom Bundestag 
gleich willig und einftimmig zum Bundeögrundgefeg erhobene, Schlußacte der über Ausbildung 
und Befefligung des Deutichen Bundes zu Wien gehaltenen Minifterialconferenzen‘‘ hervor. 

Der Anhalt der auf diefen beiden Miniftercongreflen gefaßten Beſchlüſſe, zumal jener der 
Wiener Schlußacte, wird in dem Art. Deutfher Bund vie ihm gebührende umjtänplichere 
Betrachtung finden. Do ſprechen die Bundesbeſchlüſſe, ald zu welden aud fünf eurepäiiche 
Mächte ihre Stimme, ja zwei derielben die präponderivende Stimme gaben, nicht nur ein 
deutſches, fondern auch ein allgemein europäifddes Intereffe an; und ed bezeichnet zugleich der 

auffallende Eontraft des Tone, zumal der Karlsbader Beſchlüſſe, mit jenen der Aachener De- 
elarationen eine jegt eingetretene neue verhängnißſchwere Epoche in der Geſchichte der Congreſſe. 
Diefer Umſtand, in Verbindung mit einigen befondern Denkwürdigkeiten, welche ven ange- 
führten Beſchlüſſen zum beiehrenpften Commentar dienen, macht und zur Pflicht, auch ſchon 

im vorliegenden Artikel einiged Wenige darüber zu jagen. 

2) Eine vollſtaͤndigere Geſchichte jener jocben angebeuteten veactionären Verſchwoͤrungen bes Karls⸗ 
baber Congreſſes fowie bie officiellen Protokolle deſſelben mit Anmerkungen zu denfelben enthält die 
Schrift: Wichtige Urkunden über den Mechtezuftand der deutfchen Nation mit eigenhändigen Anmerfun= 

en von %. &. Klüber, aus defien Papieren mitgetheilt und erläutert von Welder (zweite Auftage, 
anheim 1845). 
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Verc baten Sie von Ash aus erlaſſenen, Die Befihle chreſtlicher Bruderlieb⸗ athmeuden 

und aufs feierlichſte fer alle Folgezeit bie treuefte Beobachtung der Blihten gegen Gott und 
‚gegen die Völker, die Hellighaltung bed Voͤllerrechts une überhaupt die ſtete Herrfchaft vet 
Gerechtigkeit, der Eintracht und ber Mäßigung verheißenden Erklärungen ber hohen Monar- 
den oben im Auszuge mitgetheilt. Ihre Wirkung, ob auch argwöhnifhe Gemüthen aus ber 
einer verfchiebenen Auslegung und Anwendeng Naim gebenden Allgemeinheit ber Ausdrücke 
maucherlei Veſorgniß ſchöpften, war für vie Völker überhaupt beruhigend und wehlthuend. 
Bon Karlsbad amd aber ergiagen ſchwere Anklagen gegen vie Völker oyru nie eueiften Klafſen 
des Natien und firenge Imtevbrüdungöntapurgela gegen bie für geführkuh erläutern Außerungen 
ab nenn. öffentlichen Geiſtes. Und in Karlsbad warb ber unmittelbare Grund gelegt zu dem 
jdither ohne Unterbrechung fortgeführten Bau der — ohne Zweifel som den Häuptern fire 
nötbig erchteten, aber darum für die Nation nicht miaber niederſchlagenden — Diefatur wet 
Budeitngs Uber die Bundesſtaaten und der einzeinen Negierumgen über Die Voͤlker. 

Bon ven Verhandlungen des Karlsbader Congrefſes ik, obgleich dem Vernehmen nad 
heilen Mitglieder -bereitö in ber zweiten Sitzung ſich bie Geheimhaltung forwol dee Prvidkolle 
«is aller Äußerungen , weiche in den vertraulichen Berathungen vorkommen wärben, verſptu⸗ 
den, gleihwol altes Wichtige befannt geworden. 

Bekannt ſind altefnachfl die Namen ver Männer, weiche in Karlsbad zu Nathe ſaßen Üben 
yas finitige Schickſal wer Nation. Es iind pie Minifler: Fürſt Metternih für Oſterreich, 
Geaf Beruſſtorff (und neben ihm Frhr. von Krufemarf) für Preußen, Graf Rechberg (une 
neben ihm Frhr. von Stainlein) für Batern, Graf Schulenburg (und fyäter and Graf 
Einfichel) für Sachen, Graf Dünfter (und neben ihm Graf Hardenberg) für Hannover, Svaf 
Binzingerode für Würtemberg, ſodann die Freiherren von Pleſſen für Mecklenburg, von 
Bereit für Baden und von Marfchall für Naſſau. In einer Konferenz erſchien aud der Bahn; 
von Fritſch, Staatsminiſtet des Großherzogs von Weimar, und in einigen andern ver 
kurheſſſche Geſandte Frhr. von Münchhauſen (dieſer jedoch ohne Infiructien). Als Proto⸗ 
kollführet fungirse anfangs der k. k. oͤſterreichiſche Hofrath von Genug, ſpaͤter ver Frht. 
von Pleſſen; jener dagegen leiſtete bis zu Ende ſeine beſten Dienſte durch Ausatbeitung wich⸗ 
tiger, zumal an ven Bundestag zu bringender Entwürfe oder Erklärungen und auch eigener, 
ver poltifgen Tendenz ver Berfanmlung entſprechender raiſonnivender Auffäge. Weun der 
hoͤhern Ariſtokratie angehörige Miniſter, mit einigen Nebenperſonen derſelben Kategorir, als 
Ropräfentanten von neun — oder mit Zurechnung des weimarifchen von zehn — Höfen (am: 
von 41 Staaten, welche damals der Deutſche Bund zählte) entworfen — auf sie Ginladung 
won Ofterreich und Preußen — binnen drei Wochen und einigen Tagen die dem Bundeßtag 

kediglich zur Annahme vorzulegenden, ven poliiſchen Zuſtand Deutſchlauds weſentlich veräne. 
deriden, das innerſte Leben ver Nation berührenden Gefetze un verſtändigten fich zugleich über 
Ne Senpigrundiäge, welche ven weiter angsorbaeten Miniſterconferenzen zu. Mien als Bas 
oder Richtynmtft Der allport über Die Fimftige Berfaflung des Deutſchen Bundes zu verabreden⸗ 
un definitiven Beſchlüſſe dienen follten. 

Als Veweggrund zur Beranflaitung der Conferenz erflürte glei in ver erfien Sigung wer 
TER Metternich jenen Wunih: „fich mit den anweſenden Miniſtern und Gefandien beu 
keutkhen Bundesſtaaten ungeſäumt über bie Bejorgnifie und. Gefahren vertraulich zu berathen, 
in melde ſowol ver ganze Bumd als auch die einzelnen Bunbesitanten durch bie zenolutionäs 
von Iimisiebe und demagogiſchen Brubintssugen, welche man in ber legten Beit entdeckt habe, 
verfept würeen. Zar Sicherfickung gegen dieſe Gefahren frien vie ernfleften Waßregelu vrins 
gend nöthig, und Se. Dei. der Kaifer hielten, nicht nur in ihver Gigenſchuft als Bunvese 
glied, ſondern auch im Intereffe ihrer eigenen Staaten, für ihre Pflicht, Die deutſchen Höfe 
jur Örgreitung felcher durch gemeinfaned Einverſtänoniß feſtzuſezender Machregeln eittgulas 
vn. Ganz wir dieſer erſten Eröffnung und der derſelben beigefügten ‚, Puwetation“ für vie 
ver Gonferenz vorzulegenden Berathungsgegenſtäude üßerrinfliumend mar auch vie fpäter 
(20 Sept.) in Frankfurt vem Bundestage gemachte Pröfisialpropofltien, deren Inhalt bie 
Nation in den Öffentlichen Biästern geleſen bat. Hier wie Dort wurde die Thatſache der im 
Deutſchland gärenden Unruhr und Aufregung als Gegenſtand ver bringemaft nöthigen Fir⸗ 
ſorge bezeichnet, hier wie dort als Urfachen ſolcher geführlichen Stimmemg angegeben: zuvdor⸗ 
der bie fiber den Siun des Art. 13 ver Bundedacte hertſchende Uagewißheit und die daduvh 
veranlaßten falſchen Auslegungen des befagten Artikels, fodaun ver Mangel einer genauen 
Veſtimmung Über die Rechte und Pflichten des Bundestags ſowie der zu deren Aushklıny noth⸗ 
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wenbigen Mittel; weiter. die Gebrechen ber Öffentlichen Erziehung auf. pen Schulen und Uni- 
verfitäten und endlich der Misbraud der Prefle, namentli die Ausſchweifungen, welche vie 
Journale, die periopifhen Schriften und die Flugſchriften fi erlaubten. 

Weder in Karlsbad noch in Frankfurt ließ aud nur Eine Stimme fl vernehmen, melde, 
außer den angeneuteten Urſachen des Übels, noch eine andere und allgemeinere bezeichnet Hätte, 
Denn wohl anerkennt die Praſidialpropoſttion am Bundestage, daß bie Quellen deſſelben 
„zum Theil in Zeitumftänden und Verhältniſſen, auf welche feine Regierung unmittelbar un» 
augenbliiih zu wirken vermag‘, Liegen; aber mas fann wol unter dieſen fo künſtlich ge: 
wählten, ganz unbeflimmten Ausbrüden verſtanden fein? Etwa die unausbleiblichen Rach⸗ 
wehen ber langen Kriegsnoth, Unterdrückung und bes ſchweren Befreiungstampfes? ober bie 
Schwierigkeit der Befriedigung aller fi durchkreuzenden Intereffen und Wünſche einer nad 
langer Zerrüttung wieder neuzugeftaltenden Welt! Wahrlih! werm auch nur dieſts bie 
Bälker drüdte, fo wäre unter ſolchen Umfänden Rechnung zu tragen und ber Stab ver Ver: 
werfung nicht fofort zu brechen geweſen über jene Außerung des Misbehagens. Es war aber 
nicht dieſes Die Lirfache der Unzufriedenheit; denn in die Nothwendigkeit fügt man ſich; und fo: 
lange noch die Ausſicht auf Verbeflerung des Zuftandes bleibt, erträgt man Entbehrungen 
und Leiden gern. Die wahre Urfache ver unrubigen und düſtern Stimmung der Denkenden 
im Bolfe — wie alle Unbefangenen anerfennen müſſen und die ebelften Schriftfieller (nament: 
lich auch Zſchokke: „Vom Geiſt des deutſchen Volks im Anfang des 19. Jahrhunderts‘) laut 
ausſprachen — war die Nichtbefriedigung der gerechten Forderungen ver Nation und vie Niqht⸗ 
erfüllung der ihr feierlichft gethanen Verheißungen. Leider überſah man diefes in Karlsbad 

‚und auch die PBräfivialpropofition ſchweigt davon. Man hielt fih an die Symptome bei 
Ubeld und verfannte beflen wahren Grund; man ſuchte ven Rauch zu erſticken und beruhigte 
fich über ven Innern Brand. Wahrlich! wenn ſelbſt der Kürft von Metternich, in feinem über 
den Misbraud der Preffe vorgelegten Memoire, ausdrücklich beklagte: „man koöͤnne ohne 

ertreibung behaupten, daß e8 heute nicht eine einzige al8 Privatunternehmung eriheinende 
Zeitfhrift in Deutfchland gibt, welche vie Wohlgefinnten (d. h. foviel als Die den In Karlsbad 
aufgeflellten Principien Huldigenden) als ihr Organ betrachten fönnten, ein Ball, ver felbk 
in dem Beitpunft der bintigften Anarchie in Frankreich ohne Beifpiel iſt“, fo deutet diefes doch 
eindringlichſt auf eine fo allgemein verbreitete und jo tief gewurzelte oͤffentliche Meinung in 
ber Nation bin, daß ihre Beachtung räthlicher al8 ihre gewaltfame Unterdrückung erſcheinen 
mußte und dag zu Grflärung ihres Urfprungs die in ber PBräfidialpropofition anfgeftellten 

Gründe durchaus nicht Hinreihen. Nie wirh eine bloße Partei oder eine Anzahl Verſchworener 
die Meinung einer ganzen Nation in dem Grabe beherrfchen und nie können die ewa zeitlich 
eingerifienen Gebrechen des Erziehungsweiens oder ein im gegenwärtigen Zeitpunkt auf den 
Schulen fih hervorthuender unrubiger (vielmehr nur freifinniger) Geiſt die Meinungen der 
der Schule längſt entwachjenen Männer beflimmen. Und auch mas die Preſſe Hetrifft, fo lann 
doch wol die Ginmüthigkeit aller freien, nicht im Solde der Autorität ſtehenden öſfſentlichen 
Blätter und politifchen Zeitfchriften in Geift und Richtung von nichts anderm herfommen ald 

von ‚der gleich einmüthigen oder doch entfchieden vorherrſchenden Geflnnung des leſenden, alſo 
bes denkenden Theils der Nation; und biefe Geſinnung wirb ſicherlich durch die Erdrückung 
der Sournale, welche fie ausfprahen, nicht mit erdrückt werden. Selbſt die gerichtliche Ver⸗ 

‚ folgung und härteſte Beftrafung aller derjenigen, welche etwa, hingeriſſen von brennende 
Baterlands- und Freiheitsliebe, fid) in geheime Verbindungen eingelaflen oder gegen beſtehende 
polizeiliche Verordnungen gehandelt oder andere wirklich tadelnswerthe Schritte follten gethan 
haben (von eigentlich verbrecheriſchen Handlungen reden wir nicht; die firengfie Beftrafung 
derfelben — mwofern fle irgendiwo vorfommen — nad) Maßgabe der gejeglihen Beſtimmungen 

foll allerdings ſtattfinden), ift ein ungeeignetes. Mittel zu Stillung des Unmuths, vielmehr, 
nach pſychologiſchem Geſetz, blos neue Aufreizung und weitere Verbreitung ver im Innern 
zurüdgebhaltenen Gärung beivirfend, zumal alsdann, wenn ihre Anordnung verbunden iſt 

mit inquiſitoriſchen Maßregeln, mit willkürlicher oder doch ber Willkür weiten Spielraum bat: 

bietender Verhaftnahme und Befangenhaltung, mit Gonftitsirung außerordentlicher Tribu⸗ 

nale und mit beängftigender Aufftellung neuer, durch die Unbeſtimmtheit ober Vieldeutigkeit 
des Ausdrucks leicht auch auf völlig ſchuldloſe Handlungen anzuwendenden Kategorien von 

Übertretungen ober Vergehen, vergleichen jene der „Umtriebe“ und ber „Demagogie“ (‚‚tebo: 
lutionäre Umtriebe uud demagogiſche Berbindungen‘‘) offenbar ſiud. 

Der Congreß von Karlöbad, wie Frhr. von Gagern in feinem vortreffligen Send⸗ 
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ſchreiben an feinen Freund, den Irhrn. von Pleſſen, welcher von mecklenburgiſcher Seite 
benſelben als ſehr thätiges Mitglied anwohnte, freimüthig beklagt (man ſehe dieſes Send⸗ 
ſhreiben in „Mein Antheil an ver Politik", Bd. IV, Stuttgart und Tübingen 1833), ſah von 
allen felgen Betrachtungen ab. Seine Verhandlungen und in deren Yolge dem Bundestag 
zur Annahme vorgelegten Beichlüffe tragen das Bepräge nicht einer verfühnennen, beruhigen: 
ven, ſondern einer zürnenden und von einem ganz einfeltigen Standpunkt ausgehenden Po⸗ 
Htif. „Ihnen“, alfo lauten die inhaltſchweren Worte des würdigen, ſachkundigen und ſicher⸗ 

fih der Demagogte durchaus nicht verdächtigen Frhrn. von Bagern an Hrn. von Pleffen, „kün⸗ 

dige ich über Ihre Karlsbader Ausrichtungen nad allem, was fie mir darüber erläuternn ge⸗ 

fagt haben, dennoch Fehde an.” ... „Das Anerkenntniß und die verfländige Verſchmelzung ber 
drei Elemente find die hoͤchſten Aufgaben der Volitik. Ste aber affeetiren dort gleihfam nur 
dad eine, die Kürftlichfeit, zu fehen, bie Spite ber Pyramide ohne das Fundament, bereiten 

ihr alfo um fo mehr Feinde und gebrauchen endlich die abgenupte Lift, phantaſtiſche und re⸗ 
publitaniſche Grillen over rein bemofratifche Grundſätze mit den Anfprühen auf geregelte 
Monarchie, Demagogie mit Demokratie oder mit demokratiſcher Ingredienz befländig zu ver- 
wechſeln; und Dazu haben fie nicht mehr Necht als die, melde Fürſtlichkeit oder Monardie mit 
Tyrannei und Despotismus in eine Vaſe werfen, um fie hernach für eine. Büchfe ver Pandora 
zufammen auszugeben‘ u. |. w. 

‚Eine flüchtige Bergegenwärtigung ver Karlöbader Beichlüffe, jo wie fie aus der Prä⸗ 
- fbialpropofition am Bundestage hervorgehen, reiht bin zum Verſtändniß und zur Würbigung 

des Bagern’fchen Sendſchreibens. Ihr Inhalt ſteht in jedes Vaterlandfreundes lebendiger 
Grinnerung, und bie Grundfäge, worauf der Anhalt der „proviſoriſchen“ Beichlüffe gebaut 
ih, bat der einleitende Vortrag zu venfelben im allgemeinen und befondern angezeigt. 

Der erſte Beſchluß, unter dem Titel: proviſoriſche Erecutiondorbnung in Bezug auf den 
wweiten Artikel der deutſchen Bundesacte, „ertbeilt der Bundedverfammlung die Befugniß und 

Anweifung, allen ihren Befchlüffen, die fie zur Erhaltung der innern Sicherheit, der Öffent- 
lien Ordnung und zum Schug des Beflgftandes zu fallen fi für hinlänglich veranlaßt und 

berechtigt hält, Die gehörige Folgeleiſtung und Vollziehung auf eine — umſtändlich vorge: 
ſchriebene — Weife und nöthigenfalls durch milttärifche Execution zu fihern. Auch wenn 

„Lokalverordnungen“ einzelner Bundeöflaaten Chierunter find wol auch berfelben befondere 
VWVerfaffungsgeſetze begriffen) einem Bundesbeſchluſſe entgegenzuftehen ſcheinen, foll deſſenun⸗ 
geachtet jene Vollziehung ftattfinden. Der zweite Beſchluß, überfchrieben: „Proviſoriſcher 

Veſchluß über die In. Anfehung der Univerfitäten zu ergreifenden Maßregeln“, befiehlt die An- 
Reflung eines außerordentlichen landesherrlichen Commiſſars an jeder Univerfität, welder 
ganz beſonders den Geiſt der von den akademiſchen Lehrern gehaltenen Borträge zu bewachen 
und im Fall einer erſcheinenden Pflihtübertretung, namentlih durch Verbreitung ververbli- 
der Lehren, die Entfernung bed Lehrers von feinem Amte zu beantragen habe. Ein auf folchen 
Antrag oder auch ohne Antrag, doch nach vorher eingeholtem Bericht, durch Regierungsbefehl 
feines Amtes. entfeßter Lehrer foll in feinem andern Bundesftaate bei irgendeinem öffentlichen 
Lehrinſtitut anftellungsfähig fein. Alle nicht autoriftrten Verbindungen ımter ven Studiren⸗ 
den — vor allen die allgemeine Burfhenfchaft — follen ftrengft Hintangehalten und gegen bie 
Ubenreter neben der gefeglichen Strafe auch noch die bleibende Unfähigfeitserflärung zu irgend⸗ 
einen diintlichen Amt verhängt, auch der von einer Univerfität Relegirte auf keiner andern 
zugelaſſen werden. Der dritte Beichluß, „das Preßgeſetz“, verordnet (einftweilen für fünf Jahre, 
iſt aber in Wirkſamkeit geblieben bis 1848) für Schriften, die in der Form täglicher Blätter ober _ 
heftweiſe erfcheinen, desgleichen für folche, bie nicht über zwanzig Bogen im Drud flark find, daß 
He in keinem deutſchen Bunvesftaat ohne Borwiflen und vorgüngige Genehmhaltung (Genfur?) 
ver Landesbehörden zum Druck beförvert werden vürfen, erklärt jeden Bunvesflant für die 
unter jeiner Dberaufficht erſcheinenden, die Würde oder Sicherheit anderer Bundesſtaaten ver⸗ 
Ipenden oder Die Berfaffung oder Berwaltung derſelben angreifenden Drudigriften nicht nut 
em umsittelbar Beleidigten, ſondern auch der Geſammtheit des Bundes verantwortlich, er: 
Keilt der Bunbesverfammlung das Recht, jede Druckſchrift, gegen welde von einem Bundes⸗ 
Wat gegründete Klage erhoben wird, und auch ofme ſolche Klage eine jede zu ihrer Kenntniß 
Inamende,, in mas immer für einem beutfchen Staat erſcheinende (fpäter wurben auch im Aus- 
Ihe erſchlenene geächtet), „ber Würde des Bundes, der Sicherheit einzelner Bundesſtaaten 
eder der Erhaltung des Friedens und der Ruhe Deutſchlands zumiderlaufende” Schrift durch 
tn appellablen Ausfpruch zu unterbriden, in welchem Kall der geweſene Revacteur fünf 
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Sabre lang in keinem Bundesſtaat bei ber Redaction einer ähnlichen Schrift darf zugelaflen 
werden. Der vierte Beſchluß endlich: „Beſtellung einer Gentralbehörde zur nähere Unter⸗ 
fuchung der in mehreren Bundesſtaaten entpediten revelstionaren Umeriebe“, ordnet eine im 
Meiuz zu verfanmielude, vom Bunde ausgehende außerordentliche Ceutraluntetſuchnugscoui⸗ 
miſſion von fieben Mitgliedern an „zur gemeinſchaftlichen, moglichſt gründlichen und umfaflen- 
den Unterſuchung um» Feſtſtellung des Ihatbeftandes, des Urſprungs und der mannichfachen 
Verzweigungen der gegen die beftebende Verfaſſung und innere Hude forvol des ganzen Bundes 
ald einzelner Bundesflaaten gerichteten tevolutionären Umtriebe und demagogiſchen Verbin⸗ 
dungen, von welchen nähere ober entferntere Indicien bereits vorliegen oder {ich in dem Laufe 
der Unterſuchung ergeben möchten‘. 

Die Strenge und auch die Einmüthigkeit dieſer Beſchlüſſe erklärt jich de Pradt ſchou aus 
ver Zufammenjegung des Karlöbader Gongrefied. „Bites moi’, alfo lauten feine Worte, 
„de quels elements est compos6 un corps quelconque, et, sans effort de genie, je vous 
dirai ce qu'il va faire.’ — Dann fährt er fort: „En Allemagne les princes sup6rieurement 
nobles, les ministres nobles et tr&s nobles, les mediauises eminemment nobles, tons les 

ehefs du gouvernement nobles aussi et faisanıt corps avec les nobles, toute cette chaine 
d'interessös a l’eloignement de l’ordre nouveau qui les enveloppe et qui les presse, in- 
töresses par la m&me au maintien ou au rappel des anciennes iustitatons qui avaienk di 
faites par eux et pour eux, tous dans ce pays, sent en possession de decider seuls de 
tout, ils le fontpour eux memes, ei cela inevitablement.‘ („Congrös de Carlsbad‘, pre- 
face p. VII.) 

Was ſodann den Grundfag betrifft, daß alle Beichlüffe, „welche Die Bundesverfammlung 
(zu Erhaltung: der innern Sicherheit, der Öffentlichen Orbuung und des Beſihſtandes) zu fajlen 
Kb für hinlänglich veranlaßt und berechtiget hält“, als Bundesgeſetze verbimplich und Daher 
unverbrüchlich zu beobachten und. zu volljixedden find, fo wird dadurch jener hohen Merjamm: 
ung eine Fülle der Macht eingeraumt, für die ed — in Bezug auf die Bölfer — feine mög: 
liche Beſchränkung mehr gibt. Alsdann namlich ſind die eonftitutionellen Schranken, melde 
der Fürſtengewalt in den einzelnen Staaten mäßigend entgegenſtehen, nicht länger wirkſam, 
ja nicht länger vorhanden, als die Fürſten ſie nicht aufzuheben belieben. 

Auch die Beſchlüſſe über die Preſſe und über die Univerſitäten ruhen auf verhängnißreichen 
Grundſaätzen, deren Discuſſion Die Art. Belagerungsſtand, Cenfur und Uninerfitäten 
enthalten. Liber die Beihränfungen der Univerjitäten fagte jenes Sendſchreiben unter anberm: 
„Übrigens waren die alten Lehrbuger und Commentare voll offener Discuſſion, voll gründlider 
Beſtimmung des Standpunkts des Für und Wider, des Strebens der verſchiedenen Barteim, 
der Cäſarianer und Fürſtenianer, dann ver landſtändiſchen Gerechtſame. Ich möchte Sie dort 
ſämmtlich beſchwören, bei allem, was Ihnen heilig ift, Ihrer großen Verantwortlichkeit und 
vielleicht des Fluches und Der Verwünſchungen wegen: hintergehen Sie Ihre Herren nicht! brin⸗ 
gen Sie ihnen nicht ven Wahn bei, als ob alles dad, was jegt vorgeht, Neuerung und Rau: 
rungẽſucht, und ven ihrer Seite nur Langmuth und Gnade fei. Sagen Sie ihnen, daß in jenen 
ſtaatsrechtlichen Lehrbüchern alle Dinge gründlich erörtert waren. Sagen Sie ihnen, daß jene 
Moſer, Stenben und Pütter das landſtändiſche Recht der Bewilligung der Steuern in ihrem 
größten Umfang und mit dem größten Nachdruck nacgewiefen, gewiflenhaft vertheinigt und 
geiehrt baben. Sagen Sie ihnen, daß die Beurtheilung der deutſchen Staatenforw von jeher 
gang frei war” n. |. w. 

Auch in Anfehung der in Mainz zu errichtenden Gentral-Iinterfuhuugscommifften gegen 
revolutionäre Umtriebe und demagogiſche Verbindungen (ver urfprünglide Cutwurf lautete 
gegen ‚„„hochverrätheriiche‘‘ Unternehmungen, was aber wegen zeitlich noch mangelnden That⸗ 
beſtandes abgeäudert ward) enthält der Präſidialvortrag die Gründe, welche den Karlsbader 
Congreß zu dirfem Vorſchlag beftimmten. Kine der großen Mächte hatte verlangt, daß die 
Conmiſſion zugleich zum außerordentlichen Bundeögeriht euklärt werbe, zumal darum, weil 
fonft leicht gefcheben moͤchte, daß die im den Ländern am linken Rheinufer beſtehenden Geſchworr⸗ 
nengerichte in Aburtheilung der wegen ravolutionärer Umtriehe Angeklagten anders enck ſchieden 
als wie Gerichte des vechten Ufer). Das angeregte Bedenken gegen die Zuſtündigkeit eines ſol⸗ 
dien außerordentlichen Gerichts, zumal nach den Beſtimmungen uichrerer Gonflisutiandurfem: 
ben, benog aber die Conferenz, einſtweilen blos auf Die Unterfuchungdcomaiffion anzuiregen, 

- unter ven Vorbehalt für ven Bundedtag, fpäter, je nach vem Inhalt des von ver Gomwitilen 
über das Ergebniß der Unterſuchung zu erſtattenden Berichts, über die Frage wegen des Ge: 
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ichtshofs den geeigneten Veſchluß zu fallen. (88 iſt bekannt, daß die fo feierlich angekündigte 

uns unter Erwartung großer Reſultate gleich im Spätherbſt 1819 in Thätigkeit geſetzte Com⸗ 
miſſion eine Reihe von Jahren hindurch ihre geheimen Arbeiten fortſetzte, ohne irgendetwas: 
von Grgebniffen ihres Wirkens zur öffentlichen Kunde zu bringen (was gleichwol verheigen 
mar), und daß fie enbliy im Jahre 1828 allmählich und fill ſich auflöfle. Ob fie hiernach 
nothwendig, ob He ein anf nen Zweck wohlberechnetes Mittel geweien, geht ſchon aus ben frü⸗ 
her gegebenen Audeutungen hervor. Koſtſpielig war fie jedenfalls, denn, wie man behauptet, 
bat ſie die Bundesfafle gegen 100000 Il. und die ſieben Regierungen, won welchen jede ein 
Mitglied zu ernennen und zu unterhalten hatte, gegen eine halbe Million ZI. gefoflet. 

Alle dieſe Berchluffe wursen, um geringere Aufregung oder Beſorgniß zu veramlaflen, mur 
als proviforijche oder tranſitoriſche angekündet. Ein Berathungsgegenſtand aber, nänılidh-ver 
über den Sinn des Art. 13 ver Bundesacte, jollte jeiner Natur nach zu einem befinitinen 
fügren. Derſelbe jedoch kam noch nicht in Karlsbad, fondern erſt bei ven darauf geiolgten 
Minikerislconferenzenin Wien zu Stande und macht einen Haupttheil Der alldort unter 
Theilnahme von Abgeoraneten aller Bundesſtaaten — folglih nad mehrſeitiger und ruhiger 
Erwägung — errichteten „Schlußacte” aus. Diele Schlußacte, deren Hierher gehörige Haupt⸗ 
Kekiammungen der Art. Belngerungeftand prüft, entſprach nicht völlig ver damaligen öfter: 
reichiſch⸗ ruſũ ſchen Boliti. Denn — wie Ion aus ver kurzen Andeutung in ber Präſidial⸗ 
yropeition zu erkennen ifi, aber aus weitern unzweifelhaften Nachrichten und zumal auch aus 
dem von Gagern'ſchen Sendſchreiben mit voller Beſtimmtheit hervorgeht — die karlsbader 
Minifter waren im Begriff, eine Auslegung des Art. 13 zu geben, welche das ganze con- 
Riswtionelle Syſtem in Deutfchland würde umgeflürzt haben. Die Grundlage der darauf jich 
beiehenden Verhandlungen bildete eine von Hrn. von Geng verfaßte Denkichrift „irber dem 
Unterſchied zwifchen landſtändiſchen und Repräſentativverfaffungen“, deren Hauptinhalt in 
nahftehennen Sägen beftebt: . 

Landſtändiſche Verfaſſungen ſind Die, in welchen Mitglieder ober Abgeardnete durch ſich ſelbſt 
beſtehender Körperſchaften ein Recht der Theilnahme an ver Staatögeſetzgebung überhaupt oder 
an einzelnen Zweigen derſelben buch Mitberathung, Zuflimmung, Gegenvorftellung oder in 
irgendeiner andern verfaſſungsmäßig beflimmten Form ausüben. Repräſentativverfaſſungen 
hingegen find ſolche, wo Die zur unmittelbaren Theilnahme an der Geſetzgebung und zur mitsel- 
baren Theilnahme an den widtigiten Geſchäften der Staatöverwaltung beflimuten Berjonen 
nigt die Gerechtsſame und dad Intereſſe einzelner Stände oder doch Diefe nit ausſchließend zu 

vertretan, ſondern Die Geſammtmaſſe des Volks verzuftellen berufen find. Landſtändiſche Ver⸗ 
faffungen ruhen auf der natürligen Grundlage einer wohlgeordneten bürgerlichen Geſeilſchaft, 
in wehher ſtändiſche Verhältniſſe und ſtändiſche Rechte, aus der eigenthümlichen Stellung der 
Klaſſen vad Gorporationen, auf denen ſie haften „ hervorgegangen und im Laufe der Zeiten ge: 
ſehlich modificixt, ohne Berkürzung der weſentlichen landesherrlichen Rechte beftehen. Reyräſen⸗ 
taiinverfaffungen find fletö in letzter Inftanz auf den verkehrten Begriff von einer oberfien Som: 
veränetät des Volks gegründet und führen auch dieſen Begriff, wie forgfältig ex auch verſteckt 
werden mag, nothwendig mit jih. Daher find landſtändiſche Berfaftungen ihrer Natur nad 
wer Erhaltung aller wahren poiitiven Rechte und aller wahren, im Staate möglichen Freiheiten 
inßig. Nepräfentativverfaflungen dagegen haben die beftändige Tendenz, dad Phantom der 
fogmamten Volksfreiheit (d. h. der allgemeinen Willfür) an die Stelle der bürgerlichen Ord⸗ 
nung un» Subordination und den Wahn allgemeiner Gleichheit Der Rechte oder, was ua nichts 
befler if, allgemeiner Gleichheit ver dem Geſetze an die Stelle der unvertilgbaren, von Gott 
ſelbſt geftäfteten Standes⸗ und Rechtsunterſchiede zu jegen. Landſtändiſche Verfaſſungen ent- 
ſpringen aus Yen für ſich beſtehenden, nicht von Menichenhäuden geſchaffenen Grundelementen 
des Staats. Repräfentatinverfaffungen find die Frucht äußerer Gewalt, wenn fie durch vorher: 
gegangene Revolutionen nothwendig gemacht, ver aber der Willfüx, wenn fie ohne äußern 
Bang aus einem falfihen Motiyn der Staatöklugheit heſchloſſen worden.“ .. „Kleinere 
Staaten zumal gehen mit vem Repräſentativſyſtem unausbleiblich zu Grunde; nur in großen 
Staaten mag Die Regierung kräftig genug fein, den aus jenem Syſtem hervorgehenden Stür- 
wen zutsagen. Wird bie Rapräfentativeonſtitution durch einen mit den Unterthanen geichlei- 
Imen jörmlichen Vertrag gu Stande gebracht, fo wird dadurch der uniinnige Grundſah ber 
nen Souveraͤnetaͤt des Mails unmirtelbar und. ausdrücklich anerfaunt, und die Ganflitution 
kb, da mit dieſem Grunpfag feine vereinbar ift, kommt daher ſchon tobt geboren zur 
ML“... „Endkich iſt Die non dem Mepräfentatiofuflen ungertrennliche Volköwahl allemal 
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und beſonders in Fleinern ober zerriffenen Staaten der nächſte Schritt zur Demagogie-und vurch 
biefe zu wiederholten Erfihütterungen, unter melden früh ober ſpät Die rehtmäßige Macht er- 
liegen muß.”... „In ver Theorie des Repräfentarivfgftems fteht der angebliche Grunnfag 
der Theilung der Gewalten obenen; ein Srundfag, der immer und überall zur gänzlicgen Ber: 
nichtung aller Macht, mithin zur reinen Anarchie führen muß, befonderd wenn die Theorie (mie 
z. B. aud in der badiſchen Verfaffung) dahin erweitert wird, «daß jebe Kammer und jebes 
Mitglied jeder Kammer, ohne alle Rückſicht auf beſondere Verhältniffe oder Gerechtſame, nur 
als Vertreter der Gefammtheit betrachtet werben folle».” .... „Die ald nothwendig erklärten 
Attribute des Repräfentativfgftens (Verantwortlichkeit der Minifter, Öffentlichkeit ver Ber: 
handlungen, Preßfreihett u. f. m.) find unverträglich mit den erſten Bedingungen einer monar-: 
chiſchen Regierung. Schon die Öffentlichkeit der Verhandlungen der Volkskammer iſt ein un- 
mittelbarer Schritt zur Herabmürbigung aller Autorität und zum Untergang aller Öffentlichen 
Ordnung“ u. f.w.... „Endlich aber liegt die Iinvereinbarfeit des Repräſentativſyſtems in ein- 
zelnen Bundesſtaaten mit den dem beutfchen Bundestage beigelegten Rechten und Pflichten am 
Tage. Die Anhänger dieſes Syſtems jelbft ftellen Hierfür die fhlagendften Beweiſe auf. Gin 
Fürft, der durch die Berfaffung feines Landes oder durch die derfelben gegebene Auslegung für 
einen ber Beftanptheile der geſetzgebenden Macht erflärt wird und volksvertretenden Behoͤrden 
von jeder feiner Berwaltungsmaßregeln Rede und Antwort geben muß, kann allerbings ohne 
Mitwirkung dieſer Behörden an ven Befchlüffen eined reinen Fürſtenraths nicht theilnehmen. 
Mas ein einzelner Regent zu Haufe nicht vermag, kann aud allen deutſchen Regenten deutſcher 

- Staaten, wenn fie in Perfon oder durch inftruirte Geſandtſchaften irgendwo zufammentreten, 
‚ nicht geflattet fein.”’... „Hiernach flehen wir auf einem Außerften Punkte, von dem nur noch ein 
einziger Pfad Rettung verfpricht. Wenn die deutſchen Fürſten ſich nicht jet noch über eine 
gleihförmige, mit der Sicherflellung ihrer Rechte und ihrer Kronen und niit der Erhaltung ded 
Deutfhen Bundes vereinbare Auslegung und Vollziehung des Art. 13 vereinigen, und 
wenn jenen , die bei ver Bildung ihrer Verfaflungen ven einzig wahren , einzig zuläffigen Sinn 
dieſes Artikels verfehlten, nicht zu einer geſchickten und anſtändigen Rückkehr die Hand geboten 
werben Tann, fo bleibt und allen nichts übrig als dem Bunde zu entſagen.“ 

‚ Dielen oder ähnlichen Anfichten gemäß lauteten dem Vernehmen nach die umſtändlichen und 
zum Theil fharfen Außerungen faft aller anweſenden Minifter. Alle erblickten in ven Repräfen: 
tativverfaflungen ein den Fremden abgeborgteß und ein gefährliches demokratiſches Inſtitut, 
eine Aufhebung des monarchiſchen Princips und ſonach eine mit dem Weſen, ja mit dem Da: 
fein des Deutihen Bundes durchaus unverträgliche Einſetzung. Alle verlangten eine von 
Bundes wegen zu verorbniende Beſchränkung der ſtändiſchen Rechte in der Sphäre der Geſeh⸗ 
gebung, Steuerbewilligung und zumal der den Bund näher oder entfernter angehenden Dinge. 
Alle (oder doch die meiften) behaupteten, daß der Sinn des Art. 13 nach der Abſicht des 

Miener Congrefles nicht auf Nepräfentativverfaflungen , ſondern offenbar nur auf bie alt- 
herkommlichen (Feudal⸗) Landflände gegangen ſei. Alle beflagten zugleich das aus der fm: 
lichkeit der ftändifchen Verhandlungen quellende Übel, welchem entſchiedenſt Einhalt zu thun die 
Pflicht der Selbſterhaltung gebiete. 

Auch gegen biefe Erklärungen erhebt fih Frhr. von Gagern in feinem denkwürdigen 
Sendſchreiben mit patriotifhem Freimuth. Wir entheben vem Schreiben die hierauf allernähft 
bezügliche bedeutungsvolle Stelle: 

„Harmonie und Verföhnung find die großen Dinge, die uns in Deutfihland fo noth thun. 
Der Nation wiener Selbftvertrauen zu geben, den Mismuth zu tilgen, für bie Ariftofratie Ziel 
und Maß zu finden find der Staatsmänner erfte Aufgaben. Sie aber, in Karlsbad, erſchweren 
bie Löfung ungemein, wenn Sie diefelbe nicht unmöglich maden. Denn Sie find dort in be: 
ftändigen Hader und Zwift, gleichfan ex officio, mit allen Klaffen begriffen und beleldigen 

- diefelben ſchon damit in massa, inden Sie ihnen die « Neugierde» vorwerfen, die doch unftreitig 
von dem Kronprinzen bis zum Tagelöhner jevem erlaubt und der dominirende und unauslöſch⸗ 
lie Zug in Europa geworben iſt. «Eitle Neugierde», die Sie zugleich andern Völkern vor- 

werfen als Duelle zahlloſer Übel in ven Worten: «Seitdem die in verſchiedenen Staaten ein: 

geführte Offentlichkeit ver fländifchen Verhandlungen und die Ausdehnung derſelben auf 
Begenflände, die nie anders als in regelmäßiger, feierlicher Form aus dem Heiligehum der 

Senate in die Welt pringen, nie eitler Neugierde und leichtſinniger Kritik zum Spiel dienen 
ſollten u. f. w. 

„Ich frage Sie, was verſtehen Sie unter dieſen Senaten? Wo find fie? Ich will ganz die, 
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BVeitheit aud dem Spiele Iaffen, niemand beleibigen ; aber mo find dieſe Senate? Und was 
wird man zu dieſen Bhrafen in London, Paris, Amſterdam und Brüflel, ja in jevem entfernten 
Bintel viefer Reiche jagen? Als ob das Maß ver ſtehenden Heere, die Abgaben, vie Zölle nicht 
etwa Dinge wären, die jeber Haudvater zu beobachten nothgedrungen ift, um feine Häuslichen 
Einrichtungen vanach zu treffen, und Die er ein fo hohes und reges Interefle Hat nicht über vie 
Gebühr ausgedehnt zu fehen. Fürwahr! man ſollte manchmalglauben, Sie wären vort Männer 
aus dem Mond geweſen.“ 

„Man wagt zu fagen in folder Allgemeinheit und directen Beziehung: «fremde Ein— 
tigtungen paßten nicht auf und», nachdem ber größte Theil von Deutſchland ver Zahl. ver 
Bliever nad biele fremden Sachen fi ſchon angeeignet bat. Wollen Sie dieſe Kinder erbittern 
und merwirren? Dein Here! Die Reſultate aller hiſtoriſchen Rachforſchungen zielen dahin, 
ah eben diefe «fremden» Dinge urſprünglich veutih, urfpränglich Die unferigen finv.’”.... 
„Gewöhnen wir dieſe Nation nur nit an eine Verrückung des Standpunkts — nicht an Un⸗ 
wahrheiten — an Bhrafen, die man pafür nehmen fann.”.... „Und find denn bie Acten und 
Klüber'8 Sammlungen nicht in jedermanns Händen? Gibt ed denn wirklich bei ver Frage von 
Stänben einen foliven Zweifel? Die Bewilligung ver Steuern und bie Unterſuchung, die pa: 
hin führt, iſt fie nicht alles in allem, und wo fie nit iſt, ein ganz anderer Maßſtab? Was ift. 
alfo dad enicht zweideutige» landſtaͤndiſche Princip? Raͤumten Sie nicht in viefem ſelbigen 
esordio förmlich ein, daß ed zwei⸗ und vieldeutig ſei? Man will ver Nation den blinven 
Glauben an die Weisheit der Senate einflößen, und wer ſteht an der Spitze dieſer Senate?“... 
„Mit Zuverſicht age ich: ich vermiſſe die offene Sprache. Ich wieverhole auf das nachdrücklichſte 
— biefe Reticenzen, halbe Verheißungen, halbe Rückſchritte, halbe Explicationen, ſoviel Kunſt 
auch darin fein mag, find nicht gut.”... „Beſonders aber iſt nicht gut, das Beginnen der re: 
prafentatinen Verfaffung in Deutſchland, ven bisherigen Berlauf anzuklagen und, wie man in 

Karlsbad gethan hat, heftigen Tadel Darauf zu werfen. Wir, vie Cdelleute, haben einiges Recht: . 
dazu, die Fürſten aber nicht, nicht ohne Undank. In Münden, Karlsruhe, Stuttgart ift man 
ihnen nicht nur mit Liebe, ſondern mit Enthufiasmus entgegengelommen.‘... „Die Kammern, 
mein Herr! find vollkommen geeignet, Bundesſachen zu erörtern. Sie hängen eng mit han 

‚ Budget, mit den milite perpetuo,, mit ber Refponfabilität ver Minifter, mit der ganzen Halt⸗ 
barkeit des Bundes zufammen, und nur linwifienheit oner Brfährbe kann Hier eine neue Doctrin 

finden“ u. |. w. 
Die hierher gehörige Stelle des vie karlsbader Geſinnung enthaltenden PBräflvialvortrags 

lautet aljo: „Nie haben die Stifter des Deutfchen Bundes vorausfegen können, daß dem 
Art. 13 Deutungen, die mit den klaren Worten veffelben in Widerſpruch fländen, gegeben, 
ober Folgerungen daraus gezogen werben follten, die nicht nur den Art. 13, fondern ven 
ganzen Tert der Bundesacte in allen feinen Haupibeflimmungen aufheben und die Fortdauer 
des Bundesvereins ſelbſt höͤchſt problematifh machen würden. Nie Haben fie vorausfegen 
tönnen, daß man das nicht zweineutige lanpflänbifche Princip mit rein demokratiſchen Grund⸗ 
fügen und Formen verwechſeln und auf dieſes Miaverſtändniß Anfprüce gründen würde, deren 
Unvereinbarfeit mit der Criſtenz monarchiſcher Staaten, vie Die einzigen Beflanptheile des 

- Bundes fein follen, entweder fofort einleuchten ober doch in Eurzer Zeit offenbar werden 
müßte" u.f.w.... „Es muß daher eins der erflen und dringendſten Befchäfte der Bundes⸗ 
verjammiung fein, zu einer gründlichen, auf alle Bundesſtaaten anwendbaren, nicht von all⸗ 
gemeinen Theorien oder fremben Muſtern, ſondern von deutichen Begriffen, deutſchem Rechte 
und beuticher Geſchichte abgeleiteten, vor allem aber ber Aufrechthaltung des monarchiſchen Prin⸗ 
ip8, dem Deutichland nie ungeflraft untreu werben darf, und der Aufrechthaltung bes Vundes⸗ 
vereind, als der einzigen Stüge feiner Unabhängigkeit und feines Friedens ‚ volllommen ange: 

nuieſſenen Auslegung und Erläuterung des Art. 13 ver Bundesacte zu ſchreiten.“ 
Sollte wirklich diefe — im Sinne der karlsbader Minifter ausgulegende — Stelle das 

wahre Maß ver von ben deutſchen Bölfern anzuſprechenden politiſchen Rechte ausdrücken, 
ſo wäre: . . 

1) diefen Voͤlkern zum Lohn für ihre ven Thronen geleifleten, für deren Wiedererrichtung 
er Erhaltung entfcheidenben Dienfte, für ihre zahllofen Leiden und Opfer und für ifren im 
efreiungsfampf bewiejenen Heldenmuth an Lohnesſtatt vielmehr die empfinplichfte Kraͤnkung, 
de demũthigendſte Unterdrũckung zu Theil geivorben: Lieber gar feine Stänne als blos Feudai⸗ 
inne! alfo würbe.ed durch bie deutſchen Bauen tönen, wenn wirklich nur dieſe Alternative ge= 
beten wäre. Lieber ben. rein monarchiſchen Abfolutismus als die Verbindung veflelben mit 
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Feudalariſtokvatie, Kaftengeifi und mittelalterlichem hiſtoriſchen Recht! Dort iſt noch Hoffnung 
des Fortſchreitens; ein dem Jeitgeiſt befreundeter Regent mag bie Zojung dazu geben. Gier 
aber erblicken wir nur ſtarres Feſthalten am alten Gebtauch und unnerföhnlide Feindſchaſt 
gegen jenes Volksrecht. 

2) Es wäre jodann der Art. 13, der eine Gewährung ausfprechen fol, in bdivestem 
Widerſpruch mit dem Begehren, welchem man ſcheinbar willfahrte. Deutlich und laut hatten 
die veutfchen VBölfer ihr Verlangen einer freiheitlihen, d. h. das Volksrecht ehrenden Berfaflung 
ausgeſprochen; dem beflegten Feinde war auch eine ſolche durch Ludwig's XVIII. Charte zu Theil 

geworden, und die Sieger ſollten derſelben Wohlthat für unwerth erklärt werden! Ebenſo wıre 
den beſiegten Polen damals officiell eine repräſentative conſtitutionelle Verfafſſung 
verſprochen; nicht minder auch in feierlichen koͤniglich vreußiſchen Proclamatlonen ven Preußen 
eine allgemeine Volkarepräſentation. Kein Menſch dachte damals etwas 
anderes hei der Zuſage zeitgemäßer Landſtände. Dad Vorbils ver zeitgemäßen Ausbildung 
germaniſchen Rechts in der engliſchen Berfaffung mit alten ihren in der Natur freier 

“ esnftitutioneller ober repräfentativer Verfaflung enthaltenen Rechten (f. den Art. 
Cenſur) leuchtete überall Vor. So and, in den Verhandlungen über die deutſche Yundesarte 
und ausdrücklich indbefondere in den Erklärungen des Grafen Münſter. Die Lüge aber von 

dem neuen monarchiſchen oder despotiſchen Rechtsprincip winerlegt der Art. Deutſches Landes: 
ſtaatsrecht ſowie die in Wien feierlich avoptirte Broclamation von Kaliſch und ihre zeitgemäße 
Miederherfielung eined ehrwürdigen Reichs aus dem ureigenen Beifte der deutſchen Natien. 
Wahrlich! der — obwol kurz lautende — Art. 13 muß im Sinn bed tauſendſtimmigen Berlan- 
gend erklärt werben, auf welches er fich bezieht, oder er wäre reine Tänſchung geweien. Jeren⸗ 
falls iſt die im Ausdruck etwa erkennbare Zweideutigkeit — nad einer allbekannten Nectöcegel 
— nicht zu Ungunft ber Verlangenden, wiewol des zählenven Wortes Exrmangelnden ; aus⸗ 
zulegen, ſondern gegen diejenigen, bie da zu gewähren und zu fprechen hatten, und welche den: 
nad auch deutlich zu fprechen ſchuldig teuren. | 

8) 8 müßte die feltfane Behauptung aufgeſtellt werben, die vielen Negierungen, welche 
feitvem Berfaflungen Im repräfentativen Sinne gemäßrten, und vie ganze Bundesverfammlung, 
welche fie zum Theil förmlich gerantirte, zum Theil wenigſtens ohne Gegenbemerkung zur Notiz 
nahm, feien bis zum Karlsbader Congreß in dem mefentlichften Irrthum über ven (in Bezug auf 
Bölker und Regierungen) allerwichtigften Artikel ver Doch aus ihrer eigenen gemeinſchaftlichen 
und forgfältigften Berathung hervorgegangenen Bundesacte befangen ober gar mit den Uni: 
verſttätslehrern und Zeitungsſchreibern von dem Schwindel der hohlen Theorien unb ber uns 

ruhigen Neuseungafucht ergriffen geweien. Diefe Behauptung durchzuführen würde ˖ſchwer 
fein. Bielmehr if das Gegentheil davon klar wie ver Tag. Gaben doc die Fürſten im allen 
ihren den Völkern gemachten Verheißungen ausdrücklich von Inftitutionen geſprochen, welche 
dent Geiß des Jahrhunderts und ben Kortfchritten ver Aufftärung gemäß wären ; jie haben alfe 
nit die Wiedererweckung längit veralteter und urfpränglicd einer halb barbarischen Zeit mb 
ſtiegener Inflitutionen, ſondern die Einführung von folden, welche den Bedürfnifien und IJeren 
der Gegenwart entſprächen, verheißen; und follte auch Hier ober dort ein Irrthum über bie 
Wirkungen oder Folgen folder Einfegungen oßgemaltet oder bie Wahrnehmung derſelben in 
gewiflen Regionen einige Beforgniß hervorgerufen haben, jo würde daraus mol der Wunſch, 
wieder umfehren zw können oder zu Dürfen, erklärbar, nicht aber der urſprüngliche Siun dei 

Art. 18 verändert werben. 
4) Enblich aber, und auf viefe Betrachtung legen wir das mriſte Gewicht, drückt Die von 

den Miniftern auf bie Auslegung des Art. 13 verwendete Mühe die Anfide aus, daß ade 
polätifche Recht ver deutſchen Nation lediglich allein auf diefem Art. 18 rufe und daß Fr 
baher gar keines anzufprechen hätte, wenn nicht alldort die von den Fürſten gewährte Begaen: 
fligung ſtünde. Lind will aber bedünken, daß, fo dankenswerth Bas ausdrückliche Anerkeuntniß 
oder Berheißen einer die Regierungsgewalt mäßigenden Berfaffung fet, gleichwol auch ohne 
den Art. 13 die Nation eine ihrer geiſtigen und moraliſchen Bildung entſprechende Ber: 

faſſung hätte fordern fönnen, und daß man, wenn auch vie Bundedacte völlig davon geſchwiegen 
hätte, ihr nicht Hätte verfagen bürfen, mas man ben beſiegten Franzeſen getvährte. “Die Deus 
hen für minver fähig oner minder würdig einer liberalen Verfaſſung zu erklären als ander 
Nationen, wäre eine Ehrenfränlung nicht minder als materielle Rochtserkung für umfere Mer 
tion, und faum dürfte ein Diplomas ben Muth haben, den Sag unummunben auszuſprechen. 
Man fügt alſo die Unvereinbarlichkeit einer ſolchen Vetfaſſung mit ver jegt eirmal durch eury⸗ 
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yülfhe Berträge ins Dafein gecufenen und garandirien bewifgen Bundedvrrfaffung, Die da Leine 
Scqhmaͤlerung bed monarchiſchen Brinsips zulaſſe, vor, rüttelt aber dadurch au ben Haupmpfeilern 
des wahren Netsbeftannes ves Bundes felbfi. Denn wahrlich! ganz Europa Hatte fein Recht, 
einen deutſchen Bund auf einer Baſis zu erricäten, melde mit ver Befrieblgung der heiligſten 
Rehtöforberungen ver Station im Widerſprutch flänve, und os würde, falls folcher Widerſpruch 
wirklich vorhanden wäre, bie Pflicht Curopas und ver Höchften Bundesgewalt fein, vie Bundes⸗ 
verfafiung durch geeignete Umgeflaltung over Reform möoglichſt in Übereinſtimmung oder 
Berträglichlelt mit den Rechten der Böller zu ſegen. Zum Slück jedoch iſt dem wirklich niche 
alfo:: Die Bunbesyerfaffung,, fo wie ihr Grumegeſetz lautet, ertsägt gar wohl Die liberuifte Er⸗ 
ſüllung des Art. 13, und Die Zelt wird Hoffentlich kommen, in der man es alljeitig einfiche 
und ausfpricht. 

In neuefler Zeit mußte man den Kampf für nicht repräfentative, nit conſtitue 
tionelle, d. i. für feudale ſtaͤn diſche Berfaffwngen endlich aufgeben. Und nun glaubte bie 
Reactten Sch Helfen zu Sönnen dur den Kampf gegen parlamentarifche Verfaſſungen. 
Aber es müflen die ans Der Ratar ver Repräfentation des Volbs (ald einer berechtigten 
freien Berfönlichkeit) mir Norhwendigleis fließenden Hechte der Repräſentanten für baffelbe, 
für feine Rechte, Wünfche, Bebüufniffe, wenigſtens ebenfo frei wie es ja ſchon die geringfie ein⸗ 
zeine freie berechtigte Berton für fich thun Darf, au das Barlnnentarifche begründen (ſelbſt 
noch abgefehen von dem ebenfalls ſchon in ner Brinatfreibeit entgaitenen Rechte ner Ginwilli— 
gung bei ECigenthumshingabe oder Steuervermilligung. ©. den Art. Deutſches Lnubetfiautdr 
recht) Dieſes And ganz andere in verMatur ver Bollövepräfentanten, obneallehefonbern 
pofitiven Feſtſezungen begründeten Rechte und ganz andere Mechte als vie allerdings 
ienad den pofltiven Verfafſungsartikeln zu beſtimmenden Negternngsrechte oder Mitwir: 
fangen bei derſelben. Jene inb da, ſobald Stände da ſind, und ebenfo heilig als Die ans 
ver Natur und dem Daſein eines Monarchen abgeleiteten monarchijchen Rechte. Gierfür, ober 
für dieſes patlamentariſche Recht fiegten neulich nad; langem hartnädigen Kampfe auch dia bai⸗ 
riſchen Staͤnde, denen man ſelbſt jede indixeste Außerung von Tabel over Wunſch in Beziehung 
auf die Megierungspermaltung ald Competenzuͤberfchreitung zum Verbrechen machen wolite. 
Bir wollen keineswegt jede einzelne und nicht die rein eigenthümlichen Übungen und Formen 
engkfcher Verfaſſung. Aber die in der Natzsr dieſer zeltgemäßen Ausbildung gutes als> 
mungen Volkorechts mit Nothwendigkeit gegebenen Mechte (ſ. ven Art. Cenſur) werben alle 
tũchtigen vensichen Banbflänne behaupten oder erſtreben. Denn das englifche Staatsrecht i 
nit bloo ebenfo für das Staatorecht das allgemeine Muſterbild wie für dad Privatrecht d 
timifhe; ed iſt großentheils nur die natürliche und zeitgemäße Geſtaltung des uns zu⸗ 
ſtehenden und verheißenen deutſchen ſtändiſchen Rechts. 

Wenn wie von den karlabader Verhandlungen etwas ausführlicher gejprochen haben, fo 
geſchah ed weg en ihrer unermeßlichen Wicstgbett und weil fie zugleldy ven Ton angaben oder ven 
Grund legten zu ven Verhanblungen aller feither weiter gehaltenen Congreſſe. Vei biefen wire 
md jeht erlaubt fein, und auf eine fummariſche Darſtellung ihrer Beranlafiung und ihrer Bes 
Mühe zu Hefchränken. Die Richtung war einmal entſchleden gesommen; was feit Karlsbab 
weiter folgte, war nur die Anwendung feſtſtehendet Brumpfäge auf ie jeweils eingermetenen 
wen Greigniſſe. Dec außgezeichnetite unter den karlsbader Miniſtern hatte unter Inftimmung 
ber übrigen feine Überzeugung dahin ausgeſprochen, „aß jeder nur halb ausgeführte ober gar 
rhdgängige Schritt In den Grundſätzen, welche der Conferenz vom erfien Augenblick au wäh- 
end ihrer ganzes Dauet fo lebenbig vorſchwobten, durch ven Umſturz alled Rechts geftraft 
werden würde, ſowie jebe Gefahr ver Beit durch vas engfte Feſthalten an viefen Grundfätzen 
beieitigt werben fünme” ; eine Erklaͤrung, Die als Pregramm dienen mag widjt nur zu ben nach⸗ 
folgenden Cougreßverhandlungen, fondern auch zw jenen des Bundestugs, welche aber, wenn 
etwa Jerthum dabei unterlaufen wäre, für die Regierungen wie für die Völler nichts Gutes 

te 

Die NRiniſteckalconferenzen in Moen, mildern Tones zwar als jene zu Karlsbad, wenen fe 
ve Bustiegung bilden ſollten, Iten nach längerer Dauer (vom 25. Nov. 1819 bid 24. Mai 
1820) ihre ſchwerr Aufgabe vurch Ausarheisung der Schlußarte, welche die Verfaffung und 
Diganifatron des Deutſchen Banded vervollſtünbigen und die bereits In Karlsbad aufgefbellten 
Soren ſoviel möglich verwirklichen ſollte. Unter dem Art, Deutſcher Bund werden wir ihrer 
Ihmmıngen umflänskicher gedenken. Hier blos vie Bemerkung, daß ihr wiewol ſorgfältigſt 
berarhener Inhalt von ſcheinbaren Widerſprüchen und von vieldeutigen Sägen nicht frei, daher 



48 on Congreſſe 

durch ſte der Controverſe, zumal Äber den Umfang der Bundesgewalt gegenüber den, ſelbſtaͤn⸗ 
digen und unabhaͤngigen· Bundesgliedern, ſodann über jenen ver landesherrlichen Rechte gegen⸗ 
über den landſtaͤndiſchen keineswegs geſteuert iſt. In letzter Beziehung wird inabeſandere der 
Satz 57:, Da der Deutſche Bund, mit Ausnahme der Freien Städte, aus ſouveränen Fürſten 
beſteht, fo muß, dem hierdurch gegebenen Grundbegriffe zufolge, die geſammte Staatagewalt in 
dent Oberhaupte des Staats vereinigt bleiben, und der Souveraän kann durch eine. landſtändiſche 
Verfaſſung nur in der Ausübung beſtimmter Rechte an die Mitwirkung ber Stände gebunden“, 
den doctrinellen Auslegern — wofern nicht alles auf einen Wortſtreit hinauslaufen foll — 
ſtets eine große Schwierigkeit darbieten, den erften Theil mit dem zweiten in Harmonie zu brin: 
gen. Die voctrinellen Erklärungen jedoch follen auf das Bundesſtaatsrecht von keinem Cinſluß 
fein. Der Bunveöverfammlung felbft und allein ift (durch Art. 17 der Schlußaete) die — 
durch ſpaͤtere Bundesbeſchlüſſe noch erweiterte — Befugniß eingeräumt worden, „zur Aufredht: 
Haltung des wahren Sinnes der Bundesacte die darin enthaltenen Beſtimmungen, wenn über 
deren Auslegung Zweifel entſtehen follten, pem Bundeszweck (morunter auch der der maßloſeßten 
Ausdehnung empfängliche ber äußern und Innern Sicherheit Deutſchlands begriffen iſt) gemäß 
zu erklären”. Ebenſo flieht (nach Art. 4) ver Geſammtheit der Bundesglieder (d. h. alfo ver 
Regierungen der Bunbeöflaaten) „Die Befugniß der Entwidelung und Ausbildung der Bundes⸗ 
acte zu, inſofern die Erfüllung ber darin aufgeſtellten Zwecke ſolches nothwendig macht.“ Über 
folche Nothwendigkeit aber entſcheidet abermals ausſchließend und inappellabel — die Bundes⸗ 
verſammlung. 

Wir geben zu den Congreſſen von Troppau und Laibach über, welchen dann jener 
von Verona zu ähnlichen Zwecken und mit ähnlichen Reſultaten folgte. 

Es iſt bekannt, wie grauſam bie ſpaniſche Nation um den Lohn ihrer für die Befreiung Europas 
von des Weltherrſchers Gewalt fo mächtig wirkſamen, vielleicht entſcheidenden Anſtrengungen 
und Heldenthaten betrogen und von dem Monarchen, dem fie die Krone erhalten, unter dad 
unerträgliche Joch des härteften Despotismus gebracht ward. Es iſt weiter noch in jevermannd 
Erinnerung, mie dad Ubermaß der Tyrannei endlich einen Auffkand wiser Ferdinand VIL her⸗ 
vorrief, in deſſen Folge die Gorteöverfaflung von 1812, unter deren Aufpicien ver glorreide 
Befreinngsfampf zum herrlichften Triumphe gebracht worden war, in erneute Herrfchaft über 
das Reich gejeht warb (1820, Januar bis März). Nicht lange nach folder Erhebung ver ſpa⸗ 
niſchen Nation (im Juli 1820) mard auch in Neapel, weldes an den Wunden der über ihm 
laftenden Reaction biutete, durch einen ähnlichen Aufſtand die Verkündung derfelben Cortes⸗ 
verfaffung bewirkt, Nicht nur ber Kronprinz für fi und ald ernannter Alter ego bed Vaters, 
fondern auch ver Bater ſelbſt beſchworen diefe Gonftitution und dad gange Reich huldigte verfelben. 
Aber die Mächte — vor allen Oſterreich — blickten mit Unwillen auf die durch militärifchen 
Aufſtand bewirkte Revolution, und auch den Inhalt ver Berfaflung floͤßte — zumal wegen der 
Stimmung der italtenifchen Völker — ſchwere Beſorgniſſe ein. Daber veranlaßte Fürft Metier⸗ 
nich einen Congreß zu Troppau in Schleſien, wohin Kaifer Alexander ſich perfönlich verfügte, 
der König von Preußen aber feinen Staatskanzler, Fürſten von Hardenberg, und ven Grafen 
Bernflorff fandte und wo auch Bevollmächtigte von Frankreich und England erſchienen. Klug: 
heit und Eifer des Fürſten Metternich feierten bier ven vollkändigften Triumph. Kaifer Alexr⸗ 
anber bot feine Hand zu ber ihm und Preußen vorgefchlagenen Erneuerung und Befräftigung 
des Bundes ziwifchen den drei großen Militärmächten zu Erreichung der Zwecke der von ihnen 
geitifteten Helligen Allianz. Die Gejandten Englands und Frankreichs erfuhren das Geſchehene 
erft, nachdem die Acte von den drei Mächten unterzeichnet war; ihre Einfprache, auch ihre Ber: 
mittelungsvorſchläge, auf eine dem monarchiſchen Princip entfprechende Modification der nea- 
politanifchen Verfafiung gehend, Tonnten jegt von feiner Wirkung mehr fein. Das Protokoll 
ber zwmifchen den drei Sropmächten geichloffenen Übereinkunft, fammt einer von ven Bevoll⸗ 
mädtigten berfelben unterzeichneten öffentlichen Erklärung , fegte die Welt in veutlichere Kennt- 
niß von Zweck und Mitteln der Heiligen Allianz. Namentlich murde darin der fefte Entſchluß 
ausgeſprochen, den durch die Verträge von 1815 geordneten Zuftand der europäiſchen Dinge 
in jeiner Bollftändigfeit zu erhalten, und zwar niet nur in Bezug auf.die Territorialverhält: 
niffe, fondern auch rudfichtlich der Negierungdformen. Hierdurch ward das Princip der Inter⸗ 
vention, zumal für jene Fälle, wo eine Beränverung im Wege der Revolution eingeführt wer: 
den wollte, mit Beſtimmtheit außgefprochen, auch fofort auf die allerneueft in Spanien, Portu⸗ 
gal und Neapel ausgebrochenen, pas geſellſchaftliche Syſtem von Europa mit neuer Zerrüttung 
bedrohenden Revolutionen angewendet, insbefonvere aber auf die letzte, welche wegen ber un- 

o 
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nittelbaren Berüͤhrungsſspunkte mit ganz Jtalien vorzuglich gefährlich fin. Darum folle als 
Fortſezung des zu Troppau gehaltenen — einfiwellen die Grundlagen des gemeinihaftliden 
Ginmwirtend feftflellenden — Gongreiles ein weiterer in Laibach gehalten werben, zu welchem 
aud ver König von Neapel eingeladen wurde, damit er in ver Eigenfchaft als Vermittler zwifchen 
jeinem übel berathenen Volke und benjenigen Staaten auftrete, deren Ruhe durch den gegen- 
wärtigen Zuſand der Dinge gefährbet worden und welche ven fehlen Entichluß gefaßt, feine von 
ven Aufrübrern errichtete Gewalt anzuerfennen und einzig und allein mit dem Könige felbft zu 
unterhandeln. Dabei rechneten Die drei Mächte, denen ed nicht um Croberungen, fondern blos 
un Befefigung ihres Die Ruhe Europas bezweckenden Bünpnified zu thun fei, ganz auf bie 
Zuftimmung ver Höfe von Paris und Lonvon. i 

Die erwartete Zuſtimmung jedoch erfolgte nit. Frankreich zwar, nad ber natürlichen 
Rigtung feiner reſtaurirten Negierung , billigte wenigſtens ſtillſchweigend das Vorhaben ver . 
Mist. England aber — wiewol ed Oſterreich, wegen der ganz beſondern Verhältnifle Ita⸗ 
iind, ein im vorliegenden Kalle anzuerkennendes fpecielled Interventionsrecht nicht unbebingt 
abſprach — erklärte fich gleichwol (duch Umlauffchreiben pom 19. Jan. 1821) energiſch gegen 
die dem Beſchluß Der prei Monarchen zu Grunde gelegten Prineipien, als welche namlich unter 
minder wohlgefinnten Monarchen eine höchſt gefährliche Auspehnung erhalten fönnten. &8 er: 
flärte, daß das nach Tractaten beſtehende Bünduiß der großen europäifchen Mächte dieſe durchaus 
nit zu einem allgemeinen Cinſchreiten in die Angelegenheiten anderer Staaten ermächtige, 
dab aud) feine weitern diplomatiſchen Verhandlungen eine ſolche Ermächtigung bewirken koͤnn⸗ 
ten, und daß England aljo feinen Beitritt zu folch einem Bunde nicht nur verfage, ſondern auch 
gegen jede Auslegung der Verträge proteftire, wonach ein folder Beitritt möchte gefordert wer⸗ 
den. Diefe Erklärung indeflen, fowie die winer die Brincipien von Troppau vielflimmig aus⸗ 
geſprochenen Privaturtheile (worunter er zumal die von dem liberalen franzöffgen Diplomateıt 

und Volfövertreter Bignon herausgegebene Flugſchrift: „Du congres de Troppau, ou 
esamen des pretentions des monarchies absolues à l’egard de la monarchie constitutio- 

nelle de Naples“, die ſchlagendſten Argumente aufftellte), änderten begreiflichermeije nichts an 
den Entihlüffen ver drei Mächte. 

, Der Berabrenung gemäß kamen alfo gleich am Anfange des Jahred 1821 die Kaifer von 
Oſterreich und Rußland und der königlich preußifhe Staatskanzler mit einer Anzahl anderer 
Diplomaten der drei Hauptmächte, ſodann auch Franfreichs, Englands und der italienischen Höfe 
in Laibach zuſammen. Cine Circularnote jener drei Mächte that ven übrigen die Abficht deö 
oͤſterreichiſchen Kaijers, die neapolitanifche Revolution mit Waffengewalt zu unterprüden, und, 
nebſt dem Entſchluſſe des Kaiſers von Rußland, nöthigenfalls auch mit feinen Truppen das 
Vorhaben Oſterreichs zu unterftügen. Als nun der König beider Sicilien, nad erhaltener Be⸗ 
willigung feines Parlament und erneuerter Berfiherung, bie Gonftitution zu behaupten, nach 

Raibadı gelommen war, fo wurde fofort die drohende Forderung an die neapolitanifcgen Gewalt⸗ 

habet geſtellt, ver Eonflitution zu entfagen und einzig und allein von der Vollgewalt des Kb- 
nigs jene Einrichtungen zu erwarten, welche derfelbe dem Beften des Reichs für zuträglich er- 
abten wurde. Gin Schreiben des Königs an feinen Sohn, den Regenten, fhärfte dieſe Ver: 
ordaungen der Großmächte den Parlament nit befonderm Nachdruck ein. 

Vie weitere Folge der Ereignifle, der raſche Angriff ver Ofterreicher,, Die ſchlecht geregelte 
Vertheidigung der Reapolitaner, die ſchnelle Befignahme des ganzen Reichs durch die erſtern 
und die Unterwerfung ber legtern unter bie wieberbergeftellte, jegt Durch ven Geiſt der Reaction 
noch härter gewordene Autofratie des Königs, ebenfo vie im Augenblid des Untergangs ber 
Genflitution in Neapel (März 1821) geſchehene Ausrufung derſelben in Piemont, gleichfalls 
infolge eines militärifhen Aufſtandes, doch durch einen öſterreichiſchen Heerhaufen ſofort unter- 
drückt — alles dies iſt unſern Zeiern in unverwifchter Erinnerung. Der Congreß von Laibadı 

hatte jeßt feine Beftimmung erfüllt; aber bevor er fi völlig tremnte, erließen die Monarchen 
von Oferreih und Rußland unter Zuftimmung Preußens eine (vom 12. Mai datirte) Öffent- 
ige Erklaͤrung über ihre Grundfäge und Abfichten und führten dieſelbe noch weiter aus in einer 
m alle Bejandten dieſer Mächte gerichteten Circulardeyeſche. Der Hauptinhalt dieſer beiden 
Acenſtũcke iR nachſtehender: 
In ber offentlichen Erklärung ſagen bie Souveräne: ... „Einzig dazu beſtimmt, bie Re: 

elion zu bekämpfen und niederzuhalten, find Die verbändeten Streitkräfte, weitentfernt, irgend= 
en aubſchließliches Intereſſe zu unterflügen, blos den unterjochten Völkern zu Hülfe gekommen, 
Etaats-8ezifon. IV. 4 
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und bie Völler ihrerfeite haben deren Anwendung als eine Stüge zu Bunften ihrer Kreiheit 
und nicht als einen Angriff auf ihre Unabhängigkeit betradhtet...... “Die Gerechtigkeit und Un⸗ 
eigennügigfeit, welche die Berathungen der Monargie geleitet, werben jeberzeit pie Vorſchrift 
ihrer Politik fein. Sie wird in Zukunft wie in der Bergangenheit ſtets die Erhaltung der Un- 
abhängigkeit und ver Rechte jedes Staats, wie fie in den beſtehenden Verträgen anerfannt und 
feftgefteltt find, zum Ziele haben; und, durchdrungen von dieſen Gefinnungen, haben die ver⸗ 

bündeten Monarchen, indem fie den Conferenzen zu Laibach ein Ziel gefept, dev Welt die Prin⸗ 

eipien verkünden wollen, melde fle geleitet Haben. Sie find entfchloffen, niemals davon abzu⸗ 

weichen, und alle Freunde des Guten werben in ihrem Vereine ſtets eine ſichere Gewühr gegen 
die Verfuche der Ruheſtoͤrer erbliden und finden. In der umflännlidern, von dem Fürſten 
von Metternich unterzeichneten Circulardepeſche Oſterreichs (jene Rußlands ift in der Haupt: 
rihtung- damit übereinflimmend) wird der Stanbpunft und das Ziel der von ber Heiligen 
Allianz angenommenen Volitik näher entwidelt, zumal durch folgende Stelle: „Im Laufe Diefer 
großen Verhandlungen zeigten ſich von mehr als einer Seite die Wirkungen jener weitverbrei: 
teten Verſchwoͤrung, die feit langer Zeit an dem Untergange aller durch diefelbe gefellfchaftliche 
Verfaſſung, welcher Europa fo viele Jahrhunderte von Glũck und Ruhm verbanfte, geftifteten 
Autoritäten und geheiligten Rechte gearbeitet hatte. Dad Dafein dieſer Verfhwdrung war den 

: Monarchen nicht unbefannt; aber unter den Bärungen, welchen Italten feit den Kataſtrophen 
des Jahres 1820 preisgegeben war, und in ber unruhigen Bewegung, die ji von dort aus 
nad allen Seiten fortpflanzte und alle Köpfe ergriff, hatte fle ſich mit zunehmender Schnellig- 
feit entwidelt und ihren wahren Gharafter geoffenbart. Die finftern Blane der Urheber diefer 
Complote und die unfinnigen Wünfche ihrer verblendeten Anhänger find nicht, wie man früher 
hätte glauben fönnen, gegen dieſe oder jene Regierungsform, bie etwa ihren Declamationen am 
haͤufigften zum Stoff dient, gerichtet. Diejenigen Staaten, welche Veränderungen in ihrem 
Regierungsfoftem angenommen haben, jind ihren Angriffen nicht weniger ausgefeht als vie, 
deren alte Berfaflungen die Stürme der Zeit überlebten. Reine Monarchien, beſchränkte Monar⸗ 
dien, Föverativverfaflungen, Republifen, nichts iſt ausgeſchloſſen, nichts findet Gnade vor den 
Verbannungsbeſchlüſſen einer Sekte, die alles, was ſich über den Horizont einer erträumten 
Gleichheit, in welcher Geſtalt es auch fein mag, erhebt, als Oligarchie behandelt. Die Häupter 
dieſes heilloſen Bundes, gleichgültig gegen die Reſultate der allgemeinen Zerſtoͤrung, über welche 
fie brüten, gleichgültig gegen jede fefte und bleibende politiſche Form, haben ven tiefſten Grund⸗ 
lagen der Geſellſchaft den Krieg angefündet. Alles Beſtehende über den Saufen werfen (mit 
dem Vorbehalt, irgendetwaß, wie e8 ihrer zugellofen Bhantafle oder ihren verderblichen Leiden⸗ 
ſchaften der Zufall darbieten wird, an die Stelle zu fegen), bad iſt der ganze Inbegriff ihrer 
Lehre und das Geheimniß aller ihrer Kabalen. Die verbündeten Souveräne mußten nothwen⸗ 
dig zu der lIberzeugung gelangen, daß viefem verheerenden Strome nur ein Damm entgegen= , 

‚ gefegt werben konnte. Alles rechtmäßig Beſtehende — das mußte der unwandelbare Grundſatz 
ihrer Politik, ver Anfangspunft und der Endpunkt ihrer ſämmtlichen Befchlüffe fein. Sie durf⸗ 
ten ſich nicht aufhalten laſſen durch daß eitle Gefchrei ver Unwiſſenheit oder Der Bosheit, welches 
fie anflagte, die Menfchheit zu einem Stillſtande, zu einer Erftarrung verdammen zu wollen, 
die den natürlich fortfchreitenden Gang der Givilifation hemmen und jede Vervollkommnung 
des gejellihaftlihden Zuftandes unmöglich machen würde. Nie haben dieſe Monarchen die min: 
befte Abneigung gegen mefentliche Berbefferungen noch gegen Abftellung der Misbräuche, denen 
die beften Regierungen nicht entgehen Finnen, geäußert. Ganz andere Gefinnungen haben fie 
jederzeit befeelt, und wenn die Ruhe, welche Fürften und Völker jich von ver Wienerberftellung 
des Friedens in Europa verſprechen zu £ünnen glaubten, nicht alles das Gute geftiftet Hat, 
welches man erwarten durfte, jo war dev Grund davon der, daß Die Regierungen ohne Unterlaß 
ihre Gedanken auf Vorkehrungen gegen die Fortſchritte einer Haction wenden mußten, die rund 
um ſich Her Irrthum, Misvergnügen und fanatifche Neuerungsjucht verbreitete und die in kurzer 
Zeit es zweifelhaft gelafien haben würde, ob überhaupt noch irgendeine gefellichaftlihe Ord⸗ 
nung beflehen folle. Die heilfamen oder noıhwendigen Veränderungen in der Gefeggebung 
und Verwaltung der Staaten dürfen nur von der freien Willensbeflimmung, von vem aufge: 
flärten, überlegten Entichluffe derer, welchen Gott die Verantwortung für den Gebrauch der 
ihnen anvertrauten Macht aufgelegt hat, ausgehen. Alles, was fidh von diefer Linie entfernt, 
führt notwendig zur Unorbnung, zur Zerrüttung, zu weit unerträglicherm Verderben als die 
übel, welche man heilen zu wollen vorgibt. Die Monarchen, von dieſer ewigen Wahrheit durch⸗ 
drungen, haben keinen Anſtand genommen, fie mit Offenheit und Nachdruck auszuſprechen. 
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Sie haben erflärt, daß fie, ohne je ven Brfugniffen une der Unabhängigkeit irgendeiner recht⸗ 
mäßigen Macht zu nahe zu treten, jede angebliche Meform, vie buch Empörung und offene Ge⸗ 
walt bewirkt wird, als gefeglich ungültig, als unvereinbar mit den Brundfägen, auf welchen vas 
europaͤiſche Staatöreht ruht, Betrachten. Sie haben im Sinne biefer Erklärung die Ereig⸗ 
niffe von Reapel, die von Biemont, felbſt jene entfernteen behandelt, die unter Umſtaͤnden von 

ſehr verihienener Art, doch herbeigeführt durch gleich ſtrafbare Verauſtaltungen, dem öſtlichen 
Europa nnabfehliche VBermüftungen bereiten.” ... „‚Diefen Grundfägen werden bie verbünde⸗ 
ten Monarchen treu bleiben, auf welche neue Brobe die Vorſehung fie auch noch flellen mag. 
Mehr als jemals verpflichtet, in Gemeinſchaft mit allen andern Souveränen und Verwaltern der 
rechtmaͤßigen Macht den europäifigen Frieden nicht blos gegen die Berirrungen und Leiden: 
ſchaften, die in den Höhern Verhältniffen der Staaten ihn flören könnten, ſondern auch, und vor 
allem, gegen bie unfeligen Berfuche, welche die civilifirte Welt den Greueln einer allgemeinen 
Anarchie preißgeben würden, zu ſchützen, werden fle nte einen fo erhabenen Beruf durch klein⸗ 
liche Berehnungen einer gemeinen Bolitik entweihen“ u.f.w. 

Allerdings! wenn die Boraudjfegungen oder Anſichten, worauf diefe Erklärungen gebaut 
find, auf factiiche Wahrheit fi gründen, wenn wirklich vie einzige Urfache jener Bervegungen, 
welche den Welttheil durchwühlen, das Walten einer frevelhaften und heillofen Faction ift, 
wenn, zur Erklärung der Ubereinftimmung vieler Miklionen Menſchen in einer gemeinfamen 
Richtung nach Berbeflerung des auf veraltetem hiſtoriſchen Rechte ruhenden Staatenbaueß, 
nicht noch etwas anderes als nur die Machinationen einer vergleichungsweiſe kleinen Zahl von 
Fanatikern oder Verbrechern nöthig iſt, und mern es wirklich in Europa ein mit inappellabelm 
Entſcheidungs⸗ und mit Zwangsvollſtreckungorecht über alle europäiſchen (d. h. als ſolche er: 
flärten, ob auch allernaͤchſt blos nationalen) Dinge verſehenes und zwar in der Perſon der drei 
großen oͤſtlichen Continentalmächte beſtehenden Tribunal gibt: aladann können die Verkündun⸗ 
gen von Troppau und Laibach nur Billigung finden. Wenn aber nicht bloß ein Haufe Ver: 
ſchworener, fondern der Zeitgeift es ift, welcher die großen Bewegungen hernortuft; wenn, wenig⸗ 
ſtens mitunter (mie namentlich in Spanien und in Griechenland geihah), die Tyrannei der 
Herriher und die Unerträglichkeit ded Zuſtandes zur gemaltfamen Abfchüttelung des Joches 
treiben; wenn es zur aͤußerſten Etniedrigung und Verelendung ver Völker führen muß, daß 
man bei tyranniicher Misregierung ihrer Tyrannen ihnen ſelbſt jede Hoffnung der Rettung 
dur) die befländige Vedrohung mit Intervention der auswärtigen Übermacht zerflören will; 
nnd wenn endlich Die Selbfländigkeit und freie Regſamkeit der Nationen und Staaten unenb- 
lid. vorzuziehen der entnervenden Ruhe eines Weltreichs, ja die Bedingung Ift eines freubigen 
allgemeinen Fortſchreitens der Civilifation und eines wahrhaft geſicherten oͤffentlichen Rechts⸗ 
zuſtandes: alsdann müflen Die VBerfündigungen von Troppau und Laibach zu ven ernfleften Be⸗ 
trachtungen führen. Sie haben dieſes auf gethan bei allen Denkenden in Europa; und obſchon 
die Stimmen der im allgemeinen angeflagten Bewegungsmänner (nicht nur von Neapel und 
Viemont, fondern von ganz Europa) nicht laut werden durften zur Selbſtvertheidigung, fo 

i gleichwol das ſtille Privarurtheil der Unbefangenen nicht beftimmt worden durch Die ftrengen 
- Ansiprüche Der Circulardepeſchen. ‘ 

Die Grundfäge von Laibach enthielten mit der Verdammung der Nevolufion von Neapel 
und Piemont zugleich auch jene von Spanien und Griechenland: Aber exit ein nachfolgender 
(dei ſhon in Laibach verabredeter, fonanı binnen etwas mehr ald Jahresfriſt in Verona er: 
Öffneter) Kongreß feßte, was vorauszufehen war, in wirkliche Erfüllung. _ 

Um die Mitte October 1822 erfchienen in Berona die Monarden von Ofterreich, Rußland 
und Preußen , auch jene von Neapel und Sarbinien nebft andern italtenifchen Fürſten, dazu die 
gefeiertften Diplomaten, nicht nur von ven genannten Staaten, jondern auch von Frankreich, 
England und dem römifchen Hofe. Schon früher (Ende Juni bis Augnft) hatten in Wien 
bie vorbereitenden Zufammenfünfte flattgefunden,, was jegt ven Bang ver Hauptgefchäfte be: 
Weunigte. Wir übergeben jedoch das Detail der (bis zum 14. Dec. fortgefegten) Verhand⸗ 
lungen, den flüchtigen Bli blos auf die Hauptergebniffe richten. Spaniens revolutionärer 
Zuſtand nahm allernächft die Sorge der Diplomaten in Anſpruch. Die Cortesverfaſſung vun 
1812, wiewol damals von Rußland (in dem Tracetat von Welikilufi) und von England ans- 
wdlich, von ben übrigen wider Napoleon verbündeten Mächten wenigſtens ſtillſchweigend an- 
efannt, wurde, nach ihrer 1820 durch einen Soldatenaufſtand gefchehenen Wiederherſtellung, 
won der Heiligen Allianz als ein das Princip der Legitimität und jenes der monarchiſchen Ge- 

4” 



2 Congreſſe 
walt verletzendes, mittelbar alſo auch alle audern Throne bedräuendes Ereigniß betrachtet. Die 
Großmäachte verbargen daher von Anbeginn ihr Misfallen dagegen nicht, doch hielt eine Zeit 
lang die Scheu vor den moͤglichen Wechſelfällen eines wider eine ganze Nation und ein durch 
feine Lage ſtarkes Land zu unternehmenden Krieges von einer bewaffneten Intervention ab. 
Aber die leichten Triumphe über Neapel und Piemont erhoben den Muth ver Sieger und ver 
Kriegözug gegen Spanien warb beſchloſſen, fobald die ablehnenne Aunvort der madrider Regie 
rung auf die ige von feiten der verbündeten Mächte wegen Modification der verhaßten Verfaſſung 
im Sinne des monarchiſchen Princips gemachten Vorfeläge eingetroffen war. Frankreich folkte 
jeye thun, was von felten Oſterreichs in Italien geſchehen; doch ward ihn für ven Fall eines 
ſchweren Kampfes die nachdrücklichſte Hülfe der Mächte zugeſagt. Diefer Befchluß indeſſen er: 
fuhr abermals den Widerſpruch Englands, deſſen jeho non Canning geleitete Regierung noch 
entſchiedener, als früher geſchehen, das Interventionsrecht beftritt und für ſich ſelbſt das Princip 
der Neutralität feſthielt. Die drei großen Continentalmächte (wir haben hier natürlich nur 
Oſterreich, Rußland und Preußen im Auge, da Frankreich unter der Reſtaurationsregierung, 
als bloher Schügling der erſtgenannten, aller politiſchen Selbſtändigkeit ermangelte), bie drei 
großen (dabei abſolut monarchiſchen) Continentalmächte, ſagen wir, erklärten, zur Rechtferti⸗ 

gung ihres Interventions beſchluſſes gegen Spanien, ganz unumwunden ben Anſpruch auf Be 
vormundung aller minder mächtigen Staaten, führten dadurch einen völlig neuen Grundſaz in 
das Öffentliche Recht Europas ein und flellten vergeflalt eine Machtfülle zur Schau, Die (wenn 
gewuͤrdigt nad) deu vollen Inhalt des ihr zu Grunde gelegten Brincips) in dem ganzen Laufe 
der Weltgeſchichte ihresgleichen nicht hat. Unfeze Enkel — wenn ihnen vergönnt ift, ihre Ge⸗ 
füßle und Srfahrungen frei auszuſprechen, oder wenn fle überall noch die Geiſteskraft zum felb: 
fänbigen Urtheil beſitzen — werden den ſpätern Nachkommen belehrende Mittbeilungen über 
Charakter und Wirkung jenes die Weltherrſchaft in die Hände dreier Mächte legenden Principd 
(verglichen mit jenen des veralteten Gleichgewichtoſyſtems) machen. . 

Ein anderer, doc meift nur die italientjchen Höfe berührender Gegenfland der veronefer Ber: 
handlungen war die Fortdauer der, nad) gedämpfter Revolution in Neapel und Piemont, für 
nöthig befundenen Befegung der infurgirten Provinzen durch Öfterreichifehe Truppen. In bei: 
den Staaten hätten die Maßregeln jowol der reflaurirten als der intervenicenden Negierungen 
die Kraft der Renolutiongmänner ober der Sarbonarid, mie man fie gem benannte, bereitö fo 
entfcheidenn niedergedrückt, daß keine weitere Gefahr mehr zu erichauen war und Daher eine Ab: 
fürzung des früher beabjichtigten Zeitraums ver Befegung unfchänlich ſchien. Freilich Hatte 
man vom Laibacher Congreß oder überhaupt von den intervenirenden Mächten erwartet, daß fie 
fi nicht auf das Niederſchlagen des Aufitandes befhränten, jondern auch Die Urſachen veflelben, 
nämlich deu gerechten Unmuth über vorenthaltene Rechtsbefriedigung, ſoviel an ihnen lag, 
heben, d. 9. ihre Schuglinge,, die Regierungen von Neapel und von Piemont, zu milden Be: 
brauch der miedererlangten Gewalt und zur Erfüllung der wiederholt gemachten Verheißungen 
auffordern, ja nörhigen würden. Aber man begnügte fi nıit ver Wiederherftellung der abio: 
Iuten Gewalt. 

Nun kam vie Reihe an die Hochwichtige und die Sympathie aller Denkenden und Fühlenden 
in der civilifirten Welt in Anſpruch nehmende griechiſche Frage. Die Erhebung der Griechen 

gegen das fie bloß factiſch bedrückende Barbarenjoch, die heroiihe Ausübung des heiligften 
Menfchenrechts und der thatenreihe Kampf gegen vie UÜbermacht ber türfifchen Dranger batte, 
foweit in Europa eine Öffentliche Meinung beſteht, diefelbe mit Begeifterung für die Sache der 
Griechen erfüllt. Weit allgemeiner und lebenviger noch als einft bei der nordamerikaniſchen 
Schilverhebung gegen das herriſche Mutterland — weil hier nicht nur durch politifche, ſon⸗ 
dern auch Durch rein menjchliche Jutereſſen beſtimmt — zeigte fich Die Theilnahme alter Klaffen 
und Parteien an Griechenlands Schickſal; die Hoffnungen ver Wohlgelinnten wandten ſich dem 
Congreſſe von Berona und unter den Theilnehmern veffelben zumal dem Kaifer Alexander, 
dem zwiefach zum Schüger der Griechen berufenen tugenphaften und hriftliden, ja griechiſch⸗ 
chriſtlichen Kaifer zu. . Aber die ſtrenge Gonfequenz bed von ver. Heiligen Allianz einmal zur 
unabänderlihen Norm ihrer politiiden Richtung genommenen Princips forderte die Berbam: 
mung der gegen ihre legitime, d. h. vermöge hiſtoriſchen Rechts beſtehende Staatsgewalt auf: 
geſtandenen Griechen. Es war unmöglid, einerjeit bie gegen Ferdinand's VH. Tyrannei dad 
Banier der Eorteönerfaflung erhebenden Spanier zu befämpien und andererietö den Mebellen 
gegen des Sultans factiſche Gewalt Unterflügung zu gewähren. Aljo überließ man die Grie⸗ 
hen, unter ftrenger Misbilligung ihres verwegenen Unternehmend, vem Schickſal; ja man ver: 
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weigerte ben von ber griechiſchen Nation an den Congreß Abgeorbneten Zutritt und Gehör, 

während die Agenten der in Spanten wider bie wieverhergefteltte Cortesverfaffung in Waffen 

ſtehenden abtrünnigen Faction eine wohlwollende Aufnahme fanden. Die unten angeführten 
Stellen ver am Schluß des Eongreffed von ven drei Mächten Oſterreich, Rußland und Preußen 
an ihre bei den europäifchen Söfen angeftellten diplomatiſchen Agenten erlaffenen Gircnlarbe: 
peſche enthalten Die unzweideutigſte Bezeichnung ver Principien, welchen ſolche Beichläffe ent: 

. foflen, und ebendadurch auch derſelben Gharakterifiit. Ebenſo mögen unfere Lefer auf in 
Bezug aufdie von den drei Großmächten allen andern Regierungen empfohlene ober vielmehr 
befohlene Gemeinſchaftlichkeit der Richtung den Harften Aufihluß In der beſagten Gircularbe- 
pefche (welche auch, nete bei den frürhern Congreſſen, die Stelle der geheim gebliebenen Protokolle 
vertreten muß) finden. 

Nachdem die Depefche der wegen ber früuhern Räumung Neapeld und Piemonts getroffenen 
Berabrevung als des allernächften Grundes der Zuſammenkunft zu Verona gedacht, erklaͤrt fie 
fig darüber folgendermaßen: „So verfäwinven die falfhen Schreckniſſe, die feinpfeligen Aus- 

Iegungen, bie finftern Brophezeiungen, welche Unmwifjenhett und Treulofigkeit in Europa ver: 
breiteten, un bie Meinung der Völker über die reinen und edeln Abfichten ver Monarchen irre 
zu führen... „„ Der Revolution Widerſtand zu leiten, den Unorönungen, den Plagen, ben 
Berbreien, die fie iiber ganz Italien verbreiten wollte, vorzubeugen, Frieden und Ordnung in 
biefem Rande wieberherzuftellen, den rechtmmäßigen Regierungen ven Schug , auf welchen fie An- 
fprud hatten, zu gewähren — darauf allein waren bie Gedanken und Die Anfttengungen der 
Monarchen gerichtet.” ... „Aber die vereinigten Souveräne und Gabinete konnten nit um⸗ 
din, ihre Blicke anf zwei ſchwere Verwickelungen zu wenden, beren Kortfchritte fie feit der Zu- 
fanmenfunft in Laibach anhaltend beichäftigt Hatten. Das, was der Beift der Revolution in 
ver weſtlichen Halbinfel begonnen, was er in Italien verſucht hatte, gelang ihm am öſtlichen 
Ende von Suropa. In eben dem Augenblide, wo bie militärtihen Aufflänve zu Neapel und 
urin vor der Annäherung eimer regelmäßigen Macht zurückwichen, wurde ein Feuerbrand der 
Empörımg in das ottomaniſche Reich geworfen. Dad Zufammentreffen ber Ereiguifle konnte 
feinem Zweifel über bie Gleichheit ihres Urſprungs Raum laffen. Der Ausbruch des nämlichen 
held auf fo vielen verjchiebenen Punkten und allenthalben, wenngleich umter wechſelnden Bor: 
wänden,, doch von denfelben Formen und verfelben Sprache begleitet, verrieth zu unverkennbar 
den gemeinichaftlichen Brennpunkt, aus welchem e8 hervorging.” ... „Die Monarchen, ent: 
jhloflen die Marime ver Rebellion, an welchem Orte und in welcher Geftalt fle fi) auch zeigen 
möäte, zurüdzumeifen, ſprachen fofort ihr einftimmiges BerwerfungsurtHeil darüber aus.” ... 
‚Andere Greignifle, der ganzen Aufmerkſamkeit ver Monarden würbig, haben ihre Blicke auf 
ven bejamme ruswerthen Zuſtand der weſtlichen europäifgen Halbinfel geheftet. Spanien un⸗ 
terliegt heute dem Schickſal, das allen Staaten bevorſteht, vie unglüdllich genug find, das Gute 
auf einem Wege zu fuchen, auf welchem ed nie gefunden werden kann. Es durchläuft ben ver- 
hingnigvolfen Kreis feiner Revolution, einer Revolution, welche verblendete oder übelgeftunte . 
Renſchen gern als Wohtthat, fogar ald ven Triumph eines aufgeflärten Jahrhunderts darge⸗ 
Reit Hätten.” ... „Die Wahrheit aber hat bald ihre Rechte behauptet, und Spanien bat, auf 
Koſten feines Glücks und feines Ruhms, nur ein neues traurigeß Beifpiel der unausbleiblichen 
Folgen jenes Frevels gegen die ewigen Gefege ver fttlichen Weltordnung geliefert.” ... Wenn 
fi jemal8 aus dem Schoſe ver Einitifation eine son ven Grundfägen ver Erhaltung, von ven 
Orunvfägen , auf welchen der europäifche Bund beruft, feindſelig geriennte Macht erhob, fo iſt 
ed Spanien in feiner jegigen Aufloͤſung. Hätten die Monarchen joviel auf ein einziges Land 
gehänfte Übel, von fo vielen Gefahren für die übrigen Begleitet, mit Gieichgültigkeit betrachten 
innen? Nur von ihrem eigenen Urtheil und von ihrem eigenen Bewiffen in diefer ernften An⸗ 
Klegenheit abhängig, Haben ie fh fragen müflen, ob es ihnen länger erlaubt fei, hei einem 
Unheil, welches mit jedem Tage ſchrecklicher und gefahrnoller zu werden drohe, rubige Zufchauer 
abzugeben?“ ... „Die Entſcheidung der Monarchen fonnte nicht zweifelhaft fein. Ihre Be: 
Imotihaften haben ven Befehl erhalten, vie Halbinſel zu verlaſſen.“ ... „Je aufrichtiger bie 
Frrundfaft tft, die fie für Se. Mai. den König von Spanien hegen, deſto flärfer haben fie 
dit Nothwendigkeit gefühlt, die Maßregeln zu ergreifen, für welche fie jich entſchieden hatten 
um welche fie zu behaupten wiſſen werben.’... „Gs wäre überfiüffig, fortan ihre rechtlichen 
un wohlwollenden Gefinnungen gegen unmwlrbige Berleumpungen zu vertheidigen, welche 
er Tag durch offenfundige Thatfachen widerlegt... „Die Wünſche der Monarchen find 
eingig auf ven Frieden gerichtet; dieſer Friede aber kann feine Wohlthaten nicht über Die Gefell⸗ 
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ſchaft verbreiten, ſolange die Gaͤrung, die noch in mehr als einem Lande die Gemüther bewegt, 
durch die treuloſen Uberredungsmittel und die ſträflichen Berſuche einer Faction, die auf nichts 
als Revolution und Umſturz finnt, genährt wird; ſolange Die Häupter und Werkzeuge dieſer 

. action nicht aufhören werben, die Völker mit niederſchlagenden und lügenhaften Vorſtellun— 
gen ber Gegenwart und mit erbichteten Beforgniffen über die Zukunft zu. quälen. Die weile 
ften Maßregeln der Negierungen fünnen nicht gedeihen , biß viele Beförderer der gehäſſigſten 
Anſchläge zu einer vollftändigen Ohnmacht Herabgejunfen jein werden, und die Monarden 
werden ihr großes Werk nicht vollbracht zu haben glauben, bevor jenen die Waffen nicht ent- 
riffen find, womit ſie die Ruhe der Welt bedrohen können.” ... „Indem Sie dem Gabinet, 
bei welchem Sie beglaubigt find, dieſe Erklärungen mittheilen, werden Sie zu gleicher Zeit in 
Erinnerung bringen, was die Monarchen ald die unerlaßliche Beringung der Erfüllung ihrer 
woblwolfenden Wünſche betrachten. Um Europa neben dem Frieden auch das Gefühl von in- 
nerer Ruhe und dauerhafter Sicherheit zu verbürgen, müſſen die Monarchen auf die treue und 
beharrliche Mitwirkung jümmtliher Regierungen rechnen. Sie fordern fie inı Ramen ihres 
eigenen höchften Interefjes, im Namen der künftigen Geſchlechter zu dieſer Mitwirkung auf.“ ... 
„Mögen ite alle von ver großen Wahrheit durchdrungen fein, daß fie fich einer ernftlichen Ver: 
antwortung ausfetzen, wenn ie in Irrthümer verfallen oder böfen Rathſchlägen Gehör geben“... 
„Die Monarden haben dad Vertrauen, dap tie allenthalben in denen, welche mit der oberften 
Autorität, in welchen Formen e8 auth jein mag, bekleidet find, echte Bundesgenoſſen finden wer: 
den,... und fie ſchmeicheln ji, daß man Die hier audgefprochenen Worte ald eine neue Beſtäti⸗ 
gung ihres feften und unabänderlichen Borjages, alle von der Vorſehung ihnen anvertraute 
Mittel dem Heil Europas zu widmen, aufnehmen werde.“ 

Für die fitrlide Würdigung dieſer neuen Bolisif. genügt Eine Bemerkung: Alle politifäen 
Maßregeln diefer fürftlichen und miniſteriellen Congreſſe ſchmetterten mit ihren Waffen überall 
nur die Völker und ihre Freiheit zu Boden, ſuchten im Keime jede Beſtrebung treuer Völker 
gegen’ die Unterprüdung ihrer Regierungen zu erfliden; aber ſie rührten feinen Finger gegen 
bie ſcheußlichſte Tyraunei der Negierungen. Die augemaßte Rolle einer göttlichen Vorſehung 
oder eines hoͤchſten Gerichtshofes für Europa loͤfte ſich ſomit einfach auf in übermüthige ſelbſt⸗ 
füchtige Barteibeitrebungen. Sie -vechtfertigte fo freilich nicht, aber jie erflärt und verſchuldet 
Die verwerflichſten Gegenbeftrebungen der Unterbrüdten.,, geheime Berfhtwörungen und Mord: 
plane, und was ſelbſt noch Schlimmer ift als dieſes — Die fittliche und politifche Verſunkenheit 
der unglüdlihen Völker, auf meiden die Tyrannei elender Negierungen laftete, und über deren 
Häupter ſtets die furdtbare auswärtige Interventtondgemwalt ſchwebte. So verfchuldete man 
fribft Die neuen Nevolutionen und Kriege von 1848 und 1859. 

Die Folgen ded Cougrefled von Verona _allernähft für Spanien und Griechenland, mittel: 
* Bar aber für pie ganze Welt, ftehen in jevdermannd lebendiger Erinnerung: Dort, nach unheil⸗ 

vollem Kriege, vie MWiederherftellung der abfoluten Gewalt in des tyranniſchen Ferdinand VL. 
Hand durch Die Heere ded conftitutionellen Königs von Frankreich; Hier ein verzweiflungsvoller 
Kampf ver hilflos gelaffenen Griechen gegen die furchtbarfte barbarifche Übermacht und ſchau⸗ 
dervolle Verwüſtung des clafiifhen und chriſtlichen Bodens durch die odmanifchen und ägypti⸗ 
ſchen Horden. Aber die Grundſätze, wonach diefes. alles geihah, haben ſich nicht als haltbar 
erprobt. Griechenland war (freilich erſt nach erduldetem anendliben Jammer) zulegt doch ald 
der Freiheit wärbig erfannt, und aud Spanien erhob fi) von neuem unter dem Panier der ge: 
ächteten Eonftitution der Cortes. Diefe Achtung übrigens ward ſchon damals, als fie von Be: 
rona aus erflang, von jehr gewichtigen Stimmen für unrecht erklärt, namentlich von den aus: 
gezeichnetfien Stantömännern Englands. Wir wollen uns nicht einmal auf das im Unterhaufe 
des britifchen Parlaments ausgeſprochene Urtheil des im Rufe der Liberalität geſtandenen Ri: 
niſters Ganning berufen; aber was der torgiftifche Miniſter Liverpool im Oberhauſe ſprach, iR 
wol von doppelter Bebentjamfeit. „Welche Vorwürfe (alfo lauten feine Worte) man aud der 

ſpaniſchen Conſtitution machen kann, jo liegt doch weder in ihr felbft noch in der Art ihrer 
Wiederherſtellung etmas, das zu Einmiſchung der auswärtigen Mächte aufforderte; und mad 
insbeſondere die drei großen Mächte betrifft, jo haben dieſe fein Recht, gegen die Eonftitution 
etwas einzuwenden. Denn die Cortes Tönnen zu denfelden jagen: Linfere Konftitution hat von 
1812 — 14 beflanden, und wahrend dieſer ganzen Zeit habt ihr die Freundſchaft, die Allianz 

und die Mitwirfung Spaniens in dem großen Kampfe für die Freiheit Europas nachgeſucht; 

die fpanifche Regierung hat feiner Regierung Stoff zu Klagen gegeben ; pie Gebrechen der Con: 
ftitution aber find ein Gegenfland ver innern Politik und gehen nur ung, nicht euch an!" 
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Noch haben wir, der Vollſtändigkeit willen, der ven Eongrefien in ver Wefenbeit ähnlichen 
ob au in Kormen Davon verſchiedenen Miniſteriale onferenz in London, ſodann einer 
weitern Miniſterialconferenz in Wien und endlich der in Mündengräz gehaltenen 
Zuſammenkunft der drei großen Gontinentalmonarchen zu erwähnen. Die erfibemerkte (aus den 
bei ver britiſchen Regierung accreditirten ordentlichen Gejandten der Großmächte und einigen 
andern Diplomaten gebildete) Konferenz zeigte ihre Thätigkeit zumal in der griechiſch-türkiſchen 
und in der beigiſch⸗ niederländiſchen Sache Durch eine Reihe von Brotofollen, deren Hauptinhalt 
in ven Art. Griegenland und Niederlond ſummariſch uberichaut werben wird. Die Minifter- 
conferenz in ZBien von 1834 hatte die Angelegenheiten des Deutjchen Bundes zum Gegenftand. 
Don ihren geheim gehaltenen Verhandlungen wurbe ſchon durch mehrere nachgefolgte Verordnun⸗ 
gen theild der einzelnen Regierungen, theils des Bundestags deutlich erfennbar, daß man über 
dad gegenüber der liberalen Vartei zu beobachtende gleihfürmige und durchgreifende Benehmen 
Ad eiaverſtand und zugleich für Die etwa zmifchen Negierungen und Ständen ſich ergebenden 
Zerwürfnifie ein jogenannted Schiedögericht, deſſen Mitglieder von den Regierungen zu ernen= 
nen wären, zu errichten beichloß. Liber dieſe gegen bie conflitutionelfen Verfafiungen feind: 
felige Riniferialconferen; und ihre zufällig’ befannt geworbenen geheimen Beſchlüſſe, melde 
faft die Geſtalt einer geheimen Verſchwörung gegen die beichworenen Berfailungen annahmen, 
müßten die bereits erwähnte Schrift: „Wichtige Urkunden u. ſ. w.“, und der Art. Deutſcher 
Bund verglichen werben. Über die Zufammenkunit ded Kaiſers von Rußland mit dem König 
von Preußen in Schwebt und mit dent Kailer von Ofterreich und den preußiichen Kronpringen 
in Münchengräz (September 1833), wiewol meber eine Öffentliche Erklärung noch eine Cir⸗ 
culardepefhe und über deren Ergebniſſe belehrt hat, herrſcht die allgemeine Meinung, daß 
vort bloß der gegen die revolutionären Beitrebungen, d. h. gegen die gefürdhtete europäifche Be⸗ 
wegungspartei längst gejchloilene Bund abermals erneuert und bekräftigt, wol au für die 

. Rinifterconferenz in Wien einige Hauptgrundjäge verabredet worden. 
Ein intereffantes Gegenftüd zu den vielen europäifchen Monardhens oder monarchiſchen Mi⸗ 

niflercongrefien verhieß der für das Jahr 1826 nad Banama ausgejchriebene amerikaniſche 
 Kongrep ver Republifen zu werden. Aber die großen Erwartungen, die man von dem⸗ 

jelben hatte, gingen nicht in Erfüllung. Nicht einen vollen Monat (nur ven 22. Juni bis zum 
15. Juli) währten jeine Sigungen; und ed fam nichts darauf zu Stande ald ein dem Zweck 
nach allerdings wichtiger, doch wegen der innern Zerrüttung biefer Staaten factiſch wenig be⸗ 
beutjamer Unions⸗ und Bundesvertrag zwiſchen den Republiken von Columbia, Guateniala, 
Beru und Mexico, auch einige allgemeine (doch ohne Erfolg gebliebene) Verabredungen über 
funftig zu haltende Zufammtenfünfte. Die übrigen zum Congteß eingelavdenen Staaten, Chile, 
Buenod-Ayres, Paraguay, Oberperu und Braiilien, hatten ihn nicht beihicdt. Dagegen waren 
nerdamerifanifche und britiiche Agenten darauf erfhienen. Aber gerade die Cinſprache derſel⸗ 
ben gegen dad Angriffäproject auf die noch übrigen ſpaniſchen Beſitzungen Cuba und !Bortgrico 
Wnirfte vorzugäweije die ſchnelle Aufhebung des Congreſſes. 

Durch die Iulirevolution vereitelt wurde der zu Bunften des Sonderbundes und gegen bie 
ſhweizer Freiheit beabſichtigte Congrepᷣ im Jahre 1830. 

In neueſter Zeit ſahen wir ven Congreß zu Wien(1855) zur Friedensverhandlung über 
den rufſſch⸗ türkiſchen Krieg, deren Erfolg aber die damals noch übermüthige Harmäckigkeit 

Rußlands zu ſeinem aroßen Schaden vereitelte; darauf, nach der Cinnahme von Sewaſtopol, den 
Congreß von Paris, in welchem wirklich der Friede geſchloſſen wurde. Leider aber konnte 
der Haupizweck des Kriegs, eine Verhinderung ver Übermacht Rußlands über die Türkei und 
der drohenden ruſſiſchen Eroberung von Konftantinopel ſowie ‚die Sicherſtellung ver Chriſten 
gegen türfiiche Tyrannei nicht erreicht werben. Die bier Fleinlih und armfelig erſcheinende 
Diplomatie der großen Gabinete täufchte weniger die Welt ald nid) felbft durch das Traumbilo 
ver Möglichkeit, die Nation und die Regierung der Türken verjüngen, hriftlich cultiviren und 
ſelbſtändig machen zu fönnen. Schon jegt iſt es binlänglich bewiefen, daß unfere unglüdlien 
Nitchriſten, deren Befreiung vom Türkenjoch jahrhundertelang die europäiſche Chriſtenheit als 
eine Ehrenforderung erklärte, durch Die erbärmlich ausgedachten und von den betheiligten chriſt⸗ 
hm Regierungen noch erbarmungswürdiger überwachten over vielmehr preisgegebenen Maß⸗ 
Tegeln nur ungleich bedrückter geworben ſind. Das heuchleriſche Wortchriſtenthum unter ber 
vorigen preußifchen Regierung brauchte bekanntlich für die Nichttheilnahme an dem Kriege die 
Ausrede, e8 fei undhriftlich, die Türkei gegen Ruflafıd zu vertheidigen, und ließ, mie die übrige 
heidniſche Diplomatie ver Großmächte, die elendiglich unterdrückten, namentlich noch zulegt den 
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bosniſchen Henkern prelögegebenen Ghriften fo gänzlich ohne wirkfame Hüffe, daß es nur hit 
tere Gefühle erwecken muß, wenn man den Namen bed Chriftentfums noch aus dem Munde 
folder Staatemänner anrufen hört. Die von dem europäiſchen Goncert fanctionirten Em: 
pörungen in Serbien, Montenegro ind In der Moldau und Walachei, die franzoͤſiſchen und ruſ⸗ 
fifchen Anzettelungen und die Gefahren, welde ver franzöfiich = Öfterretchlfche Krieg von 1859 
in Beziehung auf die Türfei abermals heraufbeſchworen hat, machen es fihon jegt deutlich; daß 
England und Frankreich ihre außerordentlich großen und blutigen Opfer für die Sicherung tür⸗ 
kiſcher Souveränetät und Selbſtändigkeit vergeblih machten, daß Preußen und Ofterreich um 
ihrer Zaghaftigkeit willen vielleicht großen Gefahren entgegengehen. 

| Rotteck und Welder. 
Eonfeription, Schon vor ver Sranzöfifhen Revolution beftand in mehreren Staaten eine 

Conſcription, d.h. eine Aufzeichnung ber waffenfähigen Mannfchaft zum Behuf ver Aushebung 
zum Kriegsdienſt; doc enthielt fie kaum im Keime dasjenige, was ſpäter das Napoleoniſche 
Gonferiptionsfoftem vollendete. Wohl nämlich erfannte man ſchon darin die Idee der Leit: 
berrlichleit des Staatd (oder ded Regenten) über die waffenfähigen Unterthanen, aber je 
ward vorerfi nur geltend gemacht über die nievrigern Volksklaſſen, zumal über die von jeher 
gedrückte Klaſſe der Bauern, welche man, obſchon fte noch unter den härteften Laſten ver Feu⸗ 
balität und Hörigfeit [hmadhtete, dennoch dem Namen nad) zu freien Cigenthümern erklärte 
und unter foldem Titel jeßt auch von Staats wegen zu ven ſchwerſten Keiftungen in Anſpruth 
nahm. Die höhern Klafien alio blieben mit der Rekrntirung verſchont und: auch die Stäbe: 
bürger wurden meift nur infofern Ins Mitleiven gezogen, ald man ihnen die Stellung einer nah 
der Volksmenge bemeffenen Zahl von.Refeuten anflegte, aber bie Art des Aufbringens ihmen 
ſelbſt überließ. Da übrigens neben diefer Sonfeription die freie Werbung fortbeſtand, auch 
viele zur Strafe (3.3. wegen Trunf, Schlägerei oder anderer Exceffe) unter die Soldaten ge: 
flogen wurben, fo verminderte dadurch die Zahl der eigentlich Gonferibirten fi anſehnlich. 
Erſt der Krieg des verbündeten Europa wider die neufränkifche Republik, welcher diefelbe zur 
Entfaltung ber gefanımten Nationalkraft aufrief, brachte dad Aufgebot in Maſſe hervor, ein an- 
fangs ungelenkes Werkzeug, welches aber bald durch Carnot's großen Geift eine zum entſchei⸗ 
denden Triumph führende Geftaltung erblelt. Diefes Carnot'ſche Syſtem der Nationalbewaf: 
nung wurde fpäter nur infofern beibehalten, als es vie allgemeine Kriegsdienſtpflicht zur 
Grundlage bat, aber ver Herrfchergeift Napoleon's wußte es dergeftalt zu regeln und umge: 
modeln, daß es, anflatt ein bürgerliches oder Volksheer unter die Waffen zu rufen, blos en 
unermeßliches Soldatenheer ſchuf, d. H. dem Herrſcher eine unerfchöpfliche Vorrathskammer für 
fein nimmerfattes Bedürfniß von Kriegsknechten darbot. Diefed Napoleonifche Konferiptions: 
foftem ward dann natürlich aud) denjenigen Staaten aufgedrungen, welche entweder als erflärte 
Vaſallenſtaaten Frankreichs oder unter dem Titel von Verbündeten dem Weltreich angehörten; 
fodann auch wurde e8 mehr oder weniger nachgeahmt von den ihm gegenüberſtehenden Staaten 
und nad) der Zertriimmerung des monftröfen Napofeonifchen Baues in feinen Hauptzügen mes 
ſtentheils beibehalten. I) 

Vermöge dieſes Conſcriptionsſyſtems befteht eine Art von Leibherrlichkeit des Staats — 
in den meiften Staaten vielmehr des Regenten als Kriegsmeiſters — Über die geſammte männ- 
liche Benölferung und jeden einzelnen Sprößling derjelben. Wir fagen eine Leibherrlichkeit, 
weil jte nicht eigentlich auf ſtaatsbürgerliche Pflicht, fondern auf dad Bactum des Geborenfelns 
auf einem Staatögebtet oder bed Erzeugtfeins von einen Staatdangehörigen ſich gründet und 
früger ausgeübt wird, ald der Leibpflichtige großiährig, d.h. wirklicher Staatsbürger geworben 
iſt. Wir fagen ferner „„Leibherrlicgkeit darum, weil der Anſpruch gegen jedes Individuum 
als ſolches, nicht aber als Glied einer Geſammtheit geht, d. h. meil gegen jedes das volle Recht 
angeſprochen oder von jedem nach Belieben die volle Leiſtung eingeforbert wird, aber von einer 
dem Geſellſchaftsgeſetz gemäßen Gemeinfchaftlichkeit der Verpflihtung, daher auch von einer 
thunlichft gleihen Vertheilung ver Laft feine Nebe if. Den Staat alfo, meil er Leibherr jedes 

+. 

1) Die im repnblitanifchen Rom durch die Conſuln alljährlich gehaltene Gonfrription, d. h. Aus 
bebung ber ‚zur Bildung der Regionen nöthigen Mannfchaft aus den waffenfähigen Bürgern, welche 
fämmtlich vom flebzehnten bis fünfundvierzigften Jahre friegsbienftpflichlig waren, hat zwar dem 
neuen Gonferiptionsfhftem den Namen gegeben, ift aber, was Geift und Princip betrifft, von bemfelben 
weſentlich verſchieden. Nur das neufränfijche Aufgebot, wie es Carnot in den verhängnißvollen Tagen 
bes erften Revolutionsfriegs geftaltet hatte, war ihr nachgebtibet und gab Bolfs: oder Bürgerheere wie fie. 
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einzelnen iſt, ſteht die freie Auswahl unter den Pflichtigen ober die von feinem Belieben ab- 
höngige gefegliche Beſtimmung ber Ordnung ober Reihenfolge, wonach biefelben unter bie 
Waſfen zu rufen felen, ebenfo der aus was immer für Gründen zu gewährenven Befreiung zu. 

Kein Gerufener kann ſich beſchweren, denn er if geborener Waffenknecht; und gegen bie Be: 
freiumg feine® anbern kann er A auflehnen, well dadurch nimmer feine eigene Dienſtpflicht, te 
ja ebenfaliß eine vollſtäͤndige it, Dem Umfange nad)- vermehrt, fonbern bloß faetiſch bie Noth⸗ 
wenbigfeit der Leiftung ihm etwa näher gerüdt, d. b. dem Leibherrn die Veranlaflung zu ihrer 
wirklichen Einforberung — welche ohne die Befreiung anderer vielleicht nicht geichehen wäre 
— gegeben wird. 

Wie fönnte man ohne pie Annahme einer jedem Jüngling perfönlih und unbebingt (mitz 
hin nicht blos als dem Theilnehmer an einer gemeinfhaftlihen Verpfligtung, fonvern als 
inbieivuell Verpflichteten) aufliegenden Schuldigkeit, auf ven beliebigen Ruf des Kriegäherrn 
anter die Fahne zu treten, die willfürlidge Auswahl oder audy die zu einer ſcheinbaren Mil⸗ 
derung verordnete Aushebung nach dem Lofe ſtatuiren Wenn many. B. eine Schar KRebellen 
verimirt, fo geht man Dabei von ber Vorausfegung aus, ein jeder habe den Tod verdient, den 
som Loſe Betroffenen alfo widerfahre blos Ihr Recht, den dadurch Befreiten aber ein Blink. 
Und wenn ein gemeiner Fron= oder Reibherr Knechte, ſoviel er braucht, aus feinen Hoͤrigen 
aufbieten darf umd etwa zur Steuer der Ordnung ober aus Billigkeits⸗ oder Humanitätsrürk⸗ 
Adten eine Reihefolge oder eine Beſtimmung durchs 2o8 feftfegt (ſich jelbft übrigens das Reiht 
ber Sreigebung der Betroffenen und aljo des Aufgebot ver Nachmänner vorbehaltenn), hat er 
dadurch nicht feinen gegen jeden einzelnen gehenden vollen Herrlichkeitsanſpruch fund gegeben? 
Richt anders beim Losziehen der Gonferiptionspflitigen. Alle ſammt und fonders finn dem 
Herm eigen; aber alle zufammen braucht er nicht, und eine rein willfürliche Auswahl wäre ge- 
haſſig. Han läßt alfo das Los entjiheiden, unter Vorbehalt jedoch ver ebenbemerkten beliebigen 
(06 auch in der Form eines Geſetzes außgefprochenen) Befreiung einzelner over ganzer Klaflen, 
an deren Stelle ſodann die Nahmänner treten. Auch ver Grundſatz des jebem Gezogenen er⸗ 
lauten Ginftellens eines andern, in Berbindung mit der unentgeltlichen Befreiung vieler, 
deren Nachmaͤnner (vielleicht Bermögenslofe, während vie Befreiten reich fein mögen) ſodann 
an ihrer Stelle eintreten müſſen, kann lediglich nur in ver Vorausjegung einer wahren Leib- 
herrlichkeit (des Staats oder des Fürſten) über alle perjänlih wafenfähigen Männer beruhen. 
Denn in folder Vorausſetzung iſt es freilich ben Gern erlaubt, nad Velieben entweder Wie 
Freilaffung als Geſchenk zu erteilen ober aber an eine Beningung (hier alfo an die bes Ein⸗ 
ſtellens eines andern) zu fnkpfen.. 

Die Boraußfegung der Xeibherriigfeit und Fronpflicht aber, als eine dem ewigen Recht 
wiserfreitende,, kann dem onfcripttongfuften wol als Erklaͤrungogrund oder ald eine wenig⸗ 
ſtens logiſche Rechtfertigung dienen; jedoch als Rechtsfundament nicht. Angeborene Leibunter- 
thänigfeit oder Leibeigenſchaft kann nimmer zu Recht beſtehen, alſo auch kein darauf zu erbauen⸗ 
nen zur Rechtobeſtändigkeit bringen. Noch von andern Gefichtspunkten ans erſcheinen der 
Selbſtwiderſpruch und die unheilbare Rechtswidrigkeit der Gonfeription im auffallendſten Lichte. 

Gleichheit in Tragung der Staatslaften ift eines ber Hauptgefege bes vernünftigen Staate- 
vote. Daffelbe wird aber aufs unverantwortlicgfle verlegt durch bie Gonferintion trotz ber 

‚ eintaren, aber auf bloßer Täuſchung beruhenven @leihfärmigkeit ihrer an alle nachwachſende 
Bürger gerichteten Forderung. Wohl wird unmittelbar von allen nur eins und baflelbe gefor: 
dert, 'nämtich das Losziehen ; doch die Kolgen dieſes Ziehens find unermeßlich ungleich Für die 
Theilnehmer. Die Gleichheit aber, melde der Staatsbürger anſpricht, iſt eine reelle und ver: 
bürgte, nicht eine dem Glücksſpiel preiögegebene. Sowie eine Vertbeilung ber Steuern nach dem 
Loſe nit nur abgeſchmackt, fondern auch ungerecht wäre, fo iſt es auch jene der Kriegspflicht. 
Gie iſt e8 wenigften® in dem Falle, daß den durch das Los Betroffenen nicht voller Erſatz ges 
kiftet werbe für das, was fie mehr als die übrigen Bürger an Dienflen und Gefahren für ven 
Staat übernehmen. Das Gonfcriptionsgefeg weiß von folder Exfagleiftung nichts und be⸗ 
wirkt dadutch eine maßlofe Überlaftung der vom Lofe Betroffenen und vie unbifligfte Bat: 
lung der dabei vom Gluͤcke Begünftigten. Aber die Ungleichheit bleibt bei dieſer allgemeinen 
einträhtigung nicht fiehen, fie zeigt fih noch, und zwar höchſt ſchreiend, auf vielen andern 

. Der Staat nämlich richtet feine Forderung entweber an bie einzelnen Jünglinge ober 
an die Familien, denen fle angehören. SInı erften Kalle wird (abgefeben davon, daß die For: 
kerung des ſchwerſten —— von denjenigen, die noch nicht einmal Buͤrger, d. h. noch 
nicht volljährig ſind, ofſendar eine ſtaatsrechtliche, ſondern bios eine leibherrliche fein kann) der 
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Arme, verglichen mit dem Reiche ungebügrlich bedrückt. Denn weun auch bie unmittelbare 
Vertheidigung des Vaterlandes, aljo der wirkliche Kriegsdienſt, als eine allen Häuptern gleich⸗ 
mäßig obliegenve Bflicht betrachtet werden kann, fo iſt ed noch mit dem Solbatendienft der Gon- 
fertbirten etwas ganz anderes. Derfelbe läßt eine pecuniäre Schägung, alfo aud eine Erfag- 
leitung und daher au eine auf Unkoften der Geſammtheit geſchehende, mithin nad vem Ber- 
mögendnerhältui zu vertheilende Entſchädigung (überhanpt Beflreitung) gar mol zu, und es 
tft ungerecht, ihn ohne ſolchen Erſatz, blos nach dem Anſchlage des Loſes und ohne Berücſichti⸗ 
gung der Vermoͤgensverhältniſſe, von beſtimmten einzelnen einzufordern. Schon das Recht des 
Einſtellens anderer, dad man ven Gonfcribirten gewährt, ift ein @ingeftänpniß, Daß dem Stante 
nit eben die wirkliche perfänliche Dienftleiftung der vom Lofe Betroffenen nöthig iſt, fondern 
daß auch eine Gelpzahlund (an erkaufte Ginfteher over an eine öffentliche Einftanpsfafle) hin: 
reicht: Der regelmäßige Preis, welchen der Cinſteher noch neben feinem Solde erhält, zeigt Dabei, 
um wie viel auch rückfichtlich des Vermögens der von der Gonfcriptionspflicht Betroffene verlegt 
iſt. Diejelbe Zahlung, ober ven Dienft ohne Unterſchied dem Reihen wie dem Armen zuzu⸗ 
muthen, ift aber eine fhmere Verlegung der Gleichheit. Auch bewirkt dieſes Recht des Einſtel⸗ 
lens ſelbſt eine weitere rechtliche Ungleichheit dadurch, daß ed, obgleich allen im Geſetze ver: 
lieben, dennoch iu der That nur den Wohlhabenden, nicht aber ven Armen, die in feiner In: 
tention liegende Erleichterung, nämlidy die Wahl zwiſchen Dienſt und Zahlung gewährt. Der 
Axme muß dienen, weil er einen Einfteher zu kaufen außer Stande ift; der Reiche macht ſich frei 
Durch ein für ihn verhältnigmäßig leichtes Opfer. Br 

Noch größer iſt die Ungleichheit, wenn man die Familien oder pie Altern als die vom Geſeh 
in Anſpruch Geuommenen betrachtet. Der Bater von ſechs Söhnen muß ſechsmal (menn dad 

- 8208 ed alfo will) das Opfer eined Sohnes bringen oder ſechſmal durch ſchweres Geld denſelben 
loöfaufen; während an ben Vater nur eined Sohnes (wäre er auch hundertmal reicher als der 
erfte) vie Korderung nur einmal (ja, wenn die Befreiung der einzigen Söhne flatuirt ift, gar 
nie) ergeht, und ber Kinderloſe, oder wer nur Töchter bat, für des Vaterlandes und feiner Ba: 
milie Bertheivigung gax nichts aufzuwenden braucht. 

Die Ungleichheit vervielfältigt ſich, je weiter wir bliden. Hier z. V. find mehrere Gemein: 
den in einem Refrutirumgäbezirk vereint. Der Ausichlag des Loſes raubt der einen, vielleiät 
armern Gemeinde an Söhnen ober an Geld dad Doppelte und Dreifadhe von dem, was drt 
andern. . Schon der Unftand, daß fie z.B. mehr groß gewachſene Jünglinge zähle, bringt ihr, 
bei der Bereinigung mit einer andern, deren Angehörige etwa (mie in Städten, verglichen mit 
dem gefündern Lande, gar oft der Fall ift) meift kleiner oder ſchwächer find, ſolches Unheil; und 
daffelbe Misverhältniß mag auch entitehen, ja entfteht unvermeidlich gar oft zwiſchen Provinz 
und Provinz. Die eine z. B., ein durftiges Gebirgöland, beiigt einen Reichthum an flarken 
Männern, ift aber arm an Geld; Die andere, durch Natur, auch Induſtrie und günſtige Han: 
delslage überreich, zahlt verhältnigmäßig weniger kriegsfähige Bürger: Das natürlichſte aller⸗ 
dings wäre, daß die erſte mehr Männer, vie zweite mehr Geld dem Kriegspienft darbräqhtt. 
Aber dad Conſeriptionsſyſtem, die äußerliche Handgreifliche Gleichheit au Die Stelle der wahren 
und weientlichen fegend, fordert genau daſſelbe, d. h. dieſelbe Quote der Losziehenden oder Con: 

feriptionspflihtigen von diefer und jener. Die gelpreiche Provinz, jedoch, wenn ihre Quote durch 
- die. Menge der wegen Unfähigkeit freizulafienden Jünglinge fi vermindert, ſendet eben darum 

nicht nur eine Fleinere Zahl von Männern und dabei minder Tauglihe zum Heer als die arm, 
fonvern fie hat auch weniger für Ginfteher zu bezahlen, während die legte in beiden Beziehun: 
gen um ebenfo viel ftärfer belaftet wird. 

Noch zwei auffallende Selbftwiberfprüche des Gonfcriptionsgejeges, die zu den härteflen 
Ungerechtigkriten führen, jind bier beſonders herauszuheben. Es find dieſes die durch die bris 
den PBrineivien der (gefeglih oder abminiftrativ) zu ertheilenden Beireiungen vom Losziehen 
oder von Solvatenbienft und der Einſtellungsbefugniß herbeigeführten. 

Dieſe beiden Prineipien ſind zwar an und für fi gerecht, Human und politiſch gut; aber le 
widerftreiten theild der Grundivee der Confcription, theils einigen ihrer einzelnen Hauptbeitin: 
mungen, und geben durch folhen Widerſtreit die rechtliche und politifche Verwerflichkeit des Sy⸗ 
ſtems nach feiner fajt durchgängig anzutreffenden Geflaltung kund. | 

Die Ertheilung von. Befreiungen kann berußen einmal auf der Erwägung der reellen Un⸗ 
gleichheit der den außsgehobenen Jünglingen oder ihren Familien durch den gezwungenen Kriege: 

bienft zugehenden Nachtheile und Beſchwerden, und auf dem Anerkenntniß der Billigfeit oder 

Gerechtigkeit der ven dadurch jchiwereft Bedrückten zu gewährenven Befreiung, Dergeftalt Ipre: 
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den einige Befeggebungen die einzigen Söhne; als bie einzige Troͤſtung und oft unentbehrliche 
Stüge der Altern oner überhaupt ber Familie, frei; andere gemähren ſolche Befreiung jeder Fa⸗ 

milie für einen (entweber ben legten ober gleidy den zweiten) Sohn. Nach einigen Gefeggebun- 
gen wird babei auf pas Alter und die Bermögendverhältnifie oder Ernährungsmittel oder au 
ven Stand der Altern gefehen, nach andern nicht; und mitunter iſt zur Sintanhaltung der Will: 

für die gefegliche Beflimmung die alleinige und fireng einzuhaltende Regel; mitunter iſt dem 
adminiſtrativen Ermeſſen mebr ober weniger Spielraum ertheilt. Sodann werden Befreiungen 
auch ſtatuirt im Öffentlichen Intereſſe, d. 5. aus Gründen des gemeinen Wohl ober Vortheils. 

So die grwiffen Klaffen von Gewerböleuten oder Stubirenven ober Angeflellten verliehene - 
völlige oder theilweife Befreiung, nämlich vom Losziehen over Kriegsdienſt überhaupt, ober 
blos vom Dienen in der erfien Reihe, ober au som Aufgebot zur Landwehr oder zum Land⸗ 

ſturm u. ſ. w. Der legtbemerften Befreiung, auch jener vom Reſervedienſt oder von einer frü⸗ 

bern Reihe des Aufgebots, macht ferner ein (verſchiedentlich beſfimmtes) Alter oder der Stand 
ver Berbeiratbung u. |. w. theilhaft. Aber es beruhen häufig jene Befreiungen entweber auf 
parteiiiber Bunt für gewiſſe Klafſſen, oder auch auf blos im allgemeinen richtigen, gar oft 

ı aber nit zutreffenden Borausfegungen, weswegen fie port als uugerechte Privilegien und hier 
als aufs Gerathewohl gefpendete Wohlthaten erfheinen. Die Befreiung ber ſtandesherrlichen 

Söhne z.B., als welchen wenigftend der Ankauf eines Ginftehers nicht ſchwer fallen kann, iſt 
eine bloße, dem hochadelichen Blut erwieſene Gunſt. Die Befreiung ber einzigen Söhne aber 
oder aud) Die eine® Sohnes aus jeder Familie ift in Hundert Fällen dort unnöthig und bier un: 

zureihenn. Mancher einzige Sohn ift feiner Familie eher zur Plage als zur Wohlthat vorhan⸗ 
ven; und menn von ſechs Söhnen bie ältern fünf tüchtigen zum Heere gerufen werben und end= 

lich ver fechöte, vielleicht ein Krüppel oder ein Taugenichts oder noch in der Wiege liegend, Dem 
Vater gelaflen wird, fo ift dieſem gleichfalld nur wenig geholfen. Das Eonfcriptiendgeirg er: 
theilt überdies folche Befreiungen anf Unkoſten einzelner, die da an bie Stelle der Befreiten ein- 
treten müflen, fei e8 überhaupt wegen ber jet nothwenbigen Vergrößerung der Quote, die von 
der Kaffe der Richtbefreiten auszuheben ift, fei es durch die Indbefondere dem Nachmann im 

Loſt aufgelegte Verpflichtung, an der Stelle des Befreiten einzutreten. Das legte zumal iſt ein 
ungeheueres Unrecht; und unzäbhligemal hat ver Sohn der armen Witme oder der Durch phy⸗ 
Hide und moralifche Anlagen zu ganz anberm als zum Soldatenitand berufene Jüngling den 
heimatlichen Herd gegen die Kaſerne vertaufchen, feinen ganzen fchönen Lebensplan aufgeben 
niiſſen — weil fein Vormann im Lofe etwa ein einziger Sohn (vielleicht eines reihen Mans 

ned, welchem das Einftellen feine des Nennens werthe Laft gemefen wäre) ober ein Theolog 
oder ein Bergmann u. f. w. geweſen. 

Das Princip des Cinſtellend übrigens ift ein anderer Hauptwiderſpruch des Gonferiptiond- 
ſyſtems mit fich felbft. Daſſelbe hat nämlich ven Anfprud des Staats auf den perfönlichen Dienft 
der nachwachſenden Jünglinge überhaupt und indbefondere der Gonfeription zur Grundlage, und 
ea wird alfo umgeſtoßen durch die erlaubte Verwandlung ſolchen Dienſtes in eine Zahlung. 
dem einen Mann einftellen, heißt nicgtä anderes ald eine Summe zahlen, beſonders wo erwa 
IR von Staats wegen errichtete Einſtandsbureaux oder Kaflen beftehen. Und dann hört bei 
gehttetem Einſtellen aller vernünftiger Grund ver Freilaſſuug, wenigſtens für ven Ball, daß 
ber fteizgulaffende vermöglig wäre, auf. Auch ber phyſiſch Uintaugliche, auch der Theologie 

Studitende, auch der einzige Sohn u. |. w., wenn fie Vermögen befigen ober reichen Altern 
| angehören, alfo zumal auch die Söhne der Standesherren, fünnen Cinſteher erkaufen, und 
ie bedürfen Daher ver Wohlthat des Geſetzes, welches ihnen unbedingte Befreiung gewährt, 
* Und auf der andern Seite iſt die Erlaubniß des Einſtellens wirkungslos für den, wel: 

er arm iſt. | 
| So ſtoßen wir denn überall bei unſern Eonferiptiondgefegen, vie ſchon Chäteaubriand — 
im Hinblick auf den Militärdespotismus Napoleon's — einen „Goder. der Hölle‘ genannt 

bat, auf Wiverfprüche und Ungerechtigkeiten, deren Heilung nicht anders ald durch völlige 

Abſchaffung geichehen kann. Rotteck. 
Conſeriptionsſyſtem in neueſter Entwidelung und Auffaſſung. 1) Geſchicht⸗ 

liches bis zur Franzoöſiſchen Revolution. „Solange aus den Staaten des Feſtlandes 
dieſes Conſcriptionsſyſtem, dieſe weiße Sklaverei nicht verſchwunden iſt, haben ſie wahrlich nicht 
Urfade, über bie ſchwarze Sklaverei auch nur ein Wort des Tadels zu äußern. Der europäiſche 
Zwangsſoldat wird fo weit gekleidet und genährt, daß er die von ihm geforberten Dienſte zu lei: 
Ren vermag; der amerifanifche Sklave wird e8 auch, und meift noch beſſer und reichlicher. Der 
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Negerfflave wird gepeitſcht und mishandelt, wenn ex in dem ihm aufgenoͤthigten Berufe fäumig 
oder winerfpenflig iſt; ber europäifche Solbat wird ed and, oder, weil ber Staat wenig an ihm 
zu verlieren glaubt, erjchoffen. Aber noch viel thörichter ift dieſe weiße Sklaverei: der Neger: 
ſtlave wird doch nur zu probuctiver Arbeit, der europäifche Soldat wird nur zu werthiofen 
Dienften gezwungen. Der fchwarze Sklave wird im Gedanken an bie Sklaverei erzogen; ver 
europäifche Zwangsſoldat wird unter die Freien gezählt und als Uinfreier behandelt. Der 
amerikaniſche Dienftherr ift fo Hug, die Waffen für fich zu behalten, und feinen Sklaven nur 
ben Spaten und die Hacke in die Hand zu geben; ber europätfche Dienftherr nöthigt feinen 
Soldaten daB Gewehr In vie Kauf. Wie jollten denn auch nicht die Gefahren dieſer troſtloſen 
Boliti des Militärveöpotismus von Tag zu Tag größer werben, in demſelben Maße, als ſich 
ihre Übel vermehren?” I) Eben dieſen Gedanken, daß unfer heutiges Gonfcriptiondfgftem nichts 
weiter ift, als der in ven "bunten Soldatenrock vermummte ſchlimmſte Überreſt ber frühen 
Fronpflichtigfeit und Leibeigenſchaft, Hat Rotteck, der berühmte Verfaſſer des auszüglich wieder: 
holten Art. Confeription, fchon in ven frühern Auflagen bed „Staats-Lexikon“ audgeführt; 
und eben dieſe fonnenklare, aber gleihwol noch vielfady miskannte Wahrheit wird durch jede un- 
befangene Betrahtung ber Bilduungsgeſchichte unſers Heerweſens über allen Zweifel erhoben. 

Nach dem Grundſatze des altgermanifchen Rechts: „Wehrhaft, ehrhaft“, gehörte jeder freie 
Mann, der eigene Güter und Rechte zu vertheidigen hatte, dem Heerbanne an, der die Güter 

"und Redte aller Stammesgenoſſen vertheidigte. Seine Wehrpflicht war alſo zugleich ein Net 

An 

und eine Ehre. Durch die Ausbildung des Lehnsweſens und der Keudalmiliz verlor der Heer: 
bann, oder die aligemeine Landwehr der freien und mwehrhaften Männer mehr und mehr an 

— 

Bedeutung. Das Aufgebot der Lehnsmiliz unter der hoͤchſten Führung des Oberlehnäherm 
umfaßte die Vaſallen und Aftervafallen mit ihren Hörigen und leibeigenen Knechten durd alle 
Adftufungen der Unterthänigkeit hindurch. Wie dieſe Knechte im Frieden ihren Grundherren 
bäuerlihe Sronvienfte thun mußten, fo hatten fte ihnen im Kriege militäriſche zu leiften; der 
Übergang vom Frieden zum Kriege hatte alfo für fie nur eine Veränderung in ber Art ihrer 
Fronen zur Folge. Die Grundherren, venen bie ſoldatiſchen Robote geleiftet murben, waren 
hiernach zugleich die geborenen Kührer ihrer Lehnsleute im Kriege; und damit hing ed zufam: 
nen, daß bis zur Zeit der Franzoͤſiſchen Revolution ein allgemeines Herkommen dem Abel die 
Offizteröftelen ſogar dann noch zuwies, als von dem mit der Pflicht der militärischen Führung 
verbundenen Recht verfelben ſchon lange keine Rede mehr war. Unter ver Herrfchaft ned Lehns⸗ 
weſens hatte alfo für die große Maſſe der fireitbaren Bendtkerung das Wehr: und Waffenreht 
gänzlich aufgehört; es gab für He nur noch eine fronartige Wehrpflicht, während fi zugleich 
bei den dem Oberlehnäheren zunächſtſtehenden Vajallen, alfo bei der Geburtsarifkofratie der 
militärifchen Führerſchaft, ein militaͤriſcher Sonbergeift mit eigenthümlich gefärbter Stauded- 
ehre entwidelte. Ihren Kriegsfold bezogen viefe Bafallen als Naturſold mittels der ihnen ver 
liehenen, Zehen ; und ald dieſe erblich geworden, wurben ihnen hiernach bie erft noch zu leiſtenden 
Dienfte im voraus bezahlt. In der Regel werben vie vorausbezahlten Dienſte ſchlecht gethan, 
wie ſich dies bald auch bei den kriegeriſchen Leiftungen ber Feudalmiliz zeigte. Vei jener Gele: 
genheit legten fi die Bafallen die Lehmsverträge nad) eigenem Gutdünken und im eigenen 
Interefle aus; He folgten ven Aufgeboten ihrer Lehnsherren, oder folgten ihnen nicht und wer: 
ließen ihre Banner oft dann, wenn man ihrer Eriegerifchen Dienfte am meiften bedurft hatte. 
Um fo zahlreicher wurden Diefe Defertionen des ritterlichen Aveld, nis faſt alles Beſitzthum ſchon 
zu Zehn vergeben und mithin bei ven Heereszügen in fremde Länder nicht mehr viel zu gewin⸗ 
nen war; und bald kam ed bahin, wie in der Gefchichte des Mittelalter auf allen Seiten zu 
lefen ift, daß nicht mehr die Lehnstreue, fondern Lehnsbruch und Lehnsverrath zur Regel wurben. 
Da überdies, infolge der befiern Ausbildung des Fußvolks, der militärifche Werth Des nur als 
Reiterei dienenden Adels fogar fon vor der Anwendung des Schießpulvers immer tiefer ſank, 
fo kam endlich ein Zuſtand, in dem der Lehnsadel feine Wehrpflicht im früher geforverten Mage 
nicht mehr erfüllen wollte und nicht mehr erfüllen Eonnte: 

Unter ſolchen Umſtänden fuchten die Regenten, die an ihrem unbotmäßigen und militäriſch 
nicht mehr außreihenden Feudaladel keinen Verlaß mehr Hatten , ihre eigene Macht theils auf 
die aufblühende Macht ver Städte und bie bemaffneten Gemeinden zu fügen, theils and haupt⸗ 
fählih auf geworbene Soldtruppen. Die beſonders feit Ende des 15. Jahrhunderts immer: 

1) Dal. meine Schrift: Die Rettung der Gefellfchaft aus den Gefahren der Milttärherrfchaft Eeip⸗ 
zig 18569), &. 199 u. 200. ' 
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mehr zunehmenden Werbungen fanden bis gegen Mitte des 17. Jahrhunderis meift auf be: 
flimmte Zeit, over au auf Kriegsdauer flatt. Weil man aber nicht eher warb, ald man bie 
Truppen im Kriege wirklich brauchen wollte, wurben bie Regierungen häufig von den Creig⸗ 
niſſen uberraicht,, bevor fie die Mittel zur Bildung einer bewaffneten Macht zufanmenbringen 
Eonnten. Darum kam man bald auf den Gedanken, fi für Krieg und Frieden eine ſtets bereite 
Mannſchaft anzuwerben. So entſtanden in Frankreich unter Karl VII (1445) die Ordonnanz⸗ 
compagnien und damit Die Keime des heutigen ſtehenden Heerweſens. Denn darin liegt der 
Begriff der lebenden Armer, daß fich die ihr angehörende Mannihaft pas Waffenhandwerk 
eutweber freiwillig als ausſchließlichen Beruf gewählt hat, ober daß ihr Baflelbe vom Staate. 
als ausfhließlichee oder hauptſächliches Geſchäft aufgedrungen worden iſt. Diefe ſtändigen 
geworbenen Truppen bildeten jedoch im ſtriege nur den Kern ber bewaffneten Macht, bie zu- 
weilen noch durch Lehnsaufgebote, Hauptiäcklich eber durch vorübergehende Werbungen verftärft 

‚ mare. Noch in den Neligiondfriegen des 17. Jahrhunderts beſtand der größere Theil ver 
triegführenden Armeen aus folhen gelegentlich Geworbenen. Im Begenfaße zu den militäri: 
ſchen Frondienſten der hörigen und leibeigenen Knete der Feudalmiliz leifteten die getworbenen 

"Freiwilligen ihre Kriegödienfle nur zum vertragemäßig ausbedungenen Preiſe, Ber fi (wie in 
allen gudern Zweigen des freien Verkehrs und des Austauſches von Arbeit und Dienftlelftung 
gegen Geld und Gut) nach vem Berhäftnifie von Nachfrage und Angebot richtete. Da indeſſen 
die aus allen Nationen geworbenen Freiwilligen nur durch dad Interefle eines hohen Solpes 
an die Fahnen geknüpft waren, nicht auch durch das Intereſſe für Hof und Herd, Familie und 
Baterland: fo vermeigerten fie ihren Dienfigerren Häufig nicht blos ven Gehorſam, ſobald Die 
Seldzahlung irgendwie flodte, ſondern ſie wurden wol ſelbſt auch vertragsbrüchig, indem fie 
um reichlichern Soldes willen von einem Dienſtherrn zum andern überliefen. Wie früher die 
Seudalmiliz, jo wurde hiernach auch Die geworbene Soldateska zu einer unzuverläſſigen Stüge 
für die Regierungen, und man verfuchte es alſo zumächft mit einem Miſchſyſteme ver Werbung 
und gewaltſamen Rekrutirung. 

Denn der Grundfag des allgemeinen Waſſenrechts und der damit zuſammenhängenden 
allgemeinen Landwehrpflicht hatte ſich nicht blos bei den freien Volkern, namentlich den Schwei⸗ 
jern, ſowie in Den Verfafſungen zahlreicher Städte erhalten, ſondern man hielt auch am militä⸗ 
riſchen Dienſtzwang hinſichtlich der fronpflichtigen Bevöllerung feſt, während man gleichwol auf 
der perſoͤnlichen Heeresfolge des lehnspflichtigen Adels nicht mehr beſtand und dadurch Anlaß 
gab, daß ſich misbräuchlich deſſen Befreiung von jeder perfoͤnlichen Militärpflicht faſt in alle 
Geſezgebungen einſchlich. Davon machte wur Rußland eine Ausnahme, wo Beier 1. die lebens⸗ 
langliche Verpflichtung zum Kriegspienfte auch für ben Adel vom Feudalherrn auf dad Durch 
Aushebung gebildete neue lebende Heer übertragen, wo ber ihn treffende directe Militärzwang - 
eh unter Katharina IL. in einen noch fortdauernden indieecten verwandelt wurde. Die erſten 
Aushebungen unter der bloß bäuerlichen und fronpflichtigen Bendlferung fanden in dem in viele 
wöwärtige Kriege verwidelten Shweden fchon unter Karl IX. Bati, weil das menſchenarme 
uns geldarme Land am wenigflen im Stande war, sur durch Eoftivielige Werbung eine erheb⸗ 
le Rat zufammenzubeingen. Diefed unter dem großen Guſtav Adolf und Karl X. audge- 

bihete, dem ſchwediſchen Indeltaheere noch jegt zu Grunde liegende Aushebungsſyſtem, wurde 
ſeit ken Dreißigiährigen Kriege faſt überall nachgeahmt; und zum Zwecke der. gewaltſamen 
Relkrmirung wurden bie meiſten Staaten in Cantone abgetheilt, oder auch bie beſtehende Pro⸗ 
vinzialeintheilung zu Grunde gelegt (Cautonsſyſtem, Provinzialſyſtenn). Eine nähere Betrach⸗ 
tung der Rekrutirungsgeſetze des 18. Jahrhunderts (wie des preußiſchen Cantonreglements 
von 1733, des deutſchen Rekrutirungégeſetzes von 1788) zeigt deutlich, daß der Militärzwang 
weſentlich auf die fronpflichtige und bäuerliche Bevoͤlkerung fiel, die jedoch, nach der Ausbildung 
des fürſtlichen Abſolutismus, nicht mehr durch Vermittelung des grundbegüterten Adels, ſondern 
von den Regierungen unmittelbar zum Soldatendienſte gepreßt wurde. Eben dieſe Vorſtellung, 
die der Militärgeſetzgebung des 18. Jahrhunderts zu Grunde lag, daß die einmal Ausgehobenen 
aus der Leibeigenſchaft oder Horigkeit ihrer Grundherren in die Leibeigenſchaft des Staats über: 
gegangen feien, zeigt ji) darin, daß dieſe Solbaten nicht mehr als Berfonen, jondern ald Sachen 
behandelt wurden, Die nah Willkür von ihren Kriegs- und Leibherren an andere Negenten 
verſchenkt, verkauft und vermiethet werden fonnten. Sie äußerte fih auch dadurch, Daß in ber 
Regel Die einmal dem Mititärdienfte Verfallenen demſelben auf Lebenszeit verfallen waren. Im 
Vergleiche zu unfern jegigen Aushebungen für eine Meihe von Dienftjahren war ed jedoch ein 

erheblicher Vortheil, daß hiernach im ganzen die Zahl der zum Soldatendienſte Gezwungenen 
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eine verhältnigmäßig geringere blieb; und Daß die Gewohnheit, pie alfes erträglih macht, endlich 
auch dieſen auf Lebenszeit Verdammten ihren Zwangsberuf erträglich machte. 

Neben den Aushebungen fanden inveflen zahlreiche Werbungen flatt, ſodaß noch im Sieben: 
jährigen Kriege ein Drittheil bis die Hälfte der Armee Friedrich's des Großen aus geworbenen 
Ausländern beſtand, und felbft im Kriege von 1806 — 7 die preußiiche Armee aus Inländern 
und Audländern fehr gemifcht war. Auch diefe Werbungen trugen jedoch häufig das Gepräg: 
der gewaltfamen Solpatenprefle: alle Mittel der Lift, des Betrugs und Zwangs kamen in der 
Art zur Anwendung, daß fi von Staat zu Staat ein eigentlihes Syſtem des gegenfeitigen 
Menfhenraubs für Ergänzung der Heere ausbildete. Wo jedoch die Geworbenen wirklich Frei⸗ 

willige waren, da erhielten dieſelben vor den gezwungenen Soldaten ein Handgeld, daß öfters 
(bei der damals graffirenden Liebhaberei an hochgewachſenen Soldaten) bis zur Höhe eines niät 
unbetraͤchtlichen Kapital anflieg. Andererſeits wurde für bie gewaltfam ausgehobenen „Lan: 
veskinder“, um mit möglichft geringem Aufwande möglichft zahlreiche ſtehende Heere unterhalten 
zu können, ber Geldſold und Naturalfold auf das nothrürftigfte Maß herabgefegt, ſodaß bei den 
Armeen die von Slaufewig fogenannte „fyftematifche Hungerleiderei des 18. Jahrhunderts‘ 
gäng und gebe wurde. Auch dieſer farge Solo offenbarte aufs beutlichfte Die Herabwürbigung 
des Wehrdienſtes zu einer Leibeigenſchaft und einem Frondienſte. Denn das iſt ja das Bezeih⸗ 
nenbe ber Fronen, daß ver Dienftherr mit einfeitiger Willkür feine eigene Leiftung auf jene? 
knappe Maß vbeſchränken darf, wodurch e8 den Froͤnern nicht geradezu phofiſch unmöglich, gematht 
wird, die von ihnen geforderten Dienfte noch leiften zu können. 

Bom Drude des Militärhespotismus und ber Schmah ver Mititärfklaverei hielten fid 
unter den Staaten Europas nur Großbritannien und Die Schweiz frei. Trotz mancher mittel: 
alterlicyen Überlieferung , die nod in die Gegenwart bereinragt, machte doch England in dem, 
was die Signatur der Neuzeit ift, in der Befreiung der Arbeit, in der Aufhebung des mit dem 
Feudalweſen verbundenen Dienſtzwangs jeder Art, bei weitem raſcher⸗ Fortſchritte als Die Staa⸗ 
ten des Feſtlandes. Ohne ausdrückliche geſetzliche Aufhebung waren in England, bald auch in 
den ihm verbundenen Reichen, die Leibeigenſchaft und Fronen ſchon zu Ende des 16. Iahıhun: 
dertö verſchwunden, während auf dem Feſtlande die erfolgreihern Beftrebungen für die Be; 
freiung der Arbeit erft nad beinahe zwei Jahrhunderten ihren Anfang nahmen. Diefes Reit 
der britifchen Nation, keine Zivangödienfle mehr leiflen zu müflen, war aud von entichreidentem: 
Einfluffe auf das Heerweſen: man konnte num gleihwenig an die Einführung eines gegmun: 
genen fländigen Militärbienfteß denken. Überdies machte die inſulariſche und geſchühte Sage 
des Landes die Unterhaltung eines zahlreichen fländigen Heeres minder nothwendig. Diele} 
Heer wäre noch geringer gewefen, hätte nicht die Bewachung von Irland, folange e8 ald erober: 
tes Land behanbelt wurde, jowie in noch höherm Maße ver wachſende Colonialbefig eine fleid 
bereite Truppenmacht erfordert. Aber gerade zu ſolchen fernen Unternehmungen für Verthei⸗ 
digung oder Erweiterung des Golonialbefiges durfte man am menigften einen Theil der freien 
britiichen Bürger heraudgreifen, um fle vor ihren Mitbürgern gegen die vom Staate willkürlich 
feftgejegten. Bedingungen zum Kriegöbienfte zu nöthigen. Man blieb alfo genöthigt, ſich für 
die Zeit des Kriegs und Friedens auf die Werbung von Breiwilligen zu beſchränken, die der 
Staat body genug bezahlen mußte, damit fie ihm ihre flänbigen Milttärvienfte leiſten wollten. 
Neben diefem freiwilligen Dienfte im ſtehenden Heere blieb jedoch der Grundſatz der allgemeinen 
Wehrpflicht zum Zwede der Bertheivigung gegen feindliden Einbruch beftehen. Ein Ausflus 
dieſes Grundſatzes waren die frühern und nur vorübergehend angeordneten Aushebungen zum 
Landdienſte unter ber feitung der Sheriffs, ſowie die jegt wol als befeitigt zu betrachtenden Pa: | 
trofenpreffen. Über die „Barbarei der Matrofenpreffe” hat jich die furzjichtige und ſelbſtge⸗ 
fällige Philanthropie des Feſtlandes oft genug tadelnd ausgeſprochen, ohne nur daran zu den⸗ 
ken, daß dieſer Dienſtzwang in England nur zur Zeit der Noth ſtatthatte, während ſich in den 
Gontinentalftaaten der jährliche Menſchenraub ver gemwaltfamen Rekrutirung auch ohne Noth 
und mitten im Frieden wiederholt. Ein weiterer Ausfluß der allgemeinen ftaatsbürgerlichen 

Wehrpflicht ift dad gleichfalls nur für den Fall der Nothwehr berechnete englifche Milizweſen. 
Diefes Hatte, fobald für das britifche Inſelreich während längerer Zeit keine Angriffe zu befor: 
gen waren, feine Perioden des Verfalls, bis es gelegentlich, in etwas veränderter @eftalt, mieber 
ind Leben gerufen wurde. Die 1854 gegründete engliihe Miliz ift aber wol als bleibendes 
Anftitut zu betrachten, das dem ſtehenden Heere ergänzend und unterflügenn zur Seite flehen 

ſoll. Auch das neue engliſche Milizgeſetz ſtellt vie Moͤglichkeit eines Militärzwangs in Ausficht, 
allein abermals nur für den Nothfall und wenn ſich nicht die genügende Zahl von Freiwilligen 
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zum Milizdienſte gemeldet hat. Auch iſt die Miliz (und dieſer ſehr wichtige Umſtand iſt ja nicht 
zu überſehen) hinſichtlich des Soldes mit den Freiwilligen ver ſtehenden Armee auf gleichen Fuß 
geſtellt: im freien England denkt man alſo gar nicht daran, die Staatsbürger zu irgendeinem 
nieprigern Breife Militärbienfte thun zu laffen, als wofür dieſe Dienfte auch freiwillig ge- 

leiſtet werden. | . 

Eine ähnliche Entwidelung hatte das ſchweizeriſche Hrerweſen. Wollten die Einzelſtaaten 
(Gantone) für fig ſelbſt eine ſtaͤndige Bewaffnung, fo mußten le ihre Leute anwerben. - Die 
Bundeöverfaffung von 1848, Art. 13, verbot ſodann ausprüdiih dem Bunde als foldem, 
ſtehende Truppen zu halten, während ein Ganton, ohne Erlaubniß des Bundes, nicht mehr als 
300 Rann haben follte. Bon diefer fehr befchränkten Befugniß macht aber feit 1856 kein ein⸗ 
ziger Ganton mehr Gebrauch ; in der glücklichen Schweiz ift alfo der legte Reſt jedes ftehenden 
Heerweſens verſchwunden. Um fo größere Sorgfalt wurde auf Ausbildung ded Milizweſens 
verwendet, das fi vom englifhen dadurch unterſcheidet, daß der Grundſatz der allgemeinen 
Wehrpflicht auch in der Zeit des Friedens zur wirklichen Anwendung kommt. Aber bie Ubun⸗ 
gen ber ſchweizeriſchen Miliz im Frieden find auf ein ſolches Maß beſchränkt, daß fie in den bͤr- 
gerlihen Hauptberuf auf feine Weife flörend eingreifen. Darin beftcht das Wefen aller per: 
ſonlichen Freiheit, daß fein Staatsbürger, ſoweit Died nicht zur Erhaltung des Ganzen unum- 
gänglig nöthig ift, gegen Willen und Neigung zu Dienflleiflungen gezwungen werden fann. 
In alln Staaten des Feſtlandes, außer der Schweiz, gilt jet noch dad Syſtem einer gewalt- 
jauen Refcutirung , wodurch den Betroffenen für eine Reihe von Jahren ver militärifehe Beruf 
ald Hauptberuf aufgezwungen wird. Es gibt alfo in Buropa erft zwei wirfli freie Völfer: 
Briten und Schweizer. ?) 

2) Entfiehung und Ausbildung des Conſeriptionsſyſtems. Die Kranzöfifche 
Revolution erweckte auch bei andern Nationen Europas die bald vereitelte Hoffnung auf freie 
Behrverfaflungen, die überall die Bebingung freier Staatöverfaffungen find. Bis zum Aus: 
bruch ber Revolution wurde in Frankreich, wie in England, pas eigentliche ſtehende Herr Durch 
Berbung und Einreihung von Breimilligen gebilnet: Wie jedoch früher dieſer geworbenen 
Armee der Heerbann (Ban et Arriereban) als Hülfsarmee zur Seite geſtanden, fo wurde neben 
ber erflern durch Ludwig XIV. noch eine durch Aushebung gebildete und feit 1691 verniittels 
des Loſes refrutirte Miliz gefchaffen. Derfelbe König führte für die Sertruppen die Aushebung 
ein. Für Die Landarmee wurde noch zu Ende 1789 und felbft 1791 die Grgänzung mittels 
Berbung angeordnet, und es erfhien noch im März deflelben Jahres ein Gefeg über die gan; 
nad altem Fuße durch Anwerbung vorzunehmenpe Rekrutirung. Nur irrthlinlich wird nicht 
felten das unter Carnot's beſonderm Einfluffe am 24. Febr. 1793 erlaffene Aufgebot von 
300000 Mann als Anfang des Conſcriptionsſyſtems ausgegeben. Damals wurde vielmehr 

beihloffen, daß fich 6iß zur Beendigung der Refrutirung im bemerften Betrage alle unver: 
beiratheten oder Einverlofen Bürger zwifchen 18 und 40 Jahren im Zuftande perntanenter 
Requifition befinden ſollen; daß jede Gemeinde, nachdem fie drei Tage lang den Eintritt von 
Freiwilligen abgewartet, ihr Gontingent durch Wahl zu ergänzen habe; daß jeder Franzoſe von 
0—60 Jahren zur Nationalgarde geböre. Es handelte A alfo nur um eine vorüberge: 
hende Maßregel der Nothwehr zur Rettung Frankreichs vor feinen auswärtigen Feinden, um 

‚ Nine Betonung der Borzüge des britifchen Heerweſens ift feine Befchönigung feiner Misſtände, 
wie ewa der Käuflichleit der Offiziersſtellen, der graufamen Beitfchunbiebe u. dgl. Was indeffen 
bieje legtern anlangt, fo follten die Tabler auf dem Feſtlande nicht überfehen, dab ſich in England 
ber Geworbene freiwillig auch dem militärifchen Strafſyſteme unterwirft, daß alfo die Strafe, bie 
ihn im alle eines Vergebene trifft, eine Art Conventionalftrafe if. In den Feſtlandsſtaaten liegt ba- 
gegen das fchlechthin Verwerfliche, die unfittliche und entfittlichende Barbarei der Militärftrafen wefents 
ich darin, daß biefe über Menfchen verhängt werben, denen gegen Willen und Meinung ein Beruf aufge: 

m ift;’ja, die oft nicht einmal fähig find, die ihnen anfgenöthigten Pflichten im geforberten Um: 
ange erfüllen zu können. Die Wehrverfaflung, oder die Befiimmungen Darüber, wie bie bewaffnete 
Pr im jo oder anders feftgefegten Beflande vereinigt und erhalten (ergänzt) werben fo, kann in jeder 
Beile den Forderungen ber Gerechtigkeit entfprechen, während an der militärifchen Organifation und 
dermation fehr viel zu tadeln iſt. Dies gilt gerade vom englifchen Heermwefen, indem die britifche Wehr: 
veiaflung in einem Garbinalpunkte, In der vollen und gerechten Belohnung bes eigenen Heeres, ſogar 
ir ber fonft jo lobenswerthen fchweizeriichen Milizverfaſſung einen entichievenen Borzug hat. Der Ber: 
jcher dieſes hielt ſich darum verpflichtet, in einem Geſuche an die eidgenoͤſſiſche Bundesverſammlung — 

unter dem Titel „Das jgute Recht der Soldaten und Landwehrmänner a. f. w.” (Winterthur 1859) 
nd georudt erſchienen it — jenen empfindlichen Mangel im ſchweizeriſchen wie in allen andern conti- 
Wntalen Heerweſen zur Sprache zu bringen. 
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eine Wiebererwefung der allgemeinen Volfäwehr, während nicht entfernt daran gehadt 
wurde, der Nation ſogar für bie Zeil des Friedens bie fländige Laſt des Militärzwangs aufpu 
bürden. Um dieſelbe Zeit verwilligte Die Republik dem franzoͤſiſchen Heere eine Nationalbeloh: 
nung von einer Milliarde Fr., die ed nach ſiegreicher Beendigung des Kriege erhalten follte. 
Man dadıte ohne Zweifel daran, die einzelnen Mitglieder der Armee in dem ihnen gebührennen 
Betrage zu Steatsgläubigern zu machen, alfo an eine ähnliche Form der Bezahlung, wie fie 
1825 zur Entſchädigung der Emigranten mitteld einer in verkäuflichen Staatsrenten zahlbaren 
Milliarde geleiftet wurde. Diefed ver Armee von der Republik geleiftete Verfprechen konnte 
nicht erfüllt werben, weil der Republik felbft durch das Kaljerrei ein Ende gemacht wurde, und 
weil Napoleon 1. die ſpäter erfahrungsmäßig als ausführbar ermielene Crfüllung des Verſpre⸗ 
hend für eine „Shimäre” erklärte. Allein ſchon das Dafein einer folgen Verheißung war ein 
jchlagender Beweis, daß man keineswegs im Sinne ber fpätern Gonfeription eine Armee zu⸗ 
ſammenpreſſen, die Zwangsſoldaten ihrem bürgerlichen Berufe dauernd entreißen und ihnen 
beſonders ſchwere perſoͤnliche und Öfonomifche Laſten aufladen wollte, ohne ihnen zugleiqh die 
volle und gerechte Belohnung der von ihnen gefoxderten Dienſte zu gewähren. 

Erſt durch Das von General Jourdan auögenrbeitete Gefeh vom 19 Fructidor V (1798), 
als die Republik bereits im Hinfcheinen war, wurde die Gonfcription ſowol der Sache als dem 
Namen nad eingeführt. Hiernach follte dad Los über Einreihung der in acht Alteraklaſſen ge: 
theilten jungen Mannſchaft enticgeiven. Aber ſelbſt damit war es keineswegs auf eine Händige 
Laſt auch für die künftige Friedenszeit abgefehen. Erſt ver Ehrgeiz Napoleon's L., ver für feine 
im fernften Auslande geführten Dffenfiofriege zublveicher ſtehender Heere beburfte, Die ald will: 
fährige Werkzeuge der Herrſchſucht in feine Hand gegeben waren, machte den Menſchenraub ber 
Sonfcription zu einem Krebaſchaden für die europäiſche Menſchheit, ver feit mehr ald einem 
halben Jahrhundert allen Frieden und alle Freiheit, alle Orbnung und allen Wohlfland gr: | 
flörend, immer tiefer um fi frißt. In Frankreich allein verfügten die Senatsconfulte währen 
der Regierungszeit des erſten Napoleon die Aushebung von 3 Mill, (2,947665) Mann, 
die bis auf geringe Überrefle dem Kriege als Schlachtopfer fielen. Bon da aus verbreitete (id 
diefe Soldatenpreſſe nicht blos über die franzoͤſiſchen Bafallenflaaten, fondern aud über die 
meiften andern Länder Europas, Deren unumſchränkte Beherrfcher im Gonfcriptionsfaiteme 
nach franzoͤſiſchem Schnitte ein nur allzu tangliches Mittel zur Befeftigung ihres Militärdepe: 
tismus erkannten. j 

Als man enblih 1813 — 15, zum Sturze des allbedrohlichen erſten franzöſiſchen Kaiſer⸗ 
reichs, Die Wehrkraft der Völker aufbieten mußte, fehien wieder dad Landwehr- oder Mil: 
ſoſtem über das auf Gonfcription gegründete ſtehende Heerweſen den Sieg zu geivinuen. 
Menigftend gelangte Preußen zu einer Wehrverfaffung, melde trop mancher fpätern Rüd: 
fhritte nach den Misftänden des franzöſiſchen Syſtems bin doch fogar in ihrer verfümmerten 
Geſtalt noch große Vorzüge vor dieſem legtern hat. Aber auch Ofterreich verfünnete Danıald „den 
Bölkern Italiens die Erldfung von der Beijel der franzöſiſchen Gonfrription’ ; Die andern iM: 
lienifhen Regierungen folgten diefem Beifpiele, und in Frankreich felbft, wo 1814 die Kent 
der Verbündeten und die heimkehrenden Bourbonen von der Nation mit dem allgemeinen 
Rufe: Nieder mit ver Gonfeription! empfangen wurden, verfügte Art. 12 der Charte Lud⸗ 

wig's XVIH. die Abfhaffung derſelben. Aber damit trat in ver Politik ver Reftauration nur 
ein Eurzer Lichter Augenblid ein ; denn ſowol nie Gewalthaber in den Staaten des nackten Abfo: 
lutismus wie des Scheinconftitutionalismus griffen bald wieder, un die Völker Europas von 

neuen zerfleifchen zu fönnen, nad ver kaum erſt weggeworfenen„Geiſel der Gonfeription". 
Damals bildete fi in den Staaten des Scheinconftitutionalismus bei vielen Boctrinären 
Staatdmännern der politifche Aberglaube aus, daß fi die wejentlichen Vorzüge der britiſchen 
Staatöverfaffung auf den Boden des Feſtlandes verpflanzen ließen, ohne bie gleichzeitige Gin: 
führung der auf den gerechten Haß gegen jeden Militärzwang und auf volle Achtung ber per: 

fönlihen Freiheit gegründeten britifchen Wehrverfaſſung. In Verfolgung biefer unfruchtbaren 
Politik ſuchte man die fogenannte verfaffungsmäßige Freiheit mit der im Conſcriptionsſyſteme 
verförperten Erbſchaft des Militärdespotismus zu verfuppeln, und weil man der weltgeſchicht⸗ 

lich beglaubigten Wahrheit: „Wie vie Wehrverfaflung fo die Staatsverfaſſung“, nicht einge: 

denk blieb, gelangte man zu jener in verfaffungsmäßige Formen verlarvten Willkürherrſchaft 
und zu jenen inhaltleeren ſtaatsrechtlichen Fictionen der conftitutionellen Monarchie, welche diefe 
ſelbſt nur noch als große Lüge erſcheinen ließen. 

In Frankreich (und um diefelbe Zeit gefhah ähnliches in den italienijgen Staaten) wurde 
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durch Defeg vom 10. März 1818 die Aushebung von ANNO Mann für ſechs Jahre, ſodann 
am 9. Juni 1824 von 60000 Mann fir acht Jahre Dienfizeit-befchlaflen. Bei dieſer Erneue⸗ 
rung des kaum erſt fo feierlich verdammten Sonfcriptiondigftems hatte man zwar noch fo viel 
Scham, daß die gewaltiame Außhebung als bloße Ergänzung des freiwillig geleiteten Militär: 
dienſtes bezeichnet wurde. Da man aber keine hinlänglich gunfligen Bepingungen ſetzte, um 
die freiwilligen Gintritte zahlveich zu machen, fo war auch wieder jene-Bezeihnung nur eine 
neue Züge zur Täuſchung des franzöſtſchen Volks. Ebenſo illuſoriſch war 28, als nach der Juli: 
evolution die Charte von 1830 nerorbnete, daß der Betrag des jährlichen Contingents durch 
die Kammern votirt werden folle. Bine jolde Bekimmung hat in England einen Sinn, wo bie 
ganze Nation, von den unterſten Schichten bis zu ven höchſten Spigen hinauf, von der unduld⸗ 
baren Ungerechtigkeit jener gewaltſamen Rekrutirung für die Zeit des Friedens und ber Gefahr⸗ 
loſigkeit aufs tiefſte durchdrungen if. In Frankreich aber, wo die Depusirten für ihre Perfon 
jdon lange Über Die Jahre der Militärpflicgtigfeit hinaus waren, und für ihre etwa, vom Loſe 
getroffenen Söhne Leicht die Mittel des Koskaufd oder per Befreiung auf anderm Wege fanden, 
kamen diele in den Vorurtheilen des Milttärkeöpotisuus verfleiften Abgeurpneten nicht einmal 
bis zum Gedanken an das jchreiende Unrecht, womit fie ſich durch Wiedereinführung ver Con⸗ 
jeription am ganzen minder bemistelten Theile der Benölferuug verfündigten. Sie votirten 
alio die angejonnenen Rekrutenaushebungen gerade fo regelmäßig und mit ver gleichen ſtumpf⸗ 
inuigen Selbftfücht, wie es der frühere Eniferliche Senat getban Hatte, und wie es der jegige 

‚ neufaiferlicde Senat abermals thut. Schon durch ein Gele nom 21. März 1832 wurde für 
; eine Dienflzeit von fieben Jahren der gemöhnliche Betrag der jährlichen Audhebung auf 
' 80000 Mann gefleigert und Die Aushebung nad) dem Lofe, unter blo8-beiläufiger-Erwähnung 
des freiwilligen Eintritts, als Hauptgrundlage der Refrutirung erflärt. 

| 
| 

Seit der Bebrunrreynlution von 1848 mehrte fih unter militäriſchen und ‚bürgerlichen 
Rotabilitäten Die Zahl der freilich erſt vereingelten, von ven Sklaven des noch herrſchenden Borur: 

theils bald wieder übertäubten Stimmen, die fih gegen das linheil eines auf das Zwangsiyftem 
; der Gonfeription gegründeten, faulen und verfchmenberifchen, bewaffneten Friedens erhoben. 
Zu denen aber, vie ſich fihon von diefem Zeitabfchnitte durch ein unbefangenes Urtheil auszeich⸗ 

neten, gehörte der Feldmarſchall Graf Radetzky. In feinen „Denkſchriften militäriſch-politiſchen 
Inhalt" (Stuttgart 1858), S. 447, benierft er, daß man „mit ſtehenden Heeren nur fo lange 
auslange, ald es in allen Staaten Sitte bleibe, den ‚Krieg nur wit fichenden Geeren zu führen‘. 
Gr hebt hervor, daß Die zuverläſſigſte Stärke eines Staats auf zweckmäßig gebildeten Landwehren 
beruße, daß Diefe Einrichtung die natürliche und deshalb auch die beite fei, daß das Bewußtſein 

der Selbſtvertheidigung den Friegerifihen Geiſt erhalte, ver ein Volk unüberwindlich mat, daß 
eine ganz unter Waffen ſtehende Nation noch nie unterjocht worden fei (S. 446 fg). „Lind ob- 
gleig er im Jahre 1834 die Einführung eined allgemeinen Landwehrſyſtenis für Ofterreich 
no zur Zeit nicht für paſſend erflärt, fo fagt er ed doch neutlich genug, daß er Diejenige Wehr: 
wrfaffung für Die befle hält, wodurch „hie ganze Stärke des Wehrſtandes in ein Landwehr- ober 
Kaſerveſyſtem gelegt ift, ſedaß Die Landwehr die eigentliche Armee bilvet, das ſtehende Heer aber 
blei die Schule für die Landwehr abgibt”. 

Zum Theil kamen diefe vernünftigern Anſichten in mehreren öffentlichen Acten ver Geſetz⸗ 

‚ Hebung von 1848 zum Vorfchein. In Deutſchland brachte es die Nationalverfamnlung Di zum 
„Entwurf einecdeutfchen Wehrverfaſſung“, deren leitende Grundſätze in der aın 28. März 1849 
beurkundeten Reichsverfaſſung anerfannt wurben, fowie in den einen integrivenden Beſtandtheil 
biefer Verfaſſung bildenden und ‚von den meiſten deutſchen Regierungen als Geſetz publicirten 
„Grundrechten des deutſchen Volls“.2) Diejer Entwurf hat noch mande Lücken und Unbe— 
Rismtheiten, Die eine willfürliche Deutung zulaffen und in der Praxis des Gtaatölebend ber 
ungehörigen Fortdauer überlieferter Misbräuche Vorſchub thun fünnen. Schon die Bezeid- 
nung des aus ben fünf Alteräflaften vom einundzwanzigſten bis vollendeten fünfundzwanzig- 
ken Lebensjahre zu bilnenben „erflen Heerbanns als des „bereiten Heers“ und zugleich ald 

' der „allgemeinen Waffenfchule für die ganze Nation“ ($. 17 des Entwurfs), enthält in ſich 
kleinen Widerſpruch. Wer die angebliche „allgemeine Waffenſchule“ nod nicht vollftändig 

darchgemacht has, wäre nach der Borausfegung des Entwurfs für die beſtmoͤgliche Erfüllung 

3) Bgl. Berfaffung des deutfchen Reichs Amtliche Ausgabe (Branffurt a. M. 1849), Mbfchnitt H, 
' LU, 88. 1I— 19; dibſchnitt VI (bie Grundrechte des dentfchen Bolte), Art. II, $. 180. Ä 
SGaaats⸗Lexifou. IV. 
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feiner Wehrpflicht noch nicht vollſtäändig erzogen, und bad ganze ſogenannte, bereite Heer" 
würde alfo aus noch nicht Bereiten beſtehen. Diefe Bemerkung iſt keine bloße logiſche Syiß⸗ 
findigkeit, ſie deutet vielmehr auf einen weſentlichen Mangel in der ganzen Inſtitution unſerer 
ſtehenden Heere, die man im Jahre 1848 in „bereites Heer” umtaufen wollte, weil damals das 
ftehende Heerweſen aus fo erflärlichen als zureichenden Gründen in hohem Grade unpopulär 
geworden war. Denn es ift zugleich eine Thorheit und Barbarei, daß man nicht mehr bie foge- 
nannte „allgemeine Waffenſchule“ (mie es doc die weifern Völker des Alterthums thaten) mit 
der allgemeinen Jugenbbildung zu verbinden weiß, daß man ſich vielmehr vermißt, pie jungen 
Staatsbürger dem Kriege während derfelben Zeit zu opfern, da man fie noch in der Waffen: 
ſchule des ſtehenden Heeres für die Kriegführung nothdürftig abzurichten fucht. 

Gin weiterer Mangel des beutfihen Wehrverfaflungsentwurfd von 1848 if die Zulaflung 
einer zu langen Übungszeit jogar für die große Mehrheit der Armeen, für die Infanterie. Kir 
dieſe Prüfung bei der Fahne iſt für ben erften Heerbann allerbings nur ein Marimum ven 
1%, Jahren feftgefegt, aber die wirkliche Bräfenz wird doch, laut Bericht des Wehrausfhufes 
an bie deutſche Nationalverfammlung, auf etwa 12 Monate mindeftens veranſchlagt. Bei dem 
ſchweizeriſchen Milizheere werben nod nicht fo viele Worhen auf Übungen verwendet, als fir 
dad deutſche Heer Monate verwendet werben follten, und doch ift die militäriſche Leiftungsfähig: 
feit der großen Maſſe des fchweizerifchen Fußvolks auf gleiche Linie mit derjenigen ber Infan: 

terie der ftehenden Armeen zu ſetzen, wenn diefe auch im Frieden jahrelang gedrillt worden if 
Mit der längern oder fürzern Übungszeit hängt aber bie größere ober geringere Koftfpieligkeit 
des Heerweſens zuſammen, und obne die Kortbauer eines ohnehin ſchon maßlos gefteigertrn 

Militäraufwandes ließe fih bei allzu langer Präfenz die Wehr: und Ubungspflicht aller Wehr: 
fräftigen gar nicht verwirkliden. Eine wefentlihe Lücke im deutſchen Wehrverfafiungsentwur 
war ed endlih, daß nad $. 47 „für die gewöhnlichen Brievensnerhältniffe die Verpflegung und 
Befolvung der Truppen ben Einzelftaaten überlaffen blieb”. Es hatte danach wenigftend ben 
Anſchein, als ob ed fein Bewenden haben folle bei der herkoͤmmlichen Bfonomifchen Mishand⸗ 
lung der Soldaten durch ihre eigenen Regierungen, bei vem Zwange zu Militärbienften gegn 
einen willtürlich feftgeleßten und fo niebrigeh Kohn, daß man dagegen nur bie nothdürftigſten 

und moͤglichſt unvollfländig geleifteten Kriegsdienſte erwarten darf. 
Bei allevem offenbarte fidh in jenem „Entwurf einer deutſchen Wehrverfafſung“ ein aner: 

fennendwerther Fortſchritt. Und ermägr man, daß alfe politifchen und militärpolitiſchen Re 
formen vom gerade Beſtehenden, ob es gut oder fhlecht fei, außgehen und daran anknüpfen, daß 
fie darum die einmal Hiftorifch gewordenen Vorurtheile ald eine ſchwer überwindliche und nur 
mit Vorficht anzugreifende feinvlihe Macht beachten müflen : fo muß immerhin der Entwurf von 
1848 als ein zunächſt Erreichbares gelten, das Fein ſtarr abgeſchloſſenes Ganze war, fondern 

der Möglichkeit meiterer Reformen Raum ließ. Diefer Vorſchlag einer deutfchen Wehrver⸗ 
faſſung ift in feinen widtigften Beſtimmungen Hinficgtli der Dienftzeit, der Gliederung der 
bewaffneten Macht in mehrere Heerbanne u. f. w. faft nur eine wörtlihe Wiederholung der 
preußifchen Wehrverfaſſung; er Enüpft alfo um fo beftimmter an ein bereits Beſtehendes und 
bis zu gewiſſem Grade Bewährtes an. Aber er wollte nicht blos Dad preußiſche Heerweſen zum 
deutfchen erweitern, fondern es auch befreien von feinen Auswüchſen und e8 erneuern im Geiſte 

jener urfprünglichen Ideen, wovon feine genialen Gründer befeelt waren. Zu den Auswüchſen 
des jegigen preußifchen Heerweſens, wodurch es allzu Eoftfpielig im Frieden wird, gehört die 

überflüffig lange Dauer der Ubungszeit und des Garniſonsdienſtes. Dapon war bie unver: 

meidliche Folge, daß endlich die allgemeine Wehrpflicht nur noch auf dem Papiere beftehen 
Eonnte, weil ed einen viel zu unerſchwinglichen Aufwand erfordern würbe, wenn alle Wehr: 
fräftigen dadurch, daß man fie Die lange und foftfpielige fogenannte Waffenſchule des ftehenden 
Heerd durchlaufen ließ, auch zu Wehrtlichtigen hätten ausgebilvet werben follen. Dan verfiel 

alſo aud in Preußen auf das Ausfunftsmittel, das Los enticheinen zu laſſen, welche Wehrpflich⸗ 
tigen in die Waffenfchule des ſtehenden Heers wirklich eingereiht werben follten, d. 5. man 
näherte ich den tolllfürlichen und ungerechten Sagungen des franzöfifchen Conſcriptionsſyſteme. 
Dagegen trat nun ver Wehrverfaffungsentwurf von 1848 entfchieden auf, indem er In ben 

66. 12 und 15 den Örundfag verfündete: „Die Wehrpflicht ift eine fireng perfönliche. Steliver: 

tretung findet nicht ſtatt.“ Und: „Alle verfügbare Wehrpflihtigen werden auch wirkli ein: 
gereiht und ausgebildet.“ Eben dieſer Grundfag wurde in die ald Geſetz verfündeten „Brand: 

rechte des deutichen Volks“ und in den Entwurf der „Verfaſſung des Deutfchen Reichs“, $. 137, 

aufgenommen. Sollen aber alle Wehrfähigen vie gleiche Wehrpflicht erfüllen, fo müflen auf 
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alle die wejentlidh gleiche und eben dieſe Erfüllung ermöglichende Waffenfchule durchmachen.*) 
Damit ift zugleich die Befeitigung des auf das franzöfifche Eonfrriptionäfoftem gegründeten 
Heerweſens ausgeſprochen; denn dieſes befteht ja in nicht anderm als darin, daß ein Theil der 
wehrfräftigen Bevölkerung vor dem andern bewaffnet, jomie vor dem andern in den Waffen 
geuht und für ben Gebrauch derſelben in Bereitfchaft gehalten wird. Im der That Hatten alfo 
1848 in Deutſchland alle maßgebenden Volkövertretungen und Megierungen mit dem bisher 
geltenden franzöfiſchen Conſcriptionsſyſtem vollftändig gebrochen, und durch Verkündung der 
„Grundtechte des deutſchen Volks““ als Geſetz war mithin ver bisher conſcriptionspflichtigen 
Bevoͤlkerung die Erloſung von ver Laſt und Schmach der Eonfeription foͤrmlich und feierlich 
angekündigt worden. Bei den Verwickelungen in Europa ſeit Anfang 1859 iſt es wol an der 
Zeit, dap ſich das deutſche Volk und deutſche Regierungen diefe Damals unerfüllt gebliebene 
Verheißung wieder ind Gedächtniß rufen; daß fie fich erinnern, wie 1848 der gefammten beut- 
ſchen Nation die Ausficht auf die allgemeine Ginführung einer verbeflerten preußifcyen Wehr: 
verfaflung eröffnet worden iſt. 

Ganz ähnliche Anfichten äußerten jich gleichzeitig in Frankreich, und daß biefelben ohne 
Berabredung in beiden großen Nachbarvölkern zu Tage traten, Ift an ſich fhon ein Beweis, daß 
ſich darin ein weit gefühltes, europälfches Bedürfniß fund that. Der erfte Entwurf einer re: 
vublikaniſchen Verfaſſung Im Jahre 1848 fette in Art. 109 fe: „Jeder Franzoſe, außer den 
geſehlich Befreiten, ift zu perſoͤnlichem Dienft im Heere und in der Nativnalgarve beftimmt. 
Die Stellvertretung ift unterfagt.”” Damit wurbe nicht bloß dad den Reichen zugetheilte Privi- 
leg des Loskaufs befeitigt, fondern das ganze Gonferiptionsfoftem aufgehoben ; denn dieſes 
unterſcheidet fich ja vom Volksheerweſen gerade dadurch, daß die vom Glück Begünftigten, daß 
die Reihen und zufällig jich frei Lofenden „zu perfönlidem Dienft im Heere“ nicht gendthigt 
find; bag wur die Armen und vom blinden Ungefähr des Lofed Betroffenen zum jchlecht belohn⸗ 
tem militäriſchen Srondtienfte gezwungen werben; daß mithin im Volksheerweſen ver Grund: 
fag der allgemeinen Wehrpflicht verwirklicht, durch das Conſeriptionsſyſtem dagegen zu einer 
pumpen Lüge gemacht wird. Gleiche, oder ähnliche Forderungen wurden in der Prefle und 
von einzelnen hervorragenden Franzoſen geftellt. So verlangte Emile pe Girardin vor allem 
andern „eine unverzügliche Verminderung ber Armee um 200000 Mann’. In feiner Beur: - 
theilung der Politik Lamartine's machte ed demſelben E. Barrault zum bittern Vorwurfe, daß 
er, al8 ein fefter Anhänger des Friedens, doc nur im Sinne eines Abbe de St.:Pierre ven Frieden 
proclamirt und fi „für den Don Quixote aller unterprüdten Nationalitäten erflärt habe‘; 
er hätte vielmehr „die Enthwaffnung wagen” und die hierdurch „hundertweiſe erfparten Millio: 
nen‘ zur Belebung der ſtockenden Arbeit verwenden follen. Proudhon wollte als erften Act 
nach den Kebruarereigniflen, daß Frankreich von den andern Staaten @uropaß die „allgemeine 
Entwaffnung verlange und die Verweigerung dieſer Forderung als casus belli erkläre”. 
Anderewo fagt er zur Beantwortung der Frage, was nad den Kebruartagen zu thun war: 
„Man mußte Die Regierung entwafinen, die halbe Armee abdanken, die Conſeription abichaffen, 

eine Landwehr organifiren,, die Truppen aus der Hauptftabt entfernen und erflären , daß bie. 
ausubende Gewalt in feinem Kalle, unter Eeinem Vorwande vie Nationalgarvde auflöfen und 
entwaffnen könne.” Derjelbe Proudhon überfepte damals die Erzählung des Alten Teftaments . 
von der Bermahrung Samuel’ gegen die Ernennung eined Judenkoͤnigs, wie folgt: „Ex wird 
eure Söhne nehmen, un Gonferibirte daraus zu machen, und eure Töchter zu Marfetenderinnen 
und Grifetten. Und wenn er fi eine Macht gebildet haben wird, wirb er Steuern legen auf die 
Berfonen, Käufer, Geräthichaften, Güter, auf ven Wein, das Salz, das Fleiſch, die Kauf- 
traaten, um feine Soldaten, feine Beamteten und Maitreſſen zu bezahlen. Und ihr werdet feine 

4) Der Staat, welcher dafür forgen will, daß durch zureichende Waffenübungen alle Wehrkräftigen 
an zu Wehrtüchtigen ausgebildet werben, hebt zwar damit jede Stellvertretung binfichtlich dieſer 
Baffenübungen auf. Allein daraus folgt nicht, daß es den einzelnen wehrtüchtigen Männern verboten 
werden mäfe, nach freier vertragsmäßiger Vereinbarung den Dienft in der einen Heeresabtheilung 
wit dem in der andern Abtheilung vertaufchen zu dürfen. Warum follten auch (wenn etwa der Staat 
* Erreichung eines kriegeriſchen Zwecks nur feines erſten Heerbanns zu bedürfen glaubt) bie durch das 
luigebot in ihren bürgerlichen Erwerbsverhältniſſen beſonders Bedrängten, nicht die gleich kriegstüch⸗ 
tigen Behrmänner des zweiten Heerbanns als Erfagmänner ftellen fönnen? In diefem Sinne fann bei 
Kdrr noch fo umfaflenden Volkswehr, gerade im Intereffe der perfünlichen Freiheit und Gleichheit, immer 
noch eine Stellvertretung zugelafien werben. 

53* 
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Knete fein‘ u. ſ. w. Auch eine Ahnung bes ſchweren Unrechts, deſſen ſich die Regierungen 
gegen bie zu ihren Armeen gepreßten Zwangsſoldaten ſchuldig machen, Fam zum Vorſchein. 

Deſſen ein Zeugniß find die Vorſchläge für eine Öfonomifch beſſere Stellung des conſcribirten 
Theils der frangöjtichen Armee, wie fie in dem am 5. April 1849 an bie franzöſiſche National: 
verſammlung erftatteten Berichte einer Commiſſion gemacht wurben, welder die ausgezeichnet: 
fen Führer dieſer Armee, ein Lamoriciere, Cavaignac, Beveau, Charras und andere angehört 
hatten.?) Don dieſem Gefühle des Unrechts, womit ſich die Regierungen gegen ihre conſecribir⸗ 
ten Armeen verfündigen, findet ji zwar feine Spur weder in den Schriften noch in den Hand⸗ 
lungen Napoleon's III., der vielmehr die Conſcription „als eine der größten Inftitutionen bed 
Jahrhunderts‘ bezeichnet („Des idéos Napol&oniennes”, Paris 1839, ©. 98 u. 99). Aber 
er gibt doch zu, daß die Gonfcription ‚wegen Verlängerung des Kriegs unglücklicherweiſe auf 
Frankreich ſchwer gelaftet habe”. Zugleich fpendet ex reichliche Lobfprüche dem preußifchen Land⸗ 
wehrſyſtem, als veflen eigentlichen Erfinver er Napoleon I. betrachtet wiſſen will, Bon dem 
legtern führt er folgende merkwürdige Äußerung an: „Im Frieden würde ich alle Souverän 
dahin gebracht Haben, nur noch ihre einfache Garde zu halten; ich würde in der Art bie National: 
garde organiiirt Haben, daß im Nothfalle jeder Bürger feinen Boften gekannt hätte. Dann ef 
wäre die Nation feſt gegründet, und alfen Stürmen ber Menſchen und Jahrhunderte gemadjfen 
geweſen.“ Sieht man alfo genauer zu, fo feheint nur der jegige Kaifer ver Franzofen von ver 
Goufeription zu ſprechen, während er in ber That vom Grundfage der allgemeinen und gleichen 
Wehrpflicht ſpricht, der einzig und allein im Syſtem ver Landwehr oder Miliz zu verwirklichen 
ifl. Zu jeder Stunde fann hiernach Napoleon IH. „allen Souveränen‘ mit der Abfchaffung ber 
„Beifel ver Conſeription“ vorangehen, er würde ſich Daduch ven Ruhm verdienen, daß er ih 
jelbft und feinen „Napoleonifchen Ideen“ auch im Handeln treu geblieben ift. 

Bevor fich jedoch folche zufumftreiche Gedanken abklären und zur That reifen kannten, hatte 
üch Napoleon II. zum Erben der Überlieferungen, der Vorurtheile und Sünden bes herfömn: 
lid gewordenen Militärvespotidmus gemacht. Statt alſo wirklih mit der Abfchaffung ber 
&onfeription ſowie mit der Einführung ded von ihm belobten und nur auf die Vertheidigum 
berechneten Landwehrſyſtems voranzugeben, benugte er ven Krieg gegen Rußland 1854 —56 
zur weitern Ausbildung der Säbelherrſchaft auf der Grundlage militärifcher Sklaverei. Nah 
dieſem Kriege, ber den Erwerb der europäifchen Arbeit in fo ungeheuern Maifen verfchlang, ba 
ſich Die directen und indirecten Verluſte, Die er zur Folge hatte, auf nahe 18 Milliarven Fr. ver: 
anſchlagen laſſen, hofften von neuen die erfhöpften Nationen auf dauernde Erleichterung ihrer 
Laften. In der That verfügte Rußland eine nicht unerhebliche Nebuction feiner Armee, und 
durch den bei ver Krönung des Kaijerö Alerander I. im Jahre 1856 gefaßten Beſchluß eine 
mehrjährigen Suspenſion jeder gewaltfamen Rekrutirung gab fogar das auf den hödken 
Grad des Militärdespotismus gegründete Rußland den andern Staaten ben thatfächlichen Be: 
weis, dag die Gonfeription jahrelang unterbleiben könne, ohne Gefahr für den Staat und 
fogar ohne aldbalvige Auflöfung des gerave beſtehenden Militärorganidmud. Es murde alſo 
damit auch der thatfächliche Beweis geführt, daß alle Staaten Europas zu jener Zeit im Stande 
wären, durch Verzicht auf die Conſcription für mehrere Jahre ihre gedrückten und unzufrie: 
denen Völker des ſchwerſten Joches unverzüglich zu entlaften und Dadurch jich ſelbſt eine geräu: 
mige Friſt zu geben, binnen welcher der libergang vom ungerechten uud auf die Dauer unhalt⸗ 
baren Conſcriptionsſyſtem zum wohlfeilen und zweckmäßigen Landwehr- oder Milizſyſtem leicht 
bewerffielligt werden koͤnnte. Auch Ofterreich fand in feinem finanziellen Nothſtande einen 
zwingenden Grund, um dem von Rußland gegebenen Beifpiele der Reduction in freilich noch 
unerheblihem Umfange zu folgen; während England mit jeinem aus Geworbenen gebilveten 
fleinen ſtehenden Heere und feiner 1853 organijirten Miliz, ſowie Preußen mit feiner Land: 
wehr ohnehin ſchon einen Standpunft innehatten, der dem Bedürfniſſe der Erhaltung dei 
Weltfriedens, ven Geboten der Menfchlichkeit, Gerechtigkeit und Staatsklugheit in weit Höherm 
Grade entſprach als das franzöfiihe Wehrfgftem. Von allen europäiſchen Großſtaaten war es 
alfo nur das neufaiferliche Frankreich, das durch Beibehaltung eines bedrohlichen und fletd an: 

griffäbereiten Armeebeſtandes auch Die andern Staaten einer fortichreitenden Verminderung 

ihrer Heere und an Erleiäterung der Bolkdlaften verhinderte; das kaum erft der Welt verkündet 

hatte: „L'empire c'est la paix!” und doch nach furzer Waffenrube feit dem Parifer Frieden von 

5) Näheres darüber und über namhafte Gegner des Conſcriptionsſyſtems aus faß allen Ländern 
Europas f. in ber Schrift: Die Rettung der Geſellſchaft u. f. w. 
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1856 auch den italieniſchen Krieg von 1859 unvermeidlich machte. Schon der ruſſiſche Krieg 
gab dem britten Napoleon den erwünſchten Anlaß zu vermehrten Zmangsaushebungen, und 
jelbft nad) dem Kriege wurde 1857, flatt einer Verminderung des regelmäßigen Friedensſtan⸗ 
des der franzöflfchen Armee, eine Erhöhung befchloffen durch eine Auspehnung ber normal: 
mäßigen Zahl der jährlich Auszuhebenden von 80000 auf 100000 Mann. Als endlich ver 
faule, bewaffnete Friede feiner innerflen Natur nah im Jahre 1859 wieder zum Kriege um: 
ſchlug, wurden vollends wieder die öfonomifthen und perſönlichen Mititärlaften aller Nationen 

VEuropas aufeinen Grad gefleigert, der hoffentlich für die Völker wie für die Regierungen. tet 
bald ein völlig unerträglicher fein wird. 

Das Befentliche des franzoͤſiſchen Conſcriptionsſyſtems faßt fich im Folgenden zufammen. 
. Allgemeine Berpflichtung zum Kriegspienfte für die gejeglich als dienſttauglich Erklärten, jedoch 

mit zahlreichem Zwange gegen die conjeribirten Soldaten zur 2eiftung ihrer militärifchen Fron⸗ 
diente gegen einen vom Staat willfürlich feftgefegten und viel zu niedrigen Preis (Solo); 
wirflidhe und unvermeidlich willfürliche Befreiungen ; Bermendung der wehrpflichtigen Dienſt⸗ 
tauglichen fuͤr eine Reihe von Jahren, vom Eintritt in ihr militärpflichtiges Alter an und nad 

‚ Maßgabe des jährlichen Bedarfs an neuer Mannſchaft; Entſcheidung durch das Los, wer von 
den ald wehrpflichtig und vienfitauglich Erflärten vor den andern dem Militärpienfte verfallen 

fol; dad fogenannte Recht des Loskaufs vom Soldatendienſte durch Bezahlung eine Erfag- 
manns, das nur ein Privileg Für den Theil der Reichen und Bemittelten ift, vie zufällig vom 
Loſe betroffen worben find. Diefe Stellvertretung kannte jedoch das erfte franzöftfche Conſerip⸗ 
tiondgefeg vom Jahre V noch gar nicht, und aud dasjenige vom Jahre VIII bewilligte fie nur 
für Erimirte und Dispenfirte. Erſt ein Geſetz vom Floreal X dehnte das Princip der Stell: 
vertretung aus. Aber die Schwierigkeit des Erfage8 während der ununterbrocdenen Kriege des 
Kaiſerreichs war fo groß, daß erft feit einem Gefek von 1818, aljo unter den Bourbonen und 
zur Zeit des bewaffneten Friedens, diefe Stellvertretung zunächſt in Frankreich und bald in ven 

andern Staaten mit Confcription auch thatfächlih einen größern Umfang erhielt. Der Kauf 
und Berfauf milttärifcher Erfagmänner, ver im Munde des Volks fogenannte ‚Handel mit 

Venſchenfleiſch““, blieb entiweher dem Privatverkehre überlaffen, oder erfolgte in der Art durch 
den Staat, daß diefer gegen Einhändigung der Loßfaufsfummen den Kauf der Erfagmänner 
übernahm. Nach diefem letztern und jegt vorherrſchend gewordenen Syſtem erhält der Crſat⸗ 

mann den ihm gebührenden vollen Betrag der Stellvertretungsiumme meift erft nad) vollende⸗ 
ter Dienſtzeit, ſodaß die Regierung die Einfteher aud) dkonomiſch abhängig von ſich macht und 
RG davurd gegen Defertlon und andern Schaden zu fihern fucht. In Franfreid wurde das 
Stellvertretungsweſen erft unter Napoleon HI. durch Grfeg vom 30. April 1855 zur Staats: 
jahe gemacht: mitteld Gewährung einer Prämie und Soldzulage ſoll hauptſächlich die ausge⸗ 
diente Mannſchaft zum freiwilligen Weiterdienen beflimmt und dadurch eine Art Soldatenkaſte 
geidaffen werden. An eine oͤkonomiſch beflere Stellung der Sonferibirten während der Jahre 
ihrer Zwangspflichtigkeit wurde bagegen nicht gedacht. Die nach vertragsmäßig feftgefegten 
ingungen freiwillig dienenden Erfagmänner, die ſich ihr Schickſal felbft gewählt, Haben fich 
natürlich tiber kein an ihnen begangenes Unrecht zu beſchweren. Gleichwol iſt das Ginfteher- 
weſen fehr geeignet, um die mit dem Conſeriptionsſyſtem nothiwenbig verbundenen Ungerechtig⸗ 
keiten und Misſtände ſcharf hervortreten zu laſſen. Da vom Rechte der Stellvertretung nur ver 
Vermoͤgende Gebrauch machen kann, fo wird allen ärmern Familien, die ihre zum Militär- 

 bienfle verpflichteten Angehörigen nicht loskaufen Können, bad bittere Los der Armuth um fo 
näßer vor Augen gerückt; Eiferfucht, Neid und Haß ver Armen gegen die Reichen werben ſteis 
von neuem genährt. Selbft dem Reigen, ver ſich zur Vermeidung noch größerer Nachtheile zur 

. Zahlung ver Losfauföfumme verflehen muß, wird dadurch eine zufällige und rein willfürliche 
Abgabe aufgeladen, denn während ihn der Zufall des Loſes getroffen, ift vielleicht fein noch 

teicherer Mitbürger verfchont geblieben. Am ſchmerzlichſten aber müffen ihr trauriges Los die 
gezwungenen Soldaten felbft empfinden, da fie es täglih vor Augen fehen, wie ſich ihre ver= 
mögenden Mitbürger vom Militärvienfte loskaufen und wie die gekauften Erſatzmänner für 
dieſelben Dienfte, die fie leiften, den beträtlich Höhern und vertragsmäßig feftgefegten, vollen 
u gerechten Lohn empfangen. 

Im Vergleiche mit der frühern gewaltfamen Retrutirung iſt das franzöflfche Gonferiptions: 
fofem nichts amdered als die Ausvehnung ver militärifchen Sklaverei auf einen groͤßern Thell 
ber Berdlkerung, mithin eine Vermehrung ber perſoͤnlichen Unfreiheit. Da indeß bie meiften 
Rüben Cremtionen vom Militaͤrdienſte weggefallen waren, fo täufchte man ſich eine Zeit lang 
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mit dem Wahne, daß die größere Allgemeinheit jener Sklaverei als eine Errungenſchaft im Ge⸗ 
biete der Gleichheit ſtaatsbürgerlicher Rechte und Pflichten zu betrachten ſei. Lind doch tragen 
gerade alle neuern Befreiungen von der Gonfcriptionspflidht, wie dies ſchon in den frühern Aus- 

* gaben des „Staats-Lexikon“ nachgewieſen ift, im allerhöchften Grade dad Gepräge der Willkür 
und verlegendver lingleichheit. Denn während man bei den frühern gewaltfamen Aushebungen 
ded 18. Jahrhunderts , die wegen der langen und lebenslänglichen Dienftzeit nur einen gerin: 
gern Theil der männlichen Bevölkerung trafen, immer doch einige Rückficht darauf nahm, vap 
dem Landbau und den Gewerben nicht gerade die beften Kräfte entzogen wurden, findet jegt die 
willkürlichſte aller Befreiungen ftatt, nämlich die nach dem blinden Zufalle des Loſes. Und na 
eben diefem Loſe erfolgt die willfürlichfte aller Soldatenpreſſen, wodurch tüchtige und minder 
tüchtige Arbeiter, wodurch folge, die für dein Kriegsdienſt taugen, zu einem ſtehenden Herre 

- zufanımengewürfelt werden. Was ift dies aljo für eine monftröfe Gleichheit, die bunt dur: 
einander die einen vom Militärbiefte befreit und die andern dazu zwingt ; die einem heile ver 
mehrfräftigen Bevölkerung vor dem andern für eine Reihe von Jahren einen Beruf gewaltfam 
aufdrängt? Noch nie, jo weit die Weltgeſchichte reiht, find die Völker und in erfter Reihe die 
für die Ideen der Freiheit und Gleichheit ſchwärmenden Franzoſen unter dem Vorwande dieler 
Ideen auf fo greife Weije getäufcht worden. Im Namen der Sonfcriptionsgefepe ließen ſich 
die Völker des Feſtlandes zu den im Solpatenrode zu leiftenden willkürlichſten Frondienſten zu 
derfelben Zeit wieder verurtheilen, ald fie jich dem politifchen Köhlerglauben hingaben, daß jeit 
der Naht vom 4. Aug. 1789 alle Srondienfte verſchwunden feien, oder binnen kurzem für 
immer verſchwinden würben. 

Auf eine Bemerkung feined Marineminifterd, hinſichtlich der Gonfrription für ven Ste 
dienft, äußerte einmal Napoleon I.: „Ebenſo wenig ald Matrofen würde man Soldaten für 
ſechs Sous täglichen Soldes finden; denn auch jie würben lieber in ihren Familien bleiben, wo 
fie 30 und 40 Soud täglich verdienen fönnten. Frankreich ift ein zu guied Land, ald daß man 
genöthigt wäre, den Soldatenſtand ald Erwerbözweig zu ergreifen. Was aber nach dem natür: 
lichen Zaufe der Dinge nicht geſchehen würde, bewirkt bie Macht der (Conſeriptions⸗) Geſetze 
Damit im ſchneidenden Gegenjage fagte Richard Cobden bei der Verhandlung des britiſchen 
Parlaments über das Milizgeieg von 1862: „Wollt ihr Solbaten haben, fo werbt jie euch 
und bezahlt fie gut. Aber junge Englänver, welde täglid 3 — 4 Sh. verdienen fönnen, zu 
zwingen, daß jie euch für 1 Sh. täglich dienen — das dürft ihr nicht!’ Diefe wenigen 
Worte des Franzoſen und des Engländers kennzeichnen die Orundverfchiedenheit des Conſcrip⸗ 
tionsſyſtems und der britiihen Wehrverfaffung: ver übermüthige Soldatenfaifer fordert den 
folpatifchen Frondienſt, er will die arbeitöfräftige Bevölferung duch die Macht feines despo⸗ 
tifchen Gonferiptionsgefeges un den Ertrag ihrer täglichen Arbeit beraubt haben; der Englän: 
ber achtet in jedem einzeln den Orundfag der vollen perfönlihen Freiheit und verwirft ald uner: 

träglich jeden Militärzwang, wodurch der Arbeiter in ber vollen Berwerthung jeiner Arbeitd: 
Eraft gehemmt oder verhindert werben fünnte. -— 

3) Volkswirthſchaftliche, politifhe und fociale Nachtheile und Gefahren. 

Die Zwangsdienfte, die ohne allen Entgelt, oder doch unter ihrem natürlichen Preiſe geleiftet 

werden müfjen, find Srondienfte, und trog aller Bemäntelung ift und bleibt die Conſcription 
eine Fortſetzung der alten Leibeigenſchaft in veränderter, aber nicht in verbefferter Geſtalt. Bit 

diefer vom Staate verordneten, nievrigen Bezahlung der Zmangsfoldaten hängen aber alle 

Nachtheile und alle die Gefellihaft bevrohenden Gefahren des jegigen Heerweſens der europäl: 

chen Feſtlandsſtaaten auf das engfte zufammen. Und doch ift bei allem Sprechen und Schreiben 

über, für und fogar gegen das ſtehende Heerweſen gerade von dieſer Hauptfache am wenigſten 
die Rede. Denn man wagt die zur Erhaltung der Ruhe und Ordnung zuſammengepreßten 

Zwangsſoldaten nicht daran zu erinnern, daß fie ſelbſt und die Millionen ärmerer Familien, bie 

ihre Söhne zum Zwangsdienſte hergeben müſſen, nad den Sagungen derfelben ftaatlihen 
Ordnung, deren Bertheivigung ihnen anvertraut iſt, gerade der zumeift mishandelte und in 

ihrem guten Rechte beſonders beeinträchtigte Theil der europäiſchen Bevölkerung find. 
Das an ven einzelnen confcribirten Soldaten durch allzu niedrige Belohnung der erpreften 

Militärhienfte begangene Unrecht hat es der Militärpolitik ver Continentalſtaaten erſt möglid 

gemacht, mit gleichem Unrecht auch ver Geſammtheit der europäifhen Völker eine Lafl aufzu: 
bürben , die von Jahr zu Jahr unerträglider wird. Bon den nahe vier Millionen arbeitskräf⸗ 
tiger Männer, pie während unfers beivaffneten Friedens in ſtehenden Armeen und Kriegämari- 

nen dienen, find wenigſtens drei Millionen zum Militärvienfte gezwungen, und nur datum, 
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weil vie jährlichen Koſten der Unterhaltung jedes einzelnen Zwangöſoldaten auf ein möglidft 
fnapped Maß herabgedrückt find, funnte man ſich nermeflen, der europäilchen Landwirthſchaft 
und Induſtrie eine ſolche ungeheuere Maſſe nüglicher Arbeitskräfte unaufhörlih zu entziehen. 
In England, wo jeder Mann des ſtehenden Heeres den vollen und gerechten Lohn feiner Militär- 
vienfte empiängt, beftebt dieſes Heer aus einem weit geringern Theile der arbeitöfräftigen Be⸗ 
völferung als in den Feſtlandsſtaaten, und um fo viel geringer find mithin bie jährlichen Ein⸗ 
bußen, welche britiſcher Landbau und Gewerbfleiß dadurch erleiden. Veranſchlagt mar aber, 
außer den jährlichen Staatskoſten für Militärzwecke, zugleich die jährlichen Arbeitsverluſte und 
fonflige in den Staatsrechnungen nicht erfcheinende Einbußen dieſer Art, fo kommt man zu 
einem jährlichen directen und indirecten Militäranfwaude, der mit der ungebeuern Summe von 
3400 Ri. Fr. eher zu gering als zu hoch angefchlagen if. " 

Das iR noch dad Wenigfte. Im Gegenjage zu dem auf die Bertheidigung gerichteten Land⸗ 
wehr= oder Milizfgftem hat vie Conſcription eine viel entſchiedenere offeniive Tendenz. 8 iſt 
Isum moͤglich, eine Landwehr oder Miliz für längere Zeit ihrem bürgerlichen Hauptberufe zu 
andern Zwede zu entziehen als zu den ver Vertheidigung des Vaterlandes. Die conjcribirten 
Soldaten find dagegen ihrem bürgerlichen Crwerbszweige entrifien, und bei fümmerlihem 
Sole zur tödlichen Langeweile eines oͤden Kaſernen⸗- und Garniſondienſtes verdammt, jehnen 
fie ſich ſelbſt wol nach jener Veränderung ihrer Lage, nach den Wechſeln und Abenteuern des 
Kriegs. Diefe entzündliche Stimmung im Heere, die mit dem Bemußtjein feiner Kriegstüch⸗ 
tigfeit und feiner Siegeszuverſicht im geraden Verhältniſſe fteht, die beſonders bei ver tapfern 
franzöfifhen Armee fo leicht eine gefährliche Höhe erreicht, reizt befländig auch Die Regierungen 
zu ſtets fich erneuernden Kriegen und macht diefe geradezu unvermeidlich. Aber die ſchlechte 
Bezahlung der einzelnen Soldaten macht auch die mit großen Heeresmaſſen geführten Angriffs: 
kriege möglih und vergrößert: ebendadurch den Kriegsichaden, währenn vie unaufhörlicde, 
maflenhafte Zerftörung des Wohlftandes, ins bewaffneten Frieden wie im Kriege, der Unzufrie⸗ 
benheit der Völker innmer neue Nahrung gibt und zu immer neuen Störungen ber Ordnung, 
zu Auffländen und Revolutionen führt. Bine nähere Betrachtung zeigt aufs deutliche, daß 
faſt die ganze ungebeuere europäiſche Staatoſchuldenmaſſe von 53 Milliarden Fr. und die 

- Jährliche ſtändige Zinjenlaft von mehr ald 2 Milliarven, eine unausbleibliche Folge unjerer mis⸗ 
geſchaffenen Wehrverfaſſungen ſind. Der jährliche ordentliche Militäraufwand im Frieden iſt 

alſo auf 3400 + 2000 Mill. Er. anzuihiagen. Und rechnet man ſehr hoch die geſammte 
arbeitöfräftige, männliche und weibliche Bevoͤlkerung Europas zu 100 Mill, Köpfen, jowie 
den durchſchnittlichen Arbeitslohn auf 1 Br. täglich, fo ergibt fih, daß jeder Arbeiter und jede 
Urbeiterin den ſauern Erwerb von je 54 Tagen im Sahre Hingeben muß, um den Regierungen 
die Unterhaltung ihrer ſtehenden Armeen im Frieden möglich zu machen. Gine noch bei weiten 
größere Laſt entipringt aber aus jedem Kriege für viefelbe arbeitende Bevoͤlkerung. Schlägt 
man den directen und indirecten Aufwand des legten Kriegs gegen Rußland keineswegs über: 
mäßig zu etwa 18 Milliarden Fr. an, fo muß hiernach jeder Arbeiter in Europa 180 Tage lang 
gleichſam in der Frone arbeiten, damit nur der binnen 28 Monaten angerichtete Kriegsichaben 
wieder erſetzt jei. Und jegt man vie Zahl der Familien in unferm Welttheile zu etwa 49 Millio: 
nen, fo zeigt ſich, daß durchſchnittlich jede Familie (diefe zu 51/, Köpfen gerechnet) einen Kriege- 
ſchaden von nicht weniger ald 360 Fr. erlitten hatte.°) 
ESdhon hiernach ergibt fi, daß die Binführung wohlfeiler und zweckmäßiger Wehrver⸗ 
faffungen, die den Frieden unſers Welttheils nicht fhetd von neuem gefährden, binnen wenigen 
Jahrzehnden eine bucchgreifende Verbeſſerung aller jocinlen Zuſtände zur zweifellojen Folge 
haben müßte. In welchem Umfange dieſe Berbeflerung flatthätte, mag man nad Folgendem 
ermeflen: Der jährliche Aufwand für die europäifchen Landtruppen, alfo abgeiehen von ven 
Koſten für die Kriegemarine, läßt ich für die Periode ver letzten 40 Jahre auf durchſchnitt⸗ 
lg 2 Milliarden Fr. anſchlagen. Die mittlere Bevölkerung Europas in derfelben Zeit mag. 
eiwa 220 Millionen geweien fein. Nimmt man nun an, daß ftatt jener 2 Milliarden nur 
2,800000 Er. auf jede Million der Bevölkerung verwendet worden wären, fo hätte dies eine 
Khrlige Erſparniß von 1384 Mill. Fr. ergeben; und doc würde man in dieſem Falle für 
Rlitärzwede auf jeve Million Ginwohner jährlih 600000 Fr. mehr ausgegeben haben, als 
in det befonderd wehrfräftigen Schweiz die jährlichen directen und indirecten Militärausgaben 
wirflih betragen. Sept man ferner voraus, dab von jener Erfparniß jährlich nur 500 Millionen 

6) Die Rettung der Geſellſchaft u. ſ. w., S. 206 fe. 
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eigentlich vroductis beugt worden felen, daß ber jährliche Ertrag Ktefer Benugung nur 5 Pror. 
geweſen, und daß auch btefer jährliche Gewinn wieher zu productiver Verwendung gekommen fei, 
fo hätte fih nach Ablauf der vierzigjährigen Veriope doch fchon eine Vermehrung des Bermö- 
gens der europälfchen Bevölkerung um nicht weniger ald 604000 Mill. Fr. ergeben, oder jeve 
Familie würde jet durchſchnittlich um 1282 Fr. vermögender fein.) An ſolchen Erfolgen einer 
leicht ausführbaren Erſparniß im Heerweſen, bei gleichzeitiger beträchtlicher Erhöhung ver 
Wehrkraft ver Völker für die Zwecke ver Vertheidigung, läßt fi um fo weniger zwetfeln, va 
wir In der von der Natur nichts weniger als reich auögeflatteten und doch fo wohlhabenden 
Schweiz den lebendigen Beweis ver Ausführbarkett tagtäglich vor Augen fehen. 

Neben vieler keineswegs fernen Berfpertive auf ein in Friede und Freiheit, in Ordnung 
und Wohlſtand, in Bildung und Geflttung freubig aufblühendes Völkerleben, nimmt ſich um 
fo düfterer die Wirklichkeit eines materiellen, geiftigen und fittlihen Pauperiömus aus, wozu 
Hunderte von Millionen Menſchen durch eine In Vorurtheilen verknöcherte, ebenfo unbarm⸗ 
herzige als unkluge Militäͤrpolltik von Geſchlecht zu Geſchlecht verurtheilt werden ſollen. Überall 
wo Sklaverei und Leibeigenſchaft nicht blos dem Namen nach verſchwunden ſind, iſt an die 
Stelle der Zwangsarbeit die freie Arbeit getreten, die ſich ſelbſt ihre Preiſe fett im feſſelloſen 
Verkehr derjenigen, welche Dienfte leiften und geleiftet haben wollen. Dem Rechte jedes freiem 
Bürgers feine Arbeitökraft und feine Dienftleiftungen nad vertragsmäßig fefigefegten Preiſen 
verwerthen zu bärfen, entfpricht allerding® auch die Pflicht, diejenigen Dienfte Teiften zu müſſen, 
die zur Erhaltung des ihm jenes Recht ſichernden Staats erforberlic find. Hierauf beruht ver 
Grundfatz der allgemeinen Wehrpflicht, und Dagegen iſt alfo nichts einzuwenden, daß der Staat 
bald alle Wehrkräftigen zur Lelftung ihrer Wehrpfligt anhält, bald auch ven zur Erreidyung 
befonderer Militärzwedle gerade erforberlien Theil feiner wehrkräftigen Bevöolkerung. Thut 
er dies aber und entzieht er mithin einen Theil der Bendlferung ihrem bürgerlichen Erwerbe, 
jo wird er ir ald Minimum zum mögligflen Erfage dafür ven vollen durchſchnittlichen Preis 
des Militärdienſtes ſchuldig, wie er im freien Verkehr vertragemäßig zwiſchen Dienfigebern und 
Dienftnehmern feftgefegt wird. Dies ift ver natürliche oder laufende Preis des Militaͤrdienſtet, 
und fobald der Staat die Wehrpflichtigen zwingt, ihm zu-geringerm SPBreife dienen zu müſſen 
macht er fie ebendadurch zu Staatöfrönern, mögen fie nun ihre Militärbienfte als Gonferibttte, 
ald Landivehrmänner oder Milizen zu leiften haben. Dieſes Zwangs und diefer täglichen Be: 
raubung ihrer eigenen Soldaten marken ſich aber wirklich die meiften Staaten ſchuldig. Der 

durchſchnittliche Solo in den Feſtlandaſtaaten iſt im Berhältniffe zum vollen Preiſe des Milttär- 
dienſtes, wie ihn der frehwillig dienende Erfagmann oder gar ber gemorbene englifche Soldet 
bezieht, in jenem Friedens,ahre um 200, in jedem Kriegdjahre um 400 Sr. au nieprig.*) Die 
in den flehenden Armeen Europas dienenden 3 Mill. Zwangsfoldaten und mittelbar bie Nik 
lionen Familien, welchen diefelben angehören, werden alfo an ihrem rechtlichen Erwerb in 
jedem Friedensjahre um 600, in jenem Kriegsjahre um 1200 Mill. Fr. verfürzt. Und weil 
es ganz gleichgültig if, ob dem Stante jene 600 Millionen in baarem Gelde, oder in zu gering 
gewertheten Militaͤrdienſten gefteuert werben, fo heißt dies mit andern Worten: Der ärmett 
Theil der wehrpflichtigen Benölferung, ver mit feiner Berfon bezahlen muß, hat vor feinen rel: 

chern Mitbürgern die unverhaͤltnißmaͤßig hohe Steuer von jährlih 600 Millionen zu entriäten. 
Die ververbligen Folgen, die während eines längern Zeitraums aus diefer Uberbär: 

dung des ärmern Theils der arbeitskräftigen Bendtferung entfpringen müflen, iind leicht zu 
uͤberſchlagen. Sedt man für den Zeitraum der lekten 60 Jahre eine durchfchnittliche Zahl von 
2 Mill. Zwangsjoldaten voraus, die jährlid) nur am 300 Dil. Sr. und um den bproc. Er: 

trag diefer Summe, alfo nur um die Hälfte der für die legten Jahre zu berechnenden Summe 
verkürzt worden find, fo iſt dieſer Anfag um fo geringer, als die Kriegsiahre, wo den ehr: 
männern ein noch beträchtlich höherer Solo gebührt hätte, nur als Friedensjahre berechnet find. 
Die Berehnung ergibt nun (infolge viefer vom Staat ausgehenden Gryreffung allzu niedrig 

bezahlter Militärdienſte) für die Zwangéſoldaten, oder beziehungsweiſe ihre Familien und 

Erben, alſo für ven meiſt aͤrmern Theil der Bevblkerung, ver feine Arbeitsktaft dem Staat⸗ 

opfern mußte, weil er fich nicht loskaufen konnte, den ungeheuern Verluſt von mehr ale 
106 Milliarden Fr. Mit dieſer Ziffer tik auf den furchtbaren Umfang bes die Zukunft unfer® 

T) Die Rettung der Gefelfchaft u. |. w., S. 384 — 385. Ta⸗ 
8) Die ſtatiſtiſchen Belege dafür in: Die Rettung ber Geſellſchaft u. f. w., S. 196 u. ſ. w.; Ta 

len VIuX (©. 422 und 432 — 483). 
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Deiitheils bedrohenden Übels, auf den bie Geſellſchaft immer tiefer ſpaltenden Gegenſatz ber 
Armen und Reichen hingewieſen; es iſt damit zugleich zur matbematifhen Gewißheit erhoben, 
daß die bedrohlich wachſende Erbitterung der Uinbemittelten gegen die Vermoͤgenden durch die 
Ungerechtigkeit und Unklugheit ver bisherigen Politik verſchuldet iſt. Bergebens berufen ſich 
bie Vertheidiger dieſer verkehrten Volitik varauf, daß feit Aufhebung ver Fronen, feit Einfüb- 
rang der freien Arbeit und freien Concurtenz aller Arbeuokräfte ein jeder der Schmied ſeines 
eigenen Schickſals gewonnen ſei; daß alſo der Arme, deſſen dkonomiſch ſchlimmere Lage von zu: 
filligem Nisgeſchicke, oder aud von eigener Trägheit oder Ungeſchicklichkeit herrühre, deshalb 
nit den Staat oder die Regierung verantwortli machen koͤnne. Dieb wäre richtig, wenn man⸗ 
nit gerade im Heerweſen die ſchwerſte Art der Staatsfronen beibehalten Hätte, wenn nicht vie 
engliihe Regierung in ganz Europa bie einzige wäre, die fi} der vollen und gerechten Be⸗ 
lohnung ihrer Soldaten rühmen vürfte. In den Monarchien des Feſtlandes dagegen mit 
ihren ſoldatiſchen Zwangsbienſten iſt dieſe Berufung auf vie freie Arbeit und freie Guncurrenz 
eine aungenſchein liche Unwahrheit. Sie ift es in ſolchem Maße, daß Milltonen Familien, vie den 
Stoff zu ven conferibirten Heeren liefern mußten, durch jene ungerechte Bolitik,, welche die Ar⸗ 
beiter in Städten und auf dem Bande den Worten nach für frei erfiärte, während fie dieſelben 
der That nach in ver willkürlichſten Knechtſchaft Hielt, fhon im Verlaufe weniger Jahrzehnde 
um ven Werth einer Arbeit von mehr als 100 Milliurven gebracht, daß fle mit unbarmberziger 
Graufamfeit in das unverſchuldete Elend eines Leib und Seele verderbenden Bauperismus hin- 
einreglert worben find. Und follte man es wagen, in dieſer Ungerechtigkeit Länger zu beharten, 
jo IR mis größter Beſtimmtheit vorausgufehen, daß die Unzufriedenheit ver ärmern Klaflen 
immer hößer fleigen, daß unvermeidlich aud der betvaffnete und waffengeübte Theil des Prole: 
tariatd gegen Staat und Geſellſchaft in eine ſtets feinvfeliger werdende Stellung Tommen muß. 

Gibt es doch der warnenden Zeigen fihon genug , daß man eudlich von einer Politik der 
Thorheit und des Berberbens ablaften möge, wodurch bie @rhaltung des Staat® und der Gefell- 
ſthaft gerade denen anvertraut wird, welchen an biefer Erhaltung am wenigſten gelegen fein 
kann, weil ſie ſelbſt die mit unleugbarem Unrecht zumelfi Mishanpelten find. Die Periode der 

Volksrevolutlonen, in die wir ſeit 1789 eingetreten, ift zugleich eine Periode ver Militärrevolu: 
tionen, ber ſoldatiſchen Verſchwoͤrungen, der maflenhaften Abfälle ganzer Wehrkörper, ver 
Auffandigung des Gehorfamd und der Lockerung der Mannszucht in den verfilienenften For⸗ 
wen; währenn im ganzen 18. Jahrhundert die Auflehnung gegen ven Militärgwang kaum 
anders als in vereinzelten Erceſſen oder Defertionen zu Tage getreten war. Das tft begreiflich 
genug, da das Conſcriptionoſyſtem im greliften Widerſpruche mit dem ganzen Beifte der Ge⸗ 
ſthichte des 19. Jahrhunderts flieht, wie er fih fon am 4. Aug. 1789 als Grundſatz der freien 
Krbeit ven Bünftigen Geſchlechtern angekündigt haste. Neben der nad kleinen Pauſen immer 
wieverlehrenden offenen und gewaltfamen Widerſeztzlichkeit dauert ununterbrochen auch ver eine 
und geheime Krieg gegen ven Militaͤrzwang fort, dem ſich Die Wehrpflichtigen durch jede Art der 
UR und ded Betrugs, wol au pur Selbſtverſtümmelung und befonders durch heimliche Aus⸗ 
Wanderung zus entziehen fuchen, wodurch Shan ganze Bezirke ihrer Eräftigfien Bendlferung 
ſowie unſchaͤtz barer Rapitalien von Gelpfraft und Arbeitskraft beraubt worden find. 

Gicht man aber genauer zu, fo iſt e8 nur der Militärzwang, der die eigentliche Vollsmaſſe 
befänkig unzufrieden erhält und in immer wiebenfehrende Gärungen verſetzt. Der ganze 
minder bemittelte Theil ver Bevölkerung , der ohne irgend. erheblichen Rapitalbefig aus dem Er⸗ 
tage feiner täglichen Arbeit nur von Hand zu Mund lebt, hat feinen Sinn und feine Zeit, um 
ſich für diefe oder jene politiſche Parteianſicht, für dieſe oder jene Verfaffungsform dauernd be⸗ 
tätigen zu Eönnen. Er hat es feit mehr als 60 Jahren unter allen Verfaflungen und Regie: 
tangen erlebt, Daß der auf Ihm laſtende Druck der gleiche geblieben over noch erhöht worden ift, 
und 06 man das Boll Gut⸗ und Biutsabreflen für die reine Monarchie oder reine Republit 
unterzeichnen lafſe — es gibt vielleicht feinen Namen dazu her, aber fein Gerz iſt nicht bei ber 
Sache. Nicht einmal gegen ven größern oder geringern Steuerprud ift die Maſſe des Volks be- 
ſonders empfindlich. Auch das ift fehr begreiflich: ob dieſem oder jenem Steuerfofteme noch fo= 
Kl auszuſetzen fei, immer find es doch Die Bermögenven, die beſonders davon betroffen werben, 
de in erſter Linie und in größern Quoten zu bezahlen haben. Bon ven minder Bemittelten, 
u von dieſen hauptſächlich, wird es dagegen Bitter empfunden, wenn der mit feinem Gonferip- 
tonkgefepe auögerüftete Staat in das innerfte und eigenfte Leben der Perfönlichkeit und der Fa⸗ 
Mille hinein nach dem Leibe feiner Unterthanen greift, um ihn zu einem blind gehorfamen Werk⸗ 
Kage zu bilden und für die Schlachtbank des Kriegs fümmerli genug aufzufüttern. Bon hier 
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aus drohen der beſtehenden Ordnung in Staat und Geſellſchaft die größten Gefahren, zu deren 
Abwehr aber noch wenig ober nichts geſchieht, ja die in ihrem ganzen Umfange noch lange nicht 
erkannt find. Denn es geht ein gefährlicher Riß durch die ganze moderne Welt, ver nod nidı 
ausgefüllt werden Eunnte, fowenig durch Die Trümmer ſtets ſich erneuernder Revolutionen als 
durch Die humanen Bemühungen der Bolkäfreunde und Menſchenfreunde; ein Riß, Der die Ge⸗ 
fellfchaft in die Negierenden und Regierten, die Reichen und Armen, die Gebüldeten und Unge- 
bildeten in ſolchem Maße fpalter, daß die eine Hälfte von den Meinuugen und Borurtheilen, ven 
Intereffen und Leidenſchaften, welche die andere Hälfte beivegen, kaum noch dunkle Ahnungen 
und oft nicht einmal Ahnungen bat. 

4)Übergang vom Conſeriptionsſyſtem zu zeitgemäßen Wehrverfalfungen. 
Ciner Berftändigung über die dringlichſte aller Reformen, über die ver Wehrverfaſſungen, ftellen 
fich ſelbſt unter denen, die fich wiflenichaftlich mit dem Gegenftande befallen 9), noch manche gegen- 
feitige Misverfländniffe in ven Weg, die zum Theil daher rühren, daß vie gewöhnlichften um 
ſcheinbar unzweideutigfien Worte und Begriffe, wie etwa die von ſtehendem Heere und Volko⸗ 
wehr, in verfchievenem Sinne aufgefaßt und geveutet werben. Die ſtehenden Heere find, wie 
fhon bemerkt wurde, diejenigen Wehrkörper, deren Mitglieder jich ven militärischen Beruf ald 
ausſchließlichen oder Hauptberuf entweder freiwillig gewählt Haben, oder denen er vom Staate 
für eine Zeit des Kriegs und Friedens ald Hauptberuf aufgezwungen iſt. Für die Männer ver 
Volkswehr wird dagegen erſt durch den wirklichen, oder vielleicht ſchon Durch den drohenden 
Krieg der militäriche Beruf zum Hauptberufe, der nun erſt die bürgerliche Thätigkeit verbrangt, 
während im Frieden alle militärifche Thätigkeit ein bloßes Nebengeichäft bleibt. Da indeſſen 
auch ſchon im Frieden die Eigenſchaft ald Volkswehrmann beflimmte Pflichten der Vorübung 
für den möglichen Krieg mit ji führt, fo Eönnen dem Umfange dieſer Vorübungen der Bolft: 
wehr verſchiedene Grenzen gezogen fein, und fie ſelbſt kann alfo in diefer Beziehung den ſtehen⸗ 
den Heere mehr oder minder nahe fommen. Man muB die in den einzelnen Staaten geihigtlid 
ausgeprägten Unterſchiede hinſichtlich der Beftandtheile der bewaffneten Macht ind Auge fallen, 
und man unterſcheidet dann leicht das fiehenne Heer von Landwehr oder Miliz, ohne jich etwa da: 
duch irren zu laflen, daß nosh hier und da, wie in Schweden und den Niederlanden, unzweifel⸗ 
Hafte Beitandtheile ver ſtehenden Armee ale „Miliz“ bezeichnet ſind. | 

Geſchichte und Erfahrung, die überhaupt den Worten ihr beſtimmtes Gepräge geben, laflen 
auch den innerhalb des Begriffs der Volkswehr fallenden Unterſchied von Landwehr und Mi; 
erfennen. Weil man jegt gewöhnlich bei Landwehr an die preußiiche denkt, fo verſteht man 
darunter wol auch allgemein eine jolde Volkswehr, die bereits in einem ſtehenden Heere gedient 
hat; bei der Miliz Hingegen (wie bei ber ſchweizeriſchen oder englifchen) bildet der Milizdienſt 
ſelbſt die VBorjhule für ven Krieg. Für den Begriff der Volkswehr (heiße fie Landwehr oder 
Miliz) wird jedoch ſtets erfordert, Daß dieſelbe für füch ſelbſt bejondere taktifche Wehrkörper bilde, 
Derjenige Theil der bewaffneten Macht Hingegen, der im unbeprohten Frieden außer Activität 
ift, aber für ven Kriegsfall die taftifhen Wehrkoͤrper einer ſtehenden Armee vergrößern ſoll, 
ift felbft ein Beftanntheil diefer legtern; er Führt den Namen Neferve, Kriegsrejerve, Bert: 
haft u. dgl. Andererjeitd wird indeß die Volkswehr noch keineswegs dadurch zum fiehenden 
Heere, daß fie (hauptfähli zum Zwede ver Führung) ſtändige Gadres oder Stämme in id 
faßt. Die preußifihe Landwehr wie die englifhe Miliz Haben folde Stämme, und daß die 
ſchweizeriſche Miliz nicht. wenigſtens einen fländigen Generalftab hat, ift ſchon oft und mil 
Grund ald Mangel gerügt worven.10) 

9) Die bIvs gelegentlichen und dilettantifchen Bemerkungen über ben @egenftand, wie etwa von 
W. H. Riehl in: Die bürgerliche Gefellfchaft (Stuttgart 1851), find natürlicy ohne Belang. Er meint, 
der beutfche Bauer, der am ſchwerſten burch die Militärpflichtigfeit gedrückt fei und am erſten Urſache 
habe, die Abfchaffung der ſtehenden (conferibirten) Heere zu wünjchen, habe ſich boch am hartnaͤckigſten 
geiveigert, auf die Berwirflichung des „‚Phantafiebildes einer allgemeinen Bolfsbewaffnung” einzugeben. 

as ift fehr begreiflich, da der deutfche Bauer die Gonfeription Behalten und außerdem ben Dienft Im 
Dolfsheere thun follte. Hätte man ihm aber die Wahl gelaffen zwifchen der Gonfeription und einer 
ähnlichen Wehrverfaflung wie die ber Schweiz, wo bas FR hantanebild der allgemeinen Boltsbewafl 
nung‘ ſchon lange verwirklicht iſt; wo die jährliche Übungszeit des Milizen durchſchnittlich nicht über 
fünf Tage beträgt; wo infolge ver wohlfeilen Wehrverfaflung die Steuerlaft eine vielfach geringere als 
in den beutfchen und andern Staaten mit fiehenden Heeren ift: fo wäre ſicher auch der deutſche Dauer 
vernünftig genug gewefen, um nicht freiwillig unter das Joch der Eonfeription zur friehen. 
‚ 10) Unter andern vom jetzigen Kaifer der Franzofen in ber Schrift: Bolitifche und militaͤriſche Be: 
rachtungen über die Schweiz (Zürich 1833). . 
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Diejenigen Wilitärfehriftfteller, welche, tie der Belgier Brialmont und andere, nod immer 
den militärischen Werth der conferibirten ſtehenden Heere unbedingt bei weitem höher als ven 
ver Volksheere anjchlagen, haben ji die Unterſchiede nicht vollſtändig klar gemacht, welche 
zwiſchen den mehreren Volksheeren felbft beftehen und beftehen koͤnnen, ohne daß dieſelben in 
Rebende Armeen umgewandelt werden. Aber es ift etwas ganz anderes, ob man eine ungeord⸗ 
nete, landſturmartige und für den Kriegsfall plöglic zufammengeraffte bewaffnete Mafle vor 
Augen hat, ober ein nach Alteröflaflen und der Verſchiedenheit ver Waffen zwedinäßig organi: 
firteö , in feinen raftiichen Einheiten paſſend gegliedertes, ſchon im Frieden vorgeübtes und nit 
Führern aller Grade verſehenes Milizheer, wie es das fchweizerifche feit ver Militärorganifa- 
tion von 1850, ober wie es die jegige engliſche Miliz it. Auch ift bereits die Mehrzahl ver noch 
fo eifrigen Vertheidiger ded auf Confcription gegründeten ſtehenden Heerweſens durch die Macht 
des Augenfhein belehrt werben, daß man mit den kurzen VBorubungen im Milizheere in der 
Ausbildung der wirklich unentbehrlichen technifch = militärifchen Fertigkeiten bei dev Mafle ber 
Armee ebenjo weit reicht ald mit dem vwieljährigen Drillen des Garnifondienfled. Dagegen 
behaupten fie, Daß die längere Präfenzzeit zur Gewöhnung der Truppen an Mannszucht unum- 
gaͤnglich nothwendig und ohne Mannszucht fein Sieg möglich fei; daß dieſe gewohnheitomäßige 
Dieriplin den Milizheeren fehle, und dag eben darum, weil man von ihnen keinen Sieg erwarten 
bürfe, vie Milizverfafjung nicht Die wohlfeilſte, fondern die theuerfte aller Wehrverfaflungen fei. 

Dieſe Behauptungen entbehren nicht jenes feheinbaren Grundes. Die Milizverfaflung ift 
wirflih entweder die fchlechtefte oder vie Hefte Wehrverfaſſung, je nachdem die zum Volksheere 
verſammelten Wehrmänner zweckwidrig oder zwedmäßig behandelt werden. Auch ift einzu: 
räumen, daß fich die bisherigen Vertheibiger des Volkoheerweſens mit ven auf Miliz und Land: 
wehr anwendbaren Mirteln ver Disciplinirung viel zu wenig beichäftigt hatten. Wer aber 
gerade auf dieſen Cardinalpunkt fein Hauptaugenmerk richtet, wird fich leicht überzeugen, daß für 
bie Aufrechthaltung einer firengen Mannszucht im Volksheere durch die Einführung eined ge: 
rechten und zwedmäßigen milltärifchen Belohnungsſyſtems bei weitem beileres geleiftet werben 
fann ald im conferibirten Heere durch die noch fo lange, aber in ihren Erfolgen immer unſiche⸗ 
ter gewordene Dreflur zum unbebingten ſoldatiſchen Gehorſam. Unter der Vorausſetzung eined 
ſolchen Belchnungdinftems werden die künftigen Landwehr- und Miligheere den conferibirten 
ebenen Armeen an Übung und Mannszucht minvdertens gleichſtehen, während ite dieſelben 
nit 6198 an Zahl, die in den neuern Kriegen ein fo bedentender Factor des Siegs geworden iſt, 
vielfach übertreffen werden, ſondern auch durch jene nachhaltige Begeifterung, Die für den glüd: 
lien Ausgang des Kriegd alled wagt, weil nur durch den Sieg jowol die Zwecke des kriegfüh⸗ 
venden Volks, als diejenigen aller einzelnen Wehrmänner und aller Familien, denen viefelben 
angehören, zu erreichen find. . 

Die Vertheidiger des Conſcriptionsſyſtems gehen natürlich von der Borausjegung feiner 
Haltbarkeit aus. Seine Gegner weifingen baldigen gänzlichen Verfall, weil e8 mit dem bie 
Renzeit beherrſchenden Princip ver freien Arbeit im ſchneidenden Widerſpruche ſteht; weil ed im 
friedebedürftigen Europa den Zrieden ſtets von neuen gefährbet; weil die Xaften, womit es bie 
Völfer überbürdet, von Tag zu Lag fehwerer werden; weil ed eine verſtändige Politik ver Ne: 
gierungen nicht mehr wagen darf und wagen will, ihre eigene Eriftenz ſowie den Beſtand der 
ſtaallichen und geſellſchaftlichen Ordnung von guten Willen eines Heeres kärglich bezahlter 
Zwangsſoldaten abhängig zu machen, melden dad an ihnen begangene Unrecht inımer beutlicher 
zum Bewußtjein kommt. Die Verſuche einiger Regierungen, ſogar noch durch Vermehrung 
ihver ſtehenden Arnıeen und durch ven Üibergang vom Landwehrſyſtem zum Gonferiptionsiyftem 
dem Geiſte der Neuzeit Trog bieten zu wollen: dieje krampfhaften Anftrengungen, ſich mit wach⸗ 
iendem Gewicht an innerlich faul gewordenen Stügen feflzuhalten, werben dad ganze Gebäude 
des Militärdespotismus nur um jo gewiſſer und baldiger zum Sturze bringen. Vergebens be« 
tufen fich auch die Verteidiger ver Gonfeription auf bie jüngften militärifhen Keiftungen con⸗ 
feribirter Armeen. Hatte man es durch lange Übung und Abrichtung dahin gebracht, die Mafle 
des Öfterreichifchen Heeres bürgerlich abzuflunpfen und jolvatiih brauchbar zu machen — fo 
tonnte dies nur mittels einer Steigerung des Militäraufwannes geſchehen, wodurch finanziell der 
ganze Staat an den Rand des Abgrundes gebracht wurde. Anch ift ein Feldzug von wenigen 
Bogen keineswegs eine Buͤrgſchaft für die unzerflörhare Dauer der Bande eilerner Manns: 
zuht und unerfchütterlichen foldatifchen Gehorſams; es traten vielmehr in Jahre 1859 wie im 
Sabre 1848 Stimmungen hervor, welche die Weisheit und Zulänglichleit des biäherigen mili- 
trügen Straf: und Dreffurfgftems fehr bezweifeln laſſen. Die gleichfalls zu langer Dienftzeit 
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conferibirten franzöftfegen Truppen hatten vor ven oͤſterreichiſchen die Erziehung für ven Krieg 
durch den Krieg voraus. Überdies geht der Franzoſe dem Deutſchen darin vor — ober von an: 
derm Geſichtspunkte aus — er ſteht darin hinter ihm zurück, daß er fi für den Krieg und feine 
Abenteuer um ihrer felbft willenerhiät ; daß er ſich durch Die Flitter ver Gloire blenden, durch den 
Pulverdampf beraufchen läßt; daß er es in ber Ausficht auf mögliche Fünftige Beförberung und 
Auszeihnung leicht überfieht, wie er in Wahrheit doch nichts anderes als ein zur kriegeriſchen 
Frone gepteßter Knecht tft. Aber der reizbare Franzoſe ift zugleid für neue Anſchauungen hoͤchſt 
enpfänglich, umd fo ift felbft jede franzöftfche Regierung Feine Stunde ſicher, daß fich nicht ihre 
Armee ver unter der Republik ihr verheißenen Milliarde erinnert, ober daß fie ed nicht als eine 
Berlegung ihres Rechts und ihrer Ehre empfindet, wenn ihre ausgezeichneten militärifchen Lei- 
ſtungen foviel färglicher als die des englifhen Soldaten over des freien Nordamerikaners be- 
lohnt werden. Unter den 1859 zur bloßen Kriegsbereitſchaft verfammelten deutſchen Trup- 
pen der Linie wie der Landwehr Eonnte jeder unbefangene Beobachter eine Stimmung und 
Verſtimmung gewahren, die den wirflihen Krieg in dem Falle als fehr bedenklich erfcheinen 
ließ, wenn man fi nur auf die nachwirkende Drefſur der Garnifon und des Erercirplages ver: 
Laffen wollte, ohne durch neue und mächtigere Triebfedern dem Eriegerifchen Beifte die hoͤchſte 
Spannung und freubigfte Stegeözuverficht zu verleihen. Nahmen doch die freiwilligen Schügen 
Tirol! die Büchſe nicht eher in Die Hand, als bis fle fid, eines etwa ſiebenfach hoͤhern Solves 
als des gewöhnlichen oͤſterreichtſchen Soldatenſolds verſichert Hatten, bis ſie alfo gewiß waren, 
gegen das zeitweilige Opfer ihres bürgertichen Erwerbs für ſich felbft und ihre Bamilien vollen 
Erfag zu finden. Ä 

Die Deutſchen find überhaupt ein Rechtsvolk: ſobald es Soldaten und Landwehrmänner 
nur ahnen und fühlen, daß der Staat feine Pflicht ver Gerechtigkeit gegen das Heer nicht im 
vollen Maße erfüllt, werben fie ſelbſt aud ihre Pflicht gegen den Staat nur kärglich erfüllen, 
Man berufe fi ja nicht auf die außerordentlihen Leiftungen von Lanbmehr und Linte in ven 
Freiheitskriegen. Seitdem find bie Verhältniffe nicht bloß andere, fondern geradezu entgegen: 
geſetzte geworden. Damals war der fchon viele Jahre dauernde franzoͤſiſche Militäͤrdruck von 
der Art, daß jeder deutſche Wehrmann , der fich dagegen in Waffen erhob, zugletd für feine 
eigene dkonomiſche Eriftenz und für die Möglichfeit eines künftigen geficherten Erwerbsſtandes 
fämpfte. Seht aber mußte man die zum Kriege zu verwenvenden Wehrmänner ihrem lange 
gewöhnten geficherten Erwerbsſtande entreißen, und man darf und foll dies nicht thun, ohne 
ihnen daflır einen wenigftend annähernd gerechten Erſatz zu gewähren. Überdies find wir feit 
1813 in eine ganz neue Welt der Thatſachen und Anfhauungen eingetreten. Dieſer Periode 
gehört nie Ausbildung der großen Induſtrie an, ſowie die durch foctaltftifche Lehren und durh 
fchwindelhafte Unternehmungen And zauberhaften Glückswechſel geförverte Ausbildung des be⸗ 
wußten Gegenfapes zwifchen Arbeitäherren und Arbeitern, zwiſchen Kapitaliften und Prole: 
tariern, zwifchen Reichen und Armen. Darum ifl e8 jet doppelt ſtaatsgefährlich, gegenüber 
dem al8 Heer verfanmmelten und großentheild ärmern Theil der Bevoölkerung, and nur den 
Schein der Ungerechtigkeit und willfürlihen Mishandlung auf jich zu laden; und es {ft doppelt 
thöricht, von einem ſolchen Heere große milttärifche Erfolge zu hoffen. Um den Sieg an die 
deutfchen Bahnen zu fefleln, ift e8 vielmehr durch ven ganzen jegigen Vildungsſtand dringend 
geboten, allen Wehrmännern, bie bis zur fiegreihen Beenvigung des Kriegs ihre ganze 
Schuldigkeit thun werden, die Gewißhelt zu geben: 1) daß fie vamit fich felbft eine erhebliche 
Abfürzung ihrer Dienflzeit im Frieden für den all erfämpfen, wenn fie nicht freiwillig welter 
dienen wollen. Der deutſche Wehrmann empfindet ſchwer den Drud der ungerecht vertheiften 
Milttärlaft, die ihn vor feinen Mitbürgern getroffen hat; und um jo mehr foll man vie recht 
liche Möglichkeit ver Selbftbefreiung von diefer Laft durch treue Pflidyterfüllung in feine eigene 
Sand legen. Jedem Wehrmann möge man 2) ein für alle gleiches Ehrenzeichen fon vor dem 
Beginn der Feinbfeligkeiten in Ausfiht flelfen. Der nad Auszelchnung Tüfterne, aber in 
feiner erften Erwartung getäufchte Franzoſe, der jedoch den Krieg um bes Kriegs willen ſucht, 
troͤſtet fich leicht damit, daß ihm die fünftige Schlacht oder ver fünftige Krieg die noch entbehrte 
Auszeihnung bringen werde. Der deutſche Wehrmann Dagegen, der — falls er fich nicht das 
Waffenhandwerk als Beruf gewählt — je cher vefto Lieber zu feinem bürgerlichen Geſchäft zurück⸗ 

kehren möchte, verlangt den Ehrenlohn für vie Dienfte, die er wirklich gethan hat; und ed ver, 

flimmt oder erbittert ihn nur, wenn er andere vorgezogen ſieht, denen er ſich gleich oder her, 
legen glaubt. Eine beſonders zweckmäßige Ehrenbelohnung wäre 3) pas Eigenthum be 
Waffe, die ver Wehrmann mit Ehren im Kriege geführt hat. Darin liegt etwas unfaglih 
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Herabwũrdigendes für den veutfchen Krieger, beſonders für ven Landwehrmann, daß er fi 
mit dem eigenen Blute und ben des Feindes nicht einmal das Recht auf fein Gewehr zu erfaufen 
vermag, Daß er dieſes — gleich jedem andern gemeinen und gleihgültigen Geräthe — nad) 
vorſchriftsmãßigem Gebrauche wieder abzuliefern hat, damit fi die Wehrmänner, die kaum 
erſt für die-Eriftenz und Sicherheit des Staats gewacht, gelänpft und geblutet haben, nun 
auch ihrerfeitö vom mistrauiſchen Palizeiſtaate überwachen lafien. Bor allen laſſe man es 
jedoch 4) an der vollen und gerechten Befoldung der Truppen nicht fehlen, die ihnen zugleich 
in der den Kriegszweck förderlichſten Weife zu gemähren ifl. 

„Der Krieg““, ſagte Napoleon, „iſt eine Aufgabe der Pſychologie“; aber die im Kriege 
wirkſamen pſychologiſchen Triebfenern müſſen im Geiſte derjenigen Zeit und bedjenigen Volks, 
dem He dienen ſollen, geſtählt ſein. Die Anwendung der hier bezeichneten Triebfedern ſcheint 
und deshalb beſonders unentbehrlih, wenn den veutichen Armeen jene nachhaltige Spann: 
Eraft gegeben werden foll, die fie biß zur Bewältigung ded noch jo mächtigen und kriegsgeübten 
Feindes auf allen Schlachtfeldern unwiderſtehlich vorwärts treiben wird. Auf neue und ſchwere 
Nieverlagen müßte man Dagegen gefaßt fein, wenn man nur mit ben abgenüpten Künften ver 
Dreffur auszulangen gedächte. Die Zeit iſt ganz worüber, ba man noch im dautſchen Rechts⸗ 
volte den unser ven Waffen verjammelten Theil ner Nation mit augenſcheinlicher Ungerechtig⸗ 
Teit mishandeln und gleihwol große militärische Leiſtungen erwarten durfte. Die Leute haben 
enzlih vechnen gelernt. Sie wiffen ed, um mie viel der freiwillig dienende Erfagmanı für 
dieſelben Dienfte, die er zu leiften-hat, höher belahnt wird. Sie willen ed, wie leicht die Aus: 
wanderung nach der Neuen Welt geworden ift, wo fie fich mit einiger Ausdauer und Arheit: 
ſamkeit den zehnfachen oder hundertfachen Betrag des Soldes erwerben können, ben in Europa 
ein conferibirter Soldat bezieht, und wie jie nur den Boden Amerifad betreten müflen, um 
die Erldſung vom ſchweren Dfonomifchen und perfönlichen Militärdrude für ſich felbft und ihre 
Nachkommen gewonnen zu haben. Unter folgen Umſtänden ift die fernere Aufrechthaltung ber 
emopäifcgen Soldſyſteme nicht blos zu einer rechtlichen Unmöglichkeit, ſondern auch zu einer 
politifchen und militärifchen Thorheit geworden. 

Mit der Haltlofigfeit dieſer Solofgfteme hängt aber die des Conſeriptionsſyſtems aufs 
engſte zuſammen. Hat man ſich erſt einmal im Kriege, wenn der rettende Sieg die dringlichſte 

aller Nothwendigkeiten geworden iſt, zur bkonomiſch gerechten Behandlung der Truppen ent⸗ 
ſchließen müſſen, fo muß man dies bald auch um Frieden thun; d. h. man muß den Sold auf 
den Betrag erhöhen, wofür die Militärdienſte auch vertragomäßig und freiwillig geleiſtet wer: 
ben. Es gibt ſich dann ganz von felbit, daß man jich, wie etwa in England, auf ein aus 
Freiwilligen gebildetes, gerecht belohntes, zwar verhältnißmäßig theuered, aber ebendeshalb 
auch moͤglichſt kleines ſtehendes Heer zu beſchränken bat. Damit allein reicht man gegen einen 
wähtigen Feind nicht aus: man muß alſo — und auch von dieſer Bewegung ſehen wir in 
England mit feinem heutigen Milizweſen ein Beifpiel — das Hauptgewicht der Bertheibigung - 
aufeine zahlreiche Landwehr oder Miliz legen. -Zu-diejer wird fi das aus freiwillig dienen⸗ 
den Berufsſoldaten gebilvete ſtehende Heer aur noch ale Kern verhalten, an den jich die Volks⸗ 
imafinung anlehnt, oder ald Cadre, in ben fie ſich einrahmt; während eben jened Kleine 
Rehende Heer zugleich die Militärſchule bildet, aus welder Landwehr und Miliz mit Kührern 
böhern Grades verforgt werben. Da man die Wehrmänner des Volksheers nad wem gleichen 
hoͤhem und gerechten Maßſtabe wie die Freiwilligen des ſtehenden Heeres bezahlen muß, fo 
gibt es ſich ſchon aus Ökonomifchen Gruͤnden von felbft, daß die Übungen der Volkswehr auf 
dad möglichft Enappe Maß beichränft werden. Um gleichwol im Kriege tüchtig - vorgebildete 
Zandwehrmänner und Miligen zu haben, bringt man aljo — was fo leicht geſchehen kann und 
in der Schweiz zum Theil ſchon wirklich geſchieht — die militärifihe Jugendbildung mit der 
allgemeinen Volksfchule in organiſche Verbiudung. Man verlegt mithin die erflere in ein 
Lebensalter, worin Knaben und Sünglinge nod nicht für ſich felbft arbeiten und erwerben 
nen und wollen; worin fie aber willig und fähig Änd, im geordneten und zweckmäßig ge- 
kitsten Waffenfpiele ich alle militärifchen Fertigkeiten in unvergleihlid höherm Grade anzu: 
eignen, als er in der verkehrten Welt unſers gegenwärtigen Heerweſens Durch verjpätete ſolda⸗ 
We Abrichtung je noch zu erreichen if. Gine ſchon oben angeführte Berehnung hat gezeigt, 
“ man, bei verhältnißmäßig etwas flärferm Militäraufwanre ald gegenwärtig in -ber 
Shreiz, unter tũchtiger Führung ein wohlgeübtes Volksheer von drei: bis vieriach größerer 
Etarle als die jegigen conſeribirten Armeen zum Kriege verwenden koͤnnte, und daß man 
bleihwol binnen wenigen Jahrzehnden viele Milliarden erfparen würde. Durch eben dieſe 
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Erfparnifie fegt man fi), ohne den Stantdcrebit allzu fehr anfpannen zu müſſen, Teicht in ben 
Stand, das in noch fo großen Maflen zum Kriege aufgebotene Volksheer gerecht und zmel: 
mäßig belohnen zu koönnen, und fi dadurch einer Mannszucht zu verſichern, wie ſie in den 
dfonomifch mishandelten conferibirten Armeen nicht mehr zu erreichen if. Aber die Reduction 
der nur noch aus Freiwilligen gebildeten ſtehenden Heere auf ein geringes Bruchtheil, welche 
die Folge ver @inführung jene® gerechten Belohnungsſyſtems wäre, würde auch die Kriege in 
@uropa, wenn nicht geradezu unmöglich machen, doc; beinahe völlig verſchwinden laffen. Große 
Maflen von Landwehr und Miliz find zum frivolen Angrifföfriege überhaupt nicht in Vewe⸗ 
gung zu feßen, und mit jenen Eleinen ſtehenden Armeen darf man gegen Staaten, bie ſich mit 
5—10 Proc. ihrer männliden Bevölkerung vertheidigen würben, bie Offenfive kaum wagen. 
Der Übergang vom Conſcriptionsſyſtem zum Volksheerweſen, und das große numeriſche 
Übergewicht der Landwehr oder Miliz über jene Eleinen ftehenden Armeen, ift alfo eine fügen 
und die allein fihere Bürgfhaft eines dauerhaften äußern Friedens; währenn der gebeihlid 
aufblühenne Wohlſtand der von ihrer ſchwerſten und ungerechteften Laft erlöften Völker, ver 
Gefahr neuer politifcher und focialer Ummwälzungen bei meitem fidherer vorbeugt, als ber alles 
bevormundende Pollzei= und Beamtenflaat mit feinen erbitternden Plackereien und feinem fe: 
califhen Aushungerungsſyſtem. E3 war darum ein ſchweres Verbrechen an der Menſchheit, 
als Napoleon I., ver Erbe der Revolution von 1789, ihr wichtigfted Vermächtniß an die fünf: 
tigen Geſchlechter unvollzogen ließ; als er kraft ver Conſcriptionsgeſetze fi felbft und bie 
andern ®ewalthaber von der Pflicht ver Gerechtigkeit entband, die fie ihrer Armee ſchuldig, 
fomwie dem Volke, das mit feinem Leib und Leben die Armee zu bilden und zu ergänzen hat; 
als er ebendadurch die europäifche Welt in eine neue und noch wicht abgelaufene Periode Äußeren 
und innerer Zerwürfniffe flürzte. j 

Die Reform der Wehrverfaflungen ift hiernach nicht blos die politifche, ſondern aud bie 
fociale Reform, deren rechtzeitige Bornahme der politifhen und focialen Revolution vielleicht 
noch vorbeugen, wodurch auch das zerflüftete Deutichlann vielleicht noch zu einer einheitiien 
Macht werden, zu einer Achtung einflögenden Stellung gelangen kann. Bei alledem fin 
jedoch, wie dies Schon im Begriff der Reform liegt, Übergangäbeftimmungen erforberlid, um 
über das verderbliche Eonferiptiondfoftem wegzufommen , und je nad) den eigenthümlichen Ber: 
hältniffen der einzelnen Staaten wird diefer Übergang, befchleunigt oder verzögert, in dieſer 
oder jener Weiſe vermittelt werden müffen. Im Augenblide aber — wenige Wochen nad) ben 
Frieden von Villafranca von 12. Juli 1859 — ftehen überhaupt noch die Verhältniffe Euro: 
pas fo fehr in Frage, daß es erſt noch von den wol bald erkennbaren Umftänden abhängen 
wird, ob ſich die Gefeßgebung mit einer auf die Dauer gemeinten Umbildung der Wehrverfaſ⸗ 
fungen beſchäftigen foll; oder nur mit proviſoriſchen militärpolitifhen Daßregen, die-immer: 
Hin von der Art fein mögen, daß fie einem Heerweſen, das den Forderungen der Gerechtigkeit 
und Staatsklugheit beſſer als das gegenwärtige entlpricht, die Wege ebnen. | 

Kurz nad) dem Eintritt der Krifid von 1859, in den erſten Monaten dieſes Jahres, hatten 
alle Großmächte Europas dem Vorſchlag der allgemeinen und gleichzeitigen Entwaffnung zuge 
flimmt; und es liegen unzweideutige Zeugniffe vor, daß es vie einfichtigften unter den einfluß- 
reihen Staatsmännern Europas nicht blos auf eine augenblickliche Reduction der ſich feindlich 
gegenüberftehenden Armeen abgeſehen hatten, ſondern auf eine dauernde und erhebliche Der: 
minberung ber flehenden Heere zur Rettung der Staaten von ihrem fonft unausbleiblichen 
finanziellen und volkswirthſchaftlichen Ruin. Eben diefer Vorſchlag der allgemeinen Entwaff⸗ 

nung — der je nad) der Art feiner Ausführung: entweder eine neue und glücklichere Epoche dei 
entopäifchen Voͤlkerlebens einleiten oder die Nationen und conferibirten Armeen durch ven 
Verſuch einer neuen Täuſchung erbittern und empören wird — iſt nach dem Frieden von Ville: 
franca wiederholt morben. Könnten fi die Großmächte nach dem Vorgange Rußlands dazu 

entſchließen, ihre Völker auch nur für wenige Sabre von der Laft der Konfeription zu erloͤſen, 
um biefe Frift für Einführung eben jenes friedenſichernden, von Napoleon I. und von Nahe: 
leon II. ſchon angefündigten Landwehr: oder Milizſyſtems zu benugen, wonach „jeber Son: 
verän nur noch feine Garde haben”, und vie Vertheidigung ver Staaten einer wohlorganifirten 

Nationalgarde anvertraut fein wird: dann dürften wol die Völker und Regierungen der Zu: 
Funft vertrauen entgegenfehen. in Gongref zu dieſem Zwecke wird yon aller Welt willlom⸗ 
men geheißen werben, und die Negierung, welche die Initiative dafür ergreift, wird fid in 
alfen Staaten Curopas ber Unterſtützung durch die öffentliche Meinung dauernd verſichern. 
Sollte man fich jedoch nur auf ven leeren Schein ver Entwaffnung, auf zeitweilige Beurlau⸗ 
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kungen beichränfen,, während bie eine maßlofe Bermehrung der ſtehenden Armeen allezeit er⸗ 

moͤglichende Conſeription beibehalten würde, fo hätte man gerade durch ſolche weniger als halbe 
Maßregeln den Beweis geführt, daß fi nad Eurzer Waffenrube die Völker des unglücklichen 
Guropa auf neuen Krieg und nette Berftörung ihres Wohlſtandes gefaßt Halten follen. 

Bon befonderm Einflufle auf eine frühere oder fpätere Umgeſtaltung des europälfchen Heer⸗ 
weſens iſt zumal die naͤchſte Haltung der italieniſchen Nation, bie ber Gang der Ereigniſſe bie 
hart an die Schwelle einer neuen Zufunft geführt hat. Vieileicht erinnern ſich die Italiener 
zeitig genug, daß ihnen ſchon 1813 und 1814 ihre Regierungen die gänzliche Befreiung von 
der, Geiſel der franzoͤſiſchen Gonfeription‘’ verheißen hatten. Vielleicht erheben ih aus ihrer 
Mitte wirklich große Staatsmänner und Volksmänner, die als dringlichſte Aufgabe die Grün⸗ 
dung einer Wehrverfaſſung an die Hand nehmen, wodurch Italien — ohne irgendwie das 
Ausland offenſiv zu bedrohen — ſich gleichwol nach dem Vorbilde ver benachbarten Schweiz in 
den Stand ſetzt, feine Vertheidigung mit einem organifirten Operationsheere von 5—6 
Bror., alfo von mehr als einer Million ftreitbarer ner führen und feine vorerft blos nomi⸗ 
nelle Unabhängigkeit nicht blos gegen Öſterreich, fonbern befonders auch gegen Frankreich be- 
haupten zu Eönnen. Es liegt im entſchiedenen Intereffe Englands, Preußens und ſelbſt Ruß⸗ 
lands, der baldigſten Räumung Italien von fremden Truppen jeder Art fomie der Grün> 
dung eined großen Syſtems ver italienifchen Nationalvertheidigung in aller Weiſe Vorſchub 
zu thun. 

Der europäiſche Friede iſt jedoch dann erſt dauernd geſichert, wenn auch Deutſchland — mit 
Beſeitigung ber ihm von Frankreich her aufgedraͤngten Conſcription — zu einer echt voltsthum⸗ 
lichen Wehrverfafſung gelangt iſt; wenn ſich von ber Nordſee bis zur Südſpitze Italiens eine 
Reihe friedlicher aber ſtreitbarer Voͤllerſchaften von fo eherner Wehrkraft zieht, daß daran alle 
Übergriffe des franzöfifchen wie des ruffifhen Ehrgeizes machtloß zerihellen müffen. Deutſch⸗ 
land iſt indeß in eigenthümlich fhwieriger Lage. Die officiellen Erklärungen einer deutfchen 
Großmacht Haben nicht blos Die großen Mängel der Bundeöverfafiung unummunden bloßgelegt, 
fondern auch bie völlige Unzulänglichfeit der unter den gemeinfchaftlichen Inftitutionen früher 
befonder8 gerühmten Bundeswehrverfafſung. Andererſeits ift Oſterreich in einer Stellung, 
die ihm die Betheiligung an einer wirklich gründlichen Reform des deutſchen Heerweſens in 
hohem Maße erſchwert. Am beſten wäre es freilich, wenn ihn eine auch von Deutſchoͤfſterreich 
beſchickte Nationalverſammlung die Schwierigkeiten überwinden hälfe. Wenn nicht, ſo ſcheint 
doch von ſeiten Preußens und der andern nicht öſterreichiſchen Staaten des Deutſchen Bundes, 
unter ber Mitwirkung von Männern des deutſchen Volksvertrauens, die Berufung einer Ver⸗ 
jammlung zu dem befondern Zwecke ausführbar, um gemeinfame Maßregeln zur Abwehr ver 
von außen her drohenden Gefahren vorzubereiten. 

Einftweilen bat Preußen, nah den Erfahrungen feiner Mobilifirung von 1859 ber, 
auf eigene Hand eine Neforn eingeleitet, yon der zu wünſchen ift, daß fie in Feine Ab- 

ſqhwaͤchung des Landwehrſyſtems, in feine Annäherung an die franzöſiſche Konfeription aus- 
arte. Dagegen ift nichts einzumenden, daß man eine andere Klafleneintheilung beabfiähtigt, 
wodurch eine größere Anzahl von Verbeiratheten und Familienvätern aus den erften Aufgebot 
dB Dperationdheeres entfernt werben fol. Dann müßte aber auch für die militärifche Aus- 
bildung aller Wehrkräftigen eines jüngern Alters geforgt werben, was nur durch Abkürzung 
ber Präſenz möglich iſt, Falls nicht ver ohnehin fo große Militäraufmann noch höher gefteigert 
werben fol. Dies tmäre zugleich eine zeitgemäße Erneuerung bed vor 1813 befolgten Krümper⸗ 
ſyſtems, und Hei der noch fortvauernden und Deutſchland zunäcft bedrohenden Krifis fragt es 
Hd, ob man nicht auch in andern beutfchen Staaten — mit einftmetliger Suspenflon ber 
deutſchen Bunbeömwehrverfaflung In ihren Beſtimmungen wegen ber militäriſchen Präſenz — 
zu ſolchen kurzen Vorübungen für eine möglihft große Zahl wehrfräftiger junger Männer 
ſchreiten folfte? Bor allem mögen ſich aber bie deutſchen Staatsmänner, Volksmänner und 
miltärifhen Fachmänner mit dem Gedanken durchdringen, daß man mit noch fo zahlreichen 
mad geübten Truppen, wenn man fie nad herfömmlihem Schlenprian behandeln und mis⸗ 
handeln würde, gegen einen kriegs⸗ und ſtegsgewohnten Feind keine Erfolge erkämpfen könnte. 
Sie mögen auch der Wahrheit eingedenk fein, daß fle einer einheitlihen Wehrverfaflung, 
weiße den Frieden, ven Wohlſtand und Die Unabhängigkeit Deutſchlands fihern wird, dann . 
erh die Bahn gebrochen haben, wenn jie e8 nicht mehr dulden, daß den deutſchen Wehrman. 
nern die allzu lange verſagte Gerechtigkeit noch fernerhin vorenthalten bleibe. 

W. S haiz-Bodmer. 
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Conſens, Cinwiligung. Das roͤmiſche Wort Conſenſus Hat eine doppelte Bereutung, 
die man zum richtigen Verſtändniß vieler Stellen , womit oft große Theorien begründet werben 
ioffen, unterfcheiven muß. Zuerſt Heißt «8 bie Übereinftimmung ber Gefühle und Meinungen 
der Menſchen, welche ſich nicht gegenfeltig bedingt. Es iſt der vein anthropologiſche Konfens, 
ſowie z. B. wenn Gicero (Nat. deor. 2, 4) ven Conſenſus ner Völfer als einen Beweis für das 
Dafein Gottes anführt. Und viele philoſophiſche und theofogiihe und politiſche Schriftſteller, 
neuerlich wiederum de Lamennais, haben dieſe Übereinſtimmung ald die allgemeine Dienfihen: 
vernunft zur legten Grundlage aller wahren Erkenntniß gemadt. Denn, jo jagen fie, felbft 
eine wirkliche, übernatürliche Offenbarung kann doch ſelbſt nur Durch Die Vernunft erkannt und 

. ihre -VBernünftigfeit und Wahrheit von den vielen falſchen Dffenbarungen nur durch Vernunft 
unterfehieden werben. Will-man aber Die individuelle Wernunft des einzelnen zur wahren, 
zur höchſten Erkenntnißquelle per Wahrheit erklären, fo kommt man zu-dem ſchlimmen Refultat, 
daß es ſich widerſprechende Wahrheiten und zwar jo viele als widerſprechende einzelne Meinun: 
gen und Theorien unter den Menſchen Abt. Freilich müſſen nun dieſe Widerſprüche ſelbſt der 
größten Philoſophen jeden einzelnen gar ſehr zur Beſcheidenheit ſtimmen; freilich ſteht die all⸗ 
gemeine Menſchenvernunft höher, iſt vielſeitiger, vollkommener, irrthumsloſer al® die des ein: 
zelnen auf feinem beſchränkten Standpunkte. Auch wird jede Geſellſchaft, die mit Innigkeit 
zugleich und mit erwachtem Freiheits⸗ und Selbſtgefühl der Glieder und mit moͤglichſter Ver⸗ 
breitung und Gleichheit der Bildungsmittel gemeinſchaftliche Angelegenheiten beſtimmt und 
verwaltet, ebenſo wie die freien Votker des Alterthums, vorzugsweiſe auf dieſe Duelle zurüd: 
kommen. Dennoch aber bleibt die Schwierigkeit: wer erkennt denn das Gemeinſchaftliche in den 
menſchlichen Überzeugungen, die wahre menſchliche Geſammtvernunft? Wer ſcheidet einzelne 
widerſprechende Anſichten als bloße krankhafte Verirrungen aus? Hier wird wieder die Ba: 
ſchiedenheit der Standpunkte und Anſichten einzelner ſich als wirkſam erweiſen — und zugleich 
bei Erkenntniß des Überſinnlichen und unſers Verhältniſſes zu demſelben alfo im metaphuiijgen 
und moraliſchen Gebiete — das Stückwerk, die menſchliche Unvollkommenheit alles Wiflens. 
Die daraus entſtehenden Schwierigkeiten und Störungen koͤnnen denn auch für gemeinſchaftliche 
geſellſchaftliche Angelegenheiten freier Menſchen ſich nur löfen durch den Conſens in der zmelten, 
in der hiſtoriſchen und juriſtiſchen Bedeutung oder durch ein gegenfeitiges, fich bedingendet 
äußeres Zuftimmen oder Binmwilligen über denjenigen Theil der Brfenntnifje oder Über- 
zeugungen, in welchen man der geſellſchaftlichen Verhältniſſe und Bebürfniffe wegen, z. B. für 
das friedliche hülfreiche Zuſammenwirken im Staatöleben, für eine gemeinſchaftliche Gottee⸗ 
verehrung in der Kirche, feſter, gemeinſchaftlich anerfannter oder objectiver Wahrheiten bedarf 
(S. Bd.l, S. XLI). In dieſem Sinne nimmt daher auch Cicero in politiſchen und juriſtiſchen 
Dingen, in dieſem Sinne nehmen die römiſchen Juriſten im Corpus juris und ſelbſt bei dem 
jurifiifgen Naturrecht ven Gonfenfud. Doc machen jie Dabei feinedwegs einen Gegenſah wi: 
ſchen Vernunft, Wahrheit und hiſtoriſch confentirter Wahrheit. Sie nehmen zielmehr an, alk 
gelitteten und freien Nationen (qui moribus et legibus reguntur) hätten im wefentlichen wer: 
nünftige Grunpfäge für das gemeinſchaftliche gefellichaftlihe Leben anerfannt. Deswegen 
fagt der Inftitutionentitel über dad Naturrecht gleich im erſten Paragraphen: das Naturreqht 
flamme aus der Vernunft, und unmittelbar darauf im zweiten: die freien gefitteten Nationen 
hätten es fich conſtituirt, nämlich Durch ihre Freien Rechts⸗ und Staatävereinigungen. (S. Br.l, 
©. XLI). Ein gültiger Gonfens, eine gültige Einwilligung zur Begründung juriſtiſcher Ver⸗ 
pflichtung fordert übrigens, daß fie frei, ohne Zwang, ohne Erpreilung durch Betrug, ohne 
Irrthum über den wefentlichen Gegenſtand der Einwilligung, ernſtlich gemeint und daß fie von 
einem Rechtsmitglied ausgeſprochen ift, welches im aflgemeinen als ſelbſtändig oder ald einen 
felbfländigen rechtsgültigen Willen babend anerkannt ifl und welches über den Gegenſtand 
rechtlich zu verfügen ober einzumwilligen befugt if. Eine Conſensertheilung von dritten, z. B. 
von der Obrigkeit, iſt dann in ber Regel nit nothwendig. ©. darüber Beſtätigung um 
Ehe. Welcker. 

Conſiſtorium, ſ. Kirchenverfaſſung (evangeliſche). | 
Eonfolidation, Zufammenlegung, Arrondirung ber Grunditüde; in Oſterreich 

Commaſſation, in Baiern, ſofern fie mit Abbau verbunden, auch Vereinoͤdung; in 
Norddeutſchland und beſonders Niederſachſen und Weſtfalen Verkoppelung) genannt; in 

1) Erſt durch die Einſchließung, Einfriedigung und Einhegung ber zugefheilten- Bandabfindung in 
Koppeln, durch bie Berfoppelung, meift mittels lebendiger Heden, auch wol Gräben (zumal in Ländern, 
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Preußen unter Gemeinheitstheilung oder Separation begriffen. Sie iſt zu unter⸗ 
ſcheiden von einer andern Art der Conſolidation, welche in der Zuſammenſchlagung mehrerer 
kleinerer Beſitzungen zur Bildung. eines größern Guts, beſonders in der Einziehung bäuer⸗ 
licher Höfe und Colonate oder Grundſtücke zu Rittergütern und gutsherrlichen Vorwerken 
mittels Auskaufens oder Entſezung und Abweierung der bäuerlichen Beſttzer beſteht, über 
welche und bie dagegen 518 zur neueſten Befepgebung des 19. Jahrhunderts, auf Grund älterer 
veutfcher Ranbesverfaflung, beſtandenen Verbotögefepe der Art. Agramserfaflıng und Agrar- 
geſetzgebung (Bd. I, S. 345 u. 352 fg.) nadzulefen?), auch der ſpätere Art. Dismem- 
Bration zu vergleichen ifl. 

Die im gegenwärtigen Artikel behandelte, Conſolidation oder Verkoppelung, auch Sepa⸗ 
ration u... w. genannte Zufammenlegung der Grundſtücke gehört zu den bedeutendſten, ia 
einer Mehrzahl deutſcher Staaten erſt in neuerer Zeit angebahnten, In aubern fogar nod im 
Stadium ver Berathung begriffenen Maßregeln zur Hebung der Landescultur. Hin und wieder 
ift diefekbe wol infolge beſſerer Erkenntniß aller dabei betheiligten Grunpbellger nach deren 
freien Ginigung durchgeführt, bei der Schwierigkeit eines ſolchen allfeitigen Ginverfkändniffes 
der oft ſehr zahlreichen Betheiligten aber in ver Regel doch nur auf Grund einer vorausgegan⸗ 

genen Gejeggebung, infolge von Zwangsbeſtimmungen jur Überwindung des Mangels au 
‚ Einfät, des Cigenſinns und Widerſtrebens der einzelnen Grundbeſitzer in der zu confolibiren: 
ven Feldmark, zu bewirken. Die gejeglihen Anordnungen diefer Art Hilden einen Gegenſtand 
und Theil der Landedeulturgefehgebung. (Bgl. ven Art. Eulturgefepgehung und über ven 
Begriff derfelben im engen Sinne und deren Objecte den Art. Agrarverfaffung und Agrar 

gefetgebung, Br. 1, ©. 325 u. 326, auch daſelbſt Annı. 9; ferner ©. 358 u. 359 und 
daſelbſt Anm. 127). 

Die Beſtimmung und Aufgabe wie der Zweck der bereits in verſchiedenen deutſchen Staa- 
ten ergangenen Gonfolivationdgefege befteht darin: daß — auf Antrag eined Iheild ver 
Snterefienten,, im Wege eined von den berufenen Behörden nad den gegebenen allgemeinen 

Regeln zu leitenden Berfahrens — ein folder Umtaufc ver zerſtückelten und vermiſcht durch⸗ 
. &inander liegenden, verjchiedenen Beigern gehörigen ländlichen Grunpftüde gegen vollſtändige 
Entſchädigung bewirkt werde, durch welchen für jeden Befiger eine möglihit zuſammenhänu⸗ 

gende und für die freiere und zwedimäßigere Bewirthickaftung ver ländlichen Grundſtücke gün- 
 Rigere Lage erzielt wird, und wobei jeder Grundeigenthümer, veip. jede ſelbſtändige Grund⸗ 
beſitzung ihre Abfindung und Entſchädigung für die in die Conſolidationsmaſſe einzuwerfenden, 

jur Umlegung und Umtaufhung gelangenden bisherigen Grundſtücke nach deren Werthe, unter 
Berückſichtigung ihrer Bodenklaſſe, Gattung, Güte und Ertragsfähigfeit, auch Nähe oder 
Entfernung, in ber Regel in andern Grundſtücken wieder erhält. Dies zufolge Beflimmung 
einiger Geſetze, möglichh in verfelben Klaſſe, Gattung, Güte und Nähe, zufolge anderer, 
einen weitern Spielraum geſtattender Gefege nur mitteld Ausgleihung von Bodenklaſſe, Güte, 
Battung und Eulturart, wie ber nähern oder entferntern Laͤge der umzutauſchenden biöheri- 
gen Grundſtücke und nur im ganzen den wirtbfchaftlichen Zwecken entfprechend. . 

68 jteht dieſe Gulturmaßregel ſowol in ihrer hiſtoriſchen Bedeutung, als ein Moment des 
Foriſchrins in Der gefammten gefellfcgaftlichen und landwirthſchaftlichen Cntwickelung, wie 
bezügli ihrer dfonomifchen Erfolge und der verfchienenartigen legislativen Behandlung der⸗ 

ſelben mit andern Gegenſtänden der Eulturgefeggebung in einer innern und nahen Verbin: 
bung, weshalb ihre Wirkung für Berbeflerung der Landeultur und für Erhöhung der land: 

auch forſtwirthſchaftlichen Production weſentlich davon abhängt, wie die Geſetzgebung dieſe 

wo zugleich Viehzucht vorherrfcht und für einen ruhigern und geveihlichern Weidegang des Arbeits⸗, 
Ric: und Jungviehes geforgt, auch mittels der Einkoppelung der Flurbefchädiqungen durch das Vieh 
vorgebeugt werden fol), wird der neue Befiger nach Sitte, Bolfsanfcht und Rechtsbewußtfein voll⸗ 
Bindiger und ausfchließlicher Bigentyümer, Alhrecht Thaer, Einleitung zur Kenntniß der englifchen 
daudwirthſchaft, I, 68; Joh. Friedr. Meyer, Bon der Gemeinheitsaufhebungeund Verfoppelung in den 
hurbtaunſchweig⸗ Tüneburgifchen Ländern (1784). 

ich darüber aud) Dr. E. Stüve, Wefen und Berfaflung der Landgemeinden und bes ländlichen ‘ 
Srmubbeitges in Niederfachfen und Weflfalen. Geſchichtliche und Ratipilhe Unterfuchungen mit Be: 
iching auf Hannover (Jena 1851), ©. 51 fg., 82 fg. , 128, 208, 229; ferner: Dr. Arolf Lette, Die 
ettheilung des Grundeigenthums im Zulammenkange mit ber Geſchichte, der Gefeggebung und din 

Vollszufinden (Berliu 1858),'S. 41— 50. 
Staats⸗Lexikon. IV. 6 

\ 
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Verbindung erkannt und biefer Erkenntniß Folge gibt. Auch darf man biefelbe nicht für ge- 
wiſſe politifge Tendenzen, gegen bie von der freien Agrarverfaflung untrennbare Freiheit zur 
Verfügung über das Grundeigenthum und deſſen THeilbarfeit, misbrauchen, mithin nicht 
etwa vorzugsweiſe nur als ein Mittel zur Wiederherſtellung geichloffener Grundbeſitzungen 
oder fideicommißartiger Vererbung derfelben, beſonders beim Bauernflande, anſehen 
wollen. Denn während 3. B. in Preußen dur das Edict vom 9. Dct. 1807 und das Land⸗ 
eulturediet vom 14. Sept. 1811 jene Freiheit in der Verfügung über den Grundbeſitz in voller 
Auspehnung eingeführt ober Doch angebahnt war (vgl. den Art. Agrarverfaſſung, S.3681g.), 
find (mit Ausihluß ver Rheinprovinz, wo zufolge deren Gemeinheitötheilungdorhnung vom 
19. Mai 1851 eine Umlegung nidt flattfindet) Bemeinheitstheilungen oder Separationen, 
d. 5. die Aufhebung culturſchädlicher Dienftbarkeiten in Verbindung mit der Zufammenlegung 
der davon betroffenen Grundſtücke, zufolge der preußifchen Gemeinheitstheilungsordnung vom 
7. Juni 18213), bei meitem am durchgreifendſten und zahlreichſten bewirkt; ebenfowol in 
den Landestheilen, wo früher geichloffener Grund- und Bufenbefig vormwaltete, als in denen, 
wo die Güter zumeift auß zerflüdelten Parcellen, Wandeläckern und walzenden Grundſtüden 
befanden, ſodaß gegenwärtig fläbtifche und ländliche Feld- und Gemeindemarken, auf denen 
die Zufammenlegung noch nicht geſchehen, beinahe ſchon zu den Ausnahmen gehören. *) 

Mit Rüdjiht Hierauf iſt zunächſt ein erheblichfter Unterfchlen in dem Syſtem der einzelnen 
deutichen Gonfolidationdgefeggebungen hervorzuheben. 

Nach vem Borgange der ältern, ſchon von Friedrih dem Großen 1752 und 1763 für bie 
Domänen, ſodann 1769 und 1771 für mehrere preupifhe Provinzen und abgejondert für 
Schlefien erlafienen Gemeinheitötheilungsoronungen 5), ſowie des Allgemeinen preußiſchen 
Landrechts von 1794 (Thl. I, Tit. 17, Abfchn. 4) tritt in der durch ein ſpäteres Gefek vom 
2. März 1850 nur ergänzten preußifchen Gemeinheitätheilungsorbnung vom 7. Juni 1821 
die Aufhebung (Separation) einer gemeinſchaftlichen Benugung — durch Weide, Holz, Str 
oder Plaggenhieb — (der Gemeinheit) auf Adern, Wiefen, Angern, Forſten und fonftigen 
Weideplätzen in den Vordergrund, „gleihviel ob jene eine gemeinfchaftlide Benutzung (eine 

Gemeinheit) begründende Gerechtfame auf einem gemeinfhaftliden, einem Mit- oder Ge⸗ 
fammteigenthume, oder auf ein= oder wechſelſeitigen Dienftbarkeitsrechten beruben”. Auf 
muß dem biöherigen Eigenthümer ver von jener gemeinfhaftlihen Benugung betroffenen, br: 
ziehungsweiſe mit dergleichen Dienftbarfeiten belafteten Grunpftüde feine Abfindung aus ber 
Separationd:, reſp. Conſolidationsmaſſe, einerfeitd zur ausſchließlichen und freien Verfügung, 
alfo befreit von allen der geſetzlichen Ablöfung unterworfenen Dienftbarkeiten (3. B. aud ter 
Schäfereiaufhütung), andererfeitd in möglihft zufammenhängender Rage ausgemwiefen werd. 
Beiverlei Bevingungen find Ianvespolizeiliher Natur, ſodaß die gefchäftsleitende und erfen: 
nende Behörde auf veren Ausführung von Amts wegen, felbft wider den Willen und wider 

eine entgegengefegte Einigung ver Betheiligten, zu halten hat.e) Der Aufhebung gegen hin: 
längliche Entſchädigung unterliegen bei einer Separation auch andere, fonft nicht ablödhare 
Grundgerechtigkeiten (beſonders aber Naturalzehnten), melde dem Zwecke, ver Überweiſung 
ber Abſindungsgrundſtücke zur ausſchließlichen und freien Verfügung und Benutzung, hinder⸗ 
lich ſind. Dagegen begründet nach den preußiſchen Geſetzen die blos vermengte Lage der Grund⸗ 

3) Unter einer Gemeinheitstheilung iſt nach preußiſchem Recht nicht eine Theilung von Grunbküden 
zu verſtehen, welche. Semeindecorporationen gehören oder deren Subflanz einer Stabt« oder Dorfaes 
meinde, die Nugung (an Weide, Holz u. |. iw.) aber den Mitgliedern derfelben als ſolchen zufcht 
(Bürger-, Gemeindegliebervermögen). Dergleichen unterliegen ber Separation und dem Übergange in 

Privateigentgum nicht (vgl. Declaration vom 26. Juli 1847; Breußifche Gefegjammlung, ©. 327). 
4) Zufolge officieller Zufammenftellung waren bis Ende 1856 feparirt oder doch von allen Holy, 

Streu: und Hutungsfervituten befreit: 1,361494 Befiger mit 58,820897 preußifchen Dorgen, etwa 
2400 Quadratmeilen, faſt die Hälfte des Gefammtareals und mehr als die ganze nutzbare ckerflaͤche 

in der preußiſchen Monarchie. 
5) ©. Lette und von Rönne, Die Landeseulturgeſetzgebung bes preußiſchen Staats (Berlin 1853), 

Einleitung: Bd. I, S. LXXIX fg,, und Bd. II, Abthl. II, ©. 1 fg. ſlei⸗ 
6) Hingegen enthält die befondere Gemeinheitstheilungsordnung für bie dem Code civil, zum Rei 

nen Theil aud) dem gemeinen Recht unterworfene Rheinprovinz und für Neuvorpommern vom 19.2 \ 

1851 in Bezug auf erftere die von der Gemeinheitstheilungsorbnung von 1821 abweichende Dein 
mung, „daß fein Grundbeflger genöthigt werden fann, ſich einer Umlegung derjenigen feiner —F 

ſtcke, welche er nicht zur Abfindung aufzuhebender Berechtigungen abtreten muß, behufs Erlangu 3 
einer wirthfchaftlicden Lage zu unterwerfen‘‘. . 
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Rüde, ohne deren gemeinſchaftliche Benutzung im obigen Sinne, feine Zuſammenlegung; 
vielmehr hängt deren @inwerfung in die Conſolidations⸗ und Separationsmaffe von der freien 
Entihliegung des Eigenthümers und davon ab, daß biefelben in den Auseinanderſegungs⸗ 
plan paffen. | 

Im Gegenfag nun zu dieſem Syſtem der preußiſchen Gemeinheitstheilungsordnung von 
1821 machen andere deutſche Gefeßgebungen über Eonfolidation der Grundſtücke (mir z. B. 
bie der Königreiche Sachſen vom 14. Juni 1834 und Hannover vom 30. Juni 1842 — leßtere 
nad dem Vorgange älterer, für das Fürſtenthum Lüneburg unterm 25. Juni 1802 und dann 
20 Jahre fpäter für Die Mehrzahl der übrigen Hannoverfhen Provinzen ergangenen Gemein: 
heitstheilungsorbnungen) die gleichzeitige oder vorgängige Abldjung der Zehnten und Dienft- 
barfeiten (3. B. auch einer gutöherrlihen Schäfereigerehtfame) nicht zur Bebingung.”) Sie 
geflatten vielmehr deren unveränderte Fortdauer aud) beim Übergange der fo belafteten Grunt- 
Rüde an andere Befiger, tobald die Übertragung auf die dem urſprünglich Verpflichteten ange- 
wiefenen neuen Grundabfindungen nicht füglich geſchehen kann. Die meiften Geſetze laſſen die 
Abloͤſung jener Belaftungen (gegen Kapital oder Rente, bier und da fogar gegen Landabtre⸗ 
tung) zu, ohne dabei gleichzeitig die Zufammenlegung der von ihnen befreiten Grundſtücke an⸗ 
zuordnen, indem über bieje Ablöfung in abgefondverten, bald gleichzeitigen, bald frühern, 
bald aber auch erſt fpäter ergangenen Gefegen verfügt iſt 9); während andere Geſetzgebungen 
der Entiheidung der Behörben im einzelnen Falle anheimgeben, einestheild in welchem Um⸗ 
fange mit ver Servttutablöfung eine Zufammenlegung einzutreten habe, anderntheils, welche 
Geroituten, Zehnten und fonflige Belaftungen der zufammenzulegenden Grundſtücke ale 
culturſchaͤdlich oder der Zufammenlegung hinderlich in Verbindung mit dem Gonfolidations- 
verfahren abzuläfen feien. 9) i 

Entſcheidend über ven Werth und Erfolg des einen ober andern der eben entwidelten Sy⸗ 
ſteme dürfte fchon der hiſtoriſche Vorgang Englands fein, insbeſondere aber au das Urtheil 
Thaer's, des Schöpferd und Gründers ber rationellen Landwirthſchaft in Deutfhland. 1) In 

7) Für Hannover gejchah bies indeß fpäter in dem Geſetz vom 8. Nov. 1856 wegen Aufhebung 
von Weiderechten und war bebingungsmeife, doch nur für Ent= und Bewäflerungen, wie für bie Ab- 
—ã Dieſephutung, ſchon durch die Geſetze reſp. vom 22. Aug. 1847 und 1848 angeordnet. 

auch Anm. 12. 
8) ©. diefe Geſetze wegen Ablöfung von Zehnten, Hütungs⸗, Trift: und andern Grundgeredhtigfeiten 

unter den Art. Sigrarverfafung und Ugrargeieggebung, Bd. I, 369 fg. u. 377 fg. Auch die weiter unten 
merwähnenden nafiauifchen Verordnungen von 1829 und 1830 laſſen auf den Gonfolibationsdegirten ru 
bende Zehnten und andere Belaftungen Frtbefteben und nur Nusgleichungen refp. des Mehr: und Minber- 
werths der belafteten Grundftüde eintreten. Wißmann, liber das Conſolidationsweſen in Naffau u. f.w. 
(1853). Ein Zehntablöfungsgefe erging in Naſſau erft unterm 24. Dec. 1848. 

9) Dal. z. B. die Gefege der Großherzogthümer Sacıfen-Weimar vom 25. Mug. 1848 und Baden 
vom 5. Mai 1856, der Herzogthümer Gotha vom 5. Nov. 1858, Sacıfen: Meiningen vom 29. Mai 
1855 und Sachfen » Altenburg vom 20. April 1857. Die fehr ausführlichen, meiſt unter ſich übereins 
kinmenden Gefege der beiden Fürſtenthümer Schwarzburg vom 2. Fehr. 1864 und 7. San. 1856 nähern 
ſich am meiſten der preußiſchen Geſetzgebung. Neuerlich iſt auch im Großherzogthum Heſſen ein Conſo⸗ 
lidationsgeſetz erlaſſen, ein ſolches ferner für dad Königreich Baiern ın Berathung, besgleichen für 
Würtemberg, wo es übrigens noch an einem umfaffenden und burchgreifenden Ablöfungsgejek in Betreff 
ber Beibeberechtigung fehlt. 

10) Bgl. Albrecht Thaer, Einleitung zur Kenntniß der englifchen Landwirtbfchaft (1798), I, 61, 
I, 880, II, 88 fg. u. 97 ig. Die Zufammenlegung (inclosure, Verloppelung, Einfchließung, Einhes 
gung durch Hecken, Gräben u. |. w.), aber im Gefolge von und in Berbindung mit einer Gemeinheits- 
teilung, mit Aufhebung von Zehnt> und Servituts, insbefondere Stoppel-, Brach⸗ und andern Hutungs⸗ 
tchten, erfolgte in Schottland infolge eines bereits 1665 ein für allemal erlafienen allgemeinen Ge⸗ 
fees, dagegen in England bie zum Jahre 1845 und wieberum gegentwärtig nur auf Grund einer bes 
ſondern für jebes einzelne Verfoppelungsgeichäft iu erwirfenben (foftfpieligen und vergögernden) Parla⸗ 
mintsacte. S. Dr. Hermann Schulze, Nationalöfonomifche Bilder aus Englands Bolfsleben (1853), 
8.212 fg., und Dr. Rudolf Gneiſt, Gngtücee Perfafjungs: und Berwaltungsrecht (Berlin 1857), 
%.1,$.117, ©. 481 fg. Thaer, a. a. O., 11,2, ©. 332, 348. Roc, früher übrigens als in Schoti⸗ 
land und England, ſchon im 13. Jahrhundert, famen Berfoppelungen ber gebachten Art in Sütland, im 
16. Jahrhundert in Schleswig vor. Hiernächſt ergingen Gefepe im Königreich Dänemark 1758 wegen 

ung ber Feldgemeinfchaft und des Flurzwanges nebfl Zufammenlegung der Ländereien, im Hers 
tum Schleswig unterm 10. Febr. 1766 „zur Beförderung ver Einfoppelung und Aufhebung der Ge- 
meinſtaft der Dorffelder“, hierüber auch bald in Holſtein &. Hanfien, Über den Flurzwang und 
been Aufhebung, im Archiv ber politifchen Ofonomie von Rau und Hanflen, II, 52 fg. u. 58 fg. 

- 6” 
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England (ſagt Thaer) denkt man ſich mit Gemeinheitstheilung und Verkoppelung die Aufhe⸗ 
bung des Naturalzehnts und der Weideſervituten unzertrennlich verbunden und wird jene ohne 
dieſe gar nicht mehr vorgenommen. 12) „Ohne vorgängige Aufhebung der legtern iſt an feine 
Verbeſſerung des Aderbaued zu denken‘; ferner: „wo nod Feine Berfoppelung (Zufammen: 
legung der Grundſtücke mit gleichzeitiger Aufhebung der Gemeinheit, der Naturalzehnten, 
wie der eulturhindernden Hütungs⸗ und ähnlicher Dienftbarfeiten der Grundſtücke, zum Zıef 
privativer, ausſchließlicher und freier Verfügung, Bewirthſchaftung und Benugung derſelben) 
ſtattfindet, Sarın feine andere als die aushungernde Dreifelderwirthſchaft getrieben werden.“ 12) 

Neben ven obengedachten beiden Syſtenien ift indeß noch der in einigen Beziehungen ab- 
weichenven eigenthuͤmlichen naflauifchen Gonfolivationsgefeggebung beſonders zu erwähnen, 
Geſtützt auf ältere, zum Theil ſchon im 15. und 16. Jahrhundert ergangene Beftimmungen - 
und berechnet auf einen weiter vorgefchrittenen Culturzuſtand, wie auf eine ſehr ausgedehnte 
Zerftüdelung ver Grundbeſitzungen, tritt bei ihr überwiegend als ver Zweck des Verfahrens 
nie Ginführung neuer landwirthſchaftlicher Meliorationen, felbft durch völlige Umwaundelung 
ver biöherigen Gulturart bei Gelegenheit und in Beranlaflung der Zufamntenlegung , in ben 
Vordergrund 12), diefe neuen, erſt aud dem Verfahren hervorgehenden Meliorationen um 
Gulturen werden auch bei ver Zutheilungöberehnung zum ®runde gelegt. Dahin gehören 
3. B. die Ausrodung der für den Aderz oder Wieſenbau nugbaren Walpftüde, die Ummanse 
lung von Odungen und befländigen Weiden in Fruchtland oder Wieſen, die Nieverlegung 
imbrauchbarer Ländereien zu Holzzucht, die Anlegung von Bemäflerungsmiefen,, die größen 
nder geringere Ausdehnung der Viehzucht oder des Handelsgewächsbaues u. |. m. Dagegen 
geben andere, iusbeſondere aber die preußifchen Geſetze (obwol ſte — abgefehen von der An: 
lage nothwendiger Entwäflerungsgräben, Zugänge, Tränfftätten, Lehm⸗, Sand: und Mer: 
gelgruben u. dgl. — die Berbindung nüglicher Meltorationen mit der Zufammenlegung, durch 
Ginwirkung der betreffenden Behoͤrden, überall empfehlen), im allgemeinen von dem Grund: 
jage aus, „daß die Gegenſtände des Verfahrens, Grund und Boden und deffen Werth, in 
demjenigen Zuſtande abzufchägen und zuzutheilen find, in welchem fie fi zur Zeit der Zufan: 
menlegung und Separation befinden’. Cine Aufgabe aber aller diefer deutſchen Geſetzgebun⸗ 
gen ift übrigens die bequeme Zugänglichkeit ver Grundabfindungen durch Fußfteige oder Wege 
(worauf das badiſche Geſetz vorzugsweiſe gerichtet iſt), gleichwie die wirthichaftlich zweckmäßige 
Form und die fichere fefte Begrenzung der neuen Pläne. 

Wie weit nah Maßgabe ver auch hierin differirenden Gefeßgebungen der verfchiebrnen 
deutichen Länder, Grundftücke ver Gemeinden, insbefondere fogenanntes Bürger: (Gemeinde: 
gliever:) Bermögen, nämlid: „derjenige Theil des Dermögens einer Stadt- oder Landge⸗ 
nieinde, deflen Nugungen den einzelnen Gemeinvegliedern oder Einwohnern vermöge dieſer 
ihrer Eigenſchaft zukommen“ 19), Gegenftand einer Verkoppelung und Umwandelung in Pri⸗ 
vatvermögen fein dürfen, ift im Art. Agrarverfaflung und Agrargefeggebung, DB. I, 
©. 359 fg., 367, 372 fg., nachzuſehen. \ 

Für den gegenwärtigen Artifel über die Conſolidation oder Verkoppelung ift ferner indbe: 
fondere noch die, je nach den verſchiedeneñ Gefeßgebungen, größere oder geringere. Ausbeh: 

11) Bgl. auch A. von Wedherlin, Über englifche Landwirthſchaft, ©. 4 fg. 
12) Darum hatten auch die feit 1802 in den einzelnen hannoverfchen Laudestheilen erlaffenen Ge 

meinheitstheifungen feinen rechten Fortgang und Erfolg. Theile (jagt Dr. C. Stüve im feiner Ehrift, 
Weſen und Berfafjung der Landgemeinden und des ländlichen Grundbeſttzes in Niederſachſen und We 
falen mit Beziehung auf Haunover, 1851) traten Die unabgelöften Zehntverhältniffe jedem Aufſchwung 
der Landescultur in den Weg, theils gewährten die Theilungen ohne Berfoppelung feinen hinlänglichen 
Mugen. Auch manche andere ältere Geſetze über die Theilung von Marken, befonders von Marfens und 

Erbenwaldungen und andern gemeinfchaftlichen Weide: und Forſtgrundſtücken haben durch die eingetre⸗ 
tene Zerfplitterung, wie durch die unwirthichaftliche Form und Lage ber Abfindungspläne oft mehr ger 

ſchadet als genugt, und vielfach nur zur Walddevaftation geführt (ſ. z. B. auch Stüve, a.a.D., ©. 143). 

Dies gilt felbit von der heſſiſchen (auch im preußiſchen Regierungsbezirk Arnsberg, Herzogthum Weſt⸗ 
falen, anwendbar geweſenen) Verordnung vom 9. Juli 1808 über Gemeinheitstheilung und Weidebe⸗ 

fchränfung, wie über bie Bildung Fleiner Agriculturetabliffeinents und büuerlicher Stellen durch ger: 

ſchlagung der Colonate. 
13) Vgl. die Verordnungen vom 12. Sept. 1829, vom 2. Jan. und 2. Febr. 1830 u. a. obwol 

Zehnten und andere Belaſtungen, der Conſolidation ungeachtet, fortbeſtehen (Wißmann, a. a. O.) und 

ein Zehntabloͤſungsgeſet erſt 1848 erlaſſen iſt. 
14) Bgl. die preußiſche Declaration vom 26. Juli 1847 in ber Preußiſchen Geſezſammlung vor 

1847, ©. 327. 
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nung, ober Ginfräntung des Verfahrens 1) bezüglich der Orunpflüds- und Gulturarten wie 
der Ortlichfeiten, und 2) des Ans: und Umtanfches von Grundftücken ver einen Klafſe und 

Gattung gegen andere, endlich 3) in Betreff des Provocativnsrechts auf Zufammenlegung, 
von Intereſſe. 

Was die Ausnahmen von der zmangeweifen Gonjolidation: betrifft, jo fließen davon in 
ver Regel, 3. B. das Fäniglich ſächſiſche Geſez von 1834 und das herzoglich altenburgifche 

Sefeg von 1857, Waldgrundftüde und Wandeläder (walzenden Beilg) aus; erſteres zum 
Nachtheil der Forſteultur, welche vorzugsweife größerer gefchloflener Gomplere in angemefjener 
Abgrenzung und Lage bebarf, letzteres zum großen Ractheil der Wirkſamteit dieſer Geſetze 
überhaupr, da in verſchiedenen Thetlen des Königreichs Sachen (ebenfo wie in der preufifchen 
Provinz Sachen) eine Mehrzahl von Grundbeſitzungen nur aus walzenden Grundſtücken bes 
ſteht, deren Zerfplitterung und vielfach vorfommenbe Grenzverbunfelung ihre Zuſammenle⸗ 
gung zum Zweck freierer und rationellerer Bewirthſchaftung derfelben um fo nöthiger erſchei⸗ 
nen ließe. Auch das hannoverfche Geſetz von 1842 enthält bebingungsweife Ausnahmen 
unter anderm Ginfihtlich der Forſten, Torfmoore, ingleihen Feldgärten, und zwar ohne 
Unterfheidung , ob ſie feroitutfrei ober belaftet find. Noch beſchränkender erfireden z. B. das 
gothaiſche Geſez von 1853, das ſchwarzburg-ſondershauſenſche und rudolſtädtiſche, in: 
gleichen das altendurgifche die Zufammenlegung nur auf die unter den Feldern, Wieſen, Leh⸗ 
den und Angern vereinzelt liegenden Bloͤßen, Wald⸗ und Buſchparcellen. 

Dagegen werben mit Recht in verſchiedenen Geſetzen theils Bebäube, Soolftätten, Hof⸗ 
raithen, Dorfſtraßen, theils Fiſchteiche, Weinberge und eingefriedigte, mit der Hoflage uns 
mittelbar verbundene Gärten, theils Sand⸗, Lehm⸗, Mergel-⸗, Erzgruben, Braunkohlen⸗ und 
Gipslager, Grundſtücke mit Mineralquellen und ähnliche, ſpeciell als ſolche bezeichnet, welche 
ver Gonjolipation nicht zu unterwerfen find, überhaupt ſolche rundftüde ausgenommen, bei 
deren Umlegung es an einem Interefle ver Landescultur, fei es zur Befettigung eines Flur- 
zwang® oder zur Herſtellung einer befiern und freiern Benugung, fehlt. Dabei fällt die 
Frage, wie weit bei der Gonfolivation von Waldungen mit gleihgeitiger Aufhebung ber 
Aupungsgemeinfhaft und Dienfibarfeitsrehte, einem einzelnen Theilnehmer Abfindung in 
nur zur Forſteultur geeignetem Grund und Boden zu gewähren jet? je nad) ver Landesſitte, 
örtlichen Lage und Beſtandsart (Hoc:, Mittel: oder Niederwald u. |. m.) befanderer gefeglicher 
Erwägung und Entſcheidung anheim. (Dgl. dieferhalb 3.3. das preußifche Ergäͤnzungsgeſetz 
sur Gemeinhektötheilungsorbnung vom 2. März; 1850, Mt. 10, und die Ordnungen über Ser- 
vitutablöfung, Gemeinheitötheilung und Zufammenlegung für Schwarzburg-Rudolſtadt vom 
1. Jan. 1866, 6. 76, und für Schwarzburg-Sondershaufen vom 2. April 1854, $. 46.) 

Das badiſche Geſetz vom 5. Mai 1856, welches im allgemeinen alle Grundſtücke ande 
ſchließt, die von fo befonderer Beichaffenheit find, daß deren Werth durch andere nicht außge: 
glifen werden kann, geftattet im beſondern Falle doch nicht bloß die Hereinziehung diefer, 
fondern fogar anderer fpeciell ausgenommener Grundflüdsarten alsdann, wenn fonfl gar feine 
Zuſammenlegung zu Stande fommen Lönnte. 
Am weiteften dehnen die naſſauiſchen Verordnungen vie Gonfoltvation (beim Einverſtänd⸗ 
niß der vorſchriftsmäßigen Mehrheit) aus, nämlich ausdrücklich auch auf Kausgärten, Hof 
raithen,, Ausfahrten und Dorfſtraßen. (68 iR in Bezug auf die naffautfche Geſetzgebung aber 
aud bemerkenswerth, daß diejelbe am früheften, ſchon im 15. und 16. Jahrhundert, ven 
Beg der Eonjolidation zur Foͤrderung ver Kultur noch in anderer und meiterer Richtung be: 
trat. Schon damals nämlich bilvete fie zum Zweck der Wiebercultur entwalbeter Gebtrgähöhen 
unter den Privateigenthümern zerfplitterter Heiner Barzellen neue Genoſſenſchaften durch 
Wiederherſtellung eines gemeinſchaftlichen Cigenthums an viefen Barcellen und deren Verei: 
nigung in einen größern Forſtkörper, am deſſen, meift periopifch wechfelnden Holz:, Weide: 
und Adernugungen hiernächſt die früheren privativen Eigenthümer, flatt ihrer realen Theile, 
nach Quoten und idealen Anthellen participirten, — bie fogenannte goldene Jahnordnung und 
danbergdwirthſchaft. Ebenſo früh richtete ferner die nafjaulfche Regierung zur Verbeflerung 
der Wieſencultur Wiefenbauverbäne unter den Befigern kleiner zerftüdlelter und vermengt 
liegender Wiefenparcellen ein. Später dienten biefe ältern naflauifchen Einrichtungen den von 
der vrenßiſchen Regierung in Siegen, Olpe ımb einigen andern weflfälifchen und vheinifchen 
Bezicken erlaffenen Haubergd- und Wieſenordnungen, insbeſe ondere der Siegenſchen Wieſen⸗ 
ordnung vom 28. Oct. 1846, wie dem Waldculturgefeg für den Kreis Wittgenſtein vom 
1. Juli 1854, zum Präcedenz und Vorbild. 
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Bezüglich der örtlichen Ausdehnung eines und deſſelben Conſolidationsverfahrend geſtattet 
die preußiſche Geſetzgebung ven weiteſten Spielraum. Zwar beſtimmt bie preußiſche Gemein: 
heitstheilungsordnung von 1821, „daß der Antrag auf Gemeinheitdaufhebung und Zuſam⸗ 
menlegung der Grundflüde nit nur in Rüdfigt aller einer gemeinfhaftlihen Benugung 
unterworfenen Gegenjtände, ı fondern auf in Rüdiiht einzelner gemeinſchaftlich bemupter 
Grundſtücke gemacht, mithin Die vermengte Lage ver Ader- und Wiefenbefigungen und bie 
gemeinſchaftliche Hütung darauf aufgehoben, hingegen die Hütungsgemeinheit auf ven übrigen 
Gemeinheitöpläßgen, oder auf einem Theile verfelben beibehalten werben kann“, ingleichen, 
„daß mehrere Antragende unter filh in Gemeinſchaft bleiben und dennoch Die Auseinanderfegung 
mit den übrigen Theilnehmern verlangen können“ (65. 20 u. 21); und der zweite Abfchnitt 
jene preußiſchen Geſetzes läßt auch die bloße Regulirung und beflere Feſtſetzung beſtehender 

gemeinſchaftlicher Nugungsverhältnifie ohne gleichzeitige Verkoppelung zu (66. 171—173 fg., 
$. 181 fg.).. 88 ift aber von beiverlei Beflimmungen, beſonders in fpäterer Zeit, zum Rat: 
theil vollkändiger, öfter jogar über mehrere Gemeindefluren und Markengemeinſchaften fi 

- außdehnender Verkoppelungen, felten mehr Gebrauch gemadt. Die hannoverfchen Etgän⸗ 
zungsgefehe vom 12. Det. 1853 und 8. Nov. 1856 geflatten Anträge auf Berfoppelung auf 
fon in Bezug auf Grunpflähen von 25 Morgen, in welchen bie einzelnen, verſchiedenen 
Eigenthümern gehörigen Grundſtücke rüdiihtli ihrer Benugung, Beftellung ober Aber: 
tung, Fruchtfolge, Weidenutzung, Abwäſſerung u. f. w. voneinander abhängig und dabei 
in äußerlich hervortretenden Grenzen eingefchloffen find. Das gothaifche mie das altenbur: 
giſche Geſetz laffen da, wo feine (geihloffene Bemeinde=) Flur befteht, ven Compler der beim 
Zufanımenlegungdverfahren in Betracht zu ziehenden Grundftüde von Ermeſſen ver betreffen: 
ven Behörbe beflimmen. In andern deutſchen Geſetzen fehlen nähere VBorfchriften über dieſt 
Örtliche Ausdehnung ein und deſſelben Gonfolivationdverfahreus. 

In den engften Grenzen beivegt ſich Dagegen das naſſauiſche Gonfolidationsverfahren hin: 
ſichtlich der vemfelben zu unterwerfenden Terraind, und damit zufammenbängend aud) hin 
fichtlicy der Zutheilung der neuen Pläne. 

‚Unter einem Flur‘, bemerkt Wißmann in feiner Schrift über dad Conſolidationsweſen in 
Naffau, „verfteht man nad der örtlihen geichloflenen Zufammenlage den dritten oder vierten 
Theil des fämmtlihen Ackerlandes einer Gemarkung, je nachdem die Drei⸗ oder Vierfelder⸗ 

wirthſchaft eingeführt war; Linterabtheilungen der Fluren jind die Diftricte, welche nad) bet 
Art ihrer invivinuellen Productionskräfte ji unterjcheiden, je nachdem fie ſich beſonders zu 
Weizen und Klee, oder zu Korn, Rüben und Flachs, oderzu Gerfle, Kartoffeln, Kohlraben 
u. f.w. eignen. Die Diftriete zerfallen in Gewannen, welde Cintheilung zur zwedvienliden 
Bebauung und Bewäflerung gemacht wird. Die Klafüiflcation des Bodens hat außer ber rela⸗ 

tiven Werthsbeſtimmung ver verfchievenen Bonengattungen auch die Beftimmung , nad Maß—⸗ 
gabe der Darauf geeignet zu bauenden Früchte zum Gegenſtande. Es ift daher ein Haupterfor: 
berniß des Conſolidationsverfahrens, daß jeder Flur nad den Beitandtheilen feines Bodens, 
nad) feiner Sonnenlage und nad den bisherigen Erfahrungen über feine individuelle Pro: 

ductionskraft richtig in geeignete Diſtrictsabtheilungen zerlegt, und daß jede dieſer ſolchergeſtalt 

getrennten und abgegrenzten Diftrictöabtheilungen ald ein befonverer Verloſungs- und Ein 
theilungäbezirk behandelt werde, innerhalb welches legtern einem jeden Beſitzer wiederum bad 
im Klee=, im Kartoffelboven u. ſ. w. ungefchmälert zugetheilt wird, was er früher innerhalb 
diefes felben Verloſungsbezirks bejeffen hat. Bin in bie Conſolldationsmaſſe fallender An: 

fpruch von einem Morgen füßer Wieſen Eönne z. B. auch nicht durch viele Morgen faurer Wir: 
fen auögeglichen werben, Kleeland nicht durch Kartoffelboden u. f. w. Ganz zu vermeiden 
allerdings feien Libertragungen aud einem Verloſungsbezirk in den andern und Reducirungen 
bezüglich der Grundſtücksgattung und Culturart nit. Sie follen indeß möglichft verhältnip: 
mäßig unter alle Grunpbefiger, melde in der Verlofung vorkommen, vertheilt werden. Dem 
Grundeigenthümer bleibe durch alle Eulturarten fein früheres Beſitzthum in Größe und Be: 
dengüte ungefchmälert, nur Lage und Korm werben verändert und bie zerfplitterten Beflgungen 
angemeflen zufammengelegt.” 16) Die Um- und Zufammenlegung der Grundſtücke beſchränkt 

ſich alfo im weſentlichen auf jede einzelne Unterabtheilung ver Difkriete, auf die Gewannen, 

und geht über dieſe nicht hinaus, wenngleich dad Verfahren auf eine ganze Gemeindemarkung 

ausgedehnt worden if. 

15) Vgl. auch 88. 1, 12 der nafjauifchen Verordnung und Inftruction vom 2. Jan. und 2. Gebr. 1830. 
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Gegenüber dieſer enge begrenzten Ausgleichuug von Bodenklaſſen und Gulturarten nad) der - 
naſſauiſchen Geſetzgebung gebt Dagegen die preußische Gemeinheitstheilungsoronung von 1821 
nach der entgegengejeßten Seite hin am weiteſten. Zufolge 6. 67 berjelben muß fich jeder 
Intereffent, nach Beſimmung der Auseinanderfegungsbehörde im Interefle der wirthſchaftlich 
zwedmaͤßigſten Planbildung und einer moͤglichſt zu erzielenden Ausweifung feiner Abſindungs⸗ 
pläne in zujammenbhängender wirthichaftlicher Lage, für einen Ausfall in der Güte einen Zufag _ 
in ver Fläche, auch eine Auetauſchung von Grundſtücken der einen gegen Grundſtücke ver an: 
dern Gattung gefallen laflen. Cine gefegliche Grenze dafür befleht nur infoweit, als feinem 
Teilnehmer eine Veränderung der ganzen biöherigen Art des Wirthfchaftsberriebes feines 
Hauptgutes aufgebrungen werben darf, beiſpielsweiſe aber für eine ſolche Veränderung nur zu 
achten ift a) wenn eine bisherige Aderwirtbfchaft im weſentlichen in eine Biehzüchterel verwan⸗ 
delt werden müßte, und umgekehrt b) menu ein überwiegender Hauptzweig der Wirthichaft 
ganz ober größtentheild aufgegeben werben, ober c) wenn ein geſpannhaltender Aderwirth fein 
Geſpann abſchaffen und feine Rändereien mit der Hand bauen müßte, oder umgekehrt (66.57 
u. 58). Dagegen darf nach, den hannoverſchen Gejegen die Differenz bei Audgleihung von 
Fläche und Güte nie über ein Zehntel des gefammten umgelegten Beiiges eined Theilnehmers 
betragen, und es flimmen auch alle andern deutſchen Geſetze bartn überein, daß die beim Aus: 
tauih der Grundſtücke zu gewährende volle Entſchädigung möglihft auch in gleicher Gattung 
uns in gleicher oder zunächſtſtehender Bodenklaſſe, Towie gleicher Lage und Entfernung gege: 
ben werben folle; wobei die Gefege von Hannover und Altenburg no jpeciell vorjchreiben, daß 
eine Geldentſchädigung für die Ausgleichung der Subflanz von Grundftücken niemald über 
3 Proc. des Werth der ganzen Abfindung betragen dürfe (hannoverſches Geſetz vom 8. Nov. 
1856), während das bapifche Geſetz ausdrücklich nachläßt: daß für einzelne ganz Eleine ab⸗ 
jufretende Stücke, für welche die Gelegenheit zu einem ſchicklichen Erfape in Grund und Boden 
jehlt, auch Geldentſchädigung gegeben werde. In Naflau, wo derartige fpectelle Beftimnun- 
gen nicht erifliren, werben Heine Beſchädigungen bei ver Zutheilung fchließlich in Geld audge- 
gligen. Hingegen findet nach allen Gejeggebungen für zufällige und vorübergehende Werths⸗ 
gegenſtände, ald Düngung, Cinbegung u. dgl. flet8 eine Geldentſchädigung flatt. 

Zur richtigen Würbigung der preußiichen Gefeßgebung und ihrer Vergleigung mit andern 
muß jedoch vie Bemerkung plahgreifen, daß wenn fie die Landabfindung jedes Theilnehmers 
als Regel aufitellt,, dabei jedoch auch eine Entſchädigung in Nente oder Kapital geftattet, viele 

lettere Beftimmung doh nur auf die Abfindung von Dienftbarkeitöberechtigungen außerhalb 
eined Verkoppelungsverfahrens, beſonders bei Ablöjfung von Walnberetigungen, außerdem 
nur in dem Falle Anwendung findet, daß der Separationsplan bereit® vollſtändig ausgeführt . 
iR und für einzelne unbefriedigte Entichäbigungsanfprüche eine Landabfinnung nicht mehr ohne 

Zerrüttung des ganzen Auseinanderfegungspland und ohne überwiegende Nachtheile für alle 
übrigen Intereffen gewährt werden konnte. Auch in Preußen gelingt es übrigens in ber 
Mehrzahl der Separationen reſp. Verfoppelungen nit, jeden Interefienten ftatt vieler zer- 
Rüdelter Hufen: oder walzender Grundſtücke einen einzigen Plan wiederzugeben; es iſt dies 
nur bei großen Beſitzungen ober bei einer in Bezug auf Gattung, Bodengüte, Werth und 
Klaſſenverhältniß aller Grundſtücke fehr gleichmäßigen Feldmark möglid, wennſchon nad dem 
preußifchen Verfahren erhebliche Entfernungsunterfchiebe bei der Abſchätzung berückſichtigt und 
bei ver Zutheilung ausgeglichen werben. Vielmehr werden auch in Preußen bei der Mehrzahl 
der Separationen in den verfihiedenen Theilen der Feldmark, von welden Die einen gute fon: 
merungsfähige und zum Futterfräuterbau geeignete Adler, die andern Holz: und Forſtgrund⸗ 
flüde, oder unfruchtbare Schlechte und uncultivirte, au ohne großen Koſtenaufwand noch in 
langer Zeit nicht für Acer: und Wiefencultur geeignete Hinterländereien und Ordnungen ent: 
halten, den Theilnehmern meift befondere Pläne zugetheilt. Hier und da erhalten die Intereſ⸗ 
ienten auch wol noch im Zufammenhange mit ihren fervitutfreien und deshalb keiner Umlegung 
wntertrorfenen Dorfgärten und fogenannten Achterhöfen bei ven Hof- und Soolftätten, Ermei- 
terungen diefer Gärten und Achterhöfe vom Felde zugelegt. Auf dieſe Weife erhalt ein und 
derſelbe Intereffent nicht felten mehr als einen Plan. 

Ganz anders geftaltet ſich dies aber nad den Grundſätzen anderer Gefeggebungen, z. B. 
der von Raffau. Hier müflen mit Rückſicht auf die obengedachten Borfchriften in der Regel 
ſeht Heine Verloſungsbezirke von 30—60 Morgen je nad ver Verfchievenheit des Bodens 
und der Gulturart gebildet werben; wer in einem folhen Verlofungdbezirk reſp. Gewanne vor: 
her Grundſtücke befaß, erhält in denmſelben Verloſungsbezirk vergleihen auch wieder und bei 
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der im allgemeinen nicht zuläffigen Ausgleichung von Bodenqualität und Entfernung ſogar 
in einem ſolchen Berlofung&bezirk mehrere Pläne. Sobald ein Interefient in allen oder meh: 
teren Berlofungsbezirfen und Gewannen Parcellen befaß, befommt er folhergeftalt regel: - 
mäßig eine große Zahl von neuen Plänen innerhalb derfelben Gemeindemarkung. 19) 

Dieſe Beſtimmungen der naffauifchen Conſolidationsgeſetzgebung entſprechen einerfeits 
ihrem überwiegend nur auf Einführung von Meliorationen gerichteten Zweck, andererſeitt 
dem Parcellarſyſtem, welches daſelbſt, wie in den weſtlichen deutſchen Ländern (unter den 
fraͤnkiſchen Stämmen), zufolge der von alters her beſtandenen freiern Verfügung und her: 
gebrachten größeren Zerflüdelung ver Grundbeſitzungen, vorberrfät. Hingegen hat bie 
preußifhe Gemeinheitöthellungsorunung von 1821 (gleich den Altern preußiſchen Gefehen 
dieſer Art) im allgemeinen die hergebrachten Wirthſchaftsverhältnifſe und Altern Agraremrik: 
tungen ber öftlichen und mittleren, wie derjenigen weftlichen Landestheile der preußischen Mon: 
archie — (ſaͤchſiſcher Stämme und uralter deutſcher Colonifationen) — vor Augen gehabt, mo 
Feldgemeinheit und Flurzwang vermöge gemeinſchaftlicher Hütung und anderer ein: oder gegen: 
fettiger Dienftbarkerten und NRugungsgemeinfchaften vie faft ausnahmsloſe Hegel bildete. Ja 
der Mehrzahl beſteht daſelbſt das Syſtem des Hufenbefiges und gefihloffener Hofesgüter — 
einer Verbindung ver Feldgrundſtücke mit gewiſſen Soolftätten oder Wohngebäuden — bü 
1807 rechtlich, ſeitdem aber großentheil® noch factifch, wenngleich daſſelbe hier und da ſchea 
lange in ver Auflöfung begriffen und durch Thellung der Hufen (eine halbe bis fechzehntel, 
ſelbſt weiter) durchbrochen iſt. 17) 

Eine große Verſchiedenheit in den Beſtimmungen der deutſchen Conſolidationsgeſetze tritt 
ferner hinſichtlich der zum Antrage auf Zuſammenlegung erforderten Stimmenzahl hervor. 

Die preußiſche Gemeinheitstheilungsordnung von 7. Juni 1821 räumt jedem Jutereſſen⸗ 
ten, gleichviel ob er ein mit Servituten belafteter Grundeigenthümer, ein Miteigenthümer oder 
ein einfeitiger Dienftbarfeitöberechtigter iſt, das Provocationsrecht ein, und bie fpätere Ber: 
ordnung vom 28. Juli 1838 bat dies Recht nut für den Fall eines Umtaufches der zur Orte: 
feldmark gehörigen Uderlänvereien (nicht von Wiefen, Weiden und Forften) auf den Antrag 
der Beliger des vierten Theils ver betroffenen Aderlänbereien eingefhränft. Indem fie vom 
Begriffe ver Gemeinheit und deren Aufhebung ausgeht, dabei aber die Zufammenlegung ver 
von den gemeinfchaftliden Nugungs- oder Dienftbarkeitsrechten befreiten Grundſtücke nur ald 
eine nothwendige Folge der Gemeinheitsaufhebung behandelt, Tonnte fie darauf mit Recht die 
Grundfäpe der actio communi dividendo anwenden. Die Thellungsflage (die Provoration 

1) ©. den Auffag bes Landraths Simon zur Gonfolidationsfrage in ber Zeitſchrift des landwirth⸗ 
fchaftlichen Vereins für Rheinpreußen (1854), ©. 287. 

17) Daß dennoch aber die preußifche Gemeinheitstheilungsordnung von 1821 mit gleich gutem Bor: 
theil und Erfolg ebenfo auf Feldfluren von walzenden und fonjt fehr gerftüdteften Grundſtücken angewen⸗ 
bet iſt, wurde ſchon oben bemerkt. Namentlich haben durch fie auch die kleinen Leute (Gärtner, Vüdner, 
Häusler, Käthner u. ſ. w., welche fich zumeift als Handwerker ober Tagearbeiter nähren), teils ald 
Grunbbeſitzer, theils als Hutungsinterefienten und Servitutberecktigte, und zugleich der allgemeine Wohl: 
fand insbefondere alsdann erheblich gewonnen, wenn deren Abfindung zwedmäßig in der Nähe und Im: 
gebung der Wohnpläße ausgewiefen und fo der Gartencultur zugänglich, dabei aber ven Beflpern, 
welche fie in den Nebenſtunden ober burch Ihre Familienglieber bearbeiten Fonnten, Zelt, Koften und 
Kräfte erfpart wurden; während freilich bei einer entfernten Abfindung folcher Meinen Leute die Bear: 
beitungsfoften den Ertrag abforbiren. Nicht weniger gewinnen aber überall auch bie mittlern Grund: 
befiger (die Bauern) und mit ihnen die Landescultur durch die Zufammenlegung und Berteppennt 
die Separation, und zwar wachjend in bem Grade, als fie die Dreifelderwirthfchaft.verlafjen und als 
da, wo Ginhegung nicht hergebracht oder nicht wirthfchaftlich ift, ganze oder halbe Stallfütterung ein: 
führen, als fie ſich überhaupt den rationellen Fortſchritten der Landwirthfchaft anfchließen. Man muß 
die nnmittelbar nach Ausführung der Verkoppelungen (Separationen) beginnende MRegfumfelt In Urbar⸗ 
machung und befierer Enltivirung ber zufammengelegten neuen Pläne aus eigener Anfchauung und deren 
Wirkungen kennen und die Preife ber Bauergüter vor und gleich nach der Separation Tum das Zwei⸗ bis 
Dreifache, allmählich hier und da um das Acht⸗ und Zehnfache höher) — übrigens auch die Pachte und Er⸗ 
träge von Kirchen: und Pfarrländern vor und nach der Ausführung — vergleichen, um die mitunter (dem 
Dernehmen nach felbft noch auf der neueften Berfammlung der deutfchen Land: und Forſtwirthe) ge 
äußerten Zweifel gegen die Bortheile ber Conſolidation für Ffeinere und mittlere Beflger, unter Bor: 

ausfegumg einer verftändigen Ausfuhrung der Geſetze, als irrig anzuerfennen. Das Ansfanfen der 
Bauern und das Zuſammenſchlagen ihrer Grundſtücke mit Rittergütern gefchieht am häuflgften zur Zeit, 
wo die Feldgemeinheit noch befteht,"und zum Zweck, dafjelbe zum Antrage auf Conſolidation zu berugen, 
wogegen ein Hauptmittel zur onfervation des Bauernflandes in der Zufammenlegung ber bäuerlichen 
Beflgungen befteht. 
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auf Auseinanderfegung) fleht unverjährbar jenem Theilnehmer zu. Die fpätere Versronung 
von 1838 ſollte nur gewiſſen Billigkeitsgründen bei einer völligen Umwaͤlzung ber biöherigen, 
vorgigdwweife auf dem Aderbefig ruhenden Agrareinzichtungen Rechnung tragen. 

Anders verhält es fich, ſobald die Gefeggebung — getrennt und unabhängig von der Auf- 
hebung einer durch Zehnt⸗, durch ein= oder gegenfeitige Dienſtbarkeits⸗ und andere gemeinfame 
Rutzungsrechte begründeten Gemeinheit — die Zufammenlegung der zerſtückelten und unter: 
miſcht liegenden Grundftüde als einen felbftännigen Gegenſtand des Agrarrechts behanbelt. 

Das töniglich ſächſiſche Gefek von 1834 verlangt auch dann, wenn es fih um Brunpftüde 
handelt, die in einem Berfahren über Aufhebung von Dienfbarleiten oder in einer Gemein⸗ 
heitötheilung begriffen find, die abfolute Mehrheit — fonft eine Stimmenmehrheit von zwei 
Ditteln nad Zahl und Größe ver betroffenen Grundſtücke; das badiſche Geſetz von 1856 die 
Stimmen von wentgftend zwei Drittheilen ver Beſitzer, melde letztere zugleich nach vem Steuer: 
fapital zwei Drittheile der in dad Unternehmen fallenden Grunpftüde befigen müflen und dazu 
die Genehmigung des Staatsminiſteriums; das altenbnrgifche Geſez die Stimmen von min: 
deſtens einem Drittheil ver Grundbefiger ; das gothaiſche, ſchwarzburg⸗ſondershauſenſche und 
rudolſtädtiſche Geſetz den Antrag der Befiger nur des vierten Theil der Grunpftüde, und das 
ſachſen⸗ meiningenſche Gefek von 1855 mindeſtens ber Hälfte der betheiligten Grundbeſitzet 
nah ver Groͤße der auf ihrem Grundbefitz ruhenden Steuer bemeffen. Mach ven neuern Ge: 
jegen des Königreich Hannover vom 8. Nov. 1856 ſoll die Provocation als beſchloſſen ange: 
fehen werden, "wenn die Grundſtücke des oper der auf Zufanınıenlegung antragenven Eigen⸗ 
thümer nach der in der Grundſteuer⸗Mutterrolle angegebenen Größe berechnet, mindeſtens bie 
Hälfte des Flaäͤcheninhalts der sufammenzulegenden Grundſtücke betragen und mindeſtens bie 
Säfte des in den Grundſteuer⸗Mutterrollen verzeichneten Steuerfapitald aller zufammenzule- 
genden Grundſtücke auf den oder bie Antragfieller fällt. Grundbefitzer von nicht mehr ald zwei 
bennoverfchen Morgen zählen indeß nicht mit. Bei einer Weiveabfindung auf zufammenhän- 
genden Grundſtücken foll der Antrag von der Hälfte der Berechtigten oder Verpflichteten aus⸗ 
gehen, doch nur im Kalle der Berfoppelung zuläfjig fein, bei Miteigenthüumern die Provoca⸗ 
tion der Mehrheit, jedoch nach ver Groͤße des Theilnahmeverhältniſſes berechnet, endlich nah 
dem hannoverfchen Geſez von 22. Aug. 1847 für die Ausführung von Be- und Entmäffe: 
ungöplänen mit ben dabei erforberlichen Um- und Zufammenlegungen von Grundſtücken — 
für Bewäflerungspläne zwei Drittheile, für Entwällerungspläne die Majorität der bethei- 

-ligten Grundbefiger entſcheiden. Die naffauifchen Derorpnungen verlangen zwei Drittel der 
Stimmen der Hefipenden Einwohner der Gemeinde, alfo ausſchließlich der Forenier, welche 
nicht mitftimmen, und es müflen außerdem jene zwei Drittel der Perſonenzahl vie Hälfte des 
zu conſolidirenden Srunpbeflges haben. " 

Zwar Hängen im allgemeinen (und -abgefeben von dem oben erörterten, der preußiſchen 
Geſetzgebung zum Grunde liegenden Princip) auch die gefeglichen Beftimmungen über die zum 
abgeſonderten Antrage allein auf Gonfolivation zu erforbernde Stimmenmehrheit — glei 
von Bekimmungen über ven Örtlihen Umfang und die Objerte, wie bie Ausnahmen bed Aus- 
und Umtaufched — mit ben in den verfchienenen einzelnen beutichen Landestheilen fehr ver- 
(Hin geftalteten Eultur- und Befigverhältniffen zufammen. Außerdem muß vieled freilich 
bei Streitigkeiten unter den Betheiligten über ven einen oder andern jener Begenftände der ride 
terlichen Entfcheibung von gleichzeitig ſach- und rechtskundigen Behörden (mie fie z. B. in 
Preußen in ven Generalcommifjionen und dem Hevifionscollegium beflehen), nad vernom- 
mmem Gutachten orts⸗ und ſachkundiger Beamten und anderer Männer, überlaflen werden. 
Die ſtets im Wege der Gefeggebung zutreffende Entſcheidung über die Bedingungen des Pros 
vocationsrechts, indbejondere über bie zum Antrage auf Jufammenlegung nöthige Stimmen- - 
zahl, Hängt aber ſehr wefentlich von ver Auffaffung und Würdigung diefer Landetcufturmapß- 
regel, nämtich davon ab, ob man dieſelbe als ein nothwendiges Glied zur fortſchreitenden Aus- 
bildung der freien Agrarverfaflung des gegenwärtigen Jahrhunderis — ald eine zugleich zur 
derſtellung -einer vollkommenen Rechtsordnung in den Agrarzuftänden gehörige Reform — 
dder blos als eine mehr ober weniger nützliche Einrichtung betrachtet, und letzternfalls um jo 
geneigte bleibt, dem gegen fie vorgebrachten Einwande der Exrpropriation des bisherigen 
Ggmthümerd mehr oder weniger Rechnung zu tragen. Erſternfalls möchte es an einem 
Rehtsgrunde dafür fehlen, daß die Zuläffigkeit und Anmendung der Eulturmaßregel im ein- 
Anm von andern Vorbedingungen abhängig gemacht werde, als von ven allgemeinen gefeg= 
lihen Borausfegungen zur Gültigkeit jeves andern Befchluffes in Gemeinde: wie in gemein- 
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ſchaftlichen oder Gefellfhaftdangelegenheiten. Die während der Dauer des frühern Agrarzu: 
ſtandes in den mit ihm zufammenhängenvden Angelegenheiten maßgebenve Entſcheidung ber 

. Majorität der Genoflen follte daher au für bie Abänderung und Reform dieſer bißgenigen 
Agrar und Yeldeinrichtungen (für die Zuläffigkfeit einer Zufammenlegung) genügen. Dabei 
aber follte auf alle bei vem beſondern Gonfolivationsverfahren (fei es einer ganzen Gemarkung | 
ober eined einzelnen Bezirks derſelben) betheiligte Grunpbefiger, die großen wie bie Eleinen 
unter zmei Morgen oder weniger, einfchließlich ver Forenfer und Ausmaͤrker, Rückſicht genom- 
men und nur biefe Mehrheit in. zwiefacher Beziehung berechnet werden, einmal nad der Ber: 

fonenzahl und zweitens nach dem Umfang und Werth der Grundſtücke, wofür angemeffen ber 
Betrag der nah dem Katafler auf dieſen ruhenden Grundſteuern, reip. ihres Grundſteuer⸗ 
kapitals, zu jubflitwiren ift und wobei eine nur ſummariſche Ausmittelung einzutreten hat. 
Es find erfahrungsmäßig ſtets und überall die größern Beſitzer (vie RittergutSbefiger oder. 
Domänen), welche in Preußen mit dem Antrage auf Gonfolidation ihrer in der Feldmark zer: 
freuten Grunpflüde , ungenchtet der feit 1821 damit verbundenen Aufhebung ihrer Schäferei- 
gerechtſame, vorangingen und zuerit, zum Theil ſchon infolge der Verordnung Friedrich's des 
Großen, aus der Gemenge: und Gemeinheitswirthſchaft mit den bäuerlichen und Eleinern 
Grundbeſitzern ausſchieden, während legtere oft noch durch lange Zeit die zerſtückelte Lage nebſt 
ber Feldgemeinſchaft und dem Flurzwange unter ſich beibehielten und deshalb um fo leichter den 
oͤkonomiſchen Übergewicht jener großen Beſitzer erlagen. 19) - 

Nun beruht aber die höhere, Hiftorifche und politifche Rechtfertigung für eine Geſetzgebung 
über die Zufammenlegung der Grundſtücke weit weniger in ven Sfonomijchen Rückſichten auf 
die Berbeflerung und Hebung der Landescultur, als in demjenigen Princip , durch welches die 
deutfche Agrargejeßgebung der neuern Zeit überhaupt gerechtfertigt wird. Died Prineip aber 
ift die Herausbildung und Vollendung des reinen, freien uneingeſchränkten Grunbeigenthums. 
Letzteres iſt nicht vorhanden, fobald ver eine Befiger nach wie vor hinſichtlich der Gulturart, der 
Beſtell- und Erntearbeit, ver Ausfaat u. f. w. von den Verfügungen und Beftattungen feines 
Nachbarn abhängt; folange foldergeftalt dem ECigenthümer vie Freiheit in ver Cultur und Be: 
nugung feines Grundeigenthums dur Form und Lage feiner und ber Nachbargrundſtücke ver: 
ſchränkt ift, da die vollkommen freie @ultur: und Nutzungsbefugniß einen weſentlichen Be 
ftanntheil der Freiheit des Eigenthums wie der freien Verfügung über daſſelbe audmadı. 
Die Conſolidation if} daher nur ein legter folgerechter Schritt aud den frühern unfreien Agrar: 
zuftänden, aus der Gemeinjchaft in ver Benugung der Grundſtücke (durch Weide oder wie fonft) 
und dem damit verbundenen Slurzwange. Indem die Geſetzgebung durch Aufhebung ver Ser- 
vituten oder anderer Nutzungsgemeinſchaften die alte Feldgemeinheit befeitigte, während fe 
andererfeitd die Grundſtücke in derjenigen Rage beließ, welche nur ihrer urſprünglichen alten 
Gintheilung, wie der frühern unfreien Agrarverfallung entſprach, that ſie zuerft nur einen 

halben noch unvolllommenen Schritt auf der Bahn der freien Agrarverfaflung. Sie brachte 
dadurch fogar in dieſe legtere und damit in die Grundeigenthumsverhältniſſe felbft manderlei 
Berwirrung. Es blieb ein ungelöfter Widerſpruch flehen zwifchen dem Zuftande der Feldmar⸗ 
fen, welcher einer frühern Feldeintheilung und ihren Ausflüffen angehörte, und anvererjeitd 
den Anſprüchen, welde die neue Agrargeieggebung im Princip anerfannte uud hervorrief, zu 

denen die fortgefchrittene Gulturentwidelung alle Grundeigenthümer, große wie Kleine, berech⸗ 
tigt, während der Vortheil der Servitutenaufhebung ſowie Älterer Verkoppelungen am häu: 
figften nur ven erftern zu ftatten fam. Jenen Wiperfpruc zu löjen und die Damit verbundenen 

nachtheiligen Folgen zu beſeitigen, war und ift Beruf und Aufgabe der neueften Staatsgeſetz⸗ 
gebung über die Zuſammenlegung der Grundſtücke. (Vgl. auch den Art. Agrarverfaffung und 
Agrargeſetzgebung, Bd. I, 342 u. 358). 

Dadurd wird denn auch der Einwand einer in gewiſſem Sinne eintretenden Exrpropriation 
der bisherigen Eigenthümer ver auszutauſchenden und umzulegenden Grundſtücke befeltigt. Der 
gleihe Einwand würde jeder andern Art der Gulturgeießgebung , 3. B. megen Ablöfung von 
Sronen, Zehnten, ländlichen Grundgerechtigfeiten, wegen Ent: und Bewällerung und 
jelbft ver Gewerbegefepgebung wegen Aufhebung von Bann= und Zmangs- oder Realberechti⸗ 

— 

18) Unter anderm iſt dem Verfaſſer ein Fall bekannt, wo lange nach 1821 der Kittergutsbefiger 

breimal zu verfchiebenen Zeiten Bauerhöfe auefaufte und jedesmal auf Separation (Ausfcheidung und 
Zufammenlegung) der erfauften Bauergruudftüde aus der Gemeindefeldmark antrug, bis die Bauern 
ſich endlich auch ihrerfeite zur Separation entfchlofien. 
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gungen entgegengeſezt werden koͤnnen und jeden, nur inı Wege der Gefengebung zu ermög- 
lichenden geſellſchaftlichen und Culturfortſchritt verhindern. 

uͤber die vortheilhaften Wirkungen der Conſolidation, ſelbſt über die Nothwendigkeit dieſer 
Maßregel zum Zweck einer hoͤhern und rationellern Ausnutzung der land⸗ und forſtwirthſchaft⸗ 
lichen Grundſtücke, herrſcht unter denjenigen, welche ſich theoretiſch oder praktiſch mit dem 
Gegenſtande beſchäftigt haben, allſeitiges Cinverſtändniß.10) Es genügt dieſerhalb auf bie 
Motive und legislativen Verhandlungen bezüglich der verſchiedenen Geſetze, wie auf die Litera⸗ 
tur über den Gegenſtand hinzuweiſen. 20) 

Zwecmaäͤßig (wie z.B. in Naſſau) wird mit dem Gonfolivationsverfahren die Berbeflerung 
des mit dem Realeredit ver Grundbeſitzer fo eng verknüpften Hypothekenweſens in Verbindung 
gelegt. Übrigens treten die neuen Pläne in der Regel in alle Rechts⸗ und Schulpverhältniffe 
der dagegen andgetaufchten und in den Beſitz anderer Cigenthümer übergegangener Grund⸗ 
ſtücke ein und werben @läubiger, Zehnäherren ober Agnaten u. f. w. in ber Negel nicht befon= 
ders zugezogen, fondern vom Beſitzer (unter allgemeiner Gontrole der Behörbe) vertreten. 

Cigenthümliche Borfchriften in Beziehung auf die Einrichtung der „Stod= und Lager: 
bücher” und im Zufammenhange damit über Barcellenminima enthalten die naflautichen Con⸗ 
folipationdverorpnungen. Durch diefelben foll die neue Agrareinrichtung, die Grundbefig: 
vertbeilung und Feldregulirung, unter Aufiicht des aus der Gemeinde bervorgehenden Inſti⸗ 

. tut der. Belngerichte und Feldgeſchworenen, für die Zukunft firirt werben. Das Barcellen- 
minimum (eine Normalparcelle) beträgt a) für Frucht- und Aderland 50 Duadratrutben, 
b) für Wiefenland 25 Duadratruthen, c) für Kraut: und Gemüfefelder 15 Quadratrüthen 
und d) für Gärten 10 Duadratrutben. Auch bei der Zutheilung findet eine Ausnahme davon, 
und zwar bis zur Hälfte des Minimums nur dann flatt, wenn ein Befiger in einer Verloſung 
überhaupt nicht ven Gehalt einer Normalparcelle anzufprechen hat. Im Anſchluß hieran iſt nım 
ierner beflimmt: Daß die einem Befiger bei der Zutheilung in einem Verloſungsbezirk zuge: 
fallmen, über dad Maß einer Rormalparcelle hinansgehenden, mithin wiederum eine Unter⸗ 

abtheilung in dergleichen Normalparcellen gefattenden Grundſtückscomplexe vom Geometer 
auf der Karte und im Lagerbuch wirkli in folhe Normalparcellen (von reſp. 50, 25, 15 und 

. 10 Quadratruthen) abgetbeilt und als ſolche verfchieden numerirt und conflatirt werben follen. 
; Der nene Befiper kann einen ſolchen Normalparcellencompler ald ein Ganzes bebauen, dagegen 
denſelben auch zum Zweck der Realtheilung unter verſchiedene Erben vertheilen, oder theilweife 

veräußern, beides jedoch immer nur nah Maßgabe und in dem Umfange einer oder mehrerer 
Normalparcellen; für den Ball der Abtrennung bei Veräußerungen oder im Erbgange- findet 
demzufolge feine Veränderung der Karte und des für jenen Gemeindebezirk eingerichteten Stock⸗ 
buche Ratt, im welchem leptern die einzelnen Normalparcellen eingetragen find, ſondern es find 
* die peräuferten oder an einzelne Erben gefallenen Ilormalparcellen im Buche ab = und zu: 
zuſchreiben. 

Bei Gelegenheit der Conſolidationsgeſeze und in einen mehr nur äußerlichen Zuſammen⸗ 
hange mit denfelben hat die Gefepgebung auch anderer beutfcher Staaten Theilbarkeitsbeſchrän⸗ 
kungen theils angeorbnet, theild erneuert ; fo die großherzoglich heſſiſche; und es beftimmt z. B. 
das gothaifche Geſetz vom 5. Nov. 1853, daß ſelbſt walzende Grundſtücke auch nur inſoweit von 
dem zuſammengelegten Complexe abgetrennt werden dürfen, daß dad abgetrennte Stück minde⸗ 
Rend die Größe eines Ackers behält. 

19) S. oben Anm. 12 u. 17. 
20) Bgl. unter andern Dr. Wilhelm Selig, Die Zufammenlegung der Grundſtücke in befonberer 

Deiehung auf die Gefeggebung in Hannover (1853); Wißmann, Über das Gonfolidationswefen in 
Rıfau m. f. w. (1855); Räuning, Die Entwidelung ber fächflichen Landwirthſchaft in den Jahren 
1845-54, &.16 ; ®ilhelmi, Über Zufanmenlegung ber Orunditüde in der preußtfchen Rheinprovinz 
(1856). Berner Simon's Zur Gonfolidationsfrage mit Rückficht auf die Agriculturverhältnifie der Rhein: 
provinz, in der Iandwirthfchaftlichen Zeitjchrift des Vereins für Rheinpreußen (1854), S. 286 fg., und 
die in diefem Bande ber Zeitfchrift, S. 50 fg., abgedruckten Verhandlungen; auch „Einige Nachrichten 
von gegenwärtigen Zuſtande der Landwirthfchaft in der preußifchen Provinz Sachſen für bie dreizehnte 
gemeine Berfammlung der beutfchen Forſi⸗ und Landwirthe zu Magdeburg‘ (1850), ©. 53 fg. ; dee- 
ten Thaer's Einleitung zur Kenntniß ber englifchen, und. Schwerz's Anleitung zur KRenntniß ber 
iſchen Landwirthſchaft, refp. von 1798 und von 1807 — 11; desgleichen auch den Vortrag des Bro» 

for Xtopp über Gommaflation, gehalten bei der funfzigjährigen Iubelfeier der E. £. Landwirthſchafts⸗ 
a a in Diem, in Rr. 28, Jahrg. VIE der Allgemeinen land: und forftwirthfchaftlichen Zeitung 

Juli 
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Dennoch aber iſt die Anſicht: daß Verkoppelung einerſeits und freie Theilbarkeit und Ber: 

äußerlichkeit andererſeits zuſammen einen Widerſpruch bilden, daß das Syſtem ver Verkoppe⸗ 
lung nothwendig durch das Syſtem des gebundenen Cigenthums bedingt ſet und der Gedanke 
des erſtern auf vie letztern ruhe *1), nicht als richtig anzuerkennen. 

In Preußen wie in mehreren andern deutſchen Ländern befteht neben ven Geſetzen über bie 
Zufammenlegung der Grundſtücke freie und unbejchränfte Theilbarkeit des Grundeigenthums 
Jene hat ſich, diefer legtern ungeachtet, Bahn gebrochen und wirkſam erwiejen. Umgekehrt aber 
hat in verfchiedenen Landestheilen ſchon vor langer Zeit eine große Zeriplitterung, aller Polizei⸗ 

verbote zum Trog, oft gerade ba plaßgegriffen, wo bie-firengften Berbotögefege gegen Ze: 

theilung verfafiungsmäßig gefchloffener Güter und Höfe beftanven. 2?) Im Gegentheil hat die 
Zufanımenlegung thatfüihlid und ganz naturgemäß im großen Ganzen die Wirkung, daß ein 
mittel8 derſelben arrondirter, dadurch einem feftern rationellern Wirthichaftsfyfien zuganglid 
gewordener, mit den ihn entiprechennen Mohn = und Wirthſchaftsgebäuden befegter, zumal ein 
größerer Blan und Gutscomplex fortan zufammengehalten und nicht fo leicht wieder dismem⸗ 
brirt wird. Jedenfalls aber kann ed menſchlichen Geſetzgebern genügen, im großen und ganzen 
dem lebenden Gefchlecht, wie den nächſten Generationen, wenigſtens auf ein Jahrhundert hin 
und länger, ein erhöhtes Maß von Freiheit und Gulturverbefferung des Grundeigentgums, 
mithin. von Wohlſtamd verſchafft zu haben. | A. Fette 

ESonftant (Benjamin de Nebecque), geboren zu Genf 1767, flamaıt von einem abeliden 
Geſchlechte, das Früher in ver Grafſchaft Artois angefeflen war, mo es Die Herrichaft Rebecque 
befaß. Einer feiner Vorfahren, Auguſtin C., der zur veformirien Kirche übertrat, ſah 
fi durd die Verfolgungen, die feine Glaubensgenofſen zu erdulden hatten, genöthigt, fein Ge⸗ 
burtsland zu verlaffen, und flüchtete fih nach Genf. Der Bater Benjamin’s, Samuel, lebte in 
freundſchaftlichen Verhältniſſen mit Voltaire und hat fich ſelbſt als Schriftfteller im Fache der 
Romane einen Namen gemacht. Durd die Ereignifie ver Revolution und bie Grunbfäge und 
Gelinnungen, die ſich bei ihrem Ausbrucde jo lebendig offenbarten, fühlte ſich C. ange: 
zogen. Erging 1791 nad Branfreih und trat mit gelungenen Berjuchen im Gebiete ver Vo⸗ 
litik auf, durch die er bald Die Aufmerkfamkeit auf fich zog. Die erfte Schrift, durch bie ſich 
Bahn brach nnd fein Talent verkündete, handelte von der Stärke der gegenwärtigen Regierung 
und der Nothmendigkeit, fich ihr anzuſchließen. Bor dem Rathe der Künfhundert trat er at 
Vercheidiger ver Rechte ver Proteftanten auf, die durch den Widerruf des Ediets von Nantıt 
aus Frankreich waren vertrieben worden, und machte feine eigenen Anfprüche Dadurch geltend. 

Seine Anfihten und Geſinnungen, die eine warme Liebe zur Freiheit befeelte, gewannen ihm 

Freunde, welche Freunde einer gemeinfhaftlihen großen Sache waren. Die Stürme der Re: 
volutton Hatten ſich verzogen und C. nicht berührt, der in der Zeit noch zu unbedeutend war, 
ale daß er der argwöhnifchen Gewalt auffatlen konnte. Auch zeichnete ihn mehr ein ruhiger, 
prüfender Verſtand und eine ſtrenge Logik aus als Begeifterung und Tiefe des Gemüths. Den 
Grundfägen ver Freiheit mit Beharrlichkeit ergeben, fuchte er fie in allen Beziehungen des Bür- 
gers zum Staate auszubilden und anzumenden, verleugnete aber nie vie Mäftgung und Billig: 
keit, welche Barteien im leidenſchaftlichen Kampfe nicht nur nicht achten, fordern auch als Feig⸗ 
Beit und Unentfiedenheit zu verachten pflegen. Seine Öffentliche Laufbahn begann erft mit der 
Zeit, wo der Misbrauch der Gewalt des Volks weniger zu drogen ſchien als Die Macht eine) 
einzigen, die auf dem Wege war, alle Gewalt des Staats in fih aufzunehmen. Im Jahre 
1800 ward er zum Mitglied des durch die neue Berfaflung eingeführten Tribunatd ernannt, dad 
einen Theil ver Gejeggebung bildete. Es Hatte die von der Regierung vorgelegten Belek: 
entwürfe zu erörtern und zu prüfen, über deren Annahme oder Verwerfung ver Befehgebendt 
Körper entſchied. C. trat als eines der thätigften und fähigften Mitgliever der Oppoſi 
tion auf und befämpfte die Maßregeln ver Regierung mit Gewanbtheit und Feftigfeit, wo tt 
fie mit den Rechten und Freiheiten des Landes im Widerfprud glaubte. Napoleon liebte nut 

die Oppofltionen, welde von ihm ſelbſt ausgingen, und ertrug ungern Widerſpruch. Branf: 
reich, daß ift nicht zu leugnen, bedurfte einer feften Hand, welde die Verwirrung orbnete, dit 

Kämpfe der Parteien endete, die den Staat zerrütteten, Einheit in die Verwaltung brachte, den 
innern Frieden ſicherte und den äußern herbeifüßrte und befefligte. Das Volk, ver ewigen Er: 

— — — — — — — — 

21) S. z. B. Stüve, Weſen und ‚Berfaflung der Landgemeinden u. ſ. w. S., 213, 218. 
22) ©. Dr. 9. Lette, Die Bertheilung bes vunbeigenthume im Sufammenbange mit ver Geſchichte, 

der Geſetzgebung und den Volfszuftänden (1858), ©. 135 fg. und die Allegate. 
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ſchütterungen und des blutigen Haders mübe, der zu lange das Land zerriflen und die Herr⸗ 
ihaft zum PBreife ver Gewalt und der Ränke erniedrigt heite, fehnte fi nach dem Genufje der 
Wohlthaten eines georpneten bürgerlichen Zuſtandes, nach Sicherheit, Ruhe und bequemem 
Gemerb. War ein Mann in Frankreich, ner das alles geben fonnte, dann war ed Rapoleon. 
Ob er ed nicht Hätte geben können ohne das Gegengeſchenk der Allgewalt, Der er raſtlos entgegen: 
eilte, das ifl eine andere Brage. Der Wiverfpruc des Tribunats ward ihm läflig, unerträglich, 
und er fing damit an, es zu verflümmeln, von den heftigften Widerſachern zu reinigen, und löfle 
es mblih auf. Linter den Ausgerwiefenen befand fih E., dem ber Erſte Gonful um fo 
weniger gewogen war, da er mit der berühmten Frau von Staul in freundſchaftlicher Verbin⸗ 

‚tung lebte. Napoleon liebte die gelehrtan Meiber nicht, die geiftreihe Sitael am wenigften,, vie 
einen enrepäifchen Namen hatte, den fle fo nerwegen war gegen den feinigen in die Wagſchale 

der öffentlichen Meinung zu legen. Sie erbielt vie Weifung , ſich von Paris entfernt zu Halten, 
und endlich, Frankreich zu verlaſſen. Großmüthig war das Verfahren nicht ; aber von der Ver: 
wieſenen auch nicht ganz unverfihuleet; denn mehr als es dem Berufe einer Frau geziemt, liebte fie 
es, ih in politifche Angelegenheiten und Staatäfacen zu milden. C. begab ſich nach vem 
Auslande und wählte fi, des unfieten Wandern müde, Göttingen zum Aufenthalte, wo er 
Befreundete, eine reiche Bibliothek, gelehrte Yinterbaltung und auch eine Battin fand. Die 
dentſche Sprache war ihm befannt, ex achtete unfer gründliches Wiflen und fleipiges Forſchen 
und theilte die Vorurtheile nidyt, welche Die Franzoſen gewöhnlich gegen hie deutſche Literatur 
und deutſche Art haben. Er bearbeitete jogar Schiller’ 8 , Wallenflein‘, den er zu einen geregelten 
Irauerfpiele in fünf Acten zuſchnitt und dem franzoͤſiſchen Geſchmacke anzupaflen fuchte, was 
eben nicht zu Schiller's Vortheil ausfiel. Im Jahre 1814, das den in vie Verbannung fließ, 
der ihn verbannt hatte, kehrte er nach Paris zurüd und wirkte, feinen Grundſätzen und feinem 
Glauben getreu, in vemfelben Geiſte der Oppoſition gegen bie Misbräuche und Aumaßungen - 
der Gewalt. ALS Napoleon im folgenden Jahre von Elba fam, mochte er mol des bedenklichen 
Kampfes gedenken, nen er gegen die Öffentliche Meinung geführt, und wenn eraudhnichtglaubte, 
daß ihn die liberalen Ideen geſtürzt, wie man ihn fagen ließ, fo begriff er doch, daß ihr Beiſtand 
far ihn nicht ohne Vortheil fei, und ex fuchte bie Männer zu gewinnen, welde die Stimme des 
wierergeborenen Frankreich für fich hatten. Zu diefen gebürte Carnot vor andern und aud 
6. Es fiel Napoleon, bei ver Art, wie er die Menfchen zu behandeln verfland, nicht 

ſqwer, Diefe zu gewinnen. Er ſelbſt Hat feine Unterredungen mit dem Kaifer in einer anzie- 
henden Schrift geichilvert, die den,Titel führt: „Denkwürdigkeiten über bie Hundert Tage in 
Briefen.” Der Kaiſer ernannte ihn zum Staatörathe, wodurch ex in feine Nähe geftellt und 
einer offenen Oppoſttion gegen ihn entzogen ward. Nach Ber zweiten Reflauration, welche bie 
ungfüdliche Schlacht von Waterloo berbeiführte, verließ C. Frankreich und hielt ſich einige 
Zeit zu Brüffel auf, mo bie geächteifien Refie ves Convents, die für den Tod Ludwig's XVI. 
gehinmt hatten, in großer Anzahl fi einfanden und eine Freiſtätte ſuchten. Bald darauf 
fehrte ex indeſſen wieder nach Paris zurück und wirkte, feinem übernommenen Berufe getreu, 
far die Erhaltung freifinniger Inftitutionen, die durch die Reftauration, deren Streben die aus: 
wärtige Politik fehr begünftigte, ins Gebränge kamen. Im Jahre 1819 ward er vom Depar- 
tement ber Sarthe zum Deputirten bei ber Befeggebung gewählt. Dan befiritt ihm, als ge- 
borenem Ausländer, das franzdfifche Bürgerreht, um ihn von ber Kammer, in der er ungern 
geſehen ward, audzufchließen. Er fiegte aber und behauptete feine Stelle, an welder ex eine 
unermüdliche Thätigkeit und die ganze Kraft feines Talents entwidelte. Zwölf Jahre vergin- 

gen in diefem redlichen Streben, zwölf Jahre ver Anftzengungen, fihöner, oft aber getäufchter 
Hoffnungen und Erfolge, bitterer Erfahrungen und herben Kummers, und ex hatte die Juli- 
tevolation erlebt, zur Gründung des Bürgerkönigthums beigetragen, das die Zukunft Frank⸗ 
reichs, wie er wünfchte, fichern follte. Müde, erfchöpft, getäufcht, vielfältig gekränkt, verſchied 
er am 8. Dec. 1830. Noch ſechs Tage vor feinem Tode Hatte er in der Kammer geſprochen, 
faum fähig ſich aufrecht zu halten und im Borgefühle feines nahen Endes.” Er warf noch ein- 

. mal einen trüben Blick auf Frankrei und auf fein eigenes Geſchick. Die legten Worte des 
Eterbenden waren: „Nah zwölf Jahren einer redlich erworbenen Popularität.‘ Das war 
ud alles, was er redlich erworben und was man ihm redlich zugeflanden. Das Königtihum 
Ielhh, das Bürgerkoͤnigthum, das zum Thell fein Werk geweien, ftieß ihn zurück. In der 
Ammer mußte er manche Demütdigung ertragen, und bie Akademie, in welcher er ſich um eine 

Stelle bewarb, verwarf ihn, um ihm Biennet vorzuziehen. Das Volk allein erzeigte ſich ihm 
ergeben, wie er dem Bolke ſtets ergeben war. Über 100000 Menſchen folgten feinem Leichen: 
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zuge. Es wurden Subferiptionen eröffnet, um fein Andenken durch ein Denkmal zu ehren, 
Neid, Eiferſucht, Barteimuth und alle gehäfiigen Leidenſchaften verftummten an feinem Brake. 
Selbſt die Akademie überſchlich ein Schamgefühl, fie hatte ihm Viennet vorgezogen. Gin geifl: 

reicher Schriftfteller fagt: „Wollt ihr, daß einem hervorragenden Manne morgen Gerechtig⸗ 
feit widerfahre, dann laßt ihn Heute ſterben.“ Wahrhaftig! das heißt von den Menſchen un 
der Geſchichte eine gute Meinung haben. Oft mögen fie ihr entſprechen, aber nicht felten ſtrafen 
fie diefelbe auch Lügen. 

&. hat fi als Redner, als Freund des Voll! und befonderd als politiiher Schrift: 
fteller einen wohlverdienten Ruf erworben. Der Borwurf, den man ihm gemacht, daß feine 
Dppofition foftematifh, ohne Rüͤckſicht auf Zeit, Ort und Verhältniffe geweſen, ift nit un- 
gerecht. Ein praftifher Staatsmann, ein Mann des Lebens und Handelns war er nit. Die 
Wirklichkeit ſollte fi nach feinen Grundſätzen geftalten, die, unbekümmert um die Noth ver 
Mirklichfeit, ihren eigenen Weg verfolgten. Er hat alle Lebensfragen einer repräfentativen 
Regierung behandelt, alle Aufgaben zu loͤſen geſucht, die das Gedeihen einer conftitutionellen 
Monarchie bevingen. Es wäre zu umſtändlich, alle Schriften, die über dieſen Gegenſtand von 
ihm erſchienen find, Hier anzuführen, da man do nur die Titel derfelben geben könnte. Die 
hauptfädhlichften find von ihm felbft gefammelt Herausgegeben worden unter dem Titel: „Col- 
lection complöte des ouvrages publies sur la gouvernement reprösentatif et la constitu- 
tion actuelle etc. — ou Cours de politique constitutionelle‘ (4 Bde., Paris 1817— 2%). 
Don ihm ift aud eine Überfegung des Werks von Filangieri: Die Wiffenfchaft ver Geiet: 
gebung‘‘, das er mit einem Gommentar begleitet hat. Das Vollendetite, was wir von ihm ke: 
figen, ift vieleicht feine Arbeit: „Uber die Religion, betrachtet in ihrem Urfprunge, ihren Kor: 
men und Entwickelungen.“ I. Weigel. 

Conſtitution, Sonftitutionelles Syftem. (Die Ausbildung des conftitutie: 
nellen Syſtems in Deutfhland und neuerlih in Preußen und Baiern. Stän: 
diſche Verfaſſung. Barlamentarismus.) Im weitern Einne verfteht man unter Gm: 
ftitution überhaupt die Verfaffung der Staaten, und begreift dann unter dem Wort Conſtitu⸗ 
tion, ebenjo wie unter dem Wort Berfaffung, ſowol das Grundgeſetz der Bereinigung ber Ge⸗ 
fellfchaft wie die Grundform ihrer Regierung (f. Bd.I, S.LVID. In einem engern Sinn 
verfieht man unter Gonftitution die heutige repräfentative Verfaflung der civilifirten und freim 
Dölker, welche diefelbe feit vem Ende des vorigen Jahrhunderts ausbildeten und annahıner. 
Diefe conftitutionellen Berfaffungseinrichtungen entiprechen in der That dem DBernunftgefeg 
in feiner Anwendung auf die allgemeinen Gulturelemente und Benlrfniffe der heutigen cwili⸗ 
firten europäiſchen Nationen. Do waren fie am früheften und folgeridtigften in England 
ausgebildet worden. Sie dienten in dieſer Ausbildung vorzüglich feit den großen amerikani: 
fhen und franzöftfchen Revolutionen den freiheitlichen politifhen Beftrebungen aller europäi: 
[hen Nationen zum Borbilve, und fiegten, trotz aller vorübergehenden Verirrungen, welde fe 
entfiellten, und trog aller Reactionen, welche fie zu unterbrüden fuchten, immer vollftändiger in 
der gefitteten Welt. ' 

Nur von dieſen conftitutionellen Verfaffungen wollte in dem nachfolgenden Artikel deſſen 
Berfaffer, Rotteck, handeln. Auch bei ihnen wollte er mehr nur die folgerichtig ausgebildete for: 
melle Seite und Geftaltung oder die Form der Negierung der Gefellihaft ins Auge faflen ald 
ihre tiefern Grundlagen und materiellen Bedingungen und Wechfelverhältnifte. Er konnte frei: 
lich nicht überfehen, daß alle vernünftige Freiheit und freie Verfaffung ver Völker vom ſittlichen 
Grundgeſetz und feiner Vorherrfchaft in dem beflimmenven Theil der Geſellfchaft ausgehen, 
alfo vor allem aud durch die gefunden religids-fittlihen Erztehungseinrichtungen der Vöͤlker 
bedingt feien, und daß in Beziehung auf die Vorherrſchaft und Durdführung vieſes Gefeged in 
dem Volkerleben auch die ganzen geſchichtlichen und äußern Culturverhältniſſe namentlich ihre 
fociafen und Sfonomifchen bedingend, förberlich oder beſchränkend wirken. Er überließ abet 
eine befondere Hervorhebung diefer legtern annern Artifeln des „Staats-Lexikon“. Die mehr 
formellen Seiten und Theile des Staatslebens aber, auf welche manche jet vornehm herab: 

fehen möchten, fie find doch in der That ebenſo wichtige Theile deſſelben und der Staatswiſſen⸗ 
ſchaft als jene andern. Und es iſt nicht zu leugnen, daß gerade das Die große Eigenthuͤmlichkeit 
unferer neuern flaatörechtlichen Beftrebungen und Cinrichtungen ift, daß man jegt vollſtan 
diger und mit freierer Reflexion und Folgerichtigkeit die Ausbildung dieſer formellen Vernünf⸗ 
tigkeit und Freiheit unſerer ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe ins Auge faßte, alſo das ganze con⸗ 
ſtitutionelle Princip und Syſtem wiſſenſchaftlich entwickelte, was namentlich auch in Frankreich 
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in ber Reflaurationgzeit und unter Ludwig Philipp der Fall war. Wiürche freilich bei folder 
Yarftellung überfehen , wie weſentlich es ift, im Leben und in der Wiſſenſchaft jene andern, die 
üttliden, gefchichtlichen, nationalen, dfonomifchen, forialen Kräfte und Beftandtheile der ge- 
ſellſchaftlichen Zuftände und ihre Verbindung und Wechſelwirkung mit ven mehr formellen Frei⸗ 
heitd- und Rechtseinrichtungen richtig zu würdigen, fo möchte man mit Recht über einfeitigen, 
über franzoͤſtſchen Formalismus Klagen. Aber die Einfeitigkeit vieler Neuern, vieler Mora 
liſten over auch vieler Mitglieder der Hiftorifchen und focialiftifchen Richtungen, die formellen, 
bie conftitutionellen Bebingungen und ihre nothwendige und mohlthätige Wechſelwirkung mit 
jenen andern Seiten und Theilen des Staatslebens zu überfehen und gering zu jhäßen, dieſe 
{ft wahrlich nicht minder groß und verberblih. Daß aber vie wiſſenſchaftliche Darftellung, bei 
ihrer oft unvermeiblichen Beſchränkung und nad dem Geſetz der Theilung der Arbeit, ab: 
wechſelnd die einen oder bie andern Seiten und Iheile des gemeinſchaftlichen ganzen Lebens 
zum Gegenſtand ihrer Betrachtung macht, dieſes ift auch in der Politif fo nothwendig und 
fo tabellg8, wie es z. B. in der Phyilologie und Anatomie die befondere Lehre von den 
Knochen und Bändern, ven Nerven und den andern Theilen des menfchlichen Körpers if, wel: 
cher legtere doch ſicherlich nicht minder al der Staat ein Zufammenhängenves und Einheitliches 
darſtellt. 

Nach dieſer Vorausſetzung laſſen wir die Rotteck'ſche Darſtellung im weſentlichen unver⸗ 
ändert folgen: 

Das conſtitutionelle Syſtem alſo, wie es fich ſeit dem Anbeginn der Nordamerikaniſchen 
und der Franzoͤfiſchen Revolution ausgebildet hat, iſt — in der Theorie vollſtändig, in ber 
Praxis wenigftend annähernd — übereinflimmend mit dem Syſtem eines rein vernünftigen 
Staatsrechts, angewandt auf die factiſch vorliegenden ober Hiftorifch gegebenen Verhältnifle. 

1) Der oberfte Sag in dieſem Syſtem lautet folgendermaßen: Die Staatögewalt iſt eine 
Geſellſchaftsgewalt, demnach eine von der Geſammtheit ausgehende und diefer Geſammtheit in 
der Idee fortwährend angehörige Gewalt, d. h. fie ift nicht anderes als ver wirkfanıe Geſammt⸗ 
wille der Geſellſchaftsgenoſſen. Es ift Hier alfo von Feiner berrifchen,, von feiner aus dem 
Eigenthumsrecht abfließenden, von feiner unmittelbar vom Himmel flammenden, auch von 
feiner patriarchalifchen u. ſ. w., überhaupt von keiner auf einen andern Titel als den Gefell- 
ſchaftsvertrag ſich gründenden Gewalt die Rebe; oder ed muß wenigftend jede, wenn aud ur: 
ſprünglich aus irgendeinem andern Titel hervorgegangene und jegt hiftorifch rechtlich beſtehende, 
Gewalt nad Inhalt und Form dermaßen geregelt und befchränkt werben, daß durch ihre Thä- 
tigkeit und geordnete Wechſelwirkung mit den zu Regierenden die Herrſchaft des wahren Ge⸗ 
ſammtwillens möglichft getreu und zuverläffig verwirklicht werbe. 

2) Zu diefem Behufe iſt das erfte und unerlaßlichfte Erforderniß eine lebendige Stimm⸗ 
führuhg der zu regierenden Geſammtheit, und zwar, da wir hier, wenigſtens vorzugsweiſe, 
wenn nicht ausfchließend, folde Staaten im Auge haben, die wegen ihres beveutenvden Umfangs 
vie Befammtheit ihrer Bürger nicht wol in eine einzige Landeögemeinde verfammeln fünnen, 
eine zu folder Stimmführung berufene, die Gefammtheit. in Natur und Wahrheit darſtellende, 
mithin frei gewählte Repräfentation. | | 

3) Zwifchen diefer Landes- oder Volksrepräſentation und der aufgeflellten Landes: 
regierung muß eine foldhe Vertheilung der Gewalten oder ein ſolches Verhaͤltniß der Thätig⸗ 
feite- und Widerſtandskraͤfte beftehen, daß dadurch, ſoviel irgendmoͤglich, die Herrſchaft des 
wahren, beſonnenen und beharrenden Geſammtwillens verbürgt und jene Herrſchaft was irgend 
für eines Einzelwillens, ſowie auch die eines blos augenblicklich irre geleiteten ober aud nur 
ſheinbaren Geſammtwiilens, hintangehalten werben. 

4) Hierzu führt aufs zuverläffigfte die Übertragung oder Überlaffung des überwiegenden 
Theils der gefeggebenben Gewalt mit Inbegriff des Steuerverwilligungsrechts an die National- 
tpräfentation, und Dagegen jene ber Verwaltungsgewalt an die aufgeftellte Regierung, beides 
‚bo ohne Ausſchließung ver controlirenden oder hemmenden oder Rechenſchaft forbernven 
Autorität der wechfeläwetje gegenüberftehenden oder zur Bemeinfchaftlichkeit des Wirkens be⸗ 
tuienen Staatöförper. 

5) Neben ver gefeggebenden und der Verwaltungsgewalt, überhaupt unabhängig von 
allen Inhabern der Gewalt, muß eine Autorität beftehen, welche über das in conereten Fällen 
Rreitige oder zmweifelhafte Recht entfcheide, d. h. den vein wiffenfchaftlichen oder der unbefangenen 
Urtpeilökraft anheimzuftellenden Befund ausſpreche über das, was — den beſtehenden Befegen 
gemap — Hecht oder nicht Recht und was demnach von den conflitutrten Gewalten als ſolches 

.* 
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zu handhaben und zu vollſtrecken ſei. Die Errichtung unabhängiger, moͤglichſt zuverläſſiger 
Gerichte iſt hiernach ein weiterer Hauptartikel einer conſtitutionellen Verfaſſung. 
6) Zur Erhaltung ver Lauterkeit ver Volksrepräſentation ſowie der nem Zweck ihrer Auf⸗ 

ſtellung gemäßen Richtung ver Regierung muß ven Volk und jedem einzelnen im Volke die 
Kenninißnahme von den Öffentlihen Angelegenheiten und aud; die Meinungd- oder Urtheils: 
äußerung über ven Gang ihrer Verwaltung unbedingt frei flehen. Die öffentliche Meinung, 
welche faft gleichbedeutend ift mit dem vernünftigen Geſaumtwillen, foll überall ungehindert 
ig entfalten und ausſprechen dürfen, und es follen ihr die Thatjachen, worüber ſich auszu⸗ 
ſprechen jie das Recht und den Beruf hat, unverſchleiert und unperfälfcht zur Kenntniß gebracht 
werben. Offentlichkeit ver Negierungsbefchlüffe fowie der landſtändiſchen oder Volkovertre⸗ 
tungsverhandlungen und Freiheit der Preſſe find daher weſentliche Artikel einer conſtitutionel 
len Berfaflung. 

7) Der Begriff eines gefelfihaftlihen Vereins und des ihm einwohnenden lebenskräftigen 
Sejammtwillens führt jeneu der @leichheit und Freiheit ver Geſellſchaftsgenoſſen mit fih. Das 
eonftitutionelle Syftem flatuirt demnach vie gleiche Theilnabmöberehtigung an ven Wohlthaten 
des Staatöverbanves, vie gleiche (gefegliche und gerichtliche) Gewährleiſtung der perfönlicen 
Freiheit fowie des rechtmäßigen Befiged und Erwerbs für alle, den gleihmäpigen Anfprus 
aller Fähigen auf Ämter und Würden, und hinwieder auch Die gleiche Verpflichtung durchs Ge: 
feg, die gleiche Unterwerfung unter die rechtmäßig beftehenden und ausgeübten Gemalten und 
die gleiche, d. Hd. dem Maß nes empfangenen Schuges für Beſitz und Erwerb entſprechende — 
Theilnahme an ven Laften des Staats. 

8) Zu den auf die Forderung der Freiheit und Gleichheit ih gründenden Nechten jedes 
conftitutionellen Staatabürgers gehören zumal auch die Freiheit der Botteöverehrung (folange 
Diefe nicht in an und für ſich rechtö-, oder ſittlichkeits⸗, oder ordnungs- und fecherheite: 
widrigen Handlungen beiteht) und jene ver Ausiwanderung, d.h. der Zußtrennung vom Staatt: 
verbande, deſſen blos freier Genoſſe nämlich, nicht aber Leibeigene ver conftitutionelle Bürger if. 

9) Das Staatövermögen darf nur zu öffentlichen, vom Geſammtwillen gebilligten Zwecken 
verwendet werden, und feine Verwaltung befteht unter dev controlizenden Mitaufjicht der Bulk: 
repräjentation. Die dem fürftligen Haufe (iberhaupt den regierenden Perſonen und Yanis 
lien) privatrechtlich zuftehenden Güter bleiben natürlich von ſolcher Gontrole frei; und es wird 
außerdem für den würbigen Unterhalt des Monarchen und feines Hauſes durch eine ange 
mefjene, auf das Staatsgut anzuweiſende Eivillifte (auch Apanagen u. j. w.) geforgt. 

10) Der conftitutionelle Monarch ift für feine Perſon unverantwortlid. Dagegen find 
feine fänmtlichen Gewaltöträger (überhaupt Regierungs- oder Staatödiener) für ven treuen 
und verfaſſungsmäßigen Gebrauch ver ihnen anvertrauten Gewalt — nicht num jeder jeiner 
nähern ober entferntern Oberbehörde und endlich dem König jelbft — fondern, und zwar vor: 
zugsmeife die Minifter oder oberſten Stantödiener, auch der Volksrepräſentation verantwer? 
ih; und ed bat über die hier in Sprache ſtehenden Verbrechen und Vergehen ein eigener dafüt 
zu errichtender Staatögerichtähof zu erkennen. Die Mitglieder der Volfsrepräfentation jedoch, 
da jie in dieſer Eigenſchaft blos Meinungen zu Außern, nicht aber thätlich eine wirkliche Gewalt 
zuüben, blos durch Abſtimmung zu Beichlüffen mitzumirken, nicht aber Diefelben zwangsweiſt 
zu vollftreden haben, find in der Sphäre dieſes ihres Berufs unverantwortlich, ſowie dad Volt 
felbft, in deiten Namen fie auftreten und deſſen Gefinnung, Wunſch und Willen ie nad ihrer 
freien Überzeugung zu äußern berechtigt und verpflichtet find. 

Wir wollen diefen — einftmeilen blos ſummariſch gefaßten — Hauptfägen bes conflitu- 
tionellen Syſtems, vorbehaltlich ihrer weitern Ausführung ini Verlaufe diefer Abhaudlung 
gleich jeßt die correſpondirenden Säge des abfolutiftifhen Syſtems gegenüberftellen. 

1) Der Staat ift eine Summe von Perjonen, welche einer und derſelben oberften Gewalt 
unterworfen find. Diefe oberfte Gewalt ift keineswegs aus einem Bertrage, am allerwenigiken 
aus einen Gejellichaftövertrage abfließend, ſondern lie iſt entweder Die gemein herriſche, odet 
auch die auf dem Eigenthum Über Grund und Boden, oder aud überhaupt die auf dem fark- 
hen Beftande ruhende, jedenfalls als eine vom Himmel verliehene, wol aud unmittel⸗ 
bar daher ſtammende Gewalt. Zwiſchen ven Staatöglievern, d. h. Unterthanen, unter ſich be: 
fteht feine andere Verbindung, als welche ſich zwiſchen den Genofjen veffelben Verhältniſſes, 
3. B. zwifchen ven Knechten deſſelben Heren, zwiſchen ven Kindern deffelben Waters, überhaupt 
zwilchen den Gehorchenden deſſelben Gebieters findet. 

2) Hier kann alſo von einer willenbereihtigten Gefammtheit und einer Mepräfentation der⸗ 
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ſelben gar keine Rede fein. Der Wille des Herrn ober des vom Himmel geſetzten Staatähauptes 
iſt die alleinige Quelle alles Rechts und die alleinige Regel für alles, was im Staate geſchehen 
oder nicht geſchehen ſoll. aB 

3) Zwiſchen der Summe der Unterthanen und dem Staatshaupt beſteht kein anderes Ver⸗ 
hältniß, als daß die erſten unbedingt zu gehorchen haben, das Staatshaupt ebenſo zu befehlen 
hat. Von einer Theilung der Gewalten zwiſchen Regierung und Volk kann alſo keine Rede ſein, 
wiewol ed angeht, daß die Regierung ſelbſt eine vielgliederige, d. h. aus mehreren Theilnehmern 
beſtehende ſei, oder auch (denn die abſolutiſtiſche Theorie hat auch auf die Demokratie Anwen⸗ 
dung), daß die geſammte Regierungsgewalt in der Landesgemeinde ſelbſt reſidire, deren Ent⸗ 
ſcheidungen ſodann durchaus keiner Controle und keiner Beſchränkung durch irgendein den ein⸗ 

zelnen Bürgern zuſtehendes Recht unterliegen. 
4) Die abſolute Gewalt, ohne Unterſchied, ob einem oder mehreren over allen anvertraut, 

if eine ungetbeilte ſowie eine unbeſchränkte. Sie ift der Staat, und. außer ihr gibt es nur 
ſchlechthin Gehorchende. Sie gibt Gelege, und fie vollſtreckt fie ausſchließend und ohne Theil- 
nahme. 

5) Daher ift auch die rihterliche Gewalt zu ihrer Domäne gehörig; und ihr ſteht es zu, 
bie jedenfall nur in ihrem Namen handelnden Gerichte nach felbfteigenem Belieben zu errichten 
und zu organifiren und nach Befund auch neben den ordentlichen Gerichten außerorbentliche für 
beiondere Kalle oder Gegenſtände in Thätigfeit zu fegen. 

6) Dem Volk und jedem einzelnen im Volfe ſteht gar Fein Net der Kenntnignahme von 
öffentlichen Angelegenheiten zu. Diefelben gehen blos die Negierung an, welche davon, foviel 
fie für gut findet, befannt macht. Ihr, der Regierung allein, fteht auch das Net der Beur: 
teilung defien zu, was dem Gemeinwohl, d. h. mas ihr felbft, die da das Gemeinwohl vorftellt, 
frommt oder nicht frommt. Cine Öffentliche Meinung, die da ihrem Walten Schranken feken 
oder die Richtung geben könnte, anerkennt fie nicht und duldet fie nicht. Sie Hält demnach auch 
bie unbefugten Urtheile ver einzelnen über Staatsſachen, überhaupt alle Hußerungen, die ihr 
aus was immer für einem Grunde midfällig find, durch Cenſur und Verbot zurüd, und unter: 
drudt jebe verfuchte Mittheilung von Thatſachen oder Kehren, deren Bekanntwerden fie ihrem 
Intereffe für nachtheilig erachtet. 

7) Die abjolute Regierung fordert zwar von allen Untertbanen einen gleihen Gehorfam, 
aber jie behauptet auch dad Recht, Privilegien und Diöpenfationen, foviel ihr beliebt, an 
Stände oder Klaffen oder Individuen zu ertheilen, fei ed als bloße Gunftbezeigung oder zu 
irgendeinem ihrem Interefle entfprechenden Zwei. Was aber die Freiheit betrifft, jo wider: 
Rreitet Diefelbe ſchon nach ihrem Begriffe jenem des Abjolutismus. Die Freiheit drückt ein felb- 
ſtändiges Recht aus, und im abfoluten Stant gibt es doch Fein anderes Recht, ald das auf dem 
Billen des Herrn ruhenda,; ſelbſtändig ift allvort nichts als die Staatsgewalt ſelbſt. 

8) Daher ift auch in Anfehung der Botteöverehrung jener Unterthan ſchuldig, der von der 
ahſoluten Gewalt ihm vorgefchriebenen Confeſſion zu huldigen; und die Duldung einer andern 
Confeſſion ald jener, zu melder der Inhaber der oberften Gewalt ſich ſelbſt befennt, ifi nur Aus= 
Auf feinec Gnade. Ebenſo kann von einem felbftändigen Auswanderungsredt feine Rede 
fein, Der auf dem Staatd-, d. h. Negierungdgebiet Geborene oder dahin Eingewanderte ift 
Höriger oder Leibeigener ver Staatögewalt und kann ohne derſelben — frei zu gewährende oder 

Hzu verweigernde — Erlaußniß nimmermehr dad Herrſchaftsgebiet verlafien. 
9) Es gibt Fein Staatövermögen im Sinne der conjtitutionelfen Theorie. Alles ſoge- - 

nannte Öffentliche Vermögen ift Eigenthum der Regierung oder ihres jeweiligen Haupted. Des 
Gerrferd Verfügungsgewalt darüber ift unumfchränft, ohne Unterſchied, ob zu perfönlichen 
oder zu öffentlichen Zwecken. Er hat alfo vüdjichtlich der perfönlichen Zwecke ſich keineswegs _ 
auf eine ihm auszumerfende Eivillifte zu befhränfen, und was die Öffentlichen wie die perfön- 
lien Zwecke betrifft, fo ift dad Vermögen ſämmtlicher Unterthanen zur Bedeckung des von 
dem Herrſcher zu beſtimmenden Bedarfs der von ihm frei zu verorbnenden Beſteuerung unter- 
worfen. Ebenſo ſteht ihm auch die Befugniß zu, über die perſönlichen Dienſte der Untertha= 

nen in Frieden und Krieg nad) Belieben zu verfügen, alfo namentli aud zum Soldatenvienft - 
augzuheben, fo viele und auf folange als ihm gefällt. 

10) Die Diener des Herrn find nur ihm allein verantwortlid, und wer nad feinem, des 
dem, Willen gehandelt Hat, darf niemand in der Welt darüber zur Rede ftehen. Ihm, dem 
dern, dagegen find alle verantwortlich, welche, unter was immer für einem Titel, fi mis: 
Staat: %gifon. IV. 7 
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fällig über feine Wegierungähanbliigen geäußert ober gar ein Hemmniß feiten Verorbnuten 
entgegenzufegen ſich erkuͤhnt hätten. 

Mir haben unfern — hiermit Satz und Gegenſatz vor die Augen geſtellt. Auf Weller 
eite die N h. das wahre Het zu erkennen fei, übzrlahfeh wir ihrem verftähbigen 

Frineſſen. Er enthalten wir un einer iweltern Ausftihrung ber Grimbfäpe des Abſbium 
ps. Wir haben bereits (ſ. Abſo utibius) dieſem Syſtem einen eigenen Artifel gewidma. 
Dagegen ſcheint und öthig, bie Principien bes eonftitutionellen Suftems, welchem wir ünſere 

x erzenöhulbigungen bringen, durch einige nähere Beitimmungen und Erläuterungen den 
unethimen gu entrücken und daduͤrch der Teilnahme der Klar und Wohldenkenden 

su empfehlen. 
‚I Wenn der Staat ein wirklich zu Recht beſtehender, nit blos auf factiſcher Bewalt ke: 

ruhender Zuſtand fein ſoll, fo ift bie Annahine eines (urſprünglichen ober ſpäter hinzugekon⸗ 
wenen, gußbrüdli oder nur flillſchweigend geſchloſſenen) Geſellſchaftsvertrags die unberingt 
nothwendige Norausfegung. Die unmittelbar vom Himmel ftammende Gewait des Herrſhei 

der mittelbar oder unmittelbar fi ausſprechende Geſammtwille. Diefem alfo fteht auch zu, 
die Form der Regierung feflzufegen und die Perfonification derſelben zu beſtimmen. Wastr 
im ſolcher Beziehung ausgeſprochen hat, ift ſodann verbindlich für alle Geſellſchaftsglieder. 

Das Recht ver regierenden Käufer (mofern fie ſich nicht auf Die einerfeit8 ſehr beſcheidene un 
andererſeits fehr bedenkliche Eigenſchaft als Grundherren befhränfen wollen) kann demnag J 

blos auf einem Act des Geſammtwillens (Geſetz oder Grundgeſetz) beruhen, wodurch allen Se: 

ſellſchaftsgliedern zur Pflicht gemacht ward, den aufgeſtellten Regenten (und die ihm nach einer 
feſtgeſetzten Regel in ſolche Kugg Nachfolgenden) als das Organ des Geſammtwillens (in 
einer beſtimmten oder zu ——— Sphäre) zu achten und ihm'alſo gehorſam zu fein. Det 
erwählte Regent (im eigenen Namen und in dem feiner geſetzlichen Nachfolger) madht fd burh 
einen Vertrag gegen vie Gefellihaft verbindlich, die Regierung, fo wie dad Gefeg Ihre Formen 
beftimmt hat, zu führen; und fo ift durch jenes Gefeg und diefen Vertrag das rechtliche Ber: 
hältniß zwifchen Regenten und Unterthan, d. h. zwiſchen dein gefehlihen Organ des Gefammt: 
willens und ven Geſellſchaftsgliedern beſtimmt. 

Die Legitimiften, d. h. die theils myſtiſchen, theild gemein fervilen Abfolutiften, erflären 
gern ſolche conftitutionelle Speen für bloße Schwindeleien oder unhaltbare Theorien, melde bet 
Mann von praktiſchem Sinne weit weg von fi werfe. Aber die alfo abfpreihen, vergeffen, daß 
jelöft Hiftorifch jene conftitutionelle Theorie ſchon gar oft in praftifcher Verwirklichung et: 
ihienen ift. Ohne der verfchiedenen republifaniihen Negierungsformen zu gevenfen, finden 
wir aud) in manchen monarchiſchen Staaten jenes Gefeg und biefen Verrrag ganz foͤrmlich und 
feierlich gegeben und geſchloſſen. Nur unter ſolchem Titel IR Wilhelm von Oranien ind nad 
ihm das Haus Hannover auf den Thron von England geftiegen. Was bei diefen Fürſten auf: 

drücklich und förmlich ausgeſprochen ward, das muß bei den ändern als ſtillſchweigend gefchegen 
vorauögefegt werden, wenn ihr Thron einer rechtiichen Keftigteit over vernünftig aufgefahten 
Legitimität ſich erfreuen foll. 

1. Da die Seele einer jeven Geſellſchaft ver in ihr lebende Geſammtwille und deflen'mög: 
lichſt lauterer Ausdruck ift, fo geht die weſentliche Richtung des conſtitutionellen Syſtems da: 

bin, dem Gefammtwillen der Staatsgeſellſchaft ein möglihft lauteres Organ Ju verſchaffen. 
Die aufgeſtellte Regierung iſt dazu berufen, den Geſammiwillen, fo weit er bereits auß: 

geſprochen vorliegt, ind Werk zu richten und zu behaupten ; aber fie ift nicht geeignet, ihn u: 
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ſprůnglich aus zuſprechen aber voͤllig an befen Gielle zu treuen. Wie gusgedehnt bar Kreid ber 
Berollmägtigung ſei, welche ihr zu exthrilen bie Geſammtheit für gut fand; immer maßte fir 
Kir A ſelbſt den Freien Muspruud ihres lebenakrxaäftigen und rechtlich wirkſamen Willens vox⸗ 
schalten. Mir aber mag ein Wolt feinen Geſammtwillen auf zuverläffige Weiſe guaſprechen? 
Brlied iR das natũxliche und ſautere Organ beflelbent In ganz Eleinen Gtagten iſt «4 bie 
danbesgemeinde, d. h. Die Verſammlung aller (politiſch) münbigen Bürger, deren Mehrbeit 

vollig im Mayen des Volkes beihlieht oder Wünfſhe und Forderungen apsſpricht. In 
groͤßern Staaten kann dieſes blos durch einen aus Dem Schofe der Nation frei gemählten Yus- 
ſchuß geſchehen, welcher nämlich, wofern das Waplgefeg ein vernünftiges if, Die Geſanmtheit 
in Way und Wahrheit porſtellt und rechtlich als identiſch mit ihr betrachtet werben kanu. In 
vieſer aaturlichen und treuen Nationalrepräſentation, welche gegenüber der Regierung die 
Intereffen und Rechte des Volks zu vertreten bat, beſtoht das Weſen der conflitutionellen Ver⸗ 

faflyung. Eine ſolche Repräſentation iſt alſo unendlich verſchieden won den ariſtokratiſchen Fep⸗ 
nalſtänden, melche Die Partei der Reaction fo gern an die Stelle der neuzeitlichen wahren Na⸗ 
tional⸗, d. h. Repräſentativſtände ſetzen möchte. Jene Feudalſtände ſtellten blog Die Kaſten ober 
Gorporstionen vor, welchen ſie angehörten oder von denen ſie geſandt waren, namentlich ben 
Adel und die Geiſtlichkeit. Der ſogenannte dritte Stand, d. h. die Grundwmaſſe der Nation er- 
Win dabei in per nürftigften Üepräfentatiou durch Ahgaerhuete einzelner Städte und in ganz 
uptergeoraneker Stellung, während ihm (verſteht ſich ohne Ausſchließung des Adels und der 
Geiflichkeit, inſofern dieſe mit zu pen Staatäbürgern gehören) bie alleinige Stimmführung in 
der politiſchen Wechſelwirkung mit der Regierung zufleht. Die Feudalſtände waren wol ein 
Hennnniß der Regierung, aber Nicht minder over noch weit mehr eine die wahre Volksſtimme 
mierdrückende, d. 5. ſich an ihre Stelle ſetzende unlautexe Autorität; jie waren eine vein poſi⸗ 
ug oder hiſtoriſche Cinſetzung, welcher gar fein vernünftiger Rechtsgrund zur Seite fieht, uud 
welche mit ven Erfenntnifen und ben Bedürfniſſen unferer zur politiſchen Mündigkeit heran 
wifenden edlern Völfer den widerwärtigiten Contraſt bildet. Sie jind eine ver Barbarei des 
Mittelalter entfliegene, durch Rechtsvergeſſenheit und Rechtsverachtung genährte, ſodann auch 
beim Aufdämmern einer beſſern Erkenntniß eben factiſch forterhaltene Cinſetzung, deren Um— 
Rurz unter jene Wohlthaten der Franzöſiſchen Revolution gehört, die und mit ihren mannich⸗ 
ialtigen boͤſen Früchten ausfähnen. 

Die Repräſentation des gefammten Volks vermittelit einer aus freier Wahl vefjelben her: 
worgehennen Werſammlung iſt geeignet, die Idee des wahren Geſaumitwillens zu verwirklichen 
und aus einem Gawaltsſtaat einen Rechtsſtaat zu machen. Nicht was der nerfünliche oder Ein 
zelwille der Negenten verlangt, ift Recht im Staate, fondern nur was her Geſamnuwille der 

volitiſch mündigen Stantdangehörigen feſtſezt. Die regierenden Perſonen, auch bei der redlich⸗ 
Ren Geſinnung, können ſich irren aus mancherlei Befangenheit; fie können aber auch untreu 
over unlautar, d. h. perſoͤnliche Zwecke anſtatt des gemeinen Wohls verfolgend ſein. Es muß 
lie, wenn nicht die Nation ben Zufälligkeiten des individuellen Verſtandes und Charakters 
einzelner preisgegeben fein jofl, ihr die Außerung ihrer Geſinnung, ihres Bedürfniſſes, ihres 
Verlangens, ihres Willens frei flehen, d. 5. ed muß ihr ein natürliches und darum zunerläffigeß 
Dryan ſolſcher Hußerung verliehen fein. 

Gin joldes Drgan nun iſt auf feine andere Weiſe zu fhaffen als mitteld freier Wahl durch 
die Mitglieder der Geſammtheit, die da vorgeftellt und vertreten werben follen. Liber bie für 
bie Regulirung ſolcher Wahl maßgebenden Principien haben wir und bereits in den Art. 
Ahgesthnete und EC harte unter anderm ausgeſprochen. 

IH. Die Staarsgewalt Hat das Recht, alles das zu verorbnen und audzuführen, was zu 
Erreichung des Staatszwecks nothwendig oder dienlich ift. Aber wer joH darüber enticheiden, 
was nothwendig oder Dienli it? Wie kann dad Volk der Gefahr enthoben werben, daß unter 
dem Titel jener Nothwendigkeit oder Dienlichkeit ihm Leiftungen, Opfer und Freiheitsbeſchrän⸗ 
kungen aufgelegt werben, welche unnoͤthig ober undienlich und blos Privatzwecken oder un: 
lauern Intereſſen förberlich iind? Dagegen ift feine andere Sicherheitsleiſtung möglich als Die, 
daß aur die Geſammtheit felbft, alſo diejenigen, welche ſelbſt zu leiiten, zu opfern oder Beſchrän⸗ 
Gungen zu übernehmen haben, den darauf gehennen Beſchluß fallen ober wenigſtens ven von 
der Ökegierung darüber gefaßten Beichluß beiflimmen. Dex ſelbſteigene Entſchluß oder die Bus 
Bmung ber durch einen Act der Staatögewalt zu Verpflichtenden ift die zunerläfigke Burg⸗ 
Malt dafür, daß nichts Ungerechtes und nichts Drückendes werde beſchloſſen werden; und fofkte 

7 . 
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ein ſolches gleihwol aus Irrthum mitunter gefhehen, fo wird durch die Einwilligung dar Vethel: 
ligten jedenfalls daß Unrecht aufgehoben. Aus diefer Betrachtung würde freilich folgen, daß der 
Bolköverfammlung oder jener Berfammlung der vom Volke freigewählten Nepräfentanten die 
volle Staatsgewalt zu überlaſſen over zu übertragen fei, wenn wirflich Die jeweils activen Bürger 
ſämmtlich oder doch in entſchiedener Mehrheit verſtändig und wohlgefinnt und zugleich auch die bei 
den zu faſſenden Beſchlüſſen allein Betheiligten wären. Aber wie fehr man den Kreis des activen 
Bürgerrechtd ausbehne, immer bleiben noch gar viele im Volke (megen natürlicher Unmünbig: 
feit oder Unfähigkeit) audgefchloifen von der zählenden Stimmgebung; und ed fonimt, da der 
Staatszweck nicht blos ein vorübergehender, auf Dad Intereffe oder Die Neigung der in einem 
gegebenen Moment febenvden Bürger beſchränkter, fordern ein aud) das Wohl der nachfolgenden 
Generationen in fi faſſender ift, noch die weitere Betrachtung hinzu, daß ein Beſchluß der 
Volksgeſammtheit oder ihrer Nepräfentation, wenn er aud) ven wirklich Lebenden augenblicklich 
Vortheil bringt, doch den Rechten und Intereffen der nachfolgenden Gefchlechter widerſtreitend 
fein fann. Darum wird ein verfländiged Volf, fowie es in dem Conſtitutlonsgeſetz einerfeits 
der Negierungsgemalt mitteld der für fich felbft oder feine Nepräfentanten vorbehaltenen Rede 
jene Schranken jet, weldje zur Entkräftung eines den: wahren Geſammtwillen miderftreitenden 
Einzelwillens der Regierenden nöthig find, fo auch andererjeitd eine ähnliche Befchränfung 
feiner eigenen Macht durch Die der Regierung übertragenen Rechte flatuiren, zu dem med 
nämlich, daß die große nie fterbende Geſammtheit (alfo mit Inbegriff der nachkommenden Ge: 
ſchlechter) gegen vie etwa übereilten oder unlautern Beſchlüſſe einer etwa unvollſtändigen, ober 
übel berathenen, oder durch augendlichliche Aufregung oder Verblendung dahingeriſſenen Volks⸗ 
oder Repräfentantenverjammlung jeweil® durch die wirffame Einſprache der Regierung könne 
gejihert werden. Außerdem wird man biefer Regierung gern alles das überlaffen, was burd 
fie beffer als durch die (Bolfd- oder) Repräfentantenverfanmlung und zugleich ungefährlich ge- 

ſchehen fann, letzteres alfo zumal in allen jenen Thätigfeitöfreifen, wo Richtung und Gegen: 
fland des Wirkens, Anordnens oder Vollſtreckens ſchon durch das vorhandene Gefet, alſo durch 
den bereits vorliegenden Ausſpruch des Geſammtwillens hinreichend beſtimmt und geregelt find. 

IV. Die voranftehenden Säge enthalten ſonach das conftitutionelle Princip für die Thei⸗ 
lung der Gewalten zwoifchen Negierung und Bolfsrepräfentation. Es Handelt jich Hier nicht um 
die objertine Theilung, melde wir den Theorien dev Schule oder aud) den Phantaften poetiſcher 
Rechts- und Staatsphilofophen überlaffen, fondern um Die fubjective, d. h. die zwiſchen ben 
genannten zwei Berfönlichfeiten, um deren Wechſelwirkung es ſich handelt, praktifch una zu dem 
Zwed anzuordnende Iheilung, daß jede der beiden, ſoviel irgendmoͤglich, im guten, d. b. dem 
wahren Geſammtwillen mit Zuverläfiigkeit entſprechenden Walten frei und felbflänvig, im 
fhlimmen, d.h. aus Irrthum oder Unlauterfeit davon abweichenden, aber mechjelfeitig eine 
Durch die andere gehemmt fei und dergeftalt ein barmonifches Zufammenmirfen beider zu dem: 
jelben Ziele, nämlich zur Berwirflihung des Staatszwecks, thunlichft verbirgt werbe. 

Über, die Lehre von der Theilung der Gewalten it ſchon unfaglid viel Streitens gewelen, 
und zwar meift ohne ſonderlichen Gewinn für die Wiſſenſchaft wie für das Leben. Hier bloßer 
Mortftreit, dort baares Misverſtändniß und Begriffsverwechſelung, mitunter auch leere Spig- 
findigfeit oder gehaltlofes Phantaſiebild find der vorherrſchende Eharafter der darüber gepflo: 
genen Discuffionen. Hier nur jo viel, als zur Berbeutlihung des comftitutionellen Principe 

unmittelbar nothwendig if. 
Die Einheit ver Staatögemalt, melche von mehreren Seiten mit Eifer behauptet wird, von 

der einen nämlich im Intereſſe einer bloß theoretiichen Schulpvetrin, von der andern in der prak⸗ 

tiſchen Abſicht, günftige Folgerungen für den Abſolutismus aus folder Lehre zu ziehen, können 
wir unbedenklich anerfennen, inſofern darunter nichts andered verftanven wird ald die Einheit 
des Begriffs oder die allen gedenfbaren Außerungen der Staatsgewalt zu Grunde liegende all- 
gemeine Idee oder gemeinfchaftliche Wurzel, welche eben in ver rechtlichen Herrſchaft des Ge⸗ 
fammtmillens, oder der Organe deſſelben, innerhalb des durch den Geſellſchaftsvertrag be: 
flimmten Kreifes befteht. Aber folder Einheit thut die mannichfaltigfte Abtheilung und Unter: 
abtheilung der Gewalt, nach Gegenftand und Richtung, nach Form und Umfang u. f. m. durch⸗ 

aus feinen Abbruch; und ebenfo wenig thut ſolches die Forderung der Vertheilung der einen 

Staatögewalt unter mehrere ſich wechieljeitig beihränfende Inhaber. So wie 5. B. das Eigen: 

thumsrecht eine Menge von bejondern Rechten oder Ausübungsweiſen in jich ſchließt und eine 

Vertheilung unter mehrere oder aud) eine gemeinfhaftliche Ausübung durch mehrere zuläßt, 

ohne darum aufzuhören, im Begriff eine Einheit zu fein: jo auch die Staatögewalt. Alle ge: 
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denkbaren Ausfläfle, Richtungen, Formen und Gegenſtände derſelben ſchaden dem Begriff ihrer 
„Einheit nit, und ebenfo wenig thut es die Veriheilung ihrer Ausübung unter mehrere — fei 
es dabei gefonbert auftretende, jet ed gemeinjchaftlich Hanvdelnde — Teilnehmer. Der Einheit 
der Staatogewalt alfo ſchadet ihre Unterſcheidung in geſetzgebende, geſetzverwaltende ober über- 
haupt abminiftrative, ebenfo in richterliche nicht; ebenfo wenig die Eintheilung in polizeiliche, 
finanzielle, Juſtiz⸗ und Militärgemalt, mit noch weitern beliebigen Unterabtheilungen. Auch 
bleibt jene ideelle Einheit unangetaftet durch die Berufung mehrerer Perfönlichfeiten zur ge- 
meinfamen oder auch getrennten Theilnahme an eben diefer Gewalt. Gerade mit dieſer Be- 
rufung hat ed Das conftitutionelle Syftem zu thun; nur Die fubjertive Theilung iſt ihm non 
Wichtigkeit, die objective ift ihm nur infofern wichtig, als fie mit ner andern in nothwendiger 
Verbindung fleht oder zur Verbeutlihung der beinen Berjönlichkeiten (Regierung und Volks⸗ 
repräjentation) anzuweiſenden Gewaltſphäre führt. 

Zu diefenn Behufe haben wir blos auf zwei, nad ihrer Natur voneinander weſentlich 
unterſchiedene Gewalten oder Gewaltſphären ven Blick zu werfen. Alles, was durch Die Staats: 
gemalt, d. h. durch den Geſammtwillen, beflimmbar ift, muß entweber ein im alfgemeinen, 
d. b. nach Begriffen, Aufgefaßtes, over ein Einzelnes, in concreto Vorkommendes, fein. 
Die Beftimmungen über das erfte flellen die Regel für künftig eintretende, unter den fraglichen 
Begriff gehörige Fälle auf und mögen Geſeze genannt werben. Die über bad zmeite jind ent- 
weder bloße Anwendungen ſchon vorhandener Geſetze auf vie vorkonimenden, darunter paflen- 
den einzelnen Bälle, oder aber fie jind unmittelbare Acte des Geſammtwillens über concrete, 
durchs Geſetz noch nicht regulirte Fälle. Unter eine von diefen beiden Rubriken läßt jeder Act 
rer Staatögervalt fich einreihen. Daß conftitutionelle Syſtem beſteht nun mit nichten darin, die 
geſezgebende Gewalt einer ber beiden in Frage ſtehenden Perſönlichkeiten, namentlich ver Volks: 
tepräfentation,, und die verwaltende — d. 6. in concreto thätige — Gewalt ver andern Per⸗ 
jönlicpeit, namentlich ver Regierung, zu übertragen, fondern beide Perſoöͤnlichkeiten zur ge- 
meinihaftlihen Theilnahme an beiden Gewalten oder Gewaltfpharen, nur Hier und dort in 
verſchiedenem Verhältniß oder Maß, zu berufen. Diefes Verhältniß oder Maß nämlich foll 
buch die natürlichen Eigenſchaften ven beiden Perföntichkeiten beftimmt, d. b. die vorherrichente » 
Rolle Hier und dort der einen und der andern hiernach angerwiefen werben. 

Zur Ausübung der geſetzgebenden Gewalt ift naturgemäß die Bolfsrepräjentation vorzugs⸗ 
weile, wenn auch nicht ausſchließend geeignet. Für die abminiftrative ift ed in der Negel mehr 
die Regierung. Das conftitutionelle Syſtem weiſt bemnad die Hauptrolle bei der Gefeßge- 
bung der Volksrepräſentation, bei ver Apminiftration der Megierung an. Aber es beichränft 
die geſetzgebende Gewalt der erſten durch das ver Negierung zuerfannte Recht des Veto und der 
Sarction (mitunter auch der Initiative), und die abminiftrative Gewalt der legten durch das 
der VBolförepräfentation nad) Verſchiedenheit der Fälle gewährte Necht entweder blos der Kennt: 
nipnahme und der nachträglich von den Miniftern zu fordernden Rechenſchaft, ober auch ver 
ſhon vorläufig zu ertheilenden oder zu verjagenden Genehmigung. Linter die legte Rubrik ge: 
hört namentlich die Abgabenverwilligung, bie Verwendung der Staatsgelder zu beftinmiten 
Zwecken, oder auch die Gontrahirung von Schulden u. |. w.; zur erſten gehören alle Acte ver 
Adminiſtration ohne Unterſchied. Der Grund von alledem ift einleuchtend. Bei Aufitellung 
von allgemeinen Regeln für künftige Fälle faun, menigftens bei ver Mehrheit ver Bolfsreprä- 
jentanten, nur das allgemeine Interefle (unter Vorausſetzuug der Intelligenz der Stimmen: 
den) entſcheidend ſein. ebenfalls eriheint vergeitalt blos eine über ſich felbft ausgeübte Ge- 
wait, während die von der Regierung bier auszuübende eine wahrhaft berrifche, alſo mit 
nichten gejellfyaftlihe wäre. Zur Heilung. ber freilich immer möglichen Verirrung oder Vers 
führung der Volksrepräſentation ift das Veto der Negierung hinreichend. In der Sphäre des 
duch dad Geſetz bereits Beſtimmten Dagegen mare die Thätigfeit ver Volfärepräfentation theild 
unnötdig, theild ungeeignet. Hier kann und fol der Regierung die Vollgewalt anvertraut 
werben, vorbehaltlih blos der zur Sicherung der Gefeglichkeit hinreihenden nachträglichen 
Kenntnißnahme der Nepräfentation. inzelne wichtigere, durchs Geſetz nicht ſchon zum vor: 
hinein geregelte Fälle unterliegen billig der gemeinſchaftlichen Beſtimmung der Regierung und 
sellörepräjentation ober wenigſtens der von ſeiten der legten geltend zu machenden Verantwort⸗ 
lihleit ber erſten. Dieſe Verauntwortlichkeit ver Miniſter gegenüber der Volksrepräſentation und 
hinwieder dad der Regierung zuſtehende Recht der Auflöfung der Deputirtenverſammlung ver- 
vollſtandigen das im Intereſſe der Herrſchaft des wahren Geſammtwillens herzuſtellende Gleich— 
gewicht der beiden Gewalten, nämlich jener ver Regierung und jener ter Volksrepräſentation. 



102 Gosfiintien 

Daß niben dm bidher aufgezäilen Rechten unser Gewaliausbbenigen vas cunftihsionekte 
Gyſtem noch welter ver Megierung die Grnennung art Stauttdiener, vie Erthrilung von Wür⸗ 
Yen, vie Verhaudlungen mit dem Auslanbe m. f. in. gurufennt — alles jenocdh vorbethaltlich ver 
dafür durch vie Sefezgebung anfzuſtellenden Orunsfäge, auch, was das legte botrifft, vor 
behaltlich der wunigftens in ben wichtigern Faͤllen nathtrügtich oinzuholenden Zuſtimmung ver 
Volksrepräſentatlon, jedenfalls der dafür ven Miniſtern vbliegenden Verantwortlichkeit — 
flleßt aus den allgemeinen Principien der Oewaltenheilnug. Gbeuſo geht aus dem Berufe Der 
Volkorrpraͤſentation von ſelbſt hervor, daß derſelben und jedene Ihrer Miglleder das Rocht der 
Anträge oder Motionen (nämlich der einzelnen an wie Kammer und der Rammenm an bie He 
gierung) zuſtehen muß, nicht aıinder Daß Recht bes Ammahme von. Petitionen aller Art, beven 
Elnreichung an die Bolkerepeäimtation Daher alten Bürgeen eingeht ober in beliebigen Mengen 
und ebenfo ven Gemeinden, Gorporationen, Geſellſchaften w. |. m. erlaubt fein foll. 

DR Orunbſatze Aber die in einem eonflitutionellen Staat ven Kammern (0. h. der Volks⸗ 
repraͤfentation) umb det Regietang bei etwwaigen Beiigläften über Verfaffungsveräuterung ser 
Auotegimg gebührrnode Theunahme oder Mitwirkung find bereits iM bet Art. Charte aufge⸗ 
ſteilt wotden. Bie hochwichtige Brage aber, ob die Bolfsrepräfentation aus einer vder auß 
zwei Kammern gebilbet fein folle, witd in dem Att. Biwutsserfoffung exärtert werben. 
Ubrigens iſt das confitationelle Eufterm im Bezug wuef Einzelheiten nickt vermahen befkiumrz, 
daß nicht maacherlei Variationen und Abſtnfnagen nase: ſtartſtaden könnten. Vielmehr erhei⸗ 
ſthen oder erlauben wie verſchiedenen intern ano üuſern Verhälrniſſe der einzelnen @tanten, po 
mal auch die Bildungoftaſe und der Chatakter der Wölket, die mehr ober weniger befefligsen hi⸗ 
ſtoriſchen Rechte von Hiafern oder Kiaffen, überhaust vie geſchichtlichen Erinneruugen, Ge 
wohnheiten an Bitten ter Nationru u. f. w., eine base mehr balb weuiger freigobige ober be- 
ſchrämtte Zurhtilung ver politiſthen Nechte emmerjeits an Dett und Bolfsvepräfentatiun ar an- 
dererjeint m die Argieramig. Das Syſtem frikt nur bie allgemeinen Ideen und Eruniprimeipien 
auf und Aberläht Deren nach Lunfänden rhunliche Perwirklichig wer Weiéheit Dex Hier ober 
vort zu Eunftutiongenttohirfen Beraten Amtouttäten. 
V. Gefengeber und Volzteher nis fohhe ſind zum Lisihelifpegen weit weniger geeiguet, 

nämlich weit weniger uverläffig, als jeher andere Berflänbige ann Rochtliche Weber bein 
Könige noch der Bolksveprälartation fell alſo eine vichtetliche Aatwricät zukommen. 

Wenn die Grwa nicht ſelbſt vichten ſoll, jo ſcheint auch brdentiich, DaB Me die Aihhter auf⸗ 
flelle. Offenbar iſt auch vieſos verwerflich, wo ms KG un Urthrilſprechen in ſpeciellen Sohlen, 
alſo um Aufſtellung acßzerordentlicher Gerichte haudelt Die Emermung der vrdrattichen 
Richter, d. h. der für blelbend amd für Rechtsſachen ücberh aupt aufzuftelerken,, mag jedoch dor 
Megterung überlaſſen ſein, nicht eben weil ſolche Ernennung ein natuͤrtiches Marſtätatrcht iſt 
ſondern, wie ein gelſtoeicher Sehrhftſtdeller ſich ausdrückt, weil überhaupt jesamte ſie armen 
muß und vie Aegierung, deven allgemeines Intereffe jedenfalls auch in Gewahabung des 
Methto befreit, dazu geeignerer erſtheint als Faft jedermann ſonft. Indeſſon wien dam Die 
Reoqhtrer, ſobalb Kr etwa nd, eine von der Regierung unabhängige Stellung, d. H. von 
der Bunſt onen Ungunſt der Regierung moͤglichſt wenig zu hoffen oder zu fürhun haben ann 
bei. Baffung ver Urtheusſpruche bloß mm ihre eigene UÜberzeugung (oorſteht ich, gebunden an 
das @rfeg) angewieſen fein. Auth Toll das Geſetz für Die Befähigung. za-Htiheerfiriin ann für 
bie Arı Der Errenrnung die der Winbar möglich wenig Ranm Lelewem Beſtimmungen geben 
und dar wohlgetegelten Inſtanzenzug ben wahren KReiht bie Zuverſicht des Birges Sereiten. 
Was dann insbrſondere die Stvafrechtsſachen betrifſt, fo verlangt das eonſtitutio alie Syſten 
vo, neben ven gelehrten und ſtändigen Richtern des Rechts, Geſthworenengerichte, befbepenn 
aus zeit durchs Los beſtimmiten gemeinverſtändigen und rechtlichen Mänern, zu Ran 
ver Then veſdellt und namentlich and ſchon über bie Frage, ob nk Befihaffenbeit der Inzichten 
eine wirklich weinliche Anklage gegen einen Buͤrger fintfinbe, denſelben Die Gutſcheidung Aber- 
magen werde. Alle Andnahnıögerichte, alle Cabinrenjuſtiz, le willkärkiahe Bechaftnahnte 
und Gefangenhaltung werden verbannt durch Das eouftitutkoneile Syſtem. 

Wenn dergrefſtalt dus Nechtſprechta am une fir A dem Einſtaß der Gewult durch das con⸗ 
ſtitutidnelle Syſtem entzogen wird, To kann ver von einigen alb Ariem aufgeſdellte, doch viel- 
facher Modemung unterliegeude Say: „Alle Zufliz geht vom Rönig aus‘ CGoude justioe 
émane du toi) nur uf Dir Handhabung das Vdechts, nitt aber auf die Schipfung peer Auf⸗ 
finvang veffefben Unenmung finden. Das von den unabhängigen Mideen , Frinröwend im 
Namen der Gerwakt, fordern im Namen bes Helge Maas, gefiilte Arrheii if} durth Die 
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auch bei dieſen Gütern wenigftend eine Miſchung des dffentliden Rechts mit dem Privatreit zu 
erkennen, indem doch offenbar bie zu Lehn erhaltenen Beſoldungsgüter ver ehemaligen 
königlichen Gewaltöträger die Eigenſchaft ver Allodialgüter vornehmer Grundbeſitzer oder Dy⸗ 
naften fiherlich nicht an fi} tragen, und indem beide Arten des Beſitzthums nad unbeftrittenem 

hiftorifhen Recht zugleich als nähftes Dedungsmittel der Öffentlichen Bedürfniffe vorlängft 
betrachtet und ‚behandelt wurden. Dazu kommt aber weiter, daß gar viele Erwerbungen rein 
nach öffentlihen Recht, 3. B. durch Krieg, Friedensſchluß, Säcularifation u. |. w., oder auch 
aus den Mitteln der Gefanmtheit gemacht, und in der Negel nit nad ven Gefegen der Pri⸗ 
vaterbfolge, fonvern nach den Beſtimmungen von Staatögrundgefehen vererbt worden jind. 

Das conftitutionelle Syſtem, deſſen Prineipien auf ftrenger Rechtsachtung berufen, iſt weit 
davon entfernt, das wahrhafte Privatgut der regierenden Käufer für das Volk in Aniprud 
zu nehmen; aber es nimmt auch die Nechte des legten in Schuß, und ba, bei der Dunfel- 
beit, welche auf ven urfprünglichen Erwerbstiteln, zumal ver alten Domänen, ruht, und bei 
der folange angebauerten beillofen Vermiſchung und Verwechfelung des Öffentlichen mit dem 
Privatredht, es kaum irgendwo noch möglich ift, eine genaue, auf beſtimmtes und evidentes 
Recht geftügte Sonderung oder Abtheilung der unter dem gemeinfhaftlihen Namen ver Do— 
mäne begriffenen zmeierlei, voneinander weſentlich verſchiedenen Klafien von Gütern zu 
machen; — fo empflehlt e8 die mittels Vergleichs zu bewirfende gütliche und billige Ausſchei⸗ 

. bung entweder einer Anzahl beflimmter Güter oder einer entſprechenden Duote der gefanmten 
Domäne für die Befriedigung der Hausanfprüde, wonach dann das Übrige ver Geſellſchaft 
als reines Gefammtgut zufiele. Wo ein ſolches noch nicht geihehen, ta nimmt unfer Syftem 
wenigftend bei Feſtſetzung ber Eivilfifte auf die gemifchte Nechtöeigenfhaft der Domäne vie 
bilfigfte Rüdficht, d. H. will ihr Map un fo ſplendider beftinmt wiſſen, ald, nad ven ob: 
waltenden hiſtoriſchen Rechtsverhältniſſen, das in der Domäne enthaltene wahre, d. h. pri: 
vatrechtliche, fürftlihe Hausgut muthmaßlic oder wahrfcheinlih ein größeres if. Übri⸗ 
gens ift dem conftitutionellen Princip auch allport, wo gar fein oder nur ein geringes 
Haudgut anzunehmen fein follte, die Auswerfung einer reichlihen (nur freilich die Volfs- 
fräfte nit überfteigenden) Eivillifte angemeffen, aus Gründen, die in dem Art. Eivillifte an- 
gegeben ſind. 

IX. Daß conftitutionelle Syftem, in Erwägung, daß einerfeit8 die Stellung eines Volks 
gegenüber von Machthabern, welde ganz unverantmortlid, d. h. lediglich Gott oder ihrem 
Gewiffen für all ihr Thun und Laffen verantwortlich find, eine wahrhaft rechtloſe, d. h. dem 
guten oder böfen Willen, dem augenblidlihen Ermeſſen over der Laune ihrer Herren preis- 
gegebene, und daß andererfeitö die Verantmortlichkeit des Negenten unvereinbarli mit dent 
monarchiſchen Princip, aud jedenfall manderlei Gefahren, namentlidy eine dringende Ver⸗ 
fuhung, fi durch factifhe Gewalt der Verantwortlichkeit zu entziehen, mit ſich führend ift, 
ftellt al8 Axiom oder als Boftulat den Sag auf: „Der König kann nichts Ungerechted wollen; 
wenn alſo irgendetwas Ungerechtes gejchieht, d. h. von feiten der Negierung gethan oder ver- 
orbnet wird, fo hat nicht der König felbft eö gewollt, fondern feine Rathgeber oder Gewalts⸗ 
träger find davon bie Urheber geweſen.“ Auf dieſe letzten alfo fällt die Verantwortlichkeit, und 
ed bat die Volförepräfentation das Recht, viefelbe vor eigens dafür aufgeftellten Gerichten 
geltend zu machen. Es ifi Leicht einzufehen, Daß chne dieſes die ganze Repräfentativverfailung, 
d. h. überhaupt ver Rechtsſtaat, zum bloßen Schall oder Traumbild wird, und daß, was die 
beftverwahrten Urkunden, Betheuerungen und Beeidigungen jicher ftellen follen, abhängig 
bleibt von der flüchtigften abfolutiftifchen Laune oder auch von den egoiſtiſchen Tendenzen der — 
zumal etwa das Intereſſe einer Kafte verfolgenden — Minifter. Nach dem conflitutionellen 
Syſtem aber fol fein Willensact des Königs in Erfüllung geben, wenn nicht ein verantwort: 
licher Minifter durch feine Unterfchrift des Befehls dafür einfteht, daß verfelbe ein verfaffungs: 
mäßiger und aufs Gemeinwohl gerichteter fei. Befehle, welche ſolche Eigenſchaft nicht Haben, 
werben alfo ohne minifterielle Unterſchrift, mithin ohne Gültigfeit oder Vollziehbarkeit bleiben, 
und die Gegenvorftellungen der wegen der Ausfiht auf Verantmwortlihfeit auf dem Wege des 
Rechts verharrenden Minifter werden den König von jedem — irrthümlichen — Beginnen ab: 
halten, ober auch, es wird jene Ausficht ihnen den Muth zu ſchlechten Rathſchlägen benehmen. 
Die Regulirung diefer Minifter- (over überhaupt Staatödiener=) Verantivortlichfeit gegenüber 
ber Volföreprafentation ift übrigens, im Bezug auf eine der Idee und dem Endzweck entfpre: 

. ende Verwirklichung, einer der jehwierigften Punkte im conftitutionellen Syſtem, ſowol mas 
die gefeglihe Beſtimmung der Kalle, worin Anklage flattfinden foll, als was bie Bildung des 
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Gerihtöhofß, die Form des Verfahrens und das Strafmaß betrifft. Wir reden davon aud⸗ 
führliger in dem Art. Minifter, Minifterium. | 

Das conftitutionelle Syftem in feiner Allgemeinheit, nämlid überhaupt als „grundgeſetz⸗ 
lihe Regulirung der Wechſelwirkung der Regierenden und Regierten zum Zwed der thunlichſt 
und beharrlichft zu verwirklichenden Herrfchaft des wahren Geſammtwillens“, Hat auf ariflo: 
kratiſch und demofratifch regierte Staaten nicht weniger Anwendung ald auf monarchiſche, nur 
daß freilich die verjchiedene Natur diefer drei Regierungsfoxmen bier und dort auch eine ent: 
ſprechend verſchiedene Beſtimmung mehrerer Punkte des Syſtems nöthig oder räthlich macht. 
So genießen z. B. die Mitglieder einer ariſtokratiſchen Regierung (ſei es Geburts-, fei es 
Standes⸗, oder Alters⸗, oder Wahlariſtokratie) das Privilegium der perſoͤnlichen Unverantwort⸗ 
lichkeit, welches nämlich nur bei dem Monarchen ſtattfindet, nicht. Ebenſo findet auf fie, wie⸗ 
wol fe Beſoldungen over andere Einkünfte beziehen mögen, der Begriff der Civilliſte feine 
Anwendung u. f. m. Übrigens ift freilich die ariftofratifche Regierungdforn dem reinen con= 

 fitutionellen Syſtem minder befreundet als jede andere, weil fie ſchon nach ihrem Begriff eine 
Ungleichheit unter ven Staatögenoifen flatuirt, während jenes Syſtem die Gleichheit fordert. 
Wenn jedoch die Ungleichheit beſchränkt bleibt auf politiſches Recht, d. h. auf Regierungsfähig- 
keit, und das Volk in allen bürgerlichen Rechten den Regierungsgliedern gleichgeſtellt, auch 
der Geſammtheit ver Regierungsglieder gegenüber in lebenskräftiger Repräſentation auftretend 
und mit allen jenen Rechten ausgeſtattet iſt, die das Syſtem für die Volksvertretung über⸗ 
haupt gegenüber der Regierung in Anſpruch nimmt: ſo erſcheint deſſelben Rechtszuſtand jenem 
des gegenüber einer monarchiſchen Regierung lebenskräftig vertretenen in der Weſenheit ziem⸗ 
lich gleich, der Unterſchied nämlich nur in der Perſonification der Regierung, nicht aber in dem 
Umfange ihrer Gewalt oder in deren Verhältniß zur Volksgewalt vorhanden. 

Mas nun die demokratiſche, d. h. die Idee der Volksſouveraͤnetät auch in der äußern Form 
oder in der Perfonification der Megierungdgewalt verkündende Verfaſſung betrifft, fo ſtellt 
biefelbe eben hierdurch al8 ihre allernächſten Principien die Herrſchaft des Geſammtwillens und 
bie Rehtögleichheit unter den Staatsangehdrigen, welche aud die Grundprincipien des allge: 
meinen conftitutionellen Syſtems find, auf und erfcheint ſonach infofern von ihm nicht ver: 
ſchieden. Aber auch in Bezug auf dad dritte Princip, Verwirklichung der auf dem wahren, d. h. 
vernünftigen Gefammtwillen fortvauernd beruhenden Herrihaft durch ein wohlgeregefted Zu⸗ 
jammenwirfen und Wechſelwirken eines fünftlihen und eines natürlihen Organs der Ge- 
ſammtheit, kann und joll die Demofratie glei der Monarchie und Ariftofratie dem conftitu: 
tionellen Syſtem huldigen. Nur befteht dabei zwiſchen diefen und jener der Unterfchien, daß 
dort das Fünftliche, bier aber das natürlihe Organ in der Erfcheinung vorherrichenn und auch 
mit der Hauptgemwalt außdgeftattet, und Hingegen dort die controlivende ober beſchränkende 
Macht dem natürlichen, hier aber vem Fünftlichen anvertraut if. Somie nämlich die monar⸗ 
bilde oder die ariftofratifche Regierung, wenn fie nicht abjolutiftifch fein ſollen, eine natür- 
lite und fautere Volfsrepräfentstion (oder in ganz Fleinen Staaten die Yandedgemeinde) ſich 
gegmüber haben müſſen, ausgerüftet mit der Macht, die etwaigen Abirrungen des Regie: 
tunggwillens von dem wahren Gefammtmwillen durd ihre rechtskräftige Einſprache oder durch 
das Recht der Tiheilnahme an ver Beſchlußfaſſung zu heilen oder zu verhüten: alfo muß aud 

die bemokratifche Regierung, foll fie nicht in den gefährlichſten — den Rechtszuſtand alfer ein- 
jelnen gegenüber der Geſammtheit over deren jemeiligen Mehrheit aufhebenden — Despotis- 
mus oder gar in ochlokratiſches Ververbnig übergehen, fih durch Aufitellung von Fünfttichen 
Organen, in ver Perſon etwa eines fleinen Rathes, dann eined Präfldenten und anderer mit 
ahtunggebietender Autorität verfehener Magiftrate, in ihrer eigenen Machtfülle befchränten, 
überhaupt durch weife geregelte Formen der Beſchlußfaſſungen oder durch geiegte Bedingungen 
von deren Gültigkeit verhüten, daß nicht durch den unfteten, oft durch Bethörung oder Leiden⸗ 
!haft oder Uhereilung unlautern Willen einer augenblicklichen Mehrheit Gefeg und Recht ver- 
kt, dem Gemeinwohl oder den Intereffe ver nachfolgenden Geſchlechter Nachtheil oder Gefahr 
bereitet, überhaupt der wahre, d. h. vernünftige Geſammtwille durch einen bloß ſcheinbaren 
und unlautern unterdrückt werde. 

Es läßt ich, wenn wir diefe Betrachtung fortführen, vielleicht ein Bunft ober eine Linie 
Auffinden, wo die jich in Namen und äußerer Erfheinung entgegengefehten Berfaffungen, 
namlih Monarchie und Demokratie, durch mweife Anwendung des conftitutionellen Syſtems 
befreundet, zufammenträfen und wirklich nur noch außermefentlihe, durchaus uber feine 
weientlihen Unterfchiene mehr darböten. Wenn die monardifche Gewalt durch die von Volt 
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Bar ſich ſelbſi vorbehzaltenan — oben ſage man durch hie vom König ihm verliehenen ober be⸗ 
willigten — Rechte dermaßen controlirt und beſchränkt wäre, bag fie nur um weniges mehr 
in fir euthielte als dio Singbeit zaͤth, einqm Nraͤñdenten oder wie inmer benannten Haupt 
einer damatvatiſchen Republik zu aͤbgrtragey, fg würde hier und dort ein ganz ähnliches Gleich⸗ 
gewirkt dar Gewalten hersaſtellt, demnach hier und dart der Geiſt des conſtitutionellen Syſtems 
zu erkennon ſain. Man ſage nicht, daß wir durch ſolche annähernde Gleichſellung eines 
Monagrchen mit eigen republikaniſchen Präſidenten Die Majeſtät des erſten herabziehen oder dem 

manarchiſchen Princip Fintrag chun! Kür den Monarchen, bleibt noch inmer durch ſeine Heilig⸗ 
bit und Mauerankpagilichkeit, ſodann in ner Pegel durch die Erblichkei und durch den weit 
groͤßpenn Glanz und Veichthum, der ihn umgibt, Außgeidiuendes genug übrig. Und dann 

wollen wir durch unſere Theoxie keineawegq dem Monqrchen ixgendetwas von dem entziehen, 
was das conſtitutionalle Syſtem für ihn fordert oder zulaͤßt, ſondern wir wollen auch die oberſte 
Mogißrataperſon einey demokratiſchen Nepnblif mit einer der Gewalt des conſtitutionellen 
Moanarchen aͤbnlichen Gewalt anägsrüftst ſehen. Unſere Lehre alfa legt wol dem letzten etwag 
hei, ontziaht aber dem erſſen nichta. Au einer ariſtokratiſchen Republik dagegen geſtaltet ſich 
die Sacht audesd. Hier darf näxilich nach unſerm Syſtem die gefonmte ariſtokratiſch gebildete 
Regierung, den Pralizeusen mit ainbegriffen, vicht mehr Gewalt —— als wir in der 
Monarchie dem König ober in per Demokrafie dem gewählten Chef (iiberhaupt dem künſtlichen 
Orgzan ader Magiſtrat) gegenuber dem Palke eingeräumt ader ertheilt wiſſen wollen. 

Bon dieſer, die allgemeine Anwendbarkeit des conſtitutionellen Syſtems audeutenden Be— 
merkung kahren wir zuxück zur conſtitutianellen Monarchie, melde jedenfalls für und ber 
Hauptgegruſtand der Patrachtung und üherhgupt für Curopa zur Zeit noch dad Loſungẽwort 
der — von unpraktiſchen Traumereian wig van gefährlichen Übertreibungen ſich fern haltenden — 
Dreiheitsfraund⸗ iſt. Freilich mehrt ſich — infolge betrübender Creigniſſe — alltäglich und auf 
zwei entgegengeſetzten Seiten pie Zahl derjtuigen, welche entweder das monarchiſche Princip 
Far unerträglich wit dar lebenskräftigen Vollayertretung oder gber die Volksvertretgug gegen: 
über dem menachijhen Princiy für Hohe Täufgung halten. Aber heine dieſe Meinungen 
Fahren nothwendig zu der troſtlaſan Alleruative, enfwerer dem Ablolutismus oder ber wilden 
Berolution ſich in die Axnu zu werfen, d. h. entveder bie ſchrankenloſe Willkür des einen oder 
vie voahe Gawalt der Waſſen an die Stelle Dad geñncherten Rechtäzuſtandes treten zu laſſen. 
Möchten die Staatenlenker jg dir Meinung ticht auftpmen laſſen, eq ſei die Manarchie oder 
dos monarchiſche Princiv unverträglich mit Polkapertretung! Es wäre daſſelbe alsdann ja un— 
verträglich mit dem wahren Rechtqzuſtande, folglich felbiE nicht ruhend auf dem Boden des 
Rechts. Und maͤchſen die Freiheitafreunde vicht adlzu früh die Hoffuung aufgeben, auch unter 
manarchiſchen Sormen ihre hohe Idet varwirklichen zu können! Sie würden, wenv ſie dieſes 
thöten, nem ſtusmbewegten Meere dar Revolation, dem ungewiſſen Erfolge ver Paxteikänipfe, 
dem natuxgemaß auf anarſhiſche Gärung fanlgeapen ſoldatiſchen Despotismus ihr Heiligthuim 
überantworten. Wir ſagen wit ingiger Überzeugung: das conffitutipnelle Syſtem, in ſeiner 
Reinheit gufgefaßt und wit Treue befolgt, iſt dem Throve wie den Völkern das ſicherſte, nad 
der. heutigen Weltlage nielleicht das einzige Mittel des Heils. Scheu England zeigt deutüchſt, 
in handgreiflichſt, daß eig conſticutjoneller Koͤnig gegenüber einer ſtarken Bolfövcrtirtung 
gleichmol angethan mit Glanz uam Majekät, Heilig und unperletzlich und allen Gtüruen prr= 
ſönlich unerreichhar, ma daß eine gute Vollspertretung quich gegenüher ver freigebigſt quäge- 
meſſenen foͤniglichen Präroggtive igre Das Volksrecht und das Gemeinwohl wahrende Stellung 
behaupten koͤnne. Ba if alſo nicht wahr, Daß won zwei nebeneinander ſtehenden Gewalten bie 
eine nehwendig Die andere üherflügeln, und daher in ner conſtitutionellen Monarchie entwedex 
die koͤnigliche odar die parlamentaxiiche Macht im Streit yuterliegeu und zur bloßen Scheinmacht 
Serakäinden müſſe. Wahr iſt's, der conſtitutionelle König wird ſich in der Nathwendigkeit 
ſehen, dem hebarzlichen Verlſangen der Nation, d. h. ber unter nen wahlkexechtigten Bürgern 
vorherrſchandan öitewligen Meinung, ſich endlich zu fügen, wenn alle confitutioyelfen Mittel 
bed Mirerſtandea fruchtloa erfgöpft puaden. Aber iſt denn dieſes wirklich ein Unheil? Soll 
denn wirklich die Willensmeinung Eines Mannes, die möglichexweiſe durch ſelbſteigene Befan⸗ 
gaunhait ader die durch ſchlinune Rathſchlãge hexrſchſüchtiger Miniſter oder einer volkafeindlichen 
Camarilla zum Schlimen gelenfie Richtung eines Suerblichen mehr gelten als ber laute Ruf 
ainer ganzen Ratiqu, d. h. des zur politiſchen Wixkſamkeit berufenen und ſauach für politiſch 
mundis exklaͤntan Theils der Ration? Iſt es nigt vielmehr eine wahre Wohlthat für den Kö: 
nig, wenn er darch ſolhen — wegen der ſelbſteigenen Betheiligung der Rufenden an dem 
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Sie et vie zuverläſſtgen — Nuf Teiche ui ieber wie Verwerflichkeit Ber von 
kiamı Muiſtern eingeſcaagenen Richtung ? 

Neid! wenn enwa durch vie Kohler ned Wahlgeſehes vie Vollövepräfentation and is; 
mn ohne Vuͤrgfchaft und politifche Wil orn auch aus leidenſchaftlichen Parteimenjgen 
zaſcaimengeſetgt wird, oben wem, infolge einen Durch lange erdubdeten Drud hervargebrachten 
Kerrsizang, Die eritterte Stimmung des Bolls auch feinen Vertretern ih mittheilt, ader 
wenn Die Wahrnehmung einer geheimen: oder offenen Anfeindung der Conſtitution von jeiten 
dor Muithaber oder ihrer Bertrauten die patriotiſchen Gemüther aufregt und auf dem Wege 
ver Mihtyung und des Friedens Feine Hoffnung mehr erſchaut wird, dad Volksrecht zu wahren 
wi das Gemeinwohl zu firmen, oder endlich, wenn der Inhalt der der Bollüoertretung 
var vie Conftitution verliehenen Rechte das wehlthätige Gleichgewicht aufhebt und zum Mid: 
Grau einladet: alsdann mögen aus jodichen Berhaältniſſen, zumal für einen ſchwachen, ſchlecht⸗ 
berathenen Thron, mancherlei Gefahren hervorgehen. Doc it ad im ſolchen Fühlen nicht unler 
eonfiitutionelled Syſtem und nicht Die Vollsverrrerung an ich, weiche fis erzuugten, ſondern 
vielmehr nur die begangenen Abmweickımgen son jenem Syſtem over ver Grgenjan deſſelben 
(eine Gewalt, wir jene des Nativnaleonvonts in Frankreich war, ift der funchibarſte Abſo⸗ 
Intisams, nicht aber eine echt conflitutienislie Autoritüt) un größüteneheils ſolche Sünden Der 
Regierung felbft, wofür auch ohne Gonftitution, ja in abfolmten Staaten am hänfigſten, ie 
natücliche Beſtrafung eimirnt. Ja e8 bietet dad confitwtionelle Princip fogar noch in den troſt⸗ 
leſeſten Fällen manche Heilmittel dar, welche dem abfoluten Stante unzugänglid Hub; es ver⸗ 
hätet oder nilnert die Ausbrüche des Leidenſchaft und der Geſetzloſigkeit, melden ſonſt ein ge⸗ 
drüchtes, zur Verzwoiflung gebrachtes Volk itch hingeben würde. Aber auch eine audere 
Verderbniß des conſtitutionellen Zuſtandes vurch Verfälſchung ober Unterdrückung ber weſent⸗ 
luchſen Prineipien des Syſtems kann ſtattſinden, d. h. von der entgegengefegten Seite kommen. 
Sollte nämlich Die Regierung eines conſtitutivnellen Staats, anſtatt mit Aufrichtigkeit und 
xirbe ihre Hund ver Vollösertxetung zu bieten und ein replies Zufammenwirken mit echten 

' Roitgnalvepräfentanten zum ſchoͤnen Zwocke des Volksglücko ven eitlen Genuffe einer abfoluti- 
niſchen Machtfülle vorzuzlehen, dieſe legte um jeden Preis wieder zu erringen ſireben; ſollte 
ſie daher allernächſt auf die Wahl der Wolksrepräſeutanten einen ungeſetzlichen und dem Haupt⸗ 
wvruineip ber Conftitutivn — nämlich der Darflellung einer wahren und lautern Repräfentation 

mitiels rer Wahl — weſentlich widerſtreitenden Ginflug — durch Beſtechung, Ginſchüchte⸗ 
‚ Tg ober gar offene Bamale — auszuuben ſuchen; fullte fie den freiſinnigen Mitgliedern ber 

Kanmern nicht nur mit Ungunſt (mas wol zu verſchuerzen wäre), ſondern mit poſitiver Ber- 
tlgung und Nedeonrlünnnerung drohen und Dagegen den Abtrünnigen von der WBaltsinge 

“ verfüßwerfge Belohnungen an Geld, Ehre und Gewalt für ihre eigene Perſon oder für ihr 

Angshörigen verhrißen; folite fle, obwol der Zuſtimmung einer jervilen Majorität durch 
ſeiche Mittel gewiß, dirnuoch, au das blohße Wort der frefinnigen Winorität oder ivgenbr 
une einzelnen, wor Volksſache noch treu gebliebenen Kämpfers ſcheuend, Die Publicitat der 
Vechandlungen ganz oder theilweiſe aufheben amd auch jebe freie Stimme, die aus ber Mitte 
vi Bois erronen ınöhkte, gewaltfam unterdruͤcken; ſollte fie überafl zu ihren Gewaltäträgern 
ah wach, zn Nichtern vorzugeimetie nur anerkannte Belßstsinde oder anticauflinstionall Beftante 
warmen, bie in ber Conſtitution zugeinpte Vevantwortlichteit der Minifler durch Nichmorlage 
der zu ihrer Verwirklichung nöthigen Gefege oder durch zur Sicherung der Straflojigfeit künſt⸗ 
I eſonnene Formen zum bloßen Schalle mathen und bis in ben Schos Ber@emslnben und ber 
damilien das Syſtem der Ausſpähnug und der wider die Conſtitutionsfreunde gerieten Un⸗ 
gunſi verfolgen — ohne Unkterſchied ob aus jelbfleigener freigensmutener Richtung oder einem 
ubermachtigen auswärtigen Einfluß geherchend: alsdann freilich würde bie Conſtitution 
um bloßen Gaukelſpiel, ja zu grauſamer Täufchung werben und weit heilloſer als Der nackte 
Mies — weil den Drud mit der worgeipiegelten Zuſtimmung ver Mollönerireier be- 
mintelnd, vafer vefien Urheber der Verantwortung entziehenb und zur ſchwerſten Mechtöfrän- 

fung nod ven Hohn geſellend — fein. Allein auch ein ſolches Regierungsſyſtem wäre fein 
fitutionelled, d.h. es widerſprůche den weſentlichſen Forderungen beffelben und Fünnte naher 
5 wicht als Argument gegen deſſen Güte gebraucht werden. 1) 

1):@ ſei ne erlaubt, hier eine beherzigensworthe Stelle aus von Aretin's Staatarecht ber con⸗ 
finnt wellen onnechie ” {m einer Diote mitgutheiten. ie findet füh in I, 128, 129 und iſt aus ſei⸗ 
DT eigenen, bye demagogiſchen ober revolutionären Tendenz noch non niemand beſchuldigten Weber 
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Noch gibt ed eine andere große Gefahr für die conflitutionelle Freiheit. Wir meinen hier 
die Klaffe der exaltirten — wahren ober verftellten — Freiheitsfreunde, welche, unbefriedigt 
durch die gemäßigten Gewährungen des conflitutionellen Syſtems, namentlid der conftitutio- 
nellen Monarchie, den Blid ihres Verlaugens nad ber Republik richten ober gar nach ver im 

Jahre 1793 erſchienenen Schaudergeſtalt einer jafobinifh=terrorifiiichen Dietatur. Diele 
Menfchen, obſchon viele unter ihnen eines reinen Willens und heroiſchen Charakters, mande 
auch, als einem fanatifchen Antrieb unmwillfürli folgend, eine nachſichtige Beurtheilung an- 
ſprechend find, haben der guten Sache unermeßlichen Schaden zugefügt. Sie haben durch ihre 
vermeflene Heraufbeſchwoͤrung der Schatten Marat's und Robespierre's bie ruhigen Bürger 
aufgefhredt, vie Befonnenen und Rechtliebenden mit Miötrauen und Unwillen erfüllt, den 

RKeactionsmännern die fhärfften Angriffsmaffen in die Hand gegeben und jebem miber bie 
„Revolution‘' zu führenden Staatöftreic einen willlommenen Borwand verliehen. Sie haben 
alfo, weit entfernt, ber Kreiheit, deren Namen fie im Munde führen, einen Vorſchub zu 
thun, nur der abfoluten Gewalt Dienfte geleiftet, und Dadurch allein find fie gefährlich und ver: 
derblic geworden. Denn mad das conftitutionelle Syſtem betrifft, fo wären fie für ſich allein 
niemals im Stande gewefen, es zu erfhüttern ober mit dem Umflurz zu bedrohen. Die Zahl 
der an Ordnung, Geſetz und Frieden hängenden Bürger ift allzu groß, ald daß, folange bie 
Regierungen nur einige Map in ihren Forderungen und Schritten halten, Die Ummälzungs: 
männer ji irgenveinen Erfolg verſprechen Eönnten. Erſt wenn alle Hoffnung aufgegeben 
würde, unter der Fahne ber conftitutionellen Monarchie zur Freiheit ober zum geficherten 

Kechtszuſtand zu gelangen d. 5. wenn bie Überzeugung allgemeiner würde, daß ſelbſtändiges 
Volksrecht und monarchiſches Princip miteinander unverträglih, repräfentative Verfaſſungen 
alſo, da die Regierungen gleichwol abfolut fein wollen, bloße Täuſchungen feien, wenn dem: 
nad feine andere Wechſelwahl mehr erſchiene, als entweder Abſolutismus oder Mevolution (in 
Europa gleichbedeutend mit Republit), koͤnnten die Schredniffe der legten über und herein: 
brechen; denn von den conftitutionell Sefinnten, welde heutzutage ſicherlich Die große Mehr: 
zahl der denfenden Bürger ausmachen, würbe jobann zwar ein Theil, um bie Greuel ber 
Revolution zu verhüten, ſich verzweiflungsvoll in die Arme des Abſolutismus werfen, ein 
anderer Theil aber aus Abſcheu vor dem legten zur Fahne der Revolution übergehen. Welcher 
von beiden Theilen ver ftärfere fein dürfte, ift bisjegt noch ſchwer zu entfcheiden, aber für. ben 
Treigefinnten und Nechtliebenden ift die Alternative entſetzlich, entweder aftatifchen Despotis- 
mus ober Die Greuel der Revolution und in deren Gefolge allernächſt eine ſtürmiſche Republik 
und dann, ihr entfteigend, eine militärifhe Dictatur gewärtigen zu müflen. Möchten bie 
Staatenlenfer eine Richtung einhalten, bie uns von folder Alternative befreie! Sie können 16 
leicht und zuverläfiig durch aufrichtige Berreundung mit dem conflitutionelien Syſtem. In 
Amerika zwar, ald auf einem bed hiftorifchen Rechts größtentheild entledigten Boden , hat bad 
eonftitutionelle Syſtem Republifen geboren; aber es verträgt ſich paffelbe ebenfo gut, ja noch 
beffer, weil mehr Dauer verheißenn, mit befhränkten Erbmonardien; und jevenfalld muß, 
wenn man nicht den afiatiihen Abſolutismus zur Alleinherrihaft über Europa zu bringen ih 
getraut und in diefer troftlojen Unterdrückung ver europäiſchen Menſchheit eine egoiftifche Be: 
friedigung findet, entweder das couflitutionelle Syſtem aufrihtig und treu eingeführt und 
beobachtet oder aber der verhängnißvollen Verkündung ver Republif entgegengefehen werben. 

gefloffen und lautet alfo: „Es fommt in der That in manchen Ländern noch jo weit, daß man fich ver 
theidigen muß, wenn man ber beſchworenen vom Monarchen ſelbſt eingeführten Conſtitution anhängt. 
Hieran haben meiftens die Minifter bie Schuld... .. Solche Minifter zeigen durch ihre Verfolgung ber 
Eonftitutionellen, daß fie den Monarchen, der die Konftitution eingeführt hat, haffen und verachten. 
Indem fie ihm den Rath geben, dieſe von ihm felbft eingeführte Verfaffung zu brechen, laffen fle 
ihn gleichfam Bolgendes zu feinem Bolfe jagen: «Ich habe euch eine Verfaſſung gegeben, um ben 
Schreiern den Mund A ftopfen und weil es für den Staatseredit, für die Finanzen erfprieglich war, 
auch für die pfiffigen Minifter nicht gefährlich ſchien. Nun fehe ich aber, daß es euch einfällt, Ernſt 
baraus machen zu wollen. Dadurch wirb meinen Umgebungen, den Miniftern und ihren guten Sreun? 
den zu viele Gewalt, zu viele Lebensannehmlichfeit entzogen. Umſtoßen till ich die Berfaffung nicht 
fogleich, fondern lieber en warten, bis bie politifchen Verhäftniffe diefes Unterneimen ganz gefahrlos 
machen. Es bleibt mir alfo für jept nichts anderes übrig, als die Verfaſſung heimlich und allmählich 
zu untergraben. Diejenigen von euch, die jo dumm find, ben Verfaffungseid zu ehren, verdienen ald 
ES chwachföpfe verftogen zu werben; nur bie find gefcheibte Menfchen und meine wahren Freunde, die, 
fern von findifcher Gewiffenhaftigfeit, meinen Miniſtern zur Wiebererlangung der vorigen Willfür ver’ 
helfen. Nur für folche find die Belohnungen und Auszeichnungen des Staats, die übrigen mögen fehen, 
wie weit fie es bringen mit ihrer einfältigen Ehrlichkeit!» — So weit Frhr. von Aretin. 
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Zu den entgegengeſetzten herriſchen und knechtiſchen und radicalen Gegnern des conſtitutio⸗ 

nellen Syſtems kommen noch diejenigen, welche aus ſelbſtſüchtiger oder materialiſtiſcher Gleich⸗ 
gültigkeit gegen bie höhern Aufgaben und Fortſchritte der Völker die Anſtrengungen und 
Opfer für die conftitutionelle Verfaffung ſcheuen; fobann die polttifch Ungebildeten, welche bie 
Unentbebrlichkett der politifchen Freiheit für die Sittlichkeit,, ven Wohlftand und die Entwicke⸗ 
lung der Böffer, Die Doppelte Unentbehrlichkeit zumal für die Völker unferer heutigen Zeit nicht 
einfehen und begreifen. Beflere Erziehung und Bildung müflen viefen Gegnern entgegenmwir: 
fen, und fie werden e8 in unſerer Zeit auch täglich mehr und mehr thun. Das Leben felbft, ver 
längere Beilß ber conflitutionellen Freiheitsrechte, die befſere Ausbildung durch ihren Gebrauch 
und die längere Beobachtung ihres Weſens und ihrer Wirkungen und dadurch auch die beflere 
Erfenntniß der unfittlihen und verberblihen Grundlagen und Wirkungen ver Freiheitsunter⸗ 
drüdung — fie helfen täglih mehr zur Ausbreitung und Befefligung des conftitutioneflen 
Syſtems in Deutſchland und Europa. 

&8 ift in der That gerade die erfreulichſte Erfcheinung unferer Tage, daß endlich die durch 
die Ereentricitäten der Kreiheitöbeftrebungen von 1848 hervorgerufene Reaction durch gefunde 
Einficht und tüchtige Gefinnung überwunden wird. Der Regierungsmechfel in Preußen im 
Jahre 1858 und der faſt gleichzeitige, würdig und tapfer erfämpfte große conftitutionelle Sieg 
in Baiern haben insbeſondere wefentli zum Fortſchritt der conflitutionellen Freiheit in Deutich- 
land beigetragen. Aud darf man hoffen, daß die große Erſchütterung des italieniſchen Kriegs 
vom Jahre 1859 dem Siege des conftitutionellen Syftems in Italien wie in Deutſchland für- 
berlich fein were. - 

Zwar ift Die gänzlich verkehrte Geftaltung und Richtung unferer deutfchen Bundesverhält⸗ 
niffe in der letzten Reactions- und Kriegszeit in erhöhten Maße hervorgetreten. Allgemeine 
Empörung des Rechtögefühls erweckten namentlich auch die feinpfelige Verſtümmelung der con- 
fitutionellen Verfaſſungen in mittlern und fleinern veutihen Staaten, welche nicht die unbe- 

fugten Gingriffe des Bundes in Ihre Selbſtändigkeit zurückweiſen vermochten. (S. darüber den 
Art. Belagernngsftand, in welchem Abſchnitt VIIL die politiihen Ausnahmszuſtände 
in Deutfhland behandelt; ferner die Art. Hannover, Heffen-KRaffel, Euremburg, Schleswig. 
Solftein.) Doc die Ehre der Nation und ihrer Regierungen verbürgen die endliche Befeiti- 
gung diefer Hefte einer beinahe überwundenen ſchmachvollen Zeit. Zwar vernimmt man aud 
aus dem Munde mander fonft achtbaren conſtitutionellen Regierungen, Schriftfteller und Lanz 
deövertreter noch zuweilen inconftitutionelle Zugeftändnifie, womit man bie conflitutionelfen 
Verfaffungen dem noch übrig gebliebenen abfolutiflifhen Geſchmack mundgerecht zu machen 
hoffte, welche aber in Wahrheit als unzuläfjige Inconjequenzen diefe Berfaflungen gefährden 
and untergraben. 
„So hatte der gefährlichfte und beharrlichſte Feind der neuern europäifhen und deutſchen 

Berfaffungsfreiheit, ver oͤſterreichiſche Abſolutismus und fein Kanzler Metternich, die Sinter- 
Ur erfonnen,, die nach den Befreiungdfriegen ven Deutfchen gleichzeitig mit den Franzoſen und 
Velm zugeftandenen repräfentativen ober conflitutionellen Verfaflungen in foge- 
nannte ſtaͤn diſche, und zwar In feudalſtän diſche Verfaffungen umwandeln, und In ihnen 
aud nicht etwa die großen Rechte der alten oft übermächtigen Feudalſtände, fondern die nidhti- 
gen Scheinrechte ihrer Ruinen, etwa bie der dfterreichtihen Poftulaten-Landtage an die neuen 
Ständeverfammlungen übertragen, alſo ven klaren Sinn der verfaffungsmäßigen Zufagen 
verfälfhen zu wolten. Doch alle ungeheuern Mittel der Heiligen und der Bunbed- Allianz; ver 
Kongreffe und der geheimen Miniſterverſchwörungen und alle Mitwirkung erfaufter Schrift: 
feller und bethörter Ariftofraten fcheiterte im zwanzigjährigen Kampfe an vem gefunden Sinne 
und Rechtsgefühl der Nation. Und es ift enplich allgemein zugeftanden, wir Deutſchen dürften 
wirklich reprajentative oder conftitutionelle Stände und Berfaffungen haben. 

Doch noch einen neuen Verſuch machte vie Reaction, um der Nation ihre mohlverdiente Frei⸗ 
det zu rauben. Man erfand zur neuen Achtung ber Freiheit mit neuer abfolut bodenloſer Will: 
für die Formel: „nicht parlamentariſch“ u. ſ. w. Man fagte: „nicht fo wie in England 
dürften die deutſchen conftitutionellen DBerfaffungen fein”, ver Parlamentarismus wider⸗ 
ſpreche dem angeblich hiſtoriſchen deutſchen monardifhen Princip. Diefes Princip näm⸗ 
6) Hatte die Reaction willfürlich erfunden, ſodann grundvertragswidrig, alfo incompetent und 
ungültig, in die Bundeögefepgebung eingeſchoben. Servile Profefloren hatten alsbald die ‚neue 
Bannformel in einem, dem verhältnißmäßig unfhuldigen Inhalt jener Bundesgeſetze frem⸗ 
den Sinn fo weit ausgebehnt, daß diefem Meduſenſchild ver Tyrannei gegenüber alle wahre 
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Freichrit erſteren sollte. (S. über all dieſes wen Aut. VBalagerungeend, und zwar den Ab⸗ 
ſchnitt .) Solche Verfaſſug vernichtande Audlegungen des augeblich bun⸗abreahilichen ionar⸗ 
chaſchen Mineips beleidigten noch zuletzt in pen neueſten kurhe ſſſchen, hann⸗ veriſhen und larem⸗ 
burgeiſthen Verfaſſangsſtronigkeiten die deutſche Matienalehre. Sie bewirkten namentlich in 
uuembarg, daß die hier une wegen ihrer Gigenſchaft als DOReutſche wiahandelten und ervitdtig⸗ 
ven Bürger die Aufforderung zar Vertheidigung des bentſchen Weterlandes mit nen Umärufe: 
vive Napoleon ! beantworieten 

Doch ſelbſt auch In Preußen und Waiern, mo man Doch ſtets enaſchieden argen Die Nutexorb⸗ 
nung der Verſafftngsrechte under Bundesbeftira mungen proteſtirte, ſiegte wegen Des Mangel 
an bolitaſcher Reife des Bots und der Stände längere Zeit jensminifterielle Baunfomnel: NRiht 
pedamentarij, ſondern mesarchiſch!“ In ber eurdwäiſchen Mearion, nach Dem Kiege hab 
Rapelewismd in Fraukreich, welcher ſtait des verienten Barlammtariämuß „Unterität‘ 
(nad Hrn. Stahl und den preußifhen Junfern „niht Mejoxität, jonzern Matorisät‘) pre 
damivte, Gemährse leider Die Freiheitokraft per preufifchen Stände und des Polls fig weit 
ſchwaͤcher als ſelbſt vie ber Italiener und Spanier. Die Piemonteſen antwäidelten, gerade ich 
männlich und rüchtig ihre zunge conſtitutionelle Froiheit in allen Theilen des geſellſchaftlichen 
Lebens, uud im Spanien trotzton bie ‚beiten Häufer und, bei mehmmaligen Aufloöſrmgen, Das 
Dot eimwütbig dem in Madrid ganz wie in Badia auageſprochenen, menarchiſchen Willen“, 
die angeblich gu liberale Verſafſung „auf lohalem Weg abzuändern“. In Preußen dagegen 
erduldeten und bewilligten beibe Kammern ine Beriafungöverkäiimanelung wach der andern, und 
das unheilvolle Manteuffel’fche Syften machte ein ganzes Jahrzehnd hindurch den preußiſchan 
Conſtitutionalisuub zu Schauden. Bon ven Riberalen gogen danals gar wiele fich ſtill zurüch, 
weil (in Berblendung und misleitet) der König Die Berfafiumgöfreigeit nicht wolle. Und fgihk 
von den übrig :bleibenben Wertheinigern ver conſtitutionellen Vexfaſſung wurden warche 
ſchwächlich. Da Hörte man ia dentſch gelehrter Ausführung ſolcherlei Bugeftännuifle: Die Stande 
hästen zwar das conſtitutionelle Meht Die Steuern zu serwilligen, dürften fie aber aicht per- 
weigern; fie hätten aomſtitutionelle Mitwirkung amd Coptnole in Begiehung auf Die tagti⸗ 
regierung, aber nicht das Recht zu einer Einwirkung auf Wahl vertxauen s wůrdiger Minlſter 
oder auf die Entfernung fo mißtnauendwürkiger und nerverblisher wie ein Hr. von Manteuffel 
and Kollegen. Selbſt ua) Begründung einer liberalen Regierung, fsit October 1859, bracht 
men dem Abſolutions and dem göttlichen Rechte ſelbiſt im conſtitutionellen Heiligthume nah 
manche Huldigungen. Se ſhou än dem den Abfohutiften sind hen Hofleuten angehörigen Sprach⸗ 
gebrauch: unfjer König. und: Hert’‘, oder der „Ariegäheer‘‘, oder in bex Verwandlung Der sin: 
geführten richtigen Benenmmg „Stnatsbiener"” in koͤnigliche Diener, nah jenem Reac⸗ 
tionsſyſtem, welches den Begriff Staat überhaupt, mit Ausnahme jedoch der Staataſchulden, 
serbannte und ihm den Namen Dei fürſtlichen Patximonialherrn unterſchieben wollte, So Roͤrte 
man auch noch neuerlich Den fo hoͤchſt gefährlichen ſtuartiſtiſchen Irrthum in ‚ver Volkskammer 
unterſtützen, daß man bei einer Begeichnung had qonſtitutionellen AZoͤnigthums als Koͤnigthum 
von Gottes Gnaden“ an etwas anderes denken durfe als an eine moraliſch veligiöfe Weihe rel: 
ſelben in Der Gefinnung; an ettund ganz andere, nämlich an einen eigenthümliden 
rehtliden Kharakter in Beziehung auf Rechtsgrund und Inhalt per Bemwalt 
(1. Bund Gottes). Dad wir achten und preiſen aufrichtig wie höchſt loyale Haltung der preu⸗ 
Bifchen Volkskammer gegen einen hochachtungswürdigen, rechtſchaffenen Regenten. Wir be: 
Dauern nur einige, freilich entſchuldbare, Überfgreitungen per an ſich loͤblichen Mäßigung in 
der Sthonung ber fiühern Aenetionäpertei, -melibe Doch in Preußen durch gerechte Strenge vie 
leichter unſchaͤdlich gemacht merken konnte, jedenfalls aber nie auf Koften der Gerechtigkeit, her 
Staatsehre und der conſtitutionellen Principien geſchont werden durfte. Gewißlich, ‚alle ſolche 
Geſinnungsſchwächlichkeiten und Gedankenunklarheiten und Inconſequenzen werden bei ber län⸗ 
gern Üsung. des ennftitutionellen Syſtems in · dieſom tätigen deutſchen Volkaſtamm ‚bald abge: 
than ſein, io ganglich,abgethan, mie fie jetzt ſicherlich bei dem deutſchen Bruderſtamme der Vaiern 
abgethan ſind, machen dort: Wolk und Stände durch den nruhmseeichſten und ſiegreichſten Kampf 
ihr bean Konſtitutionalismus feindliches Miniſterium ſtürzton. Hier in. Vaiern galt der Kampf 
ſo recht unmittelbar jener Anfeindung deg Parlamantariamus, malche folgerichtig bis zu ihrem 
abgeſchmackten Endreſultat durchgeführt wurde: daß die Pertretung das Volks nicht einmal ein 
‚Mxtheil, viel weniger die Bebürfniffe. und. Wünſche das Volls in Begiehung: anf die mamend.bed 
Königs ausgeführte minifberiefle Staatövermaltung ausſprerhen und mit verfaſſungsmäßigen 
Mitteln unterflügen dürfte, daß in umendliger Ausdehnung nach der Natar des tönigthums 
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ober ves montrrchifthen Princips AB bffruckithe Retht Sofiiumet, dus Stede Wed Volta url 
feiner Vertteter vagegen ſtreng atif einzelne bBuchſtͤblth zugefcheirbenen RNoethte beſchriukt wer⸗ 
ven müffe. Die Stamde und das Kand erkkärten mm brhatrlich vie gangr Sciradorvwalbeeng 
bed ganzen Menkſterinmb als ihres Bertrauctes unwürdig. Der König aber eutfrvnte daB 
Min iſterrum and vertuufthte es mit einem In den Augen des Wolke er der Stänbe verrruuens⸗ 
würdigen: „weil er in Frirden mit ſeinem Volk leben müſſe.“ 

Wir find üͤbrigens bei unſerer vollen und freudigen Anerkennung Folder wlrddiger Game: 
lungsweiſe des Könige, des Volks und der Stände von Balern weit entfernt, das Sbniglidie 
edit etwa zu etnem bloßen Ehrenrechte voder zu einem Schattenbilde herabwürdigen ober auch 
nur durch ine blinde Nachachmrung aller einzelnen eigenthümliche nientzliſthen pırrlnmentarifäen 
Meiste, Sitten und Gebräuche märidern zu wollen. Mein, das, wus wwir fordern, iſt nur Wie 
folgerichtige Durfährung ber oben entwickelten Matur und OGauptgrumdſatze des ronſtitutio⸗ 
nellen Syſtems. Stehen dieſem in dem einzelnen Lande noch rethtsgültige poſttive Gelege ent⸗ 
gegen, fo follen dieſe nur nuf geſezlichem Wege und nur inſoweit zeitgemäß geändert werden, 
als e8 geſchehen Fanın, ohne je nath ven beſondern hiſtoriſchen Zufläunen veB Sum dem Ge- 
fammtmohle deſſelben zu ſchäden. Wir wenden duch michts ein ‚gegen eine ſolche Auwendung 
eines eihten Körigthums ober monarchiſchen Princips, vaß man, ſoweit in tem poſitiven 
Staatsrecht ih Lüften und zweifelhafte Fälle ergeben, bie aus ver Rutur einer rechtlithen 
monarchiſchen Gewalt und Würde abgeletteren naritlichen Kolgefäge anzuwenden fuche. Ganz 
vafielbe aber behaupten wir anth In Beziehung auf das andere in ber Stautsgeſellſchaft 
dem regierenden Fürſten rechtlich gegenüberſtehende Rethtsſubjert, nämlich die Mation und 
ihre Repraͤſentation. Ohne volle Gegenſeitigkeit und formale Rechtsgleichheit und gleiche Hei⸗ 
ligkeit eriſtirt ja überhaupt gar kein Recht und Fein Rechtsverhältniß. Wir verwerfen es alfo 
hiermit nur, daß man durch ein erdichtetes und falſthes monurchiſches Princip dem Cürſten 
debpotiſche Rechte beilege. Wir verwerfen ebenfo Die in unſerer fervilen inevnſtitutionellen 
Staatsrechtstheorie herrſchende einſeitige Auslegung und Ergänzung des Stautsrechts lediglich 
aus der Natur des Fürſtenthums oder des monarchiſthen Rechts, und nicht zugleich auch aus 
der Natur des freien Volks und feiner Repräſentation und Ihrer freien und friedlichen Cini⸗ 
gung mit dem Koͤnigthum. Die Ratur der confkitutionellen Monardie oder des freten 
und rechtlichen Grundgefeges und ber conſtitutionellen monarchiſchen Brundform bed 
Staats — fie beſteht ja eben darin, daß hier nicht allein ein Fürſt echte Hat und vegtert, 
fondern daß zugleich eine berechtigte Nation und ihre Mepräfentation mit ihm frei vereinigt fimd, 
daß fie uffo bei ver Regietung mitwirken, worüber dann zumächſt die pofttiv rechtlichen Be⸗ 

fimmungen der Berfaffung und die aus Her Natur'des-ganzen Rechtsverhältniffes und feiner 
beiden Rechtoſubjecte fih ergebenden logiſchen Bolgerungen entſcheiden. Die veihtöhlito: 
riſchen Att. Deutſches Lanbesftantsreht und Engliſche Werfaffung mögen dabei zwei 
große Hauptirrthümer widerlegen; zuerft den, daß nach deutſtchen fnmreretstlihen Grund⸗ 

gm das Fürftenrecht ein dem Abſolutismus Ludwig's XIV. eutlehntes ſchrankenlos auoge⸗ 
dehntes, eim in diefem reihtlofen Sinne monarchiſches geweſen fei; ſodann auch ven, daß das 
eonftitutionelle, und daß ſelbſt das mehr als noöthig beſchränkte englifche Rönigsxecht ein HleGes 
Schattenbild fei. Wer fo ſpricht, der fpricht völlig gedankenlos ver Berbrugäußeruig. einfei: 
tiger Abjolntiften over Syſtematiker nad. Jever ver bifkorifihen Thatſuchen Kundige wriß es 
dagegen, welche große Gewalt in England ein König, der nur überhaupt eigenen Wilken ’aud- 
zuüben verſteht, wirklich beſitzt und ausübt. Man Sarın Hierbei fogar noch abjehen vom der 
Nichtigkrit oder der Verderblichkeit eines fütſtlichen Einfluffes in abfohsten' Staaten, wo ber 
Fürſt beſtändig Aber die wahren- Verhältniffe und die wahren Molkshepärfniffe und Wünſche 
geräufcht, und durch die künſtlichften Intriguen und Täuſchumgsmitteb ach ven Abſtchten und amı 
Gãngelbande unberechtigter Perſonlichkeiten ge⸗- und verleitet »wred. Man braucht nur vie 
Ratur der Jewtiltigen Rechte eines engliſchen Korigs zur Durchfichreng feiner irgend vernänf- 
tigen, geprüften königlichen Abſtchten zu betrachten: die Rechte, daß ohne feine Einwilligung 
kein einziges Geſetz und keine wichtige Regierungẽemnßregel gültig wird, daß er alle Miniſter 
und alle Diener ves Staat und' der Rud⸗ un Geemacht und dverRicgenmennt, des ar⸗ 
lament beruft und wann und fo oft er will aufläft, Krleg und Frieden und alle Stamsver⸗ 

träge ſogur vhne Parlaments zuftimmung Hefchltept, :alle Ehren und Wärden und Gnaden ıx- 
theilt, daß er mit dieſem feinen ungeheuetn Ehren: and Macht⸗- undmit feinem großen @elb- 
einfluß, In feinet fouveränen unantaſtbaren Würde atehr als irgendein Menſch!im ganzen 
Koͤnigreich, geheim und oͤffentlich, für dns uͤbergewicht oder ven Sieg der möglichen, in der 
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Ration Anklang findenden Anfichten und Barteien wirken kann. Daß er aber auch felbft fo 
unfinnige, ungeitgemäße, dem Volk und dem Thron verberblihe Maßregeln durchſetze, für 
welche mit allen dieſen Mitteln und in wiederholten neugewählten Barlamenten Eeine Zuftim- 
mung einer Mehrheit, fondern ſtets nur die Verwerfung ver binlänglich aufgeklärten Nation 
zu gewinnen ift — dieſes kann ja fein verfländiger Verehrer des Königthums fordern. Dem frei-. 
heitftolzen Engländer aber erfcheinen jene wirklichen Löniglichen Rechte felbft noch innen Händen 
eined menſchlich ſchwächern Königs fo erhaben und reih, daß er in Verehrung vor ihrer 
Majeftät Huldigend fein Knie beugt. 

Denn nun aber aud) die conftitutionelle Form — denn allerdings ift fie abgefehen von der 
Vorherrſchaft der Sittlichkeit und Gerechtigkeit im Volk eine Form, jedoch die jene Vorherr⸗ 
ſchaft am meiften fördernde Form — wenn auch fie die Mängel aller menſchlichen Einrichtungen 
theilt, fo wird doch täglich mehr das Urtheil der gebilveten Welt einig in dem Sage, daß jie 
bie heutzutage nothwendige Form für alle freien gefitteten Völker und ihre Negierungen ift. 

| Rotteck und Welder. 
Eonfuln und Eonfulate, Wenige Ausprüde unferer Sprache (wenn wir denn ohne 

Purismusd auch ven Fremdwoͤrtern von alter Bekanntſchaft bei und Heimatsrechte geben 
wollen) ftehen für jo grundverfchievene Begriffe als ver Amtstitel Conſul. Zwifchen der poli- 
tiſchen und militärifchen Vollgewalt eines Seipio und Sulla, der römischen Confuln, die nad 
Cicero's Ausdruck nur dem Namen nach nicht Könige waren, und dem eng umfchriebenen Wir- 
fungßfreife eines mohlanjehnlihen Kaufmanns, über deſſen Comptoir dad Gonfulatwappen 
eined deutichen oder ſüdamerikaniſchen Kleinſtaats prangt, ift ver Abſtand faft lächerlich weit, 
und nit der Glorie des Exften Confuld von Frankreich, der die Revolution an feinen Triumph: 
wagen zähmte, kann nur der Wig die Bürgermeifter im nörblichen Deutjchland vergleichen, 
denen der DOfficialftil noch immer das Conſulat als befonvern von dem Magiftrat getreimten 
Amiszweig zuweiſt. Und doch ift nicht daran zu zweifeln, daß mir in ver Sitte des alten Ita⸗ 
lien, die gewoͤhnlich als Duumvirn thätigen Stabtvorfieher Conſuln zu nennen, den gemein 
famen Urfprung nicht blo8 der roͤmiſchen Eonfuln, fondern auch der alfo genannten deutjchen 
Bürgermeifter, und der gleihen Bezeihnung für die franzöſiſche Crecutivbehörde des Namens 
und der Handelöconfuln haben. Die gemeinjame Abflammung, welche weit über zwei Jahr- 
taujende zurückliegt, muß jedoch vor der mobernen Verjchievenheit und dem Gegenſatz von 
Geſchichte und Gegenwart in den Hintergrund treten, und indem wir für die Geſchichte und 
Brundzüge des römiſchen Conſulats auf ven Art. Römiſche Staatöverfaflung, für feine wun⸗ 
derliche und furzlebige, aber nur den großen Mann, der dad Amt verherrlichte, welthiſtoriſch 
gewordene franzöfifhe Nachahmung auf ven Art. Frankreich verweilen und unfere kleinſtädti— 
ſchen Conſuln einfach für ehrliche deutſche Bürgermeifter gelten laſſen, bleibt als Gegenftand 
diejer Darftellung nur der heutzutage ohne alle Frage vorherrſchende Sinn von Conſul als 
politifher und Handeldagent der Staaten übrig. Wenn nichtödefloweniger dad fo näher be= 
flimmte Gebiet ſcheinbar fehr ausführlich behandelt wird, fo vehtfertigt dieſes fich leicht Durch 
bie ungemeine praftifche Wichtigkeit des Gegenſtandes, welcher vie gewöhnliche Kenntniß deſſel⸗ 
ben noch immer keineswegs entſpricht. Wie alle politiſchen Einrichtungen ift aber auch das 
Conſulatsweſen unſerer Tage etwas Gewordenes und hat eine Geſchichte hinter ſich, deren auch 
wir zur nähern Kenntniß des jetzigen Zuſtandes und um ihrer ſelbſt willen einige Aufmerkſam⸗ 
keit ſchenken müffen | 

1. Im Sandel wurzeln die legten Gründe des Gonjulativefend; wo Handelsverkehr waltet 
haben wir deshalb auch auf die erften Anfänge feiner Entftehung zu achten. Die erften dauern 
den Beziehungen zwifhen Nationen follen dem Handelsbedürfniſſe dienen, und nicht mit Unrecht 
ſahen die Römer dad jus commereii neben der Ebenbürtigkeit als die Grundlage ihrer Nechts- 
verbindung mit andern Bölfern an. Allein das gefammte Recht ver einzelnen Staaten trägt 

- auf biefer Stufe des beginnenden Verkehrs noch vorwiegend ven Charakter einer Nationalinftis 
tution, ed fann weder den neuen durch die internationalen Handelsverbindungen begrümbeten 
Verhältniſſen, noch ven Rechtsanſchauungen des um des Handels willen zu und fommenden 
Fremden ſich anpaffen. So werben denn internationale over wenigftend doch beſondere Richter 
für Handels: und Fremdenrecht nöthig, und mit ihnen beginnt die erfle Entwidelungäftufe des 
heutigen Sonjulatweiens. In Rom ift der praetor peregrinus mit diefer Art internationaler 
Rechtſprechung betraut, während anderswo Die Einfegung folder Handels- und Brembenrichter 
einer größern Betheiligung ver Fremden und Kaufleute felbft unterliegt und die in Staate 
wohnenden Fremden mehr oder minder jelbfländige Gemeinden mit eigenem Rechte und eigener 
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Rehröpflege und Verwaltung bilden. Allerbings ift das Princip der Stammesrechte in der 
germanischen Welt zum ſchroffſten Ausdruck gekommen, aber etwas Ahnliches muß mit Noth⸗ 
wendigkeit überall da ſich geftalten, wo verſchiedene Nationen in dauernde Wechjelbeziehungen 
treten, ohne noch zu einer weſentlich gleichen Grundanſchauung in Recht und Sitte oder zur 
vollen Achtung des Fremden durchgedrungen zu fein. Während der moderne Staat gegen ein 
foleö imperium in imperio begrifflih auftreten muß, ift er faft überall jo georbnet, daß er 
dem Fremden völlig geredht werben kann. Im Altertbum und Mittelalter war ver Staat noch 
wenig geeignet, die gefeßgeberiiche und richterliche Alleinherrfchaft auch über Fremde zu üben, 
und fo erwuchs unter anderm auch da® Hanbeldrichterweien ald Audnahme von der Territorial⸗ 
herrſchaft des siationalen Staats zu einer großen Bedeutung heran. In Griechenland felbft 
forgte man zwar durch vom Staate angeftellte Beamte für eine beſondere Juftiz unter ven Frem⸗ 
den, aber den griechifchen Kaufleuten, welche nach Ägypten Handel trieben und fid in ägypti⸗ 
ſchen Häfen niederliegen, war fhon im 6. Jahrhundert v. Chr. unter Amafis eine ähnliche 
Selbftändigfeit eingeräumt, wie fie fpäter Colonien nnd Factoreien verliehen zu werben pflegte. 
Rah griechifchen Rechte entſchieden griechiſche Richter im Hafen von Naucratis die Streitigkei⸗ 
ten ihrer dort anlandenden und angefiebelten Landsleute. Der nivellivende Charakter des 
neuern Römifchen Rechts und die Geſchmeidigkeit, womit e8 fi den verſchiedenſten Verhältnifien 
in dem buntfchediigen Roͤmiſchen Reiche anpaßte, bewirkten, daß diefe Art von Ausnahmegerich: 
ten immer feltener wird, wenn jich auch in den Hafen= und Handelsplaͤtzen manche beſondere 
Rechtsgewohnheit bilden mochte. Nur vereinzelt fommen 3. B. in Gades, dem heutigen Cadiz, 
fhon unter Kaiſer Claudius eigene Handelögerichte vor. Die Stürme der Völkerwanderung 
zerfireuen zum guten Theil vie Gemeinfchaftlichfeit ver alten Givilifation in Recht und Rechts⸗ 
einrihtungen, der Brundfag der Stammesrechte findet die vollfte Anwendung, und felbft ald dad 
Zerritorialprincip bei dem beginnenden Wiederaufleben der alten Bildung in ven neuen Volks: 
naturen ſchon auf andern Gebieten des Rechts zur Herrichaft gelangt, bleibt Doch dem Handels: 
verfehr und Handelsrecht eine größere Freiheit von der Scholle erhalten. Namentlih an ven 
Befladen des Mittelländifchen Meers, welches dad Weltmeer des Alterthums und des Mittel- 
alterd genannt werben koͤnnte, treten ung fortwährend jelbftündige Behörden für Handels- und 
Fremdenrecht entgegen, und ſchon im 12. Jahrhundert ift e8 gebräuchlich die alſo angeftellten 
Ritter Consules zu nennen, ein Name, der damals freilich auch allgemein Lofal: und Munici- 
yalbeamten gegeben wurde. 1128 gemährte König Nobert von Neapel der Stadt Meſſina und 
ven Seefahrern und Kaufleuten daſelbſt eine befondere Handels- und Schiffahrtöbehörbe, aus 
zwei Gonfuln beftehend, denen ſowol die Aufrichtung von Handels- und Schiffahrtsordnungen, 
ald die richterliche Uberwachung ihrer Nachlebung auflag, und von einem zweiten Gonjulate 
vernehmen wir zuerſt 1250 aus der Stabt Genua. Hieran ſchlofſſen fi) bald auch die übrigen 
bedeutendern Handelsplätze am Mittelmeere, Venedig, Valencia, Barcelona, fpäter Marfeille, 
Sevilla und andere, und durch die centralifirte Gewalt ver franzdjtihen Könige ward bald in 
ganz Frankreich die eigentliche Handelsjurisdiction in Die Hände von Gonfulargerihten ald 
beiondern Handelsgerichten gelegt. Der Unterfchied war nur der, daß ji in den Handels⸗ 
tepublifen dad internationale Element in der Zufammenfegung geltend machte, während wir 
für Frankreich darin nur eine befondere Art landesherrlicher Gerichte jehen fünnen. Mit fo 
vielen Einrichtungen des ältern Frankreich fand auch dieſe Gerichtöbarfeit in ver Revolution ihr 
Ende; an ihre Stelle traten jpäter die auch jegt noch beftehenven tribunaux de commerce. 

I. Berfchieden von diefen Gonfulaten, als deren charakteriſtiſche Eigenſchaft Gerichtsbar⸗ 
feit und zwar im Namen und für den Staat felbft, auf deſſen Gebiet fie thätig wurden, hervor- 
zubeben ift, bildeten fich jenoch ſchon zu den Zeiten ber erſten Kreuzzüge ähnliche Verhältnifle, 
wie wir fie für dad Alterthum oben Eurz berührt Haben. Zuerſt gejchieht es in den neubegrün= 
deten chriftlichen Bürftenthümern Kleinaſiens, daß fich bie italienifhen Handelsſtädte das Recht 
ausbedingen, felbfternannte Beamte zur Wahrung der Intereflen ihrer Unterthanen und zur 
Rehtfprehung in Streitigkeiten zwifchen denjelben zu haben. Die Modalitäten der Exrnen- 
nung find nicht immer diefelben, aber in der erftern Aufgabe und in dem Umſtande daß die Er- 
nennung nicht mehr Sache des Territorialherrn ift, fehen wir ganz deutlich Die Anfänge unferer 
modernen Gonfularinftitution. Im 12. Jahrhundert muß lich fogar das Byzantinijche Reich 
bequemen, ven Piſanern die Ernennung und Abſchickung von Confuln mit folder Berufsfphäre 
im Reiche zu geflatten, und ba bie roͤmiſch-germaniſchen Raifer wenigftend vem Namen nad 
für Herten der Welt galten, hielt man es nicht-für unangemeflen ſich dieſes Privilegium von 

Staats⸗Lexikon. IV. 8 
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einer Reihe deutſcher Kaiſer beſtätigen zu laſſen, z. B. durch Friedrich IL. 1220. Mit den eigent⸗ 
lichen Heidenfürſten war freilich ein ſolches Arrangement nicht zu treffen, wo es am noͤthigſten 
geweſen wäre; allein untereinander gemähren ſich die europäiſchen Staaten ſolche auf fremder 
Ernennung beruhende Rechts⸗ und Verwaltungsbeamten ſchon ſeit dem 15. und 16. Jahr: 
hundert. Im Norden war es beſonders die Hanfa, welche folde auswärtige Gerichtsbarkeit 
auf fremder Staatsſcholle einbürgerte. Ihr kam es weniger auf eigentliche Eroberungen als auf 
fefte kaufmänniſche Nieverlaflungen mit ausgebildeter eigener Sittenpolizei und Gerichtsgewalt 
an, und in dem Hochfommer ihrer Macht wurde es leicht, Die fremden Staaten und Fürſten zur 
Nachgiebigkeit zu bewegen. Selbſt in England, wo der Widerwille gegen alle Rechtsgewalt 
fremdländiſchen Urſprungs national war, hatte ſich Die Hanfa eine große Seldfländigfeit un 
Selöftregierung erworben, die aber mit vem fallenden Anſehen ver großen Haudelscompagaie 
in Trümmer gingen. Gonfuln fheint England jelbft erft am Ende des 15. Jahrhunderts auß: 
geſchickt zu haben, was jich aus dem bis dahin ſehr beſchränkten ſelbſtändigen Schiffahrtäver: 
fehr ver Engländer erklärt. Wenigftend bieten Rymer's „Foedera“, die befannte Sammlung 
von englifchen Stantöverträgen und wichtigen Altern Urkunden, als erfteö Gonfularpatent das 
für Laurentius Strogzi, der im Jahre 1485 zum Conſul für Italien ernannt wurde. Aber 
auch bier fpielt noch die Richtereigenihaft in ven Inftructionen die Hauptrolle (Rymer's „Foe- 
dera”, V, 164). Vom 17. Jahrhundert an mehrt fi die Zahl der Handelsvertraͤge zwi: 
chen europäiſchen Staaten, und in ihnen findet ſich fehr häufig aud das gegenfeitige Zuge: 
ſtändniß von Conſuln. Die Bedürfniſſe des Verkehrs machten eine ſolche Ausnahme von dem 

Territorialprincip nothwendig, allein letzteres mar doch fo erſtarkt und die Staaten wachten 
mit jo eiferfüchtigem Auge über ihre ausſchließliche Jurisdietion, daß im Verhältniß zur Ber: 
mehrung ber Eonfulate ihre Befugniffe abnahmen. Ginmal trug mit dazu bei, daß die höhern 
piplomatifhen Functionen, melde ab und zu von den Conſuln verjehen worden waren, jegt an 
fländige Geſandtſchaften kamen. Der Conſul warb ausjchliehlih Handels: und Schiffahrte: 
beamter. Außerdem aber war es namentlich die Gerichtsbarkeit der Conſuln, welche vor der 
firaffern Geltendmachung des Juftizhoheitörehtd und, wie man zugeſtehen Tann, vor der 
beflern Gerichtöorgänifation und fremdenfreundlichen Nechtöpflege des territoriaten Staats das 
Feld räumen mußte. Seitdem faft überall die Gerichte mit vechtögelehrten Richtern befegt 
waren, ſchien es unmöglich bloßen Kaufleuten und Diplomaten noch weitgehende richterlihe 
Bunctionen zu faflen. Wenn auch die Nüglichfeit und Bedeutung der Eonfuln in ihrer engem 
eigenthümlichen Sphäre in ver Neuzeit ungeheuere Fortfihritte gemacht hat, war der Conful ded 
Mittelalters äußerlich ohne Zweifel eine wichtigere Perjönlichkeit als der Heutige Handelsagent. 
Wir werden fpäter fehen, daß noch heutzutage dieſe Beſchränkung felbft unter ben Staaten ber 
europäiſchen Bildungsfphäre nit ganz gleichmäßig durchgeführt ift und manche Conſuln noch 
Befugniſſe haben, welche an die ältere Zeit erinnern; allein im ganzen läßt ſich doch der Unter⸗ 
ſchied fefthalten, daß in den nicht chriftlichen Rändern des Orients und bei ſolchen nicht hriftlügen 
Völkern, melde für den Weltverkehr erft in unfern Tagen gewonnen jind, das Gonfulatöweien 
nod feinen ältern Charakter trägt, während die Ränder hriftlich europäiſcher Givilifation in und 
außerhalb Europa heutzutage ver Confularthätigkeit andere Aufgaben ſtellen. Dort iſt bet 
Conſul außerdem Diplomat und Handelsrichter, hier (und zunächſt wollen wir und mit dieſer 
Seite unſers Gegenſtandes beſchäftigen) bezeichnet Öffentlicher Handelsagent am kürzeſten ſeine 
eigentliche Sphäre. 

IH. Es muß einem jeden handeltreibenden Staate daran liegen, daß er von ber Handels⸗ 
bewegung anberer Staaten ſtets raſch zuverläffige Kunde erhalte, daß jeinen auswärtd weilen- 
den in Schiffahrt und Handel thätigen Angehörigen fachkundige Unterflügung, wie Ile det 
eigentliche diplomatiſche Dienft ver Legationen nicht bietet, zu Theil wird, und da man nie beffer 

al8 mit eigenen Augen fieht, ift es die natürlichfte Anordnung, daß man In fremben Ländern 

dergleichen Agenten hält und fo unjerm Staatsdienſt einen weitern ausmärtigen Zweig beifügt. 
Denkbar wäre ed, daß ohne Anerkennung de& betreffenden Staats, ja ſelbſi ohne fein Willen 
ſolche Beamte ſich auf feinem Gebiete aufbielten; allein ein foldes Verfahren würde jede 
Augenblid zu Conflicten führen können, und die Nichtanerfennung nähme ſchon im voraus 

unfern Vertretern ven größten Theil ihrer praktifchen Wirkjamfeit. Man verfteht naher mie! 
Conſul au nur den von dem einen Staate ernannten, von dem andern, in deſſen Gebiet et 
wirfen foll, als folden anerfannten Vertreter ver Handelsinterefſen. Man hat geftritten , oo 
das Recht Conſuln zu ernennen und bie Pflicht folder Ernennungen , abgefehen von etwaigen 
Einwendungen gegen die ernannte Perſönlichkeit, auf allgemeinem Völkerrecht beruhten oder 
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erſt durch beſondere Verträge zwiſchen Staaten flipulist werben müßten.- Die Ihatfache fleht 
fe, daß ſich manche Staaten längere Zeit mit Erfolg geweigert haben, freude Conſuln bei fi 
zuzulaſſen, woraus dann bie natürliche Gonfequenz entjprang, daß man aud ihnen die An- 
Rellung von Conſuln nicht geflattete. Ebenſo gewiß ift, daß noch heutzutage Staaten beſtimmen 
£önnen, in welchen ®ebietötheilen, 3. B. in Golonien, an melden Orten, 3. B. in Zeftungen, fie 
feine Conſuln zulaflen wollen ; alfein bie Conſuln find gegenwärtig für den Handelsverkehr fo 
nothwendig geworden, daß wir mit Zug behaupten Eönnen, in der Zulaflung fremder Schiffer 
und Kaufleute Tiege zugleich das Zugeſtändniß, ſich vie Anſetzung ber nöthigen fremden Han- 
veläbenmten gefallen laſſen zu wollen, ſodaß eine abjolute Weigerung als Verzicht auf ven Ver- 
kehr ſelbſt erſcheinen muß. In der That hat ed auch da, wo eine engherzige Handelspolitif 
oder nationale Eiferjucht ſich längere Zeit gegen die Zulaffung eigentliher Conſuln firäubte, 
3.8. zwifhen England und Frankreich, in dem holländiſchen Oftinbien, fortwährend offleidfe 
oder heimliche Beauftragte für die Sonjularthätigkeit gegeben. Natürlich ſchließt jene Errun: 
ihaft des allgemeinen Völkerrechts durchaus nicht Räthlichkeit von Bertragsftipulationen über 
den Gegenftand aus, und nad ganz neuerlich hat z. B. der Friede von Paris am 30. März 
1856 die Zulaffung von Conſuln in den ruſſiſchen Häfen des Schwarzen Meeres feſtgeſetzt. 
Mag nun im conereten Ball die gegenfeitige Zulafjung von Eonfuln (eine einfeitige würde der 
Gleichheit und Würde der Staaten nicht entfprechen) auf pas allgemeine Recht oder einen ſpe⸗ 
ciellen Bertrag zu fügen Haben, ſo geht die Ernennung doch ſters von dem Staate aus, als 
veifen Vertreter ver Conſul fungiren fol. Früher wurde den Kaufleuten am Orte der Wirk⸗ 
jamfeit ein gtemlich weitgehender Einflug auf die Wahl eingeräumt, heutzutage ift wie im 
Staatsdienſte überhaupt: die Anftellung Sache der Megierung. In größern Staaten ift die 
Ausübung dieſes Rechts gewöhnlich den Minifterien der auswärtigen Angelegenheiten zuge- 
wein; in Norpamerifa hat ver Prajivent unter Zuflimmung des Senats dieſes Recht, und in 
der Schweiz iſt es bei der Bundesverſammlung. Vereinzelt haben auch Handelsminiſterien 
oder ihnen gleichkommende Collegialbehörden pad Conſulatsweſen unter ſich. Viel weiter geben 
die Staaten bei der Frage auseinander, ob nnd welche Grenzen dem Ernennungsrechte in Bezug 
auf die Perſoͤnlichkeiten zu jegen find. Manche, namentlich Eleinere Staaten, find auch noch heut⸗ 
zutage zum großen Theile auf die Dienfte von Nichtunterthanen angewiejen und wählen deshalb 
Eingeborene des Landes, in welchem das Konfulat zu bejegen iſt. In ſolchem Falle ift, was 
bie Fähigkeit anbelangt, von einer eigentlichen Vorbildung für ven Dienſt ganz abzufehen, man 
wählt einen Kaufmann oder jonfligen Handeltreibenden, veflen jittliche Gigenfchaften und allge- 
meine Geſchäftskenntniß genügende Garantien zu geben fcheinen. Nicht viel anders fleht die 
Sache, nenn, was heutzutage die Regel bildet, die Conſulate zwar mit eigenen Landedangehört- 
gen bejegt werben, allein foldhe genonumen werben, weldye ald Kaufleute oder fonjt ald Gewerb- 
treibende im fremden Gebiete angefiebelt find. Die Gonfularthätigfeit wird in foldem Falle 
immer nur. als Mebenfache von dem Betreffenden angefehen werben können und eine foftemati- 
ſche Ausbildung für diejen Zweig des Öffentlichen Dienftes iſt dem entſprechend nicht zu erwarten. 
Eine dritte Art bilden Die Conſuln, welche nach zurudgelegter beſonderer Ausbildungscarriere 
und überſtandenen Prüfungen zu diefem Staatdamte gelangen. Wir befinden und gegenwärtig 
im allgemeinen noch in einem Übergangsſtadium von dem Vorberrfchen des einen zum andern 
Soſteme. Frankreich, das centralificende, organijirende, reglementirende Land, hat alle feine be- 
deutendern Conſularſtellen mit Candidaten des eigentlihen Conſulardienſtes befegt, und iſt 

hoͤchtt ungeneigt, auch nur die Handelsagenturen Gefchäftöleuten anzuvertrauen. England ift 
auf dem Wege, dur Prüfungen zu einem ähnlichen Refultate zu gelangen, wenn e8 auch nicht 
verfannt wird, Daß die Bedeutung des englifchen Handels felbft eine Art Schule für den künfti- 
gen Gonful abgibt. In Amerika, we ſich für Die Befegung der Conſulate viel politifche Stellen: _ 
jägerei und Einflußfchacher geltend macht, hat man für alle midhtigern Conſulate die geſetz⸗ 
lie Forderung aufgeflellt, daß der Conſul amerikaniſcher Bürger fei und felbft keine Handels⸗ 
geihäfte treibe. Oſterreich und Preußen, die beide erſt in jüngfter Zeit vem Conſularweſen die 
nöthige Beachtung geſchenkt haben, fommen in ihren Beftimmungen über Befegung der Con⸗ 
\nlate oder den betreffenden Uſus dem englifchen und amerikaniſchen Gebrauche näher, wahrend 
monde der kleinern ronaniſchen Staaten allerdings in ver Theorie ven Franzoſen nachgehen, 
die Praxis aber dieſer Vollkommenheit auf dem Papier bevenflih nachhinkt. Unter ven Schrift: 
Rellern ſind es beſonders die franzoͤſiſchen Autoritäten, melde gegen den Kaufmannconful zu 
delde ziehen und nur von dem fozufagen gelernten Conſul etwas wiſſen wollen. Man kann 
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ihnen für die Conſulate, niit melden diplomatiſche Functionen unmittelbar oder mittelbar ver- 
knüpft find, vollkommen beiftimmen, ohne doch für die gemöhnlichen Eonfulargefchäfte nur in 
der Bureanfratie und ihren Werkzeugen Heil zu ſehen. Daß aber der Faufmännifche Geichäfts- 
betrieb eined Conſuls für ven Dienft vielfahe Nachtheile Haben kann, liegt auf der Hand, und 
wenn nichtödeftomeniger noch längere Zeit die Kaufleute mit Sonfularfunctionen nicht ganz feh- 
len werben, erflärt ſich dies aus der finanziellen Unmöglikeit, alle Handeldagenten an allen 
Eden und Enven der Welt in entſprechender vollftändiger Weife zu beſolden. Man Hilft fich 
aus diefer Schwierigkeit nur äußerlich, wenn für folche Agenten andere Namen gebraucht wer: 
den, wie e8 ſich andererſeits von felbft verfteht, daß in der Hierarchie der Confulate, auf vie 
wir erſt unten kommen werben, es die niebrigften Stellen fein werben, bei welchen man am 
eheften zu einer unvollfommenen Befegung greifen wird. 

IV. Mag nun ein Nichtunterthan, ein in freier Sandelöftellung bleibender Staatdangehöti: 
ger oder ein Conſulareleve oder ſonſtiges Glied des organifirten Gonfularbienfted zur Befegung 
einer Stelle auderjehen fein, für die Art der Ernennung pflegt dies feinen Unterſchied zu machen. 
Patent, lettres patentes, lettres de provision, commission , auch mol diplome consulaire tft 
der Name für die Ernennungdurfunde, welche zugleih dem Ernannten am Orte feiner Wirk: 
fanıfeit als Beglaubigung dient. Zum Unterſchiede nämlich von der eigentlichen Creditive bed 
Geſandten oder biplomatifchen Agenten erhält ver bloße Eonfularbeamte fein beſonderes, 
abreffirtes (fei e8 an den Fürften oder auswärtigen Minifter) Beglaubigungsfchreiben, und nur 
bei den Conſuln des Orients werben wir eine Ausnahme von dieſem Grundſatze kennen lernen. 
Außerdem werden die Ernennungen zu Gonjulaten in der landesüblichen Weife officiell befannt 
gemadt. Im allgemeinen macht der Rang des Conſuls für die Ernennungsmeife einen Unter: 
filed, nur haben einzelne Regierungen ihren Generalconfuln und Eonfuln die Berechtigung 
eingeräumt, innerhalb ihrer Bezirke Unterbeamte zu ernennen, die dann aber vorwiegend ben 
Charakter von perfönlichen Stellvertretern tragen. Unter allen Umftänden fann fein Conſul 
in Function treten, ehe der Staat, für deſſen Gebiet er beſtimmt ift, feine ausdrückliche Geneh: 
migung der Wahl erklärt hat. Bei gefanbifchaftlichen Perföntichkeiten iſt auch Wölferbraud, 
fi} zu vergewiflern, daß der Erkorene feine persona ingrata jein werde, ohne daß es eined be: 
fondern Zuftimmungsdactd bedarf ; aber bei Conſuln bezeichnet man bie Erklärung, daß man dem 

Ernannten die Ausübung der ihm übertragenen Bunctionen geflatte, ald Gewährung des Ere⸗ 
quatur. In England ift Die officielle Ausdrucksweiſe, daß die Königin ven N. N. als Conſul 
des Staats N. N. approbire. Wenn e3 auch) felten Veranlaflungsgrünve geben wirb, dem Er: 
nannten das @requatur zu verweigern, fo iſt Die Weigerung doch keinesfalls ohne Beiſpiel. 
Bolitiihe Anteceventien, dem ernennenden Staate unbekannt gebliebene Anrüdigkeit ded Be: 
treffenden u. |. m. fönnen allerdings ganz gute Weigerungsgründe abgeben, deren Mittheilung an 
den andern Staat aldvann als eine Forderung ver Loyalität und des guten Einvernehnteng gilt. 
Es ift Ihon oben erwähnt worden, daß fi Die Stanten auch freie Hand für die Beflimmung 
vorbehalten, an welden Orten fremde Gonfulate errichtet werden dürfen, obgleich fich praktiſch 
nur einige Ausnahmen von der allgemeinen Zuläfligkeit, z. B. in Kriegshäfen, zu gejtalten 
pflegen. In einem ſolchen Fall würde Die Verweigerung des Erequatur für eine trogbem er⸗ 
folgte Ernennung ganz am Plage fein. Unter welchen Vorausjegungen- ein Conful ſeines 
Amts entlaffen werben kann, hängt von den befondern Vorfchriften des einzelnen Staats ab 
‚oder von den Regeln der allgeneinen Stantövienerpragmatif, ſoweit Confuln nach ihnen ven 
Charakter von wahren Staatövienern haben. Durchgängig ift ver Conſul hierin fehr unſicher 
geftellt, was jich einerſeits aus feinen freiern Beziehungen zum Staatsdienſte erklärt, da feine 
ganze Perfönlichkeit nicht in diefem aufgeht, andererſeits die Konfularfunctionen am wenigften 
geeignet fcheinen, gleihfam ein Anrecht auf:fich zu erzeugen. Der Conſul muß am Plage bie 

paſſende Perfönlichfeit fein. Ohne großes Verſchulden, rein um der Öffentlihen Intereflen willen 

muß er nöthigenfalld entfernt werden können, und jowenig die Garantien rihterlicher Unabjep: 
barkeit für den viplomatifchen Vertreter gelten können, der vielleicht durch ein bon mot fid zur 

Unmöglichkeit am Hofe, bei dem er wirkte, gemacht hat, ift dies für den gewöhnlichen Gonful 

der Fall. Anders fteht natürlich die Frage nad; Entſchädigung, Penfionirung u. |. w., da mo 

der Betreffende ven Conſulardienſt zu feinem Lebensberuf und Lebendzweige gemacht Hat. Hier 

treten die entſprechenden gefeßlichen Beftimmungen ein. Uber die Abberufung oder Abfegung ift 
der Staat der Regierung, in deren Gebiet der Conſul jeine Thätigfeit Hatte, feine weitere Rechen⸗ 
ſchaft ſchuldig; fte ift ein Act der Souveränetät, der ſich fremder Eintotrfung entzieht. Auf der 
andern Seite kann auch ein gegebenes Erequatur zurückgezogen werben; allein hierbei kommt 
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vie Ehre und das Iuterefle des durch nen Conſul vertretenen StaatE ſchon eher in Frage und es 
ziemt fh, daß der betreffenden Negierung vorher entſprechende Mitteilung gemacht wird. 
Riät-felten iſt die Entziehung des Erequatur der Gonfuln eine politiihe Maßregel gegen ven 
Staat ſelbſt. Von diefer Art war die Behandlung des englifhen Gonfuls in Neuyork, der zu⸗ 
gleich mit dem englifchen Geſandten infolge des Werbungsftreit8 1855 bie Bereinigten Staaten 
zu verlaften haste. Wird ein Grequatur nicht ausdrüdlich widerrufen, fo dauert es für die be: 
treffende Berfon fort, jelbft wenn mittlerweile ein Thronwechſel in dem Lande der Wirkſamkeit 
eintreten jollte. Dies unterfcheidet ven Conſul von verjenigen Klaſſe von Geſandten, welche 
heim Souveräãn beglaubigt if. Ob jedoch bei einer nemen Dynaſtie oder jonfligen Umgeftal- 
tung ber Regierungsverhältnifie ein Staat noch ferner durch Gonfuln vertreten fein will, hängt 
natürlih von feiner eigenen Entſcheidung ab. Abſurderweiſe ſchrien die Franzoſen 1844 dar⸗ 
über, daß England in dem von den Franzoſen bejegten Dtaheiti jeinen bei der frühern einheis 
mifgen Regierung beglaubigten Gonful, der freilich eigentlicher viplomatifcher Agent gewefen 
war, nicht mehr fungiren laflen, wollte, als wenn ein Exequatur feine Bewilligung, jondern ' 
eine Berechtigung wäre. j 

V. Patent und Erequatur bilden zujanımen bie officiellen Ausweife des Conſuls. Wenn 
er fie befigt, Eann er innerhalb des angewieſenen Gebiets functioniren; was er aber zuthun 
hat, dafür müſſen ihm feine Inſtructionen oder wo biefe ſchweigen die herkömmlichen landes⸗ 
üblihen Aufgaben der Conjularthätigkeit maßgebend fein. Nur in wenig Ländern find die 
Eonjularinftructionen, deren Allgemeinheit natürlich nicht ausſchließt, daß dem einen oder 
andern Conſularbeamten für befondere Fülle jvecielle Aufträge gegeben werben, jo vollftändig, 
daß jene zweite Duelle ganz außer Anfchlag gelaflen werben ann; Dagegen ift eine Gleich⸗ 
mäfigfeit der Auffaſſung für vie Gonfularthätigkeit deshalb nicht vorhanden, weil der ver: 
ſchiedene Charakter ver Klafien, aus denen die Conſuln genommen werben, dabei nothwendig 
Ginflug äußert. Wir müſſen nichtsdeſtoweniger verfuchen die Hauptfunctionen des heutigen 
Conſuls überjichtlich zufammenzuftellen, wie jeine Inftructionen und die gewöhnliche Auffaſſung 
des Amts fie ergeben. Kür ein ungefähres Bild mag eine folde Concordanz ausreichen, wenn 
and für das Fleinere Detail jedes einzelnen Landes auf die Specialichriften vermieten werben 
muß. Vorerſt ift aber daran zu erinnern, daß wie auf dem gefammten Voͤlkerrechtsgebiet io 
aud hier der Unterſchied von Kriedend- und Kriegözeiten von der größten Bedeutung ift. Die 
Functionen des Conſuls werben durch den Krieg zum Theil völlig juspendirt, zum Theil neh⸗ 
men fie einen veränderten Charakter an. Das Nächſtfolgende bezieht fi daber ausſchließlich 
auf die Gonfularthätigkeit in völferrectlih normalen, d. h. in Friedenszeiten. 

1) Als allgemeinfte Aufgabe des Conſuls läßt jich der Schug der Landesangehörigen im 
Gebiete ſeines Bezirks bezeichnen, allein jie iſt Fein ausſchließliches Anu, da in Gegentheil 
auch von den territorialen Behörden angenommen wird, Daß fie Dem Fremden allen Staaisſchutz 
gewähren und da die höhere Branche des Staatsdienſtes im Auslande, die Geſandten, gerabe 
hierin zur bejondern Wachſamkeit angewiejen jind. Wo ein Staat durch höhere Functionaͤre 
gar nicht vertreten ift, fällt auch den bloßen Gonjularbeamten diefe allgemeine Schugpfliht zu, 
jonk haben fie fich in einzelnen Bällen ihrer Thätigkeit als unter den Ordres der Geſandtſchaften 
ſtehend zu betrachten, und jie wirken nur in der Art eines Lofalbeamten unter den Anweifungen 
ber höbern Behörve. In diefer Richtung macht ed denn aber feinen Unterſchied, ob der zu be: 
ſchützende Unterthan dem Schiffahrtö: oder Kaufmannsſtande angehört oder nicht, und jelbft für 
die Angehörigen eines befreundeten britten Staats jind ſolche Interceffionen der Conſuln 
nicht jelten.. 

2) Ein Thätigkeitsgebiet, auf welchem die Wirkjamfeit des Conſuls ebenfalls durd fein 
toncretes Berhältnig zu ven Geſandtſchaften beſtimmt wird, ift das Paßweſen. Während 
einige Länder die Ausftellung und Viſirung von Päſſen ihren Geſandtſchaften vorbehalten, ge: 
Ratten andere wieder den Conſulaten beideö, und britte ſchlagen den Mittelweg ein, daß fie 
nur die Viſirung den Gonfulaten vorzunehmen geftatten. Überall ijt aber viefen im Auslande 
beiehenden Behörden, welde nicht alle Mittel der Wahrheitserforſchung bei ver Hand haben 
wie die heimischen Paß⸗ und Volizeibehörden, bejondere Vorſicht anempfohlen, und einzelne dritte 
Staaten juchen ſich gegen fremde Nachläſſigkeit durch eine ſehr beſchränkte Reſpectirung von 
Conſulatspaſſen zu ſichern. 

3) An das ſpeciellere Gebiet der Conſulate als handelspolitiſcher Inſtitution gelangend, iſt 
die Uberwachung der Erfüllung von Handelsverträgen eine Hauptpflicht des Conſuls. Da die 
allgenteine Gleichheit in der Behandlung der fremden Nationen in Handels- und Schiffahrts⸗ 
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ſachen erſt im Entſtehen iſt, Haben vie Handelsvertraͤge, wodurch zwiſchen zwei Staaten die 
gegenſeitige Behandlung ihrer Unterthanen in Zolle und Steuerfragen u. ſ. w. feſtgeſetzt wird, 
feine geringe Bedeutung. Dafür zu furgen, daß nur die Beflimmungen des Vertrags oder in 
ihrer Ermangelung die ſonft beſtehenden geſetzlichen Vorſchriften auf ven Handel des vertretenen 
Landes in Anwendung gebracht werben, iſt die beſondere Aufgabe des Conſuls. Um feinen 
etwaigen Beſchwerden größern Nachdruck zu geben und fie an die hoͤchſte Behörde zu bringen, 
kann er allerdings audy feine Geſandtſchaft anrufen, aber die eigentliche Thätigkeit auf dieſem 
Gebiet gehört dem Conſul. Zu dieſem Zwecke iſt natürlich won ihm eine gehörige Kenntniß der 
einſchlagenden Geſetze, Verträge u. ſ. w. zu verlangen. 
4) Während es hierbei auf die Geltendmachung rechtlicher Anſprüche vor den Verwaltungs⸗ 
und Stenerbehörden insbeſondere anfommt, bat er nit weniger "or ben gerichtlichen Behör: 
den bed Landes die Anterefien feiner flreitenden Stastdangehörigen zu waßren , indbefondere 
hat er für die Nechte der Abweſenden einzuftehen und wird als mit einer allgemeinen Vollmacht 
für die Angelegenheiten ſeiner Staatsangehörigen veriehen zu betrachten ſein. Das Einzelne 
richtet ſich hierbei natürlich nach den proceſſualiſchen Vorſchriften im Territorium, deren Wirk⸗ 
ſamkeit durch fremde Conſularinſtructionen nit derogirt werden ann. 

5) Über diefe Ihätigkett für einzelne concrete Fälle ragt aber Die Aufgabe hinaus, welche 
der Conſul im Intereſſe der Handelspolitik ſeines Landes hat. Hier verlangt ſein Staat von 
ihn, daß er über dan Charakter der Handelsserbindungen und Bandelszweige, über die Schwie⸗ 
rigkeiten, mit welchen ihre Erweiterung zu kämpfen bat, über die neuen Ausfichten, welche ſich 
eima den heimiſchen Provucten bieten, kurz über alles berichte, mad dem Handelsminiſterium 

‚ und Sanvelöftande aus dem Conſularbezirke zu wiffen werthvoll fein fann. Oft hat fon ein 
ſolcher Fingerzeig eines einzelnen Conſuls die Gewerbthätigkeit einer ganzen Brovinz um das 
Doppelte gehoben und der Rhederei eines Landes ganz neue Erwerbswege geöffnet. Die gebö: 

rige Erfüllung dieſer Pflichten ſetzt dei dem Conſul eine eingehende Kenntniß des Handels 
voraus, ſowie der Länder, wohin er wirken jolt, und wenn ſich bei den jperiell gebilveten Con⸗ 
fuln die obenerwähnte Geſetzeskenntniß gewöhnlich findet, fehlt doch nicht ſelten der kaufmän⸗ 
niſche Blick, und gerade mit Rückſicht auf dieſe hochwichtige Seite der Conſularaufgaben moͤth⸗ 
ten Engländer und Amerikaner vor ven Franzoſen den Vorzug verdienen. 

6) Im Zufammenhang damit ſteht denn auch die Forderung, daß der Gonful außer fei- 
nen bald periopijch, bald nach Anlaß zu erftattenden Berichten tabellarifche Uberfichten über bie 
Handeläbewegung in feinem Bezirke an bie heimifche Handelsbehoͤrde einſchicke. Das Nähere 
über Einrichtung folder Nachweiſe ift natürlich für jenes Land und feine Bedürfniſſe ver: 
ſchieden, und ſeitdem bie Staaten jelbft angefangen haben, ſolche ſtatiſtiſche Darſtellungen über 
ihren Verkehr zu geben, ift ben Conſuln der auswärtigen Staaten ihre Arbeit ſehr erleichtert. 

7) In Hafenſtädten hat der Conſul Aber Die eins und auslaufenden Fahrzenge feiner Na⸗ 

tion felbftändig Negifter zu führen, und biefer Forderung entſpricht die Prlicht dev Schiifefüb: 
rer, fich bei ihrem Conſul jedesmal zu melden. Ein weiterer Zweck viefer Anforverung if, de 
legenheit zu etwaigen Klagen, die ſich auf ber Reife ergeben haben koͤnnten, zu bieten und fo 
eine nachtraͤgliche Controle mögliäft raſch eintreten zu lafien. Wie denn überhaupt ein Conſul, 
der nicht an einem Hafenort wohnt, eine siel beſchränktere Sphäre jeiner Thaͤtigkeit zu haben 

flegt. 
8) Daß der Schiffer fi zur gehörigen Zeit beim Conſul gemeldet, wird ihm gebührend 

befcheinigt, allein flr ven Handel jind andere Gertificate oftmals wichtiger, wodurch der Eon: 
ful den Urſprung gewiffer Waaren beicheinigt, fogenannte Lirjprungscertificate. Oft iſt auch 
Dis Thatfache zu veriichern, daß eine Waare aus einen beflimmten Hafen erpertirt worden. 

In dieſer Richtung kann man von notariellen Funetionen der Confuln reden. Andererſeits ha: 

ben jie oft zu bezeugen, daß gewiſſe Gegenſtände innerhalb ihres Confularbezirts wirflid ge: 
-Köfcht worden iind. Manchmal verbieten Staaten die Ausfuhr gewiffer Waaren mit Ausnahme 
einiger Gegenden. Alsdann geſtattet man wol die Ausfuhr unter der ſchriftlichen Verſicherung, 
daß das Schiff in einem erlaubten Hafen ausladen werde. Gegen Betrug ſichern Bürgſchafts⸗ 
funmen, welche zurüdgezahlt werden, fobald ein Gonfularcertificat vorgelegt wird, daß bie 
betreffende Waare wirklid im angegebenen Hafen gelandet werden. 

9) Es gibt bekanntlich auf dem feiten Lande fein hülflojeres Geſchöpf als den Matroſen. 
Man könnte ſich verſucht fühlen von dem erften Moment an, wo eine Theerjacke and Land tritt, 
eine gefeglihe cura prodigi eintreten zu laſſen, und wenn unfere Gefeggebungen au nit fo 

weit gehen, ift doch für Schiffahrtöftreitigkeiten und Matrofenbebrängniß den Gonfulaten eine 



[4 

Conſuln and Eoufulate 119 

beſonders weitgehende Befugniß eingeräumt Was zunähft ven Fall von ſchiffbrüchigen ober 
hülftofen Schiffern angeht, fo IR Hier den Gonfuln die Unterflügung zur beſondern Pflicht ge- 
macht; fie haben beſtimmte Diäten zu zahlen, für pen Transport in Dre Heimat Sorge zu tra: 
gen, bilden in der That in dem fremden Hafen noch einen befondern Sicherheitshafen für ihre 
Iandesangehörigen Seefahrennen. Diefe Tätigkeit ift jedoch keine einfritige, nur im Interefle 
ver Schiffsmannſchaft gehalten, ſondern wegen vorgekommenen Seeunglücks iſt der Schiffsführer 
dem Conful zur Wahrheit verpflichtet, er kann Verhoͤre mit ihm anſtellen und die Intereſſen ver 
Rheder aufs beſte zu wahren ſuchen. Wird innerhalb feines Bezirks ein nationales Schiff ver: 
fauft, fo IR er pabei thätlg; wird ein Matroſe wider feinen Willen entlaflen, kann es rechts⸗ 
gültig nur mit Zuzlehung des Conſuls geſchehen u. f. w. —— —— gewoͤhnlich hohe 
Gelobußen ſichern die Botmäßigkeit gegen alle dieſe Verpflichtungen. Aber der Conſul iſt in 
Schiffahrtdangelegenheiten nicht blos Verwaltungsbeamter, als uͤberbleibſel feiner frühern vor⸗ 
zugäweifen Thätigkeit hat er überall richterliche Functionen zwiſchen dem Schiffsvolk zu üben. 

10) Während früher der Conful Richter zwiſchen feinen mitangefeflenen Landsleuten in 
ber Fremde war, ift er in dieſer Bunction durch die territorialen Gerichte und den feierlichen 
Gang ihred Verfahrens abgeläft worden, und wir fahen fhon oben, wie eine ſolche Cutwichelung 
im allgemeinen ganz natürlich war. Ebenſo viel aber ſprach darlır, dab den Konfuln, wenn fie 
auch fonit manche Garantie für das eigentliche Richteramt nicht bieten mochten, eine ſummariſche 
Redtiprehung und gewiſſe richterliche Functionen anderer Art in Schifferfireitigfeiten gelaffen 
wurden. Vielfach entflanden Die Streitpunfte auf offener See, wofür alfo die Gerichte des Lan⸗ 
des, in deffen Hafen das Schiff zuerſt einlief, Seine Gerichtsbarkeit beanfpruchen konnten, und 
nah dem Ausorud, daß Schiffe wandelnde Gebietstheile ihres Helmatöflaats, ausſchließlich 
die Behörden des letztern zufländig find. Demgemäß kann dieſer aud feine auäwärtigen Be: 
börden, die Gonfulate 3. B., mit ver Rechtſprechung eines folgen Falls betrauen. Weiter And 

«die Rechtspunkte, welche ſich hierbei aufwerfen, regelmäßig von der Natur, daß ringehende 
Kenntniß der Schiffahrtögefege und Seegebräuche zur Beurtheilung befler qualtficiven ald das 
Corpus juris, und endlich flieht gewoͤhnlich Gefahr im Verzuge, und jedes raſch geſprochene Ur⸗ 
theil iſt beffer als die Quinteſſenz aller juriſtiſchen Weisheit, welche nach Jahr und Tag verfün: 

vigt wird. So ift es gefonmen, dab zum Ausflug oder höchſtens unter Concurrenz der 
territorialen Gerichtsbehörden die Bonjulate an fehr vielen Orten eine richterliche Tätigkeit in 
Civil⸗ und corrertionellen Sachen Üben, wenn die Betheiligten alle einem Nationalſchiffe vom 
Lande des Sonfulats angehören. Michtsdeſtoweniger läßt ſich nicht verkennen, daß biefe Juſtiz 
namentlich in der Vollſtreckungsinſtanz auf allerlei Schwierigkeiten trifft und von den territo- 
tialen Behörden mit unfreunplichen Augen betrachter wird, welche das Borhandenfein einer 
ſolchen fremden Rechtspflege im Jurisdictionsbezirk möglichſt ignoriren. Befthalten muß man 
immerhin, daß dur Aburtheilung folcher Bälle, feien fie civiler oder crimineller Natur, melde 
außerhalb des Staatsgebiets ſich ereigneten, ven fremven Berichten Feinerlei Abbruch geichieht 
und daß fein vernünftiger rund eriftirt, den fremden Conſuln das Schiedsrichteramt Tür alle 
Fälle zu verfümmern. Wenn ein Staat feinen Conſuln durch Handelöverträge oder ſtillſchwei⸗ 
gend Jurisdiction in den eben näher beſtimmten Givilfahen erworben hat, liegt ed ihm auch 
08, die forma procedendi näher zu beftimmen, und da die Gonfuln doch als Richter manches 
Vedenlliche haben, ift regelmäßig dafür geforgt, daß Ihre Urtheile im Heimatslande einer Ap⸗ 
pellation oder Resiflon unterworfen werden innen. Was Straffachen, vie fih auf offener See 
ergeben Haben, anbelangt, fo wird in allm ſchweren Fällen ver Conſul höchſtens Handlungen 
ver Borunterfuchung vornehmen können ; allein da der hierbei ſehr häufig nöthige Zwang durch 
Verhaft eine Auperung von Suftisgewalt involoirt, wie jle der moderne europaͤiſche Staat nur 
ſich felhf auf feinem Gebiete einräumt, wird ſich der Eonful gemöhnlich in der Lage ſehen, die 
Unterflügung der territorialen Polizei: und Gerichtsbehoͤrden anrufen zu nräflen, welde nad 
tem Grundfägen bei Auslieferungsfällen (ſ. ven Art. Auslieferung) thätig zu werben haben. 
Sehr häufig Freilich entſchlüpft durch die unmittelbare Nichtanwendbarkeit der heimiichen und: 
territorialen Gerichtsbarkeit der eine ober andere Verbrecher, weniger in den europäiſchen Con⸗ 
finentalflaaten, wo die Herrfchaft des Staats über das Individuum rechtlich wenig beichräntt if, 
als in Ländern, welche, mie Nordamerika und England, Die perfönliche Freiheit mit ſehr flarken 
Garantien umgeben. So haben die Mishandlungen an Bord amerikanischer Schiffe auf offener 
See bei der Ankunft der libelthäter in Englaud ſehr häufig ftraffrelausgehen müflen, da Die engli⸗ 
ſchen Gerichte zum Einſchreiten nicht befugt find, vie amerikaniſchen Conſuln felbft feine Straf⸗ 
gemalt von audreichender Stärke haben und der zwiſchen beiden Staaten vereinbarte Außliefe: 
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rungdvertrag bie betreffenden Bälle, wenn fie nicht bis zur Töbtung reichen, nicht mitumfaßt. 
Der Gegenftand bildet gegenwärtig Verhanplungsobject zwiſchen der englifchen und nordame⸗ 
rikaniſchen Regierung. In Bezug auf Streitigkeiten, welche am Bord eine fremben Schiffs im 
Hafen ausbrechen, iſt zwar die Praxis der einzelnen Länder nicht ganz gleichformig, indem ein- 
zelne den Conſuln erweiterte Befugniffe einräumen — im ganzen läßt ſich jedoch behaupten, daß 
jich die betreffenden territorialen Behörven für zuſtändig erachten, und dem Kapitän, nicht dem 
Conſul, hoͤchſtens die Disciplinargemalt verbleibt, weldhe er auch auf offener Ser zu üben be: 
fugt ift. Auf Kriegsfchiffe, welche nad) Völlerrechtsgrundſätzen als erterritorial betrachtet wer: 
den, findet dad Gefagte feine Anwendung. Weder der Conſul ihrer Länder, noch die territoria- 
len Behörven haben irgendwelche Befugniffe, über Rechtspunkte, vie fih an Bord ber Kriege: 
ſchiffe ergeben, zu urtheilen ober irgendwelche darauf ſich beziehende Handlungen vorzunehmen. 
Menn in manden Werken über das Gonfulatwefen der Conſulargerichtsbarkeit in Staaten 
europäiſcher Bildung eine viel größere praftifche Beveutung zugeichrieben wird, als e8 im Vor: 
ſtehenden geſchehen, fo erklärt fidh Diefe® aus zwei Gründen, Die betreffenden Schriftſteller 
halten ſich entwerer an alte Verfügungen und Gebräude, denen die Wirklichkeit ſchon Lange 
nicht mehr entſpricht, oder jle übertragen mehr ober weniger was von ven Bonfulaten in nit 
chriſtlich europäiſchen Ländern gilt, auf den europäiih-amerifantfhen Wölkerverfehr. Am 
lebendigften hat jich noch die judieielle Ihätigkeit des Franzöftfchen Conſuls erhalten, und bie 
meiften Zugeflänpniffe in Verträge exifliren zwiſchen Frankreich und Nordamerika. 

11) Iſt auch fo die eigentliche Thätigkeit des Conſuls eine beſchränkte und mit der frübern 
Fülle von richterlicher Macht nicht mehr zu vergleichen, jo dient er der heimiſchen Rechtspflege 
doc vielfältig ald Lirfundsperfon. Manche Staaten haben ihren Conſuln Vollmacht gegeben, 
Unterſchriften, Erklärungen u. f. w. zu beglaubigen. Namentlich die englifch = amerifanifcen 
Eonfuln find zu folder Vornahme bereihtigt und ihre Beurfundungen haben in ben Gerichten 
Glaubwürdigkeit. Zwiſchen den Staaten des europäiſchen Kontinents ift der Verkehr der Be: . 
hörben verſchiedener Staaten ein unmittelbarer, weshalb die Conſuln jeltener für folche Beglau- 
bigungen gebraucht merven, abgeiehen davon, daß man in ven Notaren Beamte fpeciell für 
folde Beurkundungen befigt. Manchmal find die Conſuln au berufen, für bie Theilungb: 
behörden der Heimat proviforiihe Mafiregeln, Verfiegelung von Nachlaß, Regulirung von 
Erbſchaften, vorzunehmen; allein die Ortsbehoͤrden find Hier gemöhnlidh einer Ausdehnung 
biefer Thätigfeit im Wege, ſodaß die meiften Konfularinftructionen den Conſuln die Ausübung 

- folder Sunctionen immer nur unter der Borausjegung vorfchreiben, daß die Ortsbehoͤrden 
mehr ſelbſt die Sache in die Hand nehmen und dem Conſul folde Thätigkeit geftatten. Doch if 
auch in einem folden Fall nicht ausgejchloffen, daß ſich in ver obenerwähnten Weife der Eonful 
ber Interefien Abmefender annimmt, wenn auch, wie ſchon bemerkt, vie fpeciellen landesgeſetz⸗ 
lichen Beftimmungen für den Umfang diefer geftatteten Fürſorge maßgebend fein müflen. 

12) Diejenigen Länder, welche wie Frankreich das Civilſtandsweſen von jenem kirchlichen 
Bezug getrennt haben, laffen auch ihre Conjuln als Civilſtandsbeamte thätig werden. So fann 
unter den gefegliden Vorausſetzungen der Conſul gültige Trauungen vollziehen, feine Ein: 
träge über Geburts- und Todesfall haben dieſelbe Rechtskraft wie die anderer einheimiſcher 
Civilſtandsbeamten. Bigenthümlich ift dem franzoͤſiſchen Rechte die Einrichtung, daß der Conſul 

. ein Registre matricule zu führen hat, in welches fi die im Conſularbezirk wohnenden franzd: 
ſiſchen Staatsbürger eintragen laſſen können, wodurch le gewiſſe Vortheile (z. B. Beweis des 
animus revertendi) erlangen. Vgl. über dieſe Eigenthümlichkeit des franzöſiſchen Recht die 
Ordonnance royale sur lintervention des Consuls, relativement aux Actes de l’etat civil 
des Frangais en pays etranger d. d. 23 Oct. 1833, bei Cuſſy, „Reglements consulaires”, 

. 186. 
VI. Die im Borftehenden furz zufammengefaßte Thätigfeitsiphäre des Conſuls erleivet 

durch die Thatfache des Kriegseintrittö theilmeife eine Erweiterung, theilmeife eine Beſchrän⸗ 
fung. Letzteres tritt ein für die Conſuln der friegführenden Mächte auf dem Kriegögebiete ſelbſt. 
Mit dem Abbrechen der diplomatiſchen Beziehungen flellen auch die Conſuln meift ihre Thätigkeit 
ein, und Die Beihügung der Intereflen von im Keindeslande weilenden Staatsangehörigen wird 
einer befreundeten Geſandtſchaft und ihren Unterbeamten übertragen. Nichtöpeftomeniger wirkt 
ber Umſtand, daß die Eonfuln oft als angeftevelte Kaufleute oder Eingeborene im Lande woh⸗ 
nen bleiben, dahin, daß fie in offleiöfer Weile zu Vermittelungen gebraucht werben; allein bie: 
ſes gehört der allerneneften befanntlich früher nie gefannten mildern Geftaltung des Kriegsge⸗ 
brauchs an und die Regel ift noch immer, daß der Krieg, der Verkehr durch pie Waffen ben Ver: 
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handlungen durch Geſandte und Conſuln ein Ende madt. In neutralen Häfen und Landen 
erwäcft dagegen den Gonfuln der Kriegführenden eine erweiterte Aufgabe, indem ſie mit ven 
Geſandtſchaften darauf zu fehen Haben, daß vie Pflichten der Neutralität vom betreffenden Lande 
aus eingehalten werden. Die Conſuln neutral bleibender Staaten haben dagegen ihrerfeits 
barauf zu fehen, daß den begründeten Rechten des neutralen Handels kein Abbruch geſchieht und 
überhaupt den Landesangehoͤrigen feine weitern Nachtheile aus dem Kriege entflehen als bie 
unabwendbaren Eonfequenzen der Nechte des Kriegführenden. Das Nähere darüber findet ſich 
in den einzelnen von den Rechten und Pflichten ver Neutralitäten handelnden Artikeln, wie 
denn auch dieſe Tihätigkeit der Conſuln nicht ausichließlich ihrem Amte angehört, jondern mit 
den Aufgaben der übrigen Staatsorgane, namentlich auch ber bewaffneten Staatsſchiffe, ein 
Zielhat. Bei der Verhandlung von prifengerichtlihen Fällen ift manchmal ausdrücklich den 
Gonfuln der betreffenden neutralen Staaten die Vertretung. von Neclamationen, und zwar in 
einzelnen Ländern unter Ausſchluß jeder andern Vertretung anheimgegeben. Durch die mil- 
ver Handhabung des Völkerſeerechts und die größere Übereinſtimmung in ber Praxis dev 
bedeutendſten Seemächte iſt diefer Zweig der Conſularthätigkeit jetzt mander Schwierigfeit 
enthoben. 

VI. Die Art und Meije, wie der Confularbienft eines einzelnen Landes überhaupt oder 
inden verſchiedenen Staaten, in welchen vaflelbe Gonfulatbeamte unterhält, organiſirt ift, beruht 
zunahft auf willfürlicher Anordnung, wenn aud dabei auf Die Verhältnifie des Staats, wo 
man Gonfulate einrichtet, Rückſicht genommen werben muß, letereö namentlich in Betreff des 
Ranges der Conſulate. Die Unterſcheidung von Generalconfulaten, Confulaten und Vice 
conſulaten ift allgemein befannt, allein man würde irren, wenn man annähme, Daß alle Staa: 
in mit diefen Bezeichnungen immer denjelben Begriff und Rang verbinden. Was zunäcft die⸗ 
jenigen Generalconfuln anbelangt, welche zugleich mit diplomatiſchen Bunctionen als Charges 
dAffaires oder unter andern Namen betraut find, fo ſtehen fie außerhalb der bloßen Conſular⸗ 
hierarchie; fie find neben ihrem diplomatiſchen Charakter, ver ald das Höhere dad Beſtimmende 
fein muß, auch verpflichtet Gonfularfunctionen zu üben; fo tft 3. B. der däniſche Geſchäftsträger 
in Waſhington zugleich Generalconful, und eine gleiche Stellung hat der englifche Charge d'Af⸗ 
fatres in Hamburg. Manchmal werben ſolche piplomatifche Agenten vorzugsmeife General 
conful genannt, 3. B. der englifhe und preußifche Vertreter in Warſchau, nichtsdeſtoweniger 
find dies Mitgliever des diplomatiſchen Corps und die gemöähnlicden Privilegien der Geſandten 
unterer Ordnung fommen auch ihnen zu. Dagegen gibt es Generalconfuln, für welche dieſe 
Bezeichnung durchaus feine weitern Ehren over muteriellen Rechte involvirt als diejenigen, 
welche mit vem einfachen Gonfulat verbunden find. So beſtimmt 3, B. die neuefle norpamerifa- 
niſche Acte vom 1. März 1855, daß der Präfident befugt fein foll, einem Conful den Titel Ges 
neraleonful beizulegen, wenn er dies für den Dienft nüglich anfieht. Ebenſo wenig iſt Die Auf: 
faffung bed VBiceconfulats überall gleich, und daffelbe gilt von den jogenannten Gonfularagen- 
tm, die bald außerhalb des eigentlihen Beamtenneruß fteben, bald eine untergeorbnete Stellung 
innerhalb veflelben bezeichnen. Für die Mehrzahl ver bedeutendern Staaten läßt jich jedoch 

. Magen, daß unter einem Generalconful gewöhnlich verſchiedene Konfuln innerhalb des General⸗ 
conſulatsbezirks, der zumeift mit ven Grenzen eines Staats zufammenfälkt, flehen und daß es 
eine Ausnahme ift, wenn z. B. die Generaleonfuln in Hamburg meift au über die Gonjuhn 
in den Nachbarländern die Oberaufficht führen. Dies ſetzt natürlich auch ein Erequatur von 
den Regierungen dieſer Länder voraus. Ob übrigend der Conſul ſtets nur durch die Vermitte⸗ 
lung des vorgejegten Generalconfuls over felbftändig mit feiner Regierung verkehrt, beruht auf 
ſpecieller Feſtſetzung. Herkommlich iſt dagegen, daß er mit den territorialen Behoͤrden außer: 
halb jeines Conſularbezirks nur durch Vermittelung des Generalconfulat3 oder der Geſandtſchaft 
im Verbindung tritt. Wenn nun auch der einzelne Conſul gewoͤhnlich im Generalconſulats⸗ 
bezirk einen beſondern Sprengel hat, ſo kommt es doch auch vor, daß ſich Conſuln zur unmittel⸗ 
baren Vertretung des Generalconſuls am Sitze deſſelben befinden. In ähnlicher Weiſe ſtehen 
auch den Conſuln manchmal Viceconſuln zur Seite, während gewöhnlich die Viceconſulats⸗ 
bezitke wieder Unterabtheilungen der Conſulatsdiſtricte ſind. Die Ernennungen folder Vice⸗ 
conſuln gehen, wie ſchon früher bemerkt, jetzt regelmäßig von der Regierung aus und die ge⸗ 
wöhnlihen Gonfulatsprivilegien Eommen auch ihnen zu. Auch über die Gonfularagenten ift 
ſchon oben bemerkt worden, daß jie nicht in allen Ländern gleiche Stellung einnehmen, wie denn 
vereinzelt 3. B. in Colonien auch der Titel Commerzialagent vorkommt, ohne Doch fartifch etwas 
andered als einen officiöfen Conſul zu bezeichnen. Diefelbe Bezeihnung, Agent de commerce, 
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galt auch einige Jahre für die franzoͤſtſchen Conſuln, als an der Spitze des franzoͤſiſchen Staats 
ein Conſul anderer Art ftand uns man die Gleichnamigkeit von fo dispataten Ämtern vermeiden 
wolite. Die franzöfifche Regierung erfuchte zu gleiher Zeit auch die fremden Mächte, welde 
Confuln in Frankreich unterhielten, eine ähnliche Umtaufung vornehmen zu wollen, und io 
nannte 3. B. Preußen feine Conſuln in franzoͤſtſchen Plägen demgemäß Gommerzagenten. 
In dem vafıhen Wechſel alles Franzoͤſiſchen wurde freilich der hergebrachte Name bald wieder 
anwendbar. In einzelnen Ländern gibt e8 dann noch, al8 Die unterfle Stufe im Conſulardienſt, 
fogenannte Conſulareleven, deren Ausbildung fi beſonders Frankrelch, in neuerer Zeit auf 
England, für die Conſulate in nicht chriſtlichen Ländern augelegen fein laflen,, insbeſondere mit 
Rückſicht auf Sprachkenntniſſe. In Frankreich werden dabei die Angehörigen von Conſulats⸗ 
beaniten befonders Begänfkigt. Die meiften Länder kennen biefe Einrichtung aber nicht, welche bie 
jüngern Kräfte dur Anfkellung als Secretäre, Dolmetfcher uni. m. vorläufig verwendet. Außer 
der eben geſchilderten hierarchiſchen Ordnung der Sonfulate ſelbſt konmt nämlich noch das Bu: 
reaumefen ber einzelnen Conſulate in Betracht. Während ver einfache kaufmänniſche Conſul oder 
Viceconſul feine Sonfularfunctionen mit den Hülfdfräften jeines gewöhnlichen Handelscomp⸗ 
toirs beforgt, haben die wichtigern Gonfulate förmliche Bureaur, ald deren Chef häufig ein foge: 
nannter Conſulatskanzler erfheint. Diefer iſt nach der Gefeggebung einiger Länder von ber 
Regierung felbfl ernannt, namentlich wenn ihm ausdrücklich die Kührung ver Givilftundsregi- 
flex, Die Vornahme der notariellen Acte ausdrücklich zugewieſen iſt, und das Gleiche gilt für Die 
Placirung der Confulareleven ; im übrigen hat der Gonful die Wahl feines Kanzleiperjonals 
und dem entfprechend auch Die Veranwortlichkeit für deflen Handlungen. Welche Büder ge: 
führt werden follen, zu weldden Tageöftunden die Kanzlei offen fen muß, ob die Gonfulatöge: 
bühren dem Conſul zufließen oder gegen ein feſtes Gehalt dem Staat verrechnet werden mäflen, 
ift für die verſchledenen Länder verfäienen beſtimmt, und nad) ver Bedeutung erflärt es Hd 
auch, daß die Einnahmen z. B. von Beſoldungen von 6— 8000 Thlm. bis zu der unbedeu⸗ 
tendften Spertelfumme varliren. 

VIII. Wenn wir ung fjegt zur Beratung ver Privilegien und Chrenreigte des Bonjuls 
wenden, tft von vornherein daran zu erinnern, daß der Bomp und Glanz des Geſandtſchaftswe⸗ 
fend hier nicht zu finden iſt. Wollte man den von der auswärtigen Regierung geſchickten, aut⸗ 
ſchließlich das Conſulat vermaltenden Beamten(consulsenvoyes ber franzöfiichen Shriftfteller) 
auch den eigentlichen Geſandten gleibalten, ſo kann dies doch offenbar mit den kaufmaͤnni⸗ 
ſchen Conſuln nicht der Fall fein, und da dieſe im Conſulardienſt überwiegen, iſt es erklärlich, 
daß fi) die Ehren⸗ und ſonſtigen Vorrechte der Conſuln nad ihrer ſonſtigen Lebensſtellung 
beſtimmen. So gift denn als allgemeiner Grundſatz, daß bie Erterritoriafität und Die barand 
fließenden Vorrechte den Conſuln nicht zufommen. Dur Übernahme eined Conſulats für eine 
fremde Regierung Hört der Unterthan nicht auf dieſes zu fein, hoͤchſtens daß Befreiung von be: 
ſtimmten Gemeinveleiflungen nad altem Herfommen mit einem Gonfulat verbunden iſt. Ein 
Fremder, ver onfulatöfunctionen zu verfehen Hat, ift nichtsdeſtoweniger temporärer Untertdun, 
und alle Gonfequenzen dieſes Begriffs, die Pflicht vor den Gerichten des Landes Recht zu nehmen, 
die herfümmlichen Abgaben zu leiſten, überhaupt ven Staardgemalten botmäßig zu fein, finden 
Anmendung. Allein dieſem ſteht nicht im Wege, af den Eonfuln zur gehörigen Gejchäftsführung 
alfe möglichen Erlefhterungen vom territorialen Staate zu gewähren And, und nautentlich iſt die 
Unverletzlichkeit des Conſulararchivs ein völferrechtliches Prineip. Das Archiv ift ja nicht Eigen: 
thum und Dependenz des einzelnen Conſuls perſönlich, fondern bei ihm tritt fi Staat und 
Staat gegenüber. Sonſt freilich gibt e8 gegen Hausſuchungen und andere landesrechtlich legale 
Bornahmen der Art keine Immunität für dad Conſulatsgebäude. Wenn nun auch Erterritoria- 
lität und Immunität vem Eonful fehlen, bleibt er nihtöpefloweniger auswärtiger Beamter umd 
inſoweit als jede Verlegung und Beleidigung gegen ihn auch den Staat mittrifft, erfreut er fid 
einer befondern factifchen Garantie gegen ſolche Angriffe. Ausdrücklich ſtipulirte Ehrenrechte 
pflegen in europäifchen Ländern die Gonfuln nit zu haben, außer daß Das Herkommen ihnen 
Aufhängung des Wappens des von ihnen vertretenen Staats, auch wol, jedoch nicht überall, daß 
Aufziehen ver Slagge und das Tragen einer Uniform geftättet. Weiter gehende Rechte räumen 
ihren Conſuln nur wenige Staaten gegenfeitig ein. Hervorgehoben zu merben verdienen Die 
Beſtimmungen zwiſchen Srankreih und Nordamerika, wonach die Conſuln nicht verpflichtet find 
perfönli Zeugniß abzulegen, jondern ihr Zeugnis Ichriftlich abgeben köͤnnen. Eine Verlegung 
diefer Beftimmung gegen den franzdfifgen Conſul zu San-Francisco gab vor einigen Jahren 
zu einer diplomatifchen Erörterung zwiſchen ben beiden Mächten Anlaß. Liber jonflige Spe⸗ 
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cialitaͤten IR der betreffende Vertrag von 1856 zu vergleichen. Auf einer bundesgeſetzlichen Be⸗ 
fimmung beeubt es, daß Die Conſuln in den Bereinigten Staaten von Nordamerika einen 
eximirten Gerichtöftand vor den Berichten der Bereinigten Staaten (im Begenfag zu den 
Gerichen der einzelnen Staaten) haben. C:Rımbeöverfaffing, Art: HI, $.2, und Congreß⸗ 
acte, vom 24. Sept. 1789.) Im Bezug auf die Vorrechte und Privilegien ift e8 ein ſich aus 
ver menſchlichen Natur erklärender Grundzug aller Schriftſteller, welche Conſulate bekleidet 
haben ober befleiben, daß jle ihrem Stande die möglichſte Fülle von Anſehen zuwenden wollen ; 
eine wahre Begeifterung für Rang und Würde feined Standes, wogegen freilich bie nüdhterne 
Wullichkeit ſchroff abfteht, Iegt der ſchon angeführte de Caſſy In der erſten Abtheilung feiner 
„Regliements consulaires‘-forwie in faſt allen jeinen fonfligen Werken an den Tag. Vgl. 
Sect.Vil: „Des pr&rogatives et immunit&s des Consulis.“ Schließlich fei noch bemerkt, daß wenn 

- bei öffentligen Aufzügen und fonftigen Feſtlichkeiten die verſchiedenen an einem Orte angeftellten. 
Conſuln zufsnnnentreffen, fte unter ſich die Reihefolge (von eigentlichen Rang kann man kaum 
reben) einzubalten pflegen, welche im geſandtſchaftlichen Verkehr fürigre Staaten gilt. 

IX. Eine ganz andere Stellung ſowol was Chrenrechte ald Functionen anbetrifft, nehmen 
die Gonfulate in Ländern nicht chriſtlicher Bildung ein, wo, wie fon hervorgehoben murde, 
bie alte Machtfülle des Conſuls als Nichter and Diplomat zugleich noch in Wirkfanıkeit-geblie- 
ben iſt. Wir ſahen ſchon in der hifkorifchen Skizze, daß der Orient die Wiege des Eonfulatd- 
weiend war, und die Gründe, welche damals jo weit gehende Befugniſſe den Confularbeamten 
unterflügen mußten, ind bis auf den bentigen Tag in wenig veränderter Kraft beſtehen ge- 
blieben. Der orientaliiche Staat Tennt nit das geſchloſſene einheitliche, einfärmige Weſen des 
modernen eutopälfchen Staatslebens. Nehmen wir als feinen Typus das omaniſche Meich, 
ſo verträgt fich mit einer despotiſchen Regierungsweiſe recht gut eine große Selbflänsigkeit nicht 
Ned der einzelnen Landestheile, ſondern aud) Der einzelnen Bevoͤlkerungsſchichten; ja die ganze 
religioͤs⸗politiſche Anſchauung des Koran leiflet einen verhältnigmäßig freien Gebaren frem⸗ 
ver Religionsverwandten großen Vorſchub. Wenn dies ſchon für Die eigentlichen Rajahs galt, 
jo mußte ed noch mehr für die elgentlichen Franken ver Ball fein, welche mit ven Gewoͤhnun⸗ 
gen und Anforberungen ver europäiſchen Gintlifation in die Länder unter osſsmaniſcher Herr⸗ 
ſchaft kamen und sor den einheimifchen türkiſchen Behörden unmöglih Recht nehmen konn⸗ 
tm. Gin anderer Umſtand war, daß die zerſtreut unter den Türken lebenden Fremden einen 
nähern, wirfjamern Shup nöthig hatten, als durch die in Konftantinopel weilenden Gefanbt: 
fhaften gewährt werben fonnte. Go räumten denn fihon früh die fogehannten Sapitulationen ' 
nit blos den Geſandten, fondern au den Conſuln Der einzelnen europälfchen Mächte Vor⸗ 
rehte ein, welche weſentlich als Die ver Geſandtſchaften, verbunden mit einer ausgedehnten 
Jurisdietion über die Landesangebörtgen jich darſtellen; ja indem wir hier noch fpät ein jorm⸗ 
liches Aſylrecht Anden, geht diejer Kreis von Rechten über bie jegt In Europa hergebrachte di⸗ 
plomatiſche Immunität hinaus (ſ. ven Art. Aſyl). Schon glei die Art ver Ernennung und 
Beglaubigung eined Conſuls für die Türkei, Verfien, die nordafrikaniſchen Barbaresfenftaaten, 

China, Japan und Birma — um glei vie Hauptvolker dieſer Gruppe zu nennen — meicht 
von der früher gefcilderten ab, innen bier pie Grundſätze des Geſandtſchaftsrechts plaggreifen. 
Sin förmlies Beglaubigungsſchreiben (tettres de cröanoe, credentiales) legitimirt ven Ge⸗ 
neralconſul oner Eonful, welches in der dabei hergebrachten feierliden Weife überreicht wird. 
Infolge davon pflegt ver Conſul auch, mit Ausnahme ver Ränder, wo noch ein Bejandter ſei⸗ 
wer Macht acerebitirt ift, Zutritt anm Staatsoberhaupt zu haben, und hierbei ſowie bei allen 
jonfigen felertihen Belegenheiten gelten die Regeln des diplomatiſchen Ceremoniels. Mit dem 

Beglaubigungeſchreiben ſteht denn auch bie Überreihung von Abberufungsihreiben als Endi⸗ 
gungdart der Function im Zuſammenhange, und was über Erlöfchen des Grebitivd durch 
ven Tod des Souveränd für Geſandte gilt, findet auch feine Anwendung auf diefe Gonfuln 
mit diplomatischen Functionen. Gleich den Geſandten genießen viefelben Die ausgebehn- 
tee Steuerfreibeit, IZmmimität von der Einwirkung der mufelmanifchen und ähnlichen Behör- 
den, Fire die Ältere Zeit finden ſich die nähern Beflimmungen über das Verhältniß im türki- 
Yen Reiche in den Capitulationen, die ältefle franzdjtiche zwiſchen Franz I. und Soliman iſt 
vom Jahre 1535 ; gegenwärtig gilt sußer fpätern Handelsverträgen nod der von 1740. ing: 
lam at feht 1606 folche Verträge mit der Pforte. Sehr weitgehende Schutzrechte, ſodaß au 
urfprimglid, türkiſche Unterthanen der unmittelbaren Einwirkung ber tuͤrkiſchen Behörben ent: 
zogen werben, ſind darin zum Theil eingeräumt, und dies führt und auf bie wichtigfte Special: 
funetion des Confuls im Ortent, auf fein Richteramt. Die nähere Regelung und Verthetlung 
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der Geſchäfte zwiſchen feinen Landesbehörden und der Konfulariurispietion berührte bie Pforte 
nicht weiter, fie verzichtete mit großer Liberalität auf Civil- und Strafgerihtögewalt in Fällen, 
welche nad Grunbfägen des europäiſchen Völkerrechts dem Territorialſtaate unbeſchränkt zuftehen, 
Daß die unmittelbaren Haus: und Sejhäftsangehörigen des Conſuls der Territorialjurtspic- 
tion nicht unterliegen, folgt ſchon aus der Exterritorialität des legtern, aber auch Über fonflige im 
Gonfulatöbezirf angeflevelte Landeleute und aufgenommene Schüglinge hat der Conſul fürm- 
lihe Jurisdiction. Ausgeſchloſſen von feiner Einwirkung find durchaus nur Streitſachen zwi- 

ſchen zwei Türfen, mag es ih um eine Givil= ober Criminalſache handeln; wenn eine Partei 
zu feinen Landsleuten und Schüglingen gehört, follen die türkiſchen Gerichte nicht ohne Gegen 
wart des Conſuls oder feines Vertreters die Sache verhandeln (franzöfifche Gapitwlation von 
1740, Art. 26; englifche von 1675, Art. 23); auch ift in ſolchen Fällen, wenn ber Werth ver 
Streitſache nit ganz minimal ift, ein privilegirter Gerichtäftenn bei der Pforte ſelbſt im 
Gegenfag zu den türkiſchen Lokalbehörden gegeben (englifhe Gapitulation, Art. 24; ruſſiſch 
türfifher Friedensvertrag von 1783, Art. 24). Was aber die felbftändige gerichtliche Thä⸗ 
tigfeit der Conſuln anlangt (in ven gedachten Verträgen werden Gefanbte und Gonjuln 
durchgehends gleich behandelt), fo fteht ihnen die gerichtliche Regulicung von Erbichaften und 
bie dazu gehörige Thätigkeit im vollfien Maße zu (engliſch-türkiſche Capitulation, Art. 26). 
In Givilfahen zwiſchen ihren eigenen Lanpedangehörigen haben fie außer der allgemeinen 
ſchiedörichterlichen Thätigkeit ausfchließliche Gerichtsbarkeit: „Wenn zwifchen ihnen ſelbſ 
irgenbein Streit entſteht, foll die Entſcheidung darüber gänzlich ihrem Gefandten oder Con⸗ 
ful überlaflen fein in Gemüßheit ihrer Gejege und Gemwohnbeiten, und unfere Beamten 
follen feine Cognition darüber haben’, jo abſolut verzichten die Sultane auf ihre eigene 
Jurisdiction (engliich-türfifhe Gapitulation, Art. 16). Um fo mehr iſt man für Die nähern 
Beflimmungen auf die Feſtſetzungen der einzelnen Staaten angewiejen. Nehmen wir, um 
ein Beifpiel für alle ſtehen zu laſſen, bie franzöliiche Organifation, welche auf zwei aus 
führlichen Geſetzen für das Givilverfahren vom 1. Juni 1778, für dad Strafverfahren 
vom 28. Mai 1836 (Cuſſy, S. 236 fg.), nebft einigen erläuternden Verordnungen beruhen. 
In beiden Fällen jowol ald Civil- ald auch als Strafgericht ift der Conſul von zwei Nota: 
bein aus ver Zahl ver in feinen Bezirk wohuenden Franzoſen bebeiftannet. Cbenſo bildet 
für beide Arten von Streitjahen der Conſulatskanzler den Gerichtsſchreiber oder Greffier. 
Das Verfahren in bürgerlihen Nechtöftreitigkeiten hat den allgemeiuen Charafter ned fran: 
zöfiſchen Civilproceſſes, nur iſt es nothwendig ſummariſcher Natur. Je nad) der Art der Streit: 
fachen ift die Sentenz, welche mit der Appellation angegriffen werden kann, gegen Gaution 
oder auch ohne Bautien vollzugsreif, da man unmoͤglich mit ver Vollſtreckung bis zum Appell: 
urtheil, welches die Cour imperiale nun Aix in der Provence für alle levantiniſchen Eon 
ſularentſcheidungen zu fällen hat, warten fann. Bor dieſen Conſulatsgerichten, welde aber 
nur bei Conſulaten, nicht auch bei Biceronfulaten beftehen, kann der Franzoſe auch von Nicht⸗ 
franzoſen belangt werben; dies gilt auch für türfifche Kläger, obgleich für ſolche Fälle aud die 
in den größern Handelsſtädten eingefegten türkiichen gemiſchten Gerichte zuftändig find. Für die 
Strafjufliz der franzötiichen Conſuln gelten vie Grundſätze des Code d’instruction cerimi- 
nelle in der Geftalt, wie fie in das erwähnte Geſetz aufgenommen find. In Anklagen auf 
crimes, ſchwere Verbrechen, hat das Eonfulargericht nur die Vorunterſuchung gegen den an- 
geſchuldigten Franzoſen zu führen und denſelben mit ſammt der Anklageacte an bie Cout von 
Air zu ſchicken, wo das Urtheil in gewöhnlicher Weile mit Geſchworenen gefällt wird. Correc⸗ 
tionefle und Fleine Polizeiſachen unterliegen der Enticheivung deö Gonjulargerichtö, gegen melde 
meift an das genannte Appellationsgericht Berufung eingelegt werven fann. Währenn regel: 
mäßig die Sfraffäge des Code penal anzuwenden find, hat der levantiniſche Conſul die Br: 
fugniß, Fürzere Gefängnißpftrafen in Geldbußen zu verwandeln, wie denn die Execution die 
ſchwache Seite der gefamnıten Confulargerichtöbarfeit if. Für die Engländer, deren Anord⸗ 
nungen mit den foeben ſkizzirten im weſentlichen harmoniren, ſoweit eben engliſches und Tran: 
zöfiſches Recht jich vertragen, ift dad praftiich Misliche diejer ganzen Gerichtöbarfeit im fremden 

Lande noch dadurd erhöht, daß fie in Joniern und Maltefern Staatsangehörige und Schutzbefob⸗ 
Iene der ſchlimmſten Sorte haben, welche in ven rürfifchen Seehäfen fait noch mehr als die inter: 
thanen des Königs von Griechenland ſtehlen und rauben. Gegen ſie insbeſondere ift die engliſche 
Geſandtſchaft in Konftantinopel mit einem Recht der Transportation in die Heimat ausgerüſtet, 
allein trog der vor wenigen Jahren eingetretenen Neugeftaltung der Conjularjurispiction in 
Konftantinopel (es ift ein von Conſulat und Gejanptichaft ganz getrennter juriſtiſcher Poſien, 
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Consular Judgeship, erriätet worden) gibt die Eriftenz und doch praktiſche Nilteriftenz der _ 
fremden Juftiz den türkifchen Behörben, beſonders in ven Hafenfläbten, zu gefleigerten Klagen 
Anlaß. Wir nähern und nämlich dem Zeitpunkte, wo die Pforte beanſpruchen wird, den übrt- 
gen Völkern des modernen Culturlebens völlig gleichgeſtellt zu werden. Durch ven Pariſer 
Frieden von 1856 ift fie in das europälfche „Eoncert” aufgenommen worben, bie ältern Capi⸗ 

tulationen gehen aber von der Grundanſchauung aus, daß die osmaniſche Staatsmaſſe von ent: 
ſchieden nicht europälfhen Bildungscharakter ift, und jeder Misfland, den die erceptionelle 
Jurisdiction der Conſuln mit ſich Führt, wird ald Argument gegen pas Beftehende mit Recht 
angeführt. Und auch abgejehen von den praftifchen Übeln der noch Herrfhenden Einrichtungen 
legt die Piorte großes Gewicht darauf, daß Meciprorität vie Grundlage aller Völkerverträge ver 
Art fein müfle. Nun fällt e8 aber feinem der andern enropäifcken Staaten ein, einem türkifchen 
Seneralconful oder Eonful Jurisdietion einzuräumen. Gier liegt eine neue orientalifche Frage 
zue Regulirung vor, an welche fih die Herren Diplomaten zunächſt einmal wagen mögen. 
Eigenthümlich geftalten fih im Zufanımenhang mit den Ergebniffen ver legten orientalifchen 
Krifen auch Die Dinge in den Donaufürſtenthümern. Die alten Gapitulationen der Sultane 
erfiredden fi offenbar auch auf die Unterthanenlande wie Walachei und Serbien, und vie 
Stellung fremder Gonfuln, fomeit es deren in dieſen Tributſtaaten gab, richtete ih auch nach 
ihnen. Allein mit der wachfenden Selbftändigkeit feier Bafallenländer wehrten ihre Obrig⸗ 
keiten jich vielfach gegen die Gonfularjurisbtetion, und in den allerlegten Wochen hat ſich 
ein folder Gonflict namentlich in der Moldau und Walachei ergeben. Die Confuln und die 
Biorte behaupten, daß die fpätern Einräumungen felbftänniger Juſtiz nur mit Rückſicht auf die _ 
allgemeinen Verpflichtungen der oberlehnsherrlichen Macht verftanden werden dürfen, währen 
die Regierung der Fürftenthümer auf den Wortlaut ihrer Verfaffung und den riftlih-mora- 
liſchen Höhepuntt ihres Volks pocht. Viel weniger Beſchwerde verurfacht zur Zeit Die Conſular⸗ 
jurisdietion noch in den übrigen genannten Ländern außer ver Türkei. Mit allem Nefpect vor 
ver chineſtſchen Civiliſation ſcheint e8 zur Stunde doch noch angemeflen,, unfere Unterthanen im 
Lande der Mandarinen vor der Mandſchujuſtiz zu bewahren. Die engliſchen und amerikani⸗ 
fen Geſetze haben demgemäß auch befondere Anordnungen fowol für Civil- als Strafſachen 
getroffen, und die Näͤhe einer engliſchen Beſitzung, Hongkong, erleichtert namentlich die engliſche 
Rehtöpflege für Streitigkeiten, welche auf chineſiſchem Grund und Boden vorgefallen find. 
Über die nächfte Geſtaltung der Goniularverhältniffe in diejen Gegenden wird wol der Ausgang 
des foeben neu beginnenden Kriegs zu entfcheiden haben. VBemerkenswerth iſt ſchließlich nur, 
daß bei ver Anknüpfung von Handelsbeziehungen mit neuen Völkern das Conſulatsweſen ich 
zunaͤchſt auf feiner älteften Stufe zetgt, Bid allmählich ein Vorrecht nach dem andern, eine Be- 
ſchränkung der Territorialherrfhaft nach der andern abfällt. Aber nichts wäre verfehrter, darin 
eine Berminderung der Bedeutung und Wichtigkeit des Amts felbft zu ſehen. Im Gegentheil 
läßt ih, wenn man Gefandte und Confuln, den reinen Diplomaten und den Beamten des Güter: 

Htauſches mischen den Nationen einander gegenüberftellt, behaupten, daß ſchon jegt die diploma⸗ 
fie Thätigkeit von der confularen an Wichtigkeit überragt wird und daß dieſes in per Zufunft 
in noch viel Höherm Maße der Fall fein wird. 

Um fo begründeter find die laut erſchallenden Klagen des deutſchen Hanvelöftandes, daß er 
ale folder einer jeden Unterflügung und Beſchützung durch Conſuln entbehrt und die Conſular⸗ 
einrichtungen der einzelnen deutſchen Staaten mit dem täglich wachſenden Bedürfniß in gar fei- 
nem Verhältniß fleben. Allerdings wäre, numerifch angelehen, mit den Sonfulaten aller deut: 
ſchen Staaten ſchon etwas audzurichten; allein, einmal find die meitaud meiſten deutfche Regie: 
Tungen vertretenden Conſuln gewöhnliche Kaufleute, denen nicht felten fogar die Kenntniß der 
deutſchen Sprache fehlt, die mit den Handelsbedürfnifſen des von ihnen repräfentirten Landes 
jo gut wie unbefannt find, und an die bei dem Mangel jeglicher entfprechenven Beſoldung 
eigentliche Anſpruͤche gar nicht gemacht werben können. Auf der andern Seite läßt fih auch 
nit verfennen, daß die Finanzen der Fleinern deutſchen Staaten einer gehörigen Beſetzung ber 
Conſulate nicht gewachſen find und manche derſelben für ihre Verhältniffe dad Mögliche leiſten. 
Wein das. Mögliche iſt nicht immer Das Genügende, und da auf diefem Gebiete, wie auf fo 
dielen andern, durch Vereinigung gewonnen werben könnte, was dem einzelnen unmöglich 
if, muß man um fo mehr bedauern, daß weder durch die Bundesorganifation noch durch den 
JZollverein eine gemeinſchaftliche Vertretung der deutſchen Handelsintereſſen angebahnt worden 
iſt. Namentlich die letztere Verbindung, deren ausgeſprochener Hauptzweck auf dem Handels⸗ 
gebiete liegt, iſt dadurch um einen großen Theil ihrer Wirkung gekommen, daß es an Handels⸗ 
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agenten des Zollvereins als ſolchen fehlt, und daß die Souveränetätfreube der einzelnen Staa- 
ten dem eigenen materiellen Intereffe dieſes Fleine Opfer nicht get bringen wollen, ganz abge: 
fehen davon, Daß es ein hoher moraliſcher Gewinn für die Nation jein würde, ſich wenigfiens 
— mein auch deutſche Geſandte noch längere Zeit vermißt werben müßten — auf dem Gebiete 
des Handelsverkehrs im Beſitz einer einheitlichen: Vertretung zu fühlen. Diefe nothwendige 
Ausbildung im Zollverein iſt fo dringend, daß feine nahe oder entfernte Audfiht auf eine beſ⸗ 

fere politifhe Drganifation Deutſchlands von ihrer Durchführung ablenken Darf. Bisjept ik 
leider Deutſchland in Handels⸗ und Gonfulatöfragen — nicht einmal ein geographiſcher Begriff. 

x. Die Kiteratur unjerd Gegenſtandes ift eine kosmopolitiſche wie der Gegeuftand ſelbſi. 
Die Geſchichte der Conſulate hat von Altern Schriftfleller, namentlih Sted in. feinem „Essai 
sur les Consuls‘‘, und &. Borel, „De-l'origine et des fonetions des Consuls“, behandelt; jehr 
vollſtändig jind aud Die Angaben in U. de Miltig' leider unvollenvetem Werk: „Manuel des 
Consuls.” Das Conſulat unferev Tage iſt am vollſtaͤndigſten in dem fveben erwähnten Miltig'- 
ſchen Werk dargeſtellt. Mit befonderer Berüdfihtigung ber portugiejiihen Geſetzgebung be⸗ 
handeln ven Gegenftand dos Santos und Caſtilho-Bareto in dem „Traite duConsulat”. Einen 
allgemeinen Charakter trägt Oppenheim's „Praktiſches Handbuch der Conſulate aller Länder“, 
während faft jeves Land für vielen Gegenflann einen befondern Bearbeiter aufzuweiſen hat. 
Eine Sammlung von darauf jich beziehenden Verordnungen enthält de Cuſſy's „Reglements 
consulaires”. Abgeſehen von den zum Theil fehr pürftigen Notizen in ven gewoͤhnlichen 
Werken über das Völkerrecht, verdient von Handbüchern mit allgemeinern Zwecken Gharled 
de Martens’ „Guide diplomatique‘ und inôbeſondere Mirus', „Dasd europäiſche Belanhtihaits: 
recht“, angeführt zu werben, wo ſich eine kurze aber recht gute Zuſammenſtellung der wiſſenb⸗ 
wertheiten Punkte findet. | H. Marquardſen. 

Conſumtion, Conſum (Verzehrung) iſt die innere (ſtoffliche, organiſche) Umgeftaltumg 
eines Guts, d. h. eines Gegenſtandes, der zur Befriedigung menſchlicher Bedürfniſſe dient. 
In dieſer weiteſten Bedeutung umfaßt dad Wort ebenſowol die Umgeſtaltung des Gutes durch 
von menſchlicher Willkür unabhängige Naturkräfte als jenen letzten Endzweck aller Güter in 
feiner Erfüllung, ven Bedürfniſſen ver Wirthſchaft zu genügen. Die erſtere Verzehrung if 
die für die Volkswirthſchaft im allgemeinen bepauerliche Folge ver feindlichen Tendenz einzel: 
ner Naturkräfte (dad Wegſchwemmen fruchtbarer Landſtriche durch Sturmfluten,, das Orydiren 

der Metalle u. ſ. w.), inſofern aber dieſe Einwirkungen außerhalb des Kreiſes menſchlichen 
Schaffens und Wirkens, außerhalb ver Wirthſchaft liegen, fo genügt deren Grmähnnng ald 
verzehrender Bactoren, und nur bie wirthichaftlihe Conſumtion bleibt Gegenſtand der Betrag: 
tung. Übrigens wurde in der obigen Grflärung der Conſum in jeinev meiteften Bedeutung 
abſichtlich als ftoffliche Limgeftaltung bezeichnet, denn weder Naturkräfte noch menſchliche Ein⸗ 
wirfung vermag den Stoff zu vernichten, verfelbe kann nur in mechanifche over chemiſche Theile 
zerlegt, aber nie vernichtet, aufgezehrt werben. 

Im engern Sinne ift Conjumtion (wirthſchaftliche Conſumtion) die Einbeziehung ded 
Butes in den Bereich ner Thätigkeit des Menſchen, um daflelbe feinem natürlichen Zwecke zuzu⸗ 
führen. Auch dieje eingefchränkte Bedeutung des Worts ſchließt Verſchiedenes in jich, denn die 
Güter werden ebenfowol ergriffen, um durch Bearbeitung eine neue Geftaltung zu erhalten, 
als um unmittelbar ihre Dienfte zu erfüllen, um unmittelbar die perfönlidden Bedürfniſſe in 
ihrer Verzehrung zu befriedigen. Man fagt, ein Gammerwerf confumirt im Jahre ein br: 

flimmted Quantum Roheifen, und ver Menſch bebürfe zu jeiner Exiftenz eines gewiffen Quan⸗ 
tums von Stickſtoff und Kohlenftoff in ven Nahrungsmitteln. So tritt einmal die Gonjumtion 
inmitten des Gebietö der productiven Thätigkeit, und dann als Die Erfüllung deren Iepten Zwecs 
hervor, denn alle Production hat ja nur das Ziel und ven Zweck Gegenſtände zur Befriedigung 
von Bedürfniſſen herzuftellen.. Niemand würde prebueiren, wenn nicht der Abfag , pie Reali⸗ 
firung entgegenftehender Bebürfniffe vorläge. Iene Conſumtion, welche dad Material durch eine 
Kette von Einwirkungen umgeftaltet, welchen die Güter behufs ihrer Umgeftaltung und Verede⸗ 
fung unterworfen werden, nennt man productiv, jene Dagegen, melde die Güter im ’perjön: 
lihen Verbrauche und zum Zwecke ver gedeihlichen Erhaltung der perjönlihen Eriftenz verzehrt, 
unproductive Gonjumtion. Doch läßt ſich diefe Trennung des Begriffs Verzehrung nicht 
überall im wirthſchaftlichen Leben praktiſch durchführen, inſofern das erzeugende und vernich⸗ 

tende Element vereint auftreten, z. B. beim Arbeitslohne. | Bw 
Die wirthſchaftliche Conſumtion ift fomit die Folge und die Befriedigung eined Bedürf⸗ 

niffes, und daraus ergibt ſich fofort, daß die mit der Verzehrung gegebene Vernichtung von 
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Gütern nicht ſchlechthin als ein Übel betrachtet werden darf; ſind doch die Güter nicht ihrer 
Grißenz halber da, und ihre Beſtimmung wird gerade durch die Conſumtion erfüllt. Go liegt 
ver Shwerpunft der gefammten Conſumtion eines Volks in der Summe feiner Bedürfniſſe, 
allein weniger feſtſtehende und fich gleichbleibende Etſcheinungen als die Bedürfniſſe gibt es 
wol faum im wirtbichaftlichen Leben. Zeit und Ort, Nationalität und Religion, Gultur und 
ſtaatliche Verfaflung üben jtetig ihre entſcheidenden Einflüffe aus; vorübergehende Momente 
überrajhen wirthſchaftlichen Gedeihens in unfern Tagen (in ven neuentbedten Goldländern) 
oder wirthſichaftlicher Galamitäten äußern ſofort ihre Einwirkung (dieſes zeigten die fehr 
merklih reducirten Zolleinnahmen während des orientalifhen Kriegs. und der jüngften 
Handeldkriſe). 

Iſt das Vedürfniß das Grundelement der Verzehrung, ſo ergibt ſich daraus ſofort, daß 
ein Zunehmen der Production im allgemeinen nur durch entſprechendes Auwachſen der Verzeh⸗ 
rung woͤglich ſei, dann iſt auf Die Dauer eine Erzeugung, der es an Abſazt fehlt, nicht denk⸗ 
bar. Das wunſchenswerthe Verhältniß zwischen Conſum und Pröburtion iſt, daß beide gleis 
den Schritt halten, daß ſich zwifchen beiden ein Gleichgewicht feſtſtelle. Dies Gleichgewicht 
zwiſchen beiden Elementen regelt ſich von ſelbſt, nad) natürlichen Geſetzen, deren entſcheidender 
Ginflug in Beziehungen und Verhältniffen wirkt, deren Abbängigfeit von fo vein materiellen 
Facioren man erſt in neuefter Zeit auf Zahlen geftügs hervorheben und bemeifen kounte. Wir 
verweifen 5. B. auf den Art. Bevölkerung. 

Häufiger kommt es vor, daß für beſtimmte Orte oder Zeitpunfte Die Menge der erzeugten 
Dinge den Bedarf unverhältnißmäßig übertrifft. Es tritt dann fofort mit dieſer Stodung des 
Abſahes ein Herabgehen ver Breije ein, und (bie uwermeidliche Folge aller unverhaltniginäßi- 
gen Breisichivankungen) eine Neihe von Störungen im Handelsverkehr und im wirthſchaft⸗ 
lien Verkehr überhaupt. Es ſind dies die Zeitpunfte ver Handelskriſen, veren legter und 
tieffter Grund übrigens wol in der Negel öiter in geftörten Gelb: und Greditverhältniffen als 
in der zu weit getriebenen Production zu ſuchen iſt. Die Handelskriſen drängen in ſolchen 
Fällen die Erzeugung gewiſſer Producte in eugere Grenzen zurüd, aber fletö nur einzelne 
Produstionsgattungen. Mit andern Worten: es iſt unmöglich, daß zu gleicher Zeit die na= 
tionale Broduction in allen ihren Zweigen und in ihrer ganzen Ausdehnung abnehme — dem 
ſtellt ich der im Menſchen nie ruhende und erfchöpfende Trieb nad Nutzen oder Genuß bringen: 
den Gütern entgegen. Denn nehmen wir an, einige Productionszweige hätten dad durch das 
allgemeine Bedürfniß (die Nachfrage) beftinmte Maß weit überfchritten, ſo iſt eine merkliche 
Preisverminderung die nothivendige Folge. Diefe Preisverminderung fommt ven Producenten 
der übrigen Erzeugniſſe zugute, denn biejelben können nunmehr mit einer geringern Menge 
ihrer Güter als vor dem Preisrücgange die Güter der erflern an fich bringen, lie können den 
Kreid ihrer Bepürfniffe erweitern, und damit if ein nachhaltiger Anſtoß zu alljeitig erwei⸗ 
tertem Abſatz, alfo auch zur Herftellung des ullgemeinen Gleichgewichts zwifchen Erzeugung 
und Berbrauch gegeben. 

Bir unterſchieden oben bei der Confumtion zwei Arten, probuctive und unprobuctive 
Conſumtion — in welchem Werhfelverhältniß flehen beide Gattungen der Confumtion? Im 
allgemeinen kann man fofort behaupten, daß die Wirthfchaft einer Nation in deſto beſſerm Zu- 
Rande jei, je mehr Raum und-Thätigfeit die probuctive Gonjumtion gewinnt: diefelbe conju: 
wirt ſtets Rapitale, fie jpornt zu deren Gewinnung und Aufiparung an, indem jie durch die 
Wertherhoͤhung der Rapitale und durch die Ausſicht Iohnender Thätigkeit ven individuellen 
Egoismus in Athem hält. Auf der andern Seite wäre die Anficht fehr irrig, die in Der unpro⸗ 
ductiven Verzehrung ſchlechthin eine wirthichaftliche Galamität fehen wollte. Die unprobuctive 
Sonjumtion fteht in engen Zuſammenhange mit dem Volkseinkommen und findet nur in Be: 
Hebung auf bafjelbe ihre Grenzen und ihr Maß, denn gerade dies Volkseinkommen iſt Gegen- 
Rand der unproductiven Verzehrung. Würde nun die unprobuctive Gonfumtion ſtets das 
ganze Einkonnnen der Nation aufzehren, fo würde die Kapitaldbildung durch Erſparung weg⸗ 
ſallen, damit aber auch ein nothwendiges Element der Volkswirthſchaft, denn die Ahnugung 
Kr vorhandenen und bie ſtets neu auftretenden Anſprüche an das Kapital erheifchen eine fort: 
dauernde Verſtärkung derſelben. So wird z. B. das europäiſche Gifenbahnneg auf Decennien 
hinaus noch viele Millionen Kapitals in Anfpruc nehmen, abgeſehen von dem bereits in Ciſen⸗ 
bahnen firirten,, gebundenen Kapital. Diefe Steigerung des Bedürfniſſes nach Kapital iſt Die 
unmintelbare Kolge jedes induftriellen oder landwirthſchaftlichen Fortſchritts — Nachfrage nah 
Kapital wird alſo ſtets vorhanden fein, aljo wird auch fletd neues Kapital erjpart werben 



128 | Eonfumtionsfieuern 

müſſen. Wir hatten fon öfter Gelegenheit auf die firengere Verbindung hinzuweifen, die die 
Gonfumtion mit ven eigenthümlihen, von einer unzähligen Menge von Einflüflen beherrſch⸗ 
ten Volkocharakter verfnüpft, und dieſe Verbindung äußert ſich auch lebhaft hier. Es hängt vor: 
wiegend vom Volkscharakter ab, in welchem Maße unpropuctiv aufgezehrt, in melcher enge 
Kapital aufgefpart wird; ed iſt nicht nöthig die ſcharfen Contraſte zwifchen civilifirten und ro: 
ben Dölkern anderer Welttheile berbeizuziehen — welcher Unterſchied der Conſumtion ver 
ſparſamen holländiſchen Nation und der verſchwenderiſchen Sarmaten! 

Die Betrachtung der unprobuctiven Verzehrung führt und zu einer eigenthümlichen Rich⸗ 
‘tung derfelben, zum „Luxus“. 

Nah der wiſſenſchaftlichen Begriffäbeftimmung ift Luxus: die Befriedignng entbehrlicer 
Bedürfniſſe. Was freilih entbehrlich und unentbehrlich iſt, Darüber urtheilt die menſchliche 
Geſellſchaft nach Zeit und Ort fehr verfchieden; und auf der andern Seite gibt e8 eine Menge 
Dinge, die zwar im Grunde entbehrlich, aber für die bequeme und angenehme Eriftenz für: 
derlich find, ohne moralifchen Principien Nachtheiliges zu enthalten. Daraus ergibt ſich ein- 
mal, daß Lurus überhaupt ein fehr weiter und dehnbarer Begriff fei, und ferner, daß ed eine 
Art des Luxus gebe, die vom moralifhen und wirthſchaftlichen Standpunkte aus durchaus 
nicht zu tabeln if. Das Berürfniß und Sehnen nad etwas mehr ald nach dem ftrict Roth: 
wendigen wurzelt in der Bruſt eines jeden und iſt fiher ein bedeutender Antrieb zur Arbeit 
und Thätigfeit. Freilich Iehrt und die Culturgeſchichte, daß auch dieſe Anziehungskraft ved 

Sinnlichen in den verſchiedenen Gulturftufen ganz verſchiedene Bedürfniſſe weckt und mad er: 
Hält — welchen Gontrafl bieten die Luxusgebäude, Mufeen und Theater hocheultivirter Voͤlker 
gegenüber ven maßlofen Gelagen feudaliſtiſcher Zeiten! Der Lurus cultivirter Zeiten riätet 
fi) vorwiegend auf das Bleibende , für Geift und Sinne Angenehme (Gomfort), im Gegenfaf 
zu den periodiſchen Luftbarfeiten des Mittelalters, wo maßlofe Genüffe durch elende Wohnun⸗ 
gen, Unreinlichkeit und ſchlechtes Geräthe erfauft wurden. Wo der Luxus auf Genüffe dauern⸗ 
ber Art, die geiſtiges und leibliches Wohlbefinden fördern, gerichtet iſt, da ift fein wohlthäti: 
ger Einfluß auf die ganze Volkswirthſchaft nicht zu leugnen, hier fann man von „berechtigtem“, 
Luxus ſprechen. Diefer Luxus wird und kann von allen ohne Schaden angeftrebt werben, und 
diefer natürlihe Hang zum Angenehmen, das Leben Verſchoöͤnernden bildet einen mächtigen 
Hebel zur Anfyannung der Kräfte der Dienfhen; ohne die Ausfiht auf Genüffe würden vide 
nur das Nothmwenbigfte leiften. 

Welche Nachwirkungen und Beziehungen für die gefellfhaftlihen Zuftände der übertrie 
bene, mit vernünftiger Wirthfhaft und Moral im Widerſpruch ſtehende Luxus hat, Das zeigt 

die Geſchichte corrupter Zeitperiopen; wo ein folder Lurus Verbreitung gewinnt, da if ber 
Untergang nicht mehr fern. Freilich gab es eine Theorie (die phyſiokratiſche), die auch ſolchen 
Lurud nicht für ſchädlich erklärte, weil er immerhin die Gütererzeugung fördere, aber bamit 
wird der entſcheidende Einwand nicht widerlegt, daß in foldem Luxus für leere Zwecke momen- 
tan ungeheuere Werthe vertilgt werben, die, als fefte Rapitalien in Gewerben oder in der Land: 
wirthſchaft angelegt, der ganzen Nation für alle Zeiten Hätten nügen können. 

Es verdient noch erwähnt zu werden, daß die Statiflif in neuerer Zeit aus ber Verzehrung 
gewifler Luxusartikel, wie Kaffee, Ihee und Zuder, Anhaltepunfte für den Wohlftand der 
Geſellſchaft zu gewinnen fucht — doch fpielen auch Hier nationale Angewohnheiten eine gropt 
Rolle, und man wird die bezüglichen Nefultate nur mit Vorſicht als für die Wohlſtandsftage 
entſcheidend betrachten bürfen. Vgl. Say (Schöpfer des Begriffd Conſumtion), II, 4; Rau, 

„Volkswirthſchaftslehre“ (ſechste Auflage), $. 318 — 348; Roſcher, „Nationaloͤkonomie“, 
$. 206 — 238 (eingehend über Lurus); Stein, „Lehrbuch der Veltewirthſchaft· B- Fra 

. Rau. 

Conſumtionsſteuern (Berzehrungsfteuern). Diefelben beruhen auf dem Gedanken, 
daß die Steuerfähigfeit der Staatöbürger auch nad der Größe von deren Aufwand bemeſſen 

werben koͤnne, daß alſo die Beſteuerung von einer Reihe von Gegenſtänden des Conſums die 

Befteuerung des Einkommens der Steuerpflichtigen enthalte. Died Prineip, daß in ber Regel 

die Ausgaben mit den Einnahmen im Verhaͤltniß ſtehen, daß alſo auch die Beſteuerung der 
Ausgaben eine verhaͤltnißmäßige Beſteuerung des Einkommens darſtelle, iſt im allgemeinen 
unzweifelhaft richtig; es wäre demnach Vorurtheil die Conſumtionsſteuern als unlogiſch ode! 
unbillig zu verurtheilen. Doch haben ſich gegen die Conſumtionsſteuern ſehr ernſte Bedenken 

erhoben, bie nicht überſehen werben durfen. 1) Die Erhebung dieſer Steuern iſt ſehr koſt 
ſpielig, indem ein außerordentlich zahlreiches Perſonal ver Aufſicht und Überwachung noth⸗ 
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wendig iſt. Darin liegt auch ferner eine große Unbequemlichkeit für die Staatseinwohner, 
denn dad Reglement für dad Auffichtöperfonal muß eine Reihe von Einzelbeftimmungen ent- 
halten, denen auch die liberalfte Steuerverfafiung einen gewiflen veratorifchen Charakter 

nicht benehmen Tann. Das zahlreihe Perfonal und die —** u. dgl. find unbedingt 
noͤthig, da Umgehungen und Steuerdefraudationen natürlich hier die meiſte Verſuchung dar⸗ 
bieten. Wir entnehmen dem franzoͤſiſchen Budget für 1857 einige Poſten, vie bezüglich 
der Roftipieligkeit viefer Steuern Aufichlüffe geben. Die franzbſiſche Zollwache iſt nach dieſem 
Artenftüde fammt Difizieren 25374 Mann flarf und koſtet 18,179000 Fr. Bon der Ge⸗ 
ſammtſumme aller indirecten Steuern nahm das Aufjihtöperjonal der Zollwache allein, wel⸗ 
ches mit der Erhebung der Steuern gar nichts zu thun bat, 5,6 Proc. in Anſpruch; die Er⸗ 
hebungäfoften ver Gonfumtionsfteuern in ihrem ganzen Umfange beziffern fih auf 14,9 Proc. 
des Bruttoertrags — die Erhebungskoſten der directen Steuern dagegen für daſſelbe Finanz⸗ 
jahr noch nicht die Hälfte (genan ließen ſich dieſe Erhebungskoften der directen Steuern nach 
ben franzoͤſiſchen Budgets nicht berechnen, weil die Untereinnehmer in Procenten bezahlt 
werden). 2) Die Conſumtionsſteuern haben nicht den feſtſtehenden und gleihmäßigen Cha— 
vafter der directen Steuern; dad Schwanfen liegt in ihrer Natur tief begründet und ift eine 
nothwendige Folge ihres Elements, des Conſums. In dem vorhergehenden Artikel über die 
Conſumtion hatten wir auf deſſen Abhängigkeit von allen Ereigniffen in ver Volkswirthſchaft 
bingewiefen; ſchlechte Ernten, Kriege, bemegte politiihe Zuflände, flarke Beanfpruchung 
des Kapitals durch Staats oder indirecte Anleihen mindern jofort die Confumtion, alfo auch 
das Erträgniß der darauf gelegten Steuern — günftige Zeiten treiben freilich die allgemeine 
Konfumtion fehr rafch wieder. in die Höhe, aber dies Schwanfen, und namentlich dad Sinken 
de Steuererträgniffes in ohnehin ſchwierigen Zeiten bat denn doc fein Misliches. 3) Man hat 
mit Recht darauf hingewieſen, daß die Gonfumtionsfleuern, vorab die Zölle eine große Anz 
Isdung zum Betruge mit fi führen, und daß dadurch in den Grenzbiftricten mit der Exiſtenz 

des Schmuggeld viele Menſchen an eine ungefeglihe und gewaltthätige Lebenömeife gemöhnt 
werden — gewiß ſehr zum Schaden der öffentlichen Sicherheit. | 

Died die unyermeiblichen Misſtände, die fi) an die Conſumtionsſteuern knüpfen, und die 
denfelben in ver populären Auffaffung und hier und da auch beiWertretern der Wiſſenſchaft ven 
Charakter ver Gehäffigfeit verliehen. Es wäre jedoch einfeitig nnd ungerecht, wenn man bed 
halb den innerlich richtigen Grundgedanken verjelden und deren außerorventlihe Vortheile 
wegen einzelner Mängel überſehen wollte, und ebenfo wenig ift dieſe Gattung von Steuern an 
irgendein politifches Regierungsigftem geknüpft, denn gerade bei Völkern mit der freieften 
Berjaffung (Rorpamerifa und England) nehmen die Bergehrungsfteuern den bebeutenpften 
Theil des Budgets ein. 

Es ift ein Hauptoortheil dieſer Steuern, daß fie zum größten Theil aus freiem Belieben 
des Steuerpflichtigen bezahlt werben; wer bie Steuer nicht bezahlen will over fann, ver mag 

. Rh des Gegenſtandes der Verzehrung, ven die Steuer belaftet, enthalten. Das fegt freilich 
voraus, daß die Conſumtionsſteuern nur entbehrliche Verzehrungsgegenſtände belaften dürfen; 
werben bie dringend nothwendigen Lebensbedürfniſſe befteuert, fo leidet der Grundſatz der Ge⸗ 
tehtigleit, Daß Die Steuer im Verhältnig zum Einkommen ſtehen müſſe. Von dieſen unent- 
behrlihen Conſumtionsgegenſtänden (Brot, Salz u. f. w.) verzehrt auch der Reiche verhältniß- 
mäßig nicht mehr ald ver Arme, und eine flarfe Befleuerung biefer Objecte wird alfo in Wahr 
beit zur Ropffteuer, die ſich mit civilifirten Zuſtänden nit verträgt. Eine mäßige Befteuerung 
der unentbehrlichen Gegenftände der Verzehrung läßt fih aus dem Geſichtspunkte rechtfertigen, 
daß auch das Fleinfte Einfommen (welches ſonſt von Feiner Steuer getroffen ward), 3. B. das 
der Lohnarbeiter, auf diefen Wege zur Befleuerung beigezogen wird. (Man bat die Thatfache, 
da die ſtarke Belaſtung der nothwendigſten Lebensbebürfniffe ungerecht et, aus dem Stand- 
punkte widerlegen wollen, daß der Rohnarbeiter dann feine Lohnforverungen Höher ftellen — 
die Steuer auf den Arbeitgeber überwälzen — werde, allein dies ift illuſoriſch, da der Lohn 

. weit weniger biegfam ift als die Summe der Bevürfnifle des Arbeiters.) 
Ehe weiterer Borzug diefer Steuern liegt darin, daß alle in einem Lande Anweſenden ne= 

ben den Staatsbuͤrgern auch bie zeitweilig ſich aufhaltenden Fremden zur Steuerpflicht herbei⸗ 
gezogen werben. ' 

Dabei darf man nicht vergeflen, daß die oben beiprochenen Misſtände ver Conſumtions⸗ 
ſteuern wefentlich durch eine gute Finanzpolitik gemilvert und faſt unfühlbar gemacht werben 
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fönnen. Der erſte Grundſatz, der hier zut Geltung kommt, iſt der, daß die Steuern nicht zu 
hoch angeſetzt werben. Bei einer Stenererhöhung wirb das Gejammterträgniß nie fofort ven 
verhältnißmäßig Höhern Ertrag geben, aber oft ift fehon der Ball eingetreten, daß bei Steuer: 
berabfegungen ver Ertrag flieg, weil ver nunmehr billigere Gegenſtand weitaus weitere Kreije 

der Verzehrung in der Geſellſchaft einnahm. Damit fteht in Verbindung, daß die Finanzpo⸗ 
litik eines Landes genau die Individualität und die Gefhmadsrichtung des Conſums, des Volls 
Eennen muß, um das hoͤchſtmoͤgliche Erträgniß herbeizuführen. Aus diefen Gründen führen 
allzu Hoch angefegte Lurusfteuern (auf Wagen, Bebiente u. |. w.) zu Eeinem bedeutenden finan- 
ziellen Rejultat. 

Die Steuerfufteme der einzelnen Staaten zeigen bezüglich der Objecte der Conſumtions⸗ 
feuern und deren Ausmeſſung ganz außerorventliche Verſchiedenheiten, Die jich denn natürlid 
wieder in den Budgets und dem größern oder mindern Betrag der Eonjunttionsfteuern im ber: 

hältniß zu der Summe der übrigen Steuern abfplegeln. 
Die Verzehrungsfteuern werden direct und indirect erhoben. Conſumtionsſteuer und „in: 

directe Abgaben’ find daher nicht gleichbeveutende Begriffe, wiewol fie Häufig miteinander 

verwechſelt werden. 
Direct erhoben wird die in England und Frankreich (in dieſen Ländern als Fenſter- und 

Thürſteuer clafüifteirt), Belgien und Holland beſtehende Wohnnngsſteuer. Ferner einige 
Zurusiteuern, wie bie Beftenerung von Equipagen, Tienerihaftu. dgl. 

Die indirect erhobenen Gonjumtionsfteuern,, d. h. jene die nicht von Verzehrer jelbft per: 
eipirt, jondern vorſchußweiſe vom Erzeuger des beſteuerten Gegenftandes oder von deffen Ber: 

fäufer (der vann die Steuerbeträge auf feine Abnehmer und fofort bis zum eigentlichen Ver: 
gehrer repartirt) geleiſtet werden, belaſten entweder die inn Inlande erzeugten Waaren (Xecaft, 
Aufſchlag in zahlreichen Gattungen) oder ausländiſche Waaren beim Eintritt über die Grenze 
(Zölle, Finanzzoͤlle). 

Die Acciſe ergreift gewoͤhnlich folgende Gegenſtände der Conſumtion: Brot und Fleiſch 
(Mahl; und Schlachtſteuer), Bier, Wein, Branntwein, Salz, Taback u. ſ. w). Die Ausfüh: 
rung der Befleuerung ift in den einzelnen Ländern außerorbentlic verfchieden, und wir begnü: 
gen und fpäter einige Zahlen aud der Binanzftatiftif der größern europäiſchen Stauten mit: 
utheilen. 

Die Zölle find in der Mehrzahl der Staaten nicht blos finanzielles Rückſichten wegen ein: 
geführt, jondern man will befanntlid dadurch die einheimiiche Produrtion „ſchützen“ und 
fördern. Beiden Zöllen ift, neben der durch finanzielle Rückſichten unerlaßlich gebotenen Con⸗ 

trole und Strenge der Bewachung der Grenzdiſtricte, im Intereſſe des inländiſchen Handels 
die möglichfte Schonung geboten. Freihäfen, Abſchaffen ver Durchgangszölle, Errichtung von 
Lagerhäuſern zur Aufnahme plombirter Waaren, Rückzölle u. ſ. w. follten anch neben ver 
ſtrengſten Durchführung des Zollſyſtems nirgends fehlen. Zölle, die ohne Foͤrderungsabfichten 
der einheimiſchen Production auf ausländifche Producte (Lurusartifel) gelegt werden, Ind 
eigentliche Finanzzölle. 

"Das Ergebnip der Aufwandsſteuern in Verhalmiß zu den übrigen Staatseinnahmien ſtellte 
ih in Frankreich im Jahre 1857 dahin: Ä 

le . 2. 20202020. .231,716000 Fr. 
Trankſteuer . . . ...137,911000 „, 
Steuer von Nunkelrübenzucker 36,365000, 
Taback .. .... 1864,000000, 
Verſchiedene, darunter 7 Mill. 66,206000 „, 
Sulziteuer, die Mehrzahl ver 
Salziteuer ift beiden Zöllen u 
inbegriffen 

636,198000 Fr. 

Somit nehmen die Conſumtionsſteuern vonder @efammtbruttoeinnahme (1709,8745128t.) 
etwas mehr ald 35 Proc. ein (nad) dem „Compte-rendu‘ von 1781: 41 Proc. der Nettoein⸗ 

fünfte des Staatß). 
Das Öfterreihifhe Budget. für 1857 gibt und bezüglich der Gonjumtiondfteuern folgende 

Refultate: 
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| Verzehrungsſteuer (von Bictualien 
und Getränfen) . . . . 36,934335 #1. €.:M. 

Zlefll 2 2 0 ee 78,786427 5, u 
Salagefäl -. 2 2.2.20. 26,905465 , 

. Tabadgefäll . . 2 20.0. 26,686126 ,„, „ 
| Rote . . N 22020200... 7Q135907 5, 0 
| Vereinte Gebühren (in den italie- - 258599, „ 

niſchen Kronländern) 

| 116,701959 $1. &.:M. (Brutto). 
Ä Somit etwas mehr ald 39 Proc. der Bruttogejammteinnahme (vie fih auf 289,295847 I. 
EM. beziffert). | 
| Der neueite engliſche Finanzausweis (vom März 1856) zeigt die folgenden Ergebniffe: 
| File . . . 23,977359 Pf. St. 

Achte . . . 17632138 „ „ 

41,609497 Bf. St. (Brutto). 
Die Sonjumtiondfleuern ergeben aljo faft 57 Proc. der gefammten Einnahmen des Staats 

(tiejelben betrugen für das Finanzjahr 73,171781 Pf. St.). 
In Preußen vepräjentiren vie Gonfumtionsfteuern mit uber 38 Mil. Thlr. faſt41 Proc. 

der Geſammteinkünfte. R j 
In den deutfchen Bundesſtaaten (ohne Ofterreich und Breußen) beziffert ji) nad) annähren⸗ 

den Berehnungen der Antheil der Conſumtionsſteuern an den Staatseinfünften 36— 38 Pror., 
; genaue Berechnungen find faft unmöglich, da die Steuerjyfteme zu jehr abweichen. | 
| Somit bezahlt der Einwohner per Kopf an Gonjumtionsfteuern: 

in Ländern: Thaler. 

Frankreih...6,6 
Oſterreih. 2 
England . . .. . 10,9 
Dreuden . . 2 20. 

. Deutſche Bundesſtaaten (ohne 
Oſterreich und Preußen).. 2 circa. 

(Diefe Zuſammenſtellung umfaßt nur die Conſumtionsſteuern im wahren Sinne des Worts, 
nit auch die unter den indirecten Steuern rubricirten Stempelgefälle, die nicht in Berechnung ° 

gezogen wurden, da biefelben wol indirecte, aber nicht Gonjumtiondabgaben find.) H. Rau. 

Continentalſyſtem; Continentalfperre. Es iſt in England größte politifche Aufgabe 
gegen außen: kein allgebietendes PBrincipat eines einzelnen Staats oder eines Staatenbünd- 
aifies in Europa auffommen zu laffen, vielmehr jederzeit darauf zu wirken, daß ein Gegenſatz 
der Beitrebungen und der Macht beftehe, der ein politiiches Gleichgemicht vermittele. Es Hat 
dieie Aufgabe zunächſt um eigenen Bortheils willen ergriffen; denn es thut, wie jede felbft- 
vegierende Nation, dad Meifte um eigenen Vortheild willen. Aber jie gereicht zum Wohle 
Europas, und England ſelbſt ift auf den Flügeln dieſet Beftrebungen zu dem Gipfel feiner - 
politiihen Groͤße gedrungen. DBorklänge davon jind ſchon in dem Eifer bemerklich, mit welchem 
Äh die europälfchen Monarchen um die Freundſchaft Heinrich's VII. und Heinrich's VIIL. be- 
warben, und wurden deutlicher in den glänzenden Perioden, die England unter Eliſabeth und 
unter Dliver Cromwell erlebte. Aber damit e8 dieſe Aufgabe für immer in ihrer ganzen Größe 

erfapte, mußte Wilhelm von Oranien an die Spige der englifchen Nation treten, der aus 
Holland jchon die Oppofition gegen die damals zur Univerſalmonarchie auftrebenden Plane 
Ludwig's XIV. mitbrachte, melde ver Grundtrieb feines ganzen politifchen Wirkens war. Die 
Sore des Königs ward von jener nie erlöjchenden Schule der Staatöfunft bewährt, die im Par- 
Iament Britanniend ihre Aula bat. England trat an die Spige aller der Goalitionen, Die fi 
‚gegen den Ehrgeiz des franzoͤſiſchen Königs rüfteten. Es hielt, es trieb ſie zuſammen und legte 
durch Kriegskoſten, die ed für europäiſche Zwecke aufivendete, und dur) Subſidien, die ed den. 

| gebbrbürftigen Alliirten zahlte, ven Grund zu feiner Nationalfhuld und feinen Abgabendrude, 
Ä während es doch zugleich durch glückliche See= und Golonialzüge den Aufſchwung feiner Handels⸗ 
"  Größebeflügelte. Nicht mit Frankreich war e8 verfeindet, nur mit dem Streben Frankreichs auf 
Uuniverſalherrſchaft. Als durch ven Tod des Kaiſers Joſeph I. Die entgegengefegte Gefahr in 
. , 9* 
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einer Vereinigung der geſammten ſpaniſchen Erbſchaft mit den Beſitzthümern des deutſchen 
Zweiges der Habsburger drohte, da mußte England feine Politik ändern, näherte ſich Lud⸗ 
wig XIV., fhloß und erzwang den Frieden, Lange blieb es darauf der treue Alliirte Oſterreichs 
und befonders, ald nach dem Tode Karl’s VI. halb Europa fih um die Verlaſſenſchaft drängte 
und mit ber Auflöfung der für das politifche Gleihgewicht Europas jo wichtigen Öfterreichifchen 
Monarchie drohte. Dagegen fand England die Erhebung Preußens mit feiner politifchen Auf: 
gabe völlig im Einklang, da jede Vermehrung der Zahl der präponderirenden Mächte viefer 
nur günftig fein Eonıte. Die Allianz, die England während des Siebenjährigen Kriegs mit 
Preußen pflegte, war ganz im Geifte feines Syſtems; denn durch Preußens Sturz wäre Ofte: 
reich allmächtig in Deutfchland geworben. Daß es gegen Ende des Kriegs den Bundesgenoffen 
verließ, war ein durch den Thronwechſel verſchuldeter Fehler, der zun Glück nicht mehr ſchaden 
fonnte. Als jpäter die Revolution und dad Kaiferthum die Plane Ludwig’ XIV. in größerer 
Ausdehnung wieder aufnahm und zum Theil verwirklichte, da trat England abermals an bie 
Spige aller Goalitionen, Die gegen Frankreich bewaffnet wurden, da kämpfte e8 mit Blut, In: 

triguen und Schägen, bis das Ziel erreiht war. Nach dem Frieden hielt e8 ſich lange wie ent: 
fernt von den politifhen Bewegungen ded Feftlanded. Denn wenn aud feine panaligen Keiter 
fih duch mande Sympathien zu dem dort herrſchenden Syſteme gezogen fühlten, fo ahnten 
fie doch, daß dad unumſchränkte Übergewicht einiger innig verbundenen und zulegt vielleicht gar 
son einen Punkte aus geleiteten Großmächte der politiſchen Aufgabe Englands zuwider, vem 
felbftändigen Leben des europäifchen Staatenfoftens, der wünſchenswerthen Verſchiedenartigkeit 
feiner Intereflen und Richtungen ungünflig fe. Als daher nach der Julirevolution von neuem 
ein Gegenfag auftrat und Frankreich eine Regierung erhielt, die nicht dem Auslande ihren 
Thron verdankte und die doch dem Auslande vie Bürgſchaft bot, daß ſie die ehrgeizigen Plane 
der Vergangenheit nicht wieder aufnehmen werde, da ergriffen pie Whigs, als diejenigen, welde 
den neuen Machthabern Frankreichs am nächſten fanden, die Zügel der Verwaltung und 
ſchloſſen das Bündniß mit Frankreich, welches der wahre Friedensſtifter Europas gewelen ift, 
da es Macht gegen Macht fegte. Es dürfte nicht ſchwer fallen, den Nahmeis zu liefern, wie 
auch in neuefter Zeit, feit den Greigniffen von 1848, die englifhe Politik ganz denfelben 
Grundfag und diefelbe Aufgabe unverrückt verfolgt habe; aber Die Andeutungen, bie wir ge: 
macht, mögen für unfern Zweck genügen. . 

Jene Aufgabe der englifchen Politif, fein allgebietendes Brincipat in Europa auffommen 

zu laffen, erlärt num aud die Unverſoͤhnlichkeit der Spaltung, die England mit Napoleon J ent- 

zweite, und die im Frieden von Amiend nur mit einer trügeriihen Schneebede überzogen wurde, 
welche bald wieder zerfloß. Wo immer Napoleon I. Hinftrebte, überall fand er England ſich ent- 
gegen, von dem Augenblid an, wo ed Flar wurde, daß in feinen Händen die franzöfifche Madt 

zu voller, überiwiegender Kraft erwachſen müfle. Die flüchtigen Momente, wo es ihm gelungen 
war, in den Herzen ver englifhen Machthaber ein Zutrauen in feine Mäßigung zu ermeiten, 
waren bald vorübergeeilt. England unterftügte bie vertriebenen Bourbon, die emigrirten Fran⸗ 
zofen, e8 fegte, fo glaubte Napoleon I. wenigſtens, Fanatiker in den Stand, den Dolch des Meu⸗ 

chelmoͤrders auf ihn zu zücken und eine Höllenmafchine zu entzünben, bie Fieschi nicht überboten 
hat; ed nährte den Aufftand und die Umtriebe in ven weſtlichen Provinzen; es vernichtete die 

franzoͤſiſchen Flotien, vaubte ihm jede äußere Frucht der Wunderthaten in Agnpten, nahm jeben, 

per vor feinem Zorne flüchtete, in feinen Schug, und war jedem hülfreich, der feinplich gegen ihn 

auszog; unterhielt Mistrauen und Haß an allen Höfen, bei allen Völkern ; war jener Goalition 

gegen ihn mit Truppen und Geld zur Seite und durch feine Niederlage ber Verbündeten er- 

fhüttert, vielmehr nach jenem erzmungenen Frieden bereit, ven Kampf von neuem anzuſchüren, 
die alten Feinde zu ermuthigen, nene zu erwecken; England alfo fein größter, fein unverföhn- 

Jichfter Gegner, ohne deflen Belegung over Beſchwichtigung, das fühlte er wol, für ihn Feine 

Ruhe war. Beſchwichtigen konnte ev ed nur durch aufrichtigeß, Durch bewieſenes Feſthalten an 

Mäßigung und Frieden, und das lag nimt in feinem Sinne, das verftatteten, wie er glaubte 

oder ſich und andere glauben machen wollte, die Umſtände nicht. Alfo Krieg, unausloͤſchlicher 
Krieg mit England, bis er belegt war. 

Aber dad war eben dad Verzweifeltſte, was Napoleon's J. Haß zur Leidenſchaft fleigerte: daß 
er diefen Feind nicht packen, daß er ihn night auf vie Weife faflen fanute, in welcher er über alle 

andern Keinde triumphirt hatte. Ex konnte ihm Hannover entreißen, das hatte nicht England, 

fondern nur fein König verloren ; und England eroberte indeß in Oftindien und nahm bie fran⸗ 

zoͤſiſchen und holländiſchen Colonien in allen Welttheilen weg; er konnte ſeine Truppen ſchla⸗ 
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gen: es ſtellte ifm wenige in den Weg oder vernichtete dafür feine Klotten; er Fonnte Irland in 
Auffland verjegen : der warb im Blut der unglücklichen Iren erſtickt, da er nicht von fleter aus⸗ 
wärtiger Hülfe genährt werben fonnte; er Eonnte eine Landung in Britanitien vorbereiten: 
hinter dem Bollwerk ihrer Blotten, ihrer Klippen, ihrer zur Vertheidigung des Vaterlandes in 

einträhtiger Geſammtheit aufgeftanvdenen Nation verlachte die ftolze Injel feine Rüſtungen; 
und er felbft fühlte wohl, daß er im günttigften Kalle Englands Regierung flürzen, ihm eine 
neue auſdrängen, ihm einen trügerifchen Frieden dictiren könne, daß es aber unmöglich fet, 

ı Großbritannien zur franzöjifhen Provinz zu machen, und daß Die unerfhöpfliche Lebendfraft 

britischen Volksgeiſtes jederzeit einen Ausdruck für ihre ewigen Intereflen finden werde; er 
konnte endlich eine Verbindung nach der andern, die englifches Geld zuſammengebracht, fpren= 
gen: raſtlos rüfteten fich neue Feinde, durch engliſches Geld zur Erfenntniß ihres Vortheilß ge- 

bracht und zu deſſen Wahrung befähigt. 
Dieſe unerichöprliche Geldkraft, dieſen Nerv aller jeiner Unternehmungen ihm zu nehmen, 

das ward nun der Gedanke, der in feinen Geifte feimte. England von feiner Groͤße in Handel 
und Schiffahrt herabzuſtürzen, ihn ven Gontinent zu verfchließen und ihm auf allen Bunften 
Rebenbußler zu erweden, das ward nun feine vorherrſchende Idee. Diefe ſtimmte überdies mit 
feinen ſtaatswirthſchaftlichen Marinıen überein, in denen er mit Friedrich II. Harmonirte, der 
aber in den: niedrigen Standpunkte ver Wiſſenſchaft zu feiner Zeit beffere Entfhuldigungen 
hatte ald Napoleon. Aber der Kaifer haßte und verachtete Die Kehren jener Theoretifer, bie er 
Ideologen nannte. Die Männer ver eracten Willenfchaften lieben e8, den Grund jeder Er= 
fürinung jedesmal in ver nächſten Nähe zu ſuchen und überall Rechenerenpel zu ſehen, während 
in politifchen und nationaldfonomifchen Dingen fait immer nur aus einer Überficht und Ver: 
bindung der verſchiedenartigften Momente ein vichtige& Urtheil zu gewinnen iſt. Die Anficht, 
daß nihtö darauf ankomme, ob das Geld im Rande bleibe, daß bei Kauf und Verkauf auf In⸗ 
oder Ausland Feine Rüdiicht zu nehmen fei, wollte ihm nicht einleuchten, wie fie aud jet noch 
vielen nicht einleuchtet,, Die Verſtand genug befigen, um jich nicht blind dem Dogma gefangen 
zu geben, aber nicht Kenntniß genug, um fich dad ganze wohlbegründete Syſtem der rationellen 
Nationalökonomie in feinem Zufammenhange zu eigen gemacht zu haben. Cr konnte daher 
glauben , recht kräftig zu Gunften der Völker des Continents zu wirken, wenn er das Monopol 
brad, was England in Handel und Schiffahrr in Anfvrucdh nahm. Das aber lag ganz in 
feinem Herrfcherfinne, den Völkern jelbft wider ihren Willen nugen zu wollen. Als könnte 
ein Menſch das! 

Im Sinne feines Kampfes mit dem englifchen Handel war es zunächſt, daß er gute Freund⸗ 

(haft niit den Vereinigten Staaten von Nordamerika zu halten fuchte, in denen er die gefähr⸗ 
lichſten Nebenbuhler Englands erfannte. Ein zweiter Schritt war die Verwandlung ber Bas 
taviſchen Republik in ein Königreich, das er jeinem Bruder Ludwig vertraute und badurd für. 
Immer zum Werkzeug feiner Plane gemacht zu haben glaubte. Der Gedanke mar fo natürlich, 
daß Holland, was fo lange die erfte Seemacht geivefen war und auch fpäter noch mit England 
geiwetteifert Hatte, unterflüigt von der ganzen Kraft des franzöfifchen Kaiſerreichs, daß ftolze 
Albion auch auf dem Meere demüthigen und freudig in Diefe Plane eingehen müſſe. Indeß 
fühlte er wohl, daß fein Ziel verfehlt jei, fobalo dem engliichen Handel noch ein Hafen in @uropa 
offen ehe, von dem aus e8 feine Waaren verbreiten Eonnte. Unermüdlich war er, den Feinden 
jede Pforte zu verichließen, und ebenfo unermuͤdlich war England, ji neue Pforten zu eröffnen 
und, wenn ver eine Eingang verſchloſſen war, ſich mit doppeltem @ifer auf die noch offenen zu 
werfen. Jede ſolche Erfahrung fleigerte Napoleon's I, Leidenſchaft, und wie er das Continental⸗ 
ſyſtem ergriffen hatte, um die Gegner unfähig zur Kortfegung des Kriege zu machen, fo führte 
er bald Kriege, um die Ausführung des Continentalſyſtems zu vervollſtändigen. 

Den Gedanken der Eontinentalfperre hatte Napoleon I. von Amerifa erborgt, wenngleich 
das, mad er Hefchloß, in Grund und Wefen etwas ganz anderes war, ald was einft die Patrioten 
von Bofton getban hatten. Lim einer verhaßten und nicht um ihrer Größe, ſondern um ihres 
pelitiſchen Urſprungs willen verhaßten-Nbgabe auszuweichen, hatte amerikanischer Patrio— 
Hmus das einfache Mittel gefunden, jich freimillig des Gebrauch der mit dieſer Abgabe bela- 
Arten Gegenftänve zu enthalten. Nicht Haß gegen England, nur Liebe zum Vaterlande und zur 
Freiheit dietirte dieſen Entſchluß und nicht Zwang Hielt ihn aufrecht. Die Ausfchliegung eng= 
liſher Waaren aber, die Napoleon 1. verfügte, beruhte auf einen Befehle des gewaltigen 
Machthabers und war ihrer Tendenz nach ein friegerifches Zwangsmittel. 

Von dem Ausbruche des Kriegs mit Preußen an hatten die Sranzofen in den von ihnen 
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beſetzten Handelsplätzen Verzeichniſſe der dort lagernden engliſchen Waaren fertigen laſſen und 
dieſe Waaren ſelbſt theils confiscirt, theils nur gegen ſtarke Opfer freigelaſſen. Als Napoltonl. 
fein Hauptquartier nach Berlin verlegt hatte, ſich als Gebieter der norddeutſchen Häfen betrach⸗ 
ten konnte und ſchon das künftige Verhältniß zu Rußland vorausahnte, begann er bie Er: 
reihung feines Lieblingsmunfches fir möglich zu Halten. Darum von Berlin aus das Decret 
vom 21. Nov. 1806 , die erfie Grundlage des Gontinentalfoftems. England, fo hie es, heop- 

achte ein allen Nationen feindliches Seerecht; der einzige Zweck veffelben jei, ven Verkehr unter 
allen Völkern zu befhränfen und auf den Trümmern des Handeld und der Induſtrie des Feſt⸗ 
landes England das Monopol diefer Erwerbszweige zu verſchaffei. Wer immer auf dem Con: 
tinent mit engliihen Waaren handle, mache jih zum Mitfchuldigen jener verderblichen Ab: 
ſichten. Der Feind müffe mit feinen eigenen Waffen bekämpft werden. Solange England nidt 
auf dem Meere daſſelbe Völkerrecht anerfenne, was auf dem Rande gelte, fo ange follten vie 
Beſtimmungen des Deervetö ald Fundamentalgeſetze des franzöfiichen Reichs gelten. Es folfte 
nämlich aller Handel und Verkehr mit den Gritiihen Infeln auf das ftrengite verboten fein; 
alle englifchen Unterthanen, die in irgendeinem von den franzöjiihen Truppen vder deren Ver: 
bünbeten befegten Lande gefunden werben möchten, follten als Kriegsgefangene, alles Eigen: 
thum aller englifhen Unterthanen und alle aus englifhen Fabriken und Eolonien herrüßrende 

Waaren als gute Priſe betrachtet werden; die Hälfte des Ertrags fei zur Entſchädigung ber 
Kaufleute, die durd die Kreuzer der Engländer gelitten, zu verwenden; alle Fahrzeuge, die 
direct von England oder deſſen Colonien famen, oder nach Bekanntmachung des Deerets dort 
geweſen wären, feien in feinen Hafen zuzulaſſen, und wenn jie mittels falſcher Angaben gleid: 

. ol eingelaufen , zu confißciren. England antwortete diefem Derrete durch den Geheimraihs⸗ 
befehl vom 7. Ian. 1807, der jedem neutralen Schiffe bei Strafe ver Konfiscation das Bin- 
laufen in einen franzöfifchen oder unter franzoͤſiſchem Einfluß lebenden Hafen unterfagte. Faſt 
gleichzeitig erlich Napoleon I., der ſich indeß der Hanſeſtädte bemächtigt hatte, am 25. Ian. ein 

Decret von Warihau aus, mas alle in ven Hanfeltädten mit Beſchlag belegten englifhen Waaren 
ohne alle Rückſicht auf ihre Cigenthümer confiscirte. Darauf erflärte England am 11, Wär; 
die Elbe, Wejer und Ems, ba der Feind deren Schiffahrt beherrſche, für ftreng blokirt, und am 

11. Nov. ward daffelbe Urtheil iiber alle Häfen ausgeſprochen, von denen bie englifche Flagge 

ausgeſchloſſen fei; jedes Schiff, das mit einem franzoͤſiſchen Urfprungezeugniffe verfehen ſei, jei 

zu confisciren; nut den neutralen, die ihre Häfen ber englifhen Flagge nicht verſchloſſen, bleibe 

verftattet, direct zwischen den feindlichen Colonien und ihrem Baterlande zu fahren und fic dort 

mit Solonialwaaren für legtere® zu verjorgen ; alle übrigen Schiffe, die mit ven blokirten Häfen 

handeln wollten, ſollten erft in einen Großbritannien unterworfenen Bafen einlaufen und dort 

eine Abgabe von in der Regel 25 Proc. von Werthe ver Ladung bezahlen. So trieb eine Maß⸗ 

regel zu der andern, ber Angriff zur Nepreffalie, und England hatte nur bie beſſern Mittel, jeine 

Borfriften zu handhaben, voraus. Napoleon's I. ganzes Ziel wäre verfehlt gemeien, wenn 

er jener britiihen Verfügung nichts entgegengejept hätte. Deshalb dad Decrer von Mailand 
vom 17. Dec. 1807 , wonach jedes Schiff, das ſich der Unterſuchung durch ein-englijched Schiff 

oder einer Neife nah England unterworfen, over irgendeine Abgabe an die englifche Regierung 

bezahlt Habe, für venationalifirt und ebendadurch für englijches Eigenthum erklärt wurde. Ale 

dergleichen Schiffe forwie diejenigen, welche die gegen bie britiihen Infeln ausgeſprochene Blofahe 

gebrochen hätten, follten als gute Brijen betrachtet werden. Den Angebern ſprach eine Ver: 

fügung vom 11. Ian. 1808 den dritten Theil des Werths der infolge ihrer Anzeige für ver: 

fallen erklärten Schiffe zu. 
Diefed Syftem gebot über Frankreich, Holland, den größten Theil von Italien, die Rhein⸗ 

bundſtaaten. Im Tilfiter Frieden trat ihm Preußen und Rußland bei; durd die Allianz von 

Fontainebleau (31. Ort. 1807) dad dur den Überfall von Kopenhagen allerdings von den 

Engländern ſchwer verlegte Dänemark; ferner am 18. Febr. 1808 Ofterreih, nachdem deſſen 

Gefandtſchaft London verlaſſen hatte; endlich infolge der Verträge von Fontainebleau (27. Oct. 

1807) auch Spanien, nach Erklärung vom 8. Jan. 1808. Portugal erklärte bereits am 

20. Oct. 1807, daß feine Häfen der engliihen Flagge verfchloffen feien. Da es aber bei der 

Ausführung dieſes erzwungenen Beſchluſſes nicht eben eifrig, over vielmehr da die Vertreibung 

des Haufes Braganza einmal beſchloſſen war, erfolgte die Beflgnahme Portugald durch Fran: 

zöjijche Truppen. So waren die Häfen Diefer großen Küſtenſtrecken den engliſchen, ſchwediſchen 
und bald auch den nordamerikaniſchen Schiffen verſchloſſen — oder follten es fein. 

Denn das war wol natürlich, daß der Handel alle nur erfinnlichen Anftrengungen machte, 
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dieſe Schranken zu umgehen, und daß dieſes Streben gar oft zum Ziele führte: da, mit Aus⸗ 
nahme Napoleon’ J., niemand die firenge Ausführung der Prohibitivmaßregel betrieb, viel: 
mehr taujend Interejlen gegen fie bewaffnet waren. Dies gab Napoleon I. zunächſt nur zu 
neuen Erwerbungen Anlaß. Um der Bollziehung feiner Beſchlüſſe gewiß zu fein, mußte er 
joviel ald möglich alled in feiner Hand zufammenfaflen: Gr mußte Herr des Kontinents fein, 
um dad Gontinentalfoftem zur Wahrheit zu erheben. So ward, ald das Senatsconfult vom 
2. 3ebr. 1808 Ancona, Urbino, Macerata und Bamerino von Kirchenftaate trennte und mit 
dem Königreich Italien vereinigte, als ferner (29. Mai 1808) Parma, Biacenza und Toscana 
Frankreich einverleibt wurden, als Hauptgrund angeführt, daß die ganze Küfte des Mittelmeeres 
zu dem großen Reiche gehören müfle ; daß namentlich Livorno durch Hegung engliiher Waaren 
Urſache zu Klagen gegeben u. |. w. Durch den Schönbrunner Frieden (14. Oct. 1809) famen 
auch dalmatiihe Häfen in die Hände Frankreichs. Holland täuſchte Die Erwartungen Napo— 
leon's L, und der rechtſchaffene Ludwig Bonaparte mochte felbft nicht dad Werkzeug ſeines Bru⸗ 
derd bei Ausführung von Maßregeln fein, von denen er fühlte, daß fie Hollands Lebensintereſſen 
verlegten, Aber die Folge war, daß nach einigen für Die Nationalehre ver Holländer kränkenden 
Zwiſchenmaßregeln, der Einführung franzöjifcher Zollbeanten, der Abtretung von Gebietd- 
theilen u. ſ. w. (9. Juli 1810) die Einverleibung Hollands in Frankreich ausgefprochen wurde. 
As der größte Iheil von Hannover dem Königreih MWeitfalen überlaflen wurde, warn doch 
aubdrücklich feftgefegt, daß Die franzoͤſiſchen Zollberienten ihr Amt auch in Weſtfalen follten 
ausüben dürfen. „Inimer weiter trieb das Syſtem, das fo herrlich mit der Leidenſchaft der Län⸗— 
derjuht im Einklang ſtand und dem Kaijer als nothwendig darftellte, was nur Befriedigung 
jener Zeidenihaft mar. Das Senatöconfult vom 15. Dec. 1810 verfügte die Bereinigung der 
Hanjeflüdte mit Frankreich, weil fie nicht im Stande feien, ihre Flagge gegen Gewaltthätigkeiten 
zufügen. Ebenjo wurden Oldenburg, Aremberg und ein großer Theil des Großherzogthums 
Berg und dad Königreich Weſtfalen dem franzöfifhen Reiche einverleibt, meil Frankreich Die 
Mündungen aller der Flüſſe beherrſchen müſſe, die fein Gebiet durchſtrömten, und weil nur fo 
der von Helgoland aus getriebene Schleihhandel zu vernichten und die Verbindung mit der 
Oſtſee zu ſichern ſei. Enplid trat aud) Schweden in dem mit Rußland gefchlofenen Frieden zu 
Srederifdhamn dem Gontinentalfgfteme bei, wobei jedoch dad Salz und die unentbehrlichften 
Golonialmaaren auögenommen wurden. In dem Frieden mit Frankreich (6. Ian. 1810) mußte 
Schweden auch auf ven Vorbehalt Hinfichtlich der Golonialmaaren verzichten. 

Dennoch konnte Napoleon I. das Syſtem nicht einmal in dem Stantengebiet, über dad er 
unumihränft gebot, aufrecht erhalten, und ein Beweis, wie wenig aufrichtig ex felbft dieſes 
Syſtem, zu deſſen Gunften er ven Völkern fo unermeßliche Opfer auflegte, für ein nothwendiges 
hielt, war die Bereitwilligkeit, mit der er jedem Annäherungsverſuche der Engländer die Hand 
bot und jih in geheime Unterhandlungen einließ, Die allemal fcheitern mußten, weil er mar das 

Syſtem, aber nicht Die Erwerbungen, die er zu Gunſten des Syſtems gemacht, aufgeben wollte. 
Überdies hatte England die allgemeine Blokade durch Verfügung vom 26. April 1809 zu Gun= 
den ver Amerikaner auf die Häfen von Frankreich, Holland, ihren Kolonien und dem nördlichen 
Stalin befchränft, auch die Beftimmung , wonad; die Neutralen in einen englifchen Hafen ein- 
laufen und dort eine Abgabe zahlen ſollten, aufgehoben. Nun nahm auch Napoleon J. die De⸗ 
crete von Berlin und Mailand zu Gunſten der Amerikaner zurück (28. April 1811), ſetzte aber 
dabei eine ungebührlih lange Frift und folde Vorſichtsmaßregeln feſt, daß die amerifanijchen 
Schiffe, die im Vertrauen auf jene Aufhebung ſich in franzdiüfche Häfen gewagt hatten, doch 
‚unter allerlei Borwänsen mit Beichlag belegt werben Eonnten. Denn Napoleon I. war ed mit 
ter Zurücknahme nicht Ernſt geweſen, ſondern er hatte nur die Amerikaner zum offenen Bruce 
mit England reizen wollen. Alle Mafregeln der Strenge und Liſt vermocten nicht, dem 
Schleichhandel zu wehren. Man flug daher einen andern Weg ein, und die Decrete vom 
5. Aug. und 12. Sept. 1810 (Tarif von Trianon) erflärten, daß alle Golonialmaaren als aus 
dem englifchen Handel herſtammend angejehen und einer Gontinentalfteuer von 50 Proc. unter= 

worfen werden follten. Endlich (19. Det.) erichien das wahnfinnige Decret von Fontainebleau, 
Dad die Verbrennung und Vernichtung aller engliſchen Waaren verfügte. Selbſt zu Frankfurt 
lege Davouſt auf alle engliſchen und Colonialwaaren Beſchlag. Zur Unterſuchung und Be— 
ſttefung der Übertretungen der gegen den engliihen Handel erlaffenen Decrete wurden eigene 

Zellgerichtöhoͤfe errichtet und die Strafen verfhärft. Auf der andern Seite ergriff das Geld⸗ 
bedürfniß des Kaifers felbft ven Ausweg, dur das Syſtem ker Licenzen feinen Kaflen, mit 

gnung ber Grundfäge des Gontinentaljyftemd, eine Ginnahme und den franzöſiſchen 
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Manufacturwaaren einen künſtlichen Abſatz zu verſchaffen. Hiernach nämlich ward gegen eine 
Abgabe auf den Licenzſchein ſowie gegen Zahlung der Cinfuhrzoͤlle nach dem Tarif von Trianon 
und der gewoͤhnlichen Ausfuhrzoͤlle die Erlaubniß ertheilt, eine beflimmte Menge von Colonial⸗ 
waaren unter der Bedingung einzuführen, daß dafür ein gleicher Werth von franzöſiſchen 
Manufacturwaaren ausgeführt werden ſollte. Da nun aber ven franzöſiſchen Manufactur⸗ 
waaren der Eingang in England ſo gut wie verſchloſſen war, ſo war auf deren Abſatz nicht zu 
rechnen und ſie wurden nur ausgeführt, um ins Meer geworfen oder wieder in Frankreich ein⸗ 
geſchmuggelt zu werden, oder man wußte moͤglichſt werthloſe Manufacturwaaren in den Zoll⸗ 
regiſtern zu hoben Preiſen ſiguriren zu laſſen. Die ungeheuern Preiſe der Colonialwaaren 
deckten alles, und ſo ward das Syſtem ſelbſt zur Lüge und zur Quelle eines finſtern, unenwirr⸗ 

baren Gewebes von Lügen, Beſtechungen und Betrügereien. 
Es konnte feine beſſere Brucht von einem Syſtem erwartet werben, dad im fchreienden Con⸗ 

teafte zu nen Gefegen des Verfehrd, den Interefien der Völker, den Vorſchriften einer gefunden 
‚ Bolitif ftand. Betrachten wir zuvoͤrderſt die nationaldfonomifhe Natur des Continentalſyſtems. 

Hierbei koͤnnte es nur dann in einem mildern Lichte erjcheinen, wenn man e8 als eine auf 
, ben Schuß der Induſtrie des Kontinents berechnete Maßregel und als ein Mittel betrachtet, viele 

anzufpornen,, fih auf gleiche Höhe mit ver englifchen zu ſchwingen. Dann hätte es ſich zuvör: 
derit auf die engliihen Manufacturwaaren befhränfen müffen und fich nicht auf bie Golonial- 
waaren erſtrecken dürfen, die nun einmal ein unleugbares Bedürfniß der europäifchen Völker 
geworden find und für deren Erzeugung diejenigen Länder ein natürliches Monopol haben, zu 
denen der Zugang durch die englifche Seemacht verfperrt werden Eonnte. Auch maß die eng: 
lichen Waaren anlangt, muß felbft der eifrigfte Vertheidiger des Schutzſyſtems zugeſtehen, daß 
ihre unbevingte Ausſchließung viel zu weit führte, und daß überhaupt feine allgemeine, für 
dieſes jo ausgedehnte und verfchienenartige Staatengebiet gleichmäßige Maßregel für eine Be: 
förderung der Induftrie ausgegeben werden fonnte. Durch die Sontinentaljperre entflanden 
nothwendig eine Menge ephemerer Unternehmungen, für die in ven natürlichen Verhältniſſen 
ihres Bodens fein Grund war und die bald die-vielen, bie mit ihnen in Berbindung gekommen 
waren, in ihren ſichern Ruin zogen. Durch die tödliche Feindſchaft, die man England erklärt 
hatte, verjperrte man der Juduſtrie und dem Handel bes Feſtlandes allen Zutritt zu den über: 
feeifchen Ländern und benachtheiligte alfo gerade Die Unternehmungen, Die, troß des fogenann: 
ten Monopols der Engländer, naturgemäß erwachſen waren, während man andere künſtlich her- 
vorlockte, die nicht gedeihen fonnten. Indem man ferner Gegenftände ausſchloß, die als unab: 
weisbares Bedürfniß zu betrachten waren, legte man den Confumenten eine ungeheuere Laft 
auf, da man jienöthigte, theild ven Mehrbetrag des Preiſes zu tragen, für welchen die inlän: 
diſche Induftrie einzelne Gegenſtände nothrürftig Herftellte, theil bei ſolchen Artikeln, die das 
Inland gar nicht oder zu ſchlecht und zu theuer lieferte, Die Koflen des Einſchmuggelns oder bed 
Licenzſyſtems zu tragen. Dadurch entzog nıan Europa ungeheuere Sunmmen, die unndthig 
ausgegeben, folglich weit mehr als verloren zu betradgten waren, ald wenn jie infolge eine® 
wohlthätigen Handelsverkehrs in das Ausland gefloffen wären. Der Handel, im jeder Bewe⸗ 
gung beengt, auf falfche Bahnen gebrängt, feiner älteften Verbindungen, feiner bequemften 
Wege, feiner werthvollſten Artikel beraubt, war mit dev Vernichtung bedroht und kämpfte nut 
einen verzweifelten Selbflerhaltungsfampf, vem zulegt dad Syſtem und Napoleon I. felbft er⸗ 
legen it. Der Drud, vie Entbehrung , die Opfer, denen Europa unterworfen ward, maten 

umgeheuer und alte Stände litten darunter. Wie der Kaufmann, wie derjenige Fabrikant, der 
feine Urftoffe aus den Eolonien bezog oder jeine Waaren dorthin vertrieben hatte, wie der Ge⸗ 
treivebauer der Öftfeeländer , der Walpbejiger Schwedens und Rußlands, der ruffifche Talg⸗ 
Händler, der franzöſiſche Weinbauer über geflörten Verkehr und verfchloflenen Abfag klagten, 
fo feufzten alle Conjuntenten unter der Laſt unerſchwinglicher Pretfe, und das Continental: 

foftem ward zum glängenpften Beleg der inneren Falſchheit des Mercantilfoftems. Überdies 
fühlte jener, daß es jo nicht bleiben, daß dieſer naturwidrige Zufland nicht erhalten merben 
tönne, daß alles darauf anfomme, ob England over das Feſtland vie Kriſis länger auszuhalten 
im Stanve fei. Dabei aber war England im fihtlihen VortHeil. Es Hatte feine natürliche Bes 
ſtimmung für ji, die ihm einen vorzugsweifen Beruf für Handel, Iupuftrie und Schiffahrt 
auerfennt; feine Herrſchaft ver Meere, auf denen jeine Flotten fortmährend triuntphirten, den 
Beſitz feiner Colonien, die e8 mit denen ver Alliirten Frankreichs vermehrte, und ven freien Zu⸗ 
gang zu den andern überjeeifchen Ländern, wo ihm ſtets eine reiche Abfagquelfe, ein lohnendes 

Einkommen winfte; jeine unermeplide Kapitalkraft, bie es unter dem Schuge feines innern 
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Friedens erworben Hatte und in deren Benufle es bie Krifis weit ſicherer abwarten konnte ald 
bie Gegner, deren Nationalvermögen durch eine erfünftelte Iheuerung und durch rafllofe Kriege 
verzehrt murbe; endlich dad geheime Buͤndniß der Regierungen und ber Völfer, die alle ſich 
beeiferten, die Ausführung der von Napoleon I. verfügten Mafregeln zu umgehen. Was an 
dem Continentalfuflem in nationaldkonomiſcher Hinjicht zu vertheidigen fcheinen fonnte — wit, 
bie wir Schußzölle nur zum beften einer ſchon beftehenven, weitwerbreiteten und von vorüber: 
gehenden Urſachen mit dem Untergange bedrohten Inpuftrie für zuläfiig halten, geben nichts 
zu — dad mar wenigftend nicht durch eine allgemeine, von Leidenſchaft dietirte, mit Leidenſchaft 
fortgeführte Gewaltmaßregel zu erlangen , ſondern hätte mir Weisheit berechnet und allmählich 
vorbereitet werben müflen. Dod die nationalöfonomifhen Zmede bildeten nur den glänzenven 
Sihleier, durch welchen Napoleon I, den wahren Grund feines Suftens vor fih und andern 
verhüllen wollte, Der Haß Napoleon's gegen England war die wahre Urſache und die falfche 
Hoffnung, daß er England feines auswärtigen Handels berauben und daß eine temporäre Ent: 
ziehung diefer Exwerböquelle England ſtürzen werde. \ 

In polittfcher Hinjicht war dad Gontinentalfyftem nicht minder verfehlt und verderblich. 
Denn ed bewaffnete die: natürlichen Intereilen der Völker gegen Napoleon. Wäre e8 auch 
wahr gewefen, daß e8 zufegt zum beften der Völker ausfchlagen mußte, die ferne Ausficht anf 
zulünftige Bortheile und die Gewinne, die ſchon jegt einzelne Kabrifanten, einzelne Ortichaften 
zogen, konnten das Gefühl des unermeßlichen Druckes, unter dem. Millionen feufzten , konnten 
ven gegenwärtigen Nachtheil nicht überwiegen. Um ferner bie Ausführung feines Syſtems 
wenigſtens einigermaßen zu verbürgen, erlaubte fih Napoleon I. Gewaltſchritte, welche allen 
Regierungen und Völkern die Beſorgniß einflößen mußten, daß fie ſelbſt ven Schatien von Un⸗ 
abhängigfeit verlieren würden, deſſen fie jich noch erireuten. Selbft feine treueften Verbünderen 
wurden nicht gefchont; jeinen Bruder Ludwig gab er um jenes Syſtems willen auf, feinen Bru= 
der Jeröme beraubte er, und Rußland, an deffen Freundſchaft ihm fo viel gelegen geweſen war, 
verlegte er ſchonungslos durch die Aneignung Oldenburgs. Das Schlimmfte mar inımer, daß 
dad ganze Syſtem für viele Staaten unerträglich war, und daß Napoleon I. auf die Treue von 
Berbündeten nicht rechnen, konnte, von denen er die Aufopferung ihrer wichtigſten Intereflen 
verlangte, ohne ihnen irgendeinen Bortheil zum Erjag bidten zu können. Namentlich litt Ruß: 
land unter der Verſchließung einer Ausfuhr, die ihm bißjegt feine meiften Producte verwerthet 
Batte, und unter dem Verbote von Bedürfniſſen, die feine junge Induſtrie in feiner Art her⸗ 
Rellen fonnte. Deshalb Umgebungen des Syſtems, daher Miöverflännnifie; endlich offener 
Bruch. Der Kampf zwiſchen Rußland und Sranfreich ward durch das Gontinmtalfyftem zur 
Nothwendigkeit. Im Laufe diefes Kampfes ergriffen die übrigen Völker nach und nach Die Ge: 
legenbeit, jich dem verhaßten Joche zu entziehen, und e8 beburfte faum zweier Jahre, feit Schwe⸗ 
den feine Häfen wieder der Handelsfreiheit gebffurt hatte (29. Juli 1812), um das franzdjifche 
Brincipat und mit ihm Das Gontinentalfgftem geftürzt und alle Häfen Europas den englifchen 
Baaren und ven Producten der Colonien wieder geöffnet zu jehen. Eine allgemeine Über: 
ſthwemmung Europas nıit den in England gelagerten Waaren und der Untergang vieler erfün- 
Relten Unternehmungen waren bie unvermeidbare Folge dieſes plöglihen Ubergamgs. 

5. Bülan. 
Eontingent. Einen ber widhtigften Gegenflände in einer Staatenföderation bildet vie 

Drganifirung der Wehrkraft; mande verdanken faſt ausſchließlich ver Abſicht, durch Gemein- 
ſchaft und Vereinigung der milttärifhen Hilfsmittel eine größere Sicherung für alle Bundes- 
glieder herbeizuführen, ihre erfte Entſtehung. Allen wie bei folgen Verbindungen das Ber: 
baltmif des Cinzelſtaats zur Gefannıtheit überhaupt weſentliche Mopificationen zuläßt, ift dies 
namentlich auch in ver Militärverfaffung der Ball. Bon der lofen Verbindung, welhe kaum 
die Grenze einer völferredhtlichen Allianz überfchreitet, biß zum ausgeprägten Bunvesftante, in 
deſſen Spige alle wichtigern Souveränetätötechte vereinigt find, wird die Armee bald als ein 
Semeinfchaftlich und für gleiche Zwecke operirenves Korps, bald als einheitlicher Ausdruck ver 
einen im Gefanintftaate gelegenen Militärhoheit, als ausſchließliches Mittel des bündiſchen 
Kriegs⸗ und Friedensrechts erſcheinen. Eine Mistelftellung nehmen ſolche Länder ein, in denen ‘ 
Ve Militächoheit den Binzelftaaten verblieben und von ihnen aus für. bie Kriegszwecke des Ges 
Mantweiend vie Heeredantheile geftellt werden. Gontingent, Bundescontingent ift der techniſch 
Hewordene Ausdruck für pie Militärmachtsgnote, melde der Binzelftant der Gefammtheit zur 
Verfügung zu feflen hat. Aus dem Obigen ergibt ſich, daß die amerikaniſche Union nur ein 
einheitliches, nicht aus Gontingenten zufammtengefegted Heer hat, während zur Zeit des Unab⸗ 



iss . Contingent 
hängigkeitskriegs unter dem damals noch beſtehenden Föderativverhältniß allerdings die Con⸗ 
tingente der einzelnen Staaten zur nativnalen Heeresmacht zuſammentraten. Überhaupt findet 

ſich in den reihen Materialien für die inionsverfaflung von 1787 das Treffendſte, mad gegen 

pie bloße Gontingentverfaflung und für eine wahre Einheit des Bundeskriegsweſens gejagt 
werben fann. In der ſchweizeriſchen Bundeöverfaflung find nicht alle Conſequenzen der ftren- 
gen Bundesſtaatsform gezogen und die militäriiche Gemöhnung ver Einzelcantone als ſolcher 

ſowie der gänzliche Mangel ſtehender Bundestruppen haben dahin geführt, daB auch jetzt noch 

son den Contingenten ver einzelnen Bantone in der Bundeöverfafjung vom 12. Sept. 1848 

gerebet wird. Da aber das Hecht des Kriegs und Friedens ausſchließlich beim Bunde ift und 

die Militäreinrichtungen der Bantone riner ſehr eingreifenden Bundesgeſetzgebung unterliegen, 
ift der praktiſche Unterſchied der amerifanijchen und eingendfjifhen Orgauiſation nicht jo groß, 

als es auf den erften Blick fcheinen möchte, zumal wenn nicht außer Acht gelaffen wird, daß die | 

amerikanische Miliz, welde für ven Ball eines wirklichen Kriegs die reelle Hervesmacht neben | 
der wenig zahlreichen geworbenen Armee ver Vereinigten Staaten ausmacht, ganz vie Stel: 
lung der eidgenöſſiſchen Wehrmannfhaften bat. Doch jei zur fhärfern Hervorhebung des 
ſtaatsrechtlichen Verhältniffes noch erwähnt, daß die ſtehende Armee der Vereinigten Staaten 
aus Bundesmitteln unterhalten und durch jährlihe Congreßbeſchlüſſe (wie in England das 
Heer) nad) Zahl und Waffengattung beftimmt wird, während in der Schweiz durch Die Bundes- 
verfaflung ein für allemal die Quote der einzelnen Cantone beftimmt ift. (Nah Art.19: „Das 
Bundesheer, welches aus ven Gontingenten der Gantone gebilvet wird, beſteht a) aus vem 
Bundedaudzuge, wozu jeder Canton auf 100 Seelen jchweizerifcher Bevölferung drei Dann 
zu ftellen hat; b) aus ver Referve, deren Beitand vie Hälfte des Bundesauszugs beträgt. In 
Zeiten der Gefahr kann der Bund noch über die übrigen Streitkräfte die Laudwehr) eines jeden 
Cantons verfügen.) Das reine Gontingentmwefen findet fih im Gegenfage gegen vie ftraffern 
Bande der beiden republifanifchen Yöderationen in Deutjchland. Mit der Ausbildung der 
Landeshoheit und dem Berfall ver wirklichen Kaiſermacht zerbrödelte auch die altgermaniſche 
Kriegsorganifation ded Heerbannd. In Briedendzeiten ein Neihäheer zu unterhalten, dad dem 
Kaijer zur Verfügung geflanden, wiveriprad dem Geifte, der die legten ſechs Jahrhunderte 
veutfcher Geſchicke und Geſchichte beherrſchte. Die erfte und nothwendigſte Bedingung wahrer 
Reichseinheit mußte am erften und entihienenften von der entgegengelegten Richtung angefoch⸗ 

-sen werden. So galt denn nur ald Reichsgeſetz, baß für den Hall eined Reichskriegs bie 
Reicheftände der Bejammitheit beſtimmte Mannſchaften zu ftellen Hatten. Durch die Wormfer 
Matrifel von 1521 wurden ſowol Die von ven einzelnen Reichsſtänden zu leiftenden Gefobei- 
träge ald Mannſchaften fefigejegt, inpem man fiir legtere von der Zahl 24000 Mann ald der 
einfachen Leiftung, dem fogenannten Siniplum, ausging. Willkür und Unficherheit der Daten 
über Leiftungsfahigfeit namentlich der Benölferung ver einzelnen Reichsſtände waren dem Bel: 
ten dev Matrifel von 1521 ſehr in Wege, bis envlich 1681 durch Reihsfchluß vom 13. Mai 
das Simplum auf 40000 Mann (12000 Reiter und 28000 Mann Fußvolk) erhöht wurde. 
Ein fperielled Ausſchlagen diefer Summe auf die einzelnen Reichsſtände trat jedoch nicht ein, 
indem man fid) begnügte, durch einen ſpätern Reichsſchluß vom- 20. Aug. die Repartition nur 

‚auf die Kreife zu erſtrecken und es dieſen überließ, die Subrepartition eintreten zu laſſen. Es 
ift befannt, wie in den zerfplitterten Streifen dad Gontingent der Fleinen Reichsgrafen, Abtein | 
u. ſ. w. oft.nur aus einem einzigen Mann beftand. Allein auch über vie Kreidcontingente feßte 
8 fortwährenn Hader, da jene Bertheilung nur unter allen möglichen Proteftationen und Re⸗ 
fervationen gegen Präcedenz und Präjudiz angenommen worden war. Je nad Bebürfniß 

. wurde von dem Deichötage das Simplum, Dupluaı u. f. w. an Mannſchaft bewilligt (mit dem 
| wirklichen Stellen fab es freilich nicht beffer aus ald mit der Ginzahlung ver ſehr reichlich votir: 

ten Reihöfteuern oder Römermonate), und 1702 ward jogar ein Reichsgutachten dahin abge: 
faßt, daß eine Friedensarmee von 80000 Mann unterhalten werden ſollte; allein jegt war es 

gegen das faiferliche Intereffe, eine ſolche ſtehende Reichstruppenmacht in Deutſchland zu wiſſen, 
und bie kaiſerliche Ratificatton ward verfagt. Die Schilfale der Neihöcontingente im Sieben: 

jährigen Kriege und am Ende des vorigen Jahrhunderts gehören der Neichögeichichte an, und 
beim Zuiammenftürzen des Deutſchen Reichs wurde Die Reichſarmee am wenigften beklagt. 

Leider hat fie bis auf den heutigen Tag nicht Die abſchreclende Wirkung geäußert, melde man 
im deutichen Interejje hoffen mußte; aliein die Freude an der eigenen Militärhoheit, welde Die 
wmeiften der frühern Reichsſtände beherrſchte, blieb noch in den nenern Souveränetätäverhäfts 
niß wirfjam. Den Übergang von ver Reichskriegsverfaſſung zu ven einſchlagenden Beſtim⸗ 
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mungen der heutigen Bundesfriegdorganijation bildete für die meiften deutſchen Staaten der 
Rheinbund. Abgeichen von feiner Wirkung als Negation des Reichsverbandes diente er nur als 
Refrutirungsanftalt für die franzöfiichen Kriege. Die Rheinbundsfürſten leijteten ihrem poli- 
tifhen Schöpfer und Protector Heereöfolge durch Contingente, welche von je 150 Einwohnern 
einen Dann enthielten (Rheinbundsacte, Art. 38); zu einer gefchloffenen Rheinbundsarmee 
waren diefe Menfchenfleuern aber niemald organifirt, ſondern der franzöſiſche Kaifer ge: 
brauchte fie gleich Beſtandtheilen der franzöfiihen Heeresmacht. Wie der Deutihe Bund fo 
manches von der rheinifhen Gonföderation entlehnt, iſt er auch darin dem Reich und dent 
Rheinbunde treu geblieben, daß die Bontingenteinrihtung die Grundlage feines Heerweſens 
abgibt, Der Bund bat fein in Friedenszeiten ſtändiges Bundesheer, fondern in ihnen eriftiren 
nur für den etwaigen Vundeskriegsdienſt bezeichnete Abtheilungen ver landesherrlichen Trup— 
pentheile, deren Auswahl und Beſtimmung dem Einzelftadte jo freigegeben ift, daß die legten 
Tage Ungarn und Italiener als Bundesbrjagungstruppen einrüden fahen. Nichtsdeſfoweniger 
it die Bevölkerung ver zum Bunde gehörigen Landestheile ver Bundesftaaten ver Maßſtab für 
die Größe ber Bundescontingente. Nach ven Vorgange des Reichs heißt die desfallfige autben= 
tifche Aufftellung der Bevölkerung und der nad ihr zu leiftenden Kriegdcontingente die Bun- 
beömatrifel, welde nicht mit.einer andern, der jogenannten Gelpmatrifel, zu verwechſeln iſt, 
da dieſe nur die für die Bunvdesfanzleifafle und für die fonftigen Bundesausgaben zu beſchaffen⸗ 
ben Geldbeiträge der Bundesſtaaten feftiegt. Für die letztere ift übrigens eine Bedürfnißeinheit 
von 30000 Fl. und für die Vertheilung wie bei ver Mannfchaftsjtellung die Bevölkerung zur 
Grundlage genommen; zur Bundeskanzleikaſſe zahlt jede ver 17 Stimmen des Engern Rath 
2000 Bl. Die erfte Bevölkerungs- und Mannihaftsmatrifel ift vom 20. Aug. 1818, feitvem 
wurde fie verſchiedene mal rectificirt und die gegenwärtig gebrauchte ſtammt aus dem Jahre 
1842 (14. April). Die Veränderungen, welche eintraten, beziehen ſich jedoch nicht blos auf 
die Nachtragung ber Bevölferungdänderungen, fondern eine nicht unerbebliche Steigerung des 
zu ftellenden Brocentfaged trat ein. Nach ven Beftimmungen ver urſprünglichen Kriegöverfaf- 
jung ded Bundes vom 21. April 1821 follte ald Hauptcontingent 1 Proc. von ber Bevölke⸗ 
tung geftellt werden. Im Fall eines wirflihen Ausrückens des Kontingents hatte eine Reſerve⸗ 
aufſtellung von einem weitern 1/, Bror. einzutreten; fiir den etwa nöthig werdenden Nachſchub 
zur Vervollſtändigung der Gontingente wurde !/, Broe. ald zu leiſtendes jährliches Maximum 
beflimmt. Die nähern Feitfegungen über Zufammenfegung ver Gontingente, dad Verhältniß 
der Waffengattungen u. f. w. laflen fi nur in einem förmlichen Abriß der gefamnıten Krieg®- 
verfaffung des Bundes geben, wozu hier nicht der Ort ift. Bei ven angegebenen Procentiag 
in ver Öefanımtleiftung 1%, Proc. blieb es bis zur Aufhebung der Bundesverſammlung, ber 
man außerdem nur noch infolge der Ereignifie von 1840 die Anordnung von gegenjeitigen 
Muſterungen der Bundescontingente (alle fünf Jahre) verdankte. Die Rationalverfammlung 
ermädhtigte dagegen durch Beihluß vom 15. Juli 1848 vie Proviforiiche Gentralgewalt, vie 
deutſche Arınee bis zu 2 Proc. der Benölferung zu vermehren, allein mit der Reactivirung des 
Bundestags, der die deutſche Flotte, ven Anfang einer nicht durch Bontingente gebildeten natio= 
nalen Kriegsmacht, eben um diefer ihrer Eigenfchaft willen unter ven Kammer brachte, fiel 
diefe Beftimmung zu Boden. Im Jahre 1855 wurden die fünf. erften Abjchnitte der Kriegs⸗ 
verfalfung einer Revijion unterzogen und in ihrer neuen Geſtalt durch den Bundesbeſchluß vom 

4. Jan. 1855 angenommen. Gleich der erfte Abichnitt hat die Kontingentftellung zum Gegen⸗ 
Rande. Der $. 1 lautet: „Die Kriegsmacht des Bundes ift aus den Eontingenten aller Bun: 
deöftaaten zujanımengefegt. Jedes dieſer Bundedcontingente befteht aus dem Haupts, dem 
Reſerve- und dem Erfagcontingent. Die beiden erflern find beſtimmt, als Beftanbtheile des 
Bundesheeres in dad Feld zu rücken und bie Bunvesfeflungen zu befegen, das legtere bleibt 
zur Bildung des dem Heere nachzuſendenden Erfages im eigenen Stante zurüd. Dieſe Eontin- 
gente werben nach der im Bundesbeſchluſſe vom 14. April 1842 feſtgeſetzten Matrifel berechnet 
und betragen für jeden Bundesſtaat an ftreitbarer Mannichaft im Hauptcontingent 11, , im 
Refervecontingent Y,, im Grfageontingent 4, Proc. der Matrifel.” Die Gefanmtleiftung iſt 
jomit jeit der erflen Abfaffung der Bundesbeflimurungen um Y/, Proc. verftärkt. Während ver 
$.2über ven Kriegderjag nur die frühere Befhränfung auf U, Bror. für jedes Kriegsiahr 
wiederholt, läßt 6. 3 größere Anftrengungen nur durch beſondere Bundesbeſchlüſſe gebieten 
und wenn fie dutch einzelne Staaten auf Bundesantrag gemacht werben, in ihren Koflen na 
der Bundeömatrifel ausgleichen. Die Gontingentzahl wird nach $. 4 nur durch die flreitbare 
Mannſchaft gebilnet; was in fie zu rechnen ift und was nicht, iſt beſonders hervorzuheben. 
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Die Reſervecontingente muͤſſen dem Hauptcontingent ganz gleich organiſirt und bereit gehalten 
werden. (F. 5.) Der $. 6 enthält die ominoͤſe Verwahrung, daß zwar auch Landwehr als 
Bundescontingent geftellt werben kann, daß jedoch grundſätzlich fein Bontingent zum größern 
Theil aud Landwehr beftehen folle. Während im $. 7 für Neiterei das Verhältniß von einem 
Achtel der Geſammtzahl eined jeden Kontingent? angenommen iſt (ſoweit nicht eine Reihe ver 
kleinern Bunveöftaaten von der Stellung von Cavalerie gegen verflärfte Infanteriecontin- 
gente befreit ift), werben nad) $. 8 auf 1000 Mann 2/, Geſchütz ald das Minimum gerech⸗ 
net. Die fernern Beftjegungen gehen auf das Verhältniß der Genietruppen, Chargen, Sa: 
nitätöperfonal u. ſ. w. Für das Verhältniß der Friedens- und Kriegäbereitfchaft der Contin⸗ 
gente finden jich in dem Abſchnitt IV, 6.2119. Anordnungen, deren Inhalt wir hier Eurz zuſam⸗ 
menfallen. Die Heeresmacht des Bundes (von einen Bundeöheer In Friedenszeiten wird nicht 
geredet) muB in den jie bildenden Gontingenten ſtets in einem Zuftande fein, daß das Bunde: 
heer raſch gebilvet werden kann und feine Beſtandtheile kriegstüchtig find. Zu dieſem Zwecke 
find Beſtimmungen über Dienſtzeit, Beurlaubung, Ausbildung der Truppen in Friedenszeiten 
getroffen, die jich jedoch ſtets als Minima der Bundesforderungen darftellen und worüber hin: 
aus das Bedürfniß oder das MWohlgefallen des Einzelſtaats Freien Spielraum haben. Die 
Dienfiverpflihtung eines in die Bundedcontingente einzurechnenden Mannes beträgt ſechs 
Jahre, die Geſammtpräſenz bei der Infanterie wenigftend zwei, bei der Reiterei wenigſtens 
drei Jahre u. f.w. Zwar können zur Erfparung Beurlaubungen eintreten, allein für das 
Haupt= und Nejervecontingent find ſtets im Dienft zu Halten 1) bei allen Waffengattungen 
fünf Sechstel der Offiziere; 2) bei der Infanterie drei Viertel der Unteroffiziere und Spielleute, 
ein Sechstel ver Gemeinen; 3) bei der Reiterei drei Viertel bis vier Fünftel der Unteroffiziere, 
Trompeter und Gemeinen nebft Pferden u. ſ.w. Kür die Erfagtruppen verlangt man die Präs 
tenz von wenigſtens der Hälfte, für Offizier- und Unteroffizierftellen kommt noch zur Erleid: 
terung der Koften eine fogenannte Bacanthaltung vor. Sole Lücken wurden bei der neuliden 

Mobilmachung durch außerorbentlihe Ernennungen ausgefüllt. Das Maximum ift ein Zwölf: 
tel der Offizier- und ein Sechstel der Unteroffizierſtellen. Nah den jüngften Erfcheinungen 
ift fer zu bezweifeln, ob die ausbrüdlichen Beftimmungen über bereit zu haltende Vorräthe 
an Munition, Befleivungsftüden, Refervewaffen u ſ. w. überall wirkliche Nachlebung gefun- 
ven hatten. Der $.28 verlangt Gleichheit des Kalibers für die Feuerwaffen eines jenen Armee: 
corps. Das Minimum fiir die Ausbildung eines Soldaten ift auf ſechs Monate geſetzt. Erſt 
don da an zählt der Rekrut als Gontingenttheil; Feld- und Schießübungen find für vie Kolge: 
zeit vorgeichrieben; jeder Scharffchüge muß jährlich wenigſtens 90, jeder Infanterift 30 jcharfe 
Patronen verihießen. Alle Jahre follen vier Wochen lang in der halben Kriegaftärfe des 
Saupt= und Refervecontingentd größere Übungen vorgenomnien werden. Weiter iſt das Mi: 
litärbildungsmwejen zwar nicht von Bundes wegen in die Hand genommen, mol aber befonderd 
anempfohlen. 

Die Gleichmäßigkeit ver Reglements iſt von den Contingenten wenigſtens ein und deſſelben 
Armeecorps anzuſtreben. Späteſtens am 1. Febr. jedes Jahres wird der Bundesverſammlung 
von jedem Bundesſtaate eine Standesüberſicht des Bundescontingents vorgelegt. Aus dieſen 
einzelnen Standesüberſichten wird alsdann eine Generalüberſicht des Bundesheeres zuſammen⸗ 

geſtellt. Den Schluß des Abſchnitts IV bildet Die ſchon hervorgehobene Anordnung Aber die Mu⸗ 
ſterung der einzelnen Contingente. Aus dem Abſchnitt V (die Abſchnitte VI—X find noch nicht 
zur Revifion gekommen, fondern in ihrer ältern höchſt unpraftifhen Faſſung vom 11. Juni 
1822 ift mit ihnen auch die ganze Frage über den Oberfeldherrn verblieben) fei noch hervorge⸗ 
hoben, daß die Contingente nad) ver Mobilmachungsordre binnen vier Wochen auf den für 
jenes Armeecorps zum voraus beſtimmten Sammelplägen aufgeftellt fein müfjen. 

Diefe nähern Beftimmungen find bier mitgethellt worden, um anzuerkennen, daß für bie 
Inſtandhaltung der Mannfhaften und des Materials durch die erwähnte Reviflon aflerlei gelet 
Ret worden ift. Die Unmöglichkeit freilich, unter den weitern Beſtimmungen ver Kriegäverfaf: 
fung über ven Oberbefehl, Stab, Bundestagscontrofe, einen Krieg zu führen, wird dadurch nit 
gehoben. Trog der Zugeflänpniffe, welche das reine Contingentweſen einer einheitlichen Hee⸗ 
resbildung in den angeführten Beſtimmungen gemacht bat, zeigt ſchon gleich ein Vergleich mit 
den Grundſätzen ver jchmeizeriichen Bundesacte, wo der geſammte Unterricht in pie Hände der 
Gentralgewalt gelegt ift und die Truppen im eidgenöſſiſchen Dienft ausſchließlich die eidgenoͤſſi⸗ 
ſche Fahne führen (Art. 20), wie viel größere Opfer ber verfchriene Cantonalgeiſt zu bringen be: 
reit war. Während in den verſchiedenen Theilen Deutfchlands das eine Gontingent auf allgemeine 

1 
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Wehrpflicht baſirt ift, Bad andere aus Conſeribirten mit geſtatteter Vertretung, ein noch anderes 
vielleicht ganz au8 Geworbenen befteht, ift der Art. 8: „Jeder Schweizer ift wehrpflichtig“, 
ein Grundgeſetz des Bundes. Auch jebt noch muß das ganze Contingentfoften,, worauf dad 
deutſche Bundesmilitärweſen beruht, als ein Nothbehelf betrachtet werben, der zwar den Geiſte 
der ganzen deutſchen Staatenverbinbung entfpridht und für die Friedensbedürfniſſe ausreicht, 
dagegen aber bie eigentliche Aufgabe einer föderirten Heeresmacht, eine gefchloflene Armee 
einheit parzuftellen, nicht im entfernteften erfüllt. Deutſchland wird ſtets nur von gefchloffenen 
Einheitöftnaten Eriegeriiche Gefahren zu beftehen haben, um fo unerlaßlicher ift die Forderung, 
wenigſtens auf dieſem Gebiete der krankhaften Souveränetäts- und Abſonderungsluſt ein 
Ende zu machen. Man hat früher Häufig in den deutſchen Kammern den damals noch niedri⸗ 
gern Procentfag der Bundeseontingente ald eine drückende Laft für die Eleinern Staaten auge⸗ 
griffen; heutzutage würde daß deutſche Volk gewiß mit Acclamation mehr ald dad Doppelte ver 
jebigen Gontingente bewilligen, wenn jtatt ihrer ünter Einer Fahne und Einer Führung bie 
Angehörigen der verfchiedenen deutſchen Stänme in Frieden und Krieg ein wahres deutſches 
Reid = oder Bundesheer bildeten. H. Marquardſen. 

Sontract, f. Bertrag. 
Contrafignatur (Gegenzeiänung). Klüber in feinem „Öffentlichen Reit”, $. 283, 

ſagt hierüber: ‚„, Damit für alle Regentenhandlungen die grundgefegliche Verantwortlichkeit der 
oberfien Staatsbeamten beſtehe, iſt in den meiften neuern Verfaſſungsurkunden feitgefegt, daß 
alle von dem Souverän unmittelbar ausgehenden landesherrlichen Befehle und Verordnungen 
zuihrer Gültigkeit per Gegenzeichnnng (Gontrafignatur) eines der oberften Staatöbeamten be= 
burfen; eine Beſtimmung, die um fo nötbiger erachtet ward, da das frühere. Rechtsmittel der 
Beihwerbefiihrung bei einem Neichögericht wider den Misbrauch der Iandeöherrlihen Gewalt 
und wider Verletzungen der Verfaſſung nicht mehr flatthat und durch jene Vorſicht ver Erſchlei⸗ 
dung landes herrlicher Willenderflarungen und ber Unterfchiebung falfcher oder verfälfchter 
Ausfertigungen vorgebeugt wird.” Auch viefes, daß alle Verfügungen des Fürften in öffent- 
lihen Dingen zu ihrer formellen Gültigkeit durchaus erſt ber Unterſchrift eined Miniſters oder 
jonft unmittelbar unter dem Fürſten ftehenben verantwortlihen höchften Staatöbeamten bevürs 
fen, daß alfo jeder, der fie ohne dieſes vollziehen würde, jelbft nerantwortlid wird, und daß ba- 
gegen die Unterjchrift des Minifters alle Verantwortlichkeit von dem Fürſten hinweg und auf 
den Minifter zieht, iſt eine der großen Erfindungen bed englifhen Staatsrechts. Manche Abio- 
lutiſten wollen zwar darin eine zu große Veſchränkung des Fürften finden. Allein ver Grund⸗ 
fag gereicht offenbar dem Fürften zum beften ; denn er hat ja das unbeningte Recht, ſich Minifter 
zu ermählen und die bisherigen zu entlaflen. Es ift alfo nicht denkbar, daß er für Verfügungen, 
die nicht abſolut rechtswidrig und verfehrt find, nicht einen unterzeihnenden Minifter finden 
jellıe. Wäre aber die Berfügung von ſolcher Art, daß er gar keinen fände, nun ſo iſt offenbar 
das Unterbleiben dev Verfügung ſein eigener größter Vortheil, allermindeſtens der Vortheil 
ſeines Fürſtenhauſes, ſowie der Schuß vor Täuſchung, Übereilung und vor einer wenigſtens 
moraliſchen, ſehr oft gefährlichen Verantwortlichkeit des Fürſten die größten Vortheile nicht blos 
für die fürſtliche Würde, ſondern auch für das Land begründen. 

Eine interefjante Steritfcage über die Gontrafignatur wurde auf zwei aufeinanber folgen- 
den badifchen Randtagen verhandelt. Es mar nämlich die Frage, ob eine urſprünglich ohne 
Gegenzeichnung eines Minifterd aus dem Gabinet ded verfiorbenen Fürſten auögegangene Ver⸗ 
fügung die nöthige verfaffungsmäßige Form und Gültigkeit rückwärts dadurch erhalten Fünne, 
daß ein Minifter, der fie vollzogen batte, dieſe Verantwortlichkeit durch die VBollziehung und 
duch feine ausdrückliche Erklärung gerade jo übernommen habe, als hätte er zu der Verfügung 
gerathen und fie urfprünglich unterzeichnet, Glücklicherweiſe aber fiegte beide nal Die entgegen 
geſetzte Anſicht. Sie wird, abgefehen von den beſondern badischen Verfaſſungöbeſtimmungen, 
(don durch folgende allgemeine Gründe unterflügt. Der Hauptzwed ber verfaflungsmäßigen 
Sorderung Der Contraſignatur würde in jener Hinſicht vereitelt merben durch ein ſolches Gleich⸗ 

Rellen nachtraͤglicher Billigung mit der. urfprünglichen Unterſchrift. Diefe follte dem Fürſten 
und dem Rande verbürgen, daß die Verfügung nicht durch leichtfinnige und täuſchende Vorſpie⸗ 
gelnng gewiſſenloſer unnerantiwortlicher Höflinge hervorgelodt und übereilt, fondern durch einen 
ernſten, ſachkundigen, für bie Verfügung felbft verantwortlihen Staatsmann reiflich geprüft 
md gebilligt wurde. Sie follte aber ebendadurch, und weil man einen ſolchen Minifter ale den 
Rathgeber und intellectuellen Urheber ver Maßregel betrachten und von ihm bie dem Geſetz 
ſchuldige Genugthuung fordern kann, ven Haß und die Verautwortlichkeit vom Fürſten abwen⸗ 
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den und alle Camarillaregierung ausſchließen. Alles dieſes wird vereitelt, wenn eine nachherige 
Billigung die niht unterzeichyrete Verfügung rechtsgültig macht. If einmal die Verfügung er: 
laffen und der Fürſt ohne ihre Vollziehung doppelt compromittirt, fo werden auch ſolche Mint: 
fter fie vollziehen, die fie urfprünglich nicht unterzeichnet, fondern durch ihre Vorftellungen fe 
abgewendet hätten. Außerdem gilt ja ganz allgemein der Grundſatz, daß bie ohne die geſetzlich 
nothwendige Form und einmal ungültig vorgenommenen Handlungen ftet8 ungültig bleiben. 

Welder. 
Eontrebande. I. Ein jeder Staat har das Net, dad Verhalten feiner Angehörigen in 

beftimnite Grenzen vermöge feiner verbietenden Gejege einzufchlichen, und jelbft über dus 
eigentliche Staatögebiet hinaus wird vielfältig eine allgemeine Verpflichtung der Unterthanen 
gegen ihre heimiihen Strafgejege angenommen. Am menigften zweifelhaft mußte diefe Be: 
fugniß, die Ihatigkeit der Linterthanen in und außerhalb des Staatsgebiets unter Strafhro: 
Hung zu ftellen, dann angejehen werden, wenn ed galt den Staat gegen Feinde zu ſchützen um 
in der Handlung des Unterthanen eine Unterſtützung und Beförderung des Feindes lag. Schon 
im Roͤmiſchen Recht und der Juftinianifchen Sanınılung finden ſich Gefete, melde ven Römr 
und Untertdanen der römiſchen Kaifer verbieten, dem erklärten Feinde ober auch tur ben Bar: 
baren, welche factifch als Feinde handeln, Gegenftände der Kriegführung zu verkaufen, ja felbft 
einfache Xebendmittel, wie Wein und DI, follten ihnen nicht zugeführt werden (1. 1. 2 Cod. 
quae res exportäri 4, 41 von Balend und Gratian und I. u.Cod. de liter. et itin.cert. 12.45 
von Honorius und Arcadius). Inſofern es ſich um die eigentlihe Ausführung aus römifhen 
Gebiet oder ven Verkauf innerhalb des Reichs handelte, find die betreifenden Strafbeitimmupn: 
gen, die jogar den Tod drohen, unmittelbare Ausflüffe ver Staatsherrſchaft; in ihrer Er: 
ſtreckung auf fremde Länder und Meereäftreden kam der Annahme der verbindenden Kraft des 
Heimatsrechts die Fiction zu Hülfe, daß die faiferliche eine Weltherrichaft fei. Im Mittelalter 
treten an die Stelle der Barbaren die Sarazenen und Heiden. Sie wurden als ewige Feinde 

der gefammten Chriftenheit betrachtet und niemand zweifelte daran, daß Papſt und Goncilien 
das Recht Hätten, die Unterflügung der Feinde Chriſti dur Zuführung von Waffen und 
Lebensmitteln mit den ſchwerſten Strafen zu bedrohen. Kirchenbann und Confiscation jollen 
die Schuldigen treffen, unter denen jich nanıentlich die Handelsſtädte Italiens, die zugleich einen 
guten Profit durch den Transport der Kreuzfahrer machten, ausgezeichnet zu Haben ſcheinen. 
(c. 6. 12,17. X de Judaeis et Saracenis 5, 6.) In Anlehnung an dieſe Erklärungen der 
Zateraniichen’ Goncilien und der Päpfte Alexander III., Innocenz III., Nikolaus V. und Ca⸗ 
lixtus III. verbieten auch Die Seerechtsaufzeichnungen des Mittelmeer ganz allgemein ven Hei⸗ 
den vergleichen. Zufuhr zu bringen. Weil aber auch ber Bann zu den gedrohten Strafen ge: 
hörte, wurde in ver mittelalterlihen Latinität contra bannum contrebandum die Bezeichnung 
für ſolche Waaren, deren Zuführung fei es zum Heiden oder fonftigen Feinde entweder durch 
jpecielle Landesgeſetzgebung oder jene allgemeinen Nechtsquellen verboten war. Auf jener 
engern Grundlage ruht der noch heute fortdauernde Sprachgebrauch, bei der Umgehung von 
Einfuhrverboten oder Zollgefegen die eingefhmuggelte Waare Eontrebande, dad Schmuggeln 
felbft Gontrebandiren zu nennen. 

il. Gewöhnlich aber wird der Ausdruck heutzutage in feiner völferredtlihen Bedeutung 
angewendet, die und ausführlicher beſchäftigen muß. Schon die angedeuteten allgemein gehal⸗ 
tenen Verbote an bie ganze Chriftenheit fegten ſich über die flaatlihen Grenzen hinweg und fo 
konnte ſich bei der größern Entfaltung der Kriegsmarinen und zugleich der Handelöbeziehungen 
der Nationen fehr.leicht die Rechtsanficht bilden, daß die jedesmaligen Kriegführenven ein ähn⸗ 

liches Strafrecht gegen ſolche Unterthanen dritter Staaten hätten, welche ven Gegner durch Zufüh⸗ 
rung von Kriegsmaterial zu verftärken fuchten. Auf jeven Fall wurde ſchon hiernach der rich⸗ 
tige Geſichtspunkt feftgehalten,, daß ein Neutraler ſich durch Unterftügung des Feindes ſelbſt zu 

unſerm Gegner mache und daher ald Feind behandelt werben dürfe. So entftand die freilich zu 
den Zeiten ded Hugo Grotius in ihrem Detail noch wenig ausgebildete voͤlkerrechtliche Lehre von 
der Contrebande als eine befondere Abtheilung des Voölkerſeerechts in Kriegäzeiten. Ihr 
Material bildete jich theils aus den Schriften der großen Publiciſten, theils aus ven Volkerver⸗ 
trägen, denen ein hervorragender Antheil an der Nomenclatur der Contrebande zuftel, um ſo 
mehr, da die wiſſenſchaftliche Begriffsbeſftimmung nichts weniger als einmüthig war. Wie 
überall ift auch hier von der Freiheit des neutralen Handels auszugehen. Der Neutrale bleibt 

mit jebem ber Kriegführenden Im Frieden und fegt mit allen den gewohnten friedlichen Verkehr 
fort. Alten manuche Geſchäfte, welche in Friedenszeiten ganz unverfängliche ſind, werben durch 
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ben Krieg berührt, indem ihre Vortfegung eine unmittelbare Begünftigung der Kriegsoperatio- 
nen des einen Srreitenden fein würbe. Zuführungvon Kriegsſchiffen, Transport von Kriegs— 
mannſchaften und Depeichen find im Frieden völkerrechtlich erlaubt, die Anierifaner und Eng=_ 
länder bauen der ruffiihen Regierung Kriegsfchiffe um die Wette and amerikaniſche Schiffe 
fönnen ungefährdet englijche Nefruten nach Indien bringen. Während eines Kriegs find aber 
ſolche Dienfte, einem friegführenven Staat durch einen neutralen Schiffer geleiftet, ein offenbar 
feindſeliges Handeln (auf die Abſicht kommt e8 hier nicht an) gegen den andern Kriegführenden, 
und mit Recht behandelt diefer den etwa ergriffenen falſchen Neutralen als einen Unterthanen 

des Feindes. Und jelbft wenn das Cigenthum ver Beindeöunterthanen als ſolches der Confis⸗ 
cation niht mehr unterliegen würde, ließe jich viel dafür geltend machen, dieſe VBetheiligung 
des Neutralen an der Kriegführung ſelbſt mit der Conflscation des Transportmitteld (nicht 
der übrigen Ladungsgegenftände) heimzuſuchen. Ob man bier von Strafe reden will: oder 
nicht, kann für die Sache jelbft feinen Unterſchied machen. Entſchieden falfch dagegen ift e8, die 
gedachten Fälle ald contrebande par accident zu bezeichnen. Sie find feine Analogien der 
Contrebande, ſondern mehr als Contr ebande. Umgekehrt koͤnnte man in ber eigentlichen Contre⸗ 
bande eine Analogie dieſer unmittelbaren Betheiligung an den Kriegsoperationen ſehen. 
Würde übrigens eine neutrale Regierung ſelbſt dergleichen Unterſtützung vornehmen oder für 
ihre Rechnung durch Private vornehmen laſſen, wie es z. B. während der erſten Jahre des 
amerikaniſchen Unabhängigkeitskriegs von ſeiten Frankreichs geſchah, fo wäre Dies ein offen— 
barer casus belli für den andern Kriegführenden. Für den Privaten aus neutralen Staaten 
fiegt die Kränkung des friegführenden Rechts nur in der verſuchten Zuführung. Der bloße Ver— 
kauf, z. B. eines Schiffes an eine kriegführende Macht in einem neutralen Lande oder im Lande 
des Rriegführenven erfüllt den Begriff der jogenannte contrebande par accident nit. Der- 
jüngfte orientalifche Krieg, in welchem jonit die Lehre von ber Contrebande wenig praftifch 
wurde, jah wenigſtens ein Beifpiel dieſer Art Kriegstheilnahme durch einen Neutralen. Im 
Etillen Dcean ward das bremer Schiff Greta (ehemals die Fregatte Deutfchland der unſeligen 
deutſchen Flotte, deren Fluch noch an den Trümmern zu hängen ſcheint) von engliſchen Kreuzern 
aufgebracht, während es eine Anzahl ruſſiſcher Flottenmannſchaft am Bord hatte, und das 
englijche Prifengericht zu Hongkong erklärte mit vollem Recht das Schiff für qute Prife. Da in 
dieſem Falle die Befradter jelbft den Transportcontract abgeichloffen hatten, injofern der 
Kapitän und Supercargo für jie handelten, wurde au die übrige Ladung des Schiffs mit 
confiſscirt (Soetbeer'd „Actenſtücke“, N. F., II, 41). 

III. So gewiß eine fo unmittelbare Betheiligung an den Kriegsvorgängen ven handel und 
ihiffahrttreibennen Neutralensfeiner nentralen Rechte verluftig macht, fo unficher iſt die Be- 
ſtimmung ber eigentlichen Contrebande. Zunächſt Ift auch Hier darauf aufmerkſam zu machen, 
daß es feine abjolnte Gontrebande gibt. Nur in und während der Zuführung zu einem der 
Kriegführenvden und zwar auf dent Kriegögebiete, d. 5. der offenen See und den Territorien der 
Kriegführenden find gewiſſe Gegenftände völkerrechtlich Contrebande. Man kann deshalb ſa⸗ 
gen, daß alle und jene Eontrebande contrebande par accident ift. Der lütticher Gewehr- 
fabrifant, welcher während des italienifchen Kriegs den Sardiniern over vieleicht gar beiden 
Seiten zugleich feine Waffen verfaufte, machte ſich dadurch keineswegs des Contrebandirens 
ſchuldig, obgleich es in den Befugniffen des belgiſchen Staatd gelegen Hätte, felbft den Ver: 
kauf oder Die Ausführung über Die Grenze von ſolchen Gegenftänden zu verbieten. Um nämlich 
den völferrechtlichen Begriff in feiner Reinheit zu erhalten, muß man zwei gewöhnlich mit ihm 
verwechſelte Bälle ſcharf davon fheiden. Die Kriegführenvden pflegen die Ausführung einer 
Reibe von Gegenftänden, die auch nur ſehr entfernt dem Eriegeriichen Gegner dienen fünnen, 
oder an denen man Mangel im eigenen Lande befürchtet, abjolut over nach beſtimmten Gegen 
den bin zu verbieten. So häufig ſich darunter völferrechtliche Contrebande befindet, jo iſt doch die 
ganze Bejehgebung diefer Art rein ſtaatsrechtlicher Natur und was nicht ſchon völferrechtlich 
Contrebande ift, kann durch ſolche einfeitige Verbgge nun und nimmer Gontrebande werden. 
Diefe Ausfuhrverbote binden jeben, ber fei e8 dauernd oder vorübergehend in Lande ift, aber 
den Neutralen nicht in jeiner Eigenfchaft al8 Reutralen, ſondern ald temporären Unterthan. 
Bon diefer Art war das Verbot der Ausfuhr von Dampfſchiffsmaſchinen unter ven ald Gontre- 
bene anerkannten Gegenftänven wie Munition, Waffen u. ſ. w., womit die engliſche Regie⸗ 
tung fhon am 18. Febr. 1854, alfo faſt ſechs Wochen vor der Kriegserflärung hervortrat. . 
Andererfeitö gehen auch oft die neutralen Staaten in ihrem Eifer, fi ald überaus neutral 
gefinnt zu zeigen, fo weit, daß fie ihren Unterthanen gegenüber auf ihrem Gebiet eine Reihe von 
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Handlungen unter Strafdrohungen ſetzen, welche nach dem Völkerrechte nicht ald Gontreban= 
diren betrachtet werden fünnen. Der Staat ald folder it natürlich gu vergleichen Handels⸗ 
beihränfungen befugt; inmiefern die Negierung im Gegenfaß zur gefeggebenden Gewalt der⸗ 
gleichen Schritte vornehmen kann, muß von dem Landesrecht abhängen (in England z. B. iſt 
die Königin durch Die Zollconfolivationdacte von 1853 in ihrem Geheimrath dazu ermächtigt), 
abernimmermehr wird durch folhe miunicipale Anoronungen an ven Beftimmungen des Völker⸗ 
recht3 etwas geändert. Keiner der Kriegführenden erlangt aus ſolchen Verboten erweiterte 
Rechte und nur als praftifche Folge tritt diefes da ein, wo etwa ein neutraler Staat alle feine 
Untertbanen, die feine fperiellen Verbote nicht achten, des Schutzrechts der neutralen Flagge 
für verluftig erklärt. Unmittelbar kann der Kriegführende nur dadurch größere Rechte gegen 
den neutralen Unterthanen, mad Sontrebande betrifft, erlangen, daß durch Staatsverträge 
zwiſchen dem neutralen und kriegführenden Staate dieſem beſondere im Vöͤlkerrecht an ſich nicht 
enthaltene Befugniſſe eingeräumt worden ſind. Andererſeits können aber aüch durch ſolche 
ſpecielle Feſtſetzungen den Angehörigen eines neutralen Staats DBegünftigungen erwachien, 

wenn nämlid die Kontrahenten fich gegenfeitig für ven Fall, daß der eine Krieg führt und der 
andere neutral bleibt, eine Beſchränkung der Eriegerifchen Nechte in Bezug auf Gontrebande 
zum Vortheil ded neutralen Handels auflegen. Ein Beiſpiel Diefer Art iſt der preußiſch-amerika⸗ 
niſche Vertrag von. 1785, Art. 15, wodurch Die Nichteonfiscation ver Contrebande ftipulirt wurde. 

IV. Wir haben gefehen, daß foweit e8 vie allgemeine Völferrechtöpraxis angeht, einfei= 
tige Feftfegungen der Kriegführenden den Begriff ver Contrebande weber erweitern, noch cin= 
feitine Gefege der Neutralen venjelben beichränfen können, daß dagegen wol durch Verträge 
unter den Barifcenten an die Stelle der allgemeinen Regel eine andere gefegt werben kann. 
.‚Demgemäß werden mir zunächſt dad Recht ver Contrebande nach dem allgemeinen ältern und 
heutigen Voölkerrecht zu unterfuchen haben, eine Erwähnung der hervorragenpften modificiren⸗ 
den Einzelverträge foll fich daran ſchließen. Diejenige Zuführung über das Kriegsgebiet von 
folgen Gegenſtänden, melde als eine unmittelbare linterflügung der Kriegsoperationen des 
Feindes wirkt, macht den Neutralen dem andern Kriegführenden gegenüber zum Gontreban- 
deur und gibt viefem dad Recht, gegen ven Verletzer der neutralen Pflichten einzufchreiten. 
Menn wir fo ven Begriff ver Contrebande definiren, bleibt allerdings die Schwierigkeit, nad 
dieſer Regel die einzelnen Gegenſtände zu beftimmen. Die Praris, melde fonft in foldgen 
Hallen ver Theorie hülfreiche Hand leiftet, ift hier eine unzuverläffige Führerin, da zu verfchie- 
denen Zeiten verſchiedene Auffaffungen in ihr herrſchten. Bald ließ fie ſich durch einen Einzel- 
vertrag dominiren, welcher unter vem Drud eines fiegreihen Kriegführenden zur offenbaren 
Berininderung der neutralen Rechte zur Entflehung gefommenevar , bald wieder überruog die 
entgegengeſetzte Strömung. Häufig entſchied die politiſche Stellung der Neutralen zu der guten 
oder fchlechten Sache der Kriegführennen. Im erftern Fall lieh man ſich eine firengere Band⸗ 
babung des Begriffs Contrebande gefallen, im legtern wehrte man ſich auch gegen feine beſon⸗ 
nerfte Auslegung. Genug, unfere Quellen, die Ausſprüche der Schriftfteller, vie Derlarationen 
(wohl zu unterſcheiden von zweifeitigen Berträgen) der Kriegführenden und Neutralen und 

die Entſcheidungen ber Prifengerichte geben ein ziemlich ſchwankendes Refultat, aus dem fih nur 
mit Sicherheit der Sag abhebt, daß eigentliche Wehr und Waffen und Kriegemunttion und 
Kriegsſchiffe, wenn fie für den Gegner beflimmt find und ihm zugeführt werben, Gontrebande 
ausmachen. Soviel jedoch ein Schiff an Waffen und Munition für den eigenen Gebraud zu 
führen pflegt, fällt natürlich nicht unter die Regel. Hugo Grotius bezeichnet die unbeftrittene 
Gontrebande. als ſolche Gegenſtände, quae in bello tantum usum habent, die nur im Kriege 
gebraucht werben Eönnen; allein dadurch wird Die Beurtheilung der einzelnen Sachen um nicht® 
leiter! Unter den Begriff von Wehr und Waffen wurde ziemlich ‚allgemein vie ganze militä- 
riſche Ausrüftung, 3. DB. das Lederzeug, bei Savalerie Pferde, Sattel und Zäume verflanden 
und zur Rriegämurition aud die zufammenfegenden Theile des Schießpulvers gezogen. Bon 
vielen Gegenſtänden läßt fi offenbar mit „Hugo Grotius fagen, daß fie usus ancipitis find 
und ſowol im Krieg als Frieden gebraucht werben Eönnen. Inwiefern in ihrer Zuführung eine 
Unterfügung des andern Kriegführenven gefehen werben kann, will er von den Umſtänden bes 
einzelnen Falls abhängig machen. Die Aufnahme von Schwefel und Salpeter ald Contrebande 
ſtellt ſich als Ausnahme von der in ber Anwendung jonft feften Regel dar, wonad fein Gegen⸗ 
ſtand ald Contrebande betrachtet wird, ver nicht in der.gegenwärtigen Geftalt unmittelbar den 
Kriegführenven für ben Krieg dienen kann. Der verarbeitete, nicht Der rohe Stoff iſt Contre⸗ 
bande. Muß erſt von feiten des Kriegführenden mit den Materialten eine Art Speecification 
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vorgenommen wetden, fo Fann in ber Zuführung durch den Neutralen eine unmittelbare 
Unterfügung nicht gefehen werben. Nichtsdeſtoweniger iſt auch Blei und eine Reihe von an- 
dern Rohſtoffen nicht felten per nefas als wölferrechtliche Kontrebanve behannelt worden. Wie 
fo oft im Völkerrechtsverkehr die eine Lehre durch die Einwirkung der andern verdunfelt wurde, 
fan in den Kriegen des 17. Jahrhunderts dadurch eine große Unſicherheit in die Behandlung 
ber zweifelhaften Gegenſtände, daß ji) die Kriegführenden anmafiten, ven Handel der Neutra= 
len mit dem Gegner abjolut verbieten zu können. Man flieht deshalb oft nicht recht, ob ein Schiff 
aufgebracht wurde, weil feine Ladung als Gontrebande galt, oder ald Nechtöfolge des Verkehrs 
mit dem Feinde überhaupt. Als im 18. Jahrhundert dieſe monftröje Forderung ver Krieg- 
führenven, durch ihr bloßes Wort den Handel der Neutralen lahm legen zu können, befeitigt wor⸗ 
den war, freilih nur um am Schluffe ver Periode und im erften Jahrzehnd unſers Jahr- 
hunderts in noch großartigerer Unverſchämtheit wieder aufzuleben, knüpfte fi eine Reihe 
von Streitigkeiten zwiſchen Neutralen und Kriegführenden an zwei Hauptfragen, ob Lebens- 
mittel und ob Schiffsbaumaterialien ald Gontrebande zu betrachten ſeien. Selbft Berträge 
fonnten nicht immer ven Brieden darüber gewährleiften, da es Interpretationdfrage wurbe: ob 
jene Begenftände im allgemeinen Ausdruck eingefchloffen waren. Daß fidh einzelne Kriegfüh— 
tende fo entſchieden für die Behandlung der Schiffsbaumaterialien als Contrebande erklärten, 
hatte jeinen Grund darin, daß die Kriege zur See immer auch auf Vernichtung der gegnerischen 
Handelsmarine gerichtet waren. Man hielt es für widerfinnig, mit der einen Hand die Schiffe 
des Feindes und feiner Unterthanen zu zerflören und aus der andern ſich die Baumaterialien 
für neue Schiffe entihlüpfen zu laffen. Dagegen hatten die Neutralen, deren bedeutendſte 
Ausfuhrartikel gerade Schiffsmaterialien waren — in eriter Reihe kommen hier inımer die 
baltifhen Mächte — das größte Interefle daran, fi ihren gemohnten Handel mit Schiffsbau⸗ 
holz, Segeltuch und fonftigen Artifeln nicht durch hen Krieg fremder Staaten verfünmern zu 
laſſen. So weit gingen die Forderungen und oft auch factifhen Übergriffe ver Kriegführenden, 
dan fie das Nohmaterial für Segel, Hanf, für Shiffsanfer, Eifen, und ähnliches mehr als 
Contrebande behandelten. Was Lebensmittel anlangte, fo wurde auch hier in ähnlicher Weife 
Getreide, Mehl und Brot zufammengemorfen und für alle gleihmäßig Die Eigenſchaft als 
Gontrebande geltend gemacht. Einzelne Verträge, wodurch wirklih Provifionen als Gontre= 
bande bezeichnet waren, mußten diefer Ausdehnung des allgemeinen Rechtöfaged zum Vor- 
wande dienen und bad Recht ver Blokade wurde in dieſe Brage, welche Gegenftände, ganz abge- 
fehen von einer beftehenven Einfchließung, in die Häfen der Kriegführenden gebracht werben 
dürfen, hineingezogen. Die neutralen Staaten maren gewöhnlich ſolche, welde eine flarfe 
Getreideausfuhr hatten, ſodaß für fie Die Entſcheidung, ob Gontrebande oder nicht eine Lebens⸗ 
frage war. Durch die Streitigkeiten Englands ald Friegführenne Macht mit Preußen und 
Holland als neutralen um die Mitte des 18. Jahrhunderts iſt e8 gerade dieſer Zeitpunft, der 
unjere Aufmerkſamkeit beſonders beanfprudt und nad unparteliicher Prüfung der bis dahin 
erwachſenen Entſcheidungen der Gerichte, Außerungen der Schrififteller und Declarationen 
ber Regierungen muß man ſich der Anficht zuneigen, daß damals nach vem allgemeinen Bölter- 
tehtunmittelbares Schiffsbaumaterial (alfo Segel, aber niht Hanf u. ſ.w.) für-Contrebandegalt, 
die Lebensmittel aber frei waren, ſoweit nicht fpecielle Verträge anderes feftjegten. Cine 
flagrante Verlegung feiner Verpflichtungen gegen Holland beging freilih England dadurch, 
daß es dieſes Land gegen den Wortlaut der Verträge nach dem ungünftigern allgemeinen 
Grundſatz behandelte, während e8 in dem Streite mit Preußen über das fchlefifche Anlehen, 
foweit es fi um die geltenden Normen und nicht Argumentation a priori handelte, vollkom⸗ 
men recht hatte. Als zur Zeit des amerifanifchen Unabhängigkeitskriegs Holland vie aufflän= 
diſchen Colonien vielfach begünftigte, behandelte England wiederum Schiffsbauholz ald Contre⸗ 
Bande auch in holländiſchen Händen. Die unmittelbaren Folgen dieſes Streits find im Art. 
Convoi näher berührt. 

V. Die bewafinete Neutralität von 1780, melde fo mande Frage bed Völkerſeerechts im 
Intereſſe ver Neutralen modificiren wollte, erſtreckte Pre Beflfegungen auch auf vie Contrebande. 
Die Raiferin Katharina wollte nämlih die Aufzählung der Tontrebande, wie ſie im ruſſiſch⸗ 
engliſchen Vertrage von 1766 Art. 10 und 11 enthalten ift, für die allgemeine völkerrechtliche 
Regel angefehen wiſſen. Ihre Derlaration vom 26. Febr. 1780 lautete: „3. Que limpera- 
trice, quant à la specification des marchandises ci-dessus mentionnées, s’en tient à ce 

'  quiest dit dans le 10° et 11° articles de son trait& de commerce avec la Grande-Bre- 

 Gtaats:kerifon, IV. 10 
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tagne, etendant ces obligations à toutes les puissances en guerre.” Nach diefen Artifeln 
befteht aber die Gontrebande nur In Kriegsmunitiondgegenfländen mit der erfchöpfenden Auf: 

zählung von Kanonen, Mörfern, Feuerwaffen, Zunten, Pulver, Salpeter, Schwefel, Rü- 

raffe, Piken, Degen, Degengehänge, Patrontafhen, Sattel und Zäume, über den Bedarf 
des neutralen Schiffes felbft hinaus. Obgleich ſich Dänemark und Schweden gleich zuſtimmend 
erklärten, mußten fie in die bemaffnete Neutralitätöconvention doc) die beſondere Beſtimmung 
aufnehmen, daß ver Begriff ver Contrebande für jeden Kontrahenten nad) feinen beſtehenden 
Verträgen mit andern Staaten zu beurtheilen bleibe. (Conventionen von 9. Juli und 
.27. Sept. 1780.) Beide Mächte Hatten namlich mit England Verträge, in denen der Begriff 
der Sontrebande weit ausgevehnter erklärt worden war (däniſch-engliſcher Vertrag von 11. Juli 
1670, etwas gemtildert durch einen neuen vom 4. Juli 1780, ſchwediſch-engliſcher vom 23. Da. 
1631; namentli war der legtere dem Kriegführenden jehr günſtig). England proteftirte 
blos dagegen, daß durch die Grundſätze der bewaffneten Neutralität bie Verpflichtungen der 
Verträge und die anerfannten allgemeinen Völkerrechtsregeln gegen das Interefle dritter ver- 
ändert werden fünnten, und der bald eintretende Friede beendete die praftiihe Wirkſamkeit der 
neuen Regeln. ' 

VI. &8 ift ſchon angebeutet morden, wie die Coalitionskriege gegen Frankreich namentlich 
auch in der Auffaſſung der Contrebande zu großen Rüdichritten führten. Das Aushungerunge- 
foftem, welches die coalirten Mächte gegen das angeblich rechtlofe Franfreich begannen, konnte 
nicht auch nur anſcheinend wirkſam werden, folange die neutralen Mächte, wie die meiften 
nad ihren Verträgen und ohne diefe unzweifelhaft nad) dem allgemeinen Völferrecht durften, 
da3 in den Bann gethane Land verproviantirten. Vor allen fan bier die Kornkammer Düne: 
marf in Betradt, da Schweden allervingd nad) feinem ſchon angezogenen Vertrage mit Eng: 
land Lebensmittel ald Eontrebande gelten laffen mußte. Rußland jelbft, die Heimat der neuen 
Seeredhtögrundfäge, drang in die däniſche Regierung, den Forderungen der Coalirten nachzu⸗ 
geben, und England hatte ſchon antieipivend durch jeine Inftruction für die Kaperichiffe vom 
8. Juni 1793 diefen befohlen, neutrale mit Lebensmitteln für franzöſiſche Häfen beftimmte 
Schiffe aufzubringen, Allerdings wurde nicht ausdrücklich von Contrebande geredet und ein 
bloßes Vorkaufsrecht beanfprudt, aber nichtsdeſtoweniger war diefer Anfprud eine ſchreiende 
Verletzung des Satzes, Daß der Handel des Neutralen mit einen Kriegführenden nur durch die 
feft beftimmten Ausnahmefälle des Voͤlkerrechts beſchränkt it. Franzoͤſiſcherſeits war ſchon vor⸗ 
her am 8. Mai ein Deeret gleichen Inhalts erlaſſen, obgleich nicht darüber geſtritten werden 
kann, daß die Engländer zuerſt in der Praxis zu dieſer Aufbringung ſchritten. Aus der Cor⸗ 
reſpondenz, melde fi an diefe Schritte knüpfte, ragt Die Depejche und dad Memoire des pä- 
nifhen Miniſters Bernftorff vom 28. Juli 1793 als eine meifterhafte Wiverlegung der Argu: 
wmentation und Anfprücde ber coalirten Höfe hervor. Nichtöveflomeniger waren innerhalb 
eined Zeitraumd von fieben Monaten über 180 neutrale Schiffe von den Engländern aufge: 
bracht worden, blos weil fie Lebensmittel führten, und Schweden und Dänemarf vereinigten fich 
in der Convention von 27. März 1794 zum bewaffneten Schuge ihrer neutralen Rechte, ver 
freilich in den nächſten Jahren nur auf die Oftfee beſchränkt blieb. Außer Dänemark war be- 
jonders Nordamerika ald neutrale Macht durch die Aushungerungspolitif der coalirten Mächte 
beeinträchtigt, und Iefferfon, der damalige Stantsfecretär, proteftirte energifh gegen die neue 
Prarid. Do war zunächſt fein Verzicht der engliihen Negierung auf ihr Syſtem zu erlangen, 
und jelbft ver 1794 abgefchloffene Handelsvertrag läßt Die Frage, ob Lebensmittel jemals anders 
als frei fein könnten, unentfchieben, indem auf alle Fälle der vollſte Erſatz flipulirt wurde 
(Art. 18). Mittlerweile wardie Order in Couneilvom 8. Juni 1793 zwar widerrufen worden, 
allein 1795 trat eine ähnliche an ihre Stelle, bie aber den vertragsmäßigen Anfprühen Norb- 
amerikas feinen Abbruch thun konnte. In der Discuffion, welche ſich darüber zwiſchen England 
und Nordamerifa entipann, wurde die Grunplofigfeit der engliſchen Voſition, daß Lebens- 
mittel unter Umftänden Gontrebanvde oder Dunficontrebande werben könnten, und die Autori- 
täten, welche dafür angeführt werden, in Äner Ausführung des berühmten Juriſten und Staats⸗ 
manns W. Vinkney aufs glänzendfte zurückgewieſen (im Auszug bei Wheaton, „Histoire des 
progres du droit des gens”, II, 41 fg.); nur die Engländer hatten die vollfte Entſchädigung 
zu leiften. Die furzlebige zweite bewaffnete Neutralität von 1800, zu ver allmählich die ange- 
deuteten Übergriffe Englands, aber zunächſt freilich der Streit über Convoi (j. d.) führte, be- 
ſchränkte fi für die Beflimmung der Contrebande darauf, die Feſtſetzungen von 1780 und bie 
Hinmweifung auf den ruſſiſch-engliſchen Vertrag von 1766 zu wiederholen (Art. 3 der Reutrali- 
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tätconventionen). Die ruiitiich-englifche Convention von 17. Jan. 1801, melche die bewaffnete 
Neutralität befeitigt, hat dieſelben Beflimmungen im wejentlien beibehalten (Art. 3, 6. 3), 
allein da diefer Vertrag, ſowie vie fih ihm anſchließenden zwifchen England, Schweden und 
Dänemark nicht Die Tendenz hatten, am geltenden allgemeinen Völkerrecht zu ändern, kommen 
fie Hier für und nicht weiter in Betracht. 

VII. Schon vorher hatte der Kampf zwifchen England und Frankreich einen Charakter an- 
genommen, bei ben von der Reſpectirung neutraler Nechte faſt gar feine Rede mehr war. Auf 
beiden Seiten des Kanals, zur Zeit ded Directoriumd, der Conjularregierung und des Kaifer- 

zeichd wüthete man gegen die eigenen Intereflen und die der Neutralen mit gleichem Eifer. 
Ordersin Council auf der einen Seite, auf der andern die Decrete von Mailand, Fontaine: 

bleau und ihresgleichen trafen gleich ſchwer den berechtigten neutralen Handel, wurden dafür 
aber durch den unberechtigten um den beften Theil ihrer Wirkungen gebracht. Außer dem blu: 
tigen Rampfe ver Kriegführenpen gab ed einen über ganz Europa ausgedehnten Krieg der Lift 
und ded Betrugs zwifchen den Untertbanen der Kriegführendenund Neutralen gemeinſchaftlich 
gegen die friegführenden Regierungen. Ein einzelner Gegenſtand verſchwindet fat in Diefem 
Durcheinander, doch möge hier, um zu zeigen, wie während des großen Kriegs das allgemeine 
Völkerrecht von dem erſten Seerechtstribunale der Welt, dem englifhen Apmiralitätägericht 
aufgeiaßt wurde, folgendes Rejund aus den Entjheidungen fiehen: Der Unterfchied von rohem 
Material und zum Kriegsgebrauch fertigen Gegenfländen wird anerfanyt. Je näher cine Sadıe 
ion ihrer Eriegerifchen Verwendung ift, defto eher kann fie vurdy die Umftände zu Contrebande 
werden, deſto größer ift im einzelnen Halle die Brafumtion für die Friegerifche Verwendung. 
Dabei ift überall auf die Verhältniife des concreten Falls Rückſicht zu nehmen. Vielfach ift es 
ber Beflimmungsort, 3. D. ein Kriegshafen, aud) nicht blofirt (denn dann entfiheivet das Blofade- 

. eh), von dem abhängt, ob eine an fich freie Waare durch die Umſtände zur Contrebande 
wird. Danach wurden 3. B. Lebenömittel beurtheilt und holländiſcher Käfe condemnirt, der 
nad Coruña beftinnmt war, der für Quimper geladene, aber in einem andern Schiffe befind⸗ 
lihe freigegeben. Als abjolute Contrebande, Contrebande per se ließen ſich aus den damali- 
gen Entfcheivungen alle Waffen und Munition, Schiffe und Schiffsmaſten, Segeltuch, Anker, 
Beh und Theer entnehmen, daß vielbeftrittene Schiffebauholz wird durch die Umſtände als frei 
oder Contrebande beſtimmt, daſſelbe gilt von den Metallen. 

VIU. Ehe wir unfern Gegenftand in die neuefte Periode feit dem Frieden von 1815 weiter 
verfolgen, find noch die Fragen über Die. Behandlung ver als Contrebande angejehenen Gegen= 
Rande und der Schiffe, melde Ile befördern, von dem Standpunkte des ältern Rechts zu erlepi- 
gen. Das Verfahren in der Unterfuhung gegen den contrebandirenden Neutralen ift dem 
gegen angeblich feindliche Eigenthümer glei, da ver Neutrale als feindfelig handelnd in ſolchen 
Bullen angejehen wirvd. Den Prifengerichten ift daher auch über Contrebandefälle die Entichei= - 
bung zugemwiejen. Nahm das Gericht Eontrebande an, fo war in ven ältern Zeiten die Con— 
Röcation der Contrebande ſelbſt ausnahmsloſe Rechtsfolge. Erft als man über verfchiedene 
Gegenſtände in die eben geſchilderten Meinungsverſchiedenheiten kam, ward als mezzo-ter- 
mine ein Vorkaufsrecht des wegnehmenden Kriegführenden behauptet, allein juriſtiſch iſt dies 
entſchieden nicht. Hat ſich ver Neutrale durch verſuchte Zuführung von Contrebande gegen den 
einen Kriegführenden vergangen, ſo mag dieſer confisciren, aber wenn der Gegenſtand keine 
Contrebande iſt, hat er gar kein Recht darauf und Sachen ſind entweder Contrebande oder ſie 
iind feine. Ein drittes gibt es nicht. Natürlich iſt fein Staat behindert die Waare freizugeben 
oder durch Vertrag zu beflimmen, daß er auf dad Recht ver Wegnahme verzichtet. Außer der 
Contrebande felbjt wurde aber früher fat ausnahmslos Schiff und übrige tadung mit condem- 
nirt, wenn alles einen Eigenthümer hatte ober die übrigen Eigenthümer von der Contrebande 
wußten, ja manche Staaten fehrten jich an das Nichtwiſſen gar nicht. Einen Mittelmeg ſchlug 
das franzoͤſiſche Reglement von 1778 ein, wonach die Kreigebung pavonabhängt, daß ſich die 
Gontrebande nicht über drei Viertel des Ladungswetzhs erſtreckt. Obgleich Hierbei verſchiedene 
Geſichtspunkte vorwalteten, namentlich noch der einer Freigebung aus gutem Willen, fo laßt 

Rh doch für die legte Phafe von 1815 als Völkerrechtsregel die Confiscation nur der Contre⸗ 
Bande, und Die Freigebung des Schiffs und ver Ladung behaupten, und wir hätten wenigſtens 
einen Rehröfag gefunden, dem jich übermäßige Härte nicht vorwerfen läßt. 

X. Obgleich durd die Verträge von 1815 über das Völkerſeerecht gar nichts beftimmt 
wurde, bilden fie Doch deshalb einen naturgemäßen Abjchnitt in jener Völferrechtölehre, weil 

10* | 
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fie eine Zeitperiode abſchließen, in welcher misverſtandene Staatöintereffen, falfche national- 
öfounomifche Lehren und internationaler Haß die Grundlagen der internationalen Rechtsan⸗ 
fHauungen waren, und einer an fi ſchon unſichern Theorie eine in keinen Schranken zu 
haltende Praxis entgegentrat. Obgleich weit entfernt, in den engfifchen Prifenrichtern , welde 
die Erponenten des altern Rechts in feiner legten Bhafe waren, die Neutralophagen zu ſehen, 
als welche fievon manchen kenntnißreichen, aber noch mehr unwiſſenden Schriftftelleen geſchildert 
erden, muß eine unparteiiſche Beurtheilung doch anerfennen, daß fie ein Syſtem von Regeln 
anzuwenden hatten, welches dem natürlichen Rechtsgefühl und den oberften Grundſätzen det 
Völkerrechts nur wenig entſprach. Was fie freilich für Die juriſtiſche Entwickelung ver einzelnen 
Eonfequenzen aus den Hauptregeln geleiftet haben, wird für alle Zeiten eine Errungenschaft ver 

Voͤlkerrechtswiſſenſchaft bleiben. Was wir ald den feit jener Zeit gebilveten Stand ver Eontre: 
bandslehre zu bezeichnen haben, ift weniger aus Entſcheidungen ald den Autoritäten der Willen: 
fhaft und. den Verträgen, foweit in ihnen offenbar eine gemeinfame Nechtsüberzeugung 
wahrzunehmen ift, zu gewinnen, da jene exite Duelle hoͤchſt fpärlich gefloffen. Aus dem 
orientalifchen Kriege von 1854—56 bejigen wir nämlich nur zwei prifengerichtliche Urtheile 
über Gontrebande. Bon diefen ift nur das eine deshalb erwähnensmerth, weil es pas 
Gelten ver franzöfifchen Regel von 1778 (vgl. oben) auch noch für unfere Zeit ausſpricht, eine 
Härte, welche ſich wiffenfchaftlich nicht rechtfertigen läßt. Die ficherfte Anleitung für das Heutige 
Völkerrecht ift das Feſthalten an ven allgemeinen völkerrechtlichen Principien, und darin hat die 
Wiſſenſchaft gerade ihre jet jo Iohnende Aufgabe, mit ebenfo fefter Hand die Confequenzen aus 
den richtigen Grundlagen zu ziehen, wie ed früher die Autoritäten aus falſchen Brämiffen getban. 
Wir werden demgemäß gleich zu ver Beihränfung der Contrebande auf Die eigentliche militä- 
tifhe Ausrüftung im perfecten Zuftande geführt. Was zweifelhaft ift, muß im Intereſſe bes 
allgemeinen Princips der freien neutralen Handelöverbindung felbit für frei gehalten werben. 
Danad würden ſelbſt Schiffe, wenn ſie nicht deutlich für ven Kriegsgebrauch beftimmt find, alfo 
als Kriegsschiffe gebaut erfcheinen, in die nicht blofirten Häfen des Kriegführenden gebraät 

- werden können. Don der Gontrebandeneigenfchaft des Schiffsbauholzes, der Metalle oder vr 
Lebensmittel follte gegenwärtig nicht mehr geredet werden. Auf der andern Seite muß zuge 
ftanden werben, Daß neue Erfindungen auf dem Felde der Kriegführung von felbft unter den 
Begriff von Contrebandetreten, wenn fie die Boraudfegungen deſſelben enthalten. Hier ift aber 
doch auch daran zu erinnern, daß man ſich Durch die weiter gehenden Neutralitätsverordnungen 
auch nod der legten Jahre in Aufftellung der allgemeinen Voölkerrechtsnormen nicht beirren 
laflen darf. Die einzelnen neutralen Regierungen mögen aus befondern Motiven von ihrem 
Zwangsrecht innerhalb des Territoriung zur Beſchränkung des freien Handels den Gebrauch 
machen, welchen jie wollen, die Wiſſenſchaft darf varin Fein Aufgeben eines allen Nationen ge: 

meinfanen Rechtsfages ſehen. Es ift freilich zu bedauern, daß mande dieſer Neutralitätsord: 
nungen die Begriffsbeftimmung der Contrebande faft ganz in Die Hände der Kriegführenven zu 
fegen ſchienen. Ein zweiter wichtiger Punft ift die Fefthaltung des Grundfages, daß die Con⸗ 

* trebande nur in transitu befteht und zwar über das Kriegsgebiet. Wer im Kriege von 1854 
von Preußen aus Waffen nah Rußland ſpedirte, Eonnte fi auf dem neutralen preußifhen 
Gebiet wol gegen die preußifchen Neurvalitätöverorpnungen vergehen, ven Weſtmächten gegen: 
über ward der Transport erft Contrebande, fobald er rufjifches, d. h. Kriegsgebiet erreichte. 
Dagegen wird der Begriff ver Zuführung nicht dadurch ausgefchloffen, daß der Gegenftand zu⸗ 
nächſt etwa in einen neutralen Hafen geführt werben fol, um von da weiter fpebirt zu werben. 

In dem angeführten franzöftfehen Brifenfall (Entſcheidung vom 26. März 1855, bei Soetbeer, . 

„Aetenftüde”, I, 32) wurbe Zuführung nad Rußland angenommen, obgleich das betreffende 

hannoverſche Schiffmit feiner Ladung Salpeter Samburg aldangeblichen Deſtinationspunkt Hatte, 
und in der Entſcheidung wird es ald gleichgültig Hingeftellt, ob ver Salpeter zu Lande oder zu Waſ⸗ 
fer, dort alfo durch neutraled Gebiet nad) Rußland gefhafft werden follte. Die aus der ganzen 

Transaction fich ergebende Überzeugung dad Richters, daß der Salpeter für Rußland beftinmt 
war, genügte zur Berurtheilung. Wird Contrebande auf den Transport angehalten, fo muß fih 
der Schiffer durch Herausgabe ver confidcablen Ladungstheile von jeder fernern Unterfuhung und 
Beläftigung frei machen fönnen, indem der Zweck, den Die foͤrmliche Aufbringung haben koͤnnte, 
ja ſchon durch den freiwilligen Act erreicht if. Diefe Regel wird natürlich in ihrer praftifihen 
Anwendung davon abhängig fein, ob dad anhaltende Kriegsſchiff ven entfprechenven freien 
Raum Hat. Die einzelnen Staaten müßten entſchieden auf dad Herfommen verzichten, unter 

irgendwelchen Umſtänden eine weitere Confiscation ald der Contrebande ſelbſt eintreten zu laflen. 
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Doch darf nit verfannt werben, daß in der von uns formulirten Regel die wiffenfchaftliche 
Unterflügung des Feindes durch Zuführung von Kriegsmaterial mit einer Rechtsfolge belegt 
wird, die faft für zu leicht gehalten werden fönnte, und Staaten, welde ven Contrebanbeur 
noch in feinem fonft am Bord befindlichen Gigenthum ftrafen, Fönnen keineswegs einer Unge⸗ 
rechtigkeit geziehen werben. Etwas anderes ift e8 mit der franzöfifchen Regel von 1778, fie 
Araft abjolut Unſchuldige und nacht den dritten für Die Jllegalität eines ihm gänzlich Unbefann- 
ten verannwortlich. Sollte in prifengerigtlihen Entſcheidungen dieſe Beflimmung noch ange= 

wendet werben, fo wäre dagegen entfchievener Broteft zu erheben. Vereinzelte Stimmen haben 
fi für gänzliche8 Kallenlaffen der Confiscation erklärt und den Kriegführenden nur zugeftehen 
wollen, die Zuführung abzumeifen und nöihigenfalls ein Präemptionsrecht zu üben. @ine 
verftändige Theorie kann dieſe Beſchränkung ver Friegerifchen Rechte nicht billigen. Den Krieg 
führenden würbe dadurch eine raftlofe Jagd auf die möglicherweife immer wiederkehrende Gon= 
trebande auferlegt oder ver Neutrale könnte ven Kriegführenden zwingen zu faufen was er nicht 
braucht. Es ift hierbei in vollen Betracht zu ziehen, daß der Handel mit eigentlicher Contre⸗ 
bande in den Dimenflonen, wie ihn ver Krieg herbeiführen kann, fein Gefchäft ift, deſſen 
frievliher Fortgang durch den Kriegdeintritt geflört worden. Der Krieg felbft ift ed, ber bie 
größere Nachfrage hervorruft, und die Neutralen Haben fich nicht zu beklagen, wenn ber Krieg 
ſelbſt wieder gewiſſe Hindernifle erzeugt und zuläßt. Im beften Kalle kann ver aufmerkſamſte 
Unterdrücker des Handels mit Contrebande doch nichts mehr erreichen, als daß der Handel mit 
Waffen und Munition in den Berhältnijfen des Friedens bleibt, und für die Neutralen ftellt 
fh im ſchlimmſten Balle ihr Nachteil als lucrum cessans niht damnum emergens, entgan= 
gener Gewinn feine erlittene Einbuße Herand. Noch weiter geben einige andere Vorſchläge, 
nad denen der Begriff der Contrebande einfach zu exiftiven aufhört. Nicht zwar daß der Satz, es 
fei jede Art von Zuführung ven Neutralen geftattet, ſchon als wirklich geltende Norm behauptet 
wird, aber man glaubt die Regeln des wahren Voölkerrechts dev Zukunft Durch Diefes Princip 
verniehren zu follen. Diefer Üibereifer fcheint in der Menfchennatur einen unüberwindlichen 
Gegner zu haben. Die Zumuthung an die Kriegführenden, es ruhig geſchehen zu laſſen, daß 
der Neutrale denn Gegner gleihjam die Kugel ins Rohr ſteckt, und unenthaltjan die Verlufte 
des Kriegs an Material erfegt, währenn der Kriegführende Taufende von Menſchenleben daranz- 
feßt, fie beizubringen, ſcheint Feine Ausſicht auf Erfolg zu Haben. Die Differenz zwiſchen dem, 
welcher Depeſchen und Mannſchaften transportirt, und dem andern, welcher Kanonen und Kugeln 
bringt, ift wahrlich nicht jo groß, daß jenes allgemeine Gonfldcation zur Folge haben, dieſes 
als erlaubte Handelsgeſchäft betrachtet werden könnte. Solange nanıentlich die offene See noch 
ald Kriegsgebiet gilt und auf ihr gefämpft wird, werden fich die Kriegführenden das Recht der 
Durchſuchung nach Contrebande nicht nehmen laffen. Nichtsdeſtoweniger liegt ver Vorſchlag 
in einem hochwichtigen Staatsdoenmente vor. In der Depefche des amerifanifhen Staats⸗ 
ſecretärs Marcy vom 28. Juli 1856, worin die Mittheilung der parifer Declaration vom 
16. April beantwortet wird, ift über Gontrebanve Folgendes bemerkt: „Eine gehörige Berück⸗ 
Nötigung der gerechten Anſprüche der Neutralen ſcheint eine Modification, wenn nicht ein 
Aufgeben der Lehre von Kandel mit Eontrebande fordern zu müflen. Die Nationen, welche die 
frievlihen Beziehungen beibehalten, follten nicht nachtheilig in ihrem Handelsverkehr durch ſolche 
berührt werden, welche es für gut fanden, in Krieg zu treten, vorausgeſetzt, daß die Angehöri= 
gen ſolcher friedfertigen Nationen ihren Charakter als Neutrale nicht durch ein unmittelbare 
Sicheinmiſchen in die militärifchen Operntionen der Kriegführenden compromittiren. Es ift an= 
zunehmen, daß die Grundſätze über Belagerung und Blofaven alle Nechtömittel gegen Neutrale 
gewähren, welche die Kriegführenden rechtlicherweiſe forbern können. ine meiter gehende 
Einmifhung im den gewöhnlichen Verkehr der Neutralen, die an dem Kriegszuſtande durchaus 
feine Schuld haben, ift den offenbaren Forderungen der SGeredhtigkeit entgegen. Wenn dieſe 
Anficht der Sache angenommen und von allen civilifirten Nationen praftifch befolgt würde, 
dann würde das Durchſuchungsrecht, welches die Duelle von foviel Beſchwerde und Unrecht 
gegen den neutralen Handel geweſen ift, anf die Bälle allein beihränft jein, welde ven Ver— 
dacht eines Verſuchs, mit einem effectiv belagerten ober blofirten Ort Verkehr zu treiben, recht= 
fertigen. Humanität und Gerechtigkeit verlangen beide, daß die mit dem Krieg verfnüpften 
Calamitäten ausſchließlich auf die Kriegführennen felbft und ſolche, welche ſich ihnen freiwillig 
anſchließen, ſich erfireden, aber Neutrale, welde ſich bona fide von folder Gomplicität fern 
halten, müßten ihren Handel mit jenem ver Kriegführenven ohne Befhränfungen in Betreff ver 
dandelsartikel fortfegeh dürfen. Obgleich Die Vereinigten Staaten nicht beabfichtigen, vie 
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neuern Verhandlungen Über das Recht der Neutralen dadurch zu erſchweren, daß jle auf diefer 
Veränderung in dem Recht der Eontrebande beftehen, find fle bereit ihre Zuflimmung dazu 
zugeben, ſobald eine Ausficht für ihre gänzliche Aufnahme‘ von feiten anderer Seemächte vor: 
handen iſt.“ Dies iſt die jüngfte officielle Hußerung über unfern Begenftand von feiten ir: 
genbeiner Regierung. Inwiefern dad Durchſuchungsrecht durch die amerifanifchen Vorſchläge 
enplich auf eine ſolide Grundlage geftellt wurbe, ſoll in den betreffenden Artikel unterfuct 
werden, aber niemand entgeht ſicher, daß die Anfhauung in ven mitgetheilten Sätzen ſich zu 
offenbar als die einer principiell „friedfertigen“, d. h. in Fünftigen Kriegen nentral fein wollen: 
ven Nation herausſtellt, als daß die Beiflimmung folder Nationen, welche fi dann und 
wann in der Lage fehen, in einen Krieg einzutreten, bie günftige Aufnahme des Vorjhlags 
aud von ihrer Seite gar zu bald in Ausficht ftände. Eher ift anzunehmen, daß das kriegeriſche 
Recht gegen Contrebande nicht eher untergehen wird, als bis der Seefrieg felbft fein Ende nimmt, 
und was inımer die Humanität fagen mag, gegen bie Gerechtigkeit ift das der völferrechtlichen 
Lehre von der Eontrebande zu Grunde liegende Princip nicht. 

X. Während wir bisher nur den ‚Gang der allgemeinen Lehre verfolgt haben, unbeirtt, 
aber auch ununterftügt durch die zwiichen einzelnen Staaten abgefchloflenen Verträge, ſoweit 
diefe nicht wie Die beiden Neutralitätdconventionen Berfuche waren, ſich an die Stelle des bis 
dahin geltenden allgemeinen Rechts zu fegen, kann Hier. natürlich nurauf folhe Verträge Rüd: 
fiht genommen werben, welche von der früher oder heutzutage geltenden allgemeinen Rechts⸗ 
anſicht erheblich abweichen; nur ift hervorzuheben, daß Fein einziger der Verträge das Reit 
gegen Contrebande ald aus dem Vertrage exit entſtehend betrachtet, ſondern alle nur Mobifl: 
cationen und die Verwirklichung eines als eriftent anerkannten Rechts zum Gegenſtande haben 
und daß der große Hugo Grotius nicht wußte, daß ſchon vor feiner Zeit Verträge über viele 
Hecht eriftirten (Ex historiis nihil comperire potuimus, ea de re jure voluntario gentium 
esse constitutum. De jure Belli ac Pacis III, c. I, 5. 5). Zu ven älteften Verträgen gehört ver 
1406 zwiſchen Heinri IV. und Johann von Burgund abgefchloffene, worin der Handel mit 
Contrebande verboten iſt. Ein 1468 3wiſchen England und dem Herzoge von Bretagne ge: 

ſchloſſener Tractat geftattet dagegen jelbft die Zufuhr von Waffen. Erft im 17. Jahrhundert 
wird die Sitte, durch Verträge auch über dieſen Gegenftand zu beftimmen, allgemein, und maß: 
rend mit zwei Ausnahmen die Waffen ſtets Contrebande find, tritt gleich anfangs für Beflim: 
mung der Übrigen Sachen die buntefte Mannichfaltigkeit ein, während nur eine Minderzahl 
von Verträgen gar feine Adfzählung der einzelnen Gegenſtände enthält oder nur die eigent⸗ 
lichen Rüftungsftüde aufführt. Pferde werben fehr häufig als Contrebande bezeichnet, 3.8. 

im Bertrage zwifchen Srankreih und Holland von 1650 Art. 1, Lebensmittel und Güter da: 

gegen feltener (vgl. in vem erwähnten DVertrage zwifchen England und Schweden von 1661 
Art. 11). Einen wichtigen Abſchnitt bilden die nad) dem Utrechter Frieden gejchloffenen Han: 

dels⸗ und Schiffahrtöverträge, indem von nun an eine größere Beſchränkung des Contrebande⸗ 
begriff8 an der Tagesordnung ift (3. B. Verträge zwilchen Frankreich und England von 1713, 
Art. 19 und 26). Leider ereignete ed jich nur felten, daß beide Contrahenten nicht Kriegführente 

waren, und wenn edeinmal eintrat, kam e8 zu ven ſchon Früher erwähnten Streitereien, bid dieſe 

endlich zu der bewaffneten Neutralität ven Anftoß gaben. Mit viefer treten wir in bie jchon ge: 

ſchilderte Zeit hinein, aus der fich aber der preußiſch- nordamerikaniſche Vertrag durch die Neue: 

zung abhebt, daß auch bei völkerrechtlicher Contrebande nur ein Präemptionsrecht, Feine Kon: 
fißcation eintreten joll (Vertrag von 1785, Art. 13). Die ruſſiſch-engliſche Convention, welche 

Die zweite bewaffnete Neutralität factiſch ſprengte, Ift mit verſchiedenen andern Verträgen durch 

den ſpäter wieder ausgebrochenen Krieg aufgehoben worden, wie denn bis zu den Parifer Frieden 

bet der factiſchen Alleinherrſchaft Englands die Zeit zur Abſchließung von Verträgen hoöchſt un: 

güinftig für ſchwächere und gewöhnlich im Seefrieg neutral bleibenve Staaten war. Es iſt über: 

haupt heutzutage bei manchen der ältern Verträge febr zweifelhaft, ob fie noch gültig und na⸗ 

mentlich in ven Beflimmungen über Gontrebande bindend find, foweit fle hinter den jept ald 

Regel anerkannten Grundjägen zurückbleiben. Mittlerweile hat namentlich Nordamerika 

durch eine Anzahl Verträge den ſchon ald natürliche Regel hervorgehobenen Sag ausdrücklich 

feftgeftellt, daß die Herausgabe etwaiger Contrebande gegen weitere Beläfligung ſchützt (3.2. 

Nordamerika und Brafilien 1828, Art. 18). Andere Handelöverträge der neuern Zeit er: 

Mären ſich nur über die Beſchränkung des Begriffs ver Gontrebande auf wirkliche Kriegäbebürt: 

niffe (Frankreich und Terad 1839, Preußen und Merico 1831, die Hanſeſtädte und Venezuela 

1837). Da e8 im Frieden feine völferrechtlihe Contrebande gibt und während bes orientali> 
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ſchen Kriegs durch die vollſtändige Blokade der ruſſiſchen Küften und auf der andern Seite den 
unverwebrten Verkehr mit England, Branfreih und Sardinien dad Recht der Contrebande 
fat gar feine Anwendung fand, hat man nicht die Probe machen Tönnen, ob aud England 
und andere Staaten, welche nicht durch Verträge gebunden jind, ſich der jet anzunehmenden 
mildern Lehre unterwerfen würden; doc läßt fih aus dem Aufgeben anderer viel wichtigerer 
Bofitionen ded frühern fogenannten engliihen Seerechtscodex — der freili nit exiſtirt — 
auch hierin auf Nachgiebigkeit rechnen. Immerhin ift es zu bevauern, Daß ber jüngſte beveus 
tende Act für dad Völferfeereht, die parifer Declaration vom 16. April 1856, keine Begriffs- 
beſtimmung der Gontrebande enthält. Ihre beiden Säge: 2) die neutrale Ylagge deckt pas 
feindliche But mit Ausnahme der Gontrebande, und 3) neutraled Gut unter feindlicher Flagge 
mit Ausnahme der Gontrebande darf nicht mit Beichlag belegt werben, laflen den Inhalt des 
Begriffs vollkommen dahingeftellt. Und da man doch einmal an der Arbeit war, hätte nıan eine 
Formulicung der jegt von den meiften getheilten Anſicht über die Ausdehnung der Contrebande 
nicht unterlaffen follen. Bei folden ragen darf nie vergeſſen werden, daß e8 viel leichter iſt 
fid darüber im Frieden ald im Kriege zu vereinigen. Wer von frühern ſtrengern Gewohnheiten 
abgeben foll, wird viel williger fein, wenn die Verwirklichung ver Zugeſtändniſſe noch in der 
Berne liegt, als wenn der Rechtsſatz von heute ſchon morgen zur Ihatfache wird. Anknüpfend 
an den Satz 2 der parijer Deelaration verdient noch hervorgehoben zu werben, daß das feind⸗ 
liche Gut, de h. das Eigenthum eines Unterthanen der Kriegführenden, zwar was die Zuführung 
von Contrebande anbelangt, dem neutralen Eigenthum ganz gleich ſteht, daß aber eine Sache, 
welche als neutrales Cigenthum nur dann Contrebande fein würde, wenn ſie einem Kriegführen— 
den zugeführt wird, als Eigenthum eines feindlichen Unterthanen oder gar bes feindlichen 
Staats jelbft auf dem geſammten Kriegögebiete confiscabel ift, auch ohne Verſuch der Zufüh— 
rung. Der Begriff ver Gontrebande wird dadurch nicht alterirt,, fonbern feindliches Cigenthum 
von der Art wie Contrebande genießt ven Schuß nicht, welder fonft die neutrale Flagge über 
die Güter des Feindes auspehnt. Bei Gegenſtänden, welde fich ſchon im Eigenthum, wenn 
auch nicht Beſitz eines feindlichen Unterthanen befinden, kann vonder Zuführung zum Feinde nicht 
wol mehr die Rede fein, und wenn z. B. während des Kriegs mit Rußland ein nordamerifa= 
niſches Schiff aus dem nicht Hlofirten Hafen von Kronftadt eine Ladung ruſſiſcher Kanonen aus 
einer im Privateigenthun ſtehenden Gieperei etwa zun Audbohren nad) Amerika hätte traus⸗ 
yortiren wollen, fo würde ein englifches oder franzöſiſches Kreuzerſchiff ven neutralen Schiffer 
mit allem Grunde haben aufbringen Eönnen und die Ladung wäre confiscirt worden, obgleich 
bier nad gerade Begentheil einer Zuführung zum Feinde vorgelegen hätte. — Für die Litera⸗ 
tur über diefen wichtigen Gegenſtand aus dem Neutralitäts- und Kriegsrecht muß auf die An= 
gabe in ven gebräuchlichen Werfen über Völkerrecht verwiejen werden , obgleich fih nur in den 
Speeiglarbeiten über das Völferrecht zur See in Kriegözeiten eine wirklich eingehende Be⸗ 
handlung der Materie findet. H. Marquardfen. 

Contribution, ſ. Kriegsſchaden, Kriegdlaften. 
Controle, woͤrtlich Gegenregiſter, bezeichnet überhaupt die Bewachung ver Regelmäßig⸗ 

keit und Geſetzlichkeit ver Öffentlihen Verwaltung, ſowol in Finanzſachen, wo zum Theil wirklich 
Gegenzegifter und Gegenrechnungen oder doppelte Buchführungen weſentlich jind, wie in Be: 
ziebung auf alle übrigen Gegenftände. Literatur hierüber enthält Klüber, „Difentliches Recht“, 
46.350 und 399. Schon der Art. Actenmäßigkeit enıhält einige Hauptgeſichtspunkte über 
die öffentliche Controle. Diefelbe iſt' allerdings höchſt weſentlich; denn Willfür, Erpreffung, 
Veſtechung, Berfhleuderung und Beruntreuung der Beanten find eine wahre Per für einen 
Staat. Die nöthige Oberaufjicht durch höhere Stellen, angemefjene Berichteinforverungen von 
den betreffenden Stellen, Vilitationen, vor allem auch) Durch gerechte Uinterfuhung und Beſtra⸗ 
fung bei erhobenen Beſchwerden, die Borforge für die nöthige Bud - und Nehnungsführung, 
auch, wo es nöthig ift, Die ordentliche Kührung und Sammlung von Protofollen, Acten und 
Aabellen, ſind an ſich nützlich und Löblih. Nur möge eine Regierung nicht zu viel Gewicht auf 
Shreiberei legen, nicht pedantiſch und unnoͤthig vie Beamten und Bürger plagen und vor allem 
unwärdige Spionerie und alle unlautern Mittel fcheuen. Durch jene Beleg- und Guntrolir=. 
south liefert man verjchmigten Beamten oft die beften Mittel, ihre Verkehrtheiten mit officiellen 
Sormen zu decken, und ber liflige, vertrauenslofe, unehrliche Krieg ver Regierung reizt zum 
Gegenkrieg und legitimirt ihn, und dann fommt die Regierung ftetd zu Eurz, und das größte 
Unheil, öffentliche Demoralifation , entftebt. Die befte Controle entfieht immer durch Einfach: 
heit der Geſchäftseinrichtung, Gollegialität und Preßfreiheit. Kein wahreres Wort ift in diefer 
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Beziehung je gefagt worben als jene Worte in der königlich preußiihen Cabinetsordre von 
1804 an den Staatöminifter von Angern, daß es ohne Publicktät ja gar Fein durchgreifendes 
Mittel gebe, Hinter die Pflihtwinrigfeiten ver Beamten zu fommen, und daß daher „eine an- 
fländige Publicität der Regierung und den Unterthanen bie fiherfte Bürgfchaft gegen vie Nach⸗ 
läffigkeit und ven böfen Willen der untergeoroneten Beamten gibt und auf alle Weife beförbert 
und gefhüßt zu werden verdient”. Melder. 
Controverſe und Eitirgefeg, Status contreversiae. Controverfen find Streitigkeiten 

vorzüglich im mwiflenfhaftlichen Gebiete und vorzüglich in der Theologie und der Rechtswiſſen⸗- 
ſchaft. In der Theologie waren früher die öffentlihen Herausforderungen zu Disputationen 
über die beftrittenen Glaubenslehren, wie fie noch neuerlich von zelotifchen Mitglienern der eng: 
liſchen Kirche ven Katholiken angeboten wurden, und Controversprebigten nicht felten. In ver 
Zurisprudenz begründet die merfwürbigfte Schlitung der Controverfen das berühmte Citir⸗ 
gefeg von Kaijer Balentinian II. vom Jahre 426. In den finfenden und barbarifchen Zeiten 
Roms war jelbft die einft jo vortrefflihe Rechtswiſſenſchaft bei ven lebenden Juriſten fo jehr a: 
florben, daß fie fein praftifches Urtheil über vie Meinungen und Gontrogerfen der frühern Mel 

ſter mehr hatten und ihre Schriften nicht mehr beherrfchen konnten. Der Kaifer beſtimmte alfo, 
daß nur die Schriften von fünf großen Hauptjuriften, von Bapinian, Paulus, Ulpian, Mode: 

ftin und Gajus-, und von nur einigen andern, ſoweit jene jie commentirt Hatten, gelten follten, 
und daß, wo ihre Meinungen controverd waren, die Stimmenmehrheit unter dieſen Todten, 
nächſtdem aber Papinian und zulegt die Wahl des Richters entſcheiden folle. Bei den Nach⸗ 
folgern der Sloffatoren, den Bartoliften und den barbarijchen Juriften des 17. und 18. Jahr⸗ 
hunderts, und bei ihrer Anführung von berühmten Autoritäten zählte man faft ahnlich bie 
Stimmen. Bei wahrer Wiffenfchaftlichkeit und ausgebildetem öffentlichen Leben verſchwindet 
diefe Controverswuth, der Autoritätenfram und die ſchlechte Behandlung der Gontroverfen. 
Status controversiae nennt man vorzüglich in Proceſſen die Aufftellung des eigentlichen Streit- 
punkts, die Angabe der eigentlihen Lage der Streitfachen. Melder. 

Contumaz. 1. Im Civilproceß heißt jeder, der rückſichtlich eines einzelnen Rechts: 
ſtreits ihm vom Gericht auferlegte Handlungen nicht vollzieht, ungehorfam (contumax) im 
weitern Sinne des Worts. Tritt diefer Ungehorfam, Contumaz, contumacia, von feiten eines 

ſtreitenden Theils felbft ein (Ungehorfam in eigentlihen Sinn), fo find hieran beſondere Fol: 
gen gefnüpft, vie bier einer Anveutung bedürfen. 

Hat man den fogenannten gemeinen deutſchen Proceß vor Augen, fo läßt ji nicht ver: 
fennen, daß bei Beftimmung der Kolgen des Ungehorſams eine doppelte Idee zu Grunde lag. 
Die Nichtbefolgung folder richterlichen Auflagen, melde ihrer Natur nach wiederholt werden 
Dürfen, veranlaßt nur, daß der Ungehorſame die durch feinen Ungehorſam insbeſondere veran: 
laßten Koften erfegen muß (Die fogenannte poena contumaciae generalis). Die Nichtbefol⸗ 
gung einer peremtorifchen richterlichen Verfügung dagegen, d. h. einer definitiven, mit einem 
Rechtsnachtheil ausprücklich oder geieglich für den Unterlaffungsfall verfnüpften Verfügung — 
zieht noch außerdem nach ſich, daß die auferlegte Handlung entweder ald gefhehen ober als unter: 

laſſen vom Gerichte angefehen Mingirt), alfo daß der Ungehorfame feldft mit allem, was er nidt 

vorgebradt Hat (ordentlicherweiſe), ausgefchloffen wird. Diefe Folge des Ungehorſams heist 
deſſen fpecielle Strafe. Nach ven verſchiedenen Abſchnitten des gerichtlichen Verfahrens geftal- 
ten ſich denn auch die |peciellen Folgen des Ungehorfams verichieden. Sollen aber dieſe Folgen 
überhaupt eintreten, fo wird immer die legale Aufforderung zu einer Handlung, melde bie 
Bartei vorzunehmen auch verpflichtet iſt, und ein Verſchulden dieſer (oder ihres Vertreters) 
vorausgeſetzt. 

Die dem gemeinen deutſchen Proceß entſprechenden Folgen der Contumaz fließen 
1) theils aus der Idee, daß jeder den aus ſeinem Ungehorſam entſtehenden Koſtenaufwand 

ſelbſt tragen oder erſetzen müſſe. Dieſe Folge iſt theils als von den Geſetzen angeordnete Privat: 
ſtrafe wegen Nichtachtung des richterlichen Befehls zu betrachten, theils entſpricht fie nur den ge⸗ 
mwöhnlichen Regeln über Schadenerſatz. 
x 2) Der wichtigere Theil der Folgen des Ungehorfams hat darin feinen Grund, daß im 
Civilproceß jede Partei über ihre Gerechtſame und Intereſſen nad Belieben verfügen dürfe. 
Aus dieſem freien Dispofitionsrecht und deſſen Anerkennung fließt nicht nur bie ganze Lehre 
von den Rechtönachtheilen, mithin aud von denjenigen Nechtönachtbeilen, die der Gontumar 

erleidet, fondern auch die Lehre von’ der Anklage und Reinigung der Contumaz, accusatio und 
purgatiae contumaciae. Weil aud) der Gegner des Gontumaz frei über feine elgenen Intereflen 
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füalten kann, treten die Kolgen der Gontumaz ba, wo bie Gefege nicht ſelbſt Die Kriften beſtimmt 
haben, erſt auf ſein ausdrückliches Verlangen ein. 

Die im ſogenannten gemeinen deutſchen Proceß enthaltenen Beſtimmungen über Contumaz 
haben in den deutſchen Particulargeſetzgebungen ſehr verſchiedenartige und zum Theil ſehr wohl⸗ 
thätige Modificationen erfahren, welche großentheils mit der Entfernung der fogenannten dila⸗ 
torifhen Termine zufammenhängen und deren mejentlichfte außer der bereits vorhin erwähnten 
in einzelnen Gefeßgebungen barin befteht, daß eine fogenannte purgatio contumaciae nicht 
fatthat und die Kolgen der Contumaz mit derjelben ſchon von felbft eintreten. 

1. Im Strafrechte ift ver Gefichtöpunft, daß die Partei über ihre Gerechtfamen und 
Intereſſen disponiren fönne, fafl ganz verihwunden. Den Staate faun ed, wenn er Die gegen 
Bergehungen angedrohten Strafen anwenden will, nit darum zu thun fein, was wol der An- 
geſchuldigte Freiwillig für Leiden übernehmen werde. Es gilt hier- um die Wahrheit feldft, 
nit um dasjenige, was jemand gleich den Barteien im Givilproceß für wahr zu betrachten für 
gut finde. 

Ebendeshalb kann nicht einmal im Anklageproceß von Contumaz und Contumazialverfah⸗ 
ren in demſelben Sinne die Rede ſein wie im Civilproceß. 

Im Strafrecht folgt auf den Ungehorſam des Angeſchuldigten ebendeshalb entweder Zwang, 
oder der Ungehorſam wird als etwas ganz Gleichgültiges und Wirkungsloſes betrachtet. Zwang 
iR nur anwendbar in denjenigen Fällen, worin die Geſetze ihn wirklich vorgeſchrieben haben, 
und wo er der Natur der Sache nad) daß ganze Verfahren bedingt. So wird, wer die gericht- 
fihe Ladung unbefolgt läßt, alsddann, wenn überhaupt Verhaftung zuläffig iſt, durch dieſe letz⸗ 
tere genoͤthigt, ver Vorladung zu gehorhen. Ungehorfam gegen andere gerichtliche Auflagen 
kann beſtimmte (vorher angedrohte) fogenannte Ungehorfamöftrafen nad ſich ziehen; dieſe 
Strafen ſind aber überall da, wo die Gefege felbft fie nicht vorfchreiben, und wo fie nicht in die 
Kategorie geſetzlich angeorbneter polizeilicher Ordnungsvorſchriften gehören, rechtlich unzuläffig, 
inbeffen Hier nicht weiter zu unterfuchen. 

Im allgemeinen iſt im Criminalrecht aus dieſen Gründen ein Gontumazialverfahren un= 
anwendbar. 

Indeſſen exiſtiren noch Ausnahmen hiervon. 
1) Da, wo ein Reinigungseid dem Angeſchuldigten mit Gültigkeit auferlegt iſt, hat belle 

Kerweigerung nad der gemöhntichen, indeflen von berühmten Griminalproceßlehrern (3. B 
Rartin) beftrittenen Lehre die Folge, daß der Angeſchuldigte, weil er feine Unſchuld nicht eiblidh 
betheuern will, jo betrachtet wirb, als habe er feine Schuld eingeftanden. Der Sache nach exiſtirt 
alfo Hier ein Kontumazialverfahren, welches mit einem verurtheilenden Erfenntniß ſchließt. 

2) In fogenannten Defraudationsſachen tritt, wo ſie nach den Normen des Civilproceſſes 
behandelt werden, auch ein Contumazialverfahren mit allen ſeinen Folgen ein. 

3) Während des deutſchen Rheinverbandes trat ein Contumazialverfahren im Acht- und 
Bannproceile ein. 

4) Auch in manden neuern Gejehgebungen tritt eine dem Sontumazialverfahren ähnliche 
Protedur gegen ven abwefenden Angeſchuldigten ein, 3. B. unter gewiſſen Vorausſetzungen im 
preußiſchen und oͤſterreichiſchen Criminalproceß. 

Wiewol hierbei die gemeinrechtlichen Ideen verlaſſen ſind, ſo geht doch auch hier die Anwen⸗ 
dung der Bolgen ‘ver Eontumaz nur gegen den abweſenden Verbrecher. Denn wirb derſelbe 
auch nad einem gegen ihn währenn feiner Abweſenheit erlaflenen Urtbeile ergriffen, fo kann 
doch nicht ohne weiteres Vollzug des Urtheils eintreten, fondern ed muß ein ordnungsmäßiges 
Verfahren gerade fo, als fei jenes jogenannte Urtheil gar nicht vorhanden, gegen den Ange: 
ſchuldigten beginnen. D...t. 

Eonventionalftrafe. Dieſes ift ein Nachtheil, welchem ſich jemand durch freie überein⸗ 
kunft mit einem andern zur Verſtärkung einer Verbinblichkeit gegen denſelben für den Fall zum 
voraus unterwirft, daß er dieſe Verbindlichkeit entweder gar nicht oder nicht zu gehöriger Zeit 
und in gehöriger Art leiften würbe. Das Berfprechen einer ſolchen Strafe ändert nichts an ber 
Ratur ver Hauptverbinplichkeit, fondern verftärkt nur bie Motive zu ihrer Erfüllung. Sie gibt 
Km Berechtigten dad Recht, wenn die Verbindlichkeit zur rechten Zeit gar nicht oder unvollftän- 
dig erfüllt wurde, entweder die Strafe oder die Erfüllung der Hauptverbindlichfeit zu fordern. 
Beides zugleich kann er nur dann fordern, wenn er ed ſich ausprüclich ausbedungen hatte oder 
die Strafe ſchon blos auf die Verfpätung gejegt war. Eine Wahl zwiſchen ver Erfüllung der 
Hauptverhindlichkeit und der Zahlung der Gonventionalftrafe hat dagegen der Schuldner nicht, 
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wenn er fie fich nicht ausdrücklich vorbehielt: Conventionalſtrafen kommen unter Privatper- 
fonen und im Völkerrecht vor. Unter Privatperfonen wird übrigens der Staat nur ſolche Son: 
ventionalftrafen als juriſtiſch wirkſam und flagbar anerkennen, deren Leiftuug für den Bere: 
tigten einen privatredhtlihen Vortheil begründet, alfo nicht Strafen, die in Freiheitsverluſt und 
andern Leiden für ven Verpflichteten beftehen. Noch mehr müflen alle Verpflichtungen zu Con: 
ventionalftrafen als abfolut nichtig erfcheinen, wenn jie, jo wie. die oft in geheimen, verbotenen 
Berbindungen beftimmten, die Zufagen zu unerlaubten Sandlungen verftärfen follen und ſchon 
dadurch felbft unerlaubt werben. | Melder. 

Convoi. I. Gegenwärtig find auch die Feiner Staatsherrichaft unterworfenen Meeres: 
ftredten, durch welche ver Weltverfehr einherzieht, befrievet, und wie der Laudhandel ohne Furcht 
vor Räubern und Wegelagerern auf den eifernen Wegen und den Heerftragen feine Bahnen 
wandelt, durchfurcht mit gleicher Sicherheit jetzt das Kaufmanngfhiff das freie Dieer. Wenn 
wir von den hineftichen und malaiifhen Gewäſſern abjehen und vielleiht dem Neugriechen 
auf der einen oder andern Fleinen Felſeninſel die Fortſetzung des althellenijchen Handwerks nicht 
gar zu hoch anrechnen, kann man jagen, daß in unfern Tagen ber Birat zu exiſtiren aufgehört 
har. Einft war ed andere. In der antiken Welt waren Seehanvel und Seeraub iventifce 
Begriffe. Der pompejanifhe Krieg gegen die Mittelmeerspiraten läßt die großartigen Ver: 
hältniſſe dieſer ſchwimmenden Räuber erkennen, und während in Mittelalter viefelbe Mittel- 
landifche See von Seeräubern anderer Nationalitäten, aber nicht geringerer Kühnheit und 
Macht wimmelte, machten Wikinger und fpäter Victualienbrüber die Oftfee und Dad Deutſche 
Meer nicht weniger unficher. Allein der Handel, der mit feiner unverwüſtlichen Natur faft mehr 
als die Preffe Anfprud hätte, Die ſechſte Großmacht genannt zu werben, ließ ſich durch alle viele 
Gegner nicht aus dem Felde und vom Meere abdrängen. Allerdings Eonnte das einzelne fhleht: 
bewaffnete Fahrzeug dem zum Kampf vollgerüufteten Plünderſchiffe feinen bauernden Wider: 
fand leiften, aber durch die Vereinigung vieler und gemeinſchaftliche Rüſtungen ließ jich den 
von Menſchenhand bereiteten Gefahren der Seefahrt jchon anders entgegentreten. So entſtan⸗ 
den jene gemeinihaftlichen Fahrten der Handelsſchiffe, Die in den verſchiedenen romanijhen 
Mundarten Conſerve genannt werden und veren nähere Regelung in ven Seerechtsaufzeich⸗ 
nungen bed Mittelländiſchen Meeres Feine Eleine Rolle fpielt. Ausführliche Koftenberechnungen, 
wonach das einzelne Schiff deſto mehr beitragen muß, je ſchlechter ed gerüftet iſt, zeigen den 
faufmännifchen Grundton diefer Art Selbfthülfe und Selbftregierung zur Ser. Bald jedech 
Ichien e8 angemefjener, für den Schuß der übrigen befonvere bewaffnete Schiffe anzuwenden, 
während ven andern eine nur untergeorpnete Betheiligung an ber Vertheidigung bleibt. As: 
miralſchiff des Convoi ift das größte ver Begleitichiffe, wie denn auch der Admiral, jein Gom: 
mandant, von den zu zahlenden Begleitgelvern und der etwa gemachten Beute (das Gefecht fonnte 
ja oft zum völligen Nachthejil der angreifennen Piraten enpigen) den Löwenantheil vorweg 
nahm. Bon dem Führer werben ſolche „durch Eid, Ehre und Treue vereinigte‘ zufammen: 
fahrende Scyiffe bei Hollänvern, Hanfeaten und den Norpländern Apmiralfhaften genannt. 
Unter diefem Namen geſchieht ver Convois öfter in den hanfeatifchen Receſſen Erwähnung, 
allein wenn man behauptet hat, daß ſolche Schifferverbindungen unter ver Hanfa ihren Anfang 
genommen, ift nicht blos außer Acht gelaflen, daß die Seerechtsnormen des Mittelländiſchen 
Meeres, welche Davon reden, älter jind, ſondern daß die Griechen fie kannten, Cicero in zwei Brier 
fen an Atticus folder gemeinfhaftlihen Reifen zum gegenfeitigen Schug gegen Seegefahr Gr: 
wähnung thut, und daß Gregor von Tours aus dem 6. Jahrhundert ſie beſchreibt. Man liebt 
überall und zu allen Zeiten treibt die gleiche Noth zu gleihen Mitteln der Abwehr. So tritt 
auch überall der firenge Grundfag auf, daß derjenige Schiffer, welcher fid ohne Noth vom 
Convoi entfernt hat, allen Schaden büßen muß, den infolge diefer Schwächung oder Zerftreuung 
eins der Schiffe erlitten. Lind was fo die republifanijchen Handelsſtädte des Mittelländifchen 
Meeres und der Oſtſee für gut erprobt, ging dann aus dem Gonfulat ver See und den Hanſa⸗ 
receſſen auch in die Geſetzgebung der ſtandinaviſchen Reiche über. Eine bepeutende Veränderung 
in dem Convoirecht mar jedoch mit der Zeit dadurch herbeigeführt werben, daß, was anfange 

auf dem freien Willen ver Kauffahrer beruhte, fpäter eine gejegliche Pflicht ward. Namentlid 
jind es genuelifche Ordonnanzen, welche für gewifie Meereögegenven das unter Convoi Segeln 
ausdrücklich gebieten (z. B. Statut von 1441 bei Pardeſſus, „Lois maritimes’, IV, 465). Dat 
Motiv dabei ift entjhieden, daß durch ven Verluſt des Privateigenthums zugleich auch Die Kraft 
des öffentlichen Seeweſens geſchwächt wird. In diefem Sinne beflehli pas ſchwediſche Geſetzbuch 
Karl's XI. von 1667, das eine beſondere Abiheilung „Ammiralskaps-Balk“ hat, in deſſen zwei⸗ 

f 

f 
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tem Kapitel: „Wenn mehrere ſchwediſche Schiffe in einem in= oder ausländiſchen Hafen zuſam⸗ 
men find und zu gleicher Zeit fegelfertig werben, find ſie verpflichtet zufannenzugehen und 
Admiralſchaft zu machen, folange fie Eönnen und ihre Reife reiht, und einander in allen Ge- 
fahren beizuſtehen, welche jie treffen können.“ 

Mir dem allmählihen Bertreiben ver Serräuberei aus den gewähnlid befahrenen Meeren 
fühlt ver Handelsſtand ſolche gefeglihe Auflagen als reine Laft. Der Unternehmungsgeiſt des 
einzelnen will ſich nicht mehr an die läftige Genoflenfchaft gebunden fehen, und ſchon in den han⸗ 
featiihen Recefien finden ſich Häufige Klagen, daß die Admiralſchaften nicht gehalten werben. 

U. Indem wir fomit dad Convoiweſen in Friedendzeiten untergehen fehen, weil die größere 
Sicherheit auf der See es unnöthig macht, bekommt es in Kriegäzeiten und als eine Frage des 
Voͤlkerkriegsrechts eine um fo größere Bedeutung. Sehr gewöhnlich denkt man bei dem Ausdruck 
Convoi ausſchließlich an Diefe zweite Phaſe des Convoirechts. 

Daß während eines Kriegs auch daß Privateigenthum ber feindlichen Unterthanen einen 
Gegenſtand des Beuterechts ausmachte, iſt ebenſo bekannt, als daß wir heutzutage im Seekriege 
diefer Barbarei noch nicht Herr geworben ſind. So kamen denn die ſeekriegführenden Staaten 
darauf, wie fich ihre Seefahrer früher felbft gegen Piraten geihügt, durch bewaffnete Schiffe 
vie Handelsſchiffe gegen feindliche Wegnahne zu decken. Vereinzelt ift e8 auch noch eine gemein= 
ihaftliche Fürſorge der Handelsſchiffer, fich während eines Kriegs durch gemiethete Begleitichiffe 
vor der Aufbringung fiher zu ftellen. Der fürforgliche Charakter der gefammten Staatsthätigkeit 
IR die Urfache, daß bei den meiften Nationen die Brivatichiffe gezwungen werden unter Convoi 
zu ſegeln. Selbſt pie Engländer hatten ihre Gonvolacten, wodurch die Pfliht zur Convoifahrt 
ausgeſprochen iſt. Man will eben nicht, daß der eigene Unterthan ſich mit feinem Schiffe muth- 
willig in Gefahr begebe, durch feinen Verluft die Marine Englands ſchwäche und Die Seetüchtig⸗ 
feit des Gegners verftärfe. So wurden für die verfchienenen Fahrten beſtimmte Häfen zu Sam- 
melplägen ver Convois feflgefegt und ſchwere Strafe drohte dem Schifföfapitän, welcher ſich auf 
der Fahrt von den Gonvoifchiffen entfernte. Das Nähere für Frankreich findet fi in den An 
merfungen zu der „Ordonnance de la marine” von 1681 bei Balin, I, 461 fg., 691 fg., 
1, 789. Allein wir willen auch beſonders aus ber Gejchichte ned englifchen Seehandels, daß vie 
Rheder es vielfach vorzogen, allein allen Gefahren ber feinnlihen Kriegsmarine und der lega= 

Kfirten Seeräuber, ver Kaperſchiffe, ih auszufegen, aber die Chancen des Handels frei benugen 
zu fönnen, als in größerer Sicherheit, aber mit ihren Goncurrenten gemeinfchaftli in den 
Gonvois, die Reiſe zu machen. Im 18. Jahrhundert kam man ziemlich allgemein zur Erfenntniß, 
daß folhe Convpifahrten zudem ihren Zweck wenig entipräden. Der Beind erfuhr bei den 
größern Borbereltungen leicht, wenn eine Handelöflotte unter Convoi außsfegelte, und konnte fi 
deöhalb darauf einrichten, mit überlegener Macht über die Begleitfchiffe Herzufallen, während 
von den einzeln fegelnden Schiffen eine viel größere Zahl glücklich den Nachſtellungen des Fein: 
des zu entkommen pflegte. In viefem Jahrhundert finden wir von den Convois zur Begleitung 
der Handelsſchiffe einer kriegführenden Nation nur in fehr feltenen Fällen Gebrauch gemacht, 
hoͤchſiens daß Die Engländer, welche nadı Zerftörung der fpanifhen und franzöfifchen und nad 
Wegführung der däniſchen Flotte Die Herren der Meere waren, in ihrem liberfluß von Kriegs 
ſchiffen noch dann und wann Convois gaben. Der jüngfte orientalifche Krieg hat zu ſolchen 
Maßregeln ebenfalls feinen Anlaß gegeben. Die rechtliche Seite des Convoigebens der Krieg- 
führenden ift überaus einfach. DBermöge jeined Hoheitsrechts über die Schiffe feiner Unter: 
thanen kann der Staat die ihm gut ſcheinenden Anorpnungen über die Art und Weife ihrer 
Fahrt treffen, obgleich es allerdings mehr im Staatägeifte des 17. und 18. als des 19. Jahr⸗ 
hunderts war, ven Handelsfchiffen ven Gonvoi ald Zwang aufzulegen und fie für diefen Zwang 
noch zahlen zu machen. Unter allen Umfländen ift nicht anzunehmen, daß in künftigen See⸗ 
kriegen dad Convoiiren eine große Nolfe fpielen wird. Die Hemmung bed freien Bewegens, 
weihe dad Syſtem mit ji führt, wiverfpricht ven heutigen Handelsgewohnheiten zu fehr und 
die Rheder und Kaufleute werden ſich weniger vor den Gefahren der feinplihen Wegnahme, 
Fr ver polizeilichen Bevormundung und der erbrüdenden Theilnahme der eigenen Kriegdmarine 
ürchten. 

IM. Als noch die Convois der erſten und zweiten Art im vorherrſchenden Gebrauch waren, 
in der Mitte des 17. Jahrhunderts, fam man auch auf feiten ver Neutralen auf den Gedanken, 
N des Schutzmittels der Admiralſchaft gegen die Übergriffe und Bedrückungen des neutralen 
Handel von feiten der Kriegführenden zu bedienen. Da ſich in den drei Richtungen des Blo= 
kadebruchs, der Zuführung von Gontrebande und des feindlichen Cigenthums am Bord, letzteres 
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da, wo nicht ausnahmsweiſe nad) Vertrag die Flagge die Ladung deckte, ein Recht der Vifita- 
tion durch die Schiffe ver Kriegführenden ausgebildet hatte, waren mit feiner Übung allerlei 
Beläftigungen der neutralen Handelsichiffe verbunden. Die Kriegsfchiffe eines neutralen Staats 
galten dagegen von jeher ald unantaftbar. So konnte denn leicht der Gedanfe entfiehen, durch 
Eonvolirung der neutralen Handelsſchiffe dieſe gleihfam zu Pertinenzen ded gegen Durd= 

fuhung geſicherten Kriegsſchiffs zu machen und mit ven Zeugniß des Staats, daß fich nichts 
Feindliches in der Sandelsflotte befinde, abgegeben durch den Commandeur des oder der Begleit- 
Schiffe, Die Durchſuchung überflüffig zu machen. Inwiefern freilich dadurch das Hecht der eigenen 
Unterfuhung der Schiffe der Kriegführenden genommen werben Eonnte, ift bis auf den heu= 
tigen Tag beftritten geblieben. Man bat ji in der Gontroverfe über dieſen Gegenftand ge: 
woͤhnlich auf eine Inftruction der Königin von Schweden vom 16. Aug. 1653 als erfted Bei- 
fpiel bezogen, daß die Nichtantaſtung der begleiteten ſchwediſchen Handelsſchiffe als Recht auf⸗ 

* geftellt worden; allein es ift fehr wahrſcheinlich, daß es jidy dabei mehr um eine Abwehr gegen 
Misbräuche als um Beſtreitung des Rechts der Vijitation gehandelt Hat. Am befannteften 
find die holländischen Anfänge diefer Art Convoi. Im Jahre 1654 während des Kriegd zwiſchen 
England und Spanien fegelten die holländiſchen Handelsſchiffe, welche Dad Mittelmeer befuhren, 
wegen dev Serräuberei unter Gonvot. Den Kriegführenden gegenüber hielten die General- 
ftaaten (Rejolution vom 10. Aug. 1654) daran feit, daß zwar die holländiſchen Kriegsſchiffe 
nicht der Bijitation unterworfen feien, pie Handelsſchiffe dagegen dem biöherigen Gebrauch nach 
fommen jollten. Eine dem erften Brundfag widerſprechende Praxis ſcheint übrigens niemals 
beftanden zu haben. Dagegen wird viel Wefens von einem Vorgang gemacht, der ih 1656 
ereignete. Die Admiralität von Amfterpam hatte den Admiral Ruyter die Inftruction gegeben, 
ſich feine Durchſuchung des von ihm begleiteten Gonvoi gefallen zu laffen; die Generatftaaten 
wiberriefen, weil jie daraus einen Krieg befürchteten, dieſen Befehl, allein nichtsdeſtoweniger 
handelte der Admiral im Geiſte feiner frühern Aufträge und brachte einen Bonvoi von Spanien 
nad Holland, ohne eine Duchfuhung durch die englifchen Kreuzer zu geftatten. Diefer Fall 
wird meift ald die erſte Begründung des neutralen Rechts, die eigenen Schiffe durch Begleitung 
gegen Durchſuchung zu ſchützen, angefehen, aber leider ſteht ihm die Einzede entgegen, daß auf 
biefer berühmten Fahrt Apmiral Nuyter den englifhen Kreuzern die Verſicherung gegeben, es 
fei' fein feindliches Eigenthum am Bord ver Flotte, während jie in der That mit ſpaniſchem 
Geld und Beldeswerth, beftimmt für Die damals ſpaniſchen Niederlande, beladen war (Basnages, 
„Annales des Prov. Unies“, I, 442, und Grofe, „Remarks on Mr. Schlegel's work upon 
the visitation of neutral vessels under convoy” (Xondon 1801). Holland gerieth bald dar⸗ 
auf felbft in Krieg, und nachdem ein viplomatifcher Verſuch ver Holländer, jidy Die Freiheit der 
eonvotirten Schiffe von der Durchſuchung vertragsmäßig von den Englandern zufihern zu 
Iaften, geſcheitert war, vernehmen wir nichts weiter von der beanfpruchten Befugniß, durch die 
Begleitung der Staatsſchiffe Die Schiffe ber neutralen Unterthanen gegen bie Duchfuhung zu 
Thügen. Während nun die Vereinigten Staaten ber Niederlande in der Folge ſelbſt zu ven 
friegführenden Mächten gehörten, hatten fie ein Interefle, dad Vorrecht der Neutrafen, welches 
fie früher beanfprucht Hatten, weiter geltend zu machen, und die enge Verbindung, morin feit 
1688 Holland zu England fland, war noch ein weiterer Grund von einem Verlangen abzu= 
gehen, dad fpeciell von England befänpft worden war. Zwifchen andern Staaten iſt dieſe Frage 
gar nicht weiter zur Verhandlung gekommen, eine ähnliche Feſtſetzung in dem däniſchen Orfeg- 
buch König Chriſtian's V. von 1683 war nur eine Reminiſcenz aus ver ältern Periode der Ad⸗ 
miralſchaften, und im Einflange damit fteht, daß die fehr reiche Seerechtöliteratur aus der zwei⸗ 
ten Hälfte des 17. und der erflen des 18. Jahrhunderts unfern Gegenftand gar nicht erwähnt. 

IV. Mit den Friedensſchlüſſen zu Utrecht beginnt eine neue Epoche des europäifchen See⸗ 
weſens und dem entfpredhend auch des Seerechts. Holland, Dad noch unter Karl 1. der englifchen 
Flotte weit überlegen war, wurde unter Cromwell von den Engländern überhoft und trotz 
eines kurzen Rückſchlags unter den legten Stuarts nahm die englifche Marine unter Wilhelm UI. 
anerfannt die erfte Stelle für die Dauer ein. Obgleich durch enge Verträge mit dem Infelreich 
verknüpft, ward ed von nun an bie Politit Hollands zu ernten, während die andere Macht 

- Tämpfte, und für vie verlorene Großmadtftellung die reellen Vortheile der Neutralität einzus 
‚ heimjen. Engliſcherſeits war man geneigt, die in frühern Verträgen ven Holländern zugeftan- 
denen Sandelöprivilegien nur auf die thätige Mithilfe der Niederlande im Kriege zu beſchrän⸗ 
fen, und fo gab es fat feinen Krieg, in welchem nicht zwiſchen England und Holland dieſer als 
neutralen, jener als kriegführenden Macht Mishelligkeiten ausbrachen. Namentli in dem 
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Kriege zwifhen England, Spanien und Frankreich, welcher neben dem fiebenjährigen continen- 
talen berging, kam dieſer Gegenſatz der Intereffen zum lebhafteſten Ausprud. Um fi gegen 
angebliche englifche Ungebühr zu fhügen, gaben die Holländer ihren Handelsflotten Convois, 
und 1762 wurde ber Gommandant eines foldhen Gonvoi, Kapitän Davel, der fi der Durch— 
fuhung der ihm anvertrauten Schiffe wiberjegte, durch englifche uͤbermacht im Kanal zur Er⸗ 
gebung gezwungen. Auch hier iſt nicht zu überſehen, daß die Holländer ſolche Convois gaben, 
weil ſie über das Recht der Kriegführenden, feindliches Gut am neutralen Bord zu confisciren, 
einer der engliſchen Auffaſſung entgegengeſetzten Meinung waren. Man wollte nicht, wie ge= 
woͤhnlich angegeben wird, den eigenen Schiffen die Beläftigung ber Bifitirung erfparen, fondern 
durd die Eriegerifche Beredung Ladungen gegen die MWegnahme fhern, welche nad vem von 
England vertretenen Völkerrecht confldcabel waren. Das Gonvoliren von Schiffen wurde des⸗ 
bald mit Recht von England als eine Maßregel zur Beeinträchtigung feiner friegerifchen Be⸗ 
fugniffe angefehen. In ihrer Reinheit ift vie Frage, ob dad Eintreten für den Inhalt der Con⸗ 
vois von feiten ded neutralen Staat durch die Erflärung des Convoiführers das Durchſuchungs⸗ 
recht der Kriegführenden aufbebe, auch bei dieſem Anlaß nicht zur Sprache gefommen. Der bald 
eintretende Friede machte dem Streit ein Ende, allein der nordamerikaniſche Unabhängigfeits- 
frieg gab nur noch größere Beranlaffung zu erneuerten Reibungen. Bon dem in feiner Shwäde 
zwifchen den friegführenden Mächten England und Frankreich ftehenden Holland verlangte er- 
ftered die Erfüllung der alten Allianzverpflichtung,, während Frankreich die Begünftigung des 
bollänvifchen neutralen Handeld von der Bedingung abhängig machte, daß Holland die Rechte 
der Neutralität gegen England bis aufs äußerfle beanſpruchen und üben follte. In viefem 
Dilemma, wobei namentlich die Frankreich zugeneigte Provinz Holland auf Barteinahnıe gegen 
England drängte, drohte dieſes letztere Land, in einer Convoiirung der holländiſchen nach Frank⸗ 
reich ſegelnden Handelsſchiffe, ein feindliches Auftreten ſehen zu müſſen, da die loyalen, erlaub⸗ 
ten Verkehr treibenden Schiffe dieſer Bedeckung nicht bedürften, und ein durch den Admiral 
Byland begleiteter Convoi wurde demgemäß auch am Neujahrstage 1780 von der engliſchen 
Flotte aufgebracht. Auch hier lag wiederum eine verſchiedene Rechtsauffaſſung über den Begriff 
der Contrebande zu Grunde, da Holland die Schiffsbaumaterialien für erlaubte Artikel anſah, 
England ſie als Contrebande betrachtet ſehen wollte. Der Convoi des Grafen Byland wurde 
daher auch in erſter Linie deshalb aufgebracht, weil ſich ſolche Mainebedürfniſſe auf ven Trans: 
portfchiffen befanden. Es ift auffallen, daß bie erfte bewaffnete Neutralität, welche unter dem 
Eindruck dieſes und ähnlicher Ereigniſſe zu Stande kam, ver Freiheit der convoiirten Schiffe von 
der Durchſuchung keine Erwähnung thut, um fo mehr da auch die baltifhen Mächte ſich der 
Convois wieder zu bedienen anfingen. Allein fhon 1781, anlaplich eined von den Engländern 
zwangöweife durchſuchten Gonvoi, erklärte die Kaiferin von Rußland, daß fie die Freiheit ver 
Convois von der Pflicht dev Durchſuchung für ein ven Grundjägen der bewaffneten Neutra- 
litätöconvention entſprechendes Recht halte, und in mehrere Handelsverträge nahm fie viefe 
Beſtimmung auf. Die Vereinigten Staaten der Niederlande |hrieben ihren Kriegs: und Kaper- 
ſchiffen in der durch ihren Eintritt in ven amerifanifch-englifchen Streit noͤthig gewordenen In= 
firuction vom 26. Ian. 1781 vor, fi bei Convois neutraler Schiffe mit der Berfiherung des 
Gommanditenden, daß feine Contrebande am Bord fei, zufrieden zu geben. England verhielt 
fi, wie überhaupt den Erklärungen der erften bewaffneten Neutralität, fo auch diefer Forderung 
gegenüber fehr ſchweigſam und vermied diplomatiſche Erörterungen, bis der Friede von 1783 
alle Streitigkeiten der Art wieder von dem Kriegöfelve in das Gebiet der Theorie verpflanzte. 
Hier breitete fih nun unter den continentalen Schriftfielleen mehr und mehr dir Überzeugung 
aus, daß eine Durchſuchung eines neutralen Schiffs, für welches ver Staat felbft durch Beglei- 
tung und das Wort des convolirenden Dfflzierd einftehen wolle, al8 eine Beleivigung des neu⸗ 
tralen Staatd angejehen werden müfle. Dan behauptete, daß ver Kriegführende ſich mit dieſer 
Art des Beweifes begnügen müſſe. Großen Einfluß auf diefe Meinung hatte zunädjft der Um= ' 
fland, Daß man damals gegen die notorifchen Übergriffe ver Kriegführenden ein jenes Deckungs⸗ 
mittel zu vechtfertigen fuchte. Auch wirkte vie Anfiht mit, daß es überhaupt Fein Recht der 
Durchſuchung gebe, die In der That damals von manchen Säriftftellern vertreten wurde, und 
praftifch wichtig war der Umfland, daß nach ver Anfhauung viefer Theoretifer dad feindliche 
Eigenthum an neutralem Bor frei fein follte, und eine Controle des neutralen Staats über 
das Nichtvorhandenſein von Eontrebande in ven Handelsſchiffen des Convoi nicht allzu ſchwierig 
fein fonnte. . Der Hierin eingeihlagene Weg der Entwidelung von Praxis und Theorie erhielt 
Aber durch das Weltereigniß der Sranzöfifhen Revolution auf einmal eine gänzlich veränderte 
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Richtung. England konnte wenigſtens auf Anerkennung ſeiner Conſequenz Anſpruch machen, 
als die gegen Frankreich coalirten Mächte das ältere Seekriegsrecht mit mehr als gewohnter 
Strenge wieder zur Geltung brachten; allein Rußland, Preußen und Ofterreich hatten für ihr 
Aufgeben aller Grandfäge von 1780 nur die leere Entſchuldigung, daß Frankreich als revo- 
Iutionirted Land außerhalb aller Regeln des Voͤlkerrechts ſtehe. Die drei ſtandinaviſchen König⸗ 
reiche ſahen ſich endlich genöthigt, gegen die alles Map überſchreitenden Eingriffe der Krieg⸗ 
führenden in althergebrachte Rechte der Neutralen (und hierbei zeichneten ſich die Franzoſen noch 
vor den Engländern aus, indem fie z. B. däniſche Schiffe confiscirten, weil ſich an der Beflei- 
dung der Schiffsmannſchaft metallene Knöpfe vorfanden, welche von engliihen Fabriken her⸗ 
zurühren verdächtig waren!) wieder dad Mittel der Convois zu ergreifen. Den Commandiren⸗ 
den ward ber Auftrag gegeben, fich einer Durchſuchung der Handelsſchiffe mit Gewalt zu wider: 
fegen. Im Laufe des Jahred 1798 trafen zmei jchwebifche Begleitfchiffe, die Kregatten Froja 
und Ulla Ferſen auf englifche Geſchwader und wurden, da fie ſich der Viſitirung ihrer Convois 
wiberjegten, von den Engländern aufgebradht; 1799 widerftand eine däniſche Fregatte Havfruen 
mit Erfolg demſelben Verlangen, inden der englifche Admiral ſich darauf beſchränkte, an feine 
Regierung zu berichten. Die engliſche Note an das däniſche Cabinet vom 10. April 1800 
fonnte ſich auf ein ausführlicher motivirtes Urtbeil des Admiralitätsgerichts fügen, worin Sir 
William Scott ſich kurz zuvor für dad Recht der Durchſuchung auch convoiirter Schiffe erklärt 
hatte; allein der dänische Minifter Graf Bernftorff fuchte in feiner Antwort vom 19. April die 
Gegengründe auszuführen. Diefer Vorgang blieb zunächſt ohne weitere Folgen, allein am 
25. Juli 1800 Fam e8 im Kanal zmifchen einem dänischen Escortſchiffe und einer englifchen 
Escadre zu einem heftigen Gefecht, infolge deſſen die däniſche Fregatte Freya und ihr Gonvoi 
von den überlegenen Engländern aufgebracht wurden. Beide Megierungen glaubten Genug- 
thuung fordern zu fünnen, England ſchickte Lord Whitworth in außerorventlicher Miffion nad 
Kopenhagen, und um deſſen Anfprüden und Anſichten deſto größeres Gewicht zu verleihen, 
folgte ihm eine englijche Flotte in ven Sund. Das Refultat ver diplomatifhen Verhandlungen 
war bie vorläufige Bonvention von 29. Aug. 1800, wodurch England fi verpflichtete, die 

Fregatte und ihren Gonvoi audzuliefern, Dänemark dagegen verjprad did auf ausgemachte 
Sache durch eine definitive Konvention, feine Handelsſchiffe nicht mehr zu edcortiren. Mittler: 
weile war am ruſſiſchen Hofe einer jener Wechſel der Politik eingetreten, wie jie in despo⸗— 
tifhen Staaten in der Natur der Verhältniſſe liegen. Kaifer Paul Hatte jich ergrimmt von der 
Berbindung gegen Frankreich zurückgezogen und feinen Zorn gegen die frühern Bundesge— 
noſſen, vor allem gegen England gewandt. Bine Folge davon war, daß nachdem Rußland noch 
kurz vorher alle althergebraditen Rechte der Neutralen als kriegführende Macht verlegt, es jetzt 
auf einmal zu ben Grundſätzen der Neutralität von 1780 zurädfehrte und Dänemark, Schwe⸗ 
den und Preußen zur Erneuerung des Neutralitätsbündniſſes einlud. Zu den frühern Princi— 
pien fam jegt aber die weitere Aufftelung: „Que la declaration de l'officier, qui commande 
un ou plusieurs vaisseaux de guerre escortant des bätiments marchands, que son convoi 
n'a pas de contrebande, doit sufflire pour empeächer la visite par les vaisseaux armes des 
puissances belligerantes.‘ Durch die Verträge vom 16. und 18. Dec. 1800 verpflichteten 
fi) die vier baltiſchen Mächte für dieſen und die andern Säge gemeinſchaftlich einzuftehen. Die 
Feindſeligkeit gegen England lag nicht Hlo8 darin, daß Schweden und Dänemark vertragsmäßig 
die Regel, daß die Flagge die Ladung nicht decke, England gegenüber anerfannt hatten, fondern 
Dänemark war zudem durd Die neue Verpflichtung in offenen Wideriprud mit der Convention 
vom 29. Aug. getreten. Obgleih Dänemark mit der Ratification zögerte, wurde der diploma⸗ 
titche Verkehr immer jhroffer. England verlangte kategoriſch Antwort über den Inhalt des dä⸗ 
niſch-ruſſiſchen Neutralitätsbündniſſes und legte im Anfang 1801 ein Embargo auf alle däni⸗ 
fen, ſchwediſchen und ruſſiſchen Schiffe. Doch dauerte ed noch einige Zeit, bis die Keinpfelig- 
feiten zum Ausbruch kamen. Die Schlacht vom 2. April auf der Rhede von Kopenhagen zwang 

Dänemarf zum Waffenftillftand und zum Rücktritt von dem ruſſiſchen Neutralitätsbündniß. 
Allein au in Rußland jelbft vrängte alled auf einen Umſchlag hin. Am 24. April [hen en: 
dete tragifch Paul. und fein Nachfolger beeilte fi einen ganz entgegengefegten Weg in der 
Politik einzuſchlagen. In Beter&burg wurden Unterhandlungen betrieben und [honam 17. Juni 
kam die Convention zu Stande, welche der zweiten bewaffneten Neutralität ein Ende machte und 

der nachher auch Dänemark und Schweden beitxaten. Am wichtigften, weil eine von England 
zugeflandene Mopiflcation des ältern Rechts enthaltend, iſt der Art. IV, der die Frage der Gon= 
vois regelt. Danach wird das Necht der Kriegführenden, neutrale Shift der Durchſuchung 
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zu unterwerfen, auch wenn dieſe unter Begleitung ihrer eigenen Staatsſchiffe fahren, in Betreff 
der zur ordentlichen Kriegsmarine gehörenden Schiffe zwar anerkannt, allein den Kaperſchiffen, 
welche von den Unterthanen ausgerüſtet ſind, dieſe Viſitirung escortirter Schiffe unterſagt. Von 
den baltiſchen Mächten wurde ihr Princip aufgegeben, England dagegen gewährte eine Mobi- 
fication feiner biöherigen Praxis. Um jedoch auch da, wo ein Convoi vijitirt werben darf, jo 
wenig als möglich die Neutralen zu beläftigen, zugleid; aber au dem Kriegführenven aus- 
reichende Garantien zu geben, wird beſtimmt, daß bie in eine Escorte aufzunehmenvden Schiffe 
mit Schiffspapieren von beſtimmtem Charakter verſehen fein müſſen, und die Procedur der Unter: 
fuhung und etwaigen Pifitation folgendermaßen angeordnet: Das Kriegsichiff, welches einen 
Convoi unterſuchen will, hat ich außerhalb Kanonenſchußweite zu halten. &8 jendet dann eine 
Schaluppe an Bord des Begleitihiffs, wo ein Austaufch der Legitimationspapiere und die 
Vorlage der einzelnen Schifföpäfle und Kadungspapiere zu gejhehen hat. Cine weitere Unter⸗ 
ſuchung findet nicht ftatt, wenn die Papiere en rögle jind und s’il n’existe aucun motif valable _ 
de suspicion. Im entgegengefegten Kalle ift aber ver Kriegführende zu weltern Schritten, 
Durchſuchung und nöthigenfalls Aufbringung des verdächtigen Schiffs berechtigt. 

V. In diefer Convention hatte jih England zum erften mal eine Motification feiner frühern 
Anſprüche gefallen laſſen, und im Lande felbft machte ver Vertrag fehr viel böſes Blut. Im 
Parlament gab er Veranlaffung zu einer großen Rede Lord Grenville's (‚‚Hansards Parlia- 
mentary history’, XXXVI, 200—265) von 19. Nov. 1801, morin die Gründe für das 
Recht der Durchſuchung aud gegen convoiirte Schiffe wol am beften entwickelt find. Die Re: 
gierung rechtfertigte ihr Zugeſtändniß in Betreff des Modus dadurch, daß es doch in den Hän⸗ 
den des engliſchen Offiziers liege, ob er ein motif valable de suspicion annehmen wolle, mas 
ihr den Vorwurf der Unehrlichkeit eintrug, und bemerkte über die Ausjchliegung der Kaper- 
fhiffe vom Durchſuchungsrechte, daß ihre Übergriffe allerdings zu vielen nicht ungerechten Be- 
ſchwerden der neutralen Schiffahrt Anlaß gegeben. An dieje parlamentarifche Fehde knüpfte 
ſich eine literarifche, indem über das Rechtsverhältniß der Convoiirung befonverd däniſche und 
englifhe Publiciſten Schriften austauſchten. Die bedeutendſten, heute noch nennenswerthen 
find däniſcherſeits Schlegel: „Sur la visite des vaisseaux neutres sous convoi‘ (1800) und 
Bornemann: „Over den brugelige Visitation af neutrale Skibe’ (1801), für die englifhe 
Auffaffung U. Grofe: „Remarks on Mr. Schlegel's work’ (1801) und Warb: „A treatise 
ofthe relative rights and duties of belligerent and neutral powers etc.’ (1801). Außer: 
dem haben die jeit 1780 erichienenen Werke über das Völkerrecht zur See alle die gegen: 
wärtige Frage mehr oder nıinder ausführlid behandelt. Auf dieſe Literatur und die Behand- 
lung des Gegenſtandes von allgemeinen Geſichtspunkten war um fomehr aufmerfjan zu maden, 
als jene Convention von 1801, die Wheaton allerdings für den Auöpru des allgemeinen 
Volkerrechtsbewußtſeins über den Streitpunkt anjehen will, ſchon nach wenigen Jahren wieder 
durch den Krieg zwiſchen ven Kontrahenten ihre Gültigkeit verlor. Sie ift nirgends wieder 
aufgenommen worben, und ber Friede von 1815 fand die Hauptnationen in ihren alten Stel- 
{ungen von 1780. England ‚behauptete das althergebrachte Völkerrecht auch für vie Convoi⸗ 
frage, Frankreich, Rußland und die andern Mächte des Bontinents verlangten völlige Freiheit 
der Convois von jever Durchſuchung. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika hielten ſich 
zwar vorwiegend an die englifche Auffaffung, fuchten aber den dadurch dem neutralen Handel 
erwachſenden Hemmniffen durch Verträge in Geift der Regeln von 1780 entgegenzutreten. Bel 
ven Verhandlungen mit den Alliixten und fpäter auf dem Wiener Congreß Hatte bekanntlich Eng: 
land bei einem jeden Verſuch, ven Seerechtsroder durch neue Stipulationen zuverändern, fein ent- 
ſchiedenes Veto gefprochen (vgl. Lord Caſtlereagh an Lord Cathrart am 14. Juli 1813: „Great 
Britain maybe driven out of aCGongress but not out of hermaritime rights“; „Castlereagh's 
letters’, IX, 34). In dem langen Frieden, welter ven Berträgen von 1815 wenigftend was bie 
See betrifft, folgte, erftarfte auf dem Continent mehr und mehr die Überzeugung, daß das alte 
Voͤlkerſeerecht, wenn ihm auch feine Beltung bis dahin nicht abgeſprochen werden fonnte, einernenen 
Regelung zu weichen habe, und unter ven aufgeftellten Sägen ver Theoretifer war auch die For⸗ 
derung, daß der neutrale Convoi gegen bie Bifitation rechtlich geſchützt jei. Neben dieſer Theorie 
vermehrten jich die Verträge, in welchen das Princip auögejprodhen ift, und Fein Land hat flır 
die Ausbreitung des Satzes mehr gethan als nie Vereinigten Staaten von Nordamerika. Allein 
während ver Schug durch Ecortirung immer allgemeiner als Recht angenommen mwurbe, mahın 
der Handel einen Aufſchwung und die Schiffahrt eine Ausdehnung, daß fi die Kaufmanns- 
welt um den Gegenſtand gar nicht weiter fümmerte. Wie wir früher fahen, daß der einzelne 
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Schiffer es bald vorzog, bie Gefahren der Piraterie ober der feindlichen Schiffe zu laufen‘, ſtatt 
in Convois eingepfercht zu fein, fo würde auch heutzutage der neuträle Schiffer die Unbequem⸗ 
lichkeit der möglichen Durchſuchung der viel größern Störung feiner freien Fahrt durch das 
Gonvoimwefen vorziehen. Es ift daher nicht zu verwundern, daß während des legten Kriegs 
zwiſchen &ranfreih, England und Rußland weder die neutralen Mächte das Recht, durch Convoi⸗ 
fhiffe gegen Durchſuchung zu fügen, befonders erwähnen, noch die Kriegführenden in ihren 
Declarationen auf den Gegenftand eingehen. Ind wenn ſchon vor dem orientalifchen Kriege 
das Convoimwefen ald unpraftifh geworden galt (man denke fid nur einen Convoi von Danıpf- 
ſchiffen, alle von verſchiedener Schnelligkeit, aber für ein und daſſelbe Handelsziel beſtimmt), fo 
haben die beiden wichtigen Seerechtsſätze der Barifer Conferenz von 1856, denen ſchon die Praxis 
des vorhergegangenen Kriegs entſprach, „daß Feine Kaper mehr zugelaflen werben follen und daß 
die Flagge die Ladung deckt“, die Nachtheile, gegen welche dad Convoiiren fügen follte, faſt 
gänzlich befeitigt. Von jeher maren es nämlich die Privatfchife, welde während eines Kriegd 
auf legalijirten Seeraub ausgingen, woburd den Neutralen bei Gelegenheit der Vilitation fo 
fhlimm mitgefpielt wurde. Ohne Disciplin, mit der Hefe der Seeftädte, zum Theil fogar dem 
Auswurf der Gefängniffe bemannt, fand man auf diefen Schiffen zwar oft tollfühne Tapferkeit, 
aber vaneben immer die ſchnödeſte Gewinnſucht. Die Staaten modten thun, was fie wollten, 
eine wirffame Eontrole über das Korjarenmwefen war unmöglid. Zwar hat noch Nordamerika 
nicht definitiv auf dad Recht Kaperbriefe auszugeben verzichten wollen, aber an eine Wieder: 
aufnahme der alten Korfarenwirtbichaft ift nicht zu denken. Durch die allfeitige Aufnahme des 
Grundſatzes, daß das feindliche Gut an neutralen Bord der Confiscation nicht unterliegt, ift 
für die eigentliche Kriegsmarine der Belligerenten der Kreis ihrer Thätigfeit bei der Vijitation 

“ aufdie Erforfhung der Nationalität des Schiffes, der erlaubten Deftination und der Abmefen- 
heit von Contrebande beſchränkt. Alles dies ift. leicht durch oberflächliche Vifitation zu erfennen 
und die Beläftigung der neutralen Schiffahrt dadurch von geringer Beveutung geworden. Wür⸗ 
den die noch weiter gehenden Reformvorſchläge auf dem Gebiete des Seevölkerrechts in Kriegs: 
zeiten durchgeſetzt, ſo würde damit dem ganzen Durchſuchungsrecht (ſ. d.) ein Ende gemacht. 
Schon jet aber ift e8 begreiflih, daß man auf dem Parifer Congreß nicht ver Mühe merth 
hielt, über die Berechtigung ober Nichtberechtigung der Durchſuchung von Gonvois eine Ver- 
ſtändigung anzubahnen. 

VI So fönnte es faft überflüffig ſcheinen, aud) noch den Rechtspunkt, wie er gegenwärtig 
noch von den verfchiedenen Schriftftellern über Völkerrecht dargeftellt wird, in Behandlung zu 
nehmen; allein eine Streitfrage, bie ehemals zu Gefechten und Kriegen Anlaß gab, verdient 
wol auch nach ihrer rein juriftifchen Seite kurz berührt zu werben, ſelbſt wenn fie jegt ſchwerlich 
mehr zu Streit zwifchen den Staaten führen wird. Allfeitig wird jept das Recht der Durch⸗ 
ſuchung als ein den Kriegführenden zur Verwirklichung ihrer fonfligen Rechte den Neutralen 
gegenüber nothwendiges Mittel anerkannt, und da über die Gegenflände, nach denen geforfcht 
werben darf, weil fie confiscabel find, gegenwärtig feine große Meinungsverfchievenheit vor: 
waltet, fo fallen jegt die ftörenven Einflüfle weg, welche früher bie Praris und Theorie in dieſer 
Frage auf Abwege führten. Die von den englifchen Autoritäten (namentlid) in den erwähnten 
Urtheil Sir William Scott's, der Rede Lord Grenville's und den angegebenen Schriften) auf- 
geftellte Behauptung, daß dem effentiellen Rechte der Bijitatton, welches auf dem allgemeinen 
Bölkerrechte beruhe, nur durch Verträge, nicht aber durch einfeltige Acte der neutralen Staaten 
entgegengetreten werben £önne, hat viel Scheinbares; fie würbe aber bedeutend an Stärke ge- 
winnen, wenn nadhzuweifen wäre, daß eine Durchſuchung auch der unter Convoi fahrenden 
Schiffe zu einer wahren Völkergemohnheit gemorben wäre. Allein dies muß entſchieden ver- 
neint werden. Wo wirklich Convois gegeben wurden, fand regelmäßig eine Durchſuchung nicht 
ftatt, und wo fie flattfand, geſchah es nicht ſowol troß der Anmenpung, ald weil man am Borb 
des Convoi confiscable Gegenſtände wußte. Wir hätten demgemäß zwar das allgemeine Recht 
der Durchſuchung als erlaubtes Mittel zum rechtlichen Zweck anerkannt; aber da im Vöͤlkerrecht 
feiner Natur nad) die Rechtsübung mehr gilt ald das abſtracte Recht, kann aus der gefhicht- 
lien Entwidelung doch nur der Sag gezogen werben, daß neutrale Schiffe ohne Bedeckung 
der Durchſuchung unterworfen find. Für die Frage, ob rechtlich auch convotirte Schiffe dieſer 
Zwangspflicht unterliegen, ergibt die Gefchichte nur ein negatives Refultat. So find wir benn 
bier auf die allgemeinen Grundregeln der Berhältniffe zwiſchen Staat und Staat angewiefen. 
Die Gleichheit ver Staaten und die Glaubwürdigkeit, welche fie ihren gegenjeitigen officiellen 
Acten beilegen, ſcheint auch mit Nothwendigkeit dahin zu führen, daß die feierliche Verſicherung 

— 
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eines ſpeciellen Vertreters des neutralen Staats, in den ihm anvertrauten Schiffe befinde ſich 
nichts, wodurch Die Neutralität verlegt und ein Recht ver Kriegführenven beeinträchtigt werde, 
für genügend erachtet werben muß. Jenes Recht der Kriegführenden auf Durchſuchung ift nit 
als ein Necht höherer Ordnung zu betrachten, gegen welches diefer Anfpruch auf Glauben als 
ein Recht von minderer Stärke erfchiene, fondern umgekehrt das Princip, welches zur legtern 
Forderung führt, iſt Das allgemeinere, höhere, vor dem jene Einzelbefugniß nur inſoweit beftehen . 
fann, al8 fie der Grundregel nicht in den Weg tritt. Die Engländer behaupteten, man wolle 
fie gegen dad Recht zwingen, fich flatt mit dem beflern Beweiſe des Augenfcheins mit der bloßen 
Berfiherung eines Dritten zu begnügen. Allein einmal war es nicht ver einzelne Offizier des 
Convoi, fondern der Staat ſelbſt, welcher der Garant der Neutralität und Loyalität des Convol 
wurde, und dann mochte diefer Einwand einiges praftifche Gewicht zu einer Zeit haben, als die 
confiscablen Gegenſtände von jeder Seite anders betrachtet wurden und aud gegen die gerechten. 
Anſprüche ver Kriegführenven ver Betrug durch Neutralifiren aufs höchſte gefttegen war. In 
folden Zeiten hat der Einwurf Gewicht, daß dem organifirten Betrug das hefte Unterſuchungs⸗ 
mittel entgegentreten müfle, und man ſich auf die Umſicht ver neutralen Behörden, welche nicht 
dad Interefje der Kriegführenden an der Aufdeckung der Neutraliftirungen haben, nicht verlaffen 
fönne. Aber für die gewöhnlichen Fälle, wo Loyalität von beiden Seiten voraudgefegt werben 
fann, wo über Das, was ein neutrale Schiff am Bord haben darf und mas nicht, fein Streit 
iſt, wird dad Intereffe des Kriegführenden durch dad Eintreten des neutralen Staats für bie 
Geſetzmäßigkeit feiner Unterthanen vollftindig gemahrt. Überſehen darf jedoch nicht werben, 
daß dieſes Princip nur auf offener See gelten fonnte. In den Gewäflern der Kriegführenden 
fann den Acten einer auswärtigen Regierung ein folder Einfluß nicht geflattet wernen, und es 
muß dem Kriegführenden, mag es fein eigenes Gebiet ober das unter feine Botmäßigkeit ge- 
fommene Gebiet des Gegners fein, freiftehen, felbft die nöthig fcheinende Prüfung vorzunehmen. 
Die Erterritorialität des begleitenden Kriegsſchiffes kann fi auf die begleiteten Schiffe nicht 
erſtrecken. Für die offene See, wo Staat und Staat ald gleichberechtigt, glei; würbig einander 
gegenüberftehen, würbe demnach heutzutage zu behaupten fein, daß die Convoiirung durch ein 
neutraled Kriegöſchiff und pie Verfiherung des Commandeurs über die Erlaubtheit der Ladun= 
gen u. f. w. gegen Durchſuchung fhügt, auch ohne Haß ein Vertrag dahin gehend zwifchen Krieg- 
führenden und Neutralen beftebt. Die deutſchen und franzdfifhen Schriftfteller der neuern 
Zeit, Klüber, Heffter, Ortolan, Hautefeuille, haben die Argumente der ältern englifhen 
Staatdmänner und Juriften entſchieden aus dem Felde gefchlagen, ohne daß ſedoch vergeflen 
werben darf, wie fehr damals durch andere verwandte Streitfragen die vorliegende complicirt 
war und wie wenig ein und derfelde Ausgangspunkt der Entſcheidung zu Grunde lag. Der 
unbefangene Darfteller muß, mie fo oft in den vielbeflrittenen Fragen des Völkerſeerechts 
auch Hier zu vem Refultate kommen, daß an dem längern Fortherrſchen ungerechter Marimen 
die Neutralen und Kriegführenden gemöhnlich gleich viel Schuld haben. Um fid für die eine 
oder andere Seite biß zu glühenden Phrafen anzufeuern, braucht 'es freilich nichts, als nur Die 
eine Seite zu hören. 

VL Schließlich fei noch in aller Kürze die voransfichtlich letzte volkerrechtliche Controverſe 
aus der Gonvoilehre erwähnt, befonders da in ihr der befte amerifanifche Völferreihtsjchrift- 
fteller, Wheaton, einer der Streitenden war. Darf fih ein neutrales Schiff einem Convoi der 
Kriegführenden anfchließen, oder was find die Rechtsfolgen, wenn es in dieſem Verbältnig vom 
andern Kriegführenden aufgebracht wird? Der Fall ereignete fid) noch während der Napoleoni= 
[hen Kriege mit amerifantfhen Schiffen, die ih an einen englifhen Convoi geſchloſſen und 
von däniſchen Kreuzern genommen waren. Das däniſche Prifengericht Hatte condemnirt, die 
Bereinigten Staaten proteftirt, allein die Sache kam erft zum Austrag, als Wheaton 1827 
Gefandter in Kopenhagen wurde. Obgleich nad ver Meinung faft aller Autoritäten und zwar 
ſowol der Schriftfteller,, welche ven Rechten der Neutralen, als folder, welche den Rechten der 
Kriegführenven das Wort reven (hoffentlich wird dieſe unwiſſenſchaftliche Parteinahme bald 
ganz verſchwinden), die Gondemnation dem flrengen Recht gemäß war, da der loyale Neutrale 
eines Schußes durch feindlichen Convoi gegen den andern Kriegführenden nicht bedarf, gelang 
ed doch dem Unterhandlungstalente Wheaton's, eine bedeutende Entſchädigungsſumme zu er= 
wirken. Unter dieſen Umſtänden ift e8 verzeihlich, daß der glückliche Unterhändler in feinem 
treffliden „Elements de droit international“ der an fi} unbebeutenden Frage aus dem Gon= 
voirechte eine fo bedeutende Stelle einräumt. Und um fo verzeihliher erfcheint e8, wenn, wie 
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wir glauben, über das einfl die europaifche Welt bewegende Convoirecht die Acten jegt als ge- 
ſchloſſen zu betrachten find. 5. Marquarpfen. 

Corporation, Corpus, universitas, moralifche Nerfon, Perfonengemeinbeit. Kaum 
pürfte ed irgendein Inflitut und einen Begriff geben, welcher zugleih für das Recht und die 
Politik, für dad Privat und Staatsrecht fo wichtig und intereffant und zugleich fo ſchwierig 
wäre, als die eigenthümliche juriſtiſch-politiſche Schöpfung,. weldye pie fammtlichen obigen 
Namen bezeichnen. Ja dieſe Schöpfung ift jiher die höchſte und größte des Rechts und der Bo: 
litik, vielleicht die größte der Menfchheit. Eine Corporation iſt eine dauernde, unſterbliche, 
innige Vereinigung mehrerer einzelnen Menſchen zu einer größern Gefammtperfönlichteit für 
einen höhern unfterblihen Menſchheitszweck. Diefe völlige Vereinigung zu einem gemein- 
ſchaftlichen lebendigen Ganzen wollten die Römer duch das Wort Corpus ausdrücken, und fie 
fagen ausdrücklich, daß die Corporation wie ein einziger lebendiger Menjch verbunden fein 
fol. Sie ftellen ven Staatöverein ald vie vollfommenfte Corporation, ald den Grundtypus 
aller übrigen auf, als den ihm zunächſtſtehenden aber, worauf jie vorzugsweiſe ihre recht⸗ 
lihen Entwidelungen beziehen, ven freien flädtifchen Verein, den Municipalverein und die 
religiöfen Vereinigungen. !) Große und edle, unfterblihe Gedanfen und Zwecke begt ver 
Menſch. Aber er ift für fich allein, fie zu erreihen, zu ſchwach, feine Lebensdauer zu kurz. 
Er verbindet ſich daher mit gleihgefinnten Mitmenſchen für diefelben, und Recht und Politik 
geben nun dieſem Verein eine fo innige und dauernde, Eräftige und hHarmonifche Geftaltung, 
daß er wie ein großer, ein unfterblid dauernder Menik diefe Ideen und Zmede fördern, dag 
darin die vergangenen, die gegenwärtigen und die künftigen Gefchlechter fi zu einem Ganzen 
verbinden und die gegenwärtigen ihren Dank gegen die vergangenen an bie zufünftigen zahlen 
fönnen. Diefes ift die Ipee und dad Weſen ver Corporation. Sie ift feine bloße todte Ab⸗ 
ſtraction oder Fiction, wie viele Neuere wollen. 

Der Menſch ift, wie ſchon Ariftoteles fagt, ein Gejellihaftäweien. Er ift mit feinem Le⸗ 
ben und Wirken auf gefellige Verhältniſſe, Affociationen, Gejellfhaften aller Art angewiefen 
(ſ. Afisetation). Zum Theil jind dieſes Verbindungen, welche nur durch gemeinſchaftliches Zu⸗ 
fanımentreffen in demfelben Verhältnig und Intereſſe ohne wirklich juriftiihe geſellſchaftliche 
Rechte und Verpflichtungen ver Glieder entflehen, wie eine Wirthshaus-, eine Schiffs-, eine 
Marktgefellichaft over eine unjuriftiihe Standesgenofjenfhaft ver Bauern, der Tagelöhner, 
oder Arbeiter, ver Adelichen, der Kaufleute. Zum Theil find es wirkliche juriftifche Verbin- 
dungen wie die der Gorporationen der Miteigenthümer, ver Societät. Die Corporation ift 
die vollftänpigfte gefellihaftliche Verbindung, 

Juriſtiſch ſcheint, äußerlich betrachtet, die Corporation, z. B. eine Gemeinde, ähnlich zu 
fein der Bereinigung mehrerer Menſchen durch gemeinfchaftlihe Rechte an venfelben Sachen 
(condominium, communio), jowie ber Verbindung durch gemeinſchaftliche obligationen- 
rechtliche Leiftungspflicgten und Leiftungsrechte und insbeſondere der durch einen gemeinſchaft- 
lihen Societäts- oder Gefellihaftövertrag, ſowie 3. B. eine Handelsgeſellſchaft. Lind in ver 
That, oft genug haben jelbft Juriften dieſe Verhältniffe miteinander vermifcht und vermechfelt, 
dadurch aber auch ſtets die größten VerfehrtHeiten und VBerwirrungen bewirkt. Zwiſchen der 
Corporation, welche ganz dem Perfonen: oder Statusrecht angehört, und dem Condominium, 
welches dem Sachenrecht, und der Sorietad, melde dem Obligationenrecht angehört, findet in 
jeder Beziehung die größte Verſchiedenheit aller rechtlichen Verhältniſſe ftatt, eine jo große, 
wie überhaupt zwijchen jenen drei Haupttheilen des Redhts.?) Der Art. Bund aber macht es 
wol Hinlänglich klar, wie aud für die wichtigften ſtaats- und völkerrechtlichen Verhältniſſe die 
ſcharfe Auffaffung des Begriffd der Corporation und feiner Eonjequenzen einflußreid if. 

Den höhern Lebensgeift der Corporation oder des äußerlihen leiblichen Vereins der Mit: 
glieder derſelben bildet der gemeinfchaftlih anerkannte höchfte Endzweck, das Grundgeſetz 
defielben (xorvovia, juris consensus oder communitas juris, nad) ber Bezeichnung der Alten). 
Ihre eigentliche vegierende Seele aber, ihr individuelles, ſelbſtändiges Lebensprincip, das 
"wahre perfönlice Rehtöfubject ift der fie regierende tebenbige Geſammtwille, welcher bei 
grundgefeglicher Abflimmang in ber Suimmenmehrheit ſich ausſpricht. 

1) L.1 u. 2 quod cujuscunque universit. L. 4 ad municip. L. 76 de judic. S. Welcker, Sys 
ftem, 1, 560—104. 

2) Das citirte Syſtem, ©. 63 u. 582 — 647. Hier und in Thibaut's Pandekten, $. 129— 184 u. 
537 —544 finden ſich auch die Beweisftellen aus unferm gemeinen Recht für das Folgende. 
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Bei der Corporation oder zunaͤchſt in Beziehung auf die Rechtsverhältniſſe derſelben find 
keineswegs, fo wie bei dem Sorietätövertrag, fo viele verſchiedene theilhabende Rechtsſubjecte als 
Mitglieder, fondern es ift nur ein einziged Rechtsſubjert, nämlich die ganze für den unfterb- 
lihen Zweck gegründete, bleibende Corporation. Sie ift eine lebendige Perfon mit Gliedern. 
Die Societät ift ein todte8 Gontractöverhältniß, woran verfchiedene Berfonen genau beftimmte, 
von jelbft (ipso jure) getrennte Antheile oder Obligationenrechte befigen. Bei der Corporation 
find alfo nicht, fo wie bei der Societas, die einzelnen Mitglieder auf einen verhältnigmäßigen 
Antheil (pro rata) bie felbjtündig berechtigten Nechtöfubjecte, jondern alle iind nur Diener 
und Glieder des einen, höhern, lebendigen Ganzen. Sie find Verwalter und Nepräfentanten 
der moralifhen Perſon mit einem unerihöpflichen Inbegriff von Pflichten für dieſelbe. Sie 
Haben nur auf diefe Pflichten gegründete Rechte an der Gemeinheit zur Ausübung ihrer 
Pflichten. Die rechtlichen Verfchienenbeiten zwiſchen der Corporation und der Societas, welche 
das tiefe, gründliche Roͤmiſche Recht an dieſen einen Punkt knüpft, find kaum alle aufzuzählen. 
Hiernach kann 3.3. mol bei: dem Geſellſchaftsvertrag, nicht aber bei ver Gorporation, jenes 
Mitglied jenen Augenblick über feinen Antheil ald über ein abgejondertes Privatrecht beliebig 
verfügen, auch jeden Augenblid auf Auflöfung und Vertheilung des Gemeinſchaftlichen kla⸗ 
gen, jogar wenn im Contract das Gegentheil ftände. Deshalb kann audy bei einer Sorietad 
wegen Schulden des Ganzen jedes einzelne Glied auf einen verhältnißmäßigen Antheil als 
Selbſtſchuldner und in jeinem eigenen Namen belangt werden. Es kann aud bei den Forde⸗ 
rungen der Societas in eigenem Namen klagen, ed haftet auch nach feinem Austritt aus ber 
Geſellſchaft verhältnißmäßig fort für die wahrend feiner Thellnahme gemachten Schulden, und 
es vererbt alle feine Rechte und Verbindlichkeiten unbedingt auf feine Erben als ſolche. Alles 
dieſes ift nicht der Ball bei der Gorporation. Es leuchtet ein, daß hieraus in Proceſſen für die 
Gültigkeit der Klagen, der Vollmachten u. f. w. eine neue Reihe praktiſch wichtiger Unter- 
ſchiede fi ergibt. Bei der Corporation haben auch, wenn fie austreten, einzelne Glieder, ja 
ſelbſt die Mehrbeit derfelben, fein Recht auf dad Corporationsvermögen. Selbſt wenn nad 
gültigem Befchluß eine Corporation einen Theil ihred Vermögens oder die Benugung veflelben 
vertheilen will, fo haben vie einzelnen Glieder nicht, fu wie bei der Sorietaß, das Recht zu for- 

dern, daß eine Zutheilung und namentlid) eine verhältnigmäßig gleiche Zutheilung, etwa nach 
Köpfen, fire fie befchloflen werde. Der verfaſſungsmäßige Beſchluß kann hier ſtets frei, nad 
befter Überzeugung von dem Grundgefeg und Zweck der moralifchen Berfon, verfügen. Eine 
Bereinigung von Geſellſchaftsgenoſſen kann als ſolche Vergehen begehen (wie ſchon die socie- 
tas delinquendi beweiſt). Es fann fo auch ihr Geſellſchaftsvermögen haften und ihre Aufld- 
fung erfolgen. Gine Gorporation aber, deren Beſchlüſſe nur gültig find, wenn fie dem höhern 
verfaflungsmäßigen Zwed und Grundgeſetz entfprechen, alfo nicht bei Vergeben, kann als 
ſolche, ald moralifche unfterbliche Perſon nicht Verbrechen begehen und nicht beftraft werben. 
Nur die einzelnen Verbrecher als ſolche fönnen geftraft werden. Daraus ergibt ih, mas man 
zu halten hat von Auflöfungen over Vermögensberaubungen unfterblicher Corporationen für 
höhere Zwecke wegen Vergeben temporärer Mitglieder. 

Bei der Societad gibt es nad) allen: diefem auch feinen wahren Gefammtwillen, fondern 
nur eine zufällige Addition und Übereinftimmung der verſchiedenen Privatiwillen mehrerer ein: 
zelnen Berjonen. Diefe find fo wenig an einen allgemeinen Willen gebunden, daß jeve ein- 
zeine für ſich nicht bloß der gewöhnlichen Stimmenmehrheit, fonvern allen übrigen wider: 
fprechen und durch ihr Veto einen gültigen Gefellfchaft3beichluß verhindern kann. (Die ratio 
prohibentis ift hier die ftärfere.) Die Eorporation dagegen bat dieſen wahren Gefammtmwillen, 
den alle Mitglieder unterworfen find, und Die bloße Stimmenmehrheit oder eine verfaffungs- 
mäßig conftituirte Regierungsgemwalt ſpricht ihn gültig aus, fobald fie dem Grundgeſetz gemäß 
abſtimmt oder befchließt. Wenn viefes gefchleht, fo iſt der bloße Mehrheitsbeſchluß durch bie 
von allen freiwillig eingegangene pflichtmäßige Theilnahme am Berein und an deflen Grund: 

geſetz nun zugleich der wahre Geſammtwille aller Mitglieder als folder, nicht auch nothwendig 
als einzelner Menſchen oder foweit man abſieht von jener Mitgliedſchaft. Daher eben fällt es 
den Alten und unſern roͤmiſchen Geſetzen gar nicht ein, von einem Conſens der Mehrheit der 
Bürger bei ven Volksbeſchlüfſen zu ſprechen, ſondern fie fprechen immer von dem Eonfens aller 
(consensus omnium), obwol fie wiffen, daß faft nie ein Volksſchluß durch Stimmeneinhellig- 
feit entftand. Ebendeshalb unterzeichnen bei und auch die überflimmten Mitglieder eines Colle⸗ 
giums einen verfaffungsmäßig zu Stande gefommenen Stimmenmebrheitsbefhluß als Mit- 
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einmwilligende. Dad Berathen und Abſtimmen ift hier jo wie das Hervorheben einzelner Gründe 
für und wider in dem einzelnen Menfchen. Ste kämpfen auch miteinander, bis endlich ver fefte 
Eine Entſchluß und Wille geboren ifl. Durch jene verfaffungsmäßigen Beſchlüſſe kann übri- 

gens die Corporation, foweit nicht die Stantögefeßgebung beſondere Beſchränkungen feſtgeſetzt 
hat, völlig frei, gleichwie eine einzelne Berfon, über ihre Verhältniffe und ihr Vermögen beichlie- 
Ben. Sie tritt nad) den Grundfätzen allgemeiner rechtlicher Freiheit und Gleichheit in ven Ver⸗ 
keht ein,- führt ihr beſonderes Siegel, ernennt und verpflichtet ihre Beamten und beſtimmt die 
Pflichten und Beiträge der Glieder. Da Hier nicht fo wie bei der Societas blos einzelne genau 
beftimmte Leiſtungsverbindlichkeiten ftattfinden, ſondern ein unerſchöpflicher Inbegriff von 
‚Statuspflichten für das Gemeinwohl der Corporation, fo muß, ſoweit die allgemein recht: 
lihen und verfaffungdmäßigen Grundbedingungen nicht verlegt werben, jeder einzelne dieſen 
Beſchlüſſen fi fügen, z. B. unentgeltlich die Amter übernahmen. Auch werben die Pflichten‘ 
und Rechte ver Gemeindeverwalter ganz nad den Grundſätzen des Perfonenreht3, namentlich 
nad der Analogie von denen der Vormünder beurtheilt. 

Schon aus dem Bisherigen ergibt ih, daß eine Korporation auch nicht fo wie ein Gejell: 
ſchaftsvertrag durch die bloße augenblickliche Verkehrswillkür der Geſellſchaftsmitglieder, ohne 

. Kenntnignahme und Einwilligung ver Regierung, beliebig gegründet und aufgelöft wird. 
Sie entfteht auf flatusrechtliche Weife durch ven Höhern Zweck und die Anerkennung der Pflicht, 
für in vereinigt zu wirken, von feiten der Glieder und durch die Anerfennung oder Sanction 
ber Regiernng, welche Sanction eine freie rechtliche Megierung übrigens nur dann verweigern 
darf, wenn ihre Pflichten für das Sffentliche Wohl dieſes erheiſchen. Sie wird endlich gemöhn- 
lich auch ind Leben eingeführt durch beſondere feierliche Acte. Und fie iſt ihrer Natur nad 
fortdauernd. Die einzelnen Mitgliever, weil fie freie Menſchen und Privatperfonen find und 
auch bei ihrem Eintritt in jede Corporation, namentlih auch in ven Staat felbft, bleiben, 
müffen zwar das Recht haben, wenn Die Theilnahme an diefen Vereinen ihrer Überzeugung 
von ihren Pflichten widerfpricht, aus denſelben auszutreten, und wenn dieſes alle thun, fo 
kann die Corporation natürlichen Todes ſterben. Willkürlich befchliegen aber kann die Corpo- 
ration als ſolche ihre Auflöfung nicht. Sie dauert auch noch im legten Gliede, das fie fortfegen 
will, fort. 

Eine falfhe Vorftellung ift e8 nad) dem Biöherigen, wenn man einzelne Berfonen, 3.8. 
Beamte, oder gar bloße Sachen, Erbihaften, ven Fiscus oder fromme Stiftungen, al8 mo= 
raliſche Perſonen betrachtet. Dabei iſt entweder eine wahre moralifhe Perfon nicht vorhanden 
oder fie ifi nur im Hintergrund, wie namentlich ver Staat und bie Kirche oder befondere Ge- 

meinheiten bei frommen Stiftungen, fodaß diefe die eigentlich Berechtigten find. Welcker. 
Corpus Catholicorum, Corpus Evangelicorum. Seitven unter ben 

allgemeinern Nanıen der Proteflanten oder der Evangeliſchen und unter den befondern Namen 
der Lutheraner, Reformirten, Balviniften und der Anglikanifchen Kirche viele früher Fatho- 
liſche Chriften von der roͤmiſch-katholiſchen Kirche ich trennten und num dieſe Evangelifchen 
über ihre Nechtöverhältniffe mit ven Katholiſchen in vielfache, meift gemeinfchaftlid geführte 
Streitigkeiten und Kriege verwickelt wurden, beſtanden von felbft vie zwei Hauptparteien oder 
Bereine ver Evangeliſchen und der Katholiſchen. Ob diefelben als förmliche juriftifche Corpo⸗ 
rationen in der Zeit des alten Deutfchen Reiche follten angefehen werben, darüber war wenig⸗ 
ſtens den Worten nach Streit. Die evangeliſchen Reichsſtände behaupteten, fie feien eine Eor- 
poration und auch in den Öffentlichen Verhandlungen und Friedensſchlüſſen wiederholt fo aner- 
kannt worden, und fie organifirten ſich auch vollſtändig ald eine Corporation, ald dad Corpus 
Evangelicorum, nannten aud die fatholifchen Reichsſtände ein Corpus Gatholicorum. Diefes 
aber lehnten dieſe von fi ab und organifirten fi nicht ald ein Corpus Catholicorum. $ier- 

gegen hatten jie Abneigung, da im Deutſchen Reich die katholiſchen Reichsſtände nie Mehrheit 
bildeten (während jegt im Deutfchen Bunde mehr Bundedregierungen ber evangelifhen Kirche 
angehören). Auch · mochten fie wol nicht ebenfo leicht alle außerdeutſchen katholiſchen Fürſten 
und namentlid den im Dreißigjährigen Kriege ihnen feindlichen franzöfiſchen König mit fi zu 
einer gemeinfchaftlichen Corporation vereinigen, wie dieſes alle evangelifchen deutſchen Reichs— 
fände in Beziehung auf alle außerdeutſchen evangelifchen Kürften, die Könige von England, 
Schweden und Dänemark, thun konnten und ſchon wegen deren beutfcher Reichölande auch wirf- 
lich thun mußten. 

Dagegen aber mußten die katholiſchen Reichsſtände, gezwungen durch die klaren Beſtim⸗ 
mungen der Religiondfrieven und insbeſondere aud des MWeftfäliichen Friedens, ebenſo wie 
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auch heute die veutfchen Bundesgeſetze, anerkennen, daß in allen Religionsſachen vie Evange⸗ 
liſchen von den Katholiſchen und umgekehrt völlig unabhängig ſeien, daß alfo rückſichtlich ihrer 
auf Reihe: und Bundestagen durchaus nicht Stimmenmehrheit entſcheide, ſondern daß hier 
itio in partes ſtattfinde, d. h. daß bie verſchiedenen Religionstheile ſich als zmei völlig gleiche 
felbftändige Parteien gegenüberftehen und nur durch freie Vereinbarung etwas Gemeinſchaft⸗ 
liches feftftellen koͤnnen. 

Und fie fonnten ed natürlih und zumal nad dem altdeutſchen Einigungsrechte den Evan⸗ 
geliſchen nicht wehren, daß ſie ſich in der That auch innerlich zu einem förmlichen Corpus Evan- 
gelicorum organiſirten. 

Auch wurde in gemeinſchaftlichen Verhandlungen und Urkunden von den Katholiken felbft 
den Evangeliichen die Bezeichnung ale Corporation beigelegt oder zugegeben. Ihatfählich aber 
waren diefelben fchon fo aufgetreten, ala fie im Wormfer Edict vom 8. Mai 1521 als eine 
gemeinſchaftlich ven Katholifchen' gegenüberftehende Partei behanvelt wurden, als fie ferner 
gegen deflen Bollzichung auf dem Neihötage zu Nürnberg 1524 gemeinfhaftlich proteftirten, 
am 4. Mai 1526 den Torgauer Bund ſchloſſen, am 27. Aug. 1526 den Speierfchen Ab: 
ſchied zu ihren Gunſten erfämpften, am 25. April 1529 zu Speier proteftirten und appellir- 
ten, ſodann den Schmalkaldiſchen Bund jchloffen und die Meligionsfrienen von Nürnberg und 
Augsburg, 1532 und 1555, erfänpften. Es erklärte ſchon auf dem Reichstag 1598 der 
öfterreihiiche Geſandte, daß in Gewiffensjahen nicht wie in andern Sachen, fonbern „durch 

beſondere Räthe gehandelt würde, alſo daß die Katholiſchen einen beſondern Rath und die 
andern auch einen beſondern Rath“ Hätten.) Auch verhieß Kaiſer Leopold I. Erledigung der 
Religionsbeſchwerden, „ſohald dieſelben vom corpore Augustanae confessionis an Ihn wür⸗ 
den gebracht werden“. 2) Ebenſo gebrauchte 1719 Kurmainz ven Ausdruck Corpus Evangeli- 
corum. 3) nd jedenfalls beſtand die Sache rechtsgemäß. Als vaher ſpäter an ver Nichtigkeit 
einer Trennung und Benennung der Reichsſtände in ein Corpus Evangelicorum und ein 
Corpus Catholicorum gezweifelt wurde *), erklärten mit Recht die Evangeliſchen: Nach ver 
Zeit des errichteten Religionsfriedens hat man evangeliſcherſeits, nebſt dem abſonderlichen 
Directorium, eigene Bedenken und Religionsbeſchwerden übergeben und publice ohne Wider⸗ 
ſpruch verwaltet, was einem corpori zuſteht, ſodaß ſchon 1582 auf dem Reichstage zu Re⸗ 
gensburg es ein Herfonmen genannt worden.) Es fünne ihnen ganz gleich gelten, ob man 
fie für ein Corpus, Sorietät, Collegium, Gemeinheit, oder (nach dem Ausdruck der Katho⸗ 
liſchen, 15. Juni 1752) für einen Reichstheil halten wolle, menn. ihnen nur dasjenige frei 
bleibe, was ihnen bie Reichsgeſetze beilegten, was wohlhergebracht, ſo oft ſelbſt anerkannt, 
und wovon der Grund wäre, daß ihnen Zuſammenſetzungen, Bündnifle und Vereinigungen 
zu machen erlaubt und in ben Neichögefegen und Wahlcapitulationen darüber zu halten ver- 
ſprochen jet. 6) 

Das Corpus Evangelicorum wurde nach jeiner Verfaſſung durch alle Negierungen evan⸗ 
gelifcher Reichsländer, aud wenn die Fürſten ſelbſt Katholifen find, mit Inbegriff ver Könige 
von England, Schweden und Dänemark gebildet. Die Regierungen wurden repräfentirt 
dur die Gejandten derfelben. Dieje hielten regelmäßig alle 14 Tage Sigung, Gonferen;z, ' 
und faßten die Schlüffe (Conclusa) regelmäßig nad) Stimmenmehrpeit. Diefe Conclusa wur- 
den den Reichsgeſetzen gleichgeachtet und bildeten alſo eine Quelle des gemeinſchaftlichen evan⸗ 
geliſchen Kirchenrechts und gelten jetzt noch, ſoweit ſie nicht durch ſpätere Landesgeſetze aufge⸗ 

hoben wurden. 
Das Directorium in dieſen Religionsangelegenheiten hatte im Anfang der Reformation 

Kurſachſen, im Dreißigjährigen Kriege Guftav Adolf und Orenflierna, dann wieder Sad- 
fen. Später übernahm es Kurpfalz und feit 1653 wieder Kurfachfen. Als 1697 Friedrich 
Auguſt I. katholiſch wurbe, erhielt die Leitung Friedrich Il. von Ootha. und 1700 ber Herzog 
von Weißenfels, beide unter Mitwirkung des Geheimenratböcollegiumd von Dresven. Als 

— 

1) Schauroth, Sammlung alter Concluſorum, II, 798. 
2) Schauroth, a. a. O., Il, 828. 
3) Faber, Staatsfanzlei, €. 35, 366. 
4) So im Commifflonsderret Rarl’s VI. vom 12. April 1720 bei S auroth, a. a. D., II, 641, und “ 

ebenfo früher auf dem Reichstag am 15. Juni 1752 von feiten der fathofifchen Neicjeftände, 
5) Schaurorh, a. a. O., II, 739. 
6) Schauroth, II, 759 fg. 
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1717 auch Frievrih Auguft IE Fatholifh wurde, entflanden Streitigkeiten wegen des Di— 
rectoriums. Doc wurde es unter ven nöthigen Gautelen Rurfachfen überlaflen. 

Die große Literatur über diefen Gegenftand gibt Pütter, „Literatur des deutſchen Staats- 
rechts“, III, $. 978 fg., 1035 fg., 1199, 1515. Vortfegung von Klüber, IV, biejelben 
Paragraphen. 

Mit der Auflöfung des Reichs erloſch au das Corpus Evangelicorum. Man hat feitdem 
oft deflen Erneuerung gewünſcht (f. Klüber, „Offentliches Recht“, * 213 Note c) und ziwar au 
dem doppelten Grunde, daß fürd erfte um fo mehr, je mehr die fatholifhe Kirche in vem Papft- 
thum ihre Centralifation und Einheit fefthält, eine gemeinfhaftliche Vereinigung und Fort: 
bildung der evangelifchen Kirche wünfchenswertg fei, und ſodann, daß bei den wachſenden 
ultramontanen und jefuitifchen Anfeindungen ded Proteſtantismus gemeinſchaftliche Schutz⸗ 
maßregeln nöthig feien. 

Sn beiden Gründen ift viel Wahres enthalten. Insbeſondere wäre e8 fehr feicht und poli= 
tifch unmelfe, die zulegt berührte Gefahr zu überfehen. Wol mag fie bejiegbar fein, wenn 
man thätig und wachſam ihreentgegentritt, ſicher nicht, wenn man gegenüber der unermübli- 
hen energifchen Thätigkeit von ver andern Seite die Hände in ven Schoß legt. Auch ift die un— 
bedingte Einheit der Gegner und ihre Alltanz mit aller mweltlihen Herrſchſucht und Despotie 
und mit vielen bethörten Machthabern und Ariftofraten, mit verrätherifchen Nathgebern und 
fanatifchen Pietiften und Orthodoxen nicht zu überfehen. Die Jefuiten bewirkten ven Dreißig- 

- jährigen Krieg, und Ofterreich glaubt fih und feine Politik, gegen ven Fortſchritt und Die Frei- 
beit, durch die Iefuiten zu retten. Wäre denn eine ähnliche Allianz gegen den Fortſchritt und 
bie Freiheit heutzutage undentbar? — Die Bedeutung der Schlüffe des Corpus Evangelico- 
rum haben jest nur noch infofern eine praftifche Bedeutung, als Beſchlüſſe über beſtimmte 
Rechtsſätze für die Geſetzgebung und ven Gerichtsgebrauch einzelner Länder eine Quelle wer- 
den. Bol. Moſer, „Bon der Landeshoheit im Geiſtlichen“, ©. 782, MWelder. 

Corpus delicti, |. Thatbeſtand. | 
Corpus juris canonici, f. Kanonifches Nedt; Kanoniſches RNechtsbuch. 
Corpus juris civilis, feit ver Ausgabe von Freiesleben 1721 auch Corpus juris 

civilis romani, ift, obgleich früher die Römer und auch Juftinian das ganze roͤmiſche Rechts⸗ 
foftem Corpus juris romani nannten), do exft, feitvem Dionyfius Gothofrenus 1583 die 
verfchienenen Sammlungen des Juftinianeifhen Römifchen Rechts unter dieſem Titel zu einem 
gemeinfchaftlichen Ganzen vereinigte, der allgemein herkömmliche Name für dieſes Rechtsbuch 
geworben. Der wichtigfte und eigenthümlichfte Theil der ganzen Cultur der Römer war un- 
ftreitig ihr Recht und fpäter ihre Rechtswiſſenſchaft. Freilich war ſeit dem Ende der Nepublif 
die ſtaatsrechtliche Freiheit im Leben zerftört und an die Stelle derſelben in der Wirklichkeit ein 
fheußliher Despotismus getreten, und die wiſſenſchaftliche Beſtrebung der vömifchen Juriften 
und die Gefeggebung mußten fich jegt immermehr nur dem Privat: und Criminalrecht zuwen⸗ 
ven. Doch bebaupten die römifhen Juriften in ihren wiſſenſchaftlichen Theorien fortdauernd 
die großen, würdigen Grundgedanken bed freien Rom und mußten auch ihren Imperatoren 
fo viel Achtung derſelben einzuflößen, daß fie Diefelben, wenn auch wol in der Praris, doch 
wenigftend in ver Regel nicht in den Geſetzen felbft zu verlegen und zu verleugnen wagten. So 
fonnte denn folange nad) dem Untergange des roͤmiſchen Staats das Recht der Römer noch ihre 
Befteger beherrſchen und einen wichtigen Hauptbeſtandtheil des Rechts, ver Eultur und Wiffen- 
fhaft, einen fortvauernden wichtigen Gegenſtand des Stubiumd der gebildeten Nattonen bil: 

den. Weit der größte Theil des Römifchen Rechts, weiches wir befiten, und derjenige, welcher 
allein praktiſche Gültigkeit bei und in Deutfchland erhielt, ift der Juftinianeifche oder derje⸗ 
nige, melden der griechiſch-roͤmiſche Kaifer Juftinian im 5. chriſtlichen Jahrhundert in 
befondere Sammlungen bringen ließ und dann durch feine eigenen Gefege vermehrte. Zur Er- 
gänzung und zum beffern Verftänpniß des Iuftinianeifchen Römiſchen Rechts dienen uns dann 

die auf andere Weife auf und gefommenen Theile und Bruchſtücke des frühern over des vorju= 

ſtinianeiſchen Römifchen Rechts, wozu befonders bie Fragmente früherer Sammlungen faifer: 
 lier Eonftitutionen, indbefonvere der Theodoſiſche Codex, die Fragmente einiger juriftifchen 

Schriften und bie von Niebuhr entdeckten Inftitutionen des Gajus gehören; ſowie das nach⸗ 
juftinianeifche Recht aus dem griechiſch⸗ roͤmiſchen Reihe, wovon das Wichtigſte in ven Ball: 
liken beſteht. Diefe find eine griechiſche Überfegung und Umarbeitung des Yuftintaneifchen 
——: — — — — — — 

1) Livius 3,34. L. 32, $. 2, de legatis II. 
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Rechts, melde der Kaiſer Baſilius Macedo und nad feinem Tode (886) fein Sohn Leo Philo- 
ſophus veranftaltete und 945 der Kaifer Konflantinus Porphyrogeneta verbeflerte, und pas 
noch das gültige Rechtsbuch für vie fpäter unter bie Herrſchaft der Türken gefallenen Griechen, 
namentlich auch für bie jeßt frei gewordenen ift. 

Zur Zeit Juſtinian's beftand der eine Haupttheil des Nömifchen Rechts, welches in ver 
Praxis galt, in den Schriften der Juriſten und in den alten Volksgeſetzen, namentlih au 
in den Zwölftafeln, den Senatsfhlüffen und ven Edicten der Brätoren, foweit alles dieſes in 
diefen Schriften enthalten und commentirt war. Der andere Haupttheil beftand in ven Gon- 
Ritutionen der Kaifer. Aus jenen juriftifchen Schriften, deren Zahl Iuftinian auf zweitaufend 
angibt, ließ er feine funfzig Bücher ſtarke Sammlung von Auszügen, die fogenannten Ban- 
dekten oder Digeften verfaflen, um fo auf pafienvere Weife, wie Balentinian durch fein Gitir- 
gefeß (1. Controverfe), dieſe eine Hauptquelle ver Rechtsentſcheidungen ven praftifchen Juri- 
ften zugänglich zu machen. Ebenſo ließ er die frühern Faiferlihen Gonftitutionen in feinem 
zwölf Bücher ftarken Codex excerpiren, welchem er au funfzig Decifionen zur Schlichtung 
der Sauptcontroverfen unter den Juriften einverleibte. Unter dem Namen Inftitutionen ließ 
er dann, zum Studium ver Anfänger, doch ebenfalls mit gejeglidher Gültigkeit, noch ein 
kurzes, vier Bücher flarfed Lehrbud des praktiſchen Rechts verfafien, welches größtentheils 
aus frübern Lehrbücern, namentli den Inftitutionen des Gajus, aber auch aus andern 
Rechtsquellen gefchöpft war. In den dreißig Jahren, die Suftinian nachher noch regierte, er- 
ließ er noch eine ganze Reihe einzelner Berorpnungen, die fpäter unter dem Nanıen Novellen 
oder auch Authentifen in neun Gollationen gelammelt wurben. Den Pandekten und den In— 
ſtitutionen Hatte Juſtinian von demfelben Tage an gefegliche Gültigkeit verliehen, nämlich vom 
30. Der. 533, ſodaß beide alfo im ganzen gleiche Gültigkeit haben. Den Codex beftätigte ver 
Kaiſer in einer neuen Umarbeitung (Codex repetitae praelectionis) am 16. Nov. 534, ſodaß 
er aljo als jüngeres Geſetz ven Inftitutionen und Pandeften in dev Regel vorgeht, während bie 
Novellen, und unter ihnen wieder die neuern, als noch jünger auch ſelbſt dem Codex vorgehen. 

Das Römifhe Recht behielt auch im Occident, in den von den Germanen beflegten, ehe- 
mals römischen Rändern überall Gültigkeit für die ehemals römiſchen Unterthanen, melde die 
Sieger nach ihrem alten Recht fortleben ließen, da fie überhaupt nach dem Syſtem der Perfön- 
lichfeit ver Geſetze jeden nach dem Gefege feiner Abſtammung oder feiner Heimat leben ließen, 
in welches man ihn als einmilligenn betrachtete. Durch die Höhere Ausbildung des Roͤmiſchen 
Rechts, zumal für die neuen Gulturverhältniffe, welche die Germanen jegt annahmen, durch 
den Einfluß der Geiftlichfeir, welche roͤmiſch gebildet und welcher das Roͤmiſche Recht vortheil- 
4 war, und durch allmähliche Verſchmelzung der Germanen und ver ehemaligen römifchen 
Unterthanen, der römifhen und germanifchen @ultur, endlich durd die fhon von Chlodwig, 
dem römifchen Patricius, und vollends von Karl dem Großen, dem römifchen Kaifer, erweckte 
Idee, daß die deutichen Fürften, als Nachfolger der römischen Kaifer, deren Herrſchaft fort: 
feßten,, erhielten au für die Germanen in ihrer Geſetzgebung und Rechtſprechung römifche 
Rechtsgrundſätze und Rechtsbeſtimmungen immermehr Einfluß, Aufnahme und mittelbare 
Gültigkeit. Schon vor Juflinian, im Jahre 500, hatte ver oftgothifche König Theodorich aus 

röomiſchen Nechtöquellen, aus kaiſerlichen Gonftitutionen und aus einer Schrift des Juriften 
Paulus für feine römifchen und fogar für feine deutſchen Unterthanen ein neues Geſetzbuch 
(Edictum Theodorici) fertigen lafjen. Ahnlich ließ auch der weſtgothiſche Koͤnig Alarich im 
Jahre 506 ebenfalls aus kaiſerlichen Conſtitutionen und juriſtiſchen Schriften, jedoch nur für 
feine ehemals roͤmiſchen Unterthanen, ein roͤmiſches Geſetzbuch entwerfen, das Breviarium 
Alaricianum oder Aniani. Auch im Reiche der Burgunder wurde für die früher roͤmiſchen 
Untertbanen aus den römtfchen Rechtsquellen 517—534 ein neues Rechtsbuch entworfen, 
Papiani responsum genannt. 

Zu allem diefem kam nun noch, daß Die Geſetze der Yeifklichkeit, die Eanonifchen, welche 
in der ganzen Ghriftenheit Gültigkeit erhielten, ebenfull® zum großen Theil aus dem Roͤmiſchen 
Recht geichöpft waren; fodann aber, daß im Mittelalter zuerft auf den italieniſchen Nechts- 
ſchulen und Uiniverfitäten und bald aud) auf denjenigen, welche in den übrigen europaifchen 
Ländern nach ihrem Beifpiel gebilvet waren, das Juſtinianeiſche Recht mit dem größten Beifall 
gelehrt und von den dort gebildeten Juriften immer allgemeiner in die Prarid eingeführt 
wurde. Juftinian hatte nämlih, nachdem er 535 die Gothen befiegt und Italien wieder- 
erobert hatte, feine Gefege dort in die Gerichte und Rechtsſchulen eingeführt. Und aud als 
fpäter wieder andere germaniſche Völker Italien eroberten, wurde dad Juſtinianeiſche Recht 
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auf ver Rechtsſchule zu Rom, dann zu Ravenna gelehrt. Mit ungleich größerm Erfolg aber 
lehrte es fpäter in Bologna die Schule der Juriften, melde von ihren Anmerkungen zum Rö- 
miſchen Recht die der Gloſſatoren genannt wurde und welche 1113 der Deutfche Irnerius ge- 
gründet hatte. un 

Dod waren alle diefe vielfahen Wege und Kanäle, durch welde die römischen Rechts⸗ 
grundfäge, foweit man jie gut und paſſend fand, Anfehen und theilmelfe und mittelbare 
Gültigkeit erhielten, immer noch fehr verſchieden von ber förmlichen Reception des ganzen 
Suftinianeifhen Rechts in feiner unmittelbaren fremden Beftalt, und zwar in. ber Urt, wie es 

von den Gloflatoren vorgetragen und gloflirt worden war. Diefe bewirkte ver Kaifer Mari- 
milian dadurch, daß er 1495 bei Errichtung des Reichskammergerichts die Mitgliever vieles - 
höchſten Reichsgerichts darauf beeidigte, da, wo Feine einheimiſchen deutſchen Gejege ent= 
fhieden (alfo in subsidium),' nad den römifhen und kanoniſchen Gefegen zu entſcheiden. 
Ähnliches befolgte man dann, jedoch nicht ohne zum Theil heftigen Miverfprud vieler Batrio- 

ten, bei Errichtung der höchſten Landesgerichte, und die Juriften, welche das Römifche Recht 
ſtudirten und liebten, nicht aber. die von ihnen vernadläfiigten, nicht geſammelten deutſchen 
Gewohnheiten und Rechte, mußten diefe auf alle Weife. zurüdjufegen und zu verbrängen, wo⸗ 
durch leider auch alle Volksmäßigkeit und Offentlichfeit der Nechtöverwaltung zu Grunde ging. 
Diefe unmittelbare gefeglihe Gültigkeit hat das Nömifche Recht indeß ſeitdem wieder durch 
neuere Geſetzbücher zum Theil verloren, jo dur das öſterreichiſche und preußiſche Recht in 
Dfterreih und Preußen und durch den Code Napoleon in Baden und in ven deutfchen Ländern 
auf dem linfen Rheinufer. Seine innen, vorzüglich wilfenjhaftlihen Vorzüge, von welden 
der Art. Nömifches Net handeln wird, und ver Umſtand, daß aud) die neuern Geſetzbücher 
einen jo großen Theil römischer Beſtimmungen aufnahmen, welde vollſtändig nur durch die 
Zurückführung auf ihre römifhen Quellen verflanvden und gewürdigt werben Eönnen, fie 
fihern dem Römiſchen Recht fortvauernd dad Studium gründlider Juriften. 

Ausgaben gibt es von dem Juftinianeifchen Corpus juris eine große Menge, theils gloſſirte 
ober mit ven Anmerkungen der Glofſatoren, theils unglojjirte, aber mit Anmerkungen neuerer 
Rechtsgelehrten. 

In Beziehung auf das Citiren oder Allegiren der einzelnen Stellen aus dem Corpus juris 
hat man verſchiedene Wege eingeſchlagen. Die Inſtitutionen, Pandekten und der Codex ſind 
in Bücher, dieſe wieder in Titel abgetheilt, ſodann dieſe Titel bei den Inſtitutionen ſogleich 
in Paragraphen, bei den Pandekten und dem Codex zuerſt noch wieder in beſondere Fragmente 
oder Excerpte, Leges, bei dem Codex auch Conſtitutionen genannt. Neuerlich hat man digſe 
verſchiedenen Abtheilungen zum Theil blos nach Zahlen citirt; früher aber citirte man ſte 
nad Anfangsworten und nach ven Nubrifen der Titel. Das Gemöhnliche und Beſſere if, daß 
man die Paragraphen, bei ven Bandeften und ven Codex auch die Fragmente nah Zahlen au= 
führt, ſodann aber den wörtlihen Inhalt des Titeld angibt, flatt der Zahlen von Buch und 
Titel, welches alddann, wenn fie nicht noch befonderd angehängt werben, in dem alphaberi- 
ſchen Titelvegifter vor jeder Sammlung aufgeſucht werben müffen. Dabri bezeichnet man noch 
die Sammlung dur ein Zeichen, die Inflitutionen durch L., den Coder durch C., die Digeften 
oder Pandeften durch D. oder durch F. Doc fann man diefe befondern Bezeihnungen ber 
Sammlungen fparen, wenn man die Inflitutionenftelle mit dem Paragraphzeichen, die 
Bandektenftelle mit L. (d. h. lex) und die Coderftelle mit C. (d. h. constitutio) beginnt; ſo z. B.: 

6. 1. de mandato (3, 27); L.1 $. 1 mandati (17,1); C.23. $. 1 mandati (4, 35). 
Die Novellen citirt man nad ihrer Zahl mit Angabe der Zahl des Kapitels und der Zahl des 
Paragraphen, 3.8. Nov. 114, cap. 1,$. 1. MWelder. 

Cortes und Eortesverfafiung in Spanien. Es ift befannt, welchergeſtalt einerſeits 
durch die Schwäche und Verkehrtheit von König Karl's IV. in Spanien oder feines Günftlings 
Godoy, des fogenannten Friedensfürſten, Regierung und durch die gehäuften Zerwürfnifſſe, 
Skandale und endlich Verbrechen anf Hofe und im £öniglihen Haufe, andererſeits aber durch 
die mit Arglift gepaarte freche Gewaltthätigfeit des nah Weltherrihaft ſtrebenden Kaifers 
Napoleon die Berprängung der bourbonifhen Dynaftie vom fpanifchen Throne, worauf dann 
ein Napoleonide, nämlich des Kaiſers Bruber, Joſeph, ſich fegen mußte, bewirft (1808) 
und durch förmlihe Entjagung ver theils feigen, theils bethörten ſpaniſchen Prinzen, aller- 
nächſt des alten Königs Karl, dann aber auch feines rebelliichen Sohnes Ferdinand, welcher 
dem Vater die Krone geraubt, und der übrigen Infanten bekräftigt, aud durch die Beſchlüfſe 
der durch dad Machtwort des Gewaltigen nad Bayonne berufenen — theild unfreien, theils 

⸗ 
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verrätherifhen — fogenannten fpanifhen Nationaljunta feierlich anerfannt und fanctionirk 
ward. CEbenſo die überſchwemmung des ungeahnt überfallenen Reichs mit franzöftfchen 
Heermaſſen, die denfelben vertrauend zugeftandene Befegung ver Grenzfeſten, ſodann der Ein= 
zug König Joſeph's in Madrid, die Huldigung vieler Granden und andern Notablen und die 
Berfündung ber in Bayonne (am 6. Juli 1808) von der Nationaljunta angenommenen, der 
damaligen franzöſiſchen i in den meiſten Hauptzügen nachgebildeten Verfaſſung. Nur dad Volk, 
das verachtete gemeine Volk (von dem gebildeten Mittelſtand bis zu deu Hüttenbewohnern) 
huldigte nicht, ſondern erhob ſich, glühend von Nationalgefühl (zum Theil freilich auch von 
Religionsfanatismus) und geführt von den würdigſten Häuptern, wider den fremden Gewalt- 
herrſcher und beſtand glorreich ven ſechsiährigen Kampf gegen den großmaͤchtigen Beſieger des 
Welttheils. Es geſchah jedoch ſolches unter ſchwerer Bedrängniß, ja trotz einzelner Erfolge 
im ganzen faſt hoffnungslos, bis endlich die (aus Abgeordneten der Provinzialjunten ge= 
bildete, von dem in Valençay gefangen gehaltenen Ferdinand VII. insgeheim anerfannte und 
mit Vollmacht bekleidete) Central: oder oberfte Junta die Einberufung der „allgemeinen Cortes 

- — d.h. der Stände des Reichs“ beſchloß. Damals tönte der Siegerſchritt der Franzoſen faſt 
durch das ganze Reich. Nur wenige Feſten und eine Anzahl zerſtreuter Guerrillas blieben zu 
ũberwinden übrig, Cadiz ſelbſt ward durch eine harte Belagerung geängſtigt, und die oberſte 
Junta zog fih auf die Inſel Leon, den äußerſten Winkel des Reichs, zurück. Hier verſam⸗ 
melten ſich nun (September 1810) die „allgemeinen und außerordentlichen Cortes“ und wandelten 
durch ihre hochherzigen Beſchlüſſe in kurzer Friſt die ganze Lage der Dinge um. Sie thaten es, 
indem ſie dem vor Alter und Krankheit hinfallenden Staatskörper einen neuen, verjüngenden 
Geiſt einhauchten, welcher, was die alten, abgenutzten Triebräder zu bewirken nimmer ver- 
mochten, die moraliſche Kraft der Nation erwedhe, entflammte und zur Rettung des Vater: 
landes in entfcheidenve Thätigkeit feßte. Diejer neue Geiſt war jener der Breiheit, deren Ba: . 
nier die Cortes aufpflanzten und deren erhebendem Ruf alle Evelgefinnten, ja ſelbſt vie Maflen 
frit Begeifterung folgten. Für die Erhaltung des abfoluten Thrones, für jene ver habfüchti= 
gen Priefterfchaft oder der ftolzen Grandezza war ber verftändige Theil der Nation nicht länger 
geneigt, Gut und Blut im verzweiflungsvollen Kampfe hinzugeben. Man machte fih allmäb- 
li vertraut mit dem Gedanken der Unterwerfung unter König Iofeph, deſſen Herrſchaft wenig⸗ 
ftens einiges Gute, namentlich die Abſchaffung der ſcheußlichen Inquifition, Die Unterdrückung 
des verfinfternden Mönchsthums, und wenigftend die erſte Orunplage der politifchen Emanci⸗ 
pation verbieß. Aber da riefen die hochherzigen Cortes neben ver ‚äußern Freiheit, d. h. der 

‚ gegenüber dem Fremden zu behauptenden Nationalität, noch die innere Freiheit als Lofung 
A: und entzündeten dadurch in der Bruft aller Goelgefinnten des Patriotismus helllodernde 
Flamme. Mit Entzücken vernahmen die Spanier die Verkündung der ihnen ſeit Jahrhunderten 
entriſſenen und nun endlich wiedergegebenen Rechte des Menſchen und Bürgers und ſtürzten 
lich neu begeiſtert in den ſo hohen Preis verheißenden Kampf. Die Cortes indeſſen übertrugen 
die laufenden Geſchäfte des Kriegs und der Verwaltung einer aus drei würdigen Männern ge- 
bildeten Regentſchaft und widmeten ihre eigene-unmittelbare und höchſte Sorge der Ausarbei- 
tung des zum bleibenden Schirm der Kreiheit beſtimmten Verfaffungsgefepes. Im März 1812 
ward baffelbe verfündet und beſchworen, und von da an zumal firitten die fpanifchen Deere mit 
entſchiedenem Glück, begünſtigt allerdings durch den jetzt ausgebrochenen ruſſiſchen Krieg, 
welcher einen Theil der franzoͤſiſchen Streitmadt aus Spanien nach dem Norden zog, doch auch 
fdon vor deren Abzug lieghaft und glorreich. 

Ohne die heldenmüthigen Cortes auf Leon hätte, aller menſchlichen Berechnung nach, 
König Joſeph auf dem ſpaniſchen Throne ſich befeſtigt und wäre Napoleon, welcher folder: 
geſtalt im Rücken zeſichert, feine ganze Macht gegen die übrigen Feinde wenden fonnte, von- 
dieſen nimmer erdrückt worden. Er hätte ven Unfällen des ruſſiſchen Kıiegs entgehen oder 
von venfelben fid) wieder erholen mögen, und alsdann wäre von einer Reftauration der bour- 
boniſchen Herrſchaft in Frankreich Eeine Rede, vielmehr die Sicherheit aller andern Throne in 
Europa neuerdings gefährbet gewejen. Aber indem man jid folder von den Cortes ausge⸗ 
gangenen Wohlthaten allerdings freute und ſie emſigſt zu Nutzen zog, vergalt man ihnen und 
der Nation mit dem ſchreiendſten Undank. Alle gegen Napoleon verbündeten Mächte hatten vie 
Gortesverfaffung wenigftens ſtillſchweigend anerkannt. England, ja jelbft Rußland Hatten 
ed ausdrücklich gethan. Jenes, welches ſchon 1809 ein Schuß: und Trugbündniß mit der na⸗ 
tionalen Regentſchaft geſchloſſen, erneuerte den Bund mit den außerordentlichen Cortes und 
gab auf deren Verlangen den ſpaniſchen Heeren ſeinen eigenen Feldherrn Wellington zum 
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Oberanführer. Rußland aber ging unterm 20. Juli 1812 zu Weliki Luki ven förmlichen 
Nllianztractat mit dem revolutionären Spanien ein und erklärte darin (Art. 3) ausdrücklich: 
„Se. Maj. der Kaifer von ganz Rußland erkennen die allgemeinen und außerorbentlihen Gor- 
tes, die fich gegenwärtig in Cadiz vereinigt haben, als geſetzlich an, ſowie auch die Conſtitu⸗ 
tion, welche bieielben verordnet und beflätiget Haben.” Und was gefhah nun infolge Des 
enolichen Triumphs der wider ven Welttyrannen aufgeſtandenen Coalition? Ferdinand VIL., 
kaum zurückgekehrt in ſein Reich, welches er ſelbſt feig abgetreten an Napoleon, und das ihm 
nur durch die evelfte Dahingebung des Volks war erhalten worden, entriß jegt demjelben — 
alles deſſen vergefiend — vieles koſtbare durch Blutſtroͤme erfaufte Gut mit einem Federſtrich 
und belohnte deſſen Schöpfer und Vertheidiger mit Kerker und Verbannung oder Tod. Fünf 
Jahre lang währte folche reactionäre Tyrannei, und mit ihr kehrten die Inquifition, die Mön- 

cherei, der ſchwerſte Geiſtesdruck, die Allgewalt ver Camarilla, alle unbeilvolle Gebrechen ver 
alten Verwaltung zurück. Natürlih, daß das dadurch empörte Gefühl der Nation in Be- 
freiungsverſuchen fih Luft machte, und dag endlich, obſchon eine Reihe verfelben im Blut ihrer 
Urheber erftickt ward, im Jahre 1820 eine neue Ummälzung flattfand. Es ift befannt, daß 
Diefelbe von dem Heere andging, namentli von dem Theile veflelben, welcher, nachdem es 
für die Freiheit des Vaterlandes fo glorreich geftritten hatte, nunmehr auf das Machtwort Kö- 
nig Ferdinand's übers MWeltmeer gebracht werben follte, um die jugendlich emporftrebende 
Freiheit Amerikas zu unterbrüden; daß aber gleich nach den erften Erfolgen die große Mehr- 
zahl der Nation die neuerdings auf der Infel Leon aufgepflanzte Fahne ver Eortesconftitution 
nit Zubelruf begrüßte und König Ferdinand, nad erfannter Stimmung des Volks wie des 
Heeres, diefe Conftirutton feierlicht annahm und befhwor. Nicht minder befannt ift die im 
Jahre 1823 durch franzöftfche Intervention infolge der Congreßverhandlungen von Verona 
(1. d. Art.) mit Waffengewalt bewirkte Wiederherftellung des abfoluten Königthums, welches 
fofort und mit gefteigerter Strenge feinen traurigen Charakter durch abermalige Achtung der | 
Freigefinnten, durch Kerker, Schaffot und Verbannung beurfundete. Freilich, fagte man, 
jei ver Solvatenaufruhr, welcher den König zur Annahme der Sonftitution genöthigt, ein 
die Grundpfeiler aller bürgerlihen Orpnung untergrabendes und alle Throne erfhütterndes 
Beifpiel geweſen (vie ſchnelle Nahahmung veflelben in Neapel und Piemont bewies aufs 
augenfcheinlichfte feine verführerifche Kraft), und enthalte nebenbei die Cortesverfaſſung 
manderlei dem monarchiſchen Princip, worauf das Heil Europas beruhe, todfeinpliche Feft- 
feßungen. Aber die Anhänger dieſer Verfaffung erwiderten, daß ver Aufitand der Truppen 
auf der Infel Leon zwar allervingd dem Geſetz und der überall zu handhabenden ãußern 
Rechtsordnung zuwiderlaufend geweſen, doch nicht mehr als manche andere Aufſtande in alter 
und neuer Zeit, welche theils durch ihre veranlaſſenden Gründe, theils durch den Erfolg, na⸗ 
mentlich durch die Zuſtimmung des Volks, als gerechtfertigt oder wenigſtens als unnachtheilig 
der Rechtmäßigkeit der durch ſie bewirkten neuen Ordnung erſcheinen, und dann — ſo ſagte man 
weiter — handelte es ſich dabei nicht einmal eigentlich um Umſturz einer wahrhaft rechtlichen 
Ordnung, ſondern nur um Wiederherſtellung der durch widerrechtliche Gewalt umgeſtürzten 
Cortesverfaſſung, und es war jedenfalls das Ausland (und am allerwenigſten Frankreich, wel⸗ 
ches ſelbſt einer — nach dem Wortlaut liberalen, wenngleich durch die Reactionspartei factiſch 
niedergetretenen — Verfafſung fi erfreute) durchaus nicht berechtigt, Hier ein Richteramt 
auszuüben ober gar ein Verwerfungsurtheil mit Kriegsgewalt zu vollſtrecken. Do, wie dem 
fei, das vom Beroneier Congreß gefällte Urtheil ward vollftredt — zur Freude und mit der 
wirkfamen Beihülfe zumal der fpanifhen Mönche und ihrer fanatifhen Sflavenfcharen — durch 
die Waffenmacht Franfreihs, und Riego's vom Galgen, wohin man den Gefolterten gefchleift, 
herabhängender Körper verfündete ven abermaligen Triumph des Abſolutismus über die Ver— 
faflung. Zum dritten mal aber bat viefelbe fih erhoben durch König Ferdinand's eigenwillig 
dictirte — doch den Inhalt nad mit der Kortedverfaffung übereinitimmende — Abſchaffung 
des die Weiber von der Thronfolge ausſchließenden Salifhen Geſetzes, woraus der verhäng= 
nigreiche Erbfolgeftreit zwifchen Don Carlos, Ferdinand's Bruder, und veflen legitimen Er— 
ben nad) dem Salifhen Geſetz, und der Tochter Ferdinand's, Iſabella, feiner Erbin, vermöge 
feines abjoluten königlichen Willens, entiprang. Die liberale Partei nämlich fammelte ſich, nach 
Ferdinand's Tode, fofort um die Fahne jeiner Witwe Ghriftine, ald VBormünderin Iſabella's 
und in deren Namen Regentin, während die Abfolutiften und Servilen — neben ihnen aud 
die auf ihre Provinzialvorrechte pochenden biscayiſchen Landſchaften — dad Banier von Don 
Barlod erhoben. Chriftine, durch ihre Stellung an die Hülfe der conftitutionell Gejinnten ge⸗ 
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wieſen, doch ihrer eigenen Gefinnung nach ſowie nach jener der ſie beherrſchenden Camarilla 
und Diplomatie dem abſolutiſtiſchen Princip ergeben, ſuchte in der Verleihung eines in Ge⸗ 
währung fargen, in Vorbehalten Hinterlifligen, ven Schein des Volksrechts an die Stelle von 

deſſen Wirklichkeit ſetzenden Estatuto real ihr Heil, fand es aber nicht, weil ohne Begeifterung 
nicht8 Großes gefchieht, und weil die Idee der Weibernachfolge an und für fi gegen ben 
nad dem Saliſchen Gefeg legitimen Erbfolgetitel des Infanten Don Carlos allzu ſchwach zum 
Kanıpfe war. Das Estatuto real verlich allzu wenig und noch weniger mit fiherer Bürgſchaft, 
als daß man darüber um Leib und Leben hätte kämpfen mögen. Daher die Unzufrieden- 
heit ver Nation und die mit deren Anferung und mit den Fortſchritten der Karliften zunehmende 
Nachgiebigkeit ver Königin-Negentin, welche endlich — abermals infolge eines Soldatenauf- 
ſtandes — zur MWiederverfündung der fihon zmeimal niedergetretenen Gorteöverfaifung ihre 
Zuflucht zu nehmen ji genöthigt fah. Die weitern Schidfale viefer Verfaffung enthält ver 
Art. Spanien. ‘ 

Mir führen nach diefer VBorbemerfuug ſummariſch die durch die Cortesverfaſſung einerfeit® 
dem König und anbererfeitö der Nation oder ihren Nepräjentanten verliehenen Rechte auf. 

Die allgemeinen Beftinnmungen über die Regierungsgewalt finden wir in den Art. 14—17. 
Sie lauten alfo: „Die Regierung des ſpaniſchen Volks ift eine erbliche, gemäßigte Monardie. 
Die Cortes haben mit dem Könige vereint die geſetzgebende Gewalt. Die Gewalt, vie Gefege 
in Ausübung bringen zu laffen, wohnt dem Könige bei. Die Gewalt, die Gefeße in Eivil- 
und Criminalſachen anzumenven, fteht den durch das Gefeg aufgeftellten Tribunalen zu.” — 
Diefe Säge find offenbar in Übereinſtimmung mit den anerfannten Principien einer echten con⸗ 
flitutionelfen Verfaſſung und bedürfen mithin einer weitern Rechtfertigung nicht. Ihre nähere 
Anwendung ift ſodann in den Art. 168 fg. enthalten. Wir entheben ihnen die nachſtehen⸗ 
den Süße: „Die Perfon des Königs ift heilig und unverleglid und nicht verantwortlih. Der 
König Hat ausſchließlich die Macht, die Gejege in Vollziehung bringen zu laffen, und jeine 
Gewalt erftreckt fih auf alles, was fi auf Erhaltung der Ordnung im Innern und auf die 
Sicherheit des Staat? nach außen bezieht, der.Conftitution und den Gefegen gemäß. Außer 
dem dem Könige zuftehenden Vorrechte, die Brfege zu fanctioniren und befannt zu machen, 
bat er noch folgende Hauptvorrechte: Die Decrete, Reglement und Verhaltungsbefehle aus- 
zufertigen, die er zur Vollziehung der Gefege für zuträglich halt. Dafür zu forgen, daß im 
ganzen Königreich die Juſtiz Ichnell und vollfommen ausgeübt werde. Krieg zu erklären oder 
Frieden zu ſchließen und zu ratificiren und dann den Gorted eine mit Documenten belegte 
Rechenſchaft darüber abzuftatten. Auf Borfchlag des Staatsrath8 die Beamten bei allen Bivil- 
und Griminalgerichten zu ernennen. Alle Civil- und Militärftellen zu befegen. Auf Bor- 
ſchlag ded Staatsraths alle Biſchöfe zu ernennen und alle übrige geiftliche Anter und Bfründen, 
worüber ver König dad Patronatsrecht hat, zu vergeben. Chrenzeihen und Auszeithnungen 

aller Art ven Gefeßen gemäß zu ertheilen. Die Armeen und Flotten zu commandiren und bie 
Generale bei denfelben zu ernennen. Liber die bewaffnete Macht zu verfügen und fe fo zu ver- 
teilen, wie es am zuträglichften if. Die viplomatifchen und Handelöverhältnifle mit andern 
Mächten zu leiten und Botfchafter, Gefandte und Confuln zu ernennen. Yür dad Schlagen 
der Münzen zu forgen, worauf fein Bruftbild und fein Name geprägt ift. Uber die Verwen⸗ 
dung ber für alle Zweige der Staatöverwaltung beftimmten Gelder zu entſcheiden. Den Ge⸗ 
fegen gemäß Verbrecher zu begnadigen. Den Eortes ſolche Gelege und ſolche Verbeſſerungen 
vorzufchlagen,, wie er jie für das Wohl des Volks am zuträglichften hält. Die Staatöminifter 
zu ernennen und frei zu wählen.” 

Dem unbefangenen Urtheil bleibe anbeimgeftellt, ob viefe Rechte zur Darftelung der 
Majefkät des Thrones genügen oder nicht. Freilich jegt die Conſtitution denfelben auch man= 
cherlei Beihränkfungen (Art. 172 u. 173) entgegen, welche jedoch größtentheild nur diejenigen 
find, die wir in allen conftitutionellen Charten antreffen und deren Aufzählung mithin hier 
zwecklos wäre. Wir wollen alfo blos der ungewöhnfihern Erwähnung thun. „Der König” 
(alfo lautet Art. 172) „kann unter feinem Vorwande die Abhaltung der Cortes zu der in ber 
Gonftitution beftimmten Zeit und in den darin angegebenen Fällen hindern, fie weder fuspen- 
diren noch auflöfen, noch auf irgendeine Weiſe ihren Sigungen und Berathſchlagungen Hin— 
derniffe in den Weg legen. Er kann ii ohne Einwilligung der Cortes nicht aus dem König- 
reich entfernen (ebenſo aud feine Eheverbindung fhhließen), und wenn er ed thut, fo wird es 
jo angejeben, al8 ob er ver Krone entfagt habe. Auch kann er ohne Einwilligung der Gortes 
mit feiner fremden Macht eine Offenfivallianz oder einen Subflvientractat ſchließen.“ Wen 
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dieſe Beſchränkungen als zu ſtreng erſcheinen, der bedenke allernächſt die Zeitumftände, unter 
denen die Verfaſſung errichtet ward, und den Charakter des Koͤnigs (Ferdinand's VII.), gegen 
deſſen desvotiſche Neigungen ſie allernächſt die Schutzwehr bilden ſollte. Er bedenke auch die 
durch ſie für jedes zweite Jahr auch ohne Auflöfung verordnete Erneuerung der Corteswahlen 
und endlich die unermeßlihe Wichtigkeit der hier an die Einwilligung der Cortes gebundenen 
koͤniglichen Entſchlüſſe. Ex bedenke endlich die noch viel größern frühern Beichranfungen aller 
europäifchen Fürſten durch Volksverſammlungen und Stände. 

Wir gehen über zu den Nechten und zu ber Bildungsweiſe der Cortes ſowie zu den dadurch 
verbürgten Freiheiten ver Nation. „Das ſpaniſche Volk”, alfo befagt der Art. 2 und drückt 
dadurch wol nur den unleugbariten, jedem andern Volke gleihfalld zuſtehenden Rechtsan— 
fprud aus, „ist frei und unabhängig und ift und kann nicht das Erbtheil irgendeiner Ya= 
milie noch irgendeined einzelnen Menſchen fein.” Beftreitbarer, wenigſtens verhaßter ift 
der Art. 3: „Die Souveränetät wohnt ihrem MWefen nad im Volke; ebenveshalb fteht ihm 
ausfhlieglih dad Recht zu, feine Grundgeſetze aufzuftellen.” (Uher bie hier in Sprade 
ſtehende Frage jedoch, bei deren Verhandlung man gewöhnlid, in unfruchtbaren Wortftreit fi 
verliert, haben wir unfere Anficht in ven Art. Charte und Eonftitution bereit ausgeſprochen 
und beziehen und hier darauf.) _ | 

Mas die Bildung der Gorteöverfammlung betrifft, fo wird wenigftend in Bezug auf die 
Mahlart von einer übertriebenen Herrfchaft des demokratiſchen Princips feine Rede fein fön= 
nen. Die Berfajlungsurfunde jchreibt dafür eine fehr complicirte, nämlich eine vierfache 
Wahloperation vor, wodurch bie größtmögliche Sicherheit gewährt wird, daß nur mahre 
Notabilitäten oder Perſonen von höherer Nuszeihnung zu Deputirten ernannt merben fünnen. 
Ale anſäſſtgen Bürger zwar find Urmähler in den Kirchſpielwahlverſammlungen: aber es 
werden in denfelben auf je 200 Einwohner blos 11 Commifjare, und von diefen fodann ein 
Wahlmann ernannt. (400 Einwohner ernennen 21 Commiſſare und, dieſe ſodaun 2 Wapl- 
wänner und auf 600 Einwohner kommen 31 Commiſſare und 3 Wahlmänner.) Die Kirch 
ſpielswahlmänner eines Bezirks bilden ſich fodann zu einer Bezivföwahlverfanmlung zum 
Behuf der Ernennung von Bezirkswahlmännern, deren Zahl für ſämmtliche Bezirke nur 
dreimal flärfer fein darf als die der für die Provinz zu erwählenden Deputirten. Da nun für 
je 70000 Seelen (nad) der neueften Beftimmung für 50000) nur ein Deputirter zu wählen 
ift, fo trifft ed auf manche Bezirke nur einen Wähler und auf die größern blos zwei over drei, 
und beſchränkt jich überhaupt die Geſammtzahl aller Wähler im ganzen Reiche auf beiläufig 
1000 Männer. Diefe Wähler (Bezirfswahlmänner) verjanmeln jih zur Deputirtenwahl in 
der Hauptitadt der betreffennen Provinz und wählen alldort ven Deputirten, oder Die mehreren 
Deputirten, welde die Provinz nad) Verhältniß ihrer Seelenzahl zu den Eortes zu ſchicken hat, 
und neben venfelben auch die im Verhinderungsfall ner Deputirten ftatt ihrer eintretenden 
Stellvertreter. Zur Wahlfähigkeit für die Deputirtenftelle ift neben andern Erforberniffen ein 
Alter von 25 Jahren und ein (durd ein ſpäteres Geſetz zu beftimmendes) jährliches Einkom— 
men von eigenthümlichen Gütern nothwendig; auch muß der zu Wählende in der betreffenden 
Provinz entweder geboren oder dajelbft wohnhaft jein. Minifter, Staatsräthe und Hofdiener 
jind nicht wählbar. | 

Die dergeftalt gebildeten Cortes follen jih alljährlih in Madrid zu einer dreimonatlichen 
orbentlihen Sigung verfammeln, doch kann dieſe Eigung auch verlängert und aud in Nothe 

füllen eine außerorkentliche VBerfammlung angeorbnet werden. Alle zwei Jahre werben fänmt- 
liche Deputirte erneuert, und keiner kann wieder erwählt werden, wenn nidt eine andere Depus - 
tation zwifchen den beiden, wozu fie gewählt wurden, flattfand. (Eine unglücjelige Beftim- 
mung, welde zum wieberholten Untergange der Gonftitution das Meifte beigetragen hat unb 
daher eine Abänderung in ganz vorzüglichem Grade anfpridt.) Die Sigungen ver Cortes 
find Öffentlich und die Deputirten wegen ihrer Meinungsäußerungen durchaus unverantwort- 
lid. Diefelben fünnen während der Dauer ihrer Sendung fein Amt vom Könige annehmen 
und nod ein meitered Jahr fang weder eine Benfion noch irgendein Ehrenzeichen, melde ver 
König ertbeilt, erhalten oder für einen andern darum anjuden. Ihren Präſidenten, Vice⸗ 
präfidenten und die Sceretäre wählen die Cortes felbft durd Stimmenmehrheit und in gehei= 
mer Wahl. 

Die Befugniffe der Gortes find, nad Art. 131, die nahftehenden: „Die Cortes find er— 
mädtigt: Geſetze in Vorſchlag zu bringen und zu befchließen, fie audzulegen und erforderlichen⸗ 
falls abzufhaffen. Den Ein des Königs, des Prinzen von Afturien und der Regentſchaft, 
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wie es gehörigen Orts vorgefchrieben ift, zu empfangen. Alle factifchen und rechtlichen Zweifel 
zu heben, welche in Hinficht der Ordnung der Ihronfolge entftehen. In ven Fällen, mo die 
Conſtitution es vorſchreibt, die Regentſchaft oder den Negenten des Reichs zu wählen und die 
Grenzen, innerhalb welcher die Regentfchaft oder der Negent die königliche Gemalt ausüben 
fann, zu beſtimmen. Den Prinzen von Afturien öffentlich anzuerfennen. In dem in der 
Gonftitution angegebenen Fall für den minderjährigen König einen Vormund zu ernennen. 
Die offenjiven Allianztractate, die Subfidien= und fpeciellen Handelstractate vor ihrer Ratift- 
cation zu genehmigen. Die Zulaffung fremder Truppen ind Königreich zu geftutten oder zu 
verhindern. Die Errichtung ober Abſchaffung von Stellen bei den vermöge der Eonftitution 
erriäteten Tribunalen ebenfo mie die Errihtung und Abſchaffung von Staatdämtern zu be: 
fliegen. Alle Jahre auf ven Vorſchlag des Königs die Land- und Seemacht zu beftimmen, 
indem fle feftfegen, welche in Friedengzeiten unterhalten werden und wie weit jie in Kriegs⸗ 
zeiten vermehrt werben follen. Für die Armee; vie Klotte und Nationalmiliz, wie alle ver: 
fiedene Zweige, woraus fie beftehen, Verordnungen zu erlajfen. Die Ausgaben der Staats⸗ 
verwaltung feflzufegen. Jährlich die Steuern und Auflagen zu beftinnmen. Im Fall es nöthig 
ift, auf den Credit der Nution Anleihen zu mahen. Die Vertheilung der Steuern auf die 
Provinzen zu genehmigen. Die Rechnungen über die Verwendung der Staatögelver einzuſehen 
und zu genehmigen. Die Zölle und Zolltarife feftzufegen. Die nöthigen Verfügungen über 
die Verwaltung, Erhaltung oder Veräußerung ver Nationalgüter zu treifen. Werth, Ge: 
wit, Gehalt, Gepräge und Namen der Münzen zu beflimmen. Das Gewicht: und Maß- 
foftem anzunehmen, welches fie für das bequemſte und richtigfte halten. Jede Art von Induſtrie 
zu befördern und anzuregen und Hinverniffe, melde dieſelbe lähmen, zu entfernen. Den all⸗ 
gemeinen Plan für den Volksunterricht in der ganzen Monarchie zu entwerfen und zu geneh- 
migen, was für die Erziehung ded Prinzen von Afturien geſchieht. Die allgemeinen Bor: 
ſchriften in Hinfiht der Polizei und ded Geſundheitszuſtandes des Neich8 zu genehmigen. Die 
politifche Preßfreiheit zu befhügen. Dafür zu forgen, daß die Minifter und andere Staatd= 
beamten wirklich zur Rechenſchaft gezogen werden. Endlich fteht es den Borted zu, in allen 
den Fällen und bei allen Acten, wo der Gonftitution zufolge ihre Einwilligung nöthig iſt, 
diefelbe zu ertheilen ober zu verweigern. “ , ' 

In keiner von diefen Beftimmungen ift wol etwas libertriebenes, etwas die Würde des 
Throns oder dad Gleichgewicht der Gewalten oder gar das Heil von Europa Gefährdendes, ja 
nicht einmal etwas mit den in der Schule vorherrfchenden Grundſätzen für bie conftitutionelfe 
Monarchie im Widerftreit Befindliches zu erkennen. Aber bedenklicher lautet freilich die weitere 
Feſtſetzung (Art. 145— 149), wonach der König ven Geſetzvorſchlägen der Corted nur ein ſus— 
penfived, d. h. nur in zwei nadjeinander folgenden Sahreöfigungen wider den nämlichen Vor— 
lag audzufprehennes Veto entgegenfegen fann, ven zum dritten mal gemachten Vorſchlag 
aber genehmigen muß. Wir wollen ung jedoch in den theoretifchen Streit über pas abfolute 
oder bloße fuspenfine Veto hier nicht einlaffen, fondern blos bemerken, daß praftifh oder 
factiſch das legte auch in England infofern flattfinvet, als dem Könige zwar bie unbeſchränkte 
Befugniß der Sanctiondverweigerung gemäß gefchriebenen Rechts zufteht, ihm oder feinem Mi— 
nifterium aber gleihwol faetifh unmöglich fein mürbe, einen dreimal wiederholten Gejekvor= 
ſchlag (over fonftige Bitte) beider Häufer zu vermwerfen. Die Natur der Dinge ift flärfer als 
das gefchriebene Recht, und eine fortwäahrende Oppoſition des Throns gegen das beharrlidhe 
Begehren der Volfsrepräfentation (infofern wenigftend diefe die Wünſche der Nation in 
Wahrheit ausfpricht) würde zulegt einen der Regierung faft nothwendig verberblihen Krieg 
zwifchen ihr und vem Volke herbeiführen. Man würde fih aud wirklich mit ber fraglichen 
Beflimmung der Cortesconftitution verfühnen, wenn es etwa ein adelicher Neihsrath (mie 
3.8. ehedeſſen in Schweden) wäre, welchem die Macht der Cortes zuflände, ober wenn mes 
nigftend neben ver Volkskammer noch eine Adelskammer als Theilnehmerin ver repräfentatis 
ven Macht in der Borteöverfaffung angeorbnet wäre. Aber die Einheit des Nepräfentativkär= 
pers ift ein Gegenftand ver Ungunſt oder auch der Furcht und des Haſſes. Die Corteöverfaflung 
würde vielleicht Gnade gefunden haben vor ven Mächten Europas, wenn jie neben ver Wahl- 
fammer noch ein adeliches Oberhaus errichtet hätte. Wir werben die Frage über die Nothwen⸗ 
digkeit oder Räthlichkeit eines ſolchen Oberhaufes in einem eigenen Artifel (|. Zweikammer⸗ 
ſyſtem und auch Stantöverfaffung) erörtern. Hier bemerken wir nur fo viel, daß we⸗ 
nigftens die Möglichkeit einer bona fide gefchehenden Behauptung des Cinkammerſyſtems nicht 

geleugnet, daher auch nicht mol ein gegen die Verteidiger deilelben zu unternehmenver Krieg 
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(es ſei denn mit Waffen des Geiſtes oder der Doctrin) gerechtfertigt werden kann. Übrigens 
finden wir den Eifer, womit man das Syſtem der zwei Kammern, d. h. die Forderung eines 
Oberhauſes, in Schutz nimmt, allerdings begreiflich, indem einerſeits die Regierung in der 
Allianz mit dem Oberhauſe eine ſtets bereite Hülfe gegen die Zudringlichkeit der Volkspartei, 
ober auch ein bequemes Werkzeug zur Ablehnung der Volkswünſche zu finden hofft, und ander: 
ſeits die Ariftofratie, die da ihrer auf dem Boden des hiftorifhen Rechts gewurzelten Privile- 
gien und Vorrechte aller Art fi erfreut, nur durch die mit Entſcheidungskraft verfehene 
Stinme ihrer eigenen Angehörigen fi gegen die verhaßte Reform zu vertheidigen vermag. 
Es Handelt ſich alfo bei vem Streit um das Zweikammerſyſtem nicht eigentlich um Rechtswahrhei— 
ten oder mit Beziehung aufs Gefammtwohl zu vertheidigende politifche ®rundfäge, ſondern meift 
nur um Particularintereffen von Parteien oder Ständen. Die endliche Entfcheinung des Streits 
wird daher nicht von der Schule ausgehen, fondern von dem großen Strome ber Ereigniffe. 

Zur Erhaltung einer ununterbrodenen Lebendfräftigfeit der VBolkörepräfentation orbnet 
die VBerfaflung die jeweild vor dem Schluß einer Gortesverfammlung von ihr zu geſchehende 
Ernennungeiner „beflindigen Deputation” (von jieben Mitgliedern) an, deren Hauptverrichtun- 
gen darin beftehen: „auf die Beobachtung der Conftitution und der Gefege zu fehen und bei 
den nächſten Cortes Kunde von den Verlegungen zu geben, melde fle wahrgenommen hat; 
ſodann in den von der Gonftitution vorgefchriebenen Fällen die außerorventlichen Cortes zu= 

ſammenzuberufen.“ 
Die Urheber der Cortesverfaſſung hielten für gut, neben den allgemeinen Feſtſetzungen 

über die Theilung und Perſonification der Staatsgewalten auch noch die über die Organiſation, 
allernächſt der oberſten Regierungsbehörde, ſodann der Tribunal- und endlich auch der Mu⸗ 
nicipal⸗- und Provinzialverwaltungen, unter die conſtitutionellen Beſtimmungen aufzuneh- 
men. So wird die Zahl der Miniſter auf ſieben beſtimmt und jedem derſelben ein beſonderes 
Departement angewieſen. Sodann wird zum alleinigen Rathgeber des Königs ein Staats- 
tath angeorbnet (Art. 231— 241), aud 40 Perjonen beſtehend (nämlich aus 4 Geiftlichen, 
4 Granden und 32 andern, durch Berühmtheit, Kenntniffe und Tugenden ausgezeichneten 
Männern, worunter jedoch Fein wirkliches Mitglied der Cortes fein darf), und die Ernennung 
der Staatöräthe zwar dem Könige überlaffen, jedoch fo, Daß er ſie auß der von den Cortes ihm 
hierzu vorzufchlagenden dreifachen Zahl von Candidaten auswähle In allen wichtigen Re— 
gierungdangelegenheiten joll ver König vorläufig Die Meinung des Staatsraths einholen; je= 
doch ift nicht gefagt, daß er auch danach ji richten müffe. Mit großer Sorgfalt ift vie Orga= 
nifation der Gerichte, überhaupt die Jufligverwaltung in bürgerlichen und peinlihen Sachen, 
geordnet und für die Wahrung des Rechts und der perfönlichen Freiheit jene erwünſchte Bürg- 
ſchaft aufgeftellt. Wir übergehen das Detail der hierher gehörigen Bellimmungen (Art. 242— 
308), ſowie auch jenes der die innere Verwaltung der Gemeinden und Provinzen regelnden 
Beftimmungen (Art. 309— 337), und bemerfen blos, daß auch die legten, den Intereſſen 
der wahren Freiheit gemäß, namentlich auf dad Princip der in der Sphäre der bloßen Lofal- 
oder Provinzialinterefien dem Volfe zu Überlaffenden Selbftapminiftration mitteld perlodiſch 
und frei zu wählender Häupter und Nepräfentanten gebaut find. 

Welcher Freund der Freiheit und einer volksthümlichen Berfaffung wird ſolche Beftimmunt- 
gen anders als preiswürbig finden? Zur Dervollfländigung des großen Werks fommen 
dann noch die über die Bildung einer Nationalmiliz neben dem ſtehenden Heere (deſſen Stärke 
jeweild die Cortes feftfegen follen) und vie über ven Öffentlichen Unterricht getroffenen Verfü- 
gungen. Die letzten (Art. 366—371) oronen in allen Gemeinden des Reichs Elementar- 
ſchulen (vom Jahre 1830 an fol, nad Art. 25, wer das Bürgerrecht antreten will, leſen und 
fhreiben können), ſodann die gehörige Zahl von Höhern Schulen und Univerfitäten an, wollen, 
daß, wenigſtens auf allen höhern Anftalten neben ven Wiffenichaften auch die Gonftitutiondur: 
funde erläutert, in ven untern Schulen aber auch über die bürgerlichen Pflichten Uinterricht er= 
theilt werde, endlich daß alle Spanier ihre politifcden Meinungen frei von aller Erlaubnißein⸗ 
holung over Genjur ſchreiben und dem Drud follen übergeben dürfen. 

Übrigens ift für die Verbeflerung der Conftitution durch fie felbft ein Meg eröffnet. Die 
Art. 372— 384 enthalten darüber die fehr vorfichtig abgefaßten,, gegen die Gefahr der uͤberei⸗ 
lung ſchirmenden, die Sorge für die Ausführbarkeit jeder guten Reform mit jener für die 
wünſchenswerthe Stetigkeit der Verfaſſung weiſe vereinbarenden Beſtimmungen. 

Weit minder wichtig und bedeutſam als die ſpaniſche Cortesverfaſſung — wiewol dem In= 
halte nach derfelben verwandt — war jene ber portugieilfchen Cortes von 1820. Notted. 
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Eonrtoifie; Eurialien. Heutzutage faßt man unter Courtoiſie die hergebrachten For⸗ 
men der Anrede und Bezeichnung im perfönlichen Verkehr zufammen, während unter Curia⸗ 
lien die Regeln des ſchriftlichen Verkehrs, ſoweit fie fih auf Perſonalbezeichnungen beziehen, 
verftanden werden. Mit dem Ausdruck Titelwefen kann man beides umfaflen, muß aber das 
Rantliche Titelweſen und das völferrechtliche wohl unterſcheiden. Erſteres unterliegt der freien 
Beftimmung eines jeden Staats, ſoweit ed nicht gegen hergebrachte Grundſätze des letztern ver- 
ftößt. Infoweit die Regeln darüber im Staaten oder Völkerverkehr mwirklih den Charafter 
von Rechtsregeln angenommen haben, bilden jie im Staats- und Völferrecht einen Abſchnitt 
des fogenannten Ceremonialrechts. Wie das Staatsrecht älter ift ald das Völferreht, fo gebt 
auch die Ausbildung einer nationalen Gourtoifie der internationalen voraus. Schon bei den 
ältern Griechen finden wir ſtehende Kormeln der Anrede. Der freie, natürliche Geift jenes 
Volks jedoch und der große Mangel an Feſtigkeit und Stabilität feiner Berhältniffe verhinver- 
ten eine £ünftlihe Ausbildung und bedeutende Werthhaltung dieſes Formenweſens. Beides 
mußte ji bei ven Römern einfinden, bie fich durch eine beſondere Gravität, eine ftrenge Hei⸗ 
ligung ver Form, eine genaue Abwägung der gegenfeitigen Stellung auszeichneten ; die ferner 
die letztere bei der planmäßigen Politik, in der fie Meifter wurben, fo gut zu benußen wußten, 
und deren gefammte Einrichtungen auf einem pofitiven Rechtsſyſteme berubten, in welchem 
gleichfalls vem Formelweſen eine wichtige Rolle zugetheilt war. Doch in den Tagen der römi- 
fhen Republik hatte dad Volk zu viel mit ernftern Dingen zu thun und war aud in feinen For⸗ 
men zu viel reelle Bedeutung, ald daß dad Formelweſen, wie fpäter, zu einem lächerlichen 
Extrem hätte ausarten können. Diefe Formen follten niemand täuſchen, höchſtens theil- 
weije dem Volke oder den Fremden imponiren. Bald aber fam die Zeit, wo fie das Volk und 
ihre eigenen Träger täufchen follten. Gleich unter den erſten Kaifern zeigen fi ſchon die erften 
Spuren des fpätern Titelweſens; fie hatten oft genug Beranlaffung , den Schein an die Stelle 
der Wirklichkeit zu ſetzen. Seine höchſte Vollendung erlangte das Hof> und Staatdceremonial= 
weſen, mit feinen Gefolge von Titeln und @urialien, bei ven jpätern, bejonders den byzan- 
tinifchen Raifern. Dort follte e8 ven Glanz des Thrones erhöhen, die unendliche Vertheilung 
und Abftufung der Macht bezeichnen, die verſchwundene reelle Würde durch äußern Pomp er: 
fegen, ein wohlfeiles Belohnungsmittel feiler Hofereaturen darftellen, manden ber Macht 
Beraubten dur Außern Schein über die verlorene Größe tröften. Dort entſprach ed auch ganz 
dem Geifte eined Volks, das bereit vom Orient das pomphafte Wefen und vie Gitelfeit der 
Servilität, von Agypten die Kleinigkeitöfrämerei und den Pedantismus des Alerandriner- 
thums entlehnt hatte und feine von den Vätern ererbte Lebhaftigfeit in einem raſtlos ſchwan⸗ 
kenden Gewebe von kleinlichen Intereffen und Parteifragen umbertrieb. Und als wenn das 
verborbene Eraftlofe Volk auch nicht einmal mehr fähig geweſen, die leeren Formen der Etikette 
felbft auf vem Wege ver Sitte auszubilden, jehen wir die Regeln aus dem perfönlihen Willen 
der Raijer hervorgehen, melde theologiſche und Titeljpigfinvigfeiten mit gleicher Vorliebe zu 
behandeln pflegten. 

Don den Byzantinern gingen einzelne Brudftüde ihres Formenweſens auf die germani- 
Then Völker über. Mit einer an das Verfahren mancher mit den neuern Völkern in Berüh: 
rung geflommener Naturſtämme erinnernden Simplicität waren diefelben Barbaren , welche vie 
Trümmer des römifchen Reichs nicht nur überwältigten, ſondern verachteten und ihren Spott 
damit trieben, gleichtwoh begierig nach dem Befig eines der roͤmiſchen Herrlichkeit entſtammten 
Titels, und ftatt fi) diefen aus eigener Machtvollkommenheit zuzutheilen, wollten fie ihn in der 
Regel nur auf eine formell rechtmäßige Weife haben, durch Verleihung eines dazu Berechtig⸗ 
ten. Der Hochmuth des byzantiniſchen Hofes war fparfam mit Ausipendung feiner Titel an 

die Barbaren, und Fürften, die ihm an Macht und Würdigkeit weit überlegen waren, muß⸗ 
ten ſich mit fehr befcheivenen Benennungen von ihm begnügen. Dennoch bemühten ſich felbft 
weife Zürften um römifche Titel; denn fle knüpften dadurch ihre Macht an die ganze Vergan- 
genheit der Ewigen Roma, deren Cindruck auf die Völker zu gewaltig geweſen war, als daß er 
ſobald ſich Hätte verwifchen koͤnnen. Sie befefligten daburd ihr Anfehen bei ven römifchen 
Beſtandtheilen ver von ihnen beherrſchten Bevdlferung. | 

Was ihnen Byzanz verweigerte, gewährte ver Papft, für deſſen ganze fpätere Wirkſam⸗ 
Teit es überhaupt von großen Ginfluffe geweſen ift, daß er, eine Zeit lang und in gewiflen 
Beziehungen, die vacant gewordene Rolle des Byzantinerthums in Italien zu erſetzen hatte. 
Seit der Bifchof von Rom die Thronbefteigung ver Pipiniven fanctionirt hatte — was nur in 
feiner kirchlichen Eigenſchaft geſchah — und feit Karl der Große durch ihn mit dem Titel der 
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Cãäſaren geſchmückt worden mar — wobei der Papſt als Repräſentant des römiſchen Volks 
handelte — ward er als der Schiedsrichter in den Zwiſten ver Fürften und als der Urquell welt⸗ 
licher Ehren betrachtet. Die Anerfennung von feiten ded Papftes Tanctionirte die Legitimität 
eines Kürften. Und eine fange Reihe yon Jahrhunderten Hindurd war der Titelund Nang, 
den die römifche Curie einem Staatäoberhaupte beilegte , im Wölferceremoniel von der hödyften 
Bedeutung. 

Die Aufnahme dieſes Formenweſens ward bei ven germanifchen Völkern auch noch durch 
andere Umftände befördert. Zunächſt durch das tiefer als bei ven alten Völkern einwurzelnde 
Princip der Standesverſchiedenheit; durch dieſe vielfahe Abflufung der Benölferung nah 

' Stand und Geburt, von der die rechtliche Lage ver Individuen jo fehr bedingt war. Diefe fand 
in dem Formenweſen ihren bequemen Ausdruck, als das Lehnweſen jene Standesverſchieden⸗ 
heit begründete. Neben ven beſtimmten Verpflichtungen, die der Lehnsvertrag vorſchrieb, bes 
flanden jene unbeflimmbaren und doch fo weit ausgedehnten Pflichten des Schußes von feiten 
des Lehnsherrn, der Treue von feiten ver Bajallen. Auch fie fanden in Außern Formen und Rede⸗ 
weifen einen angemeflenen Ausdruck, der das ungewiffe Berhältniß in fletem Gedächtniß hielt. 

Dennod blieb das Geremoniel in verhältnigmäßiger Einfachheit, was theils dem Sinne 
diefer Völfer, theil der reellen Bedeutung ihrer Formen zu banken gewefen fein mag; denn 
man legt auf den Schein defto geringern Werth, je jichtbarer noch dad Weſen felbft Hervortritt. 
Jener Werth wird gefleigert, ſobald man für das Weſentliche zu fürdten beginnt. Iſt das 
letztere rettungslos verloren, fo. wird auch der Schein zum verächtlichen Spiel. So haben die 
Erzwürden des Reichs ihre Amter am feierliääften bei dem Kaiſer verwaltet, feitbem ihre Träs 
ger ſich factifch von feiner Autorität emancipirt hatten. In den legten Zeiten verlor auch diefer 
Schein feine Würbe. 

Einen hoͤhern und für die Eulturgeichichte wihtigern Charakter nehmen aber vie hier be- 
ſprochenen Inftitute im Gegenfage zu der ültern Zeit an, als das Ritterthum dieſe Formen 

-idealifirte, mit einem poetiihen Geifte durchhauchte, durch Begründung auf die Gefühle der 
Ehre und der Achtung fie adelte. Die Eurialien wurden zur Courtoiſte. Es ift eine pſycho⸗ 
ldgifch merkwürdige Erfiheinung, wie aus einem mefentlich Eriegerifchen und auf Ruhm und 
Ehre gebauten Inftitute fi jener Sinn der Demuth, Anſpruchsloſigkeit, der Zartheit und 
Hingebung entwideln Eonnte, der in der Blüte der Chevalerie lag und der unter andern bie 
Gourtoiffe zur Heiligften Pflicht eines echfen Nitterd machte. Nur ein preux et courtois cheva- . 

\ lier ward geehrt. Der „Roman des ailes’’ fagt: „„Chevalerie est la fontaine de Courtoisie; et 
les Chevaliers, sur qui elle deroule de la t&te aux pieds, en sont les possesseurs: ils 
tiennent fief tout ce qui en arrose le reste du monde; autres gens n’en ont que l’&corce.“ 
Ihre höchſte Bedeutung erlangte le in der Achtung und unbedingten Ergebenheit gegen vie 
Frauen. Aber die Gourtoifte zeigte fich auch in der Beobachtung ver Ehrenpflihten gegen Hö=. 
here, Gleiche und Nievere, überhaupt in der Sorgfalt, mit der man jeben feinem Stande ge⸗ 
mäß behandelte und auch die formellen Gefege der Ehre auf das firengfte beobachtete. Auch 

. war ed in der Gejellfhaft von Männern, die fämmtlich reizbar und empfindlich, ſämmtlich 
bereit waren, um jever Reizung willen zu dem Schwerte zu greifen, fehr natürlih, daß eine 
Borfiht in der Wahl ver Ausprüde und Gebräuche Regel ward, und daß man fi über Tor- 
men vereinigte, die diefer Vorficht zur Richtſchnur dienen follten. Nachwirkungen des In- 
ftitut8 Haben fi} bis auf unfere Zeit theils in einzelnen gefellfchaftlihen Formen, theils in dem 
edlern Soldatengeifte, theils in dem allgemeinen Charakter einer wahrhaft gebilveten Gefell- 
haft erhalten, wonach man fidh vor jever Verlegung anderer hütet und diefe Sorgfamfeit zum 
wahren Inftinct ver Gebilveten wird. Eine Gewohnheit, die fowol auf die Ungetrübtheit ver 
Gefelligkeit ald auf den eigenen Charakter der Ausühbenden vom wohlthätigften Einfluß wird; 
denn fie führt zur Befonnendeit, Selbſtbeherrſchung und Milve, und ver Zartfinn, der erft 
aus Höflichkeit geübt ward, wird allmählich zum Zartflun des Gemüths. 

Die Zeit ward dem Rittertfum zu proſaiſch. Es artete nicht ſowol aus, als es verhauchte, 
und machte einer Roheit Bla, die um fo wiverwärtiger auftrat, je weniger fie mit der Bie- 
verfeit und Einfalt früherer Zeiten gepaart war. Wie die Landsknechte ver uͤbergangsperiode 
zur neuern Zeit, zu dem Ritterthume des Mittelalterö, fo verhtelten fi die Gurialien der 
Juriſtenherrſchaft zur Courtoiſie des Zeitalterd der Ritterlichkeit und Minne. In einer Zeit, 
wo alles auf erworbene Rechte zurückgeführt ward, mußten aud Die äußern Kennzeichen der— 
felben hohen Werth behalten: die Politik bewegte fich vielfah um Erhaltung dunkler, beftrit- 
tener Anfprüche, und die Titel verewigten ihr Gedächtniß; abermals häuften ſich vie Veranz 
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laſſungen, durch äußern Schein über ven Verluſt des Weſens zu tröften. Nun bildete ſich bie 
Beobachtung der Curialien, als des Inbegriffs derjenigen Formen, durch welche in Rede und 
Schrift die auf Geburt oder Stand begründete äußere Ehrenſtellung der phyſiſchen oder mora⸗ 
liſchen Perſon, an die man ſich wendet, bezeichnet wird, zu einer wichtigen Kunſt aus. Dem 
Pedantismus, der im 17. und ber eriten Hälfte des 18. Jahrhunderts feine goldene Zeit hatte, 
war: dies ein behagliches Feld. Gegen Ende des legtern griff der Scherz, der damals gegen fo 
vieles jeine Lanze einlegte, auch dieſes Tummelpferd ver Kanzleimäanner an, und befannt ift es, 
wie trefflich es Thümmel in feinen Reifen geifelte, wo er die Schickſale jenes Kanzliften 
erzählte, der dem Könige von Polen bald diefe, bald jene Provinz in feinem unendlichen Titel 
entzogen. Die Leſer lachten darüber, und die Sache blieb beim alten. Erſt in ver neuern Zeit, 
wo fo manche inhalt8leere Form brach und das Princip der Zwedmäßigfeit fi mehr und mehr 
geltend machte, ift unter Frankreichs und Preußen! Borgang dad Burialmwefen in manden 
Staaten vereinfaht worden und hat es jedenfalls faft überall feine Stüge in der Meinung 
verloren. 

Für die Klaſſen der Gefellihaft, deren Ehren nicht vom Voͤlkerrechte beſtimmt werben, 
gibt das Net und Herfommen ber einzelnen Länder den Ausſchlag, und oft ift dad gewöhn- 
lie Leben freigebiger mit der wohlfeilen Waare als der Curialſtil der Behörden. In Deutfch- 
land werden Grafen Hochgeboren genannt (ehemalige Reichsgrafen: Erlaudte), Barone 
Hochwohlgeboren, Hier und da Hoch- und Wohlgeboren, Adeliche und feit einiger Zeit die 
meijten Bürgerliden von höherer Diftinction Hochwohlgeboren, Bürgerliche jegt durchgängig 
Wohlgeboren. Wen man diefen Titel nicht geben will, dem gibt man lieber gar feinen. Die 
Kiche hat ihren eigenen Gurialftil. Domherren und Doctoren der Theologie ſind Hochwür⸗ 
ven, Stabtgeiftlihe meift Hochehriwürben, Landgeiftlihe Hochwohlehrwürden. Denn fehr 
bezeichnend wirb bier der Titel langer, mie der Nang niederer wird. Excellenz ift ein Amts- 
titel der höchſten Staats⸗— und Hofbeamten. In faft allen Ländern außer Deutfchland, das nit 
Dänemark das titelfüchtigfte ver Welt ift, wird das Amt in die Anrede nicht aufgenommen; in 
Deutichland dagegen gehen die Amtstitel fogar auf die Frauen über, eime Hypertrophie der 
Gourtoifte , melde andern Nationen ein ſtehender Gegenſtand des Spotts ift und nicht ohne 
guten Grund. Dermeitern Verbreitung der zweckmäßigen Sitte, ven Amtstitel nur, wo er nöthig 
ift, anzuwenden, fteht Gewohnheit, Tächerliche Eitelfeit und der falſche Wahn der betitelten 
Berjonen entgegen, daß diefe Titel auf das Volk einen imponirenven Eindruck machen, waͤh⸗ 
rend doch die Volksklafſſen, von denen hierbei die Rede fein kann, jih um die Sache am we⸗ 
nigften kümmern und gar nichts dabei denken. Manches auf diefem Gebiete ift natürlich reine 
Hoͤflichkeitsſache und entzieht fich deshalb fefterer Regelung. Wer eine hergebrachte Bezeich⸗ 
nungdart für.eine Perſon nicht wählt, kommt in ven Verdacht unhoflich fein zu wollen oder, 
was ven meiften noch ſchlimmer fcheint, ungebilvet zu fein. Gegenwärtig jind die herkömm⸗ 
lichen und im officiellen Verkehr nicht zu vernachläfligenden Bezeihnungen noch in England 
am gebräudlichften, z. B. Dour Grace für den Herzog, Mylord für ben einfachen Pair, aber 
aud Hier hat das nivellirende fozufagen demokratiſche Sir (Seigneur) ji im Umgange breite 
Bahn gebrochen, und im fhriftliden Verkehr gebt die alte Knappenbezeichnung Göquire (hin 
ter dem Namen) auf immermehr Gefellfchaftsflaffen über. 

Was die völferrehtlichen Regeln der Courtoiſie und des Curialweſens anlangt, fo nennen 
fi zuoörberft die meiften Erbfürften: von Gottes Gnaden, wad vom Anfang an ein Be: 
fheidenheitstitel gewefen ift und erft durch die Legitimitätstheorien eine andere Bedeutung 
untergelegt erhalten hat. Bon andern werden jle nicht fo genannt. Umgefehrt nennt fi der 
Papft Servus Servorum Dei, ohne jedoch andern das Recht zu geben, ihn in ihren Anreven an 
diefe Demuth zu erinnern; Se. Heiligkeit vertritt bei ihm den Titel Majeftät. Dagegen er: 
halten die Kaifer und Könige fowie ihre Gemahlinnen den Titel: Eaiferliche oder königliche 
Majeftät, ihre legitimen Nachkommen ven Titel: kaiſerliche oder Eönigliche Hoheit. Groß⸗ 
herzoge und Kurfürften Heißen: königliche Hoheit, ihre legitimen Nachkommen: Hoheit (jegt 
großherzougliche Hoheit, die Ihronfolger königliche Hoheit). Im ſchriftlichen Verkehr nennen 
fi die gefrönten Haupter Bruder und Schwefter: Monsieur mon frere, Madame ma soeur etc. 

Es ift noch in europäifcher Erinnerung, wie Kaifer Nikolaus dem franzöjifchen Kaifer dieſes 
Bleichheitözeichen verweigerte und den „guten Freund‘ bon ami mit dem orientalifchen Krieg 

zu büßen hatte. Während für die vomanifhen Sprachen der Ausdruck Hoheit (Altesse, 
Serenissime) auf die übrigen regierenden Fürften angewendet wurbe (längere Zeit mußte fi ˖ 

Staate-kerifon. IV. 12 



178 Credit (Handelseredit u. f. w.) 

fogar ver Sultan dieſe Bezeichnung gefallen laffen, an deren Stelle jegt ver Majeftätstitel auch 
für das 1856 in das europäiſche Concert aufgenommene türkifche Staatsoberhaupt in 
Gebrauch kommt), beſaß die an Titelbezeihnungen fo überreiche deutſche Sprache nod das 
Wort Durchlaucht, dad weniger ald Hoheit, mehr als Erlaucht bedeutet, aber Feine Überſetzung 
in- irgendeine andere irdiſche Sprache zuläßt. Bis 1844 wurden damit auch die regierenden 
Herzoge in Deutſchland bezeichnet, in welchem Jahre ite die Bezeihnung Hoheit annahmen. 
Für den außerdeutſchen völferrehtlihen Verkehr ift diefe Anderung, welde in Deutjchland 
nicht ohne Widerſtand und Schmollen vor ſich ging, ohne Einfluß, da die betreffenden Fürften 
ſchon immer Altesse genannt wurden, Das Titelwefen ver mediatijirten Fürften und Grafen 
ift fein Gegenftand des Völkerrechts, ſondern rein deutſche Angelegenheit. In der fchriftlihen 
Anrede nicht gefrönter Fürften untereinander werden ebenfalls Verwandtſchaftsbezeichnungen, 
Conſin, Better u. |. w., gebraudt. Der höhere Titel ſchließt natürlich den niebern aus, und 
die Tochter eines Kaiferd heißt ald Gemahlin eines königlichen Prinzen — nicht aber ala Kö- 
nigin — faiferlihe Hoheit. Der König von Spanien führt außerdem feit 1496 den Titel 
des Katholifhen, der von Portugal feit 1748 den des Allergetreueften, der von Ungarn 
feit 1758 den des Apoftolifchen Königs, wie ver König von Frankreich bis auf die Zeit Karl's X. 
der Allerhhriftlichfte genannt wurde. Der Kronprinz von England heißt Prinz von Wales, 
der von Spanien Prinz von Afturien, ver von Sarbinien Prinz von Piemont, der von den 
Niederlanden Prinz von Oranien, der von Neapel Prinz von Calabrien. Die Glieder des 
öfterreihifchen Haufed heißen Erzherzuge und Erzherzoginnen, die des ruſſiſchen Großfürſten 
und Großfürfiinnen. In Rußland hat mar ven Titel: Cäſarewitſch, erfunden und damit zuerft 
den Großfürſten Konftantin für die Thronfolge entſchädigt. Eine vereinfachte Anredeformel an 
Monarden ift ver Ausdruck Sire, ſowie man nicht regierende Prinzen franzöſiſch Monfeigneur 
anzureden pflegt. Im allgemeinen muß dev neuern Zeit zum Ruhme nachgeſagt werben, daß 
fie auch im völferrechtlihen Titelweſen die Uberbürdung ſcheut und die hergebrachten Formali- 
täten, die dadurch, daß fie hergebradjt und feft find, Meitläufigfeiten vermeiden helfen, nur 
infoweit refpectirt, als fie wirklich dieſen Nuten ftiften. Näheres uber vie völferrechtliche Cour⸗ 
toifie findet fi in ven Werfen über pad Ceremonialmwefen, in biplomatifhen Handbüchern 
u. dgl. ®. Bülau. ’ 

Credit (Handelscredit und liegenfhaftliher Credit). Wer einem andern ver- 
traut, der wird ihm auch etwas anvertrauen. Der Freund übergibt dem Freunde werthvolle 
Saden zum Aufbemahren, weiler die Überzeugung hat, daß fie dort gut aufgehoben find. 
Der Kaufmann und ver Handiwerfer geben ihren Kunden Waaren, und ſchicken fpäter ihre Rech— 
nung; fie bejieben von dem Fabrifanten oder von dem Großhändler ihren Bedarf an Waaren 
oder Rohſtoffen, und bedingen fich ebenfalld eine Frift, nad) deren Ablauf jie ven ‘Preis bezahlen ; 
der Beliger von Geld leiht vafjelbe einem Geſchäftsmanne, mwelder dafür anſchafft, was er 
zum Handel oder zur Production braudt. So vertraut einer dem andern Bermögenstheile an, 
weil er dad Vertrauen hat, daß diefer die bedungenen Gegenleiftungen zu der beflimmten Zeit 
erfüllen, daß er vor dem beflimmten Tage ven Kaufpreis, die Zinfen, ‚das Kapital abtragen 
werde. Diefed Anvertrauen von Wertben, eine Wirkung des Vertrauens auf die pünktliche 
Erfüllung der bedungenen Verbindlichkeiten, ift ver Credit. Man fagt von einem Manne, er 
habe Credit, wenn es ihm leicht wird, zu borgen; man fagt, in einem Lande herrſche Erebit, 
wenn bort Anleihen Teicht zu erhalten und Verkäufe mit längern Zahlungsfriften üblich find. 

Der Credit beruht aber nicht allein auf dem Vertrauen zu den Perjonen, denen etwas an 
vertraut wird, fondern wefentlih auf ven Zuftänden und den Einrichtungen der Staatögefell- 
haft, auf vem Grade der Sicherheit, welche diefe den Perfonen und dem Eigenthume ge: 
mähren und verbürgen. Überall, wo von der Production, dem Verfehre und deren Hülfs⸗ 
mitteln die Rede ift, wird die Sicherheit al8 die Grundbedingung ihres Entſtehens und Ge: 
deihens erſcheinen, und fie ift da am menigften zu entbehren, wo es ſich nicht allein um bie 
Befriedigung abfoluter Bedürfniffe, wie Nahrung und Kleidung, fondern um bie relativen 
Bevürfniffe einer entwidelten Cultur Handelt, un die Anwendung von Kapital und die Be: 
nugung des Crevitd. Diefer verlangt Sicherheit gegen Raub und Gemaltthat nit allein, 
fondern aud Schuß für feine Forderungen durch die Gejeßgebung. Denn im Verfehre werden 
Bermögenstheile einem andern nicht ſowol darum anvertraut, weil man fi auf feinen Willen, 
jondern weil man ſich auf fein Vermögen verläßt, die übernommene Gegenleiftung pünktlich 
zu erfüllen. Sollte e8 am Willen fehlen, fo erwartet man, daß die Gefege Mittel ſchaffen, 
um die Erfüllung der Verbindlichkeiten raſch umd vollfländig zu erzwingen. Daß ed am Ver⸗ 
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mögen nicht fehle, davon ſucht ſich der Darleiher oder Verkäufer durch Erkundigungen zu über: 
zeugen, oder er verſichert ſich deſſen durch Bürgſchaft, durch bewegliches oder liegenſchaftliches 
Unterpfand. Das Vertrauen, auf welchem der Credit beruht, iſt daher bald in größerm, 
bald in geringerm Maße erforderlich, je nachdem die Garantien für das Zahlungsvermögen 
des Käufers oder Schuldners ſtärker oder ſchwächer ſind. Hiernach richtet ſich dann auch die 
Vergütung, welche ver Berkäufer'in dem Preiſe, der Darleiher in dem Zinſe für die Gewäh— 
rung einer Zahlungdfrift oder die Benugung feines Geldkapitals in Anſpruch nimmt. Hiernach 
unterfcheidet ſich auch der Handelscredit vom liegenſchaftlichen Erebit. 

Der Handeldcredit befteht: 1) in der Gewährung einer Zahlungsfrift an ven Käufer, 
und ald Garantie dient lediglich eine jpriftliche Urkunde, welche die Summe und ben Tag der 
Zahlung enthält, Wechſel oder Anweifung; 2) in Darlehnen oder Vorſchüſſen auf eine für: 
zere, den gewoͤhnlichen Zahlungdfriften entjprechende Zeit gegen bewegliches Unterpfand. 
Als ſolches, als Fauftpfand, dienen entweder eben jene Urkunden, die auf eine beftimmte 
Horberung lauten, oder Waaren. Der Handel aber, welder bier in Frage kommt, ift nicht 
auf die Kaufleute im engern Sinne beihränft, ſondern erftreckt jich auch auf Landwirthe und 
Gewerbtreibende, infofern jie ihre Producte verfaufen, Rohſtoffe, Werkzeuge, Geräthſchaf⸗ 
ten u. dgl. ankaufen. 

Der liegenfhaftlide Credit hefteht in Darlehnen an Grund: und Häuferbefiger gegen 
Berpfandung unbemeglicher Vermögenstheile. Die angeliehenen Gelvfapitale werben in ber 
Regel auf Anfäufe oder Verbeſſerung von Grundſtücken, oder auf Abtragung läfligerer Schulden 
verwendet und darun auf längere Zeit feftgehalten. Hier ftehen nicht Käufer und Verkäufer 
einander gegenüber, jondern der Kapitalift, welcher fein Kapital in Geloform herleiht, und 
der Grundbeſitzer, welcher vaijelbe benugt. Die Landwirthſchaft ift es hauptſächlich, melde 
biefe Art von Credit in Anſpruch nimmt; doch hat aud die Induſtrie ihren Antheil daran, fo= 
fern fie ihn zur Errichtung von Gebäuden und bleibenden Einrichtungen bedarf. 

Eine dritte Art ift ver öffentliche Credit, welchen die Regierungen für außergewöhnliche 
Bebürfniffe in Anfprucd nehmen; er bat feine eigenen Formen und Gejege, bedarf mithin auch 
einer beſondern Betrahtung. Hier kann zunächſt nur von jenen Arten die Rede fein, welche 
auf die Entwidelung des Handels, der Induftrie und der Landwirthſchaft von unmittelbaren 
Einfluffe find, und ed kann daher aud) nicht auf die gemöhnlihen Pfandverleihungen Rückſicht 
genommen werben ; welche bei augenbliclihen Gelvverlegenheiten als vorübergehende Noth- 
behelfe dienen. v 

Die Frage: was der Erevit eigentlich nüge, ift leichter von dem Standpunkte des einzelnen 
zu beantworten, ber die Vortheile aufzählen kann, melde der Gebrauch defielben ihm gewährt, 
ald von dem Standpunkte der Gefellfhaft in allgemeinen. Hier liegen noch die fhrofiften 
Begenfäße miteinander im Kampfe. Während die einen rühmen, daß ver Credit ebenſo viele 
neue Reichthümer erſchaffe, ald er Papiere (Wechſel, Anmeifungen, Banknoten, Papiers _ 
geld) in Umlauf fege, Taffen ihn andere nur als ein nothwendiges Übel gelten, das nichts her- 
vorbringe, aber nicht wol zu entbehren jet, weil leider nicht jeder feine Ankäufe ſogleich baar 
bezahlen, den Aufwand für feine Unternefinungen aus eigenen Mitteln beitreiten fünne. Diefe 
theoretiihen Meinungsverſchiedenheiten haben ganz bedeutende praftifhe Folgen gehabt; fie 
haben einerfeitö, unterflügt durch die Sucht nah Reichthum oder durch Geldmangel in den 
Staatöfaffen, zu übertriebenen Papieremifjionen verleitet, andererjeitd auf ein misverſtande⸗ 

nes Wort von Adam Smith die Berwaltungsmarime gebaut: dem Credit feine Flügel wachſen 
zu laffen, damit fie nicht Dädaliſche werben; damit Ikarus nicht verunglüde, Darf Dädalus 
nicht fliegen. Es ift bei ſolchem Streite jeden zu rathen, daß er mit eigenem Verſtande dent 

Weſen des Credits, auf den der heutige Verkehr durchaus geftellt ift, nachgehe, um ſich über 
dad, was derſelbe leiften und nicht leiften kann, ein eigened Urtheil zu biloen. Anhaltspunkte 

dafiir mögen in Folgenven gefunden werben. 
Sobald durd die fortgejchrittene Arbeitötheilung der unmittelbare Tauſch zu mittelbaren, 

zum Kauf und Verkauf, geworden ift — alfo ſchon in ven früheften Perioden geſellſchaftlicher 

Entwidelung — fommt auf ein allgemeines Taufchmittel, Geld, zum Vorſchein; und ſo— 

bald die Production in größerm Maßſtabe betrieben wird und der Handel eine weitere Ausdeh⸗ 

nung gewinnt, erlangt das Kapital feine Bedeutung. Es würde aber die Production und der 
Handel, mithin auch des Reichthum an Kapital, Feiner großen Auspehnung fähig fein, wenn 

niemand Faufen fünnte, ohne fogleich baar zu bezahlen, wenn niemand ein begründen 
2* 
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fönnte, bevor er Eigenthämer einer Geldſumme geworben iſt, die zum Ankauf der Grund⸗ 
ſtücke, Einrichtungen und Stoffe Hinreiht. Auf dieſer Stufe der Entwidelung werden die Fälle 
fehr Häufig fein, daß der eine Geln befigt, weldyes er nicht nüglich zu verwenden weiß, der 
andere Kenntniffe und Fähigkeiten zu productiver Thätigkeit, die er aus Mangel an Mitteln 
brach liegen Taffen muß. Allein auf folder Stufe verharrt vie Gefellihaft nicht: ſobald das 
Geld zur Bermittelung der Gefchäfte nicht mehr ausreicht, tritt eben der Credit als neuer Ver⸗ 
mittler ein. Er leitet pad Kapital von dem Eigenthümer, ver es nicht zu benugen weiß, ale 
Darlehn in die Kanäle, melde die Production befruchten; er trennt den Augenblid des abge⸗ 
ſchloſſenen Kaufes von dem Augenblide der Zahlung des Kaufpreifes und legt zwijchen beide 
Handlungen einen Zwifchenraum, welcher ven Käufer die Möglichkeit gibt, durch Verwerthung 
der gekauften Gegenftände in der Production und im Handel Zahlungdmittelzu erwerben. Der 
Credit, mie das Geld, ift aljo nicht eine zufällige Erſcheinung, die man nad Belieben zu= 
oder weglaflen kann; fondern er ift ein nothwendiges Glied in dem organifhen Wahsthum des 
Verkehrs, welches man nicht ausſchneiden kann, ohne ven Organismus in feiner Entwidelung 
aufzuhalten und zum Krüppel zu machen. Es gibt fociale Zuftände, die des Grebit nicht be- 
dürfen, aber es jind vie roheften; feine Ausbildung und feine Mittel find je nad den Verhält- 
niffen verſchieden, fle find andere unter den Ländlichen Bevölferungen und andere in den See- 
ſtädten und den Mittelyunften der Induſtrie. Man wirb fie überall kennen und gebrauchen 
lernen, jobald und in den Maße, wie dad Bedürfniß fich zeigt. - 

Worin beiteht nach allem aber der Dienft, welden ver Credit, nicht dem einzelnen, ber 
ihn genießt, fondern der Production und dem Handel leiftet? Er verfchafft dem Unternehmer 
Kapital, aber dieſes Kapital war vorhanden, und,mährend ver Unternehmer ed benugt, ent⸗ 
behrt e8 der Eigenthümer, welcher ed ebenfalls benugen Fönnte; er läßt vem Käufer eine Zeit 
lang die Summe, die er ſchuldet; allein mährend diejer Zeit vermißt fie der Verkäufer, dem 
fie gehört, und ber fie ohne Zweifel gleichfalls nüglich verwenden fünnte. Wo liegt hier der 
Nugen für die Gefellfhaft, wo irgendein Vorteil, den fie dem Credit verdankte? 

Hier iſt zunächſt anzuerkennen, daß der Erevit unmittelbar Feine neuen Werthe hervor: 
bringt; daß alſo die Meinung irrig iſt, welche in feinen Zeichen eben foldhe Werthe fieht, wie 
in dem Metallgelve, während fie doch nur aus Papier beftehen und nicht einen eigenen Werth 
in fih haben, ſondern nur einen Werth bedeuten, der darauf gefchrieben fleht. Aber wenn 
der Credit nicht unmittelbar in feinen Zeihen Reihthümer erichafft, fo dient er Doch, weit 
mehr Güter Hegporzubringen, in fernen Ländern abzufegen ober aus fernen Ländern herbei- 
zuſchaffen, als ohne feine Hülfe möglih mare. Man fagt, der Eigenthümer würde feinem 
Kapital jelbft eine probuctive Verwendung geben, wenn er ed nicht bergeliehen hätte. Aller- 
dings, er wird ed thun, wenn er will und wenn er fann. Es gibt aber gar viele, Die Dies 
nicht wollen und nicht Eönnen, entweber weil ihre Mittel zu Elein, oder weil fie zu groß find, 
oder weil ihre Lebend- und Berufsverhältniffe ihnen nicht geftatten , felbft Gewerbe oder Han: 
del zu treiben. Das ift eben der Dienft, welchen der Credit in diefer Richtung leiftet,, daß er 
bie Fleinen, übergeſparten, oder die größern Kapitale, welche die Eigenthümer nicht felbft ver: 
wenden wollen oder fünnen, aufnimmt und dahin leitet, wo fie fruchtbare Beſchäftigung fin: 
den. Diefer Dienft ſchafft freilich nur die Kapitale von einem Ort zum andern, aber von 
einem Orte, wo fie tobt liegen würden, an einen andern, wo jie gebraucht werben. Und 
dieſer Dienft ift wahrlich nicht gering. Ahnlich verhält e8 fih mit jener andern Leiftung des 
Credits, melde den Kauf und die Bezahlung audeinander rudt. Ohne dieſes Dazwifchen- 
treten des Credits würden fehr viele Kaufe nicht zu dem Zeitpunkte gemacht werben Eönnen, wo 
der Fabrikant oder Handeldmann die Gegenſtände am beften brauchen, und nicht in ver Menge, 
die er verwenden Eönnte, ſondern fie würden nur alsdann und in dem Maße flattfinden, mie 
der Käufer jie bezahlen Fann. Der Handel würde fi) daher nicht den Bedarf der Production 
und der Gonfumtion, mit andern Worten, nicht ven Bedarf der Gewerbe und des Publikums 
zur Richtſchnur nehmen Eönnen, fondern er würde ſich Lediglich nach den Geldverhältniſſen des 
Kaufmanns richten müflen. Es ift Elar, daß unter folhen Umftänden die materiellen Bepin- 
gungen des Wohlftandes weit zurückgeblieben fein würden. Allein es iſt vamit noch nicht er- 
Härt, wie der Verkäufer, welder feinem Abnehmer Credit gibt, dabei fährt, und es Fönnte 
immer noch behauptet werben, daß ihm die Vortheile entgehen, welche er den andern gewährt; 
weiler den Kaufpreis entbehren muß, folange er ihn dem andern in ven Händen läßt. Allein 
auch diefe Behauptung wird fi als unrichtig Herausftellen. Erftens würde der Verkäufer nicht . 
jo viel abjegen, wenn ev Baarzahlung verlangt, ald wenn er Friften geftattet, er würde daher 
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auch weniger gewinnen; zweitens ifl die Vergütung für die gewährte Frift ein Beſtandtheil des 
Preiſes, der Bei Baarzahlungen wegfällt, ſodaß der Verkäufer keineswegs den Zins feiner 
Forderung verliert; brittend iſt e8 unrichtig, daß er über den Betrag derfelben nicht vor ber 
Berfallzeit verfügen Eönne, denn er hat die Urkunde über feine Forderung in Händen, und 
diefe kann er veräußern, mobei er fich ven Zins abziehen läßt, den er ohnehin dem Käufer auf: 
gerechnet hat. Wer nach der einen Seite Hin verkauft, der kauft von einer andern Seite ber; 
feiner Forderung nad der einen ſteht eine Schuld nach der dndern entgegen; um letztere ganz 
oder theilweiſe zu tilgen, gibt er ſeinem Gläubiger Die Urkunde über feine Forderung an feinen 
Schuldner; geht dies nicht an, fo findet er immer Gelegenheit, den Wechſel zu verfaufen oder 
zu verpfänden, und fo vor der Berfallzeit in den Beſitz des Betragd zu kommen. Denft man 
fih nun eine Handelsſtadt, wo Hunderte von Gefchäftsleuten miteinander in Verkehr flehen, 
fo wird man ſich auch vorftellen können, wie jeder feine Forderungen ſchon ehe fie fällig werden, 
verwendet, um feine Berbindlichkeiten gu decken; wie durch ihr Abrechnen untereinander, wo⸗ 
bei jie einander vie Wechſel an ihre Ordre oder die Anweifungen aufihre Schuloner an Zah: 
lungsſtatt geben, eine Menge von Umſätzen ohne den Gebrauch des Geldes, oder mit nur ge⸗ 
ringer Beihülfe veflelben zur Ausgleihung ver übrig bleibenden Unterfchiede zwiſchen den Sum- 
men der Forderungen und der Verbindlichkeiten, ausgeglichen werden. Denkt man ſich endlich 
eine Anzahl von Handelsplätzen in verſchiedenen Ländern, bie aber in Gefchäftsbeziehungen zu⸗ 
einander flehen, ſo hat man, die nämliche —— in weit groͤßerm Maßſtabe. Die Kauf⸗ 
leute in A leiften ihre Zahlungen in B durch Überſendung der Urkunden über die Forderungen, 
welche fie an Kaufleute in B, oder auch in C, D, E haben, und fo fort. 

So hat denn die nähere Betrachtung der Behauptung, daß ver Handelscredit ven Vortheil, 
welchen er dem Schuloner gewähre, dem Gläubiger entziehe, zu der Entvedung geführt, daß 
nicht nur diefe Behauptung unridtig, fondern ihr Gegenſatz richtig, daß nämlich die Vor: 
theile auf beiden Seiten glei find und außerdem noch der weitere Vortheil erwächſt, daß der 
Credit in einer außerordentlich großen Zahl von Handelsgeſchäften ven Gebrauch des Geldes 
entbehrlih madt. Dies kommt zuleht auf die einfache Thatfache zurüd, melde alles erklärt: 
daß jeder Geſchäftsmann Fauft und verkauft, daß er Zahlungen zu empfangen und zu leiften 
bat, daß er folglich Zahlungsfriften geftattet und anfpricht, vie er benugt, um feine Forde⸗ 
rungen und Verbindlichkeiten gegeneinander auszugleichen. Und es ftellt ſich fchließlich Heraus, 
daß die Vortheile des Credits für die Geſellſchaft die namlihen find, mie für den einzelnen. 
Sie find, um ed überfihtli zu wiederholen, folgende: 

1) Die Kapitale, welche jih in Geldform anjammeln, und von den Befigern nicht in 
eigenen Gefhäften umgetrieben werben, gelangen mittels des Credits in die Hände ver Unter: 
nehmer, und befähigen fie zuc Ausdehnung ihrer Production. Die Vermehrung der Erzeug- 
niſſe befriedigt vollfländiger und billiger die Bedürfniſſe ver Geſellſchaft. Ä 

2) Der Handel wird durch den Credit in ven Stand geſetzt, zu Faufen, wenn er braucht, 
und zu bezahlen, wenn er hat; in vielen Fällen durch Abrehnung und durch Gebrauch von 
Wechſeln und Anweifungen das Geld zu entbehren; das in den Waaren gebundene Kapital 
vor dem Verkaufe durch Verpfändung verfelben, nah dem Verkaufe und bevor ver Erlös 
fällig wird, durch Verpfändung oder Veräußerung feiner Forderungsurkunde frei zu machen 
und zu andern Anfhaffungen zu verwenden. Die Gefammtwirkung dieſer Keiftungen bed 
Credits ift die Vermehrung, Crleihterung und Beſchleunigung der Umſätze; Leiftungen, 
welche einerjeitd belebend auf die Production zurüdwirken, andererfeitö den Konfunenten zu: 
gute Tommen. 

Der Credit erfheint hiernach als ein ſehr wirkfames Mittel zur Beförderung der Hervor⸗ 
bringung und des Umlaufs von Gütern, folglih auch zur Erhöhung ver allgemeinen Wohl: 
fahrt. Er leiftet in diefer Beziehung weit mehr, ald die rohern Mittel früherer Zeiten, die 
Sklaven: und Frondienfte, die Bereiherung durch Eroberungen und Erpreffungen i im Kriege 
jemals den Herren und Siegern haben einbringen fönnen; er nimmt nicht vem einen, mad er 
dem andern gibt, er beruht nicht auf Gewalt und Unterbrüdung, jondern auf Vertrauen. 
Allein dieſes Humane und großartige Mittel, den Wohlftand zu beförbern, erſcheint erfl dann, 
wenn die Boraudfegungen einer fortfäreitenden Entwidelung ver Probuction und des Handels 
vorhanden ſind; wenn die geſellſchaftlichen Zuſtände und die Geſetze den Perſonen und dem 
Eigenthume Sicherheit und Schuß, aber auch ver nützlichen Thätigkeit freie Bewegung ge⸗ 
währen; wenn eine zahlreiche Bevölkerung, mit Unternehmungägeift, Fertigkeiten und Ka— 
pital auögerüflet, das Bedürfniß fühlt, durch vie frienlihen Eroberungen des Aderbaues, ver 
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Gewerbe und des Handel ihre Lage zu verbeffern, ihre Macht zu ftärken und im Welwertehre 
mit andern zu wetteifern; wenn ſich in ihr der Trieb regt, zu ſolchen Zwecken die Kräfte vieler 
zu vereinigen. Dann, wie geſagt, erſcheint der Credit, erſchafft ſich ſeine Zeichen, gründet 
feine Anſtalten, vermittelt einen Verkehr und eine Production, deren Mächtigkeit mit alleini- 
ger Hülfe des Geldes nicht von fern hätte erreicht werben können. Man ftelle jih einen Augen= 
blick vor, daß plöglich aller Gredit aufgehört Habe, daß alle feine Zeihen, Schuldurkunden, 
Stäatsvapiere, Actien, Banknoten, werthlos geworben, daß alle feine Anftalten ſich nur 
noch mit dem Liquidiren beihäftigen, Baß aller Verkehr nur gegen baares Geld noch möglich 
fein würde. Wenn man fi die Folgen ausmalt und, um einen Ausgangspunkt zu haben, an 
die Wirkungen von Erſchütterungen, die verhältnißmäßig jehr gering waren, ja von bloßen 
Kriegsgerüchten denkt, Die nran miterlebt hat, fo wird man auf biefen Wege zu einer Bor: 
ftellung von der Mat des Credits in der modernen Gefellfchaft gelangen. Aus der frühern 
Geſchichte kann man eine richtige Borftelfung von dieſer Macht nicht gewinnen, denn niemals 
iſt eine Zeit geweſen, wo der Gebrauch des Credits ein ſo allgemeiner und umfaffenber ivar 
al8 in der unferigen. Im Gegenſatze z zu der Vorſtellung von den Folgen eines plötzlichen 
Verſchwindens, denke man ſich ein plöglicjes Erſcheinen aller Zeichen und Organe ded Credits 
in einem Lande, wo fie bisher nicht gewefen jind, etwa in den Donauländern, oder in den 
innen Strecken Rußlands oder der ajlatifhen Türkei. Würde man mol damit den Bevölfe: 
tungen ben Credit felbft, oder würde man ihnen die Kapitale, die Probuctiond- und Handeld- 
zweige erfchaffen haben, denen allein jene Hülfsmittel von Nutzen fein koͤnnten? Es wird kei— 
nes langen Nachdenkens bedürfen, um die Überzeugung zu begründen ‚- pnß der natürliche und 
mögliche Gang der volkswiethſchaftlichen Entwickelung wie jeder andern von vorn und nicht 
von hinten anfängt, daß es ebenſo wenig möglich iſt, durch Creditzeichen den Wohlftand zu 
erihaffen, als einen Wilden dadurch zum Profeffor zu mahen, daß man ihm eine Bibliothek 
zur Verfügung fteftt. 

- Soviel über die nationalöfonomifhe Bedeutung des Credits an fi und in feiner heutigen 
Mächtigkeit, die mit der neuern Geftaltung des Weltverkehrs durch Bernehrung und Befchleu: 
nigung der Verbindungen, mit dem Kereinziehen bisher unbeachteter Ränder in feine Kreife, 
innmer noch in einer fortfchreitenden Bewegung begriffen ift. Aber ſchon jegt find Die Functio⸗ 
nen des Credits, feine Mittel und Organe fo zahlveih und umfaſſend, daß ihre Darftellung 
einen nicht unbeträßhtlichen Theil dieſes Werks bildet, und eine Neihe von Artikeln ihr zu 
widmen noͤthig wurde, in denen, was hier nur angebeutet werben Fonnte, wiederholt und 
ausführlicher behandelt if. Seine Zeihen befprehen die Art. Anweifungen, Wedel, 
Papiergeld und andere; jeine Functionen und Organe die Art. Bankweſen, Erebit- 
anftalten und Creditvereine ſowie Capitalanfanımlung und Genoſſenſchaften. In 
der That fleht die Arbeitstheilung in der äußern Organifation des Credits nicht zurück hin— 
ter der des Handels. Eine Menge Perſonen und Handelshäuſer befaflen fi Tediglih mit 
Creditgeſchäften und verwenden Dazu eigenes und fremdes Kapital. Der eine leiht auf 
Pfänder, der andere auf Hypothefen; ver eine treibt vorzugsweife mit Wechſeln, der andere 
mit Actien und Staatspapieren Handel; der eine vermittelt die Creditgeſchäfte dritter, der 
andere macht folde auf eigene Rechnung. Bald find es nicht mehr bloß einzelne Perfonen , 
und Handelshäuſer, melde fih damit befaffen, ſondern es bilden ſich Gefellfihaften, um An- 
ftalten für dieſelben Zwecke zu errichten. Dies geſchieht, ſobald fich Creditbedürfniſſe kund ge⸗ 
ben, welche nur durch die Vereinigung vieler Kräfte und Verbindungen befriedigt werden 
fönnen, oder welchen die Dienfte der einzelnen zu unfiher und zu.theuer erſcheinen. Solche 
Anftalten werden gegründet, entweder um der Landwirthſchaft Kapitale zuzuführen und bie 
Berzinfung und Tilgung zu erleichtern, oder dem Handel und der Induſtrie ihre Umſätze be⸗ 
quemer und billiger zu machen; jie beſchränken ihre Wirkſamkeit auf einen Bezirk oder eine 
Handels- oder Fabrikſtadt, oder fie dehnen dieſelbe auf weitere Kreife aus. In den meiften 
größern Staaten haben die gemeinfamen Erebitbedürfniffe ver Regierungen und des Handels 
große Kandesanftalten ind Leben gerufen, die von Befellihaften gegründet, von der Staats⸗ 
behörbe genehmigt und beauffichtigt iind. Die Aufgabe des Staats bezüglich des Credits iſt 
in erfter Linie Die Sorge für Sicherheit und eine den Berhältniffen entfprechende Geſetzgebung 
tiber die einſchlägigen Theile des bürgerlichen Rechts; ſodann eine nach allgemeinen Grund— 
ſätzen, nicht im Geiſte der Monopole und Privilegien gehandhabte, der freien Bewegung 
günſtige Rorm für die Übung des Aſſociationsrechts. Die weſentlichen Vorſchriften für folche 
Geſellſchaften ſind: daß ihr angegebenes Kapital wirklich vorhanden ſei, daß ihre Noten, falls 
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fie folde ausgeben, ein gewiſſes Maß nicht überfchreiten und die Mittel zur Einlöfung ſtets 
vorhanden jeien; endlich, daß über ihren Geſchäftsbetrieb und Vermögensſtand periodiſche 
Nahmeifungen Öffentlich gegeben werben. Eine Thatigkeit der Regierung, um Geld: und 
Greditinflitute entweder ald Staatdanftalten oder durch Bemühungen zur Bildung von Gefell- 
haften ins Leben zu rufen, wird nur in jolden Fällen rathſam erfcheinen, wo allgemeine 
Übelftände durch Mängel ver’ Gefeßgebung und Verwaltung, ober tiefgreifende Änderungen 
der bißherigen Berhältniffe durch Höhere Gewalt, im allgemeinen Intereffe eine Hülfe fordern, 
welde in den vorhandenen Einrichtungen nicht geboten wird. Solche Fälle find allgemeine 
Überſchuldung des Grundbeſitzes, Überhandnahme des Wuchers und zwangsweiſe Ablöſungen 
auf Koſten der Pflichtigen. Die Ausartungen, zu denen die Creditgeſchäfte führen, wurden 
in den Art. Agiotage, Börſe und Börſenſchwindel erwähnt. Sie beſtehen darin, daß 
3. B. Wechſel gezogen und verkauft werden; denen Feine wirkliche Forderung, ſondern nur bie 
Abſicht der Betheiligten, ſich durch ven Verkauf Geld zu verſchaffen, zu Grunde liegt (Wechſel⸗ 
reiterei), der Handel mit Papieren nicht mehr zu dem Zwecke der Anlage von Kapital, ſondern 
zur Speculation auf die Schwankungen im Preiſe benutzt wird; daß dann Käufe und Verkäufe 
nur noch zum Schein geſchloſſen werden, ohne andern Erfolg, ais daß an dem Lieferungstage 
der Unterſchied zwiſchen dem Tages- und dem Kaufpreiſe ausgemittelt und an den bezahlt 
wird, der die Wette gewonnen hat; dies iſt der Käufer, wenn der Preis am Lieferungstage 
böber, der Verfäufer, wenn er niedriger fteht ald der bevungene Kaufpreis. Diefen Speru- 
lationen wird nicht Einhalt getban, wenn man von Staats wegen dem Gredit die Organe ver- 
fümmert, die er verlangt. Wol aber leidet die Production und der Verkehr eines Landes, 
welchem die Hülfdmittel des Credits vorenthalten werben, deren ſich die Production und der 
Handel in ven Nachbarländern bebienen. K. Mathy 

Credit Cöffentliher). Wie ver einzelne, jo kommt auch die Gefammtheit in Lagen, das 
Bertrauen in Anfprud zunehmen, um für ihre Zwecke Dittel zu erhalten, welche fie in dem 
Augenblide und in dem erforderlihen Umfange aus dem eigenen Vermögen oder den eigenen 
Einkünften nicht flüffig machen fann. Die Regierung benugt alsdann den Öffentlichen Erebit, 
da8 heißt dad Öffentliche Vertrauen aufihren Willen und ihr Vermögen, die Verbindlichkeiten, 
welche fie übernimmt, zu erfüllen. Das Maß dieſes Vertrauend wird erfannt an dem Grabe 
von Bereitwilligfeit und an der Beihaffenheit der Bedingungen, womit der Staatskaſſe Die 
Summen, welde fie zu leihen verlangt, anvertraut werben. Es wird als ein großes gelten 
müffen, wenn die Regierung nicht lange nach Unterhändlern zu ſuchen hat, menn fie fi ohne 
Anwendung von Swangsmaßregeln unmittelbar an das Publikumwenden und mäßige Zinſen 
bedingen kann; es wird als gering angefehen werden, wenn es ver Negierung nur mit Mühe 
gelingt, für ihre Anleihen Übernehmer zu finden, und wenn die bevungenen Zinfen und Neben⸗ 
vortheile beweifen, daß ed ungewöhnlicher Opfer beburfte, um die Zweifel an der Sicherheit 
der Anlage zu überwinden. Diele Mahrnehmungen lajjen ſich nur in den Augenbliden maden, 
wo der Staat Anleihen fucht; ein flänbiger Anhaltspunkt zur Beurtheilung des öffentlichen 
Credits ift der Preis der Staatsſchuldſcheine, die auf dem Kapitalmarkte umlaufen; follte ed 
hieran fehlen, dann befindet ſich der Staatscredit in dem unverjehrten Zuftande, in welchen 
derſelbe durch den Gebrauch noch nicht abgenupt, aber auch noch nicht auf die Probe geftellt ift. 

Die Grundlagen des öffentlichen Credits jind die nämlichen wie jene des Privatcrebitö: ber 
Wille und das Vermögen Zahlungsverbinvlihkeiten zu erfüllen. Das Vermögen (Können) 
wird bemeſſen nad) ver Ergiebigkeit und Nachhaltigkeit der Quellen der Staatdeinfünfte, und 
nad der Sparſamkeit und Zwedmäßigkeit ihrer Verwendung zu den Staatsausgaben. Der 
Wille wird beurtheilt nach den bisherigen Erfahrungen und nad ven Bürgſchaften, welche die 
Inflitutionen ded Staats gegen Willkür und Rechtsverletzung ‚ für Geſetzlichkeit, alſo für Frei— 
heit und Ordnung gewähren. Das Urtheil über beides, über Können und Wollen, wird 
endlich in jedem gegebenen Falle auch noch durch die Meinung von der Haltbarfeit der innern 
Zuftände und von der Lage der äußern Verhältniffe im allgemeinen beftimmt. Es ift aber ein - 
Unterſchied in dem Gewichte ver beiden Grundlagen, je nachdem der Eredit von dem Staate 
oder von einem einzelnen angefprochen wird. Kür ven einzelnen iſt der Hauptfactor das Ver- 
mögen, denn der Wille fann durch den Zwang der Geſetze ergänzt werden; für den Staat iſt 
der Hauptfactor der Wille, denn die Wirffamfeit von Zwangsmitteln zu Gunſten des einzel⸗ 
nen gegen die Geſammtheit werben leichter angezweifelt als das Vermögen einer ewigen Ge⸗ 
ſellſchaft, zu leiften, was fie jhuldig if. Darum fann man in jedem Curszettel ſehen, mie es 
mit dem Credit Eleiner Staaten häufig beffer als bei größern beftellt ift, weil man glaubt, daß 

- 
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jene leichfer als diefe gezwungen werben Eünnen, ihre Gläubiger zu befriedigen; darum fällt 
e8 auch Despotien jeglicher Form ſchwerer, Anleihen zu machen, over fie müflen folhe theuerer 

bezahlen als die Rechtöftanten. Damit joll jedoch keineswegs gefagt fein, bap die Hülfäquellen 

und der Daudhalt des Staatd bei der Beurtheilung des Credits nur wenig in Anſchlag kämen; 
aber ſo viel liegt in der Natur der Sache und lehrt die Erfahrung, daß eine bedraängte finanzielle 
Lage dem oͤffentlichen Credit weniger Eintrag thut als ein einziges Beiſpiel von Wortbruch 
gegen die Gläubiger. Dies iſt, ſo unleugbar richtig, daß Staaten ihren Credit von dem Zeit⸗ 
punkte an datiren, wo ſie bewieſen haben, daß ihnen ſelbſt die in den Tagen der Unterdrückung 

und der Noth von den Siegern aufgedrungenen Schulden heilig blieben, nachdem ſie wieder in 
die Lage gekommen waren, darüber einen freien Entſchluß zu faſſen. 
Die Zwecke, welche der Staat mittels ſeines Credits zu erreichen ſucht, find weniger man⸗ 

nichfaltig und ausgedehnt als jene des Privateredits. Der letztere erleichtert die Anſammlung 

und Vertheilung des Kapitals, die Ausgleichung von Forderungen und Verbindlichkeiten, ver⸗ 
mehrt und beſchleunigt die Umſätze und befördert dadurch die Production und den Handel. Der 
Öffentliche Credit verfhafft der Regierung Geld, welches die Staatseinkunfte auf einmal nicht 
liefern können, aber verzinjen und allmählich tilgen follen. Wo die Verwaltung für ven Bezug 

ober die Verfendung von Geldern, für die Bezahlung von Anfaufen und Lieferungen, der 

Einrichtungen des Credits fich bedient, erfcheint fie wie jeder Privatmann, und es ift nicht der 
Öffentliche, fondern der Privatcredit, vondeffen Hülfswitteln fie wie jeder einzelne Gebrauch macht. 

Das Dafein des Öffentlichen Credits ift ein wefentlich unterſcheidendes Merkmal der neuern 
Staaten von den ältern, und unter ven neuern wieder ber gejeglich verwalteten von den will: 

kürlich regierten Staaten. Die Fälle der Unzulänglichkeit ver öffentlichen Einkünfte für augen 
blickliche außerorventliche Bedürfniſſe find zwar zu allen Zeiten vorgefommen; allein dafür 
pflegten die Herricher und Gemeinwefen ver Vergangenheit Schäge zu ſammeln und aufzu: 
bewahren, aus weichen in Nothfällen gefchöpft werben konnte. Waren die Schätze verwendet, 
jo blieben zunächſt die Lieferungen unbezahlt — wahrſcheinlich die ältefle Form der Staats⸗ 
ſchulden — und dann wurbe unmittelbar auf das Eigenthum ver Reichen gegriffen. Die Spu: 
ren von Anleihen der Staaten und Städte des Alterthums, felbft des Mittelalter, können 
faum al8 dem Öffentlichen Credit entfloffen betrachtet werden , indem dafür Fauſtpfänder oder 
Ländereien eingefegt werben mußten; dagegen haben ſich Nefte des ältern Verfahrens bis auf 
die neuere Zeit in dem preußifchen Staatsſchatze und in Petersburg erhalten, wo heutiged Tages 
noch 100 Mill. Rubel in ven Gemwölben der Feftung verwahrt liegen follen, während der Staat 
mehr als dreimal ſoviel ſchuldet und Papiergeld eireuliren laßt; auch das Zugreifen auf Pri- 
vateigenthum erfcheint noch in den neueften Zeiten unter der Korm von Zwangsanleihen, zu 
denen Belgien und Preußen (unter dem Titel „freiwillige Anleihe) noch 1848 ihre Zuflucht 
genommen haben. Die Geihichte erzählt von Staatsfhägen, deren Größe unglaublid er: 
iheinen würde, wenn fie nicht durch Die Plünderung reicher Städte und Länder zufammenge- 
bracht worden wären. Eyrus hatte, wie Plinius berichtet, aus feinen Eroberungdzügen 
34000 Pf. Gold gefamntelt; den Schatz des Ptolemäus Philadelphus gibt Appian auf 
740000 Talente an und Böckh („Staatshaushalt der Athener“) findet diefe Angabe nicht über- 
trieben; der Schatz, welchen Alexander in Efbatana fand, foll nad Strabo 380000 Talente 
(1 Talent ungefähr 600 Thlr.) betragen haben. Der Kaifer Tiberiusd hatte 2700 Mill. Se⸗ 
fterzien (Groſchen) zufammengefharrt, melde Galigula in weniger ald einem Sabre durch⸗ 
brachte. Die neuere Geſchichte ermahnt der anjehnlichen Baarfunmen , welche Kaifer Karl V., 
Heinrich IV. von Frankreich (nad) Sutly lagen 36 Mill. livres tournois in der Baftille), die 
Bapfte Paul II. und Sixtus V., auch einige Schweizercantone — darunter der bedeutendſte, der 
Schatz des Cantons Bern, weiche den Franzoſen in die Hände fiel und zu dem Zuge nad Ma: 
rengo verwendet wurde — angehäuft hatten. Napoleon hatte in den Gewölben der Tuilerien 
gleichfalld einen Nothyfennigverwahrt, der zu ven Rüftungen von 1813 und 1814 verwendet 
wurde, und in der Caſauba zu Algier hoben die Franzoſen 1830 einen Schag von 70—80 
Mi. Fr. Unfern Anſichten und den Lehren der Nationalökonomie widerſtrebt das Anhäufen 
von Geldmäſſen, welche unbenugt liegen, während ſie im Berfehre oder in nüglichen Unter: 
nehmungen reiche Früchte bringen könnten, ebenfo jehr wie die Mittel, durch welche fie meiſtens 
zufammengebradht wurden. Und es ift bei einigen obiger Beifpiele ihon bemerkt, wie foldhe 
Schätze, fei ed durch einen verſchwenderiſchen Herrſcher oder durch einen ſiegenden Feind, ihrem 
Zwecke, als Hülfe in der Noth zu dienen, entzogen wurden. (8 haben daher aud die Stim: 
men, melde die Rückkehr zu dem alten Braude empfehlen, um fo weniger auf Erfolg zu rech⸗ 
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nen, als felbft im Privatleben das Aufbemahren von Geld im Haufe möglichft vermieden und 
bie Kafle bei Bankhäufern und Banken gehalten wird. Zudem würde die Hülfe eines Staatd- 
ſchatzes gegenwärtig nicht nur in feinen Verhältniffe zu dem Nachtbeil ſtehen, welcher durch 
dad Zurüdziehen der Münzen dem Verkehre erwüchſe, fondern fie würde auch weit hinter dem 
zurückbleiben, was der Öffentliche Credit zu leiften vermag. Die Spartaner Eonnten einen 
Faſttag für Menichen und Vieh anoronen, um mit der erzielten Erjparnig den Samiern die 
verfprochene Hülfe zu leiften,; die Bürger von Klazomenä konnten der Regierung ihre Olvor- 
räthe abliefern, damit dieſe dafür dad mangelnde Getreide eintaufhe; ver Ältere Dionyd 
durfte der Bildfäule FJupiter’8 ihren goldenen Mantel abnehmen und ihr dafür, mit der Be- 
merfung, dev goldene fei für den Winter zu Ealt, feinen mollenen umhängen; Nero durfte die 
ſechs reichſten Gutsbeſitzer der Provinz Afrifa Hinrichten laffen, um mit ihrem Vermögen die 
Lücken im Aerar auszufüllen: aber das waren theils Findliche, teils ſchändliche Behelfe für den 
mangelnden öffentlichen Erebit. 

Anftatt in den fetten Jahren Geld anzufammeln, um in den magern bavon zu zehren, Über: 
laſſen jept die Negierungen das Aufiparen ven Völkern, und nehmen von den übergefparten 
Kapitalen in der Form von Anleihen, was fie in außerorventlichen Fällen bebürfen. Daß das 
neuere Verfahren meit ergiebiger ift als das ältere, erhellt nicht nur von vornherein aus der 
Betrachtung, daß da in allen Zweigen der Erwerböthätigfeit wuchernde Geld Früchte tragen 
muß, ſondern die Ergiebigkeit des Öffentlichen Credits füllt in die Augen, wenn man mit den 
Staatsſchätzen des Alterthums die Staatöfhulden der Gegenwart den Ziffern nad) vergleicht. 
Iene find in der That faum anzufchlagen gegen Staatöfchulden, mie eine franzöſiſche con 2132 
Mill. Thlen., eine englifche von 5400 Mill., eine hollaͤndiſche von 701, eine öſterreichiſche von 
2000, eine preußifche von 220, eine ruffiihe von 800, eine ſpaniſche von 1300 — Mil. Thlrn. 
Nicht nur einem Bürger des alten Griechenlands oder Roms würven diefe Summen fabelhaft 
erjheinen, welche die Summe alles Geldes auf Erden meit Hinter fih zurüdlaffen — auch 
die Zeitgenofien ftaunten und ftaunen noch über diefe Ziffern, und indem fle nur die Größe der⸗ 
felben betrachteten, haben die geiftreichften unter ihnen ven fo belafteten Staaten einen baldi⸗ 
gen Untergang geweiffagt. Friedrich IL, der geniale König von Preußen, erwartete ſchon 
1775 mit jedem Tage den Staatsbankrott in England, weil deflen Schuld 800 Mill. Thlr. 
betrug; als dieſelbe achtmal fo groß war, zweifelte Napoleon auf St.-Helena nicht, daß mit 
einem der nächſten Schiffe die Nachricht einlaufen werde, welche ver Große Friedrich ſchon er= 
wartet hatte. Was würde, wenn er noch lebte, ver Kanzler L'Hopital heute fagen, der, als 
ihm befannt wurde, daß der Fönigliche Schaß, den er vermalten follte, 50 Mill. Ir. Schulden 
Habe, voll Entfegen ausrief: jegt Eönnte man vie Krone feil bieten, fie würbe feinen Liebhaber 
finden. Damals fehlte e8 noch fehr an den VBorausfegungen eines Öffentlihen Erevitd, an 
Sparfamkeit und Offentlichfeit im Staatshaushalte, an freier Betriebſamkeit im Volke, an 
Schuß des Rechts für jedermann, und darum verflelen Stuart und Bourbonen nicht felten 
auf Auskunftsmittel, welche ſich den Beifpielen fteilifcher und römischer Tyrannen fe an bie 
Seite ftellen dürfen. Karl. ließ Eurz vor feiner Vertreibung ven Bankier Goldſmith plündern, 
weil diefer ihm nicht leihen wollte; Ludwig XV. ließ unter dem Vorwande, dad Hotel Dieu 
außerhalb Paris zu verlegen, Gelb fammeln, welches er für fich behielt, ja er borgte von ſei⸗ 
nen Stallbedienten ihre Eleinen Erjparnifle ; unter Ludwig XVI. wußte ſich ver Kinanzminifter 
Galonne eines Tages nicht mehr anders zu helfen, ald daß er am Abende die Kaffe mit der Ein- 
nahme der Oper megnehmen ließ. 

Die Erfahrungen, melde der Gebrauch des Öffentlichen Credits feit dem vorigen Jahr⸗ 
Hundert, während ver Mapoleonifchen Kriege und insbeſondere feit dem Frieden von 1815 an 
die Hand gab, haben gelehrt, daß berjelbe einer außerordentlihen Entwickelung fähig ift, 
welche Schritt Hält mit der Bewegung des Nationalvermögend, daß aber aud der Gebrauch 
der Fähigkeit, über zukünftige Ginnahmen zu verfügen, nicht erft an feiner äußerſten Grenze, 
fondern an ven Pflihtgebot der Sorge für die Zukunft feine Schranken finden foll. 

Die Entdeckung, daß ed ven Regierungen möglich fei, ohne ein fpecielleö Unterpfand, mit 
oder ohne Feftfegung von Terminen zur Rüdzahlung, bebeutende und immer neue Anleihen 
zu machen — diefe Entdeckung wurde im vorigen Jahrhundert von ven einen mit Jubel be: 
grüßt, von den andern mit Schrecken wahrgenommen. Bon der einen Seite erklärte Pinto bie 
Staatsfhulden für einen Zuwachz zum Nationalvermögen, der Vater von Sir Robert Peel 
für eine Duelle des Nationalreihthumsd, und Lord Berkeley ftellte fie den Golpbergwerfen an 
bie Seite; Neder ſchmeichelte ven Sranzofen mit der Hoffnung, daß die Anleihen einen großen 

= 
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Theil der Steuern überflüffig machen würben, und die gemäßigtern Anhänger diefer Richtung . 
waren ver Anfiht, daß die in Lande gemachten Anleihen — wie Melon fid ausdrückte — von 
der rechten in die linke Hand gingen, oder — wie Voltaire fagte, den Staat nicht arm machten 
und Die Induftrie aufmunterten. Diefe Richtung, welche auch gegenwärtig noch ihre Verthei- 
diger hat, fah in dem Gebrauche des öffentlichen Credits nur eine neue Gelegenheit zu Kapital⸗ 
anlagen, alfo eine neue Aufmunterung zu Erfparniffen. Dieſe einfeitige Auffaflung mit ihren 
übertriebenen Robpreifungen mußte nothwendig das entgegengejehte Extren hervorrufen, wel⸗ 
ches jenen Gebraud des öffentlichen Credits ala ſchädlich verwirft. Alle Stautsfchulden waren 
zum Zwede des Kriegs, wenn nicht der Verſchwendung der Höfe gemacht worden; die Kapi= 
tale waren einer nüglihen Verwendung fir die Production und den Kandel entzogen, fie 
waren zerftört und nicht mehr vorhanden; die Zinfen und die Tilgung mußten aus den Steuern 
beftritten, und diefe mußten deshalb vermehrt und erhöht werben; die Laften, welche durch Die 
Staatsſchulden den Ländern aufgeladen find, nehmen überall einen beträchtlichen Theil der 
‚Öffentlihen Einkünfte, in England vie Hälfte, in Spanien und Portugal zwei Drittheile Hin- 
weg. Der Gebrauch des öffentlichen Credits hat alfo zu weiter nichts gedient, ald daß er einen 
großen Theil des Nationalreihthums vernichtete, und zudem die Erwerböquellen durch höhere 
Steuern zu ſchwächen fortfährt. Wenn daher — fo fliegen Hume, Say und viele andere — 
Opfer aus dem Nationalvermögen gebradjt werben müſſen, fo mögen fie auf einmal als 
Steuern gefordert werben. In ihrer Größe liegt die dringendfte Aufforderung, fie auf das 
Nothwendige zu befchränfen, während vie Leichtigkeit der Anleihen zur Verſchwendung lodt, 
und es bleibt die Zukunft unbeſchwert; ja es liegt im Intereſſe ver Länder, daß Die vorhande= 
nen Staatöfhulden, fo groß fie auch fein mögen, ſofort zurücbezahlt werden, indem jeder 
einen feinem Vermögen entfprechenden Theil derſelben überninmt. 

Die Antwort, welche die thatſächliche Wirklichkeit auf ſolche Vorfchläge gibt, Tapt ihnen 
feine Hoffnung auf Erfolg. Allein die Wahrheiten, die ihnen zu Grunde liegen, führen zu 
praftifchen Sägen über den Gebrauch des öffentlichen Credits, oder über die Fälle, in denen 
die Anleihen ven Steuern vorzuziehen find. | 

Zunääft wird ed kaum eines Beweiſes für den Sag bebürfen, daß die ordentlichen Aus⸗ 
gaben Durch die ordentlihen Einnahmen gedeckt werben follen, und daß ein Staatshaushalt, 
welcher im Frieden dad Gleichgewicht vurd Anleihen herſtellen muß, ſich nicht in einem gefunden 
Zuftunde befindet. Ein fortgefeßter Gebrauch des öffentlichen Credits, un durch Anleihen einen 
heil des regelmäßigen Staatsaufwandes zu decken, beweift, daß entweder der Aufwand zu 
groß oder die Einnahme zu gering ift, und muß daher zur Folge haben, daß das Vertrauen 
auf das Vermögen des Staats, feine Verbinplichfeiten zu erfüllen, mithin der Credit felbft, 
geſchwächt wird. Wo follte auch das Vertrauen nody herfommen, wenn die Ausgaben durch 
immer neue Zinfen und Tilgungsfonds erhöht, alſo Die Ausfälle von Jahr zu Jahr vergrößert 
werden? Es fehlt zwar nicht an Beifpielen folder Wirthſchaft, allein e8 find warnende Bei- 
fpiele, welde auf Zuftände deuten, die den Verfall ver Staaten, oder wenigflend durchgrei⸗ 
fende Umwälzungen herbeigeführt haben. ' 

Es gibt aber auch einmalige, wenigftend nicht vegelmaßig wiederfehrenve Ausgaben, zu 
deren Beftreitung der Staatscredit nicht in Anfpruch genommen werden foll. Died find z. B. 
Waſſer-, Straßen- und Hochbauten, die nicht zur gemöhnlichen Unterhaltung gehören, An⸗ 
fhaffung von Vorräthen zu Militärzwecken u. dgl., die fi vorausjehen laſſen, ſodaß auf die 
Herbeifhaffung der erforderlihen Mittel zum voraus Bedacht genommen werben Tann. In 
einem georbneten Staatshaushalte finden fich ſolche Mittel in ven Erfparniffen früherer Jahre, 
die ald Natural- und Kaffenvorräthe und ausftehende Korderungen vorhanden find, und man 
richtet nad) der Größe dieſer Mittel den bezeichneten Aufwand, indem man ihn fo weit be= 
ſchränkt, daß diefelben ausreichen. Wollte man im Hinblid auf die Hülfsmittel des öffentlichen 
Credits zu ſolchen Ausgaben fchreiten, fo betritt man damit den Weg der Verſchwendung, 
welche ven Credit ruinirt. Um ihn zu erhalten, darf man ihm nicht misbrauchen, und ein 

Misbrauch liegt vor, wo er die Yunctionen eined Zweiged der Öffentlichen Einkünfte ver- 
ſehen foll. 

Dagegen wird im Falle eined Kriegs ver öffentliche Credit die Mittel herbeizufchaffen Ha- 
ben, welche alsdann auf einem beſſern Wege nicht zu erlangen find. Iſt ver Krieg felbft ein 
gerechter, wird er zur Erhaltung der Freiheit und Unabhängigkeit der Nation geführt, zum 
Schutze der Höchften Intereffen, zur Abwehr verlegender Aumuthungen, fo wird die Regierung 
nicht vergebens an das Vertrauen der Nation appelliren; fie wird ebenfo bereitwillig Die 
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Geldmittel zur Kriegführung erhalten wie die Mannfhaft. Es ift auch im Hohen Grabe 
billig, daß die Zukunft einen Theil ver Laſten trage, da fie auch die Vortheile der Erhaltung 
ber Ehre und Macht des Vaterlandes genießt. Die Gegenwart, welche den Kampf befteht, hat 
ohnehin eine Reihe von Opfern und Leiden auf ſich zu nehmen, welche alles, was fie auf vie 
Zukunft zu überwälzen vermag, weit hinter ſich zurüdlaffen. Zudem wäre es bei einem irgend 
bedeutenden. Kriege — und andere Fennt dad heutige Europa nur noch unter der Geftalt von 
innern Unruhen — rein unmöglid, auf andern Wegen als durd Anleihen die erforverlichen 
koloſſalen Mittel zu erlangen, man müßte denn nun die Wege ver alten Zeit, Erpreſſung und 
Plünderung vorziehen, bei denen aber jelbft die Zufunft ſchwerlich etwas gewinnen dürfte. 
Die Steuerfraft der Nation reiht zu folden Leiftungen, wie der Krieg fie fordert, nicht auß; 
jie wird gerade in ſolchen Zeiten durch das Stocken der im Frieden gebildeten Erwerbsquellen 
geſchwächt, und mad davon fowie von den für den Krieg, arbeitenden Gewerben zu erlangen 
ift, das wird ohnehin durch Erhöhung und Vermehrung der Steuern vollftändig in Anjprud 
genommen. Es iſt allerdings richtig, was Say bemerkt, daß der öffentliche Credit in Kriegd- 
zeiten am theuerſten bezahlt werben muß; allein ver Rathgeber ift noch nicht gefommen, ver 
einen billigern Weg gezeigt hätte, eö wäre denn Danton, als er erklärte: „Das einfachfte 
Mittel, die Schulden zu bezahlen, ift, die Schulnbüder zu verbrennen.” Um bier gründlich 
zu helfen müßte man — nicht den Gebraud des Öffentlihen Credits, fondern den Krieg ab- 
ſchaffen. Wir ehren die Bemühungen fo vieler uhtbaren Männer für dieſen humanen Ge— 
danken, allein wir koͤnnen uns der fatalen Erinnerung nicht entichlagen, daß ähnliche Beftre- 
bungen jeweild den blutigften Kriegen voraudgegangen jind; daß legtere feltener werben, iſt 
alles, was wir von der fleigenden Macht der Interefien, welche des Friedens bevürfen, zu 
hoffen wagen, und was die Wahrnehmung diplomatifcher Beilegung oder Bertagung drohender 
Conflicte und raſcher Friedensſchlüſſe al8 Errungenfchaft ver Neuzeit zu erkennen gibt. 

Bis auf die neuefte Zeit war nicht der Anfang, auch nicht ver Berlauf des Kriegs der Zeit: 
punft, wo der Öffentliche Credit feine regelmäßigen Functionen begann, fondern dies geſchah 
in der Regel am Ende, unmittelbar nach hergeftelltem Frieden, wo die Regierungen Muße und 
Gelegenheit hatten, ihr Schuldenwelen und ihren Haushalt zu ordnen. Das Beijpiel Eng: 
lands während des Kriegs gegen Napoleon war als eine bemerfensmwerthe Ausnahme anzu= 
feben. Die britifche Regierung konnte Jahr für Jahr neue und immer größere Anleihen mit 
Zuftimnung des Parlamentd erlangen, weil das Land felbft niemald der Kriegsſchauplatz 

" wurde, dad Meer feinem Handel offen blieb, der Abjag feiner Erzeugniffe auf neutralen 
Märkten gefihert war, feine Schleihhännler der Gontinentalfperre fpotteten und ver Yabrifa- 
tiondgewinn durch Vervollkommnung der Mafchinen und dadurch möglihe Maffenproduction 
gefleigert wurbe. Anders verhielt es fih mit-ven Staaten des Feftlanded. Hier waren während 
Der Dauer der Kriegöperivve die regelmäßigen Anleihen jelten; Zwangsanleihen, zumeilen 
freiwillige patriotifhe Gaben genannt, Bons, d. h. Empfangäbefcheinigungen über erhal- 
tene Lieferungen, Herabfegung der ältern Schulden (offener Staatöbanfrott), Papiergeld, 
Entmwerthung veifelben (verbedter Staatöbanfrott), waren die häuflgern Erſcheinungen. Erft 
mit dem Jahre 1815 beginnen die großartigen Finanzoperationen, welde dem öffentlichen 
Credit eine früher nicht gefannte Ausvehnung gegeben haben. Anders verhielt ed ſich während 
bed Krimkriegs (1854—56) und ded Kriegs in Oberitalien 1859. Hier Eonnten England 
durch erhöhte Steuern, Frankreich durch Anleihen auf dem Wege öffentlicher Zeichnung ven 
größten THeil des Bedarfs rechtzeitig anfchaffen. Rußland Eonnte noch eine Anleihe im Aus: 
Iande erhalten, half ſich aber hauptſächlich durch Vermehrung des Papiergeldes; Ofterreich aber 
ſah ji) 1859 genöthigt, von vornherein, mit Verlegung des Münzvertragd, die Einlöfung 
der Noten einzuftellen und die Baarvorrätbe der Bank in Anfprud zu nehmen. Das im Frie⸗ 
den angefammelte bewegliche Kapital, pad vermehrte Nationaleinkommen lieferte von 1854— 56 
reichliche Mittel zum Kriege; im Jahre 1859 aber zeigten die Inhaber einen entſchiedenen 
Widerwillen, zu Kriegszwecken feldft unter vortheilhaften Bedingungen Darlehne zu machen; 
England ſträubte jich gegen auswärtige Kriegsanleihen. Bei längerer Dauer der Kriege wür- 
den ji ohne Zweifel aud in ven reihern Ländern die Erſcheinungen ver frühern Zeit wieber- 
holt Haben, die in Rußland und Ofierreich gleich anfangs zum Vorſchein kamen. 

Dem Kriege gleich ſtehen die Revolutionen in Beziehung auf die Nothwendigkeit, nach 
Beendigung derſelben in dem öffentlichen Credit die Mittel zu ſuchen, das geſtörte Gleichgewicht 
in dem Staatshaushalte wiederherzuſtellen. In den erſten vier Jahren nach der Julirevolution 
von 1830 wurde die franzoͤſiſche Staatsſchuld um 545,800000 Fr. vermehrt, und Die von 
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1848—52 von ben europälfhen Staaten infolge innerer Erfhütterungen contrabirten Schul- ' 
ben werben auf nicht weniger ald 1250 Mill. Thlr. angefchlagen. 

Krieg und Revolutionen find ſonach die Urfachen folder außerorbentlihen Staatsausgaben, 
zu deren Beftreitung der Gebrauch des öffentlihen Credits als gerechtfertigt anerkannt werben 
muß, weil auch die ſtärkſte Anftrengung der Steuerfräfte dazu nieht hinreichen würde, und 
weil die Mittel der gewaltfamen Hinwegnahme von Privateigentfum und, was im Grunde 
das Nämliche ift, die Nichtbezahlung von Lieferungen ebenfo unzuläfitg, wie die Unterlaffung 

des zum Kriege oder zur Heilung von Revolutionsſchäden erforderlichen Anftrengungen un- 
thunlich erfheinen. In der neueften Zeit ift in mehreren europälfchen Staaten noch ein drittes 
Bedürfniß hinzugefommen, weldem die Berehtigung, durch Anwendung bes öffentlichen 
Credits befriedigt zu werben, nicht wird abgefprochen werben können — die Erbauung von 
Eifenbahnen. Die Eifenbahnanleihen jind Kapitalaufnahmen zu probuctiver Bermendung. 
Es läßt ſich beftreiten, ob foldhe Unternehmungen überhaupt von Staatd wegen audgeführt und 
nicht ausnahmslos den Geſellſchaften überlaffen werden follen. Allein eine Erörterung diefer 
Frage wird überflüfiig, fobald zugegeben werden muß, daß Fälle möglich find, wo das allge- 
meine Interefle die Erbauung einer Eifenbahn in einem Zeitpunkte verlangt, in welchem eine 
Gefellihaft dazu nicht vorhanden oder nur unter ſolchen Bedingungen dazu bereit ift, welche 
dem allgemeinen Intereſſe nicht zufagen. In folhen möglichen Fällen wird nicht beftritten wer⸗ 
ben, daß die Regierung das Unternehmen ausführen foll, daß fie folglich aud die Mittel dazu, 
wenn fie nicht aus den orventlihen Einkünften ohne Beeinträchtigung anderer Staatszwecke 
oder ohne zu lange Verzögerung des Baues geſchoͤyft werben koͤnnen, durch eine Anleihe auf: 
zubringen haben wird. ine andere Frage aber ift die, ob eine ſolche Anleihe ald dem öffent- 
lichen Credit angehörig zu betrachten iſt. Es ift weiter oben ſchon bemerft, daß der Staat zur 
Bermittelung von Zahlungen u. dgl. der vorhandenen Crediteinrichtungen wie jeder dritte ſich 
bedienen koͤnne, daß er aber alsdann nit vom öffentlihen Credit Gebraud made. Es kann 
aud ein vom Staate betriebened Hüttenwerk, eine Brauerei oder Brennerei, eine Seehand⸗ 
lung, zur Aumahme einer Anleihe ermächtigt werden, melde nicht ald Staatsanleihe betrachtet 
wird. Ahnlich wird es fih daher auch Hier verhalten, wo der Staat ald Linternehmer des 
Eifenbahnbaues und fpäter auch des Betriebs der Bahn auftritt; foll eine Anleihe zu foldem 
Zwecke nicht auch als eine Operation des Induſtriecredits betrachtet werden, welder ven Ertrag 
ber Eifenbahn, nicht den Haushalt des Staats ind Auge fat? Darauf werben mit Ja alle 
antworten , die nidht wollen, daß der Staat Eifenbahnen baue und betreibe, oderirgend andere 
Unternehmungen made, melde in das Gebiet der Induſtrie oder des Handels einfchlagen. Iſt 
die Regierung felbft ver Anficht, daß der Aufwand für die Eifenbahn als ein von dem Staats⸗ 
aufwande abgeſonderter leviglih durd die Einnahme aus dem Betriebe gedeckt werben foll, 
fo wird fie feinerlei Ungewißheit darüber beſtehen laſſen, daß vie Kaflen des Staats und der 
Gifenbahn nichts miteinander gemein haben. Wenn aber die Trennung nur darin befteht, daß 
die Sinanzoperation für die Eifenbahn nit Staatd=, fonvern Eifenbahnanlehn genannt wird, 
wenn neben derſelben auch verfügbare Staatögelver zum Ban verwendet, wenn für die Ver: 
zinſung und Tilgung der Eiſenbahnſchuld nicht nur ver Reinertrag des Bahnbetriebs, ſondern 
auch noch wahre Staatdeinnahmen angewielen und Zufchüfle in Ausficht geftellt werden, dann 
ift das Anlehn mit den Mitteln des öffentlichen Grebitd zu Stande gekommen. Jedenfalls 
find folde nügliche Unternehmungen wünſchenswerthere Anläffe zum Gebrauche deſſelben als 
jene VBerihwendungen, zu denen er früher nicht felten misbraucht worden ift; und indem fi 
den Anleihen für den Krieg und für Revolutionsſchäden ſolche für Eiſenbahnen, bald vielleicht 
noch für andere dem Weltverkehr dienende Anlagen an die Seite ftellen, werben erftere feltener, 
legtere aber wirklih, was von der frühern Entwidelung irrig behauptet wurde, eine Quelle 
der allgemeinen Wohlfahrt werben. 

Wenn man aber zu den Fällen ver Nothwendigkeit, auf melde der Gebrauch des öffent: 
lichen Credits fich beſchränken foll, außer ven zerflörenden Kämpfen des Kriegd auch den Wett⸗ 
eifer um bie Groberungen des Friedens rechnet, wenn man damit zugibt, daß ed der Gefammt- 
heit ebenfo naditheilig werden könne, an Verkehrstüchtigkeit hinter ven Nachbarn zurückzu⸗ 
bleiben, wie an Schlagfertigkeit ihnen nachzuſtehen: fo forvert eben dieſe neue ald zuläfiig 
erkannte Phafe der Entwidelung des Öffentlichen Credits zu doppelter Vorſicht bei feinen Ge⸗ 
brauche auf. Denn da die freie Entſchließung bei ſolchen Finanzoperationen größern Spielraum 
hat ald in den zwingenden Momenten der höchſten Gefahr, fo dient ihren Misgriffen die Noth⸗ 
wendigfeit nicht als Entſchuldigung. Jede Greditoperation hat verfchiebene mittelbare Wir: 
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ungen, welche vem Kapitalbevarf der Production Gintrag thun, und bei Erörterung ber 
Stage, ob eine Grebitoperation ohne dringende Nothwendigkeit vorgenommen werben fol, 
ſchwer ind Gewicht fallen. 

Die flärkfte Anregung, die Grundlagen des öffentlihen Credits und den Gebraud 
beffelben zu ſchonen, liegt übrigens in ber Natur defjelben, welche jedem Zwange Trog 
bietet. Nur diejenigen Staaten können fi eines wahren öffentlichen Credits rühmen, welche 
durch Sparſamkeit, Replicfeit und Ordnung in ihrem Haushalte, durch forgfame Pflege und 
Foͤrderung der Production und des Verkehrs, Anſprüche auf Vertrauen erwerben. Wo diefe 
Bedingungen fehlen, wo dad Gefühl der Unficherheit, des Misbehagens, der Bejorgniß vor 
den Folgen einer ſchlechten Wirthſchaft und einer willfürlihen, ver Offentlickeit entzogenen 
Verwaltung ſich zeigt, da kann jelbft der mächtigſte Herrfcher dem enteilenden Credit nicht halt 
gebieten. Napoleon I., der fich bemühte, ven öffentlichen Credit herzuftellen, war hoͤchlich er- 
ftaunt, als er erfuhr, dag die Börfencurfe nicht durch ein Decret feftgefegt werben könnten, 
und daß er den Erebit nicht erzwingen könne, den ihm die Öffentliche Meinung hartnädig ver- 
weigerte, weil fie den Willen eines Sterbliden und die Lorbern eined Kriegs nicht für Hinz 
teichend ſolide Bürgfchaften dauernder Erfolge Hielt. 

So haben ſich auch in Oſterreich die Creditverhältniſſe dadurch nicht gebeflert, daß man in 
Wien die Börfenmäfler, welche Wechſel kaufen wollten, um ihren ausländifchen Committenten 
den Betrag ihrer Zinfen zu übermitteln, aus dem Tempel jagte oder gar unter die Soldaten 
ſteckte; vielmehr zeigte fidh eine Beflerung erft von dem Augenblid an, wo unzweideutige 
Zeichen des Willens zu erfennen waren, bie übermäßigen Ausgaben einzufchränfen , vie Blut 
des Papiergelded zu dämmen und den Staatöhaudhalt wieder in ein beſſeres Gleis zu bringen. 
So hat au in Spanien der Öffentliche Erebit die erften Spuren feiner Rüdfehr gezeigt, nad: 
dem in den Handlungen der Regierung die erflen Symptome des Willend vorlagen, das 
Gleichgewicht zwifhen den Ausgaben und Einnahnıen herzuftellen und künftig ihren Verbind⸗ 
lichkeiten gerecht zu werden. So fehr überwiegt die Meinung von dem’guten Willen ver Re- 
gierungen die Zweifel an ihren Kräften. Von diefer Seite betrachtet, gewinnt der Öffentlich 
Credit eine höhere politifche Bedeutung. | 

Die öffentliche Meinung ift ver Regulator des öffentlichen Credits, er fügt fich feiner andern 
Macht. Je nothwendiger die Regierungen der Gegenwart den legtern brauchen, deſto weniger 
dürfen fie die erftere vernadhläfjigen. Die Bildung, vie Betriebfamkeit, der Wohlſtand des 
Volks, die vor= oder rucdjchreitende Bewegung der Gultur des Bodens, der Gewerböthätigkeit, 
des Handels, bie Hinderniffe wie die Anftalten zur Beförberung ihres Gedeihens, dies find 
ebenfowol Momente, welche bei ver Beurtheilung des Öffentlichen Credits in Anfchlag kommen, 
wie die Zage der Finanzen, die Garantien des Rechts, der Ordnung und der Freiheit, melde 
die Berfaflung und die Gefeggebung des Staats gewähren. Daß- die Auskunft über alle dieſe 
Verhältniſſe unſchwer zu erlangen und befriedigend fei, ift eine VBorbevingung des Vertraueng, 
und die conflitutionellen Einrichtungen, die Öffentliche Darlegung des Staatshaushalts, vie 
Mitwirfung einer Landeövertretung bei der Gefeßgebung und der Controle der Verwaltung, 
die Freiheit ver öffentlihen Meinung werben ſich darum ſtets dem Öffentlihen Erebit zuträglicher 
erweiſen ald die feierlihften Zuſicherungen, womit abfolutiftiihe Negierungen die Staats- 
gläubiger zu beruhigen ſuchen. Die niedrigen Gurfe ihrer Schulopapiere bei dem geringften 
Anlaß zu Beforgniflen und die anfehnlihen Verfiherungsprämien, welde jie bei jeder neuen 
Anleihe in der Form hoher Zinfen over erfledlicher Nebenvortheile bezahlen müflen, bemeijen, 
daß das Öffentliche Vertrauen ſich nicht duch Worte Firren laßt. Stets bewährt jich der Er- 
fahrungsfag, den Franklin in den Worten außfprah: Wenn einer, der ſchlecht bezahlt, jemals 
wieder Gelegenheit zu borgen findet, muß er feine Fahrläſſigkeit und Ungerechtigkeit theuer 
bezahlen. 

Die Formen, deren fi die Finanzverwaltungen bei Operationen des öffentlichen Credits 
zu bebienen pjlegen, werben in den Art. Staatsſchulden und Papiergeld mitgetheilt und 
durch Belege erläutert; die Verwaltung fomwie die verjchiedenen Arten des Verfahrens zur 
Erleichterung und Minderung der Schuldenlaſt wurden in vem Art. Amortiſation. beſprochen. 

K. Mathy. 
Creditanſtalten. Die vielfachen Einrichtungen, welche beſtimmt ſind, die Zweige der 

volkswirthſchaftlichen Thätigkeit mit den Hülfsmitteln des Credits zu unterſtützen und den 
Gebrauch dieſer Mittel zu erleichtern, laſſen ſich in drei große Klaſſen eintheilen. Die eine Klaſſe 
dient den Bejigern von unbeweglichen Eigenthum, bie andere dem beweglichen Vermögen, die 
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dritte der einfachen Arbeit und dem Handwerke. Der Sprachgebrauch bezeichnete bis auf die 
neueſte Zeit die Anſtalten der erſten Klaſſe mit dem Namen Creditgeſellſchaften oder Creditver⸗ 
eine, jene der zweiten Klaſſe mit dem Namen Vanken, die der dritten mit dem Namen Spar⸗ 
£affen, auch Hülfs- oder Unterflügungsfaffen (Sparkaffen ; zu befondern Zweden). Die groß: 
artige Entwidelung des Handeld und der Induſtrie, überhaupt der Hervorbringung und An= 
ſammlung wie ver Umſätze von Vermögen und brauchbaren Sachen feit dem Frieden von 1815, 
mehr noch feit der ausgedehnten Benugung der Dampfkraft für Eifenbahnen, Schiffahrt und 
Mafchineninduftrie, hat in den Einrichtungen des Creditweſens und ihrer Benennungen manche 
Änderung bewirkt. Die Alfociation hat vabei in den Unternehmungen und Einrichtungen der 
Neuzeit eine größere Bedeutung gewonnen. In der Klaſſe von Anftalten, welche den Handels- 
credit dienen, haben ſich neben ven Banken, vie feine oder doch nur in fehr beſchränktem Maße 
eigene Gefchäfte treiben, andere Inftitute gebildet, welche ſich der Speculation widmen und ſich den 
Namen Creditanſtalten vorzugsweiſe beilegen, während für den liegenſchaftlichen Credit die Hypo⸗ 
thekenbanken aufgekommen ſind, und neben den Sparkaſſen eine Reihe von Vereinen entſtehen, 
un den Erwerb und die Lage der handarbeitenden und dienenden Klaffe und des Handwerkers 
durch Aufnahme ver Erfparniffe, Gewährung von Vorſchüſſen und Darlehnen, Anſchaffung 
von Rohſtoffen und Lebensbedürfniſſen zu fördern. Um den Leſern des „Staats-Lexikon“ den 
uͤberblick über die vielverzweigten Einrichtungen, die als Creditanſtalten im weiteſten Sinne 
gelten können, möglichſt zu erleichtern, bleiben wir bei ver Eintheilung in drei Klaſſen, und ver⸗ 
weifen bei einer jeden auf diejenigen Artikel, in melden einzelne, wichtigere Theile beſonders 
abgehandelt werden. 
I. Einrichtungen für liegenſchaftlichen Credit. Diefe Anſtalten Haben den Zweck, 

dem Grundbeſitz Kapital gegen billige Zinſen, mit oder ohne Tilgungsquote, zu verſchaffen. 
Sie unterſcheiden ſich als Staatsanſtalten, Vereine von Grundbeſitzern und Geſellſchaften von 
Kapitaliſten (Actiengeſellſchaften). | 

1) Staatsanftalten find theild zur Unterſtützung der Landwirthſchaft mit Kapital über- 
haupt, theils infolge ver Ablöfungsgefege gegründet worden. Zu den erftern gehören die Däni— 
ſche Grebitfaffe, 1786 mit einem Kapital von 750000 Thlen. zu Vorſchüſſen an Landwirthe 
für Boden= and Betrieböverbefjerungen errichtet, und die Ruſſiſche Leihbank. Zu letztern ge= 
hören die in Deutfchland gegründeten Anftalten, wie die Landescreditfafle in Kurhefien, 
dasTerritorialereditinftitut in Hannover, die Rentenbanfen in Preußen u. |. m. Diefe Haben aus⸗ 
ſchließlich oder vorzugsweiſe die Beftimmung, den Landwirthen die zum Abfaufe ihrer Grund- 
und perfönlichen Laften erforderlihen Sunmen ohne übermäßige Opfer zu verfchaffen. Als 
Beifpiel wählen wir bie Lanbederebitkaffe i in Kaffel, welche gleichzeitig mit dem Ablöfungögefege 
durch dad Gefeg vom 23. Suni 1832 in das Leben gerufen wurde, un pie Beihilfe des Staats 
zu leiften zur Ablöfung ver Grunplaften, zur Abtragung älterer Schulden und zu verzinslicher 
Kapitalanlage. Der Staat führt die Oberaufjiht, und haftet mit feinem ganzen Vermögen für 
ihre Verbindlichkeiten; der landſtändiſche Ausſchuß nimmt theil an der Abhör ver Rechnungen. 
Die Creditkaſſe gibt Darlehne an Staatsangehörige gegen hypothekariſche Sicherheit, vorzugs⸗ 
weife zur Ablöfung von Dienjten oder Fronen (zu 3 Proc.), Zehnten (3Y, Broc.) und 
Grundzinfen (3%, Proc.), fodann zum Bau von Schulhäufern an Gemeinden (3Y, Proc.): 
Bei Durlehnen zu.andern Zweden werben 4 Proc., wenn auf weniger ald ein Jahr 4Y, Proc. 
Zinfen bezahlt. Die Tilgung geſchieht mitteld eines Zufhlags von mindeſtens Y, Proc. des 
Kapitald zu den Zinfen, ſodaß die urfprünglihe Sunmme von Zind und Tilgungsquote un 
verändert bis zur Abtragung der Schuld fortentrichtet wird. Später wurde ausnahmömeife 
geftattet, an Perfonen, welche fih um die Hebung des inländiſchen Gewerbfleißes verdient ge- 
macht, Darlehne bis zum Schägungsmwerthe der Liegenſchaft oder des Realrechts, wo thunlich 
in Verbindung mit einer andern Sicherheit zu geben. Durch ſolche Ausnahmen hat die Landes⸗ 
ereditkaſſe ihre einzigen, und zwar beträchtliche Verluſte erlitten, fie find deshalb auch längft 
außer üÜbung gekommen. Ihre Mittel erhielt die Landesereditkaff⸗ von den Depoſitenkaſſen, 
gegen Verzinſung mit 3 Proc.; von den Sparkaſſen, welche ihre Gelder zu 31/, Proc. bei der⸗ 
felben anlegen fönnen; aus den Grunbftüdögelvern, d. h. den Ablöfungsfapitalien und dem 
Erlöfe aus verfauften Staatögütern, gegen 31/, Proc. ; mit dem Staatsſchatze oder der Staats⸗ 
kaſſe, zu hoͤchſtens 3Y, Proc. ; endlich durch Anleihen von in= und ausländifchen Körperſchaften 
und Privaten, welche in der Regel nicht über 3’/, Proc. verzinft werden. Für ihre Anleihen 
ftellt die Kaffe Schuldverfchreibungen auf den Inhaber, wenn e3 verlangt wird aud) auf den 
Namen, in Abſchnitten von 50 bis zu 1000 Thlrn. aus mit jechömonatlicher gegenfeitiger Kün⸗ 
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digung. Für die Einlagen von Depoſiten und Sparkaſſen werden Scheine ausgeſtellt, und es 

gilt dabei vierwöchentliche Kündigung. Schon in der erſten Zeit ihres Beſtehens wurden ver 
Landescreditkaſſe von Körperſchaften und Privaten größere Summen angeboten, als ſie zu ihren 
Zwecken zu verwenden vermochte. Sie kam daher nicht allein nicht in die Lage, von dem Aner— 
bieten der Regierung, ihr bis zu einer Million Thlr. aus dem Staatsſchatze vorzuſchießen, Ge⸗— 
brauch zu machen, ſondern ſie hatte noch bedeutende Summen gegen Fauſtpfand, namentlich auf 
Wechſel, dargeliehen. An jedem Jahresſchluſſe ergab ſich ein Gewinn, der mit durchſchnittlich 
10— 11000 Thlrn. an die Staatskaſſe abgeliefert wurde; für 1845 war der Überſchuß auf 
25000 Thlr. geftiegen. In dem gedachten Jahre beliefen ſich die Activen auf 14,126763 Thlr., 
wovon zu andern Zweden ald für Ablöjungen ausgeliehen waren 7,021632 Thlr., varunter zu 
Schulhausbauten 377878 Thlr. Ihre Pafiiven betrugen 14,123630 Thlr.; davon ſchuldete 
jie 9, 228350 Thlr. an Koͤrperſchaften und Private, 3,564003 Thlr. dem Staate an Grund: 
ftüdd: und Militäreinftandsgelvern, ven Reſt an Depofiten, Sparfaifen u. dgl. Die Kaffe war 
ſonach nicht nur ihrer Beſtimmung, die Ablöfungen zu erleichtern, nachgekommen, fondern ſie 
hatte in gleichem Umfange auch Privatkapital der Landwirthſchaft zugeführt. In den Berichten 
des Ständifchen Ausfchuffes und der Commiſſionen wurde ftet8 die wohlthätige Wirkung der 
Landescreditkaſſe anerkannt. Sie habe vie Abldfung möglich gemacht, ven Schuldenftand der 
Bauern verbeifert und Mittel zu Meliorationen geliefert. Dagegen erregte ihre große Aus: 
dehnung Bedenken wegen der Haftbarkeit des Staats; e3 wurden Beichranfungen verlangt und 
von der Negierung 1843 in den Entwurfe eines Abänderungsgefeges vorgelegt, melde, im 
weientlihen dahin gingen, daß höchſtens 5 Mill. Thlr. zu andern Ziweden als für die Ablöfung 
dargeliehen werben Dürfen, und daß ven Bläubigern dad Recht der ſechsmonatlichen Kündigung 
nicht mehr eingeräumt werben folle. Das Geſetz fam zwar nicht zu Stande, die Beſchränkung 
wurde jedoch durch Minifterialbefchlüffe eingeführt, als die Verhältniffe nach 1845 zur Vorficht 
mahnten, und 1848 wurde dies als zweckmäßig anerkannt, zumal da die Gefege über die Auf: 
hebung der Lehns- und Meierverhältniffe und über vie Ablösbarkeit der noch beftehenven 
Brundlaften (vom 20. Juni 1850) beveutendere Mittel für die Ablöfung forderten. Dieſes 
Beilpiel mag genligen, um zu zeigen, daß, wenn fhon die Verwendung von öffentliden Mitten 
zu Darlehnen gegen Hypothek im allgemeinen ſich nicht vertheidigen läßt, e8 doch Verhältnijie 
geben kann, melde Ausnahmen reditfertigen. Eine Nachbildung der Eaffeler Anftalt ift vie ‘ 
Naſſauiſche Landesbank (1849), welche jedoch noch die Befugniß Hat, Bankgefchäfte treiben und 
Banfnoten ausgeben zu dürfen. 

2) Vereine von Örundbefigern nad dem Siebenjährigen Kriege in Schlefien ent> 
ftanven, bald in den übrigen Provinzen Preußens verbreitet, als nützlich bewäht, von dem 
Staate durch Garantie und geſetzliche Anordnungen in einzelnen Fällen unterftügt, Haben eine 
fo große Bedeutung erlangt, daß eine nähere Darlegung ihrer Verhältniffe aus der Feder eines 
der Eundigften Beamten und Schriftfteller den Leſern des, Staats-Lexikon“ ficher willtommen 
fein wird. Sie finden die treffliche Arbeit in vem Art. Ereditvereine (landſchaftliche) in 
Preußen. Diefe Verbände haben in den übrigen Ländern von Norbbeutfchland, in Skandi- 
navien, Rußland und Polen, meiftens in den Jahren zwiſchen 1820 und 1826 Nahahmung 
gefunden, als den Nachwehen des Krieges der Drud wohlfeiler Jahre auf Die Lage der Guts- 
befiger folgte. In Hannover befand damals ein Lüneburgiſcher Verein, welchem ſich andere 
für Kalenberg, Grubenhagen und Hildesheim (1825), für Bremen und Berben und für Oft- 
frießland anſchloſſen. Ahnliches geſchah in Medlenburg und Schleswig: Holftein; in Polen ent: 
fand die Geſellſchaft des Territorialeredits, in den rufitfchen Oſtſeeprovinzen ver Verein des 
Creditſyſtems, in Galizien das Crevitinftitut. Auch in Süben von Deutſchland blieben Diele 
Borgänge nit unbeachtet. Baiern und Würtemberg genehmigten (1825) die Gründung von 
Grebitvereinen durch die Srunpbefiger felbft; ein neueres Beifpiel ift das däniſche Gejeg vom 
20. Juni 1850. Der Grundgedanke diefer Vereine war die Erhaltung des ritterſchaftlichen 
Grundbeſitzes ald Eigenthum des Adels. Konnte aber dieſer Zweck felbft dadurch nicht erreicht 
werden, daß die Veräußerung ſolcher Güter erſchwert oder geradezu unterſagt wurde (ſ. den 
Art. Ackerbau, Bd. 1, 135), fo war auch nicht zu erwarten, daß die Creditvereine ihn erreichen 
würden, denn fie Eonnten nicht bewirken, daß große Opfer und Verluſte int Kriege oder fort: 
geſetzte Verſchwendung die Folgen der Überſchuldung nit herbeiführten. Den Erwartungen, 
welche in der Natur der Berhältniffe begründet waren, haben die Creditvereine entfprochen, 
und ihr Nutzen für !die größern Grundbejiger ließ wünſchen, daß ähnliche Verbände and 
unter den mittlern und kleinern Landwirthen fich Hilden möchten. Diefer Wunſch war un fo 
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näher gelegt, da jene Verbände die Ereditverhältniffe der davon ausgefchlofienen Bauergüter in 
eine fhlimmere Lage braten. Das Kapital, welches Anlage gegen Hypothek fuchte, wendete 
fi den Pfandbriefen zu, der Bauer fonnte es nur unter härtern Bedingungen finden. Allein 
die Gejichtöpunfte ver kleinern Grundbeſitzer find zu eng, ihre Verhältniffe ind zu verfchieden, 
ihre Anfihten und Vorurtheile wenig geneigt zur Verſtändigung über einen Verband, der 
zahlreiche Theilnehner erfordern würde. Hält es doch felbft in großen Städten fehr ſchwer, 
unter den Hausbeſitzern, welche dad Bedürfniß der Verbeſſerung ihrer Creditverhältniſſe füh- 
len, Bereinigungen zu biefem Zmede zu Stande zu bringen. Hier bedarf ed der Vermittelung 
dritter Perſonen; e8 bilden ſich Gefellfchaften, welche Kapitale borgen und den Grundbeſitzern 
leihen. | 

3) Actiengefellfhaften und andere Vereine (Erepit foncier). Geſellſchaften 
zur Förderung des liegenfhaftlihen Credits, welche nit von Grundbeſitzern gebilbet werben, 
haben bisher nicht recht geveihen wollen. Der Kapitalift kann bei unmittelbaren Darlehnen auf 
Hypothek an Grundbefiger, deren Verhältniſſe er kennt und im Auge behalten kann, eine höhere 
Rente erwarten ald von der Betheiligung an einer Hypothekenbank; an größere Sicherheit 
glaubt er nicht bei einer Privatgefellihaft ohne Staatögarantie. Nur wenn der Anftalt noch 
andere, höhern Gewinn verfprechende Geſchäfte geftattet find, oder in untuhigen Zeiten, wo bie 
Furcht vor den Gefahren, welche eine Überſchuldung und wirthſchaftliche Zerrüttung zahlreicher 
Landwirthe bereiten kann, antreibt, finden die Projecte zur Errichtung von Hypothefenbanfen 

. mehr Anklang, wol aud) linterflügung von feiten der Regierungen. Die Wirkſamkeit ver be⸗ 
ſtehenden Anftalten bleibt auch regelmäßig hinter ven Erwartungen, vie man bei ihrer Grun- 
dung Hegte, zurüd, weil gerade die Klaffe der Landwirthe, venen jie helfen follen, jich nicht beeilt, 
von ber dargebotenen Hülfe Gebraud zu mahen. Diefelben erkennen nicht ſogleich die Vor- 

‚ theile ver Benugung, die Formen find ihnen zu Iuftig, die Gewöhnung an die bisherigen Gläu- 
biger, felbft wenn dieſe Wucherer find, ift zu mächtig, und es gefällt dem Bauer auch nicht, ftatt 
des Geldes ald Darlehne Schuldverſchreibungen (Obligationen) von der Anftalt zu erhalten, 
bie er zu verwerthen ſuchen muß. 

In Deutihland ift die Bayerifche Hypotheken- und Wechſelbank (ſ. den Art. Banken), 
welde einen Theil ihres Grundfapitald auf Liegenſchaften audleiht, außerdem aber, zur Erzie⸗ 
lung einer Dividende, Bank- und Verſicherungsgeſchäfte betreibt, in den dreißiger Jahren ent- 
ftanden. Alle übrigen Gefellihaften, die Landſtändiſche Bank zu Budiffin (jetzt des königlich 
ſächſiſchen Markgrafthums Oberlaufiß), die Darmftädter Rentenanftalt, die Amtäförper- 
fhafts- und Gemeinbeleihfaflen in Würtemberg und andere, fowie in ver Schweiz die Hypothe⸗ 
kenbanken in Bern und Bafelland, in Belgien die Hypothefenkafle, in Frankreich ver Credit 
foncier, find fpätern Urfprungs. Sie entflanden nad ven Bedrängniſſen, in welche durch die 
Kartoffelfranfgeit, durch Fehlernten, verbunden, mit der Verminderung des Viehftandes, feit 
1842 viele Landwirthe geriethen, meift feit 1848, wo die Furcht vor focialiftifhen Bervegun: 
gen ihre Hebel anfegte. Die frhlimmften Erfahrungen wurden in Würtemberg gemacht, wo 
die Privatleihfaffen fhledhte Forderungen Fauften, Darlehne ohne genügende Sicherheit gaben, 
gewagte Sperulationen machten und daher theild zu Grunde gingen, theild alled Vertrauen 
einbüßten, dem liegenfchaftlichen Credit aber empfindlich gefchabet haben (Reyſcher's Anträge zur 
Hebung des Privatereditd und Commiſſionsbericht darüber in der Ziveiten Kammer, 1852). 
Nicht zu verwechſeln mit dieſen Leihkaſſen ift der Würtembergifche Creditverein, welcher, ven 
preußischen ähnlich, Pfandbriefe ausgibt. 

Der Eredit foncier de France ift eine Napoleonifhe Schöpfung, welde feiner Gunſt 
der Regierung entbehrt, von der mächtigen Verwaltung in jeder Weife unterftügt wird, dabei 
Mittel und Thätigkeit einer großen Actiengejellfhaft zu Hülfe ninımt und dem Grundbeitg unter 
günftigen Bedingungen Darlehne anbietet. Es lohnt der Mühe, der Entitehung und feitherigen 
Entwidelung diejes Inftitut8 einige Aufmerkfamfeit zu widmen. in Decret des Präſidenten 
der Republif (bald Kaiferd der Franzoſen) vom 28. Febr. 1852 gab die Grundzüge für Sta- 
tuten landwirthſchaftlicher Creditvereine, melde nicht nur vie Genehmigung, ſondern auch die 
Unterflügung der Regierung zu erwarten hatten, zu dem Zwede: „Grundbeſitzern, welche An 
leiden auf Hypothek maden wollen, vie Möglichkeit zu verichaffen, ſich durch Zahlung jährlicher 
Tilgungsrenten (Annuitäten) von ihrer Schuld zu befreien. Die Gefellihaften können Ver— 
eine von Grundbefigern oder von Kapitaliften fein. Sie erhalten das Recht Obligationen 
(Pfandbriefe) audzugeben, welche theilmeife von ven Betheiligten übernommen weyden. Aus 
dem Orleans'ſchen Bermögen war eine Summe von 10 Mill. Er. für Errichtung landwirth⸗ 

/ 
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ſchaftlicher Creditanftalten vorbehalten. Daran ſollte jede Geſellſchaft einen Antheil bekommen. 
Zur „Erleichterung der erſten Operationen“ konnten die Staatskaſſe und die Departements eine 
Anzahl Pfandbriefe übernehmen ; die Gemeinden und Bormundfchaften dürfen Pfanpbriefe als 
Kapitalanlage benugen. Die Geſellſchaften leihen nur auf erfte Hypothek (namentlich aud) zur 
Tilgung älterer Schulden), bis zur Hälfte des Werths der verpfändeten Liegenfchaft. Die 
Schuld wird durch Tilgungdrenten abgetragen, welde aus den Zinfen mit hoͤchſtens 5 Proc., 
der Tilgungsquote von 1— 2 Pror. und einem Beitrage zu den Verwaltungskoſten beftehen. 
Die Wirkfamkeit einer Geſellſchaft follte auf einem im Statut zu bezeichnenven Bezirk be= 
ſchränkt werden. Für die Entfaltung der Thätigkeit folder Gefellihaften war Frankreich ein 

fruchtbares Feld. Nah den Erklärungen der Departementöräthe und den Unterfuhungen des 
Staatsraths fonnten zwar in Paris und einigen größern Städten Anleihen gegen Hypothek zu 
5 Proc. gemadt werden; überall fonft aber war die Berzinfung unter günftigen Verhältniſſen 
1—2 Proc. mehr, in vielen Gegenden noch meit höher. Der Miniſter des Aderbaues und 
Handels ſchlug die Leiftungen ver Schuldner auf purdichnittlih-9— 10 Proe. des Kapitals an. 
Die auf dad Grundeigenthum in Frankreich eingetragenen Hypothekenſchulden beliefen fi auf 
12 Milliarden. In jevem Jahre wurden mehr als 300000 Anleihen gegen Hypothek, davon 
erwa zwei Drittheile unter 1000 Fr., zufammen etwa mit 400 Mill. Fr. gemacht. Unmittelbar 
nach dem Erfcheinen des Decretd begannen die Anftrengungen für die Gründung von Grebit- 
vereinen. Eine kurze Note im „Moniteur” vom 1. März forverte dazu auf, einelängere Abhand⸗ 
lung des Hrn. J. B. Joſſeau, Advocaten am Appellhofe zu Paris, fuchte die Vortheile des Credit 
foncier, den Mechanismus der Berwaltung und Benutzung der Vereine Far zu machen. Die 
Bortheile, fagte Hr. Joſſeau, find zu groß, der Andrang wird eher zu ſtark als zu ſchwach 
fein! Es gelang im Laufe des Jahres drei Vereine zu Stande zu bringen: vie Banque fon= 
ciere de Paris, eine Geſellſchaft in Nevers und eine in Marfellle, die beiden letztern verbreiteten 
fich über fech8 Departementd. Man wunderte ſich über den geringen Erfolg, gab vie Schuld, 
wie es in Frankreich gewöhnlich gefhicht, dem Mangel an entralifation, und beſchloß dieſen 
Fehler zu verbeflern. Ein Decret vom 10. Dec. 1852 verfündete, daß am 18. Nov. zmifchen 
der Negierung und der Banque fonciere de Paris ein Übereinfommen getroffen worben fei, mo= 
nad die parijer Gejellfchaft Fünftig Die Benennung Erebit foncier de France führen fol. Ihr 
Privilegium wird auf alle Departements ausgedehnt, welche noch Feinen Greditverein haben 
(alio auf 80), und fie wird ermächtigt, die beiven andern Gefellfchaften (Neverd und Marſeille) 
int fih aufzunehmen, was auch fpäler geſchah. Sie mußte ſich verbindlich nahen, vor dem - 
1. Juli 1853 in jedem Mittelgerihtöbezirfe (ressort de cour imp6riale) eine Succurfale oder 
Direction zu errichten, was fi alö unausführbar erwies. Ihr wurde endlich die Subvention 
von 10 Millionen überwiefen, die nad Bedarf verabfolgt werven follte. Der Bericht des Mi: 
niſters des Innern, des Aderbaued und Handel, Hrn. Perfigny, im „Moniteur“ vom 11. Dec. 
1852 erklärte diefe Anftalt für die befte, die man dem Grundbefige zur Verfügung ftellen 
könne, und am meiften geeignet, den Zindfuß zu ermäßigen. Zins, Tilgung und VBerwaltungs- 
often zujammen follten nicht mehr ald 5 Proc. betragen, und mit diefer Annuität fullte die 
Säul in 50 Jahren getilgt werben. Der Credit foncier machte ſich verbindlih, vorerſt 
200 Millionen, auf alle Departements nad Verhältniß der Belaſtung ihres Bodens vertheilt, 
auf Hypothek darzuleihen. Bei der ‚geringfügigen‘ Summe von 200 Millionen follte es jedoch 
fein Bewenden behalten. Zur Dedung von Berluften bei Begebung der Pfandbriefe follte die 
Subyention von 10 Millionen dienen, und den Anleihen, welche die Gefellfchaft machen mußte, 
wurde durch Geflattung der Prämienverlofung Reiz verliehen. ‚Die Gentralifation der Ver- 
eine, 5 Proc. in allem und vollſtändige Entlaftung in einem Zeitraume von 50 Jahren‘, fo 
ſchloß der Minifter, „dies ift das Signal einer wirthſchaftlichen Revolution, veren Vortheile 
Frankreich bald erkennen, deren Ehre es Ihnen, Site, ausschließlich zufchreiben wird... Dank 
Ihnen, Sire, man barf von heute an den Tag vorausſehen, an welchen der Boden von der 
Hypothekenſchuld, melde Jahrhunderte ihm hinterlaffen haben, befreit fein wird!” Noch ift zu 
erwähnen, daß Die Banque fonciere de Paris ein Actienkapital von 10 Millionen hatte, welches 
nunmehr auf 60 Millionen gebracht werden follte, wovon einftweilen vie Hälfte aufgegeben 
wurde; bie zweite Hälfte follte nachfolgen, fobald Die Darlehne ven Betrag von 600 Millionen 
erreicht haben! Die Erwartungen waren ſonach nit gering. Ein Rundſchreiben des Mini- 
flerd vom 24. Febr. 1853 zeigt, daß Nachhülſe nöthig war. Die Präfecten werben darin auf: 
geforbert, den Directoren, welche fiir die Gründung von Zweiganftalten in den Departements 
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ernannt waren, allen möglichen Vorſchub zu leiſten, insbeſondere aber auch den Antheil an der 

Subvention von 10 Millionen, welcher jedem Departement beſchieden war, mit dem Bemerken 

bekannt zu machen, daß der Anſpruch darauf nur bis 1. Jan. 1854 beſtehe. Die Departements, 

welche bis dahin den Grebit foncier nicht benugt hätten, würden ihres Antheils zu Ounften der 

übrigen verluftig geben. Im Laufe des Jahred 1853 wurden mehrere Abänverungen an ben 
frühern Beftinmungen vorgenommen (Decret von 22. März, Geſetz vom 10. Juni, Decret 
vom 21. Dec.), theild um den Grundbeſitzern die Körmlichfeiten des Verfahrens zu erleichtern, 

theils aber auch, ver Gefellfhaft die Erhöhung der Annuität über 5 Proc. zu geftatten in Zei⸗ 

ten, wo der allgemeine Zinsfuß hoch fteht. Weder waren die 200 Millionen untergebradt, 

noch die Zweiganftalten in den Departements zu Stande gekommen. Der Gefellihaft wurde 
die Friſt zur Erfüllung diefer Verbindlichkeiten bis 1. Jan. 1857 verlängert, mit dem Anfü⸗ 
gen, daß die Negierung ſich vorbehalten, falls die Gefellfhaft alsdann noch nicht diefen Beſtim⸗ 
mungen genügt Guben follte, Concurrenzgeſellſchaften, außer in Paris, zuzulaffen. 

Am 25.April 1854 fand eine Öeneralverfammlung ftatt. Der Bericht des Verſammlungs⸗ 
raths, von Hrn. Wolowſti erftattet, fuchte nachzuweiſen, wie Die Ergebniife des erften Jahres 

(dad Jahr 1852 wurde nicht mitgeredinet) befriedigend feien, ungeachtet der äußern Verwicke⸗ 

lungen wegen ver Türkei, der finanziellen Krife, ver Vorurtheile und Feindſeligkeiten, mit denen 
die Anftalt zu fampfen habe. Man dürfe nun dem Zeitpunfte entgegenfehen, wo die Geſellſchaft 

die Umwandelung der Hypothefenihuld Sranfreihs in großen Maßſtabe anbahnen werde. Die - 

weſentlichen Thatſachen, auf melde die Hoffnungen beruhten, waren folgende: Der Credit fon⸗ 

cier hatte nicht die verlangten 200, fondern nur 56 Millionen Darlehne bewilligt, von denen 
7 Millionen nit zur Ausführung Eamen, und nur 36%, Millionen an 487 Schuldner bereits 
ausbezahlt waren. Die größere Halfte war an Hausbeliger in Parid auögelichen. Statt einer 

Direction in jedem Gerichtsſprengel beftanden deren 29 in ganz Frankreich. Die Anftalt hatte 

Obligationen audgegeben, welche mit einem Fünftel über dem Nennwerth (600 für 500, 120 
für 100) Heintbezahlt, andere die mit 4 Proc. verzinft und zum Nennwerth bezahlt worden; 
beide Klaffen nehmen überbied an vierteljährlichen Geminnziehungen theil. Eine dritte Klaffe, 
ähnlidy ven Pfanpbriefen, ohne Prämie und Gewinnlofe, wird mit 5 Proc. verzinft. Hier war 
in der That für jeden Geſchmack gejorgt, und dennoch fagt der Bericht, daß die Anleihe von 
200 Millionen nicht befhaflt werben fonnte — richtig ift, day man ſie auch nicht brauchte, weil 
nıan feine 50 Millionen Darlehne auf Hypothek zu gewähren Gelegenheit gefunden hatte. 
Das Actienkapital fol ein Zmanzigftel der Darlehne betragen, und war in der Erwartung, 
daß die Anftalt jehr bald mit mehr ald 200 Millionen in Anfprud genommen werden würde, 
einftweilen auf 25 Millionen feftgefegt, zu denen ver Berwaltungsrath noch weitere 5 Millio- 
nen auögeben durfte. In der That waren mehr ald 50000 Actien zu 500 Fr. audgegeben und 
mit der Hälfte einbezahlt, ſodaß etwa 13 Millionen effectiv vorhanden waren. Die Actionäre 
durften mit dem erſten Betrieböjahre zufrieden fein; man zahlte ihnen 5 Proc. Zinfen und 
2 Proc. Dividende. Die übrigen Ergebnifle reditfertigten Faum das Schlußwort des Berichts 
„Gin Probejahr Hat genügt, um dem Lande die Vortheile des Credit foncier begreiflih zu 
niachen. Die Umwandelung der Hypothekenſchuld in Grundobligationen ift nur noch eine Frage 
der Zeit.“ ‚In dem Bericht über feine Verwaltung, welche der Minifter Perfigny im Juni 
1854 erflattete, verfündete er dieſe Schöpfung als dad Heil der Landwirthſchaft. Die Regie: 
rung war nit den Refultaten ver Gentralifation nicht zufrieben, ſie glaubte dieſelbe noch ftraffer 
ziehen zu müflen. Der Grebit foncier wurde dem Minifter des Innern genommen und unter 
dem Finanzminiſter geftellt. Die allgemeine Leitung wurde wie bei der Bank von Frankreich 
einen Öouverneur und zivei Untergouverneuren , weldye der Kaifer ernennt, übertragen. Das 
Marimum der Annuität wurde aufgehoben und ver Gefellihaft überlaſſen, die Leiftung ver 
Schuldner nah dem Stande des Zinsfußes zu regeln; die Anftalt wurde endlich ermächtigt, auch 
Darlehne auf fürzere Zeit und ohne Amortifation zu geben. Dies geihah dur Decret von 
26. Zum 1854, und ver Finanzminijter Bineau begründete feine Beſtimmungen. Die Anftalt 
fei zu groß, um fi ſelbſt überlaffen zu werben; ſie brauche die Stüge der Regierung, müſſe 
daher auch der Autorität derfelben unterworfen fein, und die, befte Organijation fei jene, Die 
Napoleon I. der Bank von Frankreich mit dem beten Erfolge vor 50 Jahren gegeben. Unter 
ber unmittelbaren Leitung der Negierung bevürfe pas Statut nit mehr der Beſchränkungen, 
welche der Geſellſchaft hätten auferlegt werden müflen. Der Gouverneur werde fhon Miss 
bräuche verhüten, und bie Anftalt an freier Bewegung gewinnen. So koͤnne jest ſchon das 
Maximum der Leiftung ded Schuldnerd aufgehoben, und Fönnten Darlehne ohne Tilgungs= 
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quote geftattet werben. Später merde man fih mit ven Succurfalen und mit den Bfandbriefen 
befchäftigen. Auf diefen Wege fei zu hoffen, daß der Credit foncier dem Grundbeſitze nützlich 
werben könne. „Ohne ſich Illuſionen hinzugeben, welche der Credit foncier in einigen Köpfen 
erregt hat, ohne von einer vollftändigen Entlaftung des Grundeigenthums zu träumen, darf 
man hoffen, dag er der Landwirthſchaft namhafte Dienfte leiften werde.’ So nüchtern war man 
in zwei Jahren geivorden. Die Decrete und Minifterialberichte Hatten fih Illuſionen hinge: 
geben, und Hr. Perſigny (?) hatte ji in Traumen gewiegt! Drei Jahre jpäter, 1857, finden 
wir die Geſellſchaft im Belige eines ſchönen Hoteld mit glänzenver Einrichtung, die Greditvereine 
von Marfeille und Nevers mit ihr vereinigt, Die halbeingezahlten 30000 Actien bi8 auf einen 
Reft von 1007 untergebracht, dad Actienkapital von nahe 15 Millionen in Bankgeſchäften vor: 
theilhaft umgetrieben. Die Statuten waren erweitert und geftatteten, außer Darlehne auf 
Hypothek, „jedes andere Syſtem, welches die Verbefferung des Bodens und den Fortfchritt der 
Landwirthſchaft zum Zwede hat’. Auf Grund diefer Ermächtigung betheiligt fi der Credit 
foncier bei Drainageunternehmungen, gibt Darlehne auf feine Obligationen und auf Sola⸗ 
wechſel, welche durch ein Unterpfand ficher geftellt find; er ift Bankier der Haus= und Grund: 
befiger. An Obligationen, gegen welche er 200 Millionen aufnehmen und auf Öypothef dar⸗ 
leihen follte, waren 63 Millionen auögegeben. Die Anftalt durfte ihre Darlehne, ftart in Gelb, 
in Obligationen von 500 &r. geben, welche der Schulpner an der Börfe zu 440 Fr. verkaufen 
fonnte ; dagegen durfte er jie zur Tilgung feiner Schuld im Nennwerthe zurüdgeben. Die Dar: 
lehne auf Hypothek beliefen fih auf 75 Millionen, wovon die Landwirthe 24, die Hausbeſitzer 
51 Millionen erhalten follten. Die Actionäre waren zufrieven; fie bezogen wieder ihre 7 Proec. 
Der Gouvernenr, Graf Germiny, war von dem Fortſchreiten ver Anftalt nicht fehr erbaut; er 
widmete einen grogen Theil feines Vortrags an die Generalverfammlung der Schilderung ber 
verfchiedenen Hinderniffe, welche ven Erebit foncier in den Weg traten, und der Irrtümer und 
Borurtheile, mit denen er zu kämpfen habe. j | 

Unter den Anſtalten, welde beſtimmt find dem Grundbeſitze Kapital unter billigen Bedin- 
gungen zu verichaffen, haben fich nach biäheriger Erfahrung die Vereine unter Grunbbejigern 
als die wirkfamften erwiefen. Die übrigen (abgejehen von Staatsanftalten, vie einem vorüber: 
gehenven Bedürfniſſe für Die Abldfungen vorzugsweiſe dienen) haben, um Kapital anzuziehen, 
noch zu andern einträglihern Gefchäften ihre Zuflucht nehmen müflen, und werden von den 
Landwirthen nicht in dem eriwarteten Maße benugt. Selbft ſtädtiſche Hypothekenbanken bleiben 
meift im Entwurfe fteden. Es iſt nicht ſowol das Bedürfniß als die Theilnahme, welche diefen 

Anſtalten fehlt; dagegen fehlt es ihnen nicht an Widerſachern. Noch immer erheben fi) zahl: 
reihe und gemichtige Stimmen, welde die Hypothekenbanken für überflüfjig erklären. Die 
Kapitale, fagen fie, wenden fich der Anlage auf Grund und Boden, dem ficherften Unterpfande, 
mit Borliebe zu. Den Privatfapitaliften geſellen ſich die Sparkaſſen, Verforgungs= und Ver: 
ñcherungsanſtalten, und eine Reihe anderer Inftitute, welche jehr große Summen gegen Hypo: 
thef ausleihen. Wo das Angebot von Kapital ver Nachfrage nicht genügt, da verdienen ent: 
weber die Perfonen fein Vertrauen, oder. vie Gefege find mangelhaft. Den erftern werben aud 
Vereine nicht helfen, im andern Falle ift auf Verbeſſerung des Hypothekenweſens, des Proceß⸗ 
und Vollftredungdverfahrend hinzuwirken; in Feinem Yalle bedarf es einer künſtlichen Ver⸗ 
mehrung des Angebots. Unftreitig gehört ein einfaches, georpnetes Hypothekenweſen und ein 
fiheres und ſchnelles Verfahren zur Befriedigung der Forderung des Gläubigerd unter bie 
wefentlichften Borausfegungen für eine günftige Geftaltung des liegenſchaftlichen Credits. Es 
leidet ferner feinen Zweifel, daß e8 Grundbeſitzer, ja daB es wohlhabende und kapitalreiche 
Städte und Gegenven gibt, welche keiner Grevitvereine bepürfen. Dagegen läßt ſich aber aud) 
nicht verfennen, daß dad Kapital in neuerer Zeit jih mehr den Schulpverfchreibungen der Stanz 
ten, der Actien und Obligationen der Eifenbahn- und anderer Geſellſchaften zugewendet hat,’ 
während gleichzeitig der Kapitalbebarf der Landwirthſchaft Durch den Ubergang von der Na⸗ 
tural= zu der Gelbwirthichaft‘, durch die Ablöfung ver Grundlaften und durch die Nothwendig⸗ 
feit, Mittel aufzuwenden um den Betrieb zu verbeffern und den Ertrag zu erhöhen, größer gez 
worben ift. Es iſt endlich nicht gleichgültig, wenn die mittlern und Fleinern Landwirthe durch⸗ 
ſchnittlich überſchuldet, dem Wucher preiögegeben, Feine andere Ausſicht Haben, als ihr Eigen: 
thum abtrefen zu müflen. Man geht paher zu weit, wenn man Vereine für überflüſſig erflärt, 
weiche fich al8 eine Schuldenverwaltung für Grundbeſitzer zwiſchen diefe und die Kapitaliften in 
die Mitte ftellen, ihren Schuldverſchreibungen (Pfanphriefen) die nämliche leichte Veräußer⸗ 
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lichkeit, die nämliche Sicherheit und Bequemlichkeit des Zinſenbezugs geben, welche die Staats⸗ 

papiere und Actien haben, ohne die größere Sicherheit der Forderung zu beeinträchtigen, welche 

der Hoffnung auf Gewinn am Kapital bei der Anlage in Staatspapieren und Actien das 

Gleichgewicht halten muß. Eine zweite Reihe von Gegnern behauptet, daß ſolche Einrichtungen 
ſchädlich, ja gefährlich ſeien, weil ſie das Schuldenmachen erleichtern und dadurch nicht zu dem 

Wohlſtande, ſondern zu pen Untergange vieler Cigenthümer ven Grund legen. Dieſen Bor: 

wurf würben Inftitute verbienen, wenn fie das leichtſinnige Schuldenmachen begünfligten; er 

kann aber diejenigen nicht treffen, melde nur bis zur Hälfte oder zwei Drittheilen des 

Schägungsmerthes die Abtragung älterer unter drückenden Bedingungen contrahirter Schul: 
den, ober Die Verbeflerung des Bodens und ded Betriebs möglich machen, und ihm die allmäh⸗ 

liche Heimzahlung durch Annuitäten geftatten. Mit großer Vorſicht find Darlehne, welche 

zum Ankaufe von Ornnoftüden geſucht werben, feitend ver Gefellfhaften zu behandeln, denn 
ed ift nicht rathſam, mit erborgtem Gelbe Land zu Faufen, welches weniger einträgt, als bie 

Schuld Zinfen koftet ; e8 ift daher auch nicht rathſam, zu folden Zwecke Geld Herzuleihen. Eine 

weitere Gefahr fehen vie Gegner in der Menge von Schuldverfchreibungen (Pfandbriefen, 

Obligationen) welche die Gefellihaften in Umlauf jegen, und in der durch ihr Kapitalangebot 

bewirften fünftlihen Ermäßigung bes Zinsfußes. Es ift jedoch nur dad Erſcheinen ſchlechter 

Werthpapiere ſchädlich, nicht aber fiherer Schuldurkunden, welche an die Stelle ver ältern Hypo⸗ 

thefeninftrumente treten und durch ihte größere Umlaufsfähigkeit eben nur das Gleichgewicht 
zwifchen den Papieren des liegenſchaftlichen und des Öffentlichen mie des Handelscredits her⸗ 

ftellen. Da endlich die Geſellſchaften mindeſtens ebenfo hohe Zinfen nehmen müflen, als fie 
geben, fo wirken fie nicht für eine Fünftlihe Ermäßigung, fondern gegen eine wucheriſche Er: 
höhung der Leiftungen einer Klaffe von Schuldnern, welche ohne ihre Hülfe von Wucherern 
ausgebeutet würden. | 

I. Einrichtungen für den Credit des Handeld und des bemeglihen Vermö— 
gens überhaupt. Die verfihievenen Arten von Anftalten, welde unter diefe Kategorie ge: 
hören, jind in dem Art. Banken und Bankweſen vollftändig aufgeführt. - Eine eingehende 
Darftellung mußte dort jedoch auf Die der Überſchrift entſprechenden Inftitute beſchränkt werben, 
die eigentlichen Banken, melde Noten ausgeben, hauptſächlich die Aufträge ihrer Geſchäfts- 
freunde bejorgen, ihnen Wechfel discontiren, Vorſchüſſe gegen Fauftpfand und in laufender 
Rechnung geben. Bon einer andern Art von Initituten, welche fich der fpeculativen. Seite des 
Bankweſens zuwenden , ift port nur im allgemeinen die Rede, und Die von ihnen angenommene 
Benennung Greditanftalten oder Gefellfhaften weift ihnen hier ihre Stelle an. Endlich ift für 
eine befondere Gattung von Ereditinftituten ſchon in dem Artifel über Banken und Bankweſen 
auf ven Art. Diseontogefellfchaften verwiefen. | " 

1) Eredit mobilier, Mobiliarcredit (Societe generale de Credit mobilier). 
Zwiſchen dem Staatsſtreiche und der Kaiſerwahl liegen die beiden Werke, durch welche Napo= 
leon III. mit den Kaiferreiche eine Periode hohen Wohlftandes für Frankreich zu eröffnen ge: 

dachte. Das eine, der Credit foncier, im Anfange des Jahres 1852 gegründet, follte ven fran- 
zöllfhen Baner von dem Wucher nit allein, ſondern auch von feinen Schulden befreien. 
Mir haben oben gefehen, wie weit dies bisjegt gelungen iſt. Das andere, die ebengenannte 
Gefelliharit, gegen Ende des Jahres 1852 durch Decret vom 18. Nov. („Moniteur‘ vom 20.) 
genehmigt, follte durch die Entwidelung des auf bewegliches Bermögen begründeten Credits der 
Production und dem Handel einen noch nie dageweſenen Auffchwung verleihen. Wir werben 
zeigen, ob und wie died gefchehen ift. Die Ehre beider Segendquellen, foweit dabei der Mini: 
fer ven Mofeöftab führte, gebührt dem Minifter Perſigny, und wir wollen zunächſt andeuten, 
wie er (in feinem ſchon oben erwähnten Berichte vom Juni 1852) den Gegenfland aufgefaßt 
Hatte. „Der Genius des Handels”, fagte Hr. Perſigny, „bedarf vor allem des Antriebs (a be- 
soin surtout d’&tre stimul6), um die Wunder zu verrichten, deren Keime er in ſich trägt. Es ift 
daher nüglich, ver Bank von Frankreich, welche zwar regelt, aber nicht antreibt, eine Anftalt 
gegenüberzuftellen, welche in Beziehung auf Kandel und Induſtrie ven Geift der Initiative dar⸗ 
ftelt. Das Mufter einer ſolchen Anftalt bot ich von felbft dar; man durfte es nur einem Lande 
entlehnen , welches durch ſtrenge Rechtlichkeit, Klugheit und Solivität feiner Handelsgeſchäfte 
berühmt ift. Die Societe generale des Pays-Bas hat in den Niederlanden, indem fie allen 
richtigen Ideen und allen nüglien Unternehmungen Kapital, Credit und ihr moralifches An= 
jeben zur Verfügung ftellte, Straßen, Kanäle, Entfumpfungen und taufend Verbeflerungen 
vervielfältigt, welche den Aufwand, den jie erforderten, hundertfach erftattet.haben. Warum 
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nit auch Stanfrei die Vortheile einer Anftalt zuwenden, welche fi in Holland fo glänzend 
bewährt Hat? Das ift der Grundgedanke für Errichtung der Societe generale de Credit mo- 
bilier.” &o Hr. Perfigny. Er hatte aber nicht nur das Muſter gefunden, ſondern auch ven 
Mann oder die Männer, melde im Stande waren die Anftalt zu leiten und dad Vertrauen des 
Publikums für diefelbe zu gewinnen. Es waren die Brüder Pereire, Emil und Iſaak, die ald 
talentvolle aber unbenittelte Zünglinge nah Paris famen, nad der Julirevolution über 
finanzielle $ragen in den ‚National‘ ſchrieben, ald Agenten für Makler ihren Unterhalt fuchten, 
und nun die Zeit gefonmen fahen, wo fie durch die Macht ver Affociation, unterflüßt durch die 
Ideen des Kaiſers, dem Hoch gebietenden Rothſchild als ebenbürtige Genoſſen an die Seite treten 
fonnten. Iſaak Pereire trat an die Spige des Credit mobilier; Emil in den Verwaltungsrath. 
Iſaak ſäumte nicht, bei der erften Gelegenheit („Bericht des Verwaltungoraths“, 29. April 
1854) das Programm der großartigen Anſtalt aufzuſtellen, welches wir in ſeinen einfachſten 
Sägen, ohne die Redensarten, wiedergeben. 

Die Anftalt ift ein Mittelpunkt, welcher den großen Unternehmungen Geld verſchafft, indem 
fie die vereinzelten Quellen untereinander verbindet und leitet. Sie zieht Actionäre herbei, 
indem fie die Einzahlungen vorfchießt und die Werthpapiere beleiht. Sie belebt ven Handel mit 
Staatöpapieren, Actien und Obligationen, indem fie den Verkäufern die Stücke, ven Käufern 
das Geld leiht (man nennt Died Reportgeichäfte). Sie wird der Bankier aller großen Geſell⸗ 
ſchaften, namentlich ver Gifenbahngefellihaften, centralifixt ihre finanzielle und abminiftrative 
Leitung, d. h. fie vereinigt ihre Kaſſen, leiftet ihre Zahlungen, bringt ihre Actien unter, ver: 
Ihafft ihnen Anleihen. , Endlich bringt fie ein neues Vertrauendgeld (monnaie fiduciaire) in 
Umlauf, welches feinen täglichen Zind trägt und die Hleinften Erſparniſſe wie die größten Ka: 
pitale fruchtbar madt. Kurz, der Credit mobilier fpielt bei ven Papieren, melde das Kapital 
per Induſtrie vertreten, die nämliche Rolle wie die Banfen bei den Wechſeln und fonftigen Pa— 
pieren, welche ven Betriebsfonds darſtellen. Die Barallele mit dem Credit foncier lag nahe. 
Diefer verihafft jih Geld durch Ausgabe von Obligationen und leiht daſſelbe auf Hypothek. 
Der Credit mobilier gibt ebenfalls Obligationen aus und leiht dagegen auf bewegliche und in: 
duftrielle Werthe. Auf die Zukunft der Obligationen baute Hr. Pereire die kühnſten Hoff⸗ 
nungen. Die Geſellſchaft durfte deren ſo viele ausgeben, als ſie Werthpapiere erworben und 
Geld in laufender Rechnung angenommen hatte. Dieſe Obligationen dienten gleich den Banf- 
noten als Umlaufsmittel, glei) ven Staatöpapieren und Actien ald Kapitalanlage. Sie waren 
aljo ein Vertrauensgeld und zugleich ein Papier, welches die Stelle der in ven Schränken der 
Geſellſchaft verwahrten Effecten vertrat. War es nun nicht natürlich, daß mit der Zeit alle die 
verſchiedenartigen Werthpapiere fich bei der Gejellfchaft verfammeln mußten, und daß nur noch 
ein einziges Effect, die Obligation des Credit mobilier, in Frankreich eirenlirte? War dann 
nicht Dad Ideal der Eentralifation, ja der Uniformität erreicht, ven Cursſchwankungen ein Ende 
gemacht, jede Geſellſchaft gleihmäßig unter den Fittichen des Credit mobilier geſchützt? Noch 
mehr. Es follen Obligationen mit kurzer, andere mit längerer Verfallzeit an die Stelle ver 
Actien treten. Eine dritte Gattung von Obligationen follte die Anleihen ver Gemeinden, ver 
Departement3 und ver Eifenbahngefellihaften (die Vrioritäten) abforbiren, mithin an die 
Stelle der verſchiedenen Schulotitel mit feſtem Zins ein einziges Papier ſetzen, welches außer 
der Rente keinen Concurzenten mehr haben würde. Die Unternehmungen des Credit mobilier 
außerhalb Frankreich, deren unten gedacht wird, erweiterten die Ausfichten des Hrn. Pereire. 
Das Beifpiel Frankreichs, fo verkündete er 1858, wird in ven übrigen europäifchen Staaten 
bald Nahahmung finden. Überall werden Mobiliarcreditanftalten erftehen, fie werden unter: 
einander in Verbindung treten, ein europäifches Creditpapier fhaffen, deſſen Zinfen, nad) einem 
feften Paricurfe für die verfchiedenen Münzen, an allen Hauptplägen Europas bezahlt werden. 
Die Obligationen, Wechfel, Anweifungen, vielleicht felbft die Banknoten werben dieſen europäi- 
ſchen Bapieren Play machen, die Unterſchiede in ven Zinsfägen und Wechjeleurfen werden ver: 
ſchwinden, @inheit des Discont und des Münzfußes werben folgen, die Schranken der Bewe⸗ 

gung des Kapitals und Credits werben fallen, und Frankreich, der Credit mobilter, welcher vie 
Initiative ergriffen, wird den Bortheil vavon haben. 

Um nit mehr auf die uniformen franzöfifhen und europaifchen Obligationen, welche 
alle übrigen auf dem beweglichen Vermögen haftenden Schulotitel erjegen follten, zurüd- 
fommen zu müffen, wollen wir gleich hier bemerken, daß auch Hr. Pereire nur noch ein- 
mal darauf zurückkommen konnte, meil die Regierung dem Credit mobilier die Ausgabe 
von Obligationen unterfagte. Der Credit foncier hatte von jeinen weit ſicherer fundirten 
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Obligationen flatt der gehofften 600, Teine 60 Millionen an den Mann bringen können. 
Der Credit mobilier würde vielleicht unter der damaligen Herrfhaft des Schwindeld weit 
mehr abgejegt Haben, wenn nicht die Negierung fire nöthig erachtet hätte, dem Speculations— 
fieber, das jie felbft hervorgerufen, Schranfen zu fegen. Wenn Hr. Pereire die „wirth⸗ 
ſchaftliche und finanzielle Erziehung ded Landes’ meit genug geviehen glaubte, um ihm 
Geſchmack an feinem ‚Programm‘ zuzutrauen, jo gab er fi doch nicht der Täuſchung Hin, 
daß e8 fich fofort in feinem ganzen Umfange merbe verwirklichen laffen. Er winmete feine Auf: 
merkjamfeit zunächſt dem einträglichen Reportgeſchäft (ſ. den Art. Börſe), und machte darin 
im erſten Jahre einen Umſchlag von 627°/, Millionen. Zeitweife murden dabei 12 und mehr 
Proc. geivonnen; in den Zeiten der Ebbe im Effectenhandel nur 3 — 31/,Pror. Demnädft 
wußte ev dem Credit foncier unter die Arme greifen und auf beflen Obligationen zeichnen, die 
er alsbald wieder losſchlug. Zugleich widmete er nothleidenden Eiſenbahngeſellſchaften ſeinen 
Beiſtand, fuſionirte z. B. drei Linien zu einer, dem Grand central, zeichnete eine Anleihe für 

denſelben, übernahm die Geldwirthſchaft der Sud⸗ und Oſtbahngeſellſchaft und lieh den Actio⸗ 
nären das Geld für ihre Einzahlungen. Auch induſtrielle Unternehmungen gingen nicht leer 
aus. Der Société de la Vieille Montagne vermittelte der Credit mobilier eine Anleihe von 
6 Millionen, und übernahm die Bahlung ihrer Zinfen und Dividenden. Gr richtete eine allge: 
meine Depofitenkafje ein, welcher Geſellſchaften und Brivate die Aufbeivahrung ihrer Werth: 
papiere anvertrauten,, wofür jle Empfangſcheine (Eertificate, warramts) erhielten, welche bei 
Veräußerungen ftatt der Wertbpapiere, pie ruhig liegen bleiben, umgejegt werden. Gern hätte 
die Anftalt, dem Progranım ded Hrn. Pereire gemäß, das Schuldenwefen ver Gemeinden 
und Deyartements übernommen, um baflelbe zu einer großen Anleihe zu vereinigen, welche 
mittels Annuitäten verzinft und getilgt werden würde. Allein da trat ihr die Caisse des depöts 
et consignations in den Weg, eine Staatsanitalt, welche Die gerichtlichen und auch Privatdepo: 

fiten aufnimmt, das Vermögen der Ehrenlegion und den Penſionsfonds verwaltet, neuerbinge 
aud von den Sparkaffen zur Anlage ihrer Mittel benußt werben muß. Diefe Kaffe und andere 
Goncurrenten machten ebenfalld Anerbietungen,, und bei der Geldklemme, weldhe die Theuerung 
und die Ausfichten auf Kritg veranlaßten, trat ver Credit mobiler zurück. Die nämlidhen Ver: 
hältniffe ließen bald eine Staatdanleihe erwarten. Der Credit mobilier rüftete ſich, dieſelbe in 
Berbindung mit befreundeten Häufern allein zu übernehmen; er mußte ſich aber nilt ver Zeich⸗ 
nung eines Theils begnügen, da die Regierung ven Weg der öffentlihen Subfeription vorzog. 
Auch Hinfichtlih der Darlehne gegen Bauftpfand, hauptſächlich der Beleihung von Effecten, 
erwies jich Die Regierung dem Credit mobilier nicht beſonders gnädig. Sie verweigerte ihn, 
was der Bank und dem Gifenbahncomptoir zugeftanden worden war — die Befreiung von den 
geſetzlichen Formen bei Veräußerung nicht eingelöfter Pfander und die Ermäßigung der nad 
dem Werthe abgeftuften Gebühr bei der vorgeſchriebenen Cintragung der Pfandurkunden auf 
ben geringften Sag von 2 Br. Dagegen warf ſich die Gefellihaft mit Eifer auf große linters 
nehmungen; fie befaß fhon Ende 1854 Actien von 18, Anleihen (Obligationen) von 20 Com: 
pagnien. Die bedeutendſten der von dem Grebit mobilier ind Leben gerufenen Unternehmuns 
gen waren: die Geſellſchaft ver Immobilien ver Rivoliſtraße mit 24 Millionen, un den Imbau 
von Baris zu fürdern; die Seegefellfchaft (Compagnie maritime) mit 30 Millionen, um bie 
Nhederei zu centralijiven, die Bifcherei auszubeuten und Coulies (angeblich freie indiſche Ars 
beiter) nad) ben Antillen zu führen; die Omnibusgeſellſchaft für Paris; die parijer Gascom⸗ 
pagnien.f.w. Im Auslande begründete der Credit mobilier in Jahre 1854 die Öfterreichi: 
ſche Gejellihaft ver Staatseifenbahnen mit ausdrücklicher Genehmigung der Regierung. Dabei 
zeigten ji, wie Hr. Pereire mittheilt, gleich bei ven erften Verhandlungen die Sympathien, 

welche Ofterreih und Frankreich einander täglich näher rüdten (und feither durch verſchiedene 
Schlachten und den Frieden von Villafranca noch weiter gediehen find); es zeigte fich die Weiss 
heit der ausgezeichneten Männer, melde Hfterreich regieren, in der Conceſſion, welche die Ciſen⸗ 
bahnen der Privatinduſtrie übergab, ausländiſches Kapital herbeizog und dem europäiſchen 
Frieden eine der ſicherſten Bürgſchaften gab (bisjetzt erſt eine kurze Unterbrechung abgerechnet). 
Um ihrer Weisheit die Krone aufzuſetzen, meinte Hr. Pereire, fehle den öſterreichiſchen Staatd- 
männern nur noch die Genedmigung einer Greditanftalt, ähnlich der feinigen. Siehe pa! fie 
wurde genehmigt, aber Hr. Pereire wurde dabei von Rothſchild aus dem Felde gefchlagen. 

Im Jahre 1856 fand die Gefellfchaft eine noch dringenvere Veranlaffung , ihre fpeculative 
Thätigkeit dem Auslande zuzuwenden, als der „Moniteur“ vom 9. Märzdie Verordnung brachte, 
wonach fein Unternehmen, welches Anlap zur Ausgabe neuer Wertpapiere gibt, im Laufe bed. 
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Jahres zugelaffen werben foll. Als Grund wurde der Andrang von Conceſſionsgeſuchen bei 
ber Regierung angegeben, und die Pflicht der Negierung, übertriebenen Begehren , welche die 
bereits eingeleiteten Unternehmungen gefährden und dem Credit Nachtheil bringen Eönnten, 
entgegenzutreten. Der Genius des Handels ſchien ihr zu ftark flimulirt zu werden — unı niit 
Hrn: Perfigny zu veven. Zufälligerweife ſchadete die Verordnung den Coneurrenten des 
Credit mobilier mehr ala dieſem felbft. Seine im Zuge befinplichen Eifenbahnunternehmungen 
(Pyrenäen, Paris⸗-Soiſſons und Lyon-Grenoble) brauchten 1856 feine neuen Emiſſionen; da⸗ 

gegen wurde ihm ein Syndikat großer Banfhäufer, welches jich vorbereitete, ebenfo eine neue 
Mobiliarcreditgefellfchaft, einige Goncurrenzbahnen,, welche ver Öfterreihifchen Geſellſchaft Kas 
pital entzogen haben würden, und eine transatlantifche Packetbootgefellſchaft, welche ven Meſſa⸗ 
gerien des Hrn. Pereire Concurrenz machen wollte, vom Leibe gehalten. Überdies eröffnete ſich 

"ihm ein neued Feld der Thätigkeit — in Spanien und in Rußland. In Spanien betheiligte 
fi die Gefellihaft an einer Schwefteranftalt, der fpanifchen Mobiliarereditgejellfchaft, welche 

ebenfalls ein Actienfapital von 60 Mill. Sr. Hat, davon nur 30 Proc. einzahlen ließ und, um 

die Actionäre mit weitern @inzahlungen zu verfchonen, ihre Gewinne, die ſehr bebeutend fein _ 
ſollen, großentheils für die Auspehnung des Betriebs zurückbehielt, dennoch aber, 5.8.1857, 
14%, Broc. Zinfen und Dividende vertheilte; außerdem iſt der Credit mobilier an der Eiſenbahn 
von Cordova nach Sevilla und an der fpanifchen Nordbahn betheiligt, für welche gleichfalls die 

beften Erwartungen in Ausficht geftelli werden. In Rußland waren die Mitglieder des Vers 

waltungsraths zur Betheiligung an der Gefellihaft ver rufitichen Eifenbahnen zugelaffen wor: 
den, welder ald Erfolg nachgerühmt wird, daß fle nicht mehr als 150 Sr. pro Actie habe ein: 
zahlen laflen, daß aber beſonders die rufitichen Actionäre freiwillig vollzahlen, und daß der 

jungfräuliche Boden Rußlands ſich fehr willig zeige, die Actien aufzunehnen. Ließ ſich die Zu⸗ 

£unft der neuen ausländifchen Unternehmungen und Betheiligungen in glänzendem Lichte dar⸗ 
ſtellen, fo entfprach leider Die Gegenwart der ältern inländifchen Unternehmungen nicht durch⸗ 

weg den an ihrer Wiege gehegten Erwartungen. Die parifer Gascompagnie ftellte durch ihre 

leuchtenden Dividenden von 8, 9 und 10 Proc. alle übrigen in den Schatten, und neben ihr 

ſtand die von der Nivoliftraße zur parifer Immobiliengeſellſchaft vorgerückte Unternehmung mit 
ihrem großen, einträglichen Rouprehotel. Auf der andern Seite aber hatte die Compagnie 

maritime in den Jahren 1856 und 1857 über 6 Millionen eingebüßt, und mehrere günftige 
Jahre werden erforderlich fein, um den Berluft auszugleichen. 

Sehen wir nad den Mitteln, womit ver Credit mobilier feine ausgedehnten Unterneh: 

mungen machte, fo war fein Actienkapital von 60 Mill. Fr. ſchon Ende 1853 bis auf 

einen Reſt von 3"/, Millionen, welche 1854 eingingen, einbezahlt. Im erſten Jahre feis 

nes Beſtehens floften ihm nahe an 148 Mill. Br. zu, welche auf laufende Rechnungen eins 
bezahlt wurden. Nah Abzug der in laufender Rechnung ausgeliehenen Summen hat bie 

Anftalt durchſchnittlich 60 Millionen (Ende 1855 Über 103 Millionen) anvertraute Gelder 
zur Berfügung. Im Anfange wurden im Reportgefchäfte, wie oben erwähnt, fehr große 

Summen umgefchlagen, und der Abſchluß des erften Jahres zeigte 45 Millionen in dieſer 

Weiſe angelegt. Auch die übernommenen Actien und Obligationen ließen ſich leicht und gros 
fentheild mit Gewinn abfegen, ſodaß die darauf verwendeten Summen immer wieder zu: 

rüdfloffen und zu neuen Unternehmungen verwendet werben fonnten. Die Nefultate der 

erften Jahre waren daher für die Actionäre äußerft befriedigend. Sie erhielten im erften 

Sabre an Zinfen und Dividenden 40 Fr. 25 Eent: pro Actie mit durchſchnittlich 300 Br. 
Einzahlung, alfo 13,4 Broc. Im Jahre 1855 wurben 59 Fr. auf die volle Actie, aljo nahe 

12 Proc. vertheilt. Das Jahr 1856 lieferte (für 1855) gar 178 Fr. 70 Gent. over 40,74 Proc. 

Mit Stolz konnte Hr. Pereire auf pen Gewinn von 28 Millionen, auf die Ausdehnung der Ge⸗ 

fchäfte, vie Betheiligung an ver Anleihe von 780 Millionen hinmeifen, und den Augenblid 

gefonmen erachten, un mit der Ausgabe von 120 Mill. Obligationen zu beginnen. Aber 

ſchon deuteten die Zeichen auf einen Wendepunft. Das rapide Steigen ded Curſes der Actien 

erſchreckte Hrn. Pereire. Harte Anklagen erhoben ſich in der Preffe gegen vie Leiter des Credit 

mobilier, und warnten vor ihren zügellofen Speculationen. Hr. Pereire wies die Anſchuldi⸗ 

gungen mit Entrüflung zurück, aber fie blieben nicht ohne Folgen. Die Regierung that ber 

Emiffion ver Obligationen Einhalt, und bald kamen die natürlichen Rückſchläge der uͤberſpecu⸗ 

lation, die in ihrem ſchrankenloſen Vorgehen nicht bedacht hatte, daß das verfügbare Kapital 
feine Grenzen habe. Dazu traten die fehr ſtarken Anforberungen für die Uberſchwemmungen, 
den Krimfrieg, die Erfehütterung de3 übermäßig angefpannten Credits durch Geld- und Han⸗ 
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velöfrifen. Die Reportgefchäfte ſchwanden, Ende 1858 waren barin nur no 10 Millionen 
angelegt; dagegen waren bie Effecten nicht mehr zu verfaufen und bäuften ſich bis zu einem 
Betrage von nahe 82 Millionen in den Gewölben ver Anftalt. Für das Jahr 1857 wurden 
daher nur die Zinſen mit 5 Proc., feine Dividenden vertheilt. Im Jahre 1858 hatte ver Beſuch 
der Königin Victoria in Cherbourg die Börje noch einmal in Schwung gefegt und die Geſell⸗ 
ſchaft durfte fi) auf einen günftigen Abſchluß freuen. Da kam der Neujahrögruß des Kaiſers 
von Ofterreih, der Krieg in Italien; man durfte nicht mehr tuagen, den nad) ven Eurjen vom 
31. Dee. berechneten Gewinn ald noch vorhanden anzufehen und zur Vertheilung zu bringen. 
Die Actionäre mußten fi wieder mit den Zinjen begnügen und auf die Dividende verzichten. 
Mit 5 Proc. darf ein genügjamer Actionär zufrieden fein. Aber diefer Zinsfuß gilt von dem 
Nennwerthe der Actien, und nur wenige der gegenwärtigen Inhaber find ſo glücklich, ihre Ac— 
tien pari erworben zu baben. Die meiften haben ihre Actien an ver Börfe gekauft, wo die 
Curſe über das Dreifache des Nennwerths geftiegen waren, ihr Gipfelpunft beinahe dad Vier⸗ 
fache erreicht Hatte. Da ſchwinden freilich die 5 Proc. Bid auf 2 und weniger herab. Hr. Pe— 
reire verlor weder den Kopf noch den Muth. Er erklärte jegt, Ende April 1859, daß in ſolchen 
Zeiten verftändige Leute nit nad) Gewinn fireben, fondern die größte Zurüdhaltung beob— 
achten. Die Hülfsquellen zufammenfaflen, fie ſtets bereit halten, nichts auf ven Zufall ſetzen, 
fonvern gerüftet vaftehen, um günftigere Zeiten, die nicht außbleiben können, fofort zu benugen, 
daß jeien die Grundſätze der Verwaltung des Credit mobilier. Das Vertrauen auf die Zukunft, 
welches der geſchickte Xeiter des Inflituts den betrübten Actionären empfahl, bat feither durch 
die Herftellung ded Friedens Boden gewonnen; es konnte aber bisjegt ( Ende Auguſt) noch 
nicht wachſen, weil nod der Glaube an die Dauer des Friedens fehlt. An Gegnern konnte ed 
den Credit mobilier nicht fehlen. Sie fanden fih unter ven Großen der Börfe und der foge- 
nannten „hohen Finanz”, denen pie Operationen des neuen Inflitutd in die Quere kamen, die 
fich von der Betheiligung im Anfange fern gehalten hatten und dann nicht mehr zugelaffen wor- 
den waren; fie fanven fi) bald auch unter venen, welche im Kandel mit den Actien der Gefell- 
{haft oder der von ihr begründeten Unternehmungen Verlufte erlitten; ſie zeigten ſich aber auch 
in den Kreifen der Bureaufratie, bis Hoc in die Verwaltung hinauf, wo der Übermuth der von 
Glück begünftigten Lenker der Anftalt, wol auch ihr aufſchwellender Reichthum, Anftoß erregte. 
Man trug ſich Damals mit einer Äußerung des Hrn. Iſaak Bereire: „Er fei ftärfer als die Regie: 
rung”, al& die Maßregeln gegen dad Ausgeben neuer Arctien und Obligationen vorbereitet 
wurden. Im der Prefle wurde ihm namentlich vorgehalten, ver Credit mobilier mandvrire 
an der Börfe, nicht um die natürlihen Schwankungen zu benupen, ſondern um Eünftlidhe ber: 
beizuführen. Er drücke durch Verkäufe, um dann einen übermäßigen Report Davonzutragen ; 
ein andermal bewirke er durch Anfäufe und billige Beleihungen und Reports ein Steigen, um 
ih dann plöglih, wenn er verkauft habe, zurüdzuziehen und denen, die fi ihm angeſchloſſen, 
dad Nachſehen zu laflen. Neben dem Ernſte ging der Scherz. „Warum fleigt der Credit mo⸗ 
bilier?“ fragt ein Börfenmann. „Weil er leichter iſt ald die Luft“, erwiderte der andere. 

In dem Art. Banken (Bd. II, 267 — 268) haben wir die Anfiht ausgefproden, daß 
Mobiliarcreditanftalten bei intelligenter, vorſichtiger Keitung auf die Production und den Ber: 
kehr fürdernd einwirken und ihren Tiheilhabern eine Hohe Nente gewähren können ; daß Dagegen 
der Ausſicht auf Hohen Gewinn die Gefahr großer Verlufte zur Seite fliehen. Wir können 
daher über dieſe Anftalten ven Stab nicht bredden, namentlich nicht mit den Syftem von 
Sohn Lam fie vergleichen. Bei dieſem gingen die angehäuften Kapitale in der Verſchwendung 
des Hofed und in dem Rauche nebelhafter Mifjiffippi- und anderer Compagnien auf. Der Ere- 
bit mobilier des Hrn. Bereire hat dagegen Unternehmungen zu Bunften wichtiger Zweige ber 
volföwirthichaftlihen Thätigkeit ind Leben gerufen, melde zahlreiche Arbeitskräfte lohnend be- 
ſchäftigen. Wenn bei ven Gründern der Gefellfhaft, ausfchließliher noch bei ihren Nach⸗ 
ahmern, der Gewinn an dem Verkaufe ihrer Actien die Haupttriebfeder bilden mochte, fo hatte 
Hr. Pereire doch wirklich eine hohe Idee von ver Gemeinnügigfeit und der Zukunft feiner 
Schöpfung, welder feine Kräfte au im Unglüd gewidmet blieben. Die Zukunftideen, welche 
er in der Ankündigung und in den erften Berichten entmidelte, find allerbings fo überſchweng⸗ 
lich, daß jie eher einem ſchwärmeriſchen Jünglinge als einem gewiegten Geſchäftsmanne anzu= 
gehören feinen, und man darf annehmen, daß zu den flarfen Auftragen ver Karben wol auch 
der Wunſch mitgewirkt hat, die eigene Begeifterung auf andere zu übertragen und Theilnehmer 
anzuziehen. Es ift leider eine flehenve und immer wienerfehrende Erfahrung, nicht blos bei den 
Franzoſen, Daß nüchterne und ruhige Erwägung weniger Eindruck macht auf das große Publi- 
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kum als das pomphafte und marktſchreiende Anpreiſen der feil gebotenen Waare. Wenn ſich nie⸗ 
mand mehr fände, der Zukunftsttäume mit ſchwerem Gelde bezahlt, ſo würde es nicht mehr für 
erforderlich gelten, die blinde Habgier und die Sucht, ſchnell reich zu werden, anzufaden nicht 
etwa um fie zum eigenen Gewinne auözubeuten, fondern um wirklich nügliche Dinge zu Stande 
zu bringen. Man darf endlich nicht vergefien, daß die erflen Lebensjahre des Credit mobilier _ 
und feiner Nachbildungen fo viele wirthſchaftliche Störungen und Calamitäten in fi faflen, 
wie fie fonft in weit längern Zeiträumen fih night zufammeenfinden: Fehlernten, Iheuerung, 
zwei Kriege, eine Geld- und eine Handelskriſe in fünf Jahren — das fann eine flarfe Eonfti> 
tution erfehüttern, und es ift weniger zu verivundern, daß die jungen Anftalten darunter ge- 
litten, als daß fie viefe Stürme mit nur wenigen Ausnahmen überftanden haben. 

Wir wenden ung jegt zu ven Mobiliarereditanftalten in Deutfhland, und können ung da⸗ 
bei kurz faſſen, da ihre Einrichtung und ver bisherige Verlauf ihrer Gejchichte im weſentlichen 
von ihren großen Mufter nicht abweichen. Ab uno disce omnes! In einen Vunkte aber 
unterfcheiden jich die nicht franzöſiſchen Inflitute von dem parifer. Sie haben zwar mande 
Gapaeitäten, aber feinen Pereire an ihrer Spike. 

2) Mobiliarereditanftalten in Deutfhland. Die erſten Verſuche wurden int 
Durchſchnitt mit Mistrauen aufgenommen, welches bald in das andere Extrem umſchlug. 
Preußen, Baiern, Hannover und Würtemderg ertheilten feine Gonceflionen, und, die Stände 
gaben theilmeife der Verweigerung ihren Beifall zu erkennen. Die preußiſche Regierung be- 
flimmte durch Gabinetdorpre vom 26. März 1856, daß ven angeregten Projecten, größere 
Grebitinftitute in Preußen zu begründen, zur Zeit weitere Bolge nicht zu geben ſei, und ein 
balbamtlicher Artikel in öffentlihen Blättern theilte vie Entſcheidungsgründe mit. Diefelben 
gaben zu, „daß eine Anftalt diefer Art, wenn ihre Verwaltung nad richtigen und gemein 
nügigen Grundſätzen geleitet wird, nady vielen Seiten hin ben Unternehmungsgeift in nügli- 
her Weife zu fördern ſehr wohl geeignet fein würde‘. Manche induſtrielle Unternehmung finde 
das wefentlichfte Hinderniß ihred Gedeihens in der Schwierigkeit, Kapitalien flüffig zu maden; 
Ghauffee- und Deihbauten, Melivrationen wie andere gemeinnügige Unternehmungen wür: 
den noch immer dadurch erfchwert, daß Die Kreife und andere öffentliche Corporationen die zu 
diefen Zwecken auszugebenden Obligationen nicht begeben, alfo die Mittel nicht aufbringen 
fünnen. Es laſſe fih wol annehmen, daß eine größere, gutgeleitete Creditanſtalt jene Zwecke 
zu fördern, mithin dem gemeinen Beften nüglich zu werben geeignet fei. Auf der andern Seite 
erblicte die Regierung große NachtHeile und Gefahren. Dahin rechnete jte die „inonopolartige 
Gewalt’, welche ein ſolches Inftitut zu erwerben und zu feinem beſondern Bortheile auszu⸗ 
nüßen im Stande jei. Der maßgebende Einfluß der Regierung auf größere Unternehmungen, 
bei denen fie jet unter roncurrirenden PBrojecten eine Wahl treffen und Bedingungen flellen 
fönne, gehe verloren; dazu trete dad Bedenken, daß erfahrungsmäßig jolde Inftitute das 
Börfenfpiel und die Agiotage begünfligen. Man fünne zwar fpäter erwägen, ob ed nicht 
Mittel gebe, dieſen Bedenfen zu begegnen, z. B. duch Beſtimmungen in den Statuten und 
durch Vorbehalt eines ftarfen und dauernden Einfluffes auf die Geſchäftsführung; allein 
gerade jett walteten Verhältniſſe ob, melche annehmen ließen, daß wieder eine Kriſis im Bör⸗ 
fen- und Geldverkehr bevorſtehe. Diefer Augenblick dürfte am wenigften geeignet fein, ein 
Inſtitut in das Leben zu rufen, weldes neue Actien auf den Markt werfen würbe, und für 
welches fchlieplich ein Beduͤrfniß fich nicht nachweifen lafle; fopaß die Frage wegen Zulaffung 
einer Greditanftalt ohne Nachtheil einem geeignetern Zeitpunkt vorbehalten bleiben fünne, wo 
der Zufland des Geldmarkts weniger Beforgniffe varbiete, und die inzwiſchen zu machenden 
Erfahrungen anderer Ränder benutzt werden fönnten. Die Stage ber Gründung einer Mo- 
biliarereditanftalt war daher für Preußen nicht entſchieden, fondern nur vertagt. Die bureau= 
fratifche Beſorgniß vor der die Staatögewalt beeinträchtigenden Macht eined großen Gelvin- 
ftitut8 würde in Berlin kaum durchgeſchlagen Haben, da man in den Statuten und in der Be⸗ 
Rellung eines tüchtigen Commiſſars felbft die Mittel erkannte, dieſes Bedenken zu befeitigen, 
welches weber in Paris, noch in Wien, noc in Heinern deutfhen Neflvenzen, wo man doch 
auch auf feine Macht eiferfüchtig ift, ernfllich erhoben worden war. Gegen ven Grund, daß 
der Zeitpunkt nicht günflig fei, und feine Gefahr auf dem Verzuge ftehe, ließ ſich nicht viel 
einwenden. Die Geldkrifis war ſchon Ende März 1856 allervingd vorandzujehen, und man 
hatte das Beifpiel Napoleon’3 vor fi, der, wie oben ſchon angeführt wurde, aud dem näm= 
lien Grunde durch Decret vom 6. März alle Conceſſionsgeſuche abwies fir Geſellſchaften, 
welche neue Papiere an die Börje bringen konnten. Gleichzeitig wurde in Frankreich ein 
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Gefeg erlaffen, weldes die Gründung von Commanditgeſellſchaften erſchwerte, indem es neben 
den Geſchäftsinhabern die Mitglieder der Verwaltungsräthe für perſoönlich haftbar erklärte, 
und die Nachweiſung eined wirklich eingezahlten Kapitald verlangte. Dieſem Beifpiel folgte 
man in Berlin nicht, und die Folge war, daß an die Stelle der vertagten anonymen Grebit- 
gefellihart in Berlin drei Mobilinrereditanftalten in der Borm von Commanditgeſellſchaften 
auftraten, die Dißcontogefellichaft, welche neben ihrem bisher betriebenen foliven Bankgeſchäft 
wit gegenfeitiger Haftbarkeit Tih zu einem Speculationdinftitut erweiterte, Die Berliner 
Handelögefellihaft und der Bankverein. Anßerdem bilveten fich ähnliche Commanditgeſell⸗ 
ihaften in Breslau und Königäberg; alle fünf warfen, ftatt der Actien, eine. Menge von 
Commanditantheilen an die berliner Börfe, und die Krifid wurbe nicht vermieden; die eine 
berliner Geſellſchaft, der Banfverein, löſte ſich bald wieder auf, und ihr folgte die Königs⸗ 
berger Hanvelögefellfchaft, nachdem jie im erften Jahre einen großen Theil ihres Kapitals in 
ruſſiſchen Gefchäften verloren hatte. Die beiden andern berliner und die breslauer @efellfhaft 

(der Scleiifche Banfverein) beftehen fort. Hätte vie Regierung auch die Commanditgeſell⸗ 
{haften gemaßregelt, wie Napoleon III. that, fo würde fie wenigftend ben Zweck erreicht ha⸗ 
ben, die berliner Börſe von ihren Antheilen frei zu halten. Hätte fie eine große Creditanſtalt 
zugelaffen, fo würde dieſe ihre Actien auf die europäiſchen Hauptpläge vertheilt und nicht 
Berlin allein damit belaftet haben. Die Regierung hatte es dann in der Hand, die Actienemif- 
fion zu regeln und auf den Geſchäftsbetrieb einzuwirken, während jte bei ven Commandit⸗ 
geſellſchaften keinerlei Aufſicht und Einwirkung üben kann. Ja es iſt ſicher nicht zu viel be⸗ 
hauptet, daß weder in Darmſtadt eine große, noch anderwärts kleinere Mobiliareredite auf- 
getaucht ſein würden, wenn in Berlin eine große Anſtalt conceſſionirt worden wäre. Das 
preußiſche Kapital betheiligte ſich allerwärts an dieſen Unternehmungen, die berliner Boͤrſe 
nahm ihre Actien auf, berliner, breslauer und andere preußiſche Bankiers und Kaufleute 
figuriren in den Verwaltungsräthen der meiſten außerpreußiſchen Anſtalten, welche ſich da⸗ 
gegen jeder Aufſicht, jedem Einfluſſe der preußiſchen Regierung entziehen. Es iſt daher, alles 
wohl erwogen, mindeſtens zweifelhaft, ob die Regierung nicht beſſer gethan haben würde, die 
Brundung eines anſtändigen Mobiliarereditinſtituts in Berlin von vornherein zu genehmigen. 
Die kölner Bankiers wären dann nicht nach Darmflabt gegangen. 

Öfterreich genehmigte mit allerhöchſter Entichliegung des Kaiferd vom 31. Oct. 1855 
die Errichtung einer privilegirten Ofterreichifchen Grevitanftalt für Handel und Gewerbe 
durch die Herren Fürften Mar Egon zu Fürftenberg, Johann Adolf von Schwarzenberg, 
Vincenz Karl von Auersperg, den Grafen Otto von Chotel und Louis von Haber, in 
Verbindung mit dem Wechſelhauſe S. M. von Rothſchild in Wien und dem Wechſelhauſe 
Leopold Lämel in Prag. Die Geſchäfte der Anſtalt find nach dem Muſter des pariſer Credit 
mobilier beſtimmt, aber mit der Beſchränkung auf die Grenzen der öſterreichiſchen Monarchie. 
Sie beleiht ſonach öſterreichiſche Staatspapiere und Grundentlaſtungsobligationen, Schuld⸗ 
papiere einzelner Kronländer und Gemeinden, Actien und Obligationen inländiſcher Unter⸗ 

. nehmungen,, dann Rohproducrte und Waaren. Sie übernimmt Anleihen des Staats und 
einzelner Bezirke oder betheiligt ſich an folden, gründet induftrielfe oder fonft das öffentliche 
Wohl fördernde Unternehmungen, Tauft und verkauft Werthpapiere — alles nur in Oſterreich 
und inländijhen Urfprungs. Endlich darf fie auch Banfgefchäfte treiben, während dem Grebit 
mobilier aus Rückſicht für Die Franzöſiſche Bank und andere ältere Anftalten das Discontos 
geihäft unterjagt ift. Lieferungd- und Prämiengefchäfte darf die Anftalt nicht ohne Deckung 
machen, ihre eigenen Actien darf fie nicht erwerben. Das Actienfapital iſt auf 100 Mill. Al. 
feftgejegt, wovon aber vorerft nur 60 Millionen in 300000 Actien zu 200 Fl. audgegeben wur⸗ 
den. Drei Einzahlungen, jede von 10 Proc., follten in drei Monaten, die erfte am 15. Ian. 
1856 erfolgen; die übrigen 70 Proc. follten bis Mitte 1857 eingezahlt fein. Die Verwaltung 
erlaubte ſich gleich) im Anfang eine Heine Statutverlegung, indem fie die erften 30 Broc., flatt 
in drei gleihen Monatsraten, auf ven 15. San. 1856 vollftändig einforverte. Da der Staat}: 
commiſſar feine Einſprache erhob, fo wollen auch wir e8 unterlaffen, aber ein Grund muß 
doch vorgelegen Haben zu einem Schritte, welder dem Zwecke, ausländiſches Kapital nad) 
Hſfierreich zu ziehen, nicht eben foöͤrderlich ſein konnte. Wir geben dem Leſer anheim, ob er 
als Grund vielleicht den zufälligen Umftand gelten laffen will, daß erſt nad Einzahlung der. 
30 Proc. die Interimsſcheine an ber Börie notirt werben durften, und daß die Gründer 
45 Millionen übernommen hatten. Es wäre ja möglich, daß Rothſchild ſchon im December beit 
Gewitter am Boͤrſenhimmel aufziehen ſah, welches man in Paris erſt zu Anfang, in Berlin! u 
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Ende März 1856 ahnte, und baß daher vie Gründer Eile hatten, ihr Agioſchäfchen — ein 
Rieſenthier — noch zu rechter Zeit ind Trodene zu bringen. Der auf Hfierreich beſchränkte 
Geſchäftskreis ſchien Hrn. Pereire zu „excluſiv“, allein es hätte noch weit größerer Mittel be⸗ 
burft, um nur den erften Anforderungen zu genügen, welde die Regierung zur Förderung 
ber Eiſenbahnunternehmungen an die Anftalt ſtellte. Es war nur lobenswerth, daß die Re= 
gierung dem Bau der Schienenwege jede Unterflügung angebeihen ließ; allein e8 war nicht gut, 
zu viel auf einmal zu verlangen. Im Jahre 1856 wurden die Kaiſerin Elifabetg-Weftbahn mit 
50, die Theißbahn mit 40, die Reichenberg⸗ Pardubitzer mit 15, die Teplitz-Auſſiger mit 3, die 
lombardiſchen Bahnen‘ mit 180 Mil. Lire in Actien und 60 in Prioritäten, zuſammen 
240 Mill. Lire oder SO MIN. Fl. begonnen; auf die Drientbahn mit 40 Millionen wurden 
30 Proc. eingeforbert und einftmeilen dem parifer Credit mobilier überlaffen. An neuen Brojec- 
ten, welche demnächſt zuc Ausführung kommen follten, lagen vor: die Kärntner, Prag-Pilfener, 
die Kroatiſche, die Oftgaliziiche Bahn mit zufammen 210 Mill., und nad) der vorgenommenen 
Beſchränkung, die unabweislich ſchien, immer noch 300 Mill. Fl. Bon den emitrirten Actien 
mußte die Erevitanftalt große Summen übernehmen, fie mußte Faufen und beleihen, um den 
Curs auf Bari zu erhalten, fie follte ven Gefellichaften, die noch feine Actien ausgegeben, das 
Geld zum Beginn des Baued vorjhießen. Die Papiere der „jungen Bahnen‘ lieferten in ihren 
Flitterwochen hohes Agio, allein fie wurden bald für vie Grebitanftalt eine große Verlegenpeit, 
und ed wurde dringend nöthig, die Anftalt varand zu befreien. Es war dies um fo unerlaß⸗ 
lier, da das Ausland, welches Xctien ber Greditanftalt und ihrer jungen Bahnen in Menge 
genommen hatte, anfing für vie Zukunft derſelben beſorgt zu werden, und die Papiere in 
Maſſe zurückwarf an die wiener Börſe, wo ſie ohnehin, dank den Anſtrengungen der Credit⸗ 
anftalt, höher ſtanden als an den übrigen Börſen. Im Lande ſelbſt erhoben ſich auch Gegner, 
welche die mislihe Lage ver Anftalt benugten, um bad Vertrauen auf biefelbe zu erſchüttern. 
Dahin gehörten die meiften miener Banfhäufer, melde bie Übermacht des Goncurrenten fürd- 
teten, namentlich ſolche, die bei der Betheiligung übergangen worben waren; enblih — ſchon 
feit October 1856 — diejenigen, weldye Die Actien theuer gekauft und nun Verlufte zu fürdten 
hatten. Der Einflug des parifer Credit mobilier in Wien mitteld der Staatdeifenbahngefell- 
haft machte fich ebenfalls zum Nachtheile ver öſterreichiſchen Anftalt geltend. Die Induſtrie 
und ber Handel des Landes endlich, melde ſchon durch die Benennung „Grebitanftalt für 
Handel und Gewerbe” zu der Erivartung veranlaßt worden waren, daß die Mittel derſelben ver 
Förderung ihrer — der gewerblichen und Handelsintereſſen — gewidmet werben follten, ſahen 
fich bitter getäuſcht und verlaugten laut, daß die Anftalt Discont-, Eontocoxrent: und Leib: 
geſchäfte nicht allein in Wien, fondern aud) an den Hauptplägen der übrigen Kronländer be: 
treiben folle, ein Verlangen, welchem durd Errichtung einer Filiale in Ofen-Peſth, dann 
in Prag einigermaßen, wenn auch fpärlih Rechnung getragen wurde. Nicht minder wurde 
die Offentlichkeit mittels periodiſcher Bekanntmachung des Vermögens- und Geſchäftsſtandes 
vermißt, eine Öffentlichkeit, welche zwar nicht der ſtrenge Buchſtabe, wol aber der Geiſt des 
Statuts verlangte. Die Verlegenheiten der Anſtalt, der Druck von oben auf ihren Geſchäfts⸗ 
betrieb, die Vorwürfe von allen Seiten, hatten auch Zerwürfniſſe im Schoſe der Verwaltung 
zur Folge, die ſich im Audtritte einzelner Mitglieder, zulegt des Hrn. von Rothſchild und des 
erfien Directord Hrn. Schiff, nach außen hin kund gaben. Neben ben Operationen für den 
Gifenbahnbau wurden nur wenige andere Unternehmungen begründet ober unterflügt. Die 
Geſellſchaft widmet ihre Kräfte in neuerer Zeit mehr ven eigentlichen Banfgefchäften, was für 
fie und für die Intereffen des Handels zuträglicher iſt. Fährt lie fort, fich im rechten Gleiſe zu 
bewegen, jo wird fie einer beſſern Zufunft entgegenfehen dürfen. Für das erfte Jahr (1856) 
erhielten die Actionäre 5 Proc. Zinfen und 6 Proc. Dividende, zufammen 11 Proc., für dad 
Jahr 1857 — 5 Proc., für 1858 — 7 Proc. 

Am Königreihe Sachſen wurde, nad längerm Zögern, durch Decret vom 4. März 1856 
die Allgemeine Deutfche Erevitanftalt zu Leipzig mit einem Kapital von 20 Mill. Thlen., wo⸗ 
von zunächſt nur die Hälfte durch Begebung von 100000 Actien zu 100 Thlrn. aufgebradt 
werben follte, genehmigt. An der Spige der Verwaltung flanden Männer, welche allgemeines 
Vertrauen genießen, bie Regierung war der Anftalt günftig und bemüht, ihr Gebeihen zu fürs 
dern. Als harakteriftifch für jene Zeit mag bemerkt werben, daß bei ver Zeichnung auf die dem 
Publikum zum Nennmwerthe angebotenen Actien bis zu einem Drittheil, aljo etwa 33330 Stüd, 
nicht weniger als 4,553470 Stud Actien int Nennwerth von 455,347000 Zhlrn. ſ ubferibirt 
wurden, und daß der Agiogewinn bei dem Verkaufe an ber Börje 20 und mehr Procent bes 
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tragen hat. Im erften Jahre betheiligte'fich die Gefellfchaft an 14 Unternehmungen, worunter 
die Credit- und Verſicherungsbank in Lübeck, die Schweizerifche Ereditanftalt in Zürich und die 
Privatbank zu Gotha, dann die Thode'ſche Papierfabrik hei Dresden, die Elbhütten-Affinir⸗ 
und Handelsgeſellſchaft zu Hamburg, einige Berg- und Hüttenwerfe, eine Baummollfpinnerei 
u. ſ. w. Es fam die Börfenkrifis, die übernommenen Actien waren nicht mehr mit Gewinn 
zu verwerthen, bie Mittel alfo feftgelegt, nur wenige ver neuen Unternehmungen ließen ſchon 
im Anfange einen namhaften Ertrag erwarten, die eigenen Actien ſanken tief im Preiſe und 
die verichobenen ratenweifen Einzahlungen mußten ztm Verdruß der Actionäre eingeforbert 
werden. Auf manden Efferten, z. B. auf 500 Stüd Koſel-Oderberger Eifenbahnartien, und 
auf-angekaufter Wolle ruhten ſchwere Verlufte. Für das erſte Sahr wurden 5 Proc., für dad 
zweite 2%, Proc., für das dritte 3 Proc. Dividende bezahlt. Die Verwaltung war von An: 
fang an darauf bedacht, neben den Unternehmungen die Bankgefchäfte mehr und mehr in den 
Kreid ihrer Thätigkeit zu ziehen, welche jiherer und nüglicher, wenn auch nicht ven leipziger 
Bankhäuſern angenehmer waren. Um den Actionären eine Erleichterung zu gewähren, 
wurde die Beflimmung des Statutd, welche pas Beleihen der Geſellſchaftsactien Unterfagte, 
dahin abgeändert, daß ein Zwanzigftel des Kapitals, alfo eine Halbe Million Thlr., vielem 
Zwecke gewinmet werden dürfe. Es wurde ferner bejchlofien, von den in Unternehmungen 
angelegten Geldern durch Verkauf übernommener Actien einen Theil frei zu maden und zum 
Ankauf von Gejellichartdactien zu verwenden. Letzteres verbot das Statut, die Regierung ge: 
nehmigtedie Anderung. Die Summe wurde auf2 Millionen feftgelegt und es iſt zu erwarten, daß 
der Umtaufch allmählich mit Nugen zu bewirken fein wird, da immerhin mandje jener Actien 

noch höher ſtehen als vie Actien der Creditanſtalt. Lebhafte Verhandlungen und weitgehende 
Anträge in den Generalverfammlungen haben ein Mitglied der Verwaltung beftunmt, in einer 
Druckſchrift („An die Actionäreder Allgemeinen DeutſchenCreditanſtalt in Leipzig““, von Wilhelm 
Seyfferth, Auguft 1859) den Bang und die Lage der Anftalt und die zur Beſſerung dieſer Lage 
dienlichen Mittel einfach darzulegen. Es wird darin namentlich) auf die Hebung und den Ertrag 
der Bankgeſchäfte in Leipzig Hingewiefen und angeführt, daß der DBerwaltungsrath zum 
Bortheil des Handels und der Gewerbe das Bücher-Contogeſchäft, den Giroverfehr, die Obli- 
gationen auf fefte Termine mit hypothekariſcher Sicherheit für Orundbefiger und Induftrielle 
eingeführt und einen Theil der verfügbaren Gelder zu Borfchüffen an Fabrifanten auf Waaren, 
welche auf ven Meſſen nit Abfag fanden, oder auf andere Sicherheiten verwendet hat. 
Schließlich wird den Netionären zu bebenfen gegeben, daß es zur Verbeflerung der erkannten 
Fehler ver Nuhe-und Zeit bedarf, daß ein tumultuarifches Verfahren vom Ubel, daß Dagegen 
anzuratben fei, Mitgliever in ven VBerwaltungsrath zu wählen, welche die Actionäre zur Ge: 
ihäftsleitung für befähigt balten. In der außerorventlien Generalverfammlung von 
13. Sept. 1859 wurde denn aud ein Antrag auf Einfegung eines Ausſchufſes zur Conttole 
und Mitwirkung bei ver Verwaltung nad) längerer Debatte zurüdgezogen, dagegen dem Ver⸗ 
waltungsrathe der Auftrag ertheilt, eine Revifion der Statuten vorzunehmen und dad Refultat 
der nächſten Generalverfammlung vorzulegen. 

In Großherzogthum Heflen verfündete dad Negierungsblatt vom 13. April 1853 eine 
Veroronung vom 2. deſſelben Monats über die Errichtung einer Bank für Handel und 
Induſtrie zu Darmſtadt. Es war vie erfte deutſche Nachbildung des parifer Vorbildes, mit 
dem ihre Gründer in enger Beziehung flanden, und das aud einen Theil des Kapitald über⸗ 
nahm — eine Banf war fie nicht; eine ſolche wurde unter dem Namen Bank für Süddeutſchland 
in Darmflabt gleichzeitig conceffionirt, trataber erft fpäter in das Leben (ſ. den Art. Banken und 
Bantwefen, Bd. II, 300). Die Eoncefflon war an die Bankier Guſtav Meviflen und Abraham 
Oppenheim zu Köln ertheilt,, denen fich andere Theilnehmer beigefellten, unter welchen, wie 
andermwärt®, die hohe Ariftofratie nicht unvertreten blieb. Das Kapital wurde auf 25 MI. FI. 
in 100000 Actien zu 250 $1. feftgefegt, und kann fpäter nad) Bebarf bis auf 50 Mill. erhöht 
werben. Ihr Wirkungskreis enthält alle Bankiergefhäfte — ein weiter Begriff — und fie 
fann, nad ihrem Ermeſſen, ihre Mittel weſentlich einer Reihe näher bezeichneter Operationen 
widmen, unter welche, neben ven gewöhnlichen Bankiergeſchäften, vie-fpecififhen Functionen 

der Mobiliarereditanftalten eingereiht find, nämlih: Übernahme von Anleihen oder öffent: 
lichen Unternehmungen (Eifenbahnen), Gründung und Bereinigen von Actiengejellihaften, 
Umgeftaltung von inbuftriellen Unternehmungen in ſolche, Ausgabe von Actien und Obliga⸗ 
tionen derfelben. Die Befugniß , bis zum Belaufe ver Betheiligung bei Anleihen oder öffent: 
lichen Unternehmungen Schuldfcheine auf ven Namen oder Inhaber. in Umlauf zu fegen, fehlt 
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bier fo wenig teie bei allen übrigen Mobiliarerediten. Es find dies die Obligationen, von 
denen Hr. Pereire die Wunder erwartete, vie bisjeßt noch nicht gefchehen find. Warum 
nicht? Die Obligationen Finnen nur Anklang finden, wenn die Effecten, an deren Stelle 

fie treten follen, ſicher und einträglich find. Sind aber die Curſe der Effecten ftarfen Schwan: 
kungen unterworfen — amd dies zeigte fih gar bald — fu ruhen die Obligationen auf feiner feften 
Grundlage und ihr Umfag wird feine erhebliche Ausvehnung erlangen. Das Erfcheinen des 
Inſtituts erregte, namentlid in Frankfurt a. M., ein wahres Entfegen. In dffentlihen Blät- 
tern wurden nicht allein die Gründer heftig angegriffen, als ob jie ed auf pie Plünderung des 
Volks abgejehen hätten, ſondern auch die großherzoglich Hefjiihe Regierung wurbe nıit Vor: 
würfen überhäuft, weil fie ſolchen Unfug fanctionire. j 

Bei ven guten Sranffurtern, melde Süddeutſchland in Betreff feiner Geld- und Credit⸗ 
bedürfniſſe als ihre Domäne betradteten, lief etwas Neid mit unter, daß außerhalb ihres 
Platzes ein mächtiger Mitbewerber ſich zu erheben wage. Hinter ven Schrecken tauchte bald die 
flille Bermuthung auf, das Inftitut könne doch feinen Theilnehmern goldene Früchte bringen, 
und mehr als einer, der mit Rede und Schrift gegen ven Schwindel gebonnert, that heimlich 
eine Anzahl Actien ein. Die Stimmung fpiegelte fih in dem Bortrage des Vorſitzenden der 
erfien Generalverfammlung, des Prinzen Hohenlohe, am 22. Mai 1854, der die Misverſtänd⸗ 
niffe, die falſchen Angaben zu befchwichtigen fuchte, die Anſchwärzungen und Verleumdungen 
zurüchwies, aber auch vor übertriebenen Erwartungen warnte. Ergab ein Programm, en. 
lich dem des Hrn. Pereire: die vorhandenen Gelvinftitute feien unzulänglih für die Bedürf⸗ 
niffe de8 Handels und der Induftrie. Die Anftalt fei beftimmt vie Lücke audzufüllen. Sie fei 
ein Banfhaus in größten Stile. Nicht die Speculation anregen, nicht Börfenfpiel und Agio- 
tage feien ihre Zwecke, fondern große, nübliche Unternehmungen zu fördern, das Kapital 
in die richtigen Bahnen zu leiten und durch zahlreiche Organe im In= und Auslande die viel: 
fachen Beziehungen der veutichen Inbuftrie zum Geldmarkte zu vermitteln. Der Regierung 
ward der ſchuldige Dank gefagt dafür, daß fle dem großartigen Unternehmen eine Stätte be: 
reitet und freie Bewegung geftattet habe. Das abgelaufene Jahr mar die Zeit der Vorberei- 
tung; es ließ fih von Reſultaten noch nicht viel fagen, doch feien fie relativ günftig; bie 
orientalifche Frage warf ihre Schatten auf das Feld der Induftrie, und doch waren nicht einmal 
1000 81. verloren worden. Inzwiſchen machte fi die Thätigkeit der Anftalt durch Betheili⸗ 
gung bei Eifenbahnen und Fabriken und durch Errichtung von Commanditen bemerflih, bie 
Meinung wendete ſich zu ihren Gunften. Ihr Kapital mar in zwei Serien, von 40000 und 
60000 Actien oder 10 und 15 Mill. SI. geteilt. Die erfte wurde 1855 voll einbezahlt, die 
zweite im Jahre 1856 ausgegeben; das Jahr 1855 Hatte ſchon 62/5 Proc. Dividende geliefert. 
Der Barifer Friede vom Januar 1856 belebte ven Unternehmungsgeiſt, die Börfen fchienen uner⸗ 
j@tlih im Verſchlingen von Papieren mit und ohne Werth zu immer höhern Curſen, bie 
Darmftädter Bank fonnte 15 Proc. Dividende vertheilen,, und es boten fi hundert Belegen: 
heiten zur nüglihen Verwendung von Kapital. Das Statut erlaubte die Erhöhung des 
Actienfapitald auf 50 Mill. Fl., die Direction verlangte, von diefer Befugniß Gebrauch zu 
machen, eine Generalverjammlung wurde zu dieſem Zwede auf den 20. San. 1857 außeror: 
dentlich berufen. Den Actionären wurde die Neihe nützlicher Schöpfungen, die mit Hülfe der 
Banf zu Stande gekommen oder gefördert worden waren, vorgeführt. Die Eitenbahnen von 
Bingen nah Mainz, von Köln nah Bingen, von Aldhaffenburg über Darmſtadt nad Mainz, 
die Theißbahn und die Kaiferin Eliſabeth-Weſtbahn, die transatlantiſche Schiffahrt (Rorddeutſcher 
Lloyd und Oldenburg: Oftinpifhe Rhederei), eine Anzahl Fabriken, eine entwidelte Bankthätig: 
keit, Commanbiten in Mainz, Frankfurt, Neuyork, Berlin, Manheim, Heilbronn, Breslau, 
Leipzig, Paris. Alle diefe Unternehmungen verlangten Mittel, namentlih aud die Com— 
manbditen, die noch vermehrt werben mußten, zunächſt in London, Wien , ‘Beteröburg, Nea— 
pel und Konflantinopel, um dad Neg vollfländig zu nahen. Man mußte ſich „rüften für den 
unzweifelhaften großen Aufſchwung“, den die Inpuftrie nehmen werde, man mußte dad Grund: 
Fapital erhöhen. Aber zwiſchen dem Tage, an welchem die Direction den Antrag geftellt, und 
dem fpätern Tage, an welchem die Beneralverfammlung ihn genehmigen follte, war eine Wen: 
dung eingetreten. Die Börfen litten an ven Folgen ihrer Unerfättlichkeit, an Unverdaulichkeit. 
Sie mochten feine neuen Papiere mehr, fie hatten an ven alten zu viel. Die unglüdlichen In— 
haber von Actien, Interimöfchelnen, Gertificaten ſahen die Curſe weichen und zitterten vor 
dem Ausſchreiben von Einzahlungen, auf die fie nicht gefaßt waren, da fie ja die Papiere nicht 

behalten wollten, nun aber, aus Mangel an Abnehmern, behalten mußten. Die Berwaltung 
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ber Darmftädter Bank ließ ſich durch dieſe Wendung nicht beirren. War „die Haltung ber Börfe 
weniger günftig‘ geworben, fo fonnte doch „bie augenblicliche Lage“ nicht zu einer Anderung 
ded Antrags, fondern nur dazu führen, „vie Modalitäten” den Momente anzupafien. &8 
wurde daher beantragt und befchlofien: 5 Millionen den Actionären pari zu überlaffen, auf fünf 
alte Actien eine neue; man gab ihnen einftweilen „„Zufiderungs-' over „Berechtigungsſcheine“, 
und ließ ihnen Friſt bis zum 1. Juli 1858, um gegen dieſe Scheine die Actien einzutaufchen 
und zu bezahlen. Weitere 5 Millionen wurden der Direction zurBerfügung geftellt, um daraus 
die Verbindlichkeiten der Gejellihaft gegen die Negierung zu erfüllen. Sie braudte — wie ſich 
fpäter herausftellte — dazu nur 6000 Stück Berechtigungsſcheine auf 1Y, Mil. SL, und 
fonntedieübrigen 14000 Stud — 31), Millionen mit®ewinn verwerthen. Die übrigen 16 Mil- 
lionen follten erft nad) dem 1. Juli 1858 in Naten von je 3 Milltonen beftmöglichft verwerthet 
werben, der Gewinn follte mit einen Drittelder Dividende, mit zwei Dritteln dem Reſervefonds zu: 
fließen. Um den Actien einen neuen Reiz zu geben, wurde ferner befchloffen, jeweild am 1. San. 
und 1. Juli 2 Proc. (zufammen 4 Proc.) Zinfen zu bezahlen, den weitern Reingewinn ald Di: 
pidende am 1. April zu vertheilen. Mit den „Berechtigungdicheinen” war einftweilen ein neues 
Spielpapier an die Börjen gebracht, e8 war wohlfeil und diente den legten Zuckungen der Spiels 

wuth, die, wenn die Thaler ausgegangen, noch un Pfennige wettet. Seitens ver Darmſtädter 
Bank war ed nur eine — im Schoſe der Verwaltung felbft ftark befämpfte — Nachahmung. 
Die Ehre der Erfindung gebührt Hrn. David Hanfemann, der im Anfang 1856 die Discontoz 
geſellſchaft zueiner Mobiliarereditanftalterweitert, erſt 5 Millionen, dann noch 5 Millionen Com⸗ 
manditantheile mit Gewinn abgejegt hatte und — l’appetit vient en mangeant — im Herbft zu 
den 10 noch 10 Mill. Thlr. hereinmehmen wollte, für den Verkauf ein Confortium bildete und 
Berechtigungsſcheine gegen Erlegung von 16 Proc. Agio ausgab. Sie wurben biß beinahe auf 
Null heruntergefptelt, meiftend von ver Geſellſchaft jelbft aufgekauft, der fie fomit einen Agio⸗ 
gewinn einbrachten, aber ftatt der 10 nicht volle 17/, Millionen Kapital. Der Berfuch ver Darm: 

ftäpter Bank fam jevenfalld post festum, erregte großen Unwillen und heftete der Anftalt einen 
Makel an, der noch nicht verſchwunden iſt. Es waren 40000 Stud Berechtigungsſcheine für 
die den Actionären überlafjenen und der Direction zur Verfügung geftellten je 5 Mill. SI. aus: 
gegeben, und davon 184 Stud mit 46000 Fl. gegen Actien ausgetauſcht worden. Dies ift 
bißjegt die ganze Kapitalvermehrungftatt der gewünfchten 25 Millionen. Der Schmerzendjchrei 
der Suhaber erzielte von der Generalverfammlung am 4. Mai 1858 einen Beſchluß, melder 
den Termin zur Abnahme von Actien gegen die Scheine bis zum 30. Juni 1863 erſtreckte, fie 
dafür aber 12%, Fl. pro Stud oder 5 Proc. bezahlen lieg. Es traten daher nun ftatt der alten 
Scheine, deren Inhaber jümntlih die 121, Fl. zahlten (497700 81. für 39816 Stüd), neue 
Scheine mit 5 Proc. Anzahlung, die jedoch nur auf wenigen Euräzetteln notirt werden. Gin 
Grfenntniß des Caſſationshofs zuMainz befreite im Decenber 1859 einen Käufer von der Vgr⸗ 
bindlichkeit, einen für empfangene Berechtigungsſcheine ausgeftellten Solawechſel zu bezahlen. 
Es wurde ferner bejchloffen, die Direction zum Ankauf von Actien der Geſellſchaft bis zu 
20000 Stüd zu ermäditigen, welche an die Inhaber ver Scheine abgegeben werben follen; das 
Kapital wird ſonach, foweit Died ausgeführt wird, durch den Umtauſch ver Scheine gegen alte 
Actien nicht vermehrt werven. Bis 1859 Hatte die Dirertion an Actien und Quittungsbogen 
für den Betrag von 2,714106 1. 30 Kr. angefauft, alfo von der ihr ertheilten Ermächtigung 
etwa zur Hälfte Gebrauch gemacht. Endlich wurde feitend der Verwaltung der Generalver- 

ſammlung die Zuſicherung ertheilt, daß mit dem Audgeben ver 15 Dillionen, womit fie nad) 
früherm Befchluffe nah dem 1. Juli 1858 beginnen durfte, nicht vorgegangen werben folle, 
bis ein weiterer Beihluß der Generalverfammlung dafür vorliege. Dies ift in kurzem der bis⸗ 
herige Verlauf des Verſuchs, das Kapital der Darınfladter Bank zu verboppeln, und es iſt 
abzuwarten, ob bis Mitte 1863 dad Ende — und dann alle8 — gut fein wird. In der erften 
Periode ver Berehtigungsicheine glänzt ein Börfencoup, der verſchieden beurtheilt worden ift 
und Erwähnung verbient. Speculanten (& la baisse) hatten ftarfe Verkäufe auf Lieferung 
gemacht, ohne die Stüde zu beiigen, in ver Hoffnung, bei den weichenden Eurfen vor dem 
Lieferungdtage die Stücke billiger erwerben zu können. Ihnen gegenüber bilvete ſich ein Con⸗ 
fortium, welches alle auf ven Markt kommenden Scheine auffaufte. Man vermuthete, daß 
zwiſchen dieſem Gonfortium und dem Verwaltungsrathe der Darmfläbter Bank fein großer 
Unterſchied fet, allein die Verwaltung verwahrte ſich gegen dieſe Vermuthung. Jedenfalls 
waren bei dem Confortium Leute, welche wußten, daß im ganzen nur 40000 Stüd eriftirten, 

und wie viele davon im Befige der Anftalı oder fonft in feſten Händen feien, welde Summe 
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Daher beiläufig erfordert werde, um bie Operation zu machen. Über eine halbe Million Fl. 
wird fie fich fchwerlich belaufen haben. Das Eonfortium alfo Eaufte die Stüde und fperrte 
fie ein. Als die „Fixer“ die Curſe fleigen und die Stüde ſchwinden fahen, geriethen fie in 
Angft und wollten „decken“, d. 5. vie Stücke kaufen, welche fie zu liefern hatten. Siehe da — 
ed war nur Gin Berfäufer da, dad Conſortium. Diejes verwerthete jein Monopol durch enorme 
Breife und ertbeilte den, Fixern eine graufame Lection. Im übrigen trug die Darmilädter 
Bank die ſchlimmen Zeiten mit Standhaftigkeit und ohne unverhältnigmäßige Einbußen. Noch 
im Jahre 1857 batte fie mit Stolz auf ihre Schweſter, die Zettelbank, welche ihr zur Seite 
getreten war, hingewieſen, auf ihre vereinigte Macht gepocht, gegen das preußiiche Noten= 
verbot losgezogen und mit dem Anfchluffe an Ofterreich gedroht — welches doch jeine eigenen 
Moten nicht über Wafler Halten kann und fremde gar nicht zuläßt. Das „viribus unitis 
ſcheint jedoch bald im Schofe der Verwaltung nicht mehr;beachtet worben zu fein, mo Die prinz⸗ 
liche Bartei — öfterreihiih-ultramontan — den koͤlner Bankiers — kosmopolitiſch und fehr 
ſachverftändig — mit einer gefihloffenen Majorität gegenüberzuftehen fcheint, ſchwerlich zum 
Bortheil des großen Inſtituts. Auch in der Direction gingen Anderungen vor ih. In der 
Kriſis von 1857 fand die Bank immer noch Mittel, ver Inpuftrie Darlehue zu geben und gute 
MWertbpapiere billig zu Faufen: Sie gab für 1857 ihren Actionären 5 Proc., für 1858 — 
54/, Proc. Der Bericht an die legte Generalverfammlung, 3. Mai 1859, tragt das Gepräge 
der durch den Krieg gedrückten Stimmung, ftellt vie Vorſicht als Hauptprincip der Geſchäfts⸗ 
leitung voran, amd zeigt, daß während der Stagnation des Jahres 1858 feine neuen Unter: 
nehmungen gegründet, feine Commanditen errichtet worden feien.. Die Verwaltung verſpricht 
am Schluſſe, alles aufzubieten, um das Inftitut unbeichäpigt über die drohenden Stürme 
hinüberzuführen. Die Bank beſaß Ende. 1858 an Werthpapieren 12,400000, an Geld, Wech⸗ 
fein und Guthaben bei Bankierd 3,948000, an Darlehnen und verſchiedenen Ausftänden 
8,668000 81. und hatte ihren Zmeiganftalten 7,247000 FI. anvertraut. Kommen nidt neue 
Stürme, wie fie in den legten Jahren Schlag auf Schlag erfolgten, und gewinnen nicht ſchäd⸗ 
liche Einflüffe in der Verwaltung bie Oberhand, fo ift zu erwarten, daß vie Anftalt fortfahre, 
den Unternehmungen und ben: Betriebe der Probuction und des Verkehrs ſolche Dienfte zu lei: 
ften, wie fie ver Größe ihrer Mittel entfprechen, und daß pie Wunden der Vergangenheit bald 
gebeilt fein werben. 

In andern deutſchen Staaten wurden Mobiliarcereditanftalten errichtet zu Meiningen, Deljau 
(mo fchon die Landesbank beſtand), Luxemburg und Koburg. Sie taudten alle im Frühjahr 
1856 auf, ihnen folgte fogar noch eine Niederſächſiſche in Birdeburg, und noch manche blieb in 
Entwurfe fieden oder e8 Eonnte von ver erlangten Boncefiion fein Gebrauch gemacht werben, 
weil den Gründern die Actionäre fehlten, wie 3.3. dem Naflauifchen concefjionirten Credit⸗ 
verein für Handel, Jubuftrie und Gewerbe, „zunächſt“ mit 12 Mill. Fl., für melden Die 
Conceſſion an den Bankier J. Rigaud, Inhaber ver Handlung H. D. Dresler zu Frankfurt a. M., 
die herzoglih Naffauifche Landesbank, die königlich Würtembergiſche Hofbank zu Stutt⸗ 
gart und die Berliner Handelsgeſellſchaft erſft am 9. Sept. 1856, d. h. zu ſpät, unterzeichnet 
wurde. Sie waren meift auf viele Millionen angelegt, denn es galt vor allem eine große An⸗ 
zahl Actien mit Agio zu verfaufen, und es ift bemerfensmerth, dag bei den Aupreijungen bie 
Gommanbiten, welche an entfernten Plägen, in Wien, Paris, London, Neuyork u. f. m. 
errichtet werden follten, ald wahre Goldgruben eine Rolle fpielten, während dod die Abficht, 
große Summen an entfernte Orte unbelannten Perſonen ohne Sicherheit darzuleihen, befon- 
nene Menſchen eher hätte abſchrecken müſſen, ſich bei folden Inftituten zu betheiligen. Mandhe- 
von ihnen, felbft die Darmſtädter Bank bei ihrer Agentur in Leipzig, haben mit den Com⸗ 
manpiten bittere Erfahrungen gemacht, und theils auf die Errichtung weiterer verzichtet, theils, 
wie die Koburgifche, beſtehende Agenturen wieder eingeben laſſen. Bemerfenswerti if fer: 
ner, daß einige Regierungen fi dazu verflanden haben, ven Mobiliarcrebitanftalten neben 
der Befugniß zu gewagten Unternehmungen und der Ausgabe von Schulpfiheinen aud) noch die 
Ausgabe von Banknoten zu geftatten. So weit war man dod in Frankreich, Ofterreih, Sad: 
fen und Darmſtadt nicht gegangen, fo fehr hatte man vie erften Elemente der Lehre vom Credit 
nirgends verfannt, wie ed in Meiningen und Büdeburg geſchehen if. Man kann auch noch 
Luxemburg dazurechnen, ba die dortige „Internationale Bank’, melde Noten ausgibt, bis 
zum vierten Theile ihres Kapitals in Speculationdgefchäften anlegen darf. Diefe ungeeignete 
Berbindung der Notenaudgabe mit der Speculation verargen wir den Gründern nicht, denn 
dieſe nahmen, was fie befommen fonnten; aber wir verdenken fie ven Regierungen. Zwar be: 

— 
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ſtimmte das Statut der „Mitteldeutſchen Ereditbanf” zu Meiningen, daß die Summe ber 
Bankſcheine (man nannte fie nicht Noten) den dritten Theil des Kapitals nicht überfleigen und 
ihr Betrag flet3 in baarem Gelbe vorräthig fein müffe; allein ſchon 1857 beihloß die General: 
verfammlung und genehmigte die Regierung, daß nur ein Drittheil in Geld oder Barren, zwei 
Drittheile in Wechfeln vorräthig zu halten feien, und nun erſt wurde mit der Notenausgabe 
vorgegangen, die jih jedoch nicht vortheilhaft erwiefen zu haben feheint, da fie auf einen ganz 
‚geringen Betrag neuerlich beichränft worden ift. Die Gefchäfte der Anftalt werben großentheils 
an ber franffurter Börfe gemacht, welche niehrere Gründer und Verwaltungsräthe ver Anftalt 
unter ihren rührigften Mitgliedern zahlt; für 1858 wurden 6 Proc. Dividende vertheilt. 
Hr. Brofeffor Ravit, welder die Stelle eines erften Directors übernommen hatte, trat bald 
zurüd. Schlimm erging es der Erebitanftalt für Handel und Induſtrie in Deffau, veren 
Berwaltung fi) nicht gefcheut Hatte, für 1856 eine Dividende von 17/, Proc. zu vertheilen, 
während fich bald herausſtellte, daß beinahe die Hälfte des Kapitals als ſtark gefährdet oder als 
verloren zu betrachten war. Die Direction wurde geändert, auf die mit 40 Proc. eingezahlten 
Duittungsbogen wurde eine neue Ratenzahlung ausgeichrieben, und da dieſe nicht geleiftet 
ward, verfielen die auf nahe an 30000 Stück eingezahlten Beträge der Anftalt, welche fi 
factifh im Zuftande der Liquidation befindet. In Hamburg wurden vie Vereinsbant im 
September, vie Norddeutſche Bankini October 1856, jede miteinem Kapitalvon 20 Mill. M. Beo. 
errichtet, movon jedoch die Vereinsbank, welde jih auf bie gewöhnlichen Bankgeſchäfte be- 
fhränft, nur 20 Proc. eingezahlt Hat; vie Norddeutſche betreibt auch Mobiliarcreditgefchäfte ; 
beide haben bei ver Krifisin Hamburg Verlufte erlitten, ohne dadurch in ihrem Beftande ge- . 
fährdet oder in ihrer Thätigfeit gehemmt zu fein. Wenn die Neigung des Publitums, beliebige 
Interimsſcheine oder Certificate, Anweifungen auf jpätere Uctien von Greditanftalten mit 
hohem Aufgelve zu kaufen, im Frühjahr und Sommer 1856 die Vermehrung ded Kapitals 
beftebender und die Gründung neuer Inftitute veranlaßt hatte, jo mußte der Umfchlag , welcher 
fih ſchon fehr bald vorbereitete, diefer Richtung hemmend und vernidhtend entgegenwirken. 
In der That hörte man feit 1857 nicht mehr die Errichtung, fondern die Auflöfung von Infti- 
tuten, nicht mehr die Vermehrung, fondern die Verminderung der Actienfapitale verlangen. 
Der Aufldfung yerfielen, wie jhon erwähnt, zwei preußiſche Commanditgeſellſchaften; vie 
Deffauer und vielleicht noch eine andere gehen ihr entgegen. Die Verminderung der Actien- 
kapitale erfolgte bei mehreren Anftalten entweder durch Vertagung der bereits im Gange be- 
findligen Vermehrung, wie bei der Discontogefellfhaft in Berlin und der Darmflädter Bant, 
oder durch Siftirung der Einzahlungen, welde auszuſchreiben man nit mehr wagen durfte, 
und Befchränfung ded Kapitals auf den ſchon einbezahlten Theil, wie z. B. bei vem Schlefifchen 
Bankverein, oder durch Rückkauf bereitd ausgegebener Actien, mie bei ven Inftituten in Mei- 
ningen.und Koburg. Letzteres hatte ohnehin von feinen in Ausficht genommenen 10 Millionen 
nur 1,700000 Thlr. untergebracht, und von diefen Faufte e8 400000 Thlr. zurüd. Es war 
died das beſte Geihäft, welches die Erebitanflalten in viefen ſchweren Zeiten bei den niedrigen 
Curſen ihrer Actien nahen konnten. Es zeigt aber auch der ganze Verlauf der legten Jahre an 
den Greditanftalten, wie das Üibermaß in fich felbft das befte Heilmittel findet, und wenn eine 
Menge Perjonen mit ihren Familien durd ihre Betheiligung an dem Actienſchwindel von 1856 
harte Verlufte, mande ihred ganzen Vermögens erlitten haben, fo war diefe Lehre viel ein- 
pringlicher und nachhaltiger ald Verbote, die, wie fi in Preußen und anderwärts gezeigt hat, 
wirkungslos blieben, und, wenn fie allgemein und burchgreifend erfolgt wären, fehr viele 
nügliche Unternehmungen ber Production und des Verkehrs, welche Taufenven fleifiger Hände 
lohnende Beichäftigung geben, unterprüdt haben würden. Es ift nicht zu leugnen, daß viele 
Gewerböanlagen, Gifenbahnen, Dampferlinien u. dgl. nur durch die Unterflügung ver Cre⸗ 
ditanftalten ins Leben gerufen worden find. Beiläufig wurde ſchon bei dem Credit mobilier 
erwähnt, daß aud) in Spanien die neue Schöpfung Eingang fand; Belgien verſchloß fich der- 
felben ; dagegen fah die Schweiz 1856 deren mehrere, in Zürih, St.Gallen und Genf ent: 

ftehen. Die genfer Anjtalt unter der Benennung Banque generale Suisse de credit inter- 
national, mobilier et foncier, wußte ihre Actien an vielen Börfen unterzubringen, aber 
nicht, Vertrauen zu denfelben zu erhalten. Sie arbeitete hauptſächlich durch ihre Konman- 
dite in Paris, fah fih aber im Auguft 1859 gendthigt, die dortigen Directoren zu 'entlaf- 
fen und das Verhätmiß zu dieſer Zweiganftalt zu ändern. Die jüngfte Anftalt für Mobiliar- 
eredit ift die Allgemeine Bank: und Handelögefellihaft in Petersburg, welche mir einem Ka— 

pital von 200 Mil. Fr. im Auguft 1859 genehmigt worden ifl. Die Goncefjionäre find die 
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Herren M. von Haber, David Hanſemann und Baron Mülhens. Das Statut liegt noch 
nicht vor, doch verlautet, daß die Befugnifle die eines Kaufmanns erfter Gilde find, d. 6. der 
Großhandel in feinem ganzen Umfange. Doch foll dad Statut in Bezug auf die Anlagen in 
Werthpapieren bei vem Bankgeſchäft und auf die Ausdehnung des Waarengefchäfts eine Orenze 
gezogen haben, während Unternehmungen jeber Art auf dem Gebiete des Handels, der Rhe⸗ 
derei und Der Inbuftrie frei ſtehen (f. „Aktionär vom 14. Aug. 1859 — dad Statut ift in der 
„Senatszeitung“, Nr. 63 vom 22. Aug., erfjienen). Seit dem Beginn ber induffriellen Bewe- 
gung im Anfange der funfziger Jahre war die Aufmerkfamkeit ihrer Foͤrderer auf Rußland ge- 
richtet, und feit der Beendigung des Krimkriegs fanden die Bemühungen derjelben günftigern 
Boden. Wir erwähnten ver Betheiligung ver Verwalter des Credit mobilier an ven ruſſiſchen 
Eifenbahnen, und wir wiflen, daß gleichzeitig von verſchiedenen Seiten die Conceſſion einer 
Mobiliarereditanftalt eifrig betrieben worden iſt. Die viedfallfigen Projecte vermieden den Na- 
men ebenfo wie das jegt genehmigte. Der Kaifer Alexander 11. aber ſoll die Sache erkannt und 
geäußert haben: „C'est un Credit mobilier; je n’en veux pas.’ Die Bedenken find nun ge: 
hoben, und wir zweifeln nicht, daß die Anftalt, mit Geſchick und Redlichkeit geleitet, für Ruß— 
land von großem Nugen werben fann. Ob für pas betheiligte deutſche Kapital, wenn ed in 
deutſchen Händen bleibt und nicht bald in ruſſiſche übergeht * dad ift eine andere Frage. 

MM. Einridtungen für ven Eredit der Arbeit und des Handwerks. Diefe 
Einriätungen findet ver Leſer befproden in den Art.: Capitalanfammlung (Spar:, 
Hulfs- und Verforgungsfaffen) und Genoffenfchaften (Borfchußvereine und Darlehnskaſſen, 
Bereine zum gemeinfhaftlihen Bezug von Rohitoffen und Conſumvereine). K.Mathy. 

Greditvereine, landſchaftliche, ritterfchaftlihe Verbände, Credit- und 
Pfandbriefsſyſteme in Preußen. — Der erfte Verein dieſer Art wurbe von Friedrich dem: 
Großen für die durch ven Hubertusburger Frieden von 1763 erworbene Provinz Schlejien einge: 
richtet. Hiernächſt wurden dergleichen für die Kur- und Neumark, für Alt, Bor- und Hinter: 
pommern, für Weftpreußen und für Oftpreußen, fpäter, nad der Wiederermerbung der im 
Jahre 1815 dem preußifhen Staate einverleibten polnischen Zandestheile, auch für dad Groß: 
herzogthum Pofen errichtet. Ihr Zweck ift: den Creditmangel und den Geldverlegenheiten ver 
Grundbefiger abzuhelfen, deren (beſonders nad) dem Siebenjährigen Kriege, periodiſch auch 
fpäter) zerrüttete Vermögens: und Creditverhältniſſe wienerherzuftellen und dieſe für die Zu— 
funft vor Erſchütterungen möglichſt zu ſichern, dadurch zugleich aber audy ven Wohlftand des 
Landes und veilen Eultur zu befördern. Das erfte lanvichaftliche Creditſyſtem für Schlejien ift 
nad den Entwürfen des Fabrifanten Bühring „zur Rettung des fchlejifchen Adels aus dem, 
durch einen fünfjährigen Inbult nur vergrößerten Verfall“, mit Zuflimmung ver fchlefiichen 
Rittergutöbefiger, durch den ſchleſiſchen Iuftizuminifter von Carmer eingeführt. !) Man hatte 
dabei theild den Verband der kurmärkiſchen Landſchaft, theild dad Vorbild der fogenannten le⸗ 
dernen Briefe in dem ſchleſiſchen Fürſtenthum Schweipnig und Sauer vor Augen. Die liber: 
windung der Hinderniffe und Ausführung war zumeift doch dem eigenen ſchöpferiſchen Geifte 
bed großen Königs felbft zu verdanken. Die an ven Etatöminifter von Barmer erlafiene Ca⸗ 
binetſsordre d. d. Breslau den 29. Aug. 1769 zeichnete, zunächſt für die Provinz Schlejien und 
deren verſchiedene Fürftenthümer, Departements over Lanpfchaften, pie ®rundlinien und Grund: 
fäge ſchon im Detail vor, welche allen hierauf eingerichteten landſchaftlichen Creditreglements 
in verfchiedenen Landestheilen des damaligen preußifch-brandenburgifchen Staats zur Grund: 
Inge dienten. ?) Dieſe landſchaftlichen Creditvereine beſchränkten ſich urſprünglich und befehrän- 

1) Preuß, Die Lebensgeſchichte des großen Königs von Preußen (zweite Ausgabe, Berlin 1837), II, 48. 
2) ©. die Babinetsordre vom 29. Aug, 1769 in der Schlefiichen Edirtenfammlung von Korn, 1, 

254 fg., und in Rabe, Darftellung des Wejens der Pfanbbriefe in den Föniglich preußifchen Staaten und 
der daraus entipringenden Rechte und Verbindlichfeiten (Halle und Berlin 1818), I, 81 fg. Auf dies 
vollftändigfte Werk über den Gegenfland, wie auf die in diefer Anmerkung und in biefem Artifel ſelbſt 
angeführten Verordnungen und Notizen find diejenigen, welche ſich über dieſe reditverbände ſpecieller 
unterrichten wollen, gu verweifen. Das Werk vun Nabe enthält außer der bis zu feinem Erfcheinen vor- 
handenen Literatur über die verfchiedenen Greditverbände zugleich den Abdruck der Altern landſchaftlichen 
oder, wie fie in der KRur- und Neumark genannt werden, ritterfchaftlichen Ereditreglements nebft den dazu 
ehörigen „Tarprineipien‘’ und den bis zum Jahre 1818 ergangenen Declarationen, Nachträgen und 
Ergan ungen. Dieſe Neglements find folgende: 

1. Das fchlefifche Landfchaftsreglement vom 9./15. Juli 1770, welchem fpäter befonbers zwei wichtige 

Staats-Lerifon IV. 14 
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fen fi), mit Ausnahme des landſchaftlichen Creditverbandes in Oftpreußen (f. Anmerkung 2 
"zu V) und de ſchleſiſchen Creditverbandes (f. Anmerkung 2 zu Ib), nod gegenwärtig auf ade⸗ 
liche oder Rittergüter ), beziehungsweife auf ſolche Güter, deren Hypothekenbuch früher von 
den Landfihaften felbft, jeit 1810 aber von ven Obergerihten geführt wurde, welche bis zum 

Erſcheinen des Gefepes vom 2. Ian. 1849 unter der Realjurisdiction eines Obergerichts ge: 
ftanden haben oder ftehen würden, beziehungsmeife als adeliche oder Rittergüter in den Hypo⸗ 
thefenbüchern der ehemaligen Landesjuſtizcollegien eingetragen oder deren Pertinenzien ge= 
wefen find*), obſchon infolge der Verfaſſung von 1848 und 1850 durd dad Geſetz vom 
2. San. 1849 der erimirte und privtlegirte Gerichtäftand für Berfonen und Grundſtücke und 
bereits früher, infolge des Edicts vom 9. Dct. 1807 und der hierauf ergangenen Regulirungs- 
und Abldfungsgefege, das Verhältnig bäuerlicher Hinterfaifen mit den mancherlei perjönlichen 
und dinglichen Abhängigkeitöverhältniffen dieſer ländlichen Grundſtücke, aufgehoben iſt. Nur 

Erweiterungen zur Seite traten, nachdem ber fchleftichen Landſchaft, Taut Gabinetsorbre vom 31. Ian. 
1827, auch die görliger Fürſtenthumslandſchaft in der preußifchen Oberlaufig incorporirt worden war, 
a) die Einrichtung eines füniglichen Grebitinflituts für Schlefien — zufolge Allerhöchfter Berorbnung vom 
8. Juni 1835 und nad der Babinetsordre vom 28. Der. 1835 auf das im Wiener Frieden erworbene 
preußifche Markgrafthum Oberlaufig ausdrücklich mitausgebehnt (f. Preußiſche Geſetzſammlung von 
1835, ©. 101, und von 1836, ©. 7) unter Garantie des Staats und unter Staatsverwaltung, mit ber 
Beſtimmung, ven Gutsbefigern gegen Berpfändung ber hinter den Pfanbbriefen frei bleibenden greiten 
Hälfte des Gutswerths bis zu zwei Drittheilen diefes Werth Kapitalien zu befchaffen; b) die Ausdeh⸗ 
nung ber urfprünglichen landichaftlichen Grebitverbindung auf bas von derſelben ausgeichluffene länd- 
fiche (bäuerliche) Grundeigentum, inbeß nur, fofern bie gutsherrlicden Reallaften abgelö oder bie Dar: 
lehne behufs diefer Ablöfung erbeten find, zufolge Erlafjes vom 11. Mai 1849 nebft Regulativs (Preußi⸗ 
fche Gefegfammlung von 1849, ©. 182 fg.). 

U. Das fur: und neumärfifche ritterfignftliche Greditreglement vom 14. Juni 1777, deſſen ergän- 
zende unb abändernde Beflimmungen nebft einem Commentar in ber zu Berlin 1846 erfchienenen jehr 
vollfländigen und überfichtlichen officlellen Zufammenftellung enthalten And, 

III. Das ponmerfche Landfchaftsreglement vom 13. März 1781, an deflen Stelle jedoch gegenwärtig 
bie von den Generallandtagen der Jahre 1847, 1850 und 1857 revidirten, mittels Allerhöchften Erlaffes 
vom 9. Juni 1857 genehmigten Tarprincipien der ponımerfchen Lanbfchaft getreten find (vgl. Geſetz⸗ 
fammlung von 1857, ©. 845 fg. u. 897 fg.). 

IV. Das weftpreußifche Landichaftsreglement vom 19. April 1787 mit ben rertifieirten @eneral- Detaza- 
tionsprincipien vom 22. Juli 1794; an Stelle jenes Reglemente ift gegenwärtig ebenfalls, zufolge aller⸗ 
höchfter Beftätigung vom 25. Juni 1851 (Gefegfammlung von 1851, S. 523 fg.), ein im Jahre 1850 
revidirtes Reglement mit einigen in biefem Reglement enthaltenen Borfchriften über die Taration getreten. 

V. Das oftpreußifche Landfchaftsreglement vom 16. Febr. 1788, nebft Anhang vom 12. Febr. 1800, 
für welche jebod, gegenwärtig das revidirte Reglement vom 24. Dec. 1808 gilt, mit der durch Allerhöch⸗ 
ften Erlaß vom 4. Mai 1849 (Gefepfammlung S. 182) genehmigten Erweiterung, daß auch andere, 
früher nicht in den Obergerichts-Hypothefenbüchern eingetragen eweſene ländliche (füllmifche unb bäner: 
liche) Aderwirthichaften von mindeftens 500 Rthlrn. Werth zur Aufnahme in den landſchaftlichen Credit⸗ 
verband und zur Benugung feines Erebits, mittels Beleihung durch Pfandbriefe, zugelaffen werben. 

VI. Die landfchaftliche Ereditorbnung für das Großherzogthum Pofen vom 15. Ber. 1821 nebfl den 
Targrundbfäßen für biefelben (Geſetzſammlung von 1821, S.217 fg. u. 268 fg.), für welche letztern jedoch 
infolge Eabinetsorbre vom 31. Juli 1840 die revidirte neuere Tarordnung vom 6. Juli und 3, Det. 
1840 gilt (Geſetzſammlung 1840, ©. 263 fg.) und welches erftere binfichtlich des Beitritts zum Credit⸗ 
verein und der besfallfigen Präclufionsfrift durch Die Verordnung vom 15. April 1842 (Gefegfammlung, 
©. 180) erweitert ift. 

Diefem pofenfchen Greditverein ift zufolge Allerhöchften Exlaffes vom 13. Mai 1857 und Statats 
(Geſetzſammlung von 1851, S. 326 fg., nebft Targrundfägen, ©. 344 fg.) unter dem Namen bes Neuen 
Greditvereins für die Provinz Poſen ein befonderer landwirthfchaftlicher Greditverband der von dem ältern 
bes Jahres 1821 fy. ausgefchloffenen Grundbeſitzer an die Seite getreten. 

In der Prepinn Sachſen, mit Ausſchluß der früher zur Mark Brandenburg gehörigen Altmark 
(welche nach ihrer Wiedereroberung dem kur⸗ und ——— ritterſchaftlichen Crebitſyſtem wiederum 
— desgleichen in der Provinz Weſtfalen und in der Rheinprovinz beſtehen ähnliche Einrichtun⸗ 
gen nicht. - 

Zur Dervollftändigung der Literatur ift unter anderm noch befonders aufmerkſam zu machen anf bie 
Schrift des frühern Hauptritterfchaftsdirectors von Voß, Das Erebitinflitut der kur⸗ und neumärfis 
ſchen Ritterfchaft in feinem Verhaͤltniß zu den nicht affoctirten Rittergutsbefigern (Berlin 1836); f. andy 
bie aus ven Schlefifchen Provinzialblättern, Jahrgang 1803, befonvers abgedruckte Schrift: „, Beitrag 
zur Gefchichte der landwirthfigantlicen Creditſyſteme.“ 

3) Deren Erwerb ſeit dem Edict vom 9. Oct. 1807 jedoch ohne Rückſicht auf adelichen Staud jeder⸗ 
mann freiſteht. 

4) Revidirtes Reglement ber weſtpreußiſchen Landſchaft von 1851, $. 14 fg., und revidirtes pom⸗ 
merſches Reglement vom 26. Ort. 1857, 8. 8. 
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der nene Creditverband für die Provinz Poſen von 1857 ſteht den Befitzern aller nicht ſchon 
den frübern (pofenfchen und weſtpreußiſchen) landſchaftlichen Verbänden angehörigen, dabei zu 
vollem Eigenthum befeflenen Güter offen, gleichviel ob fie Rittergüter, abeliche Landgüter oder 
andere Grunpflüde find, jedoch mit der Beichränfung auf einen Gutswerth von mindeftend 
5000 Thlr.5) Domänen werden nur im Verbande ver oftpreußifchen Landſchaft mit Pfand⸗ 
briefen belieben. 

Um den oben angegebenen Zweck diefer Creditwerke zu erreihen, werben von den betreffen: 
den landſchaftlichen Behörden des betreffenden Creditſyftems Pfanpbriefe audgefertigt und dem 
erebitfuchenden Gutsbeſitzer auögehändigt, welche ohne Rückſicht auf die Zeit der Ausfertigung 
oder Eintragung gleiche Vorzugsrechte Haben und einerfeit8, als lettres au porleur, auf jeden 
Inhaber lauten, anvererfeits, zugleich als Hypothekeninſtrnmente, auf ein beſtimmtes Gut, gegen 
die mit Diefem Gute dafür beftellte Specialhypothek (zufolge der preußifchen Hypothefenorbnung 
vom 20. Dee. 1783), eingetragen, überbied aber durch die Bürgſchaft der gefammten Land- 
ſchaft oder wenigſtens ber zu vem Erebitfnften verbundenen Güter, in Betreff des in ihnen ver: 
fhriebenen Kapitals und Zinfen fihhergeftellt find. Indem die geſammte Landſchaft durch ihre 
Behörven, in Vertretung aller einzelnen zum Grebitfoften verbundenen Gutöbefiger, den ein: 
zelnen Pfandbriefsinhabern, reſp. Gläubigern gegenüberfteht und die Zahlung von Kapital 
und Zinfen aus der gemeinfähaftlichen Kafle an Stelle ver einzelnen Befiger und Pfandbriefs⸗ 
ſchuldner überninmt und vermittelt, vagegen ihrerfeitö von den Beſitzern der Güter annimmt 
und einzieht, ſodaß die Inhaber der Pfanpbriefe mit ven Befigern der dafür verpfändeten Güter 
regelmäßig in feiner Berbindung ftehen, gewährleiftet fie einerfeitS den verjchulbeten @uts- 
befigern einen dauernden und feften Realcredit, anbererfeits den Piandhriefs- reſp. Realgläu- 
bigern die prompte und regelmäßige Zahlung von Kapital und Zinfen in den dafür beftimmten 
Terminen, und in beren wie im Intereffe des allgemeinen Verkehrs eine (durch die WBeitläufig- 
feiten und Koften von Eefilonen, Subhaftationen und Sequeftrationen nicht behinderte) ſtets 
bereite und freie Berfügung über ihre, gleichwol gegen Specialhypothek auf einzelnen Gütern 
verjiherten Kapitalien. Denn vermöge ihrer Gigenjchaft als lettres au porteur And die Pfand: 
briefe ein im Börjenverfehr verfäuflihes Papier, wodurch auch die hin und wieder einigen 
ältern Pfandbriefen noch anbaftende Eigenſchaft als fogenannter garantirter, d. b. als folcher, 
für weldje vem Inhaber bei einer Aufkündigung feitens der Landſchaft flets ein Pfanpbrief von 
gleicher Art und-Summe zurüdgegeben werden muß, obfolet geworben iſt. Die Bürgſchaft für 
die Zahldarfeit und Verzinſung der Bfandbriefe leiften in einigen Verbänden (in der Kur: und 
Neumark und im Großherzogthum Pofen, auch wol in Weftpreußen, zufolge $. 5b Nr. 3 des 
revidirten Reglements vom 25. Juni 1851) angemeljener nur die dem Grebitverein durch Be- 
pfandbriefung ihrer Güter beigetretenen Gutöbefiger, Dagegen in Schleften, Pommern und Oft: 
preußen alle bepfanpbriefungsfähigen Güter — die geſammte Landſchaft. Zunächſt aber haften 
Immer die zur Specialhypothek in der Pfanpbrieföverfchreibung eingefegten Güter, demnächſt 
erſt Die zum Creditwerk verbundenen Güter eines Kreiſes, oder eines in verſchiedenen Reglements 
als Provinz oder ald Landſchaft oder ald Departement bezeichneten Landestheils, endlich die 
ſämmtlichen Güter des ganzen Verbandes. Wenn die den letztern vertretende Tandichaftliche 
‚Behörde (die Generallandichafts-, in der Kur- und Neumark die Hauptritterfchaftspirection) 
ihrer Obliegenheit zur Befriedigung der Pfandbriefsinhaber und Gläubiger — (eventuell aus 
ihren durch die urfprünglichen Dotationen, durch die fpätern Eriparniffe und Mehreinnahmen 
oder durch Darlehne gebildeten eigenthümlichen Fonds) — nicht nachkommen follte, fleht dem 
Gläubiger ver Weg Rechtens und in dieſem gerichtlichen Berfahren die Befugniß zu, feine Spe⸗ 
cialhypothek gegen daß verpfänvete Out zu verfolgen ; für ven Fall, daß er dabei einen Ausfall 
an Kapital oder an Zinfen und Koften erlitte und nicht fofort von den landſchaftlichen Behörben 
fir prompte Deckung dieſes Ausfalls gejorgt würde, ift die Generallandſchaftsdirection vom 
Richter ſchuldig zu erfennen und durd) richterlihen Zwang anzuhalten, ven Pfandbriefsgläu— 
biger aus den bereiteften Mitteln fofort vollfländig zu befriedigen. In deren Ermangelung aber 

5) Ähnliche Beichränfungen der Pfanbbriefsbefähigung nach dem Werthe der Güter enthalten das 
xevidirte wehtpreußifcht Reglement von 1851 im $. 15 und das pofenfche von 1821 im $. 12, auch bereits 
Das ältere fur- und neumärfifche von 1777. Bei Fideicommiß- und Lehngütern, überhaupt bei ſolchen, 
bei denen die Berfügungsbefugniß des jeweiligen Beſitzers befchränft ift, Tann felbftredend Die Bepfand- 
briefung nur unter der gefeßlich vorgefchriebenen Zuflimmung der Agnaten n. f. w. sen. 
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foll 6) die dazu erforberlihe Summe ohne Anſtand auf alle Mitglieder des Grebitvereind nad 
dem Maßſtabe der Kapitalbeträge ihrer Pfandbriefsſchulden ausgeſchrieben und von denſelben 
beigetrieben werben. 

Abgeiehen von dieſer Gefanmtbürgfchaft der Genoſſen des Creditverbandes beruht die 
Realſicherheit ver Gläubiger wegen ihrer Pfanpbriefe auch in den der Beleihung ver einzelnen 
Güter zum Grunde liegenden Werthöermittelungen der Grundftüde 7) nad mäßigen Ertrags⸗ 
durchſchnittsſätzen und Productenpreifen®), ferner darin, dab dergleichen Pfandbriefe in der 
Regel nur auf die erfte Hälfte des fo ermittelten Gutswerths auögefertigt merben?), wobei 
überdies, wie eine Mehrzahl der Reglements beftimmt, ven Pfanpbriefen feine andern Hypo⸗ 
thekenſchulden vorftehen dürfen. . 

Sodann find nicht blos die landſchaftlichen General⸗, Departementö= und Lokalbehoͤrden 
und Beamten, fondern aud) alle Mitgliever des Verbandes verpflichtet, gegenfeitig die Bewirth⸗ 
ſchaftung der bepfanpbrieften Güter infoweit zu überwahen, daß deren Werth und Subftanz 
nicht verringert, 3. B. ein mitverpfändeter Wald nicht verwüftet, ein Stück des Guts nicht ohne 
Genehmigung abveräußert werde, daß mithin vie Grundſicherheit erhalten bleibe, widrigenfalls 
nad) ftattgehabter Unterfuhung, auf Beſchluß des engern Augfchufjes ?9), ein Theil der Pfand⸗ 
briefe aufgefündigt und eingezogen, die Sequeftration unter Leitung der Landſchaft eingeleitet, 
auch der Schuloner aus dem Befige entfernt, fogar die Subhaftation des Guts bein Gericht 
beantragt werben Tann. Hingegen foll aber auch einzelnen, durch erhebliche unverſchuldete Un⸗ 
glücsfälle Heimgefuchten Befigern tenıporäre Nachſicht und Hülfe gemährt, auch ſoll nad) Ein- 
leitung der landſchaftlichen Sequeftration vor allen Dingen die Herftellung von Gebäuden und 
Inventarium, überhaupt eines. guten Eulturzuftandes der Güter, felbft mit Hülfe von Vor: 
fhüffen aus ben Provinzial: und Generallandſchaftskaſſen, und dadurch die Erhaltung und Her: 
ftellung ver Realficherheit bewirkt werden. Überdies verpflichten mehrere Reglements ven Be⸗ 
figer au) noch, die Gebäude und das Inventariun bei einer Feuerfaffe, neuere Reglements fo- 
gar, auch die Früchte, das Vieh, felbft die Mobilien bei einer Brand: , Hagel⸗, Biehfterbe: 
affecuranz gegen Gefahr zu verfichern. 12) i 

Endlich dienen auch zur Sicherflellung der Grebitinftitute und der von ihnen ausgefertigten 
Pfandbriefe die manderlei ihnen beigelegten Vorrechte. So find fie von aller Sinlaffung in 
Concurſe der Befiger, wie von allen Beiträgen zu ben Gerichtskoſten entbunden und ed wirb 
im Falle einer Subhaftation des bepfandbrieften Guts nur der nach Befriedigung der Land: 
ſchaft wegen ver Pfanpbriefe, der Pfanbbriefszinfen und ver mährenn ihrer Gutöverwaltung 
und Sequeftration zur Herftellung und Beflerung der Gutswirthfchaften gemachten Vorſchüſſe 
verbleibende Überreſt der Kaufgelder und ber Einkünfte der bepfandbrieften Güter zu der unter 
die übrigen Real- und Berfonalgläubiger des Befigers zu vertheilenden Concursmaſſe gezogen. 
Zur Einleitung und Führung einer Sequeftration der bepfanpbrieften Güter, wie zu ander- 
weiten Realexecutionen, felbft zu Verpachtungen folder Güter, find in den vorfommenden 
Fällen die landſchaftlichen Behörben ohne Einwirkung der Gerichte ermächtigt. Es ſteht ihnen 
die Befugniß zu, gerichtlihe Subhaftation bepfandbriefter Güter auszuwirken und find bie 

- Gerichte [hulbig, auf ihre Anträge die Subhaftation ohne vorgängiges Erfenntniß einzuleiten, 
ſobald nach pflihtmäßiger Überzeugung der landſchaftlichen Verwaltungsbehörven deren ander⸗ 
weite reglementsmäßige Mittel unzureichend ſind, die den Inſtituten ſchuldigen Zinſen und 

6) Wie dies insbeſondere die Creditordnung für das Großherzogthum Poſen vom 15. Dec. 1821 
GGeſetzſammlung, S. 218 fg.) in den 88. 9 u. 31 beſtimmt. 

7) Theile ältern Erwerbungspreifen, theil aber und fpäter meift Abſchätzungen. 
8) Legtere fogar noch gegenwärtig großentheils aus älterer Zeit. . 
9) Eine Ausnahme hiervon geftattet: 1) das (revibirte) Creditreglement für die Kur: und Neumark 

vom 23. Mai 1782 dahin, daß zur Erhaltung eines Gutsbefitzers beim Befige feines Guts, jedoch nur 
gegen befonbers zu beflimmende ratenweife Zurüdzahlung, ingleichen gegen befondere Aufficht über feine 

irtbfchaftsführung, ein fiebentes Zwölftheil des Gutswerths bepfandbrieft werden dürfe; 2) das ältere, 
wie das revidirte pommerſche Reglement vom 26. Oct. 1857 (8.4), daß die Gefammtfumme der auf ein 
But zu bewilligenden Pfandbriefe bis auf zwei Drittel feines Tarwerths fleigen darf; 3) das revidirte 
oſtpreußiſche Reglement von 1808 unter verſchiedenen Maßgaben ($. 4, 16 u. $. 192 fg.) ‚desgleichen 
auf zwei Drittel bes Gutswerths. Bei der Tare wird ber ermittelte Reinertrag von ber weh: und 
oftpreußifchen wie von der ſchleſiſchen und pofenfchen Landſchaſt mit 5 Proc. (dem zwanzigfachen), vor 
der märfifchen und pommerjchen aber mit 4 Proc. (dem fünfundzwanzigfachen Betrage) Fapitalifirt. 

10) ©, über denfelben und deflen Attribute weiter unten. " 
11) So $. 6 des Statuts des Neuen Ereditvereins für die Provinz Bofen vom 13. Mai 1857. 
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Borfhüfle herbeizufchaffen. 12) Sowol vie bei ven Gerichten deponirten und verwalteten Mün- 
belgelver, wie andere Maffen, ingleihen die Sparfaffenkapitalien der Gommunen dürfen auf 
in convertirten Pfanbbriefen angelegt werden. 23) 

Waͤhrend ver legten Jahrzehnde find inzwiſchen bezüglich einiger der ſoeben in ihren Haupt: 
zügen dargeftellten Grundbeſtimmungen ver Credit- und Pfanpbrieföfgfteme Veränderungen 
eingetreten, deren ſchon wegen des allgemeinen Interefles, das diefe Punkte für vie Regulirung 
des Realeredits dvarbieten, ausführlicher zu erwähnen ift. Sie betreffen: 

1) Die Sonvertirung refp. Einlöfung der ältern zu einem höhern Zinsſatz (in Schleiien ‘ 
3. D. urfprünglic zum Zinsſatz von 5 und 6 Proc.) verfchriebenen Pfandbriefe mit Herab: 
fegung dieſes Zinsſatzes. 

2) Deren gleichzeitig mit der Convertirung eingetretene Unkündbarkeit ſeitens der Pfand⸗ 
briefsinhaber und Gläubiger. 

3) Die planmäßige allmähliche Tilgung ber auf den einzelnen Gütern eingetragenen 
Pfandbriefe. 

Urſprünglich zu dem gemeinüblichen reſp. geſetzlichen ginsfuß ausgeſtellt, waren die Pfand⸗ 
briefe, gleichwie ſeitens des Schuldners und der Landſchaft, ſo auch ſeitens des Inhabers, mit 
halbjähriger Friſt aufkündbar und mußte das Grebitinflitut bei Aufkündigung eines Pfand- 
brief feitend des Inhaberd entweder einen andern zur Erwerbung des Pfandbriefs bereiten 
Gläubiger, oder vie Gelnmittel zur Befriedigung des Inhabers aus den eigenen Fonds be- 
ſchaffen. Bei dem lange Zeit beftandenen Curſe der Pfanpbriefe über pari und ihrer Veräußer⸗ 
lichkeit im Börfenverfehr hatte der Pfandbriefsinhaber und Gläubiger, hingegen bei dem Sin: 
fen der Pfandbriefe unter dem Curſe und der Verpflichtung, die verfhriebene Baluta (den No⸗ 
minalbetrag bed Pfandbriefs) einzuzahlen, der Gutäbefiger und Schuldner feine Beranlaffung 
zu einer freiwilligen Kündigung. 

Das Sinken ded Zindfußes im dritten und vierten Jahrzehnd ließ an eine allgemeine Ermä⸗ 
Bigung auch der Pfanpbriefszinfen venfen. Damit aber verband ſich weiter der Gedanke an eine 
allmähliche planmäßige Tilgung und regelmäßige Amortifation ver Pfanbbriefe zu Bunften ver 
Entlaftung des Inftitut3 und der Abbürdung ver auf den Gütern haftenden Pfandbriefsſchulden 
mitteld Fortzahlung eines mäßig höhern Zinfes feitens der Gutähbefiger und Schulbner an das 
landſchaftliche Inftitue und wiederum hiermit der an die Unkündbarmachung ver Pfanpbriefe 
feitend der Gläubiger. Die landſchaftliche Creditordnung für das Großherzogthum Poſen vom 
15. Dec. 1821 war mit ber Einrichtung eines Tilgungsfonde und der allmähliden Amorti- 
fation (auch zur Erleichterung der Zihfenerhebung mit der Einführung von Zindcoupond) vor: 
angegangen. Während nad) dieſer poſenſchen Creditordnung die Inhaber ver Pfanpbriefe 
4 Proc. erhielten, verzinften die Schuloner die auf ihre Güter genommenen Pfandbriefe, außer 
mit %/, Proc. des Kapitald zur Beftreitung der Berwaltungdfoften, fortlaufend und bi zur 
gänzlihen Ablöfung mit 5 Proc. und wurde das fünfte Brocent zu der planmäßig in 41 Jahren 
‚exfolgenden Tilgung verwandt. Solange die Pfanpbriefe unter dem Nennwerthe over ihm 
gleichſtanden, beforgte die landſchaftliche Generalbirection die Tilgung durch Ankauf derfelben, 
andernfalld durch Verloſung; bei diefer aber muß dem Inhaber ver zur Tilgung geloften Pfand⸗ 
briefe dad Aufgelo nach dem Curſe bis auf Höhe von 3 Proc., niemals aber darüber, vergütet 
werben. Alle Zinszahlungen dauern, der periodiſchen Löfhung ver planmäßig getilgten Pfand⸗ 
briefe ungeachtet, bis nach Ablauf der einundvierzigjährigen Amortifationdperiobe fort. 1%) 
Dennod waren die pofenfhen Pfandbriefe insgefanımt von fetten des Gläubigerd und reſp. 
Inhabers, hingegen nicht feitend der einzelnen Gutsbeſitzer und der Landſchaft aufkündbar. 
Bei der Erweiterung des Creditinſtituts duch Die Verordnung vom 15. April 1842 1°) wurden 
Die neuen Bianbbriefe der infolge dieſer Verordnung dem poſenſchen Erebitverein be itretenden 
Büter auf einen Zinsfuß von 31/, Proc. herabgeſetzt, die außerdem an dad Inflitut von den 
Butöbefigern noch zu zahlenden 14/, Proc. nebft Zwiſchenzinſen aber zur Tilgung beſtimmt; 
dieſe tritt rũckſichtlich des ganzen Pfandbriefskapitals nach einem Zeitraum von 35 Jahren ein; 

dabei iſt es übrigens den Gutsbeſitzern geſtattet, durch Einzahlung eines groͤßern Tilgungs⸗ 

12) Allerhochſte Cabinetsordre vom 14. Febr. 1829, Geſetzſammlung von 1829, ©. 22. 
13) Sabinetsordre vom 27. Mai 1838, Gefepfammlung von 1838, ©. 280, und Reglement vom 

12. Dec. 1838, Geſetzſammlung von 1839, ©. 6 
14) ©. eini e foätere Beflimmungen wegen ‘der Tilgung nebft ben vorausgegangenen B 6.1 und 

ber dieſelben tigenden Babinetsordre vom 11. Febr. 1833 in der Befepfammlung von 1 
15) S. & eßſammlung 1842, S. 180 

. 
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betrags die Pfandbriefsſchuld früher, als es durch dieſe plaumäßige Tilgung geſchehen würde, 
alsdann jedoch nur durch Baarzahlung bes vollen Nennwerths, abzuloſen. 

Nach und nach iſt derſelbe Weg, auf welchem das poſenſche Creditinſtitut von 1821 voran⸗ 
ging, einestheils und zuerſt der Unkündbarmachung und gleichzeitigen Couvertirung ber Pfand⸗ 
briefe mit Herabſetzung des Zinsfußes, anderntheils alsdann der Bildung von Tilgungs- (oder 
Referve:) Fonds zur Entlaftung des Grundbeſitzes von diefer Art von Hypothefenfchulden, in 
allen landſchaftlichen Berbänden und unjerd Erachtens mit Recht beſchritten worben, da durch 
die großen Privilegien und Vergünſtigungen der landſchaftlichen Grebitinflitute einer bis dahin 
auch politifh bevorrechteten Klafie von Brundbefigern ver Realcredit und damit die Moͤglich⸗ 
keit der Verſchuldung der Güter fo erheblich erleichtert iſt, dieſer dem lebenden Geſchlecht für. 
Übertragung von Unglücksfällen oder zur Befriedigung doch immer nur periodifher Bedürf- 
niſſe gewährte Credit aber nicht auf Koflen ver Zukunft ausgenugt werden darf. 16) 

16) In der Kurs und Neumark wurde die Eonvertirung aller Aproc. Pfandbriefe in 84proc. 
mit Eude 1837, fpäter 1839 — 42 auch noch die der Heinern Pfandbriefe von 50 und 100 Thlrm. in 
Sproc. bewirkt und Y, PBroc., bei den Heinen Bfandbriefen 1 Proc. , zur Amortifation beftimmt (wovon 
jedoch das nach andern Regeln zu tilgende fiebente Zwölftel ausgefchloffen ift); jeber Gutsbefiger kann 
den, ein untrennbares Zubehör feines Guts bildenden Amortifationsfonde durch Zuzahlungen verftärfen. 
Zufolge Erlaſſes vom 21. Jan. 1857 iR auf Antrag der Gutsbefiger wiederum auf die Ausfertigung 
Aproc. Pfandbriefe und die Umwandelung der 31, proc. in Aproc., mit Zuzahlung von Y, Bror. an dag 
Inftitut (alfo im ganzen mit 44, Proc. verzinslich) geftattet. 

Bei der — Landſchaft erfolgte die Convertirung reſp. Herabſetzung der bereits Aproc. 
Pfandbriefe auf 3%, Proc. und die Beflimmung der Unfündbarfeit feitens der Pfandbriefsinhaber und 
Gläubiger zufolge des durch die Cabinetsorhre vom 21. Dec. 1887 genehmigten Befchluffes des General⸗ 
landtags vom 31. März 1835 (Gefegfamnlung, S. 223): Die Pfandbriefsichulduer reſp. Gutsbefiker 
blieben danach aber verpflichtet, 4Y, Broc. als Zinsamortifation and Koftenbeiträge unverfürzt zu zahlen, 
welche indeß fpäter (Gabinetsordre vom 15. Dec. 1843, Gefepfammlung 1844, ©. 49) A: 4 Proc. 
herabgeſetzt find und wobei beſtimmt iſt, daß das nach Beſtreitung der Adminiſtrationskoſten übrig blei⸗ 
bende Proc. zur Bildung eines eigenthümlichen Fonds der Landfchaft, zunächſt bie zum Betrage von 
800000 Thlen., von befien Binfen bie Bermaltingefoften vollftändig gebedit werben fonnen, angefammelt, 
ſodann aber (mit Ende 1856) zur Amortifation der Pfandbriefe verwendet werben folle. 

Gleiche Beflimmungen ergingen für Die weftpreußifche Landſchaft (f. wegen Bildung des Tilgungss 
fonds, der Convertirung und Unkündbarkeit der Pfanpbriefe feitens der Inhaber Babinetsorbre vom 
24. Febr. 1833; wegen Herabſetzung ber Beiträge von 5 auf 44, Proc. Cabinetsordre vom 13. Der. 
1844, Geſetzſammlung von 1845, ©. 1); worauf das am 25. Juni 1851 beftätigte revibirte weſtpreußi⸗ 
ſche Landfchaftsreglement ($. 94) beſtimmt: daß die Pfanbbriefe von feiten der Miaubbriefsinhaber weder 
der Landſchaft noch dem Beſitzer des Guts, auf welches die Pfandbriefe eingetragen find, auch nicht von 
ber Landfchaft felbit dem Schuldner, foweit nicht Ausnahmsfälle (Berfihlechterung der Subitanz bes 
Guts vefp. Berminderung feines Werths, Abverkauf von Pertinenzien) eintreten, aufgefündigt werben 
dürfen, wogegen indeß jeder Gutsbeſitzer ji allen Zeiten befugt ift, ſämmtliche auf feinem Gute haftende 
Pfandbriefe oder auch einen Theil derfelben ber Landfchaft zu Fünbigen und deren Löfchung im Hypos 
thefenbuche zu verlangen ($. 97) ; Derfelbe aber, folange dies nicht Be 5 Proc. feiner Pfandbriefs⸗ 
ſchuld zum Tilgungsfonds beizutragen und dadurch ben zwanzigſten Theil derfelben abzulöfen hat. Am 
Tilgungsfonde erhält jeder Theilnehmer über feinen Antheil ein eigenes Conto. Dieter Specialfonde 
ift aber auch zur Deckung von Zinsausfällen und bei einer nothwendigen Subhaftation des Guts zur 
Deckung von Ausfällen der baranf eingetragenen Pfandbriefe beſtimmt. 

Auch die pommerfche Landſchaft Hatte wegen der Bonvertirung und Amortifation gleiche Beichlüffe 
gefaßt (f. Cabinetsordre vom 10. Dec. 1837, Geſetzſammlung, S. 171), die Amortifation bei Ermäßi⸗ 
gung ber Zinszahlungen der Pfandbriefsſchuldner an die Landſchaft auf 4 Proc. jedoch einftweilen ſus⸗ 
pendirt (f. Allerhöchfter Erlag vom 11. Mai 1848, Gefepfammlung, S. 137), worauf aber dag revidirte 
Reglement vom 26. Det. 1857 die Unfündbarfeit ver Pfanbbriefe feitens ihrer Inhaber, fowol der Lands 
fchaft als dem Gutsbeflker gegenüber, unbedingt feftftellte, letzterm jedoch die Ablöfung, in der Regel 
gegen Bacrzahlung nach dem vollen Werthe, geitattete; während den Bfandbriefsinhabern nur 32 Pror. 
und für die Pfanbbriefe, welche auf einen geringen Betrag, unter 100 Thlr. lauten, nur 34 Proc. an 
Zinfen pro anno bezahlt werden. Sofern ber creditfuchende Gutsbefiger nicht die Ausfertigung von 
4 Proc. Zinfen tragenden Pfandbriefen ausprürflich verlangt, bat er in erfterm Falle 4, in leßterm Falle 
4Y, Broc. Zinfen unb erforberlichenfalte den frühern Dusttungsgrofchen bie zur Höhe von Y, Proc. 
an das Erebitinftitnt zu zahlen. Die Zinserfparniffe von 1, reip. 34 Broc. werden zunächſt einem für 
Zeiten allgemeiner Balamität genügenden Refervefonds (von 800000 Thlen.), deſſen Zinfen zunächft zur 
Dedung ber gefammten Berwaltungsfoften beftimmt find, fpäter einem zu bildenden General: Amortija- 
tionsfonds überwiefen, an welchen: die zur Amortifation verflatteten Büter für jedes laufende halbe 
Jahr nach Berhältniß des auf ihnen rabicirten Pfanbbriefsfapitals theilnehmen, wovon fodann aber ein 
jedes Gut fein Special:Amortifationsconto erhält, welches ber Beſitzer durch außerordentliche Amortifa= 
tionszuſchũſſe von mindeftens 4 Proc. jährlich verflärfen darf. Nach diefem revidirten pommerfchen 
Reglement darf hingegen jeder Qutsbefiger die Löfchung des amortifirten Betrags refp. die Abtretung 
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Hinfichtlich der Operationen der ſchlefiſchen Landſchaft ift zu bemerken, daß dieſelbe (zufolge 
Erlaſſes vom 13. Nov. 1848 nebſt Regulatio) mit dem landſchaftlichen Creditverein eine aus 

ihrem Gorporationsvermögen dotirte Darlehnsfafle verbunden hat zur Unterflügung des länd⸗ 
lichen Crediis mittel8 zinsbarer Darlehne. u 

Ganz getrennt von dieſem ältern landſchaftlichen Grebitverein für Schlefien befteht das erft 
durch Allerhoͤchſte Berorbnung vom 8. Juni 1835 errichtete koͤnigliche Ereditinflitut „zur Be⸗ 
feitigung der drückenden Vermoͤgensverhältniſſe vieler ſchleſiſchen Gutsbeſitzer und der Schwie- 
tigkeit, Kapitalien noch hinter den landſchaftlichen Pfandbriefen (auf der zweiten Werthshälfte) 
im Kalle der Auffündigung von Hyyothekenſchulden oder des Bedürfniſſes von Betrieböfapital, 
zu beſchaffen“. Bei Beleihung viefer zweiten Werthshälfte mit Pfanpbriefen (B) und zwar 
unter Stantögarantie ift jedoch fofort deren allmähliche Tilgung verbunden. 17) 

Der im wejentlihen übereinſtimmende Verwaltungsorganismus der landſchaftlichen reſp. 
ritterſchaftlichen Greditinftitute ift in feinen Hauptgrundzügen folgenber: 

An der Spige der verfchiedenen größern Geſammtverbände fteht eine Generallandſchafts⸗ 
direction, in der Kurmark Hauptritterfchaftöpirection genannt, in ber Regel aus drei Mitglie= 
dern nebft einem rechtöfundigen Syndikus, mit der Verpflichtung und Befugniß, die Grund⸗ 
füge des Creditſyſtems aufrecht zu erhalten, deſſen Intereflen wahrzunehmen und deſſen Ge⸗ 
ſchäfte zu führen, auch über alle Beſchwerden und Anzeigen gegen bie ihr untergeorbneten land⸗ 
ſchaftlichen Behörden und Deren Mitglieder, foweit fie dad Pfandbriefsſyſtem betreffen, wenig: 
ſtens interimiflifch zu entfcheiden, insbefondere auch die Beſchlüſſe des engern Ausſchuſſes und 
bes Generallandtags vorzubereiten, die aufgenommenen Taren wie die füänmtlihen Rechnungen 
zu revidiren, beögleichen ſämmtliche Kaflen des Inſtituts außerordentlich zu vifitiren, für Her: 
beifhaffung ver nöthigen Gelomittel zu forgen und bie eigenthümlichen Bonds der General: 
landſchaft zu verwalten. 

Bei alten landſchaftlichen Gefamnitverbänden iſt ein koͤniglicher Commiſſarius zur Wahr: 
nehmung des öffentlichen Interefles bei ven Verhandlungen des Grebitinflitutd und zur Ob: 
forge für die Befolgung ber Grundfäge des Creditwerks wie der Landeöverfaflung beftellt und 
mit der allgemeinen Aufjicht über den Geſchäftsgang bei den land- und ritterfchaftlichen Be⸗ 
hörben, in ver Regel auch mit der Führung des Vorſitzes bei der Generallandſchaftsdirection, 
wie bei ven General- und engern Ausfchußverfammlungen betraut. _ 

Die befondern Gefchäfte in ven zum Geſammtcreditverbande gehörigen und nad) der Altern 
Lanveseintheilung beftinımten einzelnen Departements, Fürſtenthümern, Kreijen oder Lanb- 
ſchaften werben von den für diefelben (3.8. in ver Mark Brandenburg nad) ihrer frühern Be- 
grenzung für die Altmark und Priegnig, die Mittelmark, die Ufermarf und Neumarf) beflellten 
fogenannten Provinzialdirectionen, beſtehend aus einem Director und mehreren Landſchafts⸗ 
oder Ritterfihaftsräthen nebſt einem rechtsverſtändigen Syndikus, beforgt. Zu dieſen Ge- 
fäften gehört beſonders die Einziehung und Abführung der Zinfen, die Verfügung ver Tax⸗ 
aufnahme ver Güter neu beitretender Mitglieder behufs der Bepfandbriefung, desgleichen in- 
folge Beranlaflung der Gerichte behufs der Subhaftation, die Reviſion und meitere Beförberung- 
der Pfandbriefätaren an die Generallandſchaftsdirection, die Einleitung und Auffiht von Se: 
queftrationen über bie bepfandbrieften Güter nebft deren Verpachtung gegen faumige Pfand⸗ 

der Stelle zur anderweiten Bennbung verlangen, fobald fein Specials Amortifatiohsfonde dem zehnten 
Theile des Betrags der zur Zeit des Beginns der Amortifafion auf dem Gute gehafteten Pfandbriefs⸗ 
fchuld gleichfommt. Ebenſo fleht ihm frei, eine diefem zehnten Theile gleichlommende, für fein Conto 
angejammelte Bfanbbriefsfunme für fi und zu feiner Berwenbung zu beanfpruchen; nur bis dahin 
madıt fie ein von dem Gute nicht zu trennendes Zubehör befielben aus, ausgenommen die Fälle einer 
Subhaſtation oder des Todes des Pfandbriefsichulnners ; erfternfalls wird der Amortifationfonde zur Kauf: 
gelbermafle ausgefchüttet, Iepternfalls dem Redstsnachfolger die Dispofitionsbefugniß darüber zuge: 
fanden ; in beiven Fällen ohne Beſchraͤnkung auf einen beftimmten Betrag bes Angefammelten. 

Die bei der Gonvertirung ber Pfandbriefe erfolgte Herabfeßung des Zinsfußes, wie fich bald 
zeigte, unter Das Maß des im Geldverkehre gemeingewöhnlichen und landesüblichen, alſo des Preifes des 
Geldes, mußte ein erhebliches Sinfen des Werths refp. Eurfes der Pfandbriefe alsbald von ſelbſt zur 
Folge haben und um fo mehr, als fich fpäterhin die Anlage ber Kapitalien periodisch den lohnendern 
induftriellen und Bergwerfsunternehmungen zuwandte. 

17) Fonds und Special: Tilgungsconten für jedes Gut werben dadurch gebildet, daß über bie ur- 
fprünglichen 4, fpäter nach ber Wahl des Antragenden entweber 4 ober 37 Broc. Pfandbriefszinſen 
(Sabinetsordre vom 11. Juli 1845), behufs rafcherer Tilgung der Pfandbriefe (B.) 1 oder 11% * 
nach Abzug von Y, Proc. auf Verwaltungskoſten, gezahlt werden (Allerhöchſte Cabinetsordre vom 
31. März; 1848, Sefepfammlung, ©, 185). 



2f6- Creditvereine 

briefsſchuldner, wie die Aufſicht über die Wirthſchaftsführung ver ven Creditverbaude durch 
Aufnahme von Pfandbriefen angehörigen Gutöbefiger, wie der Pächter diefer Güter, ferner 
die Einwirkung bei Wald- und andern Devaftationen oder Abzweigung von Trennftüden, ins- 
beſondere envlich Die Ausfertigung und Aushändigung der durch den Finalbeſchluß des engern 
Ausſchuſſes bewilligten Pfanpbriefe an die Gutsbeſitzer und die Mitwirkung bei der vorgän- 
gigen Eintragung diefer Pfanpbriefe in die von den Gerichten geführten Hypothekenbücher. 
In jedem ſolchen Departement find wiederum je einer oder mehrere Landſchafts- oder Ritter- 
ſchaftsräthe für alle Diejenigen örtlichen Geſchäfte beftellt, weldye ver vorgenannten Brovinzial- 
direction obliegen,, indbefondere alſo aud) zur Aufnahme ver Taxen nad) Maßgabe der für jes 
ben Grebitverein und bie einzelnen dazu gehörigen Landestheile erlaffenen General: und Spe⸗ 
sialtarprincipien, in der Regel unter Zugiehung des rechtsverſtändigen Syndikus oder eines 
andern ri'terlichen Beaniten. Neben ven Lanpfhaftsräthen und zu ihrer Ausbildung fönnen 
auch geeignete Gutäbefiger dauernd oder vorübergehend mit ven landſchaftlichen Geſchäften, 
insbeſondere ald Euratoren mit der Aufſicht über die Wirthfhaftsführung auf fequeftrirten 
Gütern beauftragt werden. 

Die Mitglieder viefer Berwaltungsbehörben werben in ver Regel theild vom engern Aus⸗ 
ſchuſſe, theild von den zum Grebitverein verbfindenen Qutöbefigern des Verbandbezirks in 
ihren Kreis: over Departementöverfammlungen aus den mit pfandbriefsfähigen, reſp. bepfand⸗ 
brieften Gütern angefeflenen Mitgliedern gewählt, jedoch theild vom Könige, tHeild von dem 
Minifter des Innern, zu deflen Wirkungskreiſe diefe landſchaftlichen Angelegenheiten gehören, 
beftätigt. 18) | 

Die höchſte an legter Stelle entſcheidende abminiftrative Inftanz aber ift der fogenannte 
engere Ausſchuß, welcher jährlich regelmäßig eins oder zweimal zufammentritt und aus Depu⸗ 
tirten der Verbandsgenoſſen befteht, deren in jedem Departement over Kreife alljährlich je einer 
ober zwei dazu gewählt werben. Demfelben liegt insbeſondere die ſchließliche Feſtſtellung aller 
Pfandbriefstaxen, ingleihen die fchlieplihe Entſcheidung im Recurswege über alle, die Ber: 

waltung des landſchaftlichen Inſtituts betreffende, gegen deſſen Behoͤrden gerichtete Klagen und 
Beſchwerden, wie die ſchließliche Abnahme und Dechargirung der Rechnungen des ganzen 

Inſtituts ob. 
Die Generalverfammläng, der Generallandtag, tritt dagegen nur in außerordentlichen 

Bällen, behufs einzuführender Neuerungen in der Berfaflung des Erebitinftituts, alfo für legio⸗ 
lative Maßregeln im engern Sinne, nad vorgängigem Beichluß des engern Ausfchuffes, in- 
folge Berufung des Eöniglihen Commiſſarius zufammen und werden deſſen Mitgliever auf 
gleiche Weife wie der engere Ausſchuß, jedoch in verftärkter, in der Negel dreifacher Zahl 
gewählt. 

Es wird diefen in ihren weientlihften Beftimmungen vargeftellten Einrichtungen der Iand- 
fhaftlichen Creditſyfteme das Zeugniß nicht verfagt werben, daß fie im allgemeinen und großen 
fehr wohlthätig und heilfam gewirkt, auch durch Tängere Perioden ihren weiter oben angege: 
benen Zweden entiproden haben. Freilich find le nicht im Stande geweſen, twie die Vorgänge 
in den Provinzen Preußen und Pommern, nod weit fpäter ſelbſt in Schlefien vartfun, dem 
Vermoͤgensverfall zahlreicher Rittergutöbefiger und dem Übergang ver Güter aus den alten 
Familien in die Hände neuer Befiger vorzubeugen. 1°) 

Am mwenigften haben bie feit 1807 bis Ende 1832, zufolge Eöniglicher Verorbnungen, ven 

18) Beichränfter find die Rechte ver Wahl und Selbitverwaltung bei dem ältern, noch mehr bei dem 
neuern pofenfcyen Greditinftitut, befonders aber bei dem Föniglichen Erebitinftitut für Schleſien. 

19) In den beiden Provinzen Oft: und Weftpreußen erlagen der infolge der Kriege von 1806 unb 
1812 fg. exit in den Jahren 1820 — 30 ausbrechenden Kataftrophe des Srunpbefißes mol 80 Proc. der 
Rittergutsbefiger und fielen bei ven Subhaftationen mehrere Millionen Pfanbbriefe aus; f. Bericht ber 
Zweiten preußifchen Kammer vom 8. Mai 1851, über die Ereditverhältnifie des ländlichen Grundbe⸗ 
fißes, und Anlage III, S. 47, zum Bericht der Staatshaushalts:Commiffion des preußifchen Abgeordneten: 
hauſes, Druckſchrift Nr. 193 von 185657, über den Zandes-Unterflügungsfonde der Provinz Preußen. 
In Alt, Vor⸗ und Hinterpommern mit etwa 1636 NRittergütern, denen beinahe refp. 56 und 69 Proc. 
bes Grund und Bodens in dieſen Lanbestheilen gehören, wo damals die Mehrzahl der Güter überdies in 
mancherlei Beziehung den Öläubigern gegenüber bevorzugte Lehne waren, fanden deren 1300 zur Subha- 
flation. Wegen Schleflen |. die Cinleitung in der Allerhöckften Verordnung vom 8. Juni 1835 (Geſetz⸗ 
ſammlung 1835, S. 101 fg.) betreffend die Einrichtung des königlichen Grebitinftituts für Schleften und 
Beleihung mit den Pfanbbriefen Litt. B. hinter der erfien Werthehälfte, und über Obiges auch Lette, 
Die Bertheilung des Orundeigentyums u. |. w. (Berlin 1858), S. 120 fg. 

v 
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Pfandbriefsſchuldnern wie ven Landſchaftsverbänden felbft, insbeſondere in Oft: und Weſt⸗ 
preußen wieberholt und erneuert bemwilligten allgemeinen Kapitald-, auch Zinfeninpulte und 
Moratorien die über eine Mehrzahl auch von Beſitzern bepfandbriefter Güter hereinbrechende 
Krifld abzuwenden vermocht, dieſe vielmehrnur ein und zwei Mprsehnbe aufgehalten. 20) Schon 
vor dem Kriege von 1806 hatten vie damaligen günftigen Arhältniſſe des großen Grund: 
befitzes nebft der Erleihterung und Steigerung des Realcredits, verbunden mit Speculationen 
und Güterfhacher, die Verſchuldung vieler Rittergüter der öftlichen Provinzen beförbert. Nach 
den Ealamitäten der Kriegsjahre während des langen Friedens, beſonders im Laufe ver legten 
Jahrzehnde, fliegen wiederum die Güterpreife (um das Doppelte, öfter bis auf das Fünffache); 
nunmehr aber doch vorzugsweiſe wegen der fortjchreitenden Cultur und erhöhtern Probuction, 
nad) Aufhebung ver fläntifchen und andern Gewerbömonopole, wie ver Ablöfung der unbrauch⸗ 
bar gewordenen Frondienſte, bei gleichzeitiger Befreiung des Grundeigenthums von Servi- 
tuten und Naturalzehnten, und wegen ver Verbefferung ver Abſatzwege durch Chauſſeen und 
Eifenbahnen. Dabei hatte denn allerdings die Bepfanpbriefung ver Güter bis zur Hälfte refp. 
bis zu zwei Dritteln ihres Taxwerths mit unkündbaren feflen und zu mäßigen Procenten ver- 
zindlichen Realſchulden einerjeitö den Ankauf ver Rittergüter mit verhältnißmäßig geringen 
Kapitaldmitteln, daher nicht felten mit ungenügendem Berrieböfapital, deshalb auch wiederum 
einen häufigern Befigwechfel zur Kolge.22) Andererſeits trug fie indeß auch dazu bei, daß 
viele Güter aus den Händen der herabgefommenen und mittellofen Eigenthümer in den Beſitz 

. einfichtiger und unternehmender Landwirthe, zum Segen für die Cultur des Landes, über- 
gingen, welche in furzer Zeit ven Grunbiwerth und Ertrag ber Güter durch Rodungen und Urs 
barmachungen verfihiedener Art, durch Mergelung, durch Ent: und Bemwäflerungs: wie durch 
andere Eulturanlagen emporhoben und denen hierauf wiederum in den Credit: und Pfand: 
briefsinftituten durch Aufnahme neuer Pfanpbriefe vermehrte Gulturmittel zu Gebote ſtanden. 
Wo, wie in ven Öftlihen Provinzen Preußens, die Selbſtbewirthſchaftung der großen Ritter: 
güter jeitend der Cigenthümer gls Regel gilt, nicht wie in England die vom Grundeigenthum 
getrennte Bewirthſchaftung der Güter durch eine zahlreiche Klaffe von Pächtern als inpuftriellen 
landwirthſchaftlichen Unternehmern, welche dazu ihr eigened Kapitalvermögen mitbringen, wo 
gegenwärtig überbied das Eredit- und Geldweſen bei weiten noch nicht in dem Grade ausge: 
bildet ift, wie e8 in England vermöge des dortigen Privatbankſyſtems der Fall iſt, boten ur: 
fprünglich und bis zur neuern Zeit die landſchaftlichen Grebitanflalten und Pfandbriefsſyſteme 
ben ſelbſtwirthſchaftenden Eigenthümern Erſatz für die fehlenden oder mangelhaften Bank- und 
ähnlichen Gelpinftitute. 22} Dergleichen Inftitute werden jetzt freilih au in Preußen in dem 
Grabe nöthiger, als die Landwirthſchaft, von den alten Bängelbänbern und Fefleln ver aus dem 

20) ©. diefe Verorbnungen wegen eines den Grunbbefigern zu bewilligenden Generalindults vom 
19. Mai 1807, fodann vom 24. Nov. 1807, 14. Juni 1810, wiederum vom 14. Aug. 1813, 3. Juni 
1814 und bezüglich der Pfandbriefe in Oft: und Weftpreußen von 13. Dec. 1821. f. w. ; Dagegen wegen 
Aufhebung dieſes Indults vom 13. Sept. 1832 und 26. Dec. 1832 in ber Breußifchen Gefegfammlung. 

21) Eine Mitſchuld hieran trägt aber auch die wenigftens theilweife Verwendung der den Ritters 
gütern und ben gutsherrlich⸗bäuerlichen Regulirungen und Ablöfungen zufließenden Entſchädigungskapi⸗ 
talien (Rentenbriefe), bisjegt in Summa über 75 Millionen, wie dres Realcredits zu dem in ben 
õoſtlichen Provinzen und gerade in denen, wo man noch die meiften Mittel zum intenfivern Betriebe ber 
Wirthſchaften gebraucht, am häufigften vorgefommenen und noch vorkommenden Ausfaufen der baͤuer⸗ 
lichen Srunbbefigungen und beren Eonfolidation (Vereinigung) mit den ohnehin fehr umfangreichen, 
im Misverhältnig zu den vorhandenen Betriebsfapitalien ftehenden Rittergutsterritorien. Die nach dem 
Brogramm ber rechten Seite des Haufes der Abgeoroneten: Grundzüge der confervativen Bolitif (Berlin 
-1856), verlangte Herftellung von fogenanntem „befefligten Grundbefig‘’, nämlich durch priviligirte fibeis 
commißartige Erbfolge, Beichränfung der Beräußerlichkeit und Berfchulbung u. |. w. würbe babei wenig 
helfen. Beritand, Fleiß, Umficht und Unternehmungsgeift, die gegenwärtig nicht blos bei der Hebung 
des Wohlitandes der Grundbeſitzer, ſondern felbft bei ihrer Erhaltung gar fehr mitzählen, laſſen ſich 
weder ab intestato, noch durch Teftament vererben. Sie fehlen fogar erfahrungsmäßig am häufigften 
beim Fideicommißnachfolger, je mehr diefer durch die providentia majerum von eigener Anitrengung 
und Fürforge entbunden ift. Die Verhältniffe Preußens geftatten aber am mwenigften, daß eine fo wich⸗ 
tige Bolfsflafle wie die der Grunbbefiger auf den verbienfllichen Anftrengungen bes vorangegangenen 
Geſchlechts für Die Landeschltur ausruhe und ohne eigene Arbeit von den Früchten jener Anftrengungen 
in Muße binlebe. 

22) Während dagegen in England als ein großer Nachtheil für die Landwirthſchaft und als ein er: 
heblicher Tibelftand empfunden wirb, daß den Paͤchtern, viefen eigentlichen Trägern der englifchen Land⸗ 
—— per Realrrevit abgeht. S. Dr. Hermann Schulz, Nationalöfonomifche Bilder aus Eng: 

nd6 Vollsleben. 
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Feudalſyſtem ererbten Naturalwirthſchaft befreit, in Bunde mit Naturwifſenſchaften, Maſchinen 
und Fabrikinduſtrie neue Bahnen beſchreitet, und als damit bei den landwirthſchaftlichen Unter⸗ 
nehmern einestheils die Bedeutung ber perſoͤnlichen Intelligenz, Gewerbskunde und Thätigkeit, 
anderntheils das Bedürfniß bereiter und größerer Betriebskapitale mehr und mehr hervor⸗ 
tritt. 29) Dieſem Bedürfniß wollte zugleich die Verordnung vom 8. Juni 1835 bei Errichtung 
des königlichen Creditinſtituts für Schlefien (Gefegfammlung 1835, S. 123 im Abſchnitt VIII) 
durch Gewährung von Darlehnen und Betrieböfapitalen aus den Fonds des Inftitutd entgegen: 
kommen, ebenfo dad ältere landſchaftliche Inftiru für Schlefien durch Die Verbindung einer 
Darlehnskaſſe zur Unterſtützung der Gutöbefiger aus feinen eigenthümlichen Sonde. 2%) Indeß 
fcheinen auch bei Befriedigung bed Bedürfnifſſes zur Bereitftellung von Betriebömitteln für Die 
Landwirihſchaft (des umlaufenden Kapitald), vermittelt einer weitern Ausdehnung und freiern ' 
Bewegung von Privatbanfen, vie Pfanpbriefsinftitute dennoch keineswegs entbehrlih. Dies 
unter anderm fchon deshalb nicht, weil bei der Größe des Werths und Umfangs der Güter das 
Grundkapital (der Eriverbungdpreid für die Subflanz) oft nur durch Die übernahme ber 
(meift unfündbaren) Pfanpbriefe aufAnrehnung ded KRaufpreifes bequem gedeckt werben kann. 
Berner find einzelne beſtehende, urſprünglich vom Staate dotirte Meliorationsfonds zum Zweck 
der Gewährung von Darlehnen auf längere Zeit gegen allmähliche Amortifation, behufs Aus- 
führung erheblicher Gulturverbefferungen ver Güter, gleichwie die Provinzialhülfskaſſen, nicht 
genügend. Während das umlaufende oder Betrieböfapital fi in Fürzern Zeitfriften repro⸗ 
dueitt, Daher angemeflener auf ven Perfonalcrebit (gleichviel ob eines Grundbeſitzers oder 
Pächters) angewieſen ift, erfegen jidh naturgemäß die auf Erwerbung der Subſtanz bed Grund⸗ 
ſtücks verwendeten Kapitalien (das Brundfapital), und ebenfo die Verwendungen auf das ſte⸗ 
bende Kapital im Inventarium, bei Herrihtung oder Erneuerung von Gebäuben, Maſchinen, 
Geräthen, Zug- und Rugvieh, immer erft in mebr oder minder langen Zeiträumen. Diefer 
Natur des Grund- und des ſtehenden Kapitals vermögen die lanpfchaftlicden Grebitinflitute 
mit ihren unfündbaren Pfandbriefen und deren in längern Perioden allmählich eintretenden 
Amortifation zweckmaßig zu entfpredhen. 

Als ein zeitgemäßer Fortſchritt in der Entwidelung ber landſchaftlichen Creditinſtitute ift 
Dagegen die bisher meift noch unterbliebene Revijion der alten Tarprincipien, namlich mit Rüd: 
ſicht auf die neuern durchſchnittlichen Propuctenpreife, auf die veränverten Wirthſchaftsmetho⸗ 
den, Belveintheilungen und Fruchtfolgen wie auf die fo erheblich verbefierten Abſatzwege durch 
Chauſſeen und Eijenbahnen zu betrachten, hiernächſt auch die Aufnabme anderer ländlicher 
Befigungen in bie landſchaftlichen Creditverbände, nad dem Vorgange ver oſtpreußiſchen un 
der ſchleſiſchen Laudſchaft. 2°) A. Kette. 

riminalrecht u. ſ. w., |. Strafrecht. 
Cromwell (Oliver). Dliver C., der große Protector der britifchen Republik, ver Mann, 

der der Erhebung des englifhen Parlaments gegen Karl I. zum Siege verholfen, der dann den 
Sieg der Revolution über alle britifhen Infeln ausgenehnt und im Innern wie gegen außen 
auf feine Lebenszeit unantaftbar befeftigt hat, dann aber auch der Erbe der Revolution gewor⸗ 
den war und die oberfte Gewalt in der Republik an fi geriffen hatte, dabei aber eine Regie⸗ 
rung führte, fo fruchtbar und glorreich, wie fie England feit ven Tagen der Elifabeth nicht ge⸗ 

33) Wobei übrigens die rationellere und intenfivere Wirthichaft entweber auf has euglifche Vers 
a en Hinführt oder den Umfang der Grunbbeflgungen auf ein angemefieneres 34 zurůck⸗ 
ühren dürfte. 

24) Erlaß vom 18. Nov. 1848. 
25) Die Geſammtſumme ber in allen Brovinzen mit landfchaftlichen Creditinſtituten zur Zeit aus⸗ 

gefertigten und umlaufenden Pfandbriefe beträgt: 108,183908 Thlr., Bie Zinfen davon & 314 Proc., 
welche ven Kapitaliften zugehen, rund 3,611400 Thlr.; ſ. die ftatiftifche Lberficht des Zuftanbes ber land» 
fchaftlichen Erebitinftitute des preußifchen Staats in den zehnjährigen Zeiträumen 1805, 1815, 1825, 
18835, 1845 und 1848 in bes Directors bes Statiftifchen Bureau, Dieterici, Mittheilungen bes Statiflis 
fen Bureau in Berlin (zweiter Jahrgang, 1849), Hefte Nr. 13, 14, 15, S. 202 fg. i Bergleichung 
dieſer ftatiftifchen Notizen darf indeß nicht außer Acht bleiben, 1) baß der Güterwerth fucceffive außer« 
orbentlich geftiegen und der Bodenwerth im allgemeinen zu gering angenommen ifl; 2) daß viele Guts⸗ 
befiger erſt fpäter ben Creditſyſtemen beigetreten find, Hierdurch aber bie fucceffine erhebliche Vermehrung 
der Pfandbriefe (gegen Abzahlung anderer Schulden) mit zu erklären if; 3) daß in Oſtpreußen ber 
Staat zur Tilgung der Zinfen erhebliche Zufchüfle gegeben hat und dag bafelbft, wie in Weflprengen 
feit 1820, bei Subhaftationen auch bedeutende Pfanbbriefsfummen ausgefallen und letztere auch hier⸗ 
durch vermindert find; 4) bag einige Notizen Aber die Grundbeflimmungen der Reglemente nach den 
genauern Angaben bes obigen Artifels zu berichtigen find. 
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ſehen hatte und erſt unter Wilhelm III. wiederſehen ſollte, iſt, wie wenige geſchichtliche Charak⸗ 
tere, der ungleichſten Beurtheilung ausgeſetzt geweſen und findet erſt Jahrhunderte nach feinem 
Tode allmählich eine gründlichere und unbefangenere Beurtheilung. Nicht daß man gerade auf 
ber Seite ner Lobpreifung die Grenzen allzu fehr überfchritten hätte. Es hat zwar nicht an 
ſolchen gefeblt, vie in ihrer Begeifterung für ihn auch feine Schwächen und Fehler bemäntelten 
und verfchleierten,, feine Borzüge und Verdienſte in ein allzu fledenlofes Licht flellten. Im all- 
gemeinen aber waren diejenigen, bie ven Vorkämpfer der Republik im vollen Lichte des Ideals 
zu betrachten verfucht fein fonnten, Doch nicht in der Lage, den Mann, der jih zum Alleinherr- 
ſcher in dieſer Republik aufgeworfen, und der vie entſchiedenſten Republikaner mit eifernen 
Händen niederzubalten wußte, ungetheilt zu preifen, und dann bot fein Weſen fo manche Züge 
und Cigenthümlichkeiten, melde wenig geeignet waren, ihn, gerade zu einen Gegenſtande 
ſchwärmeriſcher Begeifterung zu machen, und welde ſelbſt in ihrer Korm fchon der nächſten Ge⸗ 
neration unverfländlidh geworben waren. Wol aber ift C. oftmald zum Zielpunfte übertrie- 
bener Anfeindung und Herabfegung geworben, und wenn aud die größten Berleumdungen 
jafobitifcher und republifanifcher Eiferer, die an dem Ufurpator der Rechte des Königs oder 
der Rechte des Volks audy gar kein Bervienft erkennen mollten und jever jeiner Handlungen und 
Reden die gehäfjigfte Deutung gaben, mit dem Erlöfchen jener Parteien verftummt find und 
allmählich eine ruhigere und unbefangenere Betrachtung manches hervorhob, das C. zur Ehre 
gereichte, fo blieb man doch bis auf Die neuefte Zeit, wo eine Reihe von Schriftftellern, zum 
Theil auf Grund neu vorgefundener Documente, für ihn in die Schranken getreten ift, immer 

noch weit entfernt, ihm volle Gerechtigkeit 'wiberfahren zu lafien, feine Größe gebührend zu 
würdigen und von ven gegen ihn erhobenen Beſchuldigungen die ungerechten und übertriebenen 
auszuſcheiden und fein ganzes Weſen aus Zeit, Lebendgang und Verhältnifien zu erklären. 

Die Familie C.'s gehörte feit alter Zeit der englifchen Gentry an und wohnte früher in 
Wales, wo fie ven Namen Willians führte. Einer aus ihr Heirathete die Schwefter des 
Lords Cromwell, ver fpater Earl von Eſſex wurde, und fein Sohn, der Urgroßvater des Pro⸗ 
testorö, nahm ven Namen C. an, ald er zum Ritter gefchlagen ward, und ward von Hein: 
rich VIII. bei Einziehung ver Kloftergüter mit foldden geiftliden Grunpftüden in ver Grafſchaft 
Huntingdon belieben, was denn der Anhänglichkeit der Familie an die Reformation auch eine 
materielle Grundlage gab. Doc hat dies feine unmittelbare Anwendung auf Dliver, deſſen 
Bater, ein jüngerer Sohn, von dem Ertrage einer Brauerei lebte, bie er in ver Eleinen Stadt 
Huntingdon betrieb. Gier wurbe er am 25. April (a. St.) 1599, als der zweite Sohn unter 
zehn Kindern, geboren, überlebte aber unter ven Söhnen allein die Kinderjahre. Drei feiner 
Schweſtern erhielten Männer, vie fi fpäter in der Revolution befannt gemacht und alle für 
den Tod ded Königs geſtimmt haben. Den erften Unterricht erhielt Oliver von einem purita- 
nijhen Lehrer an ver Schule zu Huntingdon, und während er diefe Anftalt beſuchte, ſoll ex 
mehrere Ahnungen und Bifionen zufünftiger Größe gehabt haben, melde jedenfall für vie 
Lebendigkeit feiner Phantajie zeugten, bie ſich bei ihm in eigenthümlicher Weife mit praftifcher 
Klarheit und Nüchternheit verband. Im fiebzehnten Jahre bezog er Die Univerfität Cambridge, 
wo er in das Sidney:Suffer-Gollegium eintrat, fid) aber mehr den Förperlichen als den geifti- 
gen Übungen gewibmet haben foll. Doch brachte er von Cambridge fein Latein und feinen Ge⸗ 
fhmad an theologifher Polemik mit, als die Mutter ihn nad) des Vaters Tode nad) Haufe be: 
rief. Nun follte er fih in London zum Juriften bilden, ſcheint aber in Jugendexceſſe verfallen 
zu fein, die er auch nad; feiner Rückkehr nach Huntingdon einige Zeit fortfegte, dann aber 
plöglih abwarf, feinen Umgang wechſelte, ſich den kirchlichen Intereffen hingab und endlich 
ganz auf fie zurückzog, nachdem fein väterliches Erbe durch das Vermächtniß eines Oheims um 
600 Pf. St. vermehrt worden war und er ſich mit einer wohlhabenden Erbin, Elifabeth Bour- 
gier, verehelicht hatte. Längere Jahre wurde jein Name nicht genannt, während er ſchon da⸗ 
mals in £leinern Kreifen die Gaben und Künſte geübt zu haben Tcheint, die er fpäter im größ⸗ 
ten Maßſtabe entfaltete. Ex bejuchte die Verſammlungen der Puritaner, predigte, agitirte, 
war ein Leiter und Wortführer in den örtlichen Parteikämpfen, melde ald das Vorſpiel des 
bevorfiehenden großen Bürgerkriegs gelten fonnten. So wurde er denn aud in dad Parlament 
von 1628 gewählt, wo er Mitglied eines über Religionsangelegenbeiten nienergelegten Gomite 
war und die Bifchöfe von Winchefter und Winton des Papismus bezihtigte. Das Parlament 
ward damals aufgelöft und 12 Jahre lang fein neues berufen. In der Zwijchenzeit übernahm 
@. eine Pachtung zu St.-Ives auf der Inſel Ely, wo er fi) auch durch eifriged Wirken für vie 
puritanifhe Sache und durch gelegentliche Oppofition gegen Regierungdmaßregeln populär 
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machte. Doch hätte ihn bald ſein unruhiger Geiſt und der Einfluß eines von ihm hoch geachteten 
Mannes in eine ungleich weitere Ferne entrückt und auf immer dem Lande entzogen, auf deſſen 

Geſchicke er fo mächtigen Einfluß üben follte. John Hampben, der gefeierte Borfämpfer ver 

Volksrechte, gab im Jahre 1637 vie Sache der bürgerlichen und religiöjen Freiheit für ver: 
Ioren und entfchloß fi, nadı Connecticut auszumandern, wo einige ber verfolgten Vuritaner 

eine Colonie zu begründen begonnen hatten. &. war mit Hampden verwandt, gehörte zu deſſen 

eifrigften Anhängern, wie auch Hampden früher als andere die in C. verborgenen Talente ent: 
det hatte, theilte feine Misftimmung, fehnte fich nad Veränderung und war fofort bereit, 

ihn zu begleiten. In der That hatten ſich Die Vettern bereits an Bord eines auf der Theme 

liegenden, nad) Amerika beſtimmten Schiffs begeben, als ein Geheimrathsbefehl erſchien, ber 
dem Schiffe das Abfegeln verbot, ſowie auch noch fieben andere Schiffe mit Auswanderern an⸗ 
gehalten wurden. Selten hat fidh eine unkluge Willkürmaßregel befttaft wie dieſe. Die Bet: 
tern blieben in England und Faum drei Jahre fpäter nöthigten die ſchottiſchen Wirren ben 
König, feine Zuflugt zu dem Parlament zu nehmen, womit dann der große Kampf begann, 

in deſſen Vorreihen Hampden glänzen und ber den König aufs Blutgerüft und E. an die Spige 
der Macht führen follte. Auch 1640 war C. Mitglied des Parlamentd, wo er fi) Durch einige 
bittere Ausfälle gegen den Hof bemerflich machte, einen eigentlihen Einfluß aber noch nicht 
ausüben fonnte. Als am 22. Nov. 1641 die fogenannte Remonftration, eine fehr Heftige Be- 
ſchwerdeſchrift, mit geringer Mehrheit durchgegangen war, erklärte C., wenn fe nicht durch⸗ 
gegangen wäre, fo würde er jofort feine ganze Habe verkauft und England verlafien haben, 
um niemals wiederzufehren. 

Bald nun brach der offene Bürgerkrieg aus; der König und das Parlament warben gegen: 
einander Heere; viele Mitglieder des Parlaments traten in die Armee ein; auch C. ließ fich ein 
Hauptmannspatent geben und warb in feiner heimatlichen Grafſchaft eine Reiterſchwadron an. 
Die erfte Mannſchaft, die er zufammengebracht Hatte, fegte er zunächſt auf die Probe eines 
verſteckten Hinterhalts und entließ alle, die fidh-feig erwiefen. Im ven erften Gefechten waren 
pie Truppen des Königs meiftens fiegreih, und C. erfannte die Urſache jehr wohl. Er fhrieb 
damals an Hampden: „Euere Truppen beſtehen meiften® aus alten Bevienten, Kellnern und 
ähnlichen Leuten, währenn In nem feindlichen Heere faft nur Söhne aus guten Familien und 

* junge Gentlemen anzutreffen find. Glaubt Ihr denn, daß armſelige, muthlofe Burſchen jemals 
im Stande fein werben jenen Streitern von edelm Blute, tapfern, entfchloffenen Männern voll 
EHrgefühl, die Spige zu bieten. Ihr müßt Leute finden, die von einem Geifte belebt find, ber 
fie fo weit führen kann, als jene von der Ehre getrieben werben, außerdem macht Euch ge= 
faßt zu unterliegen.” C. fegte den religiöfen Eifer an die Stelle des Ehrgefühls und wählte 
fih, wie er ed audprüdte: „Leute, die in der Furcht des Herrn wandelten und nicht Ins Feld 
rückten, ohne ihre Gewiſſen zu Rathe zu ziehen“, Leute alfo, die für ein Princip kämpften, 
dieſem mit ganzer Seele ergeben waren, und es mit aller der Uinerfchrodenheit und Ausdauer 
des echten Engländers vertheibigten. Das Mittel erwies fi probat, zumal C. bald in vie Lage 
kam, ed im größern Maßſtabe anzumwenpen. 

Er Hatte fi beim Beginn des Feldzugs in die Feſtung Hull geworfen und biefe für das 
Parlament gefichert, einen glücklichen Überfall auf Cambridge gemacht und den Oberfheriff 
der Grafſchaft Herford. aufgehoben, und mard für diefe Erfolge 1643 zum Oberften ernannt. 
Nun warb er 1000 Reiter nad) feinen Grundfägen, und gewöhnte fie an firenge mili- 
tärifch=ficchliche Disciplin. Sein Regiment wurde ein Mufter für die Armee und die Pflanz- 
ſchule, aus welder fpäter die meiften Offiziere des Parlamentäheeres hervorgingen. Bald 
baranf wurde er, zum Lohne dafür, daß er verſchiedene Grafſchaften im Gehorfam des Par⸗ 
laments gehalten, zum Generallieutenant ernannt, in welder Cigenſchaft er in ver Schlacht 
bei Marfton Moor (2. Juli 1644) den linken Flügel befehligte und die fhon verloren gege- 
bene Schlacht zu Bunften des Parlaments entſchied. Bon da an verichmilzt feine Geſchichte mit 
der Geſchichte Englands (f. diejen Art.), der wir nicht vorgreifen dürfen und daher nur bie 
wichtigſten Daten kürzlich zufammendrängen, um dann die fidh daraus ergebenden Momente und 
Fragen in Betreff ver Charakteriſtik C.'s zu erörtern. 

Es war eine Folge jenes durch C. erfochtenen Siege, daß man die meiften ariſtokratiſchen 
Generale aus dem Heere entfernte und die Leitung deflelben dem Namen nad Fairfar, in ber 

That aber &., dem wahren Haupte ver Indepenventenpartei in der Armee, vertraute. C. orga⸗ 
nifirte Die ganze Armee nad) den Grundſätzen, nad denen er einft fein Regiment gebilvet Hatte, 
un As er überallhin jene merkwürdige Miſchung von ſtrengſter Disciplin und wildeſter Be⸗ 
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geiſterung verpflanzt hatte, ward dieſes Heer unbeſiegbar. Die Royaliſten wurden, wieder 
durd C.'s Verdienſt, bei Nafeby (14. Juni 1645) entſcheidend und dann in allen nachfolgenden 
Gefechten geſchlagen, ihre Bläge genommen, ver König zur Flucht nad Schottland gevrängt, 
von wo er an das engliiche Parlament ausgeliefert und nun ald Befangener ein Gegenſtand des 
Wettkampfes der Parteien ward, die ſich bald auch unter ven Siegern gebilvet hatten. Die im 
Parlament vorherrſchende prebyterianifche Partei, wie die das Heer beherrſchende puritant- 
je oder independentiſche, die Heftige Partei," hätten mol jene ſich mit ven König verglichen, 
um den Sieg über die andere davonzutragen, wenn fle ihm nur hätten trauen können und wenn 
nur die Kräfte beider ‘Parteien einander gleihgeftanden hätten. Bereits aber war dad Heer, 
ein Heer, das nicht durch Die Waffen allein, fondern durch ven höhern Grad politijcher und reli- 
giöfer Begeifterung imponirte und in ſich eine militärifche, eine religidfe und eine politifche Or⸗ 
Hanijation vereinigte, bei weitem. die flärfere Macht, und die Leiter des Heeres, wozu ji für Diefe 
politiſche Frage ein Glub von „Agitatoren” aufgewworfen hatte, forderten den Proceß gegen ven 
König. Als das Unterhaus einen vermittelnden VBorfchlag annahm, warb die Majorität deſſel⸗ 
ben aysgetrieben. Als pas Oberhaus ſich einflimmig gegen ven Proceß erklärte‘, warb es ge: 
fhloffen. Als ſich fein Gerichtshof fand, der es auf fi hätte nehmen wollen, ven König zu 
richten, ward ein neuer gegründet, ver das Urtheil gegen ven König ſprach, und dieſes Urtheil 
warb ohne Zaubern und Schwanfen vollzogen. Unter allen viefen Vorgängen waren alle, 
welde C. vie Gewalt hätten ftreitig machen Eönnen, befeitigt worden, und er fland in ber That 
als der einzige für die Zeitlage berufene Führer da, und berrfchte durch dad Heer, in dem er ven 
zu weit gehenden Schwinbelgeift ſehr wohl zu zügeln wußte, und Durch den Reſt des Unterhaufes, 
den man noch immer die Stelle des Parlamentd vertreten ließ. Noch widerftanden Irland 
und Schottland. Da erſchien G. und unterwarf Irland in einer Weife, wie e8 noch nie unter: 
worfen worben. Getrieben von dem leitenden Gedanken , der englifch = proteftantifchen Bevdlfe- 
rung das Übergewicht zu verihaffen, meßelte er die Iren ſchonungslos nieder, trieb jie zur Aus- 

‚ wanderung, deportirte zu Taufenden und füllte die Lücken durch Herbeiziehung neuer Anſied⸗ 
ler andern Stammed und Blaubend aus. Bon Irland wendete er ſich, zum Lord-General der 
Republik und Lord-Statthalter von Irland ernannt, nad, Schottland, vernichtete das ſchotti⸗ 
ſche Heer in zwei großen Schlachten, drängte den jungen König Karlli. zur Flucht auf das 
Feſtland und verwandelte Schottland in eine englifche Provinz, für welche das englifche Parla⸗ 
ment Befege gab und in welcher engliſche Richter Aſſiſen hielten. 

Es fehlte nicht an äußern Belohnungen für folde Dienfte. Das Parlament mar nicht Farg, 
ihm reiche Renten auf die eingegogenen Güter politifcher Gegner anzumeifen, und fowol feine . 
Beftallung ald Lord - General wie vie ald Korb = Statthalter wurden na Ablauf der urſprüng⸗ 
lien Friſt erneuert. Doc fehlte viel, daß eine aufrichtige Freundſchaft zwifchen dem Parla⸗ 
ment und dem Feldherrn beflanven hätte. Selbft jener bloße Rumpf eines Unterhaufes gab 
den Anſpruch nicht auf, der wahre Sig der fouveränen Gewalt zu fein, während G. und das 
Heer mit Beratung auf jenen Rumpf blidten, den man benugte, folange er ſich benußen ließ, 
von dem man aber wußte, daß man ihn jederzeit beifeite werfen koͤnne. Wie das Rumpfpar⸗ 
lament feine eigerte Auflöfung und die Berufung eined neuen, befjer organifirten Haufes immer 
weiter binaudzog, wurde ed, unter C.'s perjönlicher Leitung, am 20. April 1653 mit Gewalt 
audgetrieben. Auch der Staatsrat warb aufgehoben und dann in ganzlich neuer Zufammen= 
fegung hergeſtellt. Dann berief man ein fogenanntes Parlament nad) einer neuen, auf bie 
Grafſchaften bajirten Vertheilung, deſſen Mitglieder aber von dem durch C. geleiteten hohen 
Rathe ver Dffiziere gewählt wurden. Diefes am 4. Juni 1653 eröffnete Bareboneparlament, 
wie es fpottweife genannt warb, beſtand meift aus beſchränkten religiöfen Banatifern, legte C. 
keine ernflern Hindernifle in ven Weg, machte aber fonft fo wunderfame Anträge und mußte ſich 
fo wenig die Achtung des Landes zu verichaffen, daß C. nach kurzer Zeit für gut fand, ſich auch 
feiner zu entlebigen (12. Der. 1653). Die Mebrzapl ward vermodt, ihrer Gewalt zu Gunſten 
G.’3 zu entfagen, bie trogige Minderzahl ward audgetrieben und nun übernahm E. auf Antrag 
der hohen Offiziere Die Würde eines Lord⸗Protectors der drei Reihe (16. Der.). Nach der gleich- 
zeitig verfünbeten Verfaſſung follte er jeinen Nachfolger bezeichnen dürfen, feine Gewalt aber 
gleichfalls mit einem Parlament theilen, für welches ein fehr zweckmäßiges Wahlgeſetz begrün⸗ 
det ward. Doch auch mit dieſem Parlament hatte C. fein Glück. Das erfte, am 3. Sept. 1654 
zufammentretende Parlament zeigte in feinen erſten Sigungen eine jo entſchiedene Neigung, 
vor allen Dingen den Rechtötitel zu unterfuchen und die neue Berfafiung Punkt für Punkt zu 
erörtern, daß ſchon nad) einigen Tagen nur diejenigen Mitglieder in dad Haus gelaflen wurden, 

— 
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die eine ſchriftliche Anerkennung und das Verſprechen, keine Anderung in dem Regiment vor⸗ 
ſchlagen zu wollen, unterzeichneten. Auch das ſo der heftigſten Opponenten verluſtige Parla⸗ 
ment beſchäftigte ſich zu viel mit Verfaſſungsfragen und zeigte ſich dem Protector, ungeachtet es 
ihm eine Civilliſte von 200000 Pf. St. und den Genuß aller Krongüter bewilligte, doch nicht 
ſo ergeben, daß er mit demſelben zufrieden geweſen wäre. Beſonders verletzte ihn, daß die in 
Vorſchlag gekommene Erblichkeit des Protectorats mit 200 gegen 60 Stimmen verworfen ward. 
Er loſte das Haus, noch vor der gleich anfangs dazu beſtimmten Zeit, in ungnädiger Weiſe auf 
(22. Jan. 1655). Ein aus neuen Wahlen hervorgegangenes Barlament wurde am 17. Sept. 
1656 eröffnet, aber nur Diejenigen Abgeordneten zu den Verhandlungen zugelaflen, die eine 
Beicheinigung beibringen Tomnten, daß der Geheimrath Sr. Hoheit ihre Wahl guigeheißen 
habe. Damit wurden gegen 100 republikaniſche oder royaliftifche Mitglieder befeitigt und das 
Parlament war dem Protector in der erften Seſſion jo ergeben, daß ed ihm fogar den Königs- 
titel anbot, den er jedoch nach einer lange ſchwankenden Unterhandlung, aus Rückſicht auf pas 
Heer, ausſchlug. Auch warb die Bildung eines Oberhauſes beſchloſſen, pad der Protector jedoch 
faft ganz mit neuen Leuten füllen mußte, die der einen Partei als Privilegirte, der andern 
als Emporkoͤmmlinge verhaßt waren. Bei Eröffnung der neuen Seffion (20. San. 1658) 
wurben feine Nachweiſungen der Wahlgenehmigung verlangt, was aber freilich die Folge Hatte, 
daß fi eine fehr lebhafte Oppofition erhob, das Unterhaus die Berechtigung des Haufes der 
Lords in Zweifel zog und Miene gemacht warb, alle Berhandlungen und Befchlüfje der vorigen 
Seffion zu revibiren. - Schon am 4, Febr. loͤſte C. das Parlament mit einer zornigen Strafreve 
auf, und e8 war dies der legte Verfuch, den er damit gemacht hat. Während es ihm ſonach 
nicht gelang, fo viel von dem verfaffungsmäßigen Regiment herzuftellen, als ohne Reftaura- 
tion des Königthums möglich war, war er um fo erfolgreicher, ſowol in Aufrehthaltung der 
von ihm begründeten Ordnung im Lande, wie vornehmlich in feinen Beziehungen zu dem Aus⸗ 
ande. Zwar fehlte es nit an finflern Complots und Umtrieben der Royaliſten und der ex⸗ 
tremen Sekten der Gegenpartei, und auch von der Mehrzahl der Mittelpartei mochte es gelten, 
daß fie zwar zu C. hielt, ald zu dem Manne der Nothwendigkeit, ober fih ihm fügte, weil 
ihre Beſchwerden nicht groß genug waren, fie zu dem Wagniß des Widerſtandes zu treiben, daß 
fie aber nicht durch das Band einer wahren Anhänglichkeit an ihn gefnüpft war. Indeß die 
in feinem Intereffe ftehenden Generale hielten ſtrenges Commando in den Militärbezirken, in 
die dad Land getheilt war; er jelbft war wachſam und fchlau, und vereitelte raſtlos die Entwürfe 
feiner Gegner; feine Berwaltung dabei war forgfan und einſichtsvoll, um vieles beſſer, als 
man fie feit lange in England gewohnt geweſen; ſoweit nicht die Sicherheit der Regierung in 
Frage kam, wurden die Gejege mit einer unter den Stuartd unbekannten Genauigfeit beobachtet, 
und auch die religidfe Toleranz des Protectors, an der nur die Katholiken Leinen Theil Hatten, 
milderte viele Beſchwerden, die der Zelotismus des Sektenhafſes erzeugt hatte. Seine auswär- 
tige Bolitif erzwang felbft die Anerkennung feiner Gegner. Er erhob England auf einmal auf 
eine Stufe der Macht und des Anſehens, auf der ed kaum unter Glifabeth geflanden. Er victirte 
den Vereinigten Niederlanden die Friedensbedingungen, wie denn große Seefiege über diefelben 
gleich über ven Anfang feiner Verwaltung Glanz verbreitet hatten. Bald herrſchte vie englifihe 
Zlotte auf allen Meeren, züchtigte bie Piraten von Algier und Tunis, übte eine Polizei im 
Mittelländifchen Meere, wie fie die dortigen Seeftaaten fchon lange nicht mehr auszuüben ver- 
mocht hatten, nöthigte Toscana zur Anerkennung englifcher Anſprüche und ſchreckte den Bapit. 
Spanien warb zu Land umd zur See beſiegt, Jamalca erobert und Dünfirhen als Erſatz für 

Calais genommen. ©. führte ven Titel eines Protectors des Britifchen Reichs, war aber der 
Protector der proteftantifchen Intereflen in ganz Europa. Die Hugenotten von Rangueboc und 
pie Waldenfer der ſavoyiſchen Alpen wurden durch &.’8 wirffame Worte vor Unterdrückung ge- 
fihert, und ſelbſt der Papt gendthigt, aus Furcht vor C. katholiſche Fürſten zur Duldſamkeit zu 
mahnen. Eine Regierung nad) der andern mußte die vertriebenen Stuart fallen laſſen, bis 
dieſe zuletzt kaum noch eine Zuflucht fanden. Kein legitimer Monarch in Europa, dem der Car⸗ 
dinal Mazarin an der Spige des mächtigen Frankreich fo viel Rückſicht, Aufmerkfamkeit und 
Nachgiebigkeit gezollt hätte wie dem proteftantifhen Protector des republikaniſchen England. 
Genua ſprach ihm feinen Dank aus für die Sicherheit, die feine Flotten auf den Meeren her- 
geftellt; Zürich fuchte ein Bündniß mit ihm nad; der Wojwode von Siebenbürgen bat um 
feinen Beiftand gegen die Türken, und ver König von Polen forderte ihn auf, eine Flotte 
gegen Rußland abzufhiden und den Hafen von Archangel zu zerflören. Und dies alles, weil 
der Protector die natürlichen Bortheile und Hülfsaquellen Englands zu erkennen wußte, fie 
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mit Ba Sand in Thaͤtigkeit fehte und überall mit der ſtolzen Zuverficht auftrat, die fie ihm 
einflößten. 
Scoolange er lebte, fiand feine Verwaltung fefl. Doch feine Tage waren gezählt. Anfiren- 
gungen und Sorgen hatten feinen Fräftigen Körper aufgerieben ; fhmerzliche Familienereignifſe, 
bie den Mann, der bei aller feiner eifernen Stärke ein zärtliches Vaterherz beiahrte, tief betrüb⸗ 
ten, gaben ihm die lepten Stöße und er fank im Auguft 1658 auf fein Sterbelager. Im ber 
Madtt, die feinem Tode voranging, wüthete ein Orkan, ver ſich bis zu den Hüften bes Mittel⸗ 
laͤndiſchen Meeres erſtreckte. Am 3. Sept:, dem Tage, wo er bei Dunbar und bei Worceſter ge⸗ 
flegt Hatte, nachmittag8 gegen 4 Uhr verſchied er. Mit einem Pompe, wie er kaum noch dage- 

weſen, warb feine Leiche zu den alten Föniglihen Souveränen Englands beftattet, und ohne 
Zweifel und Widerſtand ging feine Gewalt auf feinen Sohn Richard über. Diefer verftand fi 
auch mit dem diesmal nad) den alten Formen berufenen Parlament, hatte aber von Anfang an 
dad Heer wider fi, Dad noch immer die maßgebende Gewalt war, und fo entglitten ihm bald die 
Zügel und es entftand ein Wettlampf ehrgeiziger Generale, der England zur Beute eines Prä- 
torianerihumd zu machen drohte. Diefe äußerfle Gefahr kam allen Parteien zum Bewußtſein 
und erweckte das dringendſte Verlangen nad) Hülfe. Da kam Mont mit dem ſchottiſchen Heere, 
und als er ſich nach langem Zögern für ein freieß Parlament erflärte, hinter welchem, wie nıan 
allſeitig mehr fühlte als jagte, die Reftauration fand, fchloffen Ach alle Parteien, mit Ausnahme 
der extremen Republitaner und der Anhänger der Militärherrfchaft, an ibn und die Zurückbe⸗ 
rufung der Stuarts, die vollſtändige Herftellung der alten Berfaffung erfolgte. Die Stuarts 
thaten ſich ſelbſt pie Schande an, Die Leiche des Mannes, ver das ihnen vertraute Land mit Weis⸗ 
heit und Ruhm regiert hatte, auögraben, feine Gebeine befchimpfen, feine Reſte verbrennen und 
die Afche in die Winde flreuen zu laſſen. 

Bei Würdigung C.'s muß man zuvoͤrderſt ind Auge faflen, daß fein ganzes Leben bis zu 
der Zeit, wo er in ven Vordergrund ber Geſchichte trat, ihn zu ven Überzeugungen und ber Ge: 
finnung des Puritaners und des mannhaſten, trotzigen, auf fein Recht und feine Freiheit pochen⸗ 

den, im feiner Auffaflung bed Staats aber und in feinen Anſprüchen an benfelben vor allem 
praktiſchen und die realen Intereffen der Gewerbſtände im Auge habenden Bürgers gebildet und 
in ihnen befeftigt Hatte. Ex brachte zum Staatsruder nicht pie Gefichtspunfte des bloßen Kriegs⸗ 
helden, auch nicht die Traditionen des Edelmanns aus altem, glänzendem Geſchlechte, ober bie 
des in den Geſchäften erwachſenen Staatömanns, noch die des idealiſtiſchen Doctrindrd mit. 
Sie er die Gewalt übernahm, geſchah ed mit dem Entfchluffe, fie für das zu handhaben, was er 
für das Befte des engliſchen Volks hielt, und demgemäß bat er. gehandelt und ift dabei ven ge- 
feglichen Weg gegangen, außer wo daß collinirte, was er auch für zum Wohle bes englifchen 
Volks gehörig betrachtete: dad Bedürfniß, fich ſelbſt zu halten und die entſcheidende Inflanz zu 
bleiben. Es ſcheint nicht, daß politifher Ehrgeiz ihn ſehr lebhaft getrieben, und noch weniger, 
daß der äußere Pomp und alle die ſchimmernden Nichtigkeiten, worin für fo viele die Freuden 
ver Herrſchaft beftehen ‚ihn gereizt und verblenvet Hätten. Aber er hielt fi für ven Dann des 
Bebürfniffes; er war fich der Kraft bemußt, England zu deſſen Beften zu regieren, und ex freute 
fi, dieſe Kraft zu üben. Weiter muß man ven eigentlichen Charakter der englifchen Revolu⸗ 
tion Beachten, welche von Haus aus weſentlich defenfiver, nicht aggrefiiver Natur war, und wenn 
fie auch in der Hige des Kampfes zu noch fo ftarken Übergriffen führte, immerhin ausgegangen 
war von berechtigtem Widerfland gegen Willfürherrfchaft und Intoleranz, fi auch fort- 
während in den Kormen und Kreifen einer uralten, dem Engländer zur natürlichen Nothwen⸗ 
digkeit gewordenen Berfaflung bewegte, an deren Recht man fich klammerte, auch al8 zwei Drittel 
ihrer Beſtandtheile zertrümmert waren, und in deren moͤglichſter Ergänzung zum alten Grund⸗ 
wefen allein man vie Herflellung eines ordnungsmäßigen Zuſtandes zu erblicken vermochte. 
Nach alle den immer voltfländigern Nachrichten, welche neuerbings über C. zu Tage gefürvert 
werden, zweifelt jegt Fein Unbefangener, daß feine religiöfen Anfichten, pie allerdings, wie das 
in der Zeit lag, mehr auf dem Alten als auf dem Neuen Teflament wurzelten, und mehr auf 
dogmatiſche Gruͤbeleien und fhmärmerifhe Exraltation ald auf praftifches Chriſtenthum hin⸗ 
führten, tiefe Überzeugung waren, und daß er in feinen ben fpätern Generationen freilich wunder: 
fam erſcheinenden religiöfen Ergüflen eben dem Geiſte der Zeit fulgte, der auch ihn beherrſchte. 
Und doch fland er ſelbſt in dieſer Beziehung in für ihn fehr rühmlicher Weife über ver Zeit, 
indem ex, während fonft eine Sekte nach der andern den Kampf für religiöſe Freiheit nur auf: 
nahm, am, wenn fle gelegt hatte, andere Sekten zu unterdrũcken, Duldſamkeit übte und in kirch⸗ 

licher wie in politifcher Beziehung Ausgleichung und Verföhnung anftrebte. 



224 Cromwell 

Cbenſo haben ſich jetzt die competenteſten Beurtheiler dafür entſchieden, daß nicht C. den 
Tod des Koͤnigs eingeleitet und gewollt hat, ſondern daß er ſich in denſelben fügte, wie er ſah, 
daß er außerdem feine Gewalt über das Heer aufs Spiel ſetzen würde, und wie er zugleich er= 
Fannte, daß mit dem König, ver ſich auß feiner, felbft feine aufrichtigften Anhänger verftimmen- 
den Bolitif der Falſchheit und Verftellung nicht herausfinden Fonnte, und erft in den Stunden 
des Gerichts und des Todes die Würde echt koͤniglicher Geſinnung wieberfand, ein verläſſiges 
Übereinfommen nicht zu ſchließen fei. Wie er fi entſchieden hatte, den König feinem Schidfale 
zu überlaffen, wirkte er allerdings mit feiner gewohnten Entſchloſſenheit und Energie für Be- 
ſchleunigung des unvermeidlichen Ausgangs, deſſen Vortheile und Nachtheile für ihn ſelbſt ihm 
ſchwerlich entgangen ſind. Mit den Tode des Königs ſah er die Vertreibung feiner Dynaſtie 
ungertrennlid verbunden und damit war eine Xüde des engliſchen Staatögebäubes eröffnet, 
welche niemand ausfüllen Fonnte, wenn nit C. Zugleich waren eine Reihe einflußreicher 
Männer, die an vem Tod des Königs theilgenommien, durch gemeinfame Schuld und Gefahr an 
den neuen Zuſtand gefettet. Auf der andern Seite hob der Tod des Königs denfelben in das 
verklärende und verſoͤhnende Licht des Märtyrerthums, und die Berantwortlichkeit für die Blut- 
that wurde von allen auf ven gewälzt, ver an der Spige der jiegreichen Partei ſtand. 

C. wollte jet die Krone, wollte fie, nicht aus perfönlihem Ehrgeiz, fondern in dem richtigen 
Gefühle, daß dies der einzige Weg ſei, etwas Sicheres und Dauerndes an die Stelle des geftürz- 
ten Alten zu fegen. Es war nicht die Zeit der politifchen Theorien und Gonftitutionsfabrifen, und 
die Engländer auch nicht das Volk dazu. Was an neuen Verfafjungdentwürfen etiva in ein- 
zelnen Kreijen auftauchte, war rein utopifcher Natur und Product phantaflifher Schwärmer- 
geifter. Die Mafle des Volks und alle praftiihen Männer famen nicht aus dem alten Ideen⸗ 
freife von König, Lords und Gemeinen und den alten unabhängigen Gerichten, für deren Auto⸗ 
zität aber der König die Duelle war, heraus, und würden ſich beruhigt und in den neuen Zu- 
fland eingemöhnt haben, wenn dieſes Syſtem wieberbergeflellt worden wäre. Dem Rufe eines 
Königd, wäre er aud) von neuen Geſchlechte gewefen, würden ſelbſt die Lords gefolgt fein, 

wie der Gedanke einer Reftauration immer ausſichtsloſer wurde. Der geehrte Nanıe des Kö: 
nigs würbe weſentlich dazu beigetragen haben, die Mafle des Volks bei ruhigem Gehorfam zu 
erhalten, und man würde allmählich vie ſtraffe Militärherrſchaft Haben lodern und zulegt gänzlich 
zu dem alten bürgerlichen Regiment zurückkehren können. War es ein inflinctmäßiges Vorge⸗ 
fühl der Möglichkeit folder Wendung, oder war es bloß ein thörichtes Vorurtheil gegen den 
Königstitel, was pad Heer vermochte, feinem gefeierten Feldherrn durchaus nicht Die Annahme des 
Titeld einer Gewalt zu geflatten, zu deren Weſen ed ihm jelbft verhalf und ihn darin fefthielt? 
Wie dem auch fei, die Ausſchließung des Königthums ließ alles, was man in dem Verfaſſungs⸗ 
werke verfuchte, als bloße unzureihende Nathbehelfe erſcheinen, und provocirte überdieg eine 
Reihe von Zweifeln über Befland und Bedeutung der neuen Gewalten. €. hätte ven Königs- 
titel gern angenommen, dachte aber nicht an Abſolutismus, und bot in feinem Berfaffungs- 
entwurfe Beſchränkungen feiner eigenen Gewalt, welche unvergleichlich wirkſamer und reeller 
waren als jene Scheingewalten,, weldhe Napoleon Bonaparte um feinen Thron reihte. Wenn 
&. feine Parlamente eins nad) dem andern auflöfen mußte, woran lag die Schuld als daran, 
daß jie dad Bedürfniß der Zeit und dev Sachlage und ihre eigene Aufgabe nicht zu begreifen 
vermochten? 

C. hat in Erringung und Behauptung ſeiner Stellung wie in ſeinem Wirken als Feldherr 
und Regent manche Härte begangen, und neben den Mitteln ver offenen Gewalt auch die ver 
Lift und Verftellung angewendet. Doch war er fein harter und graujamer Dann, vermieb 
vielmehr die Härte, wo er Feine Nothwendigkeit derjelben erkannte, und hat im ganzen und 
großen viele Härten gemilvert, die ver Partei: und Seftenhaß ber Zeit hervorgerufen. Auch 
muß man den Charakter der Zeit in Anſchlag bringen, bie nod) immer eine harte und eiferne 

* war, und an vielen Daßregeln, vor denen wir und mit Recht entjegen, nicht den geringjten An- 
Hop nahm. Liſt und Verfiellung fegte C. der Falihheit und dem Berrath entgegen, während 
an ſich fein Weſen das eined geraden, ehrlihen Mannes war. In feinem Regentenwirken ver- 
dient er alle Bewunderung, und dies um fo mehr, wenn man erwägt, wie wenig fein früheres 
Leben ihn eigentlich darauf vorbereitet. Seine Gejege waren mufterhaft und Die ihnen zu 
Grunde liegenden Anfichten vielfach über der Zeit. In dem ganzen Gange feiner Verwaltung 
bewährte fi) feine Sympathie mit dem Volke und fein Eifer für die Würde des Landes. Das 
Heer war nicht blos fiegreich unter ihm, e8 warb auch Durch ihn zu einer Mannszucht und einem 
Geifte gebildet, mie fie damals in feinem Heere der Welt zu finden waren. Neben dem Heere 

‘ 
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wendete er nicht mindere Sorgfalt auf die Hebung der Flotte, und obwol er ſelbſt kein Mann 
der weltlichen Wiſſenſchaft war, nahm er doch die vom Fanatismus bedrohten Sitze der Wiſſen⸗ 
ſchaft unter feinen wirkſamen Schutz und ſelbſt die eingeſchüchterten Künſte konnten unter ihm 
etwas freier aufathmen. Dabei verfuhr er in allem mit Mäßigung, Beſonnenheit, Nüchtern- 
heit, und bewahrte in feinem ganzen Wefen bie einfache, natürliche Würde eines Mannes, ver 
fich weder feiner Herkunft ſchämt, noch auf feine Erhebung flolz, wol aber ſich feines Berufs 
bewußt if. Er handhabte die Gewalt mit Weisheit, forgte, auch wo er keine Zukunft für ſich 
und die Seinen ſah, für Englands Zukunft, und ließ ſich auch durch feine äußern Erfolge nicht 
verleiten, über bie natürliche Beftimmung Englands Hinauszugreifen. 

Billemain, /,Histoire de C.“ (2 Bde., Paris 1819; deutfh von Berly) Hat zwar die 
Großthaten und Berbienfte C.'s nicht verfchwiegen, feinen Charakter aber gänzlich verkannt. 
Gerecht wurde ihm zunächſt Macaulay, wie ſchon feit längerer Zeit in verſchiedenen feiner „Es- 
says”, namentlich in denen über Milton, Hampden und Madintofh, fo in feiner ‚‚Gefchichte 
Englands”. In diefer konnte er bereits auf der fhönen Sammlung ber „Letters and Spee- 
ches” fußen, welde TH. Carlyle (3 Bde., London 1845 fg.; neue Ausgabe, 1857) deran- 
flaltet und mit einem Commentar verfehen hat, der nur in der Begeifterung für ven Helden 
allzu weit ging. Merle v’Aukigne, „Histoire du Protectorat” (Paris 1847) faßt namentlich 
den Beſchützer des Proteftantismud ins Auge, während Guizot in feinen Werken über bie eng⸗ 
liſche Revolution nad allen Seiten Hin die Größe C.'s anerkennt. Die neuefte Biographie des 
Proteetors bat W. Hazlitt (Rondon 1857) geliefert. 5. Bülau 

Culpa (Schuld, Verſchuldung, Dolus, böfe Abfiht, Argliſt, Vergehen, 
Injuria, Gafus oder Zufall). Die allgemeinen Worte Verſchuldung und Vergehen, Un- 
recht und Rechtöverlegung bezeichnen eine geſetzwidrige, in juriftifcher und politifcger Beziehung 
alfo eine das Rechtsgeſetz verlezende Handlung. Die allgemeine Lehre von dem Weſen, ven 
Bedingungen und den verſchiedenen Arten der Vergehen und der Culpa gehört zu ven ſchwierig⸗ 
ften und beftrittenften in der Rechtswiſſenſchaft, in dem Civil- und Criminalrecht. Die Haupt- 
gründe ver Einfeitigfeiten wie ver Verwirrungen der Begriffe fcheinen auch in dieſer Lehre, für 
melde ſowol das Roͤmiſche Recht wie die Carolina fo vortreffliche Beftimmungen enthält, darin 
zu liegen, daß man nicht auf die unferm Recht felbft zu Grunde liegenden höchſten Rechtsgrund⸗ 
füge und Rechtöabtheilungen, kurz auf dad Syſtem des Rechts zurückging. Dieſes aber ift wol 
bier um fo nöthiger, da alle rechtliche Verſchuldung, alle Vergehung gegen das Recht nichts 
anderes ift als vie Umkehrung, der Gegenfag des Rechts, ſodaß natürlich ihre Wefenheit und 
Verſchiedenheit fi nur beſtimmen kann nad der Wefenheit und Verſchiedenheit des Rechts und 
der Rechtsforderungen. 

Hieraud ergibt fi nun 1) in Beziehung auf ven weſentlichen Grundbegriff und die Grund⸗ 
bedingung jeder Culpa oder jedes Unrechts, daß bei demſelben zufammentreffen muß: einestheil® 
ein Mangel ver nöthigen rechtlichen Willensbeflimmung eines beftlimmten Rechttſubjects, 
welchen man vorzugsweiſe Verſchuldung, Gulpa im weitern Sinne, auch Zurechenbarkeit 
nennt, und anderntheils eine dem äußern Rechtsverhältniß widerſprechende äußere Thätigkeit 
ober doch eine äußere Thätigkeit, welche eine äußere Rechtöverlegung bezweckte, und dieſes nennt 
man vorzugämeife Unrecht, injuria, Verlegung. Kurz es bedarf der Vereinigung eines fub- 
jectiven und eines objectiven, ober eines intellectuellen, im Willen beftehenden, und eines mate- 
tiellen oder auf die äußere Nechtöverlegung gerichteten Unrecht. Das Rechtsverhältniß hat, 
wie jedes lebendige menſchliche Leben oder Xebensverhäftniß, eine geiflige Seite, ven allgemeinen 
rechtlichen Willen, und eine leibliche, die äußere materielle Rechtsordnung. Blos äußere Std- 
rungen ohne allen rechtöwinrigen Willen, ohne Verletzung der von dem Rechtsgeſetz geforverten, 
rechtlichen Willensflimmung und namentlih aud ver Sorgfalt, durch feine Handlungen nie- 
mand zu verlegen, welche von allen Rechtsmitgliedern auch bei geringen intellectuellen und mo: 
raliſchen Kräften gefordert werben kann, fallen dem phnflihen Urheber verfelben nicht zur Laſt. 
Ste find Zufall (casus und casum sentit dominus). Und ebenfo werben blos boͤſe Gedanken 
und rein innere Gefinnungen ohne einen Anfang einer auf die materielle Rechtsordnung gerich⸗ 
teten That nicht beſtraft. Gedanken find zollfrei (cogitationis poenam nemo patitur). 

2) In Beziehung auf die Abtheilungen oder die verjchiedenen Arten der Verlegung und 
Schuld folgt aus unferm Hauptgefichtopunkt, daß man vor allen Dingen auf die verfchledenen 
Haupttheile des Rechts ſehen muß, um die verfchienenen Arten ihrer Berlegung oder der Schuld 
zu finden. Die beiden Haupttheile oder Hauptfeiten des geſellſchaftlichen Rechtsverhältniſſes 
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nun, für deren Wiederherſtellung bei erfolgten Verletzungen nad) dem Obigen die Regierung 
zu forgen bat, find das privatrechtliche und das Öffentliche Rechtsverhältniß. Die Wiederher- 
ftellung ver geflörten Privatrechtsverhältniſſe ift die Aufgabe ver Civiljuſtiz und des Civil⸗ 

proceſſes, die Wiederherftellung ber Verlegung der öffentlichen Seite des Rechtsverhältniſſes iſt 
vie Aufgabe ver Strafgsrechtigfeit und der Criminaljuſtiz. Ganz ebenip gibt's nun eine pripat⸗ 
oder civilrechtliche Culpa over Verſchuldung, welche die cinilvechtliche Rechtspflicht verlegt, und 
eine criminalrechtliche, melde ald Verlegung ver öffentlichen Rechtspflege ericheint. 

Der Hauptunterfigieb zwiſchen civilrechtlichen und criminalrechtlichen Berlegungen und 
Verſchuldungen ift nun folgender: bei den civilrechtlichen, bei welchen zunächſt die Wieberher; 
flellung des äußern materieffen Rechts- und Befigjtandes des verlegten Privatmanns bezweckt 
wird, wird vorzugsweiſe auf bie äußere ‚objective oder materielle Berlegung geſehen, auf den 
innern ſubjectiven rechtswidrigen Willen nur infoweit, ald er unentbebrliche Bedingung if, 

einem beſtimmten Rechtsſubjecte vie Verlegung zugnfchreiben und von ihm eine beſtimmte mate⸗ 
rielle Wiederherſtellung over Schaploshaltung zu fordern. Bei der criminalrechtlichen Beſtra⸗ 
fung Dagegen bezweckt man zunächſt, nen rechtlihen Willen der Bürger zu erhalten und herzu⸗ 
ſtellen, nie intellectuelle fubjective Schuld des Verbrechers gerecht zu betrafen oder auszutilgen, 
Bei der eriminalvehtlihen Verlegung kommt zunächſt ver ſubjective unrechtliche Wille und feine 
verſchiedene Größe in Betrachtung, die materielle äußere Verlegung nur infofern, als fie als 
Bedingung und Erkenntniß eines wirklichen Unrechts, eines wirklich rechtsverletzenden Willens 
ericheint (in delictis voluntas spectatur, non exitus). 

Hieraus ergibt ſich fürs erfte, daß die höchſte Gattung des unrechtlichen Willens, der Dolus 
oder die rechtswidrige Abſicht, im Civilrecht theils viel ausgedehnter, theils enger iſt ald im Cri⸗ 
minalrecht. Im Civilrecht beſteht der Dolus in der wiſſentlichen rechtswidrigen Vornahme einer 
äußern Handlung, welche äußere Verlegung fremder Rechte zur Folge hat, gleichviel ob gerade 
dieſe Folgen in ihrer ganzen Geſtalt und Ausdehnung beabſichtigt, ob die Willensſtiumung 
mehr oder minder boshaft war. Ohne Außere Nechtönerlegung, als bloßer Verſuch wird im 
Civilrecht Kein böfer Wille beachtet. Im Criminalrecht aber befteht der Dolus in der wilfent- 
lichen rechtswidrigen verbrecheriſchen Abfiht, durch Die Vornahme einer Handlung gerade die 
beftimmte Rechtsverletzung zu bewirken oder in der Beabjihtigung der beſtimmten Rechtsver⸗ 
legung. Wenn mir z.B. jemand abſichtlich einen Stein rechtswidrig in mein Fenſter wirft und 
trifft einen Spiegel, an den er nicht achte, fo kann ich ihn civilrechtlich auch in Beziehung auf 
den Spiegel und überhaupt wegen meiner ganzen Beſchädigung als doloſen Verleger belangen. 
Hätte er aber mit dem Stein ein Kind getödtet, an Das er nicht dachte, fo iſt er criminalrechtlich 
in diefer Beziehung nicht doloſer Todtjchläger, fondern nur in geringerer Schuld, in Culpa im 
engern Sinn. Diefe culpa dolo determinata, fälſchlich indirecter dolus genannt, gehört im 
Givilreht zum Dolus, im Criminalrecht nicht. Dagegen beftraft das Criminalrecht auch ſchon 
den Verſuch ohne allen Erfolg. Auch wird im Civilrecht die Größe der Bosheit oder böjen, 
Abfiht nicht abgemeſſen, wol aber im Criminalrecht. Daher unterjcheidet das Criminalrecht, 
nit aber das Civilrecht, einen durch heftige Leidenſchaften, Zorn, Schmerz, halbe Trunfenheit 
veranlaßten gugenbliclihen Entfhluß (impetus) von der alt überlegten abſichtlichen Bosheit. 
Es heißt: „Verbrechen werben begangen aus Dolus, aus Impetus, aus Culpa.“ Daher unter⸗ 
Iheidet ferner das Criminalrecht auch die höchſten Grade ver Nachläſſigkeit und Ubereilung, 
culpa proxima und lata, von ben dolus. Das Civilrecht dagegen begreift die nächſte Culpa, 
d. h. diejenige, wobei der Handelnde zwar den beflimmten rechtswidrigen Erfolg nit beabſich⸗ 
tigte, aber bod die Handlung wiſſentlich vornahm, obgleich ex bei derſelben einfah, daß die Ger 
fahr der Verlegung mit ihr verbunden war, noch unter dem Dolus. Es jegt auch ſelbſt den 
höchſten Grad der entfernten Schuld, mo man aus Nachläſſigkeit gar nit an die Gefahr dachte, 
den Dolus gleih. Das Criminalrecht unterfheivet und mißt forgfaltig ab die verſchiedenen 
Arten ber böſen Abfiht nad hen jevedmaligen böfen Motiven und Zweden bed Serlegers- 
Einen Dieb gibt e8 nicht ohne nie höfe Abſicht gewinnſüchtiger, unrechtlicher Bereiherung (ani- 
mus lucri faciendi), einen Mörder nit ohne Abjtcht zu morden. 

Culpa im Gegenjag von Dolus, Bulpa im engern Sinne, ifl, nun jene hei einex oBjertiv. 
rechtswidrigen Handlung bewieſene rechtswidrige Willensftimmung, die nit Dolus if, wobei 
aber doch der Ganbelnpe nicht Die vom Geſetze von alfen geforberte Achtung und Sorgfalt gegen 
das Recht und zur Verhinderung jeiner Verlegung bewies, Im Civijlrecht alſo if eine rerhtöa, 
widrige Perlegung aus bloßer Nahläffigfeit diejenige, wobei Der Verleger im Augenbliſt der. 
Handlung gar nicht wußte und bedachte, daß er rechtswidrig handelte. Im Criminalrecht ift 
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jede rechtswidrige Verlegung infofern noch culpos, ald der Handelnde mit derfelben nicht ben 
beflimmten verbrecherifchen Erfolg bezweckte. Nur wenn man diejen Begriff damit verbinden 
fönnte und wollte, dürfte man allgemein mit Feuerbach Dolus als böfen Borfag, Culpa als 
Fahrläſſigkeit bezeichnen. Ä 

Die Eulpa iſt nit, wie ältere Eriminaliften glaubten, ein bloßer Verftandesfehler, und auch 
rechtlich wicht ſtraflos, wie Almendingen wollte, auch nicht, wie Feuerbach will, firafbar als ab- 
fichtliche Verachtung einer beſondern, unter Strafandrobung gegebenen gefeglichen Vorfchrift 
zur Aufmerkfamkeit, noch außer dem Strafverbot der veriegenden Handlung ſelbſt. Die Eulpa 
ift ein Willensfehler,, weil fhon In dem allgemeinen rechtlichen Willen, den man in Friedens⸗ 
oder Rechtsvertrag verfpricht, den das Gefeg von jedem Bürger fordert, die Forderung enthalten 
ift, fo viel Sorgfalt, als jenem Menſchen im allgemeinen moͤglich ift, bei feinen Handlungen an⸗ 
zuwenden, um dadurch die Rechte anderer oder des Staats nicht zu verlehen. Hat er ſich nun 
dieſe Sorgfalt nit zu eigen gemacht, fo liegt ver Mangel feiner rechtlichen Willensfiimmung, 
ber bei der culpojen Verlegung nicht zu Tage kommt, nur weiter zurück, wie ja aber auch für 
bolofe DVerlegungen meiſt frühere rechtsverachtende Gefinnungen und Angemwöhnungen die 
wahre Duelle find, 

Auch bie Abtheilungen der verfchienenen Arten und Grade der Culpa werden nach dem an- 
gegebenen Hauptgeſichtspunkte im Civil: und Criminalrecht verſchieden. Im Criminalrecht 
unterſcheidet fich die Strafbarfeit nad der Wichtigkeit und Heiligkeit ver verletzten Rechte und 
dann zunächſt danach, ob die Eulpa eine nahe oder entfernte in dem obenangegebenen Sinne, 
und dann erſt danach, ob die Fahrlaͤſſigkeit ungemöhnlid oder groß, mittelmäßig ober Fein war. 
Im Civilrecht unterjcheivet fi die Culpa zunächſt nach ven drei Hauptgebieten des Privatrechts: 

erſonenrecht, Sachenrecht und Dbligationenrecht und nach den Rechtspflichten in ihnen. Dieſe 
find z. B. im Sachenrecht rein negativ, fordern lediglich vas Unterlaflen der Verlegung fremder 
Sachen, keine pofitine Thätigkeit von meiner Seite. Daher ift die ſachenrechtliche oder aquilifche 
Gulpa, ald Gegenſatz jenes Unterlaſſens, fletö nur eine pofitive Handlung, befleht nicht in Unter: 
laffungsdandlungen. Umgekehrt ift vie Rechtspflicht im Obligationenrecht eine pofitive, eine 
treue Leiftung der übernommenen Verpflichtung; daher befteht alle obligationenrechtliche Culpa 
als ihr Gegenſatz in einem Unterlafien dieſer Leiſtungspflicht und der dutch fie gebotenen Di- 
ligentia. Grade der Schuld werden Dabei nur infoweit unterſchieden, inſoweit in den verſchie⸗ 
denen Verhältnifien, und namentlich nad ver Abficht der befondern Verträge, die verſchiedenen 
Rechtopflichten verantwortlich machen zur größern und geringern Vorfiht. Die weitere Aus⸗ 
führung dieſer Grundanſichten und der Beweis der Übereinftimmung bes Roͤmiſchen und Deut: 
fhen Rechts mit denselben Därfte für das ‚, Staats-Lexikon“ zu weit führen. Melder. 

Cultur. Unter dem Worte Cultur begreift man alles dasjenige, was durch die höhern 
geiſtigen Kräfte des Menſchen geſchaffen wird. Die Cultur bildet daher zu der Natur — dieſed 
letztere Wort in ben engern Sinne verſtanden, wonach es nur bie mit blinder Rothwendigkelt 
wirkenden Kräfte unter Ausſchluß eben jener freiſchaffenden geiſtigen bezeichnet — einen Ge⸗ 
genſatz oder, richtiger geſagt, eine Ergänzung und Fottſetzung. In den Reiche der Natur (in 
jenem engern Sinne) herrſcht dad Geſetz einer nur beſchraͤnkten Entwickelung, einer gleichmäßi⸗ 
gen Wiederholung verfelben Formen des Seine, Lebens und Handelns; in dem Reiche ver 
Gultur dagegen das Gefog oder der Trieb einer unendlichen, ſich immermehr fleigiernven, verbreis 
terasen und mannichfaltiger geſtaltenden Entwickelung oder Vervollkommnung. In dem Mon 
ſchen berühren und verbinden ſich dieſe beiden Reiche; er ift ein Naturweſen nad feiner inne 
Bchen, koͤrperlichen Exiftenz, deren Bedingungen und Berärfniffen; aber er ift zugletd) and em 
@Eulturivefen vermöge der Entwidelungsfähigfeit und des Triebe ftetiger Vervollkommmung, 
wodurch er die Sphäre feines Thuns, Schaffens und Genleßens imnter weiter und weiter aud- 
dehnt, immer mehrere und immer feinere, eblere und höhere Bebürfniffe fennen und empfinden 
lernt und dieſe Bedürfniſſe, pur; mannichfaltige Ammendung feiner eigenen wie der ihm bienfle 
baren Kräfte per Natur, immer volllommener zu befriedigen vermag. Nur ver Menſch hat, 
Schafft und verbreitet Sultur; alle andern Naturweſen nehmen daran nur inſoweit theil, als 
fie Der culturſchafſenden Thätigkelt des Menfchen als Werkzeuge, Mittel oder Gugenſtände die— 
men: wir ſprechen vom Bulturpflanzen, als von ſolchen, welche durch menſchliche Sorgfult une 
Kunft ylanvoll gehegt und zu vofffommener Entwickelung ihres Organismus ober zu teichetor 
ann mannicfaltigever. Fortpflanzung und Verbreitung ihrer Speries gefördert werden; wis 
fprechen von Forftrultur, von rultivirten Ländern m. ſ. w., immer mit Hinficht auf die waltenbe 
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umbildende, formengebenbe oder die Schöpfungsfraft der Natur unterflügende Hand des 
Menfchen. Für eine tiefere Würdigung des wecfelfeitigen Ginfluffes der natürliden Bil- 
dungsformen der Erde auf die Eulturthätigkeit des Menſchen, wie diefer auf jene, hat Die von 
K. Rüter ausgegangene geographifche Schule Wichtiges geleiftet. 

Fragen wir, was den Menichen befähigt, Cultur jchaffend und verbreitend ſich über die 
Sphäre der bloßen Naturwefen (der Thiere) zu erheben, fo ifl es, ganz allgemein genommen, 
die Fähigkeit, nicht, wie dieſe, blog einzelne, abgeriffene Vorftellungen oder Empfindungen zu 
haben, ſondern ganze Reiben von Borftellungen in feinem Bewußtſein zu bilden und feftzubal- 
ten, foldherweije aus vielen einzelnen Erjheinungen allgemeine Gefege abzuleiten und mittels 
diejer wiederum in fein ganzes Empfinden, VBorftellen und Thun einen fletigen Zufammenbang 
und Fortgang zu bringen — mit einem Worte: das Denken. Unenvlich gefteigert wird biefe 
Fähigkeit des einzelnen durch das Znſammenwirken mit andern, welches theild in mannich⸗ 
fachen Formen der Vergefellichaftung der nebeneinander gleichzeitig Lebenden, theild in ver 
Überlieferung der Gulturerfolge des einen Geſchlechts an das andere und ihrer Fortfegung durch 
dieſes letztere fi äußert. Für beide Arten des Zufammenwirkens der Menſchen für ein gemein 
fames großes Werk ver Eultur ift Die Sprache, d. h. die Fixirung und Überlieferung beftimmter 
Borftelfungen von einem zum andern, von Geſchlecht zu Geſchlecht, das wichtigfte Vehikel. 
Ohne Sprache gäbe e8 keine Gultur, ohne Gultur keinen Fortſchritt des Menſchengeſchlechts, 
ohne dieſen feine Geſchichte, denn die Geſchichte iſt die Überlieferung des fletigen Eulturfort- 
ſchritts von Geſchlecht zu Geſchlecht. Wäre die Menfchheit heut noch ebenfo dieſelbe, Die jie vor 
Hundert und taufend Jahren war, wie die verſchiedenen Thiergefchlechter noch dieſelben find und 
immerfort bleiben werden — mit denſelben Trieben und Inflineten, derſelben Lebensweiſe, der⸗ 
felben Art, ihre Neſter zu bauen, fi ihre Nahrung zu verſchaffen u. |. w. — jo wäre von einer 
Geſchichte ver Menſchheit, überhaupt von einer Menfchheit jo wenig die Rede, als e8 eine Thier⸗ 
beit in foldem Sinne, d. h. im Sinne eines bewußten Zuſammenhangs aller Thierindividuen 
untereinander, oder gar eine Geſchichte der, Thierheit gibt. Die Cultur allein ift es, vie aus 
einzelnen Menfchenindivinuen eine Menſchheit, aus der blos äußerlichen, zeitlichen Aufeinander- 
folge der Geſchlechter eine innerlich verbundene, ftetige Reihe, eine Geſchichte ſchafft. 

Das Reich der Gultur ift ein weitausgedehntes und mannichfach abgetheiltes. Die einfach- 
fen und die vollendetften, die materiellften und die ideellſten Bildungen und Formen haben ihre 
Stelle darin. Die ſchwächſten wie die ftärkften, die noch halb unentwidelten wie die ausgebit- 
detften Kräfte und Fähigkeiten des Menſchen tragen zu feinem Ausbau bei. Die höchſten Be⸗ 
dürfniffe des menſchlichen Geiſtes finden durch die Bultur ihre Befgiedigung, und doch fließt 
diefelbe auch die niedrigften nicht aus — felbft jene nicht, die unmittelbar an das Thierifche 
gienzen, ja die, ihrem Gegenſtande nach, noch ganz innerhalb ver Sphäre des Thieriſchen liegen: 
auch fie werben zu Culturzwecken, ſobald nur die Art ihrer Befriedigung nicht mehr die rohe 
thieriſche ift, fobald mur irgendeine geiftige Thätigkeit — fei es die freie, überlegte Wahl des 
Mitteld der Befrienigung, fet ed eine künſtliche Zubereitung over Herbeifhaffung dieſes Mit- 
tel8 — dabei ins Spiel fonımt. Im engern Sinne pflegt man freilich den Begriff: Gultur, vor⸗ 
zugöweife nur auf vie entwideltern Gulturzuftände und insbeſondere da anzuwenden, wo auch 
die hoͤhern Richtungen des Geiſteslebens — Wiflenihaft, Kunft, bürgerliche und gefellige® 
Leben — zu einer volllommenern Bethätigung gelangt find. In folder Beihränkung fpricht 
man wol von Eulturvölfern und Sulturflaaten im Gegenjage zu ſolchen Stämmen, bei denen 
nur einzelne und zwar bie unterſten Stufen eined Culturlebens ſichtbar find. Allein im weitern 

. Sinne gehören auch diefe Iegtern dem allgemeinen Gulturverbande der Menſchheit und folglich 
der Culturgeſchichte an. 

Hinfitli des Berhältniffes der Gultur zur Natur im allgemeinen find Hier fogleich von 
vornherein zwei Miöverfländniffe abzumeifen: einmal jener überſchwengliche, ſchwärmeriſche 
oder aſcetiſche Spiritualisnus und Idealismus, melder eine von der Natur gänzlich abgelöfte, 
fi im rein Ideellen bewegende Gultur träumt ober anflrebt, und auf der andern Seite jene, 
zuerft von den Cynikern im Alterthume aufgeflellte, in ver mobernen Zeit namentlih von 
3. 3. Ronffeau mehr geiſtreich als gründlich vertheidigte Anfiht, daß alle Eultur, als ein Hin⸗ 
ausgehen über vie Natur, wider die Beflimmung des Menſchen und daher vom Übel ſei. Beide 
Anfhauungßweifen verfennen bie wahre Natur des Menſchen, als eines zugleich befehräntten 
und unbeichränften, zugleich in der Sinnenwelt wurzelnden und doch nach feiner geiſtigen Seite 
ſich darüber hinaus erhebenden Weſens. Die praktiihe Conſequenz jener grob naturaliftifchen, 
ennifhen Richtung wäre die Verthierung des Menfhen, feine Zurückverweiſung in die Befell- 
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ſchaft der Affen und anderer vierfügigen Bewohner des Waldes; die der jpiritualifttfchen da⸗ 
gegen eine ſchwärmeriſche, Trankhafte Abwendung von allem Sinnliden, von allen Bebürf- 
niflen, wie von allen Genüffen, welche auf die Natur over Körperwelt zurückgehen, eine Denk⸗ 
und Lebensweiſe, wie wir fie in einzelnen Anfägen allerpings in dem Möndhs- und Einſiedler⸗ 
weſen bed Mittelalterd, noch ausgebildeter in manden Sekten des Orients, 3.3. den foge- 
nannten Säulenheiligen, antreffen. @iner Herausbildung ver einen ober andern ver angeben: 
teten beiden einfeitigen Lebensrihtungen zu ihrer vollen praktiſchen Gonfequenz hat’glüdlicher- 
weife zu allen Zeiten entgegengeflanden und wird zu allen Zeiten entgegenfleben, als Heilfa- 
med Gorrectip, dad unentfliehbare Gebot und die nicht leicht zu Überhörende Stimme der Natur, 
welche den Menſchen nur ineiner Erfüllung aller Pflichten und einer Entwidelung aller Kräfte, 
die in der Totalität feines Weſens befchloflen Liegen, volle Befrienigung finden läßt. 

Wenn fomit eine vorurtheilsiofe Philofophie ebenfowol die Losreifung des Menſchen von 
der Natur, wie die ausfchliegliche Beſchtänkung deflelben auf pie Bebürfniffe und die Erzeugniffe 
dieſer, als gleihermapen ver wahren Menſchenbeſtimmung widerſtrebend verwerfen muß, fo ift 
bagegen eine andere Frage in Bezug auf das Wechfelverhältnig zwiſchen Natur und Eultur, 
deren Löfung ver Geſchichte anheimfällt, viel fchwieriger zu beantworten. Wir meinen die 
Frage, ob, wann und auf welche Weiſe ein mehr oder weniger entwickelter Culturzuſtand des 
Menſchengeſchlechts, beziehungsweife der einzelnen Völker, aus einem vorbergegangenen Zu: 
ſtande gänzlicher oder doch überwiegender Uncultur, einem jogenannten Naturzuftande, fi 
entwidelt babe. Die Hypotheſe von einem unvorvenflihen Zuftande Höchfter Eultur, in welchem 
Die Menfchen, beziehungsmeife einzelne Geſchlechter oder Stänme, ſich befunden haben follen — 
eine Hypotheſe, die z. B. Schelling in feiner Schrift: „Philoſophie und Religion‘, F. Schle⸗ 
gelin feiner „Philoſophie der Gejhichte‘‘ aufgeftellt Hat — wird heutzutage kaum noch viele, 
Bertreter und Anhänger finden. Denn weder die Annahme, daß dieſe bevorzugten Gefchlechter, 
nachdem jie andern, rohern Stämmen als Lehrer und Führer zur Eultur gedient, von der 
Erde verſchwunden ſeien (wie Schelling vorausjegt), noch bie andere von einem Herabfinken ver 
gefammten Menſchheit aus einem Stande höherer Gefittung und Vollkommenheit in einen der 
Unvolltommenheit, der geiftigen, fittlihen und ſelbſt Törperlichen Gebrechlichkeit (wie fie eben 
dort und auch von manden Hiftorifern gelehrt worden) kann nad) dem heutigen Standpunkte 
der Natur: und Gefhichtäwiffenihaft auf Befunvere Glaubwürdigkeit Anſpruch machen. 

Was die heiligen Urkunden vieler Bölkerfhaften (vor allen das Alte Teftanıent) von einem 
der eigentligen Geihichte vorandgegangenen vollkommenen oder fügenannten paradiefifchen 
Zuftande der Menſchheit berichten, das bezieht ſich nicht fomwol auf einen Zuſtand höherer 
Gultur, als vielmehr auf einen Zuftand des Freifeins von den Bedingungen des gewöhnlichen 
Naturlebens der Menſchen, der Abwefenheit jedes Mangels und aljo aud) jeder Nothwendig⸗ 
feit, einem foldhen durch Aufgebot der geifligen Kräfte, durch Cultur, abzuhelfen. 

Eine andere Frage ift, ob nicht In einzelnen Richtungen oder auf einzelnen Gebieten pie 
Eultur bereit in einer frühen und zum Theil früheften Zeit Fortſchritte gemacht und Erfolge 
errungen habe, gegen melde das in den gleichen Richtungen jpäter Geleiftete ald ein Rückſchritt 
oder doch als ein Stillftand angefehen werden müſſe. Wir machen eine folde Beobachtung 
allerdings, teils bei einzelnen Völkern, inſofern diefelben entweder (wie 3. B. die Ghinefen) 
eine anfcheinend ſehr früh entwickelte Gultur, dann aber ein Stehenbleiben auf einer gewiſſen 
Stufe diefer Cultur — oder (wie die Bewohner Hinterindiend) fogar ein Herabſinken von 
einem frühern höhern Standpunkte geiftiger Ausbildung wahrnehmen laffen, theils bei ver 
Bergleihung verſchiedener Völkerfhaften und ganzer Gulturperioden untereinander, wobei 
pie fpätern als durch die frühern in den Schatten geftellt erjcheinen, fo z. B., wenn wir das 
griechifche Altertum mit feinen außerorventlichen Leiftungen in den bildenden Künften und in 
der Poeſie, mit feinen tieffinnigen und erhabenen philofophifchen Syftemen, mit dem harmo⸗ 
nifhen Bau feiner flaatlihen Einrichtungen gegenüberftellen nicht alfein den rohen Zeiten 
des Verfalls jener ganzen antiken Gultur und des Hereinbrechens einer neuen Barbatei, fon= 
bern jelber den ſchon vorgefchrittenern Perioden des modernen Lebens, melde von jener antiken 
Bollendung immerhin vieles vermiflen Laffen. | | 

Solche und ähnliche Beobachtungen und Vergleihungen beweifen indeſſen nür fo viel, daß 
die Cultur nicht einen einförmigen und Im voraus genau zu berechnenden Gang verfolgt, viel- 
mehr in einer großen Mannichfaltigkeit von Formen und Bhafen, In einer unendlihen Menge 
theils gelungener, theils mislungener, abgebrochener, wiederaufgenommener, von neuen auf- 
gegebener, zulegt auf andern Wegen dennoch and Ziel gelangter Anläufe fi) bemegt, daß fie, 
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mie alles Menſchliche, dem Irrthum, dem Fehlgehen, dem Wechſel von Bor: und Rückſchritt 
und tauſeuderlei daraus hervorgehenden Schwankungen ausgeſetzt iſt, ohne daß man gleichwol 
daraus den Schluß ziehen dürfte, es finde überhaupt kein Fortgang in der Culturentwickelung 
der Menſchheit, wol gar ein Rückgang und ein allmählicher Verfall derſelben ſtatt. 

Der Verſuch freilich, den mauche Philoſophen (Fichte, Hegel u. a.) nach der gerade entgegen⸗ 
geſetzten Seite hin unternommen haben, nämlich, einen ftetigen, mit Nothwendigkeit und in genau 
vorausbeſtimmter Stufenfolge ſich vollziehenden Kortichritt in der allgemeinen Culturentwicke⸗ 
Iung der Menſchheit nachzuweiſen (oder vielmehr nach Ideen a priori zu deduciren), Darf ebenfo 
wenig ald gelungen oder auch nur, vom Standpunkte einerunbefangenen pragmatifchen Geſchichto⸗ 
forfänng aus, als berechtigt und Erfolg verſprechend bezeichnet werben. Höoͤchſtens läßt ſich ein 
durch die ganze Gefchichte ner Menſchheit hindurchgehender Grundgedanke, gleichſam als treiben- 
des Princip oder Exponent aller Gulturentwidelung, aber nur ganz im allgemeinen aufzeigen, 
wie z. B. Die Idee der Humanität bei Herder (in deſſen Ideen zu einer Bhilofophie ver Geſchichte 
Der Menſchheit“), die der bürgerlichen Sreiheit und zugleidh der weltbürgerlicgen Vereinigung 
alle Völker bei Kant (in den „Ideen zu einer allgemeinen Geſchichte der Menfchheit vom welt: 

bürgerlichen Standpunkte aus’’) und ähnlich bei Hegel; — ſobald man jedoch verfudht, einen 
folchen allgemeinen Gedanken als fertige, bereit gehaltenes Schema ſchlechthin au die einzelnen 
Erſcheinungen in der Menſchen- und Eulturgefhichte anzulegen, wird man fchwerlich Der Ge⸗ 
fahr entgehen, ven Thatſachen Gewalt anzuthun; denn darin eben zeigt ſich der Unterſchied der 
Geſchichte, ala Des Reichs der Freiheit, von der Natur, ald dem Reiche ſtrenger Nothwendig⸗ 
feit, daß in jenem aud ein Abweichen vom geraden Wege, ein Irrthum und eine erſt allmäh⸗ 
liche Rückbildung diefes Irrthums nicht ausgeſchloſſen iſt — gemäß jenem tiefmahren Sprude 
des Dichters: „Es irrt der Menſch, folang’ er ſtrebt.“ 

Selbſt das viel hefcheinenere Unternehmen, die verſchiedenen Seiten und Richtungen ver 
Gulturthätigkeit in Bezug auf ihr allmähliches Hervortreten ins einzelnen Menfchen over bei 
einem einzelnen Volfe, oder auch rückſichtlich ihres relativen Werthd und Ranges untereiman- 
ver abzuftufen und zu Elafiificiren — wie e8 3. B. in Hegel's ‚Bhänomenologie” und „Eney- 
klopaͤdie der Wiſſenſchaften“ uns enigegentritt — hat jeine großen Schwierigkeiten und Beden⸗ 
fen una am Ende doch nur einen zweifelhaften Nuten. Denn auch im Individuum behauptet 
die Freiheit ihr Recht, und „nicht allen Bäumen ift dieſelbe Rinde gewachſen“. Uno fo fommt 
es, daß nicht allein theoretifch Die Philoſophen ſelbſt keineswegs darüber einig find, ob z. B. in 
einer Rangorbnung ſämmtlicher Culturrichtungen der Kunſt die erſte, der Wiſſenſchaft vie 
zweite Stelle gebühre, oder umgekehrt — jenes behauptet Schelling, dieſes lehrt Hegel —, 
ſondern daß auch empirifh und geicgichtlid in Betreff ver Herausbildung ber verſchiedenen 
Ihätigkeiten des Menfchen in der Zeit ſich Die größte Mannichfaltigkeit zeigt, zum Theil bebingt 
Durch die äußern Binflüfle, unter denen ſich eine Cultur entwickelt, zum Theil eine Folge eben 
jenes allgemeinen Geſetzes menſchlicher Freiheit, weiches nun einmal (mag immerhin die voll- 
endete Thatſache jih pragmatiſch aus einer Vielheit zuſammenwirkender Urfahen erklären 
laſſen) der apobiktifchen Borausbeſtimmung ſpottet. So, um nur einiges zu erwähnen, hängt 
«3 wejentlid von der Natur des Bodens, dem Klima und andern Bedingungen der Ortlichkeit 
ab, ob eim beftimmtes Volk ſich mit größerer oder geringerer Energie ver Eultur der ſogenann⸗ 
teu materiellen Intexeflen, d. h. des Richtung auf Befriedigung der nächſten Griftenzbebürfniffe 
hingibt; fo find gewiſſe klimatiſche Binjlüffe und gewiffe Gindrüde der umgebenden Natur 
vorzugsweiſe der Erweckung des Befühls für das Erhabene, Unendliche, alfo der religidfen An⸗ 
nacht, andere mehr der verſtandesmäßigen Gombimation oder der Beobachtung ber jinnlihen 
Koͤrperwelt günftig. 

Ein Problem, welches zu Idfen biöher weder der Philoſophie noch der Geſchichte glürkte, ift 
Die Erklärung des erflen Übergangd der Menſchen aus den noch ganz toben, fheinbar kaum 
über das thierifge Leben fich erhebenden Anfängen der Eultur zu deren höhern und immer 
höhern Entwidelungdftufen. Auch hier hat man vielfach zu den unmittelbaren Einwirkungen 
oder Eingebungen übernatürlicher Weſen feine Zuflucht genommen. Die veligidfen Verfellun- 
gen der meiften Völker enthalten mehr oder weniger beſtimmte Hindeutungen auf einen folgen 
culturwirkenden Verkehr zwiſchen der nad in kindlicher Unmündigkeit brfangenen Menſchheit 
und einem oder mehreren, ich ihrer annehmenden, Höhern Weien. Die alien Agypter befannten 
ſich für die Erfindung des Ackerbaues einem Gott oner Haldgett, dem Ofirxis, verpflichtet. Die 
Griechen rühmten ald Befructerin des Bodens die Demeter, ald Erfinder der Kunft, das ſproͤde 
Metal in Kgrmen zu zwingen, den Hephäſtos, als Reiniger der Erbe von wilden Ungeheuern 



Cultur 231 

den Herakles u. ſ. w. Die jüdiſche Gotteslehre läßt die Gejege, die Grundlagen aller Bürger: 
lichen und ſittlichen Otrvnung, einer unmittelbaren Offenbarung aus dem Munde Jehovah's 
entſtammen, und ähnliches finden mir mehr oder weniger wol überall. Aber nicht bloß die reli- 
gtöfe Tradition, audy die Philofophie hat zum Theil, und ziwar in einzelnen ihrer erleuchtetften 
Bertreter, dieſe Anjiht von einer unmittelbar Anftoß gebenden, fördernden oder leitenden 
Mitwirkung höherer Kräfte bei dem großen Culturwerke ver Menfchheit adoptirt. Wir er- 
innern nur an Leffing's Schrift: „Die Erziehung des Menſchengeſchlechts“, welcher dieſer Ge⸗ 
vanfe zu Grunde liegt, wogegen allerdings Server in feiner berirhmten Abhandlung über ven 
Urfprung der Sprade viefes erfte und wichtigſte Vehikel der Eultur (unter Bi ah der 
gegentheiligen Anſichten Büſchings u. a.) auf einen rein menfchlichen, pſychologiſchen Entfte: 
hungsgtund zurückführt. | 

Es wird ſchwerlich jemals gelingen, diefen Vunkt zur vollkommenen hiſtoriſchen Gewißheit 
und Klarheit zu erheben, da begreiflicherweiſe alle Urkunden von ftreng hiſtoriſcher Zuverläffig- 
feit nicht weiter zurückreichen, als bi8 in eine Zeit, wo eben jener Übergang aus der Roheit in 
die Eultur bereit vollzogen war, alles darüber Hinausliegende aber mehr oder weniger nur 
dem unfichern Bereich der mythenbildenden Trabition angehört. 

Ebenſo wenig feftgeftellt und ebenfo ſchwierig feftzuftellen erſcheint ein anverer, mit dem vo- 
tigen nahe zufammenhängender Punkt — der örtlihe Ausgangspanft der Cultur auf unferm 
Erdballe. Ob die Cultur von einem einzigen Punkte aus allmählich über die ganze Erbe fidh 
Herbreitet, oder ob an mehreren Punkten zugleich ein felbflänniges Cultutleben ſich entmidelt 
babe, das if eine zut Zeit noch ungelöfte Frage, welche wefentlich mit der andern Frage zufam- 
menhängt: ob alle auf der Erve lebenden Menfchen von einem einzigen Menſchenpaare ab- 
flamınen, oder ob man einen verichiedenartigen Urfprung der verfihledenen über die Erde ver- 
Breiteten Raſſen und Bölferfchaften anzunehmen Habe; denn, wo immer wir menſchliche Weſen 
antreffen, da ift auch der Keim und Anfag zu einem, wenn auch noch fo beſchränkten Eulturfeben 
gegeben. 

Eben jene wichtige Vorfrage jedoch nad der Einheit des ganzen Menfchengefchleht oder 
der Urfprünglichkeit unterſchiedener Raffen hat bisjegt weder die Phyſtologie oder die Ethno- 
graphie, noch die Sprachwiſſenſchaft, weder ein Johannes Müller und Alerander von Hunt: 
boldt, noch ein Wilhelm von Humboldt apobiftifch zu beantworten gemagt (vgl. Alexander von 
Humboldt's „Kosſsmos“, I, 378 fg.). Und fo muß aud die Frage von dem Ürfpruge der Eultur, 
foweit ſie auf jener fußt, vor der Hand in der Schwebe gelaffen werben. 

Inzwiſchen vereinigen fi Doch alle bißherigen Forſchungen über dieſen Punkt ſowol unter- 
einander, ald auch mit ven, wichtigſten religiöfen Urkunden, namentlich den jüdiſch-chriſtlichen, 
in der Annahme einer von Aften und zwar von den Gegenden zwifchen den Schwarzen, Kaspi- 
fhen und Mittellänbifchen Meere, dem Rothen und dem Perfifhen Meerbufen ausgegangenen 
Hauptffrömung der Euftur. Nicht blos die vornehmften Träger der antiken oder vordriftlichen 
Eultur, Griechen und Römer, leiteten ihren Urſprung (nach Überlieferungen, die noch heute von 
den gewichtigften Forichern als gültig anerfannt werden), aus dem Oſten und infonderheit von 
den Küften Ajiens Her, fondern auch jener zweite große Zug frifcher Voͤlkerſchaften, welcher vom 
Norden her über die Trümmer des Griechen= und Nömerthums fi ergoß nnd im Contact mit 
diefen eine ganz nene Epoche der Eultur ſchuf, tft von ver Sprach- und Geſchichtsforſchung mit 
faft zweifellofer Gewißhelt auf ein urſpruͤnglich indogermaniſches, alfo aſtatiſches Element 
zurückgeführt worben. | 

Inſoweit die Antriebe und ntitwirkenden Factoren des Hinausftrebend ber Dienfchheit über 
ber. blos thierifchen Naturzuftand, alfo, mit Einem Worte, der Eultur, im Bereiche ver Natur 
fett, in ven natirlichen Anlagen des Menſchen einerfeits, in der ihm umgebenden Körpermelt 
anbırerfeitö gefwcht werden müffen (und man mirb fi einer ſolchen Betrachtung felbft bei ver 
Voreusſetzung einer Förderung ded menfhlihen Culturſtrebens durch unmittelbare göttliche 
Einnirkungen nicht wohl entziehen innen) — infoweit erſcheint allerdings jener Theil der Erde, 
an wechen man vie erften Anfänge einer ausgiebigen Culturentwickelung ver Menſchheit vor: 
zugswiſe anzufnüpfen pflegt, in ganz befonderm Grade zu einer folden Pflanzflätte ver Cultur 
geeigne. Mir finden dort ein mildes und doch nit zu heißes over verweichlichendes Klima, 
einen fuchtbaren, aber nicht zu üppigen Boden, einen anmuthigen Wechfel von Höhen und 
Tiefen, un reiches Netz von größern nnd kleinern Flüffen, welche ebenſowol ver Befruchtung 
des Bodens als der Belebung menſchlichen Verkehrs dienen, in gemeffener Entfermung 
dann Mere und Meeresbuchten, welche ihre Anwohner zu weitern Wagniſſen hinauslockten 
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und doch auch wieder durch die faft überall leicht zu erreichenven jenfeitigen Küften ihren noch 
unfihern Kräften ein nicht zu fernes Ziel und eine wohlthätige Leitung gaben, und zu dem allen 
eine Bevölkerung, melde ſchon in ihrer angeborenen Raffeneigenthümlichkeit (ver kaukafiſchen) 
den Stempel einer vorzüglichen geiftigen Befähigung und den Beruf, Trägerin und Verbrei- 
terin ber Bultur zu jein, an ſich trug. 

Auch zur Weiterausbreifung der dort zuerft entwidelten Eultur erwiefen fi) die natür- 
lichen Bodenverhältniffe Kleinaſiens vorzugsmeife günftig. Zwiſchen ven vielfach eingejchnitte- 
nen Küften bildete fich leicht ein lebhaften wechfelfeitiger Verkehr, und ver natürliche Trieb der 
Ausdehnung und des Weiterziehend fand ſich wie von felbft auf die fo nahe gegenüberliegenven 
europäiſchen und afritanifchen Geſtade Hingemwiefen. 

So ging denn in einer, ſelbſt gefchichtlih (wenn auch nur in ihren allgemeinften Umriffen) 
nadhweisbaren Richtung der Strom diefer Gulturbewegung von Aſien, theild ſüdweſtlich nach 
Phöntzien und Ägypten, theild weftlih — fowol unmittelbar, als über eben jene Länder, nach 
Griechenland, dann weiter und weiter weſtwärts, einerfeitd nach der fernern Nordküſte Afrikas, 
(Karthago), andererfeits nad) Italien, Spanien, Frankreich, zulegt (wahrſcheinlich jedoch erft in 
einer fpätern Zeit) auch direct nordweſtlich an ven Küften des Schwarzen Meeres und längs der 
Donau hinauf nah dem Norven Europas, wo diejer jüngere Zweig des großen indogerma⸗ 
niſchen Stammes die Mitte Europas nördlich der Alpen, fammt den Infeln und Halbinfeln 
weitlih und noͤrdlich davon, befete. 

Der Übergang ver Eultur aud den Dften over Orient — aus Afien und dem öftligen Afrika — 
nach dem Weiten, namentlich nach Europa herüber, Karakterifirte ji im allgemeinen durch 
eine Herausbildung beftimmterer, individuellerer, Flarer und fefter in ſich geftalteter Eulturfor- 
men aus den faſt noch geftaltlojen, in ihrer wagen Unbeſtimmtheit überall die Abhangigkeit des 
Menſchen von den rohen Naturgewalten verrathenden Gulturanfängen der orientalifchen 
Welt. Es zeigt ji) dies im Staate wie in der Religion, in der Kunft wie in der Wiffenfchaft. 
An die Stelle des, jede individuelle Selbftbeftimmung beinabe unterſchiedlos ertöntenven welt- 
lichen oder geiftlichen Despotisnus, dem wir in jenen ungeheuern Reichen Afiens — Babylon, 
Aſſur, Hindoftan, China — oder au in Ägypten begegnen, fehen wir in Briehenland und 
Rom, in Karthago und in den Golonien am nördlihen Saume ber mittelländifchen Meerenge 
Gemeinweſen von viel freiern Bildungen treten, die, wenn fie auch ven einzelnen im firengen 
Banne eined engbegrenzten Staatöbegriffd halten, doch wenigſtens innerhalb dieſes Bereichs 
feiner ſelbſtändigen Thätigkeit und Mitwirkung zum ganzen einen weiten Spielraum öffnen. 
Die Religion, im Orient meift eine dumpfe oder ekſtatiſche Hingebung des einzelnen an eine ihn 
überwältigende Naturfraft, die er als göttlich verehrt, geflaltet fich dem ebenſo gedanken⸗ als 
phantaflereichen Geiſte des Griechen zu einer heitern Anbetung ver Natur in ihrer organifchen 
Gliederung, und in dem lichten Ather der Schönheit vermählt fich bei ihm die religidfe Andacht 
mit Fünftlerifcher Begeifterung. Die Kunft felbft erhebt fi von den zwar gigantifchen, aber 
großentheild noch formlofen oder flarren Denfmälern der orientalifhen Architektur und Sculp⸗ 
tur zu der Höhe claſſiſcher Schönheit in den vielgegliederten, lebensvollen, harmoniſch abgerun: 
deten Schöpfungen griechifcher Plaſtik. Die Wiffenfchaft envlih gewinnt an Klarheit und 
Durchbildung, indem fie die, zwar oft tiefjinnigen und erhabenen, aber meift auch ſehr vagen 
Vorftellungen von ven Naturkräften, dem Weſen des Menſchen und feinen Berhältniffen zu 
einem Göttlihen, welche den philoſophiſchen und religidfen Syſtemen des Orients zum Grunde 
lagen, mit deutlichern und mehr auf beftimmte Beobachtung des Gegebenen gebauten vertaufcht. 

Beinahe noch durchgreifender indeflen als dieſer foeben bezeichnete Gegenjag orientalifcher 
und occidentaliſcher Cultur, erweift ſich der zwifchen antiker und moderner (legteres [Wort in dem 
Sinne genommen, daß ed auch das fogenannte Mittelalter mit umfaßt). Hier ift es, wo jmer 
Doppelte Zug der @ultur, ven wir oben erwähnt haben, bedeutungsvoll einjchlägt, der eine üd⸗ 
weſtlich, der andere norbweftlich von Aſien nah Europa herübergehend. 

Wenn man eben diefen Gegenfag aud wol ald ven der vorchriſtlichen und ver chriſtlichenCul⸗ 
tur bezeichnet, ſo darf man Dabei nicht vergefien, daß mindeſtens ebenfo entfcheidenn als dashri⸗ 
ſtenthum für den Eintritt der neuen Culturrichtung das Germanenthum und feine Eigenhüm= 
lichkeit geweſen iſt. Denn, follen mir mit wenigen Zügen den harafteriftifhen Unterſchied des 
modernen @ulturlebens von dem antiken angeben, fo läßt jich derſelbe im wejentlichen uf lau= 
ter ſolche Cigenthümlichkeiten zurüdführen, welche zugleich den germaniihen Stamm, als den 
in der modernen Welt fogleih von ihrem Anbeginn an herrſchenden, ja gewiffermaßenden Ur⸗ 
heber dieſes Umſchwungs felbft vurd fein Erſcheinen auf der Weltbühne, von allen dn Stäm⸗ 
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men, an welde fi die Gulturentwidelung im Alterthume knüpft, ganz unverkennbar abſchei⸗ 
den. Es ift dies, einmal, der audgeprägte Sinn für perfönliche Freiheit, für Geltung des ein⸗ 
zelnen durch ſich und für ſich felbft, im Gegen ſatze der Hingebung des Individuums in der anti⸗ 
ken Welt, ſei es an eine über allen waltende despotiſche, auch wol theokratiſche Cinzelherrſchaft, 
ſei es an ein Gemeinweſen, in welchem der einzelne als ſelbſtändige Periönlichkeit ebenfalls fo 
gut wie gänzlich untergeht. Es ift ferner der Sinn für häusliches und Familienleben ſammt 
der damit eng verfnüpften flrengern Sittlichkeit und ver höhern, mehr ebenbürtigen Stellung 
des Weibes in ver Gejellihaft, wodurch der Germane vor allen Völkern des Alterthums (felbft 
die Juden nicht ausgenommen) ſich auszeichnet. Es iſt endlich der Trieb felbfithätigen Erwerbs 
und fletiger Erweiterung des Erworbenen — diefer Grundtrieb aller wahren Gultur in ven 
fo wichtigen Richtungen auf das oͤkonomiſche und bürgerliche Leben — ven wir bei den Völkern 

anifcher Abkunft — wenn auch nicht fofort bei ihrem erfien Auftreten, doch im Laufe der 
eit — in weit höherm Grade entwickelt finden, ald irgenpwann und irgendwo in der gan- 

zen Alten Welt, wo vielmehr ber Trieb des Genießens und ber ariftofratifche Zug, andere für 
fi arbeiten zu laffen, beinahe alle Rihtungen und alle Verhältniffe des öffentlichen wie bes 
Brivatlebend durchdringt. 

Zur Herausbildung dieſes zulegt erwähnten Momentd moderner Kultur wirkten freilich 
noch andere Factoren wefentlich mit: einmal der geographifche und klimatiſche Einfluß der Länder, 
von denen diefe neue Bulturbewegung ausging, ſodann das Chriſtenthum. Das raubere nor: 
diſche Klima und die fpärliere Ergiebigkeit des Bodens in dieſem Erdtheile trieben die Be- 
mohner mehr zu andeftrengter Arbeit an, als zu den behaglichen Genufle oder der fünftlerifchen 
Berfeinerung des Lebend, wozu der weichere, aumuthigere Süden Reiz und Veranlaffung ge: 
boten hatte. Was das Chriſtenthum betrifft, fo wirkte daſſelbe namentlich in dem einen Punkte 
hoch bedeutfam auf den Gang der modernen Gulturentwidelung ein, daß e8 Diefer, an der 
Stelle der frühern, mehr national und ſtandesmäßig umgrenzten, die freieve und weitere Bafis 
allgemein menſchlichen Bemußtfeins gab. Die Ausſchließlichkeit, womit in der Alten Welt ein 
Volk dem andern, forwie die ariſtokratiſch-despotiſche ÜUberhebung, womit wieder innerhalb der 
einzelnen Staaten ein Stand dem andern, indbejondere der Freie dem Uinfreien oder Sklaven 
gegenübergeftanden hatte, erfuhr durch das Chriſtenthum, wenn nicht eine ganzliche DBefeiti- 
gung, jo doc eine wefentlihe Milderung. Der Grundſatz der Bleichheit aller Menſchen vor 
Gott ſchloß jene fchroffe Abjperrung ver Nationen gegeneinander aus, welche z. B. den Grie⸗ 
hen und Römer in jenem andern Volksgenoſſen nur einen Barbaren fehen ließ; das Gebot 
der allgemeinen Menfchenliebe verpflichtete ven einzelnen wie die Kirche und die Hriftlihe Obrig- 
feit, der Herabwürbigung des Ebenbildes Gottes zu einem bloßen Werkzeuge eined fremben 
Willens nah Kräften zu wehren, führte alfo zur Abfhaffung der Sklaverei, wenigſtens in 
ihrer ſchroffften Form. 

Einer weltbürgerlichen Geſtaltung der Cultur durch die Vermiſchung der verſchiedenen 
Bölkerfhaften und Nationalitäten zu einem einzigen großen Ganzen, wie ſie das Chriſtenthum 
durch feine jittlih-religidfen Grundſätze anbahnte und der moderne Lebensverkehr praktifch je 
mehr und mehr verwirklichte, war in gewifler Weife allerdings fon vorgearbeitet durch das 
große, beinahe die ganze befannte Erde umfpannende Weltreih ver Römer, in weldem fi, 
freilich nur unter der äuperlihen Wucht einer ungeheuern Eroberergewalt, ſowol alle Völker: 
fhaften als alle Religionen zu einem faft unterſchiedloſen Einerlei gemiſcht und ihre Gegenfäge 
großentheild abgeftunpft hatten. 

Das Refultat diefer gewaltfamen Voͤlkermiſchung war zunächſt der Cultur nicht eben gün⸗ 
flig. Nicht die beten, weit eher vie ſchlechten Eigenſchaften der verſchiedenen Volkscharaktere 
waren es, welche dabei an die Oberfläche gebracht wurden und welche ſich durch gegenjeitige 
Berührung in ihren Ausartungen nur noch mehr fleigerten. Die Geſammtwirkung dieſes un⸗ 
geheuerlichen Durcheinander war eine allgemeine politiſche und fittlide Auflöfung. Das Chri⸗ 
ſtenthum ſelbſt konnte inmitten diefer Verwirrung nur individuell, in befhränften Kreifen, 
wirken. Es lehrte die einzelnen, ſich über die allgemeine Verberbnig hinausflüchten in eine 
jenfeitige Welt der Andacht und nes Glaubens, aber es that nichts und konnte nichts thun, um 
piefer Verderbniß felbft zu fleuern und eine heffere Orbnung der Dinge an die Stelle der zer⸗ 
fallenden alten zu fegen. Ä 

Diefe letztere Aufgabe fiel jenen neuen, von der biöherigen Cultur noch faſt unberührten Böl- 
kerſchaften zu, die, nahezu gleichzeitig mit der Ausbreitung des Chriſtenthums in dem großen 
Roͤmerreiche, mit dieſem letztern in Berührung und bald in einen Kanıpf auf Leben und Tod 
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geriethen. Das Chriſtenthum, wie ed dort die maßlos wuchernde Sittenverderbniß wenigſtens 
hier und da gezügelt, milderte auch die Wildheit der neuen Ankömmlinge und trat überhaupt 
in ben Conflict zwiſchen ihnen und den Trägern einer überlebten Cultur vielfach befänftigeiro, 
verföhnend, von ven Üßerbleibfeln jener Cultut vettend was zu retten mar, mitten hinein. 

Das Unternehmen Karl's ves Großen, mit Hülfe der Hrifllihen Idee ein neues Viniverfal- 
reich ähnlich dem roͤmiſchen, nur in hoͤherm, edlerm Stile, zu gründen, bie ganze befatınte Welt 
mit dem Kreuze oder dem Schwerte unter die Herrſchaft des Chriſtenthums und zugleich des 
Franken- over Getmanenthums zu beugen, mislang — ebenfo wie ber faft gleidjzeitig von 
anderer Seite gemachte Verſuch einer Welpropaganda des Mohammedanisſsmus oder Iölanı. 

. Der natürliche Trieb ded modernen und vorzugsweiſe des germaniſchen Geiſtes nach individuel⸗ 
ler Breiheit und Selbfkbeftimmung behauptete fein Recht und rang ebenfomwol dem Karolingi- 
ſchen Univerſalreiche die Stiftung abgefonderter, felbftändiger und wenigftens in der Hauptfache 
nattonaler Staatsweſen ab, wie er innerhalb dieſer felbft ven Verfuchen, eine Uniformität auf 
Koſten der Freiheit herzuſtellen, die namentlich von ver Kirche audgingen, einen größtentheils 
fehr beharrlichen Widerſtand entgegenfebte. Die mannichfachen Gonflicte und Kämpfe, welche 
daraus entfprangen, wie andererjeitd die mannihfahen Kombinationen und Gomplicationen, 
welche ver germanifche Trieb des Individualismus in feinem Zuſammentreffen mit dem aus der 
alten Roͤmerwelt überfommenen und von der Kirche, der Erbin jener weltbeherrſchenden Roma, 
gehegten Prineipe der Gentralifatton und des Despotismus erzeugte, bilden ven Hauptinhalt 
des fogenannten Mittelakterd nach der Seite des politifehen, Bürgerlichen und fortalen Lebens bin. 
Das ausſchlaggebende Moment ded eigentlichen Eulturfortſchritts in diefer Zeit, und über vie- 
felbe hinaus, lag in dem Siege eben jenes germaniſchen Freibeits- und Unabhängigfeitötriebes, 
einem Siege, welcher errungen, verbürgt und geſichert ward durch das erfolgreiche Emporftreben 
eines ganz neuen Eulturelementd — der nratertelfen Betriebfamkeit oder der in auszeichnendem 
Sinne fogenannten Mrbeit. Weder das Altertum, noch das Mittelalter (in feinen beiden vor: 
wiegenden Richtungen, ver roͤmiſch⸗kirchlichen und der feudalen) hatte ven felbſtändigen Cultur⸗ 
werth, die politiſche und feciale Berechtigung biefer Arbeit oder des Gewerbfleißes anerkannt. 
Dort wie hier mar der arbeitende Stand in einer entwürdigenden Abhängigkeit von einen ge- 
nießenden Stande gebalten. Dort wie bier mar dad gerade Gegentheil frienlicher Betriebſam⸗ 
fett, Die friegerifche Tapferkeit, dad Herven= und Ritterthum theils in feiner roheſten Geftalt, 
theils veredelt — doch aber in ſeinem Weſen nicht verändert — durch den Glanz patriotifher, 
religtöfer oder tomantifcher, im ven Gefühlen Der Ehre und der Liebe wurzelnder Motive, als 
die allein vollberechtigte Kraftänherung ded freien Mannes Betradtet worden. In ihr und in 

. ver fpiritualiftiigen Erhebung über alles Irdiſche hinaus, wie die Kirche fle lehrte und forderte, 
sing im Mittelalter aller eigentliche Gehalt des Lebend auf. Die Kirche und das Ritterthum — 
dad waren die Mächte, die ſich in die Herrfchaft über diefe merkwürdige, in vieler Hinficht glän- 
zende, ihrem innerfien Wehen nach aber doch beſchränkte und Feiner lebendigen Fortentwickelung 
fähige Spore theilten. Während aber vie Kirche in jenen gewaltigen Denkmalen beiliger Bau= 
kanſt, ven Domen, zu deren Emporgipfelung ganze Reihen von Geſchlechtern ſich Die Hände reich⸗ 
ten, und in jenen fpätern, nicht minber glänzenden Werken ver Malerei und ver Poefle, vie eben- 
falls ganze Geſchlechter niit andachtsvoller Glut erfüllten, das Ritterthum in feinen Rampf- 
ſpielen, ſeinem Hof⸗ und Mirmedienfl und in den diefes alles verherrlichenden Lieverflängen ver 
Troubadourd und Minnrfünger, während endlich Kirche und Ritterthum vereint in den Kreuz- 
zügen, dieſer reichſten und eigenthümlichſten Blüte chriſtlich-getmaniſchen Mittelalters, ihre 
Triumphe feierten — wuchs in unſcheinbarer Stille neben ihnen, zum Theil noch beider Fuß 
anf dem Racken, der Bürgerſtand heran, als Träger und Vertreter einer neuen Richtung, eben 
jener, bisher jo vetachteten Arbeit, die durch ihn nicht blos zu einem gleichberechtigten, ſondern 
in gewiſſer Hinſicht zum beherrſchenden Factor ded ganzen modernen Culturlebens erhoben 
werben follte. 

Der Bintritt dieſes, in der Gefkalt, mie ed bier auftrat, völfig neuen Elements bürgerlich— 
gewerblicher Betriebfamkeit in ven Gung der Culturgeſchichte erſchloß ver legtern bis dahin unge⸗ 
Pannte Bühnen umd prägte ihr einen: von allem frühern mefentläh abweichenden Charakter 
auf. Das Mittelalter war nur eine Zeit der Gürung und des Übergangs getwefen: in ihm 
hatten, namentlid in Bezug auf die Heiden Hauptrichtungen aller Eultur, die Staatshtlunng 
und die Standesoerhältniffe, antike Elemente mit modernen, römifche mit genmanifchen gekämpft 
oder ſich vermiicht: Die ſelbſtaͤnsige Geltung, wozu ſich das buͤrgerlich⸗gewerbliche Element 
emporrang, machte die letztern frei und drängte vie erſtern in den Hintergrund. Die hauptſäch⸗ 
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lichſten Reſultate dieſer Veränderung, wie fle auf ben verfchiebenen Culturgebieten allmaͤhlich zu 
Tage traten, waren: auf dem ſocialen die Bildung eines Mittelſtandes, der, auf friedlichen Etwerb 
und Befitz geſtützt, ſich neben ven kriegeriſch-efeudalen Adel als bürgerlich unabhängig and po- 
Kittfch gleichberechtigt, ja mit der Zeit als maßgebend im Serneinwefen flellte; in rein politiſcher 
Beziehung die Ausbildung eines Berfaffungstefens, welches eben dieſe maßgebende Stellung 
des Mittelftandes und die Anerkennung des Priweips, worauf er ruht, des Principe freier Er- 
werbsthaͤtigkeit und Überhaupt freiefter Entwidelung der Berfönlichkeit, fichert imd verbürgt; 
in Betreff der allgemeinen Berhältnifie der Menſchen untereinander die Begründung, DBefeflt- 
gung und immer weitere Ausdehnung eines frieblihen internationalen Verkehrs an der Stelle 
der ewigen Kämpfe der Staaten untereinander und ber von einem Volke gegen dad andere ge- 
machten Unterdrũckungsverſuche; in ſittlicher Beziefung eine fr alle gleich geltende Moral an 
der Stelle der ariftofratifchen Überbebung ver Starten und Märktigen über die allgemeine 
Eitte, eine forgiamere Pflege ver häuolichen ımd bürgerlichen Tugenden, eine erhäßte Innigkeit 

des Kamilienlebens und eine weit vollfländigere fittlicge und ſociale Gleichſtellung der Frauen 
mit den Männern, ald in ven Zeiten des Ritterthums, trog aller poetiſchen Schanftellungen 
ritterlicher Salanterie und Minne, jemals flattgefunden; im Bereiche inealen, geiftigen Lebens 
eine größere Unabhängigkeit des Denkens, ein beharrlicheres und confequenteres Forſchen nach 
dem Zufammenhange aller Dinge, nad) dem Umfange, dem Wefen und der Verwendbarkeit aller 
Naturkräfte; ſpeeiell im Religioͤſen endlich ein entſchiedenes Vorwiegen der ſelbſtändigen innen 
Überzeugung vor der gedankenloſen Hingebung an fremde Autorität, alſo, mit einem Wert, 
dasjenige, worin das Weſen bed Proteftantismud berußt. 

Als Hauptträger Diefes modernen, auf die ausgebehntefte bürgerliche, politiſche und reli- 
giöfe Freiheit des Individuums gebauten Gulturprincipß erfcheinen, wie ſchon früher angedeutet 
ward, die Völker germaniſcher Abkunft. Bei ihnen tritt daffelbe in größter Reinheit und con: 
fequentefler Durchbildung auf — fo namentlich dort, wo das germaniſche Volksthum fi von 
jeher am reinften und kräftigſten erhalten bat, in vem angelſächfiſchen Stamme. Bel ven roma- 
niſchen Völkerfchaften hat das Princip individueller Freiheit und Selbftändigkeit ſich niemals in 
gleichem Maße von dem entgegengefegten zu emancipiren vermodht, und fie ftehen daher, unge: 
achtet des zum Theil viel größern Reichthums altüberkommener Givikifationdelemente, wodurch 
fle fih auszeichnen, doch in allen ven Lebensänßerungen, melde gerade ber modernen Cultur 
eigenthümlich find, den germanifchen entſchieden nach. Weber vimbeharrliche, vor feiner Mühe 
zurüdicheuende und in ver Arbeit felbft ven Genuß des Lebens findende Berriebfanrkeit des ger- 
manifchen Stammes ift vom Romanen In gleichem Maß eigen — Zeuge deſſen unterandern die, auch 
dem induſtriell entwickeltſten Volke romanticher Abkunft, den Franzofen, mangelnde Fähigkeit 
erfolgreicher Anlegung und nahhaltiger Behauptung von Golonien im Verglei z.B. zu den 
Engländern, eine Inferiorktät, welche felbft franzöflfche Schriftfieller wie Michel Chevalier und 
Alerander von Tocqueville bereitwillig eingeflefen — noch jener unverwäftlich zähe Trieb bür- 
gerlich politifcher Unabhängigkeit und Selbfibeflintmung, der den germanifihen Charakter in 
feiner unverbildeten und unverfümmerten Wefenhrit auszeichnet. Sie find — wiederum nad 
dem Audfpruche eines ihrer eigenen Schriftfieller — ebenfo unfähig, irgendeine Regierung 
lange zu ertragen, als einer ſtarken Gentralgemwalt zu entbehren und in kleinern over größern 
Kreiſen ſich ſelbſt zu regieren. Sie ermangeln des ausgeprägten Sinnes ſowol für Freiheit ald 
für Gejeglichkeit, den wir bei ven Germanen antreffen. Sie ſchätzen vie Gleichheit höher als 
die Freiheit und verfieben Doch auch jene ſehr einseitig, indem fie, nicht Damit zufrieden, daß jedem 
vie gleidye rechtliche Moͤglichkett gefichert jet, fich feine Stellung im Leben durch eigene Kraft zu 
ſchaffen, bisweilen fo handeln, als könne eine Gleichheit der Güter und der Genüſſe des Lebend 
durch äußerliche Veranſtaltung, durch Verwaltungs⸗ uns Gefetzgebungsaete herbeigeführt wer⸗ 
den. Im Punkte der Religion iſt es eine bekunnte Thatſache, daß die Grundfätze bed Proteſtan⸗ 
tismus und der Freiheit des veligädfen Bekenniniſſes (unbeſchadet der Innigkelt religiöſen Ge⸗ 
fühls) nur bei ven germaniſchen Volkern tiefere Wurzeln geſchlagen und bleibende Verbreitung 
gefunden. haben, während in den romantfihen Ländern großentheils noch der kirchliche Abſolu⸗ 
ttömme ungemildert beſteht, woneben ſich vann nicht felten — unvermittelt — eine völlige Glau⸗ 
benoloſigkeit, ja Irreligiofltät finder. Ä 

Diefe Brgenfähe germanifhen und romaniſchen Stanemescharakters ſind freilich in vollſter 
Scharfe faſt nirgends anzutreffen; mannichfache Miſchungen oder auch eigenthümliche geſchicht⸗ 
Ude Bilvungsproceſſe haben allerhand Modificationen und Ausgleichungen zu Wege gebracht. 
So macht fi in Spanien und Italien die Nachwirkung germanifher Einwanderung, zum Theil 



236 ' Cultur 

auch ſpäterer enger Wechſelbeziehung zwiſchen Romanen= und Germanenthum bis in bie 
neueſte Zeit herein bemerkbar, in dem unverkennbaren Vorwiegen, dort eines provinziellen, hier 
eined municipalen. Selbſtändigkeitstriebs, wie umgekehrt das germaniſche Staatsweſen in 
ſeinem Mutterlande ſelbſt, Deutſchland, mannichfache, ſchwer verwiſchbare Spuren romaniſcher 

Einflüffe, namentlich aus der Zeit der blinden Nachahmung eudwig's XIV. und ſeiner bureau⸗ 
kratiſch⸗despotiſchen Allesregiererei, an ſich trägt. 

Was den dritten großen Voͤlkerſtamm betrifft, ver neben jenen beiden in der modernen Ge⸗ 

ſchichte ausſchlaggebend hervortritt, ven ſlawiſchen, fo ift feine felbfländige Antheilnahme an dem 
allgemeinen Culturleben und fein Geraustreten aus dem Zuftande der Uncultur verhaͤltniß⸗ 
mäßig noch zu jung, um barüber, ob derfelbe einen, und melden, rihtunggebenben over gar 
bahnbrechenden Einfluß auf den menſchlichen Culturfortſchritt zu Außern beſtimmt fheine, ein 
begründetes Urtheil zu fällen. Bißher iſt der ſſawiſche Stamm faft immer nur auf den Spuren 
anderer Stämme und insbeſondere des germaniſchen, großentheilß in einer entihiedenen, mo 
nicht politifchen, doch geiftigen Abhängigkeit von dieſem letztern, in die Bahnen der Givilifation 
eingetreten; eigenthümliche Culturformen feines Gepräges wüßten wir, etwa mit Ausnahme 
jener alten flawifchen Gemeinveverfaflung von etwas forialiftifcher Färbung, wiefte fi in Ruß⸗ 
land vorfindet, kaum zu nennen. Im ganzen verräth er mehr innere Verwandtſchaft mit dem 
Romanenthum als mit dem Germanenthum. Daß ihm die Zukunft Europas und der Welt ge= 
höre — und zwar nit blos im Sinne äußerer Gewaltherrſchaft, fondern innerer civiliſato⸗ 
riſcher Berechtigung, ald dem Wieberauffrifcher des außsgelebten Romanen= und Germanen- 
thums, diefe Vorausſagung eined veutfhen Philoſophen (Bruno Bauer's) wollen wir bis 
auf weitered nur für die Grille eines verbitterten und ſchwarzſichtigen Geiſtes anjehen. 

Das Maß des Kinfluffes zu beflimmen, den die verſchiedenen Stammescharaktere theild in 
ihrem mehr oder weniger ungemifchten Auftreten, theil® in ihren Mifhungen untereinander 
auf den Bildungsgang ber einzelnen Nationen und der ganzen Menſchheit geäußert, wie ande⸗ 
rerfeitö die Abbeugungen zu verfolgen, welche dieſe Stammescharaftere felbft durch fonflige 
Factoren der Culturentwickelung erfahren haben, iſt jedenfalls eine ver intereffanteften, freilich 
auch ſchwierigſten Aufgaben der Eulturgefchichte. Einzelne Beiträge zu ihrer Zöfung haben 
E. M. Arndt in feinen „Verſuchen in vergleichenden Völkergefchichte”, Heyd in feinem Anfjage: 
„Die Miſchungen deutſcher Stämme mit den Völkern des roͤmiſchen Weſtreichs“ (in der „Ber: 
mania”, 1,174 fg.) geliefert, “ 

gene fpeeififch moderne Cultur, deren Grundcharakter wir oben im allgemeinen anbeuteten, 
hat ſich natürlich nur ſehr allmählich und in einer Reihefolge von Stadien entwickelt, iſt noch 
jetzt in ihrer Entwickelung begriffen und nach vielen Seiten hin keineswegs abgefchloffen ober 
vollendet. 

Außerlich vorbereitet und gleihfam eingeleitet ward ihr eigentlicher Eintritt. und der Bruch 
mit dem Mittelalter durch eine Reihe ver beveutungsvoliiten Erfindungen und Entderfungen 
auf dem Gebiete materiellen Lebens im Laufe des 15. Jahrhunderts. Von den legtern waren e8 
namentlich die Entdeckung Amerikas und die des Seewegs nach Oſtindien, welche nicht blos dem 
Handel und Wandel, dem Gewerbfleiß und der Vetriebſamkeit der einzelnen Voͤlker, ſowie ben 
Sejammtverhältnifien der europäiſchen Politik neue und zum heil ganz veränderte Bahnen 
anwiefen, jonbern welche auch der ganzen Lebensanſchauung, der wiffenfchaftlihen und überhaupt 
geifligen Bewegung der Menihheit einen neuen Aufihwung und weitere, großartigere Di- 
menjionen gaben. Noch tiefer und gewaltiger umbildend wirkten aber auf die @ufturverhält- 
niffe zwei wiſſenſchaftlich⸗ techniſche Erfindungen ein, vie glänzenbften Errungenfchaften jenes, 
an Erfindungen fo fruchtbaren und überhaupt geiflig wie materiell jo regfamen Zeitalters. 
Wir meinen die Erfindung des Schiefpulvers uud des Drucks mit beweglichen Lettern. Diefe 
zwei Erfindungen trafen recht eigentlich den Lebensnerv ber ganzen mobernen Gulturbewegung. 
Durd das Auffommen ded neuen Syſtems der Kriegführung warb die Macht und Herrſchaft 
des bis dahin, wo nicht allein, Boch überwiegend kampfestüchtigen Ritterthums gebeugt und 
allmählich gebrochen, theils zu Gunſten des Bürgerthums, dem bie neue Waffe ein willkomme⸗ 
ned Mittel befferer Selbftvertheidigung zum Schutze politifer und ſocialer Unabhängigkeit 
ward, theild zu Gunſten der neu aufſtrebenden Fürſtenmacht, die zwar zuerſt nur im eigenen 
Intereffe, allmählich aber, notggebrungen, im Namen und im @eifte ver allgemeinen Rechts— 
idee und des Bemeinwohls das feunale Gebaͤude privklegirten Stände: und Körperfhaftömefen#, 
mit welchem ein wahrer Gulturfortfchritt auf die Ränge unvereinbar war, Stück um S 
jerflörte. Die Buchdruckerkunſt aber und die fih daraus entwickelnde regelmäßige und üßer 
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Hin verbreitete Gedanfenmittheilung — die jogenannte Breffe — diente nicht blos zur Verallge⸗ 
meinerung und Beflügelung des wiſſenſchaftlichen Beiftes, fondern ganz beſonders aud zur 
Stärkung eben jenes bürgerlichen Bewußtfeins und jener Öffentliden Meinung, welche vie 
Haupthebel moderner Cultur auf dem widtigften Gebiete, dem politiſchen, wurde, und ſchuf 
eine Macht, von beren ebenfo gewaltigen als heilſamen Einflüffen weder das Alterthum noch 
das Mittelalter auch nur eine Ahnung gehabt hatte. 

Auf diefe erften bedeutfamen Erfolge des modernen Geiftes im 15. Jahrhundert — ver: 
bunden mit den befruchtenden Anregungen, welche obngefähr um diefelbe Zeit von den wiederer⸗ 
wachenden clafjiichen Wilfenfhaften ausgingen — folgte im 16. jene gewaltige Bewegung, 
welche, durch einen großen Theil von Europa ſich fortpflanzend, das ganze Culturleben ver 
Länder, die fie ergriff, und theilweiſe felbft jener, in denen fle nicht bleibende Wurzeln faßte, 
nad den verichiebenften Seiten hin umgeftaltete — bie Reformation. - 

Während dann die Kolgen dieſer neuen Lebensrichtung auf den von Ihr zunächft berührten 
Gebieten, dem kirchlichen und dem politifchen, fich, bier langfamer, dort fehneller, Hier mehr 
friedlich, dort mehr ſtürmiſch entwidelten, ſchwang wer nimmer ruhende Geiſt der Forſchung uno 
des Bormwärtöftrebend ſich über die fireng bemeflenen Bahnen, in denen ihn auch Die Reforma⸗ 
tton noch gehalten Hatte, mit kühnem Fluge weiter und meiter hinaus. Die PhHofophie, das 
ganze Mittelalter hindurch und felbft noch zum Theil im Neformationszeitalter in ven Banden 
des Autoritätöglaubens und eines ſcholaſtiſchen Formelweſens befangen, ftrebte aus biefem 
Banne heraud ven hödften Zielen der Speeulation zu. Kühne Denker aus allen civiliſtrten 
Rändern reichten. fih Die Hand zu dem großen Merle der Erforſchung aller Höcften und legten 
Wahrheiten in Bereiche der Natur, des Menichenlebens, des Staatd, der Sefellfchaft. 

Diefe zweite, nach ihren legten Zielen und ihren fortwirkenden Einflüffen noch viel weiter 
greifende, wenn auch in ihren unmittelbaren, äußern Wirkungen weniger fihtbar, als die des 
16. Jahrhunderts, hervortretende Bewegung reiht von dem Schluffe dieſes legtern bis tief in 
das 18. Jahrhundert und noch in das gegenwärtige herein. Auf poſitiv wiſſenſchaftlichem Bo⸗ 
ven ließ fie, als eine bleibende Frucht der gemeinfamen Beſtrebungen fo vieler großer Geiſter, 
eine Menge der ſchätzenswertheſten Forſchungen über vie Natur fo wie über den Menichen 
zurüd. Nicht minder wichtig aber war Ihr negatives, gegen bie vielen, lange fortgepflanzten 
und tiefgewurzelten Misbraͤuche in den Sitten, ben ſtaatlichen und geſellſchaftlichen Einrichtun⸗ 
gen der verſchiedenen Culturvoölker gerichtetes Wirken. Die Umgeflaltungen, welche fie hier all- 
mahlich hervorbrachte, betrafen bei pen einen mehr die Außern Gebiete des Öffentlichen, politi= 
ſchen Lebens (mie in England und Frankreich), bei andern mehr die Innerlicden, Sitte, Kunft, 
Kiteratur. Das lehtere war namentlich in Deutfihlann der Yall, wo ſich die fpeculative Bewe⸗ 
gung in Religion und Philofophie um die Mitte des 18. Jahrhunderts mit einer moraliſch⸗ 
äfthetifgen verband, woraus dann, unter Hinzutritt noch anderer befruchtender Elemente, der 
Höhe: und Glanzpunkt unferer ganzen biöherigen nationalen Gultur, unfere große claffifche 
Ziteraturperiode anı Ende des vorigen Jahrhunderts, hervorging, deren auszeichnende Eigen⸗ 
thũmlichkeit darin befleht, daß fie mehr als Irgenbeine andere alle Elemente geifliger Gultur 
— Boefte, bildende Kunft, Bhilofophie, Religion, Moral — zu einer ſchoͤnen Totalität zu ver- 
ſchmelzen trachtete, daß fie aber auch freilich mehr als Irgenbeine ſich ver unmittelbaren, leben⸗ 
digen Wechſelwirkung mit den Öffentlichen, politifchen Intereſſen der Nation entzog. 

Der vorwaltende Zug ver allgemeinen Eulturbeftrebungen des 19. Jahrhunderts und ber 
unmittelbaren Gegenwart.geht auf eine Verbreiterung der Baſis dieſer ganzen Bewegung, 
theils in Bezug auf den Stoff, mit welchem ſich dieſelbe bef@äftigt, theils in Bezug auf vie 
‚Kreife der Betheiligung an den Arbeiten wie an den Refultaten der Cultur. In erfterer Hin⸗ 
ſicht iſt namentli auf wie. bevorzugte Stellung hinzumelfen, welche die Gegenwart ber Pflege 
der fogenannten materiellen Interefien, d. 5. ver Aneignung und Umbildung der Natur im 
Dienfe des Menichen, ſowie der damit in engfler Verbindung ſtehenden Audbildung der 

Staats: und. Beielligaftäformen im Beifte jener von uns früher Harakterifirten bürgerlichen, 
politiſchen und religidfen Freiheit einräumt. Damit iſt der entſchiedene Gegenfag der mo- 
dernen Gultur.gegen das Mittelalter zu feiner vollſten Ausprägung und Geltung gelangt. 

Nicht wenige Haben in dieſer Hinwendung unferer Zeit auf materiellen Betrieb und Er⸗ 
werb — einer Richtung, bie in dem bisher vorzugsweiſe idealiſtiſch angelegten Deutſchland 
Doppelt frappant hervortritt — einen Abfall von den hoͤhern Zielen ver Civiliſation, eine Ber- 
Eommerung und Bergemeinerung nes Menfchengeiftes erblidlen wollen. Nicht blos der Spirt- 
tualismus chriſtlich⸗ germaniſcher Lebensanfhauung Hat dem Zeitalter des Utiliomud und 
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Materialismus, wie er die Gegenwart zu nennen liebt, dem Zeitalter des Dampfes und der 

Maſchinen, des Börſenſchwindels und des Fabrikproletariats die großartigen Erſcheinungen 
und Schöpfungen des Mittelalters mit ſeinen beiden herrſchenden Mächten, der Kirche und dem 
Ritterthum, ſammt ven erhabenen Schöpfungen mittelalterlicher Kunſt entgegengehalten, ſon⸗ 
dern auch der Claſſicismus oder Humanismus mit ſeiner ausſchließlichen Bewunderung jener 
harmoniſchen Lebensgeſtaltung, wie ſie namentlich die griechiſche Welt kennzeichnet, kann ſich mit 
dieſer ſcheinbar ſo ganz entgegengeſetzten Richtung der modernen Cultur nicht befreunden. Und 
doch, bei aller gerechten Bewunderung des vielen Großen und Schonen, was ſowol aus der 
Cultur des Alterthums, als aus der des Mittelalters uns entgegentritt, vermag eine unbefan⸗ 
gene Vergleichung jener beiden Zeitalter mit dieſem gegenwärtigen ſchwerlich zu verkennen, daß 
auch dad letztere feine gute Berechtigung und ſogar manche gewichtige Vorzüge vor jenen frü⸗ 
hen voraushat. Die Vernachläſſigung der fogemaunten materiellen Intereffen, die Zuräd- 
jegung, um nicht zu fagen Verachtung, welde die induſtrielle Arbeit ſowol in ven Zeiten des 
vorherrſchenden Ritterthums als in der claffiichen Melt fuhr, bezeichnete jedenfalls eine 
wejentliche Lüre in dem Culturorganiſmus jener Zeiten, eine Lücke, welche ver Ausfüllung 
ſchlechterdings bedurfte; denn, fo wenig der Menſch, als ein Culturweſen, feine Beflimmung 
lediglich in ver Befriedigung ſinnlicher Bedürfniſſe und der zu dieſem Zwecke aufgersenbeten, 
wenn auch noch fo emjigen und Eunftzeichen Arbeit jemals wird finden Eönnen, ebenfo wenig 
wird er ungefraft diefe Stufe unmittelharfter Aufnüpfung der Cultur an die Natur überfprin= 
gen und den Flug ſeines Geiſtes weit über alles Irdiſche hinweg nur zu den Regionen des ren 
Spealen hinlenken. Es geht ihm jonft, wie e8 nach dem treffenden Ausſpruch Kant's ber Taube 
gehen mürbe, wenn fie, den Widerſtand der Luft empſindend, meinen follte, im Tuftleeren Raune 
beſſer fliegen zu können, da fie Doc vielmehr Dann nur zu bald inne werden würde, daß gerade 
ber materielle Stoff ihr die Moͤglichkeit kräftigen Weiterfirebend bot, und daß eben das, was fie 
zu hemmen ſchien, dasjenige war, was fie trug. Ein, wenn aud auf den erften Blick räthiels 
haites, jedenfalls aber jehr weiſes Geſetz hat die hoͤchſten geiffigen Anftrengungen des Menfchen 
und die größten Erfolge der allgemeinen Cultur unabtrennbar mit ben äußerlich unanſehnlich⸗ 
ſten, ihren nächſten Zweden nach fogar-oftmald auf Die gemeinften Bedürfnifſe des Men= 
fhen gerichteten Beihäftigungen verfnüpft. Was fir den wiſſenſchaftlichen Forſcher hoöchſter 
Selbſtzweck if, nie Ergründung des Zufammenhangs aller Raturkräfte untereinander und des 
innerften Weſens einer jeden derſelben, ganz das Nämliche regt, als Mittel zum Zwecke, ven 
im Dienfle der materiellen Intereſſen arbeitenden Srfindungsgeift zu unabläffigen und taımer 
wieberholten Anläufen und Verſuchen an, und dieſem Weitftreite verdanken wir bereitd Die be⸗ 
deutendflen wiſſenſchaftlichen Reſultate, welche die auf ſich allein angeiwiefene Forſchung viel- 
leicht nie, jevenfalls erſt meit fpäter erzielt haben würde. Nicht anders verhält es ſich mit ver 
Sortpflanzung und Ausbreitung der Reſultate der Kultur, ein Moment, welches ſowol an ih, 
als für die Stetigkeit des Culturfortſchritis felbft von der außerorventlichften Wichtigkeit iſt. 
Die ideale Bultur für ſich allein und ohne jene enge Werhiekbeziehung mit der materiellen, welche 
erſt in neueſter Zeit ſich zu bilden angefangen, hat Immer einen mehr ober weniger ariffofrati- 
Then und ausſchließenden Chaxrakter bewahrt. Sie gleicht jenen, zuerft und am längften von ver 
Sonne beglängten Höhen, unter denen weithin ſich um fo dunklere Tiefen breiten. Ed ift.eme 
kleine begünftigte Minorität, die allen Glanz und Genus deß Lebens in ſich concentrirt, während⸗ 
bie große Mehrzahl in Stumpfheit, vernadläffigt oder wel gar unterdrückt, dahinlebt. Die- 
Gegenwart mit ihrer ſo vielgefgoltenen Eigenſucht und Einſeitigkeit exweiſt ſich gerade in ver 
Hinſicht humaner und geiflig vegfagıer, als iegendeine frühere Zeit, daß jte alles Willen imb- 
Können, alle Ziele wie. alle Mittel mewshlichen Stxebens ſovlel als moͤglich zu einein Gemeinz 
gute der ganzen Menſchheit zu machen ſucht und; in dieſem echt menſchlichen und weltbürgerlichen 
Zuge ſich Dusch feine qusſchließende Rückſicht, weder des Standes noch der Atationalität, beengen 
läßt. Die Populariñrung ber Wiſſenſchaften, wir mar dieſe Richtung unferer Zeit (nicht ſelten 
mit einer gewiflen, obwol unberechtigten, Beimifegung verächklichen Shottech zu bezeichnen pflegt, . 
ift jedenfalls als ein erfreulicher Fortſchrin zu begrüßen, und zwar. um fo mehr,. je weniger dar⸗ 
unter, wie ber Augenſchein lehrt, bie ebenſo wichtige andere Seite wilfenfchaftlichen Strebens 
die fortſchreitende Vertiefung und Befeftigung aller menſchlichen Erkenntnifſe leidet. EBenfo - 
unlengbar ift der humaniſirende yad.cinilifstouishe Einfluß jener mannichfachen internationas 

len. Vexanftaltungen, bald zu gansintamen Handrelchung, bald im Sinne des edelſten fried⸗ 
lichen Wettſtreits unter den verſchiedenen Wölfen — ebenfowol auf den materiellſtein wie auf“ 
dan idealſten Gebieten, jene Weltgusftelfungen, hier für die Erzeugniſſe der Kunft, dort fc die 
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der Inpuftrie, jene internationglen Kongreſſe, jei ed für Anliegen des materiellen Verkehrs, 
fei es für Zwecke ver Wohlthätigkeit und ber ſittlichen Aufhülfe der leidenden und verwahrloften 
Klaſſen, oder für ſonſi welche Zwecke der Humanität und Menſchenveredlung, und was derglei⸗ 
chen mehr iſt. 

Daß eine einſeitige Verfolgung dieſer gegenwärtig vorherrſchenden Culturrichtung ebenjo 
gut ihre Gefahren habe wie die jeder andern, ja vielleicht noch groͤßere, und daß ſchon jetzt man⸗ 
cherlei Schattenſeiten derſelben grell zu Tage treten, wird am allerwenigſten derjenige leugnen 
wollen, der voni Standpunkte einer unbefangenen Geſchichtsbetrachtung aus in allem menſch⸗ 
lichen Thun und Streben immer nur relative Wahrheit und Vollkommenheit erblickt und die 
höchſte Aufgabe aller Cultur eben darin erkennt, daß ſie jede Cinſeitigkeit durch Herausbildung 
des ergänzenden Moments zu heilen, jede beſchränkende Abſchließung durch ein ſtetiges Fori⸗ 
ſtreben zu Höhern und weitern Standpunkten zu überwinden ſuche. Auch die gegenwärtige 
Cultur mit ihrer vorwiegend realiſtiſchen und materialiftiihen Richtung wird ih — Dank fei 
28 dem ver Menichheit innewohnenden unveräußerlichen Drange nach fleter Bervollfomnung — 
zu einem Hinausgehen über ji jelbit, zur Ergänzung ihrer Mängel, zur Abſtreifung der ihr 
anklebenden Einſeitigkeiten, zur Wiederausgleichung der, vielleicht allzu ſehr in den Vorder: 
grund getretenen, materiellen Elemente mit den ſcheinbar daxüber vernachlaͤſſigten ideellern an⸗ 
getrieben finden. Auf der andern Seite kann es kaum zweifelhaft fein, daß ein Hindurchgehen 
durch dieſes ftoffigere lement materieller und bürgerlichspolitiicher Beitrebungen ſelber für 
die ideellern Richtungen unſers Culturlebens, die, uamentlich in Deutihland, zum Theil faſt 
allzu idealiſtiſch überfeinert und verflüctigt erſchienen, mannichfache Bortheile Haben wirh, 
Wie und auf welde Weiſe dieſe Durchdringung und Ausgleihung des ibealiftifchen und rralis 
Rifhen Moments auf den verſchiedenen Lebendgebieten vor ſich gehen werde, Dad freilich iſt eine 
Frage der Zufunft und eine Aufgabe, an welcher vielleicht Generationen werben arbeiten müſſen. 
Wir wollen nihtin dem Fehler jener abſtracten Geſchichtsphilofophen verfallen, die der Zukunft 
vorzugreifen und dem Fortgange ber Menſchheit unverrückbare Bahnen und abſolute Ziele 
vorzuzeichnen ſich vermeſſen. Es gibt viele und mancherlei Formen und Stufen menſchlicher 
Kultur. Jede hat ihre relative Berechtigung im Ganzen jenes großen Organismus, welchen wir 
menſchliche Geſaumteultur nennen. Abſolut richtig ober vollkommen iſt Feine; verwerflich, 
gemeinſchädlich, unnatürlich würde nun jene ſein, welche ſich zur ausſchließlichen zu machen und 
alle andern neben ſich, ſowie jeden Kortjchrist über ſich hinaus zu unterdrücken verſuchte. Dean 
das allein und ewig gültige Geſetz alles menſchlichen Culturſtrebens ift — damit fließen wir 
biefe Betrachtungen, wie wir fie damit begonnen haben — das Beleg unendlicher Entwide- 
lung und fletiger Vervollkommnung! 8. Biedermann. 

Eulturgefchichte, T. Geſchichte. 
Eultur- (Landescultur⸗) Geſetzgebung. Dal, die Axt. Ackerbau, Agrarvexfeflung 

und Agrargefeggebung; Conſolidation. Abgeſehen von ven in jenen Artifein behandelten, 
beſonders den zur Agrorgeſetzgebung im engern Sinne gehörigen Gegenſtänden (!. dort das 
Nähere über den Begrifidunter chied), fallen in pen Vexeich der Gulturgefeggebung im weiteſten 
Sinne alle Verhältniſſe, welche in einem unmittalbasen oder mittelbaren Zuſammenhange it 
den Elementen der. Landwirthſchaft, mit Ackerbau und Viehzucht, wie mit ber Pewirthſchaftung 
ober Benugung yon Korften, Wäldern, Bewäflern und andern ländlichen Productionszweigen, 
auf deren Exhaltung una Beſchützung ober deren Gebung und Berbeflerung von Cinfluß find; 
fie enthält Die verſchiedenen allgemeinen Maßregeln und Auordnungen, welde theils zur Ab: 
werbung von Gefahren und Beeinirächtigungen, zum Schuge und. zur Exhaltung, theild zur 
Verbeſſerung und Erhoͤhung des Werthso und Cxtrags son land⸗ und forſtwirthſchaftlichem 

nthum getroffen werben. In dieſem Umfange gehüren.babin hie Gaſetze üͤber Das Waſſere 
echt, über Entwäfſſerung her Mrundſtücke (Vorfluf und Drajnage), und deren Bewäfferung, 
* über bie Wiefencultur insbefonbere, über bad Deichweſen, die Ufer- und Klußpolizei ber 
Ströme, Bäche und andern fliegenden Gewäſſer, die Feldpolizei; Die Maßregeln zur Beförbe- 
rung de⸗ Pflanzenbaues und der Baumzucht; Sorge für Ausrottung ſchädlicher Wuchergewächſe 
und Vertilgung ſchadlicher Thiere (Raupen, Feldmäͤuſe, Heuſchrecken u. ſ. w.), ober andererſeiis 
Schonung nůdlicer Thietarten ); zur Erhaltung, Vermehrung und Veredlung von Obſt⸗ 

1) Gſoger, Die nößtiejRen Freunde der Baud- und Forſtwirthſchaft unter ben Thieren als die von 
tur beftellten Borhäter und Befämpfer nor 4 iolenſchaden und Naͤuſgftraß. ‚Aus dee ung 

‚Sanbleue und Landſchullehrerx (Berlin, 1838). _ vor bi ie 

— — — 
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bäumen , Beförverung des Wein - und Gartenbaueß; desgleichen zur Erhaltung, Verbefferung 
und Veredlung der Viehzucht (der Pferde, des Rindviehs und der Schafe); über Einrichtung 
und Benugung von Landgeflüten,, au Stammfchäfereien, mie durch Köhrordnungen, Stuten 
ſchauen, Prämien u. f. w.; die Ordnungen zur Gonfervation und Verbeflerung ver Fiſcherei in 
Öffentlichen und Privatgewäſſern, ferner vie Jagbpolizeigefege, felbft Anoronungen zur Förde⸗ 
rung des Seidenbaues durch die Cultur von Maulbeerbäumen; endlich land- und forſtwirth⸗ 
ſchaftliche Lehr⸗ und Bildungsanftalten, Ackerbau⸗, Berfuchs- und Muſterwirthſchaften, Melto- 
rationsſfonds, landwirthſchaftliche Vereine und Ackerbaugeſellſchaften, auch Inftitute, wie ein 
ſolches z. B. In England das Board of agriculture war, und zur Zeit in Preußen das Landes⸗ 
öfonomiecollegium noch ift.2) (Über verſchiedene Gegenftände ver obigen Art f. die beſondern 
Artikel des ‚ Staats = Lexikon ’‘.) 

Allerdings enthielten auch ſchon die älteften beutfchen Befeßbücher, die fpätern Compendien, 
wie der Sachſen⸗ und Schmabenfpiegel, deögleichen die zahlreichen Gopificationen von Gemeinde⸗ 
flatuten u. f. w. und viele Verordnungen feit dem frühen Mittelalter durch das 15., 16. und 
17. Jahrhundert, mancherlei einzelne Beflimmungen, melde in das obenbefchriebene weite 
Gebiet von Maßregeln zur Beförberung der land- und forſtwirthſchaftlichen Kultur hinein- 
fallen. Es finden ſich bereits in ven alten ‚ bei der Einrichtung germanifcher Staaten auf dem 
Boden des römifhen Reichs in und nah der Völkerwanderung ergangenen Volksrechten ver 
verſchiedenen deutſchen Stämme manderlei Anorbnungen und Strafbeflimmungen zum Schuge 
des Aderbaues und der Viehzucht wie ver Korften. Auch die berühmte Wirthſchaftsverordnung 
Karl's des Großen (das Capitulare de villis vel curtis imperatoris) aus dem Anfange des 
9. Jahrhunderts Hatte die Eultur: und Ertragsverbefferung der Pöniglihen Domänen zum Ge⸗ 
genftande vermittelft fehr detaillirter Borfchriften über deren Bewirthſchaftung und Benugung, 
theils über gute Behandlung, Beförderung des Fleißes und Conſervation der zu ihrer Be- 
ftellung gewidmeten Leute und Dienftboten, theils über Pferde - und Schweinezucht, über Bau 
und Behandlung von Obft und Wein, ſodann über Ausrobung der zu Ader und Wieſe geeig- 
neten Forſten, andererfeitö gegen bie Devaftation ver Wälder, über Hegung des Wildes, Aus- 
ſtrauchung und Reinhaltung ver Ader, Wiefen u. f. w. (S. Karl Gottlob Anton, „Gelhichte 
der deutfchen Landwirthſchaft“, 1,172 fg.) Sodann finden fi ähnliche Beftimmungen, 3.8. auch 
‚über Feldpolizei und Pfändung, im Mittelalter in ven zahlreichen Statuten und Orbnungen 
von Markgenofienfchaften, Hofes- und Nahbarverbänden und Gemeinden. Desgleichen ergin- 
gen Hier und bort ſchon früh Verordnungen einzelner Territorialherren, 3.8. zur Wiedercultur 
der forſtwidrig ausgehauenen oder ausgerodeten Wälper, wegen Schließung der Jagden, wegen 
der Moſt- und Weidebenutzung, gegen das Einzelhüten des Viches u. ſ. m. Alsbald prüdten 
jedoch guts⸗ und territorialherrliche Oberauffichtärechte, Wild- und Forſtbann, ſodann die Re- 
galttätöbegriffe dad Gefammt- oder Miteigentgum vieler Eleinen freien Nachbarn und Genoffen 
zu einzelnen Nugungs= und Servitutenreihten herab und jahrhundertjährige Fehden ver 
Großen die perfänliche und dingliche Freiheit ber ackerbauenden Bevölkerung nieder. Der oft 
erneuerte, ebenfo oft gebrochene Gottesfriede [Hüte den Landbau gleich ungenügend nur durch 
Befriedigung einzelner Drte (3. B. der Kirchhoͤfe, auf denen daher Hier und dort vie Scheunen 
der Bauern fi zufammenbrängten), oder mittel® Befrienigung des Zugviehs und der Adler: 
geräthe. Die mittelalterlichen Stände (Herren, Grafen, Ritterſchaft und Städte, denen fid die 
Geiſtlichkeit als Territorialbefigerin anſchloß) hielten ſich geſchichtlich und verfaffungsmäßig 
allein zur Wahrnehmuug und Bertretung ihrer eigenen Klaffenintereffen, Privilegien und 
Standedrehte berufen. Später folgte aber ven bis in das 18. Jahrhundert hineinwirkenden 
Verwũſtungen bed Dreißigjährigen Kriegs, der Entoölferung und Verwilderung andgebehnter 
känderſtrecken in verfchievenen deutſchen Ländern, nur die Einführung oder doch die Erweite⸗ 
rung der gutöherrlich-obrigkeitliägen Pollzeigewalt, mit ihr aber gleichzeitig und in unmittel- 
barfler Verbindung eine drüdendere perfönlie und dingliche Abhängigkeit, vie fogenannte 

2) In Betreff der preußifchen Aanbescalturgefehe der verfchiebenen Art if auf kette und von Rönne, 
Die —— ——— bes preußiſchen Staats u. ſ. w. (Berlin 1853), Bd. J. und Bd. IE, Abthl. 2, 
©. 569 fg. zu verweilen, two biefe Geſehe und Berorbnungen theils im Auszuge, theils vollſtaͤndig abs 
gebrudt, oder ihrem Gegenſtande nad angegeben, namentlich in Bd. Il commentirt find. Vgl. aud) das 
yeeutifäe Edici zur Befdrberum ber Zanbeultur vom 14. Sept. 1811, a.a.D.,35.1,©.91, una Bb. II, 

H.1,©. 80 fg.; ferner: Die Beflimmung und ber Geſchäftskreis des preußiſchen Landesdkonomie⸗ 
<ollegiums, wie deſſen Regulativ vom 25. März 1842, Im erflen Jahrgange, Bd. I, Heft 1 der von dieſem 
Gollegium herausgegebenen Annalender Landwirthſchaft in den königlich preußlfchen Staaten (Berlin 1843). 

’ 
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Erbunterthänigkeit und Schollenpflichtigkeit, nebfl einer größern und allgemeinern Grundbe- 
laſtung des vorzugäweife den Ader bauenden Standes. Nad den Verwüſtungen des Dreißig- 
jährigen Kriegs beſchränkte ſich Die Ihätigkeit der Regierungen und ihrer Epicte für die Cultur 
des Landes im weſentlichen auf Räumung ver verwilderten und verwachſenen Ader, Bertilgung 
von wilden Thieren, Wiederherſtellung von Wegen, insbefondere aber auf Wieverbefeßung der 
wüften Borwerfe, Höfe und Feldmarken mit aderbautreibenden Menfchen. Hieran erſt fchlofien 
fi wiederum Verordnungen ähnlichen Inhaltd, wie jene Wirthſchaftsordnung Karl's des 
Broßen aus einer Zeit, wo bie königliche Macht noch nicht vem Feudalſyſteme und mittelalter- 
lien Ständeweien erlegen war, vorerſt aber doc ebenfalls nur in Bezug auf die Domänen, 
und refp. auf die Bauern und Unterthanen in ven fürftlicden und Staatögütern. Die Fleden-, 
Dorf= und Ackerordnungen aus dem Anfange, noch mehr aber Die fpätern aus der Mitte und 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts enthielten neben lanvespolizeilichen Borfihriften ver: 
ſchiedener Art, ferner neben Beflimnungen über Gemeindeweſen, über Vererbung der Höfe, 
über öffentliche und Privatvienfte, über Wege, Dümme u. f. w. ſehr ausführliche Anorunungen 
und Anweifungen über Feldpolizei und Pfändung, über Beftellung, Düngung und Mergelung, 
ingleihen Reinhaltung der Ader und Wiejen, Anbau von Zutterfräutern, wegen der Hege: 
fahrt, der Wiefenhütung und Schonung, des Flachsbaues und der Bienenzucdt, der Hal⸗ 
tung gemeinfhaftliger Hirten und Zuchtthiere, ſowie Köhrordnungen u. |. w.?) Dabei 
enthielten Bauer=, Gefinde=, Unterthanen-, Hirten= ober Schäferordnungen aus derſel⸗ 
ben, zum Theil ſchon aus einer frühern Zeit, neben den ebenfo fpeciellen Vorſchriften über 
Art und Höhe der Löhnung von Gärtnern, Drefhern, Hirten, Tagelöhnern und Dienft- 
boten, jedoch unter anderm auch Beflimmungen über Befchränfung der Schaftrift auf den Win- 
terſaaten. Erſt allmählich und fpäter dehnten ſich diefe und andere Verordnungen zur Foͤrde⸗ 
rung ber Landescultur, 3.3. wegen Einfchränfung der Wiefenhütung, wegen Verbeſſerung 
ber Pferdezucht, auf alle Untertbanen auch außerhalb der lanvesfürftlichen Domänen aus. 
Häufiger, etwa erft feit ver Mitte des 18. Jahrhunderts erſchienen dann in einzelnen deutfchen 
Zändern allgenıeine Landesculturgefege, 3. B. über Enutwälleruug, wie über Gemeinheitöthei- 
lung und Berfoppelung. Je mehr und je entſchiedener fi in ihnen die Landesherrlichkeit zur 
Staatsgewalt erhob und herausbildete, zu. den Ende aber von dem beſchränkten einfeitigen 
SInterefje und Einfluß des mittelalterlihen Ständeweſens befreite und dabei gleichzeitig ihren 
biftorischen Beruf in der Beſchützung und Hebung der Intereffen und Rechte der ſo lange nieber- 
gedrückten Bolksklaflen, namentlich des Bauernftandes erkannte, je klarer und confequenter er: 
füllte jie in ver Geſetzgebung vie Pflicht: bei gleichmäßiger Vertretung der Interefien und Rechte 
aller Klaſſen von Staatdeinwohnern ohne Rückſicht auf vie mittelalterliche Gliederung und 
Scheidung bevorredteter Stände, die Wohlfahrt des ganzen Landes und dabei vorzüglich Die 
Cultur von Grund und Boden, ald der hauptſächlichſten Grundlage der Geſammtcultur und ber 
teihhaltigften Duelle des allgemeinen Wohlſtandes der bürgerlicden Geſellſchaft, zu befördern. 
Hierzu war bie perfönliche Yreiheit ver gefammten arlerbauenven-Beudlferung nebſt der Ent⸗ 
feflelung des Grundeigenthums die weientlichfte Vorbedingung. Die vollſtändige Entfaltung 
einer umfaflendern Gulturgefeßgebung ift fomit allererfi ein Ergebniß der neuern deutſchen 
Stantdentwidelung. Auch für fie, wie überhaupt als nothwendige Bedingung zu den in der 
Ausbildung der gefellfchaftlichen Zuftände gebotenen Fortſchritt, mußte aber auch der Grundſatz 
anerkannt werben, daß eine Umänderung, Einſchränkung und felbft Expropriation von Vermö⸗ 
gensrechten und Privateigenthum der einen zum Vortheil der andern, gegen vollſtändige Ent: 
ſchädigung in dem höhern Interefle des Gemeinweſens, beſonders aud) der Landescultur, zu: 
läſſig fei, fofern eine Golfifion zwifchen dieſem legtern und den erflern eintritt und dieſer Zwie⸗ 
Spalt nit ohne Umformung Hergebrachter entgegenftehenver Privatvermögensrechte zu löfen iſt. 
(Bol. die Art. Eonfolidafion; Ent: und Bewaflerung ber Grundftüde; Kunſtſtraßen, 
&ifenbahnen u. f. w.) A.Lette. 

3) Vgl. z. B. die Preußiſch⸗-brandenburgiſche Flecken- und Dorfordnung vom 16. Der. 1702, in 
welcher den Domänenunterthanen auch bie Aufhebung ber Leibeigenfhaft angefündigt wurde (Corp. 
Const. Marchivar., Thl. V, Abthl. 3, Cap. 1), ferner das Patent für die Amtebauern in ber Neu⸗ 
marf vom 5. März 1737 (dal. Bd. 1737— 47, Supplement, ©. 26), die Dorforbnung u. f. w. für 
Drinden : Ravensberg von 1755, von Rabe, Sammlung preußifcher Gefege und Verordnungen (Bd. I, 
Thl. IE, ©. 367 n. 888) u. ſ. w. ©. pas Weitere in Kette und von Rönne, Lanbeseulturgefeßgebung 
Des preußifchen Staats (Bo. I, Einleitung ©. XXXVi fg.), und a. a. O. 
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42 Cultus 

s: Cultus (eine Abkürzung der Phraſe cultus Dei) bedeutet jede Art äußerer Gottes⸗ 

verehrung, das ift jene Einrichtung im äußern Leben, durch welde die Menſchen darthun mol- 
ten, daß fie aus ehrfurchtsvoller Rückſicht auf göttlihe d. h. uͤbermenſchlich gute, ſelbſtändige 

Weſen handeln. 
Anfangs ahnte mander Denkfähige vergleichen Götter nur, weil der Verſtand immer 

nach Hinreichenden Grund überhaupt und insbejondere nad Grund, ein Wirklichſein zu den⸗ 
fen, d. h. nach Urfache fragen muß, als unfihtbare Urfäder fihtbarer, ihm anders noch nicht 
erffärbarer Erfolge. Diefe Machtgoͤtter vachte er ſich mit menſchenähnlichen Kräften, aber aud 
mit gleichen Leidenſchaften, nur mit dem Borzug, daß ſie als unzerſtoͤrbare Naturen deſto 
willkürlicher wirken und ihre Kräfte nach Belieben verſchwenden koͤnnten. Aus dieſen Be- 

griffen folgte ver eigentlich heidniſche Cultus oder die Weife, bloße Machtgoͤtter auch blos ebenfo 
wie mächtige Menſchen durch Anbequemung an ihre eigenthümliche Gefinnung, beſonders aber 
durch venrüthige Ehrenbezeigungen, Hingebung in ihre Willensmacht und Darbringung an: 
nebmbarer Gaben aller Art zu verehren. 

Die andächtige Reflgnation und die Öblationen wurden natürlich von denen jehr beförbert 
und auch auf Megeln gebracht, vie ſich felbft für Vermittler mit ven Machtgöttern entweder 
wirklich hielten oder wenigftens geltend zu machen wußten. Meift befand aljo ver, &ultus in 
Zempelabgaben und in Foͤrmlichkeiten (Geremonien), durch melde die Vermittler an gewiſſe 
Meinungen und nugbare Handlungen gewöhnen wollten, oder aud) die Wortgläubigen blos 
im bevoten Staunen und Gehorchen zu üben verftanden. 

Weil ven Machtgöttern ebenfo wenig als den menſchlichen Machthabern ein leidenſchafts⸗ 

loſer, vollkommen rechtwollender Charakter zugetraut wurde, fo wurde au zur innern unb 

äußern Gotteöverehrung nur fo viel Moralität gerechriet, ald der mächtige Menſch bei andern 

gern vorausfeßt; nämlich fo viel, daß ber andere zwar ſich felbft in allen feinen Kräften jo 
tüchtig wie möglich machen folle, aber nur, um daburd fi) ganz für die gebietende Willens 
madıt zum Dienft bereit zu halten. Für eine rein moralifhe Bildung der Gemüther konnte 
demnach der heidniſche Machtgoͤttereultus nichts bleibend Gutes bewirken. Sogar viel Leiden 
fchaftlihes von Zorn, Nahe, Eiferfucht, Wollun n. ſ. w. mußte dieſer Cultus aufreizen, 

weil der Verehrer ver Machtgottheiten die Größe derſelben darin fand, daß fle ſich der Anwen: 

dung aller ihrer Kräfte und Neigungen mit unverwüſtlicher Luft und Willfür überlaffen könn⸗ 

ten. Wol aber wirkte diefer Cultus äftherifch ſehr viel, theils weil er die Bhantafle aller im 
Volke aufregte, übermenſchliche Geftalten nad unendlich verſchiedenen möglichen Erfheinungen 
von Talenten und Affecten ſich tagtäglich als unſichtbare Umgebungen vorzuſtellen, theils aber, 
weil er die Sinnlicherfinderiſchen in die Eraltation verſetzte, von den Übermenſchlichen alles 
Erſtaunenswürdige ſinnlich und geſchichtartig anſchaulich zu machen, indem ſie, ſelbſt dadurch 
begeiſtert, es durch poetiſche Rede oder bildende Kunſt tauſendfach zu vergegenwärtigen ſuchten. 

Eine ganz andere Reihe von menſchlich möglichen Vorſtellungen über den Cultus ober bie 
äußere Gotteöverehrung läßt die Altefte Menfchengefchichte von einem einzelnen Manne ausge⸗ 
ben, ver als ein unelgennügiger, gerechter, aber doch auch nachgiebig wohlthätiger Charafter 
folgerichtig nur einen Gott von gleichen moralifhen Eigenfthaften ald den Bott aller Volks⸗ 
götter, gleichſam als den Patriarchen oder Kamilienfürften der ganzen unſichtbaren Geifterfa- 
mille verehrungswürdig achtete. So wirb das Beginnen einer mehr moralifhen Gottheitslehre 
bei ven Hebtäern im Gegenſatz gegen bie faft blos phyſikaliſche Caufaltheologie in ver älteften 
Geſchichtuüͤberlieferung gefhildert. Ich fage: in der älteften. Denn die ältern Beſtandtheile ver 
hebrätfchen Bibelſammlung find, felbft wenn fie erft nach der babylonifchen Wegführung vers 
Öffentlicht wurben,, älter als Herodot. Der mehr phyſtkaliſche Eultus entftand aus dem Vers 
flande, aus dem Geiſtesvermögen, welches, weil e8 Behriffe denkt, nad Grund und Urſachen 
fragt. Der althebräifge mehr moraliſche Cultus entſtand mehr aus der Vernunft und Willens; 
kraft, aus Ideen der Vollkommenheit, das Rechte zu wollen. { , 

Weil moralifhe Eigenfhaften ver Gerechtigkeit und Güte fih am wenigſten bilvlih an⸗ 
ſchaubar machen laffen, jo Hat Abraham's Heerde non ihren Gott kein Bildniß und in der Folge 
wird alles Bildermahen von dieſer auch die Allmacht dem gerechten und mohlthätigen Wollen 
unterordnenden Gottheit durch Moſes ftreng unterfagt; denn jenes Bild kann nur finnlid) an= 
Ihaubare Eigenſchaften auf pas Göttliche überzutragen veranlaffen. 

Ebendadurch aber war alle äſthetiſche Kunft der Bildnerei von dieſem Cultus ausgefchlof- 
fen. Nur wenn Abraham's Gott erfcheinen wollte, nahm er Menfcheugeflalt an. An jih war 
er nur denkbar (intelligibel)— nur durch ivenlifche Eigenfchaften des Rechtwollens und Richtig⸗ 
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wiſſens in Innern des Menſchengeiſtes vorftellbar. Auch fein Wirken beſtand nur in feinem 
geiftig mächtigen Wollen. Sein Dafein wird nur durch die Naturwirfungen (der Gewitter, des 
Feuers, der Waflerfluten n. dgl.) erkennbar. Zu einer mythiſch beveutfamen ober poetiſch 
phantaſirenden Geſchichte über ihn konnte der Hebräer nicht kommen, weil in feinem Gott feine 
Willkürlichkeit, kein beliebiges Wechſeln in ver ‚Sandlungsweife, fondern ein regelrechtes 
Ausũben gerechter Strenge und verflänbiger Güte vorausgefegt war. Zum bogmatifchen Phi: 
lofophiren aber über das Wie des göttlihen Weſens und Wirkens hat ber Drientale fo ganz und 
gar nichts von (occidentaliſch⸗dialektiſcher) Anlage, daß er befanntlih nur das Gerz als ven 
Sig feiner Gedanken und die Eingeweide (Rachamaim) als ben Ort, wo er zärtlich empfindet, 
nad) dem Gefühl körperlicher Bewegungen nennt und fennt. Des Kopfes als des Organs für 
Reflexionen und abfolute Ideen wirh in ven Naturſprachen des Orients gar nicht gedacht, ein 
Beweis, daß die Sprechenden fich Feiner dert im Gehirn ſich ſtark Außernden Kraftanflrengung 
bewußt wurden. ' 

Da demnach ver Cultus eines jo gedachten Gottes nicht äfthetifch und nicht theoretifch wer: 
den fonnte, fo gingen die moraliſchen Begriffe von feinen Eigenſchaften in das Politifche, in 
die Sagungen für dad Häusliche und bürgerliche Leben über. Die ganze Lebensordnung oder 
Regierung der an ihn Glaubenden mußte jein Gultus werben. Die aus Abrahamivden, aber 
auch aus einer Menge erfaufter (in ver BVielgötterei erwachſener) Hausfnechte beſtehende, aus 
zwölf Horden unter Moſes, dem Befreier und Gefeßgeber, fich vereinende Ration verehrte ihren 
nicht fichtbaren Gott, indem fie eine Regierung, anfangs von Prieftern, nachher von dictato⸗ 
riſchen Feldherren und Richtern (den Suffeten), endlich von Wahl- und dann von Erbfönigen 
annahm, von welcher die Grundregel war, daß nur was als ihres Gottes Wille gedacht wer- 
den Eöıme, für jie Gejeg und Staatsordnung fein dürfe. Die vollſtändigſte Gottesverehrung 
befteht dort, mo man in allem und allem nur ven Willen des geglaubten Ootted zu befolgen 
glaubt. So follte der alten Hebräer Gottesreich oder Theofratie durchgängig ein Cultus ihres 
Gottes fein. Das ganze äußere Leben des Hebräerd war dem Vorſatz nad) Gotteöverehrung, 
Befolgung deſſen, was der von ihm zum Nationalgott gewählte allgemeine moralifhe Welt- 
gott theils überhanpthin , theils ven Zeitverhältniffen gemäß wollen könne. 

Nichts wäre vortreffliher und alfo wünſchenswerther, ald durchaus nur nad) dem, was 
Gott — der Bollfomnenwollenve ald dad Rechte und Befte wollen fann, regiert zu werben. 
Zum Unglüd aber fehlt immer nur die Drüde zum unmittelbaren Übergang, um jededmal, 
waß jener wolle, unfehlbar, das ift ohne Einmifhung menſchlicher Fehlbarkeit erfragen zu 
fönnen. Allerbingd erhebt ven denkkräftigen und redlich wollenvden PBatrioten, wie Mojed war, 
der „heilige Gottesgeiſt“ oder die lebhafte Begeifterung für das Botteswürbige fo ſehr, daß er 
durch fein innigftes Beſtreben, nur was fein gerecht gütiger Gott wollen koͤnne, einzuſehen und 
vorzufchreiben, oft in feinen Geſetzvorſchriften das Moͤglichbeſte erreicht. Vom Rechtwollen 
zum Richtigdenken überzugehen, dieſes iſt die Methode, welche uns Erdengeiſter immer am 
meiſten zum praktiſch Wahren führte. Daher iſt in den althebräiſchen Regierungsmaßregeln ſo 
vieles theils an ſich, theils den Umſtänden gemäß Vortreffliche, das, wenn nur der Geiſt aus 
dem überlieferten Buchſtaben wie der Funke aus dem Kieſelſtein, and Licht gebracht wird, auch 
jetzt noch Nachahmungswürdiges wäre; mie dad Umwandeln ver Prieſter aus bloßen Opferern 
in thätige Leiter der rechtlichen, ärztlichen, polizeilichen Bedürfniſſe des bürgerlichen Lebens, 
wie dad Beſchützen muthiger prophetiſcher Redefreiheit ohne ein Feſſeln an Infallibilttät der 
Begeifterten u. dgl. m 

Aber wie wäre ein Regiertwerden buch das Böttlichgemollte anders ausführbar als ver- 
mittelft pazwifcheritretender Menfchen? Und biefe, wie fönnten fie gleich im Anfang ganz und 
rein das Gotteswürdige denken? Wie ift in folgenden Generationen zu verhindern, daß fle 
nit auch das allzu menſchlich Gewollte ald göttlich gewollt zu einer egoiftifchen Feſſel machen, 
die nur, wenn nad Jahrhunderten nad und nach nicht nur die Verſtändigſten, ſondern au 
das Boll over die meiften für das, mas Bott nicht gemollt haben könne, den ivealen Maßſtab 
der Bernunft gebrauchen lernen, allmählich abgeftreift werben kann? 

Auch der viel moraliſcher als anderswo gedachte Gott des Hebräervolks wurbe ald Nationals 
regent doch durch ein Regierungszelt, wenngleich ohne Bild und blos vermittelſt der heiligen 
Geſetzgebungskiſte vergegenwärtigt. Die Mittelsperſonen ver Gottesregierung aber bedurften 
Hpfer, wenngleich Moſes moraliſch richtig ordnete, daß für eigentliches Sundigen nicht geopfert, 
alſo von den Regierenden dadurch nichts in die Cinnahme gezogen werden konnte. Wahr⸗ 
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ſcheinlich nur un der Menge willen und finnbildlich, um das Aufſteigen ver Gebete zum Gott 
im Himmel zu vetſinnlichen, wurden jeden Morgen und Abend Branvopfer beibehalten und 
aud bei Feierlichkeiten ald Symbole der Hingebung an Gott vervielfältigt. 

Auch äußeres Anfehen mußte um den unfihtbaren Regenten verbreitet werden; alſo 
Tempelceremonie flatt der Hofetifette. Und wer vermag's alsdann, vie meiften von diefem 
unferm immer erft im Sinnliden geboren werdenden Gefchlechte fo weit denkend zu machen, daß 
fie nicht die Außere,, wenngleich geiftlofe Vielthätigkeit, mit einem Wort den Geremonienvienft 
für die Hauptſache in der Religiofität halten, ja wol lieber abwechſelungsweiſe faften und fi 
ſelbſt peinigen, wenn fie nur alsdann wieder ihrem freien Belteben und Gelüften fi überlaffen 
zu pürfen glauben können. 

Auch der hebrätiche Eultuß wurde demnach dieſem menſchlichen Selbfterziehungsgang ge: 
mäß mehr nur eine ceremoniöfe Einfleivung und Umhüllung des moralifh Göttlichen, befon- 
ders da noch durch den unvermeidlichen Meinungseindrang von außen der Seftengeift entfland, 
welcher in vem Sapbucäer dialektifhe, im Pharifaer grobdogmatiſche, im Efläer myſtiſche 
(Geheimniß errathende) Auslegungen der religidfen Trapitionen in Umlauf brachte, nachdem 
ſelbſt die Propheten nicht mehr weiter gefchaut Hatten als zur nationalftolzen Erwartung, Daß 
ihr Gott alle Bölfer dem Tempelcultus zu Jerujalen ihre Reichthümer fußfällig darzubringen 
nöthigen werbe. Sei. 53,7; 60, 10—16; 61,5. 
Jetzt aber erhob ſich mitten unter ven niedern, rathlos feufzenven jüdiſchen Volksklafſen 

eine bald auch außer Paläſtina hörbar werdende Stimme, daß, „weder auf dieſem noch auf 
jenem Berge, vefto mehr aber im wollend denkenden Geiſte eined jenen nad geiflig wahren 
Überzeugungen eine allgemeine Gottesverehrung, ein Regiertwerden durch das, was ein geis 
fliger Gott wollen kann”, ein theofratifcher Eultus in jevem einzelnen gemüthlich beginnen und 
dadurch fich zu einem Geſellſchaftsbund bilden könne und folle. Died war ed, was dieſe nicht 
mehr durch die Vielgoͤtterei befrienigten Heiden und mad auch die hebräifchen Monotbeiften be- 
durften und daher als eine Heildankündigung (— Evangelium) in populärer Einfachheit hau⸗ 
fenmweife annehmen konnten. Denn aud der bloße Gotteinheitöglaube wirft wenig moraliſch 
Gutes, ſobald eine Priefterfafte ihn wieder nur für ihre Vortheile anzuwenden gewußt bat. 
Mur diefer geiftige hriftliche Gultus, mie er nach jenem jo rein ivealen Grundfage des eben 
deswegen idealiſch wahren Meſſias oder Unterfönigs ver Gottheit werben ſollte, kann nunmehr, 
je umfaſſender die Denffähigen das göttlich Gewollte venfen und verwirklichen wollen, alles, 
was zur menſchlichen Beiftedcultur gehört, umfaſſen und die ind Leben getretene Staatseinrich⸗ 
tung rechtfertigen, daß unfere Gultusminifterien zur Foͤrderung aller geifligen Culturgegen⸗ 
fände und nicht blos des moraliſch-religiöſen Kirchenweſens aufgeftellt und verpflichtet find. 
Der wahre Cultus, die echt chriſtliche Gottesverehrung, befteht in ver möglichſten Förderung 
aller geifligen Gultur. Diefe und nicht ein bloßes Ehregeben und Zobpreifen feiner Erhaben: 
beit, muß Gott als der volllommene Geiſt in feiner ganzen Weltordnung verbreitet wollen. 
Eine richtige Idee liegt alfo zum Grunde, wenn Unterricht und Erziehung aller Art, von den 
allgemeinften Kinvder-, Bürger: und Mittelfehulen an bis zu ven Univerfltäten hinauf, durch 
den Begriff Eultus vereinigt und au das chriftliche Kirchenweſen als eine nöthige Anftalt für 
fortnauernde Belehrung und Erziehung damit in die gleihartigfle Verbindung geſetzt wird. 
Nur muß aldvann, weil all dieſes geiflige Thätigfein ein Cultus, eine echte Verehrung des 
chriſtlich geiftigen Gottes fein foll, auch die Grundidee feftgehalten und durch echte Cultusmini⸗ 
flerien ausgeführt werben, daß alles Materielle dem Geifligen untergeoronet und aller geifti- 
gen Kräfte Anwendung durch die materiellen Mittel immermehr möglich gemacht werde. Der 
Geiſt iſt das Bleibende und in feinen Wirfungen auch über die Nachwelt fi Auspehnende und 
irdiſch Verewigenbe. 

Und dies gerade ift nach den Grundideen des Chriftenthums fein Vorzug vor allen zur 
Ausübung gefonmenen Religiondarten, daß in ihm die Kirchenvereine zwar ein fehr ſchätz⸗ 
bares, aber immer doch blos ein Mittel und nicht ver Zweck find und daher auch ber kirchliche 
Gultus nebft allem, was damit zuſammenhängt, nur ald eines der Mittel zur Erziehung für 
die Geiftescultur von den Eultuöminifterien zu betrachten und zu leiten il. Die Wahrheit 
dieſer Anficht von dem innerften Grund ver Vorzüglichkeit des chriſtlichen Cultus bat fich im 
großen der Geſchichte dadurch erprobt, daß nicht nur die Ehriftenndlfer überhaupt vergleichungs⸗ 
weiſe die cultivirtern geworben find, ſondern daß auch gerade diejenigen Staaten bie cultivir= 
teften find, wo der kirchliche Cultus nicht als das einzige oder vorherrfchende Mittel der Gultur 
behandelt, fondern nur die dafür nöthige Ausbildung der Geiſter am meiften betrieben und) 
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freithätig erhalten wird, ſodaß dort offenbar in gleichem Grade das Gedeihen aller Cultur und 
der dadurch erreichbare Wohlſtand aller Thätigen am meiſten verbreitet iſt. Was anderes kann 
hieraus deutlicher folgen als dies, daß die leitende Grundidee aller Cultusminiſterien ſein 
müuͤſſe, Foͤrderer und Leiter aller und aller geiſtiger Culturmittel zu fein und deswegen bie 
größte moralifch zuläffige Freithätigkeit in den Geiſtesübungen rechtlich zu beſchützen. 

In den Staaten, mo der Überblid des Ganzen nicht durch den Umfang allzu ſchwer fcheint, 
pflegen für jeßt die Cultus⸗ oder Geiftesculturminifterien mit den Minifterien des Innern ober 
der einheimif-bürgerlihen Staatöverwaltung vereinigt zu fein. Der Vortheil leuchtet ein, 
daß alsdann die materiellen Mittel und überhaupt die ganze Ordnung ber flaatögefellfchaft- 
lichen Verhältniſſe in einem einzigen Hauptauffeher fi concentriren. Ob aber nicht dennoch 
faft immer die Menge der Gegenflände allzu vielartig fei, ob nicht die Pflege der gefammiten 
Seifteseultur und der dafür nötbigen fo mancherlei Anftalten, bei denen foviel auf Berfonen- 
kenntniß anfommt, eine nicht durch vieled blos Materielle zerftreute Geiſtesrichtung erfordere, 
mögen Erfahrenere beurtheilen. Die unentbehrlichen materiellen Mittel würden doch immer 
für das Cultus⸗ und Geiſtesculturminiſterium ausgeſchieden und feiner Verfügung unter- 
geordnet fein können, auch wenn e8 von den übrigen fehr vielen Gefchäften des Miniſteriums 
des Innern abgefondert wäre, fobald es nur die zu den geifligen Culturzwecken nöthige Boll: 
ziehungsvollmacht Hätte. € G. Paulus. 

Curatel, ſ. Vormundſchaft. 
Curialien, ſ. Courtoiſie. 
Curie (Roͤmiſche), Cardinäle, Bullen, Breven. I. Soweit vie Amtsgeſchäfte ver 

hoͤhern und geringern Beamten, deren Geſammtheit wir die Roͤmiſche Curie nennen, ſich auf 
jede Diöceſe der katholiſchen Kirche beziehen koͤnnen und daher nicht blos italieniſche Sprengel 
intereſſiren, beſtehen fie in Mitwirkung beim Gebrauch des päpſtlichen Primats. Daher iſt 
die Hauptfrage: welche Befugniffe bilden dieſen Primat (die Obergewalt) des Biſchofs (zugleich 
Erzbiſchofs und Patriarchen) von Rom über alle andern Didcefen der Tatholifchen Kirche? Ihre 
Beantwortung ift auch deshalb Hier zu geben, meil fle bei manchem ver folgenden Artikel 
vorausgeſetzt werben muß. Dabei draͤngt fi uns bie Betrachtung auf, wie viele Gründe das 
katholiſche, ja nicht blos das Fatholifche Deutfchland hat, in die Klagen des berühmten fran- 
zöfifhen Rechtsgelehrten Dupin, ehemaligen Präfidenten der Deputirtenfammer, im weſent⸗ 
lien einzuftimmen, der feine Rede Üiber die Eirhlichen Angelegenheiten im Jahre 1828 fo 
endete: „Zum Schluffe verlange ich die Wieverherftellung der Lehrſtühle des Kirchenrechts in 
den Iuriftenfacultäten, wo die wefentlichen Grundlagen des Rechts der Kirche und der kirchlichen 
Berfaflung, bie Grenzen der weltlichen und geiflliden Macht , die Freiheiten ver Gallikaniſchen 
Kirche und die Declaration von 1682 gelehrt werden follen. Die Vergefienbeit, in welche dieſe 
Lehren gefallen ſind, zeigt fi in der Kirche ſowol ald unter ven Rechtogelehrten. Wer von 
uns hätte während ber Revolution und felbft noch während der Kaiferregierung daran gebadht, 
fie zu ſtudiren? Und als wir den Papſt zu Paris und Sontainebleau erblidten und zu Rom 
einen franzöflichen Präfeeten des Departements ber Tiber, mer hätte da daran gedacht, ſich 
gegen bie Gefahr zu waffnen, daß die Lehre Gregor's VII. wieder über die Berge zurückkommen 
und Frankreich im 19. Jahrhundert ald Provinz ver Schüler des Loyola erfheinen könnte? 
Das Studium ver Vergangenheit, der Gefepe, der Thatſachen, des Öffentlichen Unglücks, ver 
großen Vorbilder, welche unfere Ahnen uns hinterließen, ift jeßt eines der Bedürfniſſe unfers 
Zeitalterd. Alle werden dabei gewinnen: die Kirhe, denn oft hat fie den Eifer zu bedauern, 
der nicht der Wiſſenſchaft entſpricht; die Staatsmänner, die Nechtögelehrten, die Beamten, 
denn fle werben der wefentliäften Kraft entbehren, wenn fie in ven Verhandlungen mit ver 
Kirche nicht bis auf den Grund der Principien mächtig find, nach welden Recht und Anmaßung 
fi unterfcheivet; endlich Die offentliche Ordnung, denn jle wird beſſer vertheidigt werden.” 1) 

Was Dupin von Frankreich abhalten wollte — die Rückkehr des Ultramontanismus — find 
viele eifrig bemüht in Deutſchland zu vollbringen. Unter den Umſtänden, melde eine fo 
auffallende Erfcheinung begünftigen, iſt eben die Vergeſſenheit, in melde die echten Grund⸗ 
Iagen des Fatholifchen Kirchenrechts bei vielen Geiſtlichen und Nichtgeiftlichen gefallen find, der 
bedeutendſte. Namentlich will man die Zeute bereven, e8 beruhe dad, was allein die Gallika⸗ 
niſche Kirche und mit ihr jener denkende Katholik als Vereinsverfaffung anerkennt, auf „allge⸗ 
meinen philoſophiſchen und politifchen Phrafen”, ſei auch mit ven Fatholifhen Dogmen unver: 

1) Constitutionnel vom 8. Juli 1828. | 
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eindar. Aber ver Kundige weiß, daß feit ven Männern des 15. Jahrhunderts, melde zuerſt 

das mittelalterlicje Dunkel Hierin ganz durchbrachen, das Hauptbeſtreben dieſer beffeen Schufe, 
welcher die größten Gelehrten dieſes Fachs angehören, dahin ging, nachzuweiſen, wie auch 
bei confequenter Feſthaltung der richtig verftandenen Fatholifhen Glaubenslehren und Kirchen⸗ 
gefege das ultramontane Syftem als völlig unhaltbar ih darſtellt. 

Freilich bei der gewaltfamen Unterbrüdung des Rechts der Rede, ja des Gedankens, welche 
ſich vie Eirchlichen katholiſchen Behörden meiſtens erlaubten, glaubte die Schule mit größter 
Borficht vie eigentliche Bedeutung und den Zuſammenhang ihrer Lehre verſtecken zu müflen. 
So wurde fie zur Geheimlehre, die nach fo langer Bernapläffigung von wenigen mehr ver: 
fanden wird. Wir wollen verfuchen, fie zugänglicher zu machen. | 

Die Schule gebt davon aus, daß unter der Geſammtheit dev Vorrechte des päpſtlichen 
Primats einige als wefentliche (natürlide, älteſte) fi von ven unweſentlichen (zufäfligen, 
fpäter erworbenen) bedeutend unterjheiden. 2) Als weſentliche werben nur biejenigen betrach⸗ 
tet, welche für Erhaltung möglichfter Einheit in den Hauptlehren des religidfen Glaubens, aud) 
in Berfafjung und Geſetzgebung — beides natürlich nur ſoweit der Geiſt des Chriſtenthums 
Einheit fordert und erträgt — nützlich ſind, ohne die Gleichſtellung des römiſchen Biſchofs 
mit jedem andern Bifchof im Enticheivenden aufzuheben. Dahin fünnen nur folgende ge- 
rechnet werben: 

A. Wenn «8 fih nun um Erhaltung des Beſtehenden handelt, namlich deſſen, was in 
Sachen des Glaubens rihtig angenommen oder durch kirchliche Gefeggebung, fei es für alle 
Didcefen, fet e8 nur für eine oder einige, zwedmäßig feltgefeßt ſcheint, ein Direstionsrecht, 
welches jedoch nur mitteld unverbinvlicher Exrhortatorien auszuüben ifl. Es verſteht ſich, daß 
die erhortatorifhen Vorträge ven Inhalt der beſtehenden Geſetze, daher auch die darin etwa 
gültig feftgefegten Strafen in Srinnerung bringen fönnen. Wollte naher ver römische Stuhl 
3.8. a) in ven Bällen, in welchen er jegt dad fogenannte Devolutionsrecht anfpricht, ſich in den 
Schranken feiner wejentlihen Rechte halten, fo würde derſelbe nur dazu befugt fein, durch An- 
wendung des ebenbezeichneten brüberlichen Directionsrechts dahin zu fireben, daß die compe- 
tenten Didcefan= oder Provinzialbehörnen das etwa Berfäumte oder Verfehene felbft verbeilern. 
b) Ebenfo würde derſelbe in ven Fällen des jet fogenannten Schug- und Schirnirecht8 vermöge 
feiner weſentlichen Vorzüge durch daſſelbe Mittel ver Exhortatorien nur bezwecken können, daß 
jede Beſchwerde angeblich, geſetzwidrig Unterbrüdter durd jene competenten Behörden gehörig 
unterfucht und gerecht entfchieven werde. Nur als fpäter erworbener zufülliger Vorzug iſt e8 
zu betrachten, wenn die roͤmiſche Curie vermöge Devolutionsrechts Verſäumtes oder Verfehenes 
ſelbſt nachholt oder verbeflert, oder vermöge Schugrechtö über Beſchwerden felbft entſcheidet. 

B. Zu dem Zwei, neue Beflimmungen zu veranlaffen, ift wejentlihes Primatrecht eine 
jedoch nicht außfchließltche Initiative (ein Recht der Propofition, des Vorſchlags). Dieſes kann 
fi äußern 1) bei neuentftandenen Glaubensfragen, welche vie nöthige Einheit bedrohen, durch 
Bekanntmachung ver püpftlihen Meinung mittels eined fogenannten proviforifchen Glaubens: 
decrets. Ein folder Ausfpruch des erften bifhöflihen Stuhls wird, folange die öffentliche 
Meinung ver Gefammtlicche fich nicht entſchieden für die entgegengefeßte Anficht erklärt, vie 
Wirkung haben, daß abweichende Meinungen nur in ſolchen Formen, melde feine Verlegung 
der jenem Stuhle ſchuldigen äußern Achtung enthalten, laut werden pürfen. 2) Der Vorſchlag 

2) Mit Recht bemerkt Eichhorn, Kirchenrecht, 1, 576: „Walter, Kirchenuecht, $. 185, verwirft dieſe 
Unterſcheidung mit den übrigen Curialiſten, aber nicht geſtützt auf bie päpſtliche Plenitudo potestatis, 
mit welcher fie diefe rechtfertigen, fondern weil ber Primat, wie die Kirche felbft, nicht etwas Fertiges 
und Aogefählofienes, vielmehr in beftändiger Entwickelung begriffen fei. Wie in vielen Stellen begegnet 
diefem Schriftfieller Hier, daß er ſich widerlegt. Wenn der Brimat in beftändiger Entwidelung begriffen, 
mithin veränderlich, zugleich aber nach der Lehre der farholiichen Kirche nothwendig, alfo unveränberlich 
it, fv folgt, daß jene Unterfcheipung der Schule eben ganz richtig jene unverändberlichen Beſtandtheile 
voneinander trennt. — So weit Eichhorn. Erfreulich ift auch die Erklärung von Droſte's (Urundfag 
bes gemeinen Kirchenrechts, Bd. II, Abihl. I, Vorrede XVII): „Ich werbe mich durch nichts in der Welt 
von der jegt nach langeın Schwanfen entfchieben betretenen Bahn des gallifanifchen Syſtems, fowie der 
ſchon früher flets gehaltenen Oppoſition gegen Abſolutismus jeder Art wieder abbringen laffen; denn 
nichts flieht Flarer mir vor ber Seele, als daß nur diefer Weg zum dauernden Frieden in Staat und 
Kirche führe, daß bie Ultras dem Scheine nach, ihre gemäßigten Gegner aber in der That die wahren 
Freunde der Monarchie und Hierarchie feien, ba diefe etwas vertheidigen, was ſich halten läßt, jene 
etwas, das früh oder fpät nothiwendig zufaınmenfallen muß, weil es auf Unmwahrheit bauet und naturs 
widrige Knechtſchaft.“ eo. - 
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neuer Gefege bildet den zweiten Kal der Anwendung jener Initiative. Das Vorgefchlagene 
kann nur durch Annahme von feiten einer Didcefe (oder mehrerer) mit Genehmigung der Staats: 
legislatur zu wirklichen Geſetz erhoben werden. 

C. Um allentgalben zweckmäßigen Gebrauch von diejen weſentlichen Rechten des Primats 
zur Grhaltung der Einheit machen zu können, bevarf ber römiſche Stuhl der Kenntniß aller 
Ereigniſſe in jeder Didcefe, welche feine Thätigfeit in Anſpruch zu nehmen geetgnet find. Daher 
3) if infoweit jeder Bischof zur Berihterflattung und Erhaltung ver Verbindung mit jener 
Gentralbehörve verpflitet. 2) Dem römifchen Stuble fleht die Befugniß zu, Bevollmächtigte 
zu fenden oder an Ort und Stelle zu ernennen, um durch ihre Berichte jene Kenntniß zu erlan- 
gen oder feine übrigen wejentlichen Rechte auszuüben.?) 

I. Der Beweis, daß die weientlihen Primatrechte fich nicht weiter erſtrecken können, wird 
ans den fatholifchen Glaubenslehren felbft mit der ſtrengſten Gonfequenz geführt. Es nimmt 
nämlich vie fatholifche Kirche an, daß in den Aufträgen, welche die Apoftel erhielten *), gött- 
liche Cinſehzung des Vorſteheramts der Kirche (ſowol des Lehr- ald des Regierungsamts) liege. 
Nun ſind die älteſten Lehrer nach den Apoſteln (die Kirchenväter) und mit dieſen die ganze 
Kirche der erſten Jahrhunderte, alſo die für Katholiken entſcheidende Tradition, darüber ein⸗ 
ſtimmig, daß in dieſen Aufträgen die Apoſtel in weſentlichen gleichgeſtellt geweſen 5); welches 
legtere auf jeden Fall nicht zu bezweifeln iſt. Wenn daher dennoch dieſelben Kirchenväter ver⸗ 
ſichern, der Apoſtel Simon, genannt Kephas, d. i. der Fels, was „Petrus“ überſetzt wird, ſei 
der erſte, das Haupt u. dgl. genannt worden, um auf das Bedürfniß der Einheit durch Wahl 
eined Haupts zu deuten 6), ſo fönnen fie vamit höchſtens eine mit jener weſentlichen Gleich⸗ 
ſtellung nicht unverträgliche Präſidialgewalt Haben bezeichnen wollen, mie ſie durch obige Drei 
Sauptbefugniffe gebilber wird. 

II. Die vernünftigen Katholiken, welche ſolche Anjichten haben, leugnen damit nicht, daß Der 
Papft zu feinen weientlihen fpäter noch mande andere Vorrechte erworben (zufällige, une: 
ſentliche), veren Entſtehung theild in Übertragung von friten der andern Diöcefen, wie ſchon 
auf dem Concilium zu Sardica im Jahre 344, theils darin zu finden ift, daß der Papfl im 
Mittelalter, unumſchränkte Alleinberrfchaft fich zufchreibenn, Nechte der Biſchöfe, Erzbiſchöfe 
und Provinzialſynoden an ji zog. Aber zur Würdigung diefer fpäter erworbenen Amtsbe⸗ 
fugniffe flellen diefe Katholiken folgende Grundfäge auf: 1) Ihr Rechtsbeſtand kann nur auf 
Der unter Beſtimmung der Staatögewalt ertheilten ausdrücklichen oder ſtillſchweigenden Ge⸗ 
nehmigung der Diöcefen beruhen, in welchen fie ausgeübt werden. Denn voraudgefegt, daß 
man jene im 6. 11 erwähnten Aufträge von Jeſus ald Finfegung bes Vorfteheramtsd betrachte, 
fo läßt ſich daraus, hei jener völligen Gleichſtellung ver beauftragten Apoftel und ihrer Nach⸗ 
folger, wirklich nur bie doppelte Vollmacht folgern, a) für jenen einzelnen Beauftragten, wo 
immer in der Welt e8 zweckmäßig fcheinen wird zu lehren und ven Vereindmitgliedern vorzu- 
ſtehen, alfo fpäter in den durch Gewohnheit oder menſchliches Geſetz feſtgeſetzten Bezirken (Diö⸗ 
ceſen); b) für die Geſammtheit aller Beauftragten, durch etwa zu Stande kommende gemein⸗ 
ſchaftliche Beſchlüſſe die ganze Kirche als einen Geſammtverein zu leiten. Daraus folgt die 
Selbſtgeſetzgebung (Autonomie) jeder Didcefe und die höchſte Gewalt der Geſanmtprieſterſchaft 
über bie ganze Kirche. Da dieſe Einſetzung des Vorſteheramts als göttlich angenommen wird, 
ſo muß dieſelbe im weſentlichen für unabänderlich erklärt werden. Dagegen ſind ſpätere blos 
menſchliche Einrichtungen: die Cintheilung des Ganzen in Bezirke mit bleibenden eigenen 
Vorſtehern und Bildung des Epiſkopats im heutigen Sinne, nämlich Höherſtellung des 
einen der Vorſteher in jedem größern Bezirke, dem allein durch die übrige Prieſterſchaft die 
Ausübung des ganzen Inbegriffs alter Amtabefugniſſe überlaſſen wurde.“) Dieſe menſch⸗ 

3) Sauter, Fundam. jur. eccles. cathol., $. 8 sq. . | 
8 Matth. 16, 18 u. 19; 18,18; 28, 18—20. Joh. 21, 15 - 17; 20, 21 - 2838. 
)2 Kor. 12, 11 ibique glossa interlinearis et Ambrosius. Idem lib. de incarnat. c. 4. 

Cyprianus ap. Grat., c. 18; XXIV, qu.1. Hieronymus, I, contra Jovia. 
6) Wegen Matth. 10,2. Marl. ı, 86; 16,7. Apoſtelgeſch. 2, 14. Cyprianus de Unit, Eccle- 

siae, c.3. Auguftinus, c. 35, IL, qu. 7. 
T) Bis zur Reformation behauptete man allgemein und noch auf dem Boncilium zu Trient behaup- 

tete ſelbſt die papftliche Partei, daß das Epiffopat im heutigen Sinne menſchliche Einrichtung fei. Gie- 

feler, Kirchengefchichte, Bb. I, $. 29, Note a: Mens Concilii Trid. de episcopi et presbyteri diffe- 
rentia in Klüpfelii Biblioth., eccles. Friburg- yol. VII, fasc. III, p. 103 sqg. Bgl. Amann, Bon 
Beftrebungen an der Hochſchule Freiburg im Kirchenrecht IT, 49. a a 
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lichen Einrichtungen laſſen ſich mit jenen unabäͤnderlichen Grundſätzen der Ginfegung nur 
dann vereinigen, wenn für jeden einzelnen Beauftragten als fortbeſtehend betrachtet wird 
die Pflicht, im Nothfall auch für andere Didcefen zu ſorgen und für die Geſammiprieſterſchaft 
pie oberfte Sorge für dad Ganze, wenigſtens in allen Fällen, in melden fonft das Wohl 
ver Kirche in Gefahr wäre. Übrigens ift die Gewalt aller Kirchenvorſteher, auch feit der Ent⸗ 
flehung des Epiſkopats, keine unumſchränkte, fondern fie bedürfen alle bei Ausübung derſel⸗ 
ben der Beiſtimmung ſowol des etma untergeorbneten Presbyteriums als auch der Laienge⸗ 
meinde, ein Verfaſſungsgrundſatz, welcher auf ebenjo unabänderliche Grundlagen geſtützt wird 
als ſelbſt die Einſetzung der Gewalt. Hieraus folgt, daß alles in einer Diodceſe Beſtehende feinen 
legten Rechtsgrund in der vereinten Genehmigung des Biſchofs, des Presbyteriums und der 
Laiengemeinde hat, und daher alles allgemein Beſtehende in der Genehmigung der Geſammt⸗ 
kirche. Wegen des dem Staate zuſtehenden Aufnahms- und Aufſichtsrechts iſt zugleich von 
ſeiten der oberſten Staatsgewalt Genehmigung noͤthig. 2) Daraus folgt weiter, daß auch die 
Fortdauer jener päpſtlichen Vortechte, die nicht zu den weſentlichen zu rechnen find, in jeder 
Didcefe von der Fortdauer ber vereinten Genehmigung von ſeiten ver Didcefan- und Staats⸗ 
gewalt abhängt, und 3) daß diefe Genehmigung eigentlid in dem Augenblick aufhören ſollte, 
in welchem erfannt würde, ihre Fortdauer fei der Kirche ververblidh und bie Wieberherftellung 
der alten Berfaffung keineswegs befonderer Zeitumſtände wegen mit überwiegenden Nachtheilen 
verbunden. A) Auch die in vieljähriger Gewohnheit liegende ſtillfchweigende, fowie die aus⸗ 
prüdliche (etiva in Concordaten ertheilte) Genehmigung fann nur unter der ſich ſtets von ſelbſt 
verftehenben Beringung gedacht werden, daß das Wohl ver Kirche nie gefährdet fei. Kür völfer- 
rechtlichen Vertrag kann man in ein Concordat ohnedies keineswegs erfläten, da Nom an deflen 
Abſchließung nicht ald auswärtige Macht theilnimmt, fondern (zufolge des unter Nr. 2 und 3 
Geſagten) ala bis dahin durch befondere ſtillſchweigende oder ausdrüdliche Aufträge (Conceſſio⸗ 
nen) der ihm gegenüberfiehenden beiden paciscirenden Theile (Staat und Didcefankirche) ge- 
bildetes oberſtes Präſidium ber in Frage ſtehenden Didcefan- ober Mationalkirche; und das 
Übereinkommniß lediglich Erweiterung, Beſchraͤnkung oder Fortdauer jener Aufträge zum Ge: 
genſtande hat.®) 

IV. Mittels Anwendung dieſer Grundfäaͤtze find bie hoͤchſt ausgedehnten, ſogar an Allein⸗ 
herrſchaft grenzenden Vorrechte, welche die Päpfte im Mittelalter, auf Pſeudo-Iſidorius geſtützt 
(f. den Art. Brevier), an ſich gezogen, ſeit den Concilien von Piſa (1409), Konſtanz (1414 
— 18) und Baſel (1431 fg.) von der franzoͤſiſchen, deutſchen Nationallirhe und andern be⸗ 
deutend befhränft, namentlich ift die vom Papft in jener finftern Zeit ausgeübte geſetzgebende 
Gewalt auf eine bloße (nicht ausfchliegliche) Initiative zurüdigeführt worden. Tinter den noch 
jet zugeflandenen unmefentlihen Reiten pflegt man 1) jene aufzuführen, welche aus dem 
Grunde befonderer Wichtigkeit (ald causae majores) angeſprochen und überlaflen find, nämlich 
a) die Angelegenheiten ver Bifchöfe und Bisthümer, d. h. das Recht, jeden Bifchof, au ven mit 
dem Rechte ver Nachfolge ernannten Coadjutor, zu beftätigen, dem Biſchof perfönlich ober durch 
Stellvertreter die Weihe — jedem Erzbiſchof das Pallium ald Zeichen feiner Obergewaltꝰ) — 
zu ertheilen, bie Refignation aufein Bisthum zu genehmigen, in ven nahe gelegenen Bisthumern 
noöthigenfalls Coadjutoren aufzuftellen (Inden entferntern, wie in Deutſchland, wenigſtens in 
dem Fall, wenn der Biſchof den Coadjutor anzunehmen verweigert), Bifhdfe zu verſetzen und 
abzufepen, en Recht, von weldiem die Staaten ber oberrheiniſchen Kirchenprovinz durch die 
Pragmatik vom Jahre 182119) nur fo viel übrig gelaffen Haben würben, daß durch inländtfche 
Gerichtscollegien, deren Mitglieder von der Kirchenprovinz gewählt find (judices in partibus), 
im Namen des Papftes das Erkenntniß zu fällen wäre ; das Recht, neue Bisthümer zu errichten, 
Bisthünter zu theilen und zu vereinigen, biſchoͤfliche Site zu verlegen. b) Das Reit, felig 
und heilig zu ſprechen. c) Das Recht, Moͤnchsinſtitute zu genehmigen und aufzuheben. 2) Das 
von Deutfchland aus Anlaß des Concils von Bafel abgeſchloſſene leßte allgemeine Concordat 
(das afhaffenburger) hat nebft dem erwähnten Recht, Biſchoͤfe zu beftätigen, auch folgenve beine 
zugeftanden: a) das Recht über folhe Angelegenheiten auswärtiger Diöcefen, welde noch 
kirchlicher Gerichtobarkeit unterworfen find, entweder in erfter Inſtanz (falld ein gefeglicher 

8) Sauter, L, 1, c. 2—5. 

10) Beiträge ga —— ptoltſcten Rinhenserfehung. Bon 3 eiträge zur neueflen i te der deutſch⸗katholiſchen Kirchenverfaflung. Bon I.M. 2. ...s 
(Strasburg 1824), S. 60 fg., 86.9, 11,18 L 
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Vorbehalt fich fo weit erſtreckt, oder doch in letzter kirchlicher Inſtanz) falls die im Wege 
ſtufenweiſer Appellation, ohne Überſpringung einer kirchlichen Mittelbehörde dahin gelangt, 
richterlich zu entſcheiden; jedoch nur mittels einer von der auswärtigen Didcefe ſelbſt und 
aus ihrer Mitte gewählten Gerichtsbehörde, die im päpſtlichen Namen handelt (judices in 
partibus). b) Das Recht, gewifje vorbehaltene Kirchenämter zu befegen und davon Gebüh- 
ven zu beziehen. Doch ift erſteres in einigen deutſchen Staaten ſeitdem noch mehr befchränft, 
in andern ganz aufgehoben worben (f. Annaten). 3) Außerbem noch zugeflannene Vor⸗ 
rechte Find Faum andere zu neunen als folgenve: a) von vielen Sünden und Kirchenſtrafen 
zu abjolviren ; bh) gewiſſe Dispenfationen, auch in nicht eben bebeutenden’ Fällen, die aus: 
drücklich oder durch römische Praxis vorbehalten find, zu eriheilen und hiervon Gebühren 
zu beziehen; c) den Bifchöfen periodiſch (alle fünf Jahre) gegen die Gebühr zu ernenernde 
fogenannte Facultates zu eribeilen, d. b. die Bewilligung zu gewiſſen, nicht fehr bedeu⸗ 
tenden, eigentlich in ver biſchoͤflichen Amtsgewalt ſchon von felbft begriffenen Befugnifien, 
3.8. zu Heinern Dispenfen ; ferner, verbotene Bücher zu haben und zu lefen, ſowol fegerifche 
als andere, in der Abſicht, fie zu widerlegen; im Nothfall zweimal des Tages Meſſe zu lefen; 
einen Roſenkranz zu beten, falld der Bifchof wegen eines rechtlichen Hinbernifled das Brevier 
nicht beten fann. d) Enpli pad Recht, bei ver Weihe ſich einen Ein leiften zu laſſen, der dem 
bisher Geſagten zufolge nur auf kanoniſchen Gehorfam gerichtet fein follte, d. h. auf Erfüllung 
der den ſämmtlichen noch zugeſtandenen Primatrechten entiprechenden Pflichten, ver aber einen 
wahren Lehnseid, auch manched andere enthält, was, wie Cichhorn richtig bemerkt, „ jehmwadhe 
Gewiſſen zu pflichtwidriger Nachgiebigkeit gegen übertriebene päpftliche Anjprüche vermögen 
kann“; obgleih man den Ein im ganzen durch die Behauptung zu rechtfertigen ſucht, es feien 
die Vorrechte des Papſtes darin nur mit den Beihränfungen zu verftehen, welche die Geſetze 
und Gewohnheiten ver Particularkirche fordern, und nur fo weit (müſſe man annehmen) fei es 
Abficht ver Biſchoͤfe, die Anerkennung diefer Vorrechte zu beſchwoͤren.1) 
.V. Die Sefammtheit der Kirchenbeamten, welde bei Verwaltung der hoben kirchlichen 
Amter mitwirken, die in der Berjon des Papſtes vereinigt jind, des biſchoͤflichen, erzbifchöflichen 
und päpftlichen, heißt, im weiteften Sinne, die Roͤmiſche Gurte. Sowie übrigens der Papft zu= 
glei) Regent eines Eleinen italienifhen Staats ift, fo find jene Beamten, wenigftens zum Theil, 
auch bei jeiner Staatsregierung thätig ; was zwar bier nicht weiter. in Betracht kommt, doch auf 
ven Geift ver Behandlung kirchlicher Geſchäfte natürlich oft nicht ohne Einfluß bleiben kann. 
Dem Papfte zunächſt fliehen die Cardinäle. Cardinalis wurbe urſprünglich jener Geiftliche ge- 
nannt, der dad Hauptamt an einer firhlichen Anftalt, und zwar nicht blos aushülfsweiſe oder 
vorübergehend oder widerruflich, ſondern als beflänbiges bekleidete, daher aud in Rom jeder 
an einer zur Seeljorge beftimmten Kirche fo angeftellte erſte Presbyter; auch in jenem Bezirke 
der Stadt der Diakonus, welcher dort ver Anflalt für Hülfsbedürftige und der Dazu gehörigen 
Kapelle vorfiand. Diefe Priefter und Diakonen bilveten das geiftliche Rathscollegium (Pres- 
byterium) des römischen Biſchofs. Cardinalbiſchof in dieſem alien Sinne fonnte ed in Rom 
feinen andern geben ald ven Papft ſelbſt. Erſt um das 11. oder 12. Jahrhundert wurden bie 
Biſchöfe von fieben nahe bei Rom gelegenen Städten an beftimmten feftllihen Tagen zur Mit- 
wirkung beim Gottesdienſt in Rom veranlaßt, traten auch in das Nathöcollegium und wurden 
dann in einem neuern Sinne episcopi cardinales genannt. Solange der Bilhof in Nom im 
weientlichen jedem aubern Biſchof gleichſtand, war fein Presbyterium nicht höher als ein anderes 
geftellt. Aber mit der Ausdehnung ver Primatörechte ftieg auch bie Bedeutung dieſer Geiſt⸗ 
lichen, die als nächſte Gehilfen und Räthe nes Papftes bei Ausübung feiner Vorrechte über alle 
andern Didcefen mitwirken, ſodaß fie zuletzt ven hoͤchſten Rang nad) vem Papft erhielten. Das 
Concilium von Bafel und dad darauf gegründete zweite deutſche Concordat hatte feſtgeſetzt, es 

11) Hier Eichhorn's ganze Stelle (Kirchenrecht, 1, 598 fg.): „Allerdings läßt er fich infofern recht⸗ 
fertigen, oje die eidliche Auerfennung des paͤpſtlichen Brimats doch nicht weiter reichen Fann, als fidh 
deſſen Nechte nach ven Concordaten und dem Gebrauch jeder Nationalficche erftreden. Dann aber ver: 
pflichtet dieſer Eid feiner Bedeutung nady in der That nicht mehr als ein einfaches Derfprechen bes kano⸗ 
niſchen Gehorſams, und der wörtliche Inhalt deffelben kann nur dazu misbraucht werben, ein ſchwaches 
Gewiſſen zu pfligtwibriger Nachgiebigkeit gegen übertriebene päpftliche Aufprüche zu vermögen. Schon 
deshalb, außerbem aber auch, weil ein Lehnseid zu kirchlichen Berhältniffen nicht paßt, follte eine andere 
Eidesformel eingeführt werben. Walter, 8. 232 bemerkt: «Unter Gregor VII. wurden dabei nach dem 
Stile jener Zeit die Formeln bes Lehnseibes eingeführt.» Ebendeshalb follten fie nad) dem Stile 
unferer Zeit geändert werden.“ 
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foltten nur 24 Barbinäle fein, die erledigten Stellen buch Wahl des Gollegiums aus allen 
katholiſchen Völkern befegt und die Garbinäle verpflichtet werben, ſtets dem Papft zur Seite auf 
gute Verwaltung feines Primats hinzuwirben. Dagegen ernennt fortwährend der Papſt allein, 
was auch in Trient genehmigt ift; auch ift feit Sixtus V. ihre größte Zahl auf ſechs Cardinal⸗ 

bifchöfe, 50 Garbinalpriefter und 14 Garbinalviafonen befimmt. Die Stellen der zweiten 
Klaſſe beießt ver Bapft Häufig mit auswärtigen Biihdfen, au Erzbiihdfen, die dann in Rom 
feinen andern Titel mehr erhalten als Cardinalprieſter ver heiligen roͤmiſchen Kirche, auch ſelbſt 
keinen andern weltlichen oder geiftlichen Titel mehr führen und von ihren Wappen allen andern 
Schmuck als ven Cardinalshut weglaften jollen, um anzubeuten, Daß jebe weltliche und kirchliche 
Würde von jener des Cardinals Kberfirahlt werde. Es pflegen nicht alle Stellen beſetzt zu fein. 
Im Jahre 1830 waren e8 55, darunter nur 13 nicht mit Italienern. Ginige katholiſche Ne: 
gierungen üben auf wenige Stellen das PBräfentationsreht aus. Die Sigung der in Rom an- 
weſenden Cardinäle unter den Vorſitze des Papſtes wird Conſiſtorium genannt. Zur Ent- 
ſcheidung der wichtigfien Berathungsgegenflände ver Curie werben orventlide, geheime Gonfi- 

ſtorien, gewöhnlich zweimal des Monats, gehalten. Die Stimmen ber Cardinäle gelten dabei 
nur für beratend. Dagegen bei der Inveflitur eine® Cardinals mit dem Gute, bei Antritts- 
audienzen fremder Geſandten und von Miffionen zurückkehrender Garbinäte, endlich beim legten 
Act der Heiligſprechung werben nicht zur Berathung, bie ſchon vorausging, fondern nur größerer 
Keierlichkeit wegen Sigungen gehalten, denen noch andere Prälaten und Vornehme beimohnen 
fönnen, und bie daher Öffentliche heißen. Diefem oberiten Gollegium zunächſt fieht eine Reihe 
anderer Behörden, welche Eongregationen der Cardinäle genannt werben, weil aus der Mitte 
dieſer legtern die Vorſtaͤnde (ſoweit nicht der Papſt ſelbſt vorſitzt) und Die bedeutendſten Mitglie⸗ 
der derſelben genommen ſind. Jeder Congregation ſind noch andere Geiſtliche, meiſtens Moͤnche, 
beigeordnet und beſondere Geſchäftszweige zugewieſen, z. B. der Congregatio sacri ofſicii 
oder inquisitionis die Strafgerichtsbarkeit in höchſter Inſtanz gegen Ketzerei und andere Ver⸗ 
brechen wider ven Glauben 12); der Congregatio indicis (liprorum prohibitorum) die Bücher⸗ 
cenſur; der Congregatio cardinalium concilii Tridentini interpretum die Auslegung der Ve⸗ 
ſchlüſſe des Coneiliums von Trient, Glaubensſätze ausgenommen, veren Auslegung der Papſt fi 
ſelbſt vorbehalten hat; der Congregatio de propaganda fide die Leitung der Miſſionen u. |. w. 
Die übrigen Behoͤrden theilt man in ſolche für Iuftiz= und für andere Sachen (Gnadenſachen). 
Biele brauchen für diefe beiden Klafien von Behörden die Benennung Roͤmiſche Gurie im engern 
Sinne. Die zwei Juſtizbehörden find 1) die Rota Romana. Die Benennung iſt ungewiffen 
Ursprungs. Cine der Bermuthungen ift, daß fie von dem erſten Fußgetäfel des Sitzungsſaals 
herrühren möge. Das Collegium beſteht aus 123 Richtern (auditores rotae), welche in drei 
Senate getbeilt find. Von deren erften wird an ben zweiten und von dieſem an den dritten ap- 
pellirt. 2) Die Signatura justitiae, ein Tribunal für die VBorfrage, ob zur Entfcheidung des 
Rechtsſtreits die päpftliche rota die geeignete Behörde und das ergriffene Rechtsmittel zuläffig fei. 
Der Papſt ſelbſt unterzeichnet Hier die Verfügungen. Die übrigen Behörden jind: 1) Signa- 
tura gratiae, ein unter dem Vorſitze des Papftes gebilbeter Ausfhuß für Ertheilung folder 

Begünſtigungen, welde pritten Perfonen nachtheilig find ober feltener vorfummen. 2) Poeni- 
tentiaria, welche die dem Papſte vorbehaltenen Abfolutionen auf folge Dispenfationen, die zur 
Berabigung des Gewiflens verlangt werden, ertheilt. Gin Cardinal (poenitentiarius major) 
iſt Vorſtand. Mönche find als poenitentiarii majores in den drei Hauptkirchen in Rom beauf- 
tragt, die Hierher gehörigen Bitten im Veichtfiuhfe zu gewähren. Sie-find an einer Ruthe, 
weiche fie halten, zu erfennen. Andere Beamte erledigen die ſchriftlichen Bitten der Abweſenden 
3) Dataria zur Vergleichung der dem Papſte reſervirten Beneficien der Facultäten, ver gewöhn⸗ 
lichen Dispenſationen und ähnlicher Begünſtigungen. Während die Ponitentiaria unentgeltlich 
iht Amt handeln ſoll, werden hier immer Gebühren erhoben (ſ. Annaten). Die Benennung 
rührt daher, daß der Beamte der Cancellaria, welcher vor Crrichtung dieſer beſondern Behoͤrde 
dieſen Geſchäftszweig Iettete, Datarius hieß, weil er befonvers dazu verpflichtet war, Genauigkeit 
in das Datum der Verleihung von Benefleien zu bringen, da oft mehreren das nämliche verliehen 
war, unterweldendas Alterentjcheiven mußte. 4) Die Kanzlei (Cancellaria apostolica), an deren 
Spipge der Cardinalvicekanzler ſteht. Sie beforgt mit einer großen Zahl Angeftellter vie Ausferti- 
gung derjenigen Erlaffe ver Curie, welche die Form der Bullen erhalten, vorzüglich der im Con⸗ 
fiftorium der Gardinäle beſchloſſenen Sachen (Eonfiftvrialfaen). Neben ihr beſteht 5) die Se- 

12) Bgl. den Art. Auto da BE. 
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cretaria apostolica fürAudfertigung der Breven unter dem Garbinalftdatäfeeretär. Die Vullen 
find wichtigern Gegenſtänden beftimmte offene Verfügungen (Patente), nicht auf ſchwarzem 
(wie Sauter glaubt), auch nicht auf rothbraunem (wie Eichhorn und Walter), fondern gewöhns 
lichem Pergament in Onerfolioformat (glei andern Diplomen) immer noch mit gothlſcher 
Schrift gefchrieben, flet8 mit einem längern empfehlenden aflgemeinen Eingang und im aus: 
führliden Verordnungẽſtile Die ganze Seite füllend. Angehängt ift ein bleiernes Siegel (Bulla 
im engflen Sinne, wovon ver Name), auf deſſen einer Seite die Köpfe der Apoftel Petrus und 
Paulus mit ihren abgekürzten Namen, auf ver andern ber Name des jevesmaligen Bapftes. 
Diefes Siegel hängt an einer gelb- und rorhfeidenen Schnur, jo oft die Bulle unmittelbar ent: 
ſcheidet, dagegen an Bindfaden, wenn die Bulle ven Auftrag zur VBollziehung einem Stellver: 
treten des Papftes ertheilt. Breven jind kurze Erlaſſe im einfachen Briefſtile. Mol mit Mecht 
pürften einige daher das Wort Brief ableiten. Sie find auf Papier over feinem Pergament 
mit italienifcher (unferer jegigen lateinischen) Schrift in gewoͤhnlicher Briefforn gefchrieben 
und mit rothen Wachs zugeftegelt, auf welchen: ber fogenannte Flſcherring abgedruckt ift, ver 
den Apoſtel Petrus vorflellt, wie er in einen: Kahne mit ven Nege flfcht (nicht mit ver Angel, 
wie Sauter und andere fagen). 5. Amann. 

Curie, Eurialen, Decurionen, Enriat: und Birtlfiimme. Curie war der Name einer 
Abtheilung des roͤmiſchen Volks. Die alten patriciſchen Gentes waren in 30 Gurien abge: 
tHeilt, von denen in den Verfammlungen der Guriatcomitien jebe eine Stimme Hatte. Auch 
nannte man den Verfammlungsort des Senats, und fpäter den Senat der römiſchen Städte, 
welde Stadtfreiheit Hatten, Gurie und deren Mitglieder Eurialen oder auch Decurlonen. Rad 
jener Art der Abftimmung in den Guriatcomitien nennt man ed nun noch heute eine Curiat⸗ 
ſtimme, wenn in einem Berein mehrere Mitglieder zufanımen nur eine einzig zählende Stimme 
haben, wozu fie fid) vereinbaren müflen, wogegen ed Biritftimme heißt, wenn jedes Mitglien 
für fih allein eine zählende Stimme hat. So hatten auf dem deutſchen Reichätage die zwei 
Bänke der Prälaten nur zwei, und die vier Bänfe der Neihögrafen nur vier Eurlatflimmen, 
während die übrigen Reihöfürften Virilſtimmen hatten. So haben nach der deutſchen Bundes: 
acte, Art. 7, in der gewöhnlichen Bundedverfammlung, oder wenn fie ald Engerer Rath und 
nit ald Plenum votirt, von den Bundesregierungen nur die 11 größern Bunbesflaaten 
Virilftimmen, die übrigen find in ſechs Gurien vertheilt. Nah dem Art. 6 follte der Bundes- 
tag auch in Erwägung ziehen, ob die ehemals reichsſtändiſchen Standesherren etwa auch in dem 
Blenum einige Guriatfliimmen erhalten follten. Den wirklichen Mitgliedern eines Vereins ift 
es übrigens, auch wenn jie nur in Curien ſtimmen, nicht verwehrt, alle perſoͤnlich, oder, wo 
man duch Abgefandte fih verfammelt, durch Abgefandte zu erfcheinen, auch, wo ihre Befon- 
dern Rechte zu wahren find, darüber die nöthigen Erklärungen abzugeben. Die Geſammt⸗ 
flinıme aber muß nur von einem geführt werben. !) Nach jener Benennung des Verſamm⸗ 
lungsortes des römifhen Senats und des Senats in den Städten Hat man ſpäter manche Colle⸗ 
gien Eurie genannt, 3. B. den Lehnshof Lehnscurie. Welder. 

Curs. Der Breis, welchen beflimmte Münzſorten, Werthpapiere, Wechfelbriefe und 
was ihnen gleichſteht, auf einem beſtimmten Marktplage haben, iſt der Curs derfelben un 
wird an wichtigen Börfenplägen duch die Curszettel nachrichtlich bekannt gemacht. Wie über 
allen Verkehr, fo entſcheiden auch Hier die allgemeinen Gefege ver Güterwelt, fo vielartig auch 
die verſchiedenen zuſammenwirkenden Momente find, in denen fie hierbei walten. 

Der Preis, alfo ver Curs der Metallmünzen richtet fih auf dem Weltmarfte allerdings im 
allgemeinen nad dem Verhältnig der Quantität und Qualität des in ihnen enthaltenen Me⸗ 
talls zu dem Marktpreife deſſelben; während ihr Preis in einzelnen Ländern zuweilen ein künſt⸗ 
dich erzwungener if, 3. 3. durch das Ge = oder Verbot ihrer Annahme in Stantsfaflen. Aber 
auch auf dem Weltmarkie entſcheidet nicht immer lepiglich der Marktpreis des Metalls, aus dem 
die Münzen beftehen, ſondern es kommen oft noch befonvere, wechfelnde Umſtände Hinzu, vie an 
einzelnen Plägen eine verhältnifmäßig große oder geringe Nachfrage nach gewiffen Münzforten 
veranlaffen. Eine beſtimmte geringhaltige Münze iſt vielleicht nicht wohl außer ver Nähe ihres 
Keimatlanded anzubringen. Kommt fle daher an einen auswärtigen Platz, fo wird ihr Käufer 
nicht blos ihre Geringhaltigkeit, ſondern auch die Koften im Anfchlag bringen, die e8 ihm ver: 
urſacht, fle wieder an den Ort zurückzuſchaffen, mo fle noch am erften zu verwerthen tft. ine 

I) Bot. Klüber, Offentliches Recht, 88. 156 u. 167. 
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andere, die vielleicht durch befonnere Bequemlichkeit für Berechnung und Verſendung fi aus⸗ 
zeiäinet, wird an ſolchen Orten und zu folden Zeiten gefucht fein, mo große Handelsgeſchaͤfte 
durch baare Geldzahlung auszugleichen find. Hier kommt zu ihrem natürlichen Preiſe noch ein 
Zuſchlag, erzeugt durch ihre verhältnigmäßige Seltenheit, vie Größe des Bebarfs, der Nach⸗ 
frage. Oft ift Dagegen der Markt mit einer Münzforte überfahren. Es iſt nicht zu viel klingen⸗ 
des Geld da, aber zu viel von einer beſtimmten Sorte im Verhältniß zu ber Verkehrsbranche, 
zu welcher biefe Sorte gerade beſonders geeignet ift. Der Preis ver Sheivemünze, die in der 

v Regel nur einen räumlich begrenzten Wirkungskreis hat, richtet fich weit weniger nad) dem Welt⸗ 
preife des in ihnen enthaltenen Metalls als nach dem Verhältnig ihrer Maſſe zu dem Bebarf 
des Kleinen innern Berfehre. Der Preis des Goldes, was nun am meiften ven Charakter der 
Weltmünze bat, wird doch gegen den Weltpreid berabfinten, wenn Zufälle eine große Mafle 
deflelben an einen Ort gebracht hatten, der wenig auöpebreiteten Handelsverkehr umfaßt. Denn 
das Gold ift wieder für den Detailverfehr minder paflend. Es muß wieder fortgefchaft werben 

‚und die damit verbundene Mühe bedingt Entſchädigung. 
Der Curs des Papiergeldes, auf welchen im Innern des Landes kuͤnſtliche geſetzliche Maß⸗ 

regeln eine Zeit lang und fo lange die Saiten nicht zu hoch gefpannt werben, ihren Einfluß 
äußern Eönnen, hängt außerdem zunächſt von der Leichtigfeit und Sicherheit ab, mit welder 
man daſſelbe gegen die Flingende Münze vertaufchen kann, die ed repräfentirt und deren Werth 
außerdem auf den jeinigen zurückwirkt. Man will e8 vielleicht nicht umtaufchen, aber man muß 
es können. Die Leichtigkeit und Sicherheit jenes Umtaufches aber wird theils durch dad Öffent- 
liche Bortrauen, das der emittivende Staat genießt, theils durch das Verhältniß bedingt, in 
welchem die Mafje des vorhandenen Papiergeldes zu dem Bedarf an Taufchmitteln, befonders 
für den innern Verkehr, ſteht. Der erſtere Umſtand iſt mehr für den Curs im Auslande, der 
letztere für den im Inlande von Wichtigkeit. Beide wirken auf Nachfrage und Angebot. Für 
den Curs dieſes Papiergeldes im Auslande kommt aber noch die für die einzelnen Plätze und 
Zeiten verſchiedene Leichtigkeit, es zu verwerthen, hinzu, während dieſe in Inlande in der Regel 
überall gleich iſt. An dem auswärtigen Plage bat der Empfänger des Papiergeldes zu bedenken, 
daß daſſelbe für den innern Verkehr ſeines Platzes häufig nicht daſſelbe Vertrauen genießt wie 
Metallmünzen oder inländiſches Papiergeld; daß es alſo darauf ankommt, es wieder in ſeine 
Heimat zurückzuſchaffen und dort zu verwerthen. Es wird an einem ſolchen Platze bereitwillig 
genommen werben, einen hoben Curs erlangen, wenn von dort aus bedeutende Zahlungen an 
Orte zu machen find, wo es einen hohen Curs hat. Hier kann e8, wegen der geringern Trans⸗ 
portfoften, einen höhern Curs erreichen als felbft die Metallmünze, die ed repräfentirt. Im 
Begenfalle dagegen und wenn die Empfänger jich in die Nothwendigkeit verſetzt jehen, das 
Papiergeld in jeine Heimat zurüdgufenden, dort gegen Metallmünze umtaufchen und ſich dieſe 
zuſchicken laffen zu müflen, werden fie fi natürlich diefe Mühen und Koften erflatten laflen und 
der Curs wird niedrig fein. Mehr darüber wird bei ven Art. Gelb, Papiergeld zu fagen fein. 

Der Eur der Banknoten geftaltet filh analog zu dem des Staatöpapiergelbed. Nur iſt bei 
jenen auch noch die Größe der Kräfte ver Bank, das Vermögen, über welches fie zur Deckung 
ber emittirten Banknoten gebieten kann, zu bevenfen, ſowie auf das Vertrauen, welches eine 
Bank und weldes ein Staat genießt, verfihledenartige Umſtände einwirken. In der Regel 
genießt der Staat ein größeres, aber ein weniger fichere® Vertrauen, weil es weniger auf flarer 
Kenntniß und Berechnung beruben kann. 

Den Curs der Wechfelbriefe anlangenv, fo ift Bier nit von dem perſoͤnlichen Grebit die 
Rede, welchen die Wechfel des einen ober des andern Handlungshauſes genießen, jondern es 
hanpelt fih un Die Mobification ihres Preiſes, die an ven einzelnen Plägen in Bezug auf alle: 
aus einem beftimmten Handelsplatze oder Rande herrührennen Wechſel eintritt und auf dem 
@urözettel durch den Stand des Disconto ausgedrückt wird. Aufgleihe Summen ausgeſtellte 
Wechſel eines und deſſelben Hauſes haben doch zu London einen andern Preis als zu Amſterdam. 
Die Urſache liegt darin, daß die Leiſtung an dem einen Orte erfolgt iſt, die Gegenleiſtung an 
dem andern erfolgen, dabei der erſtern natürlich genau entſprechen ſoll, und nun alle die Aus⸗ 
falle, welche Die abweichenden Verhältniſſe des andern Orts herbeiführen, ausgeglichen werben 
müſſen. Zunächſt kommen Bier die verſchledenen Münzverhaltniſſe in Frage. Beſteht die 
Wechſelzahlung an dem einen Orte in einer hoͤhern Münze als an dem andern, fo wird der 
Wechſelcurs injoweit gegen den legtern fein, ald die Differenz zwifchen dem Metallmertbe ver 
beiberfeitigen Müngforten beträgt. Dann fommt e8 aber auch auf die Leichtigkeit und Sicher- 
heit der Deckung der Wechſel an, wie fle nicht von den beſondern Umſtänden der einzelnen Aus— 
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ſteller, ſondern von den allgemeinen Verhaltnifſſen ihrer Heimat bedingt wird. Wer den Wechſel 
bezahlt, thut es natürlich nicht, ohne vorher ven Betrag deſſelben empfangen ober die Gewißheit 
zu haben, ihn fpäter mit Zinfen zu erhalten. Es muß alfo immer auf irgendeine Weife ver 
Werth des Wechſels von dem einen Orte an ben andern gefchafft werden und vie Koften dieſes 
Geſchäfts fallen auf ven Wechſel und bald dem einen, bald dem andern Orte zur Lafl. Bon 
dem allgemeinen Stande ver Handelsbeziehungen beider Orte zueinander hängt es nun ab, wie 
hoch jener Koſtenbetrag ſich ftellen und von welhem Orte er vorzugsweife zu tragen fein wird. 
Se reger und vielverflochtener bie Handelsverbindung zweier Bläge if, deſto gleihmäßiger wird 
fih (den Einfluß des Münzweſens abgerechnet) ihr Wechfelcurs halten. Dan hat übrigens 
von dieſen Umfländen einen Schluß auf die Handelsbilanz, der man früher fo großes Gewicht 
beilegte, gründen zu koͤnnen geglaubt und angenommen, ver Ort, dem der Wechfelcurd ungün- 
flig fei, müſſe auch bei ver Handelsbilanz im Nachtheile fein. Die Smith'ſche Schule hat aber 
dieſen Schluß angegriffen und wenigflend die Sicherheit veffelben jedenfalls zweifelhaft geinadht. 
Denn bei dem Wechſelcurs ift zunächft der Einfluß des Münzwefens ver bedeutendſte; dann aber 
macht fih auf der Zwiſchenhandel dabei geltend, ſodaß nicht blos das Verhältniß, in welchem 
bie beiden Länder direct zueinander ftehen, darüber enticheidet, fondern auch dritte Staaten in 
Anſchlag zu bringen find, und endlich betrifft der Wechfelcurs nur die Beziehungen der Kauf: 
leute beider oder vielmehr aller Nationen. (Vgl. hierüber Adam Smith, „Vom National: 

reichthum“, Buch 4, Kay. 3; Log, „Staatswirthſchaftslehre“, II, 222 fg., und befonders über 
das Mercantilifche beim Wechſelcurs: Hufeland, „Neue Grundlegung der Staatswirthſchafts⸗ 
tunft”, II, 314 fg.) Übrigens bleibt natürlih der Zuſtand der allgemeinen Sicherheit des 
Staats, die Art und Weife ihrer Verbindungen, felbft das Rechtsverfahren, nicht ohne Einfluß 
auf pen Wechfelcurd; denn alle diefe Umſtände beſtimmen Die Leichtigkeit und Sicherheit, die 
Deckung des Wechſels zu erhalten. 

Der Curs der Staatspapiere endlich hängt zuvörderſt gleichfalls von der Leichtigkeit und 
Sicherheit ab, die Verzinſung und Tilgung des Kapitals, was ſie darſtellen, zu erlangen; alſo 
von dem allgemeinen Credit des Staats, was das überwiegende Moment iſt, ſowie von den 
beſondern Einrichtungen des Anlehns, die es dem Beſitzer mehr oder minder bequem machen, 
die Zinſen zu beziehen und das Papier ſelbſt zu jeder beliebigen Zeit zu verwerthen. Dieſer 
Curs iſt ferner zum Theil ein künſtlich erzwungener, wenn der Staat ſeinen eigenen Anleihen 
beſondere Privilegien verliehen, z. B. die Anlegung des groͤßten Theils der Depoſitengelder in 
ſeinen Schuldſcheinen befohlen hat; zuweilen auch ein durch künſtliche Lockungen geſteigerter, wo 
das Staatsanlehn durch Einweiſung lotterieähnlicher Gewinfte Die Speculation in fein Inter⸗ 
eſſe zieht. Doch iſt im letztern Falle der ſcheinbar hohe Curs in der Regel nur ein Ausdruck 
des gebührenden Zinſenzuſchlags. Wenn Papiere, bei denen die Zinſen (ganz oder zum Theil) 
wicht gleich, ſondern erſt bei ver Rückzahlung des Kapitals entrichtet werden, während vie Zinſen 
dieſen Zinſen zu Prämien dienen, nur ſonſt ihren Credit behalten, ſodaß an ihrer endlichen 
vollſtändigen Realiſirung Fein Zweifel gehegt wird, fo ſteigt ihr Curs allmählich durch Hinzu⸗ 
fügung der ſeit ihrer Ausſtellung aufgewachſenen Zinſen, die der Käufer eines ſolchen Papiers 
dem Verkäufer willig erſtattet, ſobald das Papier geſucht iſt. Hauptſächlich aber entſcheidet 
über den Curs der Staatspapiere das Verhältniß von Nachfrage und Angebot. Dies iſt theils 
eine Folge des allgemeinen Creditſtandes der Staaten; denn die Schuldſcheine von Staaten, 
gegen deren Rechtlichkeit und Sicherheit Mistrauen entſteht, finden natürlich weniger Nach⸗ 
frage, währenn das Angebot von feiten derer, die ſich folder unfichern Befigthümer entlebigen 
wollen, fortwährend zunimmt. Theils ift e8 eine mitwirfende Urſache velelben; denn Die im 
Verhältniß zu den natürlichen Hülfsquellen und Ausſichten eines Staats übergroße Menge 
feiner Schulden, das zu flarfe Angebot aljo, ſchmälert natürlich feinen Credit, indem es Die 
Zweifel gegen feine Fähigkeit zur enplichen Realifirung feiner Laften rechtfertigt. Selbſt wenn 
bie Rapitaliften auch nicht gerade einen Stantöbanfrott beforgen,, fo haben fie doch oft Lirfache, 
gelegentliche Berwirrungen der Finanzen, Verlegenheiten, Zweifel und daraus folgendes Sinken 
des Curſes zu fürchten, welches Iegtere ihnen Nachtheil bringen würde, fobald jle gerade in 
ſolchen Perioden ihre Bapiere zu veräußern veranlaft wären. Aber auch abgefehen von bem 
eigentlichen Credit ver Staaten iſt dad Geſetz von Nachfrage und Angebot bier von Einfluß. 
Die Staatöpapiere find nicht Mepräfentanten des Geldes, des umlaufenden Taufhmitteld , ſon⸗ 
bern fie find Mepräfentanten ver Kapitalien, ver gefammelten Vorräthe. Die Verwendung der 
letztern auf Staatsanleihen ift nicht nothwendiges Bedürfniß; vielmehr richtet fi der Bedarf 
oft nach einer andern Seite bin. Finden die Kapitaliften überwiegende Vortheile, wenn fie 
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ihre Kräfte auf ein anderes Feld wenden, fo ziehen fie ihre Kapitalien aus dem Staatäpapiers 

handel, und ver Curs der legten finkt. Gier kann dieſes Sinfen ein Zeichen, nicht ver Gefahr, 
fondern der auffeimenden Blüte des Staats fein. Ober ed tritt an einem Plate das Bedürfniß 
auf, bedentende Kapitalten auf Zahlungen zu verwenden, fo werben die Staatspapiere realijirt, 

und der Curs derfelben muß finfen. Oft bewirft das Sinken der Papiere des einen Staats 
das Steigen der Papiere des andern, indem ſich die Kapitalien von jenem zu dieſem flüchten, 
dort dad Angebot, hier Die Nachfrage wächſt. Bei großen Staatöverwirrungen finft der Curs 
der Papiere aller bedeutendern Staaten. Deun glaubt man auch nicht fie alle vom Umſturz 
gleichmäßig bedroht, fo jieht man bo, bei dem Herannahen von Kriegen und Revolutio⸗ 
nen, voraus, daß fie alle ihre finanziellen Bebürfnifle fleigern und Gelder zu unproductiven 
Zwecken aus dem Verkehr werben ziehen müflen, mas dann Geldmangel, folglich Angebot von 
Staatöpapieren, folglich Sinken des Curſes zur Folge Haben muß. Die Yurcht vor letzterm be⸗ 
wirkt fhon feinen Anfang. Diefe Bluctuationen des Staatspapiercurſes haben die nachthei⸗ 

ligfte Folge gehabt, fofern fie zu dem verderblichen Börfenfpiel Beranlaflung gaben. Dieſes 
ſelbſt und der Eifer der dabei intereffirten Speculanten bat einen fteten Einfluß auf ven Wechfel 
des Gurfes, den man theils durch verbreitete Gerüchte über: politifche Ereignifle, theils ſchon 
durch den Einfluß beſtimmt fieht, welchen das Gelingen over Mislingen großer Börfenfpecula- 
tionen nothwendig auf pie Gelpkräfte ver wichtigflen Speculanten äußern muß. Indeß find die 
Schwankungen des Curſes, fomeit fie aus dem Börfenfpiel fließen, nur raſch vorübergehend, 
fi ausgleihend und auf die Dauer den eigentlichen, ven Staatspapiercurs beflimmenven Ver: 
Eehrögejegen unterworfen. Den Rentier, der nicht leicht in Die Enge fommen kann, feine Papiere 
veräußern zu müflen, berührt bie Cursſchwankung wenig. Die Papiere Eleinerer Staaten find 
gleichfalls unabhängiger davon, weil fie weniger Gegenfland des Börfenfpield werben; weil fle 
ih ſchon dem Privaterebit nähern, folglich, Tediglih nad dem Stande der Finanzen beurthellt 
werben, der hier leichter in Ordnung und Überficht zu erhalten ift; weil man dieſe Staaten für 
weniger durch die großen politiichen Stürme bebroht hält, wiewol dies nur infofern wahr ifl, 
als fie weniger oft zu Opfern und Anftrengungen durch dieſe veranlaßt werben; weil enblich der 
Curs ihrer Papiere am öfterften ein durch ihre gefeglichen Einrichtungen künſtlich erzwungener 
ift, ſodaß fie eine gebotene Nachfrage erzeugen. (Bei den großen Staaten ift die Mafle ver 
Schulden zugroß, als daß dieſelben Einrichtungen venfelben Einfluß äußern könnten.) Die Sicher: 
heit der Staat3papiere in ruhigen Zeiten und Die übermiegende Bequemlichkeit derſelben werben 
fie immer den Rapitaliften angenehm machen. Ihre Borzüge können von Handel und Induftrie 
nur durch größere Gewinne aufgewogen werden. Bieten fie dieſe in einer jene Bortheile auf: 
wiegenden Weiſe dar, fo werden die Kapitalien aus ven Staatsſchulden gezogen und auf andere 
Verkehrszweige gewendet. Dadurch erzeugen fi dann immer neue und flärfere Rapitalien 
und da unter der Maſſe derſelben ji immer eine ziemliche Anzahl foldyer befindet, für deren 
Befiger die eigenthümlichen Bortheile, welche die Staatöpapiere gewähren, vorzüglichen Werth 
haben, fo Eönnen ſich auch Diefe, ohne zu große Beeinträchtigung des Volkswohls, in angemefle- 
ner Höhe des Curſes erhalten. Aber ungüunftig und unficher ift der Zuftanb, wenn die Staats 
papiere Hoch im Curs fliehen, weil fie für alle Kapitalien die ſicherſte und gewinnreichfte Ver⸗ 
wenbung barbieten. 

Der Eurözettel unterieibet die Nubrifen: Papier und Geld, und bezeichnet damit Angebot- 
und Nachfrage. (Bgl. die Art. Agio, Agiotage und Bärfe.) %. Bülau. 

D. 
Dahlmann (Friedrich Chriſtoph), einer unferer bedeutendſten Hiſtoriker und Politiker und 
zugleich einer der achtungswertheſten Öffentlichen Charaktere aus ven neuern Verfaffungss 
fampfen Deutſchlands, ſtammt aus einer urfprünglich ſchwediſchen Familie und warb geboren 
zu Wismar im Medienburgifchen im Jahre 1785. Seine Studien begann er 1802 in Kopen⸗ 
Hagen und ſetzte fie 1804 in Halle fort. An beiden Orten winmete er fi) vorzugsweiſe ben clafs 
ſiſchen Wiſſenſchaften, hubilitixte fi aud in Kopenhagen ald Philvlog, wobei er bie Schrift 
„Primordia et successus veteris oomoediae Atheniensium” verfaßte, imd las an ber dor⸗ 
tigen Univerfität über Ariſtophancs. Doc; wandte er ſchon damals feine Aufmerkfamkeit uns 
Neigung aud) den geſchichtlichen und ſtaatsrechtlichen Stubien zu. In erhöhtem Maße that er 
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dies, ſeitdem ihm durch die Berufung als außerorventlicher Profeffor der Geſchichte nach Kiel 
(1813) und durch die Wahl zum Secretär der ftändigen Deputatton ver fhleöwig=holfteinifchen 
Prälaten und Ritterfhaft (1815) auch ein äußerer, berufsmäßiger Anlaß dazu gegeben war. 
Ehen damals Hatten dieſe alten Stände einen Streit um ihre Rechte mit der Regierung, in 
deſſen Berlauf fie ſich beſchwerdeführend an ven Bundestag wenveten. D. ward mit ver Ausar⸗ 
beitung der betreffenden Denkſchriften betraut, in deſſen Folge er die „Urkundliche Darftellung des 
bem ſchleswig⸗ holſteiniſchen Landtage zuftehennen Sonderbewilligungsrechts“ (Kiel 1819) und 
die, Denkichrift der Brälaten und Ritterſchaft (Frankfurt1822) herausgab. Außerdem verfocht 
er feine Anſicht und der Stände Recht in der Tagespreſſe, z. B. den „Kieler Blättern”. Der 
Bundestag wies in ſeiner Sitzung vom 19. Juni 1823 die Beſchwerdeführer ab und verfügte 
in einem fpätern Befchluffe (vom 15. Ian. 1824) nıit Rüuͤckficht auf die angeblich ungeeignete 
Form der die ſtändiſche Sache vertretenden Eingaben, weil in denſelben eine Kritik und Wider⸗ 
legung gefandtſchaftlicher Erklärungen unternommen worden, welche die Reclamanten ſelbſt 
gegenüber dem unmittelbaren Vertreter ihres Landesherrn für unpaſſend erkennen müßten — 
fürs fünftige die vorläufige Cenſur aller bei der Bundesverfammlung einzureichenden Denk⸗ 
ſchriften durch die Bundeskanzleidirection. Für D. perſoͤnlich hatte dieſe Theilnahme an den 
ſtaatsrechtlichen Kämpfen der Gegenwart eine doppelte bedeutungsvolle Folge. Er ward da⸗ 
durch von dem Studium des Alterthums, der griechiſchen und römifchen Welt auf dad der mo- 
dernen Zeit und zunächſt ded eigenen Baterlandes Ginübergeleitet. So fam es, daß er für die 
„Monumenta Germaniae historica‘ von Bert die Bearbeitung der „Vita Ansgarii” übernahm, 
daß er zwei Bände „Forſchungen auf dem Gebiete ver deutſchen Geſchichte“ (Altona 1822 — 
23) veröffentlichte und die „Chronik der Dithmarſen“ (2 Bde., Kiel 1827) herausgab. 
Seine äußern Lebenöverhältniffe aber wurden durch feine oppofitionelfe Stellung zur Regierung 
infofern folgereich modificirt, als er um derſelben willen ſeine Hoffnungen auf eine ordentliche 
Profeſſur in Kiel vereitelt ſah und daher 1829 einen Ruf als Profeſſor der Staatswiſſen⸗ 
ſchaften an die Univerſität Göttingen annahm. 

Obgleich durch dieſe ſeine neue Stellung vorzugsweiſe auf die Pflege der Staatswiſſen⸗ 
ſchaften hingewieſen, woraus auch als eine höchſt bedeutende literariſche Frucht ſein epoche⸗ 
machendes Werk „Die Politik, auf den Grund und das Maß der gegebenen Zuſtände zurück⸗ 
geführt‘‘, hervorging (wovon leider nur ein Pand erſchienen ift; erfte Auflage, Göttingen 1835 ; 
britte Auflage, Leipzig 1847), fo entzog ex ſich buch Feineöwegs ver fernen Beſchäftigung mit 
der Geſchichte, lieferte vielmehr auch dafür einen hoͤchſt wichtigen Beitrag in ver anerkannt vor⸗ 
züglichen Quellenkunde der deutſchen Geſchichte“ (Göttingen 1830). 

Aber au praftifch in die Vergältniffe des Staatölebens einzugreifen, fand D. an feinem 
neuen Aufenthaltsorte fruchtbare Gglegenheit. Als Mann ver richtigen Mitte, als welder er 
fih ſchon damals, wie in feinen Schriften und Borlefungen, jo im Xeben bewährte, gelang es 
ihm zu jener Zeit, wo die Sturmflut der franzdiifchen Revolution von 1830 auch nach Deutſch⸗ 
land berüberihlug und gerade Böttingen der Schauplag heftiger politifcher Conflirte wurde, 
nad beiven Seiten hin mäßigend einzuwirken und ebenfo wol bei ver Bevölkerung ale bei ber 
Regierung Bertrauen zu verdienen und zu gewinnen. So war er in ver Lage, auf das Zu⸗ 
flandefommen des neuen Verfaflungswerfö vom Jahre 1833 theils ald Mitglied des vorberei- 
tenden Landtags, theils außerhalb deſſelben einen bedeutenden Einfluß zu üben. Kein Wun- 
der, wenn ihm vor allem die einfeitige Aufhebung eben dieſes Grundgeſetzes im Jahre 1837 
bur den neuen König Ernſt Auguſt vorzugöweife nahe ging. Seinem Proteſte gegen dieſen 
Gewaliſchritt jchlofien ſich ſechs feiner göttinger Gollegen an, ſaͤmmilich, gleich ihm, wiſſenſchaft⸗ 
liche Größen vom erfien Rauge in ihren Fächern und Zierden ver Univerfität, nämlich die Pro⸗ 
tefforen Jabob und Wilhelm Grimm, Weber, Ewald, Gervinus und Albrecht, indem fie ins⸗ 
gefammt Den von ihnen geforberten neuen Dienſteid auf bie Verfaſſung von 1819 vermeigerten. 
D. hat diefen Schritt, dem alle freifinnigen und gewiffenhaften Männer in ganz Deutſchland 
zuinuchzten , auch literariſch gereihtfeutigt. In einer kleinen ſtaatsrechtlichen Blugfhrift unter dem 
Titel „Zur Berfländigung”. Außerdem gab er die von Stiive (ouonym) nerfaßte ‚‚Berthei- 
digung des Staatögrunngeieged” (1840) heraus. 

D. lebte nun mehrere Jahre Img als Privatmann erſt in Leipzig, dann in Jena, wo ſein 
Sohn ſtudirte. Dort arbeitete er feine wertreffliche Geſchichte Dänemarks“ (3 Bde. 
Samburg 1840.48) aus. Sm Sabre 1842 berief ihn der neue König von 
Preußen, Friedrich Wilgelm IV., ala Profeſſor ver Geſchichte nach Bonn. Aus Borlefungen, 
welche er dort hielt, gingen nacheinander bie beiden Werke: „Geſchichte her engliſchen Rer 



256 Dahlmann 

volution“ (Leipzig 1844, dann in raſcher Folge in zweiter und dritter Auflage erſchienen) 
und „Geſchichte ver Franzoͤſiſchen Revolution’ (Leipzig 1845) hervor, melde, namentlich das 
erftere, theild durch prägnanten, gedankenreichen Stil und die knappe Art der Darfiellung, theils 
durch die ungefucht, aber unverkennbar hervortretenden und dadurch um jo wirffamern Hindeu⸗ 
tungen auf Verhältniffe der unmittelbarfien Gegenwart des eigenen preußiichen und deutſchen 
Vaterlandes Auffehen erregten und große Anziehungskraft übten. 

Durd das lebhafte Interefle und die thätige Mitwirkung, welche er vem Zuftandefommen 
der Sermaniftenverfammlungen (1846 in Frankfurt am Main, 1847 in Lübeck) widmete — 
Verſammlungen, deren Zweck und Wirkung über das bloß wiſſenſchaftliche und fachmäßige Ge⸗ 
biet der deutſchen Rechts⸗ oder Geſchichtskunde weit hinaus, in dad ver Praxis des Öffentlichen, 
nationalen Lebens felbft hinicberreichte, inaugurirte D. gewiſſermaßen die Antheilnahme, 
melche ihm an den Beitrebungen des Jahres 1848 für eine politifche Wiedergeburt Deutſchlands 
beſchieden war, und welcher er ſich mit vollſter patriotifcher Hingebung unterzog. Bon ber preu- 
ßiſchen Regierung zum Vertrauensmann beim Bundestage (infolge des von dem letztern am 
10. März gefaßten Beichluffes der Abordnung folder VBertrauensmänner behufs Reviſion ver 
Bundeöverfaflung) ernannt, warb er von feinen Collegen vafelbft mit der Ausarbeitung bes 
Verfaſſungsentwurfs betraut, ben pad Gollegium der Bertrauendmänner dem Bundedtage am 
26. April 1848 vorlegte. In dem Vorworte dazu verräth ſich D.'s vorwiegende Urheberſchaft 
durch den nervigen und wuchtigen Stil, ſowie durch den klaren, feſten, überall ſcharf und un⸗ 
verrückt auf das letzte Ziel hinftrebenden Gedankengang. „Dieſes Deutſchland“, heißt es darin, 
„welches die vielhundertjährigen Strafen ſeiner Entzweiung getragen hat, muß ſeine Volks⸗ 
und Staatseinheit jetzt erreichen, unverzüglich, bevor noch das 2. Jahrhundert ſeit jenem Frie⸗ 
den abläuft, welcher ſeine Schwäche heilig ſpricht. Niemand in der Welt iſt ſo mächtig, ein 
Volk von über 40 Millionen, welches den Vorſatz gefaßt hat, ſich ſelbſt fortan anzugehören, 
daran zu verhindern, niemand auch dürfte nur wünſchen, es zu ſein, und wenn durch Creigniſſe, 
in welchen wir alle die Waltung einer hoͤhern Hand verehren, vieles von dem, was früher allein 
die Sehnſucht des Vaterlandsfreundes erreichte, heute in die nächſte Nähe gerückt ift — wehe 
der Staatskunſt, die in-folden Augenblicke die alten Nege ver Täuſchung wieder auöwerfen 

| wollte — fie würde fi ihr eigenes Grab graben.” 
- Wenn D. in viefen Worten: feine und wol au der großen Mehrzahl feiner. Gollegen feit- 

begründete Anficht von ver Nothwendigkeit einer umfaflenden Befriedigung der nationalen Be: 
bürfniffe nach Einheit und Freiheit ausfprach, fo bezeugen die Darauf folgenden Säge das flarfe 
monarchiſche Gefühl, weldes ihn belebte und auch bei andern Gelegenheiten zu ſehr entſchie⸗ 
denen Kundgebungen feiner Überzeugung veranlaßte. „Die Bereutung unjerer Dynaflien“, 
führt das Vorwort fort, „ift dur) die Stürme weniger Wochen nicht entblättert, und eine edle 
Scham hat und Deutfche behütet, denen zur Seite zu treten, welche aus dem Misbrauche ver 
Macht, wozu die Berfuhung in jener Menfchenbruft liegt, die Nothwendigkeit folgern wollen, 
jede hervorragende Groͤße als ein Hinderniß der Freiheit zu befeltigen. An unjere Fürften- 
bäufer Enüpft ſich nicht blos die alte Gewohnheit des Gehorſams, welche fi) durchaus nicht be⸗ 
ltebig anderswohin übertragen läßt, fonvern in Wahrheit die einzige Möglichkeit, dieſes weit- 
ſchichtige, vielgeftaltige Deutſchland allmählich in die Staatseinheit einzuführen, vie fih aus 
Höhern Gründen nicht länger entbehren läßt. Wenn es gewiß if, daß eine Einheit von der Art, 
wie fie in andern europäifchen Reichen obmaltet, ſich auf deutſchem Boden nur durch eine un: 
abſehliche Reihe von Gewaltthaten und Freveln, deren Berantwortlichkeit Eein reiner Vater⸗ 
landsfreund auf fi nehmen möchte, erreichen ließe, fo würde ebenfo gewiß am erreichten Ziele 
das Gefühl einer völligen Veroͤdung und Rathloſigkeit die deutſchen Gemüther übermwältigen; 
denn es wäre ein plöglicher, Teichtfinniger Bruch mit unferer ganzen Vergangenheit.” Wie in 
diefen Worten der ftreng auf hiſtoriſchem Boden ſtehende Politiker, fo ſpricht fi in den weiter- 
Hin folgenden der von der Befangenheit und Einfeltigkeit der mit Unrecht ſich fo nennenven „hi⸗ 
ſtoriſchen Schule” völlig freie, klar denkende Staatemann und Staatsrechtöfundige aus. D.’S 
Wert nämlich war es hauptſächlich, daß in nem Entwurf ber Siebzehner bexeitd jene Idee eines 
erblichen deutſchen Kaiſerthums aufgeſtellt und begründet wurde, welche bald darauf in der 
deutſchen Nationalverſammlung ein Gegenſtand ſo heftiger Kämpfe, ſeitdem aber das Loſungs⸗ 
wort und Einigungszeichen einer ſtatken, von Jahr zu Jahr flärker werdenden Partei im deut⸗ 
ſchen Volke geworden iſt. In wenigen ſchlagenden Sägen ſprach D. ſchon in jenem Eutwurfe 
aus, was für die gedachte Idee überhaupt gefagt werben kann, was nach ihm von vielen und in 
vielerlei Formen zum Theil ausfährliger, eingehender, vielleicht auch im einzelnen glänzender 
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‚ und berebter, aber niemals in fo Eurzen Worten jo treffend und eindringlich gefagt worden iſt. 
„Von der Zeit an”, fagt er, „va ein Reichsgrundgeſetz dem deutſchen Volke die Meichdeinheit 
und feinen einzeinen Staaten eine Fülle der edelften Freiheiten, wie fie noch fein Volk ver Erde 
in fo kurzem Kampfe erwarb, gewährleiftete, Freiheiten, deren noch weiterer Kortfchritt nichts 
hemmen wird, e8 wäre denn die eigene Befonnenheit, von diefer Zeit an muß für jeven Vater: 
landsfreund die Bewahrung folder unfhägbaren Güter vor ummälzenden Strebungen die 
Haupifache fein. Knüpft ih nun unfer vielverzweigtes Volksleben wefentlich an den Fortbe⸗ 
land ver Dynaflien, fo darf das Reichsoberhaupt, welches über Dem Ganzen zu walten berufen ift, 
ebenfall nur ein gleihartig erbberechtigtes fein. Verlaſſen von dieſer Eigenfchaft, welche die 
Wurzel jeder menſchlichen Macht bildet, würde es ungleich berechtigt denjenigen gegenüber 
fteben, welche um der Wohlfahrt des Ganzen willen die Verpflichtung anerfannt haben, ihre 
Erbmacht feiner Hoheit unterzuoronen. Es würde eben darum, wenn von Haus aus mächtig, 
das Reichsregiment als eine vergängliche Nebenaufgabe, nur allenfall3 zu Hauszwecken nugbar, 
betrachten und behandeln; ohne Hauslande aber an den hoͤchſten Pla geſtellt, wie fönnte ein 
ſolches blos mit den Fictionen der Macht bekleidete Reichsoberhaupt nur anders als in ben: 
erblihen Dynaftien feine geborenen Gegner erbliden? Je Eraftvoller ein ſolches Reichsober⸗ 
haupt auf den ihm übertragenen Rechten hielte, um fo gewifler fähe jih das deutſche Volk in 
ven verberblihften innern Ziviefpalt, ven gefährlisäften Kampf der Pflichten Hineingerifien. - 
Darum darf der Anfang unferer neuen Ordnung keineswegs mit der Beftellung eines wechſeln⸗ 
den Oberhaupts gemacht werden, und die Mehrzahl unferer VBerfammlung bat, indem fie den 
6. 5 genehmigt, mit ficherer Überzeugung jede Richtung zu dieſem Ziele hinaus ihrem Plan ent⸗ 
fernt; denn der Gedanke, daß ſich ſpäterhin wol auf eine Bahn zurückkommen laffe, Die man, in 
ſchwankender Zeit ſchwankend gefinnt, jegt zu betreten zagt, gehört ben verderblichſten aller Täu- 
fhungen an. Was in diefer Richtung gelingen fol, muß unverzügli geſchehen. Wenn 
Deutſchlands einträchtiger Zürftenrath der großen Maiverfammlung zu Frankfurt am Main 
einen beutjchen Fürften feiner Wahl als erbliches Reichdoberhaupt zur Annahme zuführt, dann 
werben Freiheit und Orbnung auf deutfchem Boden ſich verföhnt vie Hände reichen und fürber 
nicht voneinander laſſen.“ 

Diefe legte Hoffnung und Mahnung D.'s ging bekanntlich nicht in Erfüllung; der Sieb- 
zehnerentwurf warb weder der Nationalverfammlung von den Regierungen vorgelegt, noch 
fonftwie bei nem Verfaſſungswerk officiell berudfichtigt; er blieb eine tbeoretifche Arbeit, nichts: 
befloweniger aber ein. denkwürdiges und rũhmliches Zeugniß für feines Urhebers frühzeitig 
feftgeftellte und abgeflärte, feitvem unmanbelbar ſich gleichgebliebene Überzeugung von dem 
allein richtigen Wege, ven dieſes Verfaſſungswerk zu gehen habe, eine Überzeugung, bie da= 
mals, noch in den weitern Schichten der Nation fehr alleinſtehend, großentheild mit entſchie⸗ 
dener Ungunft aufgenommen, ſeitdem zu einer meitverbreiteten und faft herrſchenden gewor: 
den iſt. | 

Wie ehr übrigens D. trog bed Anftoßes, den feine Anfichten in ver Berfaffungsfrage viel: 
fach erregten, dennoch eines tiefbegründeten und meitverbreiteten Vertrauens auch in Volfs- 
Ereifen genoß, zeigte fich bei ven Wahlen zur Rationalverfammlung, bei denen eine große Anzahl 
von Wahlbezirken — in Holftein, Preußen, Hannover und anderwärtd — um die Ehre, buch 
ihn vertreten zu fein, metteiferte. D. nahm die Wahl in dem fechäten Holfteinifhen Wahlbezirke 
an. Im Borparlament, welchem er auch fhon angewohnt hatte, war er zum erſten Vicepräſi⸗ 
denten gewählt worden, hatte ſich aber an ven Debatten felbft nicht betheiligt. In der National: 
verfammlung ward er fofort in den Verfaffungsausfhuß gemaplt und übte in dieſem ebenjo 
wie früher in vem Gollegium der Bertrauensmänner einen hervorragenven Einfluß aus. In 
der Berfammlung felbft nahm er nur felten und nur bei befonder8 wichtigen Gelegenheiten dad 
Wort, hanphabte e8 aber dann immer mit Nachdruck und meift auch in ſichtlich eindrucksvoller 
Weife. Als Berichterflatter in der Frage wegen Cinſetzung einer proviforifchen Gentralgewalt 

vertrat er mit Schärfe diefelben fiteng monarchiſchen Grundſätze, die ex In dem Entwurfe zu 
einer vefinitiven Reichsverfaſſung geltend gemacht hatte. " Die Angriffe, melde dieſe Grundſätze 
damals ſchon innerhalb der Verſammlung von feiten der Linken mehrfach erfahren hatten, reg: 
ten ihn zu einer entſchiedenen Oppofltion dagegen auf, die jich in feinem Auftreten bei biefer 
Gelegenheit bisweilen faft bis zu einer ihm fonft fremden Schroffheit und Bitterfeit fleigerte. 

Seine denkwürdigſte und folgenreichſte Rebe aber war die am 5. Sept. gegen den von Preu⸗ 
Sen im Namen der deutſchen Gentralgewalt mit Dänemark zu Malmd abgeſchloſſenen Waffen: 
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Aiffftand. Mähren die große ja feiner conjerwativen Parteigenoffen von der Rechten 
uber dem fugenannten Cafino aus Rückfichten auf die Erhaltung des guten Einvernehmens mit 
Mreußen und aus Furcht vor einer bei einem Bruch mit ber preußifchen Regierung beflrchteten 
Beglinfligung der radicalern Elemente, die Mehrzahl feiner fchlesintg-hoffteinifäjen Kandöleute 
aber aus Beſorgniß, durch eine Bertegung Preußen die einzig wirkſame Unterftägung Ihres 
Vaterlandes zu verfherzen, und in dem Gedanken, Tieber etwas. zu gewinnen, ats alles aufs 
Spiel zu fegen, einen entſchiedenen Einfpruch gegen ven Waffenftififtand wagten, fo wenig fe 
damit zufrieden warm, faßte D. nur den einen Punkt ind Auge, die Ehre und Machtftellung 
Deutſchlands, die er in dem für Schleswig-Holfteins wohlbenrimbere und foͤrmlich anerfannte 
Rechte gegen defſen Vergewaltigung durch Dänemark von Reichs wegen unternommehen und 
geführten Kampfe auf das entſchiedendſte engagirt, durch jene Abbrechung dieſes Kampfes aber 
ohne auch nur annähernve Erreichung des vemſelben geftedten Zieles ſchwer compromittirt zu 
ſehen glaubte. Nachdem er durch fein Anfehen und durch das Gemicht feiner Rebe, die mit ven 
zündenden Worten ſchloß: „Meine Herren! am 4. Juni, vor nod nicht drei Monaten, murbe 
hier in ver Paulskirche beichloffen, daß in der ſchleswig-holſteiniſchen Sache die Ehre Deutſch⸗ 
lands gemahrt werben folle — die Ehre Deutſchlands!“ — die fofortige Verhandlung dieſer 
Frage veranlaft hatte, erftattete er im Namen ver Mehrheit des Ansfchuffes Bericht darüber, 
und feinem Cinfluffe, feiner ohne viel Worte doch fo berebten Berufung auf das patriotifche und 
nationale Gefühl der Verfammlung war e8 Hauptfärhlidh zuzufchretben, daß tn dieſer erften Be⸗ 
rathung die Genehmigung des Waffenftilfftannes vermorfen und die fofortige Siftirung der in 
deſſen Ausflihtung getroffenen Maßregeln befchloffen ward. Das Minifterium des Reichsver⸗ 
weferd zog fi darauf zurüd, und nad der Praxis des parlamentarifhen Regierungsſyſtems 
ward D. als Führer der Oppofition, welche daffelbe geftürzt, mit der Bildung eines neuen Ca⸗ 
binets betraut. Hier jedoch zeigte fi), daß D., ein fo vortrefflicher Kenner und Lehrer der Po⸗ 
litik er ift, Doch zum praftifchen Politiker und Staatsmann weniger Beruf hat. Es gelang ihm 
nicht, Die übernommene Aufgabe zu erfüllen, und nachdem einige Tage vorübergegangen waren, 
— jevenfalld unter Verfuchen, ein Cabinet zu Stande zu bringen, Verſuchen, über bie jedoch 
etwas Näheres niemals verlautet Hat — legte er den erhaltenen Auftrag in die Hände des Reichſ— 
verweſers zurüd. Damit war die Sache, zu deren Vertreter er ſich gemacht hatte, eine ver- 
lorene, denn die Partei, melde unter feiner Führung für die Verwerfung des Waffenſtillſtan⸗ 
des, alfo eventuell für die Kortiegung des Kriegs mit Dänemark geftimmt hatte, Tonnte nur 
dann hoffen, diefem Vefchluffe innerhalb und außerhalb der Verfammlung Nachdruck und Er- 
folg zu verfchaffen, wenn fie im Stande war, die Mittel anzugeben, wie vemfelben die praktiſche 
Ausführung zu fihern fei. Das aber konnte fie nicht, fobald es ihr nicht einmal gelang, ein 
Organ diefer Ausführung, eine Reichsregierung in ihrem Sinne zu Stande zu bringen. Die 
ohnehin nur ſchwache Majorität, melde am 5. Sept. die vorläufige Nichtanerfennung de 
Waffenſtillſtandes in jeiner vorliegenden Form und die Einftellung der infolge deffelben getrof- 
fenen militäriſchen Maßregeln befloffen hatte, mußte daher ganz nothwendigerweiſe in der 
Debatte, welche wenige Tage varauf behufs endgültiger Entſcheidung darüber wieber aufge= 
nommen wurde, zur Minorität herabfinfen und der Gegenpartei das Feld räumen. Wenn da⸗ 
ber in dieſer Sache fomol die Gegner als auch die Anhänger D.’8 demfelben Vorwürfe gemacht 
Haben, die einen, daß er nuglofermeife eine bevenfliche Verwirrung in die Berfammlung und 
in die Retihöregierung felbft gebracht und ‘der Kinfen eine willfommene Gelegenheit verfchafft 
habe, die populären Leidenſchaften zu erregen, die andern aber, daß er feine eigene Bartel prei- 
gegeben, indem er durch fein Zögern in der Bildung eines neuen Miniſteriums den gewonnenen. 
Sieg ſelbſt wieder verſcherzt und in eine Niederlage für fich und fle verwandelt, fo kann man, 
vom Stanbpunfte ſtaatsmänniſch-parlamentariſcher Praris aus, namentlich biefem Ieten Vor- 
wurfe nicht alle Berechtigung abfprechen. Als praktiſcher Stantgmann und Führer riner par- 
lamentariſchen Partei, als welcher er Hier auftrat und zu handeln hatte, mußte D., bevor er 
einen Angriff unternahm, deſſen ®elingen ven Sturz deB beſtehenden Reichsminiſteriums und 
eitte weſentlich verinverte Stellung der Reichöreglerung irberhanpt nad; innen wie nach außen 
I mothwendigen Folge ſuben ußte, ſoweit mit fi ſelbſt im Klaren und feiner Sache gewiß 
ein, daß ihin vie Mittel zur Hurchführung diefer dann einzuſchlagenden neuen Polttit und 
namentlich die entfprechenden Verſbnlichkeiten zur Bildung einer Reidjsregterung in bleſem 
Sime nidt verfagen wͤrdrn. "Sein Außerorbentliäh ſtarkes und lebhaftes Gefühl für Recht und 
naftonale Ehre hutte ihn zur Äbernahme einer Aufgabe fortgeriffen, deren Durchführung 
ihm — und wem wol nicht? — die ſchon damals ſchwankenden Verhältniffe ver Centralgewalt, 
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insbeſondere deren unflare Stellung zu den Cinzelregierungen, namentlich der preußiſchen, zu 
einer Unmoͤglichkeit machten. O. ſelbſt ſchien Die ſchiefe Stellung, in welche er durch das Shit 
lingen feined Verſuchs, ein Cabinet zu bilden, gerathen war, zu empfinden; er verhielt fich bei 
diefer zweiten, ver eigentlich entſchetdenden Verhandlung volkfommen ſchweigſam, ſtimmte 
aber doch, im Gegenſatze zu der Mehrzahl jeiner fpectellen Landsleute, auch jetzt für die Ver⸗ 
werfung bes Waffenſtillſandes. 

Aus den fpätern Berhanblungen der Nationalverfammlung find noch feine Reden ald Be-- 
richterſtatter des Verfaſſungsausſchuſſes für das abjolute Veto und für die Erblichkeit des 
Reichsoberhauptes Hervorzuheben. Beibe male zeigte ſich D.’8 Weſen als Politiker in feiher 
vollen Cigenthuͤmlichkeit. Bei der Debatte über das abſolute Beto fegte er allen Behauptun⸗ 
gen ver Gegner, betreffs der praktiſchen Zweckmäͤßigkeit oder doch Ungefährlichkeit eines blos 
ansfhpiebenven Vetos des künftigen ReichSoberhaupts, mit unerjchütterlicher Beftigfeit vie einfache 
Berufung auf das ethiſch⸗politiſche Moment ver Monarchie als einer ſtaatlichen Inftitution ent⸗ 
gegen, ver man feines ihrer nothwendigen Attribute nehmen ober verfünmen bürfe, wenn man 
fie mit in ihrem innerfien Kern antaften und ſchwäͤchen wolle. Bei der Erbliäkeitöfeage aber 
legittmirte ex ſich als einen, ber nicht als Doctrinär eine bloß theoretifche Anficht, ſondern als 
praktiſch und geſchichtlich erzogener Politiker eine durch bie Erfahrungen eines ganzen Lebens 
tiefbefeftigte Überzeugung vertrete. Er entwidelte Hier fein politiſches Glaubensbekenntniß in 
Bezug auf pie hoͤchſte Frage deutſcher Politik in den folgenden gewichtigen und einbrudsvollen 
© . 

„In ver Cinheit Deutſchlands ift die Zufunft Deutichlande enthalten. Ich weiß gar woßl, 
daß ich in Deutſchland verfchrien bin als ein arger Unitarier, als entichloflener Einheitsmann. 
Darf ich Ihnen jagen, wie id) das geworben bin? Ganz gewiß nicht aus Theorien der Schule, 

die man mir vielleicht fonft zutzauen möchte. Ich bin das geworben, maß ich in dieſer Hinficht 
Sin, darch eine Kette bitterer vaterländifcher Erfahrungen in einem langen Leben. Ich bin ge- 

vboren in einem nördlichen Winkel Deutſchlands an ver Oſtſee, in der Stadt Wismar. Diefe 
ward vor nun 200 Iahren durch ven Weſtfäliſchen Brieden ausgefchnitten aus dem Lande Meck⸗ 
blenburg und mit einer Zugabe von ein paar Quadratmeilen der Krone Schweden übergeben, 
Seitdem ſank die frühere Blüte ver Stadt. Die Krone Schweden benutzte Wismar, um ihre 
Hochverrãther, Staatsverſchwoͤrer und vornehmen Verbrecher, woran fie nie Mangel hatke, 
dahin zu entienden. Aus Medienburg liefen vie armen leibeigenen Bauern hin, um dort eine 
Zuflacht zu finden vor ber Tyrannei ihrer Gutsherren. Dennoch mußten fie, einem Sartel mit 
der Krone Schweden gemäß, wieder ausgeliefert werden. Wie manche Aufftände Habe ich als 
Knabe erlebt, wenn mitleivige Bürger vergeblich jene armen Bauern zu ſchützen trachteten! Wie 
‚oft Habe ich von meinem Bater gehört: «Kein Heil für und, als in ver Wiedervereinigung mit 
Metienburg!» Als ich ein Knabe war, fing jene bonapartiftifche Stegäperiode an. Davon ward 
bei und vernommen, wie von Borgängen in einem andern Welttheile. Hochſtens, daß zu ber 
Zeit, wo das deutſche Blut in Strömen floß, fi einmal der Sorgeruf fund gab: «Wenn nur 
nicht der Krieg bis hierher vorwärts pringt!» Nachgehends, ald ich zum Sünglinge erwachſen, 
fihlangen fich wie Bande der Rapoleoniſchen Herrſchaft ſchon fefter und fefler um das arme Bater- 
fand. Das war Teine leichte Zeit für einen jungen vaterlanvälojen und Doch veutfhen Mann, der 
einige Kraft in ich fühlte, feinen erſten Anker in der menſchlichen Geſellfchaft auszumwerfen in 
diefer Periode des allgemeinen Mismushs, des allgemeinen Derflummens, der allgemeinen 
dinnpfen Bekümmerniß. Hierauf endlich jener Rettungsſtrahl, jener Anfang der Erhebung in 
den Jahren 1812 und 1813. Wie fehr wünſchte jener Jüngling, wie jehr wuͤnſchte auch ich, 
mein Blut daran wagen zu dürfen, daß Deutſchland befreit würde! Ich mar zu der Zeit an der 
Untverfität Kiel Brofeflor ; Danemark aber fand mit Napoleon im Bunde; durch dieſe unglüd- 
feige Zertrennung Deutſchlands war ich, mie mander andere, von dem Kampfe für das deutſche 
Baterlond ausgeſchloſſen. Jever Schleswig=Holfteiner,, der dad gethan hätte, würde von feiner 
Regierung ald Hochverräther bezeichnet worden fein. Nun die Zeit der fchredlichen Enttäu⸗ 
fung alter wahren Vaterlandéfreunde! Ich will fie nicht erneuern die Schmerzen, will nicht 
Sommen:auf die fchleswig⸗ bolfleinifhe Sache, der ich fo lange mein Daſein gewidmet; ich will 
nicht der hannove riſchen Sache erwähnen, ‚nie mir jo tief in bad Herz. geprungen iſt. Aber glau⸗ 
Gen Sie, meine Herten, daß der Mann, der pas alles erlebt, ver fo viele Erfahrungen unſers 
yaberläniitächen Lebens durchgemacht hat, daß der weiß, wie tief bie Übel in Deutſchland wur⸗ 
‚geln, weiß, wad.zu heilen if, und daß wir hie rechte Zeit Der Heilung nicht ae vorüber- 
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gehen laſſen. Aus viefen ſchweren Lebensjahren habe ich nie Erfahrung geichöpft, daß wir vor ' 
allen Dingen einer einheitlihen Gewalt bedürfen, einer Ginheit, der dad Ganze des Vaterlan⸗ 
des eind und alles ift. Alles, was ich früher in Deutichland erblickte, alle jene fogenannten 
Heinen Ganzen, die waren nur bazuda, um dad große beutjche Ganze gründlich tobt zu ſchlagen.“ 

„And thut ein Herrſcherhaus noth, welches gänzlich ſich unſerm Deutſchland winmet, ganz- 
Lich in Deutſchland lebt und in nichts anderm. Ein ſolches Herrſcherhaus kann Ofterreich und nicht 
fein, es kann ed nicht, denn es hängen dieſem Ofterreich ‚ bei allem feinen verdienten Ruhme, zu 
viele außerveutfche Sorgen an; Ofterreich krankt an feiner Stärke ebenfo fehr wie andere Staa⸗ 
ten an ihrer Schwäche. Die ſchwerſten Sorgen Oſterreichs werden erſt dann beginnen, wenn es 
den langen Lauf feiner Siege vollendet hat. Oſterreich kann uns, wie die Dinge gegenwärtig 
ſtehen, nicht vollfländig angehören, es kann ed nicht. An den Hohenzollern Preußens können 
wir ein ſolches Herrſcherhaus nicht nur haben, fondern mit dem fchlechteflen und dem beften 
Willen kann e8 kein Sterblicher dahin bringen, daß wir ed nit an ihm hätten. (88 iſt gar feine 
Zukunft für Deutſchland möglich ohne Preußen. Kier kommt ed alfo durchaus nicht darauf an, 
eine Wahl zu treffen, fonbern lediglich, und dieſes Haufes von Anfang an dergeftalt zu ver- 
fihern, daß wir die Gewißheit haben, e8 widme ſich gänzlich dem deutſchen Vaterlande, alle feine 
Kraft und Sorge, nicht blos ald Nebengeſchäft.“ 
„Die Bahn der Madt ift die einzige, die den gärenden Freiheitstrieb befriedigen und 
fättigen wird, ber ſich biäher ſelbſt nicht erfannt hat. Denn es ift nicht blos die Freiheit, Die 
er meint, es iſt zur größern Hälfte die Macht, die ihın bisher verfagte, nad) ver es ihn gelüftet. 
Deutſchland muß als ſolches endlich In die Reihe der politifhen Großmächte des Welttheild ein- 
treten. Das kann nur durch Preußen geſchehen, und weder Breußen kann ohne Deutfchland, 
noch Deutfchland ohne Preußen geneſen.“ 

„So bin id gefonnen und werde fo gefonnen bleiben und bis an mein Ende den Glau— 
ben fefthalten, daß eine unbegreifliche Barmherzigkeit des Himmels uns vielgeprüften Deutfchen 
endlich die Rettungsbahn eröffnet Hat, die wir einfchlagen müflen, wenn wir das Heil unfers 
Vaterlandes finden wollen.‘ 

D. fah endlich — leider nur vorausſichtlich zu ſpät und nicht ungetrübt — die Anficht der 
fogenannten „erbfaiferlihden Partei”, welcher er mit ganzer Seele angehörte, in ver Schlußab= 
ſtimmung über die Neichöverfaflung, wiewol mit ſchwacher Majorität, triumpbiren. Mit freubi- 
gem Herzen gab er feine Stimme bei der Wahl des zufünftigen Kaifers über Deutſchland dem 
Könige Friedrich Wilhelm IV. von Preußen; mit Freuden nahm er den Auftrag an, Mitglied ver 
fogenannten Kaiferdeputation zu fein, welche dem Monarchen Preußens die erbliche Krone des 
neu zu conftituirenden deutſchen Reichs auf Grund der von der Nationalverfammlung beichlofie- 
nen und verfündeten Reihöverfaflung im Namen dieſer VBerfammlung anbieten follte. Um fo 
tiefer beugte ihn die ablehnende Antwort nieder, welche dieſe Deputation zu Berlin empfing, 
und welde auch feine fo innigen Hoffnungen auf eine endliche Wiedergeburt Deutſchlands und 
einen frienlihen und gebeihlihen Abſchluß der großen nationalen Bewegung jo hart nieber- 
fhlug. Als die Deputation nach ihrer Rüdfehr von der verhängnißvollen Audienz befchloß, 
Das preußifche Diiniflerium auf die Folgen viefer Ablehnung nochmals aufmerkfam zu machen 
und insbeſondere die an entſcheidender Stelle, wie e8 fthien, obwaltende Anſicht zu zerflören, als 
ob über ven Inhalt ver Reichsverfaſſung die Nationalverfammlung in Unterhanvlungen eintre⸗ 
ten Eönne, ward D. nebft zwei andern Mitglievern, Biedermann und Rieſſer, mit Abfaflung ver 
betreffenden Erklärung beauftragt, die jevoch der Mehrheit ver Deputation in ihrer Faſſung zu 
mild erfchien und daher eine verfhärfende Abänderung durch ein anderes dazu beftelltes Mit- 
glied erfuhr. | 

In den legten Wochen des Parlaments verhielt fih D. völlig ſchweigſam. Er ſtimmte 
nur gegen alle Anträge, welde eine gewaltfane Durchführung der Verfaffung ober über 

‚ Haupt ein activere® Borgehen der Nationalverfammlung bezweckten. Dagegen war er ebenfo 
entfchieven gegen das gänzliche Aufgeben des Kampfes und bie Sprengung der Berfamms 
Tung durd einen Austritt in Maffe, wozu ein großer Theil ver Rechten alsbald Neigung zeigte. 
In einem frühern Stadium der Verhandlungen, damals, als die doſterreichiſchen Abgeordneten 
im Bunde mit der Linken das Zuſtandekommen einer bunvesftaatlihen Reichsverfafſung auf 
ſoliden Grundlagen zu bintertreiben ſuchten und auch wirklich lange bintertrieben, hatte D. mol 
einmal in engerm Kreife vie Anjicht geäußert, e8 werde der bundesſtaatlichen Bartei am Ende 
nichts übrig bleiben, ald aus dem Parlament auszutreten und fich als en Berjammlung 
zu conflituiren. Jetzt Dagegen beharrte er feft dabei, daß man auf feinem Poſten bleiben und ber 
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hereinbrechenden Reaction ſolange als mögli Stand halten müfle. Dieſe Anſicht verfocht er 
in den Parteiverſammlungen der Rechten bis aufs äußerſte und wich nur widerſtrebend endlich, 
feine perſoͤnliche Meinung der Majorität unterordnend, dem Andrängen feiner Parteigenoſſen, 
mit denen er dann am 21. Mai1849 au ber Berfammlung trat, indem er zugleich ſein Mandat 
niederzulegen erklaͤrte. 

Wiederum war er dann unter den erſten, welche die Nothwendigkeit erkannten, nach dem 
Scheiden des frankfurter Verfaſſungswerks von dem dort Erſtrebten wenigſtens ſo viel zu retten 
ala noch möglich, deshalb das Unternehmen der preußifchen Regierung, einen monarchifch = con= 
flitutionellen deutſchen Bundesſtaat unter Preußens Führung zu Stande zu bringen, durch das 
Gewicht ihres Beifalls unterflügten und ihre Gefinnungdgenoflen zu einer vertraulichen Bera⸗ 
thung beshalb ‚nach Gotha einluden. Es galt auf der einen Seite, den anderwärts wieber auf- 
tauchenden reactionären und particulariſtiſchen Beftrebungen, die jede feftere Einigung Deutſch⸗ 
lands verhindern wollten, einen Damm entgegenzufegen, auf der andern Seite die Regierung 
Friedrich Wilhelm's IV. ſelbfi durch eine Art moraliſcher Verpflichtung, welche man durch den 
Anſchluß an ihr deutſches Programm ihr aufzuerlegen glaubte, auf dem von ihr, wie ſchon 
damals viele und auch D. argwoͤhnten, nur mit halbem Herzen betretenen Wege womoͤglich 
feſtzuhalten. 

Seitdem hat D. noch zweimal in ofentiicher parlamentariſcher Stellung für die großen 
Grundideen ſeiner politiſchen uͤberzeugung ‚ eine aufrichtig conſtitutionelle Entwickelung 
Preußens und die Aufrichtung eines kräftigen Bundesſtaats auf feſten dauernden Grundlagen, 
zu wirken verfucht — als Mitglied der Erſten Kammer in Berlin und als Mitglied des Staa— 
tenbaufes zu Erfurt (1850) — beide male leider wieder ohne Erfolg. Als das Scheitern ver 
Bundesſtaatsidee und ver Sieg der Reaction in Preußen und damit in ganz Deutichland ent- 
ſchieden war, 309 ſich D., auf dad tieffle gebeugt und entmuthigt, in feinen heiligften Empfin⸗ 
dungen verlept und in feinen liebften Hoffnungen getäufcht, gänzlich aus dem Öffentlichen Leben 
zurüd und widmete ſich wieder ausſchließlich feinem afabemifchen Berufe. Er hatte dabei wenig⸗ 
ftend die Freude und den Troft, unter den zahlreichen Zuhörern, welche nach wie vor zu ihm hin⸗ 
firömten, um in feinen geſchichtlichen und politifchen VBorlefungen eine gründliche Anſchauung 
des Staatslebend und der Geſchichte zu ſchoͤpfen, auch den Fünftigen Exben ver preußifchen 
Krone, den Prinzen Friedrich Wilhelm, zu erbliden und in deſſen empfänglichen Gemüth den 
Kehren von ven hoͤchſten Zwecken des Staats und von der Würde bed Herrſcherberufs, die er in 
Schriften und muͤndlich jederzeit mit ſo eindringlicher Wärme und ſo überzeugender Sicherheit 
vorzutragen gewußt, eine günſtige Stätte bereitet zu finden. 

Bon O.'s politifcher Anſchauungs⸗ und Handlungsweiſe dürfte die obige Skizze ſeines 
Lebens und Wirkens bereits ein ziemlich klares Bild liefern, ſodaß nur wenig hinzuzufügen 
bleibt. Dan hat D. bisweilen einen politiſchen Doctrinär genannt. Wenn darunter verſtan⸗ 
den wird, daß er ſich durch Abſtractionen ein Syſtem der Politik gebildet habe, in welchem ein⸗ 
und abgeſchioſſen er jeder andern Auffaſſung ſtaatlicher Dinge unzugänglich, gegen jede davon 
abweichende Richtung ungerecht und abweichend fich verhalte, fo thut man ihm mit einer ſolchen 
Behauptung entfchienen unrecht. Solche Schroffheit und Verftodung in einem einfeitigen und 
befchränften Ideenkreiſe, dergleichen man 3. B. den franzoͤſiſchen Doctrinären, namentlich Guizot, 
bisweilen vorwerfen konnte, ift der ganzen Weife D.'s fremd; dazu ift er zu billig, zu mild, zu _ 
deutfch, auch wenn man will zu fehr Mann ver Wiſſenſchaft, die alles von allen Seiten er⸗ 
wägt und jebem fein Recht wiberfahren laffen will, zu wenig Mann bes praktiſchen Lebens, wo 
ſcharfe, bisweilen auch ſchroffe und einfeitige Entfcheidungen nicht immer zu vermeiden find. 
Meint man dagegen nur dies, daß D.'s politifches Denken und Handeln ſtets aus dem Ganzen 
eines beftimmten, nad allen Richtungen bin wohlerwogenen und feftbegründeten Syſtems einer 
grunpfäglicden Gefammtanfhauung aller ftaatlihen Dinge beroorgehe und ſich nicht allein 
gegen Einflüfle fo äußerlicher und oberflächlicher Art, wie Popularitätsſucht oder Gefühlspolitik, 
fondern auch gegen Erwägungen von ſchon ernfterer Natur, 3.2. Gründe der politijchen Zweck⸗ 

mäßigkeit over der Ausführbarkeit, welchen praftijdhe Politiker oftmals die erfte Stelle einräu- 
men, unempfinvlih und unnahbar erweiſe, ſo dürfte man damit ſchon eher der Wahrheit nahe 
fommen. Denn allerdings liegt es in D.'s Eigenthümlichkeit, alle Erſcheinungen ver Geſchichte 
wie alle Entſchließungen oder Beurtheilungen in politiſchen Dingen immer auf gewiſſe hoͤchſte 
VPrincipien ethiſch⸗politiſcher Art zurückzuführen und daran zu meſſen, ſich durch den Augenblick 
und feine Anmuthungen nicht beirren zu laſſen, ausgehend von dem, Gedanken, daß politiſche 
Geſtaltungen nicht für ven Augenblick, ſondern für eine längere Dauer berechnet fein ſollen, und 
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daß man einen ſichern Gewinn ber Zukunft nicht au eine vielleicht doch nur flüchtige oder zwei- 
febhafte Befriedigung der Gegenwart fegen dürfe. Freilich ſind die Berhäftuifie im wirkiächen 
Eben nicht immer fo einfach, wie fie von ber. Höhe eines foldgen principiellen Standpunktes aus 
erfiheinen, und ber praktifche Politiker kaun ed biöweilen wicht ganz vermeiden, auf verfchkum- 
genen Pfaden oder auf Umwegen (nur niemals auf krummen Wegen) einem Ziele zuzuftreben, 
welches der Syftematiker gerade vor ſich und ald gar nicht zu fehlendes zu fehen glaubt. Aber 
wie die reine Mathematik dadurch nichts von ihrem Werthe verliert, aaf im ber angewanbten bie 
fhärfften Berechnungen immer Meine Abbeugungen durch die materielle Natur ver Segenflänbe 
uns bie nicht zu vermeinende Unvollkommenheit ver Werkzeuge erleiden, ſo gereicht ed einer po- 
Isifchen Lehre nicht zum Borwurfe, wenn fie die Berhältniffe im Ganzen und Großen faßt und 
ihve Zielpunkte etwas Höher ſteckt, ald wohin die Maßſtäbe ver politiichen Vraxis reichen. Will 
man dies einen politifchen Idealismus nennen, jo if ein foldger doch weit entfernt non ſoge⸗ 
nanuter Ideologie oder Schwärmerei. Bor einfeitig ausſchließender Schroffheit wird D. durch 
feinen Haren, durchgebildeten Gefchichtäfinn und durch einen tief humanen Grundzug ſeines 
ganzen Weſens bewahrt. Jener lehrt ihn, neben ven Elementen ded Beſtehens und.der Erhal⸗ 
tung im Staate au die Elemente der Bewegung und des Bortfihreitend in ihrer gleichen ge- 
ſchichtlichen Nothwendigkeit und Heilfamfeit anzuerkennen und zu achten; diefer ſchützt ihn vor 
dem Fehler, in welchen mande fonft ganz tüchtige Bolitifer unſerer Zeit verfallen jind, an fi 
berechtigte Forderungen darum abzumeifen, weil fie in unberechtigter Form erhoben werben, 
oder die göttliche Anlage aller Menſchen zu dem Hoͤchſten und Edelſten darum zu leugnen, weil 
fie in fo vielen Individuen durch Gemeinheit , Eigenſucht und Kleinlichkeit getrübt erfcheint. 

D.'s politifches Ideal iſt die englifche Verfaffung. Bier fand er überall jene fketige geſchicht⸗ 
liche Entwickelung, weldye das Gegebene erhält, foweit nur immer mögli, und doch den noch⸗ 
wendigen Fortſchritt nicht hemmt, vielmehr zur rechten Zeit felbft anbahnt. Vielleicht Hat er 
in feiner „PBolittf’‘ zu vorwiegend dieſe engliſchen Zuſtände ind Auge gefaßt, von denen manches 
ſehr Wefentliche (3.8. eine vollsthümliche und anfrichtig patriotifche Ariſtokratie) fi nun ein- 
mal unferer Schon früh fehl hehenden continentalen Staatsentwickelung ſchwer ober gar nicht 
abgewinnen, am wenigften aber künſtlich einimpfen läßt; vielleicht wäre es nüglicher geweſen, 
wenn er anzugeben verfucht hätte, wie Daflelbe oder doch ein ähnliches Ziel ſich auch von andern 
geſchichtlichen Ausgangspunkten aus und mit andern gegebenen Factoren erſtreben lafle. Immer- 
bin aber iſt es ein großes Verdienſt D.'s und als ein wichtiger und bleibender Gewinn für Die 
politifche Erziehung des ganzen Geſchlechts, dem er Lehrer ward, zu erachten, daß Durch ihn 
zuerft auf fo entfchievene und fo überzeugende Weile ver deutſche Liberalismus von den: falichen 
Ideal des Ludwig Philipp'ſchen Scheinconflitutionalisueus mit feinen Anhängfeln von bu⸗ 
reaukratiſcher Allmacht, Vielregiererei und Gentralifation' ab: und auf das wahre Wefen echter 
Selbſtregierung, wie e8 in vemenglifchen Stantäleben fi ausprägt, bingelenft, ver Conſtitutio⸗ 
naliömud aber durch dad gleiche argumentum ad hominem belehrt wurde, daß Achtung vor 
dem hiſtoriſchen Recht mit zeitgemäßen Fortſchritt, eine flarfe Regierung mit ber ausgehehmte- 
ſten Freiheit und Selbfithätigfeit des Bolks recht wohl befiehe. Zu der Zeit, wo D. zuerft im 
feiner „Politik“ mit diefen Anjichten auftrat (1835) , fland auf der einen Seite jener frangäfl- 
rende Liberalismus in hoͤchſter Blüte, und auf der andern erhob fihon wieder eine einſeitig con: 
fervative ober richtiger gefagt reactionäre Staatäpraris ihr Haupt, welche von Freibeit und 
Fortſchritt in Eeinerlei Geſtalt, auch nicht der beſcheidenſten und ſolideſten, etwas wiſſen wollte. 

zeugt für D.'s unerſchrockenen Muth und für feine feſtbegründete politiſche Überzeugung, 
daß er fhon damals mit fo jicherer Entſchiedenheit die richtige Mitte zwifcgen jenen beiden Polen 
ännehtelt und, uabefümmert um die Anfechtungen von rechts und linke, feinen eigenen ſelbſtan⸗ 
digen Weg ging. So ift er Vorläufer und Vater einer neuen Schule von Polititern gewor- 
den, welche ſchon in ver Gegenwart, namentlich feit 1848, einen ganz überwiegenden Einfluß 
‚auf die Öffentliche Meinung, und ſelbſt auf bie ſtaatamanniſchen Kreife in Deutſchland gewon⸗ 
nen hat und in der Zukunft, wenn nicht alle täufcht, noch weit mehr gewinnen wird — einer 
Schule, welche die Entwidelung unſers deutſchen Bölker- und Staatölebens foniel möglich 
wieder im Geiſte jener echt germaniſchen Gruudformen zurückbilden möchte, von dem und un⸗ 
Telige Schickungen feit Jahrhunderten leider nur allzu weit entfernt haben, deren beharrlichem 
Sefkhalten dagegen und deren befonnenem Ausbau unfere Stammesvettern jenfsit des Ranals 
sin · ſo gebeihlihes Verfaffungd- und Volkeleben verdanken. Micht blos vom ben eigentlichen 
Gonflitutionellen hat ſich ber größte und befle Theil ganz entfhieben diefer ven D. fo grimie- 
lich empfohlenen Richtung zugeneigt, fondern auch bie vernunftigern Couſernativen und nicht 
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minder die befonnenern Demokraten fehen je mehr und mehr ein, daß nur in ver engliſchen 
ober der recht eigentlid germanifchen Bermittelung von Freiheit und Geſetz, von Fortſchritt und 
Erhaltung, von Selbflänvigkeit der Theile und dennoch feftefter Einheit de8 Ganzen im Wefent- 
Uchen und Nothiwendigen, nicht in den Abftractionen und Verzerrungen franzöftfcher liberte 
und Egalite und nicht in den ebenfo einfeitigen Schemen einer ſich fälſchlich ſo nennenden „ger- 
maniſchen“ und „Hiftorifhen’ Schule dad wahre Ziel unſerer deutſchen Stantdentwidelung 
und ner Schlüffel zur Löfung unferer politifhen und nationalen Gonflicte liege. 

D.'s geiichtliche Werke über die Englifhe und die Franzöfifche Revolution haben dieſem 
Zwecke der Ausbreitung und Befefligung einer gefundern politifhen Bildung in Deutſchland 
ebenfalls, ja vielleicht faft noch mehr als feine theoretifche Arbeit.über Politik, Vorſchub ge- 
leiſtet. Sie hatten vor der legtern das voraus, daß jie nicht allein in viel weitere Schichten der 
nach politiſcher Einſicht und Bildung Strebenden vrangen, ſondern auch eine fihherere und blet- 
bendere Wirkung auf jene vielen übten, welche durch Beijpiele aus dem Leben und der Be: . 
ſchichte leichter überzeugt werden, als durch die dogmatiſchen Lehrſätze eines politifchen Syſtems. 
In Diefem ohne Aufdringlichkeit nachdrücklich wirkſamen, politisch bildenden Cinfluß, über- 
haupt in dem hohen und klaren Überſehen ver Verhältniſſe, Begebenheiten und Perfänlichkeiten, 
in ber Durchdringung des geſchichtlichen Stoffs mit großen politiſchen und ethiſchen Gedanken 
liegt ein Hauptverdienſt jener beiden Werke. Die Hoffnung, die man eine Zeit lang hegen 
durfte, von derſelben Meiſterhand und in demſelben hohen und freien Geiſte auch die Geſchichte 
Deutſchlands ſeit jener großen Umgeſtaltung, welche für und die Stelle einer politiſchen Revo⸗ 
Intion vertritt, ver Reformation, behandelt zu fehen, ſcheint leider durch das herannahenve Höhere 
Alter D. 8, fowie Durch, die niederbeugenben Eindrücke, welde die traurige Wendung der vater- 
ländiſchen Dinge in den legten zehn Jahren auf fein tiefpatriotifches Gemüth gemacht Hat, 
ſehr ind Ungewiſſe gejtellt, wenn nicht gänzlich zerflört zu fein. — Kt. Biedermann. 

Dalberg (Karl Theodor Anton Maria, Reichsfreiherr von), Fürſt Primas des Rheini⸗ 
ſchen Bundes und Großherzog von Frankfurt, geboren den 8. Febr. 1744 auf dem Stamm: 

ſchloſſe Gernsheim bei Wormö, der legte Kurfürft von Mainz und Kurerzlanzler, ſtammte aud 
einem ber älteflen und ebelften Geſchlechter des deutſchen Adels. Sein Vater war Franz Hein: 
rid von, D.,; Statthalter von Worms, Burggraf zu Friedberg und furfürftlih mainzifher Ge⸗ 
heimrath. Schon in der Mitte des 10. Jahrhunderts erwähnt die Gefhichte eines Freiherrn 
von Dalburg oder Thalburg, welden Namen dad Geſchlecht auch früher führte. Bei der Feier: 
Lichfeit der deutſchen Kaiferfrönung vor dem Ritterfchlage fragte per Herold mit lauter Stimme: 
„Iſt kein Dalberg da?’ und fand fi einer, dann empfing derfelbe von dem gefrönten Kaifer 
vor allen andern ven Ritterfchlag. So anerfannt war ver hohe und alte Adel des Geſchlechts. 
D. war eine auögezeichnete, liebenswürdige Perfönlichkeit, reich an Kenntniſſen und Tugenden, 
die ihm auch ohne Die Vorzüge feiner Geburt eine hohe Stellung in der Gefellihaft erworben 
baben würben. Aber ohne dieſe Borzüge ver Geburt, die jedem mehr oder weniger feinen Weg 
bezeichnet, wäre er nicht zu jener hohen Stellung gelangt, die ihn zum Gegenſtande der allgemei= 
nen Achtung und Verehrung und fpäter des bittern Tadels und leidenſchaftlicher Anfeindung 
machte. Karl Theodor, der no zwei jüngere Brüder und eine Schwefter hatte, ward zum geift- 
lichen Staude beftimnit, der ihm die glängendflen Ausſichten in die Zukunft zu gewähren ſchien. 
Unter feinen Vorfahren zählte die Kirche angefehene Diener, Heribert, Erzbiſchof und Kurfürft 
von Köln, Wolfgang, Erzbiſchof und Kurfürf von Mainz, Johann, Bifhof von Worns, und 
Adolf, Fürſtabt von Fulda, und Karl Theodox follte keinem berühmten Sprößlinge feines Ge⸗ 
ſchlechts nachſftehen. Seine frühere Erziehung und Bildung erhielt er unter der Aufſicht und 
Leitung feines Vaters, beſuchte dann die Univerfitäten Göttingen und Heibelberg, ſchloß Hier 
feine akademiſche Laufbahn und erhielt vie Würde eined Doctors beider Rechte. Bei dieſer Be- 
legenheit ſchrieb er eine Promotionsſchrift in lateinifher Sprache, welche 1761 im Drud er⸗ 
fhien und von den Fähigkeiten und Fortſchritten ihres Verfaffers ein günfliges Zeugniß gab. 
Darauf kehrte er nach Mainz zurüd und fegte im väterlichen Haufe und auf Reifen, die er durch 
verſchiedene Gegenden Deutſchlands machte, feine Bildung fort. 

Unter dem Kurfürften von Mainz Friedrich Karl Joſepyh Hlühten Kunft und Wiſſenſchaft, 
Die wit nur eine großmüthige Unterftügung und Aufmunterung, fondern bei dem Kürften 
ſelbſt wie bei feiner glänzenden Umgebung eine freunnliche Theilnahme fanden. Unter der auf: 
geklärten und forgfältigen Leitung des Kanzlers von Benzel erhob ſich die Univerfltät zu einem 
wohlyerdienten Rufe, her fie den erften Hochſchulen Deuttilande mit Recht an die Seite ſetzte. 
In den meiften Fächern waren Männer angeftelft, welche Proben ihrer Meifterfhaft gegeben 
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haben. Für ven Öffentlichen Unterricht ward freigebig und mit Aufmerkſamkeit geforgt und zur 
zweckmäßigen Bildung von Schullehrern eine Normalſchule errichtet, melde die Landſchulen mit 
fähigen Leuten verfah. Das Theater gehörte zu den beften, die man in Deutfchland kannte, und 
ward im Schauſpiel vielleicht nur von dem in Manheim übertroffen, wenn e8 ihm nicht zur 
Seite ſtand. Die Kapelle war vorzüglich und zählte ausgezeichnete Künfter. Es Herriäte ein . 
lebendiges Streben und freied Wirken auf der Bahn der geiftigen Entwidelung, und die Höhern 
Stände verfhmähten ed nicht, fih mit ven Bürgerlihen in gleichen Kampf un den Preis der 
wiſſenſchaftlichen Bildung und humanen Geſittung einzulaſſen. Friedrich der Große und Kaiſer 
Joſeph gaben in ihren Staaten ein überraſchendes Beiſpiel von freifinnigen Anſichten, edelmü⸗ 
thigen Grundſätzen und von Achtung für Vernunft und Recht, für Aufflärung und Entwicke⸗ 
lung der geiftigen Anlagen und materiellen Kräfte, die, wenn auch yielleicht manchmal mißver- 
fanden und übereilt, doc wunderbare Folgen hatten, und das Beifpiel ver Hochgeftellten ging _ 

. für die Nievern nicht verloren. Eine allgemeine Reforn brach ſich Bahn, dad ſah man. Klöfter 
wurden in fatholifchen Ländern aufgehoben und ihr Vermögen zum beften des Unterriht3 oder 
für Staatözwede verwendet: Der Aberglaube fand feine entfchlebenften Gegner felbft in Stän= 
den und Perfonen, die e8 früher für ihren Beruf gehalten hatten, ihn zu pflegen. Die Mis- 
bräuche des Papſtthums, des Moͤnchsweſens und des geiftlichen Einfluffes wurden fhonungslos 

. gerügt, und von den theologifhen Kathedern fchleuberten eifrig Profefjoren die Blige ihrer be= 
redten Dialektik gegen den Hildebrandismus. Man ſprach nur von Duldung und gegenfeitiger 
Anerkennung menschlicher Rechte, ohne Rückſicht auf Confeſſion und Stand. Der erfte geift- 
liche Kurfürft ‚berief ausgezeichnete Proteflanten in fein Land, und Männer wie Johannes 
Müller und Georg Forfter wurben mit verdienter Auszeichnung behandelt. Es war eine merf- 
mwürdige Zeit, in welcher unfer D. feine große, verfhlungene Laufbahn begann. Kiberale Ge- 
finnungen und Gefühle, wie wir fie jet heißen, befeelten die verſchiedenen Stände, melde in 
allen Öffentlichen und geſellſchaftlichen Verhältniffen fi einander näherten und rein menſchlichen 
Beziehungen gern eine Stimme gaben, wo bisher nur Standeövorzüge und Auszeihnungen 
der Geburt und des Ranges das Wort geführt hatten. Man ging dem philofophifchen Sahr- 
hundert mit rafhen Schritten entgegen, und die Nähe dieſes goldenen Zeitalter8 wurde mit Zu= 
verficht angefündigt und mit Krohloden begrüßt, Die Sonne der Aufklärung fah man über 
die Erde fi erheben, die aus dem langen Schlafe einer dumpfen Unwiſſenheit und eines finflern 
Aberglaubend im glänzenden Morgenroth erwadte. Die leichten Wölfchen, die auffliegen und 
fih am Himmel fammelten, verhießen nur eine Milderung des Sonnenbrandes am heißen Mit- 
tag und erfrifchenden Regen. Wenige erkannten ober ahnten das Gewitter, das, mit Schrecken 
und VBerheerung, vernichtenn und belebend, über die Welt gehen follte. So aber fam es, und 
wir ftehen noch unter diefem Gewitter. Das fchöne, freundliche Bild einer hoͤhern Geſittung 
und vorurtheilsfreien Bildung mit vem Streben zum Höchſten, was der Menſch erreichen kann, 
zur Humanität mit ben phllanthropifchen Entwürfen und idealen Zwecken findet ich vielleiht 
am treueften in dem beſſern Theile der conftituirenden Verfammlung, die jpäter in Frankreich 
ind Leben trat, dargeftellt, 

Zu Main; betrat Karl Theodor die Laufbahn feines öffentlichen Lebens. Ex wurde Domi- 
cellar in den Erzitiften Mainz und Würzburg, und dann in beiden Domherr. In diefer Stadt 
lebten feine Verdienſte, die er fi) ald Rector der Univerfität und Schulrath um ben Unterricht 
und die Erziehung erworben, lange in dankbarer Erinnerung. Im Jahre 1772 ernannte ihn der 
Kurfürft von Mainz zum MWirklicen Geheimrath und Statthalter von Erfurt. Faſt in dieſelbe Zeit 
(1777) fällt vie Erſcheinung feiner Schrift: „Betrachtungen über das Univerſum“, durch melde 
er zu feinem literarifchen Rufe ven Grund gelegt. War auch fein Wirkungsfreis als Statthalter 
von Erfurt in dem beihränften Gebiete nicht groß an Umfang, dann machte er ihn wenigftend 
mwohlthätig und ſegensvoll durd fein ernftlidhes Bemühen, dad Glüd der Bewohner nach Kräften 
zu fördern. Gerechtigkeit und Menſchenliebe leiteten fein Verfahren, und da er Einjicht mit Wohl- 
wollen verband, verfehlten feine Anordnungen felten den erwünſchten Zwed. Er erließ meife 
Berfügungen, bie Mechtöpflege betreffend, fuchte den Landbau zu verbeffern, munterte Handel 
und Gewerbe auf, nicht indem er ihnen vurch Belohnungen ein fünftliches Leben gab, ſondern 
durch Befreiung von Laſten und Hinberniffen, bie ihre Entwidelung aufbielten oder flörten. 
Für Unterrit und Erziehung zeigte er ſich unermüdlich, und Kunft und Wiſſenſchaft, venen 
ihn die eigene Neigung fo fehr befreundete, fanden in ihm einen großmüthigen und eifrigen 
Befdrverer. Die erfurter Akademie nützlicher Wiſſenſchaften verjüngte fi, indem er ihrem 
fiehen Dafein frifche Lebensfräfte zuführte. Nicht nur mit Geldmitteln unterftügte er fie, fon- 
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dern gab ihr auch eine zeitgemäßere Einrichtung und weckte durch fein Beifpiel eine heilfame 
Nabeiferung. Die herausgegebenen Schriften dieſer gelehrten Gejellfchaft zeigen, daß D. nicht 
nur ihr einfitönoller Präſident, fondern auch eind der thätigften Mitglieder war. Was Karl 
Theodor ald Statthalter dem Lande geweſen, davon geben die Gefinnungen der Bewohner, vie 
fie ihm bewahrt, ein unverwerflides Zeugnis. Die einfache Sprache des Volks, vie eine gültt- 
gere Bürgichaft des Werths eines Negenten ift als vie mohlgejehte Rede eines beſoldeten Aka⸗ 
demifers, Haben mir felbft zur Zeit an Ort und Stelle vernommen, und gewiß, fie ehrte den 
wohlwollenden, menſchenfreundlichen D. mehr, als der glorreiche Ludwig XIV. je von feinem 
Volke geehrt ward, und in ſolchen Fällen iſt die Stimme des Volks wahrhaft Gottes Stimme. 
Erfurt brachte ihm mit dem benachbarten Gotha und Weimar in leichte Verbindung. Er ſchloß 
fih den Heroen der deutſchen Literatur, Herver, Wieland, Goethe und Schiller, befreundet an, 
und ſuchte ihre literarifchen Beſtrebungen durch feinen Einfluß und Beiftand zu fördern. 

Das mainzer Domkapitel wählte 1787 einen Coadjutor und Nachfolger des Kırfürften 
Friedrich Karl Iofeph von Erthal, und die Wahl fiel auf unfern D., obgleich ver Kurfürft fle 
ungern ſah. Diefe Audzeihnung verdankte er vorzüglich dem Einfluß von Oſterreich, ver fi 
für ihn geltend madte. Die Statthalterfhaft von Erfurt behielt er indeſſen bei und fuhr fort, 
an diefer Stelle ver Vater eined Landes zu fein, das ihm ſchon fo viel verdanfte. Von hier 
machte er noch in demfelben Jahre eine Reife nach Wien, um mit dem Eaiferlichen Hofe,tm per- 
fönliche Berührung zu kommen. Die Liebenswürdigfeit feines Charakters, dad Wohlmollen 
feiner Gefinnungen und die Mannichfaltigkeit feiner Kenntniffe gewannen iym Achtung. und 
Zuneigung, und der evelmüthige Kaiſer Joſeph, der das Gute aufrichtig wollte, wenn er auch 
nicht immer das rechte Mittel fand, es zu erreichen, würdigte ihn nach feinem wahren Werthe. 
Zwifchen beiden ausgezeichneten Männern fand nun ein. Briefwechfel flatt, der das Wohl 
Deutichlands, die Mittel e8 zu befördern und zu fihern und In gefabrroller Zeit e8 vor Zwiſt und 
Spaltung zu bewahren, zum Gegenſtande hatte. D. kannte die Krankheit feines Vaterlandes 
und verzweifelte nit an feiner Rettung. Er meinte, nur ein engere8 Band, das den Kaiſer 
mit dem Reiche und den Reihöftänden inniger einigte und der Verfafſung und Regierung eine 
größere Einheit und mehr Nachdruck gäbe, Eönnte e8 gegen die Gefahren fidhern, vie ihm 
drohten. Der Kaiſer Joſeph theilte dieſe Anficht über die Natur des Ubeld, hielt aber bie 
vorgeihlagenen Mittel zur Heilung, wenn auch für zureihend, doch für ſchwer zu finden. „Es 
ift der Stein der Weifen”, fagte er in einem Schreiben an D. vom 13. Juli 1787, „ver faum 
zu entdecken fein wirb, weil ed darauf anfommt, die verſchiedenen Intereffen zu vereinen, beſon⸗ 
ders der Iintergebenen, die vorfäplich die Angelegenheiten Deutfchlands verwirren und ſie wahr⸗ 
haft zu einer unerträglihen Pedanterie machen, um die Fürſten abzufchreden, ihre Angelegen⸗ 
heiten durch jich ſelbſt zu betrachten, und fie über ihre eigenen Intereffen zu verblenden, fie in 
Abhängigkeit zu erhalten und fi) nothiwendig zu machen.” „Wenn fi‘, fließt der Kaifer, 
„unſere guten deutfchen Mitpatrioten menigftens eine patrlotifche Denkungsart geben könnten, 
wenn fie weder Gallomanie noch Anglomanie, werer Pruffiomanie noch Auftromanie Hätten, 
fondern eine Anſicht, die ihre eigene märe, nicht won andern erborgt; wenn jie wenigftens jelbft 
fehen und ihre Snterefien prüfen wollten, währenn fie meiftend nur das Echo einiger elenden 
Pedanten und Intriguanten find!” Cine Manie, vie gefährlichfte von allen, welche die übrigen 
Manien erzeugt hat und erhielt, die Manie der Abfonverung von der Gefammtheit, des Privat⸗ 
vortheild wegen, har der Raifer überfehen. Dieſes Erbübel der Deutfchen, das ſich bei ihrer 
großen Zerfplitterung durch zahlreiche Geſchlechter fortgepflanzt und mit der Zeit verſchlimmert 
und befeftigt hat, ein Gemeinweſen, in dem ſich faſt nichts als gemein erhielt, vie Sprache aus⸗ 
genommen, indem der Theil auf Koften des Ganzen oder der übrigen Theile gewinnen wollte 
und feinen Bortheil jelbft im Nachtheile der Gefammtheit juchte, dieſes Erbübel hat Deutſch⸗ 
land zu Grunde gerichtet. 88 Hätte ein Karl der Große, ein Peter von Rupland, ein Napoleon 
mit mächtiger Sand bie getrennten Pfeile in ein Bund zufammenfaflen und befeftigen mäflen, 
um ihnen Stärfe und Dauer zu geben. Aber Naturen wie diefe find feltene Erſcheinungen in 
Jahrtauſenden, und wenn aud die Zeit fie gefunden hat, dann finden fie nicht immer die Zeit, 
in der ein ſolches Werk gelingen mag. D., ver fein Anſehen und feinen Einfluß immer ver- 
größert fah, 1788 zum Goabjutor des Fürſtbiſchofs von Konſtanz und ein Jahr früher zum 
Coadjutor im Hochſtifte Wormd ernannt worden war und mit jenem Tage an Öffentlicher Ach⸗ 
tung gewann, wollte, was er vermochte, zur Cinigung und Kräftigung von Deutfchland thun. 
Was ihm gelungen wäre, iſt wol vorauszufehen, auch wenn fi alle Umſtände feiner redlichen 
und jhönen Abficht günftig gezeigt hätten. Da aber zog das Gewitter einer furchtbaren Revo⸗ 
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Intion an dem Himmel non Frankreich auf und trug feine ſengenden Blitze und verheerenden 
Stäume über die Nachbarlande. Dieſes Ereigniß verwirrte alle Cirkel der berechnenden Politik. 
Leidenſchaft, Vorurtheil, Beſchränktheit deuteten die Erſcheinung nach ihrer Weiſe, um ſie nach 
ihrer Weiſe zu benutzen. Der ariſtokratiſche Dünkel ſah in ihr einen Helotenaufſtand, den man 
nicht ſchnell und fireng genug beſtrafen könne. Der leichtfertige uͤbermuth ver franzoͤſiſchen Aus⸗ 
gewanderten nährte und beſtärkte dieſe Meinung. In der nur zu bekannten Proclamation pes 
Herzogs von Braunſchweig ſind bie Gefinnungen der vornehmen Welt, wie ſie damals vorx⸗ 
herrſchten, ohne Rückhalt gqusgeſprochen. Wenige Höherbegabte hatten Cinſicht und Beſon⸗ 
nenhait genug, um in der Brangöfifcgen Revolution den gewaltſamen Übergang zu einer neuen 
volitiſchen und geſellſchaftlichen Ordnung ver Dinge in Europa zu erfeunen ober zu ahnen. 
Noch wenigere begriffen, daß man eine Revolution erzwungen hatte, weil Reformen verweigert 
worden waren. Das iſt immer ber Fall; aber darf man ſich wundern, daß damals fo felten be⸗ 
griffen warb, was man jegt noch nicht begreifen will? ' 

An den Thoren Frankreichs wurben bie franzöfiſchen Prinzen und ihr zahlreiches Gefolge 
mit Auszeichnung empfangen und gaftfrei aufgenommen. Der Kurfürft Erthal, ein Mann von 
Geiſt und Einficht, prachtliebend wie er war, ſcheute feinen Aufwand, um jich den Fremden an- 
genehm zu machen. In Mainz kamen erhabene Monarchen zuſammen, und es war fein Be- 
heimniß, daß große Entwürfe daſelbſt gegen Frankreich verabrevet wurden. Welchen Erfolg fie 
gehabt, jagt die Geſchichte. Was von Deutfchland, als einer Gefammtheit, zu erwarten war, 
zeigten die erſten Anſtrengungen gegen das zerrüttete, in fich getheilte, allen Erſchütterungen 
einer furchtbaren Ummälzung bingegebene Frankreich. Mainz und deſſen Gebiet auf der linken 
Rheinfeite waren, mit den übrigen Landen, bald in der Gewalt des franzdfifchen Heeres, das 
unter Guftine, obgleich in ſchlechtem Zuftande, die gegen daſſelbe ausgefandte unbedeutende 
Macht bei Speier ohne große Anftrengung geichlagen und zerfixeut Hatte. Unter ſolchen Ver⸗ 
hältniſſen offenbarte fi Die ganze bejammernöwerthe Lage unſers deutfchen Baterlandes. Im 
April 1795 ſchloß Preußen zu: Bafel feinen Separatfrieden mit Frankreich, und diefem Bei: 
fpiele folgten Heſſeu⸗Kafſel, Baiern, Würtemberg, Baden und die andern deutſchen Staaten, 
Die fi, fo gut ed geben wollte, mit dem ewigen Reichöfeinhe und der Revolution abzufinden 
fuhten. Hätte man an einen ehrenvollen Krieg fegen wollen, was man im ſchmachvollen Frie: 
den geopfert hat, Fein Zweifel, daß Ehre und Vaterland gerettet werden fonnten. Aber wo 
war dad Vaterland der Deutfgen? Man bewachte ſich in venfelben Reihen mit gegenfeitiger 
Eiferſucht, fürchtete das Glück feiner Verbündeten fat mehr als das des gemeinfchaftlien Fein⸗ 
des, war nur auf ben eigenen Vortheil bedacht, unterhandelte in dieſem Geiſte, führte ven Krieg 
und ſchloß Frieden in diefem Geiſte, ſuchte Entſchädigung für erlittenen DVerluft im eigenen 
Lande, fäcularifirte, cebirte, acquirirte, gab und nahm, mo und wie es fi finden ließ, nur 
nit auf Koflen des Feindes. Die geiſtlichen Kurfürſtenthümer, Fürftentbümer, Neichöftifter 
und Koͤrperſchaften wurden eingezogen, um fi mit ihren Ländern zu entſchädigen und zu be: 
reichern ober auch den Frieden zu erfaufen. Die geiftlihen Beilgungen im großen und Heinen, 
wenn fie nur Werth hatten, wurden den weltlichen Herren zugetheilt, und man fegte Fürften ein 
und ab, wechſelte Regenten und Einrichtungen ohne Rückſicht auf die Gefinnung,, Religion und 
Gewohnheiten ner Völker, ſodaß manches Land in der Zeit von 12 Jahren feine Beherrſcher 
vier: bis fünfmal gewerhfelt hat. Und man fragt, wie Sitte, Religion, Glaube, Vertrauen und 
Grgebung im Volke untergehen konnten; was den Geiſt des Midtrauens, der Unzufriedenheit 
und ned Aufßandes erzeugt, von dem ſich ſpäter Zeichen offenbarten! Wan hatte die Revolution 
unbedenklich von oben herab gemacht und war fehr erflaunt, ald es verſucht warb, fie auch von 
unten herauf zu machen. | 

D., der fi fpäter als einen Unfreien, Undeutſchen und Reichsfeind mishandelt ſah, war 
wenigfiend au biefen Ereigniſſen ohne Schuld. Bei dem Neichätage zu Regensburg hatte er fi, 
am 22. März 1797, als Coadjutor von Mainz über vie Gefahren, pie Deutfchland brohten, 
van die Mittel, ihnen zu begegnen, auf eine Eräftige Weife ausgeſprochen. Er ſtellte nad ein- 
mal vor, wie dringend eq fei, daß die Reichsſtände fich inniger an pas Reichsoherhaupt an: 
ſchloͤſſen, und daß, bei pen langen und breiten Verhandlungen, die Warnung jenes römischen 
Senatong nit Überiehen würde: „Während wir in Mom berathen, geht Sagunt unter” (dumm 
deliberatur Romao, perit Sagumtum). „sn dem Augenblide pringenber Gefahr”, bemerkte 
er, „Bilk es meit mehr, ih durch Unternehmungen thätig zu beweiſen, als fih mit Berathſchla⸗ 
ungen und Unterhanhlungen aufzubglten; in einer ſolchen Kriſe kommt alles darquf an, daß 
abe Kräfte ſich dem Willen eined einzigen unterwerfen. In ähnlichen Umſtaͤnden gehorchte die 
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udwifche Republik einem Dictator, Amerika feinem Bafbingten. Erzherzog Karl fei der Retter 
Deutfchlands; der Bairifche, Schwäbiſche, Fränkiſche, Oberrheinifche Mreis ſtehen unter feinen 
BDeichlen. Alles geharde ihm. Alte Kaflen, alle Fruchtboͤden feien ihm offen. Dies alles he⸗ 
wirft man nicht durch fangfame Unterhaudiung. Die —— Form und der daraus 
herfließende Geſchäftsgang verdienen alte NRückſcht; ſte find aber nur auf ruhigere Zeiten be⸗ 
rechnet. Im der Gefahr eines nahe bevorſtehenden Umſturzes iſt Der Veifall wahrer deutſcher 
Patrioten und die ſtillſchweigende Billigung rechtſchafſener Maͤnner hinreichend, um diejenigen 
Mittel als rechtmäßig zu gebrauchen, welche allein die oſſentliche Sache retten kͤnnen: und wenn 
ob nicht anders fein Tanz, fo biete ner Erzherzog die Mauunſchaft in Mafle auf und, taub bei des 
Singen einiger Übelgefinnten um» ven furdtfamen Vedenklichkeiten einiger Kurzfichtigen, ex= 
greife er das Ruder, um das Schiff aus dem Schiffbruche, zu reiten.” So äußerte ſich D. üͤber 
bie Lage des Vaterlaudes zu einer Zeit, mo noch Rettung möglich geweſen wäre. Seine Stimme 
war eine Stimme in des Wüſte. Der franzöfifche Cinfluß, der fich ſchon hei der Reichsdepuig⸗ 
tiom zu Regensburg, in den Jahren 1802 und 1803, durch eine gebieteriſche Enmiſchung gel: 
tend gemacht hatte, befeftigte fi immermehr, His ihm unter gunfligen Limfländen die faſt will⸗ 
kurliche Entſcheldung unfers Loſes zußel. 

Am 25. Juli 1802 verſchied Friedrich Karl Joſeph von Erthal zu Alchaffenburg, und ©: 
folgte ihm in der Regierung. An drei Jahre früher war ihm dad Biothum Konflanz zugefellen. 
Bon dem jhönen Kurftaate, der auf 170 Geviertmeilen 350000 Menden mit 2 Mill. Zi. 
Ginfünften zählte, blieben ihm nur farge Reſte, das Fürſtenthum Aſchaffenburg, das arme 
Eichtfeld und die Stadt Erfurt mit ihrem Gebiete. Die außerordentliche Reichsdeputation, 
weiche am 24. Aug. 1902 zu Regensburg ihre Sigungen begann, follte die Mittel einer ver⸗ 
Hältuigmäpßigen Ausgleihung des eriittenen Verluſtes und einer billigen Entſchädigung beflim- 
men und anweifen. Man konnte nurgeben, wenn man nah, und nehmen ließ fick nur, wo ber 
Befiger fein Eigenthum nicht Ihügen konnte. Man theilte, wie man immer theilt, wo per Stär- 
Bere und. der Schwächere ſich mit ihren Anfprüden gegenüberfiehen; vie Löwentheilung, rina 
Zabel, ift in ver Gefchichte eine Wahrheit, fo alt wie bie Geſchichte ſelbſt. Der Reichsdeputations⸗ 
receß nom 25. Febr. 1803 übertrug den Stuhl von Mainz auf vie Domkirche zu Regensburg, 
mit der die Würde eined Kurfürften, Reichserzkanzlers, Metropolitanerzbifhofs und Primas 
von Deutſchland auf ernige Zeit vereinigt bleiben follte. Bon welder Dauer die emigen Zeiten 
im biplomatifchen Stile fine, if bekannt. Da das Geiſtliche ohne das Weltliche fo wenig ala 
die Seele ohne den Leib beſtehen kann, fo wurde die Ausflattung des Kurfürften Erzkanzlers 
anf die Fürſtenthümer Aſchaffenburg und Regensburg, die Reichsſtadt Wetzlar in der Eigen⸗ 
ſchaft einer Grafſchaft und einige andere Beflgungen begründet. Den Befammthetrag der jähr: 
lichen Einkünfte aus den überwiefenen Landen ſchlug man zu 600000 Fl. an. Da bie be: 
willigte Entſchadigung inbeflen auf eine Million feflgefegt mar, jo follte, mas an Diefer Summe 
abging, aus nem Erirage ded Nheinichiffahrtänctroi ergänzt werden. Wir mislic das Grheben 
an» Gintreiben diefes Beitragd war, den verichiedene Regierungen der Uferfinaten zu leiden 
hatten, läßt fi begreifen, und der guie D. konnte fi davon durch die Erfahrung Überzeugen. 
Einige Jahre fpäter, da die ewigen Zeiten vorüber waren, erhielt er Frankfurt, Fulda und 
Sanau , wofür Negendburg an Baiern abgetreten ward. 

Die Ausflattung des Kurfürſten Reichserzkanzlers war eben nicht glänzen» ausgefallen. 
Karl Theodor aber hatte wenige Bebürfniffe, und auch bei beſchränkten Mitteln warb es ih 
nicht ſchwer, Rothleidende zu unterflügen. In einer ftürmäfchen, gefahrvollen Zeit, wo die Lafl 
des Kriegs dad Volk ervrüdte und bie Verpflegung der Heere die Hülfsmittel des Landes er: 
ſhoͤnfte, forgte er väterlig für and Wohl feiner Uinterthanen un» war bemüht, in allen Zwei- 
gen der Berwaltung Ordnung und Sporfamfeit und Verbeſſerungen jeder Art einzuführen. 
An der Schuld ker anderthalb Millionen, die auf Regenäburg laſtete, trug er in den fieben Jah⸗ 
nen, bie er dieſes Land regierte, üher 166000 ZI. ab, verminherte Die Abgaben, gründete eine 
mußexhafte Anſtalt zur Unterflügung der Armen, kegte Holzvorräthe für fie an und ſuchte ihnen 
durch eine zwecimäßige Beihäftigung hen näthigen Unterhalt zu verihaffen. Kür das Schul⸗ 
weien, dad ihm vorzüglich am Kerzen lag, erwies er ſich beſonders thätig, führte einen beſſern 
Lehrplan ein, ſchied die Knaben von den Mädchenſchulen und fügte zu vem gewöhrlichen Un⸗ 
terricht den in zmeimäßigen Hanbarheiten. (Br erhöhte ven Gehalt ver Lehrer und der Geiſt⸗ 
Ugkekt ohne Rücdkfict auf Die Verſchiedenheit par Konfefltonen , inden er die Katholiken wie Die 
Goangelifchen behandelte. Zu Megenshurg kegte ex einen hetanifihen Garten an, verbeſſarta hie 
Ginrichtung dea kacholiſchen und evangeliſchen Arankenhauſes und forgte für eine gute Pflege 
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der armen Waiſen. Das er Künfte und Wiffenfchaften, Gelehrte und gelehrte Anftalten oft 
auf eigene Koſten unterftügte, darf ihm kaum als Opfer angerechnet werben, weil er darin ſei⸗ 
nen Genuß fand. Das war fein Lurus, der einzige, den er fannte. Da D. Regensburg ver: 
Heß, ſchenkte er alle herrſchaftlichen Gefälle, die ihm ald Regenten zuflanden, im Betrage von 
144000 $1. , den Stiftungen und Wohlthätigkeitsanſtalten. So nahm er Abſchied von ihm 
ergebenen Menſchen, die ihn liebten und verehrten, und fuchte ſie mit ihrem Schidfale zu ver⸗ 
fähnen, das ihnen einen andern Regenten gab. 

Zu Aſchaffenburg und Wetzlar wirkte Karl Theodor in gleichem Geiſte. Das Klofter 
Schmerlenbach richtete er zu einer Pflanzſchule tüchtiger Seelforger ein und beftritt Die Koſten 
der Bildung derfelben aus eigenen Mitteln. Das reiche Collegiatftift zu Afchaffenburg widmete 
er dem Schul= und Erziehungsweſen, bereitete den Kaplanen und vürftigen Seelforgern ein 
befiere8 208 und verwendete die ihm zugefallenen Güter des Deutfchen Ordens zu religidfen 
Zwecken, befonbers aber zur Ausftattung neuer Pfarreien und Kaplaneten, deren Zahl mit der 
geftiegenen Bevölkerung nicht im Verhältnifie fand. Auf gleiche Weife trug er zu Wehlar für 
die Armen= und Bildungsanftalten väterlihe Sorge, gründete auf feine Koften eine Rechts— 
ſchule und ließ feine thätigfte Verwendung für die zahlreichen Beamten und Angeftellten des 
ehemaligen Reichskammergerichts, die durch Aufhebung der Reichöverfaffung brotlo8 geworben 
waren, eintreten und trug felbft zu dieſem Zwecke 100000 31. Wiener Währung hei. Nur drei 
Jahre war Karl Theodor Landesherr des Fürſtenthums Konflanz geweſen, und e8 hatte fi in 
der kurzen Zeit ver wohlthätigen Wirkungen feiner menfhenfreundlichen Thätigfeit nicht weni= 
ger zu erfreuen. Auch Hier bewährte fi der Vater der Armen und Walfen, ver Pfleger des 
Unterrichts und der. Volksbildung. Beſonders fuchte er die Geiftlichkeit ihres hohen Berufs 
würbig zu machen, ver fo bedeutend und einflußreich für die Bevölferung ift und nur darum in 
feiner [hönen Wirkfamfeit verloren hat, weil. vie Geiftlihen felbft ihn nicht immer im reiten 
Sinne zu üben wußten. Er fpornte die Thätigfeit und weckte ihren Eifer durch milde Behand⸗ 
lung und Auszeihnung, durch eine wachſame Auffiht über Kirchen und Schulen und einen 
fleißigen Befuch derſelben, und feuerte ven Geift ver Forſchung durch jährliche Preisfragen an, 
die er gewöhnlich aus dem Gebiete der Paſtoraltheologie vorlegte. In diefem enelmüthigen Be— 
fireben fand er einen würdigen Gehülfen in dem Generalsicar von Weſſenberg, den man in 

Deutſchland nur zu nennen braudit, un den ungetheilten Ausprud der Verehrung aller Beffern 
hervorzurufen. So handelte, jo wirkte D., wo ihm immer ein Wirkungskreis für feine men= 
ſchenfreundliche Thätigleit gegeben war. Diefelben Denfmale feiner wohltbätigen Beftrebun= 
gen hat er ji in Regensburg, Wetzlar und Konflanz wie in Fulda und Hanau gegründet. If 
er zu Frankfurt ein anderer gewejen? Er war verjelbe, und Verfländige und Gerechte haben e8 
erfannt. Wenn es an ihm Hier getadelt ward, daß er, altgläubig, das Lutherthum nicht über 
das Papſtthum fegte, dort, daß er als wahrer Katholik feinem Glauben und dem Glauben feiner 
Väter nicht ven Sieg über ven Proteſtantismus gab, dann laßt man bier und dort den Tadel für 
das gelten, was er iſt. Wie viele Eonnten dem Bürflen es nie vergeben, daß er dem verhaßten 
und verachteten Gefchlechte der Juden den Zwinger einer Gaffe öffnete, in die e8 ein chrifklicher, 
altreichsſtädtiſcher Gebrauch aufgefchichtet zuſammendrängte; ja daß er ihm fogar geftattete, vie 
Spaziergänge der Chriften zu betreten! 

Auch Frankfurt verdankt D. vielfeitige Verbeflerungen feines Staatshaushalts. Er beför⸗ 
derte Bildung und Unterricht, trennte auch hier, wie er zu Regensburg gethan, das Waifenhaus 
von dem Zudthaufe, mit zartem Sinne Noth und Dürftigfeit von Vergehen und Verbrechen 
ſcheidend. Er vegelte die Verwendung der Öffentlichen Gelder, gründete eine Hülfskaſſe für vers 
armte Bewerböleute, unterflüßte vie Staatödiener und hülfsbedürftigen Witwen, mendete durch 
feinen Einfluß, den er mit Nachdruck geltend machte, von Frankfurt eine Contribution von mehr 
als einer Millton Fr. ab, die ver Bürgerſchaft von Frankreich angefegt worben war, und 
trug zur Verſchoͤnerung der Stabt und ihrer Umgebung fo wefentlich bei, daß ſie eigentlich; fein 
Wert genannt werben kann. Die Verfaffung, die er im Auguft 1810 dem Großherzogthum 
Srankfurt gab, erwähnen wir nit, weil fie ald eine flüchtige Ericheinung der Zeit vor⸗ 
übergegangen ift, obgleich fie für feine freiſinnigen Anſichten und mohlmollende Gefinnung 
Zeugniß gibt, 

Den bitterften Tadel hat ſich D. durch fein Verhältniß zu Frankreih und Napoleon zuge- 
zogen. Wie er für jein deutſches Vaterland gefinnt und was er verfucht, ung es vor der Schmach 
fremder Herrſchaft und Unterdrückung zu bewahren, haben wir zum Theil erwähnt. Die Ge— 
ſchichte ſagt, was die Reihöflände gethan und wie D.’3 Warnung und Mahnung aufgenom- 
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men worden ift. Daß Preußen ih 1795 durch den Bafeler Frieden mit Frankreich abgefunnen 
und fein Beifpiel auf andere deutſche Staaten nicht ohne Einfluß geblieben, Frankreich das be- 
Eannte und beliebte: „Theile, um zu herrſchen“, erleichterte, erzählte vie Zeitgeſchichte. So Fam 
eö denn und mußte wol fo kommen, daß Frankreich feit dem Raſtadter Congreß feinen ver- 
berbligen Einfluß auf Deutichland immermehr befefligte und erweiterte, bis die außerordent⸗ 
liche Reihöbeputation zu Regensburg unter franzöfifcher und ruſſiſcher Aufſicht das Werk ver 
eigenen Berflümmelung und Zerfleiſchung felbfimörberifch vollendete. Mächtigere und Größere 
als D. Haben ih vor Napoleon gebeugt und feinem Willen al einer unabweisbaren Nothwen⸗ 
digkeit gefügt, vor dem Manne, der feinen Namen durch glorreiche Siege in drei Welttheilen 
verherrlicht, der ſich aus eigenen Mitteln ein Reid; gegründet, wie es feit Karl dem Großen in 
Europa nit beftanden, der Könige mit einem Federzuge entthront und eingefegt, der ein großer 
Feldherr, ein großer Staatömann und ein großer Geſetzgeber gewefen ift, nur fein großer Menſch. 

Napoleon und D. kannten fi nicht perfdnlih. Da jener im September 1809 nach Mainz 
fam, wo er fih einige Zeit aufbielt, beſchied er die Fürften deutſcher Nachbarländer und unter 
ihnen aud den Kurerzkanzler dahin. D. gründete ohne Zweifel freundliche Hoffnungen für 
fein Baterland auf diefe Zufammenkunft mit dem Manne, in deſſen Hand fein eigenes und 
Deutſchlands Schickſal lag. Ob er diefen Mann wol kannte, ihn, ven fublimen Egpiften, ver 
dad Univerfum nur in fein Ih und dad Niht= Ich zu theilen wußte und Diefes jenem unterord⸗ 
nete ald Mittel dem Zweck; der den Verſuch, die Moral mit der Politik zu einen, für jo ver- 
dienſtlich und erfolgreich hielt ald dad Bemühen, ven Stein ber Weifen zu erfinden, umd dieſe 
Einigung nur möglich glaubte, wenn die Moral in der Politik unterging; den Mann, welchen 
Nodier gegen den Vorwurf der Grauſamkeit rechtfertigt, indem er von ihm fagt: „Das Stud 
Erz, welches er flatt des Herzens in feinem Buſen trug, war nicht empfindlich genug, um grau- 
fanı zu fein!” Napoleon, der die Stärke und Schwäche eines Menſchen ſchnell und leicht erkannte 
und geſchickt zu feinem Vortheil zu benugen mußte, fah ohne Zweifel, was an D. zu erwerben 
war. Wir müßten beide wenig kennen, wenn wir und in der Bermuthung irrten, daß der Kaifer 
über bie philanthropifche Outmüthigfeit des Deutfchen lächelte und etwas Spuf von Ideologie 
in feinem Kopfe vermuthete. Daß Napoleon durch feine Verfönlichkeit die Herrſchaft über ihn 
gewann, er, dem nicht leicht ein Menſch entging, den er in jeinen Zauberfreis bannen wollte, 
und daß er von diejer Zeit an einen mächtigen Einfluß auf ihn übte, darf kaum bezweifelt werben. 
Je wahrhafter der Menſch ift, deſto leichter wird er getäufcht, weil er ven Glauben an fich felbft 
zu gem aufandere überträgt. Auch zur Kaiſerkrönung wurde D. eingeladen, und er begab fih 
nad Paris, vem Willen des Herrſchers Folge leiftend, und weil er die Angelegenheiten feines 
Stuhls und der Kirche mit dem Papſte, der zur Salbung bed neuen Monarchen über die Alpen 
kam, perfönli zu ordnen hoffen durfte. Er verbarg ed nicht, daß er auch mohlthätige Zwecke 
für Deutſchland bei Napoleon durchzuſetzen die Abficht Hatte. Der Erfolg entſprach feinen Wiün- 
ſchen nicht, und er fam in fein Vaterland zurüd, betrogen, aber nicht enttäufcht. 

Im folgenden Jahre (1805) erhob fich Oſterreich mit feiner ganfen im Kampfe oft ge⸗ 
fhwädten, aber nie erfhöpften Macht, um ven Ehrgeiz und die Herrſchſucht Frankreichs zu zü- 
gen und in billige Schranken zurüdzumeifen, und ed durfte um fo gewiſſer auf die Gunft des 
Glücks zählen, von nem es ſich früher verrathen ſah, da ihm diesmal ein treuer und mächtiger 
Bundesgenoſſe zur Seite fiand. Rußland hatte ſich ihm befreundet angeſchloſſen und bot feine 
Kraft zu gleihem Zwecke auf. Baiern und Würtemberg, welche erkannten, daß bei dieſem furcht⸗ 
Baren Zufammentreffen der Macht eines Welttheild ihr Gebiet ver Schauplag over das Opfer 
des Kriegs werben mußte, entjhloffen ſich zu einer firengen Neutralität und machten diefe Er⸗ 
Härung, deutſche Fürften ihrem, dem deutſchen Kaiſer. Oſterreich erwiderte der Regierung 
Baierns ohne Zögern, daß ed in diefem Kriege Feine Neutralität anerkenne. Das gefhah inr 
September, und einen Monat ſpäter vereinigte ſich das Heer ber Baiern bei Würzburg mit den 
Franzoſen. Der Kurfürft von Würtemberg folgte dieſem Beifpiel, ſchloß zu Ludwigsburg ein 
Buͤndniß mit Frankreich und ſchickte ihm feine Truppen. D. trug kein Bevenfen, auf der Neu- 
tralität feines Landes zu beftehen, und erklärte dem franzöflfchen Gefandten Hedouville, er werde 
die fleinerne Donaubrüde zu Regendburg fprengen laſſen, wenn Napoleon ed wagen follte, Re⸗ 
gensburg mit Truppen zu befegen. Die Neutralität der Reſidenz des Kurerzkanzlers und des 
Sitzes des Reichstags warb geachtet. D. ging noch weiter und erließ im November 1805 einen 
Aufruf an die Reichsſtände, in welchem er fie beſchwor, alles aufzubieten, um die deutſche Reichd⸗ 
werfafiung zu erhalten und felbft das Beifpiel zu geben durch Eintracht und firenge Befolgung 
Her Reichsgeſetze. Er ſchloß mit der Aufforberung, daß alle Deutfche fich redlich zu dem Zwecke 

⸗ ⸗ 
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verbinden ſollten, einen ehrenvollen und dauerhaften Frieden zu ertangen. Es war zu fpät, bie 
Mumie konnten Worte nit beleben. Die Siege bei Ulm und Auſterliz, denen am 26. Der. 
1805 der Friede von Bresburg folgte, gaben Deutfhland willenlos in des Siegerd Hand. 
Napoleon hatte inneflen den verwegenen Aufruf des Rurerzlanglers nicht vergeflen. Ads ex auf 
der Rückkehr nad feiner Hauptftabt nad Münden fam, mo die Bermihlung feines Stiefiohne 
Eugen mit ber Prinzeffin Augufte von Baiern gefeiert werben jollte, Ließ er den Kurerzkanzler 
dahin beſcheiden, um den Thebund einzufegnen. Bei dieſer Gelegenheit ſtellte er ihn des Auf⸗ 
rufs wegen zur Hexe, tabelte fein Benehmen mit harten Worten und fuchte ihn nad) feiner 
Weiſe durch heftige Außerungen einzuſchüchtern. SD. rechtfertigte fi) mit feiner Pflicht, die ex 
gewiſſenhaft exrfühlt, und wollte ven Verſuch nidjt ſtrafbar finden, in einer ſchweren, verhängnis- 
vollen Zeit feine deutfchen Miſtaͤnde zur Eintracht ermahet gu haben. Er fügte die Worte bei: 
„Quant A moi, Sire, je n’ai rien à perdre, vous m’avez d6ja mis a la diete et äl’eau.” Ein 
glhdllihes und treffendes Wortſpiel mit dem Reichſtage und Diät, und weil ver Rheinſchiff⸗ 

fahrtsoctroi, Dad Waſſer alfo, fein pürftiges Einkommen ergänzen ſollte. Wäre er dem Aus- 
drucke diefer Gefinnung treu geblieben! Er hatte noch Größeres zu verlieren, als maß verloren 
war, noch Werthvolleres, ald was ihm Reichstag und Zölle erfegen konnten. Ex verlor es in 
den Augen vieler, indem er ven Cardinal Feſch, einen Oheim Napoleon's, zu feinem Coadjutor 
und Nachfolger ernannte. Durch dieſen faſt unbegreifligen Schritt verlegte er das deutſche Na⸗ 
tionalgefühl empfindlich, und die deutſche Ehre vergab ihm nie die Schmach, ſich freiwillig unter 
das Joch der Fremden gebengt zu haben. Diefer fo auffallenne Vorgang würde ſich indeſſen auf 
eine fehr einfache Art erflären laffen, wenn man der glaubwürdigen Verfiderung nicht wider⸗ 
fprechen könnte, daß die diplomatische Vormundſchaft Deutſchlands das Beftehen eined geift- 
lichen Staats zweckwidrig gefunden und im wohlverſtandenen Interefle ihres Mündels benfel- 
ben ausgeboten und in Barcellen fon wirklich losgeſchlagen gehabt. D., von Diefem Vor⸗ 
haben durch feinen Minifter Albint zur rechten Zeit unterrichtet, that fogleih die geeigneten 
Schritte bei Napoleon, um diefen Schlage vorzubeugen, und ed.gelang ihm, denſelben für ſich 
zu gewinnen, Indem er deſſen Oheim, ven Cardinal Feſch, zu feinem Coadiutor und Nachfolger 
vorſchlug. Gewiß iſt, daß D. mit dem Ausdrucke inniger Dankbarkeit im Vertrauen erwäßnte, 
wie er die Erhaltung des Staats, deffen Regent er war, einzig Napoleon ſchuldig ſei. Wenn 
D. feine Erkennilichkeit zu weit getrieben Haben follte, dam lag das in feinem Charakter, and 
er hat fidh deffen weniger zu fehämen, al8 er ſich des Gegentheils ſchämen müßte. Ohne Zweifel 
ſchmeichelte fih D. mit der gutmüthigen Hoffnung, Napoleon’ Wohlwollen zu gewinnen, ihn 
der deutfchen Sache geneigt zu machen und für fie buch einen nahen Verwandten günftig zu 
ſtimmen. Napoleon nahm die Ernennung ſeines Oheims wohlgefällig auf, mit ver Erklärung, 
daß fie Deutfchland Vorkheil bringen werde. Der verheißene Vortheil ward Deutihland in ver 
Rheinbundsacte gewährt. 

Die alte Reichsverfafſung hatte den Unterthanen gegen die Eingriffe der fürſtlichen Mat 
einigen Schutz gewährt, vie Rheinbundsacte gab ven Rheinbundsfürſten eine unbeigränfte 
Sonveränetät. Sie nahın und verſchenkte, das Recht des Beſttzes fo wenig ald ven Wunf der 

Voͤlker achtend, Länder nach Gutdimken, und wie es die Selbftfucht und ver Cigennutz des fran- 
zoͤſiſchen Machthabers, dem die felle Runftfertigkeit Talleyranb's in diefer Sache diente, ztve#- 
dienlih fand. Diefe Schmad, ward ef gefühlt, und Dies tiefe Gefühl verfimbete den Tag der 
rächenden Vergeltung, der auch kommen follte. D. ſtand im Verdachte, zu der Rheinbundsacte 
mitgewirkt zu Haben. Er hat es indeſſen wicht gefhan; eö liegen unwiderſprechliche Berseife vor, . 
daß die Frevelthat, das Werk der Finſterniß, auch im Finftern, ohne fein Willen vollenbet wor⸗ 
den war. 88 überrafäte ihn, den man fo ſtrafbar fand, nicht weniger als feine Richter, wie 
ihn voreilig verdammten. Er zeigte fi fogar entſchloſſen, ver Rheinbundsaete nicht beigutre= 
ten und ihr feine Uinterfhrift zu verfagen. „Was wird Deutſchland“, rief er ſchmerzlich er⸗ 
griffen, „was wirb die Welt von mir fagen, wenn ich dieſem Bunve beitrete, der Deutfhlanns 
Derfaflung vernichtet!” Man mußte ihm ale Bedenklichkeiten auszurcden und fogar die Pflicht 
begreiflich zu machen, fi der gebteterifiiien Nothwendigkeit ohne Widerſtand zu fligen, wenn er- 
nicht ſich ſelbſt derderben und das Unglück vergrößern wolle. D. gehörte nit zu den Charak⸗ 
teren, die, na Römerart, Starkes zu than and Starkes zu ertragen fähig find. Und werner 
ein ſolcher Charakter geweien wäre, was konnte er, wie die Sachen damals ſtanden, zur Ret⸗ 
tung Deutſchlando thun? Zur Rettung Deutſchlinds, vichts; zur Rettung feiner Ehre, Allee, 
iſt die Antwort. Was aber haben Groͤßere und Maͤchtigere als er gethan ? Was ward von den 
erfien Staaten Deutſchlands zur Mettung Deutſchlands verfacht? An wen ſollte D. ſich an⸗ 
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ſchließen, der ihm Beiſtand verhelfen Hätte? Wir rechtfertigen fein Benehmen nicht; doch wo iſt 
her ſtrenge, aber gerechte Richter, der ihn vervanımen und Schuldigere als er mar freiſprechen 
könnte? Es follte endlich dahin koͤmmen, daß Preußen, dein man eine frühere Schuld feines 
fpätern Benehmens wegen gern vergab, fi} vor dem Sieger beugte und feine Entwärfe zu be⸗ 
günftigen ſich entſchließen mußte; daß Kaiſer Kranz ven Frieden mit dem eigenen Rinde micht zu 
thener zu erfaufen fürdhtete ; daß felbft Alerander bis nach Erfurt dem Manne entgegenkam, ben - 
ex fein Bedenken trug feinen Freund zu nennen. Mit Widerwillen fah er die Rheinbundsacte 
ins Leben treten; ſobald fie aber als Grundgeſetz erfannt und angenommen war, hielt er «8 
für feine Pflicht, ihren Vorſchriften nachzukommen, wie e8 Gewiffen und Ehre ihm geboten. 
D. nahm den Titel Fürſt Primas des Rheiniſchen Bundes an, fegte fi in den Beflg der Lan⸗ 
destheile, bie ihm zugewieſen waren, und machte Frankfurt zu feiner Reſidenz. 

Das franzöfifche Joch laſtete immer drückender auf den Staaten Europas, die Napoleon mit 
Waffenmacht erreichen konnte, und die Anſtrengungen und Verſuche, fich von demſelben zu be: 
freien, wieverbolten ſich, voch erfolglos. 

Den Krieg mit Ofterreich endete der Wiener Friede, dem dieſe Macht neue ſchwere Opfer 
bringen mußte. Bebeutende Lanvestheile wurben abgetreten, die Napoleon feinem Reiche ein- 
verleißte oder an Rheinbundsfürſten verſchenkte. Die ältefte Tochter des Katferhaufes ward 
mit ihm vermäßlt, und in einen Dertrage, ven beide Reiche ſchloſſen, machten fle ſich verbindlich, 
im Falle eines Kriegs fi gegenfeitig mit 30000 Mann zu umterftügen. Es ließ fi erwarten, 
daß diefe Verpflichtung bald ihre Anmendung finden werde. In ver Natur Rapoleon’3 lag ver 
unwiderſtehliche Zug, fo meit zu gehen, bis er Schranken fand; er felbft fegte ſich keine. Am 
3. März 1810 erließ er an ven Senat eine Botfhaft, in welcher er demſelben die Ernennung 
frineß lieben Sohnes, des Bringen Cugen Napoleon, nad) vem Tode des Fürſten Primas zum 
Großherzog von Frankfurt verkündigte. Das Net, dem Fürſten Primas einen Nachfolger zu 
geben, hatte er fich aurch den 12. Art. ver Rheinbundsacte vorbehalten. Das Großherzogthum 
Frankfurt warb zugleich mit dem Fürſtenthum Fulda und der Grafſchaft Hanau vergrößert. 
In demjelben Jahre machte D. eine Reife nach Paris, die er 1811 auf eine Einladung Napo- 
teon’8 zur Feier der Geburt des Königs von Rom zu wiederholen genöthigt war. 

Endlich gelangte man zum legten Arte ded großen Dramas. Der denkwürdige entfcheidende 
Rrieg mit Rußland begann. Napoleon bot die Kräfte eines halben Welttheild auf, um bie Un⸗ 
terwerfung ber andern Hälfte zu vollenden. Nie hatte man eine größere Macht gefehen, nie 
fühten die Herrſchaft eines Menfchen begründete und feſter. Es follte anders kommen. Die 
Geſchichte ift ein Cpos, und bie Einbilvungsfraft vermag fich kaum zur Wirklichkeit zu erheben. 
Was den Riefenbau der Weltherriägaft vollenden follte, warf ihn in Trammer. Spanien war 
der Feld, an dem fich der reißende Strom der franzöftichen Wacht zuerft gebrochen hat; an Ruß⸗ 
Iand follte fie zerſchellen. Der Mann, ver feine ftärfere Kraft als die des Schwertes Tannte, 
fah betroffen, wie Glaube, Gefinnung und Memung des Volks ihm mit Heldenmuth entgegen- 
trat nnd die Freiheitsliebe der erwachten Völfer eine moralifche Stärke erzeugte, der Die phyſi⸗ 
fihe nicht gemadhfen war. Das Betfpiel der Salbinfel ward beachtet. Gleiche Gefahren und 
diefelbe Noth riefen gleiche Gefinnungen und venfelben Widerſtand hervor. Deutſchland blieb 
nicht Hinter Spanten zurüd. Im ſtillen Hatten fi deutſche Gefinnungen für Recht, Freiheit 
und Baterland andgebüfnet, durch gegenfeitige Mittheilung geſtärkt, befonders jugendliche Ge⸗ 
müůther mit Begelfterung erfüllt, und als der Tag der Entfcheivung kam, ſtand ein Heldenvoll 
dem erſtaunten Feinde gegenüber. Auf heimiſchem Boden Tpricht für den eingebrungenen Frem⸗ 
den kein Gefeg, und mad er immer gegen den Willen feiner Bewohner verfuchen over thun mag, 
ders Unrecht iſt auf ſeiner Seite. Die Schlacht vun Reipzig entfchien Deutfchlands 208 umb be⸗ 

fette es von der franzofifchen Herrſchaft. 
D. hat fih im September 1818, alfo drei Wochen vor der Sthlacht bei Leipzig, von 

Afchaffenburg nach Konſtanz begeben, wo er einige Aingelegeniheiten feines Biethums wit meh⸗ 
reren Schweizereantonen orbnete. Unterbeffen waren im Giegeszage die verbündeten Monarchen 
dern feindlichen Heere bid an die Ufer des Rhein gefolgt und Hatten ihr Guuptauavtier wach 

Frankfurt verlegt. Dad Großherzogthum ward durch eine Briifgefung vom 6. Rov. einer 
proviforiſchen Verwaltung ibergeben. D. machte einen Verſuch bie verbündeten Monarchen 
Über ſeine Lage und wahren Gefinnerugen aufgntläten, und ſchlekte gu dieſem Ende feinen Kam⸗ 
merherrn und Gehekmvalh von Varkeburt nach Frankfurt an ſie ab. Der Erfolg ließ ſich ver⸗ 
muthen, and D. gab fi wol Deiner Tauſchung hin. Schoa im Novembrer hatte ex ih zu Awa⸗ 
Manz mit feiten beinährteflen Fteunben berathen, wad unter den drohrnven Werhäliniffen zu 
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thun fe. Der Berathung wohnten unter andern ver Generalvicar von Weflenberg und der 
Weihbiſchof von Kolborn bei. Allen ſchien die Lage nicht verzweifelt und noch günſtige Wechſel⸗ 
fälle darzubieten, wenn fich der Fürſt Primas nur zu den geeigneten Schritten verſtehen wollte. 
Da gab er die beſtimmte Erklärung ab, daß er die großherzoglidhe Regierung nieberlege,, aller 
weltlihen Macht entſage und fih nur ald Erzbiihof von Regensburg hetrachte. Zugleich be: 
Rätigte ev zum Schreden aller den ihm von Napoleon ernannten Nachfolger, ven Prinzen Eugen. 
Das ſchien nun eben nicht der geeignete Schritt, um dad Wohlwollen der hohen Verbündeten 
zu gewinnen ober die Öffentliche Meinung in Deutſchland mit ſich zu verföhnen. Alle Verſuche, 
D. von diefem Entfchluffe abzubringen, waren indeſſen vergebend. In einer Erflärung vom 
24.Nov., die tr ven Schweizercantonen, mit welchen er einige fichlidhe Angelegenheiten zu ord⸗ 
nen hatte, mitteilen ließ, heißt e8 wörtlich: er werde fi in Zukunft den Pflichten feines biſchöf⸗ 

‚ lien Amts um jo ungeftörter und forgfältiger widmen fönnen, da er allen weltlichen und 
Staatögejhäften nun entfagt habe. Am Enpe des Jahres 1813 kehrte er nad Regensburg 
zurüd, wo er einzig feinem erzbifchöflichen Berufe in einfamer Stille Iebte, bei eigenem Mangel 
Nothbedürftige unterftägte und am 10. Febr. 1817 im fünfundflebzigften Jahre eines geprüf⸗ 
ten und vielbewegten Lebens flarb. 

Daß D. die Ernennung des Prinzen Eugen zu feinem Nachfolger durch Napoleon beftätigte, 
war nicht ſtaatsklug, weil er fi) dadurch nur ſchaden, dem Prinzen jelbft aber und dem Lande 
nichts nugen konnte. Vieleicht glaubte er fi an fein gegebenes Wort gebunden und durch An= 
ordnungen verpflichtet, die für gefeglich gegolten hatten. In dem Ausprude des Gefühls der 
Dankbarkeit, durch den er ſich und den gefallenen Helden ehren wollte, ver in glüdlihen Tagen 
fih ihm wohlwollend erwieſen hatte, brachte er ein Opfer, deſſen Werth vielleicht gerade darin 
liegt, daß er ihm felbft wie Napoleon Feinen Vortheil mehr bringen Eonnte. Der blinden An⸗ 
bänglichfeit und Ergebung fonnte man ihn nicht befhuldigen, das hatte er in fchwierigen Ver: 
Hältniffen bewiefen. Während feines Aufenthalts zu Paris im Jahre 1810 ſprach er dem fran= 
zoͤſiſchen Kaifer ohne Rückhalt feine Mishilligung über die Härte aus, mit welcher der Papft 
Pius VI. von ihm behandelt ward. Er trug fein Bedenken, den ganzen Zorn bed gereizten 
Machthabers auf fich zu nehmen, indem ex das mishandelte Haupt der Kirche mit ſtrengem 
Ernſte vertheidigte. Als der Krieg gegen Rußland entſchieden war und Napoleon fih nad 
Dresden begab, kam er. ven 14. Mai durch Afchaffenburg, wo er D. einige Stunden fah. Diefer 
fprach dem Katfer feine Beforgniffe über ven Erfolg einer Unternehmung aus, die ihm in ihren 
Urſachen weder Hinlänglich begründet noch in ihren Wirkungen ohne große Gefahren ſchien. 
Zugleich ſchilderte er ihm die bedenkliche Lage Deutſchlands umd die eben nicht beruhigende 
Stimmung der Gemüther, die fih an manchen Orten offenbarte. Napoleon nahm vie wohl- 
gemeinte Mittheilurig mit der Kälte auf, die dem Rathgeber zeigte, wie wenig man ihm ein Ur⸗ 
theil in dieſer Sache zutraue. 

„Die Stellen, welde die Nachwelt anweift”, fagt Montesquieu, „hängen wie die übrigen 
von den Launen des Glücks ab. Wehe dem Rufe eiried Mannes, der einer Partei unterliegt, 
welche die herrſchende wird!“ Cine große Wahrheit, durch welche vie Geſchichte fo oft zur Lüg— 
nerin geworben ift! Die aber, welche in wahrer oder nachgeäffter Begeifterung für Deutſchlands 
Wiedergeburt, wie fie dieſelbe erftreben wollten, D. als einen Abtrünnigen von unferer heiligen 
Sache verläftert und feine politifhen Täufhungen zu Verbrechen entftellt Haben, mögen ihn 
num billiger beurtbeilen, nachdem fie ihre Täufhungen erkannt und viefelben aud) von Unbilli= 
gen ald Verbrechen gebrandmarft fahen, wenn es anders wahr ift, vaß eigene Berirrungen uns 
nachſichtiger gegen die anderer machen. 

Die fhönften Züge in D.'s evelm Charakter bilden feine Menſchenliebe, jeine Wohlthätig- 
keit, feine freundliche Duldung und Nachſicht mit den Schwächen feines Nächſten. Sein religiö- 
fer Glaube ließ ihn immer gerecht und mild gegen Andersglaubende, und alle Confeſſionen 
hatten fih einer gleichen Behandlung von ihm zu erfreuen. Er war ein Chriſt in dem Beifte 
des wahren Chriſtenthums, wie e8 der Erlöſer in feinem Leben duch Wort und Ihat gelehrt 
und zum Heil unferd Geſchlechts verflanden wiſſen wollte. „hut andern nicht, was ihr nicht 
wollt, daß fie euch thun“, war fein erfted und Heiligfled Gebot, pas fein Jünger Johannes, der 
ihm am ähnlichſten war, durch die Vorfchrift erklärte: „Ihr follt euch lieben, einer den andern.‘ 
Unter allen ſchoͤnen Charakteren ver Kicche ſteht D. vielleicht Fendlon am nächften; wie dieſer 
hatte er das Chriſtenthum mit feiner ganzen freundlichen Milde, mit feiner ungetheilten Men⸗ 
ſchenliebe als feinen heiligflen Beruf erfannt. Setzte die Strenge einer dogmatiſchen Vorſchrift 
ihn in Widerſpruch mit dem Wohlmollen feines Gemüths, dann fuchte er eine Auslegung, pie 



Dampftraft und Dampfſchiffahrt u 273 

dieſes befriebigte. Mit der Taube von Cambray, wie man Fenelon nannte, hatte er eine größere 
Berwandtfdaft als mit Boffuet, dem Adler von Meaurr Zeitliches Gut hatte für ihn nur 
Werth, wenn er es zum Beiftand Hülfsbebürftiger verwenden Fonnte. In feiner Lage oft 
ſelbſt arm, unterflügte er: die Arnıen. Wie wenig er an die Vergrößerung des eigenen Ver: 
mögend dachte, beweift der Umſtand, daß er bei feinem Tode nur 4417 Fl. hinterließ, und 
der Werth feiner Mobilien, vie um einen hohen Preis verfteigert wurden, nicht über 4428 Fl. 
betrug. 

Daß D, feine Schwächen Hatte und ihnen menſchlich unterlag, bezeugt fein öffentliches Leben. 
Da ihn jene durchgreifende Stärke ded Charakters fehlte, durch die er fich folgerecht in feinem 
Benehmen geblieben wäre, fo ſuchte ex fremden Einfluß von ji abzumeifen, um fich feldft imnter 
gleih-und treu zu fein. Das Gefühl dieſer Schwäche machte ihn oft eigenfinnig und gerade 
dadurch zum Opfer viefer Schwäche. Der Einwirkung bedeutender Männer und hoher Stellen, 
die den Regenten nicht felten misbrauchen, entzog er fich, um ich der verſteckten Leitung ihm un⸗ 
verdaͤchtiger, untergeordneter Berfonen hinzugeben. Die Erfahrung ift nit neu, daß ein Fürft 
dem Rathe jeined Minifters voll Mistrauen widerſtrebt und einen Einfall feines verfchmigten 
Kammerdiener folgt. D. war fromn und dieje Krömmigfeit, die er bei der Ausübung feines 
Priefteramts zeigte, hatte für den Gläubigen etwas wahrhaft Rührendes. Es gab Menichen, 
bie biefen feften Glauben bei einem Manne nicht begreifen fonnten, der an Aufflärung und Bil: 
dung unter ven erften feiner Zeitgenoffen ftand, und doch ald wahrer Katholif dem herrſchenden 
Geiſte feiner Zeit nicht angehörte. Hier galt das für beſchränkte Einfalt, dort für Heuchelei; 
D. aber fragte nie; wie edgenonmmen ward. Es ſchien allervings ein räthſelhafter Widerſpruch, 
den id übrigens noch auffallenver in dem Bifchof Bregoire gefunden habe. Diefer Mann, in 
der Aufklärung und Wiſſenſchaft fo hoch geftellt, in Staatsrecht und Staatöfunft nach den Be: 
griffen ver hergebradyten Regierung und Regierungsweisheit ein arger Freigeiſt und Keper, 
zerfloß vor den Stufen eines Altard in Thränen und ſchien beim Abendmahl gefühllos von aller 
Welt abgezogen und in die Tiefen des-Geheimniffes der Menſchwerdung Gottes verloren. So 
war D., und in gar vieler Beziehung von Gregoive fo hoͤchſt verſchieden, Fam er ihm gleich an 
Srömmigfeit, und dieſe Srömmigfeit war bei beiden ohne Heuchelei. 

Was D. ald Schriftiteller geweien ift und geleiftet hat, zeigen feine Werke, deren Zahl in 
deutſcher, franzoͤſiſcher und Inteinifcher Sprache von größerm oder geringerm Umfange fih auf 
30 beläuft. Auch hat er mehrere Aufſätze in die gelefenften Zeitfhriften, ven „Deutfchen Mer- 

kur“, die „Horen“, dad „Morgenblatt und andere geliefert. Das größte Aufſehen haben feine 
„Betrachtungen über das Univerſum“ gemacht, die mit großen Beifall aufgenonmen wurben. 
In denfelben ertheilt ex einen Negenten die Vorſchrift: „Willſt du deine Unterthanen glücklich 
wiſſen, flrebe nach drei Dingen: daß Feiner hungere; daß jeder befchäftigt fei; daß alle gerecht 
und womdglic, liebend ſeien! Das find in allen und jeven Fällen Berürfniffe zur Glückſeligkeit. 
Vermeide unnöthige Veränderungen! Du weißt, wie ſehr die Menſchen an Genohnben— an in⸗ 
dividueller Ähnlichkeit hängen.“ J. Weitzel. 

Dampfkraft und Dampfſchiffahrt in Rückſicht auf den Verkehr. J Es könnte 
faſt überflüſſig erſcheinen, die Vortheile einer raſchen und geregelten Communication dar⸗ 
zulegen, in einer Zeit, wo die rieſtgſten Anſtrengungen gemacht werden, wo Wiſſenſchaft 
und Praxis ſich einander wetteifernd die Hand reichen, um den Raum vurch die raſchere Be⸗ 
weglichkeit der Transportmittel zu überwinden. Man kann zu einer ſolchen Darlegung in⸗ 
deſſen doch geneigt fein, ſobald man einen Blick in die gangbaren nationalökonomiſchen Lehr⸗ 
bücher und Ausführungen wirft: neben Production und Theilung der Arbeit, neben ver Lehre 

. vom Audtaufch im allgemeinen und ver Bedeutung des Geldes im befondern werben die Ver- 
kehrsmittel gewiflermaßen nur als ein Nebenfächliches behandelt. Und doc find ſie die eigent- 
lie Seele des Verkehrs, und doch bedingen ſie jede Aeußerung deſſelben in Production, in faſt 
jeglicher Arbeitsthaͤtigkeit und im Austauſch. Wer hat nicht die Erfahrung gemacht, daß bei 
den vielfach im legten Jahrzehnd neu eröffneten oder blos befier geregelten Verkehrsbahnen zu 
Lande und zu Waffer die Wirkungen auf ven Verkehr ſich ganz anders geftalteten, als man vor= 
ber auf Grund der bisherigen Erfahrungen ſich herausgerechnet hatte! Indem die neuen Stra- 
pen Menſchen niiteinander in öftere Berührung bringen, die einander biäher entiweder ganz 
oder verhältnigmäßig fremb gewefen waren, erweden fie neue Kenntnifle und neue Bedürfniſſe, 

" und wenn dazu ein raſcherer und regelmäßigerer Austauſch von Producten tritt, die das eine 
Land beſſer gebraudyen oder fonftwie beffer verwerthen kann als das andere, ſo von ſelbſt der 

Staats⸗Lexrikon. IV. 
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Keim zu ganz neuen VBerkehrsverhältniffen gelegt. Die Verbefferung des Verkehrs unter den 
Menſchen ruft jedesmal fozufagen latente Verkehrskräfte ind Leben. 

Es jind napıentlich zwei Erforberniffe, auf welche es bei jener Entwidelung bed Verkehrs 
ankommt: 1) Raſchheit und 2) Regelmäpigkeit der Berfehrömittel, und zwar fleht im großen 
und ganzen zunächſt das letzte Erforderniß voran, während die blos ſchnellere Communication 
mehr für einzelne Fälle von unberechenbarem Nutzen iſt. Schon die einfachſten Handelswege 
weiſen auf dieſen wichtigen Unterſchied hin. Die großen Karavanenzüge des Oſtens, wie fie, 
wenngleich in ſehr vermindertem Maßſtabe, noch bis auf den heutigen Tag beſtehen, wiederholen 
fich alljährlich zu ziemlich feſtbeſtimmten Zeiten, deren Beſtimmung freilich den Ortsverhält⸗ 
niffen genau angepaßt werben muß. Würden viefe Karavanenzüge von foldhen feftbeftimmten 
Zeiten nichts wiffen wollen, dad eine mal in drei, das andere mal in ſechs Monaten oder in lan- 
gern ober fürzern Zeiträumen hier oder Dort eintreffen, jo würden die Käufer, fei e8 zum Wie⸗ 
berverfauf, fei ed zum Selbſtgebrauch, feinerlei Maßſtab für die Höhe des jepeömaligen Bedürf⸗ 
niffes bis zur Ankunft des nächften Zuges haben, jie würden das eine mal zu viel und das 
andere mal zu theuer kaufen, und auch dem Verkäufer, ver nun feinen ungefähren Maßſtab für 
bie Höhe des jedesmaligen Abfages hätte, würde es kaum beffer gehen; die Preife ſelbſt würden 

- in foldem Kalle in rafhem Wechjel entweder zu hoch over zu niedrig fein, gelegentlidh ein Bor: 
tHeil für den einzelnen, aber auf Die Dauer ein Zufland, bei dem der Verkehr nicht gedeihen 
fann. Dagegen fann ed wol vorfommen, daß daß Leben und das Eigenthum eines einzelnen 

“von der raſchen Mittheilung einer einzelnen Nachricht oder ver fchnellen Befoͤrderung beftimm- 
ter Güter abhängt, aber das find der Natur der Sache nach nur die Ausnahnısfälle. 

Viel günftiger freilich gefaltet ſich Die Sache, ſobald zu ver Regelmäßigfeit die Raſchheit 
hinzutritt. Sie erhöht und vervielfacht alle jene Folgen aber nicht blos in arithmetifcher Stei- 
gerung, Je Eürzere Zeit der einzelne Menſch auf einer Reife zuzubringen hat, um deflo mehr 
Zeit gewinnt er für jedes andere.Thun, für Arbeit oder für menfchlihen Genuß ; je kürzere Zeit 
die einzelne Waare auf der Landſtraße liegt, um fo geringer wird auch der Betrag der Fracht: 
foften fein, an Zehrung für ven Frachtführer, an Audgaben für dad Laſt- over Zugrieh, an 
Zinfenvergütung. Je raſcher alfv die regelmäßige Communication vor ji geht, um deſto eher 
können einzelne Güter überhaupt oder quantitativ mehr in den Verkehr gelangen, um deſto eher 
wird eine einzelne vorübergehende Nachfrage befriedigt, ein einzelnes Angebot ſeine Abnehmer 
finden koͤnnen. 

Mit der Raſchheit des Verkehrs vermehrt ſich auch der Natur der Sache nach und auch nach 
allen vorliegenden Erfahrungen die Menge der regelmäßigen Verkehrsmittel und vermindern 
ſich die Zwiſchenräume in den einzelnen Verkehrsbeziehungen, und jede dieſer Wirkungen führt 
wiederum beſtimmte weitere Folgen von großer Erheblichkeit herbei. Se ſchneller die Bewohner 
entfernter Gegenden zueinander gelangen fünnen, um fo mehr werden fie, fei ed zum Handels⸗ 
verkehr, fei e8 zum Vergnügen, die Gelegenheit dazu aufſuchen oder benugen, um fo eher wer: 
den einzelne wiederum auf den Gedanken verfallen, aus diefem Begehr dadurch ihren Augen 
ziehen zu wollen, daß jie andern ihre Verkehrs - oder Transportmittel gegen eine Vergütung zu 
Gebote ftellen. Und auch das geſchieht nicht blos im arithmetifchen Maßſtab. Denken wir und 
zwei Gegenden, deren Bewohner durch Auffchließung einer Landſtraße ſtatt innerhalb einer 
Woche in zmei Tagen zueinander gelangen fönnen. Der Zeitverluft und die Koſten einer Wo- 
chenreiſe hin und zurück werden nicht von jehr vielen getragen werben können und auch die wenigen 
werben die Gelegenheit dazu nur bei entfprechenver Wichtigkeit, und im Handelsverkehr nur, 
wenn jie den entſprechenden Nugen daraus ziehen zu können meinen, wahrnehmen. Schon ſehr 
viel Xeute mehr werben von einer Reiſedauer von zwei Tagen Gebrauch machen koͤnnen. 
Daraus ergibt ſich denn aber wieder, daß trotz der Koſten, welche jedesmal die Verkuͤrzung der 
Zeitdauer einer Reiſe beträgt, die Unfoften des einzelnen, der fie vornimmt, jinfen, eben weil 
die Zahl derfelben in nod) erhöhtem Maße zu jenen Koften fleigt. Und wiederum werden da⸗ 
durch neue Theilnehmer Herbeigezogen und wird eine neue Verminderung der Reiſekoſten ein= 
treten können, wird man beiberfeitö neue Verbindungen anfnüpfen, die all dieſe Wirkungen 
vermehren, un dies alled fo lange, bis die Verkehrskoſten das Minimum, die Zahl derer, welche 
fie auögeben, dad Marimum erreicht haben , das unter gegebenen VBerhältniflen möglidy ift, Es 
wird ſich aber dabei ſchon früh das Bedürfniß herausgeſtellt haben, die Gelegenheiten zum 
regelmäßigen Verkehr zu vermehren, alſo in jenem Beiſpiel die regelmäßigen Beförderungd- 
gelegenheiten auf zwei oder mehrere male die Woche zu bringen, was natürlich wiederum alle 
jene Wirkungen um joviel ftärfer macht. 
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Eine ganz beionvere Wirkung tritt aber noch infolge der vergrößerten Schnelligkeit des 
Berfehrs im Güterumtaufch ein. Verfehren zwei Gegenden in einer Reiſeentfernung von einer 
Woche miteinander, fo merben die, welche aus der andern her regelmäßig beftimmte Waaren zu 
beziehen haben, ihre Güter nicht bloß eine ganze Woche auf der Landſtraße wiffen und im Ver⸗ 
hältniß dazu die Koften zu tragen haben, jie jelbft oder doch die Händler, von denen fie diefelben 
etwa an Ort und Stelle faufen, werben mindeſtens fletd durchſchnittlich für eine Woche Vor- 
rath halten müſſen, mit neuen Koften für alle Betheiligten an Lagerraum, an Zindverluft, an 
Waarenverderb. Genau im Verhältniß zur Verminderung der regelmäßigen Reifeentfernung 
werden der Betrag der zum Verkauf over zum Verbrauch aufgehäuften Güter und die daran 

haftenden Koften abnehmen. Aber wohlverftanden, der volle Nugen des raſchen Verkehrs kann 
fich nur bei gleichzeitiger Regelmäßigfeit entwideln, weil nur durch die Vielfältigfeit derer, die 
davon Gebrauch machen, die Koften vermindert und weil nur dann Handel und Coniuntion 
ih darauf einrichten können. 

Daß nur der raſche und regelmäßige Verkehr bie yeobuctiven Kräfte eined Landes ent: 
wickeln kann, verſteht ſich nach dem Geſagten von ſelbſt. Die Aſſecuranz für ausreichende 
Ernten liegt nur in dem Streben nad) Überfluß des Ernteerträgniſſes, weil ſonſt eine einzige 
Misernte auf Jahre hinaus beſchädigen könnte. Aber dieſes Streben wird nur dann ganz 

' regelmäßig vorhanden fein, wenn der Getreidepropucent mit Sicherheit darauf rechnen kann, 
dad, was er im eigenen Lande nicht zu verwerthen weiß, ſtets anderswohin verfaufen zu koͤnnen. 
Auch der Fabrifant wird den größtmöglidhen Nugen aus feiner Thätigkeit nur dann ziehen, wenn 
er ftetö feine Rohproducte am billigften und im befter Auswahl beziehen fann, für feine Erzeug- 
niffe ben weiteften Marft hat. Daran fnüpft ſich aber fhon ein ganzes Getriebe von Handel, 
von Geldverkehr und von geordneten Verhältniſſen, fie alle nur denkbar auf Grundlage eines 
ganz regelmäßigen und möglichft befchleunigten Verkehrs entfernter Gegenden miteinander. 

Der Handel jft in jeinem primitiven Zuflande, ver nur einige wenige Bezugs- und Abfag- 
quellen fennt. Aber da mo ver VBerfehr an vielen Fäden zugleich hängt, wo vielerlei Verkehrs⸗ 
wege ſich vereinigen, fann jeder einzelne unter ihnen noch vollfländiger auögebeutet werden. 
Schon mande Erwartung oder Speculation auf einen feheinbar günftig, an einem großen Fluß, 
in einer reichen Gegend gelegenen Ort ift getäufcht worden, weil ihm die Vielfeitigkeit, dad Zu- 
jammenfaflen der Verfehrswege mangelte. Es it aber begreiflih, daß die Wirkſamkeit jeves 
einzelnen Verkehrswegs durch die unmittelbare Anfnüpfung an andere noch verftärft wird. 
Darin liegt denn die Bedeutung guter geographifiher Lagen und alt beſtehender Handelsver⸗ 
bindungen; fie beide, die zudem in der Regel Hand in Band gehen, find das eine mal die Ur- 
lache, dad andere mal die Folge von einer Bielfeitigkeit von Verkehrswegen. Aus dieſem 
Grunde ift e8 denn wiederum fo ſchwer, wenn überhaupt möglich, Eünftlihe Handelspläge zu 

ſchaffen, man fann höhftens den Verkehr von natürligen Mittelpunkten des Handels flören. 
enn der Handel eined Landes von deſſen Arbeitöthätigfeit abhängt, fo auch die Fabrikation 

vom Handel, eind ergänzt das andere. Auf Vervollkommnung der Arbeitöwerfzeuge beruht 
die Fabrikation, auf VBervollfommnung der Verfehrömittel ver Handel. 

Das moderne Geldweſen mit allen den Erleichterungen, die ed den andern Zweigen bes 
Verkehrs bietet, ift ohne die regelmäßigfte und vie fehleunigfte Communication aller wichtigern 
Handelsplätze der Erde gar nicht denkbar. Wo Contanten oder jonftige Baarmittel verſchifft 
oder ſonſtwie verjendet werden, kommt jeder Zeitverluft einem DVerluft an Zins, aljo aud an 
Kapital gleidh; wo durch Rimeſſen an Waaren bezahlt wird, muß jede Ungewißheit über Be: 
förderung und Anfunft verfelben, wegen des unausbleiblihen Sinfluffes dieſes Uniſtandes auf 
bie Waarenpreife, gleich einem Hinverniß auf die befimdgliche Ausgleihung wirken. Wo duch 
die leicht mögliche Verzögerung eined Waarentransports der Käufer fich ver Gefahr eines plög- 
lichen ftarfen Steigend und Fallens der Preije ausgefept fieht, wich er in jede Geſchäftsunter⸗ 
nehmung, die dieſen Einflüflen unterliegt, diefe „Gonjuncturen” mit hineinrechnen, die aljo auf 
den Preisfland nothwendig influiren: Daffelbe gilt von Rimeſſen in Wechfeln. Beftehen für 
den Ausfteller und ven Empfänger von Wechſelzahlungen zu große Ungewißheiten über die ge- 
genfeitigen Cursverhältniſſe zur Verfallzeit infolge der Ungewißheit und Unficherheit der gan- 
zen gegenfeltigen Verfehröverhältniffe, jo wird biefer Umfland, der einem Hinderniß in der 
beſten Art der Ausgleihung gleichwirkt, wiederum auf die Preije und ſomit auch auf die ganzen 
Geldverhältniſſe einwirken. Jede Ausgleihung von Zahlungsverhältniffen hat aber ihren 
meitern bireeten over indirecten Einfluß auf allen andern Geldverkehr, vermöge der fo grof- 

18* 
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arfigen und doch fo einfachen Kombinationen, innerhalb deren der ganze heutige Geldverkehr 
fi) bewegt. So viel ift jenenfall® erfichtlich, daß jede Verbeſſerung der Communication einer 
Erſparung an Geldkräften, einer beſſern Feſtſtellung von Preiſen gleichkommt. 

Hier kommen wir denn auf die ganz verſchiedenartigen Richtungen, die der Handel i im 
Laufe der Jahrhunderte einnahm und die in ganz genauem Zuſammenhang mit dem Zuſtande der 
Verkehrswege ſtehen. Im Mittelalter und noch darüber hinaus war der Handel nach außen 
dem Worte und der Sache nach ein „Abenteuer“, man ſetzte vieles, ſich ſelbſt und ſein Vermoͤgen 
ein, um vieles zu erringen. Die Wege waren ſchlecht, die Verbindung mit der Heimat war 
abgeſchnitten, die Fremde war kaum gekannt. Glückte das Abenteuer, ſo kam man als ein 
reicher Mann zurück; misglückte es, ſo verkam man mitunter elend im Auslande. Und beim 
damaligen ſchlechten Stande der Verkehrswege konnte nicht ſelten die eine Provinz deſſelben 
Landes die andere in dieſer Beziehung als Ausland betrachten. Allmählich entwickelte ſich aber 
eine größere Regelmäßigkeit ver Beziehungen durch Berbeflerung ver Verkehrsweqe, durd Der: 
vollfommnung der Schiffahrt, eines der wichtigſten Verkehrsmittel. Aber die Wege waren noch 
ziemlich primitiv, die Schiffahrt lag nicht blos in den Händen der Routine, ſondern war bis auf 
die legten Jahrzehnde ven widrigen und ſtoͤrenden Einflüſſen von Wind und Wetter faft wider: 

ſtandslos preisgegeben. Es war allerdings damals dem Kaufmann noch möglid, unter ge: 
ſchickter Benugung des Moments rafche Gewinne zu realijiven, aber ebenfo nahe lag die Mög: 
lichkeit unerwarteter Verlufte. Aber unter allen Umſtänden Fonnten nur wenige, die ſchon 
Habenden, an den großen Conjuncturen theilnehmen, eben weil nur dieſe die erforberlichen 
Kapitalien bejigen, die, wie fhon oben ausgeführt, beim langſamern Gang des Berfehrd er: 
forverlich find, ganz abgefehen davon, daß aud fie nur die möglichen Verluſte zu tragen ver: 
mögen. Und wenn denn heutzutage, nachdem Eifenbahnen, Dampfſchiffe und Telegraphen⸗ 
linien ven Erdball umziehen und jede Entfernung mit einer früher nicht gefannten Schnellig: 
feit, Sicherheit und Regelmäßigkeit überwunden wird, bie Zeit der großen Waarenfpeculationen 
vorüber iſt, fo bat ſich doch unter der Gunft der jegigen Verhältniſſe eine ganze Neihe junger 
und frifcher Kräfte heranbilden können, welche in ihrer Gefammtheit für Handel und Babri: 
fation von unendlich größerer Bedeutung ind als die frühern menigen tonangebenden 
Kaufleute. Es iſt eine der ungeſchickteſten Übertreibungen unferer Zeit, welche von dev vorwie⸗ 
genden Bedeutung bed Zufammenfaflend großer Kapitalien im Gegenfag zu deren Zerjplitte: 
rung in vielen Händen ſpricht. In manchen, aber gewiß nicht in allen Fabrikationszweigen 
für einzelne Unternehmungen mag dad richtig fein, und im Handelöverfehr ragt die Bedeutung 
und bie nährende Kraft einer unter zehn Perfonen gleihmäßig verteilten Million weit über 
das hinaus, was ein einzelner damit leiften kann. 

II. Es kann nad) dem Gefagten nicht ſchwer fein, die eigentlichen MWirkungender Dampffraft 
auf den Verkehr zu ermeffen. Die erfte verfelben geht innerhalb der Fabrikationsthätigkeit 
fel6R vor, durch größere Regelmäßigkeit und größere Billigkeit der Leiftungen, woburd ber 
Markt nun beiler verjorgt werden fann. Aber der weſentliche und der entſcheidende Einfluß 
der Danıpffraft auf ven Verkehr Liegt in deren Anwendung auf die Verfehrömittel. Man ver: 
gleiche zu diefem Zweck nur die beften Chanfjeen mit einer Eifenbahn j je nach ihren beiderſeitigen 
Leiſtungen für den Verkehr. Zum Perſonentransport auf einer Chauſſee bedarf es einer ganzen 
Reihe von Poſtanſtalten mit einem Zubehör von Angeſtellten, von Wagen und von Pferden, 
mit einem entfprechenden Koftenetat — und maß leiften fie? Für eine deutſche Meile in einer 
Stunde muß fo yiel bezahlt werben, daß der minder Wohlhabende von jeder Möglichkeit einer 
größeren Reife auf dieſem Wege fo gut wie ausgefchloffen und auf andere billigere, unfiherere 
und noch unbequemere Reifegelegenheiten angewiefen war, abgefehen davon, daß ed für grö: 
Bere Mengen von Reifenden an Transportmitteln gefehlt hätte. Und ganz gewiß wirb niemand 
behaupten, daß die Annehmlichkeiten einer Poſtkutſche ehemaligen Datums fo groß waren, daß 
jegt noch viele Paffagiere dritter Wagenflaffe nad ihnen ji fehnen koͤnnten. Dabei war bie 
Negelmäßigfeit in ver Beförderung doch nur ſchwach, eB mußten auf jedem Anhaltepunfte, 
namentlich da, wo verſchiedene Touren zufammentrafen, Eleinere over größere Zwiſchenzeiten 
zum Ineinandergreifen verfelben gelaflen werben, deren Zulammenfafiung ſchon jeven einzelnen 
Tag beveutende Zeiträume ausmachte. Und weil an eine Dedung der Koften durd den 
Chauſſeeverkehr nie gedacht werden konnte, fo war es aud den Stanten und Gemeinden nur 
möglich, für die wichtigften Verkehrsrichtungen das Geldopfer ber Anlegung einer Chauſſee zu 
bringen, und fo blieben denn die übrigen Verkehrswege in einem um fo mangelbaftern Zu⸗ 
ftande; denn diefe Mangelhuftigkeit macht den Verkehr auf den Hauptftraßen felbft minder leb⸗ 
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haft, als Hei befferer Surge für Die Nebenmwege geſchehen wäre, erhöht alfo auch die Koften des 
einzelnen Reifenden in der Benugung ver Hauptwege. Natürlich, daß das Reiſebedürfniß 
unter jolden Verhältniſſen fih nur wenig entmiceln konnte, ja daß man von der möglichen 
Ausbehnung deſſelben damals fo wenig eine Ahnung hatte, daß z. B. die preußifche Poſtverwal⸗ 
tung der Erbauung von Bifenbahnen lange Zeit befonders aus dem Grunde opponirte, daß, 
wer reifen wolle, das ſchon jegt thue, an eine nennenswerthe Vergrößerung der Zahl der Rei⸗ 
fenden alfo nicht zu denken fei. Weit jchlimmer fah es aber noch mit dem Gütertrandport aus. 
Die Pferde im langſamſten Schritt, die Wagen fo ſchwerfällig als möglich, alle paar Stunden 
ein langer Aufenthalt — follte man es Heutzutage noch für möglich halten, daß der ſämmt⸗ 
lihe, doch auch ſchon vor Erfindung der Eifenbaßnen fo umfangreihe Güterverkehr zu 
Lande dieſe langſamen und koſtſpieligen Wege ging! Faſt der ganze Güterbedarf europät- 
fher Nationen lag regelmäßig wochen: und monatelang in jener Weife auf den Landſtraßen 
umher. Die Lieferungdzeit für die Güter war ungewiß, die Preije alſo einigermaßen ſchwan⸗ 
fend, der Zufland der Ablieferungen war es beſonders wegen der Beſchaffenheit der Wege oft 
noch mehr. | 

Wie ganz anders Heutzutage, wo die Störung und die Unbequemlichfeit der Reiſenden auf 
ein Minimum redueirt ift, wo Abgang und Ankunft auf vie Minute berechnet werben kann, mo ed 
für diefelben Transportmittel auf ein paar Hundert Menfchen over einige Centner Waaren mehr 
ober weniger faum anfommt und daher auch für jeden einzelnen Reiſenden der Preis fehr billig 
geftellt werden fann, wo die Waare ebenfo gleichzeitig in ungeheuern Mengen befördert werben 
kann, wo fie weniger jhmerfällig verpact zu werden braudt und endlich flatt Wochen nur noch 
Zage hindurch von Ort zu Ort befördert wird, minbeftend befördert werden koͤnnte und foflte, 
hätten die Gifenbahnverwaltungen nicht felten von den Regierungen das Publikum drüdende 
Privilegien auf ſchlechte Lieferungszeit erhalten. Und weil vernünftig angelegte und geleitete 
Eiſenbahnen ſich auch bezahlt machen, deshalb konnte es ſogar eine Speculation werden, ſolche 
anzulegen, und je weiter die Ciſenbahnen vordrangen, deſto mehr mußten aus den bisherigen 
Nebenftraßen gut hauffirte Wege werden ; denn die Eifenbahnen bedurften ebenfo ver allfeitig: 
ten Zuführung von Menfchen und Maaren, wie die Einwohner eines jeden Landftrichs bemüht 
waren, fi der Eiſenbahn möglichft durch befiere Wege zu nähern. 

Die Eifenbahnnen haben ganz neue Verkehrsbeziehungen geichaffen, fie haben gewilfermaßen 
die bisherigen Entfernungen zu Lande durcheinander gemorfen, denn die noch nicht Durch eine 
Eiſenbahn verbundene Gegend wurde dadurch für alle Verkehrsbeziehungen ferner als die 
ferne an der Eiſenbahn oder in deren Nabe liegende, nicht blos oder auch nur vorzugsweiſe in 

Betreff ver Schnelligkeit, ſondern weit mehr noch in Betreff ver Regelmäßigkeit der Verbin- 
dungen. ° Denn jeder Anbaltepunft an einer Eifenbahn wird nothwendig der Knotenpunft für 
einen ganz neuen Berfehr, indem Menſchen und Güter aus näherer ober größerer Ferne dort 
zufammentreffen. Dadurch gewinnt denn die gefammte Production eines folhen Umkreifes 
neue Abfags, die Conſumtion neue Bezugäquellen, und fo muß ſich denn mit der Zeit an den 
eigentlihen Handeldemporien, zu denen die Schienenwegeſgehen, ein ganz neuer und jedenfalls 
ein viel umfangreichererBerfehr audbilden, als er bisher vorhanden gewefen mar. (S. bierüßer 
insbeſondere den Art. Eiſenbahnen.) Bun jelbft verfteht e8 ſich, daß fih an diefe vermehrten 
Deziehungen,. unter ven Menſchen aud ein lebhafterer und veichhaltigerer Gedankenaus⸗ 
taufſch anfnüpft. In der That find die Überrafjungen und Veränderungen im Verkehr, welche 
durch die Eiſenbahnen entflanven find, fo groß geweſen, daß man vielfältig gemeint hat, ven 
ganzen biöherigen Berfehr aus jeinen Angeln heben und ihm beliebig ganz neue Richtungen 
vorfchreiben zu koͤnnen. Es Steht wirklich unter vem Kortfchritt der modernen Technik der An- 
legung vbn Eifenbahnen fo wenig ein Hindernif entgegen, daß man oberflächlich meinen konnte, 
alle fonk von der Natur freiwillig gegebenen Bedingungen zu einem Knotenpunfte großartigen 
Verkehrs durch fle Fünftlich erzeugen zu koͤnnen. Aber abgefehen von ver nicht über Nacht zu 
fhaffenden Productions und noch mehr der Conſumtionsfähigkeit eined Landes, fand dieſe 
Willkür ihre Orenze in der gleichzeitigen und ebenfo, wenn nicht noch mehr überraſchenden Ent: 
widelung der Dampffraft auf die Transportmittel zu Waſſer. 

IN. Der Waffertransport unterliegt durchaus andern Beringungen als ver Transport zu 
Lande und zwar ſehr verfchienenen nad) der Art der Gewäſſer, vie beichifft werden. Auch vor 
dem einfachen Landtransport zeichnet ſich der einfachſte Wafjertransport ſchon dadurch aus, daß 
er größere Mengen auf einmal beförbern kann; er fteht Hinter ihm fehr weſentlich dadurch 
zurüd, daß nur rieſige Gebirge hie Anlage von Wegen erſchweren over unmöglich machen, wäh⸗ 
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rend die zu befahrenden Waſſerflächen gegeben ſind und nur unter ganz beſtimmten Bedin⸗ 
gungen ımb ganz felten für größere Handelszwecke Fünftli und mit grefiem Koftenaufiwande 
dur die Anlage von Kanälen vermehrt werden fünnen. 

Der Transport auf einem Binnenſee wird in der Regel von keiner großen Bedeutung ſein, 
da er immer nur verhältnißmäßig wenige, meift nicht einmal für den Großhandel günftig bele- 
gene Ortſchaften berühren kann, bie meiften Binnenfeen auch zu Klein find, um eine ettvaige 
billigere Beförderung nicht vurch den mit Auf: und Abladen verbundenen Koſtenaufwand wie⸗ 
der mehr als auszugleichen. 

Biel günſtiger liegen die Verhältnifſſe ſchon bei Kanälen und bei ſolchen Flüſſen, welche ſich 
noch nicht für Die große Schiffahrt eignen, aber in größere Stroͤme einmünden. Bor Anwen: 
dung der Dampffraft unterlag jedoch die Schiffahrt auf ſolchen Gewäflern fehr mefentlichen Er: 
fhwerungen. Der Gebrauch ver Segel war allenthalben da. ausgeſchloſſen, wo nicht auf eine 
vielleicht ganz kurze Strecke die gelegentlihe Strömung des Windes e8 erlaubte, und jo mußte 
denn meift dad Fahrzeug ganz langſam mit Rudern oder großen Stangen fortbewegt, in der 
Regel auf Leinpfaden durch Menſchen- oder Pferdekraft fortgezogen werben, auf Kanälen meift 
nach beiden Richtungen hin, auf Flüffen bergwärts, da thalwärts die Flußſtroͤmung benugt 
merben fonnte. Die Beförderung war daher unter allen Umſtänden äußerſt langfam und zeit⸗ 
raubend, zur einen Hälfte zudem fehr Eoftfpielig, und zum Reifen war fie nur in Ausnahme 
fällen geeignet. Die Koften ver Bergfahrt erhöhten aber auch indirect die Koften der Thal⸗ 
fahrt, indem beide zufammen erft ven Gewinn aus jeder einzelnen Reife ausmachten, und jle 
waren verhältnigmäßig um fo beveutender, da man es vorziehen mußte, Eoftfpielige Waaren auf 
dem immer noch langjamen, aber doch noch ſchnellern Landtransport zu befördern des Zinſen⸗ 
verluſtes wegen, und weil man leichter dem Verberb ausgeſetzte Waaren zu Waffer garnicht beför- 
bern konnte, fodaß der gefammte Koftenaufwand des Waſſertränsports auf die übrigen billigern 
Waaren vertbeilt werden mußte. Unter ſolchen Umftänden konnte die Schiffaßrt auf folden 
Gewäſſern feine mit ven Bedürfniſſen des Verkehrs fortfchreitende Entwidelung nehmen und 
mußte zudem unter jeder Entwidelung des an nicht fo eigenthuͤmliche Bedingungen geknüpften 
Landtransports doppelt leiden. 

Noch anders liegen die Verhältniſſe der großen, der eigentlichen Seeſchiffahrt, wohin wir 
natürlich au die Schiffahrt auf ven großen, in die See mündenden Stromenden zu zählen 
haben. Es liegt zunächſt auf ver Sand, daß die unbeningte Abhängigkeit der Segelſchiffahrt 
von Wind und Wetter ein ganz befonderes Hinderniß im regelmäßigen Berkehr iſt; wenn das 
‚eine mal diefelbe Reife in vreifacher und längerer Zeit gemadjt wird ald das andere mal, wenn 
für jeden einzelnen Fall feine aud nur annähernde Sicherheit für Die Berechnung von Abgang 
und Ankunft der Schiffe ba iſt — die regelmäßigen Äquatorial- und Winpftrömungen in den 
Tropengegenden etwa ausgenommen — fo gejellt ich zu allen nadhtheiligen beim Landtrans⸗ 

port ſchon erwähnten Folgen einer langfamen und zeitraubenden Güterbeförberung noch ver 
weitere Nachtheil, der im Mangel an Regelmäßigkeit liegt. Der Kaufmann erwartet ſehnlichſt 
eine Waare, pie vielleicht nur wenige Wochen im Jahre gangbar tft oder alsdann die beiten 
Preifeerzielt, ver Fabrikant einen Rohſtoff, weil fonft feine Fabrik ſtill flehen würde, ev feine Auf⸗ 
träge annehmen könne, alfo feine Arbeiter unbefhäftigt bleiben müßten ;ver Getreideproducent will 
feinen Getreideüberfluß zum beften Preiſe im Auslande verwerthen, aber der herrſchende Wind 
Hält tage- und wochenlang die Schiffe vor oder in dem Hafen zurüd. Und ein anderes mal 
laufen sie in Maffe aus und ein und bringen eine ganz unerwartete Goncurrenz in den Preiſen 
der Waaren hervor. Schon eine geringe Kenntniß der Bevingungen, unter denen allein der 
Verkehr geveihen kann, muß lehren, daß unter ſolchen Verhältniſſen, bei fo ſtetem Wechſel der 
Gonjuneturen, ja bei der bloßen Moͤglichkeit dazu ein gewiſſes Schwanken hervorgerufen wird, bei 
dem an eine regelmäßige Ausbeutung der Conjumtion durch Handel und Production nicht ge⸗ 
dacht werden kann, daß vielmehr eine ganze Reihe von Kräften und Unternehmungen im Ber: . 
kehr überhaupt gar nicht zur Entwidelung fommen können und fonnten, wie jeder ohne 
weiteres herausfühlt, der die Schiffahrtözuflände vor Erfindung der Danpfiäifahrt mit der 
heutigen Entwicelung vergleidt. 

Wir wollen hier zulegt nur noch auf ven weſentlichen Unterſchied zwiſchen der Segel⸗ 
ſchiffahrt auf Hoher See und in engen Gewäffern, alſo namentlich Meerengen und Strommün: 
dungen aufmerffam machen. Auf hoher See jind ed nur abfolut widrige Winde und Winp- 
ftilfe, alfo die Ausnahmen, welche dem Kortgang ver Reife eined Segelſchiffs hemmend ent- 
gegenftehen, oder heftige Stürme, melde fogar einen Rüdgang bewirken fünnen. Beibe 
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Hinvernifle find aber jchon jet bei beflerer Kenntniß der Luft- und Waſſerſtrömungen auf 
hoher See erheblich vermindert. Die eigentlihe Schwierigkeit für ein Segelſchiff beginnt bei 
engen Gewäſſern in ver Nähe des Xandes, wo der Raum zu laviren, zur Benugung von minder 
günſtigen Winden fehlt, jelbft wenn die in ver Nähe von Land faſt regelmäßig ſich vorfindenden 
Dünen und Klippen die Fahrſtraße nicht auf einen ganz Eleinen Strich beſchränken, ſodaß 
jedenfalls dad Auffommen eines direct gunftigen Windes abgemwartet werden muß, um in den 
Hafen einzulaufen. Es ift aber befannt, wie gefährlih ven Schiffen gerade die Nähe einer 
Küfte werden kann. Alfo die Folgen eines ſolchen Zuftandes für ven Handel find erhöhte 
Koften und vergrößerte Gefahr. 

IV. Das alles jollte anderd werben, als man lernte, dad Wafler mit Dampf zu befahren, 
zwar nicht fofort anders, denn viele Erfahrungen mußten noch gemacht, viele Verbeflerungen 
noch erfunden werben, aber im fortichreitenden Mapftab von Jahr zu Jahr. Der Höhepunft 
ift ſelbſt bei der jegigen Entwidelung erüchtlich noch lange nicht erreicht. 

Die Dampfſchiffahrt hat zweierlei moͤglich gemacht: 
1) den Schiffahrtsverkehr von blos zufälligen Hinderniflen zu befreien; 2) gegenüber 

der größern Freiheit in Anlegung von Gifenbahnen die natürlichen Vortheile eines Handels: 
plages wieder zur Beltung zu bringen. , 

Wir erkennen hier einen interellanten Gegenjaß:- zu Lande Hat. vie Anwendung des 
Dampfes die Verfehrsrichtungen ftärker gebunden ald je zuvor, zu Waſſer viefelbe Kraft ite 
freier und beweglidher gemadt. Alle Hinverniffe von Wind und Wetter, von Luft: und 
Waſſerſtroͤmungen find und werben immermehr auf ein Minimum zurüdgefühtt, und je nad) 
der Wichtigkeit der in Frage flehenden Intereſſen tritt auch die Beveutung dieſes Umſchwungs 
für den Verkehr hervor. 

Für die Binnengewäller, namentlich in weniger bevölfeiten Gegenden, war freilich nidt 
viel zu erreichen, da der geringere Verkehr die Billigfeit der Bahr: und Frachtpreiſe unmöglich 

machte und umgekehrt die hoben Preiſe einen umfänglichern Verkehr nicht gut auffommen 
liegen. Indeſſen ift hierbei eine Wahrnehmung fehr intereffant,, der Einfluß allgemein geftei- 
gerten Verkehrs auf blos lofale Verkehrsverhältniſſe. Man hat in ver That an manchen Orten, 
die kaum Die genügende Orundlage zu einem einigermaßen lebhaften Berfehr zu bieten fchienen, 
dennoch wahrgenommen, wie eine fie nicht dirert berührende Danıpflinie zu Lande oder zu 
Waſſer ven Verkehr unerwartet eigen machte. Die Urfache ift leicht zu finden. Je zahlreicher, je 
billiger und je regelmäßiger die übrigen Verfehrögelegenheiten iind, deſto mehr kann fi unter 
Begünftigung anderer Umſtände auch die Bedeutung eines einzelnen Plages heben. Der Ber: 
kehr bewegt fidh eben auf fo vielfach verſchlungenen Bahnen, daß jedes, einzelne Interefle ſozu⸗ 

ſagen fletd auf Entbedungsreifen geht, um Zeit und Geld zu fparen und zu erringen. Auch 
fommt bei diefer Betrachtung der ſchon früher erwähnte Einfluß verbeflerter Transportmittel 
auf Berwerthung von Probucten, alfo au von Kräften manderlei Art in Betradt. 

Kleine nit ſchiffbare oder noch nicht ſchiffbare Ströne können in der Regeb nur nach 
gründlicher Beſſerung des Flußbettes und aud dann nur in waſſerreichen Zeiten für den 
Dampfiiffbetrieb, jedoch faft nur zum Zmed eines ziemlich beſchränkten Perſonenverkehrs ein: 
gerichtet werden, um jo beichränfter,, je näher die Eifenbahnen liegen. Für ven Waarenbetrieb 
fönnen die auf Flüſſen faft niemals tief gehenden oder flark zu beladenden Dampfſchiffe aus 
Mangel an Frachtraum natürlich nur ganz wenig leiften, und wäre felbft ver Raum größer, fo 
würden doc die höhern Koften jid wenig zum Verſand von billigern, alfo der Mehrzahl von 
Gegenſtänden eignen, hier noch ganz von der Goncurrenz der Eiſenbahnen abgefehen. Aber 
dennoch ift diefer Beginn einer Regelmäßigkeit im Eleinften Schiffahrtöverkehr nicht ohne fehr 
belebenven Einfluß. Menſchen, Waaren, vor allem Nachrichten aus der übrigen Welt gehen 
längs des Fluſſes zu beftimmten Zeiten ein und wieder ab, man fann fi) danach einrichten und 
jedenfalls feinen Geſichtskreis, nach Umſtänden auch feinen Geſchäftskreis erweitern. Vielleicht 
gelingt ed auch einer einzelnen beſſer gelegenen Drtfchaft, etwa am Ausgange eines Thals, vie 
bisher nur eine jehr erſchwerte Communication von unten her hatte, unter Begünftigung vieles 

- Umftandes ſich und feine Umgebung wirthihaftlih zu heben und auf viefe Weiſe fogar der 
ſcheinbar durch die Dampfſchiffahrt überflügelten Kahnſchiffahrt neue Vortheile zuzuführen. 

Viel beveutender find natürlich die günſtigen Rüdwirkungen ver Dampfihiffahrt auf ven 
Verkehr der größern, der ſchiffbaren Ströme. Die Koflen und Beſchwerlichkeiten fowie 
der außerordentliche Zeitverluft des Ziehend ver Flußſchiffe längs des Leinpfades, der je nad 
der Hrtlichkeit das eine mal an dieſem, dad andere mal an jenem Ufer läuft, können nunmehr 



280 Dampffraft und Dampffchiffahrt | 

mit dem leichtern, ſchnellern und darum auch billigern Transport, fei e8 direct auf ven Dampf: 
ſchiffen, fei es, daß fie andere Kahrzeuge bergaufwärts fchleppen, vertaufgt werden. Man kann 
fagen, daß erft eigentlich von jet an der obere Theil des Binnenftromß in geregelte Beziehungen 
zu den untern Slußgebieten treten kann und umgekehrt, und natürlich mittelbar auch deſſen 
kleinere Nebenftröne und deren Verkehrsgebiet, mit weitern und allgemeinern Wirkungen auf 
den Hauptſtrom. Diefes gegenfeitige Bevingen und Vorwärtstreiben wird ſich in jehr vielen 
Fällen, wie namentlich auf dem Rhein, fehr ſcharf nachweiſen laffen, da dieſer Fluß tief ind 
Land hinein ſchiffbar, durch ftarkbendlferte, inpuftrie= und verfehrsreiche Länder führt. Man 
wird aber auch nad) dem Gefagten leicht begreifen, daß eine neue Dampflinie zu Lande oder zu 
Maler vie etwa ſchon beftehenvden Concurrenten nicht ohne weiteres abjegt, wie Eleinliche Be- 
fürdhtungen und Concurrenzneid oft behauptet Haben, fondern meift denſelben ſogar neuen 
Verkehr zuführt, wie viele Thatfachen dies beweiſen. 

Die Einführung der Dampfidhiffahrt auf ven Flüſſen hat alfo die natürlichen Vorteile 
der Waſſerſtraße fehr bedeutend vor den vermehrt, was fie bißher fein konnten, und zwar vor: 
nehmlich dadurch, daß fie den längs des Flußgebiets allenthalben liegenden „Iatenten” Verkehr 
auffchloß. Keine, auch die beftangelegte Eifenbahn wird aber jemals die Vortheile einer mit 
Dampf fahrbaren größern Waſſerſtraße erreichen können, denn der Betrieb auf den Eifen- 
bahnen unterliegt den Erſchwerungen und Einjchränfungen nach der Zeit, nach dem Umfang 
der Befdrderungsmittel und auch für die Aufnahme der Seitenzuflüfle, wie dies auf Flüfſen 
nicht vorkommen kann. Der Wagen fann im Nothfall nicht Die Locomotive ergänzen, wohl 
aber der gewöhnliche Kahn das Dampfihiff, wenn aud nur auf einzelne kürzere Streden, 
und auf jeven Fall vermag der Flußverkehr das ſeitwärts Zuſtroͤmende viel vafcher und weniger 
umſtändlich in die Sauptrihtungen ded Verkehrs Hinein zu vermitteln, als in der Regel ber 
Gifenbahnbetrieb; er vermag died um fo mehr, da auf Klüffen der Dampfer nit blos ſich 
ſelbſt und die eigentlichen Eifenbahmvagen fortbeivegen, fondern auch andere Fahrzeuge ohne 
Rückſicht auf deren Bauart mit ver ihm eigenen Sicherheit und Regelmäßigkeit fortichleppen kann. 

Es ift möglih und aud gar nicht unwahrfcheinlih,, daß, wäre die Erbauung von Bifen: 
bahnen der Zeit nach lange vor der Entwidelung der Dampfihiffahrt vorgefommen , die Ver⸗ 
fuche, durch Die Legung beliebiger Gleiſe dem Verkehr Zwang anzuthun, ſehr oft vorgenommen 
worden wären, während jie jegt doch nur vereinzelt vaftehen_ Der Gedanke, diefen rt over 
jene Gegend durd eine Eiſenbahn zu begluden, auf welder man ihnen den Verkehr von nad: 
barlich gehaßten oder politifch unbeliebten Städten und Gebieten zuführen könne, ift befanntlich 
oft genug gehegt oder doch mindeſtens befürwortet worden. Hätte der Flußverfehr nicht vielfach 
an Sicherheit und Schnelligkeit es mit der Entwickelung des Landverkehrs durch den Eiſenbahn⸗ 
betrieb aufnehmen fünten, ver Gevanfe wäre auch ohne Zweifel öfter zur Wirklichkeit ge- 
morden. Aber indem die Dampfiiffahrt alle natürlihen Vortheile der ſchon vorhandenen 
Waſſerſtraße herausftellte und erhöhte, warb auch der Willfür in Anlegung von Eifenbahnen 
ein Riegel vorgefhoben ; man fonnte eben nicht mehr einen Verkehr befehlen, fondern mußte 
ihm ſich anpaffen. Auf die Dauer freilich hätte jene Willfür nicht bleiben, aber mohl hätte fie 
mandje wichtige Anderungen und Störungen.im Verkehr für fürzere oder längere Zeitdauer 
herbeiführen, neue Fünftliche und nicht fofort wieder zu befeitigenve Intereſſen fchaffen können. 
Durch die Oleichzeitigkeit der Anlegung von Eifenbahnen und Erbauung von Dampfidiffen 
wurden aber den natürlichen Stayelpläßgen des Verkehrs nicht blos neue Vortheile zu Theil, 
fondern aud die gefammten internationalen Beziehungen ver Völker, die an den Verkehr dieſer 
Empovrien gefnüpft find, erhielten eine viel umfangreichere Unterlage und demgemäße Ent- 
wickelung. | " 

Wir Haben Hier nur noch ver VBollftändigfeit wegen des Einfluffes zu gedenken, den die 
Dampfſchiffahrt auf den Flüffen für die Entwickelung der notdamerikaniſchen Freiftaaten be⸗ 
wiefen bat. Wie dies faft immer der Fall ift und mie e8 bei der von der Seejeite eingemanderten 
Bevoͤlkerung gar nicht anders fein fonnte, Hat der Boden erft von bier aus der wirtbichaftlichen 
Eultur gewonnen werden müffen und ganz fehrittmeife, folange es nur die alten Berfehrs- 
mittel gab. Noch bis in die zwanziger Jahre dieſes Jahrhunderts war eigentlich nur Die See: 
füfte des nordamerikaniſchen Eontinents einigermaßen bevölkert. Selbſt an ven Flüffen konnte 
das Vorgehen und Feſtſetzen der Menſchen landeinwärtd nur ganz allmahlich gefchehen, zumal 
an Reinpfade und ähnliche Beranftaltungen faum gedacht werden fonnte. Das aber ward 
anderd mit Anwendung der Dampflraft auf den Flüffen, zumal in dieſem Lande, wo bie 
Schiffbarkeit der meiften Haupt= und vieler Nebenftröme jo tief lanbeinwärts gebt. Sekt 
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fonnten längs diefer Ströme allenthalben Stationen gegründet werben, die im regelmäßigen 
Verkehr mit den übrigen Menfchen blieben und die felbft die Angriffspunfte zu neuen Grün: 
dungen wurden, welche wiederum denen von anderer Seite her unternonmienen die Han 
boten. Die Dampfſchiffahrt auf den Flüffen hat ftatt ver altmählichen Ausbreitung ver Be- 
völferung, wie fie in andern Zändern von Ort zu Ort vorgenommen werben mußte, ein ſprung⸗ 
weile Vorwärtsdringen von vielen Stellen zugleich möglich gemacht, mit andern Worten, bie 

Dampfſfchiffahrt Hat ſehr mefentlich dazu beigetragen, daß Amerikas innere Hülfskräfte ſich 
raſch entwideln fonnten. Die Eifenbahnen folgten erſt den von der Schiffahrt gegebenen 
Richtungen und vermehrten und vervielfältigten alle ſchon beſtehenden Wirkungen. Man ver= 
gegenwärtige fich die Direrten und indirecten Wirkungen dieſes fo erflaunlihen Aufſchwungs 
der Vereinigten Staaten, man bevenfe, daß erft Hand in Hand mit ihr vie große Audwande: 
rungsluſt in Europa erwachen und befriedigt werden fonnte — mie hätten fonft die Hundert: 
taufende von Einwohnern fofort Play zum Wohnen und zur Nahrung gefunden? es ent: 
widelt fi vor unferm geiftigen Auge dad Bild eines unermeßlihen Einfluffed der Dampf: 
thiffahrt auf die Geſchicke der Menſchheit. Wahricheinlih, daß unfere Nachkommen ent: 
ſprechende Wirkungen erleben werden , wenn einft die großen Gontinente des amerikaniſchen 
Südens, ebenfo reih an natürlichen Waſſerſtraßen, der Gulturanregung durch Fräftigere und 
fleißigere Menſchenſtämme unterliegen, als es jetzt der Fall iſt. In Nordamerika iſt Hand in 
Hand mit der Beſchiffung der natürlichen Ströme auch ein umfaſſender Kanalbau unternom⸗ 
men worden, der wiederum nach allen Richtungen hin neu befruchtend gewirkt hat. 

V. Das Gebiet des großen Handels iſt die See, und hier ſollte auch die Dampfſchiffahrt 
ihre groͤßten Wirkungen zeigen. Wir haben oben die Hinderniſſe nachgewieſen, denen die 
Segelſchiffahrt unter allen Umſtänden unterliegt, ihre völlige Abhängigkeit von Wind und 
Wetter, die zu Zeiten unüberſteiglichen Hinderniſſe eines geregelten Verkehrs mit dem Lande. 
Die Dampfſchiffahrt hat es in ihrer Macht, dieſe Hinderniffe ganz oder theilweiſe zu beſeitigen. 
Der Dampfer fann ſich auf dem Meere feine Richtungen wählen, wo er will, ohne vorherrſchende 
Rückſicht auf Luft- oder Waſſerſtroͤmungen, er kann ſich zu jeder Zeit der Küfte nahen oder in 
einen Fluß, hineinfahren bis zun Hafen, er kann fi mit einer Negelmäßtgfeit fortbewegen, 
daß man faft Tag und Stunde feiner Ankunft zu beredinen vermag. Die Dampfſchiffahrt 
auf der See, die Vermittlerin des großen Handels, kann ihrer Natur nad auch nur die großen 
Handelsemporien auffuchen, bindet alfo ven großen Verkehr um fo mehr an diefe, erhöht deren 
Bortheile und deren Ueberlegenheit über andere Vlätze, wirft daher auch indirect auf das ganze 
Handelögebiet derfelben ein, die dadurch anknüpfend an die andern raſchern Verkehrsmittel 
gleichfalls ihren Antheil am Welthandel zugemiefen erhalten, mit andern Morten, die Ent: 
widelung ver Dampffchiffahrt auf ver See macht e8 der Dampffraft zu Rande vollftändig un: 
möglich, frei von den natürlichen Bedingungen ver Ortslage fih ihre Bahnen zu ſuchen. 

Aber dennoch beherrſcht die Dampfſchiffahrt zur See nicht den Seeverfehr in dem Mape,. 
wie die Dampfichiffahrt auf ven Flüſſen ven Flußverkehr; die Bebingungen, unter denen hier 
und dort die Bewegung geichieht, find eben fehr abweichend. Die nährende Kraft alles 
Dampfihiffahrtsbetriebs ift befanntlich die Steinkohle, bisjetzt wenigftend und auf fo lange 
man fein anderes an deren Stelle zu feßen vermag. Längs der Flüffe und überhaupt nahe an 
den Küften läßt ſich nun in der Negel die Anlegung von Maguzinen zur Aufbewahrung der 
Steinfohlen leicht genug bewerfftelligen; in Norbamerifa hat man befanntlicy die noch viel ein: 
fachere Weife, daß in den weniger bebauten Gegenven die Dampfkefſel mit dem kurz vorher an 
Ort und Stelle gefchlagenen Holze gefüttert werben, wobei die Unkoſten faft nurin dem zu zab- 
Ienden Arbeitslohne beſtehen. Jedenfalls kann auf den Flüſſen der jedesmal mitzunehmende 

orrath an Feuerungämaterial, alfo in den allermeiften Fällen an Steinfohlen, ein ganz ge= 
tinger fein. Das vermindert natürlich nicht blos die allgemeinen, jondern auch die fpeciellen 
zum Bau eine Dampffchiffes erforderlichen Koſten, erlaubt auch, was beſonders für Flüſſe ſehr 
wichtig iſt, einen geringern Tiefgang und vermehrt obendrein den Raum zur Befoͤrderung von 
Perſonen und Gütern, alſo auch die Einnahmen. Dazu kommt denn noch, wie ſchon ange: 
führt, der für die Flußſchiffahr ſo wichtige Umſtand, daß zu Berg die Concurrenz anderer 
Fahrzeuge kaum noch, hoͤchſtens nur für einzelne Artikel beſtehen kann, ſofern ſie ſich nicht ſelbſt 
vom Dampfer weiter ziehen laſſen. 

Auch der Küſtenſchiffahrt, wie überhaupt der Schiffahrt für kleine Strecken auf offener See 
kommt die Leichtigkeit in Beſchaffung des Kohlenvorraths, namentlich durch die Herſtellung 
größerer Lagerräume, ſehr zu ſtatten; jedoch kommt ſchon hier eine andere ziemlich bedeutende 

—8 
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' Roftenvermehrung in Betradt. Der Dampfer, der auf den Seewogen einbherfährt, bedarf 
nicht allein ſtärkerer Maſchinen, fondern muß überhaupt fo gebaut fein, daß er Wind um 
Metter und Wellenandrang die Stirn bieten fann; die Nähe der Küſte vermehrt ja regel: 
mäßig die Burchtbarfeit, ner Wellenflöße. Obendrein ift bei einem Dampfſchiff, im Innern 
wegen ber ſtoßenden Bewegung, nad) außen wegen der ftärfern Reibung am Wafler, die durch 

ſchnittliche Dauer der Leiftungsfähigkeit eine ziemlich geringere. Bei den fleten Fortſchritten, 
die im Bau von Dampfichiffen und von Dampfmaſchinen in ver doch gur nicht fo langen Dauer 

. ihres Beſtehens bereitö gemacht worben find, zumal bei dem Erfag der Räder durch bie 
Schraube,’ und andererfeitö aud bei den gleichfalls nicht geringen Fortſchritten der Segel- 

ſchiffahrt, fehlt ed an außreichenn beftimmten Daten iiber das gegenfeitige Verhältniß; daß ed 
beſteht, liegt in der Natur ver Sade, und einzelnen Fällen längerer Betriebgfähigfeit von 
Dampfihiifen kann man andere Fälle entgegenftellen, in denen auch Segelſchiffe die zwei- und 
dreifache Zeit ihrer Durchſchnittsdauer erlebten. Das aber ift erſichtlich, daß aus den ange: 
führten Gründen jeder Seetransport durch Dampfſchiffe theuerer und oft um vieles theuerer ſein 
muß als der durch Segelſchiffe. Daraus ergibt ſich dann weiter, daß nur ein verhältnißmäßig 
geringer Theil des Seetransports den Dampfſchiffen zufallen ann. Das find natürlich Waa⸗ 
ren, bie entineber feinen länger dauernden Transport vertragen fönnen oder die ihren: Werthe 
oder nach den Handelsconjuncturen die höhern Frachtpreiſe wieder herausbringen, und das ift 
vor allem die Beförderung von Paflugieren und son Briefen und Zeitungen. Notoriſch ift 
diefe letztere Beförderung ven Dampfſchiffen faſt ausſchließlich zugefallen und dadurch ifl 
namentlich in den Verkehr des europäiſchen Continents mit dem ſo handelswichtigen England 
eine früher unbekannte Regelmäßigkeit und Sicherheit gebracht worden. Die zwiſchen England 
und dem Continent fahrenden Dampfſchiffe ſind ſozuſagen zu feſten Brücken geworden, auf 
denen der werthvollſte und wichtigſte Theil des Verkehrs ſich regelmäßig hin- und herbewegt, 
und man iſt gewiß berechtigt, dieſen Umſtand ganz außerordentlich hoch anzuſchlagen. Es gilt 
dies namentlich von der Seele des Verkehrs, dem Geldverkehr. Die Curſe werden allerdings 
telegraphiſch mit einer Schnelligkeit angemeldet, welche die des Dampies weit übertrifft, aber 
die raſche Ausgleichung derſelben durch Ziehen von Wechſeln und durch Uebermittelung von 
Baarvorräthen muß den Dampfſchiffen verbleiben. Das wirft denn wieder ſehr wohlthaͤtig auf 
die Stetigkeit der Preiſe und den regelmäßigen Gang des ganzen Handels ein. Wir erinnern 
an das, was wir jhon oben über die allgemeinen Vortheile fletiger Breife gegenüber einzelnen 
gewinnreichern Speculationen gejagt haben. 

88 kommt hier aber noch ein ganz anderer jehr interefanter Gefihtöpunft zur Frage. 
Wer vie frühere Wechſelgeſetzgebung ſich anſieht, wird regelmäßig in den Seeplätzen eine grö- 
Bere Zahl von fogenannten Reſpecttagen, d. h. von Tagen, innerhalb deren nach Ablauf der Ber: 
fallzeit der Acceptant noch befugt war, dem Inhaber feine Zahlung zu leiften, meiſtens 10—12 
Tage wahrnehmen. Es hängt dies, wie jegt allgemein und wol mit Recht augenommen wird, mit 
der Unficherheit über die Ankunft von Segelſchiffen zuſammen, melde Nimeflen in Waaren, . 
Wechſeln oner Geld brachten. Machte man nun, wie Died von einzelnen gerade ber bedeutendſten 
Kaufmannſchaften, 3. B. ver hamburger, geſchah, e8 jid) zur Ehrenpflicht, dieſe Vergünſtigung 
in der Negel nicht zu benugen, oder hatte man ſich daran gemöhnt, jle regelmäßig zu gebrauchen, 
fo mußte bei der vorhandenen Ungewißheit über die Ankunft von Schiff und Ladung unter 
allen Umſtänden für eine anderweitige Deckung des Wechſelbetrags Sorge getragen, d. h. 
irgendwo oder irgendwie Geld oder Wechiel, die man ſonſt zu andern Zmeden verwandt hätte, 
in Bereitihaft gehalten werben, mit andern Worten, ein großer Theil des flüſſigen Kapitals im 
Großhandel mußte für bloße Eventualitäten jahraus jahrein zu größern oder fleinern Beträgen 
nuglos liegen bleiben. Die Dampficiffahrt, die jene Unjiherheit bedeutend vermindert, Tr 
Eleinere Neifen eigentlih ganz aufgehoben hat, hat die Zahl jener Reſpecttage fait allenthalben, 
in Deutſchland bekanntlich auf zwei Tage zu vermindern möglich gemacht, und jomit haben die 
großen Geldſummen, ‚welche der frühere Zuſtand fefthielt, nugbar in den Handel und Verkehr 

übergehen Eönnen. Wer bevenft, daß ver Wechſelumſatz zu jeder Zeit, auch zur heutigen mehr 
betragen hat ald der gefammte Borrath an Metall: und Papiergeld, der wird die einleuchtende 
Wichtigkeit jene? anſcheinend ſo kleinen Umſtandes leicht einſehen und ſchätzen können, mag 
auch immerhin nur ein kleinerer Theil des ganzen Wechſelverkehrs direct dadurch berührt wor: 
ven fein, dena nirgends mehr ald im Geldverfehr greift jeder einzelne Theil auf Das Ganze 
hinüber und umgefchrt. 

68 fahren jept Dampfſchiffe auf allen Fleinern und gröpern Gewäſſern des nördlichen und 
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ſüdlichen @uropa “und zwiſchen allen einigermaßen wichtigen daran belegenen Häfen. Bin 
Gürtel von Dampfichiffen umkreiſt fortwährend die britifhen Infeln von London nad) Har⸗ 
wich, Aldborough, Darmoutfi, Bofton, Hull, Hartlepool, Newcaſtle, Berwid, Leeth (Evin- 
burgh), Aberdeen, ven Orkney-Inſeln, ven Hebriden, der Infel Man, Liverpool, Holyhead, 

Briftol, Falmouth, Plymouth, Bortdmouth, Southampton, Brighton, Dover, Folkſtone und 
vielen dazwifchengelegenen Buntten , hinüber nad) Belfaft und Dublin in Irland, wo Galway 
den Übergangspimft nadı Nordamerika bildet, und gehen wiederum von England aus regel: 
mäßige Fahrten nah Havre, Boulogne, Galais, Oftende, Rotterdam, Amſterdam, Bremen, 
Hamburg und von da zurück, theils auf englifchen, theils auf ven nationalen Schiffen ver bes . 
treffenden Länder, und beftehen dann wiederum Fahrten zwiſchen Bremen und Amſterdam, 

zwiſchen Hamburg und Amftervam , Rotterdam und Antwerpen, Havre, Barcelona und auf 

der andern Seite hinüber nach Gothenburg und Drontbeim. Auf der Oſtſee beftehen zwiſchen 
Chriſtiania, Stodholm, Kopenhagen, Lübeck und vielen dazwiſchenliegenven Stationen, ferner 
zwifchen Wismar und Kopenhagen, Roſtock und Petersburg, Stettin und Stockholm, Stettin 
und Petersburg, Stodholm und Peteröburg regelmäßige Reibenfahrten, an denen wiederum 
manche andere Häfen dieſes Gewäfler, je nach Zeit und Gelegenheit, Antheil nehmen. Es if 
fon ein ganz gewaltiger Handelsbetrieb, deffen Umriffe wir mit dieſen Dampfſchiffahrtslinien 
bezeichnet Haben und von welchem wiederum diefe Dampfichiffahrten nur die Spike bilden, dad 
regelmäßige Gefüge gegenüber ver nicht zu bewältigenden größern Unſicherheit iu Abgang und 
Ankunft der Segelihiffe. Haben die Dampfſchiffe auch nicht zur See wie die Eifenbahnen auf 
dem Lande faft den gefammten Frachtverkehr an ſich reißen können, fo Haben fle doch durch die 
größere Negelmäßigkeit ver Beziehungen, durch rafchere und billigere Beförberung von Ber: 
fonen und Nachrichten von Ort und Ort den allgemeinen Frachtverkehr erflaunlich gehoben. ‘ 

So ergibt ſich denn thatjächlich der fehr merkwürdige Unterſchied, daß vie Coneurrenz ber Xoro: 
motive den Fuhrmann ahgefegt hat, während das Dampfichiff richt ein Concurrent, ſondern 
ein Hörberer ver Segelſchiffahrt gemorben ift. Hier hat fih aufs allerichlagenpfte ver von und 
zu Anfang dieſes Auffages aufgeftellte Sat erwielen, daß die Seele eines lebhaften und ge⸗ 
deihlichen Verkehrs vor allem die Negelmäßigfeit, ſodann die Schnelligkeit der gegenfeitigen 
Beziehungen ift. 

Im ſüdlichen Europa, in feiner Verbindung mit den Küften Nordafrikas und Kleinajtens, 
alfo unter ganz andern Cultur⸗ und Berfehröverhältniffen, find Marfeille, Genua, Trieft, Kon⸗ 
ftantinopel und Alerandrien die Ausgangs und Mittelpuntte eines fehr Tebhaften Dampf⸗ 
ſchiffahrtsbetriebs, der natürlich viele dazmifhenliegenne Punkte, wie @ibraltar, Cadiz, 
Algier, Malta, Neapel, die griechiſchen, die ionifchen Häfen, Smyrna u. f. w., berührt. Hier 
ſuchen namentlich engliſcher, franzoͤſiſcher und öfterreichifcher Einfluß einander den Rang abzu> 
laufen und die mercantilen Beziehungen für politifhe Zwecke zu verwenden. Die wufflichen 
nah Ausgang des Kriegs profectirten Dampfſchiffahrtsunternehmungen, die gleichfalls in dem 
Hafen von Billafranca ihren politifchen Hintergrund zeigen, fcheinen noch nicht über das Sta: 
dium der Projecte weſentlich hinausgelangt zu fein. Und während der Dampfiiifverkeht im 
nördlichen und weftlichen Curopa alle Kräfte neu angeſpannt, das bisherige Gedeihen nod in 
außerordentlihen Proportionen beförvert bat, ift er im Mittelmeer unverkennbar das Signal 
zur gänzlichen Auflöjung der halb oder ganz barbariihen Völkerfehafter geworden, melde zur 
größern Hälfte der Küſtenſtrecke ich daſelbſt niedergelaflen haben. Einer Eroberung mit dem 
Schwerte und deren Einflüffen hätten die Bekenner des Islam wahricheinlich Eräftigern Wider⸗ 
fland entgegenhalten können, denn die Unterjohung durch den Groberer ruft oft gerade die 
innerfle Kraft eines Volks hervor, wo ſolche noch vorhanden ift, als dieſem ſteten Andringen 
europäifcher Culturelemente, welche jeglichen Abſchluß unmöglich machten und gefftige Zünd⸗ 
floffe in eine überlebte Eultur hineinwarfen. Der „Erante Mann“ ift unheilbar krank nament: 
lich dadurch geworben und geblieben, daß die allzu innige Berührung ınit den Europäern fein 
eigentlihes Lebensmark angefreffen hat. Hinter diefer zunächſt politiſchen Perſpective erblickt 
man aber, wenn auch erſt für kommende Zeiten, einen volfäwirtbfchaftlichen Hintergrind von 
großer Bebeutung an ſich und nod mehr durch feine Ruͤckwirkungen auf das übrige Europa 
un die ganze civilifitte Welt. 

Aber die wirthſchaftliche Bedeutung der Damprfchiffahrt im Umkreiſe des Mittelmeers ift 
Damit nod lange nicht erfhöpft. Die Danıpfichiffe haben das Mittelmeer wieder zur Heerfitaße 
nad den oftindifchen Gemäfjern und den daranliegenden Küftenftredten und Infeln gemacht, wae 
ed, wenn auch in unendlich viel Fleinern Dimeniionen, vor Jahrhunderten bereits geweſen war. 

> 
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Zunächſt zur Beförderung von Perſonen und Nachrichten, während der Waarentransport im 
Großen den das Cap der guten Hoffnung umfahrenven Segelſchiffen geblieben ift, und auch Hier 
mit einer erheblichen Erweiterung des Betriebs durch die größer‘ gewordene Negelmäßigfeit ver 
Beziehungen. Zum Beweife für die rein wirthſchaftliche Bedeutung dieſes Umſtandes braucht 
man nur an bie vielbeiprochenen Silberabflüſſe nad) Alien zu erinnern. Ohne die begleitende 
Hülfe der Dampfihiffahrt wäre der Verkehr nah Oftindien und China niemals fo ſtark ange⸗ 
wachen, und fpäter boten die Dampfſchiffe die ſicherſte und bie billigfte Gelegenbeif zur Abfuhr 

des Silbers, mit dem entweder ver Überſchuß ver Waareneinfuhr in Europa bezahlt werben 
‚ oder wodurch man ven Vorzug und die beffere Valvirung des Silbers in jenen Gegenden be: * 

friedigen fonnte. Daß aud bei vielen Handelsbeziehungen die Politif eine fehr bedeutende 
Rolle mitfpielt, braucht nicht erft weitläufig erörtert zu werden, und wiederum jehen wir in 
Hinteraſien durch das weſentlich mit Hülfe der Dampfſchiffahrt lebhafter gewordene Andringen 
von Europäern den Beginn einer Zerſetzung uralter Culturelemente, über deren wirthſchaftliche 
Bolgen in ver That jetzt fogar Die Bermuthungen fehlen, nur dap man über deren Wichtigkeit 
keinen Zweifel haben kann. 

Eine noch ſtärkere Annäherung von Europa und Aſien liegt in dem vielverhandelten Suez⸗ 
kanalproject, an das man wiederum nur unter Beihülfe der Dampfſchiffahrt denken Eonnte. 
Es iſt hier allerdings nicht der Ort, auf dieſen nenerdings wiederum ſo vielfach verhandelten 
Gegenſtand forgfältiger einzugehen, nur unſere Meinung wollen wir dahin ausſprechen, 
daß wir an die dem Projecte von deſſen Förderern beigelegte wirchfhaftliche Tragweite nicht 
glauben, aber wohl könnte e8 ein neues Gärungsmoment für die angrenzenden afiatiſchen und 
afrikaniſchen Voͤlkerſchaften werben. 

VI. Wir ſind hier bereits an den Grenzen der Oceanſchiffahrt angelangt. Man weiß, daß 
die Moͤglichkeit, den Ocean mit Dampf zu befahren, ſo lange beſtritten wurde, bis die Thatſache 
das Gegentheil erwies. Jetzt finden ſich Dampfſchiffe auf allen Meeren und alle wichtigſten 
Häfen auf der Erde ſtehen in ganz regelmäßiger Dampfverbindung miteinander. 
Aber die Dampfſchiffahrt auf Hoher See und für lange Strecken unterliegt fo großen 

Eigenthümlichkeiten, daß ſie wol nur beſtimmt ift, die alleräußerfte, freilich aber no immer 
außerordentlich wichtige Spige des gegenfeitigen Verfehrs ver Nationen untereinander zu bil- 

‚ ben. Se höhere Werthgrabe für fo fern voneinander liegende Bunte, wie die Häfen ganz ver- 
ſchiedener Erdtheile, die Regelmäßigkeit und die größere Schnelligkeit des Verkehrs hat, um fo 
wichtiger find die Veranſtaltungen, durch welche man dazu gelangt. 

Es ift vor allem der hohe Preis, der für jede Beförderung per Dampfſchiff dur den Drean 
bezahlt werden muß, der ein Hinderniß zu ihrer Entwidelung bildet. Und find diefe hohen 
Preife fein Zufall, ſondern für jegt und wol nod für lange Zeit eine innere Nothwendigkeit. 

Ein Dampfihiff, dad das Meer alfo etwa zwifhen Europa und Nordamerika durchkreuzen 
full, muß natürlich viel fefter gebaut und für alle Eventualitäten von Wind und Wafler 
befler zugerichtet jein als ein bloßer Küftenfahrer, ver fih in einen Hafen flüchten und 
jeden Schaden verhältnigmäßig leicht repariren kann, erforbert alfo auch bedeutend größere Her⸗ 
ſtellungskoſten. Ein foldyes Schiff hat ferner ich auf die ganze Dauer der Reiſe mit mehr als 
ausreichenden Kohlenvorräthen zu veriehen, um zufälligen Verzögerungen gewachſen zu fein. 
Dadurch ift ed aber wieder gegeben, daß die Räumlichkeiten zur Beförderung von Paſſagieren 
und Gütern geringer werden. Se Eleiner das einzelne Schiff ift, um fo flärfer wird alfo der 
Antheil an der Vergütung , die auf jeden mitgenoinmenen Baflagier und jedes verladene Gut 
fallt, va ed natürlich mehr foftet, zwei Dampffchiffe zu bauen, als ein einzelnes vom zwiefachen 
Umfange, und zur Heizung von zwei Dampffeileln weit mehr Fenerung erforderlich ift als zur 
Heizung eined einzelnen vom doppelten Umfang. So macht es fich denn von jelbft, daß gerade 
bie ganz großen und größten Dampfichiffe für Fahrten über See am beften rentiren, daß daher 
auch zur Anlegung jeded einzelnen ſolchen Dampfſchiffs ungewöhnlich große Kapitalien noth⸗ 
wendig find. Aber wiederum wird ein einzelnes Dampfſchiff für folde Reiſen fhon darum 
nicht ausreichen, weil ein Erfag für möglicherweiſe eintretende Seeunfälle vorhanden ſein muß, 
abgeſehen davon, daß die Gewinnchancen durch ein einzelnes oder wenige Schiffe nicht gehoͤrig 

ausgebeutet werden können, daher denn auch die meiſten Linien drei, vier und meht Dampfer 
haben. Um fo größer wird alſo das zum Beginn einer ſolchen Unternehmung erforderliche 
Kapital. In der That iſt ver bei weiten größte Theil dieſer Dampfſchiffe das Eigenthum gro⸗ 
Ber Geſellſchaften, ganz entgegengeſetzt dem Betrieb der Segelſchiffahrt, deren allerkleinſter 
Theil im wet von Actiengefellfchaften ift. 
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. Darin liegt denn ſchon ber eine ſehr wichtige Grund gegen eine ungehemmt ſtarke Zunahme 
der Oceandampfſchiffe. Aber e& fehlt auch derjenige Anreiz zu deren Vermehrung, der in ſtar⸗ 
fen Geminnerträgen au folden Unternehmungen liegen Fönnte; bei vielen Linien iſt fogar der 
Gewinn überall fraglich und wird das Kapital meift nur von Kaufmannſchaften zum Zweck der 
alfgemeinen Hebung ihres Handelsverkehrs zufammengebragt. Der wichtigſte Orund gegen 
die numerifche Bunahme dieſes Transportmittels liegt jedoch in dem Umſtande, daß in jedem 
Handelsgebiet nur einige wenige Häfen ſind, deren Verkehr ihm gewachſen iſt. Es Fanı näm⸗ 
lich nach dem Geſagten nicht mehr fraglich ſein, daß die Oceandampfſchiffahrt noch mehr als die 
Dampfſchiffahrt zwiſchen nahe belegenen Häfen auf beſonders koſtbare Güter und auf Paſſa⸗ 
giere angewieſen iſt, und dafür bieten wiederum nur die Häfen mit einem ſchon beſtehenden 
vielſeitigen Verkehr und bereits vorhandenen Beziehungen zu dem jenſeit des Oceans liegenden 
Hafen den genügenden Anhaltepunkt. Von England aus gibt es Linien nach aller Welt 
Enden, Frankreich dagegen kann kaum eine Linie nach Neuyork unterhalten, Deutſchland ſchon 
zwei, aber ſchon die hamburgiſche Linie nad) Brafilien wollte nicht gedeihen, und' an eine deutſche 
Zinie nach Auſtralien kann zunächſt noch gar nicht gedacht werben. 

Wie wir aber ſchon erwähnten, die Bedeutung der Dampfſchiffahrt quer über die hohe 
See hat dennoch eine außerordentliche Bedeutung. Sie bildet ſozuſagen die Landſtraße, in 
welche die Nebenwege einmünden, ſie iſt die Regelmäßigkeit inmitten des Zufalls von Wind und 
Wetter. Und darum wirft fie ſo außerordentlich belebend auf den übrigen Theil des See⸗ 
verkehrs ein, und darum vergrößert ſie jeden ſchon beſtehenden Verkehr nicht blos zwiſchen den 
beiden Außenhäfen, ſondern auch ven Handelsgebieten, auf die fie ſich ſtützen. Nur durch bie 
Daͤmpfſchiffahrt Eonnten Europa und Amerifa in diejenigen nahen Beziehungen treten, in 
denen fie jegt fiehen. Diefe Dampffcirfahrt Hat daher auch auf die Entiwidelung der Segel: 
ſchiffahrt einen ungemein günftigen Einfluß ausgeübt, nicht blos durch Vermetzrung der 
Schiffszahl, um die Bedürfniſſe des gejteigerten Verkehrs zu befriedigen, ſondern auch durch 
die Anregungen zur Verbeſſerung im Schiffsbau ſowol als in Erforſchung beſſerer Reiſerouten 
und aller Umſtände, welche auf die Segelſchiffahrt einwirken, jo namentlich der Luft- und 
Waſſerſtrömungen. Man weiß, dap bereitd gelegentlich Segelfhiffe in ver jchnellen Fahrt er- 
folgreih mit Dampfichiffen concurrirt haben. 

Die Dampfihirfahrt Hat denn auch eine der wichtigften Umwälzungen i im allgemeinen Ver: 
kehr unferer Zeit zu Wege bringen helfen, venn ohne die Hülfe der Dampfichiffahrt würden die 
Goldentdeckungen in Californien und Auftralien niemals ihre wunderbare Rückwirkung auf 
die ganze Erde jo haben ausüben können, wie dies gefchehen ift. Man denke fih nur, daß Die 
Goldzufuhren von Galifornien her duch die Segelſchiffe an beiden Seiten des ameritanijden 
Feſtlandes oder Auer über den nordamerikanifchen Eontinent hätten wandern müflen, und daß 
nur auf demſelben Wege Menfchen und Zufuhren dorthin hätten wandern müſſen — um wie viel 
langfamer würden fie in den gefammten Verkehr eingegriffen haben. Vielleicht daß man nicht 
unrecht hat, wenn man in Frage flellt, ob überall Galifornien ohne Hülfe der Dampfidiffahrt 
zur Stufe feiner jegigen Entwidelung gelangt wäre. Die Rüdwirfung auf Curopa wäre vor 
allem eine jo langjanıe und fo ſprungweiſe gewefen, daß fie nothwendig ganz andere Verkehrs⸗ 
erſcheinungen bevingt hätte, ald jet eingetreten find. Wir Eönnen an biefem Orte dieſe Ge⸗ 
fichtöpunfte nur andeuten, hoffen aber fhon im Bisherigen die nöthigen Anknüpfungspunkte 
dazu gegeben zu haben. Ähnlich liegt e8 mit Auftralien. Die Segelfhiffahrt dorthin von 
Europa aus ift jo langlam und fo vielerlei Zufällen unterworfen, daß jener Erotheil an eine 
einigermaßen fichere Verbindung mit England, dem Mittelpunkt ulles Verkehrs, nicht hätte 
denken fönnen, und es fo wahrſcheinlich gar nicht möglich gemejen wäre, feine Bodenreichthümer 
genügend zu entwideln. 

VI. Nachſtehend laſſen wir eine Anzahl intereffanter Tabellen über die Entwidelung der 
Dampfihiffahrt auf der See folgen. Ste bieten namentlid intereffante Bergleihöpuntte zwiſchen 
Europa und Amerika; denn wenn aud die nordamerikanifchen Zreiftaaten auf Gr unblage ber 
dort beſtehenden Eigenthuͤmlichkeiten die Binnenſchiffahrt auf Flüſſen und Vinnenſeen zu einer 
erftaunlihen Höhe gebracht haben, jo hat doch in Beziehung auf die hohe See Europa ihm 
bei weitem den Rang abgelaufen. I) 

A. Englifde Dampffgifflinien. 1) Mona Isle Steam Company, zwiſchen ei⸗ 

1) Wir bebdauern, daß ung feine nähere Nachweiſung über dieſe nordamerikaniſche innere Dampf- 
fchiffahrt zugänglich geworden iſt. Die nachflehenden Tabellen find wefentlich dem Werke des. Amerifa- 
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verpool, Douglas und Man; 4 Dampfer (2 eiferne) mit 790 Pferdekraft und 2089 
Tonnen, zweimal die Woche. 2) City of Dublin Steam Packet Company, zwiſchen Solo: 
head und Kingſtown (Dublin); 4 eijerne Dampfer mit 1284 Pferdekraft und 2407 Ton: 
nen, tägli zweimal. 3) Aberdeen-Leith and Clyde Shipping Coınpany , zwiſchen Aber: 
deen, Wil, ven Orkney- und Shetland-Infeln; 2 Dampfer mit 300 Pfervekraft und 850 
Tonnen, einmal die Woche. 4) Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, 
zwifhen Southampton, Vigo, Oporto, Liffabon, Cadiz und Gibraltar; 4 Dampfer 
(2 eiferne) mit 973 Pfervefraft und 2782 Tonnen, dreimal monatlid. 5) Diefelbe Geſell⸗ 
haft zwiichen Southampton, Malta, Alerandria, Suez, Aden; Bombay, Kalkutta, Singapore, 
Hongkong und Shanghae; 35 Dampfer (17 eiferne und 14 Schraubendanpfer) mit 12850 
Pferdekraft und 46053 Tonnen (die Bauart und Größe von noch vier andern Schiffen iſt nicht 
angegeben) , monatlich zweimal nad Oftinvien, einmal nad China. 6) Cunard-Linie zmifchen 
Ziverpool, Halifar, Bofton und Neuyork; 8 Dampfer mit 5918 Pferdefraft und 17092 Tonnen, 
einmal die Woche. 7) Diejelbe zwifchen Halifax, Neufundland, Bermuda und St. Thomas; 
2 Dampfer (1 eiferner Schraubenbampfer) mit 300 Pferbefraft und 1151 Ionnen, einmal 
monatlid. 8) Royal Mail Steam Packet Company, zwiſchen Southampton, Kingſtown (Ja⸗ 

maica), St.⸗Thomas, Veracruz, Adpinwall und zwiſchen Southampton, Liffabon, Mabeira, 
Teneriffa, St.-Bincent, Pernambuco, Bahia, Rio-ve: Janeiro, Montevideo, Buenos-Ayres, St.- 
Thomas; 20 Dampfer (3 eiferne und 1 Schraubendampfer) mit 9306 Pferdefraft und 29454 
Tonnen. Die erfte Tour zweimal, die zweite einmal monatlich. ?) 9) Jenkings and Church- 
wırd Company zwiſchen Dover, Galaid und Oftende; 6 Dampfer mit 640 Pferbefraft und 
1765 Tonnen, täglid. 10) Linie der South-Western Railway Company zwiſchen Sou: 
thbampton und den Ranalinfeln; 5 Dampfer (4 eijerne) mit 797 Pferdekraft und 1852 Ton: 
nen, dreimal die Woche. 11) Pacific Steam Navigation Company, zwiſchen Panama, Gallao 
und Valparaijo und bazwifchenliegenvden Häfen ; 7 eiſerne Dampfer (1 Schraubenvampfer) 
mit 2396 Pferdekraft und 5719 Tonnen, zweimal monatlih. 12) Linie von John Stanger 
zwiſchen Schottland und den Orkney-Inſeln; 1 Dampfer mit 60 Pferdekraft und 350 Tonnen, 
der im Sommer täglich, im Winter einen Tag um den andern fährt. 13) African Steam-ship 
‚Company, zwiſchen Blomvuth, Madeira und der Weftfüfle Afrikas bis Kernando Bo; 7 Dam: 
pfer (2 eiferne) mit 850 Pferdefraft und 5951 Tonnen, einmal monatlid. 14) Linie des 
Adam Duncan Dundas zwiſchen Dartmouth, den Gap ver guten Hoffnung, Mauritius und 
Kalkutta; 5 Schraubendampfer mit 2000 Pfervefraft und 8000 Tonnen. 15) European 
and Australian Mail Steam Packet Company, zwijhen Southampton, Marfeille, Malta, 
Alerandria und Suez und Sidney; 7 Dampfer mit 3290 Pferdekraft und 13140 Tonnen, 
einmal monatlich. 16) °) l.ondon and Canada Company, zwifchen Xondon und Montreal; 
2 Dampfer von 1870 Tonnen. 17) Liverpool and Canadian Company, zwiſchen Liverpool 
und Quebec; 4 Dampfer von 5000 Tonnen. 18) Liverpool, Philadelphia and New-York 
Company, zwifchen Liverpool und Neuyork; 4 Dampfer von 8700 Tonnen. 19) Glasgow 
and New-VYork Company; 3 Dampfer von 6200 Tonnen. 20) Australian Royal Mail Com- 
pany; 4 Dampfer von 7800 Tonnen. 21) Nortli of Europe Steam Navigation Company, 
zwiſchen England und den benachbarten Häfen des Gontinentd; 4 (?) Dampfer von 3200 Ton: 
nen. 22) Mac Iver's Company, zwiſchen Liverpool und dem Mittelländifchen Meere; 10 Dam: 
pfer, von I000 Tonnen. 23) Mac Iver's Company, zwifchen Liverpool und Havre; 2 Dam: 
pfer von 2000 Tonnen. 24) Bibby's Company; 11 Dampfer von 11700 Tonnen. 25) Fow- 
ler's Company; 6 Dampfer von 7500 Tonnen. 26) Dixon’s Company; 4 Dampfer von 
3800 Tonnen. Alle drei zwiſchen Liverpool und dem Mittelländifhen Meere. 27) Liver- 
pool and Australian Company ; 2 Dampfer von 7000 Tonnen. 28) London and Australian 
Company; 4 Danıpfer von 7500 Tonnen. 29) African Company, zwiſchen London, Kiver: 
pool und ver wefllihen Küfte von Afrika; 5 Dampfer von 5000 Tonnen. 30) Union Screw 

ners Th. Rainey: ‚Ocean steam navigation and the Ocean post“ (Neuyorf 1858), entlehnt, in 
defien Anhange mehrere officielle Nachweife abgebrudt find. 

2) Diele Geielliihaft bat fich in ven legten Jahren nach ſehr verfchienenen Richtungen hin erweitert; 
I De unter contractlichen Verpflichtungen die Seepoſt, wofür ihr von der Regierung Zahlung 
geleiftet wird. n 

3) Auch die nachſtehenden Linien find dem obenbezeichneten Buche, jedoch andern darin angeführ- 
ten minder vollftändigen Tabellen entlehnt. 



Oampftraft und Dampfſthiffahrt 287 
Company, wilden Southanıpton und dem Gap ber guten Hoffnung: 3 Dampfer von 
1800 (?) Tonnen. 31) West-Hartlepool Steam Navigation Company, zwiſchen Hartlepool, 
Hamburg und Petersburg; 2 (2) Dampfer von 2000 Tonnen. 32) East-India Company, 
zwiſchen Suez und Bombay; 12 Dampfer von 11471 Tonnen. 33) *) General Steam Navi- 
gation Company; vorzugsweiſe zwifchen England und den nordeuropäiſchen Hafen. 34) Black 
Ball Line of British and Australian Ex-royal Mail Packet and Eagle Line, zwiſchen Liver: 
pool und Melbourne, zweintal nıonatlih. 35) Peninsular and North-African Steam Naviga- 
tion Company, ſpaniſche, portugieftiche und mittelländijche Häfen antaufend, einmal monatlich. 
36) Montreal Ocean Steam-ship Company, zmwifchen Liverpool und Canada, einmal wöchent- 
li. 37) Canadian Mail Line of Steamers, zwifchen Liverpool und Canada. 38) New Line of 
Royal Nail Steamers, zwifchen Milfordhaven, Portugal und Brafilien und zwijchen Milford⸗ 
baven nad Weſt-, Mittel: und Südamerika. 39) Eine Linie zwiſchen Gibraltar und Cadiz. 
40) West-India Royal Mail Steam Packet Company, nad) und von Californien und Britiſch⸗ 
CEolumbia. 41) British and North-American Royal Mail Steam-ships, ziwifchen Liverpool, 
Boſton, Halifar und Neuyorf, einmal die Mode. 42) Linie zwiſchen London und den italie- 
niſchen Häfen zwifhen Genua und Palermo. 43) Linie zwifchen London, Konftantinopel und 
Odeſſa, anlaufend Havre, Malta, Smyrna. 44) Verſchiedene Linien zur Verbindung ber Hä⸗ 
fen anı Kanal. 

Wir glauben annehmen zu dürfen, daß dieſe Zuſammenſtellung, wenn ihr auch eine Anzahl 
der an der engliſchen Küfte fahrenden Dampfer fehlt, ziemlich vollſtändig die Fortſchritte der 
engliſchen Seedampfſchiffahrt darſtellt. Man wird erkennen, wie außerordentlich groß dieſelben 
ſind. Sie dehnt ſich auf alle wichtigern Punkte des Erdballs aus, und eine bloße Betrachtung 
der oft drei- und vierfachen Linien zwiſchen denſelben räumlich entfernten Punkten legt mehr 
als jede weitläufige Eroͤrterung die Bedeutung eines Verkehrs dar, der ſolche nur für bie 
äuperften Spigen berechneten Verkehrsmittel zu ernähren vermag, und wie umgefehrt mit 
ihrer Hülfe der Verkehr felbft alljeitig wachlen muß; denn mo immer eine neue Linie entſteht, 
iſt Die größte Wahricheinlichfeit dafür, daß ſogleich oder doch nıit der Zeit alle übrigen Linien 
innerhalb veffelben Handelsgebiets Bortheil davon ziehen werden. 

B. Andere europaifhe Seedampfihifflinien. a) Zwiſchen Europa und Ante- 
rifa: 1) Norddeutſcher Lloyd in Bremen, zwijchen Bremen und Neuyork, jegt 2. Dampfer. 
2) Hamburg: Amerifanifche Badetfahrt = Ucrien = Gefellichaft zwiſchen Hamburg und Neuyorf, 
5 Dampfer. 3) Linie zwifchen Hamburg und Cuba (ſpaniſche Flagge), einmal monatlid; 
4) Antwerpen und Neuyorf, 4 Danıpfer von 8800 Tonnen, 5) Antwerpen und Brafilien, 
5 Dampfer von 6500 Tonnen: 6) Havre und Neuyorf; 7) Spanien (Cadiz) und Cuba, 
5 Dampfer von 9000 Tonnen; 8) Bortugal (Liffabon) und RioedesJaneiro, 4 Dampfer von 
8000 Tonnen; 9) Amfterdam und Havaña; 10) Havre und Rio-derJaneiro. 

| Saft alle dieſe Linien laufen zur Vervollſtändigung von Fracht und Paſſagieren englifche 
Häfen an. Ä 

| b) In der Nordfee : Linie zwiſchen 1) Hamburg und Hull; 2) Bremen, London und 
Hull; 3) Hamburg und Amfterdam; 4) Hamburg und Antwerpen ; 5) Hamburg und Havre; 
6) Hamburg, Southampton und den ſpaniſchen Häfen, 7) Hamburg und Emden; 8) Am: 
ſterdam und Antwerpen; 9) Amſterdam und Harburg ; 10) Amſterdam und Hull; 11) Um: 
ſterdam und Borbeaur; 12) Amſterdam, Kopenhagen und Königsberg; 18) Amfterdem, 
Kopenhagen und Peteröburg; 14) Amfterdan, Kopenhagen und Stettin; 15) Amſter⸗ 
dam und London; 16) Amſterdam, Rotterdam und verſchiedenen andern holländiſchen Häfen; 
17) Amſterdam, Gibraltar und dem Mittelländifhen Deere, 18) Kampen und London; 
19) Harlingen und Hull ; 20) Antwerpen und London; 21) Kampen und Hull; 22) Haore, 
Malaga, Cadiz u. f. w.; 23) Havre, auch Borbeaur, Breit, Cherbourg und andern franzö⸗ 
fifhen Häfen; 24) Hamburg, Gothenburg, Dronthein, Bergen. 

Wahrſchein lich exiſtiven außer den obigen nicht englifhen noch einige andere Linien. Leider 
läßt ſich die Continentalſtatiſtik, jomeit überhaupt von einer folchen die Rede fein Eann, wegen 
des Auseinanverliegend der Quellen nicht fo leicht in einen Rahmen zufanmenfaflen als Die 
engliſche. Man erkennt übrigend auf ven exrften Blick, daß bisjetzt wenigſtens Die Seebampf- 
ſchiffahrt des Gontinents nur die lofalen und andern Lücken ausfüllt, die der mehr ins Große 
gehende Betrieb ver englifchen gelaflen hat. 

4) Die nachflehenden Linien find aus verfchiedenen Zeitungsannoncen ergänjt. 
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c) Oſtſeedampfſchifflinien. 1) Zwiſdhen den dänischen Infeln und einzelnen Punkten des 
Feſtlandes fährt befonderd im Sommer eing-Reihe von Fleinern Dampfſchiffen ſtets Hin und 
ber, ebenfo längs der ſchwediſchen und norwegiſchen Küſte. Es wird nicht nöthig fein, dieſe 
Fleinern Linien bier ſpeciell aufzuführen. 2) Linien zwiſchen Lübe und Kopenhagen, Gothen- 
burg; 3) Lübeck und Stodholm; 4) Lübeck und Petersburg; 5) Lübeck und Reval; 6) Lü- 
beit und Riga; 7) Wismar und Kopenhagen; 8) Roſtock und Petersburg; 9) Stettin 
und Kopenhagen; 10) Stettin, Danzig, Königsberg u. ſ. w.; 11) Stettin und Petersburg; 
12) Stettin und Stodholm; 13) Kopenhagen und Ehriftianiaz 14) Kopenhagen und Flens⸗ 
burg; 15) Kopenhagen und Kiel; 16) Malmd und Lübeck; 17) Yſtad und Stralſund. 

Im Sowmer und bei ionftigen Gelegenheiten werden andere und neue Dampfigifiögele: 
genheiten auf fürzere Zeit eröffnet. 

d) Im Mittellaͤndiſchen Meere. Hier find es neben den ſchon erwähnten engliſchen Linien 
vorzugsweiſe der Sſterreichiſche Lloyd von Trieſt und die Messageries impériales von Marſeille 
aus, welche nad) verjchiedenen Seiten hin Die regelmäßige Verbindung, befonders nad) Griechen⸗ 
land und der Levante zu aufrecht erhalten. Zwiſchen Marjeille und Algier fahren ausjchlieplich 
franzoͤſiſche Dampfer. Außerdem fommen bier noch für kurze Strecken einige ſardiniſche und 
neapolitaniſche Dampfer in Betracht. * 

C. Amerikaniſche Seedampfſchiffahrt.“) 1) Gollin’s = %inie; 3 Dampfer 
von 9727 Tonnen.) 2) Havre-Linie; 2 Danıpfer von 4548 Tonnen. 3) Vanderbilt-Bremer 
Linie; 3 Dampfer von 6523 Tonnen. 4) United States Mail Steam-ship Company ; 6Dampfer 
von 8544 Tonnen. 5) United States Pacific Mail Steam-ship Company ; 13 Dampfer von 
16421 Tonnen (vorzugömeife für den californifhen Verkehr). 6) Linie zwiſchen Eharlefton und 
Havaña; 1 Dampfer von 1115 Tonnen. 7) Neuorleand und Mexico; 1 Dampfer von 1150 

Tonnen. 8) Neuyork, Havafia und Neuiorleang ; 2 Dampfer von 3199 Tonnen. 9) Neuyorf, 
Havafla und Mobile; 1 Dampfer von 1428 Tonnen. 10) Neuyorf und Savannah; 4 Dampfer 
von’ 4793 Tonnen. 11) Neuyork und Eharlefton; 4 Dampfer von 4680 Tonnen. 12) Neu: 

york und Virginien; 2 Dampfer von 2371 Tonnen. 13) Vhilavelphia. und Savannah; 
2 Dampfer von 2600 Tonnen. 14) Bolton und Baltimore; 2 Dampfer von 1600 Tonnen. 
15) Neuorleand und Terad; 4 Dampfer von 2400 Tonnen. 16) Neuorleand und Key Wet; 
3 Dampfer von 1000 Tonnen, nebft einer Anzahl anderer von weniger Bedeutung. Auch Hier 
läpt ſich die Bemerkung nicht unterdrücken, daß ſelbſt in Amerika mehr der einheimiſche Dienſt 
den eigenen Dampfern zugefallen iſt, im Gegenſatz zur engliſchen Daupfſchiffahrt, die den 
Weltverkehr beſorgt. 

Im ſüdlichen Amerika beſteht nur eine einzige einheimiſche regelmäßig fahrende Linie, die 
Companhia Brazileira, die mit 7 Dampfern von 5500 Tonnen zwifhen Rio:de-Ianeiro, dem 
Amazonenflup und dem Rio: Plata den Dienft verfieht. 

VI. Das if die Gegenwart der Dampfihiffahrt in ihren hauptſächlichen Zügen, die noch 
durch viele Thatfachen und Erfahrungen ausgefüllt werden könnten. Indeſſen ift hier nicht der 
Raum dazu und genügt dad Gefagte, um bie tiefeingreifende Bedeutung dieſes wunder: 
baren Verkehrsmittels für den gefammten Verkehr zu erfaflen. Die culturhiftorifche Bedeutung 
deſſelben ift aber gewiß feine geringere; wo Menſchen aus allen Nationen von fo verſchiedenen 
Lebensanfhauungen und Intereffen fo raſch und ficher zueinander getragen werben fönnen, da 
werden von jetbft allenthalben neue Ipeen und Beftrebungen bingetragen,, die hier auflöfend, 
bort befefligenv eingreifen. 

Man kann, mag man die Berhältnifie auch noch jo nüchtern betrachten, ohne alle Über: 
treibung fagen, die Dampfſchiffahrt hat den ganzen biöherigen Verfehr- und Bulturzuftand 
ans den Angeln gehoben; denn mo bisher nur Zufall, Ungewißheit- und der Verlauf unüber: 

fehbarer Zeit vorlag, iſt jept Sicherheit und Rafchheit eingetreten. Und fle ift gleichzeitig ent= 
wicelt worden mit dem Dampfwagen zu Lande, der bie gleiche Sicherheit und Raſchheit bietet, 
und in natürliche Verbindung gebracht worden mit jenem Drabt, der des Sturms an Schnellig⸗ 
keit fpottet, der aljo den Danıpfer noch weit überholt, ihn rechtzeitig anmeldet und fo die Sicher⸗ 

heit aller Berechnungen noch vergrößert. Damit allein ift freilich ver Nugen des telegraphiichen. 
Drabts noch lange nicht erfhöpft und durch Überbringung vieler andern Nachrichten wirkt er 
ohne Zweifel belebend auf die Dampfſchiffahrt und dieſe wieder auf ihn ein. uͤberhaupt van 

5) Aus dem obengenannten Buche von Rainey. 
6) Diele Linie ift ganz neuerdings eingegangen. 
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ſich im wirthſchaftlichen Leben nie von einer einzelnen Einrichtung angeben, wo der Beginn, und 
noch weniger, wo dad Ende ihrer Wirkfamfeit ift; heute Wirkung, if fie morgen Urfache zu 
neuen Wirkungen. Gewiß aber bedingen und ergänzen Dampffraft und die fegige Verbreitung 
der Telegraphie einander, denn ohne den zu Lande und zu Waffer fo viel ſchneller geworbenen 
Verkehr würde auch das Bedürfniß und vielleicht auch die vielfeitige Ausführung eleftromagne- 
tiicher Telegraphenlinien nie fo allgemein haben werben können. Gottfried Cohen. 

Dänemark, In der Gegenwart find die Geſchicke Feines außerdeutſchen Landes in fo 
engem Zufammenbhange mit ber deutfchen politifchen Entwidelung , ald die des Eleinen König 
reichs, welches die Brücke zwifchen Deutfchlann und Skandinavien bildet. Allein die deutſchen 
Herzogthümer in der däniſchen Monarchie, welche ven Orund zu der nähern Verbindung, leider 
aud zu dem Streite abgeben, den fein Krieg zu entſcheiden, fein Friebe beizulegen im Stande 
ſcheint, beanſpruchen eine befonvere Darftellung, ſodaß im gegenwärtigen Artikel nur das eigent- 
liche Dänemark vom allgemeinen wiſſenſchaftlichen Standpunkte aus ins Auge gefaßt ifl. Doch 
‚wird auch hier nody eine nach dem Geifte des „Staats-Lexikon“ gebotene Beſchränkung eintreten 
müflen. Der Staat Dänemarf ift e8, über ven wir in erfter Reihe zu berichten haben, Staats- 
geſchichte, Staatsverfaffung und Stantöverwaltung bilden die drei großen Abtheilungen unſers 
Stoffs, und mad im Nachfolgenden an geographiſch-ſtatiſtiſchem Inhalt angeführt wird, hat 
nur den Zweck einer einleitenden allgemeinen Orientirung; für vollftändigere und eingehende 
Nachweiſe muß auf die Specialliteratur des betreffenden Fachs verwiefen werben, worin ber 
Name des verftorbenen Bergfö verbientermaßen hoch gehalten wird. Als Quelle für die nad: 
ſtehenden flatiflifhen Angaben, wobei zur Bergleihung und Vollftänpigkeit auch auf die Her: 
zogthümer Rückſicht genommen werben mußte, Hat ver „Königlich däniſche Hof: und Staat: 
kalender. Staatshandbuch für Die däniſche Monarchie auf das Jahr 1859 (herausgegeben 
von Trap, Kopenhagen) vornehmlich gedient. 

I. Land und Leute. Das Königreich, welches aus einer Anzahl Inſeln zwifchen Oftfee 
und Kattegat und der Halbinfel Jütland als eigentliher Hauptmaffe befteht, hat einen Flächen⸗ 
inhalt von-696 Duadratmeilen, wovon 460%, auf Jütland nebft Bertinenzien fallen (vum 
ſchleswigſchen Feſtlande und den ſchleswigſchen Inſeln wird ein Gebiet von reihlid 10 Qua⸗ 
dratmeilen in politifcher Hinficht zu Jütland und dem Königreich gerechnet), auf Seeland mit 
kleinern dazu gehörenden Infeln 134. Fünen (Fyen) ebenfalld mit ven Eleinern dazugerech⸗ 
neten Infeln hat einen Flächeninhalt von 60Y,, Laaland und Falfter 301/, und das entle- 
genere Bornholm mit Erdholm 10%, Quadratmeilen. Da die Herzogthümer Schleswig⸗Hol⸗ 
ftein und Lauenburg zufammen 341 Duadratmeilen ausmachen, jo ift der Flächeninhalt des 
Königreich reichlich das Doppelte. Die Bevölferungsverbältnifie find jedoch, wie fpäter an- 
gegeben werben wirb, weſentlich anders. Die ganze Monarchie in ihren Hauptländern liegt 
zwifchen 53° 22°42" und 57° 44’ 52" nörbl. Br. und zmifchen 25° 44’ 27” und 32° 51’ 

. 49" Öftl.%.. Der langfte Tag in dem nörbliägften Dorf Skagen beträgt 17 Stunden 47 Mi- 
nuten, in der füplichften Stabt Lauenburg 16 Stunden 46 Minuten; der kürzefle Tag iſt in 
Skagen 6 Stunden 13 Minuten, in Lauenburg 7 Stunden 14 Minuten. Der größte Län- 
genabſtand von Norden nah Süden ift 4°.22' 10”, von Welten nah Often 7° 7722”. Zur 
däniſchen Monarchie gehören ald Nebenländer no Island (120 Meilen meftlih von Nor: 
wegen und 260 Meilen von Kopenhagen, zwifchen 63° 24’ und 66° 33’ nördl. Br. uud 
zwifchen 26° 6’ und 37° 72° weftl. 2. vom kopenhagener Meridian) nit einem Bläheninhalt 
von 1857 Quadratmeilen; die Faröer (45 Meilen nordweſtlich von den Shetlands - Infeln, 
76 Meilen füvöftlih von Island, 80 Meilen wertlih von Norwegen und 170 Meilen norb- 
weitlich von Kopenhagen, zwifchen 61° 20’ und 62° 25’ nörhl. Br. und zwijchen 18° 50’ und 
20° 14’ weftl. 8. von Kopenhagen), eine Gruppe von 17 Infeln mit einem Areal von 24 Qua⸗ 
dratmeilen; Grönland, wovon jedoch nur die Weſtküſte colanifirt ift und große Streden fih 
einer wahren Stantsherrfchaft wegen Unbewohnbarkeit unzuganglich zeigen, und die Injeln 
Ste.⸗Croix, St.:Thomad und St.-Jean (zroifchen 17° 41’ und 18° 21’ nördl. Br. und 77° 14° 
und 77° 43’ weft. 2. vom fopenhagener Meridian) in Weftinvien, ven Kleinen Antillen zugezühlt. 
Ihr Flächeninhalt beläuft fih auf ungefähr 6 Quadratmeilen. Von der Hauptländermaſſe 
Dänemarks bildet Bornholm dad geognoftifch intereffantefte Stück, da in ihm bie älteften Yor- 
mationen zu Tage treten. In der Nordſee correfpondirt mit diefer Infel das früher ebenfalls 
unter dänifcher Herrſchaft ſtehende Helgoland. - Die übrigen pänifchen Infeln und dad Feſtland 
gehören viel jüngern Bildungen an. Sie ruhen auf einer Kreide= und Kalkſchicht, welche an 
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einzelnen Stellen, z. B. am Limfjord und auf ver Inſel Möen, fihtbar wird. Außer dieſer 

Schicht bildet eine Braunfohlenformation die Unterlage für ven größern Theil ver Weſtküfte 

vom Limfjord bis ans Elbufer, welche hier und da, z. B. auf Sylt, als wirkliche Braunkohle zu 

Tage kommt. Die Rollſteinformation, ſo genannt nach den in großer Menge darin vorkom⸗ 

menden, vom Waſſer oder gegeneinander abgerundeten Vruchſtücken harter Geſteinarten, bedeckt 
die Braunkohlenſchicht faft über dad ganze Land. Die Maſſe ver Formation beſteht aus Sand 
und Lehm nebft Mergel. Man nimmt an, daß die baltiſche Flut auf dieſe Bildung. in der Art 
einwirfte, vaß die Gewäfler ven Sand von ver Oftfüfte des Landes wegriffen und weftlicher wie⸗ 

der abſetzten, wodurch dann der hervorſtechende Unterjchieb zwifchen der Bodenbeſchaffenheit bei⸗ 

der Streden, ver Gegenfag von Rolifteinlehbm und Rolliteinfand zur Entftehbung kam. Der 

Rollſteinlehm bildet die Oberflähe an der gefammten Oftfüfte und auf den Injeln und einen 
fruchtbaren Boden, der nur den Marfchen an Ergiebigkeit weicht. Diefer Iheil des Landes iſt 
hügelig, ohne jedoch eigentliche Hügelfetten zu bilden ; die Buche gedeiht vortrefflih und gruppirt 
fid) zu häufigen Wäldern. Ungefähr zwei Drittel des Flächeninhalts gehören dieſer Bodenart an. 
Unmittelbar daran ſchließt fih der Nollfteinfand, der vorzüglich auf dem Feftlande vorfommt 
und in einer Breite von 1—3 Meilen einen Höhenzug mit Cinſchnitten, unter ihnen als hoͤchſter 
Punkt der Hinmelberg (550 Buß), bildet. Die Hügel find nıeift mit Heide bewachſen, und an 
Fruchtbarkeit ſteht diefer ungefähr ein Drittel des Landes ausmachende Strid hinter dem Öft- 
lich gelegenen Lehinlande weit zurüd. Im ganzen vedt die Rolliteinformation ungefähr drei 
Fünftel des Flächenraums, bie zwei übrigen Fünftel beſtehen aus ver Ahlbildung, Marſchland, 
Flugjand und gehobenen Meeresboden. Die eigentliche Heidegegend erftredt fi in Holftein 
4— 5 Meilen, in Schleswig 2—3, in Jütland dagegen 10 — 12 Meilen breit von Norden nad) 

Süben durch das Feſtland, und zwar nennt man jie im Gegehfag zu ven Heidehügeln des Roll- 
fteinfandes gewöhnlich die Heideebene. Während die Buche, wenn aud) jeltener, in ver Rollftein= 
ſandſtrecke no vorkommt, ift die Heidegegend ganz ohne Laubholz, und jelbft Nadelholz tritt 
nur vereinzelt auf. Der weißlich gelbe Sand, auf der. Oberfläche durch vermoderte Pflanzen⸗ 
theile ſchwarz gefärbt und ſtreckenweiſe durch bald fleinige, bald ſandige Ahlerve durchbrochen, 
bat als feine charakteriſtiſche Pflanze das Heidekraut. Die allgemeine Uinfrudtbarfeit vieles 
Strichs ift nur hier und da, bejonderd an dem Rande häufig erfcheinender Teihe und Wafler- 
läufe, durch vorkommenden Lehmboden und ſtarke Bemergelung überwunden worden, weniger in 
Sütland als in den Herzogthümern. Die Heiveregion läßt ſich auf ungefähr ein Drittel des 
Bodenraums ſchätzen. Die Flugſandſtrecken, welden mit der Marſch die Weſtküſte des Landes 
bilden, find von dem feinen Meeresſande bedeckt, welche der Wind zu Hügeln zuſammenweht. 
Sie betragen ungefähr 13 Dundratmeilen, wovon drei auf die Infeln in Kattegat, ſechs auf die 

. Norofpige Jütlands, das übrige auf das fühlichere Jütland und auf das Herzogthum Schleöwig 
fommt. Die noch fortwährend in der Bildung begriffene Marfch bildet eine Ebene, welche ſich 
nirgends über 16 Fuß über dad Meer erbebt und namentlich in ihren eingebeichten Theilen das 
fruchtbarſte Erdreich bildet. Obſchon auch die Weftküfte Jütlands marſchartige Vorländer hat, 

beginnen die eigentlichen Eindeichungen erſt in Schleswig bei Hoyer, von wo fie ſich in einer 
Breite von 1—3 Meilen bis nad) Wedel bei Pinneberg erftredden. Bor den Koogen liegen bie 
Borlande und Watten, mwelde dad Material für weitere Eindeihungen bilden, während die 
Fleinern, nicht eingeveichten Injeln der Weftfee Halligen genannt werden. Man ſchätzt bie 
Ausdehnung der Marſch auf 65 Qunpratmeilen. Zerftreut in den drei großen Strichen ber 
Rollftein-, Heide= und Marfchregion kommen Moore und gehobener Meeresboden vor, erftere 
bald ald Heidemoore, bald als Holzmoore im ganzen einen Blähenraum von 74 Quadratmeilen 
bedeckend. Die telluriſchen Verhältniſſe der däniſchen Nebenländer jind im allgemeinen be= 
kannt, ein näheres Eingehen darauf würde für unfere Aufgabe unergiebig fein. 

Der durchgehenden Gleichheit ver Landesbeſchaffenheit entfpricht, wie ſchon erwähnt, dad: Be⸗ 
völkerungsverhältniß in der däniſchen Monardie nicht. Verſchiedene Stämme, zu verjchiedenen 

Nationalitäten ausgebilvet, bewohnen das ſoeben gefchilverte Gebiet, und während Herkunft und 
Schickſale des Dänenſtamms ung fpäter beihäftigen müflen, bleibt die ethnographiſche und hiſto— 
rifhe Darftellung der Deutjchen im danifchen Staat einem andern Orte vorbehalten. Hier follen 
nur die allgemeinen Angaben über die Population, als ‚Bekleidung‘ und Zubehör des Landes, 
Plag finden. Statiſtiker fhägen die Zahl der Bewohner in Dänemark und Schleswig zufammen im 
Laufe deö 7. Jahrhunderts auf 200 Freie und 150— 200000 Unfreie, im ganzen auf 365000. 
In der Mitte des 13. Jahrhunderts wird die Anzahl der außerhalb der Städte wohnenden Per⸗ 
fonen auf 1,478000 angefihlagen oder mit Abzug von Schoonen, Halland und Blefing ſowie 
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Schleswig auf 970000. In der neuern Zeit, Über welche zuverläfftgere Nachrichten vorliegen, 
betrug bie Einwohnerzahl des Koͤnigreichs 1769: 814238; 1801: 925680; 1834: 1,223797;' 
1840: 1,283027; 1845: 1,350327; 1855: 1,499850. Die Bevölkerung Schleöwig- Holz: 
fteind und Lauenburgs betrug in der zulegt angegebenen Zeitperiode 968863, ſodaß ſich mit: 
Hinzurehnung von 100000 für die Nebenländer der Monarchie und einer jährlichen Dermeh- 
tung von 1 Proc. für den 1. Febr. 1859 eine Geſammtvolksmenge von 2,915000 ergibt. 
Für die Hauptländer der Monarchie ftellt ſich demnach eine Durhfänittöbenölferung von 2381. 
auf die Quadratmeile heraus. In Seeland kommen 4058 Seelen auf die Quadratmeile (ohne das 
fehr raſch anſchwellende Kopenhagen mitzurechnen dagegen nur 2980), in Bünen 3262, Laa⸗ 
land: Falfter 2772, inJütland 1403. Bon den Herzogthümern ift Holftein am dichteſten bevöl⸗ 
fert mit 3372, Schleswig zahlt 2378, Lauenburg 2604 Bewohner auf die Duabratmeile. Im 
ganzen läßt fi für vie Bevölferungszapl in der Monarchie und ihr Verhältniß zu andern Staa⸗ 
ten ſowie für bie Verſchiedenheiten in den einzelnen Lanbestheilen der Einfluß der Bodenbe⸗ 
ichaffenheit und der dadurch bedingten Lebensweiſe und Erwerbsbeſchäftigung ver Bewohner deut⸗ 
lid) wahrnehmen. Danemarf im weitern Sinne, für die gefammte Monarchie genommen, ift ein 
für Aderbau, Viehzucht, Schiffahrt und Fischerei geeigneted Land. Handel und Inpuftrie fom- 
men nur infoweit in Betracht, als fie fih unmittelbar an jene fozufagen natürlichen Berufs⸗ 
zweige der Bevolkerung anſchließen. Die günftige Lage zwiſchen zwei Meeren, die vem Verkehr 
fich leicht bietenne Ausdehnung mit geringer Breite würden allerbings dem Handel einen großen 
Aufihwung geben fönnen, wenn nicht bei der vorwiegenden Aderbaubevölferung die Kapitalz. 
anfamnılung fehr langfam von ftattenginge. Der däniſche Handel ift in der That immer nur mit: 
fremdem Gelde getrieben worben, wodurch feine fecundäre Natur und fein geringer Einfluß auf 
Nationalreichthum und Bevölkerungsanwachs fi von felbft ergeben. Die eigentliche Fabrik— 
thätigkeit in Dänemark iſt feine nennenswerthe, beſonders wenn, wie hier, die Herzogthümer 
noch außer Anichlag gebracht werben müflen. In diejen wie im eigentlihen Dänemark wird die 
höhere Inbuftrie noch am Stode des Schugzolld gezogen, mit defien Hülfe doch kaum den fremb= - 
ländiſchen Erzeugniflen, welche in beuölfertern Gegenden und unter günftigern natürlichen Bor: 
bedingungen probucirtiwerben, dad Gebiet beftritten werben fann. Aus den natürlichen Berhält- 
niffen des Landes erflärt es jich deshalb auch, daß die bei weitem größere Zahl der Bemohner 
auf vem platten Lande lebt. Nach ver Volläzählung von 1855 wohnten im Königreid in 
den Städten 328611 (Kopenhagen allein flelkt deren 143591, alfo faft die Hälfte), auf dem 
Lande 1,171239; in Schleöwig in den Stäbten 70711, auf dem Lande 325084; in Holftein 
in den Städten 106895 , auf ben Lande 416633; in Lauenburg in den Stäbten 8172, auf 

. dem Lande 41303, wobei nod in Anſchlag zu bringen ift, daß in manchen Stäbten vorwie⸗ 
gend oder doch in großem Maße Aderbau ‚getrieben wird. Es finden fich demgemäß in dem 
däniſchen Nationalcharakter die Hauptzüge der Ackerbauvölker wiener, wenn auch die neueften 
politifhen Schickſale und beſonders dad durch den Krieg aufgeſtachelte Nationalgefühl das däni⸗ 
ſche Blut etwas raſcher rollen machten, als dies ſonſt bei einem dünn über das Land verbreiteten, 
im eigenen Verkehr und im Zuſammenhang mit der übrigen Welt beſchränkten Volksſtamm der 
Fall zu fein pflegt. Zu dieſem Umſtande mag auch die vergleichsweiſe vorzügliche Fürſorge für 
das Unterrichts⸗ und Bildungsweſen, welche das legte Jahrhundert aufmeift, beigetragen haben, 
und daß Dänemark ein ſehr wefentliches, für feine geringe Bevölkerung höchſt ehrenvolles Con⸗ 
tingent zu den in Kunſt und Wiſſenſchaft Gemaltigen geftelit hat, müßte auch der ungünftige 
Beurtheiler zugeſtehen. Die für Bildung und Unterrichtsweſen gegenwärtig beftehenden An⸗ 
falten follen fpäter, fo kurz e8 geichehen kann, in der Überſicht der Staatsverwaltumg berührt 
werden. Daß auf fie der Gegenfag von veutfch und däniſch einen vielleicht auf keinem Gebiet 
mehr zu beflagenden flörenven, ja zum Theil zerflörenden Einfluß geübt, darf aber ſchon hier, 
nicht verſchwiegen werden. Allerdings fallen Kirchen- und Schulweſen mit den Begriffen 
Bildung und Unterricht nicht immer zuſammen, und namentlich in dem däniſchen Volle mehren 
fi die Anzeichen, daß man von der Staatsbevormundung auf dieſen Gebieten frei werben 
mödte; allein bisher ift Neligiond = und Unterrichtsweſen mit dem Staate noch in engfter Be⸗ 
ziehung, und die Staatskirche hat fich noch zu feiner wahren Volkskirche, wovon in Dänemark 
viel geredet wird, geſtalten wollen. Ein Aufſchwung auf dem Gebiete ver höhern Bildung, 
wenn bieje vorwiegend national⸗-däniſch fein ſoll, ift un deswillen fo nothwendig, weil bis in 
die neuere Zeit das dentiche Element ver Herzogthümer vorwiegend den höhern Stantöbienft 
verforgte. Died war um fo natürlicher, ald Dänemark wenig Abel befigt, der vorhandene Adel 
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geſellſchaftlich einflußlos, weil vermögendlos ift. Adel, ald Bezeihnung einer freiern über das 
Bedürfniß des Vervienftes hinweggehobenen Lebensſtellung kann für ein freied Staatdleben, 
welches auf alten Bildungen rubt, nur ſchwer, niemald durd eine reine Bureaukratie erfegt 
werben. Durch die Abwendung ded ſchleswig-holſteiniſchen Adels in feiner, Maffe vom dani- 
ſchen Staatsdienſt und Staatdleben ift der demofratifche Zug, welcher im däniſchen Weſen wun⸗ 
derlicherweife neben einer Erankhaften Freude an leeren Titeln und tauben Würden liegt, auch 
für den Fernerſtehenden fihtbar geworben. In ihm liegt das wichtigſte Moment für die Zu- 
kunft des däniſchen Volks; wir werden ſogleich ſehen, daß er auch in feiner Vergangenheit, in 
der politifchen Geſchichte Dänemarks Feine Kleine Rolle fpielt. 

I. Staatsgeihihte. Wennſchon dem forfhenden Auge der allgemeinen Völferge- 
ſchichte die erſten Anfänge einer nationalen Entwidelung in beften Kalle aus den poetifcyen . 
Umbüllungen des Glaubens und der Sage nur ald Bermuthungen fidy ergeben, hat eine Dar: 
ftelung, welche auf die Vergangenheit rein um der Gegenwart willen zurüdgeht, nur den 
feften hiſtoriſchen Boden ald Ausgangspunkt zu nehmen. Wie Dänemark oder Danmark, das 
niedrige Waldland, von Meere umgeben und voll Binnenfeen, den erften germaniſchen Cinwan⸗ 
derern zur Beute geworben, ob Finnen und Gelten’ vor ihnen dad unmwirthliche Land bewohnt, 
und inwieweit bie ſkandinaviſche Goͤtterlehre, die allen drei Reihen des Nordens gemeinfam 
war wie die nordiſche Sprache, wirkliche Voͤlkerſchickſale abfypiegelt, Iiegt außer den Kreis feften 
Willen! und jedenfalls außerhalb ver und geftellten Aufgabe. Das heutige Dänemark mit 
feinen veutfhen Ländern und den früher aud dazu gehörigen ſüdſchwediſchen Provinzen ftellt 
aber ſchon früh viefelbe Nationalitätenverbindung, nicht eigentlich Mifhung dar, welde in un⸗ 
fern Tagen ver Keim alled Übels für das Reich ift. Bon ven beiden Hauptzweigen des germa- 
niſchen Stamm, den ſkandinaviſchen Germanen und ven Deutſchen, hatte der legtere in den 
Völkerſchaften ver Friefen, Sachſen und Angeln einen großen Theil der Cimbriſchen Halbinfel 
inne, -während ein Theil Jütlands und die Infeln nebft dem jegigen Südſchweden von dem 
Stamme der Dänen eingenommen war. Nachbarſchaft beveutet in der erfien Entwidelung des 
Bölferlebens Feindſchaft; der neue Gegenſatz des Deutſchthums und Skandinavismus, ver 
namentli in der Sprache ſchon früh gefeftigt iſt, überwog den Einfluß der meitentlegenen ge= 
meinfchaftlihen Abſtammung, und fo bekämpfen und drangen ſich die däniſchen und deutſchen 
Elemente auf der Halbinfel mit wechlelndem Glücke jahrhundertelang; Umſtände wie die Aus- 
wanderung aus den deutſchen Norden nad) Britannien begünftigen dad Vorbringen des jfan- 
dinavifchen Elements, und ald Refultat ftellt fich zur Zeit, als das Chriftenthum in diefe nörd- 
lihen Gegenden Bildung und Xicht zugleich verbreitet, eine däniſche Herrſchaft bis an Die Eider 
bar. Die Kämpfe ver fränkifhen Herrſcher mit den Sachſen ziehen auch das Hinter dieſen an= 
geſeſſene Fürſtengeſchlecht mit in die deutſchen Eonflicte, und im Jahre 811 ward durch einen zwi⸗ 
Then Karl vem Großen und dem Sohne Gottfried's, König Hemming, abgeſchloſſenen Frieden 
die Eider als Reichögrenze des däniſch-jütiſchen Hetrſchers anerkannt. In der nächſten Genera⸗ 
tion unter Gorm dem Alten füllt alsdann das feftländifche Dänenreih unter bie Herrichaft des 
inſeldäniſchen Koͤnigsgeſchlechts ver Stioldunger, welches auf Seeland zu Leire feinen Sig hatte 
und das felbft wieder als Erbe und Überwinder einer Anzahl Eleinerer Reihe und Herrſchaften 
angefeben werben muß. Die befte Erklärung des vermuthlihen Gange der Reihsconfolivirung 
in Dänemark möchte der Hinweis auf die hiftorifch befanntern Vorgänge unter ven Angelſachſen 
in England abgeben. Immerhin aber kann man Gorm als den eigentlihen Stifter ved Dänen: 
reichs, ald den dänischen Egbert bezeichnen. Einzelne Theile und Provinzen gingen auch päter 
noch verloren und neue Erwerbungen traten hinzu, aber ver Kern, das Bezeichnende für Däne- 
marf, feine Zufammenfegung zur Hälfte aus den Infeln, zur Hälfte aus der jütifhen Halb- 
injel mit ſtets fhwanfenden Grenzen, ift von da an bis auf ven heutigen Tag daſſelbe geblieben. 
Bei feinem erſten politifchen Auftreten erfcheint Dänemark ſogleich ald ein Staat von Bauern 
(Bonden) und Seekriegern, im Thing nimmt das gefammte Volk der Freien an ven Berathun⸗ 
gen und Befchlüffen der Könige Antheil, die gewählt, aber womöglich aus dem Geſchlecht des 
Vorgängers gewählt werben. Die Reichseintheilung in Karben und Syſſel ſcheint von oben 
gekommen zu fein, wenn auch langgewohnte Berbindungen, auf&amilienbanden und Verwandt⸗ 

haft beruhend, ihr als Anfnüpfung gedient Haben mögen. Cine gewifle Seldftändigfeit in 
Rechts- und Kebensgewohnheiten dieſer Kreife erklärt ſich ſchon aus der natürlihen Beſchaffen⸗ 
Heit des Landes und feinen frühern politifhen Schickſalen. Faſt gleichzeitig mir dem Aufbau 

des Dänenreichs, deſſen Stifter im Heidenthume feinen fefteften Halt gegen die Plane ver ſüd⸗ 

lichen chriſtlichen Nachbarn fah, greift nun aber das Chriftenthum ven Gegner, den ed in 
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Deutſchland und England ſchon glücklich beflegt, aud auf der däniſchen Halbinjel an. Die 
Bemühungen des Miffionars Andgarius und feiner Freunde laſſen nach wechſelnden Schiefalen 
das Chriſtenthum feften Fuß gewinnen, und der milden Beredſamkeit ver Mönche von Korvei 
trat das deutſche Kaiſerſchwert helfend zur Seite. Als Schug und Schirm der Chriſtenheit 
rächte Heinrich I. die Ehriftenverfolgungen Gorm’s, und dieſer fah fih gezwungen, das Aus— 
breiten der Chriſtenlehre in feinem Reiche zu erlauben. Um aber dem läftigen Nachbar eine 
ſtarke Reihögrenze entgegenzumerfen, beantwortete Heinrich die Befeſtigung des Danewerk als 
ſüdlicher dänifcher Reichswehr, die fhon unter Karl dem Großen in Anfängen vortommt, durch 
die vielumftrittene Gründung einer Markgrafſchaft im ſüdlichen Schleswig. Der Nachbarſtreit 
blieb und nicht minner im bänifhen Volke der Widerwille gegen das Chriſtenweſen, deſſen 
Lehren mit der hergebrachten Lebensart der Kriegs- und Seeraubfahrten in Widerſtreit traten, 
deſſen Himmel die Freuden und Herrlichkeiten von Walhalla nicht erfehen konnte. Auch die po⸗ 
litifche Seite des Begenfaged von Heidenthum und Chriſtenthum entging dem Nachfolger 
Gorm’s, feinem Sohne Harald Blauzahn, nicht, den 975 Otto II. bis an den Limfjord jagte und 
zur Taufe zwang; doch ward das Heidenthum befonders in den Enkel Svend Gabelbarı (985 
— 1014), den der große Wikingheld und norbifche Tell Palnatofe gebilvet, wieder lebenskräftig, 
ohne daß jedoch dem Anwachſen des chriftlihen Elements in der Bevölkerung dadurch mehr ald ein 
kurzes Halt geboten wurbe. -Außerven hatte Svend alle Hände voll ausmwärtiger Politif. Mit 
den Wenden, an ihrer Syite das ſkandinaviſche Jomsburg, wurde gefämpft, Norwegen als 
eine Art Vaſallenreich machte viel zu fihaffen, am beveutenpften aber waren die Beziehungen . 
zu England. Dieſes Land war ſchon feit Jahrhunderten der Abzugsfanal für Übernölterung, 
das ſchwer heimgefuchte Ziel räuberifcher Beutezüge von Dänemark und dem Norden überhaupt 
aus gewefen. Bald waren e8 öffentliche Kriege, bald das reine Räubergeſchäft der einzelnen 
Wikinger, von beiden aber hatte fidh der Groll der Engländer gegen die im Lande anfäffigen 
Normannen und Dänen gleichmäßig genährt. Endlich rächte fi ver Angelſachſenkdnig Ethelren _ 
1002 durch das befannte Dänenblutbad. Zur Vergeltung dafür ordnete Svend, der felbft 
früher auf Beutezügen in England gewefen, einen gewaltigen Heereszug des ganzen Nordens 
an, der mit der Vertreibung der angelſächfiſchen Königsfamilie und der Ausrufung Svend's 
zum Könige von England endete. Mit feinem bald darauf erfolgenden Tode kam die Herrichaft 
auf jeinen berühmtern Sohn Knut ven Großen oder Mächtigen. Das ſchon feit Sahrhunder- 
ten chriſtianifirte England wirkte auf Dänemark zurüd, und völlige Befeftigung bed Chriften- 
thhums und die Errichtung einer flehenden Truppe von fogenannten Hausmannen bezeiänen 
vornehmlich die kurze, aber glänzende Regierungszeit Knut's. Gin wichtiged Denkmal für die 
Rechtsgeſchichte ift das Witherlagrecht, welches die Rechte und Pflichten jener Koönigsgarde be⸗ 
flimmt. Nach dem Zwieſpalt und Tode ver Söhne Knut's fommt mit Svend Eftrithfon, dem 
Schweſterſohne deflelben, der Stamm ver Ulfinger auf ven Thron (1047), der 400 Sahre lang 
diefem Befchlechte verblieb. Die nächſten Hundert Jahre find eine Zeit voll von Regierungs⸗ 
wechfeln und bürgerlichen Kriegen, ein König fällt fogar in einem Aufftande, ven fein Beflreben, 
den Zehnten einzuführen, veranlaft. Nichtsdeſtoweniger wirb er der Nationalheilige, fromme 
Brüberichaften werden zu feinem Gedächtniß geftifter und das Anwachſen der Macht der Geift- 
lichkeit zeigt fi in der Begründung eineß eigenen norbifchen Erzbistums zu Lund, während 
es dem Papalſyſtem gelingt, freilich gegen ven hartnädigen Widerſtand des niedern Klerus, 
den Gölibat audy in Dänemark als Kirchengeſetz, unterflüßt durch weltliche Strafen, durchzu⸗ 
fegen. Um diefelbe Zeit verheerten Wenden und andere flawifhe Stämme Dänemark, wie bie 
Dänen früher England und Frankreich heimgeſucht. Endlich beginne 1157 unter der Allein- 
herrſchaft Waldemar’ö L eine befiere Zeit. Mit Unterftügung des Erzbiſchofs Abfalon, der in 
Kriegs- und Friedenskünften gleihbewandert war, gelang es ihm, bie Königsherrfchaft im In= 
nern zu Eräftigen und im Oſten und Süden die Grenzen des Reichs erobernd zu erweitern. 
Allerdings Hatte Waldemar die Krone Dänemarks von Friedrich I. zu Lehn annehmen 
müſſen (es geſchah dies vornehmlich, um gegen ven gefährliden Nachbar Heinrich ven Löwen 
die Macht des Kaiſers als Gegengewicht benutzen zu können), aber ſchon fein Nachfolger und 
Sohn Knut VI, den er nad der jetzt beginnenden Sitte bereit bei feinen Lebzeiten hatte zum 
Thronerben wählen und als ſolchen jalben laffen, weigerte wieder Die Anerfennung des Lehns- 
nerus und blieb in dem deshalb ausbrehenden Kampfe ftegreih. Sein ploͤtzlicher Tod (1202) 
rief feinen Bruder Waldemar den Sieger auf den Thron, außer den dänifhen Landen hul⸗ 
digten dieſem die Fürften von Pommern, Rügen und Medienburg, der Adel von Holflein und 
Lauenburg und die wichtigen Stäbte Lübel und Hamburg. Darüber hinaus gelang es ihm, 
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-geoße Eroberungen in Breußen und Eſthland zu machen (König der Wenden nannte ig ſchon 
fein Bruder Knut), und für die Kaiferftreitigfeiten in Deutſchland war die Bundeögenoffen- 
ſchaft des mächtigen Dänenkönigs den Kronbemerbern feine geringe Hülfe. Allein das Steges- 
glück führte zu Siegesübermuth: in den eroberten Länder wurben Fürften und Völker glei fehr 
bedrückt, in Schleöwig, das jeit Knut Lavard viele neue deutjche Elemente in fi aufgenommen, 
ſtand der Bischof Waldemar an ber Spite der Uinzuftiebenen, das holſteiniſche Grafenhaus hatte 
‚nem Schwefterfohn ded Königs, Albrecht von Orlamünde, ven Plag räumen müffen, ven Grafen 
‚von Schwerin war ſchwere Unbill angethan. Diefem gelang ed 1223 ven König Waldemar 
:mit feinem Sohne auf der Heinen Infel Lyſöe zu überfallen und gefangen zu nehmen, und maß 
‚in ver Regierungszeit ber drei legten Könige bis dahin erobert und gewonnen worden, gingin der 
‚britthalbjährigen Gefangenſchaft Waldemar's faft gänzlich wieder verloren. Als envlih 1225 
Waldemar mit großen Opfern feine Freiheit erfaufte, war e8 nicht ſchwer, vom Papfte des feier- 
lichen beftätigenven Gidſchwurs entbunden zu werden, und, ein Racheheer fammelte fidh bald 
-unter des Königs Fahnen, deren erfte und heiligfte, va8 Danebrog, dad weiße Kreuz auf rothem 
‚Grunde, urfprünglich im Kreuzzuge gegen vie Eſthen gegeben war ; aber die denkwürdige Schladt 
„bei Bornhöven (1227) ſicherte Holflein gegen die erneute Dänenherrſchaft und Waldemar mußte 
auf den Trümmern feiner Eroberungen fchleunig Frieden fchließen. Die legten Jahre feiner 
Megierung waren inneren Berbefferungen in Rechtspflege und Verwaltung zugewandt, wo⸗ 
‚von das fogenannte jütifche Low, ein Gefeg, fein bloßes Rechtsbuch, wie 3.2. ver Sahfen- 
:fpiegel, bi8 auf den heutigen Tag im Herzogthum Schleswig Gültigkeit har. In ihm zeigt 
ſich no das altnordiſche, auf einen freien Bauernſtand als Träger des Staats baſirte Ver- 
faffungswefen, aber Adel und Geiftlichkeit machten von nun an in der Berbrängung des Mittel: 
ſtandes rasche Kortihritte. Die Kriege der legten Könige hatten der Entwidelung des erftern 
Standes großen Borfchub geleiftet, durch die Beziehungen zu Deutfchland wurde das Lehns⸗ 
weſen auch in Dänemark heimiſch, und die allgemeinen Gründe, welche auch anderswo, nur 
‘etwas früher, zum Sfonomifhen Ruin des Standes freier Grundbeſitzer geführt und der ſtaat⸗ 
lichen Bedeutung der Klerifei Vorſchub geleiftet, treten in Dänemark um fo prägnanter auf, als 
fich Hier der Umſchwung im Volks: und Staatöleben verhältnißmäßig raſch vollzog. Selbſt vie 
beginnende Berumreinigung bed däniſch-nordiſchen Sprachidioms dur das Deutfche ſchreiben 

die dänifchen Hiſtoriker ſchon der Periode unmittelbar nad Waldemar dem Sieger zu. Unter 
den drei Söhnen. deſſelben, welche nacheinander den Thron beftiegen, wüthete wieder Bruder: 
zwift im Fürftenhaufe, und den Hauptanlaß dazu hatte der Vater ſelbſt gegeben, indem er Das 
-Meich zerſtückelt feinen Kindern zu Zehn gab. Das bedeutendſte von diefen war aber Sübjüt- 
Iand oder Schleswig, deflen Selbflänpigkeit ſchon frühe Anfänge Hat, das aber in dem Abel'⸗ 

ſchen Gefchlechte und feinen nahen Beziehungen zu ven helfteinifchen Grafen dem eigentlichen - 
Dänemark mehr und mehr entfremdet wurde. Gegen die ſtets wachlenden Anfprüche des Abdels 
‚und der Geiftlichkeit, welche jetzt als die erfien Stände auf ven Reichsthingen das eigentliche 
Volk verdrängt haben, kam dem däniſchen Könige Fein flarfer dritter Stand zu Hülfe. Der 
Bauer mar unter das Joch der Leibeigenſchaft gebeugt und die fi bildende Macht ver Hanfa 
Hatte ein deutſches Städtethum nie zu rechter Entfaltung kommen laffen, wenn aud) 3. B. 1251 
-bei ver Krönung Abel's Bevollmächtigte ber Städte erwähnt werden. Schon 1256 unter Ehri- 
ſtoph 1. iſt es ausgeſprochen, daß König und Große (nicht mehr die alte Reihöverfammlung) 
über Krieg und Frieden zu beichließen haben. Zu den Wirren um Schleöwig und dem Innern 
Zwiſt des Königshaufes kam unter Chriftoph noch ein langdauernder Kampf mit Rom und Der 
hoben Geiſtlichkeit. Da, was auf immer die äußere Urſache fein mag, biefe Streitigkeiten 
allüberall auf dem innern Gegenfage von Priefterherefchaft und Staatögemwalt beruhen, mag 
Hier die bloße Erwähnung genügen. Unter Erih Menved wurben die Cinräumungen an Schles⸗ 
wigs Selbſtändigkeit und Abel und Geiſtlichkeit immer größer; mit feinem Nachfolger Ehri- 

ſtoph IL. (1319) beginnt ganz deutlich die Periode des Königthumd unter Adelsdruck, welche 
mit feltenen Ausnahmen bid zur Begründung ver fogenannten jouveränen Cinherrſchaft an⸗ 

dauerte. Am 25. San. 1320 unterzeichnete der König. die erſte Handfeſte, melde Abel unb 

Beiftlichkeit in audgiebigfter Weile begünftigte, ſonſt aber nur für das gute, nit für das 
ſchlechte Regiment die Hand des Königs fellelte. Die 37 Artikel dieſer erſten Wahlcapitulation 

finden fi abgedrudt bei Dahlmann, „Gefhichte von Dänemark“, I, 450. Wie bei der Ver: 
fammlung felbft ver Bürger: und Bauernfland (legterer mehr und mehr in Unfreiheit verfin- 

kend) noch erfchien, wirb auch ihrer in der Urkunde felbft gedacht, aber nichtäpeftoweniger läßt 
fie fih ald ein Document bezeichnen, in’ welchem den beiden andern Ständen in demfelben Ver⸗ 
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zuältniſſe Rechtserweiterungen und Pflitbefreiungen zugeſtanden werben. Linter Chriſtoph M., 
einem ber ſchlechteſten däniſchen Könige, erreicht der Streit um Schleswig feinen Höhepunft, er 
wird in ber That Die eigentliche däniſche Geſchichte des 14. Jahrhunderts und. endet bekanntlich 
mit dem Zugefländnig der Erblichkeit an vie holfleinifchen Grafen. Gerhard ver Große von 
Holftein war factiſch Herr von Dänemarf geweien, ald er nad) dem Titularkoͤnigthum Chriſtoph's 
6i8 1332 und dem achtjährigen Iuterregnum 1340 von Niels Ebbefen erſchlagen wurbe. Unter 

Waldemar IV. (1340—75) ward ed wieder Tag in Dänemark, einerlei, o6 man ihn deshalb 
ober aud irgendeinem andern Grunde Atterdag nannte. Zwar war Schleömwig verloren, aber 
gegen bie Hanfeaten wurde glädlich gefämpft, und wo offener Kampf nicht außreichte, verſtand 
fi der König trog eihem Italiener auf Lift und Ränke. So gelang es ihm, die ſüdſchwediſchen 
Provinzen wieder mit dem Reihe zu vereinigen, die Infel Bothland (daher der Titel der däni⸗ 
Then Fürften ald König ver Gothen) zu erobern, fi mit dem legten fchleswigfchen Herzog aus 
Abel's Stanıme zu verfländigen; allein die legten unglädlichen Kriege gegen vie Hanſa machten 
ihn anı Abend jeiner Regierung machtlos und laudflüchtig. Der Reichsrath (fo Heißt jegt die 
regierende Anelsbehörde) ſchloß Frieden, und mit der neuauffladernsen Herrlichkeit des Dänen> 
reichs fchien es vorbei, ald nad Waldemar's Tode fein Tochterfohn Diaf, Erbe des Königs von 
Norwegeun, zum dänifchen König gewählt wurde. Für den Unmündigen ward feine Mutter, | 
Waldemar's jüngfle Tochter Margarethe, zur Regentin beftelit,, die 1380 nad vem Tode ihres 

Gemahls Hakon auch Norwegen für den jungen König regierte und enplich nach kluger Be- 
nutzung ber ſchwediſchen Innern Unruhen und glüdlichen Kämpfen nicht blos 1389 Beherr⸗ 
ſcherin von Schweben ward, fonvern 1397 die ald Ralmarer Union belannte engere Verbindung 
‚der drei ſtandinaviſchen Reiche zu Stande brachte. Mit Waldemar war der Mannsſtamm des 
Eftrith’ihen oder Ulfinger Hauſes ausgeſtorben, die weibliche Linte fhien glänzend gut machen 
zu wollen, was bie legten Zeiten verloren. Für ein vereinigtes ſtandinaviſches Königreich ſchien 
die Hingabe Schleswigs als erbliches Lehn an das Holfteiniihe Orafenhaus (15. Aug. 1336) 
eine geringe Einbuße, und doch war ed „ein wichtiger Tag, an dem viel Wohl und Wehe ger 
bangen bat und ferner hängen wirb” (Dahlmann, a.a.D.,1,54, gefhrieben 1841). Bald nad: 
ber ftarb der junge König Dlaf 1387, ſodaß Margarethe fernerhin aus eigenem echte ald re⸗ 
gierende Königin das Scepter führte, dann neben ihr der auf ihren Vorfchlag in allen prei 
Reihen zum König angenommene Erich von Bommern, Sohn einer Schweftertocdhter, fo jedoch, 
daß die geifteöflarfe Tochter Waldemar's bis an ihr Ende (1412) die wahre Herrfcherin blieb. 
Die Union war jedoch jo unvollftändig eingeleitet und ihrem Cinwachſen in die Gemöhnungen 
der drei Voͤlker fanden fo viele Hinderniffe entgegen, daß unter einem ſchwachen unwürdigen 
Zürften, wie Grid) war, nur der Schatten der Ginigung blieb. Der große fchleämigiche Krieg 
füllte faft den ganzen Zeitraum der Erich'ſchen Negierung, in Schweden braden Aufſtände 
aud, die jütifhen Bauern revoltitten und die kurze Negierungszeit des Fürſten, welcher den 
vertriebenen Erich nadhiolgte, Chriſtoph's yon Balern, vermochte bie tiefen Schäden nicht wieber 
gut zu machen. Als Shriftoph, der als Crich's Schweſterſohn ver legte vom Eſtrith'ſchen Haute 
war, 1448 plöglich geftorben, fuchte der daͤniſche Reichdrath, zunächſt unbefümmert um das 
Unionsrecht, Anolf IV., ven legten ſchauenburger Grafen von Holftein und Herzog von GSchles⸗ 
wig, für den vänifhen Königsthron zu gewinnen. Man wollte auf diefe Weiſe das den bäni- 
{chen Reiche und dänischen Wefen lange entfremvete Schledwig wiedergewinnen, aber Adolf wird 
die Berfuhung zurück und lenkte die Wahl auf Chriſtian, den älteften Sohn des Grafen von 
Oldenburg, ven Sohn feiner Schwefter Hedwig. Diefer nahm an, allein au ihm war vorher 
in bündigfier Weife durch eine YWahlcapitulation das flarke Regiment unterbunden mworben. 
Zuerft zwar nur Dänemarks König, pelang es ihm fpäter auch die Norweger für fich zu ge⸗ 
winnen, bis er 1457 nach Vertreibung Karl Knubfon’s, des bei Chriſtoph's Tode von Schwes 
den gemäßlten Königs, auch die ſchwediſche Krone ven beiden andern ſtandinaviſchen Hinzufügte. 
&o mar die Union factifeh wieverhergeftellt, und für die Zufunft war wichtig, daß Norwegen, 
weiches ſchon frühe ein Erbreich gemefen, jet beſchloß, ſtets denfelben König mit Dänemark 
haben zu wollen (Dänemark felbft aber ift noch nach der Handfeſte König Chriſtian's ein freie® 
Kurreich), woraus däniſche Schriftfteller fälfchlich eine Incorporation von Norwegen gemacht 
Haben, und daß die Reichsräthe beider Länder von Schweden und Norwegen den Sohn Chri⸗ 
ftian’61., Hans, als feinen Nachfolger in der Regierung anerkannten. So ſchien die Verbindung 
Sfandinaviend aufs neue gefihert, als Durch den Tod des. Herzogs Adolf auch im Süden bie däni⸗ 
ſche Herrschaft neue Ausfichten erlangte. Hatte Adolf felbft die däniſche Krone abgelehnt, um nicht 
fein deutſches Stammland und das immermehr deutfch werdende Schleöwig in die ſeit Jahrhun⸗ 



yerten verhängnißvolle engere Verbindung mit dem Königreich zurüdzuführen,. fo ſchlug fpäter 
fein Sinn um und er firebte mit allen Mitteln dem Eöniglihen Neffen auch Schleöwig und Hol⸗ 
Bein zuzuwenden. Die nähern Erörterungen ver dabei obwaltenden Redhtöfragen und Vorgänge 
gehört in die Befchichte der Herzogthümer. Das nächſte Refultat war, dad Ehriftian 1460 zum 
Herzog von Schledwig und Grafen von Holftein von dem Rath beider Lande zu Ripen gewählt 
und bie Lanveöprivilegien von ihm feierlich beftätigt wurden. Den Landſtänden warb für ben 
Todesfall pas Wahlrecht unterden Rindern oder ſonſt unter den Erben des Landesherrn zugeſichert, 
der „nit ald ein König von Dänemark’ gemählt worden war. Chriſtian's Regierung ift mehr 
ein Regiment der Herzogthümer ald des Königreichs, und feine ben beutfchen Landen zuge- 
wandte Aufmerffamteit, freilich nicht zum Vortheil ver Kandesfinver, mit Ausnahme des Adels, 
Hatte ven bekannten Rückſchlag im hohen Norven zur Folge, Schweden ging wieder verloren. 
Der vom Kaifer gegebene Titel eined Herzogs von Holftein und die zugeſprochene Herrſchaft 
über die Dithmarſchen, vie erfl vertwirflicht werden mußte, war dafür ein geringer Erfag. 
Dem 1481 geftotbenen Könige folgte Sand bis 1513, deflen Regierungszeit durch die Theilung 
der Herzogthümer oder vielmehr in den Herzogthümern zwifchen ihm und feinem jüngern Bru= 
der Friedrich (1490), den verunglücten Zug zur Unterjochung ver Dithmarſchen (1500) und bie 
dadurch veranlaßte erneute Loſsreißung Schwedens bezeichnet wird. Die unter Ghriftian II. auf 
einige Jahre wieder angefnüpfte Verbindung ward durch das ftodholmer Blutbad (1520) und vie 
Wahl Guſtav Waſa's zum ſchwediſchen Könige vonnunanpauerndgelöft. Aber derſelbe rachſüch⸗ 
tige Geiſt, welcher Schweden für pas däniſche Reich verloren gehen machte, brachte auch den König 
um die Herrfähaft in Dänemark. Dem Bürger und Bauernftanve durd fein herablaſſendes 
Weſen und allerlei Fürſorge in Handel und Wandel, Recht und Geſetz angenehm, hatte er in 
dem Adel und ver Beiftlichfeit, vor allem aber an feinem Oheim Friedrich unverſoͤhnliche Gegner, 
ſodaß ihm ſchon im December 1522 die Adelichen und Prälaten von Jütland den Gehorfam 
auffündigten. Nach mehrjährigen Kämpfen, in deren Folge auch Chriſtian IL durch Verrat 
in die Hände feines Gegners und fiebenundzwanzigiährige Gefangenſchaft gerieth , warb biefer 
als Friedrich I. anerfannter König von Dänemark und Norwegen. Unter Chriftian und ihm 
vollzog ſich der große Umſchwung in Eirchligen Dingen, den ſich namentlich Der erftere ſehr zu⸗ 
geneigt gezeigt hatte. Bon politifcher Wichtigkeit vabei war beſonders, daß von nun an der 
Adel allein, dem die Aufflände zu Gunſten EHriftian’s die willkommene Gelegenheit gegeben hat⸗ 
ten, den legten Reſt von Bauernfreiheit zu unterdrücken, der beffimmende Stand im Lande war, da 
die Geiſtlichkeit zu bloßen Beamten herabſank. Mit demJahre 1536, dem ver anerkannien Herrſchaft 
Chriſtian's ILL, if Die Reformation in Dänemark eine vollendete Thatſache. Sein Nachfolger, 
Friedrich II., hatte gleich beim Regierungsantritt die Genugthuung, in Berbindung mit dem 
herzoglichen Haufe (fein Vater EHriftian Il. war 1544 wieder zur Theilung mit feinen Brü⸗ 
dern geſchritten) 1559 die Dithmarſchen zu unterwerfen. Wichtig für den däniſchen Handels 
verkehr war das Sinfen ber Hanſamacht, wenn auch jegt Englänver und Holländer anfingen, 

einen Theil der Erbſchaft dem einheimiſchen Handelsſtande ſtreitig zu machen. Unter Friedrich II. 
wurde gegen Schweden nicht unglücklich gekämpft, die Angelegenheiten der Herzogthümer waren 
lange ſtreitig und verworren, und durch ſtets erneute Theilungen warb ber Friede nur für den 
Augenblid gefihert, um fpäter defto größere Spaltungen bervorzurufen. 

Mütlerweile war Dänemark ein Adels: und Beamtenflaat geworden, fo jeboch, daß bei 
dem Borherrfihen der Adelsmacht über Königsreht — die alten Handfeſten wurben bei jever 
neuen Koͤnigswahl womoͤglich nod tapfer verbeilert — die Beamten vielfach Angeftellte verAde=- 
lien felbft waren. Dad alte volksthümliche Rechtsleben Hatte mit feiner erften VBorausfegung, 
einem freien Bauernftande, das Feld räumen müflen, an feine Stelle traten neue Orbnungen, 
melde von dem Beifte, der die Gefeggebung dieſer Veriode auf dem ganzen europäiſchen Gon= 
tinent bezeichnet, nicht abwichen. Zu dem vielen Drüdenden, welches auf dem Volke laftete, kam, 
ebenfalls in Übereinflimmung mir der allgemeinen Entwickelung, noch der Glaubenszwang und 
die Herrſchaft einer Staats⸗ und Hofreligion Hinzu. So unglücklich im allgemeinen vie Krieg- 
führung Chriſtian's IV. (1588— 1648) war — dies thut der perfdnlichen Tapferkeit und ein- 
zelnen großen Siegen bed Fürften feinen Abbruch — gilt Doch feine Regierung als eine der 
beften, welche Dänemark gehabt Hat. Für Handel und Verkehr, für Wiffenfchaft und Kunft: 
mar er unermüdlich tätig. Die fon unter Erich von Pommern in Ausfiht genommene, durch 
Chriſtian 1. geftiftete Univerfltät Kopenhagen ward durd ihn erweitert, in Oſtindien Golonien 
angelegt, Ganbelögefellfchaften gefliftet, tüchtige Gefege erlaffen; allein am Ende feiner Re- 
gierung. war dad Land durch die unglücklichen Kriege, welche zu Öftern malen pas Land mit Fein⸗ 
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vetheeren überfchwemmt hatten und nur durch ſchlimme Frieden (z. B. 1645 den zu Brömfebrö, 
welcher Schweren von Sundzoll frei machte) beendet werden lonnten, ausgeſogen, mit-dem 
verwandten und Nachbarhaufe, das in den Herzogthümern 1609 die Erbfolge nach dem Recht 
ver Erſtgeburt eingeführt, war dauernder Unfriebe gefäet, und ven ſtets wachfenden Anſprüchen 
des däniſchen Adels, ver in ven glücklichern Tagen des Königs feine Herrſcherhand Hatte fühlen 
müſſen, fonnte fein energifcher Widerſtand mehr geleiftet werden, wenn audy dieſes Überbieten 

. an Mbeldbefhränfungen den erfien Anlaß zum Umſchlag unter dem Nachfolger abgab. Yrieb- 
zid IH. (1648—70) fand ein nicht wenig verkleinertes Reich vor, da große Stüde von Nor= 
wegen, das jegt ald reine Nebenfahe Dänemark behandelt wurde, an Schweben abgetreten 
waren. Zunähft warb 1650 aud für den königlichen Antheil der Herzogthümer das Recht 
der Erbfolge nad; Erfigeburt eingeführt. Mit Holland ſuchte ſich der König durch Die Vermitte⸗ 
lung feined Schwagerd Gorfig Ulfeln in nähere Verbindung zu bringen, und der Redemtions— 
vertrag von 1649, wodurch die Holländer gegen eine jährliche runde Summe vom Sundjzoll 
frei wurden, ſollte dieſes Bündniß befiegeln; allein die Hollänver merkten bald, daß fie über- 
vortheilt waren, und erlangten 1653 durch den Reſciſſionsvertrag eine Rückkehr zu den frühern 
Beflimmungen bed Vertrags von Ghriftianopel, ver bis in unjer Jahrhundert ver wichtigite 
Sundgollvertrag blieb. Durch Ulfeld, der in Ungnade gefallen mar, wurde Schweben gegen 
Dänemark feindlich geflimmt, doch begann letzteres Reich, noch unter den Nachwehen und im 
der Hülfslofigfeit jeit ven legten Kriegen Chriſtian's IV., die Feindſeligkeiten, weiche 1658 durch 
den unglüdlihen Frieden von Roeskilde vorläufig beendet wurden. Nach ihm mußte Dänemarf 
ganz Schonen, Halland, Blekingen, Bohus, Drontheim, Vornholm abtreten, den ſchleswig⸗ 
bolfteinifchen Herzog von jeder Lehnspflicht gegen Dänemark für Schleswig (dad jomit ſouverän 
wurde) freifprehen und noch Abtretungen vom £öniglichen Antbeil machen. Nichtöpefloweniger 
war Kaıl X. Guſtav mit dieſen Erfolgen nicht zufrieden, er. firebte nad) der däniſchen Königs: 
frone und brach deshalb den Frieden. Doch gingen die Dadurch erneuerten Feindſeligkeiten durch 
die Belagerung von Kopenhagen und ven pabei bewiejenen Muth ver Bürgerſchaft für das däniſche 
Bolf rühmlich aus, wenn audy der 1660 unter Englands und Hollands Vermittelung gefchloffene 
Friede an den Bedingungen des frühern wenig änderte. Allein dieſer unglückliche ſchwediſche Krieg 
und die Bedeutung für das Reich, deren fi die Bürgerſchaft der Hauptſtadt bewußt geworden 
war, bildeten den Anlaß zu der verhängnißvollen Staatsveränderung von 1660. Die alten 
Ordnungen, bie in den Händen des adelichen Reichsraths ruhende Bollgemalt hatten das Land 
an den Rand des Verderbens gebracht. Den jevedmaligen Anlaß zu den erwachſenden Be: 
fhränfungen des Königthums und den gefleigerten Rechten und Privilegien der Oligarchie hatte 
die Koͤnigswahl gegeben. In den Herzogthlimern war man mit dem Beifptel der feften un= 
getheilten Erbfolge vorangegangen. Unter dieien Umſtänden warb denn auf einem 1660 zu 
Kopenhagen verfammelten Reichſtage, wo jedoch der Bauernfland, der als frei kaum mehr 
exiflirte, unvertreten blieb, der Borfchlag eingebracht, das Reich erhlich zu machen. Geiftlichfeit 
und Bürgerftand hielten gegen Adel und Reichsrath feft zuſammen, während es dem Könige ge= 
lungen war, aus den legtern Gorporationen einige bedeutende Stimmführer auf feine Seite zu 
bringen. Bei der endlichen Entſcheidung ward feine Gewalt unmittelbar angewenvet, allein vie 
bewaffneten Bürger Kopenhagen flanden doch bereit, die Thore waren geſchloſſen. Man gab 
gezwungen nad und am 18. Dct. warb dem König von den drei Ständen als Erbkoͤnig -ges 
huldigt. Zugleih war derfelbe feines Eines auf die Hannfefte los und ledig erflärt worden, 
und da es dem Abel nicht gelang, die Aufjegung einer nenen Verpflichtung burdhzubeingen, 
mar von nun an die unumſchränkte Erbmonärchie nad dem Recht ner Erfigeburt in männlicher 
und weiblier Abflammung in Dänemark begründet. Am 10. Ian. 1661 wurde dem König‘ 
noch dad Recht ausdrücklich zuerkannt, über Megierungsform und Erbrecht felbft die nähern 
Beſtimmungen abzufaflen. So war man aud einem Extrem ins andere geratben. Die Adels⸗ 

übermacht warb gebrochen, aber die Ohnmacht der niedern Volksklaſſen nicht gehoben. Bei der 
perſoͤnlichen Unbedeutendheit der nachfolgenden Könige Eonnte die in ihre Hände gelegte Un⸗ 
umfhränftheit nicht viel Gutes wirken, und erft unter den Steuenfee und Bernftorff läßt fi 
von eingreifenden guten Kolgen ver Staatöveränderung von 1660 reden. Ihre unmittelbaren 
Refultate waren eine Umgeftaltung ver Regieruhgsbehörnen mit Herbeiziehung bürgerlicher 
Elemente und das 1665 von Friedrich III, unterzeichnete Königägefeg, das aber erſt beim Re⸗ 
gierungdantritt des Nachfolgers befannt gemacht wurde. In diefer Verordnung, melde die 
weitgehendſten Grundſätze Eönigliher Machtvollkommenheit, die jonft nur angebeutet zu werden 
pflegen, in naiver Klarheit ausſpricht, beftand faft 200 Jahre lang die Verfaſſung von Dänea 
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mark und hätte nach dem Wortlaut ded Geſetzes das Hffentliche Recht des Landes bis in alle 
Ewigkeit beſtehen follen. Unter Friedrich's Nachfolger Chriſtian V. (1670—99) ging das eine 
Sauptrefultat der Revolution von 1660, die Beſchränkung der Adelsmacht, zum guten Theil 
wieder verloren, indem Die Königögewalt durch adelihe Beamte geübt und der Einfluß des Hof⸗ 
adels entſcheidend wurde. Damald wurde der rund zur Rang-, Orden- und Titelſucht gelegt, 
welche nod Heutzutage Das däniſche Volk vor allen andern bezeichnet. In dieje Regierung (1667) 
fällt der Erwerb von Oldenburg und Delmenberft, ven alten Stammgraffcdhaften des Haufes, 
welche durch Lift dem König allein zugewendet wurden. Hierdurch wurden die Reibungen mit 
den herzoglichen Haufe erneut, und es riß jener Zwiefpaltein, der biß heute noch in feinen Folgen 
fortdauert, während andererfeitS das gottorpiſche Haus fi aufs engfte an ven däniſchen Erb⸗ 
feind Schweden ſchloß. Ohne in ſeiner Kriegführung unglücklich zu ſein, waren Chriſtian's V. 
Friedensſchlüfſe doch immer unvortheilhaft. Ein längeres Andenken hat ex ſich als Geſetzgeber 
erworben, indem 1683 das nach ihm benannte däniſche Geſetzbuch erlafſen wurde, welches nod 
heutzutage in Dänemark gilt; für Norwegen ward 1687 ein ähnliches erlaſſen. Vorwiegend 
kriegeriſch war die Regierungszeit Frievrih’8IV. (1699 — 1730). Den erfteh Kanıpf, deſſen An⸗ 
laß bie fchleswig-Holfteinifchen Verhälinifie waren, beendete ver fiegreiche Weldzug des jungen 
Schwevenfönigd und das gemaltfame Vermitteln von England und Holland durch ven Frieden 
von Travendal (1700); allein das fpätere Unglück Karl's IH. ſchlug auch zum Nachtheil des 
jungen unmünbigen Herzogs aus. Seine Lande murben von den Dänen bejegt und endlich im 

. Frieden von Friedrichsburg (3. Zuli 1720) der herzogliche Antheil von Schleswig dem Könige 
als Inhaber des Eöniglichen üherlaſſen. Schweden, Frankreich und England garantirten diefe 
Bereinigung, infolge deflen 1721 die vielbeftrittene Incorporation (nah däniſcher Auffafſung 
durch königliche Parent) geſchehen fein fol. In den legten Jahren hat fich über die Vorgänge 
von 1720 und 1721 eine befondere Kiteratur angefammelt, deren Würbigung und DBenugung 
der Geſchichte der Herzogthümer vorbehalten bleibt; kaum zu winerlegen feinen aber zwei Um⸗ 
ftänbe: erftend, daß die ſchleswigſchen Landſtände ven Erbnachfolgern des Königs nach bem dã⸗ 
niſchen Königögejege gehulnigt haben (wodurch freilich wohlermorbene Rechte dritter nicht be⸗ 
rührt werben konnten); zweitens, daß man däniſcherſeits bei dieſen Borgängen unehrliche® 
Spiel getrieben. Ein Profit, ven Dänemark außerbem aus dem glüdlihen Ausgang des ſchwe⸗ 

- Difhen Kriegd zog, waren die acht Tonnen Goldes, welche man von Hannover für dad den 
Schweden abgenommene veutfche Reichsland Bremen und Verben erhielt. Die däniſche An= 
fiebelung auf Groͤnland durch Hand Egede Dagegen mochte dem auf Ausbreitung von Handel. 
and Chriſtenthum in ſeinen ſpätern Regierungsjahren ſehr erpichten König viele Freude ver⸗ 
urſachen, ein großer Gewinn für fein Land knüpfte ſich nicht daran. Überhaupt darf bei dem 
vielen Lobe, welches däniſche Schriftfteller dem einen oder andern Fürften für Sorge um Han: 

del und Verkehr zu fpenven pflegen, nicht vergeflen werben, daß dergleihen Unterflügungen 
meift fehr Eurzfigtig waren und das Wohlergehen einzelner auf Koften des geſammten Wohl⸗ 
ſtandes zur Zolge hatten. Mit Chriſtian VI. (1730— 46) kam ein jauertöpfiger Pietift auf 
den Thron, den man gern duch Friedrich V. (1746—66) erjegt fah. Unter dieſem Fürſten 
traten zum erfien male bei der Staatöleitung bed ältern Johann Hartwig Eruft Bernſtorff die 
Bortheile ver Umwälzung von-1660 hervor. Indem man tüchtige Kräfte, wo man. fie fand, 
ins Land zog, warb das Fundament zu der außgezeichneten Staatöbienerichaft gelegt, welche das 
Reich ſpäter befaß. Die Indolenz und Kenntnißlofigfeit des Königs überließ die Staats⸗ 
gefhäfte gern ſolchen, vie fi Darauf verſtanden, und fu gelang es nicht blos den Kriegen fern 
zu bleiben, welche damals die Welt purchtobten, ſondern Die gefährlichen Anfchläge Beter Ulrich’8 

- von Kolftein, des ſpätern Beter UlI., der das an feinen Vorfahren begangene Unrecht dem däni⸗ 
{hen Koͤnigshauſe vergelten wollte, zunichte zu machen oder Doch hinzuhalten, bis der Tod des ruf: 
flichen Kaiſers in Katharina eine Danemarf günftig gelinnte Fürſtin auf ven Thron rief. Vor⸗ 

ber war ſchon ber plönfche Antheil in Holftein dem Königshaufe geiihert, und 1767 warb 
ver Bertrag geſchloſſen, wodurch der herzogliche, jekt großfürſtliche Antheil von Holftein gegen 
Oldenburg und Delmenhorſt eingetaufcht wurde und das großfürftlich bolfteinifhe Haus allen 

Anſprüchen auf Schleswig zu Gunften des koͤniglichen entjagte. Diefer am 27. April 1767 
zwifchen Dänemark und der Kaiferin ald VBormünderin ihres Sohnes Paul abgefchloffene Ver⸗ 
trag ward 1773 nad der Mündigkeit Paul's beftätigt und vollzogen. Mittlerweile war 
Friedrich V., deſſen Prachiliebe ven däniſchen Finanzen ſchlimme Wunden gefchlagen, durch 
feinen Sohn Chriſtian VII. (1766 — 1808) auf dem Throne erſetzt worden. Von einer per⸗ 
ſoͤnlichen Regierung dieſes unglücklichen Fürſten kann nicht geredet werden. In feinen erſten 
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‚Königejahren ſtand der ältere Bernflorff an der Spige der Geſchäfte, bis es 1770 nem könig⸗ 
lichen Leibarzt Struenfee gelang, in Verbindung mit dem Grafen Ranzau⸗Aſchberg jenen zu 
ſtürzen und fi ver Zügel der Regierung zu bemächtigen. Die Struenſee'ſche Cpoche in Düne- 
mark hat vielfache Ahnlichkeit mit der Joſephiniſchen in Ofterreih. Diefelbe überftürzende Haft, 
daſſelbe Verkennen der Volköurtheile und Vorurtheile, obgleich dort wie Hier die Abſicht die beſte 
geweſen ift. Beſonders ſchlimm flellte ih Struenfee durch feine Vernachläſſigung des Adels; 
allein er hätte-in ver Volksmaſſe gegen viefen fein Gegengewicht ſuchen koͤnnen, wenn er nicht 
durch abflopende Behandlung der däniſchen Sprache ven Volksinſtinet womöglich noch tiefer ver⸗ 
legt Hätte. Gegen feine unkirchlichen Sitten und Die danach eingerichteten Geſetze ſtand die orthodoxe 
Geiſtlichkeit auf, gegen die Herabwürdigung der fürftlichen Verfönlichfeit das übrige Königs: 
Baus, und fo Fonnte es nicht fehlen, daß der Minifter, welcher für Abſchaffung ver Leibeigen- 
ſchaft gearbeitet und Preßfreiheit gegeben hatte, unter allgemeinem Jubel 1772 durch eine Ver⸗ 
ſchwörung geflürzt wurbe. Der Proceß gegen ihn und feinen Freund Brandt mit ihrer ſchenß⸗ 
lichen Hinrichtung und Verſtümmelung am 28. April 1772 gehört zu ven Werken ver Made, 
nicht des Rechts. Den Berihworenen warb ihr Lohn. inter dem yerfönlichen Einfluß der 
Stiefmutter des Scheinkönigs, Juliane Marie, regierte Dve Bulpberg, Die Seele der Verſchwö⸗ 
rung. Die guten Stüde ver Struenfee'jhen Reiormen wurven abgefchaflt, die ichlimmen, wie 
3. B. dad Lotto, lied man befleben. Durch Einführung des Indigenats ald Vorbebingung der 
Staatsanftellung (1776) fowie durch Begünftigung der Landesſprache fuchte man fi in der 
Mafle des Volks Anhang zu verſchaffen. Beſſer als in der innern Verwaltung ſah es in dem 
auswärtigen Departement auß, welches feit 1773 in dem jüngern Andread Peter Bernflorff, 
einen Neffen des obengenannten, einen vortrefflichen Zeiter hatte. (S. Bernftorff.) Unter 
ihm war ed Brunbjag, ſtatt einem Schatten von Größe nachzujagen, die für Dänemark durch 
Die Berhältnifle ver übrigen europäiichen Staaten unmöglid geworben war, im friedlichen ins 
ternationalen Verkehr die Wunden früherer Zeiten heilen zu laffen, Liber Dänemarks Vers 
Halten zur fogenannten erften bewaffneten Neutralität von 1780 vgl. Neutralität. Bald 
nach ihrem Zuſtandekommen seat Bernftorif aus dem Minifterium. Im Jahre 1784 ereignete 
fi eine neue Palaftrevolution,, indem ein Kreis von Männern, welder fih an ven ſechzehn⸗ 
jährigen Kronpringen Friedrich, nen Sohn der unglüdlicden Karoline Mathilde, geſchloſſen, 
Dad Minifterium Hoegh⸗Guldberg flürzte und die Zügel der Negierung auf den Kronprinzen 
übergingen. ine eigentliche Regentſchaft warb nie beftellt, aber big zum Tode Chriſtian's VIL 
führte jetzt der Kronprinz das Scepter. Es war eine Wohlthat für das Land, daß Vernſtorff 
wieder In die Staatöleitung eintrat. Dem Kronpringen, einen einfachen, aber gutartigen 
Manne, lag befonverd das Wohl. des Bauernflandes am Herzen. So bezeichnet denn Die Auf⸗ 
Hebung der Leibeigenfchait (vollfländig 20. Juni 1788) alsbald diefen Regierungsabſchnitt. 
Nach einigen Jahren (1792) folgte vie Entſchließung, wodurch der Negerhandel aufgehoben 
wurbe, und in deſſen Folge Dänemarf ven Ruhm hatte, das erfle Land zu fein, in deſſen Co⸗ 

Ionien die Einfuhr von Schwarzen wirklich aufhoͤrte. Eingehende Kürforge für Unterrichts: 
wefen, Rechtspflege (Vergleichscommiſſionen) und Aderbau, 3. B. Fixirung der Frondienſte, 
zeichnen venfelben Zeitraum aus. Währenddeſſen machte Bernftorff die erſten Jahre der Revolu⸗ 
tiondfriege für den Verkehr Dänemarks wahrhaft ſegenbringend durch Feſthaltung einer ehr⸗ 
lichen Neutralität. Diefe gegenüber den Anforberungen und dem Anbrängenvon allen Kriegfüh⸗ 

renden ebenjo mannhaft als geſchickt vertheidigt zu haben, bleibt Bernſtorff's unvergänglider 
Ruhm. Leider ſtarb er aber fhon 1797, als die Berhältniffe immer drohender und gefährs 
licher wurden, und fehr bald ließ fich feine feſte Hand am Steuerruber vermiffen. Auf der einen 
Seite Heftigeres Andringen Englands gegen die Rechte der Neutralen, auf der andern aber 
auch ein Nihtmaßhalten in den däniſchen Seegewohnheiten (vgl. Convoi und Contre: 
Bande) führten zu der Seeſchlacht auf ver Rhede von Kopenhagen, wodurch die von Rußland 

angezettelte, von Dänemark unrevliherweile angenommene zweite bewaffnete Neutralitäts- 

verbindung gefprengt wurde. Das nichtsdeſtoweniger im Fortſchreiten befindliche Syftem, Eng⸗ 
land von dem Continent auszuſchließen, blieb immer noch eine Goldgrube für die däniſchen 
Rheder und den gefammten Handelsſtand. Als jedoch nach den großartigen Waffenerfolgen des 
erſten Kaiſerreichs und ben Verabredungen zu Tilſit England dem Prinz-Regenten von Dane- 
mark die Anforberung,ftellen mußte (darüber iſt Geſchichte und Politik jegt einig), daß er Die 
dänifche Flotte durch Übergabe ver Gefahr entziehe, von den Franzoſen gebraucht zu werben, 
wodurch Dänemark in ven Krieg und ind Gontinentalfoften gezogen worden wäre, meigerte fi 

Der verblendete Fürſt. Das Bombarvement von Kopenhagen, die Wegnahme ver Flotte, Kriegs⸗ 
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erlärung gegen England, Eintritt ind Gontinentalfoftem und von nun an für bie bänifde 
Bolitit Satellitendienft unter Frankreich waren die unfeligen Folgen des Irrthums. Mittler- 
weile hatte fih in der päntihen Königdfamilie und ihren Nebenlinien, wovon freilich feit 1779 
feine mehr Landesherrlichkeit beſaß, tiefer Zwift eingenifter, der 1806 burd die verfuchte In⸗ 
eorporirung Holſteins mit Umgehung der deutſchrechtlichen Erbfolge in dieſem Herzogthum nur 
noch Elaffenver wurde. Die Agnaten auf dem rufjifchen und ſchwediſchen Throne proteftirten 
und der Herzog von Auguftenburg trat aus dem däniſchen Staatödienfle, dem er bis dahin als 
Minifter angehört Hatte. Unter dieſen fhlimmen Ausfichten begann vie im eigenen Namen 
nad Shriftian’s VIL Tode zu führende Regierung Friedrich's VI. (1808— 39). Der Krieger: 
Härung gegen England folgten Keindfeligkeiten gegen Schweden, wo der wunderliche Guſtav IV. 
Adolf von einer Erneuerung der Union träumte. Merkwürdigerweiſe famen Friedrich VI. die⸗ 
felben Gedanken nad der Abfegung feines Nachbar, dem der Bruder auf den Throne folgte, 
während erft der Prinz von Auguftenburg und nad deſſen plöglichem Tode (1810) der Mar- 
[Hal Bernadötte, Prinz von Pontecorvo, zum Kronprinzen von Schweben erwählt murbe. 
Damals hatte ſich auch der Herzog von Auguftenburg gegründete Hoffnungen auf die Nachfolge 
für feinen Bruder gemacht und glaubte nur durch die Intriguen feines Schwagers, des vänifchen 
Königs, um den ſchwediſchen Thron gekommen zu fein. Mittlerweile ging Dänemark in feiner 
falichen Politik dem finanziellen Ruin entgegen, und Schweden und Rußland vereinigten ſich, daß 
erſteres Reich für das an das letztere abgetretene Finnland durchden Erwerb Norwegens entſchädigt 
werben jollte. Im Zaufe des Jahres 1813 wäre noch für die däniſche Politik eine Möglichkeit 
geweſen, mit geringern Opfern von der franzöfifchen Allianz loszukommen, allein Ungefchie- 
lichfeit der Unterhändler und eine gewiffe flörrifche Ehrenhaftigkeit des Königs veranlaßten, 
daß gerade in dieſem Jahre die Verbindung zwifchen dem kaiſerlichen Frankreich und Dänemark 

- eine no engere wurde. So riß denn der Fall Napoleon's auch das Dänenrei mit jich. 
Schwediſche und ruffifch=veutfche Truppen befeßten die Herzogthümer, und durch den Frieden zu 
Kiel vom 14. Ian. 1814 ging Norwegen verloren, wogegen Schwediſch-Vommern und das 
fpäter von Preußen dafür eingetaufchte Lauenburg nur den Schein einer Entſchädigung boten. 
Aber fhlimmer als dies war der förmliche Staatöbanfrott, ven man machen mußte und der 
zahliofe Familien ins Unglück ſtürzte. Doch befreite dies Dänemark nicht von der Ver- 
pflitung, an dem Kampfe gegen Frankreich tbeilzunehmen, obgleich ſich allerdings feine Mit- 
wirkung factifch auf die Ssellung eines Contingents zur Befegung ver franzöfiichen Feftungen 
beſchränkte. Allein der Friede, wenn auch theuer erfauft und auf den Ruinen bes Wohlftanbes 
und ver Wehrkraft des Landes, war doch immerhin ein Friede, und die legten Regierungejahre 
Friedrich's VI. önnen, was das materielle Gedeihen des Landes angeht, nur als eine glückliche 
Zeit geprieſen werden. Am ſchwerſten hielt es aus der Finanzcalamität ſich herauszuwickeln. 
Während des Kriegs hatte es an neuen Steuern, an Vapiergeld und an Anleihen fein Ende 
gegeben. Bon erftern iſt nantentli die Grund: und Benugungsfteuer von 1802 bemerfens= 
werth, weil fi bei ihr von feiten ver ſchleswig-holſteiniſchen Ritterſchaft und der ihr ange= 
börigen Beamten Zmeifel an ber königlichen Vollmacht, neue Steuern obne Zuftimmung des 
Landes aufzulegen, äußerten. Das Papiergeld war bis nahe auf 150 Millionen, die Staats⸗ 
ſchuld auf 100 Mitt. Thlr. geſtiegen. Die Gründung der Reich: , ſpäter Nationalbanf Half 
aus der Roth, indem man das Papiergeld anf den fechöten Theil feines Nennwerths herabſetzte 
und die Banf mit 6 Proc. von allem unbeweglihen Cigenthum funbirte. Wer diefen Abzug 
feined Vermögens nicht gleich einlöfte, mußte dafür 6%/, Proc. jährliher Zinjen zahlen. Im 
Jahre 1818 wurde die Reichsbank in eine Rationalbank als eigentliches Brivatunternehmen 
verwandelt und bat ſeitdem bei dem gefliegenen Wohlſtande des Landes glänzende Geſchäfte 
gemadt. Die Art und Weile aber, wie die Finanzregelung vor fi ging, bat damals und 
fpäter den Herzogthümern zu vielfachen Beſchwerden über Benachtheiligung Anlaß gegeben. 

In erfter Reihe ſtanden aber die politifchen Fragen, welche gleih nad Zuftandefommen 
der deutfihen Bundesacte von Prälaten und Ritterfchaft der Herzogthümer angeregt wurden, 
deren nähere Entwidelung hier, wo uns das eigentlihe Dänemark beſchäftigen foll, nicht gege⸗ 
ben werben kann. Ebenfo gehört Dänemarks Theilnahme-an dem Wiener Gongreß und den. 
Verhandlungen deſſelben in eine andere Darſtellung. Die Anſprüche auf eine ſtändiſche Ver⸗ 
faſſung in den Herzogthümern, einerlei, ob man ſie auf die alten Landesprivilegien oder für Hol⸗ 
flein auf den Art. 13 der Bundesacte ftügte, fanden in dem Rönigreiche felbft geringen Widerhall. 
Zwar war die Preßfreiheit im weſentlichen feit Struenfee beibehalten worden, aber unter den 
Eindrücken ver Franzoͤſiſchen Revolution und in den Kriegsläufen waren bie Beftrebungen für 
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eonflitutionelle Freiheit in Dänemark übel angefehen, und Berbannung und Befängniß traf pie 
etwas lauter werdenden Schriftfteler und Redner. Auch nach bergeftelltem Frieden wirkte die 
perſoͤnliche Abneigung bed Königs und der Gegenſatz zwifchen ben Beftrebungen in den Herzog⸗ 
thümern und den däniſchen angeblichen Nationalinterefien, daß im Köntgreich fih wenig Sehn⸗ 
ſucht nad cunftitutionellen Freiheiten zeigte. Vereinzelt fegte man feine Hoffnungen auf den 
fünftigen Thronfolger, der als König von Norwegen die norwegiſche Verfaffung — gegeben, 
wie man fagte, dem fie freilich aufgenöthigt worden war. ‚Im ganzen aber fühlte fi das däni⸗ 
ſche Volk beſonders feit der Mitte der zmanziger Jahre im Wohlftande wachen und ließ den 
König und die hoͤchſten Behoͤrden in Kopenhagen, worunter für Dänemarf die fogenannte bänt- 
ſche Kanzlei die Sauptrolfe fpielte, in althergebrachter väterlich bureaukratiſcher Weife regieren. 
Died änderte ſich jedoch mit dem Jahre 1830. Wie in den Herzogthümern Lime Lornſen's Bro= 
fhüre den Anſtoß zu einer erneuten, jet nicht vorwiegend auf Ritterfchaft und Adel fich be- 
ſchränkenden Bewegung für Nationalität und Freiheit zugleich gab, bewirkte fie in Dänemark 
eine liberale Regung, der erft fpäter die antideutſche Richtung gegeben wurde. Unter dieſen 
Umfländen wurde ſchon Ende des Jahres 1830 beichloflen, für die gefammte Monarchie Pro⸗ 
vinzialfiände nad dem Mufter Preußens einzuführen, und das Geſetz oder die Verordnung (bet 
der abfoluten Geſetzgebungsgewalt des Königs war, was er verorbnete, natürlich auch Geſetz) 
vom 28. Mai 1831 brachte diefen Entſchluß ſowie Die Grundzüge, wonach er ausgeführt wer= 
den follte, zur allgemeinen Kenntniß. Später traten in Kopenhagen erfahrene Männtr zur 
Berathung diefer Grundlagen zufammen, und am 15. Mat 1834 wurben gleichlautend für die 
daͤniſchen Infeln, für Jütland, für Schleswig und für Holftein die berathenden, mit Initiative 
audgerüfteten und in Gommunalangelegenheiten fogar mit befchließender Stimme verfehenen 
Provinzialflände eingeführt. Das Wahlgefeg lieh den Grundbeſitz als allgemeine Baſis für 
Wählbarkeit und Wahlrecht erſcheinen, allein bei den Befigverhältnifien im Koͤnigreich und ven 
Herzogthümern fonnte e8 nicht fehlen, daß die wirkliche Volkomeinung in ben Ständefammern 
zam Audbrud Fam. Ende 1835 und Anfang 1836 traten die Stände zum erften mal, 
fletd eine dänifche und eine deutſche zugleich, wie e8 auch Später gehalten wurde, zufammen. 
Auch in Dänemark traf pie Inftitution jegt auf einen vorbereiteten Boden, namentlich die Ge⸗ 
ſellſchaft für den rechten Gebrauch der Preßfreibeit, an melde fi eine Art Junges Dänemark 
mit ven Namen Lehmann, Ticherning und anderer gefhloffen, hatte ven Mittelpunkt für vegeres 
politifches Leben abgegeben, und die dänifche Journaliſtik, im welcher ſich fchon ſkandinaviſche 
Einheitsfliimmen vernehmen ließen, griff fo weit auß, als die beſchraͤnkenden Grenzen der Preß⸗ 
geſetze und häufige Preßproceſſe geftatten wollten. Die erſten Erfolge der Stänbeinftitution 
für Dänemark waren eine Regelung des Staatshaushalts, welcher mehr durch ſchlechte Wirth- 
haft ats eigentliche Berfhiwendung in Unordnung gerathen war, und eine Communalordnung, 
welche der Selbſtregierung ziemlich viele Zugefänpniffe machte. Mit ven fhumpfen Waffen der 
Berathung und des Petitionsrechts audgerüftet, tonnten die daͤniſchen Stänveserfammlungen fo 
wenig wie die Deutfhen Bedeutendes ausrichten, und zum Üiberfluß nahm bald ver deutſch-däni⸗ 

ſche Streit Die Hauptaufmerkſamkeit der Bollörertretungen in Anſpruch. Wie fi nämlich jene 
Geſellſchaft ſehr bald zum Organ ber angeblichen Aufrechthaltung, in der That aber Ausbreitung 
der dänifchen Sprache und des däniſchen Wefend in Schleöwig gemacht, fo gaben fich auch Die 
dänischen Ständeverfammlungen zu Organen biejer Richtung her. Im engen Zufammenhang 
damit fand ber Streit über die Erbfolge in ven Herzogthümern, welche in den letzten Regie- 
rungdjahren Friedrich's VI. die dänische Diplomatie in Bewegung feßte und felbft ven Thron- 
folger, ver feit 1831 einen größern Einfluß auf ven König gewonnen hatte (ſonſt war der Ge: 
genjag zwiſchen ver ältern und jüngern Linie Friedrich's V., duch die Kataftrophe Karolinen 
Mathildend und Struenſee's veranlaßt, fehr nachhaltig geblieben), auf politifche Reiſen ſchickte. 
Den Broſchürenkampf eröffnete eine Schrift des Profeſſors Baulfen (1836), wonach für Schles- 
wig bie Erbfolge der Lex regia behauptet wurde. Der Herzog von Auguftenburg antwortete 
1837 duch eine andere Schrift im beutfchen Sinne und feitvem ging der Gegenfland gar nicht 
wieder von der literarifchen Tagesorunung. Nach der Lex regia fland für. das eigentliche Däne- 
mark feit, daß nach Abfterhen des Mannsſtammes Friedrich's V. die weibliche Linie in den Schwe⸗ 
flern des Thronfolgers (des fpätern Chriſtian VIIL.) auf den Thron berufen fei, und alles Be- 
ftreben ging nun dahin, ven danach Berechtigten auch die Erbfolge in die Herzogthümer zu ver⸗ 
ſchaffen. Die in Betracht kommenden Agnaten, das auguftenburgifche Haus und das holſtein⸗ 
gottorpiſche mit dem Raifer von Rußland an der Spige, waren jedoch keineswegs geneigt, ihren 
Anfprücden zu entfagen, und ald der greife König Friedrich ſtarb, war in der That noch nichts 
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zu Stande gebracht. Dagegen hatte ſich ver Thronfolger ven antideutfchen Tendenzen, welche 
man in den legten Jahren im däniſchen Volke genährt, beſonders freundlid) erwiefen. „Däne- 
mark bis zur Eider!“ war ſchon ein laut gehörter Schlachtruf geworden, deſſen Rufer jegt 
auch fhon mehr und mehr auf die Verbindung mit Norwegen und Schweden Nachdruck legten, 
während in ben offlciellen Kreiſen, ſoweit nicht fehleswig - holfteinifche Staatsmänner in ihnen 
landen, das Zufammenhalten aller Theile zu einem Geſammtſtaate das eigentliche Ziel war. 
Das Maß bürgerlicher Freiheit, welches bie ſtandinaviſche wie die däniſche Richtung in Ausficht 
nahm, war nad den normwegifhen Verhältniſſen beſtimmt; es ging ein demokratiſcher Zug durch 
biefelbe, während das officiele Dänemark und das zu ihm haltende, freilich politiſch unbedeutende 
Adelselement dänischer Abſtammung, das jedoch mit feinen Kehnsgrafihaften und Baronien 
und ald gewöhnliche Gutsbeſitzer immerhin ſocial ins Gewicht fiel, die 1834 gegebenen Inſtitu⸗ 
tionen für wejentlic ausreichend hielt. Ohne dieſen politifhen Gegenjag und die perfönliche Ab⸗ 
neigung des Königs Chriſtian VIII. gegen zu viel Liberalismus wären unter feiner Regierung 
(1839 — 48) die dänifhen Ständeverhandlungen weniger unfrudtbar geblieben und ber 
Streit mit den Herzogthümern noch früher zum offenen Ausbruch gekommen. Zunächſt täufchte 
der König fehr bald die Erwartungen derer, weldhe von ihm eine ver norwegiſchen ähnliche freie 
Conſtitution gehofft hatten. Im Gegentheil, die Preßproceſſe mehrten ji, und nur in nem Be⸗ 
ftreben für die Danifirung Schleswigs und dad Zuſammenhalten ver Monarchie begegneten fi 
der König und die Volksſtimmung. Eine Zeit lang ſchien durch Geranziehen der auguftenbur- 
giihen Familie (der König war mit einer Schwefler des Herzogs vermählt) das Verhältniß zu 
den deutſchen Unterthanen ein befieres werden zu fönnen, allein im geheimen verfolgte der König 
den feftbefchlofienen Plan, die Erbfolge in der gefammten Monarchie gleichzuerflären, und die 
däniſchen Stänveverfammlungen forberten 1844 geradezu zu einer folhen Erklärung auf. 
Überhaupt befchäftigten ſich dieſe viel mehr mit den Angelegenheiten ver Herzogthünier als ihren 
eigenen. Cinen augenblidlichen Rückſchlag in der öffentliden Stimmung, namentlich bei den 
vorgerüdtern daäniſchen Liberalen, gab die Bermählung des Schwefterfohns Chriſtian's VIII. 
mit einer Tochter des ruſſiſchen Zaren (1844), indem man ruſſiſche Herrſchaft am Sunde fürd- 
tete (aus diefer Zeit ſtammt ein merkwürdiger Brief des däniſchen Schleöwigerd Laurids Skau, 
mwonad die radicale Nationalpartei Dänemarks daran dachte, unter Bejeitigung der weiblichen , 
Erbfolge nady ver Lex regia und „des Sohns des heſſiſchen Soldaten““, wie es in einem andern 
Schreiben aus denjelben Kreifen heißt, ven Herzog von Auguftenburg Dänemark und Schleswig, 
feinen Sohn Holflein regieren zu laſſen); allein der Ton loͤſte bald das Cheband. Bald darauf 
war der Kronprinz Friedrich auch von feiner zweiten Gemahlin geſchieden worden, die Hoffnung 
den Mannsſtamm ber ältern Koͤnigslinie fortgepflangt zu fehen, mußte aufgegeben werben, und 
der Zeitpunkt rüdte immer näher, in welchem vie Grbfolgefragen praktiſch entſchieden werben 
würden. Mit der einen Cardinalfrage des Zuſammenbleibens oder Auseinanderfallens der 
Lande des olgenburgifhen Stamms fland auch der Regierungsantrag in Verbindung, dad In⸗ 
fitut ſtaͤndiſcher Ausſchüſſe einzuführen. Yon deutſcher Seite mußte man ildy gegen dieſe nähere 
Berbindung mit Dänemark erklären, während die däniſchen Provinzialftände fi, den Borfchla= 
gen geneigt zeigten. Während die eiverbänifche Richtung ſchon in den legten Regierungsiahren 
Friedrich's VI. ihr gefchloflened Programm formirt hatte, finden wir während ber Herrichaft 
Chriſtian's VII. neben ihr und größtentheils noch in Verbindung mit ihr zwei andere Parteien, 
welche aus dem ſcheinbar todten politifchen Reben Dänemarks, befonders duch die zurüdhal- 
tenden, um nicht zu jagen illiberalen Maßregeln des neuen Königs entfprungen waren. Die 
ſkandinaviſche Bewegung bildete den Widerpart ber Germaniftenverfammlungen in Deutfchlane. 
Wie dieje ſich zunächſt an die Univerfitäten und die Gemeinſchaft des Wiflend lehnten, waren 
aud die erften Anfänge des Skandinavismus dur Profefloren und Stupentenverjammlungen 
geknüpft; allein ſchon 1845, zwei Jahre nad) Begründung ver Skandinaviſchen Gefellfhaft, 
fpielte auf dem zu Kopenhagen gehaltenen Vereinigungäfeft bie politifche Seite die Hauptrolle, 
und die Eiderdänen, durch Nebner wie Orla Lehmann vertreten, boten das däniſche Schleswig 
als Morgengabe für die neue Ehe der Doppelreiche an. Die Regierung fah füßfauer darein, denn 
eine Dynaftie, welche in Norwegen mit der freifinnigften Conſtitution Europas regierte, aus neuen 
Leuten befland und deren directe Fortſetzung gefichert ſchien, Eonnte für das abſterbende, abſo⸗ 
lut vegierende oldenburgiiche Haus eine gefährliche Nachbarſchaft werden. Um fo wichtiger war 
es, die Sanction Europas oder doch der bedeutendſten Mächte deſſelben für die angeftrebte Rege⸗ 
lung der Exbfolge zu erwerben, und die däniſchen Diplomaten hatten im Jahre 1845 — 46 alle 
‚Hände voll zu thun. Neben der ſkandinaviſchen Bewegung bildete ſich faft zur felben Zeit mit 



ihr die Geſellſchaft der jogenannten „„Bauernfreunde”, deren Ziel e8 war, den meift unter ungün⸗ 
ſtigen Pachtverhältniſſen gedrückten däniſchen Bauer zum freien Eigenthümer zu machen, zu der 

1788 aufgehobenen Leibeigenihaft das nothwendige Erganzungswerf zu fügen. Die politifchen 
Führer bemerkten ſehr bald, daß, einerlei, ob die erfien rohen Ideen der Bauernfreunde aus- 
führbar feien oder nicht, politifches Kapital mit ihnen zu machen fei. Dan unterflügte ihr Organ 
„Almuevennen“, ven Freund des gemeinen Mannes, und ſtellte fo den reactionären Slementen in 
den höhern Kreifen auch neben der politifchen noch eine fociale Krage drohend unter Die Augen. 
Allein ehe die Bauernfreunde noch ihrer eigenen Bedeutung fich ganz bewußt wurden, war aus 
ver lange Zeit ſchwarz drohenden Wolfe der Blitzſtrahl des Offenen Briefs vom 8. Juli 1846 
gefallen. Schon ſeit mehreren Jahren war in Kopenhagen eine Fabrik von ſtaatsrechtlichen 
Gutachten, politiſchen Memoires und diplomatiſchen Noten im Betrieb geweſen, um die dffent= 
lihe Meinung außerhalb Dänemarks und bie Höfe von der Nothwendigkeit und der Recht— 
mäßigfeit der Beftrebungen, welche ven König bewegten, zu überzeugen. Am glüdlichften ſcheint 
man am Hofe Ludwig Philipp's geweien zu jein, wenn anders die Überfchüttung mit Elefan— 
ten und Danebrogen an Franzöflihe Minifter und Gefandte irgendetwas beveutete. Aber mit 
dem Offenen Briefe hört die Dänische Staatögefchichte zunächſt auf ſelbſtändig zu fein, fie geht in 
den Berhältniß der Herzogthümer zu Dänemark auf. Durd den Ausſpruch, daß Schleswig 
nad) den Borgängen von 1721 zufolge ver Lex regia vererbe, Lauenburg, ald der Monardie 
erworben, ebenfalld dem angeblih der Monardie gemeinfamen Erbfolgerecht unterliege und 
hoͤchſtens für einige Theile von Holftein agnatijche Anfprüde begründet fein möchten, deren Ab⸗ 
findung in die Hand zu nehmen fei, waren bie heimlichen Wege, auf denen man feit 1838 ge= 
arbeitet, verlaffen und der Riß zwifchen dem däniſchen König und feinen deutſchen Unterthanen: 
unpeilbar geworden. Beſchwichtigen ſollende Erklärungen und an den Schwierigkeiten vorbei- 
lenkende Bundesbeſchlüſſe Eonnten an dieſem Sachverhalt nichts mehr ändern. Für Dänemark 
ſelbſt, auf deſſen Parteien ſich das Koͤnigshaus und ſeine neue Nachfolge jetzt ſtützen wollte, ward 
ed nothwendig, dad Verfaſſungswerk in die Hand zu nehmen, und das letzte Regierungsjahe 
Chriſtian's VII. verging unter feinen Vorbereitungen. Dies war um fo nöthiger, als die zwei⸗ 
deutigen Erklärungen über Schleswigs Stellung in der Monarchie das aufgeſtachelte däniſche 
Bolfsgefühl keineswegs vollftändig befriebigten,, von den Eiderdänen ganz zu ſchweigen; allein 
zum vollfländigen Abſchluß kamen die Verfafiungsarbeiten bei Chriſtian's Lebzeiten ebenfo 
wenig als die 1847 wiederholten Verhandlungen mit den deutſchen Höfen. Am 20. Jan. 1848. 
farb der König, deſſen Negierungdzeit trog feiner perſoͤnlichen Gaben vie verhängnißvollſte für 
das Reich und die Herzogthümer geworden ift. Gleich Die erſte Kundmachung des neuen Königs 
erwähnt die vorbereiteten Verfaflungsrefornen, durch Patent vom 28. Jan. wurden ihre 
Brundzüge befannt gemadt und vie Wahl von Abgeordneten zu ihrer Berathung ange: 
ordnet. Um jedoch für Die Geſammtſtaatsrichtung der Regierung und ſowol gegen den Cider— 

danismus als gegen Schleswig-Holſtein eine Majorität zu haben, war unter ben beiden. 
Hälften ber deutſchen und däniſchen Vertreter eine Anzahl der Föniglihen Ernennung vorbe: 
halten. Nach der Befanntmadhung vom 28. Ian. war das Ziel „gemeinſchaftliche Stände für 
das Königreih und. die Herzogthümer Schleöwig und Holftein, melde ſich zu beſtimmten Zei= 
ten in gleicher Anzahl aus dem Königreich und den Herzogthümern und abwechſelnd in dem 
Königreih und den Herzogthümern verfammeln ſollten“. Als Ihätigfeit wurde ihnen be= 
fließende Mitwirfung bei Steuerveränderungen, bei ver Finanzverwaltung und bei der Gefeg= 
gebung, foweit jie dem Königreih und den Herzogthümern gemeinfhaftliche Angelegenhei- 
ten betraf, nebft dem Recht der Initiative in ſolchen Fragen in Ausficht geftellt. Es läßt ji 
nit leugnen, daß in dieſen Grundzügen bie Bleichberechtigung der beiden Nationalitäten zu 
gröderer Anerkennung gebracht wurde als in irgenbeiner der vielen fpätern Verfaffungsent: 
mwürfe und Berfaffungen. Allein auf beiden Seiten der Königdan fand das politifche Teftament 
Chriſtian's VIII. glei jhlechte Aufnahme. Im Königreih war es beſonders eine Brofhüre ' 
der Profefforen Elaufen und Schouw, melde ven Gefammtflaatsideen den Krieg erklärte, und 
der Gegenſatz war jchon fo fchroff geworben, daß die Kebruarrevolution nur den legten wenig 
ausmachenden Anftoß gab. Zunächſt bewirkte jie nur einen unbedeutenden Miniſterwechſel, 
indem der alte Staatöminifler Stemann aus dem Amte trat und von Bardenfleth, ein perfün= 

licher Freund des neuen Königs, ihn erfegte. Aber in ver erften Hälfte des März mar die Be: 
wegung in Kopenhagen jelbft im Wachen; ein Dünemarf- Schleöwig mit freier Verfaſſung, 
während man Holflein feine Wege mit vem übrigen Deutjchland gehen laffen wollte, warb jest 
die allgemeine Parole, gegen welche ji bald niemand mehr Öffentlich erklären Fonnte, ohne für 
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einen Landesverräther oder Verrückten gehalten zu werden. Das Caſino, eine Bürgergeſell⸗ 
ſchaft, wurde der Sig diefer Agitation, und Orla Lehmann, Tſcherning, Monrad, das Junge 
Dänemark, flanden jest ſchon mehr als gleichberechtigt neben den ältern Oppofitiondelementen 
ver Clauſen, Shoum, Mabvig und ähnlicher. Während die Nachrichten aus Kopenhagen bie 
Gemüther in den Herzogthlimern erhigten, trat daffelbe auch umgekehrt ein, und es ift ein můßi⸗ 
ger Streit, auf Tag und Stunde nachweiſen zu wollen, mer den erften weitern Schritt gethan; nur 
darüber kann nicht geftritten werben, daß die Ernennung und dad Programm des Gafinomint- 
fteriums eben jener Männer, welche Dänemark-Schleswig als ihr Vrincip Hingeftellt und damit 
Towol jene Gefammtftaatöplane der Vorgänger als. die Forderungen Schleswig Holfleind für 
vaterlandöverrätherifch erklärten, vie Herzogthümer zur Erhebung zwang. Am 20. März war 
die große Gafinoverfammlung, infolge deren am 21. morgens der König eine Syſtemverände⸗ 
rung im Stantsrath verlangte. , Das Minifterium Graf W. Moltke, C. Moltfe, Reventlow⸗ 
Criminil, Orſted nahm ſeine Entlaffung ‚und als in der Mittagöftunde die große Deputation 
mit der Adreffe auf Syſtemwechſel und Incorporation Schleswigs kam, Fonnte ver König ant- 
worten, daß er den Volkswünſchen ſchon zuvorgefomneen fei. Allein mit dem Sturz des alten 
war nod fein neue Minifterium da. Als Zwiſchenfall trat die Ankunft der befannten ſchles⸗ 
wig=boffteinifchen Deputation ein, die freilich nur dazu d dienen fonnte, die Gemüther noch mehr 
aufzuregen, und fo fam denn unter den Augen der legten Friebendboten aus den Herzogthũ⸗ 
mern das Minifterium zu Stande, welches felbft den Krieg beveutete. Außer Bardenfleth trat 
von den frühern Niniftern nur der Finanzminifter W. Moltke - -Bregentved, zugleich wichtig 
als Repräſentant einer reichen, angeſehenen däniſchen Adelsfamilie, ein. Neue Leute waren 
Graf Knuth, der ſich als Gönner der Bauernfreunde hervorgethan hatte, für das Auswärtige, 
Bluhme für ven Hanvel, Tſcherning für ven Krieg, Monrad für Eultus. Hvidt und Lehmann 
waren Minifter ohne Bortefeuille. Pieffen war als Präfident der ſchleswig⸗-holſteiniſchen Kanz⸗ 
lei, in der That aber als Minifter für Holftein defignirt; doch warn er alsbald Durch bie Erhe⸗ 
bung der Herzogthümer Beamter in partibus infidelium und bei ber offlcieflen Befannt- 
machung des neuen Miniſteriums fiel fein Name aus, mie denn auch faft das gefammte Per- 
fonal der ſchleswig-holſteiniſchen Kanzlei und Die veutfchen Beamten in der Zollfammer und 
Rentefammer zum Theil in förmlicher Flucht in das Vaterland zurückkehrten. Am 22. war das 
neue Miniflerium in Amte, am 24. erfolgte feine officielle Befanntmahung. Daß an dem⸗ 
felben Tage fi die Proviforifche Regierung ver Herzogthümer bifvete, ift befannt. So flan- 
pen ji denn dort Dänemark bis zur Eider (die provinzielle Selbftändigkeit Schleswigs wurde 
immer weniger betont), hier Schleswig-Holſtein klar und offen gegenüber. Der alte Streit der 
Jahrhunderte ſollte wieder mit ven Waffen ausgefämpft werben. 

Mir Haben ed von nun an ausſchließlich mit den Angelegenheiten bes eigentlihen Däne⸗ 
mark zuthun, der Krieg und das flaatliche Leben der Herzogthümer iſt in andern Darftellun- 
gen zu ſchildern. Das Minifterium beftand faft aus lauter neuen Leuten, aber überall war 
damals die Lage faum anders, und nicht viele Mätzminifterien Haben Männer von der politi- 
ſchen Begabung eines Tſcherning und Monrad unter ihren Mitglievern gehabt. Die Rührig- 
keit Lehmann's brachte ed dahin, daß die nichtdeutſche Preſſe und vie nichtdeutſche Diplomatie 
während des ganzen Kriegs entweber offen auf feiten Dänemarks fland, oder doch nie für Die 
deutſchen Herzogthümer ehrlich eintrat. Die Tüchtigkeit Tſcherning's als Kriegsminifter ift auch 
von deutfhen Sachverſtändigen anerkannt worden. Allein neben den diplomatischen Verhand⸗ 
lungen und den Kriegdangelegenbeiten lag dem Miniftertum die wichtige Aufgabe einer totalen 
Berfaffungsänverung ob. Sthon am 4. April wurde das Verfaffungsrefeript vom 28. Jar. 
zurüdgenommen, und man berief die beiden däniſchen Provinzialfländeverfammlungen, um 
ihnen den Entwurf für den Zufammentritt einer verfaffunggebenden Reichsverſammlung für 
Dänemark Schleömwig vorzulegen. In Roeskilde fowol ald Viborg wurden die Vorlagen für 
das Mahlgefeß raſch behandelt, ſodaß die Reichsverſammlung, welche aus 193 Mitgliedern, zum 
größten Theil auf der Baſis des allgemeinen Stimmrechts gewählt (nur 48 waren ber fünig- 
lihen Wahl vorbehalten), beftehen follte, auf den 23. Oct. 1848 einberufen werden Tonnte. 
Dod mußte man von Schleöwig, welches nicht jchon, wie man angenommen Hatte, in däniſchen 
Händen war, abfehen, ſodaß 41 Ditgliever (31 vom Volk, 10 vom König ernannte) ausfielen. 
Als geihloffene Partei machten fih in viefer Berfammlung beſonders die Bauernfreunde gel- 
tend, während ihr natürlicher Gegner, der große Grundbeſitz, nur wenige Vertreter hatte. Bald 
nad dem Zufammentritt der verfaffunggebenven Reichsverſammlung hatte jedoch dad Märzmini= 
ſterium einer neuen Combination Plag gemacht. Während ver Waffenftiliftandsverhandlungen 
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hatte es von feinem und dem koniglichen Programm bed 24. März, wonach Schledwig⸗ Daäͤne⸗ 
mark das neue Reich bilden ſollte, Abſchweifungen bis zu einer Theilung Schleswigs zugelaſſen. 
Der König glaubte dieſer Politik ſeine Zuſtimmung verweigern zu müſſen und forderte auf 
jeden Fall, daß andere Männer als ſeine bisherigen Rathgeber die neue Richtung, wenn ſie 
überhaupt eingeſchlagen werden ſollte, verträren. So kam das ſogenannte Novemberminiſterium 
zu Stande. Tſcherning, Lehmann, Monrad und Knuth traten zurück, und unter W. Moltke's 
Borfig, der jetzt ſtatt der Finanzen das Auswärtige übernahm, beſtand vie neue Regierung aus 
folgenden Perſonen: Bardenfleth Juſtiz, Sponneck Finanzen, Madvig Cultus, Bang Inne: 
res, Zahrtmann Marine, General Hanſen Krieg, Clauſen Miniſter ohne Portefeuille. Da ein 

Theil des Caſinominiſteriums blieb, konnte die Erklärung nicht anders lauten, als daß man im 
Großen und Ganzen dem bisherigen Gange treu, bleiben werde; ver Unterſchied beſtand nur 
darin, daß das reine Demagogenelement ausgeſtoßen und eine Freiheit von den Verbindlich⸗ 
Zeiten der biöherigen Bourparlers in der Krievensfrage erlangt wurbe. In ben innern Ange- 
legenheiten war bad Bemerkenswertheſte, daß das Minifterium den Entwurf des Grundgeſetzes 
nur mit eingreifenden, die breite Grundlage allgemeiner Wählbarkeit u. |. mw. mobiflcirenden 
nderungen adoptirte und das noch jegt geltende Grundgeſez vom 5. Juni 1849 nad den 

vom Minifterium gewünſchten Anderungen fanctionirt wurde. Den Reſt des Jahres 1849 
füllen die Hier nicht darzuftellenden auswärtigen Angelegenheiten aus, und erſt am 28. Jan. 
1850 trat der neue nad) der Conſtitution gewählte Reichstag, aus Landsthing und Volksthing 
beftehend, zufanmen. Auch hier machte fich der Einfluß der Zeitläufe geltend, und vie ftabilen 
Elemente bed Staats kamen beſonders in dem Landsthing (her erfien Kauımer) mehr und mehr 
zur Geltung. Nichtsdeſtoweniger find die von dieſem Reichstage erlailenen Gefege über die 
Gleichſtellung der Bodenbeſteuerung von Gutsbeſitzen und Bauernländereien und über die 
Preſſe im Geifte des Orunpgefeges felbft gehalten. Außerdem waren es beſonders bie Kinang- 
verhäftniffe, melde die Volksvertretung zu beſchäftigen hatten. In dem Minifterium trat info= 
fern eine Veränderung ein, ald Hr. von Needtz, der Unterhändler des Berliner Friedens, flatt 
des Grafen Moltfe, der Minifterpräfident blieb, die ausıbärtigen Angelegenheiten übernahm. 
Schon die Berhandlungen und Verabredungen zu Berlin und London (Londoner Protokoll vom 
2. Aug. 1850) wiefen auf einen Geſammiſtaat nad) dem Muſter Chriſtian's VIII. als legtes Ziel 
der Diplomaten hin. Durch die olmüger und warſchauer Machtgebote ward dieſe Richtung von 
dem Öberkünig der continentalen Fürften, Kaiſer Nikolaus, unabanderlich feftgeftellt, und zu ven 
vielen nähern und entjerntern Folgen der rufilichen Intervention gehört auch dad Zuſammenbre⸗ 
hen des däniſchen Novemberminifteriums, welches durch dad Miniflerium vom 12. Juli 1851 
abgelöft wurde. Auch diesmal blieb ver Präjident Moltke, aber an neuen Elementen traten 
außer neuen Kriegs⸗ und Marineminiftern Scheel (nicht zu verwechſeln mit dem Hrn. von Scheel), 
Tilliſch und C. Moltfe ein. Schleswig, dad mittlerweile nad) der Schlacht bei Idſtedt wieder in 
däniſche Hände gefallen war, erhielt ven Hrn. von Bardenfleth ald befondern Minifter. Die 
Notabelnverfammlung von Flensburg, ‚melde unterdeß die Angelegenheiten der gefanmten 
Monarchie berathen hatte, ging drei Tage nach ver Einjegung des neuen Minifleriums veful- 
tatlo8 auseinander. Dagegen gelang es um viefelbe Zeit, nad eingeholter Zuſtimmung und 
Erlaubniß des Kaifers von Rußland, die nach dem Erbrecht ver Lex regia in Dänemark zur 
nächſten Nachfolge Berechtigten aus dem bänifhen Weiberftamm, die Schweltern Ghri- 
ſtian's VIII und ihre Dejcenvenz zum Verzicht zu bewegen. Um fo drängender wurden jegt bie 
deutfhen Großmächte, denen der Deutihe Bund die fhließliche Regulirung wegen Holfteind 
(dad 1851 im Januar der oberfien Civilbehörbe zur Verwaltung übergeben war) anvertraut 
hatte. Nicht blos ein Geſammtſtaat, jondern auch eine Gefammtftaatöverfaflung jollte hergeftellt 
werben.. Nach harten Kämpfen im Minifterium felbft und im däniſchen Reihötag, wo man ein 
Stück des Ciderdänenthums nad dem andern darangeben mußte und die Freiheiten des däni⸗ 
ſchen Volks ſelbſt bedroht erſchienen, während welcher e8 ſelbſt wieder an theilweiſem Minifter- 
wechſel nicht fehlte, erfolgte am 27. San. 1852 bie officielle Erklärung, daß man in den Hafen 
der Gefammtftaatöpolitif eingelaufen, duch den Austritt des alten Minifterpräftbenten und 

Bardenfleth's. Am 28. Jan. erließ dad neue Minifterium unter Bluhme's Präjidium mit 

Sponneck ald Finanzuinifter, Bang für,dad Innere und C. Moltke für Schleswig und Revent⸗ 
low-&riminil für Holftein und Lauenburg die vielbeſprochene Bekanntmachung zur Ordnung 
der Verfaffungsverhältniffe ver däniſchen Monarchie. Zur Bervollfländigung dieſer angeblichen 
Ordnung gehört der Londoner Tractat vom 8, Mai 1852, wonad die Großmächte die innere 
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Regelung der Erbfolge anerkennen, und das Thronfolgegeieg vom 31. Juli 1858, welches den 
Brinzen Ehriftian von Glücksburg, vermählt mit einer Schweſtertochter Chriſtian's VIII., und 
die männliche Deſcendenz aus dieſer Ehe nad Erſtgeburisrecht auf den Ihron beruft. Der 
Verzicht des Kaiſers von Rußland von 1. Juni 1851 beichränfte ſich jedoch auch nur auf dieſe 

neue Linie. Das Thronfolgegeleg mußte als Berfaflungdänderung von däniſchen Reichstag 
beratben und angenommen werden. Sonft ift aus diejer Periode noch ein Gejeh hervorzuheben, 
weldes vie Ablöfung aller Zehnten von. 1856 an vorjchreibt (Gejeg vom 14. Mai 1852). Am 
29. Juli 1852 ſprach der Deutjche Bund feine Beiſtimmung zu der getroffenen Ordnuug im däni⸗ 
{hen Geſammtſtaat aus; fhon im Februar war dad Land Holftein dem landesherrlichen Megi- 

ment ohne Befchränfung wieder eingeräumt worben. Die in der Allerhöchſten Bekanntmachung 
von 28. Ian. 1852 aufgeftellten Orunpfäge waren folgende: Berwaltung der gemeinfanen An: 
gelegenheiten durch gemeinſchaftliche Behörden und demnächſt durch eine für vie Behandlung ver 
gemeinfamen Angelegenheiten gemeinihaftlihe Verfaffung. Die Minifterien des Auswärti⸗ 
gen, ded Kriegs, ver Marine und Finanzen jollen gemeinfhaftli fein. Für das Königreid 
Dänemark bleiben beftehen das Juftigminifterium, dad Dinifterium des Innern und das Mini: 
flerium für Kirchen- und Unterrichtsweſen. Für Schleöwig und Holflein= Lauenburg werden 
zwei befondere Minifterien mit dem Sig in Kopenhagen begründet, deren Inhaber zunächſt 
dem König allein verantwortlich jind, mährend die übrigen Minifter, jedoch nur, ſoweit ihre 
Thätigkeit das Königreich berührt, dem däniſchen Reichstage verantwortlid bleiben. Außer 
einer Reihe die Herzogthümer ſpeciell betreffenden Beftimmungen iſt noch hervorzuheben, daß 
die Zollgrenze (welche früher an der Königsau geweſen) von der Eider an die Südgrenze der 
ganzen Monarchie verlegt werden ſollte. 

So zufrieden ſich die Majorität am Bundestage mit dieſem Operat bezeigt hatte, fand es im 
däniſchen Volke kaum mehr Freunde ald in den Herzogthümern. Bon dem Königreich bie zur 
Eider war keine Rede mehr, dagegen follten vie Freiheiten ded Grundgeſetzes beichränft werden 
und die Geſammtſtaatsidee, gegen welche man ſchon im März 1848 zu einer verbliimten Re⸗ 
volution geſchritten, eine Wirklichkeit werden. Nichtöveftomeniger wurde auf vem Reichſtag 
im Laufe des Jahre 1852 (er war im Frühling und Herbft verfammelt) mehr gebellt als ge: 
biffen; dad Element der Bauernfreunde , welches die nationale Frage doch nur in zweiter Reihe 
betonte, ließ es zu entſcheidenden Schritten nicht fommen und man begnügte jich mit moralijchen 
Siegen über das gefammtftaatlihe Minifterium. So ging auch das Geſeß durch, welches vie 
Armeeeinheit wieberherftellte. Dagegen verwarf das Bolfsthing am 13. Jan. 1853 den Geſetz⸗ 
entwarf, welcher die Zollinie bis an die Südgrenze der Monarchie rückte, und infolge deſſen 
ward der Reichstag aufgelöfl. Die Hauptfahe war, daß mit dem beftehenven eine Regelung 
der Erbfolge nicht zu erzielen war. Durd eine Girculardepeihe vom 8. Mai 1853 ſprach jidy 
dus Minifterium den Mächten des Tractatd von 8. Mai 1852 gegenüber über die Situation 
aus, Sie fhildert fehr pracid den Gegenſatz der Auffaſſung bei den Minifterium und ver 
Oppofition, welche die eventuell cognatifche Erbfolge der Lex regia beibehalten wollte. Am 
7. März trat nad den Neuwahlen. das dänifhe Barlament wieder zujammen, wobei jedoch 
zu bemerfen ift, daß nur die Zweite Kammer, das Volksthing, aufgelöft worden war. Dad 
Bauernelement zeigte ſich au im neuen Thing mit 37'Fleinen Brunpbeligern und 11 Land⸗— 
ſchullehrern als der Majorität fehr nahe; nichtödeſtoweniger war das Geſammtreſultat dem 
Minifterium kaum minder ungünſtig als die frühere Zuſammenſetzung. Madvig, der frü= 
here Miniſter, wurde wieder zum WVräfidenten des Molkätbing gewählt. Glücklicher ging 

es in dem Kandäthing mit den Präſidentenwahlen, allein am Ende fehlte es buch an der für 
Verfaſſungsänderungen nöthigen Majorität von drei Vierteln, und unter einem parlamen⸗ 
tarifhen Sturm, wie ihn Dänemark bis dahin no nicht geiehen, wurde die Erbfolge— 
yorlage factifch verworfen. Am 19. April wurde der Neihstay, diesmal beide Ihinge, 
aufgelöfl. Den Hauptwiderfland gegen die glüdsburgifche Erbfolge und Abänvderung der _ 
Lex regia leifteten die Brofejloren Xarfen und Madvig, und Wegener, der Hiſtoriograph und 
officielle Kämpfer gegen die auguſtenburgiſchen Schriften und Anſprüche, trat fogar in einer 
befondern Abhandlung gegen die Erbfolge des Londoner Trartactd auf, wad-ihm eine cri: 
minelle Unterfuchung zuzog. Gleich nach ver Entſcheidung trat Orſted, der mehrere Jahre lung 
den Nltraconfervativen des Neihätags ald Führer gedient und in der legten großen Tebatte für 
den Geſammtſtaat und das ihn flugende Erbfolgegeſetz aufgetreten, als Miniſterpräſident und 
Minifter des Innern und Cultus für Dänemark ind Cabinet. Bluhme behielt aber die aus: 
wärtigen Angelegenheiten. Dagegen trat Simony aus, der legte zur eiderdäniſchen Partei ge= 
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zählte unter ven Miniſtern des 28: Jan. 1852. Die Neuwahlen fielen für das Minifterium 
Drften günftig aus; und als Präſident des Volksthing warb zum erflen mal ver fpätere Pre: 
mierminifter, damalige Advocat Rottwitt gewählt. Profeſſor Borgen, fpäter ebenfalls Minifter, 
war Candidat der Regierung und Bauernfreunde im Lanväthing, jedoch erfolglos. - Allein bie 
Erledigung ber Erbiolgegefeggebung war deshalb nicht zweifelhaft, der frühere Miniſterpraͤſident 
Moltke und Tſcherning unterftügten die minifterielle Vorlage, vie am 24. Juni in dritter Bera= 
thung mit 119 gegen 10 Stimnien angenommen wurde. Bald darauf, am 19. Juli, ward der 
Reichstag geichloffen, und wie fhon angesehen, das Erbfolgegefeg publicirt. Am Vorabend des 
Reichstagsſchluſſes legte das Minifterium auch noch den Entwurf des revidirten däniſchen Grund⸗ 
gefeged vom 5. Juni 1849 vor, welcher durch die bevorftehende Einführung einer Geſammt⸗ 
ftaatöverfaflung nöthig geworden. Nach dem Entwurf wurden einzelne conftitutionelle Einrich⸗ 
tungen abgeſchwächt. Die wichtigfte Veränderung war aber, daß der däniſche Reichstag nicht 
jährlich, fondern nur alle zwei Jahre zufanınıentreten ſollte. Bald nachher ward Prinz Chriftian 
von Glücksburg, der neue Stammvater ded dänischen Koͤnigsgeſchlechts ver Zukunft, zum Prin⸗ 
zen von Dänemark ernannt und die däniſche Zollinie wirklich an die Elbe verlegt (26. Juli). 
Anfang October traten zugleich der däniſche Reichstag, die ſchleswigſche und Holfteinijche Stände 
verſammlung zujammen, legtere beide noch als blos berathende Corporation nach der Geſetz⸗ 
gebung von 1834. Wenn wir tie Angelegenheiten ber Herzogthümer beijeite laffen, handelte 
e3 ſich in Dänemarnk faſt ausſchließlich um Binanzfragen und die Verfaffungsänderung. Außer: 
dent wurde der Reihöbanfmünzfuß in ven Reichsmünzfuß der Geſammtmonarchie verwandelt. 
Allein mittlerweile hatte fih dad Verhältniß der Banernfreunde zum Minifterium geändert. 
Orſted galt ald entichiedener Gegner der von biejer Bartei angebahnten Reformen, durch den 
Austritt Bang's hatte jie ihren Freund im Minifterium verloren, und der illiberale Grundzug 
des neuen Verfaſſungsentwurfs bedrohte jle mit dem Verluſt ihres vorwiegenden Einfluffes bei 
fünftigen Mahlen. So entſtand ein Zufanımengehen ver Eiderdänen, Broiefloren und Erminifter 
mit der bauernfreundlichen Richtung. Die beinen Thinge veränderten die minifterielle Borlage 
der Grundgeſetzreviſion in den weſentlichſten Punkten und votirten, als das Minifterium mit einer 
Erlaffung ver Geſammtſtaatsverfaſſung und daran gefnüpften Beränberungen der Verfaſſung 
des Königreih8 ohne Zuſtimmung des Reichstags zu drohen fhien, eine fulminante Mies: 
trauensadrefle an ven König (16. März überreiht). Nichtsdeſtoweniger blich dad Minifteriumg 
im Amte, und am 26 März ward der Reichstag durch ven Premier Orſted geſchloſſen. Wie 
das Jahr 1854 die Specialverfaſſungen der Herzogthümer, die von den Ständen apgelehnt 
waren, dennoch erlafien ſah (Schledwig 15. Febr., Holjtein 11. Juni), fo wurde auch troß des 
Fortbeſtehens des ungeänderten däniſchen Grundgeſetzes am 26. Juli eine Geſammtſtaats⸗ 
verfaſſung erlaſſen. Sie war octroyirt, verließ die geſammtſtaatlichen Anſchauungen Chri⸗ 
ſtian's VIL. darin, daß ſie die Herzogthümer nicht als Hälfte, ſondern rein nach der Kopfzahl der 
Bewohner vertreten ließ und für ihre Repräſentation dem Reichsrath im weſentlichen nur be= 
tathende Mitwirfung in Geſetzgebungsſachen beſtimmte. Die Minifter erklärten in ihren Mo⸗ 
tiven ausdrücklich, daß fe cine eigentliche conflitutionelle Verfaſſung den Berbältniffen der Ge⸗ 
fammtmonardie nicht entſprechend bielten. Demgemäß follten neben 30 gewählten 20 vom 
König ernannte Mitglieder ſtehen, wie venn dad Ganze mehr den Eindruck eined erweiterten 
Staatsrattes machte. Dieje Eigenfchaft trat noch Flarer bei der am 1. Sept. beginnenden provi- 
foriichen Seſſion des Reichsraths hervor, an welcher nur die 20 vom König ernannten Mitglie- 
der jich zu betheiligen hatten. Während jeiner Sigungen regnete es Protefle gegen ihn von 
allen Seiten, und manchen feiner Mitglieder, welche zugleich dem däniſchen Reihötage angehoͤr⸗ 
ten, flellten die Wählerſchaften perentoriich die Wahl zwiſchen Ausſcheiden aus diefer oder jener 
Körperihaft. Aus Jütland ward eine Monftreaprefle durch eine Monſtredeputation gegen dus 
neue Verfafl ungöproject nad Kopenhagen gebradt, allein von König nicht entgegengenonimen. 
Dagegen Eonnte cine Adreile des Reichsraths ſelbſt nit abgewieſen werben, worin dieſer für 
die Geſammtſtaatsrepräſentation eine beichlicßende Mitwirkung bei dinanzfragen beanſpruchte 
und die Rechtsbeſtändigkeit der Geſammtverfaſſung von der Übereinfunit mit dem dänischen 
Reichstag abhängig machte. Damit war von dem proviloriihen Geſammtſtaatsorgane die 
Grundlage der Orſted ſchen Provoiitionen verneint, und die Oppoſition auf dem gleich nachher 
zuſammentretenden däniſchen Reichstag hatte Die Autorität der erftern Verſammlung gleich für 
fih Diesmal ließ das Volfäthing es nicht bei einer Mistrauendadrefle bewenden, ſondern 
ſchritt zur Vorbereitung einer Miniſteranklage wegen der Verordnung vom 26. Juli und der 
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Bupgetüberfreitungen. Bon beiden Seiten flelen die rückſichtsloſeſten Auperungen, das 
Minifterium ſchien einmal faft zu einem Staatsſtreich ermuthigt, allein Die Sefjion envigte nach 
drei Wochen mit der am 20. Det. ausgeſprochenen Auflöfung des Volksthing und Anordnung 
neuer Wahlen auf den 1. Dec. Als Vorbereitung zu ihnen erfolgten drohende fönigliche Briefe 
gegen die Beamten, welche in der Oppofition, die freilid im Landsthing und Volksthing faft ein- 
flimmig geweſen war, verbarren würden. In der Zwiſchenzeit befuchte ver König die Herzogthü⸗ 
mer, wie er im Laufe des Sommers eine Reife in Jütland gemacht, und man bemühte fich, fein 
und der Minifter fchroffed Auftreten gegen bie däniſche Volksvertretung, welche in ihrem G@e- 
biete doch ganz recht hatte, zu einem Ovationdgrunde in ven Deutfchen Landen zu ſtempeln, wo 
mande Stimmen nur in der Abfolutie die Löſung der Gefanımtverfaflungsfrage finden wollten. 
Den Weſtmächten, welche damals in den vollen Schwiertgfeiten des pontifchen Feldzugs flanden, 
erſchien das abſolutiſtiſche Geſammtſtaatsminiſterium ald ver Ruſſenfreundlichkeit verdächtig und 
die lauteſten Verſicherungen von däniſcher Neutralität vermochten dergleichen Zweifel nicht ganz 
zu befeitigen, obgleich factifch die daͤniſchen und beſonders die holſteiniſchen Häfen von den Flot⸗ 
ten der Weftmächte in ausgiebigfter Weife benugt wurden. Eine andere diplomatiſche Schwierig 
feit entftand in blefem Jahre aus der Weigerung der Bereinigten Staaten, ven Sundzoll länger 
zu zahlen. Die Neuwahlen zum Bolföthing zeigten, daß an Nachgeben von feiten der Landesver⸗ 
tretung nicht zu denken fei. Im dieſem Zwieſpalt zwijchen einem dem König perfönlich angeneh⸗ 
men Minifterium und der Erbitterung der Nation gegen vaffelbe foll ver König, beſonders durch 
‚den Einfluß feiner Gemahlin und des Hrn. von Scheel, Landdroſten von Pinneberg und Com: 
miffard bei der legten holfteinifhen Stänveverfammlung, zum Eingehen auf die Wünſche der 
däniſchen Nation beflimmt worven fein. Am 12. Dec. ward ein neues Dinifterium ernannt mit 
Bang als Premier und für Innered, Andrä Finanzminifter, Hall für Cultus, Simony Juſtiz, 
Lüttichau Krieg, Michelſen Marine, Scheel: Pleffen Auswärtiges, der nicht annahnı, ſodaß 
Landdroſt Scheel auch dad Auswärtige beforgte, Raaslöff Schleswig, Scheel Holftein. Sein 
Programm ging in den Hauptpunften auf Die Auffaffung des däniſchen Reichstags ein, zu deſſen 
Führern mehrere ver Ernannten gehörten. Als am 18. Dec. ver Neichötag wieder eröffnet 
wurde, jhien nad) langer Zeit wieder einmal Eintracht zwifchen Krone, Minifterium und Volks⸗ 
vertretung eingefehrt. Um fo eifriger warf man ſich auf bie Reichstagsaction oder Anklage 
gegen die frühern Minifter. Nach ver Analogie des engliſchen Unterhauſes erfuchte das Volks⸗ 
thing die Verdächtigen (Angeklagte konnte man ftein diefen Stadium nod nicht nennen) vor dem 
Unterjuhungdcomite zu erfcheinen ; Ihre Auslaſſungen wurben nicht für genügend befunden umd 
am 26. März 1855 die Miniſteranklage wegen Budgetüberſchreitung gegen das gefammte frühere 
Cabinet vom Volksthing beſchloſſen. Das im Amt befinvliche hatte dagegen die Genugthuung, 
feinen Vorſchlag wegen Beſchränkung des Grundgeſetzes auf das Königreich fait zu gleicher Zeit 
vom Reihätage angenommen zu fehen, ber gleich darauf am 2. April geſchloſſen wurde. Das 
faum von den Mühen der Sefilon befreite Minifterium hatte dagegen am 12. April die offictelfe 
Kündigung ded Sundzollvertragd vom 26. April 1826 entgegenzunehmen, pa Nordamerika ji 
an die in Ausficht geftellten Verhandlungen aller Mächte nicht binden wollte. In der innern Um— 
geftaltung ſchritt man jedoch weiter vor: der Reichſtag wurde für aufgelöft erklärt (die Ber: 
faffungdreform machte dies nöthig), die neuen Wahlen fielen in dem frühern, ven Decembermi: 
nifterium günftigen Sinne aus, und am 25. Juni trat der Reichsrath zufammen, um den neuen 
Gefamntftaatsverfaffungs:Entwurf zu begutachten. Bei dem Übergewicht der pänifchen und von 
der Regierung influirten Stimmen aus den Herzogthümern konnte e8 an der Zuftimmung nicht 
fehlen, und fhon am 21. Juli ward der Entwurf von dem Reichsrath angenommen. Faſt ebenfo 
raſch gingen die daran fi fnüpfenden Abänderungen bes däniſchen Grundgeſetzes, welche dem 
am 11. Aug. zufanmengetretenen Reihötage vorgelegt wurden. Zu guter legt verſicherte der 
König noch in einem befonvern Refcript vom 29. Aug. 1855, daß die wichtigſten Freihe its⸗ 
rechte des däniſchen Grundgeſetzes niemals als gefammtftantliche Gegenftände, deren man fich in 
den Formen der Geſammtſtaatsverfaſſung entledigen koͤnnte, angefehen werben follten, und das 
Volksthing erließ feinerfeitd eine Adreffe an ven König, morin es zur Befchränfung des Brund-- 
geießes feine Zuftinnmung zu geben erklärte, in ver Hoffnung , Daß Durch eine vernünftige Be: 
nugung des jegt Gebotenen es in nicht ferner Zeit gelingen werve, deffen weientlihen Mängeln 
abzubelfen, in der Erwartung, daß die Grundlage für die Gefammtverfaffung geſichert werde, 
indem foweit möglich in einem freifinnigen Geiſte die beſtehende Ungleichheit zwifchen ven Ver⸗ 
fafjungen der einzelnen Landestheile aufgehoben werde, und in dem Vertrauen, daß der König 
Erweiterungen und Berbefferungen der Gefammtverfaffung vorbereiten lafſen und ven Wün- 
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fen und Anliegen des Gefammtorgand in diefer Richtung entgegenfommen werte. Nach viefen 
‚ Worgängen wurbe am 2. Det. die Cinſchränkung und Abänderung des däniſchen Grundgeſetzes 
und zugleich die neue Sefammtflaatöverfafjung vom König publicitt. Damit waren die Grund⸗ 
beflimmungen gegeben, melde für Dänemark und den Gefammtftaat (menigftens nad, däniſcher 
Auffaffung) augenblidtih (Ende 1859) noch gelten, Die wir im dritten Abſchnitte näher be= 
trachten wollen. Die Schickſale Dänemark und ver Öefammtmonardie vom October 1855 an 
Laflen fi fürzer zufammenbrängen. Die ohne meiteres angeordnete Errichtung eined Mini- 
Reriums für das Innere der Gefammtmonardie, 11. Det. 1855, und die Zutheilung der Do= 

mänen der Landestheile unter daſſelbe maren die erfien Conſequenzen, welde dad Minifterium 
aus der neuen Verfaflung zog. Das letzte Biertel des Jahres 1855 fpielten Die Sundzollver⸗ 

handlungen eine große Rolle in der däniſchen Geſchichte. Man flug von feiten Dänemarks 
eine allgemeine Gonferenz der Mächte vor, um über Mobiflcationen der beftehenden Sundzoll⸗ 
verträge zu unterhandeln,, im ſchlimmſten Falle dachte man fi wol ſchon eine Ablöfung, ver 
auch die Anfichten der meiften europätfchen Staaten in einer für Dänemark überfreundlichen 
Weiſe entgegenfamen. Allerdings gab es im Laufe bed Jahres 1856 noch einige Weiteruns 
gen, allein im ganzen warb fowol das von Dänemark vorgeſchlagene Ablöfungsprincip (die 
Bertheilung nach Flaggen und Ladungen), als auch die geforberte Summe von 35 MI. Thlrn. 
R. M. angenommen. Amerifa hatte fi) mitlermelle dazu verftanden, noch unter Proteft weiter 
zu zahlen, und am 14. März 1857 warb endlich der Vertrag von den Berheiligten unter= 
zeichnet, ſodaß vom 1. April 1857 der Sundzoll zu exifliren aufgehört hat. Immerhin waren 
die Opfer groß, welde einzelne Staaten für die Befreiung von biefem jedes rechtlichen Baſis 
entbehrenden Seezoll zu bringen hatten; für England betrug die Summe (melde aud gleich 
berichtigt murbe) 10,126855, Preußens Antheil 4,440027, Rußlands 9,739993 Rthlr. 
Den betreffenden Regierungen iſt es freigeftellt, innerhalb 20 Jahren das Ablöfungsfapital 
zu zahlen. So groß die Ablöfungsfumme ift, erleidet Dänemark immer noch Einbuße gegen 
die mit jedem Jahr wachſende Sundſchiffahrt, welche ihm ſ onſt tributär geblieben wäre; allein 
auch der Handel Hat durch Das Aufhören des Anhaltens im Sunde Vortheile errungen oder 
beffer geſagt Nachtheile überwunden, deren Geldwerth weit über vie Abloͤſungszahlungen hin⸗ 
ausgeht. Im Zuſammenhang mit ver Sundzollbefreiung ſtand die Herabſetzung der Tranſit⸗ 
zoͤlle, welche zur Sicherung der Sundzolleinnahmen beſtanden. Sonſt iſt das Jahr 1856 durch 
doppelte Miniſteranklagen in Dänemark und Holſtein, durch das erſte Zuſammentreten des 
vollen Reichsraths und den Anfang oder vielmehr die Wiederaufnahme des däniſch-deutſchen 
Streits, den die Befanntmadhung vom 28. ‚Ian. und der Bundesbeſchluß vom 29. Juli 1852 

beendet haben follten, bemerfendwerth. Über Gabinetökrifen lohnt es fih kaum mehr ver 
Mühe zu reven, ba fie fait eine orbentlihe Inflitution des däniſchen Staatslebens wurden. 
So trat, veranlaßt durch die Nüdfichts: und Rechtloſigkeiten feiner Eollegen für Holftein, im 
Anfang des Jahres (19. Febr.) Raaslöff, der Decemberminifter für Schleswig, ab und warb 
durch Wolfhagen eriegt. Bang gab das Portefeuille des Innern ab, welches Unsgaarb über- 
nahm. Den Kriegsminifter Lüttichau drängten die GErfparungäbefplüffe des Reichſsraths (be⸗ 
ſonders durch den ſpaͤtern Finanzminiſter Fenger vertreten) vom Ruder, fein Nachfulger warb 
Lundbye. An Stelle Bang's, welcher im October ganz das von ihm präſidirte Miniſterium ver- 
ließ, trat Andrä als Conſeilpräſident ein. Scheel behielt zwar die beiden früher von ihm verwal⸗ 
teten Minifterien, allein fein @influß, nicht amı Hofe, wol aber in der Regierung, war bebeutend 
im Abnehmen. Eine beveutende Capacität trat mit dem Brofeflor Krieger al! Minifter des 
Junern für Dänemark ind Cabinet. Während die neuen Minifter ihrer Sige Faum froh ge= 
worden, ging es den angeflagten frühern beito befler. Der famoſen Scheel’fchen Verhandlung 
vor den Oberappellationsgericht zu Kiel Haben wir nicht zu gedenken. Seinen vänifhen Colle⸗ 
gen ging es fogar noch glücklicher, da fie durch dad Erfenntniß des däniſchen Reichsgerichts (bes 
ftehenn aus Mitgliedern des bänifchen Höchſtengerichts und Mitgliedern des Landsthing) am 
27. Febr. 1856 völlig freigeſprochen wurden; freilich gefchah Died nur durch Die ausſchlaggebende 
Stimme des Präſidenten, pa alle Mitglieder. des Landsthing für ſchuldig votirten. Der Reichs— 
rath trat am 1. März in Kopenhagen zufammen, jedoch nur um den Eaffenden Zwieſpalt zwi⸗ 
fhen dem deutfchen und däniſchen Element in Reiche deſto offener zu zeigen. Das Auftreten 
der deutfchen Reihäräthe, an welches fich fpäter die neue Beſchwerde Holfteins am Bunde 
Inüpfte, gehört nicht zu unferm Gegenftande, und eine Veränderung der Verfaflung,, wonach 
der Thronfolger ſchon vor dem Regierungsantritt ven Eid auf die Berfaflung fhriftlich leiſten 
darf (nad der urſprünglichen Verfaſſung follten die Minifter vie Regierung bis zur Cideslei⸗ 
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lung führen), verdient nur deshalb hier ermähnt zu werben, weil bei Erlaflung der Berfaflung 
der präjumtive Thronfolger, Prinz Berdinand, an ihr Anftoß genommen hatte und deshalb in 
Ungnade gefallen war. Auch hotfteinifcherfeitd und in Berlin und Wien ereiferte man fich un- 

‚ nöthigermweife gegen dieſe angebliche Beeinträchtigung des monardiihen Vrincips, während 
mande andere conftitutionelle Verfaſſung ähnliche Vorſchriften enthält. Durch das vom 
Reichsrath angenommene Gejeg vom 1. April 1856 wurde indeß der anflöhige $. 5 ver Ge⸗ 
fanımtverfaflung in den angegebenen Sinne verändert. So kam eine Ausjöhnung zwiſchen 
dem Thronfolger und der Regierung zu Stande; nad feiner Reconftruction am 18. Det. fegte 
das Minifterium erftern in feine militäriſchen Chargen wieder ein und ald weiterer Beweis des 

tm Königshaufe hergeltellten Friedens ward aud) der Prinz von Glücksburg in den Staatsrath 
berufen. Die Verhandlungen zwiihen Dänemark und ven deutſchen Großmächten konnten da⸗ 
gegen vorausiichtlich zu feinen Ergebniß führen, folange man aud von däniſcher Seite die Ant: 
wort auf die Im Detober ergangenen deutlichen Noten bearbeitete. Der Minifter von Scheel, 
der nie in der Wahl feiner Ausdrücke glücklich geweien, batte in einer gegen ven Sfandinavismus 
polemiſirenden Depeſche von dieſer Richtung in der geringſchätzendſten Weile geſprochen. Sp 
zwifchen Deutfchland und Sfandinavien eingeflemmt, von feinen Eollegen längft wegen feiner 
eigenthümlichen Stellung zum Hofe ald Laſt empfunden, von der liberalen däniſchen Preſſe noch 
dazu ald Abfolueift angegriffen, in Holſtein mit angeblicher Liberalität kokettitend, flürzte er 
endlich, riß jedoch in feinem Fall den biöherigen Gonjeilpräfidenten Andrä, jeinen perſönlichen 
Begner, mit, ſodaß nah Scheel's Entlaffung lange fein Winifterium zu Stande fan und endlich 
als Norbbehelf unter Hall's Conſeilpräſidentſchaft die von Scheel verlaffenen Portefeuilles des 
Audwärtigen und Holſteins interimiftifch,, jenes von dem Marineminifter Micelfen, dieſes von 
Unsgaard, vemMinifter des Innern für die Geſammtmonarchie, übernommen wurden (15. Mai 
1857). Inmitten diefer faſt zwei Monate dauernden Minifterfrije hielt der Reichsrath eine außer⸗ 
ordentliche Seflion zur Ausführung der Sundzollverträge, deren Erträgnip als befpnverer Or⸗ 
ſundsfonds zu einer bejondern Angelegenheit des Koͤnigreichs geflempelt wurde. Sonft famıen 
in diefer Sejlion feine Bragen von Bedeutung vor, nur zeigten die mit den aus den Herzog⸗ 
thümern anweſenden Reihöräthen verfuhten Berhandlungen, daß das däniſche Nachgeben von 
dein deutichen Rechtsanſpruch noch überaus weit entfernt blieb. Damit traten die diplomati- 
fhen Verhältniſſe wieder in ven Vordergrund, deren Verfolgung ung ferner liegt. Nur fei aus 
der erften däniſchen Reichstagsſeſſion von 1857 dad Gefeg erwähnt, welches in confequenter 
Ausführung des Grundgeſetzes von 5. Juni den Zwang zur Taufe im Königreih aufhob. Die 
Haudelskriſe des Winters 1857 — 58 hatte au in Dänemark tiefgehende Wirkungen, ohne 
doc dem Hauptgelvinftitut des Landes, der Nationalbank, irgend Schaven zuzufügen. Bedeu⸗ 
tendern Handelshäuſern fam man mit Vorſchüſſen aus Staatsmitteln zu Hülfe. Die Herbft- 
und Winterfefion 1857 — 58 iſt durch die Annahme ver Gewerbefreiheit für dad Königreich 
bemerfenswerth , fowie Durch die Gefege über ven Nachdruck und Einführung ded Deeimal- 
gewichts. Allerpings fuchte man aud in der dänischen Mepräjentantenverfanmlung den Streit 
des Gelammtflaatd Dänemark mit Holftein und den deutihen Mächten zur Verhandlung zu 
bringen und die unverfürzte Wiederherftellung des Grundgeſetzes von 1849 wurde geiordert, 
weil der Befamnitftaat nach ver holfteinifchen und deutſchen Auffaffung nicht in rechtlicher Wirk⸗ 
famfeit beitehe; doch gelang ed dem Minifterium, dieſem Anfinnen der verbundenen Eiderdänen 
und der dänifchen Bauernfreunde die Spige zu bieten. Mittlerweile war aber zum Theil in⸗ 
folge des factifhen Regentenwechſels in Preußen die Holjtein = lauenburgiiche Angelegenheit (ein 
unpaffender Name freili) von ven fahführenden Mächten Ofterreih und Preußen dem Bunde 
feloft wiener anheimgegeben worden (Gomretenzbeihlup vom 29. Nov. 1857). In der am 
15. Jan. 1858 den Reichsrath einleitenden Thronrede warb dieſes Verhältniß bedauert, Dagegen 
trog der Gelofrife der Aufſchwung des Nationalwohlſtandes hervorgehoben. Die Nachwelfe des 
Sinanzminifters zeigten, daß die Staatsſchuld, welche am 1. April 1854 noch 123 Millionen 
betrug, in vier Jahren auf 115 Millionen gefunfen fei. In derfelben Seſſion ward ein Geſetz⸗ 
entwurf zur Verfaffungsänderung eingebracht, wonach Holflein in Zukunft nur 22, Schleswig 
16, Dänemark dagegen ftatt 60 jept 62 Proc. der Beifteuer zu den gemeinjhaftlihen Ausgaben 
leiften fol. Allein von den verjchienenen bedeutendern Geſetzentwürfen kam fein einziger zur 
Annahnıe, da dur Abwejenheit und Stimmenthaltung die beihlupfähige Anzahl felten vor⸗ 
handen war und die Verhandlungen unter vem Eindruck des Bundesbeſchluſſes von 11. Febr. 
fortgejegt wurden. Hier ift das zunächſt vorliegende Rejultat veffelben zu erwähnen: die Auf- 
bebung des Minifteriund des Innern für die Geſammtmonarchie und die Aufhebung der Ge: 
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Tammtflaatöverfaffung für Holſtein-Lauenburg durch bie koͤnigliche Bekanntmachung vom 
6. Nov. 1858. Unterdeſſen war Hall an Michelſen's Stelle Vertreter der auswärtigen Angele⸗ 
genheiten geworden und Andrä, der Finanzminiſter, der einer entſchiedenen Politik gegen 
Deutſchland das Wort redete, von Krieger, dem bisherigen Miniſter des Innern für das 
Königreih, eriegt worden. Wie die däniſchen Zugeſtändniſſe im Anfang 1859 zu einer neuen 
Zuſammenkunft ver holſteiniſchen Stände führten und diefe auf Grund ber Bekanntmachung 
vom 28. Ian. 1852 mit allen moͤglichen Zugeflänpniffen einen neuen Geſammtſtaatsplan ent- 
warfen, der aber von jeiten des Minifteriums lediglich abgewiefen wurde, wird noch in frifcher 
@rinnerung fein. Nicht minder die provijorifhen Beflimmungen über das Verhältniß Hol: 
ſtein-Lauenburgs zu den Geſammtſtaatsausgaben und der legte Vorſchlag, ald Wiederaufnahme 
des Notabelnprojectd Vertrauendmänner, von Dänemark: Schledwig einerfeits und Holftein- 
2 ıuenburg andererjeitd gewäßlt, einen neuen Berfaflungsentmwurf berathen zu laſſen. Als Mi⸗ 
nimum der deutſchen Forderung für das vorliegende PBroviforium wurde dagegen verlangt, daß 
Der holſteiniſchen Ständeverſammlung die Befugniffe des Reichsraths beigelegt würden. Damit 
enbete die politiſche Thätigkeit des im Juni dur den Eintritt des Profeſſors Fenger als Fi⸗ 
nanzminiſter verſtärkien Miniſteriums Hall, dem durch eine Hofintrigue, wie man jagt, am- 
2. Dec. 1859 ein ploͤtzliches Ende gemacht wurde. Von dem neuen, aus vorwiegend bauern⸗ 
freundlichen Elementen zufammengefegten Miniſterium Rottwitt, das Eiderdänenthum, Ge⸗ 
fanınuflaatsnänner und die Profeſſorenpartei gleich ſehr gegen ſich Hat, liegt nur die allge— 
meine Erklärung vor, daß es die auswärtige Bolitik jeiner Vorgänger befolgen werde. Ziehen 
wir aud der politiihen Entwidelung der legten Jahre dad Facit, fo ift kaum zweifelhaft, ob die 
Geſammitſtaatsverfaſſung vom 2. Det. 1855 durch jene Ausſcheidung Holfteind, wenn diefe 
durch fönigliche Bekanntmachung rechtsgültig erfolgen konnte, nicht felbft hinfällig geworben, 
ob nit demgemäß die Beihränfung des däniſchen Grundgeſetzes als aufgehoben betrachtet 
werben muß, bie jüngft fRattgehabte Verſammlung des verflümmelten Reichsraths für eine 
Nullität zu erachten, alle varin gefapten Beſchlüſſe Eraft= und wirfungslos find. Diefem Zus 
ſtande fann nur durch Gerechtigkeit und durch jle allein abgebolfen werden, wie er durch Unge⸗ 
gerechtigfeit herbeigeführt worven iſt. Daß mit ihr im Königreid Dänemark ein geveihliches 
politifches Leben blühen würbe, mag der folgende Blick auf die Staatsverfaſſung und-Verwal⸗ 
sung des Reichs lehren, in welchem mande Frucht liberaler Anfhauungen und verfländiger 
Reform zur Entfaltung gekommen ifl. 

UI. Staatöverfaifung. Wie oben bemerkt, ift die Rechtsbeſtändigkeit der Geſammt⸗ 
ſtaatsverfaſſung vom 2. Det. 1855 ernſten Zweifeln unterworfen. Da ſie jedoch wenigſtens 
factiſch noch beſteht, müſſen ihre Grundzüge mitgetheilt werden. Die Negierungsform ift 
beſchränkt monardifh. Die Krone vererbt nach dem Thronfolgegefeg vom 3. Juli 1853 ($. 1). 
Dbne Zuſtimmung des Reichsraths kann der König nicht Regent eines andern Landes fein 
($.2). Der König foll ver evangeliſch-lutheriſchen Kirche angehören ($. 3). Ehe ver König 
die Negierung antritt, übergibt er dem Geheimen Staatsrath die einliche Verjicherung, die 
Veriaſſungsgeſetze unverbrüchlich Halten zu wollen. Bis dies geſchieht, Führt der Geheime 
Stuatdrath die Regierung. Nach den erwähnten Geſetz vom 1. April 1856 erjeßt die eidliche 
Verſicherung als Thronfolger viefelbe beim Negierungsantritt ($. 5). Die Beflimmungen 
über die Führung ver Negierung, die Unmünpigfeit, Krankheit oder Abweſenheit des Königs 
werben durch Geſetze angeordnet (F. 6). Die Civilliſte des Königs wird für die Regierungs⸗ 
dauer durch ein Geſetz beftimnit; fie kann nicht mit Schulden belaſtet werben ($. 7). Für Mit 
glieder des Koͤnigshauſes fönnen Apanagen durch Geſetz beflimmt werden. Ohne des Könige 
Grlaußnip fönnen jle nicht auperhalb des Reichs genoffen werben ($. 8). Nach dieſen allge⸗ 
meinen Beſtimmungen des erſten Abſchnitts geht der zweite auf die Gewalten des Königs und die 
Thätigkeit des Miniſteriums über. Mit den im Folgenden feſtgeſezten Cinſchränkungen hat der 
König vie hoͤchſte Gewalt in den gemeinſchaftlichen Angelegenheiten ver Monarchie und übt die⸗ 
ſelbe durch feine Minifter aus (6. 9). Der König ift unverantwortlich. Seine Perfon ift heilig 

and unverleglih. Die Minifter find für die Führung der Regierung verantwortlid ($. 10). 
Der König ernennt und entläßt feine Minifter. Er beſtimmt ihre Anzahl und die Vertheilung 
der Berrichtungen unter ihnen. Des Könige Unterſchrift unter die Geſetzgebungs⸗ und Re⸗ 
gierungsbeihlüfle gibt dieſen Gültigkeit, wenn fie von der Unterfihrift eined oder mehrerer 
Miniſter begleitet ift. Jever Minifter, welcher unterjchrieben bat, iſt für den Beſchluß verant= 

wortlih ($. 11). Wegen ihrer Amtsführung Eönnen die Minifter vom Könige oder vom 

Reichsrath in Anklageitand verfegt werden. Das Neichögericht ver Monarchie urtheilt über jie. 
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Die Gerichtsorganifation und das Verfahren, fomie nähere Beſtimmungen über die Berant- 
wortlichfeit ver Minifter find durch weitere Gefege ‘zu ordnen ($.12). Vor den Reichsgericht 
fann unter Zuſtimmung des Reichsraths der König auch no andere Perjonen wegen befon= 
ders gefährlicher Stautsverbrechen verfolgen laffen. Im übrigen bringt das —— 
feine Veraͤnderung in der Zuſtändigkeit der beſtehenden Gerichte mit ſich, ſowie auch die Aus— 
übung der Richtergewalt, inſoweit ſie gemeinſame Angelegenheit iſt, nur durch Geſetz abgeän⸗ 

dert werden kann ($. 13). Die Miniſter für die gemeinſchaftlichen Angelegenheiten bilden 
zuſammen mit den Miniſtern für die beſondern Angelegenheiten der Landestheile unter dem 
Vorſitz des Königs ven Geheimen Staatsrath. Auch ver Thronfolger und außerdem beſonders 
ernannte Prinzen des koͤniglichen Hauſes gehören dazu (F. 14). Alle wichtigern Geſetzge— 
bungs- und Regierungsangelegenheiten werden im Geheimen Staatsrath behandelt, ſonſt in 
Minifterconferenzen, denen der vom König ernannte Confeilpräfident vorjigt. Diefer legt dem 
König das über die Verhandlungen vom Staatsfecretär aufgenomntene Protokoll vor, und der 
König hat zur beſtimnien, ob erden Vorſchlägen gleich beiftinnmen oder fi die Sache im Geheimen 
Staatörath vortragen laffen will ($. 15). Der König befegt alle Anıter in demſelben Umfang 

wie bisher. Veränderungen darin können nur durch Gefeg eintreten. Der Anzuftellende muß 
das Indigenat haben. Der König kann die von ihm angeftellten Beamten entlafien. Das Ben: 
flonsgefeg der Monarchie beftimmt die Penſion. Auf Abſchied mit Penſion nach der allgemeinen 
Regel haben auch die Beamten Anſpruch, welche wider ihren Willen verfegt werten. Durch Gew 
fr können Ausnahmen von diefen Beftimmungen eintreten ($. 16). Der König erklärt Krieg 
und fließt Frieden, Bündniſſe und Handelsverträge. Doch kann er ohne Zuftimmung des 
Reichsraths keinen Gebierötheil abtreten, noch Verpflichtungen übernehmen, welche vie beftehen= 
den ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe mefentlich verändern (6. 17). Der König kann begnadigen 
und amneſtiren, doch kann er die Minifter nur mit Zuftinnmung des Reichsraths in Betreff der 
ihnen vom Reichsgericht zugefprodhenen Strafen begnabigen ($. 18). Der König kann theils 
unmittelbar, theild durch die beikommenden Negierungshehörven foldhe Befreiungen ımd 
Ausnahmen von den Gefegen gewähren, welche entweder nad) den geltenden Regeln in Ge: 
brauch find oder fpäter durch Gefeß eingeräumt werden ($. 19). Die Frage über die Grenzen 
der Regierungsthätigfeit wird In einer Minifterconferenz verhandelt. Die endliche Entſcheidung 
fhllt im Staatsrath und wird von den dafür Votirenden contrafignirt. Wer eine folhe Frag 
geltend macht, muß doch dem Befehl der Obrigkeit vorläufig nachkommen ($. 20). en 

Der dritte Abfchnitt behandelt Die Repräſentation der Monarchie. Die gefeßgebenbe Be- 
walt in allen gemeinſchaftlichen Angelegenheiten ift im Verein beim Könige und dem Reichs⸗ 
rath (F. 21). Gemeinſchaftlich find alle Angelegenheiten, die nicht als beſondere erffärt find. 
Bei Streitigkeiten über den Charakter wird vie Entfheidung nad $. 20 in Minifterconferenzen 
und im Staatsrathe gegeben ($. 22). Tas Verfaffungsgeieg berührt das Verhältniß der 
Herzogthümer Holflein und Lauenburg zum Deutihen Bund nit. Iche daraus fließende Ber: 
pflihtung bildet eine beſondere Angelegenheit und ift als foldhe dem Reichsrathe unbeikommend. 
Eine Beftinnmung darüber, ob den beiden Herzogthümern vie militäriſchen Bundesausgaben er- 
Tegt werben folfen, bleibt vorbehalten ($. 23). In den Reichsrath treten 20 vom Könige er: 
nannte Mitgliever, 30 werden von den repräfentativen Verfammlungen der Landestheile ge= 
wählt, 30 durch unmittelbare Wahlen ($. 24), die vom König ernannten auf 12, die übrigen 
auf 8 Jahre. Kein Mitglied kann gegen feinen Willen aus dem Reichsrathe entfernt wer⸗ 
den, außer im foldyen Fällen, welde von ver Wählbarfeit ausfchließen oder in ver Gefhäfte- 
ordnung näher beſtimmt find; doch nurfo, daß der Reichsrath mit zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen auf die Entfernung anträgt und der König zuftimmt ($. 25). Bei den Königs- 
wahlen find zwölf aus dem Königreich, drei aus dem Herzogthum Schleswig, vier in Holftein 
und ein in Lauenburg Angefeffener zu wählen. Der däniſche Reichstag wählt 18, die ſchles— 
wigiſche Ständeverſammlung 5, die Hoffteinifche 6, die Iauenburgifche Ritter- und Landſchaft 
1 Mitglied. Durch unmittelbare Wahlen werden im Koͤnigreich 17, im Herzogthum Schles⸗ 
wig 5, in Holftein 8 gewählt (6. 26— 28). Wählbar ift jeder unbejholtene Mann, der das 
Indigenat hat und 25 Jahre alt ift und nit etwa der Dispofitiondfähigkeit entbehrt. Bei 
den unmittelbaren Wahlen hat jeder Wählbare das Wahlrecht, welcher im legten Jahre 
200 Rthlr. an Steuern zahlte oder eine reine jährliche Einnahme von 1200 Rthlrn. nachweiſt 
($. 30). Der König beruft den Reichsrath zur ordentlihen Verſammlung jedes zweite Jahr. 
Nach zwei Monaten kann er gefchloffen werden ($. 31). Der König kann die orbentlidhe Sef: 
fon auf beſtimmte Zeit ausfegen, doc ohne Zuftimmung des Reichsraths nur auf vier Monate 
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und nur einmal im Biennium ($. 32). Er fann den Reiherath zu auferorbentlichen Sef- 
fionen einberufen, deren Dauer von feiner Beflimmung abhängt. Der König kann den Reichs— 
rath aufldfen, doch behalten die vom König ernannten Mitglieder ihren Sitz und binnen vier 
Monaten muß eine Sigung flattfinden. Mehr als zwei Auflöfungen find im Biennium nicht 
geflattet ($. 34). Kopenhagen iſt ver VBerfammlungsort ved Reichsraths; in außerorventlichen 
Fällen aud) ein anderer Ort der Monardie ($. 35). Die Reichsrathsmitglieder erhalten eine 
fefte jährliche Entſchädigung von 500 Rthlrn. ($.36). Der König ernennt für dieXeitung ber 
Berfammlung einen Bräfidenten und Vicepräfidenten. Beſchlüſſe fann der Reichsrath nur in 
der Zahl von wenigſtens 41 falfen ($. 37). Die Verhandlungsſprache ift nad) der Wahl ver 
Mitglieder daͤniſch oder deutſch, Die Brotofolle werben in beiden Sprachen geführt, die Befchlüffe 
nur auf dänifch audgefertigt. Eine Geſchäftsordnung wird durch Geſetz beſtimmt (6. 38). 
Über die Bekanntmachung feiner Verhandlungen entſcheidet der Neichörath felbft, die Minifter 
haben Zugang und Gehör ($. 39—40). Nur durd ein Mitglied kann dem Reichsrath ein 
Antrag übergeben werden. Der Reichsrath entſcheidet über die Gültigfeit nener Wahlen. Die 
Mitglieder find nur durd ihre Überzeugung und nicht durch Auftrag der Wähler gebunden. - 
Eines Urlaubs für Beamte bedarf e8 nicht ($. 41— 43). Solange der Reichsrath jigt, kann 
fein Mitglied wegen Schulden noch fonft verhaftet oder in Anklage verfegt werden, außer ber 

Ergreifung auf frifcher Ihat. Für feine Außerungen im Reichsrath kann kein Mitglied aufer- 
halb deffelben ohne Genehmigung der Verfanmmlung verantwortlih gemacht werven ($. 44). 
Die Geſetzvorſchläge werden von der Regierung auf des Königs Befehl eingebracht. Sie wer⸗ 
den drei Berathungen unterzogen, doch kann die Regierung den Vorſchlag In jeden Stadium 
zurüdnehmen. Bei der erften Berathung wird der Vorfchlag im allgemeinen verhandelt. Bet 
der zweiten fönnen Amendements vorgebracht und darüber abgeſtimmt werden. Bei der dritten 
wird der Vorſchlag von der Regierung in der danach fich ergebenden Geftalt vorgelegt und bet 
ihrem Schluß wird nur über Annahme oder Ablehnung des Borfchlags im ganzen abgeftimntt. 
Des Königs Sanction der angenommenen Geſetzvorſchläge wird innerhalb drei Monaten ge: 
geben, wo nicht, wird ber Vorfchlag ald weggefallen betrachtet. Ein vom Reichsrath abgewie⸗ 
jener Geſetzvorſchlag kann in derſelben Sefjton nicht wieder vorgelegt werben ($. 45). Der 
Reichsrath Hat dad Net, in Betreff gemeinfchaftlicher Angelegenheiten‘ dem Könige An= 
träge und Beſchwerden vorzulegen (6. 46). Der vierte Abfchnitt beginnt mit der Beflimmung, 
daß fein Ausländer das Indigenat ohne Geſetz erlangen kann ($. 47). Keine Steuer für vie 
gejammte Monarchie kann auferlegt, verändert over abgefchafft, noch kann eine Anleihe auf- 
genommen werden ohne Geſetz (6. 48). Jede orventlidhe oder auferorbentlihe Aushebung für 
Heer ober Flotte ſoll durch ein Geſetz bewilligt nerven. Keine Domäne der Monarchie kann 
veräußert, noch eine neue erworben werben außer einem Geſetz zufolge ($. 50). Dur ein Ge— 

feß wird ein Normalbudget feftgefegt, enthaltend einen Uberfchlag über die ordentlichen gemein— 
famen Einnahmen und Ausgaben. Das Normalbunget kann nur durch Gefeß verändert wer⸗ 
den. Für jene zweijährige Finanzperiode werden die außerorbentlien Einnahmen und Aus 
gaben durch befondere Zulagegeſetze bewilligt ($. 52). Der Belauf, um welchen vie Ausgaben 

‘“ ver Monardie die Einnahmen verfelben etwa Üiberfteigen, wird aus den befondern Cinnahmen 
der Landeötheile gedeckt, ſodaß Dänemark 60, Schleswig 17 und Holftein 23 Proc. zuſchießt 
($. 53; jest nad) der neueften Volkszählung und Geſetzgebung, mie ſchon angegeben, 62, 16, 
22 Proc.). (Lauenburg leiftet eine feftbeftimmte Summe [300000 Thlr.], wie fhon früher.) 
Keine Audgabe foll gemacht werben, melde nicht in den genannten finanziellen Geſetzen be- 
gründet ift, doch hat der König Tas Recht, unter beſonders dringenden Umfländen, wenn der 
Reichsrath nicht verſammelt ift, nach Beſchluß gemäß des $. 20 (Dkinifterconferenzen und 
Staatsrathsſitzung) nicht bewilligte Ausgaben zu machen, wofür vie betreffenden Minifter ver: 
antwortlic find, wenn fle nicht von dem nächſten Reichsrath gebilligt werden ($. 54). Ein 
Rechnungshof fol eingeführt werden ($. 55). In befonders dringenden Fällen, wenn der 
Reichsrath nicht verfammelt ift, kann der König vorläufige Gefege erlaffen, doch pürfen fie nicht 
mit der Berfaffung in Wiverftreit ftehen und follen dem nächſtzuſammentretenden Reichsrathe 
zur Befchlußfaffung vorgelegt werden. Der fünfte Abfchnitt handelt ganz kurz von der Ber: 
faffungsanderung. Nach $. 57 müflen drei Viertel der Mitglieder verjammelt und von ihnen 
zwei Drittel für den Vorſchlag fein, wenn eine Berfaffungsänderung für angenommen gelten ſoll. 
Zu diefen Beftimmungen gehören noch acht Baragraphen „vorübergehende Feſtſetzungen“, die 
jedoch ein beſondered Intereffe nicht bieten, außer etwa der Anordnung des proviſoriſchen Reichs⸗ 
gerichts (15 Mitglirder; 5 vom Reichsrathe, 10 von den höchſten Gerichten der Landestheile gez 
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wählt) und $. 5, moburd das vom König erlaffene vorläufige Wahlgefeg für die unmittelbaren 
Wahlen bleibt. Nach diefem zugleich mit der Berfaflung vom 2. Det. ergangenen Bejepe ift Däne: 
marf in drei Wahlkreiſe eingetheilt (Seeland, Laaland-Falſter-Fünen, Jütland), das Herzog⸗ 
thum Schleswig in fünf Wahlkreiſe; Holſtein bildet einen einzigen Wahlkreis. Dieſe Verſchieden⸗ 
heit war darauf berechnet, in Holſtein dem Beamtenelement und in Schleswig der däniſch redenden 
Bevölkerung des Nordens einen möglihft großen Einfluß zu gewähren. Die Art und Weiſe, 
wie die Wahlen vor fi zu gehen haben, ift ein wahres ftuntörechtlihes Curioſum, da Minorl- 
tätswahlen darin förmlich zum Ziel gefeßt-Icheinen. Dur die Bekanntmachung vom 6. Noo. 
1858 hat, wie fhon angegeben, in Nachlebung des Bundesbeſchluſſes von 11. Febr. deſſelben 
Jahres der König die Geſammtſtaatsverfaſſung für Holftein und Lauenburg aufgehoben, wo⸗ 
von eine Gonfequenz bie weitere Beftimmung ift, daß in Beziehung auf Holjtein und Lauen⸗ 
burg der Minifter der auswärtigen Angelegenheiten, der Kriegd-, Marine: und Finanzminiſter 
dem Könige allein verantwortlich find. 

Für das Königreih Dänemark gilt das Grundgefeg vom 5. Juni 1849 mit den im 
Jahre 1855 beſchloſſenen Modificationen. Infolge derſelben ſind eine Reihe Paragraphen aus: 
gefallen, deren Inhalt theils in die Geſammtſtaatsverfaſſung überging, theils unanwendbar 
wurde. Da man bänifherfeitd inımer noch an dem Vorbehalt feſthält, daß nur, folange die 

- Gefammtftaatöverfaflung beftehen bleibt, die Einſchränkung des Grundgeſetzes gilt, iſt eine 
neue Redartion nicht eingetreten, fondern vie officiellen Ausgaben der däniſchen Conſtitution 
enthalten die durch die Cinſchränkung entflandenen Lücken, wie ſie die Kundmachung vom 2. Oet. 
1855 aufzählt. In derſelben Bekanntmachung find als befondere Angelegenheiten des König: 

reichs, worauf fich die Berfafjung vom 5. Juni jegt nur bezieht, angegeben: Juſtiz und Polizei: 
weien (mit Ausnahme des militärifchen), darunter Gefeggebung in bürgerlichen und crimi⸗ 
nellen Sachen, ſowie über ven Proceß, Aufbringung von Mannfdhaiten, Pferden und Natura: 
lien für ven Kriegsdienſt, Kirchen- und Unterrichtsweſen mit den dazu gehörigen Lchranftalten, 

‘ außer den militärischen, dad Communalweſen, das allgemeine Armenweien, Nahrungsbetrieb 
und Landweſensſachen, Befteuerung von Immobilien, Mobilien, Cinkommen und Gemerben, 
Stenipelpapierfadhen, die mit den befonvern Angelegenheiten verbundenen Cinnahmen und Aus: 
gaben, jene neue Steuer für das Königreich allein, der Theil der Staatsſchuld, welcher von dem 
Gefeg vom 20. Juni 1850 zur Gleihftellung des privilegirten und unprivilegirten Hartkorn 
herrührt, ſowie jede neue für dad Königreich allein contrahirte Schuld, Das Geſundheitsweſen, 
Kanal- und Hafenmweien, Wege: und Eiſenbahnſachen, Freifuhrſachen, Affecuranz, Stran: 
dungsweſen, bürgerliche militärifche Corps , dffentlihe Stiftungen und Fideicommiſſe, könig⸗ 
lies Theater und föniglihe Kapelle und die innern Angelegenheiten ver Kolonien. 
Nach diefen Beihränfungen beginnt dad Grundgefeg mit F. 2 des erften Abfchnittd. Die 

geſetzgebende Gewalt ift zufanımen bei König und Reichstag, die ausübende ift beim König, die 
richterliche bei den Berichten. Die evangelifch-lutherifche Kirche ift die „däniſche Volkskirche“ 

und wird als foldhe vom Staate unterftügt ($. 3). Dann beginnt der dritte Abſchnitt mit den 
6$. 18 und 19 über die Unverantwortlichfeit des Königs und die Berantwortlichkeit ver Minifter, 
gleichlautend wie in ver Gefamnitflaatöverfaflung. Dailelde gilt von 6. 22 über Ernennung 
und Penflonirung der Beamten. Nah G. 24 ruft ver König jedes Jahr einen ordentlichen 
Reichstag zufammen, der ohne Zuflimmung des Königs nicht länger als zwei Monate zuſam⸗ 
menbleiben fann. Nah $. 27 kann der König entweder den ganzen Reichstag oder eine feiner 

Abtheilungen auflöfen. Im zweiten Ball bleiben die Sigungen des nicht aufgelöften Thing 
vertagt, bis ſich der Reichstag ganz wieder verfammeln fann. Der König fann dem Reichstag 
Geſetz vorſchläge machen, proviſoriſche Geſetze erlaſſen, amneſtiren und begnadigen unter den⸗ 
ſelben Vorausſezungen wie nach der Geſanmmtſtaatsverfaſſung (F. 28 — 32). Der vierte Ab: 
ſchnitt Hat die Zufammenfegung des Reichſstags zum Gegenftande. Gr beſteht aus nem Volks⸗ 
thing (Folkething) und Landsthing. Das Wahlrecht zum Volksthing hat jener unbeſcholtene 
Mann mit Indigenat, wenn er 30 Jahre alt ift, es jei denn, daß er, ohne einen eigenen 
Hausftand zu haben, in privatem Dienft fleht oder Unterftügung vom Armenwefen erhält ober 
erhaltene noch nicht zurückerſtattet hat, nicht Die Dispoſition über ſein Vermögen hat, und nicht ein 

Jahr lang feinen feften Wohnfig in dem Wahlkreis oder der Stadt hatte, wo er ſich zur Zeit 
der Wahl aufhält ($. 35). Wählbar ift mit ven drei erfien Ausnahmen jeber unbeſcholtene 
Mann mit Indigenat, ber 25 Jahre alt iſt ($. 36). Auf 14000 Einwohner fonımt ein Abs 
georbneter, und in jedem Wahlkreis wird einer aus den aufgetretenen Candidaten erwählt. Die 
Mitglieder des Volksthing werden auf drei Jahre ermählt und erhalten ‘eine Tagesvergütung 
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(F. 37 -38). Wahlberechtigt zum Landething iſt jeder Volkothingwähler; von den Wahl: 
berechtigten werben Wahlmänner erwählt (F. 39). Wählbar zum Landsthing iſt jeder unbe⸗ 
ſcholtene Staatsbürger, der nicht unter Fallitbehandlung, 40 Jahre alt iſt und im letzten Jahre 
200 Rıhlr. an Staats: oder Gommunfteuern erlegte over ein Einkommen von 1200 Rthlrn. nach⸗ 
weilt. Fehlt ed an ſolchen Berfonen, fo wird die im Wahlgefeg genannte Zahl für einen Wahl: 
kreis durch Hinzuziehung der Höcftbefleuerten ausgefüllt ($. 40). Die Wahlen zum Lands⸗ 
thing geben in größern Wahlkreiſen vor fih und von den Gewählten müflen wenigftens drei 
Biertel ihren feften Wohnüg im Wahlkreiſe Haben. Zu einer gültigen Wahl wird mehr als bie 
Hälfte der abgegebenen Stimmen verlangt. Die Anzahl der Landsthingmitglieder foll unge: 
fahr die Hälfte der Volfäthingmitgliever betragen; jie werden auf acht Jahre gewählt, und 
die Hälfte tritt jedes vierte Jahr aus. Ihre Diäten find dieſelben wie die für das Volksthing 
($. 41—43). Wenn ein neues Gommunalgefeg erlaffen iſt, jo fünnen die Landothingwahlen 
an die größern communalen (Amts- oder Provinzial) Räthe übergehen ($. 44). Den ver: 
fanımelten Reichsſtag betrifft ver Abſchnitt V. Gier zeigen fich bedeutend weiter gehende Befug⸗ 
niſſe, al& fie einerjeitö dem Neichörath, andererfeitd den Provinzialftänden ver Herzogthümer 
zugeiwiejen jind. Am erflen Montag im October tritt der Reichsſtag zufammen, wenn ber 
König ihn nicht früher einberufen ($. 45), und zwar am Sig der Regierung ($. 46), außer bei 
auperorventlicden Gelegenheiten. Der Reichstag iſt unverleglig. Wer feine Sicherheit und 
Freiheit antaflet, wer einen darauf gehenden Befehl ausſtellt oder befolgt, macht lich des Hoch⸗ 
verraths ſchuldig (6.47). Jedes Thing ift berechtigt, Geſetze und Adreflen an pen König vor- 
zuihlagen uud einzugeben ($$. 48, 49). (Dieſe Initiative zu Gefegen fehlt dem Reichsrath.) 
Jedes Ihing kann Unterfuhungscommifiionen ernennen und iſt bereihtigt, won Behörden und 
Privaten fhriftlicde oder mündliche Aufflärungen zu verlangen ($. 50). Steuern, Ausſchrei⸗ 
bung an Mannſchaften, Staatsſchulden bedürfen der Zuftimmung bed Reichstags (6.51). Das 
Budget muß für jedes Finanziahr vorgelegt werden; zwei Neviforen, für jedes Thing erwählt 
und befoldet, gehen die Staatsrechnungen durch (66. 52, 53). Kein Geſetzvorſchlag kann end: 
gültig angenonmien werden, ehe er dreimal vom Thing behandelt worden ($. 55). Ein von 
einen der Thinge verworfener Geſetzvorſchlag kann während derſelben Seſſion in demſelben 
Thing nit wieder aufgenommen werben; für den Hall, daß fi beine Thinge über einen Bor: 
Ihlag nicht einigen, koͤnnen Konferenzen zwiſchen Ausſchüſſen abgehalten werben ($. 57). 
Die Beſtimmungen über bie Wahlentſcheidungen, Unverantmostlichkeit für Außerungen u. |. w. 
Aud gleichlautend mit der Gejammtftantöverfaflung, nur ſchreibt F. 58 den Bid auf das Grund: 
geieg für jeden Neugewählten vor. Ebenfo ift in Bezug auf die Stellung der Minifter ein Gebot 
der Niederlegung des Mandats und Neuwahl nah Annahme eines befoldeten Staatsamts 
in Ausficht genommen, aber noch nicht erlaflen ($. 62). Jedes Thing wählt feinen Präſiden⸗ 
ten (6.64). Bei jevem Beſchluß muß mehr ald die Hälfte der Mitglieder an der Abftimmung 
theilnehmen ($. 65). Mit Zuftimmung des Thing kann jeder Reichstagsmann jede Öffent: 
liche Angelegenheit zur Berhandlung bringen und Auskunft darüber von den Miniſtern vers 
fangen ($. 66). Die Sigungen find öffentlich, doch unterliegen fie der nähern Beſtimmung 
der Geſchäftsordnung, welche ein jenes Thing für fich feftfegt (66. 69, 70). Rechtöpflege und 
Gerichtsweſen bildet den fechöten Abſchnitt. FF. 72, 73 behandeln das (dänische) Neihögericht, 
welches aus 16 auf vier Jahre zur Hälfte vom Höchſtengericht, zur Hälfte vom Landsthing er= 
wählten Mitgliedern befteht. Die gewöhnliche Nechtöpflege If im weitern ver nur gefeglichen 
Ordnung vorbehalten ($. 74). Ein Geſet fol vie Batrimonialgerichtöbarkeit aufheben; bie 
Retöpflege Ift von ver Berwaltung zu trennen ($$. 75, 76; noch nicht geſchehen). Die Berichte 
find berechtigt, jede Frage über Die Grenzen der obrigkeitlichen Gewalt zu entſcheiden, doch 
muß vorläufig die obrigkeitlihe Anorbnung befolgt werben ($. 77). Die Richter fönnen auch 
nicht wider ihren Willen verfegt werben, außer bei einer Neorganifation ber Gerichte; nur 
kann ein Richter, der jein fünfundſechzigſtes Jahr erfüllt hat, mit vollem Gehalt feinen Abſchied 
defommen ($. 78). Hffentlichkeit und Ründlichkeit und bei eriminellen und politiſchen Straf- 
verfolgungen Geſchworene follen fobald als möglich eingeführt werden ($. 79; ift noch aus⸗ 
Behend). Der fiebente Abfchnitt betrifft das Kirchenweſen. Die Berfaflung der Volkskirche ſoll 
durch Geſetz geordnet werden (ebenfalls noch nicht geſchehen). Die Staatsbürger haben das 
Recht ich zu vereinigen, um Gott nach ver ihrer Überzeugung entiprechenden Weiſe zu vers 
ehren, doch fol nichts gelehrt werden ober geſchehen, was der Sittlichfeit oder Öffentlichen 
Ordnung witerftreitet (6. 81). Niemand ift verpflichtet, einen perſoͤnlichen Beitrag zu einem 
andern als feinem eigenen Gottesdienſt zu leiften. Doch foll jeder, der nicht nachweiſt, daß er 
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Mitglien einer im Lande anerfannten Religionsgenoſſenſchaft iſt, für dad neterrithiomeſen die 
in der Volkskirche geſetzmäßigen perſoöͤnlichen Beiträge leiſten (F. 82). Das Verhaͤltniß ver von 
der Volkskirche abweichenden Religionsgeſellſchaften wird durch Geſetz näher beſtimmt werden 
($. 83; noch nicht ausgeführt). Niemand kann auf Grund ſeines Glaubensbekenntniſſes der 
Zugang zum Vollgenuß der perjönliden over politifchen Rechte verweigert werden, und feiner 
Tann fi deshalb der Erfüllung einer allgemeinen Bürgerpflicht entziehen ($. 84). Im achten 
Abſchnitt find die als Grundrechte gewöhnlich bezeichneten Beflimmungen enthalten. Der 
Shut gegen willfürliche Verhaftung, ungefeglihe Störung des Hausrechts, Anſpruch auf 
Armenverpflegung,, vollſtändige Drudfreiheit, Verſammlungsrecht, Pflicht zur Baterlande- 
vertheidigung (in Dänemark gilt jet allgemeine Eonfeription mit Stellvertrerung , früher 
waren die Städte von der Wehrpflicht ausgenommen), Verbot fernerer Errichtung von Lehn=, 
Stamm = oder Fideicommißgütern, Ankündigung eines Geſetzes zum geregelten Übergang der 

„Faeften“ in freie @igenthun u. |. w. werben in ven 66. 85—99 in einer mit den freifinni- 
gern deutſchen Berfaffungen übereinſtimmenden Weife feftgeftellt. Der neunte Abſchnitt und 
legte Paragraph ($. 100) beftinnmt über etwaige Veränderungen des Grundgeſezes. „Der Vor⸗ 
fhlag zu Veränderungen ober Zufügungen im Grundgeſetze wird anf einen orbentlichen Reichs⸗ 
tage eingebracht. Wirb der alsdann gefaßte Veſchluß in unveränderter Geftalt von dem näch— 
flen ordentlichen Reichötage angenommen und vom König beftätigt, fp werben beide Thinge 
aufgelöft und allgemeine Wahlen treten für Lands: und Volksthing ein. Wird der Beſchluß 
zum dritten mal auf dem neuen Reichstage in einer orbentlichen oder außerordentlichen Sigung 
angenommen und vom König fanctionirt, fo ift er Grundgeſetz.“ So iſt demgemäß bei ver 
Einihränkung uns Mopificirung des Grundgeſetzes verfahren worden. Wie man flieht; hat 
die Geſetzgebung zur Ausführung der Grundgeſetzbeſtimmung noch vielfache Lücken. Der Krieg 
und fyäter bie Geſammtſtaatsverſuche tragen die Hauptſchuld daran. Doch möge die vor⸗ 
ſtehende üÜberſicht genügen, um zu beweiſen, daß fi) das däniſche Grundgeſetz von mancher in 
anerkannter Wirkſamkeit beſtehenden Verfaſſung, ſofern es eine wahre conſtitutionelle iſt, nicht 
weſentlich unterſcheidet. 

Die nach dem augenblicklichen Stande der Dinge dem eingeſchränkten Grundgeſetze gleich⸗ 
ſtehenden Verfaſſungsgeſetze für Schleswig (vom 15. Febr. 1854), für Holſtein (vom 
11. Juni 1854) und für Lauenburg (vom 20. Dec. 1853) müffen in den die Herzogthiimer 
behandelnden Artikeln ihre nähere Darftellung und Würbigung finden. Nur fei erwähnt, daß 
zugleih mit der Aufhebung ber Befammtflaatöverfaffung für Holflein und Lauenburg auch 
$. 1—6 der Holfteinifchen Berfaffung, welche das Verhältnig Holfteind zur Gefamnnnmonardie 
beflimmten, und das Allerhöhfte Patent vom 23. Juni 1856, welches die befondern Angelegen= 
heiten des Herzogthums feftfegte, aufgehoben worden find (Patent vom 6. Nov. 1858 für Hol- 
ftein). Im allgemeinen contraftirt der Inhalt diefer fogenannten Verfaſſungsgeſetze mit den 
beſcheidenften Anforderungen eines conſervativen Liberaliömus und läßt gegenüber dem freien 
Berfaffungsieben Dänemarks die Herzogthümer an Händen und Füßen gebunden erſcheinen, 
ja in den weſentlichſten Punkten enthält die ſchleswigiſche und holfteiniiche Verfaſſung überall 
da eine Beſchränkung, wo das däniſche Grundgeſetz eine Freiheit gewährt. 

Richt viel glücklicher als mit ben deutſchen Herzogthümern hat fidh die däniſche Re— 
gierung mit Island abzufinben gewußt, defien Berfafiungäftreit neulih in Sybel's Hiſtori⸗ 
ſche Zeitſchrif CEBd. 1) eine ausführliche Darftellung gefunden bat, auf die wir verweiſen 
müſſen, da ein eigenes Eingehen darauf zu meit führen würde. Island ift mit feiner Stellung 
zu Dänemark ebenfo unzufrieden als die Herzogthlimer mit der ihrigen. Im Reichsrath fo 
wenig als im Reichstag ericheinen islaͤndiſche Vertreter. An der Berathung bed dänifhen 
Grundgeſetzes hatten auch fünf vom König ernannte Ditglieber für Island theilgenommen, bo& 
follte na einem Refcript vom 283. Sept. 1848 erſt eine Berfantmiung in Island felbft gehört 
werden. Dad Grundgefeg wurde deshalb aud in Island nicht publicirt und die Berfammlung 
trat erft am 4. Juli 1851 zuſammen. Nach den bier vorgelegten Entwürfen. follte JIoland zwei 
Abgeordnete im Landsſthing, vier im Volksthing haben und das Althing nur in ſehr beſchränk⸗ 
ter Weiſe als beſondere Landesvertretung bleiben. Faſt einſtimmig ſprach fi die Verſammlung 
dagegen aus, indem ſie für Joland das Verhältniß der Perſonalunion mit Dänemark, nicht der 
ncorporatioh ind Koͤnigreich als verfaſſungsmäßig behauptete. Da man zu keiner Cinigung 
gelangte, blieb bis weiter das blos berathende Althing nach der Verordnung von 1845 beſtehen. 
Sechs vom Könige und 20 von den Grundeigenthümern gewählte Mitglieder bilden dieſe 
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Vexſammbung, die jedoch nur beſchränkte Functionen hat und in ber That noch der ſtändiſchen 
Formation auf Grund der Geſetze von 1831 und 1834 angehört. 

Das Lagthing der Faroer beruht auf einem. Geſetze des däniſchen Reichſtags vom 
15. April 1854, wonach unter Vorſitz des Amtmanns und Propflen 18. gewählte Lagthings⸗ 
männer die, beſondern Angelegenheiten der Inſelgruppe ordnen. Die Barder find außerdem ſo⸗ 
wol im Lands: ald Volksthing Dänemarks vertreten, ſodaß fie ald eine Bertinenz be König: 
reich, nicht als ſelbſtändiger Thell ver Monarchie zu betrachten find. 

Die weſtindiſchen Golonien Dänemarks befigen einen Golonialrath auf Grund ves Ge⸗ 
ſetzes vom 26. März 1852, mit 16 erwählten und vier im Namen des Königd von vem Gon⸗ 
verneur ernannten Mitgliedern. Aud tie werden als Beitanbtheil des Königreichs angefehen, 
ohne jedoch in dem Reichstage repräſentirt zu fein. Die Anordnung des Colonialrathe hat 
AÄhnlichkeit mit den Cinrichtungen in den kleinern weſtindiſchen Colonien Englands. 

IV. Staatsverwaltung. Auch bier iR zunächſt Die Geſammtſtaatsregierung als 
Grundlage und Ausgangspunkt zu nehmen, und als höchſte Reichsbehörde erſcheint der 
Staatsrath, beſtehend aus dem Könige und dem Thronfolger, dem Prinzen von Glücksburg 

und dem jedesmaligen Miniſterium. Sein Verhäitniß zu den eigentlichen Miniſterräthen, 
melden der Conſeilpräſident vorſitzt, iſt ſchon in ver Verfaſſung angegeben, fo auch, daß er als 
hoͤchſte Behörve bei GKompetenzitreitigkeiten eingreift. Die Gefammtftaatöminifterien find: 
1) das auswärtige, dem auch die Conſulatſachen und auswärtigen Handelsangelegenheiten 
unterlegt jind. 2) Das Kriegöminifteriun mit einem Seeretariat, einer Abtbeilung für Com⸗ 
mandofahen, einer Intendanturabtheilung und einer Generalrechnungsreviſtonskammer. 
Höcfteonmandirender im Land- und Seeetat iſt der König ſelbſt. Linter ihm beſteht die 
Zandarmee auf dem Briedendfup aus einem Generalſtab, einem Ingenieuxcorp, einer Ar⸗ 
tilleriebrigave von zwei Regimentern (96 Kanonen), einem Zeugetat und einer Pontonnier⸗ 
compagnie, 25 Escadrons eingetheilt in vie Leibgarde zu Pferde, das Barvehufarenregk- 
ment und fünf Dragonerregimenter; 23 Bataillonen, eingetheilt in 1 Bataillon Leib⸗ 
garde, 17 Bataillone Linieninfanterie und 5 Jägercorpd. Es beftehen drei Generalcom⸗ 
mandoß: a) Seeland mit den Infeln; b) Jütland, Fünen und Schleswig; c) Hol: 
flein und Lauenburg. Diefen Generalcommandos find die Truppenabtbeilungen in taf- 
tifher und rei dienſtlicher und militärifcher Hiniidht untergeben, während fie, was die " 
Ökonomie und Adminiſtration, dad Geld - und Rechnungsweſen anbelangt, unmittel- 
bar unter dem Kriegäminifterium fteben. Bin beſonderes holſtein⸗lauenburgiſches Bundes⸗ 
contingent beſteht in der däniſchen Armee nicht, doch hat man die genügende Anzahl von Trup⸗ 
pen aus den beiden Herzogthümern in Abtheilungen vereinigt. Bine Ausſcheidung iſt nicht 
blo8 von deutſcher, fondern auch ſchon dfter von national⸗däniſcher Seite verlangt worden. 
Die Geſammtfriedensſtärke der in: zwei Gavalerie= und drei Infanteriebriganen eingetheilten 
Armee beträgt etwas über 22000 Dann. Die im Anfang des Jahres 1858 vorgelegten Mer 
organtifationdpläne jind des Koftenpunftd wegen nicht zur Ausführung gekommen: Bei dem 
jegigen Stande ifl der Betrag des Budgets für die Armee reichlich 4 Mill. Rthlr. 3) Das 
Marineminifterium mit einem Serretariat und Gommandobureau, dem Admiralitätsbureau, 
Sommiffariatshureau und Reviſionsbureau. Der Beſtand, der Marine iſt nach Geſetz vom 
21. Zuni 1856: 1 Chef für das Seeoffiziercorps, 1 Chef für das Orlogsweſen, 26 Orlogs⸗ 
fapitäne, 3 Directoren beim Orlogsweſen, 22 Kapitänlieutenants und 72 Lientenantd mit 
1826 Handwerkern, Artilleriften und Matrojen. Die Flotte beland 1859 aus 87 Segeliiffen 
(4 Linienſchiffen, 6 Fregatten, 4 Gorvetten, 3 Briggs, 2 Scheonern, 1 Kutter und 67 Kano- 
nenbooten und 14 Dampfſchiffen) 3 Schraubenfregatten, 3 Schraubencorvetten, 3 Ruderdanwf⸗ 
ſchiffen), im ganzen mit 1100 Kanonen. Unter dad Marineminifterium gehört auch dad Loot⸗ 
ſen- und Leuchtfeuerweſen. Der geſammte Marineetat beläuft ſich auf 1,800000 Rihlr. 
4) Das Finanzminifterium Hat unter fh 11 Hauptabtheilungen: A. Gentralvermaltung der 
Finanzen mit vier Departements: 1) allgemeine Sachen, Exrpebitiond- und. Penſionsweſen, 
2) Münzweſen und Lotte, 3) Staatsactiven, Domänen, 4) Staatsſchuldenweſen und Staats: 
buchführung. B. Zollwefen mit einem Generalzolldirector, eingetheilt nad ben Landes⸗ 
theilen: Dänemark, Schleswig, Holftein: Lauenburg. C. Poſt-, Telegrapben:, Beförderungs⸗ 
und Fuhrweſen, mit einen Generalpoſtdirector ald Vorſtand. D. Colonialcentralverwaltung, 
unter einenr dem Finanzminiſter verantivortlichen Colonialdirector. E. Rechnungs⸗, Repi⸗ 
fiond- und Decifionsabtheilung, mit drei Generaldirectoratäbureaur für die directen Steuern, 
die indirecten und die Poftfinanzen. F. Die Hauptkaſſen mit der Binanzhauptlafle in Kopen⸗ 
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Hagen und drei Gentralkaflen in Flensburg, Rendsburg und Rageburg u. ſ. w. G. Telegraphi- 
ſches Bureau. H. Penfiondwefen ver Unterklaflen im Militäretat und Invalidenverſorgung. 
I. Statiftifche® Bureau. K. Dirertion der allgemeinen Witwenkaſſe. L. Direction der Leib- 
renten= und Berforgungsanftalt. Nah den Beſtimmungen der Gefammtflaatäverfaffung hat 
ein für zwei Jahre feftzuftellendes Normalbunget vom Binanzminifter auszugehen. Tas 
legte für das Finanzjahr 1. April 1858 bis 31. März 1860 ſtellt die gefammtftantlihen Ein- 
nahmen und Ausgaben glei mit 17,115879 Rthlr. 18 Schill. für jedes Jahr. Auf vie Ein: 
zelheiten einzugehen, würbe nicht gerathen fein, da durch den Austritt von Holftein und Lauen⸗ 
burg eine undere Regelung nothwendig geworden ift. In den frühern Jahren wurden bie ftarfen 
Zuſchüfſe aus den einzelnen Lanvestheilen vornehmlich deshalb nörhig, meil der Finanzminiſter 
Andrä einen übermäßigen Kaffenbehalt für pie Geſammtſtaatskaſſe verlangte. Die Finanzen 
der Landestheile ftellten fih für das Finanzjahr 1858 — 59 nad dem Budget fo, daß das 
Königreich mit 6,043800 Rthlrn. Einnahmen und 5,518847 Rthirn. Ausgaben einen Über: 
fhuß von 524952 Rthlrn., Schleswig mit vefp. 1,341296 Rthirn. Einnahmen 1,363067 
Rthlrn. Ausgaben ein Deflcit von 21770 Rthlrn. und Holftein bei 1,752395 Rthlrn. Ein- 
nahmen und 1,834762 Rthlrn. Ausgaben eine Unterbilanz von 82366 Rtblrn. hatte. 
Durch die reht= und naturgemäße Beiziehung ber Domänen zu den befondern Einnahmen der 
Landestheile werden die Herzogthümer ſtets große LÜberfchüfle haben. Im ganzen läßt ji 
nicht leugnen; daß die bänifchen Finanzen einen günftigen Stand zeigen, und bie oft gehörte 
gegentheilige Behauptung beruht auf Unkenntniß. Der Aufſchwung ded Aderbaued im 
Königreiche har in den legten Jahrzehnden befonders durch rationellere Wirthichaft fehr große 

Verhältniſſe erlangt und wird bei der endlichen Regelung ver Baeftenngelegenheit noch größer 
werden. Ein Zeichen von der wachſenden Profperität ded Laudes iſt das raſche Abnehmen 
der Staatsſchuld. Da es für die Geſammtmonarchie keine richterlihen Behörden ‚ außer dem 
fon in der Berfaffungsfkizze genannten Reichsgerichte der Monarchie, gibt, haben wir jrgt 
noch den Staatsverwaltungsorganismus des Königreich mit ven Nebenländern ins Auge 
zu faflen. 

Die dem Königreih Dänemark eigenthümlichen Minifterien find 1) das Juſtizminiſterium, 
deſſen erſtes Departement das Juſtiz- und Polizeimefen, Strafanttalten, Mevicinal= und 
Duarantänewefen, Obervormundſchaftsſachen, Branpverfiherungsjachen, Gewerbeweſen u. f. w. 
befaßt; das zweite Departement hat die Ausſchreibungen für den Land- und Seedienſt, Lehn⸗ 
und Fideicommißſachen, oͤffentliche Stiftungen zugewieſen erhalten. Das isländiſche Departe⸗ 
ment für Island, die Faröer und Groͤnland iſt ebenfalls dem Juſtizminiſterium unterſtellt. 
2) Das Miniſterium des Innern. Außer dem Secretariat nebſt Arhivcomptoir bat das erſte 
Departement die allgemeinen Reichstagsſachen, Eommunal=, Einquartierungd-, Armenmwefen, 
Conceſſionsweſen u. f. w., daß zweite Departement das Landweſen, Matrifel:, Steuer: und 
private Forſt⸗ und Jagdſachen (augenblicklich auch Sachen von dem aufgehobenen Minifterium 
des Innern für die Befammtmonardie, deffen Erbe im allgemeinen der Finanzminiſter ge- 
worben ift); daB dritte Departement bat die Öffentlihen Arbeiten und verwandte Begenflände 
unter fih. Außerdem beiteht eine gewiſſe Gemeinfchaftlichkelt von Abtbeilungen für Steuer: 
und Revifionswefen mit dem gefammtftaatlihen Binanzminifterium. 3) Das-⸗Miniſterium 
für Kirchen und Unterrichtömeien. Unter dem Miniſter, der gewöhnlich dieſes Bortefeuille 
mit einem andern verbindet, Rebt ftellvertretend ein Director des Miniſteriums, unter ihm drei 
Departements: 1) für das Kirhenwefen, 2) für das Höhere Unterrichtsweſen, 3) für die 
Bürger: und Volksſchulen, die Schullehrerfeminarien und das Taubſtummeninſtitut. VBorläufig 
find auch das Königliche Theater und die Kapelle, Kunftafademie und Kunftfünmlungen 
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diefem Minifterium unterlegt. Die Drganifation ver Behörden des Königreichs beruht 
größtentheils auf ver Scheidung in 19 Ämter mit einem Amtmann an der Spige, und für 
die Kirhenfahen auf der Unterfcheivung von ſechs „Stiftern” niit einem „Biſchof“ genannten 
Generaljuperintendenten. Außerhalb diejer Eintheilungen ſtehen jedoch die höchſten Gerichte 
des Landes, die Univerfität Kopenhagen und die gelehrten Schulen. Das Höchſtegericht (fo 
ift ver Name) fügt in Kopenhagen und befteht and-einem Juſtitiar als Präñidenten nebſt 12 
Aflefioren und ebenfo vielen’ außerorventlichen Affefforen, mitt oͤffentlich mündlicher Verband: 
lung in dem ordentlichen Vroceſſe und feftbeftimmten Sigungdterminen. Inter ibm fleht Das 
Zandedobergericht für die Infeln, zugleich kopenhagener Hof und Stintgericht (ein Iuftitiar 
und 14 Aflefforen), und davon getrennt dad Griminal: und Polizeigericht der Hauprft ‚dt mit 
zwei Sivil= und fünf Griminalabtheilungen, jede aus einem Richter und Gerichtsſchreider be: 
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ſtehend; erftere aus pen acht Affefforen des Gerichts genommen. Dem Lanvedobergericht für 
die Infeln entjpridht dad Ranvesobergericht zu Viborg für Jütland, mit einem Präſidenten, 
einem Juftitiar und ſechs Aflefforen. Das Landesobergericht für Island befteht aus vier Rich⸗ 
tern. Außer der kopenhagener Univerjität hat das Königreich zwölf gelehrte Schulen. Die 
Stifter find in Propſteien abgetheilt, wovon mehrere in einem Amte, dem weltlichen Com⸗ 
munal⸗, Bermaltungd: und Gerichtsangelegenheiten betreffenden Negierungsbezirke, vor: 
fommen. Der Amtmann ift ſtets der höchſte Vermaltungsbeamte, während die Juſtiz 
erfter Inflanz in den Händen der als Einzelrihter fungirenden Hardesvögte und Birk- 
richter iſt. Yür die Verwaltung ind neuerlich fogenannte Amtsräthe gebildet worven (Ge— 
feg vom 22, März 1855), unter dem Vorjig der Amtmänner. In den Stübten iſt die Verwal⸗ 
tung in den Händen ver Magiftrate, mit einem rechtögelehrten Bürgermeifter ober Stadt: 
vogt an der Spige, fonft aus ernannten Bürgern (Rathmännern) beftebend. Die Lokalver⸗ 
waltung auf dem Lande ift ebenfalls, noch vielfach mit der Rechtſprechung verbunden, in den 
Händen der Hardedvdgte und Birfrichter. Unter ihnen fichen die Kirchſpielvögte (Sogne⸗ 
fogde). Eine wohlıhätige Einrichtung find die Vergleichscommiſſtonen zur gütlihen Bei⸗ 
legung von Rechtsſtreitigkeiten. In Island fleben unter den Amtmännern fogenannte 
Syſſelmaend ald Unterrichter und Verwaltungsbeamte, während die Repſtyrer den däniſchen 
Kirchſpielvögten entſprechen. Ahnlich ift die Einrichtung auf den Farbern, welche in übrigen 
den Stiftdamtmann von Serland und den Bifchof von Seeland als Vorſtand ihrer weltlichen 
und geiftlihen Verwaltung haben, Wie das däniſche Recht ift auch das Dänische Verwaltungs 
recht eine eigenthümliche Miſchung von altnorbifchen Elementen und Anſätzen und Gemohn- 
heiten abfolutiftifcher Beamtenwirthfchaft, wozu in ber neueften Zeit einzelne Gonfequenzen 
aus der freiiinnigen Verfaſſungsreform gekommen find. Wie der gefammte Norden hat fid 
auch Dänemark von einer unmittelbaren Herrichaft des Romiſchen Rechts freizubalten gewußt, 
ein Ergebniß, das ſich nicht zum Vortheil der juridiſchen Bildung des Beamtenftandes zeigt, 
aber im ganzen doch von großem Nugen für dad Land gemefen iſt. Mit vem däniſchen Grund⸗ 
geſetze find die Vorausſetzungen auch eined volfäthirmlichen rechtlich geordneten Zuftandes in 
Rechtfprehung und Verwaltung gegeben. Das däniſche Volt im ganzen hat fich in feinen 
innern Angelegenheiten ber Freiheit würbig gezeigt, und es fleht zu hoffen, daß, wenn ber 
deutich - danifche Streit einmal definitiv geordnet ift, der innere Ausbau im Königreich raſch 
vorfchreiten wird. Weber die Bewohner der Herzogthüümer noch die übrigen Deutfchen haben 
ein Intereffe daran, nad ausgetragenem Streit das däniſche Volk in ſtaatlicher Unfreiheit, 
finanzieller Noth, politifher Abhängigkeit von außen zu fehen; aber nichts ift gewifler, als 
daß die fortwährenven Minifterfrifen au die innere Entwicelung hemmen. Das Staatsrecht 
des Koͤnigreichs wird, folange die Verhältnifie der Herzogthümer nicht geregelt find, ebenfo 
menig dauerhafte Früchte des Friedens, der Ordnung und der Freiheit bringen, ald in Ge: 
feggebung und Verwaltung die vielfach nothwendigen Reformen platzgreifen Eönnen. 

Ä H. Marquardſen. 
Danton (George Jacques), einer der merfwürbigften und einflußreichſten Revolutionecha⸗ 

raktere in der erſten, verhängnißvollften Epoche der franzöfifhen Staatsummälzung, war im 
Zahre 1759 zu Arcis-ſur-Aube geboren. Nachdem er in feiner Vaterſtadt vie nöthige Vor⸗ 
bildung erhalten hatte, widmete er fih zu Paris dem Studium ver Rechtöwiffenfhaft und kaufte 
fich daſelbſt im Jahre 1788 eine Advocatenſtelle, die ex indeſſen aus Mangel an ben dazu nöthi- 
gen Selomitteln nur zum Theil bezahlen fonnte. Mit feiner Braris machte er jedoch fein Glück 
und warf jid daher mit aller Kraft in die damals ſchon beginnende Revolutionsbewegung. 
Zum früheften Terrain diefer feiner politiihen Wirkſamkeit hatte er fih die Diftrietöver- 
fanımlung ver Cordeliers außerfehen, welche, urfprünglich blos ein Gomite für die Wahlen der 
Abgeordneten zu den Generalſtaaten, ſich nach und nad eine ganz eigenthümliche politifche und 
adniniftrative Gewalt angemaßt harte. Sie that ſich vor allen übrigen ähnlichen Verſammlun⸗ 
gen ſofort durch die Kühnheit ihres Auftretens hervor, faßte eigenmächtige Beichlüffe, die fie 
felbft von den Municipalbehörben als Geſetze anerkannt wiſſen wollte, empfing Deputationen 
und eriheilte ihnen Befcheide und nahın überhaupt Die Miene einer Nationalverfammlung im 
Heinen an. Dazu fam, daß ſie ih von Anfang an offen als Werkzeug ver Partei des Herzogs 
von Orleans ein ganz beſonderes politiſches Gewicht zu verfchaffen wußte. 

Hier ſuchte aljo D. zuerft jein außerorpentliches Talent als Volfätribun im vollftien Maße 
| zur Beltung zu bringen. Er war dazu mit allen Gaben des Körpers, des Geiſtes und Charak⸗ 

ters im hohen Grade audgerüftet. Bine flarfe, gebrungene Beftalt, imponirte er dem großen 

* 
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Saufen ebenfowol dur feine ſcharfmarkirten Gefichtszüge und die eigenthümliche Bildung 

. feined Kopfes, mie Durch feine gewaltige Stimme und die glückliche Kühnheit feiner Rede. Eine 
mehr rohe als gebildete Natur, beſaß er gleichwol das jeltene Talent, vie Beifter durch die Ge— 
walt feiner ungefuchten und ſchmuckloſen, aber auf vie Phantaſie ver Maffen mächtig wirkenden 
Beredſamkeit zu beherrſchen und niit ſich fortzuveißen. Dabei entwidelte ex, von brennender 
Leidenſchaft, unbegrenztem Ehrgeiz und maßlofer Herrſchſucht getrieben, eine ungemeine Thä⸗ 
tigkeit, war um die Mittel zur Erreichung feiner Zwede niemals verlegen und machte ih 
eben kein ſonderliches Gewiſſen daraus, ji unter dem Scheine einer hohen politiſchen Moral 
bis zu der verworfenften Charakterloſigkeit, der gemeinflen Käuflichkeit zu erniebrigen. „Die 
Natur”, jagte er felbft von fih, ald er im December 1791 in fein Amt als Stellvertreter bed 
Procurators ver Commune eingeführt wurde, „hat mir athletifche Formen und die rauhe 
Phyſtognomie ver Freiheit verliehen. Bon dem Unglüd verfchont, mein Dafein unferer 
alten Berfaflung und ven privilegirten Ständen zu verdanken, habe ich mir dadurch, daß ich mir 
allein meine bürgerliche Griftenz geichaffen habe, meine ganze angeborene Kraft erhalten, ohne 
zugleich auch nur einen Augenblid aufzuhdren, zu beweiſen / daß ich den Falten Traum der Ver: 
nunft (le songe froid de la raison) mit dem Feuer der Seele und der Beftigfeit des Charakters 
zu verbinden weiß.“ 

Genug, D. war, mit folden Cigenſchaften ausgerüftet, ganz dazu gemacht, in der Revolu— 
tiondbewegung eine bedeutende Rolle zu fpielen. Nachdem er einmal in dem bereits im Juli 
1790 nach Auflöſung der Diſtrictsverfammlungen in einen eigenen Club umgewandelten Di: 
ſtrict der Cordellers die Herrſchaft und ven Vorſitz erlangt hatte, gehörte er zu den hervorra⸗ 
gendften und populärften Volfsführern. ALS folder wurde er, felbft noch mehr wie Robes: 
pierre, ſowol von der Partei des Herzogs von Drleand gebraudit, als au von dem Hofe ge⸗ 
fürchtet und gefucht. Beide fuchten jeine Talente und feinen Einfluß zu ihren Zwecken zu be- 
nugen. Es unterliegt namentlich Eeinem Zweifel, daß der Hof fehr bedeutende Summen daran⸗ 
feste, um durch ihn die Intereflen ver Monardie und des Königthums noch möglihft wahr⸗ 
nehmen zu laffen. Unter anderm erhielt er von Ludwig XVI. einmal 100000 Livres, angeblich 
zur Dedung der Koften jeiner noch nicht ganz bezahlten Advocatenflelle. Da dieje aber nur 
noch 10000 Livres betrugen, fo verblieb ihm allein davon ein reiner Gewinn von 90000 Livres, 
während ſich die Summen, melde ihm nach und nad der Minifter Montmorin zufließen lieg, 
auf mehr ald 300000 Livres belaufen haben follen. Für diefen Sündenſold hatte ſich D. aller⸗ 
dings verpflichtet, Die Sache der Monarchie und des Hofs namentlih auch in dem Jakobinerclub 
zu vertreten. Denn da er nicht Mitglied der Conſtituirenden Nationalverſammlung war und 
der Club der Cordeliers in ſeiner revolutionären Überſchwenglichkeit bald alle Haltung verlor 
und ſelbſt ihm zu weit zu gehen ſchien, fo hatte er in dem Jalobinerkloſter ein günſtigeres Ter⸗ 
vain feiner Wirkſamkeit zu finden geglaubt. Vorzüglich nachdem die Partei des Herzogs von 
Drleand durch deſſen Vermeifung nad England vollends allen Credit verloren hatte, trat er 
dort mit den Lameth, den damaligen Keitern des Clubs, in genauere Verbindung und gehörte 
auch da Bald zu ven einflußreichſten Wortführern. Die fo theuer bezahlten Dienfte , welche er 
ald folder vem Hofe Hätte leiften follen, entfprachen indeflen ven von feiten des legtern gehegten 
Erwartungen ganz und gar nicht. Denn um dem Verdachte der Beſtechlichkeit zu entgehen, be⸗ 
folgte ex felbft noch mehr und auf weit plumpere Weije wie Mirabeau die falfche und gewagte 
Taktik, daß er alles, was ex etwa noch zu Gunſten des Hofs und der Regierung erreichen zu fön- 
nen hoffte, in das Gewand ber maplojeften Angriffe gegen vie Föniglicge Samilie und die Mini: 
Ber. felbft einEleivete. 

Nach der unglüsieligen Flucht des Königs am 21. Juni 1791 galt denn au in feinen 
Augen die Monarchie für eine fhon rettungslos verlorene Sache, und indem er feitbem nur noch 
Darauf Bedacht nahm, ſich felbit auf ner Höhe der Nevolutiondbemegung zu erhalten, war er 
gemein und treulos genug, die Intereflen des Throns feiner eigenen Sicherheit ganz offen und 
unverhohlen zum Opfer zu bringen. Schon daraus ergibt ſich, wie falſch Lamartine dieſen in 
ſeiner Art allerdings außerordentlichen Charakter gezeichnet hat, wenn er in ſeiner „Geſchichte 
der Girondiſten“ von ihm ſagt „Er verachtete die Chicane, ſeine Seele und ſeine Worte ſtan⸗ 
ven auf ver Höhe der großen Sache des Volks und des Throns.“ Dies iſt eine Unwahrheit. 
Weber die Sache des Volks noch die des Throns lag ihm jegt am Herzen. Die bis zur glühend⸗ 
ſten Leidenſchaft getriebene revolutionäre Selbſtſucht war nun im Gegentheil die Haupttrieb⸗ 
feder ſeines Handelns; und bis wohin er auf dieſer Bahn am Ende gelangen mußte, zeigte ſich 
ſogleich in den erſten ſtürmiſchen Sitzungen des Jakobinerclubs, welche der Flucht des Könige 
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folgten. Bereits am 22. Juni fuchte er hier, mit Robeöpierre im Bunde, die erhigten Geifter 
Durch die Verwegenheit feiner Rebe fofort auf Extreme zu treiben, ald die gemäßigte conftitu- 
tionelle Bartei, mehr ald 200 Köpfe ftark, Lafayette, Bailly und die Lameth an ihrer Spige, 
in fürmlihem Aufzuge aus der Nationalverfamntlung an ven Schranken des Clubs erfchien, 
um den Sturm zu beſchwören, welcher jegt ſchon ven in feinen Grunpfeften erfchütterten Thron 
vollends zu Boden zu werfen drohte. D.'s erflaunliches Talent erfchien bei diefer Gelegenheit 
im vollften und wahrften Lichte feiner vernichtenden Gewalt. Denn faum war er von der An: 
näherung jener Deputation unterrichtet, als er ihr mit jeiner Donnerflimme offen den Krieg 
erklärte: „Wenn jich die Verräther in diefer Berfammlung zeigen”, rief er aus, „fo verpflichte 
ih mid förmlich, meinen Kopf auf das Schaffot zu tragen, oder zu beweifen, daß ber ihrige zu 
den Füßen ber Nation fallen muß, welche fie verratben haben!” Und als fie dann wirklich in 
dem Club erſchien und durch ihre imponirende Haltung doch noch einigen Eindruck machte, war 
es abermals D., welcher den Wankelmuth der republikaniſchen Partei durch die Macht ſeines 
Wortes zu bekämpfen ſuchte. „Ich muß ſprechen und werde ſprechen!“ rief er aus, indem er 
vorzüglich das bisherige Benehmen Lafayette's der bitterſten Kritik unterwarf, „als ob ich die 
Geſchichte Für die keommenden Jahrhunderte in Erz eingraben ſollte. Wir dürfen und nicht mit 
Täufhungen Hinhalten, die Flucht des Könige ift nur das Refultat einer weitverbreiteten Ver⸗ 
ſchwörung, und Sie, Herr von Lafayette, der Sie mir noch neulich für die Perſon des Königs 
mit Ihrem Kopfe hafteten, heißt das etwa Ihre Schuld bezahlen, daß Sie in dieſer Verſamm⸗ 
lung erſcheinen?“ 

Bekanntlich trug aber damals die conftitutionelle Bartei noch den freilich ſchon ſehr zweifelhaf⸗ 
ten Sieg davon. Weder mit feiner auf die gänzliche Bernichtung der Monarchie und die förmliche 
Abſetzung des Königs gerichteten Motion, welche D., von einem wüthenden Manifeite Marat's 
und einer In gleihem Sinne abgefaßten Aorefle der Eorvelierd an die Nationalverfammlung 

‚ unterftügt, noch an demſelben Abende in dem Club zur Spraihe bringen wollte, wagte er offen 
bervorzutreten, noch Eonnte er am folgenden Tage, den 23. Juni, mit feinem Vorfhlage durch⸗ 
dringen, man jolle ven König zwar nicht abjeßen und auch Feinen Regenten ernennen, aber 
ihn des Regierens für unfähig erklären und unter die Aufficht eines Regierungstaths fiellen, 
welcher aus 10— 12 Mitglievern beftehen follte, zu deren Wahl jedes Departement einen 
Wähler zu flellen Hätte. Dagegen war es abermals D., der die berüchtigte Petition, welche die 
Abſetzung des Königs bezweckte und Mitte Juli zur Uinterzeihnung aller Bürger auf dem Altar 
des DVaterlandes nach dem Mardfelde geſchickt wurde, im Jakobinerclub aus vollen Kräften 
unterflügte. 

Natürlich war nun aber der Bruch zwifchen ihm und der eonflitutionellen Partei für immer 
entſchieden. Bei der glei darauf, zu Ende Juli, erfolgten Trennung der leßtern von den Jako⸗ 
binern, welden fie in dem neugeftifteten Club der Feuillants mit friſchen Kräften entgegenzu⸗ 
treten juchte, blieb D. neben Robespierre, Petion, Briffot, Collot d'Herbois u. |. m. eins der 
hervorragendften und thätigften Mitgliever des gleichfalls neu organifirten Iafobinerclubß, 
welcher die Dinge nun mit aller Macht auf Extreme trieb. Seitdem war vor allem D. der un⸗ 
verföhnlichfte und unermüdlichfte Verfolger der Gonflitutionellen und ner Beuillantd, gegen 
welche er bereitd im December infofern einen bedeutenden Sieg davontrug, al8 er bei den neuen 
Municipalwahlen von Paris ihrem Candidaten für die Stelle eined Subftituten des Procura⸗ 
018 der Commune den Rang ablief. Mit der ganzen Kraft feiner vernichtenden Beredſamkeit 
trat er nun bei jever Gelegenheit vorzüglich gegen Lafayette auf, als es deſſen Freunde doch 
durchgejegt hatten, daß ihm neben Luckner und Rochambeau ein Commando’ in der gegen bie 
erſte Eoalition beflimmten Armee anvertraut wurde. Gr werde beweifen, rief er am 25. Der. 
im Jakobinerclub mit beißender Ironie aus, daß dieſe Ernennung weiter nichts bezwede, als 
einen Bereinigungspunft der Faction zu gewinnen, welche nur darauf ausgehe, Frankreich die 
engliſche Gonftitution aufzudringen, und zwar in der Hoffnung, es bald mit der von Konſtan⸗ 
tinopel zu beglüden. 

Anfangs hielt er es jedoch noch mit den Girondiſten, folange fie den Club der Jakobiner 
beherrſchten. Bald Eonnte er ſich aber mit ihrem ſchwankenden und halben Weſen, mie e8 ſich, 
‚nad feiner Meinung, namentlih in dem von ihnen angeflifteten Aufftande vom 20. Juni 
1792 nur zu deutlich offenbart habe, nicht mehr befreunden. Er fagte jih von ihnen los und 
trat mit Nobespierre, Chabot, Merlin, Bazire, Collot d'Herbois an die Spige der Bergpartei 
im Jakobinerclub, welche die Lauheit der Gironviftey mit aller Kraft befämpfte und mit Gewalt 
Staats⸗Lexikon. IV. ‚21 



322 Ä Danton 

zu entſcheidendern Schritten trieb. Es unterliegt feinem Zweifel, daß D. In dieſem Sinne einer 
der Hauptanftifter der Kataſtrophe vom 10. Aug. und des entfeglihen Septembermorbes war. 
Doch war er flug genug, mit feinen Planen nicht eher oifen hervorzutreten, als bis er des Siegs 
gewiß war. Daß er aber in diefer Beziehung die Berftellungsfunft und die politifche Heuchelei 
mit vollendeter Meifterfchaft zu üben verftand, ergibt fich am dentlichften Daraus, daß er noch we⸗ 
nige Tage vor dem 10. Aug. von dem Hofe 30000 Liored annahm, und nanıentlich die Königin 
und Madame Eliſabeth bis zum legten Augenblid auf ihn ihre vorzüglichfte Hoffnung fegten. 

„Bir find ruhig, denn wir können auf Danton reinen”, äußerte in viefen Sinne Madame Elifa- 
beth noch am Vorabende der gänzlihen Vernichtung der Monarchie. Dies erklärt jich aber eben nur 
daraus, daß man auf feiten des Hofd in den unbegreiflichen Wahne befangen war, D. werde im 
entfcheidenden Momente zu Bunften der Monardie ganz im Einverftändniffe mit ven Girondi⸗ 
ſten Handeln. Beide gingen aber bekanntlich ſchon ganz verjchievene Wege. Denn während bie 
Girondiften vorerft nur ven Gedanken Hegten, die Macht unter ber Form einer Regentfchaft an 
fih zu reißen und den Thron nod fo lange aufrecht zu erhalten, bis die Nepublik in ihrem 
Sinne eine Möglichkeit geworden fein würde, fleuerte D. dagegen mit der Bergpartei geradezu 
-aufden Umſturz des Throns und die Erklärung der Republik 108. Zu diefen Zwecke bearbei: 
tete er unter der Hand namentlich das infurrectionelle Gentralcomite der Köderirten und die 

Serctionen, fuchte die durch die Girondiften herbeigezugenen Marfeiller, welche am 30. Juli in 
Paris eintrafen, ſowie vie noch ziemlich laue Bendlferung der Vorſtädte möglichft zu bearbeiten 
und drängte überhaupt mit allen ihm zu Gebote ſtehenden Mitteln zu fehneller und gewaltfamer 

Entſcheidung. Die Erfolge feiner Bemühungen find befannt. Merkwürdigerweiſe zweifelte er 
aber felbft bis zum legten Augenblide an dem Gelingen des verwegenen Schlags und hielt ſich, 
überhaupt Fein Held, gleich den übrigen Koryphäen des Aufftandes, Robespierre, Marat, Collot 
v’Herboid u. ſ. w., von dem Schauplage des Kampfes gänzlich fern, um im Ball des Mislingens 
für feine perfönliche Sicherheit zu forgen und etwa die Partei zu ergreifen, weldye ihm die Um⸗ 
fände rathſam ericheinen lafjen würden. Es grenzte faft an Lächerlichkeit, daß man ihm, der 
fi) während des Kampfes nirgends hatte blicken laſſen, nachdem der Sieg der Inſurgenten ent⸗ 
ſchieden war, am Abend des 10. Aug.. einen ungeheuern Säbel an der Seite, an der Spitze ded 
Batailfond der Marfeiller gleihfan als Help des Tages die Straßen der Hauptflabt Durdziehen 
jah, und daß er jich hinterher fogar rühmte, er habe ven Angriff auf die Tuilerien vorbereitet 
‚und geleitet. Ihn war es aber eben vorzüglich darum zu thun, in den vorderſten Reihen derer 
zu erfcheinen, welche die Früchte des errungenen Sieges genießen wollten, und in dieſer Hin: 
ſicht womöglich abermals den Gironpiften den Itang abzulaufen.. 

Denn diefe wußten allerdings fo geſchickt zu mandvriren, daß fie ſich ſogleich am 10. Aug. 
wieder der Gewalt, d. h. des zwei Monate vorher verlorenen Miniſteriums, bemächtigten, jedoch 
nur unter der Bedingung, daß ſie ſich die Aufnahme D.'s in daſſelbe gefallen laſſen mußten. 
Denn noch war der Donner der Kanonen von den Tuilerien her nicht ganz verhallt, als D. von 
der Nationalverſammlung nit 222 Stimmen von 284 Stimmenden zum Juſtizminiſter er- 
nannt wurde, was ihn felbft zu der ſcherzhaften Bemerkung veranlaßte, daß er durch eine Ka⸗ 
nonenfugel in das Minifterium hineingeſchleudert worden fei. Für die Girondiften war dies 
aber nichts meniger ald ein Scherz. Sie betrachteten es felbft ald einen größten Fehler, gleichſam 
als ven Anfang ihres Sturzed, daß ſie ſich da einer ſolchen unvermeidlichen Nothwendigkeit ge= 
fügt hatten. Denn D. galt nun einmal augenblicklich für einen der populärften Gharaftere, ven 
man nicht ungeftraft umgehen fönne. Am wenigften war dad Schwache Minifterium der Giron- 
diften, Roland und feine Gollegen, dazu gemadt, ihm die Spige zu bieten. Er fegte ſich im 
Gegentheil fofort in den Befig der unumſchränkten Gewalt und war nit nur Meifter der ge= 
fammten Verwaltung, ſondern beberrfchte auch die einzelnen Minifter faft wie ein Tyrann. 
Roland iſt redlich genug, dies felbft ganz offen einzugeftehen, indem er fagt: „Der vermegene 
Danton hielt das Stenerruber dieſes Schiffs; felbft wenn er ed in das wild aufgeregte Meer der 
entfeglichiten Leidenſchaften hineingeflürgt batte, regierte er ed noch durch feine Stentorflimme, 
feine rohen arhletiſchen Kormen, feine erfchrecktihen Drohungen. Er trieb die Minifter ſtets in die 
Enge, indem er ihnen feine Creaturen aufbrang und fle zwang, dieſe mit Stellen zu verfehen. 
Dad war das Reſultat und gleichſam die nothivendige Folge des furdtbaren Übergewichts, wel: 
ches er über die beihränften Geifter und die ſchwachen Seelen feiner Collegen erlangt Hatte. 
Der Minifterrath hatte zu feiner Zeit bei feinen Verhandlungen weder Plan noch Folge. 
D. machte die Vorſchläge, die Beſchlüſſe, vie Broclamationen, die Erlaffe u. f. wm.” Dabei 
machte er jich gar fein Gewiſſen daraus, über den öffentlichen Sedel nad Wohlgefallen und vor 
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allem zu feinem eigenen Bortheil zu falten. So verſchwanden Millionen unter feinen Hän- 
ben, ohne daß er je darüber Rechenſchaft abgelegt oder jemand gewagt hätte, fie von ihm zu 
verlangen. 

D. fand jegt In der That auf der Höhe feiner Macht, denn er beherrſchte nicht nur das Mi- 
niſterium, fondern hatte auch die revolutionären Elemente außerhalb des Bereichs der Executiv⸗ 
gemalt, die Maſſe des Volks, die Clubs der Jakobiner und ver Cordeliers und endlich ſelbſt die 
aus der Infurrection des 10. Aug. hervorgegangene Gonımune von Paris ganz zu jeiner Ver: 
fügung. Darf es wol wunder nehmen, wenn ein Mann von D.'s Wefen und Charakter, mit 
ſoichen Gewaltmitteln ausgerüftet, durch die Macht der Umftände zum Äußerſten, zum Entfeg: 
lichſten getrieben wurde? Man hat es verſucht, und namentlich Hat ji Garat, fein Nachfolger 
im Juſtizminiſterinm, große Mühe gegeben, D. von der Schuld an dem Septembermorde frei- 
zufprechen, oder feinen Antheil daran wenigftens auf das geringſte Maß zurüdzuführen. Es ift 
aber jedenfalls ein verfehltes Vertheinigungsfoften, wenn man die Nachwelt glauben machen 
will, dag er nur ald Minifter das gebilligt Habe, was er als Menfch im Grunde der Seele ver- 
abſcheut, und daß er feine offen an ven Tag gelegte Mitſchuld dadurch zu jühnen verfucht, daß er 
mandes dem biutigen Verhängniß geweihte Opfer im geheimen zu retten bemüht gewesen. 
Dies ware gewiß dad vollgültigſte Zeugniß für feine Schwäche, welde ihn nothgedrungen ind 
Verderben führen mußte. Es bleibt nichtsdeſtoweniger eine erwiefene Thatſache, daß er den 
revolutionären Wahnjinn, welder damals vorzüglich in dem Überwachungsausſchuß der Gom- 
mune feinen Sig hatre, auf jede Weiſe Vorſchub Ieiftete, und daß er e8 war, melder auf die 
Nachricht von vem Halle von Longwy bereitd am 24. Aug. in der Nationalverfamnlung „als 
Minifter des Volks, ald revolutionärer Miniſter“ ganz vffen ven Terrorismus prebigte, indem 
er meinte, man müfle fi jet vor allem der Berrätber im Innern entledigen, und wenn es 
deren 30000 wären. 

. Etwas ganz anderes iſt es freilih, daß ſich in ſolchen Zeiten in einer ſolchen Natur felbft 
die ſchroffſten Gegeniäge bis zu einem gewiſſen Grade vereinbar venfen laſſen, und dag in D.’8 
Weſen namentlich nad den Septembertagen eine Umkehr zur Milde und Menſchlichkeit ſtattfand, 
welche ihn mit fich felbft in arge Gonflicte und mit ven Verhältnifien in einen verhängnißvollen 
Zwieſpalt brachte. 

Unter den 23 Deputirten der Hauptflabt zugleich mit den Häuptern der Safobiner zum Mit- 
glied des Nationalconvents ernannt, reichte er infolge des Beſchluſſes, "daß die Minifter nicht 
mehr aus deffen Mitte gewählt werden follten, gleich in der erften Sigung deſſelben (21. Sept.) . 
feine Entlaffung als Iuftizminifter ein, und zwar unter dem Vorgeben, daß er ſich als Vertreter 
des Volks auch ganz der Sache deffelben zu widmen für feine Pflicht Halte. Seitvem wurde er 
namentlich in den Kämpfen der Jafobiner und Girondiften auf Leben und Top immermehr in 
eine vermittelnde und unhaltbare Stellung bineingebrängt. Schon die Art, nie er Dumouriez, 
als er wegen des den Preußen geftatteten Nüdzugd aus der Champagne vor den Schranfen 
des Jakobinerclubs zur Rechenschaft gezogen wurde, in Schuß nahm, brachte ihır in eine fchiefe 
Lage zu den Ultrajafobinern von der Farbe Marat's und Robespierre's, und noch mislicher 
wurde biefelbe,ald er zu Ende October bei Gelegenheit der im Nationalconvent von den iron: 
diften gegen Nobeöpierre erhobenen Anklage den Bermittler machen wollte. Er wählte damals 
in der That das fhlechtefte Theil, indem er erflärte, daß er feiner Partei und feiner Faction an- 
geböre, jedenfalls die gefährlichfte Stellung , weldhe man überhaupt in dem Revolutionsfturme 
einnehmen kann, wenn man denn doch in bemfelben noch eine Nolle fpielen will. Man fand es 
namentlich fehr fonverbar, daß er ſich jegt von Marat, „dieſem politifchen Bulfan und Quer: 
Topf’, wie er ihn nannte, losſagen wolle. Ob D. damals ſchon fi für berufen und dazu ges 
macht gehalten habe, die Eriftenz der Republik dadurch zu fichern, daß er die Herrſchaft ver Ge⸗ 
feße und ver Gerechtigkeit wieder zur Geltung bringen und dem revolutionären Wahnjinn nad) 
allen Seiten hin Schranfen fegen wollte, mag dahingeſtellt bleiben. Gewiß ift, daß ihm vie 
Überlegenheit des Geiſtes und der Kraft, womit er über die revolutionären Bewalten in biefen 
Sinne hätte den Sieg davontragen müſſen, nicht beimohnte, und daß ihn die Lauheit, welche er 
in den Proceffe ded Königs und in den Kampfe der Bergpartei gegen bie Gironbiften an ven 
Tag legte, ſchon um den beften Theil feiner Popularität brachte. | 

Zudem fam er auch durch feine Mifiton als Commiſſar des Convents nad Belgien, im 
Frühjahr 1793, infofern In ein arges Bebränge, ald man ihm die Mitſchuld an dem angeb: 
lichen Verrathe und den Unterfcpleifen des Generals Dumouriez beimeffen wollte. Sehr zur 
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Unzeit fi uchte er i6 nun wieder dadurch ̟  zu decken, daß er noch einmal offen mit ven Girondiften 
brach, fie zu Mitwiffern an dem Verrathe Dumouriez' machen wollte und fich jelbft abermals 
ganz auf die Seite der Bergpartei ſchlug. Diefes ſchwankende Weſen, diefer Zwieſpalt mit fi 
felbft war der moraliihe Ruin D.'s. Er gab die Girondiſten offen preis und hätte fie im ge: 
heimen dody noch gern gerettet. Er wollte e3 felbft mit den „Wüthenden” im Club der Corde⸗ 
lierd nicht verderben und wurde Doch von ihnen ſchon geradezu des Moderantismus beſchuldigt. 
Mas half es ihm nun, daß er, ald dad Schidjal der Girondiſten entſchieden war, Garat felbft 
mit Thränen in den Augen eingefland, daß er, fo gern er ed gethan hätte, nicht mehr im Stande 
fei, dieielben zu retten. Selbft fein Vorſchlag, für fie aus den Mitgliedern der linken Seitr 
@eijeln zu ſtellen, wozu ex ſich felbft hergeben wollte, galt ald ein Beweis feiner Schwäche und 
verfiel beinahe ind Lächerliche. 

Der beifere Theil feiner Natur mochte nun allervings in ihm die Oberhand gewonnen 
haben, aber er hatte die Kraft nicht mehr, ihn in dem NRevolutiondfturme auf eine Weife gel: 
tend zu machen, welche zu dem erwünfchten Ziele geführt hätte. Es gehört gewiß zu den merf- 
mwürbigften Erſcheinungen i in der großen Welttragödie ver franzöftfchen Staatsumwälzung, daß 
ſich ein Charakter wie D. mit ſeinen revolutionären Beftrebungen am Ende in ein gemifles 
weichliches und iveelles Wefen verlieren konnte, welchen allervings ein tiefere8 Bebürfnig, eine 
höhere Auffaffung ver Verhältniffe und ſelbſt edlere Entſchlüſſe zu Grunde liegen mochten, 
welches aber durchaus nicht dazu gemacht war, die Dinge zum Beflern zu kehren. D. felbft mochte 
fih darüber kaum täufgen. Schon der Sturz der Girondiften war für ihn eine fürchterliche 
Mahnung. Gleihwol bezeichnete um dieſe Zeit, wie fi) Garat ausdrückt, „vie Hoffnung der 
Leute, welche beobachten und nachdenken, D. als den Vermittler, durch welchen der Genius, der 
die Republik organiſiren ſollte, mit den Leidenſchaften unterhandeln könne, die ſie erzeugt hatten“. 
Dieſer „Grand Seigneur der Sanseulotterie‘, welcher an allen großen Tagen der Revolution 
die Rolle des wüthendſten Demagogen gefpielt, ih dem Schmuze ver gemeinften Beftehun- 
gen bingegeben batte und vor dem Morde ver Septembertage nicht zurückgeſchreckt war, Öffnete 
plöglic fein Herz den Gefühlen der Orbnung, der Gerechtigkeit, der Menfchlichkeit, der Milve, 
der Verſoͤhnlichkeit. Daß er aber nun in diefem Sinne noch als Parteihaupt auftreten wollte 
und fih an die Spige derer ftellte, welche man im Gegenfage zu den „Wüthenden“ (couragss) 
ober Hebertiften die „Nachgiebigen“ (indulgens) ‘oder Dantoniften nannte, war der fichere 
Weg zu feinem Verderben. 

Das Bild, welches er ji damals von der Republik entwarf und deſſen Verwirklichung er 
für möglich Halten mochte, war eine politifche Idylle, womit Frankreich nicht mehr zu retten war. 
Es grenzte an jene Shmwärmerei, welche nur beweift, daß Revolutionsſtürme felbft fo unver- 
wüſtliche, trogige Naturen, wie D. war, nad) und nad bis in das innerſte Mark ihres Dafeind 
erſchüttern fönnen. Er glaubte wirklich, daß es noch möglich fei, die Nevolution in ihrem jäben 
Laufe jelbft an ven Rande des Abgrundes aufzuhalten, welcher alle zu verſchlingen drohte. Er 
wollte die Herftellung von Gefep und Ordnung, eined allgemeinen Friedens und eines dauern: 
den Wohlftanvdes für alle, die Läuterung des Öffentlichen Geiſtes, namentlich auch durch die 
Preſſe, die Vernichtung der revolutionären Gewalten und einen ewigen Bund der Freiheit mit 
der Ordnung. Selbſt ſein perſoͤnlicher Ehrgeiz ſollte dabei gar nicht mehr ins Spiel kommen. 
Es gehörte im Gegentheil zu feinen Phantaſien, daß er durch die Vollendung eines ſolchen 
Werks die Übel wieder gut machen könne, welche er Frankreich zugefügt habe; und der Preis 
feiner legten Mühen follte nur fein, daß man ihm geftatte, ſich ruhig nah Arcid- fur= Aube, 
feinem Geburt3ort, zurücdzuziehen, um dort in Frieden den Reſt feiner Tage im Kreije feiner 
Familie zu verleben. Unerreihbare Ideale! Wie Hätte er jich mit ſolchen Ideen dem Partei⸗ 
kampfe entziehen koͤnnen, in welchem die revolutionären Gewalten noch in voller Kraft um den 
Preis des Sieges rangen und in dem er nothwendig unterliegen mußte! 

Die Rataftrophe war unvermeidiih und trat ſchneller ein, ald D. ſelbſt ahnen mochte. 
Robespierre fand damals auf der Höhe feiner Macht, beherrfſchie die Situation und hatte bei⸗ 
den Parteien, die ihm noch im Wege ſtanden, den Hebertiſten wie den Dantoniſten, den Unter⸗ 
gang geſchworen. Nur glaubte er vie letztern und namentlich D. ſelbſt noch fo lange ſchonen 
zu müffen, ald er fie zu feinen Zwecken in dem Kampfe gegen bie erflern brauchte. Darum ließ 
er ed auch ruhig gefchehen, dab D. zu Ende November 1793 dem Atheismus der Hebertiften im 
Eonvent offen den Krieg erklärte, namentlich ihre antireligiöjen Maskeraden nicht länger ge- 
duldet und der Verfolgungsſucht gegen vie Geiftlichkeit endlich ein Ziel gefegt wiffen wollte und 
bei diefer Gelegenheit zum erften male wieder das längflvergeflene Wort „Gnade“ auszu⸗ 
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ſprechen wagte. Robeöpierre verſchmähte es nicht, bei ven bald barauf vorgenommenen Reini⸗ 
gungsprocefle im Iafobinerclub am 3. Dec. nod) einmal ald der feurigfte Vertheidiger D.'s 
gegen die wüthenven Angriffe feiner Feinde von der Partei der Hebertiften aufzutreten, wies 
den Ungrund der gegen ihn erhobenen Anflagen, mit Ausnahme feines Verhältniffes zu Du⸗ 
mouriez und der gegen die Girondiften bewiefenen Lauheit, mit vernichtender Ironie nach und 
ſetzte es felbft pur, Daß ihm zum Zeichen vollflommener Rechtfertigung, unter allgemeinem 
Jubel, der Bruderkuß des Präftdenten ertheilt wurde. 

Diefe berechnete Heuchelei Robeöpierre’8 mar aber auch ber legte Hoffnungsftrahl D.'s. Er 
ſelbſt war ſchon völlig demoralifirt und hatte fidh bei jeiner Rechtfertigung im Jakobinerelub 
fogar jo weit vergeſſen, daß er den Schatten Marat's zu feinem Schuge anrief.. Wie pafte dies 
aber zu dem Syſtem, wodurch er jegt noch die Republik retten zu koͤnnen wähnte! Auch Tieß ihn 
Robeöpierre fofort fallen, als er Ihn in dem Vernichtungskampfe gegen die Hebertiften vollends 
abgenupt Hatte. Schon in feinem Manifeft über die Principien ver politifhen Moral, welches 
er am 5. Febr. 1794 dem Gonvent im Namen des Wohlfahrtsausfhufles vortrug, erklärte er 
den Dantoniften jo gut wie den Hebertiften die offene Fehde. Die bier entwickelte Theorie des 
„tugenvhaften Terrorismus” war vorzüglich gegen das laue Syſtem der Gnade ver Dantoni⸗ 
iten gerichtet, weldhe man ſeitdem danach auch fpottweife „Clementiner“ nannte. Die Verhaf: 
tung und bie Hinrichtung der Hebertiften, refp. anı 13. und 24. März, waren nur dad Vorfpiel 
aud zu ihrer gänzlichen Vernichtung. 

Gleich nad der Verhaftung jener trat Nobespierre im Convent und Jakobinerclub ganz 
offen gegen „bie zweite Faction der Partei der Fremden“ auf, wie er jegt die Dantoniften brand= 
marfte. D. jelbft, weldyer ſich bereit8 auf einige Zeit nad) Arcis-fur-Aube zurückgezogen und 
fomit feinen Gegnern freies Feld gelaffen hatte, am Ende aber doch nad) Paris zurückgekehrt 
war, hatte ſchon den Muth nicht mehr, felbft zu feiner Vertheidigung aufzutreten. Er hatte, 
wie ed fheint, den Glauben an fi und jeine Sache verloren. Nur felten ergriff er noch das 
Wort in Convent und im Jakobinerkloſter; und wenn ed gefhah, fo verrieth feine ganze Hal⸗ 
tung nur zu ſehr, daß fein Geiſt gebrochen fei. Robespierre hatte daher nur noch leichtes Spiel, 
ald er am 20. März im Convent und Tags darauf im Jakobinerelub die Nettung des Vater⸗ 
landes von der Vernichtung „ver Faction der Gemäßigten” abhängig machte, melde ebenfo- 
gefährlih und flrafbar fei wie die nur erft zu Boden gemworfene „Faction der Wüthenden”. 
Daraufhin befchloß der Wohlfahrtsausfhuß, ganz unter Nobespierre’3 Einfluß, fofort die 
Berhaftung ber Theilnehmer an der Verfhrwörung der „zweiten Faction der Fremden”. Sie 
wurde in ver Nacht vom 30. zum 31. März ohne Störung vollzogen. Als D. nad) dem Ge⸗ 
fängniß des Lurembourg gebracht wurde, begrüßte er die am Bingang veffelben verfanmelten 
Gefangenen, welche meiftend den hoͤhern Ständen angehörten, mit den Worten: „Meine Her- 
ren, ich dachte Ihnen bald die Freiheit wieder verſchaffen zu können, aber unglüdlichermeife bin 
ich nun ſelbſt mit Ihnen hier eingefchloffen ; ich weiß nicht, welches das Ende aller diefer Dinge 
fein wird.’ 

Das war leicht voraudzufehen. Ein Verſuch, welchen Legendre gleich in der Sitzung des 
Gonvents vom 31. März machte, wenigflend D. zu retten und die Verhafteten, bevor fie dem 
Revolutionstribunal übergeben würden, vor den Schranken deflelben zu hören, wurde durch die 
teuflifche Beredfanfeit Robespierre's vereitelt. Er ftellte D. geradezu als „ein längft verrotte- 
te8 Idol‘ hin, welches man nur den Muth Haben müfle vollends zu zerbrechen. Denn er habe 
fo wenig wie Briffot, Petion, Chabot und Hebert Anfprud auf ein befonderes Privilegium zu 
machen. „Wodurch flehe denn D. über feinen Mitbürgern? Vielleicht dadurch, daß einige be= 
trogene und nicht betvogene Individuen fih um ihn gefchart haben, um in feinen Gefolge zu 
Reichthum und Macht zu gelangen? Je mehr er die Batrioten,, welche Vertrauen zu ihm ge⸗ 
Habt, hintergangen habe, defto mehr müffe er die Strerige der Freunde der Freiheit erfahren.‘ 
Dad gab den Ausfchlag. Legendre, der nun für feinen eigenen Kopf fürdten mochte, geftand 
ein, daß er ſich geirrt haben könne, und fofort wurde die von St.-Juſt eingebrachte Anklagencte, 
melde D. und feine Genoflen vor dad Revolutiondtribunal verwies, zum Beſchluß erhoben. 
Sie war freilih nur ein Gewebe von Falſchheit und Rüge, hohlen Phrafen und hochtrabenden 
Principien, welches beweifen follte, daß D. mit feiner Partei nur auf die Vernichtung der Re- 
publik Hingearbeitet Habe. Der Proceß begann bereit8 am 2. April und endigte am 5. mit der 

“ Berurtheilung und der Hinrichtung der Angeflagten. 
D. ermannte ſich in dem äußerſten Moment no einmal zu männliher Entſchloſſenheit 

und zu jenem revolutionären Ubermuthe, womit er auf feine Feinde und feine Richter einen 
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Blick der tiefften Verachtung herabwarf. Mit Unwillen gab er ihnen alle ihm gemachten Be: 
fhuldigungen zurüd. „Bald wird mein Name”, rief ev aus, „im Pantheon glänzen, und mein 
irdiſches Selbft in Nichts verfunfen fein. Männer wie ich find in Revolutiongzeiten unfhäg- 
bar, denn der Genius der Freiheit ift auf ihrer Stirne eingeprägt!‘ Doc gewann er am Ende 
‚feine Faſſung wieder und hörte mit floifcher Ruhe die Verkündigung feines Todesurtheils an. 
Selbft bis auf das Schaffot wußte er jie zu behaupten, ftrafte Die ihn bis dahin mit Verwün⸗ 
ſchungen verfolgenden bezahlten Banden Robespierre's mit Verachtung und fprad im legten 
‚Augenblide, als ihn der Henker verhindern wollte, Herault de Sechelles zum Abſchied zu um- 
fangen, jene fürchterlihen Worte: „Kannſt du graujamer fein ald ver Top! Du wirft inveflen 
nicht verhindern, daß in einem Augenblide fi unfere Köpfe auf dem Boden des Korbes küſſen 
werden.” 

Das war dad Ende eines Mannes, welcher fich berufen glaubte, die Revolution in ihren ver: 
ſchiedenen Phafen beherrichen zu Eönnen, aber doc) nie die Kraft und die Gonfequenz des Charak⸗ 
ter8 und des Handelns befaß, wodurch er fih auf der einmal errungenen Höhe hätte erhalten 
müflen, weder ald Volkstribun, noch ald revolutionärer Minifter, noch enplih und am wenig- 
ſten als Bermittler zwiſchen den um die Herrfchaft ringenden Varteien und gegen die revolutio- 
nären Elemente durch die Macht feines Ideals von republilaniiher Glüdfeligkeit. Man dürfte 
daher auch ſchwerlich dem etwas idealiſirenden Urtheil beiſtimmen, wodurd Garat ihn vör dem 
Richterſtuhl ver Nachwelt zu rechtfertigen gefucht hat, indem er von ihm fagt: „Er befaß jenen 
Inſtinct großer Dinge, welcher das Genie ausmacht, und jene fhweigjame Umſicht, welche das 
Zeichen von Vernunft iſt.“ J. W. Binfeifen. 
Dauphin war ſeit 1349 der Titel der franzoͤſiſchen Kronprinzen. Er rührt von der Pro⸗ 
vinz Dauphine her, welche in dem genannten Jahre der kinderloſe Humbert I. dem Könige Phi⸗ 
lipp von Baloid unter ver Bedingung abtrat, daß der ältefle Sohn jedes Königs von Frankreich 
‚den Titel Dauphin führe. Deſſen Gemahlin hieß Dauphine. Die jüngere Linie ver Bour⸗ 
bons Hat diefe wie andere an die ältere Linie und die Löniglichen Familienverhältniſſe und die le⸗ 
gitimiſtiſchen Principien derfelben erinnernde Zeichen nah der Julirevolution verſchwinden 
laſſen. Nach ven Dauphin, Iateinifh Deiphinus, wurden die befannten Ausgaben alter Au⸗ 

toren in usum Delpbini, mit ihren geſchmackloſen Erklärungen over Eſelsbrücken in den Noten, 
benannt. MWelder. 

Decret oder Beſcheid heißt im allgemeinen jede Entſcheidung, insbeſondere aber jede 
ſchriftliche Verfügung einer öffentlichen Behörde, vorzüglid der Richter, in ihrem amtlichen 
Geſchäftskreiſe. Bekanntlich nannte man auch die Entfcheidungen der Biſchöfe und Päpfte De⸗ 
erete oder Decretalen. Im Proceß unterſcheidet man bie bloß proceßleitenden Dectete, zuweilen 
auch Decxete im engern Sinne genannt, welde feinen Streitpunft enticheiden, fondern nur bie 
‚Zeitung und die Schritte des Verfahrens betreffen, und die entjheidenden over Sentenzen. Die 
‚Hauptaufgabe aller Decrete ift Klarheit und Beflimmtheit in Bezeichnung der Sache, die fie 
betreffen, in Anfehung der Auflage und Befehle, die ſie ausſprechen wollen, und in Anfehung 
der Folgen bei Bollziehung oder Verweigerung der gemachten Auflage, fowie die Sorge für 
zuverläfjfige Bekanntmachung. „Wenige Worte und jedes Wort ein Gedanke, jo entfleht ein 

- „bündiges Decret, wie es fein Zwed erfordert”, fagt Bangerom in feiner „Theorie der gericht: 
lichen Decretirkunft‘. Welcker. 

Deeretalen, ſ. Kanoniſches Recht; Kanoniſches Nechtsbuch. 
Deduetion (Staatsſchrift). Deduction heißt wörtlich die Ableitung. Vei ſchrift⸗ 
lichen Darſtellungen verſteht man darunter die Entwickelung aus Gründen und insbeſondere 
eine vollſtändige Darlegung der Sache mit der daraus abgeleiteten Folgerung, deren Beweis⸗ 
führung man bezweckt. Im Proceß nennt man insbeſondere Deduction gegen die Klage vie: 
jenige Vertheidigung, vermittelft welcher der Beklagte nachzuweiſen fucht, daß ſelbſt unter ver 
‚Borausfegung dev Wahrheit feiner Angabe doch Tein Klagerecht daraus bervorgehe, Deduc- 
‚siond= ober Salvationsſchrift aber die Ausführung, daß aus den vorgebrachten Beweismitteln 
wirklich der beabjichtigte Beweis hervorgehe. Soll die Deduction politiſche oder ſtaats⸗ und 
völferrechtliche Anfprüche begründen, jo nennt man fie aud) Staatsſchriften. Dieſes ind über: 
Haupt Darftellungen und Beurtheilungen beftinniter Begebenheiten von den oder für die Dabei 
Betheiligten, welche, weil jie oft einzelne Hauptverhältniſſe ver Geſchichte befonvers ins Licht 
ftellen, eine wichtige Duelle ver Geſchichte find. Große Sammlungen derfelben enthalten bie 
„Staatskanzlei von Faber und Neuß fowie Lünig's, Jenichen's und Siebenfeed' „Bibjio- 
theca deductionum”, au Klũber's „Staatsarchiv des Deutihen Bundes”. Die Aufgabe 
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einer guter Schrift dieſer Art ift e8, daß in bündiger Weiſe alle für die Folgerung weſent⸗ 
lichen Thatſachen, ſoweit fie beftritten ſind, mit ihren urkundlichen Beweiſen fo dargeſtellt 
werden, dag daraus vie beabſichtigte Folgerung mit möglichfter Klarheit und Nothwendigkeit 
hervorgeht. Dabei ift eine gute anziehende Darftellung um fo nothwendiger, ald auch in unſe⸗ 
rer Rechts- und Staatdwiffenfchaft immermehr ein befferer Befhmad jiegt und die Mitglie- 
ver höherer Stände auf die Form ein jehr großes Gewicht legen. Mufterhaft in jever Be- 
ziebung müſſen „Der Fürſtenbund“ non Johannes von Müller und die Darftellung des Steuer- 
bewilligungsrecht3 der ſchleswig⸗- holfteinifchen Prälaten und Ritterfchaft von Dahlmann ge⸗ 
nannt werben. Welcker. 

Defenſion oder Vertheidigung; Defenſor. Vertheidigung iſt das, was durch Werke 
oder Worte zur Abwendung eines gegenwärtigen over drohenden Übels geſchieht. Sie iſt ein 
natürliches Necht jedes Menſchen, und zugleich eine Pflicht für denſelben, weil ſie der Selbſt⸗ 
erhaltung dient. Im engern Sinne, bei den Juriſten, iſt ſie diejenige Thätigkeit, welche der 
Abwendung gerichtlicher Schritte, beſonders in Strafſachen, herbeizuführen beſtimmt iſt. In 
einer noch engern Bedeutung erhält ſie den Namen der Defenſion, wenn in dem Strafproceſſe 
ein anderer als der Angeſchuldigte, beſonders ein Rechtsverſtändiger, pie Vertheidigung 
übernimmt. 0 

Es war ein Ausflug der hohen Achtung, in welchen die perfünlidde Freiheit und vie Bür- 
gerwürde bei den Griechen und Römern flanden, welche eine Anklage zur Grunbbebingung 
eine jeven Strafverfahrens machten, und bie Mündlichkeit und Öffentlichkeit ald Rquiſite 
deſſelben betrachteten. Auch in Betreff der Vertheidigung des Angeflägten trat die höchfle Be⸗ 
günftigung ein, unbeichränft in der Wahl feiner Bertheiviger fehen wir ihn mit dieſen vor 
ven Schranken des Gerichts erſcheinen, der Anklage begegnen und den Beweis der Schuld er= 
warten. In dem ältern deutſchen Proceſſe des Mittelalters, mit Richter und Schöffen, hatte der 
Angeklagte, aber auch der Kläger, das Recht der freien Wahl eines Fürſprechs aus ver 
Zahl feiner Verwandten und Breunde und felbft ver Schöffen des Gerichts, wobei ihn jedoch 
auch unverwehrt blieb, jeine Sache felbft zu führen, ſofern er die Kenntniß der nöthigen For⸗ 
anen hatte und zu einem orbentlichen Vertrage befähigt war. Der Mangel dieſer Eigen: 
ſchaften veranlaßte jedoch in den meilten Fällen zur Annahme eines Fürſprechs, welcher nicht 
gelten fein Amt zu Chicanen misbrauchte, foraß es zu Beſchwerden bei den Landſtänden kam, 
welche namentlih in Baiern 1491 zu einer befondern herzoglichen Verordnung die Veran: 
daffung wurden. Bei den Anklageprocefie der Karolina (Art. 88) find die Fürſprecher noch 
ganz in der altveutfchen Weife anerkannt. In dem Inquifitiondprocefie des Kanoniſchen Rechts, 
in welchem das Streben nad materieller Wahrheit an vie Stelle ver im Anklageverfahren 
vorzugsweiſe erſtrebten formellen tritt, Die Idee der Strafe als eined Buß: und Verſicherungs⸗ 
mittelö ſich Geltung verfhaffte, und die ältere Anjicht von der Strafe ald eines Erſatzmittels 
und einer Genugthuung verbrängte, nmußte auch die Vertheidigung eine andere Geſtalt ges 
winnen. Was früher mündlich und Öffentlich geſchah, erfolgte nun fhriftlih und geheim, und 
wenn man auch den Einwendungen des Angeſchuldigten gegen die ihm mitzutheilenden Ver⸗ 
dachtsgründe und Ausſagen freien Spielraum ließ und fo die jogenannte materielle Vertheidi⸗ 
gung aufrecht erhielt, fo fonnte man doch einem dem Angeſchuldigten aſſiſtirenden Vertheidiger, 
ober der fogenannten formellen Vertheidigung feine Stelle in vem Procefje anweifen. Nach 
materieller Wahrheit ſtrebend lag ed dem Inquirenten ob, ebenfowol den Entlaftungs- als ven 
Belaftungsbemweis zu erheben, und fo aud die Rolle des Vertheidigers felbft zu übernehmen. 
Daſſelbe war aud in dem Inquiſitionsproceſſe, mie er fih in Italien nad) der Analogie des 
Kanonifihen Rechts ausbildete, der Ball. In dem franzöfifchen Inquilitionsprocefle, wie er zu 
Ende des 15. Jahrhunderts als proces extraordinaire regulirt wurde, verfuhr man in glei= 

her Weife: In der Ordonnanz Villers-Cotteret's vom Jahre 1539 wurden die Einwendungen, 
welche ver Angeſchuldigte gegen die vernommenen Zeugen und ihre Ausfagen zu machen befugt 
war, noch dadurd erſchwert, daß in demfelben Termin, in welden jie ihm mitgeteilt wurden, - 
von ihn auch jeine Breeptionen gegen viefelben vorgebracht werben mußten. Der Kanzler Bo⸗ 
get, von welchem dies Beleg herrührte, kam einige Jahre nach deſſen Erfheinen wegen . 
Malverfationen ſelbſt in Unterfuhung, und bat unter ven Beſtimmungen veffelben, feinen 
eigenen, fihwer gelitten, was man damals als eine gerechte Nemeſis betrachtete. Noch in der 
Ordonnance criminelle &ubdwig’8 XIV. vom Jahre 1670 iſt ein Vertheidiger bei Verbrechen 
nicht zugelaflen; obwol der Parlamentspräſident Lamoignou flarf gegen dieſe vom Staats rath 
Paſſort durchgeſetzte Verweigerung opponirte. 
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Bei dem engliſchen Geſchworenengericht gab es in dem Mittelalter keine Vertheidiger, denn 

die Jury galt, weil der Angeſchuldigte ſich bei ſeinem Nichtſchuldig auf dieſelbe berief, für die 
Organiſation der Vertheidigung. Am Ende des Mittelalters findet ſich die Zulaſſung eines 
Rechtsgelehrten, um juriſtiſche Einwendungen, z. B. die Incompetenz des Gerichts, zu dedu⸗ 
eiren. Erſt mit der Einführung eines Zeugenbeweiſes von der Jury, welche im 16. Jahrhundert 
anfängt, war die Möglichkeit eines Vertheidigers vorhanden, aber abgerechnet die vorher⸗ 
erwähnte Ausnahme, wurde er doch nur nad und nad zugelaflen, um den Angeihuldigten 
hei feinem mündlichen Kreuzverhdr, ver Zeugen zu unterflügen. @inen Vortrag mit einer De⸗ 
duction feiner Argumente an die Geſchworenen zu richten, mar ihm verwehrt. Erft im Jahre 
1695 wurde eine ſolche Vertheidigung in Hochverrathsfällen und bei den gewöhnliden Ver⸗ 
brechen felbft erft durch dad Geſetz vom 20. Aug. 1836 zuläffig gemacht. Die Friedensrichter 
Iteßen bet ihrer Vorunterfuhung einen Vertheidiger zu, und hier und da wird fogar angenom= 
men, daß die Bernehmung des Briedensrichterd nur dann die erforderliche Glaubwürdigkeit ge- 
winnt, wenn bei ihr ein folder Affiftent des Angeichuldigten zugegen war. 

In Deutſchland Hat der Inquifitionsproceh, als er im 16. Jahrhundert platgriff, dem 
vorgedachten Kanoniſchen Nechte folgend, urfprünglid von eigenitlicher Defenjion durch einen 
Rechtöverſtändigen nichts anerkannt, außer befondern Ausnahmen. Erft Garpzov Hat im 
17. Jahrhundert, geflügt auf Andeutungen in einem Eurfürftlich ſächſtſchen Landesgeſetze, die 
Defenſion in mehreren Richtungen anerfannt und dur feine Autorität in Gang gebracdt, 
ſodaß man fie endlich in widhtigern Fällen namentlich pro avertendo carcere und avertenda 
speciali' inquisitione als nothwendig erfannte und ex officio verfügte. Indeſſen hat auch 
hier die Theorie, wie fo oft, die fo angemeflene Praxis außer Curs geſetzt, indem fie annahm, 
daß der inquirirende Richter, wie vorftehend bereits bemerkt, ja auch für die Vertheidigung 
des Angefhulnigten zu wirken habe. So fanı ed, daß felbft Gefepgebungen, wie 3. B. daß 
ältere oͤſterreichiſche Criminalgeſetzbuch ($. 337), die Zuziehung eined Vertheidigers gänzlich 
unterfagten. 

In dem franzöftfhen Gerichtöwerfahren, nie es durch Napoleon's Code d’instruction 
criminelle ſich regelte, wurbe die Vertheidigung im mündlichen und öffentlichen Verfahren vor 
Geſchworenen ein currenter Begriff. Bei den berüchtigten Revolutionstribunalen baite e8 eine 
Vertheidiger gegeben. Aber auch in der Napoleonifchen Gefeggebung hat der conseil del'accuse& 
eine nicht ſehr hervortretende Stelle, welcher freilich einzelne unter den Advocaten eine größere 
Bereutung zu geben fich bemühten, obgleich auch hier, wie in England, immer noch die Ge⸗ 
lebrität eine Advocaten auf feinen Berbienften im Civilproceſſe beruht. 

Menn wir noch vor einem Jahrzehnd Y die Schattenfeiten unſers deutſchen Strafver⸗ 
fahrens, insbeſondere in Bezug auf die Beſchräänkung des Vertheidigungsrechts grell hervor⸗ 
zubeben verjuchten, fo haben und die feitvem faft überall eingetretenen Beränderungen im 
Strafverfahren einer Wiederholung des damals Gefagten doch glücklicherweiſe überhoben. Wir 
finden den Sieg der Mündlichkeit und Öffentlichkeit im Strafproeefle, wohin wir in Deurſch⸗ 
land auch unfere Blicke wenden, entſchieden, und es find nur noch einige Landesgebiete, im 
welchen man ihn ftreitig zu machen erfolglos fich beftrebt. Im mwefentlichen find e8 ſelbſt nur 
Dfterreih, das Königreih Sachſen und Sadhfen- Altenburg mo man dem, fonft überall ein- 
geführten Inftitute ver Geſchworenen im mündlichen und öffentlihen Verfahren feine Stelle 
einräumen zu fönnen vermeinte. Wir haben es daher in Deutfchland nicht mehr mit einer 
blos ſchriftlichen Vertheidigung zu thun, über melde das fhriftliche und geheime Verfah- 
zen felbftredend nicht hinausgehen konnte; die Kunft, Defenfionen anzufertigen, welche, gele— 
jen und nicht, zur Erſparung unnügen geitverluftes in den Arten überfählagen werben, if 
ſchnell zu einer Antiquität geworben, und die freie Rede des Vertheidigers an ihre Stelle ge— 
treten. Wenn auch verhallend im Gerichtöfanle, wird die Rede des Vertheidigers, fobald ihr 
Wahrheit, Grünplickeit und eine der Würde des Gegenſtandes angemeflene Zaflung nicht 
abgehen, ihre beilbringende Wirkung niemals verfehlen. Es verliert ſich in dad nit Hiecher 
gehörige Detail der neuern deutſchen Particulargefeggebungen die Erörterung, inwiefern 
man ben Anforderungen der Bertheidigung hätte vollftändiger gerecht werben follen, und von 
welchen Beihränfungen man fie noch zu befreien Haben werde. Wir wollen uns daher Hier 
darauf befhränfen, nur einiger der Differenzpunfte zu gedenken, welche fi in Betreff dieſes 
Gegenſtandes feither beſonders herausgeftellt Haben. Bon dieſen heben wir zunächſt den Her- 

1) In dem gleichnamigen Artifel der zweiten Auflage des, Stantss Lerifon‘. 
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vor, ob die Thätigkeit des Vertheidigers bereits in der Vorunterſuchung, bei ver Eröffnung 
deB Anklagebeſchluſſes oder erſt in dem dieſem nachfolgenden Haupwerfahren beginnen ſolle. 
Der gemeine deutſche Proceß kannte, wie vorbemerkt, die Vertheidigung bei dem ͤbergange von 
der Generalinquifition zu der Specialinquiſition, wo ein ſolcher ein förmlich beſchloſſener war 
und nicht, wie in der preußifchen Sriminalordnung von 1805, beide Theile des Proceſſes kei⸗ 

ner firengen Scheidung unterlagen. Das neuere franzoͤſiſche Recht kennt in ver geheimen in- 
struction preliminaire die Zuläffigfeit eined Vertheidigers nit, und läßt den verhafteten 
Angeſchuldigten bis zur Eroͤffnung bes Anklagebeſchluſſes völlig rathlos. Mit der letztern tritt 
dagegen die Wirkſamkeit des conseil ein, welche ſich zunächſt durch die Nichtigkeitsbeſchwerde 
gegen den Beſchluß ſowie in dem nachſoigenden oͤffentlichen Verfahren geltend zu machen befugt 
iſt. Die Anklage wegen eines crime bat, ſoweit file noͤthig wird, bie Beſtellung eines Ver⸗ 
theidigerd von Amts wegen zur Bolge. Das neue preupifche Strafoerfaßten, und mit ihm ver- 
ichiedene andere dem franzöſiſchen nachgebildete, Halten ebenfalls in der Vorunterſuchung vie 
Inquifitionsmaxime aufrecht, und geflatten vem Angeſchuldigten in berjelben feinen Berthei- 
diger. Man geht hierbei von der Anficht aus, daß bie Vorunterſuchung ja nur dazu beſtimmt 
ſei, die Materialien für die Anklage zu ſammeln, und eine Widerlegung der Anſchuldigung 

erſt dann an ihrer Stelle ſei, wenn dieſelbe ſo in das Gewicht falle, daß ſich die Erhebung einer 
Anklage nothwendig gemacht habe. Was man jedoch Hierbei überjleht, iſt, daß auch bie Ichtere 
ſchon ein großes Übel iſt, vor welchem fidh zu bewahren und gegen welches fi zu fhügen dem 
Angefhuldigten nicht verjagt werben fanrı. Die Verſagung der Vertheidigung in der Vorunter⸗ 

fuchung wird gegenwartig bereits von vielen Seiten als eine dad Princip der Gerechtigkeit ver⸗ 
letzende Beſchränkung des Vertheidigungsrechts betrachtet, ſchon um deshalb, weil ſie den nicht 
verhafteten Angeſchuldigten gar nicht berührt, indem es demſelben unbenommen iſt ſich des 

Rathes anderer zu bedienen, den des gemeinhin ſchwerer belaſteten und ſomit des Schutzes 
bedürftigern Verhafteten aber rathlos macht. Rechnet man hierzu, daß oft auch die kleinſte 
Verzoͤgerung des Entlaſtungsbeweiſes dieſen abſchwächt und vielleicht ganz unmoͤglich macht, 
was bei dem ſchnellen Ableben von Defenſtonalzeugen jo leicht geſchehen kann, dann möchte es 
wol an der Zeit ſein, von der genannten Verſagung ganz Abſtand zu nehmen. Die neue 
fächſiſche Strafprocefordnung vom 11. Aug. 1855 hat dies bereits gethan. Das preußifhe 
Strafverfahren kennt Kein Rechtsmittel gegen den Anklagebeſchluß, und fomit auch keine Ver: 
theinigung gegen denfelben,, wogegen dad gedachte ſächſiſche, ven franzdjiichen nachfolgend, die 
Nichtigkeitsbeſchwerde dagegen verflattet, und jo der gewiß richtigern Anfigt huldigt, daß man 
den Angefhuldigten auch ſchon gegen eine ungerechtfertigte Verfegung in den Anklageſtand zu 
fihern Habe, und ihn des Rechts, rich gegen diefelbe zu verteidigen, nicht berauben dürfe. 
Darüber, daß bei der öffentlichen Hauptverhandlung, und auch ſchon in dem Stadium des 
Proceffed von der Berfegung in den Anklageftand bis zu diefer, die Vertheinigung eintreten 
und in beftimmten Berbrechensfällen namentlich vor den Geſchworenen ſelbſt von Amts wegen 
angeordnet ſein muß, waltet wol nirgends ein erheblicher Zweifel ob. 

Eine andere Frage iſt die, ob die Vertheidigung im oͤffentlichen und mündlichen Verfahren 
der Staatsanwaltſchaft in ihren Rechten völlig gleichzuſtellen ſei, oder ob der letztern, gleichſam 
ber Vertreterin des verlegten Geſetzes größere Befugniſſe zur Seite ſtehen müflen. Es wird 
dieſe Frage wichtig, wenn, wie im franzöflfhen Rechte, und in den dieſem nachgebildeten 
deutfchen Barticularrechten, es nur der Staatsbehoͤrde verftattet ifi, den Angeklagten und die 
Zeugen direct zu befragen, der Vertheidiger aber gendthigt ift, bei dem Präſidenten die Stel- 
fung ihm geeignet fcheinenver Fragen zu erbitten, ohne diefen die ihm nothwendig fheinende 
Faſſung geben zu dürfen. In England ift diefe Beſchränkung unbelannt, und auch bie Erimi= 
nalordnung' für Griechenland vom 22. März 1834 fennt diefelbe nicht. Das engliihe Kreuz- 
verhör (cross- examination) verftattet es beiden Theilen, vie gegneriſchen Zeugen felbft zu 
vernehmen. Obgleich das preußifche Gefeh vom 3. Mai 1852 e8 nad dem Befinden des Vor⸗ 
jigenden zuläffig gemadt bat, das Kreuzverhör eintreten zu laffen, fo hat dies. in Preußen 
doch noch wenig Anklang gefunden. Es iſt zu fehr mit dem Anklageprincip verwachſen, als 
Daß es ineineninur von Anklagefornıen umkleideten Unterſuchungsverfahren ſich heimiſch machen 
tönnte. Wo man im wefentlihen dem Vorſitzenden die Function des Inquirenten zutheilt, 
wird die Baffivität, in melde ihn das Kreuzverhoͤr verſetzt, faſt zu einer Unmoͤglichkeit und 
ſein ſtetes Eingreifen in daſſelbe unwillkürlich. Nach unſerm Dafürhalten liegt in einer Gleich—⸗ 
fiellung der Befugniſſe des Staatsanwalts, dem wir vor den Schranken keine Superiorität 
und nur die Rechte einer Partei einräumen Eönnen, mit der Vertheidigung auch feine Gefahr 
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für die Sache ſelbſt, ſobald der Vorſitzende nur die Verhandlung richtig leitet und allen ge— 
genfeitigen Übergriffen zur rechten Zeit Einhalt thut. Dieje Gleichftelung wird nun aber auch 
von der Nothwendigkeit geboten, gerade die Bertheidigung, welde die mögliche Verurthei⸗ 
ung eines Schulplofen abzuwenden bat, beſonders zu begünftigen, und dem Angriffe in 
feiner Weiſe die größern Rechte einzuräumen, und fo zu bevorzugen. 

| Noch eine andere wunde Stelle der franzölijheh und mander der neuern Geſetzgebungen, 
namentlich der preußifchen, ift es ſchließlich, daß fie zur Abwendung des Contumazialverfahrens 
feine Vertheidigung verftatten. Wir befennen uns zu denjenigen, welche zur mündlichen Ver: 
Handlung und zur Aburtheilung über eine Griminalanflage die Anweſenheit des Angeſchul— 
digten durchaus für erforkerli erachten und es für eine Inconfequenz halten, wenn man da, 
wo man das Unterfuhungsprincip mit feinem Streben nad) materieller Wahrheit beibehält, 
das der Verhandlungsmaxime angehörige, nur formelle Recht begrünvdende Gontumazial- 

' verführen anordnete. | 
Jedenfalls widerfpricht e8 dem Grundſatze der Gerechtigkeit, den Abweſenden zu verur- 

theilen, ohne auch nur fi) die Mühe genonmen zu haben, dasjenige anzuhören und zu erwägen, 
was ein für ihn auftretender oder ihm zugeorbneter Vertheidiger zu feinen Gunſten anzuführen 
für nothwendig eradtet, und was fo leicht die Unzuläffigkeit ded ganzen Verfahrens In das 
Licht ftellen kann. 2. Trieft. 

Defieit. In der heutigen Geſchäftsſprache des Finanzweſens bedeutet diefed Wort ein 
Mehr ver Ausgaben eines Jahres über die zur Beflreitung derfelben verwendbaren Einkünfte. ) 
Der Ausprud Deficit iſt den Ältern deutſchen Finanzmännern unbekannt und ſcheint aus Eng⸗ 
land herübergekommen zu fein. In Franfreid) mar er fhon im Anfang der Revolution üblich, 
neuerlich braucht man jedoch dort die Bezeichnung découvert oder excedant de depenses. Im 
Deutichen wird dieſer Begriff öfter durch „ Ausfall” ausgedrückt. 

Ein Defielt wird nicht aus der bloßen Vergleichung der hei den Staatsfaffen eingegangenen 
und audgegebenen Geldſummen erkannt, wobei e8 ſich von ſelbſt verfteht, daß die Ausgaben 
nicht über die Einnahmen hinausgehen können, vielmehr muß man auf die Urfachen der Win- 
nahmen und bie Gegenflände der Ausgaben achten. Sind z. B. zu den Bebürfnifien: eines 
Jahres Summen verwendet worden, welche aus verfaufter Staatsgütern herrühren, fo ent⸗ 
fleht eine Verminderung des Stammvermoͤgens; hat man zur Deckung des Staatsbedarfs An⸗ 
leihen gemacht, fo wird durch Die Daraus erwachſende Schuld gleihfalld das reine Stammver- 
mögen geſchmälert. Diefe beiden Arten von Zuflüffen zur Staatöfaffe find alfo zwar Gin- 
nahmen, aber nicht wahre Kinfünfte, d. h. ſolche Cinnahmen, vie ihrer Natur nad) zur Deckung 
des Jahresaufwandes beitimmt find und ohne Verminderung des hleibenden Stammvermoͤgens, 
ohne Nachtheil für den Wirthfchaftszuftand fpäterer Jahre oder ohne Störung der Nachhaltig: 
Feit zu jenem Zwecke aufgezehrt werden können. Nach dem nämlichen Grundſatze würden auch 
Audgaben, die ald dauernde Anlegung eines werbenden Bermögens anzufehen find, wie Dar- 
lehne, Grundverbeſſerungen der Staatögüter u. dgl., nicht zu dem Jahresaufwande gerechnet 
werben dürfen. Es müflen folglich aus fämmtlihen Einnahmen der Staatöfaflen diejenigen 
Heraudgefunden werden, welche das Gepräge der Binfünfte in dem angegebenen Sinne an fi 
tragen. Sie beftehen aus dem reinen Ertrage des Staatsvermögend, der Staatögewerbe, der 
‚Steuern und Gebühren, 3. B. der Stempel- und Targefälle: If auch dieſe Ausſcheidung nad 
allgemeinen Begriffen nicht ſchwer, fo gehört doc genaue Kenntniß des Finanzweſens in einem 
einzelnen Lande dazu, jene in einer Staatdrehnung durchzuführen, bejonderd wenn dieſelbe 
etwa abſichtlich jo eingerichtet iſt, daß das Deficit nicht deutlich zum Vorfchein Eonımen fol. 

Im Deflcit liegt ein Misverhälmiß zwiſchen dem Jahresaufwande und den für denſelben 
beflimmten Mitteln und es drückt fi in ihm eine ungünftige Befchaffenheit des ganzen Staats: 
haushalts in einem Gefammtergebniß aus. Ein folder Zuftand, wenn er fortvauert, ifl 
offenbar nicht haltbar, ex führt die Regierungswirthſchaft ver Zerrüttung zu, und e8 ift Dringend 
noͤthig, auf fhleunige Abhülfe Bedacht zu nehmen. 

Das Deficit. kann fhon im Voranſchlage vorkommen, und diefer Fall ift in dem Art. 
Budget beleuchtet worden. Oft erfcheint aber das Deficit auch erit als Ergebniß der Wirth: 
ſchaftsführung am Ende des Jahres zufolge ſolcher Umflände, vie bei der Entmerfung des 

1) Deflcit, als neutrafes lateinifches Zeitwort, heißt: es fehlt, es mangelt. In England fagt man 
fowol deficit als deficiency (Unzulänglichfeit); auch in Stalien deficit oder sbilancio delle spese 
sulle rendite. | 
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Budgets nicht voraudgefehen wurden. Dahin gehört theild ein Minverbetrag der Binfünfte 
gegen den Anihlag, 3. B. durch Miswachs, Haudelsſtockung u. dgl., theils eine Vergrößerung 
der Ausgaben über den angenommenen Belauf. Dies iſt bei der forgfanften und gewiflen- 
bafteften Berwaltung biöwellen nicht zu vermeiden, wie nad Unglücksfällen oder wegen eines 
andern erft im Laufe des Jahres hervorgetretenen dringenden Bedürfniſſes, mozu beſonders 
Kriegsrüftungen und der Krieg jelbit gehören. In frühern Zeiten hat oft auch ohne eine ſolche 
Nothwendigkeit der Leichtſinn, der Hang zum Prunk, zu Vergnügungen, zu Liebhaberelen 
irgendeiner Art die Audgapen vermehrt und das Gleichgewicht des Staatshaushalts auf: _ 
‚gehoben. | 

Um die mit einem Deficit verbundenen Unannebmlichfeiten zu vermeiden, glaubte man fonft 
einen anfehnlihen baaren Hülfsvorrath bereit Halten zu müſſen. Turgot (in ber erften Ne: 
gierungszeit Ludwig's XVI.) äußerte, man müffe jährlih gegen 20 Mill. Livres übrig haben, 
fonft führe der erſte Kanonenſchuß zum Staatshanfrott. Died fällt bei der heutigen Leichtig- 
Seit des Borgens hinweg. Man kann die benötbigten Summen ſchnell aufbringen, wenn man 
fi) durch georonete und gerechte Verwaltung den Credit erhalten hat, man gerath aljo nicht 
gerapde in Verlegenheit, aber die nachtheiligen Folgen werden hierdurch nicht befeitigt. 

Die ſchlimmſte Geitalt, in der das Deflcit erfcheint, befteht darin, daß fällig gewordene Aub- 
gaben nicht vorgenommen werben fönnen und die Befolpdungen der Beamten, die Forderungen 
der Gewerbsleute, welche vertragämäßig etwas für den Staat geleiftet Haben, oder die Zinfen 
der Schuld unbezahlt bleiben. So fand ed z. B: in Frankreich Necker beim Antritt feines erften 
Minifteriums, wo die Zahlungen nicht Früher ala vier Sabre nach der Fälligkeit geſchehen konn 
ten ; jo war ed ferner 1788 unter dem Minifterium des Erzbiſchofs Brienne, ald in der Staats- 
Eafle nur eine halbe Million Fr. vorrätbig war, und die Zahlungen zu zwei Fünfteln in verzind- 
lihen Schuldſcheinen geihehen mußten; fo war e8 1799 bei der Errichtung ded Conſulats, als 
viele Beamte durch Nichtbezahlung ihrer Befoldungen in Noth gefommen waren und eine Menge 
von Zahlungsanweiſungen unvollzogen lag. In dieſen Fällen if freilich die wirklich erfolgte 
Ausgabe, dad Hat der Rechnungsſprache, ver Einnahme gleich, das Soll aber größer, und man 
Tann jich die Folgen leicht vorftellen, die eine ſolche Nnordnung für den Zuftand vieler Familien 
und für den Staatöcrebit hervorbringt. Die lingewißheit der Zahlungszeit bewirkt nothwen= 
dig, daß alle neuen Berträge unter läftigern Bebingungen abgejchloffen werden müflen. Da- 
gegen ift das Deficit am wenigflen flörend, wenn Überſchüſſe früherer Jahre oder. vorräthige 
Sunmen aus irgendeiner Urſache zur Deckung herbeigezogen werven können, wie z. B. in den 
franzoͤſiſchen Budgets für 1859 und 1860 die Dotationdfaffe ver Armee, die aus Losfaufs- 
gelvern gebildet worden iſt. Nicht jelten trieb ein großes, wiederholt zum Vorſchein kommendes 
Deficit zu ungerechten Maßregeln, für die man die Noth zur Entſchuldigung brauchte, wie bie 

in mancherlei Formen gehüllte Verfürzung der Stantögläubiger, z. B. Binsherabfegung, 
Münzverfihlehterung u. dgl. (S. Staatsbankrott.) Es ift feinem Zweifel unterworfen, 
daß die franzoͤſiſche Staatsumwälzung von 1789 zum Theil eine Wirkung des Deflcitd geweſen 
äft, welches aus Verſchwendungen, Veruntreuungen öffentlicher Gelder und einem mangelhaften 
Steuerſyſteme entflanden war. | 

Das am nächſten liegende Mittel, ein eingetretenes Deflcit fo wenig als möglich flörenp zu 
machen, befteht im Borgen der fehlenden Summe. Läpt ſich Hoffen, daß dieſe im folgenden 

Sabre wieder eingebracht werben kann, fo find nur Anleihen auf kurze Zeit noͤthig, wie fle in 
Großbritannien und Frankreich durch das Audgeben verzinslicher Schatzſcheine (exchequer 
bills, boris du trésor) in bequemfler Weiſe gemacht werden. Gelingt aber die baldige Ab⸗ 
tragung nicht und muß das nänliche Mittel wienerholt angewendet werben, fo ſchwillt die ſchwe⸗ 

“Sende Schuld zu einer Laſt an, melde die Ummandelung eines Thells derſelben in die funbirte 

Schuld rathſam macht, und jo zieht das fortvauernde Deficit eine Schulpvermehrung nad ſich, 
Die mit der Zeit unerträglich werben kann. Auch die Vermehrung des Staatspapiergeldes iſt 
nicht felten zu Hülfe genommen worden, befanntlid eine fehr bedenkliche Maßregel, welche zwar 

wegen der Erjparung der Schuldzinfen einen großen Reiz hat, aber leicht ind Übermaß geht 

und, nachdem die gröbern Münzen ins Ausland gevrängt jind, ein Sinken des Papiergeldes 
gegen Münze oder mwenigflend gegen Münzmetall verurfacht. Im September 1789 wurbe in 
Frankreich zur Deckung des Deflcitö von 61 Mill. Livres und weiterer Ausgaben ver Vorſchlag 

gemacht, 400 Mill. Aſſignaten auszugeben und ihnen die zum Verkauf beſtimmten Staats⸗ 
qüter ſowie die einzuziehenden Kirchengüter als Unterpfand und Tilgungsmittel zuzuweiſen. 

Die feurige Beredſamkeit Mirabeau's bewirkte die Annahme des Vorſchlags, beſonders wegen 
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des politiſchen Grundes, daß alle Inhaber von Aſſignaten Anhänger ver Regierung fein wür- 
den. Mit dieſem Beſchluſſe wurde dem ungeheuerften Misbrauche des Papiergeldes, ven die 

Geſchichte fennt, das Thor geöffnet. Ä 
Ein aus vorübergehenden Umfländen.entflandenes Deficit macht, wenn mit der Urſache auch 

die Wirkung aufgehört hat, feine weitern Maßnahmen nöthig als die Aufbringung der Zinfen 
für ven Zuwachs der Staatsſchuld. Iſt aber das Misverhälmiß fortwährend, fo muß man 
alles aufbieten, um daflelbe entweder durch Cinſchränkung des Aufmanbed oder durch Ver: 

mehrung des Stuatdeinfommens zu entfernen. Welcher diefer beiden Wege den Vorzug ver= 
dient, oder in welchem Verhältniß beide zugleich zu betreten find, dad hängt von den gegebenen 
Umftänden eines Landes und eines Zeitpunftes ab. Zeigt die Mufterung der Ausgaben, daß 
darumter überflüfjige, ja verſchwenderiſche enthalten ſind, fo ift vie Abhülfe am leichteften, To= 
weit nicht rechtögültige Bewilligungen ber Erfparung im Wege ftehen! Neder jegte die Ver⸗ 
fügung vom 17. Aug. 1780 dur, melde 406 Stellen in der föniglihen Hofhaltung aufhob, 
freilich aber ihrem Urheber viele Feindſchaft zuzoag. Wo feine fo offenbaren Misbräude abzu= 
ftellen find, da ift e8 ſchwer, die Stellen ausfindig zu machen, an denen mit ben geringften Nach- 

theilen für den Erfolg der Staatsanflalten bedeutende Erfparungen eingeführt werben fönnen. 
Iſt Hierzu feine oder feine genügende Gelegenheit vorhanden, jo bleibt gemöhnlich nichts übrig 
als die Erhöhung der Auflagen, nenn die Staatsgüter und Staatögewerbe laſſen fich nicht leicht 
ſchnell genug einträglicher machen. Da, wo man die Staatslaften mäßig erhalten hat und wo 
unter dem Einfluß einer weiſen Bflege ver Volkswirthſchaft ver Wohlftand im Steigen ift, ſteht 
einer Steigerung der Steuern und Gebühren nichts im Wege. So ift während des Kriegs in 
der Krim in Großbritannien die Einfommenfteuer nebft einigen Aufwands⸗ (Gonfumtions=) 
Steuern erhöht, in Frankreich ein zweited Zehntel (decime de guerre) zu dem erften fchon län⸗ 
ger beftehenven Zufchlage auf Zoll und Trankſteuern gelegt worden, und ähnliches geſchah ver 
Rüftungen wegen in deutſchen Staaten. 

In manchen Staaten hat neuerlich theils die Ungunft gebieterifeher Umſtände, theils Sorg= 
lofigkeit und Ungeſchicklichkeit der Finanzverwaltung längere Zeit hindurch ein Deficit verur- 
ſacht. Die Erfcheinungen liegen deutlich vor ung, ob fie aber mehr Tadel oder Bedauern über 
unabänderlihe VBerhältniile verdienen, darüber fann nur eine genaue ind einzelne gehende Un— 
terfuchung entfcheiven. Ofterreih Hatte im Durchſchnitt 1845— 50 ein jührliches Defleit von 
59,6 Mit. Fl. und iſt auch feitvem noch nicht in das erfehnte Gfeichgemicht gelangt. In Frank⸗ 
reich Hatte jowol die letzte Regierungdzeit von Ludwig Philipp ald die Periode ver Republik 
(1848—52) und der Anfang der zweiten Kaiferregierung fortwährend ein Defteit, ſodaß als 
Ergebniß dieſer Jahre bis 1854 einfchließlih eine Summe von 886, Mil. Fr. zur Schuld hin= 
zugefommen ift. Auch der päpftliche Staat leivet an diefem libel. Von 1828— 46 mar fein 
Jahr ohne Deficit, 1847 fehlten fogar gegen 1%/, Mill. Scubi, die republifanifche Regierung 
Hinterließ einen Ausfall von 4,8 Mill. Scubi, und auch fpäterhin wurde das Gleichgewicht nicht 
hergeftellt. Allein die Jahre 1852 und 1853 brachten zufammen ein Deftcit von 2 Mill. Scupi 
zum Vorſchein, und im legtgenannten Jahre war. der Ausfall genau betrachtet jogar um 
783000 Scubi größer, weil ver Erlöß von 40000 Scupdi verfauften Nenten in dieſem Betrage, 
alſo eine Schulpvermehrung, mit unter die Dedungsmittel gerechnet worden iſt. 

K. G. Rau. 
Defraudation, d. h. betrügeriſche Vorenthaltung, widerrechtliche Verheimlichung, Unter= 

ſchleif, uͤbervortheilung, oder welche andere ſinnverwandte Benennungen man der nach der 
vielumfaſſenden Grundbedeutung des Worts in gar mancherlei Erſcheinung vorkommenden 
Sache ertheilen will, gilt in der Praris gewöhnlich nur für die bloß ein poſitives Gefeg ver⸗ 
legenden,, mithin ein minder ſtrenges Urtheil als der ſchon gegen das natürliche Recht ſtreitende 
gemeine Betrug oder Diebftahl, wenigſtens in.der öffentlichen Meinung auf fich ziehenden über— 
tretungen ‚ Unterfhlagungen, Berleugnungen u.. |. w., deren Beftrafung, ob auch mitunter 
fehr ftreng , doch in der Regel nicht mit den infamirenden Wirkungen der eigentlichen Griminal= 
ftrafen verbunden, auch in der Regel — wofern nicht weſentlich erſchwerende ober ven Charakter 
ber Übertretung alterivende Umſtände eintreten — nit den Griminalgerihten, fondern den 
Adminiftrativbehörvden übertragen if. Am häufigften wirb die Benennung „Defraudation‘ 
der Berheimlihung , falfchen Angabe oder Unterfhhlagung der ven indirecten Steuern, insbe⸗ 
fondere der Accife oder dem Zoll unterworfenen Gegenſtände beigelegt; und es ift diejelbe, ver 
dabei unterlaufenpen finanziellen und fiöcalifchen Intereflen wegen, zum Theil mit ſehr harter, 
ja mit empörend harter Strafe belegt worden. Die öffentliche Meinung, d. h. ver beſſere Geift 
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der neuern Zeit, erklärt ſich indeſſen lebhaft gegen ſolche Strenge und überhaupt gegen die 
durch rein poſitive Statuirungen hervorgebrachte Vermehrung von Verbrechen und die daraus 
folgende Verſchlechterung des Volkscharakters. In manchen Fällen entſpringt die Defraudation 
blos den gegen ein ungerechtes poſttives Geſetz widerſtrebenden natürlichen Rechts- und Frei— 
heitsgefühl. Wer nicht die der Staatsgewalt eine unbeſchränkte Sphäre des beliebigen Gebots 
und Verbots einräumende neuere politiſche Dogmatik ſich anzueignen die Gelegenheit oder die 
Luſt hatte, kommt leicht in Verſuchung, den ſeiner Meinung nach ungerechten Beſchränkungen 
ſeiner natürlichen Freiheit in Kauf und Verkauf, Erwerb und Genuß liſtig auszuweichen, 
und klagt, wenn er darüber entdeckt und beſtraft wird, nur fein Unglück und die Härte des Ge— 
feges, nicht aber ji felbfi an. Andererſeits ift der mit ver Höhe der Acciſe oder ver Zölle u. ſ. w. 
gleihmäßig fleigende Gewinn der Defrauvation eine jo mächtige Anlockung dazu, daß gegen 
fie der Erfahrung gemäß felbft die ſchwerſten Strafen. unwirkſam find. Die Gefeßgebung, 
indem fie dergeſtalt eine eigene, nicht ſchon natürlich vorhandene Gattung von Verbrechen künſt- 
lich erfhafft und zu deren Begehung wie durch bargebotene Prämien anreizt, bewirft mittels 
der foldergeftalt erzeugten Luft zu Ubertretungen und allmählich entflehenden Bertrautheit mit 
benfelben eine weit um fich greifende moralijche Verderbniß und bringt dergeſtalt dem gemeinen 
Weſen einen auch ven höͤchſten ſtaatswirthſchäftlichen, finanziellen und fiscalifhen Gewinn un⸗ 
endlich überwiegenden und faum mehr heilbaren Nachtheil bei. Es ift dies eins der wichtigften 
Bedenken gegen das Syſtem der indirerten Steuern und zumal der hohen Zölle. Rotteck. 

Deichweſen, Deichrecht, Deichverband,!) Das Deichweſen und Deichrecht iſt ein Theil 
des Waſſerrechts. Letzteres begreift außerdem 1) die Entwäflerung und Vorflut, 2) die Be- 
wäflerung, ſodann auch 3) die landespolizellichen Anordnungen über die Regulirung von 
Strömen und Flüffen, die Befeftigung ihrer Ufer und die Erhaltung oder Verbefferung ihres 
Betted und Fahrwaſſers. Insbeſondere fleht aber ferner das Deichrecht im engen Zufammen- 
hange mir ven Siel- (Sähleufen-)Bauten, dur welche der Waflerabfluß aus ven Niederungen 
regulirt wird.2) Deshalb finden fih in den einzelnen Deihorbnungen und Deichſtatuten meift' 
gleichzeitig Beftinmungen auch über diefe verwandten Gegenflänve des Waſſerrechts. 

Wie die natürlichen Erhöhungen der Erdoberfläche, dergleidhen die Ufer von Strömen und 
Slüffen, Land: und Binnenfeen oder der Meere begrenzen, Uberflutungen abmehren und 
einen natürlihen Schuß gegen die Beichäbigungen der anliegenden Grundſtücke Durch Uber- 
ſchwemmung bilden, wenn jene Gewäfler, fei es durch das Schmelzen des Schneed an entferntern 
Duellen, durch Eidgang oder außerorventlihen Regenfall, zeitmeife ungewöhnlich anfchmwellen 
und ihr regelmäßiges Bett periodiſch verlafien: fo Haben die Deihe und Dämme, als künſtliche 
Erhöhungen der Erdoberfläche und befondere Vorrichtungen und Werke der Menſchenhand, die 
gleiche Biſtimmung von Schugmaßregeln gegen Befhänigung von Wohnungen und Feldfluren, 
indem fle nad einem ver Abitcht der Schugmaßregeln entfprehenden Plane die Ausbreitung 
ber zeitweife aus ihren Ufern tretenden Gewäſſer beſchränken. Sie bezweden entweder a) allein 
ober doch gleichzeitig Die Abwendung einer gemeinjfamen Gefahr, oder au nur von Bermögend- 
beihäbigungen mehrerer oder einzelner Brunpbefiger, 3. B. aud nur die Abwehr einer Zer⸗ 
flörung von Fifchteihen, von Gräben und Wafferleitungen für Mühlen und Fabriken u. f. w., 
oder aber auch b) eine Landesmelioration und erhebliche Erhöhung des Nutzungsertrags der 

1) Zur allgemeinen Literatur über das Deichweien ift anzuführen: Jodoc. Hackmann, De jure ag- 
gerum (Stade 16%); J. W. A. Hunrich, Entwurf des jegigen Deichrechts in denen Marfchlänbern 
der Grafſchaften Oldenburg und Deimenhorfi (Bremen 1768); Wolters, Allgemeine Grundfüge zum 
srdnungsmäßigen Verfahren in Deich und Abwäflerungsfachen der deutfchen Marfchprovinzen. Mit 
Zufägen von Woltmann und mit Erläuterungen von F. G. Koch (Glückſtadt 1795); E. A. Dammert, 
Dus Deich» und Strombau-Redht (2 Thle., Hannover 1816); von Bülvw und Hagemann, Praftifche 
Erörterungen, Il, Nr. 1; IT, Ne. 1; Hagemann, Handbuch des Landwirthichaftsrechts, 88. 169 ' 
— 180; Runde, Grundfüge des gemeinen deutfchen Privatrechts, $$. 113—123; Eichhorn, Einleitung 
in das deutſche Privatrecht, 8. 271. Ausführlicher it &. Befeler, Syftem des gemeinen beutfchen 
Privatrechts, III, 8.198 fg., S. 189 fg. Sodann K. I. Rouffeau, Beiträge zur Deich» und Flußbau⸗ 
Polizeigefepgebung (Nürnberg 1820); Wagner, Anweifung zur Erhaltung der Dämme bei Stroms 
ergießungen und Eisgängen (Srimma 1827); Hagen, Beichreibung neuerer Waflerbaumerfe (Königs: 
berg 1826); 3. Mellmann, Einleitung in das gemeine und fchleswig=holfteinifche Damm⸗, Deich⸗, 
Siel- und Schleufenrecht (Aitona und Leipzig 1795). Wegen des Gefchichtlichen vgl. befonders F. 
von Thünen, Begründung ber deichrechtlichen Zuftände in ber Herrfchaft Jever (Oldenburg 1847). 

2) Auch auf diejenigen Windmühlen “(in Holland fchon feit Anfang des 15. Jahrhunderts im Ger 
brauch) und in neuerer Zeit auf biejenigen Dampfmafchinen, welche als Anlagen und Werkzeuge zu 
Entwäfferung der eingepolderten Ländereien dienen, behnt ſich das Deichweien aus. 
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durch. periobifche uͤberflutung und Rückſtau verfumpften Flußthäler, Stromnieberungen und 
ſogenannten Marſchländereien. In legterm Kalle muß der Eindeihung die Anlagevon Wafler- 
abzugsfanälen zur Trockenlegung der Nieverungdgrundftüde in. Berbindung mit Siel- und 
Schleuſenbauten vorausgehen, und bildet die Anlage und Unterhaltung der Entwäſſerungs⸗ 
gräben und Siele ein Theilſtück des Deichſyſtems. Wahrend das Deichrecht aus dem erſtge— 

dachten Geſichtspunkt zu a) betradhtet Gegenſtand ver Landespolizei ift, iſt ed unter dem letztge⸗ 
dachten Geſichtspunkt zu b) Theil der Landesculturgefeggebung. 

Wie weit indeß die Geſetzgebung bed Staats oder die landespolizeiliche Verwaltung in dem 
einzelnen Falle berufen und verpflichtet ift, auf Erhaltung oder Wiederherftellung , auf Ver— 
beflerung und Erweiterung oder auf neue Einrichtung von Deichanlagen einzuwirfen, hängt 
davon ab, „ob die Gefahr und Vermoͤgensbeſchädigung, zu deren Abwehr die Deihanlage 
dient oder beftimmt wird, beziehungsweije die Landesmelioration, welde durd ſie erreicht iſt 
oder erreicht werden foll.jih nur auf das Grundeigenthum und Intereſſe eineß einzelnen Be— 
figer8 bejchranft, oder ob innerhalb der ganzen Breite und Lanpftrede, welche dad aus dem 
gewöhnlichen Bett Heraustretende Waller nad) dem höchſten Waſſerſtande bei einer Überfhiwen= 
mung einninmt (ded Inundationsgebietd), mehrere Grundbefiger in der einen und der andern 
Beziehung interefiirt find. Im letztgedachten Falle erſcheint e8 gerechtfertigt, Die landespolizei⸗ 
lihe Oberaufjicht und Einwirfung der Staatdbehörvden fogar auf die natürlihen Erhöhungen 
der Erdoberfläche auszudehnen ®) und beim Mangel eined Deichverbandes die Nothwendigkeit 
der Bildung eine ſolchen zu erörtern. Je umfangreicher die Inundationdgebiete und je werth⸗ 
voller die Grundbeſitzungen innerhalb verjelben jind, je mehr nehmen beſtehende over neu ein 
zurihtende Schugmaßregeln diefer Art ein allgemeines ſtaatsgeſellſchaftliches Intereife und den 
Charakter eines öffentlichen Rechtsverhältniſſes in Anfprud. Überhaupt aber febt bei ven in 
das Gebiet des Waſſerrechts einſchlagenden Angelegenheiten die firenge Eigenthumstheorie des 
Nömifchen Rechts mit der ausſchließlichen Herrſchaft des einzelnen Grundbefitzers über das 
fliegende Wafler innerhalb feiner Cigenthumsgrenze weder mit der Natur des Gegenjtandeß, 
noch mit der allgemeinen deutfchen Rechtäanfchanung im Einklang. Diefelbe ift daher von den 
beilern deutſchen Geſetzgebungen auch in Bezug auf die dem Deichwefen verwandten Gegenſtände 
bed Waſſerrechts verlaſſen. Man geht von ver Vorausſetzung aus, daß zwiſchen ſämmtlichen 
nähern ober entferntern Anliegern an fließenden Gewäflern eine Gemeinſchaft beſtehe. Dieier 

Rechtsanſchauung entſpricht eine obrigfeitlihe Einwirkung bei Ordnung der dem Wafjerrecht 
angehörigen Berbälmifie. 

Diefe Auffaffung muß vorzugsweife bein Deichwelen zur Geltung fommen. 
. Sämmtlihe Grundbejlger innerhalb ted Inundationggebiets find in Betreff der Schutz⸗ 

maßregeln gegen Überſchwemmung als Theilhaber einer Rechtsgemeinſchaft zu betrachten, und 
diefer fteht eine natürliche Socialverpflihtung zu Leiftungen und Beiträgen behufs Atwendung 
einer gemeinjamen Gefahr zur Seite. Dieje natürlihe Gemeinjhaft von Hedten und Pflichten 
bevarf jedoch zu ihrer Verwirklichung der pojitiv:gefeglihen Anerfennung und einer die collidi= 
renden Intereflen ausgleichenden Ordnung aus dem Stannpunfte ded Gemeinwobld. Daher ge= 
hört deren Herftellung auch zu den Aufgaben der Stuatöverwaltung und Legislation. — Zwar 
beruhlen wol die älteften Deihorpnungen auf Autonomie und Gewohnheitsrecht. Sie entſtan— 
den aber in einer frühern Zeit, auch hauptſächlich in denjenigen Territorien und bei jolhen 
deutfchen Volfsftämmen, die ein ausgedehntes Recht der Selbftregierung bewahrt hatten, aus 
weldem der hohe Brad von Gemeinſinn und die Energie des genoſſenſchaftlichen Zufammen= 
wirkens von felbft erwuchs, wie fie vor manchen andern bürgerlihen Einrichtungen vorzug®= 
weife bei der Einrichtung und Erhaltung von Deichfyftemen vorausgeſetzt, aber aud genährt 
werden. *) 

8) Wie dies in dem preußifchen Geſetz über das Deichwefen vom 28. Jan. 1848 (Preußiſche Geſetz⸗ 
fammlung von 1848, ©. 54 fy.) geſchieht, indem daſelbſt beſſimmt wird: „dab Deiche oder ühn.iche 
Erhöhungen der Erdoberfläche, welche die Ausbreitung der zeitwrife aus ihren Ufern tretenden St wäiler 
befchränten, in der ganzen Breite, welche das Wafler bei der höchiten Uberſch emmung einnimmt 
(Inundationsgebiet), bei Strafe nicht anders als mit ausprüdticher G.nchmigung ver R gt rung nem 
angelegt, verlegt, erhöht fowie ganz oder theilmiife zerört werden dürfen.“ Der Abfchnitt I jenre Ges 
feges (88. 1—10) enthält dieferhalb fowie wegın eventueller Wiederherſtellung naͤhere An veifun.cn für 
die Einwirkung der Regierungen. - 

4) ©. wegen der fiühern deutſchen Deichorbnungen bei Hackmann, a. a. D., im "nhange: Das 
Deichrecht des alten Landes, das nordfeicfifche fogenannte Spudeland.echt (vgl. Faick, Handbuch des 
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Denn die Bildung von Deihgenoflenihaften zum Schuß gegen die @efahr einer Überflutung 
von Wohnungen oder Feldfluren und jelbft zum Zwed der Ertragderhöhung und Melioration 
unmirthbarer Niederungen an Meeren und Strömen gehötte bereits einer frühen Zeit ber 
Gulturentwidelung an, beſonders im deutſchen Norden und Öften, und bezeugte ven hohen 
Muth und Unternehmungsgeifl, wie die ausdauernde Kraft und Anftrengung beim wieder 
Holten Kampfe mit dem Element. Faſt fo alt wie die furchtbaren Zerftörungen, melde von. 
Zeit zu Zeit burd die großen Ströme wie durch die Meereöfluten an den Küften der Nord: und 
Oſtſee veranlagt find, ift auch die Geſchichte des Deichweſens. So wurden 3.3. an den Aus- 

flüffen des Rhein (an der Waal) 1421, nad Zerfiörung der Eindeichung, 72 Dörfer über= 
flutet, von denen 35 für immer verſchwanden, und an der Dffel begannen die Einbrüche der Flut 
fhon mit dem Anfange des 13. Jahrhunderts.°) Es entftanden in den Nieberungen der 
Weichſel die Eindeihungen bereitö im Laufe ded 13. Jahrhunderts durch die nad) der Eroberung 
von Preußen feitend des Deutfhen Ordens herbeiziehenden Goloniften aus Holland, vom Rhein 
und andern Gegenden des deutſchen Nordens und Weſtens, wo man mit Deichanlagen, wie 
vorzugsweiſe in Holland ©), von noch früherer Zeit her befannt war. 

Der Hortentwidelung des Deichrechtö im Wege der Autononnie und des Gewohnheitsrechts 
traten hingegen die nad) Ausbildung der Territorialhoheit, meift im 17. und 18. Jahrhundert, 
neu oder nah Reviſion älterer Statute erlafienen landesherrlichen Verordnungen mehr und 
mehr entgegen, dergleichen theild als Specialgefege für beſtimmte Gewäſſer oder einzelne 
Strom: und Flußftreden, theils als fogenannte Provinzialgefege für vormalige einzelne Terri⸗ 

torien und Landestheile ergingen und innerhalb der verſchiedenen zum preußiſchen Staatd- 
gebiet gehörigen noͤrdlichen, oͤſtlichen und meftlichen deutſchen Länder nebft verjchiedenen 
Waſſer- und Uferorpnungen für Rhein, Elbe, Over, Weichſel u. f. w. in fehr großer Anzahl 
vorzüglich der Negierung Friedrich's des Großen entflanımten, welder außervem bekanntlich 
duch die Urbarmachung, Entwäflerung und Verwaltung ver Oder-, Warthe: und Negbrüde 
der Schöpfer auögebehnter, gegenwärtig zu den reichften und fruchtbarften Theilen des Staats 
gehöriger Landſtrecken wurde. 7) 

Weder find aber jene alte Autonomie und dad Gemohnheitärecht „ noch die gedachten ſpätern 
Sperial=, Lokal: oder Provinzialverorpnungen in Deichſachen im Stande, überall den vorge⸗ 
fhrittenen Gulturverhältniffen und Bebürfniffen Genüge zu thun. 

Es fommen in diefer Beziehung im wefentlihen folgende Momente in Betracht: 
Einerfeits alteriren Örtliche und geognoftijche Veränderungen, wie ſie im Laufe ver Zeit, 

theilweije fogar als eine Wirkung der Einveihung felber, 3. B. durch Ablagerung von Sinf- 
ftoffen und Erhöhung des Flußbettes, vorfommen®), auch das rechtliche Verpflichtungsver⸗ 
hältniß im Societätöverbande eines beſtehenden einzelnen Deichſyſtems. Es ändert fi mit der 
Zeit, fei es durch Naturereignifle oder menſchliche Willkür, die weſentliche Grundlage der 
Deichordnungen, die Leiftungsfähigkeit der verfchiedenen Deich- und Inundationdgenofirn. 
Unter anderm entipricht auch Die Hin und wieder in einigen Statuten vorkommende Unterfchei= 
dung von Hauptvammen und Sommermällen weder den Naturverhältniffen noch der geogno= 

nn — — —— an —— 

ſchleswig⸗holſteiniſchen Privatrechts, I, $. 140); dithmarfifches Landrecht von 1567, Art. 86, 106; die 
eiderftebter Deichorbnung von 1595; die oftfrieflfchremfiger Deichordnung von 1608; bie ftapelholmis 
ſche Deihorbnung von 1625; die ſüder⸗dithmarſiſche Deichorbnung von 1643; die gräflich oldenburgi⸗ 
ſche Deichordnung von 1658; die fürſtlich braunſchweig⸗lüneburgiſche Deichorbnung von 1664; bie 
Deich s und Sielorbnung ber oflfrieflfchen Herrfchaft @iens von 1670. Noch find befonbers bervorzus 
heben: das oflfrieflfche Deich» und Sielreht im Anhange des oftfrieflfchen Landrechts; des Herzogs 
thums Bremen Deichordnung von 1743, abgebrudt im Anhange der Bremifchen Berorbnungen von 
1749, S. 196— 247. Über dus ältere frieſiſche Deichrecht ift außerdem zu vergleichen von Richthofen, 
Sriefifche Rechtsquellen (Berlin 1840). S. auch Thl. I des Sachſenſpiegels oder des Sächfiichen Lands 
rechts, Buch II, Art. 56, ©. 160 u. 161, $.1 in ber zweiten vermehrten Ausgabe von Homeyer 
(Berlin 1835). 

5) Bol. W. Haffer, Wieſenkunde (Berlin 1858), ©. 48. 
6) Wo wiederum neuerlich (1848) durch Hülfe ungeheuerer Dampfmafchinen das feit Anfang bee 

16. Jahrhunderts allmählich entflandene Harlemer Meer als bewohnbare Landfläche dem Element bes 
Waſſers abgerungen ifl. 

7) Die aus dem 17. und 18. Jahrhundert herrührenden wichtigften Deichftatute, ingleichen Ufers 
und Wafferorbnungen in den einzelnen preußifchen Landestheilen unter Hinweifung auf die Werfe, im 
denen fle zu finden, find angeführt in Lette und von Rönne, Die Landesculturgefepgebung des preußi⸗ 
fchen Staats, Bd. II, Abthl. 2, S. 676 fg. 

8) Bl. hierüber unter andern Haffer, a. a. O., 9.29, ©. 27. 
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ſtiſchen Bildung der Inundationsgeblete. Veränderungen im Lauf und Stande der Gewäffer, 
in ver Periode wie in der Art des Ylutandrangs und Hochwaſſers, bedingen Abänderungen 
im beftehenden und hergebrachten Deichiyftem durch Verftärkung, Erhöhung , Erweiterung oder 
Berlegung der Deihe und Dämme, wie der Schleufen und Entwäfferungsfanäle; deshalb er: 
weifen jich die ältern Ordnungen mit ihren Specialbeflimmungen über Dimenflon und Richtung 
der Deiche, über die Deichpflicht, über deren Vertheilungsart u. f. w. vielfach ald ungenügenv. 
Undererfeitö blieben bei den Special und Lofalitatuten und ben fogenannten provinziellen 
Verordnungen über das Deihwefen große Nieverungsftreden, für welche vergleichen nicht er- 
laflen wurden, unbefhügt. Nocd mehr aber leiden vergleichen uneingeveichte Grundſtücke in: 
folge bereits beſtehender oder erſt neu angelegter, beliebig eingerichteter Privaldeiche ( Einpolde⸗ 
zungen) einzelner benachbarter Grundeigenthümer. Denn fehr häufig fliehen die Interefien der 
Befiger eingebeichter und nicht eingeveichter Niederungsgrundſtücke untereinander im Wiper: 
ſpruch und Gegenfag. Ein großer Grundbeſitzer, weldher feine Grundſtücke vollfländig einge: 
deicht hat, findet oft umgekehrt jeinen Vortheil in der Erhaltung offener Nieverungen over eines 
ungenügenden Zuftandes ver Rachbardeiche, weil hierdurch das Hochwafler auf die benachbarten 
Brundftüde freiern Abflug behält und deshalb der eigene Deich eine geringere Widerſtandskraft 
nöthig hat, wogegen anvererfeitd unternehmendere Grunpbefiger gezwungen find, ihre Deide 
in unzweckmäßiger Rage und weit über dasjenige Maß hinaus anzulegen, welches bei gemein- 
famer Einrihtung nöthig gewefen wäre. Nicht felten werben jo die Vortheile unregelmäßiger 
und willfürlicher Einpolverungen der einen durch die größern Nachtheile anderer nicht geſchützter 
Grundbejiger überwogen. 

Die juriftifche Fiction einer natürlichen Mechtögemeinihaft und Socialverpflichtung unter 
den Grundbeſitzern des Inundationdgebiet3 führt bei ven in der Wirklichkeit obmaltenden Ver— 
hältniffen und als Regel eintretenden Colliſionen des Interefled der Betheiligten in ven felten- 
ſten Fällen zum Einverflänpniß aller Inundationdgenoffen über den Umfang des Deichſyſtems, 
über die Beitragspflicht zu vemfelben, wie über die anderweiten Bedingungen ihres nothwendig 
genoſſenſchaftlichen Zufammenwirfend ‚und die Beftanotheile ihrer Rechtsgemeinſchaft (bie 
Deichordnung oder dad Deichftatut). Überdies aber bedarf vie Genoffenfchaft ſowol zu ihrer 
dauernden Erhaltung ald zu ihrer Wirkſamkeit nah außen wie nah innen gegen ihre Mit: 
glieder der nur von der Staatögewalt ausgehenden Verleihung des Nechts einer Görporation. 

Erft diefe nach einer obrigfeitlich feftgefegten oder feitend der Betheiligten vereinbarten, 
auch legternfalls jedoch von Staats wegen beftätigten Deichordnung zu einem Deichſyſtem als 
befondere Gorporation verbundene Genoſſenſchaft von Grundbeſitzern des ganzen Inundations⸗ 
gebiet? oder eines beſtimmten Theils veffelben bildet einen Deichverband. 

ALS Motiv zur Bildung eines ſolchen Deihverbandes wird ver pofltiven Gefeggebung aller- 
dings jene Hypotheſe einer natürlichen Rechtsgemeinſchaft gelten. Dabei kann die Landespoli- 
zeibehoͤrde (Regierung) eine Veranlaffung zur obrigkeitlihen Einwirkung theils darin finden, 
daß a) die Orundbefiger einer noch unverwallten Niederung zur. Anlegung und Unterhaltung 
von Deihen und Meliorationsmerken zu verpflichten, oder b) die Orunpbefiger einer ſchon ver- 
‚wallten Niederung zur Berbefferung und Unterhaltung von Deihen und Meliorationswerfen, die 
jeither nur von-tinzelnen Betheiligten angelegt und unterhalten wurven, verbindlich zu machen 
find, oder c) theil8 darin, daß dergleichen Deiche und die mitteld derſelben gefhügten Grund: 
befiger einem ſchon beſtehenden Deichverbande angefchlofien, oder aber d) Verwallungs: und 
Meliorationsanlagen fhon beftehender Deichverbände erweitert und auf unverwallte Grunp: 
ſtücke ver noch nicht zum Deichverbande gehörigen Beftger audgebehnt werben follen. In allen 
Fällen ift die Nothwendigkeit zur Bildung eines Deichverbandes von der Behörde zu prüfen, Die 
Vernehmung und, joweit möglich, auch die Vereinigung der Betheiligten von ihr zu bewirken, 
eine Eremtion oder ein Borrecht, welches auf ſpeciellen Rechtötiteln beruht, gegen Entſchädi⸗ 
gung des foldergeftalt Berechtigten abzulöfen und das vereinbarte over obrigkeitlih entworfene 
Deichſtatut, vefp. die Doihordnung von ber gefeßgebenden Gewalt over wenigftend im Wege 
landesherrlicher Verordnung zu beftätigen, auch fürmli zu publiciten. 

Zur Einwirkung der Landespolizeibehörve auf die Bildung eined Deichverbandes find aber, 
wenn nicht Anträge der Inunvdationdgenoffen, pofitive gejegliche Beftimmungen erforderlich, 
durch welche der Behörve einestheild die Ermächtigung dazu beigelegt wird, anderntheild die 
allgemeinen Regeln und Grundſätze für die Behandlung ver dabei betheiligten Privateigen- 
thumsrechte vorgezeichnet werden. 

Dieſen Vorausſetzungen entſpricht unter anderm das preußiſche Geſetz über das Deichweſen 
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vom 38. Jan. 1848 (Preußiſche Gefekfammlung von 1848, &. 54) nebft der mittels Aller- 
hoͤchften Erlaffed vom 14. Nov. 1853 (Preußiſche Geſetzſammlung von 1853, &. 935) ge- 
nehmigten Anweiſung, betreffenb bie allgemeinen Beftimmungen für Tünftig zu erlaſſende 
Deichſtatute. 9) 

Die weſentlichen Beſtandtheile eines Deichverbandes und Inhaltöbeflimmungen eines Deich⸗ 
ſtatuts find in der Regel folgende 19): ° 

I. Jeder befondere Deihverband bildet eine Corporation, welche unter ver obern Aufſicht 
des Staats durch die (nah) Maßgabe des flatutarifch feſtgeſezten Stimmenverhältnifies) aus 
ihrer Mitte gewählten Beamten die Angelegenheiten ihres Verbandes in eigener Selbftver- 
waltung beforgt. ‚ 

U. Die von den Verbandsgenoffen gewählten Verwaltungsorgane und Bertreter find: 
1) die Deichrepräfentanten; 2) der wiederum von biefen gewählte Deichhauptmann, welder 
an der Spige der ganzen Deichverwaltung fleht und die Örtliche Deichpolizel handhabt, auch 
das Lagerbuch über die vom Verbande zu unterhaltenden Deichſtrecken, Hauptgräben, Schleufen, 
Brüden u. |. w. und Über andere dem Berbande gehörige Grunpftüde zu führen bat; 3) ver 
ebenfalld von den Repräfentanten zu wählende Deichinſpector, welder die techniſche Verwaltung, 
insbeſondere die Bauten und Reparaturen an ven Deichen beforgt, auch bie zur Abwehr ber 
Gefahr bei Hochwaſſer und Eisgang erforberligen Arbeiten zu leiten bat. 

- Diefe. Beamten bilden das Deichamt, welches über alle Angelegenheiten des Verbandes, 
3. B. über die zur Erfüllung der Societätszwecke nothwendigen oder nüglichen Einrichtungen, 
Bauanfhläge und Ausgaben, über Ausfchreibung außerordentlicher Deichkaffenbeiträge und 
etwaiger Anleihen, wegen Berichtigung des Deichkatafters, Vertheilung von Naturalgülfs- 
feiftungen, über Annahme der Beamten des Deichverbandes, deren Befoldungen u. ſ. w., 
über Benugung der Grundſtücke und des fonftigen Vermögens des Verbandes, über Abſchluß 
von Verträgen und Bergleihen und über den jährlihen Etat ver Deichkaſſe wie über die 
Rechnungsabnahme in feinen jährlich in der Regel zweimal ſtattfindenden Verſammlungen zu 
beſchließen hat. 

IN. Die unter dem Deihamt, beziehungsweiſe dem Deichhauptmann ſtehenden Unterbe- 
amten find: 1) der Deichrentmeifter, welcher die Deichfafle verwaltet ; 2) die Damnı= oder Wall: 
meifter zur fpeciellen Aufficht der Arbeiter an Deichen, Schleufen ufd Gräben; 3) die Deich⸗ 
ſchoͤppen (Deichſchulzen, Deichgeſchworene), unter welche die fpecielle Aufficht über vie Deiche, 
Gräben u. |. w. nach befondern Bezirken und Deichſtrecken vertbeilt ift. 

9) Das Geſetz vom 28. Ian. 1848 und die Dazu erlaffene Anweifung vom 14. Nov. 1853 find audy 
abgedrudt in Lette und von Rönne, Die Landesculturgefeggebung des preußiichen Staats, I, 871 fg. 
u. 874 fg. Auf Grund berfelben find demnächſt fehr zahlreiche neue Deichverbände errichtet ober ältere 
erweitert und verbefiert worden. Die ©. 884 fg., a. a. O., befindliche Zufammenftellung ber feit 1848 
bis zum Anfange des Jahres 1854 errichteten und publicirten Statute diefer Art weift allein 31 nach, 
nnd feitdem ift wiederum bie Regulirung neuer oder erweiterter und verbefierter Deichverbändbe in nicht 
geringerer Zahl, zumal in der Provinz Sachſen an ber Elbe und in der Brozinz Schlefien an ber Ober, 
vorgeichritten, wie dies die Preußifche Gefepfammlung der folgenden Jahre, in der alle dergleichen Sta⸗ 
tute publicirt find, nachweiſt. In der den Mitglievern des Landesöfonomiecollegiums vorgelegten 
Denffchrift über die flaatlichen Maßregeln zur Förderung der Landescultur in Preußen vom November 
1859 find feit Übertragung ber Deichfachen durch Babinetsordre vom 26. Nov. 1849 an das durch Ders 
orbnung vom 17. April 1848 errichtete Minifterium für landwirtbfchaftliche Angelegenheiten in ganzen 
68 verfhiebene Deichverbäande behufs Eindeichung einer Fläche von 1,166000 preußifchen Morgen, 
gleich 53 Duadratmeilen, mit einem Baufapital von 4,436000 Thlrn. theils neu gebilbet, theils reor⸗ 
ganifirt, und ift außerbem die Neubildung von Deichverbänden oder Die Revifion und Erweiterung älte: 
rer an der untern Elbe, der Oder, Weichlel, Memel, Spree, Mulde, dem Pregel und Niederrhein in 
erheblicher Anzahl in Verhandlung begriffen. Die außerordentlichen Erfolge des Gejepes vom 28. Jan. 
1848, nebft Anweifung von 14. Nov. 1858 fprechen für deren Muftergültigfeit. Nach ben beitehenden 
Grundfägen der Berwaltung betheiligt fich der Staat nur durch die Gewährung ber adminiftrativen und 
technifchen Kräfte wie mäßiger Beihülfen bei vergleichen Anlagen. Die alsdann nad) dem Syſtem ber 
Seibiiverwaltung bewirkte Binrichtuug von Genoflenicjaften behufs Aufbringung der Baufoften und 
Unterhaltung der Anlagen erfolgt in der Regel, fobald ein überwiegender Theil der betheiligten Grund⸗ 
befiger fich zur Ausführung des Unternehmens entichließt und deſſen Zweckmäßigkeit von Sachverflänbis 
gen anerfaunt if. Das Baukapital bringen im wefentlichen die Betheiligten auf. Vgl. bie Denkſchrift 
des landwirthſchaftlichen Minifteriums vom November 1859. 

10) Mancherlei Abweichungen älterer Deichorbnungen f. bei Lette und von Rönne, a. a. O., Bb. II, 
Abthl. I, in ben Anmdrfungen S. 682, 683, 689 und a. a. D. 

Staats⸗Lexikon. IV. 22 

- 
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iv. Altiährli Lin dev Regel zweimal) findet eine Revifion des Zußandes der Deichanlagen 
(eine Deichſchau) flatt. 

Die obere Aufſicht wie die Necursinflanz über Beſchwerden gegen den Deichhauptmann 
und das Deichamt fleht in den flatutenmäßig beftimmten Hallen ber betreffenden Staatsbehörde 
(Regterung) zu. 

V. Ein Deichkataſter enthält ſämmtliche im Deichverbande befindliche Grundſtücke nebſt 
ihren Beſitzern, erſtere nach einer vorausgegangenen Vermeſſung und Abſchätzung; vie Deich: 
roſle das Beitragsverzeichniß; wahrend die von den einzelnen Grundſtücken jährlich zu entrich⸗ 
tenden gewöhnlichen Deichkaſſenbeiträge und ſonſtigen Deichpflichten, und zwar in der Regel 
nach dem Maßſtabe und Verhältniß des abzuwendenden Schadens und herbeizuführenden Bor: 
theils, in der Deigorbnung (dem Deichſtatut) feſtgeſetzt find. 

VI. Die Deichpflicht (dev Deichfaflenbeitrag, wie etwaige Naturalleiftungen) ruht ale 
Reallaſt unverjährbar und unablöslih auf allen einzelnen durch die Deich- und Melioratione: 
werke gefhügten oder verbefjerten ertragsfähigen Grundſtücken, Hof: und Bauftellen, gleidyoiel 
ob jie fonft von gemeinen Laſten befreit oder dabei bevorredhtet jind. Sie geht daher bei einer 
Barcellirung von Srundbeiigungen auf die Trennftüde über, und es hat felbft ein Pachter oder 

Nießbraucher, vorbehaltlich ſeines Regrefjes an ven Grundeigenthümer, dafür aufzulomnten. 
Auch fieht fie den üffentlihen Laften glei und hat in Gollifionsfällen vor denjelben fogar 
den Vorzug. !!) ' 

VI. Sedenfalls müſſen bei Hochwaſſer und Eisgang die nöthigen Zuhren, Boten: und 
Wachtdienſte u. |. w. von allen männlichen Deichgenofien perfönlid; geleiftet, aud) Materialien, 
wie z. B. Breter, Pfähle, Faſchinen, Dimger und Stroh, zum Theil unentgeltli , geliefert 
werden. 

Bei drohender und dringender Gefahr dürfen aber auch zur Erhaltung eines behufs Siche⸗ 
rung ber Niederung gegen Überſchwemmung nothwendigen Deiches, auf Verlangen des Deidy- 
amtes, nad) Anordnung der Volizeibehörde, alle andern erwachſenen männligen und arbeite: 
fähigen Bewohner der beprohten, nöthigenfalls felbft ver benadybarten Gegend zur perjönlichen 
und unentgeltlihen Hülfsleiſtung bei ven Schugarbeiten aufgeboten und die zur Erhaltung des 
Deiches und zur Abwendung der Gefahr vienliden Materialien aller Art genommen werben, 
wo jie fich finden, vorbehaltlich jpäterer Srftattung des Schadens. 

VI. Bon der ordentlihen Deihprlicht ift zwar, im Gegenfag zum Binnendeichlande (deni- 
jenigen, welches durch die Deiche gegen Überſchwemmung geſchützt wird), das Vorland (Außen: 
deichs⸗ oder Butenland) frei, dod) aber, gleich dem erftern, mancherlei Beihränfungen in der 
Art und Weite feiner Benugung im Interefe der Erhaltung und Feſtigkeit der Deihe unter: 
worfen, und ed haben nicht bloß die Eigenthümer der eingedeihten Grundftüde, ſondern auch 
die der Vorländer den zu ven Schutz- und Melivrationsanlagen erforverlihen Grund und Bo— 
den, ingleichen die dazu erforverligen Materialien an Sand, Lehm, Raſen u. |. w. gegen 
Schadenerſatz dem Verbande (nad) näherer Beitimmung des Deichftatuts) zu überlafien. 

W. A. Kette. 
Dei gratia (von Gottes Gn aden). Bevor die Völker zur Erfenntnik von der Roth: 

wendigkeit einer bürgerlichen Geſellſchaft, d. h. einer zum Zweck ver Herftellung eines gefiherten 
Rechtszuſtandes zu ſchließenden freien Bereinigung unter einer gemeinſchaftlichen Obergewalt 
gelangt waren, bildeten und erhielten jih Staaten mehr nur factiſch ald wahrhaft rechtskräftig, 
hier durch inftinctartige Anhänglichkeit dev Stammesgenofien an die älteſten, überhaupt an Die 
eine Art von natürlicher Familiengewalt ausübenden Häupter, dort durch Gewalt und Schredien, 
dort endlich durch kluge ober liflige Benugung der religiöfen Anlage der Menſchen zu ihrer Un— 
terwerfung unter irgenbeine vermeintlich von Hinmel ſtammende, überhaupt höhere aldögemein: 
menichliche Autorität. Bon Biefen drei Brincipien, dem patriarchaliichen, ſultaniſchen (despotiſchen 
im engern Sinne) und theofratiichen,, ift unftreitig Das legte pas am ausgebreitetften wirffame 

11) Auf dieſe Untrennbarfeit der Deichlait von den deichpflichtigen Grundſtücken bezieht fih die 
Parömie: „Kein Land obne Deich und fein Deich ohne Land. Bon biefer Deihpflicht fann ſich der 
Grundbefiger nur durch Dereliction des Grundſtücks und Abtretung deiielben an den Deidyverband frei 
machen (Spadenredht). „Wer nicht Fann (oder will) beichen, der muß weichen.” Nach Beilimmung 
der neuern Deichorbnungen werden die gewöhnlichen regelmäßigen Beiträge zur Erhaltung bee ganzen 
Deichſyſtems i in der Regel nach dem Communionfuße aufgebracht, d. h. anf alle gleich⸗ und verhaltniß⸗ 
mäßig in Geld vertheilt, während früher die Unterhaltung der Deiche öfter ſtrecken- und abtheilungs⸗ 
weiſe einzelnen ober mehreren Deichgenoflen übertragen wurde. 
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geweien. Es haben auch vie meiften patriardalifhen und ehenfo Die vermöge Schwertesrecht 
herrſchenden Häupter ihrem unmittelbaren Gewaltstitel zur Stärkung und Heiligung noch ein 
theokratiſches Element beigefügt, d. h. eine höhere, nämlich himmliſche Weihe zu geben geſucht. 
3a ſelbſt in Zeiten ſchon vorangeſchrittener Eivilifation und in freiheitlih verfeßten Staaten 
hielten republifanifche Haupter und fünigliche wie dem Privatſtand entſtiegene Geſetzgeber für 
gut, ſich der Folgſamkeit ver zu Regierenden durch Erregung eines religiös gläubigen oder aber- 
gläubigen Vertrauens zu verfidern, und zu dieſem Behufe entweber die Beihülfe einer befreun⸗ 
veten Prieſterſchaft zu benugen oder auch ihrer eigenen Perfon und den felbfleigenen Befehlen 
oder Rathſchlägen den Stempel einer überirpifchen Autorität aufzudrücken. 

Solchem theofratiihen Princip angehörig jind alfo nicht nur die eigentlichen Prieſterreiche, 
wie Judäa, Indien, Agypten u. a., und jene, deren Einherricher fich entweder ſelbſt der gött- 
lichen Cigenſchaft, wie der Dalai⸗Lama in Tibet noch heutzutage thut, oder der göttlichen Ab- 
kunft, wie die altgriechiſchen Fürſten und die neuern Inkas in Peru, oder wenigfiens ver Pro- 
phetenwürde oder Bottbegeifterung rühmten, wie Mohammed und die Khalifen im arabifchen 
Weltreich, insbefonvere auch die Fatimiden in verfchiedenen Trümmern veflelben,, der Alte vom 
Berge im Reiche der Affaffinen und viele andere, fondern auch der den bürgerlichen Obrigfeiten 
dienfibare oder freiwillig bülfreiche, jedenfalls Flug von ihnen benutzte Einfluß der Prieſter im 
alten Griechenland, Rom und Deutſchland u. ſ. w., ebenjo die aus höherer Eingebung abgelei- 
tete Autorität der Geſeggebungen von Mofed, Lykurgus, Numa u. a., nicht minder die der 
Koͤnigswürde zugedachte Heiligung durch priefterlihe Krönung und Salbung und endlich aud 
die großentheild zu gleihem Zweck in ven Titel der monarchiſchen Staatshäupter aufgenommene 
Formel „von Gottes Gnaden”. 

Diefelbe ward zwar allererfi nur von den chriſtlichen Kirchenhäuptern, namentlich den Bi- 
ihöfen (Ihon vom 4. und 5. Jahrhundert an) gebraudt und anfcheinenn mehr aus Demuth — 
gewifiermaßen zur Bezeichnung der ohne eigened Berbienft ihnen zu Theil gewordenen Erhöhung 
— ald aus Stolz; doch lag freilich Darin auch Die Andeutung der nicht durch menschliche Verlei- 
bung, ſondern unmittelbar durch den Ruf ded Himmels überfommenen Würde. Ia felbft der 
fpäter in Übung getretene Zufag: von Gottes „und ded Heiligen Stuhles“ Gnade, während er 
der hoöchſten Gewalt des römischen Papſtes Huldigte, drückte zugleich den ſtolzen Anſpruch ver 
Unabhängigkeit von jeder weltlichen Macht aus. Ebenſo mochte der ſchon von Pipin, welder 
ven merovingifchen Childerich unter der Autorität des Bapfled vom Throne geftoßen und fi 
ſelbſt zum König hatte falben laflen, angenommene, dann von feinen Nachfolgern beibehaltene 
und fpäter allen chriſtlichen Fürſten gemein gewordene Titel „von Gottes Gnaden’ einer- 
ſeits wol an die Pflicht erinuern,, die von Gott überfommene Gewalt auch auf eine Gott wohl⸗ 
gelällige Weife auszuüben ; doch erſchien er auch als dazu beftimmt, ven „unmittelbaren Ur⸗ 
fprung der Majeflät von Gott” zu bezeichnen und bergeflalt den Unterthanen außer ver bür- 
gerliden Gehorjamd= und Ehrfurchtspflicht (und deren wie bei allen andern Pflichten vor- 
handenen mädtigen Verſtärkung durch religiöie Ideen) noch eine auf jene höhere Natur oder 
Himmlifhe Duelle ver monardifchen Gewalt ſich beziehenbe, unmittelbar veligiöfe Unterwer⸗ 
fungspflicht aufzulegen. Die Borftellung von dem unmittelbaren Lirfprung der Majeftät (und 
zwar nicht nur der Majeftät überhaupt, ald Regierungdgewalt im allgemeinen gedacht, ſondern 
auch der perjönlichen oder individuellen Majeftät jenes einzelnen Throninhabers) von Gott, deren 
Herrſchaft etwa in ven Zeiten der Robeit und Geiſtesbeſchränkung erklärbar ift, Eonnte freilich 
in dem Zeitalter des gereiften Verſtandes und ber vorangeſchrittenen Volksbildung nicht langer 
mehr fi in Kraft behaupten. Wir betrachten heutzutage mit Mitleid oder Entrüſtung den 
noch bis zur Dlitte des vorigen Jahrhunderts in Schule und vor Gericht vielfach ärgerlich und 
graufam geführten Streit über vie Majeflät von Gottes Gnaden, und ſeitdem nicht blos Für⸗ 
fien, wie Friedrich der Große, fondern fogar Schmalz („Handbuch der Rectöphilofophie‘‘) 
die Sache mit verdientem Spott abfertigte, wird man nicht leiht mehr wagen, vie Göttlichkeit 
der irdifhen Majeflät ald Dogma aufzuftellen. Seutzutage kann die Formel „von Gottes 
Gnaden“, wofern fie nicht blos ein fronımes Anerkenntniß Des allmaltenden göttlichen Willens 
ausdrücken foll (wonach freilich auch jener Privatmann fih ‚von Gotted Gnaden“ nennen 
fan), nichtö anderes mehr bedeuten als die Idee von der juriſtiſchen Heiligkeit, d. h. Unverant⸗ 
wortlichkeit over Iinverlegbarkeit des Fürften und von der Unabhängigkeit feiner innerhalb 
der geſetzlichen Schranfen auszuübenden Gewalt, worin nämlich eben das charakteriſtiſche 
Unterſcheidungsmerkmal feiner Würde von jener eines blos republikaniſchen, einer bürgerlichen 
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Berantwortlichleit unterflehenden Hauptes oder auch eines von einem Oberherrn zur Ausübung 
einer hlos untergeoroneten Regierungsgewalt beflellten und daher von jenem abhängigen 
Machthabers liegt. . Welcker. 

Delegation, delegirte Gerichtsbarkeit. Im Vrivatrecht bezeichnet die Delegation eine 

folhe Veränderung oder Novation einer Verbindlichkeit, daß entweder der Schuloner oder der 
Släubiger mit Zuftimmung des andern Theils einen neuen Schuldner oder einen neuen Gläu⸗ 
biger an feine Stelle fest. (Bgl. Thibaut, „Pandekten“, 6. 596.) Im Proceß bildet Die Dele⸗ 
gation ober velegirte Gerichtsbarkeit eine Abweichung von der orbentlichen regelmäßigen @e: 
richtsbarkeit, eine Übertragung der Gerichtsbarkeit an ſtändige oder vorübergehende Commiſſa⸗ 
rien. ©. darüber den Art. Cabinetsjuſtiz und die Literatur bei Linde, „Lehrbuch des Civil: 
procefleß”, 6. 68, 69, und Mittermaier, „Das deutſche Strafverfahren‘, 1,269. Welder. 

„ Demagog, Demagogie, Demagogifche Umtriebe. Die Geföichte ber Völker, gleich 
ver Geſchichte des einzelnen, fteht in lebendig innigem Zufanımenhange. Wie fid der einzelne 
unter wieberfehrenden ‚gleichen Verhältniſſen manches Beſondern erinnert, mas feinem Ge: 
dächtniſſe entſchwunden ſchien, jo fönnen Begriffe und Worte, die in fernen Zeiten und unter 
fremden Nationen ihre Entwidelung und ihr Gepräge erhalten haben, unter ähnlichen Um⸗ 
fländen neue Geltung gewinnen. Died war der Fall mit den Worten: Demagog, Demagogie. 
Sie find in den legten Jahrzehnden — vielfach gebraucht und misbraucht — in die Sprade 
unfers deutſchen Volks übergegangen, während fie zuvor der größern Menge frembartig tönten 
‚und faum anderdwo ald in den Schriften und Wörterbüchern unferer Gelehrten eine gelegent- 
lie Stelle fanden. 

Zumal aud in der Beziehung haben die Begriffe und Worte ihre befondere Culturgeſchichte, 
daß ihre Bedeutung ſich ändert, je nad) dem eigenthümlichen Gehalte einer befondern Zeit und 
eines beſondern Bolfölebene. „Demagog, Demagogie” bezeichneten im Griechiſchen „Volks⸗ 
leiter, Volksleitung“. Es liegt in ver Natur ver Sache, daß ſich überall einzelne an die Spige 
der Bewegung flellen, wo das Bolf einen entihiedenen Einfluß auf die Geſtaltung der öffent: 
lichen VBerbhältnifle entweder ſchon gewonnen hat, oder wo doch das Streben nad) ſolchem Ein- 
flufle in den erſten Regungen eines Öffentlichen Lebens erwacht ift. Denn aus natürlicher Träg⸗ 
heit und im Gefühl eigener Unzulänglichkeit it hauptſächlich die minder durchgebildete Menge 
geneigt, um irgendeine hervorragende PBerjünlichkeit fi zu gruppiren und den Erkorenen ale 
den Vertreter ihrer Wünſche, als den Verfechter ihrer Intereffen gelten zu laffen. Die Gigen- 
ſchaften, die in folder Stellung natürlich befähigen, find diefelben, welche als tauglidye Mittel 
zur Erreichung der verfchtedenen Öffentlichen Zwecke erſcheinen: Staatskenntniß und Staats: 
klugheit, Geiſtesgegenwart und Entſchloſſenheit in allen Vorfällen des öffentlichen Lebens, 
erprobte Kriegskenntniß und Tapferkeit; vor allem aber die Gabe der Rede, um im entſcheiden⸗ 
den Augenblicke die noch unbeſtimmte Menge hinzureißen und ſtets die Überzeugung bei ihr 
lebendig zu Erhalten, daß ver Redner ſelbſt die zureichende Kraft und ven aufrihtigen Willen 
befige, jie zu ihrem Beften zu leiten. 

Unter ven Staaten des Alterthumd waren es die griehifchen und unter diefen war es vor: 
zugli Athen, wo die Gleichheit aller Bürger in Bezug auf politifche Rechte und auf die Theil⸗ 
nahme an Berathung und Entiheidung der Öffentlichen Angelegenheiten am meiften ausgebildet 
war. Hier vor allem machte ſich denn aud das Bedürfniß ver Volksleitung geltend. Auch mußte 
hier, wo dad Volk alles galt, dieſes als ver einzige Stoff ih darbieten, woraus und womit 
alles öffentliche Leben, Gehalt und @eftalt empfangend, ſchöpferiſch ji fortbildete. Darum 
ward das Wort „Demagog” i in gleidem Sinne mit „Demiurg“ gebraucht, welches letztere auch 
foviel als Werkmeiſter, Künftler heißt, vor allem aber ven- Weltihöpfer felbft bedeutet. Und 
weil überhaupt alle öffentliche Macht, vie fich einzelne errungen, nur auf die Gunft des Volks 
dauernd gegründet fein Eonnte, fo läßt fi behaupten, daß ſelbſt alle Religionsftiiter Dema- 

‚ gogen waren, daß auch der Anfang der Monarchien regelmäßig in nichts anderm als in glück⸗ 
licher Demagogie zu ſuchen ift, nur daß der glückliche Erfolg jelbft alle Verantwortlichkeit Hin- 
fichtlich der Mittel aufhob, wodurch die Gründer ver Dynaftien zur Macht gelangt waren. Läßt 
ſich die Richtigkeit diefer Bemerkung nit immer im einzelnen nachweiſen, fo liegt der Grund 
wol nur darin, daß nicht überall unfere geſchichtlichen Quellen tief genug reichen. Doch fehlt 
es nicht an mehrfachen Belegen dafür, wie namentlich in der Geſchichte der Verwandlung der 
roͤmiſchen Republik in einen monarchiſch beherrſchten Staat. Weitere Beiſpiele ſah die Neuzeit 
bei der Entſtehung ſowol des erſten als beſonders des zweiten franzoͤſiſchen Kaiſerreichs. 

Gin durchaus natürliches und nothwendiges Verhältniß einfach bezeichnend konnten vie 



Demagog 341 

Ausdrücke „Demagog, Demagogie“ vorerft keine ſchlimme Nebenbedeutung Haben. If ein 
Bolt noch unverdorben, befitzt es noch ven Willen und die Kraft ber Tugenden, welche die Er⸗ 
haltung freier Verfaſſungen bedingen, iſt eben darum die lebendige Theilnahme an den gemein⸗ 
ſamen Angelegenheiten des Vaterlandes noch nicht erſtorben und wird noch durch dieſe Theil⸗ 
nahme der praktiſche Blick geſchärft und die Kenntniß vom Zuſtande des Staats auch in der 
Maſſe verbreitet, fo kann die Stellung des Demagogen nur durch dieſelben lobenswerthen 
Gigenihaften, welche dem Volke ſelbſt innewohnen, errungen und behauptet werden. Ein ähn: 
liches Berhältniß tritt dann ein, wenn ein Volk durch daß Übermaß der Übel, die aus der feit- 
herigen Verderbniß feines dffentlihen Zuftandes entfprungen, zur Erkenntniß derfelben gelangt 
und wenn bieje Erkenntniß endlich zu einer durchgreifenden fittlichen Reaction im Geifte ver 
Nation führt. Mag dann auch der Demagog, der an die Spike ſich ftellt und der vom Gifte der 
Verderbniß, dad den ganzen Staatöförper zu zerftören brobte, aus denſelben Duellen wie pie 
übrigen Glieder veflelben eingefogen hatte, nicht durchaus von den herrſchenden Laſtern und 
Fehlern ſich frei erhalten haben, fo wird er doch immer in denjenigen Gigenfchaften hervorragen 
müflen, welche das Bedürfniß der Zukunft geworben find, weil fle das Heilmittel gegen das 
biöherige Übel enthalten. Nur wenn ein Bolt völlig entartet und ihm Die Kraft der Wieder: 
geburt verfiegt ift, nur dann werden Die Reiter deflelben in einem wachſenden Maße ber herr⸗ 
fchenden Schlechtigkeit ein Mittel ihrer perfönlichen Herrſchaft finden. Äußert fi doch überall, 
im Berhältnifie zum einzelnen, eine Übermadjt der Geſammtheit auch in moralifcher Beziehung; 
fie äußert ih um fo mehr, in je höherm Grade das gefammte Gemeinweſen auf eine möglihft 
gleiche Theilnahme aller Staatsbürger an den öffentlichen Angelegenheiten gegründet ift. 

Die Behauptung, daß nur hei einem üppigen Volke die Schwelgerei, nur bei einem beſtech⸗ 
lichen vie Habſucht, nur bei einen: feigen vie Feigheit einen Anfprud auf die Leitung deſſelben 
gewähren fünne, wird durch die Geſchichte aller Völker beftätigt. Der Geift der Athenienſer 
war fhon von früherer Höhe herabgefunfen, als Perikles in feiner Stellung ald Demagog und 
als Vorftcher ves Volks (pooratıng) ih veranlaßt fand, wol auch den niedern Leidenſchaften 
und den verderblichen Gelüften veffelben zu ſchmeicheln, um ſich in dieſer Stellung zu behaupten. 
Noch aber galten zugleich das wahre Talent und die Uneigennüpigfeit der Baterlandsliebe und 
nur ſolche Gigenihaften hatten ihm feine Macht und die Dauer verfelben verbürgen Eönnen. 
Hatte nun Perikles durch die Art, wie er fih in der fortwährenden Gunft des Volks zu be: 
baupten ftrebte, für die Zukunft ein verderbliches und übel befolgteö Beifpiel gegeben, und kann 
ber Einfluß jeined Benehmens auf die Beſchleunigung ded Verfalls nit in Abrede geftellt 
werben, fo läßt ſich doch darin weniger die Urfache al8 ein Zeichen der eingetretenen Verderbniß 
erkennen. So fah man denn nach Perikles' Tone eine Reihe niedrig gefinnter Männer um bie 
Volksgunſt buhlen und im fiegreichen Kampfe gegen bie Beflern das Öffentliche Wohl ihren 
befondern Intereflen rückſichtslos aufopfern. Jetzt erſt verband ſich mit dem Worte „Demagogie‘, 
Führung des Volks, der ſchlimme Begriff ver Verführung deſſelben, pa ſich durch Unverſchämt⸗ 
heit, Frechheit und mehr durch rohes Gejchrei und plumpe Schmeichelei als durch belehrende 
und begeifternde Rede nach und nad ver Viehhändler Lyſikrates, ver Flachshändler Gukrates, 
der Gerber Kleon zu Leitern der gleichfalld eitel und frech, üppig, feil und feig gewordenen 
Menge aufzuwerfen mußten. Wie fehr namentlich der legtere feinen eigenen Vortheil auf Ko: 
ften des Gemeinwohls verfolgte, zeigt der Umſtand, daß er, arm bei der Übernahme ver Volks⸗ 
leitung , ein beträchtliches Vermögen hinterließ. Nach feinem Tobe im Befechte bei Amphipolis 
fleigerte ſich das Übel zu noch Höherm Brave, Indem fi) der gemeine Hyperbolos und mehrere 
in Athen eingebrungene Fremdlinge, ſodann der zwar einſichtsvolle und berebte, aber charakter⸗ 
ſchwache und ſchwankende Theramenes nebft andern, welche nur vorübergehenbe Bedeutung er- 
langten, an die Spige ver Öffentlihen Angelegenheiten ſchwangen. Aus ähnlichen Gründen 
zeigten fi ähnliche Folgen in andern griechifchen Staaten. In der einer reinen Demokratie 
zunächſtſtehenden Berfaffung Athens, nad) welcher mit einigen befondern Cinſchränkungen und 
Mopdificationen in ver Mafle des Volks felbft die Duelle und der Stoff für alle amtliche Macht 
im Staate lag, war e8 eben darum die Sache des ganzen Volks, die Amtsführung feiner 
Magiſtrate zu controlicen, ſowie feine eigenen Befugniffe gegen alle obrigkeitlichen Eingriffe und 
felbft gegen jeden Anfchein des Misbrauchs ber Gewalt mit eiferfühhtigen Auge zu bewachen. 
So ſtanden denn häufig die Volksmaſſe und ihre Obrigkeiten fi; gegenüber, und weil dem ſo 
war, gingen faft durchweg die Leiter des Volks aus den untern Klaffen beffelben hervor, da 
gerade erft der Mangel einer befondern amtlichen Stellung zu derjenigen eines Demagogen be: 
fähigen konnte. Anders waren die Berhältniffe in Rom, Solange nod) die Verfaffung unan: 



342 Demagog 
gefochten ariftokratifch war, folange unter den verſchiedenen Klaffen der Geſellſchaft, als 

wefentlich befehlenven oder weſentlich gehorchenden, eine jharfe Trennung beſtand, konnte eine 
eigentliche Demagogie nicht zum Borfchein kommen. Erft jpäter, als vie Plebejer vie politifche 
Nichtigkeit, wozu fie verurtheilt waren, bitterer empfansen, ald fie mehr und mehr zum Be- 
wußtfein ihrer Macht und Wichtigkeit gelangten, ald hiermit der lange und fiegreiche Kampf 
der Demokratie gegen bie Ariftofratie fi entſpann, mußte auch die Demagogie als ein natür- 
liches Element in die Gefteltung des öffentlichen Lebens eingreifen. Sie mußte jedoch zugleich 
einen andern Charakter ald in Griechenland annehmen und eine andere Richtung einhalten. 
Denn ſelbſt im Kampfe der Demokratie gegen die Vorrechte der Ariflofratie war es Doch immer 
nur eine beftimmte amtliche Stellung, welche einen gewiffen Einfluß und durch denſelben vie 
Mittel zum-meitern erfolgreihen Kampfe verleihen fonnte. Hiernach fah man in Rom mehrere 
Mitglieder der ausgezeichnetſten Gefchlechter nad) ver Ehre der Führung des Volks und der 
Bertheivigung feiner Rechte trachten. Ob dieſe nun mehr oder weniger aus Interefle an vem 
Schidfale ihrer Mitbürger handelten, oder ob lie ſchon früh ver Stachel monarchiſchen Ehr⸗ 
geizes trieb, immer traten fie Doch der arifiofratifchen Partei entgegen, wozu fie ihrer Geburt 
nad gehörten, und indem fie zu einer Ausbildung der Berfaflung in demofratifhen Sinne bei: 
trugen, mußten fie freilich pie alten Iuftitute ftürzen helfen, da jede neue politifche Schöpfung 
eine Zerſtörung vorausfegt. Es geſchah alfo Hier, mad wir auch in ber neueften Zeit va und 
bort, namentlich unter der monarchiſch-ariſtokratiſchen Verfafſung Großbritanniens in etwas 
veränderter Weiſe ſich wiederholen ſahen. Denn auch in Großbritannien ſind es hauptſächlich 
Mitglieder der Ariſtokratie gewefen, welche, ihr eigened Interefle an pasjenige der Volks⸗ 
male knüpfend, im Kampfe für die Rechte verjelben vie Iultiative ergriffen, wenn fie auch 
künftig als allgu ſchwach erſcheinen dürften, die Zügel zu halten, die ſie gefaßt, und die Geiſter 
zu lenken ober zu bannen, die ſie zu ihrer Hülfe aufgerufen haben. 

Unter jeuen patriciſchen Geſchlechtern Roms verfolgten namentlich die ruhmvollen Seipio⸗ 
nen ſchon früh die ſoeben bezeichnete Richtung. Vorzüglich waren es aber die Tribunen, als 
die verfaſſungsmäßigen Schutzbehörden der Plebejer, welche dieſen Weg einſchlugen, und wer 
immer durch die Gunſt der größern Maſſe im wahren oder vorgeblichen Intereſſe derſelben zu 
wirken ſuchte, war darum vor allem bemüht, zu dieſer Würde zu gelangen. Selbſt während 
der Siege ber Demokratie hatte indefſen die Entfittlihung um ſich gegriffen, welche die längere 
Herrſchaft derſelben unmoͤglich machen mußte. Darum ſcheiterten die hochherzigen Beſtrebungen 
mehrerer roͤmiſchen Demagogen, wie diejenigen der edeln Gracchen, als ſie durch Umwandelung 
der geſellſchaftlichen Verhältniſſe die Freiheit auf neuen Grundlagen zu befeſtigen ſtrebten. 
Auch war ed natürlich, daß nach den vollſtaͤndigern Siege des demokratiſchen Princips dad 
Tribunat ſeine vorzügliche populäre Bedeutung verlor. Um fo mehr mußten ſich Macht und 
Anjehen, der Natur einer erobernden Demokratie gemäß, an das Talent und das Glück fieg⸗ 
reicher Feldherten knüpfen, und fo fiel envlich die Freiheit einen Julius Caͤſar als Beute anheim, 
nachdem er zugleich die Künſte der Deinagogie und feine kriegeriſchen Erfolge in die Wagſchale 
geworfen hatte. Der glückliche Feldherr, der zum Unterdrücker ver Freiheit feines Volks ge: 
worben, hat fi aber in feinem Heere ein Werkzeug geichaffen, in welchen mit ver Neigung 

* auch die Fähigkeit fortiebt, der Herrſchfucht und ver Unterbrüdung zum bereiten Werkzeuge zu 
dienen. Darum fonnte nad Cäſar's Tode die Macht leicht in ſchwächere Hände übergehen. 
Anders war e8 in Atben, wo nicht ſowol glüdliche Feldherren ale vielmehr glückliche Renner an 
der Spige der Öffentlichen Angelegenheiten ſtanden. Das redneriſche Talent ift fo rein perfön: 
lich, daß felbft die hierdurch ereungene Macht nicht leicht auf einen Nachfolger fich vererben läßt. 
Währenn alfo die Berfaffung der entarteten Römer zu einer militärifchen Alleinherrſchaft er: 
ſtarrte, konnte bie Freiheit der entarteten Athenienjer nur in Anardie zu Grunde geben, weiche 
das ermattete Bolt zur Beute fremder Eroberer werben lieh. 

Wie der Krieg den Feldherrn bildet und das militäriſche Talent hervortreten läßt, jo baben 
fi von jeher im Streite ver Voͤlker gegen die Unterdrückung, weldher mit Wort und Rebe zu 
beginnen pflegt, aus der Tiefe der gärenden Maſſen einzelne Männer bervorgeboben,, welche 
vorzugsweiſe der entſchiedene Ausdruck ihrer Zeit waren. Wie ſie ſelbſt vom Strome der allge⸗ 
meinen Bewegung am weiteſten fortgeſtoßen wurden, fo mußten fie auch als die Lenker und 
Leiter dieſer VBewegung erfcheinen. Darum hat bie neueße Zeit, welche vorzugsweife Die Periode 
politiſcher und forialer Umwälzungen geworden iſt, die Reihe der Demagogen und pie Ge⸗ 
ſchichte der Demagogie vielfach bereichert, von ber engliſchen Revolution an, dieſem zeitlich nun 
räumlich getrennten Borfpiele der folgenden Ummälzungen, bis auf unfere Tage. In Eranf: 
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rei, wo bie größte Maſſ⸗ vom tiefſten Grunde aus und im weliteſten Umfange erſchüttert 
wurde, war die Zahl der Volksführer anı betrachtlichften, wie viefe ihrer Stellung und ihrem 
Gharafter nach die gewaltigften waren. Jede Revolntion begreift eine zeitweife Umwälzung 
auch im Gebiete der Moral. Wenn alfo diejenigen Lafter und Fehler‘, wie Zerftörungsfucht, 
Rachſucht, Blutgierde u. |. w., welche durch die Macht ver beſtandenen geſetzlichen Ordnung zu 
Boden gehalten wurden, nunmehr zum Borfchein kommen, jo treten dagegen au diejenigen 
Tugenden hervor, welche aus dem bürgerlichen Leben verbrängt waren, alfo daß im Schlimmen 
wie im Guten die Menfchen größer erfcheinen. Hiernach erbliden wir die vorwärts dringende 
Kühnheit eines Mirabeau, im Gegenfage zu jener feigen, höfiſchen Schmiegfamfeit, welche 
biöher zu Macht und Anfehen geführt hatte; die ungemeffene Verwegenheit, die freche Offenheit 
eined Danton, im Gegenfage zu der feigen, conventionellen Heuchelei, welche auf Schleich⸗ 
wegen zum Ziele kroch; vie graufame Unbeftechlichkeit eines Nobeöpierre, in Gegenſatze zu der 
allgemeinen und faſt zum Princip gewordenen Feilheit. Nur die Verbindung hervorſtechender 
Talente und der gewoͤhnlichen Kunftgriffe der Demagogie mit hervorragenden Eigenſchaften 
des Charakters hatie auch im Laufe der Franzdiiichen Revolution die größere Macht und den 
weiter reichenden Einfluß verbürgen Eönnen. Wird doch bei dem Volke in der Zeit ver Roth 
zugleich der Inftinet der Rettung mit nicht leicht irre führenden Takte ſich regen, und pflegt 
doch der geiäidtere Steuermann durch den Sturm ſelbſt, der alle Kräfte aufwühlt, an das 
Ruder geprängt zu werben. Darum fonnten andere Männer, die nur in folder Schlechtigkeit 
andgezeichnet waren, welche mit der vollftändigfien Charakterſchwäche fich verträgt, höchſtens 
eine untergeorpnete Rolle jpielen, wenn fie gleich als wirkſame Triebräder in das Ganze der 
unermeßlidden Bewegung eingreifen mochten. Iener Philipp Egalite, Herzog von Orleans, 
felbft wenn ihm feine Abftammung aus föniglichen Blute nicht in Wege geftanden hätte, würde 
fi ninnmer zu dauernder Leitung an die Spike feines Volks haben ſchwingen fönnen ; ebenfo 
wenig der in allem niedrige Marat, welcher — rem riefenbaften Danton als Lärmſchreiber 
dienend — nur das ſchmuzige Fußgeſtelle war, auf welchem fid) diejer in deſto gehobenerer 
Stellung dem Volle zeigte. 

Sobald ein innerlid, bewegtes Volk feine fernere Zukunft von dem Loſe der Schlachten ab: 
hängig maden muß, wird jich mehr und mehr der Kern veffelben in dem Heerlager jammeln. 
Dann tritt die öffentliche That an die Stelle der öffentlihen Rede und dad Schlachtfeld an die 
Stelle ver Tribüne ; dann wird endlich der jiegreiche Feldherr durch die hinreißende und keines 
Commentars bedürfende Sprache der Breigniffe zum eigentlihen Volksführer erhoben. In 
diefem Sinne können wir auch Napoleon I. als Demagogen bezeichnen, wenngleich er niemals 
auf alte Klaflen des Volks feine Macht zu Münden fuchte, und wenn er auch dadurch, daß er 
die Sülfe der eigentligen Volksmaſſe zurückwies, jeinen fpätern Fall berbeiführte. Nach dieſem 
Falle ſuchte die Reſtauration die Mittel einer Einwirkung auf die öffentliche Meinung in nit 
allzu weite conſtitutionelle Schranfen zu bannen, die wenigftend im Anfange den Schein der 
Haltbarkeit varboten. Wie groß aljv der Einfluß der Oppoſitionsredner war, eines Manuel, 
Foy, Lafayette, Benjamin Conſtant u. a., jo waren jie doch Durch jene verfaflungsmäßi: 
gen Schranken in viel zu weite Entfernung von der Volksmaſſe geftellt, als daß man fie nad) 
ihrer Stellung und nad ihrer Richtung als eigentliche Leiter derjelben bezeichnen dürfte. 
Um die im Volke liegenden Blemente der Linzufrievenheit zum Sturz ver bourboniſchen Herr: 
ſchaft zu benupen, ſuchte man geheime Verbindungen und Verſchwörungen anzulnüpfen. Bei 
Biefer verborgenen Thätigkeit aber Hatte feine wirklide Demagogie flatt. Als endlich jener 
Sturz wirklich erfolgte, war die Erhebung fo gleichzeitig und allgemein und ver entſcheidende 
Kanıyf von fo kurzer Dauer, daß Die Führer des Volks, kaum bemerkt, in deſſen Mitte wieder 
verſchwanden und dem Herzog von Orleans die Frucht ihrer Demagogie für fi zu pflüden 
überließen. In den Kampfe, der fih aus den neuen Täufhungen feit ver Sulirevolution er: 
zeugte, fuchten wol manche anf die Interefien und Berürfniffe, auf vie Gelüſte und Leiden⸗ 
ſchaften ver Volksmaſſe ihren Angriffsplan zu. gründen und fomit zu der Stellung von Dema⸗ 
gogen zu gelangen; aber bie einzelnen Männer der Oppofition befaßen keine fo hervorragende 
Eigenſchaften des Geiſtes und Charakters, als daß fie ſich zu wirklichen Führern des Volks 
Hätten aufihwingen fönnen. Dies zeigte ſich auch fofort in der Revolution von 1848, mo 
Diefe Männer der Oppofition theils ihre Wirkſamkeit aufgaben, theild raſch durcheinander 
ſelbſt beſeitigt und aufgerieben wurden. An ihre Stelle drängten ji andere, denen es aller: 
dings gelang, für den Augenblick die revolntivnären Maſſen für fich einzunehmen, aber auch 
ſie waren viel mehr Bertreter gewiffer politifcher und öͤkonomiſcher Lehren und Syſtene als po⸗ 
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litiſche Volksführer, und unterlagen und verſchwanden fofort, als ſich ihre Theorien als un⸗ 
praktiſch erwieſen. Gerade weil fo die Maffen der franzöfifhen Nation der wirklihen Dema- 
gogen enibehrten und die Parteien führerlos im Streit und Wirrwarr durcheinander wogten, 
wurde ed Ludwig Napoleon möglich, ohne eigentlihen Anhalt und ohne große Bopularität im 
Volke, durch Geſchick und Gewalt die Herrſchaft an fi zu reifen. Man kann darum aud Ra: 
poleon IN. nicht ald Demagogen bezeichnen. Sein Erfolg beruht in dem Staatöflreihe vom 
2. December. 

Dagegen ſahen wir im britifchen Infelveihe in O'Connell einen Mann, der jih mit 
Recht den Namen des ‚großen Aufregers“ erworben hat. Wie hoch oder wie gering man jeine 
Erfolge anfchlage, dieſer Agitator Tonnte bis an fein Lebensende in vielfacher Beziehung als 
Mufter eines vollendeten Volfsführers gelten. War es ihm doch wenigftend gelungen, ven 
Geiſt jeines Volks fortwährend in jener lebendigen Spannung zu erhalten, die ed erft möglich 
macht, jede eintretende Kriſis alsbald für die Srreihung weiterer Erfolge zu benugen. In 
Großbritannien ift durch unbefchränfte Prepfreiheit und durch das Aſſociations⸗ und Verſamm⸗ 
lungsrecht des Volks die Demagogie geſetzlich autorifirt und zugleich in beftimmntte, aber geräu⸗ 
mige Schranken gewiefen. Gerade dieſe audgedehntere Freiheit Hat vie Folge, daß die verſchie⸗ 
denſten Anfichten und Befttebungen gleichzeitig zum Vorſchein fommen und — in ihren Wir- 
kungen fi durchkreuzend — gegenjeitig jich bebingen und beichränfen. Auf diefe Weiſe wird 
das größere Maß der Freiheit eine Gewähr für die Aufrechthaltung der Ordnung, und wir 
finden darin den neuen Beweiß, wie in der Freiheit felbft das befle und das einzig zureichende 
Mittel gegen ihren Misbrauch liege. Darum Eonnten die neuern englifhen Demagogen von 
Hunt und Gobbett an zwar Aufiehen und Lärm erregen, aber weder ſelbſt zu befondern An- 
feben gelangen, noch zu irgendeinem politiſch wichtigen Ereigniſſe fortreißen. Erſt dann würbe 
in Gugland und Schottland die Demagogie bedeutendern Einfluß gewinnen, wenn bei allge: 
mein geitiegener Notb der untern Klafjen ein beſonders bewegendes Ereigniß zum Signal eine 
gemeinfamen Handelns derſelben werben jollte. 

Auch in Deutfchland ift feit ven Befreiungsfriegen über Demagogen, Demagogie und be: 
ſonders über fogenannte demagogiſche Umtriebe viel geſprochen und gefchrieben worden. Bon 
diejen Dingen fchien fi im langen Berlaufe eines ſehr paffiven öffentlichen Lebens io Begriff 
als Wort verloren zu haben, und felbft zu der Zeit, als diefe Ausprüde in den amtlidgen 
Spradgebraud übergingen und von da aus fich weiter verbreiteten, war feine triftige Urſache 
zu ihrer Aufnahme in die deutſche Sprache vorhanden. Daher kam ed, daß das Volk bie ent⸗ 
ſprechenden Thatfachen zu den ihm ungewohnten Benennungen nicht aufzufinden vermochte, 
daß ihm die eifrige Berfolgung der fogenannten demagogiſchen Umtriebe, die ed mit Recht faſt 
durchweg ald ein leereö Hirngeipinft anjah, zu vielfahen Scherzen und Spöttereien Anlaß 
gab, daß es mol gar die Benennung „Demagog“, die nad) ber Abficht des amtlichen Sprachge- 
brauchs etwas Tadelnswerthes bezeichnen ſollte, in einem gegentheiligen Sinne nahm. Näheres 
darüber jiehe in den Art. Geheime Gefelfchaften; Bolitifhe Nmtriebe und Unter: 
ſuchungen. W. Schulz-Bodmer. 

Demokratie, Demokratiſches Princip. Demokratie bedeutet nach dem etymologi⸗ 
ſchen und hiſtoriſchen Urſprunge des Worts (Önnoxparreix) Herrſchaft des Volks und bildet 
einen doppelten Gegenſatz, einmal zu der Monarchie, als der Herrſchaft eines einzelnen, und 
ſodann zu der Ariſtokratie, als der Herrſchaft einer bevorrechteten Minderheit, einer Kaſte oder 
eines Standes. Im Gegenſatze zur Monarchie iſt es vorzugsweiſe der Begriff der Freiheit, 
welcher der Demokratie eignet, ſei es, daß dieſer Begriff ſich wie im Alterthum darin ausprägt, 
daß man keinen Herrn über ſich dulden, vielmehr ſelbſt die Herrſchaft und zwar voll und unge⸗ 
theilt ausüben wollte, fei ed, wie im modernen und namentlich in dem auf germaniſchen Grund⸗ 
lagen ruhenden Staatswejen, daß man nur möglichfte Selbfländigfeit des Individuums er- 
ftrebt und lediglich als Bürgſchaft für diefe eine geregelte Mitwirkung aller einzelnen-an der 
Zeitung des Sanzen. Im Berhältnig Dagegen zur Ariftofratie befteht das auszeichnende Wefen 
der Demokratie mehr in ver Gleichheit, in der Abwelenheit von Vorrechten, von Rangunter: 
ſchieden, mindeftens ſolchen, welche dem Höhergeftellten ein Recht und eine Macht ver Beherr⸗ 
fung oder Ausbeutung des Nieverern geben. Namentlich in diefer legtern Beziehung, welche 
mehr focialer als rein politifcher Natur ift, erfcheinen die Demokratie und das bemofratifche 
Prineip in den verfhiedenen Staaten und zu ben verjhiedenen Zeiten auf das mannichfachſte, 
abgeſtuft und ſchattirt, worüber weiter unten bei der Geſchichte der Demokratie das Nähere 
beizubringen fein wird. ! 
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Die Demokratie fommt theils als eine wirkliche Staatö- oder Negierungsform vor, und dad 
ift ihre urfprüngliche geſchichtliche Bedeutung; To faßte Ariftoteles ſie auf, wenn er unter ven 
drei Brundformen des Staats auch die Mehrheitsherrſchaft aufführte, die er im beſſern Sinne 
Politie, im fhlimmern (gemäß den Zuftänden, wie jie zu feiner Zeit beftanden) Demokratie 
nannte — ; theils aber erfcheint fie auch ald ein bloßes Element in Staate, neben andern, biefe 
beſchränkend ober von ihnen beſchränkt. Schon Gicero betrachtete ald die befle Staatsform die 
aus monardiichen, ariftofratifchen und demokratiſchen Glementen gemijchte, und die neuern 
Staatötheorien haben, hauptſächlich nach dem Vorgange Montesquieu's, dieſer Anſicht eine faft 
allgemeine Geltung eingeräumt. Als das praktiſche Muſterbild dieſer gegenſeitigen Begren- 
zung monarchiſcher, ariſtokratiſcher und demokratiſcher Kräfte und Richtungen gilt bekanntlich 
die engliſche Verfaſſung. 

Wie die meiſten ſtaatsrechtlichen Begriffe, iſt auch ver Begriff ver Demokratie oder des de⸗ 
mokratiſchen Princips keineswegs ein ſo einfacher und ein für allemal feſtgeſtellter, daß man ihn 
ohne weiteres auf jedes gegebene Staatsweſen anwenden over jedes danach beurtheilen könnte; 
vielmehr iſt er der verſchiedenartigſten Deutung, Ausdehnung oder Beſchränkung fähig. Und 
zwar in doppelter Hinſicht: einmal in Betreff der Art und Weiſe, wie die Herrſchaft des Volks⸗ 
elementd (worauf der Name deutet) oder noch deſſen maßgebender Einflug im Staate geübt 
wird, jodann in Bezug auf ven Begriff Volk felbft, je nachdem verfelbe jo oder anders, enger 
oder weiter gefaßt wird. Was das erftere betrifft, jo kommt nicht allein der wichtige Unterſchied 
in Betracht, den im allgemeinen ver Gegenjag ber antifen und ver, mobernen Staatsidee in 
Bezug auf dad Verhältniß des Individuums zu dem Gemeinweſen aud) für Die Anwendung bed 
demokratiſchen Principe bedingt und auf den wir ſchon oben binwiejen, jondern es macht ſich 
auch noch ein anderer Gegenfag bemerkbar, ver zwar zum Theil, aber doch nit ganz mit jenem 
erſtern zufammenfällt. Es ift Died der Gegenfag von reiner oder unmittelbarer (abjoluter) und 
mittelbarer ober repräfentatiner. Demokratie. Das Weſen ver erflern beſteht darin, daß ber 
einzelne unmittelbar perjönlich an der Ausübung ver dem ganzen Volfe zuſtehenden Herrſchaft 
tbeilnimmt, während in der mittelbaren Demokratie dieſe Herrjhaft nur im Namen und 
Auftrage des Volks von beftimmten Vertretern oder Bevollmächtigten deſſelben geübt wir. 
Wo man nad der antifen Anihauung vom Staate pad Weſen der Freiheit vorzugsweiſe in die 
Theilnahme an der Herrihaft oder der Negelung der Öffentlichen Angelegenheiten und das 
Weſen des Staats in die Dienfibarmahung aller einzelnen für feine Zwecke fegte, da mußte 
naturgemäß die abfolute oder unmittelbare Form der Demokratie — da, wo diefe überhaupt vor: 
herrſchte — zur Geltung fommen. Nicht blos in den Eleinen griechiſchen Republifen, welche 
kaum mehr ald große freie Städte mit einer dazugehörigen Anwohnerſchaft waren, ſondern 
auch in nem gewaltigen römifchen Freiſtaat zu einer Zeit, wo diefer beinahe die ganze befannte 
Welt umfpannte, hat man nie eine andere Form der Geltendmachung des vemofratifchen Princips 
gekannt als die ver unmittelbaren perfünlicden Stimmgebung jedes einzelnen Bürgers in der all 
gemeinen Bolföverfanmlung. Allervings kam hinzu, daß man damals ein wichtiges Organ 
und Hülfsmittel des repräfentativen Staatd überhaupt und deshalb auch der repräfentativen 
Demokratie noch nicht befaß ‚nämlich die Preſſe. Daß jedoch dies nicht der einzige Grund des jo 
entſchiedenen Vorwaltens der abfoluten Form der Demofratie im antiken Staate war , vielmehr 
die dieſem eigenthümliche allgemein politiiche Auffaſſungsweiſe pad Meifte dazu beitrug, zeigt 
fi darin, daß au beim Vorhandenſein einer durch Ichriftlihe Gedankenmittheilung, durch 
die Prefle vermittelten Möglichkeit der Anwendung repräfentativer Formen, ja bei dem wirk⸗ 
lichen. Vorhandenſein folher dennoch unter dem Einfluß einer dem antifen Staat nachgebil⸗ 
beten politiichen Anſchauungsöweiſe ſich das demokratiſche Element in feiner ganzen rohen Un⸗ 
mittelbazkeit äußert, wir meinen jene Zeit der erſten Franzoöſiſchen Nevolution, wo die parijer . 

Commune und die Clubs als unmittelbarer Ausdruck des jogenannten abjoluten Volkswillens 
‚die geſetzliche Repräfentation des Landes, die Nationalverfammlung, terrorifisten. Es liegt aller: 
dings aud in dem Weſen der Demokratie felbft ein gewifler Trieb, fi) unmittelbar ohne alle Be- 
fihränfung und Bermittelung geltend zu machen. Sie hat dies mit Der Deöpotie gemein, die auf) 
auf ihrer hoͤchſten Spige nichts feunt ald das „Tel est notre plaisir“ und felbft die Dazwiſchen⸗ 
kunft vermittelnder Natbgeber nicht erträgt. Aber eben dieſer Neigung fommt auf bedenkliche 
Weiſe jener Zug des romanischen Staatsweſens entgegen, der, ein Erbtheil der antiken Welt, 
alle Macht und alles Leben des Staats in deſſen Mittelpunfte concentrirt und baher auch jebe 
herrſchende ober nach Herrjchaft ftrebende Gewalt dahin drängt und dazu aufforbert, fich dieſes 
Mittelpunkts zu bemächtigen und von da aus Ihren abfoluten Willen dem Ganzen zu dictiren. 

- 
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Auch in den neuern Phaſen der franzoͤſiſchen Geſchichte hat ſich dieſer abſolute und despotiſche 
Charakter der dortigen Demokratie wiederholt gezeigt, noch ganz zuletzt in der merkwürdigen 
und überall ſonſt, nur dort nicht unnatürlich erſcheinenden Verbindung des allgemeinen Stimm⸗ 
rechts mit der abſoluteſten Despotie, während in England felbft zu der Zeit, wo daß demokra⸗ 
tifche Element entfhienen die Oberhand im Staate gewann und fogar bis zur äußerften Ge⸗ 
waltthat vorſchritt (in der Revolution von 1640), doch der Schwerpunkt ver Bewegung bie 
beinahe ganz zuleßt in dem Parlament, als ber repräfentativen Darftelung des Volkswillens, 
verblieb und auch nad der Unterbrechung durch die Militärdietatur aldbald wieder dorthin 
zurückkehrte. Die während der Bemegungsjahre 1848 und 1849 auch in Deutihland mehrfach 
vorgefonmenen Verſuche, das demofratifche Brincip bis zu jener ſchwindelnden Höhe hinanzu⸗ 
gipfeln, beziehendlih zu carikiren, daß jeder zufällig zujanmengelaufene ober von einem 
Volksredner herbeigezogene Menſchenhaufe ſich als die unmittelbare Manifeſtation ber Volfs- 
fouveränetät darftellte und in diefer Eigenfchaft nicht blos Regierung und Kammern der Einzel- 
ftaaten, fondern audy die Vertretung der geſammten Nation, das deutſche Barlament, zu toranni= 
firen und für vechtloß zu erklären ſich unterfing, waren nichts als bloße Abklatſche franzoͤſiſcher 
Mufterbilders denn den germaniichen Weſen wiverfirebt von Haus and ein ſolches abfolutes 
despotifihes Gebaren durchaus. Nur im engften lofalen Kreife, in ver altgermanifchen ®e: 
meinde, finden wir, wie es da natürlich war, die Geſammtheit der freien Männer unmittelbar 
in der Gemeindeverſammlung ihre Angelegenheiten berathen; ſobald Dagegen das Gemeinweſen 
ſich über dieſe lokale Beichränftheit zu einer wirklichen ſtaatlichen Gemeinfamfeit ausbehnte, tritt 
alsbald auch für Die demofratifchen Elemente die vepräfentatise (vermittelte) Form ber Dar- 
ftellung und Geltendmachung des Volkswillens in Kraft, und nicht bios in Dem conflitutionelfen 
England, jondern felbft in dem republikaniſchen Norbamerifa iſt dieſe Form die durchaus vor⸗ 
herrſchende und maßgebende geblieben, dad Volk Hat jich dort wie Hier beichieden, nur auf 
dieſem Umwege, Durch von ihm gewählte Beauftragte oder Abgeorbnete feinen Willen kund zu 
geben, und weder hat Loudon glei Varis verfucht, die Vertreter der Nation durch Volksſauf⸗ 
läufe zu terrorifiren, noch iR man auf bie Idee gekommen, das Volk in höchſteigener Berfon 
in fogenannten lirverfanmlungen ohne Dazwifchenfunft einer geordneten Vertretung und 
regelmäßiger parlamentarifher Berhandlungen die höchſten Angelegenheiten des Staats ent: 
ſcheiden zu laſſen. Nur in dem einen Falle einer Abänderung dev Grundgeſetze des Staats findet 
eine Mitwirkuug des Volks in corpore, aber doch nur erſt nad voransgegangener Berathung 
und Entſcheidung der Sache im Congreſſe flatt, eine Einrichtung, die befanntlih aud in der 
Schmeiz befteht, wo aber im übrigen die früher in mehreren, namentlich der Eleinern Kantone 
üblige Abſtimmungsweiſe jeit vem Jahre 1848 größtentHeild in eine vepräfentative verwandelt 
worden ift. Was den andern der beiden oßenberührten Punkte betrifft, die verſchiedene Auf: 
fafiung des Subjectö dev Demokratie, des zur Herrſchaft oder Doch zur entſcheidenden Minvirkung 
bei Regelung der öffentlihen Angelegenheiten berechtigten Volks, fo läßt fih diefe nur in 
engfter Verbindung mit den gejanımten politiſchen, ſoeialen und ſeloſt gewerblichen Verbalt- 
niſſen der betreffenden Staaten, alſo nur durch einen geſchichtlichen überblick dieſer deutlich auf⸗ 
zeigen und erklären. In den alten Staaten, wo das demokratiſche Princip ausſchließend oder 
doch weſentlich mitberechtigt zur Geltung kommt ‚ wie namentlid) in Athen und in Rom, finsen 
wir daſſelbe nach unten hin fcharf abgegrenzt durch die Ausfcheidung der in dieſen Staaten fo 
zahlreichen Unfreien oder Sflaven. Aber auch bie freie Bevölkerung oder die eigentlichen Bol: 
bürger waren keineswegs an Rechten und in Bezug auf ihre Theilnahme um Gemeinweſen 
einander völlig gleih. In Athen z. B. war na der Solonifhen Verfaſſung die unterfle Klaſſe 
der Bürger von der Führung der Staatsämter ausgeſchlofſen und in Rom wurde vurch das 
von Servins Tullins eingeführte Klaffenfoftem das Stimmrecht ver lebten oder ärmflen Kaffe, 
im Verhältniß zu der Kopfzahl verfelben, gegen das der übrigen Klaffen weſentlich herabgeſetzt. 
In Athen führte allerdings die weitere Entwidlelung der demokratiſchen Principien zit der all: 
mähligen Austilgung jenes Klaſſenunterſchieds und zu einem entſchiedenen Übergewicht ber 
unterften, zahlreichften Klaſſe über die obern , und in Nom verfuchten die Bollöführer ebewfalls, 
jedoch nur mit theilmeifem Erfolge in den letzten Zeiten der Republik die durchaus demokratiſch 
organiſirten allgemeinen Volksverſammlungen (comitia tributa) zu der eigentlich aubſchlag⸗ 
gebenden Macht im Staate zu erheben. 

Sehen wir von der antifen zu der modernen Geſellſchaft üͤber, fo finden mir biefe bei den: 
jenigen Volkerſchaften, welche als die Hauptträger eines neuen Culturprincips gegenüber dem. 
antifen zu betrachten find, den germanijchen (f. den Art. Cultur), anfänglich weſentlich demo 
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kratiſch organifixt. Die alte veutiche Bollögemeinve beſtand aus lauter gleichberechtigten, durch⸗ 
and freien, unabhängigen Mitglievern. Zwar gab es gewifle perfönliche Auszeichnungen, an: 
fangs wol immer durch beftinnmte Ihaten hervorragender Tapferkeit oder Klugheit erworben 
und dur bie freie Anerkennung ber Volksgenoſſen beftätigt, allmählich durch ſtillſchweigende 
Übertragung von dem Bater auf ven Sohn zu ber Geltung erblicher Vorzüge ausgebilvet und 
fo die Grundlage einer Art von Arifkokratie, eines Eriegeriichen Verbienftaveld geworben, wie 
etwa noch heutzutage die Häuptlingſchaft bei gewiſſen wilden VBölferfchaften, allein einen 
eigentlich beherrfchenden Einfluß hatten dieie Geichlechter, wie e8 ſcheint, damals noch nicht. Man 
wäßlte wol aus ihnen vorzugsweiſe oder audy ausfchließlich die Führer für den Krieg oder, wo 
es ſolche gab, die bleibenden Beherricher ver Stämme, die Herzoge oder Könige, aber ver 
eigentliche Rechtstitel der Herrſchaft dieſer war doch die Wahl, und in ver Regel hörte die Herr: 
ſchaft felbft mit dem Bebürfniß, das jie erzeugt hatte, wieder auf. Der Herzog trat nad) geen- 
detent Kriegdzug in die Gefammtheit ver freien Männer zurück. Die Obrigkeiten, welche im 
Frieden vie jehr einfachen Berhältnifle in der Gemeinde zu ordnen, namentlid das Richteramt 
zu verwalten hatten, gingen ebenfalld aus Wahlen hervor, Hatten auch kaum mehr als eine 
formelle Gewalt zu üben, da die eigentliche Entiheidung, ſowol i in Rechtsſachen ale in andern, 
immerhin bei der ganzen Gemeinde land. Nur in geringfügigern Dingen mochten dieſe Häupt: 
linge (principes) Anordnung treffen, alle wichtigern Angelegenheiten des Gaues oder des 
Stammes gehörten vor die Gefanmtgemeinde, und wenn auch den Häuptlingen bier ein Vor: 

ſchlagsrecht zuftand (doch nicht ihnen ausſchließlich), fo war es doch nur die Zuſtimmung der 
Geſammtheit, welche einen verbindenden Beichlup herbeizuführen vermochte. Auch die Ber: 
ſchiedenheit ver Größe des Grundbeſitzes, von der übrigens noch nicht ganz genau ermittelt if, 
in weichen Umfange und auf welchen Grundlagen fie in dieſer allerfrüheften Zeit ſchon bei ven 
Germanen beftanden habe, machte in Bezug auf die politifchen Rechte der einzelnen in vieler 
Zeit, ſoviel man weiß, noch feinen Unterſchied; nur die Perfönlichkeit war ausſchlaggebend, 
wie das bei allen Sölfern in dieſem Urzuſtande des blos kriegeriſchen Xebens der Kal zu fein 
pflegte: jeber waffenfähige, felbitändige und mündige Mann (der ald jokher in der Volkage⸗ 
meinne ſelbſt durch den feierlichen Act ver Waffenanlegung anerfannt war) galt als vollbürtiges 
und gleihberechtigtes Mitglied dieſer Gemeinde. Nur die wirklich Uinfreien oder Sklaven (meiſt 
Kriegögefangene) waren ſelbſtverſtändlich von dieſer Gleichberechtigung ausgeſchloſſen. 

Dieſer Zuftand größter demokratiſcher Freiheit und Gleichheit, ver auf den einfachen Lebend⸗, 
Berufs: und Beſttzverhältniſſen unſerer älteften Borfahren beruhte, konnte natürlich nicht von 
langer Dauer fein und mußte jich mit dieſen Verhältniſſen jelbft allmählich verändern. Diefe 
allmählichen Übergänge und die mandherlei Verſchiedenheiten aufzuzählen, in denen das ur: 
ſprünglich demokratiſche Grundelement bes germanijchen Volkslebens bald mit ariftofratiichen, 
bald wit monardifchen Elementen verjegt warb, ift Hier nicht der Ort; wer diefe geichichtliche 
Entwidelung näher verfolgen will, ven verweilen wir in Bezug auf Deutſchland vor alleın 
auf Waitz' „Deutſche Berfafiungsgefchichte” und Eichhorn's „Deutſche Staats: und Rechts⸗ 
geſchichte“, für England auf Lappenberg's „Geſchichte Englands‘, Kemble's, „Die Sachſen in 
England‘ und das neue treifliche Werk von Gneift, „Geſchichte ver Amter in England‘, für 
Frankreich anf Guizot's „Histoire de la civilisation en France”. Eine vergleichende Über: 
fiht ver theils gleichartigen, theild unter fich abweichenden Rejnitate dieſer Entwickelung in ven 

‚ genannten drei Sauptceulturländern des modernen Europa bat der Verfaſſer dieſes Artifelö ge: 
geben in feiner in Raumer's „Hiſtoriſchem Taſchenbuch“, Jahrgang 1859, abgedruckten Ab: 
handlung: „Die Ausbildung des Staatsweſens in Deutſchland, England und Frankreich.‘ 

Als dieſer Umbildungsproceß vollendet war, in dem einen Lande früher, in dem andern 
fpäter, in den einen entfchiedener, in dem andern weniger durchgreifend (am fchuellften und 
am entſchiedenſten warb pas demoktatiſche Element von ariftofratifchen und monarchiſchen über: 
wuchert in den weftlichen T heilen des Frankenreichs, wo übermächtige Einflüfle des romanifchen 
Weſens das germanifche erſtickten, am zäheſten bagegen erwies fich daſſelbe in England), da 
ſah man an der Stelle ver urfprünglichen auf der Gleichberechtigung aller freien Männer ru⸗ 
henden einfachen Geſellſchaftsform eine ganz andere merfwürbig gegliederte, in welder das ur⸗ 
germanifche demokratiſche Princip kaum noch irgendwo ein kümmerliches Plaͤtzchen behauptete. 
Die allergroͤßte Zahl der vorher Freien war in eine mehr oder minder ausgedehnte perſoͤnliche 
ober durch den Beſitz bedingie Abhängigkeit von dem oberſten Herrn des Staats, von einem ber 
Großen, die durch ausgedehnten Laͤnderbeſitz und durch an fie uͤbertragene Machtbefugniſſe eine 
weitgreifende Gewalt übten, auch wol von einer der zahlreichen kirchlichen Anſtalten, einer Abtei, 
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einem Klofter u. vgl., gerathen. Einfache freie Männer auf eigenem Grund und Boden, ber- 
gleichen zu den älteften Zeiten eigentlich jeder geweien, gab ed nur noch in einzelnen Gegenden 
Deutfhlands, namentlich an veffen Außengrenzen; fo im Südweſten bie freien Bauern in den 
ſchweizeriſchen Walpftätten, im Norden bie freien Dithmarſchen, Sriefen und andere Anwohner 

der Nordfee. Überall fonft war der frühere Stand der freien Volksgenoſſen uniergegangen, 
feine Mitglieder waren entweder herabgefunfen in Dienftbarfeit gegen Höhere, ja zum Theil 
in eine Hörigkeit, welche jie faft auf eine Stufe mit den frühern gänzlich Unfreien oder Skla⸗ 
ven ftellte, die ihrerfeitd aus den Zuftande vöhiger Sklaverei in einen etwas gemäßigtern ver- 
ſeyt waren, ober fie hatten fi emporgefchwungen zu Dem Range Fleinerer oder größerer Herren, 
die ihrerſeits über andere geboten. Genug, die ganze Gefellichaft ſtellte jetzt gleichſam eine große 
Pyramide dar, die von der Spike, dem Könige als dem oberften Lehnsherrn, anhebend, durch eine 
lange Reihe von Gliedern, deren jenes nach oben abhängig, nach unten Träger einer Gewalt 
war, die ihrerjeitd andere in Abhängigkeit von ſich hielt, fich mehr und mehr serbreiterte, bis 
hinab zu der unterften Schicht, welche nur gehorchte, nicht wieder befahl, welche nicht einmal ein 
wirkliches Gigenthum befaß, fonvern nur den Nießbrauch eined ſolchen gegen geiwifle dem Herrn 
deſſelben dafür zu leiſtende Dienfte, welche rechtlich und politiſch zu ver eigentlichen Staatögejell- 
ſchaft in diefem neuen Staate, dem jogenannten Lehnsſtaate, gar nicht zählte, da ſie meber in 
den Genoſſengericht noch in der Genoſſenſchaft der eigentlich ftreitbaren Männer, der Ritter- 
bürtigen, Zutritt hatte. Der Begriff des Volks, auf dieſe Mehrheit ver Bevölkerung ange- 
want, hatte vaher nunmehr einen durchaus andern Sinn ald in der frühern Zeit. Wenn da⸗ 
mals dad Volk aus einer Unzahl freier und gleicher Männer beftand, die ich gegenüber nur bie 
wol nicht fehr zahlreichen Sklaven hatten, fo war jeßt eine bevorredhtete Minderheit vorhanden, 
die, wie auch immer unter fich wieder abgeftuft und gegliedert nad) Macht, Befig und Anfeben, 
doch darin fi gleich war, daß fie eine beherrichende und Ausnahmeftellung gegenüber ver Mehr⸗ 
zahl behauptete. Der Name Volk, den man dieſer legtern beilegte, erhielt daher jegt einen 
verächtlichen Sinn, den man wol auch durch beſondere Bezeichnungen, wie namentlich in Franf- 
reich Durch die Worte: le pas peuple, la canaille, la roture, andeutete. Wer zum Volke ge⸗ 
Hörte, d. h. nicht zu einer ver bevorrechteten Klaſſen, der galt für rechtloß, unfrei, jeber Ber 
drückung durch jene Bevorrechteten bloßgeftellt.- 

Segen dieſe foeben gefihilderte, durch und durch ariftofratifche Gliederung des Lehnd: oder 
Feudalſtaats (ſ. d.) bildete ſich aber allmählich wieder eine Gegenftrömung, die alfo, ba 
fie von den unterften, jeßt als „Volk“ oder „gemeined Volk“ betrachteten Klafien ausging, als 
eine demokratiſche zu bezeichnen if. Der Lehnsſtaat und feine gejellichaftlihe Orinung ruhten 
wefentlid) auf zwei Momenten: auf der ausfchließlihen Geltung des Grundbeſitzes oder bed un= 
beweglichen Vermoͤgens, als der alleinigen Art von Vermögen, der man nad) damaligen voll®- 
wirthichaftlichen Begriffen ven Werth und die Bedeutung eines ſolchen beimaß, und auf ber 
ausſchließlichen Geltung £riegerifher Thätigkeit und Tüchtigkeit, als der alleinigen Art von 

 Beihäftigung, die man für würdig eines freien Mannes hielt. Daher knüpfte ſich Die ganze 
Stellung des Mannes im Feudalſtaat einedtheild an den Beſitz eines Gutes, anderntheild an den 
Platz, ven er in den Eriegerifchen Gefolge oder der Vaſallenſchaft des oberften Kriegsherrn, des 
Königs, einnahm. Daher galt ver Grundbeſitz ald Lohn für Werke ver Tapferkeit, für den Kriegs⸗ 
oder Ritterbienft, alle Güter waren nad fireng feudalen Begriffen Ritter= ober Kriegslehn. 

Eine neue Staatd- und Geſellſchaftobildung Eonnte daher nur das Refultat einer neuen 
forialen und volkswirthſchaftlichen Gulturrihtung fein. Es mußte neben der ausſchließlich 
friegerifchen oder ritterlichen Thätigkeit noch eine andere Art von Thätigfeit, neben dem in bem 
Grundbeſitz firirten Vermögen noch eine andere Art von Befig und Erwerb zur Geltung ge= 
langen. Dies geihah durch den allmählich ſich entwickelnden Verkehr in Handel und Gewerbe, 
und die Mittelpunfte dieſes Verkehrs, die Städte, mwurben daher auch Die Ausgangspunkie dieſer 
politifchen und gefellfchaftlichen Neugeftaltung. Hier ward es dem einzelnen moͤglich gemacht, 
ohne einen Grundbefig und folglih aud ohne die Abhängigkeit von einem Herrn, an melden 
der geliehene Grundbefitz ihn band, fich eine ſelbſtändige Eriftenz zu ſchaffen und eine Thätigs 
feit zu entwideln, deren Refultate allmählich ebenſowol die ausſchließlich Ertegeriiche Thätigkeit 
des Ritters als das frühere Übergewicht des unbeweglichen Bodenvermögens in den Schatten 
ftellten und zurüddrängten. Wenn e8 im Feudalſtaate eigentlich nur Befehlende und Gehor⸗ 
chende gab, jo bildete fich im Bereich der Städte unter ber dort zufammengebrängten Bevölkerung 
allmählich (wennfhon auch dort nicht ohne lange und ſchwere Kämpfe) wieder ein Zufland ber 
Gleichheit, Freiheit und Gemeinfamkeit aus, freilich auf ganz andern Grundlagen al in der 

® 
ni 
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urſprünglichen altgermaniſchen Volksgemeinde. Nicht als waffenfähiger, wehrhafter Mann, 
nicht wie der Ritter, der hinter den Mauern ſeiner Burg mit Hülfe ſeiner Dienſtmannen ſich 
ſelbſt zu ſchützen vermochte, war der einzelne Bürger, der Gewerbtreibende in den Städten frei 
und feiner Freiheit ſicher, ſondern als Glied eines Gemeinweſens, welches ihn ſchützte und für 
das er freilich auch einſtehen, im Nothfall ebenfalls ſelbſt die Waffen führen mußte. Das 
Hauptgewicht der perſoͤnlichen Thätigkeit und Freiheit fiel aber hier nicht in dieſe kriegeriſche 
Tüchtigkeit, die nur in Ausnahmefällen beanſprucht ward, ſondern in die Tüchtigkeit des Er— 
werbs, welcher nit blos dem einzelnen die Selbſtändigkeit der Eriftenz (mit Hülfe des Ber: 
kehrs, deſſen mächtiger Strömung fich bald auch der Orunpbefig nicht entziehen fonnte), ſondern 
auch dem Gemeinwejen der Stadt die Mittel der Vertheinigung verfchaffte. Infofern hatte das 
Städtethum felbft als Mepräfentant ‚eines neuen Eulturelements, der gewerblichen Thätigkeit 
und bed beweglihen Vermoögens, des Geldes, und einer auf dieſes beides gegründeten geſellſchaft⸗ 
lichen Stellung des Individuums, einen weſentlich demokratiſchen Charakter im Gegenfag zu 
dem feudalariftofratiihen Ritterthun und Grundbefig. (Vgl. den Art. Cultur.) Inzwiſchen ließ 
es der allgemeine ariftofratifche und nionopoliftiihe Zug, der durch das ganze Mittelalter geht, 
nur zu einer ſehr allmählichen Entwidelung des demokratiſchen Geiftes innerhalb der Städte 
ſelbſt fommen, jo unaudbleiblih auch der Durchbruch einer ſolchen Richtung infolge bed einmal 
entfeflelten neuen Gulturelement3 war, und zivar zeigte ſich der Widerſtand des ariſtokratiſchen 
Elements, welches auch in den Städten wieder ſeinen Platz behauptete, in Deutſchland vorzugs⸗ 
weiſe zäbe, während 3. B. in Frankreich, namentli im ſüdlichen, die ſtädtiſchen Gommunen ſchon 
ziemlich früh einen überwiegend demofratifchen Gharakter annahmen. In den meiſten deut⸗ 
Shen Städten war die längfte Zeit über dad Regiment in ven Händen eines fogenannten Batri: 
ciat8 ober der „Geſchlechter“, urſprünglich ritterſchaftlicher Familien, welche auch anfangs noch 
ihre Ritterbürtigkeit in der Antheilnahme an ven Turnieren ihrer Standesgenoſſen behaupte: 
ten, ſpäter zwar meiſt, eben ihrer veränderten geſellſchaftlichen Stellung halber, davon aus: 
geſchloſſen wurden, dennoch aber ihre abelichen Titel und Anſprüche nicht aufgaben und in den. 
Städten, auf veren Flur fie gewöhnlich mit größerm Grundbeſitz angejeflen waren, das Redt 
der Führung des ſtädtiſchen Regiments und fonflige Privilegien behaupteten. Sie teilten vie: 
ſes Recht fpäter wol öfterd mit den reihern Kaufleuten oder den jogenannten Großhändlern, 
wie fie denn wol andy ſelbſt nicht jelten neben ihrem Grundbeſitz Kaufmannjchaft betrieben; da: 
gegen wehrten fie fi) bebarrlich, und fie hatten dabei an den Kaufleuten entſchiedene Bundes⸗ 
genoflen gegen dad Andrängen des nad, gleicher Theilnahme an ver Stabtverwaltung oder 
wenigftens nach einer Mitwirkung dabei und einer Gontrole derjelben begehrenden Handwerker⸗ 
thums. Die Kämpfe zwifhen jener an ihren Privilegien feſthaltenden Ariftofratie und dieſer 
nach Gleichberechtigung und Selbftregierung firebenden Demokratie, zwifhen dem Patricier- 
oder Großbürgertfum und dem Handwerker: oder Kleinbürgerthum ſpielen in ver Geſchichte 
des deutſchen Städteweſens (f. d.) eine große Rolle und ziehen fi) unter mannichfady wechſeln⸗ 
den Formen und mit den verſchiedenartigſten Refultaten zum Theil bis auf die neuefte Zeit 
herab. Am heftigften waren fie im Zeitalter der Neformation, wo fie zum Theil mit religiöfen 
Bewegungen Hand in Hand geben (der demokratiſche Theil der Bürgerſchaft war gewöhnlid 
auch der freifinnigern religiöſen Richtung der Reformation zugetban), und führten Hier nicht 
felten zu einem blutigen Ausgange. Einer der nambafteften Vertreter der demokratiſchen 
Bartet in dieſen Kämpfen ift der berühmte Wullenmeber von Lübeck 

Noch einen zweiten Gegenſatz, der ſich nicht fowol innerhalb der Stänte als zwifchen ben 
Städten und ihren nädften Umgebungen bilvete, hat großentheild erft die neuefte Zeit im 
Sinne des demokratiſchen Princips der Freiheit und einer billigen Gleichheit entſchieden. Die- 

fer Gegenfag zeigte fi einmal auf volkswirthſchaftlichem Gebiete darin, daß Die Städte über 
das platte Land einen gewiflen Zwang übten, theild durch die Bevorrechtung der fläbtifchen 
Zünfte, welche entweder das Monopol ver Gewerbe auch über daß umliegende Land hatten, over 
bei denen wenigftens die fogenannten Landmeiſter fich durch Meifterprüfung u. ſ. w. einwerben 
mußten, theild durch beſondere Privilegien, fogenannte Bannrechte, verniöge deren dad um= 
liegende Land genäthigt war, gewiſſe Bevürfniffe, 3.8. Mehl, Bier u, |. w., nur bei den be: 
treffenden flähtifchen Gewerbtreibenden zu kaufen. Auf politifcdem Gebiet befland ein ähnliches 
Ausſchließungs⸗ und Beherrſchungsſyſtem an ven Orten, mo die Stadt ein ſelbſtändiges Ge⸗ 

meinwefen , einen Staat varftellte und mo es fi um bie Frage handelte, ob die in dad Staats⸗ 
gebiet ver betreffenden Stadt gehörenden Um- und Anwohner verjelben als bloße Unterthanen 
der ftäbtifhen Körperichaft oder als gleichberechtigte Staatsbürger neben den Städtebewohnern 



zu behandeln feien. Diefe letztere Frage iſt z. B. in ber Sqweiz bei den Bewegungen der dreißiger 
Jahre Gegenftand heftiger Kämpfe geworben, bie zum Theil, wie in Züri, durch Nachgiebig⸗ 
feit der Stadt zu-einer friedlichen Beilegung, anderwärts, wie in Bafel, zur Losreißung ber 
Zandichaft von der Stadt geführt haben. Rückſichtlich ver Freien Städte in Deutſchland iſt diefe 
Frage noch viel länger ftreitig geblieben; in Hamburg z. B. gelangte die außerſtädtiſche Be- 
völferung erft durch das neue Wahlgejeg vom Jahre 1859 zur Mitvertretung. Was jene an- 
dern volkswirthſchaftlichen Verhältniſſe betxifft, fo jind die erwähnten monopoliftifhen Vor⸗ 
rechte der Städte größtentheild durch die neuern, hierin ebenfalld vom demokratiſchen Princip 
ausgehenden Landeögefeggebungen aufgehoben oder doch gemildert worden, 3. B. durch Ab: 
ichaffung, beziehendlich Ablöſung der Bannrechte, völlige oder theilweiſe Geftattung bes Ge⸗ 

werbbetriebs auf dem Lande u. |. w. 
Diefe ganze ihrem Grundzuge nad) demokratifche Bewegung bed in den Städten zur Gel: 

tung gelangten bürgerlichen Elements als eined demofratifhen gegen die feudale Ariftofratie 
hatte infofern nur einen fehr gemefienen Kreislauf beſchrieben, ald nicht allein vie Städte gegen 
das Land, die Zünfte gegen die außerhalb ihrer ſtehende Bevölkerung wieder eine ausſchließende, 
beherrfchende und ausbeutende, alfo im ſchlimmſten Sinne ariftofratifche Stellung einnahmen, 
jondern auch injofern, als die ftäntifchen Körperſchaften felbft ober vielmehr die größtentheils 
ſehr ariſtokratiſch conſtituirten Magiftrate verfelben innerhalb des feftgeglienerten Mechanis- 
mus des Feudalſtaats jelbft wieder eine Stelle einnahmen und aljv, da fie ihr Intereffe mit 
dem feinigen iventificirten, ihn auch gegen eine weiter vorbrangende bemofratifche Bewegung - 
fügen halfen. Es ift ein nicht zu überfehender Unterſchied zwiſchen der Entwickelung des fef- 
ländifchen und insbeſondere des deutſchen Staatsweſens und ded englifchen, daß in Deutſchland 
(gleigwie in Frankreich) ſowol im Reich als in den Einzelftanten die Städte ald Ganze, als 
Körper haften durch ihre Magiftrate auf den Neich8- oder Landtagen vertreten wurden, wäh- 
rend in England zwar auch die Städte ein ſolches Recht ver Vertretung erlangten, aber es nidht 
sorporativ, fondern in der Form der freien Wahl ausübten und fo, daß die gewählten Vertreter 
nicht nad) Inftructionen, ſondern nad) eigener Überzeugung, d. h. nicht ale bloße Manbatare 
einer abgefchloifenen Eorporation, jondern als freie Staatsbürger zu flimmen hatten. Dffen- 
bar war die feflländifche Vertretungsart eine durchaus ariftofratifche, die englifhe eine mehr 
demofratifche, injofern der einzelne dort eine abgejchloflene, vielfach bevorrechtete Corporation, ° 
bier dagegen dad ganze Volk vertrat. 

Die ländliche Berölferuug war dur Die Entwidelung des Bürgerthums in den Städten 
direct als ſolche nicht berührt worden, indirect allerdings infofern ſehr wefentlich, als durch pas 
aufblühende Stäbtemejen den unfreien, hörigen Landbewohnern ein Mittel geboten ward, fid 
dieſer Hörigfeit zu entziehen. Die Städte jegten e8 nämlich durch, trog des heftigen Wider: 
ſtandes des Landadels und mehrfacher auf deſſen Betrieb von den Kaifern dagegen erlaſſenen 
Verordnungen, daß diejenigen, welde vom Lande in das Weichbild der Städte oder unter 
ihren Schuß flüchteten, frei wurden und in ven ſtädtiſchen Verband eintreten Eonnten. Auf diefe 
Weiſe verwandelte ſich ein nicht geringer Theil der bisher unfreien ländlichen Bevölkerung in 
freie Städte, Bürger, und aud) für denjenigen Theil der vitterfchaftlihen Gutshörigen, welcher 
von diefem Mittel ner Befreiung feinen Gebrauch machen konnte oder wollte, entiprang daraus 
wenigſtens mittelbar der Vortheil, daß die Herren, um dem Abzug ihrer Unterthanen in bie 
Städte einigermaßen zu wehren, die Zurückbleibenden etwas milder und menſchlicher behandel⸗ 
ten. Died mag beiläufig gejagt mit ein Grund fein, warum im weftliden und ſüdweſtlichen 
Deutidyland die Dienftbarkeit der Bauern im ganzen weniger fchroffe Formen annahm als in 
den öfllihen Gegenden, weil nämlich dort die Zahl der dazwiſchenliegenden Stäbte, in welche 
zur Noth das Landvolk flühten konnte, viel größer war als bier. Unmittelbar, wie geſagt, 
wirkte aber jene bürgerlich⸗ gewerbliche Bewegung auf die ländlichen Verhältniſſe nicht ein, bie 
Bauern blieben nach wie vor unfrei und rechtlod. Das Übermaß des Drudes, der auf ihnen 
lag, brachte endlich, unter Hinzutritt beſonderer Zeitverhältniffe, vie befannten Bauernauf- 
ftände und zulegt ven förmlihen Bauernfrieg um das Jahr 1522 hervor, eine demokratiſche 
Bewegung von dem gewaltjanften und tiefgreifendſten Charakter, indem der Bauer hier eben- 
falls eine gewifle Freiheit und Selbftändigfeit des Crwerbens und Genießens an der Stelle ber 
Knechtſchaft, vermöge deren er faft nur dad arbeitende Werkzeug des Herrn und in feiner ganzen 
Thätigkeit von diefem abhängig war, beanfpructe. Bekanntlich wurden diefe Bauernaufflände 
mit Waffengewalt nievergejhlagen und das Los der Bauern ward dadurch vielfach noch ſchlim⸗ 
mer als vorher. NY; 
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Die Reformation hatte zugleich mit den freiern religiöſen Anſichten auch manche politiſche 
und ſociale Ideen von entſchieden demokratiſcher Färbung entfeſſelt: der Grundſatz, den Luther 
auf kirchlichem Gebiete aufgeſtellt hatte, daß nicht äußere Satzung noch Herkommen, ſondern 
nur des Menſchen tiefinnerſte perſönliche uͤberzeugung, der Glaube, für ihn bindende Kraft 
haben könne, ward alsbald auch auf dad politiſche Gebiet hinüberverpflanzt und bier in einer 
Ausbehnung geltend gemacht, gegen melde Luther mit Recht auf das allerentichienenfte prote⸗ 
firte. Die von ihm fogenannten Schwarmgeifter, Wiebertäufer und andere halb religiöfe, halb 
politiſche Schwärmer wollten mit einer neuen Religion zugleich eine neue Staats- und Gejell- 
ſchaftsordnung aufrichten, in welder, nad Abthuung aller herkömmlichen Rangunterſchiede, 
Hertichaftd: und Beſitzrechte, die „Erleuchteten“ over „Kinder Gottes“ lediglich nach den Ein: 
‚gebungen ihrer innern Stinme handeln und ein Leben ver abfoluteften Gleichheit, Freiheit, 
Gemeinſamkeit und Brüderlichfeit führen follten. Natürlich verwandelte fih in dev Wirklichkeit 
dieſe abjolut freie Gemeinschaft in ven maßloſeſten Despotismus ber Apoftel dieſes neuen 
Glaubens, eines Johann von Leyden, Knippervolling u. a. 

Dies war nur die Außerfie Verzerrung eines Principd, welches in gemäßigter Korm in der 
neuern Geſchichte noch öfters wiederfehrt, der innern Verwandtſchaft namlich und Zuſammen- 
gehörigfeit ver religiöfen und der bürgerlichen Freiheit. Wir finden alle diejenigen Seften, die 
ih im Religiöfen von dem unbedingten Gehorſam gegen eine kirchliche Autorität losſagen und 
ih auf Die Kreiheit des Individuums, nur der innern Eingebung Gottes zu gehorchen, berufen, 
mehr oder weniger zugleich den politiihen Grundſätzen zugethan, die, bisweilen bid an bie 
außerften Grenzen deniofratiihen Unabhängigfeitsiinnes, namentlich aber vemofratiihen Gleich⸗ 
beitsjinues flreifen. Und zwar gilt dies keineswegs blos von den fogenannten rationaliftifchen, 
auf die Vernunft jich ſtützenden Richtungen, ſondern ebenfo ſehr, ja zum Theil in noch höherm 
Mape von jenen, deren Baſis ein fireng pofitiver, felbft myſtiſcher Glaube, nur aber in der 

- Bora einer unmittelbaren innern, durch Feine äußere Autorität vermittelten Offenbarung ijt. 
Wir dürfen nur an die Buritaner und die Quäker in England, an die Herrnhuter in Deutjdy: 

land erinnern. &8 ift nicht allein ver Widerſtand gegen ven auch von der weltlihen Obrigkeit 
geübten Glaubenszwang, was dieſe Sekten in eine oppojitionelle Stellung gegen das Beite: 
hende verjegt — in Beiolgung des Spruchs, dem auch Luther fein volled Recht zuerkannte: 
„Du four Gott mehr gehorchen als ven Menſchen“ — ſondern der Ölaube, einer unmittelbaren, 
jortwährenden göttlihen Eingebung gewürdigt zu fein, gibt diefen Leuten die Zuverficht, auch 
ohne äußere Beherrſchung das. Recht jederzeit zu thun, läßt fit zugleich jeden einzelnen ale 
einem Werkzeug Gottes die gleiche Würde und Berechtigung zufprehen, alle äußern Auszeich⸗ 
nungen und Bevorzugungen als etwas dagegen Nichtiges, Unheiliges verachten und verwerfen. 
Die „Heiligen“, wie ſich die Puritaner narinten, die „Brüder“, wie ſich die Herrnhuter nennen, 
ſollen wie vor Gott, auch vor den Menſchen glei) jein, Eeinen Unterſchied des Standes, der 
Geburt, des Berufs oder Befiges unter fi) anerfennen. Das Ideal der bürgerlichen Berfaffung 
ift daher für fie die vollſtãndigſte Selbſtregierung der unmittelbar vom Geiſte Gottes inſpi⸗ 

rirten und gelenkten Gemeinde, eine Art theokratiſcher Demokratie. 
Noch auf andere Weiſe wirkten die Ideen der Reformation demokratiſirend auf die bürger 

lichen Verhältniſſe ein. Inden dieſelbe überhaupt den ſittlichen Kern des Chriſtenthums aus 
der harten Schale von zum Theil ſehr verknöcherten Formen und Formeln, in denen das Kir: 
chenthum ihm zum Theil fat erſtickt hatte, wieder and Licht hervorfehrte und dabei vielfach auf 
die urchriſtliche Zeit und ihren Geift Der Kiebe und der wahren werkthätigen Frömmigkeit zurück⸗ 
verwies, konnte nicht auöbleiben, daß man eben dieſen Maßſtab auch an die weltlihen Verhält- 

niffe, an die Zuftände des bürgerlichen Lebens anlegte. Und da fund ji denn freilich, daß in 

diefen Verhältniſſen vieles ganz anders war, als der Beift hriftlicher Liebe e8 zu gebieten ſchien. 

Schon in weit frühern Zeiten hatten die Apoftel des Chriſtenthums in Deutichland die milde 

Lehre deflelben von der allgemeinen Liebe und Brüderlichfeit der Kinder Gottes untereinander 

zu einer Propaganda gegen die damals noch beftehenve Sklaverei benugt, und ihnen war ed zum 
großen Theil zu danken, wenn dieſe härtefte Form der Abhängigkeit ih wenigſtens in die etwas 
mildere der Leibeigenſchaft oder Dienftbarkeit verwaudelt hatte. In demſelben Geifte chriſtlicher 

Liebe eiferte jegt Luther gegen die Bedrückungen der untern Klaſſen durch die obern, darauf be— 
riefen ſich auch Die Bauern und die Freunde ihrer Sache in den gebilveten Ständen, indem fie 

darftellten, wie ed gegen das Chriftenthum fei, dad arme Volk „zu finden und zu ſchaben, 
Räuberei zu treiben und unrecht zu thun“. Denn wenn das heilige Evangelium gebiete, ben 
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Obrigkeiten als einer göttligen Ordnung gehorfam zu fein, fo wiverſtehe vaffelbe doch auch 
der unordentlihen Gewalt, Misbraud und (übermäßiger) Pracht ver Regenten.?) 

Es ift befannt, wie Die deutſchen Neformatoren , inäbefondere Luther ſelbſt, erſchreckt durch 
die gewaltſame Wendung, weiche dieſe Bewegung der an die religidfe Reform anknüpfenden 
politifchen Ideen in vem Bauernfriege nahm, fich entſchieden von verjelben abwendeten und ihr 
ganzes Anfehen aufboten, die beftehende Ordnung der Dinge und namentli vie Fürſtenge⸗ 
walt gegen den Andrang diejer neuen Ideen zu lügen. Die ſchweizer Reformation, die auß 
dem Schofe eines ſchon politifch freien und menigftend ſtark mit demokratiſchen Elementen ver: 
ſetzten Gemeinweſens hervorging, erwies fi ungleich weniger ausſchließend gegen derartige 
politiſche Gonfequenzen, wie denn namentlih Zwingli ſich ebenſowol im Staate als in der Kirche 
zum Sbertreter einer freiern Richtung aufwarf. Aus gleihem Grunde nahm die veformirte 
Kirche, die nächſt der Schweiz ihre Hauptflätte in den Freien Reichsſtädten Deutichlands fand 
(mo, wie fihon früher erwähnt, zum Tpeil eben damals eine bemofratifche Bewegung der Hand⸗ 
werfer gegen die Batricier ſtattfand), in ihrer Verfallung eine vorwiegend demofratifche Form 
an, während vie lutheriſche Kirche ſich bekanntlich monarchiſch zuſpitzte. 
Unmittelbar war alſo durch die Reformation in Deutſchland nad jeder Seite hin die Für⸗ 

ftengewalt oder das monardhifche Brincip eher gefräftigt und verſchaͤrft als abgeſchwächt oder 
gemildert worden. Dennoch beginnt bald nach ver Reformation eine innere Umgeſtaltung des 
Staatöwefens ſich vorzubereiten, melde in ihrem weitern Berlaufe zu einer folgenreichen Ent⸗ 
widelung und Stärkung des Demokratifchen, einer Zurückdrängung und Schwächung bed aris 
ftofratifchen Princips führe. Zum Theil wirkten bier allgemeinere, theils geiftige, theils poli- 
tifhe Einflüffe mit. Die lebhafter werdenden Beziehungen der deutſchen Fürften zum Auslande, 
insbeſondere zu Frankreich und Italien, machten diefelben mit allerhand politifchen und ſtaats⸗ 
wirthichaftlichen Ideen vertraut, - die nicht ohne Rückwirkung auf ihre Regierungsmweife bleiben 
fonnten. Das einfache patriarhalijch = patrimoniale Verhältniß, in welchem bis dahin die Für: 
ften zu ihren Ländern geflanden, indem fie gleichfan nur die größten Grundbefiger und bie 
Häupter einer feudalen Hierarchie waren, machte einer andern Auffaffung Plag. Es bildeten 
fidy die Anfänge einer Staatöverwaltung nad italieniſch-franzoͤſiſchem Mufter, es bildete ſich 
ber Begriff eines virecten Verhältniſſes der Fürften zu ven einzelnen Unterthanen ober Staat: 
angehörigen und biefer zujenen. Durch die veränderte Art der Striegführung, welche ver Feuer: 
waffe dad Übergewicht über die perfönliche Tapferkeit und Gefchieklichkeit des Ritters gab und 
durch die infolge deſſen allmählich ſtattfindende Verdrängung der feudalen Heereßfolge durch ge: 
worbene Truppen verlor einerjeitö der Adel, dem Fürften gegenüber, an Bedeutung, gewannen 
andererſeits an ſolcher die Erwerbsſtände, Bürger und Bauer, und es mußte die Sorge des 
Fürften fein, dieſe zu heben, weil in ihnen je mehr und mehr die Kraft des Staats und fpeciell 
für den Fürſten ſelbſt die reichſte Duelle des Einfommend zufolge der verännerten Staats⸗ 
und Finanzwirthfchaft zu fuchen war. Anvere Momente traten hinzu. Durd die Bebeutung, 
welche die Reformation dem firhlichen Elemente verliehen hatte, und zwar ebenfowol in ben 
katholiſch gebliebenen als in den proteftantifch gemorbenen Ländern, erlangten bier wie dort 

‚ die Theologen eine wichtige Stellung und einen zum Theil fehr bedeutenden Einfluß an ven 
Höfen. Einen ähnlichen Hatten dort und überhaupt im Staate fhon vorher Die Juriſten durch 
Einführung des gelehrten Römischen Rechts erlangt, und diefer Einfluß befefligte und erwei⸗ 
terte fi immermehr, ſeitdem die ganze Führung des Staats, nad) allen Seiten bin, einen 
mehr ſyſtematiſchen, wiſſenſchaftlichen Charakter annahm. War nun fchon an fi diefe Erhe⸗ 
bung einfacher Gelehrter (die zum Theil aus den unterften und allermeift wenigftens aus den 
bürgerlichen Ständen hervorgingen) auf die Stellen und in die Kreife, zu denen fonft nur der 
Geburtdadel Zutritt gehabt hatte, eine wichtige und folgenſchwere Errungenfihaft des demokra⸗ 
tiſchen Princips, ſo brachten dieſe Männer auch in ihren einflußreichen Stellungen mehr oder 
weniger Anſchauungen ganz neuer Art mit, wie ſie die Wiſſenſchaft, der ſie ihre Bildung ver⸗ 
dankten, in ihrer allmählich immer freier werdenden Bewegung erzeugte. 

So begann durch das Zuſammenwirken aller der genannten Einflüſſe im Laufe der Zeit 
eine zum großen Theil wol nach ihrem eigenthümlichen Weſen und ihren unausbleiblichen Con⸗ 

ſequenzen ihren eigenen Urhebern verborgen gebliebene Bewegung von oben her, aus den lei⸗ 
tenden Kreiſen des Staats ſelbſt, eine Bewegung von unzweifelhaft demokratiſchem Charakter, 

1) Sehr intereſſante Belege zu dem oben geführten findet man in K. Hagen, Geift ver Refor: 
mation und feine Gegenfäge (2 dan. 1842 —44 
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infefem fie. die bis dahin mehr ober weniger unteroruckten oder doch zurückgeſetzten Klaſſen 
exhob und begünftigte, zen bis dahin faſt ausſchließlich begünſtigtſten eins um das andere 
ihrer Vortechte nahm aber ſchmälerte. Was in Frankreich ſchon ein Heinrich IV. und ein Sully, 
jpäter ein Golbert und ein Turgot unternahmen; was in Deutſchland namentlich im vorigen 
Jahrhundert ein Friedrich U. von Breußen, ein Joſeph IL von Ofterreih, ein Karl Friedrich 
von Baden und nit ihnen wetteifernd noch viele andere Fürſten thaten, theils aus wirklichen 
landesväterlichen Wohlwollen und mit klarer Ginfit in die Bebinfniffe und Nothwendigkeiten 
des modernen Staats, theils aus egoiftifchem Interefle, für vie Vermehrung ver fidcalifgen Ein- 
künfte, oder auch aus blinder Nachahmung fremder Vorbilder, das kam faft durchweg direct ober 
inbirect nem fogenannten dritien Stande, d. h. allen nicht gu den prisiligirten Klaffen gehörigen 
Unterthanen, alſo nem eigentlichen Volke zugute; ſo die Milderung ober Aufhebung der Zeibeigen- 
ſchaft und die Beſchränkung der ungemeflenen Fronen, die Serftellung einer größeren Gleichheit 
und Sicherheit. des Rechtsſchutzes auch für die Nichtprivilegirten und gegen die Prinilegixten, die 
mancherlel Verbeſſerungen⸗ des Gewerbeweſens durch Befiattung des Gewerbebetrieb auf dem 
Lande, Abſchaffung allzu drückender Misbräude bed Zunft= und Monopolweſens u. dal. m. 

Alle viefe bisher augeführten Umbildungen ſtaatlicher Verhältniſſe, melde mitten aus dem 
ſtereng mongrchiſch⸗ariſtokratiſch gefefteten Lehnsſtaate des Mittelalters Heraus dem demokrati⸗ 

chen Printip wieder .freiere Bahnen öffneten, waren in ver Form einzelner thatfächlicder Re⸗ 
formen and auf dem Grunde beſtimmter praktiſcher Bedürfniſſe vornehmlich durch Die unwider⸗ 
fAehliche Macht ver materiellen Culturentwickelung hervorgebracht. Aber auch ver geiftige Cul⸗ 
turproceß, die Wiſſenſchaft und Sie allgemeine Ideenbewegung, folkten ihren Theil und zwar 
einen ſehr entſcheidenden an ber Hervorbildung, Entwidelung und Durchführung jenes Priu⸗ 
ripo einer immer groͤßern Demofratiilrung des Staatd und der Geſellſchaft Haben. Welche 
Keiwme in dieſer Hinficht Die Reformation ausgeſtreut Hatte, warb ſchon angedeutet, aber auch 
sole wenig gedeihliche Frucht gerade im Mutterlande der Reformation darnus erwachſen war. 
Anders Dort, wo die religioͤſe Bewegung durch beſondere äußere Berbältniffe oder durch den 
Meiſt des Volks ſogleich oder allmählich auch in eine politiſche hinübergeleitet ward. Das ge: 
Rh in. Den deutſchen Vorlanden nach Weſten hin, dem ſogenannten Niederland, welches — 
vonf feinem hauptſaͤchlich in den großen gewerbreichen und wohlhabenden Stäbten lebendig gr: 
blirbenen oder wieder lebenbig gewordenen altgermanifchen Unabhängigkeitsiinne — ſchon im 
16. Jahrhundert gegen den Geiſtesdruck des ſpaniſchen Philipp und feiner Inquifition fich er⸗ 
hob and niit der religiöfen zugleich die politifche Freiheit und eine republifanische Verfaſſung 

‚entampfte. Se in England, wo der demokratifche Zug altgermanifchen Weſens niemals in 
gleicher Weiſe mie auf den Feſtlaude dem Drude feubales Einrichtungen erlegen war und mo ber 

monartchiſche Abſolutismus der vort aud) eine Zeit lang das Übergewicht erlangt hatte (zum 
heil mü ähnlichen, aus der kirchlichen Neformation entnommenen Mitteln, wie in Deutſchland), 
durth einen maͤchtigen Rückſchlag zugleich religioͤſer und politiſcher Freiheitselemente für immer 
entwurzelt ward. An dieſe beiden großen und denkwürdigen Begebenheiten, die Befreiung der 
Niederlande vom ſpaniſchen Joch und die Herftellung und Befeftigung ver alten verfefunge: 
‚mäßigen Freiheit in England, knüpfte ih — als fehr natürliche Nachwirkung jo tiefgreifender 
Greigniſſe — eins Ideenbewegung der bedentendſten und folgenreichften Art. Man fing au, bie 
Grundlagen des Staats uud ver Gefellichaft jelbft einer eingehenden Kritif zu unterwerfen. 
Der Autorltätsglaube, der alles Beſtehende und hiſtoriſch Gewordene als folches für berechtigt 

erlläst hatte, verlor, wie auf kirchlichem, fo aud auf ſtaatlichem @ebiete, feine Geltung und 
Maht über die Semüther. Wie man im Religidfen gegen die äußere Autorität ver Kirche an 
die innere göttlie Stimme des Gewiſſens und des Glaubens appellirte, fo in ſtaatlichen Din⸗ 
gen van der Autorität bes nach geſchichtlichem Herkommen ſchlechthin angenommenen Rechts an 

pie freien Ausſpruͤche der Bernunft, als einer gleichfalls göttlichen Dffenbarung ‚ an die ſelbſt⸗ 
grwonnenen Mefultate unumwundenen Forſcheus und Nachdenkens über bie in der eigenen Na- 

0x 908 Menſchen begründeten Geſetze der Moral, des Staat, der Geſellſchaft. Dieje Willen: 
ſhaft des Notur⸗ oder Vernunftrechts, nie man ũe im Begenfage zu den hiſtoriſchen Recht ge⸗ 
aannt: hat, nahm ihren Weg non Gallen über England nach Frankreich und zuletzt nach 

NMeutſchland. Ihr Begründer war der Hollänber: Hugs Grotius, fortgebildet ward fie in 
- Binglanı durch Hobbes, Algernon, Sidney und Rode, auf nie hoͤchſte Spige ver Abſtraction ge- 
frieben In. Frankreich durch Rouſſeau, endlich ven Deutihen zugänglid und durch mäßigende 

MWegren zung mundgerecht gemacht durch Kant unb wei San. as Eu. „Rechtsphilo⸗ 
Staats⸗Lexikon. IV. 
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ſophie““, Ginlettung ; Raumer, „Die Begriffe von Recht, Staat u. |. w.“; Hinrichs,„Geſchichte 
der Rechts⸗ und Staatöprincipien feit der Neformation bis auf Die Gegenwart in hiſtoriſch⸗ 
philofophifcher Entwidelung‘ ; vor allem aber R. von Mohl, „Geſchichte und Literatur der 
Staatswiffenfchaften‘‘, namentlich I, 229 fg.) 

In Holland und England ging indeß dieſe naturrechtliche Sichtung der Grundlagen des 
Staats in ihren legten Refultaten nicht leicht über jene gemäßigte Mifhung demokratiſcher mit 
ariftofratifchen und monarchiſchen Elementen (oder doc; mit jenen erftern) hinaus, welche vie 
Bafls der in diefen Heinen Ländern factifch beſtehenden politifchen Verfaſſungszuſtände war. 
In Frankreich dagegen, wo dad monarchiſche Element fich in Hächfter Schroffheit und Ausſchließ⸗ 
lichkeit, als ein au die Spige getriebener, alles jelbftändige Leben im Volke erſtickender Abfo- 
lutismus der Staatögemalt und ihres Trägers, feit Iangeher vargeftellt und behauptet Hatte, 
wo das ariftofratiihe Element, ohne im mindeften feinen bedrückenden und ausſchließenden 
Charakter nad unten aufzugeben, gegenüber ver monarchifchen Allgewalt zu ohnmächtig und 
zu liebedienerifch geworden war, um irgendeinen wirffamen und wohlthätigen Einfluß für 
Bolt und Gemeinweſen auszuüben, wo in dem Volke felbft nur die ſchlechtern, nicht die befiern 
Elemente des demokratiſchen Principe fi Hatten entwideln können, verbiffener Haß gegen die 
Hoͤhergeſtellten neben feiger Kriecherei, flatt der wahren männlichen Würde und Selbflän- 
digkeit des Bürgers — in Frankreich mußte nothwendig durch den gewaltigen Rückſchlag gegen 
ſolche Zuftände und durch die mangelnde Möglichkeit der Anlehnung an concrete, praktiſche Me: 
fornıen eine Steigerung ber theoretiihen Ideen des Vernunftrechts bis ind Ungemeflenfle und 
zulegt, bei der verfuchten Ubertragung derſelben ins 2eben, ein Exrperimentiven mit Staats: 
und Geſellſchaftsbildungen erfolgen, wie ed die Geſchichte dieſes Landes in der That feit nun⸗ 
mehr dreiviertel Jahrhunderten zeigt. Da man abfihtlih von allem Beſtehenden und Gege⸗ 
benen in Staat und Gefellihaft abſah, fo blieb als Gegenfland und Ausgangspunft der Be: 
trachtung nichts übrig als der einzelne Menfch, und zwar nicht nad) der Seite feines Weſens, 
welche ihn auf die Cinordnung in einen beflimmten flaatlihen und focialen Organismus an: 
weift, fondern vorzugäweife im Sinne jenes ungeneffenen Dranges nad) indivinueller Frei⸗ 
beit und Ungebundenheit, wie ihn ver Menſch dann fühlt oder zu fühlen glaubt, wenn er ſich 
küͤnſtlich aus aller organiſchen Verbindung mit dem Ganzen und den Verhältniſſen, in bie er 
fi von Haus aus hineingeftellt findet, herausloͤſt. Das Indivipuum, ganz nur auf ſich geſtellt, 

_ mit dem Anſpruch, niemandem zu gehorchen als feinem eigenen Willen, dad war daS Ideal bed 
demokratiſchen Vernunftſtaats eines Roufleau in feinem ‚Contrat social”. Die wwerbitt- 
liche Gonfequenz diefer abſtracten Staatdlogif trieb aber nothwendig noch einen Schritt weiter. 
Das Individuum, von allen Gegebenen und gefhichtlich mit ihm Verwachſenen abgelöft, vein 
als Weſen an ſich erfaßt, ift eins dem andern vollkommen glei: alle Unterſchiede, nicht bles wer 
Geburt und des Standes, ſondern auch des Beſitzes, der geſellſchaftlichen Stellung, ver Zubebd- 
tigkeit zu einer beflimmten Familie und zu einer beflimmten Nationalität, Löfen fi in dem Focus 
einer folchen abftracten Betrachtungsweiſe auf und verſchwinden al8 dem eigentlichen Weſen bes 
Menſchen fremd und äuperlich ihm künſtlich oder gewaltfam hinzugefügt und jomit unbereihtigt. 
Feder Menſch hat, von diefem Standpunfte aus, den gleichen Anfprud auf fo viel Befig und 
Genuß, als jein innerer Trieb fordert; jeder Menſch ift von Natur allen andern gleid und mit 
der ubfoluteften Freiheit begabt, feine Stellung im Leben nach Neigung oder innerm Beruf zu 
wählen. Er ift mit feinem Thun und Denken, mit feinem Lieben und Streben nicht an ein be⸗ 
ſtimmtes Familienverhältniß und ebenſowenig an ein beſtimmtes Vaterland gebunden; Die freie 
Liehe und dad Weltbürgerthum find ebenfo wie die völlige Abweſenheit zwingenber Gefege 

“und die völlige Freiheit des Einzelnen, zu tbun, was ihm beliebt, und zu beanſpruchen, was ihn 
gelüftet, die legten unabweisbaren Gonfequenzen biefer Theorie. Und In ber That ift Feine 
diefer Abenteuerlichkeiten einer nur um ſich ſelbſt Ereifenden und jede Anknüpfung an das Vor⸗ 
handene verfhmähenven Logik der Welt erfpart worven ; mit der bizarren Bhantafte des Frau⸗ 
zofen, die überdies durch unnatürliche Staats: und Geſellſchaftszuſtände krankhaft aufgereizt 
war, bat die gelehtte Syſtem⸗ und Paradoxenſucht des Deutfihen, bie Äh in der Abſtraction 
beileibe nicht überbieten laffen purfte, glücklich gewetteifert und unter der Firma: Demokratie, 
Socialdemokratie, vemofratifcher Humanismus u. dgl. m. if jede nur mögliche Art verkehrter 
Weltanfhauung — glüdlicderweife doch zumeiſt nur auf dem Papier — zu Markte gebracht 
worden. (Bgl. meine „‚Borlefungen über Socialismus und ven Aufſatz „Soecialiſtiſche Beftre- 
Dangen in Deutiland‘ im zweiten Bande ver Bierteljahrsfhrift „„Linfere Gegenwart uns Zu⸗ 
kunft“; Stein, Kommunismus und Socialidmus‘.) 
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Anfnüpfungspuntte zu praftifcher Anwendung fannen dieſe weitgehenben demokratiſchen Theo⸗ 
rien, wenigflens zum Theil, in demjenigen Lande, wo Das entgegengefehte Princip ariftokrati- 
ſcher Monopoliiirung des Gemeinweſens und Ausbeutung des Volls fi zu der künſtlichſten 
Höhe emporgegipfelt hatte, in Franfreig. Dort war bie Cinzelfreiheit am rückſichtsloſeſten ver⸗ 
nichtet, dort war Die Bedrückung ber untern Klaſſen durch die obern wie durch die Staatsge⸗ 
walt jelbft am weiteſten getrieben, dort war der Unterichied zwijchen den privilegirten Ständen 
und der fogenannten Ganaille jederzeit am ſchroffſten geweſen. Der Nüdichlag mußte bort am: 
furdtbarften fein. Es ift befannt, wie die Rouſſeau'ſchen Iveen Durch die franzoͤſiſche Revolu⸗ 
tion von 1789 in Fleiſch und Blut verwandelt wurben. Das demofratifche Princip abſo⸗ 
Intefter politiiger Freiheit und Gleichheit fand in Nobeöpierre und ſeinesgleichen fanatiſche 
Berteeter. Aber auch die Conſequenz eines Robespierre, die ji doc immer noch auf pas po- 
litiſche Gebiet beſchraͤnkte und das ſociale over die Sphäre des Privateigenthums und der Bejig- 
verhältnifte ziemlich unberührt ließ, ward noch überboten von ſolchen, welche auch das letztere 
Gebiet in die allgemeine Nivellirungöftrömung bineinzugiehen unternahmen, wie Babenf und 
Buonarotti, Die Väter ver neuern Sorialdemofratie. Seit jener Zeit galt Frankreich fort- 
während für den Herd und bad Nefervoir ver vemofratifchen Ideen für ganz Europa. Infofern 
mit Unrecht, als, wie oben angedeutet, das demokratiſche Princip ſelbſt dort zum großen Theil 
in dieſelbe Unnatur und Verzerrung verfallen war, twie vorher das monarchiſche ind arifto- 
kratiſche, ſodaß man dieſem Prineip unrecht thut, wenn man ed nur nad) Diefer franzoͤſiſchen 
Schablone, freilich derjenigen, nach der es lange Zeit fait allerwärts nachgebildet warb, be- 
urifeilt. In Nordamerika, beflen jugendliche Republil neben Ron und Athen die Ehre hatte, 
der frangöflichen Revolution von 1789 als praktiſches Mufter vorzuſchweben, waren die demo⸗ 
Fratifgen Ideen unter ganz andern, ungleich natürlihern Verhältniſſen zu Geltung und Wirf- 
ſamkeit gelangt. Das altenglifehe (noch richtiger gefagt, das altgermaniſche) Princip der Selbft- 
regierung hatte dort, auf einem weit außgedehnten, erſt urbar zu machenden Yandgebiet, in einer 
Geſellſchaft, deren gemeinfame Baſis der Erwerb durch die eigene Thätigkeit war, fi fehr 
erftärlicher Weife nicht nur erhalten, fondern nod erweitert und befeſtigt. Ebenſo fonnte die 
Ungleichheit des Beſitzes ober des Ranges Feine tieferen Wurzeln in einem Lande fhlagen, wo, 
wenn auch innmerhin einzelne einen bevorzugten Namen oder größere Reichthüͤmer aus der alten 
Heimat miibringen mochten, doch für jede perfönliche Tücptigkeit foviel freier Spielraum und fo 
viel Gelegenheit, ſich geltend zu machen, vorhanden war, daß ein drückendes Übergewicht einer 
Ariſtokratie der Geburt oder des Beſitzes nicht wohl aufkommen Eonnte. Dort alfo fanden Die de⸗ 
mofratifhen Ideen einen natürlichen und fruchtbaren Boden Eräftiger und zugleich vollkommen 
gefunder Entwidelung. Welche Nefultate dort aus diefer Bethätigung bed demokratiſchen 
Prineips hervorgegangen, darüber gibt Tocqueville's mit Net berühmte Buch „La d6ömo- 
cratie en Amérique“ (deutſch von %. A. Rüder, Leipzig 1836) die klarſte und eingehenpfle 
Auskunft. In England, wo, wie ſchon früher bemerkt, das demofratifche Element niemals in 
gleicher Weije wie anf dem Feſtlande einer einjeitigen Herausbildung bes ariftofratifhen und 
monarchiſchen unterlegen war, vielmehr mit vielen beiden fich in ein glückliche Gleichgewicht gefeigt 
hatte , mo die Selbfiregierung in Gemeinde und Bezirk, wo Der fichere Rechtsſchutz des einzelnen 
burg den Richterſpruch der Genoſſen und durch uralte Geſetze gegen wiltkürliche Verhaftung, 
wo ein wohlbemefjener und wirkſamer Antheil der bürgerlichen Klaſſen an der Regierung des 
Zandes feit lange und zum Theil von uralters her beftanp, wo namentlich auch nach ber fo 
wichtigen volkswirthſchaftlichen Seite bin die Gonfequenzen des demokratiſchen Principe der 
Freiheit und Gleichheit: die Aufhebung ber yerfönliden und Dinglichen Abhängigkeit des Elei- 
nen Grundbeſitzers von dem großen, die Freigebung ver Gewerbe u. a. m. ſchon früh und ohne 
alle Schwierigkeit zu praftifher Geltung gelangt waren — in England ging diefe Bethätigung 
und weitere Ausbildung des demokratiſchen Elementd rubig ihren. ſtetigen Gang fort auf der 
ſtchern Grundlage einer freien yarlamentariihen Verfaſſung und einer zugleich aufgeflärten 
und allmähtigen öffentlihen Meinung. Die Übertragung ver Freiheit des Verkehrs auch auf 
Die Berhältniffe des auswärtigen Handels, vie Annahme eines Beſſerungsſyſtems, welches die 
beſitzenden Klafien vorzugsweite, nach dem Verhälmiß ihres Cinkommens, zur Tragung: ber 
Staatslaſten herbeizog , die mannichfachen Veranflaltungen zur materiellen und geiftigen He⸗ 
bung der unterfien oder fogenannten arbeitennen Klaſſen, Beranflaltungen, welche von der 
Staatsgewalt und ven ariftofratifchen Ständen begünfligt, in der Hauptſache aber von dem 
Betheiligten ſelbſt durch Die eigene Selbftihätigkeit und durch Die Kraft der freien Afforiation ins 
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Wert gefeht wutven — das waren die Früchte einer natürlidien ums praftkigen Aucbilbung 
und Ausbreitung des demokratiſchen Blements, bei welcher weder an eine Bertilgung ber ohme- 
Yin ſchon längft jeder ben andern Klaffen nachtheiligen gefellfihaftliien oder materiellen Bever: 
zugung entkleideten Artflofratie, no viel weniger aber an eine Schwähhnng des gegen Aus⸗ 
artung in Deöpotismus durch conftituttonelle Schranken gefigerten monarchiſchen Princip6 ges 
dacht ward. Verſuche, die ſocialdemokratiſchen Ideen aus Frankreich nad England zu inwor⸗ 
ttren, hatten daher feinen Erfolg, und felbft mad ſcheinbar Hier in aͤhnlichem Sinne für eine 
Geltendmachung der Rechte des vierten Standes unternommen ward, wie bie Chartiſtenbewe⸗ 

- gung, hatte einen ganz andern, einerſeits viel gemäßigten, andererſeits viel praktiſchern Chat 
vater als die Gewaltſamkeiten over Die Utopien der franzoͤſiſchen Socialdemokraten. Die Be- 
Rrebungen na Erweiterung des politifhen Wahlrehts tragen in England ebenfalis nen 
Stempel jener ſtaatsmänniſchen Mäßigung und Klugheit, welche wicht nach abftracten Theorien 
von einem allgemeinen Rechte des Menſchen als ſolchen auf Theilnahme an der Peltung des 
Staatsweſens, fondern nach dem praftifchen Grundfage verführt, die politifche Berechtigunz in 
ven Maße auszudehnen, wie bie politifche Bildung nach unten Hin fi erweitert. Auf dem 
europätfchen Feſtlande war es bis vor kurzem eigentlich nur das kleine Belgien, wo in ähnlicher 
Weiſe wie in England, wenn aud zum Thell unter etwas abweichenden Formen, eine friedliche 
und gluckliche Ausgleichung der drei Grundelemente des Staats und eine praktifch gedeithliche 
Verwirklichung demokratiſcher Ideen flattfand, denen zivar die Verfaſſung dort ein entjchleiseweß 
Übergewicht fiber nie ariftofratifchen und einen fehr maßgebenden Ginfluß auf die ganze Stansb- 
‚Senkung einräumt, die aber vor Ansartungen durch den gefunden praktiſchen Sinn des Volle 
und durch die ebenfo aufrichtige als willendfräftige Führung der Regierung burch einer echt 
eonflitutionetfen König bisher glüellich bewahrt worden find. In Deutfland, wo man eGenfais 
das eonftitutlonelfe Syſtem, zumeift nah dem Muſter Frankreichs (das feinerfeits Diefen 
Mittelweg zwiſchen ven demokratiſchen Üüberſchwenglichkeiten der Revolution und dem Mapoleo- 
nifchen Militärdespotismus nach Wieberherftellung ber Vourbons betreten hatte), auch uwb 
nach In den meiften Staaten einführte, wollte daſſelbe doch lange Zeit nicht recht Wurzel ſchla⸗ 
‚gen, obwol man hier ein wichtiges demokratiſches Inflitut, das in Frankreich fehlte, mit Tidhtäger 
-Einfißt hinzugefügt hatte, Die Selbſtregierung des Volks in ber Gemeinde. Allein die Atiſto⸗ 
kratie bonnte ſich nicht entfliehen, auf privatrechtliche Bevorzugungen, Die fie in Conſliet met 
dem demokratiſchen Zuge der Zeit verſehten, zu verzichten und fi mit einer politiſch andgezei- 
neten und einflußreihen Stellung zu begnügen, und bad monarchiſche Prineip war auch bier — 

dank der nur zu elfrigen Nachahmung des Abſolutismus eines Ludwig XIV. und ded Cenira⸗ 
-Ufattondfyftems Napoleon’8 — mit fo vielen bureamkratifihen und abſolutiſtiſchen Eleurenten 
verwachſen, daß vie politiſche Freiheil und die Selbftthätigkeit des Volks dadurch immer wieder 
troh alter verfafſungsmäßigen Bürgſchaften dafür niedergehalten und beinahr erſtickt ward. So 
konnte es mit wunder nehmen, wenn auch bier die demokratiſchen Ideen, va ſie gehtabert 
waren, ſich pgaktiſch und naturgemäß geltend zu machen und dadurch zugleich abzuklären, zum 
Gegenſtande theoretiſcher Abſtraction und Speculation gemacht und auf eine ſchuudeinde 
Spitze getrieben wurden, daher theils in unprakttſche Ideologie, theils in rohe Gewaltſauckeit 
ausarteten. Die erſte Form, unter welcher fie nicht lange nach ven Befreiungskriegen zumäd 
infolge ver vielfach vereitelten Hoffnungen des Volks rückſichtlich einet Beſſtrung ver. inneren 
Verfaffungszuſtände auftraten, war die ſogenannte burſchenſchaftliche Bewegung mit: thren 
bald antiken, Halb urgermaniſchen Staatsidenln. Später wandte man ſich mehr frauzofiſchen 
Mufterbilpern zu, und fo haben wir denn beinabe ſaͤnmtliche Bhafen des theoretifäjen : unb 
zum Theil auch des praktifchen Experimentivens mit demokratiſchen und ſocialdemokratiſchen 
Ideen, an denen Franukreich feit Anfang der vierziger Jahre fo reich war, dieſſeits des Mein, 
wenn au zum Glück (denn es fehlte denn doch Hier der rechte Fruchtboden dafür) meiſt wur in 
matten Abklatfhen, mit durchzumachen gehabt. Es hat und weder an Demokraten jener rohr⸗ 
Ren Sorte gefehlt, welche die Volkoſouveraͤnetät auf ver Straße fuchten und jeben zufäntaramm:- 
gelaufenen Haufen ats ein Stuck ſouveränen Volks apofltophirten, natlırti- unter ber Woran 
fetzung, daß berjelbe ihrer Führuug blindlings folge, noch un Socialbemokraten, welche war 

den fogenaunten vlerten Stand oder die befiglofe Klaffe als wahres Volk gelten baſſen wollten 
und jeden · Beſitzenden als einen Ariſtokraten kurzweg verurtheilten und verſchrien, noch eublich 
an ſolchen, welche ungeſchent das. Gegentheil politiſcher Bilbung, den Unverftand,: air Heil: 

titel politiſchen Einfluſſes behaupteten, von Bilvung und flaatömiunifcher Weisheit auogeſproche 
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wermaßesi nichts wilfen wollten: (Liber dieſe eriwemen und geführligen Richtungen ber Demu> 
Bratieim Irautreich und. Deutichland vgl. Guizot, „De la: dömucratie. en France (Paris 1849); 
von Wieterdhein, „Die Demokratie⸗ (Leipzig 1848.) 

Der beffere Theil der Demokratie in Deutichland hat fi von: diefen Verkehrtheiten fern ges 
halten, und das legtvergangene, an Erfahrungen ber ſhwerſten Art fo reiche Jahrzehnd hat 
diefen beſſern und verſtändigern Theil weſentlich verſtärkt, jene äffiſchen Nachahmer ver Fran⸗ 
zoſen aber durch den ſtrengen Richterſpruch einer aufgeklärtern Öffentlichen Meinung in. das 
verdiente Nichts zurückgeworfen. Auch hat fi unter dem mitwirkenden Einfluß Ser günftigern 
Wendung, melde bie politifchen Verhaͤltniffe Deniſchlands in den allerletzten Jahren durch die 
Veränderung des Regierungsſyſtems in Preußen genommen, in den Anſichten eines großen 
Theils der deutſchen Demokratie in zwei wichtigen Punkten ein felgenzeider Umfchwung voll- 
zogen. Einmal hat die Meinung, als ob eine befriedigende Geſtaltung anferer öffentlichen Zu⸗ 
ſtände auf dem Wege friedlicher und geſetzlicher Reformen nicht zu hoffen und nur von „außer⸗ 
ardentlichen Ereigniſſen“, d. h. von einem allgemeinen Umſturz alter Verhältniſſe — ſei es ins 
folge eines äußern Anſtoßes oder einer gewaltſamen Eruption im Innern — Nettang zu ers 
serien ſei, wenigſtens bei einem ſehr großen Theile ber beutfchen Demokratie, wie e8 ſcheint, 
wer entgegengefetzten Platz gemacht. Dadurch iſt aber zugleich eine andere wefenttiche Berändes 
zung in den Anfichten »iefes Theil ber Demokraten bedingt. Bei einem gewaltſamen Um⸗ 
ſchwunge modte man bie Verwirklichung einer republikaniſchen Berfofjung für Deutſch⸗ 
Iaad, dieſes in ber Theorie wol nod immer hoͤchſten Ideals der demokratiſchen Partei, in 
Ausſicht uchnen: bei’ einer frieblichen Entwidelung ver Dinge muß man ſich beicheiden, daß 
wmeſes Ziel unerreihbar fei; und die verfkänbigern Demokraten, die ihr Verhalten mehr nad 
puaktifch-patriotiichen Maßſtaͤben als nad bloßen abſtraeten Principien bemeilen, beſcheiden 
ſich deſſen wol auch gern, da fie einerfeitd die Schwierigkeiten und. Befahren des andern Wegs 
sand Daher die Ungewißheit der wirklichen Erreihung oder doch Behauptung des auf demſelben 
zu erfiuchenden Staatsideals begreifen, andererſeits bie Überzeugung gewonnen haben, daß 
auch unter monardhifcher Verfaffungsform eine Befriebigung der vernünftigen demokratiſchen 
Bände na politiſcher Freiheit recht wohl möglich fei, wie das Beifpiel der fogenannten demo⸗ 
Wstifhen Monarchie in Belgien beweiſt. Richt wenig haben wol zu vieſer thellweiſen Um⸗ 
Kammung. der demokratiſchen Bartei die in dem legten Jahrzehnd in Bezug auf das frühere 
Dauftsrland des Demokratiomus, Frankreich, gemachten Erfahrungen beigetragen. Dort hat 
fich gezeigt , voie viel weniger Bürgfchaften einer nachhaltigen und geficherten Freiheitsentwicke⸗ 
kaug eine auf abfiracte demokratifche Theorien und Conſequenzen gebaute Staatsordnung in fidh 
ssägt, wie viel leichter fie einem Rückſchlag ganz enigegengefegter Brincipien unterliegt, als 
eine aus werfägiebenen Elementen weiſe gemifchte, auf dem Brundfag möglicfter gegenfektiger 
Echonung und Ausgleichung verjelben unter fich bernhende. Nächſt Belgien und ſelbſt England 
(auf welch letzteres ald der Zufluchtoſtätie jo mancher koſtbaren, von dem Feſtlande lange Zeit 
ganzlid; verſchwundenen altgermaniſchen Freiheiten auch die Demokruten neuersing& ihre Blicke 
ned mehr Aufmerkſamkeit und weniger Vorurtheil richten) iſt es vorzugsweiſe auch das unter 
conſtitutionellen Formen raſch erblũhte und erſtarkte Sardinien, welches auch von veutſchen 
Demokraten als ein lebendiges Beiſpiel ji darſtellt, welcher ausgedehnten politiſchen 
umd religioſen Freiheit, welches materiellen Wohlſtandes, endlich welches hohen nationalen 
Aufſchwungs ein Volk unter einem wahrhaft liberalen Regierungoſyſteme mit menarchiſcher 
Gpiye füh zu erfreuen vermöge. So hat ſich denn zunächſt in Preußen ver größte Theil der 
Demokratie in durchaus aufrichtiger Abſicht, wie ed ſcheint, dem Gange, ben bie scht tonfli= 
tutionelle Megierung des Prinz: Regenten eingefchlagen, angeſchloſſen, hat jelbit einzelne weiter 
gehende MWünſche, 3.3. ven nach allgemeinem Wahlreht, zur Zeit vertagt. Ein Hauptorgan 
Her kemofratiichen Bartei in Mreußen, die „Volkszeitung“, Hat fogar die Behauptung aufgeſtellt 
Ser: Uinterfihieb zwischen den Demokraten und ven Gomflitutionellen ſei weniger ein Unter: 
ſchied in ven Grundfätzen ald im Temperament; der Demokrat ſtrebe comfequenter, ruͤckſichts⸗ 
kofer nach der Verwirklichung deſſen, was er einmal für recht und nothwendig anerkanni, 
yeährenb der Gonftitutionelle mehr Ruͤckſichten nehme und fi ven Berhäftniffen und ven Per- 
ſonen anbequene. 

Ein zweiter wichtiger Punkt iR die neuerdings und zwar nicht blos in Preußen, ſondern 
auch im übrigen Deutſchland zu Stande gekommene Verſtündigung und Bereinigung eines 
bedentenden Iheil® der Demokraten mit den Gonflitutionellen auf dem Boden eines gemein- 
famen nationalen Programms. Dirfer Gemeinſamkeit fand früher, abgefehen von jener 
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extremen Schattirung der Demokratie, weiche auf ihre Fahne die allgemeine Volkerverbrüderung 
der Nationen geſchrieben hatte und einem halb ſocialiſtiſchen, halb philoſophiſchen Humauis- 
mus huldigte, der fie gegen das Vaterland und feine beflimmten Interefien durchaus gleid- 
gültig machte, auch bei den Übrigen Demokraten veren Borliebe für republifanifge Staats- 
formen im Wege, eine Richtung, welche jich gegen jede Kombination auflehnen mußte, vie 
Deutſchland unter einem monarchiſchen, vollends unter einem erblichen Oberhaupte zu vereini- 
gen unternahm. Aber auch in viefem Punkte hat der praftifche und patriotifche Sinn der Ber: 
Ränbigern unter der deutfchen Demokratie über die abftraeten Confequenzen des Brincips gefiegt 

und ein Nefultat herbeigeführt, welches ebenſowol ihnen ſelbſt zur Ehre als dem Allgemeinen 
zum Bortheil gereicht. 

Über Die Zukunft der demokratiſchen Brincipien und ihres umgeflaltenden Einfluffes auf bie 
Staats: und Gefellihaftszuftände der verſchiedenen Länder etwas vorausfagen zu wollen, er- 
ſcheint mehr als gewagt. Gervinus in feiner „Ginleitung in die Geſchichte des 19. Jahrhum: 
derts“ (1853) Hat den ſchon von Ariftoteles aufgeftellten Sag, daß ver Bang der Geſchichte 
mit einer unabmweisbaren Gonfequenz von der Herrſchaft einzelner zu der einer Mehrheit und zu- 
legt zu der vieler ober aller, von der Monarchie durch Die Ariftofratie zur Demokratie führe, auch 
auf unfere Zeiten angewendet und daraus den allmählichen Sieg der demokratiſchen Ideen im 

‚allen civiliſirten Ländern gemweiflagt. Infoweit damit gemeint tft, daß mit der fortſchreitenden 
Cultur der Bölter im Geiſtigen wie im Materiellen die frühere Unterdrückung over doch Einengung 
derjelben in Bezug auf ihre Theilnahme anı Öffentlichen Leben, ſowie die Ausbeutung dev Mehr⸗ 
zahl vurch eine Minderzahl in Bezug auf Erwerb und Genuß immer unmöglicder werde, 
muß man dem fidherlich unbedingt beipflichten. Schon die Beifpiele, die wir bereit8 oben aus 
der frühern Geſchichte der Staaten und indbejondere Deutſchlandẽe angeführt haben, wie vie 
wachſende gewerbliche Cultur einerſeits, die immer freier fich geſtaltende Wiſſenſchaft andererfeits 
auch die bürgerliche Freiheit und Gleichheit mächtig geförbert, laffen darüber feinen Zweifel, und 
ebenjo hat Gervinus ganz treifend auf die völlig unberehenbaren Wirkungen hingemwiefen, melde 
in gleicher Richtung vie neueften Kortichritte unjerer Gultur, wie Eifenbahnen, Telegraphen, 
Brefle und Zagedliteratur u. f. w., ausüben. Man bat daher auch vollfommen recht, wenn man 
diefen und ähnlichen Erfinpungen und allen Fortſchritten der Gultur überhaupt einen weſentlich 
demokratiſchen Charakter beilegt. Wie fie Erzeugnifle der freien perjönlichen Thätigkeit, des 
ſelbſtthaͤtigen Streben ber Individuen find, fo wirken ſie auch befreiend, kräftigend, beſchwin⸗ 
gend auf viefe zurück, fo ſichern und verbreiten fie immermehr jenen allein wahren Voden für 
die Bethätigung des demokratiſchen Princips, den der Engländer und Amerifaner mit ben 
Worten bezeichnen: „Freies Feld und Eeine Gunſt.“ Das künſtliche Monopol, die willkürlichen 
Beſchränkungen des materiellen Erwerbs wie ver geiftigen Forſchung, die einfeitige Bevorrech⸗ 
tung und Bevorzugung ſolcher Güter, die dem Menfchen ohne fein Verdienſt zufallen, wie Ge⸗ 
burt und Stand, vor denen, welche ver einzelne durch feine eigene Anftrengung fi erringt, wie 
Herabwinbigung bed einen zum bloßen Werkzeug für die Bereicherung unb pen Genuß des andern, 
ſolche und ähnliche Misbildungen des Verhältnifles von Menſch zu Menſch können in einer@e 
ſellſchaft, in welcher das wahre Weſen des Menſchen, die freie, immer weiter vorwärts ſtre⸗ 
bende Thätigkeit, täglich mehr zum Bewußtſein aller und zur praktiſchen, thatſächlichen Gel⸗ 
tung kommt, nicht fortbeſtehen: fie müſſen immer ſeltener werden und zuletzt verſchwinden. 

Eine abſolute Gleichmacherei iſt darum aber keineswegs die nothwendige oder auch nur natür- 
liche Folge dieſes Ganges ver Dinge, denn die angeborene Verſchiedenheit ver Anlagen, der Cner⸗ 
.gie, des Fleißes in dem einzelnen ſchafft von ſelbſt wieder Unterſchiede in dem Maße wie in der 
Art des Erwerbd und Genufles, der höhern oder niedern, erfolgreichen oder minder erfolg: 
zeichen, mehr geifligen oder mehr materiellen Beftrebungen, und das geſchichtliche Geſetz orga⸗ 
niſcher Stetigfeit, welches den einzelnen nicht ald „einzigen‘‘, fordern ald Glied einer Reihe 
binftellt, vermannichfaltigt dieſe Unterſchiede durch Erziehung, angeerbten Beſitz u. |. w. noch 
viel mehr. Das wichtige und allerdings ſchwierige, aber erft durch Die Einmifchung abſtracter 
fecialiftiiher Theorien bis zur Unloͤsbarkeit vermicelte Problem von dem „vierten Stande”, 
und wie diefer in ein richtiges Berhältnig zu den andern Stänben zu bringen fei, kann und 
wird feine wahre geveihlihe Löfung nur durch vollfte Geltendmachung jened obenbezeichneten 
echt demofratifchen Principe freiefter, ungebemmtefter Thätigkeit der einzelnen finden, nicht 
durd rohe Gewaltthat, weiche ebenjo antidemokratiſch ift wie das feudale Fauſtrecht, wur 
ebenfommig auch künſtliche Veranſtaltungen von Staatd wegen, welche ſtets — wie auch bie 
Erfahrung aller bisher in dieſer Richtung gemachten Erperinente zeigt — bald zu Vevormun⸗ 
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bung und Beſchränkung, bald zu Ausbeutung und Ungerechtigkeit nach der einen ober andern 
Seite, aljo auf alle Fälle zu Conſequenzen führen, die mit dem wahren bemofratifhen Princip 
ſchlechterdings unverträglich find. 

Was die eigentlich politifche Seite der aufgeiworfenen Frage über die Zukunft dev Demo: 
fratie anbelangt, die Antheilnahne des Volks an der Leitung der Öffentlichen Angelegenheiten, 
fo iſt Dieje weit weniger leicht und einfach zu beantiworten, als die Frage wegen der fogenann- 
ten bürgerlichen Freiheit und Gleichberechtigung. Zwar fann ver Sag: „Alles für das Volk, 
nichts durch das Voll‘, der ald Devife des fogenannten „aufgeklärten Despotismus‘ aufgeſtellt 
weten, keinesfalls als eine genügende Erfüllung des dem demokratiſchen Princip geſchichtlich 
wie vermunftreiitlich gebührennen Anſpruchs angeſehen werben, venn einmal ift das politifche 
Recht der eigenen Mitwirkung und Gontrole des Volks In Bezug auf die Leitung ded Ge: 
meinwefens doch am Ende die einzig zuverläffige Bürgſchaft auch ver bürgerlichen Freilheit, 
und ſodann gehört diefe Mitwirkung oder, mit andern Worten, bie Ausübung politifcher Rechte 
ſelbſt mit zu dem Kreiſe freier ThätigleitSäußerungen, deren Bedürfniß der Menſch auf einer 
gewillen Stufe geifliger Entwidelung empfindet uud worauf ihm alfo auch ein natürlicher An: 
ſpruch zufleht. Indeſſen ift doch zwifchen dieſem Anſpruch auf politijche Freiheit (d. h. active 
Theilnahme am Gemeinwefen) und dem auf bürgerliche Freiheit (d. h. Befreiung von allen 
änßern Schranfen der Thaͤtigkeit des einzelnen in Bezug auf ſeine individuelle Entwickelung, 
feinen Erwerb und Beruf) ein gewichtiger, wohl zu beachtender Unterſchied. Dieſe letztere Freiheit 
fommteben, weil fie nur Die Sphäre des Cinzellebens berührt, jedem Individuum gleihmäßig zu, 
und eö gibt bier feine andern natürlichen und nothwendigen Schranken als die Freiheitsſphaͤren 
ber andern. Jedem kaun und muß fogar bier die volle Freiheit ſelbſtändiger Entwidelung und 
Kraftäußerung gewahrt werben, und es ſteht Davon weber für das Ganze noch für bie andern 
eine Gefahr zu bejorgen, va erfahrungsmäßig bei gleicher Freiheit aller jeder einzelne, ſo⸗ 
bald er nur dieſe Freiheit recht benutzt, fich wohl befindet. Wo es ji Dagegen um eine Thä⸗ 
tigkeit für dad Ganze und auf das Ganze handelt, wie bei ver politifchen Freiheit, wo es fid 
alfo nicht blos um die eigenen Intereflen des Individuums handelt, Die durch feine Hand⸗ 
lungsweiſe geförbert ober gefährdet werben, fondern um die Interefien einer Allgemeinheit, va 
wird man dem Binzelnen ein abfolutes, unbebingtes Recht auf das gleiche Maß politifcher Frei⸗ 
beit (d. 5. wirkſamer Antheilnahme am Gemeinweſen) mit allen andern unmöglich einräumen 
tönnen, vielmehr wird hier eine Garantie dafür verlangt werben koͤnnen, ja müflen, daß dem 
einzelnen eine ſolche Einwirkung ohne Gefahr für das Ganze und die andern unbedenklich anver: 
eraut werben möge. Worin biefe Garantie zu fuchen fei, ob in einem äußern Kriterium ber 
Selbſtändigkeit und Zuverläjjigkeit des Wählers oder des zu Wählenden (Genus, Anfäfligkeit, 
Bürgerrecht, eigener Hausſtand over vergleichen), oder in einer Miſchung ariftofratifcher und de⸗ 
mokratiſcher Elemenn (fei ed nach dem fogenannten Klafienwahligften — beiläufig gejagt wol 
Feind der ziweddmäßigften — fei es durch eine Nebeneinanderorpnung von Kopfzahlwahlen mit 
folden ver Höchftbefteuerten, ober wie jonft), oder in vem Wahlmodus (invirecten Wahlen), dar: 
über ift in den Art. Wahl und Wahlſyſtem zu ſprechen. Auch ſoll nicht behauptet werben, daß 
Das jogenannte ‚allgemeine Wahlrecht“ ſchlechthin verwerflich und mit dem Beflande eines ges 
orbneten Staats unverträglidh fei; haben Doc die Wahlen zum Parlamente in Frankfurt 1848 
bewieſen, daß ſelbſt in einer fo aufgeregten Zeit das allgemeine Wahlrecht überwiegend con= 
ferontive Reſultate liefern kann. Nur als natürliche, nosbiwendige, unveräußerlihe „Grund: 
oder Menſchenrechte“ dürfen vergleichen politifche Rechte nicht vargeftellt werben, und infofern 
fie Died thut, geht die demokratiſche Bartei offenbar zu weit. Auch ift dieſem Grundſatze weder 
in Der jo entſchieden demokratiſch angelegten beigiichen Verfaflung, noch jelbft in dem durch und 
durch demokratiſchen Nordamerika praktiidye Folge gegeben. In Belgien ift ein Genfus, in ven 
meiſten norpamerifaniihen Staaten Anfäffigkeit als Bedingung für die Ausübung des Wahl- 
rechts vorgeſchrieben. K. Biedermann. 

Deukfreipeit, i. Cenſur und Preßfreibeit. 
Denuncant, Denunciationsproceß, |. Anklage und Anzeigen. 
Deportation iſt als Strafmistel dasjenige, welches den Verurtheilten, unter Ent: 

ziehung der bürgerlichen Ehre und Rechte, aus feinem Vaterlande verbannt und ihn, gemein- 

Hin mit befondern Beſchraͤnkungen ſeiner perſoͤnlichen Freiheit, zu einem dauernden oder vor⸗ 
übergehenden ‚Aufenthalte an einem entfernten, meiſtentheils überjeeifhen Orte zwingt, 
welcher ver Obergewalt des verurtheilenden Staat8 unterworfen ifl. I weſentlichen find De- 
portation und Transportation nur verſchiedene Benennungen für biefelbe Sache; des Unter: 
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ſchiedes, welchen Die neuefte Franzöftfche Befehgebung zwiſchen beiven macht, werben iwinfpäter : 
gedenken. Die-in Rede ftehende Strafe Hat durch die grauſame Art ihrer Ausführang feit der 
älteften Zeit eine jehr gehäflige Seite erhalten. Der Despotismus der römifchen Kaifer , wel: 
chen die Strafen der republilanifchen Zeit, namentlich das vem Bürger als ſchwerſte Strafe er: 
fheinenbe Exil, als zu mild erjchienen, um ihrer Furchtherrſchaft ven nöthigen Nachdruck zu ges 
ben, und welde viele gefährliche yolitifche Feinde beiielte zu ſchaffen hatten, verwandelten 
ſtillſchweigend das Exil in die Deportation und ſchleppten, befonzers Auguftns und vollenns 
Tiberius, ihre unglüdlichen Opfer an ſolche Orte, wo fie diefelben entweder einen tuntvermeibs - 
lihen Tode entgegenfchidten over doch ſicher bewachen Eonnten, fie zugleich als angeblich 
ehr⸗ und rechtlofe Sklaven ihres Vermögens beraubend, was beim Eril und der Relegation ge: - 
feglich nicht flattgefunden hatte. ) Auf ähnliche Art lieferten in der Yranzöftiigen Mevolution 
Willkür, Parteilipkeit und Raubſucht ihre Opfer nadı Sayenne und Vort⸗«Marat auf Babe 
gadfar, oder Abergaben fle durch Fallthüren, welche man auf den Deportatiunsihiffen ange⸗ 
bracht hatte, ſchon früher ven Meeveöwellen, che ſie ven Ort ihrer Verbannung erreichten. 
Die vortheilhafte Meinung, welche man von dev Deportation als Steafmittel, namentli als 
Surrogat fir vie abjoluten Strafen des Todes und ber lebensſswierigen Freiheiteberanberug 
längere Zeit hegte, ift durch die derfelben im wefentlichen nidgt günfligen Erfahrungen, welche 

‚ man in England, dem eigentlichen neuzeitlichen Baterlande der Deportation, gemacht hat, Fehr 
abgeſchwächt worden. Wir werben fehen, daß man jelbft Hier auf ihre Beigräntung unab- 
läffig Bedacht nimmt, ſowie es denn auch dem Geiſte der neuern Strafgeſetzgebungen in wtf: 
gemeinen möhr entſpricht, in anderer Weiſe ben Strafen ihre Haͤrten zu entziehen, ale fich 
hierzu der Deportation als eines Hllfömitteld zu bedienen. Daß Staaten, weiche zur Deigors 
tation geeignete Länderſtrecken nicht beherrſchen, durch Verträge mit ſolchen, bei welchen Died ' 
der Gall iſt, Die Deportation ihrer Verbrecher noch möglich zu machen ſachen follten , tft nicht 
wohl anzunehmen. Den Vertrag, welden Preußen 1802 mit Rußland wegen ber Trans: 
portation feiner ſchweren Verbrecher nach Sibirien geſchloſſen Hat, ift nie zur Ausführung ge: 
kommen. Die den germanifihen Völkern bekannte Strafe ver Verbannung ober Ranbesver: 
weifung, zur befieen Berficherung gegen die Rückkehr des Verbannten verbunben nit ber 
Urphehde, dem eidlichen Angeldbniffe der Kügfamfeit und Unterwerfung unter. bie. Gerafe, 
mußte ihre Wirkfamkeit verlieren, als man aus Heinen abgeſchloſſenen Genieinweſen hetauo⸗ 

- trat- und in dem größern Stantöverbande- die unbemerkte Rückkehr eine leichtere wurde. Für 
England. läßt fih ein befonverer Zufammenbang jeiner Transportation mit der Frühen Ber 
bannung nicht nachweiſen, biefelbe ging vielmehr wefentlih aus dem Beſtreben, die Haͤrte 
mancher Strafen zu mildern, hervor und bilvete fo einen vermittelnden Übergang som wit 
alterlicher Roheit zur Humanität. Sie wurde indbefonvere ein Mittel zur Befchrämtung ver 
Todedſttafe, viefer ihr lange behauptetes Terrain entziehend, und lange Zeidthindurch Die einzige 
Form ver Vollſtreckung der Freiheitsſtrafe für fchwere Bergehungen.?2) Durch die Trauspor⸗ 
tation verfolgte man, wozu die Entdeckung der Neuen Welt ven Anftoß gab, zugleich pen Zweck 
der Yörderung der Coloniſation, welche fich inmerhalb eines Zeitraums von drittchalb Zahr⸗ 
hunderten fo ausdehnte, daß fie den Engländern mehr als die Hälfte der bis dahin nicht culti⸗ 
sirten Grdoberflähe gewann. Hierzu wirkten vie Transportirten mannichfach durch Ausrodeng 
ber Wälder, Anlegung ver Straßen und Ader nicht unmelentlih mit. Die älteſte Spur einer 
Verbrechercoloniſation ergibt das Statut 39 Elifabeth, Kap. 4, welches die Richter ermächtigte, 
Bagabunden und Landflreiher über die See zu ſchaffen. Hier wollte man vorzugsweife Qr- 
werblofe zu Coloniſationszwecken verwendeit, wogegen unter Jakob I. bereits die Transporte 
tion von Verbrechern nad Oftindten in den Geheimrathabeſchlüffen vom Yanuar 1614 und 
20: März 1617 vorkommt. Im Iahre 1649 befahl Jakob I. einhundert liederliche Dienen 
nad Birginten zu befördern, melde jede für 120 Pf. St. an die Goloniften werkauft wur: 
den. Nach Graham beförberte diefe Einführung junger Mädchen in die Golonien mehr Has 
Glück verfelben als Die der Negerfklaven. Die Einfuhr heirathétuſtiger Müdchen in Mirgi- 
nien wieberholte fi unter Jakob I..nod oft, und per Preis derſelben ſtrigerte ſich muretinehr. 
Die Bezeiänung Transportation kommt zuerft im Statut 18, Art. II, Kap. 8 vor, unfszwar 

1) Welder’s Syſtem I, 244 fg. L. 5, de extraordin. cognit. 
2) 5. von Holgendorff, Die Deportation als Strafmittel und die Verbrechercolonien ber Engläns 

8 8 A in ihrer gefchichtlichen Entwidelyng und criminalpolitifchen Bedeutung (Leipzig 
9), S. 8. . 
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mis Bekiemung der Iehnäläugiihen Dauer derſelben. Das-Siatut 29, Art. U, ſtap. 4 er: 
maͤchtigte nie Richter dagegen zuerſt auch fait ber Todesſtrafe für Felonie eine ſiebenjährige 
Tean oportation anszuſprechen· Von da ab wurde dieſelbe das naͤchſt der Todesſtrafe ſchwernie 
Straf̃mittel (secondary punishment). Die Behaudlung der Transportaten in den Colonien 
war eine harte, ſtlavenähnliche. Schon in der äliefien Zeit wurde die Aufnahme der Verbrecher 
ein Gegenſtand des Widerwillens und der Beſorgniß für die Koloniften, welche für Maryland 
1876 ſogar dad Verbot ihrer Importation hervorrief, welches in 18. Jahrhundert jedoch wei⸗ 
ter wicht beachtet wurde. Auch bie andern norbamerifaniihen Kolonien Rräubten ſich gegen die 
Annahme der Verbrecher, was lebhafte Streitigkeiten mit dem Mutterlande hervorrief. Erſt 
das Statut 4 Georg I., Kap. 2 von 1717 traf wegen ber Transportation feſte Anordnungen; 
fie wurde, wo das benefit of clergy feine Anwendung fand, auf eine sierzehnjährige, jonft aber 
auf eins:fiebenjähriga Dauer beihränft. (Bine nähere Erörterung über pas beneficiym oleri- 
calo gehört nicht hierher. Schon jetzt hlieb die Transportation jomit bei allen unbebeutenhenms 
Ubertretangen (mexdemeanour) ausgeſchloſſen; nur nicht beim Keinen Diebflahl, dem ger 
dachtes benefieium nid zu flatten kam. Mit der Transportation war nunmehr der Arbeits⸗ 
zwang der Transportirten verbunden. Die Anwendung det: Transportationeſtrafe wurde in 
den Statuten 10 Georg Il., Kap. 32 und Georg All, Kap. 14 noch weiter ausgedehnt und Die 
undehigte Müdkehr mit dem Tode Seftrait. Der nordamerikaniſche Freiheitskrieg machte her 
Irandportation nad jenen Gegenden 1776 ein Ende; fie hatte nicht wenig zum Ausbruche 
deſſelben beigetragen. Dan mußte fich in England zum Bau von Gefängniſſen entſchließen, 
ober, was vorgezagen wurde, nach neuen Verbrechercolonien ausichen. Die Auswahl Ga: 
nadas hiergu wurde wegen der Nähe ver Freiſtaaten verworfen, nagegen Auſtralien für Diefe 
GSolonten auderjehben. Zwei Jahre nach der Parlamentsaste 24 Georg III., Kap. 56 (178%) 
wurde Botanybai tn Neuſüdwales dazu heftimmt. Coot's Entdeckungen hatten hierauf aufs 
merkfan gemacht; im Jahre 1787 wurde das engliſche Gouvernement dort inſtallirt. 

In Botanybai fowie auf Vandiemensland und Norfolk: Island, wo ſich die Strafan: 
ſtalt für Die ſchwerern Verbrecher befindet, erhielten die Verbrechercolonien ihre größte Aus- 
vehnung. Wir nehmen bes auf Jen Art. Kolonien Bezug und bemerken nur, daß ji das⸗ 
jenige, was ji iu Nerdamerika kund gegeben hatte, auch hier herausftellte, eine große Er⸗ 
bitterung der freien Coloniſten gegen Die Trausportaten, welche ſich nicht felten bis zum offenen 
Wiverſtande fleigerie. Als die Entdeckung der Goldlager in Auftzalien Die Auswanderungen 
dorthin hoͤchſt beträchtlich wermehrte und ſelbſt die Transportation na ſich ziehende Ver⸗ 
brechen nur deshalb begangen wurden, Damit man auf dem Wege derſelben zu ben er: 
fehnten Goldlagern gelangen Bünnte, mußte die Regierung gleichſam zwiſchen ver Crhaltung 
berfästonien oder Den Transportation wählen. Man ſchlug endlich in dem Geſetze von 20. Aug, 
1858; einen Mittelweg ein, indem man bie Gerichte werpflichtete, flatt der fiehen : bis vier: 
zehnjährtgen Txansportation-auf in England zu verbüßenne Strafarbeit (personal servitude) 
zu erlennen, in ben ſchwerern Hüllen aber ermächtigte, nach Befinden gleichfalls von der Iran: 
portation abzuſtehen und nur dieſe Straferbeit eintreten zu lafien. Wir Haben in dem Art. 
Beguadigung (bebingte) und Beurlaubung der Straäflinge bereits der Maßregeln näher 
gedacht, weiche die Regierung zugleich ergriff, um der Transportation die Beſſerung ber Sträf- 
linge oder wenigſtens ihren Berfuc in der Bingel= und der ihr folgenden beſonders überwach⸗ 
ten Geſammthaft vorhergehen zu laſſen und jo in ben Tranbpoxiaten den Golonien wmeni⸗ 
ger ſchaͤdliche Elemeute zuguführen. Da in England 1838 in 3675, 1889 in 3657 und 1840 
im 4006 Füllen die Trankportation platzgriff ®), jedoch beziebennli nur 285, 216 und. 256 
mal dieſe Aransporistian eine funizebnjährige bis lebenswierige war, jo fieht man, wie beheus 
tend der Cinfluß ſein muß, welchen bie neuere Geſeggebung Englands anf bie Transportation 
äußerte, und wie ſich hier gleichſam dieſelbe im Abſterben befindet. 
Ganz im Gegenſatze hiermit hat fie in neueſter Bett in Frankreich, nicht zur Förderung das 

Coloniſatious zwecks, ſauderu ũberwiegend aus politiſchen Gründen, einen unerwarteten Auf⸗ 
ſchwung exhalten. Hier haben wir des vorgedachten Unterſchieds zwiſchen der Deportation und 
Irandporiation zu gedenken. Was die erſtere betrifft, fo gehört fie, nach Artikel 17 des Code 
p@mal, zu ben peines affıchves et infamantes, welche vorzugſsweiſe bei den orimes contre ie 
süsetöde lolat angesrodt wird und in dem Tranaport nach und ſtetem Barbleiben an einem Adrte 
außerhalb des territeire cantinpntal des Reichs beſtand. Diele Strafe wurde felten ausge⸗ 

8) Tables shewing Ihe nombre of orisginel aflenders etc. (fonbon 1841). - 
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ſprochen, und es iſt uns nicht bekannt, ob man fie in ven vorbonimenben Fällen wirklich zur 
Ausführung brachte oder in die der Detention in einer Feſtung verwandelte, wozu während 
des Kaiſerreichs auch wol der Mangel der Colonien nötbigte. Als man 1832 den Code penal 
renibirte und fo das Gefeg vom 28. April 1832 vorbereitete, war die Öffentliche Stimme ent⸗ 
ſchleden gegen die Deportation. Als 1835 jedoch die Angriffe auf die Monarchie häufiger wur: 
den, entſchied man fich Doch für Diefelbe. Die Revolution von 1848 führte die Aufhebung der 
Todesſtrafe bei politifchen Verbrechen herbei und nöthigte fo zur Vertretung derfelben durch 
die Deportation, melde, nach dem Geſetze vom 8. Juni 1850, in der Art vollfizedt werben 
follte, daß die ſchwerſten politifchen Verbrecher nad ven Marquefasinfeln, unb zwar nad ber 
Infel Nukahiwa gebracht wurden. Nur drei vom Kriegögericht zu Lyon Verurtheilte wurden 
überhaupt nach Nukahjwa beportirt. 

Dei den vieljährigen Berathungen über die mit dem Gefängnißweſen vorzumehmenden 
Reformen war e8 jhon 1847 in der Pairskammer zu dem Beſchluſſe gekommen, die Galeeren⸗ 
ftrafe (bagnes) aufzuheben und flatt ihrer auf das Iſolirſyſtem gebaute Strafanftalten einzu⸗ 
richten. Die neue Regierung erwartete jeboch alles Heil von der Transportation und betraf: 
tete dieſe ald das beſte Surrogat für die travauzx forees. Das Decret vom 27. März 1852 ver⸗ 
ordnete die Einrichtung der ſogenannten Colonie penitentiaire zur Verbüfung der travauız 
forces, die Befreiung des Feſtlandes Frankreichs von den forcats und Die Gründung einer Golo= 
nifation durch Sträflinge, welche ihre Strafe ausgeſtanden hatten oder begnadigt waren, in Dem 
franzöfifgen Guiana, insbefondere in Cayenne. Um den Schein der Härte abzuwenden, ließ 
man es angeblich von dem freien Willen derforgatsabhängen, ob fie transportirt werben wollten 
oder nicht. Es baten 3000 forgats um Transportation, wol nicht ohne Anwendung pfyologi- 
{hen Zwang, indem man ihnen, wenn fie die Zuſtimmung verweigern follten, unteranderm die 
abjolute Ifolirung in Ausfit ſtellte. Bis zum 1. Ian. 1854 waren aus den Bagnos von Node: 
fort, Breſt, Toulon und Lorient 8000 forgats nach Guiana trandportirt, und es befland am 
Schluffe des Jahres 1858 nur noch das Bagno von Toulon mit wenigen forgats; das zu Breft 
wurde am 24. Dec. 1858 geſchloſſen, das zu Rochefort und Lorient fon früber. Das Geſeg von 
8. Mai 1854 oronete definitiv das Syſtem der Transportation. Die Strafe ver travaux ſorgés 
wird auch fernerhin ausgeſprochen, jedoch bei allen Berurtbeilten, welche noch nicht 60 Jahre 
alt find nnd daher auch nur zur Recluflon condenmirt werben Durch Die Trandportation in ent- 
fernte Colonien vollſtreckt, in welchen fie zu den ſchwerſten Arbeiten ver Golonifation angehalten 
werben. Weibliche Sträflinge tönnen transportirt werben und werben dann in abgefonberten 
Räumen zu arbeiten angehalten. Wer zu weniger als acht Jahren Zwangsarbeit verurtgeilt 
wird, muß nach dem Strafablaufe noch ebenjo lange in der Eolonie bleiben, wenn zu längerer 
Strafeverurtbeilt, lebenslang. Nach Frankreich kann der Sträfling nie zurückkehren, auch ver 
Begnadigte nur, wenn er die befondere Erlaubniß dazu erhält. Den Acheitfamen und ſich gut 
Betragenden werben nad und nach befonvere Vortbeile und endlich felb der unbeſchränkte 
Bermdgenderwerb und Genuß verheißen. Wohlthärige Wirkungen wird dies Golonifations- 
ſyſtem nicht in feinen Gefolge haben, man erwartet fie im Ernfte auch wol nicht von demſelben. 
Die Küften des franzöfifhen Gutana und die nahe denſelben beſindlichen Infeln, auf weichen 
die Transportirten und gegenwärtig auch die Deportirten flationirt wurben, find ein durch 
Auffgwenmung entflandenes, befonders zur Regenzeit jumpfiges Land, veffen feuchtes Klima 
die Sträflinge entnervt und bald entfräftet dem Tode entgegenführt, wenn nicht ihre beſonders 
ſtarke Conflitution demſelben zu widerftehen vermag. Die große Sterblichkeit unterden Trans: 
portirten befreit die meiften bald von ihrem Elende, und, was wol nicht ohne Einfluß auf Die 
franzöflfde Trandportationdgefeggebung geblieben fein mag, die Regierung von ihren Wiber⸗ 
ſachern und von Inbivinuen, deren Misachtung der Befege nur zu leicht auch in Befährbung 
der. Sicherheit der gegenwärtigen Staatsgewalt einen Ausdruck finden könnte. Die angeblich 
auf ven Schug des Staats abzweckende Gefeggebung von Anfange des Sahres 1858 macht bie 
Transportation in einzelnen Fällen felbft von dem Befinden der Polizeibehoͤrden abhängig une 
gefährdet ſo noch mehr den Schutz ber perfönlichen Freiheit. Der eigentlihe Zuſtand ver ges 
dachten Eolonien iſt in ein tiefes Dunkel gehüllt, eine Statiftif verfelßen bringen bie fonft 
alle Gegenſtaͤnde erſchoͤpfenden franzoͤſiſchen Statifliten nicht. Erſt die Geſchichte wird darũber 
richten, ob die Wege, welche man einſchlug, die richtigen waren, ober wie weit man fich von wie: 
fen- entfernte, um bie gegenwärtigen Machthaber in ihrer Stellung zu befefligen. 

Das Strafgefegbuh für Portugal, der Codige penal vom 10. Der. 1852, kennt als 
Strafmittel Die Verbanuung nach überjerifgen Bejigungen und bedroht mit derſelben nament⸗ 

% 
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ti Die Verbrechen, bei welchen mehrere erſchwetende Umſtände concurriren, Die körperliche Bes 
leidigung des Königs, ver Königin und des Thronfolgers, die Nothzucht u. ſ. w. 

Bir mäflen endlich noch Rußlands gedenken, welches die Todesſtrafe nur bei einzelnen -poli- 
tiſchen Verbrechen und Berlegungen der Contumazvorſchriften kennt und nur hoͤchſt felten volls 
ſtreckt. Die Transportation nad Sibirien erfegt in vielen Fällen nicht allein dieſe, fondern 
auch alfe längern Kreibeitöftrafen und ift für ſchwere Verbrechen nıit Ireangdarbeiten, namentlich 
in den Bergwerten, fonft aber mit der Anweifung eines beftimmten Aufenthaltsorts und Ab⸗ 
lieferung gewifler Erträge, insbefondere der Jagd, verbunden. Dadurch, daß Sibirien nit 
durch Meere von Rußland getrennt ift, vielmehr mit ven Weftprovinzen in unmittelbaren Zu⸗ 
fammenhange flieht, erhält die Transportation nad) Sibirien einen von ber vorgedachten De: 
portation und Transportation wefentlich verfihledenen Sharakter. If Sibirien, mad vielleicht 
fon in den nächſten Decennien gefchehen wird, von Eifenbahnlinien durchſchnitten, dann 
f&winden die Entfernungen Sibiriend von Moskau und Petersburg, welche ſchon jetzt Hanf: 
firte Wege nad mehreren Stredlen hin verkürzen, und e8 wird der zwangsweiſe Aufenthalt im 
allerdings vom Klima nit begunftigten beſondern Provinzen deſſelben Staats mol eine Depor: 
tation nicht mehr genannt werden Eönnen. 2. Triefl. - 

Defcendenten, f. Verwandtſchaft. 
Despotie, Despotismms. Je nachdem in einem Staate eine phyſiſche Perfönlichkeit als 

ſelbſtberechtigter, nicht beamteter Inhaber und Träger der oͤffentlichen Gewalt erſcheint, oder eine 
ſolche Berfoniflcirung der Iegtern nicht eingetreten ifl, reden wir von Monarchien oder Repu⸗ 
bliken. Daß lepterer Name nicht gleichbedeutend mit Freiſtaat it, hat die Geſchichte nur zu 
oft gelehrt; auf der andern Seite iſt der Alleinherrfcher nicht felten faft ohne jeden andern 
als ſocialen und moralifchen Einfluß auf den Gang der Staatöregierung, und ſelbſt in der ſo⸗ 
genannten abfoluten Monarchie umgeben die fürſtliche Willkür rechtliche Schranken. Ihnen 
fehlt allerdings der ſtarke Rückhalt ftantörechtlicher Garantien, und ver jedesmaligen Abän⸗ 
derung und Erſetzung diefer Rechtsgrundſätze Durch andere ift bei dem Zuſammienfallen der ges 
feggebenden Gewalt mit der fürſtlichen Perfünlicgkeit kein anderes Hinderniß entgegengemor: 
fen, als die Gewoͤhnung des Monarchen ſelbſt; aber der fürfllihe Wille, mag er jich als Ca⸗ 
binetsordre, Berorpnung oder Geſetz ankündigen, will doch immer ald Recht gelten, deſſen Ur⸗ 
ſprung freilig nur das gute oder fchlechte Gefallen des Individuums if. Es laͤßt fich nicht 
lenguen, daß auf niedern Stufen der politifchen Entwickelung die eine oder andere Nation der 
genialen Energie eines abfoluten Herrfchers manches verdankt, fo wenig auch die Gegenwart 
Der modernen Culturvoͤlker biefer Art von Herrfchaft noch Berechtigung zuſprechen kann; allein 
auch früher Ing die große Gefahr ver Abſolutie in der Leichtigkeit, mit welcher ſie vie Grenzen 
des Herkommens und die Schranken des ungefidherten Rechts beifeite ſetgzte und der Hertſcher 
zum Herrn, der Monarch zum Despoten wurde. Zur Bezeichnung einer Regierungsart, welche 
mit rein willküͤrlicher Hintanſetzung aller hergebrachten Rechtsregeln verfährt und ben fürſt⸗ 
lichen Willen nicht, weil er ſtaatliches Recht ſchafft, ſondern blos als perſonliches Wollen zur 

Geltung bringt, dient Das Wort Despotismus; und ſoweit in der That ein ſolches Gebaren als 
nicht dem Rechte und Herkommen zumider erfcheint und ein Bolt nit einmal die armjelige 
Echutzwehr ber in der abfoluten Monarchie gegebenen Rechtoherrſchaft beanfpruchen kann, redet 
men von einem ſolchen Staate als einer Deöpotie. Genau genommen ift freilich ein ſolcher Zu⸗ 
ſtand den Namen Staat zu tragen unwerth; umter Staat verſtehen wir ein Genieinmefen, in 
welchem Recht und Pflichten fich durchkreuzen, und das Vorbild der Despotie iſt, wie ſchon das 
griechiſche Stammwort Ssonörng zeigt, das Verhaͤltniß des Herrn zum Sklaven. Einer facti⸗ 
ſchen Despotenherrfgaft koͤnnen auch noch die Völker unferer Tage unterliegen; ſelbſt in nicht 
monarchiſch geformten Staaten kann vorũbergehend eine Dictatur nahe an deöpotifche Herrſcher⸗ 
gemalt ſtreifen; aber zuzugeben, daß bei ven modernen Eulturvölfern (die Nationen des Orients 
ſind ja nur äußerlich mit ung gleichzeitig, und eine Allerweltöftaatslehre gibt ed nicht) die Des: 
potie nody eine rechtlich mögliche Herrſcherart ſei, wäre mehr, als die Anfichten des Alterthums 
über Sklaverei noch für unſere Tage rechtferligen wollen. Der Grieche ſah als Grundlage der 
privatrechtlichen Leibhertſchaft eine phyſiſch⸗intellectuelle Inferiorität der Barbaren an; das 
freie GOriechenthum it Herr über Leben und Tod des Barbaren, weil ihn, das Weſen niederer 
Ordnung, die Natur zur Sklaverei beſtimmt hat. Aber innerhalb einer und derſelben Nation 
einen zum Herrn, alle andern zu Sklaven zu machen, deren Cigenthum kein wahres Eigenthum 
iſt, da ſie ſelbſt Eigenthum ſind, deren Familienbande jeder Wink des Herrn, nicht blos Herr⸗ 
ſchers, zerreißen kaun, Hießs. die Menſchen zu Sachen herabwürdigen and Zaun niemals, ſelbſt 
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nicht unter den niedrigſten Culturverhaltnifſen ein rechtlicher Zuſtand geweſen fein. Iu her 
That iſt denn auch unter Despotie ſehr häufig nur die abſolute Monarchie verſtanden, und war 
um der nahen Verwandtſchaft mit Despotismus willen, wodurch ſtets din Widerreqhtlichkeit und 
bie Immoralität des Misbrauchs abfoluter Herrſchergewalt bezeichnet wird, nennt man die ab; 
joluten Herrſcher nicht ſelten Despoten. Nichtsdeſtoweniger follte nie auper Acht gelaffen wer⸗ 

hen, wie leicht die abfolute Fürſtenherrſchaft jactif zur Deöpotie wird. Man iſt nur zu geneigt, 
den großen Herrſchergeſtalten, welche aus der Vergangenheit hervorleuchten, einen Heroeneultus 
zu wibmen, wobei vergeſſen wird, daß ein guter Theil des Glanzes nur dem fie umgebenden 
Dunkel zuzuſchreiben iſt. Es würde unvernünftig fein, die ausgebildeten Grundſätze nioderner 
Staatsperfaſſungen in den ungefügen Vöolkerzuſtänden vergangener Jahrhunderte zu ſuchen und 
ihren Mangel zu beklagen, aber gegen bie nur zu oft hervortretende hiſtoriſche und quoſihiſto⸗ 

side Schönfärberei der Zeitgenofien, beſonders bei Herrfcherperjönlifeiten, mag die Wars 
nung am Plage fein, daß die glänzende Außenfeite der abjoluten Regimente oft maßloſes Elend 
der Nation barg und mancher Herrſcher, ver ald energiſcher, Eräftiger Cinherrſcher feiner Zeit 
gefeiert wurde, vor dem Richterſtuhle ver Nachwelt als Despot verurtheilt werden muß. - 

$. WRarquarpien. 
Dentiche Stämme. Die Geſchichte eined Volks, namentlid die innere, wird zu einem 

großen Theile durch ven Charakter vefielben beftimmt. Diejelbe dreht fi um Die Eutſtehung. 
Ausbilpung und Erhaltung einer politifchen Einheit. Die Betrachtung der ſtaatlichen Kat; 
wickelung bei den verjcgiedenen Völkern läßt Daher neben ven durch Die jeweiligen Zeitwerhäls- 
niffe und ven Eulturzuftand des Volks bedingten Momenten Einflüffe der Volkseigenthümlich⸗ 
keit als Entſcheidendes erfennen. : Dieſes letztere Moment iſt bei den Böllern germaniſcher Ab; 
unit, ſofern fie überhaupt auf heimatlichem Boden und daher unbeeinflußt durch fremde 
Blemente eine ſtaatliche Entwickelung erfußren, von überwiegender Entſcheidung bei letzterer 
geweien. Dem deutſchen Gharafter iſt das Streben nad Individualiſirung im höchſten Grade 
eigen. Died zeigt ji wie im einzelnen, jo in den Stämmen des deutichen Bolfs. Alle oͤffent⸗ 
lihen Beziehungen veflelben und die ganze deutſche Geſchichte durchzieht dieſe Richtung nech 
Varticularismus. Dit hat es geſchienen, als bebeute dieſes Streben na Beſonderheit ſoviel 
als eine Negirung bed Nationalitätöbewußtjeins, immer aber bat ſich dieſes und zwer gerade 
als die Grundlage jener Richtung wieder von neuem offenbart. Durch diefe auſcheinend mit⸗ 
einander unvesträgligen Richtungen iſt die Bildung einer ſtaatlichen Einheit unter den Deut⸗ 
fen charakteriſirt; daxum iſt die Geſchichte der deutſchen Stämme als folder zugleich vie her 
Entwickelung der politiſchen Ginheit verfelben. Die Bedeutung von Formen oder Stufen: zur 
Erlangung ver Iegtern wohnt, ihrer Entfichung und Fortdauer zufolge, den —2* 
Gruppirungen und Aneinanderſchließungen der deutſchen Stämme inne. 

Dieſes ift die vornehmlidfte Bedeutung, welche die dentſchen Stämme als ſoiq⸗ für 
Deutſchland Haben. Diefelben Haben aber eine noch weit umfafiendere Beveutung. Der weite 
geichichtliche Beruf derſelben Liegt darin, daß zugleich einige verfelben die abgeflorbene römiſche 
Melt vegenerixten, indem fie durch Beichleunigung bed Endes des römifchen Weltteichs jer- 
förend und dann durch Verleihung frifcher, fhöpferifcher Lebenskraft neu aufbauend wirk⸗ 
ten, indem jie, befonders durch Hebung der freien Perſoͤnlichkeit, Bilyungsfähigkeit: auf viele 
Länder des ehemaligen Nömifchen Reichs verpflanzten und daſelbſt durch Verſchmelzung wit 
den dortigen Nationen dieſe zu neuer Entwidelung erhoben. Auf dieſe Weife hängt feit em 
Ende des Roͤmiſchen Reichs die Geſchichte faft aller Völker des Abendlandes mit ner Eintkeilung 
der Deutfhen in Stämme bepeutungspoll zufammen. Nicht ohne tiefen Grund iſt es daher, 
daß Diejenigen deutſchen Stämme, durch welche Völkern anderer Abflammung eine Zukunft bes 
reitet wurde, dad unter ben beutfhen Stämmen in der gemeinfamen Heimet allmählidh entſtan 
bene Reich ald die von ihnen geltend gemachte Fortfegung des uniergegangenen Weltreichs 
erfannten. 

Die germanijhen Völker bilden neben den Romanen, Gelten, Slawen u. a. einen Haupt⸗ 
theil ned von Aſien her über ganz Curopa fi) ausbreitennen und Daher fogeuanuten -iube- 
germaniſchen Voͤlker⸗ und Sprachſtammes. Als defien Wiege nimmt man Aflen an, nicht bloe 
wegen der bibliichen Erzählung som dortigen Urfprunge aller Denfchen, fonhern weil die Far⸗ 
[dungen über die Sprachen aller indogermaniſchen Bölfer und eine Sagengemeinfgaft hiet⸗ 
auf Hinlenfen. ”) Da die hiernach anzunehmenben Wanderungen aus Dften ber in vorbifteri= 

“) 9. Seo, Des deutſchen Volles Urſprung aut Werden (Halle 1866), ©. 17-88 - . 



ſche Briten fallen, fo: wird man Über die Art und Zeit. verfelben niemals Gewißheit evlaugkn 
können. Vielleicht ift als ein in Hiftorifäye Zeiten fallender Theil dieſer weſtwärts gehenden 
Richtung die Verdrängung ber Kimmerier durch die von ven Maſſageten and der Rorbaftfrite 
des Schwarzen Meeres vertriebenen Scythen anzufehen. Will mar auf die Sagen der germa⸗ 
niſchen Völker Gewicht legen, fo zeigt ſich, daß dieſelben nicht nach Oſten, ſondern überein⸗ 
ſtiamend nach Norden als ver Urheimat weiſen. Von dem Küſtengebiete der Rordſee als dem 
tradirionellen Urſitze der deutſchen Stämme breiteten fi daun dieſelben zunächſt über pad Land 
zwiſchen dem untern Rhein und der untern Elbe bis füdlich zum Hercyniſchen Walde, d. i. 
ber durch den Harz, ven Thüringer⸗ und den Böhmerwald gebildeten, mitten durch Deutſch 
taub fi) ziehenden Bebirgäreihe, und weſtlich bid zu den Ardennen aus, Hiermit iſt jedoch jeme 
VBermuthung von einer noch frühen Einwanderung aus Dften ber feineäwegd unnereinber. 
Diefe muß fo weit zurücdgelegen haben, daß den erften über die Germanen und. berichtenden 
Schriftſtellern nichts Davon befannt war und Taritus daher ſagte: „Germanos indigenas 
orediderim.” 

Das Wahrſcheinlichſte iſt, Ar das Abendland zu vier verſchiedenen vorhiſtoriſchen Belt: 
punkten feine Bevölkerung aus dem Orient erhielt, daß zuerft die womaniſchen Bölfer dorther 
famen und fih über Suͤdeuropa, über Griechenlund, Italien und Die Byrenätfche Halbinſel aus⸗ 
Breiteten, dann die Selten, welche Mitteleuropa, nämlich die Alpenlänber, Süddeutſchland, 
Morditalien, Gallien und bie britifihen Inſein in Berg nahmen, ſodann die germartlichen 
Samme, melde fih nad) dem Norden wanbten, worauf dann die Slawen im vie ofleuropälichen 
Gegenden sorrüdten. 

Dis deutſchen Stämme wurben bald daß. dominirende Element: im weſlichen und im mike 
lern Europa. Sie verprängten daſelbſt die Gelten, welche fi) niemals zu einen nationalen 
Selbſtändigkeit zu erheben vermochten. Die erſten Wanderungen deutſcher Stämme in diefe 
Gegenden gingen von den unvermiſchten Germanen aus und werden wegen der Heimat derſelben 
in wer Cimbriſchen Halbinfel die cimbriſchen Wanderungen, im Gegenfatze zu ben. ſpäter nad) 
denſelben Richtungen gehenden ſueviſchen Wanderungen, genannt. Angeblich wegen: bar Un⸗ 
wirihbarkeit ves Norbend, ſicherlich uber auch wegen Übervölkerung begannen bie cimbriſchen 
Stämme ihre Wanderungen. nad Süden, Supweiten und Südeſten. Diele Züge begannen 
ſchen in 3. Jahrhundert u. Chr. Nach Südweſten gingen fie gegen tie Sige der Gelten in 
Gallien, nah Süden fanden zuerft um das Jahr 100, Bann, unter Viridomaxus, 279%. Chr. 
Süge!) von Bermanen, welche, meil Meereseinbrüche als Die Beranlaflung genannt werben ?), 
æntfchieden and dem Korden gekommen fein müflen, in Verbindung mit einigen galliſchen (ceift- 
fügen) Bölfern ſtatt; die. dort unter Marius zweimal ſtegreich mie ihnen zuſammentreffenden 

MAsomer hielten ſie mit den Gelten für iventtfh. ‚Die Namen, unter welden ſie hier erſchiencn, 
ie der Ciubern und Teutomen, bebentelen nicht beſtimmte deutſche Bölker, ſondern große Ge⸗ 
folgſchaften, welche aus Der Simbrifchen Halbinſel und ver Nähe des Baltiſchen Merres famen, 
wo ſchon Pyrheas von Maffilien, um 300 v. Ghr., auch die Teutonen kannte, welcher Name 
nichts anderes als die von nen Deutſchen fich felbft gegebene Bezeihnung und bei ihnen urfprüng- 
ich ſoviel als Volk beveutete. Je mehr die dentſchen Völker im Weſten gegen bie Gelten wor- 
drangen, deſto mehr wichen viefe nah Süden, wo fie in Spanien als Geltiberer erfcheinen, ſu⸗ 
wie nach Often zurüd, ſodaß mährenn des ganzen 3. Jahrhunderts v. Chr. ein fteted Wandern 
celtiſcher Voͤlker von Wehen nah Often ſtattfand. Die zwiſchen dem Hercyniſchen Malde am 
Mais und Rhein ſi tzenden celtiſchen Helvetier wurden von den Lermanen über nie Donau ußb 
‚in: das Hochland der Aar gedrängt. Dit den Celten nad Suüdoſten zogen deutſche Stänune an 
sie untere Donau, deren Gegenden durch den großen unten Segoves 8) ſtattſindenden Zug auf 

dieſe Weiſe bevolkert wurden, und. gelangten mit denſelben unter Cambaulus und Daun Kere⸗ 
thrius nach Thrazien und, nach der Aufloͤſung des macedoniſchen Reichs, unter Brennus nach 
Macedonien, Theſſalien, Griechenland und unter Leonnarius nach Kleinaſien. Noch zu Cäſar's 
Zeit dauerten die Kämpfe zwiſchen deutſchen und celtiſchen Völkern In Gallien fort, denn er 
ſagt ) von letztern: „quotidianis proeliis cum Germanis contendunt‘, wobei Die Germanen 
ßeis jegreich waren. 5) Unter ben. aus Gallien nicht wegziehenden Gelten ließen ſich dentſche 
2 

1) Propertius, lib. IV, el. 10, v. 40. 2) Florus, lib. in, 0.8. 8) Lus, lib. v, ©. 34 ). 
sar de bell. Gall., lib. I, co. 1.. 
rd) Caosar de beil.- ‚Gell., Hb. VI, e. 34: Ac fuit antea tempus, geum Germanos Galli virtute 
ꝛaupuraront ed ultro bella inferrom — paulatim adsuefach superati muitieque viou proenis ne 
se quidem ipsi cum illis virtute cnmparant. 
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tämme nieder.) Erſtere liebten dann vorgugeben, fie feien Germanen; fo die celtiſchen 
Trevirer, Nervier ), Belgen®), Aduatiker.“) Die Berbreitung deutfcher, und zwar ſueviſcher 

Stämme über Süddeutſchland ging unter Berbrängung ber celtiſchen Taurisker, Vindelicier, 
Skordisken vor fi, nur die Bojer, worunter die dfllih von ben Helvetiern, an ber obern Do⸗ 
nau wohnenden Celten zu verftehen find, blieben in ihren Wohnſitzen. 

In welcher Weiſe die Deutſchen zu ven Zeiten ihrer Kämpfe mit den Gelten nach Stämmen 
gegliedert waren, darüber fehlen alle Nachrichten. Die Römer kannten damals nicht nur feine 
beſtimmten Stämme der Germanen, fondern lernten erſt durch Gäfar biefelben überhaupt von 
ven Gelten unterfcheiben. Ebenfo tft es Cäſar, welcher zuerit einige ihrer Voöͤlkerſchaften ex- 
wähnt, nämli diejenigen, mit weldden er am Rhein in Berührung kam. Da num biefe Wölßer 
unter denjenigen vorkommen, welde die Schriftfieller aus der roͤmiſchen Kaiferzeit, und zwar 
in venfelben Gegenden wie Cäſar erwähnen, fo wird man für Gäfar’d wie für jene dunklere 
Zeit vaffelbe Ergebniß Hinfichtlich der Anzahl, der Wohnftge, der Bruppirung und der gegen= 
feitigen Verhältniſſe der deutſchen Stämme annehmen bürfen, wie ed, ben umfaſſendern Be- 
richten des Tacitus, Plinius u. a. zufolge, zu den Zeiten befchaffen war, als die Römer mit 
den Deutfchen in deren Heimat feindlich zufammentrafen. Hiernach ergibt ſich für die Unterſchei⸗ 
bimgen und gegenfeitigen Berhältniffe ver dentſchen Stämme Folgendes: 

Nicht alle deutſchen Stämme Hatten ſich rein und unvermifcht erhalten. Im Weſten und 
im Oſten hatten fich die Äußerften derſelben mit den benachbarten Nationen vermengt. So war 
im Weften durch die Bereinigung von Eelten und Germanen das Miſchlingsvolk der Belgen 
entftanden, welche den ganzen Nordoſten Galliend bewohnten. Unterſchied man auch nachher 
gallifche und germanifche Belgen, fo war doch anfangs feines diefer beiden Elemente das über- 

wiegenbe, daher die Belgen von den Nömern bald für Gallier, bald für Germanen gehalten 
wurden. Im Oſten war eine Bermifhung von Germanen und Slawen eutflanden, und zwar 
derart, daß bier das germanifche Elemeut über jened ſtets und eutfchiegen wie Oberhand be= 
hielt, daher wie durch dieſe Verbindung entſtandenen Völker 19), Die der Sueven, trogbem 
vurchweg ald germaniſche erſcheinen. Im Gegenfage zu ven Sueven find nun die unvermiſcht 
gebliebenen deutſchen Stämme die eigentlichen Germanen, ohne einen befondern Geſammt⸗ 
namen. 12) Diefe Unterfcheidung war bereits ven Römern befannt, denn Cäſar macht dieſe 
Eintgeifung und Tacituß rebet in der „Germania’ von Kap. 23— 37 von lauter nichtſueviſchen, 
von Kap. 33—40 von den fuenifhen Völkern. 12) 

Mit der Aufnahme eined fremden Elements in den nun Sueven genannten Theil ber 
Oeutſchen waren wichtige Folgen verbunden, denn es entfland hierdurch eine Kluft zwiſchen 
ihnen und ven eigentlichen Germanen, von denen fie dur Charakter, Sitte, Lebendweiſe, 
Sprache und Verfaflung 13) verjhieden waren. Die Sueven waren unfteter Natur, fie durch⸗ 
zogen faſt folange, als fle überhaupt als felbftännige Völker ericheinen, Europa von einem Cube 
zum andern; fie trieben zwar auch Aderbau, doch ift verfelbe kein Zeigen ihrer Seßhaftigkeit, 
indem fie fih Hiermit auf ihren allmählihen Zügen beſchäftigten; fie hatten eine Kriegsver⸗ 
faſſung zu weſentlich ‚offenfiver Kriegführung mit Gefolgsweſen, woraus ſich jpäter, nament⸗ 
U als fie zu ſtaatlichen Verbänden ſich niederließen, ein Kändiges Königthum entwickelte, durch 
ihre VBermengung mit frembem-Glemente verloren fie aber auch immermehr bie Faͤhigkeit; bei 
ihrer fpätern friedlichen Bereinigung und abermaligen Vermengung mit fremven Blemense, 
nämlich den von ihnen befiegten römischen Provinzialen, ald Bol die Oberhand zu behaupten. 
Die Sueven hatten aber darum nicht alles germaniſche Weſen eingebüßt, namentlich nicht Die 
Friſche und Kraft, fie waren es vielmehr, melde den entkräfteten Nationen des Römiſchen 
Neid neue Kraft zuführten, Hiermit aber auch eine Romanijirung allmählich erfuhren, daher 
die Staaten, welche fie auf vem Boden jenes Reichs gründeten, ſämmtlich nicht von langer 

6) Caesar de bell. Gall., lib. VI, c. 32. 7) Tacitus, Germ., c. 28. 8) Caesar de bell, Gall., 
ib. II, c.4. 9) Caesar de bell. Gall., lib. II, c. 29. 

10) Tacitus, Germ., c. 38: Suevorum gens non una, ut Chattorum Tenctorumve gens. 
11) Adelung (Ültefte Geſchichte der Deutfchen, ©. 118. u. 240) Hält Gimbern für die Benennung 

aller Richtfueven. Diefe Be eänung fommt jedoch für diefelben nicht in ber Zeit vor, in weldyer die 
übrigen deutſchen Stämme als Sueven bezeichnet werben. 

12) Diefe Eintheilung deutet auch Strabo (Geogr., lib. VII, c. 1, $. 3) an. 
13) Gaupp (Das alte Geſetz der Thüringer) glaubt and in deu einzelnen Vollorechten Dex ſueviſchen 

mb wichtfuenifchen Charalter zu exfennen, zu legterer Gruppe zählt ex aber gleichwol auch das echt der 
fnevifchen Longobarben. 
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Dauer waren. Die eigentlihen Sermanen dagegen hatten einen erblichen Sandbefitz, fie blieben 
in ihrer urfprimglidgen Heimat. Zwar dehnten auch fie fich über benachbarte Länder aus, welche 
feitvem ſtets eine deutſche Berdlkerung behalten haben, fo über einen Theil Gafliens !*), Dies 
geſchah jedoch nur mittels Ausfendung von Stanımgenofien, unter Beibehaltung der Sige für 
die Zurückbleibenden. Ferner Hatten fie eine Wehrverfaflung, ed entſtand bei ihnen nicht Das 

Geerkönigthum, fonbern folange als der lehte ihrer Stämme der Einheitsgeſtaltung mit ven 
übrigen verfelben zu widerſtreben vermochte, bewahrten fie auch ihre alten demokratiſchen Cin⸗ 
richtungen. Die eigentlihen Germanen waren es ſodann, melde eine politifche Ginheit der 
deutſchen Stämme, erft aller, dann aller nur ihnen angehörigen bewerfftelligten. 

Diefer Unterſchied der ſueviſchen und ber eigentlichen Germanen gibt zwar Beranlaffung, 
erftere als einen großen Hauptſtamm ven legtern gegenüberzuftellen, dies bedeutet jedoch mehr 
eine Hervorhebung jenes Unterſchieds in Charakter, Sitte u. f. w., als die des Urfprungs; 
hinfichtlich dieſes erſcheinen die Sueven eigentlich und urfprünglid nicht als ein neben den übri- 
gen fiehenver Stamm, fondern vielmehr als eine aus ihnen hervorgegangene Abtheilung meit 
befondern Gigenfaften und Schickſalen. Und die innerhalb des fogenannten. Stamms ber 
Sueven fi bildenden Stämme find nit, wie die der eigentlihen Germanen, natürliche 
Stämme, ſondern ſie find erſt auf ven Wanderungen und aus den Friegerifchen Genoſſenſchaften 
der Sueven ald Stämme entflanden. 

Andere Haupteintheilungen der deutſchen Stämme außer ber angegebenen laſſen ih nit 
aufftellen. Zwar berichtet Tacitus 39) eine mit einer Sage zufammenhängenve Gintheilung. 
Hiernach leiteten alle deutſchen Stämme ihre Abkunft von ven drei Söhnen ihres Gottes Man⸗ 
nus, Thuisko's Sohne, ab, indem jeder dieſer Söhne ber Stammoater eines Complexes mehrerer 
Stämme geworben fei. Diefe drei Bökfermaffen werden Ingävonen, Iſtävonen und Hermionen 
genammt. Es Laßt fih aber auf die Sage nit die Annahme einer Theilung aller germanischen 
Bölfer in drei Hauptſtämme bauen, vielmehr ſcheint jene Dreitheilung eine nur geographifie 
Bebentung zu haben, ſodaß unter den in der Nähe der Nordſee wohnenden Stäumen (proximi 
Oceano) die Ingävouen, unter den weftlihflen, den ‘am Rhein mohnenden, die Iſtävonen 

. [proximi autem Rheno Istaevones 1) } und unter denen im mittlern Germanien bie Ser- 
mionen [mediterranei Hermiones 17)] zu verftehen find. Denn abgefehen von den ermähnten, 
bereit3 von Tacitus und Plinius jemen Namen zugefügten Hinweifungen auf Hrtlichkeiten, 
berechtigt jene Sage nicht zur Annahme von Verſchiedenheiten der Abſtammung innerhalb ber 
deutſchen Völker, und Berfchiedenheiten anderer Art, 5. B. der Lebensweiſe, wie fie zwifchen den 
ſueviſchen und ven eigentlichen Germanen erifitxten, laſſen Ach under ven Volkercomplexen nit 
auffingen, welche Die Sage in der erwähnten Weiſe angibt. Die Bebeutung derfelben als blos 
gesgraphiicher Bezeichnungen ergibt füch no mehr aus Plinius, weicher außer jenen breiten 
noch zwei Complexe deutſcher Völker angibt; die Sperificirung verfelben zeigt, daß damit 
Stämme fuevifcher Germanen gemeint find; hiernach hätte Plinius, wenn er mit ben genera 
Germanorum SHauptflämme gemeint hätte, bad erfte und fünfte feiner genera ald Sueven 
zuſammenfaſſen müflen, denn wäre dieſe letztere Nubricirung etwas anderes als die Angabe 
der beiden Hauptrichtungen, nad) welchen hin ſueviſche Stämme fich erſtreckten 19), fo würbe fie 

14) Caosar de bell. Gall. fagt: Germahi, qui cis Rhenum (alſo weſtlich veſſelben) incolant. 
15) Tacitus, Germ., c. 2: Gelebrant carminibus antiquis, quod unum apud illos memoriae et 

annalium genus est, Tuisconem, deum terra editum, et filium Mannum — Manno tres filios as- 
signant, e quorum nominibus proximi Oceano Ingaevones, medi Hermiones, ceteri Istaevo- 
nes vocentur. . 

16) Plinius, Hist. nat., lib. IV, c. 28: Germanorum genera guinque: Vindeli, quorum pars 
Burgundiones, Varini, Carini, Guttones. Alterum genus Ingaevones, quorum pars Cimabri, 
Teutoni et Chaucorum gentes. Proximi autem Rheno Istaevones, quorum pars Cimbri, medi- 
terranei Hermiones, quorum Suevi, Hermunduri, Chatti, Cherusci. Quinta pars Peucini, Ba- 
starnae supra dictis contermini Dacis. 

17) P. Mela, lib. II, c. 8, fagt: die Sermionen feien die äußerften Germanen (ultra, nämlich jen: 
feit der Gimbrifchen Halbinfel — ultimi Germaniae Hermiones); bies fteht aber mit der Auen von Pli⸗ 

ebenen Bezeichnung ale mediterranei nicht in Widerſpruch, denn letzterer redet von: ben ſuevi⸗ 
fchen und den nichtfuevifchen, Mela aber nur von ben legtern Germanen, ſodaß er alfo dasjenige ale 
Endpumkt anfah, was Plinius für die Mitte ausgeben mußte. Als folche konnte daher auch Taritus 
(Borm., c. 2) fe bezeichnen, obwol er die Eueven gar nicht erwähnte. 

18) In der Richtung öftlich von den als 2., 3., 4. genus von Plinius genannten Germanen, fowie 
in ber Richtung nad} Dacien bin (contermini Decis). 
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vie water den. Tuentfihen Germanen anzunehmenden Heuptikäumb never grũau vezeichnet ah 
erſchoͤpft haben. Aus der Angabe ver Bölker, welche durch jene Seſammtnamen begriffen wer⸗ 
den, ergibt ſich, daß unter ben Ifläuonen genauer etwa diejenigen Stämme zu verflehen finp, 
welche von Mainz am reiten Rheinufer hinab bie zur Mündung der Difel wohnten, fobaß eine 
son biefem Punkte bis unterhalb der weſtfäliſchen Bforte gegogene Linie fie von den Ingänonen 
und eine weſtlich von ver Weſer durch den Osning über vie Quellgebiete der. Ruhr und Lippe 
bis Mainz laufende Linie fie von den Hermionen 49) ſchied. Die Ingävonen find vie nörblih 
der erfierwähnten Linie von der Rheinmündung norböklih bis in die Cimbriſche (jütifche) 
Halbinjel wohnenden Germanen. Da ein. gemeinfamer Name für alle veutihen Stämme im 
Worte Germanen erft fpätechen,, zubem nicht durch fie ſelbſt and nicht in Deutſchland ſelbſt auf- 
tam, jo wirb biefer Mangel einer gemeinfamen Benennung durch jene geogmmphifdhe, wenn 
auch dreifache, fo Boch auf eine Grumbeinheit hinweiſende Bezeichnung von ihnen felbft gewiffer- 
maßen erfegt morben fein, mit welcher alsdaun bie beliebte Sage einer Xhflammang von ihren 
Böttern Irmin, Inge, Insko, ven Söhnen des Mannus, ſich um fo leichter wir Haben ver: 
knüpfen laſſen, als die Zahl ver Hauptrichtungen, nach welchen hin bie. Stämme der eigentlichen 
"Germanen ſich ausbreiteten, mit der jener Götter zufämmentraf. Gin Zeichen des Brmußtfeins 
geıneinfaner Nationalität iſt alſo, unter Berückfichtigung ver erwähnten Sage, die einpige Be⸗ 
deutung dieſer Eintheilung. 

Als einzige Haupteintheilung der dentſchen Stämme bleibt ſonach die in Suevren und Nicht⸗ 
ſueven übrig. Bei dieſen beiden erſcheinen eine. Menge Stämme, weiche jedoch hinfichtlich ber Ab⸗ 
flammung ſammlich einanvergleichftehen und nicht einige als Zweige ber andern erſcheinen. Alle 
dieſe Stämme fbanden fich uefprüngli mit großer Schroffhrit gegenüber, und kamen einmal Ver⸗ 
enigungen einiger berielben zu Stande, fo war dies blos, um gegen einen audern yenuanbfen 
Stamm nonrhorisklider auftreten zu lönnet and um dann nach erreichten Zwecke fofortin Bas 
feinbliche Verhaͤltniß zurückzutreten. Diefe Sproͤdigkeit und dieſes Sonvenmgäbeftneben warb 
tm Laufe der Zeiten nur ſehr allmählich und Iebiglich durch die zwingende Macht dex Umſtünde 
gefchwücht, und felbft von den Zeiten an, als enhlich ein einheitliches Vand wie deuiſchen 
"Stämme umfihlang, zeigt fich jenes Beſtreben noch nebenbei. Wie ſich letzteres son den älteſten 
Zeiten an bis auf die Gegenwart verfolgen läßt, fo gleichwol auch. der ſtete Sinn ber deutſchen 
‚Stönme für ihre gemeinfame Rationalität, welche darum ſtets das Mittel mard, jenes Beſtreben 
zurüchtreten zu laffen. Noch bevor dieſer Sinn den römischen Invaſionen gegenüber Ra zeigte, 
:täßter ſich in dem alle deutſchen Stämme urfaſſenden Gefammtnamen erkennen, welchen dieſe ſuch 
:ſelbſt beilegten. Teutonen ober Deutſche nannten fie fi, und als ſpäter ſtatt veflen der Muse 
Germanen in Gallien. auffam, welcher anfungd eine Wehrverbindung von vier bortigen beut- 
ſchen Stämmen ‚bezeichnete und dann von. Galliern und. Römern auf alle dieſe Übertragen 
wurde, fo nahmen fie feldft dieſen Mamen an.. 

Bor dem Eingehen auf die Entwickelung des gegenfeitigen Verhältniſſes der ventichen 
"Stämme zueinander finb die Wohnſitze der einzelnen derſelben, wie fie in ältefter Zeit be- 
ſchaffen waren ‚näher fefzuftellen, indem dieſe die Grundlagen für vie ſpäter hervortretenden 
wichtigern ſheinungen von Hauptfſtänmen abgeben. 

Mas die einzelnen deutihen Stämme betrifft, fo waren die der eigentlichen Germanen 
meiſtens verhältnigmäßig fleine Stämme mit fehr feften Sigen, die der Sueven aber wegen 
ihrex Entſtehung auf Heerzügen größere. Die Stämme ber eigentlichen Germanen und ihre 

: Wohnfige waren folgende. . Die Ufipeter wohnten am rechten Ufer nes Mittelrhein und zwar 
im Niederrheingau, ſodaß ſie, weil Tacitus) fagt, daß fie Nachbarn der Chatten ſeten und 
da am Rhein wohnten, wo dieſer ſchon ein ſicheres Bett Habe, oAtlich an die am Taunus woh⸗ 
nenden Mattiaken, einen Theil der Chatten, noͤrdlich an die untere Lahn, ſüdlich und zweſtlich an 
den Mein grenzten. Died wirb nur Ptolemaus 21) beftätigt, welher fie das Bolt ver Bisper 
nennt und binzufägt, daß fie fünlich an die Einöde ber Helvetier grenzen, worunter der Oden⸗ 
"wald zu verftehen iſt, welcher fich bis zu den dem Rheingau (in welchem, bei Lorch, ver Bach 
Visper in den Rhein fließt) nicht fernen Main erſtreckt, der, nad Tacitus ?2) nörbfichen Grenze 
der celtiſchen Helvetier, bevor ſie durch die Sueven nah Suͤden gedrängt wurden. Ein Theil 
des Stammes vr Wipter neh ‚fpäter andere Wohnſtte ein. AS diefer näatuilich von einigen 

19) Ohne Grund at ihn (Deutige Staats » und Reätsgeihiän, $. 12 » bie 
mit den. Sueven 

20) Germ., c. 22. an Geogr., II, 2. 2) GermL, ec. 28.. 
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burch Die die Alpenlänber erobernden Römer mehr norbwärtd gevrängten fuevifchen Stämmen 
ans feiner erwähnten Heimat vertrieben 23), ein Verſuch, fkatt deſſen jenſeit des unterſten 
Rheinlaufs im Lande ver Menapier, dem heutigen Neröbrabant, neue Wohnfige zu erlangen, 
durch den fie dort beflegenven ?*) Käfar im Jahre 55 vereitelt und deſſen Vorfchlag, fie möchten 
fi in dem von den libiern verlafienen linkörheiniſchen Lande niederlaffen, von ihnen abgefäla- 
gen war29), erhielten fie mit Hülfe der Sigambrer 20) und auf Koflen ver Chamaven und 
Brufterer 27) im Jahre 56 v. Chr. Wohnfige am Nieberrhein zwiſchen letztern beiden Völkern 
und der batavifchen Infel. Daſelbſt ward, wie aus ben Beldzügen bed fte unterwerfenden 28) 
Druſus hervorgeht, Die Lippe ihre Südgrenze gegen die Sigambrer. Daß bie hierhin überge⸗ 
"fledelten Ufipier nur ein Theil dieſes Stammes maren, geht daraus hervor, daß der Ießtere 
noch in fpäterer Zeit, jo ald Theilnehner amt bataviſchen Freiheitskriege und, nebft ven Chat⸗ 
ten, im Jahre 70 als Belagerer des römifchen Mainz 29), in jener alten Heimat erwaͤhnt wird. 
An die Uſtpier ſtieß auf nem rechten Rheinufer abwärts der Stamm per Tenkterer. Noͤrdlich 
und weiter abwärts am Rhein 39) grenzten an biefe die Ubier. Da fich aber dieſe wegen an= 
haltender Bebrängung dur ihre öftlihen3!) Rachbarn, die Sigambrer, ſowie dur bie 
Suesen 32) gendthigt fahen, ihre Heimat gu vwerlaflen, wofür fle jenfeit des Rheins durch 
Bermittelung des Agrippa 97) eine neue erhielten *%), in welder fie ald Schutzwehr gegen bie 
fernern Angriffe von Often ber Köln (Colonia Agrippina) gründeten 25), fo nahm ein Theil 
der Ienkterer, um auch ihrer Bedrängung durch die Sueven zu entgehen, die verlaſſenen Sige 
der Ubier ein, ſodaß fie ſüdlich an den in der urſprünglichen Heimat aller Tenkterer zurüdge: 
bliebenen Theil derfelben, in Often an das fie von den Sigambrern fheivende Ebbegebirge 
(Aunoba), im Weſten an den ſie von dem nenen Sitze ber Ubier trennenden Rhein und nörblid 
an bie zwifchen ihnen und den Chattuariern die Grenze bildende Wupper fließen. Hſtlich 
reichte an die Sigambrer nur jener ausgewanderte und nördliche Theil; wenn daher Tacitus 
die Tenkterer Nachbarn der Chatten nennt, jo muß er hiermit ben in der urſprünglichen Heimat 
gebliebenen Theil gemeint haben. Leptern nennt PBtolemäug 3) Ingrionen (und ald deren 
Theile die Intuergen und Bargionen), während er ven nörblichern Theil Tingrer nennt. 
Wären alle Tenkterer ausgewandert, fo würden fie zu Druſus' Zeit nicht mehr haben an bie 
Ufipier grenzen Eönnen. 37) Die Chattuarier oder Attuarier ?3) wohnten weiterhin am rechten 
Nheinufer abwärts in Norden der ausgewanderten Tenkterer, von denen fie durch bie untere 
Wupper getrennt waren; fie erſtreckten ſich abwärts bis zur untern Ruhr, wo fie an die ausge: 
wanderten Ufipeter grenzten. Da die Römer die Mheinfeite als Die Fronte der oftrheinifchen 
Gernanen betrachteten, fo ift mit ver Angabe des Tacitus, wonach die Ehattuarier im Rüden 
an die Dulgumnier und Chamaven grenzten, die Oftgrenze der Ehattuarier gemeint. Hiernach 
müſſen fie aber im Oſten auch no an die Sigambrer und in Nordoſten an die Fleinen Bruf: 
terer gegrenzt haben. Die Chamaven over Ehämen, wohl zu unterfcheiden von den am Harz 
wohnenden Kamaven, mohnten am rechten Ufer des Niederrhein und an ver Diiel; fie grenz⸗ 
ten im Oſten an die großen Brufterer, melche im weiteften Sinne auch die Shattunrier um⸗ 
faßten, im Weflen an die Bataver, im Norden an die Salter und Tubanten, im Süden an die 
audgewanderten Uflyeter. Diefe Wohnfige ergeben fi fowol dadurch, daß fie von Taritus ale 
öftlide Nachbarn der Chattuarier angeführt werben, ald daß fie ven ſüdlichen Theil ihres Lan- 
bes jenen flüchtigen Uſipetern abtreten mußten, wofür jie ſich durch Eroberung eines Theils 
des eigentlihen Bruktererlandes im Sabre 97 entihäpigten. Bine Vernichtung der Brufterer 
enthielt aber jene Eroberung nicht, wie Tacitus 39) irrthümlich meint, da legtere noch ſpaͤterhin 
vorfommen. Die Bataver wohnten auf dem Injellanvde zwiſchen Waal und Rhein. 40, Zu 
ihnen im weitern Sinne werben die Saninefaten gerechnet, welche, zufolge ver Reihenfolge der 
von Bellejus aufgezählten Völker, weftlic von den eigentlichen Batavern, in der Landſchaft 

28) Caesar de bell. Gall, IV, 1n. 4. 24) Caesar de bell. Gall., IV, 15. 25) Caesar de bell. 
Gall., IV, 8 u. 11. 26) Dio Cassius, lib: 54, c. 20 27) Tacitus, Ann., XIM, 55. 28) Florus, 
IV, 12. 29) Tacitus. Hist , IV, 37. 80) Caesar de be. Gall., I, 54. 81) Uaesar de beil. Gall., 
IV, 19. 82) Caesar de bell. Gall., IV, 1. 88) Sidon. Apollin., carm. 7, v. 114. 34) Caesar de 
bell. Gall., IV, 3. 35) Tacitus, Ann., XII, 21. 86) Geogr., Il, 2. 

37) Zeuß, Die Deutfchen und die Nachbarflimme (München 1887), S. 90, will dies dadurch erflä- 
ren, baß die Tenfterer nachher wieber fübwärts gezogen feien, allein hiervon wird ung nichts berichtet. 

38) Velleius Paterc., lib. HU, c. 105. 89) Germ., e. 33. 40) Caesar de bell. Gall., IV, 10; . 
Tacitus, Ann., II, 6. 

Staats⸗Lexikon. IV. 24 
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Holland gewohnt haben müſſen.* ) Die Bewohner des holländiſchen Seelands waren, nach 
Plinius *2), die Marſaken, Sturier und Friſiabonen, denn er ſagt, daß dieſe inter Helium 
(der Maasmündung) et Flevum (der Zuiderfee) wohnten, und zwar feheinen die Marſaken 
zunächſt *?) an vie Ganinefaten gegrönzt zu haben. Was die Salier betrifft, jo war ihre ur- 
Iprüngliche Heimat an ver Yſſel ober Sale 4%), ſodaß fie im Süden an die Ehamaven, im Diten 
an die Tubanten und im Norden an die Briefen grenzten. Diefe Gegend wird als ihr urfprüng- 
liher Wohnfig erft dadurch befannt, daß fie im 4. Jahrhundert, zur Zeit Iulian’s, von dort 

durch das damals jächlifche Volk ver Ehaufen 5) vertrieben wurben. Ihre neuen Wohniige 
nahmen fie dann theil® auf der batavifchen Infel 46), 'theild und mit Zuftimmung Julian’3 7) 
im Lande Torandrien (zwiſchen Maas und Schelve) #8) und nannten fie Julian gegenüber ihre 
wohlerworbenen Sige. Diefe legtern Salier erſcheinen nachher in Verbindung mit den an ber 
Waal wohnenden Sigambrern ald ein Volk. Am Niederrhein wohnten ferner Die Tubanten. 
Sie müffen zwiſchen Rhein und Ems gewohnt haben, denn Tacitus nennt fie unter ven Völkern, 
welche ven: Cäcina den Rüdzug nach Kanten zu erihweren fuchten, als ev gegen die Marien 
durchs Land ver Brufterer gezogen war. Die Wohnfige der Tubanten waren daher da, wo die 
Twente ift, im Gebiete der mittlern Vechte; fie grenzten im Often an die Brufterer, im Süden 
an diefe und die Chamaven, weftlih an die Salier, nörblid an die Briefen und im Nordoſten 
an bie Amjivarier. Die Sigambrer grenzten weſtlich an die Ubier, als diefe noch auf Dem rech⸗ 
ten Rheinufer ſaßen; dies fagt Gäfar*?) in feiner Erzählung über feinen zur Beflrafung der 
Sigambrer über den Rhein unternommenen Zug; weſtlich grenzten fie an ven Rhein 50), was, 
da jener Rheinübergang Cäſar's vom Lande der Trevirer aus gejchah, in ver Gegend von Bonn 
der Fall gemeien fein muß, benn e8 wird von Gäfar weiter gefagt, Daß einige von den den Rhein 
berührenden Sigambrern nach Überſchreitung veffelben in dad Land der galliihen Eburonen 
gefonmen jeien, welche von den nur bis zu den Ardennen nordwaͤrts fich erftredenven Trevi⸗ 
zern in der Art abhängig ST) gewefen fein müflen, daß ver letztere Name im weitern Sinne 
aud auf erftere übertragen warb. 52) Als aber nachher die von ven libiern verlaffenen Sige 
von Tenfterern eingenommen wurden, nabmen diefe auch jene Berührungspunfte der Sigam⸗ 
brer mit dem Rheine ein, daher Ptolemäus als die Weitgrenze der legtern die Tingern und 
Ingrionen jowie abwärts die Chattuarier nennt. Derjelbe gibt ald ihre nörbliden Nachbarn 
die kleinen Brufterer an, von denen fie mithin die Ruhr trennte. Doc, Fann dies nur hinſicht⸗ 
ih des oberften Theil dieſes Fluſſes, etwa bei Mefchene in Weitfalen, ver Ball gemefen fein, 
denn über deffen wittlern Theil müſſen fie fih noch mehr nordwärts erftredit haben, da Dio 
jagt5?), daß fie durch die Kippe von den ausgewanderten Uſipetern getrennt feien. Oftlich 

ſtießen fie an die Cherußfer, worunter der zu deren Bund gehörige Stamm der Nertereanen zu 
verfteben ift, fowie an die Chatten. Weſtlich grenzten fie, nach Ptolemäus, an die weitlichften 
Zangobarden, die Landen und Batten im obern Lahngau. Die Sigambrer mohnten alfo (nicht 
an der Sieg, fondern) zwifchen Lippe, Ruhr, Wefer und Lahn, d.h. im Süder- oder Sauer: 
lande. Infolge ihrer großen Beindfhaft gegen die Rönerd*) wurde nach ihrer Beſiegung ein 
heil von ihnen durch Tiberius, jedoch nicht gewaltfam >), nad) Gallien, an vie Mündung bed 
Rhein und der Maas66), in das Land der hierdurch verbrangten Menapier, unter dem Na⸗ 
men Öuberner 57) verfegt. 58) Daß dies nur einen Theil betraf, nicht, wieder Sieger meinte ®°), 

41) Velleius Paterc., II, 105; Plinius, Hist. nat., IV, 29. 42) Hist. nat., IV, 15. 43) Taci- 
tus, Hist., IV, 56. 

:44) Die vielfad) vertheidigte Anficht, daß die Ealier aus der Gegend der fränfifchen Saale ſtamm⸗ 
ten, beruht auf Irrthum und war dadurch entftanden, daß man unter ben von Gregor von Tours ge: 
nannten Tongri nicht die Tungern, fondern bie Thüringer verftand. Alles weift auf die urfprüngliche 
Nähe der falifchen Wohnfige mit den Batavern. So nahm Julian Legionen aus Batavern und Saliern 
(Zosimus, III, 6). 

45) Zofimus fagt zwar: vom fächftfchen Volke der Quaden, allein hierunter verſteht er bie Chaufen. 
: 46) Zosimus, Ill, 6. 47) Amm. Marc., XVII, c. 17. 

‘ 48) Plinius; IV, 17, fest fie ausprüdlich ans rechte Ufer der Schelbe. 
- 49) Amm. Marc., I, 51. 50) Caesar de bell. Gall., VI, 35. 51) Caesar de bell. Gall., IV, 6. 
52) Caesar de bell. Gall., V, 3. .53) Dio Cassius, 54, 33 

54) Über die Kriege der Sigambrer mit den Römern unter Cäfar handelt diefer De beil. Gall. IV; 
16; 17, und Lio Cassius, lib. 39, und unter Qrufus: Propert., IV, el. 6, v. 77; Horat., IV, od. 2. 
: .95) Tacitus, Ann;; II, 26.: 56) Sueton: Tiber., c. 9.; Strabo, VII, 2. 57) Plinius, IV, 17, 31; 
Tacitus, Hist., IV, 26. 58) Tacitus, Ann., XIl, 39; Sueton, Oct. Aug. (lib. II), c. 21. 59) Taci- 
tus, Ann., XII, 89. of 
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alle übrigen vernichtet waren, fagt ausdrücklich Strabo. Die Wohnfige der Brufterer bes 
ſtimmen ſich auf folgennd Weile. Da Strabo fagt, die Lippe durchfließe ihr Land, fo müſſen 
fle auf deren beinen Ufern gewohnt haben. Dies wird durch eine Angabe bei Tacitud 60) be⸗ 
ftätigt, wonach die Germanen eine von ihnen auf dem Nhein eroberte römiſche Galeone, um 
jie der Bruktererin Veleda zu ſchenken, ihr auf der Lippe zugeſchifft hätten.61) Das Land ver 
Brufterer muß an der obern Lippe gelegen haben, denn über ven untern Theil dieſes Fluſſes 
hinaus wohnten die Sigambrer. Da Tacitus 62) fagt, daß Cäcina, als er jein Heer von 
Zanten and an die mittlere Ems führte, durchs Land der Brufterer und daß er zwifchen Ems 
und Lippe an deren äußerſte Grenzen cher gekommen fei ald an ven Teutoburgermald, fo ergibt 
jich Hieraus, daß die Brufterer etwa bis Nheine und Schüttorf an der Ems hinab wohnten; 
dies nämlich find die Punkte, an denen man, um zunächſt an den Teutoburgerwald zu gelan= 
gen, die Ems überſchreiten muß. Es paßt dies vollfonmen dazu, daß man wegen der Angabe 
Strabo’s, ed habe Drufus mit den Brufterern auf der Ems gekämpft, ihre Grenzen jevenfalls 
bis zur Schiffbarwerbung dieſes Fluſſes zu verlegen hat, fowie mit der Angabe des Tacitus, 
wonach Germanicus, ald er unfern des Teutoburgerwalbes alled Land zwiſchen Ems und Lippe 
verwäüftete, bis an die Grenzen der Brufterer gelangte. Weſtlich hatten die Brufterer anfangs 
an den Rhein gegrenzt, jedoch nur fo lange, bis hier ein Theil der Uſipeter Play nahm, daher 
Gregor von Tours fagt, fie ſäßen nicht weit vom Rhein. Nah Elaudian waren bie Bruf- 
terer auch Anwohner des Hercyniſchen Waldes; da diefer ſich über Die Grenzen ver Chatten hin⸗ 
aus erſtreckte 63) und man, weil Gäfar auf Bitten ver Tenfterer uber ven Rhein nadı Hercynien 
ging 6%), für einen Theil jened Waldes auch die Gebirge zwifchen Kippe und Lahn verfiehen 
kann, fo braucht, zumal der Hercyniſche Wald fih bis zu den Chauken erſtreckte 60), derſelbe 
nicht blos im mittleen Deutfchland geſucht zu werden, Tondern man muß als jenen die Brukterer 
berührenden Theil deflelben die Gebirge zwifchen Rhein und Wefer verfiehen. 6%) Gegen Sü- 
den reichten die Brufterer bis an die obere Ruhr, denn hier grenzten fie, nad) Ptolemäus, an 
die Sigambrer. Es maren aljo die Brufterer im Norbweften durch die Diiel von ven Chama⸗ 
ven und Tubanten und durch die mittlere Ems von den Amfivariern, im Norboften durch die 
Ems und den Teutoburgerwald von den Marjen, öftlih, von der Ruhr bis zur Edder, durch 
die obere Hunte von den Cheruskern gefchieven. Die von Ptolemäus gemachte Eintheilung in 
das Land der Fleinen und daß der großen Brufterer beſtimmt fi, nach Strabo, durch die Lippe, 
und zwar müfjen, weil erfterer bie Fleinen Brufterer (im Boroctra-Gau) noͤrdlich von den 
Sigambrern, die großen aber jüblih von den Chaufen angibt, unter erftern die Bewohner bed 
Landes ſüdlich ver Lippe 67) verftanden werden. Die urjprüngliche Heimat der Marſen fcheint 
die Meeresküſte am Nheindelta und ein Theil von ihnen infolge von Bebrängung durch die 
Römer ausgewandert zu fein ; beides berichtet Strabo, und es ſcheint, obwol nichts Näheres 
darüber befannt ift, deshalb glaublid, weil in jener Gegend des Niederrhein das Volk der 
Marfaten 68) oder Marfaken °%), alfo wol der dort zurüdgebliebene Bolkstheil, wolim Gau 
Marfum an der Mandmündung erwähnt wird. Die Gegend, in welche jener Theil auswan⸗ 
derte, muß diejenige fein, in welcher Germanicus auf feinen Feldzügen dad Volk der Marjen 
traf. Hiernach wohnten diefe nicht weit vom Rhein, nahe ven Cheruskern, aljo im Osna⸗ 
brückiſchen, füdweftlich bis zur Ems, norvöftlich über Die Quellen der Hafe und Hunte, ſodaß ſie 
im Süden und Welten an die Brufterer, im Norden an die Amfivarier, Chafuaren und Angri= 
varier, im Oſten, und zwar in ver Nähe ver Weftfäliihen Pforte, an die Cherusker grenzten. 
Die Amfivarier waren Anwohner der End. Sie grenzten im Norden an die Chauken, ſüdlich 
an die Brufterer und Marfen, mweitlih an die Tubanten und Friefen, im Often an die Cha: 
fuaren. Der nörblihe Theil des Landes ward im Jahre 59 durch die Chauken unter dem ven 
Römern ergebenen Bojoculud eingenommen, nachdem bie Einwohner vertrieben und, als ſie 
nirgends Sige hatten finden fünnen, aufgerieben waren. 7%) Die Frieſen wohnten, nad) rö⸗ 

60) Tacitus, Hist., V, 22; IV, 61. 
61) Vgl. hierüber von Ledebur, Das Land und Volk der Brufterer. 

. 62) Tacitus, Ann., 1, 60. 68) Tacitus, Germ., c. 30. 64) Florus, Ill, 10. 65) Plinius, Hist, 
nat., XVI, 2. 

..- 66) Dies.ift näher ausgeführt von Ledebur, Das Land und Volk der Brufterer. 
67) Middendorf, Die Wohnfige der Brufterer (Coesfeld 1837), nimmt an, fic wohnten nörblid, des 

Teutoburgerwaldes. 
68) Rlinius, Hist. nat., IV, 18. 69) Tacitus, Hist., IV, 56. 70) Tacitus, Ann, XIII, 56. 
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miſcher Angabe, jenfeits, alfo am rechten Ufer des Rhein. Nah Often erſtreckten fie fich zur 
Ems, ihre ſüdlichen Nachbarn waren die Salier und Tubanten, im Often die Anıfinarier und 
an der Emsmündung die Chaufen. 71) Diefe wohnten von hier bis an die Elbmündung an vet 
Nordſee, alfo im heutigen Dftfriesland und Oldenburg. Sie grenzten im Südweſten an die 
Anfivarier, füdlih an die Chafuaren und fündftlih an Die fuevifhen Langobarden. Den 
nörblichen Heil des Landes der mit den Römern befreundeten Amfivarier eroberten fie, nad: 
dem fie aus Bunvdesgenoffen 72) der Römer infolge ver Eroberungdverfude verfelben 73) unter 
Babinius und Domitius Corbulo 7%) Heftige Feinde der Nömer geworben waren. Die Chaſua⸗ 
ren wohnten 75) im Rüden, d. h. jüplich von ven Chamaven und den weftlichen Angrivariern, 
und da jie, nad Ptolemäus, an die Oftjeite des Ebbegebirges grenzten, jo müffen fie Anwoh⸗ 
ner ver Hunte und Hafe gemweien fein. Hiernach grenzten fie im Norden an die Chauken, im 
Dften an die Angrivarier, füpli an die Marſen und weſtlich an die Amfivarier. Die Angrive: 
tier 7%) wohnten an der mittlern Weſer, und zwar ſowol auf deren linfem Ufer, weil auf biefem 
die Idiſtaviſoſchlacht ftattfand,, deren Feld au ven die Cherusker von den Angrivariern trennen: 
ven, bei Klofter Loccum befindlichen Grenzwall 77) ftieß, ald auch auf dem rechten Ufer, weil fie 
im Rüden dev Römer, noch ehe dieſe vor jener Schlacht vie Weſer bei Petershagen überſchritten 
hatten, aufftändiich wurden. 79) Hiernach grenzten fie ſüdlich vom Einfluffe der Hafe in ven 
Dümmerfee bis zum Steinhuder Meere und der Aller an die Cherusker, im Dften an biefelben 
und die Langobarven, nördlich an die DOftchaufen und wurden im Weften durch Die Hunte von 
den Chaſuaren geſchieden. Im Norden der angeführten deutſchen Stänme, in der Cimbriſchen 
SHalbinfel, wohnten eine Dienge Eleine Stämme, von denen die meiften nach Süden wanderten. 
Unter dieſen iſt wegen feiner fpätern großen Bedeutung der Stamm der Saronen hervorzuhe⸗ 
Gen. Deren urfprünglihe Heimat war im ſüdlichen Theile jener Halbinfel, venn Ptolemäus, 
welcher allein über dieſe Völker Auskunft ertheilt, nennt auf der dem Feſtlande zugewandien 
Seite der Saronen nur die Stämme der Snarbionen, welde jpäter im Süden Europas erkhel- 
nen, und der Teutonvaren; nördlich von den Saronen aber faßen die Sigulonen, Sabalingier 
und Kobanden. Mo etwas nörblicher wohnten die Chalen, Bhundufier und Charuden ; letzkere 
beide Stämme zogen ebenfalld. nach Süden, wo fie in Arioviſt's Heere als Seduſier und Haru: 
den erfchienen. 79%) Im der noͤrdlichſten Spike Jütlands wohnten Gimbern. Die Cherusker 
waren, bevor ihr Name die jpätere große Auspehnung nahm, ein Feiner Stamm am Hay. 
Als der fpäter ebenfalls einer großen Voͤlkervereinigung den Namen verleihende Stanım der 
Chatten erfcheinen die Anwohner des Vogelsbergs und der untern Fulda, indem diefe Gegenben 
ats diejenigen übrig bleiben, im welchen ſich fpäter, zur Zeit des Chattenbundes, Fein befonberer 

Volksname findet. 
Was die Stämme der fucvifhen Germanen betrifft, fo laflen fick dieſelben nur un ihren 

Wanderungen, auf denen fie fich erft bildeten, unterfcheiven, und es laffen ſich weniger dauernde 

Wohnſitze verielben als vielmehr die Ziele ihver Wanderungen angeben. | 
Sämmtliche folgende Stämme führten nicht blos Ihren befondern Namen, fondern zu: 

gleich auch den der Sueven, daher ſich bei ven alten Schriftitellern oftmals bei der Nennung der 
Sueven erſt durch andere Anhaltöpunfte ermitteln läßt, welches befondere Volk verjelben ge: 
meint fei. Bine Haupteintheilung der Sueven läßt fih nach ihrer geographiſchen Verbreitung 
"und dem Mape ver Erhaltung des germanifchen Blements bei ihnen vornehmen. Bei den Sr: 
ven weſtlich von der Over behielt das germanifche Element mit dem flawifchen auch numerifh 
das Gleichgewicht, bei denen im Dfien dieſes Fluſſes überwog das flawifche. 

Was die ſueviſchen Völker jener erſten Art oder bie eigentlihen Sueven angeht, fo umgaber 

fie vom untern Hain an das eigentlihe Germanien, indem jie fih von dieſem durch eine Linie 

fchieven, melde von jenem Fluſſe an die obere Donau und die böhmischen, mährifhen und ober⸗ 

ungariihen Gebirge geht. Diejenigen Sueven, welche zuerft am meiflen nach Weften, ſowol 
in ®ermanien als in Gallien vorbrangen, erfcheinen unter dem abwechſelnd für fie gebraudten 

"Namen der Hermunduren und der Markomannen. Died find anfangs nur allgemeine Bejzeich⸗ 

nungen in der Bedeutung von Kriegsſcharen, nicht die befonderer Völker. In Gallien gelang 

biefen Scharen, und zmar unter dem Namen ver Marfomannen 8%), eine Anfievelung nit 
— — — — — — 

71) Tacitus, Ann., IV, 72. 72) Tacitus, Ann., I, 60; H, 70. 73) Tacitus, Ann., XI, 18 1. 19. 
74) Dio Cassius, 60, 30. 75) Tacitus, Germ., 34. 

16) Vgl. meine Beichreibung des Brudigaues (Göttingen 1859), S. 140—150. 
77) Tacitus, Ann., I, 19. 78) Tacitus, Anno, 1,9. 79) Caesar de be#. Gall., 1,51. 80) Car 

sar de bell. Gall., I, 51. 
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vollftändig, denn bie Römer verhinverten®!), daß diefe Sueven, unter Ariorift, Ihre im 
Jahre 58 v. Chr. den am obern Doubs wohnenden Sequanern auf deren Anrufen gegen bie 

galliſchen Aduer gebrachte Hülfe zu jenem Zwecke benugten; einigen biefer Sueven gelang 
jedoch, fi längs des linken Nheinufers, im Elſaß und Rheinbaiern bis zu den Vogeſen und 
der Hardt zu behaupten. Sie feinen jhon vor Ariovift dahin gewandert zu fein und nannten 
fi, ſoweit fie um Strasburg und Speier wohnten, Nemeter, die weiter weſtlich wohnenden 
Triboffer und bei Worms Dangionen. 82) In Germanien aber gelang jenen Sueven, und 
zwar unter dem Nanıen der Hermunburen, eine Anſiedelung weit befler, fie erlangten nämlich 
nach glüdlihen Kämpfen mit den Chatten in der. Mitte des 1. Jahrhunderts Sitze zu beiden 

Seiten des Thüringerwaldes, an der obern Saale, der mittlern Elbe 8?) und dem obern Main, 
von wo jie fi) ſüdlich bis Regensburg erfiredten. Den ſüdweſtlichſten Theil dieſes Landes 
mußten fie aber, da die Römer in deſſen Rähe Mainz zum Audgangspunkt ihrer Unternehmun- 
gen machten, zum Vortheil des chattiſchen Stammes der Mattiafen ®%) aufgeben, nachdem jie 
durch ihre Binfälle nah Welten Hin die Stämme der Ufiveter, Tenkterer und Ubier bebrängt 
hatten; nur ein Eleiner Theil von ihnen erhielt fih in bortiger Gegend, das find die ſich den 
Chatten anſchließenden Landen und Batten (im Oberlahn: und Battengau). In den übrigen 
jener Gegenden blieben die hermunduriſchen Scharen figen und bildeten hier nun ein Volk dieſes 

. Ramend, welcher legtere ſich aber verlor, da fie nicht ein einheitliches Ganzes bildeten ; durch das 
dauernde Verbleiben in dieſen Landſtrichen entſtanden namlid in deren einzelnen Theilen viele 

‚Kleine Stämwe mit befondern jest erft auffommenven Nanien, jo die Bargionen und Kariten 
am mittlern, die Turionen und Marwingen am obern Main, die Teuriochämen an den Sudeten, 
die Kurionen, Chätuoren und Parmäcampen vom Main bis zur Donau. Wie der Name der 

Hermunduren, jo verfchwand für ſueviſche Scharen auch ver der Marfomannen; dieſer taucht 
jedoch, wol ald das jiherfte Zeichen feiner ganz allgemeinen Bedeutung von Scharen, an der⸗ 
felben Stelle wieder auf, wo zuvor unter derfelben Bezeichnung ſueviſche Scharen das Reich ver 
eeltifchen Bojer zerftört hatten 95), in Böhmen, welches Land feit jenen Ereigniffe ganz men= 
ſchenleer geweſen war. 86) Wo inzwiſchen jene ald Markomannen bezeichneten Scharen geblie- 
ben waren, da jie doch in Gallien ſich nicht zu behaupten vermocht Hatten, ergibt fi aus Flo⸗ 
rus 87); Drufus nämlich traf fie am mittlern und obern Main. Nachdem fie von hier durch 
Marbod nad Böhnen geführt waren 88), ward jene ihre allgemeine Bezeihnung zu der eines 
Volks. Ihr Name ging nit, wie der der Hermunduren, in viele Namen Kleiner Stämme auf, 
weil fie. in Böhmen ein Neich bildeten. Zwar finden fih, nad) Strabo, in legterm auch Die 

Namen mehrerer Völker, doc find dies die von folgen, welche jenem Reiche hinzutraten. Die 
Sueven am Oftufer der untern und mittlern Elbe 8%) waren das mächtige 99) Volk ver Semno⸗ 
nen 1), melde öftlich bi an den juevifhen Strom (die Oder), aljv in ver Mark Brandenburg 
und einem Theile von Sachſen wohnten. Südlich grenzten fie, Ptolemäus zufolge, an vie in ber 
Oberlauſitz wohnenden Silingen, öftlih an Ingifche Völker. An dev untern Elbe wohnte das 
nicht zahlreiche, aber durch Tapferkeit?2) angejehene Volk ꝰ2) der Langobarden; es hatte bie 
Weſtſeite jenes Fluſſes inne, venn ed wurde durch die an der Aller wohnenvnen Dulgumnier von 
den Cheruskern 9%) und durch die Angrivarier von den Ofthaufen geſchieden. Wie das Auf: 
tommen befonverer Volksnamen im Gefolge von Anflenelungen ift, fo ſcheint auch der nicht auf 
Heereözüge deutende Name ver Langobarven vor deren Wanderungen vorhanden geweſen zu 
fein und urfprüngli nur die Bewohner einer Keinen Gegend (wol im Bardengau) haben be⸗ 
zeichnen zu follen, wie überhaupt die Umgebungen der untern Elbe von Kleinen, aber mächtigen 
Bölfern, nämlich ven Angeln (in ver Altmarf, wo Angermünde am Tangerflufle liegt), War: 
nen Can der Warmenov in Medlenburg), Reudingen, Avlonen, Eudoſen, Suardonen, Nui⸗ 
tbonen, Pharodenen, Amwarpen, Sivenen bewohnt waren. Ald aber die Langobarden mit 

81) Caesar de bell. Gall., IV, Zu. 3. 82) Tacitus, Germ., c. 28; Caesar de bell. Gall., 
IV, 10; Plinius, Hist. nat., IV, 17. 83) Velleius Paterc., I, 106. 84) Tacitus, Ano., XI, 20; 
Tacitus, Hist., IV, 37. 85) Tacitus, Germ., c. 42. 86) Caesar de bell. Gall., IV, 3. 87) Cae- 
sar de bell. Gall., IV, 12. 88) Velleius Paterc., II, 108. 89) Velleius Paterc., Il, 106. 90) Ta- 
citus, Germ., c. 39. 7 

91) Dieſelben hält Mannert (Geographie der Griechen und Römer, Thl. 3: Germania; Nürn⸗ 
berg 1792, ©. 379) für fein beſonderes Volk, ſondern ihren Namen für gleichbedeutend mit Sueven. 

92) Velleius Paterc., II, 106. 93) Tacitus, Germ., c. 40. 
94) Für diefe Nachbarfchaft fpricht auch Die Wiebereinfegung eines Cherusferfönige durch bie Langor 

Barden (Tacitus, Ann., XI, 17). 
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‚andern ſueviſchen Scharen ihre Wanderungen begannen, da gejtaftete jih Ihr Name als der der 
angefehenjten zu einem allgemeinen, indem ex ſeitdem alle von der Nieberelbe Her gemanverten 
ſueviſchen Scharen bezeichnete. Dieſe waren ed, melde, wie bie zwar verworrene, aber doch 
deutlich auf vie Elbe ald den Stammiig Hinmeifende Sage ?°) der Langobarven bezeugt, unter 
diefem Namen nad der Donau), Mar, Theiß »), nad Bannonien 98) und endlich nach 
Norditalien zogen. Diefe gemeinjamen Wanderungen albingifcher Sueven, verbunden mit dem 
längern Aufenthalte derjelben in verſchiedenen Gegenden, hatten aber die einzelnen Beſtand⸗ 
theile dieſer Scharen zu einem Volke verfhmolgen, als deſſen Bezeichnung der Name der Zango= 
barden lieb, welcher nun jedoch in weit bedeutenderm Umfange als früher an ver Elbe ein Wolf 
bezeichnete. Außer den anfangs Regensburg gegenüber, dann am Fichtelgebirge wohnenvden 
Narisfen find von dem eigentlichen Sueven nur noch die füböftlichften zu nennen, die Quaden. 
Dieje wurden durch die maͤhriſchen Gebirge von den Markomannen in Böhmen getrennt, be⸗ 
wobnten alfo von der Donau an das Land der March. Ihr Name ift eine Gefammtbezeihnung 
aller Sueven dieſes Landſtrichs, welche dann infolge ihrer weniger durch Ausdehnung als durch 
häufige Einfälle in die römiſche Nachbarſchaft zu kennzeichnenden Kriegszüge zu Einem Volke 
wurden. Nach ihrer Verbindung mit den Jazygiern, dem Vortrabe der von Oſten kommenden 
Slawen, zu Einfällen in Pannonien 99) wurden fie von den Römern immermehr auf das 
weltliche 100) Oberungarn beſchränkt. Nachdem in der zweiten Hälfte ned 5. Jahrhunderts 
igre Sie von den Rugiern eingenommen waren, erichienen jie felbft wieder öftlih, am Fluſſe 
Gran. 101) 88 erlitt nur ein Theil des Quadenvolks jene Verbrängungen, denn in ihren 
Sigen, wie in denen der Marfumannen, erfcheinen fpäter ald jigen gebliebene Hefte viele kleine 
Völker, ſo die Rafaten und Terafatrier (von der Donau His zu den Gebirgen von Mähren und 
Schlefien) und die an dem Kampfluſſe wohnenden Adrapäkampen, ebenfo aber aud) dad wahr= 
ſcheinlich durch Auswanderungen von Sueyen aus Böhmen nah Marbod's und Catvalda's 
Sturze an den weitlihen Karpaten, im Marchfelve, erſtehende, das Reich des Vannius 102) 
bildende große Volk der Bämen. 

Nun folgen die uneigentlien, d. h. Diejenigen Sueven, bei welchen das ſlawiſche Element 
dag Übergewicht über das germaniſche, und zwar fo fehr numeriſch erhielt, daß der ſlawiſche 
Dame auf diefe Stämme überging, wiewol der deutſche Beftanptheil das Gerifhende Kriegs 
polf über den größern ſſawiſchen Theil war. Diefe der Mafle ver Bevölkerung nad in jener 
Ungleichheit gemijchten ſueviſch-ſlawiſchen Völker zerfielen in zwei Hauptflaffen: die füpöft- 
lichten aller Sueven oder die lygiſchen und die norböftlicäften oder die gothiichen Völker. Was 
die erſtern betrifit, fo werden deren von Btolemäus und Tacitus viele genannt, melde, ohne daß 
ihre Beſondernamen verſchwinden, von dem Namen eines von ihnen, dem der Tlawifchen Ly— 
gier, zur Bezeichnung eined gewillen Vereins umfaßt wurden, welchen fie unter der Herrſchaft 
des ſueviſchen Theils von ihnen bildeten. 103) Die Hauptoölfer der Lygier, von welden Die 
übrigen Theile oder Stämme bildeten, find die in Niederſchleſien, bei Liegnig, bis zur obern 
Warthe und mittlern Weichſel mohnenvden Dunen, die an der mittlern und untern Wartbe 
figenden Onanen und die an der obern Ober und Weichiel befindlichen Buren. 20% Die unter 
diejen dreien befinblihen Stämme jind folgenre: Die weitlichften find die an Die Semnonen gren- 
zenden Silingen, welde in ver Lauſitz, an der Spree, alfo etwa unterhalb Görlitz wohnten, fo= 
dann bie Gothinen, welche, weil Tacitus von ihren Eiſenbergwerken redet, in ver Oberlaufit zu 
ſuchen find. Zwiſchen dem Subeten= und dem Enlengebirge wohnten bei Glatz die Marfignen. 
am Niejengebirge (etwa bei Hirfchberg) die Korkanten, ſodann an ver Neiffe und dem Bober, 
bei Görlig und Sorau die Naharvalen; am Rieſengebirge und den Boberqueflen, bei Bunzlau 
und Sagan die Arier; am rechten Oderufer, an den Trebniger Höhen, bei Dels die, Elyſier. 
Auch die Dien und die Batinen wohnten nicht weit vom Niefengebirge, doch jind ihre Sige nicht 
genauer zu beftimmen. Endlich die Helvefonen jind die Bewohner im MWeften der untern 
Weichſel und öftlich ver Nege, etwa bei Bromberg. An die Stelle des diefe Stämme umfaflen= 

den Namens der Lygier trat dann der der Vandalen. Diefe ſcheinen 105) urfprünglich eins 
jener Iygifchen Untervölfer zu fein. Aus ihren Kämpfen mit den Nömern geht hervor, wer 

95) Paul. Diac., 1, 7—11. 96) Procop. de bell. Goth., IT, 14. 97) Paul. Diac., I, 19 n. 20. 
93) Paul. Diac., I, 22; Procop., I, 33. 99) Eutrop., IX, 6; Amm. Marc., VI, 10; XVII, 12. 
100) Amm. Marc., XVII, 12. 101) Capitolinus, Antonin. imp., Il, i. f£ 102) Tacitus, Ann., 
X, 29; Plinius, Bist. nat., IV, 12. 103) Tacitus, Germ.. c. 43. 104) Dio Cassius, 68, 8. 
1:5) Tacitus, Germ.. c. 2. 
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ihre Nachbarvölker waren, und hiernach feinen fie in derſelben Gegend gewohnt zu haben wie 
‚ bie Buren. Für ihre Ipentität mit dieſen ſpricht der Umſtand, daß das Gebirge, in melden: 

die Elbe entfpringt, Das vandalifche genannt wird 106), ſowie der Umſtand, daß die Buren 
jpäter nie wierer vorkommen, obwol jie doch ein lygiſches Hauptvolk waren. 107) Daß der 
Name der Yandalen nicht blos an die Stelle dieſes einen Hauptvolks trat, fondern alle lygiſchen 
Bölfer bezeichnete, wird durch den Umftand angedeutet, daß ihr Name oft neben andern gene: 
rellen Bezeihnungen öftliher Völker aufgeführt wird. 20%) Im jenen noͤrdlichen Wohnfigen 
waren die Bandalen no zu Aurelian’s Zeit, denn nachdem tiefer fie bei ihrem Einfalle in 
Pannonien beiiegt hatte, zogen fie, nad Zoſimus, von da über die Donau nad Haus. Als 
aber Dacien von den Nömern aufgegeben war, begaben fie jih 199) vorthin, denn Jornandes 
gibt die Flüſſe Maros und Körös num ald die Grenzen ihres Gebiets an. Don bier zogen fie, 
mit Zurüdlaffung 119) eines nie wieder erwähnten Reftes, im Jahre 406 ab und begaben fi 
über die Mainmündung nad Gallien 212), von da nah Spanien 112) und Afrika, wo ſie ein 
Rei gründeten. — An bie vandaliichen Völker ſchließen fich wegen ihrer Wohnjige die nicht zu 
ihnen gehörigen, body aber von Plinius 119) und Tacitus 11%) zu den deutſchen Völkern 118) 
gezählten Baftarner. Sie mohnten am nördlichen Ufer der Niederdonau, von der obern Weichſel 
bis nah Siebenbürgen und theilten ſich in drei Theile, die Sidonen, Adenonen und Peuciner 
(am obern Dnieftr). Die Baftarner find das erfte deutſche Volk, welches in der Geſchichte auf- 
tritt, nämlid als die mit Gelten nah Ofen gemanderten und als Hülfstruppen des Könige 
Verſeus 116), fpäter des Mithridates 117) gegen die Römer unter dem bei den morgenländiſchen 
Bölfern aus Verwechſelung mit ven Galliern 118) entftandenen Nanıen der Galater 119) erſchei⸗ 
nenden Schuren. — Der nordöſtliche Theil der uneigentlichen Sueven oder die gothifchen Vöälfer 
wohnten von der untern Ober bis zur untern Weichfel. Unter diefen wohnten die Burgundis= 
nen nördlich von den Ingifhen Omanen und der untern Warthe. Nachdem die Röner Dacien 

_ aufgegeben hatten, zogen fie nebft den Vandalen 12°) dorthin. 121) in Theil von ihnen zog 
“ nördlich auf die daher nach ihnen genannte Infel Burgundaholm (Bornholm). In Dacien 

durch die Gothen bedrängt 122), zogen ſie weftwärts Ind Rand am obern Main 123), von hier 
bedrohten jie Gallien 12%), in dad jie jedoch erft infolge des Zugs der fie nad) Weiten drängenden 
Vandalen einrichten 12°), wo fie zunächſt bei Mainz faßen 12) und nachher, ald Chriften 127), 
infolge ihrer Verdrängung durch Die nah Gallien vorbringenden Hunnen, am weſtlichen Ab- 
hange der Alpen neue Sige erhielten, wo fie im Mhoneland ein von den Sevennen bis zum 
Mittelländiſchen Meere ſich ausdehnendes Reich gründeten. Ferner die Rugier; dieſe wohnten 
‚am Baltiſchen Meere 129), als Nachbarn der Gothonen 129), an der Nordſeite der Burgundio⸗ 
nen, wahrſcheinlich an ver Over. Sie zogen won bier fitdwärts, erfcheinen an der Donau und’ 
March 130), dann an dev Enz. Bedrängt durch die Heruler, zogen ſie gegen diefe 13%) mit den 
Oftgothen nad Italien, wo fie in legtern anfgingen. Die Sciven, welche von einem gleihna= 
migen, in Gefellihaft der Hunnen erfcheinenven 192). Volke zu jcheiden find, wohnten an ber 
untern Weichſel 133), im eigentlihen Preußen, zunähft am den Slawen over Wenden. Ste 
zogen mit den Rugiern nad Süden, erjchienen an der Donau 1°) und theilten die Schickſale 
der Heruler. Ebenſo verhielt es ſich mit dem an der Oftjee zwifchen den Rugiern und der 
Weichſel wohnenden Volke der Tureilingen. Das Südufer ver Oftfee ift au das Stamnıland 
der Heruler, welche in Verbindung mit legtern VBälfern in Italien und dem ſüdlichen Deutfch- 
land und ohne dieſe in Griechenland 135), am Schwarzen Meere 136), am Dnieftr 137) erjchienen; 
zugleih mit den Burgundionen Gallien bedrohten 139), aud Spanien 139), dann un 480 

106) Dio Cassius, 55, 1. 
107) Zeug, a. a. O., ©. 443, bringt fie mit den Dunen in Verbindung. 

‘ 108) Capitolinus, M. Antonin, c. 17; Eutrop.. VIII, 6. 109) Jornandes de reb. Get., c. 22. 
110) Procop. de bell. Vand., I, 22. 111) Zosimus, VI, 3. 112) Orosius, VII, 40. 113) Hist. 
nat., IV, 14. 114) Germ., c. 46. _ u | _ on 

115) Trotzdem hält fie Adelung, Altefte Gefchichte der Deutfchen, S. 278, für Eelten vom Zuge des 
Segoves her. ' 
16) Polybius, 26, 9. 117) Appian. de bell. Mithridat., 69. 118) Livius, 40, 58; 41, 18. 

119) Plutarch. Vit. Marii, c. 1}. 120) Zosimus, 1, 68. 121) Jornandes, c. 17. 122) Mamertin., 
Panegyr., 2, 17. 123) Mamertin., 1, 5. 124) Amm. Marc., 28,5. 125) Orosius, VII, 38. 
126) Greg. Turon , 11; 9. 127) Orosius, VIT, 32. 128) Jornandes, c. 4. 129) Tacitus, Germ., 43. 
130) Jornandes, c. 50. 131) Procop., 1, 14; Il,-2. 132) Zosimus, IV,-34. 133) Plinius, IV, 13. 
134) Jornandes, ce. 53. 54.: 135) Zosimus, I, 39. 136) Claudius, c. 6; - 137) Zösimus, 1, 42. 
138) Mamertin., Panegyr. Maxim. Aug., c.5. 139) Sidonius Apoll., 8 u. 9. J 
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unter den Römern 49) an der Donau Fämpften 331), das weſtroͤmiſche Reich Rürzten une 
ſchließlich durch die Langoharden faft yernichtet wurden 142), ſodaß der Neft theils im oſtrömi⸗ 
ſchen Unterpannonien Aufnahme fand, theild nad Skaudinavien z0g.1*3) Bon leptern il 
nichts weiter befannt, von erſtern ihre Zerfplitterung durch die Hülfe an die miteinander im 
Italien Krieg führenden Gepiden und Langobarben. — Als die unter dem Nanıen der Ban: 
dalen begriffenen Scharen ihre Sitze verlaffen und ſüdweſtwärts gezogen waren, trat um bie 
Mitte des 2. Jahrhunderts an die Stelle ihres Namens der ver Gothen ald generell unfaflender 
Name der Völker jener Landſtriche. Die Gothen wohnten urfprünglih an dem Dftufer Der 
Weichſel bis an die flawiihen Stämme. 14%) Nachdem mit dem Beginne dr Wanderungen 
der oͤſtlichen Sueven ihr Name über diefe der herrichende geworben war, ſodaß nad) ihnen die 
alfe dieſe begrenzende Oſtſee das Codaniſche Meer genannt wurde, wanderten jie nad Oſten 
und erſchienen an der untern Donau und dem Schwarzen Meere, wo jie mit dem in dortigen 
Gegenden und vem benachbarten Ihrazien haufenden Volke ver Beten oft verwecfelt wurben 
und in fortwährenden Kämpfen mit den Römern 145) lagen, durch welde ihren Berheerungen 
der Küflen von Kleinafien, Griechenland und Illyrien faum inhalt gethan werben konnte. 
Die Gothen theilten fich bier in zwei Hauptmaffen, die Öreutingen 146) ober, wie ſie nach ver 
Richtung ihrer Sige genannt werben, die Oſtgothen und die Tervingen 197) oder Weftgotben. 
Don erftern blieb, nachdem dieſe beiden Völker infolge des Hunneneinbruchs nach Weften gezo⸗ 

- gen waren, ein Theil an der Weftfeite der Krim unter vem Namen Gothi Tetraxitae 148) jigen. 
Kür ein drittes Hauptvolk der Gothen werben von alten Autoren 149) die Gepiden angejehen. 
Diefe wohnten urſprünglich weftlich von den Weftgothen, vertrieben die Burgunder aus ihren 
älteften Sigen und wohnten feit dem Einfalle der Hunnen in Dacien 100), an ver Theiß, wo 
fie fpäter durch die benachbarten Langobarden nad langen Kämpfen 154) im Jahre 567 ver- 
nichtet wurden. 152) 

In den und über die Binrihtungen der alten Germanen überlieferten Nachrichten ift fein 
föderatives Band, ja nicht das geringfte Zeichen einer politifhen Gemeinſamkeit zu erbliden. 
Bei dem unfleten Leben der ſueviſchen Völker liegen fich ſolche freilich weniger erwarten, aber 
aud bei ven feßhaften eigentliden Germanen finden fi dergleichen nicht. Die unter denſelben 
geführten Kriege, wie die ver Sigambret gegen die Ubier 153), der Chaufen gegen die Amſtva⸗ 
tier 25%), der Angrivarier und Thamaven gegen die Brufterer 165), die Verbrängung von 
Stämmen aus ihren Wohnfigen durch andere Stämme, wie die der Uſipeter und Tenkterer 
durch Sueven, die der bier durch diefe und die Sigambrer, die Inmöglicdhkeit der von den 
Chauken im Jahre 59 vertriebenen nörblidien Amfivarier, unter andern beutfhen Stämmen 
Eige zu finden, infolge defjen ſie vernichtet wurden, die Weigerung der Ghatten, gegen Die 
Nömer den Nachbarvölkern Hülfe zu leiften 159), deuten vielmehr an, daß In feinem Punkte eine 
Semeinfankeit vorhanden war, auch nicht einmal für beftimmte einzelne Bälle, wie namentlich 
den Fall gemeinjamer Bedrohung durch nationale Feinde. Alle Gemeinſamkeit reducirte ſich 
auf ein Nationalitätäbewußtfein und auf die Verehrung der Götter. Bon diefen Zuſtande 
der Getrenntheit bis zu dem einer Einheit machten die deutſchen Stämme nicht Einen Schritt, 
fondern fehr viele. Nur ganz allmählich, nur jo weit, ald es durch die Umflände dringend gebo- 
ten erſchien, machten fie einer ſolchen Einheit Conceſſionen. So bietet die Entwidelung der: 
felben eine Reihe von Stufen, deren jede nur wenig vollfommener ald die vorhergehende ift. 
Nicht Einfiht der nach innen hin zu erwartenden Vortheile ward Motiv zu den erften Annä⸗ 
Herungen, fondern die Bepürftigfeit von Schuß gegen außerhalb folder Vereinigungen ſtehende 
Völker, alfo nicht in der Sache felbft liegende und deshalb höchft rohe Gründe. Und nicht Bor: 
ausſicht, ſondern erft wirklich eingetretene Bedrängungen Iehrten ven deutſchen Stämmen, daß 
es räthlich ſei, fich einander zu nähern. Diefe Erfahrung mußte zudem erſt ein jeder einzelne 
deutfhe Stamm jelbft an ſich erleben, bevor er zu diejer Überzeugung gelangte. Und bei der 

- Ausführung der Annäherung herrichte eine wiederum durch jene Sprödigkeit verurjachte Un⸗ 
vollkommenheit und Haldheit, denn nicht eine Annäherung aller, wenn auch nur aller je durch 

140) Amm. Marc., 20, 1,4. 141) Procop., il, 14. 142) Paul. Diac., 20. 143) Procop., 
Il, 15. 144) Jornandes, c.4. 145) Jornandes, c. 16; Zosimusel, 23 u. 24. 146) Vopis Prob., 
c. 18. 147) Mamerlin. in Max., c. 17. 148) Procop., IV, 4, 5, 18. 149) Jornandes,. c. 17. 
150) Jornandes, c. 12, 60. 151) Procop., IM, 83. 152) Paul. Diac., I, 27. 1583) Caesar de 
bello Gall, IV, 3. 1854) Tacitus, Ann., AU, 556. 155) Tacitus, Germ., c. 33. 166) Dio Cas- 
sius, 54, 33. . 
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gemeinfame Lebensweiſe fi einander gleiher Stämme (aller eigentlichen ober aller ſueviſchen 
Germanen unter fih) gab es, fondern es näherten ſich jevedmal nur einige Stämme, wiewol 
die äußern Gründe auch für Die übrigen befanden. Werner: da die nationalen Feinde, in Bes 
folgung ihres Grundſatzes divide et impera einen Stamm nad dem andern angriffen, fo 
entftand Die Einſicht von ber Nothwendigkeit eined Aneinanverfchließens nicht bei allen Stäm⸗ 
men zugleih. So hatten die folgenden Annäherungen die äußerlichſten Motive, bewegten fi 
nur in Eleinen Kreifen und felbft dieſe nicht neben, jondern nadeinander. Die Angriffe der 
Römer, welche glaubten, dag eine Unterwerfung ˖der angejehenften deutſchen Stämme die ver 
andern zur Folge haben werde, richteten ſich hauptfählih gegen erſtere, nämlid unter Cäſar 
gegen die Sigambrer, unter Drufus gegen bie Chatten und unter Germanieus gegen vie Che: 
rußfer,. ohne dap ein Stamm dem andern beigejtanden hätte. Als Cäſar zweimal über den 
Rhein ging, um die Sigambrer und Sueven zu befriegen, Half dieſen Fein deutſcher Stamm. 
Das ſehr tapfere Volf der Bataver, welches dem Schauplage der von den Nömern in Gallien 
und Bermanien gegen deutſche Stämme geführten Kriege meiftens fehr nahe war, hat ji bis 
zu den Zeiten Tiber’8 ganz ruhig verhalten, während ed recht wol die ‘Plane des Drujus gegen 
ihre Stanımverwandten, jo defien Kanalanlegung 137) und den von ihrem Lande aus beiverf: 
ftelligten Rheinübergang hätte hindern können. Die Römer nahmen an ven Angrivariern 
Rache für deren Abfall, während bie Cherusker dies durch Verfolgung ber trog ihres Siege 
auf dem Idiſtaviſofeld jih zur Nüdfehr bewogen fühlenden Römer zu vereiteln vermodt 
hätten. 155) Mo jich in ältefter Zeit ein Beiftand unter deutſchen Stämmen findet, da war er 
hoͤchſtens paffiver Natur, wie die Aufnahme, welche nie von Cäſar befiegten Uſipeter und Ten: 
terer bei ven Sigambrern fanden. 159%) Jene Vereinzelung der roͤmiſchen Angriffe fand noch 
eine Unterfügung in ſolchem Benehmen der deutſchen Stämme. Das Unterliegen der einzelnen 
derjelben war bie Folge Hiervon. Bei den Sigambrern war hiermit nod ihre Fortführung 
durch die Sieger ind roͤmiſche Gallien 160) verbunden, bei andern ein Rückzug bis in die äußer: 
fien Theile ihres Gebiets, fo der Chatten bis an ven Harz, als Cäſar fie beprängte; und für die 
nicht angegriffenen Stämme entftand aus Selbfterhaltungstrieb ihr Anſchluß an die Feinde; fo 
ſchloſſen ſich die Ubier 161), die Mattiaken 162), die Briefen, Bataver 193) und Ganinefaten 16%) 
an die Römer. Daß nur jenes ver Grund dieſes ihres Anſchluſſes war, zeigt der Umſtand, daß 
derfelbe wieder aufhörte, fobald vie Römer minder gludlic oder in Berlegenheit waren. Dies 
zeigt ver Abfall ver Angrivarier im Rücken des nad) der untern Weſer gezogenen Germanicus. 
— Die Stämme der juevifhen Germanen wurden vermöge ihrer Exiegerifchen und unfleten 
Lebensweiſe viel leichter und früher zu Annäherungen aneinander geführt. Waren biefelben 
auch von derfelben Art wie die erften bei den eigentlichen Germanen, nämlich Waffenvereini- 
gungen, fo war doch der große Unterſchied, daß, während legtere mit der Bildung derſelben 
warteten, bis e8 zu ihrer Vertheidigung nöthig erſchien, jene wegen ber offenfiven Natur ihrer 
Waffenzüge früher dazu ſchritten. Letztern Charakter tragen alle jene großen Züge ſueviſcher 
Scharen (nicht Bölfer, denn dieſe entftanden erſt hierdurch als ſolche) an fich, welche vom 2. bis 5. 
Jahrhundert dad Römifche Reich durch ihre Ginfälle bedrohten und dann flürzten. Es waren 
diefe Vereinigungen, ohne Aufweifung von Stufen, immer von derjelben Art, fie führten ſtets 
bald auch zur innigen Verſchmelzung dev Beſtandtheile, wie daraus hervorgeht, daß die großen 
Maflen nad) ihrer Bereinigung faft niemald unter den Namen eines Bundes ericheinen, 165%) 
Aber gerade dieſes fchnelle Aneinanderſchließen war, ald es in gewohnter Weiſe au mit den 
roͤmiſchen Provinzialen vor ji ging, einer Geflaltung diefer Völker zu einer am Ende ihrer 
vielen Wanderungen zu bewerkſtelligenden politifhen Ginheit nicht foͤrderlich; denn obwol in 
der Errichtung ſueviſcher Staaten auf dem Boden des Roͤmerreichs begründet, vermochte fie ſich 
wegen jener Voͤlkermiſchung auf die Dauer nicht zu erhalten. Gelangten auch die meiften 
fuevifchen Stämme zur Bildung einer folchen flaatlihen Einheit, wie dad Reich der Weſtgothen 
in Südfrankreich und Spanien, das der Burgunder am Jura, das der Bandalen in Nordafrika, 
das von Herulern in Italien gebildete, dad der Oſtgothen und dann der Langobarben daſelbſt, 
fowie die der Angeln in Britannien, fo entftand eine Ginheit doch nicht für alle Sueven. Nur 

157) Tacitus, Ann., II, 8; Sueton. Claud., 1. 158) Tacitus, Ann., II, 8, 22. 159) Caesar de 
bell. Gall., IV, 16. 160) Sueton. Oct. Aug., 21. 161) Caesar de bell. Gall., IV, 8, 11, 16, 19. 
162) Tacitus, Germ., c. 29. 163) Tacitus, Ann., II, 8, 11. 164) Tacitus, Hist., IV, 19. 

1658) Der einzige Fall ik der Bund ber fieben Bölfer, welche nörblid) von den Langobarden und 
Semnonen wohnten, der Angeln, Warner, Reudigner, Avionen, Eudoſen, Suardonen und Nuithonen. 



378 | Deutihe Stämme - 

ein Verſuch zur Bildung eines panſueviſchen Reichs kam vor, dad war dad große Darfoman: 
nenreich, welches Marbod nach der Idee des Nömerreihd gründete. Diefes war, von dem ſchon 
früher zur Zeit des bataviſchen Freiheitöfriegs in Gallien unter Theilnahme einiger deutſchen 
Stämme gebildeten epbemeren Reiche abgejehen, das erfte Neich, welches unter Stämmen deut: 
fer Herkunft entſtand. Es war Marbod nicht gelungen, alle ſueviſchen Völfer mit jeinem 
Neiche zu vereinigen, und ed fielen aus Abneigung gegen eine ſolche Einheit die Semnonen un 
Langobarden ab, worauf die übrigen Stämme durch die Vertreibung Marbod's in Jahre 19 
und darauf die Catvalda's ihr Meich beendeten. Das hierauf am nörblicden Donauufet 
zwifhen Mar; und Gran entflehende fuevifche Neich des Vannius kann weder ald eine ort: 
feßung noch als ähnlich mit dem zerfallenen Markomannenreiche betrachtet werben, denn «3 
ward von den Nömern ald ein von ihnen abhängiges ſueviſches Reich ohne den Plan einer Um— 
faffung aller Stammesgenoſſen für eine kurze Zeit ind Leben gerufen. Die im Franfenreide 
verfuchte Annäherung der ſneviſchen Völker an die eigentlich germanifchen misglückte, und feit 
dem Ente jenes Reichs hörte jeglicher Connex diefer beiden Hauptarten der deutſchen Stänme 
auf. Alle Vereinigungen ſueviſcher Stämme haben aber nit die Wichtigfeit mie die der 
eigentlihen Germanen, indem nur die der legtern fi vervollfonmneten. 

Als die Anfänge diejer Vereinigungen 1655) erjcheinen die Fälle, in welchen ein Eleiner 
Stamm ſich an einen benachbarten mit aufrichtiger Freundſchaft dauernd anſchloß. In zwiefa: 
her, Stufen befundender Art fam dies Verhältniß vor, je nachdem damit ein Aufgeben der Be: 
fonderheit des Stammes als folchen verbunden war oder nicht. Die erftere Art kam hauptſächlich 
fo vor, daß ein Feiner Stamm fih an einen größern anſchloß und mit ihm verſchmolz. Dahin 
gehört die Verbindung der Ehattuarier mit ven Brufterern, denn diefe hörte nicht nur niemals 
wieder auf, fondern mar derart, daß fogar der Name ver Brufterer im weiteften Sinne aud 
jenen Stamm umfaßte. Es gehört hierhin auch die in vorhiftoriiche Zeiten fallende Bildung: 
von Vereinigungen Kleiner Nachbarſtämme an die Brufterer. Hierauf bezieht jich bie von 
Strabo und Ptolemäus gemachte Eintheilung in die kleinen oder urſprünglichen und in die 
großen Brukterer. Dieſe auf eine Zuſammenſetzung hinweiſende Gemeinſamkeit des Namens 

läßt nicht blos ein Bundesverhältniß, ſondern eine Verſchmelzung erkennen, daher fie ſchon 
Tacitus nicht mehr bekannt iſt. Die Vereinigung dieſer Art kam auch jo vor, daß Stämme von 
gleicher Macht ſich aneinander ſchloſſen, wie die Verſchmelzung der beiden in die Gegend der 
Maasmündung gewanderten Stämme der Salier und der Sigambrer im galliſchen Toxandrien. 
Was die zweite Art der urſprünglichſten Annäherung, die ohne Aufgeben der Beſonderheit des 
Stammes betrifft, fo entſtand fie aus der fo weit gehenden Spröpigfeit der deutſchen Stämme 

gegeneinander, daß ein folder den ihn gegen äußere Gefahr zu Theil getvordenen Schuß eine? 
Nachbarſtammes ſo wenig ald möglich zu einer Mn fich hierdurch angebahnten intimern Ge: 
ftaltung des gegenieitigen Verhältniffes verwandte. So wird ed, da die Marfen mehr Kraft 
zur Erhaltung ihrer Selbflündigkeit gegenüber ven Brufterern fühlten, als z.B. die Ehattua: 
rier, gekommen fein, daß diejelben fich nicht in der unbedingten Weiſe wie letztere den Brukte⸗ 
rern anſchloſſen; ſie ſcheinen mit dieſen in einer Art Bundesverhältniß geſtanden zu haben, 
jedoch mit einem Prote cloraie der letztern, denn da ſie aus eigenem Antriebe die Römer unter 

Caãcina wegen des im Jahre 14 den Marſen nächtlich durch Überfall zugefügten Unheils be: 
drangten 166), jo läßt dies, da die Marfen ihren Namen nicht verloren, ein in jener Weiſe zu 

bezeichnendes Verhältniß vermuthen. Diefelbe Bewandtniß hatte es mit den am Niederrhein 

wohnenvden Stämmen der Sturier, Marfafen und Frijiabonen im Verhältniß zu den riefen, 
indem legtere als die Fleinen, die Geſammtheit jener drei Stämme aber als die großen Frieſen 

erſcheinen. 367) Diefe den Theilen der Brufterer gleichlautende Bezeihnung bat, da jene 

Stämme Ber weitern Briefen ihre befondern Nanıen trotzdem beibehielten, nicht die Bedentung 
jener. Dies waren Vereinigungen, welche zwar ebenſo wie die nun folgenden blos aus Nord: 
wehr hervorgegangen maren, fie ftehen aber auf der nieprigiten Stufe, weil e8 dabei nicht mehr 
die Wahrung als felbftänpiger Volksſtamm, fondern blos die der Eriftenz feiner Glieder galt 

und weil jie nur aus der dringendften Nothwendigkeit hervorgingen. Die Dauerbaftigfeit von 

Bölferverbindungen ift zwar jchon ein Zeichen höherer Stufen derielben, die ver erwähnten 
Arten vermag aber ald ein folches gleichwol nicht zu ericheinen, mweil das Aufhören des Volks⸗ 

165b) In dem Werfe von N. von Werfebe, Die Völker und Völferbündniffe des alten Deutfchland 
(Hannover 1826), finden fich nicht Die befriedigenden Darftellungen, welche der Titel verheißt. 

“ 166) Taeitus, Ann., I, 40. 167) Tacitus, Germ., c. 34; Plinius, Hist. nat:, IV, 15. . R 
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ſtamms ale ſichen feine fernere ſelbſtändige Wirkſamkeit deſſelben bei'ver folgenden @inheits- 
entwickelung hervorbringen konnte. Eine zweite Stufe von Vereinigungen deutſcher Stämme 
waren die, in welchen keiner derſelben aufhoͤrte ein ſelbſtändiges Glied dieſer Verbindung zu 
ſein, zumal dieſelben nicht in der Abſicht eingegangen waren, die ſie veranlaſſende Gefahr zu 
überdauern. Dieſelben waren urſprünglich Wehrverbindungen und nahmen erſt ſpäter einen 
offenſiven Charakter an. Zunächſt waren ſie, da ſie den deutſchen Stämmen nur als nothwen⸗ 
dige Übel erſchienen, blos Wehrverbindungen ad hoc. So war der Bund beſchaffen, welchen 
vier in Gallien wohnende deutſche Stämme gegen den von Cäſar drohenden Angriff unter dem 
Namen ver Germanen und, nach deſſen Verallgemeinerung, dem der Tongern ſchloſſen. 168) 
Derart war auch der Bund 100), welder von germanischen Belgen, nämlih den an der 
Sambre und Schelvde wohnenden Nerviern, ven Atrebater (bei Artois) und Veromanduren 
(in Vermandois) mit galliihen Belgen, nämlich den (bei Soiſſons, Beauvais und. Amiens woh⸗ 
nenden) Sueſſionen, Bellovaken und Ambionen ſowie den in Flandern ſi tzenden Morinern und 
Menapiern aus Furcht vor Cäſar eingegangen wurde. Dahin gehört auch die zum bataviſchen 
Freiheitöfrieg führende Vereinigung deutfcher und beigifher Stänıme, der Bataver, Brükterer, 
Zenfterer, Ufipeter, Chatter, Mattiafen, Frieſen, Caninefaten, Chauken, Gugerner, Ubier, 
Trevirer, Lingonen uud Nervier. Wenn auch nicht von rein deutſchen Stämmen eingegangen, 
fo gehört zu diefer Kategorie doch auch der Bund, welchen, ebenfalls gegen Eäfar, ‚die von ihm‘ 
unterworfenen Eburonen, Nervier, Aduatifer und Menapier in der Hoffnung auf Mitoperation 
der bis an den Mittelrhein vorgeihobenen Theile ver Sueven im Jahre 53, jedoch erfolglos 
ſchloſſen, ſowie die Vereinigung deutfcher Stämme mit den Trevirern gegen Octavian, welche aber 
von Nonius Gallus gefprengt wurde, ebenſo die Vereinigung ber fipeter und Tenfterer mit den 
Sigambrern, welde M. Vinucius auflöfte. Eine eben foldhe Verbindung hatten die Sigambrer 
mit den Tenfterern, Brufterern und Sueven eingehen wollen, was jedoch an ver Abneigung‘ 
der Chatten gegen ten Beitritt fcheiterte, vaher Drufus dem Abfchlufle diefed Bundes zuvorkam. 
Der Charakter diefer Vereinigungen als Bünpniffe ethellt aus dem Mangel einer gemeinfamen 
Bolfsbezeihnung. Der gegenfeitige Haß der aus Noth zuſammengeführten Beftandtheife dieſer 
Bünde ward neben den römischen Waffen ein Hauptmittel zur baldigen Sprengung verfelben. — 
Inzwiſchen geftaltete fich die Urſache aller ſolcher Vereinigungen zu einer dauernden und immer: 
gefährlihern. Wiewol nun offenbar fümmtliche Stämme Germaniens in gleicher Weiſe von 
den Nömern bedroht waren, indem die unter Drufud gegen die untere Elbe und der von Dont: 
tius Ahenobarbus gegen die mittlere Elbe geführte Zug hinreichend zeigten, daß auch die am 
entfernteften wohnenden Stämme von den Römern zur Unterwerfung beflimmt waren, fo 
waren es doch nicht ſämmtliche Stämme, welde zum Schutze ſich vereinigten. Es entſtanden 
Wehrverbindungen deutſcher Stimme, welche ein für allemal ven Schutz gegen die Römer zum 
Zwecke hatten. Wol ebenfalls, wie bisher, mit der Beſtimmung baldiger Wieverauflöfung 
eingegangen, erreichten jie durch ihre langpauernde Urfache eine lange Dauer, wodurch unver: 
merkt eine limgeftaltung der Beftanbtheile in größere Hauptftämme entitand, welche dann jedes⸗ 

- nal vom anfehnlichften Theile ven Namen trugen. Das ift die Entftehung des Cherusfer-, 
des Shatten= und des Chaukenbundes. Die Cherusker, urſprünglich ein Fleines Volk, gelangten: 
zu hohem Anjehen unter den fie umgebenden Stämmen. Das Wahsthum ihres Anſehens ift 
mif der Bildung des nad ihnen benannten Bundes 179) iventiih. Nach Beſiegung ded Haupt: 
volks der Sigambrer wandten fi die Nömer gegen dieſes Hauptvolf, die Cheruäfer. Theile 
dieſes Bundes oder nachher Volks haben von dem gegen die Sueven im Often die Grenze bil: 
denden Harz an noch auf den linken Weferufer gewohnt. Sie reichten bis in die Nähe der Elbe. 
Indbefondere werden zu ihnen die Kofen gerehnet171), die Dulgumnier, Kamaven und . 
Mertereanen. Ron mehr ſtieg das Anſehen des Cheruskerbundes infolge der durch ihn herbei⸗ 
geführten clades Variana. Was den Chattenbund betrifft, jo waren die äußerſten Punkte der 
-in ihm.vereinigten Stämme der Taunus, die obere Werra und die untere Diemel. Es gehörte 
zu ihnen insbefondere die Mattinfen, Landen, Batten, Dantuten, Bucinobanten. Dei Bund. 
der Ehaufen 172) erftreckte fih von der Ems zur Elbe. Es gehörten zu ihm die Angrivarier, 
Amſivarier, Chaſuaren. Schien durd die Bildung diefer Vereinigungen dad Sonderungdbe: . 
ſtreben der deutichen Stämme aus kleinern Kreifen gewichen, fo zeigte es ih nun um fo mehr 
in größern Kreifen, denn dieſe drei Bünde fanden ſich feindlich gegenüber. Zwiſchen den She; 

168) Caesar de bell. Gail., V, 24; II, 4; VT, 82. 169) Caesar. de beit Gall,, al 9. 170) Ta 
c'tus, Ann., Il, 45. 171) Tacitus, Germ., c. 36. 172) Plinius, XVI; 1." 

⸗ 
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eunstern und den Chatten beflanh ein Nationalhaß 179), und die Stämme, welche Feiner dieſer 
Vereinigungen ſich angeſchloſſen hatten, fahen mit Nein das fleigende Anfehen ver Cherusker, 
daher auch der letztern Kampf mit ven Markomannen. — Die gemeinjame Gefahr vor den Rö- 
mern bewirkte eine weitere Stufe in der Entwidelung der Vereinigungen, indem fi, auf Au: 
fliften der Cherusker, ein Bund faſt ſäumtlicher Stämme des eigentlihen Germanien, nämlich 
der Gherusfer, Chatten, Brufterer, Sigambrer, Marfen, Ufipeter, Chattuarier, Ghafuaren, 

Amſivarier, Landen und Batten bildete. Hätte vieler Bund Beftand gehabt, fo wäre ſchon 
hierdurch ein Hauptſchritt zur Grundlage eines Reichs veutfcher Stämme unternommen geivejen. 
Die Römer aber erkannten ſehr wohl, daß an die Dauer viefed Bundes nicht zu denfen fei 17%), 
denn nachdem fie ſich gendthigt geſehen Hatten, Germanien vorerft aufzugeben, überließen 
fie 175) die deutſchen Stämme ihren Zwiefpalt, in ver Hoffnung, daß dieſelben hierdurch noch 
am eheften unter römifche Herrſchaft gelangen würden. 176%) Diefe Vorausſetzung eines Zwie⸗ 
fralt3 trat bald ein. Die Cherusker wollten dad Anſehen, welches fie bei ven Bliedern jenes 
Bundes genpflen, zur Erlangung einer Oberherrſchaft über diefelben benugen, ähnlich wie dies 
den Markomannen über viele andere fuevifche Stämme damals gelungen war. Der Kampf ver 
Gherusfer mit ven Marfomannen, in welchen erflere nur durch den libertritt von gegnerifchen 
Stämmen Sieger waren, zeigte aber auch erflern, daß fie ih auf ihre Bundesgenoſſen nie in 
ber erwarteten Weife verlaflen könnten, und im Gefolge jened Sieges war auch nicht einmal eine 
Berrſchaft über Sueven, da jener Übertritt nur die Wiederherftellung einer Gleiäftellung aller 
Stämme und die Vernichtung der markomanniſchen Oberherrſchaft 17%5) bezweckt hatte, daher fle 
auch aus demſelben Grunde nicht geneigt waren, eine ſolche der Cherusker aufkommen zu laflen. 
Und da fie hierin wit den Stämmen obigen Bundes harmonirten, fo mislang jened Streben 
der Cherusker. Hiermit fank ihre Macht, ſodaß fie nun ihren alten Feinden, den Chatten, 
zum Opfer fielen 177), melde ven fünlichen Theil ihres Gebiets und die Ungrivarier ben nörb- 
lichen in Beſitz nahmen. 

Die verſchiedenartigſten Vereinigungen ber deutſchen Stämme batten, weil fie nit von 
Beſtand waren, auch nicht von Erfolg fein können. Nachdem es möglich geworden war, Daß 
dem Siege im Teutoburgerwalde fo große Befeftigungen folgten, wie jie von Regensburg bis 
Köln zu Mare Aurel’8 Zeiten zur fortwährenden Beunruhigung der Germanen befanden, 
mußten dieſe erfennen, daß felbft jener große Bund, der aud) längere Zeit die Römer nachhaltig 
von fernern Eroberungsverſuchen abgehalten hatte, doch nur ein Palliativmittel geweſen fei. 
Die Nähe ter fie umgebenden Römer nöthigte die Deutfchen, ſtets unverwandten Blids auf Die 
ihnen gezogenen Barrieren zu achten, von denen her ihnen, wie auch die Züge ded Mariminus 
bewieſen, eine fländige Gefahr drohte. Es fonnte nicht an der Erfenntniß fehlen, daß Uneinig⸗ 
feit zu vermeiden fei und daß zur Abwehr der Roͤmer temporäre Bündniſſe nicht ausreichten. 
Die Nothwendigkeit der Vereinigung lag noch immer vor, und doch waren alle Verſuche, fie in 
einer jenem Zweck entſprechenden Weife auszuführen, miölungen, auch jener große Bund zer: 
fallen; ev war aber nit mehr wie frühere Verbindungen aus dem Grunde zerfallen, weil man 
nur fürden Augenblid ver Gefahr fich zu vereinigen fuchte, die Nothwendigkeit dauernder Vereini⸗ 
gung hatte tief genug Wurzel geichlagen ; e8 war jener Bund vielmehr deshalb zerfallen, weil es 
den deutſchen Stänımen wiberftrebte, daß verfelbe zugleich die Dberherrichaft eines Theils Huber 
bie andern in fich ſchließen follte, fie wollten ihr Sonverbeftreben menigftend nicht um den Preis 
aufgeben, ihre Selbftändigkeit an Stammvermwandte ftatt an die Römer zu verlieren. Gine alle 
Stämme umfaflende Verbindung mußte aber immer von neuem zu einem folgen Verhältnifſe 
führen, denn ganz jener ihrer innerften Cigenthümlichkeit, der Sonderung, zu entfagen, waren 

173) Zaeitus, Ann., Xll, 28. 174) Taecitus, Ann., I, 56; Florus, IV, 12. 175) Tacitus, 
Ann., IL, 41. 
1 1768) Tacitus, Ann., Il, 26: Posse Cheruscos ceterasque gentes — internis discordiis re- 
in qui. 

176b) Mit Recht ſagt Leo in dem bereits angeführten Werke: Des deutſchen Volles Urſprung um» 
Werben, ©. 237, der marfsmannifche Krieg laffe ich Kberhanpt ats eine Fritifche Cpoche für bie 
Stammbildung in der germanifchen Welt und als einen Wendepunkt der Berhältnife — Ich 
ſage, dieſer Krieg zeigt, daß bie deutſche Eigenthümlichkeit die ihr durch die erfannte Nothwendigkeit 
damals in jenen Bundesformen zur heilſamen Förderung ſtemmatiſcher Einheit zugemuthete Selöflvers 
leugnung ablehnte, freilich blos mit der Wirkung eines Auffchubes bis zu einer Wiederholung jewer 
Sumuthung in anderer (der gleich zu erwähnenden) Jorm.“ 

177) Tacitus, Germ., c. 86. 
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die Deutfchen trotz ihrer Einſicht der Verderblichkeit derſelben nicht im Stande. Daher trat in 
ihren Bruppirungen ein Berbältniß von der Natur eine Transacts zwiſchen jener ihrer Eigen⸗ 
thämlichkeit und der Nothwendigkeit, Ihr zu entfagen, ein, eine Gonſolidirung der vielen und 
feinen Stämme in wenige und große, in deren jeden alles Sonderſtreben fich zurückzog, fle um 
fo fhärfer gegeneinander abgrenzte und hiermit einen Verkehr und ein einheitlihes Handeln zu 
beftimmten Zwecken erleichterte. So entfianden, unter Verſchwinden der Einzelftämme, jene 
großen und dauerhaften Voͤlkerbündniſſe, welche, anfangs wiederum Waffenbündnifſe und zwar 
offenfiver Natur, unter ven Nanıen der Alemannen, Sranfen, Sadıfen, Thüringer und Baiern 
bekannt ſind. Wie im einzelnen diefe ſich bildeten, ift nicht bekannt; als ſicher iſt nut anzuneh⸗ 
men, daß kein befonverer Angriff ver Römer, ſondern deren perpetnirliche Rähe bei allen Haupt⸗ 
anlag war. Auch erfcheinen viefe Vereinigungen nicht fofort in deutlich erfennbarer Weife, denn 
wie es feftfteht, daß fie ſchon am Ende des 2. Jahrhunderts im Entftehen waren, fo wurden fie 
doch noch im Anfange des 4. Jahrhunderts nicht Immer mit ven Befammtnamen bezeichnet. 

DerBund der Alemannen erfgeint zuerſt am untern Main und den umähfindrblich davon am 
Rhein gelegenen Strichen. E& gehörten zu ihm bie rheingauiſchen Ufipeter und bie ſüdlichen Tenk⸗ 
terer, denn nur diefe Stämme fünnen die geubten Reiter fein, ald welche bie Völker dieſes Bun: 
des fich zeigten 379), indem fih erflere ſchon zu Caſar's Zeit in jener Beziehung hervorthaten. 179) 
Auch die Tubanten find hierhin zu zählen, fowie die mehr abwärts am Rhein wohnenden Bus 
einobanten. 18%, Die Voͤlker dieſes Bundes ftredten nad Durchbrechung ver römischen Bar: 
tieren. Anfangs wurden fie zwar jedesmal zurückgefchlagen, aber auf die Dauer waren Bie Römer 
nit im Stande, diefe Grenzen zu vertheidigen. Alexander Severus war gegen die Alemannen, 
jedoch erfolglos gezogen 181); ebenfo ging ed dem Maximus und Poftumiud; zwar gelang +6 
dent Lollianus, fie zurückzuhalten, aber um fo heftiger brachen fle zu Aurelian’s Zeit in die roͤmi⸗ 
ſchen Provinzen, namentlich in Gallien, je bis in Italien ein. Ihre Zurücksrängung gelang 
wieder dem Proculus 282) und dann dem Probus, allein am Ende ded 3: Jahrhunderts mußten 
die Nömer die Ausdehnung der Nlemannen über die Barridren zulaffen; es wurde ihnen Land 
zur Bertheidigung der Grenzen angewiefen. So wohnten die Alemannen, unabgängig von den 
Rönern, vom mittlern Mhein und untern Main an Über den Limes hinaus bis ſünlich vom 
Schwarzwald, zum Theil auf einens nominell no zum Mömifchen Reiche gerechneten Boden. 
Das Bordringen der Burgunder von Südoſten ber am Main hinab bewirkte aber eine Ber: 
ſchiebung ver Alemannen. Seitdem wurden die noͤrdlich des Main wohnenden alemannifchen 
Stämme nicht mehr zu ihnen gerechnet. i82) Die Alemannen wurden nun mehr nah Süden 
und Welten gefhoben, fo bis zum Nordufer des Bodenfees, denn ie bort, im Linzgau wohnens 
den Zentienfer werden ein populus Alemannicus genannt.1%) Im 4. Jahrhundert dehnten 
fie ich über den Rhein hinaus bis zu den Vogefen, welchen Theil des römiſchen Gallien Konftan- 
sin 354 fi gendthigt ſah, ihnen ebenjo zur Vertheivigung zu verleihen, wie ihnen früher dad 
jenfeit des Limes gelegene Land überlaffen war. Zwar verfuchten die Röner jenen Landſtrich 
wieder zu erlangen, allein die Vertreibung der Alemannen daraus, welche Valentinian und 
Jovin 361 vornahmen, war nit von Dauer, denn da jie zugleich in Rhätien einflelen, fo muß⸗ 
ten ihnen die Römer, mit Rückſicht auf ven Aufſtand ver Illyrier, das linfe Mheinufer wieder 
überlaffen. Im Anfang des 5. Jahrhunderts wohnten die Alemannen am Schwarzwalde und 
Oberrhein, von ver Mündung der Murg bio nach Helvetin. Ihr ſüdlichſter Theil waren Die 
vom Bodenfee bis an die Aar und Neuß ſich erſtreckenden lenziſchen Alemannen, ir öͤſtlichſter 
Theil waren die an ver Rauhen Alp genden Juthungen, welche ſich fpdter von ihnen trennten ; 
im Weſten reichten fie bis zu den Vogefen und nach dem Abzuge ver Burgunder auch über bie 
lothringifche Hochebene bis zurobern Mofel. — Der Bund der Franken erfcheint um die Mitte des 
3. Jahrhunderts am untern Rhein als ein gegen die Römer gericäteter Bund Heiner Stämme. 
So kamen fie in Krieg mit Kaifer Konftantin 185), mit Erispus, Konſtans, Juliän und Jo: 
vinus.186) Der Name der Franken kommt zuerft für oftcheinifche Stänıme vor, von denen dann 
ein großer Theil durch die Vandalen nad Gallien gedrängt wurbe.187) An fie ſchloſſen fi 
nad) und nach faft alle Stämme des eigentlichen Germanien, einfchließlich der anfangs zum Ale: 

mannenbunde gehoͤrigen, noͤrdlich vom Main wohnenden rheiniſchen Völker; insbeſondere werben 

178) Aurelius Vict. de Caesar., 21. 179) Caesar de bell. Gall., IV, 16. 180) Amm. Marc., 
29, 4. 181) Jornandes, c. 15. 182) Vopiscus, Prob., c. 13. 183) Vopiscus, Prob., c. 12. 
184) Amm. Marc., 15, 4; 31, 10, 186) Eutrop. X, e. 3. 186) Greg. Turon,, IH, 9. 187) Oro- 
sius, VIl, 40. 
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die Tubanten dazu gerechnet, 188) Die Chamaven werden ausdrücklich Franken genannt 189), 
die Briefen, die Salter 190) und Brufterer werden ebenfo von den Panegyrikern bezeich⸗ 
net.191) Ebenſo die Amjivarier und Chaſuaren, indem fie unter dem Branfenfürften Ma— 
riomer dem Arbogaſt gegenüberftanven ; ferner die Chattuarier 192) und die Chaufen. Aud 
bie Cherusker gehörten dazu, denn da fie nebft ven Brufterern, Chamaven, Tubanten und Ale— 
-mannen unter den Stänmen genannt wurden 193), welche Konftantin ver jüngere beflegte, da 
ferner diefer Krieg gegen Sranfen und Alemannen flattfand 19%), zum Bunde ver legtern aber Die 
Cherusker nit gehört haben fönnen, fo müflen fie dem fränfifchen angehört Haben. Aud hatten 
fi mit ven Sranfen die in der Bretagne wohnenden Arborycher vereinigt.195) Diefe befon- 
dern Namen erſcheinen anfangs unter dem allgemeinen. Es war dieſe Vereinigung noch im 
4. Jahrhundert ein Bund, die Geſtaltung zu einem Volksſtamm geſchah erſt allmählich. Daher 
kann es nicht auffallen, daß ſich im 4. Jahrhundert Theile von den Franken wieder trennten. 
Der Bund war in jenem Umfange zu groß; es bildete ſich neben ihm noch ein anderer, der der 
Sachſen. An dieſe ſchloſſen ſich jene Theile des Frankenbundes, denn es hatten die Elb⸗ und 
Weſerſtämme hinfort nicht mehr nöthig, ven Auſchluß nur an die weithin, bis an die Maas ſich 
erſtreckenden Stämme zu fuchen, wozu jie auch um fo weniger fortan geneigt waren, ald dienieber- 
rheinifchen Franken, feit nad Belegung der Hunnen bei Chalons jedes Hinderniß hierfür ge= 
ſchwunden war, eine Oberherrſchaft über die Stämme ihres Bundes erftrebten. Und ald gar diefe 
weſtlichen Stämme das Chriſtenthum annahmen, entfland ein großer Gegenſatz zwiſchen ihnen und 
den Stämmen der Sachen, die treu an ihrem alten Götterglauben hielten. Der Eleine Sachſen⸗ 
ſtamm war durch ſeine nördlichen, in der Cimbriſchen Halbinſel wohnenden Nachbarn hart be⸗ 
drängt und daher ſelbſt nach Süden hin zum Croberer geworden. Sie hatten ſich ſchon früh als 
Seefahrer und durch Verwüftung der Küften Galliens hervorgethan. Alle Küftenvälker ſchloſſen 
fi ihnen an, die Cimbern, Chaufen 196), die Briefen, folange fie nicht Chriſten waren, Die 
Ungrivarier und Cherusker 107), auch die im ſpäter ſogenannten Nordthüringen wohnenden 
Angeln hatten ſchon die Seezüge der Sachſen nad Britannien mitgemacht. Hinſichtlich der zwi⸗ 
ſchen Franken und Sachſen ſitzenden Brukterer war es zweifelhaft, wem fie ſich anſchloſſen. Die 
von den Franken übergetretenen Stämme waren die Amſivarier, Chaſuaren und Angrivarier. 
Zwiſchen den aneinander grenzenden 195) Bünden der Sachſen und Franken entflaub eine große 
Feindſchaft. Dies war die Folge ihrer vielen Gegenfäge, ded Heidenthums gegen das Chriſten⸗ 
thum, der demokratiſchen gegen die monarchiſche Verfaſſung, und weil die Franken ven liber- 
tritt einiger Stämme nicht vergefjen konnten, über die jie daher fletö eine Oberhohelt bean= 
fpruchten. 199%) — Die Thüringer werden zuerft in Anfange des 5. Jahrhunderts genannt. 200) 
Auf ihrem Urjprunge ruht, da jie, im Junern Germaniend wohnenn, mit ven Rönern nidt in 
Berührung famen, großed Dunfel. Wegen des fonftigen Ganges der Ereigniffe mup man aber 
annehnen, daß die Thüringer zum Theil aus den in ihrer alten Heimat figen gebliebenen Reften 
der Sueven beftanven, währenn alle übrigen nach dem Ende des Hunnenreichs in ſüdlichere 
Länder gezogen waren. Da fich die Thüringer ganz in den alten Sigen ber Hermunduren be 
finden, ohne daß von diejen bekannt ift, wo fie hingefommen find, fo müflen jene fiten geblie- 
benen Sueven Hermunduren geweſen jein. Es paßt hiermit, daß fie auch da vorfommen,. wo 
früher die Narisken und Marfomannen faßen, daher ver Negenfluß in ihr Land verlegt wirh.204) 
Die Bezeichnung ihres Volksrechts iſt: Lex Angliorum et Werinorum, hoc est Thuringorum, 
die Angeln und Weriner find aber Theile des von Tacitus am Baltifchen Meere und der Elbe 
erwähnten Bundes von fieben ſueviſchen Stämmen. Indem aber jener Titel fo viel bebeutet, als 
daß das Recht jener zwei Stämme auf alle Thüringer übergegangen fei, müſſen fie noch andere 
Beftanptheile gehabt Haben, und zwar, da ihr Volksrecht die größte Verwandtſchaft mit denen. 
ber Franken zeigt, aus Theilen der eigentlichen Germanen. Ein Theil der Cherusfer wird unter 

188) Amm. Marc., XVII, c. 8; Zosimus, III, 6. 189) Greg. Turon., Il, 9. , 
> 190) Das find die von Bopisgus | genannten Franci inviis strati paludibus. 

191) Nazarii panegyr. Constantin., c. 18; Eumenii panegyr. Constantin., c.9. 192) Amm. 
Marc., 20, 10. . 193) Nazarii panegyr., c.18.. 194) Eutrop., X,:2. .195) Procop. de bell.- 
Goth., I, 12. 196) Zosimus, Ill, 6. ©. Note 45. 

197) Yenant. Fortunat., lib. In, in epist. ad Felicem episc. Namert., indem er die infolge ihrer 
Serzüge an der Weſtküſte Galliens ſich nieberlaff enden (bajocaffiniſchen) Sachfen mit dem Special⸗ 
namen. Sherusfer nennt. 

198) ‚Orosius, vi, 32. 199) Annales Mettenses ad ann. 687. 200) Vegetius: Renatus, De 
arte veterinaria, 4, 6; Jornandes, c. 3. 201) Vom Geographen von Ravenna (4, 25). 
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pen Thüringern geweſen fein, ba jie fi bis an den Harz erſtreckten. Ihre öͤſtliche Grenze war 
die Saale und Elbe, ihre norpöftliche die Ohra. Der befonvdere Name der Warner ward ans 
fangs noch neben dem der Thüringer gehört, fo in einen Briefe des Oſtgothenkoͤnigs Theodorich 
an die Könige der Heruler, Warner und Thüringer. — Die Baiern erſcheinen in den Sitzen der 
alten Bojen, dehnten ſich über das rhätiſche Flachland bis an die Alpen und dann auch noͤrdlich 
der Donau aus. "Über ihre Zuſammenſetzung beflehen ſehr viele Anſichten. Viele Sqriftſteller 
nehmen einen galliſchen Urſprung derſelben an, wiewol ſie ſämmtlich ein deutſches Element in 
denſelben nicht verkennen können. 202) Am wahrſcheinlichften iſt, daß die Baiern aus jenen 
vielen kleinen ſueviſchen Stämmen entſtanden find, welche einſt vom Norden aus in dieſe Ge⸗ 
genden gewandert waren, ohne daß es ihnen gelungen war, eigene Reiche zu bilden. Im Weſten, 
und zwar am Lech?03), grenzten die Baiern an die ausſchließlich ſogenannten Sueven202), gegen 
Süden an Italien, im Oſten an die Quellen der Drau 200) und an die Enns.?o6) 

‚Diele fünf großen zu Volksſtämmen werdenden Bündniſſe deutſcher Völker waren ein 
Haupiſchritt zu einer alle umfafjenden einheitlichen Geftaltung. Lim aber zu einer ſolchen zu ges 
langen, bedurfte ed noch einer geraumen Zeit und wichtiger Ereigniffe, bevor auch die Schroffheit 
gemilvert ward, mit welder jih num diefe Bündniſſe gegenüberſtanden. Diefe Schroffheit 
zu bejeitigen, ſchien Fein Mittel vorzuliegen, feit da8 bisher immer zwingende, bie Furcht vor ven 
Römern, nach ver Zerftörung ihres Weltreichs durch ſueviſche Stämme nicht mehr eriftirte. Die 
Erhebung eines germanischen Stammes über die andern, ein von dieſem ausgehender Zwang, als 
das nad Vollbringung von allen, was zur Beförderung einer Annäherung bei ihnen fland, 
einzig übrig bleibende, mußte daher ein ſolches Mittel abgeben. Das von den deutſchen Stäm⸗ 
men durch ihre Arrondirung zu größern Völfergruppen gebildete Material zur Einheit mußte 
nun eine gewaltfame Unterftügung in der Weiterentwidelung empfangen. So kanı ein Reich 
zu Stande, deſſen weltgeſchichtliche Beftimmung es mar, vorübergehenver Natur, ein Durch⸗ 
gangäpunkt zufein, ein Reich, welches Durch Die Eroberung ſämmtlicher germanifcher, der eigent- 
lichen wie der ſueviſchen Stämme, ven erftern verfelben die Annäherung aneinander lehrte und 
erleichterte. Für die jueviihen Stänıme ward, nachdem ber durch die Bölferwanberung aus⸗ 
geftreute belebende germaniſche Same den mannichfachen fremden Boden, auf den er gefallen 
war, allmählich befruchtet und ſich auf demſelben acclimatifirt hatte, das fränkiſche Reid) ein 
Mittel, ihren romanijirten Charakter durch den Oegenjag gegen jene andern Germanen zur 
Geltung zu bringen. Den eigentlihen Germanen gelang, was die fuevifhen nicht hatten er: 
reichen Eönnen, die Gründung Eines, jedoch auch die legtern umfaflenden Reiche. "Die Kranken 
waren ebenjo Eroberer geworden wie die Sueven, allein fie hatten die Herrſchaft nicht wie ' 
diefe auf planlofen Zügen und nicht über Länder einer von der ihrigen ganz verſchiedenen 
Rationalität erlangt, fondern von ihrer Heimat aus, mit welcher fie ftetö in Verbindung blie= 
ben, hatten jie Gebiete erworben, welde fhon urfprünglich von deutſchen Stämmen bevölkert 
waren. Den Kranken gelang eine Bereinigung aller Stämme zu Einen Reich, weil bereits ihr 
Bund die meiften Stämme umfaßte und weil fir nad ven meilten Seiten hin gefchügter gegen 
nationale Feinde waren, als die an die Slawen grenzenden Thüringer und Sachſen, fowie al die 
an den Herb aller fueviihen Völferbewegungen, Pannonien, ſtoßenden Baiern, auch weil fie 
nit, wie die Alemannen (3.3. zu den Zeiten Julian’8) den römijchen Interefle ergeben waren, 
endlich weil nur ein von ihnen ausgehendes Reich. nicht blos die erwähnte Doppelte Aufgabe, 
fondern aud in Bezug auf Gallien eine Beſtimmung zu erfüllen vermochte. Nach Gallien war 
nämlid bis dahin noch nicht, wie in die übrigen damals roͤmiſchen Länder des Abendlandes, 
deutſches Leben durch die Sueven gekommen. Zwar war dies im ſüdlichen Gallien durch das 
Toloſaniſche Reich der Weſtgothen ſowie im Südoſten durch die Burgunder geſchehen, nicht 
aber im übrigen Gallien. Dieſelbe Aufgabe wie den Sueven für jene Länder fiel in Bezug auf 
Gallien den ſaliſchen Franken zu. Dieſe erhielten ſich nicht über dem einheimiſchen Elemente 
Galliend, gaben aber den dortigen Romanen die Kraft, den Kern des nationalen Gegenſatzes 
abzugeben, welcher fich innerhalb des Frankenreichs folgenwichtig audbilvete. 

Troß der Wiederabwendung einiger Stämme hatteder Frankenbund eine große Ausdehnung. 
Im Jahre 340 halten die falifhen Franken Nordgallien beſetzt, 351 breiteten jie ji, nachdem 

202) Zeug, Die Herkunft der Baiern von den Marfomannen (Münden 1839), leitet fie aus 
fpradjlichen und gefchichtlichen Gründen von den Marfomannen ab. 

203) Annal. Einhard. ad ann. 787 (Pertz, M.G.H., I, p. 173). 204) Jornandes, c. 55. 
205) Paul Diac., IV, 41. 206) Annal. Einhard. ad ann. 791 (Pertz, I, p. 177). 
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infolge ver bei Murſa in Nieverpannonien erfolgten Beflegung bed wmiſchen Gegenkaiſers 
Magnentius durch Konſtans der tömiſche Limes erſchuͤttert mar, ungehindert über die Gebiete 
der Mofel und Maas und im Anfange des 5. Jahrhunderts über die Maas bis zu den Ar: 
dennen. Infolge diefer Vergrößerung des Bundes ließen ſich innerhalb deſſelben wieder Theile 
unterſcheiden, das find die Ober- und bie Niederfranfen. Erftere wohnten bei Köin, Trier und 
an der untern Moſel, legtere oder die jalifhen Kranken am Niederrhein und in Torandrien. 
Diejenigen Oberfranten ferner, welche von der Mofel und Lahn bis zur Waal wohnten, wur: 
den Ripuarier, die übrigen Oberfranken aber Oftfranfen genannt, welch letztere alfo nach dem 
Abfalle obiger Stämme nur aus ven Chatten und den uriprünglidh alemannijhen Bewohnern 
des untern Main und Neckar beftanden. Auch über das Innere Balliend wurden die Franken 
bald herrſchend; thatſächlich waren fie es ſchon vor der Vernichtung der roͤmiſchen Herrſchaft in 
Gallien durd die Beſiegung des Syagrius bei Soiſſons (484) geweſen. Um diefe Zeit entftand 
das Reich ver Franken, denn alle Theile der falifhen Sranfen wurden durch die mannichfadhe ver: 
brecherifche Entfernung der Königsfamtlien bei allen jenen Thellen durch Chlodwig, ven König 
der Salier?07) aus dem mit diefen fhon früh verſchmolzenen Stamme der Sigambrer, zu Einem 
Reiche vereinigt, in weldhem dann das Bundesverhältniß der übrigen Stämme allmählich auf- 
ging. Darauf ward der Bund der Alemannen, in Benugung eines Streitd derjelben mit ben 
ripuarifchen Franken, Infolge ver Schlacht bei Tolbiacum hinzugezogen, inden der weftliche Theil 
des alemannifchen Landes, das Elfaß, feine Selbſtändigkeit verlor und der Übrige Theil, mit 
Ausnahnıe der an der Aar wohnenven, melde fih unter ven Schuß der italienifchen Oſtgothen 
begaben, fi) zinsbar den Franken anfchließen mußte. Der Name und Bund der legtern Ale⸗ 
manner fand aber demzufolge aus anderer VBeranlaffung feinen Untergang. Es waren näm⸗ 
lid von Often her Gefolgſchaften aus verfchienenen ſueviſchen Stämmen nad den ſüdweſtlichen 
Deutſchland ohne befondere Namen gekommen, welde nun bier zu einem Volke verſchmolzen 
und ausfhlieglih Sueven genannt wurden. Nachdem fich mit ihnen der Öftlicye Theil der Ale- 
mannen, die Juthungen, vereinigt hatte, verdrängte nach und nad der Name jener Sueven oder 
Schwaben ven ver Alemannen, zumal ſich die leptern nun.ohnehin nicht mehr felbftändig zu er⸗ 
halten vermochten. So war an die Stelle des alemannifchen Bundes der ſchwäbiſche Volks⸗ 
ftanım getreten. Die Annerirung der ſueviſchen Stämme an das Frankenreich begann Chlodwig 
mit der Unterwerfung ber Burgunder. Der nörvlie Theil des Reichs derfelben wurde rad 
der Schlacht bei Dijon, das übrige in ven Jahren 507 und 523 nad ven Schlachten bei Vougle 
und Vejeronce erobert, ſodaß nun das zwifchen ber Rhone und den Alpen nördlich bis zum 
Plateau von Langres, vftuich bis an die berner Alpen in Wallis, ſüdlich bis zur Durance lie⸗ 
gende Land fränkiſch wurde, und daher auch das oſtgothiſche Land zwiſchen Rhone, Durante 
und Alpen. Die Söhne Chiobwig 8 bewirkten, nachdem ſie auch das weſtgothiſche Gallien er: 
ebert hatten, durch Benutzung innerer Broifligfeiten und 530 durch den Sieg bei Ronmeberg, 
fowie nad der mit Hülfe der Sachſen bewerkſtelligten Eroberung der Sfinroburg die völlige 
Unterwerfung der ſchon feit 491 den Franken zinsbaren Thüringer. Infolge deſſen ſäumten 
run auch die Öftlih vom Rhein wohnenden Stänme des frühern Frankenbundes, welche bis 
dahin immer noch in diefem alten Verhältniffe zu den übrigen fränfiihen Stämmen zu ſtehen 
vorgezogen hatten, nicht länger niit ihrem Anfchluß an das Reich der legtern. Nachdem 539 
au das Land der Schwaben fränfifch geworden mar, wurden die Baiern, welche bis dahin in 
einer lojen Verbindung mit den Franken geftanven hatten, zu einem nähern Anſchluſſe an bie: 
ſelben gezwungen, zumal fle nad den Falle des Oftgothenreichd einer Stüge gegen bie unruhi⸗ 
gen Völker Pannoniens beraubt waren. Später ward durch Karl den Großen das norbitalie- 
rifche Zand ver Longobarden und nad vielen langen Kämpfen der einer Bereinigung mit den 
Franken am bartnädigften miverftrebende Volksſtamm ver Sachſen zu einem ſolchen Anfchluß 
gebracht. 

Was der Oſtgothenkönig Theodorich erſtrebt hatte, eine Vereinigung aller Stämme deut⸗ 
ſcher Herkunft, das war faft volljlängig durch das Frankenreich erreiht. Hierin lag jedoch zu⸗ 
gleich fchon ver Kein: feiner Wieverauflöfung , denn ed befanden fih in ihm veutfche und roma- 
niſche Elemente, letzteres dürchdrungen von ſueviſchen Beſtandtheilen, in feiner Reinheit nur in 
dem von den Weſtgoihen verlaſſenen Südgallien; aber die ſueviſchen Beſtandtheile waren roma⸗ 

niſirt, daher ſie den Gegenſatz nicht milderten. Beide Elemente waren nicht untereinander ge⸗ 
würfelt, ſondern geographiſch geſchieden, und zwar zeigten ſich die romaniſchen Elemente im 

207) Greg. Turon. II, 31. 
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Weiten, an den Pyrenäen, ver Seine und Loire, während das deutſche Element den Oſten er: 
füllte; jo am Rhein, an der Mofel, Maas und Schelde. Ein Schwanken zwifchen beiden war 
zwiſchen Loire und Seine. Dieſer nationale Gegenjag äußerte fi in Sitte, Sprade und Re: 
ligion; er paßte nicht in Ein Reich. Karl's des Großen ſtarke Hand vermochte zwar diefe vers 
ſchiedenen Stämme zufammenzuhalten, jeine ſämmtlich ſchwachen Nachfolger aber fo wenig, mie 
feine Vorgänger das Wachsthum jened Gegenſatzes zu verhindern vermocht hatten. Schon 
unter den Merovingern hatten jene volksthümlichen Elemente geftrebt, auseinander zu reißen, 
und gern ergriffen dieſelben Anläffe ganz andern Urſprungs, bei welchen nicht mehr die Einheit 
des alle umfaſſenden Reichs gewahrt jhien. Die vielen Theilungen des fränkiſchen Reiche 
unter die Koͤnigsſoͤhne waren zwar mebr Theilungen der Herrſchaft ald ſolche des Reichs, aber 
an dieje „Theilungen“ ſchloß ſich eine Scheidung der in legtern vorhandenen Bolfdelemente an. 

‘ Zwar traten zuweilen Wiedervereinigungen bed Reichs in Einer Hand ein, fo durch Chlotar von 
Soifjond 558 und Chlotar Il. 613; der nationale Gegentag konnte jedoch damit nicht auf: 
gehoben oder zurückgedrängt werden, vielmehr zeigte fih diefer nad) jeder Wiedervereinigung 
des Reichs un fo greller, indem er durch die vorhergehende Trennung nur genährt war. Der 
Anſchluß dieſes Gegenſatzes an die innerhalb des Frankenreichs jich bildenden Herrſchaften be- 
förderte die Seftaltung ber letztern zu jelbftändigern Meichen ‚welche jeit der zweiten Hälfte des 
6. Jahrhunderts jich hart gegenüberftannen. Das ift die Bedeutung von Auftrafien und 
Meuftrien. Erſteres umfaßte alle oſtrheiniſchen Franken, die Thüringer, Alemannen, Baiern, 
wozu fpäter noch die Sachſen kamen, und auch auf dem linken Rheinufer die Auvergne. Solange 
bieje Verbindung der deutſchen Stänme mit dem romaniſchen Elemente dauerte, herrſchte zwi⸗ 
ſchen beiden eine Rivalität; das Streben eines jeden nach der Oberherrſchaft iiber dad andere 
rief viele Kämpfe hervor. Die Überlegenheit des einen Reichs und EClements über das andere 
wechſelte jebr oft. Chilperich von Neuftrien vermochte die Folgen feiner Belegung durch Sieg- 
bert von Auſtraſien nur durch deſſen Ermordung abzuwenden. Dad zwiſchen beiden Reichen 
ftehende, aus romaniichen und deutſchen Stämmen gebildete dritte fränkiſche Reich, Burgund, 
gab in dieſem Ringen oft den Ausſchlag. So verhinderte Guntram von Burgund durch feine 
dem unmündigen Chlotar von Neuftrien gewährte Hülfe den Verſuch der Auftrafier, fich des 
Ganzen zu bemädtigen. Dagegen bewirkte derſelbe Buntram, daß zur beffern Zurüdhaltung 
der anſpruchsvollen Beitrebungen ver Gropen des Reichs nach feinem Tode 593 Burgund an 
Auftraiien fiel. Doch das ſchon 596 eingetretene Wiederaudeinanderfallen dieſer Reihe war 
nicht blos in der gleichzeitigen Succeliionsbenacdhtheiligung dev Söhne Childebert's, ſondern 
auch darin begründet, Daß fih Burgund mehr zum romanischen Neuftrien neigte. Durch Bur⸗ 
gunds Anſchluß an Ayftcafien wurde nad der Schlacht bei Dormeilles (600) Neuftrien ge- 
ſchwächt und nur dur den die Sieger abziehenden Cinbruch der pyrenäifhen Wasconen 
vom Untergange gerettet. Bald darauf, 612, erging ed, nah der Schlaht bei Toul, faſt 
ähnlich den Auftrafiern durch Vurgunds Anſchluß an Neufttien. Doc mit der zunehmen= 
den Schwärhe der Herricher nahm das Trennungsdgelüfte überhand über dad Rivalitätsftre- 
ben, neben der Trennung aber erftxebten die deutihen Stämme ein Verbleiben bei der end⸗ 
lid) erlangten Einheit, wenn auch nicht im bisherigen Umfange. Dies zeigt fi) darin, daß 
der dad ganze Frankenreich beherrſchende Ehlotar Il. den Auftrafiern auf ihr Verlangen fei- 
nen Sohn Dagobert 622 zum beſondern König geben mußte. Die innere Scheidung in 
ein ofl= und ein weſtfränkiſches Reich ward immermehr vorbereitet. Letzteres arrondirte fich 
durch den 626 eingetretenen dauernden Anſchluß Burgunds mit Einem Majordomus über 
das vergrößerte Neih. Obwol die tiefe Scheidung außerlich nicht oft hervortreten konnte, be: 

ſonders jeitnem das fräftigere Geſchlecht der Karolinger erſt thatſächlich, daun auch nomi⸗ 
nell die Regierung führte, ſo blieb ſie doch beſtehen. Dies zeigt der Umſtand, daß nach der 
von Pipin von Herſtall bewirkten Wiedervereinigung der drei Reiche unter Diederich III. ein 
durch die Geburt eines zweiten Sohnes König Dagobert's veranlaßter Vertrag zwiſchen den 
Groen des Reichs dahin zu Stande kam, daß Auftrafien und Neuftrien (nehſt Burgund) ſtets 
zwei nebeneinander beſtehende Neiche bleiben follten; es zeigt ſich jenes ferner darin, daß bie 
duch die Abfegung Diederich's von Neufrien nöthig geworbene Bereinigung aller Reihe 
unter Ghilverih U. von Auftrafien fih nur von 670 — 673 Halten Eonnte, endlich daß Pipin, 
als ex 687 alleiniger Majordomus geworben war, eine thatfüchlihe Regierung doch nur ber 

‚ Auftrafien führte. Schon in ven Zeiten der erflen Karolinger wurde das Land der deutſchen 
Stämme als ein gleihfam losgeriffener Theil nicht mehr Franken genannt. Wäre jet ſchon 

Staats-8erifon IV. 25 
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eine foͤrmliche Trennung der beutfchen Stämme eingetreten, fo wäre es fehr zweifelhaft gewefen, 
ob jie bereit8 auf eigenen Füßen als beſonderes Reich Hätten ſtehen Eönnen, denn es waren Feine 
Zeichen ver Hierzu nöthigen Einigkeit, dag die Friefen unter Ratbod ih 717 mit den Neu- 
ſtriern gegen Auftrafien verbanven und daß 741 rin ihre fperielle Unabhängigkeit bezweckender 
Aufftand der Baiern unter Herzog Odilo ausbrach. Es war daher noͤthig, daß vorerft noch die 
kräftigen Hände Karl Martell's, Pipin’s des Kleinen und Karl's ded Großen die deutſchen 
Stämme wenigftens Außerlid mit dem fränfifhen Reihe und damit au unter ſich zufam- 
menbhielten. Die Fortdauer des großen Gegenjages auch unter ven Karolingern gebt ſowol 
aus dem nur aus Abneigung gegen die Auftrafier 737 entflandenen Aufflande der Burgunder 
unter Herzog Maurontus, welche hierzu felbft eine Verbindung nıit ven Arabern Septimaniens 
nicht ſcheuten, als auch daraus hervor, daß das Princip ber Reichstheilungen auf pas Geſchlecht 
der Karolinger überging. Diefe wähnten dur verſchiedene Mittel ven Gegenſatz der Ratio: 
nalitäten ihres Reichs mildern zu können; fo Pipin der Kleine, indem er das Reich feinen Söh: 
nen Karl und Karlmann nit nah Maßgabe ver bisherigen Theile, ſondern nach Norden und 
Süden getheilt hinterließ, Karl der Große durch bie für alle Völker des Reichs erlaflenen Gapi- 
tularien und durch die Gewinnung der römischen Kaiſerbrone, welche für dad Franfenreich das 
Zeichen einer höhern politifhen Einheit als ver blos durch die Nationalitäten gebotenen, das 
Zeichen eines Weltreichs fein follte. Enplik, noch während der Regierung Ludwig's des From: 
men, wurde eine Befrienigung ver Nationalitätäbeftrebungen angebahnt. Eine Sonderung 
nach nationalen Elementen enthalten vie Theilungen unter Ludwig's Söhne. Sein gleid: 
namiger Sohn ward König, erſt der Baiern, dann der übrigen oſtfränkiſchen Länder außer 
Schwaben; bei der fpätern, durch die Unzufriedenheit ver Eöniglichen Brüder Hervorgerufenen 
andermeitigen Theilung erbielt er auch dieſes nebft Hohenrhätien. Der Vertrag von Berbun 
beflegelte dann auf immer bie gänzliche Trennung ver volfsthünlichen Elemente des Franken⸗ 
reichs und gewährte hierin namentlich den unter dem Namen Oſtfranken zu einen Reiche ver⸗ 
einigten deutſchen Stämmen volle Anerkennung, und vergeblich war Kaiſer Lothar's Veriud, 
durch Erregung des Aufſtandes der Stallinge in Sachſen etwas hieran zu ändern. Die deutſchen 
Stämme gehörten zufolge jenes Vertrag zwar zum größten Theile, jedoch nicht ſämmtlich zum 
oſtfränkiſchen Reiche; Died war nicht zu ihrem Unheil, denn ald angemeſſene Schranke lagerte 
ih von der Nordſee bis nach Italien das jeiner geographiichen Lage nach an ſich unnatürliche 
Reich Kaiſer Lothar's, weldhes aus romanischen und germanifchen Elementen beſtand, zwiſchen 
die Hauptfige der beiden letztern. Doch ſchon die Theilung unter Lothar's Söhne mußte jo er: 
folgen, daß Lothar II. den mehr veutfchen Theil (Kothringen), Karl den mehr romaniſchen (bie 

VProvence) erhielt. Nachdem Lothar II. 860 das Elſaß an die Oftfranfen abgetreten und bei 
der nach feinem Tode durch den Vertrag zu Merſem (870) vorgenommenen Theilung Ludwig 
der Deutfche dad Land meftli von Rhein ſowie das der Frieſen erhalten batte, waren endlich 
alfe deutſchen Stänme, mit alleiniger Ausnahme der an der Maas und Schelde, zu einem eige: 
nen Reiche vereinigt. In den erſten Zeiten ver deutſchen Könige aus karolingiſchem Geſchlecht 
ftand das Reich der deutſchen Stämme immer nod in einer gewiſſen Beziehung zu bem weit: 
fränfifchen, wie dies ſchon durch Die Verwandtſchaft ver Herrfcherfamilien hervorgerufen war. 
Daher kam es, daß troß der gänzlichen Scheidung noch einmal eine Wiebervereinigung beider 
Reiche eintrat, Doch war die furze Regierung Karl's des Dicken nichts anderes als eine Berfonal: 
union. Mit Arnulf hörte jener Conner mit Weftfranfen auf. In den erften Zeiten des Deut: 
hen Reichs war das Verhältniß feiner Hauptflämme zueinander fein fehr intimes, vielmehr 
ein für die Dauer ihrer Vereinigung gefährliches. Nicht mehr, wie zu ven Mömerzeiten,, durch 
ein fremdes Bolt bedroht oder beherrſcht, nicht mehr, wie zu den Franfenzeiten, mit Gewalt an 
Elemente geknüpft, die ihnen widerſtrebten, waren die deutſchen Stämme auf dem Wege, unge: 
flört ih ihrer Sonderung hinzugeben. Zwar hatten fie nicht wieder aufgehört, bie Rothwen⸗ 
digkeit einer gewiflen Gemeinſamkeit zu erfennen, zumal fie durch die dauernden Betıntnbigur: 
gen durch die Normannen und die Ungarn daran gemahnt wurden, aber e8 ging ihre Sonder: 
richtung ihren Streben nad; Erhaltung der Einheit vor. Dies zeigt die Bildung der volfe: 
thümlichen Herzogthümer. Zwar war nad) dem Tode Ludwig's des Kindes das Reich 208) nur 
durch das Bei ven Stämmen ver Franken und Sachſen hervortretende gemeinfame Volksbewnßt⸗ 
fein gerettet, aber Konrad I. und Heinrich I. mußten fi eine Stellung über den Herzogen, 
welche als Repräfentanten ihrer Volksſtämme erſchienen, erſt erfämpfen, erfterer gegenüber 
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208) Val. Gieſebrecht, Geſchichte der deutſchen Kaiſerzeit (1860), I, 189. 
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Erchauger und Vurchard von Schwaben, letzterer gegenüber Gberharb von Franken und Ar⸗ 
nuif von Baiern. Erf von Otto I. an kann man wahrhaft von einem Deutſchen Reiche reden. 
Die nächte Geſchichte deſſelben iſt angeflilt von dem Kampfe der Kaifer gegen das Hervortreten 
der Volksherzogthümer. Diefer Kampf iſt identiſch mit dem Widerſtreite der Sonderungs: 
beftredungen der Sauptflänme gegen dad Streben, jene zu nivelliren, Die deutſchen Haupt: 
Rämme gingen jedoch in ihrem Reiche nicht auf. Die Einheit deſſelben wurde aber hierdurch 
nit unbedingt gefhmälert, vielmehr waren es vie ſchönſten und Eräftigften Zeiten des Deut- 
ſchen Reichs, als mit der Perſon ihres Herzogs die deutſchen Hauptflämme, einer nad) dem an⸗ 
dern, erft die Sachen (durch die Kaiſer aus dem ludolfingiſchen Haufe), dann die Kranken (Dir 
Stämme oͤſtlich vom Rhein und im mittlern Deutſchland), dann die Schwaben (durch das Hohen: 
Raufifche Geſchlecht) an die Spige des Reiche traten. Mit vem Anfange bed 13. Jahrhunderts 
ſchwindet dann die politifhe Bedeutung der deutſchen Hauptſtämme als folder. Nach verſchie⸗ 
dener Sitte und verſchiedenen Dialekten laſſen fie ſich aber noch jegt untericheiden. Dan kann 
in Deutihland fünf Sprachftämme unterſcheiden: der ſächſiſche herrſcht im nordweſtlichen Nie- 
derdentſchland, und zwar in dem Lande nordwärts von der Elbe, über den Harz, bis in bie 
Nähe von Kaflel, über die Weſer hin bis zur Rheinmündung; der fränkiſche reiht vom Fichtel⸗ 
gebirge bis nach Trier und von Heilen bis an die Haube Alp; der thüringiiche ift vom Thü⸗ 
vingermalbe bis zum Harz und von der Werra bis in die Mark Brandenburg; der ſchwäbiſche 
gebt vom mittlern Nedar bie an die Alpen und som Oberrhein bid nah Augöburg ; endlich Der 
bairiiche von Augsburg His Wien und von Fichtelgebirge bis nach Tirol. Die bedeutſamſten 
neuern Werke über die deutichen Stämme jind: K. Zeuß, „Die Deutfihen und vie Nachbar⸗ 
ſtämme“ (Münden 1837); H. Müller, „Die Marken des Vaterlandes“ (Bonn 1837); 
5. $. Müller, ‚Die deutihen Stimme und ihre Fürften” (5 Ihle. Berlin 1840). 

K. Wippermann. 
Deutſche Geſchichte, deutſche Kaiſer und deutſche Gruudgeſetze. Gin einzelner 

Artitel kann natürlich nicht auf irgend befriedigende Weiſe die Thatfachen der reichen deutſchen 
Geſchichte umfaſſen. Wichtiger aber als ein zuſammengedrängter dürrer Auszug dverſelben 
wäre wol eine Darſtellung des allgemeinſten Charakters des deutſchen Volks, der Grundidee 
und der allgemeinſten Geſetze jeiner geſchichtlichen Entwickelung. Freilich müffen dieſe allge: 
meinen Gharaftere und Geſetze nur aus ber.treueften geichichtlichen Erforſchung und Betrach⸗ 
tung fich ergeben. Sie müflen das Ende und das Ergebniß der geichichtlichen Forſchung fein, 
auch wenn fie, jo mie bier, von der Daritellung der Geſchichte felbft abgefondert werben. Es 
ift zugleich ſehr ſchwierig, diefes Allgemeine richtig und vollſtändig zu finden und zur Vefriebi- 
gung der Beichichtöfundigen varzuflellen. Es iſt namentlich jehr gefährlich, hierbei das 

geſchichtlich Wahre von vorgefaßten und der Gefchichte untergefchobenen philoſophiſchen 
Theorien des Darfteller frei zu halten. Aber man verfällt fiherlich andererſeits den groͤbſten 
Tauihungen, wenn man wegen biefer Bedenken mit vielen Hiſtorikern diefes Allgemeine ganz 
serwerfen ober es von der Geſchichte ausfchießen will. In dem Leben ver Einzelnen wie der 
Böller und Staaten werben ja die hiſtoriſchen Einzelheiten bewußt oder unbemußt hervorge⸗ 
bracht, beflimmt und erklärt durch Allgemeines, allgemeine Quellen, Zielpunkte, Gedanken 
und Geſete der Beftrebungen ; die Einzelheiten erhalten nur durch dieſes Allgemeine ihren ge: _ 
ſchichtlichen Sinn und Zuſanunenhang, fie erhalten nur durch dieſes ihren hiftorifchen Werth. 
Der Geſchichtſchreiber erwählt fie nur nach ihm aus taufend andern Einzelheiten, die er zur 
Seite läßt, für feine hiſtoriſche Darftellung. So bleibt atfo nur bie Frage übrig: foll man 
gründlich ſich felb und den Leferi über das unvermeidfiche Allgemeine undfeine wirkliche Hifto- 
rifhe Wahrheit und Zuſammenſtimmung mit ven Einzelnen Rechenfchaft geben, oder foll man 
nngründlich dieſe Erforſchung und Darſtellung unterlaffen und dann für vie eigene Auswahl 
und Aneinanderreibung von Ginzelheiten, welche der innern hiſtoriſchen Verbindung und 
Bahrheit mehr oder minder entbehren, ven Schein einer befonders gründlichen Geſchichte 
uſurpiren? 

Das Bisherige gilt ganz beſonders von den Entwickelungsgeſetzen jedes geſunden Volkso⸗ 
und Staatslebens, welche für bie Geſchichte zugleich Die wiſſenſchaftliche Periodiſirung begrün⸗ 
den werden. Yedes Bolks- und Staatsleben Hat ſolche Geſetze, ebenjo gewiß wie das Leben des 
‚einzelnen Menſchen, ; ja wie alles, was ſich in unferer überall gefeplichen Weitichöpfung natürlich 
oder. vernünftig in Raum und Seit entwickelt. Dieje Bejege find freilich in dem Leben der 
Böker und Staaten ſchwerer richtig zu finden als in vem Ginzelleben, weil dad Leben der 
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eine förmliche Trennung der deutſchen Stämme eingetreten, fo wäre es ſehr zweifelhaft geroefen, 
ob jie bereits auf eigenen Füßen als beſonderes Reich Hätten leben Eönnen, denn'eß waren Feine 
Zeichen ver hierzu nöthigen Einigkeit, daß die Briefen unter Ratbod fih 717 mit den Neu: 
firiern gegen Auftrafien verbanden und daß 741 ein ihre fperielle Unabhängigkeit bezweckender 
Aufftand der Baiern unter Herzog Odilo ausbrach. Es war daher nöthig, daß vorerft noch bir 
Fräftigen Hände Karl Martell’3, Pipin's des Kleinen und Karl's des Großen die deutjchen 
Stämme wenigftend Außerlih mit dem fränfifhen Reihe und damit auch unter ſich zufam- 
menbielten. Die Fortdauer ded großen Gegenjages auch unter den Karolingern geht fomol 
aus dem nur auß Abneigung gegen die Auftrafier 737 entſtandenen Aufftande der Burgunder 
unter Herzog Maurontus, welche hierzu felbft eine Verbindung mit den Arabern Septimaniens 
nicht ſcheuten, ald auch daraus hervor, daß das Princip ber Neihstheilungen auf das Geſchlecht 
der Karolinger überging. Dieſe wähnten durch verſchiedene Mittel den Gegenſatz ver Ratio: 
nalitäten ihres Reichs mildern zu können; jo Pipin ver Kleine, inden er das Reich feinen Sb: 
nen Karl und Karlmann nit nah Maßgabe der bisherigen Theile, fondern nach Norden und 
Süden getheilt hinterließ, Karl der Große durch die für alle Völker des Reichs erlaffenen Capi⸗ 
tularien und durch Die Gewinnung der römischen Kaiſerbrone, welche für dad Frankenreich dad 
Zeichen einer höhern politifchen Einheit als der blos durch die Nationalitäten gebotenen, das 
Zeichen eines Weltreichs fein follte. Endlich, noch während der Regierung Ludwig's des From: 
men, wurde eine Befrievigung ver Nationalitätöheftrebungen angebahnt. Eine Sonderung 
nad nationalen Elementen enthalten die Theilungen unter Ludwig's Söhne. Sein gleid: 
namiger Sohn ward König, erſt ver Baiern, dann der übrigen oſtfränkiſchen Bänder außer 

: Schwaben; bei der fpätern, durch die Unzufriedenheit ver Eöniglichen Brüder hervorgerufenen 
andermeitigen Theilung erhielt er auch, diefes nebft Hohenrhätien. Der Vertrag von Verbun 
befiegelte dann auf immer bie gänzliche Trennung der volksthümlichen Elemente des Franken: 
reichd und gewährte hierin namentlich den unter dem Namen Oftfranken zu einen Reiche ver: 
einigten deutfchen Stämmen volle Anerkennung, und vergeblih war Raijer Lothar's Berius, 
durch Erregung des Aufftandes der Stallinge in Sachſen etwas hieran zu ändern. Die deutiäen 
Stämme gehörten zufolge jenes Vertrags zwar zum größten Theile, jedoch nicht ſämmtlich zum 
oſtfränkiſchen Reiche; dies war nicht zu ihrem Unheil, denn als angemeſſene Schranke lagerte 
ih von der Nordſee bis nach Italien das jeiner geographifchen Lage nach an ſich unnatärlihe 
Mei Kaiſer Lothar's, welches aus romanifchen und germanifchen Elementen beſtand, zwiſchen 
die Hauptjige der beiden letztern. Doch ſchon die Theilung unter Lothar's Söhne mußte jo er: 
folgen, daß Lothar II. den mehr deutfchen Theil (Lothringen), Karl den mehr romaniſchen (die 

“ Provence) erhielt. Nachdem Lothar II. 860 das Elſaß an vie Oflfranfen abgetreten und bei 
der nad jeinem Tode durch den Vertrag zu Merien (870) vorgenommenen Theilung Ludwig 
der Deutfche das Land weftlih von Rhein fomie das der Friefen erhalten hatte, waren endlich 
alle deutſchen Stänme, mit alleiniger Ausnahnıe ver an ver Mans und Schelve, zu einem eige⸗ 
nen Reiche vereinigt. In den erften Zeiten ver deutſchen Könige aus karolingiſchem Geſchlech 
ſtand das Reich der deutſchen Stämme immer noch in einer gewiſſen Beziehung zu bem weſt⸗ 
fränfifhen, wie dies ſchon durch Die Verwandtſchaft ver Herrſcherfamilien hervorgerufen war. 
Daher kam es, daß troß der gänzlichen Scheidung noch einmal eine Wiedervereinigung beider 
Reiche eintrat, doch war die kurze Regierung Karl's des Dicken nichts andere als eine Perſonal⸗ 
union. Mit Arnulf hörte jener Eonner mit Weſtfranken auf. In ven erften Zeiten bes Deut: 
hen Reichs war das Verhältmiß jeiner Hauptſtämme zueinander fein fehr intimes, vielmehr 
ein für die Dauer ihrer Vereinigung gefährliches. Nicht mehr, wwie zu ven Mömerzeiten, vırd 
ein fremdes Volt bedroht over beherrſcht, nicht mehr, wie zu den Franfenzeiten, mit Gewalt an 

(Elemente geknüpft, vie ihnen widerftrebten, waren die deutſchen Stamme auf ven Wege, unge 
flört fi ihrer Sonderung hinzugeben. Zwar hatten fie nicht mieder aufgehört, die Rothwen⸗ 
digkeit einer gewiflen Gemeinſamkeit zu erkennen, zumal fie durch die dauernden Beunruhignn⸗ 
gen durch die Normannen und die Ungarn daran gemahnt wurden, aber e8 ging ihre Sonder: 
richtung ihren Streben nad Erhaltung der Einheit vor. Dies zeigt die Bildung ber vol: 
thũmlichen Herzogthünter. Iwar war nad) dem Tode Ludwig's ded Kindes das Reich 20%) wur 
durch das bei ven Stämmen der Franken und Sachſen hervortretende gemeinfame Wolksbewnßt- 
fein gerettet, aber Konrad I. und Heinrich I. mußten fih eine Stellung über den Herzogen, 
welche als Repräfentanten ihrer Volksſtaͤmme erſchienen, erft erfämpfen, erfierer gegenüber 
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Granger und Burchard von Schwaben, letzterer gegenüber Eberhard von Kranken und Ar⸗ 
nulf von Baiern. Erſt von Otto I. an kann man wahrhaft von einem Deutfchen Reiche reden. 
Die nähfte Geſchichte deſſelben if angefüllt von dem Kampfe ver Kaifer gegen Das Hervortreten 
der Volksherzogthümer. Diefer Kampf iſt identiſch mit dem Widerſtreite der Sonderungs- 
beftrebungen ber Hauptſtãmme gegen das Streben, jene zu nivelliren. Die deutſchen Haupt⸗ 
ſtämme gingen jedoch in ihrem Reiche nicht auf. Die Einheit deſſelben wurde aber hierdurch 
nit unbedingt geihmälert, vielmehr waren es die Ihönften und kräftigften Zeiten des Deut⸗ 
ſchen Reichs, als mit der Perſon ihres Herzogs die deutſchen Hauptſtämme, einer nad) dein an⸗ 
dern, erſt die Sachſen (durch die Kaiſer aus dem ludolfingiſchen Hauſe), dann die Franken (die 
Stämme oͤſtlich vom Rhein und im mittlern Deutſchland), dann Die Schwaben (durch das Hohen: 
Raufifche Geſchlecht) an die Spitze des Reichs traten. Mit dem Anfange des 13. Jahrhunderts 
ſchwindet dann die politiſche Bedeutung der deutſchen Hauptſtämme als ſolcher. Nach verſchle⸗ 
dener Sitte und verſchiedenen Dialekten laſſen fie ſich aber noch jetzt unterſcheiden. Man kann 
in Deutſchland fünf Sprachſtämme unterſcheiden: ver ſächſiſche herrſcht im nordweſtlichen Nie⸗ 
derdeutſchland, und zwar in dem Rande nordwärts von der Elbe, über den Harz, dis in die 
Nähe von Kaflel, uber die Weſer hin bid zur Nheinmündung ; der fränkiſche reiht vom Kichtel- 
gebirge bis nach Trier und von Heilen bis an die Ranbe Alp; der thüringiſche ift vom Thr- 
vingerwalbe bis zum Harz und von der Werra bis in die Mark Branvenburg; ver ſchwäbiſche 
geht vom mittlern Neckar bie an Die Alpen und vom Oberrhein bid nad Augsburg ; endlich Der 
bairiiche von Augsburg bis Wien und vom Fichtelgebirge bis nach Tirol. Die bedeutſamſten 
neuern Werte. über die deutichen Stämme jind: RK. Zeuß, „Die Deutſchen und vie Nachbar⸗ 
ſtämme“ (Münden 1837); H. Müller, „Die Marken des Vaterlandes“ (Bonn 1837); 
5. 8. Müller, „Die deutfchen Stämme und ihre Fürften” (5 Ihle., Berlin 1840). 

K. Wippermann. 
Deutich dichte, deutſche Kaiſer und deutſche Brunbgefege. Gin einzelner 

Yrtitel kann natürlich nicht auf irgend befriedigende Weiſe die Thatſachen der reichen deutſchen 
Weſchichte umfaſſen. Wichtiger aber als ein zuſammengedrängter dürrer Auszug derſelben 
wäre wol eine Darftellung bed allgemeinſten Charakters des deutſchen Volks, der Grundidee 
und der allgeneinſten Geſetze ſeiner geſchichtlichen Entwickelung. Freilich müffen dieſe allge: 
meinen Sharaftere und Geſetze nur aus ber.treueften geſchichtlichen Erforſchung und Betrach⸗ 
sung fich ergeben. Sie müflen das Ende und das Ergebniß der geihichtlichen Forſchung fein, 
auch wenn fie, jo mie hier, von der Daritellung ver Geſchichte felbft abgefonvert werben. Es 
iſt zugleich fehr ſchwierig, dieſes Allgemeine richtig und vollſtändig zu finden und zur Befriedi⸗ 
gung der Geſchichtskundigen darzuſtellen. Es ift namentlich jehr gefährlich, Hierbei das 

. gefhichtlih Wahre von vorgefaßten und der Geſchichte untergefhobenen philofophifchen 
Theorien des Darſtellers frei zu halten. Aber man verfällt ficherlich andererſeits den groͤbſten 
Täuſchungen, wenn man wegen diefer Bedenken mit vielen Hiſtorikern dieſes Allgemeine ganz 
serwerfen oder es vun der Geſchichte ausſchießen will. In dem Leben ver Einzelnen wie ber 
Bölter und Staaten werden ja bie Hiftorifchen Einzelheiten bewußt ober unbemußt hervorge⸗ 
bradt, beffimmt und erklärt durch Allgemeines, allgemeine Duellen, Zielpuntte, Gedanken 
und Gelege der Beftrebungen ; vie Einzelheiten erhalten nur durch dieſes Allgemeine ihren ge: _ 
ſchichtlichen Sinn und Zujanımenhang , fie erhalten nur durch dieſes ihren hiſtoriſchen Werth. 
Der Geſchichtſchreiber ermwählt fie nur nach ihm aus tauſend andern Einzelheiten, die er zur 
Seite läßt, für feine Hiftorifge Darfkellung. So bleibt aljo nur die Frage übrig: foll man 
gründlich ſich ſelbſt und den Leſern über das unvermeibliche Allgemeine und feine wirkliche hiſto⸗ 
riſche Wahrheit und Zuſammenſtimmung mit dem Einzelnen Rechenfchaft geben, oder foll man 
ungrüunbtich dieſe Srforfhung und Derftellung unterlaflen und dann für die eigene Auswahl 
und Aneinanberreibung von @inzelheiten, welche der innern hiſtoriſchen Verbindung und 
Wahrheit mehr oder minder entbehren, den Schein einer beſonders gründlichen Geſchichte 
uſurpiren? 

Das Bisherige gilt ganz beſonders von den Entwickelungsgeſetzen jedes geſunden Volks⸗ 
und Staatslebens, welche für die Geſchichte zugleich die wiſſenſchaftliche Veriodiſirung begrün- 
ben werben. Jedes Bolko⸗ und Stantäleben bat ſolche Geſetze, ebenſo gewiß wie dad Leben des 
‚einzelnen Menſchen, ja wie alles, was fü in umnferer überall gefeglichen Weltſchöpfung natürlixh 
oder vernünftig in Raum und Zeit entwickelt. Dieſe Geſetze find freilich in dem Leben der 
Bölfer und Staaten ſchwerer richtig zu finden als in dem Ginzelleben, weil das Leben ber 
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Volker und Staaten größer und reicher iſt und in Raum und Zeit viel weiter auseinander liegt. 
Aber in ihrer Entwidelung ift doch eine Gefeglichfeit und eine Sarmonie und ein Streben und 
Kampf für diefelben. Und man muß ihr Allgemeines vor allem au je nach den gemeinfchaft: 
lichen Entwidelungsgefegen zu finden und richtig zu verftehen fuchen, wenn man ihr Leben 
richtig auffaffen und gründlich varftellen will. In jevem bejondern Menſchen- und Volksleben, 
welches zugleich individuell und frei und wenigftend in feinem irbifchen Erfcheinen zugleich 
dem Naturgefeg unterworfen iſt, werden nun folde Entwidelungsgejege fi am ſicherſten mit 
hiſtoriſcher Treue nachweiſen laflen, welche fo wie die nachher darzuftellenden ihrem Weſen 
nach naturgejeglich allgemein begründet find. Sie liegen ald naturgefegliche Bebingungen umb 
Bormen der äußern Entwickelung und Eriheinung auch allem individuellen und freien Leben 
mit zu Grunde. Aber fie treten durch dieſes indivinuelle und freie Leben in eigenthümlicher Ge⸗ 
ftaltung hervor und umfchließen einen zum Theil eigenthümlichen und freien Inhalt. Nur iſt 
Dier dad „naturgefeglich” wörtlich und im empirijchen Sinne zu verftehen, nicht in einem fyecu: 
lativen. Es find alſo auch die häufigen Einmiſchungen der Naturpbilofophien in bie Geſchichte 
gänzlich auszufchliegen. 

I. Entſtehung der Deutfhen. Ihre Stellung im Berhältnig zur Welt: 
gefhigte Die Grundidee ihrer Gejhichte. Keinem Volke der Erbe verlieh die Ber: 
ſehung eblern Urſprung, großartigern geſchichtlichen Anfang, eine größere Beſtimmung und 
eine ausgebehntere deilfame Wirkung als dem deutſchen Wolfe. 

Nach dem Untergange der babylonifch-perfifchen Weltherrſchaft hatten die griechiichen, dann 
die römischen Eroberungen und Weltreihe gegen das Bude der Geſchichte der alten Welt bie 
beflen Früchte der Gultur der Erbe, die Ergebniſſe ihrer Hiäherigen abgeſonderten Beftrebungen 
für die Entwidelung der ihrer Pflege anvertrauten höhern Rebenselemente wenigſtens äußerlich 
miteinander vereinigt. Dad nun erfceinende Chriſtenthum ftrebte fie mit neuer göttlichen . 
Lebenskraft und Weidheit innerlich zu durchdringen und zu einigen und durch ihre Fortentwickelung 
zu einer neuen, höhern und gemeinjchaftlihen Cultur des brüberlichen Menſchengeſchlechts bie 
neue Zeit und Welt herbeizuführen. Aber e8 fand für diefe große Beſtimmung die Völker ver 
alten Welt durch Kaſtenherrſchaft, Sklaverei, Helotismus und Despotismus und Die mit ihnen 
verbundene tiefe Sittenverberbniß allzu fehr entartet und entfräftet. Sie vermochten nicht das 
Chriſtenthum wahrhaft praktiſch zu machen und die Welt chriſtlich zu geftalten. Mit unwider⸗ 
ſtehlicher Gewalt riß gerade damals der Strom der römischen Welttgrannei, die um jo größern 
Schauder und Abfcheu erweckt, je genauer man ihre Sriheinungen in ven innern Volkszuſtän⸗ 
den betrachtet, immer vollſtändiger die Völker der bekannten Erde in feine Abgründe mit id 
fort und drohte alle Freiheit und edlere Cultur und den Segen der neuen Religion den menſch⸗ 
lichen Geſchlechte zu zerſtören. Doc gerade als das flolze Rom auf vem höchſten Gipfel jeiner 
Macht fand, da trat, wie von der Borjehung gerufen, das bisher unbekannte Volk der Ger: 
manen aus jeinem biöherigen Dunkel hervor und begann feine Geichichte mit ven: halbtauſend⸗ 
jährigen Kampfe gegen vie bisher ſtets fiegreiche römitche Weltherrſchaft. Zuerfi (113 —99 
v. Chr.) in ven Eimbern- und Teutonenzügen und Schlachten, in welchen fie vor dem endlichen 
Siege roͤmiſcher Kriegslifi und Feldherrenkunſt fünfmal die römiſchen Hauptheere zerſchmetter⸗ 
ten, fodann (58—51 v. Er.) in den blutigen Kämpfen Arioviſt's und feiner Sueven, der 
Trierer und Belgier mit Gäfar, enblih unter Hermann, ver (9—ı15 n. Ehr.) in dei 
ruhmvollen Feldzügen gegen Varus und Germanicus den deutfchen Boden für immer gegen 
Römerherrſchaft fiherte, eröffneten fie kühn, ritterlih und großartig den langen und fchweren 
Kampf um bie Freiheit oder Knechtſchaft der Welt. Mit nicht zu unterdrückender Bewunderung 
für jie fchreiben davon felbft ihre parteiifchen Feinde, von denen .allein wir Nachrichten über 
diefe erſten Zeiten deutſcher Geſchichte befigen. Solcergeftalt und in den ſprechendſten Zügen 
fhildern Caͤſar und Tacitus, Plutarch und Vellejus der vorher undeiiegten Roͤmer Schreden 
und Zittern, ver Germanen Schönheit und furchtbare Groͤße, ihre glühende Freibeitsliebe und 
mutbvolle Todesverachtung, die Reinheit ihrer Sitten und Familienverhältniſſe, vie naturge- 
mäße Einfachheit und großartige Freiheit ihrer gefellfchaftlihen Einrichtungen. 

Mit tiefen, empfänglicdem Gemüt und unvernorbenen Kräften ergriffen die Germanen 
nach dem legten jener drei großen Ereigniffe, welche faft allein aus dem erſten Jahrhundert ihrer 
Geſchichte und aufbewahrt wurden, immer vollfländiger ihre große Beſtimmung. Zunächſt 
zeigt uns ihre nun zuſammenhängendere Geſchichte ihren vorzüglich aud von dem Rhein und 
der Donau aus ununterbrochen fortgeſetzten Kampf für ihre und der Welt Freiheit. Endlich im 
fünften hriftlihen Jahrhundert ſinkt unter ihren ſtets erneuerten Schlagen ber römiihe Staats: 

⁊ 
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koloß zuſammen. Und nun begründen ſie mit ihren vielen verſchiedenen Reichen, in welchen 
fie mit dem Chriſtenthum die beſſern orientaliſchen Ideen, die claſſiſch-alterthümlichen Cultur⸗ 
elemente in ihr nationales germaniſches Leben aufnahmen, und welche dann ſich und ihren Ein⸗ 
fluß mehr und mehr auf alle Theile der Erde ausdehnen, Die neue Zeit und Welt. 

So begründeten fie immer vollftändiger das weit über alle Grenzen jeder frühen Welt: 
herrſchaft ſich ausbreitende Reich germanifcher oder europätfcher oder hriftlicher Gultur, in wel: 
chem die Vervollkommnung des menſchlichen Geſchlechts zwar in bruͤderlichem Zuſammenwirken, 
aber mit Freiheit in einem großen Verein felbfländiger freier Staaten und mit immer vollſtäͤn⸗ 
Digerm Ausſchluß despotiſcher Unterjochung, des Kaſtenweſens, des Helotismus und der 
Sklaverei geförbert wire. 

Über die Raturverhältnifle, über Abflammung und Herkunft des Volks, dem dieſe größte 
weltgeſchichtliche Beſtimmung und Stellung zu Theil wurde, wiflen wir mit Sicherheit nur 
meniges. Gewiß ift vor allem das, daß die Germanen ein Zweig des edelſten und fhönften der 
fünf bekannten Hauptſtämme des Menfchengefchlehts find. Sie gehören dem kaukaſiſchen, 
dieſem vorzugsweiſe europäiſchen Hauptflamme an; alfo nicht dem mongolifchen oder vorzugs⸗ 
weiſe aflatifchen, nicht dem malaiiſchen oder vorzugsweiſe auftralifchen, auch nicht dent rothen 

“ amerifanifhen Urflamme, noch weniger endlich Den vorzugsweife afrikanischen ſchwarzen 
Stamme. Innerhalb jenes kaukaſiſchen Hauptſtammes aber find fie, wie Die neueflen Sprach⸗ 
und Alterthumsdforfhungen erwiefen haben, ala ein Glied der ariſchen, indogermaniſchen 
Bölkerfamilie, am nächſten verwandt den alten Indern und Perfern, ven Griechen und Roͤmern 
ſowie den Litauern. Sie find freilich ebenfall8 verwandt den übrigen Völkerfamilien des 
kaukaſiſchen Stammes, ven femitifhen und tatarifchen in Aften, ven iberifchen, celtifchen, 
ſlawiſchen und finnifchen in Europa; doch waren fie auch von ihren indogermaniſchen Bruder⸗ 
flämmen bereits lange vor ihrem Auftreten in der bekannten Weltgefchichte getrennt: wann 
aber und auf welche Weiſe, darüber fehlt hiftorifche Bewißhelt. Durch ihre Züge zuerfl an 
den Kaukaſus und an das Kaspiſche und Schwarze Meer und fpäter nach Deutfchland und Skan⸗ 
Dinavien, ſowie auch Durch Tängeres Kefthalten einfacherer Cultur- und Geſellſchaftsverhält⸗ 
niſſe und der damit verbundenen natürlichen Freiheitsordnung fonberten fih dabei die Ger⸗ 
manen immermehr von jenen andern Bruderflämmen ab. Diefe nahmen namlich entweber, 
wie die Griechen und Nömer, alsbald die Höhere Eultur und Verfeinerung, aber auch die Ver: 
derbniſſe des ſtädtiſchen Lebens auf, oder fielen, twie die Invier und Berfer, immermehr zu: 
gleich dem Verderben ver Kaftenberrichaft und des Despotismud anheim. 

Dur jene immer größere Ausbehnung der Germanen aber und durd ihre Begründung 
vieler felbftändiger Reiche unter verſchiedenen Verhältniffen entſtanden auch unter ihnen jelbft 
wieder verſchiedene germanifhe Bölker und verfchiedene Sprachen verfelben. Es entſtand fo 
insbefondere aud) die Abfonderung unſers heutigen deutfchen Volks von den übrigen germa- 
niſchen Brubderflämmen. Solchergeſtalt find denn die germanifchen Völker jetzt theils rein ger: 
maniſch, wie unfere veutiche Nation und die Dänen, Norweger und Schweden und wenigften® 
dem Weſen nach die Engländer, theils römiſch⸗germaniſch, wie bie in ehemals roͤmiſchen Län- 
dern und durch Vermiſchung mit den roͤmiſchen Untertbanen entflandenen Franzoſen, Italiener, 
Bortugiefen, Spanier, die untereinander fi vorzüglich wieder durch die Verſchiedenheit der 

» mit ihnen vermifchten,, von den Römern früher unterjocdhten Landeseinwohner, wie der Iberer, 
der Gallier, unterfheiden. Sie find ferner theils ſlawiſch-germaniſch, wie die Bewohner 
mehrerer Öfterreihifchen, preußifchen und ruffifhen Lanvestheile, in melden Germanen mit 
Slawen fi miſchten, oder auch die Slawen ſich mehr oder minder germanifirten ; theils endlich 
außereuropäiſch⸗germaniſch, wie pie Bewohner in den immermebr fi ausdehnenden europät- 
ſchen Eolonieftaaten,, von welden faft alle amerifanifchen fchon jetzt völlig ſelbſtäͤndig wurden, 
und weiche fänmtlid, je nad dem Maße ihrer Cultur, zu freien Gliedern des großen germa: 
niſchen Weltreichs heranreifen. 

In dieſem großen, ſtets wachſenden Reihe europäiſcher Freiheit und @efittung nun erhielt 
unſere deutſche Nation, ſeitdem fie durch die Gründung der chriſtlichen Reiche und zunächſt 
durch die Theilung der fränkiſchen Monarchie zu Verdun (843) von den übrigen Germanen 
abgeſondert wurde, eine ſelbſtändige und allen Bewohnern Deutſchlands gemeinſchaftliche poli⸗ 
tiſche Nationalgeſchichte. Und die deutſche Nation behauptete keine untergeordnete Beſtimmung 
und Stellung unter ihren Brudervoͤllern. Theilnehmend an dem gemeinſchaftlichen edeln Ur⸗ 
ſprung, bat fie, als das reinſte deutſche Stammvolk, ſich denſelben im vorzüglichſten Grade 
bewahrt. Unſer Vaterland wurde nie, wie z. B. Italien und Frankreich, von Fremden 
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erobert, die deutſche Bildung und Sprache unſers Volks nie, wie dort, mit dem fremden 
Volksleben vermiſcht. So wie ſchon in dem nationalen Namen 1), fo bewahren wir überhaupt 
vorzugämeife daß tiefe und reiche nationale Leben. Wir hielten feft ven reinen, weichen uns 
tiefen geifligen Lebensquell unferer deutſchen Urſprache. Au au jenem großartigen geſchitht⸗ 
lihen Anfang und in ver bisherigen Ergreifung und Erfüllung der großen gemeinfamen Be: 
ſtimmung nahm unfer veutfches Vaterland, den Mittelpunkt des großen germanifchen Völker: 
vereins bildend, nicht am wenigften Antheil. Bon ihm zunächft ging jene Eröffnung der ger: 
manifhen Geſchichte durch die vorhin erwähnten drei erflen glorreihen Thaten aus, von ihm 
der am Rhein und an der Donau fo unermüdlich fortgejegte Freiheitskampf. Aus feiner Mitte 
zogen als feine Kinder die lonibardiſchen, die ſächſiſchen, die ſueviſchen und burgundiſchen 
Gründer germanifcher Reiche in Italien, Britannien, Spanien und Frankreich aus. So ne: 
mentlich jene Franken, die endlich bei Soiſſons (486) die legte Ruine des abenpländifch:röni: 
ſchen Reichs völlig zertrüämmerten. Deutſche Krieger ſchirmten vie europäifcge Freiheit un 
Bultur gegen die Hunnen, die Mauren, die Ungarn, Mongolen und Türken , und Deutike 
auch waren es, die, wie die meiften andern vwoichtigen Erfindungen für den Fortſchritt ver 
Menſchheit, jo weitaus die wichtigfte von allen, den freien und leichten geiftigen Austauſch durd 
die Druderpreile ver Welt ſchenkten, die mit diejem herrlichften Werkzeug alsbald felbft muth⸗ 
voll gegen deö neuen Rom hierarchifche Welttgrannei die europäifche Freiheit und Gultur aber- 
mals retteten und allen Völkern für immer die allerwirkfamfle Waffe gegen Aberglauben und 
Feudaldespotismus, für Freiheit und Kultur darreichten. Und trog aller einzelnen aus ver 
Feudalzeit ſtammenden, zum Theil fehr großen Unvollfommenbeiten ſtand doch unfer Deuifd: 
land felbft biß zur Franzöſiſchen Revolution ven meiften europäifchen Nationen in Freiheit un 
Mechtsſchutz und ebendeshalb in Bildung und Sittlichkeit voran. So, durch ſolche geiftige und 
Triegerifche Tüchtigkeit und durch feine Lage in dem Mittelpunfte der europäiſchen Völkerfemibe, 
tonnte Deutſchland und fein Neich auch in ſchwierigen Verhältniſſen ein Jahrtaufend lang un; 
beftritten an der Spige des enropäiſchen Staatenvereind fliehen und für beflen gemeinfhaftlige 
Freiheit und Cultur Schüger und Vermittler werben. 

D ver glüdlicden Zeiten, wo, hoch von allen Völkern geachtet, mit der unverkümmerien 
Freude patriotifer Erhebung jener Deutſche auf fein deutſches Vaterland, auf feines Boll 
reiche und große Geſchichte blicken durfte, auf jeinex großen Kaiſer erhabene Geſtalten, auf feiner 
Nitter, feiner Gelehrten, feiner Bürger Tüchtigkeit und tapfere Kämpfe für birrgerlide und 
Geiſtesfreiheit, auf die große Zahl jeiner freiheitliebenden und £unftfiunigen blühenden Städte, 
auf deutfhe Wiſſenſchaft und Kunft, auf veutiche Mechtöliehe uud Treue! Doch anders if et 
leider geworben! 

Aber wie? — follte denn für uns jegt wirklich ſelbſt das Recht zu folder patriotiſchen Er⸗ 
hebung verſchwunden fein? Sollte jekt, nach der Aufldfung des Deutſchen Reiche, ver deutjſche 
Geſchichtſchreiber vor allem erſt ven bereits laut gewordenen tieffranfenden Cinwurf bejeill: 
gen müflen daß feit dieſer Auflöfung, daß für Die Zufunft e& gar Fein deutſches Vaterland, 
feine deutſche Nation, feine gemeinfhaftlihe Staats: oder politifche Geſchichte einer deutſchen 
Nation mehr gebe, ſondern bis zu neuer, vielleicht noch ſchlimmerer Wendung dev Dinge nur 
die Geſchichten und Geſchichtchen von achtunddreißig verfchiedenen Staaten deutfchen Urſprunge 
und höchſtens etwa noch eine Erzählung der Schickſale des rein völterrechtlichen Bunpeöveriragd 
derſelben? 

Das Veralten, dad Erſtarren der feudaliſtiſch gewordenen Verfaſſungen ohne zeitgemäße 
- Berjüngung derſelben in Verbindung mit unſern furchtbaten Kämpfen zur Rettung der Glau⸗ 
bendfreiheit begründete freilich auch in Deutfchland viele und große Gebrechen und Gefahren, 
Zeiten des Unglücks, der Schmach und des Umſturzes. Und wir haben ie allerdings noch ni! 
fo vollſtändig durch patriotifche Kraft und Tüchtigkeit und durch Unterſtũtzung glücklicher Ber: 
hältniſſe beſeitigt, wie im weſentlichen wenigſtens mehrere andere unſerer germaniſchen Bruder: 
volker. Deutſchland zerſiel gerade, als die andern germaniſchen Reiche die Zerfplitterung durch 
den Feudalismus allmählich wiederum silgten,, immer vollſtändiger in eine Reihe vieler be: 
fondern Staaten. Es verlor viele feiner Ichönften Brovinzen, Holland, Belgien, Lothringen, 
Eſſaß, Burgund und die Schweiz, gänzlich (Avulsa imperii). &8 ſah, was noch weit gefäht: 
— — — — —— — 

1) In den lateiniſchen Urkunden aller Voͤller blieb uns allein der allgemeine politiſche Rame Ger⸗ 
manen. In unferer Sprache führen wir ben Namen Deutſche, vom Nationalgotte Thent, Thuiſto, eder 
von ber Vollkoſprache, oder beſſer von beiden abgeleitet, 

— 
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licher wurde, viele andere feiner Länder, wie Die dentichen Lande der Kürkken von Dänemark, 
England, Kolland, jeht aud Belgien, Preußen und Ofterreich erblich mit Negentenhäufern 
verbunden, die als erblicde Befiger außerdeuticher Staaten ganz ungermeiblich vielfach auch 
außerbeutiigen Intereſſen in ihrer Regierungspolitik zu folgen ſich verfucht fühlen müflen. Und 
keineswegs blod die Hegenten, wie man zuweilen ungerecht Hagen hört, ſondern auch Die Bür⸗ 
ger, welde überhaupt bie Verſchuldungen ihrer Regierungen nicht blos ſtets büßen müſſen, 
tendern zulegt, wenn fie nicht für Verbeflerung jorgen, auch wenigitens zum Theil ſelbſt mit 
verſchulden, haben mehrmals unpatriotifh und muthlos das Vaterland ihrem Bigennug und 
andwärtigen Intereſſen vienftbar gemacht, feine Freiheit und Selbftänpigfeit untergraben. 
So gelangten wir denn zu jener ſchmachvollen Auflöjung und zur gänzlichen Zerſtückelung 
unjers Reichs, in einmal bereitä zu einer Unterjochung unter bie Fremden und zu fhändlichen, 
für ihr Intereſſe und unter ihrer Oberherrichaft geführten Bernichtungsfriegen von Deutichen 
gegen Deutfche, ja bereits zu einem ſtarken Anfang einer polniſchen Theilung. Der auöwärtige 
Gewaltberr von Deutihland ſchrieb damals jeinem Bruder Ludwig, dem er einen Theil 
Deutſchlands zuzutheilen gedachte: „Sie mußten willen, daß die Vernichtung ver beutichen 
Ratimmalität eine nothiwendige Hauptaufgabe meiner Politik iſt.“ So muß wirklich jeder Feind 
Deutſchlands denken. Der Name Deutfhland mußte damals überall und auch auf ven Land: 
farten und felbft in vem Titel des unſchuldigen deutſchen Nationalanzeigers verſchwinden. Doch 
diefe Schmad wurde wenigſtens diesmal gerächt und abgemendet. Namenlojed Unglück und 
die nahen Befahren furdgtbaren Untergangs hatten felbft ven beiden mächtigfien deutjchen 
Staaten dad Gefühl gegeben, daß die Bernadhläffigung deutjcher Freiheit und der nur durch fie 
moͤglichen kräftigen Nationalgeiinnung und Einheit für uns alle vie Gefahr des Verderbens 
nnd Untergangs bereite. Damals jprachen alle einſichtsvollen patriotiihen Burger von Her: 
flelflung wahrer deutſcher Berfafiung und pelitiiher Breiheit, von unverjährbaren deutichen 
Vollkorechten und, wie z. B. einer ber erften preußifhen Staatsmänner und Schriftfteller 
(Niebuhr in feiner Schrift: „Preußens Recht gegenven ſächſiſchen Hof’), auch davon, daß bie 
Pflicht gegen die deutſche Nation oder gegen dad Geſammtvaterland über den Pflichten gegen 
ben einzelnen Staat und feine Regierung ſtehe. Damals ſprachen auch die Regierungen ahnlich. 
So jene berühmte Broclamation von Kaliich in ihrer Aufforderung an alle Deutſchen: zu 
kämpfen für viele fo feierlich ver Nation verheigene „Wiederberftellung deutſcher Freiheit und 
Unabhängigkeit und eines ehrwürdigen Reiche aud dem ureigenen Geiſte des deutſchen Volks“, 
in ihrer Bedrohung der ji nicht anfchliegenden Fürſten „durch die Kraft der öffentlichen 
Stimme nud die Mat gerechter Waffen”. So unter anderm aud Die preußiſchen Vevoll⸗ 
mädhtigien in ihrer Beflätigung jener Verheigungen auf vem Wiener Congreß und in Wor⸗ 
ten, wie die folgenden , welche durch wiederholte, weientlih übereinſtimmende Erklärungen faſt 
aller einzelnen deutſchen Regierungen doppelt bebeutungssoll jind. Die „Unterzeichneten 
können fich ichmeicheln , daß auch der Öfterreichiiche Hof Die Anficht theilt, daß die Errichtung 
einer ventſchen Berfaftung nicht bloß in Abſicht auf die Berhältniffe ver Höfe, fondern ebenfo 
ſehr zur Befriedigung der gerechten Anſprüche ver Nation nothwendig jei, die in Erinnerung 
an die alte, nur durch die unglücklichten Verhältniſſe untergegangene Reichsverfafſung von 
dem Gefühl durchdrungen ift, daß ihre Sicherheit, ihr Wohlkand und das Fortblühen echt 
vaterländifcher Bildung größtentheild von ihrer Vereinigung in einen feflen Staatskörper ab- 
hängt, die nicht in einzelne Theile zerfallen will‘) 

Und jo war es und jo ift ed; fo iftestrog allem, was ſeitdem eine verblendete Politik und 
ihre Nichterfüllung der beiligften Zujagen verjchuldete. Nie kann, nie wird eine nicht ganz 
ſchmachvolle Nation fih feibft aufgeben, fich als rechtlos, ald Sache behandeln laffen, nie rin 
nicht ganz in Die unwürdigſte Gemeinheit verſunkenes Glied berfelben ſie preiägeben oder durch 
Mitwirkung zur Bernihtung feines eigenen Volks feinen heiligften irdiſchen Pflichten und 
Medien entſagen, das ſchändlichſte aller Verbrechen begehen. Auch find bereits wenigflend bie 
erften, ſchwerſten Schritte für den Wiederaufbau eines deutſchen Vaterlandes und feiner Freiheit, 
-alfo für die Fortdauer einer feiner würbigen deutſchen Geſchichte nicht erfolglos gethan. Jus⸗ 
beſondere haben die neuen repräfentativen Berfaffungen bereits vieles Böfe verhindert, vieleß 
Gute bewirkt, zum Theil ſelbſt da, wo man ihre tüchtige Geftaltung oder ihre Einführung und 
Mirkſamkeit gern als möglichft entbehrlich varftellen und über ihre Nichteinführung tröften 
mochte. Wo und fobald dieſe Stände auch nur einigermaßen aus ber freien Wahl der Bürger 
— — — — ... — — u — — 

2) Klüber, Acten des Wiener Gongreſſes, Heft 4, ©. 48. 
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hervorgingen und pie oͤffentliche Meinung nicht ganz unterdrückt war, da wirkten ſie in kurzer 
Zeit kaum Slaubliches zur Beflerung aller Verhältniſſe und zur Belebung nationaler Geſin⸗ 
nung. Zwar hatte in mehreren und gerade in den beiden größten Staaten bie gewaltige poli- 
tiſche Reaction, melde bald nad ven Befreiungskriegen durch in- und ausländiſche Hofeinflüffe, 
die Heilige Allianz und die Ausnahmemapregeln des Deutſchen Bundes in ganz Deutihland zur 
Herrſchaft Fam, die Einführung vepräfentativer Verfaffungen verhindert. In denjenigen 
mittlern und kleinern Staaten aber, in welchen der deusfche Volksgeiſt fie allmählich eroberte, 
raubte die Reaction, indem fie die Preßfreiheit, die freie Wahl und die freie öffentliche Sprache 
und die wichtigſten Rechte, ja jelbft ven Begriff volfövertretenber Stände zu unterdtücken fuchte, 
biefen legtern beinahe Licht und Lebeusluft. Ausnahmegerichte und geheime Kerferingqutfitio: 
nen faft in allen deutſchen Ländern, die Congreſſe und militäriſchen Nieverihmetterungen 
ber Breiheitöbeflrebungen in Spanien, Italien und Polen follten die Freiheitskämpfer ab- 
ſchrecken. Das veutfche Volk und feine neu hergeftellte verkümmerte Freiheit Hatte folchergeflatt 
von 1816—48 gegen die fürſtlichen Mintfter und ihre unermüdlichen, öffentlih und geheim ver- 
einbarten Unterdrückungs⸗ und Berfolgungsmaßregeln einen Tangen, ſchweren, faft beifptellofen 
Kampf zu beftehen. Dennod gelang es ven Ständeverfanmlungen ver Einzelflaaten und ben 
energiſchen Bemühungen vieler ihrer Mitglieder, die lebendige Theilnahme ver Nation felbft in 
den beiden Großftaaten für deutiches Necht und deutiche Freiheit zu erweden und lebenbig zu 
erhalten, ja jogar die Nation in jo unvollkommener Form gewiſſermaßen zu vertreten. So 
faben mir denn, als im Jahre 1848 die neue franzölifche Revolution plöglich ven fürſtlich ver: 
einbarten Widerſtand gegen die Freiheit gelähmt hatte, trog ihrer Zerfplitterung in fo viele 
Staaten die ganze deutſche Nation für nationale Freiheit einmüthig jih erheben. Aber nod 
fehlte bei Dem natürligen Mangel der politiihden Bildung in dem Volke und zumal in ben bisher 
noch völlig verfafiungslofen Großſtaaten die nöthige Reife, um das unendlich ſchwierige Werk 
ber gleichzeitigen friedlichen Begründung freier Binzelverfaffungen und einer Eräftigen deutſchen 
Gejammtverfafjung glücklich durchzuführen. Die in ven beiden Großſtaaten gleich anfangs aus: 
gebrochenen Revolutionen, denen wegen der Hemmungen ver deutſchen Geſammtverfaffung 

drei Kleinere Staaten ſpäter nadfolgten, hatten aufs neue eine gewaltige Reaction begründet, . 
zu welcher abermalö ver Bund ji ald dad willigfle Werkzeug darbot und welcher abermals 
bie neu erwachte oͤſterreichiſche Unterdrückungspolitik vorzugsweiſe Nachdruck gab. Doch aufs 
neue und von Tag zu Tag kräftiger iſt jetzt wiederum der alte Freiheitsgeiſt in der Nation er⸗ 
wacht. Preußen iſt, nach unſaglichen Demüthigungen durch feine endlich beſeitigte reactionäre 
Regierung, bereits im Beſitz freier Repräſentativverfafſung und dadurch mie billig jetzt an ber 
Spitze der neuen deutſchen nationalen Bewegung. Die oͤſterreichiſche Unterdrückungspolitik 
in allen oͤſterreichiſchen Ländern wie in Italien und Deutichland if zu Boden geichurettert und 
die ebenfalls aufs äußerfte gevemütbigte Regierung des furchtbar erjchütterten Staats und feine 
fhwergeprüften Volksſtämme können nur in ver Freiheit und in dem Anſchluß an ein freieß 
und kräftiges Deutſchland ihre Rettung ſuchen. Allgemein in ver ganzen deutſchen Nation 
ift das Gefühl und das Bebürfnih freier nationaler Entwidelung und Geflaltung uud bie 
klare Erkenntniß ver tödlichen Gefahren ihrer Vernachläſſigung. Diefes, die von Oft und 
Weſt bei jeder neuen Zögerung uns mit Vernichtung bedrohenden Gefahren und die gottlob! 
noch ungebrochene, ja verjüngte Tugend und Kraft unfers tüchtigen Volks verbürgen mehr wie 
jemald ven allgemeinen kräftigen Willen für Wiederherſtellung und Fortdauer einer unferer 
Rationalehre entiprehenden deutſchen Freiheit und gemeinichaftlihen deutſchen Geſchichte. 
Darin tft num zugleich ver Entſchluß der Verwirklichung ver geichichtlihen höchſten Idee und Bes 
flinnmung der deutfchen Nation ausgeſprochen. Sie aber ift nad) dem Obigen Feine andere als 
das höhere veutfihe Leben in immer volllommenerer Entwidelung. Sie befteht alſo darin, für 
die ſtets fortfchreitende Verwirklichung der Freiheit und Cultur des menfchlichen Geſchlechts 
unter Leitung chriſtlicher Grundideen, aber mit nationaler Selbſtändigkeit und in freier deutfcher 
Verfaffung einen lebendigen Mittelpunft zu bilden. Religion und Freiheit oder patriotiſch be: 
getftertes, thätiges Bürgerthum in dem überirbifchen und irdiſchen Vaterlande, dieſes find bie 
heiligen Doppelfterne, deren Licht und Lebenswärme bie Beftrebungen für alle fegensreide 
Gultur leiten und bejeelen muß. Sie find ed, die ſtets alles Beſte und Groͤßte und felbft des 
unmoͤglich Scheinende in Poeſie, Kunft und Wiſſenſchaft, in den Thaten und Kämpfen der 
Volker bewirkten. Kür die Fortdauer einer deutſchen Nation und einer würdigen beutichen Ge⸗ 
ſchichte bedarf es alſo vor allem ihrer Kraft. 

Sie werden ehrenvoll fortbeſtehen, wenn unſere Gelehrten, unſere Adelichen, unſere Ge⸗ 
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bildeten nicht in einen feigen und ſelbſtſüchtigen Goͤtzendienſt verfinten,, fondern männlid und 
muthig im Dienfte der echten vaterlännifchen Idee wirken und kämpfen, und wenn überall 
wieberum gilt das echt deutſche Recht, von dem unfer Schiller. ſpricht: 

Es iſt die große Sache aller Staaten 
Und Throne, daß geſcheh', was Rechtens ift, 
Und Jedem auf der Welt das Seine werbe; 
Denn da wo die Gerechtigfeit regiert, 
Da freut fich Jeder ficher feines Erbes 
Und über jedem Hanfe, jedem Thron 
Schwebt ver Bertrag wie eine Cherubsiwache. 

HB. Entwidelungäperiopen der deutſchen Geſchichte. Den Geift und den Ent- 
widelungsgang ver Geſchichte eines Volks muß die richtige Periodiſirung derſelben bezeichnen. 
Aber es ift befonderß ſchwer, für Die deutſche Geſchichte allgemeine Entwickelungsperioden und 
eine richtige, allgemein durchgreifende Charakteriſtik derſelben zu finden. Diefe befonvere Schwie- 
rigfeit entfteht durch pie Größe der Nation, durch die Verſchiedenheit und halbe Selbſtändigkeit 
ihrer Theile, ihrer Länder, ihrer Städte, ihrer Stände, endlich durch die Verſchiedenheit ihrer 
oft nur äußerlich nebeneinander ſtehenden Gulturelemente, der hriftlichen Kirche, der roͤmiſchen, 
der gernanifchen Verhältniffe und Rechte. Doc läßt auch die deutſche Nationalgeſchichte fich 
am beften überfchanen und verftehen, wenn man fie abtheilt nach den allgemeinen naturgefeg: 
lichen Entwidelungsperioden alles irdiſchen Lebens, alſo auch des Lebens und der Gultur der 
Bölter, nach ven Perioden des Heranwachſens, Blühens und Reifens; dies aber find für pas 
menſchliche Leben die Zeiten der Kindheit, des Jänglingd- und Mannesaltere, wozu außer 
einer Ur- oder Vorgeſchichte über Die Grundbeſtandtheile und die Entftehung des beftinnmten 
Volks- und Staatslebend gewöhnlich aud noch eine Periode des Abfterbend ober des Greifen: 
alters fommt. 

88 Haben aber alle übrigen germanischen Völker mit ver deutſchen Nation im mwefentlichen 
gleichen und glethzeitigen Urfprung und Anfang. Sie flehen mit ihr in fleter Verbindung und 
Wechſelwirkung, haben mit ihr gleiche gemeinfhaftlihe Eulturelemente und Hauptſchickſale, 
wie 3. B. die Bölferwanderung, die Kreuzzüge, die Reformation, die Revolutionskriege. 
Deutſchland endlich bildete für die ganze europäiſche Sulturentmidelung den Mittelpunft. Da: 
her erflärt e8 ih, daß die Hauptperioden für die Gefchichte der deutſchen Nation und für die 

- Übrigen germaniſchen Völker, für dad europäiſche Völkerrecht wie für das deutſche und germa⸗ 

niſche Staatsrecht im wefentlihen gemeinfchaftlid) find. ?) 

-3) Die Rechtfertigung biefer ganzen Grundanſicht für Die Beriobifieung ber beutfchen Geſchichte ent: 
balt mein Syſtem der Staatelehre, I, 286 — 452. Insbefonbere ho ich dort erwiefen zu haben, 
bag nicht, wer die wahre Gefegmäßigfeit auch des Dölferlebens und feiner Geſchichte mit Bewußtſein 
auffucht, ſondern wer ſtatt befien der Geſchichte unbewußt feine fubjectiven philofophiichen und politifchen 
Anfichten unterfchiebt, die Wahrheit gefährdet. Nicht minber auch ifl Dort dargethan, wie weit meine 
Anficht fich von der naturphiloſophiſchen Bernichtung ber wahren Kreiheit entfernt und vielmehr inners 
halb ver allerbings allgemeinen naturgefeglichen Grunbformen, 3. B. ber Geſetze bes kindiſchen ober des 
Jünglingslebens und des libergangs bes einen zum andern, bie wahre, aber irbifch bedingte und bes 
fchränfte Freiheit und freie Indivibualität der Menschen und Völker anerfennt und aufſucht Zur Em⸗ 
pfehlung unferer Abtheilung der Entwickelungsperioden des Volks- und Staatslebens wird es gereichen, 
daß fie fich anfchließt an die Berfchiedenheit der vorherrichenden Grundgeſetze des Staatslebeng oder der 
Berfafiungen der Staaten (Despotie, Theofratie und Rechtsſtaat), nicht wie die Berioden don Gervinus 
an eine Abtheilung blos ver Regierungsformen (Monarchie, Ariftofratie, Demokratie), welche ſelbſt 
despotiſch, theokratiſch oder vernunftrechtlich frei fein fonnen. Mohl hat neuerlich meiner Abtheilung 
nadıgerühmt, daß fie bie bisher herrfchende Vermiſchung der verfchiebeuen Regierungsformen mit den 
Berfaſſungen bejeitige und auch die ebenfalls Deeathenne Einfeitigfeit vermeide, bei der inthei- 
fung der Staaten die Staaten anderer Culturſtufen als derjenigen des Rechtsſtaats auszufchließen 
und alfo hiſtoriſch wirfliche Erfcheinungen in ber Stantenwelt gänzlich zu ignoriren. Allein ans 
einem Misverfiändnig meiner Eintheilung tadelt er dennoch) diefelbe deshalb, weil die Begriffe Kind⸗ 
heit, Jugend, Mannesalter in der Anwendung auf Völker und Staaten nur bildlich zu nehmen, nidyt 
fcharf beftimmbar und allgemein biftorifch nadyweisbar feien. Mein Eintheilungsgrund der Staaten 
aber liegt in der Berfchiedenheit der Brundtriebe und Grundgeſetze, welche nach der menfchlichen Ratur 
Das Leben und Handeln der Menfchen und Wölfen beflimmen und von welchen, weil fie miteinander 
in Widerspruch ſtehen, das Leben ver Menſchen und Voölker aber nach Harmonie firebt, in einer be . 
Bimmten Zeit eines derfelben zwar nicht die Alleinherrſchaft, wol aber die Borherrfchaft behaupten muß. 
Diefe Geſetze find das finnliche (ſelbſtſüchtige) und das fittlihe. Das fittliche aber ift entweder ein 
burch höhere Gefühle und Bhantafle beitimmtes Glaubensgeſetz ober auf ber reflectirenden oder prüfenden 
Berannft deruhendes Bernunftgefeg. Diefe Abtheilung in finnlichee, theokratiſches und Wernunfigefeg 

„ 
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Gs ergeben ſich hiernach folgende Abſchnitte und Hauptmomente für Die deutſche Cultur⸗ 

geſchichte oder für das Leben und die Entwickelung der deutſchen Ration in Verfolgung ihrer 

Lebensbeſtimmung. 
Die Vorgeſchichte unſerer heutigen deutſchen und europäiſchen Cultur. 

Die Zeit der Ur: oder Vorgeſchichte geht von dem Anfange der uns bekannten germaniſchen 
Geſchichte bis zur Völkerwanderung und bis zur Gründung der germanifhen Eroberungs⸗ 
reihe, oder bis zum Beginn unfers heutigen europäiſchen Eulturiebend durd die Aufnahme 
des Chriſtenthums und römifcher Gulturelemente. Kür Deutſchland insbefondere geht viele 

Periode bis zur Gründung des Frankenreichs durch Chlodwig im 5. Jahrhundert. Es ifl Died 
die Zeit des heidniſchen oder rein germanifhen Lebens, und zwar die höchſte oder britte Stufe 

deſſelben, auf weicher bereitd eine vernünftige natürliche Freiheit über bie frühen, in Über⸗ 

bleibfeln noch ſichtbaren finnlichen und theokratiſchen Zuflände im weientligen die Vorherr- 

it alfo logiſch und pinchologifch nach der Menichennatur unbeflreitbar. Und ebenſo unbefreitbar uud 

fchon in meinen „Lehten Gründen’ nachgewielen iſt auch hiſtoriſch die Thatſache der Vorkerrichaft bald 
bes einen, bald des andern dieſer Drei Geſehe in der Staatenwelt: des (finulichen) felbftfüchtigen ober des⸗ 
potiichen z. B. im Negerſtaat Dahomei, des theofratifchen z. B. im mofaifchen Staat, des vernunftrecht⸗ 
lichen oder freien 5.®. in England. Diefes genügt an fich für die Richtigfeit meiner Staaten: oter Vers 
faffungseintheilung. Erſt eine meitere neue Frage der pipchologifchen und hiftorifchen Beweisführung iſt 
die: Beſteht im allgemeinen eine Stufenfolge der Borherrfchaft diefer Grundgeſetze nach den Entwides 
ungsperioden Der einzelnen Menfchen und der Völker, in einer Anfangszeit ober Kindheit, in einer Zeit 
des Auilebens oder Jünglingsalters, over einer Zeit des Reifens oder des Mannesaltere? ine befon: 
dere hiſtoriſche Frage für jede befondere Volfsgefchichte ift es dann weiter, ob eines jener Grundgeſetze 
in einer beftinnmten Zeit das Übergewicht im Leben des Staats hat, und ob diefes Übergewicht zuſam⸗ 
menfällt mit der Zeit ber Kindheit, des Jünglings- oder des Mannesalters? Stets aber ift jedenfalls 
und zumal in Bezug auf das reiche, die Eulturelemente der verichiedenften Natiouen in ſich vereinigenbe 
Leben der deutfchen Nation das feftzuhalten, dag nur von einem libergewicht bes einen der Drei Grund⸗ 
geiege die Reve fein kann, und daß neben den einzelnen Lebenderfcheinungen, welche von ihm beherricht 
werden, alfo feinen Gharafter tragen (einen despotifchen, theofratifchen oder vernunftrechtlichen), and 
Ericheinungen der andern Geſetze fich zeigen. Dies muß vollends in den oft langfanıen und geflörten 
Übergangszeiten der Ball fein, da ja das Leben ver Völker wie das des Einzelnen nicht ſprungweiſe 
aus einer Lebensperiode in Die andere übertritt. Es ergibt ſich auch aus der Iudivinualität und Freiheit 
innerhalb der allgemeinen naturgefeglichen Grundform. Nichte verfülicht mehr alle Gefchichte als bar 
Perfennen ber zwar bedingten und begrenzten, aber wirklichen Freiheit im Volksleben, als das Verken— 
nen des Zufammenfeins von Nothwendigfeit und Freiheit ganz nad) ber natürlichen Nuffaffung , mie Re 
der vernünftigsfittliche Menſch in fich felbft unwillfürlich wenigſtens praktiſch ſtets anerkennt. Wer aber 
zuletzt alle wahre Periodiſirung der Staatsgeſchichte nach wirklich verſchiedenen Charakteren der Perioden 
uber wenigſtens bie nach den höchſten durchgreifenden Hauptcharakteren verſchmäht, der fann doch jeden⸗ 
falls nicht leugnen, daß alles menſchliche, alſo auch alles geſchichtliche Handeln und Cinrichten von einem 
jener drei Grundgeſetze und Grundtriebe ausgehend ſich ihm unterordnen muß. Es müſſen alſo auch alle 
Erſcheinungen des Staatslebens, gleichviel gu welcher Zeit fte hervortreten, entiweder vorwiegend despo⸗ 
tiſch, theofratifch oder vernunftrechtlich fein, und fie werden nur richtig verftanden und gewürdigt wer 
den können, wenn mar ihre Duelle verfieht. Jedes verjchiedene Grundgeſetz gibt ja den Handlungen 
und Einrichtungen, welche aus feiner VBorherrichaft entfliehen, und ebenfo ber ganzen Hanblungs > umb 
Einrichtungsweife der Menſchen und Bölfer, welche nothwendig nad) Harmonie ftreben, einen gemein: 
$cdyaftlichen eigenthümlichen Charakter. Dies ift auch! der Fall, wenn viefelbe Handlung felbft unter 
allen Geſetzen vorfommt und äußerlich ſich ähnlidy ſieht. So findet in Despotien, Theofratien unb 
Rechtsſtaaten Strafe ftatt bei Berlegung des Regierungswillens. Aber wie verfchieden ift doch in ihrem 
Weſen und ihren Einridytungen und Gonfequenzen eine Beitrafung zu finnlicher Rache und Furchter⸗ 
wedung ın ber Despotie und eine Beftrafung als fittlich verfühnendes Opfern und Büßen in der Thes⸗ 
kratie und eine Beſtrafung ale vernünftige rechtliche Wieverherftellung im Rechtsſtaate! So nimmt 
felbft das Materiellſte, der Grundbeſitz, in der Entflehung, dem Zwed und dem Rechtsinhalt eime 
ganz verfchiedene Geſtalt an, je nach dem despotifchen, theofratiichen oder veruunftrechtlichen Geſeg; 
vollends it dieſes der Fall bei allen Hauptpunften ber Berfaflung, der Regierung und ber Berwaltung 
und bei den Beitrebungen für und gegen fie. Und man glaubt die wahre Gefchichte barflellen zu fün> 
nen, ohne in dieſe Grundgeſetze gründlich einzugehen! "Allgemein verachten doch felbit unfere Hiftorifer 
ein rohes Aneinanderreihen der außerlichften Erſcheinungen der Thatfachen. Unbewußt unb unmwillfürs 
lich trifft man auch bei ven Berächtern gefchichtlicher Grundgeſetze wirklich allgemeine Urtheile über ganze 
Bölfer und Zeiten, und bei genauerer Betrachtung auch die Auswahl und Auffafſung der Einzelheiten 
nach dieſem Allgemeinen, aber wie oft auch die jchiefften Auffaffungen wegen ver Bernadläffigung ober 
falicyen Auffafiung befielben. Beides ift auch der Fall bei den ftets bei alten und neuen Hiſtorikern 
wieberfehrenden Reden von einem findlichen, jugendlichen und Greiſenalter ber Voller. Der ti 
Zacitus allein führt dieſes bei den Römern auf GSrundgeſetze unb zwar gerade auf bie von uns durchge⸗ 
führten zurüd (Annal., IL, 36). &o vernachläffige man benn nicht länger eine Ergrünbung ober eine 
bewußle gründliche Muffafung des ſelbſt anerkannten Allgemeinen, feiner —* und feiner Befege?! 

— — ld 
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ſchaft erhalten hatte. ES iſt die Zeit der altgermanifchen Freiheit und der Abweſenheit kaſten⸗ 
mäßiger Standesverhältniſſe. In fiantsrechtlicher Hinſicht zunächſt ifl es bie Zeit der Herr: 
ſchaft der in ven Art. Adel (Altgernaniſcher) und Alodinm und Feudum geſchilderten freien, 
unmittelbaren, vemofratifchen Alodial⸗ und Bauverfaflung, ver Begründung und Handhabung 
des geſellſchaftlichen Itechtöverhältniffes durch die allgemeinen öffentlichen Genoſſenſchafts⸗ oder 
Friedens und Gefammtbürgichaftönereine aller freien Wehrmänner und Landbeſfitzer, welche 
in den öffentlichen Verſammlungen ihre Öinterfaflen vepräfentirten. Die Eriegerifche Verthei⸗ 
digung ift jegt der Landwehr, gebildet aus allen freien Staatöbürgern, anvertraut. 

In voͤlkerrechtlicher Beziehung wurde bie natürliche Freiheit und Kriegägewalt durch Ver⸗ 
träge und Bünpniffe befehränft, welche der Regel nad bie von einem gemeinfchaftlihen Na⸗ 
tionalgott und Stammvater ſich ableitenden germanifchen Stämme ald Glieder einer großen 
Familiengenoſſenſchaft (nomen corpusque Germaniae) zu gegenfeitiger Rechtsanerkennung 
und zur Pfliht der Vertheidigung gegen fremde Unterjohung miteinander verknüpften. *) 
Mückſfichtlich ver Rechtsquellen Fönnte man diefe Zeit Die des ungefchriebenen Rechts nennen, 
menn man nur nicht fäljchli Darunter blos die nicht ausdrücklich feſtgeſetzten Rechtsnormen 
oder dad Gewohnheitsrecht verſtehen wollte, va das jo oft ſich politiſch verſammelnde Volk in 
ben frühern Zeiten vieles, wenn andy nicht aufſchreibt, doch ausdrücklich feſtſetzt, vor allem 
ſeine Sriedendgrunbverträge. Die Überbleibfel viefes älteften Rechts befigen wir in den in ber 
folgenden Veriode jchriftlich aufgezeichneten Bolfögefegen, den fogenannten Leges barbarorunı 
(sefammelt von Banciani; 5 Bde., Venedig 1781). 

Die Geſchichte jedes Lebens, vollends die jedes höhern, tet eine Kenntnis oder eine Dar: 
ſtellung feiner urſprünglichen Elemente, Beringungen und Verhältniffe und feiner Entfiehung 
voraus. Die Geſchichte eines Volks aber hat keineswegs fein phyſiſches Neben, ſondern jein 
högeres, fein Eulturleben zum Gegenſtande. Nun aber befteht der weſentliche Grundcharalter 
der Cultur aller unſerer europäiſchen germaniſchen Völker und Staaten darin, daß in ihnen 
die Bulturelemente der Völker des claſſiſchen Alterthums, zunächſt der Römer, und das Chri⸗ 
ſtenthum mit dem nationalen germaniſchen Leben verbunden, daß jie in das legtere aufgenom:; 
men wurden. Und es wird gleich nachher klar werden, wie vor der Entwidelung dieſer neuen 
Gultur die frühere allerdings noch rohe und einfache, aber edle Bildung des vein germanijchen 

Lebens zuerit fafl ganz untergebt. Ja größtentheild haben ſich die Germanen und wir Deuiſche 
in ver Rähe des Rhein und der Donau jogar vhyſiſch mit den ehemals roͤmiſchen Unterthanen 
vermifcht und die meiften, wie die Germanen in Spanien, Frankreich, Italien, mit dem rö⸗ 
miſchen Blute zugleich faft die ganze römische Sprade in ſich aufgenommen. Und überall, in 
Befühlen und Anſichten, in Geſellſchaftseinrichtungen und Rechten, im Leben wie in der Wiſ⸗ 
ſenſchaft aller germaniſchen Völker durchdringen fich jene dreifachen Elemente auf das innigſte 

und unzertrennlichſte. Dieſe Verbindung iſt nach den Obigen (J.) die Beſtimmung und bildet 
das eigentliche Weſen unſers heutigen höhern Lebens, ſodaß es ſich ſtets ebenſo verkehrt als 
undurchführbar erwies, wenn hier einſeitig fromme und in neuerer Zeit jene falſche teutoniſche 
Veſtrebung die claſſiſch-alterthümlichen Elemente und Fornien unſerer Cultur geringſchägend 
und feindlich zu verdrängen ſuchte, als wenn eine falſche romgqniſtiſche Anſicht oder auch eine 
verdorbene vornehme Weltbildung oder eine afterphiloſophiſche Theorie hier das hoͤhere chriſt⸗ 
liche Element und Licht unſerer Lebensbildung, dort Die nationale deutſche ſelbſtändige Geſtal⸗ 
sung unſers ganzen Lebens hintanſetzen und verdrängen wollten. 

Für diefes.unfer fo vereinigtes Culturleben nun bildet ebenſo das heidniſche oder rein ger: 
manifche Leben vor jener Verfhmelzung unjerer heutigen Eulturelemente nur einen Theil tei- 
ner Vorgeſchichte, wie die Geſchichte des Chriſtenthums und die griechifche und römtiiche Ge⸗ 
ſchichte. Wer möchte entjcheiden wollen, welches für eine Geſchichte Heuriger europäiſcher Na- 
tigen, z. B. für Die der Italiener, der Franzoſen, an ſich ein weientlicherer Beſtandtheil der vor: 
geſchichtlichen Kenntnig wäre. In Beziehung auf die Darftellung aber iſt ed wenigſtens für 
und Deutfche natürlich, daß wir die Geſchichte des Ehriftenthums und die der alterthümlichen 
Gultur, 3. B. die des Nömifhen Rechts vor deſſen Aufnahme in das deutiche Xeben, beſondern 
Bearbeitungen überlafien und nur die Gefchichte des heidniſch-germaniſchen Lebens unjerer heu⸗ 
tigen Geſchichte ald beſondere Borgeichichte voranftelien. 

— 

A) SG. z. B. Tacit. Germ., II; Annal. II, 42, 43; IX, 16, 17; Hist., IV, 7; Vellej. II, 108. 
Berzügli auch der Oftgothenfönig Theoborich und Rarl der Große hoben viefe See hervor und ver: 
Rärtten fie durch chriftliche Grundſaͤtze. 
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Drei Hauptpunkte treteh in diefer Vorgejchichte vorzüglich hervor: zuerft jene oben ſchon 
berührten glorreihen Kämpfe mit ven Römern, fopann die in den Art. del und Alodium und 
Feudum bereit8 geſchilderten einfachen, freien und würdigen altgermanifchen Berfaffungen, und 
fürs dritte endlich die gegen Ende ver Vorgefchichte immermehr ſich ausbildende Neigung ver 
einzelnen germanifchen Gaue und Stämme, zur beflern Bertheidigung oder beflern Durchfüh⸗ 
rung ihrer kriegeriſchen Unternehmungen, ſowie zur Befriedigung des Triebes nach höherer Staa: 
tenbildung in größere Voͤlkerbündniſſe zu treten. Don diefen knüpften fich ſtets in Beziehung 
anf Deutſchland die wichtigften und die bis zur neueften Zeit folgenreidh gebliebenen an eine ur: 
alte Abtheilung der Germanen, weldye die Bolksfage von den Söhnen des Stammgottes ablei- 
tete. Sie war dreitheilig wie die der meiften alten Völker, wie 3.8. jene des Menſchengeſchlechté 
nach den drei Söhnen Noah's, wie die der Grierhen in Kolier, Dorier und Jonier, der Nömer 
in Tities, Ramnes und Luceres, wie die der Celten, Gallier und Britannier, wie Die der Inder 
und Berfer, der Skandinaven nach ihren dreifachen Cinwanderungen und drei Odinen und 

wie felbft wieder die Unterabtheilungen unferer Hauptflänme, 3.8. die der Sachen in Oft: 
falen, Beftfalen und Engern. \ f 

Es berührt dies einen räthſelhaften, vielleicht verführeriihen Punkt ver Geſchichte. Oft: 
mals aber und fo aud bei den Deutſchen begründeten ein allgemeine8 Naturgeſetz (ſ. Bb.1, 
&. XXXIX) oder andere Berhältnifle einen Gegenfag, ver in einem mittlern Gliede ſich berüßtt, 
bereinigt und ausgleicht. Iene drei großen Volksmaſſen und Volksbündnifſe in Deutſchland 
aber waren die ver Sachſen, der Sueven und ber Franken. Die Sachſen, die alten Inguävonen 
des Tacitus, find die den nieder- oder plattbeutichen Volksdialekt ausbildenden norddeutſchen, 
ſächniſchen und friefiſchen Völker. Die Sueven, vie Hermionen des Tacitus, find Die den ober: 
beutichen Dialekt redenden Sũddeutſchen, indbefondere die Alemannen und Schwaben, doch auch 
die Baiern und Ofterreicher. Die Franken, die alten Iflävonen des Tacitus, vereinten urkund⸗ 
lich ſchon früher in ihrem Bunde mit ſueviſchen auch fächfiiche Stämme, ſaßen am Rheine und 
im mittleren Deutſchland, in Heſſen und ſodann im heutigen Franken. Durch die ganze deutſche 
Geſchichte hindurch tritt jene dreifache Abtheilung hervor, wie in ven fränkifchen , fächitfchen, 
ſchwäbiſchen Kaifergefchlechtern, wie in den ſächſiſchen, ſchwäbiſchen, fränkiſch⸗rheiniſchen Ned: 
ten und Rechtsbüchern des Mittelalters, in dem Sachſenſpiegel nämlid, dem Schwahenfpiegel 
und dem Kaiſerrecht *), wie ferner nod in unfern heutigen norb= und ſüd⸗ und mittelventichen 
Bitten und Lebenseinrihtungen, ſo vorzüglich auch in der Sprache, dem umfaſſendſten Aus: 
druck des geiftigen Lebens. Die Franken, die bei jener urſprünglichen Bereinigung ſächſtſcher 
und fuenifher Völker, bei ihrer mittlern Rage und ihrer erſten Bereinigung aller deutſchen 
Stämme unter ihrer Herrſchaft auch nieder: und oberbentfche Sprachelemente vereinigten, bil: 
deten vorzugämeile unfere nenhochdeutſche Schriftſprache aus, die, wie einft Karl ver Große 
Sadien und Schwaben mit feinen Franken zum gemeinfchaftlichen glorreichen Reiche verband, 
die ganze deutſche Nation vereinigt, beherrſcht und verherrlicht. Freilich Ichrieben früher auf 
die Franken, weil fie zuerft zur Schriftfpradge gebraucht worden war, die oberdeutſche Sprade: 
aber wie fon ihre älteſten Urkunden niederdeutſche Blemente mit den oberdeutſchen miſchen, To 
zeigt vorzüglich auch die @efchichte der neuhochbeutfchen Sprache und dieſe Sprache ſelbſt, daß fie 
vorzüglich durch vermittelnde Vereinigung des Beſten in ver nieder- und in der oßerbeutfchen 
Mundart ihre höhere, reichere, alle Deutſchen einigenve Bildung erlangt hat und daß fle zu: 
nächſt von den Franken auögebilvet wurde. Sie wurde insbeſondere audgebildet im heutigen 
Franken, wo z. B. Schwarzenberg in der Bambergenfis fon 1507, alfo vor Luther, auffallend 
gut hochdeutſch fehrieb, und ſodann durch die Meifterhand Luther's, weldyer felbft ſagt, def 
er feine Sprache aus dem Leben fchöpfte, in dem nachbarlichen, von fränkifchen Goloniften be: 
völkerten Meißen. Eben weil die Franken nord: und ſüddeutſche Sprachelemente verbanden und 
im Neuhochdeutſchen zu ihrer Schriftſprache ausbilbeten, deshalb wurde auch der fränkiſche bloße 
Volksdialekt niemals jo wie der ſächſiſche und alemanniſche noch außer dem Hochdeutſchen bi 
zur Schriftſprache ausgebilvet. Das Hochdeutſche iſt des Frankenſtammes wie nunmehr der 
ganzen deutichen Ration Schriftipradhe. Möchten doch, wie in ihr, unferm berrlichften Be: 
meingute, jo au in allem Übrigen des deutſchen Baterlandes Bruderflämme wiederum eine 
glückliche und glorreiche Vereinigung finden! 

Die erſte Beriode unferer heutigen deutfhen und europäiſchen Gultur, 
die Zeit der Kindheit oder des Anfangs des neuern europäiſchen oder chriſtlich⸗ germaniſchen 

5) Ale Katfer lebten nach fränkifchem Recht. 
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Bolkslebens durch bie erſte, noch rohe Vermiſchung germaniſcher, chriſtlicher und römifher Bit: 
Dungdelemente. Sie geht von der Bölfermanberung und der Gründung der großen Groberungs- 
reiche bis zu den Kreuzzügen und dem großen theofratifähen Ghriftenflaate; von Chlodwig bis 

zu Gregor VIL., ungefähr vom 5. bis ins 11. Jahrhundert. Es ift vieß, wie in der Kind⸗ 
beit der einzelnen Menfchen, die Beriode der Vorherrſchaft jinnliher, ſelbſtſüchtiger Triebe, in 
geſellſchaftlicher Beziehung aljo zunächſt ver fauftrechtlichen ober despotiſchen Kräfte. Es iſt Die 
Zeit des rohen Feudalismus und der Ausbildung eines unterdrückenden kaſtenmäßigen Krieger: 
ſtandes oder Kriegdapeld. In ſtaatsrechtlicher Hinficht iſt ed die Zeit der im Art. Alodium unb 
Fendum bereits geſchilderten rohen Feudalanarchie und Despotie, ver immer größern (jedoch nie 
vollfändigen) Berunftaltung, Auflöfung und Zurückdrängung der altgermanifchen freien, Öffent- 
lichen Alodial⸗ und Bauverfaflung durch roge Fauſtrechts⸗ und Feudalverhältnifie und durch die 
privaten feubaliftiichen Dienſt⸗ und Schugverbindungen, wodurch viele taufend ehemals freier 
Alodialbeſitzer in vie Hinterfäjligfeit und dadurch auch unter die Nepräjentationdgewalt ihrer 
Schutzherren gerietben. Zunächſt in Beziehung auf die kriegerifche Vertheidigung iſt es bie 
Zeit des Siegs der Privatdienfigefolge der Feudalherzen über das gemeinfchaftliche Landwehr⸗ 
heer. Auch in voͤlkerrechtlicher Hinficht iſt es die Zeit der Vorherrſchaft roher Raub: und Er- 
oberungsgewalt. Geſchriebene Rechtöquellen für diefes Fauſtrecht ſelbſt gibt ed kaum, weil eß 
doch meift nur factijch im Leben vorherriähte, ohne gejeglih und rechtlich. anerkannt zu jein. 
Geſchriebene Duellen für die Refte der beſſern Nechtögrundfäge und Ihre theilweiſe Mopiflca- 
tion und Vermiſchung mit den Feudalgrundfätzen bilden neben den jet aufgezeichneten bejon= , 
dern Volksgeſetzen die fränkiſchen Reichögefege (Capitularia regum Francorum; am voliftän- 
digſten gefammelt von Baluzins, jedoch auch verbunden mit den Leges barbarorum in dem 
Corpus jurisGermanici antiqui von Walter, Berlin 1824). Diefe Periode erhält ihren Wende⸗ 
punkt zum allmäplichen Übergang in die folgenve und zerfällt dadurch in zwei Abfchnitte mit 
der Abfegung der Merovinger durch die Karolinger im 8. Jahrhundert. ©) 

Die wirkliche Borherrihaft finnlicher,, jelbftfüchtiger Triebe und fauſtrechtlicher Gewalt, 
überhaupt der angebeuteten Berhältniffe in diefer Periode und vorzüglich in ihrer erſten Ab- 
theilung, wirb überall bewielen durch die Gefchichte aller germaniſchen Eroberungsreiche und 
durch die urkundlichen Zeugniffe über ihren geſellſchaftlichen Zuftand, über jeneö oben bereitd 
geſchilderte rohe Raub⸗ und Fauftrechtsſyſtem. Blicke man nur hin auf Diele noch kurz zuvor 
gegen die römische Weltherrfchaft muthvoll und fiegreih kaͤmpfenden Oft: und Weſtgothen, 
Bandalen, Tongobarden, Burgunden. Man ehe fie zuerft, wie fie felbft ihre Gegner, vie 
Römer, einftimmig wegen ihrer Sitienreinheit, Wahrheitsliebe und Treue, wegen ihrer Frei⸗ 
beirdliebe und muthvollen Todesverachtung preilen, ja wie deren Sieg und Herrichaft über'ihre 
tiefoerdorbenen römischen Landsleute ebendeshalb die hriftlichen Briefter für eine goͤttliche Wohl: 
tbaterflären! Man betrachte ſie dann, wiejie alsbald nad, jener Begründung ihrer großen Reiche 
in finnliche Verderbniß und innere Zerrüttung verfinfen. Überall rohe Sittenloſigkeit und Fauſt⸗ 
rechtögewalt, despotiſche Herrihaft und Knechtſchaft und Anarchie; bier gewaltſame oder verrä- 
theriſche, mir Meineid und Meuchelmord vertraute despotiſche FKürften, umgeben von nichtswürdi⸗ 
gen Hofgefinde, dort ſchmähliche Mishandlungen, Enttbronungen oder Ermorbungen ber Kö⸗ 
nige Durch dieſes Hofgefinde, durch räuberiſche Vaſallen oder durch ihre eigenen Familiengenoſſen! 
Ja ſo groß iſt Die Verberbnig und Zerrüttung und dadurch die Kraftiofigfeit diefer kurz zuvor un- 
überwindlichen freien Voͤlker, daß fie jet in erften Kampfe gegen die Eroberungsluft anderer ger- 
manifchen Stämme oder — wie Vandalen und Gothen — gegen Suflinian’3 elende Scharen als 
leichte Beute fallen, ſchmachvoll Freiheit und Eriftenz aufgeben. Man betrachte vor allen den 
elenden Zuſtand, die jcheuhliche Geſchichte des Frankenreichs, wie ſie ſelbſt Gregor von Tours, 
trotz feiner katholiſchen Vorliebe, auf jeder Seite darſtellt. Schon Chlodwig dehnt feine Macht 
durch die ſchändlichſten Gewaltthaten und Meuchelmorde gegen feine eigenen Verwandten aus, 
iſt aber als Feind der Arianer ſeinem biſchöͤflichen Geſchichtsſchreiber, trop aller feiner Ver- 
brechen, dennoch „ein Mann nach dem Herzen Gottes““ Schon bald nach der Begründung feines 
Reichs durch den Sieg bei Soiſſons (486) trug er die despotiſchen Croberungsrechte über bie 
ehemals römischen Unterthanen mehr und mehr auch auf feine deutſchen Bürger über. Schon 
er felbft, nod; mehr feine Nachkommen mehrten in fhwelgeriichem Hofleben das Hofgeſinde und 
die Privatdienſtleute und herrſchten durch fie, bis Re durch dieſelben und Des Hofgefindes Vor⸗ 

6) Diefe Hauptgrundlagen des Culturlebens der eriten Periode find zu vergleichen mit denen der zwei⸗ 
ten und dritten Periode, die alsbald folgen. 
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fleher, die Hausmeier, zuerft längere Zeit factiſch, endlich 752 auch formlich enkihuont werden 
Nicht ein Menſchenalter hindurch hätte ein von Sittlichkeit, Ehre und Freibeitliche beſeeltel 
Bolf eine ſolche Herrſchaft eines fo entarteten,, zulegt ſelbſt phyfiſch völlig entkräfteten Fuͤrſten⸗ 
geſchlechts, eine ſolche Hof⸗ und Weiberregierung erduldet, wie fie die ſelbſt entarteten Franken 
drei Jahrhunderte lang duldeten. Nach ihrem endlichen Sturze Eonnte felbft eined Karl des 
Großen außerorbentlihe Kraft das fränkifche Reich nicht dauernd gegen zerftörenne Bürger: 
Eriege, jeine Dynaftie nicht vor wiederholten Enttbronungen in Deutſchland und Frankreich 
ſchüten, beibe nicht gegen eine ſolche Feudalanarchie und Despotie, daß nicht ſchon zu des legıen 
Karolingers Zeiten die fauſtrechtlichen Beubalherren des Feudalismus beide Hauptgrunbfäge: 
„Jeder Baron ift König in feiner Baronie” und; „Kein Land ohne Feudalherren!“ geltend zu 
machen ſuchten und ben armen wahren König von ganz Frankreich nur dad einzige @ebiet von 
Laon übrig ließen. Die germaniſchen Völker im Norden aber, bie Dänen, Norweger und Schwe⸗ 
ben, welche mehrere Jahrhunderte ſpäter ald die ſüdeuropäiſchen von dieſen das Chriſtenthum 
und römiſche Gulturelemente aufuehmen, fallen alsbald nad) diefer Aufnahme ebenfalls in folde 
Zerrüttung, in ſolche fenbalifliihe Anagchie und Despotie, daß weit der größte Theil ihrer 
Könige entthront und ermordet wird. Beiden Schweben z. B. flirht (j. Spittter, ‚Entwurf 
der Geſchichte der europäiſchen Staaten”, II, 530) vom 12. Jahrhundert an lange Zeit fall 
fein König mehr eines natürlihen Todes. Die Dynaftien Stenfil, Suerfer und Bonke wer: 
den eine nach der andern zu Grunde gerichtet. Und als ed endlich unter dem mächtigen Geſchlech 
ber Folkunger (von 12501360) beffer ging, müſſen Doch auch noch von den fieben Koͤnigen 
diefeß Haufes fünf eutthront im Gefängniß oder Exil ſterben. Es war dieſes jenes ariftofrati- 
ſche Mittelalter, jene natürliche Ordnung Gottes, welche Hr. von Haller und feine Anhänger 
und und unfern Königen ald das beſte Staatsrecht anpreijen und reftauriren wollen. 

Wie aber löſt fih nun das Räthſel, daß die Germanen von jo würdigem fittlidden und po: 
litiſchen Zuſtand, wie wir fie in der Vorgeſchichie erblicken, gerade durch das, was fie hätte noch 
höher heben jollen, durd vie Aufnahnıe des Chriſtenthums und alterthümlicher Cultur auf 
längere Zeit fo tief zurückſanken? Nahe liegen freilich manche äußere Urſachen: vie Verderb⸗ 
niſſe durch die Iuxuriöfen Genüſſe, melche die früher einfachen Sieger in ben eroberten für: 
lichen Ländern verführten, ferner die anſteckende Kraft des Verderbniſſes ver ſklaviſchen und 
deßpotifchen Einrichtungen der ehemald römischen Unterthanen, mit welchen die Germanen fi 
vermiſchten, deren Lafter und Sklavengefinnung fie mit ihrer Cultur zum großen Theil an 
nahmen, endlich die despotiſchen Herrſchaftsrechte, welche ihre Fürſten über vie beflegten Nömer 
gewannen und Die jie bald Durch die moraliihe Autorität des Beiſpiels des äußerlich höher eulli⸗ 
virten roͤmiſchen Volls und feines Rechts, durch die Verwirrung der Zuftände, endlich durch 
ihre vermehrten militärifchen und Geldmittel und befonbers ihre jegt großen Dienfigefolge mehr 
und mehr auch zur Vernichtung alter veuticher Freiheitsrechte anwendeten. Dabei unterftügte 
fie noch der Einfluß der Priefter, welche meift Römer waren, die heidniſchen germaniſchen Ber: 
hältniffe und Rechte haßten und viefelben durch die römischen Gefege, durch die fie privilegirt 
waren und Schenlungen und Vermächtniſſe erwerben Eonnten, eifrigft zu verbrängen ſuchten 
Deshalb war denn auch das Verderben überall fchneller und größer in ven ehemals römiſchen 
Ländern, wo jene Urſachen flärfer wirkten, als in den urjprünglich deutſchen. Doch alle bios 
äußerlihen Beranlaflungen können niemals jeue Überwältigung ver Kräfte der Sittlichkeit und 
Freiheit erklären. Diefe edlern Kräfte aber werben in den Völkern vorzüglich feftgehalten, «0 
werden die niedern, finnlichen, felbfljüchtigen Triebe hoͤherm Geſetz untergeorduet Durch bie Ne- 
ligions- und durch Die freie Rechts⸗ ober Staatsverfaſſung des Vaterlandes. Die religiöfe und 
die bürgerliche Berfaffung find die beiden Hauptorgane, ja bei dem Mangel felbftänpiger Wiflen- 
{haft und Kunft die einzigen Organe ber höhern Cultur in einem Volke, fowie die Religions- 
und Rechtsideen deren Seele find. Hieran ift gefnüpft Die Heiligkeit aller Inflitute, Gefecht, 
Sitten, überhaupt aller Bande, welche die niebern Kräfte bändigen und unter bie Herrfchaft der 
höbern fefleln. Sie aber wurden den Germanen zerſtürt durch Aufnahme des Ghriftenthumd 
und der roͤmiſchen Gultur. - 

Die altgermanifchen Götter ſanken jet zu bloßen Spufgeiftern herab. Die Rechtsver⸗ 
faflung verlor ebenfalls ihre moralifche Kraft durch die Zerftörung ihrer Innern Harmonie und 
durch die Berbrängung nationaler Religions: und Rechtsideen. Schon allein vie Ciuſchwär⸗ 
zung der römifchen Teftamente durch die nach Bermächtniffen lüfternen Geiftlichen zerflörte ihre 
wichtigfte Grundlage, ven auf das Bamiliengefammteigenthum gegründeten Familienverein. 

Die neuen Religions: und Rechtsideen aber fonnten nicht jo ſchnell tiefe Wurzeln ſchlagen und 
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hinlaͤnglich tief Das ganze Innere der Menſchen ergreifen, um die natürlichen, ſinnlichen und 
ſelbſtſüchtigen Triebe zu Bändigen. Sie fonnten noch weniger jo ſchnell fi die hinlänglichen 
und Eräftigen gefellihaftlichen Organe bilden, un alle Gefühle, Sitten, Geſetze und Einrich⸗ 
tungen des ganzen Volkslebens zu durchdringen und zu beherrſchen. So mar ed alſo, zumal 
bei der Einwirkung der eben erwähnten äußern pojitiv verderblichen Einflüfle, ganz natürlich, 
Daß das Leben der Germanen zuerft wiederum der Borherrichaft der finnlichen und ſelbſtſüch⸗ 
tigen Triebe und Kräfte anheimfiel. So ſinnlich und äußerlich wurde jegt wirklich ſelbſt Die 
Religion aufgefaßt, daß z. 2. ein fränkiſcher König nach förmlicher geitlicder Berathung gar 
fein Bedenken trug, auf das Reliquienkäftchen einen Meineid zu ſchwoͤren, nachdem man liſtig 
zuvor die Heiligenknochen aus vemfelben entfernt hatte. Ahnlich beflimmte die Königin Frede⸗ 

gunde, als fie nad) zwei frühern Meuchelmorden ven Mörder des Königs Siegbert dang, den⸗ 
felben mit den Worten: „Entweder enttommt Ihr, dann fege ich meiner Belohnung feine Gren⸗ 
zen, oder Ihr unterliegt, dann ſpende ich der Kirche jo viel für Euer Seelenheil, daß Cuch der 
Himmel ganz fiher if.” Kurz, es begann wirklich ein ganz neues Gulturteben für die Ger⸗ 
manen, und, wie in der Kindheit des Einzelnen, waren jegt zwar bie höhern Lebenselenente 

überall vorhanden, oft au aufbas ſchönſte wirkſam, aber noch nicht kräftig genug, die Herr⸗ 

ſchaft zu behaupten. So alfo konnte das intellertuelle Leben der Germanen, welches für den be 

ſondern kleinern Kreis ihrer frühern heidniſchen rein germanifchen Bildung bereitö bie Dritte 

&ultirftufe erreicht hatte, in Beziehung auf ven nenen, ungleich größern und hähern Kreis der 

chriſtlich⸗ europäiſchen Cultur bei dem Gintritt in dielelbe jo lange wieberum als auf der erften 
Stufe ſtehend ch darſtellen. Nur erft bei reiferer, tieferer und reinerer Auffaffung und har⸗ 
monijder Gefaltung konnten die neuen Gulturelemente ihre heilfame Kraft bewähren. Für 
die freie Entwidelung des neuen Lebens mußten zuerft die zu engen Bande bes alten geiprengt 

werben. Ganz ähnlich verhielt es fich auch mit der Aufnahmerder griechiſchen und roͤmiſchen Gul⸗ 
turelemente und vorzüglich des Romiſchen Rechts. Man darf weder mit den Anhängern unferer 

hiſtoriſchen Schule ihre hoͤchſt ververblichen Folgen und die zum Theil hoͤchſt verkehrte Art ihrer 

Einführung überfehen, noch mit den andern, wie es @ibbon und ein Goethe'ſches Bericht ſo⸗ 
gar in Beziehung auf das Ehriftenthum thun, ihre Aufnahme ſelbſt beflagen und ihre ſpätern 
unendlich wohlthätigen Folgen für unfere höhere Eultur überfehen. Das Gute foflet überall 
die größten Opfer, trirt nur nach ven härtefien Wehen in das Leben ein. 

Zweierlei aber ift hierbei nie zu vergeffen. Fürs erfte: Die Herrſchaft jenes finnlichen Cha⸗ 
rakters, jenes despotiſchen Fauſtrechts und Feudalismus war natürlich keineswegs eine Allein- 
herrſchaft, ſondern nur eine factiſche Vorherrſchaft. Neben und zum Theil unter dem Giufluß 
der Feudalvereine und der fauftrechtlichen und der despotiſchen Gewalt befanden Die alten freien 
Volksvereine und Alodiatverbältniffe, Gemeinde:, Gau: und Nationalverfammlungen fort, 
wenn auch vielfach verflümmelt und überwuchert. 8 ift aljo die gewöhnliche Borftellung, fi 
3.8. das Frankenreich oder das Sachſenreich in Britannien ald durch bloße Feudal⸗ oder Ge: 
folgjchaftöheere gegründet und durch bloße Feudalverbindungen regiert und beherrſcht zu den⸗ 
ten, nach den ausdrücklichſten, zum Theil ſchon oben mitgetheilten Hiftorifchen Zeugniſſen dutch⸗ 
aus unrichtig. Schon pas Auftreten der einzelnen Krieger im Beginne des Frankenreichs, 3.8. 
jene von Gregor von Tours erzählte ſtolze Abweifung des Königs durch einen gemeinen Freien, 
der dent König nichts über fein Los von ver Beute geflattete, zeigt, daß dieſelben nicht ald von 

der Gunſt ihres Führers abhängige Gefolgsleute mitgezegen waren, oder doch großentheils 
nur als folge, welche, nad Tacitus (12), felbft aus der Witte der freien Bürger als amtliche 
Gefolge vie Noiksführer begleiteten, und daß dieſe Krieger die alten Freiheitärechte der Gleich⸗ 
heit, wie alle Sueven zu Gäfar’8 Zeit (6, 22), geltend machten. Selbf wenn ein Reich auch 

dadurch zuerft entflanven geweſen wäre, daß bloße freimiklige Gefolge ich einen Anführer an 

f&hloffen, fo war es doch natürlich, daß, ſowie fie infolge eined Sieges, flatt der Nüdfehr in das 

alte Baterland, das eroberte Land zum neuen Baterlanve annahmen und gewöhnlich gleich ver- 

theilten (f. Alodium und Feudam), je auch die altventichen alodialen Verfaſſungsgrundſätze 
ins neuen Staate anerkannten.) Died aber verhindertenicht, daß neben ihnen und zum Theil gu 

7) Man darf alfo feineswegs mit Eichhorn ($. 21) da, wo Gregor von Tours und fo viele Annaliflen 
vom ganzen Bolfe fprechen, fagen: daß nicht vom Voike, fondern nur von den Dienftleuten die Rede fei, 
Eiche viele Stellen in Welder, Syſtem I, 154 fg.; ierner auch die Gesta Francor., 4, und bie 
Stelle bei Duchesne, 1, 836, zu welcher Schmidt, Deutſche Geſchichte, I, 317, eine fo richtige Bemer⸗ 
fung macht, die auch durch die & 191 unterftünt wird. Der beſte Gegenbeweis gegen Eichhorn find die 
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ihrer theilweiſen Zerſtoͤrung allmählich mehr und mehr die feudalen Gefolgſchaftsverbindungen 
fi mehrten und einflußreicher wurben. Aber auch in dieſe ſelbſt trug man wiederum mehr und 
mehr die altventfchen freien Bertrags- und Vereindgrundfäge über, und vorzüglich nur ihre 
Beranlaflung durch das Fauſtrecht und ihre fauſtrechtliche und zerſtoͤrende Wirkung gegen bie 
Alobialverfaffungen und die Fleinern freien Alovialbefiger waren ihre fchlimmfte Seite. 

Sodann aber bildete die Abjegung des legten merovingiihen Königs Childerich I. durch 
den zum Rationalberzog gewählten Majorvomus Pipin den Kleinen, auf die Autorität päpft- 
iger Entſcheidung (752), und vorzüglid die Negierung Karl's des Großen (771 — 814) ven 
Wendepunkt vieler Periode oder den allmahlichen Ubergang zu einem befier georbneten Zu⸗ 
ftande, zu nem höhern Charakter der folgenden Periode. Bei dem nur ſtufenweiſen Fortſchreiten 
und dem Ineinanderübergehen ber verſchiedenen Hauptperioden ber Entwickelung auch des Böl- 
kerlebens ergibt ſich nämlich für jede dieſer Perioden mit dem Momente ein Wendepunkt und 
eine Unterabtheilung, wo die Vorherrſchaft des Hauptcharakters oder des vorherrſchenden 
Geiſtes der Beſtrebungen der Periode durch die allmähliche Vorbereitung einer neuen Periode 
mehr und mehr in dieſe überzugehen beginnt. So bildet z. B. dad Knabenalter den Wende⸗ 
punkt, mit welchem die Periode der Kindheit des Einzelnen allmählich in die Periode des Jung: 
lingsalterä übergeht. Die pringende Gefahr durch auswärtige Beinde, die Einfälle der Mauren 
‘hatten unter ben legten Merovingern bie Nation erichüttert, dem beſſern Theil derſelben, ind- 
beiondere den oͤſtlichen Franken und dem Lanpwehrbeere, welches ſich jegt in Karl Martelt einen 
tapfern Herzog, den Befreier Europas von der Maurenherrichaft, erwählte, erneute Kräfte ge- j 
geben. Der Thron der entarteten Merovinger wurde der Eräftigen Farolingifchen Kamilie (752 
— 888) übergeben. Und vor allen Karl der Große achtete ſtaatsklug die Kräfte, durch melde 
feine und feiner Familie Herrichaft begründet worden war. Er juchte ven Feudalismus zu ban- 
digen, entfernte gänzlich die mächtigſten Feudalherren, die Herzoge. Er verfammelte in feiner 
batbhundertjährigen Regierung alljährlich die Nation auf den großen Reichstagen, bie freien 
Provinzbewohner unter feinen Sendgrafen auf den Landtagen, die vor und nah Karl dem 
Großen durch die Nationalherzoge gehalten wurden, die Gau⸗ und Gent: und Gemeinde: ober 
Dekaniegenofien in den öfter wiederlehrenden Gau⸗ und Gent: und Bemeindeverfanmlungen. 
Er war überhaupt eifrigft bemüht, die alten nationalen Freiheitseinrichtungen, die Gauver⸗ 
faffung und die Landwehr mwiederherzuftellen und fie gegen das Fauſtrecht und den Feudalismus 
zu ſchützen. 

Es gehört zum Größten in der Geihichte, wenn ein großer Fürſt die hohe Idee und Be: 
fimmung feiner Nation erfaßt, für fie wirft und fampft. Die der Germanen, welche Karl er: 
fadte, war, wie wir jahen, die innige Berbindung und Weiterbildung der bisherigen Cultur⸗ 
elemente, unter Zeitung der hriftlichen Ideen, aber in felbfändiger, freier, nationaler Ge⸗ 
Raltung. Karl war nicht blos der heldenkühne, fieggefrönte Feldherr, der jein Reih und dad 
CEhriſtenthum im Wehen und Often, im Süden und Norden gegen die Mauren, die Slawen 
und gegen die noch heidniſchen Sachſen, Die immer aufs neue feine chriſtlichen Unterthanen über: 
fielen, ſchirmte und ausdehnte. Ex ergriff mit Begeifterung auch die Sorge für vie Cultur 
feines Volks, für den Volfdunterricht wie für die höhere Bildung. Die größten Gelehrten aus 
ganz Europe, aus Italten, England und feinen Staaten verfammelte er um feine Berjon.. Er 
ehrte und bob fie und ven Eifer für Die Wiſſenſchaft durch freunnfchaftliche, Heitere Verbindung 
mit ihnen, und indem er eine Akademie fliftete, an welcher jeder unter einem erwählten großen 
Namen bed Alterthums, er felbft unter dem Namen David Antheil nahm. Der hriftlichen 
Kirche und ihrer geifllichen Regierung juchte ev durch Beftätigung der Zehnten für die geiſt⸗ 
lichen Bebürfniffe, für die Kirchenbauten und die Armenpflege, durch Ordnung der biſchoͤflichen 
Sittengerichte fowie durch eigene Achtung und durch eine hohe jelbitänbige Stellung ihren 
moraliſch leitenden Einfluß auf pie Gemüther zu figern. Und die große Ihre einer Vereinigung 
aller bisherigen Culturelemente und einer brüberlichen Verbindung aller germanischen Bölter, 
welche er auch in einem Schreiben an den angelſächſiſchen Känig deutlich ausſprach, verkörperte 
er gewifiermaßen, ald er am Weihnachtstage 300 fich als Schirmherr ver Ghriftenheit (advo- 
catus ecclesiae) von dem Papfte weihen und mit der alten Krone des römifchen Weltreichs 
frönen ließ, welche fortan, und zwar feit Otto I. grundgefeglih, die deutſchen Könige neben 

alodialen Grundlagen in der Lex Salica und der Lex Ripuariorum und in der ganzen karolingiſchen 
Berfaflung. Wo follten fie denn berfommen, wenn, wie man bichtet, Ehlodwig’6 ganzes Frankenreich 
blos Durch Dienftgefolge und auf ihre Keubalverbindung gegründet worden ware? 
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ihrer deutſchen Königskrone trugen. Aber der große Kalfer vergaß nicht, wie leider fo viele 
andere, der höhern Idee und Cultur In ver politiſchen Freiheit und in der nationalen Geftaltung 
die angemeffenen Träger und Kormen zu geben. Wie er für Die Freiheit durch Kampf gegen 
fauftrechtliche Feudalgewalt und die freien altdeutſchen Reichs⸗ und Landesverſammlungen un 
Bolkögerichte und Die Landwehr forgte, wurde ſchon berührt. Die Geiſtlichkeit, welche vor ihm, 
foweit vie Weltgefchichte reicht, weiche unter den chriſtlichen roͤmiſchen Kaifern wie unter den 
Merovingern bald die weltliche Freiheit and Gewalt pfärfifiher Herrſchſucht dienfibar machte, 
bald von weltlichem Deöpotismud zu feinem vienfkbaren Werkzeug herabgemürbigt ward, er: 
kannte Karl zum erſten mal in der Weltgeſthichte als frei und ſelbſtändig in dein Staate, "aber 
nicht als Herrin über ven Stautan. Don den Bäpften und Bifchdfen, deren Ermennung von 
dem Kaiſer und den Vollswahlen ausging, duldete ex nicht den mindeſten Eingriff In feine, in 
des Staats weltliche Medyte. Seibſt einen Antheil an ber Standſchaft geftattete er den Höheren 
Geiſtlichen nicht mehr als ſolchen, ſondern nur infofern ſie als Beflper freien Grundeigenthums 
die allgemeine politiſche Bedingung dazu hatten. Die claſſiſch-alterthümliche wie die chriſtliche 
Gultur ferner ehrte der Kaiſer hoch und ſuchte fie nach Moͤglichkeit zu fördern. Aber Karl war 
auch bier weit entfernt, dem Beiſpiel der ibrigen germaniſchen Fürſten zu folgen. Dieſe und ſeibſt 
der. ſonſt fo große Dfigotbenfönig Theodorich gingen in der Vernachläſſigung germaniſcher Na⸗ 
tionalität und Sprache fo weit, daß ſie ihre Germanen nicht ſchnell und vollſtaͤndig genug la⸗ 
tinifiven zu Eönnen glaubten. Ganz anders der große Karl. Daß der wiätigfte Träger umferer 
deutſchen ſelbſtändigen Nationalität, Daß unfere deutfche Sprache nicht jo wie die der Germanen 
in Italien, Frankreich und Spanien, ja trotzdem, daß jpäter Alfred Karl's Beifpiel zu folgen 
ſuchte, zuletzt auch in England in eine romaniſche Miſchlingsſprache ich verlor, dad verbanfen 
wir diejem größten aller Fürften. Wei dem Mangel der Ausbildung einer deutfchen Schrift: 
ſprache maren beveitd ſeit langer Zeit alle Urkunden und Gelege, vie wenigen fchriftftelerifchen 
Werte wie die Brieje, der Kirchengefang wie die geiftlifen Vorträge lateinifh. Hierzu noch 
das Übergewicht der römijchen Cultur und der meift lateinijchen Geiſtlichkeit und jener verderb⸗ 
liche Vorgang der andern Fürſten! Da fetzte fich Karl mit ſeiner ganzen Energie dem nur feinem 
großen Geiſte klar gewordenen Verderben entgegen. Er bemühte ſich auf das eifrigfte für den 
Gebrauch, die Ausbildung und den Sieg der deutſchen Sprache. Er felbft, durd fein eigenes 
Beifpiel begeifternn, arbeitete an einer deutſchen Grammatik und fuchte die römifihen Benen⸗ 
wangen der Dinge durch dentſche zuerfegen. Er forgte für deutſchen Kirhengefang und Prie: 
Pervortrag und fammelte die altdeutſchen Heldenlieder feine® Volks. Es waren höchſt wahr 
ſcheinlich diejenigen, welche ven erhebenvften und begeifterndften deutfchen Volfähelden und das 
gewaltigfie Ereigniß deutſchen Volkslebens, ein Ereigniß, an welchem der Franken Vorfahren 
(die Siganıbrer) Antheil hatten, welche Hermann's Befreiung von der Roͤmerherrſchaft be⸗ 
fangen. Diefe Sefänge konnten eine ſolche begeiiterte Theilnahme erwecken, daß leider Die Beift- 
lichkeit und Ludwig der Fromme fie aus Furcht vor ihren: heidnifchen, der römiſchen Kirche 
feindlichen Einfluß verbrennen zu müffen glaubten. So ermunterte und begeifterte ver große 
Raifer, welcher ſteis auch feine deutichen Rande den franzdjiichen und italtenifchen vorzog und 
nur jene erftern zum Sig und Mittelpunft feiner Regierung machte, fo ſehr für den Gebrauch 
ber vaterlänpifchen Sprache, daß fon bald nad ihm ˖durch treffliche deutſche Werke, wie z. B. 
Otfried's poetiſche Bearbeitung Der Evangelien, unfere reine deutſche Urjprache gerettet, ihr 
Sieg für immer entſchieden war. Durch alles dieſes nun, durch feine ganze Erſcheinung mußte 
Karl eine höhere und edlere Richtung erwecken und fordern. Der kühnſte Held, ver ſiegreichſte 
Feldherr, der großartige, Freiheit liebende Staatsordner, der begeifterte Borfäuipfer in den 
neuen Bahnen höherer Cultur, groß in allem Großen umd mit der umſichtigſten Sorgfalt ſelbſt 
das Kleinfle ordnend, durch Hohe, königliche Geftalt und Schönheit unter jeinen Zeitgenoffen 
hervorragend und bei aller Groͤße des gewaltigen Herrſchers liebenswürdig als Menſch, gut: 
müthig umd heiter ald Freund, Gatte und Vater, wurbe er fehr begreifiih lange, trübe Jahr⸗ 
hunderte hindurch der begeiſternde Richtpunft, an welchen fein dankbares Vaterland, ja bie dank⸗ 
bare europäiihe Welt edenfo im poetiſchen Heldenliede und in frommer Heiligenfage wie in 
juriſtiſchen und politiſchen Traditionen und @rinnerungen ſich anſchloß. Es klingt faft rühren, 
‚wenn die völlig demofratifchsrepublifaniigen Frieſen in ihren Gefegen, felbft noch durch das 
ſpäte Mittelalter hindurch, alles Freie und Gute, was ſie in ihren Rechten und Einrichtungen 
finden, von den „guten Karl’ und feiner „Begünftigung” ableiten, von ihm, der nad) der alten 
Vorrede des Aſegabuchs „ver beliebtefte war und ver hefte aller Könige, der Treue und Wahr- 

Staats-Lerifon. IV. 26 
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heit ſtiftete und erhielt“. Um fein koloſſales Bild und ſchützendes Scepter verfammelten ſich, 

als um der Volksfreiheit Symbol, auch anderwärtd bis in ſpäte Zeiten freie deutſche Gaue und 

Städte zum Öffentlihen Volksverein und Bericht. ®) Karl verbiente dieſe Liebe, denn mit Liebe 
trug ex felbft ſeines Volkes Schickſal und Zukunft in feinem großen Herzen. Hiſtoriker wie 

Kotzebue wollten ihm den mächtigſten, fiegreidhiten Eroberer unferer Zeit gleihftellen. Dieler 

aber firebte die Nationalfreiheit jeines Volks und die hohen Ideen ver freien Schrififteller des 

Alterthums ebenfo jehr zu unterdrüden, als fie Karl zu fördern ſuchte. Jenem legte die öffent: 

liche Stimme zur Bezeihnung feiner ſelbſtſüchtigen Kälte dad furdtbare Wort: „Nach mir bie 
Sündflut!” in den Mund und bezeiänete damit den größten Gegenjag von unferm großen 
Kaiſer. Binft fah diefer von einer Burg am Geſtade der Nordfee, wohin er in eiliger Ber: 
folgung der Normannen aufgebroden war, in ernſtes Schweigen verſunken ben Schiffen der 
vor ihm entflohenen Verwüſter nach. Da entrollte dem Auge des kaiſerlichen Helden eine Thräne, 
und auf die beſtürzte Frage ſeiner Begleiter ſagte er: „Wenn dieſe ſchon, waͤhrend ich noch lebe, 
ſolches wagen, was wird mein armes Volk von ihnen zu dulden haben, wenn ich dahin bin! 

Und die traurige Ahnung hatte ben greiſen Helden nicht getäuſcht. Nichts aber beweiſt 
mehr die factiihe Vorherrſchaft jener geſchilderten niedern Triebe des Fauſtrechts und des rohen 
Feudalismus in diefer Sauptperiode, als daß ſelbſt die Weidheit und Energie und ber gewal⸗ 
tige Arm des größten Fürſten in einer halbhundertjährigen Regierung fie nicht auszurotien 
vermocht hatte. Beanyte und Mächtige benugten, wie Karl's eigene ſchwere Klagen [vgl. den Art. 
Adel (Altgermaniſcher)] e8 lebendig ſchildern, felbft unter feiner Regierung vorzüglich die leider 
allzu häufigen Kriege und bie dadurch entſtehende Laft ver Landwehr, um Tauſende von Hleinern 
Freien ihrer Güter zu berauben oder in ihre feudalen Schüglinge zu verwandeln. Vollends aber 
fhon unter feinem ſchwachen Sohne Lubiwig dem Frommen (31I4—840) und in den abſcheulichen 
Bürgerkriegen ver Söhne Ludwig's gegen ihren Bater und untereinander erhielten rohe Fauſt⸗ 
rechts⸗ und Beupalgewalt aufs neue wieder eine traurige Vorherrfäaft. In ſolchen Kriegen 
traten natürlich wiederum die Lehns- oder Dienfigefolgäheere an die Stelle der Landwehr. Auch 
die mächtigen herzoglichen Feudalherren erſtanden wieder. Die Bau: orer Grafſchaftseinthei⸗ 
lung und Berfaffung dagegen fing ſchon an, fi mehr und mehr aufzuldfen. Biſchoͤfe und Abte 
erhielten für ganze Diftricte Exemtionen von der gräflichen Gerichtsbarkeit; ebeufo fpäter viele 
Städte und von den Raifern zum Reiche gezogene Dijtricte, welche jene durch eigene Reis: 
voͤgte verwalten ließen. So wurden die Grafſchaften Häufig zerriffen. Die Örafen aber betrach⸗ 
teten mehr und mehr die ihnen geliehenen gräflichen Amtsrechte als erblich, als Kamilienbeiig, 
vereinigten mehrere Grafſchaften oder fuchten ihre Theilung unter mehrere Söhne zu bewirken 
und nannten ſich zuletzt auch nicht mehr nach den Bauen, fondern nad ihren in venfelben liegen: 
den Bamiliengütern und Burgen. 

Karl's des Großen fortvauernd heilfame Wirkſamkeit war aljo vorzüglich nur eine boppelte. 
- &r datte fürs erfte die altgermanifchen und die der neuen Eultur angemefjenen höhern Rechts⸗ 
grundfäge, auch wenn vorerft Factifch wieder das Fauſtrecht Die Oberhand gewann, doch für Die 
Theorie und für die Anerkennung, für den Sieg in einem veifern Zeitalter unvergeplich ge- 
macht. Er hatte außerdem allerdings auch für die Wirklichkeit viele Milderung des roheſten 
Fauſtrechts begründet und vorzüglich in den Gemüthern eine allmaͤhlich erſtarkende hoͤhere 
Richtung vorbereitet. Daß dieſe, auch ohne ſeine Abſicht, zuerſt einen theokratiſchen oder prie⸗ 
ſterlichen Charakter annahm, war nach dem ſtufenweiſen Gange der menſchlichen Cultur natur: 
lich. Beſonders auch die unter ſeinem Nachfolger verbreiteten falſchen Iſidoriſchen Decretalen 
bereiteten immer mehr die theokratiſche Herrſchaft des Papſtthums vor. Was aber vermödte 
mehr die wirkliche Vorherrſchaft des Grundcharakters unferer Perioden zu beweiien, als daß 
ſelbſt Die individuelle und freie Größe gewaltiger Herrſcher wie Die Karl's bed Großen, mie bie 
mehrerer ſächſiſchen, fränkiſchen und hohenſtaufiſchen Kaifer theild dieſem Grundcharakter hul⸗ 
digen muß, theils mit all ihrem eigenen Streben denſelben nicht bleibend aufheben kann! 

Der Vertrag zu Verdun. (843) hatte endlich die Theilung des Reichs Karl's des Großen unter 
Ludwig's des Frommen Soͤhne Lothar, Ludwig und Karl den Kahlen bewirkt. Ludwig, ſpä⸗ 
ter der Deutſche genannt (843 — 876), hatte ungefähr das heutige Deutſchland erhalten. Das 
unter ihn löbli gemilderte Fauſtrecht nahm wieder zu unter feinem Sohne Karl dem Diden 

8) Auf dem Narftplag und vor dem Rathhaufe der Freien Stabt Bremen fieht man noch eine ſolche 
inf Bilvfäule, fowie in Aachen den fchönen großen Schädel und bie faft riefenhaften Glieder bes 

aifer 
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(876 — 887). Doc diefer wurde auf dem Reichstage zu Tribur von den allmählich mehr 
ariftofratifch und feubaliftifh werdenden Reichsſtänden förmlich abgefegt und jeht auch Frank⸗ 
reich, daß er aufö neue mit Deutfchland vereint Hatte, abermals und für Immer von Deutſch⸗ 
land getrennt. Aufs neue gemilvert durch des unechten Karolingerd Arnulph Regierung 
(887 — 899), gewann dad Fauftrecht wieder größern Spielraum unter beiten unmündigem 
Sohne Lubwig dem Rinde (899— 911). Docs die Nation reifte allmählich für eine neue Ent⸗ 
widelung. Dies zeigte fi ſchon unter der Megierung des fränkifchen Grafen Konrad 1. 
(911— 919), nod mehr unter den kräftigen ſächſiſchen Kaiſern Heinrich I. oder dem Vogler 
(919— 936), Otio 1. (986 — 973), Otto I. (973— 983), Otto II. (983 — 1002) und 
Heinrich H. (1002 —24), welcher legtere wegen feiner Begünftigung der @eiftlichen der Heilige 
genannt wurde. Die ſämmtlichen Gulturelemente durchdrangen immer tiefer das Leben. Die 
großen Freiheitskämpfe gegen die Ungarn, in welchen Heintich I. bei Merfeburg (933) und 
fein Sohn Otto I. auf dem Lechfelde (955) die vaterlänbiiche Freiheit vetteten, gaben ver Na⸗ 
tion einen höhern und edlern Aufibwung. Sie veranlaßten zugleid den großen Heinrich zur 
Begründung ſtädtiſcher Burgen im Innern bed beutfchen Baterlandes, ſowie durch Ausbil: 
dung bed Kriegsdienſtes zu Pferde gegen die ungariſchen Reuerſcharen und der Kampffpiele 
für die Übung im neuen Dienfte zur Grunblegung ve Ritterthums. Denn obwol auch unter 

Geinrich die große Gefahr des Vaterlandes zuerft wiederum zur Wieberbelebung der Landwehr 
getrieben hatte, fo konnten doch die bald wieder überwiegenden Lehns- over Dienfigefolge fi 
leicht des jchwierigen, koftfpieligen und angenehmern Reiterbienfted bemächtigen, ver jetzt der 
regelmäßige Kriegsbienft wurde. Auch entftanven bald neben ven Mauern und Burgen der Städte 
mehr und mehr Burgen der Mächtigern im Lande und trugen, da immermehr alle reichern ritter- 
lihen Gutsbeſitzer fi) ſolche erbauten, zur fpätern Ausbildung des Adels bei. Otto I. hatte 
außerdem alle Reichsämter völlig lehnbar gemacht. Es wurden dadurch, wie auch der Art. Dent: 
ſches Landesftaatsrecht zeigen wird, die alten Wahl: und Zuſtimmungsrechte des Volks bei 
Ernennung der Grafen und Herzoge zwar keineswegs rechtlich zerſtoͤrt, fo wenig als ſelbſt durch Die 
zuerft factifche, dann anerfannte Erblichkeit, ſondern nur mehr zurückgedrängt und beſchränkt, frei= 
He aber auch der Ausbilvung der Feudalariſtokratie, ver Landeshoheit und des hohen Adels Vor: 
ſchub geleiftet. Der ſaliſch-fränkiſche Konrad II. (1024 — 89) wirkte ebenfalls hierzu und 
zugleich für die allmäpliche Entſtehung auch des niedern Feudaladels durch die Gonftitution de 
expeditione Romana und das wenn auch zunächſt für Italien gegebene Geſetz über vie Erblich⸗ 
feit der Kriegslehen (1. F. 1). Es wurde nämlich jept ald Negel anerkannt, daß die höhern 
Beamten und Feudalherren den ſonſt durch das Aufgebot der Landwehr zu leiſtenden Kriegs⸗ 
bienft durch ihre Privatdienftieute leifteten, dieſe aber, bei feſtgeſezter Ordnung ihrer Dienft- 
verhältnifie, Erbrecht auf ihre Lehngüter erhielten. Dadurch kam der Kriegsdienſt, außer der 
Landesfolge bei gemeiner Landesnoth, und mit ihm Kriegsehre und Freiheit in Die Hände eines 
hohen und nievern erblichen Kriegsadels. Die Hohen Reichsbeamten aber erhielten durch vie 
Rechte, die Dienflleute in ihrem Diſtrict aufzubieten und zu befebligen, dagegen von ven vom 
Kriegsdienſte befreiten gemeinen Freien beſtimmte Entſchädigungsſteuern (den Heerſchilling) zu 
fordern, eine neue Grundlage der Landeshoheit. Mit fauſtrechtlicher Gewalt wußte bald die 
neue Kriegerkafte ihre Vorrechte Durchzufegen und die Bauern faft als Leibeigene zu entwaffnen. 
Sie ſtellte in ihren Lehnsſatzungen (II. F. 21) den Grundſatz auf, daß der Bauer keine ritter- 
liche Waffe tragen bürfe. Und als 1078 Kaifer Heinrich IV. die Bauern als Landwehr für 
fi} aufgeboten hatte, viefe aber von feinen fürftliden Gegnern Berthold von Zähringen und 
Well von Baiern am Nedar beflegt wurden, fo waren diefe Fürſten fo unmenſchlich, bie 
Unglüdlihen ſämmtlich zn entmannen, well fie für ihren Kaifer ritterlihe Waffen ge- 
tragen.?) Das Fauſtrecht müthete übrigens jet nach immer fo fehr, daß z. B. Wippo im 
Leben Konrad's IE. ſchrieb: „Jeder Reichsvaſall ftrebte mehr durch Gewalt ald durch Geift der 
Grfte oder doch der Zweite zu werben, und fo berrfchte Unfriede beinahe im ganzen Reiche.” 
Indeß fuchte Konrad und noch mehr der kräftige Heinrich II. (1039 — 56) bie oſfentliche Ruhe 
gegen bie Fauſtrechtsgewalt moͤglichſt zu ſchirmen. 

Zweite Periode unſerer heutigen deutſchen und europäiſchen Cuttur, 
die Zeit:der jugendlichen theokratiſchen Entwickelung unſerer Cultur durch Die religidß-poetifche 
Auffaſſung, Verſchmelzung und Geſtaltung ihrer Clemente. Sie geht von den Kreuzzügen 

9) Berthold. Constant. in Ussermanni Prodr. Germ. sacr. (&t.»Biaflen 1792), 1,86. 
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uab Öregor VU. bio zu der Reformation und dem Ewigen LKandfrieden, bis zu Luther um» 
Merimilian J. von dem 11. bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts, und ihr erſter Abſchnitt 
bis zum Schluß des großen Interregnums durch Rudolf von Haboburg im 13. Jahrhundert. 
Es iſt dies wir in dem Jünglingsalter des einzelnen Menſchen die Zeit der Vorherrſchafit 
des Gefühls und der Phantañfe und des auf He gegründeten blinden und ſchwärmeriſchen oder 
theokratiſchen Glaubens. In geſellſchaftlicher Hinſicht iſt es die Zeit der päpftlichen Hiexarchie und 
des ibr untergeordneten aviſtokratiſchen Feudalismus ober der Ausbilrung eines kaſtenmäã higen 
Prieſterſtandes üͤber und neben dem weitiihäe Adelſtand. In ttaatörechtlicher Hinſicht zu näch ſt ei 
es die Zeit der Vorherrfchaft ver geiſtlichen Gewalt ũber Die weltliche und der ebenfalls berrits 
im Art. Alodium und Fenbum geſchilderten Veredelung und beſſern Ordnung ber Feudalver⸗ 
hältniſſe durch ihre Unterordnaung unter die Vorherrſchaft veligiösstbeofratifcher, poetiſcher and 
vitterlicher Ideen, unter Die Hierarchie, dad Heilige Roͤmiſche Meich und das Ritterthuum. Es iſt 
die. Zeit ner Ausbildung des ſogenannten doppelten Socialeontractd oder eines Reichsſtaats mit 
einer Meihe von Unterſtaaten, mit ieudalſtaͤndiſchen Reichs⸗ und Landesverfaſſungen, in welchen 
diegenigen fenbaliftifchen Familien, bie ſich neben den geiftlihen und weltlichen Korporationen 
die altventichen Freiheitſrechte der Reichs- oder Kaudeäftanbicheft behaupten ober erwerben, 
zum erbliheu Reichs— und Landesadelſtand fick ausbilden. Durd) die Feudalſtände werben jetzt 
alle, welche fich ihrer. Schupberrichaft unterworfen haben, repräfentixt und von der eigenen . 
Ansübung ber alten Freiheitsrechte in ven Reichs⸗ und Lanteöverfammlungen andgeichlofien. 
Die friegerifche Vertheidigung liegt jegt regelmükig in der Hand der vou dem hoben und niedern 
Adel gebildeten Lehnöheere. In vöikerrechtlicher Bezichung ſteht an der Spitze die Idee einer 
brübderischen Bereinigung aller Fürften und Völker in einem gemeinfchaftlihen Chrifienftaate 
unter.Xeitung des Papſtthums und des heiligen römiſchen Kaiſerthums. Die gefihriebe: 
nen Reihtögquellen. beſtehen jet in Rechtsbüchern, deren Gültigkeit .auf Autoritätöglauben, ind- 
befondere auch auf dem Herkommen berubte; indem kanoniſchen und röniſchen Rechtsbuch, in 
bean Suchfenfpiegel und Schwabenſpiegel, außerdem in einzelnen allgenieinen Reichs- oder 
befondern Laudes- und Stabtardnungen und Privilegien. 

Allerdings erbielten enplih die hoöͤhern Elemente Der neuen Gultur umd vorzüglich bie 
weligiöjen Vorherrſchaft uber dad Reben. Aber noch fehlte die männliche Reife verftänpiger, 
freier Neflexton und Prüfung und philoſophiſch⸗hiſtoriſcher, wiſſenſchaftlicher Erfenntnig. Es 
fehlte eine veim geistige Auffafſung des Höhern. Auch dad Leben der Böker trirt nicht mit einem 
Sprunge von der Kindheit zunt Mannesalter. Das Höhere kommt aud im pugenblithen Auf⸗ 
ſchwung Der Bälfer zunächfi,nermiteelt der Phantaſie und des Gefühls, alſo nit mit vermünf- 
tiger Unterorduung und Zeitung ded,Sinnlichen, ſondern in ſtarker Vermiſchung nit dem legtern 
zur Borherrichaft. Das Göttliche herrſcht jetzt zwar vor, aber moch nicht mit freier Neilerion 
rein geiftig, jondern noch finmlich und poetiſch aufgefaßt in dem irdiſchen Briefterftaate, im dem 
Reiche ˖ihres auf Whantaſie und Gefühl gegründeten, begeiſterten, blihben Glaubens an bie 
fortdauernde irdiſche Offenbarung, an den „Gott anf Erben“, den Papſt. 

Außerlich vorbereitet und imterſtützt war biefe Herrſchaft allerdings durch Thon berührte 
Umſtände, wie die Throubeſteigung ver Karolinger nach päpfilichem Ausſpruch des göttlichen 
Willens, durch die immer größere Ausdehnung geiſtlicher Orden und Klöſter, durch den ſtets 
zunrhmenden Reichthum, den Güter: und Macht beñtz der Geiſtlichen, Die hu Fauſtrecht geraubt 
hatten wie Die andern, nur liſtiger, und bie durch frommen Wahn immermehr über Einnah— 
men geboten, gegen die kein Einkommen der weltlichen Regierung auch nur entfernt jich meſſen 
fonnte. Es unterjtügte fie ferner vie Ansdehnung ber geiftlichen Brfeg- und Gerichtsrechte nnd 
der Einfluß der Geiftlichen au auf die Entſcheidung faft aller weltlichen Proceſſe durch Gottes⸗ 
uxtheile und Eide, nor altem endlich die überwiegende Bildung ber Beiftlichen,, in deren Han 
den jept aller Unterricht des Volks und ver Jugend, alle Kanzterjtellen ver Fürſten wie die Ge— 
wiſſen Ber Beichtenden und Sterbenden lagen. Doch waren dieſe und andere Umſtäude jelbfl 
ſchon Folgen per tbeofratiichen Richtung der Gemüther. Der genügende Grund für diefe ſelbſt 
liegt auch hier in dem angedeuteten geſetzlichen Entwickelungsgange, in der nach ihm hervor: 
tretenden Vorherrſchaft befonderer Lebenstriebe (1. oben Il. und den Anfang der erften, zwei⸗ 
ten ımd dritten Periode). Er liegt beſonders auch Darin, dab gegenüber der rohen Fauſtrechts⸗ 
Despotie und Anarshie und bei dem mit der höhern Kultur jelbfk zunehmenden Bedürfniſſe eines 
Schuged gegen diejelben die höhere Gewalt ver Geiſtlichkeit allen ald zeitgemäß, ald wohlthätig 
fih darftellte und Died Die Augen über die oft keineswegs rein göttlichen Anfänge und Mittel 
verſchloß. Gerade in diefen Sinne hatten die Kaiſer [hon von Karl an den geijtlihen Einfluß, 

= 
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die Bisthämer, Die Abteien nnd ihre Exemtionen und Rechte und insbeſondere bie geifkliche 
Gerichtsgewalt gemehrt. Die ſächſiſchen Kaifer insbeſondere juchten bier das Gegengewicht 
gegen die fauftrechtiiche Gewalt ber weltlichen Feudalherren. Konrab-IE. Hatte zuerſt zur Hem⸗ 
anıng bed Fauiſtrechts die Treuga Dei (Ir&ve de Dieu), ven Gottesfrieden, d. h. den durch 
göttlihe Infpiration oder auf göttlichen Befehl angeordneten Waffenſtillſtand des Fauſtrechts 
verfündigen laffen. Vom Donnerdtag Abend bis Diontag Morgen, oder an den wöchentlichen 
Tagen des Tedes und der Auferftebung Chriſti, fpäter auch noch am vielen andern heiligen 
Tagen und in ganzen heiligen Zeiten mußte jede Gewaltthätiglelz ruhen. Auch Witwen umn 
Waiſen, Geiftliche und waffenlofe Landleırte fanden durch befondere Gottesfrieden und religiäfe 
geiftliche Einwirkung, alle durch die vielen unter dem Schug der Geiltlichfeit. neheuden Aſyle 
gegen die roheſte Fauſtrechtsgewalt erwünſchten Sqhuß. Die Goncilien belegten den Übertretex 
mit dem Banne und der allgemeine Abſchen traf ihn. So beugte ſich das Fauſtrecht dem 
höhern theokratiſchen Geſetz. 

Selbſt jo kraͤftige Fürſten wie Heinrich BI. gaben in dieſer Zeit das Beiſpiel der Unter: 
ordnung unter die Belfttichfeit. Heinrich ließ oftnials, wie der gleihfads kräftige Ludwig 
der Heilige von Franfreid, vie Prieſter Kirchenſtrafen durch körperliche Züchtigungen an ſich 
felbft vollziehen und fegte niemals feine Krone auf, ahne nad der Beichte dazu die geiittiche Era 
laubnip erhalten zu baben, forak bei dieſer Richtung der Zeit feineß ſchwachern Sohnes Kir⸗ 
chenbuße vor Gregor VIi. weniger auffällt. 

Auf ſolchen Grundlagen und nach ſolchen Vorbereitungen konnte denn ein ſo außerordent⸗ 
licher, für die Prieſterherrſchait begeiſterter Mann wie Gregor VII. dieſelbe wirklich zur Vor⸗ 
herrſchaft bringen. Er that es, nicht etwa nur durch geſetzliche Worte, ſondern durch praktiſche 
Durchführung einer ganzen Reihe ineinander greifender Maßregeln und Thaten. 

Er machte fürs erſte ſchon unter feinem Vorgänger die päpſtliche Gewalt, welche bisher 
vem Grundſatz nadı der Mahl des Volks und der kaiferlihen Grnennung vder Beſtätigung be: 
durfte, umabhängig. Die Vorbereitung und mithin den größten @influp bei ver Wahl follten 
bie jegt allmählich zum Cardinalscolleg ſich ausbildenden vornehmern römischen Geiſtlichen 
haben, vie übrigen Geiſtlichen und dad Volk durch Zuſtimmung die Wahl vollenden (D.23,c:1). 

Er erklärte dagegen die Macht der Könige und insheſondere die des Kaifers, ftatt daß Karl 
der Große und Dito I. die Päpſte ernannt, ja abgefegt hatten, vielmehr als abhängig von 
päpſtlicher Beſtätigung, als ebenfo tief unter dein Papſte ſtehend wie der Mond unter ber 
Sonne, die jenem fein Licht verleiht. Er erklärte Die Kaifer als der päpftliben Straf: und 
Adfepungegewalt unterworfene Bafallen. Die päpftlihe Krönung der römischen Kaifer, deren 
Eid ver Treue als Schirmherren der Chriſtenheit gaben viefem äufern Schein und des Papftes 
energiſches Verfahren gegen Heinrich IV., die Vorladung vor den päpſtlichen Richterftubl und die 
dannals furchtbaren Strafen des Banned nd der Abfegung gegen die Fürſten, des Interdicts 
gegen die Völker, die Entbindung der Unterthanen nom Eive ver Irene, ihre Aufregung zum 
Widerſtande ver Lehre hinlaͤnglichen Nachdruck. 

Gregor ſuchte ferner durch eine Reihe von Maßregeln, namentlich auch durch Ausdehnung 
feiner ſtrengen Simoniegeſetze gegen die Abhängigkeit des Geiſtlichen vom Weltlichen, die Erz 
nennung und Beſtätigung ver. Bifchöfe und Erzdiſchöfe vorzugsweiſe ald yäpſtliches Recht 
feſtzuſtellen, während früher ſtets das Volk mit den Geiſtlichen diefelben gewählt hatte, bis in 
der vorigen despotiſchen Periode ſich öfter die Fürſten faſt ausſchließliche Ernennungen ange: 
maßt und ile habſüchtig verkanft hatten. 

Er wußte uüͤbethaupt die Anerkeunung der zu Gunften theokratiſch⸗ hierarchiſcher Oberherr⸗ 
ſchaft der VRaͤpfte gefälſchten Iſidoriſchen Decretalrn praktifch durchzuſetzen und dadurch die mo⸗ 
narchiſche Regierungsgewalt des Papſtthums auf Koſten insbeſondere auch der bisherigen 
Selbſtändigkeit der Landeskirchen und der erzbifchöflichen und Synodalrechte auszubilden. 
Durch dieſe Maßregeln, dann durch Vermehrung der Klofter- und Ordensgeiſtlichen und 

deren Stellung unmittelbar unter die päpftliche Gerichtebarkeit, durch ſtrengere Sittenzucht 
gegen die Geiſtlichkeit, beſonders aber durch die energiſche Durchjezung der allgemeinen Che⸗ 
loſtgkeit ver Geiſtlichen ſchuf er eine Prieſterkaſte und eine geiſtliche Streitmacht, welche mög: 
lichſt von der weltlichen Regierung und ihren’ Intereffen losgeriſſen, dagegen den papſtlichen 
und kirchlichen Intereſſen dienſtbar war. 

Bor allent aber das außerordentliche Unternehmen der Kreuzzüge, zuerfl gegen bie Moham⸗ 
medaner, dann überhaupt gegen diejenigen, welche als Ungläubige oder Ketzer ber theokrati— 
ſchen pruſterichen Herrſchaft und binden Glaubensmacht widerſtrebten, wie gegen die Albi⸗ 
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genfer und Waldenſer oder fpäter 53 Jahre lang gegen die heinnifchen Preußen, ver: 
wirklichte praftifdr pie Vorherrſchaft ver theokratiſchen Ideen. Es iſt nicht genug, durch Geſetze 
und einzelne Inftitute den Grundſätzen einer neuen Verfaſſung äußere Anerkennung zu ver- 
fchaffen. Es genügt auch noch nicht, durch hoͤhere Politik dieſe Inſtitute harmoniſch zu einigen 
und zu geſtalten. Man muß die Grundſätze in Leben und That einführen, ihr Kebensprincip 
ausbilden und Fräftigen. Das thaten die Kreuzgüge für die theokratiſche päpſtliche Gewalt. 
wie vereinigten die Fürſten und Völker Europas, ald Soldaten des Kreuzes Chriſti, unter 

Fahne und dent Obercommando des Papſtihums und gaben bemfelben zu feiner gefeßge: 
beiten, richterlihen, Befteuerungd= und Strafgerwalt nun aud noch eine Kriegsmacht. Das 
große Ihmärmerifche Unternehmen begriindete vor allem die Theofratie in ven Gemüthern. Es 
begeifterte En blindgläubigen und ſchwärmeriſch aufopfernden Unterordnung des Irdiſchen 
unter das Überirdiſche und unter feine ſichtbare Statthalterſchaft. Es entzündete in ganz Europa 
Phantaite und Gefühl für die theokratiſchen Ideen des großen Chriſtenſtaats, für die ihnen 
günftige Poeſie und Kunſt. Es bewirkte eine Umbildung roher Fauſtrechtsräuber in das durch 
die Richtung aufs Höhere veredelte, aber ver Theokratie dienſtbare, zuerſt vorzugsweiſe geiſtlich 
und überall poetiich ſich geftaltende Ritterthum. Zuerft entflanden die geiflichen Ritterorden, 
und bald bildete die ganze ariftofratifche Kriegsmannſchaft nach ihrem Vorbilde und ũberein⸗ 
ſtimmend mit der hoͤhern Prieſterkaſte ſich in eine geſchloſſene Kriegerkaſte. 

Die Beſtrebungen Gregor's wurden beſonders durch die ſchwankende Richtung des von zwei 
ſehr verſchiedenen Erzbiſchöfen nicht glücklich erzogenen Heinrich IV. begünſtigt und durch die 
lange Zerrüttung der weltlichen Verhältniſſe unter demſelben (1006 — 1106). Das einmal 
zur Vorherrſchaft gekommene theokratiſche Princip konnte anch nicht beſiegt werden durch das 
—* Gregor's und Heinrich's Tode mit des letztern Nachfolger Heinrich V. (1106 — 25) zu 
Stande gekommene Wormſer oder Calirtiniſche Concordat (1122), obgleich dieſes den Inveſti⸗ 
turſtreit über die Belehnung der Geiſtlichkeit nicht ganz im Sinne Gregor's entſchied, ſondern 
dem Papfte, nach der von ven Geiſtlichen unter Zuſtimmung des Volks geſchehenen Wahl, nur 
die Belehnung mit Ring und Stab, den Zeichen ver freilich höher ſtehenden geiſtlichen Gewalt, 
zuſprach, den Kaiſer aber die Belehnung mit den Scepter, ven Zeichen weltlicher Herrſchaft, 
ließ. Noch meniger veränderte vie Regierung Lothar's von Sachſen (1125—37). Einen 
höhern Schwung dagegeh und eine feftere Geſtaltung gaben ver theokratiſchen Feudalariſtokratie 
die ritterlichen, poetifhen und funftliebenden, aber zugleich ſehr ariftofratifch geiinnten Hohen: 
ftaufifchen Kaifer: Konrad III. (1137—52), Friedrich I. (1152— 90), welcher felbft einen 
Kreuzzug unternahm, unter welchem die geiftlihen Ritterorden (der Johanniter und Deutſchen 
Ritter und der Tempelherren) entſtanden, und welcher 1187 Das Fehderecht dahin beſchränkte, 
daß drei Tage vor Beginn der Fehde der Friede fürmlich abgefagt werben mußte; ferner 
Heinrich VI. (1190— 97), Philipp von Schwaben mit feinem welfifchen Gegenkaiſer Otto IV. 
(1197 - 1215), unter deſſen Regierung Innocenz IH. die theokratiſche Gewalt auf ihren hoͤch⸗ 
ſten Gipfel brachte; ferner Friedrich 11. (1215 — 50) und Konrad IV. mit den Gegenkaiſern 
Heiurich Raspe und Wilhelm von Holland (1260 — 54). Friedrich IL. vorzůglich wirkte weſentlich 
zur Ausbildung des hohen Adels und der Landeshoheit. Ex erklärte in den Geſetzen über Die 
Rechte der weltlichen und ber geiſtlichen Neichöftände (1220 und 1230) deren bisherige Ge⸗ 
richts⸗ und Herrichaftörechte als fefte, eigene, mithin für die weltlichen Reichsſtände jegt auch 
juriftifch erbliche Rechte. Der Ausbildung der ftädtifchen Freiheit wie überhaupt dentofratifchen 
Bolfsrehten ungünftig, förderte der ariftofratiiche Kaifer auch die geiftliche Ariftofratie,, innen 
er die uralte apoftolifhe Teilnahme des Volks an der Wahl auch feiner geiftlichen Vorſteher, 
der Biſchoͤfe und Erzbiſchoͤfe, durch Die goldene Bulle von Eger 1213 und bei der Volksunzu 
friedenheit über dieſe Beflimmung durch ein neues Gefeg von 1220 (Goldaſt, I, 73, 75) aus: 
ſchloß. Das große Zwilchenreih von 1254— 72, in welchem nad dem unglüdlihen Ende aud 
Konravin'd, des legten Hohenſtanfen, fein deutfcher Fürſt die Kaiferkrone anzunehmen wagte 
und Alfons von Gaftilien und Richard von Cornwallis zwar zu Königen ernannt wurben, 
niemals aber ihre Macht behaupten konnten, war Höcflene geeignet, dem auch unter ber theo⸗ 
kratiſchen Vorberrichaft niemals. vernichteten Fauſtrecht wieder neue Bahn zu brechen, keines⸗ 
wegs aber konnte e8 die Prieſterherrſchaft ſelbſt zerſtoͤren. 

Solchergeſtalt hatte alfo jene theofratiihe Grundidee ihre wenn auch nicht überall voll- 
kommen verwirflihte Vorherrſchaft erhalten. Unter der Oberregierung Gottes ober Chriſti, 
ala des hoͤchſten Lehnäheren ver Chriſtenheit, oder feine erſten Bafallen, des heiligen Vaters 
aller Chriſten, und deſſen Untervafallen, des kaiſerlichen Schirmherrn des Heiligen Roͤmiſchen 
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Reichs, follten jegt alle geiftlichen und meltlihen Feudalvereine in ſtufenweiſer hierarchiſcher 
Unterordnung und unter Mepräfentation, ja Vormundſchaft ber geiftlichen und weltlichen Höhern 
und niedern Weubalariftofratie für die Laien zu dem allgemeinen feuwalen theokratiſchen Chri⸗ 
ſtenſtaate ſich einigen. 

Man wird ohne genaue Erwägung der damaligen hiſtoriſchen Verhältniſſe wie des geſez⸗ 
lien Entwidrlungsganges, man wird ohne eigene Betrachtung der Urkunden und Thatſachen 
jener Vorherrfchaft ver für und jetzt fo fremdartigen flaatörechtlichen Ideen der Hierarchie die⸗ 
telbe kaum begreifen und richtig würbigen. Und doch liegen fle felbft und ihr damals im ganzen 
mohltbätiger Einfluß auf die Veredelung und Milderung der fauftrechtlichen Feudalverhaͤltniſſe 
des frühern Mittel: (oder beffer des Kindes-)Alters des neuern Buropa, ihr Einfluß auf die 
Entfaltung all ver reichen, üppigen, jugendlichen Kräfte des ſpätern Mittelalter8 in der un- 
bezweifelbaren Geſchichte überall vor. 

Überall die Anerkennung und die faft unglaubliche Gewalt des Bapftes,, ven die Urkunden 
nit felten geradezu Bott nennen und welcher felbft in allen weltlihen Verhaͤltnifſen bie Ober: 
leitung und höchſte Entſcheidung anfpricht, Könige ein und abjegt, vor dem, feine Füße küflenn, 
ſelbſt Helden wie die Frievriche in den Staub finten und der nody am Ende diefer Periode die 
Zänder der neuentdeckten Welt, ja das Weltmeer unter die Könige verteilt! Und faft ebenfo bie 
Anerkennung der ihm untergeowoneten allgemeinen chriſtlichen Schirmherrſchaft der Kaiſer bes 
Heiligen Römiichen Reiche, ihres dominium mundi, welches ausdrücklich Die deutſchen Nedhts- 
bücher und die römischen Doctoren anerfannten, ihres ausſchließlichen Rechts auf pen Titel Maje⸗ 
Rät, ihreroberrichterlihen Gewalt und igrer Berechtigung zur Ertheilung der Königswürde. No 
1338 erſcheint der König Eduard von England an dem deutfchen Rheine, um von dem deutfchen 
Kaijer Ludwig dem Baier jeinen Streit mit dem frangöflfchen König enticheiden zu laſſen. Ja noch 
am Ende unſerer Periode wirbt der mächtige Herzog Karl der Kühne von Burgund bei dem deutſchen 
Kaiſer Friedrich III. um die Ertheilung der Königswürde, unterwirft Dänemarks und Schwedens 
König Chriſtian V. feine innern Händel der Entſcheidung des deutſchen Kaiferd Karl V., reichen 
endlich dieſem Kaijer bei feiner Ankunft in Frankreich unbeflegte Städte zum Zeichen kaiſerlicher 
Oberherrlichkeit die Schlüffel dar. Überall aber und von der Wiege bis zum Grabe ſtanden in 
diefer Zeit alle Verhältnifie unter priefterlider Weihe und Oberleitung. Und überall nahm 
jegt die Religion in ihrem ſinnlichen Gultus, in ihren Geremonien-, ihren Heiligen- und 
Bilder: und Opferdienfte, vor allem in dem theofratiichen Mariendienſte eine poetifche, jinn- 
liche, faft vielgörtifche Geftalt an. Uberall war diefer Gottesdienſt und das geiſtliche Wirken 
auf Vorherrfchaft des Gefühle, ver Phantafie und des blinden Glaubens, auf die geiftlice 
Oberherrſchaft au über das Weltlihe mehr ald auf die Herrſchaft reiner, verftändiger Moral 
und geiftiger Aufklärung berechnet. Die höhere Gultur, an ſich unentbehrlich für die auf Ge- 

walt über die Beifter gegründete theokratiſche Herrichaft, mußte fih doch ganz der Tiheofratie 
unterordnen und ihr dienen. Sie mußte prieflerlih, kũnſtleriſch, yoetifch fein. Sie durfte 
nirgends ven blinden Blauben angreifen. Sie mußte vielmehr die Phantaile ausbilden, den 
Autoritätöglauben und daß throfratiiche Reich auf alle Weife verherrlichen und unterflügen. 
Sie that dieſes in jenen herrlichen Domen, Gemälden, Bildwerfen und Dichtungen bed Mittel- 
alters, in jenen Helden, Minne- und Meiftergefang,, der jegt alle Klaflen ver Völker begei⸗ 
flerte und zu heitern Feilen vereinte. Unter der gemeinſchaftlichen Oberregierung des allge⸗ 
meinen Ghriftenftaatd trat natürlich au die Befonverheit ver Nationen zurück. Das Ritter- 
thum und die Turniere, die Univerſitäten und die lateiniſche Gelehrtenſprache, vie Poeſie und 
die Kunſt waren ebenfo gemeinſchaftlich ala das Papſtthum und die Feudalſtände und die feudal—⸗ 
ſtändiſchen Verfaflungen, als der Zerfall ver Reiche in eine Reihe von Unterſtaaten, ganz 
ähnlich wie in Deutſchland, ſodaß z. B. die Nationalkänige in Skandinavien Oberkönige 
hießen. Den theofratifhen Bedingungen mußte fi insbeſondere auch alle Wiflenfchaft fügen, 
oder vielmehr dad, was man damals jo nannte. Wahre, philoſophiſch und Hiftoriich gründlich 
prüfende Wiſſenſchaft, freie Reflerion und Prüfung der Dinge waren ausgeſchloſſen. Jever 

Zweifel gegen ven blinden Autoritätöglauben, das, was heute jebem vechtlich erlaubt ift, Un⸗ 
glaube, war das fchwerfte aller Staatsverbrechen, Hochverrath, Kegerei mit Bann und Inter- 
diet, mit Feuer und Schwert und Kreuzzug verfolgt. Ja wo ſelbſt nur in der Naturlehre eine 
wahre Wiflenihait ihr ſelbſtändiges Reich zu gründen ſuchte, wo der dem blinden Autoritätd- 
glauben entwachfene Geiſt eines Roger Bacon, eines Bruno, eines Galllei auch nur bei ſolchen 
Sägen, wie bei jenem Wahne ver Kirchenväter, daß die Erde eine platte Scheibe fei, oder daß 
die-Sonne jih um die Erbe drehe, das Gebiet des blinden Autoritätöglausens mit Zweifeln zu 
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erſchuͤttern und die Herrſchaft freier Reſtexrion und Prüfung zu beginnen wagte, ehe in einer 
neuen Epoche nach jhweren Kämpfen ein neues Reich auf den Trümmern des alten ſich erbaute, 
da wüthete vie Verfolgung, da drohten Die furchtbaren Strafen hochverrätheriſcher Ketzerei. Die 
hoͤhern Gulturelemente der ganzen befannten Welt fuchte man dagegen theokratiſch und poetifch 
überall eifrig zu vereinigen. So wie räunlid das Papſtihum und Kaiferthun mit ihren Kreuz: 
zügen die Welt zu einen gemeinfchaftlichen chriſtlichen Meiche einigen follten, jo wußte man das 
neue Reih and hiflorifch, wie bei Oroſius und Beda, wie in dem Sachſen- und Schwaben⸗ 
Miegel, für die Volksvorſtellung anſchnulich durch Auknüpfung an die göttlichen Dife-. 
barungen des Alten und Neuen Teſtaments und au die vier großen von Bott eingelegten Welt⸗ 
monarchien anzuſchließen. Man vereinte in dieſer jetzt poetifchen und tbeofratifchen Geſchichte 
feleft in den Geſchichtobüchern die Sranken und die Trojaner, Alerander den Großen und die 
hriftliche Mitterfchaft. In welchem Grave auch noch im ſpäten Mittelalter felbft die von ven 
Alten und zugekommene Geſchichte mit der jegt überall herrſchenden blinden Iinterwerfung des 
Geiſtes unter die Autorität des Überlieferten aufgefaßt und begandelt wurde, ohne alle Eritifche 
Brüfung, ja mit heiliger Schen „vor der ruchlofen Vermeſſenheit des Zweifels an den einmal 
in der Hierardie recipirten alten Schriftſtellern, und mie erſt mit Ende diejer theofratifchen 
Hierarchie wiffenschaftliche und kritiſche Geſchichtsbehandlung entftand, das hat ſchon Niebuhr 
geſchildert. Nicht minder als die Iheologie mußte, als ihre jegt bevormundete bienftbare 
Magd, auch vie Philofophie, ebenfo wie jene in ſcholaſtiſcher Form behandelt, nur Rüſt⸗ 
zeug für die Glaubensmacht liefern. Und gewiß, dieſe Schofaftik Hätte, wäre ed nur Kirchen⸗ 
fagung geweſen, ebenfo muthig für eine Hünfeinheit wie für eine Dreieinheit ihre ritterligen 
Kanzen gebrochen. Sogar die Medicin erhielt einen theofratiichen Charakter, Heilte durch 
Wunder und in Tempeln, war zun Theil Brieftergebeimnig und moftifh. Auch in der Juris⸗ 
prudenz jelbit der Doctoren des Roͤmiſchen Rechts fehlte alle Eritifche, hiſtoriſche und philoſo⸗ 
phiſche Behandlung, legte der Autoritätöglaube, und in den Keger: und Herenprocelien, in 
ber Anerkennung ber geiftlihen Gefege und Gerichte, der Gottesurtheile, der Aſyle huldigten 
die Zuriften überall willig dev Hierarchie, dem blinden Glauben und Aberglauben. Überall 
geftalteten zugleich jene feierlichen Symbole und Kormen faſt jeden einzelnen Rechtsſtreit zu 
einem poctiſchen, ritterlihen Kauıpfe, zu einem Drama, worin zulegt unter priefterlicher Lei⸗ 
tung die Sottedurtheile, die Eide und Eidhelfer, die Feuer- und Waflerproben oder Zwei⸗ 
kaämpfe den Knoten löften und fo die jetzt auch politifch regierenne Gottheit Jahrhunderte 
lang fogar felbft richtete. Gleicherweiſe zeigt jih auch in den Gefehen und Rechtsbüchern der 
tbeofratifche Charakter. So wird in ben Sachſen⸗ und den Schwabenfpiegelnicht bloß jenes theo= 

kratiſche Syſtem über die Ableitung der Gewalt von Bott und die Bajallenfchaft der weltlichen 
Gewalt gegen die geiftlide aufgenommen, es ift zugleich auch die Form der Darjtellung bier 
mie überall poetifch. Statt einer profaifchen abftrasten Angabe des Urſprungs uud des Verhält⸗ 
nifle der Gewalten, wonurd- heutige Geſetze dieſelbe Sache bezeichnet haben würden, wird Hier 
vielmehr Chriſtus unjerer Bhantafie vorgeführt: „als er gen Himmel fuhr‘, und dabei „als er, 
welcher des Friedens Fürft nun heißet, zwei Schwerter, das des geiſtlichen und weltlichen Gerichts, 
dem St.:Betrus befahl“, deſſen Nachfolger, ver Bafall und Statthalter Ehrifti, der Gott und 
Herrſcher auf Erten, „das Schwert ned weltlichen Gerichts dem Kaifer leihr‘. Dieſem als 
geiftlihen Vaſallen „iſt gefegt zu beicheidener Zeit, wenn der Bapft veiter auf einem blanken 
Pferde, demſelben den Stegreif zu halten au dem Auffleigen, damit fich der Sattel nicht ent= 
winde““. Ebenſo werden die Unterſchiede ver Stände dargeſtellt als Die aus den lieben Weltaltern 
flammenden fieben Geexichilde, die Arten und Grade der Verwandtſchaft aber als ſtammend 
aus den Gliedern des menſchlichen Leibed. Die damals gewöhnlichen Bilder in den Rechts⸗ 
büchern, 3. B. die in der heidelberger Handſchrift des Sadjenfpiegeld, enthalten nicht etw, 
moran man höchſtens in unjerer Zeit denken Fönnte, Abbilder einzelner körperlich vorzuneh- 

mender rechtlich wichtiger Handlungen, nein, der ganze geiftige Inhalt der Nechtögebote 
ſelbſt, Satz für Sag wird in Dielen wahren Nedtöfpiegeln für die an ſymboliſch⸗ poetiſche Hüllen 
und finnlihe Anſchauung gewöhnten Bürger und Gerichtsſchöffen durd eine völlige Bilder: 
und Symboljprade gegeben. Sp wird z. B. gleich anfangs die Rechtsregel, daß Bauern, 
Pfaffen, Kräner und Weiber nicht Iehmöfähig feien, dadurch ausgeſprochen, daß vier dieſer 
Perſonen in Abbildungen auftreten, kenntlich durch ihre Symbole (der Pfaffe dur Kutte und 
Tonfur, der Bauer Durch ven Bundſchuh, der Krämer durch pie Eile), uno nun burd das Aus- 
ftredlen ihrer Hände in bittenvder Stellung den Lehnsherrn, ven fein Symbol der Lilienkrone 
bezeichnet, um Belehnung bitten, von ihm aber dadurch abgewiefen werben, daß er ſich ab⸗ 
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wendet und feine: rechte Han, flatt fie zur Belehnung zu gebrauden, ſich feſthaͤlt. So wird Die 
Mechtsregel von der Rechtsfähigkeit nur: lebendig zur Welt gekommener Rinder, die an fid) 
fehon: poetiſch dadurch bezeichnet wird, daß „der Sohn beerbt werbe mit jenes Vaters Lehen, 
wenn ex fo linge lebet, daß man feine Stimme gehören mag in den vier Bänden des Hauſes“ 
(wenn er die vier Wände des Hauſes befchrien bat), ſelbſt wiederum bildlich-poetifch darge⸗ 
ſtellt durch Die Abbildung eines Wickelkindes neben einer Wochenbetterin, die auf ihr ſchreiendes 
Kind hinweiſt, während vier Büſten an den vier Wänden mit einem Finger auf ihre großen 
geöffneten Ohren deuten. Solche Bilder und dazu noch bibliſch-⸗poetiſche Darftellung: bed ganzen 
geiegligen Textes in gereimten Verſen finven ſelbſt bei landesherrlichen Publicationen der Ges 
ſetze in dieſer 40 Culturperiode ſtatt, ſogar woch bei Publication des bambergiſchen 
Criminalgeſetzbuches von 1507. 10) 

Die ſchoͤnſten Erſcheinungen des Mittelalters nüpften fih an dieſen großen. zeligiöfen, 
. portildhen Aufihwung der Genrüther: vie frische Jugendkraft feiner Männer und Thaten, alle 
Die und mit Bewunderung erfüllenden Meiftermerke ver Borfte und der Künfte aller Art, dieſe 
außerordentliche Dienge überall aufbluhenvder Städte mit ihren tüchtigen, muthigen Bürgern, 
mit ihrem Reichthum, mit ihrer Breiheit, ihrer Bildung. und politifhden Macht. Und überall in 
Der Stadt und auf dem Lande, im Fürſten- und Ritterfaal wie in ben mannidfachen. Seiten und 
Berjanmlungen der Landleute ver frohe, heitere Lebenägenuß; ſodaß und alles dieſes jedes— 
mal in freudiges Erſtaunen ſetzt, wenn wir, veranlaßt durch bie zahlreichen ſprechenden Ur⸗ 
kunden, Zeugniſſe und Überbleibſel, es uns lebhaft vergegenwärtigen. Und dieſes alles in 
Zeiten, wo alle dieſe Tauſende kleiner Mächte, Fürſten, Grafen, Dynaſten, Ritter, Biſchöfe, 
Abte, Städte und andere Genoſſenſchaften, durch Die Feudalanarchie auseinander getreten, noch 
täglich unter ſich und felbft gegen bie Landesherren und den Kaiſer blutige Fehden auskämpften, 
ja unter Bewahrung der mildernden und ritterlihen Formen, ber Anfage u. ſ. w., auszu⸗ 
kämpfen das legitime Recht hatten. Denn jeden Freien fand anerkannt dad Fehderecht zu, und 
fein Kaiſer dachte auch nur daran, für immer ober anders als auf eine beftinimte beſchränkte 
Zeit einen Landfrieven zu verfünden. Wer diefed alles erwägt und daun bie fü fehr häufige 

fpätere Verarmung, das phyſiſche und moraliihe Verſinken ver Städte, der Bürger, der 
Bauern wie des Adels, und zwar in demfelben Maße, als bie.fräftigere, unbeichränftere Res 
gierung und ihre ausgebildete Kriegs: und Bolizeigewalt durch flete Handhabung des Land⸗ 

friedens und innerer Orbnung gerade die Verniehrung von Wohlſtand und Eultur zu-verbürs 
gen ſchienen, der wird Die unermeßliche Kraft eines böhern Auffchwungs der Geminher und der 
freien Beivegung der Menfchen nicht verfennen; auch bie ſogenannte „gute Ordnung und 
Ruhe“, bie ohne jene das Grab des höhern Menfchenlebens if, nicht mehr als das höchſte, als 
dd einzige politifhe Gut preifen. Er wird die Cigenthümlichkeit theokratiſcher Berhißtniffe und: 
ihre Vorzüge vor despotiſchen nicht verfennen. 
Doch auch bei Betrachtung viefer Poriode ift dreierlei nicht zu überfeßen: 11) Es konnte 

fürs erſte auch Die theokratiſche Gewalt weder die uxalten Verhältniſſe germaniſcher Freiheit, die 
ja feloft in dem Chriſtenthum und in den Reſten den Urverfaſſung der hriftlicden Kirche. wie in: 
den beilern Grundſatzen des clafitichen Alterthums und des Alten Teſtaments Beitätigung fan= 
den, noch auch die factiſchen fauftrechtlihen Verhältniſſe ausrotten oder ‚gänzlich beflimmen: 
Sie ſuchte dieſelben nur, fo weit möglich, ih und der Vorherrſchaft ihrer Ipeen und. Macht 
für den Colliſionsfall unterzuordnen und ihnen einen theofratifihen, poetiſchen Charakter zu 
verleihen. So war es die Grundidee der papiftifhen Theokratie, daß alle Gewalt vermittelft 
des Papſtes von Gott komme und der Papit, dieſer Gott auf Erden, ſelbſt ſeine Gewalt, ſtatt 
von dem Volke, ebenfalls von oben durch die geiſtliche Inſpiration erhalte. Und dennod. be⸗ 

weiſen Hunderte ſelbſt von päpftlihen und Fanonifhen Urkunden, dag dad Papfithum bie 
durch ven Freibeitsinfkinet der Menſchennatur in dem Alten wie im Neuen Bund mit Gott, in 
allen Urkunden des elaſſiſchen Alterthums wie in allen germanischen Urkunden aller Zeiten aus: 

gefprochenen Grundſätze des Volksvertrags, des Volksconſenſes, der Volkswahl nicht ‚unter: 

drücken konnte, ſondern ſelbſt feierlich anerkannte. 12) So ſtellt z. B. ſelbſt noch jene Urkunde 

10) Welcker, Syſtem, 1, 397. 
11) Bal. auch den Art. Mittelalter. 
12) ©. die ausführlichften, zahlreichiten Beweisftellen für Diefe Vertragsgrunbfüge aus affen Quellen 

unferer Literatur in den Art. Acht und Adel (Altgermaniſcher); ferner bie Art. Beeten und Branbver- 
trag und Welder, Syſtem, I, 104— 181. 
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des Papſtes Gregor, welche vorzugsweiſe ven Cardinälen die Papſtwahl zu uͤbergeben jucht, den 

Conſens des Volko dreimal wiederholt für die Wahl nes Papftes und der Biſchoöͤfe als noth⸗ 
wendig dar. 22) So ſprachen die Bäpfte jelbft dem deutſchen Volke (populus) das Recht ber 
Wahl, ja der Abfehung des Kaiſers, dieſes von Bott kommenden papftliden Vaſallen, aus- 
drücklich zu (f. die beiden legten Noten). Die Widerſprüche verföhnte hier wie anderwärtd ber 
fromme Blaube und er behauptete im Gollifionsfalle in der Theofratie ebenfo vie Borberrichaft, 
wie im despotiſchen Fauſtrecht bie ſelbſtſüchtige Gewalt es that. 

Sodann muß man die theofratifhen Verhältniffe und den Geift des Mittelalters auch an 
fich keineswegs mit unjern einfeltigen poetifchen Berehrern deſſelben ald rein religiös und rein 
nittlich, als die Höcfte oder gar ald eine möglihft wienerherzuftellende Culturſtufe betrachten. 
Man muß fie nicht wie untere kanoniſtiſchen Verehrer des Bapaljgftems wiederherſtellen wollen, 
weder in echt theofratifchen Sinne, no im Dienft der Meaction und des Despotismus. 
Man darf fie ebenfomwenig mit. ven blinden Feinden des ganzen Mittelalters geringjchägend 
mit dem frühern rohen, rein despotifchen Kaufrecht vermiichen oder demſelben gleihftellen. Sie 

‚ waren eben nur jo wie auch die Jünglingszeit des Einzelnen eine nothiwenbige, zun Theil ſchoͤne 
Übergangszeit zum reifern Mannedalter. Wie aber in der blühenden Jugendzeit ver Ein: 
zelnen und in ihren Erfcheinungen, in ihrer Geſchlechtsliebe, in ihren jugenblichen Bhantajten 
und leidenfhaftlihen, fchreärmerifchen Unternehmungen das Sinnliche, wenn auch das Streben 
im Ganzen auf das Höhere geht, dennoch oft unbewußt gar ſehr mit demielben jich vermiſcht, 
fo war es auch bei jener geiftlicden und begeifterten Froͤmmigkeit, bei dem ſinnlichen Gultus, in 
den Kreuzzügen, in jener ritterliden Minne und in dem ganzen Rittertbume der Ball. Auch 
al3 unvermeidlie Erziehungs: und ÜÜbergangsperiode aus den rohen, despotiſchen und anarchi⸗ 
chen Fauſtrecht war ferner jene päpſtliche tbeofratifche Gewalt nur jo lange löblich und wohl- 
thätig,, ald die no unmiünbige, ihrer Vormundſchaft bedürftige Menſchheit mit freier, gläu⸗ 
biger Hingebung ſich ihr anſchloß und unterorbnete, in ihr einen Fortſchritt zur höhern Lebens: 
entwidelung fand, für weichen in einer allgemein ſchwärmeriſchen Zeit auch die Führer wahrlich 
nicht alle außgemeiner, kalter, ſelbſtſüchtiger Lift wirkten, fonbern jehr oft, wie z.B. Gregor VIE, 
in derjelben Begeifterung wie die Geführten fih aufopfern fonnten,, für welchen fie ald Grund: 
lagen und unbedenklich ſelbſt Sittlichkeit und höhere Bildung fördern durften, wie es in Wahr: 
beit die Geiſtlichkeit im Mittelalter that. Aber die Behauptung ober gar eine Wieverberftellung 
theokratiſcher Glaubensgewalt mußte von dem Augenblid an frevelhaft und verderblich werben, 
wo mit der verſchwindenden jugenplicden Veriode der allmählich mündig werdende Geiſt der 
Voͤlker zur höhern, männlichen, zur ſelbſtändig vernünftigen Gulturftufe gereift war und wo 
nun bie früber wohlthätige theokratiſche Gewalt, ftatt einer freien Anerkennung diefer Mündig⸗ 
feit, vielmehr viefelbe mit kalter Lift und Lüge und mit ſelbſtſüchtiger, beöpotiicher Gewalt 
wieder zu unterdrücken ſuchte. Sie ift von dem Zeityunft an frevelgait und ſchädlich, wo fie, 
flatt wie früher durch Ihre theokratiſchen Strafen 6108 einzelne Damals ald verbrecherijch all⸗ 
gemein anerkannte Störungen bed allgemeinen Glaubens negativ wieder auszutilgen, felbit 
pofitiv ihre Macht nicht durch den allgemeinen freiwilligen Glauben, jondern durch die Furcht, 
dur Strafe, Inquifltion und Kegergericht zu begründen ftrebt. Sie iſt verwerflich, natur: 
widrig, ſobald jie die Menſchheit tlickwärts flatt vorwärts führt. Alsdann muß jie zu den 
niederprüdennften Mitteln greifen. Sie, die vorher Sittlichkeit und Geiſtesbildung fürberte, 
die, auch noch aufer den gelehrten und Volksſchulen in den Klöjtern, überall liniverfitäten 
gründete und dadurch gerade ihre Wohlthätigkeit und Zeitgemäßheit darthat, daB fie ed konnte, 
muß dieſelben nunmehr verfolgen. Sie, die vorher gegen Despotismus und Sflaverei der 
Mächtigen die Völker ihügte, muß jet fih mit dem Despotismus, wie 3. B. in Spanien feit 
Bhilipp H., ſchändlich verbinden , kurz überall Rückſchritt, Geiſtesddumpfheit, dad Verſinken in 
Sinnengenuß, Tyrannei und Tod, ftatt wie früher deren Gegentheil förbern. 

Fürs dritte endli fand wirklich die jugendliche theokratifche Periode im 13. Jahrhundert 
und vorzüglid jeit Rudolf von Habsburg (1272 — 92) ihren Wendepyunft und all: 

, 

13) D. 23, c.1. ie fordert, daß religuus clerus et populus oder auch der Berein der Geiſt⸗ 
lichen und der „katholiſchen Laien‘ ad consensum novae electionis accedat. S. andere frühere und 
ſpätere Stellen für die Volkswahlen aller geiftlichen wie ber weltlichen Vorſteher: D. 61,13; D. 62, 11; 
D. 63, 18, 20, 30, 34; D. 79, 5 und den Art. Adel (Altgermanifcher). Das Volk wurde fräter bei 
j m Wahlrecht bei Bifchofss und Papftwahlen gefragt: @efällt er euch, wollt ihr ihm, 

obt ihr ihn 
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mählichen Überganmg in die Periode der männlichen Zeit und ber vernunftrechtlichen freien 
Gtinatöverfaffung. 

Die Auflöfung der altdeutſchen freien Bolld- und Gauverfaſſung und die Ohnmacht der 
Kaiſer, die einzelnen untergeoraneten Glieder und Theile des Reichs unmittelbar zu ſchützen 
und zuieammenzubalten, war endlich burd die von Friedrich IE anerkannte Erblichkeit der feit 
Dtto allgemein lehnbaren Reichsämter faft vollendet. Durch lehnbare, jegt erbliche Erwerbung 
aud der Reichsvogteien von den Reihöftänden war der Kaifer felbft alles gentigenvden Einkom⸗ 
mens beraubt. In dem furdibaren Kampfe der Welien und der Ghibellinen over Hohenflaufen 
und mit dem unglüdlichen Ende ver letztern waren zugleich die großen Nationalberzogthüner 
ganz audeinander gefallen, welche freilih der Binheit des Reichs verberblih, doch in ihrem 
Gebiete einigermaßen Ordnung und Friede erhielten. Mit diefem Verfall ver Gaue und Ser: 
zogthümer und der mehr und mehr zunehmenden ariftofratifchen Abjonberung der Prälaturen 
oder Bisthümer, Abteien, der Ritter und Stänte von ben allgemeinen Volks- und Gerichts⸗ 
verfamndlungen ſchien bei dem allgemeinen Behberenht aller Sorporationen und Einzelnen gegen= 
einander ımb gegen Fürft und Kaifer, vollends in dem großen Zwiichenreich, daß legte politifche 
Band der Öffentlichen Ordnung zu verſchwinden. In diefer Noth fam die Rettung, die Wen⸗ 
dung zum Beilern von den Städten und dem altdeutſchen freien Aſſociationsrecht und von 
beider Unterftügung durch Rudolf von Habsburg. 

In den römischen Municipalflägten im Weften und Süden Deutſchlands hatten ſich, wie 
in allen ehemals römifchen Ländern, die altrömifchen republifanifchen Binrihtungen und Ge: 
fege erhalten. Sie waren in Berbindung mit germaniſchen Elementen und vorzüglich dem alt: 
germaniſchen freien Afloriationdrecht eine Hauptgrundlage zur Ausbildung freier, fich ſelbſt 
regierender politifcher Gemeinweſen gemorben. Lind ſchnell hatten die freien Verfaſſungsgrund⸗ 
fätze von einer Stadt ſich der andern mitgetheilt, indem dieſe entweder geradezu bie Berfaflung 
von der andern erhielt, wie z. B. mit fo vielen andern die Stadt Freiburg 1120 daS freie 
Stadtrecht von Köln, oder doc ihre freien Grundſätze annahm. Durch freie Cinigungen und 
Schutz- und Trugbiindnifle im Innern wie durch ihre während des Interregnung begonnenen 
großen außern linionen, die hanſeatiſche 1241, Die rheiniſche 1254, Die ſchwäbiſche 1381, er⸗ 
weiterten fie immermebr ihre Freiheit, ihre Selditändigkeit und ihren politiichen Einfluß und 
ihligten ihren wachſenden Reichthum. So gaben fie ein Borbile zu einem neuen Aufbau ber 
Geſellſchaft. 

Neue Aſſociationen und Unionen, gemeinſchaftliche Vereinbarungen und Schutz- und Trutg⸗ 
bündniſſe zur gegenſeitigen Zuſicherung und Verbürgung des Friedens und der gemeinſchaft⸗ 
lichen Rechte, zuerſt unter den Genoſſen derſelben Lebens: und Standesverhältniſſe und dann 
der verſchiedenen Genoſſenſchaften unter einander, wurden in den Maße häufiger, ald die 
vielen altdeutihen Vereine (Zamilien= und Gelanmtbürgerichafte: und Markgenoſſenſchafts-, 
Gemeinde:, Bent:, Gau⸗ und PBrovinzvereine) entweder ihre Innere Kraft oder ihre Außere 
Stüge verloren, und als die bloßen Zeudalvereine, wie bie der Vaſallen, Diiniflerialen, Co⸗ 
Ionen, für jic allein ald ungenügend erichienen. Das gemeinihaftlihe Schutzbedürfniß, Das 
Vorbild ver Städte, der germanifche Trieb zur Staatenbildung, zur neuen Bereinigung der 

. ausdeinanderjallenden Beſtandtheile der Staatégeſellſchaft unterſtützten dieſe Unionen ebenſo wie 
die Ausbildung der ſtädtiſchen Freiheit, und Rudolf von Habsburg förderte beide und durch fie 
die Audbildung einer neuen Form der Ausübung ter an ſich uralten reichs⸗ und landſtändiſchen 
Rechte. 

So wurden jetzt die einzelnen Beſtandtheile ver Staatsgeſellſchaft allmählich wiederum 
mehr politiſch verbunden und geordnet. Die des Reichs wurden ausgebildet zu einen aus vielen 
Unterſtaaten beſtehenden Neichd= ober Oberſtaat mit geordneter Reichsſtandſchaft, vie der ein⸗ 
zelnen Provinzen, Grafſchaften oder Länder zu Unterſtaaten mit geordneter Landſtandſchaft. 

Der männliche Kaiſer Rudolf hatte es ſelbſt verſchmäht, nach Italien zu ziehen und ſich 
vom Papfte kronen zu laſſen. Er verwendete vielmehr ſeine ganze Kraft auf die Wiederherſtel⸗ 
lung redtliher Ordnung und Breiheit im deutichen Baterlande. Br ließ alsbald alle Fürſten, 
Grafen, Bitter und Städte auf fünf Jahre einen Landfrieden beſchwören, frafte die gewalt- 
thätigen Ritter mit dem Tode und zerflörte ihre Burgen. Gr begünftigte die von ven ariftofra= 
tifhen Hohenftaufen (3. B. durch Friedrich's JE. und deflen Sohnes Belege von 1219— 31) 
ſehr beſchränkten Städte und die Entwidelung ihrer immer freien Verfaffungen. Die reichs⸗ 
unmittelbaren Städte erſchienen fortan regelmäßig als Reichsſtände. Die Reihötage nahmen 
wieder mehr und mehr eine georpnetere und weniger blos feudale und ariftofratiiche Geftalt an 
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ald bisher. Seit Konrad vem Salter war'das Volk ſelbſt au zur bloßen Zuſtimmung faſt nie 
mehr erſchienen, und die Kaiſer hatten bald mit größerer, bald mit kleinerer Zahl der bloß feu⸗ 
dalen und ariftofratifchen Relchsſtaͤnde ſich berathen, üher die etwa nöthigen Bewilligungen 
auch abgeſondert niit den einzelnen verhandelt. Jetzt bildeten ſich die drei Gollegim: 1) das 
Collegium aller geiſtlichen und weltlichen Kurfürſten, 2) das Eollegium alter geiſtlichen und 
weltlichen Fürſten, ſammt Grafen und Reichsfreiherven oder Dynaften, und 3) das aller reichs⸗ 
unmittelbaren Städte. 

Des Reichs und Reichstags anerkanntes Vorbild unterftügte au bie regelmäßige Theil⸗ 
nahme der unter einzelner Reichsſtände Schutz getretenen Städte an den Landtagen und in Ver⸗ 
Bindung mit den Trümmern alter Volksverſammlungen und mit den Unionen die neue Form der 
Ausübung der Landſtandſchaft. Die wichtigften Unionen des Mittelalters waren nänılich. vie 
jest: entftehenven landſtäudiſchen Unionen der einzelnen. Klaffen von freien Gorporationen und 
freien Männern (Brälaturen oder Bisthümern und Abtelen, freien Herren oder fanbfäfligen 
Donaften, Rittern oder Lehnsmännern und Miniſterialen, Städten und freien Landgemeinden, 
oder Genten, Gerichten, Ämtern), die einen gemeinfhaftlichen Fürften, Grafen over aliaef, 
eritiweder weil er ihr Faiferlier Beamter war, oder durd frühere oder jegige Schug- ober 
Unterovpnungsverträge als ihren unmittelbaren Schugberen anerfannten. Dieſe nın verbürg: 
ten ſich jet gegenfeitigen Brieden und Schug, gemeinjame Berathung und Audübung ihrer 
Freiheitarechte, ihrer. uralten, nie erlofcyenen Zuſtimmungsrechte zu neuen Laftın und Geſetzen 
und ihrer Bertheintgungs- oder Fehderechte jowol gegen den Landesherrn wie gegen fremde 
Gewalt. So bildeten jie immer vollftäudiger aus vielen einzelnen, früher getrennten Thei⸗ 
len einen gemeinjchaftlihen Staat, ald deſſen Nepräfentanten fle handelten und gemeinfchaftlid 
ihre altveutfchen Selbftbefteuerungs-, Selbfigeledgebungs- und Berwaltungsrechte über ihre 
Berhättniffe ausübten. Durch Vereinbarung mit ihrem bisherigen Schugherrn, welcher außer 
feinen Güterbefig bisher mar einzelne getrennte frubale Schugrechte und vom Kaifer verlie- 
bene Amts⸗ oder Hoheitsrechte über die einzelnen getrennten Diftricte oder Klaffen befeflen Hatte 
und nun an die Spihe dieſer Bereinigung trat, begründeten fie ihn gegen Anerfennung ihrer 
Kreiheitd- und Unionsrechte einen wahren Inbegriff von Regierungsrecht über den neu verein: 
ten Staat. Rur wär natürlich diefe ſpäter ſogenannte Landeshoheitsgewalt befchrantt vurd die 
Mitwirkung der Landſtände und burd die faiferlihe und Reichsgewalt. Die letztere jedgch ver: 
wandelte jih von nun an durd immer ſteigende Befchranfung ihrer Concurrenz in ben untern 
Inſtanzen allmählich in eine Bundesgewalt, die nur, joweit der nationale Bunveszwoeck es noͤthig 
zu machen ſchien, einwirkte und eine Oberregierung ausübte. 

‚Rudolf aber begünſtigte auch dieſe Entwidelung. Er heiligte wie kurz zuvor Friedrich H. 
und beffen Sohn Heinrich VIE, durch ausdrückliche reichsgeſetzliche Sanction die altdeutſch Treien 
Zuftimmungs: und Verwilligungsrechte der Unterthanen, erlaubre aber zugleich den Fürſten, 
mit Einwilligung ihrer lanbesunmitteldaren Bürger neue Lanvedeinrihtungen und Geſetze 
zu machen. 1%) 

Dieſe Zuſtimmungen und Bewilligungen, welche die Fürſten früher in: manchen, vorzügtich 
kleinern Ländern, oft auch moch ſpüter in den Öffentlichen Volks: und Gerichtsverſammlungen, 
bei Abſonderungen der Prälaten, Ritter und Städte aus denſelben aber in beſondern Verein⸗ 
barungen mit dieſen allen 4. B. auf Lehe und Hoftagen einholen nrußten, erhielten ſie nun Fürs 
ganze Sand gemeinihaftlic wurd bie neuen Laudſtände. Rudolf ging dabei mit’ feinem Beiſpiel 
in den neugewonnenen diterreihiichen Erblanden vor. (S. Deutfches Landesſtaatsrecht.) 
Leider aber erhielten in diefer feudal-ariſtokratiſchen, kaſtenmäßigen Zeit die neuen Kanpflände, 
nad den Mufter ver Reichsſtände, bald die feudalſtändiſche Abthetlung, gewöhnlich in Prä- 

. laten, Ritter und Städte. Dadurch wurden die nicht zu diejen Corporationen Gehoͤrigen, wenn 
ſie Gutshinterſaſfen von jenen Landſtänden waren, ja hänflg fogar die Stadtbürger unger 
nügend, Die Gutshinterſaſſen der Fürſten meiſt gar nicht vertreten. Selbſt andere freie Land⸗ 
ſaſſen wurden fpäter meift aus den Landſtänden verdrängt, jehr häufig jogar bie früher unter 
bem Nauıen Ämter, Gerichte, Gentenen oder Kirchipiele durch ihre Nepräfentanten auf dem 
Landtag vertretenen bäuerlichen Gorporationen. Die zumal zur Bewilligung von neuen Ber: 
mögendlaften rechtlich anerkannt nöthigen befondern Verhandlungen mit den nicht Repräſen⸗ 
tirten aber wurden, vorzüglich fpäter, ebenfalld öfter verabſäumt. 

14) ©, die Urfunden in den Art. Abel (Im Mittelalter) und Beeten; Hund, Metropol. Salish., 
II, 4073 Boffe, Über Staatseigenthum, S. 29: 
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.. Die männlichen Befreiungslämpfe ver Schweizer zur vollſtündigen Beivahrung itrer.alt- 
germaniſchen Freiheitorechte, Herbeigefichrt Durch Albrecht L, der nad) Dex Abſetzung Adolf's 
son Naſſau (1291—-98) zum König gewäßkt wunde, vermehrten natüriid, Die Hinneigung zu 
ben Ideen ver neuen Periode, Doch hatte mod derſelbe Kaifer nem Papfe förmlich pas these 
kratiſche Recht zugefianden, ven Kaiſern ihre Krone, jedoch zuerft durch die Kurfürſten, zu er⸗ 
theilen und bei nicht einſtimmigen oder beſtrittenen Raifermahlen ſelbſt zu eutſcheiden, auch ben 
@id der Treue dem Papfte ernenert (Clem., 2, 9). Und unter Heinrich Vn., dem Luxemburger 
(1308—13), wurbe bie Anmafung der päpftiihen Gewalt durch Banifaz VIEL faft maples. 
Doch die Kraft der Theokratie war bereitä.im Sinfen. Es entſtand jegt alsbald Miderſtand ver 
franzölifihen und deutſchen Könige und Reichsſtände und dadurch auch bie. Verlegung des päpfl- 
Llichen Siged nad Avignon. In Deutſchland entſtand ver ſiegreiche Kampf gegen das Papab⸗ 
often unter Ludwig dem Baier (1315 — 1346 ; bi6 1330 zugleich mit Friedrich von Ofterveid). 
Er Brach aus, ale der durch Die Merlagung bes päpftlidden Siges fchon gefchmächte Papft So: 
ann XXU. jene päpſtlichen Eutſcheldungsrechte geltend machte und ven Ungehorfam mit dem 
Banme gegen den Kaifer und mit bem Interbict gegen bie Nation beftrafte. Jetzt unirten ſich 
Die Kurfürken. Sie ſchloſſen 1388 zu Renſe ven erſten Kurverein. Die ariſtokratiſchen Reichs⸗ 
Hände hatten ihr altes Borberäthungdemht auch bei der Kaiſerwahl ſchon längere Zeit fo aude 
geübt, daß fie dem Bolfe nur ein Mecht der Zuflimnung ließen, welches noch in Wer Wahl 
Konrad's U. in fehr großer Volfänerfanmliung ausgeübt wurde, ſelbſt aber bis zum Ende des 
Kaiſerthums fletö die förmliche Anfrage des krbnenden Erzbiſchsfs an das Voll und deſſen In 
vor der Krönung notwendig machte. 3°) Alles dieſes ift jehr ähnlich den oben erwähnten BE 
ſchoſs⸗ und Bapftwahlen, und ihnen entfprechenn hatten auch allmählich: in ver theofratifige 
ariſtokratiſchen Zeit die ſieben vornehmften Reichdfürſten und Reichsbeamten, au ihrer Spike 
die drei erſten Häupter der deutſchen Geiſtlichkeit, ähnlich ven Cardinälen bei der Papftmahl 
und den ſpätern Kapiteln bei ven Bifhofswahlen, die Bormahl und zulegt Die Wahl, vie Te 
im Namen ihrer Mitſtände und ber Nation (mac jener zuvor erwähnten theofratiichen Deu⸗ 
tung jeboch im Mamen des Papfled) ausübten. Diele Kurfürften hatten fih überhaupt alle 
mãhlich zu einem befondern höcgften ariftofratiägen Reihäcollegium und Neihäftaatsreth aub- 
gebilvet, deſſen Genehmigung (Willebriefe) ver Katier felsft hei Ausübung der wichtigften 
£aiterlihen Regierungsrechte einholen ſollte. Sept jicherten fie ſich gegenfeitig ihr freies 
MBahlreht zu und fepten dafür Entſcheidung der Stimmenmehrheit fe. Der Reichätag zu 
Stanfiurt aber erklärte unter Anerkennung des Cpifkopalſyſtems flatt des Wapalfuftends 
zugleich förmlich den ausgeſprochenen papftlihen Bann und das Interdict für ungültig, vie 
Kaiferkvone dagegen als unmittelbar von Bott fommend und unabhängig vom Papfte, ſoduß 
von nun an aud) ohne päpftlihe Krönung, die jedoch erfi von Marimilian an ganz unterblich, 
ſchon die dentſche Kaiferwahl den Gewählten zum römischen Kaiſer, nicht mehr blos wie früher 
zum deutſchen Könige machte. Das große papftlihe Schioma (1378-1417) ſchwächte natür⸗ 
lid die Bewalt des Papſtthums immermehr. Unter Karl IV. (11347 — 78) wurben auf dem 
Reichätage zu Nürnberg 1856 durch das wichtige Reichsgrundgeſetz, Die Goldene Bulle, ver 
fieben Kurfürften beſondere Vorrechte als erſtes Reichs: und ala Wahlcollegium und die eben erft 
eingeführte Entfcheidung ver Stinnmenmehrheit, die Untheilbarkeit ver kurfürſtlichen Lande und 
die Erbfolge nach Erfigebwrt in denſelben — altes wunderbar fpäte Erfindungen — beflätigt. Marl 
ben unbedentendern Regierumgen von Wenzel (1378-— 1400), welcher, wir früher die Merovin⸗ 
ger und Karolinger , wie ver Hohenſtaufe Heinrich VIL. und Molf von Naſſan, ebenfakls von 
den Neihötage förmlich abgefegt wurde, und daun Muprecht's von ver Pfalz (1400— 10) 

15) Über die Wahlen der meroningifchen und Farofingifchen Könige: „consensu omnium Fran- 
corum‘, und nad Eginhard's Erzählung von Kürl’s des Großen Wahl noch mit dem Zufatz: Franei 
siquidem facto solepniter generali consilio sibi regem constituunt, ea comditione prae- 

‚ missa eic., und dann: susceptiae sunt utrimqae oonditiones; ferner über die Wahlen auch der 
ſächſiſchen Kaifer, z. B. Otto's 1., durch omnis populus f. Bieffinger, I, 73, und Welder, Syflem, 
I; 117. Über die Wahl von Konrad I. (1024) durch die am Rhein gelagerten fünf deutfchen Haupt⸗ 
nationen: Wippo im Reben Konrab's (bei Piftorins, ©. 468). Noch bei der Wahl Karl’s VII. (1742) 
wendet fich vor der Salbung und Hırltigung der Conſeerator an das Bolt und fragt feierlich: Vaultis tali 
principi et rectori vos subjicere? Wenn bann das Wolf erwidert hatte: Fiat, flat fo erfolgte die 
Krönung und dun gung: Schmid, Staatsrecht, S. 278. Nach dem Sachſenſpiegel, 8, 52, 57, und 
Scymwabenfpiegel, 31, wählen „die Deutfchen ihren König”; diejenigen aber, „welche zum erſten in ber 
Wahl benannt find“, follen nicht, „mac ihrem Muthwillen“ wählen, fondern nach Be prechungen „mit 
ihren Geſellen“ und im Sinn aller ihrer Mitſtände und der Nation. 
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fuchten unter Sigismund (1410—37) fowol die Hufflten wie die allgemeinen Goncilien von 
Konftanz (1414) und von Bafel (1431) eine Reformation der Kirche und der immer noch 
übermächtigen theokratiſchen Hierarchie. Selbſt die reformatoriſchen Derrete des Basler Concils 
wurden aber nur fehr unvollſtändig in den fogenannten Bürftenconcorvaten (1447) vom 
Bapfte zugelafien. Nur das Epiſkopalſyſtem, die Unterordnung des Bapfted unter pie Con⸗ 
eilien und unter die Staatshoheit, fomie dad Bedürfniß „einer wirklichen kirchlichen Reform 
an Haupt und Gliedern“, wozu dieſe Goncilien berufen wurben, waren jest allgemein aner: 
Tann. Und ebenfo ſprach fih auch das Bedürfniß einer politifhen Meformation aus, befon- 
ders auch nachdem Albrecht U. (1437 — 39) die faft ununterbrochene Reihe der Kaiſer aus dem 
Haufe ſterreich begonnen hatte , unter ver Regierung Friedrich's III. (1439 — 93) durch Das 
hoͤchſt merkwürdige Project einer neuen deutſchen Staatöverfaflung, welche ven Namen der Ne⸗ 
formation Friedrichs III. trägt. 

Dritte Periode unferer heutigen deutſchen und europäiſchen Cultur. Dies 
iſt die Zeit der männlichen, vernunftrechtlichen Entwickelung unſerer neuern europäiſchen 
Cultur durch die wiſſenſchaftliche oder philoſophiſch⸗hiſtoriſche, vernunftrechtliche, harmoniſche 
Verbindung und nationale Geſtaltung ihrer Elemente in freier Nationalverfaſſung. Sie geht 
von dem Ewigen Landfrieden und der Reformation oder von Marimillan und Luther bis in 
unfere Zeit, hat aber ihren höchften Gipfel und einen möglichen Wendepunkt zum Berfalf in 
ein wiederum kindiſch und ſinnlich, alfo despotiſch geworbenes Greifenalter gottlob! wenig⸗ 
ſtend bisjegt noch nicht erreicht. Der Weflfälifche Friede und die Sranzdjifche Revolution aber 
bezeichnen zwei Stufen ver höhern oder allgemeinern Entwidelung der wachſenden Vorherr⸗ 
ſchaft des Grundprineips diefer Periode. Das männliche Alter iſt, wie für das Leben der Gin: 
zelnen, fo auch für dad Culturleben ver Völker die Zeit der Vorherrſchaft ver Mündigkeit ber 
frei und ſelbſtändig reflertirenden und prüfenden Bernunft und der gleichgewichtig harmo⸗ 
nifhen Beftaltung aller Lebensfräfte und Berhältniffe unter ihrer Leitung. In jedem aus 
freien, vernünftigen Individuen beſtehenden Verein muß aljo ihre Gefammtvernunft, ihre freie 
öffentliche Meinung, ihr freier, vernünftiger Gefammtwille berrjchen. In ſtaatsrechtlicher Hin⸗ 
fit zunächſt iſt e8 die Zeit der allgemeinen ſtaatöbürgerlichen Freiheit und einer durch freie 
Bürgerwahl begründeten Repräfentativverfaflung. Völkerrechtlich ift e8 ebenfalls die Zeit ver 
allgemeinen nationalen Mündigkeit und Selbſtändigkeit, Freiheit und Gleichheit aller Voͤlker 
und einer zu ihrem Schuß begründeten Bleihgewichtsorbnung. Die Eriegerifche Vertheidigung 
fommt jept aus den Händen der Lehnsmiliz zuexft zwar zum Theil au fürftlicde Sölnnerheere, 
doch immermehr in bie Hände von National= und Landwehrheeren. Die Rechtsquellen find 
jegt, naht dem Vernunftrecht und ver freien Wiflenichaft und Sffentlihen Meinung, die freien 

Staats- und Völferverträge, die nationalen Berfaflungsurfunden oder Gonftitutionen und bie 
Geſetzbücher, in welchen unter Zeitung der philofophifch = hiftorifchen Wiſſenſchaft und in freier, 
nationaler Beftaltung alle Elemente unferer Cultur harmoniſch vereinigt werben follen. 

Eine gange Reihe von Erfcheinungen, von welchen eine allein ſchon hinreichend ſchien, ver 
feeien, vernünftigen Reflerion und Prüfung über den blinden Glauben den Sieg zu verfchaffen, 
wirkten gegen Anfang des 16. Jahrhunderts zufammen. Zu den immermehr fi entfaltenden 
Wirkungen der vielen freien und blühenden Städte und ihres Handels und der fich ſtets meh⸗ 
renden und freier und wiflenjhaftlicher geftaltenden Univerfitäten in allen Ländern Europas 
kam bie Buchpruderkunft, diefes wirkfamfte Organ für Verbreitung und Präfung neuer Ipeen 
und vermittelft der bald erfundenen fliegenden Blätter, Zeitungen und Poſten überhaupt für 
eine freie Öffentliche Meinung. Gleichzeitig war die türfifhe Eroßerung Konftantinopels. 
Durch fie verbreiteten ji gelehrte Griechen und mit ihnen lebeubigere, gründlichere Studien 
der griechiſchen und roͤmiſchen Philoſophie und Literatur durch alle Länder. So entſtand bald 
überall eine prüfende Vergleichung des Alten und Neuen und der verſchiedenen Zeiten, Ele—⸗ 
mente und Einrichtungen. Es begann eine wirkliche philoſophiſch-hiſtoriſche Wiffenfchaft und 
durd fie, durch die Humaniften alsbald ein heftiger Kampf gegen ven alten Scholafticismus 
und blinden Autoritätsglauben; am folgenreichften in der Theologie und gegen den Moͤnchs⸗ 
geift durch Reudlin, in dem Recht und gegen Sloffatoren und Bartoliften durch Alciat. Zu 
allem dieſem nun noch die Zerflörung der ariſtokratiſchen, ritterlihen Feudalmiliz durch das 
Schießpulver und durd die fürſtliche Sölonermiliz, ſowie endlich durch die Entdeckung des See⸗ 
wege nah Oſtindien und der Neuen Welt eine Veränderung des Welthandels, der wichtigſten 
Geſellſchaftsverhältniſſe und Geſichtspunkte. Dazu kam die weitere Entwickelung der in der 
zweiten Hälfte der vorigen Periode neu geordneten landſtändiſchen Repräfentation. 
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So eniftand unter Maximilian (1493 — 1519) die freilich ſehr unvollkommen ausgefallene 
politiſche Reformation durch ven Gwigen Landfrieden (1495) und die zu ſeiner Handhabung be⸗ 
ſtimmten fländigen hoͤchſten Reichögerichte und die Eintheilung des Reichs in ſechs, dann zehn 
Kreife mit collegialer Verbindung und Verſammlung der dem Kreiſe angehoͤrigen Reichs⸗ 
fände. Ein verderbliches Mittel zu ungebührlicher Ausdehnung der Reichsfrelheit oder ber 
Regierungsgewalt zuerft ver Kurfürften, bald auch der übrigen Fürſten, fowol auf Koften ber 
Faiferliden wie der landſtändiſchen Nechte aber wurde ed, daß von der Thronbefleigung 
Karl'd V. an (1520 — 56) unter hauptſächlicher Cinwirkung des anmaßlichen Kurfürften- 
collegs den Kaifern vor ihrer Thronbefteigung außer dem alten Berfoflungseid auch noch eine 
große Ichriftlihe Wahlcapitulation zur Beſchwoͤrung vorgelegt wurde. Großartiger, aber, mit 
Ausnahme der immer allgemeinern Zerftörung ver weltlichen, theokratiſchen Macht des Papſt⸗ 
thums, keiner nicht vollfländig, nicht ohne Theilung und ohne deren blutige und verderbliche 
Folge, jegte unter Marimilian und Karl Luther's freie männliche Geiſteskraft vie Eirchliche Re⸗ 
formation durch. Bleichzeitig entwickelte fi unter Marimilian in ven Allianzen für und gegen 
Venedig, vorzüglich aber in den Kämpfen Karls V. und Kranz’ l., der zwei mächtigften da⸗ 
maligen Herrſcher, als Erſatz der Verbindung und Vermittelung durch Papſtthum und Kalfer: 
thum, die Idee des Gleichgewichts oder der Freiheit und rechtlichen Gleichgeltung der Völker 
mit der Erhaltung einer folden Mächtwertbeilung unter ihnen, daß auf ein ſtetes Gleichgewicht 
der gerechten Partei gegen den ungerecht Angreifenven zu rechnen fei. 

Jede Begründung einer neuen Zeit und Cultur bat zweierlei Hauptbeftandtheile, ven nega⸗ 
tiven ober den der Zerftörung ber veralteten Verhältnifle und den poſitiven oder ben ded Auf⸗ 
baued der. den neuen Ideen entſprechenden Organe und Verhältnifſe. An beide knijpfen fich 
dann die natürlichen Kämpfe ſowol gegen die dieſer Zerſtoͤrung wie gegen die dem neuen Auf: 
bau feinvlihen Kräfte. Oft gehen die zerflörenden Kräfte, oft lange Kämpfe und verfehlte 
Berjude eines dauernden Aufbaues dieſem felbft längere Zeit voraus. So, ald das frühere 
rein germanifche Leben hriftlich und der hoͤhern Eultur entfprechenn umgeflaltet werben folfte, 
zuerft jened Kauftrecht und Karl's zum größten Theile vereitelte Bemühungen. So auch jet 
bei der Berwanbelung des hierarchiſchen Feudalismus in die freien nationalen Repräfentativ- 
verfafjungen. Die Zerftörung, nicht die angemeſſene neue Organifation berrfäte vor in ber 
Intherifhen Kirchenverfaffung und der Augsburger Confeſſion von 1580, in Friedrich's und 
Joſeph's großen Beilrebungen, in der Branzöitihen Revolution. Wie die Fürſten die Zer- 
ſtoͤrung früberer päpftlicder und geiftlicher Oberherrſchaft willig unterflügten, fo wirkte mit 
ihnen zum Theil die Öffentliche Meinung zuſammen gegen vie großen Privilegien ber veralteten 
ariftofratifchen Feudalſtände. Viele Kaifer Hatten ihren italienifhen Händeln und Haus: 
interefjen und Yerbinand IL feiner Bigoterie und den Sefuiten vie Sorge für dad deutſche 
Nationalwohl und eine ihm entfprechende Kraft und Einheit der Reichsverwaltung geopfert. 
Da nun auch bie ungenügende feudalſtändiſche Nationafrepräfentation auf dem Reichstage, 
vollends ſeitdem berfelbe von 1663 an immerwährend und nur durch Gefandte der Reichs⸗ 
fände gebildet wurde, ſich in felbftfüchtigen und pedantiſchen Kleinigkeitögeift verlor, da die 
feubalariftofratiiche Zurückſetzung des Volks auf Reichs- und Landtagen und religidjer Streit: 
eifer überall den politifchen Patriotismus lähmten, fo konnte die fürftliche Gewalt ohne Gegen⸗ 
wehr der Nation immermebr ebenjo die Reichsverfaſſung wie die alten Landesverfaſſungen 
untergraben. Aber die pofitive Reform, ver neue Aufbau zeitgemäßer nationaler und terri= 
torialer freier Kirchen⸗ und Staat&verfafiungen, ließ leider lange auf fi warten. 

Wie ſehr wirflic der Adel und die Höhere katholiſche Geiſtlichkeit durch Ihre kaſtenmäßige 
Bevorzugung und Abjonderung von der Nation meift mehr und mehr in Selbſtſucht, Schwel- 
gerei und Sittenververbniß fanken, wurde bereits in den Art. Adel und Alodium und Feubum 
gefchildert. In diefer Geſinnung hatten dieſe beiden erften Landſtände fpäter meiftens bie bür- 
gerlien freien Landbejlger vou den Landtagen verbrängt, 3.3. in Kleve und Marf 1599, 
im Herzogthum Weſtfalen 1601, fi alsdann häufig große Diäten und Steuerprivilegien und 
andere Vorrechte erſchlichen, 3. B. im Herzogthume Weftfalen 1654, in Berg und Jülich 1664, 
"und bei ſolchem Verfahren natürlich die ehemals „offenen Landtage” in geheime verwandelt, 
fi) gegenfeitig den Bin-des Stillſchweigens auferlegt (juramentum taciturnitatis). Solde 
Landflände nannte Schlözer privilegirte Landesverräther. Ihre Rechte konnten die Fürſten 
Häufig ungefraft allmählich zur Seite fhieben. 

Noch eine andere Faftenmäßige Abfonderung von dem reinen Träftigen Duell des Volfs: 
lebens, die unferer lateinifchen, Eanoniftifhen und romaniftifchen Iuriften, wirkte in Verbin⸗ 
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sung mit ber fehlerhaften unmitielbaren Aufnahme der ganzen fremden Rechtbücher, wie es 
obenfalls oben Beveits geſchildert wurde (ſ. bie Art. Bauer und Alodium und Seudum), hödft 

verderblich. Sie wirkte zur Unterdrückung und Verfälſchung der. freien germaniſchen Rechte umd 
Einrichtungen. Nicht etwa die von ber claſſiſchen roͤmiſchen Jurisprudenz ſelbſt in einer furcht⸗ 
bar despotiſchen Zeit ruhmvoll feftgehaltenen mürbigen altrömifchen Grundſätze mußten gewöhn⸗ 
lich jene Juriſten aus dem Römischen Recht zu Ihöpfen und, ſoweit es die eigenthümlich deutiche 
Rationalität erlaubte, zur Veredelung deutſcher politifher Cultur anzuwenden, nicht jene 
Grundſätze der Freiheit und rechtlichen Gleichheit, der Hohen republifanifchen Würde freier 
Männer und Bürger und der vollſten Eigenthumdfreibeit, nicht jene Begründung aller recht⸗ 
lien Staaten, Gelege und Gewalten durch freien Bertrag und Geſammtwillen, überhaupt 
nicht jene Grundſätze eines wahrbaften politiſchen Gemeinweſens und Gemeinſtuns, jene 
Grundſätze altrömiſcher honestas, aegquitas und bona fides, nicht bie tiefen und fiharfen jurt- 
ſtiſchen Grundbegriffe von einem jelbjländigen äffentlidyen und Privatreiht, von Perfonenz, 
Sagen: und Obligationenrecht und ihrem richtigen Verbältniß, nicht ihre Rechtsvermuthuugen 
für Unſchuld und für Breiheit der Perfon und des Eigentums. 46) Statt deſſen fuchten 
vielmehr jene £aftenmäßigen , ariftofratifgen und zugleich in Enechtifchen Hofdienſt verſunkenen 
‚Zuriften, mit Ihamlofer Unfenntniß und Geringſchätzung ihrer vaterländiſchen Verfaflungen, 
Rechte und Geſetze zu verbrehen und zur Zerftörung berfelben einzelne in das römifche Rechtsbuch 
eingejchlichene vespotifche Ausnahmebeftimmungen kaiſerlicher Reſeripte, wie jene Beitrafungen 
ohne Beweis und Schuld in einem ſchändlichen Majeflätögefeg oder wie die noch dazu irrige 
Entbindung der Kaiſer von Befeg und deren angeblich unbefchränfte Gefehgebungsgemalt, als 
allgemeine hoͤchſte Rechtsgrundſätze einzuführen. Ja jie leiteten aud der augeblihen Regie⸗ 
tungögewalt bed Nömifchen Reichs über die ganze Welt den ſcheußlichſten despotiſchen Unfinn 
ab, wovon weder daß römische Borpus Juris nod die deutſchen Nechte auch nur eine Spur ent= 
hielten, ein Eigenthumsrecht nämlich der Kaifer und fpäter der Lnnbesfürften au dem gangen 
Staate, an Vand und Luft und jene unglüdfelige Regalienlehre, Na ihr follte nur Die culti⸗ 
virte Erpoberfläche ven Unterthanen zur Cultur geliehen, alle andere auf, über und unter ber 
Erde fürftliches Negal fein, fo Borften, Flüſſe Seen, Bergwerke, Windmühlen, Jagdrechte und 
‚alles fogenannte Herrenlofe Gut aller Art in abgeihmarkteiler Ausdehnung. Schon Kaifer 
Friedrich I. Hatte ji auf einem Spazterritt von dem Gloffator Martinus in diefem Sinne ein 
deminium mundi quoad proprietatem deduciren laffen, ihn dafür mit feinem Reitpferd be: 
ſchenkt und darauf von vier Glofjatoren die NRegalientheorie den lombardiſchen Städten auf 
ben Roncaliſchen Feldern vortragen lafien, die indeſſen, wie ber Koftniger Friede zeigt, Leinen 
Geſchmack an der neuen Lehre fanden. 77) 

Do bald fanden die Juriften gröpern Vortheil, dem nahen Landeſherrn als dem ent⸗ 
fernten Slaifer zu dienen, Reichs- und Landesrecht zugleich zu verderben. . Wie durch dieſe 
Regatienlehre, fo raubten fie durch eine zuhllofe Reihe von erjonnenen Redtsvermuthungen, 
die bis zur ſchweren vollftändigen Gegenbeweisführung als bemiejened Recht galten, allen 
Klaſſen deutſcher Unterthanen Freiheits- und Vermögensrechte; fo durch jene Rechtsvermu⸗— 
thungen gegen Exiftenz und Ausdehnung von landſtändiſchen und andern Freiheitsrechten 
der Unterthanen, gegen die altdentſchen freien Autonomie-, Aſſociations-, KCorporations⸗ 
und Gemeinderechte und für unbeſchränktes despotiſches Herrſchaftsrecht des Fürſten, gegen 
die Gültigkeit der deutſchen vaterländifchen Inſtitute und Rechte, z. B. des Sachſen-, des 
Schwabenſpiegels, der ehelichen Gütergemeinſchaft in den drutſchen Ländern und für die allge⸗ 
meine Gültigkeit aller auch noch ſo unpaſſenden, verderblichen römiſchen und kanoniſchen Be⸗ 
flinmungen; ferner gegen Freiheit, freies Cigenthum, erbliche Lehn- oder Pachtrechte ver heut: 
ſchen kleinern Landbefitzer und für urſprüngliche völlige Sklaverei der drutſchen Banern, für 
blos precäten, zeit= und pachtweifen Befig ihrer Ländereien, überhaupt für das Wenigſte von 
Mechten derjelben, ja „‚für bad rare und avantageufe Jus cglonarii, wobei man die Bauern 
jeden Augenblid von Haus und But treiben kann“, wie ein Rechtsgutachten eines hoben han⸗ 
noveriſchen Juriften zu Anfang des 18. Jahrhunderts lautete. Es waren vorzüglidy viefe 

16) Bine Ausführung der tiefen, vortrefflichen Grundideen ımd ihrer bewinbernswerthen, meifterhaf- 
ten Durchführung in der clafftfchen römifchen Jurisprudenz und zugleich des verberblichen Geiſtes fo 
vieler vorzüglich früherer deutfchen Romaniften f. in Welder's Syitem, L, 61, 104, 224, 539, 701 ig. 

17) Muratori, VI, 1018. Bütter, Spec. jur. publ. med. acv., S. 192. Bulgarus, der ebenfalls 
damals mit dem Kaifer fpazieren ritt, hatte zuerſt nein zu jener abfurben Theorie quoad proprietatem 
gefagt, und bemerkte, als er leer ansging: „Amisi equum, quia dixi aequum, quod non erat aequuhm.“ 
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traurigeh Rechtsvermuthutigen, woburch In det That viele mit babfhälthen Domärenfammeik 
ober Gutdherren verſchworene Juriſten noch nach bem Ertegektfähen Fau ehht und dem Dreißig⸗ 
jährigen Kriege vie freien Baltern IM ganzen deurſchen Ländern um He oder Eigenthum 
Braten. Zu allem dem nun noch bie RFechtsunmündigkeit unb Hülfloſigkeit, in welche bie 
lateiniſche Juriſtenkaſte 19) das deutſche Volk verſehte, Indem ſie es allmählich faſt aus allch 
felnen Voltegerichten verdraͤngle, wie fe ihm ſpatet Offentlichkeit und Geſchworenengerlchte un: 
ter beim Vorwande, es fei noch nicht reif, berfagte. Solche Juriſten mußten, natürlich ebenfd 
wie jene Landſtände, mit Unterdrückung ber tomiſchen wie Ber deutſchen Offentlichkeil ind 
Dunkel ſich zurüchziehen. Seitdem nun fait det alten öffentlichen, mündlichen und ſchnellen 
Rechtsverwaltung durch fteles Anklagevetfahren und in Volksverſammlungen und Bencffen- 
oder Geſchworenengetichten die jahre- und jahrzehnbelan en Proceſſe in geheimen Kam— 
mern, in unſichern, unverſtünblichen Acten und dunkeln Ketten, mit @inführung der id: 
milden Shaventötkur jeht für die Freien, niit dem abſcheulichen, unrömifchen wie undeut⸗ 
ſchen inquifitortißeh Verfahren, mit ben ſchaͤnblichen Erfindungen ber ausgenommenen Ver: 
breihen, dir Verdathtigkeitsſtrafen, der Losſprichung blos von det Inſtanz, des ungewall⸗ 
ſamen Hochverraths! Nimmt man vbllends Hierzu noch vieſer Juriſten, von denen ſith Carpzob 
der Theilnahme an 20000 Todesurtheilen rühmte, allzu willige Dienſte fit KReget: und 

* Sttetiproreffe ober für landes⸗ and gutsherrlichen Erwetb Bird Bütdteonfidcatishen ulib Ver⸗ 
inögenäftrafen — darf man alsdann fi noth wundern, wenn patriotiſche Männer, wie did 
Verfafſet der Reformation Ftiedrich's IT. und Ultich son Hutten, In dent Ausdruck Ihres Ab: 
ſcheus und ihtes Gaffes für dieſe Veſt des deutſchen Vatirlandes keln Maß finden konnten? 
Scheint es hoch übertrieben, wenn englifche Staatömähner einen Hauptgrund britifäer Freiheit 
darein ſetzen, daß man in England die Doctoren der fremden Rechte aus dem Varlament Un 
delt Setlchten verbannte, nientals bie gähzen fteniden Geſetzbücher aufnahm und fi} ſo die alt= 
germaniſchen Geſetze und Volkstechte rettete? | | 

Solchergeſtalt alfo konnten wol vem endlichen vollkommenern Siege ber neuen mäunlichen 
Kap und Cultur auch in Deutſchland, wie in din meiften Staaten von Europa, unerfreuliche 

Anipfe, Reactionen, Revolutlonen iind fornılofe abſolutiſtiſche Zuſtände vorausgehen, ja Ih 
Deutſchland ſogat vorübergehend die Auflöfung und Zerfplitterung der Nation. Ihre viel 
fünberete Aufgaße im Mittelafter , ihre Kämpfe gegen päpftlichen Despotismus In Italien un 
* Schutz ber neuen Glaubensfreihelt, ihre weniger abgeſonderte Lage hatte die deutſche Na⸗ 
to verhindert, fo ftühzeitig wie z. B. England und Frankteich bei dem Zerfall des feudalen, 
thevkratiſchen Ghriftenflaats auf ſich ſelbſt den Blick zu richten, ſich ſelbſt zu erfaſſen, ihre 
feudalen Genoſſenſchaften feſt zu einem nationalen Ganzen zu vereinigen. 

Leidet hatte Katl's V. macchiavelliſtiſche, kleinhetzlge, AU feinen Staaten und ihm ſelbſt 
ververbliche Politik die Refotmatlion abgewieſen und ethe Veteinigung der getrennten Vartelen 
nicht zu Staude Bringen können. Rechlswidrig überlleß er ſeineni Sohne, dem Spanier Phi: 
lipp, das Reichsland der Niederlande. Doch begrütivete der Religionsfriede von 1555 recht⸗ 
lichen Ftieden nid Freihelt für Beine Religlondtheile. Leider aber wirkte ſchon untet Ferdi⸗ 
nano. (1586 — 68), Marinliian I. (1564— 76), Rubolf IL. (1576 — 1612) iind 
Matthius (1612 — 19) der 1540 zur Stülße der ſinkenden Hierarchie geftitete Jeſuitenörden 
af vas ungiückſetigſte. Sein Einftuß bewirkte, daß die Schlüffe nes Contillums von Trient 
1563 flatt einer Bereinigung der getrennten Parteien und flatt der fon von den Concilien zu 
Konflatiz unit Bafel und vor det ganzen Chrifteriheit geforderten Reform der katholiſchen Kirche 
vielmeht den feindlichfteti Gegenſatz und ver äußerſten Rückſchritt fanetionirten. Der Jeſuiten 
furchtbater Einſtuß vorzüglich duf ihte beiden Zöglirige, auf Ferdinand II. (1619—37) und 
Marimilian von Baiten, md die fanatlfchen, graufamen, aber conſequenten teactlohären Be— 
ſtrebungen dieſer beiven Fürflen verſchuldeten das unheilvollſte, ruhmloſeſte aller Ereigniſſe der 
ganzen deutſchen Geſchichte, den Dreißigjährlgen Religionskrieg (1618 — 48) und deſſen 
furchtbar grauſame, auf Jahrhunderte hin für ganz Deutſchland, für ſeine geiſtige und mate⸗ 

18) Deutſch oder „die Bauernſprache“ zu ſchreiben, nannte fle Jahrhunderte lang geführliäh, „weil 
es die Bauern zum Nachdenken Über das Recht und zum Rebelliren führe, der Surieprubenz bie estime 
nehme und die Bauern felbfl zu Inriften mache‘. Gerhard's Vorrede zu Thomaſtus' Goͤttlicher Rechtes 
gelahrtbeit, 8. 17 u. 21. Deshalb auch jene Verachtung und Vernachläſſigung der deutſch geichriebenen 
arolina (f. d.). 
Staats⸗Lexikon. IV. 27 ' 
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rielle Cultur verwüſtende Geflalt. Unter Ferdinand DU. (1637 — 57) ſchloß Dielen auch durch 
den auswärtigen Einfluß für alle Zeiten verderblichſten Krieg endlich der Weftfalifche Friede zu 
Münfter und Osnabrück (1648). Diefer fanctionirte außer dem Landverluft an die Fremden, 
wie des Öfterreichiichen Elſaſſes und der lothringifchen Bisthümer Meg, Toul und Berbun an 
Frankreich, aufs neue, wie ſchon der Neligiondfriede in Beziehung auf die Reichsſtände und für 
dad Reich, die völlige een: der Reformation und die Gleichheit ver Proteftanten mit den 
Katholiken, ſodaß auch auf dem Reichstage für Religionsſachen nicht mehr die Stimmenmehr⸗ 
heit entſchied, ſondern beide Theile ſich gleich gegenüber traten (in partes gingen) und auch eigene 
Gollegien, Corpus catholicorum und Corpus evangelicorum, bildeten. Gegenũber den ein⸗ 
zelnen Landedregierungen dagegen erhielten die anderögläubigen Unterthanen leiner nur in⸗ 
foweit Rechte freier Religionsübung und politifche Rechte, als fie dieſelben in dem jegt foge- 
nannten Entſcheidungsjahre 1624 oder durch fpecielle Landesverfaſſungsverträge hatten ober 
erhielten. Die reichs- und landſtändiſchen Rechte garantixte überall dieſer Frlede. Durch feine 
Anerkennung der Zandeshoheit oder einer halbfouveränen Regierungsgewalt und leiver ſelbſt 
bed Bündniß- und Kriegsrechts aller deutſchen Reichsſtände, ſowie burd bie frühern ober ſpä⸗ 
tern Wahlcgpitulationen war Deutihland jept faft mehr ald vollftändig in einen bloßen Bun- 
dedſtaat verwandelt. 

Alle Schmach und alles Unglück dieſes Kriegs und ſeines Friedens tilgten noch immer den 
unglückſeligen Religionshaß nicht, und, die Jefuiten und Theologen wußten“, nach den Wor⸗ 
ten Johannes von Müller's (IX, 325), „ven vaterländiſchen Verſtand ſolchermaßen zu verrücken, 
daß nicht nur aller Fortgang echter Lebensweisheit und des guten Geſchmacks verabſäumt und 
hintertrieben, ſondern auch ein Fürſt mehr und mehr von dem andern, jedermann aber dem 
Vaterlandsgefühl entfremdet wurde“. 

In dem äußerſt langſamen, zuerſt mehr geiſtigen Fortſchritte der europäiſchen Menſchheit 
nad dem Dreißigjährigen Kriege machten nah Entkräftung ver Hierarchie und der Feudal⸗ 
fände großentheilß die nun unbefhränftere Fürſtenmacht und ihr Haus- und Hofintereffe, mad: 
ten der Höfe Willkür, Verfhmendung und Verderbtheit ji geltend. In dem getheilten 
Deutfhland führte Diefed unter Ludwig XIV. felbft zu ven furdtbarften äußern Erniedrigungen 
und zu neuen vandalifchen Verwüſtungen. Doch zeigten die vorzüglich durch des engliſchen 
Königs Wilhelm Verbienft iminer ernenerten Allianzen gegen Ludwig's endlich gedemüthigte 
Eroberungdluft ven Werth des völferrechtlichen Gleichgewichts, welches auch den ſchon an ven 
Thoren der Heinen Nepublif Genf ftehenden Heeren des mächtigen Königs Stillſtand gebot 
und die Einmiſchung in die Revolution des Freiftaats verhinderte. So und unter ven Leiden 
vieler und langer Cabinets- und Hauskriege, wie des franzöjiih-fpanifchen (1667 — 79), des 
deutſch⸗franzöſiſchen (1688 — 97), des Spanifchen und Ofierreichiſchen Succeſſionskriegs 
(1701 - 14 und 1740 — 48), verfließen in dieſer überwiegend monarchiſchen Zeit die Regie⸗ 
tungen von Leopold I. (1658 — 1705), Joſeph L (1705 — 11), Karl VI. (1711 — 40), 
Karl VII. (1740 — 45), Franz J. (1745 — 65). 

Neuen geiftigen Aufſchwung, fernere Zerftörung der hierarchiſchen und feubalen Verhält⸗ 
niffe und geiftigen Fortſchritt für die Grundidee dieſer Periode bereiteten Friedrich II. von 
Preußen und des Kaiſers Joſeph Regierung (1765— 90) vor allem durch ihre Achtung des 
höchſten Geſetzes dieſer Periode, der Geifteöfreiheit und einer freien Öffentlihen Meinung. 
Seht endlich Fam auch die vernunftrechtliche, freie Staatsidee — das, was neuerlich Bluntſchli 
und Häuſſer im Gegenfag zu dem Papalfyften oder zu der Theofratie des Mittelalter ven 
„modernen Staat” nannten — zur vollen Entwidelung‘, nachdem ihren Sieg ſchon bie 
Kämpfe unter Ludwig dem Baier und die Reformation begründet hatten. Die jegt ebenfalls 
mit voller Kraft jich entwickelnde deutſche Nationalliteratur zeugte und wirkte für die noch 
unerlofchene deutfche Freiheit und Nationalfraft. Und fo wenig wie im Mittelalter unjer 
Nibelungenlied, unfere Kauftfage, unfer Neineke Fuchs, oder unfere deutſchen Baumeifter und 
Maler, unfer Gutenberg, fo wenig wie fpäter unfer Zuther und Thomaſius, unfer Leibniz und 
Heineccius in den übrigen europäischen Nationen überftrahlt wurden, ebenfo wenig wurben es 
jest Windelmann und Leifing, Kant, Bichte, Jacobi und Schelling, Klopftod und Voß, Herder, 
Wieland, Goethe und Schiller und fo viele andere Meifter in allen Fächern. 

Diefe echte Narivnalliteratur mit ihrer bemußten Richtung auf Geifteöfreiheit und Hu: 
manität, auf vernünftige Vervolllommnung, vie Rechts- und Freiheitsbeſtrebungen jegt 
au der beſſern Suriften, doch meiftens nur ber germaniftifhen und publiciſtiſchen, und 
mande Kämpfe für pas öffentliche Recht und gefeliche Freiheit im Innern Deutſchlands, 
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.  befonders aber Die Freiheitäfämpfe und Revoluttonen in faft aller europälfchen Staaten und 
vor allem vie großen nieberlänbifchen , engitihen, amerikanifchen und franzoͤſiſchen Revo: 
Intionen mußten aud) bei und für bie. Ibeeninewer nationaler Freiheit wirken. Sehr begreif- 
lich hätte bei: diefen Ideen und bei dem verakteten, Eraftlojen deuiſchen Berfaffungszuftande 
nur eine zeitgemäße Reform in den unter Reopolb I. (1790 — 92) audgebrodenen Stär: 
men der Franzoͤſiſchen Revolution und fpäter und retten Eönnen Statt ihrer erfolgten eine 
lange Zeit hindurch und zuetft unter Kranz li. (1792 — 1806) unglückliche Reactionsver: 
fuche. Die deutſchen fürſtlichen Soͤldner erlagen überall ven für Breiheit und Volksehre be: 
geifterten franzoͤſiſchen Volksheeren, vollends als nach dem Aufgeben der Nation durch 
die Friedendſchlüſſe von Bafel (1795) und Campo: Hormio (1797) bald Deutſche gegen 
Deutfche die Drudermörberijche Waffe führten. Der Friede von Luneville (1801) aber lieferte 
das ganze beutfche linke Rheinufer an Frankreich, und der Reichsdeputationshauptſchluß von 
1803 vertheilte nach franzäftfchen und ruſſiſchen Vorſchrifien einen großen Theil der Laͤnder 
deutſcher Reichsſtände unter ihre Mitſtände. In dem mit auswärtiger Gewalt insgeheim ver⸗ 
handelten Rheiniſchen Bunde ſagten ſich 1806 viele deutſche Reichsfürſten von dem deutſchen 
Nationalvereine los, ließen von fremden Fürften abermals eine Menge anderer deutſcher 
Staaten mitten im Frieden unter ſich vertheilen und ſtellten ſich mit ihren Heeren unter des 
franzoͤſiſchen Eroberers Oberbefehl. Ebenſo formlos und ohne Zufttmmung der Nation ober 
auch nur aller Reihöftände zog ſich alsbald auch der deutfhe, nun Öfterreichifäge Kaifer mit 
Riederlegung ver deutſchen Kaiferfrone aus dem Nationalvereine zurück. Factiſch, nicht rechts⸗ 
geltig, wie der König von England als Kurfürft von Hannover flerd erklärte, war derfelbe 
aufgeloͤſt, factifch, nicht rechtögültig der auch fpäter allgemein ale nichtig erfiärte Rheinbund 
abgeichloffen. Mit Hülfe deutſcher Krieger wurden nun Preußen und Oeſterreich 1806 und 
1809 an den Rand des Uintergangd gebradt. Immermehr wurden deutfhe Länder Frank⸗ 
reich einverleibt, die ganze Nation aber ſchmachvoller fremder Unteriohung bingegeben. 
-Deutiälands Söhne wurden endlid in Spanien und Rufland zum Vernichtungokampfe auch 
gegen die Selbſtändigkeit der übrigen europäiſchen Nationen geführt, in Rußland ſogar bereits 
unter Mitwirkung öſterreichiſcher und preußiſcher Hülfstruppen. 

Doch folches UÜUbermaß des Elends und ver Schmach Hatte endlich der Nation und den Fürs 
ften über die Duellen derſelben, die Vernachläſſigung veutfcher,, patriotiiher Gefinnung und 
ihrer Grundlagen, deutjcher Verfaffung, deutſcher Nätionaffreiheit und Einheit, die Augen 
geöffnet. Wohin ihre Vernachläſſigung, wohin Verfaffungslofigkeit führe, das harten jetzt 
alten, das Hatten den nur an ihre Hausmacht denkenden Kaiſern, ven nur nad unbe 
ſchränkter Fürſtenmacht firebenden Kurfürften und Fürften, forte dem nur nach arifofratifchen 
und Höftfchen Privilegien lüfternen lawvflänpifchen Adel, das hatten jenen unpatriotiichen 
Theologen und Juriften wie den in Stumpfiinn und Materialismus verfunfenen Bürgern und 
Bauern, jedem in feinem Kreife, furhtbare Folgen fühlbar gemacht. Gegen die felerlichſten 

fürftlihen Zufagen der Herſtellung deutſcher nationaler Einheit und Freiheit vurch eine den 
Wünſchen des Volks entfprechende Verfaffung griff daher Die ganze Nation mit nie gefehener 
Begeifterung, Einmüthigkeit und aufopfermver Anftrengung zu den Waffen, vernichtete wie mit 
einem Schlage die unnationale verhaßte Löwengefellichaft des Nheinifhen Bundes, ſchlug ein⸗ 
und abermal die furchtbare Macht des Erobererd zu Boden, gründete der befiegten franzöflichen 
Nation ihre Freiheit, und der nad dem erften Barljer Frieden und wieder einem franzöſiſchen 

Kriege auf dem Wiener Congreß abgejchloffene Deutſche Bund vom 8. Juni 1815 jollte auf 
für die ſiegenden Deutjchen die rechtlichen Grundlagen zur Erfüllung jener fürftligen Anerken⸗ 
nungen und Zujagen abgeben. Leider juchten in dem blos völkerrechtlichen Staatenbunde die 

Bunbdesregierungen feit 1819 im reactionären Gegenkampfe die zugefagte neue Freiheit zu 
vernichten. Veraltete fauſtrechtliche und theofratifche Richtungen der Junker und Ultramon- 

tanen wurden jegt von ven Fürſten zu Hülfe gerufen. Die Nation aber und zunädft die Lands 
fände in den neuen Repräjintativverfaffungen nahmen ven Kampf tapfer und bebarrlich auf. 
Sie verfeßten den neuen Despotismus tödliche Wunden und erhoben ſich 1848 muthig für 
den Sieg freier nationaler Berfaflung. Noch einmal vereitelte die Reaction den völligen Sieg. 
Der Kampf aber dauert mit fletd neuen Erfolgen fort und wird nach menſchlicher Vorausſicht 
mit fiegreichem Grfolge gekrönt werben. 

m. Schluß. Wie wechfelvoll, wie mit Verirrungen und Schwächen untermiſcht auch 
unjere vaterländifche Geſchichte fich darſtellen möge, unvertilgbar lebt doc in berjelben jene hohe 
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Idee und Beſtiumung unferer Nation, die Befitemung einer freien, nationalen, deutſchen Gr: 
fialtung und Fortbildung der Kultur des meuſchlichen Geſchlechts inınitten des Vereins freber 
Brudervötler. Und feiner andern Nation nad ſteht troz ſchwer gebüfter Abirrangen sufere 
deutſche in aer Verwirklichung der gemeinfchafttidgen europätichen Gultur, keiner in muthvo llem 
Sreiteitöfaumpie gegen des alten una neuen Rom, gegen Napoleon's Welttgrannei. Als ein 
unzerſtoͤrtes Grundgeſet endlich zieht fih durch alle noch ſo verſchiedenen Entwidelungeftufen 
die altgermaniſche Nationalfreiheit. Allgentein nennt man die Hauptentwidlelungsperioben, 
welche allein eine durchgreifend veränderte Beflalt, einen verſchiedenen Geiſt unferd deutſchen 
Volkslebena bezeichnen, Durch die offen zu Tage liegende Wahrheit gezwungen, altdeutſche Zeit, 
Fauſtrecht, Hierarchie und philoſorhiſches Zeitalter. Wir nannten fie im weſentlichen völlig 
beiſtimmend, indem wir nur zu grünblidderer Würdigung des unvermeiblichen wie des freien 
Böfen und Busen, des Bleibenden mie des feiner. Natur nah Vorübergehenden in ihnen ihre 
geſetzlichen Principien aufſuchten: Urzeit, Kindheit, Jugend und Mannesalter unferer hen: 
tigen Gultur. So trat es Doppelt klar und flegreich Hervor: Die deutfche Nationalfreiheit, — 
Die Des Tacitus, an welche noch unfere heutige Freiheit hiſtoriſch anknüpft — wurde nur vor: 
übergehend und factifch in den Anfängen unferö neuen Culturlebens durch unvermeidliche, jeht 
verihwundene Entwickelungs⸗ und Übergangszuflänbe, durch ſinnlich fauftrechtliche und theo⸗ 
kratiſche Feuvalverhältniſſe zurückgedrängt oder in neue Formen gekleidet, niemals aber zer: 
Rört oder rechtlich aufgegeben. Vielmehr behaupteten die germaniſchen Breißeitögrundfäge 
ſtets ſelbſt eine wenn aud oft bebrängte hiſtoriſche Exiftenz. Es ift ja gerane die unüberwind⸗ 
Liege Lebenskraft dieſer germaniſchen Kreiheitägrunbiäge, welche in Verbindung mit der gangen 
hoͤhern europäifgen Kultur endlich bei gereifter Kraft der leztern auch bei und jene feubalen 
und tbeofratifchen Verbältniffe ſelbſt ſtegreich immermehr überwunden, fie, als nur verſchwun⸗ 
denen Zeitaltern augehörig und als dem unferigen unangemeſſen, ausgeſtoßen hat. Je gränbe 
licher man aber die bisher überſehene Periodiſirung unſerer Geſchichte und die zufammens 
hängende eigenthümliche Natur, die Grundprincipien der despotiſchen, theokratiſchen und ver⸗ 
nunftrechtlichen Verhältniſſe erfaßt, um fo mehr wird man bie bisherige verderbliche Ber: 
miſchung derſelben vermeiden. 

Dem Kindesalter und der Bevormundung find wir entwachfen. Ale hoͤchſtes ſittliches, 
geiſtiges Princip unſers Lebens erkennt unſere gereifte Vernunft jetzt nicht jene hierarchiſche 
Auslegung des Chriſtenthums mit ihrer weitlichen geiſtlichen Herrſchaft, ſondern jene aus der 
echten Duelle geſchoͤpfte chriſtliche Lehre. Und dieſes iſt jene Lehre, welche (ſ. Chriſten⸗ 
thum) die größtmögliche Freiheit zugleich mit der würdigſten Ordnung begründet, deren nie 
ganz zu unterdrückende Gewalt ſelbſt in dem despotiſchen und ariſtokratiſchen Mittelalter, ind⸗ 
beſondere auch in ſeinen Rechtsbuͤchern gegen ungerechte und unbrüderliche Unterbrüdung und 
Bevorzugung kämpfte. - 

ALS Vorbild der irdiſchen rechtlichen und politifchen Grünbfermen des Lebens gelten und 
jegt nicht eiwa jene Ginrichtungen und Grunbfäße des claſüſchen Alterthums, welche, wie die 
faflenmägigen patricifchen Vorrechte, die unchriſtlichen Che- und Aeltern= unb Sklavenrechte, 
offenbar nur als Nele noch ungereifter Cultur der Griechen und Römer erfcheinen und bei 
höherer Entwidelung derjelben und auch im Roͤmiſchen Recht mehr und mehr gemilpert und 
abgeichafft wurden. Ebenſowenig diejenigen, welche offenbar nur al3 Ausartungen, ald Gründe 
und Folgen des ſpätern tiefen Verſinkens diefer Völker erjcheinen und felbit von ven Grund: 
fägen des clajifchen Möniichen Rechts verworfen werden. Wir achten nur jene beflern, die be: 
währten, mit unfern &riftlihen und nationalen Grundgefegen vereinbarlichen alterthünilichen 
freien Rechts⸗ und Stantögrundfäge, fie, deren Berwirklihung die Griechen und Römer und 
ihre Geſetzgeber in ihren Ichönften Zeiten erftvebten,, weiche igre Staatömänner und Geſchicht⸗ 
fihreiber mit dem Feuer der ergreifendftien Begeifterung erfüllen, diejenigen, welde, wie 
3. B. ihre Grundſätze ver freien Gorporation und Municipalverfaffung, in unſern Städten im 
Mittelalter für die Ausbildung der Freiheit und der Staatdider ſich wirkſam erwiefen und 
welche jet immer tiefer und richtiger aufgefaßt werben. 

Wir fuhen endlich nit mehr wie echt deutſchen Grunpfäge für die nationale, ſelbſtãn⸗ 
dige Geſtaltung unſers ganzen Culturlebens mit unſern Junkern in jenem despotiſchen, anar⸗ 
chiſchen Fauſtrecht und kaſtenmäßigen Feudalismus, welche unſere altveutiche Freiheit unter: 
drückten und uns zuletzt in unbeſchränkte Fürſten- und Höflingsherrſchaft und in Schmach und 
Elend ſtürzten. Wir holen und auch nicht mit unfern Ultramontanen unfere chriſtlichen Staats: 
grundjäge bei Bregor, Innocenz und Bonifaz. Nein, wir juchen die erjtern in jenen echt deut⸗ 
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fihen Freiheitogruvdſaͤten welche vor alten Voͤlbern die freien Briten fi zu bewahren wußten, 
durch welche fie nud nach ihrem giorreichen Vorbilde bereitö bie große Mehrzahl unferer germa⸗ 

nifchen Brudervolker bie völlig undentfche und verberbtiche Schrankenloñgkeit der. Fürftenmacht 
eben ſo glücklich als Fauſtrecht und Feudalismus befkegten und in freier ſtaatshürgerlicher reprä— 
ſentativer Verfaſſung die ganze Cultur der vernünftigen Geſammtüberzeugung oder der wahren 
offentlichen Bolfämeinung entſprechend national geſtalteten. Wir entnehmen die chrifilichen 
Grunzfäne ebenfalls ihrer reinen Urquelle. 

Der mahren Iffentlihen Meinung, der Gefemmtvernunft, dem wahren Vernuuftrecht end⸗ 
ſprechend, fagten wir. Bilden denn nicht wirklid jene vreifahen Grundſätze, anf die (Br 5, 
©. ZLIX) bezeichnete Weiſe grundgefeglic und dem harmoniſchen Lebenstrieb entſprechend 
anfgefapt und vereinigt, Die Grundideen, ben Inhalt, pas Gefetz, gleichſam Grift, Leit wnp- 
Steele unjerer Cultur, unfers heutigen höhere Menjhenlebenst Und muß die wahre Uber 
zeugung eined Volfs nicht ihm felbft, feinem eigenen höher Leben entiprechenn und getreu 
und eben dadurch gültig und unüberwindlich fen? Muß wicht amfsre Vernunft aus alten 
Quellen unfers häheen Lebend fchöpfen und fie grundgeſetzlich harmoniſch vereinigen ? Thut 
fie es nidt auch unbewußt? 

Ja, durch Huiftkiche, durch römische und dentjche Gefetze, durch die Grundlagen mierer In⸗ 
ſtitute und Lebensverhältniffe und durch un bewußten Gebrauch, durch den chriſtlichen, nen clafil=: 
ſchen und deutſchen Jugendunterricht, ſowie durch Verfaffungen und Boͤlkervertraͤge bilden 
jene chriſtlichen nnd die beſſern bewährten claſſiſch-alterthümlichen und deutſchen Grundſätze bie 
unfichtbare geiftige Macht, welche Die and ihr erwachſene europälfhe Breiheit und Bildung und 
die weſentliche Ubereinftinnmung Der flaatd: und völkerrechtlichen Verhältniſſe der chriſtlichen 
Staatenerhält. Ste find ed, welche die größte Erſcheinung der Weltgefchichte, das große euro⸗ 
päiſche Gemeinweſen und feine oötkerrechtliche Freihheits⸗? wie jeine hülfteihe Culturverbindung 
gründeten, melde die Germanen, nachdem ſie durch zahlloſe Goloniem, durch ihre Fürſtenge⸗ 
Schlechter auf alfen europäischen Thronen und durch das Übergewicht ihrer Cultur diefe legtere 
den: Celten und Siamen mittheilten und in alle Welttheile verpflangten, ſo ruhmvoll an bie 
Spige des menſchlichen Geſchlechts flellten. Beruhend auf unferer Geſchichte und Bildung, ger. 
heiligt durch unfere Religion, ausgebildet und feftgehalten durch unfere Wiffenihaft, tawfenbs 
fach zuſammengewachſen mit: allen Lebeusverhältniſſen, bewährt durch traurige und glückliche 
Erfahrungen, ſtets neu ausgeſprochen und für und lebendig erhalten durch Die öffentlihe Mei" 
nung nicht eines, fondern aller hriftlihen Völfer, haben dieſe Grundſätze eine fo unwiderſteh⸗ 
liche Gewalt erhalten, daß alle Kräfte ver Wiberſtrebenden an ihr zerfihellen, ja dag. feibfk eine 
eigennügige Herrſchſucht, wie Die des neuen Napoleon, fie zu Hülfe rufen und förkern muß: 
Sie find ein. unausldjchliches Licht unferd Lebens geworben, weiche deſto glänzenber mwieber 
hervortritt, je mehr es vorübergehend, fet es durch Fauſtrecht, Feudalismus und Hievarchie, 
fei es durch Jakobinismus, Napoleonismus oder Reſtauration oder irgendeine dem Stand- 
punkt ımferd heutigen Lebens und ber hoͤhern Sarmonie all feiner Geſetze widerſprechende 
Thaorie verdunkelt zu werben ſchien. 

Die dieſen tiefſten Grundlagen des gangen hoͤhern Volkslebens entſprechenden , durch den 
harmoniſchen Lebenätrieb immer aufs neue hervorgerufenen Überzeugungen eines freien Volks, 
des für das Gemeinwefen wirkſamen geiftig lebendigen Theils deſſelben, bilden nun im ver That 
die wahre oͤffentliche Minung und Geſammtvernunft deſſelben; die durch deſtimmte Zeitverhält⸗ 
nifle befttmmte, beſondere, jetzt als vorzugsweiſe weſentlich erſcheinende Lebensrichtung der affent⸗ 
lichen. Meinung aber bildet den wahren Geiſt der Zeit. 

Hier alſo allein findet man vie mahre Öffentliche Meinung, worüber ſo gänzlich wider: 
ſprechende Theorien jüch vernehmen laffen. Heute hoͤrt man, wie fie bie. Zönige und. bie Völker 
einftimmig ald die Königin: der Könige anrufen und begrüßen, nie in ven Freiheitskriegen 
und noch auf vem Wiener Gongreß. 2?) Moxrgen wird: fie ein Nebrigeift., ein Spufgeift ge> 
ſcholten, ven man nirgends zu. finder und. zu faflen vermöge. Dieſer findet ſie in jebem Zei⸗ 
tungslärm oder Vöbelgefchrei, jener in: den Sproulationen jeder augenblickliches Aufjehen. ers 
regenden Schulphilojepbie. Aber nur in der richtigen Auffaffung aller Beſtandtheile unferer: 
Guttur, in ihrem grumgefeglichen Berhättuifle, nach ver gegenwärtigen Stufe der Bolfscultur 
und. wie jie bas freie Volf ausfpricht, finder man bie ſtaatsrechtlicht Begründung wie die ride 
tigen ſtaatsrechtlichen Kriterien der wahren: ofentlichen Meinuns. 

10 ©. den At. lan as, TOT); Welder's Abhandl. für öffentliches mech, S. 74 fg. 
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Eine diefer oͤffentlichen Meinung und Geſammtvernunft entfprechende Geſtaltung deutfcher 
Nationaleinheit und Freiheit, fie iſt es, weiche bei dem Beginn und nad Beendigung unierer 
glorreihen Freiheitskämpft fo einflimmig wie nie zuvor die Fürſten und das Volk als die 
Aufgabe unferer Zeit, ald die Grundbedingung unjerer Criſtenz und Ehre anerfannten und mit 
heiligen Eiden fich gelobten. 

Möge alfo nimmer unglüdfeliger Rath verleiten, Diefe Eide zu brechen und der auf Ber- 
nunft, altem Recht und fürftlicher Anerkennung beruhenden deutſchen und europälichen dffent- 
lien Dleinung ſich entgegenzuftellen; möge nimmer eine befhönigenbe Hinweiſung auf ver- 
ſchwundene Bildungdzuflände und die augenblickliche Straflofigkeit den Frevel und das Ver⸗ 
derben des angerathenen Abwegs verhüllen! Wir meinen zunähft dad unvermeidliche Ver⸗ 
dexben jener Abwege in Ofterreih, in Schleswig=Holftein und Kurhefien, in Mecklenburg und 
Hannover, jowie in Beziehung auf die Vernichtung der Bundesſtaatsverfaſſung und ver 
deutſchen Flotte. Wie lange doch ſchienen manche frühere falſche Syſteme, die Syfteme Napo⸗ 
leon’3 und ver Reſtaurationen und Reactionen in Frankreich, Spanien, Italien und andern 
Ländern fi täglich mehr zu befefligen! Und dennoch, wie unerwartet nabte dad Verderben! 
Die rechtsverachtende Reaction und ebenfo die unfere deutſchen Brundlagen misachtende Revo⸗ 
lution, fle wurden wieberhoit nor unfern Augen durch unfere wahre öffentliche Meinung beflegt. 
Müſſen wir alfo mit dem Blick auf unfere deutfche und europäifche Gefchichte, auf Die zer⸗ 
ſchmetterten Throne und die verwüſteten Voͤlker nicht alle uns zurufen das alte Wort: „Lernt 
endlich, gemahnt wie ihr jein, Gerechtigkeit und fürchtet bie rächende Gottheit““ Welder. 

Deutſches Landesftaatsrecht; deutſche Landſtände; die Feudalſtände und ihr 
Übergang in Wablſtände, ihre Geſchichte und ihre Rechte. I. Die Eriftenz eines 
gemeinfhartlihen veutfhen Landeſsſtaatörechts. Schon auf viefelbe Weile und 
aus venfelben Gründen, wie es ein allgemeines deutſches Privatrecht gibt, gibt es wenigſtens 
ein hiſtoriſch gemeinſchaftliches deutſches Ranvesftaatöreht. Ahle dentſchen Volksſtämme bilde 
ten länger als ein Jahrtauſend einen gemeinſchaftlichen Staat, hatten gemeinſchaftliche ſtaats⸗ 
rechtliche Berhältniffe. Sie Hatten zugleich noch viel mehr als in einem weitern Kreiſe alle ger⸗ 
maniſchen Völker gemeinichaftlie Grundlagen und Quellen aller und vorzugsweiſe ihrer 
rechtlichen Gultur, gemeinfhaftliche Kebensverhälmifie, Schickſale und Bildungsſtufen. (S. 
Deutſche Geichichte.) Ans ihnen aber mußten, jo gewiß gleiche Kräfte und Urſachen gleiche 
Wirkungen erzeugen, auch hiſtoriſch gemeinſchaftliche germanifche und deutſche ſtaatsrechtliche 
Verhältniffe, Inſtitute und Grundſätze hervorgehen. Dieſe konnte und wollte auch fein einzel- 
ner Staat gänzlich zerſtören. Soweit alſo bier noch feine gänzliche Aufhebung erfolgte und 
feine neuen Rechtäbeflimmungen entgegenfteben, gelten die gemeinfchaftlichen deutſchen Grund⸗ 
füge. Es müſſen mindeftend da, wo einmal die Eriftenz bergleihen gemeinſchaftlicher Rechts- 
inflitute und Rechtsverhältniſſe bewieſen ift, pie allgemeinen, ans ihrer rechtlichen Ratur fließen- 
den Folgefäge gelten. 

Aber — was viele leugnen wollen — aud eine jurififche Gemeinſchaftlichkeit und eine ent⸗ 
ſchiedene Rechtsvermuthung für die Fortdauer der juriftifch allgemein beſtandenen innern 
dentſchen ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe bis zur Nachweiſung einer beſondern ſtaatsrechtlich gũl⸗ 
tigen Aufhebung derſelben ergibt ſich ſchon darans, daß, nachdem Deutſchland länger als ein 
Jahrtauſend auch juriſtiſch ein Reich bildete, ed an einer allgemeinen rechtsgültigen Aufhebung 
des ganzen ſo entſtandenen deutſchen Landesſtaatsrechts gänzlich fehlt. Die beiden hannoveri⸗ 
ſchen Bevollmächtigten erklärten auf dem Wiener Congreſſe bei Begründung des Bundes: „dañ 
der König von Großbritannien als Kurfürſt von Hannover ſtets gegen die Rechtsgültigkeit der 
durch den nichtigen Rheinbund und die fremde Gewalt ohne Einwilligung aller Reichsſtände 
und der Nation erzmungenen formloſen Auflöfung des Deutfchen Reichs prorefiirt und erklärt 
habe, daß er dad Reich und deſſen Haupt als den Rechten nad fortwährend beftehend anjehen würde. 
Wegen ver Weigerung des Kaifers von Oſterreich, die Kaiſerkrone wieder anzunehmen, und 
des deshalb gefaßten Beichluffes, die deutſche Mation durch eine nationale Bundedverfafiung zu 
vereinigen , geben ſie zwar ihrerſeits in Die von zuerft 29, dann 34 deutſchen fouveränen Für: 

fien und Freien Städten bebarrlich ausgefprochene Abſicht der Herſtellung der Kaiſerwürde nicht 
ein; dagegen ſagen ſie mit Nachdruck in einer Erfiärung, welche ausdrücklich auch bie oͤſterreichi⸗ 
fen und preußiſchen Bevollmächtigten zu der ihrigen machen, daß weder ber Verfall der Reihe: 
verfaflung, noch der Rheinbund, noch die von ben deutfchen Fürſten mit ven alliirten Mächten 
geſchloſſenen Verträge, welche ven Kürften ihre Souveränetätsrechte zuſichern, den Umflurz der 
Territorialverfaſſungen im rechtlichen Sinn hätten nach ſich ziehen und den Fürſten vorber lega⸗ 
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liter niemalß beſeſſene unbebingte, rein despotiſche Rechte einräumen können und wollen.” Sie 
fügen hinzu: „Ein Repräfentativfyftem ifl in Deutfchland von den älteflen Zeiten her Rechten 
geweſen. In vielen Staaten berußten deſſen nähere Beftimmungen auf förmlidden Verträgen 
zwifchen ven Landesherren und ihren Unterthanen, und felöft in den Ländern, wo feine ftän- 
diſchen Verfaffungen erhalten waren, hatten die Unterthanen gewiſſe und wichtige Rechte, welche 
die Reichsgeſetze nicht allein beflimmt darlegten, ſondern auch ſchützten. In Beziehung auf 
jene verſchiedenen fürſtlichen Verträge bemerken fie: „Rein Fürſt würde wünſchen in den Licht 
fih darzuftellen, als hätte er mit einem fremden Fürften einen Vertrag gegen feine Unterthanen 
eingehen wollen!“ und ferner: „Jene Rechte machten einmal feinen Gegenfland der Trans: 
action aus. Anderntheils liegt in dem Begriffe Souveränetätörecht keine Idee der Dedpotie. 
Der König von Großbritannien iſt unleugbar ebenfo fouverän als jeder andere Fürft in Europa 
und die Freiheiten feines Volks befeftigen feinen Thron, anftatt ihn zu untergraben.” 2) 

Was ließe ih nun wol Sültiges gegen dieſe Grundfäge ber hohen Regierungen vor: 
bringen, melchen alsbald auch jene 34 fquveränen Fürften und Freien Stüdte im vollften Made 
beiftimmten und durch melde zunächſt einige bairifhe und würtembergiſche Ginwendungen 
gegen die Verbürgung ver ftaatörechtlichen Anfprüche der Unterthanen durch den Bund fo fleg- 
reich befämpft wurden, daß zulegt die Bundesacte mit Ginwilligung aller deutfchen Regierun: 
gen.in den Art. 12, 13, 16, 18 wenigftend eine Reihe von Rechten, darunter daß der land⸗ 
ſtändiſchen Verfaſſung und das der Preffreiheit, als ein felbft dur den Bund verbürgtes 
Minimum allgemeiner innerer deutſcher Staatsrechte „den deutfchen Unterihanen’zufichert‘? 

Selbſt eine in aller Hinſicht rechtsgültige vollftändige Zerftörung des früheren rechtlichen 
Schutzes der beſtehenden echte durch die Reichsverfaſſung, durd ihre Gerichte und Gewalten 
würde ja nur diefe eine Klaffe von Garantien und Schugmitteln zerftören, keineswegs aber die 
Rechte ſelbſt, foweit ihre Ausübung noch möglih und fie nicht durch neue Geſetze gültig auf: 
gehoben find. Nun verfündeten ja aber die Gründer des neuen deutſchen Nationalbunde® in 
Beziehung auf fein Verhältniß zu dem frühern Recht der deutfchen Nation fihon In dem Auf: 
ruf von Kalifh „vie Rückkehr der Freiheit und Unabhängigkeit“ und die „Wiederkehr eines 
ehrwürdigen Reichs“, heraustretend „aus dem ureigenen Geifte ver Nation”. Sie erklärten 
aufdem Wiener Congreß wiederholt, e8 erklärte insbeſondere der Fürſt Metternich in der Über- 
einflimmung mit den preußiſchen Bevollmächtigten und mir Beziehung auf jene Verheißungen 
der Proclamation von Kaliſch in der Note vom 22. Nov. 1814: „Der Zweck der großen Al⸗ 
lianz, welde Europas Befreiung von einem jchimpflichen Joche beabſichtigt und pünktlich aus⸗ 
geführt hat, ift in Anfehung Deutſchlands durch die alliirten Mächte feierlich und Öffentlich 
ausgeſprochen worden: Aufhebung des Rheinbundes und Wiederherſtellung der deutichen 
Freiheit und Berfaffung unter gewiffen Mopificationen. Für diefen Zweck haben die Völker 
die Waffen ergriffen, und die Staaten, welche der großen Allianz beitraten, erflärten ſich ſchon 
durch ihren Beitritt für denfelben Zweck.“ Ausprüdlich erflärt ferner auch derfelbe hohe Be⸗ 
vollmädhtigte zum Brotofoll vom 7. Nov.: daß, „wenngleih Oſterreich damit einverflanven fet, 
daß den Kürften ihre Souveränetätsrechte zu laffen feien, es gleichwol aud der Zweck, einen 
großen deutſchen Staatöförper zu bilden, erfordere, daß in dem alle, mo die politifhe Eriftenz 
eined Individuums gegen den Bundesvertrag oder die Conſtitution gekränkt und ſelbiges in den 
Rechten der Deutſchheit gefährdet würde, dem Bunde das Recht zuſtehe dieſe Verletzung ab⸗ 
zuwenden”. Und ebenſo entſchieden ſprich derſelbe fpäter die auch in der im Art. Deutſche 
Geſchichte angeführten preußiſchen Erklärung enthaltene beſtimmte Berechtigung der deut⸗ 
ſchen Nation und der Deutſchen auf ihren Fortbeſtand als Nation und auf ihre nationalen 
Freiheitsrechte aus. Er erklärt: „daß es den deutſchen Regierungen keineswegs freiſtehe, be⸗ 
llebig dem Deutſchen Bunde beizutreten oder nicht, und daß es anderer als der Vortheile, die 
für das Ganze der deutſchen Nation entſpringen würden, nicht bedürfe, um die Entſagungen 
von ſeiten der einzelnen Regierungen zu leiſten, oder die Opfer zu bringen, die das Wohl deö 
Ganzen befördern. 2) Wiederholt bezeichnen es zugleich die Gründer des Deutſchen Bundes, fo 
namentlid die hannoveriſchen Bevollmächtigten zum Protokoll vom 16. Nov., als einen bei 
diefer Begründung „nicht aus den Augen zu laflenden Grundſatz, fo viel mögli der alten 
Neichsverfaflung getreu zu bleiben”. 3) Und noch bei unterzeichnung der Bunvebacte erklaͤrt der 

1) Klüber, Acten des Paienet ee — Il, 68, 72, 73,87; V, 108. 
2) Klüber, a a. O., I, 104 um 169. &. auf In, 135; IV, 37, V,88, 171 
8) Klüber, V ‚19; vn, 524, 546, 
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luxemhurgiſche Bevollwmachligte: „fein Hof vente fi bei nem Bunde nur bie Geſampitheit ober 
dad Reich.” Mit dieſen Srundaniichten völlig übereinſtimmend, mit Berufung auf die Wün- 
f he der Nation und bie ihnen entfpredgenben großen Verheißungen erklären die Bevollmächtig⸗ 
ten her 34 vereinten ſouveränen Fürfley und Sreien Städte, wie fle es „ver Mürbe ihrer Gom- 
mittenten, den Pflichten gegen dad deutſche Vaterland und den Millionen, die au fie zu ver⸗ 
freten haben, ſchuldig feien, zu erklären, daß die Verhandlung über vie fünftige Verfaflung un 
Bereinigung des gemeinfhaftligen Vaterlandes, als ein allen deutſchen Volkoſtämmen zuſtehen⸗ 
des Recht, auch von den Regierungen aller ausgeübt werde”. Sig erklären zugleich ihre Bereit⸗ 

willigkeit für alle zur Sicherung „ver Kreiheit und Ingbhängigfeit Deutihlandd nothwendig 
fheinenden Mafregeln und indbefondere zur Bejeitigung „aller und jeder Willkür, wie im 
banden burg die Bundeöverfaflung, fo in allen Staaten durch Einführung landſtändiſcher Ver⸗ 
aſſung mit pen nöthigen Rechten”, ja für Herftellung eines mit fraftigem Rechte ausgeſtatte⸗ 
ten Kaiſers, der an der Spige des Bundes, ald erfter Repräſentant der Nation, ihren alten 
Rang unter den Bölfern behaupte, der Bundedeinrihtung und insbeſondere der Bundesjuſtiz 

Nachdruck gebe.) 
God es bedarf nicht der weitern Belege, daß die Begründer des Bundes die auf altes, 

unerlofchenes Recht gegründeten ſtaatsrechtlichen Ansprüche der deutſchen Nation und der beut- 
fhen Bürger weder revolutionär zerftören wollten noch fonnten, und daß alfo bei der Aner- 
fennung und zeitgemäpern neuern Ausbildung und Verbürgung biefer Rechte durch ven Bun= 
deövertrag auch früheres Recht noch immer fo weit gelten müfle, als nicht fein Gegenſtand over 
feine Anwendbarkeit durch neue entgegenſtehende rechtögültige Beflimmungen aufgehört haben. 

Es ſind endlich, au darum vor allem weſentliche gemeinfhaftliche deutſche Staatsrechte für 
alle Deutſchen nöthig und zum Theil duch den Bundesvertrag garantirt, weil ed nod eine 
deutſche Nation, ein deutſches Vaterland, eine deutſche Nationalehre und heilige patriotiſche 
Pflichten für fie geben fol. Keine Pflichten aber gibt es ohne Nechte, Feine Nation, feine Na— 
tionalchre, Fein gemeinſchaftliches Vaterland und Feine patriotijche Pflicht zu feiner Verthei- 
bigung und zum Gehorſam gegen baffelbe ohne weientlihe, gemeinſchaftliche, nationale, vater: 
ländiſche Rechte. Auch dies wurde vor und bei Gründung des Bundes überall auf das nach⸗ 
brüdlichfte anerfannt. Weil man die erhebenden Kräfte der Vaterlandsliebe und der patriori: 
(den Pflichten, ihre Unentbehrlichkeit zur Rettung der Fürſtenthrone anerfannte, deshalb ver- 
bürgte man vor den erften und zweiten Freiheitskriege aud die vaterländifchen Rechte. Sa 
entftand jene Proclamation von Kalifch und die alsbaldige Einführung der Preßfreiheit vor dem 
Beginne des erften Freiheitskriegs (Bd. II, 6.758). Und vor dem zmeiten flimmten veöhalb alle 
Höfe ausprüdli bei, ald nad Napoleon’8 Rückkehr die 34 fouveränen Fürften und Freien 
Städte am 22. März und 14. April dringend den Wunſch ausſprachen: „Daß bei der enticei= 
denden Wichtigkeit für die Beförderung des gemeinfamen großen Zwecks (der Begeifterung 
für den neuen blutigen Krieg nämlich) Deutſchland nunmehr wegen jeiner Zufunft durch eine 
endliche und fefte Verfaſſung beruhigt werbe.’‘ — „Je mehr“, jo fahren fie fort, „die deutſchen 
Fürften und Bölfer jo zu der Überzeugung gelangen, daß die bereits dargebrachten Opfer ſo— 
wie die neuen Anftrengungen für ihre höchſten und theuerften Intereffen geleiftet und erheifcht 
werben, um fo viel mehr werden fie mit Vertrauen und Sreubigfeit, mit Kraft und Muth 
einen neuen Kampf beginnen.” — „Freudig würden alſo“, fo fügen fie hinzu, „ihre Gonmiit: 
tenien zu allem die Hand bieten, was in dem Bunde deutſcher Staaten Einheit, Selbſtändigkeit 
und deutſche Breiheit begründen Eönne.”’ Die öfterreihifchen und preußiſchen Bevollmächtigten, 
inbem fie lebhaft dieſer Anſicht beiſtimmen, „vie zur Wieverherftellung ver Ruhe nöthigen An= 
firengungen eng an die Bründung des Bundes anzuſchließen, ſie bundesmäßig zu beginnen 
und ihnen durch den Bund felbft einen erhöhten Werth für Deutſchlands Völker geben zu 
wollen‘, erklären ſich durchdrungen von der Überzeugung der Nothmendigfeit, den beutichen 
Bund gleich jegt wirklich abzufchließen, und. wenn auch die nähere Ausführung rubigern Zeiten 
vorbehalten bleiben mühte, doch über feine weientlihen Grundlagen übereinzufonnen und 
einen ſolchen Bund abzufhließen, welcher ven allgemeinen Wünſchen und Erwartungen ver 
beutfchen Nation entfpreche und die Ruhe und den Krieden Europas dauernd ſicher ftelle”. 3) 
Die meiften Regierungen, bekannten ich zugleich, um mit den Morten von, einer diefer Erklä— 
rungen zu reden, aud noch durch befondere feierliche Verfprechen an ihre Unterthanen „zu der 

4) Klüber, I, 72 u. 83; 1,127; IV, 43; VII, 542. | 
5) Kiüber, II, 125; IV, 48, 48, 104; VI, 206; VII, 298; VIII, 542, 565. 
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Derſchas Bankebitantgrenht 
Nothwendigkeit der Wiebereinführung laubfländifger Berfaffung und zur Berußlgung ber 
Völker über ihre unverjährbaren Recte‘ ; fo. z. B. die Könige von Preußen, Baiern und Wär: 
temberg, die Großherzoge von Baden und Sehen 6). 

Und gewiß, die Fürſten Deutfhlands und ihre Räthe irrten damals nicht. Die beweiſen 
die frühern zwanzigjährigen unglüdlichen und ſchmachvollen Kriege, in welchen, als fein Glaube 
an deutſche Freiheitsrechte begeifterte, zulegt ſelbſt Deutſche gegen Deusfche kämpften, weit ver 
größte Iheil ver deutichen Staaten vernichtet, alle übrigen qn ben Rand des Untergangd ge- 
führt wurden, Es beweifen e8 die über alle Erwartung glorreihen Rettungsfriege, ald nun, 
die ganze Nation begeiftert für vie Herfellung eines wahren natignalen Rechtszuſtandes ein- 
mütbig wie nie zuvor zu den Waffen griff. Und fo wenig unfere Fürſten ſich ſelbſt irrten und. 
täufchten, jo wenig wollten fie durch ihr Fürſtenwort auf jene Verheißungen täufchen und eine 
unfürftlide Deutung deſſelben bereiten. So mäge denn auch jede ihre Weisheit und ihr Wort 
beleidigende jcpriftftellerifche Lehre verſtummeu, melde und fhon zum voraus Für die zufünf- 
tigen Gefahren Deutihlands. und feiner Jürſtenhäuſer jene allein fichere Rettung, den für einen 
patrigtifh begeifterten Kampf aller Deutſchen nothwendigen Glauben an eine wahre yagers 
ländiſche Kreiheit, zu zerſtören droht. Großes läßt ich nit durch Kleines und ohne Opfer er⸗ 
halten und behaupten. Keine Xi und Gewalt. gher kann das der Natur der Dinge Wiher- 
ſprechende erzwingen und. dem gefunden Sinne des Volks pad Unwahre zur Wahrheit machen. 
Man führe alfo yicht in Täuſchungen, welche diejenigen ind Elend flürzen, die ſich auf ihre 
nichtige Kraft verlafjen! 

1. Der Grunpharafter des gemeinſchaftlichen deutſchen Staatärehtd if, 
die deutſche Freiheit. Hier iſt natürlich nur die Betrachtung der wefentlihen Grundlagen 
und ver Hauptgrundſätze unſers Stantörehtd möglich. Möchte fie vor allem zur gründlichen 
Prüfung derjenigen Theorien auffordern, wodurch eine Unzahl von Schriftſtellern unſerer Zeit, 
auf vie unrühmlichſte Weiſe die Urtheile über unſere vaterländiſche Geſchichte und unfer deut; 
ſches Recht zu verwirren droht und, wie wir feſt überzeugt find, noch gefährlicher der Sicherheit 
unſerer Fürſtenhäuſer als nem zulegt doch unvermeidlichen Siege geſetzlicher Volkafreiheit auch 
in Deutſchland entgegenwirkt. Daß dieſe Gegner aller männlichen, echt deutſchen geſehlichen 
Volksfreiheit deren Vertheidiger als undeutſch, als revolutionär, als unmonarchiſch und bie 
deutſche Treue geringſchätzend, als anglo- oder gallomaniſch ſchmähen, wollen wir überſehen. 
Freilich bleiben in gewiſſen Sphären auch die grundloſeſten Verdächtigungen nicht ohne oft 
große Wirkungen. Freilich liefen dieſe und andere Vorwürfe ſich mit ungleich groͤßerm Rechte. 
auf die Häupter ihrer Urheber zurückweiſen. Und wenn es ein Fehler wäre, ſelbſt Gutes, von 
einem andern Volk zu entnehmen, ja felbit auf unſerer heutigen gleihen Culturſtufe gewifſe 
zeitgemäße Ausbildungen gemeinjhaftliger germanijcher Grundlagen durch Engländer und 
Franzoſen mit dieſen Völkern ebenfo dem Weſen nach gemeinſchaftlich beigen zu wollen, als fie 
früher das altveutfche Gauſyſtem oder im Mittelalter das Ritterthum, dad Lehnweſen, bie 
Stäpteverfaflungen und die öffentlihen Schöffengerichte mit uns gemeinſchaftlich heſaßen, fo 
könnte man vielleicht jenen Tadel durch die Bemerkung abweifen, daß ja Die und empfohlene. 
autofratifhe Fürſtengewalt ungleich undeutſcher, daß fie von freniden Bölfern entlehnt fei, mit, 
welden wir doch jene germanifchen Grundlagen und Gulturflufen keineswegs gemeinſchaftlich 
Haben. Es liege jich ferner geſchichtlich nachweiſen, daß Die deutſchen liberalen Schriftfleller, 
wenn fie auch fefthalten an ver in allen unfern Rechtsquellen unwandelbar ausgeſprochenen 
Nothwendigkeit eines freien Vertrags und Conſenſes in Beziehung,auf die Rechts⸗ und Staats: 
verhältniſſe freier Männer und Völker, oder an der Selbftänvigfeit ihres Rechts (f. Deutſche 
Gedichte), fie doch eine ebenfalls felbftändige, wirklich ſouveräne erbmonarchiſche Regierungs⸗ 
gewalt und ihre freie, friedliche und rechtliche Vereinbarung mit der Nation wollen, daß fie felbft 
viele nachher zu erwähnende, früher von faft allen germanischen Fürſten beſchworene ſtändiſche 
und Volförechte als zu ausgedehnt und als ſchädlich abiweijen, daß fie envlih auf dem allein. 
wirfjamen Wege der Untreue, der Ungefeglichfeit und Revolution entgegeuwirken. Mit ven 
ſchlagendſten Beweifen liege e8 ji} Dagegen darthun, daß überall gerade die Gegner einer ver⸗ 
nunftgemäßen Breibeit zu dem Irrwahne einer. Unvereinbarfeit wahrer monarchiſcher Rechte 
mit gelegliher Breiheit, zu Revolutionen und zu republikaniſcher Volksſouveraͤnetät hiyführten, 
Die Geſchichten und die zum Theil zwei- und dreifachen Revolutionen in der Schweigz und den 
Niederlanden, in England, Amerika, Frankreich, Spanier, Bortugal, in Norwegen und 

6) ©. die vorige Note. 



436 Dentfches Landedſtaatsrecht 

Belgien, find jle nicht Ichrreich genug? Es Tieße ſich darthun, daß gerade fie Die deutſche Treue 
und Gefeglichkeit, die wir in reiner allgemeiner Achtung ſtrahlend wünſchten, durch eine feind⸗ 
liche Entgegenftellung derfelben gegen vie ebenfo Heilige, ebenfo deutiche Freiheit und Volks⸗ 
ehre fo ſehr herabwürdigen und in Midcrevit bringen, daß dann Männer wie der alte Minifter 
von Mofer gerade zur Vertheldigung der Nationalehre und einer würbigen Treue mit pa- 

triotiſchem Zorne oder beißendem Wie gegen ſolche „deutſche Hundsdemuth, Bepienten - oder 
Staatslakaiengeſinnung“, over wie unfer Tieck gegen „vie deutſche Ledernheit“ kämpfen zu 
müflen glaubten. 

Der geſchichts und verfaſſungskundige ehrliche I. 3. Mofer eröffnet in feinem Werke „Bon 
der deutfchen Reichsſtände Landen’ (S. 347; ſ. aud 1139 und 1146, 1149) feine Lehre von 
der Natur und Entſtehung der deutihen Landſtände mit der ſchlichten, durch jede gründliche 
neuere Forſchung beftätigten, in dem Art. Deutſche Geſchichte vollſtändiger dargelegten Wahrheit: 
„Es ift eine aus allen Geſchichten und Urkunden unſtreitig ſich ergebende Sache, daß die Deut⸗ 
ſchen von oben bis auf den Bauer hinaus freie Leute waren und als ſolche, nicht aber wie 
Ruffen und Türken regiert wurden, daß fie zwar ihre aus ihresgleichen von den Mitbürgern 
ſelbſt erwaͤhlten Häupter hatten, denſelben aber nur eine ſehr eingeſchränkte Macht über ſich ein⸗ 
räumten. Als dieſe Völker in einen gemeinſchaftlichen Reichskoͤrper ſich vereinigten, waren die 
Landesregenten (der Regel nach mit Zuziehung des Volks ernannte) Beamte des ſelbſt⸗ 
gewählten Kaiſers und hatten (mie insbeſondere Struben, „Nebenſtunden“, III, 358, bewies) 
bis zur Ausbildung der ſpätern landſtändiſchen Form überall in ven Gerichtsverſammlungen 
aller Volksklaſſen Stände, durch deren Rechte ihre Gewalt ermäßigt wurde.” Die landſtändi⸗ 
fen Rechte waren alfo an fich weit älter als die Landeshoheit. Gegen die „neuern Hofpubli⸗ 
ciften und Souveränetätsdiener“ bewied dann Mofer die Vereinbarkeit der laudſtändiſchen 
Rechte, auch der angeblich fehlerhaften, mit der Regierungsgewalt, die ja auch nicht fehlerfrei, 
zugleich aber der Ermäßigung höchſt bebürftig fei, fowie ihre rechtliche Gültigkeit auch da, mo 
factiſche Gewalt, inobeſondere die Sölonermiliz, fie zeitweife unterdrückt habe. 

Anch neuerlich wieber gibt e8 ähnliche „Hofpubliciften und Soweränetätsdiener“ wie die 
von Mofer beftrittienen. Selbſt durch Ausführungen folher Schriftfteller, mie die von Eid: 
horn über bie Entflehung, die außerorbentliche Gewalt und ven repräfentativen Charafter ver 
dentichen Lanpflände ($. 423), laſſen fie fih nicht abhalten, zum Theil unter dent miöbrauchten 
Namen eines göttlihen Rechts und eined monarchiſchen Principe, wenigſtens vom Mittelalter 
an, in die veutfche Gefchichte einen ganz undeutfchen Abſolutismus einzufhmärzen. Vielleicht 
dient ed zur Beihämung und Abweiſung einer wirklich faft beifpiellofen Winbbeutelei, momit 
viele unferer Publiciften unfer Heiliged Nationalgut, unfere Gefchichte, verfälihen, wenn wir, 
vorerft ohne Rückſicht auf pad heute Anwendbare, einen rein Hiftorifchen Blick auf urkundliche 
frühere deutfche Rechtszuſtände werfen. 

IH. Geſchichtliches freies deutſches Staatsreht in Nord und Süd, Oſt und 
Weſt des dveutfhen Baterlandes. Richten wir dabei, um nicht etwa blos Zufälliges 
befiebig außzumählen, ven Blick auf die Länder in ven vier Weltgegenven des deutſchen Bater: 
landed und fangen im Norden mit Schleswig-Holſtein an! Hier tritt ung zunächſt die Ber: 
faffungdurfunde des Stammvaters der jegigen Negentenfamilie, König Chriftian's J., von 
1460 entgegen.) Er und feine Brüber ober die Oldenburger waren allerdings Erben des 
vorigen ſchauenburgiſchen Fürſtenhauſes. Allein noch gab es Zweige diefed legten Yürften- 
hauſes, und bei ven deutſchen Fürftenhäufern concurrirte auch fpäter gemöhnli, ganz ähnlich 
wie früher, wie etwa bei ven Merovingern und Rarolingern, mit einer felbft vertrag3= ober 
verfaffungsmäßig begründeten, bedingten Erblichkeit der anerkannten fürftlihen Familie und 
zugleich auch mit ver Eaiferlihen Beleihung ein befonderes Wahl- oder Einflimmungdrecht des 
Volks. Das Volk hatte dad Net eines vertragemäßigen Gonfenfed nod außerdem, melder 
entweder fon in der Wahl ver Negentenfamilte oder auch in der verfaffungsmäßigen Ernen: 
nung eines Beamten durch den von ber Nation gewählten Kaifer lag. Und felbft da, wo ſchon 
Succeſſion nach Erfigeburt in einer verfafiungsmäßig anerfannten Familie ftattfindet, zeigt 
ſich dies noch. So erkennt die braunſchweig-lüneburgiſche Verfaffungsurfunde von 1367 
noch nach dem mit ven Ständen eingeführten Erftgeburtörechte, doch für den Fall, daß der Erſt⸗ 
geborene zum Megenten „nit bequem‘ fein möchte, eine ftänvifche Wahl aus den übrigen 

BE Fa gen ger Ichleswig = bolfteinifchen Ritterfchaft, herausgegeben von Jenfen. und Hegewiſch 
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Erben an.®) In Schleswig Holſtein aber, wo erft fpät, im 17. Jahrhundert, unter Chri⸗ 
fitan IV. die Erfigeburt und Untheilbarkeit eingeführt wurde, bekennt Chriftian I. in der von 
ihm befhworenen Vertragsurkunde: „daß Und Prälaten, Ritter, Stäßte und Einwohner des 
Herzogthums Schleswig und ber Lande Stormarn gemählt, Uns auch angenommen unb ale 
ihrem Herrn gehuldigt Haben, mit Unterſchied (Beringung) aller Artikel une Stüde, vie hier⸗ 
nad audgenrüdt find..... Ferner bekennen Wir ums gefteben zu, daß, nachdem Wir zu einem 
Herrn verfelben Lande, wie vorbeichrieben ift, erwählt find, nit als ein König zu Däne- 
marf, fondern aus Gunſt, die die Cinwohner diefer Lande zu Unferer Berfon haben, dieſe 
Lande nit an eined von Unfern Kindern over Verwandten zu vererben feien, ſondern, ale 
Bir nun aus freiem Willen zu diefen Landen von den vorbenennten Ginwohnern gewählt find, 
fo mögen fie und ihre Nachkommen, fo oft als dieſe Lande offen werden, ihre Wahl behalten, 
dann nad) Unferm Ableben eines von Unfern Kindern zu einem Herrn wählen, oder wenn ber 
keines wäre, einen von Unfern reiten Erben. Der alsdann gewählt wird, ſoll feine Lehen 
von feinem Lehnsheren fordern und empfangen. Auf daß ſothane Wohlthat und Gunſt ber 
@inmwohner dieſer vorgenannten Lande ihnen und ihren Nachkommen unſchaͤdlich ſei, ſonvern 
zu einigen Zeiten vortheilhaft und nüͤzlich.“ Ganz auf dieſelbe Weiſe verbürgt nun ferner der 
König alle Landesfreiheiten und Mechte und zwar „allen Binmohnern geiftlich und weltlich, 
Kleinen und großen‘, oder auch „Brälaten, Nittern, Städten und allen Einwohnern biefer 
Lande, den Kaufleuten und Wanderoleuten.“ Ex beſchwoͤrt zuletzt alfe Artikel ‚ven Brälaten, 
Ritterſchaft, Mannſchaft und gemeinen Einwohnern". Das aber wirklich die allgemeinen alt- 
germanischen naher fogenannten landſtändiſchen Freiheitsrechte auch allen holſteiniſchen Bürs 
gern und freien Bauern zuflanden, daß aud noch in der großen allgemeinen Berfammlung 
1323 die Bauern nur auf das Privatiehderecht, nicht aber auf ihr Steuerbewilligungs- 
recht verzichteten, bat neuerlich gründlich nachgewieſen Michelſen in der Schrift: „Die vor: 
malige Landesvertretung in Scleßwig =. Hofftein“ (Hamburg 183}). 

Unter den von Chriſtian I. und feinen Nachfolgern beſchworenen Rechten finnet fich natürlich 
das altveutfhe unbefhräntte Steuerbewilligungs- und Verweigerungsrecht, pad Met der 
landſtändiſchen Zuflimmung zum Beſchluß von Krieg, das Nee zur Einwilligung bei Er⸗ 
nennung der höchſten Gerichtsbeamten, ferner Das Recht für alle Einwohner geiftlih und welt: 
lich, nicht verpflichtet zu fein, „nen Könige zu folgen, zu dienen oder Hülfe zu leiſten außerhalb 
Landes‘. Ebenfo verheißt ver König „ven Einwohnern wlejer Lande (Schleswig und Holſtein), 
daß fie ewig vereint bleiben follen” (und zwar mit einer gemeinſchaftlichen Landſtandſchaft). 
Bei Strafe des gebrochenen Landfriedens foll ferner „ven Pflüger oder Hausmann niemand be⸗ 
fehden, obfchon fein Herr befehdet wird”. Die Schlöfler und Feſten follen beim Tode und 663 
zum neuen Regierungsantritt ven Ständen übergeben werben, und der König gelobt überhaupt, 
jährliche Landtage zu halten und „Ind nah Rath unferer Räthe (der Stände) daſelbſt zu ver: 
halten”. In ven fpätern Wahlverträgen und felt der Binführung des Erſtgeburtörechts im 
17. Jahrhundert, in feierlihen fürklihen Beflätigungen vor der Landeshuldigung wurden 
nun ſtets die alten Orundverträge erneuert und die zun Theil vermehrten Verfaffungärechte neu 
gelobt und zwar nach den Worten- ver Urfunde Friedrich's I. von 1524 „ven Biſchbfen, Präla- 
ten, Ritterſchaft, Städten, Einwohnern und Gemeinheiten fammt allen Bingefeffenen (nad ber 

8) Struben, Nebeuftunden, II, 480. Gbenſo hatten bei Erbtheilungen und Erbverbrüderungen die 
Stände regelmäßig Uimwilligungsrecht und bei @rbflreifligfeiten, wie in Ofterreich , meift Entfdgeis 
dungsrecht. Auch bei Anordnung der Bormundfchaften zeigte ſich ihr Verhältniß zur Landesregierung, 
indem fle bei derfelben mitwirften, oder auch, wie in Lüneburg und Heflen und zeitweife in Ofterreich 
und Würtemberg, jelbft die vormundfchaftliche Negierung führten. Struben, a. a. O., ©. 483, 449, 
454. Auch der Sachfenfpiegel, 1, 71, bezeichnet noch bie Gaugrafen als „gewählte. Allerdings hatte 
vorzügli früher, vor völliger Ausbildung der Landeshoheit, die feudalanarchiſche Vermiſchung von 
Privat: und öffentlichem Recht auch Landesveräußerungen erzeugt. Aber natürlich mußte der Kailer in 
alle Übertragung von Hoheit: und Amterechten einwilligen. (S. Landfrieden Friedrich's J. N. R. A., 
1, 11). Sie erihien im Reich faſt nur ale ein Beamtenwechfel,, mußte natürlich flets auch alle Rechte 
ber Untergebenen vorbehalten, und fchon Kaiſer Friedrich II. entfchien 1216 reichsgefeglich, daß ſelbſt bei 
aa iferlicher Bewilligung bie fländifche Binwilligung nöthig fei (Humb, Metropol. Salisb,, II, 407; 
Poſſe, Über das Staatseigenthum, S. 37), mofür auch vie Berfafungsurfunden noch beſonders furgten. 
Ungenaue ober unkundige Befchichtichreiber erwähnen freilich auch hier oft bie Mitwirfung des Händts 
fchen Gonfenfee ebensowenig ale bei Erbverbräberumgen und Erbtheilnngen, auch wenn er nachweisbar 
ſtattfand. Über die Wahl: und Beflätigungsrechte des Deutſchen in Beziehung auf ‚alle ihre geiſtlichen 
und weltlichen Borficher |. übrigens ben Art. Deutſche Geſchichte. . 



Urkunde Friedrich's IH. „gemeinen. Einmoßnern‘‘) diefer Lande“. Nivgenns zeigt Rh eine Ah⸗ 
nung davon, daß Diele Verträge nicht wall dem ganzen Rande uber „der ganzen Kaudſchaft (ober 
her alten Landögemeinne), „zu deren Beten‘ Friedrich HI. zu regieren gelobt, abgeſchloſſen uni 
dafı nie Landſtände nicht ald Landesrepräſentanten aller Klafſen der Bewohner deren Mechte zu 
ſchützen una zu vorteeten verpflichtet wären. Mehrmal⸗ kommen, wie in der Urkunde Chri⸗ 
flian’# IH. von 1540, danktare Anerfennungen vor, daß die getreuen Bürger „mit Gut und 
Blut und durch ganz freie gänftige Bewilligungen‘ Großed geleiſtet. Ebenſoe wiederholen ſich 
folge wahrhaft monarchiſche, von untreuen Räthen und Dienern aber keiner mıx zu oft ver⸗ 
geflene Geundſätze, wio der folgende iu der Urkunde Chriftian's IH. von 1544: „Mike wollen. 
und joker auch alle dieſa Fraiheiten, wie fie in ihrem natürlichen Verſtand, Meinung und Buch⸗ 
ſtahen ſtehen und Begriffen find, guöfegen und nicht anner& beuken und verfiehen Infien und 
alles dabei ihnen (den Stänken und Untertgaum) zum beiten. ichren‘ Der treilide König. 
Ghriftian IV., welder in 25 Regierungsjahren 53 Yanbtage hielt, fügte 1614 nad hinzu: 
„Die Worte der Kürften find und mäſſen fein gleich einem Eckſtein, auf dem unerjchüiterlidhe 
Wabrbeit gebaut werben un ewig. unberwegtih bleiben num.” Noch her vorige König beſtã⸗ 
tigte in der Urkunde vom 17. Zug. 1816, alfo nad Abſchluß des Deutſchen Bundes, elle piefe 
alten Srundverträge und Landesizeiheiten.?) Indeß käuspften bie einzig noch übrig gebliebenen 
Stände und bis Organe ber allgemeinen Sffentlihen Meinung vergebblich für ihre thatſächliche, 
wiederum auf alle Stantshürgerflafien auszudehnende Venwirklihung. Die biod provinzial- 
ſtändiſche Verfofiung mit befondern, blos beratheuden Ständen für Schleöwig und für Holſtein 
fonnte das alte, ſtetz yau anerkannte Recht beiner Herzogthünsse auf gemeinſchaftliche Stände 
wit Geſetz⸗ und Stauerbripilligung nie aufheben, und ebenſowenig vermögen bie neueſten ein⸗ 
feitigen Erllaͤrungen des Königs die Erbfolge des däniſchen Königsgeſetzes in dießen Herzeg⸗ 
thismern zu begründen. Denn nur ald Herzog von Schlegwig und Holftein hatten beibe Lande 
zuerfi Chriſtian J., fpäter zum woraus nach Erſtgeburts recht feinen Mannsſtamm gewählt. Wa 
feine Succeſſion wegfällt, erwacht das alte Wahlrecht der vereinten Stände wieder. 

Die Steuerbewilligungoͤrechte insbeſondere auch der ſchleswig⸗- holſteiniſchen Bauern, die 
freien Uniona⸗ und Vetitionsrechte ihrer Gemeinden, die hier zum Theil bis in die neueſten 
Zeiten ſelbſt in obern Inſtanzen erhaltenen öffentlichen Volksgerichte wurden ſchen Frühen gele- 
gentlich berührt. Bekanntlich hatte auch eine bedeutende Landſchaft im heutigen Holſtein, bie 
von Dituarſchen, indem ſie allen Adel verbannte oder nicht zur Ausbilbung bei ſich kouunen 
ließ, eine vollkommen geordnete republikaniſche Verfaffung ſich ausgebildet, mehrfach ähn⸗ 
lich. der gleich merkwürdigen, ſogar von leibeigen genannten Bauern gebildeten und unter Mter⸗ 
reichs Oberhoheit bis im vie ſpätere Zeit fortdauernden hauenſteiniſchen Republik im äußerſten 
Süden Deutſchlands. Nur erſt im Jahre 1559 erkannten die Ditmarſchen nad rubrunoklen, 
zuletzt unglüdlichen Kämpfen gegen: vorbehaltene Freiheiten die Hoheit der holſteiniſchen Für— 
ſten an. Und noch ausgedehnter und merkwürdiger war an dem ganzen nördlichen Küſtenlande, 
von der Elbe bis in das heutige Holland, die uralte, völlig demokratiſche Freiheit ver Frieſen, 
vorzüglich die der fieben frieſiſchen Seelande und die Bereinigung biefer Republiken in eine ſehr 
ausgebildete Bundesperfaſſung. In tiefer und auf ihren. großen Sffentlihen Bunped- oder 
Zandtagen in. lipfiallisboon bei Aurich: ließen die einzelnen Freiſtaaten, bie ebeufalls feinen 
Adel bei ſich hatten entftehen laffen und überhaupt ihre altgermanifche Weile möglihft unver: 
mischt erhielten, durch ihre ſelbſtgewählten Richter und Geſchworene „ald Kurmännern und Be 
vollmächtigten“ fich repräfentiren und, folange die Landsgemeinde nicht verfanimelt war, Die 
Bundesangelegenheiten durch einen gewählten Ausſchuß verwalten. Freilich hatten „vie edeln 
freien Frieſen“, wie jie ſich nannten, Karl dem Großen gehuldigt. Aber diefer begnügte fich mit 
geringer Abgabe und Aufiicht und ſprach die Frieſen ſogar von der Heeredfolge frei. Schon 
unter feinen nächften Nachfolgern verfhwindet faft alle Einwirkung kaiſerlicher Oberhoheit und 
fürſtliche Landeshoheit ließ man nicht auffommen. 1%) Wenn einzelne Kaiſer Grafenrechte dort 
ausüben lafjen wollten, ſo endigten blutige Fehden fletö wieder mit der Briefen Freiheit. Wie- 

9, Dahlmann, Urkundliche Darſtellung des dem fchleswigshoffteinifchen. Landtage zuftehenden Steuer⸗ 
bewilligungsrechts (Kiel 1819), ©. 200. " 

10) Aſegabuch, I, 10, In einem Diſtrict von Oſtiriesland, dem Theelland, haben fich die Bewohner 
foger bis in. die: hewiige Zeit, an die Germanen Caͤſar's erinnernd, einen vollig gleichen Ghutebrflg er⸗ 
halten., indem jeder Erbe ein völlig gleiches Gut entwrber von ſeinem nächften Erbluſſer oder: von der 
Genoſſenſchaft erhält, das aber, was einem mehr von feinen: Verwandten anfüllt, im die Genofienfchaft: 
fommt. Wiarda, Aſegabuch, ©. LI. . | 
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derhott und aufs neue 1399 ſchonren AG ſammtliche Frieſen zemelnfame Bülfe gegen jeden, 
bet als Sandesherr einen von ihnen untetwetfen wollt (jugo serviiutis suhjieere); unb-Ralfer 
Sigismund verſprach 1217 , ſhnen Beinen Fürſten ſeden zu wollen. Diefe republikawiſche Frei⸗ 
heit bauerte alfo durchs Zange Mittelalter hindurch, beiden böfländiithen Briefen sun Theil bid 
in die neuere Zeit. Doch im 14. Jahrhundert entſtand nad) dem Vorbllbe ded Ritterehumb in 
allen bena@barten Ländern auch bei ihnen eine allmählich erbliche, alfo adeliche Häuptlingsſchaft 
und großer innerer Zwirſpalt. Die Oftfeiefen erwähften ſich mit Vorbehalt ihrer wefentlichſten 
Freiheitorechte endlich im 15. Jahrhundert, 1453, Ulrich Gretſyl zum Oberhaupte, den dann 
der Kuiſer als Graf mit der Hetrſchaft belleh. Stets und oft in heftigen, vom Kalſer vermittel⸗ 
teten Streitigkeiten mit ihrer Regierung (1507, 1639, 1712) behaupteten fie ihre vertruhß- 
mäßigen Sreiheitsrechte, ihre von Kaiſet und Randesfürft beftättgten Landeßaccorde als, Brimb- 
fee ihrer Diegierung”. Und au als fie nach Ausſterben ihred Fürſtenhaufes 1744 gegen 
Zuficherung dieſer großen Landedfreiheiten der Krone Preußen und fpäter Sannover gehuldigt 
haften, biieben ihnen biefelhen. 1%) | 

Auch im Süden ves veutſchen Vaterlandes begegnet unfere hiſtoriſche Betrachtung der Fret⸗ 
heit. Allgemein bekannt find die ausgedehnten Rechte, welche bie tiroler Grundverträge den and 
Pralaten, Rittern, Städten und Vauetn beſtehenden Landſtänden zuſichrtten. Es hatten dieſe 
Staͤnde 1335 nach dem Ausſterben des Mannsſtammes ihres frühern Fürſtenhauſed ſich nicht 
wie Kaͤrnten ven Erbanſprüchen der bſterreichifchen Herzoge unterwerfen wollen, vielmehr 
dem Konige von Böhmen gehuldigt, jedoch ſpäter (1863) eingewilligt, daß das Lund mit Vor⸗ 
behalt ihter Landesfteihriten an Öfterreich überging. Es blieben nun die großen Freiheiten 
und Die Zuſtimmungsrethte zu allen Steuern und Geſetzen, nachdem Joſeph H. deren Verlegung 
noch ſelbſt zutüdgenenmen hatte, dis zur frangäfiigen Eroberung und Bis zur Umſchmelzung 
der Verfaſſung na der Tiroler und der Deutſchen Freiheitskriegen Im weſentlichen unge: 
ſchmälert. Bei ven vorderöſterreichiſchen Ländern wollen wir Bier nicht verteilen, alfo auch 
nit bei ven ſchon im Art. Abel (Im Mittelalter) berührten breisganifähen ſtändiſchen Ver⸗ 
haltnifſtea, mit Theilnahme ebenfalls der Bauern, oder bei ven elfafiifchen, gleichfalls mitt 
Vertreter des Bauernſtandes, ober bei den voratldergiſchen, mit blos bürgettichen und Bauer: 
lichen Landſtänden, ober bei jenen hauenſteiniſchen Freiheiten, auch nit bei ihren und bet 
Herrſchaft oft noch nachweisbaren vertragemäßlgen Gtundlagen. Selbft bis in fpätere Zeiten 
wiederholten ſich hier insbeſondere vertragkmäßige Selbflübergaben unter Öfterreiifchen Schuß, 
wie 3. B. noch 1368 die Stadt Freiburg gegen Zuſicherung ihrer großen Freiheiten uch 
freien Vertrag ver Öfterreihiigen Regierung fich unterptonete. 

Am wenigften aber landen früher die eigentlich oͤſterreichtſchen Provinzen den auvern Thet: 
len der großen Monarchie in der Freiheit nah. Son früb treten Hier [ehr Präfttge Landſtände 

auf. Nach dem Ausfterben der Babenberger (1246) ſchicken fle eine ſtaͤndiſche Geſandtſchaft an 
Heinurich den Erlauchten von Meißen, um ihm zu verkünden, „daß fie ihn zu ihrem Herrn aus: 

erſehen“. Doc ver böhmifhe König Wenzel weiß die Geſandten aufzuhalten und bie Stände 
zu beflimmen‘, feinen Sohn Dttofar zum Herzog zu wählen. Aber das Land wat nicht zuftie⸗ 
ven mir ihm. Die Stände wenden fich fpäter (1277) an Rudolf von Habsburg und Bitten Ihn 
als Kaiſer um Befreiung. Diejer konnte indeſſen auch nad) dem Siege über Ottokar erft in Ge⸗ 
mäßheit eines beflimmten Vertrags mit den Ständen in Wien einziehen uns Befitz vom Lande 
ergreifen. Mit ſtändiſchem Conſens erlangt Bann ver berühmte Stammpater des noch blühen- 
den Fürftenhaufes die Regierung Ofterreichs für feine Familie. Er urkundete 1283, „daß er 
nad allgemeinem Gonfens der Stände und auf die Ihn durch Abgefandte der Provinzen auf 
dem Reichötage zu Augsburg ausgefprochenen Wünfche, unter Vorbehalt ver Freiheit des öſter⸗ 
reichiſchen Landes (libertatis Austriae terrae), mit der Megierung beflelben feine Söhne und 
zunächſt Albert belehne“. Seine Abſicht, daß feine Söhne Albert und Rudolf zugleich regieren 
follten, hatte er auf ſtändiſchen Widerſpruch, daß Oſterreich und Steiermark getrennt würden, 
wieder zurückgenommen. 12) Die Landſtände, Landleute, Landherren, Landſchaft (auch melio- 

11) Wiarda, Aſegabuch, ©. KV fg., und I. J. Moſer, a. a. O., S. 986, 1009 u. 1452 
12) ©. Heinrich, Deutfche Reichsgeſchichte, IIE, 343, und die Urkunden und öfterreichifchen Quellen 

dei Fiſcher, Geſchichte des Desputismas in Dentfhland (Halle 1780) oder vielmehr in ver hier im An- 
hange und auch bei Lünig, Grundfeſte, I, 55, abgedrudten, überall urkundlich belegten biftorifch = dipfo= 
matifchen Ausführung der Stände des Herzogthume Oſterreich unter der Enns über fänımtliche ihnen 
zuftehende Rechte und Freiheiten von 1619, 5. 270.45. Hier heißt es nach Urfunden des ftänbifchen 
Archivs zum Jahr 1247, daß nach dem Tode des Herzogs Friedrich „Die Landſchaft einen Tag nach Bien 
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res terrae, was jedoch Öfter die Ausſchuſſe bezeichnet), proceres provinciarum, die auch hier 
urſprunglich mit den frühern oͤffentlichen Gerichtsverſammlungen, mit den alten Landögemein⸗ 
den und Landtagen des ganzen Volks und ihren Cinwilligungsrechten zuſammenhingen 12), 
ſcheinen längere Zeit noch nicht nach den ſpätern vier Klaſſen der Prälaten, Herren, Ritter und 
Städte feudalſtändiſch abgefchloffen zu fein. So urkundet noch 1359 der Herzog Ruvolf: „Tun 
Fund daß Wir mit allen geiftlihen und weltlichen Bürften, Prälaten, Pfarrern, Landherren, 
Rittern und Knechten und allen andern Unſern Getreuen gemeinigli in Lande Oſterreich über⸗ 
eingekommen find.’ Und am Schluß, wo einige im Namen aller unterſchreiben, heißt e8: „Das 
geihah in gemainen, offenen Geſpräch mit allen Landherrn.“ 14) Noch in dem herzoglichen 
Bündnig mit Polen, Baiern und Mähren von 1362 (bei Fiſcher, ©. 19) heißt ed, es fei ein- 
gegangen „mit rehtem Wiffen und nad Rath, Willen und Gunſt aller Unferer Fürſten, Land: 
herren, Ritter und Knechte, Bürger und Landjaffen in allen Unjern Landen, die nothdürftig 
Dazu wären”. Und weiter unten, wo ber Bund von allen gelobt und zu ven Heiligen befhworen 
wird, heißt e8: „von geiftlichen und weltlichen Fürſten, Prälaten, Grafen, Freien, Dienftherren, 
Lanpherren, Rittern und Knechten, Bürgern und Landſaſſen auf dem Land und in den Städten 
und allen Unfern Unterthanen gemainiglich.“ Als landſtändiſche Rechte aber erweift jene fläu- 
diſche Ausführung von 1619 außer dem unbefhräntten, entſcheidenden Stimmrecht über 
Steuern und Landesgeſetze die Rechte, bei Regierungserlenigungen Über die Succeffion und 
Succeffionsftreitigfeiten, über Landestheilungen zu berathen und zu beflimmen, wie ayd das 
Land dur Ausichüfle zu regieren, außerdem an Bündniſſen, Kriegs- und Friedensſchlüſſen, 
fowie auch bei Befegung mehrerer Amter entſcheidenden Antheil zu nehmen, ja, früher wenig- 
ſtens, ſelbſt Soͤldner für die Landesdefeniton aufzunehmen. Sie beweiſen beſonders auch die 
Rechte der Stände, auf eigenen Antrieb zuſammenzutreten und ſich unter ſich zu uniren, ja 
gegen Verfaſſungsverletzungen ſelbſt Bündniſſe wit Fremden einzugehen. Sie begründen ferner 
„für dies Erzherzogthum dad Jus und alt Herfommen, wann es von feinem regierenden Lan⸗ 
beöfürften wider Billigkeit befhwert, Feine Wendung und Linderung erlangen und erbitten 
kann, feine Zuflucht zu einem Kurfürften des Heiligen Römifchen Reich zu nehmen umd fich in 
deſſelben Schug und Schirm zu flellen absque omni nota rebellionis”. Für alles dieſeg und, 
wie die Stände fih mit Nachdruck ausdrückten, „für ihren Antheil an. den ſchon durch Kaifer 
Friedrich's I. Privilegium vom 17. Sept. 1156 nicht dem Fürſten, fondern dem Lande verlie: 
henen Majeftäts: und Regierungsrediten‘ wird eine große. Zahl von fürftlid- genehmigten 
Vorgängen und Urkunden beigebracht, fo z. B. das Bündniß der Stände untereinander von 
1460 zur Abhülfe ihrer Beſchwerden und das der Stände von Ober: und Unteröflerreich mit 
Ungarn von 1452, oder dad 1608 bei des Kaiſers beharrlicher Verfagung der Abhülfe der 
Beſchwerden auf Ermahnen des Erzherzogs und Gubernators Matthias von den Öfterreichi- 
ſchen, mähriihen und ungarifhen Ständen abgefchloflene Schutzbündniß. Auch waren viele 
dieſer Rechte, namentlich die Theilnahme der Stände an allen wichtigen Regierungsſachen, an 
Beſchlüſſen über Krieg und an den Bündniffen und vorzüglich auch die Entſcheidung der Strei- 
tigfeiten in der fürſtlichen Familie, vie Sinmilligung bei Beftimmung der Thronfolge, die Bor: 
mundſchaftsrechte, insbeſondere die Bündniß- und Kriegsrechte gegen Berfaffungsverlegungen, 

angeſtellt, um bie Erbſchaft unter die Muhme und Schweſter des Herzogs zu theilen und ihnen Refiden⸗ 
zen anzuweifen” ; barauf zu 1250: „Es wardt eine Berfammlung der Lanbherrn gelegt gen Triebenfee, 
Rath zu haben, wie das Lanbt mit einem Herrn verfehen und zu dem enbt eine pottichaft nach dem Meiſner 
Land abgefertigt werde.‘ Don 1275 heißt es: „Es hielten die Landherrn, Ritter und. Knecht einen Tag 
u Krembs und rathfchlagten, wie fie ber uneibtichen böhmifchen Herrfchaft abfommen und eine pott⸗ 
8* zu König Rudolphen abordnen mögen.“ on Rudolph fagt das Chron. Austr. Ms. ad ann. 
1270, &. 206: „Ad vocationem nobilium de Austria et Styria descendit in Austriam‘; das 
CGhrou Austr. Jud., S. 278, aber berichtet: „Die von Wien ergaben fid} ehe nit, biß fy mit König Aus 
bolphen übereinfommen, bann ihnen ber König Rudolph folt verbriefen und verhandveften, daß in bey 
allen Gewohnheiten und Rechten belieben. Datnach ſchwuren ihm die Wiener, Öfterreicher, Steyrer.“ 
„Consensu procerum, imperii et Austriae provinciarum et orantibus provinciarum legatis Al- 
berto filio Austria, Styria, Carniola et Vindorum Marcha imperii beneficia concessae‘', find bie 
Worte bei Lanzius, I, 82 und Il, 193, und bei Gerhard, V, 34. In jener Rändifchen Urkunde aber 
fieht bei 1282: „Es wardt zu Wien ein Landtag von den Ständen gehalten, da ein Ausfchuß nadı Auges 
hurs zu dem Kaiſer abgeordnet ward, Herzog Albrechten zum Herrn und Beſtättigung der Freiheiten zu 
egehren.“ 

13) S. insbefondere auch Senkenberg, Nachrichten über die Entſtehung des oͤfterreichiſchen Land⸗ 
rechts (von 1190). Visiones de collect. leg. Germ,, S. 213 fg. 

14) 3. 3. Mojer, a. 0. O., S. 331. ' 

\ 
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wie jie z. B. auch die bairiſchen, hannoveriſchen und brabantiſchen Verfaffungsurkunden ent⸗ 
hielten, ferner die eigenmächtigen Zuſammenkünfte der Landſtände (Landesſsconvente) ganz ge⸗ 
wöhnliche deutſche landſtändiſche Nechte. 15) Die fürſtlichen Bündnifſe wurden auch in Oſter⸗ 
reich getvöhnlich mit den Ständen beſchworen und die Stände, wie im Bündniß Kalfer Sigis- 
mund's mit Sachſen u. |. w. 1425, entbunden, den Fürſten bei Verlegung derſelben Folge zu, 
leiſten. Die Steuerbewilligungen aber wurden auch in Ofterreih, wie noch Khevenhüller 
(„Ann. Ferd.“, IX, 80) jagt, durch alle möglichen Landesdeſiderien bedingt. 1°) 

Die Rechte der öfterreihifchen Stände wurden zwar in dem breißigjährigen Religions: und. 
Bürgerkriege vorübergehend gelähmt, doch nicht vernichtet, vielmehr bis in bie ſpätere Zeit durch 
fürſtliche Cide vor der Landeshuldigung und bis zu Kaifer Leopold ſelbſt zum Theil in demü⸗ 
thigender Form befhworen. Eine auch für die äußere Politik wichtige Rolle Ipielten fie insbe⸗ 
fondere auch noch in ber neueflen Begrünbung ober Befefligung der Thronfolge des jegigen, 
öfterreichifchen Hauſes Durch die Pragmatiſche Sanction Karl's VI. Sie legte der Kaifer allen, 
Ständen feiner fünımtlihen Lande zur Genehmigung vor, welde von den Öfterreihiichen und 
ſchleſiſchen 1720, von ven ungarifchen 1722, von den fiebenbürgifchen 1723, von den nieder: 
ländifhen 1724 erfolgte. Der Kaifer erklärte hierauf (|. Shmauß, ©. 1389), daß er ſie, „da 
alle Stände in ihren Berfammlungen nach reifer Überlegung und Erwägung des Beſtens und 

Nutens, welche Unfern lieben und getreuen Unterthanen baher zufließen mochten, darin eins 
flimmig und freiwillig confentirt, nun als Grundgeſetz befannt made”. Erſt die Kaiferim 
Maria Iherefia brach nah Mofer (S. 400) die bis dahin große Freiheit ver Öfterreichiichen 
Stände, indem fie 1764 plöglich der allgemeinen Stänveverfammlung erklärte, daß ihre Wirk: 
famfeit aufhöre und ſie ſich vorbehalte, privative den landſchaftliſchen Ausſchuß zu ernennen, 
und ald die Stände proteflicen wollten, fie bedeuten ließ, daß He verboten babe, ihre Ginwen= 
dungen anzuhören, | 

Den oͤſterreichiſchen Landesfreibeiten fanden von allen am wenigften die des nachbarlichen 
Baiern nad. Davon fann jeven ein Blid in die 1799 erichienene „Sammlung der bairifchen 
landſtändiſchen Freiheitsbriefe“ überzeugen. Schon ber erfle, fpäter ſtets beflätigte und mithe⸗ 

15) Eichhorn, 8. 423— 427 u. 546. Mofer, a. a. O., ©. 408, 669, 678, 950, 1079. Struben, 
a. a. O., ©. 388, 438, 484; V, 362 fa. Daß insbefondere die Stände bei allen wichtigen Regies 
rungsangelegenheiten mit entfcheidendem Stimmrecht theilnahmen, das entfpracdh ganz ben altdeutichen 
Bolfs- und den Reichsverfammlungen, von deren Rechtsgrundlage die Landſtände ausgingen. Dur 
Ausihüfle und Rändifche Beamte, Landräthe u. f. w. festen die meiften Stände fetbit dieſe Thätigfeit 
fort, wenn fie nicht verfammelt waren. 

16) Bon ben vielen Beifpielen der öflerreichifchen Freiheit aus den landſtändiſchen Urfunden bier noch 
bie folgenten: Zum Jahre 1330 heißt es im Chron. Austr. (bei Fiſcher, S. 47), daß nach König Fried⸗ 
rich's Tode Otto ihm fuccedirte, doch nach dem Beſchluß der Landflände nichts thun follte ohne feinen 
Bruder Albrecht, und daß bie Stände, fpäter unzufrieden mit Otto, denfelben ganz zur Regierung beriefen 
(magis industrium vocaverunt). Im 3. 1366 „zu Wien ein Landtag Thailung zwifcgen Herzog As 
breiten und Herzog Leopolden nach Handlung der Landfchaft”. Im I. 1406 „wart auf dem gemainen 
Landtag zu Wien Herzog Albrecht von allen vier Bartheyen zum Herrn aufgenommen und feine Vormund⸗ 
ſchaft inhalts der von der Landfchaft aufgerichteten Ordnung Herzog Leopolden durch die Landfchaft auf: 
getragen” (1. die Urkunde bei Kifcher). Im 3. 1411 „famen die Stände auf einen von ihnen ausgefchriebe: 
nen Tag nach Odenburg, fegten ben Herzog ind Megiment und beftellten alle hohen und niedern Landes⸗ 
ämter”. Im 3.1439 „zu Berchtoldftorf wieder ein Tag geweft, da fich die Ständt ber Landesregierung 
Halb mit Erzherzog Friedrich (Kaifer Friedrich IL.) veraint'‘. Letzterer befannte jebt, da König Albrecht ll. 
mit Binterlaflung einer ſchwangern Mitwe geftorben war, in feinem Vertrag mit ben Ständen (ganz 
ähnlich wie 1886 mit Herzog Wilhelm ; f. Fifcher, ©. 54), „daß fie und nicht er als der Altefte der Ba: 
milie über die vormundfehaftliche Regierung zu verfügen hätten, wozu dann Die Stände ihn mit einem 
Ründifchen Ausschuß ernannten, gegen feinen Eid, daß alle, Praͤlaten, Pfaffen, Grafen, Herren, Ritter, 
Knechte, Städte und alle Inwohner des Landes bei ihren Freiheiten verbleiben follten‘‘, und daß, wenn er 
ben Bedingungen untreu würbe, „alle Stände, Bürger und Amtleute ihm von ber Vormundſchaft wegen 
nicht mehr pflichtig feien”. Im Jahre 1451: „Ale Kaifer Friedrich nach Rom reifen wollt, Tamen alle 
vier Ständt zufanımen undrichten dem Vaterland zum Beſten ein Bundnüß auf.” Bald entſetzten fie ben 
Kaifer der Bormundfchaft, weil er ohne den fländifchen Ausfchuß regiert hatte. Und wie fie nach Als 
brecht's Tod zuerft allein, dann durch einen Ausſchuß das Land 17 Wochen regiert hatten, fo übernah⸗ 
men fie 1457, nach dem Tode des nachgeborenen Ladislaus, abermals die Regierung, welche nun Kaifer 
Sriebrich als einer der Erben von ihnen in Berfon erbittet. Auch nach Marimilianl. erhalten fie abermals 
bie Regierung (f. Fifcher, &. 37, 89, 69, 90). Im 3. 1458 „Landtag, um die Herzoge mit dem Kaiſer 
zu vergleichen und die Unruhen bes Landes zu flillen”. Inden I. 1462 und 1463 ftändiiche Verſammlun⸗ 
gen zu Wien, ohne Berufung bes Kaiſers, ber zuerit widerſpricht, als aber die Stänve auf ihrem Recht 
eſtrhen, beidemal feine Räthe zu ben ländifchen Berfammlurgen ſchickt. 
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ſchworene Freihritdbrief ves Serzogzs and ungariſchen Konigs Dito von 1311 ſichert wie bie 
aſte Lex Bajuvatioruſn ausdrücklich ſelbſt den Gutsbauern Sihutz gegen Erhöhung ihrer be⸗ 
ſtiurmten Laſten zu. 1) Mach det Beſtimmung der Rechte alter Klaffen folgt ferner das grwalt⸗ 
ſan Schutzrecht, welches, gleichviel ob aachahmungswerth oder nicht, doch unferer Vorfahren 
große Achtung ber Verfaffungorechte beurkundet und welches in Butern ſelbſt hie bekannten alten 
cuugliſchen, ſpaniſchen und portugiejifchen Revolutionsrechte noch überbirtet. Es ift hier eine gegen: 
feitige bewaffnete Hüffsverbhrgung aller Bürger gegen jebe Verlegung bed Rechts von irgend- 
weh. Es Heißt Hier, daß alle, „Arme oder Reiche, Geiſtliche oder Weltliche“, wenn fle in irgend 
eftteıh Vunkte der hier zugeſicherten Verfaffningörechte verlegt würden, in 14 Tagen gerichtliche 
Shefe erhalten ſollen. Erfolgt te nicht, „ſo fo bet Verfegte far Uns kommen, und follen Wir 
ik geben zu 14 Tagen einen Tag. Mader er dann die Sach gegen unſern Vizedomb, Richter 
oder Akıtinarn wahr, fo ſollen wir e8 ihm aͤlsbalb abnehmen. Tüten wir bas nit, und foinmt 
vann der Berlegt gen dem Vizedomb, Richter oder Amtmann in ein That, der ſoll er ober feine 
Selfer gegen und kein Entgeltnuß haben, und follen halt alle unfere Grafen, Freyen, Dienft: 
munn, Ebel, Geifklih und Weltlich ihn bes geholfen ſeyn.“ Hierauf verbürgt nun ber Fürſt 
an „Land und Lent, Arm und Reiche umd an alle ibre Nachkommen“ von Ihn und Allen feinen 
Nachkomumen das ſtete Seilighaften aller Punkte des Freiheitsbriefes durch feinen „Heutzurag 
willigklich geſchworenen Eid’, vnrch feine und vieler Zeugen und der Lunbftände Siegel, und 
fahrt dann fb fort: „Es haben auch Alle unfere Landherren, Grafen, Freyen und Dienſtmannen 
vor uns geſchworen einen Aid mit unferm Willen und Haiffen, daß fle ah ainunder geholfen 
ſeyn, ob ihren etwwas an vdiefen Sachen von Und ober Unſern Ambtleiten gekränkt würd ober 
überfaren, daß ſie ſich des wehren füllen.” In ver Urkunde von 1822 beißt &8 noch: „So 
mögen fich alle Pfaffen, Layen, Grafen, Dienftmann, Arm und Reich gegen Und ſetzen. Als ſir 
ſich darumb an einen andern Herrn halten, mit Dienſt durch Helfer und Rettung, wiber une, 
vaß fe des noch ihr Erben nicht entgelten follen an ihren Treuen noch am feinen Gnaden oder 
Eugen gegen Uns über Unſere Erben. Wir wollen auch, dab man dies Handveſt oder kin Rotl 
bet Hunbvdeſt an allen Stetten, wo man die Steiter abıtinımt, lefe, und ſollen dann Reich umb 
Arm ſchwören, daffelb zu halten und aud aneinander geholifen feyn ob von uns oder unfern 
Amptleuten etwad davon überfaren werde.“ Als 1488 Albrecht IH. die Landesfreiheiten 
Heeihträchtigte, ſchloſſen wirklich die Mitter zur Vertheibigung derſelben den Loͤwenbund unter 
ſich Und vereinigten fih mit dem Schwäbiſchen Bunde. Der Kaifer beftätigte ven Lömenbund 
und die Landesfreiheiten, und die legtern jiegten. 

Belannt ift insbeſondere, daß in Baiern auch jpäter bei entſtandener Erblichkeit bie Stände 
doch ſtets ihr Wahlrecht bei einer neuen Regentenfamilie, ſowie ihre Einwilligungsrechte bei 
Succefflondveränderungen, Zandestheilungen, Zandesabtretungen, Vormundſchaften und ihr 
Entſcheidungsrecht bei Succefiionsftreitigkeiten behaupteten und nie eher huldigten, als bis der 
neue Regent ihre Randedgrundverträge und großen Freiheiten beſchworen hatte. 1°) „In Baiern 
darf‘, nach den Worten Johannes von Müller's (IX, 191), „nur der herrſchen, dert das Land 
will.” Der Kaifer Ludwig ver Baier urfundete 1341 dem Lande, „vaß alle die Grafen, 
Freyen, Dienſtmann, Ritter, Knecht, Evel, Unebel, Stadt, Markt und gemeiniglid alle Lüt in 
Niederbayern habend ihre Treue angefehen, und an Ind und Unſern Erben erfannt, daß wir in 
rechte Herrichaft von rechter Erbſchaft kommen feyn, und haben Uns zu ihrem rechten Herrn ge- 
nommen und ermählt.... Wir gehaizzen auch dem niedern und obern Lande zu Bayern, daß es 
fürbaß ein Land haizzen ſoll und foll ungetheilt bleiben ewiglich.“ Wir verweilen nicht bei ven 
einzelnen großen Landesfreiheiten, ganz ähnlich den Öfterreihifchen. Obwol feit den Dreißig⸗ 
jährigen Krieg und durch jchlechte Ausfhupverfaffung zum Theil in der Ausübung gelähmt, 
wurben fie doch ſelbſt nody 1799 vom legten König feierlich zugefagt und waren dem Recht nad) 
ungemindett, bis 1808 vie Regierung die unpaſſend gewordenen Feudalſtände ihrer verfchie- 
denen Provinzen durch eine einzige allgenteine Volförepräfentation zu erfegen verſprach 19), 
welches Wort jie dur die onftitution von 1818 löſte. Ebenjowenig verweilen wir bei ber 
befannten, freien würtembergifchen Verfaflung, in welder neben Pralaten und Städten der 

17) Auch fonft überall (f. Freiheitsbriefe, S. 14, 15. 75, 79) wird ebenfalls dem ganzen Land und 
jedem Bewohner befi Iben fein Recht verbürgt. In der Urfunde vor 1322 heißt es: biefe „Handjefte fei 
Geiſtlich und Weltlich, Arm und Reich und gemain allem Land“ gegeben. 

18) Lambert. Schaffnab., 1071. Beriafiungsurfimven,, Nr: 16, 20, 25, 29, 40. 
19) Ruthard, Gefchichte der bairtfchen Landſtande, II, 834, 841, 350. 
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Bauernitand ſtets fein unmittelbarrs Stimmrecht ſich erhielt. Bekanntlich wurde in Würtem⸗ 
berg im Jahre 1498 die Mishelligfeit zwiſchen Herzog Eberhard IL. und den Ständen, welche 
wegen des Herzogd Berfaflungsrerlegung ihm den Gehorſam aufgefündigt, die Landesregie⸗ 
rung übernommen und davon dem Reiche Anzeige gemacht hatten, unter £aiferlicher Vermittelung 
dur Eberhard's Entfagung der. Regierung beigelegt und fein Better Ulrich ala Negent an- 
genommen. Die Stände kündigen dem Herzog förmlich ihre Pflicht auf: „weil er ein unwe⸗ 
ſentlich, untaugli und mangelhaft Negiment geführt, die alten Verträge gebrochen und nur 
nach feinem Gefallen Habe Herr im Lande fein wollen. Der Kaiſer Marimiltan I. beftätigte 
ide Verfahren und bezeugte ihnen: „Sie haben als fromme Leute gehandelt, maßen jie von 
ihrem Herrn folde Handlungen dargethan, daß davon zu reden erbärmlich ſey.“ (Pahl, „Bo: 
litiſche Lectionen“, ©. 123). Da aber gegen Ulrich's Bebrüdung (|. Bauernkriege) der 
blutige Bauernfrieg auögebrodhen war, jo wurde 1514, unter neuer, wohlthätiger kaiſer⸗ 
liher Vermittelung , die Berfaflung durd ven Tübinger Bertrag Heilfam-geordnet, vor deſſen 
Beſchwörung vom Kürften fein Unterthan zum Gehorfam ſchuldig mar. Gr blieb in Kraft bis 
zur Nheinbunddzeit und wurde, obwol jet durch die Gewalt außer Wirkſamkeit geſetzt, doch 
nad) Errichtung des Deutſchen Bundes die Grundlage ded neuen würtembergiihen Vertrags. 
Im Vergleich des Herzogs mit dem Lande von 1776, $. 2, verfpricht ver erftere ſowol bie allge⸗ 
meine Landesverſammlung als die landſchafilichen Ausſchüſſe „ald ein in ven Landedcompacta: 
ten fehr heilfamlich angeorbnneted Corpus repraesentativum in corpore et membris ungefränft 
zu erhalten”. 

Wie in andern Theilen des ſüdlichen Deutfchland,, in Vorarlberg, in Baden jelbft vie 
Bauern bis zum lintergang des Reichs landſtändiſche Rechte behielten, fo behielten auch, wie 
neuerlih Bader („Die ehemaligen breisganifchen Stände”, Karldruhe 1846) nachgewielen 
Hat, die bäuerlichen Abgeordneten der landesunmittelbaren Batronatsbauern der Kameralherr⸗ 
ſchaften neben Prälaten, Rittern und Städten bis zur Auflöfung des Neichs ihren Sig auf 
den Landtagen der vorberöfterreihiichen Landſtände, welche felbft jebt noch der übermädtigen 
öfterreichifchen Regierung gegenüber die mefentlichen deutſchen Verfaſſungsrechte zu handhaben 
mußten: 

Zum Theil noch ausgebehntere Freiheiten begegnen und im Weften von Deutſchland. Wir 
wollen nit erinnern an jene geiftlihen Wahlfürften mit ihren faft republifanifhen Domkapi⸗ 
teln und mit ven zum Theil, vorzüglich in Trier und in Köln, fo fehr ausgedehnten landſtändi⸗ 
[hen Rechten. Beſaßen doc bekanntlich die lüttichichen, die flandriſchen und brabantifchen 
Provinzen von uralters her hoͤchſt freie Randeögrundverträge, deren Geltung und fürftlicde Be: 
fhwörung vor der Huldigung fie ſich bis in die neuere Zeit und auch unter Öflerreihifchem 
Scepter bewahrten. Die Landesfreiheiten in venfelben aber waren fo groß, daß Nothonib in 
feiner berühmten Schrift „Hiftorifcheflatiftiiche Darftellung der völferrechtlihen Begründung 
des Koͤnigreichs Belgien‘ ausführen fonnte, daß bie jegige belgiſche Volksſouveränetät und die 
fo ganz ausgedehnte freie belgiſche Verfaflung ſchon in ihnen Ihre völlige Begründung finde. ?0) 

20) Nothomb (in der Überſetzung von Michaelis, Tübingen 1836) fagt unter anderm S. 20 wörts 
lich: „Für die Belgier ift die Regierung des Kandes burch das Land nicht eine Erfindung neuerer Zeit. 
Es Hatte fich dieſe aus den Kämpfen des Mittelalters hervorgegangene Regierungsform, obgleich uns 
ausgebildet und unförmlich, bei ihnen immer forterhalten und alle Wechfel der Dynaftien, alle aus⸗ 
wärtigen Kriege überbauert. Bor der Bereinigung Belgiens mit Branfreich hatten zwei Fürſten 
(Philipp I. und Joſeph IL), durch einen Zwiſchenraum von mehr als zwei Jahrhunderten getrennt, 
in die beftehende repräfentativartige Megierungsform Eingriffe gemacht, und beider Anfchläge find 
an dem feften Willen der Polfsmaften, an der unwibderftehlichen Gewalt der hergebrachten Sitten und 
Meinungen gefcheitert.... Bei feinem Regierungsantritt wurde in jeder der verfchiebenen Provinzen, 

. welche dem Haufe Burgund zu vereinigen gelungen war, dem Fürſten als Herzog oder Graf ober Herr 
beſonders gehuldigt. Er empfing ben Eid der Stunde und leiftete feinerfeits den Grgeneid. Ja die neuen 
Landesherren mußten in den Provinzen des heutigen Königreichd Belgien beim Antritt der Regierung 
bie Landesverfaffungen beftätigen nnd beſchwören, bevor fie Die Huldigung verlangen fonnten. Unter dem 
Namen Joyeuse entree wurden hierüber feierliche Edicte erlaffen, ähnlich den Wahlcapitulationen der 
deutichen Kaifer und fo vieler deutichen Bifchöfe. Die Joyeuses entrées der Herzoge von Brabant ins⸗ 
beſondere beginnen mit dem Jahre 1312 und gehen fort bie auf Kaiſer Franz II.“ (Auch Marimilian. 
als er unter Mitwirfung und Zuſtimmung der Stände bie burgundifchen Lande Durch die Heirath mit 

Maria für fein Haus erwarb, hatte fie vor ber Huldigung beſchworen. Heinrich, Deutfche Reichöge: 
fhichte, IV, 423 u. 427). Sie befagten: „Im Ball einer Verlegung der Berfaflung find die Unterthas 
nen alles Bchorfams gegen den Zürften entbunden und nicht mehr gehalten, ihm Dienß g leiſten, deren 

Staats⸗Lexikon. IV. 
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Die holländiſchen und ſchweizeriſchen Republiken, deren Trennung von Deutſchland erſt der 
Weſtfäliſche Friede 1648 anerkannte, brauchten bekanntlich zur Ausbildung ihrer uralten, zum 
Theil voͤllig demokratiſchen Verfaſſungen kaum etwas weiteres als ihre Losſagung von der 
Oberhoheit des Reichs oder ihres Landesfürſten. 

Im Oſten endlich Hatte dem erſten weltlichen deutſchen Kurfürſtenthum, dem Königreich 
Böhmen, und feinen aus Prälaten, Herren, Rittern und Bürgern beſtehenden Landſtänden 
bekanntlich ſelbſt das deutſche Reichsgrundgeſetz, die Goldene Bulle, 1356 ausdrücklich bie 
alte freie Wahl ſelbſt jedes einzelnen Königs und Kurfürſten zugeſichert. Sie übten dieſes 
Wahlrecht auch zuweilen, wie bei Georg Podiebrad, ſelbſt ohne Rückſicht auf fürſtlichen Adel 
aus. Durch diefe freien Volkswahlen und die beſchworenen Wahlverträge, welche natürlich 
ſtets die Zuſicherung dor ausgedehnten Freiheitsrechte zur Bedingung machten, erwarb 1527 
der oſterreichiſche Fürſt Ferdinand I. die böhmiſche Krone. Nach der unglücklichen Wahl Fried⸗ 
rich's von der Pfalz und der Schlacht auf dem Weißen Berge 1620 ließen freilich Ferdinand II. 
und feine Jeſuiten den Ständen nur für den Fall des Ausſterbens der jetzigen Familie das ge⸗ 
fährlihe Wahlrecht und von allen andern Rechten nur weniged. Gerade aber die jegt nicht 
etwa im Kriege, fondern erft volle drei Monate nad dem Frieden begonnene furdtbare Rache 
Ferdinand's, die nach einer gewöhnlichen Angabe Böhmen von drei Millionen reicher, betrieb: 
famer Proteftanten auf 780000 arme Katholiken herabbrachte und dad Land durch Faum je 
ganz zu beiliegende moralifche und politifdye ververbliche Folgen in der europäifchen Cultur an⸗ 
dern Staaten auf lange hin ebenfoweit nachſtellte, ald es denſelben früher voranfland — ein 
folder Gebraud der ſchrankenloſen Fürſtenmacht war ebenfo wie der verwüſtende Gebrauch, ben 
Philipp H. in Spanien vom Abfolutismus gemadt hatte, wenig geeignet, jene Veränderung 
zu empfehlen oder zu rechtfertigen. ’ 

Auch in den verſchiedenen Ländern, Die ſich allmahlid an das preußifche Fürſtenhaus an= 
ſchloſſen, beftanden bekanntlich überall landſtändiſche Verfaflungen,, zum Theil mit fehr aus⸗ 
gebehnten Rechten, überall mit den weſentlichſten der Steuerbewilligung und der Zuftimmung 
zu neuen Landesgefegen. In Beziehung auf die eigentlich preußifchen Provinzen enthält Shmauß 
(„Corp.jur.gent.'‘, I, 79) die fürdie Speen der vamaligen Zeit fehrcharakteriftifhen gegenjeitigen 
Dertragdurtunden von 1454, worin fi die preußifchen Stände von ihrer bisherigen arifto- 
kratiſch⸗republikaniſchen Regierungsgewalt des Deutfchen Ordens wegen beöpotifiher Ver⸗ 
letzung ihrer Verfaſſungsrechte, nachdem fle ſchon 1440 ein Vertheidigungsbündniß unter⸗ 
einander geſchloſſen, endlich feierlich losſagen und gegen ebenſo feierliche, ihnen vor ihrer 
Huldigung beſchworene Zuſichernng beſtimmter Bedingungen den König Kaſimir von Polen 
vertragomaͤßig als Ihren Regenten annehmen. Die Stände (‚wir Prälaten, Barone, Ritter, 
Notabeln, Bürger und Einwohner des Randes, terrarum Prussiae, Pomeranise ei Michalo- 
via“) fangen ihre Gegenhulbigung gegen Kaſimir (reciproea sponsio) damit an, daß fte 
eine ſolche Selbfthülfe ver Unterthanen gegen ungerechte Itegierungen (ihre vindicatio liber- 
tatis) und das Suchen gerechter Herrfchaft als unbezweifelbar und anerkannt rechtlich dar⸗ 
ftellen. 2!) Der König in feinem Freiheitöbriefe erwähnt zuerft ver wiederholten freiwilligen 
Anträge der preufifhen Stände, verfihert dann jenen Ständen und dem ganzen preußifchen 
Lande oder den Landedeingeborenen und Bürgern (terrigenae et cives universae commu- 

. nitatis Prussiae Culmensis, Kynsbergensis, Elbingensis et Pommeraniae) ihre Freiheiten 
und fagt: daß biefelben, weil ihre bisherige Negierung ihre Verfaſſungérechte (jura et pri- 
vilegia et immunitates) nad Belieben gebrochen, mit Recht ihr allen weitern Gehorfam ver- 

er bevürftig ift, fo lange bis der Herzog ben Eingriff zurädgenommen und die Sachen wieder in ben 
vorigen Stand gefegt hat. Die Grundgefege der andern Provinzen enthielten ähnliche Blaufeln.” 
Nothomb gibt ſodann Wilhelm’s von Dranien merfwärbige Recht 
ftandes und deſſen Ausführung von ben nieberlänbifähen Freiheiten. Dahin gehörte and) bie, daß 
ber Fürſt ohne ſtändiſche Einwilligung feine fremden Soldaten in das Land bringen burfte: „Durch 
dieſe gegenfeitige @idesleiftung, durch die Huldigung der Stände unter den Bedingungen der Grundver⸗ 
träge, durch die Erwähnung der Refolutivclaufeln war zwifchen Fürft und Ständen ein fürmlicher zweis 
ee ertrag zu Stande gebracht.” Jetzt ift befanntlich abermals in Belgien das Recht der regieren- 
ben Samilie, ebenfo wie das der Oranier in Holland, durch Nationalvertrag begründet. 

21) Sie beginnen: „In nomine domini: Legum divinarum atque humanarum saluberrimnae 
sanctiones, instituta et decreta quoslibet feudales et subditos jugum subjectionis et obedien- 
tiae permittunt excutere et in sortem regimenque justorum dominorum se conferre, dum 
veckorum, et principantium temeritas, frenis laxatis licentiae, per quaelibet devia et abrupta 
graditur. 

ertigung des nieberlänbifchen Auf» ' 
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weigert hätten. 22) Er verbürgt allen ihre alten Rechte, den Prälaten, Rittern, Bürgern und 
Einwohnern (eives et inculae), und neben ihrer befonvern Berfaffung die Thellnahme an ven 
polniſchen Landesfreiheiten. Er verfpricht, daß er ihre Grenzen unverrückt laffen und alle wich⸗ 
tigen Landesangelegenheiten ver Preußen nur mit ihrer Zuftimmung abmachen will. Daß er 
fpäter ihre Theilnahme an ven polnifchen Reichſtagen an die Stelle der preufifchen Landtage 
treten laſſen wollte, veranlapte großen Widerfprud der Stände, „weil ihre Verfaffung durch 
die Theilnahme eines freien Bürgerftandes an dem ſtaͤndiſchen Recht eine ganz andere ſei als 
die polnifche”. Später, 1466, kehrte ein Theil des Landes als polnifches Lehn unter polnifcher 
Hoheit und gegen neue Zujlderung der Gerfaffungsrechte unter die Negierung des Ordens 
zurück. Unter gleichen Bedingungen erwarb 1525 mit dem Conſens des Oberlehnsheren und 
der Stände, namentlich auch der Nepräfentanten aller größern und kleinern Stäpte*3), aber 
mit Entfegung ded bisherigen Megenten, des Deutfchen Ordens nämlich, der Markgraf Albrecht 
von Brandenburg die erbliche Herzogswürde. 

Dem Umfange nad flanden die landſtändiſchen Rechte von Breußen und von den übrigen 
Zänvern der preußifchen Monarchie großentheild ven angeführten großen Öfterreichifchen Frei⸗ 
heitstechten nicht nad. Bon den branvdenburgiihen Ständen, welche früher unter Karl IV. 
1374 die Bereinigung mit Böhmen felbft beſchloſſen hatten 2%) und nachher an das neue Für⸗ 
ſtenhaus ebenfowenig wie fpäter bie Norweger ohne Einwilligung, Gapitulation und Frei⸗ 
Heitözufiherung Hatten übergehen wollen und diefe Zufiherungen erhalten, gibt eine vollgüls 
tige Stimme gutes Zeugniß. Friedrich der Große fchreibt in feinen M&moires pour servir 
a l’'histoire de Brandenbourg, ©. 62: „Les &tats de Brandenbourg avaient jusqu’a George 
GuiHaume (1640) une entidre influence dans le gouvernement. On les consultait sur 
toutes les affaires, et l’on suivit leurs avis.... Le comte de Schwarzenberg (derjelbe 
Minifter, der bekanntlich befhuldigt wurde, als Sefuit und in öſterreichiſchem Solde feinen 

Fürſten längere Zeit hindurch verrathen zu haben) diminua depuis le pouvoir de ces Etats, 
dont cependant ils n’avaient jamais abuse.‘ Doch werden die Landesverträge noch beftätigt, 
und es verfünbigt 3. B. nody ver Große Kurfürft im brandenburgiſchen Landtagsabſchied von 
1653: „Zum 14. wollen Bir in widtigen Sachen, daran des Landes Gedeihen oder Verderb 
gelegen, ohne Unferer getreuen Landſtaͤnde Vorwifſen und Rath nichts ſchließen oder fürneh⸗ 
men und Und aud in feine Verbündniffe, darzu Unfere Landfaſſen mußten gebraucht werben, 
ohne Rath und Bewilligung gemeinet Landſchaft einlaffen.‘‘ 29) 

Auch Preußen gedieh und erwuchs, mie Oſterreich, bei fehr freien ſtändiſchen Verfaſ⸗ 
fungen in fampfvoller Zeit zu feiner Grdße. 

Von den traurigen Urſachen und Wirkungen des allmählichen Sinkens des Einfluffes der 

22) „Legibus divinis atque humanis innixi, quae injustis dominis scelus et nefas agentibus 
nullatenus parendum decernwnt.’ 

23) S. deren Zuftimmungsurfunde bei Schmauß, &. 221. No 1569 beftätigte Sigmund Auguf 
‚ ben Prenfen neben ihren beſondern Landtagen den Antheil an den polnifchen. 

24) Zünig, Cod. dipl., I, 1370. Buchholz, Geſchichte, V, 186. 
25) Mylius, VI,1, ©.425. ©. Mofer, a.a.D., &.102. Eichhorn, $. 546. Über ähnliche 

fehr freie Berfaffungsurfunden von Halberſtadt, Magdeburg, Jülich und Berg, Kleve und Mark, Mün⸗ 
fter, Ravensberg, Paderborn und vollends von Öftfriesland bei Mofer ©. 454, 462, 449, 402, 1522. 
In Bommern z. B. wurbe noch 1450 Erich II. gegen bie Auficherung fehr ausgezeichneter Freiheiten 
um Fürften erwählt, und mit fländifcher Zufiimmung wurbe 1501 durch einen Erbvergleich Erbrecht 
—* Preußen begründet. Huch hier war zu allen wichtigen Regierungsfachen, insbeſondere auch zu Bünd⸗ 
niffen die lanbftändifche Zuftimmung nöthig. Keine Huldigung wurde geleiftet vor der Verfaſſungsbe⸗ 
fätigung. Die auf dem Landtag zu Stande kommenden Maßregeln wurden als pacta conventa — ** 
Land und Landesherrn publicirt, und der Pommer drückte das alte deutſche: „Treue um Treue, Recht: 
un Recht!“ durch die Worte: „Iren Herr, trem Knecht“ ans und verweigerte bei Verlegungen bis zur 
Rechtsbefriedigung Steuern und Gehorſam, hatte aber befondere Schiedsgerichte für ſolche Fälle. Im J. 
1654 wurden von dem Großen Kurfürften die Landesrechte und DBergleiche betätigt, ebenfo 1720 in dem 
Frieden mit Schweden die bes betreffenden Theil von Hinterpommern, ähnlich wie ın den Friedensfchlüflen 
von 1742 und 1763 die fchleflfchen. Nach diefen waren manche Mitglieder der Landſtände, die fages 
nannten Standesherren, wieder an ben Conſens von Unterfländen gebunden, wie freilich überall in 
Deutfchland die Butsherren, wenn fle die Laften und Rechte ihrer Hinterfaffen rechtlich verändern wollten. 
Mofer, S. 758, 1022, 425, 1228. Huch einfeitige Zufammenfünfte und Berathungen, Landesconvente, 
wurden den Ständen, 3. B. den halberftädtifchen noch 1660, den fülich und bergifchen 1672 ausdrücklich 
zugeſtanden, nur Anzeige davon gefordert. Mofer, ©. 1522, 

28° 
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Landſtände überhaupt, vorzüglich ſeit Ludwig XIV., war ſchon früher (ſ. Deutſche Geſchichte) 
die Rede. Indeß ſuchte auch in einer für dieſelben ſehr ungünſtigen Zeit Friedrich der Große 
dem landſtändiſchen Recht noch Achtung zu beweiſen. So legte er allen Ständen das Project 
des neuen Landrechts vor und verſprach allen ihren Erinnerungen ſorgfältige Beachtung. Und 
daß ſtatt einer Erhöhung der früher bewilligten directen Steuern die indirecten, für welche 
man die ſtändiſche Zuftinnmung umgehen zu Eönnen glaubte, in Preußen fo hoch wurben, war 
Folge des ſtändiſchen Steuerbewilligungsrechts. Ohne Bewilligung entftand Verdruß, wie 
benn noch 1725 der Kaifer auf erhobene Befchwerden der magdeburgiſchen Stände eine ohne 
ihre Zuſtimmung ausgeſchriebene Steuer cafjirte und fogar eine Reichsexecutionscommiſ⸗ 
fion zum Schuß des Landes ernannte (Mofer, ©. 982). Grit die Regierung Friedrich Wil⸗ 
helm's II. fand in der verfprodhenen allgemeinen reihöftändifchen Nepräfentation Über ven 
einzelnen Provinzialftänden, ähnlih wie Hannover und Holland, das rechte Mittel, um mit 
der Beachtung der Schwierigfeit den getrennten Provinzialſtänden eined größern Staats über 
allgemeine Steuern und Geſetze entſcheidende Stimme zu geben, zugleich die abfolut und von 
‘jeher im Weſen und Begriff deutſcher Landſtände gegründeten ſtändiſchen Bewilligungsrechte 
zu vereinigen. Darin gerade liegt ja auch die einzige Ausiöhnung mit all dem namenlojen Un: 
glüd, welches dem ganzen deutſchen Vaterlande die Verfaflungslofigfeit brachte, daß es die leb⸗ 
bafte Überzeugung von der Nothwenpigfeit wahrer deutfcher Verfaffungsfreiheit begründete. 
Sie liegt darin, daß. ähnlich wie jene königlichen Worte in Beziehung auf die Erwerbung der 
ſächſiſchen Elbfeftungen erklärten: „die Preußen hätten es verdient, eine Schugwehr gegen 
frühere Unfälle zu erhalten”, fo auch jene Zufiherungen rückſichtlich der Stände die Nothwen⸗ 
digfeit, dad Volk duch einen Verfaffungswall gegen Unfälle wie die von 1792—1812 zu 
fhügen, anerfannten und deſſen gleihe Würdigkeit und Fähigkeit mit andern freien Nationen 
fo würdig audjpradden.2) . 

IV. Früheres geihichtlihes freies deutſches Staatsreht im Centrum 
unferer dveutfhen Nation und ihres Reichs. Genügen wird wol, aud ohne dag wir 
tiefer ind Innere des VBaterlandes und in die freien Berfaffungen feiner heſſiſchen, franfifchen, 
ſächſiſchen, Hannoverifchen und braunſchweigiſchen Lande eindringen, die bisherige Betrachtung 
ber Freiheits- und landſtändiſchen Rechte im Ilorden und Süden, int Weiten und Oſten. Sie 
wird darthun, daß mit einen nicht despotiſchen, fondern nur löblihen monarchiſchen Princip 
und mit fittlihen und vernünftigen Grundlagen in unferm geſchichtlichen Recht überall aud ein 
gar kräftiges, ſelbſtändiges Kreiheitsprincip hervortritt, daß hier für Abſolutismus und Auto= 
fratie, daß für die Ausführung der fophiftiichen Lehren neuerer Bubliciften von theokratiſcher 
oder patriarchalifcher Willfürherrihaft ohne Vertragdgrundlagen und Schranken ein Rechts- 
boden nimmermehr zu finden if. Nein, jene despotiſchen Principien ind fremd unferer Cultur 
und unferm Rechte ; jie find fremd, wie jenen echten riftlichen und claſſiſch alterthümlichen Grund⸗ 
jägen, ſo vollends den germanifchen, fremd jenen altgermaniſchen Volksgemeinden und den de⸗ 
mofratifchen Freiheitsrechten aller Bürger, wie wir fie in dem Art. Adel (Altgermanifcher) mit 
Savigny's und Eichhorn's Worten fhilderten ; Fremd jenen Taufenden freier, blühender Reichs— 
und Landesſtädte und Borporationen aller Art, welche im Mittelalter mit freien Selbfigejeg- 
gebungs:, Selbitverwaltungs- und genoffenfhaftlihen Gerichts-, mit freien Einigungs= und 
Fehderechten wahre deutfche Nepubliten und zum Theil politiihe Mächte bildeten. Sie find 
fremd, wie dem mitregierenden Reichstag, fo auch jenen freien, das Land repräfentivenden 
landſtändiſchen Gorporationen mit ſolchen uralten Freiheits- Bertragd- und Regierungrechten, 
wie mwirfie jahen im Norden und Süden, im Oſten und Weiten des Vaterlandes und wie fie nur in 
veränderter Form, hervorgehend aus jenen altveutfchen Freiheitsrechten und Volks- und Gerichtö= 
verfammlungen, durch ihre Vereinigung die jpätern Landesſtaaten und die wahre Regierungs— 
gewalt der Fürften zuerſt gründeten, und ebenjo wie jie die „gemeine Landſchaft“ oder Lands 

ſtandſchaft bildeten. Überall ruht ja in der That dieſes Landesregierungsrecht felbft auf ver= 

tragsmäßigen Nechtögrundlagen, theild auf der vom vertragsmägigen Nationalfaifertfum 

verfaffungsmäßig verlichenen Amts: oder Richtergewalt (Sachſenſpiegel, II, 52; Eichhorn, 

6.418, 525), theils auf Beudal: und Schugverträgen, theild envlih auf den frühern und 

26) S. Staats: Lerifon I, 757. Die preußifche Verordnung über die zu bildende Repräfens 
tation des Bolfs vom 22. Mai 1815 verfpricht und verorpnet diefe Bildung, „damit der mohlthätige 
Zuftand bürgerlicher Freiheit und Die Dauer einer gerechten, auf Orpnung gegründeten Berwaltung beito 
fefter begründet und der preußischen Ration ein Pfand Unfers Vertrauens gegeben werde“. 
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fpätern allgemeinen Landes- oder landſtändiſchen Wahl: und Verfaffungsverträgen, und diefe . 
fanden auch ihre Sanction in jenen hohen, völlig unabhängigen Reichsgerichten, die ſelbſt dem 
legten Unterthanen wegen Rechtöverlegung oder wegen unbemwilligter Abgaben gegen die Re⸗ 
gierungen Rechtshülfe gaben, und welche die Kürften auf Ihre Klagen wegen verlegter Ver⸗ 
faffung oder misbrauchter Hoheit perſoͤnlich verantwortlich machten, ja peinlich beftraften! Diefe 
vertragsmäßigen Rechtögrundlagen finden ſich endlich auch bei jenen höͤchſten Faiferlihen Häup- 
tern der Chriſtenheit und der deutſchen Nation, die, den Schlußftein deutſcher Verfaflung bil- 
dend, durch ihre Beleihung vereint mit vem Landedconfend die Landesregierungsgewalt ertheil- 
ten, ihr zur Grundlage und, nad) dem Rechtsſprichwort: „Der Lanvdesherr ift Kaifer in ſei⸗ 
nem Lande”, aud zum Vorbilde dienten, melde, ein Jahrtaufend lang anerfannt die erften 
Monarhen des Welttbeils, lange Zeit allein mit dem Titel Majeftät geſchmückt, Dennoch ſtets 
frei gewählt wurden von der deutichen Nation oder ihren Nepräfentanten , weldye der deutſchen 
Nation Hulde (homagium) ſchwören, welche nur nad) dem freien Wahl: und Nationalvertrag 
ihre Regierung befigen, fie nur nad ihm und nad der Stande Zuftimmung ausüben, melde 
enblich vor dem nationalen Gericht zu Necht ſtehen, ja fogar nad) vorausgehender Entfegung 
mit Leib und Leben verantwortlich find. 27) 

Nenne man nun fo, mie neuerlih der Minifter Bethmann-Hollweg auf den preußifchen 
Landtage, den für die freie rechtögültige Ehe wie für freies rechtsgültiges Staatsrecht weſent⸗ 
lihen Vertrag zun Unterſchiede von rein willfürlichen Privatverträgen „Bund“ oder auch 
„freien Conſens“, es bleibt fletd unbeſchadet der fittlihen Diotive ald Rechtsform dieſe freie 
Confentirung, oder nah dem echten biltorifhen, gernianifchen und deutſchen wie nad rb- 
miſchem und griechiſchem Spradgebraude (j. Grundgefeg) die Bertragsmäßigfeit die un: 
entbehrliche Rechtsgrundlage aller deutſchen, aller freien Rechts- und Staatsverhältuiffe für 
freie Männer und Voͤlker. Es ift der weſentliche Sinn und die Hauptaufgabe aller freien 
Berfaffungsrihtungen, jie zu erhalten und zu verwirflihen. Died nun den hiftorifchen 
Rechts- und Staatöurfunden gegenüber, ja nur gegenüber ten bier erwähnten deutſchen 
land= und reihöftändijchen Urkunden hiſtoriſch abzuleugnen, ift das nicht eine leichtjinnige 
Seichtigkeit und Unwahrheit? Wenn nun aber fhranfenlofe, unvertragsmäaßige Herrſchermacht 
und ein ſolches monarchiſches Princip, welches dazu und zur Vernichtung des Volksrechts und 
indbefondere feiner Steuer: und Geſetzbewilligung führte, völlig undeutſch iſt und fremd allen 
unfern Rediten, wenn etwas Ahnliches ſich höchſtens factiſch findet in übergangs- und traurigen 
Krankheitszuſtänden germaniſcher Staaten, nur gegen die Geſetze, und wenn hier ihr oft ver⸗ 
goldetes Gift fo tieffreſſend und verderblich für die Wahrheit und öffentliche Morat, für die Res. 
gierungen und Völker fich zeigte, wie in den Etuartifchen Bemühungen für das göttliche Necht, 
wie in den entfeglichen portugiefifchen, ſpaniſchen, franzöflichen Zuftänden vor und in ihren Re⸗ 
polutionen, wenn es aud und felbft in kurzen Zeiträumen trog feiner gemilderten Geftalt und 
ſelbſt unter vortrefflih gefinnten Fürſten in innere und Außere Auflöfung, in Noth und 
Schmach jtürzte und noch jegt in kurheſſiſchen und ſchleswig-holſteiniſchen Zuftänten die Ehre 
und die Ruhe des Vaterlandes gefährdet — nun mwahrlih, fo muß jeder Rechtſchaffene nad 
Kräften ihm zu wehren fuchen. Er muß hoch ehren vie Worte unferer Fürſten, melde laut und 
einftimmig dad Unrecht und Verderben, das Undeutſche einer ſolchen abfoluten Gewalt erkann— 
ten und für der Nation und ihrer Fürſtenhäuſer Wohl und Ehre Herftellung „deutſcher Frei⸗ 
heit“ gelobten. 29) | 

27) Sachſenſpiegel, II, 52, 54, 57. Schwabenfpiegel, 21, 25,29. Goldene Bulfe, 5,3. Eich⸗ 
horn, $. 288. In dem Etreite Ludwig's des Baiern mit dem Papfte wurbe das, was alle germanifchen 
Berfaflungsurfunden ohne Ausnahme enthalten, das freie Vertragsrecht, auch als die gelchrte ſtaats⸗ 
rechtliche Theorie auegebiltet. Eichhorn, $. 899! Haben denn alfo unfere Conring, Pufendorf und 
Thomafius, unfere Möſer und Mofer, unfere Bütter und Häberlin und Klüber und afle deutfchen Staats⸗ 
rechtslehrer unrecht, wenn fie ſtets, als fich won ſelbſt verftehend, Vertrag ale bie Orundlage aller öffent: 
lichen Rechte annahmen, aber cbenfo frei von Rruſſeau'ſchen Bernechfelungen als von ben Haller’fchen 
naturphilofophifchen und hiftorifchen Begriffsvermirrungen denfelben auffaſſen? Hat Johannes ven Müller 
unrecht, wenn er (Werke, XI, 112) fagt: „Durch des Reiches Willen ift der Kaifer geſetzt. Vom 
Reiche ift die Majeflät ausgegangen. Das Geſetz beflimmt dem Oberhaupte und jedem Etande Gewalt 
und Grenze. Die Nation ſelbſt aber, oder durch ihre Repräfentanten, war (im Verein mit dem Kaifer 
und den Landesherren) die Urheberin der Geſetze.“ | 

28) Wir erfüllen nur die erfte Pflicht reblicher Echriftfteller, wenn wir dieſe Überzeugung ausfpres 
chen. und zur gründfichen Prüfung defien auffordern, was neuerlich die Lobredner zunächſt die preußi⸗ 
fchen Abſolutismus für defien Empfehlung fagen. Freilich find wir, im Gefühl der Wahrheit und Güte 
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V. Auf daß geſchichtliche Recht, auf Vernunft und Fürftenwort, anf 
den natiowalen deutfhen Bundesvertrag und bie neuen Verfaſſungs— 
urfunben gegründetes heutiges Staatsrecht. — Was aber iſt nun weſentlich bei 
jenen biftorifgen deutſchen Wreiheitd- und landſtändiſchen Rechten? Was etwa nur der unvoll- 
Eommenern frühern Entwidelungäftufe angehörige Geſtalt und Form? 

Als an ji wejentlih, als unerlofchen und new anerkannt erfcheinen nach den Quellen und 
Grundlagen unſers Rechts und unferer Cultur wie nad dem Vernunftrecht ſtets folgenve 
Hauptpunkte. 

A. Das Recht der ſelbſtändigen Verſönlichkeit, der Volksgenoſſenſchaft 
und ihrer Glieder, auch gegenüber der Perſönlichkeit des Regenten. Dieſes 
iſt Grundbedingung und Anfang ſelbſt für einen rechtlichen Begriff vor Staat, Nation, Volk 
und Staatöbürger und von einem wirklihen Rechtszuſtand derſelben. Es ift zugleich dad we: 
fentlichite und heiligfte aller, insbeſondere auch aller öffentlichen Rechte. Wie ohne Aner⸗ 
kennung eines jelbfländigen perfönlichen Willens und Rechts des Regenten biefer nicht wahrer, 
fouveräner Regent, fondern untergeorpneter Beamter wäre, fo wäre die regierte Nation ohne 
diefelben rechtlos. Nur wo beide ſelbſtändig find, ift das freie und friedliche, ift dad deutſche 
Vertragsrecht, ift wahrer deutſcher Rechtszuſtand möglich. 29) 

der Sache deutfcher Freiheit, nicht zu einer Erwiderung der Schmähungen verfucht, welche die ariftos 
fratifchen Schriftiteller des „Bolitifchen Wochenblatt’ (des Borbildes ber „Krenzzeitung‘‘) und andere 
gegen bie Regierungen und Bürger ausfprechen, die dem Reptäfentativfpftem anhängen. Aber ung über: 
eugt ihr Lob mancher abfoluter Regenten nicht von der Güte des Abſoluismus, felbft nicht der Ruhm 
L trefflicher Fürften wie Friedrich und Joſeph. Theile Hatten dieſe und ihre Zeit noch viele Schranfen, 
bie jegt gefallen find, und große Nachwirfungen früherer Freiheit, die endlich den Folgen des Abfolus 
tismus Platz machen müflen. Schanbervolle Abgründe aber eröffneten gerade diefe Folgen abfoluter 
Regierung fchon unter ihren nächften ebenfalls vortrefflich gefinnten Nachfolgern. Ins überzeugt uoch 
weniger lautes Beitungslob gegenwärtiger Lanbesverwaltungen. Lobpreifung cenfirter Zeitungen be: 
ſticht ung nicht, und nie in der Welt hörten wir allgemeineres und lauteres Lobpreifen ale das der Bor: 
trefflichkeit aller Regierungs = und Verwaltungseinrichtungen eines großen beutfchen Staats gerade un; 
mittelbar vorher, ehe nad) dem furchtbarfien Staatsunglüd im Jahre 1806 die Regierung beffelben 
ſelbſt durch Die verfprochene oder verwirflichte Umänderung faft des ganzen frühern Regierungs⸗ und 
Berwaltungsfyftems ben jegt überlaut werdenden Tabel beftätigte und jo felbft jenen unglüdlichen Mär: 
tyrer rechtfertigte, der furz vorher von getäufchten und fanatifirten Bürgern und Solpaten fafl zerriffen 
wurde, blos weil er die allgemeine Mode und Harmonie bes Lobpreiſens Durch Enthällung der vers 
fhleierten Mängel zur Rettung bes Staats aufbeden wollte. Noch weniger enplic if für uns übers 
zeugend der angebliche Verzicht der Bürger auf die verbeißene wahrhafte Bolfsreprafentation.. Wäre 
denn etwa die Bolfsftimme jegt frei genug und fcheint nicht wenigftens bie freie Außerung mit beshalb 
‚mehr als zu irgendeiner frühern Zeit gebemmt zu werden, weil man irgendwo an dieſen Verzicht nicht 
glaubt? (Auch in Beziehung auf die Boftit bieles zweiten großen beutfchen Staats find wol die beſchei⸗ 
denen Andeutungen feit ben zehn Jahren, in welchen fie zuerft ansgefprocyen wurden, ungleich mehr bes 
flätigt und allgemeiner geworden. — Diefe Worte fügte Die zweite Ausgabe hinzu, in einer Zeit, wo immer 
noch die conflitutionellen Kämpfer in Sübdentfchland von den vornehmen norbdeutfchen Hallerianern, 
Hegelianern und Hiftorifchen falt ebenfo fehr zu leiden hatten, al& von vem Bunde und von der Cenſur. 
Set ift diefer Kampf fiegreich beendigt.) 

29) In der monarchifchen Verfaflung muß alfo der König — gleichviel hier, ob urfprünglich ober 
erſt durch feine Anerkennung als legitimer König — eine ſelbſtändige moraliſche Megierungsauterität 
und Gewalt haben. Ein Recht ver Volfsfouveränetät über ihn und anf fie gegründete gewaltfame Ent⸗ 
fegungen find alfo nimmermehr die wahren Vertragsrechte, fondern Aufhebung bes Vertrags, die ges 
wöhnlich, wie bei den Stuarts und ben Bourbonen, erft bei ver Aufhebung bes Vertrags von der ans 
bern Seite als traurige Kriegsmittel zum Vorſchein kommen. Wo fie zum bleibenden Geſetz und Recht 
gemaait werben follen, da zerftört ihr die Monarchie! Es entſteht eine mehr oder minder republifanifche 

egierung. Auch in der Republik aber muß ebenfalls, wenn nicht ſcheußlicher Despotismus flattfinden 
foll, zwiſchen bem regierten Bolfe und der Bolfsregierung unverleglicher Grundvertrag (lex sacrata, 
Gonftitution) gelten, wie in Norbamerifa, wo feine gejepgebende Verſammlung jemals rechtsgültig 
die Preßfreiheit, die Religionsfreiheit, die Rechtsgleichheit und das Hecht des Volls, fich zu verfammeln, 
aufgeben fan. Das aber ift gerade ein Hauptvorzug ber Erbmonarchie, daß hier die Regierungsauto- 
rität und Einheit ſich mehr herausftellt der Freiheit der Regierten gegenüber und durch perfünliche Ver⸗ 
hältniffe ein größeres moraliiches Gewicht erhalten kann, deſſen binbende, orbnende Gewalt fo wohl 
thätig if, Daß von irdifchen Dingen allein die Freiheit ihr gleichfommt, und daß fie nur durch deren despo⸗ 
tifche Vernichtung — man fehe Spaniens frühern despotiſchen Zufland und feine Folgen — Werth und 
Heiligfeit verliert. Die Briten fagen, ber Fürft mit feiner natürlichen Hinneigung zum Despotismus 
und das Volk mit feiner natürlichen Hinneigung zur een müſſen durch Gleichgewicht die rechte Hal- ' 
van behaupten, Die Deutfchen fagen: fie müflen ſich friedlich einigen und vertragen im Guten unb 

echten. . . 
/ 
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Jenes Perſoͤnlichkeitarecht aber beſteht in ner Anerkennung, daß bie Bürger und ihr auf 
Leben und Tod gefchloffener Bürgerverein, daß das regierte Volk überall und auch ven Regie: 
renden gegenüber einen perfönlicden, ſelbſtändigen, eimen freien, vernünftigen, rechtlichen 
Willen habe, daß fie mithin mehr fein follen als rechtloſe Sache, als wilfenlofe Heerde, als ein 
willenlofer Haufe von Knechten oder Unmündigen, over felbft als ein durch feinen gemeinſchaft⸗ 
lichen Willen vereinigtes Aggregat getrennter Privaten, ohne gemeinfame Bürger: oder ftaats- 
genoflenfchaftliche Rechte. Die doppelte politifhe Vereinigung, die des Nationalyereins und 
des Landesſtaats, begründet natürlich doppelte Öffentliche oder Genoſſenſchaftörechte, Die der 
Nation und ded Landes. In dem Gegenüberſtehen ſolcher felbfländigen vernünftigen PBerfün- 
lichkeiten aber iſt unmittelbar das enthalten, daß für jle gemeinſchaftliche zwangérechtliche Ver: 
haͤltniſſe lediglich nur durch gemeinſchaftliches Zugeſtehen und Anerfennen und nur mit voller 
Begenfeitigkeit entſtehen und befteben fönnen. 

Und wenn ſchon jenes befonvere äufere Zwangsrecht als ſolches, fo bedürfen vollends bie 
befonbern intivisuellen Staatöverfallungen und Regierungsgewalten über freie Männer mit 
freien, eigenen, indivinuellen Überzeugungen für ihre rechtsgültige Form des freien Vertrags 
oder Conſenſes (1. Br. 1, S. ALU. Diefed volle Einwilligungs: oder Friedens⸗ und Vertrags: 
princip, gebeiligt felbft Durch die altteftamentlihen, chriſtlichen und fanonifhen Urkunden, er⸗ 
kannten ſtets, wie Griechen und Römer und alle freien Völker, jo vollends die Germanen en. 
Sie konnten fi ohne daſſelbe gar Fein Hecht denken; Recht und Frieden oder Bund, und rechtlos 
und bund= oder friedlos war ihnen wie den Griechen fogar derjelbe Begriff. 2%) Auch in Dem 

30) Dies und bie verfchiebene, früher oft zu enge Art der Abfchliegung des Rechts: und Staate- 
vertrags ift Schlüffel und Grundlage ihres ganzen Rechtöfpftems und feiner wichtigften Erſcheinun⸗ 
gen. Staats⸗Lexikon, Bd. I, S. XL u. 122; Welder, Nechteiyftem, I, 133 fg. Selbſi Die laatsbürger- 
lichen Ramen ber Deutfchen, } DB. Germanen, Acımannen nnd Alemannen, Rachinburgen, Friborgen, 
bezeichneten ähnlich dem fchmeizerifchen der Cidgenoſſen fo viel ale Die Durch Friedens⸗ oder Rechtsvertrag 
over zu feiner Wehr Berbündeten. Die allgemeinen Friedenss und Mechtsverträge des Volfs wurden 
früher fogar ausdrücklich abgeſchloſſen und regelmäßig ernenert (S. 192). Bei der früher zu engen und 
noch zu finnlichen Anffaffung und bei der Forderung ausbrüdlicher und fpecieller Einwilligung BEIbR in 
aßle einzelnen Anwendungen und Bolgefäge bes Grundvertrags und bei einfeitiger Beſchränkung der Frie⸗ 
densverträge entſtanden die Rechtsforderungen eines abſolut bemofratifchen Mitgefepgebens, Mitregie⸗ 
rens, Mitrichtens in jedem der befondern Vereine, in welche die Gefellichaft fich theilte (Bamilienverein, 
Markverein, Privat: Schugverein, dffentlicher Friedensverein) und von denen jeder nur über das in ihm 
Bereinbarte beftimmte und ridytete. Die ganze deutfche Geſellſchaft, jedes Land und das ganze Deutiche 
Reich waren früher und fpäter nur große Aflociationen von größern und fleinern Gorporationen, die bie 
zur Landgemeinde hinunter mit felbftändiger Perfönlichfeit felbA ihre Geſetze bewilligten,, ſich ſelbſt ver⸗ 
walteten und richteten (f. Mittermaier, Deutfches Privatrecht, $. 110, 119, 122, 127; Eichhorn, $. 258 
— 264). Bei fo freien autonomifchen und genofjenfchaftlichen deutſchen Geſellſchaftsverhältniſſen, Ge⸗ 
richten und Berfammlungen, wo alle jeden Augenblid Misfälliges ändern konnten, erfchienen doppelt 
auch Herfommen und Gewohnheitsrechte als confentirt (oder, wie nach der römifchen und bentichen Rechts⸗ 
theorie, als consensu utentium comprobatae, als tacitae civium conventiones). Nur firenge 
Folgeſätze der frühern Auffaffung waren insbefondere wie das altbeutjche Fremdlinge⸗ und Gaſtrecht, 
Das ganz alte Broceß- und Strafrecht, das Fehde: und Achtsiyftem, fo auch das merfwürbige Syſtem 
der Bertönlichfeit ber Geſetze. Geſtand ein Friedensverein eines Volksſtammes, 3. B. ber bairifche den 
Sachen, den Mitgliedern eines andern durch völterrechtlichen Friedensbund Rechte zu, fo wurde num 
der Fremdling nach dem Gefeg feiner Heimat, der Sachfe in Baiern nicht, wie jest, nach bairifchem 
Landesgeſetz, fondern nad) dem fächfifchen, dem perfünlichen Befep feines Volksvereins, gerichtet, weil 
.er in diefes als fpeciell confentirend angefehen wurbe. Selbſt für die Unfreien, bie fpäter fogenannten 
Leibeigenen, die im Krieg befiegten Fremden, bie, weil fle nicht Mitglieder des öffentlichen nationalen 
Friedens⸗ oder Nechisvereins der Freien waren, früher von befien Schuß ansgeichlofien waren, wie bie 
Sklaven der Alten, entftand bei den mildern Germanen bald ein Recht durch die wirkliche ober angenonı- 
mene Friedenscapitulation mit dem fliegenden Bolfe oder durch die Privatichugverträge mit dem Herrn. 
Es wurde aber ebendadurch und bei dem ebeln- Mechtsfinne bes deutfchen Bolfs der Rechtstheorie nach 
jo feft, gegenfeitig oder vertragsgemäß, daß rechtsgültig auch über bes Leibeigenen Rechte und über feine 
Leiftungen nur mit feiner Zuftimmung beflimmt werben fonnte (Sachienfpiegel, III, 414), ja daß rechtes 
widrige Behandlung bes Leibeigenen ihn zur Auflöfung des Leibeigenfchaftenerhältnifies berechtigte. 
Mittermaier, a. a. O., 8. 80, und der bort citirte Kinplinger. 

Die nothwendige Rechtsform bes fpäter geifiger und freier aufgefaßten Vertrags oder gegenfeitigen 
freien Gonfenfes für alle freien Stanteverfahunge und Regierungsverhältnifie leugnen auch nur eini 
neuere Schriftfteller, bei ihrer @inmifchung naturpbilofophif—hehitorifcher ober fchwärmerifch s theokrati⸗ 
ſcher Theorien, aus Nichtbeachtung ber Wahrheit, daß jebe —— ohne die Beezgeter zulegt 
ſtets auf philefophifchen oder religidfen Glaubenszwang und Despotismus hinführt, aus Nichtbeachtung 
endlich der wirklichen Gefchichte und Rechtstheorie aller freien Völfer oder aus Misveritänbuig. Zu legs 
term gehört z. B. eine Berwechlelung ber Bertragstheorie mit republifauifcher Bolfsfouveränetät oder 

” 
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Sag: „Der Fürſt iſt nur zum Wohle des Volks da“, ſpricht ſich Perſoͤnlichkeit und Recht des 
Volks aus. 
ESelbſt bei ſpäterer geiſtigerer Auffafſung der Zuſtimmung zum äußern Recht als freier 
Anerkennung und Vereinbarung über das von Gewiſſen und Vernunft Geforderte, bei Aus⸗ 
dehnung des Rechts und Staatsvertrags und bei Zulaffung von Stellvertretern für Ertheilung 
der Zuſtimmung blieb doch das richtige Grundprincip der freien Perſönlichkeiten und des Ver⸗ 
trags und Einwilligens für ihre Rechts- und Staatsverhältniſſe im weſentlichen unverändert. 
Aus ihm aber ergaben ſich folgende beſondere Freiheitsrechte. 

1) Das Recht der Abgabenverwilligung oder dad Recht der vertragsmäßigen 
Anerkennung und Bewilligung jeder Abgabe und Leiftungspflicht, zunächſt jeder neuen, nicht 
nad) anerfanntem frühern Vertrag bereitö bemwilligten und beftimniten. Dieſes Recht des freien 
Gebens und wenigftend das Recht, frei mit zu prüfen und zu entſcheiden über die Nothiwendig: 
keit einer Hingabe des eigenen Vermögens für beftinnmte Zwede, fhien den Germanen ſchon 
Folge jedes wirflihen Privatvermögensredhts oder Eigenthums, weil dieſes aufhören und fi 
in blo8 precäres Peculium verwandeln würde, wenn ein anderer, alfo auch der Regent felbft, für 
angeblich gute Zwecke davon nehmen kann, wann und wie viel ergutfindet. Deshalb gab ed nicht 
eine einzige deutiche, nicht eine einzige germaniſche Verfaſſung ohne das freiefte Steuerbewilli⸗ 
gungsrecht. Diefes Recht wurde ebenvaher überall der Hauptbebel zur Ausbildung, zur Rettung 
der Freiheit. Die deutfhen Verfaffungsurfunden und Landtagsabſchiede in ganz Deutfchland 
wiflen gar nicht Worte genug zu finden, um, wie noch die heutigen Formeln im englifchen Par⸗ 
Iament, jede Berwilligung als einen Act der Privatfreiheit, der ganz freien Gunſt der Bürger. 
darzuftellen, als dona, wie zu des Tacitus und Karl’8 des Großen Zeit. Selbft ver Gebrauch, 
jede Steuer durch beliebige Definerien zu bebingen,. war früher regelmäßig, ebenjo wie flän- 
difche Rechte in Beziehung auf bie Erhebung und Verwaltung der Steuern (Eihhorn, 6. 427). 
Es follte jeder Bürger, ja jeder Leibeigene ſelbſt reichsgeſetzlich und reih&gerichtlich gegen neue 
Steuer ohne feine oder jeined wahren Repräfentanten oder Bevollmädtigten Zuſtimmung ge= 
{hügt fein. Er follte e8 felbft da, wo entivever feine Stände waren ober feine Nepräjentanten 
der betreffenden Bürgerklafle in venfelden. Denn wol repräjentirten — was die einen gegen alle 
Urkunden leugnen — die Feudalſtände, audy wenn in denjelben nicht alle Klafien ihre eigenen 
Repräjentanten hatten, in Öffentlich rechtlicher oder in politifcher Beziehung, in Beziehung auf 
Regierungsmaßregeln dad Land. Uber in Beziehung auf die Bewilligungen von Privatver: 
mögen erſtreckte ie — was die andern überfehen — ihre Vollmacht nicht auf die Klaffen, die 
dort nicht ſpecell repräjentirt waren. Selbft noch Kaifer Xeopold I. erklärte es für eine 
rechtliche Unmoͤglichkeit, feine Zuſtimmung zu einer von der Mehrheit der Reichsſtände gefor- 
derten weſentlichen Beichränfung des Steuervenmwilligungs: und Verweigerungsrechts ber 
deutſchen Unterthanen zu geben. 32) Reichs- wie landesgeſetzlich blieb ſtets als legter Grund: 
ftein, jelbft des privatrechtlihen Zuftandes, ver deutſche Rechtsgrundſatz: „So wir nicht mit: 
rathen, fo wir nicht mitthaten“, oder britiſch ausgedrückt: „Ohne Kepräfentation feine 
Taration‘, und: „Wenn mein Eigenthum mein ift, fo darf es mir niemand ohne meine ober 
meiner Bevollmächtigten Einwilligung nehmen.” 

2) Die Rechts- oder Geſetzbewilligung oder ein Stimmrecht bei der Geſetzge⸗ 

mit reinem Willfürvertrag ohne Anerfennung fittlicher und Hiftorifcher Grundlagen. Diefe Bermedh- 
-felungen finden fich leider auch bei den verdienteften Anhängern ber offenbar an -Begriffsverinirrung 
leidenden Hiftorifchen Theorie, ja felbft in $. 614 des Eichhorn’fchen Werks, welcher ung glauben 
machen möchte, die ganze beutfche Nation hätte fich feit 2000 Jahren zu der hiftorifchen Schule und zu 
ihrem naturphilofophifchen Vonſelbſtmachen bes Rechts und des Rechten befannt. Gereinigt von ben 
Misverftändniffen und erwiefen durch Die zahlreichften Belege aus allen Oncllen unferer Gultur und Ge⸗ 
fchichte find die Vertragsgrundfäge. S. Staats: Lerifon, Bd. 1, ©. XLI und die Art. Bund Gottes; 
Cbriſtenthum; Deutſche Geſchichte; Brundvertrag; befonters aber Welcker, Syſtem, I, 104— 181. 

31) ©. Etants:Kerifon, I, 123, 208 u. 438 fg., den Art. Beeten und Moſer, a. a. O., ©. 491 
u. 1147. Eichhorn, $. 424, 537, 547, 596. Poſſe, Über Staatseigenthum, ©. 203 u. 224. Bütter, 
Hiftorifche Entwickelung, IL, 274. Zu den verfafiungemäßig bewilligten Reichslaften mußten zwar bie 
Etände beitragen, aber auch hier und namentlich bei ben Koften ber Kreisverfaffung mußten fte, wie 
zur Landesdefenfion, nur Beiträge geben zu den Revennen der Domäne S. N. von 1654, $. 80. 
Wahlcap. 19,$.6. Mofer, S. 211. Struben, IT, 10 uw. 400. Auf eine merfwürdige Meife ſtimmt 
nach bem Obigen auch in Beziehung auf bie privatrechtliche Natur des Eteuerbemilligungerechts und 
deſſen Unterfcheibung von dem politifchen Repräfentationsrecht die deutſche und englifche (und amerifanis 
ſche) Rechtsgrundanſicht zuſammen. S. StaatssLerifon, Bd. I, S. LVIII. 
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bung; das Recht einer nur gemeinſchaftlich vereinbarten Feſtſetzung und Veränderung jedes 
Rechtsverhaͤltniſſes und feiner gegenfeitigen rechtlichen Verbindlichkeiten. Auch dieſes iſt ein 
Recht, welches alle Geſellſchaftsglieder, ver Regel nad) fogar die Unfreien, ausübten und zwar 
gewoͤhnlich in ihren genofjenihaftlichen Gerichten. ?2) In feiner vollen Ausdehnung fällt dieſes 
Recht zuſammen mit dem Autonomieredht. Eichhorn ($. 346) definirt bei feiner Angabe der vier 
uralten gerntanifchen Mechte, welche auch durch das ganze Mittelalter hindurch anerkannt all⸗ 
genieine Rechte aller Freien blieben und dann vorzugömeife in den landſtändiſchen Verfaffungen 
fich geltend machten, dieſes Recht ald die Befugniß jedes freien Mannes: „ſich in allen Dingen 
nad; Nechtönormen zu richten, welche durch eigene Willkür oder doch unter eigener Mitwirkung 
entflanden.” Durch diefed Stimmrecht, in Verbindung mit der Freiheit ver Losſagung des 
einzelnen Bürgerdövom Geſellſchaftsverhältniß (bei dem Staate alfo durch Auswanderung), für 
den ſchlimmſten Fall einer Unmöglichkeit ver Vereinbarung, fann fi allein Freiheit, Gegen⸗ 
feitigfeit, Bertragsmäßigfeit des Rechts- und Staatövereind lebendig erhalten. 

3) Die freie und difentlihe Sprade und Wirffamfeit ver Einzelnen und 
der Vereine für ihre befondern und gemeinjhaftlihen National: und Lan— 
beözmwede, für ihre Beflimmung und für ihre Rechte. Ohne dieſes ließe jich Feine 
Venwirklicung und Erhaltung der freien Berfönlichfeiten, ihrer Privat- und politifchen Frei⸗ 
beit, Ihrer Rechte und freien Beſtimmung, feine lebendige freie Wechfelwirfung und Ausglei: 
hung zwischen den. Einzelnen unter ſich und mit der Regierung aud nur denfen. Bin freier 
Mann, ein freies Volk, melde Ehre und Würde für fih in Anfprud nehmen, die aber nicht 
frei ſprechen dürften für ihre Überzeugung und für ihre Rechte, wie fönnten mit folden Wiver- 
ſprüchen rechtliche und deutſche Maͤnner ſich je verföhnen? Oder wie Hätten je Bürger, vie ihren 
National: und Bürgernanıen nicht verleugnen oder ſchänden wollten, nur ihr Privatredit, 
nicht aber ihr Öffentliches und Volksrecht ihrer freien Sprache werthhalten können? Beſonders 
wichtig neben ven Recht freier Berfammlung der Bürger, freier Borftellungen oder Petition 3°), 
freier Mittheilung auf jedem an fich rechtlihen Wege, alfo durch Rede, Schrift und Preffe, 
ift Hier auch das Einigungs- oder Aſſociationsrgcht. Eichhorn definirt dieſes altgermaniſche 
Ginigungsrecht in der Ausdehnung, mie ed ebenfalls durchs ganze Mittelalter hindurch ſtets 
unbezweifelt für alle Freien, für einzelne und für Corporationen, für Stadt: und Landge—⸗ 
meinde 3%) anerfannt war, ald die Befugniß: „mit andern freien Leuten zur Erreihung eines 
felbftgewählten (nicht rechtöverlegenden) Zwecks Verbindungen, Innungen, Eidgenoffenfchaften 
zu fließen, bald zur Erhaltung des Landfriedens und guter geſetzlicher Ordnung oder zur Ab: 
wehr unrehtmäßiger Gewalt, bald zur Beförberung des Handels und dev Gewerbe, bald für 

Genuß nnd gemeine Bertheidigung des Eigenthums.“ Mit diefem Unionsrecht hing zufam- 
nıen die altveutfche Freiheit, Selbftgefeggebung und Selbftverwaltung der Gorporationen und 
der Gemeinden. Auch fnüpften daran die Stände ihre eigenmäcdtigen Zufammenfünfte, Lan: 
desconvente. Sie und alles, was von dem Unionsrecht auf gewaltiame Selbfthülre fid; be: 
zieht, wird jet paftend erfeßt durch eine neben den andern genannten Freiheitörechten ftatt- 
findende ftändifche Eontrofe der Verwaltung, vermittelft ver Bublicität und bed Steuerbemilli- 
gungsrechts. 

4) Vollſtändige rechtliche Schuz- und Vertheidigungsgewalt zur Verthei: 
digung der rechtlichen Perſönlichkeiten und ihrer Rechte. Die Rechtsmittel Der deutſchen Land⸗ 
flände und Unterthanen waren hier früher ſehr ausgedehnt. Bei völlig unabhängigen, mit 
inamovibeln Richtern beſetzten, jede Cabinetsjuſtiz ausſchließenden Reichs- und Landesgerichten 
fand noch die vollkommenſte Freiheit der Actenverſendung an auswärtige unparteiiſche Richter 
ftatt (j. Actenverfendung und Cabinetsjuftiz). Die Stände und alle Untertbanen konnten 
bei ven Reichögerichten wegen Berlegungen durch die Regierung, wegen verweigerter oder ver⸗ 
zögerter Rechtshülfe, misbrauchter oder auch nur ſchädlich angewendeter Regierungsgemalt, 
gegen Berlegungen durd die Landespolizei und gegen Auflage unbewilligter Steuern Schutz 
ſuchen und jelbft ihren Sürften perfönlid verantwortlich machen. 39) Selbſt den allerniächtig⸗ 

32) ©. Stants-Beriton, J; LVIII. Eichhorn, $. 258-264 ; 346 — 428. 
33) Unbezweifelt war inebefonbere auch das Recht ber Unterthanen, an die Stände fich zu wenden 

und zuſammenzutreten und Syndicate zu errichten, um gemeinfchaftliche Befchwerben über Misbrauch 
der Landeshoheit bei ben Reichegerichten zu erheben. Mofer, a. a.D., ©. 1802. Die Reichegerichte 
ſtraften die Fürſten wrgen Verhinderung der Ausübung diefes wichtigen Rechte. 

34) ©. Falck, Schleswig : holfleinifches Privatrecht, 1, 246. 
35) Leiſt, Teutfches Staatsrecht, 8. 155. Schmid, Dentfches Staatsrecht, $. 146 u. 166. Mofer, - 

* 
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ſten Regenten war oͤffentliche Verurtheilung wegen Unrechts natürlich ſchon an ſich hoͤchſt fatal, 
und die übrigen bezwang bie unerbittliche Reichsexecution. Der Kaiſer aber, deſſen wahres 
Intereſſe e8 heifchte, die deutſchen Bürger zu fhügen und die Landedregierungen in ihren 

Schranken zu halten, gemährte außerdem, wie bei der Bewirtung bes Tübinger Vertrags in 
Würtemberg, wie wiederholt in Oſtfriesland und Mecklenburg, den bevrängten Ständen und 
Unterthanen wirkſame Hülfe (Eichhorn, $. 596). Befonders aber begünftigte durch dad Mittel- 
alter hindurch der gerichtliche Schuß die Freiheit durch die Öffentlichkeit und die Bolfd- und Ge⸗ 
nollengerichte und Durch das allgemeine Net der Schöppenbarfreiheit. Dies ift das Recht, 
uur im Öffentlichen Genoffengeriht Urtel zu finden und nur von ihm gerichtet zu werben. Dex 
Öffentlichen Belanntmahung und freieften Prüfung und Beurtheilung der Nation, wie fie 3.2. 
der preußiiche Gelehrte Pufendorf fo ftreug ausübte, wurden aud fpäter ebenſowenig Die ge- 
richtlichen Verhandlungen wie die des Reichs oder des Nationalbundes entzogen. Statt gericht⸗ 
licher Klagen ergriffen bie Stände jehr häufig und ohne Widerſpruch auch dad gelindere Mittel, 
die Steuern bis zur Aufhebung einer Berfaflungsverlegung zurüdzuhalten, ja das bebenflichere 
Recht, Die Steuern Durch die Erfüllung aller möglichen Landeswünſche von feiten der Regierung 
zu bedingen. Ein noch flarfered Mittel aber lag in einem ebenfalld noch Dur das ganze Mittel- 
alter hindurch unbezweifelten Recht aller Freien, in, dem Rechte ver Waffenfähigkeit und dem 
Fehderecht. Dies ift nah Eichhorn die Befugniß: „a) im Reichsheer und zur Landwehr zu 
dienen, b) fein Recht gegen unrechtmäßigen Angriff zu vertheidigen und in rechtmäßiger offener 
Fehde zu verfolgen (mit andern Worten: ben Friedensvertrag aufzufündigen), c) Ehre, Leib 

und Erbe im Kampfreht gegen Genoflen zu vertreten.” Welde Bedeutung jenes meiſt auch 
ausdrücklich in ven Verfaflungen fanctionirte Eriegeriihe Schug: ober nad heutiger Sprade 
Revolutionsrecht felbft gegen ben Fürften befonders in einer Zeit hatte, mo die Waffengewalt 
großentheild in den Händen der Landſtände lag und die Städte meift ſchwer einzunehmende, 
nur durch flädtifhe Truppen befegte Feſtungen waren, dies ift leicht eingufehen.3%) Ohne 
wirklichen Rechtoſchutz if freilich ein Recht ein Unding und verberbliche beleidigende Täuſchung. 
Aber Preßfreiheit, wahre Dinifterverantwortlifeit und wirkli unabhängige öffentliche und 
Beichworenengerichte Tönnen auch bei einer auf ihre allgemeinen Redtögrenzen beichränften 
Nothwehr ohne jene Fehderechte genügend fhügen. 

B. Ein mit den nothwendigen Rechten audgeftatteted Organ oder die 
Repräfentation der Perfönlidfeit der regierten nationalen und terri= 
torinlen Volksgenoſſenſchaft, ebenfalld gegenüber aud der Regierung. 
Ohne dieſes wäre eine irgend jihere und dauernde Erhaltung, Verwirklichung und Belhügung 
ihrer rechtlichen Perfönligkeit, ihres vechtlihen Willens, ihrer Rechte undenkbar. Diefes 
Organ, diefe Repräfentation beftand nach dem Obigen früher und durchs ganze Mittelalter 
hindurch in den für Negierungsgegenflände wie fürdas Rechtſprechen beftimmten National: ober 

Reichs- und Provinz- und Braflhaftöverfammlungen aller freien Landbeſitzer, die dort ihre 
Hinterfaffen repräfentirten, ſich fpäter zum Theil auch durch die von ihnen ermählten Schöffen 
tepräfentiren liegen. 37) Auch übten von ven früheften Zeiten an zum Theil als vorberathende 
Abtheilung der Reichs: und Landesverfammlungen die früher vom Wolfe ermählten Beam— 
ten, Herzoge, Brafen, Gentgrafen, öfter auch vie ebenfalls früher vom Volke erwählten geift- 
lichen Borflände ver beſtimmten Landesdiſtricte ein fehr natürliches Vorforge-, Schu: und 
Vertretungs- oder Nepräfentationdredt ihrer Committenten und Schupbefohlenen. Und zu 
diefen vornehmern Repräjentanten (primores, pröceres, optimales) traten ganz natürlich 

* ..D., S, 912. Struben, Nebenftunden, II, 474. Eichhorn, $. 550. Maier, Deutfche Staatsconfl., 
. u. 57. 
36) Oftmals erkanute noch ſpät felbR der Reichshofrath anf die Gültigkeit ſolcher Verfaſungsut⸗ 

funden und Unionen, welche, wie 3. B. die Fölnifche, das Revolutionsrecht enthielten. S. Struben, 
Rebenftaaten, I, 67. Mofer, a. a. O., I, 671 u. 698. 

37) ©. Staats⸗Lexikon, 1, 259 u. 448; II, 420 fg. Pütter, Beiträge, 1, 120. Die Schöffen waren 
eine um fo natürlichere Repräfentation der Landesgemeinde, da fie, vom Volke erwählt, nur bie 
hatten, zu erfcheinen und namens bes Volke zu enticheiden,, das Volk aber das Recht behielt, ebenfalls 
zu erfcheinen und mit zu enticheiden, ja das Urtheil der Schöffen aufzuheben. Savigny, Gefchichte, 
1,195. Auch andere uralte freie Wahlrepräfentation findet ficy in den obenerwähnten alten friefifchen 
ewählten Abgeordneten und Ausfchüflen und ebenjo in jenen altfächfifchen Landtagen mit Deputirtem, 
* ber Hinterfaffen und Freigelaſſenen. Feudalrepräſentation Dagegen liegt ſchon in dem alten Res 
präfentiren bes ingenuus unb servus, 53. B. in der Lex Ripuar. de homine ingenuo et servö re- 
praesentando, t. 31, 33. 
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auch die ebenfalld vor ver Erblichkeit der Lehnsverhältniſſe meift erwählten Privatſchutzherren 
und Gefolgsanführer, Saft: und Schup- und Dienfiherren ihrer Hinterfaflen, Dienftleute und 
Schutz- und Pflegbefohlenen. Bei den Sachſen kam es fogar in der älteſten Zeit ſchon vor, daß 
die verſchiedenen Abtheilungen des Volks ſich aus ihrer Mitte Repräfentanten zum Landtag er: 
wählten, wobei felbft die Hinterfaflen ihre Abgeordneten ſchickten. 29) 

Doc fiel fpäter durch die Feudalanarchie dieſes Organ für tie verſchiedenen jegt meift ka⸗ 
ftenmäßigen Stände auseinander, ſodaß der Lehnsadel in feinen Keudalverfanımlungen, vie 
Prälaten zum Theil felbft, die Städte ebenfalld abgefondert und öfter nur die Landleute in ven 
alten Volksgerichten ihre Stimmen abgaben, wobei dem Fürſten gegenüber die jegt ungleich 
zahlreihern Hinterſaſſen durch ihre Guts- und Schugherren repräfentirt wurben. Noch fpäter 
unirten fich meiſt Die verſchiedenen Feudalſtände zu den nahmaligen Reichs- und Landſtänden 
und übten in biefer neuen Form, mehr und mehr getrennt von den Nichteramt, die uralten, nie 
erlofhenen deutſchen Freiheits- und ſtändiſchen Rechte aus. Sie übten fie aus ald anerkannte 
Öffentliche Gorporation, mit voller Perſoͤnlichkeit und Selbftändigfeit, mit dem alten Namen 
„Landtag oder unter dem Namen Landſchaft, gemeine Landſchaft und als eine neue Landége⸗ 
meinde“ (Eichhorn, $. 423). Je mehr man dabei in die Altern Zeiten des Mittelalterd, in das 
10. bis 14. Jahrhundert zurüdgeht, um fo mehr nehmen aud) die Bauern an diefen Berfamm- 
lungen Antheil. Oft und auch wenn jle jich ſpäter nicht wohl fanden in den Berfanmlungen der 
Prälgten, Ritter und Städte, wurden ihre Bewilligungsrechte von ihnen in befondern Ge: 
meinde: und Gerichtsverſammlungen ausgeübt. Ähnlich berietben ja auch die auf dem Landtag 
von ihren feudalen Schugherren repräfentirten Hinterfaflen Ihre Rechtsverhältniſſe gegen ihre 
Schutzherren in gemeinfchaftlichen Berfammlungen. (S. Alodiun und Feudum.) In Eleinern 
Ländern, wo die höhern Ständefid von Volfögericht nicht abfonderten, oder in zugeringer Auzahl 
waren, um ſich zu feudalen Landſtänden auszubilden, blieb jegt überhaupt meift das Volks⸗ 
gericht auch die Randesrepräfentation für die Negierungdfachen. 29) Auch wenn Lanpflände ent- 
fanden, die Bauern aber niht an ven neuen feudalen Yandtagen theilnahmen, übten fie ge: 
wöhnlid im Bolfögericht ihre Bewilligungsrechte aus. *°) 

An die Stelle der immermehr unvollftändigen und veralteten feudalſtändiſchen Nepräfen- 
tation foll endlich in neuerer Zeit eine wenigſtens großentheil® auf flaatöbürgerlichen Wahlen 
berubende Volkörepräfentation die Yorm für die Ausübung jener „unverjährbaren deut: 
fhen Freiheiten“ bilden. linfehlbar iſt dies für unfere heutigen Berhältnifie unbeſchadet 
einer Pairie, wo fie heilfam ftattfinden kann, das Nidtige. Denn alle Örunplagen 
der feudalſtändiſchen Repräjentation jind zerftört, nicht blos der erfle oder der Prälaten- 
fand, fondern vor allen die faftenmäßige Abſonderung ver Lebensbeſchäftigungen und Stände, 
überhaupt ferner die Hinterfäfjigkeit und Leibeigenfchaft eined großen Theils der Landesbe⸗ 
mwohner und die fie von allenı unmittelbaren Antheil anı Staat, an den unmittelbaren Staats⸗ 
pflichten wie an den Staatsrechten ausſchließende patrimoniale Schugberrlichkeit. Alle Staats: 
bewohner find jegt freie, dem Staate unmittelbar und gleiche Steuer: und Kriegäpflicht leiſtende 
Staatöhürger. Eine wahre und vollftändige Repräfentation nıuß fie alle, muß, wenn fie nit 

demokratiſch mit bewilligen follen, ihrer aller frei gewählte Vertreter umfaſſen. Geſchieht 
diefes, fo ift ed freilich an ſich feine Nechtöverlagung, fie nach den ungefähren Lebensbeſchäfti⸗ 

38) Vita Lebuini, bei Berg, Mon. Germ. hist., II, 361. 
39) So blieb es 3. B. das Lundgericht im fürfllich ſchwarzenbergiſchen, jetzt babifchen Kledgau, zu: 

feßt freilich in verftümmelter Form, felbft bis zur Branzöflfchen Revolution. Aus gleichem Grunde fam 
es wol, daß auch in Kempten und Vorarlberg bis zur Branzöflichen Revolution nur Bürger uud Bauer 
Stimmredt hatten auf bem Landtage. Iohannes von Müller, Werke, XI, 31. Auch im Babifchen traten 
die Landſtände erft ſpät und unvollfommen hervor aus den Landgerichten, an welchen wenigſtens noch 
im 10 sahrhundert ebenfo bie Stabtbürger wie bie Bauern theilnahmen. Bader, Badiſche Geſchichte, 

40) ©. Staats⸗Lexikon, 1, 443 und den Art. Werten. Die Banern hatten übrigens viel öfter 
Theil am Landtage, als man gewöhnlich denft. Außer dem, was von ber frühern Zeit oben aus hol⸗ 
fteinifchen,, öfterreichifchen und bairifchen Urkunden berührt und auch aus fpäterer von Tirol, Würtems 
dert, Ofifriesland, Breisgau, dem Elſaß, Vorarlberg, Kempten und dem Kledgau erwähnt wurde, waren 

. B. die Bauernlandflände in Heflen, ebenfo im Trierifchen, in der Grafſchaft Sayn, in den fränkifchen 
ürftenthümern des Haufes Brandenburg, in der Pfalz, in Baden, im Bisthum Bafel, in ben reußi⸗ 

fchen, fhwarzburgifchen und walhedlifchen Ländern, im dem Lande Hadeln, in der Abtei Korneli-Mün- 
fter, überhaupt in ben meiften fleinern Ländern. Mofer, a. a. O., S. 327, 361, 372, 890, 393, 458, 
464, 477. Bolle,a.a.D., S. 207. 
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gungen oder Ständen wählen, berathen und abſtimmen zu laſſen, ſofern nur wirklich alle 
Staatsbürger repräſentirt werden und nicht einer Minderheit an Zahl und Vermögen eine 
Entſcheidung über die Mehrheit eingeräumt wird. Auch könnte eine ſolche Einrichtung noch am 
erſten da unſchädlich ſein, wo etwa, wie in blos berathenden Previnzialffänden, die Regierung 
mehr Notizen über dieſe und jene beſondern Verhältniſſe und die beſondern Wünſche der ver⸗ 

ſchiedenen Klaffen von Unterthanen für die ſpäter von ihr zu faſſenden Beſchlüſſe, als jelb- 
ſtändige Beſchlüſſe für das Gemeinwohl und die Entwickelung nationaler Bildung und Geſinnung 
bezweckt. Im allgemeinen aber beruhen die Theorien, die dieſes Syſtem empfehlen, meiſt auf 
einer doppelten Unwahrheit, ſtets auf einem doppelten Irrthum. Einmal will man unwahr 
behaupten, die deutſchen Feudalſtände hätten nur fih und ihren Eigennutz tepräfentiren folfen, 
nicht aber das ganze Volk oder das ganze Land und aller feiner Bewohner Nedt und Wohl. 
Über diefe auffallendfte Täuſchung nad) allem Bisherigen **) fein Wort weiter! Sodann möchte 
man glauben machen, die biftorifhen deutſchen Feudalſtände wären dem Rechte nach bloße 
Figuranten, Poftulatenlandtage, Iaherren ohne Befhränfung der Fürſtenmacht gewefen, 
während vie verhaßten neuern repräfentativen Stände died nicht fein wollen. Ja e8 follen die 
letztern angeblich von einer falfchen republifanifcen Volksſouveränetät unzertrennlich fein. Ein 
Blick auf die Geſchichte aber zeigt, daß ganz umgekehrt die Rechte der deutichen Feudalſtände 
ungleich größer waren als die unferer heutigen Stände, daß jene, wie die Reichsſtände, meift 
eine wirfliche allgemeine. Mitregierung ausübten. Bon einer falfhen republifanifchen Volks— 
fouveränetät ift es dagegen gänzlich verſchieden, wenn, wie die Stände aller deutſchen und 
germaniſchen Staaten e8 ſtets thaten, namend des Landes, nach dem Ausdruck ver frühern 
Landſtände, oder namens des regierten Volks deffen Nepräjentanten ein wahres, ein ſelbſtän— 
diges Recht deſſelben vertreten und fid darüber mit dem Landesherrn vergleichen und einigen. 
Ein Irrthum aber ift e8 zuerft, wenn man vergiät, daß die Stände mit Kraft und Gemeingeift 
für das Wohl des ganzen Vaterlandes wirken und Fürſt und Wolf lebendig vereinigen und zu= 
fammenhalten follen, alſo fhon durd Wahl und Stellung und Berathung aufgefordert werden 
müffen, nicht das Allgemeine über ihre befondern Zunftintereffen und Gelihtspunfte aus dem 
Auge zu verlieren. Allerdings jollen jie zugleih, jedoch nur unter Leitung der höhern allge= 
meinern Gefichtöpunfte und mit fleten Streben nad Eintracht, zu höherer Berückſichtigung 
auch das Befondere ind Auge fallen. So aber geſchieht es ja natürlid unter einer aus Dlit- 
gliedern aller Stände von allen frei gewählten und gebildeten Kammer. Inder feubalftändifchen 
Zeit follten zwar auch alle Stände des ganzen Vaterlannes Wohl und Recht vertreten (wie 
ja auch die jegt gewählten preußiihen Provinzialftänne Wohl und Recht der ganzen Provinz 
vertreten jollen; Eichhorn, $. 616); aber fie dachten wegen ihrer kaſtenmäßigen Abfonderung 
und Entgegenfegung allzu oft mehr an ſich ald an das Gemeinweſen des Baterlandes, und das 
war gerabe dad Verberben für Fürſt und Volk. Bon folden Theorien, melde, wie bie Hal- 
ler’fche, einen wahren Staat, ein wahres Gemeinweſen, alfo auch ſchon deshalb rin berechtigtes 
Volk und eine DVolfsrepräfentation nicht fennen und wollen, und melde im Interefle des 
Divide et impera over einer ariftofratifchen Ubermacht eine wahre Trennung und Entgegen= 
fegung der Stände fordern, Soll hierbei gar nicht Die Rede fein. 

Ein fernerer Irrthum wäre es, wenn man fraftlofe Stände für heilfam halten wollte, 
fraftlos, fei es durch den Mangel hinlänglicher ftändifcher Nechte oder, was noch ſchlimmer 
wäre, Eraftlod durd Mangel eines freien Gemeingeiſtes, einer freien öffentlihen Meinung im 
Bolfe und einer geficherten freien, lautern Volkswahl, ſowie einer geficherten unabhängigen 
Ausübung der ſtändiſchen Pflihten. Kraftlofe Stände koſten, und zmar gewöhnlich mehr als 
die fräftigen, jie täufchen, ſchaden und fie nützen nichts. Sie find häufig, wie Schlözer fagte, 
„privilegirte Landesverräther”. Sie verhüten nicht die Gefahr und reiten nicht in verfelben. 
Dafür fprechen die traurigften Erfahrungen faft aller europäifchen Völker, die ewig unvergeß- 
lihen traurigen Erfahrungen auch unfers deutfchen Vaterlandes, Erfahrungen, die ja’aud bei 
und zur Anerkennung der Nothwendigfeit wahrer, zeitgemäßer, verfaflungsmaßiger Freiheiten 
führten. Und ſolche Erfahrungen und fo große Thatſachen wie die Freiheitskriege und wie die 

41) ©. auch Staats-Kerifon, I, 251 und Eichhorn, $. 423 fg. Auch den alten Staatsrechtslch- 
tern fiel es nicht ein, zu zweifeln an diefer Velfs- oder Landesrepräfentation der Stände. ©. Myler 
von Ehrenbach, De princip., II, c. 45, 5, 53. Vitriarii Inst. jur. publ., III, 117, $. 36. Die Reichs: 
erichte aber fchügten die Stände in nem Ripräfentationgrecht tes ganzen Landes und aller Unterthanen. 
tofer, S. 1302 u. 1305; 86 und 95, 716, 848. 
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in ihnen lebendig gewordenen Gefühle und Gedanken können auch ebenſowenig als einſt für die 
Griechen die Wirkungen der Perſerkriege wieder verloren oder unterdrückt werden; wenn man 
ſchon glauben könnte, ſie wären vergeſſen in einem Volke, ſo werden ſie oft, wie 1830 und 
1848, ploͤtzlich mit neuer Kraft wieder lebendig. | 

Was übrigend den nicht mehr feudalftändiichen, fondern ftaatöbürgerlichen repräfentativen 
Charakter ner neuen Stände betrifft, jo erkannte Die Stimme der Kürften auf vem Wiener Con: 
greß mit ber entſchiedenſten Öffentlichen Meinung denſelben als nothwendig, als zeitgemäß, als 
im Sinn aller Berheißungen enthalten an. &8 fprechen aber nicht nur alle dieſe Verheißungen 
und alle Erklärungen in den Gongreßverhandlungen in diefem Sinne %2), nein, was weit wid: 
tiger ift, alle neuen ſtändiſchen Verfaflungen, die bairiiche, badiſche, würtembergifche, die vom 
Deutfhen Bunde feierlich gewährleiſtete weimarifche, die naflauifche, alle find ſtaatsbürgerliche 
oder Wahlrepräjentativverfaffungen. Zwar murben ſeit der erfien großen Reaction 1819 wies 
derholt entgegengejegte Stimmen laut und wollten trotz der Öffentlichen Meinung von Deutfch: 
lan» und Europa, troß der klarſten urkundlichen Begenbeweife die alten Feudalſtände als für 
die deutiche Nation allein angemeifen und zeitgemäß, als allein in jenen Zufagen und Ber: 
banblungen gemeint erklären. So befanntlih eng auf dem Congreß zu Karlöbav. 
Aber es Half nichts. Wahrheit, Recht, öffentliche Meinung waren zu ſtark. Heflen-Darnftabt 
machte 1820, Koburg 1821, Meiningen 1824 und Hilvburghaufen 1826 Verfaffungen, und 
fie wurden ſämmtlich wieder repräfentativ. Sadfen, Kurheflen, Altenburg madten 1831, 
Braunfchweig 1832, Hohenzolfern- Sigmaringen 1833 neue Verfaſſungen. Sie wurden alle 
abermals repräjentativ. Hannover änderte 1831 feine Verfaſſung, um fie völlig repräfentatio 
zu machen. Und diefe deutſchen Regierungen und Völker lebten nicht alle in Täufchung , wie es 
freilich ein ehemaliger Dinifter ganz im Widerfprud mit feinen Erklärungen am Gongreß 1819 
und glauben nahen wollte. Jetzt aber iſt dad verbrauchte Mittel der Reaction, die Wahlftänpe 
und ihre Nepräjentation in Yeudalflände und Pofulatenlandtage verwandeln zu wollen, für | 
immer aufgegeben. Auch Preußen erhielt eine freie Wahlrepräfentation, und in andern Län⸗ 
bern wurden alle Verſuche, fogenannte ſtändiſche Abgeordnete einzuführen, abgewieſen. 

C. Die wefentliden Nedte deutſcher Stände und zunächft die der altdeutſchen 
Volföverfammlungen beftanden, wie fhon die angeführten Beifpiele zeigten, geſchichtlich in 
dem entſcheidenden Stimnirecht über Abgaben und Gefege und über alle wichtigern Regierungs= 
bandlungen, über die fpäter zugleich mit duch Erblichkeit und Eaiferliche Belehnung beſtimmte 
Wahl oder Nachfolge ver Vorfteher und Negenten, der Könige, Herzoge, Grafen. Als vie feu⸗ 
dalen Landſtände entſtanden, achten fie natürlich, und wie ebenfalls die oben angeführten Bei- 
fpiele zeigen, nicht daran, diefe uralten unerlojchenen Freiheitsrechte fich ſchmälern zu laflen. 
Brälaten, Ritter, Städte, freie Landgemeinden hatten fich ja nur unirt, um biefe Rechte felbft 
jedes einzelnen freien Mannes, um jene Abgabenbewilligung, jene Autonomie: und Unions⸗ 
und Fehderechte gemeinſchaftlich für ihren ganzen Landesdiſtriet auszuüben und fich zu ſchützen. 
Sie hatten ja Hierdurh und durch die Union mit dem Fürften, den fie an die Spiße diefed Ver⸗ 
ein ftellten und den fie nun ſelbſt gegen den Kaifer als ihren Fürſten fhügten und mit Geld⸗ 
bewilligungen unterftüßten, erit ven neuen Staat und dem Fürften, ſtatt feiner einzelnen amtö-, 
guts- und lehnsherrlichen Schußrechte über einzelne getrennte Berfonen und Diftricte, den 
Inbegriff wahrer Negierungsrechte über das vereinte Land gegründet. Wie hätte nun ver Fürft 
zun Lohn dafür ein Aufgeben ihrer alten Rechte von feinen jo mächtigen Ständen auch nur ver: 
langen mögen! Es waren ja auch diefelben alten Rechte, welche jeine Stände, folange fie ſich 
nicht unter feine Hoheit geftellt Hatten, welche ſtets im Meiche die Reichsſtände gegen ven Kaifer 

42) Man verhieß ausdrüdlich „zeitgemäße ftaatsbürgerliche Rechte Tür alle Klaffen (nicht Stände) 
deuticher Staatsbürger”. Klüber, 1.57; IV, 44. Das würtembergifche Manifelt vom 15. Jan. 1815 
erflärte „eine Repräfentation aller Staatsbürger” für nöthig und nannte die Feudalflinde „ein ver: 
altetes, mit dem Zeitgeifte und einer energiichen Regierung unvereinbares Inſtitut“; und in gleichem 
Sinne verhieß Baden Schon in ben erſten Tagen des Wiener Congreſſes eine „dem Beift der Zeit ange: 
meſſene ftändifche Verfaſſung“. (Guropäifche Conftituiionen, I, 213 u. 221, und Klüber, I, 100.) In 
Diefem Sinne verhieß auch Preußen im Edict vom 22. Mai 1815 „über die Bildung einer Repräfentas 
tion bes Bolfs‘ der Nation und wiederholt bald den alten, bald den neuen Unterthanen, den Rheinlän- 
bern, Sachfen, Pommern, Polen, bei den Beſitzergre fungen und Yandeshuldigungen, und cbenfo auch 
Baiern 26. Mai 1815 „eine wahre Bolfsrrpräfentation‘‘, eine „Conſtitution“, eine „reiche tändifche 
Verfaſſung“. (Kiüber, I, 47, 74, 109; 11, 303, 425, 516, 524, 521. @uropüifche Conftitutionen, 
11, 114), Schon der erfte Artifel der Wiener Kongreßacte beftimmt in Namen aller europäiſchen Mächte 
für alle Bolen „une representation nalionale‘'. 
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ausgeübt hatten, die neuen Fürſten ſelbſt no jetzt ausübten, deren Anerkennung alſo ficher der 
Fürſt auch feinen Ständen ſchuldig war. Er mußte fie ihnen zugeſtehen ſowol als Beamter und 
Stellvertreter des Kaiſers, welcher natürlich nicht meht übertragen konnte und wollte, als er 
ſelbſt Hatte, wie als Regent, deſſen Amtsrechte fie ihm gegen den Kaiſer erblich zu machen halfen 
und zur Landeshoheit erweiterten. Die Rechtsgrundlagen, vie altgermaniſchen Freiheltsrechte 
und bie vom Kaifer oder feinem Stellvertreter ausgeübte Regierungsgewalt fiber fle waren im 
Reich und Land überall diefelben, und auch ſoweit Feudalverträge eintraten, waren wieder die 
Kechtsgrundſatze im Land und Reich viefelben. Kein Menſch zweifelte daher auch an der natür⸗ 
lichen und rechtlichen Kraft des Vorbildes vun den Reiheftänden und dem Reichsoberhaupt fr 
die Landftände und das Landesoberhaupt, von den ſtändiſchen Rechten in dem Oberflaate fr 
Die ſtändiſchen Rechte in dem Unterſtaate. Und am meiſten ſuchten gerade bie Fürſten, ehe fle 
zulegt die Regierungsgewalt des Kaiſers allzu ſehr beſchränkt und die ihrige erweitert hatten, 
die berühmte Negel geltend zu machen: „Jeder Fürſt ift Kaifer im Lande; ex und die Landſtände 
haben biefelden Rechte im Rande wie die Reichsſtände im Reiche.” 33) 

Die gewöhnliche Weife, einzelne Momente herauszugreifen und baranf ganze Theorien 
aufzubauen, bat man audy in unndthig entgegengefegten Theorien über die Entftehung und 

. Ratur der deutſchen lanvftänvifchen Rechte angewendet. Ihre weientliheNatur und Entflehung 
aber iſt nach allem Bisherigen Yortfegung altveuticher Freiheitsrechte, wiel älter als irgendein 
Fürſtenrecht. Die Volkögerichte, in denen fie fortlebten, die Lehns- und Minifterialverjamm:- 
Inngen, durch die fie im Mittelalter theilmeije ebenfalls geltend gemacht wurden, bie Unionen, 
welde für ihre Ausübung die Feudalſtände vereinten, die Landeshoheit, zu deren Ausbildung 
fie wie dieſe zu/ihrer neuen Form mefentlich beitrugen, die Steuerverwilligungen vorzüglich zur 
Tilgung der Schulden der Kürften, welde häufig zur fürſtlichen Beurfunbung der ftändifchen 
Rechte, der Freiheiten (oder In fhlechter Überſetzung der Privilegien) führten, dad natürliche 
Borbild der Reichsverfaſſung — alles viefes find nicht die alleinigen Entfiehungsgründe der 
deutfchen Landſtände, wie viele entgegengefeßte Theorien es darſtellen; es find nur einzelne 
Umſtände, welche zur Ausbildung der fpätern Form der landſtändiſchen Rechte beitrugen. Ob 
man nun bie reichsſtändiſchen Rechte, ob man die auf gleichen Rechtsgrundlagen und nad) ihrem 
Borbilde ausgebildeten landſtändiſchen Rechte wie die einen Mitregierungsrechte nennen, oder 
mit andern und vor allem mit vielen der völlig unfunvigen frühern Romaniſten ihnen diefen 
Charakter abſprechen will, das iſt ziemli gleichgültig. Der That nad) hatten ihn geſchicht⸗ 
lich beide, nicht minder ald jene älteften deutſchen Stände oder Volksgemeinden des Tacitus, 
welche „über alle wichtigern Regierungsangelegenbeiten‘ gemeinfhaftlih mit ihrem König 
oder Herzog beſchlofſen. Unterthanen waren allerdings die Landſtände von dem Lande und dem 
Landesherrn. Aber die doch offenbar mitregierenden Reichsflänne blieben ebenfalls fletö Unter⸗ 
thanen von Raifer und Rei, nahmen ebenfowenig Antheil an der verfönlihen Majeftät des 
Kaiſers ober an der Majeftätschre, als die Landſtände an ver fürſtlichen Würde. 4%) 

45) Diefe Rechtsregel (die illustris regula: Tantum potest status in territorio quantum impe- 
rator in imperio, oder: Quidquid potest status imperii in imperio, id quibueslibet statibus pro- 
vincislibus in territorio permissum est) galt früher allgemein. Mofer, S. 86 u. 397. Sentens 
berg, Select. V. praet., fagt: ‚„‚Haec regula medio aevo nunquam fefellit.‘‘ 

44) Eichhorn ($. 258 — 260, 423 — 427 u. 545 — 547) bemerft gewiß richtig, daß die neuen land⸗ 
fländifchen Verträge und Urfanden in ber Hegel nur längſt beftehende Rechte beitätigten. Er erfennt 
auch die Begründung ber Landeshoheit durch die Landſtände und ihre Unionen vollkommen an. Aber er 
läßt die uralten Landtagsverhandlungen in den Gerichtsverfammlungen zu fehr im Hintergrunde und 
ftellt die fpätern Landftände nicht genug als eine bloße Formveraͤnderung für die Ausübung der urs 
äfteen, nie erlofchenen germanifchen Freibeits: und flännifchen Rechte dar. Auch Heinrich VII. und 
Rudolf von Habsburg, als fie 1231 und 1287 —— ganz allgemein von allen Fuͤrſten fordern, 
daß fie feine Randesgefege und Einrichtungen machen ohne Zuftimmung ihrer Landhegren oder der me- 
liores et majores terrae, fonnten nur an bie alte Form der öffentlichen Gerichte deſken. S. Staats⸗ 
Zerifon, ti, 250, 258 u. 219. Denn zu diefer Zeit war bie neue Form ber Landſtände noch nicht ba. 
Richtig iſt Dagegen in dieſem Punkte die Darftelfung des ber deutſchen Rechtsurfumden fo jehr kandigen 
Struben, der in feinen „Obfervationen‘ bie Fortdauer der alten Bolfs- und Gerichtöverfammlungen in 
allen Teilen von Deutfchland grümblich nachweift und in feinen „Nebenftunden” (V, 358) über bie Ents 
ſtehung der ſpaͤtern Landftände folgendermaßen fich erflärt: „Gleichwie von alters her in Deutſchland 
auf den Reichstagen nicht nur große Herren, fondern auch das geringere Volf erfihien, fo geſchah es 
auch in den Provinzen auf den Landtagen. Im folchen Plaritis, welche ber Herzog hielt und in welchen 
auch die Brafen des Herzogthums erjcheinen mußten, wurben nicht nur die Mechtshänbel entjchieden, 
fondern auch zur Beförderung des gemeinen Beten heilſame Rathſchlaͤge gepſlogen. Die Grafen und 
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Gewiß aber iſt es, daß jetzt die deutſchen Freiheitäfreunde — wenige ausgenommien, welche 
‚ die Verzweiflung an der Verwirklichung auch gemäßigter Anſprüche bereits zu ungemäßigtern 
trieb — fein wirkliches Mitregierungsrecht verlangen. Sie fordern nur jene zuvor angeführ⸗ 
tm, unbedingt wefentlihen Rechte eined wahren, eines beutfchen Rechtszuſtandes. 

So völlig Mar aber waren in dem deutſchen gefchichtlihen Rechtszuſtande, in den Forde⸗ 
zungen ber Vernunft und des Geiſtes unferer Zeit gerabe diefe wefentlichen Staatsrechte ge- 
gründet, fo entfſchieden war der rechtlich nie erlofchene Anfpruch, daß felt dem furchtbaren Un⸗ 
glüd von 1805 und 1806, daß bei dem Beginn der großen Kreiheitäfriege, daß bei der Grün⸗ 
dung ded Bundes alle Erklärungen ber deutfchen Regierungen und ihrer Minifter mit der all- 
gemeinen Öffentlichen Meinung auf eine bemundernswerthe Weiſe in der entichiedenen Aner- 
fennung der Unentbehrlichkeit dieſer Rechre überernflimmten und bei ber Begründung unfer® 

Herren hegten auch in jeder Graf: und Herrichaft Gericht und zogen die Ihrigen zu Mathe, wenn bie 
gemeine Wohlfahrt neue Veranflaltungen erforderte. Als nun nad, der Trennung ber großen Herzogs 
thumer aus vielen einzelnen Graf⸗ und Herrfchaften Ein Staat wurde (und zwar durch jene Unionen), 
mußte man um befien Grbaltung um fo mehr bekümmert fein, je weniger der Kaiſer dazu beitragen 
konnte (und zur Ausbildung erblicher Landeshoheitsrechte gegen ihn felbft beitragen wollte), und je größerm _ 
Gefahren die innerlichen Kriege und häufigen Fehden, bevorab in dem Interregno, den Herrn und 
feine Unterthanen ausfegten. Die Gewalt der Fürften war zu felbigen Zeiten von ihrer heutigen weit 
entfernt, und fle fonnten den Unterthanen fo wenig mit Recht anmuthen, jedesmal an ben Händeln theils 
zunehmen, worin fle verwidelt waren, als fle das Vermögen hatten, ven Adel und die Städte zu noͤthi⸗ 

n, ihnen Beiftand zu leiſten.“ (Diefe waren vielmehr, wie Struben aus ber braunfchtweig-lüneburgis 
een Geſchichte ausführlich nachweift, in ihren Burgen und feflen Mauern und mit ihren freien Bünds 
nißrechten, die Städte insbefondere außer ihrer Wehrkraft und ihrer sigenen Berwaltung und Gerichtss 
barfeit bei ihrer unbefchränften Theilnahme an den großen Stäbtebünbniffen in der Lage, fowol mit 
ihren eigenen als mit fremden Fürſten vielmals Krieg zu führen und Bündniſſe zu Schließen.) „In dieſer 
Lage nun mußten bie Fürften zur Begründung ihrer neuen Staatsgewalt und zur Erwerbung des Bei: 
flandes und der Unterwerfung der Unterthanen für benfelben alle alten und oft noch neue Freiheitsrechte 
allen Klaſſen der Unterthanen vertragsmäßig anerfennen und befchwören.‘ in Beifptel aber, wie noch 
ziemlidy fpät jene Unionen für altes Freiheitsrecht den Landesſtaat und bie Landeshoheit über ihn bes 
gründen, ibt das Herzogthum Weflfalen. Als Kurfürft Dietrich feinen Unterthanen eine unbewilligte 

teuer auferlegte, entſtand barüber 1437 der allgemeine fogenannte Soefter Krieg der Unterthanen 
gegen ihn. Sowie in den andern Yandesgegenben, vereinigten fich jetzt auch in Weftfulen alle verfchie- 
benen dem Kurfürſten untergebenen Prälaturen, Ritter, Städte und Gerichte zu gemeinfchaftlicher Ders 
theibigung und Handhabung ihrer alten Freiheitsrechte, und 1438 mußte ber Kurfürſt dieſe und bie 
Union befätigen, und nach feinem Tode (1463) verwandelte ſich Die Union in eine Erblanbsvereinigung, 
feßte die Landesfreiheiten feſt und vereinigte fich, feinem Fürſten zu huldigen, bie er das Grundgefep bes 
ſchworen. Hierdurch entitand, als der Nachfolger auf die Erblandsvereinigung ale Grundgefeg den Eib 
leiftete,, erſt fo fpat aus ben früher ganz getrennten Theilen ein gemeinfchaftlich vereinigtes Land unter 
gemeinjhahtlichen Geſetz und Regiment. Nach Nothdurft wurden Landtage gehalten, feit der Ausſchrei⸗ 
ung ber Reicgöfteuer von 1555 an und bei vermehrten Landesfchulden jährlich. Noch 1584 wurben 

auch „die gemeinen Landſaſſen“ mit zum Landtag berufen, im 17. Jahrhundert aber wurben fie ausges 
ſchloſſen von den Prälaten und Rittern, bie fi dann große Diäten und Steuerprivilegien gaben. ©. bie 
Urkunden bei Sommer „ Bon deutfcher Berfaffung, S. 182 fg. Nach dem für die Freiheit glüdlichen 
Ausgange des Kriegs fchlofien fich auch Lanvestheile an,-die vorher felb mit dem Kurfürften in feiner 
Berbindung fanden; fo bie Amter Frebeburg und Bieiftein 1444 und 1445. Im der Urkunde der erſtern 
biefer freiwilligen Übergaben erklären „die Freyen und ganze Gemeinheit des Landesamtes von Frede⸗ 
burg‘, baß fie fih unterworfen, weil ihr früherer Schugherr, ber Herzog von Kleve, fie befchwert und 
nicht gefchügt babe, fchließen aber den neuen Interthanenvertrag nur mit dem ausbrüdlichen Vorbe⸗ 
halt er Freiheiten und gegen die vor ihrer Huldigung ausgefertigte ausdrückliche, feierliche Zuſiche⸗ 
rung des Rurfürften, „dab Mir Die vorbemelbeten Freyen und ganze Gemeinde bes vorgenannten Amtes 
und Herrlichfeit und alle ihre Nachfommen bei allen ihren Privilegien, Rechten, Kreiheiten, Herfommen 
und Gewohnheiten laffen follen und wollen, die fie von ihren Borherren des vorgefchriebenen Amtes und 
Serrlichfeit gehabt und bisher zu alle Wege gebraucht haben”. Nur die in placitum verfammelten 
Amtsgemeinden und ihr ländiger Ausſchuß von 16 Vorſtehern fonnten neue Rechte und neue Steuern 
verwitligen. Sp verwandelte 3. B. 1585 die Amtsgemeinde von Bielftein die Mai- und Herbftbeeten 
in trodene Gefälle. Auch famen fie ebenfalls anfangs mit zu gemeiner Landfchaft. (Sommer, ©. 26.) 
Früher (1386) hatte der Kurfürft die Graffchaft Arensberg durch Kauf erworben, aber zugleich durch 
Bertrag mit ven Bürgern, nämlich communi fidelium et subditorum communicato consilio, und 
ebenfalls gegen Beflätigung aller ihrer Freiheiten. Im Jahre 1701 wurde der Kurfürft vom Reiche: 
bofrath wegen Ausfchreibung unverwilligter Steuern verurtheilt, und 1784 wurde uoch die alte Erb: 
lanbövereinigung vom neuen Kurfürften betätigt. (Sommer, 5. 206 u. 209.) Nach der Berfaffung 
aber beſchwoͤrt ver Kurfürft „allen Grafen, Rittern, Städten, Freiheiten und allen Unterthanen“ ihre 
Breiheiten. In $. 11 verfpricht er, ohne fländifche Einwilligung feinen Krieg und fein Bündniß zu 
befchliegen. Nach 8. 33 fol dem Fürften bei Verlegung der Verfaſſung fein Geborfam geleiftet werden: 
„&s follen affe Untesthanen ipso jure ihres Eides bis zur Abſtellung der Beſchwerden gequittiret ſeyn.“ 
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neuen Öffentlichen Rechts durch die Vundesacte und bie neuen Landesverfaſſungen davon aus⸗ 
gingen. 

Die ſchon oben angeführten Erklärungen der Gründer des Deutſchen Bundes und insbe⸗ 
ſondere auch die der öſterreichiſchen und preußiſchen Bevollmächtigten und deren Entwürfe ver 
Bundesacte gehen alle von der rechtlichen Nothwendigkeit der Wiederherſtellung der weſent⸗ 
lichen Rechte der deutſchen Landſtände aus, und mit ihrer Beiſtimmung fordern insbeſondere 
die Bevollmächtigten Hannovers und die der vereinten 34 ſouveränen Fürſten und Freien 
Städte: „daß diejenigen Rechte beſtimmt werden müßten, die den deutſchen Unterthanen von 
alters ber mit Recht zugeſtanden haben.“ Insbeſondere fordern fie, daß „als für das Wohl 
Deutſchlands nöthig“ neben den weſentlichſten allgemeinen deutſchen Staatsbürgerrechten für 
alle Deutſche als Minimum *°) der landſtändiſchen Rechte ſelbſt von dem Bunde die folgenden 
garantirt werben müßten: „„1) dad Recht der Verwilligung und NRegulirung ſämmilicher zur 
Staatövermaltung nöthigen Abgaben; 2) dad Recht der Einwilligung bei neu zu erlaſſenden 
allgemeinen Landesgeſetzen; 3) das Mecht der Mitaufficht über die Verwendung der Steuern 
zu allgemeinen Staatözweden (welches, Ginlänglih durchgeführt, in Verbindung mit den an- 

‚ dern drei Rechten allervingd eine Controle und eine wenigftend inbirecte Mitwirfung bei allen 
wejentlihen Negierungdrechten begründet); 4) das Recht der Beichwerbeführung, insbeſon⸗ 
dere in Fällen der Malverjation der Staatöpiener und bei fich ergebenden Misbräuchen jeder 
Art.’ 

Außerdem gehen jene Erklärungen und mit ihnen übereinftinmenn die Bundesacte felbft, 
Art. 12 und 18, davon aus, „daß allen Deutſchen felbft vom Bunde, zugleich mit der freien 
Auswanderung, wenigftens in alle deutſche Staaten und dem Recht zum Gutserwerb in den⸗ 
felben und zum Eintritt in ihre Staatsdienſte, ald Recht zuzufichern fei die Preßfreiheit‘‘*0), 
fowie eine bei Eleinern Staaten durch gemeinſchaftliche Oberappellationsgerichte und das Recht 
der Actenverjendung unterflügte „geliherte, völlig unabhängige Redtöverwaltung in drei 
Inſtanzen“. 

Nachdrücklich erklären noch bei Unterzeichnung der Bundesacte faſt ſämmtliche Bevollmäch⸗ 
tigte, insbeſondere bie preußiſchen, hannoveriſchen, luxemburgiſchen und die der 34 ſouveränen 
Fürſten und Freien Städte, ihr Bedauern, daß das in die Bundesacte aufgenommene Minimum 
deutſcher Volksrechte noch nicht groß genug ſei „und Die gerechten Erwartungen der deutſchen Na⸗ 
tion bisjetzt nur zum Theil erfüllen könne“, indem man nämlich, um nur vor dem unmittelbaren 
Ausbruch ded neuen Krieges ſchnell zu einer Vereinbarung zu gelangen, in den Entwürfen bis: 
ber enthaltene Rechte übergangen hatte, wie „dad Recht aller Deutfchen, ſich auf allen deut⸗ 
fen Univerſitäten auöbilden zu dürfen”, ferner „ein Bundeögericht” und „das Recht Der 
Stände, die Verfaffungen bei dem Bunde zu vertreten‘. Sie erflärten’ zugleich auf dieſe Er: 
weiterungen der Volksrechte und, wie Hannover fih ausprüdt: „varauf, daß der Bund nicht 
blos ein politifher Bund unter den verfchiedenen Staaten, fondern zugleih, im Begriff der 
ältern Verfaffung, eine Bereinigung des gefamniten deutſchen Volks in fi falle”, feinesmegs 
zu verzichten, fondern daß fie ihre Feſtſtellung nur der Bundedverfammlung überließen. 47) 
Ale viele fürftliden Erklärungen waren aljo gewiß am weiteflen von der Abjicht entfernt, daß 
das von den beabjichtigten größern Minimum der Volförechte jegt zunächſt nur in Die Bundes: 
acte übergegangene kleinere je geichmälert, ind Gegentheil umgewandelt oder anders als nadı 
jenen oben unter III. erwähnten königlich däniſchen und (den fogleih zu berührenden Faiferlich 
Öfterreichifchen) fürftlihen Grundſätzen der Auslegung fürftliher Zufagen ausgelegt würde. 

Die Aufnahme jener obigen vier Hauptrechte ver Landſtände insbejondere Hatte blos allein 

45) Klüber, Arten, 1, 47 u. 61. Stets und jchon in den 12 Artikeln, welche im Namen der Höfe 
von Wien und Hannover ald Grundlage der Berathung über die Bundesverfaffung vorgelegt wurden, 
ing man davon aus: „Der Bundesvertrag beftimmt ein Minimum ber ftändifchen (und Unterthanen:) 

Bechte. überläßt es aber übrigens den einzelnen Ständen (oder Regierungen), ihren Lanpflinden ein 
Mehreres einzuräumen‘ ; fowie ed z. B. anch bei ber in demfelben Artifel mit der Preßfreiheit züges 
ficherten Auswanderungsfreiheit allermeift gefchehen it. Nie während der ganzen Verhandlungen über 
den Bund, nie feibit am Bundestage, bis zu den Karlsbader Beichlüfien 1819, kommt auch nur bie 
Spur eines Gedankens vor, als hätte der Bund polizeilich die Landesregierungen befchränfen wollen, 
ihren Unterthanen mehr oder ausgedehntere Rechte zu geben, und bei der Auswauderungs- und Nach: 
fteuerfreiheit gab der Bund auch dem bundesgefeplichen Minimum bie lobenswerihefte fürftliche Musdele 
nung und Verwirklichung. S. Staate:erifon, I, 108. 

46) S. den Art. Eenfur ber Drudigriften, 
47) Klüber, Acten, V, 16; VIE, 298; VIII, 624, 625, 529, 632, 542, 646, 547, 551, 565. 
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bei Beiern und Wärsemberg Bedenken erregt, jedoch, wie fie ausdrücklich erklärten, nur darum, 
weil fie die innern Verhältniſſe der ſouveränen Bundesſtaaten möglichfſt frei non äußeter Eine 
wirfung halten wollten, keineswegs, weil fie jene Rechte nicht ald weſentlich nothwendig aner: 
fannten. Beine. Regierungen verfprachen vielmehr gleichzeitig ihren Ländern repräſentative 
Verfaſſungen und nahmen in dieſelben befanntlich ſowol jene vier Rechte wie die Preßfreiheit 
und den Grundſah der unabhängigen Iuftiz auf. . 

‚Die Deutiche Bundeönerfammlung beflätigte, wenigfiend bis 1819, und in der Bes 
flimmung der Schlußacte (Art. 56), daß die Verfaſſungsrechte der Bürger nur auf verfaſſungs⸗ 
(alfo vertrags-)mäßigem Wege geändert werben dürften, flet3 diefelben Grundanſichten. *8) 
Außer dem Recht uud den Öffentlichen fürftlichen Verheißungen machen die Bundesverhanvluns 
gen mit politifcher Weisheit fehr häufig auch die Sicherung des Vaterlandes und der Kürften- 
Häufer gegen Gefahren des Umſturzes für vie Wiederberftellung eined wahren Deutfchen Rechts- 
zuflandes geltend und erklären „die innere Deöporie. und Anarchie‘ ald Grund jenes unbalt- 
baren, ſtets ſinkenden Zuſtandes in den letzten Zeiten des Reiches. *?) 

VE. Ergebniß. Nllgemein anerfannt, aufBernunftundgutesaltes Recht gegründet, durch 
die Inuten Wünfche und die öffentliche Meinung der Nation gefordert, von den Fürſten feierlich 
zugefichert und non dem Volke durch die großherzigften Anftrengungen und Opfer erfauft find 
nad) dem Bisherigen jene wefentlicgiten Rechte, jene Grunahedingungen eined wahren, eines - 
deutſchen Rechtszuſtandes oder: 

I. die freie rechtliche Perſönlichkeit und das Vertragsrecht der deutſchen Bür⸗ 
ger, ihrer Staatsbürgervereine und der Nation mit den zwel weſentlichſten Rechten für alle ein- 
zelnen und moraliſchen rechtliden Berfönlichkeiten: 1) mit dem der freien Sprache und Wirt: 
famleit und 2) mit den des völlig unabhängigen gerichtlihen Schutzes für alle ihre Rechte. 

HU. Die ſtaatsbürger liche Wahlrepräſentation mit ihren vier weſentlichſten 

48) So ertheilte fle einſtimmig und mit Beifall (Protokoll von 1817, Sigung 22) der weimarifchen 
Berfaffung, welche alle diefe Mechte und insbefondere vollſtändig cenſurfreie Prefie dem Lande zufickerte, 
ebenfo wie es vorher und auch nachber Naſſau unb Würtemberg thaten, die Bunbesgarantie ohne irgend⸗ 
eine Beichränfung. Die hannoveriſche Geſandtſchaft pries dabei noch insbefondere „die vertragemäßi 
Weiſe, wie Sachlen-Weimar (jpäter befanntlich auch Würtemberg, Hildburghaufen, Altenburg, Sad: 
fen, die beiden Heflen, Braunfchweig und aufs nene Hannover ſelbſt) ihre erfaflungen zu Stande ge- 
bracht hatten, als ficher des allgemeinen Lobes würdig“. Protofofle ber Bunbesverfammlung, 
1,114. Bol. ebendaſelbſt, L, 12, 25, 28, 52, 86, 114, 118, 121, 128, 129, 188, Il, 60, 61, 
93, 134, 185; IM, 181, 185; EV, 232, 238, 287; V, 19, 21, 91,9%, 4 128 fg., 165. Neſonders 
merkwürdig find auch die Berhandlungen über die von ber mecklenburgiſchen Geſandtſchaft auf Veran⸗ 
laſſung einer gemeinſchaftlichen Petition verſchiedener deutſcher Staatsbuͤrger 1818 in Anregung ge: 
brachte Aufnahme des Art. 13 unter die Berathungsgegenſtände des Jahres, unter welchen er ehher ge: 
fehlt Hatte. Die Präftvialgefandifchaft erklärte hierbei mit Berufung anf die früheren öſterreichiſchen 
Erklärungen bei dem Eougrefie und mit Beziehung auf die Rechtsregeln, daß ein nicht .genausr beſtimm⸗ 
tes Derfprechen fo bald und fo gut als möglich ober „‚vem Gebenden zur Ehre, dem Nehmenben zum 
Nutzen“ erfüllt werden müfle. „Es fordern es die Weisheit ber Regierungen und ihr von bem ber Re: 
ferten ungertiennliches Intereffe, dag man in einer Angelegenheit von jo großem Gewicht nach dem 
eften, was unter ben gegebenen Umftänden erreichbar fei, ſtrebe.“ Die übrigen Gefandtſchaften fchlofien 

ich an, zum Tell mis noch energifcherer Erklärung über die Nothwendigkeit einer balbmoͤglichſten Be⸗ 
rüadung einer ſtaͤndiſchen Berfaffung, „pie fchon an fich den Rechten gemäß it und überdies zu ben 
Sufgen ehört, welche ben Bölfern während des Freiheitskrieges ‚laut and öffentlich gemacht worden“. 

ie —— bezeichnete noch ausdrüdklich die (durch jene Petition) „gegebene Veranlaſſung zur Er⸗ 
klaͤrung über den hochwichtigen Gegenſtand als willfommen”. Diefer Gegenſtand aber kam ſomit nicht 
Bblos auf die Tagesordnung, es wurde auch eine jährliche Rechenſchaftsablegung über den Stand ber 
Berfaffungsangedlegenheiten in jevem Lande befchloffen, und alsbald erſchienen kun die badifche, baieri⸗ 
fche und wärtembergifche Verfaſſung. Auch für bie feit dem Beginn der Freiheitokriege und auf Dem 
Wiener Gongreß fo fehr anerfannte öffentliche Meinung und für die Freiheit der Petitionen ber deutſchen 
Staatsbürger an den Bund, für die Nothwenbigfeit ihrer forgfältigen Beachtung bei ihrer Ausbildung 
und Berwaltung bes Rationalbundes fprach die hohe Berfammlung fich überall mit Achtung aus und 
erkannte wenigftens in biefer Geflalt der Nation eine Stimme zu. ©. Staats-2erifon, II, 757 fg. und 
den Art. Deutiger Bund. Feierlich erflärt auch der nadıker won den Regierungen nach; Beiombers 
gebilligte Beſchluß in Beziehung auf den Ofonomer Hoffmann, daß die Bundesverfammlnng zu forgen 
* „daß jedem Deutſchen fein Recht werde“ und auch bedraͤngten Unterthanen bie Überzeugung vers 
chafft werbe, „daß Deutichland nur darum mit dem Blute feiner Bölker vom fremden Joche befreit und 

die Länder ihren rechtmäßigen Regenten zurüdgegeben worben, damit überall ein rechtlicher Zuftand 
an bie Stelle der Willfür treten möge”. Brotofolle, I, 130, 146 u. 19. 

49) Brotofolle, II, 136; V, 21. 1, 129; III, 185, 608, 606 u. 500. 
Staats⸗Lexikon. IV. 29 
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Rechten: 1) der Steuerbewilligung; 2) der Geſetzzuſtimmung; 8) der Berwaltungscontrole ; 
4) der Miniſteranklage. 

Mögen nur vdiefe Rechte ebenjo vollftändig, allgemein und wahrheitögetreu in das Leben 
gerufen und ungefhmälert erhalten werden! Und gewiß nicht unbeſcheiden kann eine For⸗ 
derung genannt werben, die fo viele Rechte unſers frühern hiſtoriſchen Volksrechts wie un- 
ferer germanischen Brudervoͤlker ebenfo wie die Vortheile ihrer völligen Staatseinheit frei- 
willig ausichließt. Ste geht ja nicht einmal auf jene frühern deutſchen ausgedehnten Mitregie- 
rungsrechte, nicht auf jened Bedingen ver Steuern durch beliebige Defiderien und auf jene 
fländifhen Rechte, die Steuern ſelbſt zu erheben und zu verwalten, nit auf jene frühern 
Schutzrechte durch Landedconvente, durch Bünpniffe, felbft vurch völlig organiſirte Revolu⸗ 
tionsrechte und durch perfönliche gerichtliche Verantwortlichkeit der Fürſten. Sie fließt 
aud, wie jene frühern bei jedem Regierungswechſel fih erneuernden Wahl: und Beftäti- 
gungsrechte in Beziehung auf den Fürſten, fo auch jede republikaniſche Volksfouveränetät 
über die Regierung und umfaßt nicht fo manche größere Freiheiten ver Briten, der Spanier und 
Bortugiefen, ver Belgier und Holländer, ver Schweden und Norweger. Darf aber ein Bürger 
der großen deutſchen Nation feinen Mitbürgern rathen, auf alle dieſe Rechte zu verzichten , fo 
fehr befcheiden ihre Wünfche zu befchränfen? Ich glaube, wir dürfen e8, und ich thue es mit 
derzeugung und bringend. Doch nur unter einer Bebingung dürfen wir e8 und koͤnnten wir 

Hoffen, e8 mit Erfolg zu thun, nur unter ver Vorausſetzung, daß jener bezeichnete wefentlichfte 
Rechtszuſtand volle Wahrheit werde und bleibe, daß vor allem Offentlichkeit und Wahrheits- 
freiheit, und daß felbft von dem Schein ausertwählter Werkzeuge und geheimer Femrichter freie 
und wie früher inamovihle und Öffentlich rechtſprechende Richter unfern Verfaflungsredgten 
ſtets Wahrheit, Lebenskraft und rechtlichen Schuß verbürgen und und eine durch Volkswahlen, 
nicht durch Regierungsmahlen gebildete Volks⸗, nicht aber Regierungsrepräfentation fihern, 
daß endlich für immer wegfalle jene im Art. Belagerungsftand gefhilverte verfaflungswinrige 
Entwidelung der Bundesgewalt in das innere Staatöreht. Ja alsdann, glaube ih, dür⸗ 
fen wir ed, wenn fo ſtets auch die Deutichen als ein freies Volk unter ven Völkern anerkannt, 
wenn ihr Rechtögefühl und gefunder Sinn niemals durch das verderbliche Unding ſchutzloſer 
Scheinrechte, bloßer Gnaden- und Hoffnungdredte, ihre Ehre nicht durch Mundtopterflärung 
gefränft, wenn flet8 und überall ihr durch Vernunft und Gefchichte und Fürſtenwort geheilig= 
tes Rationalrecht geachtet wird. Kurz, wir Eönnen, wir dürfen zufrieden fein, wenn flet? mit 
ehrlichem deutſchen, wenn mit fürftlihem Sinne und wenn in dem Sinne, wie fie gegeben und 
angenommen twurben, jene fürftlihen Anerkennungen und Verheißungen ausgelegt und ver= 
wirflicht werben. Daß dies gefchehe, müflen aber alfe treuen Freunde der Fürften und des 
Vaterlandes Heiß wünſchen. Sie müflen ed fordern, wohl wiflend, daß die, welche weniger 
fordern, die gefährlichſten Bundesgenoſſen derer find, die mehr, entfeglich viel mehr fordern. 
Sie wünſchen ed, eingedenk der nie aufhörenden Nothwendigkeiten, der ſtets wiederkehrenden 
Gefahren, welche iene allgemeine fürftlicde Anerfennung und Zufage hervorriefen. 
„Zwar — fo fagte einftder berühmte Spittler (im „Odttingifchen Hiftorifchen Magazin“, in 

den Bemerkungen über bie in den Öfterreihen Niederlanden ausgebrocdenen Unruhen, I, 715; 
„Werke, 1836, II, 299), als er, damals Profeffor zu Göttingen, feinem großen deutſchen 
Kaifer für das verlegte Recht und gegen des Kaiſers unglückliche Schritte warme , fräftige Vor— 
ftelungen machte, „ich möchte nicht vorausſagen, daß es feinen fham= nnd gewiffenlofen 
Schmeichler geben könne, der es zu feinem vermeinten Naturxecht rechne, daß Fein Volk zu feinem 
Fürſten fagen Eönne: Was machſt du da? Ich möchte nicht Gewähr leiften, was etwa bier ein 
Böſewicht und dort ein leihtiinniger, sigennügiger Mann von Erfüllung eined Fürftenworts 
lehren und ſchreiben dürfte. Ic weiß in ver That nicht, ob auch dieſer und jener bei dem ſcham⸗ 
loſeſten Differtiven über Fürftenwort und Fürfteneid immer eingevenf bleiben werve, daß er 
mit frecher Hand das ganze Hauptband auflöfe, welches den Staat und die Armee zufammen= 
halt.” MWelder. 

Dentfches Neich und fein geſchichtlicher Übergeng in den Deutſchen Bunb. 
Schon der Art. Deutfhe Geſchichte Hat das Wefentlihe über Entflehung und Bedeutung, 
Sortbildung und Verfall des Deutſchen Reichs und feiner Verfaffung abgehandelt. Das 
Reich beftand unter Karl dem Großen, ganz der Grundlage des deutſchen Königthums, wie 
es Tacitus jhilvert, gemäß, aus einem einfachen Staate mit einem Könige und einem von 
alfen freien Landbeſitzern gebilveten überwiegend demokratiſchen Neichötage. Auf und neben 
demjelben gab es indeß ſchon eine Abtheilung ariftofratifcher Neichöftänve, welche aus den ba= 
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mals noch nicht erblichen weltlihen Beamten und Biſchöfen beflanden und mit dem Könige bie 
Reichsgeſchäfte vorzubereiten und zu leiten Hatten, Fauſtrecht und Feubalanarchie hatten nad 
Karldem Großen in allen europäifchen Staaten den alten Stantöverein theils aufgelöft, theils 
zurückgedrängt und mehr und mehr an die Stelle des frühern allgemeinen Friedensvereins bie 
Lehnsverbindung geiegt, in welcher der Kaiſer ald Oberkoͤnig, als Oberlehnsherr an ver Spige 
feiner unmittelbaren geiftlichen und der jet erblichen weltlihen Bafallen ftand, dieſe aber an 
der Spige ihrer Aftervafallen und dieſe wieder an der Spige neuer After:, Lehns- und Schug- 
leute gleiche Schutzrechte geltend machten wie der höhere Lehnsherr gegen fie. Als im 13. Jahr⸗ 
Hundert durch die Städte und bie zunehmende Bildung bie Staatdibee, Die Idee eines Gemein⸗ 
weſens (respublica) und die flaatsbürgerlichen Elemente wieder Eräftiger wurden, nahm bie 
Staatsbildung in Deutſchland eine entgegengefeßte Richtung von dem Gange berfelben bei faft 
allen übrigen europäiſchen Völkern. Bei diefen wurde die Staatdidee und Staatsgewalt im 
König und im allgemeinen Nationalverein und fomit in legterm die Einheit fiegreich; die 
Regierungen ber Unter= over Bafallenftaaten wurden mehr und mehr vernichtet oder gänzlich 
unterworfen und bie Staaten wieder einfache Staaten. In Deutſchland erhielten umgekehrt 
mehr und mehr bie einzelnen Unterftaaten und Negenten das Übergewicht. Deutſchland wurde 
immer volfftändiger nur ein aus vielen Staaten zufammengefegtes Reich, ein nationaler Bun- 
desſtaat. Nicht dieſes an fi war ein Unglück, wol aber die durch ben Feudalismus und durch 
die immer wachſende ariftofratifche Verbrängung des Volks aus der Nationalrepräjentation be- 
wirkte fehlerhafte Verfaflung. 

Die Schriftſteller ſtellen es gewöhnlich fo dar, ald hätten die ariftofratifchen Reichsſtände, 
die kaiſerlichen Bafallen, die Lehnsherzoge, Lehnsgrafen und Herren auf eine an ſich ſchon hiſto⸗ 
riſch nicht leicht begreifliche Weife uſurpatoriſch gegen ven Kaiſer ein früheres bloßes Rath⸗ 
geben in das entſcheidende reihöftändifche Stimmrecht verwandelt. Etwas Ufurpatorifches war 
freilich vorhanden, aber nicht unmittelbar gegen ven Kaifer, fonvdern gegen die Nation. Jene 
ariftofratifhen Neichsftände hatten nämlich jenes alte Recht ver Vorberathung und der Theil- 
nahme amı allgemeinen nationalen Reichstage allmählid zu einer dad Volk ausfchließenven 
alleinigen Reichsſtandſchaft gemacht. Das Volk erfchien zwar längere Zeit noch, wurde auch 
wol wie zu Otto's I. und Konrad's des Salierd Zeit, der Form und alten Idee mögen, 
namentli bei Kaiferwahlen, noch um eine Beiftimmung durch Zuruf gefragt. Zulegt und 
vorzüglich feit der Hohenſtaufen verfehlter ariftofratifcher Politik verſchwand es allmählich 
gänzlidy von den Reichdtagen. Die regelmäßige Theilnahme der Reichsſtädte an der Reichsſtand⸗ 
ſchaft feit Rudolf von Habsburg und die große Zahl Eleiner weltliher und geiftlicher Reichs— 
flände brachte zwar, zumal folange die Regierungsgewalt der Reihsftände über ihre Länder 
noch nicht ausgebildet war, einigermaßen ein Volkselement in die Reichsrepräſentation, aber 
ein ungenügended. Die Rechtdidee einer Theilnahme und Repräfentation der ganzen beutfihen 
Nation blieb ſelbſt in der officteflen Sprache, aber e8 fiegte immermebr der Ariſtokratismus. 
Nicht blos die reihsunmittelbaren Lanpgemeinden und die Reichsritter, die dem Princip nad, 
weil fie von niemandem im Reiche repräjentirt murben, bort das alte Stimmrecht aller unmittel- 
baren Reihöbürger hätten haben müflen und es ald ihr Recht forberten, wurden trog aller 
Bemühungen ausgefchloffen. Bon den Bleinern weltlichen und geiftlihen Reichsſtänden erhielten 
aud nur fehr viele zufammen eine einzige, eine fogenannte Guriatflimme. Der Reihsfürften- 
rath beſtand aus nur 94 Virilſtimmen und aus ben ſechs Guriatfiimmen der ſchwäbiſchen und 

. xheinifchen Prälaten und der metterauifchen, ſchwäbiſchen, weftfältfchen und fränkiſchen Grafen. 
Die Kurfürften Hatten ſich als das Höchfte Neichdcolleg ausgebilvet, ſich ungemeflene ariftofra- 
tifche Vorrechte gegen ihre fämmtlihen Mitſtände angemaßt und vorzüglic, feit ven Wahlcapitu- 
lationen die mohithätige Eniferlide Macht und die Volka⸗ und fländifchen Freiheiten in. ven 
Ländern und fomit die Reichsverfaſſung immermehr untergraben. Selbft die Stäbte wurben 
des wichttgften Theils ihres Einfluffes beraubt. Die drei Gollegien am Reichstage: Kurfürften, 
Fürſten und Städte, beriethen und flimmten abgefondert für fih, und zum gültigen reichsgeſetz⸗ 
lichen Beſchluß war, wie es ausdrücklich auch der Weſtfäliſche Friede (8, 2. 5.) forderte, Überein- 
flimmung der drei Gollegien nöthig. Aber die beiden erſten Collegien brachten es in bung, 
daß, wenn fie und der Kaifer einflimmig waren, des Widerſpruchs der Städte nit geachtet 
wurde. Die patriotifhen Ideen zu Kaiſer Wenzel’, zu Friedrich's I. und Marimilian’s 
Zeiten, die Nation wieverum mehr unmittelbar in die Reichsrepräfentation zu ziehen und fo ihr 
nationale Lebenskraft zu geben, konnten unglüdlicherweife das herrſchende ariftofratifche Princip 

29° 
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nit zur klugen Nachgiebigkeit, zur heilfamen Reform beflimmen. Seit der Kirchenreformation 
trat auflange Zeit das politifche Intereffe hinter dem religiöfen zurüd, und bei dem Erwachen 
der Nation aus der Unterdrückung und Barbarei ded Dreifigjährigen Kriege ging das Stre- 
ben der edlern Beifter zuerfi auf Geiſtesfreiheit, auf geiftige und humane, nicht auf politifdge 
Bildung. 

Zwar noch gar mande gute Einrihtungen und Grundfäge hatten neben viel Verkehrtem 
fh geborgen in dem gothiichen Bau des alten Reihe. Bar manche ſpät dauernde oder reifende 
ſchoͤne Frucht auch ſchon verblühter veutfcher Freiheiten ergößte den Blick. Auch waren die an 
Die Spige des Reichs geftellten Worte und Grundſätze zum Theil ſchön genug. „Des ganzen 
lieben deutſchen Vaterlandes Wohl und Recht“, die „ganze deutſche Nation“ jolkten dieſe Reichs⸗ 
flände laut ihrer Sprache am Reich und in den Reichsgeſetzen vertreten. Ihre Stimme gehörte 
dem Rechte nach nicht ihnen perjönlich oder ihren ariftofratifchen,, fürftlihen und Familien⸗ 
intereffen an. Den Landeötheil und feinen Untertbanen vielmehr, bie fle im Neich repräfen- 
tirten, gehörte diefe Stimme, ſodaß ver Fürſt, der mehrere reichsſtändiſche Länder erwarb, auch 
mehrere Stimmen am Reichstag erhielt und alle verſchiedenen Beiiger eines Reichslandes zu- 
fammen nur eine Stimme hatten, ja, daß feit der Entgegenfegung des Corpus Catholicorum 
und Evangelicorum bie Religionseigenſchaft der Stimme nicht nach der Religion des Fürſten, 
ſondern nach der Religion ver Untertfanen, die er repräjentirte, fich beftimmte. Auch waren 
fiher zu allen Zeiten viele der beften Gefinnungen bei ben Regenten und Regierungen ber bei= 
nahe zweitaufend veutfchen Reichsſtaaten, die fich bi8 gegen Ende des Reichs erhielten (324 reichs⸗ 
fländifege Territorien und 1475 reichsritterſchaftliche Gebiete). Die Natur verkehrter Einrich⸗ 
tungen in ver Geſellſchaft aber läßt fich wol ändern, dagegen, folange fie unverändert beflehen, 
ihr Einfluß nicht aufheben. Wo in ver gefellfhnftlichen Gewalt eines Staates, vollends eines 
in befondere Staaten zerfallenden Bundesſtaats, die Nation nicht durch frei ermählte Volke⸗ 
tepräfentanten vertreten ift, wo ihr Gefammtinterefie feine Stimme, ihre ſtets frifche Lebens: 
ktaft feine Einwirkung hat, wo ver Zuſammenhang aller untern Glieder mit den Hauptorge- 
nen unterbunden ift, da müſſen Vereinzelung und Kraftlofigkeit wachſen. Nur in der wirklichen 
nationalen Lebend- und Bereinigungäfraft hätten die ihr widerſtreitenden fürſtlichen Haud- und 
Gabinetöintereffen fich verfühnen können. Die Eaftenmäßige, ariftofratifche Form der Reichsein⸗ 
richtung aber entzog ihr, entzog den Reichsſtänden und ber Nation die gemeinſchaftliche Höhere 
Lebenskraft und Wechſelwirkung, den Stolz der Nation auf ihr Vaterland, die Vaterlande⸗ 
liebe und den Gemeingeiſt. Auch die landſtändiſchen Berfaffungen erlahmten, da ſie ohne orga- 
niſche Verbindung und Wechſelwirkung mit der Reichöverfaffung blieben, da biefe felbft wie 
jene, wie früßer fhon vie Beiftlichkeit, die Ritterſchaft, endlich aud Die Städte, der Gelehr⸗ 
ten= und Beamtenfland, ebenfalls täglich ariftofratifcher und Eaftenmäpig ihrer anerfannten 
Idee und Beflimmung untreuer wurde. So fiegten endlih Familien: und Gausintereffen, 
tobter Pedantismus, Spießbürgertfum, Selbfifut und Stumpffinn überall in ver urſprünglich 
edeiften Nation. Lind iſt ed zu viel, wenn man, nad) der vorherrſchenden Erſcheinung urtheilend. 
fagt, das Neich babe bei dieſer verfehlten Beftaltung fo geendet, wie es feit jener ariſtokratiſchen 
Berbrängung der Nation aus dem Reichötage nad) ven Worten des ehrwürbigen Erzbifhofs 
Hinkmar begann?!) 

Zur Ehre der Einfiht und der patriotiichen Gefinnung der Nation fchlte es indeß zu Feiner 
Zeit an einſichtsvollen patriotifchen Männern, welche bad unausbleibliche Berberben und feine 
Duelle erkannten, welche, wie zu Wenzel's, Friedrich's IH. und Maximilian's Zeiten, 
dur Reformen der naturmwidrigen, vom nationalen Leben, non Volksliebe und Gemein: 
geift verlafjenen und deshalb immer mehr erſterbenden Verfaflung neue Lebenskraft zu fern 
dringend mahnten, weldhe endlich, wenn fie all ihr Mahnen vergeblich fahen, ihren patriotifchen 
Schmerz in bittern Worten ausſprachen. Oft nit ohne alle gute Wirkung, vermochten e8 doch 
ihre Worte nicht, den ariſtokratiſchen Kaftengeift, pie blinde Sicherheit derer, welche ſich im 
ausſchließlichen Befig fahen, oder, worüber Ulrich von Hutten fo bitter Eiagte, den Eigennug 
ihrer Rathgeber zu beflegen. Rur allzu oft fragen ja die legtern nur nad) dem, was ihnen für 
ihre kurze Lebenszeit Vortheile, nit nach dem, was dauernd das Wohl ihres Fürftenhaufes 
fichert. Au fle rufen nur zu oft: „Nach mir die Sünbflut!” Gerade aber alle die kleinern 
ariſtokratiſchen Glieder des Reichs, welde der Natur der Sache nad, wie ed auch der Erfolg 

1) Seine Worte find: „Coeperunt regni primores certare de honoribus parvi pendentes sa- 
cramenta et plus certantes de eorum Cupiditate quam de ecclesiae salute et de populi paco. 
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zeigte, zuerſt unter feinen Trümmern begraben werben mußten, waren am meiften taub gegen 
die Forderungen hoͤhern Gemeingeiſtes. Trauriges Geſchick fo vieler Mächtigen, weldes fie 
felbft angeſichts unvermeidlihen Untergangs noch verblenbet und fie verhinbert, freiwillig zu 
ihrem und des Baterlandes Heil den vielleicht ungerechten, jedenfalls ſchädlichen Alleinbejig 
politifcher Gewalt wohlthätig zu beſchränken! 

Vielleicht der letzte, gewiß einer der einſichtsvollſten politifchen Mahner und Warner für pie 
deutiche Reichsariftofratie war kurz vor dem Untergange bed Reichs, unmittelbar vor dem Aus- 
bruche ner Franzoͤſiſchen Revolution, der treffliche Johannes von Müller, in feinem „Sürftensund‘* 
(1787). Er hielt dieſen von dem großen Friedrich faſt am Ende feiner Tage geftifteten Bund für 
908 befte Mittel, zu Reformen iur nationalen Sinne zu gelangen, für die günftigfte Gelegenheit, 
deutfchen Rationalfinn zu beweiſen und zu ermeden, und fprach voll tiefen Wiſſens und mit 
feurigem Geiſte berebte Worte über bie Duellen des Übels, über ven Weg zur Rettung. Als ſich 
bald auch feine Hoffnung immermehr zu nereiteln jhien, da mahnte er einige Jahre fpäter in ver 
‚Schrift „Deutſchlands Erwartungen vom Fürftenbunde‘‘ nochmals dringend, doch nicht ohne 
tiefen Schmerz und Unmuth über die getäufchte Erwartung und nicht ohne herbe, doch bohl⸗ 
gemeint mahnende Borherfagung ber großen Unglücksfälle, die auch wirklich Halo hereinbrachen 
und alle veutjche Negierungen und die Nation an ven Rand des Abgrundes führten und von 
den erftern weit den größten Theil zeridhmetterten. Er erinnert an das Schickſal des einfl ſo 
fräftigen, die deutſche Freiheit vettenden Volks der Cheruöfer, welches nad) Tacitus in forglofer 
Bequemlichkeit der trügerifchen Ruhe zwiſchen übermädtigen Nachbaru genoß und ſich zuerft 
den Namen der Guten und Redlichen, dann den der Tragen und Thörichten erwarb. Er klagt 
(Werke, IX, 315 ig.) mit Worten, vie an ſich Schon, durch den furchtbaren und ſchnellen Erfolg 
feiner Borherfagungen aber voppelt merfwärbig find: „Jene Krähe, von der Suetonius meldet, 
fie habe zu Domitjan’3 Zeiten auf dem Gapitol gefellen und geſchrien: « Es wird alles gut wer 
den», ſcheint nad unjerm Vaterlande geflogen zu fein, wo fle eine zahlveihe Nachkommenſchaft 
binterfaffen hat, vie zu folden Ehren flieg, daß vielfältig Vrofeſſoren, Comitialgeſandte und 
Staatöminifter aud ihr erwählt worben find.‘ — „Wenn Die deutſche Union”, fo fährt er 
S. 319 fort, „zu nichts Beſſerm dient, ald ven Statusquo zu erhalten, jo ift fie witer bie 
ewige Ordnung Gottes, nach welcher weder vie phyſiſche noch Die moralifche Welt einen Augen 
blick in Statu que verharren, ſondern alle, in Leben, orbentliher Bewegung und Zortfhreitung 
fein ſoll. Sie ift wider alte politifche Erfahrung, nad welcher, wie die phyñiſchen Kräfte durch 
Stodung in Berweiung übergeben, jo alle Gonföberationen durch jenes Princip in Erfaltung, 
VPrivatleidenſchaft und zulegt in unwidertreibliche Selbftauflöjung. Sie kann feinen vernünfs 
tigen Menfchen interefiren. Ohne Geſetz noch Justiz, ohne Sicherheit vor wilffürlihen Auflagen, 
ungewiß, unfere Söhne, unfere Ehre, unfere Freiheiten und Rechte, unfer Leben einen Tag zw 
erhalten, die hülflofe Beute ver Ubermacht, ohne. wohlthätigen Zufammenhang, ohne Nationale 
geift zu exiſtiren, jo gut bei ſolchen Umfländen einer mag — das ift unferer Nation Statusquo: 
Und die Nion wäre da, ihn zu befefligen? Iſt es dieſes und nichtö weiter, fo bedenket und 
nehmet zu Herzen, daß, ala Iſrael jah, daß Rehabeum nicht hören wollte, das Volk nem Könige 
eine Antwort gab und ſprach: «Was haben wir denn Theils an David oder Erbe am Sohn 
Iſai? Iſrael hebe ſich zu feinen Hütten! » So jehet ihr denn zu ruren Häufern, ihr Fürſten? 
Unfer gutes und bilkiged Volk wird jede wahre Verbeflerung als Wohlthat erkennen, ift vor 
Misbrauch dieſes Glücks durch die Stimmung feines Charafters und die Organtfation unferer 
Berfaflung ſicher und jo bereitwillig ‚als irgendeins auf ben Erdboden, gute Fürſten mie 
Enthuſiasmus zu leben und das Beben Für fie aufzuopfern, ſodaß davon ſchlechterdings bie 
Frage nicht jein kann, ob durch Verbefferung der allgemeinen Reichöverfaflung nicht etiva der 
Fürſtenmacht Gefährde zuwachſen dürfte.“ 

Unter ver Überſchrift: „Es geſchieht nichts‘, entſchuldigt er hierauf zuerſt den bereits ver⸗ 
ſchiedenen König Friedrich durch fein. ſinkendes Alter und fährt fort: „Etwas muß geſchehen, es 
muß der Nation geholfen werden! Die Palme ift aufgeſteckt; wer ſie erreicht, dem werben bie 
Voͤller zujauchzen. Wir glaubten, in ber Union ſei Sinn für etwas Edles. Faſt fcheint es, wir 
haben und geirrt.“ Nun wendet er fig an einen einzelnen Fürſten, an Kaifer Joſeph, und 
fließt endlich: „Sollte auch dieſer den edlen, Kranz verſchmähen, fo haben wir zum wenigfien 
gelernt, denen nidyt mehr zu. vertrauen, bie bald nicht Helfen wollen, bald nicht Helfen Eönnen. 
Sie mögen ſtehen over fallen: der Enthuſiasmus für ihre Waffen höre auf! Verflucht jel der 
Mann, Schande fomme über fein Haupt, der vem Säumigen dad Wort redet! Eins bleibt jedem 
Biedermanne übrig, und Tann er fhreiben, noch ein Zweites. Jever diene feinem Fürſten ge 
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wiſſenhaft mit Wahrheitsliebe und Cifer, wenn er feineß Landes oder Ländchens Vater if, helfe 
dem Volke, mildere feinen Zuſtand und made ihm fein Leben froh. So ſchimmert in ſchwarzen 
MWetternächten zuweilen ein Stern hinter ven Wolfen hervor. Wen aber der @eift Gottes treibt, 
für die Rechte dev Menfchheit zu reden, ber fireue ven Samen vernünftiger Freiheit ans, 
unbeforgt, ob er felbft die Frucht davon erlebe! Montesquieu hat mehr gewirkt als alle 
Fürftenunionen!” 

So furdtbar ernft ertönten die faft ſchon an der Rettung des Vaterlandes verzweifelnden 
Worte der Mahnung. Und faum waren audy fie verhaflt in den Obren der mehr mit fi) ala 
mit dem Hell ned Vaterlandes und ihrer Fürftenhäufer befchäftigten Staatsweifen und bei den 
Nachkommen jener berubigenden Krähe, die da rief: „Es wird alles gut werben“, da brachen — 
wer hätte bie Erfüllung der Vorausſagen des enlen Schriftftellers fo nah und ſchrecklich ge= 
glaubt? — die Stürme herein. Das taufenvjährige Reich ging zu Grunde und rif von feinen 
vergeblich gemarnten beinahe zweitaufenn Regierungen alle bis auf etliche dreißig mit fich in den 
Untergang. Alle Throne wankten und die Nation ſchwamm in ihrem Blute. 

And mehr noch als durch alles Unglück, welches viefen Umfturz herbeiführte und begleitete, 
wird Die Seele des Vaterlandefreundes mit Schmerz erfüllt durch die ſchmachvollen Verſchul⸗ 
dungen, welche es möglich machten, bag, wenn auch glücklicherweiſe nur vorübergehend, doch auf 
Sabre hinaus felbft ver Name Deutfchland in ber europäiſchen Staatenorbnung audgetilgt 
werben Tonnte. 

Don Frankreich aus war, nachdem die glücklich vollbrachte englifche politifhe Reform 
die Selbſtſucht der herrſchenden Klaſſen vergeblich gemahnt hatte, der gewaltigere Ruf zur Ver⸗ 
jüngung der in artflofratifhen und despotiſchen Feudalismus verſunkenen europälfchen Staaten 
erihollen. Vorbereitet durch die Reformen Friedrich's und Joſeph's, durch Dichter und Schrift: 
ſteller, durch Kant, Klopftod und Schiller, durch Juſtus Möfer und Friedrich Karl von Mofer, 
durch Pütter, Schlözer und Häberlin, vernahm die Nation mit Begeiflerung den Mahnruf für 
ſtaatsrechtliche Freiheit. Doch bald wurde Die nothwendige Neformbeftrebung unterdrückt; bier 
Durch den Mangel an politifher Bildung ber Nation, welcher die franzoͤſtſchen Misbraͤuche mit 
der guten Sache verwechſeln ließ, dort noch weit mehr durch den Eigennug der Herrſchenden, 
weiche jelbft ven Wunſch für Verbeflerung und für politifche Freiheit als Jakobinismus ver- 
folgten und für jeden auswärtigen Freiheitsexceß die eigenen unſchuldigen beutfchen Bürger 
büßen ließen. Durch die Verblendung und ben Übermuth des Despotismus verführt, verfuchten 
fle e8 fogar in Frankreich wie in Polen alle Freiheit außzulöfchen und flürzten Durch den Beginn 
biefer fluchvollen Interventionspolitif das durch Unterdrückung gelähmte deutſche Boll in den 
ungleihen Kampf mit dem demokratiſch begeifterten Frankreich. Es lockt und nicht, an die Ein: 
zelheiten biefer traurigen Kriege zu erinnern, in welchen vie legitimiftifche Despotenfurcht 
felbft da, wo das Volk fih freiwillig dazu erbot, es verfhmähte, ven franzoͤſiſchen Bolkäheeren 
deutſche Volkobewaffnung entgegenzuftellen, in welchen Dfterreih wie immer eine undeutſche 
Bolitif verfolgte und wie früher Lothringen für Toscana, fo jept im Frieden zn Campo⸗-For⸗ 
mio 1797 gegen Benebig die deutfchen Niederlande und das ganze linke Rheinufer preiögab, 
während Preußen ſchon durch den Frieden von Bafel 1795 daB Vaterland ins Stiche ließ 
und zum Lohne dafür vom Feinde das Land eines Reichsgenoſſen annahın. 

Das einer folgen ſchmachvollen Politik entfprechende Ende war e8, daß beide Großmächte 
Deutfhlands und die übrigen Reichsſtaͤnde im Jahre 1803 durch den fogenannten Reichſsdepu⸗ 
tationsreceß nad ven Befehlen von Franfrei und Rußland einen großen Theil ihrer Reichs⸗ 
mitflände ihres Regierungsrechts beraubten und ihre Beſitzungen unter fid, vertheilten, baß 
1804 und 1806 eine Anzahl deutſcher Fürſten mit dem Feinde verbündet gegen Ofterreich 
und Preußen Fämpften und fi im Juli 1806 in dem Rheiniſchen Bund als Vaſallen des 
Erbfeindes für alle feine Kriege und gegen Ihr eigenes deutſches Vaterland verpflichteten, daß 
envlih im Auguft 1806 der veutfche Kaifer Die deutſche Kaiſerkrone nieverlegte und ver 
franzöfifche kein deutſches Meich mehr anzuerkennen erklärte. Der König von England als Kur: 
fürft von Hannover erflärte dagegen ausdrücklich, daß er dem Rechte nad) das Deutfche Meich nicht 
als erloſchen anerkenne. Von ſeiten des zunächſt berechtigten deutſchen Volks, welches in all 
dieſer Zeit in äußerſter tyranniſcher Unterdrückung jedes freien Organs und jeder Repräſen⸗ 
tation beraubt war, erfolgte natürlich nirgendwo die zu einer rechtsgültigen Auflöfung ſeines 
Reichs nothwendige Einwilligung. Der in ber Stille wachſende patriotifhe Unmuth und 
Schmerz der untervrüdten Nation , belebt vurch die Anregungen todesmuthiger Vaterlands⸗ 
freunde, welde wie Palm und andere Deutfche Ehrenmänner in dem Tode oder wie Arndt und 
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Stein in der Berbannung dem tyranniſchen Unrecht Öffentlich den Krieg erklärten, fand endlich 
in dem von ihr erfehnten und geforberten Befreiungdfampfe die Möglichkeit zu wirkſamem 
Widerſpruch, zur Abwerfung aller biäherigen Schmach. Sie erhob fi mit allgemeiner Begeifte- 
rung und im Vertrauen auf bie von ben Fürften vor nem Beginneder blutigen Kämpfe feierlich als 
rechtlich begründet anerkannte und zugefagte Wieberherftellung der zeitgemäß verbeflerten Ver⸗ 
faffung eines freien und einheitlichen Nationalreihs. (S. ven Art. Blücher. Welder. 

Deuticher Bund und beutfched Bundesrecht. 1. Geſchichte der Entſtehung 
des Deutfhen Bundes. Das Weſentliche hierüber enthalten die Art. Deutſche Geſchichte, 
Dentfches Landesſtaatsrecht, ſowie in Diefem vorliegenden Artikel jelbft die Abfchnitte VI 
und VII. 

11. Die Mitglieder des Deutſchen Bundes. Der Deutihe Bund wurde geihloflen 
von den Regierungen der 88 deutſchen Staaten, die 1815 von der früher fo großen Anzahl 
noch übrig geblieben waren. Sie find: 1) der Kaifer von Oſterreich; 2) ber König von 
Preußen (beide für ihre gefammten vormals zum Deutfchen Reihe gehörigen Staaten) ; die Kö⸗ 
nige von 3) Baiern und 4) Sachſen; 5) der König von Hannover (zur Zeit der Burfes- 
acte als folcher noch ver König von Großbritannien); 6) der König von Württemberg; 7) der 
Großherzog non Baden; 8) der Kurfürft von Heflen ; 9) der Großherzog von Heſſen; 10) der 
König von Dänemark für die Herzogtbümer Holftein und Lauenburg; 11) der König der Nie- 
derlande ald Großherzog von Luxemburg (von welden Lande aber das neue Königreich Belgien 

" einen großen Theil an ſich geriffen bat, wogegen ein Theil von Limburg zum Deutſchen Bunde 
Beigezogen wurde); 12) der Herzog von Braunfhweig; 18) ber Großherzog von Mecklen⸗ 
burg⸗Schwerin; 14) der Herzog von Naffau; 15) der Großherzog von Sachjen- Weimar: 
Gifenad; die Herzoge von 16) Sachſen⸗Gotha, 17) Sachfen-Roburg-Meiningen, 18) Sachſen⸗ 
KoburgsSaalfeld und 19) Sachſen⸗Hildburghauſen (von welchen aber bie drei legtern nach 
dem Ausfterben des Herzogs von Sachſen-Gotha 1825 durch Vertheilung feined Landes und 
Durch Austauſch ſich verwandelten in die Herzoge von Sahfen-Roburg- Gotha, von Sachſen⸗ 
Meiningen⸗Hildburghauſen und von Sachjen:Altenburg); 20) der Großherzog von Medien: 
burg-Steelig; 21) der Großherzog von Oldenburg; die Herzoge von 22) Anhalt: Deflau, 
23) Anhalt: Bernburg, 24) Anhalt-Köthen; pie Fürflen von 25) Schwarzburg-Sonders- 
haufen, 26) Schwarzburg-NRudolſtadt, 27) Hohenzollern = Heshingen, 28) Liechtenſtein, 
29) Hohenzollern-Sigmaringen, 30) Walser, 31) Neuß älterer Hauptlinie, 32) Reuß 
jüngerer Hauptlinie, 33) Scäaumburg-Lippe, 34) Lippe-Detmold; die Freien Städte 
35) Lübeck, 36) Frankfurt, 37) Bremen und 38) Hamburg. Ferner wurde noch 1817 
der Landgraf von Heflen: Homburg ald 39. Bunbesmitglien aufgenommen. Das Ausfterben 
von Sachſen⸗Gotha 1825 flellte die urfprüngliche Zahl wieder ber. Das Erloͤſchen des Manns⸗ 
ftammes von Anhalt-Köthen 1847 verminderte abermals die Mitglieperzahl und ebeuſo der 
Verzicht der beiden Fürften von Hohenzollern⸗-Hechingen und Hohenzollern: Sigmaringen zu 
Bunften der Krone Preußen, ſodaß jegt nur 35 Vundegglieder übrig find. 

Die im Bunde vereinigten Länder umfaßten nad der Bundesmatrifel von 1816 eine Be⸗ 
völferung von 30,164392 Seelen, darunter Oſterreich mit 9.482227, Preußen mit 7,948439, 
das Kleine Liechtenftein mit 5547 Serlen. Doch ift die Bevöllerung der Bundesſtaaten ſeitdem 
fehr bedeutend gemachfen und fortwährend in der Zunahme begriffen. Preußen zählt gegen 
wärtig in feinen zum Bunde gehörigen Provinzen eine Bevölkerung. von etwa 13,200000, 
Oſterreich von ziemlih 13 Mill. Seden. Die Gefammtbendlferung der Bumdesftanten, auf 
einem Fläheninhalt von 11437 ,15 geographiſchen Dunbratmeilen, wird jegt geſchätzt auf 
43,400000 Seelen. 

DI. Quellen des dentſchen Bundedrehts. Sie find: 1) vor allem die Deutſche 
Bundesarte vom 8. Juni 1815). Sie wurde auch ald ein Beftandiheil der Schlußarte des 
Wiener Congreſſes einverleibt (Art. 58—64 und 118). Klüber, „Hffentliches Recht“, $. 57. 
Auch wurde fie nach ihren eigenen Beflimmungen 1,2, 7 und nach der ausdrücklichen Anerken- 
mung der Schlußacte der über Ausbildung und Befeſtigung des Deutfchen Bundes zu Wien 
gehaltenen Minifterialsonferenzen vom 15. Mai 1820, Art. 3, ald der Grundvertrag und ald 
das erſte Grundgeſetz des Bundes anerkannt. Died liegt auch in der Natur ber Sache, da bie 
durch diefelbe erworbenen Rechte der Fürften und Unterthanen (welche fie namentlich auch in 

1) Einen beſonders forgfältigen Abdruck ber Bundesacte mit genauen Nachrichten gibt Kluber's 
Quellenſammlung zum öffentlichen Recht des Deutſchen Bunbes (Erlangen 1830). 
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ihren Verfafſſungsverträgen meiſt audbrücklich anerkannten) nicht ohne aller Vetheiligten freie 
@inwilligung aufgehoben werden Können. Hiernach beſtimmt, bebingt und begrenzt fie den 
Zweck ded Bundes, feine Wirkſamkeit und feine Befugniffe, ſodaß alfo auch Bundesbeſchlüfſe, 
wenn fie gültig fein follen, nie mit der Bundesacte im Widerſpruch fieben, noch von bem 
Grundcharakter des Bundes abweichen bürfen.2) 2) Bernere Duelle bed Bundesrechts bildet 
die fhon erwähnte Schlußacte. 8). Die dent Brundvertrag und Bundeszweck und der Bundes⸗ 
verfaffung gemäßen Beſchlüſſe des Bundes durch jein Organ, die Bunbesnerimumlung. 
4) Staatsverträge, welche entweder der Bund ſelbſt mit einzelnen Bundesgliedern ober freinden 
Staaten abſchloß, oder doch als für fig verbinnlich anerfannte, wie z. B. vie Wiener Congreÿ⸗ 
acte, der Generalcongreß ber Territorialeommiflion zu Frankfurt vom 20. Juli 1819. 
Klüber, 8. 57, 58).: 5) Infofern der Bund (f. Deutfche Geſchichte I. und Deutſches 
Zandesftantsreht 1.) als eine Fortſetzung ober eine Wiederherſtellung bes friihern ſtets 
vertragämäßigen beutichen Rechtszuſtandes erfcheint, gelten auch vie frühern veutichen Rechts: 
aeg nnd flaatsrechtlihen Grundſätze, jomels nicht eine mit dem Rethte aller. Xheilneh- 
mean biefem nationalen Rechtszuſtande übereinſtimmende rechtsgültige Aufhebung dieſer 
Grundſätze erfolgt oder Ihr Gegenſtand weggefallen iſt. So wird z. B. niemand bezweifeln, 
daß die Beſtimmung des Weſtfäliſchen Friedens, ſofern ſie ven vorſchiedenen Blaubensgruoflen 
freie öffentliche Neligionsausübung begründet, auch jetzt zu ihrem Nachtheil son keiner Landes⸗ 
regierung umgeſtoßen werben darf. Die Austrägalgerichte des Deutſchen Bundes Änb durch 
Art. 23 der Schlußacte ſogar ausdrücklich aufgefordert, für den Fall, daß andere beſondere 
Rechtsnormen fehlen, nach ben in Rechtsſtreitigkeiten derſelben Art vormals von den Reichs— 
gerichten ſubſidiariſch befolgten Rechtsquellen zu erfennen, infofern ſolche auf die jegigen Ver⸗ 
bältniffe der Bundesglieder noch anwendbar find. 6) Da der Bund die Souveränetät aller 
Bundesflaaten, ihrer Regierungen und VBerfaflungen anerkennt und ganz folgeridhlig auch eine 
Abänderung des Landesverfaſſungsrechts nur auf dem verfaſſungemäßigen Wege für möglid 
erflärt eBundesarte, 1; Schlußarte, 1, 2,53, 55, 56), jo wird auch dad Staatsrecht der Bun⸗ 
desoſtaaien, insbeſondere auch die allgemeine wefentliche ſtaatsrechtliche Ratur ihrer Verfaffungen 
(1. Deutfches Landesſtaatsrecht) eine wenigſtens mittelbare Duelle des Bundesrechts. Dies 
erfennt Baiern auch dadurch an, daß es die Bundesbeſchlüfſe nur mit ver ausdrücklichen Clauſel 
zur Nachachtung publicirt, „joweit fie mit der Landeöverfaflung übereinftimmen”.3) 7) Die 
Brundfäge des allgemeinen und europäiſchen Bölkerrecht8 und, wenn und Infofern der Bund 
flaatsrechtliche Verhältniſſe beſtimmt, auch die Grundſätze des allgemeinen Staatsrechts. 

IV. Außere Organiſation des Bundes. Das Organ des Bundes bildet nad 
Art. 4 der Bundesäacte eine Bundeöverfannnlung, in weicher alle Bundesglirder durch ihre 
Bevollmaͤchtigten Stimme führen und weite näch Art. 9 zu Frankfurt anı Main ihren Sig 
bat. Sie ift eine Rändige Verſammlung uud befteht.nach der Art, wie fie thatfächlich ind Leben 
getreten ift, aus ven bevollmächtigten @efanbten, weiche, wie andere völferrechtlihe ober diplo⸗ 
matifche Agenten, überall von ven ſpeciellen Inftructionen ihrer Regierungen abhängig find, 
von dieſen jeden Augenblick abberufen werben können und geheim verhandeln, | 

Diefe Bundesserfammlung conſtituirt ji) gewöhnlich als fogenannte Engere Verſammlung, 
für viele beſtlmmte wichtigere Gegenftänve aber ald PBlenarverfanmiung. Die engere Ver: 
ſammlung wird durch nur 17 Stimmen gebilvet, indem ‚nur die 11 größern Staaten Biril- 
ſtimmen in verfsiben führen, die 27 Seiner aber in ſechs Gucintftinnen vereinigt werben. 
Das Pienum beſteht aus 69 (jebt 66) Stimmen, Indem bie.14 größern Begierungen-vier, Drei 
oder ziwei Stimmen, bie 24 (jegt 21) kleinern dagegen nur eine Stimme erhalten. Art. 3 
der Bundedacte jagt: „Alle Bundeögliever haben als folche gleiche Rechte.“ Hiernach und zus 
mal, wenn wirklich nad dem erſten Artifel ver Schlußarte Der Bundesverein: nur em völker⸗ 
rechtlicher Verein fein ſoll, ‚hätte. es fcheimen tönen, ber Eleine Staat und ber große hätten, 
ähnlich wie bei voͤlkerrechtlichen Bündniffen überhaupt, jedesmal eine ganze und nur eine 
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2) Schlußacte, Art. 1-4, 9, 10, 17, 19. Die Worte des Art. 8 find folgende: „Der Umfang 
und bie Schranfen, welche der Bund feiner Wirkſamkeit vorgezeichnet hat, find in ber Bundesacte bes 
#immt, bie der Grundvertrag und das erfle Grundgeſetz dieſes Vereins if. Indem diefelbe die Zwecke 
bes Bundes ausfpricht, bedingt und begrenzt fle ugteid befien Befugniffe und Verpflichtungen.” 

3) Klüber, Öffentliches Recht, SS. 69, 129. So wurden in Baiern nicht blos die Karlebader und 
andere Befchlüffe publicirt, fondern auch noch 1832 der Bundesbefchluß über gemeinfchaftliche Abreſſen. 
. Bairiſches Regierungeblatt vom 17. Febr. 1882. 
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Stimme haben müflen. Anders geftaltete ſich freilich Die Sache, wenn man davon dusgehen 
wollte, daß der Deutfche Bund ein Nationalverein, vollends ein ſaatorechtlicher Verein fei, im 
welchem, wie auf dem Wiener Congreß He 34 fouveränen Fürſten und Freien Städte ſich aus⸗ 
drückten, die Regierungen, mie zu ven Zeiten bes Reihe, „gemäß den Bflichten gegen das 
deutſche Vaterland und gegen die Millionen, bie fle zu vertreten haben“, am Bunde theilneh⸗ 
men und in ihm wirken.“) Auch nehmen wirklich die Beflger außerdentſcher Länder, 3.8. bie 
Könige von Dänemark und den Nieberlanden, nicht als ſolche, ſondern nur als Negenten beut- 
icher Unterthanen und nur für Diefe Antheil am Bunde: Nach diefer Anflcht ſchien Die Gerech⸗ 
tigkeit und Gleichheit felbft umgefehrt eine Ausgleichnng nach ver Zahl jener im Bunde vertre- 
tenen gleichberechtigten Unterthanen zu erheifchen. Damit flele aber freilich nicht weg, daß in 
einem Bunde von mehr oder minder felbftänbig regterten Staaten eine wirkliche Repräfentation 
jeder einzelnen ſelbſtändigen Megierung, ihrer Selbſtändigkeit und ihres gleichen Rechts be: 
ſtehe. Es iſt näͤmlich, wie der Art. Bund ausführt, das hoͤchſte Problem einer Organifation 
eineß ſtaatsrechtlichen Nationalbundes, dieſe beiden Hauptintereffen, Rechte und Kräfte, gehörig 
zu vertreten und im ſtaattrechtlichen Bunde harmeniſch zuſammenzuhalten. Die griechischen 
und jetzt die nordamertkaniſchen und ſchweizeriſchen Vundedvereine fuchten dieſen belden or: 

derungen zu genügen, indem ſie zugleich eine Regierungsvertretung durch einen Senat mit 
gleicher Anzahl und mit gleichen Stinmrecht für alle einzelnen Regierungen und dann eine 
nad der Kopfzahl der regierten Bürcger gebiluste Bollörepräfentantenverfammlung in der Bun⸗ 
deöverwaltang zuſammenwitken und ſich ainigen Heßen. Der Idee einer foldken Nationalver⸗ 
tretung aber entfpricht wegen ver ſpäter belichten volkerrechtlichen Ratur des Bundes Die dent 
fe Bundeseinrichtung nicht, ſelbſt nicht einmal durch die Beſſimmung des größern Stimm: 
rechts für die Negierungen der größern Staaten. Diefe ſteht nämlich durchaus nicht im Ver⸗ 
hältniffe mit ver Einwohnerzahl. Freilich liegt es in der Ratur ver Sache, daß bei einer Ver⸗ 
bindung größerer Staaten mit Eleinern in der Wirklichkeit die größern nicht fo zu kurz kommen, 
als es ſelbſt bei einem völferrechtlih ganz gleichen Stimmrecht ber Fall zu fein ſchelnen Fönnte. 
So haben z. B. die zwei geößten deutſchen Bunveäftaaten, auch noch abgefehen won Ihren nicht 
deutfchen Unterthanen, eine ungleich größere und noch dazu geeinigtere Wolkszahl als alle an: 
dern 36 Bundesflaaten zufammengenommen. Kann nun wol biejer fo ungleich bedeutendere 
Machteinfluß je wirfungstos bleiben bei ven möglichen Verſchiedenheiten der Anflhten und In- 
tereffen 9 Hiernach erfcheint das Fefthalten ver volkerrechtlichen Natur des Bundes bei einem 
Bunde ohne Volkörepräfentation al wohltgätig. Denn was follte wol alsdann den übrigen 
kleinern Staaten genũgende Sicherheit geben, wenn ver Bund fich nicht auf völßerredytliche Ber: 
theidigung und Schüßung der äußern und innern völkerrechtlichen Sicherheit befchräntte, ſon⸗ 
dern die Innern Verhaͤltniſſe beſtimmte? Was ficherte fle in einem zein Diplomatifchen Bereine 
und bei ben Mangel der ausgleichenden, zu einem einzigen Ratisnakförper vereinigten Ma⸗ 
tionalſtimme, welche auch bei den. Regierungen das gemeinfame ſtaatsrechtliche oder vaterlän⸗ 
viſche und Nationalinterefle: über das blos diplomatiſche oder völferregtlige Machtintereſſe fieg- 
reich erhalten, weiche ven Schwer⸗ und Gravitationtpunft des Bundes, ftatt in bie größere fürft- 
lie Hausmacht, in die gemeinfchafrliche Nationalgefinnung unb Macht legen könnte! Auch bei 
einem rein völkerrechtlichen Bunde aber ift bei foichen Machtrerhältniſſen nur in der moralis 
fehen Kraft des Rechts und ber Treue Vuͤrgſchaft. Diefer Bürgſchaft bedürfen aber hier auch 
die größern Bundesſtaaten gar ſehr, wie dies wol in dem legten ttaltenifihen Kriege hinläng⸗ 
lich deutlich wurde. Es wurde insbeſondere auch anſchaulich durch bie. Gefuhr Preußens, daß 
im Widerſtrrite ſeiner Staatöintereffen mis denen der andern deutſchen Großmacht kleinere 
deutſche Staaten dafſelbe darch Mehrhettobeſchlüffe nuch jenem obigen:abfolut ungkelchen Stimm⸗ 
verhaͤltniß ihrem Willen unterordnen wollten. Der blos volletrechtliche Bund begründet keine 
wirkliche Staatseinheit und Bereinigung ber Staatsintereſſen. (S. Bund.) Oier erſcheint 
es alſo unendlich ſchwierig, eine europäiſche Staatemsaucht zu feſſeln, daß ſie in Fragen der 
hochſten eigenen Staatsintereſſen ſich miterordne ver Abſtimmung von einigen Staaten, die fo 
ſehr viel Heiner find als fie ſelbſt und deren Stimmen dabei doch faſt ebenſo viel zäͤhlen ſollen als 
die ihrige. Hier liegt eine unendliche Schwierigkeit für die Erhaltung des Staatenbundes ge⸗ 
rade in den gefahrvollſten Zeiten. Man muß hoffen und Berufung einlegen an bie fittlich: recht⸗ 
liche Selbſtüͤberwindung der großen Regierungen und an die flete Unterordnung Ihrer eigenen, 
natürlichen, politifchen und europätfgen Macht: und Hausinterefim unter das Interefie und 

4) Klüber, Acten, I, 73. 
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Recht des gemeinfamen Bundes und zugleich an ihre weile politifche Erwägung der Widtigkeit 
der Erhaltung des Bundes und der deutſchen Nation. Zür dieſe aber und zunächſt für die Er- 
haltung der minder mächtigen Bunbeögliever und ihrer Rechte läßt ſich auch polittfch gar Fein 
höherer Grundſatz denken, als in aller Beziehung eine möglichfte Heiligkeit des wahren Rechts 
"im ganzen Bunde ſtets und überall über jene augenblidlihde Nüglichkeitspolitik fiegreih zu 
erhalten und hierdurch und überhaupt, ſoweit ed nur immerhin möglich iſt, wenigſtens das 
moraliſche Gewicht einer freien, kräftigen, patriotiſchen öͤffentlichen Meinung der Nation für 
das Recht, für die Erhaltung des alle [hügenden Bundesvereins geltend zu machen. Ohne die⸗ 
ſes, was koͤnnte da wol in Colliſionen und Gefahren den Bund und ſeine Glieder feſt zuſammen⸗ 
halten und ſichern? Unmoͤglich aber iſt es hier, zu unterſuchen, wodurch und inwieweit außer⸗ 
dem in rein diplomatiſchen Verhältniſſen der Cabinete auf den Sieg der Moral und Weisheit 
über die augenblicklichen und beſondern Intereſſen und auf eine von ihr ausgehende Begeiſterung 
der Nation für die Heiligkeit des Rechts, auf eine durch fie befoͤrderte Freiheit und patriotiſche 
Kraft der Nationalſtimme zu rechnen ſei. 

V. Die Behandlung des deutſchen Bundesrechts. Vielleiqh gibt es im Um- 
fange der deutſchen Rechtswiſſenſchaft keine ſchwierigern Fragen als gerade bie Hauptfragen 
über das deutſche Bundesrecht. Dies wird jeder Publiciſt zugeben, dem es nicht genug iſt, 
bloß die Worte ver Urkunden abzuſchreiben, ſelbſt wenn ſie, wenigſtens ſcheinbar, mit andern 
Worten derfelben Urkunden in unlösbarem Widerſpruche fliehen. Selbſt auch von, ſolchen Bu: 
bliciſten, die Eeineäwegd zu jenen verderblichen gehönen, welche Moſer und Klüber als 
Salgenpubliciften bezeichnen, wird bier felbft die aufs gewiflenhaftefte geprüfte Überzeugung 
Widerſpruch zu erwarten haben. Und die Schwierigkeiten im wirklichen Leben begründen ihr 
noch größern Widerſpruch. Diefe Schwierigkeiten gründen ſich aber nicht blos auf die Sachen 
felbft und namentlich aud auf die große Schwierigkeit und die Neuheit der Theorien uber Bun: 
besverbältniffe überhaupt. Es kommt dazu, daß Das deutſche Bundesrecht, wie ſchon bie ge⸗ 
achtetften Staatsmänner beklagten, bisher nicht genug die liebevolle Theilnahme im Publikum, 
die begeifterte aufopfernde Anhänglichkeit und Anftrengung gründlicher Schriftfieller zu fefleln 
mußte. Died ift fiher wirklich beflagensmerth. Der Deutſche Bund ift das legte legitime po⸗ 
litiſche Cinheitsband unferer großen Nation, unermeßlich wichtig und einflußreih. Und wenn 
auch den allgemein menfchlihen und den beſondern wahrhaft ſchwierigen Berbältniffen gemäß 
die Bundesacte nicht frei von Unvollkommenheiten iſt, fo ift fie Doch Die Grundlage eines beut- 
hen nationalen Rechtszuſtandes. Sehr natürlich aber wirft, wie mit Recht jene Ehrenmänner 
Flagten, die Kälte und Theilnahmlofigkeit für die geiftige Betrachtung und Behandlung eines 
Gegenſtandes auf dieſen ſelbſt zurück. 

: &8 muß hier ſehr natürlich die Frage entſtehen: auf welche Art kann der Schriftſteller dieſe 
Schwierigkeiten zu befiegen ſuchen? Es gab Zeiten, wo, wie während ber Freiheitskriege und 
bes Wiener Kongrefled, wie bei Eröffnung und in ben erften Jahren der Verhandlungen bes 
Deutſchen Bundestags und wie nad) pen Erſchütterungen durch Die Julirevolution, die Sfentliche 
Meinung, die Wünſche der Nation geradezu ald Leitflern für die politifchen Gefteltungen Der 
vaterlänvifchen Berhältnifie erflärt und patriotifche Männer ermuntert und aufgeforbert wur- 
den, durch freie Öffentliche Meinungsäußerungen, durch Schriften oder Betitiouen bie National: 
wünſche zur Sprache zu bringen. Damals konnte ed auch dem Verfaſſer diefer Zeilen jedesmal 
als eine heilige Pflicht erfcheinen, mit aller patriotifhen Wärme und Energie ihm fall und 
verderblich ſcheinende politiſche Richtungen zu befämpfen und Wünfche und Borfchläge aus zu⸗ 
ſprechen, damit ſie, bewährt und verſtärkt durch eine vaterländiſche freie Öffentliche Meinung, in 
hoͤhern Regionen bie ihnen zugefagte günflige Aufnahme und Brradäinhtigung fanden und hier: 
durch, ſtatt auf unglücklichem Wege, vielmehr durch die glücklichſte Übereinftimmung zwiſchen 
Volk und Regierung für den Sieg des Rechten wirkten. Aber wie ſehr haben die zuerſt ſeit 
dem Jahre 1819 und dann wiederum ſeit 1832 aufeinander gefolgten Ereigniſſe und allge- 
meinen oder beſondern Maßregeln gegen die Preſſe und gegen die freie öffentliche Svrache in 
den verſchiedenen Formen und Kreiſen des oͤffentlichen Lebens und gegen die Offentlichkeit, fo 
z. B. ſelbſt gegen die öffentliche Mittheilung der Bundesverhandlungen, alle dieſe Bedingungen 
einer ſolchen heilſamen patriotiſchen Wirkſamkeit durch eine freie öffentliche Meinung und ihre 
günflige Aufnahme verändert! Iegt fcheint es faſt, als müſſe man auf eine Hiftorifch referirende 
Darftellung ver Thatfahen und anf iurifkifche Theorien über fie fich befchränfen und es der 
Vorſehung anheimftellen, wann und wie fie der Durch treue Darftellung und Prüfung fi läu⸗ 
ternden Wahrheit auch praftifchen Einfluß aufs Leben verfchaffen molle. Kern bleibe jedenfalls 
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jene unwuͤrdige Weiſe, mit welcher man nicht wenige deutſche Schriftſteller, unter ihnen ſelbſt 
wohlmeinende, die vaterlaͤndiſchen Dinge behandeln fieht, jene ſchmeichleriſche Entſtellung und 
Verfälſchung der Wahrheit, die Belobung auch des nicht Guten, wo es eine mächtige Gunſt, 
die Verkleinerung oder Schmähung des Guten und Wohlmeinenden, wo es die mächtige Un 
gunft gegen fich zu haben ſcheint, bie Erkaufung eines Freipaſſes für jedes Körnlein Wahrheit 
durch eine ebenfo große ſchmeichleriſche oder ſchmähende Züge. So wird die Wahrheit felbft, es 
wird der fchriftftellerifhe und Nationalcharakter entfräftet und entwürdigt. Es wird die mit⸗ 
verbreitete, willig angenommene, aber verderbliche Lüge und Die täuſchende Selbftberuhmung 
über die verhaßte, aber heilfame Wahrheit fiegreich gemacht. Aus zehn fo gefchriebenen ſchein⸗ 
bar liberalen Schriften kann fi) der Dedpotismus eine vollſtändige Rechtfertigung aller feiner 
Maßregeln zufammenfudhen. So wird die Gefinnung gerade der mürbigften Männer ven va- 
terländifhen Berhältnifien nicht zu=, ſondern abgewendet. Wehe dem Volke und der Regierung, 
bie wirklich fo tief gefunten wären, daß vollends nur ſolche unwürdige Darftellung der vater: 
ländiſchen Verhältnifie pie allein noch mögliche ware. Sie würden Schritt für Schritt der wach⸗ 
fenden moralifchen Krankheit und fhaudernollen Gefahren und Unglücksfällen, wie wir fie in 
Deutichland bereits erlebten, entgegengeben! 

Da übrigens die wihtigern befondern Verhältniſſe des Deutfchen Bundes in befondern Ar: 
tifeln behandelt werben, jo wird fidh die folgende Darftellung zunächſt nur mit ven ſchwierigern 
und beftrittenen allgemeinern Fragen der Bundestheorie zu beſchaͤftigen haben. 

VI Die Anſichten über das Bundesverhältniß vor dem definitiven Ab- 
fhluß des Bundes. Zur richtigen Würdigung des deutſchen Bundesverhältniffes iſt eine 
Abfonberung von drei verſchiedenen Perioden wichtig: 1) die von bem Beginne ber Frei: 
heitskriege durch die Proclamation von Kalif vom 25. März 1813 bis zu den burd Na: 
poleon’3 Rückkehr von Elba befchleunigten Verhandlungen über die Bundeöverfaflung zu 
Ende des Wiener Songrefled; 2) Die von da und von dem endlichen Abfchlufle der Bundes: 
arte bis zu den Karlsbader Bundesbeſchlüſſen vom 20. Sept. 1819; 3) die von da bis auf ven 
heutigen Tag. 

In der erſten Periode nun berrfchte die Idee eines wahrhaft ſtaatsrechtlichen Nationalver- 
eind oder eines deutſchen Bundesſtaats entjchieden vor. Wir können allerdings jenen feierlichen 
Aufruf von Kaliſch an die deutſche Nation ald den von den Gründern ded Bundes felbft auch 
fpäter fo anerkannten wahren Anfang des Deutichen Bundes oder Nationalvereind betrachten. 
Sr eröffnet, wie die Art. Blücher und Deutſches Landesſtaatsrecht weiter ausführen, ven 
allgemeinen Nationalkrieg für Wieberherflellung der deutſchen Nationaleinheit und Freiheit, 
erklärt den Rheinbund ald nichtig und erkennt dad unerloſchene Recht der Nation auf eine zeit 
gemäße Wiederherftellung Ihres frühern grundvertragsmäßigen nationalen Rechtszuſtandes an. 
Die Monarchen verheißen ver deutfchen Nation, wenn fie fi erheben würde, ald den Lohn be- 
geifterter Anftrengung und Aufopferung dieſe „Rückkehr ver Freiheit und linabhängigkeit, die 
Wiederkehr eines ehrwürdigen Reis". Sie erkennen die ſelbſtändige oder rechtliche und poli= 
tifche Berfönlichkeit des deutſchen Volks und der deutſchen Bürger an und forbern fie auf, für 
jene Wieberherfiellung, wie durch bie freie aufopfernde That, fo durch die freie Stimme ſelbſt⸗ 
thätig mitzuwirken. „Dem allgemeinen Wunfche” wollen fie in jener Vernichtung des Rhein⸗ 
Hundes entſprechen. Sie fordern son ber deutſchen Nation, ja „von jebem Deutichen, ber des 
Namend noch wert fein will, daß er raſch und kräftig ich anfchließe” ; daß jeder, „er ſei Fürſt, 
Edler oder ſtehe in den Reihen des Volks, ven Befreiungäplanen beitrete mit But und Blut, 
mit Leib und Leben”. Sie erlären „jenen Fürſten, welcher der deutſchen Sache abtrünnig blei- 
ben will, werth der verbienten Vernichtung durch die Kraft der öffentlichen Stimmung und Die 
Macht gerechter Waffen‘‘, eine Strafe, welche fpäter wirklich zwei Fürſten traf. Sie verbeißen 
Der deutſchen Nation und allen Deutichen inäbefonvere ald ven Lohn ihrer begeifterten Anftren- 
gungen, „daß die Gefbaltung Deutſchlands allein den Fürſten und Bölkern Deutfchlands an- 
beimgeftelit bleiben‘, daß fie „and dem urrigenen @elfte ver Nation heraustreten“ ſolle, damis 
„verjüngt, lebensfräftig und in Einheit gehalten Deutſchland wieber unter Europas Völkern 
erſcheine⸗. Im dem gleichen Sinne aber ſprachen damals die übrigen kaiſerlichen, königlichen 
und fürfllichen Erklärungen und Aufrufe an Volk und Heer, an Breiwillige, Landwehr und 
Landſturm. UÜberall die gleichen Anerfennungen eines freien und activen beutfchen Staats: 
bürgerrechts, eined Nationalwillend, in und mit welchem man ven Nationalfrieg beginne und 
führe, dem man das Recht freier Sprache anerkannte, deſſen Stimme man aufforderte und zu 

⁊ 



460° ° Deutfcher Bund und deutſches Bundesrecht 

beachten verfpracy 5); überali die gleiche Verheißung wer beiden hoͤchſten irdiſchen Güter wir: 
viger Menſchen und Voͤller, ver Rationalfreigeit und Ginheit! Und ald nun die Ration bie 
felerlige Anerkennung und Zuſage ihrerſeits in der einmüthigften, freubigften Erhebung, An: 
ſtrengung und Aufopferung' durch die vollftändigfte Leiſtung von ihrer Seite ſowie überhaupt 
durch die allgemeinfte und lautefte, jenen Zufagen beiſtimmende öffentliche Meinungsäußerung 
ebenso feierlich angenommen und nit dem ebelften Blute ven nationalen Grundvertrag abge: 
ſchloſſen und erneuert hatte, da wurde in ver Verhandlung über den Deutichen Bund durch jene 
bereits oben mitgetheilten Erklärungen der Regierungen eben dieſer Grundvertrag, ba wurden 
jene von allen deutfhen Regierungen anerkannten, „ber dentfchen Nation vor ihren helden⸗ 
mütbigen Kämpfen laut und Öffentlich gemachten feierlichen Zuſagen“ als Grundlage bes Bun⸗ 
desrechts erklärt. ©) 

Dur den auf unjerer ganzen Beriode bleibt aber insbeſondere auch die Grundanſicht herr: 
ſchend, daß der deutſche Nationalbund als zeitgemäße Wiederherftellung des frühern veutichen 
Rechtszuſtandes und Reichs ein ſtaatsrechtlicher Verein, ein Bundesſtaat werben jolle. Dahin 
geben alle (in ven Art. Deutſche Geſchichte I. und Deutiched Landesſtaatsrecht I. mitge- 
theilten) Srflärungen der Grünver des Bundes. Dahin gehen ferner, wie jene „Herſtellung des 
Reichs“ durch ven neuen Nationalbund, jo jene Öflerreihifhen Erklärungen, daß der Deutiche 
Bund einen „großen deutichen Staatöfärper" bilden müfle, jene hamoveriſchen, daß er „nicht 
blos ein politifcher Bund unter den verſchiedenen Staaten‘. jein ſolle, jonbern zugleid eine „Ver⸗ 
einigumg des gejanınıten Volks in ſich falle” , oder Die preußifchen, daß Deutſchland nach feiner 
Verfaffung nit bloß die politiſche Selbftändigfeit, fondern aud die „innere Sicherung der 
Rechte und ver allgemeinen Wohlfahrt der Nation zum Zwede haben und ein alle Äheile ver- 
bindendes Ganzes ausmachen müfle, baß Die Errichtung nicht blos in Abjicht auf die VBerhältniffe 
der Höfe, ſondern ebene jehr zur Befriedigung ber gerechten Anſprüche der Nation nothwendig 
jet, die, in Erinnerung an die nur durch bie unglücklichſten Verhältmifie untergegangene Reichs⸗ 
verbindung, von dem Gefühle durchdrungen ift, bap ihre Sicherheit und Wohlfahrt und das 
Fortblühen echter und vaterländifcher Bildung größtentheild von ihrer Vereinigung in einen 
teften Staatöförper abhängt, die nicht in einzelne Theile gerfallen will“. Dahin endlich gehen 
jene wieberholten Erklärungen ber 34 ſouveränen Fürften umd Freien Stäbte, melde. joger 
auf Wienerherftellung eines kraftvollen Eaiferlihen Oberhauptes nachdrücklich beftehen. Völlig 
genügend bejeitigen auch dieſe legtern Erklärungen die Cinwendung eine® angeblichen Wider⸗ 
ſpruchs von England, Frankreich, Rußland wegen des Pariſer Friedens, ber für Deutſchland 
ein lien föderatif beftimmt. Bin Bundesſtaat ift nichts anderes. Das Deutſche Reid, jelbft aber 
war nur ein Bundesſtaat. Und die wahre Politik viefer Nationen traf aud mit ber wahren 
Bolitit son Oſterreich uns Preußen und von allen Fleinern deutſchen Staaten und mit Dem 
Nugen des deutſchen Volks auf das glüdlihfte zufammen in der Forderung eined durch wahrer 
deutsche Nationalfteiheit uno Einheit Eräftigen Bundes. Sechthunderttaufend deutſche Krieger 
unter einem einzigen Haupte vereinigt, ober au nur zum großen Theil dem Chrgeiz einer 
großen Macht dienſtbar, könnten allerdings allen Nachbarn, fönnten den europäiſchen Bleich- 
gewicht gefährlich werben. Aber eine wahrhaft nationale und freie Bundesverfaflung Hebt biete 
Beſorgniß, bebt überhaupt die Gefahr von herrihfüchtigen, mit deutſchen Waffen geführten 
Eroberungsfriegen auf. Die durch Freiheit beveutende und wirffame.Stinme und Kraft ber 
Nation, ihrer Bebürfnifle und Intereflen, fie begründen, wie für das deutſche Volk ſelbſt und 
feine minder mächtigen Zürften und wie für jeden der beiben mächtigen, ‚fo auch für jene freu 
den Nationen ein wehlthätiges Gleichgewicht, eine ſchützende Bürgſchaft, daß niemals, weder 
unter franzöffcher ober tuififcher , noch unter preußiſcher ober oͤſterreichiſcher Jahne vereint, jene 
Streiter ihrer Freiheit gefahrbrohend merben. Die deutiche Ration und ihre Freiheit jind Die 
fiherftien Stuͤtzen des Frieden und der allgemeinen Erhaltung. Das erkannten, durch traurige 
Erfahrungen belehrt, au England und Rußland zugleich mit Hſterreich und Preußen, mit 
den deutſchen Färften und dem deutichen Volle an. Eben wegen dieſer glüdlichen libereinftim= 
mung von Politit und Hecht jprechen ſich alle jo günftig ans für eine wahrhaft freie ſtaattrecht⸗ 
liche Nationalverfaffung. Der Kaifer Aleranver erflärte im viefer richtigen PBolitif auf dem 
Wiener Eongrefle gegen Oſterreich und Preußen, ebenfalls zurũckweiſend auf jene von Kaliſch 
aus gegebenen feierlichen Zufagen, daß nur in dem von Hſterreich, Preußen und Hannover im 

5) ©. Staats⸗Lerikon, II, 757, und Schmid's Zeitſchrift: Der deutſche Bund, Heft I, ©. 40, 51, 61. 
6) ©. Deutſches Landesſtaatorecht I. und Klüber, Acten, I, 87; 11, 299. 
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Wiverſpruch gegen Baiern und Würtemberg vertheinigten liberalen und Eräftigen flantäredht- 
lichen Bundesſyſtem (institutions fortes etliberales), „welches die Rechte von allen beſtimmt 
und ſchützt und die Regierungswillkür hemmt“, Europa die Garantie feiner Ruhe finden koͤnne, 
dag nur diefed den Verheißungen von Kaliſch entfprede. 7) Sollte aber irgendwo eine ent⸗ 
gegengefetzte, eine falſche und Herrichfüchtige Bolitik die Oberhand gewinnen und, wie e8 einft 
Napoleon wegen Mangeld deutfcher Nationalfreiheit und Einheit gelang, deutſche Streitkräfte 
fich dienſtbar machen wollen und deshalb jener wahren beutfchen Ntationaleriftenz und Freiheit 
feindlich fein, nun dann wird Recht und Ehre und Kraft einer freien großen Nation der ihrer 
Freiheit feindlichen ehrgeizigen Politik entgegenwirken. 

Der Idee eines ſtaatsrechtlichen Nationalbundes entfprechen auch die einzelnen Beſtimmun⸗ 
gen der verfchienenen officiellen Sntwürfe zur Bundeöverfaflung , welche Preußen, Öfterreich 
und Hannover vor dem fpätern ſchnellen Abſchluß des Bundes nach Napoleon's Rückkehr vor- 
legten. (S. Bund.) Außer ven auch no in den Anhang der Bunpesacte übergegangenen Be: 
fllmmungen einzelner wahrer Staatörechte für die deutſchen Bürger enthielten fie noch mehrere 
anpere, wie das Necht ver Kreihelt der Perſon, dad Recht aller Deutſchen, ihre Bilbung ſich 
auf allen deutſchen Univerfitäten zu erwerben, ferner Beflimmungen über die Organifation der 
Kirche und über allgemein wügliche Einrichtungen für Deutihland, über freien Sandel, über 
Boften und Münzen, über ein affgemeines Geſetzbuch und vor allem über ein Minimum von 
Ianvfländifcken Rechten unter Bundesgarantie. Sie enthielten vorzüglich eine völlig fkants- 
rechtliche und organifirte Obergewalt über die Bundesſtaaten und ihre Negierungen. Sie for: 
derten ein ſtaͤndiges Bundesgericht für die Streitigkeiten der Bundesregierungen untereinander 
und für die auf Die Bundetzzuſicherungen ſich gründenden Streitigkeiten -zwifchen ben Unter⸗ 
thanen und dem Fürften, fowie lanpflänpifche Vertretung der Lanbeöverfaflungen bei nem Bunde; 
ferner Androhung der Strafe ver Adıt für die Negierungen wegen Verlegung bes Bunbesver- 
tragd; ſodann eine Eintheilung Deutſchlands In fieben Kreije, jeber mit Kreiögerichten als höch⸗ 
fien Appellationsgerichten für den Kreis und als Berichten für Streitigkeiten unter den Regie⸗ 

rungen, dann mit Kreißoberften als höchfter Erecutivgemalt für den Kreis; endlich eine Bildung 
der allgemeinen Bundesverſammlung durch zwei Kammern, durch ein Directorium ober einen 
Rath der Kreisoberften mit ausfchlienliher allgemeiner Executiv⸗ und Repräfentationsgemalt 
des Bundes und einen Rath ver Fürſten und Stände, blos für die Bunbeögefeßgebung, mit 
Theilnahme auch aller meblatifixten, ehemals reichoſtändiſchen Fürſten und Grafen und mit 
allgemeiner Entſcheidung der Stimmenmehrheit. Natürlich und mie fi nachher ergeben wir, 
bezeichneten jegt auch bie Beſtimmungen des Bundeszwecks die allgemeine ſtaatsrechtliche Natur 
des Bundes. 9) 

Pur bei zwei deutfchen Negierungen fand bie Idee eines ſtaatbrechtlichen Bundesſtaats be: 
harrlichen Widerſpruch. Baiern und Württemberg erflärten nämlich zugleich mit igrer Aner- 
fennung der Nothwendigkeit freier ſtaatsbürgerlicher Berfaffungen, welche auch fie bereit8 noch 
befonders ihren Lanvern zugefagt hätten, dennoch vie ſtaatsrechtliche Unabhängigkeit ober vie 
Sonveränetät Ihrer Staaten als von ihren Unterthanen mit theuern Opfern erfaufte, ihnen 
tbeuere Rechte - melde die Acerffioneverträge zur großen Allianz anerkannt Hätten, welche 
Art. 6 des Barifer Friedens in der beftimmten Unabhängigkeit der deutſchen Staaten eben 
falls feftfegte und welche fte nicht durch Unteroͤrdnung unter eine ſtaatbrechtliche Bunbeögemalt 
und deren Einmifhung in die innern Verhätenifie aufgeben pürften, ohne, wie Baiern hinzu: 
fegte, „an ihrem Volke verantwortlich zu werben”. Sie erklärten den Bund lediglich für ein 
ganz freies, rein voͤlkerrechtliches —— 9) Bel andern deutſchen Regierungen hat⸗ 
ten die ungleiche Stellung und die Bevorzugung der fünf groͤßern Staaten Widerſpruch erregt. 

VI. Die Geſtaltung des Bundes und des Bundesrechts durch ven Bundes⸗ 
vertrag. In der zweiten Periode umd bei dem vefinitiven Abſchluß des Bunbeögrumbvertrage 
aber fiegte vollſtändig der volkerrechtliche Staatenbund und fein dem Bundesſtaate gänzlich 
enigegengeſetztes Syſtem. Als folgen bezeichnen ihn auch auspricdlic die Bundesverhand⸗ 
lungen feit feiner Gröfftung 20) (f. auch Urt. 1 der Schlußarte). Man muß nur hierbei das 

7) Klüber, Acten, I, 61. 
8) Klüber, Acten, Heft I, ©. 45, 57; IV, 26, 104; ®b. Ik, ©. 1, 6, 18, 54, 298, 309, 816. 
9) Klüber, Arten. ae ©&.68; Dh. IL 3 91, 9, 97, 102, 107, 114, 167, 169, 177, 409, 454, 

459, 493, 531, 588, 5 Überficht der diplomatifchen Berhandlungen, 1, 901. , 
10) Brafbialbortten 8 2. Nov. 1816, Nr. 1. 
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durch Die Bundesacte wirklich begründete Nechtöverhältnig, die wirkliche Abficgt der Gründer bei 
den befiniven Abſchluß des jegigen Bundesvertragd, fowie deſſen Wortfinn unvermifcht laſſen 
mit allen frühern oder fpätern Anfihten und Wünſchen über dad, was etwa das Öffentliche 
Wohl erheiſchen möchte. 

Man muß zugleich im Auge behalten, daß die Bundesacte ausdrücklich überall in den Bun⸗ 
desgeſetzen wie mittelbar auch in den Landesverfaſſungsverträgen, die ſie zu Grunde legten, 
„als der Grundvertrag und als dad erſte Grundgeſetz des Bundes“ erklärt wurde, „‚beffen 
Grundcharakter, Geiſt und Inhalt uͤberall die rechtliche Wirkſamkeit des Bundes bedingt und 
begrenzt“, ſodaß ihm kein Bundesbeſchluß widerſprechen und im Widerſpruch mit ihm compe⸗ 
tent und gültig ſein kann (Bundesacte, 1, 2, 7; Wiener Schlußacte von 1820, Art.1—4, 
9, 10, 13, 17, 19, 25, 55, 56, 60, 64-—66, 75), und daß etwaige ihm widerſprechende fſtaato⸗ 
rechtliche Beflimmungen zur Beſchränkung ver natürlichen ober der pofitiven Rechte der Bürger 
ohne deren landesverfafſungsmäßige Zuftimmung nicht rechtsgültig werben fonnten (Schluß⸗ 

Nacte, Art. 55 u. 56). Dies erweiſt insbefondere auch Rudhardt in feinem „Recht des Deut- 
Then Bundes“. Diefer bewährte und befanntlih auch offtciell und tief eingemeihte bairiſche 
Bublicift jagt (S. 30): „Solche dem Grundvertrag wiberfprechende Bundesbeſchlüſſe, ſelbſt 
wenn fie formell zu Stande gefommen wären, würben unheilbar nichtig ober der Bund, da bie 
Sorietät ihr urfprüngliches Weſen verloren hätte, factifch aufgelöft fein.” Hiermit flimmt au 
die gewöhnliche bairiſche Formel der Verkündigung ver Schlußacte und aller Bundesbeſchlüſſe, 
„ſoweit foldge ver Landesverfaflung nicht winerfprechen”, überein. Die Bunpeserflärungen aus 
den erfien vier Jahren des Bundes beftätigen die erwähnte Grundanſicht, beſonders aud in Be⸗ 
ziehung auf die dem Staatenbunde entfprechenve volle Souveränetät der Bundesſtaaten. Se 

‚ namentlich die Gompetenzoronung des Deutſchen Bunbes von 1817. 
Sie jagt (Brotofolle, 6.223): „Da der Begriff voller Souveränetät der einzelnen Bundes 

flaaten der Bunbesacte zu Grunde gelegt ift, jo liegt unbezweifelt jede Einmiſchung ber Bun- 
beöverjammmlung in die innern Aominiftrativverhältnifie außerhalb der Grenzen ihrer Com⸗ 
petenz.’ 11) 

Dieſe rechtliche Natur und Abjicht des Bundesgrundvertragd wird uns völlig erklärt und 
beftätigt durch die Gefchichte ſeiner Entſtehung. ‚Schon in der frühern Periode und während 
der ganzen Verhandlungen über den Bund traten namlich den übereinfiimmenden Abfichten 
alfer übrigen deutſchen Regierungen über die Begründung eines ſtaatsrechtlichen Bundesſtaats 
zwei dentſche Fürſten, die Könige von Baiern und Würtemberg, beharrlih und auf das ent- 
ſchiedenſte entgegen (vgl. VI. am Ente). Als nun nad Napoleon’8 Rückkehr von Elba die Roth 
zu fchneller Abſchließung des Bundes drängte, Fam ein Vergleich der beiden widerſtreitenden 
Hauptanſichten unter ven Gründern des Bundes zu Stande. 

Einerſeits willigten die übrigen Bundesregierungen ein, an ber Spige des Bundes bie volle 
Unabhängigkeit der Bundesflaaten und ihre Erhaltung als Bunveszwed aufzunehmen, und 
verzicäteten auf eine allgemeine flaatsrechtliche Natur, Zweckbeſtimmung und Gewalt des Bun⸗ 
des und mithin auch auf alle Eigenthümlichkeiten des flaatsrechtlichen Bunbesflants, an deren 
Stelle nun. bie des voͤlkerrechtlichen Staatenbundes angenommen werden. Die 34 mittlern und 
fleinern fouveränen Fürften und Freien Stänte gaben die von ihnen fo energifch verlangte Wie- 
verherftellung des Reichs und der Kaiſerwürde auf. Ofterreih, Preußen und Gannover ver- 
zichteten auf die früher in ihre Entwürfe aufgenommene ſtaatsrechtliche, durch regelmäßige 
Stimmenmehrheit wirkende gefeßgebende, ftrafende und rihtende Obergewalt des Bundes und 
auf die dafür und für eine ſtaatsrechtliche Execution beftimmte Kreiseintheilung mit Kreisober⸗ 
ften, mit einem höhern Bundescolleg derſelben, ſowie auch felbft auf bleibende Bundesgerichte. 
An die Stelle aller dieſer ſtaatsrechtlichen Organifationen traten jegt ein auf blos formelle Ge- 
ſchäftsleitung beichränftes Präſidium, diplomatiſche Unterhandlung durch Gefandte der voll- 
ſtaͤndig und gleich ſouverünen Regierungen, blos vorübergehende gewählte Schiedsgerichte und 
vertragsmaͤßig regulirte Kriegshülfe zur Erfüllung und Execution der Bundesvertragspflichten. 
Alle verzichteten auf die früher beabſichtigten, In den Entwürfen bereits enthaltenen ſtaatsrecht⸗ 
lichen Beftimmungen über Handel, Poften, Münzen, Univerfitäten, Kirchen, überhaupt über 

11) Vgl. über diefe Grundfäge überhaupt Rudhardt, ©. 16, 23—27, 29, 44, 50, 56, 60, 63, 65, 
106, 201, 238—241; auch Behr, Über die Grenzen der Bunbesgewalt. ©. ferner Jordan, Dentfches 
Staatsrecht, 6.179; Tittmann, Über Bundesverhältniffe, S. 62, 117, 119, 137; Klüber, Offents 
liches Recht, $. 104, 214, und den Art. Belagerungsftend, 
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gemeinnüßige ober dem ſtaatsrechtlichen Zweck bes Geſammtwohls entſprechende Anerdnungen. 
Sie gaben endlich für alles, was nicht in Beziehung auf Das auswärtige Hoheitsrecht der völ⸗ 
kerrechtlichen Vertheinigung bereits, wie z. B. die Bundesfeſtungen, der Bunbesfrieg, real 
gemeinſchaftlich gemacht ift, ja jelbft auch Hier noch, für alle wichtigern Fälle die Entſcheidung 
dur Stimmenmehrheit auf (Bundesacte, 7; Schlußacte, 13—15, 54, 55, 64). 

Dagegen willigten auf der andern Seite Baiern und Würtemberg jegt ein, daß in dem 
feinem Weſen nad voͤlkerrechtlichen Staatenbund anhangsweiſe und neben der regelmäßigen 
ſtaatsrechtlichen Unabhängigkeit ver Staaten doch ausnahmsweiſe einige beftimmte Rechte allen 
deutſchen Bürgern als ein Wenigſtes verbürgt, und daß fo mindeſtens einige Anerkennung und 
Verbürgung eines beutihen Nationalbandes und nationalen Rechtszuſtandes des Volks ausge⸗ 
ſprochen wurde. 

Man vereinigte fich Hierzu, um, wie man fo nachdrücklich ausfprach, „Die deutſche Nation 
wenigſtens durch die meientlihfte Erfüllung der ihr in dem Aufrufe zu Dem erſten Kriege ge- 
machten Zufagen zu beruhigen und für bie neuen Opfer und Anftrengungen zu begeiftern”. 

Aber diefe Anerkennungen und Zufagen wurben jegt in ber vefinitiven Bundesacte unter 
der Überſchrift „Beſondere Beſtimmungen“ auch fon der äußern Form nad nur als ein 
„Anhang‘ der „allgemeinen rein voͤlkerrechtlichen Bunbesbeflinnmungen” angefügt. Und bie 
Bundesacte ſelbſt erklärt jegt in ver Einleitung zu dieſen befondern Beflimmungen, daß nicht 
diefe, fondern nur die vorhergehenden voͤlkerrechtlichen Artikel ‚ven Bund feftftellen‘‘, alfe deſſen 
rechtliche Natur und Wefenheit und Zweckbeſtimmung geben follten. 

Noch der legte aller Entwürfe der Bunbeöverfaffung wußte durchaus nichtt von dieſer An- 
ordnung. Vielmehr flanden hier noch beide verſchiedene Arten von Beflimmungen, vie über 
die Rechte der Bürger und über die Bundeszwecke und Einrichtungen, ganz ungetrennt und 
untermiſcht. Erſt auf die noch ganz zulegt an die bairiſche Geſandtſchaft ergangene Inſtruction 
ihres Hofs wurde Die neue Abtheilung und Einrichtung gemacht (Klüber, „Acten“, IL, 479, 
531). Und forgfältigft wurde jegt in der auf die voͤlkerrechtlichen Beſtimmungen befchräntten, 
an Ihre Spige geflellten Zweckbeſtimmung des Bundes, wie jich fogleich ergeben wird, alles 
Staatsrechtliche getilgt. 

Erſt nad allen niefen Conceſſionen willigte Baiern endlich ein in den Bundesvertrag. Wär- 
temberg wollte ſogar noch jegt nur bie elf rein völkerrechtlihen Artikel anesfennen,, gab indeß 
bald bie gleiche Zuſtimmung wie Batern (Klüber , II, 524). 

Somit ſpricht denn alfo nun für die oötkerredhtliche Natur, Zweckbeſtimmung und Gewalt 
des Bundes: 

1) die angeführte Entfiehungsgefchichte des Bundesgrundvertrags und vie über ihn flattge- 
fundene Bertragsverhandlung feiner @ränder. Eben weil mar dem bairifh -würtembergifchen 
Widerſpruch gegen die ſtaatsrechtliche Geſtaltung und ihrer Korberung der vollen Souveränetät 
der Staaten und Berfaflungen und des Rechts der Regierungen und der Bürger auf diefelbe 
hatte nachgeben und deshalb auch vie Rechts zuficherungen für die Bürger fo ſehr beſchränken 
müſſen, deshalb drückten ja auch bei der Unterzeichnung ver Bundesacte viele andere Geſandten 
ihr Bedauern aus, „daß nun der Bund den gerechten Erivartungen ver Nation noch nicht völlig 
entſpreche“, indem er noch nicht genügenve Rechte ertheile und indem er, wie Hannover ſich aus⸗ 
prüdte, „jet nur ein politifches Band unter den verfchiebenen Staaten”, wicht aber „im Be⸗ 
griff ver alten Verfaffung eine Bereinigung des gefanmten deuifchen Volls in fich fafle” (Klu⸗ 
ber, ©. 524, 529,532, 546, 547, 551).. | or 

2) Der jetige Eingang der Bundesacte. Statt die in allen frühern Entwürfen hervorge⸗ 
Hobenen ſtaatsrechtlichen Berhältniffe von Deutſchland auch nur zu erwähnen, beginnt bie jetzige 
Bundesacte mit der bloß bei vblkerrechtlichen Verträgen gewöhnlichen Formel: „Im Ramen der 
allerhoͤchſten und untheilbaren Dreieintgkeit‘‘ und mit dem volkerrechtlichen Motiv: „Die fou- 
veränen Kürften und Freien Städte Deutſchlands, den Wunſch hegend, den festen Artikel.ves 
Pariſer Friedens in Erfullung zu fegen, und von ben Vortheilen überzeugt, welche aus ihrer 
dauernden Verbindung für die Sicherheit und Unabhängigkeit Deutſchlands und das Gleich⸗ 
gewicht von Curopa hervorgehen werben, find übereingelommen” u. f. w. 

3) Die ausdrückliche Beſtimmung ded Zwecks oder der grundgejeglichen Aufgabe des Bundes. 
Diefe Zweckbeſtimmung ift, wie überhaupt vie rechtlihe Ratur und Gewalt des Bundes, da man 
aus deren unrichtiger Auffaflung fo große Verlegungen ver Bürger und Regierungen ableiten 
will, von unermeßlicher Wichtigkeit. Sie bedarf daher ebenfalls einer vollkommen unbeftrett- 
baren Darlegung. 

- 
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. ‚Die Zweckbeſtimmung war früher ſtaatsrechtlich geweſen, hatte Die Rechtsverbürgung für 
die Unterthanen mit in ſich aufgenommen. So hieß es in dem Entwurf, melder zuerſt den 
Berbanblungen zu Grunde gelegt wurde, im Art. 2: „Der Zweck dieſes Bundes iſt die Er- 
haktung ber äußern Hude und Unabhängigkeit und Die innere Sicherung der verfaſſungsmäßi⸗ 
gen Rechte jener Klafle ver Nation‘ u. |. w., ober wie her König von Hannover neben der nöl- 
kerrechtlichen Sicherheit den ſtaatsrechtlichen Zweck bezeichnete: „‚Sicherftellung- gegen Mis⸗ 
braud ver Gewalt im Innern” u. ſ. w. Allein gerade dieſem ſtaatsrechtlichen Zwecke jegten 
Baiern und Würtemberg mit Erfolg vie Unabhängigkeit oder Souveränetät ver Bunbesflaaten 
und deshalb die blos voͤlkerrechtliche Natur des Bundes entgegen ( Klüber, I, 65; II, 91, 94, 97, 
107,.114, 167). Run wollte man nad jener Bereinigung zuerfi noch durch den Zufag helfen: 
„daß keine andern als die in der Bundesurkunde fpeciell feſtgeſetzten Rechte bei jener innern 
-Sierung gemeint ſeien“ (Klüber, H, 300). Doch auch felbft das befriedigte Batern und 
Wuürtemberg noch nicht, und es wurde deshalb envlich jede Erwähnung irgendeines ſtaats recht⸗ 
lichen Zwecks, eines allgemeinen Wohls, einer ſtaatsrechtlichen Sicherung u. ſ. w. aufgegeben 
und vielmehr deſſen Gegentheil, die unbeſchränkte Unabhängigkeit der Bundesſtaaten, aufge⸗ 
nommen. Der Bundeszweck wurde nun deſinitiv in Art. 1 beſtimmt als: „Erhaltung ver 
äußern und innern Sicherheit Deutſchlands und ver Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit ver 
einzelnen deutſchen Staaten.‘ Die Wiener Schlußarte von 1820 will es vollends noch un- 
wiberfprechlichex machen, daß hiermit nur rein völkerrechtliche Sicherung verfiauden werben folle, 
nur dad, was vorher ſchon ein Öfterreidhiicher Entwurf als Bundeszweck aufgeftellt hatte, näm⸗ 
lich: „Erhaltung ver äußern Ruhe und. Unabhängigkeit des Bundes und die Sicherheit ver 
Berbündeten in ihren Berhältnifien gegeneinander” u. ſ. w. (Klüber, I, 1). Die Schlußacte 
erklärt naher an ihrer Spige Art. 1 und 2 fogar ausdrücklich: „Der Bund iſt ein völferrecht- 
licher Berein ber deutjchen fouperänen Fürſten und Freien Stäbte. Sie flellt dann in der An⸗ 
gabe ned Zwecks: „vie Bemahrung der Unabhängigkeit und Unverleßbarfeit ihrer im Bunde be— 
griffenen Staaten“ fogar nod nor die „Erhaltung des Bundes’ oher ‚der Innern und äußern 
Sicherheit Deutſchlands““. Sie beftimmt, der Bundesverein fei in feinem Innern .eine Ge⸗ 
meinfchaft ſelbſtändiger, unter fih unabhängiger Staaten mit wechfelfeitigen gleichen Vertrags: 
rechten und Bertrngsobliegenheiten” u. ſ. w. Kann sman beuflicker in der juriſtiſchen Sprade 
den Sieg jener obigen batriſch⸗ wurtembergiſchen Anficht von dem häcften But der Souverä- 
netät für die Unterthanen wie für die Fürſten und vom ber nur voölkerrochtlichen Natur des Bun⸗ 
des umd feiner Sichekung bezeichnen ? Die völferrechtliche. Sicherung im. Bunde aber. ik na= 
türlich eine mehrfache: einmal die außere Sicherheit Deutſchlands, d. h. die völferreihtlidhe 
Sicherung des ganzen: Bımbeögebietd nach außen. oder gegen alle Fremden, ebenſo die nach 

‚innen, dann gegen bie: Gemalt ber einzelnen Bunbeäftanten ſelbſt. Damit. verbinnet fich die 
befondere ausdrückliche, aölkerredytliche Garantie ver Bewahrung ver Unabhängigkeit und linver- 
letzbarkeit der einzelnen deutſchen Staaten, wie volkerrechtliche Sicherung Diefer Unabhängigkeit 
und Integrität gegen Fremde, gegen jeden einzelnen andern deutſchen Staat unb gegen ben 
Bundedverein felbft. | 

Es wäre nach allem viefem allerdings, wie vorzüglich auch Rudhardt a. a. D. hervorhebt, 
gegen die ſonnenklare Abſicht und gegen den natürlichen Wortſinn, wenn. man wit menden 
unter der „Innern Sicherheit Deutfchlands“ irgendeine ſtantsrechtliche, irgendeine geſetzliche, 
polizeiliche, richterliche, militaͤriſche Sicherung für dad Innere ber einzelnen Bupdesſtaaten und 
nicht blos jene obige rein völkerrechtliche Sicherung von ganz Deutſchland, vom ganzen Bun: 
deögebiet als ſolchem gegen die Gewalt feiner Blieber nerfteben wollte. Diefe erſtreckt ſich 
zwar auch auf das Innere des Bundes ober des Bereind oder Deutſchlands, aber dennoch nur 
auf die äußern, nicht auf Die innern Berhältnifle ber einzelnen Bunnesfinaten. Jene entgegen- 
ftehende Auslegung führt, abgefehen son entgegenflehenden Worifinne und der and den Ver: 
bandlungen der Gründer des Bundes ſich ergebenden Abſicht derfelben, nur zu Abfurpitäten. 

Es würde ja alsdann, wenn man bie innere Sicherheit Deutſchlands auf das ſtaatsrecht⸗ 
lie Innere der einzelnen Stanten bezieht, dieſe voͤlkerrechtliche Sicherung des Vereine gegen 
innere Gewalt, diefe Sigerung feines Friedendzuſtandes in feinem Innern, diefer Hauptbe⸗ 
ſtandtheil des Bundeszwecks, in deflen Angabe unbegreiflicherweife ganz fehlen. 

Es hätten ferner alsdann, wenn ſchon die Sicherheit Deutſchlands auf die innere Sicherung 
her einzelnen Staaten bezogen werben follte, aud nicht, Deutichlann‘ und die „einzelnen deut⸗ 
ſchen Staaten” in. demſelben Sag entgegengefegt werben vürfen. Sie purften ed nicht, wenn 
beide dafjelbe, wenn auch fhon Deutichland die einzelnen deutfhen Staaten bezeichnen follte. 
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Es wäre alsdann auch die doppelte Bezeichnung ſelbſt eine unſchickliche Wiederholung. Mit 
andern Worten: alles andere außer ver innern und äußern Sicherheit von Deutſchland hätte 

. ganz wegbleiben müflen. | 
Es hätte endlich die „innere Sicherheit”, wenn fie ſich als eine ftaat#rechtliche auf die „ein- 

zeinen Staaten’ hätte beziehen folten, offenbar vor dieſe, nicht aber in ver Bundes⸗ und Schluß: 
acte getrennt von ihnen und nur bei ihrem Gegenfag, „bei Deutichland‘‘ oder, dem Bunde ſtehen 
müffen. 

Doch die Verhandlungen über den Bundesvertrag fegen auch in viefer Beziehung unfere 
Auslegung vollends außer allem Zweifel, Noch der legte Entwurf des Bundesvertrags nämlich, 
welder, nachdem man bereitd jene Aufnahme eines ſtaatorechtlichen Zwecks wegen des bairi- 
Shen und würtembergifchen Widerſpruchs gegen denfelben aufgegeben hatte, vie Grundlage ver 
neuen Verhandlungen bifvete, hatte wirklich ven Bundeszweck ohne jene erft fpäter, alfo gewiß 
abfitli gewählte Entgegenjegung und Wiederholung „Deutſchlands“ und der „einzelnen 
deutichen Staaten’ folgendermaßen beftimmt: „Exchaltung ver Selbfländigkeit, ber äußern 
und innern Sicherheit. wie der Unabhängigkeit und Unverlegbarfeit der deutſchen Bundes⸗ 
ſtaaten.“ Hiergegen aber erinnerte in der nun folgenven erften Sigung der holfteinifhe Ge⸗ 
fandte Graf Bernftorff, daß ja die innere Sicherheit der deutſchen Staaten gar nicht zu ben 
Zweden des Deutfchen Bundes gehöre. Er fchlug deshalb und um jede Zweideutigleit ganz 
auszuſchließen, die Kaflung der Zweckbeſtimmung gerade fo vor, wie fle jegt wirklich die defi⸗ 
nitive Bundedacte enthält, alfo: „Erhaltung der äußern und innern Sicherheit Deutſchlands 
und der Unabhängigkeit und Unverlegbarkeit ver einzelnen deutſchen Staaten.‘ 

Diefes follte gerade die ausdrückliche Beſchränkung der innern Sicherheit auf den Bund, 
auf feinen ganzen völferrechtlichen Frieden bezeichnen. Baiern, bei feinem eifrigen Kampfe für 
die Ausfchließung ber innern Verhältniſſe ver fouveränen Funten von er Einwirkung der 
Bundesgewalt, flimmte ſogleich nachdrücklich bei, und ’. ver zweiten Sigung wurbe Deshalb 
wirflid diefe jegige Faſſung als die richtige allgemein angenommen (Klüber, H, 309, 315, 
345, 403). 

Aud in „andern Stellen‘ über vie Bundesverhältniſſe verftehen die Begründer des Bunbes 
unter der „innern Sicherheit‘ vie völferrechtliche Sicherung bes Friedenszuſtandes gegen die Au⸗ 
griffe der Bundesflaaten (|. 3.8. Schlußaete, 18). Dagegen erklären noch die jpätern Bundes⸗ 
gefetze (Proviſoriſche Competenzordnung von 1817, $. 223; Schlußacte, 25, 32,51, 53, 61), 
daß der Bund feinem Weſen oder ver Regel nach in vie innern ſtaatsrechtlichen Berhältnifie ver 
Stagten gar nit einzuwirken habe, daß alſo ſolche Einwirkung aus dem allgemeinen, bie Regel 
der Bunbesthätigkeit bildenden Zwed gar nicht abgeleitet: werben könne, In ihm nicht enthalten 
fei (daß fie mithin nur auf jene einzelnen jpeciellen Ausnahmen der Garantie der beftimmten 
befondern Rechtözuficherungen für die Bürger ſich gründe und beichränfe). 

Die entgegengefepte Auslegung würde auch ſonſt noch zu doppeltem Widerſinne führen. 
Will man, nämlich fürs erfle unter Sicherheit überhaupt mit fo vielen Rechtslehrern (4. B. 
Klüber, „Offentliches Recht, $. 1; Zachariä, „Über den gegenmärtigen politifhen Zufland ber 
Schweiz“, S. 16) den Staatszweck, alfo unter innerer Sicherheit die ganze gefeggeberiiche, 
richterliche, polizeiliche, fimanzielle und militärifhe Megierungdaufgabe verfichen, fo begründete 
ja alsdann die innere Sicherheit im Bundeszweck, in dieſem ober ſtaatsrechtlichem Sinne genom⸗ 
men und auf bie einzelnen Staaten bezogen, indem fie zugleich jet gerade völlig unbejchränft 
dafteht, in Verbindung mit der äußern Sicherung offenbar ven ganzen Staatszweck und eine 
-allumfaffenne wahre Staatsgewalt für ven Bunt. Die gleichzeitig ald Grundlage und Zwei 
des Bundes anerkannte „volle Unabhängigkeit oner Souveränetät aller einzelnen Bundedſtaa⸗ 
ten’ aber und die völferrechtliche Natur des Bundes wären dann völlig zerflört. Man darf aber 
voch vie Bundedacte nicht fo auslegen, daß fie überall fih ſelbſt und ven Haren Abfichten ihrer 

Gründer widerſpräche. Es durfte fürs zweite auf den Widerſpruch von Baiern und Wür⸗ 
temberg nicht einmal foviel von einem inneren ſtaatsrechtlichen Verhältniß im Bundeszweck be= 
zührt werben, daß nım die Erwähnung ber den Untertanen verbürgten einzelnen Rechte Platz 
‚gefunden hätte. Sie misfiel auch trog des ausbrüdlichen Zuſatzes: „daß auf Diele einzelnen 
Rechte fih alle Einwirkung bes Bundes auf innere Rechtsverhältniſſe ver founeränen Staaten 
beſchränke.“ 

Dieſe Regierungen alſo konnten doch gewiß nimmermehr einwilligen zur Aufnahme irgend⸗ 
eines noch viel allgemeinern Zwecks ſtaatsrechtlicher Sicherung im Innern ver ſouveränen Staa⸗ 
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tn. Sie konnten nicht mit Cifer die jetzige Faſſung des Bundeszwecks in dem Sinne vertheidi⸗ 
gen, daß er die ſtaatsrechtliche Unabhaͤngigkeit weſentlich befchränft oder zerſtoͤrt, überhaupt im 
feinem andern als in dem obigen rein völferrechtlichen Einne. 
Nach allem diefem ift aljo ſelbſt biejenige Auslegung achtungswerther Bubticiften unnög- 

lich, welche bei den Worten „äußere und innere Sicherheit Deutſchlands zwar jeden Gedanken 
an jene allgemeinſte oder irgendeine allgemeinere Sicherung im Innern der Staaten ausſchließt 
und nur an die Gewähr der einzelnen in ven beſondern Beſtimmungen der Bundesacte den 
Bürgern zugefiherten Rechte dachte. Hätte man aber diefe in ven Bundeszweck aufnehmen 
wollen, fo hätte man dazu jene obigen, frühern, beifern und beſtimmtern, vorhin (unter 3) 
Thon erwähnten beſchränkenden Bezeichnungen gewählt. Selbft dieſe aber verwarf man ja 
gerade auf den bairifh-mürtembergifchen Widerſpruch. Es war auch allerdings dieſe Auf: 
nahme fpäter, al8 man den ſtaatsrechtlichen Charakter des Bundes und den größten Theil ver 
früher für die Bürger vorgefhlagenen Rechtszuſagen aufgegeben hatte, wahrhaft unpaflend 
geworden. Denn nun waren dieſe wenigen übrig gebliebenen einzelnen flaatörechtlichen Zu= 
fiherungen als ſolche allerdings blos ausnahmsweiſe Verfügungen über bie jura singulorum 
der einzelnen fouveränen Bundesſtaaten. Sie waren nad dem Ausdrucke der Schlußacte, 15, 
„Rechte, in Beziehung auf welche die Bundesglieder nicht in vertragamäßiger Einheit, ſondern 
als einzelne felbfländige und unabhängige Staaten erſcheinen“. Denn ald ſolche jura singulo- 
rum erfheinen im völkerrechtlichen Staatenbund ber fouveränen Regierungen ſtets alle innern 
ſtaatsrechtlichen Verhaͤltniſſe derfelben, über weldye daher, wie insbeſondere auch über gemein- 
nügige Anordnungen, nur mit Stimmeneinhelligfeit und, foweit Rechte der Bürger ober 
Stände befchränft werden follten, nur mit deren Zuflimmung rechtögültige Verfügung möglid 
if (Bundesacte, 1,27; Schtußacte, 1,2, 3, 4, 9, 10, 13, 15, 17, 53, 55, 56, 64, 66 ; Provi⸗ 
forifhe Gompetenzeronung des Bundes von 1817, 6. 223; Tittmaun und Rudhardt, a. a. O.) 

Ausnahmen aber kann man vernünftigerweife nicht in der bie allgemeine Hegel bezeichnen 
den allgemeinen Zweckbeſtimmung eines Vereins aufnehmen. Sie wurben ebendeshalb aud 
gar nicht unter den Bundeszweck geftellt, aus welchem nad dem Obigen alio durchaus gar Feine 
gefeßgeberifche oder vollziehende Cinwirkung des Bundes auf die ſtaatsrechtlichen Berhältnifle 
der ſouveränen Staaten abgeleitet werden follte. Der Bundeszweck ſteht vielmehr nur au ber 
Spitze der „allgemeinen Beſtimmungen“, welche ber völferrechtliche Bund „feſtſtellen“ follte. 

4) Doppelt ſprechend für unfere Aufiht wird nun in Verbindung mit allem Bisherigen 
(1,2, 8) eben jene obige Abtheilung verfelben: vie Beftftellung eines nur voͤlkerrechtlichen Staa= 
tenbunbed in dem Haupttheil und die Berweifung der Garantie jener wenigen beſtimmten Raats- 
rechtlichen Rechte der Bürger in einen Anhang und die Stellung derfelben unter bie Aufſchrift 
„Beſondere Beflimmungen‘. 

5) Dem Bisherigen entſpricht nun auch der ganze Inhalt des Bundeögrundvertrage. Es 
begrüntet nämlich einerfeitö nach dem Obigen wirflich der für die Feſtſtellung des Bundes be: 
ſtimmte Theil des Grundvertrags alle wefentlichen Charaktere des voͤlkerrechtlichen Staatenbun⸗ 
des, nirgendwo die eines ſtaatorechtlichen Bundesſtaats. 

6) Und es ſtehen hiermit auch andererſeits jene wenigen ausnahmsweiſen ſtaatsrechtlichen 
Beſtimmungen im Anhange nit im Widerſpruch. Die beſondern Beflimmungen in dieſem 
Anhange find nämlich doppelter Art. Ein Theil if, obwol er innere Verhältnifſe beraßrt, doch 
an fich eigentlich noch völkerrechtlicher Art, Er beſteht in der Annahme und Erhaltung einiger 

beſtimmten frühern völferrehtligen Rechtsvorbehalte, die gegen bie Landesherren bei ihrer 
Erwerbung der Hoheit über beflimmte Klaſſen von Berfonen, 3.3. der Stanpeöherren, zu 
Bunften verfelben gemacht werben (Art. 14, 15 und 17). Der andere Theil enıhält eben jene 
wenigen beftimmten deutſchen Rational: un» Staatsrechte, welche zur Erfüllung jener Ber- 
Heigungen in ven Befreiungsfriegen und zur Erhaltung der Eriftenz und Freiheit und innern 
Berbindung einer deutſchen Nation allen deutſchen Staatsbürgern in allen deutſchen Staaten 
durch den Bund gewährt wurden, over zu den, Rechten“, weiche nach dem Ausdruck des Art. 18 
„pie verbündeten Fürften und Freien Städte übereinfommen, ben Unterthanen der beutichen 
Bunvesflaaten zuzuſichern“. 

Sole allgemeine Redptözuficherungen begründen, außer jenem Rechtsvorbehalte für Die 
Standeöherren u. |.m. inArt. 14, 15 und 17, alle Beflimmungen des beſondern Theild. Hier⸗ 
ber gehören die Anerfennung und Berbürgung unabhängiger Juſtiz in 6. 12, die Zufiderung 
landftändiſcher Berfaffungsrechte in Art. 13, die Zufiherung gleicher politifher Rechte in 
Art. 18 und die in Ausſicht geftellte Freiheit von Handel, Verkehr und Schiffahrt in Art. 19. 
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Die gefammten Beflimmungen des befonbern Teils aber fichern keinetwegs den Fürſten oder 
dem Bunde irgendein Recht gegen die Unterthanen zu, fie fihern vielmehr nur den Unterthanen 
beftimmte Rechte gegen pie Fürften zu. 

Es jind insbeſondere alle allgemeinen Rechte der deutſchen Bürger ſolche Rechte, vie zwar 
ſchon beftanden, durch die neue Anerkennung und Berbürgung aber voppelt den Charakter wohl⸗ 
erworbener Rechte erhielten (Klüber, „Hffentliches Recht““, 6.105). Es find zugleich bie für 
die Exiftenz und rechtliche Freiheit einer deutſchen Nation abfolut weſentlichſten Rechte, oder ein 
Minimum, welches, wie die Gründer des Bundes in ven Verhandlungen ‚überall fagten oder 
anerfannten (Klüber, I, 61), von den einzelnen Megierungen zwar follten ausgedehnt oder ver- 
mehrt, aber nicht vermindert werden können. Bon einer Beihränkung der Unterthanenrechte 
aber hielt die hohen Bundescontrahenten nad) ihrer Erklärung ſchon die achtungswürdige 
Rechtsanſicht ab, daß ſie durch einen Vertrag blos mit Dritten (mit andern Regierungen) ihren 
Unterthanen zwar Rechte zufichern,, aber feine nehmen könnten (daß, wie die Pandekten L. I. de 
negot. gest. jagen: Naturalis et rivilis ratio suasit, alienam conditionem meliorem quidem 
etiam ignorantis et inviti.nos facere posse, deteriorem non posse); ober daß, wie Hanno⸗ 
ver in den Verhandlungen erklärte, die Regenten nicht Eönuten in dem Lichte erfcheinen wollen, 
daß fie über ihrer Uinterthanen Rechte mit fremden Regierungen tranfigirten,, da ja diefe Rechte 
durchaus kein Gegenfland ihrer Transactionen feien (Klüber, „Acten”, I, 68, 72, 78, 87; 
V,108). Bon einer Beſchränkung der Souveränetät der Regierungen in ihrer Anerkennung 
freierer Rechtsverhältniſſe, von einer bundesmäßigen oder allgemeinen gefeßgeberifchen ober 
polizeilihen Beihränfung der Unterthanenrechte zum Schu der Regenten ber ſouveränen 
Staaten oder wol gar eined monarchiſchen Brincips if überall Feine Spur vorhanden. Aus 
dem Bundeszweck der völferrehtlichen Sicherung, oder daraus, daß im Eingange der Bundes⸗ 
acte die Bundesglieder fouseräne Fürſten und Freie Städte genannt werben, läßt fi) eine Ein— 
miſchung des Bundes zur poltzeitihen Sicherung und zur Erhaltung des monardifchen Prin⸗ 
cips oder zur Brfüllung der Bundespflichten offenbar gerade ebenfowenig ableiten, als fi 
fo etwas aus dem Bündniß von Ehaumont für die ruffifchen, englifhen, oͤſterreichiſchen und 
preußiſchen Staatöverhältniffe ableiten ließ, obgleich auch diefen Bund ausdrücklich fonveräne . 
Fürſten und für ven Zweck gemeinfchaftlicger Sicherung abſchloſſen und obgleich auch die Er⸗ 
füllung ihrer Bundespflichten durd innere Zuftände verhindert werben Eonnte. Cine Ablei⸗ 
tung des jo vieldeutigen monarchiſchen Princips und jeiner willfürlihen Folgerungen aus der . 
bloßen gelegentlihen Bezeihnung der Bundesglieder als fouveräner Fürſten ift um jo unbe: 
greiflicher, va ja dabei bie Freien Städte unmittelbar mit und neben ihnen als Bundesglieder 
genannt find. Man kann aber no nicht einen allgemeinen Zweck und Grundſatz des Bundes 
aus einer Bezeihnung der Bundeögliever folgern, der für einen Theil feiner Mitglieder un- 
denkbar iſt. Ebenſo gut hätte man auf dad Princip einer ſtädtiſchen, alſo einer republikani⸗ 
fchen Berfaflung ver gleichberechtigten Bundeögenoffen ſchließen pürfen. Das Allerftärkfte gegen 
dieſe Auslegung aber ift das, daß ja pie Bundesacte jelbft in ihrem erften Artikel, in ihrer Be⸗ 
flimmung deifen, was vom Bunde gefhügt werben dürfe, vie Souveränetät als Staatsunab⸗ 
hängigfeit bezeichnet, und daß Hier und in den ganzen Verhandlungen über ven Bund keine 
Seele daran dachte, einen Fürften in einem andern Sinne fouverän zu nennen ald gerade zur 
Bezeihnung der außerh Unabhängigkeit. Ban bezeichnete damit alfo dad Gegentheil von 
ſtaatsrechtlicher Einmifhung zur Erhaltung monardifcher Verfaſſungsrechte. 

Der Art. Belagerungsftand hat es noch weiter ausgeführt, wie jede Bundesbeſtim⸗ 
mung zur Befhränfung der Unterthanenrechte das Recht und vie Freiheit des Volks aufhebt 
und auch bundesrehtlich für inconipetent und rechtsungültig erklärt ift, und wie Died namentlich 
auch im Sabre 1848 aufs neue von dem Bundestag und der Nation feterlich anerkannt wurde. 
Die leider fo. oft praftifch gewordene entgegengefegte Anſicht, bie rechtswidrige Einmiſchung 

eines jogenannten monarchiſchen Princips u. |. w., hat die Breiheit der Nation und vie Criſtenz 
des Bundes und der Fürſten in die größten Gefahren geſtürzt. 

Die Hauptergebuifle ver bisherigen Betrachtungen über unfern urkundlichen Rechtszuſtand 
koͤnnen wir in folgenden Sägen zufammenfaflen: 

I. Der Deutsche Bund iſt nach feiner grundvertragsmaͤßigen Zweck⸗ und Gewaltbeſtimmung 
und nad feiner Organifation ein völferrechtliher Staatenbunn aller deutſchen Staaten für den 
gemeinfchaftlihen völkerrechtlihen Schug Deutſchlands und der einzelnen veutfchen Staaten. 

I. In befondern Zufag = und Anbangsbeflimmungen, die von jenem völkerrechtlichen " 30° 
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Bundeszweck nicht ausgehen, aber feine Verwirklichung unterſtützen, verſprechen alle Bundes- 
regierungen und garantirt der Bund einige beſtimmte Rechte für deutſche Bürger, einzelne für 
beſtimmte Klaſſen von Perſonen, die andern für alle Deutſchen, und zwar die letztern, um dem 
Deutſchen Bunde eine nationale deutſche Grundlage zu erhalten und zugleich zur Befriedigung 

‚ der weſentlichſten Rechtöforberungen aller deutſchen Bürger und der ihnen in Beziehung auf die⸗ 
jelben beim Beginn der Freiheitskriege gemachten feierlichen fürftlihen Zufagen. 

IH. Keineswegs aber begründet der Bundesvertrag innere ſtaatsrechtliche Verbindlichkeiten 
der Unterthanen ober, außer jener Garantie der beflimmten Rechte, irgendeine geſetzgebende 
oder vollziehende Gewalt über die innern flaatsrechtlichen Verhältniſſe und zur Beſchränkung ver 
Freiheit der Unterthanen oder auch der Fürften. In Beziehung auf Die Vermehrung der Linter- 
thanenrechte vielmehr erkannte, gerade um alle ſolche Beihränfungen der Fürften und Bürger, 
melde ohne alle Rationalrepräfentation die Regierungen und Bürger gefährven, ja ben Rechts⸗ 
zufland der Nation aufheben, gänzlich auszufchließen, der Bund die volffommene Unabhän⸗ 
gigfeit oder Souveränetät ver Bundesſtaaten, alfo ihrer Berfaflungen und Verwaltungen, als 
grunbvertragsmäßiged Recht der Megierungen und Bürger an. Er nahm die Verbürgung 
dieſer Unabhängigkeit der Staaten felbft außbrüdlich in den allgemeinen Bundeszweck auf. 

IV. Auch bei jenen wenigen ausnahmsweiſe für die Unterthanen garantirten Rechten iſt 
eine Bunbeöbefchränfung des Unterthanenrechts ausgefchlofien. Der Bund hat natürlich feine 
Garantie auszulegen und zu handhaben. Aber indem er fo ein Minimum vieſer Rechte, 3. 2. 
bes Judenrechts, der Preßfreiheit u. |. w., ſeinerſeits völkerrechtlich ſchützt, ſteht jedem einzelnen 
Stant ein Mehreres diefer Rechte frei. 

So beftätigt e8 nicht bloß der Hare Inhalt des Bundeögrundvertrags wie die Gefchichte fei- 
ner Entſtehung. So anerkannte, beflätigte und interpretirte ver Bund ſelbſt. In ven Bun⸗ 
deaverhandlungen und in den Beſchlüſſen ver erften vier Jahre felt der Gründung des Bundes 
ober bis zu den karlsbader Ausnahmsmaßregeln findet ſich keine Spur entgegengefegter Anflcht, 
feine Spur einer polizeilien oder einer andern Rechtsbeſchränkung der Unterthanen durch den 
Bund, Fein monarchiſches Princip und feine ſtaatsrechtliche gefeßgeberiihe Ginmifchung zu 
feinen Gunften oder für irgendein Recht ver Regierung. Vielmehr beftätigten alle dieſe Be- 
ſchlüſſe und die damals veröffentlichten Verhandlungen vollfländig die ausgeſprochene Grund⸗ 
anficht von einer Beſchränkung aller Einwirkung des Bundes für die Innern ſtaatsrechtlichen 
Berhältniffe nur auf die Schügung der ben Unterthanen bundesmäßig garantirten Rechte. In 
dieſem Sinne fpricht fi} die zuvor erwähnte Gompetenzbeflimmung aus. In diefem Sinne ver- 
wirklichte der Bundestag in dem Gefege vom 28. Ian. 1817 vie Freiheit von Nachſteuer und 
Abzugsgeld, melde Art. 18 der Bundesacte in einem und demfelben Redeſatz den beutfchen 

Unterthanen mit der Preßfreiheit zugefichert hatte. Er dehnte felbft bundesgeſetzlich jene Frei⸗ 
heit zur möglichflen Gewährung des zugefagten Rechts für die Untertbanen liberal fo weit auß, 
als es irgend der Sinn des Art. 18 geflattet, und erkennt die natürliche Freiheit der Bundes: 
regierungen,, dieſes Minimum der Rechte noch zu erweitern, als fich von ſelbſt verſtehend an. 

In diefem Sinne eriheilte die Bundeöverfammlung, mit Cinſtimmigkeit aller Mitglieber, 
der weimariſchen Berfaflung, welche ihren Unterthanen die volfftändigfte Preßfreiheit gewährt, 
die befondere ausdrückliche Garantie des Bundes. In diefem Sinne erlärte, mit einflimmiger 
Zuftinnmung ver Bundesgeſandten, ber Präfivialvortrag bei Eröffnung des Bundes die freie 
Öffentlihe Meinung der Nation ald einen Leitflern bei ven Bundeöherathungen. In dieſem 
Sinne fand auch bie freie Volksſprache durch Petitionen über allgemeine und befondere Angele- 
genheiten freundliche Aufnahme und Ermunterung, letztere ſchon in der Eroͤffnungsverhand⸗ 
lung bes Bundestags. In diefem Sinne fiel namentlich au im Frühjahre 1818, nad ven 
Inftructionen von allen Regierungen, die fo höchft merkwürdige feierliche Berathung am Bun- 
beötage aus, welche eine Gollertivpetition mehrerer Bürger verſchiedener deutſcher Länder wegen 
Bermirklihung ded Art. 13 der Bundedarte veranlaßt Hatte und in welcher Ofterreih in Be- 
ziehung auf das bundesmäßige Verſprechen der landſtändiſchen Verfaſſungen die liberalen Er- 
flärungen abgab, dad nach Inhalt und Zeit unbeſtimmt Verſprochene müſſe in beider Sinficht 
möglihft günſtig für den Acceptanten, es müfle fürftlih zur Ehre des Gebenden und zum Bor- 
tbeil des Nehmenden ausgelegt werden. Preußen aber ging, eben wie auf vem Wiener Con: 
greß noch, voran in liberalen Erklärungen 12), und alle jegt bald folgenden landſtändiſchen 
Berfaffungen von Baiern, Baden, Würtemberg u. |. w. verwirklichten in zeitgemäßen ſtaats⸗ 

12) Protokoll der Bundesverfammlung von 1818, V, 227; VI, 231—236. 
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bürgerlich repräfentativen Formen vollſtaͤndig das im Art. Deutſches Landesſtaatsrecht ange- 
gebene hiftorifch begründete, in den Gongreßverhandlungen unerfannte Minimum landfländi- 
ſcher Rechte. 
— In dieſem Sinne aufgefaßt, als im weſentlichſten wenigſtens erneuernd und befiegelnd alle 
jene ausdrücklich auch vom Bundestag beftätigten großen fürſtlichen Verheißungen wahrer 
Rechtszuſtaͤnde für das deutſche Volk, nahmen auch die neuen Verfaſſungen ven Bundesgrund⸗ 
vertrag in fih auf, und in Diefem Sinne leifteten und empfingen bie Fürften und die Bürger vie 
Eide auf die unverbrücdlice Bewahrung der neuen Landesgrundverträge. Nur in diefem 
Sinne konnte man verſtehen die Sffentlichen Verfündigungen des Bundedvertragd und die Ver⸗ 
pfändungen bes Fuͤrſtenworts für feine treue Erfüllung, welche der Kaifer von Ofterreid mit 
folgenden Worten ausſprach: 

„Thun hiemit fund und zu wiflen jebermann, befonverd aber allen, denen daran gelegen 
ift: Nachdem wir alle und jede in vorflehendem Grundvertrag, ſowol allgemeine als beſondere 
Beftimmungen forgfältig geprüft, ermogen und genehmigt haben, aud) kraft gegenwärtiger Be= 
flätigungsurfunde Hiermit feierlich beflätigen, fo verſprechen wir zugleich auf unfer kaiſerliches 
Wort, gedachten Beftimmungen getreulih nachzukommen, und haben zu deffen mehrerer Be- 
kräftigung die gegenwärtiga Ratification eigenhändig unterzeichnet und felber Unfer größeres 
Staatäfiegel anhängen laſſen.“ 17) - . 

Wenn alfo nad viefem Zachariä die allerdings allem Bisherigen entgegenftehenven Be— 
flimmungen der Karlsbader und ſpäterer Beſchlüſſe zur Befchränkung ver Unterthanenrechte fo 
bezeichnet: „durch fie Habe ſich der Deutfche Bund in einen ſtaatsrechtlichen Bundesſtaat ver- 
wandelt”, fo tronifirt er entweber, ober er vergißt, daß dieſe Beſchlüſſe fich größtenteils ſelbft 
als proviſoriſche Ausnahmsbeſchlüſſe bezeichneten (Rupharbt, S. 239— 241). Er überfieht 
ferner die rechtlichen Beringungen einer rechtsgültigen Verpflichtung ver Bürger und einer Be= 
gründung und Einrichtung eines allgemeinen flaatsrechtlichen Vereins eines freien Volke. 
Gerade wenn der Bund in einen ſtaatsrechtlichen Verein verwandelt werben follte, alsdann war 
ja Ausdehnung flatt der Beichränfung der freien Nationalrechte und der freien Mitſprache ver 
Nation unentbehrlih. Eine Veränderung ihres grundvertragsmäßigen Verhältniſſes, ihres 
gegenfeitig zwiſchen Fürſt und Bolt beſchworenen verfaflungsmäßigen Rechtözuftandes, ein Ver- 
fügen de3 Bundes über fie find ohne Zuftimmung der Bürger oder ihrer Nepräjentanten und 
ohne Repräfentation am Bundestage rehtli völlig undenkbar. Solch einfeitiged Verfügen 
ift mit einem wirklichen Rechtszuſtande ganz unvereinbar. Auch nad dem Grundvertrag des 
Bundes ſelbſt ift jeder ihm und feiner rechtlichen Natur widerſprechende Bundesbeſchluß rechts⸗ 
ungültig. 

Ganzlich in unferm bisherigen Sinne hat denn auch der Bund im Jahre 1848 lle bie 
Unterthanenrechte beſchraͤnkenden Bundesbeſchlüfſe als verfafſungswidrige Ausnahmsgefege auf- 
gehoben und für nichtig erklaͤrt. (S. Belagerungsſtand.) 

Faſt alle deutſche Regierungen hatten ven bei Ausbruch, des neuen Kriegs zur Beruhigung 
der Nation über ihren Rechtszuſtand ſchnell abgeſchloſſenen Bundesvertrag mit vem ausdrück 
lichen Bedauern unterzeihnet, daß derfelbe wegen des Dranges der Umflände ven gerechten Er- 
wartungen ber Nation in Beziehung auf bie zugefiherten Rechte nicht jo entſprechend habe ge— 
nügen tönen, wie es billig und erwünſcht geweſen fei, und daß die Zukunft hier nachhelfen 
müffe. 1%) 

Und gewiß, dem läßt fi nicht widerfprehen. Dennoch aber gab die Bunpesacte, ihre 
treue Duthführung vorausgeſetzt, wenigftend vie weſentlichſten Grundlagen eines würbigen 
Rechtszuſtandes. nt 

Sie anerkannte außer ber unentbehrlichften voͤlkerrechtlichen Sicherung Deutſchlands und 
der Sicherung jener (im Art. Deutſches Landesſtaatsrecht erwähnten) wefentlichften deutſchen 
Frelheitsrechte: Die durch unabhängige Berichte und durch ſtändiſche Verfafſung zu fhügenve per⸗ 
ſönliche und Eigenthumsfreiheit (Art. 12, 13 und 18), bie freie ſie verbindende Sprache ver 
Nation und der Bürger durch Die allgemeine Preffreiheit, durch die Landſtände und durch das 
ihnen und den Bürgern gegebene Recht, den Bunbesfhug für ihre garantirten Rechte anzu: 
zufen. War dabei auch das Recht auf reihögerichtlihen und Faiferlichen Schuß gegen jeden 
Misbrauch ver Landeshoheit in Feiner Weife erſetzt, fo verfprac doch die zugeficherte allgemeine 

13) Klüber, Quellenfammlung (dritte Auflage), ©. 136. 
14) Klüber, Acten, II, 298, 524, 542, 546, 568. 
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Preßfreiheit den unentbehrlichſten Erſatz. Allgemeines und namenilich auch politiſches Peti⸗ 
tions⸗ und Aſſociationsrecht erwähnt ſie zwar nicht beſonders, aber niemand hielt es damals 
auch nur für möglich, daß dieſe natürlichen Rechte aller freien Menſchen und Bürger der da- 
mals fo hodhgendhteten deutſchen Nation entzogen, daß fie und ihre Bürger für unmünpig und 
rechtlos erklärt werden koͤnnten! War doch das freiefte Petitionsrecht nicht blo8 während Der 
ganzen Freiheitöfriege und der wiener Gongreßverhanplungen, fondern au am Bunbestage 
in den erften vier Jahren unbeſchränkt ausgeübt und-anerfannt, ja ausdrücklich 15) ermuntert 
worben. Wer dachte damals bei den Freudenfeuern an ven Jahrestagsfeſten des 18. October 
Volksfeſte, Verſammlungen und Reden an das Volk zu verbieten! Die befte Bürgihaft aber 
für die erwähnten Rechte und für alle übrigen, eine beflere als jedes Bundesgericht, bildet 
der ganze freie Organismus einer wahren zeitgemäßen fländifchen ober repräfentativen Ver⸗ 
fafjung, wie fie für die deutſchen Staaten befteht, ſobald auch alle Fleinern Staaten ebenfo 
wie Preußen und Baiern ihre Würde behaupten und alle jene rechtswidrigen Einmiſchungen 
des Bundes und unferer fervilen Publiciften endlich maunhaft zurückweiſen, was leider nod 
neuerlich die bannoverifchen Stände unterließen. - 

Die beftimmtere Geflaltung der ſtändiſchen Berfaffung überließ man zwar den Vereinba- 
rungen zwifchen Fürſt und Volk in den fouveränen Bundeeflaaten. Aber man hatte deutſche 
landſtändiſche Berfaffungen, alſo doch den weientlihen Begriff dieſes Rechtsinſtituts verbürgt, 

- mithin jene mefentlichen vier Rechte deſſelben, welche man in ven Gongreßverhannlungen allge- 
mein als ein Wenigſtes von Rechten anerkannt Hatte, das in den Begriffe deutſcher Landſtände 
weſentlich enthalten ſei und welches in ver Thar auch ſtets deutfchen Landſtänden — meiſtens 
verbunden mit einem wahren Mitregierungsrecht — zuſtand, welches auch alle neuen deutſchen 
Berfaflungen in den erften vier Jahren des Deurfchen Bundes ebenfo wie Die zeitgemäße ſtaats⸗ 
bürgerliche Repräfentativform nicht minder anerfannten, als es in ben übrigen europäifchen 
Berfaflungen anerfannt wurde. Es mar dies der unbezweifelbare allgemeine Sinn der Zu: 
fagen. Man date gar nit an Stände mit geringerm Recht. 

Das bei vem Mangel einer Bunvesftaatöverfaflung auch für die Bürger fo unendlich wich⸗ 
tige, im Sinne der bairifchen und würtembergifchen Erklärungen fo feierlich verbürgte Recht der 
ſtaatsrechtlichen Unabhängigkeit der einzelnen Bundesſtaaten endlich, dieſes ſchien auf folden 
Grundlagen für die Staaten eine freie, wetteifernde Entwidelung zu verbürgen. 

Selbft die Erhaltung deutſcher Nationalität und Nationaleinheit ſchien wenigſtens noth⸗ 
dürftig verbürgt durd die Bundeseinpeit aller deutſchen Lande, durch bie Ubereinflimmung 
wenigſtens in ven bezeichneten weſentlichſten deutſchen Nativnalrechten und in der Rechtsgleich⸗ 
heit aller Chriſten, ſowie endlich durch ein allgemeines deutſches Bürgerrecht. Diefes legtere 
fuchte Die Bundesacte noch weiter zu begründen, theild Durch jene allgemeine freie National: 
ſprache, theils durch Die Bundesrechte der abzugöfreien Einwanderung, des Ankaufs von Grund: 
eigenthum und des ungebinderten Dienjteintrittö in Beziehung auf alle deutſchen Länder und 
zulegt durch die in Ausſicht geflellte Vereinbarung über gemeinfhaftliche freie Verlehrs⸗ und 
Handelsverhältniſſe in ganz Deutſchland (Art. 16, 18 und 19 der Bundesacte). 

So mar ed denn natürlich, Daß auch bei nicht völlig befriedigten Erwartungen dennoch das 
Volk die in den Bundedgrundvertrag, in den neuen Verfaffungen und vie in ven beſondern Er⸗ 
klärungen enthaltene Erfüllung und Erneuerung jener fürftligen Rechtszuſicherungen mit Ver: 
trauen aufnahm, fich der Hoffnung einer freien Nechtöentwidelung und einer würbigen 
Stellung der deutfhen Nation unter den freien Völkern der Erde überließ. | 

VID. Die Geflaltung des Bundes durch bundeswidrige Ausnahmsbeſchläſſe 
nad den erften vier Jahren. Diein ver Bundedacte begründete Natur ded ganzen Bun⸗ 
desverhaͤltniſſes wurde in ven Bundesverhannlungen und Befchlüffen ver erften vier Jahre voll- 
fländig gewahrt und beibehalten. Eine veränderte Geſtalt erhielt der deutſche oͤffentliche Nechts- 
zuſtand feit ven 4819 in Karlsbad entworfenen und fpätern fie erneuernden und erweiternben 
Bundesbeſchlüſſen. Schon anderwärts haben wir die Hiftorijche Überzeugung zu redhtfertigen 
gefuht, daß die Karlsbader Beichluffe für Deutfchland, ja für pas fo vielfach feinem Einfluß 
ausgeſetzte und hinwiederum von ihm beflimmte übrige Europa ein vielleicht nicht minder fol- 
genreiches Ereigniß find als die Freiheitskriege. Jedenfalls wird jedermann fchon jegt ihren 
wechſelwirkenden Zuſammenhang mit den großen europäiſchen Verhältniſſen und Gongreflen, 
mit den neuen Revolutionen in Branfreih, Polen, Spanien, Portugal und Italien und mit 

15) ©. Note 13. 
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unfern ſpätern deutſchen Zuftänden anerkennen müſſen. Auch iſt es wol eine nicht zu verken⸗ 
nende traurige Wahrheit, daß — was Deutichland früher fo fremd war — ſeit 1819 leider 
dentfche Kerker faft nicht mehr leer wurden von politifchen Verbrechern nnd Gefangenen, ebenfo 
wenig als von deutſchen politifhen Flüchtlingen Die fremden Länder, ald von zu früh poli- 
tif Berzmeifelnden die Auswandererſchiffe. Die großen, zum Theil noch unenthüllten hi= 
ftorifchen und politiichen Folgen diefer Maßregeln, der jegige unbefriedigende Zuſtand Deutſch⸗ 
lands, der ganz unglüdliche Oſterreichs verpflichten doppelt zu einer möglichft gründlichen 
—— ihres juriſtiſchen Verhältniſſes zum Recht unſers Bundes und zum Zuſtand unferer 

ation. 
Auf die Veranlafſungen der erſten oder der Karlbbader Ausnahmsbeſchlüſſe oder auf das, 

was und Veranlafſung ſchien, ſuchten wir ſchon früher den prüfenden Blick patriotiſcher 
Staatsmänner zu richten.16) Hier ſtehe nur das AÄußerliche und Allgemeinſte, wie es nicht bios 
jene citirten Schriften enthalten, ſondern wie es längſt Gemeingut der Geſchichte geworden iſt. 

Bekanntlich erſchien die Erfüllung der großen Verheißungen nach dem Ablauf des zweiten 
Jahres ſeit dem letzten Befreiungskriege einem großen Theil der Nation und beſonders auch der 
durch die Feldzüge noch einſeitig aufgeregten ſtudirenden Jugend viel zu zoͤgernd ins Werk ge⸗ 
richtet zu werden. Die Verſtimmung vermehrte ſich, ald man immermehr zu bemerken glaubte, 
das eine Reactiondpartei vie Kürften mit Schredbildern ängftige und ihnen vie Erfüllung ihrer 
Zujagen als gefährlich varzuftellen ſtrebe. Sie vermehrte ſich, als jene Partei ven Sieg errang, 
Daß die Breßfreiheit immermehr befckrankt wurde. Die eriten bedeutenden Borgänge biefer 
Art waren befauntlich pie Unterdrückung der damaligen freieften veutfchen Zeitung, des cenfur= 
freien „Rheinischen Merkur”, ſodann das Verbot jeder gerichtlichen wie außergerichtlichen wei= 
teen Grörterung über eine von der Reaction gemachte Denunciation angeblich bodpverrätheri- 
fiher geheimer Verbindungen. Das Berbot war vom Monarchen wohlgemeint, indeß hätte 
duch dieſe Erörterungen der fpäter actenmäßig gewordene Ungrund ber Denunclation fo Elar 
werden müflen, daß die ihr zu Grunde liegende unſchuldige Thatſache nichtnoch 1819, nachdem 
die Bartei unter dem Schuß firenger Genjur bereitd mehr Boden gewonnen, trog jened Verbots 
ainsgeheim zur Hauptgrundlage außergemähnlider Verfolgungen und Maßregeln hätte gemacht 
werben koͤnnen. Zugleich den Unmuth der Sreiheitöfreunde und den Übermuth ihrer Gegner 
fleigerten die Auslegungen, vie viele feit dem Gongrefle von Aachen der Heiligen Allianz zu 
geben ſuchten. Allerdings erklären darin die Gründer verjelben feierlih, daß fie einzig und 
allein zum Begenfland habe: „angeſichts der Welt ihre unerfhütterliche Entſchließung zu er⸗ 
kennen zu geben, fowol in der Verwaltung ihrer Staaten als in ihren politiſchen Verhältniſſen 
mit jeder andern Regierung allein die Borfcpriften der Heiligen hriftlichen Religion zur Regel 
zu nehmen.” Deshalb Hatte ed denn aud weniger beunruhigt, als nicht nur der König von 
Gngland den Beitritt zu verfelben ablehnen zu müflen geglaubt Hatte und nad ven Zeitungen 
im englifhen Haufe der Lords felbft der Minifler Liverpool von geheimen Arrifeln derſelben 
geſprochen haben follte. Doch nad dem Cougreſſe von Aachen (|. Eongreffe) ſuchten unge- 
[heut manche Reactiondmänner dieſe Heilige Allianz als ihre Stüge, als einen Bund gegen 
die Volksfreiheit darzuſtellen. Roc mehr flieg bei fo immermehr getrübten Hoffnungen ver 
Unmuth dur zufällige Bekanntwerden einer ausländiſchen, angeblich von kaiſerlicher Hand 
herrührenden Berpäctigung der Freunde deutſcher Nationalität und Freiheit, zunächſt der veut⸗ 
ſchen Univerfitäten, ver Profefloren und Studirenden, dann zugleich durch nie Entdeckung der 
Berichte eines geheimen ruſſiſchen Agenten. Diefed veranlaßte bei manchen ven Verdacht, im 
fremden Interefie, durch auswärtige Einwirkung und vermittelft falſcher Borflellungen von 
Staatögefahren durch angeblich hochverrätheriſche Beſtrebungen follten veutfche Regierungen 
und Völker getäufgt und den Völkern ihre fhönften Hoffnungen, die Verwirklichung jener 
großen Berheißungen vereitelt werben. in folder Gedanke, in Verbindung mit der immer 
größern Berfagung freier Öffentlicher Mittheilung, nabm einem ungebuldigen deutſchen Jůng⸗ 
ling die Hoffnung, auf offenem, gefeglichem Wege zur Rettung des Baterlandes wirken zu koͤn⸗ 
‚nen — und der Unglückliche, ſich täufchend durch falſche Theorien und die Borausjegung der Er: 
Iaubtheit des Mordes fremder Spione, flürzte fich in Die Nacht des Wahnd und des Berbrechene. 

Die That eined Einzelnen ſchien gefühnt und getilgt durch das blutige Schwert firenger Ge⸗ 

16) Bol. Welder, Die vollfommene Breffreiheit (Breidurg 1830), S. 79-120; veſſelben Ab⸗ 
janbiungen für das öffentliche Recht (Stuttgart 1823) und Wichtige Urfunden für den Rechtszuſtaud 
er deutichen Nation (zweite Auflage, 1845). 
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Preßfreiheit ven unentbehrlichften Erjag. Allgemeines und namentlich auch politiſches Beti- 
tiond= und Aſſociationsrecht erwähnt jie zwar nicht befonvers, aber niemand hielt ed damals 
auch nur für möglich, daß diefe natürlichen Rechte aller freien Menfchen und Bürger ber da 
mals fo hochgeachteten deutfchen Nation entzogen, daß fie und ihre Bürger für unmündig und 
rechtlo8 erklärt werden könnten! War doch das freiefte Petitionsrecht nicht blos während der 
ganzen Breiheitöfriege und der wiener Congreßverhandlungen, fondern auch anı Bundestage 
in den erfien vier Jahren unbeſchränkt ausgeübt und-anerfannt, ja ausdrücklich 15) ermuntert 
worden. Wer dachte damals bei den Freudenfeuern an den Jahrestagsfeften des 18. October 
Volksfeſte, Berfammlungen und Reden an das Volk zu verbieten! Die beſte Bürgfchaft aber 
für die erwähnten Rechte und für alle übrigen, eine beflere als jedes Bundesgericht, bildet 
der ganze freie Organismus einer wahren zeitgemäßen fländifchen oder repräfentativen Ber: 
faſſung, wie fie für die deutſchen Staaten befteht, ſobald auch alle Eleinern Staaten ebenſo 
wie Preußen und Baiern ihre Würde behaupten und alle jene rechtöwidrigen Einmiſchungen 
des Bundes und unferer jervilen Publiciften envlih mannhaft zurückweiſen, was leider no 
neuerlich die hannoveriſchen Stände unterließen. - 

Die beftimmtere Geftaltung der ftändifchen Verfaffung überließ man zwar den Vereinba⸗ 
rungen zwifchen Fürſt und Volf in den fouveränen Bunvesflaaten. Aber man hatte deutſche 
landſtändiſche Verfaffungen, alfo doch den wefentlichen Begriff dieſes Rechtsinſtituts verbürgt, 

. mithin jene mefentlichen vier Nechte deflelben, welche man in den Gongrefverhandlungen allge: 
mein ald ein Wenigfled von Rechten anerkannt hatte, dad in dem Begriffe deutſcher Landſtände 
weſentlich enthalten fei und welches in der That auch ſtets deutfchen Landſtänden — meiſtens 
verbunden mit einem wahren Mitregierungsreht — zuftand, welches auch alle neuen deutſchen 
Berfoffungen in den erften vier Jahren des Deutſchen Bundes ebenfo wie bie zeitgemäße ſtaats⸗ 
bürgerliche Repräfentatioform nicht minder anerfannten, ald es in den übrigen europäifchen 
Berfaflungen anerfannt wurde. Es mar dies der unbezweifelbare allgemeine Sinn der Zu: 
fagen. Man dachte gar nit an Stände mit geringerm Red. 

Das bei vem Mangel einer Bunvesftaatöverfaffung auch für die Bürger fo unendlich wid: 
tige, im Sinne der bairifhen und würtembergifchen Erklärungen fo feierlich verbürgte Mecht der 

ſtaatsrechtlichen Unabhängigkeit der einzelnen Bundesſtaaten endlich, dieſes jchien auf ſolchen 
Grundlagen für die Staaten eine freie, wetteifernde Entwidelung zu verbürgen. 

Selbſt vie Erhaltung deutſcher Nationalität und Nationaleinheit fhien wenigftens noth⸗ 
dürftig verbürgt durch die Bundeseinheit aller deutfhen Lande, durch die Ubereinfliimmung 
wenigftend in ven bezeichneten wefentlichften deutſchen Nationalrechten und in der Rechtsgleich⸗ 
heit aller Chriſten, ſowie envlih durch ein allgemeines deutfches Bürgerrecht. Dieſes letztere 
fuchte die Bundesacte noch weiter zu begründen, theils durch jene allgemeine freie Rational: 
fprache, theils durch die Bundesrechte Der abzugsfreien Einwanderung, des Ankauf von Grund: 
eigentbum und bed ungehinderten Dienjteintrittö in Beziehung auf alle veutihen Länder und 
zulegt durch die in Ausficht geflellte Vereinbarung über gemeinfchaftliche freie Verfehrö= und 
Handelsverhältniſſe in ganz Deutſchland (Art. 16, 18 und 19 der Bundeßacte). 

So war ed denn natürlich, daß auch bei nicht völlig befriebigten Erwartungen dennoch dad 
Volk die in ven Bundedgrundvertrag, in ven neuen Verfaflungen und die in den befondern Gr- 
Härungen enthaltene Erfüllung und Erneuerung jener fürflligen Rechtszuſicherungen mit Ber: 
trauen aufnahm, fi der Hoffnung einer freien Nechtdentwidelung und einer würdigen 
Stellung der deutfchen Nation unter den freien Völkern der Erde überließ. 

VI. Die Geflaltung des Bundes durch bundeswidrige Ausnahmsbeſchlüſſe 
nad den erften vier Jahren. Die in der Bundesacte begründete Natur bed ganzen Bun: 
desverhältniſſes wurde in den Bundesverhandlungen und Befchlüffen der erften vier Jahre voll: 
fländig gewahrt und beibehalten. Bine veränderte Geſtalt erhielt ver deutſche Öffentliche Rechto⸗ 
zuftand fett ven 4819 in Karlsbad entworfenen und fpätern fle erneuernden und erweiternben 
Bundesbeſchlüſſen. Schon anderwärt? haben wir die hiſtoriſche Überzeugung zu rechtfertigen 
gefuht, daß die Karlsbader Beſchlüſſe für Deutfihland, ja für das fo vielfach feinem Einfluß 
ausgefeßte und hinwiederum von ihm beflimmte übrige Europa ein vielleicht nicht minder fol- 
genreiches Ereigniß find ald die Freiheitskriege. Jedenfalls wird jedermann ſchon jegt ihren 
wechſelwirkenden Zuſammenhang mit den großen europäiſchen Verhältniffen und Congreſſen, 
mit den neuen Revolutionen in Franfreih, Polen, Spanien, Portugal und Stalien und mit 

15) ©. Note 13. 
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unfern fpätern deutſchen Zuſtänden anerkennen müflen. Auch ift ed wol eine nicht zu verken⸗ 
nende traurige Wahrheit, daß — was Deutſchland früher fo fremd war — ſeit 1819 leider 
deutſche Kerker faſt nicht mehr leer wurden von politifchen Verbrechen und Gefangenen, ebenfo 
wenig als von deutſchen politifchen Slüchtlingen die fremden Länder, als von zu früh poli- 
tifch Berzweifelnden die Auswandererſchiffe. Die großen, zun heil noch unenthüllten hi- 
ftorifchen und politiſchen Folgen diefer Maßregeln, der jegige unbefriedigende Zuſtand Deutſch⸗ 
lands, ver ganz unglückliche Oſterreichs verpflichten doppelt zu einer moͤglichſt gründlichen 
Iuns ihres juriſtiſchen Verhältniſſes zum Recht unſers Bundes und zum Zuſtand unſerer 

ation. 
Auf die Veranlafſungen der erſten oder der Karlsbader Ausnahmsbeſchlüſſe oder auf ons, 

was uns Beranlaflung ſchien, ſuchten wir fchon früher den prüfennen Blick patriotifcher 
Staatömänner zu richten.) Hier ſtehe nur das Außerlige und Allgemeinfte, wie es nicht bios 
jene citirten Schriften enthalten, fonbern wie es längft Gemeingut der Geſchichte geworben iſt. 

Bekanntlich erſchien die Erfüllung der großen Verheißungen nach dem Ablauf des zweiten 
Jahres feit dem legten Befreiungsfriege einem großen Iheil der Nation und beſonders auch ber 
durch die Feldzüge noch einfeitig aufgeregten ſtudirenden Jugend viel zu zögernd ins. Werk ge⸗ 
richtet zu werben. Die Verflimmung vermehrte fih, ald man immermehr zu bemerken glauhte, 
Daß eine Renctionspartei die Kürften mit Schredbildern ängftige und ihnen vie Erfüllung ihrer 
Zufagen als gefährlich parzuftellen ſtrebe. Sie vermehrte fich, ald jene Partei ven Sieg errang, 
daß die Breßfreiheit immermehr beſchränkt wurde. Die erften bebeutenden Vorgänge dieſer 
Art waren befauntlich die interbrüdung ber vamaligen freieften deutfchen Zeitung, des cenfur= 
freien „Rheiniſchen Merkur, ſodann das Verbot jeder gerichtlicgen wie außergerichtlichen wei⸗ 
tern Grörterung über eine von der Neaction gemachte Denumclation angeblich hochverraͤtheri⸗ 
ſcher geheimer Verbindungen. Das Verbot war vom Monarchen wohlgeneint, indeß hätte 
durch dieſe Erörterungen der fpäter actenmäßig gewordene Ungrumd ver Denunciation fo Elar 
werben müflen, Daß bie ihr zu Grunde liegende unfchuldige Thatſache nit noch 1819, nachdem 
die Bartei unter dem Schuß firenger Cenſur bereits mehr Boden gewonnen, troß jenes Verbots 
insgeheim zur Hauptgrundlage außergewdhnlicher Verfolgungen und Maßregeln hätte gemacht 
werden fönnen. Zugleich den Unmuth der Freiheitsfreunde und den Ubermuth ihrer Gegner 
fteigerten die Auslegungen, die viele feit dem Gongrefle von Aachen der Heiligen Allianz zu 
geben ſuchten. Allerdings erklären darin Die Gründer derfelben feierlih, daß fie eingig und 
allein zum Begenfland habe: „angeſichts der Welt ihre unerſchütterliche Entſchließung zu er⸗ 
£ennen zu geben, ſowol in der Verwaltung ihrer Staaten als in ihren politifchen Berhältnifien 
mit jeder andern Regierung allein die Borfchriften ver heiligen chriſtlichen Religion gur Regel 
zu nehmen.” Deshalb hatte ed denn auch weniger beunruhigt, als nicht nur ver König vom 
England den Beitritt zu derfelben ablehnen zu müflen geglaubt hatte und nad ven Zeitungen 
im englifhen Haufe der Lords felbft ver Minifler Liverpool von geheimen Artikeln derſelben 
geſprochen haben jollte. Doch nad dem Gongrefle von Aachen (|. Congreſſe) ſuchten unge- 
ſcheut manche Reactionsmänner dieſe Heilige Allianz als ihre Stüge, als einen Bund gegen 
die Volkofreiheit parzuftellen. Noch mehr flieg bei fo immermehr getrübten Hoffuungen ber 
Unmut Durch zufälliged Belanntwerben einer ausländiſchen, angeblid von Faiferlicher Hand 
herrührenden Berbächtigung der Freunde deutſcher Rationalität und Freiheit, zunächſt der deut⸗ 
ſchen Univerfltäten, der Profefloren und Stubirenden, Dann zugleich durch wie Entdeckung ber 
Berichte eined geheimen ruſſiſchen Agenten. Diefed veranlaßte bei manchen ven Verdacht, im 
fremden Intereſſe, durch auswärtige Einwirfung und vermittelt falſcher Borflellungen von 
Staatögefahren durch angeblich hochverrätheriſche Beſtrebungen follten deutſche Regierungen 
und Bölker getäuſcht und den Völkern ihre fehönften Hoffnungen, die Verwirklichung jener 
großen Berheißungen vereitelt werben. Bin folder Gedanke, in Verbindung mit der immer 
größern Berfagung freier öffentlicher Mittheilung, nahm einem ungeduldigen deutſchen Jung⸗ 
ling die Hoffnung, auf offenem, gefeglichem Wege zur Rettung des Vaterlandes wirken zu koͤn⸗ 
‚nen — und der Unglüdliche, fich täufchend durch falfche Theorien und die Borausjegung der Er- 
laubtheit des Mordes fremder Spione, flürzte fich in Die Nacht des Wahns und des Verbrechens. 

Die That eined Einzelnen ſchien gefühnt und getilgt Durch bad blutige Schwert firenger Ge⸗ 

16) Bol. Welder, Die vollkommene Brepfreiheit (Breiburg 1830), ©. 79-120; -deflelben Ab⸗ 
bandungen für das öffentliche Recht (Stuttgart 1823) und Wichtige Urkunden für den Rechtszuſtaud 
er deutichen Nation (zweite Auflage, 1845). 
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rechtigkeit. In Deutſchland und Europa herrſchte Ruhe und Frieden. Keine Widerſetzlich⸗ 
feit zeigte jich in dem veutichen Volke, feine Aufreizungen dazu, auch da nit, wo Preßfreiheit 
flattfand, wie z. B. in Weimar, Holftein und Helfen. Wo das Verſprechen ver Verfaffung 
gelöft war, da fühlten Fürft und Volk ſich glücklich. Die neuen Berfafjungen wurden mit fri= 
ſcher Freude gefeglich gebraucht. Diefe Freude, diefer Gebraud und die fiditbar reifende Tüch⸗ 
tigkeit des Volks für eine würdige gefegliche Freiheit wiberfpracdhen doppelt ven BVorherjagun: 
gen ver Freiheitsfeinde. Die allgemeinere Verwirklichung der großen Zufagen ſchien endlich 

nach jenem aus den damals noch Öffentlichen Bundesverhandlungen erfichtlichen Wetteifer libe⸗ 
taler Erklärungen über die Berfaflungdpetition am Bundestage im Jahre 1818 und nad) jener 
bekannten Verfaflungspetition in ben Rheinlanden, fie jhien nach den von Niebuhr, Schleier: 
mader und andern preußifchen Barrioten fiegreich bekämpften öffentlichen Denunciationen un= 
vermeiblich zu fein. Doch harrte das Volk in vertrauensvoller Ruhe. Aud in der Jugend Hatten 
fi nad vieljeitigen Öffentlichen Anerkennungen Fleiß und fittliher würdiger Ton mehr alg feit 
Jahrhunderten entwidelt. Die allervings noch aus den Feldzügen ſtammende, da mo ed an 
Preßfreiheit und Berfaflung fehlte, durch die erzwungene politifche Unthätigfeit ver Männer 
genährte einfeitige politifche Aufregung ver Jünglinge und ihre zum Theil jugendlich anmaß⸗ 
liche Richtung ſchien theils von ſelbſt, theild durch einfache disciplinariſche Mittel verſchwinden 
zu fönnen. Kurz, alles gab Hoffnung auf die baldige glänzende Widerlegung jener (in ven 
„Politiſchen Annalen”, 1815, ©. 3 und 4 mitgetbeilten) unglücklichen feanzöftiden Prophe⸗ 
zeiungen, daß Pie deutſche Nation nit ohne furchtbare Kämpfe in ven Befig der ihr verheiße⸗ 
nen Freiheit fommen werde. Aber durch ein unglüdliches Verhängniß und bei dem Mangel der 
Preßfreiheit gelang der Reactionspartei ihre Täuſchung. Die freilich oft herb ausgedrückten 
Wünſche nah baldigfter Erfüllung ver großen Verheißungen und die Verfiimmung über 
ſcheinbare oder wirkliche Rückſchritte, die Klagen der Freiheitsfreunde, ihre Zurüchveifungen 
der Reactionäre wirkten, daß biefe immermehr jeden Heft von Preßfreiheit wie jedes Beflre- 
ben für gefegliche Freiheit in den jegt immermehr nur ihnen offen ſtehenden cenfirten Blättern 
und insgeheim anfchwärzten. Wie andere Öffentliche Außerungen mußten jest aud) bie Freu⸗ 
denfeuer an ven Jahreötage der Befreiung des Baterlanded erldihen. Je mehr man auf des 
redlichen Volks Abſcheu Sand'ſcher Thaten rechnen Eonnte, um fo mehr gerade bemühten jüch die 
Zreiheitöfeinde durch Borfpiegelung ihres Zuſammenhangs mit allen liberalen Beftrebungen 
dieſe zu verdaͤchtigen. 

Endlich nach mehrjährigem unermüdlichen Wirken ſchienen die Beſtrebungen und Täuſchun⸗ 
gen ver Reactionsfreunde zu fiegen, gerade in dem Augenblicke zu ſiegen, wo die Zeitungen, 
nachdem Humboldt als Verfaſſungsminiſter einberufen war, von baldiger Einführung der Ber⸗ 
faffung auch in Preupen ſprachen. 

Allgemein befannt und bereits ein Beſtandtheil der veutfchen Gefchichte find bie uner- 
wartet und plöglich im Sommer 1319 duch. alle Zeitungen verbreiteten Nachrichten von großen 
deutſchen Verfhwörungen. Große Mapregeln machten aud die Zmeifler irre oder fiumm. 
Mertwürbige Zeitungsartikel verdächtigten felbft vie gewöhnlichen Gerichte demagogifcher Ge⸗ 
finnung uno fuchten vie Unmöglichkeit, die ja jegt ganz aufgehobene Verpflichtung zur Ginfüh- 
zung der verheißenen Freiheit darzuthun. Diefelbe Macht der Genjur aber, melde befanntlich 
dadurch fo fehr verflärft murbe, daß gerade jeßt ven hohen Regierungen die Karlsbader Be- 
ſchlüſſe als nöthig erfchienen, verhinverte lange, ja zum Theil bis auf dieſen Tag vie Entbüllung 
der Täufchungen, die Hier mitwirkten. Daß aber ſolche ſehr ſtark mitwirkten, daß in jene allbe⸗ 
Tannten Actenauszüge, welche aud der Preußiſchen Staatszeitung alle deutſche Zeitungen auf: 
nahmen, mährend fie meift die Berichtigungen zurückwieſen, viele Verfälſchungen ſich ein: 
ſchlichen, welche unter den Hunderten von Angeklagten auch fpäter völlig ſchuldlos befundene 
Männer, wie Arndt u. a., als Hochverräther, ja zum Meuchelmorb entſchloſſene Hochver⸗ 
räther darſtellten, dies liegt jet jeit einer ganzen Reihe von Jahren ohne den geringften 
Widerfprud in oͤffentlichen actenmäßigen Beweifen ver Welt vor.17) Und wenn ed wahr iſt, 
was fon der unmittelbar hiſtoriſche Zuſammenhang in Verbindung mit officiellen Berfün- 
dungen darzuthun ſchien und mas damals wieberholt Öffentliche Dittheilungen und bereits in 

17) In den vom Berfafler auch der preußifchen Regierung wie dem Bundestage vorgelegten Ab- 
Handlungen für das öffentliche Recht. Diefe Enthüllungen veranlaßten bei den plumpen Ableug- 
nungen des Hrn. von Kampg die weitern Enthüllungen in ben Berfheidigungsfchriften von Arndt 
Simon von Breslau u. f. w. 
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- dem Art. Eongrefle gegebene Auszüge der karlsbader Verhandlungen varfiellten, daß auf dem 

Wongrefle zu Karlsbad die angeblich unzmeifelhafte große Zahl Hochverrätherifcher Verbrechen 
und Berbindungen in verfchienenen Teilen von Deutfchland die Grundlage der Berathung über 
die etwaige Nothwendigkeit außerorventlicher Maßregeln gegen außerordentliche Staatögefahren 
bildete, jo waren dieſe hohen Staatsbeamten gerade jegt in einen höchſt folgereichen Irrthum 
geführt, in ven von Zſchokke und Rotteck beklagten Irrthum, daß man Verbrechern eine 

, Misflimmung zur Laſt legte, die nur durch Mangel an Rechtsbefriedigung entſtand. Denn. 
Thatfache ift ed, daß trog der außerordentlichſten jahrelangen Unterſuchungen gegen angeblich; 
fo viele geheime Bündler, foviel wir wenigftend in Erfahrung bringen konnten, nicht eine 
einzige gerichtliche Verurtheilung befannt wurde. Auch die wiederholt verſprochenen Öffentlichen 
Mittheilungen der Ergebniffe der großen Unterſuchungen ber Bundescentralcommiſſfion blieben 
and. Ja nad Berlauf mehrerer Jahre erfolgten. von einer beftimmten Seite in einer berühmten, 
öffentlich mitgetheilten Circulardepeſche jogar andere Öffentliche Erklärungen, jene fhon 1819 
verfolgten geheimen hochverrätheriſchen Verbindungen, wegen deren angeblich artenmäßig er- 
wiefener Eriftenz man jo große öffentliche Maßregeln ergriffen und gerechtfertigt hatte, hätten 
damals eigentlich noch nicht eriftirt; fie Hätten fich erſt jetzt (alſo bereits unter ver Herrſchaft der 
ergriffenen karlsbader Sicherungsmaßregeln) und zwar ganz nad) jenen zu frühen polizeilichen 
Borausverfündigungen gebilvet, in jenem Jünglingsbunde nämlich und in feinen angeblichen 
unfiätbaren Obern. | 

Aber ehe, erft fpäter nad) langen Jahren, dieſe Lichtſtrahlen das Dunkel der Genfur durch⸗ 
brechen konnten und vielmehr gerade bei den erflen Öffentlich beunrubigennen Nachrichten und u 
Maßregeln war ja der Gongreß nah Karlsbad beruf-n. | 

Bei der forgfältigen Erinnerung wie bei dem Blick auf die vor und liegenden @e- 
ſchichtsbucher über jene Zeiten ik uns wenigſtens nichts bekannt geworben, was vie allge: 
meine gefeglihe Ordnung wirklich ernſtlich bedroht hätte, zumal dann bebroht hätte, wenn 
den Öffentlichen Wünfchen durch Rechtsbefriedigung Erfüllung geworben wäre. Sevenfalls 
kann bei jo wichtigen fortwirkenden geſchichtlichen Greignifien die Mittbeilung der Meinung 
ehrlider Männer nur heilfame Prüfung veranlaflen. Uns aber erfchienen auch fpätere Be: 
ſchlüſſe, melde Die Karlsbader erneuerten und erweiterten, oder auch die nächſten Erſchei⸗ 
nungen, woran fie fih knüpften, nur ald Folgen ber erflen Urſache und ver erften Be- 
ſchlüſſe und ver durch fie fiegenvden Reaction. Die Cenſur indbefonvere erſchien uns ſtets nicht 
etiva wie eine bittere Arznei oder ein Vorbeugungsmittel gegen Krankheit, als ein mit der 
Heilung ſelbſt verſchwindendes phyfiſches Übel. Das Übel der Hemmung oder Unterbrüdung 
der Wahrheitäfreiheit erfcheint uns als ein meralifches UÜbel. Es erhält und bewirkt, nad} einem 
tragiſchen Geſetz der fittlihen Weltorbnung, mit jedem Siege, den ed erringt, neue Kraft und 
Anrelzung zu neuer Bermehrung. Wo man einmal angefangen bat, die Freiheit ver Wahr: 
heit als gefährlih mehr oder minder zu hemmen ober zu unterbrüden, da wird man wol ſtets 
finden, daß fie noch nicht genug unterdrückt iſt. Immermehr bildet ſich bei nicht ganz unwür⸗ 
digen Bölfern innerer Widerfpruch mit diefem Syſtem, und immer neu zeigt ſich eine Luͤcke, durch 
weiche er, durch welche natürlicher oder vermittelft der Genfur felbft veranlaßter Misbrauch der 
Freiheit hindurchdringt. Wo foll aber nun die Conſequenz ſtill ſtehen, wo enden bei einem 
ſolchen Syſtem? Auch folgte ven erſten karlsbader Bundesgefegen gegen vie freie Meinungs⸗ 
änßerung in nicht allzu Iangen Jahren eine wahrhaft Üiberrafhende Menge neuer Bundes⸗ 
hefchlüffe über oder gegen die Kreiheit der Prefle, über Rebefreiheit auf dem Lehrſtuhl und in 
ſtaͤndiſchen Verhandlungen , über Betitionen, Volksverſammlungen, über die Öffentlichkeit ver 
Bundesverhandlungen. Noch betrafen in den Jahren 1819—30 von 14 Bundesbeichtüffen 
alfgemeinen Inhalts fieben abermals bie Beihräntungen ver Rede- und Preßfreiheit. Und 
über die Preßſache allein erfchienen in den Jahren 1830 und 1831 13 neue Bundesbeſchlüſſe. 

Die Karlsbader Beichlüfle felbt waren als außerordentliche Maßregel wegen außerorpentlicher 
Staatsgefahr nur proviforifch und vorübergehend, nur auf fünf Jahre gegeben. Allgemein 
vertraute man, daß diefe Ausnahmsgeſetze, die in einer deutſchen Pairskammer ein hochgeachte⸗ 
‚tes Mitglien derſelben eine geiflige Gefangenſchaft ver Ration auf fünf Jahre genannt hatte, 
mit dem Ablaufe viefer fünf Jahre erlöfcgen würden. Art. 18 hatte ein gleichförmiges de⸗ 
finitives @efeg über Breßfreigeit für ganz Deutfchland in der erften Zufammenkunft der Bun⸗ 
deöverfammlung verſprochen, jelbft die Karlsbader Beſchlüſſe Hatten dieſes deſinitive Geſetz 
wenigſtens vor dem Ablaufe von fünf Jahren verheißen. Doch die Cenſur feſſelte die Sprache 
der Nation für ihre Wünſche und Bedürfniſſe. Da erſchien kurz vor Ablauf dieſer fünf Jahre 
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im tiefften innern und äußern Frieden in kurzem Bundesbeſchluß vom 16. Aug. 1824, ſtatt des 
Breßfreiheitögefeges, die Beſtimmung einer Verlängerung ver karlsbader Ausnahmegeſete, 
jegt auf unbeflimmte Zeit. Bine äußere Beranlaflung wäre bier ſchwer zu bezeichnen. Wenig- 
ſtens feine andere, ald daß die Wünfche für die volle Verwirklichung der ver Nation zugejagten 
rechtlichen Freiheiten unerloſchen fortlebten, und daß auch nach den Ablaufe ver fünf Jahre eine 
genügenbe innere Befriedigung in der Ration fehlte. Cine höchſt merkwürdige Erſcheinung 
wurde höhern Orts zur Rechtfertigung ver Karlsbader Beſchlüſſe angeführt (f. Congreſſe), 
nämlich: daß auf eine beifpiellofe Weife in ganz Deutihland alle nicht officiellen Stimmen der 
Preſſe ald Organ und im Interefle der Freiheits⸗— oder Volkswünſche, nicht eine aber im Inter⸗ 
efle ver Regierung erichienen. Sollte fi} dieſes au da ändern, wo freie Außerung auf län: 
gere Zeit hin ebenfo unmöglich oder gefährlich, als vie lobpreiſende Stimme der öffentlichen 
Gunſt gewiß ift, fo ändert Died doch die wahre Stimmung des Volks nod) nit. ind wenn 
ſelbſt viele Taujende von den zur Stille gezmungenen Wünſchen für vaterlänpifche Freiheit viel⸗ 
leicht zu materialiflifchen Interefien und Genüſſen hingewiefen werben, fo find gerade dieſe die 
ſchwächſte Stüge ver Regierung in der Stunde neuer Aufregung und Fräftiger Hußerung ber 
Unzufriedenheit. Beides wurde ſelbſt nach zwölfjähriger Herrſchaft der karlsbader Geſetze in 
den Jahren 1830 und 1831 deutlich genug. Es zeigte ſich in dem Dutzend kleiner Revolutionen 
in deutſchen Ländern, welche ſicher ebenſo wenig als die frühern in Neapel und Piemont oder 
die doppelten in Spanien und Portugal durch Mangel an Cenſur der Preſſe oder der Lehre 
entſtanden. Es zeigte ſich noch bedenklicher in ver ganzen Volköſtimmung, deren weiſe Be⸗ 
achtung die Cabinete beſtimmte, der Erhaltung des Friedens die größten Anftrengungen zu 
widmen, ja biefem Frieden die durch die polnischen und belgischen Revolutionen und durch die 
Befährpungen und Verlegungen der beutfhen Grenzen jchwergefränften Zutereffen, Wün- 
The und Rechte zum Opfer zu bringen. Es zeigte fi ferner in betrübenden, tabelndwer- 
tben und verbrecherifchen Unternehmungen, fowie durch die vielen Flüchtlinge, Auswanderer 
und politifhen Gefangenen, feitvem auch Die in den Jahren 1830 und 1851 neu entflandenen 
Hoffnungen dur Erneuerung und Verſchärfung ver Karlsbader Befchlüffe mehr und mehr 
wieder verſchwanden. Ed trat endlich fonnenflar zu Tage in vem Jahre 1848, in den Revo: 
Intionen der beiden deutſchen Großſtaaten, welche man von repräfentativen Berfaflungen und 
von Preßfreiheit bis dahin gänzlich Frei gehalten Hatte, und in ber Erfhütterung von ganz 
Deutſchland. Allmähli Hatte ſich Die Überzeugung verbreitet, daß alle jene unglüdjeligen 
Ausnahmemaßregeln, ebenio wie alle Congrefſe und Interventionen in Deutfchland und Europa 
nur Waffen waren in dem Kampfe, welden, von Rußland unterftügt, Ofterreich und von ihm 
verführt Die übrigen deutſchen Regierungen gegen die in Der Noth verheißenen freien Berfaf- 
fungen unternommen batten, ein Kampf, demjenigen ähnlich, welchen, unterftirgt von ven Je⸗ 
fuiten, das Haus Habsburg einſt gegen die Kirchenverbeſſerung führte, ein unglüdlicher, heut⸗ 
zutage huffuungslofer Kauıpf, den man auch nach ven furchtbaren neueflen Niederlagen in Ita- 
lien und Deutſchland noch fortfegen zu wollen fheint. Zuerft hatte man in dieſem Rampfe auf 
hei den verlegenden Mapregeln der Karlsbader Beichlüfje noch die Rechtsgrundſätze, namentlich 
die vorhin ausgeführten über die bloß v»ölferrechtlihe Natur der Bundesgewalt anerkannt, 
ebenjo wie ſtets in den erſten vier Jahren der Tätigkeit des Dentfchen Bundes. Hätte man 
es nit anerkannt, daß der Bundesgrundvertrag und die rechtliche Freiheit der deutſchen 
Nation alle Ableitung von Beſchränkungen der Unterthanenrechte aus ven unermeßlich 
weiten Borwänden der Sicherung der innern Ruhe und Ordnung oder aus jenem un- 
Haren oder deöpotiihen fogenannten monarchiſchen Princip gänzlich ausfchließen, und daß 
‚man ohne Treulofigkeit nit die Garantien einzelner Freiheitſsrechte, wie die ver freien Preſſe, 
in ihr Gegeniheil, in Preßbeichräntungen umwandeln dürfe, alsdann hätte man natärlid 
nicht die Karlsbader Beichlüffe felbft nur mit dem wiberwärtigen Namen als Ausnahmemaß⸗ 
regeln publicirt. Ja dieſer unwillkürlichen Anerkennung und der Scheu vor der Öffentlichen 
Berlegung diejer grundvertragdmäßigen Rechtsgrundſähe muß man ed zuichreiben, daß man 
oftmald und namentli auf ven Wiener Minifterialconferenzen im Jahre 1834 die Bejihrän- 
fungen der Uinterthanenrechte geheim verabredete. Doch freilich die Unterdrückung der Preſſe 
und ber Freiheit der Stände und ihrer Discuſſionen fteigerte endlich die Kühnheit, offen und 
ohne alle Glaufeln die weientlichften Grundlagen des Bundesgrundvertrags zu verlegen. Und 
viele fervile Bubliciften und des wirklichen urkundlichen Bundesrechts unkundige Stänbever = 
ſammlungen foͤrderten jene für die Fürſten und das Volk gleich unheilſchwangern rechtswidrigen 
Unterprudungsmaßregeln. Unheilſchwanger ſagten wir und ſind ſicher, daß jener Ur theils— 
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fühige beiftimmen muß, ver nur allein alle Folgen der fogar ſchon wiederum nad) den Mah⸗ 
nungen von 1848 erfolgten verlegenden reactionären Maßregeln jeinem geifligen Auge vor: 
überführen will. @inem Manne aber, welcher mit folder entfchievenen Sicherheit von dem Un⸗ 
recht vor 1848 das bereits nachgefolgte Unheil Öffentlich vorausverfündete — wird man wol 
dem ganz und gar nicht glauben, wenn er von dem feit 1848 in Schleswig⸗-Holſtein, Kurheſſen, 
Dannover noch ungleich ſchwerern Unrecht, falls es nicht baldigſt gänzlich ausgetilgt wird, 
noch viel größeres vorausverfündigen muß? 

Kaum wird ed nach allem Bisherigen noch einer fireng juriftifchen, völker⸗ und ſtaatsrecht⸗ 
lihen Uinterfuhung bedürfen, ob Die Beflimmungen der Karlöbaber und in ihrem Beifle ab- 
gefagten neuern Bundesbefchlüffe jenen unter VII. geſchilderten Grundlagen, Sweden und we: 
ſentlichſten Grundſätzen des National und Bundesvertrags und der frühern Bundesverhandlun⸗ 
gen widerſprechen. Wir übergeben aber bei jener Frage gänzlich die verfchiebentlih zur Sprade 
gekommenen Mängel der zur bundes= oder landesgeſetzlichen Gültigkeit nöthigen Formen und 
Publicationen der Karlöbader und anderer Beſchlüſſe, namentlich auch der Wiener Schlußarte. 
Abgeneigt, ohne abfolute Nothwendigkeit etwas nicht Erfreuliches zu berühren, laſſen wir auch 
bie wieverholt angeordneten Bundeö:Gentralcommifftonen zur Seite. Wir berühren felbft nur 
in allgemeiner Hindeutung jpätere Bunbeömaßregeln. Auch iſt nod zu bemerfen, daß mehr⸗ 
fache Bundeöbeflimmungen nach ven Karlöbaber Beihlüffen keineswegs ihren Brinetpien hul⸗ 
digen. Auch die Wiener Schlußacte betätigt offenbar in fehr vielen Beflimmungen auf eine 
Achtung und Dankbarkeit in Anjpruc nehmende Weife die Grundanfichten der Bundesacte und 

‚ ihrer Gründer. Sie weift ſogar zurüd die laut Öffentlihen Blättern und nad Andeutungen der 
Karlsbader Beſchlüſſe und des Prajinialvortragd bei Gelegenheit derſelben den neuen Landes⸗ 
verfaflungen damals angedrohte, beinahe gänzliche Vernichtung ihrer Öffentlichkeit, ihrer re⸗ 
präfentativen Natur. Dennod aber finden ſich auch in ihr einige Beflimmungen, Die wir me: 
nigftend felbft bei vem beflen Willen weder mit jenen zuvor erwähnten eigenen Beilimmungen, 
nod mit dem Bundeövertrage und feinem Syſteme in Harmonie zu ſetzen vermögen, bie viel: 
mehr nur mit ven Anfichten ver Karlsbader Beſchlüſſe vereinbar ſind und als in unauflöslidhem 
Widerſpruch mit Hauptbeſtimmungen vefjelben Geſetzes, ſowie mit dem Bundesgruubvertrag 
und der Competenz ded Bundes ſtehend, wie auch ald im Jahre 1848 aufgehoben und für un: 
gültig erflärt, fo behandelt werden müſſen. 

1) Die erſte Hauptverſchiedenheit dieſer Karlsbader und der ihnen entſprechenden ſpä⸗ 
tern Beſchlüſſe von dem grundvertragsmäßigen Bundesſyſtem betrifft die vorher vor allem in der 
Freiheit der Öffentlichen Meinung geachtete freie Nationalität. Das Bundesſyſtem erklärte nach 
dem Dbigen ftet3 mit hoher Achtung die freie Meinung und Stinnme ver Nation als Leitſtern 
auch für Die Bundesverhandlungen. 8 hielt fie, es hielt die Vreßfreiheit und jede erlaubte 
freie Äußerung von Meinungen, Bitten und Wünſchen über die gemeinichaftlichen Angelegen: 
beiten, bei dem gänzlihen Mangel aller Nationaltepräfentation und ver fländigen Reichs⸗ 
gerichte, zu deren Erfag, zur Erhaltung ver Achtung, ja vielleicht der Griftenz und mindeſtens 
der freien Entwieelung und innigen Berbindung einer freien Nation und ihres Rechts, ſowie 
zur Beutigen Wahrheit fländifcher Verfaſſung und ihres Rechtoſchutzes für weientlih. Hierzu 
iſt aber unftreitig gerade die politifche Preßfreiheit oder bie der Zeit: und Flugſchriften wichtig, 
welche die Karlsbader und fpätere Beſchlüſſe unter Cenſur flellen. 

Ebenfo aber, wie jie flatt der Breßfreiheit deren Begentheil, pie Genfur einführten, fo ver- 
wandelten fie großentbeild aud den andern Grundſatz des Bundeövertragd, daß daB in ihm 
augefiherte Minimum von Freiheitsrechten der Bürger, alſo jedenfalls die bundesgeſetzlich be= 
flimmie Preßfreiheit von allen Regierungen eingeführt und geachtet werben müſſe. Dieler 
Grundſatz, nad welchem früher auch die Bundedverfammlung das in vemfelben Art. 18 
euthaltene Minimum von Ausmwenderungsfreibeit fo liberal ausgelegt hatte, wurde thatfächlich 
in fein Gegentheil umgewandelt und jeder Regierung freigelaflen, alles, was die neuen Bun- 
desgeſetze von Preßfreiheit ließen, ihren Bürgern gänzlich zu zerftören — flatt des ihnen all⸗ 
gemein zugelicherten „Rechts“ der Prepfreiheit. Dagegen wurde jede Regierung gezwungen, 
alle Beſchränkungen ver Prepfreiheit im Bundesgeſetze bei fih einzuführen, auch wenn fie gern 

. nah jenem wahren Bundesrechte ihnen ein Mehreres gegeben hätte. Diefem ganz falfchen 
Grundyrincip huldigt auch noch dad Bunveöpreßgefeg vom 6. Juli 1854 und überall dauern 
Auch jeit 1848 viele Kolgen des Ausnahmsſyſtems noch jetzt fort. So mußte alfo flatt ber 
Vermehrung der Prepfreiheit in Deutſchland durch jene Rechtszuſicherung der Bundesacte 
diefelbe auch da verfhminden, wo Ile früher war, wie in Heflen, in Holſtein, auf den mei⸗ 
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ſten Univerfitäten, während mehrere Landesgeſetzgebungen in der Vernichtung durch flrenge 
Genfur aller Druckſchriften und Bücherverbote felbft noch über die Karlsbader Beſchlüſſe hin 
ausgingen. Die neuen Bunbesgefepe beſchränkten überhaupt die Öffentlichkeit der Bundes⸗, 
der Ianpfländifhen, ber Gerichtöverhandlungen und bie freie Mittheilung, die freie Stimme 
der Nation und Ihrer Volksſtämme, die Beſprechung durch die Preffe, durch Petitionen, Volks⸗ 

verfammlungen. Ste befchräntten fle in ſtets fteigendem und in foldem Grave, daß wol fein 
früherer Zeitraum unferer vaterlänpifchen Geſchichte, daß kein Beiſpiel irgendeines nicht frem⸗ 
der Gewalt unterworfenen Volks je jo vielfache Beſchränkung der Offentlichkeit und ver freien 

Sprache über die gemeinſchaftlichen vaterlänpifchen Angelegenheiten kannte. Während andere 
Nationen wechfeljeitig ihre Zeitungen felbft mit Aufhebung alles Poſtgeldes austaufchen, wur⸗ 
den unferer deutſchen Nation zum großen Theil die fremden Zeitungen ganz ober iheilmweife ent= 
zogen. Die Wirkungen diefer Beſchränkung für Wahrheit und Rechtsſchutz, für Gemeingeift 
und fiaatöbürgerliche Selbſtändigkeit mußten um fo fühlbarer werden bei dem ſchon wieberholt 
oben gefchilnerten erjaglofen lintergang fo vieler ihrer frühern Bedingungen und Bürgſchaften, 
welche darin übereinflimmten, daß fie alle mittelbar auch der Freiheit der Wahrheit günfliger 
waren ald die eingetretenen Änderungen. Denke man nur bed Einen, der durch beliebige Ver⸗ 
fegbarkeit und Entfernbarfeit ver Beamten und ſelbſt der Richter vermehrten Abhängigkeit von 
mächtiger Gunſt oder Ungunſt! Vollends haben die Karlsbader Beſchlüſſe zum Nachtheil ihrer 
Wahrheitsfreiheit diejenige Klaffe deutſcher Staatsbürger abhängig gemacht, welche ſtets als 
vorzugsweiſe geeignet und berufen angefehen wurden, Wahrheit, Licht und Recht männlid und 
ſelbſtändig zu vertreten, ihren freien Fortſchritt gegen Obfcurantismus und Unterdrückung jeber 
Art zu fördern, deren Stimme in der Landes- und Reichöregierung ſtets mit hoher Achtung 
berudfichtigt wurde. Wir meinen die Univerfirätslehrer. Die Uiniverfitätslehrer hatten früher, 
als Mitgliever faſt felbftändiger Gorporationen, ſelbſt in vem völlig freien Auftreten ald Doe— 
toren oder Privatbocenten in der Anftellung vermittelt der Berufungen von diefen Corporatio⸗ 
nen, unbefchräntte Lehrfreiheit und die günftigfte Lage, allermeift auch Cenſurfreiheit. 

Die Regierungen und Staatsmänner hätten gewiß felbft diejenigen Profefloren gering= 
Thägen müflen, die ſich durch die Öffentlichen Befchulvigungen und Ausnahmsmaßregeln gegen 
fie, durd; deren wirklichen oder ſcheinbaren Einfluß auf ihr Heiligthum, ihre Lebrfreiheit une 
die moralifche Achtung ihrer Lehre, nicht jollten gekränkt fühlen. Außerungen diefer Gefühle, 
gründliche Zurückweiſungen falfhen Verdachts erfolgten von allen Seiten. Der Ungrund der 
angeblichen Verſchwoͤrungen von 1819 war vor Ablauf der auf fünf Jahre beſchloſſenen Aud⸗ 
nahmsmaßregeln längft enthüllt, die Zeiten waren völlig ruhig, irgenveine Beranlaflung zur 

Fortdauer ver Ausnahmsbeſchlüſſe über die beſtimmten fünf Jahre war wenigſtens nicht befannt. 
Ein Thomafius, ein Schlözer, Spittier und Häberlin lehrten nicht mehr auf unfern deutſchen 
Univerfitäten, auch fein Kant und fein Fichte , ſelbſt Schleiermacjer, Fries, Luben, Ofen und 
Arndt waren verfiummt. Lauter und verbreiteter war immermebr nur die begünftigte Lehre 
„Der Vernünftigkeit alles deſſen, was iſt“, oder aud „alles Hiſtoriſchen“. Da erfolgte, flatt des 
gehofften Endes jener Maßregeln, ohne Angabe eined Grundes in dem Bundesbeſchluſſe vom 
16. Aug. 1824 die einzige Zeile: fie dauerten „ſelbſtverſtanden“ fort. 

Auch fonft zeigte ſich nicht das frühere Vertrauen zu der Wiffenfhaft und dem Gelehrten⸗ 
Rande, vielmehr mehrfach ein Beftreben, aud feine Stimme im Staate moͤglichſt zu beſchränken. 
Die Reichsgeſete Hatten die Actenverfenpungen an die Zuriftenfacultäten in Ginil: und Crimi— 
nalſachen aufs äußerſte begünftigt,; allen veutfchen Unterthanen dieſes Palladium ver rechtlichen 
Sicherheit in größter Ausdehnung verliehen. (S. Hetenverfendangen.) Au die Bundes⸗ 
arte hatte in ihrem Minimum von Rechten für die Unterthanen, im Art. 12 zu der Beflimmung, 
daß Staaten von 300000 Seelen der möglichften ricgterlichen Selbfländigkeit wegen ein gemein⸗ 
ſchaftliches wohlbeſeztes Dberappellationdgericht bilden ſollten, noch außerdem jte allgemein 
verpflichtet, den Unterthanen auch das Recht ver Actenverfendung an deutſche Kacultäten zu ge= 
flatten, dieſen aljo das alte Zutrauen bewieſen. Jetzt dagegen entftand eine authentifche Aus— 
legung dieſes Grundgeſetzes, wodurch die völlig allgemeine Beſtimmung befchränft warb auf 
Civilſachen. Dies ſchien, abgeſehen von ver abfolut allgemeinen Fafſung der ertbeilten 
Rechtswohlthat in Art. 12 der Bundesacte, wenigfiend nad juriftifhen Principien doch nur 
fo geſchehen zu fönnen, daß die als Minimum verlicehene Wohlthat durch die Auslegung jegt 
mehr beſchränkt werde, als man früher glaubte, alfo nur fo, daß die Regierungen zu einer Zu= - 
laſſung ver Actenverjendung au in Briminal= und Polizeiſachen, wenn biefelbe nicht Tandes- 
geſetzlich befteht over eingeführt werben will, nicht gerade durch das Bundesgeſetz verpflichtet 
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fein follen. Diefe Auslegung erfolgte durch Bundesbeſchluß vom 13. Nov. 1834. Aber es 
ſchien keineswegs aus dieſem leviglich zur Begünftigung der Actenverfendung und des Rechts 
ber Unterthanen verbürgten Rehtöminimum nun umgekehrt eine Ungunft für jene und eine 
Beſchränkung für diefe abgeleitet werben zu Eönnen, ſowie eine Berpflihtung ver Negterungen, 
deutfchen Untertdanen die Actenverfendung jegt aus Bundespflicht und aus flaat8polizeilichen 
Gründen zu befhränfen. Dennoch flegte diefe Auslegung in einem Bundesbefchluffe vom 
5. Nov. 1835.17) Auch da, mo, wie in ben meiften jener Fleinen Staaten, vor dem Deutfchen 
Bunde und unabhängig von ihm die Bürger auf Actenverfendung ganz allgemein das Recht 
Hatten, da verlieren fie e8 jeßt gerade in ven wichtigften Proceffen, In den ftrafrechtlihen, in 
ſolchen, wo die politifhde Gewalt betheiligt iſt. 

Bekannt ift ferner das Bericht, melches überhaupt in Staat und Kirche ſonſt vie theologi- 
ſchen und juriflifhen Gutachten der Facultäten und die Schriften ver Gelehrten hatten. Cine 
achtungswerthe wiffenichuftliche Theorie und Gefegausleging bewährter Rechtsgelehrten war 
früher aud in den Reichsverhandlungen, überhaupt in allen völferrechtlihen und ſtaatsrecht⸗ 
lihen Verhandlungen in hohen Ehren. Nicht jo fehien dieſes da der Fall, mo infolge der Bun⸗ 
beögefege in mehreren Bundesſtaaten jelbft der Drud des Rechtsgutachtens der berühmteften 
Juriftenfacultäten unterfagtwurbe, der Druck, unternommen zur Bertheibigung und Ehrentettung 
Berfolgter und peinlid Angellagter. Es ſcheint auch felbft in Beziehung auf das Bundes: 
recht nicht ver Fall zu fein, nad) den wiederholten miöfälfigen Präftpialertlärungen in ven Ber- 
handlungen am Bundestage über fehriftftellerifche Autoritäten „‚bei ver nur ver hohen Bundes⸗ 
verfammlung zufteßenden Ausbildung des Bundesrechts“ 19), ſowie nach dem Bundesbeſchluſſe 
vom 11. Dec. 1823, $. 167. Hiernach erflärt die Verfammlung, „daß fie in Ihrer Mitte 
jenen neuen Bundeslehren und Theorien Beine auf die Bundesbeſchlüſſe einwirkende Autorität 
eftatten unb feiner Berufung auf viefelbe bei ihren Verhandlungen Raum geben werbe‘. 2%) 
hnlich erflärt der Beſchluß VI vom 28. Juni 1832, nachdem ſchon pie Schlußacte Art. 17 

beftimmte: „Die Bundesverſammlung ift berufen, zur Aufrechthaltung des wahren Sinns der 
Bundeöbeflimmungen, wenn über deren Auslegung Zweifel entflehen, dem Bunbeszwed gemäß 
zu erklaͤren“, noch weiter: „daß zu einer Auslegung der Bundesacte und Schlußacte mit recht: 
licher Wirkung nur allein und außfchließli ver Deutfche Bund berechtigt fei, welder biefes 
Recht durch die Bundesverfammlung ausübe.” Hiermit ift wol nicht blos das gemeint, daß 
der Bundesverſammlung das ausſchließliche Recht zuftehe, die dunkeln, doctrinell un⸗ 
auslegbaren Bundesgeſetze authentiſch auszulegen und dadurch innerhalb ihrer rechtlichen 
Schranken ein neues Geſetz für die Zukunft zu machen. Gs ſcheint auch gemeint zu fein, daß fie 
ein auoſchließliches Recht auf rechtlich wirkfame doctrinelle Auslegung habe. Es ift aber wol 
Har, daß das Bundesausträgalgericht uud Das Schiedsgericht mit rechtlicher Wirkung bie Bun 
deögefege auslegen in ihren Urtheilen. Und fann man wol annehmen, alle die einzelnen ſou⸗ 
veränen Regierungen, die Nation, bie Lanpflände, die Bürger, welche durch ein Bundesgefeg 
rechtliche Verpflichtungen oder Rechtsanfprüche erwarben, und die competenten Behdrben über 
dieſelben hätten nicht mehr das Recht, auf jenem rechtlichen Wege auch ihre rechtliche Überzeu- 
gung von dem Sinne jener Gefege, Rechte und Pflichten geltend und praktiſch wirkſam zu 
machen, an das Urtheil fachfundiger, unpartetifcher, gelehrter Auslegung und ein unparteliſches 
Schieds- oder anderes Gericht zu appellicen und zu fordern, daß bie richtige Auslegung auch 
diefer Geſetze geachtet werde? Ihr Mechtözuftann wäre ja alsdann aufgehoben, wenn bie ob⸗ 
jectiven, natürlich ſtets zmeifeitigen Rechtsverhältniſſe einer einfeltigen abfoluten Auslegungs⸗ 
gewalt nicht etwa eines partellofen Richters, ſondern einer ſelbſt rechtlich betheiligten Berfön- 
lichkeit unterworfen wären, wenn fie ruͤckwärts durch deren außfchließliches,, blos einfeitiges 
Auslegungsrecht ven beſtehenden Grundverträgen und Geſetzen reihtlih einen andern Sinn 
geben könnten, alö dieſelben haben. Jedes Rechtsverhältniß, ſelbſt gegen eine reihtliche Regierung, 
ift ja ein objectives, ein zweiſeitiges. So alt ald dad rechtliche Bewußtſein gefltteter Nationen 
ift der Sag, daß, wer objective heilige Rechtspflichten Haben foll, auch ebento objective heilige - 
Rechte haben muß. Nie kann man in einem Rechtsverhaͤltniſſe in ſolchem Zuſtande abfoluter, 

. blinder Gewalt, eined blindenl, urtheild- und wiverflannslofen, eines paffiven over ſtlaviſchen 
Gehorſams fein, daß einem fein Urtheil über fein Rechtsverhältniß zuftände. Auch dem eigenen 

18) ©. beide Befchlüffe in Meyer's Staatsarten, Bo. II, Fortfekung ©. 498, 
19) Klüber, Offentliches Recht, $. 69. 
20) Klüber, Onellenfammlung, ZXVI, 
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Souverän geftehen weder Die Stände, noch die Gerichte, noch die Staatsbürger ein ſolches ein- 

feitiges, ausſchließliches, abſolutes Doctrinelles Auslegungsrecht mit rechtlicher Gültigkeit über 
ihre Rechtsverhältniffe zu. Und eine ganze Nation, ihre fonneränen Fürſten und Volkoſtämme, 
ihre Landſtände und freien Bürger mit ihren Grundverträgen und all ihren Rechten follten 
einem ſolchen Zuftande unterworfen fein? Selbſt in ver dunkelſten Zeit hierarchiſcher Despotie 
war für die hierarchiſche päpftliche Weltberrichaft ſolches Recht nicht anerfannt, was doch Hier 
noch mit einigem Schein auf einen blinden Glauben, auf die aufgegebene Gewiljendfreiheit der 
Laien und die Injpiration des Gottes auf Erden Hätte gegründet werben fünnen. Bet einer 
edein Nation hat die Autorität fogar ſchwere Tactifche Verlegungen weniger zu ſcheuen als ſelbſt 
den Schein der Beleidigung alled Rechtsgefühls und Verftandes der Nation. 

2) Eine zweite Hauptverſchiedenheit des karlsbader Syſtems von dem wahren Syflem des 
Bundesrechts betrifft die einzelnen für einen freien nationalen Rechtszuſtand der deutſchen 
Nation zugelicherten Freiheitsrechte. 

3) Ein dritter Gegenfaß betrifft die dem Staatenbunde für diefe Rechte und für ven 
Bund felbft wefentliche und durch den Grundvertrag ausprüdli verbürgte Unabhängigkeit ver 
einzelnen Bundesſtaaten. 

Alle drei Verſchiedenheiten betreffen alſo den Rechtszuſtand der Nation, ber Bürger und 
der einzelnen Bunbesregierungen in Beziehung auf den Bund. Weisheit und Gerechtigkeit, 
die gemachten fchrecklichen wie die glücklihen Erfahrungen und edle Dankbarkeit hatten vie 
fämmilihen veutfhen Fürften zur feierlihen Anerkennung und Sanction einer freien oͤffent⸗ 
lihen Nationalmelnung und zu jenen Zufigerungen beftimmt. Sie hatten fie beftimmt, gegen 
zufünftige äußere und Innere Gefahren die deutſche Nation für immer zu ihren mädtigften 
und ſtärkſten Bundeögenoffen zu machen. Eingedenk der fürſtlichen Treue und ber theuer er: 
kauften Erfahrungen, daß jene Bundesgenoſſenſchaft nur dauern und Schug verleihen kann, 
wenn der Nation Recht und Ehre, ein wahrer, aljo ein fefter Rechtszufland und freie Sprache, 
wenn dadurch ihre Eriftenz und Einheit, ihre Kraft und Vaterlandsliebe verbürgt werben, und 
eingeben? ver Verderblichkeit der frühern Lehre, welche meinte, man koͤnne wol Nationen unb 
ihr Net im Frieden midachten und doch in jeder Gefahr fie zu patriotifch begeifterter Hälfe 
vereinigen, hatten jie auf bie zuvor bezeichnete Wetfe wenigftens die abfolut wefentlichften Be⸗ 
dingungen für ſolche Rechtsbefriedigung durch ven Bundesvertrag begründet. 

Zugleich aber hatte man, meil eine Vereinbarung über einen ſtaatsrechtlichen Bundesſtaat 
und feine großen Vortheile und Bürgſchaften für die befondern Regierungen unb bie Bürger 
unmoͤglich war, für beibe den einzig moͤglichen Erſatz, die einzige jegt noch fihere Bürgſchaft 
gefucht in ver Anerkennung der wahren Ratur eines Staatenbundes, in der ihm weſentlichen 
innern Souveränetät der Bundesflaaten und in ihrer freien wettelfernden Entwidelung ihrer 
Berfafiungen und Zuſtände. (S. oben VII.) 

Die Karlsbader und bie ihnen ähnlichen Beſchlüſſe aun find mit dieſen Grundſätzen nicht zu 
vereinigen. 

Die rechtliche Unmöglichkeit, irgendeinen dieſer Befchlüffe Durch die ſtaatsrechtlichen Begriffe 
der „innern Sicherheit und Ordnung oder des monarchiſchen Princips“ zu rechtfertigen, if 
bereit oben unter VIL und im Art. Belagerungsftand hinlänglich erwiefen. Folgt daraus, 
indem ein völferrechtliher Bund dieſes oder jenes vorausfegt, daß er au das Recht zu jeder 
freiheitsbeſchränkenden Wirkſamkeit für diefe Vorausfegung habe? Gewiß niemandem fällt-e# 
ein, daß eine mit einem fouveränen Erbfürften vereinigte Bundesgenoſſenſchaft, weil fie deſſen 
und jeiner Familie Leben vorausfegt, aud) bereihtigt werde, ſich im feine Diät zu mifihen. Ebenſo 
wenig entſteht auch wol deshalb, weil die Bundeshülfe gewiß Vermögen des Bundesſtaats vor: 
ausſetzt, ein Recht Der Bundesgenoſſen, feine Nationalöfonomie und feine Finanzen zu dirigiren. 

Ebenſo wenig aber als aus jener enunciativen Benennung ber Regierungen: fouveräne 
Fürften, läßt fih auch mol aus ber (völferrechrlihen) Natur und Zweckbeſtimmung des Bundes 
eine ſolche Cinmiſchung und Souveränetätsbeſchränkung ableiten. Vielmehr fcheint Daraus 
deren Gegentheil zu folgen. Wäre es denn wol nicht Die Aufhebung der voͤlkerrechtlichen Natur 
und bes erften Bundeszwecks nach ver Angabe der Schlußacte 6. 1, nämlich der Verbürgung der 
Unabhängigkeit und Integrität ver Bundeöftaaten, wenn nad fo vieleutigen ſchwankenden 
Principien der Bund fi) in das innere Staatsrecht berfelben einmifchte? Und auch die Ver⸗ 
bandlungen über den Bund fowie die Verhandlungen des Bundestags von 1819 ſprechen nicht 
für die Abſicht der Gründer des Bundes, ſich etwa ihre fürftlihen und monarchiſchen Rechte in 
ihren Innern Staatöverhältniffen durch Einmiſchung ver Bundeögewalt gegen ihre Untertha= ' 
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nen ſichern oder die jouveräne Freiheit zu den ſchoͤnſten Beweifen von Vertrauen und Liebe 
gegen ihre Untertanen, nämlich zu Anerfennungen diefer oder jener Berfaflungsrechte derſel⸗ 
ben, je nad) einer eimaigen entgegengefegten Theorie der Mehrheit der Bundesglieber über 
monarchiſches Prineip beſchränken zu laffen. . Sie enthalten vielmehr überall, 3.8. auch in 
jener Feſtſezung des Minimums von ſtändiſchen und Untertbanenrechten mit ausprüdlicher 
Hinzufügung der Freiheit des Mehreren, die Beweife einer ganz entgegengefegten Abfiht und 
Richtung. 

Wäre aber auch die Erhaltung eines monarchiſchen Princips und der Regierungsſouverä⸗ 
netät der Fürſten gegen ihre Stände Bundeszweck und Cinmiſchung ins innere Landesſtaats⸗ 
recht, alfo Aufhebung der vollftännigen Souveränetät des Staats und des Fürſten, für dieſen 
Zwed vefinitives Bundesrecht, fo folgte daraus wol doch felbft nicht einmal. eine ſolche Aus⸗ 
legung des monarchiſchen Princips, daß abfolut alle Staatögewalt im Oberhaupte vereinigt 
und dieſes nur bei Ausübung beſtimmter Rechte an eine landſtändiſche Mitwirkung gebunden 
fein koͤnne, wenngleich dabei eine ſehr gute ſtändiſche Verfaſſung möglich iſt. Es genügt bier 
ſchon die Erinnerung an das hiſtoriſche monarchiſche Printip in Deutſchland (ſ. Deutſches Landes⸗ 
ſtaatsrecht) und an die Souveränetät und Majeſtät des erſten Monarchen der Chriſtenheit, des 
deutſchen Kaiſers, und an die des Koͤnigs von England, der, wie jener, nur beſtimmte Präro⸗ 
gative oder Reſervatrechte hat und regelmäßig die Souveränetätsrechte mit dem ganzen Reiche 
oder Parlamente theilt. Bon diefem Reiche oder Barlamente bildeten und bilden beide nur ben 
erften und ben in der perfönlichen Souveränetätschre hHöcft bevorzugten Beſtandtheil. „Der 
König von Großbritannien‘ — fo erklärte nach dem Obigen die hannoveriſche Geſandtſchaft auf 
dem Wiener Congreſſe mit Zuflimmung ver Öfterreichifchen und preußischen Bevollmächtigten — 
‚if unleugbar ebenfo fouverän ald irgendein Fürft in Europe, und die Freiheiten feines Volks 
befeftigen feinen Thron, flatt ihn zu untergraben.“ Oſterreich nannte ſich fletd einen fouveränen 
Fürften und Herrn der brabantifchen Brovinzen, troß deren außerorbentlichften flänpifchen Rech⸗ 
ten. Weder nach dem reinen Wortfinn, noch nad dem politifchen und diplomatiſchen Sprachge⸗ 
brauche bezeichnet founeräne Gewalt etwas andered ald das, was nichts Höheres über ſich bat. 
Der Begriff fagt an fi darüber gar nichts, ob und wie ſolche hoͤchſte Gewalt durch Gemeinschaft 
ober fonftige Beichränfung und Theilung im Innern mehr ober minder ausgebehnt ober be- 
ſchränkt ſei. Deshalb Heift der König von England fouverän, jeder ber vielen franzoͤſiſchen 
Appelihöfe jouverän. Bei Zürflen und im viplomatifhen Sprachgebrauche bezeichnet fogar 
fowwerän gerade nur die äußere Unabhängigkeit, namentlich auch die von fremder Lehnsherr⸗ 
lichkeit. So begründete die ſchleswigſche Souveränetätäacte für ben Herzog und bad Land nur 
die Aufhebung ver päniichen Lehnsherrlichkeit, und wegen dieſer aufgehobenen Lehnsherrlichkeit 
nannte auch der Preßburger Friede Baiern, Würtemberg und Baden ſchon 1805 vor der Auf: 
hebung des Reich fouverän. 

Ein voͤlkerrechtlicher Bundesvertrag, der feine Glieder ald jouveran titulirt, denkt gerade nur 
an die äußere Souveraͤnetät von Fürſt, Staat und Berfaflung, und die Bundesacte 2, 4— 6,14 
und bie Schlußacte 2 bezeichnen ja wiederholt bie ſouveränen Staaten ala Glieder des Bundes, 
ſodaß gerade daB Gegentheil jener Auslegung aus viefer Bezeichnung gefolgert werben könnte, 
nämlich die Nicpteinmif hung und die Achtung der äußern Souveränetätdiefer Staaten. Gerade 
dieſe weſentlichſte Souveranrtät, welche Baiern und Würtemberg fiegreich gegen bie Bunbeö- 
einmifhung „als Recht und Stolz auch ihrer Bollskämme” und Bürger vertheibigten, wird 
nicht geſchützt, ſondern aufgehoben durch das Recht fremder Cinmiſchung unter fo weitgreifen- 
den vieldeutigen Titeln. 

Wenn zugleid) aus den beiden andern, noch vieldentigern und meiter umfaſſenden Begriffen 
einer flantsrechtlihen Muhe und Sicherheit vie Bundedgewalt mit Stimmenutehrheit abzu- 
faflende allgemeine Geſetze und militärifche Executionen verfelben ableiten dürfte, fo ſchiene une 

jeder Punkt des inneren Staatsrechte von ihr beflimmt und fo alle Selbſtändigkeit der Landeß⸗ 
verfaftungen und Regierungen, vollends aber ver Rechtszuſtand ver Bürger verlegt werben zu 
fönnen, ohne daß, fofern man mur einmal dad Recht ſelbſt zugibt, auch nur der Vorwurf einer 
ertennbaren Redtöwibrigkeit geltend zu machen wäre. Sorge für innere Ruhe und Sicherheit 
und für rechtmäßige Ordnung umfaßt ja den ganzen Staatszweck. Es handelt fih bier 
nicht um bie unbeftreitbaren voͤlkerrechtlichen Rechte und Gewaltbefugniffe des Bundes gegen 
die fouveränen Bundeögenofien für den Bundeszweck, noch auch un das Net des Bun: 
bes, auf den Vollzug der ausnahmsweiſen befondern Beftimmungen einzelner beflimmter 
garantirter Rechte zu dringen, fondern von Theorien über angebliche innere ſtaatsrechtliche 
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Dbergefeggebung und Oberregierung. Deshalb kann ich auch Darauf verzichten, alle bie 
tiefeingreifenden Veränderungen der ganzen Landeöverfaffung, der fürftlihen und der Unter- 
thanenrechte zu analyfiren, welche durd vie bier beftrittenen Beſchlüſſe entftanpen. Aber es 
fheint mir, daß bei der abfoluten Grenzenlofigfeit irgenveiner Stimmenmehrbeitögewalt 
fremder Regierungen und Minifter über die innern Staatöverhältniffe, wie Baiern und Wür- 
temberg vorausſahen, jelbft für die Regierungen ernſte Bedenken entfliehen, zumal für bie 
minder mächtigen. Ihrer Staaten Intereffen und flaatsrechtlide Grundſätze werben wol felten 
die der mädhtigern beflegen. Schiene aber das Umgekehrte ver Ball, fo wäre dev Eindrud auf bie 
Bürger vielleicht gleich bedenklich, ob dieſe glaubten, es gefchehe mit, oder ob fie glaubten, es 
geſchehe gegen ven Willen ihrer fouveränen Regenten. Vollends für bie linterthanen, melde 
von aller Mitwirkung und aller Rechtshülfe beifolden geheim berathenen Mapregeln ver eigenen 
oder fremden Regierungen über ihre Berfaffungdverträge und Rechte und Pflichten aus- 
geſchloſſen find, fchiene fehon in der Anerkennung folder Grundſätze die Gefährdung, ja die 
Aufhebung ihres Rechtszuſtandes zu liegen, au wenn die Anwendung nod fo ſchonend fein 
follte. Der durch die Berfaflung oder DieLandesgrundverträge und die Verfaſſungseide begrün- 
dete Rechtszuſtand beruht ja gerade darin, daß er nicht einſeitig vurch die Regierung allein oder 
ihre Verabredung mit Dritten oder auch durch dieſe verändert werde. Das hier beſtrittene Syſtem 
begründete und begründet in der That einen fortdauernden wahren Ausnahms- und Belage⸗ 
zungsftand für ganz Deutfchlann (f. Belagerungsftand). Will und bedarf man flaatöredht- 
licher Einwirkung des Bundes, ſo iſt die einzige rechtliche Moͤglichkeit die Verwandelung des 
voͤlkerrechtlichen Staatenbundes in ſtaatsrechtlichen Bundesſtaat mit Volksvertretung. Sie iſt 
für Nationalgeſetzgebung ebenſo nothwendig als für wahre Nationalvertheidigung. 

Zwei allgemeine Betrachtungen find hier nicht unwichtig. Die erſte iſt Die folgende. Wir 
Lönnen ed nach unferm Standpunkte natürlich nicht billigen, wenn eine Regierung einfeltig und 
vollends im Widerſpruche mit pofitiven Verfaflungsrechten über Sreiheit und Vermögen ihrer 
Bürger, wenn jle ohne deren Zuflimmung über bie Grundvertrags⸗ oder Verfaffungsrecte 
anders als grundvertragsweife verfügt, wenn fie despotiſch herrſcht. Doch wird dieſes Ber: 
Hältniß vielfacg gemildert durch alte perfönliche Bande ver Liebe und Anhänglichkeit, durch gegen 
feitige Beziehungen und Dienflleiftungen und vor allem durch das Gefühl der Einheit und 
Gemeinſchaftlichkeit der wichtigften Intereffen zwiſchen Fürft und Volk, kurz durch Liebe und 
BDertrauen. Denke man fi nun aber einmal ein ſolches einfeitiges, der Freiheit und ven Rechten 
der Bürger nachtheiliges Berfügen von einer Reihe von fremden Regierungen, entweber fo, daß 
ber eigene Regent fich freiwillig mit ihnen gegen dieſe Rechte feiner Unterthauen zu vereinbaren 
ſcheint, oder auch fo, daß er felbft gegen feine Wünfche nachgeben muß — wie fehr fallen Hier alle 
jene Milderungen hinweg, wie ganz anbere Befühle muß bier jede wirkliche oder vermeinte 
Verlegung erweden! Bei fremden Regierungen glaubt man an gar feine Gerechtigkeit. 

Eine andere nabeliegende Betrachtung iſt dieſe. Wenn eine große Nation in viele Einzel⸗ 
ſtaaten zerfplittert if, ohne daß, wie in ven altgriechiſchen, ſchweizeriſchen und amerifani- 
fhen Bunvesverfaflungen, die Mitwirkung bed Volks in einer Nationalrepräfentation vie 
Volksintereſſen, die Freiheit und die freie Entwickelung verbürgt, dann ıft, ähnlich wie ſelbſt 
vor Auflöfung des Reichs in Deutfchland , wo die einzelnen Staaten in ihrer innern Entwicke⸗ 
lung viel weniger von hemmenden Reichsbeſchlüſſen abhängig waren ald jegt von manden 
Bunbesbefchlüffen, ver natürliche freie Wetteifer ver Volkaſtämme und. Regierungen, ihre wett- 
eifernde freie Entwickelung in Berbindung mit ihrer innern Unabhängigkeit ver einzige Erſatz 
jener Mitfprache des Volks in ven Nationalangelegenheiten. 

Jener während des Deutſchen Reichs fo mohlthätige, ſpäter aber bereits durch dad eng 
verbündete Bolizeifoftem und nun noch mehr beſchränkte freie Wetteifer der verſchiedenen Regie— 
rungen, vermöge deſſen, wenn bier die Gewalt nievernrüdte, dort der nachbarliche Fürſt der 
Wahrheit, ver Nationalfreiheit und den: freien Fortſchritt ungehemmt die Bahnen eröffnete, 
vermoͤge deſſen in Holſtein Die Bernſtorff'ſche Verwaltung, in Baden Karl Friedrich, allen Mit⸗ 
ſtaaten meit vorauseilend, das Wort freigebend, den Dank und die Bewunderung ihres Volks, 
des deutſchen Valerlandes und Europas ernteten: dieſer freie Wetteifer, war er es nicht, der 
faſt allein die großen Nachtheile der Zerſplitterung der Nation in viele Staaten wenigſtens für 
die innere Entwickelung einigermaßen milderte, wenn er auch für die äußere Sicherung der 
Nation nicht aushelfen konnte? 

Vielleicht aber gibt man zwar unſere Grundanficht zu, daß nämlich ver Bundesgrundvertrag bie 
aus jenen Hauptgründen abgeleitete Aufhebung ver völferrehhtlihen Natur und Zweckbeſtim⸗ 
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mung ber fürftlihen und Landesſouveränetät durch eine geſetzgeberiſche Einmifchung des Bundes 
in die flaatörechtlihen Verhältniffe nicht wollte, widerſpricht aber dennoch unfern Folgerungen! 
Bielleiht entgegnet man: auch der wahre Bundeszweck einer rein völferrechtlihen Sicherung 
koͤnne durch innere Verhältniſſe Jeſtört werben, ed bedürfe infofern einer ſtaatsrechtlichen Ein⸗ 
wirkung. Aber auch bei jeder, namentlich auch bei der Heiligen Allianz, ja ſelbſt bei dem fried⸗ 
lichen Gleichgewichtsſyſteme iſt jenes der Fall. Eine verderbte innere Verfaſſung oder Verwal⸗ 
tung und Unruhen des einen Bundesſtaats koͤnnten die Erreichung des Bundeszwecks und 
auch die Ruhe des Nachbarſtaates gar ſehr gefährden. Aber die friedlichen bundesmäßigen 
Geſinnungen, Unterhandlungen, Schiedsgerichte, im äußerſten Nothfalle kriegeriſche Exe⸗ 
cutionsgewalt zur unmittelbaren Bewirkung der wahren völkerrechtlichen Bundespflicht und 
zur Abwehr rechtswidriger Störungen des äußern Friedens müſſen und werden hier helfen. 
Und jedenfalls dad Außerſte deſſen, was mit voͤlkerrechtlicher Unabhängigkeit Hier vereinbar 
if, enthalten Vorkehrungen für den Fall wahrer, gewaltfaner, die Nachbarſtaaten unmittelbar 
gefährdender Revolutionen mit der ausbrüdlichen Erklärung, dag, mit Ausnahme diefer Außer: 
fien Sälle eines bereitö vorhandenen wahren Nothſtandes für die Verbündeten, alle „Aufrecht⸗ 
haltung der innern Nuhe und Ordnung in den Bundesſtaaten den Regierungen derſelben allein 
zufteht‘‘, daß alfo auch der Bund dafür Feine Geſetze zu machen und zu exequiren hat (vgl. 
Schlußacte, Art.25—28). Wendet man dennoch ein, unfer Staatenbund forvere ein Mehreres, 
fordere jene ſtaatsrechtliche Cinmiſchung, fo denfe man zuerft, wie viele Befeitigung der an: 
geblichen Gefahren und Ruheſtörungen vielleicht allein nur in der echten Gonffquenz und treuen 
Grfüllung aller anerkannten Rechte liegen würbe. Jene bel alſo find ſchon darum auf amdere 
Weiſe zu entfernen, ald durch Einmiſchung in die innere Freiheit, als durch gejeglihe Beſchrän⸗ 
£ungen der Freiheit aller Staaten und Bürger, felbft der nicht ſtörenden. Sodann vergeffe man 
nicht, daß man den Vortheil der Cinmiſchung, daß ihr vorzüglich die minder mächtigen Staaten 
ven ebenfalld Hochwichtigen, ven eriten Bunbeszwed, die Unabhängigkeit, opfern, und daß, will 
man den Rechtszuſtand der Unterthanen niht aufheben, für jene Einmifhungen aud noch an⸗ 
dere Bedingungen eintreten mülfen. Man gründe alsdann, flatt eined Staatenbundes, einen 
wahren Bundesftaat mit feinen unvermeidlichen Confequenzen. Kein Zwed in freier Menſchen⸗ 
gejellihaft, auch nicht einmal der eigenen Regierung, ded eigenen Staates ift abjolut durchführ⸗ 
bar. Die Freiheit ift auch etwas werth. Wollte man aber die Natur und die weſentlichen Folgen 
beider Inſtitute des Bundesſtaats und des Staatenbunded aufgeben, fo würde man, ftatt Die 
Bortheile beider miteinander zu vereinigen, dieſe Vortheile felbit aufgeben, ihrer beiver Nad;: 
theile aber vereinigen und in die gefährlichiten Widerſprüche und Verwickelungen, niemald 
aber zu einem befriebigten fichern Zuftande für die Regierungen und die Bürger gelangen. 
(S. Bund.) 

Beftätigt hat ed übrigens jchon jegt die Erfahrung, daß man aud vom Standpunkte der 
dem Stantenbunde widerflreitenden Grundprincipien jener bundesgefeplichen Vorſorge für jene 
ſtaatsrechtlichen Hauptzwecke ſich fehr natürlich überall ebenfo wie bei ver Beſchränkung der 
Preßfreiheit Schritt für Schritt immer weiter zu Beflimmungen über innere ſtaatsrechtliche 
Berhältniffe, Rechte und Pflichten der Regierungen und Bürger fortgezogen fühlte. 21) Selbit 
eine Gewalt zu den folgenreihften unmittelbaren Verwaltungs: und Strafacten über die Vet: 
bältniffe und Bürger der Bundesftaaten und, was die Iegtern wenigiteng betrifft, ohne Verhör 
und Vertheidigung derfelben erhielt durch die Karlsbader Befchlüffe die völferrehtlie Bundes: 
gemwalt in Beziehung auf Unterprüdungen von Zeitungen und Zeitſchriften und Die Inter: 
dictionen gegen ihre Nebactoren. Die fouveränen Regenten aber werben, wie jonft nur Unter: 
thanen, dem völferrechtlichen Bunde verantwortlich erklärt. Überall greifen die vor 1848 all- 
wählich angebäuften, in dieſem Jahre als verfaflungswiorig und nichtig aufgehobenen , fpäter 
beliebig wieder geltend gemachten Ausnahmegejege in die weſentlichſten Verfaſſungs-, 
Gefeggebungs- und Verwaltungsrechte ein. So namentlich jene Beſchlüſſe über Steuerver: 
weigerung, welche dieſes urältefte, allgemeinfte ftändifche Necht weſentlich beſchränken, ja die 
vielleicht nach der befchworenen landesverfaſſungsmäßigen Überzeugung gejchehene Ausübung 
deflelben ald das, was es an fih nimmermehr ift, ald Aufruhr und Hochverrath bezeich: 

21) Vgl. Klüber, Ouellenfammlung (1833), ©. 13, 33, 35, 65, 70, 87, und Meyer, Staatsacten 
für Geſchichte und öffentliches Recht des Deutfchen Bundes, Fortſetzung zu Thl. II (1840), ©. 427, 
491, 498, 499, 506, 507, 541, 552. 
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nen. Und zu diefen Öffentlich bekannt gemachten Beſchlüfſen kamen traurigfterweife nah und 
nach noch, wer kann fagen, welche und wie viele, urfprünglich nicht Öffentliche. - Nur zufällig 
erfuhr die Nation oft lange hintennach, Daß dieſe oder jene der wihtigften Beflimmungen über 
ihre Rechte, wie die Verbote der Cenſurlücken oder auch der franzöjifchen und engliſchen Zeitun= 

gen oder der Nachrichten über Verhaftungen und Proceffe politifh Verdächtiger, über vie Mit: 
theilung der Nachrichten über die öffentlichen ftänbifhen Verhandlungen, mie die Verbote 
beflimmter Länder für die Handwerker, beftimmmter Univerfitäten für Studirende, auf geheimen 
Regierungdvereinbarungen beruhen. Zuerſt von Amerika herüber erhielt die Nation Kunde 
und Mittbeilung der unglücjeligen geheimen Beichlüffe der deutſchen Regierungen in ber 
Wiener Minifterialconferenz vom 12. Juni 183422), welche unter dem Siegel „‚ver firengften 
Geheimhaltung“, alfo ohne alles Wiffen und Einwilligen ihrer Landſtände und Bürger über 
die innern ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe ihrer „felbftändigen” Staaten verfügten und die aller- 
wichtigſten grundvertragsmäßigen beſchworenen Verfafſungsrechte der Stände und der Bürger 
vielfach aufhoben und befchränften, ja ihre etwaige Berufung auf Verfaflungseide und die un— 
abhängige Juſtiz noch beſonders befeitigien, in welchen endlich die Minifter der conftitutionellen 
Staaten ſich mit den fremden abfoluten Regierungen, welche bereitö mehrfach ihren Haß gegen 
eonftitutionelle Verfafſung officiell ausgeſprochen Hatten, ſämmtlich „die treue Einhaltung 
eines für alle wichtigen Regierungsangelegenheiten geheim verabredeten gemeinfamen Ganges 
feierlich zufagten‘‘.22) So weit führen endlich die Gonfequenzen der erſten Abweihungen von 
der voͤlkerrechtlichen Natur unſeres jetigen Bundes, ber erften Rechtsunterdrückungen! 

Den Rechten aller deutihen Regierungen drohen, wenn fie die fittliche Achtung dieſer Rechte 
nicht zu bewahren wiffen, mehrfache Gefahren, von Auswärtigen, von einzelnen Bundesgenofſen 
und von innern Verfhmörungen und MRevolutionen. Das Sefährlichfte für fie würde es jeden⸗ 
falls fein, wenn fie felbft durch Nechtöverahtung und Verſchwörungen gegen bie Rechte ihres 
Volkes deſſen Rechtsachtung gegen ſich untergraben, wenn fie abſolut unnatürlihe Zuſtände 
begründen und fefthalten wollten. Werben mol zum zweiten male Gefahren wie die von 1848 
burd die äußerften Bemühungen ber gemäßigten Freiheitsfreunde überwunden werben? Und 
die Verlegungen, welche vor der Auflöfung des Bundes die gefährliche Stimmung hervorriefen 
und fo viele verzweifelte Schritte zu rechtfertigen ſchienen, waren fie nicht geringer und ent⸗ 
ſchuldbarer als die ſchon jegt nad) der unveränderten Wiederherſtellung eingetretenen ? 

Gewiß ift jedenfalls, daß die Kraft und Gefunpheit menfchlicher Inftitute nur mit Gar 
monie, Conſequenz und Gerechtigkeit befteht. Und dieſe fordern in Beziehung auf Bunbesein: 
richtungen überhaupt: entweder da, wo er begründet werden Eann, den flaatdrechtlihen Bun: 
deöftaat mit Nationalrepräfentation, oder wo fie, wie zur Zeit der @ingehung des Deutichen 
Bundes, nicht zu erreichen find, den völferrehtlihen Staatenbund, wie ihn Die Bun desacte 
wollte, nämlich mit der innern Souveränetät der Verfaſſungen und Regierungen, und in beiden 
Fällen moͤglichſt folgerichtige Durchführung, alfo Beſeitigung der Ausnahmemaßregeln, Beſei⸗ 
tigung abſolut unnatürlicher, unerträglicher Zuſtände. 

Stark und in innern und äußern Gefahren unerſchütterlich wird fi ein politiſches Syſtem 
nur In dem Grabe bewähren, als e8 feiner Natur getreu nd harmonisch bleibt und den Gefüh—⸗ 
len und Rechten der Nation entfprict. 

Sollte aber irgendjemand die in diefem und dem ihn ergänzenden Artifel Belage⸗ 
rungsſtand gegebene wohlmeinende Darftellung unferd deutſchen Rechtszuſtandes zu offen: 
herzig finden, ven bitten wir zu erwägen, ob wol die deutichen Revolutionen im Jahre 
1848 möglich waren, wenn, flatt der dad Recht verſchweigenden und das Unrecht beſchönigenden 
Darftellungen weitaus der Mehrzahl unierer Bubliciften, vielmehr alle dad wirflihe Recht 
und Unrecht ebenfo offen dargeftellt hätten wie der Verfafler (foweit e8 die Cenſur zuließ) ſeit 
feiner Schrift für Nationalvepräfentation im Sabre 1814 und feiner Motion für Bundesreform 
im Jahre 1831? Melder. 

Deutfcher Bund feit 1848, Deutſche Rationalverfammlung, Deutige Reform 
u. ſ. w., f. Rationalpolitifhe Bewegung in Deutichland feit 1848, in welchem Artifel die 
neuern deutfhen Angelegenheiten in Zuſammenhange abgehandelt find. 

22) Dgl. hierüber Welcker's oben citirte Wichtige Urfunden für den Rechtszuftand der deutſchen 
tion, 
23) ©. bie vorige Note und auch Meyer’s Stantsarten, Fortfegung 1840, ©. 485. 
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Dentfche Bundeskriegsverfaſſung. Die deutiche Bundeskriegsverfaſſung pflegt als 
die am meiften entwidelte organifche Ginrichtung des Deutjchen Bundes betrachter zu werben, 
und in gewiſſen Sinne ift dies auch richtig, beſonders wenn man nicht den Maßftab einer abſo⸗ 
Iutern Vollkommenheit, von welcher fie noch weit entfernt fein dürfte, an diefelbe anlegt. 
Unleugbar ift aber foviel, daß eine Vergleihung derfelben mit der Kriegsverfaffung des vor= 
maligen Deutichen Reichs ſehr zu ihrem Vortheil ausfällt, ja man darf fagen, fie in einer. 
über allen Vergleich erhabenen glänzenden Geftalt hervortreten läßt, wenn auch manche zu ben 
allgemeinen Umrifſen und weſentlichen Beftimmungen verfelben gehörige Feflfegungen an die 
Schwächen der Neichöfriegsverfaflung erinnern, injofern der befonvders feit dem 17. Jahr⸗ 
hundert mehr und mehr zu einer bloßen Confoͤderation mit einem fogenannten Oberhaupte ſich 
auflöfende Reichsköörper vorzügli in ven auswärtigen Beziehungen feine die Einheit und 
Kraftdes Reichs verbürgenven Einrichtungen mehr vertragen Fonnte. Bewährt hat jich aber bie 
deutſche Bundedfriegsverfaffung bisjegt noch nicht, indem Deutichland feit ihrer Begründung 
und theilweifen Reviſion fih noch nicht in einem ſolchen Kriegszuftande befunden bat, bei 
welchem die die Aufftellung, Führung und Operation des gefammten Bundesheers betreffenden 
Beſtimmungen hätten zur Anwendung kommen können, weshalb denn aud) bei der jüngſt in ven 
Bordergrund-getretenen, ben drohenden Gewitterwolken am europäifchen Horizont gegenüber 
hochwichtigen Frage über die Nothwendigkeit einer purchgreifendern Revilton der Bundeskriegs— 
verfaflung im Interefie der Gefammtheit und nad den nothwendigen Vorbedingungen einer 
fräftigen, Erfolg verbürgenden Kriegführung gar nicht mit den ihrer Natur nad) durchſchla⸗ 
gemditen Gründen, nämlich folden, die der gemachten Erfahrung entlehnt waren, Beweis ge- 
führt werben konnte! | | 

Entwickelt ift die deutſche Bundesfriegäverfaflung in den eigentlichen Rebensiragen nur theo⸗ 
retiſch auf dem Papier. Ob pie Theorie, auf der ſie beruht, einerichtige und fürdie Praxis braud: 
bare fei, ift ein no ungeldfte8 Broblem. Gegen ihre Richtigkeit werden von der einen Seite die 
gewidhtigften Zweifel erhoben, während fle von der andern Seite, d. h. von derjenigen, welche 
vor jedem von den Particularfouveränetäten zu bringenden Opfer zurückſchreckt, als eine in 
ihren Grundlagen vortreffliche gepriejen wird, die fich auch in der Anwendung gewiß bewähren 
merbe, wenn nıan fie iur allerfeitö mit gutem Willen zur Ausführung bringe. Ein Urtheil in 
diefer für Deutfchland hochwichtigen Controverſe wird jich aber erft füllen laffen, wenn wir 
nähere Kenntniß von ven Beſtimmungen ver deutſchen Bundeskriegsverfaffung genonmen ba= 
ben, hinſichtlich deren ſich nur zu oft eine große linfenntniß bemerkbar gemadt hat und zwar 
auch da, mo man eine gründlichere Wiffenihaft der Sache vorauszuſetzen berechtigt wäre. Die 
Schuld davon liegt aud bier wefentlich darin, daß bie ganze deutſche Bunbeöverfaflung jeder 
wahrhaft nationalen Baſis entbehrt, weshalb die große Maſſe des deutichen Volkes ihr ohne 
lebenbigere8 Interefie ven Rüden zugefehrt und faft alle Schöpfungen des Bundestags, die ihm 
nicht unmittelbar Markt und Bein berührten, als ihm völlig fremde betrachtet hat. Auch Dies 
muß aber, wenn wir zu beſſern Zuftänden in Deutichland kommen follen, anderd werben. Das 
deutſche Volk muß jich innerhalb feiner vorhandenen flaatlihen Bliederungen den Antheil errin= 
gen, der Ihm bisjegt in Betreff der allgemeinen veutfhen Angelegenheiten traurigermeije vor: 
enthalten worden ift. Die deutſchen Kammern oder Stände müflen der Reihe nad) die Frage 
ins Auge faflen und diejenigen Reformen beantragen, die fie im Intereffe des Ganzen jowol ala 
der davon unzertrennlichen Seldfterhaltung der einzelnen Theile von Deutichland fürnothmendig 
erachten, dabei abernicht glauben, daß ſie alles ober etwas Großes gethan haben, wenn fie an 
dem Militärbudget des einzelnen Staates eine Erſparung oder Herabjegung durchgeſetzt haben. 

Bei der nähern Betrachtung der deutſchen Bunvesfriegsverfaffung werden wir drei Ab- 
ſchnitte zu machen haben, nämlich: 1. Die Geſchichte ihrer Entfiehung und weitern Entwickelung; 
H. die gegenwärtige Geftaltung; II. die Gebrechen und die Reform verjelben. 

1) Bgl. darüber befonders (von Blum’s) Bragmatifche Erörterung der Grundſätze ber beutichen Reiches 
friegsverfaffung (Branffurt und Leipzig 1795); Das deutſche Staatefriegsrecht (1796), Th. J, und über 
bie Anderungen bes den lepten Nagel zum Sarge bes deutſchen Reichsförpers einfchlagenden Reichsdeputa- 
tione=Hauptichluffes von 1803: &eih, Lehrbuch des deutfchen Staatsrechts (zweite Auflage, Göttingen 
1805), $. 250 fg. Vgl. damit die überfichtliche Darfteilung der Bundesfriegeverfaflung (vor der par⸗ 
tiellen Revifion von 1855) in H. A. Zachariä, Deutfches Staats» und Bundesrecht (zweite Auflage, 
Göttingen 1854), Thl. II, $. 288 fg. 5 

3l” 
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1. Die Geſchichte der Entſtehung und weitern Entwidelung der Kriegs— 
verfaffung des Deutfhen Bundes. Der Deutſche Bund trat mit.dem Abſchluß der 
Bundedacte als eine die deutſchen fouveränen Fürften und Freien Städte umfaſſende politiiche 
Geſammtmacht in das europäifche Staatenfoften ein, und ed war Damit entſchieden und außer- 
dem durch die Zweckbeſtimmung des Bundes (Art. 2 der Bundebacte) gegeben, daß ihm alle 
Rechte und Befugnifle zuftändig fein müßten, welde dad Völkerrecht einer jouveränen Macht 
in den auswärtigen Beziehungen zufpridht. Dazu gehört vorzugämeife und vor allem auch das 
völkerrechtliche Kriegsrecht, obwol fi der Bund, gemäp feiner Zweckbeſtimmung, auf Notb- 

wehr⸗ ober Vertheidigungskriege beihränfen mußte, was aber natürlich nicht fo viel heißen 
follte, al8 müfle er ſchon wirklich angegriffen fein, bevor er von feinem Kriegsrecht Gebraud 
machen dürfe. Aber nicht blos vie Erhaltung der äußern; fondern auch die der innern Sicher⸗ 
heit Deutſchlands ſchloß die Nothwendigkeit der organiſchen Cinridtung der militärifchen 
Verhältnifſe des Bundes in ji, medhalb au Art. 10 der Deutſchen Bunbesacte, nächſt der 
Abfaſſung der Grundgeſetze, deflen organifche Einrichtung in Nüdjicht auf feine auswärtigen, 
militärifhen und innern Berhältniffe ver Bundesverfammlung als dad zuerſt in Augriff zu 
nehmende Gefhäft zumwies, und Art. 11, melder die eigentliche grunngeiegliche Bafis für die 
ganze Bundedfriegdverfaflung bildet, vem Bunde ausdrücklich dad Kriegorecht zuſprach, indem 
er alle Bundesgliever verpflichtete, „bei einmal erklärten Bundeskriege weder einjeitig Unter⸗ 
handlungen mit dem Feinde einzugehen, noch einfeitig Waffenſtillſtand over Frieden zu ſchließen“ 

Werfen wir aber, ehe wir weiter gehen, einen Blick noch zurück auf die dem Abſchluß der 
Bundesacte vorausgegangenen Verhandlungen, fo liefern fle manches, was nicht ohne Intereſſe 
iſt. Bekannt iſt, daß noch vor der förmlichen Eröffnung des Wiener Congreffes Oſterreich, 
Preußen, Baiern, Hannover und Würtemberg am 14. Oct. 1814 zu einem ſogenannten Deut: 
[hen Comité zufammengetreten waren und fi) in eigenmädhtiger Weife dad Hecht beilegten, die 
zukünftige Verfaffung Deutſchlands feflzuftellen und ven übrigen fouveränen Fürſten und’ ven 
Freien Städten, „pie jich Durch ihre mit den verbündeten Mächten gefchloffenen Verträge zum 
voraus denjenigen Beltimmungen unterworfen hätten, weiche die zur Erhaltung der deutſchen 
Freiheit (!) definitiv feftzufegende Oronung der Dinge erfordern würde“, dad Geſetz zu Dictiren, 
auch daſſelbe „durch einftimmiges und fräftiges Zufammenhalten‘ gegen ihre „Mitſtände“ 
durchzuführen.?) In diefem Gomitd, welchem von Oſterreich und Preußen der Entwurf von 
zwölf Punkten oder Artikeln?) zur Deliberation unterbreitet wurde, fand alsbald der neunte 
Artikel, welcher allen Bunveöftaaten, vie feine Länder außerhalb Deutichland beſäßen, das 
eigene Kriegsrecht ganz entzog und ihnen keine darauf Bezug habenden Bünpniffe und Subfidien: 
verträge ohne Zuſtimmung des Bundes geftattete, entfchienenen Widerſpruch bei Baiern, welches 
durchaus Die Befugniffe einer Großmacht in Anfprud nahm, und bei Würtemberg, welches ſfich 
überhaupt Feine Beſchränkung feiner Souveränetät gefallen laſſen wollte und fi ſchier darüber 
verwunderte, daß nıan „aus verſchiedenen Völferfchaften, 3. B. Preußen und Baiern, jo zu 
jagen eine Nation fhaffen molle” ; wogegen die Bevollmächtigten von Ofterreih, Preußen und 
Hannover einftimmig erklärten, wie fie.ed für durchaus nothwendig zur Erreihung der Zwecke 
des Bundes anfehen müßten, auf jenen Grundfag zu beftehen. Doc wurde Fürſt Wrede auf: 
geforbert, für die nächfte Sigung reinen Entwurf zu einer Redaction zu machen, welche, ohne 
der Erreichung des Hauptzwecks des Bundes entgegenzuftehen,, ſolche Modificationen enthalte, 
die felbige Baiern und den übrigen Staaten annehmlid maden könnten und das Intereſſe dei 
Ganzen mit dem Interefle des einzelnen Theils vereinigten. *) Zugleih wurde auf Vorſchlag 

2) &. das erſte Protokoll des Comite für die deutfchen Angelegenheiten vom 14. Ort. 1814, in Klö⸗ 
ber’s Acten des Wiener Gongrefies, H, 70 fg. 

3) Abgebrudt in Klüber's Acten, Bd. I, Heft I, ©. 57 fg. Diefer Entwurf gab den am Gemitt 
betheiligten Staaten als fogenannten Kreisoberften ausfchlieglich (Art. 5) die Leitung der execuriver 
Gewalt des Bundes, die Vertretung befielben nach aufen und die Entfcheidung über Krieg und Frieden. 
auch (Art. 8, lit. c) „die höchfte Aufficht über das Kriegswefen ihrer Kreife‘'. Oſterreich und PBres: 
Ben follten je zwei Stimmen im Rathe der Kreisoberften haben, bie übrigen nur je eine Stimme. Der 
Ausftellung des Fürften von Wrebe wider diefe Stimmvertheilung wurde damals von Ofterreich und 
Preußen ſchon entgegengefegt, daß eine Großmacht fich nicht ‚„‚majorifiren‘‘ laſſen fünne, ober wie eg im 
zweiten Protufoll vom 16. Det. heißt, „daß ihnen nicht zugemuthet werden könne, ſich in;Hinficht wer 
Angelegenheiten des Kriegs und Friedens von der Majorität ber übrigen Stände bependent zu machen“. 
Klüber, a. a. O., II, 81, 82. 

4) Bgl. das dritte Protokoll vom 20. Oct. 1814; Klüber, Acten, II, 83 fy., befondere ©.85 fg. 
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des Kürten. Staatöfanzlerö v. Hardenberg beſchlofſen, zur Erörterung der Punkte, welche vie 
fünftige Militärverfaflung in Deutſchland betreffen, ein eigenes Comite ſachkundiger Münner 
nieberzufegen, welches jich jedoch nur mit den von dem jetzigen Gomite (der fünf Höfe) zu feiner 
Erörterung geftellten Punkten zu befchäftigen habe.5) Infolge Hiervon übergab Fürſt Wrede 
in der nächſten Gomitefigung vom 22. Det. 18146) einen Anlage A. zum Protofoll der vierten 
Sigung bildenden Entwurf der Gegenftände, worüber ber Militärausfchuß berathichlagen 
folle?), deſſen Faſſung offenbar, im Gegenfag zu den Principien der zwölf Deliberationspunfte, 
von einer Anſchauung der zufünftigen Verfaffung Deutſchlands vietirt war, welche beim Ab- 
ſchluß der Bundesacte mehr over weniger maßgebend geblieben ift. „Votzügliche Berathungs- 
gegenflände des ſich bildenden Militärausfchufles”, beißt es in dieſem bairifchen Entinurf, 
„dürften die Kragen fein: a) Wie foll ji die künftige Bundesarmee bilden? b) In welchen 
Waffengattungen ſollen die Armeecorps jedes Kreiſes auf dem Sammelplage ericheinen ? c) Wie 
fol jedes Armeecorps in Hinficht ſeines Generalſtabs organifirt fein, damit diefer auch zum 
Ganzen, nämlich zu den Verfügungen des oberſten Befehlshabers beiwirken fünne? d) Wer 
ſoll der oberſte Befehlshaber fein? e) Wie weit dehnt ſich deſſen Gewalt über die gefammten 
Bundeötruppen aus? f) Welche Statthalter und Kommandanten von Feſtungen müffen von 
bem Tage, wo der Bundesrath eine Kriegserflärung angenommen oder gegeben bat, bie unmit- 
telbaren Befehle des oberſten Befehlähabers der Armee befolgen? g) Wer tritt an die Stelle 
des oberften Befehlshabers, wenn diefer vor dem Feinde bleibt oder ſchnell ftirbt, bi8 der Bun⸗ 
desrath ober die tolchen bildenden Souveräne über die Wahl eines neuen oberſten Befehls- 
habers übereingefommen find?” Außerdem wurden vom Fürften Wrede für das Comite der 
fünf Höfe felbft folgende militärifche Berathfhlagungsgegenftände proponirt: „a) Wie fönnen 
die deutſchen Bundesſtaaten bedroht, angegriffen und vertheidigt werben? b) Welche Mittel 
ftehen ihnen zu &ebote, und wie jollen je angewendet werpen, wenn die bentfchen Bundes- 
flaaten angriffsieife zu Werke gehen? c) Welches find die Beftungen, Klüffe, vie zur Verthei⸗ 
digung der Angriffölinie dienen? d) Wie follen fih die Bundesarmeen in erfter, zmeiter und 
dritter Linie aufftellen? e) Welche Mittel werden den oberften Feldherrn eingeräumt oder 
ftiehen ihm zu Gebote, wenn er, außer den ihm angewieſenen Streitkräften, zur Erreichung 
eines großen Zwecks fihneller außerorventlicher Hülfe bedarf?“ In Verbindung hiermit wur: 
den noch verſchiedene andere für die Kriegführnng Deutſchlands, reip. feine wirkſame Verthei⸗ 
bigung bei Angriffen von Weſten, Often, Norden oder Süden bedeutende Fragen aufgeiwor: 
fen, die wir bier übergehen, weil ſie mehr bie Operationsbaſis als die Kriegsverfaſſung 
betreffen und, wie der Antragfteller jelbft erkannte, bei der damaligen Lage der Dinge, indbe- 
fondere der noch nicht Teftgeftellten Grenze des deutſchen Bundesgebiets, jich darauf noch feine 
Seftimmite Antwort ertbeilen Tiep. 

Indem wir die weitern Berathungen des Gomite der fünf veutfchen Souveräne, die theil: 
weise ebenſo intereffant find, als fie andererſeits öfters einen hoͤchſt widerlichen Eindrud maden, 
übergeben nüflen, weil fie befanntermaßen vefultatloß geblieben find) und mit der befannten 
merkwirrbigen Note der 29 vereinigten deutſchen Bürften und Städte vom 16. Nov. 1814 
abgebrochen wurnen, geben wir jogleidh zu den fogenannten gemeinfanen Conferenzen der deut: 
ſchen Bunveöflaaten über, welche (ohne Betheiligung von Würtemberg und eigentlich auch von 
Baden) vom 23. Mai bis 8. Juni 1815 gehalten wurden und zum Abſchluß der Deutichen 
Bundedacte geführt haben. Mir fönnen und aber, da fle für die zufünftige Kriegsverfaſſung 
Des Bundes nur wenig darbieten, auf folgende Bemerkungen befchränfen. Der von Ofterreich 
und Preußen in ber erfien Gonferenz; vom 23. Mai 1815 vorgelegte, auf dem Prineip der 
qualitativen Gleichheit ver Nechte und Pflichten ſämmtlicher Bunvesglieder beruhende Entwurf 
wied auch fhon in Art. 7 (entſprechend Urt. 10 der Bundesacte) die Abfaffung der Grund⸗ 

gefeße ded Bundes und beflen organifche Einrichtung in Rückſicht auf feine auswärtigen, mili⸗ 
täriſchen und innern Verhältnifie der Bundesverfanmlung zu und gab in Art. 9 Diejenigen 
Beftimmungen, welche in etwas abgefürzter Form in Art. 11 der Bundesacte aufgenommen 
worden find.) Gerügt wurde freilih: „Wird in der erften Urkunde des Bundes das bisher 

‘5) Klüber, a. a. O., ©. 89. 
6) Klüber, a. a. O., ©. 103 fg. 
7) Abgedruckt bei Klüber, a. a. O., ©. 110 fg. 
8) Bol. Klüber, a. a. D., II, 114, 116 fg., 128, 124 fg., 130-198. 
9) Die Berhandlun en über Art. 9, refp. 11 ſ. bei Klüber, a. a. O. ©. 423 für 431, 456 fg., 

485 fg., 499 fg., 532 1y. 
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ganz ausgelaffene Vertheidigungsweſen nicht vermißt werden?‘ 10) Allein auch in dieſer Hin⸗ 
jicht wurde die nothwendige Gile des Abſchluſſes der Bundesacte ald genügenver Entſchuldi⸗ 
gungsgrund betrachtet. 

Durch Art. 10 der Bundesacte war alſo die Berathung und Feſtſtellung der militäri⸗ 
ſchen Verhälmiſſe oder der Kriegsverfaſſung des Deutſchen Bundes der Bundesverſammlung 
zugewieſen und als an dieſelbe gelangt zu betrachten. Died erkannte ſpäter auch die Bundes: 
verſammlung ſelbſt an, indem fie die militäriſchen Verhältniſſe zum dritten Berathungsgegen⸗ 
ſtand machte und auf Grund des betreffenden Commiſſionsvortrags über die Reihenfolge ber 
Geſchäfte 11 dabei drei Hauptpunfte unterſchied: 1) die Matrikel, welche ven Befammtbetrag 
der Leiftungen an Mannſchaft und Gelv und die verhältnigmäßige Vertheilung derfelben unter 
die einzelnen Bunvedflaaten feſtſetzen follte; 2) die Kriegsveriaflung ; 3) die Bundes: 
feftungen. Auf die Verhandlungen über die Matrifel, obgleich dieſe die Baſis ver Gontingent- 
ftellungen bilvet, gehen wir hier nicht näher ein; was zur Geſchichte des Bundesfeſtungsweſens 
gehört, wird unten, wo fpeciell von diefem zu handeln ift, näher hervorgehoben werben. & 
bleiben mithin hier nur die zur Kriegöverfailung im engern Sinne gehörigen Berhanplumgen 
zur überjihtlihen Betrachtung übrig. 12) 

Dieje Verhandlungen begannen mit der Vorlage eines Entwurf der Grundzüge für bie 
militärifchen Verhältniffe ded Bundes in der dritten Sigung ded Jahres 1818 (19. Ian.) 
feitens des dflerreihiichen Präſidialgeſandten, wobei von Oſterreich für nothwendig er: 
achtet wurde, daB fogleih zwei Geſichtspunkte „rein und deutlich” ausgefprocdhen würden, 
nämlich 1) die vollkommenſte Würdigung der Souveränetät der Staaten, welche ven Bund 
bilden; 2) die ausgedehnteſte Nückjicht auf Anwendung eined feinem Zwed in rein militäriider 
Beziehung vollfonneen entfprehenden, in feinen Refultaten gehörig wirffamen Vertheidigungs⸗ 
foftemd der Geſammtheit der Bunvesftaaten. Es läßt ſich denken, daß bie „reine und Deutliche" 
Hervorhebung ded erſten Gejichtöpunftes von den auf ihre Souveränetät eiferfüchtigen Stanten 
mit Befrierigung aufgenommen werden mußte. Wander mochte fi aber auch wol des Gedan⸗ 
kens nicht erwehren, daß es doch ein ſehr ſchweres, wenn nicht unlödbares Problem fein dürfte, 
Die „ausgedehnteſte“ Rückſicht auf ein wirkiames Vertheidigungsſyſtem mit der „vollkommen: 
ſten“ Würdigung der Souveränetät in Einklang zu bringen. Der öfterreihiihe Entwurf 
unterfhied neun Hauptpunfte: I. Zweck einer Militärverfafjung des Deutfchen Bundes. Dieſer 
beziehe ſich leniglid) auf die Behauptung ver politifhen Selbftändigfeit gegen das Ausland, va 
die Erhaltung der innern Ruhe durch die Armeen und Truppen der einzelnen Staaten gewähr⸗ 
feiftet fei. II. Bildung des Bundesheer blos aus den Gontingenten ver einzelnen Staaten 
(ftehenvden Truppen und Xandwehren). HI. Der Friedensſtand des Bundesheers. Diefer ſollte 
120000 Dann ftehendes Heer betragen und zwar 96000 Mann Fußvolk, 18000 Daun 
Reiterei, 6000 Mann Xrtilferiften, Pionniere u. ſ.w.; auf je 1000 Mann des ſtehenden ‚Heeres 
5 Gejhüge. Beſtimmungen über Ausübung einer Gontrole und Auffichtöreht des Bundes 
würden vorbehalten. IV. Der Kriegäftann jolle 2 Proc. der Bevölkerung der Bundes⸗ 
flanten für das active Heer und 1 Proc. für Erſatzmannſchaften und Feſtungsbeſatz ungen 
umfafjen. Die Dienftzeit beim ſtehenden Heere und der Landwehr hätten die Geſetze jedes Lan- 
des zu beftimmen; es fei jedoch zu wünſchen, daß Darin feine zu auftallende Verſchiedenheit 
zwiichen den Bundesſtaaten eintrete. V. Der Oberfeldherr folle von den Bundesflaate ernannt 
werben, welchen: der Bund durd Mehrheit ver Stimmen died anbeimgegeben, und vom Bunde 
beftätigt werden. Der Oberfeldherr müſſe, um eine Garantie feiner Tüchtigfeit zu Haben, ir 
frühern Berhältniffen wenigſtens ein Corps mit Auszeihnung vor dem Feinde geführt Haben 
und den Titel Feldmarſchall des Deutihen Bundes erhalten. Seine Macht fei unbeſchränkt fir 
die innere Orbnung des Heeres nach den beſtehenden Militärgefegen und in Betreff per Ber: 
wendung der Streitfräfte nad ven Bedürfniſſen des Kriegs. Er wähle feinen Generalftab aus 
den Offizieren der Bundedarmee. Er berichte an ven Bundestag, führe aber ben Krieg nad 
feinen beiten Einjihten und fei dem Bunde für den Erfolg, ſoweit es in feinen Kräften ſtehe, 

10) Seitens des Eurheififchen Bevollmächtigten. Klüber, a. a. D., ©. 464. 
11) Bäl. die Quartausgabe der Bundesprotofolle, I, 299, 75, 269, und befonders das Brotekoll 

vom 17. Febr. 1817, $. 52, über die Reihenfolge der Gefchäfte der Bundesverfammlung, Beil. 12. 
12) Nähere Nacyweifungen darüber bie zum Jahre 1819 f. in ©. von Meyer's Repertorium unter 

„Kriegsverfafſſung“. ine Fortſetzung bis zum Jahre 1835 finder fi in von Leonhardi's Verſuch einer 
Gntwidelung der Kriegsverfaffung des Deutfchen Bundes (Branffurt a. M. 1836). 
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verantworrli. Der Oberfeloherr trete in Eid und Pflichten ded Bundes; die einzelnen Corps, 
welche das Bundesheer bilden, ſeien zwar nur an den Cid gebunden, welgen fie ihren Landes⸗ 
herren geleiſtet haben, wirken aber während des Bundeskriegs, nach den von dieſen eingegan⸗ 
genen Verpflichtungen, nur allein nach den Zwecken des Bundes. Da ded Oberfeldherrn Stelle 
nur auf den Krieg oder das Commando der zuſammengezogenen Bundesarmee berechnet ſei, 
jo höre fie im Augenblicke, wo die Verhälmiſſe des Friedens eintreten, auf. VI. Armeezeichen. 
Die Bundedarmee erhält am Tage ihred Zufammenftoßend ein eigenes Armeezeihen, welches 
ie neben denen ihres Landesherrn trägt. Sie legt es am Tage ihrer Auflöjung wieder ab. 
Vo. Landſturm. Die Berathung über feine Organifation wird vorbehalten. VII. Bun⸗ 
desfeſtungen (ſ. unten ben betreffenden Abjchnitt). IX. Vertheilung ver Militärfoften. Sie 
beſchränken ſich vorerft auf die Iinterhaltung und Inftandfegung der beſtehenden Feſtungen und 
auf die Erbauung und Verſchanzung der noch nicht beftehenden Vertheivigungäpunfte, die in 
vem allgemeinen Defenſionsſyſtem ald nöthig erfannt werben. Die Leiftungen der einzelnen 
Staaten zu den Bepürfnifien des Heeres währenn des Kriegd müflen ſchon im Frieden nach 
einem beſtimmten Anſchlag repartirt werden. 

Dies waren die von Oſterreich der Bundesverſammlung zu den Grundzügen der Kriegs: 
verfaſſung Deutfhlands gemachten Propofitionen. Man fieht, daß manches noch fehr allges 
mein und unbeſtimmt darin gehalten ift, was in den fpäter angenommenen Artikeln der Bun= 
deskriegsverfaſſung beflimmtern und ſchärfern Ausdruck erhalten hat, 3. B. in Betreff ver Ein: 
heit des Bundeöheers, der Scheibung der Armeecorps u.f.w., und daß andererfeitö manches nach⸗ 
her gemilbert oder ander beftimmt worden ift, wie 3. B. die Procente ver Gontingentflellung, 
die Unterſcheidung zwiſchen Friedend- und Kriegsſtand u.f. w. In den wefentlichen Punkten 
find aber die öſterreichiſchen Bropofitionen, wie eine Bergleihung mit der beftehenden Militär- 
verfaflung des Bundes ergeben wird, die Baſis geblieben. Der preußifche Gefandte erklärte ſo⸗ 
glei bei ver Vorlage (dritte Sikung vom 19. Yan. 1818), daß Se. Majeftät der König 
mit den in ber öſterreichiſchen Propoſition entwickelten Anfichten vollkommen einverflanden fei 
und mit dem Kaifer die feite Überzeugung tHeile, daß die daraus Hergeleiteten, „mit hoher, 
zu verdankender Liberalität und Entjagung aller Privatrückſichten“ aufgeftellten, ber freien 
Berathung ver Bundesverſammlung vorbehaltenen allgemeinen Grundzüge einer wohlgeorb- 
neten beutichen Militärorganifation den ihnen gebührenden Beifall nicht verfehlen würben. 
Durch eine baldige, auf wechfeljeitigeö Bertrauen gegründete Einigung über bie Annahme dieſer 
Grundzüge werde die nachherige Bearbeitung, Anwendung und Ausbildung fehr gefdrhert 

" werben, und Preußen trage daber auf Abſtimmung darüber innerhalb einer Friſt von vier 
Wochen an. Die übrigen Stimmen, unter welchen wie gewöhnlich auch bier die Iurenibur- 
gifche des Hand von Gagern die ausführlihfte ift, aber auch die kräftigſte, veutjchefte und ent= 
ſchiedenſte Geſinnung bekundet, ſchloſſen fich im mwefentlichen an, und die Bundesverſammlung 
beſchloß „Verlaß zur Einhölung der nöthigen Inſtructionen zu nehmen, um ſich jo viel möglich 
innerhalb vier Wochen darüber zu erklären‘. Demgemäß erfolgten ſämmtliche Abflimmungen 
in der 9., 11., 14. und 15. Siäung bes Jahre 1818 ($. 33, 39, 64, 76 der Brotofolle) über 
dieſe von Preußen bereits aboptirten Propofitionen Oſterreichs, welche, wenn auch mit einigen 
Ausftellungen int einzelnen, doch im ganzen ald Grundlage und Leitfaden der vorzunehmenden 
Berathihlagungen gebilligt twurhen. 13) Nach beenvigter Abflimmung über fänmtlihe neun 
Punkte wurde in der 16. Sigung vom 9. April 1818 (Protokolle, $. 84) von der Bundesver- 
jammlung der Beichluß gefaßt, Die nunmehr nad Maßgabe ver erfolgten Abflimmungen ge= 
faßten allgemeinen Grunpfäge bei der fernen Berathung ald ein für allemal feſtſtehende 

, Directivregeln zu betradpten. Indem dabei Nr. Il und IV ver öflerreihiihen Propoſition 
zufanmengezogen wurden, find es jeßt nur noch acht fogenannte Directivregeln. 1%) Bemer⸗ 
kenswerth in Vergleich mit der urfprüngliden Propoſition ift beſonders Nr. III mit ver Rubrik 
„Friedens⸗ und Kriegsſtand““. Sie lautet: ‚Bei Feftfegung bes Friedens⸗ und Kriegeſtandes 
werden die folgenden vier Hauptpunfte ald Grundſätze aufgeftellt: a) Damit der Zwed einer 
.Militärverfaffung des Deutichen Bundes vollftändig in Erfüllung gebe, joll bei ven darüber 
einzuleitennen Berathungen auf den Wehrſtand ber übrigen europäifchen Staaten Rückſicht ge: 

13) ©. von Meyer's Repertorium, $. 309-814, ©. 480-4%; Duartanetabe der Bundeepro⸗ 
totolle, IV, 247 fg.; V, 6 fg., 55 fg., 118 fg 

14) ©. dieſelben abgebrudt i in dem betreffanden Protofoll der Bundesverhandlungen, in ber Quari⸗ 
ausgabe, V, 148 13. 
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nommen werden. b) Der jeveömalige Übergang vom Friedensſtande zu den auf die vollkom⸗ 
mene Sicherheit des gemeinfanen Baterlandes berechneten Kriegäftande muß binlänglich vor: 
bereitet fein, um mit möglichfter Schnelligkeit ſtattfinden zu können. c) Unbeſchadet der für die 
Sicherheit des Ganzen erforberlihen Feſtſetzung der allgemeinen Anorbnungen bleibt allee, 
was die Anwendung und Ausführung derfelben in den einzelnen Staaten befärbern ober er: 
leichtern kann, den Negierungen dieſer Staaten vorbehalten. d) Ba die Kriegsmacht dei 
Deutfhen Bundes den Charakter riner Geſammtmacht nie verlieren darf, fo wird auſdrücklich 
feftgefeßt, daß der Deutſche Bund nur ein Bundesheer fennt, welches in mehrere Eorps ver: 
theilt ift; daß Die Zufammenfegung vieler Corps als eine genreinfame Angelegenheit, mit ge: 
höriger Beachtung geographifcher und verwandtfhaftliher Verhältniffe, vom Bundestage 

. beflimmt, jedoch dabei als Negel beobachtet wird, daß diejenigen Staaten, welde ein vollkom⸗ 
menes Armeecorps aufftellen , nicht fremde Truppencontingente ven ihrigen einverleiben, viel- 
mehr letztere untereinander zu eigenen Corps verbunden werben ſollen.“ 

Daß Hiermit befonders, ſowie mit der folgenden Beitimmung unter Nr. IV., wonad ber 
Oberfeldherr ohne Bezeichnung beftinnter, nad) langem Frieden unanwenbbarer @igenfchaften 
nit von dem dazu ermäßlten Bundeöftaate, jondern von der Bundeöverfamnlung unmittelbar 
ernannt werben foll (und zwar, da ver Bund nur ein Bundesheer anerkennen wollte, auch nur 
ein Oberfeldberr), gerade diejenigen Grundſätze aufgeftellt wurden, melche jegt als unbaltbar 
angefochten werden, leuchtet von felbft ein. Sie mußten baher ganz beſonders hervorgehoben 
werden. Die Bundedverjammlung faßte aber zugleih auf Präfivialantrag für die weitere for- 
melle Geſchäftsbehandlung noch folgenne Befchlüffe 1%): 1. Es wird ein Ausfhuß von fieben 
Mitgliedern der Bundesverfammlung (Bundestagsausſchuß) ernannt zur Ausarbeitung des 
Militärverfaffungsplans nad den bereits feftgeftellten Grundfägen und mit Erwägung be: 
Thon vorliegenden Verhandlungen. Derjelbe hat das Mefultat feiner Bearbeitung der Bundes: 
verfanmlung zur Prüfung uud Annahme oder Verwerfung vorzulegen. IH. Zur Hülfe für 
diefen Bunbestagsausfhuß und zur Bearbeitung der einzelnen rein militärischen Enhrickelun: 
gen und Beziehungen, welche nur von Sachkundigen beurtheilt und georbnet werden Fönnen, 
wird gleichzeitig ein aus Militärperfonen beftehender Ausſchuß (Militärausſchuß) gebildet, 
welcher jedoch feine unmittelbare Berührung mit der Bundesverſammlung hat. Diefer Militär: 
ausſchuß (tehnifhe Militärcommiſſion) wird nad beſtimmten Grundfägen zuſammengeſttzt: 

. er befchäftigt fih nur mit Ausarbeitung des Milttärplans und mit den rein militärijchen Arber: 
ten, die durch den Bundestagsausſchuß an venfelben gelangen, ift blos confultatis und wird 
nit der Beendigung der Verhandlungen über pie Militärangelegenheiten aufgelöft. 16) An 
der 17. Sigung von 13. April 1818 wurde darauf der Bundestagsausſchuß für Milttkrange: 
legenheiten gewählt (e3 wurden gewählt die Gefandten von Ofterreih, Preußen, Baiern, Han: 
nover, Würtemberg, Holftein und Mecklenburg); zur tehnifhen Militärcommiſſion wurden 
von Sſterreich, Preußen, Baiern, Königreih Sachſen, Hannover, Würtemberg, Baden, Kur: 
heffen, Großherzogthum Heſſen, Holſtein und Lauenburg und Luxemburg militäriſche Bevoll: 
mächtigte abgeordnet, die zum Theil auch für andere Staaten Vollmacht hatten. Die Arbeiten 
beider Commiſſionen wurden in der legten Sigung vom 12. Oct. 1818 der Bundesverſamm⸗ 
(ung vorgelegt, die Berathung darüher auf ten 7. San. 1819 feftgejegt. Abgeſehen von ben 
die Bunvesfeftungen betreffenden vorläufigen Beſtimmungen, waren die Vorſchläge (bereits) 
in zehn Abſchnitte zufammengefaßt, welche dieſelben Rubriken tragen wie die fpäter durch die 
Beichlüffe der Bundesverfammlung vom 12. April 1821 und 11. Juli 1822 aboptirten 
‚Nähen Beſtimmungen ver Kriegsrerfaflung des Deutfchen Bundes”. Die Abflimmungen 
begannen mit der erften Sitzung des Jahres 1819. Das Refultat war aber nur die Adoption 
bee Grundzüge der Kriegöverfaflung im allgemeinen und weientlihen, unter Vorbehalt der 
Mopiflcation der einzelnen Paragraphen, Die darauf bezüglichen Bemerkungen und Wünſche 
der einzelnen Bundesglieder jollten hiernächſt vom Militäransfhuß der Bundesverſammlung 
zufammengeftellt und etwaige Ausgleihungsvorjchläge gemacht werden 

Vorzügliche Beranlaffung zu Disrufiionen gab die Gintheilung oder Zufanımenfegung ber 
combinirten Armeecorps, wenigſtens in einigen Beziehungen. Die beiden Heſſen wünfchten 

15) Sechzehnte Sitzung vom 9. April 1818; Protofolle, 6. 85. 
16) Daß derfelbe fpäter als eine unentbehrliche Inftitution wieber eingefeßt worben ift, wird füch 

unten ergeben. Die Auflöfung erfolgte durch Beſchluß vom 12. Oct. 1818, obgleich man bie fernere 
Nothwendigfeit einer technifchen Behörde fchon damals anerkannte. 
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Dringend mit Würtemberg, Baden u. ſ. w. das 8. Armeecorps "zu bilden und gründeten dieſen 
Wunſch auf verwandtſchaftliche und geographiſche Verhältniſſe, vie ja auch nah Nr. III, lit. d 
der oben erwähnten Directivregeln maßgebend fein jollten. 27) Andererſeits hatte Koͤnigreich 
Sachſen ven wol einem Eleinen Hegemoniegelüſte entfpringenden Wunſch, die herzoglich ſächſi⸗ 
fhen Gontingente mit dem eigenen Gontingent zu einer Diviflon vereinigt zu fehen. Dieſer 
Wunſch wurde auch wirklich erfüllt und dadurch in wol wenig natürlicher Weiſe die bisherige 
Berbinpung zwiſchen Sachſen-Weimar und Sadhjen-Gotha in militärifcher Beziehung aufge: 
hoben, da Weimar in die zweite Diviſion des neunten Arpteecorps geftellt wurde. Die beiden 
Heften dagegen wurden durch Majoritätsbefchluß (f. Note 17) voneinander getrennt. 

Bei der weitern Ausführung ber in allgemeinen angenommenen Grundzüge der Kriegs- 
verfaffung ftellte der Präajivialgefandte in der erften Sitzung vom 21. Ian. 1819 (Protokolle, 
$. 4) den Antrag auf Einfegung einer von neuem zu conftituirenden Militärcommiſſion zum 
fernern techniſchen Beiftande des Militärausſchuſſes der Bundesverſammlung. Die Berathun: 
gen über dieſen Antrag hatten in der 10. Sigung von 15. März 1819 die Annahme deſſelben 
im Gefolge, unter Feſtſetzung näherer Beflimmungen über die Zujammenfegung, ben Wir: 
kungskreis und den Geſchäftsgang diefer Militärcommiljion, welche noch gegenwärtig befteht, 
obmol fir auch nur als „zeitliche Commiſſion eingefegt worben iſt. 18) Beflimmt wurde, daß 
fie, unbeichadet ver Bleihheit der Nechte ver Bunvedglieder, nad) den Armeecorps aus einem 
oſterreichiſchen, preußiihen und bairiſchen und von jeden der drei gemiſchten Armeecorps 
(nach eigener Übereinkunft der beteiligten Bundesglieder) aus einem Militärbevollmädtigten, 
im ganzen alſo aus ſechs Mitgliedern beſtehen folle, welche ſämmtlich wenigftend ven Nang 
eines Stabeoffizierd hätten. Jeder Diviſion der combinirten Corps bleibe aber unbenomnen, 
außer dem für das ganze Corps Bevollmächtigten einen, jedoch nicht mit flimmführenden Ab⸗ 
geordneten beimohnen zu laſſen. Als Wirkungsfreis der techniſchen Militärcommijjton wurde 
anerfannt: 1) die übertragenen techniſchen Arbeiten zu liefern; 2) die Evidenthaltung des 
Standes aller Contingente zu prüfen; 3) die rein militärische Aufjicht über die Bundesfeftun- 
gen und ven Militärbienft in denſelben zu führen; 4) bie fortificatoriichen Arbeiten zu leiten, 
welche von der Bundesverfammlung beſchloſſen und angeordnet werden, und babei bie rein tech⸗ 
nifhen Fragen zu entſcheiden; 5) zum Behuf der nothwendigen Infpectionen einzelne Mit: 
glieder mit Bewilligung der Bundedverjammlung (in eiligen Fällen der vorläufigen des Präii- 
diums) abzuorpnen. Die Militärcommiſſion wurde für eine der Bundesverfammlung unter: 
georbnete,, diefer verantwortliche Behörde erklärt, die aber unmittelbar nur mit dem Militär- 
ausſchuß der Bundesverfanmlung verhandele. Ihre Geſchäftsordnung wurde zugleich näher 
befiimmt; ihre Protofolle find ſeitdem beſonders gedruckt worden. 19) 

17) Der fogenannte Commiſſionsplan hatte zwar beide Hefien nicht getrennt, fle aber mit Lurem⸗ 
burg, Naffau, den großherzoglich und herzuglich fächfiichen Landen, Anhalt, Schwarzburg, Reuß, Heſſen⸗ 
Homburg und Franffurt zum 9. Armeecorps verwieſen, wogegen das 8. Armeecorps zufolge biefes 
Blans aus dem Königreich) Sachen, Würtemberg, Baden, Hohenzollern und Liechtenftein beftehen folite. 
Dies war gewiß feine zweckmäßige Bertheilung. Nach dem großherzoglich hefflichen Plane follten Würs 
temberg, Baden, Kurheſſen, Großherzogthun Heilen, Heflen: Homburg, die Hohenzollern, Liechtenftein 
und Franffurt das 8., Königreih Sachſen und die übrigen ſächfiſchen Länder, Luremburg, Nafs 
fan, Anhalt, Reuß und Schwarzburg das 9, Armeecorps bilden. Der föniglich fähflihe Plan war, 
MWürtemberg, Baden, beide Hohenzollern, Liechtenitein, Branffurt, Luremburg und Nafjau im 8., das 
egen Königreich Sachſen, Kucheflen, Großherzogthum Heflen, Großherzog und Herzoge von Sadı: 
en Anhalt, Schwarzburg und Neuß im 9. Armeecorps zu verbinden. Nach allen drei Blänen blieben 
bie beiden Heffen zufammen. Später machte aber das Königreich Eachfen in der Gonferenz ber für das 
8. und 9. Armeecorps beftimmten Staaten den fogenannten conciliatorifchen Blan, welcher die beiden 
Heflen auseinander riß und welcher in der neunten Sigung vom 11. März 1819 ($. 81 des Protofolls), 
ungeachtet des Widerſpruchs der beiden Heflen, aboptirt wurde. Später haben freilich auch die beiden 
Sehen in ber 20. und 24. Sigung von 1819 ihre Zuftimmung erflärt. 

18) ©. diejen Beichlug im Auszuge bei von Leonhardi, a.a.D., ©. 84 fg., und vollitändig jn 
G. v. Meyer's Staatsacten, II, 103 fg. Eingeleiter ift ver Beſchluß mit der Erwägung, daß bie Bundes: 
verfammlung „zur endlichen Feſtſetzung des Militärverfaflungsplans bes Deutſchen Bundes und zur 
Zeitung der für bie fortificatorifchen Arbeiten beftimmten Localcommiſſionen, als aud) überhaupt zu 

“den laufenden, eigentlich rein militärischen Gefchäften eines zeitlichen techniſchen Beiſtaudes bedürfe“. 
19) Bol. den Bundesbefchluß vom 15. März 1819 unter Nr. II, wobei auf bie analoge Anwen: 

bung ber für ben vormaligen Militärausfchuß durch Beſchluß vom 9. April 1818 gegebenen Beſtim⸗ 
mungen verwielen wird, jeboch unter Megfall des damaligen Präfldiums eines Civilbeamten. ©. 
von Meyer's Staatsacten, II, 106 fg. Dabei mag gleich erwähnt werben, baß noch einige fpätere 
Bunbesbefchlüffe ergänzende Beflimmungen in Betreff der Militärcommiffion gegeben haben; fo Bes 
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Neben den Verhandlungen über die Grundzüge der Kriegsverfaſſung waren auch die Ver⸗ 
handlungen über die für die Contingentſtellung und ſonſtige Leiſtungen der Bundesglieder 
nothwendige Matrikel, wobei das Verhältniß der Seelenzahl (alſo nicht des Flächeninhalts oder 
der Einkünfte) zu Grunde gelegt wurde, zum vorläufigen Abſchluß gelangt, indem Durch Be⸗ 
ſchluß vom 20. Aug. 1818 (43. Sigung, Protokolle, $. 210) die von den Bundedgliedern au⸗ 
gegebene Volkszahl proviferiich auf fünf Jahre ald Bundesmatrikel angenommen wurde. Ein 
fpäterer Beſchluß hat dieſe Matrikel bis zu einer andern definitiven Feſtſetzung ald fortda uernd 
geltend anerkannt (Beſchluß vom 15. Jan. 1824, erfte Sigung, Protokolle, $. 11,) und es iſt 
dabei bis auf den heutigen Tag geblieben, indem nur die durch Territorial- und Bundesgebiets⸗ 
veränberungen berbeigeführten Berichtigungen der Datrifel durch einzelne Bundesbeſchlüfſe 
feftgeftellt worden ſind. 20) 

In Betreff ver Feſtſtellung ver Bundeskriegsverfaſſung felbft ald organiſcher Cinrich⸗ 
tung hatte ſich das Präſidium (erfte Sigung bes Jahre8 1819) bereits hinſichtlich der zu beobach⸗ 
tenden Form dahin ausgeſprochen, „daß bei allen Sragen, wo ed auf Beitiegung von Modali⸗ 

täten der organiſchen Bundeseinrichtung anfomme, die Mehrheit (der Stimmen in Engern 
Rath) als enticheidend zu achten fei”. Unbedingt maßgebend für die fernere formelle Behand⸗ 
lung der Sache mußte aber bie inzwifhen von ber Bundesverjanmlung (8. Juni 1820) durd 
einhelligen Plenarbeſchluß als zmeited Grundgefeg des Bundes adoptirte Wiener Schlußacte 
vom 15. Mai 1820 Art. 14 werten, monad bei organifhen Einrichtungen nicht nur über bie 
Borfrage ihrer Nothwendigfeit, jondern auch „über Entwurf und Anlage derſelben in ihren 
allgemeinen Umriſſen und weſentlichen Beſtimmungen“ im Plenum und dur‘ Stimmenein- 
helligfeit entſchieden werden joll, wogegen die fümmtlichen weitern Verhandlungen über Die 
Ausführung im einzelnen der Engern Berfammlung überlaffen werben, „welche alle dabei nod) 
vorfonmenden Fragen dur Stimmenmehrheit entfcheivet, auch nach Befinden ver Umſtände 
eine Commiſſion aud ihrer Mitte anordnet, um die verſchiedenen Meinungen und Anträge mit 
möglichfter Schonung und Berückſichtigung der Berhältniffe und Wünſche der Einzelnen aut: 
zugleihen.” Gemäß dieſer grundgejeglichen Beftimmung machte der Militärausichuß ber 
Bundedverfammlung in feinem Vortrag in der vertraulihen Sigung vom 15. Febr. 1821 in 
Betreff ver Kriegöverfaffung die nothwendige Unterfcheidung und übergab der Bundesverſamm⸗ 
lung den Entwurf einer Kriegsverfaffung des Deutichen Bundes „in ihren allgemeinen lin:= 
riffen und weſentlichen Beſtimmungen“ in 24 Artikeln, über welche dann in der fiebenten Sitzung 
vom 22. Febr. 1821 und mehreren folgenden Sigungen (8. und 15. März) zunächſt in ber 
Engern Berjanmlung abgeflimmt wurde. 21) Die meiften — namentlid Ofterreih, Preußen, 
Baiern, Sachſen, Hannover, Würtemberg, Kurheflen, Großherzogthum Heflen, Holflein und 
Lauenburg, Zuremburg, die beiden Medienburg und die Freien Städte — ſtimmten ſchon hier 
für unbepingte Annahme; einige machten noch gewiſſe Ausftellungen und Vorbehalte, welche 
eine neue NRedaction des Entwurfs ver 24 Artikel veranlaßten. Endlich ding die Bundesver- 
ſammlung in der 15. Sigung vom 9. April 1821 (Protokolle, 6.99) zur Abflimmung in pleno 
über. Das Rejultat war die einhellige Annahme ver Kriegs verfaſſung ded Deutſchen 
Bundes in ihren allgemeinen Umriffen und wejentligen Befimmungen 
in 24 Artifeln und ihre im Beſchluß ausdrücklich ausgefprochene Erhebung zum organi— 
ihen Bundesgefege.??) 

fchluß vom 24. Febr. 1831, die Legitimation ber dazu abgeorbneten Militärperfonen betreffend 
(von Meyer, a. a. O., ©. 381); Beſchluß von 25. April 1831, Nr. 3, in Betreff der Mufterung und 
gleichförmigen Organifation ber fogenannten Referve:Infanteriedivifion, wobei zugleich wegen Ver⸗ 
tretung der biefelbe bildenden Contingente bei der Militäreommilfion Beſchluß vorbehalten wurbe 
(von Meyer, a.a.D., S. 385). S. auch in Betreff ver Gewinnung und Anfchaffung der ber Militärcom- 
mifſion nothwendigen technifchen Hülfsmittel Bunvesbeichluß vom 16. Mai 1839 (achte Sigung, Bro: 
tofulle, $. 109; Zoͤpfl's Staatsrecht, II, 767). Die Berichte ver Militärcommiffion find feitdein immer 
zu ben Vorträgen bes Militärausfchufies der Bundesverfammlung in die Protofolle der legtern aufge 
nommen worben. Dies wirb nach dem jüngften Bericht über die Veröffentlichung der Bundesverhands 
lungen, welcher dem Beichluß vom 8. März 1860 zu Grunde liegt, in Zukunft wegfallen. 

20) Das Genauere über die Bundesmatrifel, insbefondere bie fogenannte Icgte vom 14. April 1842, 
f. in G. von Meyer, Corpus constitut. Germaniae, Heft I, S. 91 fg.; Zachariä, a. a. O., H, 832; 
von Leonhardi, a. a. O., 6.12, ©. 85 fy. 

21) Bol. die Einleitung zum Plenarbeſchluß vom 9. April 1821; G. von Meyer’s Staatsacten, 

29) ©. den vollftändigen Beſchluß nebit den 24 Artifeln in G. von Meyer's Staatsarten, II, 204 
— 207; von 2eonharbi, a. a. O. S. 102 fg. (one den Beichluß). 
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In Betreff der nun noch feſtzuſtellenden „Nähern Beſtimmungen ber Kriegsverfaſſung“, 
deren Vertheilung in zehn Abſchnitte beſtehen blieb, mar vie Arbeit getheilt worden. Zunächſt 
legte der Ausihuß (12. Det. 1820) einen Entwurf zur Redaction der fünf erften Abfchnitte 
(1. Stärfe des Bundesheers; II. Verhältniß der Waffengattungen; IH. @incheilung des Bun⸗ 
deöheerd; IV. Bereithaltung im Frieden; V. Mobilmahung des Bundesheers) vor, worauf 
Snftructiondeinholung beichloffen wurbe. Die Hierauf eingegangenen Erklärungen wurden dem - 
Ausihuß (26. März 1821) zu einer vergleichenden Zufanımenftellung überwiejen, worauf, 
nachdem ji der Ausſchuß feiner Aufgabe entlevigt hatte und die verfchiedenen Anfichten nad 
Möglichkeit audgeglichen worden waren, die definitive Annahme der fünf erften Abſchnitte theils 
einbellig, theild durch Stimmenmehrheit des Engern Rathes in der 17. Sigung vom 12. April 
1821 (Protokolle, 6. 102) von der Bundesverſammlung ausgeſprochen wurde. In gleicher 
Weiſe wurden dann die fünf legten Abfchnitte der „ Nähern Beſtimmungen“ (VI. Oberfeldherr; 
VII. Gorpscommnanbanten; VII. Bildung des Hauptquartierd;. IX. Berpflegung; X. Berichte: 
barkeit) behandelt. Ihre — und zwar einhellige — Annahme erfolgte durch Beſchluß des En- 
gern Rathed der Bındedverfammlung vom 11. Juli 1822(24. Sigung, Brotofolle, $.193).23) 

Bei den auf diefe Weiſe feftgeftellten Grundzügen der Kriegöverfaflung des Deutſchen 
Bundes, ſowol in Betreff ihrer allgemeinen Umriſſe in ven 24 Artikeln als der nähern Be- 
flimmungen in ben zehn Abfchnitten, ift e8 im weientlichen bis auf die Gegenwart mit der nachher 
zu erwähnenpen Reviiton der fünferften Abfchnitte der, Nähern Beftimmungen‘ im Sabre 1855 
geblieben. Dod bezieht fi auf einzelne Punkte verfelben no eine Mehrzahl von Bundes⸗ 
beichlüffen, melde vorläufig bier rvegiftrirt werben müflen, nämlich: 1) ein Beihluß vom 
12. Juli 1823 in Betreff ver Bezahlang und Unterhaltung ber Gontingente der vom Feinde 
beſetzten Bundesſtaaten ?*%). (irn für eine gemeinfchaftliche vorſchußweiſe, vom Bunde 
zu tragende Laſt erflärt). 2) Bundesbeſchluß über bie befinitive Organifation ver brei 
gemijchten Armeecorps und die Ausicheidung einer befondern Reſerve⸗-Infanterie-Diviſion, 
beſtimmt zur Ergänzung ver Kriegöbefagumgen ver Bundesfeflungen und zur Dispojition 
des Oberfeldherrn, vom 9. Dec. 1830, nebft den dazu gehörigen ergänzenden Beſchlüſſen vom 
14. Dec. 1830, 17. Sebr., 3. März und 25: April 1831, 3.Sept. 1835, 10. Dec. 1840 und 
14 Juli 1842.25) 3) Die infolge des Art. 24 der Allgemeinen Umriſſe“ der Bundeskriegsver⸗ 
faſſung („Zwiſchen ſämmtlichen Bunbesitaaten foll ein allgemeines Gartel beftehen‘') zu Stande 
gebrachte „Allgemeine Gartelconvention unter ven deutichen Bundesftanten vom 40. Febr. 
1831, mit dem nachträglichen Beihluß vom 17. Mai 1832. 20) 4) Beſchluß wegen authen⸗ 
tiſcher Interpretation der 66. 31 und 33 der Kriegsverfaffung vom 13. Sept. 1832.27) (Über: 
gegangen in die Revilion von 1855.) 

Auch das Jahr 1848 hatte feine Änderungen ver Kriegsverfaſſung des Bunves im Gefolge. 
Die proviforifche Gentralgewalt wendete Die Beflimmungen verjeiben in den vorkommenden 
Fällen an; Oſterreich aber behauptete im Kriege gegen Dänemark eine fehrungweinentige Neu: 
tralität, inden ed am Kriege keinen Theil nahm und feinen Geſandten fortbin in Kopenhagen 
beließ. Die Deutſche Nationalverfammlung faßte auf Antrag ihres Militärausfäufles am 
15. Juli 1848 mit großer Majorität ven Beihluß, daß die proviforijche Gentralgewalt ermäch⸗ 

23) Abdrüde der zehn Adfchnitte der, Naͤhern Beftimmungen” finden fich aus ben betreffenden Bundes⸗ 
protvfollen bei von Leonhardi, a. a. D., S. 111143 (dafelbft auch S. 144 fg. eine Zufammenftellung 
ber von ben verfchiebenen Bundestagsgefandtfchaften zu den einzelnen Paragraphen bes Entwurfs ges 
machten Bemerkungen); ferner in ©. von Meyer’s Staatsarten, II, 208 fg. (die bazu gehörigen zwölf 
Tabellen |. daf., Nr. 1 ©. 102, 30, Nr. 2—12 im Anhang; bie Tabellen 8 u.9 auch bei Klüber, 
Dffentliches Recht, im Anhang.) Die zehn Abfchnitte enthalten zufanımen 97 Paragraphen. Der Ent: 
wurf derjelben beftand aus 127 Baragraphen. Ihr Berhältniß zueinander ergibt ficd aus der Zufammen- 
ftellung bei von Leonhardt, a. a. D. 

24) &. von Meyer's Staatsacten, II, 233. Eine überfichtlicde Zufammenftellung der Bunbesgefepe 
(bie 1830) f. in Klüͤber's Duellenfammlung, Rr. XXXVI (©. 840 fg.). Auch ven Inhalt der Bundes⸗ 
gefege gibt Die Kriegsverfaflung des Deutfchen Bundes nach den neueiten Beſtimmungen (Mainz 1842). 

25) ©. diefe Beichlüfle in von Meyer's Staatsarten, Il, 363 fg., 881 fg., 384, und beffelben Corp. 
consitut. Germaniae, &. 99, 100; die Verhandlungen darüber bei von Leonhardi, a. a. O., 
$ 14-16, ©. 200 fg. 

26) ©. von Meyer's Staatsacten, II, 375 Fe Pol. auch NRevidirte Inftruction der zur Reſerve⸗ 
Sufanterientuifon g borigen Contingente vom 28. April 1836, ebendaſ. ©. 608; von Leonhardi, 
a. a. O., 80 

27) G. von Meyer's Staatsacten, II, 422; von Leonhardi, a. a. D., 8. 17, ©. 275 fg.; Klüber's 
Bortfegung der Quellenfammlung. 
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tigt werde, „bie Bermehrung ber beutfchen Streitmacht nad) dem Sage von 2 Proc. der jeßigen 
Bevölkerung in Ausführung zu bringen“, was allervings eine. Erhöhung weit über 2 Proc. 
nah der bisherigen Bunvesmatrifel war. Allgemeinere Durchführung hat aber biejer Be⸗ 
fhluß nicht gefunden, obmwol er in einer Mehrzahl von Bunvesflaaten in Geltung geſetzt 
worden ift. 

Bei ver im FJahre 1851 vollfländig reactivirten Bundedverfammlung ift dann die Kriegs⸗ 
verfaflung des Bundes nicht blos in einzelnen Beziehungen mehrfach Gegenſtand der Verhand⸗ 
lungen gewefen, fondern es jind auch einige neue Normen aufgeftellt worden und ber erite Theil 
der „Nähern Beſtimmungen, (die fünf erſten Abfchnitte ver Kriegsverfaflung) ift einer Revifion 
unterzogen worden, durch welche verſchiedene nicht unweſentliche Anderungen ver urfprünglichen 
Baflung und wihtige Zufage gemacht worden find. Beranlaflung dazu gab eininder 12. Sigung 
vom 21. Juni 1851 (Protokolle, F. 53) geftellter Antrag von Mecklenburg, weldyer, offenbar 
mit Rückſicht auf die in Betreff ihrer Verbindlichkeit jept zmeifelhait geworbene Erhöhung des 
Gontingents auf 3 Proc. der Bevölkerung, auf „vefinitive Feftftellung ber Bundesmilitär- 
urganifation, insbeſondere die Stärke der Bundescontingente” gerichtet war. Zur Begutach⸗ 
tung dieſes Antrags ſetzte Die Bundesverfammilung einen Ausſchuß von fünf Mitgliebern nieder, 
welcher in der 19. Sigung vom 16. Aug. 1851 (Brotofolle, 6. 117) feinen Bericht erſtattete. 
Diefer ftelfte vie Erhöhung ded Contingents durch den Beichluß der Nationalverfammlung vom 
15. Juli 1848 auf 2 Proc. der Bevölferung als eine auch nad dem Sinne diefed Beichluffes 
jelbf vorübergehende Maßregel Hin, durch melde die noch vollftänvig geltende Bundeskriegs⸗ 
verfaffung von 1821 nicht alterirt twerbe; worauf die Bundesverſammlung fogleid den Beſchluß 
faßte: „Der Ausſchuß in Militärangelegenheiten wird beauftragt, unverweilt bie Feftftellung 
derjenigen Normen zu begutachten, welche, unbeſchadet der allgemeinen Grundzüge ver Bunbes- 
kriegsverfaſſung, fei es proviſoriſch oder definitiv, für die Stärke und Zufanımenfegung der 
Bunbescontingente maßgebend fein ſollen.“ In der 21. Sigung vom 12. Aug. 1852 fam der 
Ausihup mit Majoritätd: und Minpritätsanträgen zur Berichterftattung, worauf Inftructiones 
einholung beichloffen wurde. Darauf erklärte Ofterreih (6. Sigung von 10. Febr. 1853, 
Separatprotofull), dap ed eine Bermehrung des Bundedcontingents über 1 Proc. für durchaus 
nothmendig erachte. Das Reſultat ver Abftimmung in der neunten Sigung vom 10. März 1853 
(Sevaratprotofoll) war der (Mehrheits-)Beſchluß der Bundesverſammlung: „1) Für die 
Stärfe ver Kriegsmacht des Bundes und ihrer einzelnen Contingente bleiben diejenigen Nor⸗ 
men maßgebend, welche durch die Bundeskriegsverfaſſung und Die betreffenden, ſpätern Beſchlüfſe 
ber Bundeöverfammlung (NB. im Gegenſatz zu ven Beſchlüſſen der Rattonalverfammlung) 
gegeben worden find; in Anbetradt des vermehrten Bedarfs an Bundesfeſtungsbeſatzungen 
wird jedoch die Bundeskriegsmacht, einſchließlich Erjag und Reſerve, um 1/, Proc. der Bevöl- 
kerung des Bunbes nad, der letztmals im Jahre 1842 feitgeftellten Matrikel erhöht. 2) Die 
Militärcommiſſion wird beauftragt, bie ji hiernach nothwendig machenden Abänderungen der 
Bundeskriegsverfaſſung in Vorſchlag zu bringen und weitere, die Tüchtigkeit und Kriegäbereit: 
haft ver Contingente fördernde Anträge zu ſtellen.“ 

Jufolge dieſes Beſchluſſes legte die (techniſche) Militärcommiffion (Separatprotofoll vom 
23. Juni 1854) der Bundesverfammlung einen Entwurf zur Revifion ver fünf erften Abſchnitte 
der „Nähern Beilimmungen‘ der Bundesfriegöverfaflung vor.28) Der Militärausfhuß ber 
Bundesverſammlung erftattete über dieſe Vorlage jein Gutachten in der 27. Sigung vom 
24. Aug. 1854 und trug auf Annahme derfelben, mit einigen Vorbehalten, an. Bei der Ab- 
ſtimmung ſtellten ſich noch verſchiedene Differenzen heraus, die ver Ausfhuß (31. Sigung vom 
19.D0ct.1854, Protofolle, $. 316) zur Ausgleichung zugewieien erbielt. Darauf neuer Bericht 
bes Ausfchuffes in der 37. Sikung vom 14. Dec. 1854 mit den Antrag, den vorgelegten Ent⸗ 
wurf mit Vorbehalt der Entſcheidung über einige Paragraphen, refp. niit einigen Modificatio⸗ 
nen zu genehmigen. Demgemäß erfolgte die Umfrage und Abſtimmung in der erften Sigung von 
4. Jan. 1855 (Protokolle, $. 6) und der niit Stimmenmehrheit gefaßte Beſchluß der Bundes⸗ 
verfammlung: „1) Der von der Militärcommijftion mit dem Eeparatprotofoll vom 23. Juni 

28) Eine Vergleichung mit ben Beflimmungen ber fünf erften Abfchnitte von 1821 ergibt, daß die⸗ 
felben jaft durchgängig theils anders gefaßt oder umgeftellt, theils mit Zufägen und Mobificationen vers 
fehen find. Die Paragraphenzahl im ganzen ift beibehalten, die Gitate paflen aber im einzelnen nicht 
mehr auf die Faſſung van 1821. Abgedrudt find die Beſtimmungen der Revifion von 1856 in Zöpfl's 
Grundfägen des Staatsrechts, Bd. II, $. 495—499. 
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1854 vorgelegte Entwurf der fünf erſten Abſchnitte der « Naͤhern Beftimmungen » der Kriegd: 
verfaffung des Deutfchen Bundes wird, mit Vorbehalt ver Entſcheidung über Die 66.15, 18, 19, 
22, in der in der Beilage zu diefem Protokoll enthaltenen Faffung genehmigt. 2) Bis zur 
erfolgten Entfcheidung, ob die Befrelung von der Stellung ber Reiterei aufgehoben wird, haben 
diejenigen Staaten, welche derinalen Neiterei aufgeftellt Haben, viefelbe beizubehalten, ſowie 
ſelbſtredend binfichtlih derjenigen Punkte, welche Gegenftand ver. einftmeilen noch zurückge⸗ 
ftellten vier Paragraphen find, die bisherigen bundesgeſetzlichen Beftimmungen bis zu ander⸗ 
weiter bundesgeſetzlicher Regelung in Kraft bleiben. 3) Die höchſten und hohen Regierun: 
gen werben erfucht, bie erforberlihen Anorbnungen zum Vollzug der sub 1 angenommenen 
Beflimmungen zu treffen. 4) Der Militärcommiffton iſt in Erlenigung ihres Berichts vom 
23. Juni 1854 von dem vorliegenden Befchluffe Kenntniß zu geben.“ 

Wie zu erwarten war, proteflirten Dänemark und Niederlande gegen biefen Beſchluß 
und verwahrten ſich gegen die damit über die bisherige Bundeskriegsverfafſung hinausgehende 
Verpflichtung. Dänemark ermähnte vabel auch, daß es der Vermehrung des Gontingentd um 
ein Sechörel durch Beſchluß vom 10. März 1858 noch nicht zugeflimmt babe, jegt aber nad: 
träglid) feine Zuſtimmung erkläre. 

Später ift dann noch infolge wiederholten gutachtlihen Berichts des Militärausfchufles 
und erneuerter Abftimmung (18. Sitzung vom 14. Juni 1855, Brotofolle, $.220 ; 23. Sigung 
von 19. Juli 1855, Protokolle, 6.254 ; 25. Sigung vom 2.Aug. 1855, Protokolle, $. 272) in 
der 28. Sigung vom 15.Nov. 1855 (Brotofolle, $. 511) deſinitiver Beſchluß über den vorbe⸗ 
baltenen 6. 22 der revidirten Kriegsverfaffung, welcher die Dienftverpflihtung und Geſammt⸗ 
präjenz des einzelnen in die Bundescontingente einzurechnenden Mannes betrifft, gefaßt wor⸗ 
den. Auch liegen in Betreff ver dabei vorbehaltenen Ausnahmen bereitd einige Anträge (von 
Frankfurt und Bremen) und Beihlußfaffungen der Bundesverſammlung vor. 29) 

Außerdem ift aud den bei der reactivirten Bunveöverfammlung gepflogenen Berhandlungen, 
infoweit fie nicht ganz fpecielle, auf die Verwaltung oder Aufſicht bezüglihde Maßnahmen be: 
treffen (mie 3. B. die beſchloſſene Infpection der Bundedtruppen), noch ein Gegenſtand von 
allgemeinerer, vauernver Bebeutung hervorzuheben. Er betrifft den militärifchen Gerichtsſtand 
in Strafſachen bei Bundestruppen, welche in Friedenszeiten zu Bundeszwecken zuſammen: 
gezogen werden. Darüber erſtattete der hannoveriſche Geſandte für den Militärausſchuß einen 
Vortrag in ver 27. Sitzung vom 31. Det. 1851 (Protokolle, F. 201) und beantragte, durch 
einen'Bundesbefhluß die dazu vorgeſchlagenen Beſtimmungen (Beilage zu $. 201, S. 467 fg. 
der Protokolle) zu erlaffen. Die Abftimmungen ergaben verfchienene Nudftellungen oder Modi: 
fieationen. (32. Sigung vom 20. Dec. 1851, Protofolle, $. 262; dritte Sigung vom 24. Jar. 
1852, Protofolle, $. 24), dieneue Anträgedes Ausſchuſſes Herbeiführten (13. Sigung vom 6. Mai 
1852, Brotofofle, $.133) ; worauf in der 16. Siyung von 24. Juni 1852 (Protofolle, $.158) 
ver Beichluß per majora zu Stande fam. Derfelbe reiht fih an die Beftimmungen bes zehnten 
Abſchnitts ver Kriegsverfaffung an und wird dabei feinem Inhalt nad; nähere Erwähnung finden 
müſſen. Hiermit fchließen wir ven Überblick der geſchichtlichen Entwidelung ver beutichen 
Bundeskriegsverfafſung, wobei wir zugleich die diefelbe betreffenden Bundesgeſetze Tennen ge: 

lernt haben, und wenden ung jegt zur nähern Darlegung des Inhalt der legtern oder zur Dar: 
ftellung der gegenwärtig beftehenven Kriegäverfaffung. 

1. Die gegenwärtige Geftaltung der deutfhen Bundesfriegsverfaffung. 
Bei der Darftellung der gegenwärtig beſtehenden Bundeſskriegsverfaffung haben wir als bie 
beiden Hauptgegenflänbe derſelben zu unterfdeiden: die Organifation des Bundes— 
beerd und die Bunbesfeflungen. Eine Zeit lang gab es auch noch ein Drittes: die Deut: 
fhe Kriegsflotte, ein Product ver nationalen Erhebung des Jahre 1848. Die Ge— 
fhichte ihrer Gründung nnd ihres ſchmählichen Untergangs gehört aber nicht Hierher. 
Dagegen mag der allgenieine Ausſpruch des Art. 51 der Wiener Schlußacte von 1820 
bier einen Pla finden, welder befagt: „Die Bundesverſammlung iſt ferner verpflichtet, die 
auf das Militärweien des Bundes Bezug habenden organifhen Einrichtungen und bie zur 
Sicherſtellung feines Gebiet erforbderlihen DVertheivigungsanftalten zu beichließen.” Das 

„ferner erhält feine natürlihe Erklärung dadurch, daß dad Militärwefen bereits Gegen=' 
ftand jahrelanger Verhandlungen und Beſchlußfafſungen ver Bundesverſammlung geweſen 

29) Bl. 10. Sigung vom 12. März 1857, Protofolle, $. 128, in Betreff Sranffurts, und 18. 
Sigung vom 18. Juni 1857, Protokolle, 8. 228, in Betreff Bremens. 



494 Deutſche Bundeskriegsverfaſſang 
war; bemerkenswerth dürfte aber dabei beſonders auch für die Gegenwart ſein, daß die Ver⸗ 
theidigungsanſtalten von den organiſchen Einrichtungen hier ausdrücklich geſchieden werben 
und auch ihrer Natur nach nicht an die Vorſchriften über Begründung organiſcher Einrichtun⸗ 
gen gebunden fein kͤnnen. Denn ſie ſind unmittelbar durch den erklärten Bundeszweck der Er⸗ 
haltung der äußern Sicherheit Deutſchlandd geboten, und e8 wäre widerfinnig, die Erfüllung 
dieſes Zwecks von dem Widerſpruch vielleicht nur eines mit dem einen Buß vielleicht außerhalb 
Deutſchland ftehenden Bundesgliedes abhängig machen zu wollen. Übrigens ift felbftverfländ= 
lich nach der gegenwärtigen Bundesverfaflung (Bundesacte, Art.4, Wiener Schlußacte, Art. 7) 
die Bundesverfammlung die ausſchließlich auch für pas Militärweſen und die Vertheidignngs- 
anftalten bes Bundes competente oberfte Behoͤrde, welche auch in dieſer Beziehung ven Bunb 
ſelbſt oder die Bejammtheit der Bundesglieder repräfentirt. Infofern ift ſie auch die ausſchließ⸗ 
liche Trägerin der ven Bunde durch die Grundgeſetze zugefprochenen Rechte, binfichtlich welcher 
aber auch Hier die Grundregel feſtzuhalten ift, daß fie nicht weiter gehen, als ſie Durch ven Zweck 
des Bundes nothwendig gegeben oder dem Drgan des Bundes ausdrücklich beigelegt find. Es 
koͤnnen ihr daher, was für die ganze Bundeskriegsverfafſung feine Bedeutung bat, keineswegs 
alle Rechte ver ſtaatlichen Militärhoheit beigelegt werben, obmwol der Bund nad außen bin bie 
Befugnifle einer politiſch ſelbſtändigen Macht befigt. So hat der Bund namentlih nit das 
Recht der Aufftellung eines eigenen Kriegäheerd, wie es in ber plenitudo potestatis eines 
fouveränen Staates enthalten ift und wie e8 3. B. die nordamerikaniſche Bundedftaatöverfaflung 
der Union beilegt, obwol man auch in biefer Beziehung nicht alles von dem Gegenſatz zwiſchen 
Staatenbund und Bundesflast abhängig machen kann. Die Schweiz ift feit 1848 zmeifello® 
ein Bundesflaat geworben; die fchweizeriiche Kriegsmacht wird aber auch lediglich durch Auf- 
gebot der einzelnen Staaten gebildet, und auch die Deutſche Reichöverfaflung von 1849, $. 11fg., 
ließ das Reichsheer nur aus ven Kontingenten der einzelnen deutſchen Staaten beftehen, obwol 
fie die Rechte der Reichsgewalt in Betreff der Berfügung über diefelben, fowie hinſichtlich Der 
Geſetzgebung über das Heerweſen, der Gontrole und Beaufiihtigung der gefammten Kriege: 
macht Deutſchlands nah dem Bedürfniß einer kräftigen, von dem guten Willen der einzelnen 
Glieder möglihft unabhängigen Gentralgewalt zu erweitern beftrebt war. Auch der Bund Hat 
freilich ein fogenanntes Control⸗ oder Auffihtöreht, um bie Ausführung ober Beobachtung der 
Beflimmungen der Bundesfriegäverfaflung zu ſichern oder fich derſelben zu vergewiflern. Allein 
Dies ift nur ein ſehr beſchränktes Recht und fließt jedes unmittelbare Eingreifen in die Hoheitö- 
fphäre der fouveränen Bundesglieder unbedingt aus, inſoweit ein ſolches Eingreifen ji nicht 
etwa als nothwendige Folge ner bundesverfaſſungsmäßig gegen ein beharrlich renitented Bun⸗ 
desglied zu verhängenden Bundedexecution herausftellen follte. Nach dem regelmäßigen Or⸗ 
ganismus des Bundes Äußert ſich jenes Auflicgtörecht auch im Frieden insbeſondere: 1) in der 
Aufftellung und fortwährenden Eriftenz, reſp. Sompetenz der Bundednilitärcommiffion zu 
Frankfurt, deren Entftehung wir bereits in der geſchichtlichen Darftellung Hervorgehoben haben; 
2) in ver Verpflichtung der Bundesglieder, jährlich die beflimmten Mittheilungen über den 
Stand der Gontingente an die Bundedverfammlung gelangen zu laflen; 3) in der Anorbnung 
von Inſpectionen der Bundedcontingente im Namen und Auftrag des Bundes, nad den dafür 
maßgebenden, ſpäter noch zu erwähnenven Beftimmungen. 30) 

Bevor wir uns aber zur Darftellung der nähern Beftimmungen ver Bunbesfriegäverfaffung 
wenden fönnen, wobei, wie fchon bemerft, die Organifation des Bundesheers von der Cinrich⸗ 
tung der Bundesfeſtungen geſchieden werben foll, müflen wir den Verſuch machen, die allge- 
meinen Rechtögrundfäge aufzuftellen, auf welchen die ganze Bundesfriegsverfaflung als ihrer 
Baſis beruht. Dieje allgemeinen Grundſätze ftehen in ver innigften Verbindung mit der recht⸗ 
lihen Natur des Deutfhen Bundes als eined'völkerrechtlichen Vereins jouveräner Staaten mit 
wechſelſeitigen gleichen Vertragsrechten und Bertragsobliegenheiten, zugleich aber auch ald einer 

30) S. unten $. 34 der revibirten Kriegsverfaſſung von 1855. Dergleihen Mufterungen find 
erſt feit der im Jahre 1840 (bei bem von Branfreich aus damals drohenden Kriege) gewonnenen Er⸗ 
fenntniß von ber mangelhaften Ausführung der Borfchriften der Bunvesfriegsverfafjung angeorbnet 
worden. Vgl. von Rabowig, Deutfchland und Friedrich Wilhelm IV., S. 16 jg. In Betreff der Res 
fultate ber dann flattgehabten Mufterungen ver zehn Armeecorps f. 3. B. Brotokolle der Bundesverfamm:- 
lung von 1843, $. 265, ©. 566 fy., nebft dem Berichte der Militärcommiffton, Beil. 4, ©. 597 fg. 
Auch die reactivirte Bunbesverfammlung hat 1853 wieder eine Mufterung angeordnet. Die Vorlage 
des Militärausichuffes über die Ergebnifie dieſer Infpection finden ſich im Protofoll der Bundesver: 
ſammluna vom 29. Jan. 1854. 
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in politifcher Einheit verbundenen Geſammtmacht 31), und wie die beiden fich hieraus ergeben: 
den Hauptgefihtöpunfte der nothwendig zu gewinnenden einheitlichen Kraft einerſeits und qua= 
litativen Gleichberechtigung, reſp. Schonung der verbündeten Souveränetäten andererjeits ſchon 
in der erften Propofition Oſterreichs im Jahre 1818 hervortreten und ſich fo zu fagen im natür: 
lichen Kampfe miteinander durch die jahrelangen Verhandlungen ber Bundedverfammlung hin: 
burchzieben, fo haben fle auch einen ſehr beftimmten Ausdruck in den „Allgemeinen Umriſſen“ 
der Kriegsverfaffung vom 9. April 1821 gefunden. Diefe „Allgemeinen Umriſſe“, welche felbft: 
verfländlich bei einer Darftellung ver Bundeöfriegäverfaflung berückfichtigt werden müffen 32), 
enthalten allerdings in ihren 24 Artifeln gar manches, was weniger zu ven eigentlihen Grund⸗ 
fügen der Kriegöverfaflung des Bundes in rechtlicher Hinfiht gehört, ald die Natur von Direc- 
tivregeln für die Ausführung ober von im voraus beftimmten Cinrichtungen hat, die fo oder 
fo gemacht werben fonnten, obne daß man in Golliiion mit den Grundprincipien zu gerathen 
brauchte. Recht eigentlich principieller Natur find Dagegen unſers Crachtens eine Reihe an⸗ 
derer Beftimmungen. Dazu rechnen wir a) ald Gonfequenzen des Princips der Bundeseinheit 
die Art. 12 u. fg., wonad das aufgeftellte Kriegäheer des Bunded nur ein Heer ift und von 
einem Feldherrn befebligt wird, welcher von dem Bunde erwählt, für diefen in Eid und Pflicht 
genonmen und ihm verantwortlich ift. b) Als Conſequenz des Princips der gleichberechtigten 
Souveränetäten dagegen flellt fi vor allem ver Ausipruch des Art. 8 dar, monad bei ber 
ganzen Einrihtung nad der grundgeſetzlichen @leichheit der Rechte und Pflichten ſelbſt der 
Schein von Suprematie eines Bundesſtaats über den andern vermieden werden fol. Auch 
laſſen ſich Hierauf zurüdführen: Art. 1, wonach Dad Bundeöheer nur aus ven Gontingenten ber 
Bunvedftaaten zufammengefegt ift;. Art. 5, wonad fein Bunvesflaat, deifen Gontingent ein 
oder mehrere Armeecorps für fi allein bildet, Gontingente anderer Bundesftaaten mit dem 
feinigen in eine Abtheilung vereinigen darf; Art. 17, wonach die Befehlshaber der einzelnen 
Truppenabtheilungen (aud) die Eorpdrommandanten) von den einzelnen Staaten, beren Trup⸗ 
pen fie befehligen follen, ernannt werden. Andere Artikel ver „Allgemeinen Umriſſe“, wie z. B. 
Art. 2 über dad Berhältnig der Waffengattungen, Art. 3 über Bereithaltung im Frieden, find 
mehr militärifchen, noch andere, wie z. B. Art. 19 fg. über Gerichtsbarkeit, Verpflegung, Kriegs: 
kaſſe u. f. w., mehr anminiftrativer Natur. Nach diefen allgemeinen Vorbemerkungen laffen 
wir nun die zum organifhen Bundeögejege erhobenen 24 Artikel ver Kriegöverfaflung des 
Deutſchen Bundes in ihren „allgemeinen Umriſſen und weſentlichen Beftimmungen’ wörtlich fol- 
gen, was durchaus nothwendig ift, theild der Überſicht halber, theild mit Rüdiicht auf ihre be- 
fondere bundesrechtliche Beveutung, z.B. in Betreff der zur Abänderung nothwendigen bun⸗ 
desrechtlichen Form, theils auch veöhatb, weil bei ver Darſtellung der „Nähern Beſtimmungen“ 
immer auf dieſelben recurrirt werden muß. 

Die durch Beſchluß der Plenarverſammlung vom 9. April 1821 zum organi— 
ſchen Bundesgeſetzerhobenen 24 Artikel der Kriegsverfafjung des Deutſchen 
Bundes. Art. 1. Das Bundesheer iſt aus den Contingenten aller Bundesſtaaten zuſammen⸗ 
geſetzt, welche nach der jedesmaligen Bundesmatrikel geſtellt werden. Art. 2. Das Verhältniß ver 
Waffengattungen wird nad) ven Grundſätzen der neuern Kriegführung feſtgeſetzt. Art.3. Zur 
Bereithaltung fürden Fall des Ausrückens wird das Bundesheer ſchon im Frieden gebildet und def: 
fen Stärfe jomwie die innere Eintheilung durch befondere Bundesbeſchlüſſe beſtimmt. Art.4. Das 
Bundeöheer beiteht aus vollftändig gebildeten, theild ungemifchten, theils zufammengefegten Ar⸗ 

meecorps, welche ihre Unterabtheilungen von Divifionen, Brigaden u. ſ. w. Haben. Art. 5. Kein 
Bunpesftaat, deſſen Gontingent ein oder mehrere Armeecorps für jich allein bildet, darf Kon: 

31) Bundesacte, Art. 1: „Die fonveränen Fürften und Freien Städte Deutfchlande ... vereinigen 
ſich zu einem beftändigen Bunde, welcher der Deutiche Bund heißen foll.” Art. 3: ‚Alle Bundes: 
glieder haben als ſolche gleiche Rechte; fie verpflichten fich alle gleichmäßig, die Bundesacte unverbrüchs 
lich zu halten.” Wiener Schlußacte, Art. 2: „Dieſer Verein befteht in feinem Innern als eine Ge: 
meinfchaft felbfländiger, unter fi) unabhängiger Staaten mit wechjelfeitigen gleichen Bertragsrechten 
und Vertragsobfiegenheiten, in feinen äußern Verhältniffen aber als eine in politischer Einbeit ver: 
bundene Sefammtmadt.” 

32) Merfwürdigerweife hat fie Zöpfl in feinem Staatsrecht, Bd. II, $. 494 fg., zwar erwähnt, aber 
fie felbft gar nicht, fondern nur die „Nähern Beftimmungen’’ wörtlich abdruden laſſen. Dies ließe ſich 
nur dann rechtfertigen, wenn die 24 Xrtifel vom 9. April 1821 in den „Nühern Beftimmungen‘‘ wörtlidy 
oder ihrem Inhalte nach vollftändig wiederfehrten. Dies ift aber entichieden nicht der Fall. Über den 
blos wörtlichen Abdruck ber Beftimmungen der Kriegsverfaflung wollen wir nicht rechten, obgleich fie 
doch in der That für eine fuftematifche, wiffenfchaftliche Darftellung nicht zu empfehlen fein möchten. 
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tingente anderer Bundesſtaaten mit dem ſeinigen in eine Abtheilung vereinigen. Art. 6. Bei 
den zuſammengeſetzten Armeecorps und Diviſionen werden ſich die betreffenden Bundesſtaaten 
über die Bildung ber erforderlichen Abtheilungen und deren vollſtändige Organiſation unter- 
einander vereinigen. Wenn dies nicht gefchieht, wird die Bundesverſammlung enticheiden. 
Art. 7. Bei der Drganijation der Kriegsmacht ded Bundes ift auf die aus befondern Verhält 
niffen der einzelnen Staaten hervorgehenden Intereſſen verfelben infomeit Rückſicht zu nehmen, 
al8 e8 mit den allgemeinen Zwecken vereinbar anerkannt wird. Art. 8. Nach der grunngejep: 
lichen Gleichheit ver Rechte und Bflichten ſoll felbft der Schein von Suprematie eined Bundes: 
ſtaats über ven andern vermieden werben. Art. 9. In jedem Bundeöflaate muß das Gontin- 
gent immer in einem folhen Stande gehalten merben, daß es in fürzefter Zeit nadh der vom 
Bunde erfolgten Aufforderung marich: und fhlagfertig und in allen jeinen Thrilen-vollftän: 
dig gerüftet ausrücken kann. Urt. 10. Die Stürfe und Zuſammenziehung des aufzuftellenden 
Kriegsheers werben durch befondere Bundesbeſchlüſſe beftimmt. Art. 11. Die Anftalten müſſen 
alfenthalben fo getroffen fein, daß das Bundesheer vollzählig erhalten und im Yalle der Roth: 
wendigfeit verftärkt werben fan. Zu dieſem Ende fol eine befondere Reſerve beſtehen. 
Art. 12. Das aufgeftellte Heer des Bundes iſt ein Heer und wird von einem Feldherrn be: 
fehligt. Art. 13. Der Oberfeldherr wird jedesmal, wenn die Aufftellung des Kriegsheers be: 
ichloffen wird, von dem Bunde erwählt. Seine Stelle hört mit der Auflöjung des Heered wieder 
auf. Art. 14. Der Oberfeloherr wird von der Bundedverfammlung, welche feine einzige Be: 
hörbe ift, in Eid und Pflichten des Bundes genommen. Art. 15. Die Beilimmung und Aus: 
führung bed Operationspland wird ganz dem Ermeſſen des Oberfeloheren überlajien. Der: 
felbe ift ven Bunde perfönlic) verantwortlih und kann einem Kriegägerichte unterworfen wer: 
den. Art. 16. Der Oberfeloherr ift-gehalten, alle Theile ded Bundesheers, ſoweit ed von ihm 
abhängt, durchaus gleihmäßig zu behandeln. Er darf die feſtgeſetzte Heeredeintheilung nict 
abändern; doch ſteht ed ihm Frei, zeitliche Detadhirungen zu verfügen. Art. 17. Die Befehls: 
haber der einzelnen Truppenäbtheilungen werden von dem Staate, deſſen Truppen fie befeh⸗ 
ligen follen, ernannt. Für die Abtheilungen, welde aus mehreren Gontingenten zufammen: 
gejegt find, hleib£ die Ernennung ver Vereinigung der betheiligten Negierungen überlaffen. 
Art. 18. Die Plihten und Rechte dieſer Befehlshaber, welche aus ihren Verhältniſſen zum 
Bunde hervorgehen, jind denen des Oberfeloberrn analog. Sie haben unbepingten Gehorſam 
von allen ihren lintergebenen zu fordern, fowie ihren Borgefegten zu leiften. Art.19. Die 
Gerichtsbarkeit fleht den Befehlshabern der Heeredabtheilungen zu, nad) den von den Bundes: 
ſtaaten denfelben vorgefchriebenen Grenzen. Art. 20. Die Verpflegung des Bundesheers wird 
unter der oberften Leitung des Oberfeldherrn durch Bevollmächtigte ſämmtlicher Armeecorps 
und innerhalb der Bundesftaaten unter Mitwirkung ber betreffenden Landescommiiflarien be: 
forgt. Art. 21. Auf befondern Bundesbeſchluß wird aud den matricularmäßigen Beiträgen 
fänmtliher Bundesglieber eine eigene Kriegskaſſe errichtet. Art. 22. Die Vergütung von 
Durchmarſch- und Gantonnirungsfoften fowie von andern allgemeinen Leifiungen in den 
Bunvesftaaten foll nach billig ermäßigten Breifen geigehen und den Landesunterthanen immer 
fo ſchnell als möglich baare Bezahlung geleitet wernen. Art. 23. Allenthalben ift ver Grund: 
fag einer gleichen Vertheilung der Laften und ver Vortheile ſowol rückſichtlich der Heeresab⸗ 
theilungen als der Bundesftaaten zur fleten Rihtihnur zu nehmen. Urt. 24. Zwiſchen 
jammtlihen Bundesftaaten foll ein allgemeines Gartel befteben. 

| A. Das Bundesheer. Indem wir darauf verzichten müffen, in diefer mehr zur allge: _ 
meinen Inſtruetion und überfihtlihen Kenntnißnahme bejtinnmten Darftellung auf das ganze 
Detail der bejonders in der revidirten Geftalt ver fünf erften Abfchnitte der „Nähern Beftim: 
mungen” von 1855 ehr ausführlichen Vorfchriften der Bundesfriegäverfaflung einzugehen, 
beſchränken wir und auf bie Hervorhebung desjenigen,, was von allgemeiner Beveutung iſt 
oder zur Charafteriftif der Bundeskriegsverfaſſung gehört. Wer durch Amt ober Stand, na⸗ 
mentlich als Militär, Diplomat, Staatsmann oder Ständemitglied in die Lage fommt, von den 
„Nähern Beſtimmungen“ Anwendung zu machen, wird doc die betreffenden Bunde&bejchlüfie 
ſelbſt zur Hand Haben mürffen. 33) Wir unterfheiden dabei: 1) den Beſtand, die Zufamnten: 
jegung und Eintheilung des Bundesheers; 2) die Hauptbeilimmungen über Bereithaltung, 

85) Die überfichtliche Darftellung in der zweiten Auflage des Deutfchen Staats: und Bundesreckts 
des Unterzeichneten ift vom Jahre 1854 und funnte alfo die fehr erweiterten und veränderten Beftim: 
mungen ber revidirten fünf erften Abfchnitte der Kriegsverfaflung von 1855 noch nicht berüdfichtigen. 
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Aufgeboi und Kommando des Bundesheers; 8) Corpscommandanten, Bildung des Haupt⸗ 
quartiers, Berpflegung und Gerichtsbarkeit, nehſt der allgemeinen Cartelconvention der Bune 
desſtaaten. 

I. Der Deutſche Bund hat, wie wir ſchon wiſſen, durchaus keine von ihm ſelbſt unmittels 
bar aufgeſtellte und beſoldete Kriegsmacht, ſondern das Bundesheer wird blos durch Die von den 
einzelnen Bundesſtaaten nach ver ſogenannten Bundesmatrikel und nad) den feſtgeſetzten Ver— 
hältniß der verſchiedenen Waffengattungen zu fellenden Gontingente gebilder. In der Anz 
wendung bed Princips der verhältnißmäßigen Aufftelung ber verſchiedenen Waffengattungen 
(insbeſondere Fußvolk, Reiterei und Artillerie) mußte man ſich aber von Anfang an überzeugen, 
daß fi daſſelbe bei den kleinern und kleinſten Bundesſtaaten nicht fireng durchführen laſſe. Dies 
bat theils gleich nach der Feſtſtellung der nähern Beflimmungen Stellvertretungsverträge zwi⸗ 
ſchen einzelnen Bundesſtaaten in Betreff der matrieularmäpigen Stellung der Ganalerie und 
Artillerie zur Folge gebabt, melde von der Bundesverſammlung genehmigt worden find 3%), 
theild fpäter eine aligemeinere Befreiung einer Mehrzahl derſelben von der Stellung dieſer 
Waffengattungen und die Bereinigung derfelben zu einer jogenannten Referve-Infaateriepivi- 
ion. Durch ven Beſchluß der Bundesverjammlung vom 9. Der. 1830 wurde namlich bes 
flimmt 3°), daß die näher bezeichneten Bundesſtaaten 30) von der Gavalerie- und veip. Artillerie- 
ftellung gegen eine in der Kopfzahl theils gleiche, theils größere Infanterieftellung befreit fein 
ſollten. Es ſollten hiernah die nur aus Infanterie beſtehenden Gontingente derfelben von den 
gemifchten Armeecorpd ausgeichieden und in eine zunädhf zur Verftärfung der Kriegsgarni— 
fonen in den Bundesfeitungen beftimmte RefervesInfanteriebivijion vereinigt, die Hierdurch in 
ihrer Stärfe verminderten gemiſchten Armeecorps aber von der Stellung zur Gavalerie: und 
Artilleriereferve befreit werden. 

Jedes zum Bundeöhrer zu ftellende Gontingent beftcht aus dem Haupt-, dem Reſerve⸗ 
und dem Erfagrontingent. 37) Die beiden erflern iind beftimmt, ald Beſtandtheile des Bun⸗ 
beöheerd ind Feld zu rüden und die Bundesfeſtungen zu befegen; das legtere bleibt zur Bildung 
Des den Heere nachzuſendenden Erſahes in eigenen Staate zurüd. Unter Zugrunbelegung 
der legten Bumbesmatrifel von 1842 (f. oben Note 20) betragen die Gontingente für. jeden 
Bundesſtaat an flreitbarer 39) Mannſchaft im Haupteontingente 1%, 39), im Reſervecon⸗ 
tingente 3/,, im Brfageontingente !, Proe. der Matrilel. Das Bundesheer muß in der 
Stärfe, in weicher daſſelbe vom Bunde aufgeboten wird, in allen feinen Theilen vollſtän⸗ 
dig geftellt und vollzählig erhalten werden. - Der Erfag au Mannſhaft ſoll aber in einem 
Kriegsjahre ein halbes Procent der Matrifel nicht überfleigen. Vom Bunde ‚begahrte *0) 
größere Anfirengungen einzelner. Bundeöftanten find. in Betreff ver Koften durch matricular⸗ 
mäßige Hepartition audzugleihen. *4) Liber das Verhältniß der verſchiedenen Waffengattuns 

! 

- 84) Den erften. fogenanntn Reluitionsvertrag ſchloſſen Sadyfen-.Gotha und Altenburg mit dem 
Königreiche Sachſen (17. San, 1821), welcger dann bei fpätern ähnlichen Verträgen zu Grunde 
gelegt oder auf den Bezug genommen worden ift. Eine gerauere Auf, ählung diefer Verträge und det 
darauf bezüglichen Bunbesverhandlungen bis zum Jahre 1830 f. in Klüber's Offentlichem Recht des 
Deutſchen Bundes, 8. 200, Note b und c. 

85) Bol. &. von Meyer's Staatsacten, II, 863. ’ 
36) Aufgeführt werden als num zur ReferverInfanteriedivifion gehörig: bie großherzoglich und her⸗ 

zoglich fächfiichen Länder, die anhaltinifchen Herzogthümer, die beiden Schwarzburg, die beiden Hohens 
zollern, Waldeck, Neuß älterer und jüngerer Linie, Schaumburg: Lippe und Lippe, Heifen-Homburg 
und bie Freie Stadt Franffurt. Zugleich wurde Naffau zugeflanden, daß fein Contingent blos in Ins 
fanterie und Artillerie zu beflehen habe; ebenfo Oldenburg. Andere Beflimmungen bezieben fi auf die 
Brigadenbildung und überhaupt die befinitive Organifation der drei gemifchten Armeecorps. Die zu 
dieſem Bundesbefchluß gehörigen nachträglichen Beftimmungen find ſchon gben Note 22 nachgewiefen. 
Die auf Medlenburg-Strelig fallende Cavalerie ftellt Medienburg- Schwerin. r 

37) Pol. Abfchn. 1 der revidirten Krie sverfafjung von 1855, $.1. Bu 
88) Nähere Beſtimmungen über —88 und nicht ſtreitbare Mannſchaft, die Organiſation der 

Refervecontingente, über Einrechnung der Landwehr in das Contingent und den Ausſchluß von Land» 
ſturm, Bürgermiliz und anderer Bolfsbewaffnung f. in den $$. 4—6 ber revidirten Kriegsverfafjung. 

39) Früher nur 1 Proc. Vgl. über die Erhöhung, insbefondere den Bundesbeſchluß vom 10, März 
1853 das bereits oben im gefchichtlichen Theile Bemerfte. . . 

40) Freiwillige Aufftfllungen einer größern Macht, als das Bundescontingent beträgt, begründen 
nach Art. 44 der Wiener Schlußaete Feine Anſpruch gegen den Bund. 

41) Revidirte Kriegsverfaflung von 1855, $. 2. 
Staats⸗Lexikon. IV. 32 
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gen und das Zahlenverhältniß der militärtichen Ehargen, Arzte u. ſ. w. zur ſtreitbaren Mann: 
ſchaft enthalten die FF. 7—14 ver revidirten Kriegsverfaſſung die nähern Beflfegungen. Wir 
heben daraus nur Folgendes hervor. Das numerifhe Verhältniß der Neiterei des Bundes 
iſt jetzt auf ein Achtel des Kontingent geiegt (früher betrug es ein Siebentel). In Betreff der 
Felvartilferie ift der Mafftab auf wenigſtens 2%, Stud Geſchütz auf je 1000 Mann geftellt. 
Der Belagerungspark für das gefammte Bundesheer foll außer ven Feldgeſchützen aus wenig- 
ſtens 100 ſchweren Kanonen, 30 Belagerungshaubigen und 70 Mörjern beftehen. Jedes 
Armeecorps hat einen Brüdentrain für eine Flußbreite von 400 Fuß und außerdem eine voll: 

ſtändige Birago’fhe Brückenequipage von 150 — 200 Fuß Länge zu ſtellen. Für PBionniere 
and Bontonniere ift dad Verhälmig von 1 Proc. ver Armee feftgeftellt. Jäger, Büchfen- oder 
Scharfihügen follen ungefähr den funfzehnten Theil der Infanterie ausmachen. Ani 45— 

50 Streitbare bei der Infanterie, 30 — 35 Streitbare hei den andern Waffengattungen ſoll 
wenigftend ein Offizier, auf 12— 15, reſp. 10 — 12 Streitbare ein Unterofilzier, auf 300 Streit: 
bare, refp. 30 Kranke in ven Feldlazarethen ein Arzt gerechnet werben u. f. w. 

Nach der noch geltennen Beſtimmung von 6.23 und 6.26 der, Nähern Beflimmungen‘‘ von 
1821 #2) befteht das Bundesheer aus zehn Armeecoryd, wovon fieben jogenannte unge: 
mifchte und drei fogenannte gemischte yder combinirte Armeecorpd find. Die Armeecorps 
werben ohne weitere Benennung nach Nummern bezeichnet und zerfallen ein jedes in AbtHeilungen 
von Diviffonen, Brigaden, Negimentern, Bataillonen, Compagnien, Schwadronen und Batte⸗ 
tien. Bundesgeſetzlich beftimmt ift aber nur die Abtheilumg der gemifchten Armeecorps in Divifto: 
nen, reip. Brigaden nebft der fhon erwähnten Ausicheidung ver fogenannten Reſerve-Infan⸗ 
teriedisifion. Liber Die innere Abtheilung der ungemifchten Armeecorps ift gar nichts beftimmt, 
auch nicht darüber, welche Theile ver dfterreihifhen und der preußifchen Arnıee die Bundes 
armeecorpß bilden follen, was vom deutſchen Standpunfte aus wenigſtens in Betreff Hſter⸗ 
reichs, z. B. auch hinſichtlich der Beſatzung der Bundesfeſtungen, nicht ganz ohne Bedenken ſein 
dürfte. 23) Man hat ſich aber im Hinblick darauf, daß die beiden Großmächte ſich Doch bei einem 
Bundeöfriege nicht auf Die Theilnahme mit den’ zu ſtellenden drei Armeecorps beichränfen wür- 
den und die Ausfcheidung des Bundescontingents für ie felbft unzuträgli, wenn nicht unaus⸗ 
führbar fein möchte, dabei beruhigt. Von den fieben ungemifchten Armsecorps ftellt Öfterrei 
drei, Breußen brei, Baiern eins; die drei combinirten Armeecorps und die daraus ausgeſchie⸗ 
dene RefervesInfanteriedivifion werden durch die Gontingente der übrigen Bunbesftaaten ge: 
Bilde. 4%) "Ein Armeecorps enthält mindeftens zwei Divifionen , eine Divifton zwei Brigaden, 
eine Brigade zwei Regimenter oder vier Bataillone, ein Infanterievegiment zwei Bataillone, 
ein Reiterregiment vier Schwabdronen. Ein Bataillon foll mindeſtens 800 Streitbare Chöd- 
ſtens 1200) enthalten. Das Minimum im Haupt: und Referveeontingente beträgt bei der Rei⸗ 
terei eine Divifion von 300 Pierben, bei der Artillerie eine Batterie von ſechs Geſchützen. Die 
Gontingente, welche in der Infanterie die Stärke eines Baraillons nicht erreihen, jind zu com- 
Binirten Bataillonen zu vereinigen. *5) Legtere müffen ganz gleich organijirt, bewaffnet un» 
geübt fein. Wo die Vereinigung zu combinirten Batalllonen nicht ausführbar iſt, muß vie 
jelbfländige Organifation der Infanterie den vorerwähnten Normen dedjenigen Truppenver: 
bandes entiprechen, welchem ſie zugetheilt ift. *%) Die allgeneine Uberficht über das Bundes⸗ 
heer (ohne Zahlenangaben rüdjichtlih der Stärke der Gontingente, der Waffengattungen 
2. |. w.) ift folgende: 

49) Die entfprechenden $$. 15, 18 1. 19 ber revidirten fünf erſten Abfchnitte blieben 1855 noch 
ausgefegt. S. oben im gefchichtlichen Theile den Beſchluß vom 4. Jan. 1855. | 

‚43) Man erinnert fich hierbei der Beforgniffe bei der drohenden Verwidelung Dentfchlands in ben 
Krieg vom Sommer 1859, als Ofterreich die theilmweife ſehr unzuverläffigen italienifchen Truppen zur 
Beſetzung ber fühbeutfchen Bundesfeftungen benutzte. 

44) Für die Gegenwart natürlich nicht mehr genügend ift: U. I. V. Heunifch, Entwurf der Bil 
bung bes deutſchen Bundesheers, nach den in den Grundzügen ber Militärverfaffung ausgefprockenen 
Beftimmungen; mit einer Karte von Deutfchland, illuminirt nad) den Armeecorpe (Karlsruhe 1820). 

‚ 45) So waren 3. B. bie 55 Mann liechtenfleinifcher Scharffchügen mit dem hohenzollernfchen Con⸗ 
tingent combinirt, fehwebten aber nach ber Bereinigung der hohenzollernfchen Fürſtenthümer mit Preu⸗ 
gen fo zu fagen in der Luft, worüber bie Bunbesprotofolle von 1851 fg. das Nähere ergeben. 

46) ©. über die Beftandtheile der Diviflonen u. f. w. und die combinirten Bataillone bie renibirte 
Kriegsverfaflung, 8$. 16, 17. 
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I. Armeecorps 
I „ Oſterreich. Reſerve⸗Infanteriediviſion: 
I „ Pa 

. M achſen⸗ einingen. JF „ Preußen. J Sadlen Altenburg, 
. ZZ achſen⸗-Koburg⸗ otha. 

vn „ Baiern. Angatt Zeſſau- Köthen und Anhalt⸗ 
DZ , . 

ern urg. " ri Diviflon: 2 artemberg. Schwarzburg⸗Sondershauſen und 

3. u Großherzogthum Heffen. en Rudolſiabt. 
IX. Armeecorps: Waldeck 

1. Diviſion: Königreich Sachſen. 
2 Kurhefien, Naffau und Lu⸗ 

xemburg-@imburg. 

Neuß ältere und jüngere Linie. 
Schaumburgstippe und Lippe. 
Heflen- Homburg. X. Armeecorpe: Freie Stadt Frankfurt. 1. Divifion: Hannover und Braunfchweig. 

2. „ Holitein u, Lauenburg, Meds 
lenburg, Oldenburg und bie 
drei Hanfeftädte. 

I. Das Bundesheer ſoll vollſtändig auch im Frieden exiſtiren, und der urfprünglid 
(von Ofterreih) gemachte Vorſchlag, zwijchen ver Kriegsmacht des Bundes im Frieden und dem 
eigentlihen Kriegsſtande zu unterſcheiden, ift nicht aboptirt worden, obwol allerdings ein weſent⸗ 
licher Unterfchied zwiſchen der Bereithaltung im Frieden und der Kriegßbereitihaft injofern 
eintritt, als für den Frieden eine Mehrzahl von wejentlichen Erleichterungen in Beireff. des ſo⸗ 
genannten Präfenthaltene zugeitanden worden find. Jedoch iſt grundſätzlich feitgehalten 47), 
daß ji die Heeresmacht des Bundes jortwährend in einem Zuſtande befinden müſſe, melder 
geeignet fei, allen Wechielfällen zu genügen und im eintretenden Falle ven libergang aus ver 
Friedens⸗ in die Kriegsbereitihaft mit der erforberlihen Beſchleunigung zu bewirken und in 
möglihft kurzer Zeit, erforderlichenfalls gleichzeitig das Haupt: und Refervecontingent in allen 
Waffengattungen marſch- und fchlagfertig für das Feld und für die Befagung der Bundes: 
feftungen aufzuftellen, fowie die Erſatztruppen zu formiren. Dabei if durch den (bei dem- 
Hauptbeſchluß über die revidicten fünf erſten Abfchnitte ver Kriegsverfaflung noch vorbehalte⸗ 
nen) durch Bundesbeſchluß vom 15. Nov. 1855 adoptirten $. 22 der Kriegöverfaflung beftimmt, 
daß 1) die Dienftverpflichtung eined in die Bundescontingente einzurechnenden Mannes minde⸗ 
fiens jeh8 Jahre, 2) die Gefammtpräjenz für jeven.einzelnen Mann bei der Infanterie 2°/,, 
wenigſtens zwei Sabre, bei der Reiterei 3%, wenigftens drei Jahre, bei der Fuß⸗ und Feſtungs⸗ 
artillerie 2%/,, wenigftens zwei Jahre, bei der reitenden Artillerie 3, , wenigftens drei Jahre, 
bei ven Pionnieren und Genietruppen 2%/,, wenigitens zwei Jahre zu betragen hat. Nähere 
Beflimmungen über Bereithaltung ber Mannſchaft und der Pferde, den fogenannten Präſenz⸗ 
fland der verichiedenen Waffengattungen, und in Betreff der verſchiedenen Chargen der Dffiziere, 
Unteroffiziere und Gemeinen bei Haupt, Reſexve⸗ und Erſatzcontingent, itber Beurlaubung, 
Vacanthaltung und das erforberliche Kriegämaterial enthalten bie 66. 23—27 der reniviugen 
Kriegsverfafiung. Eine beſonders wichtige, theilweiſe auch ſchon in der ältern Kriegsverfaſſung 
von 1821, $. 37 enthaltene Beſtimmung ift bie des |. 28 der revidirten Kriegöverfaflung: 

„In Hinfiht ver Bewaffnung, des Kaliberd der Gewehre und Geſchütze foll in jedem Armees 
corps eine jolhe Übereinftimmung flattfinden, daß die Munition der Artillerie und vorzüglich 
jene der Feuergewehre gegenfeitig gebraucht werden kann. Im Kalle ver Neuanfhaffung von 
Geſchützen für ven Belagerungspark Haben fi die drei gemifchten Armeecorps in Nüdficht bes 
Kalibers an Oſterreich, Preußen ober Baiern anzuſchließen.“ Nur ſchade, daß die Beſtimmung 
zu wenig umfaſſend iſt und ſich auf bie einzelnen Armeecorpo beſchränkt! Daſſelbe gilt von ven 
in 6. 30 gemachten Beftimmungen über „größere Ubungen“ der combinirten taktiſchen Körper, 
wenn man aud) die Vorſchrift, daß jeded Armeecorps ſich menigftens alle ſechs Jahre zu gemein⸗ 
fhaftlihen Übungen vereinigen fol, al ausreichen betrachten will. In Betreff ver Reglemente 
beftinmt 6. 32: „Auf eine möglichſte Übereinftiimmung der Hauptgrunbfagen des militäri- 
Then Dienftes ift in dem ganzen Bundesheere hinzuarbeiten. Insbeſondere follen in Hinſicht 
der Waffenübungen und der Dienftreglements menigftend in der Hauptſache (N bei jedem Ar⸗ 

- 

47) Revidirte Kriegsverfaſſung, Abſchn. IV, 8. 21. 39° 
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meecorps gleiche Grundſätze beobachtet werden.“ Die ſchon berührte Oberaufficht des Bundes 
betreffen die 68. 33 (Standesühnrfihten) und. 34 (Muſterung). Sie beſtimmen: 1) Späte- 

fiend am 1. Febr. jedes Jahres wird der Bunbeöverfanmlung von jedem Bundesſtaate eine 

(nad vorgefhriebenem Schema) angefertigte Standesühberficht des Bundeßcontingent8 vorge= 

legt. Aus diefen einzelnen Stanvegüberfichten wird dann eine Generalüberficht des Bundes- 
heers zufammengeftellt. 2) Die Gontingente der einzelnen Bundesftaaten tollen mindeſtens 
alle fünf Jahre einer durd die Bundesverfammlung angeorpneten Dufterung, nad) ber bafür - 
feftgeftellten Inftruction der abgeordneten Generale, unterworfen werben. Diefer generellen 
Inſtruction find nörhigenfalls für einzelne Zwecke fpecielfe Zufäge beizufügen. #3) In befon- 
dern Fällen behält fid; die Bundesverfammlung aud außer den fünfjährigen Mufterungen in 
kurzer Frift zu beftimmende neue Inſpicirungen einzelner Bundescontingente vor. Diejenigen 
Bundesglieder, welche zufammen’einen gemifchten Truppentheil bilden, haben ſich untereinander 
über eine häufiger wiederkehrende Muſterung minveftend in der Diviiton zu vereinigen. 

Kriegsbereitfhaft und Mobilmahung (Abſchn. V der revidirten Kriegöverfaflung). 
Die Bundedfriegsverfaffung unterfcheidet allerdings nicht ansdrücklich zwiſchen der vollen Kriegs— 
bereitfchaft und der wirklichen Mobilmahung der Bundedtruppen #9), und es unterliegt feinem 
Zweifel, daß beived im einzelnen Fall in einen Zeitpunkt zufanımenfallen kann. Der Unter= 
ſchied Liegt aber in der Natur der Sache und zeigt fih praftifh darin, daß eine vollſtändige 
Kriegsbereitſchaft befhloffen und zur Ausführung gebracht werden fann ohne Mobilijirung, 
mit welcher die Ernennung eined commandirenden Bundesgenerald und die Bereinigung der 
marſch⸗ und fchlagfertigen Truppencorps auf ven zu beflimmenven Sammelplägen verbunden 
ift. Auch liegt bereits als Präcevenzfall aus ver Zeit des orientalifChen Kriegs vor, infofern bie 
Bundedverfammlung, dem oͤſterreichiſchen Antrag gegenüber, nur eine Krieg8bereitfchaft, aber 
feine eigentlihe Mobilmadung durch ihren Beſchluß vom 8. Febr. 1855 deeretirte. 90) Jeden 
falle hängt e8 vom Bunde ab, ob er nur einen Theil oder das Ganze des Haupteontingents, ob 
er au dad Nefervecontingent, ſowie auch, ob er nur einzelne Bundescontingente zur Erfüllung 
befttmmter Bundeszwecke aufbieten wit. 09) Späteftend vier, Wochen nad) der von Bunde er⸗ 
folgten Aufforderung müflen die anfgebotenen Gontingente marſch- und f&hlagfertig zur Ver— 
fügung des Bundesfeldherrn auf den für jedes Armeecorps in feinen Bezirke im voraus zu be= 
flimmenden-Sammelpläßen aufgeftellt fein un gleichzeitig Die Erfagabtheilungen gebildet wer— 
den. Die Kriegsbeſatzung der Bunvesfeftungen foll am vierzehnten Tage nach dem Eingange 
ded Bundesbefchlufſes bet den betreffenden Negierungen zum Abrücken bereit fein,®2) Die 
nähern Beſtimmungen über die Mobilmachung und die Befagung der Bundesfeflungen, wegen 
deren hier auf daß betreffende Bundesgeſetz ſelbſt verwieſen werden muß, enthalten bie 
'6$. 37 —44 Im fünften Abfchnitt der renidirten Grundzüge der Kriegäverfaflung. 9) 

" Zr Betreff der Führung oder des Commändos des Bundesheers gelten noch die Be— 
flinimungen ver 24 Mrtitel (Art. 12 fg.) und der Abſchn. VI CH. 45 fg.) der Kriegäverfaffung 
vom 11. Iuli 1822. "Hterna fell das Bundesheer von’etnem Feldherrn befehligt werden. 
Diefer fogenannte Oberfeldherr wird jenedmal, wenn die Aufftellung des Kriegsheers beichloffen 
wird, von dem Bunde in der Engern Verſammlung gewählt und die Stelle Hört mit der Auf⸗ 
fung des Bundesheers wieder auf. In Fällen, mo man nur einen Theil des Bundesheers 
zufammenzugiehen für nöthig erachtet, bleibt e8 ber Beſchluhnahme ver Bundesverſammlung 

‚ vorbehatten; wegen des Oberbefehls beſondere Verfügung zu treffen. 5% Der Oberfeldherr ver⸗ 

48} Gedruckt liegt vor: Inſtruction für die mit der Infpicirung ber deutſchen Bundescontingente 

m — beauftragten Generale, mit beigefügter Kriegsverfaſſung des Deutſchen Bundes 
(Mainz } 

49) Bol. Zöpfl’s Orunbfüpe des Staatsrechts, Bb. II, $. 499, Note 1. 
50) Der Beſchluß (vierte Sitzung vom 8. Febr. 1855, Protofolle, $. 49) ging dahin: „bie Regie⸗ 

rungen zu erfuchen, ihre Hauptcontingente in ber Art in Bereitſchaft zu halten, daß, wenn bie Auf⸗ 
forberung von Seiten des Bundes erfolge, diefelben binnen 14 Tagen vollftändig marſch⸗ und fchlag- 
fertig aufgeftellt werden könnten.‘ ‚ 

1) Revidirte Kriegsverfaffung, $. 35. 
52) Revidirte Kriegsverfaffung, $. 36 fg. 
53) Vol. Zöpfl, Grundfäge des Staatsrechte, TH. II, S. 409. 
54) Kriegsverfaffung, $. 46. Hierbei ift an die Auslegung oder Anwendung zu erinnern, welche 

preußifcherfeits im Sommer 1859 von dieſem $. 46 gemacht wurde, um bie beantragte Unterorbnung 

ber gefammten Bundestruppen, mit Ausnahme Dfterfeichs, unter die Führung Preußens bundesrecht⸗ 
lich zu rechtfertigen. 
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halt ih (6. 47 der Kriegsverfaſſuug) zum Bunde wie jeter commandirende General zu feinen 
Souverän; die Bundesverfammlung ift daher feine einzige Behörbe, welche mit ihm durch einen 
von ihr gewählten Ausſchuß in Verbindung fteht. Der Oberfeldherr wirb (6. 48) von ber 
Bundesverſammlung in Eid und Pflicht genommen; er erhält von derſelben allein Vollmachten 
und Befehle, auch in befonvdern Fällen jpecielle Inftruetionen; er erftattet an viefelbe feine Be- 
richte unmittelbar. Wenn der Oberfelpherr (6. 49) in Eid und Pflicht genonmen ift und feine 
allgemeine Inftruction von der Bundesverſammlung erhalten hat, jo bleibt es ihm allein über⸗ 
laffen, ven Operationsplan nad) feiner Anficht zu entwerfen, audzuführen und abzuänbern, wie 
es die Umſtände fordern. Er iſt durchaus nicht verbunden, dieſen Blan vor der Ausführung 
irgendjemand mitzutheilen, und es foll lediglich von feinem befondern Vertrauen abhängen, 
wenn er die Hauptzüge deſſelben mit einem oder mehreren Generalen bejprechen oder berathen 
will. Erſt dann (6. 50), wenn er nach getroffenen Ginleitungen zur wirklichen Ausführung gr- 
ſchritten fein wird, iſt er verpflichtet, ver Bundesverfaumlung die Umriſſe feines Operations 
plans vorzulegen. Sr muß jedoch denſelben auf das umſtaͤndlichſte aufſetzen, damit für alle Zu⸗ 
falle, die ihn perſoͤnlich treffen können, jo vorgeſorgt ſei, daß ſein Nachfolger Das: Ganze voll- 
Rändig.einfehen und folgerecht verfahren könne. Außet dem Oberfeldherrn ($. 51) wirb:von 
der Bundeöverfanimlung auch ein Generallieutenant des Bundes gewählt. Diejem gebührt in 
allen Fällen, melde eine Stellvertretung im Obercommando bed Heeres fordern, bie zeitliche 
Verweſung der Oberisivhexrriftelle, mit ganz gleichen Rechten wie Die des Oberfeldherrn. So— 
bald der bisherige Oberfeldherr dad Obercommando wieder übernimmt oder ein Neugewählter 
in daſſelbe eintritt, kehrt der Generallieutenant des Bundes in fein krüheres Verhälmiß zurück. 
Als Senerallieutenant-ves Bundes joll ($. 52) eier der Gorpscommanbanten gewählt werben, 
welcher jedoch, ſolange nicht ver Ball der Stellvertretung oder Einberufung von feiten des Ober⸗ 
feldherrn ſtattfindet, ohne Vorrecht vor des ‚übrigen Gorpscommandanter bei feinem Corps 
verbleibt. Der Oberfeldherr Hat ($. 53) die Befugniß, wegen Ginftellung der Beindfeligkeiten 
Übereinfünfte abzuſchließen, wenn dadurch große Vortheile zu erreichen ſind oder Gefahr auf 
dem Verzuge haftet. Er ſoll jedoch foͤrmliche, allgemeine Waffenſtillſtandsverträge nur amter 
vorhehaltener Genehmigung des Bundes abſchließen können. Der Oberfeldherr kann (6. 54) 
über bie Aufitellung, Bewegung und Verwendung der ihm anvertrauten Streitkräfte, auch bie 
allenfalls nöthigen zeitlichen Detachirungen nach feinem Ermeſſen verfügen, jenoch mit Beob⸗ 
achtung ber. feftgefegten Deeredeintheilung, bie er. nie abändern barf, und der Beifammenhaltung 
der von einem Staate geftellten Corps in Fällen, wo diefe ohne Nachtheil berudfichtigt werben 
fann. Alle Detachirungen umd ſolche Maßregeln, welche in Die organifchen Kriegsverhältniſſe 
eingreifen, können nur jo fange dauern, ald es militärische Rückſichten erfordern, und fein Corps 
darf hierdurch bis zu dem Grade geſchmächt werden, daß es nicht mehr als felhflandiger Körper 
befteben könnte. Nähere Beflimmungen find dann noch 6. 55 fg. zur Begrenzung der Befug- 
niffe des Oberfeldherrn gegeben. Hiernach hat er 1) das Recht, über. die zu dem als Meferne 
aufzuftellennen Armeecorps ſtoßenden, beſonders zu bildenden Capaleries und Antilferiemaflen 
Beſtimmung zu treffen, zu welchen alle Armaccorps verhaältnißmäßig beizutragen haben; 2) das 
Recht, die Befehlshaber ſoſcher aus ben verſchiedenen Corps hexauszuziehenden Cavalerie⸗ uud 
Artilleriemaſſen zu ernennen; 3) die Befugniß, die verſchiedenen Contingente zu miſtern und 
anf Abſtellung der Mängel hinzuwirken; 4) die Befugniß, Beſtimmung zu treffen üher Mili- 
taãrſtraßen/ Anlage yon, Hoſpitãlern und Magezinen und die Verpſleguugẽkhezirke der einzelnen 
Corps; 5) alle Maßregeln zur Sicherflellung bes Armeebedürfniſſe und der Wohlfahrt des 
users zu treffen; 6) ſolche,die ſich auszeichnen, ihrem Landesherrn zut Belohnung zu ein⸗ 
pfehlen; 7) um in ben Felddienſt die nöthige-übersinflimaung. zu bringen, darüber Veſtim⸗ 
mungen durch Armeoheiehle zu erlaflen, ſomeit ſolche für das Allgemeine nothwendig jinb und 
nit in die irnere Cinrichtung ber Corps eingreifen. 8) bes Aufftelluug des Dumvesheered für 
alle Bunbescontingente ein gemeinſchaftliches Erfennungszeichen vorzufhreiben (vgl. 6. 38 der 
revidirten Kriegöverfaflung). 5°) Außerdem hat man e8 aber aud) noch für erforderlich gehalten, 
den Bundesftaaten Über gleichmäßige Behanblung aller Theile des Bundesheers volle’ Beru⸗ 
higung zu verfchaffen ($. 62 fg. der Kriegöverfaffung). Zu diefem Zweck wird der Oberfeld⸗ 
Herr mit einer ihn controlivenden, zugleich aber auch zwijchen ihm und ben einzelnen Regierug- 
gen vermittelnden Repräfentation der. einzelnen Corps umgeben, melde and.je einem Höhen 

88) sd, hiermit ben Beſchluß der Bunbesverfanunkung vom 20. März 1848; Sachariä, a. a. O., 
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Offizier des Generalſtabs jedes Armeecorps beſtehen, dem aber Bei den gemiſchten Armeecorps 
noch ein anderer von niedrigerm Rauge für jede Diviſion beigegeben werden kann. Jedem 
ſolchen Corporepräſentanten im Hauptquartier Toll ſtets freier Zutritt bei dem Oberfeldherrn 
und den übrigen Chefs gebühren, um mit venfelben über die Angelegenheiten des Corps fich zu 
benehmen und deſſen Interefje zu vertreten. Der Oberfeldherr kann ($. 65) nicht zugleich Be- 
fehlshaber irgendeiner Heeresabtheilung fein und überhaupt fein General zugleich das unmit- 
telbare Kommando über eine höhere und eine niedere Abthellung führen. 

Uber die Berantwortlichkeit des Oberfeldherrn diöponirt, gemäß den 24 Artikeln, 
6.66 der „ Näbern Beflimmungen” der Kriegöverfaffung. Sowie der Oberfeldherr mit ausge⸗ 
dehnter Vollmacht, durch nichts beengt (?), mit Kraft und Nachprud(?) feine Befglüffe verfolgen 
£önne, fo jet er au für fehlerhafte Entwürfe oder Irrthümer in- großen Gombinationen dem 
Bunde perſonlich verantwortlich. „Der Bund fann ihn (deshalb) einem Kriegägericht unterworfen, 
weiches and einem Feldmarſchall, General der Infanterie oder Bavalerie ald Präfidenten, von 
der Bunbeöverfammlung gewählt, zwei Beldgengmeiftern oder Generalen der Infanterie oder 
Gavalerie, zwei Generallieutenants, zwei Generalmajors, aus dem Bundeöheere dazu comman⸗ 
dirt, einem Beneralaubitor von dem Staate des Oberfelnherrn, einem Defenfor, von dem Ober- 
feldherrn felbft gewählt, beſtehen foll und nad Unterfuchung bes Thatbeſtandes ihn nach dem 
Gefetzbuche vedjenigen Staates, zu dem er gehört, zu richten bat. Bon ven als Beifiger zu 
diefem Kriegögericht beftimmten fechs Generalen iſt einer von Oſterreich, einer von Preußen, 
einer von Baiern und einer von jedem der drei gemifchten Armeecorps zu conımanbiren. Die 
Gommandirung gefihieht auf Einladung der Bundeſsverſammlung an die betreffenden Staaten. 

II. Bon ven Gorpscommandanten und den Befehlöähabern der zufamnengefehten 
Divifionen und Brigaden handelt der fiebente Abſchnitt ver Bundesfriegeverfailung in ven 66. 67 
—78. Dabei wird zunächſt zwiſchen den Befehlähabern der ungemifchten und der gemiſchten Corps 
unterſchieden. Jene erhalten in Betreff ihres Corps diejenigen Medhte, welche ihr Souverän, in 
UÜbereinftimmung mit den Brundfägen der Bundeskriegsverfaffung, ihnen zu ertbeilen für gut 
findet. Die zufammengefegten Armeecorpd follen von einem zu den betreffenden Staaten gehoͤ⸗ 

tigen General befehligt werden. Uber die Wahl exiſtiren, infolge der Vorſchrift des F. 75 der 
Kriegäverfaffung, Vereinbarungen zwiſchen den Staaten, aus welchen die combinirten Armee: 
corps befteben, und dafſelbe gilt in Betreff der Wahl der Vefehlshaber combinirter Divifionen. 
Die Rechte und Pflichten der Commandanten gemtichter Armeerorps, den einzelnen Beſtand⸗ 
theilen verfeiben gegenüber, find auf eine dem Verhältniß des Oberfeldherrn zu den einzelnen 
Armeecorps analoge Weiſe beſtimmt. 6%), Insbeſondere können fie alle ihre lintergebenen 
wegen militärifcher Vergehen in Arreft nehmen und proviſoriſch fuspendiren. 57) Auch können 
alle Corpbeommandanten (der ungemifchten un» ver gemifchten Corps), wenn fie Durd ven 
Oberfeloherrn die Rechte des Corps oder Der daſſelbe bildenden Gontingente für verlegt halten, fi 
mit einer Beſchwerde an ihre Regierung wenden, und dieſe kann fie an bie Bundesverfammlung 
bringen; wenn fie fich aber perſonlich für verlegt Halten , fo koͤnnen fie ih auf dem Dienfimege 
Sur den Oberfeloheren von-der Bunpesverfammäung ein Kriegsgericht erbitten, welches in 

äbmliger Weiſe wie das für den Oberfeldherrn beſtimmte gebilvet wird. Dagegen iſt Davon, 

daß au der Oberfeloherr das Recht habe, fie einen Kriegsgericht zu unterwerfen, Leine Nebe. 
Was pie Bildung des Hauptquartiers betrifft (Abſchn. VILL Der Kriegöverfaflung), fo Hat 

($. 81) der Oberfeldherr das Neche, fig den Beneralgnartiermeifter, den dirigirenden General: 

abjutanten, den Beneralaubitor und der dirigirenden Arzt zu mäßlen, aud feinen Generalſtab 

ſelbſt zu beſtellen. Die Directoren des Artilleries und Genieweſens, der Chef der Deeredpoligel 
und der Generalintenpant mit ven ihm zunächſt untergebenen Vorftänvden ver Verwaltungs⸗ 

zweige Dagegen werden wie ber Oeneraltientenant bes Bundes von dem Bunde ſelbſt gewählt 

und in Pflie genommen. Do wird der Bund auf bie Vorfchläge des Oberfelaherrn die geeig- 

56) Sie fönnen daher zwar auch bie Bintheilung ihres Armeecorps nicht ändern, allein fie finb ber 

fügt , die nothwendig erfcheinenden Detachirungen vorzunehmen und bie dazu zu verivendenden Truppen 

zu beſtimmen. Auch beftimmen fie die Truppen, welche zu ven vom Oberfefoherrn angeorbneten Detas 

(sirungen verwendet werben ſollen, worüber der Oberfeldherr nur ausnahmeweiſe in beſondern umd 
beingenven Fällen bivect Yerfügen kann. Sie baden ferner das Recht der Muflerung, ver Hanbhabung 
der innern Orbuung, ber Empfehlung der fich Auszeichnenden zur Belohnung, der Bildung ihres 
Generalftabe. 

- 5 Die entſprechende Beftimmung über das Het des Oberfeloheren findet ſich erſt in Abſchn. X 
von der Gerichtsbarkeit, $. 92. ’ 
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nete Rüdfiht nehmen. Alle im Sauptquartier angeftellten Offiziere und Beamte, melde nit 
bereit8 von der Bundesverſammlung jelbft beeivigt jind, bat der Oberfeldherr ($. 82), ſobald 
er den Oberbefehl des Heeres übernommen hat, im Namen des Bundes für diefen in Eid und 
Pfligt zu nehmen. Blos der Oberfeldherr, welcher allein nur im Dienfte ded Bundes ſteht, 
bezieht von diefem feinen Gehalt und fonttige Emolumente. Die übrigen im, Hauptquartier an= 
gefteliten Berfonen erhalten ihre Gage, Beſoldung, Löhnung und Naturalverpflegung von dem 
Bundesſtaate, dem fie angehören. Alle übrigen Unkoſten, die aus der Zufammenfegung des 
‚Hauptquartier und der Intendanz, hervorgehen, wie Tafelgelver und fonftige außerordent⸗ 
tie Zulagen an Geld und Raturalien für das gefammte Berjonal des Hauptquartierd und der 
Intendanz, der Aufwand für Die verfchienenen Kanzleien jener Zweige und für igrewTirands 
port, die geheimen Auslagen für Kundfhafter u. f. w., die Beioldung und Verpflegung 
aller im Hauptquartier angeflellten Individuen, Die nicht zu dem einen oder dem andern Con⸗ 
tingente des Bundesheeres gehören, werden aus der Bundeskriegskaſſe beftritten. — Die Ge: 
fchäfte des Hauptquartiers (6. 79) zerfallen in zwei Hauptabtheilungen: 1) Leitung des Herres 
in allgemeinen und 2) Zeitung befonderer Zweige. Die erſte enthält: die Leitung der Opera: 
tionen und Bewegungen; die Cvidenthaltung und Ergänzung des Standes, den innern Dienft; 
die bkonomiſche Leitung, die Pflege und Wartung das Heeres. Die zweite umfaßt: Die Artillerie: 
direction, die Geniedirection, die Heerespolizei. Die Geſchaͤfte der erſten Abtheilung führen 
($. 80) der Generalquartiermeifter, der birigirende Generaladjutant, der Generalintendant; 
Die der zweiten der General⸗Genie⸗, ver Beneral:ArtilleriesDireefor und der Chef der Heeres⸗ 
polizei, fämmtli in gleichen Dienfiverhältnifien und In Gemäßheit der vom Oberfeldherrn 
erhaltenen Befehle. Den Wirkungskreis ver verſchiedenen Chefs, das Detail der Bintheilung 
und bie verſchiedenen dazu nöthigen Individuen bezeichnet eine beſondere Tabelle. Der Über: 
feldherr unterzeichnet ($. 83) alle Befehle, welche an vie verfchievenen Zweige und Abtheilungen 
ausgefertigt werven. Nur ausnahmsweiſe und in dringenden Fällen Eönnen die betreffenden 
Referenten , jeder in feinem Bade, im Namen des Oberfeldherrn Weiſungen unterzeichnen, 
welche indefien jedesmal an die Gorpdconmandanten und nie an bie denſelben untergeorhneten 
Zweige gerichtet fein müflen. 

Über die Berpflegung des Bundedheers enthält der nur aus einem Paragraphen (86) 
beſtehende neunte Abſchnitt ver Kriegsverfaflung blos die Beftimmung, daß fie, ſobald die Contin⸗ 
gente unter die Befehle des Oberfeldherrn getreten find, nach den Vorfchriften des für das Bun⸗ 
desheer entworfenen Berpflegungsregiements, welches zugleich Die Inftructionen für bie verſchie⸗ 
denen Berpflegungsbeanten enthält, gefchehen foll. Der fpäter dazu gekommene Bundesbe⸗ 
Schluß vom 12. Juli 1823 in Betreff der Bezahlung und Unterhaltung der Gontingente vom 
Feinde befegter Bundesſtaaten beflimnu: Wenn ein Bunvesflaat im Laufe des Kriegs vom 
Zeinde ganz beſetzt wir, fo follen für die Dauer der Befegung die Unterhaltungsfoften feines 
Gontingents als gemeinſchaftliche Laft vorſchußweiſe getragen werben. Auch bei theilweifer 
Beiegung eines folden Bundedſtaates hat die Bundedverfammlung die Befugniß, nach Befund 
Ber Umflände eine verhälmigmäßige Unterflägung zu gleichem Zwecke ald Vorſchuß zu bewil⸗ 
ligen. Die Wiedererſtattung biefer Vorſchüſſe findet erſt nad geſchloſſenem Bundesfrieden 
flatt; ihr gänzlicher oder theilweifer Nachlaß kann jevod aus beſondern Gründen beſchloſſen 
werden. . 

Bon der Gerichtsb arkeit beim Bundesheere handelt ver zehnte und legte Abſchnitt ber 
. Ktiegöverfaffung (6.87 — 97), mit folgenden nähern Beftimmungen: „Die Gerichtsbarkeit ſteht 
in der Regel pen Befehishabern der Corps, Divifionen, Brigaden und Regimenter zu ($. 87). 
Die Bundesſtaaten werden die Grenzen ber Gerichtsbarkeit beſtimmen, welche ie den Gom- 
manvdanten ihrer Corps, Divifionen und Gontingente übertragen wollen, und hierbei bedacht 
fein, die Befugniß in ver möglichen Ausdehnung zu ertheilen ($. 88). Jever im Haupt- 
quartier angeftellte Offizier und Civilbeamte eined Bundesſtaates und jedes von den verſchie⸗ 
denen Gontingenten vemfelben zugetheilte Individuum gehört unter die Gerichtsbarkeit des 
betreffenden Corpo oder der Divifion. In Fällen, wo ein gerichtliche Verfahren über ein ſolches 
Individuum nothiwenbig werben follte, kann der Oberfeldhert nad Befinden durch den Auditor 
des Hauptquartierd ſolches über die begangenen Vergeben ſummariſch inftruiren laffen. Dann 
aber müflen vie Angeklagten nebft den Lnterfuhungsacten an ihre gerichtliche Behörve zur 
Aburtheilung abgeliefert werben. Diefe Beſtimmungen haben auch für die Individnen, welche 
in den Sauptquartieren der Armeecorps angeftellt find, ihre analoge Anwendung zu finden 
($. 89). Diejenigen Militär: und Eivilbevollmächtigten, welche zum Hauptquartier abgeorpnet 
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find und nit unter der Gerichtsbarkeit der Corpo flehen, Fünnen nur bei ſolchen Verbrechen, 
too Gefahr beim Verzuge ftattfände, jenen ſummariſchen Verhöre unterliegen und müflen dann 

‚zur Aburtheilung an die betreffenden Behoͤrden abgeliefert werden. Wenn bie Verhaftung 
eines folhen Abgeorbneten nothwendig geworden, fo wird der Oberfeloherr den entſprechenden 

Corpscommandanten unverzüglich zur Abſendung eined proviforifhen Bevollmächtigten auf 
fo lange in das Hauptquartier einladen, bis von dem (den) betreffenden Staate (Staaten) eine 
neue definitive Ernennung für dieſen Plag ergangen iſt (F. 90). Diejenigen Individuen, 
melde durch freie Übereinkunft und Annahme dem. Hauptquartiete folgen, fowie auch alle 
rende, Kriegsgefangene u. ſ. w. ſtehen unter der Gerichtsbarkeit des Hauptquartiers und wer⸗ 
den nach den Geſetzen desjenigen Staates gerichtet, von welchen: der Oberfeldherr iſt ($. 91). 
Der Oberfeloherr hat das Recht, alle Befehlshaber des Heeres zu juspendiren, jeden Unterge- 
benen verhaften zu laſſen und gerichtliche Unterfuhung über fie bei ihren Behdrpen zu veran⸗ 
laffen, aud in Fällen, wo Gefahr mit den Verzuge verbunden wäre, ein fummiarifches Verhör 
verfelben anzuordnen. Bei den gemifchten Armeecorps haben ſich die betheiligten Staaten über 
die Beflimmung des Gerichtsſtandes des Corpscommandanten, ver Divifionäre und Brigabiers 
zu vereinigen (6. 92). Gegen das Verbrechen des Meineives, des Verrathes, der Feldflüch⸗ 
tigkeit und Ber Infubordinatton werden im Bundesheere durch befondere Kriegeartifel Straf: 
beflimmungen getroffen, welche dem geſammten Kriegäheere ald gleichförmiges Gejeg gelten 
follen ($. 93). Die in ven Kriegsartifeln nicht genannten Verbrechen und Bergeben werden 
nach den bei den Gontingenten der einzelien Staaten gültigen Gefegen beurtheilt ($. 94). Der 
Obexrfeldherr kann das Standrecht, nämlich ven fummarifchen, außerorbentligen Proceß, gegen 
Militärs in allen jenen auferordentlichen Fallen anordnen, in welchen ſchnelle Beſtrafung des 
Beifpield wegen nöthig wird und in den Gefegen der verfchiedenen Bundesſtaaten nicht ohne: 
Bin ſchon dad Standrecht feftgefest iſt (6. 95). Ebenfo hat ver Oberfeldherr das Ütecht,. Das 
Martialgefeg, d. h. das fummarijche peinliche Verfahren gegen ven Bürger in Feindesland gu 
verkünden und infolge deflen das Standrecht anzuordnen. In ven Bunbeöftaaten ſoll Dies jedoch 
nur nad gepflogenem Benehmen mit den betreffenden Regierungen und erhaltener Zuſtimmung 
derfelben geſchehen ($. 96): Zur Handhabung der Heerespolizei wird eine eigene Gensdarmerie 
errichtet, deren Minimum auf zwei vom Hundert der Reiterei angenommen und welche Zahl in 
das Envaleriecontingent eingerechnet wird. Das Reglement enthält.vie allgemeinen Beſtim⸗ 
mungen über ihre Bildung und Dienflleiftung ($. 97). 

Da ji vie angeführten Beftinmungen des zehnten Abſchnitts nur auf ie Gerichtsbarkeit in 
Kriegszeiten beziehen ließen, fo hat die Bundesverfammlung in dem oben feiner Entftehung nach 
fon erwähnten Befchluß vom 24. Juni 1859 auch über ven militärifhen Gerichts ſtand 
in Strafſachen bei Bundestruppen, melde in Friedens zeiten zu Bundeszwecken zuſammen⸗ 
gezogen werben, ein Fall, ver z. B. in noch fortdauernder Weiſe in ver am Sitze der Bundesver⸗ 
ſammlung aufgeftellten, aus Ofterreigern, Preußen und Baiern beſtehenden Bunbeömilitär- 

macht vorliegt®), Beſtimmung getroffen. Es fol in Anſehung ver nicht militäriihen Ver⸗ 
brechen und Vergehen der Milttärperfon die’ Borfihrift des ß. 94 der Grundzüge ber Kriegs⸗ 
— vom 11. Juli 1822 Anwendung finden, in Betreff des Verfahrens aber Folgendes 

‚ gelten: Der militäriſche Gerichtsſtand in Strafſachen aller Art richtet ſich ($. 1) nach ven Ge⸗ 
ſetzen des Staates, welchen: die Militärperfonen angehören. Alle bürgerlichen Gerichts⸗ un 
Polizeibehoͤrden find verpflichtet ($. 2), von firafbaren Handlungen innerhalb Ihres Amtsbe⸗ 
zirfß, um: welchen Militärperjonen: betheiligt' jind, wer vorgeiegten Miltärbehörde ſchleunige 
Anzeige zugehen zif laſſen und jede nöthige Mittheilung zu machen. Aus find (ß. 3) die bür⸗ 
gerlichen Gerichts⸗ und Pollzeibehörnen zur Ergreifung eifender, teinen Verzug .leinender 
Maßregeln Berechtigt, wenn kein militärischer Vorgefetzter an Ort und. Stelle gegenwärtig iſt. 
„Unter dieſer Vorausfetzung nüffen die’ bürgerlichen Gerichte und Polizeibehörden, wenn 
Militärperfonen Auflinfe, Unruhen, Schlägereien oder. andere Exreſſe erregen, oberbaran theil⸗ 
nehmen, oder jemand mit’ unerlaubten Gewaltthätigkeiten. bebrohen, ober fonft irgendein 
Verbrechen zu Begehen im Begriff fein möchten, denſelben nachdrücktich Cinhalt thun und 
nöthigenfalls diefelben in Verhaft nehmen und mit einer Anzeige desfalls am ihre. norgefegte 

58) Auf Antrag von Oſterwich and Pre gen C‚Aufftehung eines Bundesarmeecorps von 12000 
Mann Jam Schuge der Freien Stadt —æ und ber Deutſchen Bundesverſaminlung“), ofen 
in der 22, Sigung vom 6. Sept. 1851 (Protokolle, $. 133), von der Bundesverſammlung be chloſſen 
am 30. Sept. 1851 (24. Sitzung, 8. 163) | “ 



Dentfihe Bundeskriegsverfaſſung 05 

Militärbehörhe längftens binnen 24 Stunden nad ver Verhaftung abliefern laffen.’’($.4.) Ein 
Gleiches gilt von jhon begangenen Verbrechen ($. 5); auch haben hier die Ginilbehörden alles 
zur Erhebung des Thatbeſtandes oder zum Beweiſe Dienliche, was feinen Aufſchub leidet, vor: 
zunehmen und dann der competenten Militärbehörde mitzutheilen. Andererſeits iſt ($. 6), wenn 
eine Militärperfon wegen eined gemeinen (nicht militärifchen) Verbrechens in Unterfugung - 
geräth, welches anſcheinend eine jhwere Strafe nach ſich ziehen würde, die zuftändige Militär- 
behoͤrde, jedoch nur nach Maßgabe ver Geſetze des eigenen Landes, befugt, den Augeſchuldigten 
zur Bortfegung ber Unterſuchung und Beftrafung an pad bürgerliche Gericht abzuliefeun. _ 

Schließlich Haben wir bei dieſem von Bundesheere handelnden Abſchnitt noch der Hauptbe⸗ 
ſtimmungen der allgemeinen Gartelconvention der Bundeäftaaten vom 10. Febr. 1831 
und des damit in Verbindung ſtehenden Bundesbejchluffes vom 17. Mai 1832, die Auslieferung 
von Deferteuren und Militärpflicgtigen betreffend, zu gedenfen. Nah Art. 1 .follen alle von 
den Truppen eines Bundesſtaats, ohne Unterfchieb, ob ſolche gu Provinzen gehören, welche im 
Bunveögebiete liegen ober nicht, deſertirende Militärperfonen von jedem Bundeöftaate, in deflen 
Zande over zu deflen Truppen (auch wenn dieſe ji außer Landes befinden) die Defertion ug- 
mittelbar oder mittelbar erfolgte, ohne weitere Reclamation an ven Staat ausgeliefert werben, 
weichem dieſelben entwichen find, und bajlelbe gilt auch von den in nicht zum Deutſchen Bunde 
gehörigen Proningen eines Bundesſtaats enttvichenen Dejerteuren. Als Dejerteur wird (Art. 2) 
derjenige, ohne Unterfchien der Waffe, angeieben, welcher, indem er zu irgenbeiner Abthei- 
lung des ſtehenden Heeres ober der bewaffneten, mit demſelben in gleichem Verhältniß ſtehenden 
Landesmacht nach den geſetzlichen Beſtimmungen jedes Bundesſtaats gehört und durch ſeinen 
Eid zur Fahne verpflichtet iſt, ohne Paß, Ordre oder ſonſtige Legitimation ſich in das Gebiet, 
eines andern Staates oder zu deſſen Truppen begibt. Offlziere niedern oder höhern Rauges 
find aber nur auf ergangene Requifition auszuliefern. Sollte (Art. 3) ein Deſerteur ſchon 
non einem andern Bundesſtaate entwichen fein, jo wird er an denjenigen. Bundesſtaat qusge⸗ 
liefert, in deſſen Dienften er zulegt geflanden hat. War dagegen der Dejerteur von einem Bun 
desflante erſt zu einem fremben Staate und von dieſem zu den Truppen eines. andern Bundes: 

ſtaats entwichen, fo wirb er an den erfien Bundesſtaat ausgeliefert, fall zwiſchen nem legtern 
und dem fremden Staate fein Cartel befteht. Die Auslieferung kann (Urt. 4) nur in fol 
genden Zällen ganz ober vorläufig verweigert werben: a) wenn ber Deferteur in ben Staat, 
deſſen Unterthan er noch ift, entwichen, alfo mittel der Defertion in feine Heimat zurürfgefehrt 
ift; b) wenn ber Deferteur in dem betreffenden Staate ein Verbrechen begangen hat, weldens 

falls die Auslieferung erſt nach erfolgter Beſtrafung, thunlichſt unter Mittheilung des Straf- 
urtheils, jedoch ohne Anſpruch auf Grflattung der Unterfuhungs: und Arreſtkoſten, ftattfinden 
fol. (Schulden und andere contrahirte Verbinnlichkeiten des Deferteurs begründen fein Recht, 
die Auslieferung zu verweigern.) In jedem Falle müſſen (Art, 5) Pferde, Sättel, Reitzeug, 
Armatur und Montirungsftüde, welche der Deferteur mitgesrommen bat, ſogleich ausgeliefert 
werden, Nähere Beitimmungen über ven Modus her Ablieferung, Koftenerfag: u, ſ. w, ent- 
Halten die Art. 6—8. Die. für Einlieferung eined.Deierteuyß,. veip. mitgenommener Pferde 
Unterthanen 5°) außgelobten Prämien und die Pflicht aller Obrigfeiten, auf, Deferteure zu 
Yigiliven, beflimmen die Art. 9—11. Auch ausgetretene Militärpflichtige, die nit unter den 
Begriff ded Dejerteurs fallen, müſſen ausgeliefert werben, aber. nur anf Nequijition ber compe⸗ 
ienten Behoͤrde (Art. 13). Allen Behörden und Unterthanen ift fireng zu unterjagen, Dejer- 
teure oder Militärpflichtige, welche ihre Militärbefreiung nicht nachweifen Eünnen, zu Kriegs 
bienften aufzunehnten, deren Aufenthalt zu verheimlichen, oder diefelben, um fie etwaigen 
Reclamationen zu entziehen, im entferntere Gegenden zu befoͤrdern. Auch tft nicht zu geflatten, 
daß eine fremde Macht vergleihen Individuen innerhalb der Staaten des Deutfden Bundes 
anmerben lafie (Art. 13). Wegen Bellrafung ber wiſſentlichen Berhehlung eined De- 
ferteurd u. f. w., Aneignung feiner Ausrüftungsefferten u.f. w. mich auf wie beſtehenden Lau—⸗ 
dedgefeße 9), welche auch wegen ber Deſerteure anderer Vundesſtaaten anzuwenden finb, ver- 

59) Obrigleiten fünnew feine Prämien ia Anſpruch neimen, Ein Bunbesbefchluß von 17. Mai 
1832 (17. Sigung, Protofolle, $. 167) beflimmt, daß dies auch von Gensdarmen, Polizeidienern, 
Militärs oder Sicherheitswachen und überhaupt allen obrigfeitlichen Perſonen und Dienern gelte, ſoͤ⸗ 
fern in ihrer Dienſtobliegenheit die Wachſamkeit auf alle verdächtigen Individuen liegt. — 

60). Dergleichen Strafbeſtimmungen enthalten auch die meiſten neuen Strafgeſetzbücher, z. B. das 
hannoveriſche Criminalgeſetzbuch, Art. 134, 137; das braunſchweigiſche, 5. 87; das preußifihe Straf 
gefeßbuch, $$. 110—112. .. Zur 

⸗ 
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wieſen (Art. 14—15). Eigenmächtige Verfolgung eines Deſerteurs oder austretenden Mill⸗ 
tärpflichtigen Über die Grenze iſt nicht geftattet (Art. 16). Jede gewaltſame over heimliche 
Anwerbung in anderm Territorium, Verführung zur Defertion u. ſ. w. in einem andern Bun- 
desftaate begangen, muß an dem Thäter auf Requiiition auch in dem beimifchen Staate ges 
flraft werden (Art. 17). Art. 18 bewilligt eine Amneftie für alle vor Abſchluß dieſer 
Convention defertirten oder audgetretenen Individuen, binnen einer beſtimmten (auch nach ver 
Verlängerung des Bundesbeſchluſſes von 17. Mai 1852) längft abgelaufenen Fri. Nach 
Art. 19 machen fi die Vundesglieder verbindlich, Feine befontern Bartels unter ſich beſte hen 
zu Taffen ober von num an einzugehen, deren Beſtimmungen mit den Grundfätzen dieſes allge⸗ 
meinen Garteld in Wiberfprud fliehen. Nach Art. 20 endlich follte dieſe Convention mit dem 
Inge ihres Abſchluſſes (10. Febr. 1831) In Wirffamfeit treten. I 

B. Die Bunvesfeftungen. 1) 1. Geſchichtlicher Üüberblickder darauf bezügli— 
den Stantöverträge und bundesrechtlichen Normen. Auf pie Nothmenvigfeit von 
Bundesfeſtungen im Vertheidigungsſyſtem des Deutſchen Bundes weifen ſchon Entwürfe zu einer 
Bundesacte hin, welche währen des Wiener Congreſſes aufgeſtellt wurden. 62) Indie Bundesacte 
vom 8. Juni 1815 kam aber keine dieſelben betreffende Beſtimmung; mit den militaͤriſchen Verhält⸗ 
niſſen überhaupt wurde Die Frage der Bundesverſammlung zugewieſen (Bundesacte, Art. 10). 
Dagegen ging in Betreff Luxemburgs aus den zwifchen vem Könige der Niederlande und Öfter- 
reich, Preußen, Rußland und Sroßhritennien zu Wien am 31. Mai 1815 abgefchloffenen 
Vertrage ®2) in vie Wiener Gongrefacte vom 9. Juni 1815, Art. 67, die Chinfichtlich ver@&rnen- 
nung bed Gouverneurd und Peflungsconmandanten fpäter geänderte) Beſtimmung über: 

- „La vilie de Luxembourg sera consideree, sous le rapport militaire, comme forteresse de 
la Conföderation. Le Grand-Duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et 
commandaut militaire de cette forteresse, sauf lapprobation du pouvoir ex&cutif de la 
Confederation et sous telles autres conditions qu’H sera juge n&cessaire d’&tablir en con- 
formite de la constitution future de ladite Conflederution.” Zum Gegenftans umfafienverer 
Beftimmungen wurde aber das Vertheidigungsſoſtein bes Deutfhen Bundes beim zweiten 
Barifer Frieden gemacht. In dem von den Nepräfentanten von Ofterreich, Preußen, Rußland 
und Großbritannien feſtgeſtellten Protokolle d. d. Paris den 3. Nov. 1815 %%) wurde beſtimmt: 
„Die Plätze Mainz, Lurenburg und Landau ſollen, abgeſehen von der Territorialhoheit, Bun⸗ 
desfeſtungen ſein. Oſterreich, Rußland und Großbritannien wollen ſich dafür verwenden, daß 
Breußen im Berein mit ven Niederlanden das Beſatzungsrecht in Luxemburg und die Befugniß 
zur Ernennung des Feſtungsgouverneurs erhält. Landaus Friebendbefagung foll nur aus 
Bairifchen Truppen beftehen‘, Baben aber zur Kriegsbeſatzung den dritten Theil ſtellen.“ Zu⸗ 
gleih wurven 60 Mill. Fr. von den von Frankreich zu zahlenden Contributionsgeldern zur 
Verſtärkung der Vertbeivigungdlinie Deutſchlands gegen Frankreich ausgefeßt und fo veriheilt, 
daß Preußen 20 Mill. zur Befeftigung des Niederrheins erhielt, 20 Mill. zur Errichtung einer 
vierten Bunvedfeftung am Oberrhein, 15 Mil. für eine Feſtung am Miüttelrbein, 5 Mil. 
zur Vervollſtändigung der mainzer Feſtungswerke dienen follten. Ferner wurde zwiſchen den 
genannten vier Großmächten verabredet 9°), daß die Ausführung ver über daB Vertheidigungs⸗ 
foftem Deutſchlands getroffenen Beftimmungen nad) den durch Bereinbarung zwiſchen Ofterreich 
und Preußen und den Stanten, auf deren Gebiet die neuen Zortificationen anzulegen feien, 
aufzuftellenden Grunvfägen geſchehen folle. Infolge hiervon find vie nachſtehenden beiondern 

61) Bgl. ar“ Klüber, Offentliches Recht des Deutichen Bundes, „$5: 208— 211; Zachariä, 
a. a. O., ge 292 fg.; Weiß, Syſiem des deutſchen Staatsrechts, €. 179 fg.; Böpf, Grund: 
fäße des — (vierte Auflage), Thl. 11, S. 607 fg 

62) So z. B. der von Preußen in einer Gonfere je S Baden bei Wien am 18. Sept. 1814 vorge 
legte — — welcher unter Rx. 87 beſagt: „Gewiße naͤher zu beſtimmende BPlaͤtze find zu Bundes⸗ 

ungen zu beſtiumen. Wegen ihres Einrichtung und Erhaltung, begleichen wegen ihrer Beſetzung 
if das Si feftzufegen und dazu ein ſicherer Fonds zu beftimmen.‘‘ Klüber, Acten des Wiener Kon 

d. I, Heft 1, 5, 
s &. venielben in Mäber'e Acten, Bb. Vi, ©. 167 fg. Auch über Mainz, welches Baiern gern 
at Hätte ‚ haben zu Wien Verhandlungen attgefunben, worüber Näheres (nebit Kneſebeck's Denk: 
Fi über Mainz) zu erfehen if in Stein s Leben von Berg, BI 

64) Bollftändig —* von Martens, Nouv. recueil de traites, m ‚668 fg. Im Auszuge, foweit &6 
Fr ber Deutfchen Bundesverfammlung vorgelegt worden iR, in ©. von Meyer's Etaatsnrten, 

176 fg. ©. Ne Klüber's Staatsarchiv, 1, 389 fa. 
65) Proces-verbal de la conference du 21 Nov. 1815; von Meyer’ 6 Staatsarten, 1, 177 fg. 
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Berträge über die einzelnen Bundesfeftungen zwifchen ven betheiligten Staaten abgeſchloſſen 
worden: 1) Über vie zur Bundesfeflung erklärte Stadt und dad Gebiet von Mainz mit Inbe- 
griff von Kaftel und Koftheim a) ein Vertrag zwifchen Ofterreih, Preußen und dem Groß⸗ 
herzogthum Heffen 9%) vom 30. Juni 1816 zur vorläufigen Feſtſtellung des Verhältniſſes ver 
eftung und ihrer Pertinenzien, fowie der Hoheitsrechte des Territorialherın; B) eine zwiſchen 
fterreih und Preußen zu Karlsbad am 10. Aug. 1817 abgefchloffene Militäreonvention 

wegen der Beſatzung und der militärifchen Verwaltung ber Feftung Mainz 7): c) der Die 
Hauptbeftimmungen viefer Verträge wienerhofende Frankfurter Territorialreceg vom 20. Juli 
1819.%°) 2) liber Landau der zu Münden zwifchen Ofterreih und Baiern abgefchlöfiene Ver⸗ 
trag vom 14. April 1816, weldyer die obenermwähnte parifer Stipulation beflätigt. 9) Im 
Betreff Luxemburgs der Vertrag zmifchen Preußen und dem König der Niederlande zu Frank⸗ 
furt am 8. Nov. 1816 und der daſelbſt am 12. März 1817 zmifchen dem König-Oroßherzog 
von Zuremburg und Ofterreih (beide in Übereinſtimmung mit den Höfen von London und 
Petersburg) abgeihloffene Vertrag, durch melden die im parifer Protofofl vom 3. Nov. 1815 
vorbehaltene Modification der Beſtimmung des Art. 67 der Wiener Gongrebacte zu Gunften 
Preußens feftgeftellt wurbe. 79) 

So hatte der Deutſche Bund bald nad jeiner Errichtung drei Bundesfeſtungen, ohne daß 
er irgenddarum gefragt oder feine Mitwirkung dazu in Anfpruch genommen worden wäre. 
88 bedurfte aber nun doc einer Adoption der durch die Staatöverträge ihm zugeſprochenen 
Rechte und aufgelegten Verpflichtungen in bundesverfaſſungsmäßiger Form, und e8 unterlag 
Beinem Zweifel, daß die Bundesverſammlung auch das Bundesfeſtungsweſen als Theil der 
milttäriihen Einrichtung des Bundes in den Kreis ihrer Berathung zu ziehen und die Orbiiung 
und Verwaltung defleiben förmlih zu übernehmen habe. Deshalb machten ſchon die von 
Oſterrelch in der dritten Sigung vom 19. San. 1818 (Protokolle, $. 9) vorgelegten Grundzüge 
des deutſchen Militär: und Veriheidigungdmwefend unter Nr. 8 die Bundesfeftungen zum Ge⸗ 
genflande einer allgemeinen PBropofition 7%), welche nad) ven über die Öfterreichifchen Vorſchläge 
erfolgten Erklärungen in ber 16. Sigung vom 9. April 1818 (Protokolle, 6. 84) dahin 
gefaßt war: „VII. Bunvesfeftungen. Sowie man in Anfehung der bereitö tractatenmäßig 
beſtehenden Bunpesfeftungen die militärifchen, politifcden und adminiſtrativen Grundfäge und 
Verhältniſſe ungefäumt beruthen und feftfielfen wird, fo full au in Beziehung anf ben ge: 
fanımten Umfang des Bundes und deſſen allgemeines Vertheidigungsſyſtem näher techniſch 
erörtert und beſtimmt werden, wo überhaupt Befeſtigungen in größerm oder geringerm Um⸗ 
fange zur Siherung Deutihlands und zum Behufe eined allgeneinen Vertheidigungsplans 
erforverlidy jind.” Gewiß war das ein jehr loͤblicher Vorſchlag; nur ſchade, daß man fi dann 
Aber zwanzig Jahre mit dem Spruch „In magnis voluisse sat est‘ beruhigt zu haben ſcheint. 

66) Traite, couclu à Francfort le 30 Juin 1816 — concernant les arrangements territoriaux 
‚ relatifs au Grand-Duche de Hesse, Art. VIH—XIV; von Meyer’s Staatsacten, II, 179 fg. Durch 
Art. X dickes Vertrags wurde eine Commiffion ernannt, um feflzuftellen, was an Terrain und Gebäns 
den zur Feſtung gehöre, und um, in Übereinfimmung mit dieſem Hauptvertrag, alle andern Verhältmnifſe 
zwiſchen dem Beflungsguuvernement und der Civilbehörde der Stadt zu reguliren. 

67) ©. diefe aus 22 Artikeln beſtehende Convention in G. von Meyer's Staatsacten, U, 182 fy. 
Vgl. auch deffen Corpus constit. Germaniae, I, 93 fa. 

68) ©. befonders deſſen Art. 15, 16, 20, 21, 22; von Meyer's Staatsacten, I, 306 fg. 
9) Abgeprudt bei von Martens, Suppl6m. au recueil, Vil, 11. Die Art. 2, 6, 16, 25 f. in 

von Meyers Staatsacten, II, 190 fg. Bgl. auch den Frankfurter Territorialreceß von 1819, Art. 3. 
70) Die hierher gehörigen Art. 4—7 des leptern Vertrags |. in von Meyer's Staatencten, I, 191 fg- 

Der Bertrag zwilchen —8 und dem Könige der Niederlande vom 8. Nov. 1816 findet ſich in von Mar⸗ 
tens’ Nouv. recueil, IV, 264 fg. (Supplem. au rec., Thl. VIII). 

71) Ouartausgabe ber Bundesprotofolle, IV, 172. Es heißt hier: „Deutſche YBunbesfeftungen find 
diejenigen feften Bläge, welche zur gemeinfamen Berfheivigung von Dentfchlend beflimmt find. Iht 
Gebrauch hängt demnach bei entfiebenbem Kriege ansfchließlich vom Deutſchen Bunbe in feines Ger 
fammtheit in bemielben Maße wie die Bundesarmee ſelbſt ab. Sie dienen zugleich als Waffenpläge, 
wo in Kriegszeiten bie den Bund bildenden Staaten ihre Kriegevorräthe niederlegen fünnen” u. |. w. 
&s wird dann auf die fhon vorhandenen Beflimmungen der befiehenden Verträge Bezug genommen, zur 
Berftärfung bes Defenfionsfyflems des Bundes Saarlouis vorgefchlagen und hinzugefügt: „Diele Bes 
finngen theilen fih demnach ganz natürlich: 1) in Feſtungen vom erften Range; zu vielen gehören 
Mainz, Luremburg und der Platz ber nody im fÄblichen Deutſchland zu beſtimmen iſt; 2) in Feſtungen 
vom zweiten Range: Landau, Saarlouis und eim noch zu befeftigender libergangspunft über den Mittels 
rhein; 3 * Plätze vom dritten Range: Ports, Blodhäufer in Schwaben und zwiſchen dem Rhein 
und der Moſel.“ ' 



508 Deutſche Bundestriegsverfaffung 

Aus den Arbeiten der in derjelben Sigung vom 9. April 1818 niebergefegten Commiſſion 
gingen ‚allerdings aud „vorläufige Beilimmungen‘ über die Bunbesfeftungen hervor; es 
wurde aber zugleich diefer Punkt vort ver Berathung der Kriegsverfaſſung des Bundes getrennt, 
und ed fam, obwol ſchon in der 50. Sigung des Jahres 1818 die die Bundesfeftungen betref= 
fenden ITractate zur Vorlage an die Bundedverfammlung gebradht worden waren, feine Be⸗ 
ſchlußfaſſung der legtern vor den wiener Minifterialeonferenzen in dieſer Angelegenheit zu 
Stande. Auf diefen Gonferenzen wurde die Sache vom fiebenten Ausihuß behandelt, und in der 
34. Sigung von 34. Mai 1820 vereinigte man ſich über drei Jogenannte Örundbeftimmungen 
wegen Übernahme ver Feſtungen Mainz, Luremburg und Landau von feiten des Deutſchen 
Bundes, welche dann der Bundeöverfammlung überwiefen und von biejer in der 39. Sigung 
von 5. Det. 1820 durch Plenarbeichluß 72) ald Bajis der fermern Verhandlungen über die 
Entwicelung und Anmenbung bei der nähern Regulivung und Ordnung der Berhältnifle 
Diejeg drei Feſtungen eindellig angenommen wurden. Die drei Artikel lauten: 

‚I. Die nad) den europaiichen Verträgen bereitd ala Bundeäfeitungen beftehenden Plüge 
Mainz, Luremburg und Landau werden von dem Bunde übernommen, 

II. Die nöthigen Vorkehrungen zur unauffhiebligen Herftellung over Vollendung dieſer 
Feſtungen find fogleich zu veranlaffen. 

IL. Die Anerkennung der Garnifondreite in ben Urt. I. genaunten Plätzen findet in 
Gemãßheit der beftehenden, der Bundesverſammlung in ber 50. Sigung des Jahres 1818 vor⸗ 
gelegten Verträge ſtatt. 

Zugleih wurde durch Beſchlußfaſſung des Engern Raths vom 5. Oct. 1820 die Militär- 
commiffion beauftragt, die nöthigen Entwürfe für libergabe und Übernahme der Feſtungen 
vorzulegen, den gegenwärtigen Zuftand derjelben durch befondere Lokalcommiſſionen ungeſäumt 
zu unteriuchen, Projecte und Voranſchläge für die Herſtellung der Feſtungswerke zu entwerfen 
und jih mit Fertigung eines Feftungsreglements, in welchem bad Dienftverhältnig ber Gou⸗ 
verneure und Commandanten ſowie der Befagung der Bundesfeflungen überhaupt genau zu 
beftimmen jei, zu beihäftigen. Die Militäreommiffion brauchte fait vier Jahre, um ſich diejer 
Aufträge theilweife zu entledigen. Mitteld Note vom 29. Juli 1824-legte fie die Refultate 
ihrer Arbeiten (noch ohne das verlangte Feſtungsreglement) ver Bundedverfanmlung zur Se- 
nehmigung vor und dieſe faßte, nach bejchloffener Inftructionseinholung, am 28. Juli 1825 
die im exſten Separatprotofoll der 19. Sigung sub A. (&.270— 278) enthaltenen Bes 
fhlüffe??): 1) nähere Beftimmungen über die Bundeöfeftungen Mainz, Luxemburg und Lan- 
dau ald Nachtrag zu der Kriegöverfaflung des Deutſchen Bundes; 2) zeitliche Beſtimmungen 
in Betreff der Übernahme ver Bundesfeſtungen; 3) zeitliche Beflimmungen in Betreff der 
Herftellung der Bundesfeftungen ; 4) zeitliche Beſtimmungen hinſichtlich der Geſchäftsvermit⸗ 
telung zwijchen den Gouverneuren und Kommandanten der Bunbeöfeftungen und der Bundes⸗ 
verſammlung. Zugleih wurde der noch fehlende Entwurf des Feſtungsreglements bei ver 
Militireommifilon in Erinnerung gebracht. Eine Mopification und Vervollſtändigung dieſes 
Beihluffes vom 28. Juli 1825 erfolgte fünf Jahre fpäter, durch würtembergifche Anträge 
veranlapt, Durch einen in Ber 23. Sigung vom 19. Aug. 1830 (Protokolle; $. 186) gefaßten 
Beſchluß, melden DOfterreih und Preußen in ver 24. Siuung vom 26. Aug. 1830 eine ver 
wahrende Erklärung Hinjichtlich des fünften, die Feltungsapprovifionmements betreffenden 
Punktes beifügten 7%). Ein allgemeines Feſtungsregleinent iſt aber auch ſeitdem nicht errichtet 

"ober. bekaunt geworden. Nur für. die Bundesfeſtung Mainz hat die Bundesyerfammlung 
am 27: Sept. 1832. ein Reglement aboptirt, welches in elf Abſchnitten umfaſſende Beſtim⸗ 
mungen enthan über die Militärorganiſation ver Beſatzung; das Verhältniß des Feſtungs⸗ 
gouverneurs, über Rechtspflege und Disciplin, polizeiliche und damit verwandte Verhältniſſe, 
Verwaltung des Feſtungseigenthums, Dienſtverhältniſſe der Geniedirection und Artillerie⸗ 
direction, Approviſionnenent und Armirung, über Obercommando nei Bundesfeldherrn, Pflich⸗ 
ten und Befugniſſe des Feſtungsgouvernements im Kriegẽzuſtande und über Feierlichkeiten und 

21 

72) S. benſelben in er Quartausgabe der Bunbeeviotsfofle, IX, 99, 100,.und in von Meyer's 
Staatsacten, IL, 175. ©. auch befielben Corpus. constit. Germaniae, J, 94 g. 

73) Abgedruckt in von Meyer's Staatsacten, II, 272—281. Durch dieſen Beſchluß wurde (unter 
1, 8) die Husnahmeftellung von Landau begründes, welche bis auf die neueſte Zeit fortgebauert hat. 

74) Abgedruckt in von Meyer's Staatsacten, II, 350 fg. 
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-Efirenbezeugungen. 75) Außerdem iſt nody zu erwähnen ber Bundesbeſchluß vom 14. Der. 
1830 (42. Sigung, Protokolle, F. 320) über vie befonderm Berbältniffe ver Feſtung Landau und 
deren Übergabe an den Bund und der die Sicherftelfung derſelben Feftung betreffende Beſchluß per 
Bımbesverfamnfung vom 17. März 1831 (neunte Sigung, $.68)7% und der Bundesbeſchluß 
von 3. März 1831 (fiebente Sigung, 8.53), in welchen: mit Rückſicht auf die Verwendung und 
Eintheilung der ſogenannten Reſerve-Infanteriediviſion (vgl. oben Note 24 und 33) did Kriegs: 
befagung der drei beſtehenden Bundesfeſtungen feflgefept wurde. 77) Gmige weitere Be: 
Thlüffe über pie Nichtzulaffung von Conſuln in den Bundesfeſtungen vom 12. Rov. 1835, über 
Anlage und Betrieb von Telegraphenverbindungen vom 24. Mai 1855 und andere fpecielle 
Beſchlüſſe werden bei der Darftelung ver Rechtsverhältniſſe ver Bunvesfeftungen zu erwäh⸗ 
nen jein. oe . 

Noch muß aber Hier der Ausführung der parifer Stipufation wegen Anlage einer vierten’ 
Bundesfeſtung gedacht werben. 78) Die Sache blieb lange Jahre auf ſich beruhen und bei ber 
Anregung derſelben ſtellte fich eine Verſchiedenheit per Anfichten über die Frage heraus, ob ein 
Punkt am Rhein (Raſtadt) over ein weiter zurüdliegender Play (Ulm) den Vorzug ver- 
diene. 79) Das DVerbienft, vie Sache in durchgreifender Welje gefördert zu Haben, gebührt dem 
Könige Friedrich Wilhelm IV. Die Bundesverſammlung ergriff nun den beften Ausweg, der bei 
der herrfchenden Meinungspifferenz genommen werben Fonnte, nnd faßte am 26. März 1841 
(Separatprotofull der fiebenten Sigung) den heilſamen Beſchluß 3%): 1) Zur Sicherung der 
oberrheinifchen Grenze Deutfchlands werden die Bläge Ulm und Raftadt befeftigt. 2) Ulm wire - 
als Hauptwaffenplatz und Raſtadt als Verbindungs: und Grenzfeftung, ſowie ald Waffenplag 
des achten Armeecorps beitinmt. 3) Die Bereftigung und die Artiflerievotation beider Plätze 
follen in möglichfter Einfachheit, doch den allgemeinen Grundfägen und ven befondern Beſtim⸗ 
mungen jedes Platzes völlig entfprehend ausgeführt werden, und zwar find bie Befeftigungen 
mit Rückficht auf verſchanzte Lager Herzuftellen und es ift Überdies auf pie wihtigften Paßſper⸗ 
rungen im Schwarzmalde Bedacht zunehmen. 4) Der Bau beider Plätze ift zu gleicher Jet zu 
beginnen, foll ebenmäßig fortfchreiten und in thunlichſt kurzer Zeit zu Ende geführt werben. 
5) Die interfunftd= und Aufbemahrungdräume, welche für die Ergänzung der Befagung auf 
den Kriegsfuß erforberlich find, werben auf gemeinſchaftliche Koſten des Bundes erbaut; bie 
für die Friedensbeſatzung erforverlihen Gebäude merben, wenn fie nit zugleich Defenſtonde 
gebäuve und Werke find, von ven bie Friedensbeſatzung ftellenden Staaten auf eigene Koften 
errichtet und bleiben deren Elgenthum. Die Unferhaltung erfolgt nah Maßgabe ver Erbauung: 
6) Die Befeftigungspläne und Artillerievotationsentmwürfe find, mit Rüdfiht auf vorſtehende 
Beftimmungen, fofort von feiten der Bunbesntifitärcommiffion unter fortwährendem Zuſam⸗ 
menwirken mit den von den Territörfaftegierumgen dazu beauftragten Ylilttärperfonen einer 
neuen Prüfung zu unterwerfen, und es ift alsdann unverweilt zur Ausführung Des Baues und 
zur Austüftung ber Seftungen zu fchreiten, welche, unter Infpectton der Dilttireommifilon, 
durch die von den Territorialregierungen für diefen Zweck zu beftellenden Genie- und Artillerie⸗ 
offiziere geleitet wird. 7) Aus dem vorhandenen Fonds der 20 Mil. Fr. und den außerdem 
erforderlichen, von ſämmtlichen Bundesregierungen nach Verhältniß ihrer Matricularbeiträge 
zu deefenden Geldmitteln ſoll ein genreinichaftlicher Baufonds gebildet werden, welcher für beide 
Befeſtigungen, nad. Diaßgabe des zu ermittelnden Bebürfniffes, behufs gleichzeitigen und 
gleichmäßigen Betriebö der Arbeiten zu benugen ift. 8) Garniſonsverhältniſſe und’ Ernennung 
Der Feſtungsbehörden betreffend (f. darüber unten). 9) Der Bund übt das Inſpectionsrecht 
in beiven Pläten in Bezug auf die. Feſtungswerke durch die Militärcommiſſion. Derfelbe hat. 

D 

75) Daſſelbe ift in feiner ber vorhandenen Sammlungen veröffentlicht. In Brage Fam baffelbe" 
theilweife bei ven Verhandlungen der Deutfchen Nationalverfammlung über die heußfichen Attafen auf 
Das preußifche Militär tn Mainz im Mai 1848. ©. die Stenoyraphifchen Berichte über die Verhand⸗ 
Lungen der Nationalverfammlung, 1,93 fg. Vgl. auch Klüber's Fortſetzung der Duellenfammlung, ©. 74. 

6) ©. von Meyer's Staateacten, II, 370 fg., 383 fg. ” 
77) &. von Meyer, a.a.D., ©. 382 fg. u 
178) Es waren dazu 20 Mill. Fr. ver franzöflfchen Eontributionggelder beftimmt. Die 15 Millionen 

zur Befeftigung eines Punftes am Mittelrhein erhielt Baiern für bie Befeftigung von Germersheim, 
welches aber feine Bunvesfeftung iſt. Über die Verwendung diefer Summe geben Auskunft die Brotos 
Tolle der Bunbesverfammlung von 1841, $. 217. " 

79) Einen Antrag Würtembergs und Abflimmungen darüber f. in ben Protofoflen der Bundesver⸗ 
fammlang von 1837, ©. 691 fg. ' 

80) ©. diefen Beſchluß abgedrudt in G. von Meyer's Corpus constit. Gernianiae, 1, 95 fg. 
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die Verwaltung der von ihm zu leiſtenden jährlichen Feſtungsdotation. 10) Auftrag an die 
Militärcommiſſion zur Ausführung der vorſtehenden Beſtimmungen. Hieran reiht ſich dann 
noch der Beſchluß der Bundesverſammlung vom 11. Aug. 1842, durch welchen die von der 
Militärcommifflon vorgelegten Grundlinien ver Befeſtigung von Ulm und von Raſtadt geneh⸗ 
migt wurden, Zur Ausführung wurde für Uln, mit Inbegriff der Artillerievotation, als 
nicht zu überfchreitender Sefammtkoftenbetrag die Sumne von 17,500000 81. Rh., für 
Raſtadt, mit gleicher Clauſel und mit Inbegriff, der zu feiner Zeit noch näher zu bezeichnenden 
Befeftigungsanlage an der Federbachbrücke, 10,000000 Fl. Rh. bewilligt. Endlich mag noch 
zum Abfchluß der Hiftorifchen Überſicht, das Bundesfeſtungsweſen betreffend, des völlig rejultat= 
108 gebliebenen Antrags des Bundestagsgeſandten für Holflein in der Sigung von 10. Mai 
1848 (Protofolle, 6. 458), daß die Beftung Rendsburg zur Bundesfeflung erhoben werbe, 
gedacht fein, wobei zugleich ver Erwägung der Bımbedverfammlung anheimgegeben wurde, ob 
nit eine gleihe Maßregel rüdiichtlich der Feſtungen Danzig, Pillau, Thorn und Bojen er= 
fprieplich, ja nothwendig eriheine. Der Antrag wurde dem Militärausſchuß zur Begutachtung 
überwiefen, welche aber nicht ſtattgefunden hat. 81) 

I. Die Rechtsverhältniſſe der beſtehenden Bundesfeſtungen. A. Die 
beſtehenden fünf Bundesfeſtungen jind, was die Feſtungswerke und die dazu gehörigen 
Grundftücde, Gebäulichkeiten und Communicationen jowie das vorhandene Artilleriematerial 
u. f. w. betrifft, Eigentbum der Geſammtheit ver Bundesglieder oder des Bundes, 
unbeſchadet ver Territorialhopeit forwie des im Beftungsgebiet befinplichen Staats-, Bommunal- 
und Privateigenthbums. Sie flehen in Friedendzeiten unter den Befehlen und ver fpeciellen 
Aufſicht der Bundesverfammlung 92); im Kriege dagegen übergibt leßtere dieſe ihre Rechte an 
den Oberfeldherrn des Bundes, unter der nämlichen DBerantwortlichfeit, welche demſelben in 

Betreff der Führung des Bundesheers obliegt. 89) Andererjeitd müſſen auch vie Bunbesfeftun= 
gen als gemeinjame Vertheinigungsanftalten des Bundes von ber Geſammtheit ver Bunbes- 
ftaaten unterhalten und die Koſten ihrer Errichtung, Detation, Erweiterung over Wiederher⸗ 
ftellung vom Bunde beftritten werben, welder fie durch matricularmähige Vertheilung auf 
ſämmtliche Bundesglieder erhebt, inſoweit beſondere dazu beſtimmte Fonds nicht ausreichen. *8*) 
Eine Ausnahme fand aber lange Zeit in Betreff ver Feſtung Landau ſtatt, indem ſich, unter 
Zuſtimmung der Bundesverfammlung 95), die jairiihe Negierung verpflichtet Hatte, vie 
laufende Dotation aus eigenen Mitteln zu beftreiten, -mogegen fie von Beitrag zur laufenden 
Dotation von Mainz und Luremburg befreit wurde. Erſt durch Bundesbeſchluß von 
19. Mai 1859 iR dad Verbältnig der Bunvesfeflung Landau dem der übrigen Bundesfeſtun⸗ 
gen ganz gleichgeftellt worven. Dagegen werben bie Koften des Unterhalts der die Beſatzung 
bildenden Truppen, gemäß der allgemeinen Regel der Bundeskriegsverfafſung, von den betref⸗ 
fenden Kriegsherren getragen, was, bis der wirkliche Belagerungszuftand eintritt, auch von ber 
Berpflegung, dem Bedürfniß an Holz, Licht und Stroh, fowie den Spital: und Kaſernuten⸗ 
fllien gilt. 8°). 

81) Roth und Merd, Duellenfammlung zum beutichen öffentlichen Recht, I, 471 fg.; Bundesrechts 
liche Fragen (Halle 1851), ©. 269. 

82) In Betreff Landaus behielt fidh Die Bundesverfammlung im Beiching vom 14. Dec. 1830 nur 
die „ Oberaufficht‘‘ vor, wogegen die „unmittelbare Aufficht‘‘ im Friedensſtande dem Könige von Baiern 
übertragen. war. Diefes anomale Verhältniß befteht jetzt nicht mehr. 

83) Bundesbeichluß vom 28. Juli 1825, 1, 1,2. (Was Hier von den brei Damals vorhandenen Bun⸗ 
desfeflungen gejagt wird, findet zweifellos auch anf Raftadt und Ulm Anwendung.) Die daſelbſt unter 
Nr. 2 vorbehaltenen „jehr genauen‘ Beflimmungen über die Machtbefugniffe des Oberfeldherrn warten 
anfcheinend noch auf ihre Feßftellung. 

) Eine von der Regel ber Gefchäftsorbnung etwas abweichende efinmung über bie Abflimmung 
in Betreff des Bundesfeſtungsbudgets enthält ein Bunvesbefchlug vom 3. Sept. 1835. ©. von Meyer’s 
Staatsarten, II, 504. . 

85) ©. den Befchluß vom 28. Juli 1825, I, 8. G. von Meyer's Staatsacten, II, 276. Zür eine 
nicht weit auszubehnende, reſp. auf die Regel grrüdzufihrende Ausnchme erklärte es ausbrüdlich der 
Bunbesbefchluß vom 19. Aug, 1830, Nr. 3. G. von Meyer, a.a.D., ©. 350. 

86) Bundesbeſchluß vom 28. Juli 1825, I, 7, und Beſchluß vom 19. Aug. 1830, Nr.5. Dabei 
verwahren fich Ofterreich und Preußen in der Sigung vom 26. Aug. 1830 gegen die Anwendung diefes 
Sapes auf das für den Fall der Belagerung zu bildende und das bis auf den Augenblid der Berennung 
unangteifbare Keflungsapprovifionnement und Spitalbebürfnig, weldyes bie nöthigen Vorräthe für bie 
vollftändigen Befagungen auf dem Kriegsfuße für ſechs Monate in den Magazinen ber Feſtung begreift. 
Bol. von Meyer's Staatsacten, 11, 862. 
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Eine nothwendige Folge des Rechts des Bundes iſt, daß die Gouperneure, Commandanten, 
Genie: und Artilferienirectoren und auch die Rechnungsbeamten der Bundesfeſtungen in Cid 
und Pflichten des Bundes flehen. 87) Dagegen bat ver Bund (infolge der bei libernahme 
Der drei ältern Bundesfeſtungen ſchon vorhandenen europäiſchen Tractate) auf dad Ernennungs: 
vet in Betreif der Bunbeöfeflungsbehörben verzichtet. So wird in Mainz der Gouverneur 
von Ofterreih und Preußen von fünf zu fünf Jahren alternirend ernannt, und ebenfo der Com⸗ 
mandant und zwar dergeftalt, daß, wenn von Dfterreich der Bouverneur, von Preußen ber 
Commandant gegeben wird, und umgelehrt. Die Artilleriebireetion wird von Oflerreih, die 
Seniedirection von Preußen beftellt, veren Chefs mit dem Commandanten unter Borfig des 
Gouverneurs den Gouvernementsrath der Feſtung bilden, zu welchen nach Ermeſſen des Gou⸗ 
verneurs auch die Vorfteher der übrigen Apminiftrationdzweige berufen werden können, reip. 
der großherzoglich Heififcherfeitö dazu beftimmte Civilbeamte in den vertragämäßig geeigneten 
Fällen (:Bertrag vom 30. Juni 1816) zugezogen werben muß. In Luxemburg wird ber Gous 
verneur und Commandant jowie der Artillerie: und Geniedirector von Preußen beftellt 88) ; 
in Landau von Baiern. In der Beftung Ulm wird der Gouverneur, Der Commandant und 
Geniedirector von Baiern und Würtemberg, der Artilleriedirector von Sſterreich ernannt 89), - 
und zwar infolge beionderer Übereinkunft zwifchen Baiern und Würtemberg fo, daß ber 
Gouverneur son Würtemberg, der Commandant von Baiern und der Geniedirector abwechfelnn 
von fünf zu fünf Jahren von Baiern und Würtemberg beitellt wird, ?9) Was endlich Raſtadt 
betrifft, fo ernennt Hier Baden nach dem Bundesbeſchluſſe vom 26. März 1841 den Gouper⸗ 
neur, Gommandanten und Artilleriebirector, Oſterreich Dagegen den @eniebirector. 

Auch das Garniſons-oder Beſatzungsrecht in ven Bundeöfeitungen gehört an ſich zu 
den Rechten des Bundes, morüber er in bundesverfaſſungsmäßiger Weife, und zwar, inſoweit es 
ſich nit um Abänderung beftehenver, auf fpeciellem Titel berubender Rechte einzelner Bundes: 
glieder (movon naher) Handelt, im Engern Rath und mit Stimmenmehrheit Beichluß faflen 
kann, es mag ſich nun um bie Friedens oder Rriegsbefagung handeln; ein Recht, von dem er auch 
fhon mehrfach durch Befätigung der vorhandenen Tractate und durch neue Vorſchriften oder 
Anoronungen Gebrauch gemacht Hat. Da er aber-felbft gar feine eigene Kriegsmacht bat, fo 
kann er dad Beſatzungsrecht auch nur Durch die dazu beſtimmten Gontingente der einzelnen Buns 
desglieder ausüben. An fi würde wies, wenn auch hierbei ver Grundſatz der Gleichheit ver 
Mechte und Pflichten der Bundesglieder zur Anwendung käme, eine Art Reihedienſt jein müſſen. 
Davon hat man aber gleich von Anfang abftrahirt und, wie die im geichichtlichen Uberblick über 
das Bundesfeſtungsweſen angeführten Tractate beweifen, aus palitiſchen und militäriſchen 
Mückſichten beſtimmten Bundesgliedern das Recht und vie Pflicht zugeſprochen, die Beſahung 
der Bundedfeftungen zu ſtellen, mit durchgehender Unterſcheidung zwiſchen der Friedens⸗ und 
der Kriegsbeſatzung. 

Die die Befagung betreffenden Beflimmungen find in Betreff der einzelnen Bundes⸗ 
feRungen nach den Verträgen und ven darauf bezüglichen Bundesbeſchlüſſen folgende: 

1) Die Beſatzung von Mainz foll, inhalt ber betreffenden, vonder Bundesverſammlung an⸗ 
erfannten Berträge, aus einer gleichen Anzahl öfterreichifcher und preußiſcher und einem Bataillon 
hefſen⸗darmſtädtiſcher Truppen befteben. Als Minimum der Friedensbeſatzung wurde Die Zahl von 
7000 Dann Infanterie und 200 Verden angenommen; vie Kriegsbelagung, wenn die Feſtung 

in Belagerungsdzuftand erklärt fei, folfte nicht yuter 20000 Mann Infanterie und OO Pferden 
betragen und zu einem Drittelaus Ofterreihern, eimem Drittelaud Preußen, einem Dristel aus an⸗ 
dern Bundeötruppen beſtehen.ꝰ1) Dur ven Beſchluß ner Bundesyerfammiung vom 3. März 
1831 ift beftimmt, daß die Kriegebefagung von Mainz beflehen ſoll: aus 7000 Mann Öfterreigi= 
hen und 7000 Mann preußifchen Truppen, worin zugleich die erforderlichen Genie: und Artil= 

87) Bundesbeſchluß vom 28. Juli 1825, I, 3. Eidesformulare für Gouverneur und Commandant 
finden fi im Anhange zu dieſem Beſchluß bei G. von Meyer, a. a. O., II, 282; Bundesbeſchluß vom 
26. März 1841, Nr. 8; Meyer? Corpus const. Germaniae, S. 96. Den Eid des Gouverneurs und 
Commandanten von Landau beftinmte der Bundeshefchluß vom 14. Dec. 1830. 

88) ©. Bundesbefchluß vom 28. Juli 1825, 1,4, und bie oben erwähnten Trastate vom 10, Aug. 
und 12. März 1817 bei Note 70 und 67. 

89) Bundesbeſchluß vom 26. März 1841, Nr. 8. . 
90) Diefe Übereinfunft zwifchen Baiern und Würtemberg ift von ber Bundesverſammlung geneh⸗ 

migt worden. Protokolle von 1842, 8. 169, S. 266 fo. " 
91) Konvention vom 10. Aug. 1817, Art. XVIL; von Meyer’s Staatsacten, II, 189. 
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leriemannſchaften, Sappeure, Mineure, Pionntere und Bontonniere begriffen find, und aus den 
zur Reſerve⸗Infanteriediviſiön gehörigen großberzoglic uns Hherzoglich ſächſtſchen, anhaltiſchen 
und heſſen⸗homburgiſchen Contingenten, 'zufanmmen 20832. Mann:ꝰ2) 

23) In Betreff Luxremburgs ſprechen ie Stipulationen von 1817 Das Beſatzungsrecht 
ber Krone Preußen zu drei Vierteln, dem Könige der Nieverlande zu einem Viertel zu.ꝰ2) Die 
Bundesbeſchlüfſe vom 14. Dee. 1830, 17. Fehr. und 3. März 1831 reinen das luxemburgiſche 
Eontingent forthin zur Beſatzung der Feflung; ver legtere zur Kriegäbefagung aber auch die 
Eontingente von Waldeck, Schaumburg-Lippe und Lippe 9%), zufammen 7000 Mann. Im 
der neuern Zeit ift aber durch einen Staatdvertrag, abgefchloflen zwifchen Preußen und Lurem- 
burg am 17. Nov. 1856, bei ber Bundedverfammlung zur Anzeige gebradit und von diefer 
durch Beſchluß von 26. Febr. 1857 genehmigt?P), Geftimmt worden: Art. 1. Der auf das 
Inremburgifdhe Häuptcontingent fallende Theil an Specialmaffen (Cavalerie, Artillerie, 

' Pionniere) wird im Betrage von 392 Mann von Preußen für Friedend: und Kr iegözeiten zur 
Belagung der Bundesfeſtung Luxemburg geftellt. Daſſelbe gilt hinfichtlich des auf. das luxem⸗ 
burgiſche Refervecontingent'und den Erſatz fallenden Theils der Speeialmaffen. Art.2. Lurem: 

burg überläßt Preußen die alleinige Beſazung der Feſtung in Friedenszeiten. Indeſſen behält 
ih die luremburgifche Regierung vor, bei befondern Beranlafjungen oder zu gemeinſchaftlichen 
Übungen ein Detachement großhetzoglicher Truppen, nach vorgängiger Verftändigung mit dem 
Feſtungsgouvernement, in die Stadt zu verlegen. Art. 3. Der Iuremburgifche Antheil an ver 
Kriegsbefagung ver Feſtung Luxemburg befteht aus denjenigen 1217 Mann Infanterie, inc. 
Jägern, melde dad luxemburgiſche Kaupteontingent?9) bilden. Die Reſerveinfanterie des 
großherzoglichen Contingents (348 Mann) wird in Erfüllung des Vertrags vom 8. Nov. 
1816 ?7) gleichfalls zur Kriegsbeſatzung ber Feſtung Luxemburg beflimmt und in Kriegözeiten 
zur Dispofition des Feſtungsgouvernements geftellt. 

3) In Landau hat die Friedensbeſatzung Baiern allein zu flellen;; die Kriegebefagung da⸗ 
gegen follte nach der urfprünglichen Beſtimmung von Batern zu zwei Dritteln, von Baden 
za einem Drittel geftellt werden. Durch Bundesbeihluß vom 14. Dec. 1830, vie befondern 
Verhältniſſe der Fefſtüung Landau betreffend, wurde aber Baden dieſe Verbindlichkeit erlaſſen 
und auf: mehrere zur Reſerve-Infanteriediviſion gehörige Staaten übertragen. Doch follte 
Baden für den Fall augenblicklichen Bedürfniſſez und bis zum Cintreffen der verpflichteten 
&ontingente proviforifh 2000 Dann in die Bundesfeſtang zu flellen Haben. Durch Bun- 
desbeſchluß vom 3. März 1831, die Verwendung und Eintheilang der Referve: Infanterie: 
diviſion zut Kriegsbeſatzung der Bundesfeſtungen betreffend 99), ift dann feflgefept worden, 
Haß die Kriegsbefazung der Bundesfeſtung Landau beſtehen ſoll aus 4000 Balern und den 
Göntingenten ver ſchwarzburgifchen, hohenzollernſchen, lkechtenſteiniſchen und reußiſchen Rande, 
zufammen 6291 Mann. Die fogenannten Specialwaffen, Gavalerie, Artillertſten, Sappeure 
u. ſ. w., ſtellt Buiern. 

4) Für Ulm wurbe durd- Bundesbeſchluß vom 26. Marz 1841 fefigefegt: die Friedens: 
beſatzun ſolle aus bairiſchen und würtembergiſchen Truppen und einer öðſterreichiſchen Ar⸗ 
tillerieabthellung von zwei Compagnien zu je 300 Mann beſtehen, die Kriegsbeſatzung aber 
zu einem Drittel aus öſterreichiſchen und zu zwei Oritteln aus bairiſchen und würtembergifigen 
Truppen gebildet werben. 9%) 

5) In Betreff R aſtädts beſtimmte derſelbe Bundesbeſchluß: Die Friedensgarniſon wird 
aus badiſchen Truppen und einer für die Frledensbeſatzung erforderlichen Zahl öſterreichiſcher 
Sappeure und Dineure beſtehen, die Kritgebefagung aber zu einem Drittel and Öfterreidhis 

92) G. von Meyer’d Staatsacten, II, 382." J 
93) Art. V des frankfurter Bertrags vom 12. März 1817; G. von Meyer, a. a. O., Il, 191. 
94) Vgl. von Meyer, Staatsacten, II, 367, 382. 
95) Protofolle der Bunbesverfammlırng von 1856, 30. Sikung vom 20. Rov., $. 311; 1857, 

achte Si (Kung vom 26. Febr., $. 107. Die Benehmigung erfolgte „unbefiobet der nähern Befimmuns 
gen ber Kriegeverfaffung des Bunbes”. 

96) Das Contingent von Limburg -ift Hierin offenbar nicht mitbegriffen. In einer auf die Matrifel 
von 1842 gegründeten Tabelle (bei von Meyer, Corpus conet. Germanise, &. 99) wird bas luxem⸗ 
Burgifche und limburgifche Haupteontingent zu 1 Proc. ber Matrifel auf 2536 Mann angegeben; nad 
der Erhöhung um Y, Proc. würde es 2958 Mann betragen. 

97) Dal. oben Rote 70. 
98) ©. dieſe Bundesbefchlüffe von 1880 und 1831 bei von Meyer, Staatsacten, II, 370, 382. 
99) ©. von Meyer, Corpus constit. Germaniae, ©. 95. 
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fhen und zu zwei. Dritteln aus babifchen Truppen. 100) In neuefter Zeit haben aber durch 
einen Bundesbeſchluß, der und nod nicht zugänglich geworden ift, die Barnifondverhältniffe 
von Raſtadt eine andere Beflimmung erfahren, und ed ift auch Preußen ein Antheil an dem 
Beſatzungsrecht eingeräumt worben, wovon baffelbe, nad öffentlichen Nachrichten, in ber 
Ausführung auch ſchon Gebrauch macht. 

B. Das Recht des Bundes an den Bundesfeſtungen ſchließt, der rechtlichen Natur des 
Bundes conform, durchaus feine Staatshoheitsrechte in ſich, welche vielmehr demjenigen 
Souverän zuſtehen, zu deſſen Staatsgebiet der Platz gehört. Auch behalten alle auf die Bun- 
deöfeftungen bezüglichen Verträge dem betreffenden Souverän die Staatshoheit (souverainete 
territoriale de ces places) ausdrũcklich vor oder fließen fie vom Rechte des Bundes aus. 
Dad Recht des Bundes ift aber ein die Staatshoheit beſchränkendes Recht, welches, infofern 
e8 das Staatögebiet dauernd berührt und auf einen fpeciellen Nechtötitel beruht, nicht in den 
gemeinfamen Berpflihtungen aller Bundeöglieder enthalten ift, ganz die Natur einer völfer- 
rechtlichen Dienftbarfeit, einer servitus juris publici hat und feinen Inhalt, Umfang und 
feine Begrenzung theild durch den Zweck der Bundedfeftung, theil& durch Die Darauf bezüglichen 
Tractate, theild durch die die Bundesfeftungen überhaupt oder im einzelnen betreffenden Bunz ' 
besbefchlüffe erhält. Aus der Natur der Staatövienftbarkeit folgt aber von ſelbſt, daß das 
Recht des Bundes in feiner Ausübung unabhängig von der Staatähoheit des Belafteten ift und 
daß aud das zur Feftung gehörige Eigenthumsrecht des Bundes an Grund und Boden ber 
Beftungdwerfe, an dieſen felbit, allen Feſtungsanſtalten, Kafernen, Magazinen, Spitälern 
u. f. w. nicht wie anderes Privateigenthbum ven Staatshoheitsrecht des Belafteten, insbeſondere 
auch dem jogenannten jus eminens der fraglidhen Staatsgewalt nicht unterworfen fein kann, 
ſowie daß in allen Colliſionsfällen das Recht des Bundes dem durch daſſelbe beſchränkten Stants- 
hoheitsrecht vorgehen muß. Andererſeits kann aber auch der Bund kein jus eminens dem 
öffentlichen und Privateigenthum in ver Bundesfeſtung gegenüber haben, ſondern er kann 
nur, wo es z. B. zu neuen Anlagen, zur Erweiterung der Feſtungswerke u. ſ. w. erforderlich 
iſt, das betreffende Bundesglied verpflichten, von ſeinem jus eminens Gebrauch zu machen. 
Wo aus der Ausübung des Bundesrechts für Einzelne Privatentſchädigungsanſprüche begrün— 
det werden, hat auch der Bund vor Gericht Recht zu nehmen und zu geben und zwar, ſolange 
fein auch für dieſen Ball competentes Bundesgericht beſteht, vor den Gericht des Staates, in 
welchem die Bundeöfeftung liegt. 102) Ebenſo haftet ver Bund für Schabenzufügungen feiner 
Beamten oder ver Bundesfeſtungsbehörden nach den allgemeinen dafür maßgebenden Rechts— 
grundfägen. 102) Die Erweiterung des beftehenden Rechts des Bundes ift wie die Anlage einer 
neuen Bunteöfeftung over die Erflärung einer beftehenven Landesfeſtung zur Bundesfeftung 
nad Maßgabe des Art. 15 der Wiener Schlußarte in Verbindung mit Art. 51 derfelben Acte 
zu beurtheilen. 209) 

C. Es ift ebenso natürlich ald nothwendig, daß die Territorialhoheit des belafteten 
Gebietes eine Mehrzahl von Einſchränkungen erfahren muß, welche durch ven Zweck, Die 
Sicherheit und Vertheitigungsfähigfeit ver Bunveöfeflung geboten werben. Alle dieſe Befhrän- 
fungen im einzelnen aufzuzählen, würbe und zu meit führen. Überdies hat dad Detail fein all- 
gemeinered Intereffe. Die Verträge und vie Feftungsreglenients ergeben darüber pas Nähere, 
3.8. auch hinfichtlih der Zuläfjigkeit ded Auftretens einer bewaffneten Macht, Bürgermehr 
u. f. w. im Gebiete ver Bundedfeftung. Zu gedenken ift hier aber noch einiger Bundesbeſchlüſſe, 
welche in die Kategorie diefer Beſchränkungen gehören. Der erfte betrifft fpeciell die Bundes: 
feſtung Mainz, nämlich die Bedingungen, unter welden die Bundeöverfammlung ihre Zu: 
ſtimmung zur Führung einer Eifenbahn durch den Rayon und die Werke ver Feſtung geftattei 

100) ©. von Meyer, a.a.D., ©. 96. 
101) Dies hat der Bund auch ſchon in vorgefommenen Fällen anerfannt. Die Frage wurbe in Bes 

treff der Bunbesfeftung Mainz zuerfi von Heflen-Darmitabt in der Bundesverfammlung zur Sprache 
gebracht. Protofolle der Bundesverfammlung von 1837, 88. 82, 209. In Beziehung auf Anfprüde 
eines ulmer Einwohners hat bie Bunbesverfammlung die Anerfennung des Rechtswegs vor dem wür⸗ 
tembergifchen Gericht ausgefprochen in ber 16. Sikung vom 24. Mai 1855 (Protofolle, $. 191). 

102) Infolge der großen Pulvererploflon zu Mainz am 18. Nov. 1857 ift diefe Frage in öffentlichen 
Blättern lebhaft verhandelt worden, aber da infolge der freiwilligen Leiftungen die Nothwendigkeit weg⸗ 
fiel, zu feinem rechtlichen Austrage gefommen. 

103) Zadhjariä, a. a. O., Er II, $. 293, Nr. UI. 
Staate:2erifon. IV. 33 
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hat. 10%) Die Beſtimmungen bezwecken vie Berhältniffe ver Eifenbahn vem militärifchen Be- 
bürfniß der Bundesfeftung unterzuordnen. Der Feftungsbehörbe wird dadurch das Recht vor⸗ 
behalten, vorkommendenfalls die Bahn nicht allein beliebig zu unterbrechen, fondern aud die 
Deftruction derfelben zu bewirken. Zugleich werben alle Entfhädigungsanfprüde ver Bahın- 
focietät wegen ſolcher im Interefje ver Feſtung zu ergreifenden Maßnahmen ſowie bei Eriweite- 
tung oder Anderung ver fortificatorifhen Anlagen ausgefchloffen. Der andere Beſchluß, ziem- 
lich aus verfelben Zeit und durch einen Bericht des Feflungsgouvernementd zu Mainz veran- 
laßt 106), beſtimmt allgemein, „daß vie Aufftellung von Eonfuln in den deutſchen Bundes: 

feſtungen unzuläffig fel”, weil ver Aufenthalt bleibender Agenten fremder Staaten in venfelben 
zu Unzuträglichkeiten und unangenehmen Collifionen bei der Ausübung der Befugnifle des 
Feflungsgouvernements führen fünne. in dritter Beichluß gehört dem letzten Decennium 
an 106) und betrifft die Anlage und den Betrieb von Telegraphenverbindungen. Seine Be- 
flimmungen find folgende: „1) Die Ausführung einer Telegraphenleitung im Rayon einer 
Bunbesfeftung und über den zu dieſer gehörigen, dem Bunde eigenthümlichen Grund und 
Boden, dann durch die Feftungsmwerfe und in der Feftung felbft wird der Zuflimmung der Fe⸗ 
flungsbehörben vorbehalten und darf nur nad) vorgängiger Genehmigung berjelben bergeftelft 
werben. 2) Diejenigen Bundesregierungen, welche ſich in Beſitz folher Telegraphenleitungen 
befinden, jind auf Anfuchen ver betreffenden Feſtungsbehörde verpflichtet, im Einvernehmen 
mit derſelben eine jede Änderung der Drahtleitung, die ſich aus militäriſchen Gründen als 

wuünſchenswerth varftellt, vornehmen zu laffen. Die Ausführung hat, Infofern nicht eine an⸗ 
derweite Vereinbarung befteht, auf Koften ded Bundes und in der Art zu erfolgen, daß da—⸗ 
durch der Telegraphenverkehr durch die Keftung in Feiner Weiſe geftört wird. 3) Die betreffen- 
den Bouvernements der Bundesfeftungen werben ermädtigt, in Kriegs- und Friedenszeiten, 
in leßtern aber nur unter außergemöhnlichen und befonders dringenden, die Sicherheit ver Fe⸗ 
flung gefährdenden Verhältniffen, nöthigenfalls den Verkehr durch ven Telegraphen für Die 
Privatcorrefponden; auf den in den Rayons ber Feftung liegenden Stationen einzuftellen und 
den Telegraphenvienft behufs der amtlichen telegraphifchen Eorrefpondenz und der Staats⸗ 
depeſchen unter militäriſche Gontrole zu ſtellen, ſowie aud die Ausgabe von Ehiffredepeichen 
auf den gedachten Stationen währenddeſſen auszuſchließen. Es tft dabei jedoch immerhin Vor- 
forge zu treffen, daß hierdurch dad Durkhtelegraphiren auf ver durch die Feſtung geführten 
Drahtleitung von und nad außerhalb der Feftung liegenden Stationen nicht geftört werde, 
und e8 find die Feſtungsgouvernements verpflichtet, ven betreffenden Territorlal:, beziehungs⸗ 
weife denjenigen Regierungen, auf deren Rinie der Telegrapbenverfehr eingeftellt oder be- 
ſchränkt wird, von den getroffenen desfallſigen Anoronungen ſtets fofort Mittheilung zu 
machen.“ 

II. Die Gebrechen und die Reform der Bundeskriegsverfaſſung. Die 
beutfche Bundesfriegäverfaffung in ihrer gegenwärtigen Geftalt iſt ein theoretifher Aufbau 
auf den politifhen Grundlagen ver Verfaflung des Bundes, welchem fich eine innere Con⸗ 
fequenz nicht abfprechen läßt, welcher aber gerave deshalb auch vem Bedürfniß, dem Rechte und 
den Wünfchen ver deutſchen Natton nicht entfprechen Eonnte, und dies um fo weniger, als ber 
Aufbau in einer Zeit erfolgte, wo der wenn auch noch fo befchränfte und gefeffelte nationale 
Geiſt, welcher in ver Bundesacte hier und da durchblickt und auch die Deutfche Bunbesverfamm= 
lung in den erften Jahren ihrer Eriftenz zu beleben ſchien, faft völlig entwichen und von den 
egoifttfchen Tendenzen des Particularismus auch auf denjenigen Gebieten verbrängt war,. mo 
es fich nicht um die geiftige Kreiheit und Münpigfeit des Volkes, fondern um materielle Inter= 
effen und phyſiſche Machtmittel handelte. - So erflärt fi, daß bei ver Aufftellung der Bundes: 
friegsverfaflung in den Jahren 1820—22 der Sonveränctät ber einzelnen Bundesglieder in 

104) Der betreffende Bunbesbefchlug ift vom 19. Det. 1835 (29. Sitzung, Protofolle, $. 323) und 
fteht in ©. von Meyer’s Staatsarten, II, 505. Übrigens hat die Bundesverfammlung auch ben Ein- 
fluß der Bifenbahnen auf die Wehrhaftigfeit bes Bundes überhaupt bereits ins Auge gefaßt und ſchon 
pe ar 25. Sigung vom 4. Aug. 1853 fämmtliche Regierungen erfucht, Mittheilungen darüber ein⸗ 
zufenden, 

105) Beſchluß vom 12. Nov. 1835 (28. Sigung, Protofolle, $. 455). 
106) Der Beſchluß ift (einftimmig) am 24 Mai 1855 (Protofolle, 6. 189) ergangen. Den Be: 

ſchlußentwurf iegte der Militärausfchuß am 21. Dec. 1854 (Brotofolle, $. 388) vor, an dem aber ver« 
Schiebene Ausftellungen gemacht wurden. Vgl. Protokolle vom 1.März 1855, $.88; 29. März, 6.183; 
3. Mai 1855, 8. 168. 
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allen praftifchen oder fie unmittelbar berührenden ragen die „vollfommenfle Würbigung” zu 
Theil, der nothwendigen Einheit und Kraft des Ganzen aber nur auf vem Papiere einige Gon- 
ceſſionen gemacht wurben, von denen man in der Zeit eined, mie man meinte, für die Ewig⸗ 
feit gefiherten Friedens, geborgen unter den Fittihen ver Heiligen Allianz, in der Anwen- 
bung nichts bejorgen zu müflen glaubte. Und das für die Mittel- und Kleinftaaten fo ſchmei⸗ 
chelhafte, den „fouveränen” Kürften insbeſondere fo überaus werthvolle und unfchägbare bun- 
dedartliche Grundrecht der „Gleichheit der Buͤndesglieder, mie fiegreich war e8 doch aus den 
Verhandlungen über die Bunveöfriegöverfaflung hervorgegangen! Wie trefflih war e8 ge- 
lungen, von ihr aud jenen „Schein einer Suprematie” des vinen Bundesftaats Über ven ane 
dern fern zu halten und in ber qualitativen Berechtigung ſelbſt Liechtenftein und Heſſen⸗-Hom⸗ 
burg der Monarchie Friedrich's des Großen und dem oͤſterreichiſchen Kaiſerſtaate ganz ebenbür⸗ 
tig zur Seite zu fielen! Wie einmüthig hatte man deshalb z. B. den in Übereinflimmung mit 
Preußen von Hfterreich gemachten Vorſchlag, das Ernennunggsrecht des Oberfeldherrn auf 
einen Bundesſtaat im einzelnen Kalle zu übertragen, bekämpft und glücklich befeitigt' Das 
Princip war gerettet, die „deutſche Freiheit“ durfte triumphiren; der Staat mit einem Con⸗ 
tingent von einer ganzen oder halben Compagnie war mit den Staaten, welche drei Armee- 
corps von je circa 80000 Mann zu ftellen hatten, theoretifch auf eine Linie geftelft! 

In einer Beziehung ift, kann man behaupten, die deutfche Bundeskriegsverfafſung aller: 
dings praktiſch geworden und bis zu einem relativ befriedigenden Grade zur Ausführung ge- 
fommen, nämlich in Betreff der Aufftellung, Ausrüftung und militäriſchen Einübung ber 
Gontingente. War doch dies für die perfönliche Neigung fo mander Kriegäherren ein gar be= 

. liebtes und glänzendes Spielzeug und zugleich das Hauptmittel der unverlegten Erhaltung bes 
monardifchen Principe, d. h. der Abwehr einer freien, volfsthümlihen, den individuellen 
Herrſcher- oder Miniſterwillen an das Geſetz ald Schranke bindenden Verfaffung, deshalb aber 
auch zugleich der Haupiftreitpunft zwifchen Negierung und Ständen, von melden jene mög- 
lichſt viel für dad Militärbudget zu gewinnen, dieſe möglichft wenig zu concediren fich beftreb- 
ten. Und doch bat man fich auch in Diefer Beziehung, wie ſich jüngſt Herausgeftellt hat, einer 
großen IHufton Hingegeben! Es Hat ih im Jahre 1859, als der Kriegslärm gegen ven 
weftlihen Nachbar begann und faft alle gegen dad Zögern des reinen zum augenblidlichen Los⸗ 
ſchlagen drängten, gezeigt, daß eö vielfach an ven allernothwendigſten Borausfegungen einer 
vollftändigen Rüſtung und an allen Eden und Enden an ver Erfüllung der bundesgeſetzlichen 
Anforberungen fehlte, zum Theil am meiften gerade bei denjenigen, welche am elfrigften zum 
Kriege trieben! Und welcher ſich faft überſtürzenden Anftrengung, welcher Bewilligungen und 
Nahbewilligungen hat ed bedurft, um fidh gegenüber ver bundesrechtlichen Anforderung ber 
auch im Frieden zu erhaltennen Marſch- und Schlagfertigfeit nur in Betreff ver Hauptcontin- 
gente nicht eine gar zu flarfe Blöße zu geben! 

Mer kann fih aber im Hinblid auf die Grundzüge der Kriegsverfaffung bed Deutſchen 
Bundes wundern, daß wir dieſe hier und da recht tbeuer bezahlte Erfahrung haben machen. 
müflen? Wo gewährt denn diefe Kriegsverfaſſung irgendeine ſtehende CEinrichtung, welche 
eine wirffame Garantie für tie genügende Erfüllung ber bundesrechtlihen Verpflichtungen 
begründete? Iſt nicht die Ausführung Ihrer Vorſchriften ganz dem founeränen Gewiflen der 
Einzelftaaten überlafien? Iſt fie nicht eine ‚innere Randedangelegenheit”, in melde ſich das 
Drgan des Bundes nicht einmifhen darf? Und kann und darf diefed Organ einen andern 
Willen haben und nieht Eifer und Energie entwideln, al8 ihm die ſouveränen @inzelmillen ge⸗ 
ftatten? Wäre nicht die Einräumung eines wirflihen, reellen und, wo es noth thut, die er⸗ 
Tannten Mängel abftellenden Oberauffichtsrechts des Bundes ein den PBarticularfouveränetäten 
unerträglidger Eingriff in ihre aufs eiferfüchtigfte gewahrte Selbſtändigkeit geweſen? Wir 
haben oben geſehen, was dem Bunde an fogenannten Aufſichtsrechten zufteht, und wiſſen, daß 
er in der fogenannten techniſchen Militärcommiſſion eine fländig gewordene, der Bunbesver- 
fammlung untergeorbnete Behörbe beftgt, melde auch über den Stand der Gontingente gut⸗ 
achtlich zu berichten hat. Aber dieſe Militärcommifflon wird nicht felbftändig vom Bunde, fon= 
dern nur von den Einzelftaaten beftellt, und die Grundlage ihrer Prüfung bilden lediglich die 
Anzeigen derjenigen, welche beauffichtigt werben follen und von denen man nicht erwarten 
fann, daß fie felhft ihre Mängel und Gebrechen zur Schau tragen werden. Den felt vem Jahre 
1841 in Gang gebrachten Mufterungen aber, weldhe im Namen und Auftrag ded Bundes er- 
folgen, fehlt vor allen Dingen die fefkbeflimmte Periodicität. Ob fie ſtattfinden follen, hängt 
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wieder ganz von den ſouveränen Einzelwillen ab, und in der Ausführung ſind ſie ohne alle 
Bürgſchaft für das rückſichtsloſe Erkennen und Aufdecken ver vorhandenen Schäden. Daß fie 
in Wahrheit völlig nuglo8 gewejen find, beweifen unwiderleglich bie im Jahre 1859 gemach⸗ 
ten Erfahrungen. Einer fortwährenden und unmittelbaren Bunbesaufjicht unterliegen nur die 
Bundesfeſtungen. 

Aber wenn es auch um den Beſtand, die Ausrüſtung und Schlagfertigkeit der einzelnen 
Contingente noch ſo trefflich beſtellt ſein ſollte, wie ſteht es um die Bedingungen eines einheit⸗ 
lichen, kräftig ineinander greifenden Zuſammenwirkens derſelben und um die bis zu einem ge⸗ 
wiſſen Grade nothwendige Uniformität der ſogenannten Bundestruppen? Leider liegt hier faſt 
alles im Argen! Nichts, gar nichts iſt in dieſer Beziehung geſchehen, um das ſo nothwendige 
Bewußtſein ver Zuſammengehörigkeit zu begründen oder der Idee des Beſtehens eines großen 
deutſchen Militärkörpers Nahrung und Stärkung zu verleihen. Der Ausſpruch der Bundes⸗ 
kriegsverfaſſung, daß das ſogenannte Bundesheer ein Heer ſei und auch im Frieden beſtehe, 
it eine reine Fiction! Gefliſſentlich iſt alles vermieden, was dieſem Ausſpruche eine reale 
Grundlage geben könnte, und fein, aud nicht das geringfte Syn bol des Cinheitögedankens 
ift vorhanden. Die nationale Erhebung des Jahres 1848 hatte die deutſchen Farben den Lan- 
deöfarben wenigftens gleichberechtigt an die Seite geitellt. Wie hat man aber in ber dann fol: 
genden reactionären Strömung mit Luft und Behagen fortrubernd ſich Beeilt, jene deutſchen 
Karben, die man als ein Attentat und als eine Beleidigung gegen die Particularfouveränetät 
wieder offen und ungefcheut haſſen durfte, beifeite zu werfen und in ven Staub zu treten! Wir 
bat man fi in dem darauffolgenden Decennium einer blinden Reaction von der einen und po= 
litiſcher Apathie von der andern Seite beſtrebt und beeifert, alles zu entfernen und fern zu bal- 
ten, was dem Gedanken ver nationalen und politifhen Einheit Deutſchlands einen Ausdruck 
geben, die Exiflenz eines deutſchen Heeres befunden könnte! Erſt bei Aufitellung des 
Bundesheers im Kriegsfall ſoll nad $. 37 der revidirten Bundeskriegsverfaſſung der Ober: 
feldherr „ein gemeinſchaftliches re für alle Bundedcontingente vorfhreiben. 
Alfo au bier nur ein Erfennungs=, fein Einheitszeichen! 

Nicht viel beffer fleht es mit der materiellen Gleichförmigfeit over Übereinftimmung ber 
Beſtandtheile des fogenannten Bundesheers. Der geringfte Schade ift hierbei gewiß noch der, 
daß man vermieden hat, über die Einrichtung der ungemifchten Armeecorps irgenveine bindende 
Vorſchrift zu geben, welche über die Beſtimmung des Berbältniffes ver verfchienenen Waffen: 
gattungen hinausginge. Haben doch Dfterreih und Preußen und, wenn man gern will, aud 
die fogenannte dritte Großmacht im Bunde ein felbftändiged, von dem Bunde unabhängiges 
Bedürfniß und Intereffe zur Aufſtellung einer tüchtigen und für fi uniformen Kriegsmacht 
und ftellen dem Bunde eine allenfalld auch zum felbftänpigen Auftreten und Operiren genü- 
gende Heeresmacht! Wie ungenügend ſind aber die vorhandenen Vorſchriften in Betreff ver 
gemiſchten Armeecorps und wie menig hat man fi} bei der Revifion der Bundeskriegéverfaſ⸗ 
fung die im dänifchen Kriege und auch bei gemeinſchaftlichen Muſterungen gemachten Erfah: 
tungen zur Lehre dienen laffen! Nur für die Beſtandtheile deſſelben Armeecorps follen thun⸗ 
lichſt dieſelben Reglements beftehen und das Kaliber der Geihüge und der Gewehre befonvers 
übereinflimmend fein, und bei neuen Gefhüganfchaffungen jollen fie ſich entweder Oſterreich 
oder Preußen oder Baiern zum Mufter nehmen, Im übrigen bleibt alleö der Willfür ver 
fouveränen Kriegsherren überlaffen, und die Einrihtungen können möglicherweife denen der 
Rufen oder Franzoſen conformer fein ald denen jedes andern deutfchen Armeecorpd. Mehr 
als betrübend ift es, wie wenig bisjegt gefchehen ift, die drei gemiſchten Armeecorps einander 
gleihförmig und dadurch zu gegenfeitiger wirkfamer und ausreichender Unterflügung fähig 
zu machen. Auch von den ven Theilhabern ber einzelnen Armeecorps überlaſſenen, d. h. von 
einer Vereinbarung abhängigen vereinigten Übungen ift bisjegt wenig zu bemerfen geivefen. 
Das achte Armeecorps hat erft zweimal, das zehnte nur einmal und das neunte noch gar feine 
vereinigten Übungen ausgeführt. Als bei Nordſtemmen im Sommer 1858 das zehnte Armee: 
corp8, aber ohne das vermöge einer Selbfivispenfation des Dänen wegbleibende Holftein- 
lauenburgifche Gontingent mandvrirte, verſtanden die Bataillone des einen Contingents nicht 
einmal die Signale des andern. Preußen hat nun, wie verlautet, ſtändige Bundesinſpectio⸗ 
nen vorgefihlagen. Sie können etwas helfen, aber ohne durchgreifende neue Beſtimmungen 
der Bundeskriegsverfafſung feine ausreichende Abhülfe verichaffen. 

Es ift fehr bedauerlich und von jegt ſchwer wieder gut zu machenden nachtheiligen Bolgen 
begleitet gewefen, daß die Berathung und Aufſtellung der Bundeskriegsverfaſſung ſeitens ber 
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deutſchen Bundesverſammlung gerade in eine Zeit fällt, wo Preußen, auf jedes ſelbſtändige 
Auftreten in den deutſchen Angelegenheiten verzichtend, nur in der innigſten Hingabe an die 
Vrincipien der Meiternich'ſchen Politik Rettung vor dem rothen Geſpenſt revolutionärer Be- 
wegungen finden zu koͤnnen glaubte. Nur fo läßt ſich die ausdrücklich erklärte völlige Überein- 
flinmung mit den Öfterreihifchen Grundzügen ver Kriegsverfaffung des Bundes von 1818 
und bie ganz auffallende Theilnahmloſigkeit an der Berathung der einzelnen Artikel der ‚Allge- 
meinen Umriſſe“ und „Naͤhern Beflimmungen” erklären, wenn nicht vielleicht auch noch daraus, 
Daß es nur durch Sanction der völligen Gleichheit ver Bundesglieder inpirecterweife bie j6 hart⸗ 
nädig verweigerte Parität mit dem Rivalen gewinnen zu fönnen meinte. Daß die übrigen 
den Dualidmus oder die Eoeriftenz der beiden Großmächte, einen der wefentlichften Factoren für 
die politische Verfaffung Deutſchlands und, wie jeder weiß, aud pad Haupthinderniß für eine 

. einheitlihere Geftaltung diefer Verfaffung, zu Ignoriren ſuchten, erklärt fih zur Genüge aus 
dem Egoisſsmus der Mittel- und Kleinflaaten, obgleich e8 die offenbarfte Verblendung war, 
ein Werk zu fhaffen, von welchem jeder Verſtändige ih fagen mußte, daß ed gerade wegen 
jenes Ignorirend der realen Grundlagen ein kLuftſchlos oder auf Sand gebaut ſei. Auch 
hier gibt aber die Zeit, wo es geſchaffen wurde, ein erklärendes Moment an die Hand. Man 
miegte fih eben im Traume eined ewigen Friedens; ; der neue Prometheus und langjährige Frie- 
denäflörer war an den Belfen des Atlantifhen Oceans geſchmiedet, und. die kurz vorher von 
neuem befiegelte Heilige Allianz verbürgte die Unmöglichkeit eines neuen, Deutfchland bedrohen⸗ 
den oder mit in Anſpruch nehmenden Gontinentalfriege. Wie hätte man ji aljo Sorgen dar- 
über machen follen, ob die Schwerfälligkeit der Bundesverfaffung auch ein rechtzeitiges und bie 
Gefahr beſeitigendes Eintreten Deutſchlands in den Zuftand der Abwehr möglich made? ob es 
nicht nothwendig fei, ven beiden Großmächten, venen doch von der Natur diefe Rolle angemie- 
fen war, auch rechtlich gewiſſe hegemonifche Befugniffe beizulegen und fich ihnen für die Dauer 
des Kriegs unterzuoronen? Oder wie hätte man zu der fo natürlichen Erwägung und Erfennt- 
niß gelangen jollen, daß die der Bundeöverfammlung vorbehaltene Wahl des Oberfelaheren 
eine reine Chimäre fei, und daß ſich dev Gewählte, trog aller theoretiichen Staffage tweitgehen- 
der Befugniffe, in einer die nothwendige Suborbination der Beftandtheile des Bundesheers in 
nichts verbürgenden, nur vom guten Willen ver Gorpscommandanten und ihrer fouveränen 
Kriegsherren abhängigen, was feine veale Macht betrifft, aber ganz trandfrenvdentalen Stel- 
lung befinde, beſonders da ihm zugleich der unmittelbare Befehl über ein eigenes Corps ganz 
abgefhnitten war? Alle dieſe und hundert andere ebenfo nahe liegende Zweifel und Bedenken 
bat man anfcheinend ganz beifeite liegen laſſen und es nicht ber Mühe werth erachtet, jich damit 
zu befaflen. War doch die Bundeskriegsverfaſſung auf dem Papiere zu Stande gebracht und 
das Princip der möglichften Schonung der Souveränetät der Einzelftaaten und der Gleichberech⸗ 
tigung der Bundeöglieber in vurchgreifender Weife gewahrt! Möglich if, daß man fi von 
feiten der Kleinftaaten von vornherein befchieden hat, daß die Wahl des Oberfeloheren wol 
immer auf einen erprobten Führer einer der größern deutſchen Armeen fallen müfle. Daran, 
daß dies aber auch der zur Heerführung berufene Souverän fein fünne, und daß andererjeitd 
feine der Großmächte geneigt fein werde, ihr zur Selbfterhaltung des eigenen Staates nothwen⸗ 
diges, nicht im Bundedcontingent aufgehendes Heer ber fremden Führung, unter Verzicht auf 
befondere Ordres an bie eigenen Generale, unbedingt unterzuoronen, baran fcheint man eben 
gar nit gedacht zu haben. 

Man hat in der jüngſten Zeit dem preußiſchen Vorſchlage gegenüber, für den Fall des 
Bundeskriegs die Führung der Truppen der übrigen Staaten zwifchen Öfterreich und Preußen 
zu theilen, und zur Widerlegung der Bedenken gegen dad Commando des ganzen Bundesheers 
dur einen Oberfeloherrn des Bundes, ſich darauf berufen, daß ja pod) in den Jahren 1813 
und 1814 die Armeen der Alliirten unter dem Commando des Fürſten Schwarzenberg vereinigt 
geweſen und glorreiche Refultate erzielt worden fein. Die Thatſache ift rihtig, man darf aber 
bel ihrer Würbigung nicht vergeflen, daß zugleich die Monarchen von Ofterreih, Preußen und 
Rußland bei dem Heere fich befanden, und daß befannt genug ift, wie nur durch deren Verflän- 
digung und unmittelbares Eingreifen die Eintracht gefihert und der Stellung des Oberbefehls⸗ 
habers die erforderliche Autorität erhalten werden konnte. 

Wir haben in dem Vorſtehenden nur einige der Hauptgebrechen ver beſtehenden Bundes⸗ 

kriegsverfaſſung angedeutet, foweit fle aud ein Laie im Kriegsweſen zu beurtheilen ini Stande 
iſt. Die Brage iſt nun, wie denn bier zu helfen jet — eine Frage, welche bei den für Deutich- 
land von Stunde zu Stunde drohender werdenden Ausſichten auf einen zur Vertheidigung fei- 
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nes Beſittzfiandes wider den Erbfeind im Welten unvermeidlichen Kriegszuſtand auch von 
Stunde zu Stunde an Wichtigkeit und Dringlichkeit geſteigert wird. Leider muß aber der 
Vaterlandsfreund ſich ſelbſt und andern das traurige Geſtändniß ablegen, daß für die Anwen⸗ 

dung des einzigen radicalen Heilmittels die Zeit noch nicht gekommen fei, weil es denjenigen, 
die auf die Geſchicke des deutſchen Vaterlandes, der beſtehenden politiſchen Geſtaltung gemäß, 
in beſtimmender Weiſe einzuwirken berufen ſind, noch an der dazu nothwendigen Eintracht und 
Einſicht fehlt. Das geringſte Hinderniß werden augenſcheinlich die die Mehrzahl der Bundes⸗ 
glieder bildenden Kleinſtaaten ſein. Sie würden fich, wenn nur die mächtigern Bundesglieder 
übereinſtimmten, willig fügen und fügen nrüffen. Solange ed aber an der Eintracht jener 
fehlt, wiegen fte allerdings ſchwerer, als fie in Wirklichkeit find, weil fie Infolge ihres Stimme 
rechts bei der Bundeöverfammlung der die Nothwendigkeit einer gründlicden Reform negirenden 
Seite die Majorität fihern. Der Antagonismus und die Misftinmung zwiſchen ven beider 
Großmächten im Bunde hat ſich leider nicht verringert, ſondern feit dem für Ofterreidh unglüd- 
lichen Ausgange des Kriegs in Italien noch gefleigert. “Preußen will feine Geſchicke nicht einer 
ihm abgeneigten Majorität beim Bundestage unterwerfen und ſtrebt nach einer ſeiner Bedeu— 
tung für Deutſchlands Zukunft und dem realen Machtverhältniß mehr entſprechenden Stellung 
im Bunde. Ofterreich aber ift ſoweit wie möglich von jenem Zugeftänpniß paritätifcher Berechti- 
gung entfernt. Die Mittelftaaten glauben ſich zu einer Vermittelung berufen. Dazu fehlt ihnen 
aber die Macht, die allein einer ſolchen Vermittelung Nachdruck geben Eönnte, und vor allen 
Dingen find fie viel zu eiferfüchtig auf die unverfürzte Erhaltung ihrer Souveränetätsrechte und 
haben zu wenig Veritänbnig von der Grundurſache des Übels, an welchem das gemeinfame 
Vaterland Eranft, ald daß aus ihren wenn aud wohlgemeinten Bemühungen irgentein er: 

fprießliher Erfolg erwachſen könnte. Sie haben dies noch in jüngfter Zeit zur Genüge befun- 
det durch die fo eifrige Vertretung der Anſicht, daß die von ihnen felbfl beantragte Reviſion 
der Bundeskriegsverfaſſung fich „unbefchadet der fogenannten Allgemeinen Umriſſe und weſent⸗ 
Tihen Beſtimmungen“ auf die fogenannten „Nähern Beſtimmungen“ derfelben zu beſchränken 
habe. Darin muß man ihnen freilich nur zu fehr recht geben, daß die jogenannten wejentlichen 
Beftimmungen in viel zu engem Zufammenbange mit dem dur die Bundesacte verbürgten 
Grundcharakter des Bundes ftehen, als daß ſie ohne Beeinträchtigung deſſelben abgeändert 
werben koͤnnten. Das iſt ja aber gerade der Grund alles übels und aller Sorge in Betreff der 
Zukunft Deutfhlands, dag diefer Grundcharakter und das darauf errichtete Gebäude dem In: 
tereffe der deutſchen Nation nicht genügt, weil er eine Eräftige, mit ven nothiwendigen Attribu= 
ten ausgerüftete, nicht blos als Abſtimmungsmaſchine für die fouveränen 35 Einzelwillen 
fungirende Gentralgewalt unmoͤglich macht und zugleich jede nationale Stüße, wie fie allein 
duch ein deutſches Parlament gewährt werben kann, auszuſchließen fheint! Und jo ift es un⸗ 
fere feſtbegründete Überzeugung, daß eine wirfliche Abhülfe der unverfennbaren Gebrechen der 
deutſchen Kriegöverfaflung nicht erwartet werben Tann, wenn fie nicht als Beſtandtheil und 
Folge einer Anderung der Bunbeöverfafjung felbft in Angriff genommen und ins Leben geführt 
wird. Schon deshalb koͤnnen wir auch von den preußifchen, die Revifion der Bunbesverfaflung 
betrefienden Borfchlägen, die wir nachher noch hervorheben müffen, abgefehen von ber anſchei⸗ 
nenden völligen Ausjichtölofigkeit auf Adoption derſelben durch fänmtliche oder auch nur Die 
Majoritit ver Bundesglieder, fein Heil erwarten. Wir können und aber auch deshalb mit dem 
Hauptvorſchlage nicht befreunden, weil er, dem Urtheile Salomo's vergleichbar, Deutſchland 
in zwei Hälften zerſchneiden will und die nothwendig feſtzuhaltende Einheit nit bloß vorüber: 
gehend zu zerreißen droht! 

Dap man in Betreff der „Nähern Beflimmungen” der Bundeskriegsverfaſſung, indbefon- 
dere hinjichtlich der ebenfo wuͤnſchenswerthen als nothwendigen größern übereinſtimmuug ber 
einzelnen Armeecorps und ihrer Beſtandtheile, deren Mängel oben angedeutet wurben, vieles, 
befiern fönne, und daß aud in Betreff des Commandos des Bundesheer, ber Stellung und 
Verantwortlichkeit des Oberfeldherrn, namentlih aud für ven Fall, daß ein deutſcher Sou⸗ 
verän dazu ernannt wird, Mobdiftcationen moͤglich find, bedarf feines Beweifed. Nur darf man 
fi nicht der Illuſion Hingeben, daß damit im Grunde der Sade geholfen werbe, und daß ſol⸗ 
ches Flickwerk das zu gewähren im Stande fei, was Deutſchland wirklich noth thut. 

In dieſer Illuſton befinden ſich aber offenbar diejenigen Staaten, welche im Herbſt 1859 
die Würzburger Gonferenz beſchickt und fidh über fogenannte Reformanträge beim Bunde ge- 
einigt haben. Ihre Illuſion ift Hierin ebenfo groß wie in Betreff eines andern Punttes ihrer 
Bereinbarungen, wir meinen den Eurheffifchen Berfaffungäftreit, wo fie au von dem Wahne 
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befangen find, es könne durch ein an ber fogenannten Verfaflung von 1852 zu vollziehendes 
nachträgliches Flickwerk dem gemishandelten Lande zu feinem Rechte verholfen, ein dauerhafter 
Friede begründet und dem verlegten Nechtögefühle von ganz Deuſchland die nothwendige Sühne 
verfchafft werden. 

Aus der oben gegebenen Darftellung der geſchichtlichen Entwidelung der deutſchen Bundes⸗ 
Friegöverfaflung ergibt fih, daß Die im Jahre 1851 eingeleitete und 1855 zu Stande gefonı- 
mene Revifion derjelben nur einetheilweife und fehr befhränfte war. Sie erfolgte, wie 
ausdrücklich in dem darauf gerichteten Bundesbeſchluſſe vom 16. Aug. 1851 erklärt wurde, 
„unbeichadet der allgemeinen Grundzüge ver Bundeskriegsverfaſſung“ und kam nicht über 
Abſchn. V der „Nähern Beſtimmungen“ hinaus, ja einige der wichtigften Paragraphen, die ſich 
auf die Formation und Gintheilung des Bundesheers beziehen, blieben dabei unerledigt. 
Unberührt blieben mithin insbeſondere aud die Abſchn. VI und VII, welde vom Oberfeld⸗ 
beren und von den Corpscommandanten handeln. Zu der neuerdings in Frage gefommenen 
und bereitd in einer Reihe diplomatiſcher Noten von verſchiedenen Standpunften beſproche⸗ 
nen Reviflon der Bundeskriegsverfaſſung gaben mehrere (mittelftaatlihe) Bundesregierun- 
gen die Anregung durch eine in der Bundestagsſitzung vom 20. Dct. 1859 eingebradhte Erklä⸗ 
rung. Durd einen Bunbesbefhluß vom 12. Nov. 1859 wurde die Militärcommiſſion mit 
einer Prüfung der Kriegsverfaſſung zum Zweck einer Revifion beauftragt. Der preußifchen 
Regierung konnte, wie jie in den inzwifchen veröffentlichten Erflärungen verfichert, dieſe An: 
regung „nur zur befondern Genugthuung gereichen“, da fle von allen Reformfragen gerade 
diefe für die pringlichfte und praftifch beveutfamfte habe erkennen müſſen. Infolge erhaltener 
Inſtructionen ftellte nun der preußiſche Bevollmächtigte am A. San. 1860 in ver Milttärcom: 
miſſion vor allenı mehrere Artifel ver „Allgemeinen Umriſſe“ oder 24 Artikel in Frage, welde 
vorzugsmeife ind Auge zu faflen feien. Bezeichnet wurden indbefondere die Art.5, 12, 13, 14, 
15 und 16. Was Preußen dabei intendirte, hat ed in einem Rundſchreiben des Minifters 
der auswärtigen Angelegenheiten vom 12. Jan. 1860 an feine Vertreter bei den beutfchen Höfen 
ebenfo offen als beitimmt ausgeſprochen. Daſſelbe nimmt auf eine in ver Sigung der Bundes: 
verfammlung vom 17. Dec. 1859 abgegebene Collectiverflärung ver Regierungen von Baiern, 
Sachſen, Würtemberg, Großherzogthum Heflen und Naffau Bezug. „Wir bevauern lebhaft“, 
heißt es darin, „daß unſere Auffaffung von jener in der Bundesverſammlung abgegebenen Eol- 
lectiverklärung weſentlich abweicht. Die gedachten Staatöregierungen Halten in Beziehung auf die 
Erhöhung der bereiten Streitfräfte des Bundes diefelbe ablehnende Stellung feft, welche fie bei 
der in den Jahren 1851 und 1855 unternommenen Revifion eingenommen haben und wonach 
jie vie Verſtärkung lediglich auf eine weitere Sicherftellung des Erſatzes beſchränkt wiſſen wollen. 
Aber gerade eine folhe Sicherſtellung dürfte in vielen Fällen von der Heranziehung eines ge- 
nügenven Procentfaged an Mannjchaften zur Ausbildung in bem Haupt = und Refervecontin- 
gent abhängen. Auch will die Eönigliche Regierung ſchon jegt nicht unerwähnt laffen, daß die 
von denfelben Staatöregierungen in der Bundestagsfigung vom 17. Dec. v. 3. gleichzeitig zur 
Sprache gebrachte Frage wegen ver norddeutſchen Küftenvertheidigung, mit deren Löfung wir 
und bereitö eingehend befchäftigen, auf eine Steigerung der bereiten Wehrfräfte des Bundes 
ernftlich hinweiſt. Die Eöniglihe Regierung ſtimmt mit den in der Collectiverklärung vom 
17. Dee. v. 3. nievergelegten Anfichten darin vollkommen überein, daß eine wefentliche Hebung 
Der Bundesarmee durch Verbeſſerung der organischen Einrichtungen zu erzielen ſei. Sie gibt 
fih aber der Hoffnung hin, daß diefe Verbefferung fich weiter erſtrecken möge als auf einen 
neuen Wahlmodus für den Bundesfeldherrn, oder auf die Einfegung fländiger Corpscom⸗ 
mandanten mit Generalftäben u. ſ.w. für die gemiſchten Bundescorps in Friedenszeiten. Nach 
unjerer Anficht dürfte der Einfegung der legtern im Wege freier Vereinbarung zwifchen ben 
Hegierungen ſchon nach den gegenwärtigen Beilimmungen ber Bundeskriegsverfaſſung fein 
Hinderniß entgegenftehen, und die in jener Erklärung hervorgehobenen mohlthätigen Einwir- 
fungen auf einen moͤglichſt einheitlihen und ſchlagfertigen Zuftand innerhalb der gemifchten 
Armeecorps würden danach auch bisher ſchon ungehindert haben geübt werben fünnen. Die 
koͤnigliche Negierung ift aber ihrerfeitö von der Überzeugung durchdrungen, daß folde Ein- 
wirfungen nad) ven gemachten Erfahrungen nicht genügen, ſondern daß es einer durchgreifen⸗ 
den, die factiſchen Verhältniffe zu Grunde legenden Reform der Kriegöverfaffung bedarf, 
wenn möglihft gleihartige Bundesheere gefchaffen werben follen, welde der gegenwärtigen 
Kriegführung entfprehen und der ernften Beitimmung vollfommen gewachſen find, der vor 
allem die bedeutenden Opfer gelten, welche Die einzelnen Bundesſtaaten dem Militärwefen brin- 
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gen. Hiernach müflen wir in Bezug auf die Anführung der Bundesheere wünſchen, daß vie 
Feldherrnſchaft ein für allemal verfaffungsmäßig feftgeftellt und nicht einem einzelnen Sou- 
verän ober Staate, fondern den beiden deutihen Großmächten übertragen werde, welche zur 
Anführung auf verfchiedenen Kriegstheatern berufen find. Weit entfernt, bierbei eine ent- 
ſprechende Mitwirkung der übrigen YBunbesregierungen ausſchließen zu wollen, halten wir 
dafür, daß eine beiondere Vertretung verfelben in der obern Leitung ſchon bei Vereinbarung 
des gemeinfamen Operationdpland, fowie demnächſt bei ven Operationen felbft in den beiber- 
feitigen Sauptquartieren ftattzufinden Haben würde. Dies erfordert eine Reviſion der Art. 12 
— 15 der «Allgemeinen Umriffe» und ſämmtlicher damit zufammenhängender Paragrapgen 
der «Nähern Beftimmungen» ber Bundeskriegsverfaſſung. uͤber den Anſchluß der Bundes⸗ 
contingente an die Armeen der beiden Großmächte für den Kriegsfall, wofür die Nothwendig-⸗ 
keit unabweislich aus den realen Verhältnifſſen entipringt, wäre nad unferer Anficht ebenfalls 
eine verfaffungsmäßige Beftimmung zu treffen und dabei Rückſicht auf eine entſprechende Ein- 
theilung und Formation der Bundescorps Ihon für den Friedensſtand zu nehmen. Nicht nur 
innerhalb ver taktifchen Einheit der einzelnen Armeecorps, fondern aud innerhalb der beiden 
nad) verſchiedenen Seiten zum Anſchluß beftimmten Gruppen dieſer taktifhen Einheiten würde 
fodann verfaffungsmäßig die möglichfte Gleichfoͤrmigkeit des Drganifations-, Ausruftungs- 
und Bewaffnungsfoftems anzuordnen fein. In Bezug hierauf if eine Reviſion der Art. 5 
und 6 der «Allgemeinen Umriffe» und der damit zufammenhängenvden Paragraphen ber 
«a Nähern Beftimmungen » der Bunvesfriegsverfaflung erforderlih. Auf die vollſtändige Er- 
reichung jener Gleichfoͤrmigkeit würden die Bunbesinfpectionen hinzuwirken haben, welche einen 
ſtehenden Charakter annehmen müßten und, bis eine Gleihfdrmigkeit in der Organifation 
fämmtlicher deutſcher Armeen fich erreichbar zeigt, vorerft für jede der beiven Gruppen aus den 
dazu gehörigen Staaten zu beftellen fein würden. Andentungsweiſe find dies die Hauptgeſichts⸗ 
punkte, von denen nach der gewiflenhaften Überzeugung der Regierung die Reviflon ber 
Kriegsverfaffung des Bundes audgehen muß, wenn das für bie energifche Machtentwickelung 
defielben erftrebte günftige Ergebniß erlangt werden fol. Wir verhehlen und nicht, mie gering 
bie Ausſicht iſt, das erforderliche Einverſtändniß unſerer ſämmtlichen Bundesgenoſſen für eine 
Reform in dieſem Sinne zu gewinnen. Der Entwickelungsgang aber, den die Bundesfriegs- 
verfaflung genommen, und die in ernften Krifen gemachten Erfahrungen ſprechen zu laut, als 
daß wir ed nicht für unſere Pflicht halten follten, unferer Überzeugung einen unummunbenen 
Ausdrud zu geben. Wir würden es ald ein glückliches Ergebniß des über die hochwichtige Frage 
bevorftehenden Meinungsaustaufhes zwifchen den Bundedregierungen betrachten, wenn auch 
nur annäherungäweife über die wefentlichen Grundlagen der Reviſion der Kriegsverfafſung 
eine Einigung erzielt würde.“ 

Wir haben es für erforderlich gehalten, dieſem Auszug aus der preußiſchen Depeſche vom 
12. Jan. 1860 einen Platz zu gönnen, weil ji) daraus zur Genüge erkennen läßt, theils was 
Preußen bei der Reviſion der Bundeskriegsverfaſſung für.geboten erachtet, theild mie meit die 
Zugeftänpniffe der in der Würzburger Gonferenz vereinigt geweſenen Regierungen reichen. 
Keineswegs fteht aber auch nur fo viel feft, daß eine Geneigtheit aller übrigen Bundesregierun⸗ 
gen, diefen Zugeftänpniffen fich anzufchließen, außer Zweifel ſei. Denn e8 fehlt, untrüglichen 
Anzeigen zufolge, an ſolchen nicht, die ſich zu der Überzeugung befennen, daß eine Revifion gar 
fein Bevürfniß fei, und daß es nur barauf anfomme, die beſtehende Bundesverfafſung mit gu: 
tem Willen und mit rüdfichtölofer Uinterorbnung unter die Majorität des Bundestags zur Aus- 
führung zu bringen. Auch Ofterreich feheint nach ven Erflärungen, die fein Bevollmächtigter 
in der Militärcommiffion abgegeben haben foll, von einer Aboption ber preußiſchen Anſichten 
weit entfernt zu fein, und wahrfcheinlid werben, menn es zur Abflimmung fommt, nur einige 
Fleinere Staaten auf Preußens Seite ftehen. 

Der vielbefprochene rein formelle Streit, ob die Militärcommiffton, wie es feitend des 
preußiſchen Bevollmächtigten als ſelbſtverſtändlich angenommen worden war, auch die weient- 
lichen Beflimmungen ver beſtehenden Bundeskriegsverfaſſung in den 24 Artikeln vom 9. April 
1831 zum Gegenftand ihrer Prüfung und ihrer Reformvorſchläge infolge des am 12. Nov. 
1859 ertheilten Auftrags der Bundesverfammlung zu machen berechtigt ſei, wobei fich übri- 
gend auch von feldft verſtand, daß fie ihre Beurtheilung eben nur vom militärifchen (nicht vom 
politifchen) Standpunkte aus zu machen habe, Hat durch die Entſcheidung der Bunbedverfamm: 
lung die der Sache und den Gompetengverhältniffen ganz entfprechenve Löfung erhalten. Auf 
Antrag des Militärausfchuffes wurde am 23. Febr. 1860 beſchloſſen: „1) die Militärcom: 



Deutſches Reht 521 
miffion in Erwiberung ihres Berichts vom 25. Jan. und im Anſchluß an den Bundesbeſchluß 
vom 12. Nov. vorigen Jahres zu beauftragen, daß fie über die durch Außerung des koͤniglich 
preußifhen Bevollmäditigten vom 4. Ian. angeregte Reviſionsbedürftigkeit der « Allgemeinen 
Umriffe» und «Nähern Beftimmungen» der Kriegsverfaffung des Deutfchen Bundes ein auf 
rein militärifhen Geſichtspunkten ruhendes Gutachten erflatte; 2) den Ausfhuß 
in Militärangelegenbheiten zu beauftragen, daß er nach Empfang des Gutachtens der 
Militärcommiffion die bundesrehtlihe und politifhe Würdigung jener Anträge ba- 
mit verbinde und umfaflenden Vortrag erſtatte.“ 

Inzwiſchen bat ein lebhaften Depefchenwechfel zwifchen Preußen und einigen mittelftant: 
lichen Regierungen, welde durch die preußifchen Borfchläge befonders hoquirt werden muß: 
ten, flattgefunden, und „Denkſchriften“ find auf diplomatiſchem Wege in Eireulation ge: 
fegt worden, deren Analyſen bereitö in öffentlichen Blättern gegeben worden find. Näher 
auf diefelben einzugehen, ift gegenwärtig (April 1860), wo die für Deutſchlands Zukunft 
allerdings Hochmwichtige Angelegenheit ſich noch völlig in der Schwebe Befindet, no nit an 
der Zeit, und wir begnügen und daher mit einer furzen Erwähnung der Actenftüde, von deren 
Erifteng wir bißjegt theils auszugsmeife, theil$ in extenso Kenntniß erhalten haben. Dazu 
gebören: 1) eine weitere preußifche Bircularbepeiche vom 31. Jan. 1860, worin Preußen 
bekundet, wie ſehr es durch die Außerungen des öͤſterreichiſchen Bevollmächtigten in der Militär: 
commiſſion überraſcht morben fei, „durch welche Die Ergebniffe ver Reviſion überhaupt in Frage 
geftellt würden“, und auszuführen ſucht, daß der Bundesbeſchluß vom 12.Nov. 1859 eine Re: - 
vifion der ganzen Kriegöverfaffung im Auge gehabt habe. 2) Eine preußiſche Denkſchrift 
vom 14. Febr. 1860, in melder, in Erwiderung auf eine Denkſchrift der königlich fächfifhen Re⸗ 
gierung, der preußiſche Standpunkt und indbelondere der Vorfchlag, dad Bundesheer in zwei 
große Gruppen unter Öflerreichifcher und preußiicher Kührung zu theilen und dem entfpredyend zu 
organtjiren, ausführlicger begründet, auch, unter Hinmweifung darauf, paßeinen Wapl- Ober: 
feldherrn Deutfhland noch nie gefehen habe, an einen wichtigen Präcedenzfall erinnert wird. 
Im Jahre 1840 hätten fih Preußen und Oſterreich in Betreff der Aufftellung der Bundes: 
ftreitfräfte und ver Öberleitung derfelben verftändigt. Hiernach hätten fi das 9. und 10. Bun: 
desarmeecorps an die preußifchen Heereöförper zur Aufftellung am Mittel- und Niederrhein 
und das 7. und 8. Armeecorps des Bundes an die Öfterreihifche Armee zur Aufftellung am 
Oberrhein anzuschließen gehabt. Die Oberleitung diefer Heereöförper ſei preußifchen Genera: 
Ien und einem Öfterreihifchen Beloherrn anvertraut worden. Zu jener Zeit hätten die deutſchen 
Staaten die Nothwendigkeit Diefer Anordnungen ausdrücklich anerkannt und Teine Beforgniffe 
einer Beeinträchtigung ihrer Kriegsherrlichkeit ausgeſprochen. Preußen bezmede jet weiter 
nichts, ald daß die ſchon factifch anerkannte Nothwendigkeit auch zur bundesverfaſſungsmäßigen 
Norm gemacht werde. 3) Eine in Öffentlihen Blättern vollftändig publicirte haäannoveriſche 
Note über die Bundeskriegäverfaflung vom 15. Febr. 1860, worin die preußifchen Vorſchläge 
vom militäriſchen Standpunkte als nachtheilig und zweckwidrig, vom politiſchen und bundes⸗ 
rechtlichen aber als völlig unzuläſſig bekämpft werden. Es würde damit „der Gemeingeiſt ge⸗ 
ſchwächt, die Selbſtändigkeit der gemiſchten Armeecorps beſeitigt und der Anfang zum Verfall 
der mittlern und kleinern deutſchen Staaten gelegt werben, deren ſelbſtändige Erhaltung der 
Töniglichen Regierung nicht nur im eigenen partieularen Interefle, fondern auch im Interefle 
des großen Gefammtvaterlandes fehr anı Herzen Liege”. 4) Eine Note verfüniglid ſäch— 
Tifhen Regierung vom 24. Febr. 1860, worin befonders die politifche Bedeutung der Mit- 
telftanten im Deutfchen Bunde zur DVermittelung, dem Dualismus der beiden Großmächte 
gegenüber, und die Nothwendigkeit ihrer intacten Selbfländigkeit ausgeführt wird. 5) Eine 
furze Erwiderung hierauf feitend der preuBifchen Regierung vom 9. März 1860. 

Hiermit mag unfere Darftellung der deutfchen Bundeskriegsverfaſſung vorläufig abge⸗ 
ſchloſſen werben. Eine Ausfiht, eine ven Interefle der deutſchen Nation entfprechende Reform 
der Bundeöverfaffung überhaupt oder auch nur der militärifchen Verhältnifle ded Bundes zu 
erlangen, hat Deutfchland leider nicht. Auch Hier wird ſich wahrfcheinlich Die Logik ver That⸗ 
fachen mächtiger ermeifen als die der reinen Vernunft! H. A. Zachariä. 

Deutſches Recht. Seine Entwickelung und Ausbildung. Dem Verſuche, die 
Weſenheit des deutſchen Rechts, namentlich des deutſchen Privatrechts, das hier zunächſt ins 
Auge gefaßt werden joll, in gedrängter Überſicht zu ſchildern, treten zwei Umſtände erſchwe⸗ 
rend entgegen. Einmal tft unfer deutſches Necht Fein einheitliches, fondern unenvlich, weit mehr 
noch als unfere ſtaatliche Verfafſung particulariftifch zerfplittert; und dann iſt dieſes vielfach 
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gefpaltene Recht großentheild nicht heimifchen, fondern fremden Urfprungs. Die Orientirung 
auf diefem nicht Teicht überfehbaren Gebiet wird am leichteften und ficherften an ver Hand ver 
Geſchichte gelingen. | 

Die germaniſch-deutſche Entwidelung laßt jih auf einen Zeitraum von nahezu 2000 
Jahren zurüdverfolgen. Die älteften Berichte römischer Schriftfteller aud dem Beginn unferer 
Zeitrechnung weifen die Germanen als ein zwar im hödflen Grade bildungsfähiges Volk auf, 
das aber, wie in allen Eulturbeziehungen überhaupt, fo auch in feinen flaatlichen und rechtlichen 
Einrichtungen nod auf den unterften Stufen fland. Die urfprünglicgen, meift verhältnißmäßig 
ziemlich unbebeutennen Stämme find ganz lofe, wenig organijirte Gemeinweien ohne wahren 
ftaatlihen Charakter, und wenn Tacitus von den Germanen rühmt, bei ihnen vermöchten gute 
Sitten mehr als anderwärts gute Geſetze, fo wird man nicht fehl gehen, wenn man darin nicht 
blos eine Anerkennung hoher Sittenreinheit, fondern zugleich auch die Andeutung findet, daß 
eine allgemeine und fidhere Scheidung zwiſchen ethifchen und rechtlichen Geboten noch nicht voll- 
zogen war. Wie wenig wir jedenfalld aus den ſpärlichen Nachrichten fremder Berichterfiatter 
eine befriedigende Einſicht in das urfprüngliche germanifche Rechtsſyſtem zu gewinnen vermd- 
gen, falls damals überhaupt bereits ein ſolches ſich entwickelt Hatte, mag aus der einen Thatſache 
erhellen, daß unter unfern Rechtshiſtorikern noch nicht einmal über die Gardinalfrage Überein: 
flimmung erzielt werben konnte, ob die Germanen ſchon in ihren früheften Zeiten ein feftes, 
bleibendes Sondereigenthum an Grund und Boden gefannt haben oder nicht. Die von nicht 
juriftifhen fremden Geſchichtſchreibern mitgetheilten Nachrichten über die älteften Gebräuche 
und Einrichtungen ver Germanen ſtehen fo zufammenbanglod da und ſind großentheils in jich 
fo unbeftimmt, daß fie kaum mehr ald nur überhaupt das Dafein einzelner eigenthümlicher ger- 
manifcher Rechtsideen zu bezeugen vermögen, die aber noch nicht zu beſtimmten Rechtsfägen im 
Gegenfag zu den Vorſchriften der Sitte, der Moral und Religion ausgeprägt waren ober 
wenigftens in beftimmter juriftifher Kormulirung nicht auf und gefonmen find. Zu den charak⸗ 
terififchften, mit Sicherheit erfennbaren Zügen des älteſten germanischen Rechts gehört die 
Innigkeit und Heiligkeit der Ehe, bie Feſtigkeit der Familienbande, in Verbindung damit die 
wenn nicht durch das Recht, fo doch durch die Sitte gebotene und rechtlich erlaubte Blutrache, Die 
Milde in Behandlung der Unfreien, endli dad eigenthümliche Strafrecht, nach weldhem der 
Verbrecher felten eine peinliche Strafe erleidet, in der Negel nur eine beftimmte Summe theils 
an ven Verletzten, theild an die Gemeinde zu zahlen bat. | 

Die älteften eigentlihen Rechtsdenkmäler der Germanen find die fogenannten Volksrechte 
(Leges barbarorum). Sie liegen ihrer Entflehungszeit nach ziemlich weit audeinander; die älte- 
fien find etwa in der Mitte des 5., die jüngften am Schluffe ded 8. Jahrhunderts niedergefchrie- 
ben, gleichwol bilden alle eine zufammengehörige Gruppe. Jedes einzelne dieſer Volksrechte 
enthält das Recht je einer der germanijchen Hauptvölferfhaften, die unter Verſchmelzung der 
urfprünglichen Fleinern Stämme feit dem 3. Jahrhundert ſich entiwidelt und dann in und nad 
der Völkerwanderung verfhiedene Neiche gegründet hatten. Jedes einzelne Volksrecht bezieht 
ich aber nit auf einen beftimmten Staat, wie unfere Gefege, ſondern auf eine beftimmte 
Bölkerihaft innerhalb des Reichs, wie 3. B. in dem großen Frankenreich nicht bloß jede ver 
beiden Hauptabtheilungen ber Franken, die falifhen und die ripuarifhen, ſondern auch jeder 
der übrigen Hauptſtämme, die Alemannen und Baiern, die Thüringer, Sachſen und riefen ihr 
beſonderes Volksrecht hatten. Und felbft in denjenigen germanifchen Reichen, bie wefentlich nur 
von einem germanischen Stamme gebilbet waren, tritt die Beziehung des Volksrechts auf den 
beftimmten Volksſtamm wenigftens darin hervor, daß ed nur auf die germanifche, nicht auch auf 
die ebenfalld zum Staate gehörige romanifirte Brovinzialbevölferung bezogen wird, wie bei 
Burgundern, Weſtgothen und Longobarven. Die ſämmtlichen Volksrechte find unter officieller 
Autorität abgefaßt, ſodaß jeder in ein ſolches Gefegbucd aufgenommene Sat ſchon um des⸗ 
willen, weil er durch die Öffentlihe Gewalt fanctionirt wat, auf Geltung Anfpruc hatte. 
Andererfeitö ſtimmen die Volksrechte aber auch darin überein, daß fie alle vorherrſchend nur 
altHergebrachtes, bisher aber nur mündlich überliefertes Net enthalten, an welchem fie trog 
der ihnen dazu innewohnenden Fähigkeit der Hauptſache nad nichts änderten. Übrigens ent- 
halten doch bie meiften derſelben einzelne mehr over minder beträchtliche abfichtliche Neuerungen 
und Mehrungen des biöherigen Rechts, wie ſolche durch den Übergang vom Heidenthum zum 
Chriſtenthum, durch die Gründung mächtiger Reiche von ganz anderer ſtaatlicher Structur als 
die bisherigen loſen Stammesverbindungen, durch das Zuſammentreffen mit den in die neuen 
Staaten aufgenommenen, an Zahl und Bildung überlegenen Romanen mit Nothwendigkeit 
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geboten waren. Die große Mehrzahl der Volksrechte ift wiederholten Revifionen nnd Umarbei- 
tungen unterworfen worden, ſodaß urfprüngliche Geſtalt und Gehalt von fpätern Zufägen und 
Sortbildungen nur ſchwer und theilweife unficher zu ſcheiden find; nur in den longobardiſchen 
Gefegen, ven inhaltreichften von allen, liegt die allmähliche Hiftorifche Entwickelung offen vor 
Augen, indem bier dad Neuean das in unveränderter Geftalt fortbeſtehende Alte jeweils einfach 
angefchlofien wurbe. In allen Volksrechten mit einziger Ausnahme einiger angelſächſiſchen ift 
ferner die Hiftovifche Treue weſentlich dadurch beeinträchtigt, daß fie in lateinifcher Sprache ge⸗ 
ſchrieben find, die zumal in ven Händen der öfter fehr ungeſchickten Schreiber feinen paſſenden, 
bezeichnenden und deutlichen Ausdruck für eigenthümliche germanifche Rechtsbegriffe und Nedtö- 
einrichtungen darbot. Ganz von felbft verfieht es ſich endlich, daß der erſte Verſuch legislato⸗ 
riſcher Formulirung der Rechtsſätze, die bis dahin nur in ver und durch die gerichtliche Praxis 
ſtets in conereter Anwendung überliefert worden waren, in jeder Beziehung unvollkommen 
ausfallen mußte. Namentlich ift erichöpfende Vollſtändigkeit meiſt nicht einmal erſtrebt, viel 
weniger erreicht, wie ſchon der jehr geringe Umfang faft aller Volksrechte zeigt, deren Mehrzahl 
nur einige Drudbogen füllt. Am ausführlichſten pflegt das Strafrecht vorgetragen zu werben, 
nad weichem der Verbrecher eine befiimmte Summe Geldes theild an ven Berlegten ober befien 
Erben, theild an die Öffentlihe Gewalt zu zahlen hatte, bie fogenannte compositio, wonach 
dieſes ganze Strafſyſtem jegt gemöhnlich das Compoſitionenſyſtem genannt wird. Mehrere ver 
Volksrechte find kaum etwas mehr ald bloße Bußregifter, in welchen oft mit großer Ausführlich: 
feit im Detail für alle einzelnen erfahrungsgemäß vorkommenden Verbrechen mit ihren ver: 
ſchiedenen Modalitäten die Höhe der compositio angegeben wird. Die meiften Volksrechte be- 
ſchäftigen jich ferner mehr oder minder ausführlich mit ver Stellung des Königs und der Kirche, 
und aud an Beitimmungen über das procefiualifhe Verfahren, namentlih das hoͤchſt eigen⸗ 
thümliche Beweisverfahren fehlt e8 faum irgendwo ganz, während baflelbe freilich andererfeits 
nirgends mit der wünjchenswerthen Klarheit und. Bollftändigfeit entwidelt wird. Am färg- 
lichſten iſt durchſchnittlich das Privatrecht bedacht, fo ſpärlich, daß in manchen Volksrechten nur 
ganz einzelne iſolirte hierher gehörige Vorſchriften ſich finden und ſelbſt aus den relativ voll⸗ 
ftändigften ein zufammenhängendes Syftem auch nur in allgemeinen, rohen Umriſſen kaum zu 
gewinnen ift. Verhältnißmäßig am häufigften und am umfafjenpften werben die Inftitute des 
fugenannten Famulenrechts behandelt, vie Ehe, ihre Boraudfegungen und ihre perjönlichen 
und vermögensrechtlichen Wirkungen, vie Berhältniffe zwijchen Altern und Kindern, das Bor: 
mundfhaftswefen und das Erbredt. 

Wie die ſämmtlichen Volksrechte nach ihrer Entflehungsart und nach der Methode der Bear- 
beitung gleichartig find, fo find fie auch ihrem materiellen Gehalt nad) einander jehr nahe ver: 
wandt. Es gab freilich nie ein allen germanifhen Stämmen gemeinjames, ſchlechthin in allen 
Punkten gleihlautendes Recht; im Gegentheil nicht zwei Volksrechte ſtimmen volllommen in 
allem Detail miteinander überein. Aber alle find doch von den gleichen Grundanſchauungen 
ausgegangen, in allen find die oberften Principien die gleichen, ſodaß ſich fehr wohl für dieſe 
Zeiten von einem gemeinfamen germanifchen Rechte reven läßt. So wirb überall, wo fi nicht 

bereitö der mobificirende Einfluß des Nömijchen Rechts geltend gemacht hat, das Compoſitionen⸗ 
foftem befolgt; nirgends find unter dem gleichen Vorbehalt teftamentarifche Verfügungen nad 
Art der Nömer bekannt; überall zeigt firh eine außerorventliche Innigkeit und Feſtigkeit ver 
ehelichen und der Familienbande; überall trirt ung eine mehr publiciflifche Auffaflung ber Un: 
freiheit entgegen im Gegenſatz zu der wefentlich privatrechtlien der Römer mit ihrer abfoluten 
Negation der Perfönlichkeit in vem Sklaven und deſſen Herabdrückung zu reinem Rechtsobiect. 

Innerhalb des ganzen Kreiſes germanifcher Volksrechte gibt es wieder Eleinere, einander beſon⸗ 
ders engverwandte Gruppen, jei e8, daß das eine Volksrecht bei der Ausarbeitung des andern 
als Vorbild penugt wurde, fei ed, daß unter den betreffenden Volksſtämmen eine beſondere 

natürliche Verwandtſchaft ſtattfand; fo ſtehen z. B. das ſaliſch-⸗ und das ripuarifch-fräntifhe, das 
alemannijche und das bairiſche Recht unter vereinigter Einwirkung jener beiden Dlotive einander 
ganz nahe. Auf der andern Seite fehlt ed auch nicht an ſehr ftarfen Verſchiedenheiten, veranlapt 

durch verfchiedene Örtliche und politifche Verhältniffe, vor allem dur bie weit auseinander 
liegenden Abfaffungszeiten. So liegt 3. B. das wahrfcheinlich ältefte, jedenfalls alterthümlichfte 
aller Bolfsrechte, die Lex Salica aus der Mitte ded 5. Jahrhunderts mit ihrem noch Außerfl 

ſchwach entwidelten Königthum weit ab von ver in der Mitte des 7. Jahrhunderts beginnenden 
longobardiſchen Rechtsſammlung oder der ebendiefer Zeit angehörigen jüngſten, ſtark roma⸗ 
niſirten Redaction der Lex Wisigothorum. 
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Die germanifchen Volksrechte bezeichnen einen erften entſcheidenden Wendepunft in ber 
deutſchen Rechtsentwickelung und laſſen in mehreren ſehr merkwürdigen Zügen die Übergangs: 
Stufe erkennen, auf welder jie ftehen. Sie enthalten, wie bereitd ermähnt, zwar nit aus- 
ſchließlich, aber doch vorherrſchend altes Gewohnheitsrecht, das lange vor ihrer Niederſchrift 
durch hundertjährige Übung und ohne bewußte und abfichtliche Einwirkung der Staatögemwalt 
bei den betreffenden Volföftämmen ſich entwickelt hatte, ein veined Product des in der Stille 
ſchaffenden Volksgeiſtes. Daher vie Übereinftimmung aller germanifchen Volksrechte im großen 
als Ausfluß der nationalen Einheit allev Germanen und ebendaher bie yarticulariftifchen 
Berfhiedenheiten im einzelnen als Wirkung der Spaltung jener Nation in verſchiedene 
Stämme. Und auf dem namlichen Grunde beruht die ſchon einmal berührte ung jo merkwürdige 
Einrichtung, daß nad dem Grundſatz der fogenannten Perfönlichkeit des Rechts dieſes nicht auf 
den Staat und die Geſammtheit aller feiner Angehörigen, fondern auf je eine einzelne Völker: 
haft bezogen wird, neben welcher ein anderer zu demſelben Neiche-gehöriger Stamm nad) einem 
andern Recht lebt, ja fo, daß die romiſche Brovinzialbendlferung fich fortwährend ihres prin- 
eipiell grundverfchiedenen Römiſchen Rechts bevient. Die Germanen hatten eben nach ihrem 
damaligen Bildungsflanppunft und ihren bis dahin gemachten Erfahrungen das Recht nur aus 
dem Volfsleben hervorgehen fehen und brachten e3 deshalb nur in Zufammenhang mit dem 
natürlichen Ganzen des Volkes, das für fie erfahrungsgemäß mit dem Fünftlichen Ganzen des 
Staated nicht zuſammentraf. In allen dieſen Beziehungen find und die Volksrechte mit rüdwarts 

‚gefehrtem Antlig ein Zeugniß für die ihnen vorangegangenen Zuftänve. Zugleid wurde aber 
durch fie Die Rechtsentwidelung auf ganz neue Bahnen gelenkt. Ihre Aufzeihnung unter flaat- 
licher Autorität, womit bie Aufnahme mancher Neuerungen Hand in Hand ging, war der erite Act 
jelbftändiger, bemußter Einwirfung ver Staatögewalt auf die Rechtsbildung. Konnte man bei 
dieſem erften Schritt begreiflich nicht paran denken, dem Recht plöglich und auf einmal eine ganz 
andere als die bisher allein bekannte und gemohnte Beziehung auf die natürlichen Völkerflänme 
zu geben, fo war doch immer in anderer Beziehung der wichtigſte und entſcheidendſte Kortfchritt 
für die Rechtsentwickelung gemacht. Das Eingreifen der Staatsgewalt in dieſelbe ift die noth⸗ 
wendige Borausjegung, um fie ftatt ver Beftimmung durch den inftinctiv waltenden Naturtrieb 
ber Zeitung durch den frei denkenden Geift zu überantworten. Die Gefahr des Misbrauchs der 
Freiheit, d. h. die Möglichkeit, daß der Staat mit feinen Geſetzen in Widerftreit gerathe mit ven 
volksthümlichen Meinungen über Recht oder Unrecht, hebt hier fo wenig wie in allen andern 
ähnlihen Fällen ven Vorzug der Freiheit vor dem bloßen Naturtrieb auf. Der einmal ange: 
bahnte Fortſchritt machte ih denn auch bald in inımer weiterm Umfang geltend. Die wieder: 
holten Revijionen, venen faft alle Volksrechte unterworfen wurden, befunden das fleigenve 
Selbfivertrauen der Staatsgewalt, maßgebend in die Rechtsentwickelung einzugreifen. Die 
Berfaflungdbeftimmungen und fonft manche allgemeine Rechtsvorſchriften, wie ſie in vielen 
Volksrechten jich finden, betrafen über den Kreis der Bolfögenofien hinausgehend die Geſammt⸗ 
heit aller Staatdangehörigen. Die Weſtgothen gaben in ihrem neuen Geſetzbuch aus dem 
7. Sahrhundert, eine freilich damals Ifolirt dafſtehende Erfcheinung, das alte Princip ganz auf 
und ſchufen eine für alle Glieder des Staates gothifcher und römifcher Abkunft gleichmäßige 
Geſetzgebung. In dem fränkiſchen Reich, das als Wurzel des deutſchen uns zumeiſt intereffktt, 
ging man zwar nicht fo weit, es entwickelte ſich aber doch allmaͤhlich neben den Volksrechten in 
der geſetzgebenden Gewalt des Königs eine zweite Rechtsquelle rein ſtaatlichen Charakters, deren 
Ausflüffe ein gemeinfames, die Angehörigen ver verfchievenen Volksſtämme gleihmäßig bin- 
dendes Recht bildeten. Diefe Reichsgeſetze find unter ven Merovingern felten, fie werben feit Karl 
dem Großen unter dem Namen ver Gapitularien fehr häufig und von da an für den Reſt ver 
fränkiſchen Periode die weitaus wichtigfte Rechtsquelle. Die große Mehrzahl verfelben betrifft 
das Öffentliche Recht; fie beziehen fih auf die Verfaffung, auf die Einrichtung der Anıter, auf 
die Verwaltung der Domänen und anderer Finanzen, auf die Organifation des Heeres, außer: 
orventlich viele, nahezu die Hälfte aller, befchäftigen fich mit Eirchlichen Verhältniſſen, andere 
ordnen Verfahren und DOrganifation ver Gerichte oder find zur Fortbildung des Strafredtd 
beftimmt, indem ſie nach und nach peinliche Strafen oder wenigſtens flatt der compositio an 
die Öffentlihe Gewalt zu zahlende Gelpftrafen einführen, Für die Weiterentwickelung des 
Privatrechts haben die Bapitularien am menigften geleiftet, ſodaß dieſes forhvährenn weſentlich 
ein bloßes, ohne ſtaatliche Vermittelung aus den Leben hervorgehendes Gewohnheitsrecht 
geblieben ift. 

Die politiſch-ſtaatliche Entmwidelung, wie fle in dem fränfifchen Reich namentlich unter den. 
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erften großen Rarolingern erreicht worben, war keineswegs in allen ihren Beſtandtheilen eine 
natürlich herangereifte Frucht forigeſchritiener volksthũmlicher Eultur; ; fie war großentheild 
nur eine Schöpfung des genialen Herrſchergeiſtes vor allem Karl's des Großen gewefen, deſſen 
ſtaatliche Organifationen feinem Zeitalter in vielen Beziehungen um Jahrhunderte vorangeeilt 
waren und deshalb vielfach mehr als befruchtende, ſtaatsbildende Keime für die Zukunft wirkten, 
als daß fie in ihrer urfprünglichen Beftalt und Form fich erhalten hätten. Die Auflöfung des 
großen Frankenreichs war für die einzelnen Theile veflelben, vie als felbftändige Neiche varaus 
bervorgingen, zunahft und für lange Zeiten mit fehr weſentlichen Rückſchritten im innern 
Staatdleben verbunden. Aus. Keimen, deren erfte Entwidelung bis in vie frühern farolingifchen 
Zeiten binaufreiht und deren Entfaltung wefentlich zur Sprengung des fränkifchen Staatsbaus 
beigetragen hatte, ging das Lehnweſen hervor, unter deflen Sinflüffen der Staat unter einen 
Aggregate unzähliger Einzelrechte und Pflichten zu verſchwinden in Gefahr ſtand. Die Jugend⸗ 
zeit des Deutſchen Reid von den Dttonen bis zu den Hohenſtaufen, die glänzendſte Periode 
unferer äußern Geſchichte, weift im Innern bei aller Fülle und Friſche der Kraft bedeutend 
unvollfommenere ftaatliche Zuftände auf als die fränfifche Zeit. Die aus der Völfermanderung 
hernorgegangenen großen Germanenreiche, namentlich das machtigſte unter allen, das fränkiſche, 
hatten gleichſam in einem raſchen Anlauf und mit Überfpringung aller Zwiſchenſtufen das 
äußerfte Ziel politifher Entwidelung in einer über bie verſchiedenſten Völfer ausgedehnten 
Univerſalherrſchaft erringen wollen. Dem fogenannten Roͤmiſchen Reich deutſcher Nation liegen 
ähnliche Ideen und Tendenzen zu Grunde. Aber mährenn dieſelben theilmeiie und vorüber: 
gehend nach außen realifirt wurden, flüchtete ji die durch die Gentralgewalt vernachläſſigte 
innere ftaatlihe Entwidelung in engere Kreife, um den zunähft nur in der Peripherie umfchrie- 
benen ungebeuern Staatöbau von zahlreihen Mittelpunften aus innerlich zu beleben und zu 
orbnen. Dan kam auf diefem Wege in Deutſchland befanntlich dahin, daß, ald am Ende des 
Mittelalterd aus dem Lehnsunſtaat der reine wirkliche Staat hervorging , dieſer nicht mehr in 
dem bereitö zerfallennen Reiche, ſondern nur innerhalb der einzelnen deutſchen Territorien zur 
Erſcheinung fan. 

Die allgemeinen politifchen Zuſtände des Mittelalterd haben natürlich in beflimmender 
Weiſe auch auf ven Gang der Rechtsentwickelung eingemwirkt. Es tritt in berfelben im allge: 
meinen der Rückſchritt ein, Daß fie, deren eben ver Staat mit planmäßiger Abſichtlichkeit fich 
angenommen hatte, für geraume Zeit wieder wefentlih nur, dem dunkeln Naturtrieb überlaflen 
wird. Die geichriebenen Rechtsquellen der ältern Zeit blieben zunächſt in Geltung, die Capitu⸗ 
larien ihrem Charakter gemäß für das ganze Reich, die einzelnen Volksrechte bei ven betreffen: 
den Stänmen. Aber unter den rafch fich umgeftaltenden Verhältnifien verliert ein immer größer 
werbender Theil ihres Inhalts die praftifche Brauchbarkeit, fie werben aus wahren Geſetzbüchern 
ein immer feltener anmwenpbarer Wegweijer für den Nichter und find etwa feit vem 11. Jahr⸗ 
Hundert ganz aus der Praxis verſchwunden. Die Reichsgewalt Hat Jahrhunderte hindurch fo 
gut wie nichts für die Fortbildung des veutfchen Rechts gethan, fie hat viele wichtige Aufgabe 
nie vollftändig und nad) allen Seiten hin erfüllt. Die ganze Zeit bis auf die Hohenflaufen, 
ſelbſt dieſe mitinbegriffen, hat kaum etwas anderes aldeinige fogenannte Landfriedensgeſetze 
aufzumeifen, melde ver Störung des Landfriedens und andern Verbrechen ver Gewaltthätigkeit 
mit übrigens fehr geringem Erfolge entgegenarbeiteten, und aus deren fpätern Fortbildungen 
unter Unterftügung durch die immer meiter jih ausdehnenden freiwilligen Friedenseinigungen 
unter ven Ständen des Reichs endlich am Schluffe des Mittelalters der fogenannte Gwige Land: 
friede von1495 hervorging. Erſt ver Mitte des 14. Jahrhunderts gehört das altefte Verfaſ⸗ 
fungögefeg des Deutichen Reichs an, die berühmte Goldene Bulle vom Jahre 1356, die übri= 

. gend wefentlich nur die Koͤnigswahl und im Zufammenhang damit die Stellung der Kurfürften 
regulirte. Zu einer gefeglichen genauen und vollftändigen Firirung der beutfchen Reichsver⸗ 
faffung iſt es nie gelommen, vie legten umfafjenden hierher gehörigen Beflimmungen find in dem 
Weftfälifhen Frieden von 1648 enthalten. Der niedrigen Stufe ſtaatlicher Entwickelung 
während des Mittelalterd und dem Zerfall des Reichs während ber legten Jahrhunderte ent: _ 
ſprach es, daB bort der Kaifer mehr durch Privilegienertheilung, alfo durch Gonftituirung von 
Einzelrechten, flatt durch den Erlaß allgemeiner Gefege in die Rechtsentwickelung eingriff, auf 
welchem Wege z. B. die Ausbildung der Territorien und der Städte weſentlich beförbert wurde, 
und daß hier die Beziehungen der Reihsftände zu Kaifer und Reich immer mehr und mehr 
durd Vereinbarungen feftgeftellt wurden, die in ven verfchienenften Kormen und Umhüllungen 
auftreten. Hat die gefeßgebende Gewalt des Reichs nicht einmal ihr nächftes Object, die Ber: 



526 Deutiches Necht 

fafjung des Reichs, vollftändig beherrſcht, fo fann ed nicht wundern, daß fie für andere Rechts⸗ 
gebiete noch weniger geleiftet hat. Abgefehen von den bereits erwähnten Landfrieden und abge: 
fehen ferner von den fpätern fogenannten Reichspolizeiordnungen böhft mannichfaltigen, im 
ganzen nicht bedeutenden Inhalts, Hat die Reichsgeſetzgebung während ihres faſt taufenpjähri- 
gen Beftehend nur zwei Geſetzbücher von erheblicher und dauernder Wichtigkeit hervorgebracht, 
die Kammergerichtsordnung und die Halsgerichtsordnung Karl’8 V., Die fogenannte 
Barolina. Die erftere aus dem Jahre 1495, zum legten mal einerburchgreifenben Revifion im 

Jahre 1555 untermorfen, beftimmt die Organifation und Competenz des Reichskammergerichts 
in feiner merkwürdigen, aber nicht gerade glüdlichen Doppelftellung ald Staatsgerichtshof für 
die weſentlich publiciſtiſchen Streitigkeiten zwiſchen Landesherren over ſolchen und ihren Unter- 
thanen und als oberſte Appellationsinſtanz über allen Territorialgerichten in gemeinen Civil⸗ 
und Criminalſachen, und ſie ordnet zugleich, in dieſer Beziehung weſentlich durch den Reichs⸗ 
abſchied von 1654 modifteirt, das Verfahren vor dieſem Gerichtshof, das alsbald auch in ben 
Territorialgerichten möglichſte Nachahmung fand und ſeit dem Reichsdeputationsſchluß von 
1600 in denſelben in Ermangelung beſonderer Landesgeſetze als gemeine deutſche Proceßord⸗ 
nung zu befolgen iſt. Die Carolina enthalt bekanntlich ſowol das materielle Strafrecht wie bie 
Strafproceßordnung. Diefe verſchiedenen Geſetzbücher waren ‚alle ihrer Zeit dankenswerthe 
Leiftungen der Reichsgeſetzgebung, namentlich das materielle Strafredt der Carolina verdient 
in jeder Beziehung hohe Anerkennung. Auch die proceſſualiſchen Beſtimmungen der ange⸗ 
führten Geſetze für Civil- und Criminalſachen waren für jene Zeiten, zumal ber unmittelbar 
vorher beſtehenden maßlofen Verwirrung gegenüber, entſchieden verbienftlich, und vor allem ber 
Proceßnovelle von 1654 kann das Lob nicht verweigert werben, daß fie mit Umſicht und Scharf: 
finn den Civilproceß ordnete. Aber doch heftet fi für uns Deutfche an dieſe Geſetze ver eine 
unbebingte Anerkennung ausſchließende Vorwurf, daß fle in unfeliger Nahahmung kanoniſcher 
Einrichtungen die Schriftlichfeit und Heimlichleit des gerichtlichen Verfahrens mit allen ihren 
Fläglichen, noch immer nicht ganz überwundenen Folgen wefentlich begründen halfen. Für das 
eigentliche Privatrecht hat die Reichögefeßgebung nie etwas irgend Nennenswerthes geleiftet; am 
ebeften verdienen noch die in ven Reichspolizeiordnungen ſich findenden Beftimmungen über 
das Vormundſchaftsweſen und die Notariatsordnung von übrigens ziemlich beſchränkter prak⸗ 
tifcher Wirkung bier ermähnt zu werben. 

Die eben gegebene kurze Skizze über die Wirkſamkeit der deutſchen Reichsgeſetzgebung zeigt, 
daß von dieſer Seite her während des ganzen Mittelalters für die Fortbildung deutſchen Rechts 
fo gut wie nichts gefhehen iſt. Ein obrigfeitlidhes Eingreifen in die Rechtsentwickelung inner- 
Halb der Fleinern felbfländigen Kreife des Deutfchen Reichs, in den Städten und Territorien, tritt 
allgemeiner und mit größerer Energie erft etwa jeit dem 14. Jahrhundert hervor, und ſo war 
alfo feit dem Zerfall des fränkiſchen Reichs das deutſche Recht zu feiner Fortbildung für mehrere 
Jahrhunderte wieder auf die einfachften und unvollfommenften Hülfsmittel vermwiefen. Nicht 
der freie Gedanke der Einzelnen nimmt feine Fortentwidelung in die Hand, ed wächſt langſam 
und allmählich, Halb unbewußt und ohne klare Vorausficht ver zu erreihenden Ziele aus dem 
Bolksleben heraus. Vor allem wird es durd die Thätigkeit der Gerichte fortgebildet, die für 
den Zweck, ald Hauptorgane für die Weiterentwidelung des Rechts zu dienen, in der That vor⸗ 
trefflih organifirt waren. Die Rechtſprechung lag ausſchließlich in den Händen der Gerichts⸗ 
genoffen ſelbſt, mochten einzelne derfelben nur für den concreten Fall als Urtheilsfinder auf: 
geftellt, mochten fle ſtändig als ſogenannte Schöffen zur Function des Urtheilens berufen fein. 
Auch die letztern Hatten Teinen eigentlich obrigkeitlichen Charakter, namentlich Keinerlei executive 
Gewalt, wodurch fie ſich in einen gewiſſen Gegenfag zu dem Volke hätten verfegt fühlen können, 
und in allen Fällen fand e8 jeden Gliede der Gerichtsgemeinde frei, dem Urtheilsvorſchlag der 
beftellten Urtheilsſinder oder Schöffen zu miberfprehen und auf eine Entſcheidung durch Ab⸗ 
flimmung aller anweſenden Gerichtsgenoſſen anzutragen. War ed durch alles vieles ſchon 
äußerlich fo gut wie unmöglid, daß die Praris der Gerichtähdfe fi von den volksthümlichen 
Anſchauungen entferne, fo war fie auch innerlich auf dieſe ald die Quelle ihrer Fortbildung und 
Berjüngung mit faft abfoluter Nöthigung hingewieſen. Das geltende Recht, das nicht in 
Gefegen niedergelegt, überhaupt nirgends ſchriftlich ftrirt war, fonnte man nur auf dem offenen 
Markte des Lebens Eennen lernen, die einzelnen, jeder koͤrperlichen Hülle entbehrenden Rechts: 
füge ließen fih nur in der Anwendung erfaflen, die in den concreten nach ihnen gebilpeten und 
geregelten Lebendverhältniffen von ihnen gemacht war und in welden fie ald ein integrirenber, 
nit auögefchlenener Veſtandtheil derſelben erſchienen. Daher die Nothwendigkeit, Männern 
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aus dem Volke, die allein als Theilhaber feiner Anfhanungen und Erfahrungen jene Kenntniß 
haben fonnten, das Uirtheilfinden zu überlaffen, daher die und frembartige mittelalterliche Auf- 
faffung dieſes Urtheilsfinvens, daß darin zugleich ein Urtheilen, d. i. Entſcheiden eines einzelnen 
Falles nad) einer gegebenen Rechtsregel, und ein Binden des Rechts, d. i. jener Rechtsregel felbft, 
enthalten ſei. Das mittelalterlihe Recht war fo fehr ein ausſchließliches Product des Volks⸗ 

- febend und nur in volksthümlichen Kreifen gekannt und geliebt, daß e8 — und diefe Einbuße 
mochte e8 am leichteften ertragen — auch die Aufmerkjamkeit und die Bemühungen ver ſchola⸗ 
ſtiſch⸗ moͤnchiſchen Gelehrfamfeit niemals auf fich gezogen hat. Was der einzelne Schöffe an 
Rechtdkenntniſſen nicht ald die Summe feiner eigenen Lebenderfahrungen mitbrachte, konnte er 
nur. durch die Überlieferungen und Belehrungen älterer Collegen erlangen. Eine ſ o unmittel⸗ 
bare und ungefälſchte Frucht des Volksgeiſtes iſt ſicher etwas hoͤchſt Reizendes, und in der That 
fehlt es jenen mittelalterlichen Zuſtaͤnden in unſern Tagen nicht an faſt ſchwärmenden Bewun⸗ 
derern. Schmiegſamer, fähiger, jedem, auch einem in den kleinſten Kreiſen hervortretenden 
Bedürfniß ſich zu fügen, kann keine Rechtdentwickelung ſein als die damalige; keine kann den 
Gedanken des Volkes conformer, ſeinem Herzen theuerer ſein, denn ſie war ganz ſein Erzeugniß; 
unter keiner andern Bedingung iſt die namentlich dem Laien ſo werthvolle Moͤglichkeit, neben 
der ſtrengen Rechtsregel auch der Billigkeit des einzelnen Falles ein Genüge zu thun, eine ſo 
ausgedehnte, denn die Rechtsregel ſelbſt war eine moͤglichſt flüffige. Mit dieſen höchſt anerken⸗ 
nenswerthen Vorzügen ver mittelalterlichen Rechtsentwickelung find aber auch zugleich ihre nicht 
minder flarfen Schattenfeiten angedeutet. Sie beftehen weſentlich darin, daß ald natürliche Folge 
der eben gefchilderten Fortbildungsmittel des deutſchen Rechts feine Weiterentwidelung vor: 
herrſchend nur von Ball zu Fall unter fleter Berückſichtigung conereter Verhältniffe erfolgte. 
Aud fo freilich entftand ein auf beſtimmten Principien beruhendes Suftem, denn ber inflinctiv 
ſchaffende Volksgeiſt bleibt, menngleih ohne eigenes Bewußtſein, in allen feinen einzelnen 
Außerungen fich felbft getreu. Aber folange die leitenden Principien nicht durch Scharfe Formu- 
lirung zu klarem Bewußtſein gebracht find, koͤnnen fie nur mit halber Kraft wirken, und von 
einer gewiffen daraus hervorgehenden Unſicherheit und Haltloſigkeit kann dad Ältere beutiche 
Recht nicht Freigefprochen werben. Die wiffenfchaftlihe Schwäche einer verartigen Rechtsbildung 
leuchtet von ſelbſt ein, aber auch ihre praftifchen Nachtheile, die eine gewiſſe einfeitige Betrach- 
tungsweife zu überfehen geneigt ift, haben wir in Deutfchland nur allzu empfindlich erfahren. 
Es war in der Natur der mittelalterlihen Rechtsentwickelung felbft begründet, daß fie ſchwer, ja 
faft unmöglich mit einer raſch voraneilenden Zeit gleihen Schritt halten Eonnte, und in ver That 
war fie am Ende des Mittelalters entfchieden hinter den Bebürfniflen des Lebens zurüdgeblie- 
ben. Zunähft mußte die damalige Art ver Rechtsfortbildung eine fehr welt gehende particulari= 
ftifche Zerfplitterung des Rechts veranlaflen. In Ermangelung jeder concentrirenden ftaatlichen 
Leitung haben fi) begreiflich nicht blos bei den einzelnen Stämmen auf Grund ihrer nun einınal 
gegebenen Verſchiedenheiten die alten, untereinander differirenden Stammesrechte jegt mit terri= 
torialer Beziehung als Landesrechte erhalten und fortgebilvet, es war bie Möglichkeit gegeben 
und fam fchließlich wirklich dahin, daß in den kleinſten Kreifen unter vem Einfluß eines beſon⸗ 
dern für fie beftelften Gericht8 ein wenigſtens in Einzelheiten beſonderes Recht fi) ausbildete. 
Die Maffe der untereinander divergirenden Rechtseinrichtungen wurde ſolchergeſtalt immer 
größer und gleichzeitig das Kapital der zur Kortbilpung der einzelnen verwendbaren Kräfte 
immer Eleiner. Mit dem Aufkommen von Handel und Gewerbe wurben die Beziehungen des Lebens 
raſch fehr viel verwidelter underheifchten unvermeidlich ein feiner organtiirtes Recht, wie ed nur 
mit Hülfe ver Reflexion durch ſcharfe Erfaſſung der allgemeinen leitenden Principien, folge: 
richtige Ableitung ihrer Gonfequenzen und taktvolle Beachtung ihrer wechſelſeitigen Bedingtheit 

"gewonnen werben kann. Gerade diefe Gaben kamen aber den ungelehrten Schöffen nicht oder 
doch nur in fehr ungenügendem Grade zu. Nur eine äußerſt energifche Rechtswiſſenſchaft Hätte 
helfen können, die befähigt gewefen wäre, Ihren Stoff, wie er frifeh und unbefangen aus dem 
Leben gefchöpft werden Tonnte, mit aller Kraft des Gedankens zu durchgeiſtigen. Die Aufgabe 
war an fi ungeheuer; fie war äußerlich erſchwert durch den bereits ermähnten Barticularismuß, 
fie war es innerlich noch mehr dadurch, daß vie Wiffenfhaft bes Rechts ihre eigene Voraus: 
feßung, beſtimmt formulirte Rechtsſätze, fich ſelbſt erft erfchaffen mußte; fie war faft unmöglich 
für eine Zeit, der überhaupt wiffenfchaftliches Zorfchen und Denken noch nicht befannt war. 
Gleichwol iſt ihre Loͤſung verſucht worden und, wie e8 zunächft ſcheinen konnte, mit fehr erheb⸗ 
lihem Erfolg. 

Die Verfuche liegen uns in der hoͤchſt merkwürdigen Literatur der fogenannten Nechts- 

⸗ 
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bücher vor. Diefe find ſchriftſtelleriſche Verſuche, das geltende Recht beftimmt zu formuliren 
und ed dadurch deutlich erkennbar zu machen. Es war daß ein ungemein Fühner Gedanke für eine 
Zeit, welche feit Menſchengedenken fo gut wie fein geſchriebenes Recht gehabt Hatte und für welche 
infolge davon Die Nectöbegriffe und einzelnen Rechtsſätze unabgefondert von religiöfen, fitt- 
lichen, focialen Vorftellungen noch nicht aus dem Bewußtſein der Ginzelnen losgelöft und ihnen 
als eine ſelbſtändige Macht und Größe eigener Art gegenübergeftellt waren. Der Ruhm, 
diefen Gedanken, der für ſich allein eine wiſſenſchaftliche That ift, in Deutſchland zuerft ergriffen 
und außgeführt zu haben, gebührt dem ſächſiſchen Schöffen Eike von Repkow, welcher in feinem 
wabrfcheinlich zwifchen 1224 und 1228 vollendeten Buche, dem fogenannten Sa ienfpiegel, 
das Recht feiner oftfächfifchen Heimat in allen Materien, das Privat:, dad Straf: und Proceßrecht, 
auch die Grundzüge der Reichöverfaflung und endlich in befonderer Abtheilung mit größerer 
Ausführlichkeit pad Lehnrecht feinen Landsleuten, wie er in der gereimten Vorrede feined Wer: 
tes fich felbit ausprüct, wie in einem Spiegel vorzuführen unternahm. Er Hat mit einer merk: 
würdigen juriftifchen Begabung ven eigentlichen Rechtsſtoff von andern näher oder ferner ver: 
wandten Materien gefondert; e8 ift ihm vielfach gelungen, nicht bloß die einzelnen Rechtsver⸗ 
hältniffe ſchildernd zu befchreiben, ſondern aud die fie beherrſchenden abftracten Rechtöregeln in 
förnig klarer Sprache — auch für die deutſche Profa ift ver Sachſenſpiegel epochemachend — zu 
bezeichnen. Daß an ein Eindringen in den foftematifhen Zuſammenhang der einzelnen Säge, 
an ein Zurückführen aller auf einige oberſte leitende Principien nicht zu denken ift, verſteht ſich 
für jene überhaupt unwiflenfchaftlihen Zeiten von ſelbſt. Diefer innern, damals unvermeid⸗ 
lihen Unvolffommenpheit entfprechend zeigt fich auch in der Außern Anordnung des Buches nur 

“eine fehr loſe, oft ziemlich willfürlihe Verbindung der einzelnen Materien. Selbft erſchöpfende 
Vollſtändigkeit ift weitaus nicht erreicht, ja offenbar nicht einmal erfirebt ; nur das Wichtigſte, 
für und Fernerſtehende, häufig lange nicht genügend, ift mitgetheilt. Bon Gelehrjamfeit weiß 
der ſchlichte Schöffe nichts, der alle feine Rechtskenntniſſe nur der Beobachtung des Lebend und 
der gerichtlichen Praxis zu verdanken hatte und Deshalb aud nur das Recht feiner oſtſächſiſchen 
Heimat mitzutheilen vermochte; ja er weiß offenbar nicht einmal, daß e8 ein allgemeined deut- 
ſches Recht gibt, zu welchem bie einzelnen Stammesrechte nur wie die Zweige zum Stamm ſich 
verhalten. Trotz allevem hatte Eike's Merk einen Erfolg, wie er nur wenigen literarifchen 
Arbeiten zu Theil geworden iſt. Es enthielt doch immer ald eine in ihrer Art einzige 
Leiftung eine brauchbare Kormulirung der weſentlichſten Säge des geltenden Rechts, von denen 
gerade die allgemeinften, von der größten principiellen Bedeutung, nicht blos ſpecifiſch ſächſiſch, 
fondern, wenngleid Eike unbewußt, allgemein deutſch waren. Der Sachfenfpiegel fand bed: 
halb raſch durch ganz Deutichland Verbreitung und vielfahe Anmendung, e8 wurde ihm in 
jeiner Heimat faſt die Autorität eines Geſetzbuchs beigelegt und mit ſolcher Zähigkeit an ihm 
feftgehalten, daß er bis zur Stunde eine der weſentlichſten Grundlagen des ſächſiſchen Rechts 
bildet. 

Der Sachſenſpiegel bezeichnet einen außerordentlichen Fortſchritt in der deutſchen Rechtsent⸗ 
wickelung, einen erſten entſchiedenen uͤbergang von unbewußter zu bewußter Bewegung; und 
dieſer Fortſchritt war mit ſolcher Geiſteskraft und ſolchem Glück vollzogen, daß die kühnſten 
Hoffnungen erwachen mochten. Die Geſchichte hat ſie Lügen geſtraft. Es hat freilich nicht an 
Nachfolgern Eike's gefehlt, aber fie haben im großen Ganzen nur einzelnes gemehrt und er: 
weitert; wir verbanfen ihren floffreihen Schilderungen ver verfchiedenften Rechtsverhältniſſe 
eine viel umfaſſendere Kenntniß mittelalterliher Rechtszuſtände, als fie aus den Sachfenfpiegel 
allein zu entnehmen wäre; aber eine Vertiefung der Cike'ſchen Arbeit, was die Hauptſache ge⸗ 
weſen wäre, ein Vorbringen zu allgemeinern Begriffen und leitenden Prineipien, durch deren 
Ausbeutung die geſammte Rechtsentwickelung i in fihere Bahnen gelenkt worben wäre, trat nit 
ein. Die ganze Folgezeit Fam in dieſer Beziehung über dad von Eife Geleiftete im weſentlichen 
nicht hinaus, ja viele feiner Nachfolger find darin weit hinter ihm zurückgeblieben. 

Die erſte Frucht des Sachſenſpiegels iſt der ſogenannte Shmwabenfpiegel,derin Süddeutſch⸗ 
land (Schwaben oder Baiern) von einem Unbekannten wahrſcheinlich 1275 — 80 verfaßt wurde. 
Er ift eine Umarbeitung des Sachſenſpiegels, wie aus innern Gründen nie hätte bezweifelt 
werben follen, wie es jeßt durch Auffindung des fogenannten Deutfchenfpiegelö, in welchem eine 
Übergangsftufe aus den Sachſen- in ven Schwabenfpiegel vorliegt, unzweifelhaft feſtgeſtellt ift. 
Das fündeutfche Rechtöbuch eines für feine Zeit gelehrten Verfaffers ift reichhaltiger und mo- 
derner als dad norddeutſche, namentlih aud darin von vemfelben charakteriſtiſch verjchieden, 
daß ed nur allgemein deutſches Recht varftellen will, mit freilich öfter unwillkürlich ſüddeutſcher 
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Färbung, und einen flarfen Gebrauch von dem im Sachſenſpiegel ignorirten Römifhen Net 
macht. Ähnlich mie der Schwaben: zu dem Sachſenſpiegel verhält ſich wieder zum erflern das 
fogenannte Kleine Raiferreht aus der Mitte des 14. Sahrhunderts, übrigens von geringerus 
innern Werth. Nachhaltiger blühte die Literatur der Rechtsbücher in Norddeutſchland unter 
ſtets Hervortretender Einwirkung des Sachſenſpiegels. Er wurde etwa zwiſchen 1320 und 1330 
zuerſt in feinem landrechtlichen Theil durch Johann von Buch, etwas ſpäter von einem Unbe- 
kannten aud in feiner lehnrechtlihen Abtheilung ausführlich gloffirt. Eben jener Johann von 
Buch ſchrieb eine fehr lebendige und anſchauliche Darftellung über dad gerichtliche Verfahren 
nad) ven Grundſätzen des Sadhienfpiegel8in dem fogenannten Richtſteig Landrecht, dem dann 
bald wieder in dem Richtfteig Lehnrecht eine nahahmende Darftellung des lehnrechtlichen 
Verfahrens nachfolgte. Endlich fei hier noch zweier namentlich der Darftellung ſtädtiſchen Rechts 
gewidmeter Rechtsbücher gedacht, des Sächſiſchen Weichbildrechts aus dem Anfang und nes 
Rechtsbuchs nach Diſtinctionen aus der Mitte des 14. Jahrhunderts. Das erſte folgt 
weſentlich dem Magdeburger Stadtrecht mit mäßiger Benutzung des Sachſenſpiegels, dem zweiten, 
auch Vermehrter Sachſenſpiegel genannt, dienen dieſes Rechtsbuch und die Goslarer Sta⸗ 
tuten in ungefähr gleichem Maße als Quellen. Über das 14. Jahrhundert hinaus erſtreckt ſich die 
Rechtsbücherliteratur nicht; als bloße Stoffſammlung, und weſentlich mehr hat ſie nicht geleiſtet, 
wurde fie unter den ſpätern Verhältnifſen entbehrlich; ihrer hoöͤhern, freilich damals faum er⸗ 
reihbaren Aufgabe, mit wiſſenſchaftlichem Bewußtſein die gefammte deutſche Rechtsentwickelung 
zu leiten, war jie nicht gewachfen, und fo ift fie, deren erſte Blüte nahezu auch ihre reiffte Frucht 
war, nad) etwas mebr als anderthalbhundertjähriger Pflege miener verichollen. 

Die Rechtöentwidelung für Gefammtbeutfchlann hatte, wie wir gefehen, währen des gan: 
zen Mittelalterd fo gut wie gar feine Förverung durch Die Reichägefeßgebung erfahren, fie hatte 
bei der allgemeinen Bildungslofigkeit des Mittelalters nicht über die geiſtig-wiſſenſchaftlichen 
Kräfte verfügen können, die erforderlich gewefen wären, um fie in würbiger Übereinſtimmung 
mit ven Korberungen der Zeit zu erhalten. Bis zu gewiflem Grade ift aber dieſen Bedürfnifſen 
doch ein Genüge geichehen innerhalb der Eleinern Kreife, welche in dem Reiche allmählich zu 
politifher Selbſtändigkeit heranreiften und in fih Die in dem großen Reiche allzu fehr vernach⸗ 
läffigte volllommenere Ausbildung des innern Staatölebens in langfamer und mühevoller Arz 
beit anftrebten. Die erſten beträchtlichen Fortidritte find hier den Städten zu verbanfen, unter 
denen einzelne fon am Ende des 12., vie Mehrzahl erft in Laufe, fogar erft gegen Ende des 
13. oder im Anfang ded 14. Jahrhunderts zu voller Selbfländigkeit und Ausbildung ihrer auf 
dem Stadtrath beruhenden Verfaſſung gelangt waren. Wie fie überhaupt zuerſt zu politifchen 
Bemeinwefen wahrhaft ftaatlichen Charakters ſich erheben, ſo greifen ſie auch planmäßig ord⸗ 
nend energiſch in die Rechtsentwickelung ein. Nicht blos die Verfaſſung wird unter lebhafter, 
oft entſcheidender Theilnahme der Commune feſtgeſtellt, alle Zweige des Rechts werden ſorgſam 
fortgebildet. Vor allem zeigt ſich der höhere Standvunkt der Städte darin, daß ſie eine officielle 
Aufzeichnung wenigſtens der wichtigſten Beſtimmungen ihres ſtädtiſchen Rechts ſich angelegen 
fein ließen, wodurch die Praxis der ſtädtiſchen Gerichte eine ſichere, mit klarem Bewußtſein feſt⸗ 
zuhaltende und auszubeutende Unterlage für ihre weitere Entfaltung gewann. Sind dieſe offi⸗ 
ciellen Stadtrechte zunächſt weſentlich nur Sanctionen alten, bisher nur auf der Übung beru⸗ 
henden Rechts, jo ſchreiten fie, wie die Vergleichung jüngerer mit ältern Redactionen ergibt, 
raſch in der bewußten und planmäßigen Beberrfhung des gegebenen Rechtsſtoffes voran, ges 
trieben durch die Bepürfniffe des mit außerordentlicher Schnelligkeit heranwachſenden ftäbtifchen 
Verkehrs, befähigt durch die vorzugsweiſe in den Städten fi anfammelnde Intelligenz. Die 
Stadtrechte find die eigentlichen Bahnbrecher für eine höhere und doch von fremden Ginflüffen 

im mejentlidhen noch freie deutſche Rechtsentwickelung. Sie haben zuerft ein präciferes Straf: 
recht ausgebildet, fie haben zuerft entſchieden mit dem alten unvollfommenen Bemweidverfahren 
gebroden, aus welchem z. B. die ältern Rechtsbücher noch das rohe Bottedurtheil beibehalten 
hatten; jie haben zuerft die flarre Unbeweglichkeit des alten Privatrechts überwunden, 
indem fie namentlich eine freiere Dispolltion über Immobilien ermöglichten. Als wichtigere 
Stadtrechte, die übrigens nicht gerade immer den auch fonft durch Alter und Macht hervorra⸗ 
gendften Stänten angehören, mögen hier hervorgehoben werben die von Bremen, Soeſt, Goslar, 
Frankfurt a. M. Augsburg, Bamberg, Münden, Wien, Prag, Brünn, vor allen das Mag de⸗ 
burgiſche und das Lübiſche Recht, deren erſtes in faft allen Städten der Marken, Schleiieng, 
auf in vielen pommerſchen und preußifchen, das zweite, dem benachbarten Samburger Recht 
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aufs engfle verfchwiftert, in faft allen Dftfeeftänten Aufnahme gefunderi hatte. Die Berbreitung, 
welche auch manche andere Stadtrechte, wenngleich nicht in dem Maße wie die beiden zulegt er⸗ 
wähnten, über zahlreiche andere Städte gefunden hatten, bewirkte für ſolche ſtädtiſche Kreife 
eine gewifle Rechtseinheit, melde der Fortbildung des Rechts durch die vermehrten ihr dienenden 
Kräfte fehr zu ſtatten kam. Namentlih war gewöhnlid dad Gericht der Mutterftabt Oberhof 
(Appellationsinftanz) für alle Tochterftänte, ſodaß vor jenem die wichtigften Rechtsſtreitigkeiten 
aus weiten Kreife, durch die beſten Kräfteaus der Nähe und Ferne bearbeitet, zur Entſcheidung 
kamen. Unter folden fördernden äußern Berhältniffen hat vor allen ver Oberhof zu Lübeck eine 
in zahlreihen Urtheilen uns erhaltene Jurisprudenz entwidelt, die fi neben bie Erzeugnifle 
der claſſiſchen roͤmiſchen Jurisprudenz ftellen mag, ohne geradezu ein Lächeln des Mitleids zu 
erregen. Zu einer Elaren, wirklich wiflenfchaftlichen Beherrfhung des gegebenen Rechtsſtoffes, 
melche die demfelben bald drohenden Gefahren mit ven Waffen des Geiſtes hätte überwältigen 
können, Hat fie es aber Doch nicht gebracht. Im allgemeinen ift aud in den Städten ſchon im 
Laufe des 15. Jahrhunderts der frühere rege Trieb, das Recht auf ven alten volksthümlichen 
Grundlagen, aber unter bewußter Einwirfung bes freien denkenden Geiſtes fortzubilden, merflich 
erfaltet. Das veutfche Recht Hat die hoͤchſte Ausbildung, die es, ſich felbft überlaflen, erfahren 
hat, ven Städten zu verbanfen; aber auch fie vermochten bei der particulariftifchen Zerfplirte= 
zung der Kräfte vemfelben nicht eine jolhe formale Vollendung zu geben, daß dadurch fein 
Übergang in eine Seit neuer Bildung gefichert gewefen wäre. In den Stadtrechten felt ver Mitte 
des 15. Jahrhunderts gewinnt, fei ed aus Verzweiflung an ven eigenen Kräften, fei ed aus 
Bequemlicykeit, das Roͤmiſche Recht in raſchem Vorfchreiten immer breitern Boden. 

Don meit geringerer Bedeutung als die Einwirkung der Stadtrechte auf bie mittelalterliche 
deutſche Rechtsentwidelung war das Eingreifen ver Landesherren in diefelbe. Die Anfänge 
ihrer Landeshoheit reichen freilich weit hinauf, wentgftens bi8 in das 11. Jahrhundert; fie war 
aber doch Faum vor dem 14. Jahrhundert fo weit entwidelt, daß die Landesherren kraft ihrer 
Stellung befähigt und berufen gewefen wären, die Fortbildung des Rechts in ihren Territorien 
in ihre Hand zu nehmen; und felbft nachdem fle fo weit gefommen, war meiftens noch lange 
Zeit ihre ganze Aufmerkjamkeit durch die näher liegenden polttifchen Interefien ver Ausbildung, 
Befefligung und Vergrößerung ihrer Territorien ganz abforbirt. So find während des Mittel- 
alterd nur verhältnißmäßig wenige Landrechte unter landesherrlicher Autorität entflanden, und 
es iſt durch diefelben kaum ein Kortfchritt über die mehrfach zu Grunde gelegten Rechtsbücher 
Hinaus gemacht worden. Es mag daher genügen, nur einige verfelben beiſpielsweiſe zu erwäh⸗ 
nen, wie das Öfterreichifche und das bairiſche Landrecht, beide auf dem Schwabenfpiegel, das 
livländiſche Ritterredht, auf nem Sachſenſpiegel beruhend, diethüringifche Landesordnung u. ſ. w. 

Die deutſche Rechtsentwickelung war während der erſten Halfte des Mittelalters eine rein 
beutjche, von fremden, namentlich römifchen Ginflüffen weſentlich unberührt, und fie hat troß des 
allmählihen Vorbringens Nömifchen Rechts feit dem 14. Jahrhundert doc jenen Gharafter 
über bie Mitte des 15. hinaus in ber Hauptfache fih bewahrt. Seit dieſer Zeit bereitet ſich 
aber fihtbar das in der Gefchichte des deutſchen Rechts vielleicht wichtigſte Ereigniß, die foge- 
nannte Reception des Römiſchen Rechts vor, die in den legten Jabrzehnden ded 15. und 
den erfiende8 16. Jahrhunderts zum Vollzug fam und, ohne in den äußern Kormen einer Revolu⸗ 
tion aufzutreten, doch eine fo tiefgreifende, rabicale Ummälzung aller biäherigen Rechtszuſtände 
bewirkte, wie fie nur immer mit der gewaltfamften Nevolution verbunden fein können. Jenes 
folgenſchwere Eteigniß war durch verfchiedene Vorausſetzungen bedingt und ift durch verfchie- 
dene Urſachen beförbert worden. Zunächſt formell beruhte vie Möglichkeit der Anwendung des 
Romiſchen, einem fremden, längft untergegangenen Volke angebörigen Rechts in Deutfchland, 
auf den erften Blid eine wunderliche Monftrofttät, auf ver Anſicht, das fogenannte Heilige 
römische Reich veutfcher Nation ſei iventifch mit dem alten echten Roͤmiſchen Reich, das für das 
legtere erlaffene Geſetzbuch des Kaifers Juſtinian, das Corpus juris civilis, mithin auch in dem 
erſtern ohne weiteres als Gefeg anwendbar. Diefe Anficht beruht nun freilich auf einem ganz 
groben Irrihum, fie wurde aber jchon feit dem Aufkommen des wiſſenſchaftlichen Studiums des 
Römischen Rechts in der berühmten Gloffatorenfchnle (12. Jahrhundert) zu Bologna allgemein 
getbeilt und wirkte fo zunächſt in theoretifchen Kreifen wie eine Wahrheit. Praktiſch blieb aber 
bie Theorie lange Zeit ohne Erfolg in Deutfchland, wo die Schöffen, ohne ihr zu widerſprechen, 
ſie nicht befolgten, aus dem einfachen Grunde, weil fie das Römiſche Recht nicht kannten. Allmäh- 
lich nahm aber die Zahl der gelehrten Kenner deſſelben zu, namentlich feitdem feit dem Ende. 
des 14. Jahrhunderts in Deutſchland felbft eine Reihe von Univerfitäten begründet worden 
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war, auf welchen übrigens erſt feit der Mitte des 15. Jahrhunderts neben vem Studium des 
tanonifchen auch pas des Nömifchen Rechts eifriger betrieben wurde. Die zahlreicher werdenden 
Romaniften fanden nun Aufnahme in einzelne Gerichtshöfe und fonft in einflußreihe Stellen 
und fingen an ihre alte Theorie in neue Praxis umzufegen. Es wäre ein Misverſtändniß aller 
hiſtoriſchen Entwidelung, wenn man dem allerdings raftlofen und unermüplichen Streben jener 
doch immerhin vereinzelt daſtehenden Männer allein ven ungeheuern Erfolg der Reception des 
Römischen Rechts zufchreiben wollte. Sie konnten nur reuffiren, weil die Zeitverhältniffe ihnen 
durchaus entgegenfamen, die wenigſtens etwas Ähnliches wie das, mas fie erfirebten, in ber 
That erheifhten. Die Idylle der weientlich inflinetiven Rechtsentwickelung leviglich durch ven 
natürliden Trieb des Volkes hatte ſich fchon feit vem 13. Jahrhundert überlebt; ber Verſuch, 
durch die Rechtsbücher unfer Necht auf eine höhere Stufe zu erheben, hatte Feine genügenven 
Reſultate gehabt; nur einzelne Stadtrechte Hatten annähernd gleihen Schritt mit der raſch 
voraneilenden Zeit gehalten. Aber jelbft wenn unter günftigen Umſtänden an dem einen Orte 
ein brauchbares Recht ausgebildet war, Eonnte es wegen feiner lofalen Beziehung anderwärts 
nicht verwerthet werden, während in dem für gefeßliches Reichsrecht gehaltenen Romiſchen Recht 
eine willfommene Aushülfe für ganz Deutſchland ji darbot. Ia die Heranziehung Römifhen 
Rechts zu deutichen Gebrauch iſt in noch Höherm Grade innerlich gerechtfertigt. Jenes fremde 
Recht, ſelbſt ein Product elaſſiſcher Wiſſenſchaft, mar bis dahin neben dem weit unvollfommenern 
kanoniſchen Recht in ganz Europa die einzige Grundlage einer Rechtswifſenſchaft geweſen; eine 
wiftenchaftliche Erfenntniß deutſchen Rechts gab es nicht. Bei der Verfeinerung, zu welcher bie 
Rechtszuſtände bereitd gediehen waren, verſagten aber bie inftinctiven Triebe des Volksgeiſtes, 
wie die Erfahrung bereitd gezeigt hatte, ihre Dienfte zur zeitgemäßen Fortbildung des Rechts; 
dieje war nur mit wiflenihaftliher Gülfe zu erreihen. Es wäre Thorheit gemefen, bei dieſer 
unerlaßlihen Arbeit die Errungenfchaften des Volkes zu verſchmähen, das unter allen bisjetzt 
in der Gefchichte aufgetretenen die höchſte juriftifhe Begabung befaß, das mittels dieſer juri⸗ 
ſtiſchen Genialität feinem urſprünglich ſchroff nationalen Recht in fehr vielen Beziehungen 
ſchließlich einen wahrhaft kosmopolitiſchen Charakter aufgeprägt Hatte. Mit der ganzen feurigen 
Verehrung, wieeine junge Wiffenfchaft fie einflößt, kämpften die gelehrten Kenner des Roͤmiſchen 
Rechts für ihr Ideal, in Ihrem ſtürmiſchen Bifer und in ihrer Verachtung des Beſtehenden den 
Staatd- und Rehtsphilofophen des vorigen Jahrhunderts vergleichbat, mie dieſe für eine bis 
zu gewiffem Grade berechtigte wiffenfchaftliche Idee kämpfend, wie jie voll ungerechter Schonung8= 
lofigfeit für das Hiftorifch Gegebene. In raſchem Siegeslauf gemannen die Doctores juris immer 
weitern Spielraum für ihr Römifches Recht, vem auch die ungelehrten Schöffen fürjeinen uner= 
ſchoͤpflichen Neichthun an präcifen Entfcheivungen für alfe denkbaren Fälle ihre Bewunderung 
nicht verfagen konnten. Eine richtige Ergänzung und Förderung des deutſchen durch dad Rö⸗ 
mifche Recht ſtand zu Hoffen, wenn neben dem vorwärts treibenden Eifer der Romaniften ein 
volksthümliches Element der Nechtöpflege hätte erhalten bleiben können, flark genug, vie mit 
unfern Sitten und Anjchauungen verwachlenen materiellen deutfchen Rechtöbegriffe und Rechts⸗ 
füge gegen Verdrängung und Entftellung zu ſchützen. Es kam anders; das Schöffenthum hatte 
fich überlebt; fchon feit vem Ende des 14. Jahrhunderts war die frühere freubige Theilnahme 
bes Volkes an ver Rechtöpflege erkaltet, fie fank immer tiefer, je mehr von dem fremden unver: 
ſtändlichen Recht Aufnahme fand und damit zugleich Das thatſächliche üͤbergewicht der an Bil- 
dung und Gewanbtheit überlegenen gelehrten Juriften fich fleigerte. So vorbereitet erfolgte dann 
feit dem Ende des 15. Jahrhunderts nad dem maßgebenden Vorbild des Reihöfammergerichtd 
eine Umgeflaltung zuerft ver Ober-, bald auch der Uintergerichte in der Art, daß fie alle mit an 
geftellten rechtögelehrten Richtern bejegt wurden. Damit war ver wirkliche Sieg des Nömifchen 
Rechts über das deutfche entfchieben, indem nun bie gelehrten Juriften, melde die Rechtöpflege 
vollftändig in ihre Hände befommen hatten, ihre längft gehegte Theorie von ver unbedingten 
und womöglich ausjhhließlihen Geltung des Nömifchen Rechts ungehinvert zur Anwendung 
bringen konnten. Das war die enticheinende Thatſache. Wenn die Kammergerichtsorbnung von 
1495 die Mitglieder des oberſten Reichsgerichts auf die „gemeinen Rechte”, d.i. nach bamaligem 
Sprachgebrauch auf dad Roͤmiſche Recht, als Entſcheidungsquelle verweift, fo ift damit Feine 
Neuerung durch Gefeg bewirkt, ſondern es follte nur die biäherige Übung in ihrem bisherigen 
Umfang anerkannt werben ; und jened Reichögefeh felbft verweift ven Richter neben und vor ben 
„gemeinen Rechten‘ auch auf „des Reich Rechte”, worunter man im 15. Jahrhundert daB 
biöher geltende alte veutfche Recht veritand, das nur zum Fleinern Theil auf Neichögefegen, zum 
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hei weitem größern auf allgemeinen deutſchen Gewohnheiten berubte, die namentlich in den 
Rechtsbüchern verzeichnet waren. Nicht alfo ein Geſetz, wie irrthümlich von manden Neuern 
behauptet wird, ſondern lediglich die ausſchließlich durch die gelehrten Juriſten beherrſchte Praxis 
hat das Römiſche Recht zu einem in Deutſchland geltenden gemacht, und dieſe Geltung reicht 
mithin — ein praktiſch äußerft beveutfamer Sag — nur fo weit, als fich wirklich eine allgemeine 
Übung für das Roͤmiſche Recht gebildet und erhalten bat. In der That beruht auch die ſehr über- 
triebene Anwendung des Nömifchen Rechts, wie die Juriften des 16. und 17. Jahrhunverts 
fie veranlaßten, nicht auf einer princtpiellen Leugnung der Geltung des deutſchen Rechts, als 
wäre baffelbe gefeglich durch das roͤmiſche befeitigt, ſondern wefentlih darauf, daß fie jened 
nicht kannten. Die lebenvige Übermittelung veffelben durch Männer des Volkes, die e8 in und 
aus dem Leben kennen gelernt hatten, war weggefallen; den Rechtsbüchern, die das Mittelalter 
faft gleich Geſetzbüchern geachtet hatte, wurde als rohen, unwiſſenſchaftlichen Privatarbeiten 
plumper Ignoranten alle Autorität abgeſprochen, und in der That waren ſie auch ohne Die nun⸗ 
mehr weggefallene Volkstradition und ohne eine andererfeit8 noch nicht errungene hiſtoriſche 
Einſicht in die Entwickelung des deutſchen Rechts in ihrer aphoriſtiſchen Kürze unverflännlich und 
unbrauchbar. Nur den zahlreichen Iofalen Rechtsaufzeichnungen officieller Art, fo unvollfländig 
fie auch größtentheil® waren, und der zähen Macht vieldunvertjähriger Gewohnheiten, vie mit 
unferm ganzen Sein unlößbar verwachſen waren, iſt trog des Übergewichts der romaniſirenden 
Doctrin die Erhaltung auch zahlreicher deutſcher Elemente in unfern Rechte zu verdanfen. 
Immerhin aber Haben wir gegen den Gewinn eines wiſſenſchaftlich vollkommenen Rechts den 
Berluft zahlreiher Rehtäbeflimmungen eingetaufcht, die materiell theils am fich, theils wenig⸗ 
ſtens relativ für und nad) unfern Sitten und Anfhauungen vorzüglicher waren ald das an ihre 
Stelle Geſetzte. Die dem deutſchen Recht eigenthümliche principielle Scheidung der Rechte an 
Mobilien und an Immobilien, die möglichfte Erleichterung des Verkehrs mit jenen, die mög⸗ 
Lifte auf Grundlage der Publicität zu erreichende Sicherheit des Verkehrs mit biefen ent= 
fpricht noch Heute allein ven Bedürfnifſen unferd Lebend und den volksthümlichen Vorftellun= 
gen; die Entmwidelung unferer modernen Grund: und Hypothekenbücher, vie weientlih auf 
deutſchrechtlichen Principien beruhen, ift durch Das Nömifche Recht gehemmt und erfhwert 
worden. Das flarre Fefthalten an ven römischen Vertragsrecht, das im allgemeinen bie für 
und werthoollfte Acquifition aus dem reihen Schatz römifcher Rechtöweisheit ift, hat doch, mo 
ed mit unfern feſtſtehenden Verkehrsſitten im Widerſpruch ftand, oft zu bittern Verlegungen 
aller natürlichen Billigkeit geführt, ed war für pie Entwidelung moderner Rechtsinſtitute, des 
Wechſels, ver Actiengefellfhaft, ver Inhaberpapiere lange Zeit ein läftiger Hemmſchuh. Faſt das 
ganze römische Erbrecht ift für und ein tobter Buchflabe und wird es ewig bleiben. Mag der 
Römer finden, der Erbvertrag jet contra bonos mores, bei und wird unter gewiflen Verhält⸗ 
nifjen, 3. B. um die Öfonomifche Grundlage einer neu zu gründenden Familie zu fihern, gerade 
der forgfältigfte Kamilienvater am liebſten zu jenem Rechtögefchäfte greifen. Es war eine 
gerabezu ſchädliche Thorheit, an die Stelle der deutſchen Mundialgewalt des Vaters, die auf das 
Schugberürfnif des Kindes berechnet ift und nur fo lange als dieſes beſteht, die eigennützige 
roͤmiſche patria potestas zu fegen, bie, wenn ver Vater fie nicht freiwillig aufgibt, für Die ganze 
Lebendzeit des Vaters und des Kindes fortbefteht und die vermögensrechtliche Berfönlichkeit des 
legtern zu einem großen Theile abforbirt. Die firenge Scheidung des Vermögens der Ehegatten, 
wie fle in dem roͤmiſchen Dotalſyſtem durchgeführt iſt, widerſtreitet allen unfern Sitten und 
natürlihen Aufhauungen u. f. w. 

Weit größer aber als die durch Aufnahme einzelner unpaflender vömifcher Nechtsinflitute 
uns aufoctrogirte Unbequemlichkeit ift ver ſittliche Nachtheil, ver unferm Volke daraus erwachſen 
ift, daß ihm fein Recht fat vollſtändig entfremdet wurde. Bon dieſem Geſichtspunkt aus ift die 
Reception des Römifchen Rechts geradezu als ein großes nationales Unglück zubeflagen. Wenn 
jegt die Mafle, wenn felbft vie Mehrzahl hochgebilveter Laien dem Recht kalt und theilnahmlos 
gegenüberfleht, wenn fie e8 für eine willkürlich erfonnene und willkürlich zu ändernde Norm 
ohne ſelbſtändigen inneren Werth Halten, vie eben nur befler ala völlige Megellofigkelt fei, wer 
mag ed ihnen verargen? Iſt doch unfer Recht leider zum beiweitem größern Theil ein erborgter 
Flitterfiaat, nur zu einem Beinen Theil ein Erzeugniß unſers eigenen Gelftes und Charakters, 
mit dem wir und innerlih verwandt und verwachſen fühlen Eönnen. Daß dem aber fo ift, if 
wahrlich eine beflagenswerthe Schwäche unferer fittlich-politifhen Entwidelung. 

Die Reception des Roͤmiſchen Rechts Hat nicht blos den Inhalt des bis dahin in Deutſchland 
geltenden Rechts radical umgeftaltet, aud die Fortbildung des Rechts erfolgte von nun an in 
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ganz andern Bahnen. Auf bie’ bioherige inſtinctive, rein volksthümliche Rechtsentwickelung 
folgt jetzi die ſtaatliche, durch reflectirende Gelehrſamkeit geleitete Geſetzgebung, im Princip un⸗ 

beſtreitbar ein weſentlicher und nothwendiger Fortſchritt, ſoviel auch die praktiſchen Reſultate 
häufig zu wünſchen übrig ließen. Der Grund der Veränberung liegt zum Theil darin, daß num 
in den Territorien, wejentlich unter Beihülfe römischer Begriffe, die Idee des Staates allınählid 
-zu vollftändigerer VBerwirklihung kam, zum Theil aud darin, daß man aus ber wiſſenſchaft⸗ 
lihen Beſchäftigung mit dem ald gejeglihed Recht betrachteten Nömifchen Recht, Freilich in argem 
Misverftändniß und ganz gegen den Entwidelungsgang veflelben, eine gewifle Abneigung 
gegen alles ungefchriebene Recht faßte. Nachdem anderthalb Jahrtauſende hindurch Das deutſche 
Volk das Net ftetd nur im Zufammenhang mit dem natürlihen Volföganzen gejehen und 
gekannt Hatte, fprang bie gelehrte Jurisprudenz plöglich zu den entgegengefegten Extrem über, 
e3 lediglich nur auf den Willen der Staatsgewalt zurüdzuführen und feinen Zufammenhang 
mit dem Bolföleben völlig zu ignoriren, ver freilih dem deutſchen Juriften bei vem Studium 
und der Anwendung des Mönchen Rechts auf deutſche Verhältniſſe verborgen bleiben mußte. 
Erf ſpät nachgeholte Hiftorifhe Studien haben ihn wieder aufgedeckt. Jener feit dem 16. Jahr⸗ 
hundert erwachte gefeggebertiche Eifer führte in den einzelnen deutſchen Territorien zu zahlloſen 
Particulargefegen von unenblider Verſchiedenheit in Form, Inhalt und Unfang. Das drin⸗ 

gendſte Bedürfniß war, das Verhältniß zwiſchen dem neu eingebrungenen Römifcken und dem 
doch nicht völlig verdrängten deutſchen Recht feſtzuſtellen. Weitaus die. meiften Particular- 
geſetze beziehen ſich deshalb auf ſolche Verhältniſſe, welche theild auf römiſchen, theils auf 
deutfchen oder gar weſentlich nur auf beutfchen Brundjägen berubten, womit dann zugleich, 
während dieſe legtern bisher zum bei weitem größten Theil nicht officiell niedergeſchrieben 
waren, ber Vorliebe ver gelehrten Iurisprudenz für gefchriebenes Recht ein Genüge geſchah. 
So finden fi in jenen Partieulargefegen vorherrſchend Vorfchriften über die Bermögensver- 
bältnifle ber Ehegatten, ver Ältern und Kinder, über Bormunpfchaftswefen, erbrecitliche Bes 
flimmungen aller Art, Vorfriften über die Führung von Pfand-, bisweilen au Grund- 
büchern, fpäter auch über mancherlei handelsrechtliche Materien, namentlih den Wechiel, im 
ganzen feltener über die fortwährend weientlid auf Herkommen beruhenden bäuerlichen Beilg- 
verhältniffe. Someit man dad als gemeines Recht geltende Roͤmiſche Recht nicht ändern wolkte 
oder konnte, enthalten fich die Particulargeſetze meiſt beſonderer Aufſtellungen, die im übrigen 

hinſichtlich ihres Umfangs außerordentlich variiren, von kurzen Novellen über einzeine Materien 
oder gar nur einzelne Streitfragen bis zu umfaſſenden, erſchoͤpfende Vollſtändigkeit anſtreben⸗ 

den Gefetzbüchern, bie regelmäßig unter dem Titel „Landrecht“ auftreten. Das vollſtändigſte 
unter allen ifl wol dad wiederholt zum lezten mal 1756 revidirte Bairiſche Landrecht, unter 
dem Titel „Codex Maximilianeus” befannt. Die Zahl endlich der deutſchen Particulargeſetze 
aus den legten drei Jahrhunderten iſt Legion, weit größer als bie ber ſelbſtändigen Territorien. 
Innerhalb derfelben hatte jede der Provinzen, jeve der Städte, aus welchen fie allmählich er= 
wachfen waren, ihr befonberes Recht; der Gedanke, fie alle in einen concentrirten Staat mit 
einhettlihem Recht zufammenzuziehen, war nod. nit gefaßt. Nur eine ziemlich beträchtliche 
Anzahl ver lanpjälfigen Städte haben allmählich dem allgemeinen Recht des Territoriums, dem 
fie angehörten, fi unterworfen, durchaus oder mit Ausnahme einzelner für die Stadt als beſon⸗ 
deres Recht feſtgehaltener Punkte, eine natürliche Folge ver ſtrictern Unterordnung der Stuͤdte 
unter die landesherrliche Staatsgewalt, ver namentlich feit dem Oreißigjährlgen Krieg eintre⸗ 
tenden Erlahmung ftäptifchen Lebens, endlich des Umſtandes, daß dad Recht der Verritorien das 
der Städte materiell und formell eingeholt, oft überholt Hatte und alfo die Conſervirung des 
legtern lediglich nur als unbequeme Loealiſirung des Rechts erſchien. Die unmittelbaren Reichs⸗ 
ſtädte haben dagegen alle ihr beſonderes Recht beibehalten und kraft der ihnen wie ben Vandes⸗ 
berten zufommienven gefeßgebenven Gewalt fortgebilves, nur freitidh waren auch in ihnen feit 
den tödlichen Wunden, vie ber Dreißigjährige Krieg geſchlagen, Schwung und Freudigkeit 
früherer fchönerer Zeiten erlahmt, und mühſam leifteten fie nur das Nothoürftigfte zur. Fort⸗ 
bildung ihres Rechts. 

Überblickt man bie deutiche Rechtsentwickelung während ber legten drei Jahrhunderte des 
Reiche, wie jie eben in ihren allgemeinfien Umriſſen jEizzirt wurde, jo fönnte man ſich über das 
traurigfte Refultat eines völligen Untergangs eined allgemein geltenden Rechts deutſchen Inhalts 
und deutfcher Art nicht gerade wundern. Ein fremdes, das Römifhe Recht, war in Deutfchland 
als gemeines Recht eingeführt; die Rechtspflege war ohne alle und jede Theilnahme und Ein- 
wirkung volksthümlicher Elemente in die Hände eined Beamtenſtandes gelegt, der durch das 
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Studium jened fremden Rechts fi zu feiner praktiſchen Thätigkeit vorbereitete; an die Stelle 

des alten näturwüchfigen Particularismus der inflinetiven Rechtsbildung nad Stänrmen, mobei 
die Natur jelbft dan particulariſtiſchen Gigenthüntlichkeiten beflimmte, durch die nationale Ein- 
heit gegebene Grenzen gezogen hatte, mar der weit gefährlichere Particularismus nad) politi- 

fhen Staatdgebieten getreten, innerhalb deren die frei handelnden Staatögewalten, alfo mög: 

liherweife in ganz bivergirenden Richtungen die Fortbildung des Rechts leiteten, und Den 
beſtimmenden Einfluß auf dieſe Rechtsfortbildung in ven Territorien übten wieder die gelehrten 

Suriften, d. i. die Romaniften, aus deren Reiben feit dem 16. Jahrhundert alle Staatdänter 
befegt werben und von denen man, was auch fonft ihre VBerbienfte um Herftellung georbneter 

Zuftände in Deutfchland fein mögen, forgfame und liebevolle Pflege deutjcher Rechtselemente 

nicht erwarten durfte. Trotz ver Misgunft aller dieſer Berhältniffe Hat fi dennoch für ung ein 
gemeinfamed Recht deutſchen Inhalts erhalten und zwar, jo wunberlid daB klingen mag, weſent⸗ 

lich durch vie Thätigkeit der gelehrten Juriften, ein freilich von der Mehrzahl verjelben nicht 
erfirebtes und ihnen kaum zum Bewußtſein gekommenes Berbienft. Selbſt wo fie rein Römifches 
‚Recht anwenden wollten, Haben fie daſſelbe nicht felten germanifirend umgeftaltet au8 mangel: 
bafter wiffenfchaftlicher Erkenntniß deſſelben und aus Befangenheit in deutſchen Rechtsvor⸗ 
ftellungen; was fie aus wiffenfhaftliher Schwäche thaten, war unerlaßliche Bebingung, um 

pas Hömische Recht und erträglich zu machen und unfer Volk allmählich in zahlreiche Sagungen 
deſſelben fich wirklich einleben zu laflen. Noch erheblicher war e8, daß eine Mengeder widhtigften 
Lebensverhältniſſe fo innig mit dem deutſchen Recht verwachſen waren, daß dieſes zu verbrängen 
geradezu unmöglich war. Daffelbe wurde demnach unter dem Einfluß der gelehrten Juriften und 
un ihrer Vorliebe für geſchriebenes Recht zu genügen, in ver obengeſchilderten Weiſe in Parti⸗ 
eulargefegen niebergelegt, und konnte es fi) auch dabei oder, wo eine gefeßliche Redaction nicht 
eingetreten war, bei ber gerichtlichen Praxis den Einflüffen des oft in den wunberlichfien und 
gewaltfamften Analogien herangezogenen Roͤmiſchen Rechts nicht entziehen, jo war doch immer 
der deutfche Kern nicht zu entfernen. Die gelehrten Juriften faßten aber ven gegebenen Rechts⸗ 
ftoff, das vielfach germanifirte Nömifche, das noch mehr romanijirte deutfche Recht, namentlich 
infolge ihrer gleihartigen Univerfitätäbildung im großen und ganzen gleihartig auf, und dem, 
worüber fie ſich einmal geeinigt hatten und was jle dauernd als richtig feſthielten, verfogenannten 
communis doctorum opinio, fonnte bei der faſt unbedingten Beherrſchung ver Rechtspflege, 
pie jie als Michter, und der Rechtsfortbildung, die jie als Ianpeöherrliche Räthe übten, auf vie 
Dauer eine allfeitige Anerkennung und Beachtung faum entgehen. Faſt alle die zahllofen 
Particulargefege viefer Zeiten jind weſentlich nur ein gefeglicher Ausdruck der bei ihrer Ent- 
ſtehung herrſchenden juriflifchen Theorien, und fie haben wieder umgekehrt durch dad Gewicht, 
das ihren offlciellen Sagungen zufam, rüdwärts anf die gemeine Doctrin eingewirkt. So ift 
durch Bermittelung des Juriftenftanded auch währenn ver für Bolitif und Volksleben trübſten 
Jahrhunderte unferer Geſchichte ein gemeinfames Recht in ganz Deutſchland erhalten worden. 
Der Dank dafür foll jenen Männern nicht vorenthalten werden; and) Die aus den angeführten 
geſchichtlichen Thatſachen abgeleitete Theorie, daß bei fleigenver Gultur vie Vertretung bed 
Volkes Hinfichtlich der Fortbildung des Rechts naturgemäß vorherrſchend ven Stande der ge- 
lehrten Juriſten zufalle, ift cum grano salis verſtanden richtig. Nur follte man dabei nie über: 
ſehen, daß diefer Stand feine Pflicht, in liebevoller Vertiefung in ven Geift des Volkes dieſes zu 
vertreten, möglidherweife auch verfennen kann und in Deutichland wirklich vielfady verfannt hat. 
‚Der Inriftenftand bat und ein gemeinfames Recht für ganz Deutſchland geichaffen und über: 
Itefert, aber pas Gemeinſame liegt vorherrjchend in vem überall eingeführten Römiſchen Recht; 
nur nothpürftig wurbe e8 unferer Art und Weile accommodirt; nur wo die zähe Wiperftands- 
Eraft des Lebens durch Feine juriftifche Doctrin zu beugen war, iſt e8 durch deutſche Sitten und 
Anſchauungen theild geändert, theild ergänzt. Wie ſchwer ed aber if, die volksthümlichen Rechts⸗ 
begriffe völlig zu entwurzeln, zeigt die merfwürbige Erſcheinung, daß nach dem erften entſchei⸗ 
denden Sieg des Römischen Rechts über das deutſche feit dem vorigen Jahrhundert ein zwar lang⸗ 
fames, aber ſtetiges Wiedervordringen des legtern gegenüber jenem zu bemerfen ift. Nament⸗ 
Lich im Norden hatten fih bedeutende deutſche Rechtselemente in Geltung erhalten unter vem 

Einfluß der in abfihtliger Oppofition gegen das Roͤmiſche Recht neu redigirten hanſeatiſchen 
Rechte von Lübeck aus dem Jahre 1586 und von Hamburg aus dem Jahre 1613, mehr noch 
‚unter dem der fachlichen Praxis, welche fortwährend die alten ſächſiſchen Rechtsbücher neben 
dem Römischen Recht als geltende Duelle anerkannte und darin durch das Sächſiſche Landrecht 
von 1572 unterflügt wurbe. Bon hier aud machten dann vie. deutſchen Grunbfäge neue Grobe: 
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rungen in den andern beutfhen Ländern und um fo mehr, je mehr durch Die feit dem vorigen 
Jahrhundert mit großem Fleiße betriebenen hiſtoriſchen Studien Licht und Verſtändniß über 
das Weſen des deutichen Rechts verbreitet wurde. 

Der Zerfall des altersſchwachen Reichs hat ſelbſtverſtändlich deſſen Verfaflung und alles, 
was damit zufammenhing, bejeitigt; er hatte im übrigen feinen birecten und nothwendigen 
Einfluß auf das in Deutſchland geltende Recht, das auch bisher nur wenig durch bie Thätigkeit 
des Reichs, wefentlich durch die von der Reichögewalt jo gut wie nicht beſchränkte landesherrliche 
Geſetzgebung fortgebilnet worben war. Daß gleichwol die politifche Umgeſtaltung Deutſchlands 
ſeit dem Ende des vorigen Jahrhunderts au auf unfer Recht wenigftend mittelbar einwirken 
mußte, verfteht fich freilich von ſelbſt. Die Einheit deffelben ift dadurch auf der einen Seite 
gefährdet, auf Ber andern befdrbert worden. In erfterer Beziehung war der Wegfall ber oberfien 
Reichsgerichte, ie ihre Gerichtöbarkeit über ganz Deutſchland erftredt hatten, ein Verluſt, der 
aber theilweiſe fhon während des Beftebens des Reichs dadurch eingetreten war, daß gerade bie 
größten Territorien durch Die ihnen ertheilten privilegia de non appellando von der Gerichto⸗ 
barfeit der Neichögerichte erimirt worden waren. Höher iſt e8 anzufhlagen, daß die Länder der 
preußifhen Monardie, Oſterreich, das linke Rheinufer und Baden exclufive, ſie von der Herr⸗ 
ſchaft und Geltung des gemeinen deutſchen Rechts ausſchließende Geſetzbücher erhielten, das alſo 
von da an feinen Namen „gemeines deutſches Recht“ nur noch ſehr uneigentlich verdient. Aber 
auch dieſe Beeinträchtigungen gemeinfamer deutſcher Rechtsentwickelung wirkten doch nicht fo 
ſchlimm, als man denken fünnte. Dfterreih war ſchon feit den Zeiten der Fatholifchen Ferdi⸗ 
ande ein dem Wirken deutſchen @eiftes verſchloſſenes Gebiet; ſchied es fich jegt mit feinem 
Recht (1811) auch formell von dem übrigen Deutichland ab, fo war damit in der Säche faum 
etwas geändert. Erft Die Bewegung unferer Tage hat an ber Scheidemauer gerüttelt, welde 
das Brudervolk an der Donau fo lange geiftig von und abgefperrt hatte, und auch auf juri⸗ 
ſtiſchem Gebiet zeigen manche der neueflen Leitungen ber Öfterreichiichen Literatur, mie deutſche 
Wiffenihaft wohlthätig dorthin wirft und freudige Anregung und Förberung von borther 
enipfängt. Auf dem linken Rheinufer hat die ganze franzdfifche Geſetzgebung unmittelbar mit 
ihrer Entfiehung (von 1804 an) als in einem integrirennen Beflandtheil des pamaligen franz 
zoͤſiſchen Kaiſerreichs Geltung erlangt, in Baden ift feit 1810. der Code civil mit nicht jehr 
erheblihen Anderungen als Civilgefegbuch angenommen. Die Jurisprubdenz biefer Länder, 
zuamentlich die rheinifche, für welche alle Theile der franzöfifchen Geſetzgebung bindend gewor- 
zen find, iſt dadurch allerbings in einen gemiffen Gegenſatz zu der übrigen deutſchen Juris⸗ 
prudenz gekommen; aber ver Geiſt deutfcher Wiflenfchaft, der in jenen Ländern Immer heimiſch 
war, verhütete doch, daß die Kluft allzu weit wurde, und vieles des Beften in der franzoͤſiſchen 
Geſetzgebung ift rein germaniſch oder ein Brobuet ver allgemeinen modern⸗europäiſchen Geſit⸗ 
tung, fodaß feine Pflege ver Fortbildung des deutſchen Rechts nur förberlich fein fonnte. Das 
Breußifche Landrecht endlich, noch zur Zeit des Reichs entſtanden (1793—94), hat zwar, . 
namentlich den naturrechtlichen Neigungen jener Zeit nachgebend, materiell manches an dem 
gemeinen Recht geändert, wie es ſich formell von demſelben vollſtändig losloͤſte. Es iſt aber doch 
immer ein Product der allgemeinen deutſchen Rechtswiſſenſchaft, in welchem, wenn auch in 
eigener Art und nach den Ideen der damaligen Zeit purificirt, der Kern des gemeinen deutſchen 
Rechts enthalten iſt und welches die ſpecifiſch preußiſche Rechtsentwickelung um ſoweniger von 
der allgemein deutſchen ſcheiden konnte, als das Preußiſche Landrecht die althergebrachten Pro⸗ 
vinzial⸗ und Stadtrechte unter ſich fortbeſtehen ließ. Auch haben ſich in Preußen die doctrinelle 
Bearbeitung und die praftifche Anmenbung des Rechts, nach einem frühern mislungenen Ver⸗ 
ſuch ſelbſtändiger Entwickelung, feit ven legten Decennien durchaus der gemeinfamen beutfchen 
Rechtswiſſenſchaft angeſchloſſen, wechfelfeitig von ihr empfangend und fie bereichernn. Am 
gefährlichften konnte der Fortdauer eined gemeinfamen ventfchen Rechts die Nothwendigkeit 
werden, in welche feit Beginn unfers Jahrhunderts alle deutſchen Einzelftanten verſetzt wurden, 
mit einſchneidender Energie die verrotteten, unhaltbar gemorbenen Rechtszuſtände ber ältern 
Zeit umzugeftalten, die Leibeigenfchaft aufzuheben, Die bäuerliche Bevölkerung aus perſoͤnlicher 
und bingliher Abhängigkeit mannichfaltigfter Art zu erlöjen, Zehnten, Zinſen, Fronen zu 
hefeitigen, Zehn, Stamm⸗, Fideicommißgüter den Verhältniſſen unferer Zeit zu accommobiren 
u. ſ. w. Aber auch durch Diefe Vorgänge ift Die deutſche Rechtseinheit nicht mehr und nicht tiefer 
gefpalten worven, als fie es ſchon jeit Jahrhunderten mar, ſchon deshalb nicht, weil es ſich dabei 
der Hauptſache nach nur um eine Regation, um Befeitigung unerträglich gewordener Feſſeln 
handelte, wozu man ſich überall, nur hier früher, dort |päter, hier mehr, dort minder voll- 
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ſtändig, durch die Macht ver Verhältniſſe gendthigt fah und wobei ber am weiteſten Vorgeſchrit⸗ 
tene nach eben dieſer Macht ſicher ift, auf Die Dauer nicht iſolirt zu’bleiben. 

&egenüber den centrifugalen Kräften, welche in unferm Jahrhundert mit einem gewiflen 
erhöhten Nachdruck der Einheit deutſchen Rechts entgegenarbeiten, hat unfere Zeit au für Wah⸗ 
rung berfelben neue, jenen antagoniftifcgen an innerer Madıt weit überlegene Kräfte in ven 
Kampf geführt, eine weit freiere und tiefere Wifjenfihaft und einen viel regern Rationalfinn, als 
die legten Jahrhunderte fie beſaßen. Eine Rechtswiſſenſchaft haben wir in Deutfchland feit der 
Aufnahme des Nömijchen Rechts; fie war aber Jahrhunderte hindurch lediglich Dienende Mag 
diefed fremden Rechts in meiſt fehr geiftlofer Auslegung und Anwendung befjelben und jelbft 
in Diefem nievern Dienft in oft ſtlaviſcher Abhängigkeit von auswärtiger, italienijher und 
franzöfifher Rechtsgelehrſamkeit. Erft feit dem Ende des vorigen Jahrhunderts Hat fih In 
Deutſchland mit dem Erwachen eines neuen Geiftes überhaupt auch eine Wiſſenſchaft des Römi— 
Then Rechts audgebilvet, welche über den Buchſtaben hinaus den innern Sinn deſſelben zu 
erfaflen fucht und mit innerer Nöthigung dahin getrieben wird, ſich ihm Eritifch gegenüber zu 
ſtellen, feine allgemein gültigen Wahrheiten von den zufälligen Hiftortfchnationalen Zuthaten 
zu ſcheiden und auf Die Entfernung des unfern Sitten Brembartigen binzuarbeiten. Gegenüber 
dieſer zugleich tiefen und freien römifchen Rechtswiſſenſchaft hat Die deutſche die bisher wefent= 
Ih in antiquarifhem Sinn gefammelten Materialien des vorigen Jahrhunderts unter fleter 
Mehrung verfelben mit freiem hiftorifchen Blick zu durchdringen und zu beleuchten verflanven, 
und unterflügt durch die glänzenden geſchichtlichen Forſchungen über alle Gebiete des veutfchen 
2ebens, Hat fie bereits einen reichen Schag deutſcher Rechtsideen und Rechtsbegriffe aus ben 
formlos rohen alten Quellen zu Tage geförbert und ficher geftellt und für Die ihnen gebührende 
Beachtung bei der praftiichen Fortbildung unfers Rechts erfolgreich gefampft. Ohne Selbft- 
überhebung fönnen wir fagen, die jet lebende Generation hateine ungleich freiere und richtigere 
Einfiht in die Clemente unferd Rechts und ihr wechlelfeitiges Verhaͤltniß zueinander, als lie 
vor einem halben Jahrhundert zu finden war, und es würden unferer Zeit ganz andere Kräfte 
als den damaligen zur-Abfaffung eines Geſetzbuchs zu Gebote iehen. Für die Macht, mit wel⸗ 
cher in ben trübften Tagen Napoleonifher Gewaltherrichaft das nationale Bewußtfein unter 
und erwacht und trog manden Stillſtandes und felbft ſcheinbaren Rückſchrittes fortwährend 
mehr und mehr erftarkt iſt, lebt in der Bruft jedes Einzelnen der befte Zeuge, der auch das geiſtig⸗ 
fittlihe Bedürfniß unfers Volkes lauter und innmer lauter proclamirt, in einem gemeinfamen 
und angehoͤrigen Recht einen Ausdruck unferer nationalen Einheit zu gewinnen. Der vereinten 
Kraft aufgeflärter Wiffenichaft und national=politifchen Strebens haben wir bereits eine ſehr 
werthvolle Frucht in der allgemeinen veutfchen Wechſelordnung zu verdanken und hürfen von 
ihr wol in naher Zufunft eine noch erheblichere Babe in einem allgemeinen deutſchen Handels⸗ 
geſetzbuch erwarten. 

Abgefehen aber von jenem Geſetz und dieſem Geſetzesproject und abgejehen von den höhern 
Geiſtes⸗ und Gharafterkräften, die jetzt unferer Rechtsentwickelung zu Gebote ftehen, ift ver 
äußere Zuftand. unfers Rechts im mefentlichen verfelbe und ebenfo unbefriedigend wie 
während der legten Jahrhunderte. In fehr vielen deutſchen Staaten find im Laufe der legten 
Sahrzehnde neue umfaflende Strafgeſetzbücher, in faft allen neue Befege über dad Strafver⸗ 
fahren erſchienen, melde an die Stelle der für und barbarifch gewordenen Vorſchriften der 
bis dahin überall ald Grundlage feftgehaltenen Carolina humanere und liberalere Principien 
einführten. Nicht felten find auch neuere Givilproceßgefege, in welchen man ſich dem mündlichen 
Berfahren näherte, im übrigen aber doch meift die Organifation des Proceſſes beibehielt, wie 
He durch die alten Reichsgeſetze gefhaffen war. Für das Privatrecht, für deflen Erneuerung 
wicht jo dringende politifge und Berwaltungdintereffen wirkten wie bei jenen Rechtszwei⸗ 
gen, und deſſen aud nur formale Meugeftaltung unendlich ſchwieriger ift, tft, abgefehen 
von den oben ermähnten drei Gejegbüchern, eine umfaflende Gobification zwar an verſchie⸗ 
denen Orten in Baiern, Sachen, Heflen-Darmftabt wiederholt in Angriff genommen, aber 
nirgends bisjegt wirklich ausgeführt worden. Selbft die gewaltigen territorialen Verände⸗ 
zungen, wie fle in Anfang des Jahrhunderts eingetreten, haben an dem Zuſtande des Privat: 
rechts nichts geändert. Jene Provinz und jede Stabt, bie bis dahin ein beſonderes Recht gehabt 
hatte, behielt auch unter der neuen Souveränetät, der fie zugeteilt worden, baflelbe bei, ſodaß 
3.8. allein in dem Königreih Baiern einige vierzig Barticularrechte nebeneinander beftehen; 
ſelbſt die einzelnen Stüde des Königreichs Weftfalen, des Großherzogthums Frankfurt und ver 
hanſeatiſchen Departements, die ganz franzöfirt waren, kehrten nad) dem Sturz des Imperator® 
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wieder zu ihren alten Lokalrechten zurücd. So haben wir noch bis zur Stunde in Deutſchland 
eine zahliofe Menge von Particularrechten, die zum Theil in Geſetzesform redigirt find, zum 
Theil au nur auf ungefhriebenen Gewohnheiten beruhen, und in welchen meiftens die deutſchen 
Elemente vorherrfhen; über ihnen ſteht das fogenannte genieine Recht, dad ihnen nicht blos als 
Ergänzung, fondern zugleich auch ald eine ihren Innern Halt und Zuſammenhang bedingende 
Vorausſetzung dient, in welchem aber die römischen Elemente entſchieden das Übergewicht über 
die deutſchen haben. | 

Dieſer Zuſtand der Dinge ift fhlechthin unbeirienigend. Die Einfiht, daß dem fo lei, und 
die Sehnſucht nad) einer Anderung treten immer beftimmter hervor, und gibt es gleich gar 
mande andere Gebrechen der veutichen Nation, die zur Sicherung unferer nationalen Eriftenz 
dringender und raſcher einer Heilung bedürfen, fo gehört doch auch eine zeitgemäße Umgeftal- 
tung unſers Rechts zu den vollfommen berechtigten Wünfchen unſers Volkes. Unſer jegt gel- 
tendes Recht ift entſchieden viel zu ſtark romanifirt, in vielen wichtigen Beziehungen unnational 
und deshalb ver innern Kraft und ſittlichen Achtung entbehrend, vie ed im Intereſſe feiner 
eigenen Wirkſamkeit haben follte. Die Verſchiedenheit wiſſenſchaftlicher und politiicher Stan»: 
punfte kann die Schärfe dieſes Urtheils mobificiren, der Kern deſſelben fleht heutzutage 
außer Streit. Auch darüber können die Meinungen faum auseinander gehen, daß dem libel 
nur auf dem Wege der Geſetzgebung Abhülfe zu ſchaffen iſt. Die Rechtswiſſenſchaft des 16. 
und 17. Jahrhunderts, welche das Roͤmiſche Recht in Deutſchland einführte, hat daſſelbe zugleich 
fo wnigeftaltet und mit deutſchen Elementen vetjegt und ergänzt, daß es für unfere Berhältnifie 
nothdürftig erträglich wurde. Die Wiſſenſchaft unjerer Tage, von blinder Verehrung zu innerm 
Verſtändniß und freier Kritik vorgefchritten, vermag zwar richtiger unp mit größerer Sicherheit 
das Beizubehaltende und dad Aufzugebende zu ſcheiden; fie ift aber nicht im Stande, daß letztere 
praktiſch zu befeitigen. Abgeſehen davon, daß auch die ältere Jurisprudenz ihr Ziel einer ans 
nähernden Verdeutſchung des Roͤmiſchen Rechts großentheild nur mit Hülfe der durch ſie 
inſpirirten Particulargeſetze, alſo nicht durch ſich ſelbſt erreichte, war auch das, was fie in jener 
Beziehung wirklich durch ſich allein leiſtete, weſentlich durch die Unklarheit bedingt, in welcher 
fie ſich über den Inhalt des Roͤmiſchen und des deutſchen Rechts und über ven Umfang ber Gel⸗ 
tung des einen und des andern befand. Durch ihre vollkommen klare Einſicht in das wirklich 
beſtehende Recht iſt für unſere heutige Rechtswiſſenſchaft die Moͤglichkeit verloren, abſichtslos 
und unbewußt in bloßer Nachgiebigkeit gegen die Bedürfniſſe ver Zeit und bie volksthümlichen 
Anſchauungen jenes irgend erheblich umzugeftalten. Diefelbe klare Einfiht in das Weſen des 
geltenden Rechts ſchließt bei unferer durchaus mit wiſſenſchaftlichem Bewußtſein geübten Nedts- 
pflege die Möglichkeit aus, durch gewohnheitliche Rechtsbildung die unpaflenden fremdartigen 
Elemente aus unjerm Rechte auszuftoßen ; unfere Gerichtshöfe können ven Unterſchied zwiſchen 
der vielleicht al8 unzwedmäpig erfannten lex lata und ber wünſchenswerthen lex ferenda im 
großen und ganzen nit mehr überfehen. Sind wir demnach für die geforverte Umgeftaltung 
unſers Rechts auf die Gejehgebung verwieſen, fo gehen doch die Meinungen über bie Art, wie 
dieſe vorzufchreiten Habe, unter den competenteften Urtheilern weit auseinander; ſoll man durch 
Einzelgefege über die ver Anderung am dringendſten bedürfenden Materien, oder ſoll man durch 
umfaflende Gopiftcation Helfen? Der erſte Weg ift ver fcheinbar freiere, weil er zwifchen ben 
einzelnen, nicht in ein gefhloflenes Syſtem zufammengezugenen Befegen dem Einmwirfen bed 
allgemeinen Volksgeiſtes auf die Fortbildung des Rechts einen weitern Spielraum offen läßt, 
als dies bei Befolgen des zweiten Weges möglich ift, der nad; einmal vollendeter Codification 
nur fhwer und jedenfalls nur in längern Zwiſchenräumen nachbeifernde Anderungen zuläßs. 
In der That Hat in dem berühmten Kampfe, ver am Anfang unſers Jahrhunderts zwiſchen zwei 
der erfien Koryphäen unferer Rechtswiſſenſchaft über ven Beruf unferer Zeit zur Geſetzgebung 
geführt wurde, der Leugner dieſes Berufs den Hauptnachdruck nicht ſowol auf vorübergehende 
Mängel und Verhältniffe der Zeit, als auf vie Gefahr gelegt, Die mit dem Geſetzmachen über: 
haupt, namentlich aber mit umfaſſenden Godiflcationen verbunden jet, daß das Recht dadurch 
von feinen natürlichen Wurzeln im Volksleben lodgeriffen werde. Die hohe Bebeutung dieſer 
Bedenken iſt nicht zu verfennen, und es gehört zu den glaͤnzendſten wiſſenſchaftlichen Verdienften 
eben dieſes Mannes und jeiner Geifteöverwandten, daß fie Das Recht ald einen Theil der volks- 
thümlichen Geiftes- und Sharakterentwidelung felbft erkennen und auffaifen lehrten, eine unter 
der mittelalterlidhen inftinctiven Rechtsbildung offen zu Tage liegende Thatſache, bie aber unter 
der ſie thatfächlich negirenden Gerrichaft ves Römischen Rechts fo in Vergeffenheit gerathen war, 
daß jle in ver That neu entdeckt werden mußte. Die Beforgniß, es könne vie kaum wiederge⸗ 
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fundene wichtige Wahrheit aufd neue unter ver Wucht eines in umfaffender Codification zum 
Gefeg gewordenen Syſtems unterbrüdt werben, mußte natürlid einer ſolchen Codification ab- 
geneigt machen, zu welcher überdies die vamalige Zeit nach ihrem ganzen wiflenfchaftlichen 
Charakter durchaus nicht geeignet war. In neu begonnener Arbeit hatte fie eben angefangen, Die 
verſchiedenen buntgemifchten Elemente unſers Rechts auseinander zu fegen, jedes einzelne in fel- 
ner Reinheit Elar zu erkennen, ihr gegenſeitiges Berhältnig und ihre relative innere Berechtigung 
abzumwägen; fie fonnte die Fünftigen Refultate ihrer Fühnen Forſchungen noch nit einmal 
annähernd überſchlagen. Es wäre unter folden Umſtänden entjchieven eine Verkehrtheit ge: 
weien, einen Neubau unferd Rechts zu verfuchen. Jetzt liegen die Dinge weſentlich anders. 
Dank ven verdienftlihen Arbeiten unferer Väter, denen bie jegtlebende Generation fih würbig 
angeſchloſſen Hat, find mir im Stande, über die verfchienenen Beſtandtheile, aus welchen 
eine lange Geſchichte unfer Recht gemifcht bat, genaue Rechenſchaft zu geben, über ihre hiſto⸗ 
riſche und praftifche Berechtigung im ganzen mit Sicherheit zu urtheilen, fo zahlreih und 
wichtig auch die einzelnen noch nicht gelöften Probleme fein mögen. Wie es vor einem halben 
Jahrhundert verkehrt geweien wäre, der beginnenven Entwidelung vorzugreifen, fo wäre es 
jet verkehrt, eine enblide Ziehung praftifher Rejultate der fortgeihrittenen Wiſſenſchaft in 
umfaflender geſetzlicher Redaction unſers Rechts zu weigern, weil die Willenfchaft noch voll- 
fommenere, erſt abzuwartende Refultate zu gewinnen befähigt ſei. Solcher Weisheit iſt nur ber 
Spruch entgegenzubalten: Das Beſſere ift des Buten Feind. Anvdererfeits iſt eine umfaflenve 
Gopification unſers Rechts aus praftifhen Gründen ein abſolutes Bedürfniß. Nur blindes 
Borurtheil des Gelehrten kann einen Zuftand erträglich finden, in welchem Die einzelnen Sage 
des geltennen Rechts in den verſchiedenſten Quellen zerftreut umberliegen, deren wichtigfle bei 
einem fremden Volke entftanben, in frember Sprade gefhrieben find, die um Jahrhunderte 
audeinander liegen, die alle auf zum Theil längft verihwundenen Vorausſetzungen beruhen, 
von denen kaum eine einzige ihrem ganzen Inhalt nad) eine noch fortdauernde Geltung hat, 
beren auch nur äußerliches Verſtändniß im einzelnen und in ihren wecjelleitigen Berhältnig 
zueinander ohne umfaſſende hiſtoriſch-juriſtiſche Studien ſchlechthin unmöglich it: Daß aber 
eine zweckmäßige Gobification des Rechts vafjelbe dem Volke nicht entfremdet, ſondern nähert, 
beweift das Beifpiel ver Länder, die ſich ihrer Segnungen zu erfreuen haben, und felbft bie 
populärfte unter ihnen, für welche wol der Code civil zu halten ift, Fönnte, namentlich in Bezie⸗ 
Hung auf Deutichland, nad Form und Inhalt noch weit volfärhümlicher fein, ale fie ed wirklich 
it. Eine Gopification Fönnte immer nur unter Mitwirfung der Stände ausgeführt werben, 
bie, fo weiten Spielraum ſie auch ver jurifliichen Technik gewähren möchten, body immer bie 
Hefte Gewähr für volksthümlichen Inhalt und populäre Form des Geſetzbuchs bieten würden, 
Ihre Mitwirkung löft dad Vroblen, das Recht durch ſtaatliche Geſezgebung zugleich mit ber 
ganzen Energie des frei Eritifircenden Gedankens und der Sicherheit volfäthümlicher Anſchauun⸗ 
gen fortzubilven, ohne es ven Phantaſien eined eigenmilligen Gejeggeberd uber den Schwan- 
tungen taftenver Praxis zu überlaſſen. j 

Mer das dringende Bedürfniß einer Kodification unferd Rechts anerkennt, wird Abhülfe nur 
von einem allgemeinendeutfhen Befegbuc erwarten Dürfen und fönnen. Nicht als ob 
anfere nationale Einheit eine Einheit auch unferd Rechts als nothwendige Eonfequenz er: 
heiſchte; eine folche beſaßen wir vollſtändig niemals, auch nicht in den Zeiten unferer politijchen 
Einheit, und viefe, die und vor allem noth thut, könnte durch jene nicht im geringften erſetzt 
werben; ja der Verſuch, ein allgemeines deutſches Civilgeſetzbuch zu ſchaffen, würde, ſelbſt eine 
dazu tauglice politiihe Organifation vorausgefegt, zahlreiche particulariſtiſche Widerſtände 
aus den Bolfäfreiien felbft zu überwinden haben. Dennoch müſſen unfere patriotifgen Wünfche 
darauf gerichtet fein. Gelänge e8 auch, in einem einzelnen deutſchen Lande unter günftigen Ber- 
bältmifien ein allen Anforderungen genügenved Geſetzbuch zu Ichaffen, fo würden doch höchſt 
wahrſcheinlich in kurzer Friſt die Kräfte fehlen, um e3 in Auslegung, Anwendung und Fort⸗ 
dbildung auf gleicher Höhe mit der unaufhaltſam voraneilenden Zeit zu erhalten. Eine Codifi⸗ 
cation des Rechts in den einzelnen deutſchen Ländern würde nicht blos bie praftiiche Cinheit, 
welche noch für die Mehrzahl verjelben in dem jogenannten gemeinen Necht befteht, zerreißen, 
fondern auch die Wiſſenſchaft deſſelben vertrocknen laſſen, welche jegt ein von allen gepflegte® 
und alle wieber belebendes und befruchtendes Gut iſt. Wie aber eine eigenthümliche und lebens⸗ 
fähige nationale Eultur überhaupt nur aus dem Zufammenwirken fehr zahlreicher Kräfte herz 
vorgeben und darum nur bei einem großen Volke ſich entwideln fann, fo ift ed auch mit dem 
Net. Die Jurisprubenz, durd Particular-Codificationen in die einzelnen Territorien ein= 
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geengt, würde innerlidh abflerben und jene felbft, zu handwerksmäßiger Handhabung herabge- 
funfen, nad einigen Öenerationen eine tobte, unbraudbare Maſſe geworden fein. Wir haben in 
Deutſchland ſchon einmal die traurige Erfahrung gemacht, wohin der übertriebene Barticula- 
rismus in der Rechtsentwickelung führt; Die durd ihn veranlaßte Zerfplitterung der Kräfte 
bat hanptſächlich die zeitgemäße Fortbildung der mittelalterlichen Lokalrechte verhindert, ſodaß 
man zur Ausfüllung der vorhandenen und nicht mehr zu ertragenden Lücken ſchließlich zu dem 
verzweifelten Mittel ver Annahme eines fremden, des Roͤmiſchen Rechts greifen mußte. Hüten 
wir unfere Enfel vor einem gleichen Schaden. Unſer Lofungswort für die Zufunft darf und 
fann nur fein: ein gemeinſames deutſches Geſetzbuch. J. Jolly. 

Devalvation, ſ. Münzweſen. 
Diäten, ſ. Abgeorbnete. 
Dictator, Dietatur. Dringenve Gefahr des Staates, durch äußern Krieg ober innere 

Zerwürfniß veranlaßt, hat immer bei den demokratiſch regiertm Völkern den Wunſch einer 
vorübergehenden Concentrirung der höchſten Gewalt erzeugen müllen. Bon richtigen Inftinet 
der Erhaltung geleitet, haben ſich Häufig in ſolchen Zeiten der Noth dic freien Völker um eine 
hervorragende Perjönlicyfeit gefhart und mit den Mitteln der Rettung auch die hoͤchſte Verant⸗ 
wortlichfeit auf ein einziged Haupt gelegt. In dieſem Sinne fanden fi in allen Demofratien 
des Altertbumd von Zeit zu Zeit Männer mit dietatorifher Gewalt. Bei dent Rechtsvolke ver 
Römer aber, wo für alles, was Öffentliches Bedürfniß fchien, jo leicht beflimmtere Formen des 
pofitiven Staatsrechts fih hervorbildeten, iſt die Dietatur zugleich eine befondere geſetzlich 
beftimmte und begrenzte Würde gewefen. Nur die Latiner, bei welchen nicht felten jowol Dicta⸗ 
toren einzelner Städte ald des ganzen Bundes auftraten, fcheinen ſchon früher Die Dietatur als 
eine eigene Würbe gefannt zu haben. Wenn von ihnen die Sache jelbft abflauımen mag, fo ifl 
dagegen die Abflanımung des Worted durchaus zweifelhaft. Nach Varro fonımt die Bezeichnung 
Dictator daher, quod a consule dicereiur, nad) andern, quod multa ediceret seu dictaret. 
Gewiß ift, daß dieje Benennung erſt fpäter auffam, und daß der Dictator früher magister 
populi hieß, zur Untericheivung von feinen Gehülfen, dem magister equitum. Auch mag nad 
dem Zeugnifle des Liviud der Name praetor maximus vorgefommen fein. 

Wenn ven Römern für den Nothſtand des Staates die Errichtung einer mit beſonders ener- 
gilher Wirkfamkeit ausgerüfteten Gewalt wünſchenswerth ſchien, fo Hat doch vie Entftehung 
und nähere Ausbildung der Dictatur noch einen befondern, in ven eigenthümlichen Verhältniſſen 
des Populus und der Plebs beruhenden Erund. Zum Gegengewichte gegen die Macht ver 
urſprünglichen und eigentlichen römifchen Bürger fuchten die Könige viejenige der Plebejer oder 
der and.ven eroberten Städten nad) Rom verpflanzten Anfiedler zu heben. Obgleich Die von 
Servins Zullius eingeführte Cenſusverfaſſung nod vom Geiſte der Ariftofratie eingegeben 
war, fo lag doc fihon darin, daß das Stimmrecht wefentlich von der Größe des Vermögens 
abhängig gemacht wurde, für die Piebejer die Möglichkeit, ſich allmählich gleiche Rechte mit den 
Batriciern zu erringen. Dem Sturze des Koͤnigthums hatte zwar die große Mehrheit der 
geiammien, durch eine Frevelthat bes legten Königs erbitterten Bürger beigeſtimmt; allein 

zunächſt und weſentlich war derjelbe ein Sieg ver PBatririer, welchen dieſe in ihrem befondern 
Intereſſe auszubeuten ſuchten. Die Erkenntniß hiervon weckte vie lebhaftere Dppofltion ber 
Plebejer während ver zur Herftellung der Tarquinier von Latinern und Etruöfern unternon- 
menen Kriege, und zur Beſchwichtigung der Plebs fahen rich Die Patricier zu einiger Nachgie⸗ 
bigkeit gendthigt. Wie früher nur dieſe legten das Recht hatten, gegen bie Strafurtheile der 
Gonſuln an Die Gurien zu appelliren, fo joliten nun auch die Plebejer innerhalb Roms und 
bid auf eine Millie von der Stadt gegen die auf Leib und Leben gerichteten Strafurtheile der Con⸗ 
fuln wegen Ungehorfams gegen confularifche Befehle an die Berfammlung ver plebejifhen 
Tribus Berufung einlegen können. Bald ſchien dies aber den Patriciern ein allzu gefährliches 
Mittel in den Händen ber Plebejer, wodurch Diefe ver Ausübung confularijher Gewalt vielfache 
Hinderniſſe in den Weg legen konnten, und überbies fürchteten jene überhaupt die häuflgere 
Berfammlung der Tribus, wodurch die Mehrzahl des Volkes in Maſſe Handeln lernen und immer 
mehr zum Bewußtfein überiviegender Bereutung gelangen mußte. Auf dem Wege ver Gefep- 
gebung Eonnte aber nicht wohl ven Plebejern ihr Recht der Provocation wieder entriffen werden. 
Die Patricier fuchten paher auf Umwegen ihren Zwed zu erreichen. Inter Berückſichtigung der 
Zeitverhältniffe und namentlich der beitändigen Kriege mit zahlreichen und mächtigen Nach⸗ 
barvölfern beſchloß nämlich ber Senat bie Einführung der Dictatur, die aber nur während eineß 
Nothſtandes und nie länger ald ſechs Monate dauern follte. Zugleich wurde feftgefeht, daß ver 
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Dictator die volle Gewalt beider Conſuln in fi} vereinigen und daß während feiner Amtsfüh- 

zung iveder an die Gurien noch an Die Tribus Berufung ftattfinden folle. Auf dieſe Weiſe ſicher⸗ 

ten fi die Patricier menigftend für die Dauer der gefährlihften Krifen die Gewalt in ihren 
Händen, denn die Dictatoren mußten nicht nur aus ihrer Mitte und zwar zunächſt aus den Gon- 
fulares, mit Ausfchluß der wirklichen Gonfuln, gewählt werben, fonvern die PBatricier mußten 
fi au das active Wahlrecht ausſchließend zuzuwenden. Wie nämlich früher pie Wahl der 
Könige vom Senat und Populus mit Ausihluß der Plebeier geſchah, fo wurden jegt audh bie 
Dictatoren vom Senat unter Zuftimmung der in Eurien verfammelten Patricier und der Kon= 
fuln gemählt. Die Ernennung des Dictators, die aber nach gefchehener Wahl eine bloße Hand: 
lung der Form war, wurde fodann von einem der Conſuln vorgenonmen. In dringendern 
Fällen ließ man jedoch fpäter vie Wahl vom Senat allein ausgehen, und in unwichtigern Fällen 
wurde dieje einem der Conſuln überlaffen. Denn ein Dictator wurde nicht bloß bei ſchweren 
äußern oder innern Kriegen ernannt, fondern in der Folge auch zur Beiorgung verfchiebener 
befondern Geſchäfte, namentlich folder, die gewifle Feierlichkeiten erforderten, wie z. B. zur Hal⸗ 
tung ber Wahlcomitien bei Anweſenheit ver Konfuln, bei Ergänzungswahlen in den Senat, 
zur Saltung von Spielen, bei manchen gottesbienfllihen VBerrichtungen, zu außerorbentlichen 
richterlichen Zweden u. |. w. Immer war der Dictator Die höchſte vollziehende Behörde, allein 
nur zur Beendigung des ihm übertragenen Geſchäfts und nad den vom Senat ihm ertheilten 
Borjäriften, ſodaß er keineswegs eine eigentlich gefeßgebende oder nur eine alfgemeine abmini- 
firative Gewalt beſaß. Nantentlih war er in keiner Weife zur willkürlichen Verwendung der 
Öffentlichen Gelder berechtigt. Auch Eonnte ex wegen feiner Amtsführung nad Beendigung 
berfelben zur DBerantwortung gezogen werben. Außer der eigenthümlichen Beſtimmung, daß 
der Dictator in Friedenszeiten ohne Genehmigung des Bolkes kein Pferd befteigen dürfe, hatte 
noch die weientliche Beſchränkung ftatt, daß derjelbe Italien nicht verlaffen folle. Hiervon wurde 
im erfien Bunifchen Kriege, wo A. Atilius Gollatinus in Sicilien befehligte, die erfte Ausnahme 
gemadt. Uberhaupt war die Dictatur, als ein imperium suo ingenio vehemens, bei den 
Mömern nicht fehr beliebt. Daher wußten ſich zunãchſt die Patricier durch Gellendmachung 
ihres Berufungsrechts an die Curien und dann auch die Plebejer durch ihres an die Tribunen 
gegen die unbedingte Autorität der Dictatoren zu ſchützen, deren Gewalt ſowol dem Umfange als 
der Dauer nach von der Cigenthümlichkeit der ihnen übertragenen Functionen abhängig und 
zu verfhiedenen Zeiten verfchieben war. 

War der Dietator für ben Krieg ernannt, fo brachte es das natürliche Verhältnig mir ich, 
daß er Truppen ausheben, ald Feldherr unbeſchränkt anordnen, auch wol imgünftig ſcheinenden 
Momente auf vortheilhaft genchtete Bedingungen Frieden abfchließen Eonnte. Die Infignin 
feiner Würde waren 24 Kictoren mit Fasces und Secures, als Folge davon, daß bie ungetheilte 
Gewalt der Conſuln auf ihn übertragen wurde. Diefe felbft ſetzten zwar ihre Amtsverrichtun⸗ 
gen fort, waren aber ſeinen Befehlen unterworfen. Als Stellvertreter und Unterbefehlsſshaber 
wurde ein magister equitum ernannt, Häufig vom Dictator jelbft, noch Öfterd au) vom Senate 
oder vom Volke und bis zum Jahre 387 nur aus ber Mitte der Batricier. Die Infignien des 
magister equitum waren diejenigen bes. Prätord und derjeibe war unbedingt den Befehlen 
ded Dictatord unterworfen, der feinen Ungehorfam felbft mit dem Tode beftrafen konnte. 

Der erfle Dietator wurde im Jahre Roms 253 oder neun Jahre nad Vertreibung ver 
Tarquinier und nad Einführung ded Conſulats ernannt. Aus den Rethen ber Blebejer wurde 
zuerſt En. Martins Rutilius im Jahre Roms 399 ermählt. Mehrere Bürger befleiveten 
zweimal biefe Würde und Gamillus fogar fünfmal. Im zweiten Puniſchen Kriege ereignete 
ich, nach Bolybius, ver bisher unerhörte Kall der Ernennung von zwei Dictatoren, des DO. Fa⸗ 
bius Maximus und des Minutins, weicher Iegtere einige Vortheile über Hannibal erzungen 
und die Hoffnung einer baldigen Beendigung bed Kriegs erweckt hatte. Da vie Dictatur zu 
bejondern Zwede ver Erhaltung des patricifhen uͤbergewichts gegründet war, fo wurde ie 

- überhaupt feltener, nachdem ſich Die Plebejer das Recht, gleichsfalls zu diefer Würde zugelangen, 
errungen hatten. Darum wurde feit DO. Fabius Marimus für ven Krieg und nad Anfang 
des Macedoniſchen Kriegs ſelbſt für Haltung der Wahlcomitien fein Dictator mehr ernannt. 
Zwar lieg ſich Sulla im Jahre 671 Roms zum beftänbigen Dictator erklären und behauptete 
ih in diejer Würde bis zu feinem freiwilligen Rücktritt im Jahre 674; allein diefe angemaßte 
Gewalt Sulla’d, der id) zum Herrn des Staatsſchatzes gemacht hatte und als willfürlicyer 
Geſetzgeber ſchaltete, läßt fich nicht mit der frühern, geſetzlich beſtandenen Dictatur vergleichen. 
Daſſelbe gilt von Cäſar, der ſich nad feinem Triumpheinzuge in Rom im Jahre 696 zum 
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Conful auf zehn Jahre und zum Dictator auf Lebenszeit hatte ernennen laſſen. Da und port 
traten bereitö die Symptome bed Untergangs der Republik und des Übergangs zur monarchi⸗ 
fchen Berfaflung hervor. Doc ſchien die Dietatorifche Würde auch in der Zeit des Berfalld noch 
fo wenig populär, daß Anguſtus, der den Schein der Freiheit fo Hugzu wahren mußte, um feine 
Römer veito gewiller an die Sklaverei zu gewähnen, für gerathen hielt, fi mit dem Titel eines 
Imperators zu begnügen, welden die Truppen in den fhönen Tagen des Freiftaats ihren Feld⸗ 
herren beizulegen pflegten. \ 

Im Laufe ver Jahrhunderte Hatte ſich Die Berfaflung des Roͤmiſchen Reichs von einer Art 
Königthum in einen Freiftaat und endlich in eine Imperatorenherrſchaft verwandelt. Wefentlic 
denfelben Cyklus der Ereigniffe fahen wir neuerdings in Frankreich in wenige Jahrzehnde ſich 
zufammenbrängen und endlich Napoleon zugleich die dictatorifche Rolle eines Cãſar und Augu⸗ 
ſtus fpielen. Und wie überall ähnliche Urfahen ähnlige Wirkungen erzeugen, wie pie Noth 
drangender Verhältniffe dad unbeningte Vertrauen und bie rudjichtslofe Hingebung in ben 
Willen und die Führung eined Einzelnen einem ganzen Bolfe zum mwohlerfannten Bevürfnifle 
und zur Pflicht der Selbfierhaltung maden fann, fo hat ſich aud in den neuern amerikaniſchen 
Unabhängigkeitöfriegen die Erfcheinung wiederholt, daß einzelne Feloherren — darunternament: 

‚lich Bolivar — in Kampfe für die Freiheit und felbft im Intereffe derſelben für eine Zeit lang 
eine unbefhränfte und unbeftrittene Macht in ihrer Berfon zu vereinigen mußten. Selbft im 
Unabhängigfeitöfampfe der norpamerikanifchen Freiflaaten ftand die keimende Freiheit auf dem 
Punkte, fi in der Dietatur eine Stüge zu ſuchen. Inter ſchwierigen Umſtänden war zweintal 
in der volfövertretenden Berfammlung Birginiend — im December 1776 und im Juni 1781 
— der Vorſchlag gemacht worven , einen Dictator zu ernennen und Ihn mit der geſetzgebenden, 
vollziehenden und richterlicden, mit aller bürgerlichen und militärifden Gewalt zu befleiven, ſo⸗ 
wie dad unumfchräntte Recht über Vermögen, Leben und Tod der Bürger in feine Hände zu 
legen. Nur mit wenigen Stimmen war dieſer Borfchlag durchgefallen. Ungeachtet diefer jüng⸗ 
ften Erfahrungen laßt fih behaupten, daß in der neuern Culturgeſchichte der eiviltfirten Völker 
alle Triebfedern dahin wirken, das Selbſtgefühl der Einzelnen zu fleigern und durch Verbreitung 
der äußern Bedingungen einer allgemeinern Bildung einer größern Anzahl wachſender Talente 
Raum zu verſchaffen. Jenes Selbfigefühl mag fich aber vem unbeſchränkten Willen eines Ein- 
zelnen nicht blind unterwerfen, und jedes wachſende Talent wird ſich beichränfenn und bedin⸗ 
gend dem in anerkannter Wirkſamkeit waltenden zur Seite fiellen. Dad eine und andere dieſer 
Momente ift aber der Entftehung und Erhaltung dictatorifcher Herrichaft keineswegs günftig. 
Es if vielmehr der wefentlihe Charakter unferer Zeit, vaß die Bedeutung des Einzelnen neben 
derjenigen der Maflen immer mehr verſchwindet daß nicht mehr Einzelne, fondern die Voͤlker 
felbft die Schöpfer des Voͤlkerſchickſals werden. Soliten fi alfo in einem Fünftigen Kampre 
für Begründung oder Erhaltung der Freiheit die Umſtände in der Art ſchürzen, daß fie einen 
Einzelnen zu vorzüglicher Macht und Gewalt erheben, fo läßt ſich Doch nach der ganzen Beben 
tung unferer Zeit vorausfehen, daß ſolche Dietaturen weder dauernd noch von dauerndem Ein- 
fluffe fein werben. W. Schulz-Bodmer. 

Diebſtahl. Soweit die Geſchichte in die Vergangenheit zurückleuchtet, zeigt ſie, daß, 
ſobald ſich eine Staatsgeſellſchaft bildete, die mit derſelben ins Leben tretende Geſetzgebung, 
ihrer fo wichtigen Aufgabe genügend, hauptſächlich auch darauf gerichtet war, das Cigenthum zu 
fügen. Nach Andeutungen im erften Buch Moſis wurde die Art ver Verlegung des Eigen 
thums, welche mit dem Wort Diebflahl, Entwendung (Entziehung beweglichen Eigenthums 
in gewinnfüchtiger Abficht, ohne Einwilligung ded Cigenthümers und ohne Anwendung von 
Gewalt gegen deſſen Berfon, alſo im Gegenfag von Raub) bezeichnet wird, in Agypten, jenem 
Lande mit weit zurückgehender Cultur, ſchwer, felbft mit dem Tode befiraft. 1) Dieſer Geſetz⸗ 
geber ver Ifraeliten, als Pſycholog mit dem Charafter feined Volkes vertraut, fchlug einen andern 
Meg ein, indem er, dad Motiv des Vergehens, Selbſtſucht, Gewinnfudt, beachtend, Ver: 
mögenöftrafe verhängte. Der Schuldige mußte wenigftend das Doppelte des Werthes des Ent- 
wendeten erfegen und wurde, wenn er dazu nicht dad erforverliche Vermögen befaß, als Knecht 
verkauft, um aus dem Erlös die Buße zu beftreiten. Der Geſetzgeber König Salomo ſah ſich 
gendthigt, die Strafe durch Vervielfahung ver Erflattung zu verfohärfen.?) Sieht man auf 
Griechenland Hin, jo geftattete Die Geſetzgebung ver Athenienfer eine Privatkiage des Beſchaͤ⸗ 

1) Michaelis, Mofatfches Recht, VI, 57. 
2) Michaelis, a. a. O., V, 64; VI, 50, 58—60. 



542 Diebftahl 

digten gegen den Thäter, welcher (nach nem Zeugnifle einer Rede des Demoſthenes) dann, wenn 
erfterer mieder zu dem Seinigen gelangte, zum Erfag des Doppelten,, fonft zur @rlegung des 
Zehnfachen, verbunden mit dem Legen in einen Fußblock auf die Dauer von fünf Tagen, ver- 
urtbeilt wurbe. "Ward feine Privatklage erhoben, fo kam es zur Öffentlichen Anklage und der 

Schuldige wurde in eine peinliche Strafe verurtheilt. Der nächtliche Dieb durfte ungeftraft ge= 
tötet werben und wurde mit dem Tode befiraft.?) Aud die Römer fhügten früh das Eigen— 
tbum gegen Entwendung durch Bedrohung mit Strafe. Ihre Gefeßgebung der Zwölf Tafeln 
legte Gewicht auf eine Unterſcheidung. Wenn der Schuldige mit feiner Beute auf der That oder 
am Orte des Diebftahld oder mwenigftens noch ehe er fie dahin, wo er fie am Tage der That 
bergen over damit bleiben wollte, gebracht, ergriffen, over wenn er, ehe er fo weit fam, ent= 
deckt und, wenn auch vergeblich, verfolgt wurde, fo war die Strafe eine jchmerere. Auf diefer 
Grundlage bildete fich die Geſetzgebung dahin aus, daß der Diebftahl (furtum), der namentlich 
auch dad Vergehen der linterfchlagung umfaßte, ein Privatdelict fei, ver Beftohlene eine Poͤnal⸗ 
genugthuung anzufprechen habe, indem es ihm geftattet fei, gegen den Schulpigen eine Klage 
auf den mehrfachen Betrag feines Intereſſes zu erheben. Erſt fpäter gejellte fi) auch Die An⸗ 
lage zum Zwed der Dictirung einer dffentlihen Strafe wegen Entwendung von Heerdenvieh, 
von Effecten der Badenden, wegen Diebftahls zur Nachtzeit u: |. w. hinzu. Die Strafe flieg 
aber nicht bis zur Todesſtrafe hinauf, außer etwa, zur Kaiferzeit, dann, wenn es fi um die 
Strafe des Sarrilegiums handelte. 

Weit ftrenger beftraften die nordiſchen Völker, auch die Deutichen, den Diebflahl. Während 
die ſchwerſten Miſſethaten, felbft die Tödtung mit einer Geldbuße gefühnt wurde und dann 
Recht und Ehre erhalten blieb, erſcheint ver Diebftahl mit ver Todesſtrafe beproht, und ward dem 
Diebe auch geftattet fie abzufaufen, fo mußte er dod an dem Verlufte feiner Ehre ſiechen. So= 
wie der Verräther am Vaterlande, der Überläufer eine Berföhnung erringen konnte und, 
gleihfam um den Frevler allen zu zeigen, an den Aft eines Baums geknüpft wurde — fo be= 
richtet und Tacitus — beftrafte dad Volk aud Die Feigheit und ſchleichende Liſt des Diebes, wel⸗ 
her nicht nur Die Treue gegen feine Genofjen verlegt, ſondern ſich aud) in einem ſolchen unmora= 
lifchen Licht gezeigt hatte, daß eine fernere Gemeinfchaft mit ihm unmöglich) war, mit der Ent- 
fernung aus derfelben durch Vollziehung der Todesſtrafe.“) Diefe Strenge herrſcht noch 
in ben deutſchen Stadtrechten des Mittelalters, den Borläufern des Strafgefeged Kaiſer 
Karl's V., der fogenannten Carolina. Diefe behielt die Todesſtrafe bei, jedoch nur in ver 
Beſchränkung auf ſchwerere Verſchuldung. Erft nah und nad fam man zu den Erfenntnifie, 
daß der Diebflahl nicht zu den Miffethaten gehöre, welche mit der extremſten Strafe zu bebro= 
hen ſeien. Hierbei wirkte das denkwürdige Buch des Marchefe Beccaria von Verbrechen und 
Strafen weſentlich mit), obgleich dafjelbe [e8 war im Jahre 1764 erſchienen ©) ] auf dad nodh 
die Folter beibehaltende Strafgeſetzbuch ver Katferin Marta Thereſia, daB vier Jahre fpäter 
zur Herrſchaft kam, noch feinen Einfluß übte. Denn es heißt darin: „Zur Beſtraffung 
der Dieberegen ordnen wir, daß die gar gefährlichen und beſonders bödgenrteten Dieb⸗ 
fähle mit dem Strang nebft Anhängung der Ketten, aud allenfalls mit einer nöchig er= 
achteten Straffihärfung beftraffet werben ſollen.“ Ja diefe fogenannte Therefiana, infofern 
ein Muſterbild des berüchtigten franzöſiſchen Sacrilegiengefeges vom Jahre 1824, im Jahre 
1831 außer Kraft geſetzt, bedrohte den Kirchendiebſtahl nah Umſtänden mit qualiflcixter 
Tobeöftrafe, mit dem Feuertode. Die vom Geifte der Humanität angemehte mildere Rechts⸗ 
übung, nothgedrungen von flarren Gefege abweichend, an welches fie doc gemwiefen war, 
brad Bahn der modernen Gefehgebung , welche die Verlegung des Cigenthums durch Catwen⸗ 
dung nur mit Freiheitäftrafe bedroht. 

In den Staaten, welde dad Inftitut des Schwurgerichtö befigen, pflegt die Zuftändigfeit 

3) Blatner, Der Proceß und die Klagen bei den Attifern, II, 171—176. 
‚ 4) Eropp, Der Diebftahl nach dem ältern Rechte der Freien Stidte Hamburg, Lübed und Bremen 

(im zweiten Bande der Griminaliftifchen Beiträge, herausgegeben von Hudtwalder und Trummer, Ham⸗ 
burg 1825); Wilda, Gefchichte des deutſchen Strafrechts (1842), I, 860 fg.; I. Grimm, Deutſche 
Redhtsalterthümer (Göttingen 1828), ©. 635 fg. 

5) Beccaria’s Abhandlung von Verbrechen und Strafen, überfegt von Bergk (1798), I, 254 u. 
255. Bol. noch Zaupfer, Gedanken über einige Bunfte des Criminalrechts (vierte Auflage, München 
1781), ©. 63-65. 

6) Bopp, Eriminaliftifche Beiträge (Darmftadt 1842), I, 42—64: Beccaria und die Criminals 
juftiz am Rhein und Main im Jahre 1764. 
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deſſelben anf den jogenannten qualificirten Diebftahl, den dur Einbruch, Einfleigen, mit 
Waffen u. f. w., beſchraͤnkt zu fein. 7) | 

Die Geſchichte der Strafrechtspflege ift überreih an denkwürdigen Erfcheinungen, welde 
auf dem Gebiete des Verbrechens der Entwendung auftauchten. Welche Meifterfchaft in der 
Kunft, fich fremdes Eigenthum durch heimliche Entziehung zuzueignen, welche Reihe von Bir- 
tuofen! Der Franzoſe Cartouche, an welchem das Urtheil, lebendig aufs Rab geflochten zu 
werben, vollzogen wurde 8), fein Landsmann Vidocq, der feine Denfmürbigfeiten ſelbſt ver— 
faßte ), der Engländer John Sheppard 19), der Deutfhe Karl Grandijon, dem jein Unter- 
ſuchungsrichter, Stadtgerichtsdirector Pfifter, durch feine im Jahre 1814 erſchienene Schrift 
„Karl Grandiſon oder der berüchtigte Poſtwagendieb; eine criminaliftifche Novelle‘ ein bio- 
graphifches Denkmal eigener Art errichtete. 

Große Städte find ver frudtbare Boden des Gaunerthums. „Die Leichtigkeit des Dieb- 
ſtahls — fo laßt uns die Schrift: „Denkwürdigkeiten und Geſtändniſſe des Scharfrichters zu 
London. Nach deſſen Dictaten nievergefchrieben von dem Wundarzte bed Newgate zu London. 
Deutich von Freiherrn v. Biedenfeld, Weimar 1840, ©. 143 leſen — „des Verbergend und 
Berkaufens der geftohlenen Dinge ift zu London fo groß, daß der Dieb nur äußerſt felten nöthig 
bat, zur Gewalt feine Zuflucht zu nehmen, fein Leben auf das Spiel zu fegen. London iſt das 
echte Paradies der Spigbuben, zu London tft die Dieberei ein gewinnreiches Gewerbe, ein vor⸗ 
treffliches Handwerk, wobei der Ruhm Hand in Hand mit dem Bortheil geht.” Das Gleiche 
gilt von Paris und andern großen Stäpten innerhalb und außerhalb ver Grenzen von Europa. 
Ein farben- und gruppenreiched Bild zeigt die Hauptfladt des norddeutſchen Königreichs. 21) 
Schon vor dreizehn Jahren, alfv zu einer Zeit, da Berlin eine noch geringere Einwohnerzahl 
hatte als jest, wurde die Zahf derer, welche feine andern Mittel der Subfiftenz hatten als 
die Benagung fremden Eigenthums, auf 6000 berechnet. Schon damals mar es längft er- 
mittelte Thatfadhe, „daß unter ven meiften ſchon mit der peinlichen Juftiz in Conflict geweſenen 
Individuen, welche aus Grundfag den rechtlichen Broterwerb verabſcheuen und dad fremde 
Eigenthun befehven, eine jo zu fagen ſtillſchweigende Bereinigung oder Verbrüderung ftatt- 
findet, welche auf der einen Seite um fie ſelbſt ein engered Band zieht, auf der andern Seite 
die nicht zu ihrem Anhange Gehörigen, d. h. die ehrlichen Leute, in einem fihroffen Gegenfate 
zu ihnen erfheinen läßt”. Der Diebftahl durch Anwendung von Brecheiſen und dergleichen 
Infteumenten oder von Dietrihen und Sperrhafen, in der Gaunerjprache Daffematte genannt, 
eine Gefährbung der Sicherheit de8 Eigenthums, weldye von der offenen Straße auß unter= 
nommen wird, nabm im Winter von 1842 auf 1843 fo überhand, daß die Einwohner: 
fchaft in Schrecken verfegt wurde, Militärabtheilungen nachts bie Straßen durchziehen muß⸗ 
ten und der Magiftrat die Mitwirkung der Bürgerfhaft anbot. Die Tafchenpiebe, Drüder 
genannt, eine elegante Klaffe mit gewählten Anzug, vermehrte fi in den legten Decennien in 
erſchreckender Weife. Ihr Augenmerk ift befonverd auf Fremde gerichtet, bei denen ſie eine 
größere Sorglofigkeit in Aufbewahrung ihrer Börfen, Brieftafchen u. f. w. vorausfegen als 
bei vem erfahrenen Berliner. Diefe Meifter im Handwerk Haben den jhärfften Blid. Ein Ma- 
tador unter ihnen fagte einmal: „Ich weiß, ohne zutaften, was jemand in ber Hintertaſche 
trägt. Die Tafel (Brieftafche) Flappt, das lofe Bulver (die zerftreuten Golpflüde) jpringt und 
pie Pappe (die Börfe) liegt fill.” Diefe Diebe, täglich auf Beute ausgehend, find bie unver= 
beſſerlichſten. Die Laden⸗, Markt und Bupendiebe gehören meift dem weiblichen Geſchlecht an. 
Die Dieböhehlerei und ver Vertrieb des Entwendeten wird befonders durch Benugung der 
GEifenbahnen befdrvert, welche die Beute raſch an die Gejchäftsfreunde in Stettin, Magdeburg, 
Frankfurt, Hamburg u. f. w. bringen. Diefes Handwerk nährt oft feinen Mann und geflat- 
tet, den Kindern eine gute Erziehung zu geben. Der flete Kampf ver, Polizei mit den ſtets 

7) Brauer, Die deutſchen Schwurgerichtsgefege in ihren Hauptbeftimmungen überfichtlic zufammenz 
geftellt (Erlangen 1856), ©. 14 fg. 

.8) Schauplag der ausgearteten Menfchheit. Mit einem Borwort von F. Schiller, II, 1—34: Lud⸗ 
wig Dominic Gartouche. 

9) Saloner, Parifer Criminalgefchichten (1845), II, S. 275—449: Vidocq. 
10) Bibliothef merfwürbiger Criminalfälle, herausgegeben von T. von Haupt und F. Halbmann 

( Darmſtadt 1830), II, 182—202. Schon Shakſpeare läßt in feinem Luftfpiel „Die Iuftigen Weiber 
von Windfor”, den Nym fagen: „Der rechte Humor ift, in einer Sechzehntelpaufe zu ſtehlen.“ 

11) Bimmermann, Die Diebe in Berlin, oder Darftelung ihres Entftehens, ihrer Organifation, 
ihrer Verbindungen, ihrer Taftif, ihrer Gewohnheiten und ihrer Sprache (2 Thle., Berlin 1847). 
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thätigen Feinden der bürgerlichen Geſellſchaft, das Vigilantenweſen, der Dieb vor Gericht, 
die Strafanſtalt u. ſ. w. das ſind die einzelnen Bilder aus dieſem Kriege gegen das Eigenthum. 

Lehrreich iſt vie Geſchichte des deutſchen Gaunerweſens, reichlich genährt durch Die Zerriffen- 
beit des Reichskoͤrpers, welche vielfache Aſyle darbot. Beſonders anſchaulich werden ſolche 
frühere Zuſtände dargeſtellt in der Schrift: „Abriß des Jauner- und Bettelweſens in Schwaben, 
nad Acten und andern ſichern Quellen von dem Verfaſſer des Konſtanzer Hanß“, welche im 
Jahre 1793 zu Stuttgart erſchien. Schwaben, zerfallend in ſo viele Gebiete und Gebietchen, 
war das gelobte Land der Diebe, ſodaß der Verfaſſer dem neunzehnten Kapitel des erſten Theils 
die Überfchrift geben konnte: „Vom Schaden, ven die Jauner dem Staat verurſachen“, und 
diefen Schaden auf jährlih 187000 Fl. berechnete, ungerechnet bie Koften des Strafverfahrens 
und der Unterhaltung der Unterfuhhungs- und Strafgefangenen und fonftigen Aufwand. Die 
frühern Zuflände in andern Theilen Deutſchlands ſtellen dar die Schriften von Pfiſter, Brill 
und Grolman über die Gaunerbanden am Main, im Speilart, Odenwald, in der Wetterau und 
im Vogelsberg, die Schrift von Stuhlmüller: „Vollſtändige Nachrichten über eine polizeiliche 
Unterſuchung gegen jüdiſche, duch ganz Deutſchland und deſſen Nachbarſtaaten verbreitete 
Gaunerbanden”, welde im Jahre 1823 erfchien und eine ringreiche Kette vor Augen legt, und 
pie im Jahre 1828 heraudgegebenen „Actenmäßigen Nachrichten über dad Gaunergefindel am 
Rhein und Main und in den an dieſe Gegenden grenzenden Ländern” vom Volizeiamtsaſſeſſor 
Bfeiffer in Frankfurt. 

Daß der Verbrecher, der darauf ausgeht, fremdes Beſitzthum als Beute zu erringen, in der 
Wahl der Mittel zur Erreihung des Zwecks nicht bedenklich ift, ift befannt. Nicht jelten bahnt 
er ſich durch ein anderes, ſelbſt ſchwereres Verbrechen den Weg zum Ziele. Aber einzig ſteht da 
jener Wahnbethörte, der einen Mord verübte, um Menſchenfett zu gewinnen, weil er meinte, 
ein Licht aus Menfchenfett Habe die Kraft, ihn bei Begehung feiner Diebftähle unfihtbar zu 
machen [,„Zeitfchrift für Strafrehtöpflege in ven preußifchen Staaten‘, herausgegeben von Rich⸗ 
ter und Kloſe, Bd. I (Königöberg 1839), ©. 152—236: „Friedrich B. mordet, um ji in 
ven Beſitz von Menſchenfett zu fen‘). 

Die in neuefter Zeit mehr gepflegte GriminalftatiftifIegt pie verfchienenen Beziehungen bed 
Verbrechens des Diebſtahls mehr ind Klare und läßt auch diefe Krankheit des Staatskörpers 
ſchärfer erkennen, wobei freilich aud der Wunſch auftaucht, daß die Staatsgeſellſchaft durch 
Aufwendung der Kräfte der Aflociation eifriger in der Anwendung der Heilmittel fein möge. 
Das Übel des Profetariate wuchert auch bier. 22) Bemerkenswerthe Mitteilungen enthält 
3. B. das bereits zu einer Anzahl von Bänden herangewachſene „Archiv für preußiſches 
Strafrecht‘, herausgegeben von Goltdammer. Überalf bildet der Diebflahl eine ftarfe Quote der 
Geſammtheit der Verbrechen und Vergeben. 13) Ein ceriminafftatiftifcher Beitrag aus dem 
Großherzogthum Heflen im Jahrgang 1856 der Zeitihrift „Der Gerichtsſaal“ über die Jahre 
1854 und 1855 hebt hervor, daß vor allen vie Diebſtähle feit fieben Jahren eine in fleter und 
raſcher VBrogreffion fleigende Zunahme an Unterfuhungen zeigten, ſodaß das Jahr 1855 das 
Nothjahr 1847 um ein Drittel überfteige. 14) Nach einer flatiftifhen Darlegung im 43. Band 
der Neuen Folge der ‚Annalen ver Sriminalvechtöpflege‘ betrug in den beiden Jahren 1852 
und 1858 im Königreihe Hannover die Zahl ver Abgeurtheilten, vie des Diebſtahls beſchuldigt 
waren, 60 Proc. aller Abgeurtheilten. Zahlen reden! 

Die unterfle Stufe der Strafbarkeit haben einzelne Geſetzgebungen dem Polizeiſtrafgeſeß 
zugewieſen. Dies eilt 3. B. von dem würtembergifchen Polizeiftrafgefeg vom Jahre 1839 in Bes 
zug auf einfache Entwendung fremden Gutes unter dem Werth von fünf Gulden, auf Fund: 
diebſtahl geringerer Schuld, auf ven Anfauf von Gegenfländen, die entwendet worden zu fein 
feinen, u. ſ. w. Das Poltzeiftrafgefegbu für das Großherzogthum ‚Heflen vom Jahre 1856 
zog in feinen Kreis auch die Entwendung von Eß- und Trinkwaaren aud Hunger over Lüftern- 
heit zum unmittelbaren Genuffe. 

In befonderer Auszeichnung erfheint der Wilddiebſtahl, der von ven modernen Strafgefeg- 

12) Die genannte Schrift von Zimmermann in ihrem dritten Kapitel: Die fpeciellen Urfadjen bes 
fleigenden Proletariats und ber zunehmenden Berlegungen bes Eigenthums in Berlin, 

13) Sahrbücher der deutſchen Rechtswiſſenſchaft und Geſetzgebung, herausgegeben von Schletter 
(1859), V, 393 u. 394: Zur Statiftif der preußifchen Schwurgerichte. 

14) Der in den legten Jahren gefliegene Wohlftanb bes Banernflandes ließ bie Flut wieber finfen. 
So betrug 3. B. im Jahre 1857 in der Provinz Rheinhefien die Zahl der wegen Diebflahl in Anflage- 
fland Verfepten nur 30 Proc. der Gefammtzahl. 
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büchern beſonders behandelt zu jein pflegt. Im Mittelalter und noch in der neuern Zeit 15) 
wurbe er ſtreng, oft mit raffinirter Graufantkeit beftraft. Gregor von Tours berichtet, daß 
Guntram einen Diener wegen der Erlegung eined Wildes habe fteinigen lafien. Der Schuldige 
wurde auf einen Hirſch gebunden ober langjam zu Tode gemartert, 3. B. durch Minden ber 
Eingeweide aus ven Leibe ( Kleinfchron, „Abhandlung von dem Wilppiebftahle, deffen Geſchichte, 
Strafe und Gerichtoſtand“, Erlangen 1790). Befannt if das Paradoxon: Das durch ven Dieb: 
ſtahl Gefährdete, das Eigenthum, fei ſelbſt Diebſtahl. Bezüglich der Literatur über dem Dieb- 
ſtahl führen wir bier an: „Rechtslexikon“, herausgegeben von Weiske, III, 354—423: Dieb: 
ftahl, furtum, Entwendung (von Wädter); Salchow, „Syflematifche Entwidelung des Ver: 
brechens der Entwendung” (Erfurt 1806); Klien, „Revifion der Grundſätze über das Ver⸗ 
brechen des Diebſtahls (Norvhaufen 1806); Dollmann, „Die Entwendung nad; den Quellen 
des gemeinen Rechtd" (Kempten 1834); „Sriminalleriton‘, herausgegeben von Jagemann - 
und fortgefeht von W. Brauer (Erlangen 1854), &. 191-202: Diebflahl; Roßhirt, „Se: 
[dichte und Syſtem des deutſchen Strafrechts“ (Stuttgart 1830), II, 273-324 ; Egidy, „Das 
Verbrechen ded Diebflahls, insbefondere nach dem thüringer Strafgeſetzbuch“ (Leipzig 1860). 

PB b. Bopp. 
Dienfibarkeit, 1. Dingliches Net und Leibeigenſchaft. 
Diffamation, T. Injurie. 
Digeften, ſ. Pandekten. 
Dingliches Hecht (Realrecht und perſönliches Recht; Realvienſtbarkeiten 

und Realgerechtigkeiten; dinglich-perſönliches und perſönlich-dingliches 
Recht). Die Eintheilung der Rechte in dingliche und perfönliche iſt nicht von den Rechtsſubjee⸗ 

ten, ſondern von dem Inhalt oder den Gegenſtänden der Rechte und zwar nur ber erwerblichen 
(hypothetiſchen), nicht aber der Ur- (ober abjoluten) Rechte entnommen. Subjectiv gibt es — 
vom Standpunkt des Vernunft: (natürlichen) Rechts und vom Standpunkt des pofitiven Rechts 
betrachtet — Feine andern ald perfönliche Nechte; nur Perſonen koͤnnen Rechtsſubjecte, Sachen 
nur Rechtsobjecte fein. Gewinnt ed aud den Anfdein, ald ob das pofitive Recht mitunter au 
Saden zu Subjerten von Rechten gegen andere Sachen over Perfonen gemacht habe, 3. 3. von 

grundherrlichen Rechten, Grunddienſtbarkeiten, welche activ auf. einem Gute, einem Feldgrund⸗ 
ſtücke haften und wefentli auch nur für diefed Bedeutung Haben, fo Hat jedoch in Wirklichkeit 
das geſchichtliche Recht auch hier Die vernunftrechtliche Conſequenz gewahrt, indem es ald wirk⸗ 
lichen Träger, Inhaber dieſer Rechte immer eine Perſon (Cinzel⸗ oder Geſanmtperſoͤnlichkeit) 
vorausſetzt, melde, ald an vem Gut, Grundſtück berechtigt, auch binfichtlich des demſelben als 
Zubehdr anklebenden Rechts Nechtöjubiect ift. 

Subjectiv betrachtet ift vergeftalt alles Recht Perfonenreht. In engerer Bedeutung ver: 
fteht man Darunter den Complex von Rechten, welche fich auf bie eigene Verjönlichkeit des Indi⸗ 
viduums, feine Stellung (status) in der menſchlichen und bürgerliden Gejellihaft und au 
in der Familie beziehen, welche ihm fhon an ſich in der Eigenſchaft ald Menſch, Bürger und 
Familienglied zuftehen. Dieſes fubjectio-perjönlihe Recht (Recht der Periönlichkeit), wiewol 
nur die eigene Perfon, deren Freiheit und Unverlegbarkeit zum Gegenftand habend, iſt den⸗ 
nod und eben darum Die nothwendige Grundlage des dem Individuum zuſtehenden Rechtskreiſes, 
in ihm liegt die Rechtsfähigkeit zur Erwerbung, d. h. zur unbeſtimmbar weitern Ausdehnung 
der urſprünglich auf die eigene Perſon beſchränkten Rechtsſphäre auch über äußere Gegenſtände, 
namentlich über andere Perſonen und über Sachen. Durch dieſe Erwerbung werben daher jene 
objectio-perfänligen und dinglichen Rechte erzeugt, welche zunächſt zu betrachten find. 

Das perfönlihe Recht in dieſer Bedeutung ift alfo dasjenige, wonad eine anbere be- 
flinnmte PBerfon (mit einem Theil ihrer Freiheit oder ihres Vermögens), und dad vinglicde 
Recht jenes, wonach eine Sache (ganz ober zum Theil) zum Kreiſe meines Rechts gehörig, 
Gegenſtand meined Rechts if. Mein Net aufandere Berfonen kann nur gewiffe Handlun⸗ 
gen oder Leiftungen derfelben zum Gegenfland haben, h. ein @eben oder Thun oder auch ein 
Cbeftimmtes, an fi in den Rechtöverpflichtungen des m n noch nicht enthaltenes) Unterlaflen 

15) Schiller, Der Verbrecher aus verlorener Ehre. Eine wahre Gefchichte. (Der Sonnenwirth.) 
Deutfches Mufenm, herausgegeben von Prutz, Jahrgang 1859, I, 644. Noch im vorigen Jahrhundert 
mußten Wildbiebe im Herzogthum Sachſen⸗Hilbburghauſen zehn Jahre lang karren, fowie auf dem 
Rüden ein Bret mit einem Birfeigerveig tragen. 

Staats⸗Lexikon. IV. 35 
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oder Dulden; und e8 berührt alfein ven vergeftalt beſonders DVerpflichteten oder deſſen — 
allgemeinen ober befondern — Rechtsnachfolger, alle übrigen aber nit. Das dingliche Recht 
Dagegen, welches eine Sache (ganz oder zum Theil) in den Kreis meines Rechts zieht, bewirkt 
für alle Berfonen die ihnen früher nicht obgelegene Verpflichtung, ſich jegt jeder von mir nit 
bewilfigten Benugung oder Berührung jener Sache zu enthalten; es verringert alfo den ihrer 
freten Thätigkeit urſprünglich offen geftandenen Kreis. So habe ich gegen denjenigen, der mir 
eine Arbeit oder eine Zahlung verſprach oder einen Adler verpachtete u. f. w., das blos perfön- 
Tide Recht, vie wirkliche Leiftung des Verſprochenen, d. h. die Gontractderfüllung, zu verlangen; 
und e8 berührt ſolches Recht jenes aller übrigen, welche mit uns beiden in Wechſelwirkung 
ſtehen, nicht. Dagegen fchließe ich vermöge meines dinglichen Rechts auf mein Haus, mein 
But , überhaupt auf eine mir angebörige oder von mir rechtmäßig beſeſſene Sache alle andern 
davon aus; der Kreiß meined Rechts Hat ſich dadurch gegenüber ihnen allen um ben Umfang 
meines Beſitzthums erweitert, mährend beim perfönlichen Recht ſolches nur in dem Verhältniß 
zu dem einzelnen Verpflichteten geſchah. Und nun entftehen die Fragen: Läßt fi und auf melde 
MWeife und in welchem Maße die Entftehung folder Rechte ſchon vernunftrechtlih begreifen? 
Was haben die pofltiven Rechte Hierin dem natürlihen beigefügt oder überhaupt anders be- 
flimmt? Welches find die Hauptwirkungen folder Abmweihungen geweien? und — mad 
zu erörtern zumal von politiihem Intereffe, daher Die dem „Staats-Lexikon“ pabei vorzugsweiſe 
obliegende Aufgabe ift — inwiefern find jene Abweichungen zu billigen oder zu miöbilligen, und 
wie find im legten Falle vie begangenen Fehler zu heilen? 

I. Nach der den Zwecken des „Staats-Lexikon“ gemäß nur anzubeutenden vernunftrecht⸗ 
lien Theorie wird das perſönliche Recht erworben durch den von feiten eined andern er= 
klärten Willen, mir rechtlich zu einer Leiſtung verpflichtet zu fein, und die von mir erflärte 
Annahme dieſes Verſprechens. Die Ermerbung des dinglichen Rechts verlangt eine Begebenheit, 
wodurch eine Sache ver urſprünglichen Gemeinſchaft aller entzogen und in ben befonbern Kreis 
meines Rechts, alfo dergeftalt mit meiner Perſon in Verbindung gebradt wird, daß Inbefig- 
nahme und Gebraud, der Sache nicht ohne Verlegung meiner Perfönlickeit möglich if. Des 
Weſen des dinglichen Rechts kann hiernad nur beftehen in einer wirklichen und wahren Ver⸗ 
knüpfung einer Sache mit der Perfon kraft der aus legterer auf ſie übergegangenen Ausflüſſe 
Sen Kraftantvenbung, überhaupt ihrer innerhalb der Schranken des Rechts fi bewegenden 

ätigfeit. 
N. Die hiernach der Erwerbung der perjönlichen und dinglichen Rechte gezogene Grenze hat 

dad pofitive Recht erweitert. Daffelbe hat nämlich 1) zubörverft Durch genauere Beflimmung 
der Erforberniffe zur Erwerbung (perfönlicher mie dinglicher Rechte) ven allen ruhigen Belig 
ftörenden Zweifeln und Streitigkeiten gefteuert und durch großentheils erleichterte Bedingungen 
den Kreis der möglichen Erwerbung erweitert. 2) Es hat durch Statuirung der Erbrechte die 
längfte Kortvauer von Rechten und Schuldigfeiten gefihert und eben dadurch eine maßlofe An- 
häufung von Beiig und Vermögen in einzelnen Familien und Häuptern begründet. Sodann 
hat e8 in befonderer Beziehung auf dingliche Rechte 3) durch Statuirung der (erwerbenden) 
Verjährung den Beflg an und für ſich, auch ohne Formgebung, zum Erwerbstitel des Eigen 
thums erhoben und zwar — menigftens bei der längften Verjährung — fogar den unred⸗ 
lihen und den auf rechtlich nichtige Titel fich ſtützenden Beſitz. 4) Die größte Erweiterung 
aber bat e8 in Bezug auf die Arten und auf Die Gegenſtände des Realrechts eingeführt. Nach 
dem Vernunftrecht gibt es eigentlich nur ein wahres Realrecht, nämlich das Eigenthums- ober 
Proprietätsreht, d. b. das aus der Verknüpfung einer Sache mit meiner Perſonlichkeit 
fließende Recht der Ausſchließung aller andern. Das Gebrauchs- oder Benutzungsrecht, 
aud das Veräußerungs- und das Zerflörungsredht find blos natürliche Folgen von jenem 
und ihre Ausübung in folder Vorausſetzung nichts anderes als Außerungen bed allgemeinen 
Rechts zu Handlungen, die niemanded Recht enigegenftehen; ohne jene Vorausſetzung da⸗ 
gegen, d. h. im Kal die Proprietät einem andern fortwährend gebührte (was jedoch bei ven 
zwei legtgenannten Rechten nicht wohl denkbar ift), erfcheinen fle blos ald auf der von Eigen⸗ 
thümer erhaltenen Erlaubniß oder Gewährung beruhende Befugniffe, welche daher nie 
mals ald Realrechte, ſondern blos als gegen ven Cigenthümer gebenve, demnach perſoͤnliche 
oder hoͤchſtens als im Namen deſſelben auszuübende dingliche Rechte gelten koͤnnen. Alle dieſe 
Rechte endlich ſetzen körperliche Sachen voraus, als welche nämlich allein der Beſitzergreifung, 
ber wirklichen und erkennbaren Verknüpfung mit einer Perſon empfänglich und — was die ab⸗ 
geleitete oder mittelbare Erwerbung betrifft — zur wahren Übergabe geeignet find. 
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Mit dieſen Prineipien im Wiberjtreit hat unſer pofitives Recht (großentheils ſchon das 
Romiſche, doch noch weit mehr dad germanifche) eine Vervielfältigung ver dinglichen Nechte ein= 
geführt, und zwei Einfegungen find es namentlich, woraus foldhe Vervielfältigung Rammt. 

Die erfte ift das Pfand: und Hypothekenrecht, indem das pofitive Recht es als ein dem 
Glaͤubiger zuſtehendes dingliches Recht auf das ihm vom Schuldner oder einem Dritten über- 
gebene oder auch nur verfchriebene Pfand anerkennt, ja fogar au ohne Vertrag dur unmit⸗ 
telbare Gunſt des Geſetzes gewiſſe Forderungen mit ven Hypothekenrecht befleivet. 

Die zweite Grundlage ber erweiternden Schoͤpfungen des poſitiven Rechts iſt die Trennung 
der Gebrauchsnutzungsrechte von der Fülle des Eigenthums, reſp. die Conſtituirung der erſtern 
als dinglicher und ſomit nicht blos gegen den Eigenthümer ver Sache, welcher das Gebrauchs⸗ 
recht zugeſtand, ſondern gegen alle Singularnachfolger deſſelben und gegen Dritte zuſtehender 
ſelbſtaͤndiger Rechte, 

a) Schon daß ältefte Hömifche Recht, und übereinflimmenp mit ihm das germunifche, kennt 
die Dienftdarkeiten, d. h. e8 hat einzelne Gebrauchsrechte an einer fremben Sache, 3.3. daß 
Gehen, Fahren, Viehtreiben über eines andern Grundſtück, das Jagen, Weiden auf demſelben, 
das Recht ver Benutzung ber im Privateigenthum eined andern ſtehenden Waflerfraft u. f. w., 
als felbftändige dingliche Rechte, melde eine partielle Herrſchaft über bie fremde Sache ge= 
währen, conftitutrt. 

b) Daß fpätere Römifche.und das germanifche Recht dagegen haben vie Rechtsſchoöͤpfung 
eigenthümlich, daß ſämmtliche Gebrauchsrechte von der Fülle des Eigenthums abgelöft und 
einem anbern bergeftalt überlafien werben fönnen, daß dem Eigenthümer, folange das Rechts⸗ 
verhältnig beſteht, Teinerlei Nutzungen des Eigenthbumß zuftehen. In ver weitern Ausbildung 
dieſes Inflituts wurde nun dad Recht des Nutzungsberechtigten Nutzeigenthum, das Necht bes 
dadurch Beſchränkten aber Obereigenthun genannt und vergeflalt zwei verſchiedene Eigenthums⸗ 
rechte an verfelben Sache angenommen. Hat nun auch die neuere Rechtswiſſenſchaft dieſe An- 
fhauung verworfen und in dem Nutzeigenthum nur ein an fremder Sache beſtehendes ding⸗ 
liches Nutzungsrecht und in dem Obereigenthümer ven alleinigen Eigenthümer anerkannt, fo ift 
doch das in dem erftern liegende exrorbitante Recht Beſtandtheil der pofitiven Geſetzgebung. 
Letztere ſchuf dergeftalt das erbzinsherrliche, das lehnsherrliche und afterlehnsherrliche, das 
emphyteutiſche Verhältniß. 

c) Rein dem germanifihen Recht angehörig und dem Römischen Recht völlig fremb ift die 
Ausdehnung der Realrechte in der Richtung, daß nun aud das pofitive Thun, Leiſten oder 
Geben eines andern ald Gegenſtand derſelben erfcheint. Vernunftrechtlich läßt ſich das Realrecht 
nur fo begreifen, daß in ihm eine partielle Herrſchaft über die dienende Sache enthalten jei. 

Der Bigentbümer der legtern bat Hier überall blos die Ausübung ver Herrſchaft zu dulden oder 
eines gewiflen, mit derſelben in Widerſpruch ftehenden Thuns ſich zu enthalten und iſt perfdn= 
lich unverpflichtet zu irgendeiner pofitiven Handlung oder Leiftung. Nach germaniſchem Recht 
find Schuldforderungen, perſönliche Berechtigungen jeber Art auf beftlimmten Grund und Bo= 
den verfichert, d. h. ihnen Grund und Boden zur hypothekariſchen Bedeckung gegeben, und ver 
jeweilige Befiger, follte ex auch keineswegs der eigentliche Nechtönachfolger des erſten Berpflich- 
teten fein, in der Eigenfhaft ald Inhaber der Hypothek zur Selbflzahlung over Selbflleiftung 
verbunden und fo dad Realrecht gewiſſermaßen aud zu einem Recht über Berfonen geworben 
(Reallaften, 3. B. Zehntrecht, Grundrenten, Baulaft, Fronen). 

IH. Welches find die Wirkungen aller diefer Abweichungen vom Vernunftrecht gewefen, 
und wie find fle zumal vom politifchen Standpunkt zu beurtheilen? Wir. anerkennen zu⸗ 
vörberft ſehr gern, daß mehrere der in Frage ſtehenden Feſtſetzungen des pofitiven Rechts jehr 
wohlthätig und den Intereflen ver Givilifatton vollkommen entſprechend geweien. So nament= 
lich die Ginführung des zu Erwerbung und Sparfamkeit ermunternden und meift auch auf 
natürliche Billigfeit gegründeten Erbrechts (abgefehen, verfleht fi, von ber privilegirten, zu 
Gunſten der Ariftofratie geordneten Erbfolge); fo jene des den Grebit erhöhenden, auf Pro 
duction und Verkehr hoͤchſt wohlthätig wirkenden Pfand- und Hypothekenrechts; jo die großen 
tHeils im landwirthſchaftlichen oder im polizeilichen Intereſſe geſchehene Anerkennung oder 
Statuirung der ſchon im Roͤmiſchen Recht vorkommenden laͤndlichen und ſtädtiſchen Grund⸗ 
dienſtbarkeiten. 

Aber nicht dies iſt der Charakter der allermeiſten unter den zumal durch das germaniſche 
Recht eingeführten Realrechten. Urſprünglich zwar und ziemlich lange Zeit hindurqh wider⸗ 

35” | 
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fixebten die beutichen Rechtsbegriffe ver Beſchränkung der Cigenthumsrechte fowie jener ver 
perſoͤnlichen Freiheit, und jelbft bie jahr gemäßigten römiſchen Realdienſtbarkeiten werben im 
alten deutfchen Recht theild gar nicht, iheild num in jehr geringem Maße angetroffen. Aber 
died änderte fich mit dem Emporkommen der auf größern Grunpbeiig ſich ſtütenden Arifio- 
kratle und des damit verbundenen Lehnweſens. Schon das röwifche Inflitut ver Emphyteuſe 
erieicgterte den nutzbringenden großen Grundbeſitz und bevoölkerte einen bedeutenden Theil des 
Landes mit erbuntertbänigen, d, h. in exechter Verpflichtung gegen einen Obereigenthümer 
ſtehenden Golonen. Aber jenes der Lehen (nachdem deren Erblichkeit aufgekommen) und das 
der vielgeflaltigen vnd unerfättliden Grundhertlichkeit machten mehr und mehr folgen Zuſtand 
allgemein. Die Anmaßung der Großen, ganze Bezirke oder gar Provinzen ald Cigenthum zu 
befigen — jei ed, daß fie durch Kriegögewalt exobert oder durch Föniglige Gnade geſchenkt oder 
auch blos aus vem Titel des Stärfern in Anfpruh genommen worden — wäre gar nicht eut- 
ſtanden oder hätte fi wenigftend nicht dauernd behaupten können, wenn ihr nicht die Rechts⸗ 
dichtung eines neben dem Nutzeigenthum der Colonen foribefieheuden Obereigenthums des 
Herrn zu Hülfe gekommen wäre. Sie hätten ihr angemaßtes weites Bejigthum, da deſſen 
Beurbarung und Anbau auf eigene Rechnung unmöglid war, um Bortheil. davon zu ziehen, 
entweder ſtückweiſe verfaufen over in Zeitpadht geben müflen; aber wo hätte man damals Käufer 
gefunden, und wie, wenn man diejelben fand, wäre der leichte Kaufſchilling der ſchnellen Ver⸗ 
gendung entgangen? Auch Zeitpächter noch öder Gründe hätte ed wenige gegeben; nur ber 
Erbpacht orer vielmehr das erbliche Nupeigenthum mochte einigen Lohn für die Beurbarung 
gemähzen, fomie anderexfeitd dad Band ber Abhängigkeit von dem Herrn fefter ziehen; da man 
wol ohne Schmerz ein Badtgut verläßt, worauf man mehr nicht als die laufenden Veſtellungs⸗ 
koſten vertvendet Hat, Dagegen von jenem, was man als Eigenthum (ob auch blos Rugeigen- 
thum) betrachtete und worin bereitd die Borältern durch Mühe und Erfparung ein eigenes 
Kapital niedergelegt, nur mit blutendem Herzen fich trennt. Ohne jene Fiction alfo wäre das 
angemaßte Eigeuthum ein für ven Herrn werthloſes und ein der baldigen Bergeflenheit anheim⸗ 
fallendes geweſen. &3 würde fih, ſowie alsdann einzelne Anfiebler auf dem jegt berrenlofen 
Grunde fih eingefunden, der vernunftrechtlihe Anfprud auf das volle Eigenthum des Bo⸗ 
dens, welchen man urbar gemacht, erhoben und die öde Begend allmählich mit freien Beſitzern 
fich wieber bevdlfert Haben. Durch die liflige Erdichtung und gedankenloſe Annahme eines über 
einen ganzen weder beurbarien, noch auch nur umzäunten ober mit irgendeiner Kormgebung 
oder deutlichen Bezeichnung verfehenen Bezirk bleibend wirkſamen Cigenthums und Dber- 
eigenthums aber wurde der freien Occupation mitteld Anbaus gewaltthätig Einhalt getban und 
dem Obereigenthůmer, weldem bie gegenwärtige Benugung oder Verwerthung der Gründe 
unmöglich war, ein Mittel dargeboten, feinen Erben und Erbeserban eine Anweiſung auf fort: 
während ſteigenden Ertrag verfelben zu hinterlaflen, das durch den Schweiß und die Voraus: 
lagen des Colonen in den Boden zu legende, immerfort ſich mehrende Kapital vem Vermögen 
jener Erben beizugeſellen und ihnen in der ewigen Tributpflicht der wahren Bigenthümer eine 
nie verfiegende Duelle des mühelos zu gewinnenden Reichthums zu eröffnen. Noch mehr! Die 
Idee des über ganze Gemarkungen und Beziuke ſich ausdehnenden Bigenthumd ober Obereigen⸗ 
thums gefährhete und verichlang zulegt auch das früher noch mnangetafles und anerfannt ge: 
bliebene volle Cigenthumsrecht ver kleinern Beliger. Meben den großen und ſtarken Grundherren 
Eonnte bald fein Freibauer mehr befteben. Furcht und Schugbepürftigleit anf feiner Seite oder 
mol auch rohe, fauſtrechtliche Gemalt auf jener des Zwingheren bewogen ober nöthigten ihn, fein 
frũher freies Eigenthum dem Obereigenthum bed Herrn zu unterwerfen, es daher dienſt⸗ und 

zins⸗ ober tributpflichtig zu machen und eine fortwährend ſteigende Maſſe von Abgaben ober 
perſoͤnlichen Leiſtungen unter dem Titel von Grundlaſten auf ſich zu nehmen. So allgemein 
ward folder Unfug, daß endlich der Fortbeſtand eines freien Bauergutes zu den hoͤchſt jeltenen 
Ausnahmefällen gehörte, und daß in Frankreich ſelbſt der Rechtsgrundſatz galt: „Nulle terre 
sans seägneur.’’ Aber jelbft die perfönliche Freiheit des Galonen (ja des bloßen Bewohners 
der Begend) ging unter im Grundrecht bed Herrn. Er wurde durch die glebae adscriptio zur 
ſchlechten Sache, zum Appertinenzſtück des Bodens, den er bebaute, ober bed Banned, inner⸗ 
halb melches er Die Luft einathmete, berabgewürbigt und durch Die theild der Perſon des Herrn, 
theils dem herrſchaftlichen Grund zu leiſtende Fronpflicht in eine doppelte und doppelt ſchmäh⸗ 
liche Knechtſchaft gebracht. Sole äußerſte Erniedrigung hat num zwar ber humanern oder 
ſtaatswirthſchaftlichern Richtung der neuern Gefeygebungen weichen müſſen; doch auch nad 
gelöfter Feſſel ver perfönlichen Leibeigenihaft und nad gefhehener Anerkennung des Bauer 
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als wahren Eigenthuͤmers blieben die während der Herrſchaft des Fauſtrechts und der ſcham⸗ 
loſen Anmaßung unter dem Titel ver Grundlaſten auf ihn und fein But gelegten Abgaben nnd 
Leiftungen fortbeftehen. Das Eigenthums- oder Obeteigenthumstecht des Herrn ſchien durch 
Berjährung gebeiligt ; auf den Urfprung ging man nicht mehr zurück, und die Dichtung ber 
Grundrechte hielt man al8 rechtliche Wahrheit feft. 

Dergeftalt Hat die vernunftrehtöwinrige Ausbehaung des Begriffe vom binglichen Recht 
(in od: und fubjectiver Bedeutung) die Ariſtokratit unermeßlich geftärkt, die Ungleihheiten 
der Bermdgenövertheilung Befeftigt, den Anmaßtıngen der Gewalt einen fortdauernden Lohn 
verliehen, dad Eleinere Grundeigenthum durch umerſchwingliche Belaftung faft zum bloßen 
Schale gemacht (f. die Art. Abgaben und Abloſung) und die große Maffe ber Nation, näm- 
li den Bauernſtand, zu unheilbarer Dürftigkeit und Noth, ja zu perfönlicher Knechtfihaft ver- 
dammt. Sie hat felbft in bie ſtaatsrechtlichen Begriffe Verwirrung nnd Verderbniß gebracht, 
bie vernunftrechtlich Freie aatsbürgerliche Gefellfchaft in eine Summe von ſachenrechtlich befte- 
henden Grundherrſchaften, vie verſchiedenen Staatsgewalten ſowie die politiſchen Gerecht- 
ſame der Unterthanen in Grundrechte und das Staatshaupt in einen höchſten Obereigenthümer 
des Landes verwandelt. Sie hat in der neueſten Zeit noch Art. 14. der Deutſchen Bunbes⸗ 
arte geboren und den Völkern für die vom Zeitgeift geforderte Wienerherftellung ver rechtlichen 
Gleichheit, allernächſt für die Befreiung des Grundeigenthums einen ſchwindelnd hohen Preis 
in der den hiſtoriſch Bereihtigten dafür zu leiftenden Entſchädigung gefeßt. 

| IV. Die Aufgabe der Politik in Bezug auf die dinglichen Rechte kann nad allenem Feine 
andere fein als die Zurüdführung ber pofitiven Rechtsbeſtimmungen zu den Grundfäßen des 
Bernunftrechts überall da, wo nicht einleuchtende Gruͤnde des Iffentlichen,, d. b. des Gefammt⸗ 
vortheils, die Abweichung rechtfertigen. Vernunftrechtlich beſtehende Rechte, zu deren Ge⸗ 
währleiſtung der Staat ja ganz eigens errichtet iſt, dürfen freilich nicht angetaſtet oder auf⸗ 
gehoben werden durch das Staatsgeſetz. Nur ihre genauere Beſtimmung und den jeweils vor⸗ 
handenen Umſtänden gemäße Regulirung ſteht demſelben zu. Rein poſitive Rechte aber, welche 

Njedenfalls nur als Mittel zum Staatszweck zu betrachten find, unterſtehen fortwährend ber 
freien Verfügung der geſetzgebenden Gewalt, und e8 muß diefe fie abfchaffen, ſobald fie deren — 
fei e8 bereits urfprüngliche,, ſei es erft durch Veränderung ver Umſtände Herbeigeführte — Un— 
zweckmäßigkeit oder Gemeinſchäblichkeit erkennt. Auch kann fie, wenn fie ſolches Recht ausübt 
oder ſolche Obliegenheit erfüllt, deshalb niemanden, deſſen Interefle dadurch berührt wird, zu 
irgendeiner Entfhädigung verbinden. Wol auf vasjenige, was ich Fraft eines beflehenden 
Geſetzes bereitö erworben habe, beige ich ein unantafkbares Recht, niemals aber auf die Kort- 
dauer eined Geſetzes jelbft, und nur ganz beſondere Verhältniſſe oder außerordentliche Nechte- 
titel önnen für den Durch ein von ber Staatsgewalt innerhalb der Grenzen ihrer Vollmacht er- 
laflenes Geſetz fartifh Benadtheiligten einen Entſchädigungsanſpruch begründen. Wir be- 
ziehen und hier auf die hierüber bereits In den Art. Ablöſung aufgeftellten Principien, bei 
deren unbefangener Anwenbung auf den vorliegenden Gegenftann nicht Teicht ein Misverſtändniß 
entftehen wird. Ebenſo geht aus der fon oben (II.) angedeuteten Unterſcheidung zwiſchen 
wohlthätig und nadtbeilig wirkenden Realrechten des pofltiven Rechts hervor, welche derſelben 
wir beibehalten und welche wir abgeſchafft wünſchen; letzteres, je nad Befchaffenheit der 
Verhältniſſe oder je nad der Natur der verſchiedenen Rechte, entweder durch bloßes Verbot 
ihrer fernern Errichtung für die Zukunft, oder aber Durch vervrdnete ober wenigſtens begün⸗ 
fligte Tilgung auch der bereits beftehenden, und zwar dies etwa durch deren Verwandlung in 
blos perſoͤnliche (06 auch noch auf beftimmte Realitäten verfikerte) und einfeitig oder mechfel- 
feltig (nad einem gefeglich zu beſtimmenden Kapitalanfchlag) auffündbare Forderungen, oder 
auch durch einfache Ungültigfeitserflärung, d. h. unbedingte Aufhebung (mit oder ohne Ent- 
ſchädigung der bisher Berechtigten). 

Noch bleibt und die Frage zu beantiworten, ob es nicht ein zwiſchen dem perſoͤnlichen und 
dem dinglichen Recht in ver Mitte liegendes Necht, d. h. ein ſolches geben koͤnne, welches vie 
Eigenfihaften beider vereinige oder mit beinen wenigſtens einiges gemein babe? Ein foldes 
Recht müßte gedacht werben entweder als perfönlich-pingliches oder als dinglich⸗perſoͤnliches 
Recht. Stellen wir und unter dem erflern ein Recht auf eine Sache, gleich als märe fie eine 
Perſon, vor, fo findet ſich dieſe Vorflellung gewiffermaßen infofern im poſitiven Recht ver- 
wirfliht, als den fogenannten Meallaften, welche ſich als Rechte an der Sache darſtellen, doch 
nur buch die That ihres Beſitzers, alfo durch eine perfönliche Leiftung entſprochen werben kann. 
Diefe Borftellung wird vom Vernunftrecht verworfen. Anders dagegen verhält es ſich mit dem 
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dinglich⸗perſoͤnlichen Recht. Es laͤßt fi nämlich gar wohl denfen, daß mir auf eine beſtimmte 
Perſon ein Recht zuftehe, als wäre fle eine Sache, daß diefelbe nämlich als mit meiner Perfon 
wahrhaft verfnüpft erjcheine, und daß ich Diefem gemäß alle andern von ihr ausſchließen und 
eine Art von Beſitz über fie ausüben könne und dürfe. In foldem Verhältniß fteben namentlig 
Die Ehegatten untereinander, und von berfelben Natur ift das Recht der Altern über ihre un⸗ 
mündigen Kinder, ja zum Theil jelbft das Recht des Dienftheren über dad Hausgeſinde. Alle 
dieſe Arten des dinglich-perſoͤnlichen Nechts finden wir, und mit Recht, auch in den poſitiven 
Befegen anerkannt, näher beftimmt und gewährleiftet. Insbeſondere geſchieht dies in den⸗ 
jenigen Feſtſetzungen, welde die Dronung der Familien betreffen. Breilih iſt man da⸗ 
bei, zumal in alten Zeiten (und noch heutzutage im Orient), in Bezug auf die Dinglichkeit 
des Rechts auf Perjonen großentheild weiter gegangen, als das Vernunftrecht billigen kann ; 
wogegen aber die neuen Geſetzgebungen die Emancipation der Kinder von der älterlichen Ge⸗ 
malt mitunter früher und vollfländiger eintreten laffen, als dem natürlichen Berhältniß ent- 
ſprechend ift. & 

Bol. Zachariä, „Vierzig Bücher vom Staate“ (Buch 23, indbejondere erſte Unterabthei- 
fung, IV, 143 fg.); Ahrens, „Das Naturrecht u. ſ. w.“, überfegt von Wirk, ©. 236 fg. 
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fhieden von Diplomatif, der Kunft oder Wiflenfchaft, Diplome, d. 5. alte Urkunden, zu 
leſen, zu verflehen und zu beurtheilen, iſt der Inbegriff der in Bezug auf die Verhandlungen 
zwiſchen civilifirten Staaten geltenden rechtlichen und politifchen Grundfäge, Regeln und @e- 
bräuche und bezeichnet ſowol ihre praktiſche Ausübung als ihre theoretifche Darftellung. Da 
pie weitaus vorherrfchende Form der Verhandlungen zwifchen civilifirten Staaten die fchriftliche 
ift, fo häufen fih im Laufe der Zeit die Öffentlichen Acten und machen, infofern fie rechtsver⸗ 
verbindliche Beftfegungen, Berpflichtungen oder Anerfennungen enthalten, das urkundliche, 
d. h. das gefchriebene Necht der Stanten aus. Natürlich bilden dann die Ältern Urfunden zu⸗ 
gleich die Grundlage für die jpatern Verhandlungen, und e8 jegen dieſe die genaue Kenntniß 
der erjten nicht minder als die vertraute Bekanntichaft mit ven jeweils üblichen Formen, über: 
haupt mit den nöthigen Eigenfchaften wohlverfaßter Staatsurkunden voraus. Inſoweit alfo 
find Diplomatif und Diplonatie unter fidh verwandt, oder jene gewiflermaßen ein Beſtandtheil 
ober auch eine Vorbereitungswiſſenſchaft für dieſe. Die Diplomatik ift hiernach eine hiſtoriſche 
Hülfswiſſenſchaft, welche, obſchon noch außer ven Staatsurkunden auch die kirchlichen und felbft 
die wihtigern Privaturfunden ihrer Unterfuhung und Kritik unterwerfend, Doch ganz vor- 
zuglih der Politik und zumal der nach außen gerichteten Staatöpraris die weſentlichſten Dienfte 
leiftet. Die Diplomatie dagegen befchränkt ven Kreis ihrer Lehren, Sertigkeiten und Übungen 
auf die Erftrebung der Staatdzwede in der Wechſelwirkung mit andern Staaten, und zwar 
allermeift in frievlihem Verkehr. Allerdings ruht auch während der friegerifchen Berbältnifie 
die Diplomatie nicht ganz, wennfchon der Abbruch der diplomatiſchen Verhandlungen ven Au- 
fang erniter Zerwürfniffe zu bezeichnen pflegt. Allein ihre Hauptaufgabe hat fie in der Pflege 
des friedlichen Verkehrs, und da erfcheint gewiß unter allen Thätigkeitskreiſen ver Staatögewalt 
und unter allen der Staatöwiffenfhaft und Kunft angehörigen Gebieten keines ſchöner und ed⸗ 
ler als jened der Diplomatie. Wie in ver Wechſelwirkung ver Einzelnen, fo auch in jener der 
Staaten find Widerftreit ver Intereffen und aus Zweifelbaftigkeit des Rechts oder aus deſſen 
Verachtung entftehende feindliche Berührungen unvermeiblih, Kriege aber, in folder Lage 
das einzige Mittel der Seldfterhaltung, ſtets gefahrvoll und ſchreckenreich, auch leicht zum Un⸗ 
tergang anflatt zur Rettung führend. Es ift die Aufgabe ver Diplomatie, folhen Kriegen zu: 
sorzufommen, fon im. allgemeinen durch vertragsmäßige Feftfegung oder Anerkennung von 
Regeln oder Orundfägen für die Entſcheidung wann oder wo immer fi hervorthuender An⸗ 
fprüche ober widerſtreitender Forderungen; ſodann, in bereit3 vorhandenen Fällen beflimmten 
Streites, durch Geltendmahung jener Regeln auf ven Wegen der Selbfirechtfertigung,, ver 
Dermittelung, des ſchiedsrichterlichen Ausſpruchs oder enblich ver zu Gunſten des gerecht Strei- 
tenden zu fließenden Hülföverträge und Bündniſſe. Es iſt die Aufgabe der Diplomatie, bei 
ſchon entbrannten Kriegen dem Umfichgreifen ver Flamme möglihft Einhalt zu thun, die 
Kämpfenden zur Verföhnung, ben Sieger zur Mäßigung, den VBeflegten zu klugem Nachgeben 
aufzufordern, bie Frievendverhandlungen im geeigneten Momente einzuleiten, durch freund⸗ 
lie Rathſchläge zu fördern, zu einem für die allernächft Betheiligten möglichft befrienigenden 
und zugleich für Die Gefammtbeit unnadtheiligen Ergebniß zu lenken, etwa auch daſſelbe Durch 
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Gewäprleiftung für Die Dauer zu fihern und dann überhanpt jeder neuen Störung des Frie⸗ 
dend, jedem völferreihtöwibrigen Beginnen, jedem unheilſchwangern Greigniß mit vereinter 
Sorge vorbeugend oder heilend entgegenzuwirken. Doch auf diefe wiewol unermeglich wohl: 
thätige Sorge für Erhaltung, WWiederherftellung und Befefligung des Friedens und Rechts⸗ 
zuflandes befchränft der Wirkungsfreis der Diplomatie ſich nicht. Sie iſt namlich berufen nicht 
nur zur Berhütung des Unheild und zur Herflellung der in dem gefiherten Rechtszuſtande lie: 
genden Beringung alles Voͤlkerwohls und Voranſchreitens, jondern auch zur pofitiven Beför: 
derung des legtern. Auch hier wieder in der Wechſelwirkung der Staaten wie in jener der Ein⸗ 
zelnen; zur Erringung großer Erfolge iſt des Einzelnen iſolirte Kraft meift unvermögend, oder 
fie wird durch dad Entgegenftreben Anderer, nach demfelben Ziele Ningender unwirkſam ge: 
macht. Die Klugheit räth und findet in gegenjeitiger Verſtändigung und redlichem Überein⸗ 
fommen dad Mittel, widerſtreitende Intereflen fo viel möglich in gemeinihaftliche zu verwan- 
dein und dadurch, zu aller Vortheil, die fih früher feindfelig, mindeſtens eiferſuchtig Entgegen 
ftrebenden zu wechlelfeitiger Hülfeleiftung oder gemeinfawer Zwediverfolgung zu vereinen. In 
ver Wechſelwirkung ver Staaten nun iſt dies eind der Hauptgeſchäfte ver Diplomatie. Sie 
vermag ed‘, wenn fie Hug und reblich zu Werke gebt, die unmittelbar fich widerſtreitendſten In⸗ 
tereilen durch wechielfeitige Zugeſtändniſſe, Gewährungen, Nachgiebigfeiten in einem billigen 
Gleichmaß des Vortheild und Nachtheils aufzulöfen ; fie weiß die Gegenflände und Punkte auf: 
zufinden, wo die Zugeflänpnifle für Den Gewährenden möglichft unnachtheilig, für den Em⸗ 
pfangenden am meiften Eoftbar find, erringt vergeftalt gegenjeitig ald Preis für jede Bewilli- 
gung ober Zeiftung eine werthvollere Gegenbewilligung oder Gegenleiftung und erfchafft eine 
Gemeinſchaft ver Intereflen und ven Vortheil des gemeinfamen Strebend, wo früher nur Ent: 
gegenfegung und wechjeljeitige Hemmung war. So in Angelegenheiten des Handels, ver Schiff- 
fahrt, der Colonien u. ſ. w., wenn man gegenfeitig fich Breiheiten und Rechte gewahrt, Be⸗ 
günftigungen einräumt, Erleichterungsmittel des Verkehrs oder der Überjlebelung au. dgl. be: 
willigt; fo auch in jenen bed Rechts, ver Billigfeit, ver Gaſtfreundſchaft, wie bei wechjelfeitiger 
Aufhebung auf hiſtoriſchem Recht oder Unrecht beruhender ober fonft herkoͤmmlicher Härten, 
Bedrückungen, Ungaftlicgkeiten in Behandlung der Fremden; fo endlich auch, weil die idealen 
Staatözwede jih nicht auf den Kreis der materiellen oder der blos die Staatsangehörigen per⸗ 
fönlich betreffenden Interefien beihränfen, jondern auch die Höhern und allgemeinern ber Hu⸗ 
manität umfaflen, in den Angelegenheiten ver Menfcgheit im ganzen oder ganzer Erdtheile 
ober ferner Völker und Volksklaſſen. So kann die Diplomatie vermittelnd , fürfprechend,, nach 
Umſtänden ſelbſt mit Nachdruck fordernd einfchreiten zum Schug ganz offenbar veglegter Men 
ſchenrechte an ganzen Völkern oder an Vollsklaſſen, 3.2. zur Erwirfung wenigftend einiger 
Bewiflendfreigeit oder zur Abwendung graufamer Mishanplung von Confeſſionsgenoſſen im 
fremden Lande, auch zur Hemmung des barbarifchen Siegesmisbrauch über politifche Parteien 
oder über unterjochte Völker; fo kann fie, ohne eben zur Gewalt zu ſchreiten oder der Selbſt⸗ 
ftändigfeit anderer Staaten zu nahe zu treten, bei ſchicklichen Gelegenheiten für die Abſchaffung 
oder Milderung barbariſcher Sitten und Gewohnheiten thatig fein, etwa mitteld dafür als 
Preis dargebotener Vortheile, oder auf dem Wege ver Belehrung. Sie kann alfo überhaupt 
auf Boranführung und Verbreitung der Givilifation und Humanität nicht weniger als auf jene 
der materiellen Wohlfahrt ven wirffanften Einfluß ausüben. 

Denn auch zugegeben werden muß, daß mande Vortheile dieſen Intereſſen durch die Di: 
plomatie erworben worben find, jo flicht doc das Gefammtrefultat ihrer Leiftungen, wie es uns 
die Staatengefchichte bietet, von dem ſoeben geſchilderten Bilde möglicher Vortrefflichkeit bedeu⸗ 
tend ab. Der Grund davon liegt in der Natur dev Dinge und der fo weit ald das menſchliche 
Geſchlecht ſelbſt ausgebreiteten Macht ver Leidenſchaften und Verſuchung zum Gewaltmisbrauch. 
Wennſchon in Verkehr der Privaten dieſe Neigungen ſchlimme Früchte tragen, jo fommt bei den 
Diplomaten oder bei der Diplomatie noch ein Zufammenfluß ganz befonderer Umſtände oder 
Verhältniſſe Hinzu, welche die vorherrſchende Richtung zum Schlimmen wo nicht rechtfertigen, 
doch erflären. Vorerſt die inverantwortlichkeit ver Häupter over Nationen, zwiſchen welchen bie 
Berhandlungen flattfinnen, vor irgendeinem äußern Geriht. Im Privatverkehr hält die Scheu 
vor ſolchem Gericht und Die Autorität des poſitiven Gefeges vie ſelbſtſüchtigen Leinenfchaften 
noch in einigen Schranken; dort aber ift es blos das eigene durch Begierde leicht beſtechliche Ge: 
wiſſen, welchem man Rechenſchaft zu geben hat, und dann etwa noch die Öffentliche Meinung, 
die aber eine macchiavelliſtiſche Volitik theils verachtet oder unterbrüdt, theild durch Verheim⸗ 
lihung oder durch verfälfchte Darftellung zu täufchen hoffte. Auch fanden Ehrgeiz und Herrſch⸗ 
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ſucht eine flet8 bereite Beſchoͤnigung in dem Titel des angeblich allen andern Rückſichten voran: 
zuſetzenden öffentlichen Wohls, ober in jenem des Nationalruhms oder der Nationalmacht, 
deren thunlichſte Beförderung die Pflicht der Megierungen und deren Diener fei. Die Ieptern, 
weldje ohnehin nur höhern Befehlen (allgemeinen oder befondern Inftructionen) gehorchten 
ober zu gehordgen ſchienen, wälzten fchon infolge folder Stellung Die Berantwortlichfeit gegen 
die Welt von ſich ab, und gegenüber den Bebietern galt natärlid bie Verwechſelung von deren 
vber deren Häufer Blanz und Herrlichkeit mit dem Öffentlichen Wohl als Verbienfl. Nicht nur 
die Regierungen, fondern oft die Nationen felbft gehen allzu leicht in ſolche Verwechſelung ein, 
oder es beſtechen Rationaleitelkeit oder Nationalhaß ober andere gemeine Verblendung das 
Öffentliche Urtheil. Enbdlich ſchwächt Die Gewohnheit oder Die Betrachtung der fo häufig wieder⸗ 
fehrenden und auf fo vielen Blättern der Geſchichte verzeichneten Beifpiele von Uinlauterfeit der 
piplomatifchen Richtungen und Werke ven Eindruck der einzelnen Fälle, und e8 erfcheint der 
angebentete Charakter der Diplomatie faft als ihr hiſtoriſches Recht. 

Die Geſchichte der Diplomatie fängt erſt von bem Zeitpunkt ver zwiſchen ven cinilifirten 
Staaten Europas eingetretenen, aus ihnen allen gewiffermaßen ein Syſtem von Staaten bil- 
denden Verbindung an und iſt alſo nicht älter als ungefähr das 15. Jahrhundert der chriſtlichen 
Zeitrechnung. Indeſſen finden wir freilich, was Richtung oder Charakter der äußern Politik 
ober Mittel und Wege der in ber Wechſelwirkung mit andern Staaten zu erringenden Vortheile 
ober abzuwendenden Nachtheile betrifft, ſchon in der Alten Welt und ebenſo im Mittelalter 
manche Züge der Ähnlichkeit, manche übereinſtimmung in Geiſt und Wirken mit der Diplo⸗ 
matie ver neuern Zeit. So waren insbefondere vie Lenfer ver altgriehiichen Freiftaaten, ſodann 
die macedoniſchen Fürften Philipp und Alerander der Große, auch die karthagiſchen und ganz 
vorzüglich die romiſchen Staatshäupter praktifche Meifter in ver diplomatiſchen Kunſt. So zeich⸗ 
nen fich auch im Mittelaltermehrere Fürften, wie der Oftgothe Theodorich, wie Karl der Große, 
dann einige franzoͤſiſche und englifche Könige, in der langen Fehde zwiſchen dem Bapftthum 
und ben Thronen aber mehrere Kaifer, wie Briebrih H. und Ludwig der Baier, ganz be= 
ſonders aber bie Päpfte felbft durch Kunft, die legten zumal auch durch Argliſt wie durch 
Kühnheit ihrer politiſchen Verhandlungen aus; und die vielen italienifhen Staaten, voll Eifer⸗ 
fucht untereinander felbft und abwechſelnd von fremder Ühermacht bevrängt, ſahen durch ſolche 
Stellung fi für Erhaltung und Emporſchwingen an die Schlaubeit der Unterhanblungen mehr 
als an bie Waffengewalt angewieſen und wurben fo die Schule, dann auch, bei dem auf das 
Töne Land gerichteten'rivalifirenden Verlangen ver größern Nachbarn, einer ver vorzüglichften 
Gegenſtände der neuern biplomatifihen Kunſt. Diejelbe vervolllommnete ſodann und bildete 
zu beftimmterer Geflalt fi) aus durch Die fortfgreitende Theilnahme der verſchiedenen Staaten 
an dem allmahlich ſich entfaltenden Syſtem einer europäiſchen Bolitif. Welchen beförbernden 
Einflug auf ſolche Geftaltung die Erfindung der Buchoruderkunft, die Entdeckung ber Neuen 
Welt, die Reformation, die ſtehenden Heere und insbeſondere die fihon ums Ende des 15. Jahr⸗ 
Hunderts aufgefommenen, doc erſt feit Richelieu’8 Stantöverwaltung zur allgemeinern Übung 
gewordenen ſtehenden Geſandtſchaften gehabt haben, kann hier nicht weiter erörtert werben. 
(Bol. auch den Art. Befandte.) 

In dem Maße, als die Diplomatie die Kreife ihres Wirken auspehnte und die Gegenflände 
ihrer Sorgfalt zahlreicher, wichtiger, complicirter wurden, vergrößerten fi die Forderungen, 
die fie an ihre Diener zu machen hatte. In den einfachern Zuſtänden ber bürgerlichen Geſell⸗ 
haften und bei ihrem etwa auf die nächſten Nachbarn ober auf einzelne beſtimmte Anläffe be= 
ſchränkten Wechſelverkehr mochte eine glückliche Naturanlage, verbunden mit nur einiger Kennt 
niß der nächflliegenpen Verhältniffe, zum Diplomaten, d. 5. zum Unterhänpler oder auch zum 
Zeiter der auswärtigen BVerbältniffe befähigen. Nach ver heutigen Lage ver Dinge aber, über- 
Hanpt fon feit ver Entftehung eines alle oder auch nur die meiften europäifchen Staaten um= 
faffenden Syſtems gehört unermeßlich viel Dazu, um ein mwürbiger Diplomat, in der edeln 
Bedeutung des Worted, zu fein. Derfelbe muß zundrberft die gründlichſten und umfaſſendſten 
Hiftorifchen Kenntniffe befigen, insbeſondere neben det allgemeinen Geſchichte aller Zeitalter 
und Völker mit der europäifhen Staatengefchichte und mit jener des neuern alle civlliſtrten 
Staaten in der Neuen wie in der Alten Welt in ſich ſchließenden Staatenfyftems innigft vertrant 
fein, ſodann die Statiſtik, d. h. alle mit Politik in näherer oder entfernterer Verbindung ſtehen⸗ 
den Verhaͤltniſſe der verſchiedenen Länder kennen, namentlich alſo ihre Berfafiungen und Gefege, 
ihre Berwaltungsformen und Grunbfäge, ihre materiellen — natürlichen und induſtriellen — 
Hülfsmittel, ſowie die moralifchen Zuſtaͤnde, Vollszahl und Charakter, Bildung und Eitten, 
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Landesbeſchaffenheit, Wehrverfaflung, Staatsanſtalten aller Art u. ſ.w. Er muß folde.Kennt- 
niß in ganz befonderer Vollftänpigkeit vom eigenen Staate befigen, ſodann alle Vortheile und 
Nachtheile von defien Stellung im allgemeinen Syſtem und gegenüber jedem einzelnen andern _ 

Staate, alle daraus fließennen bleibenden oder vorübergehenden Interefien, Hüffsmittel und 
Gefahren, alle gegenfeitigen Mechte und Verpflichtungen, Anſpruche und Schuldigkeiten in kla⸗ 
ter Anfhauung vor Augen haben. In Bezug auf legteres muß er zumal mit dem Inhalt und 
der Geſchichte aller noch geltenden Staatöverträge und der zu ihrem VBerfländniß nöthigen Altern 
und neuern Unterhanblungen und Tractate vertraut (zu ſolchem Behuf alſo auch in der Diplo- 
zmatif bewanbert) fein, ſodann aber auch das allgemeine Völker: und Staatenrecht forgfältigft 
fih eigen gemacht haben und von den Grundſätzen der allgemeinen Rechtsphiloſophie, welche 
dann ihrerſeits noch weiter theoretifch- und praktiſch⸗ philoſophiſche Studien voransfegt, durch⸗ 

drungen fein. Mit Recht fordert man weiter von ihm außer den ganz unmittelbar feinem Be: 
rufe dienenden Willenfchaften auch alle diejenigen, melde biefen verwandt ober hülfreich find, 
als entiveder die nüglihen oder nothwendigen Borkenntniffe zu denfelben enthaltend oder bie 
benachbarten Gebiete beleuchtend, oder überhaupt zur höhern geiftigen und moralifchen Bil⸗ 
dung gehoͤrend. So insbeſondere die geſammten politiſchen oder Staatswiſſenſchaften im weite⸗ 
ſten Sinne dieſes Wortes, ſo die allgemeinen philoſophiſchen, auch naturwiſſenſchaftlichen und 
mathematiſchen Disciplinen, wenigſtens nach ihren Grundlehren, und dann, theils als Be⸗ 
dingung, theils als Ausſchmückung der gediegenen Wiſſenſchaftlichkeit, die Bekanntſchaft mit 
der claſſiſchen Literatur, folglich auch philologiſche und äſthetiſche Studien, insbeſondere bie 
zur ſchriftlichen und mündlichen Beredſamkeit führenden, ſodann Kenntniß der neuem Spra⸗ 
hen und durch Ubung geſtärkte ſtiliſtiſche Fertigkeit und Kraft. Außer all dieſem aber find ben 

. Diplomaten noch manche Gaben nothwendig, welche nit durch Stublum erwerblich, fondern 
mehr nur die Frucht glüdlicher Naturanlagen oder in Gigenfchaften des Charakters beſtehend 
find. So die Menfchenfennmiß, das richtige und fehnelle Urtheil, die Selbſtbeherrſchung und 
fortwährende Gelfteögegenwart, Charakterfeſtigkeit ohne Starrfinn, Ausdauer in Mühen und 
Arbeiten, Borficht, Verſchwiegenheit, doch ohne Falſchheit und Hinterlift, überhaupt Achtung 
und Vertrauen einflößende Redlichkeit, dazun Gewandtheit im Umgang, liebenswürdige und 
feine Sitte und vor allem ein dem Guten und Gerechten und Humanen aufrichtig und liebend 
zugewandtes Gemüth. | 

Schon der ehrliche 3. 3. Mofer macht in feinem „Geſandtſchaftarecht“ darauf aufmerkfam, 
dag man von einem Diplomaten gar Feine befondern @igenfchaften zu verlangen pflege, und 
auch bie heutige Praxis, wenn auch in einigen größern Staaten ein ſyſtematiſches Vorſtudium 
und eingehende Prüfungen für ven viplomatiſchen Dienft verlangt werden, ſteht entſchieden 
noch weit näher dem von Mofer angebeuteten Standpunkt, ald den weitgehenden ſoeben ent⸗ 
swidelten Forderungen. Nicht felten, wofern nur hochadellche Geburt und vornehme Verbin⸗ 
dungen ben Gandibaten ehpfehlen, wird nicht mehr von ihm verlangt als ein oberflädhliches 
Studium einiger der genannten Hauptfaͤcher und eine durch Routine zu erwerbende Kenntniß 
bes Formenwerks der Sefihäfte, namentlich der herkommlichen Courtoiſie für die verſchlede⸗ 
nen Ausfertigungen ober Staatsfchriften, und dann insbeſondere des geſandtſchaftlichen Gere: 
moniels, und daß im Übrigen die Cigenſchaften des Hofmannes mitunter geſuchter als jene 
des Staatömannes, Berfchlagenheit, Verſtellungskunſt, Talent der Intrigue dem redlichen und 
offenen Eharakter vorgezogen, die auf Verwirklihung vernunftrechtlicher ober gar kosmopoli⸗ 
tifcher Ideen gehenden Richtungen aber als Beweife ver völligen Untüchtigkeit zur biplomati- 
ſchen Laufbahn geltend find. 

Freilich die Diplomaten, die an höchſter Stufe, zumal in großen Staaten, fliehen, reiz- 
hen mit nur mittelmäßigen Gaben nicht aus, und wo vollends, wie in England, auch bie 

Diplomatie der Öffentlichen Interpellation von felten der Nationalrepräfentanten auögefegt 

ift, da fönnen nur audgezeichnete Männer fi an der Spige der auswärtigen Angelegenheiten 
wie an jener der einheimifchen behaupten. Auch hat die Geſchichte die Namen vieler derſelben, 

die den firengften Anforberungen wirklich genügten,, in das Buch des Ruhms eingetragen, und 
mehrere unter Ihnen ſind, welchen nit nur Bewunderung um ihver hohen Talente willen, 
fondern auch die Segnungen der Nationen wegen ihres edeln Wirkens zu Theil wurben. 

Den Beittebungen folder mit hellem Blide das Ganze überjhauenden und von hohen 
Ideen durchdrungenen Männer, ja großentheils ſchon der blos gemeinen, das eigene Barticu= 
larintereſſe gegen jenes der Fremden ſchirmenden Klugheit, oder der durch die bloße Entgegen⸗ 
ſetung egolftifher Tendenzen gluͤcklich bewirkten Neutralifirung berfelben bat allerdings die 
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Welt manches wohlthätige Ergebniß zu verdanken. Nicht ſelten hat die Diplomatie drohende 
Kriegsgewitter beſchworen, den ſchon ausgebrochenen Einhalt gethan, ehrgeizige Unterneh⸗ 
mungen vereitelt und die Menſchheit lange Zeit hindurch vor dem Unheil einer Weltherrſchaft 
bewahrt. Sie hat dies zumal gethan gegen das Haus Habsburg unter Kaiſer Karl V. und 
Philipp IL. und gegen Frankreich unter Ludwig XIV., dann gegen beide zugleich in den Ver⸗ 
bandlungen über vie fpanifche Erbfolge und über die Beendigung des daraus entbrannten 
Kriegd. Sie hat durch Jahrhunderte lange Feſthaltung der Idee des Gleichgewichts und deren 
freilich hoͤchſt mühfame und nur unvollfländige Verwirklichung wenigftend einigen öffentlichen 
Rechtszuſtand fartijch bewahrt und mitunter auch der Heiligkeit des Rechts felbft einige Freilich 
allzu oft nur verfiellte Quldigung in Proteftationen, Manifeften, Debuctionen oder wie fonft 
benannten Berufungen an das Urtheil der Welt dargebracht. Sie kat ferner manche ewige 
Rechtswahrheit durch fürmliched Anerfenntnig dem Fünftigen Streite entrückt, manche rechts⸗ 
verlegende Gewohnheit oder barbariſche Sitte vertragsmäßig aufgehoben. Sie hat, wie zu⸗ 
mal im Weftfälifchen Frieden, dem Religionshaß Schranken geſetzt, bedrückten Kirchen in 
mehr als einem Lande einen geſicherten Rechtsboden oder mindefiend Duldung errungen und zur 
allgemeinern Anerkennung des Gewiſſensfreiheit forbernden Princips ven Eoftbaren Grund 
gelegt. Sie hat die Strenge der Handelsbeſchränkungen durch gegenjeitige Conceflionen ge: 
mildert, die Freiheit der Meere und Ströme gegen Anmapung und Engherzigfeit mit wenig- 
fiens theilmeifem Erfolg in Schuß genommen und den gen Himmel ſchreienden Sflavenhandel 
mit langft verdienter Achtung belegt. 

Wir haben vie Verdienſte der Diplomatie gebührend anerkannt; es fordert nun aud bie 
Kehrfeite ihr Recht. Wir laffen jegt ihre Gegner veveng des eigenen Urtheils ung enthalten. 
Die Diplomatie — alfo fagen diefelben — Hat für einen Krieg, welden fie hinderte, vielleicht 
zehn andere erzeugt oder verlängert und auch manchen ohne fie auf zwei Länder beichränft ge=_ 
bliebenen Krieg über zehn andere auögebreitet. Sie hat die an fich ſelbſt vortreffliche Idee des 
Gleichgewichts durch verkehrte Anwendung verunftaltet, ja faft in Verruf gebradt; fie hat fie 
durch politifche Künfteleien, im Widerſpruch mit natürlichen Verhältniſſen und Rechten, zu ver- 
wirklichen geſucht, ja fie hat fie nicht felten zum Vorwand felbfleigener ehrgeiziger Unterneh⸗ 
mungen miöbraudht oder zum Beihönigungdgrund eiferfüchtigen oder engherzigen Hinderns 
von ſolchen, welche zum größten Vortheil der Givilifation und Humanität hätten ausſchlagen 
mögen. Und mit aller Mühe und Sorgfalt und mit unendlichen Opfern bat fie gleichwol die 
Verwirklichung jenes Gleichgewichts nur hoöchſt unnollfländig zu erringen vermocht, ja fie hat 
in der neueften Zeit deſſen völligen Untergang, d. b. deilen Verdrängung durch daB Factum 
der Präpotenz oder Weltherrihaft, zuerft eines Einzigen und fodann, nach deſſen Sturz, 
einer Verbindung von vier oder fünf Großmächtigen, nit zu verhindern gemußt, vielmehr durch 
eigene Sünden verſchuldet, ja felbft gefliſſentlich hervorgebracht. Sie hat zwar mitunter Aus⸗ 
ſöhnung geftiftet, jedoch weit häufiger böfen Samen der Zwietracht geftreut; ſie hat ſelbſt in 
die Friedensſchlüſſe Die Keine fünftigen Haders gelegt und Verſtellung, Doppelzüngigkeit, 
Treubruch für ganz erlaubte Mittel zur Erſtrebung ihrer Zwecke geachtet. Sie hat die Intereffen 

der Häufer mit jenen der Völker verwechſelt, die legtern wie eine Waare nah Zahl und Steuer: 
fähigfeit gewerthet und gemeinen Tauſch- oder Kaufhandel mit ihnen getrieben. Sie hat will: 
Eürlich die unnatürlichften Verbindungen. gefhaffen und die natürlichften zerriſſen. Sie hat die 
Augen verfchlofien vor den dringendſten Bedürfniſſen und heißeſten Wünfchen ver Nationen und 
in Heirathöcontracten dad Verſoͤhnungsmittel zwijchen entgegenftebenven Principien erblict. 

Zwiſchen fo widerſtreitenden Anfichten ift freilich ein Vergleich nicht möglich. Auch entfchei- 
deu ju wollen zwifchen venfelben wäre ein gleich unnüger wie vergeblicher Verſuch. Jeder Den- 
kende hat mol bei Betrachtung des neuern Weltlaufs jeinen Standpunkt zur Beurtheilung längft 
genommen, und wen bie Begebenheiten noch Feine fefte Anjicht gewährten, dem werben auch 
Worte fie nicht geben. 

So viel inzwifchen ift Helleuchtenn wie ber Tag und aud unbeftritten: von dem Wiener 
Congreß an bis vor der großen Bewegung, welche ver Februarrevolution folgte, war die Diplo⸗ 
matie eine Macht geworben, welche gewaltiger erſchien als (mit Ausnahme blos derjenigen, weldhe 
einft das Hildebrand'ſche Weltreich beherrſchte) irgendeine, die jemald unfer Erdtheil ſah; ge: 
waltiger als die ſtehenden Heere, wiewol freilich auf deren Stärfe allerlegt fi ſtützend; ge- 
waltiger als bie Öffentliche Meinung, als irgendein Nationalwille oder Nationalwunſch, welcher 
der gefammten Diplomatie gegenüber machtlos war. Die Diplomatie, früher auf dad Gebiet 
der eigentlich auswärtigen Angelegendeiten, zumal auf die Negulirung der wechſelſeitigen oder 
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allfeitigen Machtverhältniſſe beſchränkt, Hatte auch die einheimiſchen Dinge jenes einzelnen 
Staateb vor ihren Richterſtuhl gezogen, d. h. nicht Bloß einen aufmerkjamen Blick penfelben zu- 
gewendet, ſondern fi dad Hecht der mit Autorität zu geſchehenden Cinmiſchung, wenigſtens 
der, mo fie gemeinschaftlich geſchieht, ohne Gefahr nicht wohl abzulehnenden Verwendung, 
Rathertbeilung ober wie ſonſt benannten, mehr oder minder entſchiedenen Einſprache oder For⸗ 
derung herausgenommen. Nicht nur Verfaſſungseinführungen oder Abänderungen überhaupt, 
fondern auch einzelne Berfaflungsartifel, ja aud gemeine Gefege (wie zumal jene über Preß⸗ 
ſachen und über politifche Vergehen ‘oder Beſtrebungen u. |. w.), ja felbft bloße Acte der Admi⸗ 
niftration (wie die Ernennung oder Entlaſſung von Miniftern, die Beſtrafung over Amneſti⸗ 
zung politifcher Verbrecher, bie Gewährung ober Verweigerung bed Aſyls, ja Die Ernennung 
over Entlaffung von Lehrern, Municipalobrigfeiten u. |. w.) wurden in ven Bereich des diplo⸗ 
matifhen: Einwirkend ober Mitwirkend gezogen, d. b. der Controle der Diplomatie oder des 
piplomatifhhen Corps unterworfen. 

Diefed viplomatifhe Corp, d. h. die Summe der an je einem Hof acereditirten Ge: 
fandten ober wie fonft benannten viplomatifchen Agenten, iſt das vorzüglichſte Organ ber oben be- 
ſchriebenen Macht. In Gemaßheit der feinen Mitgliedern theils gleich bei ihrer Anftellung ertheil- 
ten, theild von Zeit zu Zeit zukommenden allgemeinen ober beſondern Inſtructionen überwachen 
diefelben alle Schritte, alles Thun und Laflen per Regierungen, bei welchen fie beglaubigt find, 
treten jedem Beginnen, jedem auch nur muthmaßlichen Vorhaben, welches nen gemeinfchaftlich 
angenommenen Principien oder Richtungen zumiberlaufend fiheint, fofort mit Borftellungen, 
Rathſchlägen, auch entſchiedenen Ginfprachen entgegen, geben je nach Umſtänden auch unter fi 
felbft zu Rathe, oder holen genauere Imftructionen von ihren befondern Höfen ein und verein- 
baren fih, wenn ihre Anſichten übereinflinnmen, zu gemeinfanen und daher defto imponiren⸗ 
dern Schritten. Kein Zweifel, daß auf ſolche Weife manches libel verhindert, manch drohendem 
Unheil gefteuert wird. (Als edles Beispiel möge die am 30. April 1824 auf Hude de Neufpilles', 
des franzujifchen Botfchafters, Beranlaflung gegen Dom Miguel’8 Rebellion wider feinen koͤnig⸗ 
lihen Bater von dem biplomatifchen Corps erlaffene Broteflation, in deren Folge ver hochver⸗ 
rätherifche Verſuch unternrudt ward, dienen.) Auch mag nad Umſtänden dad an irgenveinem 
Hofe bereits befindliche piplomatifhe Corps oder ein Theil deſſelben fih zur Schlichtung befon- - 
derer oder allgemeiner Angelegenheiten zu einer Art von Congreß bilden, wodurch dann vie 
mehr Aufjehen erregende und außerorbentliche Einleitung erfordernde Beranftaltung eineß ei: 
gend zu veriammelnden Gongrefled vermieden und manche fonft nur mühevoll zu befiegenve 
Schwierigfeit leicht aus dem Wege geräumt wird. (S. Eongrefie.) Von andern Vortheilen, 
welche das jeden bebeutenden Hof fortwährend umgebende viplomatiihe Corps im allgemeinen 
und im befondern für das Geſammtintereſſe Europas wie für jened der einzelnen Staaten 
zu erringen ober zu firmen geeignet ift, handelt ber Art, Gefandte. So hoch man jedoch 
ſolche Vortheile anſchlagen mag, fo viel bleibt unbeftreisbar, daß fie. zu theuer erfauft wären, 
wenn fie bezahlt werden müßten mit dem Opfer der Selbfländigfeit der einzelnen, zumal ber 
minder mächtigen Staaten; wenn an die Stelle des Syſtems einer nach dem Princip des glei⸗ 
chen Rechts georoneten Coexiſtenz ober freien Wechſelwirkung der Staaten jenes der entſchie⸗ 
denen Präponderanz, d. h. Herrſchaft einiger weniger, träte; wenn in den Berathungen der 
Diplomatie, welche als Geſammtmacht oder Geſammtautorität über die Angelegenheiten des 
Welttheils und das Schickſal der einzelnen Staaten mit Vollgewalt zu entſcheiden befugt ſein 
will, nicht alle Staaten mit gleichmäßig. oder wenigſtens verhältnißmäßig zählender Stimme 
aufzutreten berechtigt, fondern dazu ausfchließend nur die großmächtigen berufen fein follten; 
wenn dergeftalt die Gefahr oder auch nur die entfernte Möglichkeit herbeigeführt würbe, daß 
durch den Willen einiger weniger, vielleicht den unlautern Rathſchlägen einer ſelbſtſüchtigen 
Kafte zugänglichen Häupter jeder beliebig aufgeftellte Grundſat des öffentlichen Rechts oder 
der Bolitif, im Widerſpruch mit den Wünſchen und Intereflen der Nationen ſowie mit. ber 
aufgeflärten Iffentlihen Meinung des Welttheils, als für ganz Europa verbindliches Geſetz, ja 
als unverbrüdlicher Glaubensartifel verfünvet und dadurch allen freien Fortſchritten durch 
Machtgebot Einhalt gethan, das vernünftige Recht alfo durch reined Dictat erfegt würde. 

Selbft nachdem das legte Jahrzehnd die europäifche Welt in jo wunderbarer Weiſe umge: 
ftaltet und das blinde Feſthalten an ven alten Ordnungen, für welche die Diplomatie fo viel ge⸗ 
than, fi auch den Widerſtrebendſten als unmöglich erwieſen hat, läßt ſich wie Möglichkeit einer 
Reconſtruirung des europälfchen Areopags der Großmächte nicht verfennen. Auf jeden Fall, 
mögen wir die Kräfte ber hergebrachten diplomatiſchen Kunft. zum Schlimmen aud jegt gerin= 
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ger anſchlagen dürfen, als es auf dem Gipfelpunkt öſterreichiſch- ruſſtſcher Verbrüderung ge⸗ 
ſchah, wird zugegeben werden müſſen, daß bie neuere Diplomatie Feine großen Beweiſe von 
Kraft und Geſchicklichkeit für das Gute gegeben hat. Die danifch- veutſche Angelegenheit, wer 
orientalifche Krieg und zulegt Italien zeigen keine Triumphe hoher ſtaatsmaͤnniſcher Begabung 
und biplomatifcher Meifterihaft auf. 

Jenen Gefahren zu entweichen und den Gharakter der Diplomatie von jerten Flecken und 
Gebrechen zu befreien, welche alle Welt an ihr erkennt und feit Jahrhunderten vielſtimmig be= 
klagt, dürften jedoch die Mittel nicht ſonderlich ſchwer aufzufinden und nicht unmoͤglich in An⸗ 
wendung zu ſetzen fein. Das erſte und wirkſamſte würde beſtehen in der ven Völkern ſelbſt ober 

ven Volksvertretungen zu gewährenden Theilnahme an den Richtungen und Entſcheidungen ber 
äußern Politik. Es iſt eine namenloſe Inconſequenz, die für jedes noch fo geringfügige Geſetz, 
für jeden auszufchreibennen Kreuzer Steuer, für den Verkauf des kleinſten Domänenſtücks bie 
Einwilligung ver Bolsrepräfentation für nöthig erflärt und dagegen Kriegsbeſchluß und Srie- 

- penäbeningungen, Allianzen und felbft Errichtung von bleibenden Staatenbünden, auch Auf: 
ftellung von polttifhen Principien, melde in ihrem Schoß das Geſetz für Richtung und Charak⸗ 
ter des gefammten Staatslebens enthalten mögen, überhaupt Acte, vie für Wohl ober Wehe 
noch der kommenden Geſchlechter entſcheidend fein Eönnen, dem autokratiſchen Willen ber Re⸗ 
gierung ausfhließend unterwirft. Iſt e8 doc in auswärtigen Angelegenheiten nicht minder 
als in einheimischen Die Sache der Voͤlker, die da verhandelt wird; wie kann man fie dort von 
der Mitberathung und Mitentſcheidung ausſchließen, wenn man fie für befugt und fähig zur 
Theilnahme an diefen achtet? Solange ſolches geſchieht, folange fie dazu verurtheilt ind, in 
6108 leidender Stellung und ſchweigender Unterrwürfigkett über ſich ergehen zu laffen, mas immer 
die Regierungen in willtürlicder Verabredung unter ſich feftzufegen belieben, fo lange iſt e8 lä⸗ 
cherlich, von angebrochener over anerfannter Mündigkeit diefer Völker oder von einem ihrem 
Zuftande verliehenen wahren Rechtsboden zu fprechen. 

Greili bietet die Feſtſetzung des Umfangs folder geforderten Teilnahme fowie Ihrer 
Formen einige Schwierigkeiten var, für deren Löſung jedoch die Gonftitutionspolitif Die 
maßgebenden Grundſätze aufftellt und au in mehreren Staaten mehr ober minder be= 
friedigend bereitd praftiih verwirklicht Hat. Es kann dabei übrigens, je nad Verſchieden⸗ 
heit der Gegenflände und Berhältnifie, bier eine directe Theilnahme nöthig fein und dort 
eine indireete genügen, und es kann dieſelbe entweder durch fchon vorläufig auszuſprechende 
Billigung oder Berwerfung ober durch erſt nachträglich zu ertheilende ober zu verſagende Ge⸗ 
nehmigung ſtattfinden. Jedenfalls aber ſollen die Miniſter für alle Acte der äußern Polltik 
nicht minder als für jene der innern verantwortlich ſein, ſolche Verantwortlichkeit jedoch nicht blos 
(wie leider faſt uͤberall) als todter Buchſtabe in der Conſtitutionsurkunde ſtehen, ſondern ver⸗ 
mittelſt entſprechender geſetzlicher Beſtimmungen und zuverläfftger Gerichte in lebendiger Wahr⸗ 
heit vorhauden fein. Auch ſetzen wir natürlich ſowol bei dieſer Verantwortlichkeit als über⸗ 
Haupt bei jeder Theilnahme ver Volksrepräſentation an den Acten der Diplomatie eine echte 
Bertretung des Volkes durch eine nad einem guten Wahlgeſetz und frei gewählte Kammer vor- 
aus. Ohne dies ift alles bloße Täuſchung, ja Verhoͤhnung des Volkes. 

Die Gefahr einer unvolksthümlichen Richtung der Diplomatie würde übrigens ſchon mefent- 
lich verringert fein, wenn Die bedeutendern Stellen im viplomatifchen Corps, überhaupt im De: 
partement der auswärtigen Angelegenheiten nidyt ausfchließend oder beinahe ausſchließend an 
adeliche Bewerber verliehen würden. Freilich folange man den Glanz der Höfe dadurch zu be: 
fleden meint, wenn andere als adeliche Perfonen den Hofftaat bildeten, und folange die Geſand⸗ 
ten ganz eigens an den Höfen beglaubigt find und auch blos im Namen ber Höfe auftreten, ift 
jene Bevorzugung oder ausſchließende Berufung des Adels zu den betreffenden Stellen eine ganz 
natürliche Maxime oder Übung. Auch ſchuͤtzt man wol zu ihrer Rechtfertigung noch den öfonos 
milden Grund vor, daß die Sprößlinge großer, in der Regel alfo auch fehr reicher Häufer 
befier geeignet und mehr geneigt find, vie Würde bed Gefandten auch durch Außerlicge, aus eige- 
nen Mitteln zu beftreitende Pracht zu behaupten (ein übrigens unhaltbarer Grund, da es auch 
reiche bürgerliche Häuſer gibt und ohnehin die gewoͤhnlich fehr großen Gehalte der Gefandten 
die Mittel der nothwendigen Repräfentation darbieten). Doch wird durch alles dies die Gefaͤhr⸗ 
lichkeit der Maxime nicht aufgehoben. Sie erprobte ſich vielmehr {don | in frühern Zeiten ale 
vielfach nachtheilig, allernächft fhon darum, weil, wenn hohe Geburt eine gewichtigere Empfeh- 
lung zu Stellen als Talent und Wiffenſchaft und ũberhaupt der Kreis der Auswahl eng gezo⸗ 
gen iſt, leicht auch Die Mittelmaͤßigkeit zu jenen Poſten gelangt, welchen wuͤrdig und zum From⸗ 
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‚men des Geſammtwohls auszufüllen nur ausgezeichnete perfünliche Tüchtigkeit vernag. Es 
kommt aber dazu, was in frühern, politiſch finfleen Zeiten der Fall nit war, daß Heutzutage 
die Welt, d. h. alle civiliſirten Nationen, fi in die zwei entgegengejeßten Richtungen, Die de⸗ 
mokratiſche und vie ariflofratifche, fpalten, je daß der Kampf zwiſchen den Prinripien dieſer 
beiden Richtungen oder Intereflen den Hauptcharakter unſers ganzen Öffentlichen Lebens bildet. 
Bei viefem Streite Hebt auf einer Seite per Geburtsadel, um deſſen hiſtoriſches Vorrecht es eben 
fih handelt, ald Vertheidiger feines beſondern Interefied, und auf ber ankern Seite bie emi- 
nente Mehrheit oder vielmehr die Geſammtmaſſe der Nation, als Vertheidigerin des genieinen, 
d. 5. alfo des Geſammtrechts. Das vernünftig aufgefaßte monarchiſche Princip wird nicht bes 
rührt Durch jenen Streit, wenigſtens folange die Throne neutral bleiben. Wenn nun aber 
diejenigen , weldhe die Organe ber Verhandlungen zwiſchen Regierungen und Regierungen find 
und welche Das Ohr der Monarchen, deren Wille allein in folgen Verhandlungen enticheinet, 
umlagern, alle jener Bartei der Bevorrechtung, namentlich der Klafie des Geburtsadels, mit- 
hin den entſchiedenen Gegnern des nach Rechtögleichheit ſtrebenden Vollksbewußtſeins angehd= 
ten, wenn nicht eine zur Wortführung für das Volk oder den Bürgerfland natürlich berufene 
Stimme in den diplomatifchen Rathspverſammlungen und Hofcirkeln ertönt: was kann bie Folge 
ſolchen Berhältniffes fein? . 

Was aber der Stimmberechtigung der Bellsrepräfentation in Saden der auswärtigen Bo: 
Titif, was der Berantwortlichleit der Minifter für biplowatifche Arte, was ver Anflellung aud) 
bürgerlicher (d. h. Hürgerli oder vollsthümlich gefinnter) Männer im viplomatifchen Dienft 
erft die volle und erwünſchte Wirkfamleit verleihen kann umb ohne welches alle andern Mittel 
unzuverläfiig oder bloße Täuſchung find, das if bie Offentlichkeit; ja es würde dieſe allein, 
infofern fie gefihert beſtehen Fönnte ohne das Übrige, zur Verhütung oder Heilung der In 
Frage ſtehenden übel genügen. Nur dad Gute und Gerechte darf ungefheut au ben Tag tre⸗ 
ten; ber Schleier der Heimlichleit dagegen verleiht jedem unlautern Streben, jevem unreblichen 
Mittel ven ermunternnften Schirm. Die Völker haben dad Recht, zu willen, was, wie und wo 
über ihre koſtbarſten Intereſſen verhannelt wird; und follte auch, nach Umfländen, in Augen 
blick der Verhandlung felhft die Geheimhaltung nöthig ober räthlich fein, fo darf wenigſtens 
nad Beendigung des Geſchäfts die Kenntnißnahme von allem, wad geſchah, der Nation und 
der Welt nicht vorenthalten werden. Die Diplomatie ewihalte fich aller Berhandlungen, bie fe 
nicht zu veröffentlichen wagen darf, und fie thue nichts anderes, als worüber fie ungeichent dem 
Urtheil der Mitwelt und Nachwelt ſich unterwerfen faun ! 

Welches follen aber die Brincipien fein, wonach allernächſt die Diplomaten, ſodaun bie 
diefelben überwmachenden Volksvertreter oder aud Die aus der Mitte der Nation frei fi zur 

Beurtheilung erhebenden Stimmen ihre Richtung auf, dem Felde der auswärtigen Politik zu 
nehmen haben? Zum oberflen und allgemeinen Brincip iR fein anderes geeignet ald nad des 
Net. Daſſelbe nämli if zuvorderſt das beſchränkende für die beſondere Vortheilserſtrebung 
jedes einzelnen Staates, weil nur innerhalb bed von der Rechtslinie unızogenen Kreiſes eine 
ſolche Erſtrebung flatifinden darf. Sodenn aber iſt es auch dad einzige, deſſen poſitive Ver⸗ 
wirklichung, mittels Gründung und Erhaltung eines thunlichſt geſicherten Rechtszuſtandes, 
für alle Staaten als gemeinſchaftlich zu verfolgendes Ziel aufgeſtellt werden kann. Welche an⸗ 
dere Vrincipien oder Zielpunkte aufzuſtellen die Diplomatie fich verſucht fühlen und wie ein⸗ 
dringlich fie dieſelben als politiſch vortheilhaft zur Annahme empfehlen moͤchte, immerdar 
müſſen ſie nach ihrer Beziehung zu jenem oberſten gewürdigt werben. Sie find nämlich untadel⸗ 
baft, infofern fie dem letztern keinen Eintrag thun, namentlich infofern fie mit der gleichen Frei⸗ 
heit und Selbflänpigfeit alter Staaten vereinbarlih, zumal alfo keinem wider feinen Willen 
aufgenrungen find; fie find lobenswerth, wenn und inſofern fie ald nähere ober entferntere 
Mittel zu jener oberften ZIweckerreichung dienen; fie ſind aber verwerflich, wenn fie, obſchon 
6108 einfeitige oder particuläre Zwecke verfolgend , gleichwol zu Geſetzen Tür alle wollen erhoben 
werben; fie find ed and alſddann, menn fie, die vernünftige Orduung umkehrend, pie Tendenz 
haben, ein bloßes Mittel zum ſelbſtändigen Zweck ober gar zum oberſten Zwed zu machen und 
dergeftalt den wahren Zweck jenem alsdann misbrauchten Mittel aufzuopfern. So if das Prin⸗ 
eip des Gleichgewichts ein gute! und lobendwerthes, von keinem Bernunft und Rechtlichkeit ach⸗ 
tenden Staat zu verwerfendes, doch freilich nun durch Mittel, welche nicht ſelbſt dem Recht ent- 

gegenſtehen, zu verwirklichendes Princip; jenes der Präponderang aber, ſei ed von einem 
oder von mehreren Stanten, weil den Öffentligen Rehtözuftend von bem guten Willen ber 
präponderirenden Märkte abhängig machend, ja als fchon nach feinem Begriff kaum vereinbar⸗ 
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lich mit jenem der Freiheit und gleichen Selbſtändigkeit aller, jebenfalld ein hoͤchſt gefährliches, 
ja, wofern mit Gewalt nucchgeführt, felbft ein ungerechtes, mithin ein verwerfliches. Das Prin- 
cip der in Europa oder überhaupt in der civilifirten Welt zu erhaltenden Nude und Ordnung 
ift dem idealen Ziele nach ein ſchoͤnes und edles, doch aud der Misbeutung empfängliches 
und jedenfall in Bezug auf die Mittel feiner Verwirklichung durch das Rechtsgeſetz beſchränktes. 
Reit, Freiheit und felbftändiges Leben find Höhere Güter ald Ruhe und Ordnung, welche let⸗ 
tere ja auch im Kerker und im Grabe flattfinden; und allzu leicht erfcheint dem Argmöhnifchen 
und Furdtfamen als gefährliche Unoronung, was blos naturgemäße Kraftentwidelung oder 
nach dem Beflern gerichtete Bewegung iſt. Das monarchiſche Princip endlich, fo trefflich es für 

die einheimiſche Politik beftimmter Staaten — wir wollen zugeben ober annehmen für die Mehr: 
heit der europäifihen Staaten — fein mag, eignet fi; doch keineswegs für ein mit Autorität 
über einen ganzen Welttheil zu verfünbenves, alfo auch ven Völkern, melden e8 nicht gefällt, 
aufzubringenves ober durch die Macht der Diplomatie zur bleibenden Alleinherrſchaft zu brin⸗ 
gendes. Jedenfalls kann es im allgemeinen nicht an und für ſich, ſondern nur als Mittel zu 
dem hoͤhern Zweck, oͤffentlichem Rechtszuſtand und allgemeiner Wohlfahrt, und etwa im beſon⸗ 
dern als hiſtoriſches Recht geltend gemacht, nicht aber auch auf Unkoſten jenes Rechtszuſtandes 
und ſelbſt alldort, wo es nicht hiſtoriſches, überhaupt anerkannt gültiges Recht iſt, behauptet, 
auch niemals als Titel der Hemmung alles politiſchen Fortſchreitens gebraucht werden. Außer: 
dem iſt e8 auch unbeftimmt und jeder beliebigen Deutung empfänglich und endlich, ſobald die 
Diplomatie oder die Äußere Politik daſſelbe aufflellt, in nothmendigem Widerſtreit mit dem 
ein gleiches Net anſprechenden, mithin, wenn ihm die Eoeriftenz verfagt wirb, gleichfalls 
zum Streben nad Alleinherrſchaft getriebenen und befugten republifanifhen ober anti: 
monarchiſchen Princip und zur freien Anertennung ald allgemein gültiges Rechtsprincip 
nimmer geeignet. 

Wenn man die Diplomatie wirklich als eigene, im Syſtem ver Staatswiſſenſchaften ein be⸗ 
fonderes Fach ausfüllende Wiffenfchaft varftellen will, wie ed Pölig In feinem reichhaltigen 
Werk „Die Staatöwifjenfhaften im Lichte unferer Zeit“ gethan, jo wird man allerdings ihren 
Gegenftand und Umfang nicht wohl anders bezeichnen tönen, als es jener Schriftfteller gethan. 
Derfelbe verfteht nämlich unter Diplomatie als Wiffenſchaft die ſyſtematiſche Darſtellung der 
Kenntniffe, Rechte und Pflichten, welche von den diploinatiſchen Perſonen zu der politifd = di⸗ 
plomatifhen Unterhandlung mit auswärtigen Staaten gefordert werben, und gibt ihr als folder 
die nachftehenven drei Theile: 1) die Überficht über die wiffenfchaftlichen Kenntniffe, welche von 
den biplomatifchen Berfonen gefordert werden; 2) die Darftellung der Rechte und Pilichten ver 
im Ausland angeftellten biplomatifhen Agenten (dad eigentliche Geſandtſchaftsrecht); 3) bie 
auf Geſchichte und Staatskunſt beruhenden allgemeinen Grundſätze für die Unterhanvlungs- 
funft mit auswärtigen Staaten. Weit außgebehnter jedoch iſt der Kreiß ver zur Diplomatie ge- 
börigen Disciplinen, wenn man darunter den Inbegriff derjenigen Fächer verfteht, melche zu 
einem wohlgeregelten politiſch⸗diplomatiſchen Gurjus (Politz verlangt für einen folden vier Se- 
meftralcurfe), fei e8 aufliniverfitäten oder in den nähern ober eigenen Bilvungsfchulen für Die der 
Diplomatie ſich widmenden Männer, nothwendig gehören oder zweckmäßig darin aufzunehmen 
find. Und noch ausgebehnter wird ber Kreiß, wenn man zu bemfelben alle Haupt: und Hülfs⸗ 
und aud) Vorbereitungdmifienichaften vechnet, deren Stubium für ven tüchtigen Diplomaten 
nöthig iſt. Eine ſolche Ausdehnung des Begriffs jedoch Tcheint nicht paffend. Wenigſtens würde 
hiernach die Diplomatie durchaus nicht als beſonderer Theil oder ald von eigenen Grenzen um: 
ſchloſſenes Teilgebiet der Staatswiſſenſchaft überhaupt erſcheinen, fondern als ein eigenes 
wiffenfchaftliches Syſtem oder vielmehr als ein Complex von Wiſſenſchaften, welche an und für 
fih den verfchienenften Partien einer Univerfal-Encyflopäbie und insbeſondere auch einer ſtaats⸗ 
wiffenfchaftlichen Encyflopädie angehören und dann blos nad dem Geſichtspunkt ihrer Noth⸗ 
wenbigfeit ober Nirglichkeit für Die Diplomatifche Widmung als ein Ganzes betrachtet, dadurch 
aber keineswegs den Kreiſen derjenigen Disciplinen, melden fie nach einer foftematijchen Anord⸗ 
nung angehören (3. B. jenem ber hiftorifchen, philofophiichen, eigentlich politifden u. f. w. 
Wiſſenſchaften), entzogen werben. 

Zu den nähern Hülfsmitteln der Diplomatie, ſchon in ber engern Bebeutung des Wortes, 
. gehören insbefondere vie theils allgemeinen, theils befonvdern (d. h. nur beflimmte Staaten be= 
treffenden) Sammlungen von Staatsfchriften, als Friedensſchlüſſe, Bündniſſe, Handelöver- 
träge u. ſ. w., dann auch vie behufs ihres Abſchluſſes gepflogenen Verhandlungen , gewechſel⸗ 
ten Noten, aufgenommenen PBrotofofle u. |. w., nicht minder die wichtigen Memoiren beben= 
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tender StaatSmänner, auch die diplomatiſchen Geſchichtswerke und die verſchiedenen Lehrbücher 
über Völkerrecht und Diplomatie. Rottecku. v. Marquardſen. 

Directe Abgaben, ſ. Steuern. 
Disciplinarverfahren und Disciplinarſtrafe. Das Wor Disciplin (disciplina, 

Unterweiſung, Unterricht, Lehre) iſt bei beiden der ebengedachten Gegenſtände in der rechtlichen 
Bedeutung ald Zucht aufgefaßt, wo es denn alle viejenigen Cinrichtungen und Deranftaltungen 
in fich begreift, welde zur Erhaltung dieſer Zucht erforberli find. Solche Einrichtungen und 
Beranftaltungen treten ſchon von dem Augenblick unferer Geburt, unfere Willensfreiheit be⸗ 
ſchraäͤnkend, an und heran, zuerft ausſchließlich als Häusliche, dann auch noch als Schulzucht und 
fpäter als Zucht des Lehrherrn. In allen dieſen Stadien ift das disciplinariſche Element noch 
wefentlich ein erziehendes, ein Zuchtmittel, keine Strafe im rechtlichen Sinne. Deshalb erſcheint 
auch nur die Anwendung folder disciplinariſchen Rügen zuläffig, welche die Erziehungszwecke 
fördern und diefen nicht hindernd in ven Weg treten. Sowol im Hauſe als in der Schule und 
Lehre müſſen deshalb die Disciplinarftrafen jederzeit auch vem Beftraften ald verdiente und ge- 
rechte, d. b. der Verſchuldung angemeflene und nicht über dieſe hinausgehende erfcheinen, damit 
fie nicht, ſtatt zu beſſern, das Gemüth verhärten und, flatt verföhnend, aufreizenn und verſchlech⸗ 
ternd wirken. Sie werben ſelbſt zu ftrafbaren Exceflen, wenn fle in Mishandlungen ausarten, 
die der Geſundheit auch nur auf die entferntefte Art fchäplich werden fünnen, ober wenn fie daß 
Ehrgefühl oder die Schambaftigkeit verlegen. Bon einem befondern Diseiplinarverfahren tft 
hier wol noch faum die Rede, da die Straffeſtſezung und deren Vollſtreckung gemeinhin in der⸗ 
ſelben Hand liegen und beide formlos einer kurzen Eroͤrterung des vorliegenden Falles zu 
folgen pflegen. 

Das jugendliche Alter iſt nad den Beflimmungen unferer Strafgefegbüder im allge: 
meinen ein Strafausſchließungs- oder doch Milderungsgrund, und zwar gemeinhin, nad) dem 
Muſter des Code penal, bi zum vollendeten fechzehnten Lebensjahre, vergeftalt, daß die 
Ahndung der Verlegung des Strafgefeges ſeitens jugendlicher Individuen weſentlich zu einer 
disciplinarifhen wird. Die Strenge des Gefetzes verwandelt ſich nämlich in die einer ange: 
meſſenen befiernden Zucht, wobei der Umftand, ob die That mit oder ohne Unterſcheidungsver⸗ 
mögen verübt wurde, fo erheblich in das Gewicht fällt, daß im letern Falle, wo nicht Straf: 
lofigkeit, jo dod nur die Aufnahme in einer dazu geeigneten Beflerungsanftalt derſelben folgt. 
Aber auch im erftern Falle bleiben Toded- und Ehrenftrafen ausgefchloflen, und ed find nur 
kürzere ober längere zeitliche Freiheitsſtrafen, welche den jugendlichen Verbrecher treffen. Die- 
jenigen Regierungen, welche ed bisher noch verfäumt haben, in dem erforberlichen Umfange für 
die Einrihtung befonderer Anftalten zur Aufnahme folder Verbrecher Sorge zu tragen, ver= 
dienen den gerechteſten Tadel. Darüber, was in einzelnen Staaten in diefer Beziehung bereits 
geſchehen ift und noch zu wünſchen übrig bleibt, werden wir und in dem Art. Iugenbliche Ver⸗ 
brecher weiter zu verbreiten Gelegenheit Haben. 

Wir können nit umhin, hier aud ber Disciplinarftrafen in den Gefängniſſen Erwäh: 
mung zu thun, worüber der Art. Gefängnißweſen dad Weitere enthalt. Es iſt dieſen Strafen 
bisher noch keineswegs die Aufmerkſamkeit zugewendet worden, welche fie verdienen und welche 
die noch täglich in ven Gefangenanftalten vorfommenden Misgriffe fo erforderlich machen. 

(88 find in wefentlihen die Vergehen ver Gefangenen gegen die Gefängnißreglenentd und 
ſonach aud Hausordnung, welche ven Disriplinarftrafen unterliegen. 

Da Baden feinem Strafgefegbude vom 6. März 1845 ausnahmsweiſe aud) feine Vor: 
ſchriften über die Disciplinarftrafen feiner Gefangenen einverleibt hat, und biefe einerfeit3 zu 
einem Mufler, anbererjeitd aber auch zu einem warnenden Beifpiele zu dienen wohl: 
geeignet find, fo wollen wir flatt weiterer allgemeiner Erörterungen hier etwas bei venfelben 
verweilen. Empfehlenswerth erfcheint nämlich die badiſche Beflimmung, daß nur in leichtern 
Fällen ver Verlegung ver Disciplinarvorſchriften die Straffeftfegung dem Vorſtande ver An⸗ 
ftalt allein anvertraut, in den ſchwerern Fällen aber der oberaufiehenden Behörde überlafien 
wurde. &8 artet nichts fo leicht in Grauſamkeit und Willfür aus als die unbeſchränkte Dis⸗ 
eiplinargewalt ded Anſtaltsvorſtehers über die Gefangenen. Nicht felten durch das Vergehen 
perjönlich berührt oder boch in feiner Autorität gefährbet, wird Hier der Verletzte auch zum Be⸗ 
ftrafer und fo zum Richter in feiner eigenen Sadje; aber auch da, wo ed nur feine Untergebenen 
find, gegen melde zunächſt ſich das Vergehen richtete, gebricht ihm nicht felten diejenige Unbe⸗ 
Tangenheit, mit welcher Strafurtheile erlaffen werben müflen, wenn fie gerechte bleiben follen. 
Sobald deshalb die Disciplinarftrafe eine gewiſſe Höhe überfchreiten ſoll, erfiheint es erforder⸗ 
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lich, ihren Ausfprud von der Anſicht mehrerer abhängig zu machen und hierzu gleigfam einen 
Disciplinargerichtshof zu conftituiren, zu deſſen Mitglienern ver Beiftliche, der Arzt und außer 
dem Director auch die übrigen höhern Beamten der Anftalt die geeigneten Berfonen fein dürften 
Als Disciplinaritrafen find nun in Baden für alle Strafanftalten die einfame Einiperrung 
und die Entziehung oder Beſchränkung der nad der Hauſsordnung den Sträflingen zukommen⸗ 
den Begünfligungen bezeichnet. In den Arbeitöhäufern und den Gefängnifien find es außer- 
dem noch der Dunkelarreſt, die Hungerkoſt und bie Entziehung der Betten. In den Arbeits- 
häuſern tritt allen dieſen Strafmitteln noch der fogenannte Strafſtuhl, iedoch nicht ũber ſechs 
Stunden täglich und nicht mehr als drei Tage nacheinander hinzu und in den Zuchthãuſern 
die temporäre Anlegung von Ketten. 

Gern vermiſſen wir hier ſowie überhaupt in der ganzen badiſchen Strafgefepgebung die 
koͤrperliche Züchtigung, von der ſich felbft Preußen, welches biefelbe ald gefegliches Strafmittel 
nicht mehr Eennt, doch bei der Diäciplinarbeftrafung männlider Strafgefangenen noch nicht los⸗ 
zumachen vermodt hat, wenn es diefelbe auch bei nen Polizeigefangenen abſchaffte. 

Wir wollen des Dunkelarreſtes oder der einfamen Ginfperrung in finfterer Zelle, welche 
ununterbrochen nicht länger als vier Tage flattfinden ſoll, und der Hungerfoft, beſtehend in 
Waſſer und Brot oder in Waſſer und warnıer Suppe, weldhe nacheinander nicht mehr ald fieben 
Tage einen Zag um den anbern verabreicht werben fol, wie der Anlegung der Ketten, welche 
ununterbrochen nicht länger als vier Wochen fortzufegen iſt, und ihrer Verwerflichkeit ins⸗ 
befondere als geſetzlicher Strafmittel, weniger als Disciplinarftrafen, hier nidgt näher gedenken. 
Srwähnen müfjen wir dagegen hier noch des vorgedachten fogenannten Strafſtuhls, da dieſes 
Marterwerkzeug ven badiſchen Disciplinarftrafen fpecififh angehört. Nach ven Motiven zum 
Strafgefegbuce hatte man vie Wirkungen dieſes Strafftuhls offenbar unterfhäpgt. Sie ſchil⸗ 
dern Ihn ald eine Mafchine, deren Anlegung den Sträfling an der Bewegung jeiner Glieder 
hindere und nicht ſowol durch Eörperlihe Schmerzen als vielmehr durch eine flarfe Gedulds⸗ 
probe ihn Unbehaglichkeit bereite, bei einer Dauer von ſechs Stunden ver Geſundheit nicht 
ſchädlich ſei und das für fid habe, daß nad Abſchaffung der koͤrperlichen Züchtigung zur Auf⸗ 
rechthaltung der Ordnung bei einer großen Zahl meiſt brutaler und verwegener Menſchen ein 
ſchnell und tiefeinwirkendes, das Bewußtſein unbedingter Abhängigkeit im Sträflinge ſicher 
exweckendes Strafmittel unentbehrlich ſei. 

Wir haben in Bruchſal dieſen Strafſtuhl geſehen und müflen ihm die Eigenſchaft eines 
Torturwerkzeugs zugeſtehen, welches den grauſamſten, die das Mittelalter hervorrief, würdig 
zur Seite geftellt werpen faun. Alle Glieder des auf dieſem Stuhle Sitzenden werben durch 
ſchmale Riemen fo feſt an die Umgebungen des Stuhls angeſchnallt, dag auch nicht Die geringſte 

. Bewegung berfelben möglich bleibt. Es tritt fo fehr bald eine fait gänzliche Stodung des Blut⸗ 
umlaufs im Körper ein, welche die heftigſten Beängfligungen und Schmerzen, ja jelbft Blut⸗ 
ſtürze und epileptifche Krämpfe zur Folge hat. Wie Füehlin, der frühere Director der Straf: 
anftalt zu Bruchſal, in feiner Schrift „Die Einzelhaft u. ſ. w.“, ©. 148, ſelbſt bemerkt, iſt der 
Strafſtuhl in ben Jahren 1860 —54 auf ſechs Stunden 21mal, auf zweimal ſechs Stunden 
viermal und auf ſechsmal ſechs Stunden zweimal zur Anwendung gekommen, oft genug, um 
Geſundheit und Leben im Disciplinatwege ernſtlichſt zu gefährden. 

Wie kann man von einer Peinigung wie der auf dem von Sagemann ſchen Strafftuhle 
dem Gefangenen bereiteten nur irgendeinen befiernden Erfolg erwarten? Sie kann wol das Ge⸗ 

fühl der Wuth und der Mache erzeugen und ven Entſchluß befefligen, den Kampf gegen vie 
geſetzliche Ordnung mit neuer Kraft fortzufegen, nie aber verföhnend und Reue erweckend und 
fomit beflernd wirken. 

Auch im Königreiche Sachſen gebt man, geleitet von Grundſätzen, melde den überwun: 
denen Standpunkte der Abjchredlungstheorie angehören, in der Härte ber Didciplinarftrafen, 
namentlich ver Züchtlinge und Arbeitshausſträflinge, zu weit. Cine förperlidde Züchtigung von 
60 Sieben, ein Dunfelarreft in einem nicht allein auf dem Fußboden, ſondern auf an den 
Seitenwänden mit breifantigen jharfen Latten, um jeded Anlehnen zu einem ſchmerzhaften zu 
maden, benagelten Gemache, dad Krummichließen und Ahnliches hören auf dem Zwecke ent: 
fprechende Diöciplinarftrafen zu fein; jie verfehlen dieſen, flatt ihn zu erreichen, indem ſie, in bie 
Reihe ungerechter Grauſamkeiten treten», zu neuen Berlegungen des Geſetzes aufflacheln, nicht 
aber dieſen vorbeugen. 

Es iſt ein noch nicht Hinlänglih gewürdigter Vorzug der Einzelhaft ner der Geſammthaft, 
daß fie die Disriplinarftrafen faft bis auf eine Kleinigkeit reducirt, indem es gerade das Bei: 
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fammenfein der Gefangenen und ber durch dieſes unwillfürlih bervorgerufene unerlaubte 
Verkehr verfelben miteinanver if, welcher die Disciplinarvergehen hervorruft und die Beſtra⸗ 
fungen nöthig mat. So fallen in ven Strafanflalten, welche nach dem fogenannten Auburn’: 
Then ober Schweigfoftem verwaltet werben, allem über 50 Proc. aller Disciplinarftrafen 
auf die Verlegung des fo widernatürlichen Gebotes des fleten Stillſchweigens. Die Zahl viefer 
Strafen flieg, befonders i in ven amerikaniſchen Anftalten, oft bi® auf 10000 jährlich, ſodaß die 
Peitfche der Auffeher in fteter Bemegung blieb. In dem Zellengefängnifle zu Moabit bei Ber: 
lin zählte man bei durchſchnittlich 425 Tagkögefangenen, welde der Sfolirung unlerivorfen 
waren, in. einem Jahre nur 246 Disciplinarftrafen. 

Es fpricht für die Güte eined Gefängnißſyſtems überhaupt die größere oder geringere Zahl 
der Disciplinarfirafen, welche deſſen Ausführung in ihrem Gefolge bat. Darum ifl-aud das 
fogenannte Aufpaflerfoftem , welches den fonft fo verbienten Anftaltövirector Obermager zu, 
feinen eifrigften Beſchuͤtzern zählt, jo verwerflich. Nach demſelben ift.ein Theil der Gefangenen, 
oft nur der, welcder am beften zu heucheln und ſich zu verftellen verfteht, zu feinen Mitgefan⸗ 
genen in die Stellung eines Aufſehers gebracht und bei eigener Beflrafung wegen des wahr: 
genommenen Vergehens .dazu verpflichtet, jeve Regelwinrigfeit zu denunciren. Ermorbungen 
Tolcher Auffeher durch ihre auf ihre Beranlafjung beftraften Mitgefangenen in der Obermayer'- 
ſchen Strafanftalt zu Münden, melde fi in neuerer Zeit wiederholt ereignet haben, werfen 
das gehörige Licht auf die Verwerflichkeit eines ſolchen Haſchens nad Disciplinarvergehen. 

Wir menden und zu der Disciplin bei dem Heere. Der zweite der preußifchen Kriegsartifel 
vom 27. Iuni 1844 verlangt von dem Soldaten Kriegäfertigfeit, Muth bei allen Dienftoblie: 
genheiten und Tapferkeit im Kriege, Gehorfan gegen die Vorgeſetzten, ehrenhafte Führung im 
Dienfle und außer demfelben und gute und redliches Betragen gegen die Kameraden. Der 
dritte diefer Artikel fihert dagegen dem rechiichaffenen, unverzagten und ehrliebenden Solvaten 
eine ehrenhafte Behandlung zu. Beide Artikel bezeichnen, wierrol in weiten Umriſſen, das vom 
Soldaten Berlangte und das ihm dagegen, abgeſehen von weitern mannichfachen Begünfti- 
gungen und Wohlthaten, Verheißene. Verweilen wir, um einen feſten Anknüpfungspunkt zu 
behalten, noch länger bei dem preußiſchen Heere und den in Beziehung auf daſſelbe beſtehenden 
Strafvorſchriften, dann finden wir, daß nad der Verordnung über die Disciplinarbeſtrafungen 
bei der Armee vom 21. Det. 1841 geringe Vergehen gegen die milttäriiche Zucht und Orb- 
nung, über melde die Milttärgefege keine Strafbeftimmungen enthalten, al& disciplinariſche zu 
beftrafen find. Aber felbft dann, wenn die Militärftrafgefege (jet Strafgefegbud vom 3. April 
1845 und Geſetz von 15. April 1852) dergleichen Vergehen mit einer Strafe bedrohen, deren 
niebrigfted Maß innerhalb der Grenzen der beſonders beſtimmten Disciplinarftrafgewalt liegt, 
ift ed dem pflichtmaͤßigen Ermeſſen des mit der Gerichtsbarkeit verſehenen Befehlshabers an- 
a ob ex eine nur diseiplinariſche Beſtrafung oder ein gerichtliches Verfahren eintreten 
laſſen will 
Als Disciplinarſtrafen dürfen gegen Militärperſonen nur verhängt werden, und zwar ge= ' 
gen Offiziere Verweiſe, geſteigert durch deren Ertheilung vor verſammeltem Ofigiercorps und 
durch Eintragung in das Parolebuch, und Stubenarreſt bis zu 14 Tagen. 

Gegen Unteroffiziere und in ihrem Range Stehende Strafwachen, Kaſernen-, Quartier⸗ 
oder gelinder Arreſt (einfache Freiheitsberaubung in einem einſamen Gefängniffe) bis zu drei 
Wochen und mittlerer Arreſt (Freiheitsberaubung in einem einſamen Gefängniß mit Sold⸗ 
entziehung und Entziehung gewohnter Genüſſe, des Tabacks u. ſ. w., ſowie mit bis dreitägi⸗ 
ger Verabreichung nur des Brotes und Waſſers) bis zu 14 Tagen. 

Gegen Gemeine kleine, ven Dienft erſchwerende ober die Dispofition über den Sold ent= 
ziehende Diöciplinarftrafen, Arreftfirafen (Kafernen-, Quartier- und gelinder Arreft bis zu 
drei Moden), mittlerer Arreft bis zu 14 Tagen und firenger Arreit bis zu einer Woche. 
Der ſtrenge Arreft wird in einem dunkeln Gefängniffe volifixedt, ohne Lagerftätte, melde 
nur am vierten Tage im hellen Gefängnifle gewährt wird, und ift fonft dem mittleren Arreft 
‚gleichgeftellt. 

Nur bei ven Soldaten, melde durch lirtheil und Recht begangener Verbrechen wegen in 
Die zweite Klaffe des Solvatenftandes verfegt jind, findet, aber auch nur als Disciplinarfirafe, 
noch eine körperliche Züchtigung bis zu 30 Stockſchlägen flatt, wogegen biefe Züchtigung bei 
Militärftrafgefangenen auf 40 Hiebe ausgedehnt werben kann; durch den Grlaß von 6. Mai 
1848 hat übrigens die Züchtigung aufgehört zu ven Militärſtrafmitteln euch zu werben. 

Staats⸗Lexikon. IV. 

v 
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Aber auch als Disciplinarftrafmittel ſoll von der Züchtigung nur gegen ſolche Individuen der 
zweiten Klaſſe des Soldatenſtandes Gebrauch gemacht werden, welche auf keine andere Weiſe in 
Ordnung gehalten werden koͤnnen, und auch nur als letztes Correctionsmittel. 

Die Disciplinarbeſtrafungen bei der Kriegsmarine, welche der Erlaß vom 10. April 1849 
näher beflimmt, modificiren ſich namentlich dann weſentlich, wenn fie auf dem Schiffe ſelbſt zu 
vollſtrecken find. Auch fie gehen meiftentheild auf Dienfterfhmerungen hinaus und haben oft 
überwiegend einen auf das Ehrgefühl einwirkenven Charakter, fo 3. B. das Eſſen am nit 
numerirten Pla (am Badnull), die Keffelung dur Anlegung von Eiſen an einen Fuß oder 
an beide Füße bis zu einer Woche, dad Schließen an Deck mit einem ober beiden Füßen, An: 
binden an den Maft u. f. m. | 

Man fieht aus dem Vorſtehenden, daß fich die Disciplinarbeftrafungen ſowol beim Land⸗ 
heere ald bei ver Marine in Preußen in den Grenzen der Humanität erhalten und von allem, 
was an frühere (leider bei einzelnen Armeen, z. B. in England und Sſterreich, zum Theil ned 
fortbeftehenne) Grauſamkeiten, namentlich an die Züchtigungen, welche Leben und Geſundheit 
gefährden, erinnern Eönnte, frei zu erhalten gewußt haben. Nur bei der Anwendung folder 
Grundjäge werden ſich die Liebe zum Dienfle und die opferwillige Erfüllung der militäriſchen 
Berufspflicten in einem Heere aufredhtechalten, wogegen Härte und widerfinnige Disciplinar- 
ftrafen die Mannszucht lockern und zum Ungehorfam und zur. Wiberfeglickeit anreizen und fo 
ihren Zwed gänzlich verfehlen. | 
Was das Didciplinarverfahren in der preußifchen Armee betrifft, fo iſt zunächſt die 
Disciplinarftrafgewalt nit an die Charge, fondern an die Function geknüpft, ſodaß fie wahrend 
einet Stellvertretung auf ven Stellvertreter übergeht. Im allgemeinen fleigert fich die Dieci⸗ 
plinargewalt mit der Charge ihres Inhabers. Bor ver Berhängung der Diöciplinarftrafe muß 
der Vorgefegte von der Verſchuldung des zu Beſtrafenden auf eine feinem pflichtmäßigen Er- 
mefien überlaflene Art ſich überzeygt haben. Er ift zwar hierbei an bie Regeln eines gericht: 
lichen Beweifes nicht gebunden, er muß jedoch, fofern er über Die Schuld, den Grab ver Straf: 
barkeit und darüber, ob das Vergehen ſich zur disciplinariſchen oder gerichtlichen Beſtrafung 
eignet, zweifelhaft ift, den Hergang der Sache durch mündliche, erforberlichenfalls aber durch 
jhriftlide und vrotofollarifche Vernehmungen informatorifch aufflären. Die Art und das Map 
der Diöciplinarftrafe hat jeder Vorgefegte innerhalb ver Grenzen feiner Strafgemalt mit Rück⸗ 
ficht auf die biöherige Führung des zu Beftrafenden und bes durch die libertretung geführbeten 
Dienftintereffes zu beftimmen. | 

Der höhere Befehlshaber darf nur dann die vom niedern verfügte Disciplinarfitafe auf: 
heben over abändern, wenn fie der Art und Dauer nach unzuläffig ift, oder in ihr eine Com⸗ 

petenzüberſchreitung des Strafenden liegt. 
Auch auf Militärbeante finden Die den Soldatenftand betreffenden Disciplinarſtrafen An⸗ 

‚wendung, wobei diefe Beamten nady ihrem Range den Offizieren oder Unteroffizieren gleich⸗ 
geſtellt find. Eivilbeamte der Militärverwaltung unterliegen dem gleich zu gedenkenden Civil⸗ 

dißciplinarverfahren. 
Es bleibt und nur nod übrig, dieſes legtere näher zu beſprechen. Wirfinven fhon im Alter- 

thume eine die Öffentlichen Magiftrate überwachende censura morum und. jelbfl zur Hand⸗ 
habung berfelben befondere Behörden. Der jährlihe Wechſel faft aller Beamtenftellen machte 
jedoch eine Bejeltigung dev Magiftrate, welche fi des Vertrauens ihrer Mitbürger nicht mehr 
erfreuten, im Diöciplinarwege weniger erforderlih. Da im Gegenfage hiermit im Mittelalter 
bie, Amter ſich zu erblihen Beſitzthümern ausbildeten und überhaupt in demfelben fehr wenig 
verwaltet wurde, auch gegen ihre Gewalt misbrauchende Beamte Selbſthülfe oft den wirkſam⸗ 
jten Schuß gewähren mußte, fo mar von einem Disciplinarverfahren gegen Beamte in unſerm 

‚ Jegigen Sinne damals mol eigentlich nicht die Rede. Auch bedurfte e8 eines ſolchen überall da 
nicht, wo die Abjegbarfeit des Beamten Eeinen befonvern Einſchränkungen unterlag, vielmehr 
ih der Entlaffung des Hausgeſindes ziemlich gleichftellte. Als ſich die Lehnsſtaaten zu ben 
Staaten der Gegenwart umbildeten, wurde dad Amt aud einem Privatbefigtfume eine mei- 
ſtens auf Lebenszeit verliehene Öffentliche Beſtallung, welche nur durch Verbrechen and fonftige 
grobe Verſchuldungen verwirkt und namentlich, wo es fi um das Richteramt handelte, nur im 
Rechtöwege wiederum entzogen werben konnte. Es war ein ſolcher Schutz des Beamten um 
jo erklärlicher, als es im weſentlichen ebenfalls Beamte waren, welde das Syſtem der ge- 
dachten Unabſetzbarkeit ausbildeten und gleichſam zu ihrer eigenen Sicherung zur Geltung zu 
bringen wußten. Mochte dies Syſtem nun auch manchen pflichtwidrigen Beamien eine unver⸗ 
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diente Stüße gewähren, fo Hatte es doch auch das große Verdienft, die Unabhängigkeit nes 
Richterſtandes von der Willkür der landesherrlichen Gewalt zu einer noch jet unbezweifelten 
Wahrheit zı machen. Diefe Unabfegbarkeit forderte zugleich zur Vorſicht bei ver Anftellung 
auf, und zur Einſchlagung gütliher Wege, um Beamte zur Aufgabe ſolcher Stellen zu ver- 
mögen, zu deren Verwaltung ihnen die Fähigkeit gleich anfangs gemangelt hatte oder deren fie 
fpäter nicht mehr thellhaftig waren. Die zur Regel geworbene fefte Stellung der Beamten Ift 
eö nun aber, welche weſentlich dazu beigetragen hat, ihnen die Achtung zu verihaffen, melde 
ihnen namentlich feit der Mitte des vorigen Jahrhunderts in ben meiften deutſchen Rändern we⸗ 
gen ihrer Ehrenhaftigkeit und Pflichttreue nur in feltenen Källen verfagt morben if. So 
wollen wir beiſpielsweiſe nur des preußifchen und fächfifchen Richterſtandes gedenken, an deſſen 
Unbeſtechlichkeit und Gewiſſenhaftigkeit zu zweifeln faft als eine Unmöglichkeit beträchter wurde. 

Es lag nun aber in den Nachwirkungen der Franzöſiſchen Revolution, daß ſich überall ver 
bisherige patrimoniale und privatrehtlihe Standpunkt'aud der deutſchen Staaten verrüdte, 
‚und daß an deffen Stelle Staatdorganismen traten, bei denen die Beamten als weſentliche Glie— 
der einer diefelben fefthaltenden Kette betrachtet wurden und deshalb nur dann in diefer fort- 
geduldet werden Fonnten, wenn ihre Unverlegtheit in jener Weile als eine unzweifelhafte be= 
trachtet werden mußte. So wurde auch Pie dem Staatöregimente nicht geneigte politifche Ge⸗ 
finnung zu einem Roftfleden des gedachten Gliedes, welche ſowie andere Verlegungen ber Amts⸗ 
pflicht zu einer Audmerzung die Beranlaffung ‚geben konnte. Hauptſächlich änderte auch das 
eonftitutionelle Syſtem die Stellung det Beamten wefenttich, weil man annahm, daß vie übri- 
gend bisher noch fehr problematifch gebliebene Berantwortlichkeit der Minifter es erforderlich 
mache, diefen nur unzweifelhaft zuverläffige und tüchtige Beamte zuzumeifen und fo die Mini- 
fter ſelbſt vor Schaven zu bewahren. Es lag aber au, abgefehen von dieſem Stunde, in den 
im allgemeinen bald nad) dem Jahre 1848 wieder auflebenden reactionären Beftrebungen der 
meiften deutſchen Regierungen, das Disciplinarwefen forgfältiger zu entwideln und insbeſon⸗ 
dere auch die ſogenannte Geſinnungstüchtigkeit in den Bereich deflelben zu ziehen. 

Wir wollen auch hier etwas näher auf das Disciplinarverfahren gegen die preußiſchen Bez 
amten eingeben. &8 wird ung dies um fo mehr weiterer allgemeiner Neflerionen überheben, als 

- bie näher zu beſprechenden Gefege für einen Ausdruck deſſen gelten koͤnnen, was in einem wohl⸗ 
organtjirten, damals jedoch einer jegt glücklich überwundenen reartionären Strömung folgenven 
Staate über den in Rebe ſtehenden Gegenſtand in wejentlichen als maßgebend betrachtet wer= 
ven kann. 

&8 find die Gefeße vom 7. Mai 1851, betreffend die Dienftvergehen ver Richter und. die un- 
freiwillige Verſetzung berfelben auf eine andere Stelle oder in ven Ruheſtand, und vom 21. Juli 
1852, betreffend die Dienftvergehen der nicht richterlihen Beamten, die Berfegung derſelben 
auf eine andere Stelle oder in den Ruheſtand, mit welchen wir ed zu thun haben, Das erflere 
trat an die Stelle der octroyirten Verordnung von 10. Juli 1849, das letztere an die Stelle 
der vom 11. Juli 1849, ſodaß in keiner Weife mehr auf diefe zurückzugehen iſt. Beine vorge⸗ 
dachte jeßt geltende Gefege-halten ven Unterfchten zwifchen dem Disciplinarverfahren gegen rich- 
terliche und gegen nicht richterliche Beamte feft, gleichſam noch ald Neminifcenz ver frühern 
richterlichen Unabfegbarfeit und deshalb mit etdas größern Garantien dad Richteramt um= 
gebend. 

Ein Richter, welcher die Pflichten verlegt, die ihm fein Amt anferlegt, oder ber ſich durch 
fein Verhalten In oder außer dem Amte der Achtung, ded Anfehend oder des Vertrauens, vie 
fein Beruf erfordert, unwürbig zeigt, unterliegt dem Disciplinargeſetze. Iſt ein ſolches Dienft- 
vergehen zugleich in den gemeinen Strafgejegen vorgefehen, dann können bie durch dieſelben an= 
gedrohten Strafen nur auf Grund des gewöhnlichen Strafverfahrend von dem competenten 
Strafgerichte ausgeſprochen werden. Solange vor diefem eine Unterfuhung ſchwebt, kann 

wegen verfelben Thatſachen ein Disciplinarverfahren nicht eingeleitet werden, War e8 bereits 
eingeleitet, dann ruht ed bis zum Audtrage ded Strafverfahrens. Erfolgt ein freifprechende® - 
Urtheil des Strafgerits, dann fann nur infofern noch ein Disciplinarverfahren eintreten, als 
die zur Unterſuchung gelangten Thatſachen noch an ſich ein Dienftvergehen enthalten, eine Be⸗ 
flimmung, welde zu recht gegründeten Bedenken Veranlaflung gibt, da fie die Freiſprechung 
zuweilen zu einer Iluforifchen macht. Iſt eine Berurtheilung ergangen, welche ven Verluſt des 
Amtes nicht zur Folge hatte, dann bleibt e8 dem Disciplinargerichte vorbehalten, darüber zu 
entfheiden, ob außerdem noch ein Disciplinarverfahren zu verhängen iſt. — vom Straf⸗ 
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richtet ausgeſprochene längere als einjährige Freiheitsſtrafe, ver Verluſt ver er Chrenrechte J u. ſ. w. 
ziehen von ſelbſt ven Verluſt des Amtes nach ih. Disciplinarſtrafen find: 1) die Warnung; 
2) der Verweis, welcher mit einer Geldbuße verbunden werden kann, deren Betrag das Dienſt⸗ 
einkommen eines Monats nicht überſteigt; 3) die zeitweiſe Entfernung von den Dienſtverrich⸗ 
tungen auf wenigflens drei Monate und Höcftens ein Jahr mit ganzer oder theilmeifer Ent- 
ziehung des Dienfleinlommens während der Strafzeit; 4) die Dienftentlaffung, welche den 
Verluſt des Titeld und Penſionsanſpruchs, den legtern ganz oder zum Theile, nad) ſich zieht. 

Der Anwendung einer Disciplinarftrafe geht in allen Fallen: ein mündliche8 Verfahren vor 
dem Didciplinargerichte voran und, fomweit ed erforverlih, eine Vorunterfuhung vor einem 
Richtercommiſſar. Die zuſtändigen Disciplinargerichte find: a) das Obertribunal in Anfehung 
feiner Mitglieder und der Präfidenten und Directoren der Appellationdgerichte; b) die Appel- 
lationdgerichte in Anfehung ihrer nicht ad a gedachten Mitglieder und aller übrigen Richter ihres 
Gerichtäfprengeld. Der Gerichtshof muß mit fieben feiner etatsmäßigen Mitglieder beſetzt fein, 
bei nicht fo flark befegfen Appellationdgerichten mit fünf derſelben. Der Einleitung der Die: 
eiplinarunterfuchung geht ein Beſchluß des competenten Gerichtshofs voran, welcher nach An⸗ 
hörung der Staatsanwaltſchaft erlaffen wird. Das Verfahren in der Vorunterſuchung iſt das 
bei andern Unterfuhungen gleichfalls vorgefhriebene. Bei der mündlichen Verhandlung in 
nit öffentlicher Sikung wird der Angefchuldigte vernommen und der Staatsanwalt mit feinen 
Bor: und Anträgen, ver Angeſchuldigte, dem das legte Wort gebührt, aber mit feiner Verthei⸗ 
digung gehört. Der Angefchuldigte kann fi des Beiſtandes eined Vertheidigers bevienen. 
Begen das mit Gründen abzufaffende UrtHeil des Appellationdgerichts fleht dem Staatsanwalte 
und den Angeklagten die Berufung an den oberſten Gerichtshof frei. 

Wir übergehen pie Beflimmungen über die Amtsfuspenfion und das Verfahren bei der un« 
freiwilligen Verſetzung alıf eine andere Stelle und in den Ruhefland, welche im allgemeinen 
mit geringern Förmlichkeiten verbunden find. Auch auf die öffentlichen Beamten der Auseinan⸗ 
derfegungsbehörvden und des Aubitoriats findet das Gejeh vom 7. Mai 1851 feine Anwendung. 
In Beziehung auf das in vielen feiner Beftimmungen gleihlautende Geſetz vom 21. Juli 1852 
bemerken wir nur, daß zu den Disciplinarftrafen gegen untere Beamte noch eine Arreitftrafe von 
höchſtens acht Tagen und im allgemeinen die unfreiwillige Verfegung in ein mit geringerm 
Dienfteinfommen verfehened Amt hinzutritt. 

Disciplinargerichtshoͤfe find hier für die mit koͤniglichen oder minifteriellen Beftallungen 
verſehenen Beamten der Disciplinargerichtähof zu Berlin, welcher aus einen Präfidenten und 
zehn Mitgliedern befteht, von denen wenigſtens vier zu ven Mitgliedern des Obertribunals gehö- 
ven müffen. Für nienrigere Beamte bilven die Regierungen und ihnen im Range gleihgeftellte 
Behörben den Disciplinargerichtshof. Das Verfahren ift im wefentlihen das im Geſetze vom 
7. Mai 1851 vorgejhriebene. Für die nicht richterlichen Juftizbeamten find einige abweichende 
Beflimmungen gegeben. Die Beringungen zur Einleitung der Disciplinarunterfuthung find 
die ded Geſetzes vom 7. Mai, ebenfo die Trennung der gemeinen von ben Dienftvergeben und 
die Übermeifung der erſtern an den Strafrichter. 

Disciplinarifche Rügen, namentlih Warnungen, Verweiſe und Geldſtrafen und bei den 
untern Beamten auch Arreſtſtrafen können von den betreffenden Vorgeſetzten auch ohne wei⸗ 
teres ausgeſprochen werden, wobei die Ausdehnung dieſer Rügen mit der Hoͤhe der dienſtlichen 
Stellung wächſt. 

Was die Disciplinarverfahren der andern deutſchen Staaten betrifft, ſo begnügen wir uns 
damit, zu bemerken, daß dieſelben für das Königreih Sachſen in dem Geſetze vom 28. Juni 
1825, für Baiern in dem Bhicte vom 26. Mai 1818, für Hannover in dem Landesverfafſungs⸗ 
gefeße und feinen verſchiedenen Abänderungen, für Würtemberg in der Dienftpragmatif vom 
20. Suni 1821, für Baden in dem Edicte vom 30. San. 1819, für dad Großherzogthum Heflen 
in dem Edicte vom 12. April 1820, für Kurheſſen in dem Gefehe vom 14. Juli 1851, für 
Sachſen-Weimar in dem Gefee vom 8. März 1850, für Sachſen-Gotha in dem Geſetze vom 
25. März 1849, für Braunſchweig in dem Geſetze vom 12. Oct. 1832, für Naflau in den 
Epicten vom 6. * 1811, 6. Jan. 1816, 18. Juni 1819 und in der Verordnung vom 

12. Jan. 1832, für Anhalt: Deffau-Köthen i in dem Gefege vom 10. April 1850, für Anhalt: 
Bernburg in ven Gefegen vom 13. Febr. 1851 und 24. Nov. 1851 und für Schwarzburg- 
Sondershaufen in dem Gefebe von 21. März 1850 enthalten find. 8. Trieſt. 

Disconto (escompte, discount), Discontokaſſen, Discontogefellfchaften. Wer einen 
Wechſel kauft, ver erft nach einiger Zeit, nach zwei bi drei Monaten fällig wird, bezahlt dafür 

— 
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nicht die volle Wechſelſumme, ſondern zieht von dieſer einen Betrag ab, welcher der Zinsver⸗ 
gütung für die Zeit vom Tage des Kaufs bis zum Tage des Verfalls entſpricht. Wer z. B. am 
1. März einen Wechſel von 100 Elrn., der am 1. Juli fällig wird, ankauft, der bringt von 
der Wechſelſumme ven Zins für drei Monate in Abzug. Beträgt der zur Zeit feſtgeſetzte Zins⸗ 

fuß 4 Broc., fo wird demnach der gedachte Wechſel mit 99 Thlrn. bezahlt. Der Zins bei Wech⸗ 
felfäufen heißt Diöcont, der Zinsfuß Discontjag, das Ankaufen von Wechſeln mit Discont- 
herehnung heißt Discontiren. Die Benennung „discontiren⸗ ſtatt „kaufen“ beſchränkt man 
gewoͤhnlich auf Wechſel, die am Orte ſelbſt oder doch in der Landesmünze zahlbar find. Im 
Wechſelhandel an der Börfe werben die Preife für kurze und für lange Sicht notirt, und Die 
Zindvergütung ergibt ich aus der Differenz zwifchen beiden Notirungen. 1) Der Discontfag 
ſelbſt beſtimmt ſich einerfeitö nad) dem allgemeinen Geſetze, dem Berhältnifie zwiſchen Angebot 
und Nachfrage, andererfeitö aber. auch nach der Beihaffenheit ver Wechſel. Er iſt geringer für 
Wechſel, deren Berbundene volles Vertrauen genießen, er fleigt durch einen höhern Zufchlag 
zu. dem Zinfe ald Berfiherungsprämie bei folgen Wechſeln, deren Unterfhriften nicht ald un- 

" zweifelhaft fiher angefehen werven. Die Banken fegen den Discont feft, erhöhen ober ermäßi- 
gen ihn nach Maßgabe der Verhältniffe, und ihre Säge dienen im allgemeinen-ald Norm für 
Bankiers und Private. Der volkswirthſchaftliche Nutzen des Discontgefchäfts befteht darin, 
daß Kapital, welches in Forderungen gebunden liegt, für den Betrieb von Gewerbsanlagen und 
Handelsgefchäften frei gemacht wird; indeſſen tft hier nicht ver Ort, dieſe Seite eingehend zu er= 
örtern. (S. Banken und Erebit.) Dagegen haben wir hier zunächft die Frage zu beantworten, 
warum für dad Discontgefchäft, welches einen Hauptzweig des Betriebs der Banf- und Ban: 
kiergeſchäfte ausmacht, welchem außerdem viele Kapitaliften ihre Mittel zuwenden, noch beſon⸗ 
dere Anſtalten und Geſellſchaften ſich gebildet haben. 

Zwei Urſachen erklären dieſe Erſcheinung: einmal das Bedürfniß außerordentlicher, aber 
auch vorübergehender Hülfe jn Zeiten der Noth; ſodann, an großen Mittelpunkten der gewerb⸗ 
lichen und Handelsthätigkeit, die Aufgabe, dem weniger bemittelten Unternehmer die Hülfs⸗ 
mittel des Credits in dem Maße zugänglich zu machen, in welchem er fie braucht und verdient. 

Die Erfhütterungen der Staaten durch Krieg ober Revolution wie des Credits durch die 
Rückſchläge wilder Speculation erzeugen Krifen, in denen der gemohnte Abſatz ber Erzeugnifle 
ſtockt, die Mittel zur Erfüllung von Verbinplicfeiten ſchwer flüffig zu machen find, die Exiftenz 
von linternehmungen und zahlreichen Arbeitern bedroht wird. In folden Augenbliden find 
auch die gewöhnligen Dienfte des Credits kaum zu erlangen, geſchweige eine Ermeiterung der⸗ 
felben, wie ſie nöthig wäre, um mit Erfolg der Galamität entgegen zu wirken. Denn ed gebt 
den Anftalten und Bankthäufern nicht beffer als andern; auch ihnen wird Kapital entzogen, blei⸗ 
ben Schulpner im Rückſtande, Pfänder und Vermögenstheile unverkäuflih. In ſolchen Lagen, 
namentlid wenn ihre Urſachen Öffentlicher Natur find, haben ſich jeweils Regierungen, Bezirke 
und Gemeinden veranlaßt gefehen, für Binrichtungen zur Abhülfe moralifche oder auch ma= 
terielle Unterftügung zu leiften. Iſt dagegen die Krife nicht durch politifche,. fondern durch Er⸗ 
eigniffe auf dem Gebiete des Handels und der Speculation herbeigeführt, dann bleibt es füglich 
den Betheiligten überlaflen, ihre Kräfte zu vereinigen, um fich felbft zu Helfen. 

Unter den für außerorbentliche Lagen mit Staatähülfe gefchaffenen vorübergehenden Ein: 
tihtungen treffen wir in Frankreich zuerft die Discontokaflen oder Didcontocomptoire (caisses 
d’escompte, comptoirs d’escompte). Die älteften darunter gehören zur Vorgeſchichte der Banf 
von Frankreich. (S. Banken und Banfwefen.) Die neuern tauchten infolge der Julirevolution 
von 1830 und der Februarrevolution von 1848 auf und dienten ähnlichen Einrichtungen in 
andern Ländern ald Muſter. Ein Geſetz vom 17. Det. 1830 hatte 30 Mill. Sr. zur Unter- 
flügung des Handels und der Inpuftrie beftimmt, wonon 2,959500 Fr. für die Errichtung von 

„Nationalcomptoiren“ abgezweigt wurden. Natürlich mußte zunächſt für Paris geforgt wer: 
den. Dad portige Comptoir erhielt fofort 1,300000 Fr., im November weitere 400000, im 
December nod 60000 Fr. Da viefe Mittel für den Bedarf nicht ausreichten, fo leiſtete Die Stadt 
Paris Garantie bis zu 4 Mill. Fr. für bie Anftalt, welche von da an unter die gemeinfchaftliche 
Zeitung des Staates und ber Stadt geftellt wurde. Bis dahin waren Wedel auf Paris mit 

- 4 Proe., auf die Departements mit ö Proc. discontirt worden; iett wurden nur noch Wechſel 

1) In Berlin wurden z. B. am 30. Jan. 1859 auf Leipzig 100 Thlr. kurz 99% ‚ auf zwei Monate 
ee Der Unterfchieb von 5 für zwei Monate zeigt einen Discontjag von 3 Proc. für 
das Sahr 

% 



566 Disconto 
auf Paris zugelaflen und der Discont auf 6 Proc. erhöht. Die Dauer ber Anflalt, urfprüng- 
lich bis 30. JZuni-1831 feitgefegt, wurde bis 30..Sept. 1832 verlängert, wo fie ihre Befchäfte 
einftellte. Außer ven parifer waren noch 10— 12 Gompteire an andern Plägen entflanben, 
welche neben ven Staatözufhüilen noch durch Zeichnungen von Privaten Mittel erhielten, übri: 
gens fänmtli nur kurze Zeit beſtanden. Weit heftiger ald 1830 war die Erfhütterung von 
1848 und ihre flörende Wirkung auf ven Verkehr ſchon deshalb ungleich größer, weil feit 
1830 Production und Handel einen mädtigen Aufſchwung genommen hatten. Gleich in den 
erften Tagen nach der Umwälzung ftodten in Paris drei große Bankhäufer (Bouin, Ganneron 
und Baubon); bald wurde felbft die Bank von Frankreich ermädtigt, die Einlöfung ihrer No: 
ten einzuftellen (vom 15. März an). Der parifer Handelsſtand in ſeiner verzweifelten Lage 
ging die Proviſoriſche Regierung un Hülfe an, und dieſe mußte, nach einem vergeblichen Ver⸗ 
ſuche, den Andrang mit einer „Dotation für den kleinen Handel” zu beſchwichtigen, ſich zu einer 
großen Mapregel entichliegen. Am 7. März wurde ein Decret über die Gründung von natio⸗ 
nalen Discontocomptoiren erlafien und fhon am 8. März ein ſolches Gomptoir in Paris er- 
Öffnet. Dad Kapital für jede Anftalt wurde in gleichen Theilen von dem Staate in Schag: 
feinen, von den Stadtgemeinden in Gemeinveohbligationen und von Actionären zuſammen⸗ 

„geigoflen. Außerdem erhielt jedes Comptoir zur Eroͤffnung des Betriebs vom Staate einen 
Vorſchuß gegen Verzinſung mit 4 Proc., und die hierfür verwendete Summe belief ſich auf nahe 
an 16 Mil. Fr. Die Einlagen an Schagiheinen und Bemeinbeobligationen dienten als Ga⸗ 
rantie für die Verbinplichfeiten dev Anftalten; fie durften nit angegriffen werben, ſondern 
waren beſtimmt, bei ver Liquidation etwaige Verlufte zu decken, wovon jedoch fein Beifpiel vor: 
gekommen ift. Die Gefchäfte leitete ein von den Actionären gewählter Verwaltungsrath; ber 
Director war Mitglied deffelben, zwar, nach franzöͤſiſchem Brauche, von der Regierung ernannt, 
doch in feinen Handlungen an die Zuflimmung des Verwaltungsrathsé gebunden. Die ftädtifche 
Behörde hatte ein Oberaufſichtsrecht. Nach diefem Decrete wurden, vorerſt auf die Dauer von 
drei Jahren, außer in Paris noch in einigen 60 Städten Discontocomptoire errichtet. Ihr 

.. Hauptgefhäft war das Discontiren von Wechſeln und Anmeifungen. Einige nahmen nur 
Wechſel auf beftimmte Städte, andere nahmen alle in Frankreich zahlbaren Werhiel; manche 
discontirten auch Papier auf beflimmte auswärtige Plätze, noch andere auf das Ausland über: 
Haupt. Die zuläffige längfte Berfallzeit war fehr verſchieden. Die Anftalt in Lyon biscontirte 
nur Wechfel, welche nicht über 45 Tage zu laufen hatten, bie meiften hatten ein Marimum von 
60—105 Tagen, Meg bis zu 150, Nancy bis zu 180 Tagen. ‚Alle nahmen Wechſel mit zwei 
Unterſchriften, auch mit einer, dann aber nur mit einer weitern Sicherſtellung durch ein Unter⸗ 
pfand in Werthpapieren oder Waaren oder durch ein Guthaben in laufender Rechnung. Der 
Discontfag wurde von dem Vermaltungsratbe feftgefegt, verſchieden je nach den Plägen, an 
denen die Papiere zahlbar waren, und wechſelnd je nach ven Verhältniſſen des Augenblicks 
Außer dem Discontiren durften die Comptoire auch alle fonftigen Geſchäfte beforgen, welche ben 

. Umfaß erleichtern, Borberungen einziehen, Bahlungen leiften, laufende Rechnungen eröffnen 
u. dgl. Das Comptoir in Paris hatte vom Staate einen Vorſchuß von 3 Mill. Fr. erhalten, 
und es wurben dort, ledigli aus Privatmitteln, Untercomptoire erriätet, welche dem Haupt⸗ 
comptoir für ven Cingang der Papiere, die es discontirte, hafteten. Das Actienkapital flieg auf. 
4,230000 Fr. Im Jahre 1851 Hatten faft alle Comptoire dem Staate feine Vorſchüfſe er 
flattet, nur Paris behielt noch feine 3 Millionen. Nah Ablauf der dreijährigen Dauer wurbe 
Die Soncefiton des parifer Discontocomptoirs bis 15. März 1857 erſtreckt, aber ſchon durch 
kaiſerliches Decret vom 25. Juli 1854 unter Wegfall jeder Garantie des Staates wie der Stabt 
auf weitere 30 Jahre von 1857 an verlängert. Bon den Gomptoiren in den übrigen Stäpten 
Hatten fi fhon vor Ablauf der drei Jahre die meiften (42 von einigen 60) für ihre Erhaltung 
ober Neubildung verwendet. 

So bildeten fih aus vorübergehenden Einrichtungen bleibende Inftitute, zu dem Zwecke, dem 
Creditbedürfniſſe des Handels und ver Gewerbe, ſoweit daſſelbe durch Banken und Bankhaͤuſer 

nicht befriedigt wird, entgegen zu kommen. Jene mit Garantien und Mitteln des Staates und 
der Städte audgeflatteten Didcontocomptoire traten für die Berlegenheiten, welche gewaltige 
Erfhütterungen aud dem Reichen und Wohlhabenden bereiten, in das Mittel; invirect galt ihr 
Einfreiten allervings auch den zahlreichern Klafjen, welde mit dem Stoden der groͤßern Unter⸗ 
nehmungen Ihren Erwerb verlieten. Die aus den vorübergehenden Einrichtungen heraudges 
wachſenen bleibenden Discontogefellichaften befördern dielinfäge des mittlern und Eleinern Ge⸗ 
werbe= und Handeloſtandes, welcher nicht in der Lage ift, die Bedingungen zu erfüllen, melde 
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Banken und Bankhäufer für Greditgewährung zu ſtellen pflegen. Das Vorbild fürbieneuern Dis- 
contogeſellſchaften find, neben dem parifer Discontocomptoir, Die ſchottiſchen Banken. (S. Ban- 
fen und Bankweſen.) Die hefanntern Inftitute dieſer Art find die brüffeler Union du credit, 

welche ebenfalls durch die Bebrängnifie des Jahres 1848 entſtand und ſeither günftigen Fortgang 
genommen hat; ſodann die dem brüfleler Creditverein nachgebilbeie Dißcontogefellf haft in Berlin, 
welche im Sommer 1851 in dad Leben trat; enblid im Juni 1853, mit Benugung des Beifpiels 
Ber vorgenannten Anftalten, bie Niederoͤſterreichiſche Escomptegeſellſchaft, welche den wiener 
Geſchäftsleuten den Umſatz ihrer Sorberungen und damit die infolge des Soll: und Handels⸗ 
vertrags erwartete Concurrenz mit bem Zollverein erleichtern ſollte. 

Diefe Geſellſchaften nehmen Mitgliever auf, welche bis zu einer für jeden feftgefegten Summe, 
von 'welder fie nur einen fleinen Theil wirklich einzahlen, Credit erhalten Eönnen. Die Auf- 
nahme erfolgt durch Beſchluß einer Commiſſion, welche zugleich den Betrag des zu gemährenven 
Grovitd feftfegt. Die Mitglieder heißen in Wien Creditinhaber, in Berlin Mitbetheiligte; die 
Summe, bis zu welcher fie Erebit erhalten, ift ihr Geſchäftsantheil Cin Berlin wenigſtens 
200 Thlr., hoͤchſtens 60000 Thlr., in Wien mindeſtens 300 Fl., böchftens 2 Proc. des ein- 
gezahlten Actienkapitald, vermalen 5 Mil. Fl., alfo 100000 Fl.); die eingezahlte Quote (in 
Berlin 10 Proc., in Brüffel und Wien 5 Proc.) ift ihre Baareinlage. Die Eommiffionen, 

-weldye über die Aufnahme und die Höhe der Betheiligung beichließen, beftehen aus Mitgliedern, 
‚die zahlreich genug fein müflen, um die Elemente zur Beurthellung ver Perfonen und Verhält: . 
niffe in fich zu vereinigen. In Berlin bejtehen zwei Aufnahmerommifjionen, jede von 20 Mit: 
glievern ; in Wien zählt das Comite 18— 36 Mitglieder. Der Erebit wird gewährt durch Dis⸗ 
contirung von Wechſeln, ober in laufender Rechnung in baarem Gelde, oder durch Zufendung 

von Wechſeln oder Werthpapieren, auch durch Acceptiren von Wechſeln, welche der Vetheiligte 
auf die Geſellſchaft zieht. Für den gewährten Credit wird entweder Sicerftellung duch mit⸗ 
verpflichtende Unterſchriften auf den discontirten Werhfeln, dur Unterpfänder oder Bürgſchaft 
gegeben, ober er wird ohne befondere Sicherftellung eingeräumt. (Blancocredit). In der, Regel 

' werben bie Bedingungen für die Creditgewährung bei der Aufnahme des Mitgliedes feftgeftellt; 
ed wird 3. B. beftimmt, daß auf den Antheil von 3000 Thlen. ein Drittheil oder 1000 Ahle. 
Blancoeredit und 2000 Thlr. gegen Sicheritellung gegeben werben können. 

Es verfteht fig von ſelbſt, daß eine Geſellſchaft, welche ihren Mitgliedern mehr gibt, al ſie 
von ihnen empfängt, ihren Mehrbedarf an Mitteln anderöwoher nehmen muß. Angenommen, 
die Antheile der Betheiligten betragen zufammen 10 Mil. Thlr., die durchfchnittlich ange⸗ 
ſprochenen Grebite die Hälfte, 5 Millionen, die Einlagen aber nur den zehnten Theil, alfo 
1 Million, fo hat die Geſellſchaft für Herbeilgaffung der fehlenden A Millionen zu. forgen. Died 
geihah, wie wir gefehen haben, für die vorübergehend während der Krifen gegründeten An= 
falten theils durch Vorſchüſſe der Regierung, theils durch Zeichnungen von Privaten; außerdem 
wurde durch Garantie des Staates und der Gemeinden ven Anftalten felbft ein Credit geichaffen, 
durch deſſen Benugung fie ‚weitere Mittel erlangen konnten. Die Anflalten in Brüffel und 
Wien dagegen wurden durd) Actiengeſellſchaften gegründet, welche von den Regierungen bereit- 
willig die Conceſſion erhielten und benen die großen Gelvinftitute, die Banken, wie die erften 
Banfhäufer mit Vertrauen entgegenkamen. Das Actienkapital der Niederdſterreichiſchen Es⸗ 
comptegeſellſchaft iſt auf 10 Mil. FI. in 20000 Actien zu 500 Fl. (auch halben Actien zu 250 81.) 
feſtgeſetzt, wovon einflweilen nur vie Hälfte begeben und mit ſolchem Eifer genommen wurbe, 
daß für die verlangten 5 Millionen 42 Millionen gezeichnet wurden. Mag zu diefem Refultate, 
welches nicht etwa in die Schwinbelperiode von 1856 fällt, ver Unfland beigetragen haben, daß 
‚viele fich ald Actionäre betheiligten, welche vie Anftalt dann auch als Grebitinhaber zu benutzen 
gedachten; mögeh andere, noch eingebenf der Erſchütterung von 1848, dad Inſtitut ald politi- 
ſches Beruhigungsmittel angefehen und begünftigt haben: immerhin wäre ber Erfolg nicht io 
großartig geweſen, wenn nicht Die Kapitalanlage in Actien ber Eſscomptegeſellſchaft eine ange: . 
mefjene Rente erwarten ließ. Diefe Erwartung war allerdings begründet, ba ben Creditin⸗ 
habern für ihre ‚Baareinlagen nur 4 Proc. Zinfen gewährt werden. Der Reinertrag ded Ger 
fhäftsbetriebd fällt dagegen den Actionären und der Reſerve zu, leßterer der fünfte Theil des die 
gewöhnliche Dividende von 4 Proc. überfleigennen Reingewinnd. Bon der Reſerve gehört wie- 
ver ein Viertel der Actiengefellfchaft; drei Viertel Bienen zur Dedung von Verluſten aus 
dem Verkehre mit ven Grebitinhabern. Außerdem iſt der Anſtalt geftattet, auch mit andern Per⸗ 
Tonen Discontgefchäfte zu machen. 

Weit weniger begünftigt als vie Geſellſchaften in Brüffel und Wien war in ihrer Ent: 

‘ 
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ftehung und erften Entwielung bie Discontogeſellſchaft in Berlin. Im Sommer 1850 wurde 
auf Anregung des frühern Binanzminifters Hanfemann, pamaligen Chefs der Preußiſchen 
Bank, ver Verſuch gemacht, in Berlin eine Grevitgefellihaft, ahnli der Union du credit 
in Brüffel, zu Stande zu bringen. Die Genehmigung als Actiengefellfchaft war jedoch unter 
anmehmbaren Bedingungen nicht zu erlangen. Unter anderm follte z. B. der Geſellſchaft unter: 
fagı fein, Gel gegen Berzinjung anzunehmen, eine Beſchränkung, an welcher die preußifchen 

Privatbanken bisher Fränkelten, welche aber einem Inftitute wie die Discontogeſellſchaft ge= 
radezu an dad Leben ging. Dian verzichtete daher auf die Gonceffion und errichtete durch Ver⸗ 
trag vom 6. Juni 1851 eine Handelsgeſellſchaft (Commanditgeſellſchaft) unter der Firma 
„Direction der Discontogeſellſchaft“, als deren Inhaber Hanfemann fi darſtellte. Cs 
war unter den obwaltenden Umſtänden feine leichte Aufgabe, die Anftalt, welde am 15. Oct. 
1851 mit 236 Theilhabern, deren Antheile 541600 Thlr. betrugen, eröffnet wurbe, zu ge: 
veihlicher Entwidelung zu bringen. Man Eonnte ſich nicht auf ein Actienkapital ſtützen und 
hatte deshalb die Einlagen der Theilhaber nicht wie in Brüffel und Wien auf ein Zwanzigſtel 
ihrer Geſchaͤftsantheile beſchraͤnken koͤnnen, ſondern auf ein Zehntel feftgejegt. Um Vertrauen 
zu erwecken, hatte man ferner für Verluſte das Princip ver Gegenjeitigfeit angenommen, wo: 
nach im eintretenden Falle ſämmtliche Theilhaber zu Nachzahlungen verpflichtet waren. Man 
hatte außerdem angekündigt, daß mindeſtens drei durch Vermoͤgen, Intelligenz und Erfahrung 
hervorragende Männer als perfönlic verantwortliche Geſchäftsinhaber an die Spike treten ſoll⸗ 
ten, und hatte fogar von der baldigen Brfüllung diefer Bebingung das Fortbeſtehen ver Geſell⸗ 
haft abhängig erklärt; man traf enblich verſchiedene Einrichtungen, um Geld Herbeizuzichen, 
3.38.1853 durch fogenannte „vollgezahlte Antheile“, welche nur an dem Gewinne, nicht an 
dem Berlufte theilnahmen, und durch Annahme von Geld gegen Berzinfung in laufender Rech⸗ 
nung unter vortheilhaften, je nach der Gonvenienz ver Ginleger verzweigten Bebingungen. Der 
Erwartung, dad die Anftalt nicht nur. von creditſuchenden, ſondern aud von geldbringenden 
Theilhabern benugt und fomit von legtern die Mittel für die erfleen geliefert werden würben, 
warb nur fehr mangelhaft entfproden. Die ſtatutmäßige Zahl ver Geſchäftsinhaber fand fich 
nit; das Princip der Gegenfeitigfeit wirkte abſchreckend auf die wohlhabendere Klaſſe der Ge⸗ 
ſchäftsleute, und ven Bemühungen, vaflelbe als eine rein moraliſche, materiell gefahrloſe Garan⸗ 
tie zu ſchildern, traten die der Anſtalt entgegenwirkenden Beſtrebungen durch Erweckung ũber⸗ 
triebener Beſorgniſſe entgegen. Unter den Gegnern der Anſtalt war leider obenan die Re⸗ 
gierung in ihren einflußreichſten Organen, die Preußiſche Bank, welche Wechſel mit der Unter⸗ 
ſchrift der Discontogeſellſchaft nur dann annahm, wenn ſie ihr auch ohne dieſe Unterſchrift gut 
erſchienen, und die größern Vankhäuſer, welche in der Anſtalt eine unbequeme Mitbewerberin 
erblickten. Wenn die Geſellſchaft, all dieſer Schwierigkeiten und Hemmniſſe ungeachtet, die 
Verlegenheiten der erſten Jahre glücklich überwand und ſtetig zunahm, ſo verdankt ſie dies dem 
ſtarken Bedürfniſſe, dem fie für die zunehmende Handels- und Gewerbsthätigkeit Berlins und 
anderer preußifchen Städte entgegenfam, wie ven Verbindungen des Geſchäftsinhabers mit 
rheiniſchen Gefellfchaften und Bankhäuſern, melde ihr wejentlihe Dienfte leiſteten. Geſichert 
aber war der Beftand der Anftalt injolange nicht, als ihr die Mittel für die Grevitgewährungen 
jeden Angenblick — wie bei ber erften ftarfen Erſchütterung zu beforgen war — entzogen wer: 
ben konnten. Diefe Gefahr durch Heranziehung eines unkündbaren Kapitals zu befeitigen, blieb 
daher immer die Hauptaufgabe der Gefellfehaft. Sie murbe im Aufange des Jahres 1856 ge: 
(ft durd ein neues Statut, welches die Anftalt zu einem Grebitinftitut mit einem durch Aus- 
geben: von Gommanbitantheilen zu beichaffenden anfehnlihen Kapital erweiterte. Das bis⸗ 
herige Geſchaͤft mit ven Inhabern ver Befhäftsantheile bildete als, Sperialgefchäft” einen Zweig 
des allgemeinen Banfgefhäftse. Mit legterm, mit feinen bisherigen Unternehmungen und Re- 
jultaten Haben wir es hier nicht zu thun; fie untericheiden fi nicht mefentlich von denen an⸗ 
derer neuerer Creditanſtalten Das Commanbitlapital brachte zuerft 5 Millionen, dann noch⸗ 
mals 5 Millionen mit erklecklichem Agio. Gin Verſuch, nohmald 10 Millionen mit minde- 
ſtens 16 Proc. Agio auszugeben, ſcheiterte an der Überfättigung des Marktes mit Papieren 
diefer und aller Art und brachte nicht viel mehr als 18/, Millionen. Für die größere Gefeli- 
ſchaft war das nunmehr feiner Geldverlegenheiten und Beſorgniſſe enthobene ‚„ Sperialgelchäft‘‘ 
eine fihere Kundſchaft, welche durch die Gegenſeitigkeit und eine ſtarke Reſerve gegen Berluft 
ſicherte; der Verkehr mit den Inhabern der Geſchäftsantheile ließ nun eine anſehnliche Erwei⸗ 
terung zu, fcheint jedoch feinen Höhepunft mit ver Krife von 1857 überfähritten zu haben, wie 
aus nachſtehender Zufamntenftellung erhellt, welche auch nachweiſt, daß die Dividende für die 
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Baareinlagen der alten Teilhaber, ven Ausnahmegewinn am Agio für 1856 abgerechnet, nach 
der Erweiterung der Geſellſchaft die frühere Höhe von 6 Proc. nicht mehr erreicht Hat. : Da= 
gegen haben fi mande frühere Feindſeligkeiten gelegt, denn „Geld ift Macht“. 

Die Discontogefellfchaft eröffnete ihren Betrieb am 15. Oct. 1851 mit 236 Theilhabern; 
der Gefammtbetrag ihret Gefchäftsantheile war 541600 Thlr. 

Am Schlufſe des Iahres: 1853 1854 1835‘ 1856 1857 1858 31. März 1859 

Zheilhaber 1568 1583 "1688 206 2395 ' 2141 2102 
ae Se. 2) Thlr,6,220400 6,150200 6,692500 11,388800 15,599400 14,492300 13,992.700 

oüge te Ge⸗ . 

—— ) „ 259600 359100 557900 — — — — 
Greditgewährung u 2.352695 2,075582 2,645208 7,250697 8,916936 6,219651' 6,420625 
In Brocenten der Ge- “ 

Ichäftsantheile 37,8 83,7 39,5 68,9 60,48 44.51 45,87 
Dividende für die Theils / 

haber Procente 6 6 6,5 12,55 4 4 — 

Leſenswerth iſt immer noch die Schrift von Hanſemann: „Das Weſen der Discontogeſell⸗ 
ſchaft in Berlin und ihre Benutzung“ (Berlin 1852). „K. Matby. 

Dismembration, Parcellirung (Zertheilung, Zerflüdelung der Grund: 
flüdde und des Grundeigenthums, Abzweigung von Trennftüden der Grund— 
befigungen). Es fnüpfen ſich an diefe Materie nicht blos ſtaats- und volkswirthſchaftliche, 
ſondern auch politifche Streitfragen tiefgreifender Art. Soweit dabei auch bie techniſch⸗ökono⸗ 
miſche Controverſe ned Vorzugs von Groß⸗ oder Kleincultur in Betracht kommt, gehen fie bis 
zur Mitte des vorigen Jahrhunderts zurüd.1) Wieverum während des Iehten Jahrzehnds 
traten fie innerhalb und außerhalb verſchledener Regierungen und gefeggebenver Verſammlun⸗ 
gen mehrerer deutſcher Staaten hervor und bildeten hier ven Kampfplag weniger von volfe- 
und ſtaatswirthſchaftlichen als von politifchen Parteien. Denn allerdings handelt es ſich dabei 
um ein fehr wichtige8 bürgerliche Grundrecht — um die volle Freiheit des Privateigenthums 
und zwar an Grund und Boden, indem ſich Died Recht in der uneingefchräntten Berfügungs- 
befugniß über die im Privasbefig des einzelnen befinvlihen Grundſtücke, mithin in der allge: 
meinen, durch Feine Staatöpolizeigejege eingejchränften Berechtigung zur Veräußerung des 
privativen Grundbefitzes, wie im Ganzen, jo in einzelnen Theilen und Stüden (in Parcellen), 
am entſchiedenften ausprägt. Es ift bie Iheilbarkeit, die Befugniß zur Zertheilung ber 
Brundbeilgungen, nur bie Wirkung und Eonfequenz des Begriffs und Weſens eines vollen, 

- reinen, unbeihränften Eigenthums. Im allgemeinen ift diefe Befugniß erft ein Erzeugniß der, 
Rechtsentwickelung und Geſetzgebung neuerer und neuefter Zeit. Als ſolche ſteht fie im Begen= _ 
fat zu ven Grunvbefigformen und Realretöverhältnifien des Mittelalterd. Daraus mag es 
ſich erklären, daß ſelbſt gelehrte Korfcher, wie auch manche andere wohlgefinnte Männer, welde 
ih in der phantaftifchen Ausſchmückung der Geſellſchaftszuſtände vergangener Jahrhunderte 
mit eigenen Idealen gefallen, im der Freiheit des Grundeigenthums (in der Aufhebung mit- 
telalterlicher Feudalverhältnifle, der Ablöfung von Zehnten, Dienften und andern Örunplaften), 
ganz beſonders aber in der Theilbarkeit ven Ruin des Orunpbeiiged, vorzugsweiſe bed Bauern⸗ 
ſtandes, erblicken, dabei die Altern bäuerlichen Befig- und Realvechtöverhältnifie zu den Guts⸗ 
herren nur unter dem Geſichtspunkt patriarchaliſcher Beſchützung und milder nachſichtsvoller 
Bevormundung ded Armen durch den Reichen betrachten, dahtr die jene mannicdfaltigen per: 
ſoͤnlichen und dinglichen Abhängigkeits- und Leiftungsverhältniffe des Bauern gegen ben Guts⸗ 
heren aufldfende Agrargefeßgebung ans einer gebäffigen Entflellung und Verkennung des 
wahren Urfprungs jener gfüdlichen patriarchaliſchen Zuftände ableiten, insbeſondere aber die 
Verleihung freien, daher theilbaren und verfchulnbaren Eigenthums an den Bauernftand als 
Duelle ver Berarmung mie der Umwandelung diefer Fleinen Eigenthümer in Pächter und Tage- 

2) Die Baareinlagen betragen den zehnten Theil der Gefchäftsantheife. j 
3) Die vollgezahlten Antheile wurden 1856 in Sommanbditantheile umgewandelt. 
1) Es entfchieben fich unter andern für leßtere in Frankreich Mirabeau Bater und Sohn, auch ſchon 

in Preußen Herzberg, der Minifter Sriedrich’s des Großen, ſodann praftifch dieſer große König ſelbſt 
vermöge feiner Regierungsmaßregeln einer ausgedehnten :Bererbpachtung der Domänenbauerhöfe und 
noch mehr der großartigften Golonifation im Oder⸗ Warthe: und Netzbruch, auch vieler. Höhefluren ; 
dagegen in England beionbere Arthur Young und fein Nachfolger für die Großcultur und das große 
Orundeigenihum. .. 
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löhner anfehen.?) Man ignorirt, daß gerade umgefehrt die Geſetzgebung und Regierung 
weifer und Eräftiger Fürſten, von ven Gapitularien Karl’d des Großen abwärts bis zu den 
Berorpnungen des großen preußifchen Königs Friedrich's II. herab und vorzugsweiſe noch wäh- 
rend der legten brei Jahrhunderte, fortonuernd, aber lange erfolglos feine größere, ber 
Landeshoheit würdigere und günftigere Aufgabe verfolgt hat, als die Berbeflerung des Schick 
fald der Kleinen (bäuerlichen) Grundbeſitzer und deren Beihügung gegen bie in und -feit dem 
Mittelalter did zum Aufang des 19. Jahrhunderts Hin vielmehr gefteigerte Unterdrückung, 
Freiheitsbeſchränkung und Grundbelaſtung der legtern durch ihre Gutsherren. Man verfchließt 
dad Auge vor den jeber vorurtheiläfteien Betrachtung der wirklichen Verhältnifie der Gegen- 
wart begegnenden Fortſchritten von Sittlifeit, Bildung und Wohlſtand in denjenigen Län: 
dern, in welden die Agrargeſetzgebung mit Weisheit und Gerechtigkeit durchgeführt ifl.") 
Lieſt jemand außerhalb Preußen die jährlich wiederholten Anträge in der erſten preußifchen 

- Kammer wie in dem an ihre Stelle getretenen Herrenhauſe gegen die buch dad preußiſche 
Geſetz vom 9. Det. 1807 und das Landesculiurenict vom 14. Sept. 1811 im Gegenjag zu den 
frühern Beſchränkungen des Grundeigenthums feſtgeſtellte Dismembratiohöfreiheit, welche 
Anträge auch der Staatsregierung zur Abhülfe ſtets überwieſen wurden, und die wiederhou 
ausgeſprochene Beſorgniß, „daß Grund und Boden ſich fortſchreitend in Staubtheile auflöfe, 
daß ein kraͤftiger Bauernſtand unrettbar zu Grunde gehe, wofern die Geſetzgebung nicht baldigſt 
einſchreite; daß die Wirkungen der Theilbarkeit in Verbindung mit der rationellen Landwirth⸗ 
ſchaft alles Grundvermögen mehr und mehr mobiliſirten und die erhaltende Gefinnung wie die 
Liebe zum Vaterlande zerflörten‘*), fo würde man meinen, daß in Preußen Grundeigenthum, 
Cultur und Landwirthſchaft ruckſchreitend in verderblicher Auflöfung begriffen ſeien. Und den⸗ 
noch verhält ſich dies in der Wirklichkeit ganz anders; es iſt ſogar ſtatiſtiſch und thatſächlich 
nachgewieſen, daß, bie ſeit B0 Jahren geſetzlich anerkannte Theilbarkeit und Dismembrations: 
freiheit an den Beſtande felbftändiger (größerer und mittlerer bäuerliger) Güter wenig ober 
nichts geändert, daß diefelbe vielmehr in manchen Gegenden vie Vergrößerung der ohnehin 
Thon jehr umfangreichen Rittergüter (durch Gonfoltvation und Zufammenfchlagung bäuerlidger 
‚&üter oder von Trennflüden verfelben zum Areal der großen Güter — das Einfchladten, im 
Gegenfag zu der Hofmepgerri) befördert hat. °) | 

83 ift dieſe uneingefchränkte Verfügungsfreiheitund Dismembrationsbefugniß des Grund⸗ 
eigenthums der Privatbefighängen ein wefentlicher Theil der allgemeinen bürgerliden Freiheiten 
und Rechte der Genoſſen des Staatöverbanded. Wo die Gejepgebung mit klarem Bewußtſein 
Jber den innern Zufammenhang und die Wechſelwirkung ver verfchiedenen Gebiete‘ des Geſell⸗ 
ſchaftslebens vorfchritt, ift jene Befugniß nur als Glied eines organiſch zuſammenhängenden 
Syſtems derjenigen allgemeinen bürgerlichen Freiheiten und Rechte betrachtet worden, welche 
die Grundlage und Vorausſetzung eines Rechtsſtaates bilden. Sie war nur Ausfluß und Folge 
derjenigen volkswirthſchaftlichen und zugleich politiſchen Principien, aus welchen die Aufhebung 
der Erbunterthänigkeit und Leibeigenſchaft, die Ablöfung der Fronen, Zehnten, Grundlaſten 
und Dienſtbarkeiten, wie andererſeits auch die Aufhebung der geſchloſſenen Zünfte und Innun⸗ 
gen, der Zwangs- und Bannrechte und anderer gewerblicher Monopole nun Privilegien, über 

2) S. unter anderm %. Walter, Deutſche Rechtsgeſchichte (Bonn 1853), $. 492, ©. 566. . 
3) Bgl. die im Art, Agrargeſetzgebung und Agrarverfaffung befchriebenen ältern Zuftände und zu 

deren Berbefierung im Laufe der Jahrhunderte erlaffenen kandesherrlichen Verordnungen und damit 
unter anderm die neuern Zengniffe von Abgeordneten aus der Mitte des Bauernftandes ſelbſt, bei Lette, 
Bertheilung bes Grundeigenthums tm Zufammenhange mit der Gefichte „der Gefeßgebung und ben 
Bolfszuftänden (Berlin 1858), ©. 8 fg. 

4) Rudy in der Furheffifchen erften Kammer famen vor kurzem ähnliche Klagen vor über bie Ab⸗ 
nahme der Wohlftandes und ber Cultur im Lande infolge der Zerfplitterung des ländlichen Grundbeſiges. 
bei Berathung bes hiergegen in ber zweiten Kammer verworfenen Geſetzentwurfs über bäuerliche Erb⸗ 
güter, Außerungen,’ welche mit denen faft wörtlich übereinftimmten, bie bald nach ber Reflauration von 
1815 in Frankreich gegen das aus der Revolution von 1789 hervorgegangene Syſtem ber Aufhebung 
von Senioraten, Majoraten nebft Fideicommiſſen und gegen bie Sleichtheilung unter den Erben gehört 
wurden. ©. Hippolyte Bafly, Des systemes de culture en France (zweite Ausgabe, Paris 1852), ©. 18. 

65) Dt darüber bie flatiftifchen Bufammenftellungen bei Lette, Die Vertheilung des Grundeigen⸗ 
thums, ©. 19 fg. u. 30 fg., und die Erflärung bes Minifters für die Lanbiwirtäfehattlichen Angelegens 
beiten im preußiichen Herienhaufe in deſſen Stenographifchen Berichten von 1859, ingleichen den Art. 
Ogrargefeggebung. ©. übrigens wegen bes Begriffs der Gonfolibation (Zufammenlegung, Arronbis 
zung u 1 ww. der Grunbftüde), in Berbindung mit Semeinheitstheilungen und Separationen, den Art. 

onſolidation. 
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haupt die gleiche allgemeine Sreiheit des Erwerba und der Arbeit, unter Aufhebung der im 
frühern Feudal- und Staatöpolizeiregime wurzelnden Befchränfungen geifliger und mate- 
rieller Kräfte für alle Glieder des Stantöverbandes, der reichen wie der armen, der höhern wie 
der niebern, hervorging: eines Syſtems, auf dem ver Wohlſtand der Individuen wie die wach⸗ 
fende-Staatäfraft jegt Hauptjähli beruht. Man begegnet indeß noch oft dem eigenthümlichen 
logiſchen Widerſpruch, Daß auf der einen Seite die Erhaltung gefhloffener Zünfte und Innun⸗ 
gen, auf der andern die Thellbarkeit des Grundeigenthums oder umgekehrt die Aufhebung ge- 
merblicher Monopole und Brivilegien nebſt der natürlichen Befugniß, die Arbeitökcaft in ver 
den individuellen Fähigkeiten und Neigungen entſprechendſten Weife auszubilden und zu ver⸗ 
werthen, andexerfeit3 aber die Binculirung des Grundbeſitzes durch fiveicommiffarifche Inſtitu⸗ 
tionen, durch Verbote und Beihränfungen der Theilbarfeit vertheinigt wirh. 

In einem noch nähern und unmittelbarern Zujammenhange fteht Die Theilbarkeit der 
Grundſtücke mit der Anſiedelung Und Anfälllgmahung, nur daß Diele legtere überbied ge= " 
mwöhnlich auch ein gleichzeitig perfönliches Verhältniß des Neuanſiedlers zur Gemeinde, Kirche, 
Schule u. f. w. begründet und im Gefolge hat, während der Barcellenerwerber Forenſe oder 
Ausmärker fein und bleiben kann und nur.wegen der auf dem Trennſtück ruhenden, reſp. darauf 
zu vertbeilenden Öffentlihen und privatrechtlihen Grundlaſten verhaftet ift, | 

Daß es erſt einer ausdrücklichen, der neuern Agrargefeßgebung vorbehalten blieb, ein# 
der natürlichſten Freiheitsrechte beſonders anzuerkennen, „nämlich das fchon im Begriff und 
Weſen ded Eigenthums liegenbe Hecht, feinen privativen Grundbeſitz auch in Theilen zu ver- 
äußern“ ©), ferner: daß gerade vie Gewährung dieſes Rechts (wobei nicht, wie bei der Auf- 
hebung von Gewerbsmonopolen und der Einführung von Gewerkefreiheit, ein unmittelbares 
Interefje anderer Beruföftände und Geſellſchaftsklaſſen entgegeittritt) dennoch zu einer fo allge: 
einen und lebhaften Parteifrage werben konnte, ift nur erflärlid aus der frühern Geſchichte 
der Agrarverfaflung, namentlih aus dem Begenfag jener Freiheit zu den gleichzeitig ven 
Grundbriig wie die Perjon des Beſitzers erfaſſenden Einrichtungen und Nechtöformen der Vor⸗ 
zeit. Daraus hauptſächlich wird aber auch die Grundloſigkeit und fernere Unhalibarkeit ſolcher 
Beſchränkungen des Altern Agrarrechts klar, ba Motiv, Interefle und inneres Leben der ältern 
Einrichtungen und Formen des Grundbeſitzes in dem gegenwärtigen Staatöwefen völlig unter: 
gegangen find. 

Dad ältefte deutſche Net kannte wenigſtens feine Staatöpolizeigefepe gegen die Veräuße: 
rung des Beſitzers oder die Theilung unter den Erben, ebenfo wenig wie früher und noch jegt 
das gemeine Recht Englands. nn 

Abgeſehen vom Nechte der Fawilienglieder und Exben, wirkte in ältefter Zeit gegen die 
Zerfplitterung und für Zufammenhaltung der Theile und Zubehörungen eined Hofes neben 
dem Gulturintereffe die Sitte und das Herfommen 7), ebenfo wie es auch noch heutigen Tages 
in einer Mehrzahl deutſcher Länder der Ball ift, fo namentlich in der preußiſchen Provinz 
Weſtfalen, fomeit nämlich in einzelnen Theilen diefer Provinz nicht von alterd ber fränfifches 
Recht mit Theilbarkeit eingebürgert ift; desgleichen in den ſechs Öftlichen preußiichen Provinzen 
und foger in mehreren thüringiihen Landestheilen, weile zu ner Provinz Sachen gehören, 
obwol daſelbſt oft ganze Bauerhöfe aus fogenannten Wandeläckern oder walzenden Grund: 
ftürfen beſtehen, deren auf die ältefte Zeit zurückzehende Entftehung an und für ſich ſchon für 
die einft hergebrachte volle Dismembrations- und Berfügungsfreihelt über den Grundbeſitz 
eugt. ®) 

Die fkantöpolizeilihen Verbote und Beſchränkungen der Theilbarfeit der verſchiedenen 
Grunpbefigungen entſtanden im allgemeinen weit [päter, ſogar erſt in und feit dem Mittelalter. 
Ste gingen Hand in Hand mit der Umwandelung der Gemeinfreiheit der Volksgenoſſen in Leib: 
eigenfhaft und Hörigfeit oder in ein anderes unfreied Hinterfaffenverhältnig durch die Uber⸗ 
madt von Guts- und Gerichtäherren, welche Staats: wie Gemeindelaſten neben ven fich ſtets 
vermehrenden gutöherrlichen Keiftungen auf die Ihnen unterworfenen Hinterfaflen abwälzten. 

6) Bol. das preußische Cdiet vom 9. Oct. 1807 und das prenfifche Lanbesrulturebict vom 14. Sept. 
1811, ingleichen $. 83 des von ber dentſchen Reichsverfanmlung beichloffenen Gefegea vom 237. Der. 
1848, betreffend die Grundrechte bes deutfchen Volles. . 

T) Walter, Deutfche Rechtsgefchichte, II, 5. 448,5. 616, und $. 491, ©. 564; Bimmerle, Das 
dentiche Stammgutsſyſtem. 

‚8) Lette, a. a. O., ©. 58. 
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Indem perfönliche Dienft-. und Abhängigkeitöverhältniffe, felbft Zebens- und Amtsberuf (Leib⸗ 
eigenichaft, Erbunterthänigkeit, Minifterialität, Rittervienft, Kriegsfolge u. ſ. w.) auf bie 
Güter übertragen wurden, entichied dann wiederum in eigenthünilicher Verflechtung des Rechts⸗ 
verhältnifies von Berfonen und Gütern, bei ver Wechſelwirkung ber einen auf Die andern, ber 
Beſitz diefer oder jener Güterarten über die perfönliche Freiheit oder Uinfreiheit, über bevor: 
zugtere Lebensftellung ober Dienftbarkeit des Beſitzers und feiner Familie.) So ging 3.8. 
der Freie, welcher ein leibeigenes Gut durch Verleihung oder Binheirathung überkam, mit jeinen 
Kindern in dad perjänliche Leibeigenthbun des Gutöheren über. Die Güter waren Pfandob⸗ 
jeet, Bedingung und Gewähr für die Leiftungsfähigkeit zu ven darauf haftenden Dienften, Ab: 
gaben und Grunplaften. In ven faft allein aus ven Gutsherren beſtehenden landſtändiſchen 
Berfammlungen felt Ausbildung ber Territorialhoheit vertraten jene ihr unmittelbar eigenes 
Intereffe an der Untheilbarkeit der ihnen pflitigen Hinterfaflengüter und liegen ſich Diefelbe 
beim Handel mit den Landesherren über die Verwilligung von Steuern ihrer Hinterfaflen in 
Landtagsreceflen und Verordnungen gemwährleiften. Bon der andern Seite fland viefem guts⸗ 
herrlich⸗ſtändiſchen Interefle ein nicht geringeres der Landesherren an ver Erhaltung ver Steuer: 
fähigkeit der bäuerlihen Güter für die diefen legtern ausſchließlich obliegenden altgemeinen 
Zanded= und Communallaften zur Seite, infolge deſſen aber Eräftigere Landesherren auch ihrer: 
ſeits die bäuerlihen Wirthe gegen die Ginziehung ihrer Höfe und deren Zuſammenſchlagung 
mit dem Nittergutdareal fowie gegen Überbürbung mit gutsherrlichen Fronen und andern 
Leiſtungen fhügten. 19) 

. Auf diefen Verhältniffen und Intereffen der frühern Landesverfaſſung beruhten die Ber: 
bote und Beſchränkungen ver Iheilbarkeit bäuerliher Güter. Hingegen ſprachen bie Befiker 
ber Rittergüter (die Stände) die Veräußerlichkeit und Iheilbarkeit ihrer Güter z.B. in ber 
Mark Brandenburg no im 16. Jahrhundert nach dem neuen Roͤmiſchen Rechte an. 11) Im 
allgemeinen aber gründete fi die Geſchloſſenheit ver Rittergüter, auch der Lehnſchulzenhoͤfe, in 
der Provinz Preußen ver Köllmerbefigungen u. f. w., auf den aus der Kriegäverfaffung des 
Mittelalter erwachſenen Lehnsverband, fpäter, feit dem 16. und 17. Jahrhundert, zum Theil 
auf das. dem Römifchen Recht entlehnte Inftitut ver Familienfideicommiſſe, in Nahahmung der 
Terzitorialberren und des hohen Adels, bei denen jenes Inftitut für die Untheilbarkeit per 
landesherrlichen Territorien in der Befeftigung bed nıodernen Stanted nothwendig geworben | 
war. Desgleihen Flebten an ſtädtiſchen Grundſtücken und Häufern Gewerbeberehtigungen 
(Brauhäufer, Fleiſchbanken u. f. w.). Died, wie in vielen ländlichen Orten Niederſachſens 
und angrenzender Landestheile das beflimmten Hufen oder Häufern ausfchlieglid oder vor⸗ 
zugsweiſe obliegenve Leiftungsverhältnig zum Gemeindeverbande, trat der Theilbarkeit vieler 
und der verbundenen nugbaren Realitäten (3. B. der fogenannten Gerechtigkeitshäuſer) 
entgegen. 

Daß die der Scholle unterworfene, an die Eigenfchaften und Belaftungen von Grund und 
Boden gefeflelte Berjönlichfeit des Menſchen aus diefem Subjertionsverhältniß befreit, daß Der 

WMenſch in feiner fittlihen Freiheit und Perfönlickelt wiederum zum Herrn der Güter dieſer 
Erde, darunter aud bed Befites an Grund und Boden, eingefegt worden, ift eins ver folgen: 

reichſten Ergebniffe chriſtlich-germaniſchet Weltbildung. Die Untrennbarkeit von Privat: und 
öffentlichen Rechten und Pflichten der Perſon mit dem Grunpbefig, nad der eigenthümlichen 
Berfaffung ver Borzeit, hat zugleich mit der Vefeitigung ber Leibeigenfchaft und anderer per: 
ſoͤnlicher Beihränfungen aufgehört. Sie iſt gegenwärtig mit ver Agrar= und Militärverjaf- 
fung. ded modernen. Staate8 wie mit feiner Steuer- und Finanzgefeßgebung (Grundſteuer⸗ 
Fatafter, Vermögens: und Einfommenbefteuerung u. |. w.) unvereinbar. Diefelbe erhalten 
oder. gar wieberherftellen, Hieße die Grundlagen und Lebensbedingungen des neuern Staats: 
weiend zerſtoͤren. 
Aogeſehen von den weiter unten zu erwähnenden okonomiſchen Geſichtspunkten, find es ſo⸗ 

9) Zimmerle, Das beutfche Stammgutsfyftem nad feinem Urfprunge und Berlaufe (Tübingen 1857). 
10) Wie die Hohenzollern in der Mark Brandenburg und den fpäter erworbenen breußildhen Landes⸗ 

theilen, und wie es auch in ben hannoveriſchen Landen geſchah, wo damals Untheilbarkeitsverbote ven 
Bauernſtand den Gutsherren gegenüber retteten. ©. deu Art. Agrarverfefung und die Allegate ; desgl. 
Stüve, Welen und Verfafiung der Landgemeinden und des ländlichen Grundbeſitzes in Nieverfachfen und 
Weſtfalen (Jena 1851), ©. 128 u. 229, und a. a. O. _ 

11) In Hannover find die Iandtagsfähigen Lehngüter im vermeintlich politifchen Intereffe ihrer Er⸗ 
haltung mittels Geſetzes vom 13. April 1836 ausdrücklich wieder für untheilbar erMärt. 

® 
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nach überlebte Traditionen der Vorzeit, auf welche ſich die Gegher der Diömembrationd- und 
Berfügungsfreibeit über das Grundeigenthum zurücbeziehen. Bewußt oder unbewußt treten 
fie aber auch als Gegner des verfaffungdmäßigen Rechtsſtaates auf und ſtreben mehr. oder 
weniger nad) dem auf ſtändiſcher Gliederung beruhenden Feudalſtaate zurück. 

Hingegen wurde dad Princin der freien Theilbarkeit tm weſentlichen nicht beeinträchtigt 
durch die gefeglichen Mafregeln, wie fie in Preußen (au in Würtemberg)-ergingen, theils 
gegen die bei den fogenannten Hofſchlächtereien vorkommende Übervortheilung ber Trenn- 
ſtückserwerber und die Verwirrung in den Abgaben-, Hypoihefen- und Gommunalverhält: 
niffen, theils nad) dem praußiſchen Grfege vom 3. Jan. 1845, betreffend die Zertheilung von ° 
Grundſtücken und die Gründung neuer Anftedelungen, zum Zwecke ber Orbnung des Dis- 
membrationäwefens, jo lange es an einer ländlihen Gemeindeordnung und einer allge: 
meinen gleichmäßigen Brunpftenergefeßgebung in ben ſechs öftlichen Provinzen fehlt. 12) In 
Preußen namentlid blieb nad) wie nor im allgemeinen und weſentlichen jene freie Theilbar: 
feit als ein durch das Edict vom 9. Det. 1807 und das Landedculturedict vom 14. Sept. 1811 
eingeführtes Fundamentalprincip der Geſellſchaftsverfafſung und Staatsverwaltung anerkannt. 

Bei den neuern Anträgen im preußifchen Herrenhaufe wie bei ven neueflen legiölativen 
Verhandlungen in mehreren deutſchen Ständeverfammlungen fpielte, gleichwie vor 1830 in 
den franzöfifchen Kammern, die politifche Seite der Frage eine wichtige Rolle. 

Übergeben wir bie neuern und neueflen Geſetze und Verhandlungen in den deutſchen Staa⸗ 
ten, wo zum Theil jedoch, mie z. B. in Baiern, neben Gewerbsmonopolen mannichfacher Art 
auch in Bezug auf den Grundbeſitz tiefeingreifende Beſchraͤnkungen der Anſiedelungs⸗ und 
Erwerbsbefugniß noch Heute fortbeftehen 18), und werfen wir nur einen Blid auf die legisla⸗ 
tiven Verhandlungen in Frankreich, wo überbied die Thellbarkeit des Grunpbefiges großentheils 
fon vor der Revolution zuläffig und hergebracht war. 

Hier wurbe zwar die Streitfrage über die Vortheile der Groß- oder Kleincultur und in 
‚ Verbindung Hiermit über die des großen oder Kleinen Grundeigenthums durch die Geſetzge⸗ 
bung von 1789 (die Aufhebung von Majoraten, Minoraten, Lehnsverbänden und fideicom⸗ 
miffarifchen Subftitutionen) im Sinne ver freien Bewegung, der freien Beräußerlichkeit und 
Theilbarfeit des Grundbeſitzes entſchieden. Dabei aber war die Gontroverfe aus vem Gebiete 

der Volks- und Staatswirthſchaft nur in dad einer politiichen Parteifrage hinübergerüct. Um 
fo lebhafter traten daher feit der Neftauration der alten Dynaftie im Jahre 1815 die Anhänger 
des ancien regime mit ihren Angriffen gegen das Princip ber freien Theilbarfeit des Grund⸗ 
eigenthHums hervor, 1820 in der Pairskammer, einige Jahre fpäter in der Deputirtenfam: 
mer. „Der Boden Frankreichs“, jo hieß es, „gehe bei ver zuläffigen und durch Das gleiche 
Erbrecht des Code civil befoͤrderten Zerſtückelung des Grundeigenthums in Staub auf; in 
wenigen Jahren werde derſelbe, mit einer elenden ländlichen Bevoͤlkerung überladen, kaum noch 
dieſe Vevoͤlkerung verarmter Beſitzer winziger Parcellen, geſchweige vie ſtädtiſche und indu⸗ 
ſtrielle zu ernähren im Stande fein; Fabriken wie Wiſſenſchaften und Künſte gingen zu 
Grunde, ja die gefammte Staatskraft verfhwinde im allgemeinen Elende des durch vie Thei⸗ 
lungen entkräfteten ind vermwüfteten Landes.“ Man beſchwor die Regierung wie die Kammern, 
der Theilung der Grundbefigungen im Erbgange durch Geſetze entgegenzutreten und zugleidy 
das große Bigenthum wie die große Cultur zu reorganifiren. 14) Als es die Regierung im 
Jahre 1826 unternahm, dieſen Klagen durch verſchiedene Gejegentwürfe über Herftellung 
fiveicommiflarifcher Subftitutionen und Primogeniturrechte für den Grundbeſitz entgegenzu: 
fommen, erhielt jedoch nur einer diefer Entwürfe, betreffend das Vorzugsrecht des erfigeborenen 
Sohnes bei der väterlichen Erbthellung, eine geringe Majorität in der Deputirtenfanımer, wo- 
gegen auch diefer Entwurf bekanntlich in der Pairöfammer fiel. 

Es ift eine für die Gleihmäßigkeit von Bor-. und Rüdfchritten wie für den innern Zufam- 
menbang der europäischen Welt nicht unintereflante Thatſache, daß faft um diefelbe Zeit auch in 
Preußen ohne irgendwelche äußerliche Verbindung ebenfalld eine Reaction gegen das vafelbft 
erſt 1807 und 1811 eingeführte Princip der freien Thellbarkeit des Grundeigenthums begann 

12) &, bieferhals Lette, Bertheilung bes Grundeigenthums, und Lette und von Roenne, Die Landes: 
eutturgefeggebung bes preußifchen Staates, I Abthl. 2, S. 150 fg. 

10) Tübinger Feitſchriſt, Jahrg. 1845, 9, 10 u. 12. "Sette, 8Wertheilung des. Grundeigenthume, 
S. 109 und a. a. 

14) Paſſy, a. d O., S. 21. 

ELLI. 
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und zu ähnlichen Geſetzentwürfen wie, in Frankreich führte. Auch in Preußen aber wurben 
dieſe Entwürfe, obgleich zum Theil aus der Mitte der Provinzialftände angeregt, dennoch 
fpäter. von deren Mehrzahl abgelehnt; ein lezter wurde noch vom Vereinigten Landtage im 
Sabre 1847 verworfen. Die Grundſätze der fogenannten Stein⸗-Hardenberg'ſchen Geſetzgebung 

. von 1807 fg. blieben auch in Betreff der Theilbarkeit und freien Verfügung über das 
Grundeigenthum im weſentlichen flegreih; fie erhielten damals vielmehr aus der Mitte der 
Betheiligten wie von ven Behörven ein glänzendes Zeugniß ihrer mohlchätigen Folgen für 
die fortfchreitende Entwickelung der Culturzuſtände des Landes und insbeſondere fanden fle auch 
flets ihre kräftige Vertretung noch 1844 und 1845 In dem 1817 gegründeten preußifchen 
Staatörath. 15) J 

Noch beſteht indeß die mit der Theilbarkeit des Grundbeſitzes, insbeſondere mit deſſen 
Gleichtheilung im Erbgange zuſammenhängende Conttoverſe über den Vorzug der großen oder 
der kleinen Cultur und Landwirthſchaft für das allgemeine Staats: und Gefellſchafts intereſſe, 
namentlich der Streit: für welche Culturart das Übergewicht des größern Reinertrags ent: ' 
ſcheide? Selbſt hervorragende Nationaldfonomen haben dieſe Frage entgegengeſetzt beant⸗ 
wortet. Dies offenbar mit Rückſicht auf die Verſchiedenheit der Culturemrichtungen und eigen⸗ 
thämlichen Wirthſchaftsverhältnifſſe ver Länder, aus welchen ihre wiſſenſchaftlichen Anſchauun⸗ 
gen hervorgingen und fie ihre thatlächlichen Vorausfegungen entnahmen. Und doch wollte 
man die Entfheidung Über den größern oder geringern Reinertrag der einen ober der andern 
Eultur: und Wirthichaftsart nah allgemeinen Principien und abitracten Rehnungsfägen 
treffen. 
 &8 leudtet ein, daß damit die Sache in einen unlösbaren und unfruchtbaren Streit verlau⸗ 

fen mußte. Denn man hat es dabei mit fehr mannichfachen, aber auch fehr abweichenden praf: 
tiſchen Berhältniffen und Vorausfegungen zu thun; nur deren Medfelwirfung und Zufam- 
menhang mit ven Gultur: und Wirthfchaftsfgftemen beftimmt erft den größern over geringern 
Roh⸗ oder Reinertrag diefer legtern. Iene Boraudfegungen beruhen theild auf natürligen 
Bedingungen, in der Eigenſchaft und ven Beftandtheilen bed Grund und Bodens (dieſer land⸗ 
wirthſchaftlichen Kabrikationsftätte) und im Winfluß des Klimas, theils auf den mehr oder 
weniger fortgefehrittenen gejellihaftlihen Zufländen, in ven Bevölkerungsverhältnifſen, fowol 
in der Population überhaupt ald in der Zahl und Ausdehnung großer Stäbte ober anderer 
Mittelpunfte von Manufacturinduftrie und Bewerbe, ferner in der Art und Richtung der Be: 
ſchaͤftigung, wie in dem Grabe des Wohlſtandes der übrigen Klaſſen und Beruföftände, in den 
Verkehrs⸗, Gewerb8- und Handelöverhältnifien des Landes und feiner fläbtifchen und länd- 
lien Bewohner, wie in der Art der von ihnen begehrten Conſumtions⸗ oder Fabrikations⸗ 
artikel, theils endlich auf mehr fittlichen, ineellen Momenten, in althergebraditer Sitte, ererbter 
Geſchicklichkeit und Ausbildung im Landwirthſchaftsbetriebe, in größerer ober geringerer Spar: 
famfeit, Intelligenz und Vertheilung des Kapitals, felbft im Genius und Charakter ber 
Nationen. 

Vergegenwärtigt man ſich ven Einfluß aller dieſer fo verſchiedenen thatſãchlichen Momente 
auf pie Gewinnung der größern Roh: oder Reinerträge aus dem Landwirthſchaftsbetriebe, fo 
wird man anerkennen müflen, daß jene Frage über den größern oder geringern NReinertrag von 
Groß⸗ oder von Kleincultur-überall nur nach. mannichfaltig ineinander greifenden, aber ganz 
beſtimmten, wirklich beſtehenden natürlichen und ſocialen Verhältniſſen vernünftigerweiſe beant⸗ 
wortet werben kann. 16) 

Allerdings würde dieſe Controverſe für die Frage der freien Verfügung über das Grund⸗ 
eigenthum und deſſen unbeſchränkte Theilbarkeit weniger erheblich ſein, wenn ſwie es nach Hip⸗ 
polyte Pafſy 17) großentheils in Frankreich ver Kali] „vie Größe und Form des Cigenthums 
ſeltener über die der Cultur (des Umfangs der Landwirthſchaften) entſcheidet, wenn vielmehr 
dieſe letztere von der Zerſtückelung des Grundeigenthums und der Zertheilung von Grundſtücken 
mittels Veräußerung unter Lebenden oder im Erbgange zumeiſt unabhängig iſt, fich daher 

15) Vgl. über das Hiſtoriſche jener Reactionstendenzen in Preußen: Lette, Die Vertheilung des 
Grundeigenthums u. |. w., S. 16 fg., und die geſchichtliche Einleitung Bo. I in Lette und von Roenne, 
Die Landesculturgefeßgebung des preußifchen Staates. 

16) ©. deshalb Hippolyte Paſſy, Des systemes de culture en France et de leur influence sur 
l’economie sociale (Baris 1852). 

17) Ebendaſelbſt, S. 58 fg. u. 62 fg. 
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andy infolge ver durch Erbgang vorgefiärtttenen Parcellirung von Grund und Boden, von 
andern Urfachen abgefehen, in ben verſchledenen Gegenden Frankreichs nicht wefentlich ver: 
ändert bat, wenn ſonach im Gegentheil Gulturarten und Wirthfhaftsfufleme, neben und unge⸗ 
achtet diefer Zertheilung des Grundeigenthums, ihren eigenen Gang geben, weil Grunbeigen= 
thum einerfeit8 und Bewirthſchaftung und Benugung deſſelben mittel® Verpachtung anderer⸗ 
ſeits felten in ein und denfelben Händen vereinigt feien”. 

Es gehört aber zu den weientlichen Unterſchieden der landwirthfchaftlichen Zuſtände Frank: 
reichs und Deutfchlanns, wenigflens im großen, insbeſondere in ven ſechs öftlichen Provinzen 
des preußiſchen Staates, daß hier vielmehr die Selbſtbewirthſchaftung durch den ECigenthümer 
fomol bei den großen als bei den mittlern und Kleinen Gütern weit überwiegend die Megel 
bildet und nur eine Minderzahl von großen (Ritter-J&ütern, jedoch auch im ganzen verpachtet 
wird, Barrellarverpadtungen größerer Gutscomplexe an Eleine Beute — abgefehen von einigen 
fünlichen und weſtlichen Gegenden, 3.3. in Preußen ver Rheinprovinz und eines Thell& der 
Provinz Weftfalen — nur ausnahmsweiſe vorfommen, Unter folden thatſächlichen Verhält- 
niffen fällt allerdings die Controverfe wegen der Groß⸗ oder Kleincultur mit der Frage über 
die Theilbarkeit und dad aus legterer hervorgehende Kleine Bigentfum zufammen. 

Außerdem find auch die Begriffe und Vorflellungen über große, mittlere und Eleine Cultu⸗ 
ven und Landwirthſchaften, fiber großes, mittleres und Feines Grundeigenthum je nach Ver⸗ 
fchiedenheit der Landesverhältniſſe verſchieden und iſt dabei noch zu erwähnen, daß, während 

“ einige wiffenfchaftliche Notabilitäten die mittleen Wirthſchaften und Grundbeflgungen für vie 
am menigften einträgliden und empfehlensmwertden erklärten, es in Preußen den Gegnern der 
Dismembrationdfreibeit (nach hergebrachter Formel) vorzugsmeife um Erhaltung eines kräf⸗ 
tigen Bauernſtandes, alfo von felbjtändigen (mittlern) Adernahrungen, zu thun iſt. 

Mährend nach franzöfiiden Vorftelungen zum großen Grundbeſitz etiwa ein folder ge= 
zahlt wird, zu deſſen Bearbeitung dad Geſpannvieh für wenigſtens drei Pflüge erforderlich 
iH18), würde man dazu in Preußen rechts der Elbe'nur Büter von einem Umfange zu 1000 
preußifhen Morgen und mehr, mindeſtens aber doch (mit Rüdjicht auf die Claſſification der 
Tabellen des Statiflifchen Bureau) von 600 preußifhen Morgen und darüber rechnen. Bei⸗ 
nabe ebenfo viel würbe wol au in England zur Beſtimmung der Grenze zwiſchen großen und 
mittleren Pachtungen gehören. Ein Meiner Grundbeſitz Hingegen würde nur berjenige fein, 
deſſen Beftellung auf Spateneultur und Handarbeit angewiefen ift, wobei daher vie Arbeits⸗ 
Eräfte des Wirth und feiner Kamille ausreichen, etwa von A—6 preufiichen Morgen mittlerer 
Güte. Soviel ungefähr wurde durchſchnittlich von den preußifchen Audeinanderfegungsbehör- 
den bei Anwendung einer Beftimmung der frühern Regulirungs- und Ablöfungdgefege ange- 
nommen 19), nad denen damals nur Ader oder Seipann haltende Nahrungen, nicht ſoge⸗ 
nannte Dienflfamilienetabliffenentd zur Regulirung und Dienftabldjung berechtigt waren. 
Mit Rückſicht anf die Tabellen des Statiftiihen Bureau in Preußen, welche die verſchiedenen 
Grundbejigungen in Klafien von a, unter 5 preußiſchen Morgen, b, von 5— 30, c, von 30 — 
300, d, von 300--600, und e, von 600 preußifhen Morgen und darüber theilen, würde man 
die Klaffen zu e und ddod nur zu den mittlern Gütern, dagegen einen Theil ber Befigungen 
aus Klaſſe b unter 30 Morgen, je nach der fchiechtern Beſchaffenheit ded Bodens und deſſen 

Bewirthſchaftungsart, ſoweit danach die Haltung von Geſpannvieh nicht erforderlich waͤre, zu 
den kleinen Gütern, im übrigen aber die Beſitzungen dieſer Klaſſe zu ven mittlern reinen Eön- 
nen, wenngleich, abgefeben von ver Benugung der Kühe zu ven Wirthſchaftsarbeiten, ein 
Zweigefpann von Ochfen oder Pferden (ein Pflug), unter Vorausfegung einer gewöhnlichen 
auf ®etreibe= und KRartoffelbau wie auf Viehzucht eingerichteten Wirthſchaft, nur erſt bei einem 
Grundbeſitz von etwa 50 preußifchen Morgen vollfländige Beſchäftigung finden mürbe. 

Es kann nun aber au dem Nichttechniker das Ungenaue und Schwanfende der ebenge- 
dachten Beflimmungen über große, mittlere und Eleine Gulturen und Landwirthſchaften mie 
ihrer Kriterien nicht entgehen, noch weniger bie hieraus abgeleigete Schlußfolgerung auf einen 
mehr ober minder gefiiherten Nahrungs: und Wohlſtand ver Befiger und ihrer Familien. 

18) Pafiy, a. a. D., ©. 83; nach preußifchen Berhältuifien circa 150 preußifche Morgen Mittelboden 
und mehr. Sur Vergleichung wirb bemerft, baß eine franzöflfche Heftare = 3, nnd ein englifdher Aere 
= 1,ss preußiſche Morg en iſt. 

19) Bgl. z. B. 8. 1% ©. 229 der Technifchen Inftruction m die Auseinanderfeßungs s Angelegen: 
heiten im franffurter Regierungbezirf (Frankfurt a. DO. 1842) u 
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Denn ſchon 2—3 preußische Morgen fruchtbaren Bodens in der Nähe einer volfreichen 
Stabt, gartenmäßig bearbeitet, insbeſondere zur Erzielung ſolcher feinern Früchte benugt, bie 
als Luxusgegenſtände für die Tafel des Reichen beftimmt find, begründen ven Nahrungsftann 
und die Wohlhabenheit des Befigers und feiner Familie in einem viel hoͤhern Grade als oft 
50—100 preußifhe Morgen von culturbedürftigem, gleihwol ſtarkem Boden in entfernten, 
induftrielofen, dünnbevoͤlkerten Gegenden, befonders in den Händen eined energie= und ein: 
ſichts⸗ oder ganz mittellofen Bauern. Während ein flarker, ſchwer zu bearbeitender, der Be: 
ſtellung nur in gewiflen Jahresperiopen zugänglicher Boden, überdies in Fältern Klimaten, wo 
die Beftellzeit auf einen geringern Theil des Jahres beſchränkt ift, zumal vor feiner vollftänbi- 
gen Bultivirung und Entwäflerung, verhältnigmäßig weit mehr Arbeitd- und Geſpannkraft 
bedarf und dennoch die Darauf verwendete Arbeit und Geldauslage erft fpäter und fparfamer 
lohnt, daher Die Großcultur bebingt und meift vom felbft zur Einrichtung größerer, wenigflens 
mittlerer Gutswirthſchaften bingeführt hat. und bei freier Bewegung — durch Zufammenfauf 
kleinerer Befigungen behufs Bildung größerer — auch gegenwärtig noch oft hinführt, etablirte 
ſich andererſeits die Kleincultur und auch das Heine Cigenthum, ſobald die Gunft der übrigen 
Boraudfegungen, auch des Klimas, hinzufam, vorzugsweiſe auf milden, fogar fandigem Bo⸗ 
den, wie 3. B. in denjenigen Theilen Flanderns, wo ber Flachſsbau viele arbeitende Hände und 
auch yiel Sorgfalt in Anſpruch nimnıt, Hingegen auch eine zahlreiche fleigige Bevölkerung reich⸗ 
licher nährt. So Hat der Weinbau, wenngleich er die Bevölkerung nur zu oft in Dürftigfeit 
erhält, in ver Negel eine größere Parcellirung im Befolge und, wie in ver Moſelgegend, auch 
des wenigen, daher um fo begehrtern Ackers. Wo gleichzeitig Dliven, Mais, Feigen und 
Maulbeerbäume oft auf derfelben Grundbeſitzung gezogen, dazu Seidenzucht betrieben wird, 
wie in verfchievenen Theilen des ſüdlichen Frankreich und Oberitaliend, ift ver Wirth von 
ſelbſt genötigt, fi auf Eleinen Grund: over Pachtbeñtz zu beichränfen, um die für die ver- 
ſchiedenen Zweige feiner Wirthſchaft nöthige Kraft und Zeit in Bereitfchaft zu Haben. So 
unterlagen die Grundbeſitz- und Grundvertheilungdverhältniffe ivie die Bulturarten und 
Wirthſchaftsſyſteme Englands zweimal der tiefeingreifenpften lImgeftaltung, infolge deren an 
die Stelle theild der vormaligen Meinen gutsherrlien Hinterfaflen, Lafbeliger, Pächter und 
Lehnsleute, theild der Kleinen freien Grundeigenthümer — der Freiſaſſen 0) — daß große Grund⸗ 
eigenthum und auf demjelben große oder mittlere Pachtwirthſchaften traten. Gleichwol galt 
in England, nur neben beſchränkter Inteftaterbfolge, dem Erſtgeburtsrechte des älteften Soh⸗ 
ned, übrigens aber ald gemeined Recht freie Veräußerlichkeit und Theilbarkeit des Grund: 
eigenthums unter Lebenden wie mitteld letztwilliger Verordnung. Seit dem 16.; im 17. und 
nod im 18. Jahrhundert führte die Damals reichlich lohnende Schafzucht und Wollproduction, 
im vorigen und in dieſem Jahrhundert aber dad Bebürfniß, durch Getreivebau und Viehzucht 
teihlihe Nahrungsmittel für die enorm anwachſende Fabrikbevölkerung herbeizufgaflen, in 
Berbindung mit der aufblühenden lohnendern Fabrikinduſtrie dazu, eineötheild, daß jene 
fleinen Pächter, Laß- und Lehnbefiter non den Gutsherren audgetrieben wurden, anderntheils, 
daß die Eleinen Freiſaſſen ihre Befigungen und die Kleincultur des Bodens aufgaben, Während 

die Kabrifhevölferung weit über das eigene Bedürfniß ded Landes hinaus für audwärtigen 
überſeeiſchen Abjag arbeitet, deckt gleichwol das auf ver Großcultur producirte Getreide und 
Vieh noch nit die Nahrungsbebürfnifle jener Bevölkerung. Die feinen Gemüfe ſowie Flachs, 

Hanf und andere Hanbelöpflanzen liefert zum Theil der Gontiment, insbeſondere auch Die Klein: 
eultur Irlands. 

Sobald das Princip der freien Beräußerlichkeit und Theilbarkeit des Grundeigenthums in 
der Geſetzgebung ded Landes vollfländig anerlannt ift, entfcheinen über Nachtheile oder Vor⸗ 
theile von Groß: und Kleinbeſitz, von großen, mittleren ober Eleinen Wirthſchaften allein vie 
Bewegungen und Fortſchritte in den Culturzuftänden und den focialen Verhältniſſen ſelbſt, bie 
verfchiedenartigen Bedürfniſſe der reicher gewordenen Gonfunenten oder der. Induſtrie, Die 
Zweckmäßigkeit einer Verbindung der innerhalb der ländlichen Bevölkerung etablitten Gewerbe 
mit Eleinem Grundbeſitz, die größere oder geringere Bertbeilung von Gütern aller Art wie von 
Kapitalien ald Folge von Fleiß, Sparjamkeit, Gefchicklichkeit und lohnender Arbeit; das allge: 
meiner. gewordene Streben nah Erwerbung von Grundeigenthum und Begründung eined 
— — 

20) Bon biefen fegtern follen (nach Macaulay) gleich nad) der Reftauration der Stuart im Jahre 
1660 in England. und Wales noch 160000, nach andern Notizen fogar noch in derzweiten Hälfte bes 
vorigen Jahrhunderts mehr befanden haben. 
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eigenen Herdes, wie die gefliegene und ji} weiter ausbreitende wirtbfchaftliche Intelligenz, nebft 
dem Anwachſen wohlhabender Gefellichaftsklaffen auf der andern Seite. Die Erfahrung lehrt, 
daß überall, wo die Geſetzgebung der Bewegung des Grundbeſitzes nicht hemmend und be- 
ſchränkend in ven Weg tritt, mo dieſe der Entwidelung.ver geſellſchaftlichen Zuſtände frei zu, 
folgen im Stande tft, fi die großen Landwirthſchaften aus den Rayons volkreicher Städte und 
Mittelpunkte ver Induſtrie mehr und mehr zurückziehen und hier kleinern Befigungen ven 
Play einräumen, ingleichen daß fortfchreitend mit der intenfivern Gultur von Sand-, von 
Weide: und Heideland die lanpwirthichaftlichen Befigungen auf ein geringered, gleichwol aber 
denſelben frübern Nahrungsftand gewährendes Maß zurüdgehen. Nirgendwo anders‘ viel- 
leicht als in Belgien auf verhältnigmägig Fleinem Raume ſind die verſchiedenen, auf Größe 
und Umfang der Eulturen und Wirthfchaften einwirkenden Momente in der Verſchiedenartig⸗ 
keit diefer Iegtern fo erkennbar und fo naturgemäß bervorgetreten. 

Iſt es einerfeit3 rihtig, Daß unter den gewöhnlichen wirthſchaftlichen Verhältniſſen, bei 
Getreidebau und Viehzucht, der Reinettrag einer hierauf bafirten größern Wirthſqhaft — nach 
Arthur Poung's Ausſpruch — in demſelben Verhältniſſe mehr Reinertrag abwirft, in welchem 
fie weniger Arbeits- und Geſpannkräfte, Tagelöhner, Geſinde, Gebäude und ähnliche Anlagen 

- nöthig hat, als die kleine und mittlere Wirthſchaft, daß eine ſolche größere Wirthfchaft auch 
mebr zur Ernährung der übrigen Gefellihafts: und Berufsklaffen, der ſtädtiſchen und indu⸗ 
ftriellen Bevölferung, an gewöhnlichen landwirthſchaftlichen Producten, Getreide, Kartoffeln, 
Wolle, Maſtvieh und ähnlichem erübrigt, fo iſt es Doch andererſeits ebenfo wenig zu beftreiten, 
Daß der geringere Betrag des Koftenvorihufles des Wirth für die Production und Ernte noch 
feineswegs und nicht ſchon an ſich ber ven größern Reinertrag entſcheidet, fonvern daß es 
darauf anfommt, in welchem Grade ſich eine auf ven Erntegewinn und die Produrtion verwen: 
dete, gleihwol weit größere Arbeit und Audlage im höhern Werthe oder Ertrage ver Pro- 
ducte beffer verzinft. So rentirt z. B. auch in der Nheinpfalz der mühfame Tabacksbau, fo 
überall, 3. B. auch im Spreewalde, bei Erfurt u. f. w., der Erbau von Gartengewächſen und 
feinern Gemürfen bei der Kleincultur weit beſſer und höher als bei der Cultur großer Eigen- 
thitmer. Dergleichen Productionen ſind bei letzterer nicht einmal ausführbar. 

Statt aller immer unſichern allgemeinen bkonomiſchen Berechnungen bezüglich des Über: 
gewichtd im Reinertrage können vielmehr die Vertheidiger der Kleincultur ihren Gegnern 
jedenfalls folgende Thatfachen und Ergebniffe Der Statiflif entgegenhalten:: 

Die bei größerer Bertheilung ded Grund und Bodens auch weit zahlreichere Landbevölke⸗ 
rung und Menge Lleiner Befiger trägt wiederum auch ihrerſeits zum Aufblühen von Fabriken 
und Gewerben und zur Gonfumtion der Erzeugniffe der Städte vermöge ihres größern Bedarfs 
an Artifeln der Inbuftrie im ganzen weit mehr bei als die ſtets bei weitem geringere Anzahl 
weniger noch fo reicher Großbejiger nebft ihrem Geſinde und ihren Tagelühnern. Insbeſondere 
wird durch Die Bedürfniſſe zahlreicher Feiner Grundbeſitzer die inländische Fabrik und Gewerbes: 
induftrie vor den Zluctuationen und die Fabrik: und gewerblidhe Bevölkerung vor Störungen 
in ihren Nahrungsverhältnifien fiherer geftellt, al wenn fie vorzugsmeife auf entfernte Welt- 
märkte verwieien iſt. Während in Frankreich innerhalb einer Reihe von Jahren die länd⸗ 
liche Bevölkerung nur um wenige (2%,) Procent gewachſen, fomit faft flationär geblichen 
ift, Hat ſich dafelbft die der größern Städte nebft der Kabrifbevölferung im reißenden Fort: 
ſchritt, weit über das Mittel von 61, Proc., die der größten Städte über 100000 Ein: 
wohner fogar um 24 Proc. vermehrt. Nichtönefloweniger waren der parrellirte Bopen 
Frankreichs und die daſelbſt vorherrſchende Kleincultur im Stande, der fo fehr anwachſen⸗ 
den fläbtifhen und Induſtriebevölkerung die genügende Menge landwirthſchaftlicher Producte 
und Nahrungsmittel zu gewähren; fie befriebigten überdies bie gefleigerten Bedürfniſſe des 
Luxus durch beffere und feinere Gonfumtiondartifel, von denen fogar noch nad England aus⸗ 
geführt wurden. 2°) 

Ferner aber ergab eine neuere, 1850 angeordnete offlcielle Abſchätzung und Reinertrags- 
ermittelung des franzöfifhen Grundeigenthums im Vergleich mit der des Jahres 1821 inner- 
halb eines vreißigjährigen Zeitraums eine Verdoppelung ded Grundwerths und eine Er: 
höhung des Meinertrags weit über die Hälfte. Der Zuwachs fällt überdies vorzugäweife 
dem kleinen zertbeilten, nicht dem großen Grundeigenthum zu, indem fih im allgemeinen 

21) ©. das ſtatiſtiſche Material und die weitere Ausführung bei H. Bafly, a. a. O., S. 208 fg. 

Staats⸗Lexifon. IV. 37 
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ber Werth des erftern um daß Bier: und Fünffache, der des leptern kaum um ein Drittel ver: 
mehrt hatte. 22) 

Man madht dem Keinen Eigenthum und der Eleinen Cultur (au von Miniftertifchen eini⸗ 
ger beutfchen Staaten bei Vertheidigung der vorgelegten Gefegentwürfe wegen Belchränfung 
der Theilbarfeit und Einführung flveicommiflarifher Einrichtungen) ven Vorwurf: „daß fie 
weit weniger Nug: und Dungthiere hielten und ernährten, auch kein hinreichendes Inventa⸗ 
rium und am wenigſten Betrieböfapital beſäͤßen.“ Thatſächlich iſt auch diefer Vorwurf durch⸗ 
aus unbegründet. 

| England freilich ernährt vermöge feines feuchten, nem Graſswuchs günftigen Klimas und 
feined größern Begehrd und Bedürfniſſes von gutem Fleiſch am meiſten Rug- und Dungvieh. 
Wenn hingegen aud unfere großen Butswirtbichaften beſonders in ven oͤſtlichen und nörblichen 
deutfchen Ländern auf den ausgedehnten Land: und Weineflächen bei meitem mehr Schafe hal⸗ 
ten al8 das Fleine Eigenthum, fo haben doch forgfältige ftariftifche Erhebungen nachgewieſen, 
daß, bei Reduction der Schafe auf Rindvieh nach anerfannten Öfenomifhen Verhältniffen, be 
züglid der Haltung und Zahl von Nugthieren im ganzen Bas Übergewicht auf die Seite ver 
Kleinen und mittleen Bellgungen und Landwirthſchaften neigt. 23) Dabei fommt der Fleinen 
Landwirthſchaft in den meiften Gegenden die volle Stallfütterung und der damit verbundene 
größere Düngergemwinn zugute. Überdies aber ift es jedenfalls eine bekannte Thatſache, daß bie 
Keine Gultur im belgifhen Flandern, in Todcana u. f. w., aud in Preußen nicht zurückgegan⸗ 
gen, daß fie Grund und Boden nicht ausgefogen oder ärmer gemacht Hat. Werner lehrt überall 
der Augenfhein und die unbefangene Beobadtung, daß die ärmften und unfruchtbarfien Bar: 
cellen in der Hand kleiner Eigenthümer am ſchnellſten zu Höhern Ertrage und beſſerer Cultur 
‚erhoben werden. Der Berfafler diefes Artikels hat außerdem, unter Augabe ver anıtliden 
Urkunden und Belege, an einen andern Orte nachgewieſen, in welder Zerrüttung und ge- 
brüdten Lage, bei vauerndem Mangel an Betriebsfapital und Inventarium, fich zu verſchie⸗ 
denen Zeiten und zwar viele Jahre hindurch gerade und vorzugoweiſe das große Grundeigen⸗ 
tum und die Großcultur audgedehnter preußifcher Ranvestheile befand und daß daſſelbe im 
allgemeinen überwiegend mehr mit Hypothekſchulden belaftet ift als Der Eleine Grundbeſttz. *%) 

Sodann iſt befannt, daß mit der in allen europäiſchen Gemeinweſen fleigenden Bevoölke⸗ 
rung, Induſtrie und Gultur vorzugsweife ver Werth und Preiß mie ver Pachtzins des Grund 
und Bodens bei den kleinern Befigungen und Parcelien und zwar in einem weit günfligerm 
Verhältniß gegen größere fleigt. Diefe Erfheinung tritt in Brankrei wie in Preußen und 
im übrigen Deutſchland Hervor. 2°) Diefem verhältnifmäßig Höhern Pacht- oner Kaufpreiſe 
fteht im allgemeinen doch die Erzielung eines hoöhern Reinertrags gegenüber, mag daran and 
die intenfivere Anfpannung und beflere Verwerthung der Arbeitöfräfte im eigenen Interefle 
und die forgfältigere Bearbeitung feitens des Kleinen Eigenthümers wie Pächters, ſodann wie 
Goncurrenz der zahlreihern Fleinen Vermögen ihren Antheil Haben, Denn alle biefe mitwirs 
enden Urfachen Eommen do auf Rechnung des Fleinen Grundeigenthums und der Kleincultur. 

In Irland ift e8 eben nicht daß Kleine Cigenthum, ſondern vielmehr Die Verbindung des 
großen Eigenthums mit der Pareellarverpadhtung , woraus bie elende und troftlofe Lage der vor 
Zeiten ihres Eigenthums beraubten, einft durch die Eiferſucht des Siegers fogar von Induſtrie 
und Gewerben verbrängten und nur auf jene Barcellarverpadhtung beſchränkten Bevölkerung 
hervorgeht. Eben dieſes Verpachtungsſyſtem macht viefelbe fortfchreitend ärmer und weiſt da⸗ 
gegen bem großen Grundeigenthümer allein, neben ven fleigenden Bertheilen des Gigentgums, 
auch die der Kleincultur zu. Nur ähnliche kleine Eulturiften und Heitpächter in Italien, denen 

22) ©. den Vortrag des Profeffors MWolowifi im Congres international de bienfaisance (Brüffel 
1806), S. 207, und den Auffag deffelben in ver Revue des deux mondes, X, 648. 

23) Vgl. dieferhalb Paſſy, a. a. O., ©. 112 fg.; besgleichen ven Auffag des Dr. Engel zu Dresden 
in der Zeitfchrift des Statiflifchen Bureau des königlich fächfifchen Minifteriums des Innern dr. 1, vom 
8. Febr. 1857, und für verfchiedene preugifche Landestheile und Provinzen Dieterici, Mittheilungen des 
Statiftifchen Bureau. 

24) ©. Lette, Bertheilung des Grundeigenthums, ©. 117 fg. u. 127 fg. 
25) Vgl. 3.2. in Bezug auf die Parcellarverfäufe am Rhein und Die Dabuech gemonnenen höhern 

Preife Dieterici, Mittheilungen bes Statiflifchen Bureau, Jahrg. 6, von 1858, ©. 206 fg., 209 fg. u. 
214. In ber Rheinprovinz und felbft in Weſtfalen nimmt daher auch die Barcellarverpachtung ber 
Complexe der größern, befonders der Nittergüter immermehr zu, indem deren @igenthümer nicht mehr 
im Stande find, bei ber Bewirthichaftung im großen dem Boden diejenigen Reinerträge abzugewinnen, 
welche fie bei der Parcellarverpachtung an Heine Lente burch bie Pachte erhalten, 



Dismembration 579 

der Fipeicommißverband der Latifundien oder deren Beſitz in tobter Hand die Erwerbung eines 
kleinen Eigenthums verfagt, bezeichnete Niebuhr (der große Geſchichtſchreiber der römifchen 
Vorzeit) ald tagelöhnerndes Zumpengefindel, während Bilangieri von den vermöge des Lehns- 
oder Fideicommißinftituts untheilbar gewordenen Ratifundien Italiens jagen konnte, „daß fie 
die Urſache geworden feien des großen Reichthums weniger und bed Elends, ver Dummheit 
und Unjittlichkeit ded großen Haufens“. | 

Auch in Frankreich zeigt-fich noch jeht im allgemeinen die Schattenfeite der Kleincultur nur 
im mittlern und weftlihen Theile, jenfeit ver Xoire, nämlich da, wo — wol feit Einführung des 
Colonatsſyſtems in den römifchen Provinzen quf ven Latifundien des roͤmiſchen Fiscus und der 
Großen während der römischen Kaiferzeit — jevenfalld lange vor der Franzoͤſiſchen Revolution, 
auf den großen Butöcompleren ded Adeld, der Kirchen und Kloͤſter die Kleincultur unter der 
Form der Halb- und Drittelpadhr, diefer jever Entwidelung von Kultur und Wohlſtand ent: 
gegenwirkenden ſchädlichſten Wirthſchaftsweiſe, hergebracht war und noch gegenwärtig einge: 
vürgert iſt.26) | 

Indem man, wie e8 fo haufig gefchieht, dem kleinen Bejig und ver Kleincultur Die Noth der 
Menſchen zur Laſt fchreibt, verwechfelt man ſtets Urfache und Wirkung. In Irland Hat, wie 
Paſſy nachweiſt 27), erfi das Elend der des Eigenthums beraubten Bevölkerung die fleine Cul⸗ 
tur erzeugt; nicht ungefehrt. Ebenſo geht beiſpielsweiſe die Noth wie die Grundbelaſtung der 
Bendlferung im Eichöfelde, beſonders mit Procentlaudemien, auf eine ferne Vorzeit zurück; es 
teat die Noth nur um fo mehr hervor, als die Fortſchritte der Fabrikation und die Conjuncturen 
des Weltverkehrs Weberei und andern Nebenverbienft ver dortigen Bevölkerung trafen. Aner⸗ 
kannte man doch auch in ver kurheſſiſchen Erften Kammer, während man-alle mittlern Bauer: 
güter von einigen 50 preußifhen Morgen durch fiveicommiflarifhe Inflitutionen zu vincu⸗ 
liren und jede erhebliche Verfügung des Befigerd von bureaufratifher Bevormundung und 
Conceſſion abhangig zu machen vorfählug, „daß fi der Tageldhner mit Grundeigenthum 
immer noch befler befinde als der völlig bejißlofe. Auch die Eleinen Güter feien nothwendig 
und nüglid.” | 

In Frankreich Haben fich erſt vermöge der freien, durch die Aufhebung der fideicommifſari⸗ 
fen Inflitutionen und die Befreiung des Bodens von Servituten, von Feudal- und andern 
gutöherrlichen Grundlaſten erleihterten Theilbarkeit des Grundeigenthums (wie Hippolyte 
Pafſy und außerdem der deutſche Geſchichtſchreiber der Revolutionszeit von 1789 — 95, 
von Sybel, ſowie andere wiſſenſchaftliche Autoritäten bezeugen und nachgewieſen haben) 
die dortigen Grundvertheilungsverhältniſſe während länger als eines halben Jahrhunderts in 
naturgemäßer Entwickelung weſentlich verbeſſert 28), insbeſondere auch mittlere, von wohlha⸗ 
benden Eigenthümern ſelbſt bewirthſchaftete Beſttzungen gebildet. Wie ſpäter erwähnt werben 
wird, hat die Theilbarkeit auch dort keineswegs den Erfolg einer fortſchreitenden ſchädlichen Zer⸗ 
ſtückelung des Grundeigenthums gehabt. 

Nach obigen auf Thatſachen und Statiſtik beruhenden Betrachtungen über den innern Zu⸗ 
ſammenhang und die Wechſelwirkung ſehr mannichfaltiger geſellſchaftlicher Clemente und Ein- 
flüſſe auf die Bewegung in den Verhältniſſen des Grundeigenthums wie des Syſtems ſeiner 
Bewirthſchaftung und des Umfangs der einzelnen Grund- oder Pachtbefigungen koͤnnte man 
verſucht fein, die wiederum in neuerer und neuefter Zeit inner= und außerhalb der gefeßgeben- 
den Verfammlungen bervorgetretenen Anträge und Mafregeln zur Beſchränkung der Theil: 
barkeit des Grundeigenthums durch flveicommiflarifche Inflitutionen, insbeſondere aber auch 
durch Feſtſtellung eines Minimums, unter welchem die Zertheilung der Beſtzungen ober Grund: 
ſtücke in dieſem oder jenem Landestheil und Diftriet nicht weiter zuläffig fein folle (ſei dies nad) 

26) Rau, Bolfswirthichaftsiehre (fechste Ausgabe), I, $. 377, ©. 480; Paſſy, a. a. O., ©. 37. 
Es ift merfwürbig, wie es nach Ausweis auch der neueften 1858 vom Minifterium für Aderbau, Handel 
und öffentliche Arbeiten publicirten „Statistique de la France” (f. Thl.1: „‚Economie rurale, distri- 
bution des terres“, &.380 fg.) in allen Departements, zumal des Südens und Weſtens wie der Mitte 
Frankreichs, bei weitem mehr Pachtungen als Selbftwirtbfchaftung durch ben @igenthümer, in vielen 
jener Departements aber noch gegenwärtig eine größere Anzahl von metagers oder colonis partitiariis 
als fefter Geldpachte gibt, während jene Antheilspacgt in Preußen: feit Ausführung ber gutsherrlich⸗ 
bäuerlichen Regulirungen und ber Ablöfungen zu den allerfeltenften Ausnahmen gehört. 

27) S. 118, a. a. O. 
28) von Sybel, a. a. O., Einleitung S. XXXIV, und a. a. O. 

37* 
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Flächenmaß, Geſpannkräften, nach dem Nahrungsbedarf einer Familie oder wie jonft), für 
ftaatöwirthichaftliche oder politifche Spielereien und Bhantafien zu halten, wenn nicht dergleichen 
Anträge und Mapregeln von den tiefeingreifendften und gefährlichiten Folgen für die Gegen: 
wart wie für die Zukunft der bürgerlichen Gefellichait begleitet waren. Glücklicherweiſe lebrt 
freilich zwar die Gejchichte, daß jelbjt in ver frühern Zeit, als noch die bedeutendſten praktiſchen 
Intereffen ver Landes- und Gutöherren dem Princip ver Theilbarfeit entgegenftanden und dem: 
gemäß noch die firengften Verbote gegen die Zertheilung bäuerlicher Höfe wiederholt erlaffen 
wurden, dennoch bie Noth und die Macht ver Verhältniſſe vergleichen Verbote durchbrach. Und 
dies geſchah vorzugsmeife in ven Gemeinden, in welchen die bäuerlichen Höfe mit Reallaften der 
mannichfaltigften Art überbürdet waren. Weil der Ertrag des Grund und Bodens feine aus: 
reichenden Mittel für die Entrichtung der Grundlaften bot, mußte demſelben die Arbeitöfraft des 
Befigerö in gewerblichen und fonftigen Nebenbefchäftigungen zu Hülfe kommen. Diefe Hülfe 
wurde durch die Barcellirung der Bejitungen, beim Übergange verjelben in mehrere Hände, wm 
fo eher gewährt. Unter andern gefhah Died in Eihöfelde, im Bisthum Paderborn und 
Dsnabrüd.29) 

Jedoch werden die Lehren der Geſchichte am wenigſten beachtet. Mögen denn die nach beiden 
Seiten hin gleich erheblichen Nachtheile einer Beſchränkung des Theilbarkeitsprincips dieſem 
letztern das Wort reden. 

Ohne die kleinen Eigenthümer in Schleſien, Thüringen, dem Eichsfelde u. ſ. w. würde der 
Bau von Chauſſeen und Ciſenbahnen, der Betrieb von Bergwerken und Hütten, der Vau der 
Runfelrübe wie die Rübenzuderfabrifation ‚- felbft dev Kartoffelbau, wie überhaupt eine beden⸗ 
tende Zahl großer Gutswirthſchaften fehr häufig ver nöthigen Arbeitöfräfte entbehren. eben: 
falls würde man diejelben beim Mangel von Eoncurrenz fchlieglich weit theuerer erhalten und 
lohnen müſſen. So ift für die einft muftergültige mecklenburgiſche Landwirthſchaft bei dem dort 
(nad Einziehung der Bauerhöfe und Ermijiton der bäuerlichen Bejiger) überwiegenden, faſt 
ausſchließlichen Großbefig infolge der Beichränfung der Theilbarkeit einerfeitd wie ver Anfie: 
delung andererfeitö (überdies auch noch jedes Gewerbebetriebs) ver Mangel an Arbeitsfräften 
jehr empfindlich. Es zeigen fich die Wirkungen diefer Beihränfung hauptjächlich innerhalb der 
Rittergutäterritorien, aber auch anderweit. Denn einestheild findet dort eine enorme Aus: 
wanberung flatt, im Jahresdurchſchnitt von felbft 2 Proc. ver Beudlferung. Anderntheils dat 
die mit der Untheilbarkeit des Grundeigenthums und daher mit ver Befchränkung neuer Anfleve- 
lungen zufammenhängende Erſchwerung der Berebelihung und Gründung einer Familie feitene | 
der ärmern befiglofen Volksklaſſen zahllofe Concubinate und unehrliche Geburten zur Folge. 
Die Zahl der legtern überfleigt in vielen Qutöterritorien die der ehelichen; in etwa 80 Ortfchaf: 
ten gab e3 nur uneheliche Kinder.) Die Statiftif ergibt, daß auch in Baiern, wie überall, 
wo die Theilbarkeit und Anfievelung befchränkt oder erheblich erſchwert wird, Hinfichtlich der 
Eoncubinate und der unehelihen Geburten ähnliche Verhältniffe obwalten. Es zeigt fi überall, 
daß Unfitte und Verarmung, Stillftand geiftiger und materteller Entwidelung, Lähmung der 
Induſtrie wieder Landescultur unzertrennlich find von der Entziehung und Berfhränfung allge: 
meiner und natürlicher Nechte ver menjchlichen und bürgerlichen Freiheit, zu denen vor allem die 
erfi Durch die Theilbarkeit des Grundeigenthums und deſſen freie Veräußerlichkeit ermöglichte 
Erwerbung auch eines eigenen Grundbeſitzes und Herdes gehört. Indem dergleichen Beſchrän⸗ 
kungen hauptſächlich die ärmere, jedoch weit überwiegend zahlreichſte Klaſſe ver Bevölkerung 
treffen und dieſe an der Begründung und Verbeſſerung ihres Nahrungsſtandes hindern, inden 
ſie dieſelbe von der gleichen Wohlthat der Geſetze und von der rechtmäßigen Theilnahme an den 
Vortheilen der bürgerlichen Geſellſchaft (Familie, Eigenthum und Frucht ihrer Arbeit) aus: 
ſchließen, lähmen fie die geiſtige Energie und zerſtöͤren fie die ſittliche Geſinnung im Wolke, 
dieſe erfofgreichfte Triebfever von Fleiß und Sparfamfeit wie der Liebe zum DBaterlande und ver 
Achtung vor Obrigkeit und Geſetzen. Damit aber verſteht man zugleich die reichhaltigfte Quelle 
des allgemeinen Wohlftanded ver Staaten. 

Es gehören auch jene neuern Borfchläge und Gejehe wegen Beſchränkung ver Theilbarkeit 

29) Bgl. Juſtus Möfer, Patriotifche Phantaften (1842), I, 180; Stüve, Weſen und Verfaſſung ber 
Fanbgemeinben kette, Bertheilung des Grundeigenthums. 

30) S ‚ Achiv für "Landeskunde in den Oropbergogthümern Mecklenburg, Jahrg.7, von 1857, Heft 8 
u. 9, S. 458, veeal. 503 fy.; Otto Hübner, Jahrbücher für Bolfswirtbfchaft und Statifif (für 1857), 
V,89 und Abthl. 2 „S. 190. 
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und Derfügungsfreifeit über das Grundeigenthum, insbeſondere der Gedanke wegen Feftfegung 
geringfter Maße des Grunpbefißes, unter denen weber im Erbgange noch durch Veräußerung 
unter Lebendigen Abziweigungen vorgenommen werben follen 21), zu dem von der Wiffenfchaft 
wie von den heutigen Lebensbedingungen der Geſellſchaft verurtheilten Regime des alten Polizei⸗ 
ſtaats mit feinem ververblichen Syſtem der Staatshevormundung und bureaufratifhen Regle⸗ 
"mentirerei. Sie laufen im Princip wie im &ffert auf eine flantöpglizeilihe rayon- ober di⸗ 
firietömeife Vertheilung ver Bevölkerung nad Maßgabe der Productionsfähigkeit und Frucht⸗ 
barkeit des Grund und Bodens oder ber Gelegenheit zu diefer oder jener induftriellen Beſchäfti⸗ 
gung und Anlage hinaus. Und die Löfung einer folhen Aufgabe würde doch wol auch der an- 
maplichften Bureaufratie unausführbar erfcheinen. Es Tiegt auf dev Hand, daß damit jeder 
fortſchreitenden Entwickelung ver Gefellichafts- wie ver Bodenkräfte vorgegriffen und ein folder 
fo oft ungeahnter Kortfchritt in dieſer Entwidelung unmdglid) werden würde. 

Große Maßregeln over Ereigniffe koͤnnen den Wohlſtand der großen wie ver Fleinen Eigen⸗ 
thümer, der Groß- mie der Kleincultur erfchüttern. So traf z. B. die Erweiterung des Zoll⸗ 
vereind beſonders vie Fleinen Weinbauer und Weinbergäbefiger an der Mofel und Nahe. Sie 
entiverthete aber auch zugleich viele im Weinbau angrlegte größere Kapitalien. Auch in Frank⸗ 
reich wirkie der Friede von 1815 in Verbindung mit dem erleichterten wohlfeilern Transport 
der beſſern Weine des Südens auf die Eleinen weinbauenden Grunpbefiger im Umkreiſe von 
Paris in ähnlicher Weife.32) 

Soll aber etwa der Bevölkerung des Erzgebirges, der Schwähifchen Alp u.f. w. pie Beſchäf⸗ 
tigung mit Stidereien, Spigen,, Spielwaaren, muſikaliſchen Inftrumenten, Webereien u. f. w. 
unterfagt oder verſchränkt werden, weil dabei ihre Eriftenz noch weit mehr als die des kleinen 
Grundeigenthümers, der in nahen Fabriken und Gutswirthſchaften des Inlandes arbeitet, vom 
Wechſel der Dinge, fogar vom ſchwankenden Begehr entfernter Weltmärkte abhängig bleibt? 
Iſt nicht vielmehr jene Beſchäftigungsweiſe ein erwünſchtes, allmählich eingebürgertes Mittel 
zur Ernährung des Beſtandes jener Bevölkerung, und befinden ſich nicht diejenigen in einer 
beſſern Lage und vor den ihnen ſelbſt unbekannten, ihre Erwerbsverhältniſſe bedrohenden Con⸗ 
juncturen geſicherter, welche auf eigenem Grundbeflg ein Milchvieh zu ernähren und ihren Be⸗ 
darf an Kartoffeln und Gemüſe, wenn auch nur theilmeife, zu erzielen im Stande find? 

Sobald der Staat aufhört, durch polizeiliche Anordnungen, durch Ge- oder Verbote die 

verfchiedenen Gebiete der menſchlichen und bürgerlichen Gefellfhaft reglementiren und beſchrän⸗ 

fen zu wollen (die Arbeit und dad Gewerbe durch Freizügigkeitsverbote, Anſiedelungsbeſchrän⸗ 

fung, geſchloſſene Zünfte, Gewerbs- und Handelsmonopole, ven Ermerb von Grundeigenthum 

durch Einſchränkungen der Theilbarkeit und Veräußerlichkeit deſſelben), fo Fällt dann vie Rege— 

lung, der allmähliche Fortfchritt wie der Stillftand auf dieſen Gebieten nicht etwa der Anarchie, 

fondern dagegen einem großen, im Innern der fittlichen Welt vermöge der Freiheit und ver: 
nünftigen Natur des Menſchen wirkenden (göttlichen) Geſetze anheim. 

Hat in Frankreich, wie Aleris von Tocqueville nachmeift 3°), pie Revolution von 1789 
das kleine Eigenthum nicht erft gefchaffen , fondern infolge ver Aufhebung von Theilbarkeitöbe- 
ſchränkungen nur beförbert, fo ift e8 um fo erklärlicher, daß dort die Zertheilung der Grundbe- 
figungen die größte Ausdehnung gewonnen hat (ed gehören daſelbſt der Tänblichen Bevölkerung 
etwa drei Viertel aller Einwohner an).”*) Hiermit hängt es aber auch wiederum zufammen, 

daß Frankreich heutzutage dasjenige Land ift, in welchem die Bevölkerung am langfamften fort: 
fhreitet; ferner, daß rin folder Fortfchritt bei der ländlichen Bevdlferung am geringften war, 
diejelbe vielmehr feit einer Reihe von Fahren faft ftationär geblieben ift, während fi in Preußen 

die ländliche mie die ſtädtiſche Bevölkerung gleichmäßig und zwar während ber legten 30 Jahre 

um 45 Proc. vermehrt bat.25) In Preußen nimmt aber auch der Großbeſitz und die Großeul⸗ 

tur auf den Rittergutsterritorien zu einem Umfange von mehr ald 1000, häufiger fogar von 

31) Ebenfo aber auch die Beflimmung des bairifchen Geſetzes vom 1. Juni 1834, wonadh die An 
ſäffigmachung vom Nachweiſe eines von vier verfchiedenen Titeln abhängt und wonach ber Landwirth 
behufs feiner Niederlaſſung den Befig eines Grundvermögens beziehungsweife von 1200, 1800 und 
2400 1. Werth nachzuweiſen hat. 

32) Paſſy, a. a. D., ©. 72. 
33) Torquevifle, L’ ancien regime et la revolution. 
34) Dieterici, Mitiheilungen des Statiftifchen Bureau, Jahrg. 6, ©. 171. 
35) Dieterici,a.a.D. ©. 146. 
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einigen tauſend preußifchen Morgen, in den Öftliden Provinzen rechts der Elbe etwa die Hilft, 
in Hinterpommern beinahe zwei Drittel des gefanımten Areals ein. 3°) 

Ferner hängt mit jenen Grundvertheilungsverhältniften Frankreichs aus älterer und neue 
xer Zeit noch ein anderes, von der Gtatiftif beglaubigtes, ebenfo merkwürdiges Wrgebnif in der 
Bewegung des franzdfifchen Grundeigenthums zujanımen. 

EGs iſt nämlich feit einer Reihe von Jahren, ungeachtet der gleichen Auftheilung des Grm: 
eigenihums im Erbgange und Häufig, vieleicht oft misbrauchsweiſe, fogar jeder einzelnen Bar: 
eelle unter vie einzelnen Erben 37) und ungeachtet des Verkaufs und ver Theilung von Stunt: 
und Gemeinvegütern dennoch die Zahl der Parcellen im Verhältniß zur Vermehrung der Bent 
ferung jehr unbedeutend gewachſen, was bei ver Einrichtung des Katafters um ſo merfwürbien 
iſt, weil in biefem jene beſonders erworbene oder taxirte Barcelle auch beſonderd ericheint, fevef_ 
nicht felten zufammenhängende arrondirte Beiigungen von 100 und mehreren hundert Rx: 
gen aus zahlreichen, vielleiht 100 und mehr Katafterparcellen beftehen und als Höchft zerfplittn 
erfcheinen. Die Zahl ver Orundbeligungen (cotes foncieres) 83), ganz beſonders aber bie 
lanpwirthichaftlihen Grundeigenthümer Hat fogar abgenommen. Bei beiden fallt ein Zumadi 
faft nur auf Häufer- und Fabrik- und ähnliche Grundſtücke wie deren Depenpenzien.??) Da 
kommt in Betracht, daß fich Die Zahl der Barcellen in Frankreich fehr wahrſcheinlich noch in me 
hoͤherm Maße vermindert haben würde, wenn dort mit der Serviturbefreiung des Grund un 
Bodens gleichzeitig auch 2°) die Zufammenlegung ver Grundſtücke deſſelben Eigenthümers ae 
derſelben Bejigung in wirthſchaftlich arrondirten Plänen *1) verbunden worben wäre. Inda 
die franzöfifche Geſetzgebung diefe Maßregel, durch welche erft eine vollfländige Freiheit m 
Grundeigentfumd bewirkt wird, unterließ, dieſelbe auch in mehreren deutſchen Staaten ef 
ipäter, unabhängig von der Servitutbefreiung der Grundſtücke, in mehreren noch gar nit 
angeordnet ift, fo erklärt fi hieraus bei der eingetretenen vermehrten Bewegung des Or: 
befiged auch deſſen damit fortſchreitende unzweckmäßige Zerſtückelung, über melde ſoviel &- | 
flagt wird. 

Hiernach ſpricht auch die franzditfche Statiſtik, in libereinftimmung mit der Güterbent 
gung älterer wie fpäterer Zeit, eher dafür, daß Grundbeſitz ebenfo wie Kapitalien vielmet 
einem innern Zuge zur Bergrößerung durch Vereinigung in verfelben Hand folgen. Grikir 
ternde Weltereigniffe wie verwüftenne Kriege, in Ron ſchon die Puniſchen, in Deutfchland da 
Dreipigiährige, in der Alten Welt außerdem pie Sklavenwirthſchaft, find mejentlich dem gropen 
Grundeigenthum und deſſen Ermeiterung wie der Großeultur zu ftatten gefommen. Mit Reit 
Eonnte Plinius jagen: „Latifundia perdidere Italiam et jam vero provincias.” %2) Denn 
war in Rom von ältefler Zeit her die freie Theilbarkeit und Veräußerlichkeit des Eleinen wie id 
großen Grundeigenthums unter Lebenden und im Erbgange geltendes Recht. Deimzufole 
hatten die von patriotifhen und weiter blickenden Staatdmännern veranlaßten fogenannin 
Agrargeſetze feit den erften Jahrhunderten der römiichen Republik bis zu ihrem Untergang 
ftet8 nur Die Wiederherftellung von Bauerftellen wie die Vermehrung der Fleinen Eigenthüne | 
zum Zwed.23) Im Intereffe des allgemeinen Staats- und Gemeinwohls hat es, abgeiha 

36) Auch in England ift in demfelben Zeitraume die Bevölferung um faft 49 Proc. gemachten, mr: 
zugsweife die der Städte und Fabrikdiſtricte, wogegen bie bei der Landeultur beichäftigte Berölkerum 
abnimmt und etwa auf ein Viertel der gefammten —*288 zurückgegangen iſt. Desgleichen hat fh a 
Irland, bei eingetretener freierer Bewegung des Grundbeſitzes infolge zahlreicher Auswandernngen, 18 
Laufe des legten Jahrzehnds die Zahl der Pachtbefitzungen faſt um ein Drittel vermindert und dich 
Berminderung am meiften bie ganz feinen Pachtungen betroffen. 

37) Paſſy, a. a. D., S. 69 u. 70, vertheidigt diefe von den Art. 832 u. 833 des Code civil niät b 
günftigte Auftheilung der einzelnen ererbten Barcellen damit, daß die fleinen Grundbefiger ber mr; 
ſchiedenſten Früchte, auch, behufe ausreichender Arbeit während ber verfchiebenen Sahrespertoden, ehrt 
verfchiedenartiger Eulturen (Wieſewachs, Wein:, Gemüfe:, Getreideland u. f. w.) bebürfen. 

38) D. h. der Grundſtücke und Barceilen deflelben Eigenthümers innerhalb eines und deſſelben Stewt 
ober Gemeindebezirfs als eine Grundbefißung (cote foncierc) betrachtet und gezählt. 

39) ©. dieferhalb das Nähere bei Paſſy, a. a.D., S. 194 fa. ; ingleichen bei Wolowifi: „Delad 
vision du sol‘ in der Revue des deux mondes. 

40) Wie dies nach der preußifchen Gemeinheitstheilungse- und Servitutablöfungserbnung ?B 
7. Zuni 1821 geichehen if. 

41) ©. den Art. Conſolidation u. f. w. 
42) Daffelbe galt ſelbſt von Sparta. 
43) Mommfen, Römifche Gefchichte, I, 269, 413, 832— 834; 11, 73, 92, 126, und a. a. OD. 
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von den landespolizeilichen Beſchränkungen der Theilbarkeit voriger Jahrhunderte, im fleuer- 
ligen und gutöherrlidgen (oder etwa auch militärifchen) Interefle vergleichen niemals bepurft. 

In welcher Art und Auspehnung in Preußen innerhalb ver legten 50 Jahre, feitvem die in 
von Gefegen vom 9. ct. 1807 und 14. Sept. 1811 verfündete Theilbarkeit und freie Ber: 
Außerlichkeit der zu vollem Cigenthumsrecht beſeſſenen Grunpftüde mehr und mehr ind Leben 
trät, wefentlidge Veränderungen in ven Grundvertheilungsverhältnifien ſtattgefunden haben, ift 
zwar ſtatiſtiſch nicht genau nachzuweiſen; es genügt inveß, wie bereit8 oben bemerft wurde, 
daß bie eingetretenen Beränderungen im großen und ganzen nur die mohlthätigiten Wirkungen 
für die Randescultut, für die Induftrie wie für ven allgemeinen Wohlftann gehabt, auch dem 
Geiſt und Zwei, in welchem der König Friedrich Wilhelm HL dad Landesculturedict vom 
14. Sept. 1811 erließ *), volllommen entfprochen haben. 

Die Zahl der Heinen, zum Theil mittlera Gigenthümer hat außerdem infolge der gutsherr⸗ 
Eich = bäuerligen Regulivungen dur Berleihung des Eigenthunis an die frühern erblichen Laß⸗ 
befiger (nicht bioße Pächter) gegen Entihänigung ver Butäherren in ben Öftliden Provinzen 
außerorbentlich zugenommen.?5) Es ift aber mit voller Sicherheit zu behaupten, daß am wes 
nigften die Anzahl ver ganz großen Befiger über 600 preußifche Morge abgenommen hat und 
daß, wenn fogar bei verſchiedenen Klaflen von größern und Fleinern Orundbeiigern eine Zu: 
nahme erfihtlih iſt, diefelbe Darin ihren Grund hat, daß theild Abzweigungen von den ganz 
großen und größern Guͤtern zur Bildung Eleinerer, theild Erweiterungen der Areale aller Güter: 
Flafien infolge von @emeinheitötbeilungen und Servitutablöfungen eintraten.*5) 

Jedenfalls ift auch in Preußen von einer Aufldfung des Grund und Bodens in Staubtheile, 
vom lintergange eines Fraftigen Banernflandes, von Entkräftung des Culturlandes und dem 
allmahlichen Ruin der Landwirthſchaft, ungeachtet der durch das Theilbarfeitöprincip vermit- 
telten Bewegungen in ven Grundvertheilungsverhältniſſen, nichts wahrzunehmen geweien. 

Man muß ed wiederholt ind Ange faflen, daß die neue Lebensordnung, welche vie Agrarge- 
feßgebung des 19. Jahrhunderts einerfeitd durch Befreiung des Grundbeſitzes von den Laften 
der Feudalzeit, anbererfeitö durch die Herftellung eines frei veraußerlichen vollen ECigenthums 
an rund und Boden für ven Bauernſtand wie für alle Übrigen grundbejigenden Volfäklafien 
geſchaffen hat, in der Erhebung der fittlichen Perjönlichkeit des Menfchen über die Scholle ihren 
Ausgangspunft hat, daß fie nur ein Theilſtück und Glied der bürgerlichen Ordnung des Rechts⸗ 
ſtaates ift, in welchem die Freiheit ver Arbeit wie des Erwerbs die erſte Stelle einnimmt. Aus 
dieſem Stantöwefen aber „find alle diefenigen (aus dem Feudal- und Polizeiregime herüber⸗ 
genommenen) Hemmnifle zu entfernen, melde die Genoſſen des Staatöverbandes, gleichviel ob 
arme oder reiche, in dem Genuß ihres Eigenthums wie ihrer bürgerlichen Gerehtfame und 
Freiheit weiter, als es zur Beförderung des Gemeinwohls durchaus nöthig iſt, beſchraͤnken und 
welche ſie an einer moͤglichſt freien Entwickelung und Anwendung ihrer Anlagen, Fähigkeiten 
und Kräfte in moraliſcher ſowol als phyſiſcher Hinſicht verhindern“. 27) 

Wenn wiederum, ſei ed in= oder außerhalb deutſcher Kammern [wie es einſt von den osna⸗ 

44) Bol. deſſen Inhalt im Art. Agrarverfaffung, 
45) Die Zahl folcher feit 1811 bis zum Jahre 1857 einfchließlich requlirten neuen @igenthümer be: 

trägt 81545 mit einem Grundbeſitz von 5,450100 preußifchen Morgen. Vgl. Zeitfchrift für die Landes: 
enlturgefeßgebung bes preußifchen Staates, herausgegeben vom Töniglichen Mevifionscollegium für Lars 
besculturfachen, Bd. XIL, Heft 2, Neue Folge II, 2, S. 194. 

46) Die vom Statiftifchen Bureau herausgegebenen Tabellen und amtlichen Nachrichten für das 
Sahr 1855 (Berlin 1858), ©. 197 fg., erweifen im ganzen preußifchen Staate, freilich mit fehr verfchie: 
benartiger Dertheilung auf die einzelnen weflichen und öfllichen Provinzen, a) an Beflkungen von 
600 Morgen und barliber 17675 mit einer Gefammtfläche von mehr als 89 Mill. Morgen (eine jebe 
ducchfchnittlich alfo über 2000 Morgen), fogar 627 mehr ale die Tabelle von 1852, während in den 
folgenden Klafjen b) von 300-600, c) 30—300 und d) 5—80 Morgen, im Jahre 1855 etwas weni- 
ger (zu b. 14481, zu c. 387741, zu d. 598134) gezählt find als 1852; dagegen in der Klafje unter 
5 Morgen 1855 = 1,052126 mit einem Flächenraum von 2,236491, früher, 1852, nur 990846 mit 
2,220369 Morgen. Zu den Fleinften Befigungen, deren Beflellung zweifellos allein auf Handarbeit 
angewieſen iſt, gehört bie Hälfte aller Grundbeſitzungen des preußifchen Staats, von denen aber wie: 

derum bie Hälfte, naͤmlich 537874, allein in ber großentheile induftriellen und am meiften weinbauenben 
Rheinprovinz liegt. Näheres über biefe Grundvertheilungsverhältnifie f. in Lette, Vertheilung bes 
Grmbeigent ums u. f. w. 

47T) Wie dies für Preußen auch ſchon ber 5. 34 der Geſchäftsinſtruction für die Regierungen in 
fämmtlichen preußiſchen Provinzen vom 26. Dec. 1808 ausgefprochen bat. Rabe, Sammlung pteußifcher 
Geſetze und Berorbnungen, IX, 428. 
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brüdifhen Ständen und Gutsherren im 17. Jahrhundert geichah] *°) über Die wachſende Zahl 
neuer Anftedelungen auf bäuerlichen Trennſtücken und Höfen, over über die Rieberlaffungen 
bisher beflglofer Leute auf eigene Hand und Veranwortlichkeit (ohne gutsherrliche Erlaubniß) 
geklagt, wenn, wie es damals geſchah, wienerum aud heute zum Zweck einer Verminderung ber 
neuen Anbauer Beilimmungen fowol wegen ver Erſchwerung ber Cheſchließung und ber Grün⸗ 
bung einer Bamilie als wegen der Beſchränkung der Theilbarkeit und Ermerbung eigenen 
Grundbeſttzes und Herbes, neue Polizeiverorpnungen und Gefepe verlangt werben, ebenfo, 
wie e8 damals hieß und hei ähnlichen Gelegenheiten immer wieder heißen wird: „dem ge 
meinen Nuten zum Beſten“, im Intereffe des salut public, fo möge man fi vor allen 
Dingen, an der Hand ver Geſchichte, der vorgefägrittenen Wiflenfchaft und ber reicher gervorde- 

nen Erfahrung, die Wechſelwirkung folder Freiheitsbeſchränkungen Mar machen, welche aud 
damals aldbald auf die osnabrüdifhen Stände und Butöherren ſelbſt am fühlbarfter zurüd- 
fhlugen. 2?) Es laſſen fih nun einmal nicht aus ven Organismus bes neuern Stantewefend 
und der heutigen bürgerlihen Geſellſchaftsverfaffung einzelne bürgerliche Rechte und Freiheiten 
ausfcheiden, ohne daß vielmehr umgekehrt das gemeine Beſte Schaden leidet und ohne Die Ent: 
widelung der bürgerlichen Gemeinweſen den verberblichften und unberechenbaren Folgen aus: 
zufegen. Daber halte man überall, wo bereitd die Staatégeſetzgebung bis zur vollen Auer: 
fennung und Gewährung jener allgemeinen bürgerlien Rechte und Freiheiten, insbeſondere 
alſo auch des Theilbarkeitsprincips des Grundeigenthums fortgeferitten ift, daran feft und 
ſchütze ſie gegen bewußte oder unbewußte Gegner, gegen direrte wie gegen indirecte Angriffe. 
Wo hingegen die Staatsgeſetzgebung noch nicht ſoweit vorgeſchritten iſt, ſuche man für dieſelben 
die Überzeugung zu gewinnen und jene Priucipien, wenn auch ſchrittweiſe, zur Geltung zu 
bringen. W. A. Lette. 

Dispenſation, ſ. Privilegien. 
Diſſidenten, ſ. Religiöſe und kirchliche Bewegungen der neuern Zeit. 
Doctorat. I. Während heutzutage nicht einmal ein jeder Doctor für einen Gelehrten 

gilt, war der römische Sprachgebrauch ein engerer; Doctor nannten die Römer nur denjenigen, 
der wirklich belehrte, unterrichtete. Dagegen beſchränkte fih ver Ausprud allerdings nicht auf 
eigentlihe Wiſſenſchaften. So fommt bei Valerius Marimus II, 3 ein doctor gladialorums, 
alfo eine Art Fechtmeifter, vor. Später ſcheint jich allerdings Doctor mehr auf das wiſſenſchaft⸗ 
liche, namentlich vechtäwiffenichaftliche Lehramt bezogen zu Haben; zur Zeit der fränfifchen 
Monardie ift doctor legum aud eine von den vielen Bezeihnungen für das Schöffenamt. Die 
Anfünge des Doclorats als einer Inftitution fallen zufanımen mit der Entwidelung ver Rechts⸗ 
ichule zu Bologna. Mit Recht iſt darauf aufmerkfan gemacht worben, wie das Gilden- und 
Zunftwefen nicht blos dem Handwerk angehört, fondern auch die wiflenfchaftlide und Fünft- 
lerifche Ausbildung in feine Formen ſchlägt. So wurde denn, als ſich in Bologna zuerft um 
Irnerius ein Kreis lehrbegieriger Jünger fammelte, denen er ald Meifter voranftand, während 
fie feine Lehrlinge waren, ſchon durch den ganzen Zug der Zeit ver Grund zur Doctorwürbe ge: 
legt. Mag fein, daß er felbft noch nicht dieſen Titel führte Cerft in ver Mitte des 12. Sahrbun: 
dertö tauchen fichere Anzeichen davon auf), auf jenen Fall war er ver Meifter, ver feine Schüler 
feinen Beruf der Rechtswiſſenſchaft lehrte, zu deſſen ſelbſtändigem Betriebe durch Unterricht fie 
gerade fo durch Meiſterprüfungen und Aufnahme in das Meiſterrecht berechtigt wurden, wie Dies 
in andern Gewerbs- oder Kunſtgenoſſenſchaften ver Tall war. Auch darin zeigt ich der Baral: 
leliömus des Zunft= und Facultätsweſens, daß ver Dominus oder Lehrmeiſter des Studenten, 
derjenige der Lehrer, an welchen ſich der einzelne Scholar auch noch Hei audgebilveterer Univerſi⸗ 
tätöverfaffung ſpeciell anſchloß, eine ziemlich weitgehende Disciplinargerichtöharfeit über feinen 
Zehrling hatte. Das Erlangen ver Meiſterwürde war an Leiflungen und Feierlichkeiten ge- 
fnüpft; daß nur die Doctoren der Facultät einen Doctor creiren konnten, verftand ſich von felbft, 
nur wer Meifter ift, kann zum Meifter machen. Belanntlid finden ſich in Bologna ſchon früh 
die beiden Richtungen der Legiſten und Decretiften, von denen jene das weltliche, dieſe das geiftliche 
oder kanoniſche Recht behandelten. Anfänglich jcheint jich die Ertheilung der Doctorwürde auf 
die Eiviliften beſchränkt zu haben, allein jhon im Anfange des 13. Jahrhunderts kamen neben 
den doclores legum die doctores decretorum vor. Für jene wurde eine Prüfung im Civil⸗ 

48) ©. dieſerhalb Juſtns Möfer, Patrivtifche Phantafien (Berlin 1842), I, 176 fg. 
49) Wie dies bei Juſtus Möfer, a. a. O., Bd. I, über Das Holfandgehen von jebem ſelbſt nicht ohne 

Augen nachgelefen werden mag. 
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recht, Für dieſe im kanoniſchen Recht verlangt, bis fpäter beides zu den h Doctor juris 
utriusque zufanmenfhmolz. Immer fland dem Eraminanden, welcher Adft ſchwören 
mußte, die legitime Lehrzeit (für ven Legiften acht Jahre, den Kanoniften fed,s Sabre) zurück⸗ 
gelegt zu haben, ein Bromotor, eine Art wiſſenſchaftlicher Taufzeuge, aus der Zahl der Doc- 
toren zur Selle, der ihn auch zu den Prüfungen einführte. Das Examen beftand in Interpres 
tation von Rechtsſtellen ſowie Sragenbeantwortung; dad Bollegium der Doctoren der Kacultät 
entfchien dann darüber, ob der Candidat ſich des Meiſterrechts würdig gezeigt. Den Schluß bil- 
dete eine Brobevorlefung und Disputation, nad deren glücklicher Beendigung der neue Doctor 
von den übrigen Doctoren ald Genoſſe feierlih begrüßt und aufgenonımen wurde. Der Doc: 
toreid, Doctorring und Doctorhut und eben als Zeichen ver Brüderſchaft ver Doctorfuß waren 
unerlaßliche Stücke der Promotiondfeierlichfeit, und mit ihnen erlangte ver Neuling alle her- 
gebrachten jura et privilegia de8 Doctorenſtandes, als veflen vorzüglichftes Vorrecht eben vie 
Lehre, der Uinterricht erfchlen. Freilich müflen fchon früh Misbräuche aller Art bei dieſen Ge⸗ 
legenheiten hervorgetreten fein; man hört von Beſtechung und Ignoranz, dad Sumimus pecu- 
niam et miltimus asinum in patriam fönnte fon fo alt fein als die ganze Inftitution felbft. 
Mo von Bologna ans die Doctorwürpe au an den andern Univerfitäten Inflitution wurde, 
ahmten bald auch die übrigen Facuftäten ven Regiften und Kanoniſten nad und zu den Doc- 
tores juris famen die Doctores theologiae, medicinae und philosophiae. Gewohnlich wurde 
in den Ilniverfitätäflatuten das Recht, die Doctorwürde zu ertheilen, ausdrücklich gegeben, ein 
Beweis von dem fortgefhrittenen Aufſichtstecht der getftlichen und weltlichen Obrigkeit. Dies 
hing auch wol mit ver Anfhauung zufammen, daß die Dortoren, d. h. die an den Univerfitäten 
wifſenſchaftlich ausgebildeten Leute, einen befondern Ehrenſtand ausmachten mit Rechtsprivile⸗ 
gien aller Art. Die Creirung von ſolchen Ausnahmeſtellungen vom gemeinen Recht in Be: 
zug auf Ehrenvorzüge, Straf: und Privatrecht ſetzte wenigſtens die Genehmigung ber öffent: 
Ithen Gewalt voraus. Laflen wir die Philofophen und Mediciner beifeite, welche für das df- 
fentliche Recht und vie flaatliche Entwickelung von minberer Bedeutung find, fo wurde aller: 
dings im 14. und 15. Jahrhundert der Doctorenftand auf dem ganzen Eontinente eine fociale 
Macht, die von ihren Citadellen, den Univerfitäten, aus und mit ihren Hauptwaffen, dem Ma- 
terial des Corpus juris civilis und Corpus juris canonieci, fi erft einflußreich, dann beherr⸗ 
fhend in Stans: und Rechtsſachen machte. In ihm haben wir die Wurzeln des heutigen Staats: 
beamtenthumß zu fehen, und der Ritterflann des Mittelalters, zugleich ver Träger des Feudal: 
ftaats, wurde beſonders auch durch dieſen aufblühenden Suriftenftand aus dem Felde geſchlagen. 
Schon früh hatte ſich der Doctor rite promotus dem Ritter an Würde gleihgefühlt, zu den 
Ehren kamen auch handgreifliche Spolien, und die Adelsgeſchlechter mußten ſich gefallen laſſen, ven 
Dortoren einen reihen Antheil an ven Stellen in Kapiteln und Stiftern abzugeben. Wie hoch 
hinaus die Anſprüche einiger gingen, zeigt eine Stelle bei Petrus ab Anplo, „De imperio Ro- 
mano”, IL. 11: „Quilibet doctor dicitur nobilis et gaudet privilegio nobilium, et si viginti 
annis in cathedra legerit, comitis privilegio gaudere debet.“ Allerdings war biefe „Grafen⸗ 
würde“ an die Bedingung des Lefend geknüpft, und die wenigſten Doctoren, welche damals 
fhon dem deutſchen Patrioten das Leben fauer machten (man erinnere fi un die wüthenden 
Deelamationen gegen die Dortoren ans dem bald kommenden Bauernfriege), waren ald Lehrer 
an ven Kacultäten thätia. Diefe hätten auch ven armen Konrad oder den Bundſchuh weniger ge- 
kümmert als der hochanſehnliche Doctor juris civilis oder canonici, welcher als Rath der vielen 
Fleinen und großen Fürften Deutſchlands mit der fpigen Fever und den einſchneidenden Grund 
fäßen des römifch-tanonifchen Rechts flatt der derben, aber gewohnten Fauſt des Ritters das 
landesherliche Regiment führte. Diefe Zeit, der ganze Lauf des 16. Jahrhunderts, war für 
Deutfchland menigftens der Glanzpunkt des Dortoratd. Man kann fagen, daß es durch feine 
eigene Schöpfung, dad Staatsbeamtenthum, efallen iſt. Die Doctoren waren die Werfzeuge 
für den Übergang zum abfolutiftifchen Staate gewefen, aber dieſer in feiner Machtfüͤlle bedurfte 
duch noch weniger bevenkliher, weniger unabhängiger Elemente, als fie die Univerfitätd- und 
Faeultätscorporationen boten. Auf der andern Seite darf auch nicht verfannt werben, daß 
Misbräuche Hei Erthellung der Doctorwürde das Vertrauen des Staates ſchwächen mußten. 
Die Folge davon ift geweien, daß fon feit dem vorigen Jahrhundert das ganze Inftitut in 
gleihen Verhältnis an praftifcher Bedeutung abnahm und in öffentlichen Miscrevit fam. Gin 
vom Staate und Staatsdienſte unabhängiger Gelehrtenſtand, in welcher Wiffenfchaft ed immer 
fei, wurde bei den ökonomischen Berbältniffen unmöglich, und vie falfchen Anjihten von Rang 

und Ehre, welche nach hirtefifcher Art nur vom Staate dem großen Levlathan gegeben irgend: 
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eine Bedeutung hatten, führten dahin, daß das Doctorat in den meiften Ländern gegenwärtig 
nur einen unbebeutenden praftifchen Werth Hat. . 

II. Eine nothwendige Bedingung für die praktiſche Thätigkeit if Heutzutage dad Doctorat 
ober dad ihm inſoweit gleichgeftellte Licentiat nur bei dem wiſſenſchaftlichen Unterricht an Facul⸗ 
täten. Wer fih Im einer Facultät als Lehrer habilitiren will, muß das Dortorat ober, da bie 
theologifhen Bacultäten die Doctorwürde gewöhnlich nur hanoris causa geben, die Würde 

\ eines Licentiaten der Theologie vorher erworben haben. Dies gilt jedoch nur von dem Anfangs⸗ 
ſtudium des Privatpocenten, eine Berufung zu einer Profefiur kann auch vor ſich gehen, ohne 
daß ber Betreffende das Doctorat erlangt Hat. Hier wirkt eben das Verhältniß ded Staats: 
dienſtes ein. Der Staat kümmert ſich nicht um vorhandene oder fehlende Eorporationdwürben; 
für feine Bedürfniſſe — und auch ven wiflenfchaftlien Unterrigt hat er mit Recht zur Staats⸗ 
angelegenheit gemacht — fucht er ji Die nöthigen Kräfte, wo er fie finben kann, oder ſetzt we⸗ 
nigftens feine eigenen Bebingungen für ihre Fähigkeit. Infolge des Iegtgenaunten Principe 
iind für die verfchiedenen wiſſenſchaftlichen Zweige des Staatédienſtes, ja ſelbſt für bie ihrer 
Natur nad freien Berufsarten, wie Advocatur und Arzneiwiflenfhaft, flatt der Doctorprä- 
fungen bejondere Staatöprüfungen Vorbedingung, und es iſt etwas Zufälliges, mit dem Doc⸗ 
torat in gar feiner Verbindung Stehendes, wenn etwa den Vrofefloren der Landesuniverfität 
ein Theil der Staatöpräfungen für die Candidaten des Staatöbienfted, der Advocatur ober ber 
Medicin überlaffen worden ifl. Abgefehen von ven Afpiranten auf. das wiffenfthaftlicdde Lehr⸗ 
amt, welche nach dem altbergebracten Ausprud Doctor legens werden wollen, ift fonfl das 
Doctorat ein Titel wie bie meiften andern, an dem Feine Vorrechte hängen, den man erwirbt, 

“ wie man irgenveine andere Auszeichnung fich beizulegen beftrebt if. Da freilich das Herlom⸗ 
men und die Sitte mächtiger find als vas Geſetz, erklärt es fich, weshalb immer noch in großer 
Zahl befonders von den deutfchen Univerfitäten Doctorentitel erworben werben. Der „praktiſche 
Arzt’ iſt allein befugt zu prafticiven, allein der Doctor der Medicin Elingt voller und dem Ohr 
befannter, ſodaß au der Nichtdoctor gewöhnlich Doctor genannt wird. Auch iſt nicht zu vers 
fennen, daß ſich in der neueften Zeit durch den großartigen Aufſchwung der Induſtrie viele 
Stellen für wiſſenſchaftliche Thätigkeit eröffnet Haben, die aus dem einen ober andern Grunde 
eine fpecielle Prüfung des Anzunehmenden unmöglich machen, für welche auch die herkömmlichen, 
auf beflimmte Berufszweige beichränften Staatderamina nicht inner paflenb find (fo verlangen 
fie 3. B. meift eine Borbildung und einen feften Gang derfelben, welche für bie einzelne Bramde 
eine3 induftriellen Unternehinens Zeitverſchwendung fein mwürben). Der durd dad Doctor: 
biplom geführte Beweis, eine wiflenfhaftliche Prüfung, z. B. in der Chemie, Technologie u. |. w., 
gut befanden zu haben, verbunden mit dem Nachweis einer wiffenfchaftlihen Bildung überhaupt, 
bat fi für ſolche Privatanftellungen bei Banken, Bergwerken und andern größern Unterneh: 
mungen ſehr dienlich erwiefen. Blos ald Schmuck wird vornehmlich wol der Doctor juris erwor⸗ 
ben, da ſelbſt in ven vier Freien Städten jeßt Staatseramina die Zulaflung zur Apvocatur und zu 
eigentlichen Staatsänıtern bedingen. Der Zufammenhang mit der alten vollwichtigen Würde ift 
ttoß deö verminderten Werthes dennoch auch in unfern Tagen nicht gänzlich verloren gegangen. 
Noch immer gilt der Brundfag, daß nur die Facultäten an ven Univerfitäten, d. h. die orbentlichen 
Profefloren, ven Doctorgrad zu ertheilen haben, und ebenfo ift von den alten Foͤrmlichkeiten bie 
eine oder andere erhalten geblieben. Mag in ven Einzelheiten ſich auf ven deutſchen Hochſchulen 
die Freude des Deutſchen an Eigentgümlichkeiten auch bei dieſem Gegenſtande zeigen, fo iſt doch 
der allgemeine Gang bei der Erwerbung des Doctorats mol überall derjelbe. Normale Be⸗ 
dingung ift daß fogenannte Examen rigorosum,, eine mündliche Prüfung ded Doctoranden von 
feiten der gefammten Facultät. Bei beftimniten Facultäten werben auch vorherige Ichriftliche Aus 
arbeitungen verlangt, bei der Erlangung der juriftifchen Doctorwürbe z. B. eine interpretirende 
Abhandlung über aufgegebene Stellen de8 Corpus juris civilis und canonici. Außerdem 
laffen die Barultäten nur zur Prüfung zu, wenn der Beſuch einer Univerfität und einer ent: 
ſprechenden Anzahl Fachvorleſungen von feiten des Kandidaten nachgewieſen If. Früher war, 
wie für die ſchriftlichen Arbeiten, fo aud für das mündlide Eramen der Gebrauch der lateini- 

ſchen Sprache vorgefchrieben ; an mehreren Univerfitäten find In ber neuern Zeit Cinräumungen 
an die vaterländifche Junge gemacht worben. Ob der Candidat der Verleihung bed Dostor- 
grabes ſich würdig erweiſt, ferner, mit welchem Grabe ver Belobung dad Diplom zu verſehen fei, 

iſt Gegenſtand einer Abflimmung. Überall ift das Prädieat „summa cum laude” daß erfte und 
hoͤchſte; fonft weichen die Univerfitäten fowol in Bezeichnung ald Zahl ber übrigen Grabe ab 
bis zu dem „non sine laude“, deſſen nicht ironiſchen Sinn zu verftehen man ſchon ein beträchtlicher 



Ooetorat 387 

Lateiner fein muß. Die Werthſchätzung des Prädicats außerhalb der Univerſität wird dadurch 
erſchwert, daß die verſchiedenen Promotionscollegien offenbar nicht denſelben Maßſtab haben, 
ganz abgeſehen von der Verſchiedenheit der Bezeichnungen für den gleichen Grad. Die öffent⸗ 
liche Disputation, weiche früher allgemein zur Doctorpromotion gehörte, iſt jetzt an vielen Unis 
verfitäten in Abgang gefommen, und nad) glüdlicher Ablegung des Eramens bleibt dem Doctor 
nichts mehr zu thun übrig, als den herkoͤmmlichen Doctoreid in vie Hände bes Dekans der Facul⸗ 
tät abzulegen, worauf diefer ihm alle noch vorhandenen und nichtvorhandenen Rechte und Pri⸗ 
vilegien feiner neuen Würde zufpricht. 

Das gebrudte Diplom, deſſen Original der Dekan unterzeichnet, fündet dann der Welt vie 
neue Greation an. Die Disputation iſt dagegen überall eine Borbebinguug für den Stand des 
Öffentlichen Lehrers, mit dem ſie offenbar auch mehr Berbindung hat ald mit dem fonft in irgend⸗ 
eine andere Thätigkeit übergehenden Doetoranden. Wer ex cathedra dociren will, im alten 
Sinne des Wortd ein Doctor werben, der muß fi erſt in cathedra vertheibigen und feinen 
Platz, wenn au nur ſymboliſch, zu behaupten wiffen. Überhaupt hat zu ben manderlei Mis- 
Ränden, welche vem heutigen Doctorat ankleben, feine praftifche Beveutungslofigkeit für andern 
als ven Lehrerberuf vor allem beigetragen. Solange der von einer liniverfität erworbene 
„Doctor medicinae“ fon alleiniger Titel für die Ausübung der Arzneifunde war, mußten 
natürlich die Bromoventen die volle Berantwortlichkeit fühlen, weldhe die Gewährung des Di- 
ploms an einen Uinbefähigten mit ſich führte; ſeitdem aber der Doctor medicinae höchſtens dazu 
dienen Tann, jemand als Schiffsarzt oder Compagniechirurg bei ven Holländern zu em: 
pfehlen, denn dort wie hier werben noch Examina verlangt, ift es wenigſten⸗ möglich und nach 
manden Thatſachen auch wahrſcheinlich, daß das firenge Eramen nicht immer mit geböriger 
Strenge gehandhabt wird. Gilt dies ſchon von dem mündlichen Examen, wobei der Facultät 
doch immerhin eine gewiſſe Garantie gegeben worden fein kann durch Die ganze Perfönliceit 
des Candidaten, fo find natürlich die fogenannten Promotionen in absentia rein vom übel. Es 
hatte fich nämlid ſchon ſeit längerer Zeit die Unfitte eingeſchlichen, daß gegen Vorlegung einer wiſ⸗ 
ſenſchaftlichen Arbeit, über deren Autorſchaft Beweiſe von unglaublicher Naivetät zugelafien 
wurden, und gegen Einſendung der entſprechenden Promotionsgebühren das Doctordiplom dem 
Betreffenden ausgefertigt wurde. Dieſe Sitte, welche namentlich im vorigen Jahrhundert in 
vollem Schwunge war, hat ſich noch als ererbt auch in unſere Tage hinübergeſchleppt. Manche 
Univerfitäten oder BA Facultäten an ben einzelnen Univerfitäten haben durch ihre Statuten 
oder Ufus die Promotionen in absentia ausgefchloflen, zu einer allgemeinen Annahme dieſes 
für die Stellung des ganzen Inſtituts wichtigen Orundfages iſt es jedoch noch nicht gekommen. 

In Deutſchland felbft find foldhe Doctores bullati (wie man fie früher nannte, weil ihr Titel 
blo8 auf dem Diplom der bulla beruhte) um den Neft des Credits gefommen , welcher ver Würbe 
noch anhängt; dagegen wurbe mit Diplomen ein ziemlich ſtarkes Exportgeſchäft nah England 
gemacht, vo förmliche Agenturen für ven Diplomenfchadher zu beftehen pflegten, wenigſtens vor 
5—6 Jahren no beflanden. Allein dur das flarke Angebot wurden die Preije und 
das Anſehen gedrückt, und ich möchte bezweifeln, ob das Geſchäft noch lange fortgefegt werben 
kann, felbft wenn die Promotion in absentia nicht durch den vereinigten Willen aller Univerſi⸗ 
täten bejeitigt werben follte. Den geraden Gegenjag zu den unehrenvollen doctores bullati 
bilden die honoris causa geſchehenden Doctorpromotionen. Es ehren die Facultäten der ver: 
ſchiedenen Wiſſenſchaften hervorragende Männer und Mitkämpfer, indem fie ihnen das Doctorat 
verleihen. Dies ift eine Neminifcenz an ven alten Zuſammenhang des Doctorhuted und Ritter: 
ſchlags, melde vollberechtigt iſt. Eine Facultät reprafentirt immer, fei fie mit mehr over min: 
der audgezeichneten Kräften befegt, ein gutes Stüd vaterländiſcher wiſſenſchaftlicher &röße. 
Um feiner Leiftungen willen, weil niefe ver Wiſſenſchaft und ihren unmittelbaren Vertretern 
an den Schulen der Bildung zur Ehre gereihen, ven „Lehrern“ gleichgeftellt zu werben, ift 
ein Meiſterrecht und Ritterſchlag, deſſen fich niemand zu fhämen hat. Hier tritt die Promotion 
in den Kreis der Anſchauungen ein, melde die Ernennung zu Afademiemitgliebern u. |. w. her: 
vorgerufen haben. Auch Hier kann zwar gegen das inwohnende Geſetz des Verhältnifjes ge- 
fehlt und dad Doctorat einer Wiflenjchaft zur Anerkennung ganz entlegener Berbienfte oder 
bioßer höherer geiellihaftliher Stellung gebraudt werben — fo geiihieht dies 3. B. gewöhnlich 
von feiten der englifchen iniverfitäten -— allein die Beziehung des einzelnen Falls iſt doch immer 
fo offenfundig, daß der Werth der wiflenfaftlihen Anerkennung für andere Verleihungen da: 
durch nicht im geringften in Frage geftellt wird. Wenn z. B. ver alte Blücher und Sir Aftley 
Gooper beide zu gleicher Zeit honoris causa oxforder Doctoren der Medicin geworden tvaren, 
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würde deshalb niemand von der wiſſenſchaftlichen Eminenz des großen Chirurgen ſchlechter ge⸗ 

dacht, oder unſerm Marſchall Vorwärts einen Kranken in Behandlung gegeben haben. Bine ſchöne 
Sitte der deutſchen Hochſchulen iſt es, ihren ausgezeichneten Schülern, die vor 40 oder 50 Jahren 
das Dortorat im gewöhnlichen Wege erwarben, pie Erneuerung bed Diploms honoris causa zu 
gewähren. Wir haben bisher nur die deutſchen Verhältniſſe vorwiegend ind Auge gefaht ; das 
ganze Univerfitätöwefen anderer Länder, fo namentlich Frankreichs und Englands, ift von dem 
unferigen fo von Grund aus verſchieden, daß eine Darftellung ihres Doctorat3 zu einer foͤrm⸗ 
lien Auseinanderfegung über vie fremden Univerfitätdeinrichtungen werben würbe. Am mei- 
ften Ähnlichkeit mit unfern Verhältniſſen Haben die Zuſtände in Holland und Italien, bie alte 
Rechts- und Wiſſenſchaftsgemeinſchaftlichkeit tritt dabei noch zu Tage. Bei der Schilderung bed 
Univerjitätöwefens wird fi zur Hervorhebung des Bemerfenswertheften auch für das nidht- 
deutiche Doctorat Anlaß bieten. 

x II. Unfere Mitteilungen find, foweit fie nicht rein Hiftorifch waren, vorwiegend pathologi- 
ſcher Natur gewefen; man darf ſich nicht verhehlen, daß das Doctorat in Deutſchland an ſchlim⸗ 
men Übeln krankt. Bluntfchli hat ganz recht, wenn er nur zwifchen einer Reform an Haupt uud 
Gliedern oder einer gänzlihen Aufhebung vie Wahl läßt. Dan könnte bier: Non sint, ut sunt, 
aut non. sint, audrufen. Auf jeden Fall wäre e8 der Mühe werth, einer Mühe, deren Notb: 
wendigkeit allerneuefte Vorgänge auch dem abgefagteften Feinde aller Neuerung nahe gelegt 
haben, daß fich die deutſchen Univerfitäten mit dieſer Neformfrage ernftlich beſchäftigten. Man 
redet gegenwärtig viel von Selbftreglerung und Gorporationsgeift; hier wäre e8 am Platze, zu 
zeigen, daß den altehrwürbigen Gorporationen nit unmöglich iſt, eingeriffene Misbräuche 
durch eigene Kraft und freie Selbſtentſcheidung abzuftellen, und von feiten des Staates dürfte 
dann auch dem altehrwürdigen Inftitut eine größere praktifche Bedeutung wiedergegeben wer- 

'den. Selbft wenn wir annehmen wollten, daß es zunächft unthunlich wäre, von dem gefamm- 
ten Apparat der Staatderamina Weſentliches an die Univerfitäten zurückzugeben, bliebe Doch 
das akademiſche Lehramt, zu beflen Antretung ein würdiges Eramen den angemeflenften Durch— 
gangspunkt bilden würde. Vielleicht wäre es zweckdienlich, von dieſem Doctorat ein anderes 
zu fcheiden, deflen Borausjegungen etwas leichter jein müßten, ohne doch ver wirklichen Wiſſen⸗ 
ſchaftlichkeit etwas zu vergeben. Unter allen Umſtänden müßte dabei im ganzen, wenn auch viel- 
leicht nicht im einzelnen übereinflimmend ein Maß von Kenntnifſen verlangt werben, wie es in 
dem eriten Staatderamen der entiprechenden wiffenfchaftlihen Branche nach Aweiſen wäre. Bor: 
ausiihtlih, wenn Handel und Induftrie venfelben Aufihwung und diefelhe Kraft ver Ber: 
mögendanfammlung bewahren, wie unfere Tage fie geſehen, wird ſich bald ver ungemeffene 
Drang in die Staatädienftcarriere legen. Eine große Anzahl jüngerer Männer, Söhne oder 
Enfel von Bätern, welche im großen Zuge des Verkehrs ein Vermögen erworben, werben eine 
wiſſenſchaftliche Bildung, fei es innerhalb einer oder der andern: fperiellen Kacultät oder von 
alfgemeiner Richtung, auf Univerfitäten fi) aneignen, ohne doch irgendwie Anfpruch auf einen 
nährenden Dienft im Staate zu erheben. Daß fie nihtöpeftomeniger dem Staate Dienfte leiften, 
ja wie fehr in der That der conftitutionelle Staat, den wir ald Errungenfhaft ver Vergangen⸗ 
beit und Gegenwart bei all unferm Denfen über die Zukunft zu Grunde legen müflen, auf 
ſolche freie ſtaatsmänniſche Dienſtleiſtung angewiefen ift, haben wir fhon im Art. Amt wenig: 
ſtens kurz angeveutet. Dem eigentlichen Staatsbeanten mit feinen Rechten und Pflichten ge: 
ſchieht durch das parlamentarifche Staatsanıt fein Abbruch, aber auch wer nicht gerabe zu ven 
höchften Stufen ſtaatsbürgerlicher Ehrenäniter gelangt, wird dennoch im modernen Staate für 
fein Wiffen vom Staate, in der modernen Geſellſchaft für feine allgemeine Bildung ſowie feine 
fpeciellen Keuntniffe eine entſprechende Beſchäftigung und Berwerthung finden. Überhaupt ift 
eine erwerbende Privatbeichäftigung durch dieſe Ehrenpflichten gegen den Staat nur in feltenen 
Fällen ausgeſchloſſen. Nun fheint gerade der Doctortitel oder irgendeine andere ihm gleich- 
kommende (ver Name thut nichts zur Sache) akademiſche Würde ein vortreffliches Mittel, den 
Zuſammenhang zwifchen dem willenfchaftlihen, politifhen und bürgerlichen Lebendgang einer 
Nation, zwiſchen Iniverfität, Parlament und vem Atlas des Staats, Dem ermerbenden Mittel: 
flande, aufrecht zu halten; dem Staatöbeamten gegenüber würde der wiflenfhaftlih, akademiſch 
gebildete Staatsbürger durch feine wohlerworbene freie Würde gleichberechtigt gegenüberfiehen, 
wenn nicht ſchon die Bemeinichaftlichkeit des wiſſenſchaftlichen Studiums auf den deutſchen Uni: 
verfitäten zu diefer forialen Gleichberechtigung im ſpätern Leben führen würde. Man har wol 
vereinzelt ven Vorſchlag von Staatsafademien gemacht, welche nicht dem Staatsbienfle, jonvdern | 
weſentlich der ftant#bürgerlihen Bildung vorarbeiten follten; es fcheint gegen eine ſolche Tren⸗ 

- 
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nung nicht weniger als alles zuſprechen. Nicht dadurch überwindet man auf die heilſamſte Art 
die überwuchernden Schäden des Beamtenflants, daß man die Univerfitäten preisgibt und an 
andern Orten die neuen Bahnen aufpflanzt, fondern miteinander und unter Benugung der alt: 
ehrwürdigen PBilanzftätten aller Wiffenjchaften müſſen Staatövienft und Staatsbürgerthum 
ihren Nachwuchs ſich heranbilden laffen. Als Abſchluß der akademiſchen Laufbahn des Staat3- 
bürgers, als Erkennungszeichen, daß der Einzelne einen würdigen Brad wiſſenſchaftlicher Reife 
fich erworben, als Ritterſchlag im Dienfle von Staat und Geſellſchaft unfers Jahrhunderts 
jcheint mir auch dad jegt dahinſiechende Doctorat regenerirt werben zu müflen, um in feiner 
Erneuerung ein wichtiges Element unferer flaatlihen und forialen Entwidelung abgeben zu 
fönnen. H. Marquarpfen. 

Doetrin, Doetrinärs. Dortrin, im theoretifhen Sinne Lehre oder Wiſſenſchaft, im 
praktiſchen die auf die Verwirklichung oder Ausführung eines Lehrſyſtems gehende Richtung, 
ift für dad „Staats-Lexikon“ nur in der politiſchen Sphäre beveutfam, Hier aber von einem 
doppelten Standpunfte, einem allgemeinen nimlid und einem befondern. Im allgemeinen ver: 
ſtehen wir darunter vie überhaupt in ver Politik für wiflenfchaftliche, alfo namentlich Rechts⸗ 
und Klugheitöprincipien angeſprochene over anzufprechende Herrſchaft, fonac den Gegen: 
fat der darin gemöhnlih obwaltenden Herrſchaft ver (ſubjectiven) Intereffen oder auch der 
bloßen Gewalt. Im befondern wird dadurch eine eigene Partei von franzöjifchen Staatsinän⸗ 
nern der neueften Zeit bezeichnet, deren urfprünglich edle und wohlthätige, fpäter jedoch durch 
die Macht der Verhältniffe und der Leidenſchaften auftraurige Abwege gebracdte Richtung auf 
den Bang der neuern Greigniffe, ſonach auf den Zuſtand der franzöfifchen und europäiſchen 
Dinge von äußerſt wichtigem Einfluß gemefen ift. Wir wollen auf pie Doctrin in dieſer doppel⸗ 
ten Bedeutung einige unbefangene Blicke werfen. 

Doetrin als Lehre Tann freilich, je nad ihrer Befchaffenheit, von fehr verſchiedenem, ja von 
entgegengeſetztem Charakter ſein. Es gibt eine Lehre des paſſiven Gehorſams und eine der geſetz⸗ 
lichen Freiheit, eine der abſoluten und eine der durch Volksrecht zu beſchränkenden Regierungs⸗ 
gewalt, eine des goͤttlichen Urſprungs alles Herrſcherrechts und eine der Volksſouveränetät 
u. ſ. w. Wir haben jedoch bei unſerm Begriff von Lehre zuvoͤrderſt nur diejenige im Auge, 
welche 6108 als folhe, mithin blos auf dem Wege ver freien Überzeugung ſich geitend machen 
will, welche alfo nur purdy ihre eigene innere Befchaffenheit ven Sieg erftrebt, nicht aber durch 
Waffen der Gewalt oder der argliftigen Täuſchung. Ein auf Lehrdictat oder auf ünftliche Ber: 
hüllung dev Wahrheit gebauted Regierungsfyftem kann nimmer ein doctrinäres heißen, man 
muß es eher ein tgrannifches oder ein machtavelliftifches nennen. Wenn aber von einer freien 

Lehre, welche natürlich auch ein freied Lernen, d. h. eine alffeitig freie Gedankenmittheilung 
voraußfegt, Die Rede iſt, und zwar von einer folden, weldhe, ver Verfolgung fubjertiver 
Intereffen fremd, nur die objective Wahrheit ſich zum Biele gefegt hat, fo muß dieſelbe, um fich 
Anhang unter ven Verftändigen zu verfchaffen, nothwendig eine auf Grundſätze gebaute und 
wiſſenſchaftlich zuſammenhängende fein und es wird bei dem Streite unter den verſchiedenen 
ſolches Ziel erſtrebenden Lehren naturgemäß, ja nothwendig die beſſere, die der Wahrheit näher 
kommende den Sieg erringen, weil unter ſonſt allerſeits gleichen Umflänven, was bei der Frei⸗ 
beit der Lehre ver Fall ifk, nichts anderes den Ausfchlag geben kann als die Wahrheit. 

Unfere politiſche Doctrin ift hiernach gleichbedeutend mit echter politifcher Wiſſenſchaft, d. h. 
mit einem auf Bernunft und Erfahrung gebauten Syftem politifcher Wahrheiten, allernächſt 
alfo enthaltend jene ewigen Rechtsgrundſätze, welche das oberfte Geſetz für alles Staatöleben 
fein follen, und ſodann die aus Erfahrung geihöpften Klugheitöregein für die innerhalb des 
durch die Rechtölinie umfchloffenen Raums zu geſchehende Erſtrebung des objectiv aufge: 
faßten Staatszwecks. In diefem Sinne verdient die Doctrin die Huldigung aller Wohlgefinnten, 
und fie hatte der alte Weiſe im Auge, als er ven nahmald auf den trefflihen Kaifer Marc Aurel 
angewandten Ausjprud that: „erſt dann würden die Staaten blühend und glücklich fein, wenn 
entweder die Philofophen herrſchten oder die Herrfcher philofophirten.” Zwar wird fie, weil 
dieſes der menſchlichen Beichränftheit nicht verliehen iſt, ihr Ziel, volle Wahrheit, niemals ganz 
erreichen, aber fie firebt doch danach und mag ihm fortwährend näher fommen, und jedenfalld 
führt fie den heiligen Krieg gegen frechen Gemwaltmisbraud, gegen Finſterniß und Trug, gegen 
—— behauptetes und gedankenlos erduldetes hiſtoriſches, der Vernunft widerftreiten⸗ 
des Recht. 

Dieſe Doetrin iſt die einzige oder Hauptquelle der unermeßlichen Verbeſſerungen geweſen, 
welche. zumal ſeit der Mitte des 18. Jahrhunderts in den meiſten Sphären des Staatslebenß 
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auffamen und die mittelalterliche Barbarei verdrängten. Sie ift die Urheberin der nordameri⸗ 
Fanifchen Freiheit geweſen und fie bildet den vorherrfchenden Charakter des im Jahre 1789 in 
Frankreich gegen die Ungebühr des Hiftorifchen Rechts glorreich erhobenen Kampfes, welcher erft 
dann, ald die Doctrinärs den Fanatikern weidhen mußten, die hpffnungsvoll zum Guten eröff- 
nete Bahn verließ und eine ververbliche Richtung nahm. Noch jegt aber iſt die Doctrin ver Con⸗ 
flituirenden Nattonalverfammlung nad ihren Grundideen und Hauptfolgerungen der Haupt- 
anfer für die Hoffnungen derjenigen, welche den factiſchen Zuftand der Staaten fo gern in einen 
wahrhaft vetlichen umgewandelt und den Voranfchreiten der Völker zur Wohlfahrt, d. b. zur 
Berevelung und zur Freiheit, eine fefte Grundlage gegeben fähen. 

Doctrinärs in diefem Sinne find alfo diejenigen, deren uneigennügiged Streben dahin 
gebt, einerfeits die politifche Wiſſenſchaſt voranzuführen, zu läutern und ihrem hohen iele: 
„vollſtändige und feflbegründete Erfenntniß ber für Staatöverfaffung und Verwaltung nad 
dem Ausſpruche ver Vernunft und der Erfahrung als oberfte Gefege gültigen und heilbringen⸗ 
den Principien“, möglihft nahe zu bringen, andererfeit8 die thunlichfte Verwirklichung 
folder Prineipten in allen Richtungen des Staatslebens, überall zwar mit kluger Berückfichti⸗ 
gung der hier oder dort factifh vorhandenen Verhältniffe und Umſtände, doch nirgends vom 
Ziele abgelenkt durch unlautere ſubjective Interefien, ind erfreuliche Dafein zu rufen. Diefen 
Doctrinärs alſo ift vor allem heilig das Recht, das ewige, ungefähriebene, unmittelbar von der 
Bernunft audgehende Recht, welchen die Staatseinrichtungen möglihft anpaflend und dienftbar 
zu machen fie für Die erfte Pflicht aller, welchen dabei eine zählenve Stimme oder ein wirkſamer 
Einfluß zufteht, achten und vor deſſen Befriebigung oder gar zu deſſen pofltiver Benachtheiligung 
durhaus von feiner Erftrebung irgendeines andern Zweckes oder Interefles nie Rede fein darf. 
Sie wollen daher, weil das Recht, das nicht gemährleiftet ift, für pie Wirklichkeit keine Bedeu⸗ 
tung hat, eine Verfaffung, welche ſolche Gemährleiftung varbiete, eine Berfafjung, welche die 
Willkür der Menfchen der Herrfchaft des Geſetzes unterordne und dieſes Gefeg den wahren 
Gefammtwillen, anftatt ver Machtvollkommenheit einzelner, entfliegen laffe. Sie ſcharen fi 
demnad um das PBanier des conftitutionellen Brincips oder des Nepräfentativfuftems, in veffen 
reiner, aufrichtiger, der Idee entſprechender Verwirklichung fie nad den heute beſtehenden 
Verhältniffen, Eulturzuftänden und Geſinnungsrichtungen der ver politifchen Mündigkeit ent⸗ 
gegenreifenden Bölfer das zur Zeit foftbarfte Balladium des Rechts und die abfolute Bedingung 
des von ihnen erftrebten Fortſchreitens der bürgerlichen Freiheit, welche fte jich nie anders als 
verbunden mit Ordnung und Gefeglicgkeit denken, erbliden. Das Syſtem diefer Dortrin ifl 
nah feinen Hauptzügen bereitd in ven Art. Eharte und Eonftitution entwidelt worben ; 
ed kann hier alſo die Berufung auf diefelben genügen. “ 

Verſchieden von dieſer allgemeinen Bedeutung des Wortes Doctrin und Doctrinärs ift jene 
des alfo lautenden beſondern Parteinamend für eine Schule franzöflfcher Staatsmänner, die 
nad der Sulirevolution von 1830 and Staatöruder gelangte. Der Urſprung diefer Schule fällt 
in die Periode der unter der Reflaurationdregierung trogig emporgeftiegenen Herrſchaft der 
Reactionspartei. Der übermüthige Gewaltmisbrauch, melden diefe Ariftofratenfaction mit 
fortfchreitender Kühnheit ausübte, forderte endlich die Beffern unter den Eöniglih Gefinnten 
zum edeln Widerflund gegen die wüthenden Ultrad auf. Jene gemäßigt venkenden und redlichen 
Männer nämlich waren zwar Anhänger der Reſtauration, d. h. des wienerhergeftellten alten 
und, wie man fagte, Iegitimen, Föniglich- bourbonifchen Thrones, doch zugleich auch der die 
monarchiſche Gewalt grundgejeglich befchränfenden und der franzöfifhen Nation gewiffermaßen 
als Friedendinftrument zwiſchen Revolution und Gegenrevolution verliehenen Charte. Als 
Haupt diefer Schule oder ald deren mit Recht gefeiertſtes Mitglied erfcheint Royer-Collard, 
beim Anfange der Franzoͤſiſchen Revolution Parlamentsadvocat in Parts, ſodann Mitglied des 

Gemeinderaths daſelbſt, mit Einbruch der Schredfendregierung jedoch von der politifhen Lauf⸗ 
bahn zurüdtretend (mit Ausnahme eines kurzdauernden Siged im Rath ver Fünfhundert 1797) 
und von da an his zur Reflauration blos den Studien und dem Lehramt (indbefondere den 
Vorträgen über die Geſchichte ver neuern Philofophie) ſich widmend. Solde wiffenfchaftliche 
Thätigkeit, während fie feinen nad; Elarer Erfenntniß dürftenden Geift mit den edelſten Schägen 
bereidherte, gab zugleich feiner mit vem Jahre 1815 von neuem beginnenden politifchen Wirk: 
ſamkeit fowie jener feiner nähern Freunde jenen Charakter und jene Richtung, melche der Name 
„Doctein” und „Doctrinärd“ Bezeichnen foll und auch allerdings, wiewol der Intention der 
Urheber nach verkleinern oder ind Lächerliche ziehend, doch ver echten Wortbebeutung nad 
weder unpafiend noch unrühmlich bezeichnet. Jener Charakter nämlich oder jene Richtung 
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beſtand in nem Beſtreben, die auf dem Wege der wiſſenſchaftlichen Forſchung als theoretiſch wahr 
erkannten Grundſätze des Staatsrechts und der Staatsklugheit auch praktiſch geltend zu machen, 
an die Stelle des leidenſchaftlichen Widerſtreits der Intereſſen die ruhige, blos auf Verdeut⸗ 
lichung der Wahrheit abzielende Discuſſion zu ſetzen und blos von ver Macht dieſer Wahrheit 
den Sieg über dir unlautern Richtungen ber Selbſtſucht und des Factionsgeiſtes zu erwarten. 
In diefem Geifte befämpfte Royer-Collard, feit 1815 Mitglied der Deputictenfamnıer, worin 
er im linken Centrum feinen Sig genommen (aud eine Zeit lang Eöniglicher Staatsrath und 
Bräfivent ver Commiſſion des Öffentlichen Unterricht), allernächſt bie Ausſchweifungen der 
damals triumphirenden äußerſten rechten Seite, während er gleichmäßig jenen der äußerſten 
Linken feinen Widerſtand entgegenfegte. Beiden extremen Parteien wurde ex freilih dadurch 
verhaßt, aber die treuen Conſtitutionellen, welche nämlich in der Eharte, mofern ſie ehrlich 
und vollfländig, nah Wortlaut und Geift beobachtet würde, das Palladium der Freiheit 
erblickten, {harten fi um ihn mit liebenbem und hochachtungsvollem Vertrauen, in der von 
Leidenſchaften beherrfchten Kammer zwar eine nur fleine Minverzahl, in ver Nation jedoch bie 
große Mafle der Outgefinnten. 

88 zeigte ji damals, wie mächtig dad Wort ber Wahrheit, wie eindringlich die Stimme 
des ihr aus redlicher Überzeugung Zugethanen it. Manche, die wegen egoiftifcher Abſichten 
der Richtung Royer⸗-Collard's abgeneigt waren, wagten gleihwol den offenen Widerſpruch 
gegen feine Lehren nicht und jeve Anerfennung irgenbeines feiner Prineipien führte zu Folge⸗ 
zungen, welche der Freiheit und ver Nechtögarantie günftig waren. Und blieb auch der edle Ver⸗ 
theidiger des rein ‚conflisutionellen Syſtems mit feinen auf deſſen Befefligung gerichteten _ 
Anträgen meift in der Minorität, fo hielt doch der moralifche Eindrud feiner Stimme und jener 
feiner Freunde, unterflügt allerbings auch durch vie fühnern Forderungen ber auf der äußer- 
fen Linken figenden YreiheitSmänner, die Ultras lange Zeit hindurch von allzu ſchamloſen 
Derlegungen der Charte ab. Es war mit Ehre faft nicht möglich, von feinen auf Vernunft und 
geſchriebenes Recht gebauten Lehren jich loszuſagen, und viele, jelbft von jenen, welche fpäter 
den Verführungen der Hofpartei unterlagen, wie de Serre, Pasquier, Gorbiere, Sebaftiani 
u. a., gehörten — nad Guizot's Zeugniß — anfangs der Fahne Royer⸗Collard's an. Als 
getreuere und würbigere Anhänger aber erfihienen Buizot, feit ver Julirenolution als das Haupt 
der Doctrinäre anerkannt, Graf Mole, der Herzog von Broglie, der geiſtreiche Ariflofrat Barante, 
Abbe Louis, Samille-Iordan, Graf St.:Aulaite, Beugnot, der Schriftfleller Ganilh, der Ban⸗ 

kier Ternaur u. v. a. 
Die meiſt ruhmvollen und wenigſtens zum Theil auch erfolgreichen Kämpfe der Doctrinäre 

gegen bie fortwährend ſchwellende Übermacht der königlichen und ariſtokratiſchen Ultras können 
wir bier nicht aufzählen. Wir bemerken blos, daß, als nach der von der Ariſtokratenpartei 
trefflichſt als Vorwand des Terrorismus benubten Unthat eines Meuchelmoͤrders (Louvel) der 
Strom der Reaction mit verdoppeltem Wüthen hereinbrach und der Charte durch tyranniſche 
„Ausnahmegeſetze“ die tönlichften; Wunden ſchlug (1820), ſodann durch ein ſchamlos ariſto⸗ 
kratiſches Wahlgeſetz die Nationalrepräſentation verhöhnte, in Spanien mit Heeresmacht ven 
Abſolutismus wiederherſtellte, in Frankreich aber gegen vie theuerſten Geſinnungen und Gefühle 
des Volkes durch ein argliſtiges Syſtem der Verfinſterung und Unterdrückung den frevelhaften 
Krieg führte, daß, jagen wir, in dieſer trauer- und ſchmachvollen Periode faſt nur noch bie 
energifche Stimme der Doctrinärd, an deren zwar gemäßigte, aber eben darum deſto eindring⸗ 
lichere Forderung: „Nichts als die Eharte, aber biefe rein und vollſtändig“ — fi jegt auch 
die äußerſte Linke anſchloß, der Nation einigen Troft gab und die Hoffnung auf Wiederher⸗ 
Rellung des Rechtszuſtandes aufrecht erhielt. Auch ſchien dieſe Hoffnung ſich zu erfüllen, nach⸗ 
dem das Minifterium Villele die feine eigene Schlehtigfeit noch überbietende Kammer aufgelöft 
hatte. Die neuen Wahlen nämlich (1828), fo [hlecht das Wahlgefeg war, gingen gleichwol in 
der Mehrzahl der Wahlcollegien im Sinne der mächtig durch dad ganze Reid, Flingenpen Volks⸗ 
flimme vor ji: Die treuen Freunde der durch dad conflitutionelle Königthum zu ſchirmenden 
gefeglihen Freiheit ſiegten größtentheils ſowol über die blind minifteriellen ald über bie fana⸗ 
tiſch⸗ariſtokratiſchen Mitwerber, und die „Doctrin’ erfuhr ven glänzenden Triumph, daß ihr 
erfier Repräfentant und gefeiertfier Stimmführer, Moyer-Gollard, zugleich In ſieben Wahlbe- 
zirfen gewählt ward. Die Wohlgefinnten in ganz Europa jubelten über jolden Triumph und 
e8 ſchien, als nun dad „‚beplorable"‘ Minifterium Villele abdankte, einem conftitutionell gefinn- 
ten unter Martignac pie Zügel überliefernd, und der König den Mann der Nation, Hoyer: 
Gollarb, zum Präfidenten der Deputirtenlammer aus ben übrigen Vorgeſchlagenen erkor, bie - 
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Doctrin, d. h. das conſtitutionelle Syſtem, endlich zur Herrſchaft gelangt. Täuſchende Hoff⸗ 
nung, welche nur zu bald an der Argliſt der vom erſten Schrecken ſich ſchnell erholenden Ariſto⸗ 
kratenfaction und an der unſeligen Verblendung des Koͤnigs ſcheiterte! Das Miniſterium 
Martignac mußte, wie allbekannt, den Miniſterium Polignac weichen, welches, ein Jahr nad 
feiner Ernennung, durch die freiheitgmörberifchen Juliusordonnanzen den Thron Karl's X., zu 
deſſen Schirm ſte angeblich erlaſſen waren, dem ſchnellen Umſturz zufuͤhrte (Juli und Auguſt 1830). 

An der glorreihen Julirevolution und deren Frucht, Verbeſſerung der Charte und Er⸗ 
hebung des Hauſes Orleans auf ven Thron, Hatten auch bie Doctrinärs einen thätigen — einige 
freilidy einen etwas zweidentigen — Antheil genommen. Nachdem aber diejed Werk vollbradt 
war, jah man viefelben mit Befremden ihre Nichtung rückwärts nehmen und ven Fortſchritten 
ber jo glänzend wiedererrungenen Yreiheit die traurigftien Hemmniſſe entgegenjegen. Die 
Doctrin ward ſonach ihrem urjprünglichen Charakter weſentlich ungetreu; aus einer Berbim- 
deten der Bewegungspartei, d. 5. der die Vervollſtändigung des conftiturionellen Syftems 
wünfchenden, verwandelte fie fi in die des Stillſtandes oder Widerſtandes und begün⸗ 
ftigte, beförberte, ja bewirkte ganz vorzüglich durch ihre Angehörigen die anfangs nur behutſam 
und leife auftretende, fpäter aber fo ziemlich offen einberfchreitende Rückkehr zu den durch die 
Julirevolution verdammten Principien der Reftauration, d. h. des den Volkswillen durch den 
Eöniglihen Willen annihilirenden Syſtems. Diefe Berfehrung ver wahren Doctrin in eine 
fophiftifhe und engherzige Reactionspolitik, die alsbald blos noch auf indivipueller Gingenom- 
menheit wie auf dem kurzſichtigſten bynaftifchen Intereffe des Bürgerkönigs beruhte, und als 
deren Hauptträger, nächſt dem Könige felbft, deſſen Minifter und Rathgeber Guizot zu betrach⸗ 
ten ift, führte zwar allmählich, aber doch ficher zur Untergrabung und endlich Im Februar 1848 
zum plöglichen Sturz des Julithrons und feiner Staatsmänner. Über die Erflärungdgrimde 
und ven Verlauf diejer unfeligen Politik ſowie über den Charakter ihrer Haupiträger f. dad 
Nähere in den Art. Frankreich, Guizot und Ludwig Philipp. 

Rotteck und W. Schulz-Bodmer. 
Document, ſ. Urkunde. 
Dohm (Ghriflian Konrad Wilhelm von), geb. ven 11. Dec. 1751 zu Lemgo im Fürften: 

thum Lippe, war ver Sohn eine wegen feiner Redlichkeit und Kenntnifle geadhteten Predigers, 
Ludwig Wilhelm D. Mutter und Vater verlor er fhon als Knabe, und jeine Pflege und Bil⸗ 
dung fiel Berwandten oder Xehrern zu, denen jene ihn übergaben, da fie felbft viefen Beruf 
zu erfüllen ji nicht Im Stande fahen. Den erften wiffenfchaftlicheun Unterricht erhielt er auf 
dem Gymnaſium zu Lemgo, wo er fih durch Sittlichfeit, Fleiß und eine weihe Gemüthdart 
auszeichnete, die ihn von dem Umgange und den Spielen wit Knaben feines ' Alterd entfernt 
hielt. Er lernte gern und viel, aber mehr nad) eigenem Gefallen und nad) Neigung als and 
Pflicht und nah Vorſchrift, und die Fortſchritte, welche er in den alten Sprachen gemacht, bie 
man als die Orundlage und das Wefen aller gelehrten Bildung anfah, wollte man nicht rüh⸗ 
men. Die claſſiſchen Schulmänner würden ihm jv wenig als Friedrich IL. und Napoleon eine 
glänzende Laufbahn verheipen haben. (She ex noch jein achtzehntes Jahr erreicht hatte, be: 
gab er fi, des Gymnaſialunterrichts müde, nad Leipzig, um feine Stubien bort auf ber 
Univerſität fortzufegen. An Gleim in Halberſtadt empfohlen, ſtellte er fi) viefem auf feinem 
Wege nad Leipzig vor und gewann dad Wohlmollen des freundlichen Dichters. Diefer lim: 
ſtand verdient darum angeführt zu werden, weil er den Grund zu ben innigen Verhält⸗ 
nifjen legte, vie ſich ſpäter zwiſchen den beiden achtungswerthen Männern entwidelten. Auch 

- in keipzig hatte er fiir feine hublen weder einen beflimmten Zweck noch einen feften Plan. Gr 
glaubte er Neigung für die Theologie zu fühlen, verwickelte ih aber in mancdherlei Zweifel und 
Bedenflihfeiten und ging zur Rechtswiſſenſchaft über, die ihm größeres Heil verſprach. Die 
angeborene Natur des Jünglings, melde Umgang und Lebensweiſe befeftigt Hatten, Hegie 
indeſſen und die Univerfität konnte ihn fo wenig gewinnen und fefthalten, als es früher dem 
Gymnaſium gelungen war. Vergebens eiferten Bormünder, Freunde und Verwandte gegen 
diefe unftete Richtung und regelloje Wandelbarfeit, pie der Zukunft weder Halt noch Aussicht 
gab. Glücklicherweiſe war der junge D. duch feine Vermögendumftände in die Yage gefekt, 
für feinen Lebensunterhalt nicht ängftlih forgen zu müſſen, und in viefer Hinficht konnte er 
feiner flüchtigen Neigung ohne unmittelbaren Nachtheil folgen. Damals z0g ein Mann bir 
Aufmerkfamfeit von Deutſchland auf fih, ein Mann, der das Chriſtenthum und das Erzie: 
hungsweſen von Grund aus reformiren wollte und durch eine gründliche Reform von beiden 
der Menjchheit das Beginnen einer neuen Zeitrechnung verhieß. Diejer Mann war Baſedow. 
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Obgleich ed nun bei und nicht felten iſt, daß ein neues philoſophiſches Syftem die ewige Wahr⸗ 
heit vom Himmel ruft, oder eine neue Methode der Erziehung und des Unterrichts das Ge⸗ 
ſchlecht von allen Gebrechen reinigt, und dieſe Syſtene und Methoden ſich wandelbar verdrän⸗ 
gen, ohne daß die ewige Wahrheit und das mienſchliche Geſchlecht beſondern Vortheil davon 
zögen, ſo gewinnt unſere angeborene Schwäche dieſen Reformatoren und Wunderdoctoren doch 
immer Gläubige. Wie viele haben ſich ſeit Kant — den man allerdings nur mit Verehrung nen⸗ 
nen kann — und Baſedow verdrängt und abgelöft! Damals war es Baſedow zu Altona, und 
zu ihm nahm D. jeine Zuflucht. Erſt fhrieb er an ihn, um ihm feine Zweifel vorzulegen, 
die der große Mann heben follte, und erbot ſich dann felhft nad Altona zu fommen, um unter 
feiner unmittelbaren Pflege der Heilung gewiß zu fein. Das Anerbieten warb angenommen. 
D. trat die Reife an und kam zu Bafedom. Diefer war, jehr bereit, den gutmüthigen Süng- 
ling von Kenntniffen und Talent in feiner Eiterarifchen Werfftätte ala Handlanger und Aus: 
helfer anzuftellen, nur von Löfung quälender Zweifel, von ven großen Wahrheiten, melde 
Theologie, Philoſophie und Pädagogik zu Tage fördern ſollten, mar nicht die Reve. Baſedow, 
der ſich durch lächerliche, oft gebäffige Sonderbarkeiten, durch ein rohes Venehmen und 
ſchmugzigen Eigennutz auszeichnete, ſchien dem ehrlichen ð. eben kein Muſter von humaner 
Bildung zu fein, wenn er auch ald Schriftſteller ſich Ruf erworben hatte. Welches Vertrauen 
ſtößen weltverbeſſernde Reformen ein, die eine geiſtige Wiedergeburt unſers Geſchlechts be⸗ 
wirken ſollen, wenn die Schoͤpfer feliſt der Beſſerung ſo ſehr bedürfen und durch ihre eigene 
Perjönlichkeit ihre Lehre Lügen ſtrafen? Der fromme Glaube und das gutmüthige Vertrauen 
des Jünglings mußten ſich etwas verlegen fühlen. Indeflen Hatte D. die Feſtigkeit, ih den 
Meifter als ſchreibendes Werkzeug zu verfagen, und fand ſich mit deſſen Habfucht durch ein an- 
ſtaͤndiges Koftgeld ab. Doch ging er ihm gefällig an die Hand, um ihn bei feinem Briefwechfel 
und in jeinen literariſchen Unternehmungen zu unterflügen, tremmte ji) aber von dem ſchwer 
zu behandelnden Manne, als ihm die tägliche Berührung mit jeinen fhroffen und wibrigen 
Eigenthümlichfeiten unerträglich ward. Indeſſen war aud dieſes Verhältniß für jene wiſſen⸗ 
Shaftliche Ausbildung und ſelbſt für eine glückliche Entwidelung feines Charakters nicht ohne 
Bortbeil geblieben. Baſedow beſaß Gelehrſamkeit und fland mit vielen Gelehrten in Verbin⸗ 
vung und D. mußte diefe Stellung zu benutzen. Bon Natur weich und durch fein früheres 
Leben verzärtelt, gemöhnte ihn die rohe Härte des Meifterd an ausharrende Geduld und die 
Reizbarkeit des Jünglings, die ihn Teiht zum Zorn entflammte, ftumpfte fi ab. D. ging 
nach Xeipzig zurück, um feine Studien der Rechtswiſſenſchaft fortzufegen, die ihn indeſſen nit 
befonderd anzuſprechen fchienen. Neigung und Anlage zogen ihn mehr zur Geſchichte und 
Statiſtik, Die ihn auch mehr in feinen Berufe zum praktiſchen Staatsmanne, zu dem er fi 
auszubilden ſuchte, förderten. Der Umgang mit Garve und Engel, deſſen er fich erfreute, 
beftärkte ihn in feinen Vorhaben, ſich die Laufbahn zu wählen, zu ver er ſich durch ſchrift⸗ 
ſtelleriſche Verſuche vorbereitete. Er ſchrieb mehrere Aufſätze für Zeitfchriften und einige Über: 

fetzungen aus dem Franzöfiihen und Englifhen. D. befaß eine große Leichtigkeit in Kaflung 
und Darftellung, ein glüdliches Gedächtniß und einen gejunden Berftand, Vorzüge, die man 
bald erfanmte und würpigte. Einen angemeſſenen Wirkungskreis hoffte er in Berlin zu finden, 
in dem der Geiſt des großen Friedrich fchöpferiich waltete. Es gelang ihm, die Stelle eines 
Pagenhofmeifters (1773) an dem Hofe ded Prinzen Ferdinand zu erhalten; er hatte ſich aber 
mit feinen neuen Dienftverhältniffen fo wenig befannt gemacht, daß er nad) einigen Monaten 
fie eifriger wieder aufzugeben bemüht war, als er ji Darum beworben hatte. Indeſſen mar 
auch dieſer misliche Verſuch nicht ohne Vortheil für ihn geblieben, da er ihm vie nähere Be- 
kanntſchaft mit Sulzer, Nicolai, Spalding, Teller und Büſching verbanfte, die auf das 
Beftreben ded Jünglings bedeutend wirkten. Im Frühlinge 1774 ging er nach Göttingen, um 
es noch einmal mit ber Rechtswiſſenſchaft zu verſuchen, der er ſich ſo wenig befreundet fühlte. 
Er dachte darauf, ſich ein gewiſſes Fortkommen in der Zukunft zu ſichern, wovon man ihm die 
Nothwendigkeit begreiflich machte. Aber auch viesmal beſiegte Die Neigung wieder die über⸗ 
legung, und die Rechtswiffenſchaft ward für Geſchichte, Statiſtik und Staatsrecht aufgegeben, 
die er mit großem Eifer, unter der Leitung von Schlözer und Pütter, ſtudirte. Beweiſe, was 
er in dieſen Fächern zu leiſten fähig ſei, gab er in der gediegenen Zeitſchrift „Das deutſche 
Muſeum'“, deſſen Redaction er beſorgen half. Was ihm den Aufenthalt in Goͤttingen be- 
fonders wichtig machte, war die Gelegenheit, bie reiche Bibliothek daſelbſt zu benugen. Dur 
den Staatömintfter General von Schlieffen, deſſen Johannes Müller fo ehrenvoll erwähnt, 
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ward D. (1776) als Profeſſor der Finanzwiſſenſchaft und Statiſtik nach Kaſſel berufen, das 
vorzügliche Männer, wie Mauvillon, Runde und Tiedemann und fpäter Forſter und Söm: 
merring, zu gewinnen gewußt hatte. Hier gab er feine [hägenswerthen Materialien für bie 
Statiftif und neuere Stantengefhichte heraus, die feinen Ruf im Deutichland immermebr 
begründeten. D's. befländiges Streben war, nad Berlin zu kommen, und in dieſer Abridt 
unternahm er wieder eine Reife dahin. Es gelang ihm, dem großen König vorgeflellt zu wer: 
den, auf den er einen guten Eindruck gemacht zu haben icheint. Wichtiger für ihn war bie 
günftige Meinung, die der Babinetsminifter von Herzberg von feiner Brauchbarkeit faßte, 
weil fie envlich die Gewährung feines liebſten Wunſches herbeiführte. Herzberg munterte ihn 
auf, ſich über den bairiſchen Erbfolgeftreit, auf ven Preußen ein großes Gewicht legte, Öffent- 
lich auszufprechen und auf die Meinung des Publikums, gegen die Abfichten Oſterreichs, zu 
wirken. D. entledigte ſich dieſes Auftrags durch feine „Geſchichte des bairifchen Erbfolgeſtreits“, 
nebſt Darſtellung der Lage deſſelben, und erhielt noch in demſelben Jahre (1779) als Geheimer 
Archivar und Kriegsrath einen Ruf nach Preußen mit einem jährlichen Gehalt von 500 Thlrm,, 

. der aber ſchon nach den erſten ſechs Monaten auf 800 Thlr. erhöht ward. D. zählte Damals 
28 Jahre. Seine Thätigkeit und gemandte Geſchäftsführung, feine Revlichfeit und fein treuer 
Dienfteifer fanden bei Herzberg und felbft bei dem Könige Anerkennung. Er wurde zu einigen 
diplomatischen Sendungen gebraudt, die, obgleich fie den erwünſchten Erfolg nicht hatten, 
Die gute Meinung von feinen Talenten nicht verminderten, weil er faft unüberfleiglige Hinder⸗ 
nifje gefunden hatte. Bei feinen mannidhfaltigen Berufsgeſchäften wußte er noch Zeit für lite: 
rarifche Arbeiten zu gewinnen. In diefe Zeit fällt vie Erſcheinunng feiner Schriit: „Lber bie 
bürgerliche Verbeflerung ver Juden“, durch Die er ſich großes Lob erwarb und noch firengern 
Tadel zuzog. Seine menſchenfreundlichen Abfihten wurden gerühmt, die Art ver Behandlung 
des Begenftandes beifällig aufgenommen, aber die Zumuthung, den Juden die Rechte der 
Staatöbürger zu ertheilen, für abgefhmadt erklärt. Alle Borurtheile langer Jahrhunderte 
erhoben ji gegen eine Forderung, für melde jih Vernunft und Menſchlichkeit entſchieden. 
Was aber vermögen Bernunft und Menſchlichkeit, wo vie herrſchenden Vorurtheile ihnen ent- 
‚gegen find! Die Geſchlechter tragen in Gejinnung, Glauben und Meinung ihre Frucht, melde 
die Zeit nur entwideln, ausbilden und reifen kann. Die Zeit war noch nicht gelommen, wo 
diefe Frage ihre billige Entſcheidung finden fonnte. Auch bat die Loͤſung diefer Aufgabe große 
Schwierigfeiten, was ſich nicht verfennen läßt, und dieſe Schwierigkeiten vermeidet man aller- 
dings, wenn man die Löfung nicht verſucht. Die Juden, behauptet man, eignen fich nicht 
zur Ausübung flaatöbürgerlicher Rechte, und es ift bevenflih, ihnen ven Genuß verfelben zu 
gewähren. Dem mag fo jein; aber, Eönnte man fragen, find bie Juden zur Ausühung bür- 
gerliher Rechte nicht darum unfähig geworven, weil man fie von dem Genuſſe derjelben aus- 
geichlofien? Werben die Waffen, die das chriſtliche Staatsbürgerthum gegen die Juden ge: 
braucht, nicht von dem englifchen Proteſtantismus gegen vie Eatholifchen Irländer und von 
den Abfolutiften mit gleichem Erfolge gegen das Volk geführt?! Es iſt, jagen diefe, zur 
Freiheit noch nicht reif und bleibt der Willfür darum verfallen. Als wenn fi) erwarten liebe, 
daß vie Willfür zur Freiheit erziehen und bilden werbe! Es iſt ein eigener Schluß , der da fagt: 
den Menſchen haben wir in Koth getreten; er iſt vol Schmuz; muß er darum nicht aus guter 
Geſellſchaft audgewiejen werben? Dod mag es jegt noch nicht an der Zeit fein, dieſe Frage der 
Emancipation der Juden genügend zu loͤſen; aber jiher kann die Löfung auf die Dauer nich 
abgelehnt werben und man wird anfangen müflen, um die Sache zu Ende zu bringen, Die ohne 
Zweifel [don zu Ende wäre, wenn man fi zum Anfangen hätte verftehen wollen. D. hat 
fih in feiner Schrift über die bürgerliche Verbeſſerung der Juden ein Denkmal gefeht, das 
feinem Geifte wie feinem Herzen Ehre madt, wenn ihn auch feine Freundſchaft für Moſes 
Mendelsjohn zur Ausarbeitung verfelben beſtimmt haben jollte. Auch darf man nicht jagen, 
fein edles Bemühen fei ohne Erfolg geblieben. Wie lange hat Wilberforce das britifche Inter; 
haus mit feinen Anträgen zu Gunften der fhwarzen Sklaven umſonſt ermüdet? Wird nicht 
jede große Wahrheit, melde die Vorurtheile und Interefien der Zeit gegen ſich bat, feindlich 
behandelt, als eine Anmaßung, die ſich ungebührlich eindrängen will, zurüdgewielen, bis 
fie, erft geduldet, die nächſte Umgebung mit ſich verfühnt, dann die Achtung zu verdienen 
weiß und fi enblich das Bürgerrecht gewinnt? Wem gebührt das Berbienft einer Wohlthat, 
der wir und erfreuen, vielleicht dem Begünfligten, dem glüdliche Verhältniſſe erlaubten, jie 
in das Leben einzuführen, ober nicht vielmehr dem Unbeachteten, oft Verkaunten, ver fie zu⸗ 
erſt vergebens einzuführen geſucht? Die auf dem Kampiplage gegen den Feind gefallen find 
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und den Sieg durch den Heldentod errungen haben, erfcheinen nicht im Triumphzuge, den die 
Sieger feiern. If nicht jede Erfindung, jene Entvedung dein Herfommen,, der Angemwöhnung - 
eine Neuerung, eine Kegerei, wenn nicht gar Aufftand und Empdrung? Die Zeit der Ausſaat 
ift eine andere. als die ver Ernte. Segnen wir alfo mit dankbarer Erinnerung die Hand, welde 
uneigennügig den Baum gepflanzt, wir, die bebaglich in feinen Schatten ruben oder feine 
Früchte pflüden! So ſehr ſich D. gefehnt hatte, in preußifchen Staatsdienſt zu treten, und fo 
hoffnungsvoll ſich feine Berhältnifle in demſelben geſtalteten, fo zeigte er ſich doch unzufrieden 
mit feiner Lage und dachte auf Veränderung. Man erklärt ſich dieſe Stimmung vielleicht am 
ſicherſten durch Die unflete Beweglichkeit, Die fein. Charakter In den gewoͤhnlichen Verhältnifien 
des Lebens zeigt. Vieleicht hatte auch unbefriedigter Ehrgeiz Antheil daran; denn feine 
Freunde fagen, ex habe ed ſchmerzlich empfunden, eine fo untergeorbnete Holle unter Herzberg 
fpielen gu müflen, und ſei mit feinem kargen Gehalte jekt um fo weniger außgefommen, da er 
ſich um dieſe Zeit verebelicht Hatte. Aber welche Nolle fpielte Herzberg ſelbſt, der dem Könige 
jo nahe ſtand? Waren nicht alle, vie unter Friedrich Bienten, dem Geiſte diefed Mannes 
unterthan, nur Werkzeuge in des großen Meifterd Hand, nur Mittel, die er zu feinem Zwecke 
verwendete? Neben Frirdrich fand ein zweiter noch meniger Platz als neben Mapoleon oder 
Karl dent Großen. Wie dem auch fei, D. wünſchte eine Veränderung feiner Rage und knüpfte 
(1783) Unterhandlungen mit Fyeunden und Gönnern an, die ihn in oͤſterreichiſche Dienfte 
bringen wollten. u 

D.'s Charakter kannte ven Wahlſpruch nit: „Furchtſam im Beſchließen und entſchleden 
Inder That.” Er lieh fih gern in Verſuche ein und gab fie wieber auf, wenn fie nicht gelin- 
gen wollten.” Auch hier war dies der all; es wollte nicht gelingen. Herzberg und fein König 
fannten die Schritte, welche D. getan, um im Ofterreicgtichen angeftellt zu werden, und es 
gereichte beiven zu großer Ehre, daß fie, mit Ichonender Nachſicht, auch nit die geringfie 
Empfindlichkeit darüber zeigten, obgleidy ein libertritt in den Dienft Ofterreichs in jener Zeit 
für eine Flucht in das feindliche Lager gelten fonnte. D. wurde zum Geheimen Kriegsrath be: 
fördert, von der läfligen Arbeit in ven Archiven losgeſagt und — mas ihm fehr zufagte — in 
dem Departement ver audwärtigen Angelegenheiten vorzüglich gebraudt. Zugleich beiwilligte 
ihm der König einen jährlichen Gehalt von 1200 Thlrn. Das aber befriedigte ihn fo wenig, 
daß er ſchon im Anfange von 1786 wieder Schritte that, um in auswärtige Dienfte gu fom: 
men. Er erklärte fi bereit, die Stelle eines Brofeflors und Vicekanzlers bei der Aniverfität 
Marburg anzunehmen, und der Landgraf von Heflen hatte feine Ernennung ſchon wirklich voll: 
zogen. Indeſſen fügte e8 ih, daß D. in Preußen blieb, welches ihn ungern. verlor und von 
dem er auch, im Augenblide der Entſcheidung, ſich ungern trennte. Friedrich der Große war 
jegt beſonders damit beihäftigt, Die deutſchen Reichsſtände Inniger unter fi zu verbinden, den 
Einfluß des Haufes Oſterreich zu ſchwächen und in Berbinpnng mit den Zürften Deutſchlands, 
pie fih für feine Anficht gewinnen ließen, ein Eräftiges Gegengewicht im Reiche felbft gegen pad 
Reichsoberhaupt zu bilden. Der Entwurf Joſeph's II., Baiern gegen die Öfterreichiichen Nie⸗ 
derlande einzutaufgen, gab Stoff und Vorwand, Friedrich's Abficht durchzuführen. Zur 
Erbaltung und Befeftigung der deutſchen Reichsverfaſſung, wie man fagte, und zur Sicherung 
ver reichsſtändiſchen Rechte ward der veutfche Fürſtenbund geſchloſſen, der als eine Lieblings- 
idee des großen Königs zu feiner Zeit eine jo gewaltige Beiwegung hervorgebracht, Ad aber. 
in feinen Reſultaten als eine große Urfache mit Heinen Wirkungen gezeigt bat. D. erhielt 
den Auftrag, für dieſe wichtige Angelegenheit die Öffentliche Meinung zu gewinnen, und er 
that e8 in feiner bekannten Schrift: „Uber den deutſchen Fürſtenbund.“ Die Arbeit, unter 
der Leitung und Mitwirkung Herzberg's vollendet, war eine gelungene zu nennen; aud fand 
fie großen Beifall und wirkte vielfältig auf Stimmung und Befinnung im deutſchen Vater- 
lande. Johannes Müller hat feine Tüchtigkeit an demſelben Gegenflande erprobt, der von un⸗ 
gleich größerer Bedeutung fchien, als er in feinen Kolgen ſich erwieſen. | 

Im Juli 1788 ging D., ald Geheiner Kreisdirectorialrath und Befandter hei dem nieber- 
rheiniſch⸗weſtfäliſchen Kreife, nah Köln. Mit diefer Stelle verband er auch die eines bevoll⸗ 
mächtigten Miniſters am kurkölniſchen Hofe, und da bald darauf der Tod Friedrich's erfolgte, 
ward er von deflen Nachfolger in feinen Amtern und Würden beflätigt, in ven Avelöftand er: 
hoben und. fein Gehalt, ver auf 1550 Thlr. feftgefegt worden war, nod um 400 Rthlr. 
erhöht. In feinem neuen Wirkungsfreife fand er vielfältige Gelegenheit, feine Thätig- 
keit, Einſicht, Gefhäftäfenntniß und vor allem fein edles Streben, Net und Wahrheit gel: 

| ‘88° 



596 Dohm 

tend zu machen, mit gerader Offenheit zu zeigen. Es regte ſich in manchen Gegenden jener 
Geiſt des Misbehagens und der Unzufriedenheit im Volke, aus dem ſich bald vie furchtbare 
Umwälzung entwickelte, die Europa in feinen Grundfeſten erſchütterte, den alten Vau der po⸗ 
litiſchen Weſeliſhaften zertrümmerte umd neu geſtaltete. Zu Aachen brach ein Aufſtand aus, von 
ben Misbräuchen einer ſchlechten Verwaltung, wie das gewöhnlich iſt, herbeigeführt. Das 
Reichokammergericht ordnete eine Unterſuchung an, vie mit beliebter Langſamkeit betrieben 
ward und, da fie eudlich in Gang gekommen war, zu feiner Entſcheidung gedeihen wollte, 
weil es zu deren Vollziehung an ver nöthigen Eintracht und Binheit fehlte. D. ſtellte den 
Grundfatz auf, durch zeitgemäße Reformen Revolutionen vorzubeugen und vor allem Die Mis⸗ 
bräuche zu befeitigen, welche die Unzufriedenheit erzeugten. Der Weg fchien der Gewalt zu 
langweilig und zu lang und fie fand e8 wie gewoͤhnlich bequemer und kürzer, jeven Ausbruch 
ded Misvergnägene, wo es gehen wollte, niederzuſchlagen, um die Unruheſtifter durch 
Nachgiebigkeit, die für Schwäche gelten Eonnte, nicht aufzumuntern. Unruhen, bie in Holland 
ausbrachen, beftimmiten Friedrich Wilhelm IL., ſich des Erbſtatthalters, feines Schwagers, 
thaͤtig anzunehmen. Da man die Einmiſchung Frankreichs fürchtete, erhielt D. den Auftrag, 
Ab an Ort und Stelle an ten Grenzen zu überzeugen, ob von biefer Macht Vorkehrungen ge: 
troffen'würben, und er fendete, nad) eingezogenen Nachrichten, bie beruhigende Berficherung 
ein, daß son dieſer Seite nichts zu fürchten fei. Im Sommer 1789 Rand Luͤttich auf, dad id 
in feinen beiligften Rechten gekränkt und von einer willfürlichen Regierung mishandelt fühlte. 
Die Stände des Bisthums forderten die Rechte zurüc, welche ſie von früherer Zeit beſeſſen 
hatten und die ihnen eigenmächtig entzogen wurden. Der Fürſtbiſchof, von dem guten Rechte 
der Bürger überzeugt oder durch die Aufregung erſchreckt, gab feine Zuftimmung zur Einbe- 
rufung des Landtags, um auf geſetzlichem Wege die Beſchwerden zu prüfen und auszugleichen. 
Ehe aber der Landtag eröffnet ward, entfloh er treubrüchig und bewirkte die Außfertigung eines 
Mandate des Reichskammergerichts, mit Waffengewalt ven Aufftand zu unteroräden und den 
Fürſtbiſchof in der Ausübung feiner Nechte zu fügen. Daß D.'s Anſichten mit ſolchem Ver⸗ 
fahren nicht zuſammenſtimmten, das übrigens auch das preußiſche Cabinet nicht billigte, braucht 
kaum erwaͤhnt zu werden. Seine wahren Geſinnungen ſprach er in einer Schrift aus, die An⸗ 
fang 1790 im Drucke erſchienen iſt und den Titel führt: „Die Lütticher Revolution im Jahre 
1789 und das Benehmen Sr. k. Majeftät von Preußen bei derſelben.“ 
Wie Preußen diefe Angelegenheit georpnet zu ſehen wünfchte, erklärt folgende Stelle: 
„Nicht durch partelifche Befrienigung der geibenfiharten bed einen ober des andern Theil ‚- nicht 
durch augenblicliche Unterdrückung der einen over ver andern jeßt minder begünftigten Vartei 
wünfchten Se. Majeftät vie Sache beendigt, nicht etwa einen Vergleich erzwungen, ber nur 
den Namen nad) die Gemüther vereinte, in der That aber fie noch unwiederbringlicher ent⸗ 
fernte, indem er reihen Samen bleibenven Zwiſtes ausftreute. Dem Yürften follte das Ber: 
trauen und die Liebe feiner Unterrhanen wiedergewonnen, biefen ihre ihnen mehr als alles 
theure Freiheit und dem Landesherrn ver mit vieler Freiheit fo wohl vereinbare, nur durch fe 
unerſchütterlich zu Hefefligenpe Befit und ruhige Genuß feiner Gereihtfame und eine nicht be: 
ſchränkte Gewalt, Gutes zu thun, wiedergegeben werben. Alles dieſes follte Herſtellung und 
Verbeſſerung der urſprünglichen, nur den Bedürfniſſen und Einfichten unferd Beitalters näger 
änzupaflenden Gonftitution: bleibend gründen und dadurch Despotismus und anarchiſche Ver: 
wirrung durch übel verftandene Nahahmung des von einem: benachbarten Reihe gegebenen 
Beifpield gleich weit und kräftig von Lüttih8 Grenzen abhalten.” „Das allgemeine Urtdeil®, 
hieß e8 an einer andern Stelle, „iſt guten und großen Fürften nie gleichgültig ; je mehr ihre 
Macht fie uber daſſelbe, nach dem täuſchenden Wahne des Schmeichlers, hinwegzuſetzen ver⸗ 
ſuchen koͤnnte, je mehr muß richtige Einſicht und wohlverſtandenes Intereſſe fie belehren, daß 
dieſe Macht, fo groß fie auch immer fein mag, doch nur dann feſt und bleibend gegründet frt, 
wenn jle allgemein verehrt und geliebt if. Milder und gerechter Gebrauch der Macht erhöht 
ihre Kraft, und ein folcher Gebrauch fürchtet gewiß nit das Urtheil und die firenge Brüfung 
des gefunden Menfchenverftanves, der nie irrt und nie unrecht hat.’ Merkwürdig ifl die Art, 
wie fih D. über die erften Tage der Franzöfifchen Revolution ausſpricht, merfiwürdiger noch in 
unferer Zeit, als fie es damals mar, wo fie fogar einen offictellen Charakter hatte. 

„Ein lange niedergedrücktes und, wie e8 ſchien, für jedes Gefühl von Freiheit gelähmtes 
Bolt Hatte ploͤtzlich feine Kraft gefühlt, und feine Kraft war Mecht geworden. Was menige 
Wochen vorher Verbrechen, der ausgeſuchteſten Strafe würdig, geweſen wäre, ward jetzt von 
einen Ende Europas zum andern mit zujauchzendem Beifalle vernommen, und ſelbſt vie Aus: 
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ſchweifungen eines Volles, das zum rächenden Richter ſich erhoben hatte, ſchienen der Cutſchul⸗ 
bigung fähig. Kein unvorbenklicher Beſitz, kein durch Jahrhunderte ehrwürdig gewordener 
Borzug mwurben mehr ald gültige Titel angeſehen. Alles trat zurüd, nur die unverjährbar 
geglaubten Rechte des Menjgen follten fernerhin gelten, nur ber Bürger einen Werth haben, 
ben: fein anderer aufwoͤge, und ber gemeine Wille die Schranken feiner Freiheit beikisamen. 
Dies war die neue Ordnung ber-Dinge, Die nıan einige Monate früher nicht in ven Meihen der 
Möglichkeit geglaubt und bie nur dad mit feinem vom üheln Rathe befreiten Monarchen vereinte 
Volk ſchnell und Fräftig möglich geinacht hatte.‘ . 

„Wenn man dem Mündel feinen Bormund nimmt”, bemerkt D. an einer andern Stelle, 
in. Beziehung auf die lütticher Sache, „und an. deifen Stelle ven fegt, ‚gegen welchen gerabr 
die Rechte des Unmündigen behamptet werden follen, was bleibt ihm übrig, als ſelbſt feine 
Sache zu führen? Wer wirb da an verlegte Pupillenordnung denken?“ . 
Inndeſſen wurben auch bie Lükticher geopfert, und die Gewalt blieb ſich in ihrem Verfahren 
gleich, ein Beweis, daß fie wenigftens folgerecht ihren eigenen lintergang gefördert bat. . 

D., ermübet durch feine erfolglofen Anftrengungen und unzufrieben mit ver Wendung, 
welche die Öffentlichen Angelegenheiten jeit Friedrich's Tode immer entfehiebener in Preußen 
nahmen, wünfchte fi auf einige Zeit von feinem Boften zu entfernen und auf einer Reife Er: 
bolung und Jerſtreuung zu ſuchen. Es warb ihm vorerfi geflattet, nach Berlin zu gehen, wo⸗ 
bin er Ah and im April 1791 begab. Im der Nähe fand er das linerfreuliche, welches ihm 
über ven Stand der Dinge und die Stimmung ber Gemüther mitgetheilt worden, mehr ald be⸗ 
flätigt. Gergberg felbft, dem er durch verwandte Befinnungen und Dankbarkeit fo befreundet 
war, hatte allen @influß verloren, und Die vertraute Umgebung des Königs rechtfertigte vie 
trüben Ausfihten in die nahe Zukunft. Die Erlaubniß zu einer Reiſe in dad Ausland ward 
ihm ertheilt, und er begab ſich in die Schweiz, ohne jedoch Frankreich zu berühren, das zu be⸗ 
fuchen feine Abſicht geweien war. Die rafchen Kortfchritte, welche die Revolution daſelbſt ges 
macht, und die Hoffnungsvollen Ermartungen, bie er für einen gedeihlichen Erfolg verfelben 
nährte, Hätten leicht Verdacht gegen ihn. erregen können. Nach vollendeter Meife kehrte ex auf 
feinen Poften nach Aachen zurück, erhielt aber bald darauf vie Weifung, fih nach Köln zu bes 
geben. Diefer Wechſel war ihm hoͤchſt unangenehm, weil ein fünfjähriger Aufenthalt in 

Aachen durch angenehme gefellichaftliche Verhältnifie und die freundliche Umgebung ver Stabt 
ihm daſſelbe lieb gemacht hatte. Die diplomatifche Laufbahn war ihm übrigend auch verhaft 
geworben und er hätte derfelben jetzt jede andere mit einem angemeflenen Wirkungskreiſe vor: 
gezogen. Aus feiner unangenehmen Lage warb er jedoch, wenn auch nicht auf eine angenehme 
Weiſe, bald befreit. Die Brangofen-rädten unter Cuſtine gegen Mainz vor, befegten es und 
breiteten fi in der Ungegend aus. Der Kurfürft und andere erlauchte Berfonen, die fi in 
Köln nicht fiher glaubten, flüchteten nad Münfter, und D. folgte ihnen. Seine Lage war 
nicht erfreulich. Der Krieg gegen Frankreich mußte ihm in mehr ald einer Beziehung bedenklich 
ſcheinen. Die Revolntion konnte er in ihren Beſtrebungen, ſchon der Urſachen wegen, bie fie 
hervorgerufen, nicht verdammen. In der Schule Friedrich's galt die Lehre, der Staat beftehe 
für vie Staatsgenoſſen, die Negieriingen felen der Regierten, bie Fürſten der Völker wegen, 
und diefe hätten auch Rechte, role jene Pflichten. Das war ebenfalls die Lehre des Revolution, 
und Die Grundſätze flimmten hier und dort fo ziemlich überein, wenn aud die Wege auseinan- 
der liefen, aufbenen man zu ihrer Anwendung gelangen wollte. Konnte D. den Krieg felbfl 
nicht unbedingt billigen, dann mußte die Art, wie er geführt warb, ihn mit Trauer erfüllen. 
Man betrachtete Frankreich als eine leichte Beute, die man nur zu nehmen habe, um ſich in fie 
zu fhellen. Die bekannte Broclamation des Herzogs von Braunſchweig ſprach die Zuveriicht 
und Die Abficht der Kriegspartei ohne Nüdhalt aus. Das Neich beklagte ih, ohne feine Schuld 
und wider Willen zu Keinpfeligfeiten gegen Frankreich fortgeriffen worden zu fein, deren 
Folgen Ihm nur verderblich werben konnten; die Früchte des Sieged, wenn Hoffnung dazu, 
fet, würden die großen Mächte ernten, die Gefahren aber und der Berluft, wenn Frankreich 
fliegen follte, das ſchwache Deutſchland treffen. Oſterreich ind Preußen, beſchwerte man fich, 
hätten dieſen Krieg begonnen,‘ ohne die Zuflimmung des Reich auch nur anzufprehen, auf 
deffen Koſten man ihn Doch vorzüglich Führen werde. So feien jegt ſchon die benachbarten Län: 
der in Feindes Hände gekommen, und den angrenzenden drohe die Gefahr deſſelben Loſes ober 
bie nicht weniger bedenkliche einer revolutionären Anftedung. Die Furcht war nicht grunbloß, 
und die Borausfagung Sollte, zum Verderben des Reichs, bald in Erfüllung gehen. Um das 
Maß des Unglüͤcko, das zu fürchten war, voll zu machen, zeigte es fi} bald, wie wenig ver 
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Geiſt der Eintracht und uͤbereinſtimmung die großen Mächte befeelte, die an a der Spige der 
Berbindung gegen Frankreich fanden. Ofterreich und Preußen bewachten fid) mit Eiferfucht 
und midtrauten ſich gegenſeitig mehr als faſt dem Feinde ſelbſt. Man trug fein Bedenken, 
oöffentlich zu behaupten, jene Macht fei entſchloſſen mit Frankreich einſeitig den Frieden abzu⸗ 

ſchließen, und der Kaiſer Franz, da er ji in Brüſſel befand, habe zu dieſem Ende Uuter: 
handlungen mit Nobeöpierre-angefnüpft. Diefe Beſchulbdigung ward Preußen mit aller Bitter- 
keit zurückgegeben; es habe, ſagte man, mit dem Feinde unterbandelt,: um ſich zu feinem 

Vortheil mit ihm abzufinden, und nur der Bewilligung bedeutender Subſidien habe man e8 
zuzuſchteiben, daß es ſich nicht ſchon aus dem gemeinfchaftlichen Kampfe zurückgezogen. D. er⸗ 
hielt unter ſolchen Verhaͤltniſſen viel Beihäftigung; bald wurde er gebraucht, um die wahren 
Sefinnungen Ofterreichs auszuforſchen und dem Gange feiner geheimen Unterhandlungen mit 
Frankreich auf die Spur zu kommen, balb, um Preufiens Bortheile zu wahren und bie Verpfle⸗ 
gung jeiner Truppen zu beforgen. Arbeit und Aufenthalt wechfelten nad den Ereigniflen des 
Kriegs, denen zu folgen nicht unfere Aufgabe iſt. Nach dem Abfchiuffe des Baſeler Friedens 
(5. April 1795), durch den ſich Preußen von dem Bunde gegen Frankreich trennte, deckte ed 
das noͤrdliche Deutſchland bis zum Main durch eine Demarcationslinie, die ihm Gelegenheit 
gab, einen Theil feiner Truppen auf Koſten der von ihm beſchützten Staaten zu unterhalten. 
D. ward die Aufſicht und Leitung der Verpflegung des Neutralitätscordons übertragen. 

Unter ſolchen für Dentihland höchft bedenklichen Berhälmiffen, die zum großen Theile auf 
Rehnung von Preußen kamen, flarb Frienrih, Wilhelm IL, veifen Regierung dad Werk des 

. großen Kriedrih, die Mat und Würde dieſes Staates, tief erihüttert hatte. D. warn von 
vefien Nachfolger als dritter Geſandter mit dem Minifter Grafen von Goͤrz und dem 
Schrn. von Jacobi zu dem Friedenscongreß nach Raftabt geſchickt, der das ungewiſſe Schickſal 
unfers Baterlandes beſtimmen follte. War auch die Zeit der tiefften Ernieprigung Deutſchlands 
noch nicht geflommen, dann war jie Doch eingeleitet, und die Schmach derfelben trifft mehr die 
verderblichen Maßregeln und Schritte, die fie herbeigeführt, als das fpätere Benehmen, das 
fie nur volfendet hat. Auch zu Raſtadt ftanden Öferteid und Preußen ſich feindfelig gegenüber 
und erleichterten Frankteich dad Herrijche Spiel, das e8 mit Deurfchland trieb. Der Erfolg des 
Friedensrongreſſes ift befannt genug; er envete mit den Morbe ver frangöfifchen Geſandten. 
Diefe ungebeuere That, die in ver an Unthaten fo reichen Gefchichte faſt beitpiellos zu nennen 
it, ſuchte man vergebens mit dem Schleier des Geheimnifjes zu verhüllen. Thatſache ift es, 
daß jie nicht ohne die Mitwirkung öfterreihiicher Soldaten vollbracht worden. D. ſpricht, als 
Zeuge, ſich in folgenden Worten darüber aus: „Wie im April 1799 der Congreÿ durch Wie- 
derausbruch des Kriegs und Ermordung zweier franzöfitcher Gefandten gewaltſam zerriſſen 
wurde, war ich unter den deutſchen Geſandten, die bis zum legten Augenblide in Raſtadt 
blieben. Nach ihrer Wahl und nah gemeinfamer Berathung entwarf ich, im Namen des 
ganzen biplomatiiden Corps, einen authentiihen Bericht über Die verübte unerhörte Greuel- 
that, der dem Reichsoberhaupte und’ verfanmelten Reiche vorgelegt wurde. Er ift ohne Fol⸗ 
gen, das Verbrechen ift ohne weitere Unterfuhung, ohne Beitrafung geblieben. Dagegen 
iind die Geſandten, welche ein Zeugniß, wie ed Chre und Pflicht erforberten, abgelegt hatten, 
und deren Betragen vom ganzen Reiche Lob und Dank verdiente, mit unwürdigen Schimpf⸗ 
reden belegt, aber nte ift auch nur das Heinfte Kactum in meinem Bericht der Unrichtigkeit 
beſchuldigt worden. 

‚.  D.’8 Iffentliches Leben und amtliche Wirkſamkeit Halt mit der Gefchichte Preußens gleichen 
Schritt, die wieder mit den tiefeingreifenden und erfolgreihen Creigniſſen, die Europa auf: 
regten und umgeftalteten, zufammenhängt. Er wurde in verichiedenen Berwaltungszweigen 
und zur Vollziehung befonverer Aufträge gebraudt und vorzüglich in den neuerworbenen Län: 
dern, die Preußen gewann, zur Einrichtung derſelben angeftellt. Dft nad jeinem Werthe 
gewürdigt, nicht felten auch verkannt, manchmal durch glücklichen Erfolg belohnt, öfter in 
feinen Erwartungen getäufcht, - viel erftrebend,, wenig erreichend, mühte er fih ab, fehnte 
Ach nad Veränderung, die ihm die früher gemachte Erfahrung wiederholte und die Summe 
feiner Täuſchungen nur vermehrte. Im Juni 1804 ging er ald Kammerpräfipent der eichsfeld⸗ 
eriurtiichen Kriegs- und Domänenfammer nad) Heiligenſtadt, wohin erin feines neuen Cigen⸗ 
ſchaft verſetzt ward. Mit dieſem Wirkungskreiſe konnte ex um fo weniger zufrieden fein, Da er 
weder mit jeiner Neigung noch mit feiner bisher erprobten Geſchäftsübung übereinftinmte und 
ihm auch mehr eine Zurüdiegung ald eine Beförderung zu fein fhien. Die Wendung, melde 
Preußens Gefhi nahm, veränderte auch bald wieder D.'s Lage. Die Schlacht von Jena gab 
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(im Spätjahre 1806) die Monarchie Friedrich's des Großen in Napoleon's Hand. Das Eichs⸗ 
feld mit Erfurt ward von feindlichen Truppen beſetzt und erhielt eine franzölifäge Verwaltung. 
D. trug fein Bedenken, ſich mit den fiegreihen Machthabern in Verbindung zu feßen, um pen 
eigenen Bortheil wie ven des Landes, dem er durch feine Stellung angehörte, etwas ängſtlich 
zu wahren. Es gelang ihm, durch die Verwendung Talleyrand's, fi an Die Spike der Ver: 
waltung von Bichöfelo nebſt Erfurt und der Grafichaft Hohenſtein gefegt zn fehen. In dieſer 
Eigenfchaft Hlieb er einen Monat zu Erfurt und begab fi dann, mit Abgeorhneten ded ihm 
anvertrauten Gebieted, nad dem Hauptquartier Napoleon's, um diefem einige Beſchwerden 
und Wünſche feiner Berwalteten vorzutragen. Er eilte nad) Berlin, wo er den Kaifer noch 
zu finden hoffte, det aber ſchon nah Warſchau abgegangen war. D. folgte ihın dahin, ward 
freundlich aufgenommen, erhielt auch einige Berfprechungen, die indeß nicht fehr gewiſſenhaft er⸗ 
fülft wurden. Unterdeflen war der Friede vom Tilſit gefchloffen worden, in weihen Preußen 
alle auf dem linken Ufer der Elbe gelegenen Ränder an den Sieger abtrat. Napoleon machte 
ein Königreich Weſtfalen, das er an feinen Bruder Hieronymus verſchenkte. Man beeilte ſich, 
durch Abgeordnete dem neuen Herrſcher die Huldigung des Landes in der Hauptſtadt Frankreichs 
darzubringen. D. gehörte zu den Auserwählten, die ſich fogleich nad Paris begaben. Die 
ſchmeichelhafte Weife, mit welcher er aufgenommen und behandelt ward, ſchien ihm wohl zu 
thun und ihn mit freudigen Hoffnungen zu erfüllen. Indeſſen warb ihm fein Lieblingswunſch 

- nicht gewährt, ſich zu der einflußreichen Stelle eines Minifterftaatsjecretärs, mit mwelder die 
Zeitung der auswärtigen Angelegenheiten verbunden war, ernannt zu fehen. Man z0g ihm 
unfern berühmten Johannes Müller vor, der mehr noch als D. Menſchen, Völker, Staaten 
und Regenten in der Geſchichte Fannte, fi aber, wie er, im eigenen wirklichen Leben leicht 
von einer Täuſchung zur andern verloden ließ. D. mußte fi mit feiner Ernennung zum 
Staatörathe begnügen, ber indeflen bald die zum Gefandten in Dresden folgte. Man hat ihn 
ſehr getabelt, daß er fo fchnell und willig in die Dienfle des Königs von Weſtfalen getreten ift. 
Baterlandsliebe und Dankbarkeit hätten ihn der veutfchen Sache und beſonders Preußen er- 
halten folfen, ven ex fih in mehr als einer Hinſicht aus Gefühl und Überzeugung verpflichtet 
fühlen mußte. Er war zu den Jahren gefommen, in denen ber Mann das Leben mit Ernft 
betrachtet und die perfönlihe Würde ven Verlodungen der Eitelkeit nicht mehr zu opfern pflegt. 
Seine Geſundheit hatte gelitten und durch bittere Erfahrungen mar fein Gemüth in feiner 

kränklichen Reizbarkeit tief verlegt. Mit Unmuth ſah er auf manche frühere Vertretung von 
der rechten Bahn, auf fo viele gefcheiterte Entwürfe und betrogene Hoffnungen zuräf, und 
man hätte erwarten follen, daß feine neue Täuſchung fi an die alten reihen und ihn auf Ab- 
wege führen würbe. Er lebte in fhönen Familienverhältniffen, war frei von Rahrungsforgen, 
hatte ein anftändiges Vermögen, das, durch ein gutes Binfonmen und große Sparfamteit 
erworben und vermehrt, ihm ein bequemes Leben fiherte. Aus allen diefen Gründen wollte 
man nicht begreifen, wie D. es über fi} gewinnen fonnte, in die Dienfte eined Deutſchland vom 
feindlichen Branfreich aufgevrungenen Fremden zu treten. Wir wollen D. nicht richten, weder 
rechtfertigen noch verdammen; doch freut ed und‘, daß er wie Müfler in allen viefen Schritten, 
pie fo Hittern Tadel fanden, einen gewiflen Anftand wahrte, und felbft Gründe der Entſchul⸗ 
digung nicht fehlen würden, wenn es gilt, feine Redlichkeit und Aufrichtigkeit in Schuß zu 
nehmen. Welch efelhaftes Schaufpiel hat unfere Zeit gegeben, in der Ehrgeiz und Habſucht 
fi jeder Gewalt niederträchtig überliefert, jenen Erfolge gehulvigt, ver glücklichen Größe ſich 
feig zu jedem Dienfle dargeboten, der unglüdlichen aber gewiſſenlos ven Rüden zugefehrt! 
Natur und Kunſt, gefellfchaftlide Verhältniſſe und amtliche Thätigfeit, Die weder große 

Anftrengung erforderte, noch widrige Berührung Herbeiführte, machten den Aufenthalt zu 
Dresven angenehn. Aber auch diefe Lage war nicht von Dauert, da der im Jahre 1809 aus⸗ 
gebrochene Krieg zwiſchen Frankreich und ſterreich Sachſen mit Beſorgniſſen und Unruhe er: 
füllte und der Häuptſtadt Gefahr drohte. D.'s geſchwächte Geſundheit erlag endlich den Er⸗ 
ſchütterungen eines ewig bewegten, aufgeregten Lebens, und er ward bedenklich krank. Er 
fühlte, daß ed dringend ſei, ſich von den Geſchäften zurückzuziehen. Er ſuchte um feine Ent- 
laſſung aus dem Staatöbienfte nah, die ihm aud) von der weftfälifihen Regierung unter guien 
Beringungen bewilligt ward. Gegen Ende des Jahres 1810 z0g er ſich auf fein Gut Buftleben 
bei Nordhauſen zurüd, um nur feiner Familie und ven Wiflenfchaften zu leben und die Tage 
in mohlverbienter Ruhe zu befchliegen. Aber die unflete Beweglichkeit des Mannes machte ihn 
gleich unfähig, die Arbeit und die Muße zu ertragen, und er fühlte ji in ber lauten Unge— 
bung gejelliger Kreife und bei den Arbeiten eines amtlichen Berufs fo wenig befriekigt als im 
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Schoſe einer geliebten Familie und bei behaglicher Geſchäftsloſigkeit. Napoleon's Schickſal 
nahte ſich feiner Entſcheidung, und Deutſchland ging der ſchöne Morgen eines glorreichen 
Tages auf, der ihm eine glückliche Zukunft verhieß. Die Macht des Kaiſerreichs, in Spanien 
erſchüttert in Rußland zertrümmert, ſammelte ſich noch einmal mit der ganzen Anſtrengung 
einer hinſterbenden Kraft, um bei Leipzig hoffnungslos unterzugehen. D. richtete feinen 
Blick voll freubiger Erwartung auf Preußen und that Schritte, um im Dienſte biefer Macht 
wieber eine angemeflene Anftellumg zu erhalten. Man follte ed kaum glauben, wenn ed nicht 
glaubwürdig verfichert wirrde und des Mannes Art nicht damit im Einklang fände. Iſt dem 
aber fo, dann beiviefe auch diefer Entfhluß feine gutmüthige Befangenheit, die ihn die Men- 
ſchen und die Dinge felten erfennen ließ, wie fie in der Wirklichkeit waren. Die damals Herr: 
ſchende Stimmung in Deutſchland, die vorzüuglid von Preußen ausgegangen war, hatte feinen 
Namen geädtet. Er ertrug das Unabwendbare, lebte in der flillen Abgeichiedenheit jeine® 
ländlichen Aufenthaltd mehr der Vergangenheit als ver Gegenwart, die ibn zu verleugnen 
ſchien. Gr beichäftigte ſich wit der Ausarbeitung eines Werkes, deſſen Werth ihm unter den 
deutſchen Geſchichtſchreibern immer eine gerechte Anerkennung ſichern wird: „Denkwürdigkeiten 
meiner Zeit, oder Beiträge zur Geſchichte vom letzten Viertel des 18. und vom Anfange des 
19. Jahrhunderts.“ Es erheiterte ven Abend feines Lebens, daß ihm der König von Preußen, 
bem er den erften Band dieſes Werkes überreishte, den vothen Adlerorden zweiter Riaffe und 
der König von Baiern das Eommandenrfreuz feines Civilverdienftorvens verlieh. Er flarh 
am 29. Mai 1820, im 69. Jahre jeined Lebens. 

D. verdient als Menſch und Schriftfteller unfere Achtung. Im jeinem amtlichen Wirkuuge- 
kreiſe, der die verfchiedenartigften Geſchäfte umfaßte, zeigte er J bätigfeit, Wohlmollen und 

* 

Geſchicklichkeit. Wenn er ſich auch nicht durch Höhe und Tiefe ver Auſichten up Gedanken und 
durch eine ſchöpferiſche Kraft des Geiſtes auszeichnet, zeigt er doch allenthalben Wahrhaf⸗ 
tigkeit, ein unermüdliches Streben, das Beſſere und Rechte zu fördern, wo und wie er ed er⸗ 
fannte. Die Babe der Erfindung befaß er weniger al bie, dad Vorhandene zweckmäßig zu 
verwenden. Die breite Umſtändlichkeit in feinen geihichtlihen Darftellungen mag oft ermüben ; 
aber mit dieſem Fehler verföhnen und feine Aufrichtigfeit, feine Achtung vor Wahrheit und 
Recht und beſonders jeine reine Menſchenliebe. Er war mehr als ein Mann von Geiſt; er war, 
was in unſern Augen höher ſteht, ein Dann pon Herz. 3. Weigel... 

Dolus, |. Eulpa. 
Domänen(Staatöz, Kammer:, Krongüter, auf Dominiun imemisenten Sinne 

und im Mittelalter verändert in Dewanium ober Domanjum, legtere Bezeichnung noch 
gegenwärtig beſonders in Medienburg gebräuchlich; Demaine in England; in ven alten deutſchen 
Volksrechten auch Dominicum, terra dominica, herrſchaftliche ober landesherrliche, nach roͤ⸗ 
miſcher Analogie Fiscus- oder fiscaliſche Güter) find im engern Sinne die einzelnen Grund⸗ 
ſtücke (Kandgüter, Forſten, Gebäude, Bergwerke u, |. w.), wie einzelne Gefälle, als: Gruud— 
oder Kapitalzinſen und Renten, Zehnten und andere gutöherrlidhe und ähnliche Leiftungen und 
nugbare Rechte, deren Subſtanz zum beſondern Eigenthum des Staates gehört, deren Einkünfte 
und Nutzungen aber im ausſchließlichen öffentlichen Intereſſe für Staatszwecke beſtimmt ſind, 
zur Befriedigung theils allgemeiner ſtaatsgeſellſchaftlicher Bedürfniſſe, theils der Bedürfniſſe 
des Staatsoberhauptes für deſſen oder ſeiner Familie Unterhalt, damit (wie das Allgemeine 
Preußiſche Landrecht, F. 14, Tit. 13, TH Il beſagt) das Staatsoberhaupt Die ihm obliegen⸗ 
den Pflichten erfüllen und die dazu erforderlichen Koſten beſtreiten Eönne. 

Hingegen werden unter der Benennung des Fiscus — unterſchieden jedoch von fiscaliſchen 
oder Fiscusgütern — auch die aus dem hefondern Staatdeigentgum der Domänen und Forſten 
fliegenden Revenuen ald eine einzelne Art der Stuatdeinfünfte gleichwie Die andern Arten der⸗ 
felben aud den Beſteuerungsrecht, aus fonfligen Stantsabgaben, ingleihen aus nugbaren Re: 
galien (als z. B. Salz, Bergbauzehnten, Beruftein, auch wol hoher Jagd u. dgl.) mit begriffen. 
Zwar gehören zum allgemeinen Eigenthum ded Staates auch öffentliche Ströme und Flüſſe, 
Meereduier und Häfen, wie Land- und Heerſtraßen, Staatöcauffeen und Staatdeifenbahnen, 
auch Schauſpielhäuſer, Muſeen und ähnliche öffentliche Gebäude, indeß als res puhlicae im 
engern Sinne, im Unterſchiede von den Domänen, welche (nach roͤmiſchem Ausdruck und Rechta⸗ 
begriff) das patrimonium populi bilden. 

Einen Gegenſatz zu den Domänen als Staatseigenthum bilden aber die Chatoullgüter 
(Kaſten-, Cabinetsgüũter, römiſch patrimonium principis), welche Privatvermögen des Regen- 
ten oder ſeiner Familienglieder und in der Regel deren freier Verfügung und Vererbung nach 
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den Beſtimmungen und Regeln des gemeinen Privatrechts unterworfen find i), die im Mittel: 
alter auch wol Schaglammergäter genannt wurden, folange die Kammern meift Verwaltungs⸗ 
behörben für die Brivatöäfomomien ber Fürften waren. (Siehe über letztere und zugleich Näheres 
über deren Unterſcheidung von Staatägütern wie von Fideicommiſſen ber. regierenden Häufer 
im Art. Chatdullgut.) 

Andererfeits flehen ven Domänen nad Begriff ‚ Zwe und Weſen am naͤchſten die Kron=, 
meiftentheild auch Die Familienfbeicommißgüter der regiesenven Fürftenhäufer.: Zum Kron⸗ 
vermögen im engern Sinne, das jebod in weientlichen die Natur der Domänen theilt, gehören 
2.8. Sälöffer, insbeſondere .aber die Neichöhleinobien, Auch fie find infofern Staatseigen⸗ 
thum, als deren Befig und Benupung untrennbar und unveräußerlich mit dem Beſitz und ver 

" Ausübung der Landeshoheitsrechte des jedesmaligen Staatsoberhanpted als Inhabers der Re⸗ 
gentengewalt und Trägers der Krone verbunden ift. Ingleichen tbeilen Häufig aud Familien: 
fipeicommifle der regierenden Hänfer,, welche auf landesherrlichen Verfügungen, auf Teftamen- 
ten ober auf Erb: und andern Verträgen beruhen, vergleichen Urkunden in früherer Zeit, an 
Stelle von Staatöverfafiungsurkunden, meiſtentheils vie Landeshoheitsrechte und Territorial- 
gebiete mit zu umfaflen pflegten,, bie oben gedachte Gigenfchaft der Krongüter und Beſtimmung 
der Domänen infofern, als ihre Benugung unb Nevenue zum Unterhalt des Staatsoberhauptes 
und feiner Familie ober doch der Mitglieder des regierenden Haufed gewidmet if. Dagegen 
find andere Haus: und Yamiliengüter [3- DB. im Königreih Würtemberg die fogenannten Hof- 
bomänenfammergüter 2)] auch wol als ein Privateigenthum der regierenden Familie anerkannt, 
deren Berwwaltung und Benutzung dann in der Regel dem jedesmaligen Staatsoberhaupte (wol 
auch andern Familiengliedern, je nach ven Huußberträgen und den beſtimmten Succeſſions⸗ 
orbnungen) zufteht, deren Grundſtock aber ohne Einwilligung der Agnaten und Succeſſions⸗ 
berechtigten nicht vermindert werben darf. 

Die Entftebung wie der Begriff und Umfang nebſt der damit verknüpften rechtlichen Natur 
und Beflimmung der Domänen fchließt ſich in fortichreitender hiſtoriſcher Entwickelung un- 
mittelbar an die Geſchichte des germaniſchen Staatsweſens an. Das Inſtitut der Landesdo⸗ 

mänen bat ih, wie in andern auf dem Boden der römifch=germanifchen Welt erwachſenen 
Staaten, fo insbeſondere auch in den einzelnen aus dem Deutſchen Meiche bei deſſen allmäh⸗ 
licher Auflöfung und Ausbildung der Territorialhoheit hervorgegangenen landesherrlichen Ge: 
bieten gleichzeitig mit dieſen herausgebildet und befefligt. Die Abweihungen wie die politi- 
ſchen Streitigkeiten bei dieſer Rechtsmaterie, welche fidh in der auch beim Domänenwefen ein: 
finßreichen beſondern Geſchichte In beſondern Berfaffungen, Landeds, Erb: und Familienver⸗ 
trägen ber einzelnen beutfchen Staaten gründen, haben nicht fowol den im allgemeinen aner⸗ 
kannten Begriff und die Natur der Domänen, als vielmehr die Unterfheidung und pie Abfon- 
derung der fürftfihen Haus: und Bamilienfivelcommiß- over- Brivatgüter. von den erſtern zum 
Gegenſtande. Nur mit NRüdficht auf die verſchiedene Hiftorifhe Entiwidelung diefer Materie 
des Öffentlichen Rechts konnte man im einzelnen Falle darüber flreiten, ob biefe oder jene Güter 
und Rechte den Staatsdomänen beizuzählen feien oder wicht. Freilich aber find Controverſen 
diefer Art in ber neuern Zeit ſeit ver entſchiedenern Umbildung des Patrimonial- over Polizei⸗ 
ſtaats in den verfaffungsmäßigen Rechtsſtaat dadurch noch mehr genährt worden, daß babei . 
einetfeitd Dad materielle und pecuniäre Interefle einzelner fürftliher Familien nahe berührt 
wurde, andererfeitö vie Anſchauungen der Reftauration (von Haller) fi) geltend machten, denen 
vorzugäweife das Rechtsverhältniß der Domänen einen erwünſchten Anhalt bot. Mährend in 
Veramlaflung der Bewegungen des Jahres 1830 und wiederum 1848 bie Berfafjungdreformen 
in einer Mehrzahl deutſcher Länder ven Umfang wie bie rechtliche Natur der Domänen im all: 
gemeinen und Öffentlichen Intereſſe des Landes und der fleuerzahlenden Unterthanen unter 
Feftfebung und Außfheidung einer fogenannten Givillifte für die Regenten und beren Fami⸗ 
lien angemeſſener beſtimmt und abgegrenzt hatten, wandte fi} die in der nächſtfolgenden Periode 
eintretende Reaction vorzugsweiſe auch Hiergegen. (S. hierüber auch den Art. Chatonllgut.) 
Eine vollftändige Darftellung der Verhandlungen und ihrer Ergebnifle über die Wiederaus⸗ 
ſcheidung beſonderer Güter für die regierenden Familien in verſchiedenen deutſchen Ländern, in 
welchen jene Controverfen mit ven Vertretern des Landes theilweiſe lange und heftig bebattirt, 

1) ©. Klüber, Offentliches Recht des Deutfchen Bundes (1822), SS. 255 u. 277, ©. 556 u. 584. 
2) ©. 88. 102—108, Kap. VIII der würtembergifchen ee tchungeuz unbe vom 25. Sept. 1819 in 

Zachariä, Die deutfchen Berfaffungsgefege der Gegenwart (1855), ©. 309. 

\ 
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auch fehließlich meift anderweit vereinbart wurden, überfliege ben beſchränkten Raum biefes 

Artikels. Insbeſondere geſchah dies allervings in den Meinen Staaten, jedoch auch in einzelnen 
mittlern (Hannover, Kurheſſen, Sadfen: Meiningen, Altenburg), nit in denjenigen Ländern, 
weiche groß genug find, um ein kräftiges, den gegenwärtigen Anſprüchen der bürgerlichen Ge⸗ 
ſellſchaft entſprechend geordnetes Staatöwefen in und aus ji zu erzeugen und zu geflalten, in 
denen die Regentenfanilie mit der Staatsmacht und Landeswohlfahrt in lebendiger Wechſel⸗ 
wirkung durch eine Tangjährige Geſchichte verwachſen und wo infolge deſſen ſowol während 
der Entwickelungsperiode der Landeshoheit und abfoluten Monarchie, als während der Periobe 
des Übergangs dieſer legtern in ein verfaflungdmäßiged Stantöwefen auch die rechtliche Natur 
und Beflimmung ver Domänen, als eined dem allgemeinen Zwecke und Bedürfniſſe des Lan: 
des gewibmeten Staatseigenthums, Elar und beflinnmt hervorgetreten iſt. Je mehr die Zuver⸗ 
fit auf eine dauernde Erhaltung ver fonveränen Selbſtändigkeit in den Heinern Staaten 
ſchwindet, je natürlicher Scheint ed, daß man in ihnen zur Mefauration des Patrimonialſtaats 
zurüdbrängt, wo in ältefler Zeit die fürftliche Würde den mächtigften und größten Grunpheren 
zufiel, deſſen Einfluß und Macht vorzugäweife in den Mevenuen feined Grundeigenthums ihre 
Bafis und Stütze hatten. Denn im Mittelalter mußten verfaffungsmäßig die Öffentlichen La⸗ 
ſten des Heerweſens, der Landeöverwaltung wie des Unsterhalts ber fürſtlichen Familie allein 
oder doch vorzugsweiſe von dem fürſtlichen Batrimoninleigenthum, den landesherrlichen Stamm: 
und Privatgütern, aus deren Revenuen beſtritten werben. Erſt Durch fpätere ausdrückliche 
Reichsgeſetze wurde die Beiteuerung der Unterthanen, jedoch nur zur Beihülfe und für gewifle 
einzelne Landes bedüͤrfniſſe, infoweit als die Einfünfte aus Kanımergütern und aus andern fiß- 
califchen Finanzquellen nicht ausreichten, geflattet.?) Die Verwandelung der landesherrlichen 
Patrimontal: und Kamiliengüter in Staatögut und Domäne war ſonach bei Erwerbung der 
Zandedhoheit und Begründung des durch fortgefegte und alsbald regelmäßige Beftenerung ver 
Unterthanen bebingten Staatsweſens der Preis und Ginfag von feiten der aus der Mitte des 
hohen deutſchen Adels zu fouveränen Landeöherren emporgeftiegenen Fürſten. Chendeshalb 
entfprach es auch nur, wie der geſchichtlichen Entwidelung ded Domänenweſens, fo der Billig: 
feit und dem natürlichen Recht, daß laut Art. 27 der Rheinbundsacte vom 12. Juli 1806 den 
durch Mediatiſtrung ihrer landeshoheitlichen Nechte .verluftig gegangenen Yürften, Grafen und 
Herren alle innerhalb ihrer bißherigen landesherrlichen Gebiete belegenen Domänen, gleich ven 
guts= und lehnsherrlichen Rechten und Nutzungen, ſoweit dieſe nicht Inbegriff der Souveräne: 
tät geweien, als ihr patrimoniales und Privateigenthum überlaffen wurden und verblieben, 
was in mwefentlicher. Übereinftimmung aud Art. 14 der Bunbesarte vum 8: Juni 1815, in⸗ 
gleichen die preußiiche Verordnung vom 21. Juni 1815 (Preußiſche Gefegfanımlung, S. 105) 
ausſprach. Es fiel ver einflige Preis und Einfag für die vormals erworbene und bis 1806 
befeflene landesherrliche Gewalt bei deren Aufhebung an die Mediatiſirten zurüd. 

Der Urfprung der Domänen iſt aber dod auch nur zum Theil auf das Patrimonial- und 
Privatgut der landesherrlichen Familien zurüdzuführen. Es heftehen Die Landesdomänen viel 

mehr (abgeſehen von ven früher wendiſchen Landestheilen) zum großen Thelle aus alten Reichs⸗ 
domänen. Auch diefe waren ſchon, zufolge frühefter Neichögefege, wie der £aiferlihen Wahl: 
capitulationen,, zur Unterhaltung des Reichs und der römifchen Kaifer beflimmt, alfo Reiche: 
oder (wie man fie audy bereits im 12. Jahrhundert nannte) fiscalifhe Güter. Die durch Schen: 
ung, gewaltfame Aneignung oder verfaflungswidrige Verleihung vom Reiche abgekommenen 
Güter verblieben, joweit te nicht an Kirchen und Klöfter oder in Brivathände übergegangen waren, 
den fpätern Landesherren; der Weftfälifche Friede unterfagte fogar, zum Nachtheile des Reit 
und Kaifers, die Wienereinlöfung ver Pfandſchaften an dieſen Gütern. Seit der Neformation, 
fpäter, im 17. und 18. Jahrhundert, noch in größerer Ausdehnung faft in allen Friedensver⸗ 
trägen, erhielten die Staatsdomänen durch Säcularifationen geiftliher Güter fowol in den von 
fatbolifchen wie in den von enangelijhen Kürften regierten Ländern (in Preußen zulegt durch 
das Edict vom 30. Det. 1810) wiederum einen erheblichen Zuwachs aus Öffentlichen ſtaats⸗ 

3) Vgl. Mofer, Bon Her Landeshoheit in Steuerfachen, S. 168, 194, 296 fg.; von Florencourt, 
Etwas über die Natur, die Veräußerung und Berfchuldung der Kammergüter deuticher weltlichen Reiches 
fände (Helmnäbt 1795), ©. 51 fg.; von Kamptz, Erörterung der Verbindlichkeit des weltlichen Reiche: 
fürften aus den Handlungen feiner Vorfahren (1800). Vgl. Reichsabſchiede von 1530, $. 118; 1543, 
8.24; 1544, 8.10; 1555, 6.82; 1557, 66. 48 u. 49; 1566, 8. 41; 1576, 6. 11: 1654, $. 180; 
1775, 8. 33 u. a.; ingleichen die verfchiedenen acht Eaiferlichen Wahlcapitulationen feit 1658; f. Ger: 
lacher, Handbuch der Reichsgeſetze, VII, 967 fg. . 
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und voͤlkerrechtlichen Titeln. Tiberbie® find mande Domänen aus Stantöfleuern und fonfligen 
Yandesdeinküunften, andere mittelö ver Erwerbung nener Gebiete durch Stantöverträge, noch an⸗ 
dere auch mol infolge großer Landesmeliorationen durch Urbarmachungen acquirirt. Dazu 
kommt, daß faft in allen dentſchen Ländern gegen die Bewilligung orbentlicher oder außerorbent- 
licher Steuern feitend der Landflände, vergleichen „Beihülfen‘ bei der Ausbildung des neuern 
Staatöweiens theild zur Abtragung von Landesſchulden, theild zur Einldfung verpfänbeter 
Territorien oder Büter, theild zur Errichtung oder Erweiterung eines flebenden Heeres, wie 
von Beanten und Behörben an Stelle fürftlicher Privatdiener u. |. w. immer nothwendiger 
geworben wären, mit ben Ständen, als Vertretern des Landes, die untrennbare Berbindung 
der fißcalifegen wie Der laudesherrlichen Patrimonialgüter mit dem Staate und die Beflimmung 
ihrer Cinkünfte zu allgemeinen Stantöziwedlen und Laudesbedürfniſſen ausdrücklich vereinbart 
worben if. Abgeſehen aber ſelbſt von folden ausdrücklichen Landesverträgen, ergab ſich ſchon 
aus der ebenerwähnten geſchichtlichen Entſtehung ver Domänen und ihrer bis auf die ältefle 
Zeit zurückgehenden urfprünglien Beflimmung jene untrennbare Verbindung verfelben mit 
dem Staate, wie dad Eigenthum dieſes letztern an der Subſtanz und fein Anſpruch auf deren 
Nevenuen, damit aber and ihre Unveraußerlichkeit und Unverſchuldbarkeit wenigſtens ohne 
die ausdrüũckliche Zuflimmung der Landeövertretung und in einer andern Beranlaffung, als zur 
Befriedigung dringender Stantöbebürfnifle ober in einem allgemeinen Öffentlichen Intereſſe des 
Landes.*) Auch jind dieſe Grundfäge im weſentlichen in allen neuern Berfaffungen anerkannt. 

Es ift bereits oben bemerkt, daß Die Entwidelung des Domänenweiens, namentlich bie Er: 
weiterung bes Begriffs und Umfangs der Domänen als Stantögüter, mit der Eräftigern und 
großartigern Ausbildung der Staaten Hand in Hand ging.) Je mehr ein Fürftengefchlecht 
bei Ausbildung der monarchiſchen Staatöforn zugleich von den Bewußtfein feiner Regenten⸗ 
pfligten gegen das Land erfüllt war und feine Intereflen mit deſſen Wohlfahrt und Macht ver: 
ſchmolz, defto früher, umfaflender und ausnahmsloſer wurben feine Kamilten-, Haus: und 
Batrimonialgüter ven Domänen einverleibt, deſto fefter und untrennbarer wurben fie mit dem 
Staate verbunden, deſto entſchiedener ift das Eigenthum der Krone als ſolcher an denfelben, fo: 
wie deren Uinveräußerlichkeit fhon in der altern Landesverfaſſung ausgeprägt. 

In Brandenburg- Preußen beginnen die in diefer Richtung und Tendenz erlaffenen Haus: 
geſetze und Fideicommißftiftungen, wie hinſichts der Landeshoheit, fo auch hinfichts der landes⸗ 
berrlihen Güter ald Domänen mit den Anfängen der Herrſchaft der Hohenzollern in ber erften 
Hälfte des 15. Jahrhunderts, 1437 durch Friedrich I., insbeſondere aber 1473 durch Albrecht 
Achilles. Damit Härten auch die frühern Tontheilungen in den brandenburgiſchen Häufern auf. 
Dirfelden Verfaſſungsprincipien find ſeitdem durch Teftamente, Familienverträge und landes⸗ 
herrliche Verordnungen oft erneuert und in ihrer Anwendung erweitert worben.®) ine ver 
wihtigften Verfügungen diefer Art aus fpäterer Zeit enthalt für ven preußiſchen Staat dad 
Edict des Königs Friedrich Wilhelm I. über die Inalienabilität der alten und neuen Domänen: 
güter von 13. Aug. 1713, weldes „als ein immerwährendes und unverbrüchliches Geſet fta- 
biliet‘‘ wurde und beflimmte: „Wie fein Borfahr an der Krone, der erfte König Preußens, 
Friedrich I., bereit8 verordnet hatte, follten gleich den alten und neu erworbenen Fürftenthümern, 

4) Bgl. Hugo Grotius, De jure belli ac pacis, J. II, c. Vi, $. 11: „Patrimonium quoque 
populi, cujus fructus destinati sunt ad sustentanda rei publicae aut regiae dignitatis onera, 
a regibus alienari nec in totum nec in partem potest“; ferner PBufendorf, De jure nationum 
et gentium, 1. VIII, c. V, $. 8: „Ast eorum bonorum, quibus tolerantur sumtus in rei publi- 
cae conservationem impendendi, nudam duntaxat administrationem habet rex, et non minore 
religione est tractanda, quam tutori in bonis pupilli versandum est’; Mofer, Bon der Reiche: 
Rände Landen, Bd. I, Kap. 2, ©. 286—312; Klüber, Öffentliches Recht des Deutichen Bundes 
und der Bundesflaaten, A. 2, 88. 252 u. 258, S. 550 fg. und die Allegate; Häberlin, Hand⸗ 
buch des deutſchen Staatsrechts (1794), 21, 2, S. 271 fg.; von Florencourt, a.a.D., ©. 39 fg. 
u. 43 fa.; von Kamp, a a. O., ©. 14 fg. j 

5) Wie in Frankreich, England, Dänemarf, Schweden, den Niederlanden u.  w. In Frankreich 
wird das Brivateigenthum des Königs im Augenblid der Thronbefleigung Staatsgut, zufolge Edictes 
von 1607 und Gefetes vum 2. März 1882. Rau, rundfäge der Finanzwiflenfaft, Abthi. 1 
(zweite Auflage, 1843), $. 91, S.108. - 

6) Bol. für Brandenburg: Preußen die ältern Hausgeſetze und Bamilienverträge, iugleichen die Der: 
trage mit ben Randfländen und Die Landtagsrecefie wegen der Unveränßerlichfeit und Unverfchulpkarfeit 
ber fürklichen Güter und Domänen und wegen ihrer Beflimmung zu Staatszweden und Landesbedürf⸗ 
A in 2, vn Rönne’6 Domänen:, Forfts und Jagdweſen des preußifchen Staates (Berlin 1854), 

S. 77 fg. u. 88-T99. 
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Graf⸗' und Herrfhaften auch alle andern befonbern Güter und Einkünfte, ‚möge fie ver König 
durch Erbfhaft, Kauf oder fonflige Rechtstitel an ſich gebracht haben, mit einem ewigen Fidei⸗ 
commiß belegt fein, dergeſtalt, daß Fein Susceflor an der Krone und Kur Macht haben ſolle, 
dergleichen Lande, Güter und Einkünfte unter irgendeinem Prätert zu verpfänben, zu verfaus 
fen, zu verfchenken over fonft zu alieniren; es follen biefelben vielmehr auf alle Nachfolger zn 
"ewigen Zeiten völlig und ungeſchmaͤlert transfertrt, wie dean aud alle ferner zu erwerbenden 
Lande, Leute, Güter und Einkünfte, nichts davon ausgefägloffen, der Krone uns Kur auf ewig 
incorporirt und die unter diefen Gütern zuvor gemachten Unterfchiede von Chatoull⸗ und or: 
dinären Kammergütern gänzlih aufgehoben und allen neuen Exrwerbungen die Natur und 

GEigenſchaft reiten Domanial:, Kammer: und Tafelghter ſammt der denſelben in den Rechten 
anflebenvden Inalienabitität beigelegt werden. Wenn dennod von biefen neu acquirirten Gü⸗ 
teen u. f. io. etwas, unter welchem Vorwanhe es auch fe, vom Nachfolger verkauft, verſchenkt, 
zu Zehn gegeben ober jonft alienirt und dem königlichen Haufe entzogen würde, fo folle folches 
alles null und nichtig und jeder fpätere König in Preußen und Kurfürft in Brandenburg be 
rechtigt fein, dergleichen Veräußerungen zu winerrufen und’ aufzuheben, bie ſolchergeſtalt ver- 
äußerten Güter und Einkünfte wieder an fidh zu nehmen und mit der Krone wieber zu vereini⸗ 
gen, ohne daß er ſchuldig fei, deshalb dem Befiger einige Erſtattung zu leiften.’’ 7) 
Der Zuſchlagung der Ehatonllgüter mie anderer neuer Grundſtũckserwerbungen zu ben 
Staatsdomänen, melde im brandenburgifäh-preußifchen Negentenhaufe hergebrachte Staats- 
maxime war, entiprac als ihr Aequivalent die frühe Beſchränkung des Staatsoberhauptes und 
feiner Familie auf eine fogenannte Civilliſte $), fhon zu einer Zeit, wo ſich in des erftern Per: 
fon alle Rechte und Pflichten des Staates mit den Majefläts- oder Souveränetätsrechten -ohne 
lanbftändifche Theilnahme vereinigten. ' 

Jene traditionellen Principien hat dad Allgemeine preußifche Landrecht, deſſen Bearbeitung 
Friedrich der Große anorbnete, im mefentlichen übernommen. Zwar erfennt vaffelbe ein aus 
Erfparniflen over fonft in privatrechtlicher Art erworbenes Privateigenthum des Regenten und. 
ber Berfonen aus feiner Familie an, läßt aber eine Veräußerung ber als Staatseigenthum be: 
trachteten Domänengüter an Privatbefiger nur infomweit nad, als der Staat bagegen auf andere 
Art ſchadlos gehalten wird. Überdies beftimmt das Landrecht: „daß ſelbſt diejenigen Güter 
und Ginkünfte, melde ver Landesherr aus eigenen Erfparniflen oder vurch irgendeine andere 
auch bei Brivatperfonen flattfindende Crwerbungsart an ſich gebracht, ſoweit er über dergleichen 
unbewegliche, von’ ihm erworbene Sachen weber unter Lebendigen no von Todes wegen ver⸗ 
fügt hat, ald den Domänen des Staates einverleibt betrachtet werben ſollen.“ Nur die erbliche 
oder eigenthümliche Verleihung einzelner Eleiner Domänenſtücke, von Mühlen, Bauergütern 
u. dgl., an Coloniſten, bäuerliche Wirthe u. f. w. wurbe in Brandenburg: Preußen ſchon von 
‚älterer Zeit her als Staatsmaxime, weil ald Lanvesmeltoration betradhtet.?) Daher findet um 

n 

7). das Ebict vom 13. Aug. 1718 bei Rabe, Sammlung preußifcher Gefege und Verordnungen, 
Bd. 1, Abthl. I, S. 818, und Mylius, Corp. const. March., Th. IV, Abthl. 2, Kap. 3, ©. 161, 
Nr. XI; auch bei 8. von Rönne, a. a. O., S. 9. 

8) Schon der Große Kurfürft Friedrich Wilhelm ließ in feinem Staatshaushalt alle Einfünfte ans 
ben Domänen und Regalien von jeder Provinz zufammen vereinnahmen, dagegen eine beflimmte Summe 
ohne Anweifung auf einzelne Domänengüter zu feiner Chatonlle in Ausgabe fielen. Unter König 
Friedrich 1. (1698) betrugen diefe nur im allgemeinen auf die Domäneneinfünfte radicirten Koften des 
Hofſtaates und Föniglichen Hauſes 590000 Thlr., unter den beiden Nachfolgern wieder weniger, namen⸗ 
lich unter Friedrich dem Großen fogar nur 220000 Thlr. Fiſchbach, Hiftorifche Beiträge, I, 1, ©. 9. 
—92, und von Rönne, Das Staatsrecht der prenfifchen Monarchie (Leipzig 1856), Bd. I, 8. 80, 
©. 275 u. Anm. 6. Friedrich Wilhelm III. beftimmte bei Negulirung des Staatshaughalts und Staates 
ſchuldenweſens (Berorbnung vom 17. Jan. 1820) zum Bedarf für den Unterhalt ber königlichen Fa⸗ 
milie, bes Hofflaates und aller prinzlichen Hofflaaten, fowie für allesdahin gehörigen Inftitute u. ſ. w. 
(als Eivillifte) die Summe von 2,500000 Thlrn. Verordnung vom 17. Ian. 1820 (Preußiſche Geſetz⸗ 
ſammlung von 1820, ©. 9 fg.) und Allgemeines Breußifches Landrecht, $. 1, Tit. 13, Th. II. Die 
aus früherer Zeit herſtammenden und bis dahin von Nebenlinien benutzten Hans : Fibelcommißgüter 
(Schwedt u. ſ. w. und bie Prinz-Auguft'fchen Güter) find fämmtlich der Krone beimgefallen. Vom 
Könige Friedrich Wilhelm IT, find zwar teflamentarifch zwei große Fideicommiſſe für die beiden naͤchſt⸗ 
älteften Söhne, aber aus neuen Privaterwerbungen gegründet. 
9) S. das Nähere über bie in Wetreff ver Domänen, ihrer Ratur, Veſtimmung wie ihrer Beräußer: 

lichfeit und Verpfändung geltenden Grundſätze mit den dahin gehörigen Berordunngen, ſowie über die 
— des Domaͤnenweſens in Preußen bei L. von Rönne, Domänen, Forſt- und Jagdweſen u. ſ. w., 

g. 
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jo mehr die Agrargejeggebung, betreffend die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen 
Verhältniſſe und Eigenthumsverleifung ver bäuerlichen Höfe, ferner wegen Ablöfung von 
‚Dienften, Zehnten, Zinjen und andern Geld- und Naturalabgaben, ingleichen wegen Ver⸗ 
wanbelung der Erbpacht in Eigenthum (ſ. Agrarverfaflung und Agrargeſetzgebung) auch 
auf die den Domänen dienſt- und leiftungäpflichtigen bäuerlichen und andern Grunpbefiger 
Anwendung. 29) Durch dad Geſetz vom 9. März 1819 wurben diejenigen Domänen, welde 
mit den feit 1814 und 1815 neu und wieder vereinigten Provinzen erworben find, obigen 
Grundſatzen betreffö der Unveräußerlichkeit u. |. ıw. der Staatsdomänen auch ausdrücklich unter- 
worfen, und zufolge Beroronungen wegen ſchließlicher Regulirung und jucceffiver Tilgung ber 
geſammten (zur Entrichtung der ungeheuern franzöitichen Gontribution und zur Nettung des 
Zandes wie zur Vertheidigung veflelben in den Freiheitäfriegen 1813— 15 nothwendig ge: 
wordenen) Staatsſchulden vom 17. Ian. 1820 nebſt Declaration vom 17. Jumi 1826 (Preu⸗ 
ßiſche Gefegfanımlung, ©. 157) find jenen new erworbenen Domänen auch die ebenfalls als 
ſolche dem Staatseigenthum einverleibten fäcularifirten Güter der aufgehobenen Klöfter und 
geiftlichen Stiftungen gleichgeflellt. Eine zur Tilgung jener Staatsſchuld unabwendbar gewor⸗ 
bene Veräußerung von Domänengrundftüdden verfügte indeß dad mit ven damaligen Ständen 
wie mit den Prinzen des preußifchen Königshauſes vereinbarte, am 6. Nov. 1809 publicitte 
fogenannte Hausgefeh vom 17. Dec. 1808. 1!) Indem bie Berorbnungen vom 17. Jan. 1820 
den Staatshaushalt neu oroneten, einen Tilgungsfonds für die Staatsſchulden von jährlich 
1 Mill. Thir. aus dem Verkaufe von Domänen, refp. der Ablöfung von Domänengefälten 
ſchufen, zu deilen Ergänzung überdied ein Revenuenantheil aus dem Salzmonopol angewiejen 
if, and) zur Tilgung und Verzinfung der Staatöfchulden eine felbftändige Centralverwaltungs⸗ 
behoͤrde (die Hauptverwaltung der Staatsfchulden) eingefegt wurde 12), find zugleich den 
Staatögläubigern neben dem geſammten Bermögen und Eigenthum des Staates |peciell auch 

.  fämmtlihe Domänen, Forſten und fäcularifirten Güter im ganzen Umfange der Monardie zur 
- Garantie und Hypothek beftelft und die Nevenuen davon zur Verzinfung und Tilgung ange: 
wiefen. 13), movon nur der Bedarf der Ginillifte von jährlih 2,500000 Thlrn. vorweg ausge⸗ 

Stoffen wurde. 4) (Vgl. oben Note 7.) 

10) Übrigens unterliegt ebenfo wenig die (von einzelnen früher Reichsunmittelbaren beftrittene) Ans 
wenbbarfeit diefer Bejeggebung auf die den Mediatifirten nach der Rheinbunds⸗ und nach der Deutichen 
Bundesarte belaffenen omänen zufolge der Urtheile preußischer Gerichtshöfe dem geringften Zweifel. 
Bol. hierüber unter auberm die vom Revifionscollegium herausgegebene Zeitfchrift für bie Kandesculturs 
Geſetzgebung der preußifchen Staaten, IV, 344 u. VIII, 61. 

11) ©. daffelbe in der Preußifchen Gefegfammlung von 1806—10, ©. 883; auch bei Rabe, Samm⸗ 
fung preußifcher Gefege und Verordnungen, X, 175 fg.; besgl. bei 2. von Rönne, a. a. O., ©. 101 fg. 

“ 12) Welche gegenwärtig dem beiden Käufern des Landtags Rechnung legt und burch eine aus je brei- 
auf brei Jahre Ara Mar Mitgliedern des Herren= und des Abgeordnetenhauſes beftehende Staats: 
fchulden-Commiffton fortlaufend controlirt wird. S. das nach Publication der Verfaffungsurkunde für 
ben preußtfchen Staat vom 31. Jan. 1850 (Gefepfammlung, S. 17 fg.) an Stelle der 99. 8—16 der 
Berorbnung vom 17. Jan. 1820 (Befepfammlung, ©. 9 fg.) getretene organifatorifche Gefeg, betref: 
fend die Verwaltung bes Sraatefäuldenwefens und Bildung einer Staatsfchuldens&ommilflon vom 
24. Bebr. 1850 (Gefegfamnlung, . 57). 

13) Vgl. die verſchiedenen über dieſe Domänenveräußerung, die Einzahlung von Kauf: und Ab⸗ 
löfungsgeldern u. |. w. im Intereſſe der Staatögläubiger und zu deren Sicherflelung ergangenen Geſetze 
und Anordnungen bei L. von Roͤnne, a. a. O., S. 101 fg., 122 fg. und ſpeciell in Betreff der Gerichte: 
und Hypothefenbehörben, ebend. ©. 205 fg. 

14) Nach dem preußifchen Staatshaushaltsetat für das Jahr 1859 betrugen bie geſammten Reve⸗ 
nuen ber Domänen und Foıften (ausjchlieglich der zur Stuatsfchuldentilgung u. f. w. beflimmten, auf 
bie Ablöfungen von Domänengefällen und die Verkäufe von Domänens. und Forftgrundftücden angewie- 
fenen einen Million): 

a) an Forfirevenun rn 6,325000 Thlr. 
b) an Domaͤnenreveniuen. 4,939010 

11,264010 Thlr, 
Wovon bie dem Kronflveicommiß durch das Beleg vom 17. Jan. 1820 
angemwiefene Rente von 21, Mill. Thlen., einfchließlich 648240 Thlr. 
Sb, mit . ,.. . on 2,073099 „, 

vorweg abgeht, fobaß zur Tilgun 
ſchulden, einfchließlich Verwaltungstoften, verbleiben . . . 8,690911 Thir. 

Der tat von 1820 (f. Geſetzſammlung, ©. 17) führt an Revenuen diefer Art nur 5,868000 Thlr 
auf. Die Verwaltungsfuften incl. der Gentralverwaltung betrugen 1859 an ordentlichen Ausgaben 
8,969250 Thlr. und an extraordinaͤren einmaligen Ausgaben 308000 Thlr. 

g und Verzinſung der Staats⸗ 
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‚7 Auch in Oſterreich wurden von früher Zeit her Staato⸗, Kameral⸗ und Fiscalgüter von 
den Privat: und Fantiliengütern des Hauſes Habsburg unterfchieden und von erflern ſchon ſeit 
1818 weit über taufend zur Tilgung von Staatsſchulden veräußert. Die oetroyirte, indeß 
wiederum aufgehobene Verfaſſung vom 6.März 1849 reihte erflere als Krongüter und Reichs⸗ 
domãnen in ven Staatshaushalt ein und. ftellte deren Einkünfte mit ven Steuern und Abgaben 
auf gleiche Linie. , | 

» Dies entfprach ebenfo in Ofterreih nur dem Öffentlichen echte früherer Jahrhunderte, be: 
ſonders während der Periode landſtändiſcher Verfaſſungen, bevor leptere zu einer bedeutungs⸗ 
lojen Form berabfanfen und dem Abfolutismus Plag machten. Es gründete fi dies in ben 
einzelnen deutſchen Landesgebieten, aus denen der Öfterreichifche Kaiferfinat zuſammengeſetzt iſt, 
wie in allen andern deutſchen Territorien gleichermeife auf Teſtamente, fivpeicommiflarifche Stif- 
tungen einzelner Landeöherren, auf Haus- und Yamilienverträge und vorzugsweife hier auf 

Landesverträge mit ven Ständen bei Gelegenheit außerorbentliher Steuerbemwilligungen. 2°) 
Die felt 1815 fucceffive erlaflenen over vereinbarten Berfaflungsurfumpen der Mehrzahl 

deuticher Staaten haben nur jene alten Grundſätze des Öffentlichen Rechts in größerer oder ge- 
tingerer Ausdehnung, dabei mit mehr oder weniger entichievener Anerkennung des neuern con: 
Ritutionellen —— wiederum zur Geltung gebracht. 

So erklärt in Baiern die Verfaſſungsurkunde vom 26. Mai 1818 (Tit. IH, 6. Ufg.) die 
Domänen, NRegalim und Renten (gleich ſämmtlichen Beftandtheilen an Landen, LZeuten und 
Herrſchaften mit Zubehör) für eine einzige untheilbare, unveräußerliche Gefammtmafle, welche 
fie ald Staatögut bezeichnet; fie beſtimmt außerdem jpeciell: „Daß felbft alle neuen Erwerbun⸗ 
gen aus Privattiteln an unbewegliden Gütern, fie mögen in ber Haupt: "oder Nebenlinie ge- 
ſchehen, wenn ver erfte Erwerber während feines Lebens nicht darüber verfügt hat, in den Erb⸗ 
gang ded Mannsſtamms fommen und ald der Gefammtmafle einverleibt angeſehen werben.’ 10) 

Der mwürtembergifche Verfaſſungsvertrag vom 25. Sept. 1819 ($. 102 fg., 107 unb 
108) 17) legt zwar dem Kammergut die Eigenjchaft eines unzertrennlichen Staatsgutes bei, zu 
defien Veräußerung ober Belaftung es der Binmilligung der Landſtände bebarf, ſcheidet Davon 
jevod das fogenannte Hofpomänenfammergut 15) als ein Privateigenthum der Föniglichen Fa⸗ 
milie auß, dabei indeß der Verwaltung und Benugung des Königs zugehörig; nur darf der 
Grundflod nicht vermindert werben. 1%) 

Im Königreih Sachſen beiteht, zufolge ver Berfaffung vom 4. Sept. 1831 (II, 6. 16 ig.), 
neben dem Staatögute (welches Die Kammergüter, die Domänen der Krone mit Fluren, Ge⸗ 
bäuden, Inventarien, Grundflüden, Forſten, Mühlen, Berg: und Hüttenwerken u. f. w. um: 

- faßt) dad Fideicommiß des koͤniglichen Haufed als ein Eigentum dieſes letztern. Bon beiden 
ift dad Privatvermögen des Königs und der Eöniglichen Familie zu unterfcheiden. 20) Das 

15) Dergleichen Urfunden, welche Verbote der Veräußerung, Verfchuldung oder Verpfändung fowol 
von Land und Leuten als von Schlöffern, Grundftüden u. |. w. enthalten und in allen Füllen die Ein: 
willigung der Stände zufichern und forbern, fommen gerade am früheften in einigen öfterreichifchen Yan- 
desgebieten,, außerdem in Baiern, häufiger überall feit dem 16. Sahehundert vor. Für Würtemberg 
3. DB. war der Tübinger Vertrag von 1514 entfcheidend. Vgl. Mofer, Bon der deutfchen Reichsſtände 
Zanoen, ©. 227 fg., 237, 286 fg., 296, 307 fg.; Derfelbe, Bon der Landeshoheit in Struerfachen 
und in Kameralfachen. Eine Angabe folcher Urtunden und Randesverträge ift auch bei &. von Rönne, 
a.a. D., in ber Einleitung ©. 14, 16 fg. u. 25, und es iſt ebendaſelbſt S. 39 und 87 eine vollftändige 
Literatur über das deutfche Domänenwefen zu finden. z 

16) Dazu fegt das bairifche Verfaſſungsgeſez vom 1. Juli 1834 (Zachariä, a.a.D., ©. 128) 
eine auf die gefammten Staatsdomänen rabieirte, für alle Zufunft unveränberliche Bivillifte (von 
2,350580 81.) nebfl den auf biefelbe zu übernehmenden Ausgaben und Berbindlichfeiten feft. 

17) Zachariä, a. a. O., ©. 309. 
18) Früher auch Kammerſchreibergut genannt, ältere Erwerbungen Eberhard's III. nach dem Drei⸗ 

Figjährigen Rriege, außerdem aber auch Entſchädigungen infolge des Reichsberutationshauptfchlufies 
von 1803, obſchon auf das Kammergut die perfönlichen Bebürfnifie des Königs ale Staatsoberhauptes 
und ber Mitglieder des füniglichen Haufes angewiefen find, und daneben, nach $. 104, a. a. O., eine 
Eivillifte für den Hofſtaat zu gewähren ifl. 

19) Das Hoffammergut, als reines Privateigenthun des königlichen Haufes, ift daher auch gleich 
den ritterfchaftlichen Gütern fteuerpflichtig. Beim Ausfterben des Mannsftamme würde baffelbe nicht 
auf das neue Fünigliche Haus, fondern auf die weibliche Linie fallen. Auch hat der König noch den 
Genuß einer befondern fogenannten Krundetation, beftehend aus Kieinodien, Echlöflern n. ſ. w., welche 
jedoch fortwährender unablöslicher Beflg der Krone if. Vgl. R. von Mohl, Das Staatsrecht des Kö: 
nigreiche Würteinberg, zweite Ausgabe, Bd. I, $$. 62, 59, 55, ©. 262 fg. u. 273. 

20) Zachariä, a a. O., S. 162 fa. Der König bezieht außerbem eine jährliche, mit den Staͤn⸗ 
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königliche (Haus⸗) Fideicommiß (deſſen Beſtandtheile an Schlöflern, Gärten, Mobilien, Kunſt—⸗ 
fanmlungen des Grünen Gewölbe wie ber Gemäldegalerie u. |. w.’$. 20 der Verfaffungs- 
urkunde und deſſen Beilage I genauer beſtimmen) ift jedoch von dem Lande unzertrennbar und 
unveräußerlich, deſſen Beiig nad der Succeffiondorbnung der Krone auf den jebeömaligen 
rechtmäßigen Regenten übergeht. Demſelben wächſt alles dasjenige zu, ıwad der König während 
feiner Regierungszeit aus irgendeinem Privatrectötitel oder durch Erſparniſſe an der Givillifte 
erworben, ingleichen was derfelbe vor der Belangung zum Throne bereitd als Brivateigenthbum 
-befeffen hat und mit diefem Vermögen ferner erwirbt, infofern darüber nicht von ihm unter 
Lebenden, beziehungöweife von Todes wegen verfügt worden ift. 

Dagegen erklärt dte Verfaſſungsurkunde des Großherzogthums Baden vom 22. Aug. 1818 
($. 59) die Domänen für ein (unftreitigeö) Batrimontalgut des Regenten und feiner Familie, 
beſtimmt (einftweilen) indeß deren Girtrag, außer der darauf rabicirten Givillifte, zur Beſtrei⸗ 
tung der Stantdlaften. 21) | 

Im Großherzogthum Heſſen wurden (laut Berfaflungsurfunde vom 17. Dec. 1820) 
- fämmtliche Domänen zu einem Drittel an den Staat, behufs Schuldentilgung mitteld allmäh⸗ 
lichen Verkaufs, abgegeben, zwei Drittel nagegen als ſchuldenfreies unveräußerliches (aud ohne 
ſtändiſche Einwilligung nicht verſchuldbares) Familieneigenthum des großberzoglichen Hauſes 
erklärt, deren Einkünfte zunächſt und vorzugsweiſe zu ben für die Bedürfniſſe dieſes Hauſes 
und feine& Hofes erforderlichen Summen, im übrigen zu den Staatdauägaben verwendet wer⸗ 
den ſollen. . | 

| Vorſtehende Beifpiele aus einzelnen deutſchen Rändern werben genügen, um bie gegenwär⸗ 
tige verfchiedenartige Auffaſſung diefer Materie des öffentlihen Rechts aud in benjenigen 
Staaten anſchaulich zu machen, welde im Laufe des 19. Jahrhunderts aus der früheren theile 
ſtändiſchen, theild abfolut: monarhiihen Staatöform (aus dem Batrimonial- oder Polizei: 
ſtaate) in die conſtitutionelle übergegangen find. 

Hieran knüpfte ſich ſchließlich noch eine kurze Erörterung der in dag Gebiet der Staatöwirth- 
haft und Finanzpolitik fallenden Frage über die Art und Weiſe ver Benugung der Domänen, 
wenigflend infoweit, als viefelben in Landgütern und nicht in Forſten, Berg- und Hüttenwerfen 
u. |. w. beſtehen, namentlich ob vie Verpachtung oder die Selbſtbewirthſchaftung folder Do⸗ 
mänengüter den Borzug verdiene, worüber beſonders in früherer Zeit die Staatswirthſchaft 
geſchwankt hat. Noch gegenwärtig ifl es ferner controvers, ob nicht der Erhaltung eines ſolchen 
Domänenhefiges ver Übergang wenigſtens von lanpwirthichaftli zu benugenden Gütern und 
Grundſtücken in Brivathände vorzuziehen fei. | | 

- Die erfle Frage iſt jegt im allgemeinen buch Doctrin und Praxis unbedenklich zu Gunften 
der Verpachtung, gegen vie Selbſtbewirthſchaftung feitend des Staates und feiner Beamten ent: 
ſchieden. 2?) Denn ganz anders fland dieſe Frage in früherer und ältefter Zeit, beſonders noch 
im Mittelalter, wo nad dem damaligen Zuſtande ver Agrarverfaflung, welder die Natural- 
wirthſchaft bedingte und voraudfegte, beim Mangel an Geld und Umlaufsmitteln und ‚bei ger 
singer Bevölkerung auf eine genügende Concurrenz von Vächtern nicht zu rechnen war, anderer- 
ſeits auch die Stipulation einer Naturalpacht durch Abgabe gewifler landwirthſchaftlicher Er- 
zeugnifle, wie fie allerdings ſehr früh fchon bei Eleinern (bäuerlichen) Befigungen flattfand, ven 
Berhältniffen und Bedürfniſſen ver fürſtlichen Hofhaltungen nicht entiprochen haben würde. 
Denn wie die Karolinger, fo hielten ſich auch noch ſpäter Kaifer und Fürſten, und nicht blos um 
der Jagd willen, häufig auf ihren Billen in verNähe ihrer Foxrſten auf; fie zogen in früherer Zeit 
fogar gewöhnlich im Lande umher und lebten von Zeit zu Zeit auf ihren Gütern. In beiden 
Bällen aber gebrauditen fie für ihre Hofhaltung mit großen Gefolgen, überbies für die zahlreich 

den auf bie jevesmalige Daner feiner Negierungszeit verabichiedete Summe (1831 von 500000 Thlen.) 
ans den Staatelaflen als Eivillifte zu feiner freien Verfügung, ‚welche ale Aquivalent für die den 
Stantsfaffen auf bie jedesmalige Daner feiner Regierungszeit überwiefenen Nutzungen des föniglichen 
Domänengutes zu betrachten if’. 

21) Zechariä, a. a. D., &. 388.’ Ein Geſetz vom 3. März 1854 fegt die Civilliſte fe (650000 FI. 
und Benutzung von Grundſtücken, auch Jagden) nebf den barauf angewiefenen Verbindlichkeiten. 

22) Bgl. über die zwiſchen Adminiſtration durch Behörden und Verpachtung ſchwankenden Grund⸗ 
fäge früherer Jahrhunderte in Brandenburg-Preußen bie hiſtoriſche Darſtellung bei L. von Rönne, 
a. a. O., ©. 45 fg., fowie im allgemeinen über bie verſchiedene Art der Benugung der fiscalifchen Feld⸗ 
güter [a) eigene Berwaltung, b) Sewährsverwaltung, c) Zeitpacht, d) Exrbbacht) Rau, Grundſaͤtze 
der Finanzwiſſenſchaft, Abth. 2, Abſchn. & 8.108 fg, ©. 124 fu. 
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zuftrömenden Gaſte Naturalverpflegung ber mannihfaltigften Art. 23) Überdies mußte ferner 
die Befoldung ihrer Beamten nod lange meift auf den Genuß von Naturalien und Gruud⸗ 
flüden angewiefen werden. Volks- und ſtaatswirthſchaftliche Zuftände diefer Art dauerten 
großentheild bis in dad 17., zum Theil noch bis in dad 18. Jahrhundert hinein. Erſt das 
19. Jahrhundert entſchied vollends ven libergang der. gefammten Volkswirthſchaft aus ber 
Natural: in die Geldwirthſchaft und damit fchließlich auch prineipiel für dad Berpachtungs- 
ſyſtem, ſoweit nicht etwa ganz befondere Ausuahmen durch die eigenthümlichen Zwede, zu 
welchen die eine oder die andere Donäne gewidmet wirb, als z. DB. zu Geftüten, Stammſchä⸗ 
fereien, Muſterwirthſchaften oder landwirthſchaftlichen Lehranſtalten, begründet find! 

Eine Übergangsform von dem Syſtem der eigenen Adminiſtration dev Domänen in dad Der 
Verpachtung hatte inzwifchen die ſogenannte Gemwährövertvaltung gebilbet,. bei welcher ver Ber: 
walter gegen eine Tantieme vom Mehrgewinn ein befimmted Minimum des Butdertragd zu 
evinciren und zu vertreten hatte. ?*) — 

Die Gründe, aus denen man ſich beim gegenwärtigen Zuſtande der bürgerlichen Geſellſchaft 
und Volkswirthſchaft für pas Verpachtungsſyſtem entjcheiden muß, liegen nahe. Daſſelbe madt- 
die bei der Selbſtbewirthſchaftung und Anminiftration der Domänen durch den Staat nöthigen 
vielfachen Gontrolen, Rechnungsreviſionen und Beamtenperfonale und die damit verbundenen 
Ausgaben entbehrlich, fkellt den Staatshaushalt gegen von Wechſel der Einnahmen und deren 
‚häufigen Ausfall durch ſchlechte Verwaltung, Viehfterben, Midernten und andere Zufälle 
jicher, ermöglicht Daher eine regelmäßigere Finanzwirthſchaft des Staates, entbindet dieſen and 
von der Pflicht, in feinen Kaflen das zur Landwirthſchaft unentbehrliche Betriebskapital vor⸗ 

‚ xrüthig und in fleter Bereitfchaft zu halten, deſſen Bedürfniß und Größe ſich überdies mit der 
- fleigenden Induſtrie und Gultur fortfchreitend vermehrt. Das weit höhere und nähere Interefle 

des Pachters an ver Steigerung bed Reinertrags und zu dem Ende an der Vervollkommnung 
aller Wirrbichaftörubrifen, durch bie eigene —— — für ſeine und ſeiner Familie 

Crxiſtenz und Verbeſſerung gehoben, laßt ſich erfahrungsmäßig durch Tantiemen eines Ver⸗ 
walters für Mehrertrag nicht erſetzen. Segen Erſchöpfung und Ausſaugung des Gutes köͤnnen, 
abgeſehen vom eigenen Intereſſe des Pachters bei längern Pachtperioden und bei der Ausficht, 
die Pacht zu erneuern, auch immerhin geeignete Pachtbedingungen ſchützen, deren Art und 
Meile allerdings bei der Frage über die Vorzüge des Verpachtungsſyſtems vor dem der Admini⸗ 

ſtration nit minder ind Gewicht fällt. Der dabei In neuerer Zeit vorherrjchende Geſichts⸗ 
punkt einer fortvauernd gleihmäßigen Sicherung der Domäneneinnahnen vor den mit dem 
landwirthſchaftlichen wie mit jedem andern Gewerbe verfmäpften, periodiſch wieberfehrenben 
Mechfelfällen, wie einer fuccefjiven Echöhung det Butserträge und Revenuen, in Verbindung 
mit der Tendenz, das Interefle des Pachters an der Erhaltung und Verbeflerung der Wirth⸗ 
haft im höhern Brave anzuregen und zu feflein, hat unter anderm dazu geführt: a) vie Do⸗ 
mänen auf längere Perioden, 12, 18, 24 Jahre zu verpacdhten, innerhalb derfelben jedoch den 
Pachtzins nad im voraus beftimmten Sagen zu fleigern; b) vom Pachter (außer ver Gau: 
tionsbeftellung) nicht blos hinreichendes eigenes Betriebäfapital nachweiſen zu laflen, fondern 
ſelbſt das todte und lebende Inventarium (Vieh, Schiff und Geſchirr) zu feinem Eigenthum zu 
machen, gegen deſſen Verluſt er jih duch Einkauf in Viehafſſecuranzen, wie gegen den ver 
Früchte durch Verfiherung gegen Hagel- und Feuerſchaden contractmäßig felber zu ſchützen hat; 
c) Pachtremiſſionen nur für einzelne, ganz auferorbentlihe Unglüdsfälle, z. B. nicht bei Mis- 
ernten, Biehfterben u. dgl., eintreten, den Pachter auch auf Gewährsmängel verzichten zu laflen; 

23) Daher. bie zu ihrer Zeit mufterhaften, bis in die kleinſten Details eingehenden Inſtructionen 
und Anordnungen tüchtiger Fürſten über die Bewirtbfchaftung ihrer Domänen, 3. B. die Wirthſchafts⸗ 
verordnungen Karl's des Großen aus dem Anfange des 9. Jahrhunderts, fein berühmtes Capitulare de 
villis vel curtis imperatoris nebfl der Borfchrift für das Inventarium bei den Kammergütern (Spe- 
cimen hreviarii rerum fiscalium). ©. beides bei Anton, Geſchichte ver Deutichen Kandwirthicyaft (1799), 
1, 175— 270. Bgl. auch Eichhorn, Deutfche Staats: und Rechtsgeſchichte, Abth. 2, I, $. 171, 
©. 383; Th. II, $. 807, ©. 378. ©. aus fpäterer Zeit z. B. die Amtsordnungen in Brandenburg: 
Preußen vor Johann Sigismund vom 8. Juni 1617 und bes Großen Kurfürkten Friedrich Wilhelm 
von 1642. Welchen Erfolg und welche Steigerung der Einnahmen hingegen die Verpachtungen in 
Sranbenburg-iPrenfen in ben Jahren 169698 Hatten, iſt nachzulefen bei 2. von Rönne, a. a. O., 

. g. 
24) ©. Rau, a. a. O., S. 125, 8. 109, dagegen wegen ber Eigenverwaltung $. 104 fg. und 

wegen der Verpachtung $. 110 fg. u 
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d) alle Staats: und Gemeindelaſten der Domäne nebft den gewöhnlichen, fi regelmäßig er- 
neuernden Erhaltungskoſten von Gebäuden, Deihen, Gräben, Brücken und Anlagen ähnlicher 
Art dem Pachter neben feinen Pachtzinfe und ohne Abzug von demfelben aufzulegen. Dazu 
geichieht die Verpachtung im Wege der Licitation (und fogenannten Submiſſion), nad öffent: 
lihem Aufgebot, doch mit Vorbehalt der Auswahl unter ven Meiftbietennen, mit Rückſicht auf 
Solivität, landwirthſchaftliche Intelligenz und Tüchtigkeit wie auf vie Größe des Betriebs- 
fapitals. 2°) 

Während mit ber fortfchreitenden Ausbildung des. verfaflungsmäßigen Rechtsſtaates die 
früher den Domänenpädhtern mit übertragene Juſtiz- und Bolizeiverwaltung (erftere in Preußen 
ſchon unter der Regierung Friedrich's des Großen) aufgehört hat, war die ftaatöwirthfchaftliche 
Praxis früher und bis zur newern Zeit über die dad Verpachtungsſyſtem betreffende Frage un 
entſchieden, ob ®eneralverpachtungen ver Domänen mit geflatteter Afterverpadhtung einzelner 
darunter begriffener felbitändiger Güter (Vorwerke) feitens des Generalpachters, oder ob die ° 
Bingelverpachtung jeder befondern felbftändigen landwirthſchaftlichen Beſitzung unmittelbar 
feitend der Staatsbehörde vorzuziehen jet, eine Frage, die hier allervingd nicht vom allgemein 
politiihen 2°), fondern allein vom finanziellen und flaatöwirtäfchaftlichen Standpunkt aus zu 
beantworten 27), deren Beantivortung wiederum aber nicht in abstracto zuläfjig, fondern von 
den Bevölferungd= und andern volföwirtbfchaftlichen Verhältniſſen abhangig if. Nach den 
gegenwärtigen Stande diefer Berhältniffe und der Concurrenz in den meiften deutichen Landes— 
theilen wird man ſich für die letztgedachte Alternative, die Einzelverpachtung folder Beſtand⸗ 
theile eined Gütercomplexes, welche wit andern in feiner nothwendigen oder überwiegend nütz⸗ 
lichen Wirthfchaftöverbindung ftehen und zugleich fo beichaffen find, daß ver Pachter mit feiner 
Bamilie darauf exifliren kann, entſcheiden müflen. 23) Selbft eine Parcellarverpadhtung, unser 
Beräußerung oder anderweiter Benußung der Wohn-und Wirthichaftögebäube, Fann bei ent- 
jprechenden Bevdlferungd- und Gemwerbeverhältniffen des Orts oder der Gegend volkswirth⸗ 
ſchaftlich und finanziell zugleich geboten fein. 

Auch die Veräußerung der Domänen, beſonders in kleinern Vorwerken oder zu bäuerlichen 
Beligungen, früher meift mitteld Erbverpachtung, hat Schon früh Vertheidiger und unter ein- 
zelnen deutſchen Landesherren Beförverer gehabt. In Kurſachſen follen ſchon in den Jahren 

1555— 70 300 Domänenvorwerfe dismembrirt und darauf 9000 Wirthſchaften eingerichtet 
worden fein.29) In Ansbach und Baireuth wurden ſeit Mitte des vorigen Jahrhunderts die 
meiſten, in Heſſen⸗Darmſtadt in der Wetterau feit 1776 13 Domänengüter, hier indeß nur 

lebenslänglich gegen Pachtzins (Briefpacht) und gegen ein Laudemium, dagegen in Böhmen 
etwa um diejelbe Zeit faſt ſämmtliche Domänen gegen Gontribution und Erbyadıt, in Schled- 
wig⸗Holſtein (zwiihen 1765 und 1787) 52, aber mit Verwandelung in freie Bauergüter zerz 
theilt. 3%) In Brandenburg- Preußen erfolgten vergleihen Parcellivungen von Domänen in 
verſchiedenen Provinzen, bejonderd an die aus dem Auslande herbeigezogenen Goloniften ſchon 
zur Zeit ded Großen Kurfürften, ald er ven um ihrer Religion willen aus Frankreich, Ofterreich 
und fonft vertriebenen evangelifhen Glaubensgenoſſen eine neue Heimatöftätte anbot; ebenjo 
unter dem Könige Friedrich Wilhelm I. in Oftpreußen und Kitauen an die aus Oſterreich der 
evangeliihen Religion willen vertriebenen Salzburger; fodann wiederum von dem großen 
Könige Friedrich U. in mehreren ſchwach bevölferten Landestheilen, vorzüglich aber auf den 

25) ©. 5. B. für Preußen die Regierungsinftructionen vom 23. Det. 1817 und 31. Der. 1825, ſo⸗ 
dann die Anweifungen vom 23. April 1837 u. f. w. bei &. von Rönne, a. a. O., ©. 506 fg. u. 516 fg., 
worauf zur nähern Information hierüber verwiefen wird. 

26) Vgl. Kette, DVertheilung des Grundeigenthums im Zufammenhange mit Geſchichte, Geſetz⸗ 
gebung und Bolfszuftänden, und den Art. Dismembration. | 

27) Vgl. über die frühern Anfichten Nicolai, Ofonomifchejuriftifche Grundfäge von der Verwaltung 
des Domänenwelens in ben preußifchen Staaten; Krug, Betrachtungen über den Nationalreichthum 
bes preußifchen Staates, II, 403 fg.; Rau, a.a.D., $$.112, 113. 

28) Im allgemeinen iſt diefer Grundſatz auch in Preußen angenommen. Reſcript vom 27. April 
1835; f. £. von Rönne, a. a. O. 

29) Hüllmann, Geſchichte der Domänenbenugung in Deutichland, ©. 93 fg. 
30) Hüllmann, a. a, D., und Rau, a.a. D., $. 132 u. Anm., ©. 156 fg. Beifpiele über bie im 

Bergleich mit der frühern Pachtbenugung außerordentliche Erhöhung der Finanzeinnahmen durch Zer⸗ 
ſchlagung und Veräußerung der Domänen in mittlere und Kleinere Eigenthumsbefigungen. 

Staats⸗Lerikon. IV. ’ Ä 39 
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den: Elemente des Waſſers durch Kanäle und Deiche abgemonnenen Flächen der von ihm urbar 
gemadhten Oder-, Warthe: und Negbrüche. 

So fegensreich jevoch diefe und andere Dismenbrationen von Domänen auf die Beför⸗ 
berung des allgemeinen Wohlſtandes wie der Stenerfräfte des Landes wirken und gewirkt 
haben, fo if doch und mol mit Het die allgemeine Veräußerung oder Jerfählagung ber Staats- 
domänen als generelle Marime der Staatswirtbfchaft bisher nicht anerfannt und durchgeführt. 
Welchen Werth ein veiher Domänenbejig für die Staaten haben kann, bat Preußen nad 
1807 —15 erfahren und wird vielleicht auch In Ofterreidh erfannt. Die Staaten conferviren 
in den mit der Bevölferung und den: allgemeinen Bohlftande wachſenden Werthe ihrer Do: 
mänen nicht jowel eine im Laufe der Zeit reichliher fließende Quelle erhöhter directer Ein⸗ 
nahmen, als vielmehr einen Schag für außerordentliche Ausgaben und Maditanftrengungen; 
ber erhöhte Ertrag und Werth des Grund und Bodens kommt inzwifchen bei der Verpachtung 
auch ven Stantdeingefeflenen zu flatten. MW. A. Lette. 

Domänenkänfer (Weitfälifhe). Während der durch den Tilfiter Frieden vom 9. Juli 
1807 begründeten, bis zur Reoccupation im Jahre 1813 beftandenen Fremdherrſchaft des Kö⸗ 
nigreihs Weftfalen über früher Eurbefitiche, hannoveriſche, braunſchweigiſche und preußifce 
Landestheile hatte deſſen Regierung nicht blos infolge von ihr erlaffener allgemeiner Geſetze 
Reallaſten — Dienfte, Zebnten, Orundabgaben anderer Art — auch von ven Domänen gegen 
Geldentſchädigungen ablöfen Iaffen (f. Agrarverfaffung und Agrargefeggebung, I, 343), 
fondern auch, entſprechend ven auch anderwärts befolgten neuern Verwaltungsmaximen, 
Domänengrundftüice verfauft und in das Privateigentdum übergeben laffen. Als der Kur: 
fürft von Helfen, welcher 1806, beim Einrücken franzöiifcher Truppen in Kaffel, Land und 
Hauptitadt flüchtig verlaflen hatte, durch die flegreihen verbünbeten Heere zurückgeführt 
wurde, war es einer der erften Alte feiner Negierung, durch die Verorbnung vom 
14. San. 1814 ſowol die fremdherrlichen Gefege wegen Ablöfung und Aufhebung ber fuge: 
nannten Beudallaften, wie deren auf legalem Wege mittels vechtägültiger Verträge herbei: 
geführte Erfolge, als ebenfo auch die im ehemaligen Furbefiifhen Gebiet gefchebenen Do: 
mänenveräußerungen, ohne Wiebererftattung der von den Käufern bezahlten Erwerbungspreife, 
für null und nichtig zu erklären. Während die preußifche Regierung jene von der fremdherr: 
lihen Regierung des Königreichs Weitfalen vorgenonmenen Ablöfungen und Veräußerungen 
mit den daraus erworbenen Rechten der Privatverfonen anerkannte, auch Hannover und 
Braunſchweig die Verlufte der Domänenfäufer wenigfteng auszugleichen bemüht waren, ver: 
führ der reflaurirte Kurfürſt von Heffen in entgegengefegter Weife. Derfelbe verbot feinen 
Landesgerichten die Juſtizadminiſtration auf Anrufen und Klage der Domänenkäufer ; er verjagte 
ihren Beſchwerden wie einer fogar einftimmig befchloffenen Nemonftration der kurheſſiſchen 
Landſtände und felbft den Mahnungen eines Freiherrn von Stein, wie ven Vorftellungen des 
preußiihen Hofes Gehör und Beachtung, befahl vielmehr (Mat1816) Die Domänenfäufer mit 
Gewalt ihred erworbenen Beſitzes zu entfegen, ohne Rückficht darauf, daß Kaufgelver und Ent: 
fhädigungen notoriſch zum Beſten des Landes, theild zur Abzahlung von Landesſchulden, theils 
zur Übertragung ber Steuerlaft der Unterthanen verwendet waren, daß ferner den Beſitzern 
wegen Verbeſſerung der früher zum Theil fchlecht verwalteten Domänen Retentions- und Ent: .. 
Ihärigungsanfprüde zuftanden. Die Beſchwerden der Domänenfäufer wurden Hierauf bri 
der ind Leben getretenen Bundesverſammlung, wie zuvor beim Wiener Congreffe, danı bei den 
Congreſſen zu Aachen und Karlsbad, mit mehr oder weniger Hoffnung verfolgt. Beim Bun: 
dedtage fanden fie vorzugsweiſe in ber preußifchen Stimme ihre Vertretung und, wenigſtens 
einmal, aud im Referat des mürtembergifhen Gefandten von Wangenheim 1823 eine 
ben Grundſätzen des Rechts entfprechende Würdigung, die ihnen fonft nur In ber dffent- 
lichen und allgemeinen Meinung und Stimme der Nation mie in zahlreihen Schriften von 
Ausoritäten dev Wiffenfchaft zu Theil wurde. Wenn die Gompetenz der Bundesverſammlung 
wegen Juſtizverweigerung nad) Art. 29 der Wiener Schlußacte über Ausbildung und Bes 
feftigung de8 Deutihen Bundes vom 15. Mai 1820 irgendeinmal begründet war, jo wäre 
fie ed (nach der grünplichen lichtvollen Ausführung jenes Neferat3) in viefem erlatanten Falle 
gewefen. Beruht die innere Ordnung, Ruhe und Feſtigkeit ver Staaten vor allem auf Erhal- 
tung eined gejiherten Rechtszuſtandes und auf Beihügung wohlerworbenen Cigenthums nad 
oben wie nad unten hin, jo hätte die Bundedserfammlung bei einiger Vorausſicht dringende 
Beranlaffung gehabt, ſich in dieſem Kalle nicht wiederum für incompetent zu erflären. Schon 
aber zeigte die Wiener Schlußacte in allen ihren Beftimmungen (3. B. Art. 25 fg.) nur zu 
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deutlich, daß man in Verkennung ver gerechten Anfſprüche und einer tiefen geiſtigen Bewe⸗ 
gung in der Nation nur noch daran dachte, ſich gegen dieſe in einen blos noch verneinenden Zu⸗ 
fand ſchroffſter Abwehr und ängſtlichſter Vertheidigung zu verſetzen. Bei den Verhandlungen 
der Bundesverfammlung über dad Wangenheim'ſche Meferat (December 1823) gab Oſter⸗ 
reich jein tieffted Bedaufrn über die gefährlichen und. verderblichen ſtaats- und bundesrechtlichen 
Theorien jenes Aetenſtücks zu erkennen und faſt alle andern deutſchen Cabinete theilten dieſe 
Misbilligung wie die Anſicht über die Incompetenz, weil die kurheſſiſche Verordnung vom 
14. San. 1814 ein wohlberechtigter Act landesherrlicher Souveränetät und deshalb vom 
Balle einer Rechtsverweigerung feine Rebe frei. Wiederum wurde ein abweichender Antrag 
Breußend mit groger Stimmenmehrheit verworfen und bie Sache auf ven Weg einer Verhand⸗ 
Iung über die weftfälifchen Angelegenheiten unter ven dabei betheiligten Negierungen in einer 
gemeinfamen Conmmiffion zu Berlin verwiefen, welche jedoch nicht in Thätigkeit trat, jedenfalls - 
keine Erfolge erzielte. | 

Noch erſchienen zwei große Momente in der neueflen Geſchichte des veutfchen Volkes, in 
denen aufd neue auch die Hoffnung der kurheſſiſchen Domänenfäufer erwachte, e8 werde ihnen 
endlich für ihr durch einen fogenannten Souveränetätdart ihres Landesherrn verlegtes Recht vie 
gebührende Genugthuung zu Theil werben. 

Wie in einigen andern Staaten, fo machte auch in Kurheſſen die Reflauration von 1814 
im Jahre 1830 einem längft gebotenen Kortichritt, wie in ver Agrargefeßgebung, fo auch in der 
politifchen Verfaffung dieſes fchon fo lange gemidhandelten Landes Plap: Nah Publication 
der Berfafiungdurfunde vom 5. Jan. 1831 kam auch die Angelegenheit ver Domänenfäufer in 
der xeformirten Eurhefllfchen Ständeverſammlung zur Sprade; der Erfolg beitand indeß nur 
parin, daß dad Finanzminifterium mit mehreren Domänenfäufern Vergleiche vermittelte. 
Wiederum wurde 1848 die weftfälifhe Domänenfrage bei Gelegenheit einer weitergehen⸗ 
den Angelegenheit, betreffend die Befriedigung ver weftfälifhen Staatögläubiger, aud an 
die Deutſche Nationalverfammlung gebracht und von diefer den Reichsminiſterium zur Erledi⸗ 
gung überwiefen, weldes in ver Perſon des Reichs-Juſtizminiſters, des Staatsrechtslehrers 
Robert v. Mohl (eines frühern Schriftftellers für dad Net der Domänenfäufer), nach dem 
Antrage ver Verſammlung dafür Sorge zu tragen verſprach, „daß auch in viefer Angelegenheit 
niemandem fein Recht verfchrantt ober vorenthalten werde“ (|. Stenographifche Berichte uber vie 
Berhanplungen der Deutihen conſtituirenden Nationalserfammlung zu Frankfurt a. M., Bo. 4, 
S. 2708). ‚Daß Befchlüffe diefer Art erfolglos blieben, ift befannt. 

So war denn dad Verfahren ver kurheſſiſchen Regierung in der weftfälifchen Domänen: 
frage und die langjährige Verhandlung diefer Frage beim Bundestage nur ein Präcedens und 
Vorſpiel in vemjelben Geiſte und von dem gleichen Standpunkt aus, von welchem nad 1848, 
feit 1850, feiten® der kurheſſiſchen Regierung und feitend des Deutjchen Bundestages gegen die 
mit dem Fürften des Landes vereinbarte, von dieſem beeivete und publicirte Verfaſſung vom 
5. Ian. 1831, wie gegen einen geſetz⸗ und verfaſſungstreueſten, bejonnenften und eveliten 
deutfchen Volksſtamm zu Werke gegangen wurde. 

Und jener Souveränetätäact der kurheſſiſchen Verordnung vom 14. Jan. 1814, durh 
welche die weſtfäliſchen Domänenkäufer ihres wohlerworbenen Eigenthums, fogar ohne Refli- 
tution der Kaufgelder und felbft ohne Entſchädigung für Meliorationen und andere Verwen⸗ 
dungen in bie Subſtanz der erfauften Güter, verluftig erklärt, fodannı mit Gewalt ermittirt 
wurden, fol insbeſondere auch durch Die verkehrte Anwenbungeines roͤmiſchen Nechtsinftituts, 
des jus postliminii, geredhtfertigt werben. Weil es im Tit. XV, Lib. XLIX Digest. (De capti- 
vis et de postliminio et de redemptis ab hostibus) unter anderm in 1.20, $.1, heißt: „Verum 
est, expulsis hostibus ex agris, quos Cceperint, dominia eorum ad priores dominos re- 
dire, nec aut publicari, aut praedae loco cedere: publicatur enim ille ager, qui ex ho- 

stibus captus est" — bielt fi) ver Kurfürft vermöge des jus postliminii befugt, Die durch fran⸗ 
zöjlfhe Eroberung „orcupirten” Domanen, nachdem ihm fein Landesgebiet infolge ver Wie: 
dereroberung durch die verbünbeten Heere reftituirt worden, und nachdem auf dieſe Weife mit 
dem Landeögebiete auch die darin belegenen Domänen wiederum in feine Gewalt gekommien, 
diefelben ohne weiteres als einen an ihm und feiner Berfon begangenen Raub und eine inzwi⸗ 
ſchen nur vom Feinde gewaltſam detinirt gewefene Beute zu betrachten, welche dieſem legtern 
wieder abgenommen, daher ihm als dem frühern Eigenthümer unmittelbar wiederum zufalfe 
und zu reftituiren fei. Dies dem Stanbpunfte und Principe des perfönlichiten Abſolutismus eines 

39” 
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Ludwig XIV. und Napoleon J.: „L’etat c’est moi’, entfprechend, mit Ignorirung der in- 
zwifchen, nad) feiner Entfernung aus Kaflel 1806, abgefchloffenen völferrehtlihen Verträge 
und derjenigen zwifchen feiner Flucht und Rückkehr liegenden verbindlichen Nechtdarte, welche 
feitens ded von den europäifhen Mächten anerkannten Stautd und Staatdoberhauptes des Kö— 
nigreih8 Weſtfalen bezüglich der Domänen als Staats- und Krongüter getroffen waren, wie 
der allgemein anerfannten Grundſätze ded europäiſchen Völfer- und Staatsrechts, wonach 
„die Berpflihtungen wie die Rechte des Staates, wie feined Regenten und Oberhaupt, als 
Pepräfentanten des erftern und Inhabers der Staatögemalt, durch den bloßen Wechſel in der 
phyſiſchen oder moraliſchen Perfon des regierenden Subjectö nicht geichwächt und nicht vernichtet 
werben, deswegen aber aud) jever Regent verbunden ijt, die Staatshandlungen feiner Vor- 
fahren, d. b. ſowol ſtaats- ald auch privatrechtlihde Handlungen, welde fie in ihrer Staats⸗ 
oder Negenteneigenjchaft oder von ihrer Staatöjeite unternommen hatten, anzuerkennen, fofern 
diefelben unwiderruflich und den verfaffungsmäßigen Befugniffen gemäß unternommen worden 
find: (S. Klüber, „Offentliches Necht des Deutfhen Bundes’, Abth. 1, $.189, S.403 und bie 
Allegate; vgl. bazu ferner von Nönne, „Staatsrecht der preußifhen Monarchie“ (Xeipzig 1356), 
6.41, S. 132 fg. nebft ven auch die Frage wegen der weitfäliihen Domänenfaufer behandeln: 
den Anmerkungen und bafelbft angeführten Schriften.) Obige Grundfäge find ed auch im 
wefentlihen, worauf die Mahnung und die Anfichten ver großen preußiſchen Staatsmänner 
ſich ſtützten, ſowol des Freiherrn vom Stein, als damaligen Generalapminiftrators der gegen 
die Franzoſen wiedereroberten Länder, in einem Schreiben an den Kurfürften von Heflen vom 
29. Mai 1814, wie des Freiherrn Wilhelm von Humboldt auf dem Wiener Congreſſe und 
bes Staatskanzlers Fürften von Hardenberg in feinen Befheiden von 21. Ian. und 4. März 
1816 wegen der ftaatlihen Anerkennung und rechtlichen Verpflichtung hinſichtlich aller neue 
Privatrechte begründenden Negierungsacte der Zwiſchenherrſchaft, ebenjo wie dad jedoch vom 
Bundestage gemisbilligte Nefevat des Freiherrn von Wangenpeim. 

Die überaus umfangreihe Brofdürenliteratur über vie weſtfäliſche Domänenfrage if 
nachzuſehen bei &. von Nönne, „Domänen-, Forſt- und Jagdweſen des preußiſchen Staates“ 
(1854), ©. 22 und 23 und in der Anmerkung; ferner bei Kluͤber, a. a. O. und indbefondere 
im Art. „Domänenfäufer‘ der zweiten Auflage des „Staats-Lexikon“, IV, 104, wo dieſer 
Segenftand mit großer Ausführlichkeit und Gründlichkeit zu einer Zeit abgehandelt ift, als er 
die öffentliche Meinung und daß allgemeine Intereffe noch lebhafter als jetzt beſchäftigte. 

W. A. Lette. 
Domicil. Die Lehre vom Wohnorte wird von eingreifender Bedentung in den verſchieden⸗ 

ſten Rechtstheilen, weshalb es angemeſſen erſcheint, dasjenige, was fie Gemeinſames für bie- 
ſelben hat, hier kurz zuſammenzufaſſen und ihre Einwirkungen in überſichtlicher Weiſe anzu⸗ 
reihen. Der Begriff des Domicild laßt fih dahin geben: es ift ner Ort, wofelbft dad Indi⸗ 
viduum ben Mittelpunkt ſeines bürgerlichen und forialen Lebens begründet hat, dadurch, daß 
ed die Abſicht, ſich dauernd an einem beſtimmten Punkte aufzuhalten, durch thatſächlichen Be: 
ginn des Aufenthalts erklärt. Der Begriffsbeſtimmung legen wir daher die Regel, das frei- 
willige Domieil, zu Grunde, welchem das fogenannte nothiwendige (geſetzliche) Domicil injofern 
entgegenfteht, als das Recht felbit gewilfen Perfonenein Domicil beilegt, welches nicht auf ihrer 
Wahl, fondern auf einen fremden Willen beruht, z. B. der Ehefrau, welche dem Domicil des 
Mannes folgts den unjelbftändigen Kindern und Mündeln, deren Wohnjig durch die Anwei⸗ 
fung des Vaters und Bormundes, den Beamten, deren Wohnjig, Reſidenz, durch Anordnung 
der Vorgefegten beſtimmt wird. Auch erleidet der Begriff des Domicils bei juriftifchen Ver- 
jonen dadurch eine Modificarion, daß ver Wohnſitz derjelben da conftituirt iſt, mo das ſtändige 
Gentralorgan berfelben feinen Sig hat. Der Begriff des Domicils ſchließt nicht aus, daß eine 
Perſon mehrere Domicile haben kann, inden ihre Thätigfeit und ihr thatfächliher Aufenthalt 
fid) derart unter verſchiedene Etabliſſements gleihmäpig vertheilen fann, daß eine excluſive 
Geltung feinem verfelben beigelegt werden fann. Gleichfalls rechtlich möglich if, daß jemand 
ohne Domicil ift. Auch die Aufgabe des Domicils ſetzt, mindeflend bei dem freimilligen, 
zwei Diomente voraus: dad innere, Die Abſicht der Aufgabe, und dad Außere, die Unterbrechung 
des thatfächlichen Aufenthalts. Die Rechtöwirkungen des Domicils in dem bisher erörterten 
‚Sinn (wonach e8 von dem fogenannten Heimatsrecht als einem nah Natur und Wirkungen 
ganz verjchiedenen Inflitut wohl zu trennen ift) laffen ſich nach den einzelnen Rechtsmaterien 
ſondern. A. In privatrechtlicher Beziehung wird ver Wohnort höchſt einflußreich auf die Ent- 
ſcheidung der Frage, welde von mehreren concurrirenden Gejeggebungen auf ein concreted 
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Rechtsverhältniß Anwendung finde, d. h. auf Entſcheidung der fogenannten Statutencollifton, 
indem für eine Reihe von Rechtsverhältniſſen auf dasjenige Net zurückgegangen werben muß, 
welches an dem Wohnorte des betreffenden Individuums gilt (3. B. die Frage der perfünlichen 
Rechtsfähigkeit u. a., worüber auf die betreffenden Specialerörterungen zu verweifen ift: Story, 
„Commentaries on !he conflict of laws” [Bofton 1841]; Bölir, „Du droit international 
prive” [Paris 1847]; Savigny, Syftem, Bd. VIII u. |. mw.) B. Im Eivilproceß wird das 
Domicil des Beflagten der Rechtsgrund des allgemeinen Gerichtöftandes , indem unter Borbe- 
Halt fpecieller gefegliher Ausnahmebeftimmüngen ver Richter jenes Domicild für alle Klagen 
gegen den in feinen Bezirk Mohnhaften zuftändig if. C. Auch im Strafproceß wird ver 
Richter im Wohnfig des Angefhuldigten zur Einleitung und Bortführung der Unterfuhung 
competent. Vgl. Tittmann, „Handbuch der Strafrechtswiſſenſchaft“ (dritte Auflage), $. 626; 
Jagemann, „Criminal-Lexikon“, S. 374. D. Im Strafrecht fommt der Nechtäbegriff des Wohn- 
orts bei dem Thatbeſtand mehrerer Verbrechen und Vergehen, z. B. der Landſtreicherei, zur 
Sprache. E. Endlich wird der Wohnort von rechtlicher Bedeutung auch im Gebiete des Staats⸗ 
rechts. a) Dem Staatsrecht gehört vor allem die präjudicielle Frage von der freien Wahl des 
Mohnfiged, dem Recht der Freizügigkeit an, morüber der entſprechende Epecialartifel zu ver- 
gleichen ift. Vgl. auch Klüber, „Staatsrecht“, 6. 228, 229 ; Nönne, „Preußiſches Staatsrecht“, 
6. 90. db) Ein Wohnjik von gewiſſer Dauer ift erforderlich zum Ermerb des Staatöbürger: 
rechts (öfterreichifches Geſetzbuch, Art. 29; Rönne, „Preußiſches Staatsrecht“, I, 287; groß⸗ 
Herzoglich heſſiſche Verfaffungsurfunde, Art. 14). c) Wohnſitz am beſtimmten, zur Ausübung 
gewifler politiiher Nechte angewiefenen Orte ift — neben andern Momenten — Erforderniß zur 
Ausübung der Urmwählerberehtigung bei Landtagswahlen (ſächſiſche Geſetzſammlung vom 
24. Sept. 1831, $. 58), der Wählbarkeit als Wahlmann bei diefen Wahlen (badiſche Ver: 
-faffungsurfunde, 6. 36), der Wählbarkeit als Landtagsabgeordneter, vefp. Ausübung der land⸗ 
ſtändiſchen Berechtigung (hannoveriſches Geſetz vom 5. Sept. 1848, 6.45). Ph. Bopp. 

Dorfgemeinde, ſ Gemeinde. 
Dotation, ſ. Stiftungen. 
Duell, ſ. Zweikampf. 
Duldung— Zoleranz; Unduldung — Intoleranz. Wer etwas erlaubt oder wiffentlih 

geſchehen läßt, das er zu verbieten oder zu verhindern, zu unterbrücden ober wenigftend anzu- 
feinden oder zu befümpfen Bug oder Macht hat, der duldet over tolerirt daſſelbe. So vielerlei 
Battungen ober Sphären ber folder mit Necht oder mit Gewalt geihehenden Befämpfung ever 
Unterdrückung ausgeſetzten Lebendthätigfeiten es gibt, fo viele Gattungen oder Sphären ver 
Duldung oder Toleranz mögen auch unterfchieden werben, und es wird Diefelbe, je nad) folder 
Verſchiedenheit ver Gegenſtände fowie nad jener der Verhältniſſe und Lagen, bald als eine 
Tugend over Pflicht, bald ald eine moraliſch und rechtlich gleihgültige Handlung, bald als eine 
Pflichtwidrigkeit oder Nechtöverlegung erſcheinen. Wir Haben hier natürlih von der Dulbung, 
die zwischen Privaten — gegenfeitig oder einfeitig — vorfommt ober vorfonmen kann, nicht zu 
reden, wie 3. B. von ber zwischen Freunden oder Sefellihaftern, oder zwiſchen Kamilienglievern, 
oder auch zwifchen Staat#bürgern, over zwifchen Kirchenangehörigen unter ſich und als folden 
u. f. w. anzutreffenven oder zu fordernden, zumal nicht von derjenigen, Die blo8 in Geſinnungen 
beiteht oder Do, was die Nichtduldung betrifft, nur in Handlungen, die mit der Ancrfen: 
nung eines gegenjeitig gleichen Rechts vereinbar find; fondern nur von derjenigen, welche von 
feiten einer öffentlichen, d. b. Staatd: oder Kirhengewalt in Bezug anf die verfelben Unterge- 
benen oder wie fonft immer mit ihr in Berührung Stehenden und zwar in der Eigenſchaft ald 
Gewalt ausgeübt oder verweigert wird. Ia nad dem engern Begriff der Duldung, wie das 
Wort gemöhnlid gebraucht wird, verfteht man darunter nur die in Bezug auf religiöfe und 
firhlihe Gelinnungen und Rechte geübte over anzuſprechende oder verfagte. Diele legte allein 
oder doch ganz vorzugäweife und zwar inöbefondere die vom Standpunft des Staatsrechts und 
der Staatöflugheit zu würdigende ift der Gegenſtand der nachſtehenden Betrachtungen. 

Die Freiheit des religiöſen Glaubens wie überhaupt jene des Denkens und Fühlens und 
ſo auch die Freiheit des Bekenntniſſes und der Übung deöjenigen, was man infolge jenes lau: 
bens für wahr und Gott wohlgefällig oder für dem eigenen Seelenheil frommend achtet, ebenio 
wie die Sreiheit jened andern Thuns oder Laflens, welches ober infofern e3 den Rechten 
aller übrigen unnadhtbeilig ift, fließt fo unmittelbar aus dem Grundbegriff des NechtS und der 
perſönlichen Freiheit überhaupt, daß eine befonvere Deduction derfelben rein überflüſſig iſt. 
Welche Autorität dagegen ſolche Breiheit zu befchränfen oder von ihrer gutwilligen Geſtattung 
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abhängig zu machen ſich ermächtigt glaubt, dieſelbe Hat den Beweis eines ſolchen ihr angeblich 
zuſtehenden Rechts zu führen, allernächſt alfo ven befonvern Titel anzugeben, unter weldhem fie 
ed anfpricht; und der rehtlichen Vernunft kommt es alddann zu, die Eigenſchaft und Triftigfeit 
ſolchen Titels zu würdigen. 

Zwei Autoritäten zumal find es, von deren Duldung oder Unduldung wir zu reden haben, 
die der Kirche und die des Staated. Richtung und Wirfen beider find zwar oft gleicglaufend, 
doch nicht alfo die Brincipien der Beurtheilung. Wir müflen daher von beiden beſonders ſpre⸗ 
“hen, um fo mehr, ba eben das Verhältniß der Kirche und des Staated gegeneinander felbft einen 
Hauptgegenftandb ver Betrachtung bildet. 

Die Kirche fann Duldung ober Unduldung üben einmal blos als lehrende, d. 9. Glaubens: 
füge und darauf gebaute oner damit zuſammenhängende moralifche, überhaupt praftifche Vor⸗ 
ihriften aufftellende Autorität; dann aber auch als eine mit wirklicher Gemalt angethane und 
folhe Gewalt theils nur über die eigenen Angebörigen, theils auch über Fremde anſprechende. 

In Bezug auf das Lehrſyſtem ift wol jede Kirche mehr oder weniger unduldſam, inſofern 
fie nämlich alle andern ihrem Glauben widerſprechenden oder venfelben anfeindenden Lehren 
nothivendig verwerfen muß, ja ſelbſt zu haflen ober hinwieder anzufeinden natürlich geneigt 
fein wird. Indeilen gibt ed Xehren, melde, obfchon voneinander abweichend, dennoch zuſammen⸗ 
beitehen oder ein freundliches Nebeneinanderfein geftatten mögen, andere dagegen, deren 
ihroffer Gegenfag folhe Befreundung oder Duldung völlig unmöglich madt. "Der Volytheis⸗ 
mus, überhaupt die fogenannten heidnifchen Religionen haben mehr oder weniger die erfie 
Gigenihaft, die Unitätdlehre dagegen, ſodann überhaupt die auf Offenbarung und heilige 
Bücher ih gründenden Religionen und welche ven alleinſeligmachenden Charakter anfpredgen, 
bie zweite an fih. Mit der Verehrung bloßer Lokal⸗ oner Volftgottheiten ift vie Geflattung 
oder freundliche Anerkennung jedes andern ähnlichen Glaubens gar wohl vereinbar, wogegen- 
die den einzigen und univerjellen Gott und nad) einer auf Offenbarung gegrümdeten Vorſchrift 
Anbetenden alle vor andern Altären und nad) anderer Weife Knieenden nothwendig als Irrende 
betrachten müflen und nah Maßgabe des frommen oder des fanatiihen Eifers dieſelben 
gewöhnlich auch verachten oder haffen oder im beften Kalle wenigſtens bemitleiven. 

Nicht nur in Olauben und Gelinnung, fondern auch in wirklicher Gewaltdübung Außert ſich 
die kirchliche Duldung oder Unduldung. Auch Hier ift die legte, wenigftens in Bezug auf Die 
eigenen Angehörigen, bie vorherrſchende Erſcheinung. Die Kirche nämlih, ſchon blos als 
Inbegriff der in religiöfem Glauben und gottesdienftlihen Übungen Übereinſtimmenden, kann 
feinen ald Angehörigen anerfennen, welder nad Bekenntniß oder äußern Thum weſentlich 
und beharrlid von ihren Dogmen abweicht; und wo fie als wirkliche Gefellihaft oder mit 
Geſammtrechten verfehene Corporation auftritt, da wird fie jene dergeftalt Abweichenden au 
förmli aus ihrer Gemeinſchaft auszuichließen die Macht Haben. Gier und dort jedoch find gar 
viele Abftufungen ver Strenge oder Nachſicht, d. h. alfo der Duldung ober Unpuldung, gedenk⸗ 
bar und au in der Erfahrung vorfommend. Es findet ſich aber und zwar nur allzu häufig 
noch eine weiter als die bloße Ausichließung gehende Strenge, nämlich eine wirkliche und mit 
Zwangsrecht audgerüftete, oft ſelbſt wwranniſch ausgeübte Strafgemwalt ver Kirche über ihre der 
Abtrünnigfeit oder ded Ungehorfand oder auch nur des Irrthums beſchuldigten Angehörigen, 
ſelbſt wenn fie legtere8 gar nicht mehr fein wollen, ja wenn fie von der Kirche ſchon förmlich aus- 
geichloffen worden find. Wir finden fogar eine gegen Nichtmitglieder, d. H. gegen gang Fremde 
gerichtete Strenge, ein mit Lift und Gewalt durchgeführtes Beitreben der Unterbrücdung, ja ver 
Vertilgung jowol der Iingläubigen als der angeblich Irrgläubigen oder Abtrünnigen. 

Solche thätliche und graufanıe Intoleranz jedoch, wie 3. B. jchon Die alten Hebräer gegen 
die Kananiter fie ausübten, wie jie aud) die Jünger Mohammed's, folange ihr frifcher Slau⸗ 
bengdeifer brannte, wider Ehriften und Heiden mit dem Schwerte fund thaten, wie aber vor 
alfen aubern die Chriften eine lange Reihe von Sahrhunderten hindurch theils in einheimiſchen 
Kirchenſpaltungen unter fich felbft, theil® wider Juden, Mohammebaner, Heiden und Ungläu⸗ 
bige aller Art zu üben für verdienſtlich hielten, feßt voraus, daß entmeder die Kirche des 
Arms der Staatögerwalt gegen die von ihr gehaften Ungläubigen oder Srrgläubigen, d. h. 
Andersgläubigen, ſich bediene, oder wenigftend unter dem Schirm folder Gewalt ihre ange: 
maßte Zwangsautorität geltend mache, oder aber daß die Kirche felbft zum Staat geworden ober 
die Kirhenhäupter zugleich Staatshäupter ſeien. Infofern nun dieſes freilich für mündige 
Bölfer wenig paffende Verhältnis flattfindet, fällt Die Frage von ver kirchlichen mit jener von 



Duldung | 615 

der Staatäpuldung zufanmen, d. h. man muß alddann in flaatsrechtligen Principlen ihre 
höchſte Entfcheivung fuchen. 

Die Kirche nämlich als folde Tann durchaus Feine andere Gewalt anſprechen, als melde in 
Lehre, in Anordnung des Gottesdienſtes und in zwanglojer Ausjpendung der nur für Gläubige 
wirffamen und beſtimmten geiftlihen Güter beſteht. Ein Rechtsanſpruch derſelben auf fort: 
dauerndes Berbleiben in ihrem Schoſe oder auf Unterwürfigfeit auch Nichtgläubiger ift ver: 
nünftig undenkbar. Wo ein folher wirklich erhoben und zwangsweiſe geltend gemacht wird, da 
beftebt eben eine factiſche Gewaltsanmaßung, melche alles Rechtsfundaments ermangelt; es 
wird eine die Leibhörigfeit an Schmach und Drud noch überbietende Geifteshörigfeit ftatulrt, 
alö deren Folge oder engverbundene Gefährtin dann freilich auch jene des Leibes eintritt; oder 
ed übernimmt dadurch, nach der milveften Anſicht, die Kirchengewalt wenigftend eine vormund- 
ſchaftliche Autorirät über ein völlig entmünpigted Vol oder auch eine der Herrſchaft des Hirten 
über die willenlofe Heerde ahnlihe Madıt. Uber diefe einheimiſchen Eirchenrechtlihen Verhält- 
niffe, ſowie vie Bernunft fie mürbigt und regelt, werben wir jedoch in den Art. Kirche und 
Kirchenrecht unfere Nehtsüherzeugung ausfprecdhen. Auch werben wir darin von den Berhält: 
niffen der Kirche zum Staat die allgemeinften Grundfäge aufitellen. Hier alfo haben wir blos 
nod) von der ven Kirchen und ven Bekennern oder Nichtbefennern irgendeined Kirchenglaubens 
von feiten des Staated zu gewährenden oder zu verweigernden Duldung zu reden. 

In den Staat tritt der Menſch nit nur angetban mit allen natürlichen Freiheiten und 
Rechten der Perſon, aljo namentlid) mit allen auf Erhaltung und Bervollfommmung feines 
Dafeins und Zuſtandes ald Menfch, folglich auf Gebrauch und Entwickelung feinerintellectuellen 
und moralijhen nicht minder als der phyſiſchen Anlagen und Kräfte abzielenvden Freiheits— 
rechten, fondern auch ganz eigens der dafür zu erlangenden Beihirmung und Gewährleiſtung 
willen. Keine andere Beſchränkung berfelben alfo nimmt ex, dabei auf ſich, als welche zu mög: 
lichſt vollſtändiger Erreichung jened Zwecks, melde zumal zur Herftellung ‚einer georoneten 
Harmonie des Rechts jedes einzelnen mit den gleihen Rechten aller andern nötbig ift. Nur 
eine folche Beſchränkung ift zuläffig, welche ein vernünftiger, des wahren Staatszwecks lich 
bemwußter, auf ein die Zuſtimmung aller vernünftigen Bürger ſammt und ſonders anſprechendes 
Princip gegründeter Geſammtwille im allgemein anzuerfennenven Gefammtintereffe jeweils 
verordnen mag. Bon jeder Beichränfung frei muß hiernach in Bezug auf Religion und Kirche 
bleiben zuvörderſt Gedanke, Glaube und Geſinnung, dann aber aud) das Befenntnip und bie 
Mittheilung derſelben an andere und endlich auch jeve daraus fließende over darauf fich bezie: 
hende äußere Handlung oder gotteöbienftlihe Übung. Nur infofern etwa folhe Handlungen an 
und für fih oder foldhe Lehren an und für fi, d. h. abgefehen von ihren: religiöfen Urſprung 
ober Charakter, dem Recht oder dem bürgerlihen Geſammtwohl verlegend oder welentliche 
Gefahr drohend fein follten, darf die Staatsgewalt ihnen hemmend oder verbietenn oder unter: 
drückend entgegentreten, überall jedoch nur inſoweit, als ed vom rein flaatöbürgerlihen Stand: 
punft dem unbefangenen (namentlih durch blos ſubjective religiöfe Anjichten ungetrübten) 
Urtheil als nothwendig ericheinen fan. Der Staatsbürger hat alfo auch gegenüber der Staats⸗ 
gemalt das volle und jelbftändige Recht des freien Religionsbekenntniſſes und des (demfelben 
gemäßen, jedoch in alle Wege niemandes Hecht oder Sicherheit verlegenden) Gottesdienſtes, 
allernächſt alfo der Hausandacht, dann aber auch ver Vereinbarung mit andern Oleihgelinnten 
zu demjelben Zweck, d. h. zur Errichtung einer Kirchengeſellſchaft over Eirchlichen Anftalt, letzteres 
jedoch nur infofern, ald man dafür vom Staate feine befondere Anerkennung ald mit öffent: 
lihem Rechte verjehene moraliſche Perfon oder Corporation und keine pojitive Unterftügung in 
Aniprud nimmt. Geſchieht aber daß leptere, alsdann hat freilich die Staatögewalt nad; Erwä⸗ 
gung aller Umſtände darüber zu enticheiden, ob ſolche Gunſt dem öffentlichen Wohle förderlich 
oder nachtheilig, ob und inwiefern fie demnach zu gewähren oder zu verweigern fei. Mehrere 
dem Recht unnachtheilige und nah Umſtänden auch politifch zu billigenvde Abftufungen oder 
Mate folder Gunſtgewährung oder Verweigerung laſſen ſich fhon vom Standpunkt ber allge- 
meinen oder rein vernünftigen Betrachtung unterjcheiden,, aber das hiftoriiche und poſitive 
Recht hat diejelben meiter vervielfaht und bei ihrer praftifchen Feſtſetzung allzu oit die Brin- 
eipien ded wahren und ewigen Rechts wie jene der Humanitat und echten Staatöflugheit verlegt. 

Eine bürgerliche Gefellfchaft, anerkennen die Nothwendigkeit der religiöfen Bildung für 
die unmittelbaren Staatd= wie für die höhern Menſchheitsintereſſen und etwa in ihrer Ge⸗ 
ſammtheit oder in entſchiedener Mehrheit einer beſtimmten Gonfefjion zugetban, hat, wie 
unzweifelhaft dad Recht, fo auch die Aufforderung zur Begünftigung und forgfamen Pflege, ja 
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nöthigenfalf® zur felbfteigenen Errichtung einer jenen religidfen Zwecken und zwar allernächſt 
im Dienfte jener beftimmten Confefſion gewinmeten Anftalt, d. 5. einer Kirche, in deren Schos 
die Xehre in Neinheit forterhalten und der Cultus regelmäßig und fruchtbringenb geübt werde. 
Inſofern alfo nit ſchon durch freie Vereinbarung und durch die freiwilligen Gaben oder from- 
men Stiftungen der Gläubigen ſolche Kirche gegründet und mit den nöthigen Mitteln zur 
wohlthätigen Wirffamfeit verfehen wäre, barf oder foll von Staats wegen dad Fehlende ergänzt 
oder beigetragen, jedenfalls aber die gegründete Anftalt oder Kirchengeſellſchaft als moralifche 
Perjönlihfeit anerkannt, in allen vermöge folder Eigenfchaft afzufprehenden Rechten gefhirmt 
und wol aud durch Verleihung weiterer materieller und Ehrenrechte oder durch Bekleidung 
mit einiger Außern, im Namen ded Staates auszuübenden Autorität in ihrer religiöfen Wirk- 
famfeit unterftügt und in geeigneter Sphäre zugleich als Dienerin ber bürgerlihen Gewalt 
benugt werden. ine mit folhen Rechten, Vorzügen und Gewalt mehr oder minder audge- 
flattete Kirche mag man dann Staatd- oder auch herrſchende Kirche heißen, erfteres in dem 
Sinn’ einer vom Staate anerkannten, befhügten, begünftigten, ſodann aud einer die großen 
ftaatöbürgerlichen oder politifchen Kefte mitbegehenden und der Anwohnung der Staatdautori- 
täten bei ihren eigenen fich erfreuenden, letzteres in dem einer die entſchiedene Mehrzahl (oder 
gar die Gejammtzahl) der Staatöhürger umfaffenden, dann einer vor den übrigen — ob auch 
als felbftändig und vollberedhtigt recipirten — Landeskirchen mit befondern Vorzügen an Ehre 
oder Macht begabten Kirche. Die Begriffe von Staats: und von herrſchender Kirche find ũbri— 
gend nicht fireng voneinander zu unterfcheiden, fondern fie gehen gegenfeitig einer in den andern 
über und laffen die größte Mannichfaltigkeit nad Gegenftand und Abftufung der ihnen zu 
Grunde liegenden Rechte und Vorrechte zu. Beide finden auch in einem vernunftrechtlichen 
Syſteme in der Boraudjegung oder mit der Beſchränkung Plag, daß durd) die der Staat8- oder 
der herrſchenden Kirche verliehenen Borzüge die von jedem Staatöbürger als folden: in Der 
politiihen und bürgerlihen wie in ber religiöfen Sphäre anzufprehenben Rechte Feinerlei 
Schmälerung unterworfen werben. 

So wird von feinem Unrecht die Rede fein innen, wenn 5. B. (wofern die Umſtände ſolches 
politijch räthlich oder vorteilhaft machen) zwar die eine Kirche — repräfentirt durch ihre 
Häupter oder durch gewählte Mitglieder — das Recht der Landſtandſchaft oder jenes der durch 
Berfaffungsgefeg geregelten (demnach auch der Abichaffung oder Beſchränkung durch ein gleiches 
Geſetz unterftehenven) Theilnahme an der bürgerlichen Gewalt, oder der aus Staatdmitteln zu 
beftreitenden Erbauung oder Wieverberftellung ihrer Tempel u. ſ. w. vom Staate verliehen 
erhält, während andere Kirchen von folden Gunftbezeigungen audgefihloffen, doch zur Relis 
gionsübung als ſoͤlcher vollkommen berechtigt find. Eine bürgerliche oder politiſche Rechtsun⸗ 
gleihheit aber fann nur in dem Bulle und den Maße gerechtfertigt werden, ald nad) dem Cha: 
rakter und Inhalt eines Kirhenglaubens (oder Cultus oder der fonft damit in Verbindung 
ftehenden Sitten und Gebräude) deflen Bekenner als untauglich oder ald unwillig zur Erfül- 
lung ver allgemeinen Bürgerpflihten, oder als ungeeignet over ungeneigt zu einer dem allge= 
meinen Gulturzuftande der Nation und den politifchen, namentlich ftaatsmirthichaftlichen und 
polizeilichen Interejfen der Gefanımtbeit entſprechenden Lebensweiſe und gefellihaftlihen Sitte 

erſcheinen. 
Iſt eine veligiöfe Geſellſchaft wirklich als Kirche vom Staate anerkannt und find deren 

Rechte entweder durch ein gemeines ober ein Verfaſſungsgeſet over durch einen Öffentlichen Ver⸗ 
trag oder auch nur durch alten Beſitzſtand befräftigt, fo nennt man fie eine recipirte, d. 9. vom 
Staate als berechtigt aufgenommene. Hängen dagegen ihre Redte, ohne Unterſchied ob viele 
oder wenige, blo8 von freier und fortwährend widerruflicher Gewährung der Staatögemwalt ab, 
fo wird fie eine nur gebuldete oder tolerirte gebeißen. Doch ift ſolche Begriffsbeflimmung nit 
jehr genau und darum von zweifelhafter praftiicher Anwendung. Die der recipirten Kirche 
zukommenden Rechte beftehen nicht überall in unbeſchränkter Religionsübung, fondern fie unter: 
liegen oftmals nad) Berjonen oder Orten oder nad der Weife des erlaubten (öffentliden ober 
Privat:) Eultus gar manderlei Beihränkung; und wiederum kann eine blos tolerirte, d. h. nur 
vernöge freier Geftattung ihren Eultus übende, in einem Staate fo viele oder noch mehr Rechte 
oder Freiheiten befigen, ald in einem andern einer vecipirten gewährt find. Sodann gebt bie 
längere Duldung allmählich von felbft in feften, wenigftend auf ftillfehweigender Anerkennung 
ruhenden Rechtszuſtand über, und andererſeits ift feine auch noch fo feierliche Gemwährleiftung der 
Gefahr oder felbft der rechtlichen Möglichkeit einer unter veränderten Umſtänden zu erleidenden 
Zurücknahme oder Beſchränkung entrüdt. Die Benennungen Staats: oder herrſchende Kirche, 
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recipirte Kirche und geduldete (und, wo ſelbſt die Duldung verweigert iſt, reprobirte) Kirche 
drücken alſo zwar die Hauptabſtufungen der hiſtoriſchen Rechtszuſtände der verſchiedenen Kirchen 
und Glaubensgenoſſenſchaften aus, doch nur im allgemeinſten Umriß und ohne beſtimmte 
Örenzbezeihnung. | 

Schon der flüchtigſte Blick auf jene Hiftorifhen Rechtszuſtände der Kirchen macht den betrü- 
benpften Einprud auf das menfchenfreundliche Gemüth. Soweit die Erinnerungen ber Geſchichte 
zurückgeben, begegnen und Unduldung und Tyrannei, eingehüllt in ven Mantel eifriger Gottes— 
verehrung; und bis zur neueften Zeit walten in Bezug auf diefe kirchlichen Verhältniſſe ſelbſt 

bei hochcultivirten Voͤlkern in Geſetzgebung, Grundſätzen und Übungen die traurigſte Be⸗ 
griffsverwirrung, Gewaltmisbrauch und Engherzigkeit vor. 

Wir wollen ſchweigen von den Beiſpielen der Unduldſamkeit in der alten und in der mittlern 
Zeit. Die erſte iſt unſern Blicken zu fern und die zweite durch die Barbarei, die ihren vorherr⸗ 

ſchenden Charakter bildet, auch wegen ihres Fanatismus entſchuldigt. uͤbrigens kommen in der 
alten Welt mit Ausnahme etwa der von den Ägyptern gegen die Hebräer, ſodann von dieſen 
gegen die Kananiter und der überhaupt von den Prieſtern, überall wo fie zugleich Staatd- 
häupter oder Theilnehmer an der Staatögewalt waren, ausgeübten Unduldung, endlich der 
von den römischen Kaijern gegen die Ehriften verorbneten (von den chriſtlichen Sähriftftellern 
aber mit unenblicher Übertreibung geſchilderten) DVerfolgungen nur menige Beifpiele vor. 

Erft mit den Stege des Chriſtenthums fing, im grellften Miderfprud mit feinem Geifte, die 
Intoleranz in großem Stile zu wirken an, wovon nit nur Die jet an den Heiden ſchwer 
geübte Wieververgeltung, fondern noch mehr bie an wahnfinnige Wuth grenzende Ketzerver⸗ 

folgung,, zumal das gegen diefelben erlaffene unmenſchliche Ediet des Kaiſers Theodoſius, 
ſodann der an Greueln überreiche dreihundertjährige Krieg zwiſchen Arlanern und Katholifen 

und überhaupt Die zahllofen wider Ketzer, d.h. Freidenkende aller Art, erhobenen Verfolgungen 

und Vertilgungsfämpfe, wovon weiter das von dem Kriftlichen Kaifer Karl den Großen über 
die heidniſchen Sachſen, wie fpäter von den Deutfchen Rittern über die heidniſchen Preußen u. ſ. we 
geihmungene Bekehrungsſchwert, dann viel grauſame Derretalen ver Pävſte und Eonftitutionen 
der deutfchen Kaifer (namentlih Friedrichs's I. und Friedrich's IL) wider Irrgläubige aller 

. Art und zahllofe, des Triumphes ver Rechtgläubigkeit willen gelieferte Feldſchlachten, verwüſtete 

Ränder, errichtete Schaffote n. f. w., namentlich auch Die weit und breit itber die Juden verhäng: 

ten Bedrückungen und Verfolgungen und endlich das fheupliche, ver Menfchheit zum ewigen 

Brandmal gereihende Inquifitiondgericht die laut rufenden Zeugen find. Aber wir übergehen 

alled dieſes und wenden uns zur neuen, dem heute noch beſtehenden Rechtszuſtand der Kirchen 
die nähere Grundlage gebenden Zeit. ' 

Im zmeiten Jahrzehnd des 16. Jahrhunderts begann, wie befannt, die gegen bie mis: 

brauchte päpftliche Allgemalt und die damit verbundene Verderbniß der Kirche gerichtete Nefor: 

mation. Gie erhob fi unter den Loſungsworten Gewiſſensfreiheit, Glaubendreinheit, 

Unterordnung der kirchlichen Autorität unter jene der Bernunft und der Heiligen Schrift, und 

es fammelten fi, angelodt durch ſolche Schmeicheltöne, die Scharen der Freiheitäfreunde unter 

ihr bald weithin wehendes Panier. Aber allzu bald fahen ſich diefelben getäufcht; allzu bald 

rechtfertigten die Proteftanten felbft, ſobald fie einige Macht erlangt, Die von feiten der bisher 
herrſchenden Kirche erfahrene Unduldung und Verfolgung durd) gleich unduldſamen und herrſch⸗ 

füchtigen Eifer, nit nur wider ihre Eatholifhen Gegner, fondern aud wider ihre eigenen 

Glaubensbrüder, die in einzelnen Lehrfägen oder Gebräuchen von der hier ober dort vormalten: 
den Meinung abwichen. Schon in der von den Anhängern Luther's gegen ven auf dem Reichstag 

zu Speier 1529 wider fie ergangenen Beſchluß eingelegten Broteftation finden wir Behauptun- 
gen aufgeftellt, welche mehr die Forderung einfeitiger Glaubensherrſchaft als jene der wechſel⸗ 
feitigen Duldung verfünden und insbefondere denn Willen der Fürften die Gewiſſensfreiheit 

der Unterthanen preisgeben. 
Aber weit auffallenver noch gefchah dieſes Durch ven berühmten Religiondfrieden von Augs⸗ 

burg (1555). In dem Inftrumente dieſes (den 1552 zu Paſſau zu Stande gekommenen vor- 

läufigen Vertrag vervollſtändigenden) Friedensſchluſſes herrſcht die Fläglichfte Befchränftheit in 

Begriffen, Orundfägen und Gefinnungen vor. Es ift eine Urkunde nicht über allfeitige Gewähs 

rung der Freiheit, fondern über anmaßliche Vertheilung der Herrſchaft. Nur die Stände des 
Reichs, nicht aber die Bürger oder Unterthanen follten einer ihrer Überzeugung entſprechenden 

Confeſſion ſich anfchließen dürfen. Die Eonfefjion des Herrn ſollte das Gefeg für die legtern 

fein, und im Fall der Nichtübereinſtimmung mit derfelben follte ihnen, wofern der Herr nicht 
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aus Gnade die Duldung gewährte, blos nod die Rechtswohlthat der Auswanderungsfreiheit 
zuſtehen. Nur ausnahmweiſe wurde noch ferner bewilligt, daß auch die unmittelbaren Grund⸗ 
herren ſich mit ihren Unterthanen frei zu einer oder der andern Religion bekennen dürften, auch 

daß in Reichsſtädten und dann in den Ländern der geiſtlichen Fürſten der bereits längere Zeit 
andauernde Beſitzſtand über das Maß der den Bürgern und Unterthanen zu gewährenden 
Glaubensfreiheit entſcheiden ſolle. Die Maſſe ver Nation alſo blieb abhängig in Bezug auf das 
Recht der Gottesverehrung von dem religiöjen Glauben ober von der Gnade ihrer Landeöherren, 
in Gemäßheit der von dem römischen König (Karl’8 V. Bruder, Berdinand) und dem Herzog 
von Baiern feierlihft gegebenen Erklärung: „man könne ihnen, die da doch der ewigen Selig: 
£eit tbeilhaftig werden wollten, nicht zumuthen, daß ſie ihren Unterthanen eine Religion ver: 
ftatten follten, auf die fie gar feinen Troft zu flellen müßten.” So menig galten auch den pro: 

teftgntiihen Unterhänblern des Neligiondfriedend die Gewiſſensrechte des Volkes, daß fie zwar 
für ven Fall des Übertritts eines katholiſchen Kirchenfürften zur proteftantifchen Lehre demſelben 
das Kirchengut und dad Land und felbit das Neformationdreht über deflen Bewohner erhal: 
ten wiffen wollten (wogegen inveflen die Katholifen durch das ftanphaft behauptete „reserva- 
tum ecclesiasticum‘' ji) ver wahrten), für die einzelnen Bürger jedoch fowie für Die Gemeinden 
des Landes das Hecht eines ſolchen Übertrittö keineswegs in ÄAnſpruch nahmen. Übrigens wur: 
den auch von den Mienigen, was die KRatbolifen und Proteftanten ſich gegenfeitig zugeſtanden, 
die Neformirten und alle übrigen (der katholiſchen oder der Augsburgiichen Eonfeifion nicht an: 
gehörigen) Sekten förmlich ausgefchloffen und dergeſtalt das Friedenswerk zu einem Werke der 
von einer Hauptvartei gegenüber dev andern gehegten Furcht geftempelt, anftatt zu einem Denk⸗ 
mal der wahren Berjöhnung und auiridhtigen Anerkennung des Rechts. 

Derſelbe Mangel an deutlichen Nechtöbegriffen ſowie an echt humaner und chriſtlicher Dul- 
dung that fich auch in dem berühmten Weſtfäliſchen Frieden Eund. In diefem Friedensſchluſſe, 
welcher den ſchrecklichen, dem Religionshaß entquollenen Dreißigjabrigen Krieg endete, war 
abernals von Anerfennung und Gemährleiftung der wahren Bewiflensfreigeit, namlich der dem 
Volke und den einzelnen im Volke vernunftrechtlich zufonimenden, wenig die Rede, fondern wieder 
nur von jener der Stände und der Reidhäritter, ald privilegirter Häupter, dann nod) von jener 
der kirchlichen Sefellihaften oder Geſammtheiten, ja felbft bei dieſen nicht nach einen auf einen 
ſelbſtändigen Aniprud hindeutenden Princip, fondern nur nach einem fartifchen Beſitzthum in 
einem willkürlich feftgefegten Normaljahre. Für Confeſſionseigenſchaft und Religionsübung 
und Kirhengutöbeiig nämlich und für alle aus ſolchen Titeln fließenden meitern Rechtsfolgen 
‚und Anjprüce jollte überall der Beiipftand vom Jahre 1624 entfcheidend jein. Gin größeres 
oder anderes kirchliches Recht, ald irgendein Land oder Bezirk oder Ort in befagten Jahre 
wirklich beſeſſen, follte ihm nimmer zufommen. Alles weiter Gehende ward der freien Gewäh⸗ 
rung ober Berweigerung oder Zurücknahme ver (unter dem Titel des Reformationsrechts mit fo 
ungehenerer Macht befleiveten) Fürſten anheimgeſtellt und abermals blos das Recht der Aus- 
wanderung den von ihren Landesherren der Religion willen gedrückten (durch den Beſitzſtand i im 
Normaljahr nicht geihirnten) Unterthanen verliehen. Ja der Landesherr ſollte den in Glau⸗ 
ben mit ihm nicht Übereinſtimmenden die Auswanderung ſelbſt befehlen dürfen, und im Fall er 
dieſes nicht that, höchſtens zur Geſtattung der Hausandacht gegen fie verbunden fein. So wart 
aljo abermals nicht eine Verſöhnung geftiftet zwifchen den beiden ſtreitenden Kirchen, ſondern 
blos jeder derfelben gegenüber ver andern eine wohlverwahrte und forgfältigfi abgegrenzte 
Stellung eingeräunt, von wo aus fie ihrer Begnerin, wenn fie zu neuem Angriff fchritee, 
Widerſtand leiften oder ihr weitered Boranichreiten hemmen fünne. Nebenbei aber ward einer 
jeven das Recht und die Macht verliehen, auf dem ihr überlaflenen Gebiet fo vielen religiöjen 
Drud, ald immer das Normaljahr erlaubte, auszuüben und dergeftalt die Unduldſamkeit anflatt 
der Duldung zum !rincip erhoben. Nur in einem Punkte ging ver Weſtfäliſche Friede weiter 
als jener von Augsburg. Die Reformirten nämlich, welche dieſer ausgeichloflen, wurden durch 
jenen mit aufgenommen in den von den Proteftanten errungenen (jebt beiden gemeinſchaftlich 
als „evangeliihem Körper’ angewiejenen) Necdtözuftand. Das gemeinfane Bedürfniß der 
Stärkung hatte ſolche Bereinigung herbeigeführt , nicht eine aufrichtige Befreundung. Denn 
ſelbſt der große Schirmherr, ja Retter der proteftautifhen Kirche in Deutichland, Guſtav Abolf 
von Schweden, war den Neformirten nit minder ald ven Katholiken fein. „Eher follten die 
Schwerter aller feiner Soldaten in feine Bruft geflogen werben, als daß er der reformirten Kirche 
den geringften Vorſchub leiſte““, mar feine Antwort, als man ihn um einen ven Anhängern 
Calvin's in Frankfurt einzuräumenden Tempel bat. 
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So weit ging, des Friedens ungeachtet, die Unduldung, daß, im Widerſpruch mit dem den 

Fürften fo überfreigebig verlicehenen Mechte des Duldens oder Nichtduldens, von den Prote⸗ 
flanten die bitterſten Beſchwerden erhoben wurben, als bei zufällig eingetretener Confeſſions⸗ 
änderung einiger Regenten evangelifcher Länder, von denjelben neben ber unangetaftet verbleiz 
benden proteftantifchen Religionsübung and ven Katholiken ein ähnliches Recht verliehen mer: 

ben wollte, Ein foldes „Simultaneum‘“ ftreite gegen den Geiſt des Weſtfäliſchen Friedens, 
wurde behauptet. Nur von proteftantifchen Herren dürfe Duldung gegen die Katholiken geübt, 
d. h. ihnen ein Mehreres, ald dad Normaljahr mit ſich bringe, gewährt werden, nicht aber von 
katholiſchen! 

Der Unduldung alſo wurde durch den Weſtfäliſchen Frieden nur wenig geſteuert. Der 
particuläre factiſche Beſitzſtand von 1624 galt nach ihm alles, das allgemein ewige und ver⸗ 
nünftige Recht dagegen nichts. Auch blieb Unduldung, wo immer ſie nach dem Buchſtaben des 
Friedensinſtruments noch geübt werden durfte, der vorherrſchende Charakter der Regierungen 
wie der Kirchen (wurden doch noch im erſten Drittheil des 18. Jahrhunderts viele tauſend Pro⸗ 
teſtanten in Salzburg durch die Bedrückungen ihres Landesherrn, des Erzbiſchofs Eleutherius von 
Firmian, zur Auswanderung genöthigt), bis allmählich, aber langſam, wit den Kortichritten 
der Wiſſenſchaft und ver Volksaufklärung, lichtere Anfichten auch in jene dagegen ſo lange ver- 
ſchloſſeren Aäume drangen und man, anfangs dämmernd, endlich Far, die Chriften= wie die 
Menſchenpflicht oder wenigftend bie politifhe Räthlichkeit erkannte, die Gewifjensfreiheit zu 
achten und von ben fanatifhen Geſinnungen einer barbarifchen Zeit fi loözufagen. Es geſchah 
dieſes theil blos factiſch durch Nichtunterdrückung, tbeild ausdrücklich in lauter Anerkennung 
und in beflimmten Gefegen. Den Fatholifchen Fürſten zumal, doch auch vielen proteitantischen 
ging Hier mit edlem Beifpiele voran der aufgeklärt und human denkende Kaiſer Joſeph II., 
welcher feinen afatholifhen Untertdanen (obihon ver Weſtfäliſche Friede denfelben feinen 
Rechtsboden verlieh) ſchon 1781 durch ein feierliches Toleranzedict wenigitend eine beichränfte 
freiheit des @ultus gewährte und ſie von der bürgerlichen und politifhen Redytöungleichheit, 
die jie biß dahin zu erdulden Hatten, zum größten Theil erlöfte. Gern hätte er ihnen noch ein 
Mehreres zugeftanden, aber der Geift feiner Völfer und die Ungunft mander Umftände Hin 
derten ihn daran. Ja fie vereitelten felbft großentheild die beabjichtigten Früchte des Toleranz- 
Adicteß, welches jedoch ber Kaiſer bis zum legten Athemzug gegen bie Widerſacher vertheidigte. 
Dañ nit minder als Iofeph auch der Philoſoph von Sansjouri fi zu den Orunpfägen ver 
Toleranz bekannte, war natürlich. GErfchien ohnehin damals als Hauptaufgabe Preußens die 
Aufftelung liberaler Prineipien in Staat und Kirche. Als Erbſtück aus Friedrich's ded Großen 
Zeit gingen auch in dad Preußische Landredit (1794) viele jenen Brincipien entſprechende Be⸗ 
fliinmungen’über, wie zumal die nachftehenden: „Jedem Einwohner im Staate muß eine voll- 
fommene Blaubend- und Gewifjenöfreiheit geftatter werden. Nientand ift ſchuldig, über jeine 
Preivatmeinungen in Religionsſachen Vorjchriften vom Staate anzunehmen, und der Staat 
kann von einzelnen Unterthanen die Angabe, zu welder Religion dieſelben fich befennen, nur 
alsdann fordern, wenn die Kraft und Gültigfeit gewiſſer bürgerlicher Handlungen davon ab- 
hängt. Jeder Hausvater fann feinen häuslichen Gottesdienſt nad) Qutfinden anordnen. Auch 
fönnen niehrere Einwohner des Staated unter deſſen Genehmigung zu Religionsubungen jich 
verbinden. Jede Kirchengejellichaft ift verpflichtet, ihren Mitgliedern Ehrfurcht gegen die Gott⸗ 
beit, Gehorſam gegen die Gejege, Irene gegen den Staat und fittlih gute Gelinnungen gegen 
ihre Mirbürger einzuflößen. Religiondgrundfäge, welche dieſem zuwider find, follen im Staate 
wicht gelehrt uud weder mündlid noch in Volksſchriften ausgebreitet werden. Nur-der Staat 
Hat daß Recht, vergleichen Grundſätze nach angeftellter Prüfung zu verwerfen u. ſ. w. In 
Gemaßheit folder in Deutſchland allmählich zum Gemeingut oder zur allgemeinen Überzeugung 
gewordenen Toleranzgrundfätze, dann auch infolge der Durch die Revolutionskriege, Säculariſa⸗ 

tionen und andere Umgeftaltungen des alten Deutfchen Reichs darin hervorgebrachten Schwächung 
des fatholiichen und Stärkung des evangelifchen Körperd und mehr noch bed durch Die großen 
Umwälzungen bemwirkten Zurücktretens ver Eichlihen Intereſſen vor den politiihen geichah eg, 
dad endlich die Deutiche Bundesarte das Weſtfäliſche Friedenswerk durch eine die vollkommene 
rechtliche Gleichheit der hriftlihen Religionsparteien ausfprehende grundgeieglihe Beſtim⸗ 
mung verbeflerte und vervollfländigte. „Die Verſchiedenheit ver hriftlidhen Religionsparteien 
(alſo Heißt es in Art. 16) kann in den Ländern und Bebieten des Deutſchen Bundes feinen 
Unterſchied in dem Genuß der bürgerlihen und politifchen Rechte begründen.’ Indeſſen findet 
bie volle praftiihe Anwendung dieſes Artikeld in ven einzelnen Bundeöflaaten meift nur in 
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Bezug auf die drei Hauptparteien ftatt; in Anfehung ver Nebenfekten dagegen, wie der Wieder⸗ 
täufer, Herrnhuter und anderer Separatiften, ſowol was deren neue Aufnahme al8 maß beren 
Berechtigungen betrifft, beitehen nach ven Particulargefeßgebungen noch mancdherlei Befchran- 
fungen. Ja felbft in Bezug auf die Hauptparteien wird der Sinn des Bundesartikels nicht 
alfenthalben vollkommen erfüllt. 

Wenn in Deutfchland die Grundfäge der Duldung — ob freilih nur unvollfommen — 
früher al8 in andern Staaten zur praftifchen Anerkennung gelangten, fo mar dieſes nicht eben 
die Folge einer hier größern Macht ver Ideen oder eines bier entſcheidendern Einfluffes der 
Volksgeſinnung, fonvdern vielmehr nur jene der mit der Reformation in Bund getretenen polis 
tiihen Intereffen und der ebendarum in die Wagſchale ver neuen Kirche gelegten Madır einer 
Anzahl Bürften. Es handelte ſich nämlich bei vielen derjelben nicht blo8 um den Triump der 
Kirchenverbefferung, fondern aud um den Erwerb bes reichen Kirhengutd und um Erringung 
der längft erftrebten Selbftändigfeit gegenüber von Kaifer und Reid. Andererſeits forderten 
entgegenftehende Intereſſen die Katholifen und ihren faiferlihen Schugheren zum hartnädig- 
ſten Wiverftand auf, Beide Theile, an Streitkräften einander jo ziemlich gleih und nach dem 
wechſelvollſten Kampfe zulegt jeder am entſcheidenden Siege verzweifelnd, fuchten endlich im 
Frieden ihre Nettung und gewährten fi alfo gegenfeitig aus Furcht oder Erfhöpfung jene 
Rechts- und Freiheitsanerfennung, die ihren innerften Herzendgefinnungen nod völlig fremd 
war. Und jegt erſt entflieg dem burd ven geficherten Rechtszuſtand gelegten Grunde allmählich 
auch ber Baum einer die Gemüther durchdringenden, doch auch Heutzutage noch nicht vollftan= 
digen und nicht allgemeinen Duldung. 

Dagegen blieb Unduldung der vorherrſchende Charakter in denjenigen Staaten, worin eine 
oder die andere Konfeflion dad entſchiedene Übergewicht über Die Gegnerin behauptete. Die 
Idee einer ausſchließenden Staatsreligion behielt in allen bie Oberhand und führte zu mancher⸗ 
lei Verkürzung der Andersgläubigen nicht nur in kirchlichen, ſondern auch in bürgerlihen und 
politiſchen Rechten. Sp in den ffandinavifchen Reichen, wofelbft die Iutherifhe Confeſſion 
früher zur Alfeinherrfchaft gelangte und dann nicht nur die Eatholifche, fondern aud die refor= 
mirte Schwefterfirhe bis zur neueften Zeit zwar nicht eigentlich verfolgte oder völlig unter- 
drückte, jedoch zu einer fehr untergeorbneten Stellung verdammte. So dürfen in Schweben noch 
heute nur die Genoffen der Rutherifchen Kirche mit Staatsämtern befleivet, nur fie oder auch 
Reformirte (melde legtere nämlich feit 1741 der freien Religionsübung fich erfreuen, während 
den übrigen hriftlichen Kirchen foldhe Freiheit erft am Ende des vorigen und am Anfange des 
gegenwärtigen Jahrhunderts ertheilt ward) können Reichstagsglieder fein. AÄhnliches findet 
aud) in Dänemark und Norwegen flatt, wogegen in dem despotiſchen Rußland zwar niemand 
von der herrſchenden griehifchen Kirche zu einer andern übertreten darf, jedoch bei Verleihung 
von Staatsämtern nicht auf die Confeſſion gejehen, auch den verfchiedenen, in dem weiten Reiche 
von alter8 her einheimifchen Glaubenäbefenntniffen der volle Staatsfhug und zumal aud) den 
Ausländern die freie Neligionsübung gemährt if. Sogar in dem hochgeprirfenen britifchen 
Reiche, ja hier noch mehr als in allen andern afatholifhen Staaten hat bis zur neueften Zeit 
die härtefte Undnldſamkeit ven Stab geführt. Nachdem unter Heinrid VIIT. und Eduard VL. 
die fatholifhe Kirche in England gewaltfam unterdrückt und dabei mandjerlei Greuel, jenen ber 
fpanifchen Inquiſition ähnlich, waren verübt worden, behauptete (bie Eurze Perivde von Maria's 

Regierung ausgenommen) die Hoch- oder Epiffopalkirdhe daſelbſt, ja aud in Irland, obſchon 
allvort Die größte Mehrzahl des Volkes dem katholiſchen Glauben treu geblieben, ihre despotiſche 
Herrihaftdurd Ausſchließung aller Katholiken und übrigen Diffenterd von bürgerlihen Wir: 

- den und Amtern und von der Wahlfühigfeit ind Parlanıent, ja nebenbei noch durch ſchwere 
Befteuerung für den Glanz und Überfluß der triumphirenven Feindin. Erſt in unfern Tagen 
ift ſolcher engherzige Druck durch die endlich mühfam errungene „Emancipation ver Katholiken” 
und durch mehrere zu Gunſten der Diffenters erlaffene Gejege wenn auch nicht gänzlich auf: 
gehoben, jo doch weſentlich verringert worden. 

Noch unduldfamer, ausſchließender und unterdrückender blieben freilih und meift bis zur 
neneften Zeit die Fatholifhen Staaten, wie Spanien und Portugal, die italienifhen Länder 
und jelbft Frankreich. Von den Schreden der fpanifchen Inquifition Haben wir ſchon in dem 
Art. Auto da Fe geſprochen. Die Übrigen Gemalttbaten, wodurch, fhon von Philtpp’s I. 
Hegierung an, die Alleinherrfhaft der katholifchen Kirche ſowol im Hauptland als in ven Ne: 
benländern und überſeeiſchen Golunien behanptet ward, wie die Blntthaten des Herzogs von 
Alba in den Niererlanden, die Bertreibung der Mauren aus Spanien, überhaupt der tyran= 
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niſche Gewiſſenszwang, ſoweit in allen Welttheilen die ſpaniſche Macht reichte, ſind jedem Leſer 
der Geſchichte bekannt; und noch heutzutage dauern daſelbſt ſowie in Portugal und in Italien 
(hier zumal im Kirchenſtaat), ob auch jetzt in der Ausübung (zumal durch die wenigſtens den 
Ausländern, die andern Glaubens ſind, erlaubte Hausandacht) gemäßigt, Die Grundſätze von 
der der katholiſchen Kirche als ausſchließender Staatskirche gebührenden Alleinherrſchaft fort. 

Auch Frankreich blieb Jahrhunderte laug der Schauplag des intoleranteften, ja fanatiſchen 
Treibend. König Franz J., wiewol er den Proteftanten in Deutichland hülfreiche Hand wider 
ven Kaiſer bot, verfolgte Die im eigenen Reiche auflommende neue Lehre mit Feuer und Schwert. 
„Seine eigene Hand’, alfo ließ er fi vernehmen, „wäre fie von der Keperei angeftedt, würbe 
er mit der andern abhauen“; und erbarmungslofes Wüthen gegen die Keger zeigte den Ernſt 
folcher Außerung. Ebenſo Heinrich IL, fein Sohn, welder perfönlid) ver Hinrichtung der Hu: 

„genotten beimohnte. Als dieſe gleichwol fpäter, unter vem Schuge politiicher Barteiung, fi 
mit Macht erhoben, erfuhr das Reich lange Jahre hindurch Die Schreden vielfach wiederholter 
Religiondfriege und endlich gar die beifpiellofen Greuel ver Bluthochzeit. Erſt Heinrich's IV. 
Edict von Nantes (1598) gab der reformirten Kirche volle Religiondfreiheit und einen geſetzlich 
verbürgten Rechtszuſtand. Umfonft! Schon Richelieu, unter Ludwig's XIII. Regierung, entriß 
ihr die ihr überlafienen Sicherheitsplätze, wodurch jie wehrlos ward, und Ludwig XIV., nad 
vielen harten, doch fruchtlojen Befehrungsverjuchen, widerrief dann durch bigotten Machtſpruch 
das Edict von Nantes (1685), verbannte die veformirten Seeljorger aud dem Reich und 
übte gegen ihre Heerde die tyrannifchfte Strenge. Die Auswanderung von 500000 Refor⸗ 
mirten war die Kolge davon. Auf den im Lande Verbliebenen laftete dann fortan ein har— 
ter Drud, bis anfangs die wachſende Aufklärung des 18. Jahrhunderts zu factijcher Erleich- 
terung führte und endlich die Nevolution ihnen die völlige Neligiondfreiheit mit allen bürger: 
lichen Rechten gefeglich wiebergab und überhaupt eine allgemeine Gewiſſensfreiheit anerfannte 
(1789). Durd die Triumphe der Revolution wurden die Grundjäge ber religiöfen Duldung 
auch in die von den neufränfifchen Waffen eroberten Yänder getragen, in deren meiften fie dann, 
auch nad) dem Sturze Napoleon's, wenigftend in ven dafür empfänglihen Gemüthern, wenn 
gleich nicht überall in geleglicher Anerkennung, ihre fegensreihe Einwirkung fortfegten. 

In den Vereinigten Staaten Nordamerikas findet natürlic die firhliche Toleranz in vollem 
Umfange ftatt, und zwar nicht nur als Yolge der vernünftigen Breiheitöprincipien, worauf die 
Verfaſſung jener Staaten erbaut iſt, fondern auch ſchon als Folge des großentheild den kirch⸗ 
lichen Berfolgungen in den europäiſchen Ländern zu verbanfenven Urſprungs ihrer Bevölkerung. - 
In den Republifen Südamerikas dagegen mwaltet noch als Erbſtück aus der ſpaniſchen Zeit der 
Herrfchergeift der katholiſchen Kirche vor, ob auch mit weientliher Milvderung. 

Eine eigene und merfwürbige Partie in der Geſchichte der Toleranz oder vielmehr der In= 
tolevanz bildet jene der ältern und neuern Zuftände der Juden in den verjchienenen, zumal chrifts 
lichen Ländern. (S. den Art. Juden.) | 

Wir Haben die Duldung biöher von der rechtlichen Seite betrachtet, ed ift nun auch ber Blid 
auf die politifche zu werfen. Bon höherm Stantpunft betrachtet ift freilich alled, was ungerecht 
ift, zugleich unpolitifch oder unflug, weil der Staat, wenn er das Recht, zu deffen Wahrung er 
eigens errichtet ift, verlegt, jeinem eigenen Zweck entgegenhanvelt, und weil jede Rechtsver— 
legung bei allen Berftändigen und Nechtliebenden Haß und Geringſchätzung erzeugt, der rechts⸗ 
verlegende Staat aljo die Gemüther der eigenen Angehörigen jich entfremdet. Doc wägt die 
Politik gern die Vortheile und Nachtheile gegeneinander ab und ſchlägt nicht jelten einen un— 
mittelbaren materiellen Vortheil, der bei Überfchreitung der Rechtslinlie zu erringen ift, höher 
an ald den daraus entjpringenden entferntern und idealen Schanen. Und dann hat, wie wir 
zeigten, Die ſtrenge Rechtsforderung ber Duldung eine ziemlich enggezogene Grenze, d. h. jie 
bört allport auf, mo aus der Duldung eine den Verſtändigen erfennbare wefentlihe Benad: 
theiligung oder Gefährdung ver rechtmäßigen Staatsinterefien Hervorgeht. Bei der ven Eins 
zelnen zu gewährenden Gewillenöfreiheit und aud Hausandacht (infofern diefe nicht etwa in 

Nan und für ſich firafbaren Handlungen befteht) kann ſolches niemals flattfinden, mol aber bei 
der ohne Einſchränkung gewährten Freiheit der Errichtung von vollberehtigten Kirchen oder 
religidjen Corporationen. Denn ſchon die Vielheit der neben= und untereinander beſtehenden 
Culiusarten führt mancherlei Inconvenienzen mit ſich und erſchwert over vertheuert wenigftend 
und conıplicirt zumal die dem Staate in Bezug auf Erziehung und Unterricht obliegende Sorge. 
Auch bringt fie leicht unfreundliche Berührungen und ſchwierige Rechtöverhältniffe zwijchen den 
verſchiedenen Gonfejjionen mit ſich, wenigſtens folange nicht eine wahre Aufklärung alle 
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Klafien des Volkes Durchdrungen hat, und vervielfacht vie der Staatögewalt bei Ausübung ber 
jura circa sacra erwachſenden Geſchäfte. Sind aber gar die Lehren oder praktiſchen Vorſchriften 
einer Kirche im Widerſtreite oder doc) in fchmerer Vereinbarung mit anerkannten Bürgerpfliche 
ten, oder find fie der Sittlihfeit oder ber Nechtsjicherbeit oder andern vom Staate zu ſchüthenden 
Intereffen entgegen, fo fleigern fih in gleichen Maße die Rachtheile und vermehrt ih Daher 
dad Gewicht der fir Nichtduldung oder für nur entfprechend beſchränkte Duldung folder Kirchen 
ftreitenden politiihen Gründe. Abgeſehen jedoch von ſolchen Fällen, worin nämlich wegen Der 
Beſchaffenheit einer Neligion oder eined Cultus felbft vie Pflicht oder die Notbiwenpigkeit der 
Nichtduldung eintreten fann (was übrigens bei einer nicht offenbar unvernünftigen, d. h. we⸗ 
nigitend einzelne unvernünftige Lehren oder Borfchriften enthaltenden Religion unmöglich oder 
undenfbar ift), abgefehen davon, fagen wir, ſonach in ver Regel (und mit Ausnahme mebr nur 
feiner ſchwärmeriſcher Seften ald wirfliher zahlreicher Religionsparteien) blelbt Duldung,. 
d. h. Freiheitägewährung, politifch mie rechtlich das die Herrfchaft anſprechende Princip. Auch 
rächt die Verlegung veffelben, mie die Gefchichte aufs eindringlichkte lehrt, ſich jedesmal an Dem 
unduldfamen Staate fhwer. Einmal ift die Unduldſamkeit fhon als Theil oder Ausfluß Des 
überhaupt der GBeiftesfreiheit feinnfeligen Strebens verderblich, weil jeden Aufſchwung zum 
Beſſern hemmend; und dann bewirkt oder vermehrt ſie leicht noch eben jenes Übel, welchem fie 
zu fteuern begehrt. Verfolgung, wenn fie nicht bis zur Vertilgung anfteigt, vermehrt die Zahl 
der gehaßten Bekenner over macht fle harmäckiger in ihren Glauben, wie bie Geſchichte wer 
Kepereien und Keßerverfolgungen aller Zeiten lehrt. Das menfhlige Gemüth nämlid Hat ven 
natürlichen Hang des Widerſtrebens gegen jede ald ungerecht erfaunte Gewaltübung, und nic 
gends mehr als in der Sphäre, mo es ſich um das innerfte und eigenfie Eigentum und Heilig: 
tum, nämlih um Denken, Glauben und Fühlen handelt. Die vermeinte Verdienſtlichkeit 
foldhe8 in Glaubensſachen ausgeübten Widerſtrebens vor Gott erhöht ven Muth der Berfolgten, 
und man gibt gegen die Ausficht auf himmlifchen Lohr gern ulles irdiſche Glück und das Leben 
bin. Daher die unzähligen Enıpdrungen und Kriege, Schlachten, Mepeleien und Schaffote, 
Greuel und Unheil aller Art, der Religion willen entflanden und begangen, auch Verbennune 
gen und Ausmanderungen, Verarmung der Nationen, Entoölferung der Länder, Jahrhuns 
derte lange Roth und Schmach der Völker, von Geſchlecht zu Geſchlecht fi forterbende Beftra- 
fung vorlängft verubter Unduldung! ‚Keine Bartie der Geſchichte iſt betrübender und demüthi⸗ 
genver ald die lange Reihe ver aus ber unfinnigegraufanen Anmaßung der Glaubensbeherr⸗ 
ſchung entſprungenen Unthaten und Leiden. 

An die Stelle der vor dem Geiſte der Zeit mehr und mehr entweichenden religiöſen Inte: 
leranz ift in unfern Tagen die politifche getreten, und viele beklagenswerthe Schlachtopfer find 
ihr bereitö gefallen. Zuerſt in Frankreich unter der Herrſchaft der republikaniſchen Schredens- 
regierung, fodann überall in Europa, theild dur die Schwingungen berfelben großen Ber 
wegung, theils aber, ja ganz vorzüglich durch den Einfluß ber ariſtokratiſchen und abfolutißi- 
fen Heuctionspartei. Diefer Intoleranz iſt auch ſchwerer zu ſteuern als der religiöfen, weil 
die ſelbſtſüchtigen Intereflen ihr fortwährend Nahrung geben und alfo die Aufklärung nicht 
hinveicht, um ſie zu entwaifnen. Alle religidfen Meinungen und Übungen können friedlich und 
gegenjeitig unschädlich nebeneinander beftehen; Feine bedarf zu ihrem Gedeihen der Unter⸗ 
drüdung aller andern. Es müſſen alfo, wo nicht wirflihe Schwärmerei das Gemüth beberrict, 
fhon fremdartige Intereflen, mie jene der Herrfchfucht, der Habgier, des Hochmuths, wit im 
Spiele fein, wenn man folde Unterdrückung verlangt. Und hierin allein oder doch vorzugb: 
weife liegt auch wirklich der Erklärungsgrund der z. B. von der englifchen Hochkirche (überhaupt 
von den meiften Kirchen) nod in einer von aufridhtigem Fanatismus nur wenig mehr bewegten 
Zeit audgeübten Intoleranz. Dagegen find politifche Ipeen ihrer Natur und Wefenheit nad 
einander nicht nur theoretiſch, fondern auch praftifch entgegengefegt. Sie können nicht neben: 
einander ſich geltend machen oder behaupten, ſondern jede nur auf Unkoſten oder mit Beflegung 
aller übrigen. Republik und Autofratie, conftitutionelles Syftem und Abfolutismus, Demo- , 
kratie und Ariftofratie ſchließen jich gegenfeitig aus oder fireben naturgemäß wenigſtens nah 
thunticher gegenſeitiger Zurückdrängung. Daher ift eine aufrichtige Befreunbung ober ge⸗ 
genfeitige Xiebe zwijchen ihnen nicht wohl denkbar, und die Forderung der Toleranz beſchränkt 
fidy bei ihnen auf gegenfeitiged Erlauben oder Dulden aller rechtmäßigen, d. 5. dem Rechte nit 
widerjprechenden Mittel, fich geltend zu machen over in Geltung zu erhalten, oder auch etwa auf 
die Seneigtheit, im Wege des Vergleichd, durch wechfelfeitiges Zugeftänpniß für jeden der Strei- 
tenden einen zur Sicherftellung der irgend noch miteinander vereinbärlichen Jutereſſen gerigne- 
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ten äußern Rechtöboben zu gewinnen und feſtzuſtellen. Die erfte und wichtigfte Forderung ift 
hiernach die der ſich wechjelfeitig zu gemährenven freien Rebe, d. h. der freien Mittheilung feiner 
Rechtfertigungsgründe. Wer in einem Meinungsfampfe ven Vortheil feiner äußern Stellung 
benugt, um feinem Gegner bie ruhige Bertheidigung einer ehrlichen Überzeugung direct ober 
indireet unmöglih zu machen, der misbraucht feine Gewalt und ladet wenigftend den Verdacht 
auf ih, als fchene er fh, ven Kampf mit dent Gegner zu beſtehen, als mistraue er feiner 
Sade, wenn fie vor den Nichterftuhl der Vernunft und der aufgeklärten öffentlihen Meinung 
gebracht werbe, und als vermeigere er, alle ritterlihe Großmuth vergeflend, dem Gegner Die 
&teiäheit der Waffen. Die zweite Forderung ift, Daß feine Außerung einer politiihen Ge: 

finnung, feine dahin gehörige Handlung, Rede over Lehre, die da nicht wirklich verbrecheriſch 
ober zu Berbrechen abſtchtlich aufreizend, fonvern blos misfällig Ift, als eine ſtrafwürdige ver: 
dammt oder zum Grund der Verfolgung des Urhebers oder feiner Meinungsgenoflen gemacht 
werde. Beides zwar geſchah allerbings und im furdtbarften Made von feiten ver Schreckens⸗ 
männer in den Tagen des franzöfifchen Revolutionsbrandes, al8 jeder geächtet wurde, der im 
Verdacht ſtand, verdächtig zu fein, als die wandernde Guillotine alle Provinzen Frankreichs 
binttriefend durchzog und fon eine Thräne, vergoffen um ven hingerichteten Bater over Freund, 
einSenfzer über die Lage des Vaterlandes mit dem Tobe beftraft wurden. Solche Greuel 
jedoch find pſychologiſch erflärbar, ja bis zu einem gemiflen Grade felbft entſchuldbar in Zeiten 
der ein ganzes Volk durchdringenden fleberhaften Aufregung, der Entfeffelung der wildeſten 
Reidenichaften und der durch die äußerſte Gefahr hervorgerufenen Wuth oder Verzweiflung. 
Der Selsflerhaltung, ver Erhaltung der mit fanatifcher Inbrunſt verehrten Idole willen 
greift man vorübergehend wol auch zum Schredlichiten. Etwas anderes aber wäre zu fagen, 
wenn irgendwo ſolche maßlofe politifche Intoleranz in Zeiten der Ruhe und des Friedend aus: 
geübt, ja ala beharrliches Brincip aufgeftellt oder angepriefen würbe, blos um der lauten 
Stimme des Zeitgeifted entgegen die geiegliche Verbeſſerung eines beſtehenden fehlerhaften Zus 
ftandes zu hindern oder um bis in die fernfte Zufumft hinaus zum Bortheil privilegirter Kaften 
die Verwirklichung verhaßter vernunftrechtlicher Ipeen abzuwenden. 

Eine erweiterte Ausbildung und eine neue große politifche Wichtigkeit haben die Grund: 
fäße von Glaubensfreiheit und Duldung dur die neueften kirchlichen Bewegungen erhalten. 
©. darüber ven Art. Meligiöfe und kirchliche Bewegung der neueften Beit. Notted. 

Durchſuchungsrecht (Droit de visite, Right of visitation and search). Während auf 
der offenen See in Friedenszeiten die Kauffahrteifchiffe der verſchiedenen Nationen Feiner ans 
dern Nuffihtögewalt ald der des eigenen Staates unterliegen und rechtlicher Zwang irgend: 
welcher Art von den Staatöfchiifen eines andern Staates gegen fie nicht ausgeübt werden kann, 
hat das Völkerrecht won jeher den kriegführenden Mächten zur Wahrung ihrer Rechte gegen die 
Neutralen das fogenannte Durchſuchungsrecht geftattet. Allerdings find dann und mann von 
einzelnen Regierungen auch Ansprüche auf ein beſchränktes Unterſuchungsrecht in Friedenszeiten 
erhoben worden, viele Verträge haben zum Zweck der Unterdrückung des Sklavenhandels ein 
gegenfeitiged Durchſuchungsrecht zwiſchen Staaten eingeführt, und gegen Serräuber ald ge: 
meinfame Feinve aller wird mit der allgemeinen Strafgerichtsbarkeit auch das Unterſuchungs- - 
recht von jedem Staate geübt; allein dieſe Fragen ftehen fo außer jedem Zufammenhange mit 
dem friegerifchen Rechte der Durchſuchung, daß wir eine getrennte Behandlung der Gegenftänbe 
eintreten laſſen müffen. 

1. Das Durchſuchungsrecht in Kriegszeiten ift — darüber läßt fih nicht mehr ſtreiten — 
eine nach dem geltenden Voͤlkerrechte wirklich den Kriegführenden zuſtehende Befugniß. Die 
Beweisführung, womit die Theorie dem Jahrhunderte lang von der Praxis anerkannten Rechte 
feine Berechtigung nachzuweiſen pflegt, geht davon aus, daß, da die Pflichten der Nentralität 
Rechte ver Kriegführenven feien, dieſe auch das Necht Haben müßten, zu unterſuchen, ob ſich die 
Neutralen innerhalb der Neutralität halten. Daß dies Feine logiſche Folgerung ift, liegt auf 
der Hand. Die Kriegführenden mögen das Recht haben, wirklich geſchehende Verlegungen der 
Neutralität zu rächen, aber daraus folgt noch nit, daß fie zur Vornahme von polizeilichen 
Maßregeln gegen unfchuldige Neutrale befugt find. Die Durchſuchung würde immer nur durch 
die Schuld des unterfuchten Schiffs gereiitfertigt werden, während nad dem geitenden echte 
und der jich ihm anſchmiegenden Theorie das Durdfuchen ein Recht auch im Kalle wirklicher 
Mentralität ft. Von den wenigen Schriftſtellern, welche das bier zu Grunde liegende Princip 
fhärfer ind Auge gefaßt Haben, ifk befonders Aprnemann in feinem Werke „Over den bru- 
gelige visitation” etc. (1801) zu nennen, ſowie auch Pöhls in feinem „Seerecht“, WW, 
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1172, das Richtige hervorhebt. Wir müſſen natürlich, für praktiſche Zwecke ſchreibend, uns 
damit begnügen, das geltende Recht zum Ausgangspunkte zu nehmen. In dieſem iſt nun die 
Geſtattung der Durchſuchung ſelbſt niemals Gegenſtand von Verträgen geweſen, ſondern man 
bat ſich begnügt, Die Art und Weiſe der Ausübung des Rechts näher zu beſtimmen. Allein für 
ſehr viele Staaten fehlt ed an ſolchen vertragsmäßigen Anordnungen und die allgemeine völker— 
rechtliche Theorie und Praxis hat auch bei diejen Kragen ein weites Gebiet ihrer Anwend- 
barkeit. 

1) Zunächſt ift varauf aufmerkſam zu maden, daß dad Durchſuchungsrecht felbft ein Erie> 
gerifches Recht ift, aljo einen wirklichen Krieg vorausfegt. Nur meil und folange fie im 
Kriege ftehen, haben Friegführende Seemächte dieſe Befugniß den Neutralen gegenüber. Ge: 
waltshätige Handlungen eined Staates gegen den andern, welche noch nicht ald Krieg gemeint 
jind, 3.8. Blofaden, wie fie die neuere Zeit mehrmals geſehen bat, jind den Neutralen ge— 
genüber unberechtigt und Fünnen daher au das Durchſuchungsrecht nicht retfertigen. Nach 
neuerm Völkerrecht ift zwar eine förmliche Kriegsankündigung nit nothiwendig, aber die That 
jache muß feſtſtehen, daß lich die betreffenden Mächte im Kriege befinden, wenn jih Neutrale 
den Durchſuchungsrechte fügen follen. Dagegen gilt ein Bürgerfrieg, wie in andern voͤlkerrecht⸗ 
lihen Punften, aud Hierin den echten Kriege gleich und ed waren 3. B. während der portugie- 
ſiſchen Thronftreitigfeiten die beiden Parteien zur Durchſuchung neutraler Schiffe berechtigt ge⸗ 
weſen. Als Eriegeriihes Recht kann die Viſitation aber auch nur auf dem Kriegsgebiete vor 
jih geben, d. h. auf offener See und im Sergebiete der Kriegführenden. Allein da in legterm 
Falle feine voölkerrechtlichen Geſichtspunkte allein entfcheiden, jondern ſtaatsrechtliche und daß neu⸗ 
trale Schiff im Gebiete eined der Kriegführenden unter die Herrihaft des Territorialprineips 
kommt, einerlei ob der urjprünglicye Herrfcher oder der occupirende Feind im Beſitz der öffent= 
lihen Gewalt ift, jo bezieht ſich die völferrechtliche Lehre von der Durchſuchung im allgemeinen 
nur auf die Bilitation in offener See, wo der Kriegführende eined jeden andern Anfpruchd 
auf Autorität, ald den der Krieg gibt, entbehrt. Der Unterſchied wird gleich praktiſch bei Der- 
Trage, duch wen ber kriegführende Staat dieſes Necht ausüben laſſen darf. Das Völkerrecht 
erkennt nur den Kriegsſchiffen und gehörig legitimirten Kaperichiffen (wenn dieſen nicht etwa 
durch Vertrag dad Recht genommen it, wie in ver rufiiich:engliihen Konvention von 1801) 
dieſe Befugnip zu, und auf jie muß ſich daher der Kriegführende auf der offenen See beſchrän⸗ 
Een, während ed ihm 3. B. in feinem eigenen Gebiete zufteht, durch die gewöhnlichen Zoll: oder 
Wachtſchiffe, durch die Polizei u. |. m. folche Unterfuhungshandlungen vornehmen zu laffen. 
Ebenſo wenig fann e8 einen Zweifel unterliegen, daß der oecupirende Feind dad in einen Hafen 
im Gebiete des Gegners einlanfende neutrale Schiff in beliebiger Weiſe unterfuchen laffen darf. 
Dem Durchſuchungsrechte auf feiner völferrechtlihen Grundlage find jedoch nicht alle neutralen 
Schiffe unterworfen, jondern nur die Kauffahrteifchiffe. Die Kriegsichiffe der neutraleh Maͤchte 
ſind niemals der Unterſuchung unterzogen worden, weil für ſie der Staat ſelbſt bürgt und eine 
ſolche Außerung von Gewalt eines Staates gegen den andern ſich mit der Gleichheit aller Na: 
tionen nicht verträgt. Offenbar muß daffelbe für ſolche Schiffe gelten, welche zwar nicht Kriegs⸗ 

ſchiffe, aber doch ald Staatsſchiffe anzufeben find, 3. B. die Fleine Jachtflotille der Königin 
Victoria oder Privatichiffe, welche vom Staate für beflimmte Zwecke übernommen wurben, z. B. 
zum Transport von Truppen. In welcher Weije man verjudt hat, diefe Immunität der Staats: 
ſchiffe au auf die Privatſchiffe auszudehnen, ift im Art. Convoi geichildert worden. Bon 
einem Durchſuchungsrechte gegen die Schiffe des Feindes reden wir deshalb nicht befonders, weil 
der Seefrieg heutzutage viel weitergehende Nechte gegen das ſchwimmende Eigenthuni der feind⸗ 
lichen Unterthanen gibt; wenn aber nach ver jegt angebahnten Reform des Seekriegsrechts das 
Privateigenrhun der feinplihen Unterthanen auch auf den Meere der Wegnahme nicht mehr 
unterworfen fein follte, fo würde in Bezug auf die Handelsfchiffe des Gegners pas Durchſuchungs⸗ 
recht wenigftend in demjelben Umfange wie bei Neutralen praftifche Bedeutung erhalten. Die 
Unterſuchung der eigenen Handelsſchiffe geht auch wahrend eines Kriegs auf offener Ser nad 
ſtaatsrechtlichen Grundſätzen vor jih, das Schiff wird durchſucht, weil es Eigenthum eines Uns 
tertbang ift und auch auf offener See ald ein Stud wandelnden Territoriums angejeben wird. 

2) Wir haben ſchon gejehen, daß das Durchſuchungsrecht Mittel zum Zweck ift und Daher 
in feinem Umfang und feiner Handhabung Durch diefen beſtimmt wird. Zweck dabei ift die 
Vergewiſſerung, daß ſich die neutrale Handelsflagge auch wirklich neutral verhält. Die Rich⸗ 
tungen, in welchen die neutrale Blagge ven Regten der Kriegrührenden Abbruch thun Fann, find 
folgende: a) Das neutrale Schiff kann auf einen blofitten Hafen in ver Abſicht des Blokade⸗ 
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bruchs zuſegeln oder kann ſich auf der Rückreiſe von einem Blokadebruch befinden; in letzterm 
Falle zeigt fich die Einwirkung des Kriegführenden als eine rächende, ſtrafende. b) Das neu⸗ 
trale Schiff kann in der Zuführung von Gontrebanve begriffen fein. (S. Eontrebande.) 
c) Das Schiff fann durch Transportirung von Kriegsmannſchaften oder Depeſchen fürnlich 
dem Beinde zur Dispofition geftellt fein. Gin vierter Umſtand ift nody der, daß das anſcheinend 
neutrale Schiff in der That Eigenthum eines feindlichen Unterthans fein kann, welches durch 
den faljchen Charakter vem Confiscationsrecht des Gegners entzogen werben follte. Hier iſt 
von feiner Verlegung der Neutralität die Rede, da wir einen Unterthban und Eigenthun des 
Feindes vor und haben. Sollte der erwähnte Vorſchlag, das Privateigenthum der Unterthanen 
der Kriegführenden ald neutral anzufehen (fo kann man ſich recht wohl ausprüden), angenom⸗ 
men werben, jo würde biefer vierte Gefichtöpunft feine felbftändige Bedeutung verlieren. Dies - 
ift nad) dem gegenwärtigen Stande der Neutralitätspraris ſchon geſchehen mit einem fünften 
und legten Punkte, ver in frühern Seekriegen mehr ald alle andern die Durchſuchung beftimmte. 
Solange das Eigenthum feinplicher Untertbanen am Bord neutraler Schiffe für confiscabel 
galt — und dieſer fhon im Consolato del mar enthaltene Grundjag hat Jahrhunderte lang die 
Herrſchaft behauptet — hatte ver Kriegführenvde aud rechtlichen Anlaß, neutrale Schiffe auf 
etwa an ihrem Bord befindliches feinpliches Eigenthum zu unterjuden, es fei denn, Daß ver⸗ 
tragsmäßig der entgegengefegte Grundſatz von der Freiheit des feindlichen Gutes am neutralen 
Borb zwiſchen Kriegführenden und Neutralen angenommen war. Cine Verletzung der Neu⸗ 
tralität lag in dem Trandport von gewöhnlichem Privateigenthum der Kriegführenden nicht; 
der Neutrale war dazu berechtigt, nur ſchützte eben feine Flagge das feindliche Gut nicht. Ge: 
genwärtig ift durch die parifer Declaration vom 16. April 1856 für die weitaus größte Mehr⸗ 
zahl aller Seeftaaten diefer richtigere Grundfag zur praftifchen Anerkennung gefonımen, ſodaß 
vorausjichtlich ein Durchſuchungsrecht aus diefem Grunde nicht mehr geübt werden wird, 

3) Das Verfahren bei der Durdfuhung wird durch die angegebenen Zwede, im allgemei- 
nen aber durch Die Erwägung beftinnmt, daß dieſes Necht eine Ausnahme von dem allgemeinen 
&rundfag der Unantaftbarkeit dritter Staaten und ihrer Angehörigen if. Der Neutrale ift 
nit ſchuld, daß zwei andere Staaten fih in Kriege befinden; dad Maß der Beichränfung, 
welches die Aufrechthaltung der fogenannten Friegerifchen Rechte nothwendig macht, muß ſtets 
zu Gunſten des Neutralen ind Auge gefaßt werden. Nur ſoweit eine Beſchränkung des neu: 
tralen Verkehrs nothwendig ift, erſcheint fie als gerechtfertigt. Mit dieſem Princip fam in 
frühern Seekriegen die Thatfache in grellen Widerſpruch, daß entweder vie Kriegsflotte, ber 
die Obhut über die Friegerifchen Rechte zuftann, ganz aus plöglich zufammengerafften Scif- 
fen mit Volk aller Länder und aller Art beftand, wobei von Mannszucht wenig die Rede 
war (befanntlich liegen die Anfänge einer fländigen, wohlorgantjirten und disciplinirten 
Staatsflotte bei feinem Staate jehr weit zurüd), oder aber die Kaperſchiffe, welde legali: 
firten Seeraub trieben, einen beträchtlichen Theil der bewaffneten Macht bildeten. Inner: 
bin mochten die Kapereiveroronungen den Kapern bei der Durchſuchung der neutralen 
Schiffe die größtmöglide Rüdjihtnahme vorſchreiben und durch die Gautionen, welche die 
Rheder eines Kapers zu ftellen hatten, eine Möglichkeit des Rückgriffs für geſchehene Unbill 
erdifnen, folange die Kaperei blühte, fand ſich der neutrale Schiffer in ver übeliten Rage, die oft 
nicht befler war als die des Feindes felbft. Manchmal wurden Verträge darüber geſchloſſen, 
daß die Staaten nur dann Kaperbriefe ‚ausgeben follten, wenn gehörige Caution wegen Nicht: 
beläftigung der Neutrafen geftellt würbe (eine ſolche Beſtimmung ift noch im Art. 15 des 
preußiſch⸗nordamerikaniſchen Handeldvertragd von 1799 enthalten), befonderd wenn beſtimmte 
Grleichterungen von den hergebrachten Grundfägen der Neutralität gegenfeitig zugeſtanden 
waren, 3. B. daß dad neutrale Schiif das feindliche Gut deden follte; allein e8 ſchien befjer, die 
ganze Berfahrungsdart bei der Durchſuchung zum Gegenftande vertragsmäpiger Feitfegung zu 
machen. Died gefhah zuerft in ausführliher Weile im fogenannten Pyrenäenfrieven vom 
16. Rov. 1659 zwiichen Branfreih und Spanien. Die Beftfegungen deſſelben jind in eine große 
Anzahl von andern Verträgen übergegangen (fo hat fie z. B. noch der erwähnte preußiſch-nord⸗ 
amerifanifche, Art. 15, und der däniſch-preußiſche von 1818, Art. 19), manchmal mit unbe- 
deutenden Mobificationen, und fie entfpredhen fo fehr dem zu Grunde liegenden natürlichen Ver⸗ 
hältniß zwifchen Neutralen und Kriegführennen, daß man ſich gemöhnt hat, in ihnen die all⸗ 
gemeine völferrechtliche Regel zu fehen. Dies konnte um fo eher geichehen, als die epochemachen⸗ 
ben utrechter Verträge die Beftimmungen des Pyrenäenfriedens aufnahmen. Nach dieſen fol 
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das die Kriegsflagge führende Schiff dem neutralen das Zeichen zum Anhalten geben. Dies 
kann nad) der Praris durch Anrufen oder einen blinden Kanonenſchuß geſchehen (coup de se- 
monce, aud) coup d’assurance genannt, meil dadurd die Nichtigkeit ber Flagge verfichert wird, 
eine Art kräftigen Ehrenworts in der Seeſprache). Das neutrale Schiff ift zum Anhalten ver⸗ 
pflichtet und Fann nöthigenfall® dazu gezwungen werben. Ein ſcharfer Schuß ins Takelwerk wird 
gewöhnlid feine Wirfung nicht verfeblen, allein als äußerſtes Mittel würde das in den Grund 
Bohren eines entweihenden Schiffs gerechtfertigt fein und das Kriegsihiff von jeder Erfag- 
pflidht freifaifen. Dem Recht des Kriegführenden, die Durchſuchung vorzunehnien, entipridt 
Lie Pflicht des Neutralen, ſich verjelben zu unterwerfen. Würde fi ein Neutraler per Durd: 

ſuchung mit Gewalt wiverfegen, fo würde nicht blos die Übermwältigung gerechtfertigt fein, fon- 
dern die Confiscation des Schiffs als Rechtsfolge eintreten. In den Entfheidungen der eng⸗ 
liſchen Brifengerihhte wurde ſogar auch die Widerſetzung von feiten des Begleitihiffs bei Gon- 
void (j. d.) als Condenmationdgrund auf die begleiteten Handelsſchiffe bezogen. Legt das 
neutrale Schiff bei, fo fol das Kriegsſchiff fih nicht auf niehr als Kanonenfhußentfernung 
nähern. Natürlich muß, folange die Operation des Durchſuchens vor fich gebt, das neutrale 
Schiff unter der möglichen Gewalt des Kriegführenden fein. Kanonenfhußmweite will jagen, 
daß das neutrale Schiff durch das Geſchütz des Kriegführenden für den Fall des Widerſtandes 
erreicht werben kann; aber eine gröfere Annäherung ift im Interefle der Neutralen verboten. 
Eine felbftverftändliche Ausnahme ift es, wenn Wind und Wetter eine größere Annäherung 
erzwingen. Zur eigentlichen Unterſuchung jollen einige Dann (zwei bis drei, fagen Die Ber: 
träge gewöhnlich) in einem entiprehenden Eleinen Boote an Bord des Neutrafen gehen, um 
port Die Verification der Schiffspaviere und nöthigenfall8 die eigentlihe Durchſuchung vorzu⸗ 
nehmen. Je nach Umſtänden kann fi jedoch auch der neutrale Schiffsführer mit feinen Docu⸗ 
menten an Bord des Kriegsfhiifs begeben. Im Seekriege fpielen die Schifföpapiere fait eine 
ebenfo wichtige Rolle als im frühern Bolizeiftaat dad Paßweſen. Daher gilt nah manchem 
Priſenrecht die Vernichtung von Schiffepapieren ſchon als coneludenter Beweis der Confiſca⸗ 
bilität von Schiff und Ladung, nah andern, namentlich englifchen Entſcheidungen iſt dieſe 
Handlung auf jeren Fall von der größten Verdächtigkeit, und während fonft auch andermeitige 
(nit aus den Ausſagen der Mannſchaften hervorgehende) Beweiſe für Die Neutralität zuge: 
laffen werben, gebt dieſes Recht, den Beweis zu ſuppliren, Durd die Vernichtung der Schiff: 
papiere verloren. Verlangt werden nad ausdrücklicher Vertragsbefiimmung und völferreät: 
lihem Herkommen meiſt folgenvde Urkunden : der Seepaß (angebend Nanıen, Eigenthümer und 
Herkunft des Schiffes), die Ladungspapiere, die Mufterrolfe (Namen und Herkunft der Mann: 
ſchaft) und das Schiffsjournal, ſodaß and ihnen, wenn fie echt find, Nationalität des Schiffes, 
Gharafter Yer Ladung und Deitination und Curs des Schiffes deutlich hervorgeht. In den frü⸗ 
bern Seefriegen jpielte das Reutraliliren von Schiffen und Ladungen eine große Rolle, indem 
entweder ganz falſche Bapiere gemacht wurden oder, was leider unter Goncurrenz und Beſtechung 
von fehr vielen Behörden geihah, die Ortsobrigkeiten in formell echten Urkunden faljche That: 
ſachen bealaubigten. Ein anderes Mittel, die Neutralität befonders profitabel zu machen, war, 
boppelte Schiffspapiere zu führen, je nachdem man dem einen oder andern Kriegführenden zur 

Durchſuchung unter die Hände gerieth. Auch gegen ſolche Mittel waren die Prifengerichte fehr 
fireng und fanden ſich dadurch gerechtfertigt, daR die neutrafen Regierungen in ihren Neutra: 
litätöverorhnungen dad Führen von doppelten oder falſchen Schiffspapieren unter Strafe fell: 
ten ober wol gar einem jeden fich fo vergehenden Unterthan den völkerrechtlichen Schuß auf- 
fündigten. Im dem legten Seefriege (1854 —56) ſind bei der größern Gerechtigkeit und Huma- 
nität in der Handhabung der Eriegeriihen Nechte wenig Fälle von dem angegebenen Charakter 
vorgekommen. Es gebt bier wie mit dem Schmuggel; je milder und einfacher die Zollgeſetze 
find, defto weniger wird man ſich zu ihrer Übertretung verfucht fühlen. findet der zur Viſita⸗ 
tion der Papiere an Bord geſchickte Offizier (manchmal iſt es ausdrücklich rorgefchrieben, daß 
ein Offizier die Viſitation vornehmen ſoll, aber auch ohnedies iſt es die Regel) die Papiere 
en regle, fo hat eine weitere Maßregel nicht platzzugreifen. Findet ſich Verdächtiges, z. B. 
daß das Schiff nicht wirklich neutral, ſondern nur neutraliſirt iſt, ſo kann der Unterſuchende er⸗ 
flären, daß er das Schiff aufbringen, d. h. in feinen eigenen Staat zur Aburtheilung vor einem 
Prifengerichte bringen werde. Handelt e8 ſich um den Verdacht, daß die Kadungspapiere unecht 
find, oder aufer ven bezeichneten ſich heimlich Gegenſtände der Gontrebande an Bord befinden, 
fo kommt es zur eigentlihen Durchſuchung. Auch bier jevoh muß mit möglicfter Schonung 
verfahren werben. Sollte der Schiffer zugeflehen, Gontrebanne an Bord zu haben, und biefe 
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ausliefern wollen, fo kann ihn dies nad einigen Verträgen von der Aufbringung befreien; 
allein da meift auch zur Frage kommt, ob fonftige Theile der Ladung oder das Schiff ſelbſt ver 
Gonfiscation verfallen find (|. Contrebande), fo wird regelmäßig an die Entdeckung oder Auf⸗ 
weifung der Gontrebande fich die Aufbringung knüpfen. Die Durchſuchung der Schiffsräume 
bat mit aller Ordnung zu geſchehen, in &egenwart des Schiffskapitäns oder fonftiger Ange: 
börigen der Mannſchaft ald Urkundsperfonen und Garantie gegen Ungebührlichfeit. Findet der 
Durchſuchende feinen Verdacht beftärkt oder wenigftend nicht widerlegt, fo nimmt er förmlichen 
Beſitz vom Schiffe, die Schiffälufen werben von ihm verjiegelt und verfchloflen, ebenfalls unter 
Zuziehung des Sciffsführers, damit durch die Doppelte Gontrole gegen Betrug Sicherheit ge= 
geben ift, ein Protokoll pflegt über ven Hergang aufgenommen zu werben und wird mit den 
gleihfalld in Gerahrfan genommenen Schifföpapieren an Bord des Kriegführenven ge- 
bradt. Eine Priſenmannſchaft vom Kriegsſchiff übernimmt dann das Schiff, um es in einen 
Landeshafen zur Aburtheilung aufzubringen. (Das Nähere über diefe Brocedur f. in dem Art. 
Priſenrecht.) Die einmalige Durchſuchung bildet keineswegs einen rechtlichen Befreiungsgrund, 
wenn andere Kriegdichiffe auch defielben Kriegführenven wiederum zur Durdfuhung fchreiten 
wollen; doch geſchieht e8 wol, daß der erite Durchſuchende ein Gertificat gibt oder einen Ein⸗ 
trag In die Schifföpaviere macht, wodurch dann fpätere Unterſuchungen unnöthig werden. Wie 
in dem Art. Convoi nachgewieſen worden, ſchützt dad Begleitfchiff Die convoiirten gegen Durch⸗ 
ſuchung, jedoch nicht durch die bloße Thatlache der Begleitung, ſondern durch die Verjiherung 
des Sommandirenden, dap fih das Schiff unter feinen Convoi befinde und nichts Widerrecht⸗ 
liches an Bord babe; dort ift auch erwähnt, daß die rufilich-englifche Convention vom Jahre 1801, 
weiche vie Durchſuchung ven Schiffen der Flotte, nicht den Kapern geflattete, die Art der Durch: 
fuhung bei convoiirten Schiffe beſ onders geregelt hatte; hervorzuheben iſt etwa der Umſtand, daß 
ſich das durchſuchende Schiff außerhalb Kanonenſchußweite halten mußte. Übrigens mußte dort 
auch erinnert werben, baß für die heutigen Verkehrsverhältniſſe das Schutzmittel gegen die Durch⸗ 
ſuchung, welches im Convoiiren auf Staatskoſten lag, in keiner Weiſe mehr entſprechend ſcheint. 

4) Wie alle Beläftigungen der Neutralen durch Die Kriegführenden, wird aud das Durdh= 
ſuchungsrecht mehr und mehr eingefchränft werden. Die Freigebung des feindlichen (mie man 
kurzweg, aber fehr präjubicirlih zu fagen pflegt) Eigentums auf der See würde Die Polizei 
der Kriegführenden zu einer rein friegeriichen,, den unmittelbaren Kriegdoperationen dienenden 
Tätigkeit machen. 88 fünnte nur darauf ankommen, zu unterfuhen, ob ſich am Bord eines 

‚ neutralen Schiffes Truppen, Depefchen für ven Feind oder Contrebande befinden und ob ed auf 
eine blofirte Küfte zu fegelt. Sollte ver neuerlich gemachte Borfchlag angenonmen merben, 
daß ein Biofadehrud nur dann vorliegt, wenn das einmal abgewieſene Schiff aufs neue wieder 
die Blokade zu brechen verfucht, jo würde eine Unterfuhung, abgejehen von diefer fürmlihen 
Ertappung, ganz ohne praftifchen Zweck fein. Und wenn gar nad) der extremen amerifanifchen 
Forderung auch pas Contrebandiren als ein völterrechtlich erlaubtes Handelsgeſchäft anerkannt 
würde, fo wäre der praftiihe Rugen der Durchſuchung auf ein noch geringered Maß zurüd- 
geführt. Dagegen wird das Durchſuchungsrecht, folange als dieſe weitergehenden Forde⸗ 
rungen neutraler Mächte nicht zugeſtanden find, durch die bloße Freigebung des Privateigen⸗ 
thunis der Unterthanen von Kriegführenden ein befonderd mühſames Gefchäft werben. Gegen 
wärtig nody fegt die Thatfache des Kriegs die Handelsmarine des ſchwächern Theil, ſoweit fie 
nicht das trügeriihe Gewand der Neutralifirung anzieht, von der offenen See; die durchſuchen⸗ 
den Schiffe Haben e8 vorwiegend mit Neutralen zu thun und deren Neutralität zu überwachen. 
Würde jedoch die Handelsmarine der Kriegführenden nicht länger an ſich der Confidcation un⸗ 
terliegen, fo würde die Durchſuchung die viel ſchwierigere Aufgabe Haben, die Unterftiüigung 
ned Gegners Durch feine eigenen Unterthanen, 3.8. vermittelft ver Zuführung von Gontrebande, 
Beförderung von Depefchen, zu überwachen. Es liegt auf der Hand, daß die Berfuhung zu 
ſelchem Handeln bei vem patriotifhen Staatsbürger des von ung befümpften Landes viel ftärfer 
fein wird als bei dem Neutralen, der vergleichen nur um des Profits willen thut. Da jener 
Vorſchlag, deſſen die bremer Rheder und Kaufleute am Ende des vorigen Jahres (1859) ſich 
in würbiger Weife angenonmen haben, vorerfi noch nicht zur Annahnıe gelangen wird, fo 
fheint e8 voreilig, das Recht dieſer Durchſuchung gegen die Schiffe des Kriegsgegners weiter 
zu entwickeln, und es mag die Bemerkung genügen, daß die bisjetzt hergebrachten oder ver⸗ 
tragsmäßigen Grundſaͤtze der Durchſuchung zwiſchen Kriegführenden und Reutralen nicht ohne 
weiteres auf jenes Verhaͤltniß Anwendung finden würden. 

40° 



628 Durchfuchungsrecht 

5) Beſondere Erwähnung verdient noch ein eigenthümlicher Zweck, welchen die Engländer 
während der großen Napoleoniſchen Kriege durch die Durchſuchung zu erreichen ſuchten. Sie 
holten mittels deſſelben engliſche Unterthanen, nicht blos Deſerteure, aus den Schiffen der Neu— 
tralen heraus, um ſie für die eigene Kriegsflotte zu preſſen. Dies gab namentlich einen der 
Anläfle zum engliſch-nordamerikaniſcher Kriege (1812 — 14) ab. Auf der andern Seite ging 
Napoleon in feinem blinden Wüthen gegen Englands factiihe Seeherrſchaft fo weit, daß er 
jeved neutrale Schiff, welches ſich der Durchſuchung durch die Engländer unterworfen hatte, wozu 
es doch nad) Bölferrecht und Vertrag verpflichtet war, für confiscabel erklärte. Es ift immerhin 
gut, an dieſe Audgeburten der kriegeriſchen Rechte zu erinnern, damit vie Reutralen zu aller 
Zeit auf ihrer Hut jind und von dem Boden loyaler Neutralität aus bie Rechte des friedlichen 
Verkehrs ſich in feiner Weije kränken laffen. 

I. Das Durchſuchungsrecht in Friedenszeiten, indbefondere gegen ben Sklavenhandel. 
1) Solange der Sklaven handel oder genauer geſprochen das Herüberführen von afrikaniſchen Ne- 
gern zum Verkauf nach Amerika nicht blos für ein einträgliches, ſondern anſtändiges Geſchäft galt, 
war eine Controle deſſelben durch Die Staatsgewalt außer aller Frage. Bekanntlich ſind die Lor⸗ 
bern von Blenheim und Ramillies durch das von Spanien eingeräumte Privilegium des Neger⸗ 
handels für die engliſche Südſeecompagnie aufgewogen worden. Dieſelben utrechter Verträge, 
welche das kriegeriſche Durchſuchungsrecht gegen Ungebührlichkeiten der Kaper zu beſchränken ſuch⸗ 
ten, bildeten eine große internationale Grundlage des Handels mit Menſchenfleiſch. Erſt die letzten 
zwanzig Jahre des vorigen Jahrhunderts, die Nachwirkungen des amerikaniſchen Freiheitskriegs 
zeigen ung eine ven Sklavenhandel, als ſittlich und rechtlich verwerflich, abgeneigte große Bartei. 
Die Abolitivniften waren bisdahin auf Amerika beſchränkt geweien, wo ſich Interefjen und Mora: 
lisät zum Iheil auf wunderlide Weile gegen dies profitabelfte aller Importgeſchäfte verban= 
den. (S. Negerhandel.) Als envlih nad) dem Borgange ver Bereinigten Staaten und 
Dänemarks auch England den Sklavenhandel feinen Untertfanen und die Sklaveneinführung 
in die engliſchen Colonien allen verbot (von 1808 an), befand es fih im Kriegszuſtande mit 
faft allen Staaten, welche Eolonien mit Negeriklaverei befaßen. Eine Zuführung von Sklaven 
für die englifhen Bejigungen konnte der englifhe Sklavenhändler ebenfo wenig wagen als für 
nichtengliſche Colonien, da kraft der flaatlihen Oberherrlichfeit die dad Weltmeer beherrſchen⸗ 
den englijhen Kriegsichiffe zur Unterfuhung und Anhaltung englifger Schiffe befugt waren. 
Die Schiffe der mit England in Krieg verwidelten Staaten waren ala feindliche® Gut ver Con⸗ 
fißcation und natürlich der vorhergehenden Aufbringung untermorfen. Ob fie Sklaven an 
Bord hatten, machte feinen Uinterjchied, man condemnirte die Sklavenladung wie jede andere im 
feindlichen Eigenthum ſtehende Waare. So wurde durch daß Eriegerifche Recht der Durchſuchung 
und WBegnahme der Sklavenhandel nad) ven Kolonien Frankreichs und feiner Verbündeten fac- 
tiſch unmöglich gemacht, und Die Eroberung der verfchiedenen außereuropäiſchen Beligungen ber: 
jeiben bildete den Schlußftein diefer Sperrung des Negergeſchäfts. Was die neutralen Mächte 
betraf, fo wurde gegen ſie vermittelſt bes Eriegerifchen Durchſuchungsrechts ebenfalls eine wirfjame 
Uberwachung des Sklavenhandels gepflogen. ®ewöhnlidy waren die Sklaven für Rechnung der 
kriegführenden Unterthanen geladen und fonnten nad) ven Sage, daß bie neutrale Flagge Die La- 

. bung nidt det, dem neutralen Schiffer abgenommen werden. Eine Ausnahme machte nur der 
Fall nıitBortugal, da diefen Lande dur Vertrag von 1654 das Princip, daß die Flagge die La: 
dung dede, zugeftanden worden war, Als ſpäter Bortugal und Spanien mit England Bünbniffe 
gegen Napoleon eingingen, fielen jene Beichränfungen durch das Kriegsrecht natürlich fort, allein 
da jegt ſpaniſches und portugieſiſches Cigenthum der Confiscation nicht mehr unterlag, fonnten 
Spanier und Portugiefen ven Sflavenbandel nad wie vor ungeflört treiben. Die engliſchen 
Kriegsſchiffe durften allerdings die fpanifchen und portugieflihen Handelsſchiffe unterſuchen, 
allein zur Wegnahme von befreundetem Eigenthum, darunter aud) die Sflaven, maren fie nicht 
befugt. In dieſem Dilemma nahm der Sklavenhandel nad) den ſpaniſchen und portugieſiſchen 
Beiigungen einen ungebeuern Aufihwung und englifche Schiffe trieben ihn unter fpanifcher 
und portugiefiiher Flagge für Rechnung englifher Rheder nach den Eolonien beider Länder. 
Allerdings hatte der König von Portugal im Jahre 1810 dur den Vertrag von Riosde-Ia= 
neiro fi zur Aufgebung der Vertragsftipulation von 1654 und theilmeifen Unterſagung des 
Sklavenhandels verftehen müffen, allein mit vem Verbote allein war ven Engländern noch nicht 
dad Recht erwuchſen, die portugieſiſchen Sklavenſchiffe wegzunehmen; die portugieſiſchen Be⸗ 
hörden waren in der Verfolgung ſehr läſſig, und die Aufhebung der Regel, daß die Flagge Die 
Ladung decke, hatte wegen der Thatſache des Kriegsbündniſſes Feine praktiſche Bedeutung. Da⸗ 
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gegen wär das Verlangen nach friſcher Zufuhr in den Colonien auf das Außerfte gefttegen, fein 
Mittel ver Lift wurde unverſucht gelaflen. Die englifchen Kreuzer und Brifengerichte ftanden 
dagegen faft machtlos da, al8 in Jahre 1814 zunächſt ver allgemeine Briedensitand wieverfehrte. 

2) In Wien warb ber europäiſche Friede, zu Gent der Vertrag zwiſchen England und Norb: 
amerifa abgeſchloſſen. Wenn aud einige gerichtliche Entſcheidungen während des Kriegs dem 
englifchen Verbote des Sklavenhandels gegen Neutrale eine ungeredhtfertigte Tragweite gegeben 
hatten, fo ftand doch feft, vap dad Durchſuchungsrecht In Friedenszeiten Feine voͤlkerrechtliche Eri- 
ftenz hat, und die englifhen StaatSmänner, berathen von den Hauptführern der Abolitioniften: 
partei, fuchten alsbald durch befondere Verträge ein gegenfeitige® Durchſuchungsrecht, verbun: 
den mit derlinterfagung des Sklavenhandels, feitzuftellen. Mußte ſich auch unter allertei Mopift- 
catienen zu legterm eine Mehrzahl ver Staaten bequemen, fo traf doch dad erftere auf Die größten 
Schwierigfeiten, und die volltönige Declaration des Wiener Eongrefled gegen ven Sklavenhandel 
vom 15.%ebr.1815 blieb ein todter Buchftabe. Durch ein beruhmtes Urtheil des engliichen Ad⸗ 
miralitätögerichtäbofg (der Kal „Le Louis‘ in Dodſon's „Admiralty reports”, II, 210) vom 
Jahre 1817 wurde in ber überzeugenpften Weife dargethan, „daß feine Nation das Recht ver 
Durchſuchung auf den nicht in Staatseigenthum übergegangenen Gemäflern babe, außer während 
eined Kriegß, daß in Sriedendzeiten nur ein befonderer Vertrag paffelbe einräumen fönne, und daß 
der Widerftand gegen unberechtigte Durchſuchung fein Gondemnationdgrund ſei“. Auf diefe 
befondern Verträge war nun dad Augenmerk Englands gerichtet, und es gelang durch den 
Tractat von Madrid vom 22. Sept. 1817 gegen eine Zahlung von 400000 Pf. St. Spanien 
zur Einräumung des Durchſuchungsrechts auf Sklaven zu bewegen; ein vollftändiged Verbot 
bes Sklavenhandels ward jedoch nody nicht eingeräumt. Da Portugal ſchon 1810, Holland bei 
Rückgabe feiner Colonien 1814 das Durchſuchungsrecht zugeftanden hatte, war Spanien fomit 
die Dritte Macht, welche von England gewonnen worden war. Schon bier mag aber bemerft wer: 
ben, daß es ſich rechtlich inımer nur um Reciprocität handelte. Damit fallen viele läppiſche An⸗ 
griffe wegen angeblicher Unterwürfigfeitgegen England, wie fie fpäter namentlich die franzöjifche 
und amerikanische Brefle vernehmen ließen, zu Boden. Entehrte ed England nidht, feine Nativnal- 
ſchiffe durch holländiſche Kriegsſchiffe durchſuchen zu laſſen, fo dürfte auch ver Ehrenpunft ver 
franzdjiichen Flagge durch die Gegenfeitigfeit vollkommen gewahrt erfheinen. Allein während 
England mit Spanien und Holland zur Einigung gelangte, jegten ſowol Frankreich als die 
Bereinigten Staaten den englifchen Vorſchlägen ihr Nein entgegen; von beiden Staaten wurbe 
geltend gemacht, daß die Erinnerungen an ven Krieg noch zu lebhaft feien, um ein Einräunten - 
der Durdfudung nicht als wahrſcheinlichen Anlaß zu neuen Streitigkeiten anfehen zu müſſen. 
Nichtsdeſtoweniger legte Lord Caſtlereagh, der überhaupt in diefer Sache einen warnıen Gifer 
verrieth,, den zu Aachen verfammelten Mächten einen Plan vor, wonach ſich diefelben gegeniei- 

tig das Durchſuchungsrecht geftatten jollten. Außerdem follte ver Sklavenhandel als Art der 
Piraterie zu einem voͤlkerrechtlichen Verbrechen erklärt werben. Weber auf das Gine noch das 
Andere ging man ein, und von den Gegenvorichlägen verdient nur der rufliiche Erwähnung, 
wonad an einem Centralpunkte der Weſtküſte Afrikas eine gemeinfchaftlihe Station mit Flotte 
und Richterperſonal errichtet werben follte, fpeciell zur Unterprüdung des Sklavenhandels. Die 
Schiffe diefer neuen Inftitution follten das Recht ver Durchſuchung haben und eine Rechnungs⸗ 
ablegung über Koften und Betrieb den in Ausjiht genommenen periodifhen Verſammlungen 
der Großmachte vorgelegt werden. Außer dieſer projectirten Ungeheuerlichfeit war das Nejultat 
auch des Aachener Congreſſes nichts als eine neue ſtarke Derlaration gegen den Sflavenhan: 
bel. Während weitere Berfuche Englands zur allgemeinen Annahme bed gegenjeitigen Durch: 
fuhungdrechtd auf dem Congreß von Verona um fo eher zu Boden fallen mußten, als der ganze 
Begenfag abfolutiftifcher und conjtitutioneller Staatöprineipien dort zum offenen Ausbruch 
"fam, war man mit Nordamerika auf einem beffern Wege, und nah mehrjährigen Unterhand⸗ 
lungen warb am 13. März 1324 ein Vertrag, vorbehaltlid der Ratification durch Die Beifom: 
menden, abgeichloffen, wonach jih England und Nordamerika, melde beide ſchon Kreitzerge: 
ſchwader gegen ven Sklavenhandel an der afrifaniichen Küfte unterhielten, da8 Durdiuhungs- 
recht gegenfeitig geftarteten und die. Aburtheilung der verdächtigen Schiffe durch Gerichtshöfe 
des eigenen Landes ftipulirten. Zur Durchſuchung waren jedoch nur beſtimmte Schiffe berech⸗ 
tigt, und ebenfo war vie Meeresſtrecke, auf welder das Durchſuchungsrecht allein geitbt werben 
durfte, vertragsmäßig begrenzt. Im nordamerifaniihen Senat fand die Beflimmung, daß an 
den amerifanifchen Küften, in Gegenſatz gegen Weſtindien, die gemöhnlihe Durchſuchungs⸗ 
befugniß follte gebt werden dürfen, Anſtoß. Man wendete ein, daß die Hufen und Küften 
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ber Union fo wenig von Sklavenſchiffen heimgeſucht würden ald die engliſchen Häfen In Curopa. 
England dagegen behauptete, daß ed feine weſtindiſchen Befigungen mit In die Zone gezogen 
habe und der Begenfeitigfeit und Gleichheit wegen aud die nordamerifanischen Küften wenig: 
ftend genannt fein müßten. Da man ſich über diefen und zwei weniger bedeutende andere Punkte 
nicht einigen Eonnte, wurde die Konvention nicht ratiftcirt. Es iſt fehr zu bedauern, daß da⸗ 
mals eine Ginigung zwifchen Nordamerika und England nicht erzielt wurbe; wahrſcheinlich 
wäre gegenwärtig die Abmachung als felbftverftändlic und feinem Contrahenten irgend nach⸗ 
tbeilig von aller Welt angefehen. 

3) Mittlerweile waren die Berhältnifle in ver europaifchen Völferfantilie nicht derartig, 
daß eine weitere Ginigung in der Frage des Sklavenhanbeld und Durchſuchungsrechts in Aus⸗ 
ſicht genommen werden fonnte. England mar nod auf feine Berträge mit Portugal, Spanien 
und Holland, dad darin angeftandene Durchſuchungsrecht und die zur Aburtheilung beftinurten 
fogenannten gemifchten Gerichtscommiſſionen beſchränkt, als die Julirevolution das Verhältnig 
zur franzdjifchen Regierung änderte. Gine der erften Früchte der pamaligen Entente cordiale 
war der Vertrag vom 30. Nov. 1831, deſſen erfter Artikel lautet: „Das gegenfeitige Durdy= 
ſuchungsrecht kann ausgeübt werden innerhalb der angegebenen Meeresftreden: vum Gap 
Verve entlang der afrifanifchen Küfte bis 10° fühlih vom Äquator und bis zum 30.° 
weftl. 2. vom parifer Meridian, entlang den Küften von Mavagasfar, Cuba, Portorico und 
von Brafilien bis zur Entfernung von ungefähr 20 Seemeilen (lieues). Doch Eann ein inner: 
halb diefer Grenzen gefehenes und verfolgte Schiff, dad nicht aud den Augen verloren wurde, 
auch außerhalb jener Entfernung viſitirt werben.‘ Nah Art. 2 ſoll das Durchſuchungsrecht 
gegen Handelsſchiffe der audern Nation nur von ſolchen Kriegsſchiffen ausgeübt werben pürfen, 
welche menigftend vor einem Kapitän over Lieutenant zur See commanbirt find. Nach Art. 8 
wird die Zahl der Kreuzerjchiffe alljährlich Durch eine befondere Gouvention beſtimmt, doch Darf 
die Zahl der Schiffe der einen Nation nicht mehr als das Doppelte der andern Kreuzerflotilie 
fein. Nah Art. 5 werden die Inftructionen der Kreuzer gegenjeitig mitgetheilt und jedes 
Kriegsſchiff muß zur Durchſuchung auch eine ſpecielle Autoriſation vom andern Staate haben. 
Uber die Vornahme der Unterfuhung beftimmt Art. 6: „Wenn ein Kreuzer ein Handelsſchiff 
als verdächtig verfolgt hal und anhält, muß der Commandirende, ehe er die Unterfuhung vor⸗ 
nimmt, dem Schiffskapitän bie fperiellen Ordres vorzeigen, welche ihm das Ausnahmerecdht der 
Durchſuchung gewähren. Stellt ed ſich heraus, daß die Papiere in Orbnung und die Unterneh⸗ 
nungen legal find, fo bat er in dem Schiffdjournal zu bemerken, daß die linterfuhung nur Fraft 
der genannten Ordres ſtattgefunden.“ Wegen Verdachts aufgebrachte Schiffe und ihre Mann⸗ 
ſchaften werden den Gerichten der Ration, der ſie angehören, übergeben und nach den in jedem 
Lande beſtehenden Vorſchriften abgeurtheilt (Art. 7). Gegen Kriegsſchiffe ſoll das gegenfeitige 
Durchſuchungsrecht nicht ausgeübt werden (Art. 8). Man wird die übrigen Seemächte auffor⸗ 
dern dieſem Vertrage beizutreten (Art. 9). Diejer Vertrag erbielt eine Reihe von Zufägen durch 
den mweitern vom 22. März 1833, dem Inftructionen für die Kreuzerſchiffe als integrivender 
Beſtandtheil beigegeben worden find. Erwähnenswerth ift Art. 3, wonad ein unter Gonvoi 
oder fonjt in Begleitung eined Kriegsſchiffs fahrendes Handelsfahrzeug nicht durchſucht werden 
foU, fondern auf mitgetheilten Verdacht des Kreuzerſchiffs durch den Convoicommandanten ſelbſt 
zu unterſuchen iſt. Veſonders iſt das Verfahren und eine Reihe von Verdachtsgründen beſtimmt, 
deren Vorhandenſein den aufbringenden Kreuzerkapitän von Verantwortlichkeit auch im Fall 
der Freiſprechung des Schiffs entledigen ſoll. Andererſeits wird für ſonſtige ungerechtfertigte 
Durchſuchung und Anhaltung, fo namentlich auch für ungerechtfertigte Art der Durchſuchung 
Entſchädigung geleiſtet werden, Und zwar von der Regierung, deren Angeſtellte ſich jo vergin⸗ 
gen (Art. 8 und 9). Um vie volle Lovalität der Verabredungen und die Grundloſigkeit Der 
Derlanationen dagegen zu zeigen, mag aus den Inftructionen nody hervorgehoben werden: 
„Daß, ſobald der durchſuchende Offizier, ver audy feine Stellung dur authentiſche Urkunden 
dem Schiffer darzuthun hat, dad Schiff aufzubringen fich entichloffen, er ein Doppelt ausgefer- 
tigted Inventarium über alle an Bord befindlichen Papiere aufftellen muß.” Außerdem hat er 
ein Brotofoll aufzunehnen, welches Zeit und Ort der Anhaltung, ven Namen Des Fahrzeugs, des 
Kapitänd und der Schiffsmannſchaft, ſowie eventuell die Anzahl und den Zuftand der an Bord 
befinplichen Sklaven und außerdem noch eine genaue Beihreibung von dem Zuftande des Schiffs 
und feiner Ladung enthalten muß. Niemand darf vom Bord des angehaltenen Schiffs entfernt, 
auch darf fein Theil ver Ladung weggebracht werben, bis dad Schiff den Behörben der eigenen 
Nation überliefert worden, Nothfälle ausgenommen. Es wurden die Häfen fpeciell beſtimmt, 
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wohin die angehaltenen und verdächtig gefundenen Schiffe der betreffenden Nation gebracht wer⸗ 

den follten. Die Überwachung der englischen und franzdiiichen Schiffe wurde eine ſehr leichte 
Aufgabe, da jih allmahlih Engländer und Branzofen von dem Geſchäft zurückgezogen hatten. 

Bon franzöitihen Schiffen werben nur zwei genannt, Le Marabout und La Senegambie, welde 
feit 1831 als verdächtig aufgebracht wurden — und beide fand man unfchuldig. Da durd feine 
Verträge mit andern Staaten England ein Durchſuchungsrecht auch gegen nichtfranzöſiſche 
Schiffe hatte, während vie franzöſiſchen Kreuzer nur auf englifche over nationale Schiffe be: 

ſchränkt waren, fo Fam ed dahin, dag die franzöliiche Kreuzerflotille vielfach unbefchäftigt blieb 

und aujehen mußte, wie die engliichen Schiffe viele Priſen machten, die für Kapitän und Vianns 

ſchaften reiches Beutegeld einbrachten. Ohne Zweifel war dieſe Misſtinmung in ber franzöſi— 

Schen Marine ein Hauptgrund, weshalb ji zu den vielen Anklagen ver Rammeroppojition in 

Frankreich auch diefes Verhältniß zu England gefellte. 
4) Einige kleinere Seeſtaaten waren bem franzoͤſiſch- engliſchen Vertrage durch Accefiiondver: 

träge beigetreten, aber feit dem Abbruch der englifhen Unterhandlungen von 1822 — 24 war 08 
nicht möglich gewejen, zu einem Vertragsverhältniß mit ven Staate zu gelangen, deſſen Handels: 

marine bis auf den heutigen Tag den Sflavenhandel den größten Vorſchub geleiitet hat, mit Den 

Vereinigten Staaten von Nordamerika. Dagegen zeigten ſich die drei Großmächte des Oſtens ne: 

neigt, eine neue gemeinichaftlihe Regelung mit England und Frankreich vorzunehmen, und jeit 

1838 wurden zu London deshalb Verhandlungen gepflogen, und ald Ergänzung dazu entſpann 

jich eine langdauernde viplomatijche Correſpondenz zwiſchen der engliſchen und norbamerifani: 
Shen Regierung. Eritere erlitten eine Unterbrechung durch die orientalifhen Wirren; um fo bes 

deutungsvoller find die Unterhandlungen mit Amerifa, weil in ihnen der Verſuch engliſcherſeits 

gemacht wurde, auch ohne Vertrag ein abgefchwächteö Unterſuchungsrecht zur Verification der Nea⸗ 

tionalirät, wie ſich die engliichen Minifter ausprückten, zur Geltung zu bringen. Da die ©,meri: 

kaniſche Flagge notoriih zum Sklavenhandel misbraudt wurde und Vortugieſen es nmentlich 

waren, welche mit Schiffen von amerikaniſcher Bauart das „ſchwarze Geſchäft“ betrichen, waren 

englijche Kreuzer oft in der Lage gewefen, Schiffe mit den äußerlichen Zeichen amerifaniicher 
Nationalität anzubalten und aufzubringen. Es ereignete ji dann und warn, daß ein folches 
Schiff wirklich amerifaniih war. Die Frage war nun: ift ed eine völkerrechtlich illegale Hand: 
lung, ein ſolches Schiff anzubalten, um jich zu vergewiflern, daß es feine Flagge mit Recht trägt? 
Palmerfton und Aberdeen, die beiden engliihen Minifter des Auswärtigen in diejer Epoche, 
traten für Die Nechtmäßigfeit einer ſolchen Anhaltung auf. „Wir wiflen, daß wir dad Schiff 
loslaſſen müflen, felbft wenn ih Sklaven an Bord finden, fobald mir uns überzeugt haben, 
dag es wirklich amerikaniſch iſt; aber eben dieſe Brüfung muß geftattet fein.... Ein ſolches 
Schiff wird nicht ald amerifanifches angehalten, ſondern als engliſches oder portugieſiſches, ver— 
dächtig, den Eharafter eined amerifanifchen für Zwecke des Sflavenhandels fimulirt zu haben... 
Unmöglid fann die blope Thatſache, daß der Schiffer eine amerikanische Flagge aushängt, 
ſchon ven Charakter der Nationalität geben.‘ Amerikaniſcherſeits wurde unwaudelbar an dem 
Fundamentalſatze fejtgehalten, daß in Friedenszeiten dad Kriegsſchiff des einen Staates keiner: 
lei Aufſichtsrecht auf offener See über die Handeldichiffe anderer Nationen habe, daß Daher von 
einem zwangsweiſen Einwirken für ein foldhes Recht als erlaubtem Handeln nicht geredet mer- 
den fönne. Die Gonfequenzen dieſes Grundſatzes wurden außer in ver mit mehr Gefchrei 
ald Argumenten auftretenden nordamerikaniſchen Preſſe befonders in zwei Schriften gezogen; 
die eine von Wheaton: „An inquiry into the validity of the British claim to a right of visi- 
tation and search of American vessels suspected to be engaged in the African slave-trade“ 
(London 1842); dieanderevon Cass: „Examen de la question aujourd’hui pendinte entre le 
gouvernementdes Etats-Uniset celuide laGrande-Bretagne‘ (Bari8 1842). Tie Discuſſio— 
nen zwiſchen den beiden Regierungen unfaßten damals aud) die Dregonftreitigfeit, und ale die Ge⸗ 
fahr eined Bruchs aufs höchſte geftiegen war, wurde befanntlic Durch den ſ vgenannten Aihbur= 
ton-Vertrag vom 8. Aug. 1842 eine Art Abmachung zu Stande gebracht. Über das Durd: 
ſuchungsrecht oder, wie Lord Aberdeen unterjcheiden wollte, Unterſuchungsrecht (Right of visi- 
tation) und Durchſuchungsrecht (Right of search) wurde nichts beftimmt. Die Contrahiren den 
verpflichteten fich in Art. 8 und 9 des Vertrags, Kreuzereäcadred an der afrifaniihen Küfte 
zu halten, die ſich gegenjeitig unterflügen und gemeinichaftlidh gegen tie Sklavenmärkte in 
Afrika vorgehen Ion. Man hatte ſomit den Hanptftreitpunft bei den Fragen umgangen. 
Dies äußerte feine Wirkungen febr bald, denn die nächte Präſidentenbotſchaft gab Lord Aber- 
been ſchon wieder zu einem Protefie Beranlaffung, daß Englanp jeinen Anfpruc auf das Recht 

d 
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der Viſitation keineswegs aufgegeben habe. Der amerikaniſche Staatsſecretär ſeinerſeits prote⸗ 
ſtirte wiederholt gegen die Anerkennung des angeblichen Viſitationsrechts. In allerneueſter 
Zeit (1857 — 58) bat die Verſtärkung der engliſchen Kreuzerſchiffe um die Inſel Cuba wieder 
einmal zu einem volltönigen Aufſchrei der amerikaniſchen Preſſe Anlaß gegeben, und die Sache 
wurde anſcheinend noch dadurch bedenklicher, daß ſich General Cass, der Vorkämpfer von 1842, 
jetzt als Staatsſecretär in einflußreichſter Stellung befand. Allein ohne Daß es zu einer foͤrm⸗ 
lihen Abſchließung fam, verftändigte man fih doch im ganzen dahin, daß die Anbaltung 
eined amerifanifchen Schiffes auf wirklihen Verdacht hin zwar eine an ſich nicht geftat- 
tete Handlung bleiben werde, allein von einer Entſchuldigung der Regierung gegenüber und 
einer Entfhädigung an den Schiffer nicht wohl geredet werben fönne. Mit andern Worten, es 
wird ein dem gefunden Menfchenverftand entfprechender Standpunkt in der Trage eingenom⸗ 

men. Ohne eine folde Berftändigung wäre die amerifanifche Forderung unvereinbar mit ber 
ftetö von der Regierung lautbefannten ernſtlichen Abfiht, dem Sklavenhandel mit allen Kräften 
entgegenzutreten, und bie englifche Forderung kann theoretifch niemals gerechtfertigt werben, 
ba fie dann praftifch zu einer Volizeiherrfihaft auf der See führen würbe. Regelmäßig wird 
der englifche Kreuzer jegt das unter amerifanifher Flagge fahrende Schiff unangebalten lafien. 
Sollte fih aber aus den Bewegungen, dem Außern u. |. w. ihm dringender Verdacht ergeben, 
fo wird er mit ſich zu überlegen haben, ob es gerathen ſcheint, die juriftifche Sllegalität ver An⸗ 

haltung zu begehen und ſich auf eine factifhe Indemnität auch in den Augen der amerifanijchen 
Regierung zu verlaflen. Übrigens ſind noch in Laufe des legten Jahred Verhandlungen im 
Gange geweſen, un eine größere Cooporation der amerifanifhen und engliſchen Kreuzerſchiffe 

herbeizuführen. Soviel davon befannt geworden, handelt e8 ſich hauptfählih darum, immer 

zwei Schiffe, ein amerikaniſches und englijches zufanımenfreuzen zu lafien, woburd dad fremde 

Durchſuchungsrecht unnöthig werden würde. 
5) Noch ehe der Vertrag von Waſhington abgeſchlofſen worden, unter dem Kreuzfeuer ber 

engliſch-anerikaniſchen Noten von 1839, 1840 und 1841 hatten die Verhandlungen zwiſchen 

den europäischen Großmächten ihren Abfchluß gefunden in ven Vertrage vom 20. Der. 1841. 

Im mefentlihen war ed ein Acceflionsvertrag zu ven englifch:franzöfifchen Feſtſetzungen von 

1831 und 1833. Die Abänderungen beftanden einmal in ver Beftimmung des Art. 3, daß 

jedem der Contrahenten freifteht, vie Zahl feiner Kreuzerſchiffe nach eigenem Ermeſſen zu beſtim⸗ 

men (bie franzoͤſiſch-engliſche beſchränkte ſie auf ein feſtes Verhältniß), und in der Erweiterung 

des Meergebietes, auf welchem das gegenſeitige Durchſuchungsrecht geübt werden darf. (Im 

Rort en der 32. ° nördl. Br., im Weften die öſtliche Küfte Amerikas von dem Punfte, mo der 

32.° nördl. Br. diefe Küfte berührt, bid zum 45.° fühl. Br.; im Süden der 45.° fühl. Br. 
von dem Bunfte an, mo diefer Breitengrad die Öftliche Küfte Amerifa berührt, bis zum 

. öſtl. 2. von Vlerivian von Greenwich gerehnet; im Oſten verfelbe Längengrad von 
dem Punkte an, wo er von dem 45. ° fühl. Br. durchſchnitten wird, bis zur Küfte von Oft: 
indien. Art. 2.) In den Anneren des Vertrags iſt die Freiheit von der Durdfuhung außer 

den eigentlichen Kriegsſchiffen auch ven Schiffen der Ruſſiſch-amerikaniſchen Sompagnie einge= 

räumt, da diefe von Faiferlihen Offizieren commanbirt werden und glei) den Kriegätransport- 

fchiffen auägerüftet find. Während dieſer Vertrag von England, Rußland, Ofterreih und 
Preußen anı 24. Jan. 1842 vatificirt wurbe, hatte ſich das franzölifhe Minifterium genöthigt 

geſehen, den erregten Nationalgefühl, das die Schlappe in der orientalifhen Politik nicht ver⸗ 

winden Eonnte, nachzugeben und die Ratification zu verweigern. Keinen geringen Antheil an 
dieſem Sturme in der Öffentlichen Meinung und der Deputirtenfammer hatten die oben ange: 
führten Broſchüren Wheaton’3 und Cass', welcher legtere jih noch in einem Offenen Briefe au 

den Minifter Guizot wandte. Eo blieben denn die Verhältnifle Branfreihd und Englands 

unter dem Regime der Derträge von 1831 und 1833. Wine Anzahl anderer Staaten trat den 

Berabredungen von 1841 bei, aber nachdem Nordamerika 1842 den Vertrag von Wafdingz 

ton ohne gegenfeitiged Durchſuchungsrecht abgeſchloſſen, ſchien es außer Frage zu ſein, daß 

ji jemals Frankreich zn einer neuen vertragsmäßigen Beſtimmung der Art bequemen würde. 

Das Nejultat längerer Verhandlungen und zugleich eine Art officiöfer Erklärung ber wieber- 
bergeftellten guten Beziehungen zwiſchen England und Branfreih war die Convention vom 

29. Mai 1845. Sie beftimmte zunächſt Die Suspendirung der Verträge von 1831 und 1833, 
dann die Aufftellung einer ſtarken franzöfifchen Kreuzerftation an der Waßfüfte Afrikas (von 
26 Schiffen) und gab dad Durchſuchungsrecht gegenfeitig nit. Dagegen wurde in den wich: 
tigften Artikel (8) der Grundſatz ausgeſprochen, daß die faljche Flagge dad Schiff nicht vor der 



Durchfuchungsrecht 633 

Unterfugung fchirmen koͤnne. Auf eine etwas fophHiftifche Weife wird dies in Zufammenhang 
mit dem Verdachte der Piraterie gebracht. (,Attendu que l'experience a fait voir, que la 
traite des noirs dans les parages, oü elle est habituellement exercee, est souvent accom- 
pagnee de faits de piraterie dangereux pour la tranquillit& des mers et la sécurité de tous 
les pavillons; considörant en m&me temps, que si le pavillon porté par un navire est 
prima facie, le signe de la nationalit& de ce navire, cette pr&somption ne saurail &tre 
considerde comme suffisante pour interdire dans tous les cas de proceder à sa verifica- 
tion, puisque s'il en &tait autrement, tous les pavillons pourraient &tre exposes à des 
„bus en servant Acouvrir la piraterie, la traite des noirs ou toute autre commerce illieite.‘') 
Ganz ähnlich Iauteten die Inftructionen an die Kreuzergeſchwader. Nach ihnen jollen wirklide 
franzöjiihe und englifche Schiffe nicht purchfucht werden ; allein England und Frankreich wollen 
das Recht ver Durchſuchung gegen ihre nationalen Schiffe und diejenigen von Nationen, welde 
vertragsmäßig dad Durchſuchungsrecht geftattet haben (Branfreich hatte damals ſolche Verträge 
mit Sardinien, Toscana, Neapel, Schweden, Dänemark und den Hanfeflädten, England mit 
faft allen Staaten außer Amerifa und Franfreih), fi nicht durch das bloße Aufhiflen einer 
falſchen Flagge einer Nation, mit ter fein Durchſuchungsrecht verabredet ift, verfümmern 
laſſen. („Lors donc que vous aurez lieu de soupconner quelque fraude de ceite nature, 

vous pourrez verifier la nationalit6 du bätiment suspect.” Lettre du ministre de la marine 
en France au commandant de la station francaise sur la cöte d’Afrique.) Doch werben bie 
Kreuzercommandanten ſtets erinnert, daß fie für jeden Schaden auffommen müſſen. Die Kanı= 
meroppoſition in Frankreich, melde mehrere Sahre beſonders durch ven Mund desb jegigen Na⸗ 
poleonifhen Minifters Billault nah Aufhebung des Durchſuchungsrechts von 1831 und 1833 
geichrien hatte, fand fich felbft durch die neue Verabredung nicht befriedigt und fah in jenem 
gegenjeitig zugeitandenen Recht der Verification ein Zugeftändniß der „Pritchardiſten“ an Eng 
land. Im Grunde war dad Zugeſtändniß, deflen Gegenfeitigfeit man immer zu vergefjen fich 
erlaubte, nicht weiter gegangen, ald was auch die Amerikaner al8 die factiſche Löſung ihres 
Conflicts mit England gelten ließen. Dies wurde namentlich aud von Guizot in der Kammers 
verbandlung über den Gegenftand gebührend herausgehoben. Auf feine Gefahr und unter 
Verantwortlichfeit feiner Regierung, nad deren Inftructionen er handelt, verificirt ber 
Kreuzercapitän die Flagge eines verdächtigen Schiff. Soweit died durch bloße Annäherung, 
ohne Anhaltung des Schiffs geichehen kann, ift natürlich von Verantwortlichkeit keine Rebe, 
fie beginnt erfi, aber auch fogleih, wenn der Schiffer angehalten wird. _ 

6) In völlig ungeredhtfertigter Weife verfuhr dagegen England 1845 gegen Braitlien, das 
allerdings in ven vorhergehenden Jahren alle feine Verpflichtungen, ven Sklavenhandel betref: 
fend, offen verlegt hatte, indem eine Parlamentsacte vom 8. Aug. dem englifhen Admiralitäts⸗ 
gerichte Zuftändigfeit über brafilianifche verdächtige Schiffe gab und fomit auch dad Durch— 
ſuchungsrecht gegen fie ohne Vertrag (derſelbe war Eurz vorher abgelaufen) in Wirkſamkeit 
feste. Wenn der Erfolg eine internationale Rechtöverlegung rechtfertigen fönnte, würde Diele 
Entihuldigung bier plaßgreifen, denn diefe ſtrenge Maßregel Englands hat dem Sklaven: 
handel nach Brajilien ein Ende gemacht, und ed wäre jegt nur recht und billig, jene PBarla= 
mentödacte, die zwar leerer Buchftabe geworben ift, aufzuheben. In der allerneueften Zeit bat 
das Durchſuchungsrecht gegen den Sklavenhandel außer der fhon erwähnten vorübergehenpen 
Erhigung in der norpamerifanifchen Preffe zu feinem weitern Streit Anlaß gegeben. Dagegen 
iſt Die franzoͤſiſch-engliſche Konvention von 1845, die auf zehn Jahre geſchloſſen worden, nicht 
wieder erneuert worden, ſodaß augenblicklich zwifchen England und Frankreich vie Frage völlig 
jo fteht wie zwifchen Amerifa und England. Die Controverſe zwifchen Portugal und Frank⸗ 

reich, melde fih an die franzöjiiche Aufnahme des Sklavenhandels unter dem Schein der Frei⸗ 
willigfeit Enüpfte, die Affaire Gharled und George, wird in dem Art. Negerhandel zu be: 
ſprechen fein. 

7) Anders als bei dem Sklavenhandel ftellt fich das Durchſuchungsrecht innerhalb der Ge⸗ 
bietögrenzen des die Durchſuchung anordnenden Staates. Hier bilden die landesübliche Hafen 
polizei und die, gejeglichen Beftinnmungen die maßgebende Norm. Auf offener See dagegen 
eriftirt, abgejehen von ven Verträgen, ein wahres ıpirkliches Durchſuchungsrecht nur als Kon: 
jequenz der allgenreinen Rechtloſigkeit ded Piraten. Bin Schiff, welches verbädhtig ift, von Pi⸗ 
raten geführt zu wexpen, Tann im Intereſſe aller von ven Kriegsſchiffen einer jeden Nation an: 
gehalten und unterfucht werden. Gin Handeln ohne genügenden Verdacht gegen den Unſchul⸗ 
digen würbe auch hier zur vollen Genugthuung verpflihten, aber den Verdacht als bei ven Um: 
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ſtänden begründet angenommen, würde fein Staat eine Entſchädigungsforderung für ein unter 
folden Umſtänden angehaltenes Nationalfchiff aufftellen fünnen. In frühern Zeiten, in der 
Blüte des afrikanischen Piratenwefend wurden umgefehrt nicht die Piraten, jondern andere 
Schiffe von den Piraten vijitirt, und die Vertragsfanmlungen enthalten manche feierlihe Con⸗ 
pention, in welcher nicht bloß die Summe des als Averſum zu zahlenden Tributs, ſondern aud 
die Documente beftimmt find, melde der frienliche Kauffahrer ven durchſuchenden Korfaren 
vorweifen mußte, um ungefchoren zu bleiben. 

8) Was die Literatur angeht, jo find ſchon im Laufe der Darftellung die bebeutenbften 
Verträge und Schriften angegeben. Das Durhfudhungsredt in Kriegözeiten findet feine Be: 
handlung in den gewöhnlichen Werfen über Völkerrecht. Soweit es mit den Sklavenhandel 
zufammenhängt, hat außer Wheaton, „Histoire des progrös du droit des gens“, II, 261 fg., 
Eufiv in feinem und Marten3’ „Recueil“, V, 436, eine Zufanımenftellung des Material3 und 
UÜberficht de8 neuern Gange gegeben. Als Ausprud der franzöſiſchen Anfhauungen ift her⸗ 
gorzuheben ein Auffat in der „Revue des deux mondes” von 1846: „La convention du 
29 Mai 1845.“ H Marquardſen. 

Dynaftie. In Reichsſtaatsrecht wurde der Ausdruck Dynaft oder Edler Herr für ſolche 
weder zu den Fürſten noch Grafen gehörende Landesherren gebraucht, melde dennoch Reichs⸗ 
ſtandſchaft mit Eig und Stimme auf den Neichötagen hatten. Ihre Zahl wurde inımer gerin- 
ger, da ſich die meiften von dem Kaiſer höhere Titel verleihen liegen. Am befannteften durch die 
Schickſale ſeiner ſpätern Nachfolger iſt wol das Dynaftengefchleht von Knyphauſen geworden. Mit 
dieſer Reminiſcenz aus den Tagen des altehrwürdigen Reichs hat die heute übliche Bezeichnung 
Dynaftie nichts als die Ableitung vom griechiſchen Suvaoııng gemein. Sie will einfach Fürſten⸗ 
haus (3.8. Dynaftie Wafa, Bernapdotte) jagen und hat einen beftimmten ſtaatsrechtlichen In- 
Halt nit, Ungebräuchlich ift die Anwendung des Wortes auf Die regierenden Häuſer ſehr klei— 
ner Staaten. Dagegen bleibt die Bezeihnung gewöhnlich auch noch dem Gefchlechte, welches 
den Thron verloren hat. Sie den Napoleoniden zu geben, war jedoch vor der Wiederaufrich: 
tung ded Kaiferthrond von Frankreich nicht allgemeiner Gebrauch. Allgemein geltende Grund⸗ 
jäge für fünmmtlihe Dynajtien gibt ed nit. Tas Staatsrecht des einzelnen Landes ſowie bie 
Familien- und Hausgeſetze in den Dynaſtien beftimmen die Rechtsverhältniſſe der Familien⸗ 
glieder fowie der ganzen Donaftie zum Lande. Dan kann höchſtens den völkerrechtlichen Grund⸗ 
fag von der Gleichheit aller Souveräne und der Cbenbürtigkeit aller herrihenren Banilien 
hierherziehen, allein in ven Einzelheiten, z. B. über die Stellung einer vertriebenen Dynaftie im 
Geremonialrecht, ob ihrem Haupte Erterritorialität zukommt oder nicht, Hat ſich Feine überein: 
ftinnniende Rechtsüberzeugung oder Rechtsübung gebildet. Das gefchichtliche Interefle an den 
einzelnen hervorragenden Dynaftien findet in beſondern dieſe behandelnden Artikeln feine Be- 
rückſichtigung; für das Recht innerhalb der Fürſtenhäuſer muß auf die Art. Fürft und Haus: 
gefege verwieſen werben. 9. Marquardſen. 

€. 

Ebenbürtigkeit, Misheiratben, morganatiſche Ehe. Unter den verſchiedenen Eigen: 
ſchaften der Dienichen hat die auf ihrer Geburt beruhende Gleichheit oder Ungleichheit mit an⸗ 

dern eine auch auf ihre ſociale Stellung oft fehr nachhaltig zurüdwirfende Bedeutung. Richt 

nur die Rebensbeichäftigungen und der Beruf, die Größe des Vermögens u. |. w. erzeugen Ber 

fchievenheiten unter den Menſchen, fondern auch ihre Abſtammung. Sie if faft überall ein oft 

principiell mitwirfender Grund der Rechtsfähigkeit (status) der Perſonen, welde duch fie 

bedingt Deren (redtlihen) Geburtsſtand bildet. Demielben gemäß zerfielen ehemals bei allen 

und jegt noch bei einer Menge Völker die Menſchen in die Klaffen ver Freien und Unfreien und 

die erftern wieder in eine höhere oder Adels- und in eine niedere, ja oft in mehrere Klaffen. 

ever Menſch gehörte und gehört auch feiner Geburt nach irgendeiner Standesklaſſe an. Die 
zu der gleichen Klafje gehörenden, alfo auf gleicher Rangſtufe ſtehenden werben ald unter fich 
ebenbürtige bezeichnet, die verfchiedenen ald unebenbürtige, Ausprüde, deyen man jich inbeflen 
meiitend dann bedient, wenn die Frage zu beantworten ift, 06 jemand einer höhern Standeöflaffe 
zuzuzäßlen fei oder nicht, z. B. wenn die Ebenbürtigfeit eined Mannes, der jih zum Stande 
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der Freien oder zum Abel rechnet, zweifelhaft ift, während von ber Ebenbürtigkeit bei Sklaven 
nur in uneigentlihem oder einem beziehungdweifen Sinne die Rede fein kann. Verſonen von 
gleichem Geburtsftand find Standedgenoflen, wenn aud fein beſonderes gefelliges Band fie 
enger aneinander Tnüpft, fobaß die Ebenbürtigkeit auch Standesgenoſſenſchaft genannt und 
mit Diefem Worte ebenfo die Gleichheit ver eines freien oder höhern Geburtsſtandes ſich Er- 
freuenden bezeichnet werben kann, ald die ver Menſchen von unfreier oder fonftniederer Abkunft. 

Die Urfahen ver Geburtsverſchiedenheiten können fehr verſchiedener Art fein, als: der Unter⸗ 
ſchied der Rafle, der Nationalität, ver Gegenfag zwifchen Herrſchenden und Gehorchenden oder 
Dienenden, der bed Berufd, 3. B. ber Prieſter, Krieger und anderer fogenannten Kaften, die 
politifhe Stellung im öffentlichen Leben u. ſ. w. Sobald durch die Geburt beſtimmt wird, wel⸗ 

hen Kreife von Berfonen jemand angehört, ift dadurch fein Geburtöſtand und damit feitgeltellt, 
melden Perſonen er ebenbürtig ift oder nicht. Das indiſche und äqyptiſche und altgalliiche 
Kaftenmwefen fowie das mehr oder weniger ausgeprägte anderer Völfer berubten auf bielen 
Gegenſätzen, deßgleihen der Uinterfchled zwiſchen Batriciern und Plebejern bei den Römern. 
Bei den germanifchen Bölfern findet man ſchon in den älteften Zeiten die Keime geburtäftän- 
diſcher Berfchiedenheiten, die im Lanfe der Jahrhunderte ſich weiter entwickelten, rechtlich feſt⸗ 
geitellt wurden und, obgleich vielfach modificirt und zuletzt fehr befchränft, theilmeife in unjerm 
Zeitalter noch beſtehen und Gegenſtand der fehr Literaturreihen juriſtiſchen Lehre won ber 
Ebenbürtigkeit und den Misheirathen geworden find. Obgleich dieſelbe jept auch in Deutich: 
land von viel geringerm Belange ift ald noch in den legten Tagen des Deutſchen Reichs und 
jelbit vor dem Sabre 1848, fo bildet fie Doch noch ein ſtehendes Kapitel in den Bearbeitungen 
ber deutfchen Staats- und Rechtsgeſchichte und den Lehrbüchern des deutihen Staats= ſowie des 
bentichen Privatrechts. Sie verdient daher im „Staats-Lexikon“ eine nähere Beſprechung und 
Beleuchtung. Leider ift Die Erforfchung auf diefem wiſſenſchaftlichen Gebiete vielfad) befangen, 
ja man muß geradezu fagen, parteiiſch geweſen und die Wahrheit ebenfo wie in der Lehre vom 
Adel fehr getrübt worden, weil Tie bei Gelegenheit von Nechtöftreiten diejer oder jener hoben 
Familie von bezahlten Schriftitellern in einer von ihrer Bartei gewünſchten Richtung bearbeitet 
wurde. Biele kleinere Schriften, welche in neuefter Zeit über Ebenbürtigfeit geichrieben wur= 
ven, leiden an diefem Gebrechen und jind daher mit Vorſicht zu gebrauchen; doch gibt es jehr 
ehrenmwerthe Ausnahmen. Inter den unendlich vielen Büchern, die int vorigen Jahrhundert in 
Deutihland über Ebenbürtigkeit oder über Misheirathen gefehrieben worden, wollen wir nur 
als befonvderd hervorragend aufführen Bo. XIX von Joh. Jak. Moſer's großem Werke 
über das dentſche Staatsrecht und Bd. II feines „Familienſtaatsrecht“; ferner I. ©. Vütter's 
beſonders berühmt gewordenes Bud: „Über Misheirathen deutſcher Fürſten und Grafen” 

(Göttingen 1796). 
Aus diefem Jahrhundert find voraflen zunennen: eine Abhandlung Heffter’3in veflen „Bei: 

trägen zum beuticden Staatds und Fürſtenrecht“ (Berlin 1829), Bd.!, und eine in Revſcher's 
und Wilda's, Zeitſchrift für deutſches Recht““, Bo. IT; Klüber's Abhandlungen, Thl. I; die Be: 
handlung der Lehre von unſtandesmäßigen Ehen von Jaupp in der zweiten Auflage des „Staats- 
Lexikon“; ferner die in jeder Beziehung audgezeichnete, feitvem für manche deutſche Rechtshiſto— 
tifer, z. B. Walter, maßgebend gemorbene , Geſchichtliche Darftellung der Lehre von der Eben 
bürtigfeit nach gemeinem deutſchem Rechte““ von Chr. 3. Göhrum (2 Boe., Tübingen 1846). 
Die neueften Monographien find H. Zöpfl’8 „Liber Misheirathen in den deutichen regierenden 
Fürftenhäufern überhaupt und dem oldenburgifchen Geſammthaus insbeſondere“ ı Stuttgart 
1858) und: „Über hoben Adel und Ebenbürtigfeit überhaupt und mit Rückſicht auf den 
Bentinck'ſchen Rechtsſtreit“ (Sruttgart 1846). Bon befonderm Werthe jind aud) die der Lehre 
von der Ebenbürtigkeit und ven Misheirathen zewidmeten Baragraphen in den Lehrbüchern 
der deutichen Rechtsgeſchichte von Eichhorn (K$. 407, 452— 454, 465, 477, 575), Walter 
($$.395, 657, 690) und Zöpfl (S. 280, 388, 601, 657, 690) und in des legtern „Grund⸗ 
fügen des allgemeinen und deutſchen Staatsrechts“, II, $. 221 fg. und $. 308; ferner in 3. C. 
Kohler's „Handbuch des deutfhen Privatfürſtenrechts“ (Sulzbach 1832), $$. 31—57, und 
Mittermaier's, Gerber's, Walter's, Bluntſchli's Lehrbücher des deutſchen Privatrechts in den 
auf dieſe Lehre bezüglichen Paragraphen. 

Die Lehre von der Ebenbürtigkeit und die mit ihr der Hauptſache nach zuſammenfallende 
von den Misheirathen iſt von Bedentung wegen der rechtlichen Wirkungen des Shenbürtig- 
feitöprincips, welche theils ſtaats⸗, theils proceß-, theild privatrechtlicher Art jind. Eie muß jedoch, 
da jie jegt von geringern praftifhen Belang ift, vorzugäweije geichichtlih behandelt werden. 
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Man kann für Deutſchland vier Perioden des Entwickelnngsgangs jenes Principe unterſchei⸗ 
den: 1) die der ältelten Zeit bis zum Ende der fogenannten fränkiſchen Periope des veutfchen 
Rechts; 2) die des Mittelalters vom 12. bis zu Ende des 15. Jahrhunderts; 3) die der neuern 
Zeit bis zur Auflöfung des Deutihen Reis; 4) die der neueften Zeit feit 1806. In allen 
Verioden hängt die Geftalrung oder Umgeſtaltung des Rechts der Ebenbürtigfeit mit der der 
Standesverhältniffe zufammen und fann ohne Kenntniß diefer nicht verftanden werben. 

1. Das Ebenbürtigfeitsprincip während der erften Periode.) Die uner- 
müblich fortgefegten gründlichen Studien unferer Hiftorifer und Germaniften über die deutfchen 
Rechtsalterthümer haben die Gefchichte des Ebenbürtigkeitsrechts in den älteften ſowie in ven 
Zeiten der fogenannten Leges Barbarorum und der Gapitularien (zugleich mit der Rechtsge⸗ 
ſchichte des Adels), inwieweit e8 möglich war, fo fehr aufgehellt, daß nıan über die auf dem: 

felben beruhenden Rechtszuſtände von Tacitus an bis ins 12. Jahrhundert nicht mehr im 
Zweifel fein fann. Die von Göhrum aus diefen Unterfuhungen gezogenen und durch 
feine eigene unbefangene Forſchung conftatirten Ergebniffe geben dahin: 1) daß nad den 
älteften von Tacitus geſchilderten Rechtszuſtänden der Germanen ed nur zwei rechtlich ſcharf 
gefchievene Stände gab, den der (von ihn servi genannten) Leibeigenen und als libertini von 
ihn: aufgeführten hörkgen Unfreien und ven der Freien, zu melden bie nicht juriftifch aus- 
gezeichnete Klaffe der von ihm fogenannten Nobiles gehörte, ſodaß e8 keinen höhern foge- 
nannten Adelsſtand gab.2) Obgleich in den Dürftigen Quellen biefer Periode feine Erwähnung 
der Wirkſamkeit des Ebenbürtigkeitsprincips ſich findet, fo verbürgen doch Schlüffe deſſen Eri- 
fienz fowol im Proceß- als im Privatrehte. in Freier konnte nur von Freien gerichtet 
werden, und zwifchen einem Freien und einer Unfreien und umgefehrt Eonnte ebenſo menig als 
zwifchen römifchen servi und Freien eine Che möglich geweſen fein, weil fonft Tacitus Diefe 
Anomalie gewiß ermähnt hätte. Was die Mobiles und die jedenfalls vorzugsmeife aus ihnen 
gewählten Principed oder die germanifchen Könige betrifft, fo bewog fie die Sitte ober Die 
Politik, ihre Gattinnen foviel wie möglid in andern vornehmen Familien zu ſuchen; allein 
gewiß famen aud Ehen folder Herren mit freien Grauen nicht fo hohen Standes vor; man 
findet nicht, daß irgendeine jnriftifche Scheivemand zwiſchen ihnen und ven Ingenui beftanb. 
Non den merovingifhen Königen wird ſpäter fogar tadelnd gefagt, daß fie oft mit Frauen 
der niebrigften Klaife ji verbanden. Mit Recht fonnte Göhrum (S. 26) fagen: „Das Eben- 
bürtigfeitöprincip ift ein urgermanifher Rechtsſatz, der ſich jedoch anfangs wefentlid auf den 
Geburtsunterſchied zwifhen Freien und Unfreien gründete und befchränfte.” 2) Die urfprüng= 
ih germaniſchen Geburtsftandesverhältniffe bildeten fich im Laufe der Jahrhunderte mehr und 
mehr and, mobdificiren fih aber nad) der Völkerwanderung befonderd infolge der verfchiedenen 
Umgeftaltungen des Öffentlihen Lebens in den germanifchen Königreihen. Die durchgreifend 
maßgebende Grundlage jener Verbältniffe blieb ver Gegenfap zmifchen Unfreien und Freien 
oder, wie man jagen darf, zwiſchen unfrei und frei Geborenen. Beide ſind ſtandesmäßig abjolut 
voneinander geſchieden. In jeder Klaffe gibt e8 aber Abftufungen der Standeseigenſchaft. Die 
Unfreien jind entweder im Gigenthum ihres Herrn befinpliche Knechte, servi, homines proprii, 
oder unter verfchiedenen Benennungen und in theilweiſe verfchiedener Stellung vorfommente 
perjünli oder dinglich balbfreie, der Gewalt ihres gemelenen Herrn untergebene Hörige, näm⸗ 
lid) die liberti und die bei den Longobarden Aldiones genannten Liti, welche theils zu Dienft: 
leiftungen, theil8 zur Zahlung eines bei ven letztern Lidimonium genannten Kopfzinſes an ihn 
verpflichtet waren. 3) 

Die Klaffe der Freien umfaßt dreierlei Arten von Perfonen: 1) die mit freiem Grunpbefig 
begabten, 2) die auf fremden Grund und Boden angelievelten freien Hinterſaſſen und 3) die 
böhern Freien oder (wie man fie mol nennen darf) Adelihen. Die zweiten ftehen auf der niedrig⸗ 
ften, die erſten auf ver mittlern, die legten auf ver böchiten Stufe der Freiheit. Der Freiheits⸗ 
ftand überhaupt konnte modificirt werden durch die (in verſchiedener Meife vorfonımenven) 
Dienftverhältniffe. Das Ehenbürtigfeitsprincip*) hat nun in biefer Periode vom 5. bis zum 

1) Zörfl, Mieheirathen, $. 34; Etaatsrecht, 8. 222; Deutfche Rechtsgeichichte, a. a. D.; Kohler, 
Göhrum, Walter, a. d. a. O. 2) Göhrum, S. 4—20, und der Art. Adel (Altgermaniicher). 3) Bol. 
Warnkönig, Branzöfifche Staates und Rechtsgefchichte, I, 88. 66, 67; Walter, Deutiche Rechts: 
gefhichte, 88. 384—44). 

4) Zur Bezeichnung der Standesgleichheit finden fich in den Rechtsquellen der merovingiichen Zeit 
die Ausdrücke consortes, similes, consimiles, coaequales, socii, pares, compares. Zöpfl, S. 280 
in der Note. 
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12. Jahrhundert die Geflaltung, daß 1) der Höhergeborene dem Niebriggeborenen den Zwei⸗ 
Eampf verweigern, 2) der linfreie gegen ven Freien in der Regel fein Zeugniß ablegen, 3) der 
Höhergeborene vom Niedriggeborenen nicht gerichtet werden kann, daß 4) zwiſchen Perjonen des 
einen oder bed andern Standes feine Ehe ftattfinden follte®), und wenn 3. B. infolge des firdh- 
lichen Rechts doch eine befteht, bei unebenbürtigen Verbindungen ber niedriger geborene Ehe: 
gatte nicht in das Geburtsrecht des Höhergeborenen trat, und daß die Kinder regelmäßig ber 
ärgern Hand (inferiorem vel deteriorem conditionem), d. h. den Geburtsſtand des erften 
folgten, alſo mit des legten Verwandten rechtlich nicht verwandt wurden und gegen jie ebenjo 
wenig wie gegen die der hoͤhern Klafie angehörenden Erzeuger ein Inteftaterbrecht hatten. Alle 
diefe Verhältniffe waren juriftiich genau firirt. a) Der Halbfreie konnte weder mit dem Leib⸗ 
eigenen einer= noch mit dem Freien andererſeits eine (ſtandesmäßige) Ehe eingehen. Die mit 
dem erften machte feine Kinder zu Leibeigenen,.vie aus der leßtenzu Hörigen. b) Was die drei 
Klaſſen ver Freien betrifft, fo waren fie als Perſonen gleicher Geburt fich ebenbürtig und Ehen 
zwiſchen ihnen rechtlich vollwirfjiam. Die Ehe eines Adelichen, jelbft des Mitglieds einer 
Königsfamilie au mit einer Freien der nieverften Stufe war eine ebenbürtige. Die Sitte z. B. 
der Bafullenverbindung war allerdings denfelben nicht günflig. ©) Die Commendation und die 
Minifterialität?) erzeugten keine Änderung an ven Geburtöftänven. Die Strenge des Ebenbür⸗ 
tigkeitsprincips erlitt indeſſen ſchon in diefer Periode Milderungen, welche die Ehe zwifchen ven 
der Geburt nach Unebenbürtigen möglich machten. 

Im germanifchen Rechte diefer Periode werben befanntlicd mehrere Freilaſſungsformen 
unterfdieden 8), unter welchen eine die Vollfreiheit gibt, d. h. die Gleichftellung des Freigelaſſe⸗ 
nen mit dem Freigeborenen bewirkt, namlich die bei den Branfen und in Deutichland bis ins 
11. Jahrhundert unter vem Namen der manumissio per denarium vorkommende Freilaflung 
vor dem Könige, wobei dem Unfreien ein Denarius aus der Hand geichlagen und ihm eine Ur⸗ 
kunde über den Act ausgefertigt wurde 9), und die bei den Longobarven übliche, in verfchiedenen 
fombolifchen Acten beſtehende Freilaſſung durch Thinx oder Garathinr, die ven Freigelaſſenen 
zum Amunt (Bollmündigen) oder Witribora machte. 19) Die auf diefe Weife Kreigelaffenen 
Eonnten Ehen mit Freigeborenen ſchließen und auch zu !Brieftern gewählt werben. Diefelben 
Wirkungen hatte die Entlaſſung von Hörigen aus der Gewalt ihres Schughern. 11) Es waren 
demnach dieſe Zreilaffungsarten wahre Standederhöhungen, wie fie au von Göhrum, 
Zöpfl u. ſ. w. genannt werden. Ob aber unebenbürtig geborene Kinder durch eine ſolche Stan: 
dederhöhung auch in die Familie ihres höher geborenen Parend eintraten und gegen ihn ſowie 
beilen ebenbürtige Verwandte Surcefjionsanfprüche vermöge Geburtsrechts hatten, ift eine 
andere Frage, weldhe von Böhrun verneint wird. Doch konnte, wie Zeugniffe beweifen, der 
Parens feinem aus einer unebenbürtigen Ehe erzeugten Spröfling von feiner Verlaſſenſchaft 
wenigfteng jo viel zumenden, als ihm die Mechte feiner legitimen Inteftaterben geitatteten. 12) 

li. Entwidelungsdgang des Ebenbürtigfeitsprinceind in der zweiten 
Periode.12) Die Grundlagen des Ebenbürtigkeitsprincips blieben auch während dieſes Zeitz 
raums die Geburtsſtäude. Da aber in dieſen weitgreifende Änderungen eintraten, indem manche 
urſprünglich niedere Stufen höhern gleichkamen, manche Höhere ven Charakter niederer erhielten 
und das Adelsprincip von größerer Tragweite wurde 1%), jo führten die focialen Neuerungen im 
Staatömwejen zu neuen, biefe jelbft umgeftaltenden Anwenbungen vefjelben. Da die Standeöver: 
hältniſſe in ven unter dem Namen des Sachſen⸗ und Schwaben ſpiegels befannten und andern Rechts⸗ 
büchern des 13. Jahrhunderts in beſtimmter Weiſe ausgebildet erſcheinen, fo werden dieſe als 
die wichtigſte Rechtsquelle der Ebenbürtigkeitslehre im Mittelalter betrachtet. Ausreichende 
Studien über den Entwickelungsgang derſelben in der Übergangsperiode vom 10. bis zum 

5) Bei einigen Voölkern, z. B. bei ven Sachſen, wurde bie von einem Freigeborenen wit einer Uns 
freien eingegangene Ehe mit dem Tode beftraft. Walter, $. 39, und Zöpfl, $. 82. 

6) Die Abhängigfeitsverhältnifie, in welche die güterlofen Freien zu ihren Grundherren traten, hoben 
FE Freiheit nicht auf, fie blieben den freien Alodialbefigern ebenbürtig. Göhrum und 

öpfl, $. 10. 
7) Die Beweile diefer Süße geben Göhrum, a. a. O., ©. 109-148; Walter, a. a. D., 88. 394, 

395, 421, 452. Lepterer glaubt übrigens, auf“ eine einzige nicht aus einer Mechtsquelle ſtammende 
Stelle, S.89, fich flügend, daß zwilchen blos Freien und Adelichen feine ftandesmäßige Ehe möglich 
geweſen. Zöpfl, 8. 82. 

8) Zöpfl, ©. 367 -377; Walter, $. 410 fg. 9) Walter, 88. 413, 416. 10) Walter, $. 415. 
11) Göhrum, 1,150. 12) Göhrum, ©.152—153. 13) Göhrum, S. 262 fg.; Walter, $. 452 fg; 
3öpfl,$. Wa. 14) Göhrum, I, 258; Zöpfl, 88. 18, 90a. 
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13. Jahrhundert find noch nicht gemacht worden. 15) Im Laufe ver ganzen Periode gingen nad 
und nad folgende wichtige Veränderungen in den Staatöverhältniffen vor. a) Die Zahl der 
unfreien Hinterfaffen vermehrte ſich dadurch, daß eine Menge ſchutzbedürftiger Zreigeborener 
als Kopiziniige (tributarii) in das Verhältniß der Hörigkeit, namentlich hoͤriger Grundholde, 
vorzugsweiſe bei Stiftern und Klöftern traten 19), während bie eigenen Reute der legtern in ben 
Stand ver Hörigen durch Freilaffungen erhoben wurden. b) Den freien bauerlichen Hinters 
faffen wurden nah und nad) fo viele Laſten und Dienitleiftungen auferlegt, daß fie von den Uns 
freien faum zu unterjheiden waren und jedenfalls zu Dem nieberflen Stande gerechnet wurden, 
von dem auch e) bald der auf dem eigenen Hofe figende, eine bäuerlihe Lebensweiſe führende 
Freigeborene in der Anſicht des Zeitalters nicht viel abflach. Daraus ging der nicht juriftiiche, 
bald aber folgenreiche Begriff des Bauernſtandes hervor. d) In den Städten ging eine wejent: 
fiche Umgeftaltung der Standesverhältniſſe in entgegengefegter Richtung vor ji. Die leibeiges 
nen und hörigen in der Negel Gewerbe und Kleindandel treibenden Bewohner der Stäbke 
wurden, wie man jegt zu fagen pflegt, emancipirt, d. h. fie wurten für frei erflärt und bildeten 
ald Gemeinfreie nıit den altfreien Geſchlechtern der Städte deren Bürgerſchaft und ven im 
Raufe der Jahrhunderte immer mächtiger werdenden Bürgerftand, in welchem ſich jedoch die 
Großhandel over eine ritterliche Lebensweiſe führenden altfreien oder patrieiihen Geſchlechter 
als Adeliche over ald eine zum Adel gehörende höhere Bürgerklaffe zuerhalten ſuchten. e) Diele 
höhere, jedoch erft im 14. Jahrhunderte ald Adel bezeichnete Klaſſe befland aus ale: 
freien Familien, Die, fet ed auf ihren Gütern oder am Hofe der Könige und Fürften oder aud in 
den Städten ald Großkaufherren, eine ritterliche Zebensweife zu führen pflegten. Diefe Umge⸗ 

ftaltung war die Folge der feit dem Ende des 9. Jahrhunderts fich entwicelnnen und von 11. 
His 14. in feiner höchſten Blüte ſtehenden Lehnweſens und ded damit innig verbundenen 
Ritterthums. Im Adel entftanden mehrere Abflufungen, unter welchen die erſt ſpäter fo ge 
nannte linterfcheidung des hohen und des niedern Adels eine weitgreifende Einwirfung auf Die 
Anwendung des Ebenbürtigkeitöprincips erhielt. f) Da ſich mährend vieler Periode die Yandes- 
hoheit der Yürften und die Verfaſſung des Reichstags ſich ausbilneten und Deutschland ir 
fogenannted reichsunmittelbares, d.h. unmittelbar unter dem Kaifer ſtehendes, und Territorial-, 
d. h. eigenen Landesherren untergebenes Gebiet zerfiel, und da ed von nachhaltiger Wichtigkeit 
war, ob ein Neihdunmittelbarer Sig und Stimme im Reichstag Hatte, fo mußten aud) diefe 
Begenfäge einen Einfluß auf die Geftaltung der Standesverhältniſſe und die Anwendung bed 
Ebenbürtigkeitsprincips haben. g) Allein ungeachtet aller diejer in die Standesverbälmifte 
fo vielfach) eingreifennen Neuerungen waren die in der vorhergehenden Periode geltenden Fun⸗ 
damentalprincipien no immer maßgebend für die Entfeheidung von Hauptfragen. Die ganze 
Rohre von der Ebenbürtigfeit wurde aber infolge der Durchkreuzung fo veridiebenartiger 
Grundſätze jo verwickelt, daß für viele Bälle das Recht ungewiß over zweifelhaft mar. 

Es ergibt jih aus den gründlichen Unterfuchungen Welcker's über den deutſchen Adel im 
Mittelalter (im „Staats-Lexikon“, I, 248—258), wie ſchwer es ift, aus den von den Stan: 
besverhältniffen und der Ebenbürtigfeit handelnden Stellen im Sachſen- und Schmabenfpiegel 
eine zmeifelloje Theorie zu conftruiren. Richtig ift ed, daß vie Auffaflungen in dem leßtern gegen 
60 Jahre jüngern Rechtsbuch nicht Die des erften dem frühern Rechte fich anichließenden fur. 
Schwierigfeiten macht es, daß dieſe Lehre in beiden mit der noch immer nicht ganz befriepigend 
erklärten Xehre von den ſieben Heerſchilden, d. h. von der feudalen Rangorbuung der Stände, in 
Verbindung gebracht if. 

Mir ftellen hier die Gegenfäge deutſcher Stanvesverhältniffe in folgendes Schema zufam- 
men. Man bat zu unterſcheiden??): A. Die Höhern Stände, deren gemeinſames Kennzeichen 
die Rittermäpigfeit oder Ritterbürtigfeit 18) war. Die ihnen, aljo dem Ritterftande, angehö- 

15) Verdienſtlich find die Mittheilungen Walter’s in $. 441 und den in ben Nuten bazu angeführten 
Paragraphen. 

16) Walter, $. 424. 
17) Andere Glaffification haben Zöpfl, $$.13—18 ; Walter, 65. 212—229, 237—238, 441-449. 

Die von uns gegebene ſtimmt zu Eihhorn’s Darflelling der Lehre von ben mittelalterlidyen Standes: 
verhältniffen. 
PN Wir fagen abfichtlich Kennzeichen und nicht: Urfache ober Grund des höhern Standes, und flim: 

men in diefer Beziehung dem Art. Abel (Im Mittelalter) bei. Der Sachſenſpiegel gibt als Kennzeichen 
aller Freien die Schöffenbarfeit an. Die Minifterialen find ihnen dann nicht zuzuzäblen und werben 
baher in demfelben zu den Unfreien gerechnet, 
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renden Perſonen Hatten als äußere Zeichen Wappen und Siegel und trugen, wenn fie ben 
MRitterſchlag erhalten follten, Sporen. Sie zerficlen in drei Klaſſen: I. Die der hoch oder 
Höhft (oder Semper⸗) Freien, d. h. die Fürſten, alfo die Kaifer, die Herzoge, die Orafen und 
Marfgrafen. Sie hatten Sig und Stimme auf dem Reichstage, alfo Reichsſtandſchaft, und 
wurden nad) dem 13. Jahrhundert ald zum hohen Adel gehörend betrachtet. Zu denjelben wur: 

den ferner gerechnet die alodiale oder feudale Landesherrlichkeit beiigenven, ven Namen Herren 
führenden reihdunmittelbaren Dynaften. I. Die Mittelfreien!?) und ziwar 1) die Reichs⸗ 
alovien ohne Blutbann beiikenden Reichsritter und fenobaren oder Ichöffenbaren Leute, d. h. 
ſolche, welche als Pares über reichöfreie Leute als Urtheilsfinder gemählt werben fonnten 20); 
2) die ihnen dem Stande nach gleichen patricifhen ober altfreien Geichlechter der Reichsſtädte: 
3) die unmittelbaren Bafallen der Semperfreien und veich&mittelbaren Stifter und Abteien. 
Al. Die Eviegerifchen, der Geburt nad nicht freien, aber ald Ritter in den höbern Stand ein= 
getretenen,, den Vaſallen nahe kommenden Minifterialen des Kaiſers, der Semperfreien, der 
Biſchoͤfe und Abte. 21) 

B. Niedere Stände. a) Freie. 1) Die gemeinfreien Bürger der Städte aller Art. 
2) Die freien Bauern in ven Reihsftädten und Reichsdörfern, Neihöhöfen. 2?) 3) Die den 
Geburtsſtande nach freien Landſaſſen, d. h. freie Hinterfaffen aller Art; im engern Sinne die, melde 
fein Grundeigenthum haben, jondern hoͤchſtens 23) Erbpächter jind. 4) Die ſogenannten Pfleg: 
haften und Biergelten, d. h. dem Stande nady Freie, aber infolge ihrer dinglichen Stellung zur 
Tragung von Laſten verpflichtet und dem Schultheigengericht unterworfen. 

b) Unfreie. 1) Die Leibeigenen aller Art. 2) Hörige oder kopfzinſige Leute, welche bald 
nicht mehr ald eigene Klaffe anigeführt wurden, indem bie meiften Arten mit ven ihnen allmählich 
näher gebrachten Keibeigenen zuſammenfielen, während einige nah und nad) in die Klaffe der 
Gemeinfreien übergingen. 2%) 3) Im Sachjenfplegel werden nur zwei Arten von Kindern als 
nicht ebenbürtig bezeichnet, nämlich: a) Die aus der Ehe eines freien Mannes mit einer unfreien 
(eigenen) Perſon entiprofienen, b) die Kinder einer ſchoͤffenbar freien, mit einem Biergelten 
oder einem Landſeten (Landſaſſen im engern Sinne des Wortes) verheiratheten Fran. 25) Dies 
ift eine Anomalie, denn fie follten eigentlich ebenbürtig fein. Diefen Bau abgerechnet jind die 
Kinder, deren beide Altern freier Geburt jind, ebenbürtig, gleichviel zu welcher Klaſſe ver 
Freien fie gehören, ſodaß dad Kind dem einer höhern Klaffe angehörenden Vater ebenbürtig ift, 
wenn ‚au die Mutter auf einer tiefern Stufe fteht. Nie kann ed aber befier geboren fein als 
fein Bater. IR der Bater unfrei, wenn auch Minifterial, fo vererbt fich dieje Eigenfchaft auf 
dad von der den Stande nad freien Mutter geborene Kind. 26) 

4) Der Schwabenipiegel ftellt a) den alten Grundſatz auf, daß die Kinder eines freien 
Mannes und einer mit ihm verheiratbeten unfreien Frau der ärgern Hund folgen, aljo unfrei 

find; b) den, daß Die Ehe zwiſchen höhern und niedern Freien doch ebenbürtig fei, was er aber 
c) durd eine, wie ed ſcheint, aus einem Misverſtändniß entflandene Doctrin wieder aufbebt, 
nad) weicher er erflärt, daß niemand feniperfrei fei ald der, deſſen Altern und Großältern 
ſemperfrei waren, und daß, wenn ber eine Älterntheil nur mittelfrei ift, die Kinder (aljo der 
ärgern Hand folgend) nur mittelfrei werden. 27) Nach Urfunden aud der Zeit Kaifer Rudolf's 
von Habsburg war Died jedoch noch nicht geltendes Hecht, denn zur Ebenbürtigfeit für Die 
Alodial- oder Lehnserbfolge war nichts nöthig, als daß, wenn auch der Vater zu den Höchſt⸗ 
freien gehörte, die Mutter weder unfrei noch dienftpflidtig war. Wenn der Kaijer einen Mi: 
nijterialfreien aus der Minifterialität entläßt, jo werden die legitimen Kinder dem höhern 
Vater ebenbürtig. 2°) 

19) libereinftimmend hiermit ift Walter, $. 443. Bol. auch Göhrum, ©. 207, nach welchem 
©. 226 alle Familien, deren Hinpter fi im Beſitz eines reichsunmittelbaren Territoriums befanden 
und das Recht ver Reichsftandfchaft genoflen, zu deu Hochfreien gezählt wurden. 

20) Walter, $$. 443, 444; Göhrum, ©. 187 fg. 
21) Sie vereinigten, wie Göhrum S. 173 fagt, zwei rechtliche Charaftere in fi, den Charafter 

von Gigenleuten und von Ritterbürtigen. Sie flreiften aber allmählicy ihre knechtiſchen Eigenſchaften 
ab und verfchmolzen fich mit den ritterbürtigen Kreien zu einem Stande. Ebend., ©. 231. 

22) Walter, $$. 446, 447. 23) Walter, $. Abi. 24) Göhrum, S. 165. 25) Sachſenſpiegel, 
I, 51, $. 1; IE, 73; 3öpfl, ©. 658. 

26) Die Beweire hierfür bei Zöpfl, ©. 658—659. 
27) Man erblickt hier die Keine der ſpätern Theorie. 
28) Bat. Zöpfl, S.659—663, der die Beweisftellen für felne Säge dort anführt und biefe in feiner 

Schrift über Misheirathen ($. 14) vertheibigt. 
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5) Eine Beſtätigung und Bekräftigung dieſer Grundfäge enthält ein bekanntes für bie 
Lehre von der Ghenbürtigfeit maßgebendes, amı Hoftage zu Germerdheim 1282 vom Kaifer 
Rudolf von Habsburg und den Fürften ausgeſprochenes Reichsweiſthum, in welchem rück⸗ 
fiptlih der Kinder aus Ehen freier Bauern fomol mit den tiefer ſtehenden Vogtleuten als den 
höher ſtehenden Mittelfreien der Sat anerfannt wird: quod partus semper sequi debet vilio- 
rem conditionem. 29) Sie blieben in Geltung in den beiden folgenden Jahrhunderten und er- 
hielten während verfelben fo oft neue Anwendungen, als in den Geburtöſtänden Beränderun: 
gen oder Mopificationen vorgingen. Die wichtigſten waren die, daß factiſch a) die nun als 
Adel anerkannten Höchſt- und Mittelfreien unter dem Namen Edle ven in eine Kategorie zu⸗ 
fammengeworfenen Bürgern und Bauern 30) als Gemeinleuten entgegengefegt wurben. Ehen 
zwifchen Perſonen biejer geſchiedenen Klaffen waren Misheirathen; b) daß die Hochfreien, 
d. h. die reihöunmittelbaren Fürſten, Grafen und Herren mit Reichsſtandſchaftsfähigkeit ven 

. Mittelfreien als hoher, ven legtern als dem niedern Adel ich entgegenfegten, vie Heirath eines 
Hochadelichen mit einer Frau vom niedern Adel ald eine Misheirath zu betrachten anfingen und 
die Succefiion der aus derfelben entjproffenen Kinder in die fürftlichen Xehen und Alodien 
ihres Erzeugers und ihrer Agnaten nicht gelten laffen wollten. Zeugnifle für dad Aufkommen 
biefer Grundſätze finden fi in Schriften zweier namhaften deutſchen Publiciſten des 15. Jahr⸗ 
hunderts, nämlich in dem „Dialogus de nobilitate et rusticilate“ des Dr. Felix Malleolus 
(Hämmerlein) von Jahre 1444 und dem gegen 1460 verfaßten Werfe Beter’3 von Andlo: „De 
imperio romano” (lib. Il, c. 12). 21) 

6) Die Wirkungen des Ebenbürtigkeitsprincips waren noch etwas weitergehend als in der 
vorigen Periode. Die zu einer Standesklaſſe gehörenden Perſonen wurden als zu einer Ge⸗ 
noffenfchaft gehörend aufgefaßt und die höhern al8 die Übergenoffen des Niedrigſtehenden. Die 
fegten fonnten weder Zeugen gegen jene fein, nod ihre Richter und fie nicht zum Zweikampf 
fordern, wol aber war das Umgefehrte möglich. Da von der bedeutendſten Wirkung, daß zwi- 
fhen Perfonen höherer und niederer Stände feine ſtandesmäßigen Ehen moͤglich waren, daß 
bie daraus entfproffenen Kinder nur ald echte Verwandte und Erben der ärgern Hand folgten, 
bisher ſchon oft die Rebe fein mußte, fo ift noch beizufügen, daß die Ebenbürtigkeit auch Die 
Grundlage der Stiftöfähigfeit in ven fogenannten abelihen Stiftern warb. 32) 

7) Im 15. Jahrhundert Hatte das germanifche Ebenbürtigfeitäprincip den höchften Punkt 
feiner Entwidelung erreicht; es follte aber jegt von zwei Seiten ber untergraben und feiner 
theilmeifen Antiquirung entgegengeführt werden. a) Seine Strenge wurde durch die mehr und 
mehr einreipende Sitte der Standeserhöhungen ??) gemilvert. Die rechtliche Wirkſamkeit der 
legtern wurde, wenn fie von ben je nad) den einzelnen Geburtöfländen hierzu berechtigten Per⸗ 
fonen audgingen, nie bezweifelt. So fonnte z. B. der Leibherr feine Eigenleute mit Vorbehalt 
der Zinspflicht freilaflen und dadurch zu freien Zindleuten erheben, ja nod weiter gehen und 
zu freien Landſaſſen machen. Die Stanvdedverhältniffe zweier Ehegatten wurden burd die Er⸗ 
böhung des niedirger geborenen Theild ausgeglichen. Solche Audgleihungen famen aud ſchon 
früher, 3.8. ſchon 1273 und 1237, in den höchſten Ständen vor, indem durch Eaiferliche Briefe 
zum Dienjtmannengefchledhte gehörende Gattinnen höchſtfreier Herren in deren Stand erhoben 
und den aus folder Ehe Geborenen die Rechte ebenbürtiger Sprößlinge ertheilt wurden. Nur 
eine Beihranfung der legtern fand flatt: Die mohleriworbenen Rechte Dritter follten durch folde 
Stanveserhöhung nicht beeinträchtigt werben. 24) b) Weit gefährlicher wurden für das Eben: 
bürtigfeitöprineip die allmählich praftifch gewordenen Grundſätze des Roͤmiſchen Rechts, durch 
welche namentlich das germaniſche Princip, daß das aus einer ungleichen Che entſproſſene Kind 
ber ärgern Hand folge, dahin beſeitigt wurde, daß das Kind dem Stande der Mutter folgte. 3°) 

1. Geſchichte des Ebenbürtigfeitsprincips in der dritten Periode vom 
16. Jahrhundert bis zur Auflöfung des Deutſchen Reichs.86) Die- beiden das 
Ebenbürtigfeitsprinelp entkräftenden Neuerungen maden vom 16. Jahrhundert an fo große 

29) ©. dieſe sententia de partu viliorum conditionem sequenti in Berk, Monum. Germ. hist,, 
Leg., 11, 439; Göhrum, ©. 340. 

30) Dies fagt bas Sprichwort: „Den Bürger und den Bauer ſcheidet nur die Mauer.“ 
31) Vgl. Goͤhrum, ©. 340; Walter, $. 456. Beiſpiel bei Pütter, Uber Misheirathen, S. 29—50. 
32) Ausführlich handelt von den Wirfungen Göhrum, ©. 252— 264. Vgl. auch Eichhorn, Deutſche 

Staats und Rechtegefchichte, 88. 338, 446, 447. 
83) Göhrum, ©. 364 fg. 34) Söhrum, ©. 371-377, Zöpfl, ee 88. 14—19. 

35) Göhrum, S. 376—391. 36) Göhrum, I, 1 fg.; Zöpfl, "Staatsrecht, $ 223 fg. 
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Fortſchritte, daß deſſen firenge Anwendung ſich bald nur auf die zum hoͤchſten, d. 6. zum Für: 
ſten- und Herrenſtande gehörenden reichsſtändiſchen Perſonen beſchränkte. Mächtig trug dazu 
die von Jahrhundert zu Jahrhundert fortfehreitende Nivellirung ver Standeöverhältniffe ver 
übrigen Klafſen bei. 

Seit dem Ende des Mittelalterd war, wie Gdhrum (U, 1) fagt, die ſchoͤpferiſche Kraft 
aus der deutfchen Geburtöftandentwidelung entwichen. Bon der Entflehung neuer Geburts⸗ 
ſtandsunterſchiede war daher um fo weniger mehr die Rede, als fogar die bisher beſtandenen 
entweder gänzlich verſchwanden ober doch ihre Schärfe verloren. Letzteres gilt namentlid von 
den Gegenfägen zwifchen Freien und Unfreien, zwifchen Cdeln und Unedeln. Dagegen trat ber 
Begenfag der Perfonen vum Herrenftande ald hohem Adel und aller andern Klaffen jegt in 
fleigender Schärfe hervor. 

1) Wie ſich tn der vorigen Periode die unfreien Ritterbürtigen allmählich mit ven freien 
Ritterbürtigen verſchmolzen, jo traten jegt auch die nicht ritterbürtigen Unfreten ven Gemein: 
freien näher und wurden in privater wie in Öffentlich-rechtliher Beziehung ven Iegtern größten: 
theils gleichgeftellt. Die roͤmiſchen Rechtsgrundſätze über die servitus wurden auf die Leibeige⸗ 
nen nicht angewandt, ſondern dieſe (wie vorher fchon die Vogteileute), abgefehen von ihren ein⸗ 
zelnen Berpflichtungen gegen ihre Herren, in ver Regel geradezu wie Freie behandelt. Sie hatten 
connubium mit den Freien. 97) 

2) Was den Abel betrifft, fo raubte die Veränderung im Kriegsweſen ihm feine frühere Be- 
deutung, und da er feine urfprüngliche Beſtimmung zu firmen verloren, fo vermochte er gegen: 
über den Gemeinfreien feine ehedem fo feft abgefchloffene Stellung nicht mehr zu behaupten. 99) 

3) Der Herrenfland der Reichsſtändiſchen dagegen, der fchon in der vorigen Periode nicht 
mehr auf der Kriegöverfaffung ruhte, warb durch diefe Veränderung nicht gefährdet, ſondern 
wußte ſich als eine den Adel überragende Geburtsſtandsgenoſſenſchaft zu erhalten. 2) Eine 
große Gefahr drohte feiner hohen Stellung durch die fett KarlV. fo verſchwenderiſch verliehenen 
alten Titulaturen der Semperfreien, allein ſehr bald trat von dieſer Seite her eine Fräftige 
Reaction ein, ſodaß ed den wirklich reichsſtändiſchen Fürften, Grafen und Herren gelang, die 
Gleichſtellung der Titularfürften, Reichsgrafen u. f. w. mit ihnen zu verhindern. Es waren vor 
allem namentlich feit 1653 die Wahlcapitulationen, in welchen man diefe Gleichftellung zu ver⸗ 
eiteln bemüht war. Unter venfelben tft für die Gefchichte des Ebenbürtigkeitsprincips bei weitem 
am widtigften die Wahlcapitulation von 1742, Art.22, 6.34. Im erften Paragraphen erflärt 
der Kaifer: „Desgleichen wollen wir niemand von den neu erhöhten Fürften, Grafen und Herren 
zur Sessio und Stimme im Fürftenrath oder gräflichen Collegiis mit Decretis und dergleichen 
anderſt ald wenn er vorher dasjenige erfüllet, was nach dem A. Art. unferer Wahlcapitulation 
erfordert wird, zu flatten kommen laſſen.“ Das Requifit war der Erwerb eines Fürſtenthums, 
einer Grafſchaft ober reichsmittelbaren Herrfchaft, forte ver der Kreisſtandſchaft; ohne eine ſolche 
Erwerbung blieben fie, was fie vor ber titularen Standederhähung waren. 9) Der berühmte 
Staatsrechtslehrer Ludwig konnte daher 1752 mit Net jagen: „An die Benennung Freiherren 
und Baroned muß fi Heutzutage niemand kehren. Denn nunmehr folder Namen außer dem 
Rang für einen Evelmanninicht die geringfte Wirklichkeit (d. h. Wirkſamkeit) mehr habe.“ Der 
Zerritorialbefig allein machte den Reichsmittelbaren noch nicht zum Reichsſtand, er mußte form⸗ 
li aufgenommen und in die Reichstagsmatrikel eingetragen fein. Dazu beburfte e8 ver Zu- 
flimmung der Reichsſtände felbft, und 1767 ward gelegentlich formell ausgefproden: ver 
Kaifer für ih allein könne niemandem Sig und Stimme im Reichsfürſtenrath fo wenig durch 
eine Stanbederhöhung ald durch eigenes Decret verleihen. *?) Durch die Reichsſtandſchaft waren 
pie Herrengefälechter von den übrigen geſchieden, blos die reichsſtändiſchen Häufer waren Im 
Sinne des Reichsſtaatsrechts die herrſchenden, vie nicht reihsftändifchen bie beherrſchten Ge⸗ 
ſchlechter; Die erften waren Theilhaber ver Neichöfouveränetät, die leuten blos Unterthanen. 
An den erblichen Reihöftänden lebte alfo der Geburtsſtand ver mittelalterlihen Semperfteien 
und zwar in erhöhten Grade fort. *?) Aus diefer Ordnung der Dinge ging ber Begriff nes 
Hohen Adels hervor, ver nur diefer Klaſſe zukommen konnte. 23) Es warb Sache der Doctrin, 

37) Goͤhrum, ©. 5—7. 88) Göhrum, S. 7-9. 89) Böhrum, S. 9,10. 40) Göhrum, 
S. 12,13. 41) Göhrum, &.%. 42) Göhrum, S. 17—89, 97. 

43) Die Richtigkeit diefer Säge iſt in vollfländig überzeugender Weife, namentlich gegen bie im Ben- 
tind’fchen Rechteftreite andere Anfichten vertheibigenden Mechtsgelehrten, in den gründlichen Unterfuchun: 
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‚2 Ebenbürtigfeit 

diefen Begriff feftzuftellen, mas ihr freilich nad) Befiegung mander Einwendungen und entge- 
gengefegter ‚Theorien, fowie nad Erledigung oder Neutralifirung verfchievener Streitfragen, 
wenn aud nicht ohne Widerſpruch, gelang. Somol vom dogmengeſchichtlichen und ſtaatsrechtlich⸗ 
dogmatiſchen als vom rechtshiſtoriſchen Standpunkte aus fleht feft, daß unter vem hoben Adel 
nur bie erblichen Reichsſtände und ihre Familien verſtanden werden können, alle übrigen Adels- 
geichlechter (jelbft mit reih8unmittelbarer Territorialgewalt) aber nur dem niedern Adel ange: 
hören, und daß aljo blos dann ver Ntechtöbegriff des hohen Adels bei der Lehre von der Ebenbür⸗ 
tigfeit benugt werben fann, wenn diefer Begriff mit dem des reichsſtändiſchen Geburtsadels 
ipentifleirt wird. *%) 

4) Das Ebenbürtigkeitsprincip verlor aber in diefer Periode einen bedeutenden Theil feiner 
Anwendung nicht blos Hinfichtlich der PBerfonen, fondern auch bezüglich mehrerer früher pur 

daſſelbe beherrſchten Verhältniſſe. a) Da der gerichtliche Zweikampf verſchwand, fo fiel damit 
die ihn betreffende Anwendung deſſelben hinweg, und doch wird er noch erwähnt, da man in 
einzelnen Gegenben bis ind 17. Jahrhundert jenes Beweismittels fi bebiente. $°) b) Ebenſo 
wurde beim Zeugniß dad Ehenbürtigfeitsprinciv aus dem gemeinen Rechte verdrängt. In 
Particularrechten blieben noch Spuren der alten Gewohnheit bemerkbar. Ahnliche Schickſal⸗ 
Hatten die Ebenbürtigkeitsgrundſätze In andern proreffualifchen Inftituten. Die Schdffenbar: 
feit ward bedeutungslos. Bei Ehren: und Lehngerichten für den nievern Adel kam particular: 
rechtlich dad Prineip noch zur Anwendung. *6) c) Dagegen war die Ebenbürtigfeit noch immer 
die Grundlage der adelichen Stiftsfahigfeit und unterlag der Ahnenprobe. d) Im Privat: fowie 
im Staatsrechte fragte ed fi, inwieweit das Ebenbürtigfeitsprineip in Beziehung auf die 
Heirathen zwifchen Perſonen verfhiedener Standesklaſſen und die bürgerlichen und flaatsredit: 
lihen Wirkungen Anwendung finde. &) Da die Regel, daß Kinder aus einer Che zwilchen 
Freien und Unfreien ver ärgern Hand folgen, ſchon im Laufe der vorigen Periode vem Römifchen 
Rechte weichen mußte, fo galt jegt unbeftritten der Suß: Partus sequitur ventrem; dad Kind 
der freien Mutter und des unfreien Vaters war freigeboren. Was die Berwandtjchaft betrifft, 
fo war zwifchen ven freien Freunden fein Unterfchied. 27) Die Ehen zwifchen bürgerlihen und 
Perjonen vom Bauernftande, bie legtern mochten frei oder unfrei jein, waren alſo Firchlich 
und bürgerlich vollwirffam. PB) Desgleichen galten die Chen zwiſchen Perfonen des niedern 
(reichsunmittelbaren oder landſäſſigen), ſowol alten als neuen Adels mit bürgerlihen ober 
freien bürgerlichen Frauen für nicht unftandesmäßig. Nur hinderten fie die Stiftsfähigfeit der 
Kinder, wenn, wie gewöhnlich, die Statuten die Ahnenprobe verlangten. Misheivathen waren 
ihre Ehen mit Frauen von unfreiem Stande, was jedoch die Verwandtſchafts- und Succef: | 
ſionsrechte nicht hinderte. 48) Y) Nicht fo einfach ift Die Frage zu entſcheiden: inwieweit die 
Ehen Hochadelidher, d. h. reichsſtändiſcher Männer mit Perſonen nievern Standes es waren, 
als die mit altabelichen, nicht reichöftändifchen Frauen, 3.3. mit Töchtern von Reichsrittern, 
patriciſcher Geſchlechter ver Neichöftänte, des landſäſſigen Adels oder von nicht reichsſtändiſchem 
neuen Adel, und 5) die mit bürgerlichen oder Grauen vom freien Bauernftande. %°) 

Eine Gefammtantwort auf alle diefe Fragen läßt ſich dahin geben, daß bie Reichsſtändiſchen 
mit größter Energie beftrebt waren, alle viefe Ehen für Misheiratben und die aus ihnen ent- 
fproffenen Kinder für nicht ebenbürtig und für unfähig, in reichsſtändige Befigungen zu fucce- 
diren, zu erklären. | 

Um died mit Sicherheit zu bewirken, feßten fie es in ihren Hausgeſetzen, welche zu erlaſſen 
das ihnen unbezweifelt zuftehende Recht der Autonomie erlaubte, jedoch in verfhiebenem 
Umfange feft; ferner erwirkten fie, wie [hon angeführt, daß die kaiſerlichen Standeserhöhungen 
namentlich von Perjonen des niedern Adels zum reihsgräflihen Range die Ebenbürtigkeit 
nicht erzeugen koͤnnten. Dies war der Hauptziwed ber oben angeführten $$. 3 und 4 bes 

Art. 22 der Wahlcapitulation Karl's VII. vom Jahre 1742. Es fanden Unterhandlungen über 
die Faſſung des gegen die Miöheirathen zu richtenden $. 4 flatt, die aber. zu feinem anbern 

gen von Böhrum, II, 98—150, ausführlich beiwiefen. Er ſtimmt hierin mit Pütter, Über Misheirathen, 
überein. 44) Göhrum, ©. 159 fg. 

45) Göhrum, ©. 159. Der Grundfag gilt indeß in Ehrenfachen der Duelle noch heute; der Höhere 
iſt nicht verpflichtet, des niedriger Stehenden Forderung zu folgen. 

46) Söhrum, ©. 160—164. 47) Goͤhrum, ©. 164. ) Göhrum, ©. 202—205. 
49) Unbeftritten war, daß bie Ehe eines Fräuleins vom hohen Adel mit einem Manne eines andern 

Standes eine Misheirath fei; ba aber bie Frau bem Stande bes Mannes folgte und die Kinder dem des 
Baters, fo war bie Sache in ber Regel nicht von Belang. S. Göhrum, Br. II $..94, 9. 



Ebenbürtigkeit 643 
Ergebniß führten, als zu einer allgemeinen Beflimmung, die in den fpätern Wahlcapitulationen 
mit Zufägen wiederholt und in der des Kaiſers Leopold I. vom Jahre 1790 in folgender Weiſe 
gefaßt war: „Noch wollen und follen wir ven aus den unftreitig notorifchen Misheirathen [oder 
der gleich anfangd eingegangenen morganatifchen Heirath °0)] erzeugten Kindern eines Standes 
des Reichs oder aus ſolchem Kaufe entfproffenen Herren zur Verkleinerung des Hauſes bie 
väterlichen Titel, Ehren und Würden beilegen; viel weniger diefelben zum Nachtheil von deren 
wahren Erbfolgern und ohne deren beſondere Einmilligung für ebenbürtig und fucceflionsfähig 
erklären, auch, wo vergleichen vorhin bereits gefchehen, ſolches für null und nichtig anfehen und 
achten. 81) Soviel aber die noch erforderliche nähere Beſtimmung anbetrifft, wollen wir den zu 
einem darüber fehlenden Regulativ erforderlichen Reichsſchluß baldmoͤglichſt zu befördern und 
angelegen fein laſſen.“ 

Da ein ſolches Regulativ nicht erfolgte, fo blieb e& der Doctrin und der Praxis der Reich: 
gerichte überlaflen, in ven durch Hausgeſetze nicht normirten Fällen die Stage, was eine noto= 
riſche Misheirath fei, zu entſcheiden. Fälle, in welchen Entſcheidungen noͤthig waren, kamen 
häufig vor, wurden aber nicht in übereinſtimmender Weiſe beurtheilt. Die Anſichten über den 
Umfang des Begriffö der Misheirathen waren verſchieden: man kann eine laxe, beſonders 
durch Johann Jakob Moſer, und eine ſtrenge, zuletzt durch Pütter vertretene Theorie unterſchei⸗ 
den. Nach diefer waren auch die Ehen reichsſtändiſcher Herren mit Brauen bed nievern Adels zu 
den notorifhen Misheirathen zu zählen, nach der andern dagegen entweder gar nicht oder doch 
dann nicht, wenn die Frau einen Haufe altadelichen niedern Adels angehörte. Für beide Theorien 
wurden freilich nicht immer ftihhaltige Grunde angeführt. Da den reichsſtändiſchen Familien 
alles daran gelegen mat, daß die Frage verneint würde, und der entſcheidende Grund bafür auf 
ein allgemein bindendes Gewohnheitsrecht geftügt werden konnte, wobei genau zu unterſuchen 
war, mad Regel over Ausnahme, mad althergebrachte oder. neuere Gewohnheit ſei, ſo war 
damit die Richtung der fich bekämpfenden Syfteme gegeben. 52) 

Die Bertheidiger bed Grundfages: die Ehe eined Hochadelichen mit einem Fräulein von 
niederm Adel fei unflandesmäßig und eine Miöheirath im juriftifden Sinne des Worts, 
mußten zu zeigen fuchen, daß jenes Princip, wie Pütter°®) jagt, ein uraltes Herkommen und 
diefes Herkommen urſprüngliches gemeined Recht, daß dagegen die in einzelnen Fällen vorge- 
kommenen Abweichungen davon Neuerungen feien. 

Die Anhänger der entgegengefegten Meinung dagegen hatten nachzuweiſen, daß nad dem 
gemeinen Rechte Deutſchlands ſolche Ehen ſtandesmäßige und juriftifch vollwirkjame, dagegen 

die Verfuche, die entgegengefegte Lehre praftifch zu machen, Neuerungen und, inwieweit jie 
gelangen, ein erft zu beweifendeö neues und normales Gewohnheitsrecht feien. Diefe beriefen ſich, 
um bie Richtigkeit ihrer Anſicht darzuthun, auf das allgemeine dem Roͤmiſchen Rechte angehoͤ⸗ 
rende Princip, daß legitime Kinder in der Regel vem Stande des Vaters folgen, ſowie auf das 
althergebrachte germanifche Recht, wonach Ehen unter freigeborenen (ingenui), d. h. altfreien 
Geſchlechtern, gleichviel ob dieſe reichsfſtändiſch oder nicht, ſtandesmäßig feien und dem⸗ 
gemäß auch die der erftern mit Frauen von neuem nievern Adel, indem die Standeserhöhung fie 
zu vollberechtigten Genofjen der altadelihen machte, wie denn auch wirklich die Shen ihrer 
Töchter mit Söhnen des alten niedern Adels ſtandesmäßig waren. 

Da der legte Grund zu vielbeweift, indem nach dem ſchon geltenven Rechte auch die Ehen der 
legtgenannten mit Bürgerstöchtern keine Misheirathen geweſen wären, fo mußte eineBefchränfung 
der Argumentation gemacht und gefagt werben: e8 fel unbezweifeltes Reichsgewohnheitsrecht, 
daß die Ehen der Hochadelichen mit Frauen des Bürger: und ded Bauernflandes Misheirathen 
feien, eine Ausnahme dieſer Art aber bezüglich der Ehen mit Frauen des niedern Adels nicht 
nachzumeifen jei. 

Die beiden Anfichten ſtehen ſich noch jegt einander gegenüber. Wenn Heffter (S.43), Jaup 
in der zweiten Auflage des „Staats⸗Lexikon“ (XI, 643— 645) und Goͤhrum ($. 86) dieerfte, ver 

650) Diefe Stelle fehlte in der Wahlcapitufation Karl's VII. von 1742. 
51) Diefer Schluß des Paragraphen ift ein Zufag zur urfprünglichen Rebaction des Paragraphen 

in ber Wahlcapitulation von 1742. 
52) Dies burhfcante ſehr genau Heffter in feinen Beiträgen zum beutfchen Fuͤrſtenrecht (Berlin 

1829), ©. 43—48. Doc, reicht feine Formulirung einer vermittelnden Anficht zur Erledigung ber 
Streitfra e nicht aus. 

isheirathen, S. 341; Zöpfl, 6. 85. 
41° 



64° | Ebenbürtigkeit 
auch Schulzein Bluntſchli's „Staatswoͤrterbuch“ folgt, vertheidigen, fotrat 1853 und 1858Z 5pf, 
wie 1830 fon Klüber ®%), für die legte ald entfchievener und feine Anfichten auf gute Grunde 
flügender Kämpfer auf. 9°) Da nad der obigen geſchichtlichen Ausführung nicht bemiefen wer⸗ 
den konnte, daß urſprünglich die Ehen der Hochadelichen mit Frauen vom nievern alten Abel 
Misheirathen waren, fo mußte gezeigt werben, daß die Veränderung in den Standesverhält⸗ 
niffen die Folge Haben mußte, denfelben dieſen Charakter zu geben, d. h. daß die Sitte, fie als 
Misheirathen zu behandeln, neuered Recht war. 5%) Wenn Göhrum ($. 83—87, 89) und 
nach ihm Walter fagt: es ftehe feft, va am Ende des 18. Jahrhunderts die Eben reihöfürft- 
licher Familien, ja ſelbſt reihögräflicher mit dem niedern Adel nicht ftandesmäßig, ſondern Mid- 
heirathen geweſen, fo mußte bewiefen werben, daß die zahlreichen Falle folder Hetrathen Ver⸗ 
legungen dieſes Grundfages geweſen, was zu bemweifen fehr ſchwer ift.°”7) Allervings kann man 
ald Endergebniß des Entwidelungsgangs des Ebenbürtigkeitsprincips annehınen, daß bie 
Mehrzahl der reichsſtändiſchen Häufer ſolche Ehen ald Misheirathen anfahen und behandelten, 
daß aber dies Princip fein abfolut durchgreifendes gemeinrechtliches war, fobaß, wenn behauptet 
wird, e8 habe in einer beſtimmten Familie gegolten, dennoch ver Beweis für eine ſolche Behaup- 
tung zu erbringen iſt. Es würde hier zu weit führen, die ganze Streitfrage einer neuen Eriti- 
ſchen Prüfung zu unterwerfen, und ift aud) deshalb überflüfjig, weil die Haudgefege faft aller 
zum hoben Adel gehörenden Familien hierüber genaue Beilimmungen enthalten. Man wir 
vor der Hand nah den gründlichen Unterfuhungen Goͤhrum's, Zöpfl’858) u. a. dieſelbe 
auf ſich beruhen laſſen und es jedem freiftellen müffen, ſich feine eigene Meinung über diefelbe 
zu bilden. 

5) Es iſt noch die Frage über die Möglichkeit einer Heilung der (alfo nur noch beim Hohen 
Adel möglichen) Miöheirathen und ihrer Folgen zu erörtern. 9) Es find Hierfür zwei Mittel 
und Wege denkbar: einmal das Mittel einer den Spröflingen aus folden Ehen auch für deren 
Mutter vom Kaifer zu erlangenden Stanbederhöhung;; dann ver Weg ded von den ebenbürtigen 
Verwandten des reichsſtändiſchen Gemahls zur Abſchließung ver Ehe ertheilten Conſenſes oder 
ſpätere Gutheißung. a) Was das erſte Mittel betrifft, fo ſprachen ſich die deutfchen Publiciften 
vom 17. bis 19. Jahrhundert in verfhiedenem Sinne über die Wirkungen eines folchen kaiſer⸗ 
lihen Gnadenactes aus. Die flrengere, aber einzig richtige, auch vom Reichshofrath befolgte 
Anjiht gebt dahin, daß durch denfelben jenen Kindern die Eigenſchaft reichsſtändiſcher Adelichen 
nicht verliehen werden koͤnne, weil zur Erlangung dieſes hohen Standes die Zuflimmung der 
Reichsſtände felbft nöthig war; ferner, daß die auch in den Fürſtenſtand erhobene nicht eben bũr⸗ 
tige Gemahlin nicht gleichen Standes mit ihrem reichsſtändiſchen Bemahl werde. Selbſt nad 
dem Ausfterben der ebenbürtigen Agnaten des Fürften find deffen nicht ebenbürtige Söhne in 
den reichsſtändiſchen Lehen nicht fuccefliondfähig. 60) b) Aus dem foeben angeführten Grunde 
kann auch der Conſens der ebenbürtigen Verwandten hierin nichts ändern, auch wenn der 
Kaifer den Unebenbürtigen die ihnen fehlende Eigenſchaft durch einen Privilegienbrief geben 
follte, weil (wie Mofer fagt) den reichsſtändiſchen Fürſten und Grafen von andern ihreöglei- 
hen kein unanftändiger Standesgenofje aufgedrungen werben Fann. 

Es konnte alfo eine Misheirath ſelbſt durch Ertheilung der glänzendſten Dignitäten an den 
niedrig geborenen Ehegatten nicht in eine ſtandesmäßige Verbindung umgeichaffen werben. Der 
Grund diefer Erſcheinung des nun noch mehr wie früher geficherten Ebenbürtigkeitsprincips kei 
Bermählungen des hohen Adels lag in der ſtrengen Abgefchloflenheit dieſes Stanves. 61) 

6) Vor dem Schluſſe dieſer Darftellung des Rechts der Ehbenbürtigfeit vor 1806 iR 
noch von den fogenannten morganatiihen oder Ehen zur linken Hand 92) zu handeln. Die: 
ſelben gehörten unbeftritten zu ben ungleihen Ehen, ja e8 wurde in ver Wahlcapitulation 
Leopold's II. zu dem die Misheirathen misbilligenden $. 4 in Art. 22 die oben angeführte 

54) Abhandlungen und Beobachtungen, ©. 259—267. 
55) In der Schrift über Misheirathen und in feiner Deutfchen Rechtsgefchichte, ©. 690-698. 
56) Dies fucht Zöpfl $. 35 fg. zu zeigen. 
57) Berfucht wird es unter andern von Pütter, Jaup, Kohler, a. d. a. O. 
58) Daß zur Zeit Ferdinand's I. die Ehe eines Hochadelichen mit einer Frau aus dem Patricier⸗ 

ftande noch nicht als Misheirath angefehen wurbe, zeigt Zöpfl aus des Kaifers Urkunde vom Jahre 
1561, worin jener Kaifer bie Ehe Iemes ohne mit Philippine Welfer genehmigt. 

59) ©. über biefelbe Göhrum, 88. 100, 101, S. 346—362. 
60) Den vollftändigen Beweis dieſer Sig liefert Göhrum, a.a.D. 61) Göhrum, S. 362, 
62) Zöpfl, Deutiche Rechtsgefchichte, S. 656 u. 699; Misheicathen, $. 21—2. 



Ebenbürtigkeit 645 

Stelle eingefhoben, wonach bezüglich der aus einer gleich anfangs mörganatifch eingegan- . 
genen Heirath erzeugten Kinder reichsſtändiſcher ‚Herren ganz daſſelbe gelten follte, was 
daſelbſt bezuglich ner aus einer notoriſchen Misheirath erzeugten Kinder verorpnet war. Man 
hatte über den Urfprung und den Zweck folder Ehen (ja Eoncubinate) die Anficht, fie feien 
eingeführt worben, um unſtandesmäßigen Ehen ven Charakter ver Geſetzlichkeit zu geben, und 
daher -zwifchen Perſonen des gleichen hochadelichen Standes nit möglich geweſen.2) Durch 
Zoͤpfl's Beleuchtungen des Inftituts ift aber die Unrichtigkeit diefer Auffaflung überzeugend 
dargethan. Die morganatifche Ehe tritt urfunblich zuerft im lombardiſchen Lehnrechte (Liber 
feudorum) hervor und bat nur die Gigenthümlichkeit, daß die Anſprüche, welche die Frau und 
die Kinder bei einer vollwirkenden Ehe an dad Vermögen des Mannes zu machen befugt find, 
im Ehevertrag auf einen gewiſſen ausdrücklich beſtimmten Vermögenstheil beſchränkt werben, 
ſodaß die Kinder, wenn neben ihnen noch andere Kinder aus einer vollbürtigen Ehe vorhanden 
waren, von der übrigen Alodialerbfchaft ausgefchloffen wurden, in Ermangelung folder 
zwar das ganze Alobial erhten, in allen Fällen aber feine Lehnsfolge hatten. 4) Man begreift, 
baß Frauen gleichen Standes mit ihrem hochadelichen Gemahl ſich einen ſolchen Ehevertrag nicht 
wohl hätten gefallen laſſen, und daraus erklärt es fi, daß bie morganatifchen Ehen dann vor- 
tamen, wenn die Frau, obgleich ritterlichen Standes, den Manne an Rang nicht gleihfam. Sie 
find alfo ihrem Charakter nad (wenn auch reichsgeſetzlich diefen gleichgeftelft) Keine Misheira⸗ 
then und haben mit der Ebenbürtigfeit nichts zu thun und brauchten nicht einmal eingegangen 
zu werben, wenn die vom reihsftänpifchen Herrn gewählte Battin bürgerlicher Abkunft war. 
Noch weniger find fie als die Legalifirung von Eoncubinaten au betrachten. 65) In Deutſchland 
ſcheinen fie erſt in fpäterer Zeit in Gebrauch gekommen zu fein. 

7) Die Sauptergebniffe des geſchichtlichen Entwidelungsgangs bed Ebenbürtigkeitsprin⸗ 
cip8 in Deutſchland 6%) waren nad unfern Ausführungen die, daß baffelbe nur im Ehe: und 
Erbrecht des hoben, d. 5. des reichsſtändiſchen Adels von praktiſcher Bedeutung war, daß ed 
aber über vefien Umfang und Anwendung verſchiedene Streitfragen gab. Unſtandesmäßige oder 
ungleidhe Ehen (disparagia) hinderten die Ebenbürtigkeit der aus ihnen entfproffenen Kinder 
mit ihrem Vater und defien ebenbürtigen Verwandten, wenn fie morganatifche ober unftreitig 
notoriſche Misheirathen waren. Letztern Charakter hatten gemeinrehtlih a) die Ehen von 
Männern dieſes Standes mit Frauen bürgerlicher Abkunft 9); b) die Ehen folder Männer, 
melde gegen die Beflimmungen ver Hausgeſetze ihrer Familien abgefchloffen und nach diefen 
als Misheirathen betrachtet werden mußten; c) veögleichen die gegen ein notoriſches Fami⸗ 
lienherkommen dieſer Art gefihloffenen Ehen. Dagegen gemeinrechtlich waren nicht nur ſtandes⸗ 
mäßige Ehen, alfo feine Misheirathen im juriſtiſchen Sinne des Worte, d) die eined reihöftän- - 
diſchen Fürſten over Grafen mit einer Frau des alten ober des neuen Adels, ſodaß alfo das 
Princip der Ahnenprobe feine Anwendung fand 68); e) die Ehen folder Herren nit nur mit 
ausländifchen Fürftentäöctern, fondern auch die mit adelichen Frauen bed Auslandes, die 
Ehen von Mitglievern folder Häufer felbft des alten reichsſtändiſchen Adels, in welchen ein 
notorifhes Herfommen für ihre Standesmäßigfeit beftand. °P) f) Auf die Ehen neugräflicher 
ober titulargräfliher Häufer ohne Reichsſtandſchaft fand F. 4 des Art. 22 der Wahlcapitu- 
Iation, da fie nicht von hohem Abel waren, fo wenig Anwendung als auf den übrigen nicht 
reichsſtändiſchen Adel. 70) 

63) Pütter, Misheirathen, S. 361 fg. \ 
64) Sehr richtig fagt Zöpfl, Misheirathen, S. 35: „Die Veranlaffung zur Erfindung foldyer Ehen 

lag biftorifch nachgewieſen in der Rüdficht auf die Nnannehmlichkeiten und Streitigkeiten, welche in 
fürftlichen Häufern Kinfichtlich der väterlichen Erbfolge zu entftehen pflegten, wenn der Bater zu einer 
jweiten gleichwol ſtandesgleichen Ehe gefchritten war und hieraus Kinder entfprangen, welche denen erfter 
be die Exbtheile verfleinerten. Daher kamen Witwer von folchen Gefchlechtern auf den Ausweg, ſich 

in zweiter Ehe mit rauen zu verbinden, bie fich herbeilaflen würden, in dem Eherontrat für ihre 
D cenbenz fich auf das zu beichränfen, was vom Vater ausgefeßt werde. 

65) Dies ift Walter’s Anfiht: Deutfche Nechtsgefchichte, $. 502 fg. 
Bi Sie find zufammengeftellt in Zöpfl’s Grundfägen bes allgemeinen und beutfchen Staatsrechts, 

‚ 67) Die Richtigkeit dieſer Anficht beftreitet Zöpfl, a. a. O., ber nur Ehen reichsſtaͤndiſcher Perfonen 
mit unfreien für gemeinrechtlich notorifche Misheirathen gehalten wifien will. 

68) Für notorifche Misheirathen erflären folche Ehen noch Heffter, S. 48; Jaupp im Staats⸗Lexi⸗ 
fon, a.a.D., ©. 650 fg.; Kohler, $. 42. | 

69) 3. B. im oldenburgifchen Gefammthaufe, wie folches Zöpfl beweift: Misheirathen, 6. 68 fg. 
70) Dies if fogar Pütter’s Anficht: Misheirathen, S. 331. 
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IV. Das Ebenbürtigkeitsprincip ſeit der Auflöfung des Deutſchen 
Reichs.“) A. Während der Periode des Rheinbundes. Rad ber Auflöjung bed 
Deutſchen Reichs mußte die Frage entflehen: inwieweit das Chenbürtigfeitäprineip in dem 
unmittelbar vor derjelben beſtehenden Umfange noch rechtliche Geltung habe? Der Reichsver⸗ 
band hatte aufgehört: es gab feine Reichsſtände mehr; ver Eleinere Theil verielden waren euro: 
päiſche Souveräne, der größere dieſen als jogenannte Mediatijirte unterworfen, d. h. zu Unter: 
thanen derfelben geworden. Da ver Begriff des hohen Adels auf der Reichsſtandſchaft beruhte 
und dieſe verſchwunden war, fo Eonnte man fragen: ob von denselben, d. h. von juriftifcher 
Bedeutung deſſelben noch die Rede fein köͤnne? Was nun 1) die zu Souveränen 72) gewordenen 

. beutfchen Neichöfürften betrifft, fo wäre e8 widerlinnig zu fagen: fie hätten ihren bisherigen 
hohen Geburtsſtand verloren. Sie waren ja erhöht und nicht erniedrigt, ja über ven Adel, ja den 
übrigen europäifchen Souveränen gleichgeftellt worven, zu ihrer Landeshoheit kamen Befug⸗ 
niffe, die bisher Kaifer und Reich zuſtanden; ſie bilden die Genoffenfhaft der Höchſten und 
Hoͤchſtberechtigten in Deutſchland; ald Grundlage ihrer Ebenbürtigfeit trat an die Stelle ber 
frühern Reichsſtandſchaft ein allen gleichmäßig zuſtehendes Souveränetätsrecht. Es konnte fid 
nur fragen: ob, weil dad Deutſche Reich aufgehört, die bisherige Anwendung von $. 4 des 
Art. 22 der Wahlcapitulation ganz hinwegfalle; ob fie alfo die von einem unter ihnen einge: 
gangene Ehe mit einer Frau nievern, z.B. bürgerlichen Standes von jegt an nicht mehr für 
eine Misheirath im juriflifchen Sinne des Wortes betrachten würden? Die Annahme einer fol: 
hen Hypotheſe feßt voraus, die veutfchen Landesherren hätten ihre Standesanſchauungen, was 
die ehelichen Verbindungen betrifft, ganz und gar geändert und zu den feit ver Revolution im 
franzöjifchen Rechte geltenven fi, befannt oder geneigt. Allein da feine Thatſache zur An- 
nahme einer ſolchen radicalen Anderung ihrer Rechtdanfchauungen vorhanden ift, ſondern da 
fie noch ſchroffer ald vorher ihren Unterthanen fi als Höchſtſtehende gegenüberftellten, auch ihre 
gegenfeitige hoͤchſte Stellung durch Medalliancen nicht ernienrigen wollten und wie der Erz⸗ 
großherzog von Baden nur gezwungen von Napoleon Ehen mit nicht altfürftlichen, z. B. kaiſer⸗ 
lich Napoleoniſchen Brinzefjinnen fchloffen, jo muß als thatfächlih wahr angmommen werben, 
daß die neuen deutſchen Souveräne nicht minder als das Kaiferhaus Ofterreih und dns fönig- 
liche von Preußen, mit welchen ihre Familien von gleihem Stande bleiben follten, an vem bis— 
ber befolgten Ebenbürtigkeitäprincip ebenfo feft hielten, wie fie früher es thaten, und e8 für ein 
fie alle bindendes Standesrecht hielten. Die Richtigkeit diefer Annahme wird verbürgt durch 
einen Rückſchluß aus ihrem Verfahren auf dem Wiener Gongreile bei Gelegenheit der Re: 
action der Deutſchen Bundesacte, indbefondere des fogleich zu befprechenven Art. 14 derielben. 

Auch die während der kurzen Rheinbundsperiobe errichteten Hausgeſetze, 3. B. des Königs: 
hauſes Würteniberg vom Jahre 1808, fanctioniren das Ebenbürtigkeitsprincip und deſſen Un— 
verletzlichkeit durch Misheirathen in ftrengfter Meife.73) Die jüngere apanagirte Linie des 
Hauſes Lippe, die fogenannte erbherrliche von Rippe-Stramberg-Sonberburg, proteflirte 1807 
gegen die Heirath eined Grafen Lippe mit einer mittelbar Adelichen ald Misheirath in perpe- 
tuam rei memoriam. Sehr richtig bemerft Jaupp, daß die Auflöfung des Deutfchen Reichs 
zwar die Faiferliche Gewalt entfernte, daß aber das Recht-ver Ermwerbung der Landeshoheit in 
ihrer jetigen Erweiterung zur Souveränetät durch Erbfolge fortvauernd von denſelben Fami⸗ 
lienrechten abhing; durch letztere und auf ihren Inhalt hatte jenes Kamilienmitglien wohlbe⸗ 
gründete Rechte, die ohne Zuflimmung aller nicht aufgehoben werben Eonnten. Die Fortdauer 
diefer Erbfchaftärechte wird im Art. 34 der Rheinifhen Bundesarte ausdrücklich beftätigt. 

2) Weit ſchwieriger war die Frage über die nunmehrigen Standedverhältniffe der fubjicir- 
ten reichsſtändig gemefenen Fürften, Grafen und Herren. Ihre ſtaatsrechtliche Hohe Stellung 
war vernichtet mit dem Aufhören des Staates des Deutſchen Reichs; aus mitherrfchenden Ge⸗ 
ſchlechtern maren fie bloß gehorchende Unterthanen und Privatperfonen geworben. In ben 
neuen abfolutiftifch regierten Staaten war ihnen fein Aquivalent für die verlorene Reichsſtand⸗ 
fhaft zu Theil geworden. Sie befanden fi in derſelben Lage wie der Tanpfäffige Adel und 
waren ber Landesgeſetzgebung unterworfen. War aber auch ihr privatrechtliher Stand ein an= 
derer geworben ? Diefe Fragen wurben von Staatsrechtslehrern in jener Beit entfchieden ver: 
neint. Dan bat zu unterfuchen 

71) Klüber, ©. 267 1g; Heffter, ©. 47 fg.; Göhrum, Il, 364—400 ; Zöpfl, Staatereht, S.227. 
72) Jaup, a. a. O. ©. 656—657. 
73) Würtembergiſches Regierungsblatt von 1808, ©. 221; Kohler, S. 94. 
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a) ihr ſtandesrechtliches Verhältnig zu den Familien Ihrer fouverän ge- 

wordenen frühern Eollegen. Staatörechtlich waren fie ihnen nicht mehr gleich, und da 
früher ihre Standesgleichheit mit denfelben die flaatörechtlihe Grundlage der Reichsſtandſchaft 
hatte, fo Hätte man fagen können, daß file jegt zum niebern Mel gehörten und daß die Ehen ihrer 

. Töchter mit regierenden Fürften und Grafen überall Misheirathen waren, wo Haudgefehe und 
notorifches Herkommen ſolche Chen als ſtandesmäßige nicht zuließen oder mo bie Gerichte der 
firengen Anflcht Pütter's Huldigten, daß folhe Ehen immer Misheirathen feien. ine Folge 
diefer Auffaffung mußte die fein, daß aus diefen Ehen geborene Kinder nicht ſucceſſionsfähig 
in die Landesherrſchaft feien. Wo ein neues Hausgeſetz, wie 1808 in Würtemberg, dies feft- 
flellte, mußten fie fi) es jedenfalls gefallen laffen. 

b) Gegenüber dem niedern Adel und den Bürgerliden, fonnte man fagen, mar gleid- 
falls ihre privatrechtliche Stellung eine andere geworden; die Heirathen ihrer Mitglieder mit 
Frauen aus diefen früher nlevern Ständen Eonnten nicht mehr ald Misheirathen angefehen 
werben. Daß allgemein in ven Rändern, imo fie domicilirt waren, geltende Erbrecht mußte aud) 
bei ihnen Anwendung finden; das auf ihren Famtlienftatuten beruhende Singuläre hatte feine 
Kraft verloren. Das bisherige Princip der Unebenbürtigfeit der Niedern Stände mit ihnen 
fonnte ald hinmweggefallen angefehen werden. In den Ländern, wo ein neued Geſetz dies fanctio- 
nirte, wie im neuen Großherzogthum Berg, wo der Code Napoleon eingeführt wurde, er: 
klärte dies ein Faiferliched Decret vom 31. März 1809 ausdrücklich.7“) In Würtemberg wurbe 
die Erbfolgeorpnung des Landrechts von: Jahre 1609 fhon 1808 für fie bindend erklärt. 

Was aber die Übrigen deutſchen Länder betrifft, fo darf man wol die Behauptung’aufftellen, 
dag durd die fogenannte Mediatiftrung der hochadelichen Herren die ihnen durch dad frühere 
Reichsrecht gewordene eigenthünnliche privatrechtliche Stellung durch fein in contrarium actum 
vernichtet war. Ihre befondern Suecefftondrechte beflanden nad wie vor und deöhalb auch 
die Hausgefeglichen oder herfämmlichen Beftimmungen über Misheirathen. Nimmt man hierzu, 
daß die ihnen gewordenen Landesherren fie auch ald Perfonen höhern Standes ald die übrigen 
Untertbanen behandelten, verſchiedene Vorzüge als Standesherren ihnen einräumten, 3.2. in 
Baiern alle Vorzüge und Rechte der erften Klaſſe des Adels im Königreiche, daß ihnen ferner 
verfchiedene früher zuftehende Rechte erhalten blieben und daß fie von unbefangenen Bublici- 
ften?°) wirklich als eine eigene Klaffe son Unterthanen unter dem Namen Standeöherren be- 
handelt wurden, fo wird man ven Schluß ziehen Dürfen, daß, mo neuere Stantögefehe feine An- 
derung fanctionirten, fie ihren bisherigen in beiden Beziehungen hoben Geburtsſtand und fomit 

. die Ehenbürtigkeit mit den regierenden Häuptern während. ver Eurzen Dauer des Rheinbun: 
des befaßen. 

Hatte doch die Rheiniſche Bundesacte im Art. 38 erklärt, daß fie in Criminalſachen durch 
ihre Pairs, alfo durch ein Austrägalgericht gerichtet werben follten, und ihre Ebenbürtigfeit 
mit den neuen fouveränen Käufern wurde allerdings im Art. 27, worin bie ihnen zukommen⸗ 
den Rechte aufgezählt werben, nicht erwähnt, jedoch auch nicht abgefprodyen. 

Die Zmeifel über die Ebenbürtigfeit und die Standesrechte der mediatiſirten Neicheflände 
wurden fpäter (fogar mit rückwirkender Kraft) durch den grammatifalifch nicht genauen Art. 14 
dee Deutfhen Bundesacte vom 8. Suni 1815 gelöfl. 

B. Das Ebenbürtigkeitsprincip des deutfhen hohen Adels feit Erridtung 
des Deutfhen Bundes.?60) Eine Anzahl Mitglieder ded 1306 mediatiſirten reichsſtändiſchen 
Adels thaten vor Ablauf der erſten drei Monate des Jahres 1815 beim Wiener Congreſſe 
Schritte, um den Rechtszuſtand vor 1806 zurückzuerhalten, einige betrachteten denſelben ſo⸗ 
gar ſchon von ſelbſt hergeſtellt. Wenn nun die deutſchen regierenden Fürſten auch der Mei⸗ 
nung waren, „daß die Subjection ver ehemals reichsſtändiſchen Geſchlechter nicht wieder auf: 
zubeben ſei“, fo glaubten ſie Doch, diefelben feien nichtsdeftoweniger ſoviel wie möglich bei ihrem 
zur Zeit des Deutichen Reichs beftehenden Rechte zu erhalten und daher ihre jegige Lage zu 

verbeſſern. Verſchiedene Vorſchläge wurden gemacht, und was ihre Standesrechte betrifft, fol= 
gende vom luxemburgiſchen Geſandten Kreiherrn von Gagern redigirte und vom Fürſten Met: 

74) Klüber, ©. 273, | 
75) Klüber, Staatsrecht des Rheinbunbes von 1808—10, $. 188 fg. In Heffen war das Recht 

ber Eeenbürtigfeit ber Standesherren mit dem Regentenhanfe ftets anerfannt worben. Jaupp, a. a. O., 

76) Heffter, S. 82 fg.; Klüber, Abhandl., ©. 277 fg.; Öffentliches Recht, $$. 303, 315, 317; 
Zöpfl, $. 226; Kohler, Fürftenrecht; Zachariä, Dentfches Staats: und Bundesrecht, I, 316 fg., 470fg. 



648 | Ebenbürtigkeit 

ternich vorgelegte Beftimmung in den Art. 14 der Deutſchen Bundesacte aufgenommen 77}: 
„Mm dem im Jahre 1806 und ſeitdem mittelbar gemorvenen ehemaligen Reichsſtand in Gemäp- 
heit ber gegenwärtigen Verhältniſſe in allen Bundesftaaten einen gleihförmigen bleibenven 
Rechtszuſtand zu verfhaffen, fo vereinigen fid) die Bundesſtaaten dahin, daß dieſe fürftlichen 
und gräflihen Käufer fortan nichtöpefloweniger zu dem hohen Abel in Deutſchland gerechnet 
werben und ihnen das Recht der Ebenbürtigkeit in dem bisher damit verbundenen Begriffe 
verbleibt.‘ 

88 ift von Klüber 78) tabelnd hervorgehoben worben, daß in den wenigen Worten ber 
Zufierung fi eine vierfache Unbeftimmtheit zeige: a) Das Bezeihnungswort Ebenbürtig- 
feit jet abfolut gebraudt, das zur Vergleihung nöthige Subject verfääwiegen, indem nicht 
gefagt fei, mit wem den Mitglievern der ſtandesherrlichen, fürftlichen und gräflihen Häuſer 
die Ebenbürtigfeit verbleiben fol. b) Unbeftimmt fei das Wörtchen „bisher, indem es auf 
verihiebene vorhergehende Zeiträume bezogen merven könne, in welden bie Stellung jener 
Häuſer nicht die gleiche geweien. c) Unbeftimmt feien die Worte in dem bisher damit verbun- 
denen Begriffe (da letzterer felbft früher genau beflimmt war). d) Endlich liege eine Unbe: 
flimmtheit in dem Mangel einer Anzeige des Wirkungsumfangs, auf welchen Die Zuficherung 
des Artikeld bezogen werben foll. Man kann noch als fünfte Unbeflimmtheit ven Ausdrud 
‚hoben Adel” rügen, da damals, wie noch jetzt, nicht blos die ehemals reichsſtändiſchen Fa⸗ 
milien, fondern noch andere fürftliche u. |. w. in ven Bundedftaaten ald zum hohen Abel gebö- 
rend bezeichnet wurden. Man kann dieſen Tadel ver Faſſung des Artikeld allerdings für be: 
grändet, muß dieſen aber doch für genügend halten, ven Stand der hohen Käufer, auf die er 
fi bezieht, und ihr Ebenbürtigfeitsrecht Hinlänglich zu bezeichnen. Cine befriedigende und 
längft unbeftrittene fogenannte logifche Auslegung veflelben ift ja möglich). 

Klüber ſelbſt erklärt die Beftimmung der Bundesacte in annehmbarer Weife, wenn er 
(Offentliches Recht des Deutſchen Bundes“, S. 472, Note 1) fagt 9): „Den ſtandesherrlichen 
Familien im Sinne der Bundesacte ſoll in allen Bundesſtaaten auch fortan das Recht der Cbenbür⸗ 
tigkeit verbleiben und ver bisher damit verbundenen Begriffe, d. h. die Geburtoſtandsgenoſſen⸗ 
ſchaft mit allen, die daſelbſt in der Zeit des Deutſchen Reichs zu dem hohen Adel gerechnet wur⸗ 
den und in Gemäßheit ihrer jetzigen Verhältniſſe zu dieſem Stande noch zu rechnen ſind oder 
ſolchen ſpaͤter erworben haben. Das Recht der Ebenbürtigkeit ſoll ihnen alſo zuſtehen nicht nur 
unter ſich und mit vormals nicht reichsſtändiſchen Reichsfürſten, ſondern auch im Verhältniſſe zu 
denen inländiſchen und ausländiſchen Herzogen, Markgrafen, Landgrafen, Fürſten (vielleicht 
auch Burggrafen und Grafen), welche daſelbſt jetzt etwa noch außerdem zu der Klaſſe des hohen 
Adels gerechnet werden.“ 

„Obgleich alſo 8%) die in Frage ſtehenden fürſtlichen und gräflichen Häuſer in Gemäßheit 
der gegenwärtigen Verhältniſſe nicht mehr deutſche Reichsſtände, Reichsunmittelbare und mit 
deutfher Landeshoheit begabte Landesherren, nicht mehr auf eine gewifle Weife der deutſchen 
Reichshoheit, fondern nunmehr flandesherrlich der Stantshoheit mit deutſchen Bundesfürften 
untergeordnet und jo aus dem vornaligen landesherrlichen (wir glauben beifügen zu müſſen 
reichsſtandſchaftlichen) Staatsverhältniß in (einen) bevorrechtlichten Privatftand verfegt find 82), 
fo ſollen fle nichtsdeſtoweniger 1) zu den hohen Adel in Deutſchland (in allen Bundesſtaa⸗ 
ten) gerechnet werben, und 2) joll ihnen das dieſer Adelsklaſſe auf allen ihren Rang: 
Rufen 82) eigene Recht der Ehenbürtigkeit in dem biöher damit verbundenen Begriffe, d. H. der 
Rechtsgleichheit der Geburtöftanpsgenofien verbleiben, welches während ver Meichöverfaffung 

77) Geſchichtliche Mittheilungen über die Verhandlungen ber Rebaction biefer Stelle u. |. w. finden 
fich in Klüber's Acten bes Wiener Congrefies, Bd. IL, fowie in deſſen Überficht der Verhandlungen bes 
Wiener Gongrefies, S. 291 fg. Dal. auch Göhrum, a. a. O. . 

78) In defien Abhandlung, a. a. O., S. 280, fowie in feinem Offentlichen Recht des Deutichen 
Bundes, 8. 303 in den Noten, befonders in ber Note i. | 

79). Beleuchtungen bes Artikels bei Heffter, a. a. D.; Kohler, S. 98—110. 
80) Heffter, Note M, und in den Abhandlungen, I, 319. 
81) Paraphraſe des Wortes „nichtsdeſtoweniger“. 
82) Man wird jept deren drei unterfcheiden Dürfen: a) bie nieberfte ber nicht reichsftänbifchen Fürſten 

und Grafen, b) die der ehemals reichsftändifchen Mebiatifirten, c) die der ehemals reicheftändifchen jet 
tegierenben Häufer. Die erften find indeſſen ihnen nicht ebenbürtig, wol aber fie ihnen als ihren un: 
mittelbaren Untergenofien. Die Behauptung, daß die fouveränen Erbregenten und ihre Familienglieber, 
weil fie höher flehen, nicht zum Adel gehören, ift doch gewiß eine Subtilität, welcher in gegenmwärtiger 
Brage fein Gewicht zufommen kaun. S. Dreſch, Abhandlungen, S. 134 u. 236; Göhrum, S. 386. 
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allen Mitgliedern des hohen Adelſtandes unter ſich vermoͤge ihrer Geburt zukam, gleicheiel auf 
welcher Stufe fich dieſelben befanden.‘ 
* Der Sarkinalpunft in der ganzen Brage ift offenbar ver: ob dieſen flanpeöherrlichen Fa⸗ 
milien das Recht ver Ebenbürtigkeit mit den regierenden Käufern in Deutſchland dem Art. 14 
gemäß zufomme. Die gegen deren abfolute Bezeihnung von Klüber erhobenen Zweifel find 
gewiß von feiner Erheblichkeit, indem gerabe vie (ältere alfo) Ebenbürtigkeit im engern Sinne 
ihnen verbleiben fol. Daß der Artifel jo verſtanden wurde, beweift die offlcielle franzöſiſche 
Überfegung deflelben, worin e8 heißt: e8 follten dieſen Familien verbleiben les droits d’Egalite 
de naissance avec les maisons souveraines,' comme elles en ont joui jusqu’a present, 8#) 
So wurde er au fpäter im Bunbedtagsbeichluffe vom 25. Aug. 1825 erfaßt, worin ge: 
fagt ift: „Die fouveränen Fürften und Freien Städte Deutfchlands Haben fi dahin vereinigt, 
daß ben mittelbar geworbenen vormals reichsſtändiſchen Familien ein ihrer Ebenbürtigkeit mit 
den fouveränen Käufern angemeffener Rang und Titel gewährt und den Fürften pas Prädicat 
Durchlaucht ertheilt werde.“ 3%) In einem andern Befchlufle vom 13. Febr. 1829 wird den vor- 
mals reihöftändifchen gräflichen Kamilien, um einen ihrer Ebenbürtigfeit mit den regierenden 
Häufern gemäßen Rang zu gemähren,, dad Prädicat Erlaucht beigelegt. 85) 

3) Das Ebenbürtigkeitsprincip Kat nach der bisherigen Ausführung nur noch eine 
rechtlich praftifche Bedeutung in fogenannten Privatfürftenrecht, d. h. dem Nechte ver ehemals 
reiheftändifchen Familien, und zwar: a) im Procefie die, daß Mitglieder deſſelben in peinlichen 
Fällen (mit Ausnahme der Militärverbrechen) durch ein Audtragsgericht von Ebenbürtigen ge= 
richtet werden follen. Diefe aus der Rheinbundsacte wiederholte Beſtimmung des Art.14, 6.3, 
bet Deutſchen Bundesacte wurde durch die fogenannten deutfchen Grundrechte vom 21. Der. 1848 
aufgehoben, ift aber, da dieſelben durch Bundesbeſchluß vom 23. Aug. 1851 ihre Geſetzeskraft 
verloren haben, als wienerhergeftellt zu betrachten. b) Im Privatrechte die, daß wie von den 
Mitgliedern der regierenden Häufer Deutſchlands, fo aud von den flandeöherrlichen Mishei- 
rathen und morganatifche Shen mit den früher vorkommenden rechtlichen Wirkungen (in Be⸗ 
ziehung auf Verwandtſchaft und Erbrecht u. f. tw.) eingegangen werben können. Ihre Ehen mit 
Perfonen von niederm Stande find kirchlich vollfommene Ehen (wie Goͤhrum fehr richtig fagt), 
allein die niedriger geborene Gattin nimmt keinen Theil an den Privilegien ihres Mannes und 
bat ſich daher der denſelben zuftehenvden Ehren, Würden und Wappen zu enthalten ; bie höher 
geborene Gemahlin verliert wenigftend für die Dauer ver Ehe ihre angeborene Würbe und tritt 
in das Geburtörecht ihres niedriger geborenen Gatten. Die Kinder aus ſolchen Ehen folgen 
der ärgern Hand, find von der Familiengenoflenfchaft des höhern Parens ausgefhloffen und 
mangeln des Inteftaterbrechtö ihrer höher geborenen Verwandten. 

Es gibt indeflen verſchiedene die Anmendung des Princips betreffende Streitfragen. 
a) Es fragt fih, ob durch Gnadenacte der Landesherren und Conſens der wahren Erbfolger 
diefe nachtheiligen Wirkungen bed Ghenbürtigkeitäprincips gehoben werden Eönnen? Man muß 
fagen,, in dem Sinne nit, daß fie durch einen Gnadenact eines deutfchen Souveräng in die 
Geburtsklaſſe des ftandeöherrlichen hohen Adels erhoben würden, felbft wenn bie fammtlichen 
Glieder ver Familie ihren Conſens dazu ertheilen; fie werden nur ein Succeſſionsrecht auf die 
Büterberfelben, auch mol zugeftandene Ehrenrechte erhalten.86) b) E8 war jüngft bei Gelegenheit 
des reichsgräflich Bentinck'ſchen Erbfolgeproceſſes eine ſehr heftig beftrittene Brage: ob der Be⸗ 
griff des hohen Adels auf die vormals reichsſtändiſchen Familien zu befchränfen oder nicht viel⸗ 
mehr auf alle ehemals veihöunmittelbaren, auch nicht reihsftändifchen Landesherren auszu⸗ 
dehnen ſei. Das Ergebniß dieſer vermittelft einer Maſſe Flugſchriften geführten publiciſtiſchen 
Debatte ift, daß nur auf die nach Art. 14 der Bundesacte reichsſtändiſchen Familien, mit denen 

ber hohe Abel verbunden, die. Ebenbürtigkeit im Sinne der Bundedacte Anwendung finde. 

83) Die Einwendungen Klüber’s egen die Berüdfichtigung diefer Überſetzung (Abhandlungen, 
= 295, und Notei, ©. 469 feines Öffentlichen Rechts) find von feiner Bedeutung, S. Göhrum, 

. 388, 389. ' 
84) ©. die Stellen bei Klüber, Abhandlungen, S. 309, 310. Ob biefe Beichlüffe eine authentifche 

Interpretation des Art. 14 enthalten, iſt gewiß eine müßige Brage. Göhrum, ©. 381—383; Zacha⸗ 
riä, 1, 479. 

86) Böhrum, S. 392—400; Zachariä, Bo. 1, $. 97; Zöpfl, Staatsrecht, $. 226. 
86) Göhrum, S.396--398 ; Heffter, S. 1045 derfelbe in der Zeitfchriftfür deutfches Recht, Bd. TI, 

Heft 2, Nr. 1; Gerber, Syftem des deutfchen Brivatrechts, 6.224, Note 8; Walter, Syſtem bes deut: 
fchen Privatrehts, $. 462, Nr. V. 
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ec) Sodann kann man auch immer die Frage erheben, welche Ehen ſtandesherrlicher Männer 
notorifche Misheirathen jind, ob nicht blos die mit Frauen bürgerlichen Standes, fondern and 
die mit Frauen von nieverm Adel. Waren die Ehen mit Frauen von niederm Adel vor der 
Auflöfung des Deutihen Reichs Feine Misheirathen viefer Art, fo follten fie auch jegt, nicht 
blos wenn fie von Mitgliedern deutſcher Negentenhäufer , fondern aud von deutſchen Standes⸗ 
herren geichloffen würden, nit als foldye behandelt werden, ausgenonmnen wenn in Haus- 
gefegen over durch entſchiedenes Herfommen oder auch in Verfaſſungsurkunden dad Gegentbeil 
feftgefegt ift.2”) Indeß ift doc die Anficht, daß ſolche Ehen ſowol von Söhnen aus Regenten- 
häuſern ald der Standesherren Misheirathen feien, in Deutfhland überwiegend und von den 
angefebenften Staatsrechtslehrern 39) vertheidigt. Sie findet einen Anhbaltepunft im Art. 14 
der Bundesacte, indem nur die ehemals reichsſtändiſchen Kürften und Grafen das Recht ver Eben⸗ 
bürtigfeit mit den regierenden Käufern haben und ſtandesmäßige vollgültige Ehen von ſolchen 
Perfonen nur mit ebenbürtigen Frauen gefchloffen werden können. Nur bei Mitgliedern re: 
gierender und ſtandesherrlicher Familien fünnen Misheirathen und morganatifche Ehen vor: 
fommen. Sehr richtig jagt Daher Gerber 8%: ‚Bon Misheirathen des niedern Adels kann dem: 
nach nicht mehr die Rede fein. Doch kann, nach Walter und Eichhorn, die Ehe ntit einer Bür- 
gerlihen nachtheilige Wirkungen Haben, wenn ein landesherrlich beflätigtes Statut oder ein 
als gelten anerkanntes Herkommen einer Kamille ausprüdlid) die Abftammung aus einer voll- 
ritterlihen Ehe zur Succeflion erfordert.” Auch merden wol particularredtlich (mie im Preu- 
Biihen Landrecht, II, 1, $. 30 — 33) Ehen von Adelichen mit einer Berfon aus dem Bauern: 
oder geringern Bürgerſtande ohne landesherrlichen Dispens zur rechten Hand nicht zuge= 
faffen. 99%) Da e8 in Deutichland Feine Reichsgewalt gibt, die befugt wäre, das Recht der Eben⸗ 
bürtigfeit im Sinne ded Art. 14 Familien, die es hiftorifch nicht haben, zu ertheilen, fo ift die 
Zahl der ebenbürtigen flandesherrlichen Familien ald abgeichloffen anzufehen und ein Eintritt 
in die Klaffe derſelben rechtlich unmöglich. 

Zum Schluſſe ift noch die Frage zu befprechen, inwieweit Ehen von Gliedern deutſcher 
Regenten oder ftandeöherrliher Familien mit Berfonen ausländiſchen Adels ald Misheiratben 
betrachtet werben follen. 1) Was das Vaterland der legtern betrifft, fo iſt nach deſſen Geſetz⸗ 
gebung zu beurtbeilen, ob eine ſolche Ehe ſtandesmäßig in demfelben iſt. 2) Für Deutfchland 
vertheidigte man frisher die Anficht, daß, meld hohen Nang und Stand aud ein ausländiſcher 
Adelicher in feinen Vaterlande habe, er reichsſtändiſchen Kürften (fogar Brafen) doch nicht eben⸗ 
bürtig fei unddaher Ehen von Gliedern feines Hauſes mit legtern inımer eine Misheirath feien.??) 
Zöpfl von feinem Standpunkte aus jieht dagegen ſolche Ehen für flandesmäßige und vollwirt- 
ſame an.?2) . 

Die Entfheidung der Frage in einzelnen Fällen hängt mol davon ab, ob der Rang des aus⸗ 
ländifchen Adels dem deutſchen analog zu achten fei, welchem die oder der fih Vermählende an= 
gehört. Aus diefem Grunde find Ehen von Familienglievern deutſcher Landes - ſowie Standes- 
herren mit Töchtern oder Söhnen ausmärtiger Souveräne (in Deutſchland) Feine Miöhei- 
rathen, während die mit auslandifchen herzoglichen oder fürftlihen Nanges denen mit Berfo- 
nen nicht reihöftändifchen deutſchen hohen Adels gleichzuftellen fein würden. 99) 

Zuſatz. Es jind in unferm Jahrhundert vier Succefftondfragen in Deutfchland berühmt 
geworben, in melden das Ebenbürtigkeitsprincip ald maßgebend zur Sprade fam. Die erfle 
wurde veranlaßt durch die Anſprüche Auguft’s von Eſte, Sohn des Herzogs von Suffer 
und der Augufte Murray, auf die Titel, Würden und Rechte eines Prinzen des Hauſes Han⸗ 
nover. Zwei der erſten deutſchen Rubliciften, Klüber und Zachariä, traten 1834 in Gut: 
achten für ihn auf; das Haus Hannover ließ 1835 durch Eichhorn eine Widerlegungs⸗ 
ſchrift derfelden Schreiben. Auch erklärten jih Mohl und Schmid in eigenen Schriften in dem= 
felben Jahre gegen fie. Cine Entſcheidung erfolgte nicht. Die zweite Frage wurde veranlaßt 

— — — — — — 

87) Hausgeſetzliche und Berfaffungsbeflimmungen dieſer Art werben angeführt von Klüber, Offent⸗ 
liches Recht, $. 245, Note 1. Nach Eichhorn, Einleitung in! das beutfche Privatrecht, ©. 706, wirb 
die Ehe eines Standesherrn mit der Tochter eines neufürftlichen Haufes als eine Misheirath betrachtet. 

88) 3.3. Kohler, S. 132; Göhrum, $$. 83, 86, 87; Zachariä, I, 324 u. 479 -481; Walter, 
Spftem, $. 401. Nicht fo Klüber, der aber den Begriff der Misheirath als gemeinrechtlichen ganz in 
Abrebe ftellt, a. a. D., 6$. 248, 303, Note i. , 

89) Syitem des deutfchen Privatrechts, €. 224, Note 7. ©. ferner Walter, $. 460. 9%) Walter, 
$. 451, Note 17. 91) Pütter, Misheirathen, S. 466. 92) Zöpfl, Misheirathen, 88. 56—63. 
93) Vgl. Schulze in Bluntfehli’s Staatswörterbuch, III, 199. 
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durch die ſchon im 16., 17. und 18. Jahrhundert erhobenen Anfprüche bes fürftligen Haufes 
Lömwenftein auf vie eventuelle Thronfolge im Königreich Baiern; ſie wurben durch eine Anzahl 
berühmter deutſcher Staatsrechtslehrer, wie Klüber, Zachariä und Vollgraff (1837 — 38), 
verfochten, auch Hefiter und Zöpfl ließen im legten Jahre ihre Stimmen vernehmen. Nach Mohl 
ift die Begründung diefer Anſprüche nicht gelungen. 

Die dritte war die des 1828 angebahnten und 1839 als Proceh anhängig gemadjten (ſchon 
von uns erwähnten) Succeffionäftreites des Brafen Aldenburg-Bentind gegen die aus einer Ehe 
ihres Bruberd, refp. Oheims, des Grafen W. G. Bentind mit einer Frau bäuerliher Abkunft 
entfproffenen Söhne des 1835 Verſtorbenen, die, von ihren Bater dazu ermächtigt, ſich In des 
Beiig der dem Haufe gehörenden Herrſchaften Kniphaufen und Varel gefegt hatten. Um ihren 
Aniprud auf die Erbfolge vieler früher nur theilweije zum Deutfchen Reiche gehörenden Terri⸗ 
torien®®) zu begründen, war eine ihrer Aufgaben die, zu zeigen, daß bie aus einer Ehe einen 
Herzogs von Oldenburg mit einem Fräulein nievern Adeld abſtammenden Beſitzer diefer Herr- 
haften trog ded reihägräflihen Titels und ihrer Ahnen und deren Fähigkeit, die Reichsſtand⸗ 
fhaft zu erwerben, nicht zunı hoben, d. h. zum reichsſtändiſchen Adel gehört hatten und ſomit Die 
von ihrem Vater eingegangene Ehe feine Misheirath geweien und aus diefem Grunde ihrer - 
Succeſſionsfähigkeit fein Hinderniß entgegenftehe. Außerdem war die Frage, ob die Gewif⸗ 
ſensehe eines unabhängigen Reihögrafen gültig und ob die legitimirten oder Mantelfinver in 
lanbeöherrlihen Territorien ſucceſſionsfähig ſeien, in dem bei dem oldenburgiſchen hoͤchſten 
Gerichte angebrachten und zur Entſcheidung an ein deutſches Spruchcollegium geſandten Pro: 
ceife von entfcheidenden Gewichte. Die Zahl der über diefen berühmten Streit erſchienenen 
Barteifchriften ift faft unabfehbar, da man es won Beiden Seiten an Geldopfern nicht fehlen ließ. 
Bon 1830— 41 waren für die Beflagten aufgetreten: Klüber, Diet, Eckenberg, Michaelis 95) 
und Claus; für die Kläger: Tabor, Heffter, Zachariä, Wilda und Mühlenbruch. Es erſchien 
dann 1843 dad von der Juriftenfacultät zu Jena gefaßte Urtheil erfter Inftanz; dann ein Be: 
ſchluß des Deutfhen Bundestags vom 12. Suni 1845, welcher die gräflihe Familie Bentind 
für Mitglieder des hohen Adels erklärte; neue Gutachten von Martin, Jordan, Tabor, Voll- 
graf, Zöpfl, Eckenberg, Benfey, Rheinwald und 1847 ein ausführlicher ven Beflagten günfti= 
ger Artikel von Welder in der zmeiten Auflage des „Staat: Lexikon“, Bd. VII, S.271— 350; 
ferner 1853 die Gutachten von Pözl und Bluntfchli und in Erwiderung auf ſie nochmals Zoͤpfl. 
Mit der Abfaſſung des Urtheils zweiter Inſtanz ward die Inriftenfacultät i in Gießen beauftragt. 
Da aber durch den Tod der Referenten die Ausarbeitung veffelben verzögert wurde, fo enbigte 
ber Streit 1856 durch einen Vergleich, infolge veflen der Gegeuftand der ofpenburgiichen Re⸗ 
gierung überlaffen und die Parteien durch Geldſummen abgefunden wurden. Kurz vorher er: 
ſchien noch von Gerber ein „Votum über ven gräflich Aldenburg-Bentinck'ſchen Succeftiongftreit 
aus privatrechtlihem Standpunkte (Berlin 1855); es befaßte fich jedoch nicht mit Der Ebenbür⸗ 
tigfeitöftage. Eine Elar und anziehend geſchriebene kurze Darftellung der drei Succefjiongfälle 
von R. Mohl enthält vie „Deutfche Vierteljahrsſchrift“ für 1842, S. 100—141. 

Der neuefte Ebenbürtigkeitsſtreit iſt durch den Ausſchluß des herzoglich ſonderburgiſchen 
Hauſes von ber Erbfolge in Dänenurf und dem Herzogthun Schleöwig- Holftein hervorge⸗ 
zufen, welder die ſoviel von uns benutzte Schrift Zöpfl's über Misheirathen veranlaßt hat. 
Der Verfaſſer zeigt darin, daß im Geſammthauſe Olvenburg das flrenge Ebenbürtigfeitsprincip 
nie befolgt wurde, und daß deſſen jeßfje Anwendung das Ergebniß haben würde, daß au 
die Ebenbürtigkeit der für fucceffionsfähig geltenden auguftenburgifhen und glücksburgiſchen 
Linie beftritten werden Eönnte.?°) L. A. Warnkönig. 

Edict. Dad Wort Cdiect leitet ſich aus der Sprache der Römer her. Zur Zeit der Ne: 
publik wurden die Bekanntmachungen der Magiftrate, wodurch fie barlegten, nad} welchen Re: 
geln fie ihr Amt verwalten würden, edieta genannt. Beſonders hebt fih die Erfcheinung des 
Edicts des Prätord hervor, welcher feit dem Jahre 387 der Erbauung Roms mit ber 
Rechtspflege betraut war, das fogenannte edictum perpetuum, das von den Nachfolgern adop⸗ 

94) Bol. Klüber’s Dffentliches Recht (1840), 8. 319 den „unfang: Rechtozuſtand ber freien Herr- 
fchaft Kniphaufen im Befike des Grafen Bentind, S. 301 — 

95) Die von Michaelis veröffentlichten Schriften mit dem Sl: Botum über den reichsgraͤflich Ben⸗ 
PR Rechtsſtreit, Nr. 1—10, enthalten eine Fritifche lberficht der bis 1845 erfchienenen Streits 
fchrifte 
,.%) ©. Zopfl's Schrift, $. 68—80. 
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tirt zu werben pflegte. Zur Zeit der Kaiſer, welchen die geſetzgebende Gewalt innewohnte, 
wurden die eigentlichen gefeßgeberifchen Erlaſſe derſelben Ediete genannt.) Diefer Ausprud 
vererbte fich auf die neuefte Zeit und bi zur Gegenwart. Die Gefege der Merovinger findet 

man aud unter der Benennung Edicte, während fie unter den Karolingern Gapitularien ge⸗ 

nannt wurben.2) Theodorich der Große, König der Oftgotben, nannte fein.im Jahre 500 für - 
die gothifche und romanifche Bevölkerung feines Reichs verfaßtes und verfünbeted Rechtsbuch 
Epiet (Edictum Theodorici).?) Die erfte Aufzeihnung des longobardiſchen Volksrechts unter 
den König Rothar im Jahre 643 wurde ebenfo (Edictum Rotharii) genannt. 

Auch das Staatsrecht des Deutſchen Reichs Eannte diefen Ausdruck, indem die kaiſerlichen 
Erlaffe, wodurch ein Reichsgeſetz verfünpet und deſſen Befolgung geboten wurde, Cdicte genannt 
wurden. Gin Beifpiel ift der Erlaß des Kaifers wegen Verkündigung und Handhabung des 
Geſetzes, genannt ver Weftfälifche Friede. Beſonders nah Auflöfung des Deutſchen Reichs 
und Gelangung der Reichsfürſten zur Machtvollkommenheit pflegten fie beflimmte Ausflüffe 

.. ihrer gefeßgebenven Gewalt fo zunennen. So bezeichnete 3. B. ver Großherzog von Heflen Die 
Regelung der ſtaatsrechtlichen Berhältnifie ver Mebiatifirten, ver Stanbeöherren, in den Jahren 
1807 und 1820, und die Verordnungen vom Jahre 1820 wegen der Öffentlihen Dienftver- 
hältniffe der Givil- und Militärſtaatsbeamten mit dDiefem Namen, der auch dem Erlaffe zur Auf: 
Hebung ber landſtändiſchen Verfafjung vom 1. Oct. 1806 beigelegt wurde. Selbſt das ärmliche 
Geſchenk der Verfaflung vom 20. März 1820, weldes fid in dad pactirte Staatsgrundgeſetz 
vom 17. Dec. veflelben Jahres verwandelte, wurde ald „Edict über die landſtändiſche Ber: 
faſſung“ Hinausgegeben. Ein weiteres Beifpiel ift das badiſche „Edict über die Rechtsverhält⸗ 
nifle der Staatsdiener“ vom 30. Jan. 1819, = 

In Preußen wurden namentlich die erlaffenen agrarifchen Geſetze Cdicte genannt, 3. B. das 
Epict, die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältniffe betreffend, und das 
Edict zur Beförberung ver Landescultur, beide vom 14. Sept. 1811.) 

Seit der Herrſchaft des conftitutionellen Staatsrechts hat man Geſetze, d. h. mit den Stän- 
den verabjchiebete legislative Acte, beliebig aud Ebvicte genannt. Beifpiel: dad würtembergi- 
ſche Edict über dad Notariat vom Jahre 1826.5) Aber aud) einfeitig von der Staatsregierung 
erlafienene Verordnungen, befonver8 auf Organifation beredjnete, erhielten viefen Namen, 
3. B. die am 6. Juni 1832 erlaffenen Ebicte zur Organifation der Verwaltung im Großherzog: 
thum Heſſen, das Edict vom 16. Oct. 1852 wegen Organifation ver Ortögerichte diefes Landes. 
Das Gleiche gilt von dem Act, wodurch die Ständeverſammlung einberufen, vertagt, entlaffen 
oder aufgelöft wird. Auch beftimmte Anſprachen an das Land wurden Edicte genannt. 

Die Geſchichte kennt das Edict von Nantes und deſſen verhängnißvolle Aufhebung. 
Ph. Bopp. 

Edictalien, Edietalladungen. Unter Edictalladung verſteht man eine öffentlich bekannt 
gemachte Ladung zum Erſcheinen oder zur Vornahme von beſtimmten Handlungen vor Gericht. 
Als regelmäßige Form der Ladung iſt die Privatladung zu betrachten, welche ſowol im Civil⸗ 
wie Griminalverfahren den zu Ladenden perfönlich behändigt wird, und zum Erlaß einer 
Edictalladung ift nur im Fall rechtlicher Nothwendigkeit, im Kal der Unmoͤglichkeit oder Un: 
thunlichkeit der individuellen Labung zu ſchreiten. Diefe Bälle, in denen bie Cdictalladung 
erforderlich und ſomit zuläfiig if, laſſen ſich aber (mit Haaſe, „Uber Edictalladungen“, Reip: 
zig 1817) in drei Klaſſen zergliedern, indem Edictalien erlaſſen werden koͤnnen: 1) wenn 
ſogar der Name des Vorzuladenden unbekannt iſt; 2) wenn zwar nicht fein Name, wol aber 
fein Aufenthaltsort unermittelt if; 3) wenn zwar Name und Aufenthaltäort des Borzulaben: 
den befannt ift, deſſenungeachtet aber (z.B. wegen Bertweigerung der Rechtshülfe von feiten 
des requirirten Richters, Stillftandes der Rechtspflege am Wohnort des Geladenen) die Einhän- 
digung der Privatladung verhindert wird. Der dritte Fall erheifcht Feine weitere Erörterung. 
Bezüglich ded zweiten ift hervorzuheben, daß er indbefondere im Strafverfahren bei ver Ladung 

1) Schmittkenner, Grundlinien des allgemeinen oder ideellen Staatsrechts Biehen 1845) S. 309. 
2) Eichhorn, Deutfche Staats- und Rechtögefchichte (fünfte — 1848), S. 
3) Walter, Deutiche Rechtsgeſchichte (zweite Auflage, 1857), ©. 
4) Lancizolle, Über Königthum und Landflände in Preußen Bein 1846), ©. 299, 312, 477; 

Staats⸗Lexikon, i, 363 fg 
5) Mohl, Stantsredt des Könt reiche Würtemberg Crübingen 1829), I, 194. (Der Verfaſſer bes 

merft daſelbſt auch, es fei „nicht noihwendig, wennſchon gewöhnlich, daß ein Gefeb gerade unter dieſem 
Namen befannt gemacht werde; es konne auch Edict, Statut u. ſ. w. genannt werden“.) 
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des flüchtigen Angeſchuldigten Anwendung findet, und darf hierbei, obwol die Edictalladung 
lediglich an den Vorgeladenen gerichtet und ſomit das mildeſte Mittel des Unterſuchungsrichters 
iſt, doch nicht vergeſſen werden, daß ſie die Richtung des Verfahrens gegen den beſtimmten 
Angeſchuldigten officiell und öffentlich beurfundet und ſomit zu ihrem Erlaſſe das Vorhanden⸗ 
fein einer Summe von Verdachtsgründen erfordert, welche überhaupt den Richter ermächtigen, 
von der Generalunterſuchung auf die ſpecielle Unterſuchung gegen einen beſtimmten Angeſchul⸗ 
digten überzugehen. Weitere Betrachtung erheiſcht der erſte Fall inſofern, als die Frage zu 
erörtern ift, ob und unter welchen Vorausſetzungen es ven: Richter geſtattet iſt, ſei ed von Amts 
wegen, fei es auf Antrag, Edictallabungen an Unbekannte zur Ausübung einer ihnen zuftehen- 
den Befugnig binnen beftimmter Frift unter dem Nechtsnachtheil des Verluftes oder ver Schmä- 
lerung, Beſchränkung dieſer Befugnig aufzuforbern und fomit das Axiom beifeite zu ſetzen, 
wonach der Inhaber eines Civilrechts, folange nicht daſſelbe durch den Eintritt ver Verjäh— 
rung erlofchen ift, e8 zu jeder Zeit nach freiem Willen auszuüben berechtigt if. Dieſes Axiom 
kann nur durch den Factor beichränft werben, welcher es ſchuf; nur dad Geſetz oder dad dem 
Geſet gleichſtehende, im Gerichtsgebrauch fi darſtellende Gewohnheitsrecht fünnen bie 
Befugniß zum Erlaß folder Edictalladungen geben. Die Aufgabe dieſes Werkes geftattet nicht, 
hier des Breitern auf die fpeciellen Bälle zurückzugehen. Sie laffen fih (mit Haafe, a. a. O.) 
etwa wie folgt zufammenftellen: @bictalladung der unbefannten Gläubiger im Goncurfe zur 
Anmeldung ihrer Forderungen; Edictalladung zur Bewirkung der Löfhung von Hypothek: 
inferiptionen; Edictalien an unbefannte Berfonen, welche an gerichtliche Depofiten Anſprüche 
haben follten; Evictalien auf Grund der Erbfchaftsantretung sub beneficio inventarii; Edicta⸗ 
lien an die unbefannten Erben eines Verftorbenen; Edictalien an Verſchollene und ſolche Per⸗ 
fonen, welden an deren Vermögen Anfprüce zuftehen follten; Cbictalien auf Grund eined 
Antrags auf Amortifirung von Inhaberpapieren u. a. m. Vgl. noch Heimbach im , Rechts⸗ 
Zerifon‘‘, XIII, 321. Uber die wünfchenswerthe Centraliſirung der Edictalladungen in einem 
öffentlihen Organ f. „Stenographifche Berichte der Verhandlungen der veutfchen National: 
verſammlung“, IV, 2429. | Ph. Bopp. 

Ehe, Ehebruch, Eheſcheidung. F. 1. Einleitung. Ehe war urſprünglich eine durch 
die Triebe der animaliſchen Natur des Menſchen herbeigeführte Verbindung des Mannes mit 
der Frau, welche bei dem Fortſchreiten der Civiliſation durch die geiſtigen Eigenſchaften des Men⸗ 
ſchen, durch Vernunft und das moraliſche Rechts- und Schicklichkeitsgefühl veredelt wurde. 

Nach den dermaligen Begriffen iſt ſie bei den civiliſtrten, nur Monogamie anerkennenden 
Voͤlkern eine zur Geſchlechtsverbindung und (mindeſtens infolge deſſen) zur Erzeugung und Er⸗ 
ziehung von Kindern, zur ehelichen Treue, zu gegenfeitigem Beiftande und zur gemeinfamen 
Tragung der Lebendfchicfale verpflichtende, an gewiſſe entweder durch die weltliche Geſetz⸗ 
gebung oder durch Religion oder Volksfitte vorgefchriebene Formen gebundene Vereinigung 
zwifchen einem Manne und einer Yrau. | 

Sewöhnli zählt man auch Fortdauer des Bünpniffes auf Lebensdauer und häufig geift- 
liche Ginjegnung jeden Falles zu den weſentlichen Merkmalen ver Ehe. Allein wenn man, wie 
es in der Geſetzgebung verfihiedener beveutender Völker angenommen ift, die Ehe nur als bür- 
gerlihen Vertrag anfieht, ſcheint es auch nahe zu liegen, daß die Iehenslängliche Dauer nicht 
gerade unbedingt in ver Sache begründet jein muß. So konnte denn in Frankreich von 1792 
— 1804 (v. h. bis zum Erfcheinen des Code Napoleon) jede Ehe ſchon durch gegenfeitige Über: 
einftimmung aufgelöft werben ; der Vertrag war ſonach im Grunde für nicht länger abgefchloflen, 
als der Wunfch der Ehegatten dauern werde, das Verhältnig beftehen zu laſſen. Auch ift die 
Verpflichtung zu einer abfoluten lebenslänglichen Fortſezung der einzugehenden Verhältniſſe 
durch den Grundſatz der proteſtantiſchen Kirche beſeitigt, die Aufloͤsbarkeit als Princip anzuer⸗ 
kennen. Selbſt in ver katholiſchen Kirche ward die Unaufloͤsbarkeit in früherer Zeit und jogar 
bis zum Triventiner Concilium (sess. XXIV, cap. 7) heftig beftritten. 

Das und welche Modiflcationen in ver oben angegebenen Definition eintreten, wenn bie- 
felbe auf Völker mit Bolygamie angewendet werben foll, ergibt fih von ſelbſt. Gier if die 
eheliche Treue einfeitig befchränft und auch die Hülfeleiftung kann nicht von beiden Theilen 
gleihmäßig angeſprochen werben. 

Indem wir einige nähere Andeutungen über das Wefen der Inflitutionen geben wollen, 
koͤnnen wir nichts Beſſeres thun, ald ven Flaren und lichtvollen Bemerkungen folgen, bie Portalis 
in der Sigung bed franzdfifchen Staatsraths vom 16. Ventoſe des Jahres XI, gelegentlich ver Ber- 
handlung über den betreffenden Abſchnitt des Code Napoldon, vortrug. Wir heben wenigftend 
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feine Sauptanfichten hervor, um fo mehr als dieſe meiſterhafte Rede unſers Wiſſens noch nir⸗ 
gends in das Deutſche übertragen worden iſt. 

„Die Philoſophen“, ſagt Portalis, „gewahren in dem Aete der Ehe zunächſt nur die Ver⸗ 
bindung der beiden Geſchlechter; die Rechtsgelehrten ſehen darin blos den bürgerlichen Vertrag; 
die Kanoniſten erblicken darin nichts anderes als ein Sacrament. 

„Um aber einen richtigen Begriff von der Ehe zu faſſen, muß man ſie an ſich ſelbſt und in 
ihren verſchiedenen Beziehungen betrachten. 

„Die Ehe an fich befteht nicht in der einfachen Verbindung ver beiden Geſchlechter. Ber: 
wechſeln wir in dieſer Hinſicht nicht die phyſiſche Ordnung der Natur, die allen lebenden Weſen 
gemein iſt, mit dem den Menſchen eigenthümlichen Naturrechte. 

„Wir nennen Naturrecht diejenigen Principien, welche den Menſchen, als moralifches We⸗ 
ſen betrachtet, regieren, d. i. als ein intelligentes und freies Weſen, beſtimmt— mit andern intelli⸗ 
genten und freien Weſen gleicher Art zu leben. 

„Der allgemeine Wunſch (Trieb), der ein Geſchlecht zum andern hinfuͤhrt und genügt, deren 
koͤrperliche Verbindung zu bewirken, gehoͤrt der phyſiſchen Ordnung der Natur an. Die Wahl, 
der Vorzug, die perſoͤnliche Anhänglichkeit, welche dieſen Wunſch beſtimmen und auf einen ein⸗ 
zelnen ſpeciellen Gegenſtand (Individuum) fixiren, oder mindeſtens wegen dieſes bevorzugten 
Gegenſtandes einen höhern Grad von Energie erwecken; die wechſelſeitige Achtung, die gegen: 
ſeitigen Verpflichtungen, welche aus der einmal gebildeten Verbindung entſtehen und die ſich 
nothwendigerweiſe zwiſchen Weſen begründen, die für Gefühl und Vernunft empfänglich find: 
alles dieſes gehört in das Gebiet des Naturrechts. 

„Die Thiere, welche blos einem Triebe oder einem blinden Inſtincte folgen, haben nur zu⸗ 
fällige oder periodiſche körperliche Vermiſchungen, ohne alle Beziehungen zur Moral. Bei den 
Menſchen aber wirkt die Bernunft mehr oder minder auf alle Handlungen ihres Lebens ein; das 
Bewußtſein fleht der Begierve zur Seite und das Recht folgt dem Inflincte (alled wird reiner 
und edler). Ich entvede einen wahren Vertrag in der Verbindung der beiden Geſchlechter. 

„Dieſer Vertrag ift nicht bloß ein bürgerlicher Act, was aud die Rechtsgelehrten jagen 
mögen; er hat fein Grundprincip in der Natur, iſt durch diefe in ung gelegt. 

„Ebenſo wenig ift dieſer Vertrag nur ein religiöfer Act, denn er ging ver Einfehung aller 
Sacramente und der Begründung aller pofitiven Religionen voraus und iſt fo alt als das 

Menichengeichlecht. 7) 
„Was ift ſonach die Ehe an id und abgefehen von allen bürgerlihen und religidfen Be: 

fegen? Es ift die Verbindung des Manned und der Frau, die fich vereinigen, um ihr Geſchlecht 
fortzupflanzen, um fich durch gegenfeitigen Beiftand zu unterflügen, die Wechſelfälle des Lebens 
gemeinſam zu tragen, ihr Geſchick zu theilen. 
„Es war unmöglih, diefen Vertrag der Ungebunbenheit der Leidenſchaften preiszugeben. 
Die Thiere find durch eine Art Fatalität geleitet; der Inftinet treibt fie an, der Inflinct Hält fie 
zurüd; ihre Wünfche entſtehen aus ihren Bebürfniffen und die Grenze ihrer Bedürfniſſe iſt Die 
ihrer Wünſche. Anders bei den Menſchen: bei ihnen fpricht die Imagination, wenn die Natur 
jhweigt. Die Vernunft und die Tugend, welde die Würde ded Menſchen begründen und fichern, 
indem fie ihm dad Recht ließen, frei zu bleiben, und die Gewalt, ſich felbft zu beherrfchen, wür- 
den oft nur fehr ſchwache Schugiwälle gegen unbegrenzte Wünfche und unmäßige Leidenfchafter 
fein. Scheuen wir und nicht, e8 zu fagen, daß, wenn in den Dingen, über welche unfere Sinne 
eine tyrannijche Herrihaft ausüben fünnen, der Gebraud unferer Kräfte und unferer Fähig⸗ 
keiten nicht beftändig durch Geſetze geregelt worden wäre, dad menſchliche Geſchlecht Thon längſt 
gerabe durch die Mittel zu Grunde gegangen fein würde, die ihm zu feiner Erhaltung und Re- 
production verliehen wurden. 

„Man fieht ſonach, warum die Ehe jederzeit die Aufmerkſamkeit ver Gejeggeber in An: 
fprud) genommen bat. Aber die Anordnungen dieſer Gefeßgeber Eonnten nie weber das Weſen 
noch den Zweck der Ehe vernichten, indem fie. Berpflihtungen befhüßten, welche pie &he bedingt, 
und die Wirkungen regelten, melde ihr folgen. Andererſeits liegen alle Völker ven Himmel bei 
einen DBertrage einwirken, ver jo großen Einfluß auf das Schidjal ver Ehegatten hat und 
welcher, die Zukunft mit ver Gegenwart verbindend,, das Glück derfelben von einer Reihe 
ungewiſſer Greigniffe abhängig zu machen fcheint, deren Refultat fi dem Geifte ald das Er- 
gebniß eines befondern Segen darftelli. Die Religion rühmt fi aber felbft, den Menſchen 

1) Doch nur was die körperliche Verbindung betrifft; f. $. 2 unten. 
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gegeben zu fein, nit um die Ordnung der Natur umzufehren, fondern fie zu verebeln und zu 
Heiligen. 

„Die Che ift daher heute, was jie immer war, ein natürlicher, nothwendiger, durch die 
Schöpfung feldft begründeter Act.“ 

Indem nun Portali8 mehr auf die neu zu erlaffende franzoͤſiſche Geſetzgebung übergeht, be= 
merft er unter andern noch: Seitdem die Gewiſſensfteiheit proclamirt worden, fei es möglich, 
die Legislation von Dem Gebiete des Geiftlihen in das des Weltlihen zurüdzubringen. „Man 
bat die große Idee verwirklicht, daß (in religiöjen Dingen) alles geduldet werden müfle, was 
die Vorfehung duldet, und daß dad Geſetz, welches ver religiöfen Anficht ver Bürger keine Ge- 
walt anthun kann, nur Franzoſen fehen darf, wie die Natur nur Menſchen fieht. 

„ir haben gezeigt, daß die Ehe in ihren mefentlihen Beziehungen gleichzeitig den phyii- 
hen und den moralifhen Menſchen umfaßt. Indem wir die zur Eingehung der Ehe erforber- 

. lihen Eigenfhaften und Bedingungen feitfegten, haben wir den moralifhen Menſchen gegen 
die Leidenſchaften feiner jeldft und die anderer zu vertheidigen und und zu verfichern gefucht, 
daß der phyſiſche Menſch die zur Erfüllung feiner Beſtimmung nöthige Fähigkeit beſitzt.“ 

6. 2. Geſchichtlicher Überblid. 2) Die Verhältniſſe ver Ratur führten ohne Zweifel 
fhon in fehr früher Zeit eine Bereinigung ver Menſchen zu Familien herbei. Es war dies 
fider einer der erften Kortichritte der Menſchheit zur Geittung und Eultur; denn daß Die Che 
(als dauernde, nicht blo8 momentane Verbindung) jo alt ſei wie das Menfchengeichlecht (mas 
unter andern Home, „Sketches of the history of man“, zu behaupten jucht), läßt fich nicht ı 
annehnten. | | 

Die früheften Begriffe von der Ehe waren ohne Zweifel roh und ausfchlieglic auf das Ma- 
terielle gehend. 

Bei den älteften Völkern, von denen wir Kunde beiigen — den Bewohnern bes mittlern 
und ſüdweſtlichen Ajien — herrſchte durchgehends Polygamie, ein Zufland, ver nicht allein 
unjere Rechtsidee von der Ehe ausfchließt, indem er den einen Theil, das Weib, blog zum Mittel 
für die Zwecke des andern Theil, des Mannes, herabwürbigt und der höhern Würde der 
Menschheit widerftrebt, da bei diefer Einrichtung die volle Halfte ver Menſchen nothwendiger⸗ 
weife vieler der wejentlihften Vorrechte beraubt wird, fondern auch ald das Grab jeber bürger- 
lihen Breibeit betrachtet werden muß, weil viefe Inftitution den Despotismus von unten auf, 
durch den gejammten Socialzuſtand und eben dadurch fo unaustilgbar begründet, daß ſich ein 
Aufhören derfelben gar nicht einmal ohne totalen, nur gewaltfam möglichen Umfturz der inner: 
ften im ganzen Volksleben feſtgewurzelten Berhältnifie venfen läßt. ®) 

liberal in ver Gefchichte fehen wir die Berhältnifie ver Ehe in nem nämlichen Maße unfern 
Begriffen von derſelben fich nähern, in welchem fich die Cultur auf eine Höhere Stufe erhob. 

a) Die Babylonier hatten nit nur Bolggamie, fondern Herobot erzählt und auch über- 
‚Died von ihnen einige fo auffallende Momente, dag wir unbedingt an der Glaubwürdigkeit 

2) Die Gefchichte des Eherechts ift in den letzten dreißig Jahren Gegenfland gründlichfter Unter⸗ 
fuchungen und glüdlicher Darftellungen gewefen. Unter den beften Bearbeitungen ber Geſchichte des 
Eherechts zeichnen fich aus: 1) die von Buddeus in der Allgemeinen Encyklopädie von Erfch und Gruber, 
Sect. J, Bd.XXXI, ©. 281 fg., und die darauf folgende ethnographiſche, &.382 fg., von Richter; 2) bie 
von Unger, Die Ehe in ihrer welthiftorifchen Entwidelung (Wien 1850); 3) die auf das Eherecht bes 
üglichen Kapitel bei E. Gans, Erbrecht in weltgefchichtlicher Entwickelung (Berlin 1824—85) ; &) die 
gaben Bolgraff’s in feiner Polignofte und Poljlogie (Marburg 1855); 5) die anziehenden gefchichtes 

philofophifchen Schilderungen über die Stellung des Weibes bei 3. I. Roßbach, Bier Bücher der Ges 
fchichte der Familie (Nördlingen 1859). 6) A. Roßbach, Unterfuchungen über die römifche Ehe (Stutt⸗ 
gart 1858). Skizzen des Eherechts der orientalifchen Völfer finden fi in Warnkönig's Juriftifcher En⸗ 
cyklopaͤdie (Erlangen 1853), 88. 6176. Auszüge aus benfelben find ale Ergänzungen bes genen 
wärtigen Überblids der Geſchichte der Ehe eingefchaltet. . 

3) Der die Menfchheit wahrhaft entwürbigende Zuftand des innern Afrifa und Mittelafiens iſt ges 
wiß am meiften durch zwei Urfachen begründet und fefigehalten: erſtlich durch bie Polygamie, zweis 
tens durch den Mangel an Küftenländern. Die große Entfernung jener Gegenden von den Meeren macht 
einen regen Verkehr mit einer bedeutenden Anzahl fremder Völker aus weitentlegenen Bunften unmög- 
lich; ſonach Fein Austaufch der Ideen, der Kenntnifie, des Wiſſens. (Selbft der Verkehr unter zwei 
ganz rohen Völkern wirkt auf deren @efittung, indem dadurch ber in ihnen ſchlummernde Funke rege 
gemacht und gewedt wird.) Die Steppen und Sandwüſten gewöhnen ſodann an ein fletes Umher⸗ 
aichen, nöthigen fogar zu ſolchen unabläffigen Wanderungen. Man ftößt auf Hinderniffe: fie müſſen 
eflegt fein; der Starffle und Kühnſte aus der Horbe ift ber Anführer; ihm gehorchen alle übrigen; er 

erlangt mit der Zeit übergroße, bespotifche Gewalt, 
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feiner Angaben zweifeln müßten, wenn das ärgfte nicht ſogar im alten Griechenland ein Sei- 
tenſtück gefunden Hätte: die zur Ehe reifen Mäpchen wurden (tie etwa eine Art Haudthiere) auf 
den Markt gebracht, den Unterfuhungen ver Männer auögeftellt und dann in förmlicher Ber- 
fleigerung — die Schönen an ven Meiftbietenden, die Häßlihen an den Mindeſtfordernden — 
zugefhlagen. Der Erlös ver erflern mußte zur Ausftattung für die legtern dienen. „Seine Toch⸗ 
ter jelbft, für wen man wollte, auszuftatten war Feinen erlaubt‘ (Herodot). In der Ehe fah 
man alfo nichts anderes als eine (übel genug eingerichtete!) Staatdanftalt. Zu Herodot's Zei: 
ten mar indeflen diefe Sitte, die er für die fhönfte ()) jened Volkes hielt, bereits abgefommen. 
Sodann beftand ein zweiter, womöglich noch häßlicherer Gebrauch: jede Frau mußte einmal in 
ihrem Leben in dem Tempel der Göttin Mylitta fich nieberfegen, bis einer der immer herzu⸗ 
firömenven Fremden ihr ein Geldſtück zuwarf (das aber ven Prieſtern des Tempels zukam), 
worauf fie ſich dieſem Fremden unbedingt hingeben mußte. Sclaue handeltreibende Prieſter 
mögen die Sauptflüge dieſes Goͤtterdienſtes geweſen fein, ver fihtlich auf daß Gerbeiziehen von 
Fremden mit berechnet war. | 

b) Bon den alten Medern wird und berichtet, daß bei ihnen Polyandrie beſtanden, daß 
ſonach hier eine Frau gefeg: und gewohnheitsmäßig mehrere Männer zugleich gehabt Habe. 
(Wir hegen einige Zweifel über die Richtigkeit ver Angabe.) 

Ganz anders bei den jenen benachbarten Berfern. Hier befand fi das Weib in tiefer 
Grniedrigung in die Harems eingefperrt, rechtlo8 gegenüber vem Manne, ihren Gebieter. Bei 
den Königen finden wir eine Art Favoritfultaninnen, die aud dem Stamme der Pafargaden 
fein mußten. Im übrigen beftanden die Tribute mehrerer Provinzen in einer beflimmten An⸗ 
zahl alljährlidy für den Harem des Schahs zu liefernder, Mädchen (und verfihnittener Jüng- 

‚ linge)!*) Ehe aber eines dieſer Weiber ver Gunſt des Königs theilhaftig werben konnte, mußte 
eö wenigften3 ein Jahr lang gereinigt und vorbereitet wernen. Es Eonnte ſodann diefe Gunft 
alljährlich nur einmal erlangen und täglich mußte ein neues Opfer bereit gehalten werben. Die 
damaligen ehelichen Verhältnifje in den andern Ständen find nicht genugfam befannt. 

Die Lehren des Zenpavefta [ven wir für bedeutend neuer halten, als man gewöhnlich an- 
nimmt ®) ] beweifen einen großen Fortſchritt der Barfen in diefer Beziehung. Boroafter ge- 
flattet dem Manne nur eine Frau. Iſt fie aber unfruchtbar, fo kann fie ihm erlauben, eine 
zweite zu nehmen, um Kinder zu befommen. Denn feine Kinder zu befigen ift vem Parſen ein 
ſchweres Unglück, befonders ſchlimm noch im Tode, beim Übergang über vie Brücke in dad an- 
bere Reben. Hochbegnadigt iſt pagegen der Kinderreiche; Zoroaſter richtet fein Gebet an ihn, 
wie an alle auögezeichnet würdigen Menjchen. Aber dennoch iſt jene zweite Verheirathung nur 
dann geftattet, wenn bie erfte Frau ihre Einwilligung dazu ertheilt. Der Batte wohnt dann 
bei dem zweiten Weibe, muß aber vie erfte bei fidh behalten. Des Mannes Unvermögen ſchadet 
der Frau um fo mehr, als fie an feine zweite Heirath denken darf, folange der erſte Gatte lebt. 

c) Über das chineſiſche Eherecht enthält das im Jahre 1647 umgearbeitete Strafgefep: 
buch der Mingpynaftie vom Jahre 1368 , welches von fünf zu fünf Jahren verbeflert und neu 
beraudgegeben wird, und von beflen Nebaction vom Jahre 1725 ver Engländer Staunton 
eine englifhe und 1812 Renard de Ste.- Eroix ®) eine franzoͤſiſche Überfegung verdffentlid- 

- ten, im dritten Kapitel der zweiten Abtheilung, Section 101—117, viele Bellimmungen, 
aus welden vereint mit andern Nachrichten über das chinefifche Familienrecht folgende Uber: 
ſchau gebildet if. | 

Der Chinefe kann nur eine rechtmäßige Ehefrau, aber noch Nebenfrauen haben, deren Zahl 
die von drei nicht überfteigen foll, aber doch nicht felten überfleigt. Er darf ihnen nicht ven 
Rang einer Hauptfrau geben. Ihre Kinder gelten als die ver legtern und ſtehen ven von dieſer 
geborenen gleih. Väter, die feinen Sohn:haben, nehmen einen Knaben eined Bruders ober 
fonftigen Anverwandten an Kindesſtatt an und im Nothfalle aus einem Finvelhaufe. 

Die Frauen find immer ver Schuggemwalt eines Mannes unterworfen, wenn nicht des Sat: 
ten, der ded Vaters oder (als Witwen) des älteften Sohnes. Die wirkliche Ehefrau fleht den- 

4) Es gibt faum etwas Empörenberes für das menfchliche Gefühl als folche ſcheußliche Tribute mit 
talter liberlegung nach Maß und Zahl im eigenen Lande auferlegt. Die Barbarei eines ftegestrunfenen 
Kriegers Tann damit nicht verglichen werben. Es ift unmöglich, bie Menfchheit und ihre Würte auf 
eine infamere Art mit Füßen zu treten und ihr Hohn zu fprechen. 

5) Die Nachweifungen hierüber in bem Werfe von Kolb, Über Gefchichte der Menfchheit. 
Chie) Der Titel der legtern ift: Ta-Tsing-lea lee au lois fondamentales du Code penal de la 

ine etc. 



| Ehe "657 

noch neben dem Gatten an der Spige des Haufe; die Rinder find ihr Gehorfam und Ver⸗ 
ehrung ſchuldig, Die Nebenfrauen haben vagegen eine jehr untergeordnete Stellung. 

Die Ehen werben durch die Ültern der Brautleute verabredet oder durch Zuflimmung der 
Bamilien der ſich Verbindenden, auch wol durch weibliche Unterhändlerinnen zu Stande gebradit. 
Erſt beim Abſchluß derſelben fieht per Mann feine Eünftige Frau. Die juriftifche Form der Ver: 

heirathung befteht aber weder in dem ſehr häufig vorkommenden Kauf der Frau, noch in einer 
religiöſen Feierlichkeit, ſondern entweder im Abſchließen eines ſchriftlichen Ehevertrags oder im 
Geben und Annehmen der vom Manne kommenden Brautgeſchenke. Der Vollzug der Che darf 
jedoch erſt nach den an beſtimmten Tagen vorzunehmenden Hochzeitsfeierlichkeiten ſtattfinden. 
Es gibt eine Anzahl Eheverbote, deren Übertretung nicht blos die Nichtigkeit der Che, ſondern 
auch die Beſtrafung der Parteien zur Folge hat; zu denſelben gehört auch das der Verwandt⸗ 
ſchaft, welches nach Section 107 fo ausgedehnt iſt, daß Perſonen des gleichen Familiennamens ſich 
nicht miteinander verheirathen dürfen; außerdem ſind die Ehen unter Blutsverwandten und 
Verſchwägerten bis zum vierten Grade verboten. Den Prieſtern des Foẽ und des Laotſe iſt die 
Ehe ganz unterſagt. Es gibt ſieben Gründe ver Cheſcheidung nah chineſiſchem Recht: Un- 
fruchtbarkeit der Frau, Schamloſigkeit, Verachtung der Schwiegerältern, läſternde Plauder⸗ 
haftigkeit, Dieberei, Eiferſucht und verjährte Gebrechen. Die auf der That ertappte Ehe⸗ 
brecherin kann der Mann toͤdten, ſowie ihren Mitſchuldigen, doch auch dieſen allein, wo aber 
die Frau dem Strafgericht zu überantworten ift. Wegen Ehebruch und einiger andern Ber: 
brechen der Frau hat die Scheidung von ſelbſt ſtatt; auch iſt mit Bewilligung beider Gatten 
eine ſolche moͤglich. Die Nichtbefolgung der geſetzlichen Beſtimmungen über die Ehe wird ſtets 
mit einer Anzahl Bambushiebe von 40 — 60 beſtraft. N 

d) Befonders genau fennt man jegt nit blos aus dem ſchon lange befannten fogenannten 
Gejegbud des Manu und dem von Raspe im Jahre 1778 ind Deutfche überfegten periich, dann 
engliſch redigirten „Gentoos laws’, fondern aud aus dem von Stenzler. im Sangfrit und 
deutſch herausgegebenen, zwiſchen dem 2. und 5. Jahrhundert verfaßten Rechtsbuche des indi⸗ 
ſchen Rechtsgelehrten Yadſchnavalkya das auch in ven zahlreichen engliſchen Lehrbüchern des in⸗ 
diſchen Rechts dargeſtellte Cherecht Indiens. Daſſelbe hängt innig mit dem Kaſtenſyſtem zu⸗ 
ſammen. Hier einige Grundzüge deſſelben. 

Die Ehe hat vor allem den Zweck, die Familie zu erhalten, zunächſt durch Geburt eines er⸗ 
ſten Sohnes, und zwar aus einem religiöſen Grunde, nämlich dem der Vornahme der Todten— 
opfer (Pinda) für den verſtorbenen Vater, Großvater und Urgroßvater zum Behufe der Bes 
freiung ihrer Seelen aus ver Hölle. Dazu ift in erfter Linie. ver ebenbürtige Erſtgeborene be⸗ 
rufen und in Erniangelung deſſelben andere. If durch die Geburt eines erften Sohnes dieſer 
religiöfe und gefetlich vorgefchriebene Zweck erreiht, fo hat die Ehe ferner feinen andern Zweck 
als den des Vergnügens. 

Der Begriff der Ehe iſt ein ſehr weiter, indem jede für bleibend eingegangene Geſchlechto⸗ 
verbindung Ehe iſt. Daher auch eine große Zahl von Eingehungsarten derſelben. Es werben 
deren acht in den Quellen aufgeführt, die ſich jedoch auf vier zurückführen laſſen, nämlich die 
religiös eingegangene Ehe, die durch Kauf der Frau, die durch bloßen Conſens und die durch 
den unmittelbaren eigenmächtigen Vollzug des Mannes. 

Die religiöfe Eingehung der Ehe iſt entweder die des Brahma ober vie der Götter (die 
Brahma- und Dalvagehe). Die erfte wird dadurch geihloflen, daß der Vater die in ein ein⸗ 
ziges Gewand gekleivete Tochter dem Bräutigam (einem Vedagelehrten, alfo Brahmanen) über: 
gibt, den er zuvor achtungsvoll aufnahm; die zweite, wenn er bie ſtattlich geſchmückte Tochter 
den die Opferceremonien verrichtenden Priefter überantwortet. Die eine Ehe durch Kauf, die 
aber nicht dafür gelten fol, beftcht darin, daß der Bräutigam zwei für das Mädchen felbft be⸗ 
fiimmte Kühe ſchenkt, und heißt Riſchis- oder Arſchavermählung; bie andere, wenn er fo viel 
But, ald er entbehren kann, dem Vater oder dem väterlichen Verwandten ober der Braut 
ſchenkt; fie heißt Aſuraehe (d. h. Ehe der boͤſen Genien). Wird die Ehe durch gegenſeitige Nei- 
gungserklärung eingegangen, ſo heißt ſie Gandharva- oder Ehe der himmliſchen Harmonie, 
und wird ſie durch uͤbergabe der Braut mit dem väterlichen Segen bewerkſtelligt, fo heißt fie 
Prajapatya=, nad Yadſchnavalkya, I, 60, Kajaehe. Nimmt jich der Bräutigam 3.3. ald Krieger 
gewaltſam vie Braut, jo beißt fie Rakihafa (Riefenehe), und eignet er fie ſich durch Betrug, 
d. h. uͤberraſchung im Schlafe ober infolge einer Beraufhung an, fo beißt fie Palfacha-, d. 5. 
Bampyrehe. Die beiven legten Arten werden im Manurechtsbuche ald ſündhaft © unterfagt, find 
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aber dennod Ehen, wenn le vorkommen, aber den Brahmanen nicht erlaubt, melde fogar nur 
nad den vier erften Bermählungsarten ſich verheirathen follen. 

Die erfte Frau des Indiers foll ein Weib aus feiner Kafte fein, damit der aus ihr erzeugte 
Sohn ebenbürtig werbe; die folgenden Frauen, beren man noch drei haben darf, fünnen auf 
aus niedern Kaften, ja beim Sudra auch Sflavinnen fein. Männer der beiden erften Kaften 
follen ihre Nachfrauen der Ordnung der Kafte nad) wählen, der Brahmane aljo Die zweite aus 
ber der Kſhatryas, die dritte auß ber der Baifyas u. f. w. 

Das indiſche Recht hat auch eine Anzahl Eheverbote, unter welchen Die wegen zu naher 
Verwandtſchaft bei Männern bid zum fiebenten, beiden Frauen bis zum fünften Grade fid) 
erſtrecken. 

Der Mann einer niedern Kaſte darf feine Augen nicht zur Frau einer höhern erheben. 
Die verbotenen und misbilligten, auch die ungleihen Ehen haben nicht blos rechtlich nach⸗ 

theilige Wirkungen, ſondern es werben ihnen auch natürliche und übernatürlihe Wirkungen 
diefer Art zugefchrieben, während vie gebilligten Ehen glüdliche Folgen Hätten. 

Die Frauen find der Gemalt des Mannes auf eine ähnliche Weiſe untergeorbnet, mie fie bei 
den Römern infolge der ſtrengen Ehe (manus genannt) e8 waren; doc ift diefe Gewalt eiur 
Schutzgewalt, ſodaß der Mann die Frau thaͤtlich zu mishandeln nicht befugt ift. 

Überhaupt ftehen Frauen immer unter einer ſolchen Schutzgewalt, die Täter unter Der des 
Vaters, die Schmeitern und die vermwitwete Mutter unter ver des erfigeborenen Sohnes ober 
deſſen, der an feiner Stelle das Haupt der Familie ift. Eheſcheidungen find möglid) von beiden 
Seiten, follen aber nur aus den gefeglichen Gründen ftattfinden. Sie find von der Art, daß 
dem Dann die Scheidung jehr leicht werden muß. 

Die ohne Grund vom Manne verabfchiedete Ehefrau erhält ein Drittheil feined Vermögens 
und iſt, menn er vermögendlo8, von ihm zu alimentiren. Die ohne Grund ſich ſcheidende Ehe: 
frau ſowie die mit Recht verftoßene erleiven Vermögensnachtheile und Strafen. 

e) Beiden alten Agyptiern ſcheint die Bolygamie in ihren Wirkungen ſchon etwas ge: 
milvert geweſen zu fein, denn bie griechiſchen Schriftfteller fchildern den Zuftand der Frauen 
als befriedigend. Auch finden wir bei ihnen bie wigtige Beſtimmung, daß den Prieſtern nur 
die Monogamie erlaubt war. 

f) Juden.?) Lange vor Mofes herrſchte bei ihnen die Vielweiberei, und vermuthlich fand 
jener große Gefeßgeber dieſe Sitte fo tief bei dem Volke eingemurzelt, daß er entweder an deren 
gänzliche Austilgung gar nicht dachte oder fie mindeften® nicht anzugreifen wagte. Wir können 
bier Die Ehegebräuche der Juden nicht in allen Einzelheiten verfolgen, wollen indeſſen wenig: 
ſtens einige wefentliche Momente anvdeuten. (Näheres bei Michaelis, „Moſaiſches Recht“.) 
Gewöhnlich Hielt fi der Jude vier Frauen, mworunter zwei bevorzugte und zwei fogenannte 
Mägde, häufig Sklavinnen, im Kriege aus ihrem Vaterlande weggeſchleppte Fremde. Die 
Weiber, aud die freien, murben gekauft (1. Muf. 39, 15—29; 34, 12; Hof. 3, 
1. 2), und der Mann fonnte ihnen, ohne die geringfte Kormalität, ohne die geringfte Urſache 
anzugeben, „menn ihm eine nicht mehr gefällt und er etwas an ihr audzufegen findet“, den 
Scheidebrief ertbeilen, d. h. fie ohne weiteres aus feinem Haufe weifen, während die Frau nur 
in höchſt feltenen Fällen durch gerichtliche Vermittelung fih von dem Manne trennen durfte. 
Ward fie auf folche Weife fortgefhicdt, jo ftand Ihr an jenen nit einmal ein Anfprud auf 
Zebendunterhalt zu. Hatte ein Jude eine Jungfrau aus feiner Nation (eine Iſraelitin) entehrt, 
felbft mit Gewalt, fo war er zur Strafe nur gehalten, fie zu kaufen und zu heirathen, und damit 
er dabei nicht überfordert were, ſetzte Moſes ein Marimum des Preiſes feft: 50 Sedel Silbers, 
d. i. nach Michaelis etwa 11 Fl. Den nämlihen Betrag finden wir zugleih ald Werthtare 
eined Sklaven angenommen, fobaß aljo der Grundſatz galt: ein leibeigener Knecht und ein 
Weib find etwa von gleihem Werthe oder Preife (2. Mof. 22, 15. 16; 5. Mof. 22, 29; 
3. Mof. 27, 3).°) 

T) Um das mofaifche fowie das talmudifch-rabbinifche Eherecht näher fennen zu lernen, find jeßt zu 
vergleichen: Salandon, Histoire des institutions de Moise (4 Bde., Paris); Henneguin, Introduction 
historique à l'’&tude de la legislation francaise (Legislation juive; Paris 1842); Saalfchüg, 2 
mofaifche Recht mit Berücfichtigung des fpätern jünifchen (Berlin 1846—48); Hirſch 2. Safe, 
moſaiſch⸗rabbiniſche Eivilrecht Ö Bde., Wien 1852—58). 

8) Beim freien Berfaufe ihrer Töchter Famen die Väter oft auf fonderbare Forderungen. Saul, dem 
David feine Tochter Michal ablaufen wollte, forberte von diefem ftatt baarer Zahlung die Lieferung der 
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Erft nach der Zeit der babyloniſchen Befangenfhaft begann bie Polygamie unter ben Ju⸗ 
den zu verſchwinden. 

Ein eigenthümlicher Gebrauch muß hier noch erwähnt werden: die Reviratdche, wonach 
der Jude, wenn fen Bruder kinderlos flarh, verpflichtet war, deſſen Witwe zu heirathen, da 
‘man glaubte hierdurch das Geſchlecht des Todten fortpflanzen zu können. Wer ſich diefem Ge- 
brauche entzog (durch die fogehannte Chaliza, das Ausfhuhen), brachte offenbar Schande Über 
ih (5. Mof. 25, 5—10). Auch bei andern Völkern des Orients, 3.8. bei ven Ägyp⸗ 
tern , beftand eine ähnliche Sitte. 

Was die mofaifchen Eheverbote unter Verwandten betrifft, fo dürfen wir dieſelben als 
bekannt vorausſetzen. | 

8) Infolge des erhöhten Verkehrs mit den moß8lemitifchen Völkern und ver Bearbeitung 
ihred Rechts durch englifche, franzoͤfiſche, deutſche und ruſſiſche Gelehrte kennt man jept das 
moslemitiſche Eherecht fehr genau. Das neuefte Werk ift Perron's franzoͤſiſche Überfegung 
des großen Lehrbuchd des moslemitiſchen Rechts des im Jahre 1422 verftorhenen Rechts⸗ 
gelehrten Khalil aus Kairo. 

Die Ehe der Moslems ift die durch viele fehr Ins Einzelne gehende Beflimmungen res 
gulirte Polygamie. Doch kann ein Mufelmann nur vier rechtmäßige Frauen haben, fomol 
Gläubige ald Ungläubige, ja (mit Bewilligung ihres Herrn) eine fremde Sklavin, Daneben 
find ihm fo viele Goncubinen erlaubt, al8 ihm beliebt. Die Eingehungdform war urfprünglid 
der Kauf und noch jebt kann keine Ehe ohne ein Brautgeſchenk (Morgengabe) gefchlofien wer⸗ 
den. Es muß dem Range der Frau gemäß (wenigſtens von zehn Dirrhen) fein, kann indeſſen 
auch blos verfprochen werben. Es gibt über daflelbe viele fehr ins Einzelne gehenne Beftimmun: 
gen. Die Ehe ift in Gegenwart von zwei Zeugen einzugeben, Tann auch durch Bevollmächtigte 
geſchloſſen werben, ferner durch den Vater oder Bormund der nod) minderjährigen Brautleute. 
Es beftehen viele Ehehinverniffe,, unter diefen Die weitgehenden ver Verwandtſchaft. Auch die 
Hochzeitsförmlichkeiten find rechtlich normirt. 

Alte Frauen haben gleiche Anfprühe auf Unterhalt, Kleivung u. f. w. und die Keiftung 
der ehelichen Pflicht; es tft in letzterer Beziehung eine geregelte Alternation dem Manne vorge- 
ſchrieben. Die Frau, melde an der Reibe ift, kann jedoch mit Zuſtimmung des Eheherrn auf 
ihr Recht zu Gunſten einer ver Mitfrauen verzichten. Die eheherrliche Gewalt Hefteht In einem 
jehr ausgedehnten, den Dann felbft zur Austheilung von Schlägen berechtigenden Züchtigungs— 
tet, dad die Befugniß begreift, die ehebreherifche Frau zu tönten. Dem Stande nach ungleide 
Ehen können von den Curatoren getrennt werden. 

Eheſcheidungen ſind zuläffig, fomol von feiten des Mannes ald aus beftimmten Urſachen 
von feiten der Frau; die ohne Grund und ohne ihre Einwilligung vom Mann gefhhievene Frau 
behält ihr Brautgeſchenk und kann, wenn es ihr noch nicht eingehändigt war, deffen Auszahlung 
verlangen. Die Ehefcheidung gefchieht unter Mitwirkung eines Richters. 

h) Die Griechen?) flanden hinſichtlich der Behandlung ver Frauen ungleich Höfer als alle 
NAftaten. Bei ihnen war durch Übung und Gefeh die Monogamie eingeführt und damit au 
in den übrigen focialen Berhältniffen eine Hauptwurzel des orientalifchen Despotismus ver: 
nichtet 19), ohne daß darum bie Ehe das gemefen wäre, was fie nach unfern Begriffen fein ſoll. 

Bor allem müffen wir weſentlich unterfcheiden zwiſchen ven Völkern dorifhen und denen 
ionifchen Stanımes, indbefondere zwiſchen den Spartanern und den Athenern, von melden wir 
faft allein einige Nachricht hierüber beſitzen, obgleich auch dieſe mitunter äußerft unzuverläfiig 

Vorhäute von 100 erfchlagenen Philiftern. Der galante Brautwerber Fehrte aber mit 200 Borhäuten 
heim. 1. Sam., 18, 21—27. 

9) Über das Eherecht der Griechen finden ſich genauere Mitteilungen in den verfchiedenen Merten 
über 'griechifche Alterthümer; bejonders hervorzuheben find Wachsmuth's Hellenifche Alterthumskunde 
aus dem Sefichtspunfte des Staates (2 Bde., Halle 1846) und Hermann’s Lehrbuch der griechifchen 
Antiquitäten (Bp. I, vierte Auflage, Heidelberg 1855; Bd. III, 1852). W. 

10) Zwar ſchreibt Jacobs (Abhandlungen über Gegenſtände des Alterthums, I, 215): „Neben ber 
rechfinäßigen Gattin (xoupldıa &oyos) Sklavinnen und Mägde als Beifchläferinnen (raldaxds) zu 
haben, war durch Geſetze in Griechenland ebenfo wenig als unter ben Hebräern verboten. Doch gebt 
aus bem Inhalte gleich der nächften Seiten biefer nämlichen Schrift hervor, daß bie rechtmäßige Yrau 
—5*— als Kraͤnkung, als Ausſchweifung des Mannes betrachtete, was bei den Hebraͤern nicht der 

all war. 
42° 
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ift, was fperiell von den Angaben Plutarch’8 über die Lykurgiſche Gefeßgebung gilt, von deren 
Zeit er ſchon zu entfernt lebte, um in allem richtige Kunde erlangen zu fönnen. 

Beiden Lacedämoniern befland gar kein eigentliches Kamilienleben nah unfern Begrit: 

fen. Die Che war eine Art Vertrag, um der Bürgerpflicht gemäß dem Staate fraftvolle Bürger 
und dem Vaterlande muthige Kämpfer zu verfhaffen. Darum geftattete man feine zu früß: 
zeitigen Ehen und beftrafte fowol die Ehelofigkeit (Agamia) al8-aud das zu fpäte Heirathen 
(Opfigamia). Manden Männern follen ehelihe Kinder geboren worden fein, ohne daß fie | 
ihre Gattinnen nur einmal bei Tage gefehen hätten, da fie diefelben blos Nachts auf wenige 
Momente bejuchen durften. Die jpartanifche Sitte bezwedte eine Gemeinjhaft der Rinder und 
der Vaterfchaft zwifchen ven Würdigen, fich vermeintlich erhebend über die angeblihe Thorheit 
der Männer, bei diefem Verhältniffe jede Theilnahme anderer ausfchließen zu wollen. „Wenn 
der bejahrte Gatte eines jungen Weibes“, ſchreibt Plutarch, „an einem wohlgebilveten und 
braven jungen Manne Wohlgefallen fand und venfelben für tüchtig hielt, fo durfte er ihn zu 
feiner $rau führen und das Kind, das aus fo edlem Geblüte (') entfland, ſich zueignen. His: 
wiederum war e8 erlaubt, daß ein braver Mann, ber die fruchtbare und tugenphafte Satin 
eines andern bewunderte, bei dem Batten die Erlaubniß einholte, ihr beizumohnen, um gleig: 
fam einen gefegneten Ader zu befäen und eble, mit Edeln blutöverwandte und verfchwiftez 

Kinder zu zeugen.” 
Diefe Schilverung paßt zu der ganzen übrigen Hoheit des Sorialzuftanded der Spartaner. 

Gonfequent jehen wir auch hierin das unnatürlihe Princip durchgeführt, daß die Menſchen dei 
Staated, nit der Staat der Menfchen wegen vorhanden if. Sehr bezeichnend ift dabei auf 
nod die Bemerkung des blind befangenen Plutarch, wie e8 albern und verfehrt ſcheine, Daß bei 
Hunden und Pferden auf Berbefferung der Raffen gejehen werben wolle, aber nicht auch bei 
Menſchen — ald ob der Menich nichts Edleres wäre ald eine Beftie, als od ed bei ihm auf nichts 
Höheres ankäme ald auf dad, was man an den Thieren wünſcht! / 

Die Erziehung der Kinder durfte bekanntlich nicht von den Altern geleitet werden, ſondern 
war Staatöfadhe. Gine recht raffinirte Unnatürlichkeit, weiter in Barbarei gehend als jemals 
die Roheit ver Wilden! Schon das im Menfchen begründet liegende Naturgefek treibt ihn an 
zur Ernährung und Erziehung des hülflofen Weſens, dem er dad Dafein gegeben Hat. Die 
wildeften Horden erkennen diefe Pflicht; fie ift inftinctartig nicht nur dem Menfchen, ſondern jo: 
gar ven Beftien eingeprägt. In der Geſchichte von Jahrtaufenven findet man denn auch nur 
bied eine auf einen winzigen Landſtrich beſchränkte Beifpiel. 

Es iſt zweifelhaft, wie es hinfichtlich dev Wahl ver Ehegatten gehalten ward. So erfahren 
wir einerfeits, daß Lyjander vor feinem Tode feine beiden Töchter an zwei fpartanifche Bürger 
vermählte. Ein befonderes Geſetz geftattete fodann gerichtliche Verfolgung wegen Misheirath. 
Dagegen erzählt ver alte Autor Hermippus, man habe zu Lacedämon die mannbaren Mädchen 
an einem dunkeln Orte eingefhloffen und hier habe dann jeder Jüngling feine Braut anfe 
Gerathewohl fi herausgegriffen. Indeſſen kann dies, wenn es anders überhaupt glaubwür 
dig iſt, jedenfalls nur für Leute aus der gleichen Klaffe — eigentliche Spartaner und Spatte: 
nerinnen, bloße Lacedämonier und Lacedämonierinnen — gegolten haben. 

Ehen unter Verwandten in gerader Linie waren auch verboten. 
Daß die misgeſtalteten Kinder getödtet wurden, iſt bekannt (doch ſcheint dieſes Geſet nk 

in allen Fällen unbedingt vollzogen worden zu ſein). 
Bei den Athenern, überhaupt bei den Völkern ioniſchen Stammes finden wir die Fraus 

minder felbfländig, noch etwas mehr nad) ajtatifher Weife zurüdgehalten al bei den Doriern 
doch Aufßerte natürlih aud in dieſen Verhältniffen die höhere Stufe allgemeiner Cultur ihre 
Wirkung. Die Schilderungen, die wir über die Behandlung der rauen in Athen beñgen, 
find offenbar mit zu grellen Farben gemalt, wie fhon daraus erfihtlih, daß Die eingel- 
nen Punkte faſt durchgehends bei ven Unbemittelten gar nicht zur Ausführung gebradit wer: 
den fonnten. Im allgemeinen fcheint e8 aufier Zmeifel zu fein, daß namentlid die Bemittelten 
ihre Frauen fo viel möglih in die Gynäceen einfperrten, d. h. auf den hinterften Theil des 
Haufes beſchränkten. Auch zog man jie nicht zu den von ihren Batten veranftalteten Gaftmäß- 
lern, und ed war ihnen wenigflend ver herkömmlichen Sitte nad) nicht erlaubt, wahrend der 
Abweſenheit des Gatten einen männlichen Beſuch anzunehmen. Für jevenfalls übertrieben hal⸗ 
ten wir e8 dagegen, wenn gemeldet wird, das Geſetz habe ven Weibern blos unter gewiflen Um: 
fländen bei Tage und ſodann bei Nat nur in einem Wagen mit einer Fadel ihre Wohnung zu 
verlafien erlaubt; in früherer Zeit fei ihnen ferner ganz und gar verboten geweſen, ſich nur | 
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am Fenſter erblicken zu laſſen. Wie konnte man ſo etwas den Armen nur vorſchreiben wollen, 
ohne ſich lächerlich zu machen? 

Das eheliche Leben wurde ſehr untergraben, als die Liebe zu den Hetären herrſchend ward. 
Der Gattin blieb nunmehr blos noch der Beruf, über dad Innere des Hauſes zu wachen und 
durch Kinder, die fie der Nepublif verfchaffe, ven Namen einer Familie fortzupflanzen. Die 
Hetärenliebſchaften wurden allmählich fo allgemein, daß fo ziemlich ein jeder, ber ein anftän- 
Diges Einkommen befaß, jih mit ſolchen Perfonen in näheres Verhältniß einließ. Man adop: 
tirte Die mit ihnen erzeugten Kinder und hielt fie Denen aus ber rechtmäßigen Ehe glei. 1) 

Übrigens durfte fein Mädchen in Athen eine Ehe eingehen ohne Einwilligung ihrer Altern 
oder, falls ji vieje nicht mehr am Leben befanden, ohne die ihres Großvaterd oder Vormunds. 
Die Ehe zwifchen Vater und Tochter, Sohn und Mutter, ebenfo zwiſchen Geſchwiſtern von 
einem Vater war verboten, obwol wir in ber legterwähnten Beziehung cine Ausnahme kennen 
(den Fall, daß Cimon feine Schwefter Elpinice heirathete). Zwiſchen Geſchwiſtern, die ver- 
ſchiedene Väter hatten und ſonach nur von einer gemeinfamen Mutter abſtammten, war bie 
Ehe erlaubt. 

Hinterließ ein Bürger feinen Sohn, ſondern nur eine Tochter als Erbin, fo mußte dieſe 
ihren nächften Berwandten heirathen. Die Rechle des letztern in dieſer Beziehung waren fehr 
ausgedehnt. Machte 3. B. ein weibliches Mitglied feiner Kamilie, das fich bereits mit einem an- 
dern Bürger verheirathet hatte, Anſpruch auf vie Hinterlaflenichaft eines Verftorbenen, fo 
ſtand jenem Verwandten dad Recht zu, die beſtehende Ehe auflöfen zu laflen und Die Gattin bes 
anbern fogar mit Gewalt zu zwingen, ihn, den Verwandten, zum Manne zu nehmen. Dies eine 
Solonifche Berfügung,, damit dad Vermögen nicht aud der Familie fomme. (So wenig hatte 
fich Hierin auch feläft Solon zu einer der Menſchenwürde gemäßen Anfiht erhoben!) „Vermag 
nun‘, fo wird und weiter gemeldet, „jener Verwandte feine Kinder zu zeugen, fo verlegt er 
nit nur das Gefep, welches die Erhaltung der Gefchlechtsfolge betrifft, fondern er misbraucht 
aud ein zweite, kraft veffen pas Familienbermögen erhalten werben foll. In diefem Falle ift 
es der Frau geftattet, ven nächſten Verwandten veffelben zu heirathen. Auf der andern Seite 
ftehen einer einzigen verwaiften und vermögendlojen Tochter oder einer älteſten Familienſchwe⸗ 
fter, die gleichfalls ohne Erbtheil ift, folgende Rechte zu: ſie kann den nächſten Verwandten 
zwingen, daß er fie entweher ſelbſt heirathe, oder aber ſie ausflatte. Verweigert er dies, fo wird 
er nicht nur von dem Archonten dazu angehalten, fondern überdies auch zu einer Strafe von 
1000 Drachmen verurtheilt.” 

Auch der Gebrauch wird uns berichtet, daß die Männer einander ihre Brauen zu leihen 
gepflegt hätten. Wenn wir dem Tertullian („Apolog.“, cap. 39) glauben dürfen, fo lieh unter 
andern Sofrates fein Weib Zantippe dem Alcibiades. 

Hier muß noch ein Moment über die väterlihe Gewalt erwähnt werden. Auch der Athener 
war berechtigt, feine neugeborenen Kinder dem Tode oder den Leben zu weihen. Sobald fie 
Das Licht der Welt erblickt, legte man fie zu feinen Süßen. Schloß er fie in die Arme, fo 
waren fie gerettet. Genügte aber fein Vermögen nicht zu ihrer Erziehung, oder nahm er An- 
ftand an irgendeinem Fürperlicden Behler der Neugeborenen, fo durfte er nur den Blick von 
ihnen abwenden und — man eilte hinweg, ſie auszufegen oder zu töbten. 12) Als die Athe- 
ner einen höhern Culturgrad erlangten, ſcheint ſolches jedoch nicht fehr häufig ausgeführt wor- 
den zu fein. 

Diefe Barbarei war übrigens, foweit wir wiffen, in ganz Griechenland erlaubt oder min: 
beftend geduldet; das einzige Iheben machte eine wahrhaft ehrenvolle Ausnahme. Manche der 
ausgezeichnetften hellenifchen Philofophen Hatten ſich hierin noch fo wenig zu einem böhern Be- 
griffe erhoben, daß fie Died Verfahren geradezu guthießen. 13) Andere, obwol allerdings von 
einzelnen befämpft 2%), räumen auch der Mutter einer ſchon zahlreichen Familie das Recht ein, 
ihre Leibesfrucht unter ihrem Herzen zu töpten. Man ging dabei von der Anſicht aus, dag, 
da die Berfaffung die Zahl der Bürger beftimmt habe, jeder weitere Bevdlkerungozuwachs für 
den Staat ohne Werth ſei und ſonach kein Grund obwalte, daß das Gemeinweſen an dem 
Loſe eines ſolchen überflüſſigen Individuums Intereſſe nehmen ſolle. So wenig hatte man 
fih zu wahrhaft humanen Ideen erhoben, jo wenig wußte man die Menſchheit im einzelnen 

11) ©. die Nachweifungen in Barthflemy’s Voyage du jeune Anacharsis, Kap. 20. 
12) Terenz, Heautontimumenos, IV, 1; Bartheiemd, a. a. O., Kap. 26. 13) Platon, De rep., 

ib.V. 14) %riftoteles, De rep., lib. vii cap. 1 



662 | Ehre 
Menschen zu achten. Der Staat war das Höchſte, nur feinetwegen jollten die Menfchen vor⸗ 
handen fein! 15) 

i) Römer. Aud bei ihnen finden wir blos Monogamie, und wenn in fpaterer Zeit ein 
Kaifer ven Verſuch machte, ver Polygamie Eingang zu verfchaffen, fo war dies vergeblich, weil 
es gegen vie Gewohnheit und gegen mandherlei fociale Verhältniſſe verfiieß. (Antonius war 
der erjte Römer, ver zwei Frauen zugleich Hatte, und Balentinign ver Jüngere erlaubte burd 
ein Geſetz jedem Manne, zwei Krauen zu nehmen, 1%) 

Zur Erhaltung der Nationalität verfügte Die unter Auguſtus erlafiene Lex Papia et Poppaea 
Strafgefege gegen die Ehelofen. Sie belohnte die fruchtbaren Chen. Jedem Bürger ver Stadt 
Rom, der drei, jenem Bewohner eineß fonftigen Theils von Jtalien, der vier, und endlich jedem 
aus den Provinzen, der fünf eheliche Kinder Hatte, ſtanden befondere Privilegien und Brei 
heiten zu (jus trium liberorum). Die Ehelojen follten fogar niemand außer ihren nächſten 
Verwandten beerben können, wenn fie jih nicht innerhalb Qundert Tagen nad dem Tode be# 
Erblaſſers verheiratheten. Die Lex Julia warb jedoch durch bie Übung um fo mehr gemilbert, 
als erfi der Senat, dann der Kaijer Diöpenfationen i in jeder Beziehung erteilte. 

Das Alter, welches zur Vollziehung einer ehelihen Verbindung erforbert wurde, war bad 
vierzehnteXebensjahr für ven Jüngling und das zmölfte für das Mädchen. Vor Auguftus’ Zeiten 
verlobte man aber häufig zum voraus ſchon die Kinder, was bis dahin bindende Kraft Hatte. 

Kein junger Römer durfte ohne Ginwilligung feines Vaters ein Chebündniß eingehen. 
Die Verlobung gefhah durch einen feierlichen Act, die Sponfalien. Die Hochzeit ſelbſt 

durfte an feinem ver für unglüdlich gehaltenen Tage gefeiert werden (die Nonae, Idus, ja der 
ganze Monat Mai gehörten hierher; der Monat Junius dagegen galt für beſonders glücklich). 

Die Ehe mit Afcendenten, dann zwiſchen Bruder und Schwefter, Oheim und Nichte u. f. w. 
war verboten. Ebenſo in früherer Zeit die zwischen SBatriciern und Plebejern, fopann zwijchen 
römischen Bürgern und Freigelaflenen. Diefe legtern Beflimmungen murben durch die Lex 
Papia et Poppaea dahin befchränft, daß nur Die Senatoren und deren Nachkommen in den zwei 
nächſten Graben feine Breigelafiene, Feine Schaufpielerin und Feine Tochter eines Schaufpielers 
heirathen durften. Die volle Freiheit, fih mit Brauen aus den Provinzen zu vermählen, er= 
bielt erfi unter Gararalla Eingang, der allen freigeborenen Einwohnern des Reichs das römi- 
ſche Bürgerrecht erteilte. Bis dahin hatte die Ehe zwiſchen Römern und Nitrömern feine 
eivilrechtlihe Wirkungen. 

Das ältefte Römifche Recht unterfcheidet eine laxe, durch bloßen Conſens geſchloſſene Ehe 
und eine ſtrenge, welche die Frau der abſoluten Herrſchaft des Mannes unterwarf. Eine ſolche 
Ehe mit in manum conventio der Frau ward geſchloſſen: a) entweder in feierlicher Weiſe durch 
confarreatio, durch coemtio (letzteres eine Art gegenſeitigen Kaufs), oder b) durch Erſitzung 
ohne Feierlichkeit. Wenn nämlich ein Weib mit Bewilligung der Altern oder des Vormunds 
mit einem Manne matrimonii causa ein ganzes Jahr zuſammenlebte, ohne ſich drei Nächte 
lang von ſeiner Wohnung zu entfernen, ſo war ſie in jener ſtreng ehelichen Gewalt. 

Sklaven konnten feine Ehe abſchließen. Ihre Verbindung war nicht matrimonium, fon- 
dern nur contubernium.' 

Bor den Sabre Roms 762 galt jenes unehelihe Zufammenleben Freier für ſchimpflich. 
Seitdem unterſchied aber dad Geſetz zwiſchen concubina und pellex. &8 war dem unverheita⸗ 
theten Nömer erlaubt, mit einem Weibe, das er gejeglich nicht zur Gattin nehmen konnte (5. 2. 
mit einer Freigelaſſenen oder einer Schauipielerin),. im Goncubinate zu leben, welcher Name 
nun feine ehrenrührige Bedeutung ziemlich verlor. Die Geliebte nannte man auch amica, 
convictrix, uxor gratuita. Sie hatte invefjen nicht die Nechte einer Ehefrau und ihre Kinder 
galten nicht für eheliche (legitimi), fondern blos für natürlide (naturales). Nur PBerfonen 
von niederer Herkunft, oder auch folche, Die eine entehrende Strafe verwirft hatten, durften als 
Goncubinen gebraudt werden. Mehrere Koncubinen zugleich oder ſelbſt nur eine neben ver 

- rechtmäßigen Gattin zu halten war nicht erlaubt. Häufig traten folhe Männer in das Eoncu- 
binat , welche ihren Kindern, nad) dem Ableben ver geſetzmäßig geheiratheten Gattin, pas Erbe 
nicht durch Theilung mit nachgeborenen vollbürtigen Gefhwiftern fhmälern wollten. 

Entehrend war immer die außereheliche Verbindung eines Weibes mit einen ohnehin im 

15) Hier ift auch noch zu bemerfen, daß auf Candia ein dem Dienfte ber babylonifchen Böttin My: 
litta ähnlicher Cultus beftand. 

16) Socrat. hist. eccl., IV, 30. Niceph. hist. eccl., U, 33. 
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rechtmäßigen Eheilanve lebenden Manne. Später ward es für nicht ehrenvoll gehalten, wenn 
rauen in eine zweite Ehe traten. 

k) Die ehelichen Verhältnifle der alten Germanen find und nicht genügend befannt. Mono: 
gamie ſcheint bei ihnen, nad) Tacitus wenigftend, zienlich allgemein gebräuchlich geweſen zu 
fein. Sehr gerühmt wird die firenge Beobachtung ver ehelichen Treue, obwol ihre Verlegung 
Doch auch zumeilen vorgekonddien fein muß, weil man fonft ven Ball nicht fo fehr mit Straf: 
gejegen vorgejehen haben würde. 17) 

I) Der Einfluß des Chriſtenthums auf die ehelichen Berhältniffe ſcheint lange nicht fo aus: 
gedehnt gewefen zu fein, wie wenigflend angenommen wird. In Baläftina, in Stalien, in allen 
nad den römischen Gefegen regierten Ländern, d. h. in der ganzen damals nur einigermaßen 
civilifirten Welt, beftand bereitä vie Monogamie; die neue Religion hatte ſonach nicht erft die 
Polygamie zu verdrängen. Die beftebenden Ehegejege blieben unangetaftet. Ohne dauernde 
Wirkung war der Purismus, durch den ſich bie meiften Chriften in der Zeit auszeichnen woll- 
ten, als ihre Religion unter mannichfachen Berfolgungen und Verfpottungen im ganzen römi: 
fhen Reihe Ausbreitung erlangte. Der Abfcheu der Kirchenväter vor allen jinnlidhen Ge⸗ 
nüſſen trieb fie um fo mehr an, auf die ſtrengſte Enthaltfamfeit in allem zu dringen, was nur 
irgend den Umgang beider Geſchlechter betrifft, als fie glaubten, wenn Adam dem Schöpfer ge- 
horſam geblieben wäre, fo würde er ſtets im Stande junggefelliger Unſchuld gelebt haben und 
Das Paradies mit einer Art unverporbener und unfterblicher Geihöpfe bevölkert worden fein. 
Der Cheftand erfchien nunmehr nur ald nothwendiges Mittel, dad menſchliche Gefchlecht zu ers 
halten und als ein obmol nicht vollkommen ausreihender Zügel gegen die Triebe der animali= 
then Natur. „Die Meinungsverſchiedenheit und Unbeftimmtheit der orthodoxen Gafuiften in 
dieſer wichtigen Materie (bemerkt Gibbon) verräth die Verlegenheit ner Leute, melde eine In 
ftitution nicht billigen mochten, bie fie zu dulden jich doch genöthigt ſahen. (Bonfequenter ala 
bie meiften Kirchenväter verwarfen einige Onoflifer den Eheftand ſchlechterdings.) Sie waren 
einftimmig, daß eine erite (einzige) Ehe für alle Zwecke ver Natur und ver Geſellſchaft ausreiche.. 
Der Gebrauch der zweiten Ehe ward von manchem mit dem Namen eines gejeglichen Ehebruchs 
gebranpmarft, und die Perjonen, welche fich eine ſolche ſtandaloͤſe Verlegung der chriſtlichen 
Purität zu Schulden kommen ließen, wurden von allen Ehren und felbft vem Almojen ver Kirche 
ausgeſchloſſen. Da die Begierve als ein Verbrechen betrachtet und die Ehe nur aldein Gebrechen 
geduldet ward, jo fah man confequent damit das Gölibat als die größte Annäherung zur gött- 
lichen Vollkommenheit an.... Einige wenige, worunter der gelehrte Drigenes, hielten es für 
Das Befte, fich geradezu zu entmannen. Manche waren gegen die Anfechtungen des Fleiſches 
unempfindlich und unbefiegbar. Eine feige Flucht veracdhtend, begannen Jungfrauen im heißen 
Afrika einen Kampf mit dem Feinde in der nächſten Nabe; fie ließen Priefter und Diafonen an 
ihrem Lager theilnehmen und rühmten ſich in ven Flammen noch ihrer unbefledten Reinheit, 
Aber die verhöhnte Natur behauptete zuweilen ihre Rechte. So bildete ſich der erfle Grund . 
zu Moͤnchsorden. Wo das Ehriffenthun die Polygamie zu tief in bie Sitten ber Völker ver: 
flochten fund und nicht Macht genug befaß, den ganzen Socialzuſtand (mie bei ven alten Sachſen 
oder bei ven Eingeborenen Amerifas) umzuftürzen und fo zu jagen alle beſtehenden Formen 
zu vernichten, da blieb auch die Vielweiberei unangetaftet, wie 3.38. bei den Bewohnern von 
Congo, bei denen die Bolygamie heute noch befteht oder wenigftend in der legten Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts noch ebenfo gebräudhli war wie in der frühern Zeit, ehe jie zum Ehri- 
ftenthum übertraten. (S. Home, a. a. DO.) Man geht zu weit, wenn man die mildere Behand: 
lung der Frauen ald Wirkung ver Geſetze des Chriſtenthums varftellt und nicht vielmehr ala 
Wirkung der höher geftiegenen Civilifation. Ungeachtet des Chriſtenthums war der Zuſtand 
ver Weiber während des Mittelalterd nichts weniger, als wie er fein follte. 

Ziefeingreifend in die Berhältniffe der Völker war die Einführung des Cölibats der 
Geiſtlichkeit. (S. den Art. Ehelofigkeit.) 

6.3. Gemeinſames über die Ehe bei ven dermaligen civilifirten (Krift- 
lien) Völkern. Wir wollen hier die Gefeßgebung der civiliſirten, zunächſt der chriſtlichen 
Bölker im allgemeinen überbliden, ohne und ausſchließlich an vie Legislation eines befondern 
Staates zu halten. 

Bedingungen und Hindernifje ver Ehe. Das Abfchließen der Ehe, eines, wie wir 
geiehen haben, durch die Natur ded Menſchen begründeten Inflituts, foll feine Gefeßgebung 

17) Näheres im Art. Germanifches Reit. 
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willkürlich verhindern. Die geſellſchaftlichen, phyſiſchen und moraliſchen Verhältnifſe bedingen 
zwar mehrfache Beſchränkungen, die Grenze ſollte aber nicht wegen einzelner möglicher Mis- 
braͤuche zu fehr eingeengt, vielmehr nur infomweit ein Verbot erlafien werven, als ſolches audh ven 
aufgeklärten Begriffen von Gemeininterefie und Moral nothwendig erfheint, ohne Rückficht- 
nahme auf ältere, firengere Gebräuche u. f. m. 

Daß zur gültigen Eingehung ver Ehe vor allem die freinmilli® Einſtimmung der Parteien 
erfordert wird, verfteht fich von jelbft, da überhaupt gar fein Vertrag ohne dieſe Vorbedingung 
rechtlich abgefchloffen zu werden vermag. 

Als die weientlihen Ehehinderniſſe find folgende anzunehmen : Ä 
A. Aus dem Naturrehte abgeleitet: 1) Mangel ver Mannbarfeit. (Bebingung 

eined gewiſſen Alters, nach dem Roͤmiſchen Rechte bei Mannsperfonen das zurüdgelegte 14., bri 
- &rauensperfonen das beendigte 12. Lebensjahr; ebenfo nad) dem Cod. Maximil.; ver Code 
Napoleon beftimmt dad 18. und 15. Jahr, und gewiß verbient in dieſem Punkte das firengere 
franzöftfche Mecht in Klimaten wie dad mitteleuropäifche den Vorzug. Tie Eheverbote wegen 
zu hoben Alters find allenthalben verſchwunden. Kerner förperliche Impotenz, jedoch in vie 
len Fällen ftreitig oder ganz befeitigt.) 2) Unfähigkeit, feine Einwilligung zu ertheilen. (Un: 
fähigkeit des Blöpfinnigen, Unfähigkeit wegen Zwang, Irrthum oder Betrug). 

B. Aus dem Privarrehte: 1) Verbot’ ver gleichzeitigen Polygamie. (Niemand barf 
zu einer zweiten Ehe fchreiten, folange die frühere noch beſteht. Hierher gehört auch Das im 
Römischen Nechte begründete Hinderniß eines bereitö gegebenen Eheverfpredhens, das Die fran- 
zölifhe Geſetzgebung mit gutem Grunde nicht beibehalten Hat, etwa unbefchabet einer Geldent⸗ 
fhädigungsflage.) 2) Selbft wenn die frühere Ehe rechtsgültig aufgelöft worden, wäre es auch 
durch ven Tod des Ehegatten, darf die Frau doch erſt nah Ablauf einer beftimmten Zeirfrift 
(10 Monate oder 1 Jahr) in eine neue treten. 3) Unfähigfelt wegen Mangel der Einwilligung 
der Altern und Verwandten. (Die väterlihe Einwilligung, die dad Römifhe Recht verlangt, 
wird von dem Eigenthumsrechte abgeleitet, welches ven Vätern über ihre Kinder zufland. Dem: 
gemäß war denn die Einwilligung ded Vaters in jedem Alter des Kindes erforderlich, was fpäter, 
namentlich durch Kirchengefege, fehr gemildert ward; die Einſtimmung der Mutter hingegen 
erihien als überflüſſig. [Die väterlihe Einwilligung konnte fpäter durch pie Gerichte ertheilt 
werben. Das Eatholifche Kirchenrecht ftellte fogar geradezu pad Princip auf, Daß die älterliche 
Einwifligung nicht abfolut nörhig fel.] Aufganz abweichenden Grundſätzen beruhen vie Be- 
flimmungen des franzöſiſchen Rechts. Bei Eingehung der Ehe, eines der wichtigſten Schritte 
des ganzen Lebens, follten allerdings diejenigen vor Übereilung und Unbeſonnenheit möglich 
bewahrt werden, deren geringes Alter noch nicht die hierzu nöthige Erfahrung vorausfegen 
läßt. Der Geſetzgeber beabfichtigte daher, diefen jungen Leuten in ihren Aſcendenten aufgeflärte 
und liebevolle Rathgeber zur Seite zu ftellen. Die unbedingte Abhängigkeit von deren Willen 
follte aber Hei veiferm Alter um fo mehr aufhören, ald dad Gegeritheil hinwieder zu mancherlei 
Misbräuchen der älterlichen Gewalt geführt haben würde. Denigemäß beftinmt vie franzöfifche 
Regislation: a) Kein Sohn kann vor dem 25., feine Tochter vor ven 21. Altersjahre ohne 
Einwilligung ihres Baterd und ihrer Mutter eine Ehe abſchließen. Sind beide verſchiedener 
Meinung, fo genügt die Einwilligung des Vaters. Iſt eines der Altern tobt oder in der Un: 
möglichkeit, feinen Willen Eund zu geben, fo wird die des andern ausreichend. Befinden jid 
beide in dieſem Ball, fo treten die Großältern in deren Rechte. b) Nach dem oben angegebenen 
Alter find die Kinder nur gehalten, ein ehrerbietiges Anſuchen um Einwilligung an ihre Altern, 
reſp. Großältern zu richten. Wird das Begehren abgeſchlagen, fo iſt das Erſuchen in monat: 
lichen Friſten noch zweimal zu wienerholen. Einen Monat nad der dritten Aufforderung Fann 
dann auch ohne die Ginwilligung zum Eheabſchluß geſchritten werden. Hat der Sohn aber pas 
30., die Tochter das 25. Jahr zurüdgelegt, fo genügt fogar ein einmaliges ehrerbietiges 
Anſuchen.) 

C. Aus ſtaats rechtlichen oder aus polizeilichen Gründen (aus Gründen 
des allgemeinen Wohls): 1) Verbot der Heirath mit den nächſten Verwandten (mit 
den eigenen Altern, überhaupt Aſcendenten, zwiſchen Geſchwiſtern, Oheimen). (Was weiter geht, 
ſcheint und unpaflend zu fein, fo namentlich dad Verbot der Heirath zwiſchen Schwager und 
Schwägerin. Das franzöfifche Recht, obwol im allgemeinen milder ald das Römiſche, welches 
die Ehe ſelbſt im vierten Verwandtſchaftsgrade verbot, gebt im eben berührten Punfte nad 
unferer Anſicht noch zu weit, und man hat daher dieſe Beihränfung in den deutſchen Rhein: 
landen mit Recht aufgehoben. Auch ift uns in diefer Beziehung noch niemald aud nur ein 
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Argerniß gebender Fall vorgelommen ) 2) Unfähigkeit, die aus der Verurtheilung zum bür⸗ 
gerlihen Tode entfpringt. (Das Bürgerlichtodterflären {ft übrigens eine Strafe, die nad. 
unferer Anficht einer jenen civilifirten Nation unwürbig ifl.) 3) Unfähigkeit einer Heirat mit 
dem Mitfchulvigen eines Ehebruchs, welcher der Grund zur Scheidung einer frühern Ehe war. 
4) Abfolute oder blos tenıporäre Unfähigkeit ver Wiederverheirathung zweier zuvor voneinan- 
ber geidiedener Perfonen. 8) Temporäre Unfähigkeit einer Wiederverheirathung überhaupt 
unmittelbar nah der Scheidung. 6) Verbot der Ehe zwifchen dem Vormund und feinem 
Pupillen vor der Rehnungsablage (kommt Im franzöfifhen Rechte nicht vor). 7) Standes: 
ungleichbeit. (In England und Frankreich ift dieſes Verbot, etwa die regierende Familie aus⸗ 
genommen, glücklicherweiſe ganz verfhmwunden). 8) Verbot der Heirath, ehe der junge Mann 
der Eonferiptionspflicht Genüge geleiftet Hat. 9) Sperielle Geſetze, nad denen ed gewiſſen 
Ständen (Beamten, Offizieren) nicht geftattet iſt, ſich ohne befondere Erlaubniß ihrer Borge- 
fegten oder ohne fogenannte Bautiondleiftung (für wa Caution?) zu verheirathen. 10) Hei: 
rathsverbot zwifchen Negern und Weißen. (Hierher kann aud dad Verbot der Bigamie gezo⸗ 
gen werben, daß aber aud) aus privatrechtlihen Gründen ſich ableiten läßt.) 

D. Aus kirchlichen Rückſichten: 1) Cölibatsgeſetz bei den Eatholifchen Beiftlihen 
und Gelühde der Keufhhelt. 2) Geichloffene Zeiten (Dftern und Advent). 3) Geiſtliche 
Verwandtſchaft (Barhen, Firmpathen u. f. w.; wird übrigens in den meiften Rändern auch von 
den Katholiken nicht mehr fehr beachtet). 4) Eheverbot zwijchen Katholiken, Ungläubigen und 
Akatholiken. 

Die oben aufgezählten Hinderniſſe laſſen ſich in vorübergehende und fortdauernde, verhin⸗ 
dernde (aufſchiebende, impedientia) und vernichtende (dirimentia) eintheilen. Die einen haben 
nämlich nur die Wirkung, daß fie, in geeigneter Weiſe geltend gemacht, ven Abſchluß der Ehe 
verhindern, nicht aber die, eine bereits gefchloffene Ehe wieder aufzulöfen. Die andern ver: 
nichten dagegen auch die fhon vollzogene Che. In diefer Beziehung läßt fih übrigens feine 
allgemeine Regel aufftellen, da vie weltliche Gefeßgebung der verfchiedenen Staaten fomol als 
die Principien ver verſchiedenen chriftlichen Kirchen hierüber mitunter fehr wefentlich voneinan= 
der abweichen, wonad fi ſodann auch Die Möglichkeit und größere oder geringere Schwierigkeit 
einer zu erlangenden Dispenfation durd das Staatsoberhaupt oder die kirchliche Behörde 
(Bayft, Biſchof, proteftantiiches Conſiſtorium) beftimmt. 

Dppofition und Nullität. Einſpruch (Oppoſition) gegen vie Heirath und ebenfo 
Klage auf Nullität der bereits abgefhloffenen Ehe fleht nicht nur jeder der in den verſchiedenen 
Geſetzgebungen hierzu berechtigten Privatperfonen zu, fondern beide fönnen und follen aud in - 
denjenigen Fällen, bei welchen pa8 Gemeinwefen, die Öffentliche Ordnung oder Moral betheiligt 
ift, von Amts wegen gefhehen. Nicht jene Verlegung oder Umgehung einer gefeglichen Beftim- 
mung fann indeflen zur Wieberauflöfung der Ehe (eines. Merhältniffes, aus dem ſogleich 
mancherlei wichtige Folgen entfpringen) genügen, am feltenften darf die Nichtigerflärung dann 
ftattfinden, wenn die Parteien in gutem Glauben gehandelt hatten (und in diefem Yall werben 
ſelbſt der nichtig erklärten Ehe für die Vergangenheit alle Wirkungen einer vollgültigen zuge⸗ 
flanden). Auch finden wir in allen ®ejeßgebungen das Princip angenommen, dap einer Klage 
auf Nichtigkeit nur in den wichtigften Fällen und namentlid nur dann Folge gegeben werben 
koͤnne, wenn die Verlegung ausdrücklich mit ver Strafe ver Nullität gefeglich bedroht war. 

Förmlichkeiten des Ehéabſchluſſes. Diefelben find nah ven Beſtimmungen ber 
einzelnen Rechte und Statuten ziemlich verfchieden. Doch verlangen alle übereinftimmend: 
a) die freie und beflimmte Erklärung des Bräutigamd und der Braut, b) daß dieſe Erklärung 
vor dem competenten (weltlichen oder geiftlihen) Beamten des Civilſtandes gegeben und c) ein 
foͤrmlicher Act (Heirathsact) darüber errichtet werde. Außerdem wird in der Megel, namentlich 
von dem franzöjifhen Nechte, unbedingt und ohne eine Ausnahme zuzulaffen, die vorgängige 
öffentlihe Kundmachung der beabfichtigten Heirath, Abfchluß in Gegenwart von (vier) Zeugen, 
ſonach Bublicität der Ehe geforbert. 

Die franzöfifhe Geſetzgebung iſt zwar nicht die erfte, welche jenes Princip aufftellt, wol 
aber wiffen wir daffelbe in Feiner andern Legislation mit gleicher Schärfe und Conſequenz in 
allen Fällen durchgeführt. Schon vor der Zeit des Triventinifchen Concils waren die heimlichen 
Ehen zwar im allgemeinen verboten, aber nit ungültig. Der natürlich fehr häufig eintreten- 
ben übeln Folgen wegen veroronete nun jene Kirchenverſammlung, „daß eine Ehe, welche ohne 
bie Gegenwart des betreffenden Pfarrers oder eines andern von diefem oder dem Orbinariate 
dazu ermädhtigten Priefter8 und ohne die Anwefenheit von zwei oder drei Zeugen gefchloflen 



666 Ehe 

worben, ungültig fein ſoll“. Indeſſen ward viefe Beftinnmung Häufig nicht mit der gehörige 
Strenge in Ausübung gebracht, und namentlid) mußten die bevorrechteten Stände, wo jme 
Geſetz ihren Abfichten im Wege ſtand, fich deflen Wirkungen durch fogenannte Gewiflendehen 
(matrimonia conscientiae) u. dgl. zu entziehen. Selbit Papfte erfannten dieſe letterwähnk 
Bermäahlungsart ausdrücklich an; nur verlangte Benedict XIV. in einer Conſtitution von 
Jahre 1741, daß bei den betreffenden Biſchof die Dispenfirung von der vorgefchriebenen drei: 
maligen Broclamation erholt und die Nanıen der Contrahenten und Zeugen in ein befonberet 
Bud eingetragen würden, während in ven gewöhnlichen Tauf- und Ehebüchern ſowol die Altern 
als deren Kinder unter erbichteten Namen figuriren durften. 

Kaifer Joſeph war der erfte, der Diefen ohne vorgängige Vroclamation und in der Stile 
abgeſchloſſenen, überdies während der ganzen Lebensdauer heimlich gehaltenen Gewiſſensehen 
entgegentrat. In der Verordnung vom Jahre 1783 ſpricht er Darüber die fehr wahren Wort 
aus: „Nur Ahnenftolz und gefellfchaftliche Borurtheile haben bie mariages de conscience 
erfinden machen. Wer errötbet, eine Handlung Öffentlich zu thun, foll fie auch insgeheim unter: 
laſſen. Wer aber, überzeugt von feinem zeitlichen Glücke und Vergnügen, fie zu unternehma 
ſich entichließt, ſoll auch ſtandhaft genug fein, ven Vorurtheilen Trog zu bieten.‘ . 

Eine ſehr wichtige, obwol vom Standpunkte freier Anſchauung aus nicht ſchwer zu löfenk 
Frage ift die: ob der Cheabſchluß in dad Gebiet ver weltlihen oder der geiſtlichen Behoͤme 
einihlage? N 

Da jener Act in feinen weſentlichen außern Wirfungen nur in die weltlichen Verhältnifte, 
in das Civilrecht übergeht, fo iſt e8 anomal, die Sache dem Givil-, dem meltlihen Beamten zuent: 
ziehen und flatt deffen dem geiftlichen zuzumweifen. Damit übereinftimmend zeigt ſich auch bie 
hiftorifche allmähliche Entmwidelung, worand fi ergibt (was durch mehrere ausgezeichnet 
Kirchenrechtslehrer längſt erwiefen ift), daß die fatholifche Kirche urfprünglicdh da8 Sacrament 
mit der Ehe verbunden und fpäter vie Ehe felbft zum Sacrament gemadt hat, fowie dem 
beſonders in den erſten Jahrhunderten des Beſtehens des Chriſtenthums die Cheeinfegnung 
nur als frommer Gebrauch, nicht als weſentliche Bedingung angeſehen ward. 

Es war die frangöfifche Geſetzgebung, welche dem Grundſatze gemäß, das Weltliche von dem 
Geiſtlichen zu trennen, den Eheabſchluß ſowie die Führung der Civilſtandsacten überhaupt 
in allen Gemeinden dem weltlichen Ortsvorſtande übertrug, es dabei einem jeden freiſtellend, 
ſeine Ehe nach der weltlichen Trauung 18) auch noch kirchlich einſegnen zu laſſen. 

Nach dem kanoniſchen Rechte findet nach vorausgegangener dreimaliger Brorlama: 
tion, von welcher aber theilweiſe und ſelbſt ganz dispenſirt werden kann, der Eheabſchluß fatt. 

Gegenwärtig müſſen fein: 1) ver Pfarrer ver Parteien, oder mindeftens jener des einen Bethei: 
ligten, oder deſſen Stellvertreter, oder der Didcefanbifchof, ober der, welchen derjelbe conmittitt 

bat, im allgemeinen der parochus proprius, um Unterfchleifen zu begegnen; 2) Zeugen, 
und zwar, außer dem Nothfalle, wenigftend zwei. 

Nah dem franzöfifhen Rechte müffen 1) zwei Aufgebote vorausgehen, die an 

zwei aufeinander folgenden Sonntagen vor dem Eingange des Gemeindehauſes eineß jeden ber: 
jenigen Orte flattzufinden haben, an welchen ein jedes der beiten Contrahenten domicilirt iR 
oder ſich ſeit ſechs Monaten aufpält. 2) Im legtern Fall muß diefe Proclamirung auch an 
früheren Wohnorte vorgenommen werden. 3) Ebenfo in der Gemeinde, in welcher Diejenigen 
ſich aufhalten, unter veren Gewalt die Brautleute etwa noch ftehen. 4) Nur vom zweiten Al: 
gebote kann die Staatöregierung aus wichtigen Gründen diöpenfiren. 5) In jener ganz 
Zwifchenzeit von acht Tagen muß die desfallſige Acte an dem Gemeinvehaufe angefchlagen ſein 
6) Früheſtens drei Tage nach dem zweiten Aufgebote darf die Vermählung flattfinden, und dies 
nur an dem gewöhnlichen Wohnorte des einen der beiden Beteiligten. 7) Wenn Einfpruß 
(DOppofition) geſchieht, darf der Givilbeamte den Abſchluß nicht vornehmen, ebenfo wenig, ment 
die Einwilligung der Altern oder fonft eine der Vorbedingungen fehle. 8) Der Givilftend: 
beanıte hat den Brautleuten, in Gegenwart von vier Zeugen, welche unter Verwandten oder 
Nihtverwandten gewählt werben fönnen, die Beflinnmungen des Gefeges über die wechſelſeiti⸗ 
gen Rechte und Pflichten ver Eheleute vorzulefen. Er hat fodann von jedem der Brautleute ein: 

zen und nacheinander die Erklärung geben zu laſſen, daß fie ih zum Mann und zur rau 

18) Die Trauung durch die weltliche Behörde mußte in ven bürgerlichen Berhältniffen das Entichel: 
bende bleiben, und die @eftattung einer vorherigen firchlichen Trauung hätte dazu geführt, bie Beim 
mung bes Geſehes vielfach illuſoriſch zu machen. 
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nehmen wollen. Sonach erklärt er fie namens des Geſetzes durch das Band ver Ehe verbun: 
den, worüber ſogleich eine Urkunde errichtet wird. 

Noch ift zu bemerken, daß nad völferrechtlichen Principien jeve Ehe allenthalben als voll: 
gültig betrachtet wird, welche zwei Individuen 19) nad) ven Formen des Auslandes abgefchloffen 
haben, mögen dieſe Kormen nad) unfern Gefegen auch noch fo.ungenügend fein. 20) Nur dürfen 
nicht fpecielle Gefege den betveffenden Individuen entgegenftehen 21), und die Ehe darf nicht 
darum im Auslande abgeſchloſſen worden fein, um den gefeglihen Beftimmungen bes Inlandes 
auszuweichen. 

Wirkungen der Ehe. Das Weſentlichſte in dieſer Beziehung haben wir bereits oben, 
zu Anfange des $. 1, angedeutet. Näher betrachtet laſſen ſich die Wirkungen der ehelichen Ver: 
bindung bei den civiliſirten Völkern folgendermaßen nach Klaſſen ordnen. 

A. Wirkungen in Hinſicht der Ehegatten felbit. 1) Bezüglich auf beide Ehe: 
gatten: Geſchlechtsverbindung mit Ausſchluß jedes andern Individuums, ſonach mit der weſent⸗ 
lichen Verpflichtung gegenſeitiger Treue; ebenſo gemeinſame Hülfeleiſtung und Unterſtützung. 
2) Bezüglich auf den Mann ſpeciell: Er iſt das Haupt der ehelichen Geſellſchaft und der Ver⸗ 
walter ſowol des gemeinſchaftlichen als auch des privativen Vermögens der Frau, daher ſeine 

Pflicht, die Frau zu beſchützen, fie aufzunehmen und ſtandesmäßig zu unterhalten. 3) Bezüg⸗ 
Lich auf die Frau: Aus dem eben Gefagten ergibt fi für dad Weib die Verpflihtung, ven 
Gatten zu gehorchen (die Eulturftufe fegt die Grenze diefer jedenfalls fehr unbeſtimmten gefeg: 

lihen Verfügung feft; in England fleht vem Dann, infolge eines aus den barbarifchen Zeiten 
des Mittelalterd fortgepflanzten Gewohnheitsrechts, noch ſogar Die Befugnip zu, fein Weib 
Öffentlich zu verkaufen), ihm zu folgen, wo er ſich nieverzulaflen für gut findet, und die Unfähig— 
keit, ohne feine (oder des Richters) Ermächtigung Verbinplichkeiten einzugehen oder Procefie zu 
führen, jelbft wenn der Gegenſtand derſelben ihr perjünliches Vermögen betreffen jollte. (Allee 
zulegt Aufgeführte am beſtimmteſten begründet in der franzöflichen Gejeggebung. In dem 
Römischen Rechte ift auch die ausdrückliche Beftimmung enthalten, daß die Gattin vorfommen: 
benfalld den Stand des Gatten erlangt und an deſſen Gerichtsſtand theilnimmt, möge fie da⸗ 
durd einen bevorzugten erlangen over verlieren u. |. m.) 

B. Wirkungen in Hinfidt der Kinder. 1) Familienrechte: Die ehelichen Kinder 
führen den Namen des Vaters und find Mitgliever der Familie, dafür aber der väterlichen. 
(älterlihen) Gewalt unterworfen. 2) Erziehung: Die Altern find verpflichtet, ihre Kinder im 
Berhältnifie ihrer Mittel und deren Fähigkeiten zu erziehen und unterrichten zu laflen. 
3) Unterhalt: Die Altern fowie ſubfidiariſch die Gropältern und Schwiegerältern find ihren- 
Kindern, wenn fi dieſe außer Stand befinden, ihren Lebendunterhalt zu erwerben, Alimenta⸗ 
tiondbeiträge zu reichen ſchuldig, im Berhältniffe ihrer Mittel und ihred Standes. Hinwieder 
find die Kinder, Enfel oder Schwiegerföhne und Sohnsfrauen zu dem Gleichen gegen jene ver⸗ 
pflihtet. 4) Erbrecht: Die Kinder find die natürlihen Erben ihrer Altern. (Nach ven Roͤmi⸗ 
ſchen Recht ift die Tochter auch bereihtigt, von ihrem Vater eine Ausſtattung zu ihrer Heirath 
zu verlangen.) . 

$. 4. Ehebruch, adulterium, die Geſchlechtsverbindung einer verheiratheten Perſon 
mit einem andern als dem angetrauten Gatten (Gattin). 

Da die Berlegung der ehelichen Treue von feiten des Weibes weit ärgere Folgen nach ſich 
zieht al8 die des Mannes, fo wird die erfte allenthalben ftrenger beurteilt als die legte, und 
wir fennen fein Volk, jelbft unter den wilveften Horden feinen Stamm, bei dem nicht der Ehe⸗ 

bruch der Frau ſcharf beftraft würde, was hinſichtlich des Mannes nicht immer der Fall ift, und 
wovon ohnehin bei denjenigen Nationen gar Feine Rede fein Eann, bei weldhen die Polygamie 
befteht. 

19) Wir glauben, im Gegenfaß von einigen franzöflfchen Suriften, daß fogar ein Mohammedaner, 
etwa aus Algier, der zwei oder mehr Frauen mit fich nach Frankreich brächte, ungeachtet des unbeding⸗ 
ten Derbotes ber Bigamie, biefelbe fortfegen dürfte, obſchon er in Sranfreich felbft feine Bigamie ein: 
ehen Fünnte. ' 

ß Der Ehe, welche zwei Wilde in Amerika ober zwei Chineſen u. ſ. w. in ibrem Vaterlande nach 
ben dortigen Gebräuchen abgeichlofien haben, wird 3. B. in Frankreich alle rechtliche Wirkung zuge 
fanden, wenn dabei auch Feine einzige der Formalitäten beachtet worben fein follte, deren Berlegung in 
Frankreich Nullität der Ehe nach ſich ziehen würbe. 

21) 3.2. das Todterflärtfein durch gerichtliches Urtheil im urfprünglichen Baterlande. Die im Aus: 
Iande abgefchlofienen Ehebündniſſe der Emigranten wurden aus biefem Grunde in Frankreich nicht aner- 
kannt, auch nachdem jene amneflirt worden waren. 

- 
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Im allgemeinen erweift ſich gerade bei Beftrafung des Ehebruchs am meiften Die Ridtigkree 
des Satzes, daß, je ungebilbeter ein Volk, vefto barbarifcher feine Strafgeſetze zu fein pflegen. 

Bei vielen wilden Horden und Stämmen fland und ſteht noch dem Mann das Recht zu, ſein 
ehebrecheriſches Weib zu töten. 

Bei den alten Agyptiern wurde ver Frau die Naſe abgeſchnitten, da man einem Weibe, „vet 
fich fchmückte, um zu verbotener Luſt Zu reizen, die höchſte Zierde eines ſchoͤnen Angeſichts neh⸗ 
men zu müſſen“ glaubte. Ihr Verführer ward mit 1000 Stockſchlägen beſtraft. 

Dad Weib des Hindu, das die ihrem Gebieter ſchuldige Treue verlegt, wird auf ein 
öffentlichen Plage durch Hunde zerriffen und der Berführer, an ein glühendes eiſernes Betr 
befeftigt, lebendig verbrannt. 

Unter ven Juden war die Steinigung gegen die Ehebredherin verhängt. Der Mann Dagegem 
verfiel (tie überall, wo die Polygamie befteht) ven Pönalgefeg nur dann, wenn er Die Hand⸗ 
lung mit einer Berheiratheten beging ſonach die Rechte eines andern Gatten verlegte. Dabei 
noch die in ihren Wirkungen offenbar im hoͤchſten Grade ſchädliche Beftimmung, daß ver Efe- | 
mann beim geringften Verdacht ver Untreue feinem Weibe den Reinigungseid zuſchieben | 
fonnte. Der Ehebrud des Sklavenweibes warb nicht mit dem Tode, fondern mit Schlägen 
beftraft, denn die Ehe des Leibeigenen war ja geringer als die des Freien, fein verletztes Nee 
ſonach minder bedeutend. Und die ganze Pönafverfügung wider ven Sfraeliten, der eines Sfla: 

ven Weib misbraucht, war — den Prieftern einen Widder zu opfern, während auch er gefleinigt 
worden fein mürbe, hätte e8 ſich um eine Freie gehandelt! 

Nach Solon's Geſetz durfte der Athener feine ehebredherifche Frau als Sklavin verfaufen 
(auch feine Töchter, wenn er Beweife von deren Entehrung befaß). 

„Selten”, fagt Tacitu8 von den alten Deutichen, „ift bei ihnen ver Chebruch, feine Beftra⸗ 
fung fohnell und dem Ehemann anheingegeben. Mit abgefchnittenem Haupthaar, entfleidet, 
in Gegenwart der Verwandten, ftößt ver Mann die Ehebrecherin aus dem Haufe und peitfcht fie 
durchs ganze Dorf.’ 

Mohammed verfügt im Koran (4. Sure, betitelt „Die Weiber‘): „Sofern ſich euere 
Meiber duch Ehebruch verfündigen, müßt ihr dieſes Verbrechen durch vier Zeugen ermei: 
fen, und dann könnt ihr fie fo lange im befondern Behältnifie des Haufes einkerfern, bis fie 
entweder ber Tod befreien ober Gott ihnen ein Mittel gewähren wird, der Gefangenſchaft zu 
entkommen.“ 

Die roͤmiſche Geſetzgebung trug hinſichtlich des Ehebruchs noch ganz den Stempel der Bar⸗ 
barei an ſich, und das ältere deutſche Recht folgte ihr unbedingt. Der Gatte war berechtigt, 
jeine im Ehebruch betretene Frau und ebenſo den Chebrecher zu tödten. Das gleiche Recht ſtand 
dem Vater gegen feine Tochter und deren Genoſſen zu. Ja es gab Poͤnalgeſetze, welche den Ehe⸗ 
bruch geradezu mit dem Tode beſtraften. Als fi die Cultur einigermaßen zu heben begann, 
ward ftatt deſſen Landesverweiſung oder Zuchthausſtrafe angewendet, auch pflegte man wol das 
ſchuldige Weib in ein Kloſter zu ſtecken. Später trat blos Gefängniß oder Geldſtrafe ein. Auch 
bewirkt die Verzeihung des unſchuldigen Ehegatten Strafminderung. 

Das franzoͤſiſche Strafgeſetzbuch erklärt ven Mord für entſchuldigungsfähig, ven ein Che⸗ 
gatte an feinem Weibe und deren Mitfchuldigem verübt, wenn er beide über ver That des Ehe 
bruchs ertappt. Die ihn in diefem Fall treffende Strafe if ſonach ein= bis fünfjähriges Gefäng: 
niß. Eine des Ehebruchs überführte Frau wird mit breimonatlicher bis zweijähriger und ihr 
Mitſchuldiger mit ver gleihen Gefängnipftrafe belegt. Die Wirkung der Verurtbheilung ve 
Weibes hört ganz auf, wenn ber Ehemann einmwilligt, fie wieder zu fi zu nehmen. Der Mann, 
melcher im ehelichen Wohnhaufe eine Beifchläferin unterhält, foll um 100 — 2000 Fr. beftraft 
werben. Fehlt dieſes Kriterium, fo sft ex ftraffrei. 

Es ift hier noch ver unferd Wiſſens in allen civilifirten Ländern angenommene Grundfag 
zu erwähnen, daß der Ehebruch nur auf Beranlaffen des unfchuldigen Gntten von Amts wegen 
gerichtlich verfolgt werden darf. 

Ganz im Geifte der Robeit früherer Zeiten, ganz ver Barbarei des Mittelalterd angemeſſen 
ift es, wenn wir, wie ed noch in dem famofen Proceſſe gegen Lord Melbourne geihad, Die Eng: 
länder Geldentſchädigungsklagen wider denjenigen erheben fehen, der mit der Gattin eines 
andern die eheliche Treue verlegt. Hier kann Feine Geldzahlung weder die Schmach beveden 
noch den Schaden erfegen! 

$. 5. Auflöfung der Ehe. Diefelbe wird bewirft: a) durch den mirflihen, b) durch 
den bürgerlichen Tod eines ver Ehegatten; c) durch Scheidung. 
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In den beiden erften Fällen hat der phyſiſch over moraliſch überlebende Theil alle Rechte 
anzufprecden, welche ihm durch die Landesgeſetze over befondere Eheverträge garantirt waren. 
Insbeſondere ifter (auch nach vem proteftantifchen und griechischen, nur im zweiten Ball nad) dem 
katholiſchen Kirchenrechte nicht) bereihtigt, eine neue Ehe einzugehen, jedoch, der Aufftellung der 
Succeſſionsrechte wegen, unter ver allenthalben für die Frau angenommenen Beſchränkung 
eines mindeftens zehnmonatlichen ober einjährigen Witwenſtandes. 

In denjenigen Ländern, in welchen vie Che auch noch durch Ordensgelübde aufgelöft werden 
kann, finden die nämlichen Prineipien zur Auseinanderfeguug ber beiverfeitigen Verhältniſſe 
Anwendung, wie im Fall eined wirklichen Todes. Doc, fleht.zu erwarten, daß die fleigenve 
Gultur dieſes unnatürliche Recht bald allenthalben verdrängen wird, wie fie dies bereits glück⸗ 
licherweiſe in den meiſten Ländern bewirkt hat. 

F. 6. Eheſcheidung: die Trennung und Auflöfung einer Ehe in gefepmäpiger Form 
während ver Lebzeit beider Gatten. 

a) -Hiftorifhe Notizen. Wir haben bereit$ oben (6. 2) von ber Cheſcheibung bei 
den orientaliſchen Voͤlkern geſprochen. 

Was die Athener betrifft, ſo ſcheint es, daß Solon den Frauen geſtattete, ihre Männer zu 
verlaffen, und diefen hinwieder, ihre Weiber zu verftoßen. Wir müffen ſonach fchließen, daß es zur 
Cheſcheidung feines weitern Grundes bedurfte ald ned Willens des einen oder des andern Batten. 

In den erften Jahrhunderten der römijchen Republif fand den Mann allein dad Recht zu, 
die Cheſcheidung zu veranlaffen. Julian 22) ermächtigte durch ein eigenes Gefeh auch die Frauen 
zur Trennungsflage. Wenn dad Weib die Scheidung verlangte, übergab es die Schlüffel dem 
Mann und fehrte in das älterliche Haus zurück (mulier offensa olaves remisit, domum revertit). 

St.-Juſtin meldet, daß unter Marc Aurel's Regierung eine Chriſtin fih von ihrem Manne 
trennte, was zu beweifen ſcheint, daß Die Eheſcheidung damals fowol bei Chriſten als bei roͤmi⸗ 
ſchen Religionsbekennern zuläſſig war. 

Nach Plutarch wäre Domitian der erſte geweſen, der die Eheſcheidung erlaubt hätte, dem 
Aulus Gellius dagegen zufolge iſt dieſelbe, auch bei den Römern, weit älter. Zum Beweiſe 
deſſen behauptet der letztere, unter dem Conſulate des M. Attilius und des P. Valerius (d. h. 
im Jahre Roms 523) habe ſich Cartilius von ſeiner Frau geſchieden, weil ſie unfruchtbar gewe⸗ 
fen ſei. Ziemlich übereinſtiumend damit finden wir in dieſem Zeitraum auch bie Beftim- 
mung, daß der Mann Bürgfchaft für Rückgabe des Eheeinbringens flellen müſſe. 

Die Scheidung Fonnte bei ven Roͤmern während der Abwefenheit beider Gatten vor fi 
gehen. '&8 fland dem Manne das Recht zu, feine Frau megen Raſerei zu verftoßen; letztere 
(dad rafende Weib) Hingegen Fonnte die Scheivung nicht betreiben, wol aber, Ratt ihrer, ihr 
Bater, obwohl miederum ihr Surator die nämliche Befugnip nicht Hatte. 

Bei Abfafiung des Eheſcheidungsactes war die Gegenwart von fieben Beugen, bei Strafe 
der Nichtigkeit des Actes, erforberlich. 

Nach den Pandekten konnte die Trennung aus folgenden Gründen verlangt werben: Gefan- 
genihaft des Mannes, wenn berjelbe mit dem Heere abgegangen und vier Jahre lang feine 
Nachricht von ſich gegeben Hatte; Eintritt in den geiftlichen Stand; Alter; Unfruchtbarkeit 
und koͤrperliche Gebrechen ; legtere drei Punkte auf beine Geſchlechter anwendbar. 

Man findet im Codex von Juftinian eine Anzahl Geſetze von den Kaiſern Alexander Severus, 
Balerian, Gallienus, Divcletian, Maximian, Konftantin dem fogenannten Großen, Theodoſius 
und Balentinian, melde die Eheſcheidung aud in mehreren andern ald den eben erwähnten 
Fällen geftatten. Diefe Gefege theilen die Scheidungsgründe in ſolche, die gegenfeitig ober bie 
nur auf den einen Theil anwendbar find. 

Als gegenfeitig gültige Urſachen betrachtete man die Einwilligung beider Theile, oder die 
des Vaters und ber Mutter einer- und ber Kinder andererſeits. Unter Einwilligung beider 
Theile (divorfium bona gratia) kann die Ehe unbedingt aufgelöft werben. 

Soll dies aber einfeitig geihehen (ob indignationem), jo müflen dazu geſetzliche Gründe 
nachgewieſen werden, ohne daß alsdann die Zuſtimmung einer geiftligen Behörde erfor- 
derlih wäre. 

Diefe Gründe find: Conſpiration wider den Staat; Attentat wider das Reben bed andern 
Ehegatten ober vorfägliches Nichtabwenden eines folhen Anſchlags. 

22) Es ift nicht zubertäffig ‚ermittelt, ob bierunter der Rechtögelehrte Sulian, unter bem Kaifer 
Hadrian, ober ber edle Kaifer Julian, genannt ber Abtrünnige, zu verſtehen if, 
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Sodann weitere, ſpeciell für den Mann ſprechende Gründe: Ehebruch der Frau; deren 
heimliche Entfernung aus dem Wohnhauſe; ihre Anweſenheit bei öffentlichen Schaufpiele: 
ihre Zufammenkunft mit andern Männern, namentlich gemeinfames Baben mit venfelben. 

Sperielle Gründe für die Brau: Wenn fie der Mann an andere zu verfuppeln gefuht; 
wenn er fie falſchlich des Ehebruchs angeklagt; endlich, wenn er, ungeachtet zweimaliger War: 
nung, nicht von vertrauten Umgange mit andern Weibern abgeftanden if. 

Ausdrüclic verboten war dem Manne, feine Gattin aus dem Grunde zu verfloßen, weil 
fie das verfprochene Einbringen nicht gehabt habe. Ebenſo durfte ver Freigelaffene nicht auf 
Scheidung Elagen ohne Einwilligung feined Patrond. Im allgemeinen war die Trennung 
jedesmal nichtig, fofern fie In betrügerifcher Abficht gegen einen Dritten fattgefunden hatte. 

Derjenige, welder zur Scheidung Veranlafjung gegeben, mußte die Kinder-ernähren, m 
der andere Theil war nur indem Fall zu einem Zuſchuß verpflichtet, wenn der erftermähnte ter 
nöthigen Mittel ermangelte. Die grundlos befundene Klage auf Scheibung galt als Beleidigung 
(Unrecht, injuria) gegen den andern Gatten und zog die Verpflichtung nach fich, den Kinder 
die Eheerrungenſchaft zu fihern. 

 Biele Jahrhunderte nach Verbreitung des Chriſtenthums warb die Chefcheidung ohne alln 
Anftand ausgeübt. So Hat die Gefhichte unter andern folgende Bälle aufgezeichnet: Biſſin 
oder Bazine verließ den Fürſten der Thüringer, um dem Childerich zu folgen, der fie Heirathetr. 
Cherebert, König zu Paris, verftieß feine rehtmäßige Gattin. Audoverre, das erfte legitime 
Weib Chilperich's, Königs zu Soiffond, ward fortgejagt, weil fieihr eigenes Kind aud ber 
Taufe gehoben. 

Sonach ift e8 feinem Zmeifel unterworfen, daß bie roͤmiſche Scheidung und Nepubtation 
auch nach dem Entftehen der fränkiſchen Monardjie üblich war, rote ſolches namentlich auch nod 
aus den Formeln Markulph's (lib. H.,cap. 30) erweislich ift, indem das darin enthaltene Schei⸗ 
dungslibell ausdrücklich die Claufel enthält: „Atque ideo unusquisque ex ipsis, sive ad ser- 
vitium dei in monasterio aut copulae matrimonii sociare se voluerit, licentiam habeat.” 

Karl ver Große war der erfte, welcher die Ehe durch ein förmliches Gefeg für unauflöshar 
‘ erklärte. Seit diefer Zeit und bis zur Reformation herab fuchte man das Princip der Unauf: 

lösbarkeit immer allgemeiner und fefler zu begründen, fo oft auch die Verhältniffe vemfelben 
widerftrebten. Allein bei aller Macht der Priefterfchaft während des Mittelalter vermochte fir 
doch nit, die Kolgen der menſchlichen Natur Hierin zu verbrängen; fie hielt daS Princip vem 
Namen nah aufrecht, mußte bie Scheidung der That nad) aber zugeben, indem fie die Trennung 
von Tiſch und Bett einführte und In einer unzählbaren Dienge von Fällen die Chen auch förm⸗ 
li, unter dem. fpäter gefuchten Vorwande der Nullität, auflöfte, namentlich wenn irgendein 
Mächtiger während der Lebzeit feiner angetrauten Gattin in eine andere Ehe zu treten ſuchte 
3a der nämlihe Karl der Große, ver die Unaufloösbarkeit gefeglich proclamirte, nahm feinen 
Anftand, feine erſte Gattin kurzweg zu verftoßen und fi zum zweiten und britten male zu ver: 
mählen, wogegen die Kirche ebenfo wenig irgendeine Erinnerung zu machen magte ald vage: 
gen, daß er In beſtändigem Ehebruche lebte. R 

b) Allgemeine Brincipien über Zuläffiglett ver Ehefheidung. Seit vie 
Zeit bis auf und herab iſt vielfach heftig darüber geftritten worden, ob die Eheſcheidung gefehlif 
geduldet werden bürfe oder nicht. Die eifrigften Gegner der Trennung haben unbedingt zuge: 
fanden, daß in gewiſſen Faͤllen die Ehe nicht fortgefegt werben koͤnne; fie wollen zu bielen 
Behuf eine Trennung von Tiſch und Bett, eine factifche Auflöfung der Verbindung, aber dabei 
ein Fortbeftehen vem Namen nad). 

Man Tann folgende Gründe für Anerkennung des Princips der Scheidung in biefer Be 
ziehung anführen. 

1) Die Natur hat alles, was in ihr-ift, ganz befonvers alles Organiſche auflddbar 
geihaffen, ja felbft ver gemwiflen und unvermeinlichen Aufldfung unterworfen. Sonach erſcheint 
ed ſchon nicht als naturgemäß, ven Vertrag zwifchen zwei Menfchen, zwiſchen zwei Geſchoͤpfen, 
deren Innered und Außeres, deren Körper und Geiſt, deren Anfichten und Gedanken fid fon 
nach einigen Sahren fo vielfach verändern 23), ja die fogar der totalen Auflöfung in feinem Ball 
entgehen werden, für abfolut unauflösbar erflären zu wollen. 

23) „So ein wetteriwendifches, flatterhaftes Gefchöpf ift der Dienfch”’, fchrieb Jean Paul. „Beinahe 
fönnte man fagen, daß man, ſowie man alle zwei bis drei Jahre durch die Ausbünftung feinen alten 
Körper einbüßt und einen neuen befommt, in noch geringerer Zeit eine nene Seele erhalte,” 
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2) Der Natur gemäß fpricht auch die Vernunft für Auflößbarkeit alles an fih ſchon End⸗ 
lichen, ſonach fpeciell alles Menſchlichen. Allein je wichtiger ein Gegenſtand, fe tiefer er eingreift 
in die beſtehenden Verhältniffe, deſto bedeutender müſſen auch Die Gründe zur Auflöfung fein. 
Unter diefen Gründen nimmt bei allen Verträgen und Berhältniffen gewiß das Motiv die aller- 
erſte Stellung ein, wenn in einem Fall ſowol dad Wefen der Sache als der Zweck des Vertrags 
nicht mehr befteht oͤder gänzlich vereitelt ift. 

3) Aud die Moral, die Öffentliche Schicklichkeit gebietet, einem Verhaltniß ein Ende zu 
machen, infolge deſſen das häusliche Leben in ſeinem Innerſten vernichtet iſt; einem Verhältniß, 
das faſt unabwendbar zu Ausſchweifungen aller Art, zu den gefährlichſten Verletzungen der 
Sittlichkeit, das fort und fort, täglich, gewiſſermaßen jeden Augenblick, zu den häßlichſten und 
empoͤrendſten Scenen führt, dad als Grab der Moralität der Betheiligten betrachtet werben 
-und allen denjenigen Ärgerniß geben oder fie felbft corrumpiren muß, welche einem ſolchen 
Schauplag des Abſcheulichen nahe ſtehen. 

Hieraus ergibt fi}: 4) Da nad der Natur der Sache, nad) den Kehren der gefunden Ber: 
nunft und nad) allgemeiner Übung alle Verträge unter gewiffen Verhältniſſen und Bebinguns 
gen auflöshar find und es fein müflen, fo läßt ſich nicht abfehen, warum bie Ehe — ebenfalls ein 
Vertrag — nit dann auch formell auflösbar fein follte, wenn ihr Zwed offenbar verfehlt ift, 
wenn fie vem Weſen nach gar nicht mehr befteht (maß zu verhindern unmöglich ift!), wenn bie 
Moral, die Samilienreinheit in ihren Grundfeflen erihüttert, wenn fortwährend allgemeines 
Ärgerniß gegeben wird, mit einem Worte, wenn aus einer angenommenen Unauflösbarkelt 
nur Unheil entflehen kann. 

Daß aber aud) eine bloße Trennung von Tifch und Bett hier nicht genügt, ergibt ſich, außer 
dem Gefagten, noch weiter aus folgenden Gründen, die im mejentlichen nichts anderes als eine 
weitere Ausführung der obigen fin. 

Chefcheivung einer=, Trennung von Tiſch und Bett andererfeitd jind an fih nur dem Namen, 
der Korm, nicht dem Weſen nach verſchieden. Aber die der letztern beigelegten Wirkungen fpre- 
chen entfhieden gegen fie. Der Maun bat feine rau, dad Weib feinen Mann mehr. Beide 
können weder die Pflichten der Ehe erfüllen noch deren Rechte genießen. Dennod ſtellt man die 
ungereimte Fiction auf: Ihr ſeid Eheleute, dürft aber nicht mehr ausüben, was das Wefen ver 
Ehe ausmacht; ihr fein zwar getrennt, bleibt aber euer Leben lang unauflösbar miteinander 
verbunden. ) 

Die weitern Wirkungen der Trennung von Tiſch und Bett find, daß fie den factifch in den 
ledigen Stand zurüdgefehrten Ehegatten vie Möglichkeit einer gefegmäßigen Verbindung raubt, 
aber eine Gemeinfchaft des Namens unter ihnen beftehen läßt, die alle Schande, melde der 
eine Theil auf fich ziehen mag, aud auf den andern zurückwirft. 

Der unſchuldige wird mit dem ſchuldigen Theile beftraft, ja er gerade wird diefe Strafe oft 
am härteften empfinden müffen. War er anfangs ſchon das Opfer ver Brutalität oder der Aus: 
fehweifungen des andern Gatten geworben, fo muß er nun zum zweiten male bußen, indem man 
ihm die naturgemäßeften, rechtmäßigften und füßeften Genüfle verbietet. 2%) 

Will man auf die Kinder Rüdjicht nehmen? Für fie werben gänzliche Scheidung ſowol 
al8 Trennung won Tifh und Bett gleih unglückliche Ereigniffe fein (herbeigeführt übrigens 
nicht Durch den Act der Scheidung, fondern durch die ihm vorausgegangenen ärgerlichen und 
unfittligen Auftritte). Hter kann nun gewiß nichts befler fein, als wenn Die Eindrücke der erften 
Ehe durch Die einer zweiten, glücklichern auögeldfcht werben. 
Auch hat man ohnehin in der Regel nur die Wahl zwifchen ver Reinheit einer neuen geſetz⸗ 

lichen Verbindung oder den Ausihweifungen, die mehr oder minder in der Nähe ver Kinder 
ftattfinden und zu denen ſich jeder in diefer Art alleinjtehenve Theil, infolge der bittern Rüd: 
erinnerungen und feiner nunmehrigen unnatürlichen Lage, Die gar kein Ende abfehen läßt, um 
jo mehr angetrieben ſieht. 

c) Über die Yuläffigkeit der Scheidung nad dem Eatholifhen Kirden- 
rechte. Allein das Richtige der obigen Gründe auch zugegeben, wird man einwenden, fo ftehe 
doch die Lehre der katholiſchen Kirche entgegen, indem namentlich pas ridentiner Conecil 

24) Man hat wol auch von der Möglichkeit der Wiedervereinigung beider Getrennten geſprochen, 
welche hierdurch aufrecht erhalten werde; allein man fehe doch, wie viele Trennungen, wie wenig Wie: 
ververeinigungen die Annalen der Jurisprubenz aufgezeichnet Haben, und wie felbft bie feltenen Wieder⸗ 
dereinigungen oft Wanbalöfer als die Trennungen felbft waren! 
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(sess. 24, de reform. matr., cap. 7) die Ehe in ihrem rechtlichen Weſen (quoad vinculum) 
unauflösbar erkläre. 

Abgefehen nun daven, daß die Religion daß in der menfhlihen Natur Begründete ni 
umflürzen fann, noch ihrem Wefen und Zwecke nad) «8 foll, läßt fi fragen: Ib Die Una 
Lösbarfeit ver Ehe zu den ald unmwandelbar zu betradhtenden Yundamentaldogmen der fatl 
lifchen Kirche gehöre? Für deren Verneinung beruft man fi auf folgende Gründe. 

1) Das Princip der Auflösbarfeit ver Ehe verſtößt niht gegen pie de 
ren der Bibel. «) Rückfichtlich des Alten Teftaments waltet ohnehin fein Ziveifel ob; 1 
war vielmehr dem Mann nur allzu fehr geftattet, dad Weib zu verftoßen, ihr ven Schrideh 
zu ertheilen, und die Geſchiedenen Eonnten fi ohne Anſtand wieder verheirathen. B) 
fodann aber aud) dad Neue Teftament betrifft, fo laßt, richtig ausgelegt, nach Matth. 19, 
Rus die förmliche Scheidung wegen Ehebrud und ebenjo Paulus, 1. Korinth. 7, biejelbe 
einer Trennung von einem ungläubigen Gatten zu. 

2) Der Begriff des Sacramentd ift der Auflöjung nit entgegen. 
zeigt der Kirchenrechtslehrer Michl in folgender rein theologifhen Auseinanderſetzung, i 
den er Sagt: a) Die Ehe ift ald unauflösbar angenommen, folange jie bie Verbind 
der Kirche mit Chriſtus fombolifirt. Wird nun aber diefe Symbolifirung verlegt, fo h 
auch viefe Verbindung auf. (So ift der Chriſt durch dad Sacrament der Taufe mit der Kird 
und Chriſtus verbunden; deſſenungeachtet Hört die Verbindung — die Wirkung des Sarıı 
ments — auf, fobald er 3.8. Jude oder Mohamnedaner wird.) B) Wäre das Sacrament 
Ehe unauflösbar, fo müßte daflelbe der Ehe einen unaudlöfhlichen Charakter verleihen, fo 
auch nad dem Tode des einen Gatten Feine zweite Verheirathung flattfinden vürfte. 7) D 
Abfall, die Sünde, kaun nie dem Unjchuldigen, ſondern nur dem Schuldigen Nachtheile bringen! 
Deffenungeachtet würde z. B. der Ehebruch bei jenen Principien gerade dem Unſchuldigen am 
nachtheiligſten werden, weil es den Schuldigen wenig Überwindung foften wird, feine unreime 
Lebensweiſe fortzufegen. 

3) Ebenſo wenig die Tradition der Kirche: &) Diefe müßte, wenn fie als Auto: 
rität für das Gegentheil mit Grund angerufen werben wollte, übereinflimmend, uniformis, 
unanimis, fein, weil die als unerfhhütterlih angenommenen Fundamentallehren der katholiſchen 
Kirche zu allen Zeiten und in allen Verhältniſſen die gleichen fein müffen. Nun haben fidy aber 
Kirchenväter und Eoncilien (und in neuerer Zeit nicht minder ausgezeihnete Kirchenrechts- 
lehrer) ebenfo gut für ald gegen das Princip der Auflöfung ausgeſprochen (f. Mil, S. 384). 
B) Die griechifche (unirte) und die lateinische Kirche bilden gemieinfan die allgemeine, Die katho⸗ 
liſche Kirche. Die erftere läßt aber heute noch die Scheibung zu. Es ift alfo die Unauflösbarkeit 
der Ehe feine Xehre der allgemeinen Kirche. )) Nicht minder Hat die Kirche die Eheaufloͤſung 

. wegen geiftliher Gelübde, Eintritt in den geiftlihen Stand zugelafjen. 
Man weiß, daß Eheſcheidungen por den Zeiten Karl's des Großen Eeinerlei Hinderniß in 

den Geſetzen der fatholifhen Kirche fanden. Seit dieſer Zeit und bis auf unfere Tage herab hat 
ſich das Verhältniß factiih wenig geändert. Unter denjenigen Berfonen, von deren Leben und 
die Geſchichtſchreiber nähere Nachricht aufbewahrt haben, finden wir in allen Berioden eine 
Menge, die in der Art von ihren Gatten ober Gattinnen getrennt wurden, daß fie Darauf hin 
in eine neue Ehe treten Eonnten. So namentlih Karl der Große felöft zweimal, in den Jahren 
769 und 771, wo der Bapft perfünlich die Scheidung ausſprach; Ludwig der Jüngere (zweiter 
Sohn des Koͤnigs Ludwig des Deutfhen), gegen 882; Friedrich Barbaroffa, 1152; Ludwiglll. 
von Frankreich und deſſen Gemahlin Eleonora, 1151, die fidy beide in der Folge wieder ner: 
mählten; Philipp IL von Sranfreid, 1193; Ludwig X., 1313; Ludwig XI, gegen 1498; 
Heinrich IV. von Sranfreih, 1599; Peter der Graufame von Gaftilien, um 1353 u. f. m. 
Die Ehefcheidung Napoleon’8 von 1809 iſt befannt. Das geiftlihe Gericht verurtheilte ihn 
anfangs zu einer Geldbuße von ſechs Kranken zum Beſten der Armen; ald man aber feine 
Erbitterung darüber gewahrte, fand man für gut, ihn aud von dieſer Strafe freizufpredhen. 
Ein anderer bekannter Fall iſt die Scheidung der ebenfalld bereits Firchlich eingefegnet geweſenen 
Che zwifchen dem Kronprinzen, ſpäterm Koͤnige von Würtemberg, und der nachmaligen Kai⸗ 
ſerin von Hſterreich. 

Es iſt zwar richtig, daß in mehreren dieſer Fälle nicht eine Scheidung, ſondern eine Ungül—⸗ 
tigerklärung der Ehe dem Namen nach ſtattfand, indem man Verwandtſchaft im ſechsſsten Grave 
oder vergleichen vorgab. Niemandem, ber ſich nur ein wenig in ver Gefchichte umgejehen, kann 
es aber unbekannt fein, wie diefe fänmitlihen Gründe oft nur als Vorwand dienen mußten; 



/ | Ehe | "673 

wie man anfangs in dieſen allgemein bekannten Berhältniffen fein Hinderniß ver Heirath gefun- 
den und ſie erfi dann aufgefucht Hat, nachdem man zuvor ven Entihluß gefaßt, jih von der 

. mittlermweile läflig getvorvenen Ehe zu befreien. Wenn alfo die Kirche gewiffermaßen im allen 
Jahrhunderten die Scheidung factiſch zuließ, obwol unter Vorwänden, wenn hierzu nicht ein⸗ 
mal triftige Gründe erforderlich waren, jo wäre es wünſchenswerth, wenn die katholiſche Kirche 
zu ihren früheſten Grundſätzen in dieſer Beziehung zurückkehrte, d. h. die Scheidung aus wich⸗ 
tigen Gründen formell, auch dem Namen nach wieder zuließe. 

d) Eheſcheidung nach dem proteſtantiſchen Kirchenrechte. Die Kirchenrefor— 
matoren erkannten einerſeits die durch die menſchlichen Verhältniſſe bedingte Nothwendigkeit der 
Zulaſſung der Eheſcheidung, andererſeits fanden ſie keinen Grund, mit der Ehe das Sacrament 
zu verbinden, und endlich glaubten ſie auch in der Bibel keineswegs die Unauflösbarkeit jener 
‚Verbindung abſolut angeordnet. Dengemäß proclamirten beide proteftantifche Kirchen das 
Princip der Scheidung im allgemeinen in ſämmtlichen Ballen, in welden die Katholifen auf 
Trennung von Tiſch und Bett erfennen würden. 

e) Griechiſche Kirche. Sie erkennt ebenfalld dad Princip der Scheidung an, namentlich 
wegen Ehebruch, Abfall vom Glauben und wegen des politifchen (foviel mie bürgerlichen) 
Todes des einen Theile. - 

f) Beflimmungen der franzöſiſchen Gejeggebung. Indem man gleich beim 
Beginn der Branzöjifhen Revolution die Ehe ale einen bürgerlihen Act erflärte, mußte man 
confequenterweife auch die Frage Hinfichtlich ver Scheivung dem Gebiete des weltlichen Wir: 
fungsfreifed zumeifen. Die nun aufgeftellten neuen Principien find zu wichtig, ald dag wir jie 
nicht jpeciell angeben follten, nicht nur wegen ihrer Anwendung auf eine zahlreiche Nation (von 
ber jie au auf andere Völfer übertragen wurden), fondern felbft noch mehr wegen ihrer innern 
Wichtigkeit. Da die franzöoͤſiſche Legislation in dieſer Hinſicht in verfchiedenen Epochen Verände⸗ 
rungen erlitten hat, jo folgen wir den einzelnen Gejegen nach der Zeit ihred Erſcheinens. 

Das Decret der geſetzgebenden Verſammlung vom 20.— 25. Sept. 1792 fhuf hinſichtlich 
der Scheidung eine durchaus neue Ordnung der Dinge. Die beiden Haupterwägungdgründe 
deijelben waren: daß die Ehe aud in ihren Folgen ald bürgerlicher Vertrag betrachtet werben 
müffe, und daß die Befugniß zur Scheitung aus den Begriffen der inpividuellen Freiheit 
hervorgebe, die durch eine unauflösbare Verbindung vernichtet würde. Sonad) ftellte man drei 
Kategorien auf, in denen die Scheidung ftattfinden Eönne: 1) durch gegenjeitige Einwilligung 
(consentement mutuel) beider Ehegatten; 2) auf Betreiben eines einzelnen derjelben unter 
einfacher, nicht motivirter Erklärung einer Unverträglichkeit ver Gemüthsart und des Charafterd 
(sur la simple all&gation d’incompatibilite d’humeur ou de caractere); 3) aus beſtimmt 
angegebenenen Gründen, nämlich: «) wegen Wahnfinn, Tollheit oder Naferei des einen der 
Ehegatten; 8) wegen Berurtheilung des einen derſelben zu einer £ürperlichen oder entehrenden 
Strafe; y) wegen Verbrechen, Mishandlungen oder ſchweren Beleidigungen, von einem Gatten 
gegen ben andern begangen; 5) wegen notorifcher Liederlichkeit; &) wegen böslichen Verlaſſens 
des einen Gatten während mindeftend zwei Jahren; &) ebenfo wegen einer fünfjährigen Abme: 
jenheit, ohne Nachricht von fich zu geben; 9) wegen Emigration ($. 1, Art. 2—4 des gedach⸗ 
ten Decrets). Im oben angegebenen erſten Fall (gegenſeitige übereinſtimmung zur Cheauf⸗ 
loͤſung) haben die beiden Gatten vor einer Verſammlung zu erſcheinen, welche mindeſtens einen 
Monat zuvor zuſammenberufen und aus drei Verwandten oder Freunden eines jeden der beiden 

Eheleute gebildet worden ſein ſoll. Vor dieſer Verſammlung haben ſie ihre Erklärung abzu- 
geben, und wenn es nicht gelingt, ſie gütlich wieder miteinander zu vereinigen, ſo wird ein Act 
darüber aufgeſetzt, daß die Formalität erfüllt worden, und früheſtens einen Monat (wenn ein 
Theil noch minderjährig ift, oder wenn Kinder vorhanden ſind, zwei Monate) und ſpäteſtens 
ein halbes Jahr darauf fönnen die Eheleute die wirkliche Scheidung durch den Eivilftandsbeam- 
ten ihres gewoͤhnlichen Wohnorts außfprechen laffen, vem feinerlei Gründe angegeben zu wer: 
den brauchen ($. 2, Art. 1—7 des Decreid). Im zweiten Kal (auf Betreiben ded einen Theils, 
ebenfall8 ohne weitere Angabe von Gründen, außer wegen Unverträglichfeit) muß der die Tren- 
nung verlangende Ehegatte vreimal in Zeit von fünf Monaten vor der oben erwähnten Ver: 
fammlung erſcheinen. Acht Tage darauf früheftens und ſechs Monate ſpäteſtens kann Die Schei: 
dung förmlich ausgeſprochen werben ($. 2, Art. 8—14). Dritter Fall, wegen ſpeciell angeges 
bener Gründe. Sobald diefelben erwieien find, kann die Scheinung ohne allen Auſſchub flatt- 
finden, indem man fi (nad) der Art des Falles) entweder an den gewöhnlichen Richter oder an 

Staates®erifon. IV. 43 
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Schiedsrichter, die aus den Verwandten gewählt werben, wendet ($. 2, Art. 15—20). Bei 
der Scheidung infolge gegenfeitiger Übereinftemmung Eonnte ſich fein Theil, in den andern Fällen 
blos die Frau, nicht früher ald ein Jahr nach der Trennumg wieder verhelratben, es jei Dem, 
darß fie fi) wieder miteinander felbft verbünden ($. 3, Art. 1—4). Auf Trennung von Tiie 
und Bett folfte künftighin nicht mehr erfannt werben (6. 1, Art. 7). 

Diefe Verfügungen fchienen dem Nationalconvent in mehrfaher Beziehung noch zu ſehr 
beſdtantend. Derſelbe becretirtedaher anı 8. Nivoſe des Jahres Il, daß ji der geſchiedene Mann 
ſogleich, die Frau nur in den der Succeſſion wegen vorbehalienen Fallen erſt zeun Monate nad 
der Trennung wieder verheirathen könne. Zugleich ward die Ansſcheidung und das Ordnen 
der Vermögens- und übrigen Verhältniſſe der Geſchiedenen mehr erleichtert und beſchleunigt. 

Dad Deeret vom 4. Floreal des Jahres II beftimmte ſodann noch: Sobald durch einen authen⸗ 
tiſchen Act oder bie Offenkundigkeit erwieſen iſt, daß ſich beide Gatten ſeit mehr als einem halben 
Jahre factiſch getrennt haben, bedarf es keines dreimaligen Erſcheinens vor der im Geſetz von 1792 
angeordneten Verſammlung, um die Scheidung zu bewirken (Art. 1). Wird erwieſen, daß das 
eine ver Eheleute dad andere verlaffen hat, ohne Nachricht von jich zu geben, fo darf Die Schei- 
dung ſechs Monate nad dem Weggehen jened Theild erkannt werben (Art.2). Die Municipal- 
beamten, welche jich weigern, die desfalliige Urkunde aufzuniehmen, werben abgefegt und Haben 
für den pecuniären Schaden der Parteien zu haften (Art. 5). Wegen Nichtbeobadhten der gefeß- 
lihen Zeitfriſten finvet feine Appellation gegen die flattgehabte Eheauflöfung ftatt (Art. 6). 
Die Tran kann fich wieder verheirathen, ſobald fie notorijcherweife zehn Monate lang von 
ihrem Gatten getrennt gelebt over nad) der Scheidung geboren hat (Art. 7). 

Dieje Beftinmungen gingen offenbar zu weit. Beſonders nadtheilig mußten jih aber ihre 
Wirkungen bei einem Bolfe von den Charafter der Franzofen zeigen. Allein deſſenungeachtet 
entftand der Hauptmisbraud der angeführten Befugniffe nicht ſowol bei der Mafle des Volkes, 
da die übrigen Socialverhältniffe Hier immer nod Die heilfanıften Grenzen ſetzten, als viel- 
mehr gerade bei der Klaſſe, die fi in der Folge wieder am meiften gegen folde Prineipien 
erhob: die zurüdgebliebenen Verwandten ver Emigranten waren e8, bie, zunächft um ihr Fami⸗ 
lienvernidgen zu retten, häufig auf die betrügeriſchſte Art Scheivungen provveirten und dann 
auch nicht felten in ihrer Lebensweiſe weiter gingen, als die Maffe der Leute im Bürgerftande 
für fchiclich gehalten Haben würde. 

Als man fpäter zu gemäßigtern PBrincipien zurüdfehrte, warb unterm 15. Thermidor des 
Jahres IH ein Gejeg erlaffen, wonach die Beflimmungen von 8. Nivofe und A. Floreal des 
Jahres Il außer Wirkung gejegt wurden. Bid zur Promulgirung des neuen Civilgeſetzbuche 
(1804) galt fonady in Beziehung auf Eheſcheidung das Geſetz von 1792. 

Bei Abfajfung des Code Napoleon entſtanden über diefen Bunft viele langdauernde Ver: 
bandlungen. Die Grundprineipien, welche angenommen wurden, laffen fi auf folgende Säge 
zurüdführen: 1) Die Eheſcheidung wird in das franzöfifche Recht definitiv aufgenommen. 
2) Sie foll in ver Regel nur wegen beftimmt erwiefener Gründe, nicht mehr wegen Unverträg⸗ 
lichkeit des Charakters u. dal. flattfinden pürfen. 3) Um indeß der neuen Gejeßgebung bie 
Bortheile der Cheſcheidung aus nicht beſtimmt angegebenen Gründen anzueignen, kaun auch 
die Urſache verſchwiegen werden, jedoch haben ſich alsdann die Gatten gewiſſen Bedingungen zu 
unterwerfen, derart, daß die Darbringung der ihnen auferlegten Opfer ſchon den Beweis gißt, 
daß ihnen das Zufammenleben unerträglich, daß bei ihnen gegründete Urfache zur Scheibung 
vorhanden fein muß. 4) Aus den gleichen Gründen, welche zur Scheidung auf den Antrag dee 
einen ver Ehegatten berechtigen, fönnen die Barteten aud) Bloß die Trennung von Tiſch und Bett 
verlangen. Die gegenjeitige Einwilligung-fann jedoch den Beweis der Urſache nicht erſeten. 

Zur nähern Erläuterung dieſer Beſtimmungen Folgendes: 
Ad 2. Die Thatſachen, welche die Klage auf Scheidung rechtfertigen, ſind: Ehebruch der 

Frau, Ehebruch des Mannes nur in dem Fall, wenn er ſeine Beiſchläferin in der gemeinſamen 
Wohnung gehalten hat; Exceſſe, harte Mishandlungen, grobe Beleidigungen; Verurtheilung 
des einen Theils zu einer entehrenden Strafe. 

Ad 3. Die Scheidung auf gemeinſchaftliches Anſuchen beider Ehegatten, ohne Angabe 
ſpecieller Gründe, ward infolge der Erwägungen angenommen, daß nicht ſelten Ehrgefühl, 
Menſchlichkeit, oder bei der klarſten Überzeugung die Schwierigkeit des juriftifchen Beweiſes die 
Entmwidelung fpeeieller Thatſachen phyfiih oder moralifh unmöglich machen; daß z. B. ein 
zartfühlendes Weib eher allen Qualen ſich auöfegen, als ihren Gatten wegen eined wider fie 
verfuchten Mordanſchlags u. ſ. m. auf das Schaffot oder aud nur in das Zuchthaus wird brin: 
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gen wollen; daß es ein barbariſches Geſetz wäre, welches den Beleidigten zwingen wollte, den 
Denuncianten gegen ſeinen Gatten zu machen, wider ihn die Rache der Gerichte anzuflehen; daß 
ohne das Bekanntwerden beſtimmt artikulirter Facta die Ehe doch wahrhaft unerträglich werden 
kann, dad hier alſo ver Geſetzgeber die Möglichkeit einer Abhülfe gewähren muß. 

Als Borbebingungen einer jolhen Scheidung warb nun feftgefegt: daß &) beide Theile 
gemeinfam auf Trennung antragen und darauf beharren; B) der Mann mindeltend 25, die 
&rau mindeftend 21 Jahre alt ift; y) das Weib aber noch nicht das 45. Lebensjahr zurüd- 
gelegt; 8) die Ehe mehr als zwei, aber noch nicht volle 20 Jahre gedauert habe; e) die Altern 
ober in deren abjoluter Verhinverung die Öropältern, wie beim Eheabſchluß, ihre Einwilligung 
in den beflimmten Friſten jedesmal aufs neue ertheilen. 

Unter diefen Borausfegungen haben beide Ehegatten in Begleitung zweier Notarien vor . 
dem Präfiventen ihred Bezirksgerichts zu ericheinen und ihren Wunſch auszufprechen, getrennt 
zu werden. Gelingt ed nicht, beide wieder zu vereinigen, fo wird der Frau eine Wohnung außer⸗ 
halb des Haufed des Mannes beftinmt, in welche fie fi verfügen muß. In je Dreimonatlichen 
Zwiihenräumen haben fih beide Gatten viermal auf diefe Weije vor dem Gerichtöpräjidenten 
einzufinden. Wenn jie fortwährend in ihrem Entſchluß beharren und alle Papiere ſtets in voll: 
fommener Ordnung find (ſobald nur ein Ehegatte oder audy nur einer der lebenden Aſcenden⸗ 
ten feinen Willen ändert, jeine Ermächtigung verfagt, zerfällt die ganze Verhandlung in nichts), 
fo wird nah Ablauf eined Jahres von der erſten Verhandlung an durch ein wmotivirtes 
Urtheil Autorifation zur Scheivung ertheilt; aber erſt prei Jahre fpäter dürfen vie Geſchiedenen 
zu einer neuen Ehe fchreiten. 

Nach der Reftauration ging man aldbald darauf auß, die gefeglihen Beflimmungen über 
die Eheſcheidung ganz abzufchaffen. Demgemäß ward unterm 8. Mai 1816 ein Geſetz des In- 
halts erlaflen: 1) Die Eheſcheidung it abgeſchafft; 2) alle Anträge in diefer Beziehung können 
nur auf Trennung von Tiſch und Bett gehen, und auch dies nur Hinfihtli der beftimmt anzu= 
gebenden Urſachen; 3) die Trennung unter gegenjeitiger Übereinftimmung ift in jeder Form 
ganz abgeſchafft. 

Seit der JZulirevolution wurde mehrfach beantragt, die Beflimmungen des Code Napo- 
léon über die Eheſcheidung wiederherzuftellen. Obwol aber felbft die Deputirtenfammer 
durch Beſchlüſſe in verſchiedenen Jahren ſich dafür erklärte, fo fcheiterte fie doch inımer wieder 
an den Beichlüfien ver Pairskammer. 

Nur in den von Frankreich getrennten Rheinprovinzen und in einigen Ländern, in welden 
das franzöfifche Givilgefegbuh ohne Mobification hierin reripirt ward, befteben jene Dispoſi- 
tionen noch heute, und es möchte ſchwer fein, nachzuweiſen, daß durch fie Unheil geftiftet worden, 
das nicht durch glückliche Wirkungen zehnfach aufgewogen worden wäre. 

f) Wirkungen der Eheſcheidung. Die Scheidung ſoll, ſoviel es geſchehen kann, die 
Wirkungen der frühern Ehe beſeitigen. Demgemäß erlangen die Geſchiedenen (entweder beide 
oder nach einzelnen Geſetzgebungen nur ber unſchuldige Theil) dad Recht, unter den gewöhn⸗ 
lihen Vorbedingungen (oft mit einigen Beichränfungen, beſonders in Beziehung auf die Zeit, 
nach deren Ablauf es gejchehen darf) zu einer neuen Ehe zu fihreiten. Die Frage, od jid die 
Getrennten wieder miteinander verbeirathen Dürfen, ift von den einen Gejeggebern verneint, 
von den andern bejaht worden. Erſteres iſt namentlich in Frankreich durch das Napoleoniſche 
Civilgeſetzbuch geſchehen, wie wir glauben mit Unrecht, da es dort fein Mittel gibt, die factijche 
Wiedervereinigung zu verhindern, melde ohnehin durch Die Anficht des Volkes entſchieden gebil= 
ligt wird, und woraus alsdann beſonders noch der Übelftand hervorgeht, daß die nunmehr in 
biefer Verbindung geborenen Kinder auf feine Weife zu legitimiren ſind. 

Was die bei der Scheidung vorhandenen Kinder betrifft, und ebenfo was Die Vermögend- 
verhältniffe anbelangt, fo hat der Richter im allgemeinen befondere Rückſicht auf das Intereſſe 
des unſchuldigen Theils zu nehmen. Die jämmtligen europäiſchen Gefeggebungen haben in 
diefer Hinſicht fpecielle Vorſchriften erteilt, deren nähere Auseinanderfegung indeſſen nicht 
hierher gehört. 

g) Richter in Eheſachen. Die Frage, wer Richter in Cheftreitigfeiten, insbeſondere 
bei der Scheidung fet, beftimmt fich, je nachdem man die Ehe ald Vertrag oder ald religiöjen 
Act betrachtet. Wo ſonach die Ehe ihre Gültigkeit durch die priefterliche Einfegnung erlangt, iſt 
es eonfequenterweife bie Geiftlichfeit, wo ver Abfchluß aber vor dem weltlihen Beamten 
geſchieht, kann nur die weltliche Behörde die Kognition anſprechen. 

43" 
a‘ 
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Hierher gehören übrigens noch einige hiſtoriſche Notizen. 
In der früheſten Zeit ſprach die Kirche keineswegs das Richteramt in Eheſachen an; fie 

beſchränkte ſich vielmehr darauf, die von der weltlichen geſetzgebenden oder richtenden Behoͤrde 
erlaffenen Verfügungen und Erfenntniffe durch Androhung fanonifher Strafen zu unterflügen. 
Später erlangten die Geiftlihen auf die oben angedeutete Weife ihres (vermeintlichen) Höhern 
Wiſſens wegen auch das Richteramt. 

Schon im 14. Jahrhunderte findes wir Beifpiele, daß ein weltliched Staatsoberhaupt au 
Zurücknahme ver vesfallfigen Rechte dachte. Kaifer Ludwig der Baier war, foviel wir wiflen, 
der erfte, der dies verjuchte, indem er, ungeachtet ver Unzufriedenheit des roͤmiſchen Hofs, 
die Ehe der Margarethe Maultajch mit dem Könige Johann von Böhmen wegen angeblidher 
Impotenz trennte und jodann weiter der erfigenannten Dispens zur Verheirathung mit feinem 
Sohne, Ludwig dem Brandenburger, ihrem nahen .Berwandten, ertheilte. Dod ließ es der 
Kaifer in ver golge geichehen, daß beive Soryalitäten namens des Papfted wieberhoft wurden.2°) 

Ganz durchgreifend trat in biefer Beziehung aber allein Raijer Joſeph auf. Kein anderer 
Fürſt folgte ihm, er blieb darin der einzige. 

Don den feit der Revolution von 1789 in Branfreidh vorgegangenen Aenderungen haben 
wir oben geſprochen. G. F. Rolpu.2.R. Warnktönig. 

Eherecht. A. Das katholifhe Ehereht nad dem neueflen Stand der Ge: 
feggebung und der Doctrin. Die vorhergehende Abhandlung, infomweit fle von Dr. Kolb 
verfaßt, ift im ganzen dem Standpunkte der Wiſſenſchaft vor einen DVierteljahrhundert gemäß. 
Seitdem ift die Xehre von der Ehe der Gegenſtand vielfader Bearbeitung geworten. Mit nod 
größerın Fleiße ald früher Haben jih Philoſophen und Moraliften, Theologen, Rechtsgelehrte 
und Eulturhiftorifer mit derfelben beſchäftigt. Doch kam es nicht zur Einheit in den Hauptan⸗ 
Ihauungen über dies in dad Menſchen- und Völferleben jo tief eingreifende gefellige Band; 
noch immer beftehen bie größten Gegenfäße theild ver Philofophen untereinander, theils zwi- 
chen ihnen und den Theologen, zwifchen ven Gelehrten der verſchiedenen Eonfeflionen und zwi⸗ 
{hen dieien und den Juriften. Eine Bermifhung aller Standpunfte führt zu Unklarheiten, 
namentlich was das Verſtändniß des bei ven riftlidhen Völkern geltenden Cherechts betrifft. 
Wie anziehend daher aud) eine vergleihenve Darftelung des Eherechts fein mag, fo ift fie doch 
dem Rechtsgelehrten nicht ausreichend. 

In neueiter Zeit (namentlich ſeit vem Abſchluß des öfterreichifchen Concordats) ift das ka⸗ 
tholifche Eherecht wieder von befonderer Bedeutung geworden. ine Anzahl ausgezeichneter 
Bearbeitungen deſſelben find erichienen U) und machen es möglich, deffen Eigenthümlichfeiten rich⸗ 
tiger zu erfaffen, ald man früher unter dein Einfluſſe der Joſephiniſchen Gefeßgebung e8 begriff. 
Es iſt jedoch nöthig, einiges Allgemeine dieſer Darftellung vorauszuſchicken. 

I. Die verſchiedenen Seiten der ehelichen Gemeinſchaft. Im Aufang der 
Kolb'ſchen Abhandlung ift mit Recht hervorgehoben, daß, um den richtigen Begriff der Che 
zu faffen, man jie nach ihren verſchiedenen Beziehungen betrachten nrüffe. Bon diefen hat ver 
dort angeführte Portalis drei unterfchieden : die der natürlichen geichlechtlihen Verbindung, »ie 
des bürgerlichen Vertrags und die ſacramentaliſche. Die erfte (ſagt er) haben die Philoſophen 
im Auge, die zweite vie MRechtögelehrten, die dritte die Theologen und Kanoniften. Dan bat 
aber dad Verhältniß noch genauer zu harafterijiren, um alle Momente veffelben hervorzuheben. 
Allerdings beruht die Entftehung ver Ehe auf einem dem Menſchen mit den Thieren gemein: 
ſamen Neturgefege. Sehr wahr jagten ſchon die vömijchen Juriften , die Ehe fei juris na- 
turalis, d. h. ejus juris, quod natura omnia animalia docuit. ?) 

Der Geſchlechtstrieb hat aber bei ven Menfchen einen höhern Charakter ald bei den Thieren. 
Er äußert jich bei ihnen nicht blog in jinnliher, jondern zugleich in geiftiger Weife. Er ift nit 
ein nur zu gewiſſen Zeiten des Jahres ſich einftellenves und vorübergehende Bedürfniß des 
blinden Inftincte. 

Mit vem thieriſchen Triebe ift bei ven Menfchen eine geiftig-äfthetifche gegenjeitige Attrac: 

25) Falkenſtein, Gefchichte von Baiern (München 1763), UL, 274. 
1) Solgende Werfe find hervorragend: Knopp, Bollftändiges (?) fatholifches Eherecht (zweite Auf: 

lage, Regensburg 1854); Schulte, Handbuch des Fatholifchen Eherechts (Gießen 1855) ; Uhrig, Sp: 
flem des Eherechts (Dillingen 1854); Kutſchker, Das Eherecht der Fatholifchen Kirche u. |. w. (5 Bde., 
Wien 1856—57). Das legtere Werf hat den Eharafter einer ihres Inhalts wegen nüglichen Compis 
lation: das Buch Schulte's int das befte aller über das Fatholifche Cherecht bisjept erfchienenen Werke 

2) D. j. i. (De justit. et jure), fr. 1, $. 3. 
[2 
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tion der Geſchlechter verbunden, die eine eigenthümliche Außerung des Wohlwollens erzeugt, 
-das ald Liebe den ganzen Menjchen mit einem unnennbaren Befühle erfüllt, ihn zu einer inni« 
gen und bleibenven Bereinigung mit dem geliebten Gegenftande brangt und die ftärffte aller 
vom jüngern Fichte fogenannten ergänzenden Gemeinſchaften °) ins Leben ruft. Als geiftiges 
Band hat die Geſchlechtsverbindung zugleich einen moralifhen Charakter, der jedoch fomol bei 
den Einzelnen wie bei ganzen Völferfchaften dem Grave nach verſchieden ift, ſodaß in dem ge- 
ſchlechtlichen Zufanmenleben bald diefe, bald die blos finnliche Seite veffelben vorherrfcht. Dar: 
aus erklären ſich nicht bloß die fo verfchiebenen in der Sitte murzelnden und Durch jie geheiligten, 
den Bulturhöhen entfprehenden Kormationen des ehelichen Bandes bei den Völkern, fonvern 
auch die jich oft jo ſcharf entgegengeſetzten Anjichten der Philoſophen, Moraliften u. |. m. über 
das Wefen ver Ehe, deren Zwedbeftimmung eine erfte Aufgabe ver Wiſſenſchaft wurde. Als 
moraliſches Band mußte die Ehe deshalb auch in jeder Religionslehre eine wichtige Stelle ein- 
nehmen und hatte jie ſchon in den älteflen Beiten. Da ferner durch die gefchlechtliche Verbin: 
Dung bie Rechtsſphären der Verbundenen eine Änderung erleiden, welche um fo bedeutender ift, 
als diefelbe nicht eine vorübergehende, jonvern eine bleibenve zu fein pflegt, fo tritt mit deren 
Abſchluß ſogleich ihre rechtliche Seite hervor, die, weil bei jedem Rechte concrete Beftinnmtheit 
und Gewißheit nothwendig ift, durch Rechtsnormen feftgeftellt werden muß und daher zum 
Eherecht führt. 

Man hat daher vier Hauptbezeichhnungen des ehelichen Verhältniſſes zu unterfcheiden: die 
natürliche, die moralifhe, die veligiöfe, die juriftifhe. Es beftehen aber zwiſchen venfelben 
keine fi) einander ausſchließenden Gegenfäge, fondern gegenfeltige Rückwirkungen, die in ver 
Geſchichte auf die Normirung des Eherechts maßgebenven Einfluß ausgeübt haben. Nament— 
lich war und ift großentHeild nod die religidfe Auffaffung des Verhältniffed von fo großer prak⸗ 
tifher Bedeutung, daß fie in den meiften Ländern die Grundlage des ganzen Eherechts bildet. 
Für den Staatsmann und den Recdtögelehrten ift vie Ehe ald Rechtsinſtitut von Wichtigkeit 
und Daher von ihr als ſolchem hier zu handeln. 

1. Begriffsbefimmung der Ehe. Wie wenig e8 im Leben zweifelhaft ift, was eine 
Ehe ei, ſo ſchwierig war es von jeher, den Begriff derfelben logifch genau feitzuftellen. Die 
verfuchten Definitionen find entweber zu eng oder zu weit oder zu unbeftimmt. Die befannte 
römifche, welde die Ehe bezeichnet ald viri et feminae conjunctio individuam vitae Consuetu- 
dinem continens — die neueftend deutich wiedergegeben wurde ald: die Verbindung eines 
Mannes und eined Weibes zum Zwecke der förperlihen und geiftigen Vereinigung der unge— 
theilten, außfchließlichen und völligen Gemeinfchaftlichfeit der beiden Intividuen — fommt zwar 
dem Begriffe am nächften, ift aber theil zu weit, theild zu eng. Denn einerfeits paßt diefe De: 
finition auch auf den Goncubinat, andererfeitö begreift jie nur Die bei ven Nömern allein redht= 
lich zugelaffene monogamifche Ehe. Wenn man freilich, wie die meiften unferer Philofophen ®) 
und Nechtögelehrten 5) wollen, die Monogamie allein für eine wahre Ehe gelten laffen und jene 
Polygamie ald Goncubinat betrachtet wiffen will, fo fällt der legte Vorwurf hinweg. Allein 
man begeht ven Fehler, ein geſchlechtliches Verhältniß, das die Religion, die Geſetze und Die 
Sitten vieler Völker feit Jahrtaufenden als wirkliche wahre Ehe betrachten, als foldye zu ver: 
werfen, weil es vom obigen Standpunkte aus als Ehe nicht angeſehen werden foll. Dan wird 
daher Rotteck beiftimmen müſſen, wenn er bemerkt 6), „es erfcheine ald eine übergroße An- 
maßung, wenn wir, nad) unferer Culturſtufe nur die monogamifchen Ehen ehrend, ſchlechthin 
allen polygamifchen Berbindungen welche feit Jahrtaufenden durch religidjes und bürgerlichee 
Geſetz ald Ehen anerfannt werden, den Charakter einer rechtlichen Verbindung (dieſer Art) 
verweigern wollten. Das moslemitijhe Eherecht ift ebenfo genau regulirt wie das des Römi- 
fhen und Kanoniſchen Rechts, ebenfo das des invifchen und chineſiſchen Rechts. In vielen De— 
finitionen der Ehe wird ald maßgebendes Merfinal geſetzt: dieſe gejchlechtliche Verbindung werde 
zum Zwecke ver Kindererzeugung geichloffen. Auch dies ift dem Begriffe nicht anäquat. Denn 
einerfeitö dürfte eine doch überall zugelafiene gefchlechtlihe Verbindung älterer Perfonen als 
Ehe nicht geftattet werden, wie nicht minder die einer ausgemacht fterilen Frau oder eines 
Spado; andererfeitd waͤre der Coneubinat, wenn die Zuſammenlebenden die Abſicht hätten, 
Kinder zu erzeugen, eine rechtmäßige Ehe. Wenn einft bei den Römern die Abſicht, ein 
matrimonium einzugeben, durch die Formel, man verbinde ſich liberorum quaerendorum 

3) Fichte, Syſtem der Ethik, Bd. II, Abth. II, 8. Ill fe. 4) 3.8. Hegel fell. 5) 3. B. 
Stahl, Rechtsphiloforhie, Bd. II, Abth. I, ©. 428. 6) Lhrbuc des Vernunftrechts, l, 294, 295. 
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causa, ausgeſprochen wurde, fo geſchah Died aus dem Grunde, um die Nuptnrienten ver Bor- 
theile der Lex Papia et Poppaea theilhaftig zn machen. Schon die Kanoniften des 13. Jahr: 
hundert3 fanden es bedenklich, den Zweck ver Ehe auf die Kinvererzengung zu befhränfen, weil 
die eheliche Beiwohnung nad ver erkannten Schwangerfchaft aufhören müßte. Dies ift wel 
der Grund, warum Tancredus [in der älteften Monographie „De matrimonio”’)] jagt: „Omne 
matriımonium aut causa suscipiendae prolis aut incontinentiae causa fit.‘ 

Menn Stahl („Rechtsphiloſophie“, I, 1, 429) diefe Auffaffung als eine unwürbige tabelt, 
fo gibt er doch zu, daß, obgleih ihm die Ehe vie vollftändige perfönliche Einigung der beiten 
Gatten auf der Grundlage der gefchlechtlihen Einigung, an welche vie Fortpflanzung gefnüpft 
ift, und fie alfo vie Kinvererzeugung als einen Zwed außer ihr habe, fie doch ihrem erſten und 
völlig felbftindigen Zweck gemäß nur jene Einigung der Gatten und deshalb die unfruchtbare 
Ehe um nicht minder bindend oder heilig iſt als die fruchtbare. Daß and) die Unauflöslichkeit 
des ehelichen Bandes nicht ald Merkmal in die Begriffsbeftinnnnung der Ehe aufgenommen mer: 
den bürfe, tft ſchon Tängft mit Necht betont worden, und e8 ift nicht einmal nöthig, daſſelbe in 
eine orthodoxe Fatholifche Definition aufzunehmen, da nad dem Kanonifchen Rechte Pie nanf- 
löslichkeit nur eine gefegliche Wirfung des Verbandes iſt. 

Bei diefen Schwierigfeiten, eine in jever Beziehung adäquate Sachdefinition des Ehebe⸗ 
griffs aufzuftellen, ift e8 am ſicherſten, ſich zunächſt mit einer Nomittalvefinition zu begmügen 
und etwa zu fagen: die Che (ald Rechtsinſtitut betrachtet) fei Die zum fpecifiichen Rechtsverhält⸗ 
niß als folche erhobene Geſchlechtsverbindung, und diefe Begriffäbeftimmung dur Die Auf: 
führung und Analyfe der durch Die Rechtsnormen zum Dafein einer Ehe für erforderlich erffär- 
ten Nequifite zu beleuchten. Als kirchlich-religiöſes Inftitut betrachtet, wird man fie in ähnlicher 
Meife definiren dürfen: als die durch bie Kirche ald Ehe anerkannte geſchlechtliche Verbindung. 
Es ift aber durchaus nicht nöthig, nur diejenige Ehe für eine wahre zu erflären, welche zugleid 
vom Rechte und der Kirche ald ſolche anerkannt if. Denn es find Gegenfäge in dieſer Be: 
ziehung nicht blos möglich, fondern aud in ven hriftlihen Ländern längft vorhanden, mie ſchon 
die bekannte, Fanoniftifche Eintheilung dev Ehe in matrimonia legitima (tantum) et matrimonia 
rata beweift. Seitdem das Staats: und das kirchliche Prineip infolge der bürgerlichen Gleich— 
ftellung der Gonfeffionen auch im Eherecht nicht mehr zufammenfalfen, iſt jener Gegenfag un⸗ 
permeidlih; allein als Rechtsverhältniß kann im Staate immer nur die Gefälechtöverbinpung 
gelten, welche ven Brundfägen des in ihm fanctionirten Rechts gemäß ift, gleichviel ob diefes 
dad Firchliche oder ein rein bürgerliches, die Ehe alfo eine Firchlich gültige oder blos Civil⸗ 
ehe ift. 

IM. Die Streitfrage über die Vertragänatur der Ehe. Während in Frank: 
reich (mie ſchon Portalis ausführt) e8 ald Artom gilt, die Eingehung der Ehe fei ein Ber: 
trag und daß cheliche Verhältniß ein Vertragsverhältniß®), beftreitet man in Deutfchland mit 
erneuten Eifer die Nichtigfeit einer folchen Anfhauung, mie neueſtens noch Stahl (a. a. O., 
&.431), vor ihm Hegel („Naturrecht“, 6. 75) und nad) ihm (1858) Richter (,, Kirchenrecht”, 
$. 261). Obgleid) Stahl zugibt, daß zun Begriff und zur rechtlichen Ordnung ber Ehe gehört, 
dap fie nur durch freie Einwilligung gültig geſchloſſen werde, erflärt er dennoch, daß um des⸗ 
willen nie Ehe keineswegs ein Vertrag fei. Denn fie flehe nicht unter ven Gatten, fondern über 
ihnen, habe Norm, Inhalt und bindende Kraft nicht durch fte (2), ſondern durch ihre eigene fitt- 
liche Natur und könne, mie fie nicht auf ihrem Willen beruhe (?), fo auch durch diefen nicht auf- 
gehoben werden. Nicht blos die fittlihen, fondern auch die rechtlichen Wirkungen der Ehe, ge: 
meinfamer Wohnort, wechfeljeitige Hülfsleiftung u. f. w., feien weit entfernt, Vertragäwirkun: 
gen zu fein. Auch fie treten unabweisbar nad der Natır der Ehe ein. Ja felbft die Einwil⸗ 
ligung (consensus), auf welder die Schliefung der Ehe berufe, unterfcheide ſich von andern 
Derträgen, indem fie nicht einzelne Gewährung unter Bewahrung des gejonderten Intereffes, 
fondern jelbft ſchon eine völlige Hingebung der Perfon enthalte. 

Dieſes Nalfonnement dürfte aber fhmerlich die Nichtigfeit der aufgeftellten Theſis beweiſen. 
ever gültig gefhloffene Vertrag ſteht als verabrebetes Gefeg über vem Willen ver Contrahen⸗ 

7) Edid. Wunderlich, &. 61. Damit Hatmonirt die Confessio Augustana, wenn fie in Art. 7 
fagt: „‚Matrimonium non solum pro creationis causa necessariüm est, sed etiam remedi 
causa.' ’ 

8) Unter contrat de mariage verftcht jedoch das franzöftfche Necht nicht den Verehelichungsact, 
fondern bie güterrechtlichen Bereinbarungen ber Ehegatten. 

“ 
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ten. Die rechtlichen Wirkungen der Ehe ſind zwar theilweiſe andere als die der ſonſtigen Ver⸗ 
träge, finden aber nur ſtatt, weil das Eherecht ſie mit dem Abſchluß dieſes Vertrags eintreten 
läßt; auch an manche andere Contracte ſind ſolche geknüpft, die zu ändern dem Willen der Par⸗ 
teien nicht zuſteht. Stahl ſieht ſich ſogar am Ende ſeines Paragraphen genöthigt zu fagen, daß 
(wenn auch nicht in ganz gleicher Weiſe wie die übrigen Verträge) die Eheſchließung den aller: 
dings jurikifhen Grundfägen über Einwilligung, alfo über dad weſentliche Moment ver 
Verträge unterliege; warum follte man fie nicht einen Vertrag nennen dürfen? Der ganzen 
gegnerifchen Anſicht liegt eine zu enge Begriffdauffaflung des Vertrags zu Grunde, nämlich die, 
wonach der Vertrag ald der Rechtsgrund gewöhnlicher Forderungsrechte, alfo rein obligatori- 
ſcher, im Falle der Nichterfüllung zu Entfhädigungen verpflichtenver und in der Negel durch ven 
Willen der Gontrahenten auflösbarer (alfo vermögensrechtlicher) Verhältniſſe angefeden 
wird. Allerdings haben bei weitem bie mieiften Verträge dieſen Charakter, allein wenn die rö- 
mifche Definition: conventio est duorum aut plurium in idem placitum consensus, wie nicht 
heanftandet werben kann, richtig und juriftifch genau ift, jo muß man bod wol das pactum 
matrimoniale, wobei dad in idem placitum: consensus die Gingehung des ehelihen Bandes 
und zwar mit allen durch Dad Geſetz mit ihm verfnüpften Wirkungen ift, für ein pactum, alfo 
für einen Vertrag erflaren. Savigny hat fchon in Jahre 1840 in feinem claſſiſchen „Syſtem 
des hentigen Römijchen Rechts“, IV, $$. 140, 141, die Unrichtigkeit der Beſchränkung des Ber- 
tragsbegriffs auf Bloß obligatorische Verhältniffe und namentlih die Anwendung des weitern 
richtigen Begriffs auf die Ehe in fo überzeugender Weife bewiefen, daß der frühere Stanppunft 
als ein längft überwundener auch von Stahl hätte aufgegeben werben follen. Sehr treffend 
fagt Savigny (S.320): „Wenn der Geiftliche die Verlobten fragt, ob fie einander Liebe und Treue 
beweifen wollen bis in ven Tod, und fie dieſe Frage bejahen, jo Hat dieſe Erklärung (zivar) nicht 
den Sinn des Berfprechend beftimmter Handlungen noch der Unterwerfung unter den gericht⸗ 
lichen Zwang , für den Ball, daß dieje Handlungen nicht geleiftet wurven, wol aber hat fie den 
Sinn, daß fie ih der vom Chriftenthum geforderten Geftalt der Ehe bewußt find, und daß fie 
den übereinftinnmenven Willen haben, in diefer Weife ihr gemeinfames Leben zu führen. Weil 
von diefer Willenserklärung die Anerkennung der Che ala eines Rechtsverhältniſſes abhängt, 
nennen wir jie mit guten Grunde einen Vertrag. Man fage nicht, dieſe Auffsfiung ſei ge- 
ziwungen oder mit Willfür Hineingetragen. Sie iſt fo ſehr die natürlie, daß jeder, ver ſich 
darüber unbefangen Rechenſchaft geben will, gerade darauf kommen wird; ite ift insbeſondere 
die in allen riftligen Kirchen anerfannte; denn nur von diefen Standpunkte aus erklärt 
ed fi, daß per Geiftliche eine Handlung leitet und vermittelt, welche zugleich einen Eirchlichen 
und einen privatrechtlihen Charakter hat.” 

Die von der hier behandelten verſchiedene Frage, ob nad) dem Fatholifchen Eherecht neben 
dem Sarrament noch ein Bertrag ald ein von ihm getrennter Rechtsgrund der Gültigkeit -ver 
Eheſchließung vorhanden fei, Toll ſpäter befonders erörtert werden. 

IV. Die Aufgabe der Ehegeſetzgebung. Das Cherecht gehört zu ven Zweigen bed 
Rechts, welche mehr ald andere einer gefeglichen Normirung bebürfen, und zwar fchon deshalb, 
weil e8 in Hauptpunften jus publicum ift, quod privatorum pactis mutari non potest. Dan 
darf daher Die Frage aufitellen, welches die Aufgabe ver Ehegefeßgebung fein müffe? Die Ant: 
wort darauf ift nicht ſchwer zu geben. Vorerſt ift e8 nöthig, daß 1) die Form der Cheſchließung 
genau feftgeftellt werde, 2) desgleihen die Shehinvernifle, 3) daß die Wirfungen firirt und 
4) die Frage über die Zulaffung der Eheſcheidung entſchieden werde. Die auf viele Bunte be: 
zuglichen gefeglichen Beſtimmungen müffen nicht blos in formeller Beziehung genügend, aljo 
durchaus klar und präcis, fondern auch in materieller Hinficht befrienigend fein, d. H. der Ehe 
ven Charakter eines fittlihen und das Wohl fördernden Inſtituts geben. Als der Ausgangs: 
und der Mittelpunkt des Familienlebens ift die Che die Grundlage der Geſittung; von ihr gebt 
die Erziehung aus, dur deren forgfame Pflege das Heil der. Bölfer bedingt if. Von dieſem 
Standpunfte aus betrachtet, iſt ein auf religiöfer Baſis ruhendes Cherecht eine große Garantie, 

9) „Sehr befriedigend”, bemerft Savigny in der Note f, S.320 1.321, „ift die Vertragsenatur der 
Ehe dargeftellt von Hafle, Güterrecht der Ehe’ (Gießen 1831). Wir fügen bei, daß es in ben Instit. 
Just., 1, 10, heißt: „Justas nuptias inter se ®ives romani contrahunt’’ etc. Schulte greift S.9—10 
feines Handbuchs des Fatholifchen Eherechts die Vertragstheorie der Ehe an, flieht aber doch wol auf fei- 
ten ber von ihm nicht einmal erwähnten Savigny’fchen Lehre, denn er befämpft nur bie Meinung, daß 
die Ehe ein obligatorifcher Vertrag fei. 
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und es kann ſich nur fragen, ob auch der der religidfen Macht entbehrenden Civilehe das Wort 
gerevet werben kann. 

Schon bei ven älteflen Nationen beitanden mehrere Chefchließungsfornen nebeneinander; 
mie oben nıitgetheilt, führen die alten Gefege Indiens deren acht auf, Die fi aber auf vier zu: 
rüdführen laffen: die barbarifche des Frauenraubs, Die durd Kauf, die religids - feierliche 
und die auf bloßen Conſens der Nupturienten bernhende. Im Roͤmiſchen Rechte beftanden 
Sahrhunderte lang nebeneinander die religiöfe Gonfarreationg=, die Kauf: und die Gonfenfual- 
ebe. Zur Zeit der Verbreitung des Chriſtenthums war die legte Form vorherrſchend und blieb 
nach der Anerkennung der neuen Religion und der Kirche die alleingeltende. Aud die aller: 
hriftlichften Kaifer, wie Theodoſius UI. und Zuftinian, verlangen zur Gültigfeit ver Che Feinen 
Eirhlichen Act. Das neuefte Römifche Recht kennt alfo nur die Civilehe. Die Kirche Hatte aber 
Thon in der früheften Zeit ein Interefle, den Befchlehtsverbindungen eine ernſte Aufmerkſam⸗ 
feit zugumenben. Da eined ber höchſten Moralprincipien des Ehriftentbums die gefchlechtliche 
Sittenreinheit unerlaßlich verlangt und die fornicatio ald Todfünde betrachtet, jo forderte Die 
Dieciplin, daß fein nicht legitimes gefchlechtliches Zufammenleben unter ven Ehriften geduldet 
werbe, und fo entfland ganz natürlih, ja man kann fagen, nothwendig die Sitte, die Ehe⸗ 
fhließung, wenn nicht vor der verfanntelten Gemeinde, doch vor einen Firhlihen Obern vor: 
zunehmen, dev dann, mie abermald natürlich war, unterfudhte, ob die beabjichtigte Verbindung 
eine gültige Ehe werben fönne, und der, wenn er conftatirt hatte, daß Fein gefehliched Hinderniß 
ihrer Gültigkeit entgegenftehe, fie al8 Ehe anerkannte und (mad inveflen nicht nötbig geweſen 
zu fein fcheint) dazu den Segen gab. 19) 

Die Kirche hatte damals noch Feine eigene Ehegeſetzgebung, fondern hielt ſich an bie beſte⸗ 
hende des römischen Reichs, alfo des Staated. Keime einer folhen finden ſich aber ſchon in der 
Heiligen Schrift, 3.8. den Evangeliun des Matthäus (19, 4. 5). Auch war die moſaiſche 
Ehegefeßgebung in Andenken, ja für die Judenchriſten geltendes religiöfes Recht. Nach ver 
Eroberung des römifhen Weſtreichs durch die Germanen mußte factiſch die Che zunächſt für 
bie vomanifche und darauf auch für die zum Chriftenthum befehrte germanifche Bevölkerung 
ausſchließlich Sache der Kirche werden, zumal die legtere Fein genauer ausgebildetes Eherecht 
hatte und ſich in dieſer Beziehung ver kirchlichen Autorität unterwarf. Die Kirchenväter 
hatten die Lehre von ver Che ald Theil der hriftlichen Moral meiter audgebilvet. Feſthaltend an 
der Baſis des römischen Eherechts Juftinian’3, namentlih an dem Princip: consensus facit 
nuptias, jedoch aud) von bibliſchen Grundfägen geleitet und, wo es nöthig mar, die germanifche 
Sitte beachtend, baute die Kirche nach und nach ihr Eherecht auf. Die Päpſte überwachten es, ga⸗ 
ben Entiheidungen in zweifelhaften an fie gerichteten Bragen, und ſchon vor Karl den Großen 
war es eine feftftehende Anficht der germanischen Herrſcher und ihrer Völker, daß in Eheſachen 
(die güterrechtlichen Verhältniffe der Ehegatten abgerechnet) die firhlichen Behörden zu entichei: 
den hätten. Karl der Große fanctionirte das Firchliche, alfo Eanonifche Eherecht bei mehreren 
Belegenheiten. Er befahl, daß die beabjichtigte Eingehung einer Ehe vem Pfarrer anzuzeigen 
fei, weldyer dann bei dev Gemeinde nachforſchte, ob Ehehinverniffe vorhanden feten, wenn dies 
nicht der Fall war, in der Kirche vor der verfammelten Gemeinde die Confenserflärung ber Ver: 
Iobten entgegennahm und den Act in ver Negel Durch eine Segenertheilung fchloß. 11) Die Er: 
fegung der rein bürgerlichen She durch die hriftlich-Eirchliche war demnach nicht dad planmäßig 
vorgenommene Werk der Staatögefeßgebung, ſondern das Enbergebniß eines natürlichen ges 
fhichtlichen Entwidelungsgangd und wurde eine nad ven Anfichten der Zeit fi von felbft ver: 
ftehenve, nod) im gegenwärtigen Jahrhundert, wenn auch nicht mehr überall ald Recht geltende 
Grundfitte aller hriftlichen Nationen. 

Ob aber vie Ehe ald Rechtsinſtitut betrachtet nothwendig einen kirchlichen Charakter Haben 
müffe, weil fie ihrem Weſen nad) ein auf göttlicher Anorpnung ruhendes, alfv jure divino ein: 
geführtes Inftitut fei, ift eine andere vom freien willenfchaftlichen Stanppunfte au zu vermei: 
nende Frage. Selbft Stahl, obgleich er ven religiöfen, d. i. ſittlichen, und nod einen dogma⸗ 

10) Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts  (zwölfte Auflage, Bonn 1856), $. 298. Die in ber 
Note 1, S. 575, angeführte Stelle aus einem Briefe des Ignatius an Polyfarp fagt: „„Decet vero, 
ut sponsi et sponsae de sententia episcopi conjugium faciant‘, nnd Tertullian: „Penes nos oc- 
cultae quoque conjunctiones, i. e. non prius apud ecclesiam professo juxia moechiam et 
fornicationem judicari periclitantur. Vgl. auch Schulte, Handbuch, $.8. Hanptfchriftfteller it Moy, 
Eherecht der Ehriften bis auf Karl den Großen (Regensburg 1833). 

11) Schulte, ©. 38. 
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tifhen Charakter ver Ehe vertheidigt ($. 68), geht von der Anfiht aus: bie Che flehe primär 
und im ganzen unter der ordnenden Gewalt ded Staated und nit der Kirche (S. 432). Un⸗ 
wiberleglich ift e8, daß Jahrhunderte lang im hriftlichen Römerreiche nur die Civilehe rechtlich 
beftand und nicht für unverträglic mit ven Vorſchriften des göttlichen Rechts gehalten wurde. 
Es bleiben daher jegt nur die ragen übrig: 1) ob im wahrhaft Kriftlichen Staate (menn er ald 
folder gelten foll) nach einer tiefern Auffaffung der chriſtlichen Religion und ver Rechte der 
Kirche der bisherige kirchliche Charakter ver Ehe verbleiben müfle? und 2) ob oder inwieweit, 
wenn der Staat nicht fo beſchaffen fei, die Rückkehr zur Civilehe, wenn auch nidyt geboten, 
doch zuläjiig und den focialen Zuftänden unfers Zeitalter8 gemäßer ſei ald das Fefthalten an 
dem bisher geltenden Syſteme? 

Noch immer fprecben fih in Deutfchland nicht blos Theologen aller Confeſſionen, fondern 
auch Rechtsgelehrte der großen Mehrzahl nach gegen die allgemeine Einführung der Civilehe 
aus 12); doc bürfte der von Richter angeführte Grund: diefelbe würde dem bürgerlichen Leben 
einen Segen entziehen, defjen nicht. die Gefinnung bes hriftlichen Volkes, fondern nur bie eitelfte 
Seibftüberhebung entrathen zu fönnen gemeint hat, ald Entfheivungsgrund ver Verdammung 
derfelben nicht ausreichen; denn daß die civile Cheſchließungsform dem refigidfen Sinne und 
ber religiöfen Sitte in den Rändern, wo fie nun ſchon über ein halbes Jahrhundert beſteht, 
feinen Eintrag that, beweift die Geſchichte; mit faum zu nennenden Ausnahmen folgt überall 
auf die abgefchloffene bürgerliche Che die Firchliche Trauung, was um fo erfreulicher erfcheint, 
meil fie nicht mehr die Wirkung des Staatszwanges, ſondern in ber Regel daß freie Werk ver 
religiöfen Geſittung iſt, welche auch die nicht Eicchlich Gefinnten öffentlid ehren zu müſſen 
glauben. Sehr richtig fagt Bunfen (‚Zeichen ver Zeit”, 1, 196): „Die bürgerlihe Ehe enı= 
pfiehlt filh gerade vom hriftlihen Stanppunfte aus. Sie ift die einzige, welche dem Chriſten⸗ 
thum vollkommen entfpridht, und alſo vorzugsweife förderlich für Das höchſte Gut der Völker 
und des Staates, nämlid die Religion, infofern fie ven Zwang befeitigt und einer religidfen 
Handlung den Charakter der Freiheit gibt oder vielmehr wiedergibt. Das allgemeine riftliche 
Gewiſſen der Menfchheit hat längft entichieven, daß nıır auf der Freiheit der religiöfen Hand: 
fung der Segen ruht.” Der hriftliche Staat kam durd die Einführung der Givilehe bisher 
offenbar nicht in Gefahr und dürfte ſchwerlich von ihr eine foldhe zu fürchten Haben. Allerdings 
wenn er, wie jeßt Ofterreich, fein Interefie mit dem kirchlichen ganz und gar iventiflcirt, fo muß 
er an ber kirchlichen Ehe fefthalten, und der ſtreng Fatholiiche Staat ſchon um deshalb, weil daß 
Tridentiniſche Concil die Gerichtöbarkeit ver Kirche in Ehefachen vinbicirt und deren Zuſtändig⸗ 
feit als Dogma ausſpricht. 13) 

Da (mie Stahl S.416 richtig bemerkt) die Trennung des Bürgerlichen und Geiſtlichen einen 
Zwieſpalt zwiſchen Staat und Kirde 1%) voraußfeht, indem der Staat Ehen fanctionirt, welde 
die Glieder einer von ihm Öffentlich anerkannten Kirche gegen den Glauben und das Gebot ber: 
ſelben fließen, während die Kirche die ihren Vorfchriften entgegen eingegangene Civilehe ald 
Concubinat behandelt, fo kann ver Staat, deſſen Princip mit dem der Kirche zufammenfällt, 
die Civilehe nicht geftatten, nicht einmal als Nothehe in Ausnahmefällen. 

Diefer Grund fällt aber hinweg, wenn daß Staatsprincip dem kirchlichen nicht identiſch iſt 
und das Religiöfe als reine Gewiſſensſache des Einzelnen betrachtet wird. Der legtere fann dann 
zwar mit feiner Kirche in Gollifion treten, allein da folhe Falle nur felten und ausnahms⸗ 
weile vorfommen, fo find die Nachtheile für das Ganze nicht fo hoch anzuſchlagen, wie man zu 

thun pflegt. 15) Durch diefe Betrachtungen foll jedoch nicht die Nothwendigkeit ver Einführung 
ver Civilehe, ja nicht einmal ver Vorzug derſelben vor der kirchlichen vertheidigt werben, und e8 

12) dir ihre Einführung trat unter andern Bunfen in die Schranfen in feinen Zeichen ber Zeit, 

13) Sess. 24, de sacramento matrimonii, can. 12: ‚Si quis dixerit, causas matrimoniales 
non spectare ad judices ecclesiasticos, anathema sit.“ 
‚_ 14) Es ift jedoch anzuführen, daß auch in Ländern, wo die Firchliche Ehe die einzig rechtmäßige 
if, ein Zwiefpalt zwifchen Staat und Kirche möglich if, 3. B. nad) dem neueften Eherecht in Oſter⸗ 
reich. Das bürgerliche Ehegeſetz verbietet nämlich in F. 13 jede Ehe zwiſchen gerichtlich anerfannten 
Ehebrechern, das gleichfalls geltende fanonifche (nach $. 36 der Instruclio) nur unter gemwiffen Voraus⸗ 
jeßungen. Das erftere ift baher genöthigt, was die bürgerlichen Wirfungen betrifft, die kanoniſch gül⸗ 
tige Che als eine bürgerlidy wirfangslofe, alfo nicht beftehende zu behandeln, und thut dies in 6. 34. 

15) Mit großer Schärfe hebt fie neueftens herver Schulte, Erläuterung bes Geſetzes über die (he 
ber Kutholifen im Kaiferthum Oſterreich (Prag 1856), ©. 3—8. 
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wäre eine verkehrte Neuerung, wenn einem Lande, in welchem man en die kirchliche Ehe ge⸗ 
wöhnt und die religtöfe Volksanſchauung der Civilehe abhold ift, dieſe einführen wollte. Be— 
fondere fociale Zuftände, z. B. auf andern Wege nit aufzuhebende Reibungen der Gonfej: 
fionen, wie die, melde feit etwa zwanzig Jahren durch die Frage von ben gemiſchten Ehen 
entſtanden find, Könnten indeſſen bie Anderung doch rechtfertigen, ja nothwendig machen. 

Jedenfalls ift aber das Syſtem der Eivilehe dem von Joſeph U. eingeführten vorzuziehen, 
nach welchem bie Staatögemalt fi das Recht heilegte, die von ihr beibehaltene Firchliche Ehe 
durch Rormen zu veglementiren, bie mit dem doch von ihr anerkannten kirchlichen Princip un- 
vertväglich find und daher ein nicht felten an innern Widerſprüchen leidendes Eherecht jchaffen. 
Jedes Eingreifen ver weltlichen Gewalt in die Sphäre der Geiftlihen erzeugt bedauerliche Diſ⸗ 
fonanzen , weldye zu vermeiden jede Regierung ein Intereffe hat. Die Gleihftellung Des ſoge⸗ 
nannten Jofephtnifchen Eherechts mit dem franzöfiichen beruht auf Mangel an wahren: Ver⸗ 
ſtändniß der Verhältniſſe. 

V. Die Reſtauration des kanoniſchen Cherechts (in Öfterreich, MWürtentberg 
und Baden), Der innere Wiperfprud des Joſephiniſchen Eherechts erleichterte von jeher der 
firengen Wiflenfchaft die Angriffe anf daſſelbe. Seine kanoniſtiſchen Anomalien wurden na- 
mientlich feit 1848 von den conſequenten Vertheidigern des wirklichen Fatholifchen Eherechts als 
Rechtsverletzungen behandelt, und der Sturm bed Epijfopats, unterftügt durch rückſichtsloſe 
Gegner des Joſephinismus, wie z.B. ven feurigen Beiptel, führte ven Wendepunkt herbei, 
der in Oſterreich noch vor dem Abſchluß des Concordats in der von hochgeſtellten Kirchen: 
fürſten genehmigten und in Rom am 4. Mai 1855 gutgeheißenen Instructio pro. judiciis 
ecclesiasticis imperii austriaci quoad causas matrimoniales feinen Ausdruck fand und 
im Art. 10 des &oncordatd vom 18. Aug. feine Eichlihe und flaatlidhe legale Sanc- 
tion erhielt. Gin Taiferliches Patent vom 8. Oct. 1856 führte eine neue Ehegeſetzgebung 
ein, von welcher jene ind Deutfche überjegte Inftruction 16) einen integrirenden Theil 
bildet. Dies in jeder fowol formellen ald materiellen Beziehung merkwürdige Actenſtück iſt 
von weit größerer Tragweite ald der einer „Anweiſung für die geiſtlichen Gerichte des Kaifer- 
thums Ofterreich in Betreff ver Ehefachen” ; man Eonnte ed von Anfang an als eine jedoch nicht 
erſchöpfende Codification des vurd fie aber nicht geänderten Fanonifchen Ehe- und Eheproceß⸗ 
rechts betrachten, die beftimmt it, eine allgemeine kirchliche Cheordnung für das katholiſche 
Deutfchland zu werben. Die in der würtembergiſchen und badiſchen Convention mit dem ‚Heiz 
ligen Stußle verſprochene Wieverherftellung der reinen kirchlichen Gerichtsbarkeit in Cheſachen 
der Katholiken wirh von felbft zur Aufnahme verfelben in viefen Ländern führen. Es wird fid 
dann nur fragen, ob fie bloßes Kirchengeſez bleiben oder auf indirectem Wege auch bürger- 
liches Gejeß werben foll; und dies wird davon abhängen, ob man in dieſen Ländern (mie in 
Mürtemberg e8 fhon gefordert wurde) die Eivilehe einführen wirb oder nicht. 

VI. Grundzüge des orthodox-katholiſchen Kirhenrehtd (mit Rückſicht 
auf die Instructio pro judieiis ecclesiastieis und das Öfterreihifche Belek vom 8. Det. 
1856). Zu den ver Gompetenz ver geifttihen Gerichte vorbehaltenen Eheſachen gehören nidt 
blos alle Fragen über die Gültigkeit oder Ungültigfeit einer Ehe, ſondern auch die über bie 
Berlöbniffe und die über Zulaflung von Scheidungen von Tiih und Bett. Die in zwei Ab- 
ſchnitte zerfallende Instructio enthält Beftimmungen über alle Berhältniffe, und zwar im erften 
üßer die Eheverlöbnifle (66. 2— 12), über die Ehehinderniſſe (FF. 13 — 38), über die übrigen 

« Nequifite der Ehefchliegung, unter Borausfegung der anerkannten Form des Arte derſelben 
($. 39 fg.), über die Nahfihtögewährungen (Dispenfattonen) ($$. 79— 87), die Convalida⸗ 
tion nihtiger Ehen ($$. 88— 94); dann im zweiten über dad Verfahren In Ebeſachen ($$. 95 
— 114), über die NichtigkeitSproceffe ($$.114— 200), bei Auflöfungen der Che durch Ablegung 
einer Orbensprofelfio ($$. 201-— 204), envlich aber das Verfahren bei Scheidungen von Tiſch 
und Bett (6$. 205— 251). 

In allen eherechtlichen Beftimmungen hält das Fatholiiche Kirchenrecht an dem Dogma feft, 
daß dieſe ſchon urfprünglih von Gott ald unauflöslich eingefegte und von Chriſtus zu ihrer 
urfprünglihen Würde zurüdgeführte eheliche Verbindung ein Sacrament fei. 17) 

16) Sie führt den Titel: Anweifung an bie geiftlichen Gerichte des Kaiſerthums Oſterreich in Be: 
treff ber Chefachen. Abdrüce finden fih in den zwei Schriften von Schulte, Erläuterung des ‚öfter: 
reichifchen „orgelepee Brag 1856) und: Darftellung des Proceſſes vor ben faiferlicyen geifllichen Ehe: 
gerichten (Gießen 1858). 

17) Dies fagt das Conc. Trid., sess. 24, de sacramento matrimonii, can. 1, mit folgenden 
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Die Sacramentsnatur derfelben iſt das in Eherecitäfragen vorherrſchende, maßgebende 
Princip. Die Ehe iſt gültig, wenn ſie den im Concilium Tridentinum (sess. 24, de re- 
formatione matrimonit, c. 7) enthaltenen Vorſchriften gemäß freimillig eingegangen wurde 
und ihr kein fogenanntes trennendes, d. h. die Nichtigkeit derſelben nach fich ziehendes Hinder⸗ 
niß (impedimentum dirimens) entgegenftebt. 

VA. Die Lehre von den Ehehinderniſſen bildet einen Haupttheil des Ehe: 
rechts. Diefelben werden nicht blos in trennende, d. h. wenn fie fattfinden, bie Ehe ungültig 
machende, und in impedientia, d. h. den Abfchluß hindernde, eingetheilt, fondern noch 1) in 
publica und privata, d. h. Öffentliche und privatrechtlidhe (melch Ießtere durch ven Willen ver 
Parteien aufgehoben werben Fönnen); 2)in publica odernotoria und clandestina, weld, leßtere 
nurim Gewiffensbereich Geltung haben; 3) in kanoniſche, d. h. Eirchliche un bürgerliche, d. h. blos 
durch die Stantögewalt feftgeftellte, deren Berückſichtigung indeſſen vie Kirche beflehlt; 4) end- 
ih auch im abſolute, d. h. die Möglichkeit jener Ehe ausſchließende, und relative Hinder⸗ 
niſſe, d. h. folche, Die nur die Ehe mit einer beſtimmten Berfon ausfälteßen. Die Geltung und 
reſp. Wiederherſtellung bes orthodoxen kirchlichen Eherechts in fo vielen deutſchen Ländern ver- 
pflichtet auch den Staatsmann zu einer genauen Kenntniß deſſelben und daher zu der ihm ge: 
mäßen, Ehehinderniſſe ſich au verfchaffen, was durch eine fie nur im allgemeinen angebenbe ver- 
gleihende Zufammenftellung nicht erzielt nird. Eine genauere auf die Inftruction Rückficht 
nehmende Angabe derſelben ift dadurch gerechtfertigt. 

VII. Als trennende Hinderniſſe find aufzuführen: 1) Mangel ver Fähigkeit zur 
@inwilligung. Deshalb find die von Wahnfinnigen, Rafenden, Kindern und überhaupt allen, 
welche zu Leiftung einer Einwilligung, wie fle dur Die Ratur des Verhäktnifles gefordert wird, 
unfähig find, gefchloffenen Ehen ungeachtet der facramentalifhen Trauung ungültig. 19) 

2) Irrthum. Er muß ein mefentlidher, d. h. ein Irrthum über folhe Dinge fein, welche 
die Grundlage des ehelichen Conſenſes bilden, und ein folder ift ftetS der über die Identität der 

. Berfon des andern Theild (error personae) ; ferner der Irrthum in einer @igenichaft, welcher 
auf Die Berfon zurüdfällt [error qualitatis in personam redandans1P)]. Da nicht jede irrige 
Borausfegung beflimmter Eigenichaften des andern Theild als weſentlicher Irrthum gelten 
fann, fo war e8 von jeher eine Hauptfrage'ver Kanoniften, genau zu formuliren, wann ein fol- 
der error in personam redundans vorhanden fei? Als allgemeine Norn kann man nur den 
Sag aufftellen, daß, wenn eine beftimmte ald vorhanden angenommene Eigenfhaft des an⸗ 
dern Theild Bedingung oder der allein maßgebende Beweggrund der Eheſchließung war, vie 
vorgenommene Trauung wirkungslos fein muß, weil der Irrende einer Perfon angetraut 
wurde, mit der er ſich nicht vermählen wollte, indem er dies nicht gethan hätte, wäre ihn bie 
Wahrheit befannt gemefen. Im conereten Falle kommt e8 auf eine Beiwetsführung des Irren- 
den an, bei deren Mislingen, wie in Rom oft entſchieden wurde, bie Ehe für gültig erklärt wer⸗ 
den muß. 20%) 

In der Instructio $. 14 wirb daher gefagt, ein auf die Berfon zurückfallender Irrthum fei 
nur anzunehmen, wenn bie Eigenfchaft einzige Bezelhnmg der Perſon des Fünftigen Ehe- 
gatten ift, wenn es alfo nur hieße, die Braut vermähle ſich mit dem äfteften Sohne der Familie, 
nicht aber, wenn 28 bieße, fie vermäßle ſich mit A oder B, dem älteften Sohne der Familie. 21) 

Wenn dem Getrauten fpäter nachtheilige Eigenfchaften des andern Theils befannt werben, 
die, früher gefannt, ihn abgehalten haben würden, mit letzterm in die Ehe zu treten, 3. B. 
Schwangerſchaft ver Braut durch einen Dritten 22), fo bleibt daher die geſchloſſene Ehe doch be⸗ 
fiehen, ausgenommen wenn dad Nichtbeftehen einer foldden Eigenfhaft zur Bedingung des 
Conſenſes gemacht worden wäre. . 

Worten: ‚Si quis dixerit, matrimoniunr non esse vere et proprie unum ex septem legis evan- 
gelicae sacramentis a Christo domino insütutum, sed ab hominibus in ecclesia inventum 
neque gratiam cnnferre, anathema sit. 

18) ©. die Instructio, $. 13; Schulte, Ehereht, $. 16. Daher find auch die von einem Schlafen: 
ben, 3. B. Somnambulen, gefchlofienen Chen nichtig. Es kommt in beiden Fällen anf den Beweis an, 
und bei Chen von Furioſen auf den, ob fle zur Zeit des Ehefchluffes in einem fogenannten lichten Zwi⸗ 
fhenraume fich befanden. 

19) So Instructio, $$. 14, 15; Schulte, $. 19. ©. ferner Rutfchfer, Bo. IV, 88. 228—234. 
‚ 20) ©. Squlte, a. a. O.; Kutfchfer, 6. 231. 21) S. auch Walter, Kirchenrecht, $. 305, S. 202. 

22) Ausführlich handelt von diefem Yalle Kntſchker, 5. 280. Für die Nichtigfeit der Ehe in den- 
felben und analogen Fällen, als bei Irrthum über eine bleibende Geiftesfranfheit oder erlittene Verur⸗ 
theilung zu einer infamirenden Strafe; tritt Walter auf, a. a. O., Nr. 4 und Note 9. 
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Was den im Kanoniſchen Rechte längſt als ein trennendes Ehehinderniß prädicirten Irr⸗ 
thum über den Freiheitsſtand des andern Theils (error conditionis) betrifft, ſo erklärt die 
Instructio $. 15 unter 3 der Ehehinderniſſe (nur) die mit einem Sklaven oder einer Sklavin, 
in der Meinung, fie feien frei, geichloffenen Chen für ungültig.2°) Daß envlib ver Irrtum 
über das Unvermögen zur ehelichen Beimohnung ein wefentlicher fei, iſt außer Zweifel; doch 
wird die Impotenz in den Rechtsquellen als ein eigenes Ehehinderniß behandelt. Das Ehe: 
Hinderniß wegen Irrthums kann als privatrechtliched nad) deſſen Entdeckung durch nadhträg- 
liche ausdrückliche ober ſtillſchweigende Cinwilligung gehoben und fo die urſprünglich nichtige 
Ehe convalidirt werben. 2*) . 

3) Ein anderes die Einwilligung ungültig machendes Hinderniß iſt ver unerlaubte, die 
Freiheit derfelben aufhebende Zwang, d. h. wie Die Instructio in $. 18 befinirt, die widerrecht⸗ 
lihe Zufügung oder Androhung eines großen oder unvermeiblichen Ubeld, von wen immer 
piefelbe herrühren mag. Bewieſen, madjt er die Che nichtig. Längſt anerkannt iſt ed, daB Pie 
fogenannte motus reverentialis, d. h. der mit Strenge, aber nicht in gewaltfamer Weiſe er 
klärte Wille der Altern, Fein Zwang diefer Art fei. Indeſſen ift pie Grenze ſchwer zu ziehen und 
die Beurtheilung der Sache dem Ermeſſen des Ehegerichts anheimzuftellen. Wie dad Hinder: 
niß des Irrthums, fo kann auch dad gleichfalls privatrechtliche ded Zwanges durch nachträglide 
freie Einwilligung des Gezwungenen gehoben und fu die Ehe convalivirt werden. 22) An vaf: 
felbe ſchließt fi (auch in der Instructio $. 19) das gleichfalls im Kanoniſchen Rechte als eige- 
nes behandelte Ehehinderniß 4) der Entführung (raptus) an. Als entführt iſt (mie bie 
Instructio ausbrüdlich fagt) nicht blos die Frauensperſon zu betrachten, welche durch wider fie 
geübten Zwang hinweggeführt over an einem Orte, wohin fie durch Liſt gelockt wurde, feflge: 
halten wird, fondern auch jene, welche von einem Manne, dem fie nicht fehon vor der That recht⸗ 
mäßig verlobt war, mit ihrer @inwilligung, jedoch ohne Vorwiſſen over gegen ven Willen ihrer 
Altern oder Bormünder weggeführt wurde. 26), 

Nach dem Römifchen und dem ältern Kanonifchen Rechte Eonnte der Entführer vie Entführte 
niemals heiratben, nad den fpätern kanoniſchen, beftätigt durch das Concilium Tridentinum | 
(sess. 24, de matrimonio,. c. 6), wird fie convalibirt durch die nachherige freie Zuflimmung 
ber legtern und ihrer Altern und Bormünder. Dies ift nad $. 93 und $. 116 ver Instructio 
möglich, wenn die Entführung gegen den Willen der Entführten ftatthatte. Weiter gebt für den 
Fall der Entführung mit Einwilligung der Entführten $. 120. Nach demſelben hat dieſe ſich 
ihres Recht, die Ehe zu beftreiten, jogleich nach Wiedererlangung der vollen Freiheit zu be- 
dienen, fonft ſoll fie nit mehr gehört werben. Dem Entführer felbft fteht Feine Einſprache 
gegen die Gültigkeit der Ehe zu. 

5) Daß ein ſchon beftehendes Eheband?7) die Abſchließung einer neuen Che unmöglid 
macht, ift, da dad Chriſtenthum die Polygamie abfolut verwirft, ji von felbft verſtehend. Es 
muß daher auffallen, daß die Instructio in vier Paragraphen (20—-23) davon handelt. 
Die Gründe, Died zu thun, lagen aber in engen, diefe Berhältniffe berührenden Sagungen des 
Kanoniſchen Rechts. Sind, wenn ein Katholik mit einer geſchiedenen Rroteftantin over ein ge: 
ſchiedener Broteftant mit einer fatholifchen Frauensperfon eine Ehe eingehen will, die Geſchiedenen 
frei oder niht? Gewiß nad) dem proteftantifchen Kirchenrecht. Iſt dies aber maßgebend für bie 
bie Unauflöslichkeit des Ehebandes ſanctionirende Eatholifche Kirche? Nach allgemeinen Rechts⸗ 
grundfägen follte man die Frage bejaben. Allein die Kirche verneint jie. Die Instructio fpridt 
die Berneinung mit den Worten aus: „Wenn nichtkatholifhe Ehriften dafür halten, daß bie 
Ehe dem Bande nad) fönne getrennt werben, fo beflagt dig Kirche Die Irrenden, aber fie kann 
dem Irrthum feinen Einfluß auf die Heiligkeit ihrer Geſetzgebung geſtatten.“ 28) Zwiſchen einem 

23) Vgl. Schulte, $. 16, Nr. 14; Kutſchker, F. 234. Die Ehe mit einer oder einem Leibeigenen iſt 
baher in Öfterreich gültig! Nach den im Mittelalter herrſchenden germanifch-Fanonifchen Begriffen find 
jedoch Leibeigene ale Sklaven anzufehen. Walter, Kirchenrecht, $. 305 und Rote 7; Deutfche Rechte: 
gefchichte, FF. 365, 373, 382, 428. 

24) Instructio, $. 93, verlangt die Erneuerung der Einwilligung vor dem Pfarrer und zwei Zeugen. 
25) Richter, Kirchenrecht, 8. 265, IL; Schulte, 8. 20; Kutichfer, 88. 235279. 
26) Schulte, $. 34; Kutfchfer, Bo. II, $$. 161— 165; Richter, F. 266. 
27) Bol. über dies impedimentum ligaminis Schulte, Eherecht, 8.27; Kutfchfer, Bd. LIT, 8.129. 
28) Es iſt alfo nicht richtig, wenn Richter, $. 285, Nr. V, fagt: Diefe Sapung gehe von ber An: 

ficht aus, daß auch die Evangelifchen dem Gefeg ber fatholifchen Kirche unterthan ſeien, und fei deshalb 
zurüdzuweifen. Allein es handelt fich ja davon, ob der Fatholifche Pfarrer bei einer folchen Ehe fi 
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Katholiken und einem nichtkatholiſchen Chriſten, veflen Gatte noch am Leben iſt, fann keine Ehe 
zu Stande fommen, wenn auch das Gericht, welches über die Ehen von nichtkatholiſchen Chriften 
urtheilt, eine Trennung dem Bande nad) ausgeſprochen hat. Eine andere zu erlevigenve Frage _ 
mußte die fein: ob die von Unglänbigen, 3. B. Juden oder Mohammevanern, vor ihrer Befeh- 
rung geſchloſſene Ehe nach derjelben in Kraft bleibe, und ob, menn nur einer der Gatten fich 
taufen ließ, deſſen früher geichloffenes Band ein Hindernig des Abſchluſſes einer chriſtlichen Ehe 
fei? Die Instructio fegt, dem allgemeinen katholiſchen Kirchenrecht gemäß, in 6. 23 hierüber 
feſt 29%): a) dag, wenn beide Ehegatten getauft werben, die früher unter ihnen gültig gefchlofjene 
Ehe in Kraft bleibt, b) daß aber, wenn nur ein Theil jich befehrt und der andere ungläubig 
gebliebene ungeachtet ver an ihn ergangenen Aufforderung fi durchaus weigert, mit vemfelben 
zufammenzuleben, oder mit ihm nicht ahne Beſchimpfung des Chriſtenthums zufammenleben 
will, dieſem auf ſein Anſuchen geſtattet ſein ſoll, zu einer neuen Ehe zu ſchreiten und durch recht⸗ 
maßige Eingehung derſelben das Band der im Stande des Unglaubens geſchloſſenen Ehe auf- 
zulöfen. 

Die Auflösbarkeit der frühern Ehe wird durch die Kanoniſten dadukch gerechtfertigt, daß 
fie fagen: es fehle ihr Die copula gratine. Bon dem impedimentum ligaminis handelnd, er: 
greift pie Instructio 6. 21 die Veranlaſſung, den gleichfalls im allgemeinen Kanoniſchen Recht 
geltenden Sag anzuführen: daß eine gültig geſchlofſene, aber noch nicht vollzogene Ehe getrennt 
werde, wenn einer der Gatten ein feierliche Ordensgelübde ablegt, ober wenn eine papftliche 
Nachſichtsgewährung (Dispens) eintritt. 30) 

Bon diefen Paragraphen war ver Übergang zu ven nachfolgenden 66.24 und 25, in welchen 
zwei allbefannte Chehinderniſſe den allgemeinen Grundfähen des Kanoniſchen Rechts gemäß 
aufgeführt werben, ganz natürlich; es find: 

6) das ver Höhern Weihen und feierliher Ordensgelübde 31) und 
T) das der Religiondverichiedenheit zwiſchen Getauften und Ungetauften. 32) 
Nah Anführung ded erſten Eheverbots wird gefagt: „Inwiefern einfache (alfo nicht feier- 

liche) in einer Ordensgemeinde abgelegte Gelübde ausnahmsmeife die Ungültigfeit der Ehe 
bewirken, muß nad) ven vom Heiligen Stuhle gutgeheißenen Orpensftatuten beurtheilt werben.” 

8) Über das durch das geſchlechtliche Unvermögen erzeugte Chehinderniß enthält vie 
Instructio in 6. 16 unter 4 die Beflimmung, daß ed, wenn unfeilbar und bei ver Ein: 
gehung der Ehe bereitd vorhanden, die Gültigkeit derſelben hindere. Die Kanoniſten lehren 
der Mehrzahl nach, dies ſei der Fall, wenn die impotentia a) antecedens, b) incurabilis ſei und 
c) alteri parti incognita, erflären aber, wenn das letztere nicht der Falk iſt, die Ehe für gültig, 
die mit einem Gaftraten eingegangene Ehe audgenommen. 

Diefer Doctrin gemäß wäre Die Impotenz, den legten Fall ausgenommen, ein impedi- 
mentum matrimonii privatum. 33) Andere find entgegengefegter-Anficht. *%) Die Insiructio 
ichlägt einen Mittelweg ein, indem in $. 118 feftgefegt wird: „Wegen Unvermögend zur Voll⸗ 
ziehung ver Ehe können, wenn daſſelbe Fein offenfundiges ift, nur die Gatten um Ungültigfelts- 
erklärung einfchreiten. Folglich wird auch nur in dem bezeichneten Kalle die Trauung zu vers 
weigern jein.’’ 39) 

9) Das jich gleichfalls von felbft verſtehende Ehehinderniß der Alterdunreife wird unter 
5 und 6. 17 aufgeführt und dahin beftinmt, daß, wenn Unmündige aud die förperliche 
und fittliche Befähigung zur @ingehung der Ehe befäßen, jie deſſenungeachtet nicht ohne hijchöf- 

beteiligen fönne, für ben proteftantifchen ift der Grundſatz nicht maßgebend. Bon biefem getraut, 
gilt jedoch der fatholifche Theil als ein im Concubinat lebender! 

29) Schulte, Eheredht, ©. 201—205, ferner $. 31. 30) Schulte, $$. 51, 52. 
31) ©. über dieſelben Scyulte, 8$. 28 u. 30; Kutfchfer, Bd. III, 88. 130—138. 
32) Schulte, $. 31; Richter, $. 274. Auch bie proteftantifche Kirche läßt feine Ehe zwiſchen Chri⸗ 

fien und Juden zu; Dagegen — neuere Landesgeſetzgebungen, was Richter für ein Experiment er⸗ 
Flärt, deſſen Berenflichfeit vom Standpunfte der dhriftlichen Betrachtung nicht verfannt werben fünne. 
Dennoch ſpricht, wie angeführt, die katholiſche Kirche ſich für die Foriſetzung der Ehe des getauften 
Inden mit dem unglaͤubig gebliebenen andern Theile aus, wenn dieſer will und die chriſtliche Religion 
nicht beichimpfend behandelt. 

33) Sp neueftens noch Richter, 8. 269, II. 
34) Bol. Schulte, 8. 98, der © 93 fag t: es mache feinen Unterfchieb, ob ber eine Theil bei Bin- 

gehung ber Ehe bie Impotenz des andern gewußt habe oder nicht; ferner die ausführliche Darftellung 
Kutſchker's, Bo. IV, SS. 111—26. 

35) So uud) Walter, ©. 59. 
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liche oder päpftliche Zulaſſung eine gültige Ehe ſchließen kͤnnten. Nach der Doctrin iſt Die Ehe 
in ſolchem Falle gültig, und zwar mit päpftlihem Dispens, felbft wenn die Verbundenen jene 
Fähigkeit noch nicht bejigen. 29) Nach $. 119 der Instructio kann dies Hinderniß nad) einge 
tretener Mündigkeit des bei der Schließung der Ehe noch unmündigen Gatten auf deſſen Cin⸗ 
ſchreiten in Unterſuchung gezogen werden. 

10—13) Das kanoniſche, auch durch 68. 26—29 der Instructio in ſeinem ganzen Um⸗ 
fange wieder ſanctionirte Ehehinderniß der Verwandtſchaft iſt dreifacher Art: a) das der Bluns-, 
b) das ver geiſtlichen Verwandtſchaft zwiſchen Täufling und Pathen u. ſ. w. und e) das Der bũr⸗ 
gerlichen Verwandtſchaft. Die Joſephiniſche Geſetzgebung hatte im Jahre 1783 das Hinderniß 
ber geiſtlichen wie das der bürgerlichen Verwandtſchaft gänzlich aufgehoben und das ver Bluts⸗ 

verwandtſchaft unter Seitenverwandten auf den zweiten Grab der germaniſch-kanoniſchen Berech⸗ 
nung (aljo auf den vierten der römijchen) und die Bälle ded fogenannten respectus parentelae 
befhräntt. >7) 

Die Ehe unter Adoptivgeſchwiſtern ift aud) während ver Dauer des Verhältniffes möglid, 
wenn bie Adoption eime fogenannte minus plena ift, und einer foldyen fleht nach Öfterreichifchem 
Rechte die gleich, wenn der Adoptirte nicht unter bie väterliche Gewalt des Adoptirenden kommt, 
noch zu deſſen Hausgenoſſen wird: (Instructio, $. 29.) 

14—15) Auch die beiden Arten der ald Chehinderniſſe wirkſamen Schwägerfchaft 38), ©. h. 
der legitimen aus erlaubten und der nicht legitimen aus unerlaubten Unigang, jind dem allge 
meinen Kanonifchen Rechte gemäß und in der Instructio unter 14 und 15 in $$. 30 — 32 
aufgeführt. Die erſte bewirkt die Ungültigkeit einer zwifchen dem einen Gatten und. den Bluts⸗ 
verwandten des andern bis einfchlieplich zum vierten Grad gefchloflenen Ehe; die zweite im 
erften und zweiten Grabe.39) Ferner ward in $. 32 beflimmt, daß der Gatte, welcher mit Bluts⸗ 
verwandten des andern im erften ober zweiten Grade unerlaubten Umgang pflegt, dadurch das 
Recht, die ehelicde Pflicht zu fordern, verliere, bis ihm Nachſicht gewährt worden ift. 

16) An dad Hindernig der Schwägerfchaft fchließt jich das fogenannte impedimentum 
publicae honestatis an. 20) Nach demſelhen macht a) die gültige, jedoch nicht vollgogene Ehe 

den überlebenden ober weltlich gebliebenen Theil unfähig, mit des andern Blutsverwandten bi 
einſchließlich zum vierten Grade ſich ehelich zu verbinden, ja jelbft eine ungültige und nicht voll⸗ 
zogene Ehe, außer wenn ber Grund der Ungültigfeit im Mangel der Einwilligung liegt (In- 
structio, 6$. 33—34). b) Berner hindert ein gültig und unbebingt eingegangenes Eheverlöb: 
niß (oder ein bedingieß, deſſen Bedingung erfüllt ift), Daß zwiſchen dem einen Verlobten. und deg 
andern Blutsverwandten im erften Grade eine Ehe zu Stande fonıme (macht aber vie fhon ge⸗ 
fhloffene nicht ungültig). (Instructio $. 35.) Das öſterreichiſche Geſetzbuch von 1812 er: 

wähnt feinen ver Fälle dieſes jegt im Kirchenrechte wieder geltenden Chehinderniſſes, ebenfo 
wenig wie dad Sofephinifche Ehepatent von 1783. 

17—18) Gin eigened kanoniſches Ehehinderniß ift das den Ehebruch und den Gatten- 
mord begreifende impedimentum criminis. ?) Die ältern Kanoniften führen drei Hauptfälle 
auf, die fie in bünbigfter Weiſe dahin formuliren: bie Che werde unmöglich gemadt a) durch 
ein adulterium cum sponsalibus de futuro, b) adulterium cum conjugicidio ab’ una parte 
commissum, c) conjugicidium (alfo aud sine adulterio).ab utraque parte commissum. 
Die Instructio führt diefe Fälle in folgender Weiſe auf: 

„$. 36. Zwiſchen zwei Perjonen, welche miteinander Ehebruch getrieben haben, kaun Eeine 

86) Schulte, 8.17; Kutichfer, SS. 127—128. Das Ehegefeg » von 1856 fegt in $. 33 feft: „Ein 
Unmünbiger, welcher eine Ehe geichloffen hat, fol vom andern Theil bis zu erreichter Münbigfeit ab- 
gefondert werben. 

37) Ausführlich handelt von dieſem Hinderniß Schulte, 88. 23, 25, 26; Kutichfer, IV, $$. 139 
—146; Dialer, 88. 309— 311. ©. das öfterreichifche Gefebbuch von 1812, ii Hauptſtück: Dom Ehe: 
recht, 8.6 

38) Säiutte, $. 24; Kutſchker, SS. 149— 151; Walter, 88. 312, 313. 
39) Nach der Sofephinifchen und der öflerreichifchen Gefepgebung von 1812, 8. 66, enthand aus ber 

Schwägerichaft nur das Hinderniß, daß der Mann die in $. 65 erwähnten Verwandten feiner Ehe: 
gattin (alfo bis zum zweiten Grab incl.) und die Gattin die daſelbſt erwähnten ihres Mannes nicht ehes 
lichen konnte. 
San. —5 8. 24; Kutfchfer, 8.152; Walter, 8. 313, nennt es das Hinderniß der nachgebildeten 

wägerfchaft 
a) Schulte, $. 35; Kutſchter, IV, 88. 153-160. 
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Ehe gefähloffen werden, wofern biefelben bei Lebzeiten des andern Batten a) einariver die Ehe 
verſprochen ober ſogar gewagt haben, miteinander thatſächlich eine Ehe gu fhließen; bD) oder 
mofern auch nur ein Theil, um ji mit dem andern verehelichen zu fürmen, dem Batten, deſſen 
Meihte er durch den Ehebruch verlegt, mit Erfolg nad) vem Leben geftellt Hat.” 

‚$. 37. Der Sattenmord hindert die Ehe zwifchen dem deffelben ſchuldigen Batten und der 
MPerſon, mit weicher er zur Bolldringnng des Verbrechens zufammengewirft hat, wofern auch 
aur ein Theil die That in dev Abficht verübte, un dadurch feine Verehelihung mit dem andern 
moͤglich zu machen.“ *2) 

19) Als letztes trennendes Ehehinderniß wird von den Kanoniſten und in der Instructio 
F§. 38 die Heimlichkeit (impedimentum clandestinitatis) aufgeführt. Dieſe Heimlichkeit be⸗ 
ſteht darin, daß der Checonſens nicht, wie das Concilium Tridentinum will, vor dem competen⸗ 

ten Geiftlichen, d. 6. dem Pfarrer ver Brautleute (parochus proprius), oder einem rehtmäßigen' 
Stelfvertreter deſſelben und vor zwei oder drei Zeugen erflärt.worben ift.*?) Denn dann iſt die 
Eheſchließung nicht dem Tridentinum (sess. 24, de reform. matr., c. 7) gemäß. Schon früh 
ließ indeffen die Praxis Ausnahmen zu, und eine folde tft im angeführten 6.38 angegeben; ſie 
betrifft dan Abſchluß gemiſchter Ehen vor einem andern als dem katholiſchen Pfarrer und foll 
weiter unten befprochen werden. Vor dem Concilium Tridentinum, ſowie in den Ländern, in 
welchen dieſes nicht publicirt tft, find matrimonia clandestina gültig; man bat aber unter den⸗ 
felben nicht blos die fogenannten Gewillensehen, ſondern auch die fogenannten sponsalia de 
praesenti und jede andere ald vor dem Pfarrer oder zwei Zeugen eingegangent Ehe zu verflehen; 
Cheſchließungen der legtern Art find ſogar überall gültig, wenn an dem Orte fein Geiſtlicher zu 
finden ift.*%%) Da die Kirche den parochus proprius als den zum Abſchluß einer Ehe compe- 
tenten Kirchenbeamten bezeichnet, fo jind die Kanoniften ſtets bemüht gemefen, ven Sat, juri- 
ſtiſch zu erörtern, und haben bei diefer Gelegenheit die fhon im Nömifchen Rechte dem Brinrip 
nach aufgeftellte Lehre vom Domieil behandelt. *5°) So auch die Instructio, $$. 39—49. 

IX. Alle übrigen Ehehinderniffe find blos hindernde (impedimenta impedientia), d. 9. 
ſolche, vie kirchliche Behoͤrden abhalten jollen, ven Abſchluß ver Ehe, folange gewifle Kinder: 
niffe beftehen, zu vollziehen. Eine Aufzählung diefer aufſchiebenden Ehehinberniffe*e) mit Be⸗ 
leuchtung einiger derjelben pürfte hier hinreichen. Es find folgende: 1) Das Eheverlöbniß eines 
der Verlobten mit einer dritten Perſon. (Instructio, 6.57.) 2) Das einfache Gelübde eines der 
Nupturienten. (Instructio,$. 58.) 3) Diegefchloffene Zeit. (Instructio, $.59.) 4) Der Man- 
gel des Aufgebotd. (Instructio, $$.60—66.) 5) Ein Verbot ver Kirche. (Instructio, $.67.) 
6) Legale Verbote ver Staatögewalt, fogenanute civilrechtliche Chehinderniſſe.?) (Instructio, 
8. 69.) Hierher gehören das Verbot der Che des Bormunds mit jeiner geweſenen Mündel vor 
gültiger Rechnungsablegung, das der Verlegung des Trauerjahrs, dad der Eingehung der She 
von Beamten ohne lanveöherrliche Erlaubniß, ferner wegen Mangels eines Ortsbürgerrechts 
oder Nahrungsſtandes u. f. w., fowie das der Berehelihung im Auslande ohne landesherr⸗ 
lichen Conſens. Da ſolche Ehen in manchen Bandesgefeßgebungen, 3. B: in Würtemberg, für 
nichtig erklärt werden, ſo entſteht die Frage, ob auch die katholiſche Kirche fie ald [nichtig zu be: 
trachten hat? Die Beantwortung diefer Frage hängt mit der der allgemeinen zufammen: ob ber 
Staat nach Kanoniſchem Rechte ‚befugt iſt, in kirchlich bindender Weile trennende Ehehinder- 
niffe feſtzuſtellen, was, wie gezeigt werben foll, mit ihr zu verneinen iſt. 7) Der Mangel der 
älterlichen Einwilligung. Seit dem 13. Sahrhundert-ftand es im katholiſchen Kirchenrecht feſt, 
daß der Mangel dieſes Erforderniſſes Die Ehe nicht aufhebe, und in demſelben Sinne entſchied auch) 
bad gegen die proteftantifchen Anjichten bier auftretende Goncil von Trient (sess. 24, de.re- 
form. matr., c.1), nad) deflen Beflimmungen zwar Die Kinder bie fittliche Verpflichtung haben, 

⁊ 

42) Das öͤſterreichiſche Geſetz iſt ſtrenger; denn jeder erwieſene Ehebruch macht bie Ehe zwiſchen ben 
Schuldigen ungültig, desgleichen der auch nur von einem Theile und ohne Wiſſen des andern verübte 
oder verſuchte Gattenmord (88. 67, 68). 
Pe Diefe Form ber Eheſchließung fchreibt auch das bürgerliche Ehegefe vom 8. Oct. 1856, 
‚18, vor. 

44) Echulte, Kirchenrecht, S. 601—-602; Richter, S. 617, und ausführlich Walter, $. 300. 
45) So auch Knopp, Vollftändiges fatholifches Cherecht, S. 287 fg.; Schulte, Eherecht, $. 10; 

Kutfchker, Bo. II, 8. 254—262. 46) Walter, $. 314. 
AT) Schulte, Eherecht, 8. 38. Letzterer hielt die ſtaatlichen Eheverbote nicht einmal für kirchlich 
ee Smpebimenta, wein bie Kirche fie nicht dafür erkläre. Dies’ thut allerdings die Instruc- 
tio, $. 69. 
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die Einwilligung der Altern zu erbitten, die Weigerung ber letztern jedoch die Wirkung bed ge 
ipenveten Sacramentd nicht vernichten kann, ſodaß (auch nad) der Instructio, 6. 68) der Manx- 
gel ihres Conſenſes nur ein aufſchiebendes Hinderniß ift. *8) | 

Die neuern Staatögefeggebungen erkannten dies haufig niht an. Die-neue öſterreichiſche 
Geſetzgebung mußte, um confequent zu fein, es thun und glaubte Dadurch ſolche oft ſo beklagens⸗ 
wertbe Ehen zu verhindern, daß jie in $. 32 des Geſetzes von 1856 an die Eingehung der Ehe 
ohne Alterlihen Conſens durch Minderjährige die Möglichkeit von Vermoͤgensnachtheilen Fnüpft. 
Die Altern haben das Recht, die Kinder zu enterben. *°) . 

X. Eine materielle Prüfung des kanoniſchen Syſtems der Ehehinderniffe führt zur Liber: | 
zeugung, daß ed für Die Gegenwart in vielen Punkten nicht mehr paßt. Schon längft find viek | 
derfelben durch regelmäßig, ertheilt werdende Dispenſe factijch aufgehoben. In einer oder der 
andern Beziehung dagegen ift es zu lar, 3.8. in ber fogar ohne Dispens mögliden Verheira⸗ 
thung von Kindern ohne älterlihen Conſens. Da vie Kirche dem Staate, und zwar von ihrem 
Stanppunfte auch ganz. confequent, nicht das Recht zugefleht, dirimirende Ehehinvernifle zu 
fanctioniren ober kanoniſche Erafılos zu machen, und deshalb, wenn der Staat, wie 3. DB. vie 
Joſephiniſche Geſetzgebung, dennoch aus eigener Machtvollkommenheit Anderungen vornimmt, 
nothwendig ein ſtets bedauerlicher Conflict zwiſchen der kirchlichen und der bürgerlichen Geſetz⸗ 
gebung entſteht, fo darf man wol an Die höchſte Kirchengewalt das Anſinnen ſtellen, ſelbſt An⸗ 
derungen in ihrem Syſtem vorzunehmen. Den Gedanken dazu ſprach im Jahre 1855 ſchon 
Schulte aus, und Vorſchläge zu einer Reviſion deſſelben machte 1856 der gewiß ſtreng kirchlich 
geſinnte Walter („Lehrbuch des Kirchenrechts“, F. 136 a). „Weil die Kirche”, ſagt er ſehr rich⸗ 
tig, „das Syſtem der Chehinderniſſe nie als abgeſchloſſen betrachtete, ſondern ſtets bemüht war, 
nach den fortſchreitenden Zeitanſichten und Zeitbedürfniſſen zu reformiren, und jederzeit auch die 
bürgerliche Geſetzgebung als den Ausdruck des ſittlichen Geiſtes beachtet und beziehungsweiſe 
in ſich aufgenommen hat, auch immer große Veränderungen in den geiſtigen und nationalen 
Zuftänden, wie dad Germanenthum, die Rechtswiſſenſchaft des Mittelalters und dle Reforma- 
tion, auf viefen Theil der kirchlichen Gefeßgebung zurückgewirkt haben, fo wirb in ver jegigen 
Zeit; die unbeftreitbar in der geifligen Entwidelung der europäischen Menſchheit eine wichtige 
Epoche bildet, eine Neviflon der Ehegeſetzgebung auch mit Rückſicht auf die weltlichen Rechte 
Bebürfnif werden. Die Kirche darf manches Wahre, was die Kortfchritte ver Willenihaft und 
der bürgerlihen Geſetzgebung zum Bewußtſein brachten, nicht unbeachtet lafjen; manches Bür: 
gerliche Hat thatfächlih Geltung in der Kirche gefunden, was fie jelbft feflfegen und ſich nicht 
aufdringen laffen jollte; endlich kann fie die beflagenöwerthe Spaltung zwiſchen der Eirchlichen 
und bürgerlihen Gejeßgebung nur durch eine von ihr jelbft ausgehende Herftellung der Einheit 
heben. Walter fchlägt daher vor: 1) das aus dem Nömifchen Rechte ſtammende, als Ier: 
min der Ghemündigfeit aufgenommene Alter von 14 und 12 Jahren aufzuheben und auf die 
Geſetze jedes Landes zu verweilen; 2) den Mangel ber älterligen Einwilligung zu Ehen von 
Kindern unter gewiflen Jahren wenigſtens für ein aufſchiebendes (mir möchten jagen trennen: 
bes) Hinderniß zu erflären; 3) das auß der Blutdverwandtihaft entfpringenne Hinderniß in 
ber Seitenlinie auf feine urfprünglichen Grenzen, d. 5. auf die Geſchwiſter zu beichränfen; 
4) das der Schwägerfchaft auf den erften Grad zu reduciren und 5) das der geiftlichen Ver— 
wandtſchaft feinen urſprünglichen Umfang gemäß auf die Ehe des Pathen mit dem Täufling 
zu rebuciren. Eine weitergehende Unterfuhung würde vielleicht zur Vornahme noch ander 
Reformen führen. Bon went, wird man fragen, fönnen und follen diefe Neformen bewerk⸗ 
ftelligt werben ? Iſt es nöthig, zu Diefem Zwede ein allgemeines Eoncilium zu berufen ? 

Es fpringt in die Augen, daß der Papft dies jet nicht thun wird. Allein follte nicht der 
von ihm zur Feftftellung des Dogmas der unbefledten Empfängniß, mit fo großen Erfolg ein: 
gefhlagene Weg bequem zu dieſem Ziele führen? Da, wie aud Schulte bemerkt, vie kanoniſche 
Geſetzgebung der Ehehindernifle faft ganz auf Beſtimmungen päpftlider Decretalen rubt, fo 
kann ed ja durch folche mobifleirt werben, und e8 hätten die Nefornen in der Zuflimmung des fie 
billigenden Epiffopat8 eine dem bisherigen Rechte in den meiften Fällen mangelnde Garantie. 

XI. Befprehung einiger berühmten eherechtlichen Streitfragen. 1) Eine 
erfte ift die ſchon mehrmals berührte: ob der Staat impedimenta dirimentia der Ehe zu ſane⸗ 

\ 

48) Richter, $. 267; Schulte, Eherecht, $. 87. Walter, 8.297, III, fleht im Mangel der äfterlichen 
Einwilligung nicht einmal ein hinderndes Ehehinderniß. - 

49) Schulte, Das öfterreichifche Sefeg über die Shen ber Katholifen (S. 70— 74). 
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tioniren berechtigt ſei? Vom ſtaatlichen Standpunkte aus ſcheint dieſelbe zu bejahen zu ſein. 
Denn da die Ehe ein Rechtsinſtitut iſt und nur vom Staate anerkannt zu Recht beſteht, ſo iſt nicht 
einzuſehen, warum er die zu ihrer Geltung nöthigen Erforderniſſe nicht feſtſtellen und, ſelbſt 
wenn er die irchliche Eheſchließung zuläßt, die kanoniſche Geſetzgebung nicht modificiren koͤnnte? 
Dieſe Anſicht wurde in neuerer Zeit ausführlich von Profeflor Nugg i in Turin vertheidigt, aber 
durch ein päpftliges Breve ausdrücklich ald eine ketzeriſche verworfen. Und doch unterwirft ſich 
die Kirche in den Ländern, wo die Civilehe beſteht, der bürgerlichen Geſetzgebung, und der Kle⸗ 
rus wagt nicht, eine bürgerlich noch nicht eingegangene Ehe einzuſegnen. Freilich ſieht ſie hierin 
nur einen ſie rechtlich nicht bindenden Nothſtand. 

Allein da die kirchliche Ehegeſetzgebung ihrem Begriffe nach kirchlich fein muß, fo kann ſie,! 
wenn auch vom Staate praftifch gemacht, Doch nur duxrch die gefeßgebende Gewalt ver Kirche ge⸗ 
ändert werden. Die Kirche erkennt daher dem Staate nicht das Recht zu, ihre Gefehgebung zu 
ändern, und begnügt fi damit, ihren Beamten und ven Gläubigen zu befehlen, fi fo lange ver 
Staatögefeßgebung auch in Eheſachen zu fügen, als diefe nicht mit vem Dogma in Gonfliet und 
der befannte Ruf: Man muß Gott mehr ald den Menſchen geboren, zur Anwendung kommt. 
Diejer Stand unferer Frage liefert daher ven vollſtändigſten Beweis von ver Nothwendigkeit 
ber befprochenen, von ber Kirche ſelbſt auszuführenden Reform ihrer Chegefeggebung. 

2) Eine zweite und zwar Garbinalfrage ift die auch ſchon erwähnte, in neuefler Zeit wieder 
praktiſch gemwefene 5%): mas ald die Materie ded Eheſacraments anzujehen fei, ob der vom 
Staate gelieferte bürgerliche Ehevertrag, zu welchem das Sacrament hinzufonme, ſodaß dieſes 
nur unter jolder Borausfegung als wirkſam und bindend gefpendet angejehen werben fönne®), 
oder dad Factum der gegenfeitigen Dabingabe von Monn und Weib zur Gemeinſchaft des Le⸗ 
bens? Nach ver letztern Anſicht iſt dieſe in Firchlicher, alfo facramentalifcher Weiſe eingegangene 
Hingabe die Ehe ſelbſt. Neben ihr beſteht kein bürgerlicher Vertrag, zu dem als Acceſſorium 
die Saeramentsertheilung kommt, mie zu andern Verträgen ber Ein. Rom beharrt mit aller 
Strenge auf diefer fhon von frühern Päpften gebilligten Anjiht, wie ein Schreiben Pius' IX. 
an den König von Sardinien vom 19. Sept. 1852 zeigt, außer dem gegen Nuyß erlaffenen 
Breve vom 22. Aug. 1851, worin gefagt wird: „sacramentum non esse qualitatem acci- 
dentalem contractui superadditam, sed de ipsa matrimonii essentia, ita ut unio conjuga- 
lis inter christianos non sit legitima, nisi in matrimonii sacramento.‘ Sn den neueften Wer: 

fen über das Fatholifche Eherecht wird daher dieſe Doctrin auch auf das nachdrücklichſte verthei- 
digt.52) Das wichtigfte praktifche Moment der Frage iſt das: daß eine nach den kirchlichen 
Rechte unmögliche Ehe von ver Kirche als ſolche nicht betradtet wird, wenn dieſelbe auch den 
bürgerlien Geſetzen gemäß zu Recht beftände, wie z. B. bie bloße Givilche, wenn die Nuptus 
vienten in der Lage ſich befanden, ſich auch Firdlich trauen zu laffen, und der Firdlichen Ein= - 
gehung verjelben fein trennendes Hinverniß entgegengeftanden hätte. Nach der entgegengejeg: 
ten Anficht hat die Stantögewalt allein die Erfordernifle ver Gültigkeit der Ehe feftzuftellen, 
deren Mangel im einzelnen Fall die Erteilung des Sacraments wirkungslos macht. Auch 
dieſe Streitfrage beweiſt vie Nothwendigkeit einer Reviſion der firchlihen Chegeſetzgebung, die 
jedoch alle Hier einſchlagenden Gegenfäge nicht neutralifiven Dürfte. 

3) Eine dritte, freilich der Wiffenichaft des Kanoniſchen Rechts angehörende ſehr alte, jedoch 
praktiſche Streitfvage iftdie: ob dad Sarrament vom trauenden Priefter oder durch Die Nupturien= 

ten im Augenblide ihrer Conſenserklärung geſpendet werde? Die Trage hat den in feiner Trag— 
weite jehr wichtigen Sinn: ob in diefem Augenblid oder erſt in den der vom Priefter ausge⸗ 
ſprochenen fogenannten Trauungöformel: „In nomine patris et filii et spiritus sancti“, bie Che 
als abgejhloffen und vaher auch juriftifch vorhanden fei? Die früher ſchon reiche Literatur über 
dieje Fanoniftifche Gontroverfe ift zum Theil infolge einer über diefe Frage ausgefhriebenen 
Preiöfrage namentlich in Deutichland fehr vermehrt worden. 3) 

Die öfter angeführte neuefte gefegliche Beftinnmung im Concilium Tridentinum (sess. 24, 
c. 7) ift in die Säge zufanımengefaßt: „Denunciationibus factis si nullum opponatur im- 

50) In dem berühmt geworbenen —— — von Pescatore zu Paris. ©, Laboulaye, Me- 
moire pour les heritiers Pescatore (Paris 1 

51) Diefe Anficht vertheidigt gleichfalls der fchon angeführte turiner Rechtögelehrte Nuys in feinen 
Institutiones juris canonici. _ 

52) Vgl. Schulte, ©. 9; Kutſchker, I, 29. 
53) Ein Berzeichniß ber gewvechfelten Schriften gibt Schulte, ©. 7. 

Staats:kerifon. IV. 44 
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pedimentum, ad celebrationem matrimonii in facie ecclesiae procedatur, ubi parochus 
viro et muliere interrogatis et eorum consensu intellecto vel dicat: Ego vos in matrimonium 

conjungo in nomine patris et filii et spiritus sancti, vel aliis utatur verbis juxta recoptum 

uniuscujusque provinciae ritum.“ Denfelben gemäß fcheint ver Cheſchließungsact nur einer 
und wirklich erſt mit dem priefterlihen Ausfprud (ber, tie fogleih gezeigt werben foll, Terme | 
Einfegnung ift) vollendet zu fein; und da Sacramente in der Regel nur vom Priefter gefpenbet 
werden, fo begreift man, mie noch neueſtens von gründlichen Kennern des Fatholiihen Kirchen⸗ 
rechts, wie von Nuyg und von Berg in Breslau 1836 u. a;, die Anfiht, ver traueube Pfar⸗ 
rer fei Spender des Eheſacraments, vertheidigt werben konnte. 

Allein auch Hier ift die entgegengelegte, ſchon von dem berühmten Bapfte Benebict XIV. fix 
nicht unzuläffig gehaltene Doctrin durchgedrungen und dadurch der Weg zu der von den Bäp- 
fien feit faft 120 Jahren befolgten Behandlung der gemifchen Ehen, d. 5. zur Beſchränkung ber 
geiftlichen Thätigkeit auf die fogenannte paſſive Affiftenz gebahnt. Denn ift mit ver Conſens⸗ 
erklärung ver Brautleute vor dem Pfarrer und den Zeugen die Ehe rechtlich geihloflen, fo fann 
der Staat nichts weiter verlangen. Noch vor nicht langer Zeit war er aber hiermit nicht befrie 
digt, fondern forderte, 3.B. in Würtemberg, fogar vom Fatholifchen Pfarrer die erfi auf den Aa 
der Trauung folgende priefterliche Einfegnung der Ehe. Died Begehren flügte fih auf ben gro⸗ 
ben Irrthum, daß erft mit ver Einfegnung (wie es bei ven proteftantifchen Confeſſionen rechtliche 
Sitte ift) die Ehe juriſtiſch gefchloflen werde. Allein durch einen Blid auf das oben angeführt 
Kapitel des Concilium Tridenfinum fonnte man fi überzeugen, was jet auch Die proteflan- 
tiſchen Kirchenrechtslehrer anerkennen, daß die Einfegnung, eine bei den Ehefchließungen gemößn- 
lih vorkommende, jedoch nicht nothwendige und in verſchiedenen Fällen, 3. B. bei Cingehung 
einer zweiten Ehe, unterbleibende Keierlichkeit, unmöglich verlangt werben kann, weil foldhe ge- 
mifchte Chen in allen Hallen (aud wo das die priefterlihe Trauung ermöglichende Berfprechen 
der katholiſchen Kindererziehung von den Nupturienten gemacht tft) do von der Kirche mis- 
billigt werden. Da nun diefe ganze Controverfe durch ein überall befolgtes kanoniſtiſches 
Juriſtenrecht und zwar auf eine die Gonflicte zwifhen Staat und Kirche niederſchlagende Weiſe 
entſchieden und auch nicht leicht ein Umſchlag der Anfichten zu fürchten if, fo vürfte man bie- 
felbe als abgethan anfehen. . 

4) Eine erft in neuefter Zeit angeregte, aber lebhaft unter den deutſchen Kirchenrechts⸗ 
lehrern debattirte Frage iſt die: ob die tridentiniſche Eheſchließungsform aud für Die Ehen 
der Proteftanten (und um fo mehr für die gemifchten) vorgeſchrieben, aljo die Gültigkeit dieſer 
Ehen nach jenem Geſetze zu beurtheilen und folglich (wenn man die Frage in ihrer ganzen 
Schroffheit aufſtellt) die Proteſtanten bei Schließung ihrer Ehen der tridentiniſchen Geſetzgebung 
unterworfen ſeien? Wird die Frage bejaht, fo müſſen die nicht vor einem katholiſchen Pfarrer 
und zwei biß drei Zeugen abgefchlofjenen Ehen von Proteflanten in den Augen der katholiſchen 
Kirche ald bloße Eoncubinate gelten, der geſchiedene Broteftant wäre als ein nie Berheiracher 
anzufehen und könnte deshalb ohne Bedenken mit einer Katholikin getraut werben u. ſ. w. Ein 
Schrei ver Entrüftung ließ fi im Schofe des Proteftantismus ob diefer Lehre vernehmen, umd 
merfwürbigermeife bemühten fich gerade berühmte proteftantifche Kirchenrechtslehrer, dieſe Dor- 
trin als die Fanoniftifch richtige zu vertheidigen, um ſich auf fie als einen Beweis der abjoluten 
confeſſionellen Unverträglichkeit des Katholicismus zu berufen. 5%) 

Die Wichtigkeit ver Streitfrage erfordert eine genauere Erörterung derſelben. 
Einleitungsweife bemerken wir, daß die Proteftanten, folange fie in eherechtlicher Beziehung 

nicht in Berührung mit ver fatholifchen Kirche kommen, bei der Löfung der Frage Eein In: 
effe haben. Es kann ihnen gleichgültig fein, wie bie iatholiſche Kirche eine proteſtantiſch ge⸗ 
ſchloſſene Ehe anſieht, ſofern nur der Staat fie gegen factiſch allerdings mögliche Ungebührlich⸗ 
keiten Fatholifcher Fanatiker ſchützt. 

Die Frage wird alfo für Proteftanten praktiſch: a) wenn fie zur katholiſchen Kirche überge: 
treten find, ober b) eine gemifchte Eheeingehen wollen. Müffen fie im erſtenFalle fi noch einmal 
vor dem Pfarrer und zwei biß drei Zeugen trauen laffen? Ift im zweiten eine nicht vor dem 
Fatholifchen Pfarrer und zwei bis drei Zeugen eingegangene Ehe kirchlich ungültig? 

a) Es ift nun geſchichtlich richtig, Daß die fatholifche Kirche in ven Ländern, in welchen das 
Concilium Tridentinum publieirt war, dies für die Bewohner derſelben für verbinplich Hielt 

s oo est 5 Meier, Inflitutionen des Kirchenrechts (zweite Auflage); Richter, Lehrbuch, 
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und folgli die Ehen der Vroteftanten für Goncubinate anfah. Dies war nit von großer 
praktiſcher Bedeutung, weil in folchen Rändern nur felten Proteſtanten bomicilirt waren (in 
Deutfhland nur ausnahmsweiſe infolge der Beflimmungen des Weſtfäliſchen Friedens über 

- daB fogenannte Normaljahr.) 
b) In den Ländern oder Orten, in weldhen das Concilium Tridentinum nicht publicirt war, 

mußte die Kirche dad frühere Eherecht für geltend anfehen und, da nad) demſelben die matri- 
-nonia clandestina (d. h. alle nicht nach der triventinifchen Form eingegangenen Ehen), wenn 
Fein trennendes Hinderniß fie nichtig machte, rechtsbeſtändig waren, nicht blos Alle vor einem 
proteftantifchen Prediger eingegangenen, fondern felbft die Givilehen für facramentalifd bins 
dend erflären.. Dies that fie auch, ſodaß aljo in bei weitem den meiften proteftantifchen Ländern 
die nach der in ihnen üblichen Weife gefchloffenen Ehen, welchen fonft fein trennendes Hinderniß 
entgegenftand , auch in ihren Augen wirkliche Ehen waren. 

c) Es gab nun aber Länder und Orte, von welchen ed zweifelhaft mar, ob das Concilium 
Tridentinum tn denfelben puͤblicirt worden, und ſolche, mo ed (wie 3. B. in Holland) publichrt, 
aber durch den fpätern Sieg des Proteſtantismus außer Kraft gefeßt murbe. 

Um die Zweifel zu heben und viele in denſelben wirklich entftanvene Zerwürfniffe niederzu⸗ 
ſchlagen oder möglichen vorzubeugen, bedurfte e8 Firchlicher Verfügungen. Die erſte war das in 
unferm Jahrhunderte bejonderd berühmt gewordene Breve Benedict's XIV. vom 4.Nov. 1741. 
Der Papft verordnet darin, die zwiſchen Proteftanten eingegangenen Ehen ſeien (menn In den⸗ 
felben kein Nichtigkeitsgrund vorhanden fei) als gültig anzufehen; veögleichen pie gemifchten. 99) 
Don einer möglichen Betheiligung eines katholiſchen Priefterd bei deren Eingehung Ift im Breve 
nicht die Rebe. In einer fpätern Verordnung erklärt derſelbe Papſt, daß es nur Infolge einer 
päpftlihen Dispenfation gefhehen könne, als deren Erlangung zulegt das Verſprechen der ka⸗ 
tholifhen Kindererziehung zur Bedingung gemacht wurde. 5°) 

Diefe Behandlung der gemifhten Ehen wurde fpäter auf andere Länder ausgedehnt, im 
Sahre 1764 aufSchlejien, 1774 auf Kulm, 1780 aufRuffifh: Polen, 1782 auf Belgien, 1785 
auf Irland, 1793 auf das Herzogthum Kleve, 1302 und 1809 auf Frankreich, 1830 auf bie 
Bisthümer des Niederrheind und Weflfalend, 1832— 34 auf Baiern 97), 1841 auf Ränder: 
theile Oſterreichs 58), nicht aber auf andere proteftantifche Länder, in melden pad Concil von 
Trient nicht publicirt war. 99) 

Da in den Deutfchland Hetreffenden päpftlichen Verordnungen der unter zwei Akatholiken 
geſchloſſenen Ehen nicht gedacht wird, fo Eonnte die Frage entftehen, ob in den Ländern, wo die 
Beſchlüſſe des Concilium Tridentinum publicirt waren und galten, von der katholiſchen Kirche 
ſolche Ehen, desgleichen die vor einem proteſtantiſchen Geiſtlichen eingegangenen gemifchten in 
Formeller Beziehung kanoniſch gültig feien, ob alfo zur katholiſchen Kirche übertretenve pro- 
teftantifche Eheleute ihre Ehe vor dem katholiſchen Pfarrer revaltdiren müßten und ber blos 

- proteftantifh Verheirathete nad einer vom proteftantifchen Ehegericht ausgefprochenen Schei- 
dung eine anderweitige katholiſche Ehe eingehen fünne? 

Ein Fall diefer Art kam vor kurzem in der Didrefe Trier vor, und das dortige Orbinartat 
entſchied die ihm hierüber vorgelegte Frage mit Ja; eine Appellation an bie erzbijhöflihe Curie 
in Köln fand ftatt; diefe verneinte die Frage, erklärte alfo die in obiger Weife Im Lande Trier 
eingegangene Mifchehe für formell gültig. Der Pfarrer von Trier appellirte nah Rom, die 
Congregatio inquisitionis caffirte den kölner Spruch und ftellte ven trierer wieder her. In 
Rom hält man aljo mit aller Gonfequenz an der aus einer firengen Interpretation der fird- 
lichen Ehegeſetze fich ergebenden Theorie feft, und es folgt daraus, daß für viele den trien⸗ 
ter Beſchlüſſen unterworfene Eatholifche Länder die Ehen der Proteflanten und die nidt 
vor dem katholiſchen Beiftlihen eingegangene Mifchehe von der Kirche nur als Eoncubinate anzu 
fehen find, eine Anſicht, welche die proteflantifchen Gonfeffionen nothwendig verlegen muß. Der 
trierer Kanoniſt Knopp 90) vertheidigte dieſe Doctrin zuerft in feinem „Eherecht“ und von einen 

55) ©. die Breves bei Schulte, S, 285. 56) Kutfihfer, Bd. IV, 8.298. 857) ©. die Breves 
bei Schulte, a. a. O. ©. 256-269. 58) Kutſchker, IV, 720. 

59) Den Entmidelungsgang der päpftlichen Gefepgebung über die gemifchten Ehen erzählen amter 
andern Schulte, a. a. D.; Richter, 8. 285; theilweile Walter, $. 824a. 

60) Knopp, Eherecht, 'S. 377. Um bie Proteflanten zu beruhigen, will er ihre Ehe ale putative 
behandelt wiſſen. 

44° 
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bairiſchen Gelehrten, Pfarrer Uhrig 61), angegriffen, in beſondern Flugſchriften mit großer Lei⸗ 
denſchaftlichkeit.2) Uhrig führt für die entgegengeſetzte Lehre einige bewährte kanoniſtiſch⸗ 
Autoritäten an und fucht zu zeigen, daß das Breve Benedict's XIV. fein jus singulare enthalte, 
fondern nur die Anwendung eines überall von felbft geltenden und in Deutſchland befolgten 
Grundſatzes. 

Die juriſtiſche Conſequenz ſpricht indeſſen für die von Knopp vertheidigte römiſche Doctrin, 
welche man noch dadurch zu verſtärken ſuchte, daß man den Satz aufſtellte, das Concilium von 
Trient habe wirklich die ja als Getaufte der Kirche angehoͤrenden Proteſtanten feinen Beſchlüſ⸗ 
fen über die Eingehung der Ehe unterwerfen wollen. 63) 

Da nun aber die Bäpfte in ihren Veroͤrdnungen über die Behandlung proteftantifcher und 
gemifchter Chen 6%) ein Mittel zur Neutralijirung ver lediglich auf logiſchen Conſequenzen Rd 
ſtützenden Gegenfäße der Confefiionen gegeben haben, fo befteht ein leichter Weg, viejelben 
überall zu heben, nämlich ver der Einholung von Vreves, welche dieſe päpftliden Anorprnungen 
auf die dem CGoncilium Tridentinum unterworfenen Länder ausdehnen, in denen bisher nod 
feine ſolchen erlaffen waren. \ 

XU. Bon der Gerichtsbarkeit und dem Verfahren in Eheſachen. Da nad 
dem Fatholifhen Kirchenrecht, wie dad oben angeführte decretum de matrimonieo des Tridenti- 
nifchen Concils (Art. 12) nochmals ausdrücklich fanctivnirt, Eheſachen vor das geiftliche Gericht 
gehören, fo war ed nöthig, nach Wiederherftellung des Eanonifchen Eherechts Normen iiber Die 
Verfaſſung ver Ehegerichte und das bei venfelben flattfindende Verfahren zu formuliren, und 
zwar um fo mehr, als einerfeitd die im Corpus juris canonici enthaltenen Beſtimmungen fehr 
zahlreich find und meiftens in Entſcheidungen der Päpſte über an ſie gelangte eherechtliche Fra—⸗ 
gen beftehen, andererſeits von den geiftlichen Gerichten, welchen ver Eheproceß nicht entzogen war, 
oft fein ſtreng juriftifhes Verfahren eingehalten wurde. Der bei weiten größere Theil der 
Instructio (der zmeite Abſchnitt derſelben mit ver Aufſchrift: „Vom Verfahren in Eheſachen“, 
von 6. 95— 251) ift diefem Gegenftande gewidmet und im Grunde nichts anderes ale 
eine ehegerichtlihe Proreßoronung. Da aber fhon nad allgemeinen Rechtsgrundſätzen und 
insbeſondere nad) der öfterreichifchen Gefeggebung die geiftlichen Chegerichte in der Regel nicht 
competent find, über bie fogenannten bürgerlichen Wirfungen ver Ehen abzuurtheilen, fo mußte 
auch das bürgerliche Ehegeſetz procefjualifche Normen enthalten, vie mit den kirchlich angeord⸗ 
neten vereinbar waren und, wo ed nöthig, die Örvenzlinien der Competenz der geiftlihen und 
weltlichen Gerichte feitfegten. Dies gefhah denn aud in Ehegejeße vom 8. Oct. 1856 und in 
den tranjttoriichen Beflimmungen des Eaiferlichen Ehepatents von demjelben Tage. 

Wie klar und concid nun aud) die Beſtimmungen aller diefer Geſetze find, jo ift ein grũnd⸗ 
liches Berftänpniß derfelben doch nur dem juriftifch gebildeten Eherichter möglich, und es war 
bie Bearbeitung des Eheproceßrechts durch tüchtige Nechtögelehrte wünſchenswerth. 6°) Giner 
ſolchen unterzog ſich alsbald Prof. 3. F. Schulte in ver Schrift: „Darſtellung des Proceſſes vor 
ven Fatholtichen geiftlihen Ehegerichten Djterreih8 auf Grundlage des allgemeinen katholiſchen 
Kirchenrechts und der befondern Vorſchriften für Sſterreich“ (Wien 1858). Angehängt 
find derfelben der deutſche Text der Instructio, das bürgerliche Ehegeſetz nebſt dem Batent 
vom 8. Det. 1856 und noch, einige andere wichtige Actenftüde. Auf fie folgte eine zweite 
Bearbeitung von P. A. Loberfhiner: „Praktiſche Anleitung zum gefeglihen Verfahren in 
Ehefachen (Prag 1856) und Kutſchker's „CEherecht“, V, $. 405— 454.66) 

— — — —— en 

61) A. S. Uhrig, Syſtem bes Eherechts (Dillingen 1854); Uhrig, Zur Frage über die Ausdeh⸗ 
nung ber tridentiniſchen Trauungsform auf die proteflantifchen und gemiſchten Ehen. ine Ant: 
wort an Hrn. Dr. Knopp (Nörblingen 1855). 

‘ 62) Knopp, Anwendbarkeit der Vorfchriften des Concils von Trient über die Form der Ehefchliegung 
auf Proteflanten (Regensburg 1855). 

63) Dies führen aus: Schulte, Eheredht, ©. 226 fg., und Richter, $. 285. Die firenge Anficht 
liegt auch der Instructio, $. 38, zu Grunde, weil darin, gefagt wird: es fünne (nur) in den Theilen des 
Kaifertyums, für weldye der Heilige Stuhl die Anweifung vom 30. April 1841 erlaflen hat, die Ab: 
wejengeit bes Eatholifchen Pfarrers den Ehen zwifchen Katholifen und Nichtkatholiken ein Hindernif 
bewirfen. - 

64) Schulte, S. 270 fg., und Katholifches Kirchenrecht, S. 628—630. 
65) Schon vorher erfchien von Schöller und Schöpf: Praftiches Handbuch über das in Eheſachen 

der Katholifen zu beobachtende Verfahren nad) bem Chegefepe vom 8. Ort. 1856 (Pefth 1857), 
66) Alter als die Instructio iſt die hierher gehörende ale gründlich gerühmte Schrift von Eberl, 

Die Chefcheidung und der Ehefcheidungsprocch (Nugsburg 1854). 
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Es kann hier nur das Allgemeinſte über die eherechtliche Proceßgeſetzgebung mitgetheilt 
werden. Die vor die geiſtlichen Ehegerichte gehörenden Sachen find entweder ſtreitige ober nicht 
ftreitige. Die erften find: 1) Streitigkeiten über die Eriftenz, Gültigkeit, Folgen oder Wirkun— 
gen ber Eheverlöbniffe (sponsalia); 2) alle die Exiſtenz, Gültigfeit oder Ungültigkeit einer 
Ehe betreffenden Fragen, wie die, ob ein trennendes Hinderniß vorliege, Beſchwerden über 
verroeigerte Trauung, die Trennung einer nicht vollzogenen Ehe u. f. w.; 3) Eheſcheidungs⸗ 
fachen. Vermöogensrechtliche Fragen find vom bürgerlichen Gerichte zu entfcheiven ; doch erlaubt 
6. 111 der Instructio dem geiftlihen Gerichte, beim Verlöbnifie, wenn ein Theil daffelbe ein- 
zubalten fich weigert, auf Anſuchen des andern Teils eine Entſchädigung ausſprechen, welche 
ein Abgehen von dem Verlöbniffe motivirt, und alle vermögendrechtlicen ragen als Schiene: 
gericht zu entfcheiden, wenn beide Theile erklären, das Ehegericht ald Schiensgericht anerkennen 
zu wollen. (Instructio, $. 244; Ehegefeg, 6. 64.) 

Sehr umfaflend iſt die Competenz der geiftlihen Ehegerichte in nicht flveitigen, man darf 
mit Schulte ($. 3) fagen, adminifttativen Ehefahen; auch hier können Beſchwerden wegen ver- 
weigerter Trauung vorfommen, 3.38. angeblich wegen Mangel ver nöthigen Zeugen, Geneh⸗ 
migung der Ehe von Ausländern in den vorgefchriebenen Fällen, Brüfungen über die Notb: 
wenbigfeit einer Convalidation einer Ehe, Zufügung Tirchlicher Strafen oder Cenſuren, fofern 
fie ſich als nothwendig Herausftellen n. ſ. w. Der eigentliche Richter in Eheſachen ift der Orbi: 
narius, d. h. ver Biſchof felbft; er pflegt aber in der Negel nicht in eigener Perfon zu erkennen, 
fondern überträgt die Sachen einem von ihm beftellten Nichtercollegium, entmeber als juris- 
dictio mandata, in welchem Falle vom Ausſpruch des Gerichts Feine Berufung an ihn, fon= 
dern an die Höhere Inftanz des Metropolitangericht8 flattfindet, oder als jurisdictio delegata, 
wo Died moͤglich ift. (Schulte, $. 11.) So auch bie Instructio $$. 101, 124, 125, 146. 

Eigenthümlich ift e8, daß nach leßterer (6. 178) das aus vier bis fechs vom Biſchof ernann⸗ 
ten Richtern beſtehende Ehegerich fein Urtheil nicht fällen kann, bevor dieſes Urtheil vom Ehe⸗ 
gericht mit den Entſcheidungsgründen dem Biſchof unterbreitet und nicht misbilligt zurückgekom⸗ 
men iſt. Misbilligt der Biſchof das Urtheil, ſo gibt er den Entwurf zur nochmaligen Prüfung 
der Sache zurück. 

1) Diewichtigften Eheproceſſe find die der Klagen auf Ungültigkeitserklärung over Annullation 
einer Ehe. Den bei denſelben die Richter leiten ſollenden Gedanken drückt die Instructio in $. 114 
ſehr bezeichnend mit folgenden Worten aus: „Die Kirche wacht als Hüterin des Glaubens und der 
reinen Sitten über die Heiligkeit der Ehe und die Unauflöslichkeit ihred Bandes. Wenn ein 
Katholif in einer Verbindung lebt, welche, da ihr ein Hinderniß der Gültigkeit im Wege fteht, 
den Namen Ehe mit Unrecht in Anfprud nimmt, fo fol diefelbe zur Würde einer wahrhaften 
Ehe erhoben over, wofern dies nicht möglich, ifl, für ungültig erklärt werden. Dagegen muß dad 
unauflößliche Band wider jeden Verſuch, unter dem Vorwande ver Ungültigfeit die Trennung 
berfelben zu erſchleichen, mit Kraft aufrecht erhalten werben.” 

Das Beftreitungsrecht einer Ehe fleht jedermann zu, wenn dad Chehinderniß oͤffentlich⸗ recht⸗ 
licher Natur iſt, ausſchließlich ven Gatten ſelbſt, wenn ein privates, wie das des Irrthums, des 
widerrechtlichen Zwangs, des gefihlechtlichen Unvermögend u. |. w. vorliegt. Die Instructio 
enthält über alle Fälle genaue Beftimmungen in 6$. 115— 122. Da ed möglich ift, daß Dritte 
aus eigennügigen Abfichten oder, nachdem fie vorfäglich dad ihnen befannte Hinderniß verſchwie⸗ 
gen, ohne rechtmäßigen Grund als Anfechter einer Che auftreten, fo hatdie Instructio ſolche Falle 
berücljihtigt und eine auf ſchlechten Motiven beruhende Annullationsklage in $. 115 für un: 
zuläfiig erklärt. @ine befannte ded größten Lobes würdige Einrichtung bei ſolchen Nichtigkeits- 
proceffen ift die durch Benediet XIV. am 3. Nov. 1741 vorgefchriebene Ernennung eines eigenen 
defensor matrimonii, der im öffentlichen Intereffe an der Verhandlung theilnehmen und ge: 
gen dad Erkenntniß, wenn ed auf Nichtigfeit der Ehe lautet, appelliven joll, worauf in zweiter 
Inſtanz wieder unter Mitwirkung eines Ehevertheidigerd verhandelt wird. Tie Instructio be: 
fiehlt in F. 124 die Ernennung eines folgen, und zwar womöglich aus dem geiftlichen Stanbr. 
Aus dem oben angeführten Princip ergibt ih, daß Rechtsſtreite über die Ungültigkeit einer 
Ehe in keinem Kalle einen rein privatrechtlichen Charakter Haben; deshalb gilt das Geftänpnif 
nicht wie im Givilproceffe ald entſcheidendes Beweismittel, und ift bei ver Klage auf Nichtig: 
keitserklärung wegen eines Privathinverniffes ver Eidesbeweis nicht zuläffig. 67) Die Instructio 
entpät über das Geſtändniß in den 6$. 148 — 129 die befonvern Beftimmungen, daß 1), wenn es 
— — —— — — — — — — 

67) Vgl. Richter, Lehrbuch, $. 280; Kutfäter, Bd. V, $$. 431—433. 
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die Gatten bei ver Unterſuchung machen oder auch früher, doch nah Schließung der angeſtrit⸗ 
tenen Ehe abgelegt haben, infomeit es gegen vie Gültigkeit ver Ehe lautet, ohne alle Beweis: 
kraft ift, nicht aber dad vor Schließung der Ehe abgelegte ; und 2), daß pas Geſtändniß ver 
Gatten, weldes für die Gültigkeit der Ehe lautet, in jenen Fällen Beweiskraft hat, in welchen 
dad Beftreitungsrecht den Batten ausſchließlich zuſteht, fonft aber blos eine Bermuthung be: 
gründet. Ebenfo wenig als ihr Geſtändniß kann nad F. 167 ein von den Gatten abgelegter 
Eid einen Beweis für das Beftehen eines Hinderniſſes herftellen ober erzeugen. Unter Umſtän⸗ 
den wird aber der Eid doch zugelaffen ($6. 170 und 171). Da die Bermuthung immer far 
die Gültigkeit ver Ehe fpridt, fo ift ſtets das behauptete Hinderniß vollftändig zu beweilen | 
($. 147). Das ift'ver Grund der zahlreichen genauen Beflinnmungen ber Instructio über das 
Bemweiöverfahren in den $$. 148— 177. 

2) Auf der Sarramentönatur der Ehe beruht das Thon längft vor dem Concilium Tri- 
dentinum beftehenbe und in deſſen Beihlüffen ausdrücklich fanctionirte Princip der Unauf⸗ 
Löslichkeit einer gültig geichloffenen Ehe und ver Nichtzulaffung der Ehefcheidung, ſondern nur 
per einer faetiſchen Trennung ber Ehegatten von Tiſch und Bett. 

Über die Richtigkeit Diefer Kirchenlehre wurde zur Seit der Reformation auf das Heftigfke 
geftritten. 6%) Das Concil mußte den Streit entſcheiden, that Died aber mehr in visciplinärer 
ale in dogmatiſcher Weife, indem es den hierauf bezüglichen fiebenten Artikel feines Decretö de 
sacramento matrimonii fo faßte, daß die Kirche das Anathema über den ausfpricht, ver behauptet, 
die Kirche Irre, wenn jie nach den Ausfprüchen des Herrn und der Apoftel gelehrt Habe unn lehre, 
baß eines von dem einen Ehegatten begangenen Ehebruchs megen das Eheband nicht geloͤſt 
werde und feiner von beiden Theilen, auch nicht der unfchuldige, während des Lebens Des ans 
dern zu einer weitern Ehe fchreiten dürfe u. f.w. Es mag mit viefer Faſſung des Decrets zu⸗ 
fammenhängen, daß katholiſche Kirchenrechtslehrer unferd Jahrhunderts, melde das kirchliche 
Geſetz für allzu fireng anfahen, nachzumelfen verfuchten, daß ungeachtet jener Erklãrung des 
Eoneild nad der allgemeinen Lehre und dem Geiſte der Eatholifchen Kirche eine Scheidung 
doch möglich jet, mie 1804 und 1806 Werckmeiſter, 1810 Woher, 1818 Frenzel uns 
1819 Kopp. Auch der feiner Zeit nicht unberühmte Kirchenrechtölehrer Mich! neigte ſich zu 
biefer Anficht, die vom Verfaſſer des vorhergehenden Artifelö über Ehe u. |. w. auch mit großer 
Wärme vertheidigt wird. Schulte ſpricht allen Schriften, in welchen die Auflöslichfeit der She 
nad katholiſchem Kirchenrechte nachzuweiſen verfucht wird, den wiſſenſchaftlichen Werth ab und 
unternimmt unter Anführung einer überaus großen Zahl von Vertheidigern ver Unauflöslid: 
feit von 1804 bi8 auf unfere Tage die Rechtfertigung bed triventinifhen Ausfpruds. 6) Da 
derfelbe ein abfolut bindendes Kirchengeſetz ift, fo fann feine Befämpfung des Princips ver Un: 
auflöslichkeit von praktiſcher Tragweite ſein, und ſo wird es wol Recht der Kirche bleiben und 
ſchwerlich, ſollte je ein oͤkumeniſches Concil wieder abgehalten werden, eine Änderung erleiden. 

Der Saz ſteht fo feſt, daß man nicht noͤthig fand, In der Instructio ihn nochmals auszuſprechen, 
und ſich daher darauf beſchränkte, über das Verfahren bei Proceſſen über Scheidung von Tiſch 
und Bett die für noͤthig erachteten Normen aufzuſtellen (66. 205— 242), auf welche näher ein⸗ 
zugeben bier der Ort nicht ift. Unter venjelben lautet die das Geſtändniß des Beklagten be: 
treffende Beflinmung in 6. 232 vabin, daß e8 einen vollfländigen Beweis bilde, und bie ben 
Erfüllungs- oder Haupteid betreffende, daß er unter Uniftänden vom Ehegerichte zugelaflen 
werben fünne. 

Die einzigen Fälle vollſtändiger Scheidung, infolge welcher dem einen Theil die Schliegung 
einer neuen Ehe frei ſteht, find: 1) der, wo der andere, wenn auch gegen den Willen des erften, 
ein feierlihed Ordensgelübde ablegt und die Ehe carnaliter noch nicht vollzogen war; 2) ber, 
wo gleichfalls ein matrimonium ratum, sed non consummatum durch eine päpftliche Dispen- 
fation gelöft wird, welche, wie Richter ©. 631 anführt, namentlich dann ertbeilt wird, wenn 
auf Annullation wegen Zwang, Betrugs, Irrthums oder Impotenz geklagt und zwar 
nit voller Beweis, wol aber eine große Wahrſcheinlichkeit erbracht worden iſt, und nach 
Schulte auch in andern Fällen, indem nad) der Lehre und Praxis des Apoſtoliſchen Stuhls 
der Bapft wirklich Die Macht bat, das Band einer dur) copula carnalis nicht vollzogenen Ehe 
zu trennen. 7°) 

3) Das bürgerliche Ehegeſetz Ofterreichs erklärt in 6. 51: das von dem zufländigen kirch⸗ 

68) Richter, 6. 281. 69) Schulte, $. 5, befonders in der Noter, ©. 408-409. 70) Bel. 
Säulte, 88. 51, 52. 
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lichen Gerichte über die Gültigkeit ver Che gefüllte Endurtheil fei für die bürgerlichen Rechts⸗ 
wirfungen maßgebend. Dieje Beftimmung verbient eine nähere Erörterung. 

Mas hat man unter bürgerlihen Wirkungen der Ehe zu verſtehen, und aus weldem 
Grunde werben fie in neuefter Zeit, wie z. B. im oͤſterreichiſchen Ehegeſetz, auch in den Concor⸗ 
Daten befonderd hervorgehoben? Das angeführte Geſetz befagt in $. 31: „Die aus der Ehe ent: 
Tpringenden bürgerlihen Rechtswirkungen find nach dem allgemeinen bürgerlihen Geſetzbuch 
zu beurtheilen, infomweit nicht hierüber in dieſem Geſetze (vom 8. Det. 1858) beſondere Be- 
ſtimmungen enthalten find.‘ | 

Nach allgemeinen Rechtsgrundſätzen beftehen dieſe Wirkungen theild in den gegenfeitigen 
privatrehtlichen Verpflichtungen der Ehegatten, z. B. auf Alimentation, in ihren güterrechtlichen 
Verhältniſſen, gleichviel ob fie die allgemein gefeglichen oder durch Eheverträge feftgeftellte find, 
und ihrer gegenfeitigen Beerbung, theils in der Legitimität und den Stanvesrechten der Kinder, 
ihren: gefeglichen Erbfolgerecht, ver älterlihen Alimentationd- und Dotationspflidt u. ſ. w. 71) 
Mit der Nichtigkeitserklärung einer Ehe fallen dieſe Wirkungen und zwar in rückwirkender Weife 
zufammen, bei Scheivungen von Tifh und Bett find verfchienene derſelben in angemeſſener 
Weiſe zu reguliren. Schon aus biefen Gründen mußte in den Ehegefegen auf dieſe Berhalt- 
niſſe Nücjicht genommen werden. Allein ein noch drängenderer Grund hierzu lag darin, daß 
Das bürgerliche Geſetz noch die Fälle befonders in Betracht zu ziehen hatte, wo ed einer Firchlich 
gültigen Ehe die bürgerlihen Wirkungen wenigftens theilweife entzieht, ober bei einer kirchlich 
ungültigen jie theilweife eintreten läßt. In Ländern, wo bie Givilehe eingeführt ift, macht ſich 
alles ganz einfach, indem die fammtlichen rechtlihen Wirkungen der Ehe von jelbft flatthaben 
ober wegfallen, je nachdem die Ehe gültig oder ungültig iſt. 

Aus den oben angeführten Gründen war die Öfterreichifche Geſetzgebung gendthigt, in 6. 31 
den darin aufgeftellten Srundfag in beichränfter Weife audzufpredhen und nach nochmaliger 
Erklärung in 6. 51: das von dem zuftändigen Gerichte über bie Gültigkeit der Ehe gefällte 
Endurtheil fei Hinfichtlich derfelben für die bürgerlichen Rechtswirkungen maßgebend, eine Mobi- 
fication dieſes Brincips aufzuführen, nämlich die: daß, wenn eine Ehe wegen eineß jener Sin: 
derniſſe für ungültig erklärt werde, die in $. 80 der Instructio aufgeführt find, fo feien die 
Rechtsverhältniſſe ver Kinder fo zu regeln, als hätte eine Xrennung des Ehebandes flattgefun: 
den. Dieſe Hinvernifie find das des dritten und vierten Grades der Blutsverwandtfchaft und ver 
Schwägerſchaft aus erlaubten Umgang, der geiftlihen Verwandtſchaft, ver Schwägerſchaft aus 
unerlaubten Umgange (wenn die Ehebewerber nicht in directer Linie miteinander verwandt 
find), die impedimenta publicae honestatis, d. h. die aus dieſen Gründen ungültige Ehe iſt 
rückſichtlich der Kinder als putative Ehe und daher dieſe als eheliche zu behandeln.??) ine 
andere Mobification der allgemeinen Orundfäge über die bürgerlichen Wirkungen der Ehe ift 
bie fhon oben angeführte des $. 32, wonad die Altern der Pflicht zur Ausftattung des ohne 
väterlichen Conſens ſich verehelichenvden minderjährigen Kindes enthoben find und fogar ein Ent: 
erbungsrecht vefjelben haben. 73) Noch weiter geht $. 34, wonach die wenngleid Eirhlich giul- 
tig gefchloffene Ehe zwifchen Perſonen, deren miteinander begangener Ehebruch gerichtlich er: 
wiejen ift, bürgerlich fo ſehr wirkungslos ift, vaß die Ehepacten ungültig find, die Ehegatten vie 
geieglichen Erbrechte gegeneinander nicht geltend machen können, Gattin und Kinder feinen 
Anſpruch auf den Adel oder die fonfligen Standedrechte des Mannes und die Kinder nicht 
die Succeſſionsrechte eheliher Nachkommen haben?*) u. ſ. w. Kann man, fo ift erlaubt zu 
fragen, folde Ehe rechtlich noch eine Ehe nennen? Wird durch diefe Beftimmungen fowie durch 
die andern Beichränkungen der nach allgemeinen Rechtsgrundſätzen eintretenden Wirkung ber 
Ehe u. f. w. nicht der Beweis geliefert, vaß dad rein kanoniſche Eherecht für die allgemeinen jo: 
eialen Zuftänve ver Gegenwart nicht mehr paffend if? Wird durch die Nothwendigkeit ſolcher 
Modificationen nicht der Gedanke nahe gelegt, daß die Einführung der Givilehe nicht fo ver: 
werflich ift, wie die Gegner berfelben annehmen? 

4) Schließlich haben wir noch anzuführen, daß die Aufftellung von Rechtsnormen über 
das ehegerichtliche Verfahren in Nichtigkeitöproceffen gemifchter Ehen eine überaus ſchwierige 
Aufgabe für den Geſetzgeber ift und die große Anzahl Beflimmungen im öfterreichifchen Ehe: 

71) Eine Aufzählung bürgerlicher Wirkungen ver Ehen enthält $. 36 des Ehegeſetzes. | 
72) Vgl. Schulte, Erläuterung des Geſetzes über die Ehen der Katholiken, S. 93 fg. 73) Schulte, 

a. a. O., S. 71. 74) Schulte, ©. 75 fg. 
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gefege 75) ſowie in deſſen Publirationspatente78) nothwendig machte, gegen deren Unpar⸗ 
teilichkeit von proteſtantiſcher Seite ſehr ernſte Einwendungen gemacht, deren Gerechtigkeit 
dagegen von den katholiſchen Commentatoren der Geſetze vertheidigt wurde. In dem beſon⸗ 
bern, die gemiſchten Ehen betreffenden Artikel des „Staats-Lexikon“ iſt der Ort, Hierüber zu 
‚verhandeln, | | ' 

B. Überfhau des Eherechts der proteftantifhen Kirdhe??). I. Einleitung. 
Obgleih Luther im Jahre 1522 die Ehe ald ein ‚äußerlich, leiblich Ding, mie andere Hantie- 
rung” erklärt hatte, fo äußerte er fich dennoch dahin, daß die Kirche ſegnend und heiligend hinzu⸗ 
treten müıfle, und fagte, die Ehe fei die Pflanzſchule nicht blos des Staates, fondern auch ver Kirche 
und des Reichs Chriſti bis and Ende der Welt. Melanchthon erfannte ihr den Charakter eine? 
von Gott eingefegten Inftitutes zu, welche Auffaffung aud in der Augsburgiſchen Confeffion 
Art. 11 und 27 fanctionirt ift, nachdem im Art. 7 aud angeführten Gründen derjelben die 
Sacramentönatur abgefprodien war.73) Der leitende Grundgedanfe des nothwendig neu ab 
bildenden Eherechts wurde nun ber: Daß zwar die Ehe der bürgerlichen Ordnung angehöre 
und mithin (mad damals freilich nicht anders fein Eonnte) die Ehegeſetzgebung Sache ver Obrig- 
feit fei, daß ſie jedoch als von göttlicher Einfegung ihre oberfte Norm in der Offenbarung babe. 
Sie blieb fogarein Eirchliches, vom Staate auch bürgerlich anerkanntes und ſomit Reditsinftitut ; 
die Gerichtsbarkeit in Eheſachen wurde den Eonfiftorien übertragen, die Form ver Eheſchließung, 
die Feftftellung ver Eheſcheidungs- und die Gründe der für möglich erklärten Eheſcheidung 
wurben in den Kirchenordnungen, fpäter zuweilen in eigenen Eheordnungen fanctionirt. 79) 
Da aber die Hauptentwidelung des proteftantifhen Kirchenrechts den polltifchen Zuftänden 
Deutſchlands gemäß particularrechtlich war, fo erhielt jenes proteftantifheXand fein eigenes Ehe- 
recht, das jedoch mehr oder weniger, weil die Grundlagen body gemeinfam waren, mit bem 
anderer Länder übereinflinmte. Ind da im Laufe der Zeiten auch die Kirchenordnungen Refor- 
men unterlagen, aud die Anfichten über ven Grad der Kirchlichkett ver Ehen ſich modificirten 
und überhaupt die Particulargefeßgebung nie ſtillſtand, fo blieb auch das proteſtantiſche 
Eherecht beftändig im Fluſſe, ohne jebod feinen arſprünglichen Charakter zu verlieren. Im 
18. Jahrhundert wurde (wie Richter S. 573 fagt) erſt durch Übung, dann durch die Gejegge- 
bung dem Eherecht in dem Vertragsbegriffe eine ganz veränderte weltliche Baſis gegeben, löſte 
oder lockerte fi) der materielle Zufammenhang der Che mit der Kirche, wovon die Übermeijung 
der Ehejurisdiction an die bürgerlichen Gerichte, melde in ver Mitte des vorigen Jahrhunderts 
in Preußen gefchah, die unmittelbare Folge war. Doc hielt man andem Princip, daß eine Ehe 
nur durch priefterliche Trauung gültig eingegangen werde, feft. Da indeſſen mehr und mehr mit 
den ftreng kirchlichen Grundanſchauungen unverträgliche Ehegefege vom Staate ausgingen, fo 
entflanden Keine zu Conflicten zwifchen Staat und Kirche, die in manchen Ländern ſich jo ftei- 
gerten, daß fie dur flaatlihe Machtſprüche nicht mehr gehoben wurden. Aus denſelben find 
die noch nicht gehobenen Schwierigkeiten zu erklären, die der Annahme neuer Ehegeſetze von 
einer oder der andern Kammer in conflitutionellen Staaten over deren Anerfennung durd 
einen Theil der Geiftlichfeit entgegenftehen. Der Antagonismus führte natürlich zum Bor: 
fhlag der Einführung der denſelben in bürgerlicher Beziehung gewiß aufhebenden Givilehe, 
wogegen man ſich aber von feiten der fireng kirchlich Geſinnten energifch fträubte. Doch erklärt 
der dieſen angehörende, gewiß unverbächtige Kirchenrechtslehrer Richter neuerbings (in der fünf: 
ten Auflage feines Lehrbuchs, ©. 574) fih dahin: „Es follte immer die Heilung (de Übels) in 

75) &8 ift der 8. 43, welcher die Hauptbeftimmung enthält: daß über die Gültigkeit von Chen zwi⸗ 
chen Fatholifchen und nicht Fatholifchen Chriften, folange ein Chetheil der fatholifchen Kirche angehört, 
nur das Fatholifche Ehegericht enticheiden fünne; ferner die $$. 44—48, 56, 75, 59, 66-71. 

76) Es ift Art. 10. 
77) Außer dem Lehrbuche des Kirchenrechts von Richter find zu vergleichen Göfchen, Doctrina de 

matrimonio ex ordinationibus ecclesiae evangelicae saec. XVI. (Halle 1848); Herzog, Real:Ench- 
Hopäbie für proteftantifche Theologie und Kirche, III, 666 fg.; Süskind und Werner, Handbuch der 
würtembergifchen Ehegefege (Darmsheim 1854—56) ; Blume, Encyklopäbie der in Deutfchland gel: 
tenden Rechte, $. 95 fg. 

18) ©. Belegftellen bei Süsfind, I, A—5; Weisfe, Rechts⸗Lexikon, III, 531; Richter, Lehrbuch des 
Kirchenrechts (fünfte Auflage), S. 574; Herzog, Real-Encyklopädie, III, 666. 

79) Überhaupt zu vergleichen Richters Werk: Die evangelifchen Kirchenordnungen des 16. Jahr: 
hunderts (Weimar 1846), Bd. II; ferner deffen Geichichte der evangelifchen Kirchenverfaflung (Leipzig 
1851). Stellen aus den Quellen find mitgeteilt bei Herzog, ©. 666, 667, und was das würtember: 
gifche Eherecht betrifft, bei Süstkind, S. 6—7. 
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der Rückkehr der bürgerlichen Geſetzgebung zu der im vorigen Jahrhundert verlaſſenen Bafis 
geſucht und erſt, wenn dieſes Ziel ſich als ein unerreichbares erwieſen, nach jenem unſern Ver⸗ 

faffungsverbältniffen (?) ebenſo wie der Volksſitte fremdartigen Experimente der Civilehe 
gegriffen werben.‘ 80) 

Unfere Überfchau des proteftantifchen Eherechts Hat fih zu befaffen 1) mit der Form der 
Eheſchließung, 2) den Ehehinverniffen und 3) der Lehre von der Eheſcheidung. 

II. Wie die katholiſche Kirche, fo ſchreibt auch die proteſtantiſche als Vorbedingung des 
Abſchluſſes der Ehe das Aufgebot vor. Es hat vom Pfarrer oder den Pfarrern des Wohnorts 
der Verlobten nach angeſtellter Vorunterſuchung über deren perfönlihe Verhältniſſe und ver 
etwaigen Ehehinderniſſe zu gefchehen, und zwar gleichfalls dreimal an drei aufeinander folgen= 
den Sonntagen, wenn nicht von der competenten Behörde durch Dispens eine jo eimalige oder 
eine einmalige Bekanntmachung geftattet if. Der Landesherr allein hat dad Recht, vom Auf: 
gebot überhaupt zu dispenfiren. Die nicht geftattete Unterlaflung deſſelben bewirkt nicht Ungül- 
tigkeit ver Ehe, hat aber eine Beftrafuug des trauenden Geiftlihen und der Verbundenen- 
zur Folge. 

Was nun den Actder Eheſchließung felbft betrifft 3), fo Haben fich vie Befenntniffe über 
deſſen Korn nicht ausgeſprochen. Die Kirchenordnungen verlangen nur im allgemeinen, daß die 
Brautleute vor der Kirchengemeinde zufanıniengegeben und beftätigt werden. Damit war, wie 
im Kanoniſchen Rechte, die Cardinalfrage unentſchieden, ob mit ver Conſenserklärung oder der 
Ehebeſtätigung und Einfegnung durch den Geiftlihen die Ehe für rechtlich geichloffen zu Halten 
fei. Wie Richter (S. 621) bemerkt, gehörte diefer kirchliche Act nach der allgemeinen Rechts⸗ 
anficht des 16. Jahrhunderts nicht zur Weſenheit der Ehe. 82) Allein ſchon im Anfang des 
17. traten in der Übung die Konjenderflärung, die Beflätigung und Einfegnung zu einem 
Act, dem der Trauung zufanımen und wurden fo auch durch die Gefeggebung verbunden. Dieſe 
Förmliche Trauung wird jedoch, wie Richter (S. 631) weiter bemerkt, nicht für abfolut wefentlich 
angejeben, weshalb audy eine Ehe, melde in einer andern vom Staate vorgefchriebenen Korm 
eingegangen ift, von ver Kirche ald gültig angefehen werben muß. 83) Daher ift nad) vemfelben 
Rechtsgelehrten auch die Streitfrage, ob der Regent von ver Trauung zu Dißpenfiren die Macht 
habe, bejahend zu beantworten. 8%) . 

Die Competenz zur Trauung hängt vom Domicil der Verlobten ab; haben beide ein 
verſchiedenes, fo fteht jie in ihrer Wahl. In manchen Partieularrechten iſt der Pfarrer der Braut 
der regelmäßig competente. Die von einem Incompetenten Pfarrer vorgenommene Trauung 
macht jedoch die Ehe nicht nichtig, fondern hat nur angemeflene Beftrafungen zur Folge. Der 
Trauungsort ift die Kirche; Haustraunngen find infolge einer Dispenfation oder in Nothfällen 

zuläffig. 
Durch einen Bevollmädtigten-können nur fürftliche Perfonen fich trauen laffen. Bedingte 

Eheſchließungen läßt die proteftantifche Kirche nicht zu. 89) 
II. In der Lehre von den Ehehinderniſſen ift das proteftantifche Kirchenrecht vielfach abwei⸗ 

hend vom Fatholifhen. Wir heben folgende Verſchiedenheiten hervor. 1) Wegen Irrthum iſt 
die Ehe auch nichtig, wenn der Mann die Frau von einem andern ſchwanger findet, ferner 
wegen vor der Trauung dem einen Gatten unbefannter unheilbarer Gebrechen, mancher körper⸗ 

lichen fowie geiftigen Krankheiten, wie ver Epilepfie, ded andern Theils, oder wegen von ihm be: 
gangener ſchwerer Verbrechen. 36) 

2) Der Ehebrud (wenn er gerichtlich erwieſen) iſt ſchon für ſich allein ein in Ehehinderniß, das 

80) Er meint hiermit die Zulaſſung der Nothcivilehe, die 1855 durch ein Geſetz vom 1. Mai fan: 
tionirt (und in den neueften badifchen Örfepen vorgefihlagen) fl. ©. 514, Note 7. 

81) Richter, S. 620—626 ; Herzog, © . 
82) Dal. die fehr voneinanber hat henben. Beftimmungen ber Kirchenorbnungen bes 16. Jahrhun⸗ 

derts bei Herzog, S S. 686, 687. 
Bi Iſt dies richtig, fo ift die Civilehe won der proteftantifchen Kirche auch für eine Firchlich gültige 

zu halten. 
84) Eine folche ohne Trauung eingegangene Ehe nennt man eine Gewiſſensehe, welche der Lan⸗ 

desherr wegen bes ihm zuftehenden Selbſtdispenſationsrechts, alfo gültig, eingehen koͤnnte. Es tritt ber 
Sag: Princeps legibus solutus est, in Kraft. ©. Her; zog, ©. 689 
6 a u a7 (heilungen über das würtembergifche Recht finden fich bei Süstind, II, 5—13, 

un 
86) Richter, 8. * 
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jedoch durch landesherrliche Dispenſation gehoben werden kann. Nach einigen Particularrechten 
iſt er nur dann zu beachten, wenn die vorige Ehe ſeinetwegen geſchieden worden iſt. 87) 

3) Das Ehehinderniß der natürlichen Verwandtſchaft ward in den erſten Zeiten nach der 
Reformation gewöhnlich auf den dritten Grad kanoniſcher Berechnung beſchränkt und vom 
zweiten an dispenſabel. Gegenwärtig iſt als gemeines Recht anzunehmen, daß die gerade Linie 
ein durchgehends vernichtendes, indispenſables Hinderniß bildet, desgleichen die Seitenlinie im 
erſten Grade; vom zweiten an iſt fie ſowie das Verhältniß des respectus parentatus nur ein 
diöpenfables. 8°) Die Adoptivverwandtſchaft iſt nach neuern Geſetzgebungen nur zwiſchen den 
Adoptirenden und den Adoptirten ſo lange ein Sindernig, ald das Adoptionsverhältniß befteht. 8) 
Das Hinderniß der geiſtlichen Verwandtſchaft iſt im proteſtantiſchen Kirchenrechte theils anfange 
aufgehoben worden, theils als unpraktiſch weggefallen. ꝰ) Desgleichen iſt ein auch oͤffentlich 
abgelegtes Geloͤbniß der Keuſchheit kein Chehinderniß. 91) 

4) Das Ehehinderniß ver Schwägerichaft ift in den neuern Geſetzen, z.B. dem Preußiſchen 
Landrecht, nicht ſelten auf die gerade Linie reducirt und das der Quaſiaffinitaͤt hinweggefallen. 9) 

5) Eine Ehe zwiſchen Getauften und Ungetauften iſt auch nach dem proteſtantiſchen Kirchen⸗ 
recht nicht möglich, während manche Landesgeſetzgebungen, z. B. vie badiſche, fie zulaflen. 9°) 

Ehen zwiſchen Ehriften verſchiedener Gonfeffionen werben aud) von der proteflantijchen 
Kirche miöbilligt und hat der Geifllihe davon abzurathen. Aber ein eigentlihes Ehehindernij 
bildet der Gonfeffionsgegenfag nicht. 9%) In nicht zu neutralifirenven Gollifionsfällen geftatten 
manche Barticulargefeggebungen vie Givilehe. 95) 

6) Mehrere blos aufſchiebende Ehehinderniſſe des katholiſchen Kirchenrechts beſtehen aud 
nach dem proteſtantiſchen, z. B. die des tempus clausum. Manche blos bürgerliche wirken 
vernichtend, wie z. B. die im Auslande ohne Erlaubniß des Landesherrn geſchloſſene Ehe eines 
Unterthanen mit einer Fremden. 

Der Mangel des älterlichen Conſenſes 96) wird in den Kirchengeſetzen proteftantifcher Län 
der verſchiedentlich behanelt. Nah einigen ift er, wenn die Ältern fich darauf berufen, ein ver: 
nichtendes, nach andern immer nur ein aufſchiebendes Hinderniß. Überall gilt aber ver Grundſatz, 
daß der älterliche Gonfens, wenner ohne ausreichende Gründe verweigert wird, durch den Richter 
ſupplirt werden £önne. Die Ehe miteiner nicht gewaltſam, aber ohne Wiſſen der Altern Entführten 
wird durch deren hinzukommende Zuſtimmung convalibirt. 97) Die Chemündigfeit iſt über 
dad Alter der römischen Bubertät meiftend hinausgeſetzt, doch jind Diöpenfationen zu frühern 
Vermählungen zugelafien. 9%) Auch das in gehoͤriger Form und, wo es noͤthig, mit Zuſtimmung 
der Ältern u. ſ. w. eingegangene Verlöbniß mit einer Dritten oder einem Dritten iſt nur ein auf⸗ 
ſchiebendes Ehehinderniß, es hat nicht mehr die Wirkung einer Zwangsehe unter den Verlobten, 
kann aber, wenn nicht erfüllt, zu Geldentſchädigungen verpflichten. 9) 

IV. Die Eheicheivung. 10%) Einige Bekenntniſſe ſchon hielten es für eine Ungerechtigkeit, 
daß den ohne eine ihnen zur Laſt fallende Verſchuldung Geſchiedenen die Wiederverheirathung 
nicht erlaubt ſei. Daraus ergab ſich die Zulaffung einer vollftänvigen Löfung vom Bande in 
den Kirhenordnungen: Sie fonnte aber nur von Richter und nach gejeglich feftgeitellten Grün⸗ 
den ausgefprochen werden. Der ſchuldige Theil Eonnte nur infolge einer Dispenfation ſich 
wieder verehelihen. Was aber die Scheivungsgründe betrifft, fo gingen ſchon im 16. Jahr: 
hundert und fpäter mehr und mehr die Gefeggebungen auseinander. Es beftand indeſſen eine 
zweifache Richtung, eine firengere, nad) welcher Hlo8 wegen Ehebruch oder bößliher Verlaffung, 
aud wol hartnäckiger Verweigerung der Verföhnung, d. h. ver ehelichen Pfliht, eine Scheinung 
zuläfjig war, und eine larere, nad b der verfchiedene andere Handlungen eined Ehegatten dieſen 

87) Richter, $. 273, IT; Herzog, S. 679—680. 
8 in en. $ 2, I; Herzog, S. 676, 677. Über das würtembergifche Recht val. Süsfinb, 

d. Il, 88. 23, 28— 
89) ichter, 8. 272, ©. 602, 603. 90) Richter, ©. 604; Herzog, ©. 677. 91) Richter, $. 268. 

92) Richter, $. 271, I; Herzog, ©. 677—679. 98) Richter, . 274; Herzog, ©. 680; Süskind, 
Bo.l, 88.296, 297. 94) Nichter, $. 285111; Süskind, I, 88. 97. 298. 95) eisfind, B. IL, 8.10. 

96) Richter, $. 267, Süsfind, Bd. I, 88. 118—138; Herzog, ©. 668. In MWürtemberg ift der 
Mangel des älterlichen "Gonfenfes ein trennenbes Hinderniß. Hauber, Recht und Beruf der evange⸗ 
lifchen Kirche Würtembergs, II, 49. 

97) Richter, 8. 266. 98) Richter, 8.267; Herzog, ©. 474. Eine Tabelle hierüber hat Blume, 
Encyflopäbie, Bd. II, 8. 100. 99) Richter, 8. ‚284, hefonders Note 21 u. 22; Herzog, ©. 6%. 

100) Richter, 8. 282; befien Beiträge zum Ehefcheidungsrecht in der evangelifchen Kirche (Berlin 
1855); Herzog, ©. 701 fg.; .; Hauber, II, 34 fg. 
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Gründen gleihgeftellt wurben, wie Lebensnachſtellungen, gröbliche Mishandlungen, ſchwere 
Verbrechen u. dgl. Noch weiter gingen fpätere Gefeßgebungen, die auch wegen eingetretenen 
MWahnjinnd, unheilbarer ſchwerer Krankheiten, ja felbft Scheidungen durch Einverſtändniß er: 
laubten. In neueſter Zeit kehrte man zu einer etwas firengern Anſicht zurüd, wonach nur ber 
Ehebruch, unnatürlihe Sünden, Berurtheilung zu ſchweren Freiheitsſtrafen, Sävitien, Lebens⸗ 
nachftellungen und Dejertion gültige Scheidungsgründe find. 

Wegen allzu großer Gegenfäge in ven Anfichten gelang es indeſſen (tie 3. B. in Preußen) 
nicht, einer neuen Ehefheidungsgefeggebung bie nothwendige Zuflinnmung der Kammern zu 
verſchaffen, ſodaß dieſer Theil des Eherechts, mie freilich auch manche andere eherechtliche 
Brage, im Zuftande der Kriſis jich befindet. 107) ' , 

Das jegt den gewöhnlichen Gerichten, zuweilen, wie in Würtemberg, unter Zugiehung geift- 
licher Affefforen übertragene Verfahren in Eheſcheidungsproceſſen führt nicht felten zu unbe: 
friedigenden Refultaten, wie namentlich in Defertionsprocefien, in welchen unter dem Deckmantel 
von Gollujionen willkürliche Scheidungen durchgefegt werben können. 192) Man ging fogar 
fo weit, daß das rechtlich feſtſtehende Princip: Eideszuſchiebungen und durch andere Thatſachen 
nicht unterflügte Geſtändniſſe könnten in Eheſcheidungsſtreitigkeiten Fein Beweismittel fein, in 
neuern Oefeggebungen, 3. B. dem Preußiſchen Landrecht, abrogirt wurde, 103) 

L. A. Warnfönig, 
Epelofigkeit.) Das Wort CEheloſigkeit bezeichnet zunächſt nur einen thatſächlichen Zu⸗ 

ſtand, nämlich den Stand eined Unverheiratbeten, aljo eine Eigenfchaft; in einem engern, man 
darf fagen techniſchen Sinne aber den Stand einer zur Ehelojigkeit (dem Coͤlibat) verpflihte: 
ten Perſon. An und für fi Hat die Ehelojigfeit auf vie Nechtsfähigkeit eines Menfchen feinen 
beſchränkenden Einfluß, erhielt aber einen folden infolge gefeglicher Beftimmungen und zwar 
in entgegengefegten Beziehungen. Bei den Römern wurde ver Coͤlibat durch die unter Kaifer 
Auguftus fanctionirte Lex Julia und Lex Papia et Poppaea ?) verpönt ; durch die Eirchliche Ge⸗ 
ſetzgebung ward er ganz im Gegentheil als ein höherer Stand empfohlen und zulegt geboten. 
Um der mehr und mehr einreißenden Sitte ver Römer, ald Unverbeirathete freier Liebe zu pfle= 
gen, energifch entgegenzutreten und durch eine Art Ehe- und Kindererzeugungszwang die Erz 
Haltung des echt roͤmiſchen Volkskerns zu fihern, wurde durch jene Geſetze ven heirathsfähigen 
Ehelofen (coelibes) die Fähigkeit, durch Tejtamente oder andere legtwillige Liberalitäten zu er⸗ 
werben, entzogen und die ihnen Hinterlaffenen Bergabungen den in demfelben Acte honorirten 
Verheiratheten und nit Kindern Gefegneten, oder, wenn feine vorhanden waren, dem Fiscus 

als Caducum zugewiefen. Verheirathete Kinderlofe (orbi), Männer von nicht 60 und Frauen 
von nit 50 Jahren, ftrafte das Geſetz dadurch, daß fie von dem durch Teftament over Codieill 
ihnen Hinterlaffenen nur die Hälfte erwerben konnten. Nahe Verwandte und Verſchwägerte 
des Erblafiers waren auögenommen.3) Bevor dur Konftantin die Strafen ver Ehe: und Kin⸗ 
verlojigfeit wieder aufgehoben wurden, hatten bie hriftlicden Priefter unter vem Drucke diefer 
Geſetze zu leiven, vorausgeſetzt, daß ſchon damals für fie das Gebot der Ehelofigkeit beftand und 
beobachtet wurde. Während bei ven Römern den Veftalifhen Jungfrauen die Ehen unterfagt 
waren, bei ven Juden nur die Ehe mit Buhlerinnen, einer Gefchiedenen oder einer Witwe den 
Hohenprieftern, auch alle Priefter zur Vorbereitung auf heilige Handlungen fi ihrer 
Frauen enthalten follten, enthält das Neue Teftament fein Verbot der Ehe für die Diener der 
Religion. Die Apoftel waren zum Theil ſelbſt verheirather, empfahlen auch ven Vorſtehern ver 
GHriftengemeinven die Ehe, lehrten aber dennoch (1 Kor. 7, 38%); 5, 32), daß unter Umſtänden 

101) Richter, $. 282, Rote 19. 
102) Eine fchr gelungene, obwol nur überfichtliche rechtsgefchichtliche Darftellung des proteftans 

tifchen Cheſcheidungsrechis gibt Richter in bem oben angeführten 8. 282 feines Lehrbuchs. 
103) Durdy eine Verordnung vom 28. Juni 1844 wurde diefe Beftimmung wieder aufgehoben. 

Herzog, ©. 704, 705; Richter, a. a. O., Rote 22 u. 23, 
1) Literatur: Die Lehrbücher bes Kirchenrechts von Walter, Philipps, Richter, Schulte, Herzog's 

Real⸗Encyklopaͤdie, II, 771, und die im Verlaufe des Artikels angeführten Monographien der Gebrüder 
Theiner, Barone’s u. f. m. 

2) Bol. Delter, Geſchichte des Römifchen Rechts bis auf Juſtinian (Zweite Auflage, Bonn 1846), 
Bd. II, Nr. 605 

8) Die Berfügungen ber Lex finden ſich in Ulpian's Fragmenten, V und XVI; in Gajus’ Inſtitutio⸗ 
nen, II, III, 286; in den fogenannten Baticanifchen Sragmenten, 88. 158, 214—219. 
hhut a 38 heißt es: „Welcher verheirathet ift, thut wohl, welcher aber nicht verheirathet iſt, 

ut beffer. 
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nicht zu heirathen beffer ſei, als fich zu vermahlen. Darauf hin bildete ſchon in den erflen vd 
Jahrhunderten die Kirche die Lehre aud: der eheloſe Stand verdiene den Vorzug; im zweite 
finden fid) Beifpiele freiwilliger Gelübde der Keufhheit und die Forderung der Gontinen a 
der Vornahme Heiliger Handlungen durch die Geiftlichen. 

Die Anjicht, daß Ehelofigfeit dem Geiftlichen zieme, muß nach der Anerkennung bed Chr 
ſtenthums und der Öffentlihen Geftaltung feines Cultus durch Konftantin ſchon vorher 
fchend genen fein, inden nad Concilienſchlüſſen vom Jahre 314 bei Anftellungen in geik 
lihen Amtern Inverheirnthete vorgezugen wurden. War bei der Ordination das Verfpreba 
der Keuſchheit abgelegt worden, und der Orbinirte verheirathete ſich fpäter, fo follte er vom Ant 
entfernt werden.d) Schon Berheiratheten war nad) der Orbination felbft nach dem Concilin 
von Nicäa (325) die Kortfegung der Che geftattet. Vom 5. Jahrhundert an traten aber E 
genfäße in ver orientalifchen und ber römijchen Kirche ein. 

1) Sowol durch die Eoncilien, z. B. das Trullaniſche von 692, ald durch die Geſetze der Kir 
fer war feftgefest, daß die Ehen ordinirter Priöfter, Diafonen und Subdiafonen nichtig ja 
und die in denfelben erzeugten Kinder als uneheliche betrachtet, auch die Verheiratheten ad 
dem geiftlihen Stande verftoßen werben follten. Doch ließ man ſchon Verheirathete zur Ink 
nation zu und legte blos den Biichöfen die Verpflichtung auf, fih von ihren Chefraum n 
trennen.) ine Zeit lang unter Kaifer Leo war den Geiftlihen fogar erlaubt, währen m 
erften zwei Jahre nad) der Ordination ſich zu verheirathen, auch follten nach der Orbinatim 
fich Verehelichende zwar ihres Amtes entfeßt, aber nicht gerade aus dem geiftlichen Stande re: 
ftoßen werden. Noch jegt können in der griechiidhen Kirche Verbeirathete orbinirt, jedoch nidı. 
zu Bifchdfen ernannt werden. Die Weltgeiftlihen find regelmäßig verheirathet, ja in Ru 
land wird z. B. die Ordination nur nach ihrer Verheirathung den zu Weihenden ertheilt. Alle: 
dingd werben unverheirathete Mönche ald Beichtväter vorgezugen. 7) 

2) In der abendländifchen Kirche 8) traten von Siricius (385) an die Päpſte den obscoe- 
nis cupiditatibus (d. h. der Ehe der Ordinirten) entgegen. Auch mehrere abendländiſche Cen 
cilien verboten ven Geiſtlichen, feit dem 5. Jahrhundert auch den Subpiafonen die Ehe. Solde 
Ehen waren jedoch nicht ungültig und bewirften nur die Entfernung von Amte. Won der Mitt 
des 8. Jahrhunderts an wurden die Verordnungen gegen die Priefterehe mehrmals wiederheb 

und Männer ledigen Standes nur nach Ablegung des Gelübdes der Keufchheit orbinirt, Der: 
heirathete nur aus befondern Gründen zugelaffen und ihnen dad Gebot der Abftinen; auferlegt 

Die kirchliche Gefeggebung wurde immer mehr verfhärft, und man findet ſchon im Verlaufe rei 

8. Jahrhunderts, daß den Geifllihen verboten war, andere Frauen als ihre Mütter oder 

Schweftern im Haufe zu haben. Grleiätert und überwacht wurde nun auch den gemöhnlid 
Beiftlihen das ehelofe Leben durch die Einführung der vita regularis des geſammten zu einer 
bifchöflichen Kirche gehörenden Klerus. Eine Menge Verorpnungen wurden gegen Unpät 

treibende Geiftliche erlaffen. 
Sowol diefe als die Eheverbote ſelbſt waren aber im ganzen Occivente nicht von nahpalt; 

ger Wirkung. Im 11. Iahrhundert gab ed viele verheirathete Beiftliche oder folche, die m 
Conrubinate lebten. Auch traten in Schriften Gegner des Coͤlibatgeſetzes auf. Es ſollte am 
aber in unerbittliher Weife vurchgefeßt werben, und wurde ed durch Bapft Gregor VIL., undzmt 
noch ehe er den Heiligen Stuhl beftiegen hatte, durch feinen Einfluß zwifchen 1059 und 100 
Nicht bloß jeder verheirathete over im Concubinate lebende Prieſter verfiel in den Kirchenkn, 
fondern auch Laien, die bei einem ſolchen die Meffe hören, ihm beichten oder aus feinen Ham 
das Abendmahl nehnen würden. Im Sahre 1074: erneuerte er diefe Verordnung. In rin 

Schreiben (Epist. Il, S. 7) drückt er fi über ven Grund des Cölibatgeboted dahin aus, deß 
er fagt: „Non potest liberari ecclesia a servitute, nisi liberantur clerici ab uxoribus.” Nur 

allmählich und vermittelt der ſtrengſten von ber weltlichen Gewalt unterftügten Discipfin fm 

die für manche Länder, z. B. des nörblichen Europa, neue Ordnung der Dinge zur Geltung. du 
erften Tateranenfifchen öfumenifchen Goncil von 1123 wurde die Verpflichtung der Kleriker zum 

Gölibat ald allgemeines KRirchengefeg proclamirt und dieſes im zweiten Yateranconcil von 1139 

beftätigt. Gratian nahm jedoch 1151 noch Stellen in fein fogenanntes Decretum auf, uM 
ven Sa zu beweifen , daß es früher Geiſtliche gab, welche in rechtögültiger Ehe lebten.“) Anl 

5) Decr. Gratiani, distinct. 28, Kap. 8 und 9. 6) Richter, 8. 117, und Walter, Kirchenrecht. 
S. 418—419; Theiner, I, 308. 7) Walter, ©. 421. 8) Theiner, I, 322 fy. ur 

9) Eine Menge Beweisftellen für unfere gefchichtliche Notiz finden fi in Garont's Vollſtandiger 
Sammlung der Eölibatgefeße (Frankfurt 1833), S. 75-283. ©. ferner Theiner, IL, 159 fe. 

| 
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den Motiven mehrerer auch noch fpäterer Gejege ift zu erfehen, daß der Zwed des Cölibats 
nicht blos die Erhaltung der Reinheit ver Beiftlichen war, fondern aud) der, die Erbfolge ver 
Söhne von Klerikern in ihre Pfründen zu verhinvern. Aus andern tanoniſchen Verfügungen 
ergibt ſich, daß dad ganze Mittelalter hindurch die Kirche und insbeſondere die Päpſte die An⸗ 

. wendung der energifähften Mittel verorpneten, um den fehr häufigen Eoncubinaten ver Geiftlichen 
Einhalt zu thun. 10) Die Ehen ver nicht ſchismatiſchen griechifchen Geiftlihen wurben von ven 
Väpften jedoch nicht für ein Hinderniß, in der Beichte zu abjolviren und das Abendmahl zu rei⸗ 

hen, erklärt.) Auf dem Concil zu Konflanz (1414 -- 18) und zu Bafel (1431—49) wur: 
den ftrenge Strafen gegen das allgemein „verbreitete Verbrechen ded Concubinats der Geiſt⸗ 
lichen’ fanctionirt.12) 

Nach ven Beginne der Reformation mußte die Colibatsfrage eine brennende werden. Luther 
rechtfertigte 1520 ſchon die Prieſterehe, Melanchthon ſchrieb eine Apologie derſelben. Eine ſolche 
enthält auch die Confessio Augustana, Art. 23, welche in der von den Katholiken ausgegange⸗ 
nen Confutatio derſelben zu widerlegen verſucht wird. Der Reichtstagsabſchied Karl's V. ſchärfte 
das Gebot des Coͤlibats ein.13) Da nun die Aufhebung deſſelben im Schoſe der proteftanti- 
fen Eonfefiionen von flatten ging und gewiß bie Folge hatte, daß mancher Fatholijche Geift- 
licht auß feiner Kirche trat, auch felbft in den katholiſchen Rändern die Anficht, vie Priefterebe 
fei zu geflatten, ſich mehr und mehr feftfegte, fo gefhahen vom Kaifer, von den Königen von 
Sranfreih und Polen, von den Herzogen von Baiern, von Kleve, Jülich und Berg u. a. 
Schritte, um die Abfchaffung des Eölihats von der Kirche zu erwirfen, und zwar namentlich zum 
Zwecke der Sittenreformation der Geiftlihen. In Deutichland und Ungarn fanden fich, wie die 
Kirchenviſitationen herausſtellten, auf 100 Pfarrer nicht fünf, in Baiern nicht drei, welche nicht 
im Concubinate lebten oder heimlich verheirathet waren. In den Reformationsartifeln, welche - 
Kaijer Ferdinand I. dem Concil von Trient überreichen ließ, heißt es fogar, e8 finde ih kaum 
einer unter hundert, der nicht heimlich, ja Öffentlich verheirathet fei.1%) Bei diefer Lage der 
Dinge ſchlug ſchon KarlV. aufdem 1547 zu Augsburg abgehaltenen Reichstage die Aufhebung 
ves Coͤlibatgebots der Geiſtlichen vor und ſprach das Jahr darauf dieſelbe in feinem Interim 
aus. Auch deutſche Landeshexren führten entweder die Vriefterehe ein oder verfprachen, deren 
Geftattung durch das Concil zu Trient zu erwirfen. Von Ferdinand, den Königen von Polen 
und Frankreich darum angegangen, erflärten die Bäpfte, der Gölibat fer eine menfchliche An⸗ 
ordnung, könne aber nur von Concilium aufgehoben werden. Das nıchrmald hierüber be= 

fragte Gollegium der Cardinäle ſprach ſich aber immer für deſſen Aufrechthaltung aus. Die 
Frage kam nad der Wiedereröffnung des Concils im Jahre 1562 auf vemjelben zur Dis⸗ 
euffion.t5) Die Eaijerlihen, bajrifhen und franzöjifhen Gefandten bemühten jich bei den 
päpftlihen Legaten und felbft beim Papfte einen günftigen Beſchluß herbeizuführen. Kaifer 
Ferdinand foll wirklich den Entwurf einer päpftlichen Bulle für die Zulaffung der Briefterehe 
erhalten haben. Allein die italienischen Bifchöfe waren die heftigſten Gegner diefer Neuerung. 
Nach Ferdinand's Tod wiederholte Marimilian I. das Geſuch um Aufhebung, allein 1565 
wurde daflelbe verworfen und durd Art. 9. des Decretum de sacramento. matrimonii in 
ver 24. Sefflon dogmatiſch fanetionirt: „Si quis dixerit, clericos in sacris ordinibus con- 
stitutos vel regulares castitatem solenniter professos posse matrimonium contrahere 

-  ceontraetumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica vel voto, et oppositum 
nil aliud’esse, quam damnare matrimonium, posseque omnes contrahere matrimo- 
nium, qui non sentiunt se castitatis, etiam si eam voverint, habere donum: anathema sit, 

quum deus id recte potentibus non deneget, nec patiatur nos supraid, quod possumus, 
tentari.“ 

Im folgenden Kanon wird das Anathem dann gegen diejenigen ausgeſprochen, welche leh⸗ 
ren würden, der Stand' der Keuſchheit und der Jungfräulichkeit ſei ven ehelichen nicht vorzu⸗ 
ziehen. Durch dies Kirchengeſetz war die Cölibatsfrage definitiv entſchieden. Zugleich fanctio- 
nirte das Goncil in Kan. 8 (de reformatione matrimoniü) das ftrengfte Strafgefeß gegen 
die Vriefter, welche ſich des Verbrechens des Coneubinats [huldig machten. Eine Menge felbft 
auch in unferm Jahrhundert gegen daſſelbe erlaffener päpftlicher oder biſchöflicher Verordnun⸗ 
gen und Synodalbeſchlüſſe beweifen die Schwierigkeit der Durchführung des Geſetzes. Das von 

10) @arove, II, 248 fg. 11) Carovd, ©. 273. 12) Carové, S. 218 fg. u. 361fg. 13) Ca⸗ 
rove, — 14), ©. die Brweife bei Carove, Über das Coͤlibatsgeſetz, Abth. I, S. 310 fg. 15) Thei- 
ner, g 
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gefege 75) ſowie in deſſen Publicationspatente?®) nothwendig machte, gegen deren Unpar⸗ 
teilichkeit von proteſtantiſcher Seite ſehr ernſte Einwendungen gemacht, deren Gerechtigkeit 
dagegen von den katholiſchen Kommentatoren der Geſetze vertheidigt wurde. In dem beſon⸗ 
bern, die gemifchten Ehen betreffenden Artikel des „Staatd-Lerifon‘ iſt ver Ort, hierüber zu 
‚verhandeln. | ' 

B. Üiberfhau des Eherechts der proteftantifhen Kirhe?”). I. Einleitung. 
Obgleich Luther im Jahre 1522 die Ehe ald ein „äußerlich, leiblih Ding, wie andere Hantie: 
rung” erklärt hatte, fo äußerte er fich dennoch dahin, daß die Kirche fegnend und heiligend hinzu: 
treten müfje, und fagte, nie Ehe fei die Pflanzſchule nicht blos des Staates, fondern auch ver Kirche 
und des Reich Chriſti bis and Ende ver Welt. Melanchthon erfannte ihr ven Charakter eines 
von Gott eingefegten Inftituteö zu, welche Auffaffung aud in der Augsburgiſchen Gonfeifion 
Art. 11 und 27 fanetionirt ift, nachdem im Art. 7 aus angeführten Gründen berfelben vie 
Sacramentsnatur abgefproden war.78) Der leitende Grundgedanke des nothwendig neu ih 
bildenden Eherechts wurde nun der: daß zwar die Ehe der bürgerlihen Ordnung angehör 
und mithin (was damals freilich nicht anders fein fonnte) die Ehegefeßgebung Sache der Obrig: 
feit ſei, daß fie jedoch als von göttliher Einfegung ihre oberfte Norn in der Offenbarung habe. 
Sie blieb fogar ein kirchliches, vom Staate auch bürgerlich anerkanntes und ſomit Rechtöinftitut; 
die Gerichtöbarfeit in Ehefachen wurde den Eonftftorien übertragen, vie Form der EHefchließung, 
bie Feftftelung ver Eheſcheidungs- und die Gründe der für möglich erklärten Eheſcheidung 
wurden in den Kirchenordnungen, fpäter zumeilen in eigenen Eheordnungen fanctionirt.?9) 
Da aber die Hauptentmidelung des proteftantifhen Kirchenrechts ven politifchen Zuſtänden 
Deutſchlands gemäß particularrechtlich mar, fo erhielt jedes proteftantifche Land fein eigenes Ehe: 
recht, dad jedoch mehr oder weniger, weil die Grundlagen doc gemeinfam waren, mit bem 
anderer Länder übereinftinnite. Und da im Laufe der Zeiten aud die Kirchenordnungen Refor: 
men unterlagen, auch die Anfichten über ven Grad der Kirchlichkeit der Ehen fi modificirten 
und überhaupt die Particulargefeggebung nie flillftand, fo blieb auch das proteſtantiſche 
Eherecht beftändig im Fluſſe, ohne jedoch feinen arfprünglihen Charakter zu verlieren. Im 
18. Jahrhundert wurde (wie Richter ©. 573 fagt) erſt durch Übung, dann durch die Geſezge⸗ 
bung dem Eherecht in den Vertragäbegriffe eine ganz veränderte weltliche Baſis gegeben, loͤſte 
oder lockerte fich der materielle Zufammenhang der Ehe mit der Kirche, wovon die Überweiſung 
der Ehejurisdiction an die bürgerlichen Gerichte, welche in der Mitte des vorigen Jahrhunderts 
in Preußen gefhah, die unmittelbare Folge war. Doch hielt man an dem Princtp, daß eine Ehe 
nur durch priefterlihe Trauung gültig eingegangen werbe, feft. Da indeffen mehr und mehr mit 
den ftreng kirchlichen Grundanſchauungen unverträgliche Ehegefege von Staate ausgingen, fo 
entftanden Keime zu Conflicten zwiſchen Staat und Kirche, die in manchen Ländern ſich fo flei- 
gerten, daß fie durch ftaatlihe Machtſprüche nicht mehr gehoben wurden. Aus denfelben find 
die noch nicht gehobenen Schwierigfeiten zu erklären, die der Annahme neuer Ehegeſetze von 
einer oder der andern Kammer in conflitutionellen Staaten oder deren Anerkennung durch 
einen Theil der Geiftlichkeit entgegenflehen. Der Antagonismud führte natürlich zum Bor: 
flag der Einführung der venfelben in bürgerlicher Beziehung gewiß aufhebenden Civilehe, 
wogegen man fi} aber von feiten der fireng kirchlich Gefinnten energifch ftraubte. Doch erklärt 
der biefen angehörende, gewiß unverbächtige Kirchenrechtslehrer Richter neuerdings (in der fünf: 
ten Auflage feines Lehrbuchs, ©. 574) fih dahin: „Es follte Immer die Heilung (des Übele) in 

75) Es ift ver 8. 43, welcher die Hauptbeftimmung enthält: dag über bie Gültigfeit von Chen zwi: 
ſchen Fatholifchen und nicht Fatholifchen Ehriften, folange ein Chetheil der fatholifchen Kirche angehört, 
nur das katholiſche Ehegericht entfcheiden fünne; ferner bie $$. 44—48, 56, 75, 59, 66-71. 

76) Es ift Art. 10. - 
77) Außer dem Lehrbuche des Kirchenrechts von Richter find zu vergleichen Göfchen, Doctrina de 

matrimonio ex ordinationibus ecclesiae evangelicae saec. XVI. (Halle 1848); Herzog, Real⸗Ency⸗ 
klopädie für proteftantifche Theologie und Kirche, III, 666 fg.; Süskind und Werner, Handbuch der 
würtembergifchen Chegefege (Darmsheim 1854-56); Blume, Encyklopädie der in Deutfchland gels 
tenden Rechte, $. 95 fg. 

18) ©. Belegftellen bei Süstind, I, —5; Weisfe, Rechts⸗Lexikon, II, 531; Richter, Lehrbuch des 
Kirchenrechts (fünfte Auflage), S. 574; Herzog, Real:Encyflopädie, III, 666. 

79) Überhaupt zu vergleichen Richter's Werk: Tie evangelifchen Kirchenorbnungen des 16. Jahr: 
hunderte (Weimar 1846), Bd. IE; ferner defien Gejchichte der ewangelifchen Kirchenverfaflung (einzig 
1851). Stellen aus den Quellen find mitgetheilt bei Herzog, ©. 666, 667, und was das würtember: 
gifche Eherecht betrifft, bei Süskind, S. 6—7. 

| 
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ber Rückkehr der bürgerlichen Geſetzgebung zu der im vorigen Jahrhundert verlaſſenen Bafis 
geſucht und erft, wenn dieſes Ziel ſich als ein unerreihbared erwiefen, nad) jenen: unfern Ver- 
faffungsverhältniffen (2) ebenfo wie der Volfsfitte fremdartigen Experimente der Givilehe 
gegriffen werben.’ 80) 

Unfere Überfchau des proteftantifchen Eherechts hat ſich zu befaffen 1) mit der Form der 
Eheſchließung, 2) den Ehehinderniffen und 3) der Lehre von der Ehefcheidung. 

II. Wie die katholifche Kirche, fo fehreibt auch die proteflantifche ald Vorbedingung des 
Abfchluffes ver Ehe das Aufgebot vor. Es hat vom Pfarrer over den Pfarrern des Wohnorts 
der Verlobten nad angeftellter Vorunterſuchung über deren perſönliche Verhältniſſe und ver 
etwaigen Ehehinverniffe zu gefchehen, und zwar gleichfalls dreimal an drei aufeinander folgen 
den Sonntagen, wenn nicht von der competenten Behörve durch Dispens eine zweimalige oder 
eine einmalige Bekanntmachung geftattet ifl. Der Landesherr allein hat das Recht, vom Auf⸗ 
gebot überhaupt zu dispenſiren. Die nicht geftattete Unterlaffung deſſelben bewirkt nicht Ungül- 
tigfeit der Ehe, Hat aber eine Beftrafuug des trauenden Geiftlihen und der Verbundenen 
zur Folge. 

Was nun den Actder Eheſchließung felbft betrifft 82), fo haben ſich vie Befenntniffe über 
deſſen Form nicht ausgeſprochen. Die Kirchenordnungen verlangen nur im allgemeinen, daß die 
Brautleute vor der Kirchengemeinde zufammengegeben und beftätigt werben. Damit war, wie 
im Kanoniſchen Rechte, vie Cardinalfrage unentfchieven, ob mit der Konfenderflärung oder der 
Ehebeſtätigung und Einſegnung durch den Geiftlihen die Ehe für rechtlich gefchloffen zu Halten 
fei. Wie Richter (S. 621) bemerkt, gehörte diefer kirchliche Act nad) ver allgemeinen Rechts⸗ 
anficht des 16. Jahrhunderts nicht zur Weſenheit ver Ehe. 82) Allein ſchon im Anfang des 
17. traten in der Übung die Conſenserklärung, die Beſtätigung und Einſegnung zu einem 
Act, dem der Trauung zufammen und wurden ſo auch durch Die Gefeggebung verbunden. Diefe 
förnliche Trauung wird jedoch, wie Richter (S.631) weiter bemerkt, nicht für abfolut wefentlich 
angejehen, weshalb auch eine Ehe, melde in einer andern vom Staate vorgejhriebenen Form 
eingegangen iſt, von der Kirche ald gültig angefehen werden muß. 83) Daher ift nad) venifelben 
Rechtsgelehrten aud) die Streitfrage, ob der Regent von der Trauung zu dispenſiren die Macht 
babe, bejahend zu beantworten. 8%) . 

Die Competenz zur Trauung hängt vom Domicil der Verlobten ab; haben beide ein 
verjchiedenes, fo fteht jie in ihrer Wahl. In manchen Particularrechten iſt der Pfarrer der Braut 
der regelmäßig competente. Die von einem iIncompetenten Pfarrer vorgenommene Trauung 
macht jedoch die Ehe nicht nichtig, fondern hat nur angemeflene Beftrafungen zur Folge. Der 
Trauungdort ift die Kirche; Haustrauungen find infolge einer Dispenfation oder in Nothfällen 

zuläffig. 
Dur einen Bevollmädtigten-Fönnen nur fürftliche Berfonen fich trauen laffen. Bedingte 

Eheſchließungen läßt die proteftantifche Kirche nicht zu. 89) 
III. In der Lehre von den Ehehinderniffen ift das proteſtantiſche Kirchenrecht vielfach abwei⸗ 

hend vom fatholifchen. Wir heben folgende Verſchieden heiten hervor. 1) Wegen Irrthum ift 
die Ehe auch nichtig, wenn der Mann die Frau von einem andern ſchwanger findet, ferner 
wegen vor der Trauung dem einen Gatten unbekannter unbeilbarer Gebredhen, mander koͤrper⸗ 

lichen ſowie geiftigen Krankheiten, wie ver Epilepfie, des andern Theils, oder wegen von ihm be⸗ 
gangener ſchwerer Verbrechen. 86) 

2) Der Ehebruch (wenn er gerichtlich erwieſen) iſt ſchon für ſich allein ein in Ehehinderniß, das 

80) Er meint hiermit d die Zulaſſung der Nothcivilehe, bie 1855 durch ein Geſetz vom 1. Mai fanc: 
tionirt (und in den neueſten badifchen Öfen vorgefchlagen) ill. ©. 514, Note 7. 

81) Richter, S. 620—626; Herzog, S 
82) Dal. die fehr voneinander abweichenden Beftimmungen ber Kirchenordnungen bes 16. Jahrhun⸗ 

derts bei Herzog, ©. 686, 687. 
Beh Iſt Dies richtig, fo ift die Civilehe von ber proteftantifchen Kirche auch für eine Firchlich güttige 

zu halten. 
84) Eine ſolche ohne Trauung eingegangene Ehe nennt man eine Gewiſſensehe, welche der Lan⸗ 

besherr wegen bes ihm zuftehenden Selbfivispenfationsrechts, alfo gültig, eingehen könnte. Es tritt der 
©ag: Princeps legibus solutus est, in Kraft. ©. Herzog, ©. 689. 

85) GefchichtJiche utheilungen über das —S Recht finden ſich bei Suͤskind, II, 5—13, 
und Bb. I, 88. 363— 372, 

86) Richter, 8.265. 
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die Gatten bei der Unterſuchung machen ober auch früher, doch nad Schließung der angeſtrit⸗ 
tenen Ehe abgelegt haben, inſoweit ed gegen vie Gültigkeit der Ehe lautet, ohne alle Beweis-⸗ 
kraft ift, nicht aber das vor Schließung der Ehe abgelegte; und 2), daß das Geſtändniß ber 
Gatten, welches für bie Gültigkeit ver Ehe lautet, in jenen Bällen Beweiskraft hat, in welden 
das Beftreitungsrecht ven Gatten ausſchließlich zufteht, fonft aber bloß eine Bermuthung be⸗ 
gründet. Ebenſo wenig als ihr Geſtändniß kann nad $: 167 ein von den Gatten abgelegter 
Eid einen Beweis für dad Beftehen eines Hinderniſſes herflellen oder erzeugen. Unter Umſtän⸗ 
den wird aber der Eid doch zugelaflen (66. 170 und 171). Da die Bermuthung immer für 
die Bültigkeit ver Ehe fpricht, fo iſt ſtets das behauptete Hinderniß vollftändig zu beweifen 
($. 147). Das iſt der Grund der zahlreichen genauen Beſtimmungen der Instructio über das 
Beweiöverfahren in den 6. 148— 177. 

2) Auf der Sacramentdnatur der Ehe beruht dad ſchon längft vor dem Concilium Tri- 
dentinum beſtehende und in deſſen Beſchlüſſen ausdrücklich ſanctionirte Princip der Unauf: 
ldslichkeit einer gültig geſchloſſenen Ehe und der Nichtzulaſſung der Eheſcheldung, ſondern nur 
der einer factifhen Trennung der Ehegatten von Tiſch und Bett. 

Über die Richtigkeit dieſer Kirchenlehre wurbe zur Zeit ber Reformation auf das Heftigfle 
geftritten. 6%) Das Concil mußte den Streit enticheiden, that dies aber mehr in disciplinärer 
als in vogmatifcher Weife, indem es den hierauf bezüglichen flebenten Artikel feined Decrets de 
sacramento matrimonii fo faßte, daß die Kirche das Anathema über den ausfpricht, der behauptet, 
die Kirche irre, wenn jle nach den Ausſprüchen des Herrn und der Apoftel gelehrt Habe und Lehre, 
daß eines von dem einen Chegatten begangenen Chebruchs wegen das Eheband nicht gelöſt 
werde und keiner von beinen Theilen, auch nicht der unſchuldige, während des Lebend des ans 
dern zu einer weitern Ehe ſchreiten dürfe u. f.w. Es mag mit viefer Faſſung des Decrets zu⸗ 
fammenhängen, daß Fatholifche Kirchenrechtslehrer unferd Jahrhunderts, welde das kirchliche 
Geſetz für allzu fireng anſahen, nachzuweiſen verfuchten, daß ungeachtet jener Erklärung des 
Concils nad) der allgemeinen Lehre und dem Geifte der katholiſchen Kirche eine Scheipung 
doch mögli jet, wie 1804 und 1806 Werckmeiſter, 1810 Wocher, 1818 Frenzel und 
1819 Kopp. Auch ver feiner Zeit nicht unberühmte Kirchenrechtslehrer Mich! neigte ſich zu 
dieſer Anficht, die vom DVerfaffer des vorhergehenden Artlkels über Ehe u. f. w. auch mit großer 
Märme vertheidigt wird. Schulte ſpricht allen Schriften, in welchen vie Auflöslichfeit ver Ehe 
nad katholiſchem Kirchenrechte nachzumeifen verfucht wird, den wiſſenſchaftlichen Werth ab und 
unternimmt unter Anführung einer überaus großen Zahl von Bertheivigern ver Unauflöslich⸗ 
feit von 1804 bis auf unſere Tage die Rechtfertigung des tridentinifchen Ausſpruchs. 6%) Da 
derfelbe ein abfolut bindendes Kirchengeſetz ift, fo fanın feine Bekämpfung des Princips der Uns 
auflöslichkeit von praftifher Tragweite fein, und jo wird es mol Recht der Kirche bleiben und 
ſchwerlich, follte je ein oͤkumeniſches Concil wieder abgehalten werben, eine Anderung erleiden. 

- Der Sag fteht fo feft, daß man nicht nöthig fand, In der Instructio ihn nochmals auszuſprechen, 
und ſich daher darauf beſchränkte, über das Verfahren bei Brocefien über Scheidung von Tiſch 
und Bert bie für nöthig erachteten Normen aufzuftellen ($$. 205— 242), auf welche näher ein⸗ 
zugeben hier der Ort nicht ift. Unter denfelben lautet die das Geſtändniß des Beklagten be: 
treffende Beſtimmung in 6. 232 dahin, daß e8 einen vollftändigen Beweis bilde, und bie den 
Erfüllungs- oder Haupteid betreffende, daß er unter Umſtänden von Ehegerichte zugelaflen 
werben koͤnne. 

Die einzigen Fälle vollfländiger Scheidung, infolge welder dem einen Theil vie Schliegung 
einer neuen Ehe frei ftebt, find: 1) der, mo der andere, wenn auch gegen den Willen des erften, 
ein feierliches Drvendgellibde ablegt und die Ehe carnaliter noch nicht vollzogen war; 2) ber, 
wo gleihralld ein matrimonium ratum, sed non consummatum durd eine päpſtliche Dispen⸗ 
fation gelöft wird, melde, wie Richter S. 631 anführt, namentlich dann ertheilt wird, wenn 
auf Annullation wegen Zwangs, Betrug, Irrthums oder Impotenz geklagt und zwar 
nicht voller Beweis, wol aber eine große Wahrſcheinlichkeit erbracht worden iſt, und nach 
Schulte auch in andern Fällen, indem nach der Lehre und Praxis des Apoſtoliſchen Stuhls 
der Papſt wirklich die Macht hat, das Band einer durch copula carnalis nicht voll zogenen Che 
zu trennen. 7°) 

3) Das bürgerliche Chegeſetz ſterreichs erklärt in $. 51: das von dem zuftänbigen kirch⸗ 

68) Richter, 8. gel. 69) Schulte, $.5, befonders in der Noter, S. 408-409. 70) Bl. 
Schulte, 86.51, 5 
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lichen Berichte über die Gültigkeit der Ehe gefällte Endurtheil fei für die bürgerlichen Rechts- 
wirfungen maßgebend. Diefe Beftimmung verdient eine nähere Erörterung. 

Was hat man unter bürgerlichen Wirkungen ver Ehe zu verflehen, und aus welchem 
®runde werben fie in neuefter Zeit, wie 3. B. im-öfterreichifhen Ehegeſetz, auch in den Concor⸗ 
daten beſonders hervorgehoben? Das angeführte Geſetz befagt in $. 31: „Die aus der Ehe ent- 
ſpringenden bürgerlihen Rechtswirkungen find nad dem allgemeinen bürgerlichen Geſetzbuch 
zu beurtheilen, inſoweit nicht hierüber in dieſem Gefege (vom 8. Oct. 1858) befondere Bes 
flimmungen enthalten find.“ | 

Nach allgemeinen Rechtsgrundſätzen beftehen viefe Wirkungen theild in den gegenfeitigen 
privatrechtlihen Verpflichtungen ver Ehegatten, 3.8. auf Alimentation, in ihren güterrechtlichen 
Verhältniſſen, gleichviel ob fie die allgemein geſetzlichen over durch Eheverträge feftgeftellte find, 
und ihrer gegenfeitigen Beerbung, theild in ver Legitimität und. den Standesrechten der Kinder, 
ihrem gefeglihen Erbfolgereht, der älterlihen Alimentationd- und Dotationspflicht u. f. m. 71) 
Mit der Nichtigkeitserklärung einer Ehe fallen dieſe Wirkungen and zwar in rückwirkender Weife 
zufammen, bei Scheidungen von Tifh und Bett find verfchienene derfelben in angemeflener 
Weiſe zu reguliren, Schon aus diefen Gründen mußte in den Chegefegen auf dieſe Verhält⸗ 
niffe Rüdficht genommen werben. Allein ein noch drängenderer Grund hierzu lag darin, daß 
das bürgerliche Befe noch die Fälle befonverd in Betracht zu ziehen hatte, wo es einer Firchlich 
gültigen Ehe die bürgerlihen Wirkungen wenigftens theilweife entzieht, over bei einer kirchlich 
ungültigen jie theilweife eintreten laßt. In Ländern, wo die Givilehe eingeführt ift, macht fich 
alles ganz einfach, indem die ſämmtlichen rechtlihen Wirkungen ver Ehe von felbft ſtatthaben 
ober wegfallen, je nachdem die Ehe gültig oder ungültig ift. 

Aus den oben angeführten Gründen war die Öfterreichifche Geſetzgebung gendthigt, in $. 31 
den darin aufgeftellten Grundfag in beſchränkter Weiſe auszuſprechen und nad nochmaliger 
Erklärung in 6. 51: dad von dem zufländigen Gerichte über die Gültigkeit der Ehe gefüllte 
Endurtheil fei Hinfichtlich verfelben für die bürgerlihen Rechtswirkungen maßgebend, eine Modi⸗ 
fication dieſes Principe aufzuführen, nämlich die: daß, wenn eine Ehe wegen eineß jener Hin⸗ 
bernifle für ungültig erklärt werde, die in $. 80 der Instructio aufgeführt find, fo feien die 
Rechtsverhältniſſe der Kinder fo zu regeln, als hätte eine Trennung bed Ehebandes flattgefun: 
den. Diefe Hinderniffe find das des dritten und vierten Grades der Blutöverwandtfchaft und ver 
Schwãgerſchaft aus erlaubtem Umgang, der geiftlihen Verwandtſchaft, ver Schwägerſchaft aus 
unerlaubten Umgange (wenn die Ehebewerber ‚nicht in directer Linie miteinander verwandt 
find), die impedimenta publicae honestatis, d. h. die aus diefen Gründen ungültige Ehe ift 
rückſichtlich der Kinder ald putative Ehe und daher dieſe als ehelihe zu behandeln.??) ine 
andere Modification ber allgemeinen Grundſätze über die bürgerlichen Wirkungen ver Ehe ift 
die ſchon oben angeführte des $. 32, wonach die Altern der Pflicht zur Audftattung des ohne 
väterlichen Conſens ſich verehelichenden minderjährigen Kindes enthoben jind und fogar ein Ent: 
erbungsredht deflelben haben. 73) Noch weiter geht $. 34, wonach die wenngleid kirchlich gül—⸗ 
tig geichloflene Ehe zwifchen Perſonen, deren miteinander begangener Ehebrud gerichtlich er- 
wiefen ift, bürgerlich fo fehr wirkungslos ift, vaß die Ehepacten ungültig find, die Ehegatten die 
gejeglichen Exrbrechte gegeneinander nicht geltend machen fünnen, Gattin und Kinder feinen 
Anſpruch auf den Abel oder die fonfligen Standeörechte des Mannes und bie Kinder nicht 
bie Succeſſionsrechte eheliher Nachkommen haben ?*) u. ſ. w. Kann man, fo ift erlaubt zu 
fragen, ſolche Ehe vechtlid) noch eine Ehe nennen? Wird durch diefe Beftimmungen fowie durch 
die andern Beichränkungen der nach allgemeinen Rechtsgrundſätzen eintretenden Wirkung der 
Ehen. |. w. nicht der Beweis geliefert, daß das rein kanoniſche Eherecht für die allgemeinen fo- 
cialen Zuftände ver Gegenwart nicht mehr paffend ift? Wird durch die Nothwendigkeit folder 
Modificationen nicht der Gedanke nahe gelegt, daß die Einführung der Civilehe nicht fo ver- 
werflich ift, wie Die Gegner verfelben annehmen? 

4) Schließlich Haben wir noch anzuführen, daß die Aufftellung von Rechtsnormen über 
das ehegerichtlihe Verfahren in Nichtigkeitöprocefien gemifchter Ehen eine überaus ſchwierige 
Aufgabe für ven Geſetzgeber ift und die große Anzahl Beftimmungen im öſterreichiſchen Ehe⸗ 

71) Eine Aufzählung bürgerlicher Wirkungen ber Ehen enthält $. 36 des Ehegeſetzes. 
72) Vgl. Schulte, Erläuterung bes Geſetzes über die Ehen der Katholiken, S. 93 fg. 73) Schulte, 

a. a. O., 6.71. 74) Schulte, ©. 75 fg. 
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geſetze76) ſowie in deſſen Publicationspatente?5) nothwendig machte, gegen deren Unpar— 
teilichkeit von proteſtantiſcher Seite ſehr ernſte Einwendungen gemacht, deren Gerechtigkei 
Dagegen von den katholiſchen Commentatoren der Geſetze vertheidigt wurde. In dem beſon— 
dern, die gemiſchten Ehen betreffenden Artikel des „Staats-Lexikon“ iſt der Ort, hierüber ma 
‚verhandeln. 

B. Überfhau des Eherechts der proteftantifhen Kirhe?”). I. Einleitung. 
Obgleich Luther im Jahre 1522 die Ehe ald ein „äußerlich, leiblih Ding, wie andere Hantie 
rung‘ erklärt hatte, fo äußerte er ſich dennoch dahin, daß die Kirche ſegnend und heiligend hinzu: 
treten müfle, und fagte, die Ehe fei die Pflanzſchule nicht blos des Staates, fondern auch der Kirche 
und des Reichs Chriſti bis and Ende der Welt. Melanchthon erfannte ihr den Charakter eine 
von Gott eingefegten Inftitutes zu, welche Auffaffung auch in der Augsburgifchen Gonfeifton 
Art. 11 und 27 fanctionirt ift, nachdem im Art. 7 aud angeführten Gründen verfelben hie | 
Sarramentdnatur abgefprodhen war.?78) Der leitende Grundgedanke des nothwendig neu nd 
bildenden Eherecht3 wurde nun ver: daß zwar die Ehe der bürgerlihen Ordnung angebir 
und mithin (was damals freilich nicht anders fein konnte) die Ehegefeggebung Sache der Obrig: 
feit jet, daß ſie jedoch al8 von göttlicher Einfegung ihre oberfte Norm in der Offenbarung hake. 
Sie blieb fogar ein Eirchliches, vom Staate auch bürgerlich anerkanntes und fomit Redhtöinftitut; 
die Gerichtsbarkeit in Eheſachen wurde den Eonfiftorien übertragen, die Form der Eheſchließung, 
die Feftftellung der Eheſcheidungs- und die Gründe der für möglich erklärten Ehefcheidung 
wurden in den Kirchenorbnungen, fpäter zumeilen in eigenen Eheordnungen fanctionirt.’®) 
Da aber die Hauptenwickelung des proteftantifhen Kirchenrechts den politifchen Zuftänten 
Deutſchlands gemäß particularrechtlich mar, fo erhielt jedes proteftantifchekand fein eigenes Ehe: 
recht, das jedoch mehr oder weniger, weil die Grundlagen doch gemeinfam waren, mit em 
anderer Länder übereinftininte. Und da im Laufe ver Zeiten auch die Kirchenordnungen Refor: 
men unterlagen, auch die Anfichten über den Grab der Kirchlichkeit ver Ehen fich mobificitten 
und überhaupt die Particulargefeßgebung nie ſtillftand, fo blieb auch das proteftantiide 
Eherecht beſtändig im Fluſſe, ohne jedoch feinen urfprüngligen Charakter zu verlieren. Im 

18. Sahrhundert wurde (wie Richter ©. 573 fagt) erft durch Ubung, dann durch die Gelegge: 

bung dem Eherecht in dem Vertragsbegriffe eine ganz veränderte weltliche Baſis gegeben, loöͤſt 
oder lockerte fich der materielle Zufammenhang der Ehe mit der Kirche, wovon bie Überweiſung 
der Ehejurisdiction an die bürgerlichen Gerichte, welche in der Mitte des vorigen Jahrhundert 
in Preußen geſchah, die unmittelbare Folge war. Doc) Hielt man an dem Princip, daß eine Ehe 
nur durch priefterliche Trauung gültig eingegangen werde, feft. Da indeſſen mehr und mehr mit 
pen ſtreng kirchlichen Grundanfchauungen unverträgliche Ehegefege vom Staate ausgingen, fo 
entftanden Keime zu Conflicten zwiſchen Staat und Kirche, die in manchen Ländern ſich fo Rei 
gerten, daß fie durch flaatlihe Machtſprüche nicht mehr gehoben wurben. Aus venfelben find 
bie noch nicht gehobenen Schwierigkeiten zu erklären, die der Annahme neuer Ehegefege von 
einer oder der andern Kammer in conflitutionellen Staaten over deren Anerkennung durh 
einen Theil ver Geiftlichfeit entgegenftehen. Der Antagonismus führte natürlich zum Bor: 
ſchlag der Einführung der venfelben in bürgerlicher Beziehung gemiß aufhebenden Civilche, 
wogegen man ſich aber von feiten der fireng kirchlich Gefinnten energifch fträubte. Doch erklin 
der diefen angehörenve, gewiß unverbächtige Kirchenrechtslehrer Nichter neuerdings (in der für: 
ten Auflage feines Lehrbuchs, ©. 574) fi dahin: „Es follte immer die Heilung (des Ubeld)w 

75) Es ift ver 8.43, welcher die Hauptbeftimmung enthält: daß über bie Gültigkeit von Ehen jet 
fchen Fatholifchen und nicht Fatholifchen Ehriften, folange ein Ehetheil der fatholifchen Kirche angehört, 
nur das fatholifche Ehegericht entfcheiden fünne; ferner die $$. 44—48, 56, 75, 59, 66-71. 

76) Es ift Art. 10. 
77) Außer dem Lehrbuche des Kirchenrechts von Nichter find zu vergleichen Goͤſchen, Doctrina de 

matrimonio ex ordinationibus ecclesiae evangelicae saec. XVI. (Halle 1848); Herzog, Real: Ent: 
flopädie für proteftantifche Theologie und Kirche, III, 666 fg.; Süskind und Werner, Handbud it 
würtembergifchen Ehegefege (Darmeheim 1854—56); Blume, Encyklopädie der in Deutfchlanp geb 
tenden Rechte, $. 95 fg. 

78) ©. Belegftellen bei Süsfinb, I, A—5; Weiske, Rechts-Lexikon, III, 531; Richter, Lehrbuch dee 
Kirchenrechrs (fünfte Auflage), ©. 574; Herzog, Real:Eucnflopäbie, TIL, 666. 

79) Überhaupt zu vergleichen Richter's Werk: Die evangelifchen Kirchenorbnungen des 16. Jahr: 
hunderts (Weimar 1846), Bd. II; ferner deffen Gejchichte der evangelifchen Kirchenverfaffung (Leipzig 
1851). Stellen aus den Quellen find mitgetheilt bei Herzog, ©. 666, 667, und was das wärtember: 
gifche Eherecht betrifft, bei Süsfind, S. 6—7. 
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der Rückkehr der bürgerlichen Geſetzgebung zu der im vorigen Jahrhundert verlaſſenen Bafis 
geſucht und erſt, wenn dieſes Ziel ſich als ein unerreichbares erwieſen, nach jenen unſern Ver: 
fafſungsverhältniſſen (?) ebenſo wie ver Volksſitte fremdartigen Experimente der Civilehe 
gegriffen werden.“ 80) | 
Unſere Überſchau des proteftantifchen Eherechts Hat ſich zu befaflen 1) mit der Form der 
Eheſchließung, 2) ven Ehehindernifien und 3) der Lehre von der Eheſcheidung. 

I. Wie die katholiſche Kirche, fo fehreibt auch die proteflantifche als Borbedingung des 
Abfchluffes ver Ehe das Aufgebot vor. Es hat vom Pfarrer oder ven Pfarrern des Wohnortd 
der Berlobten nach angeftellter Vorunterfuhung über deren perfünlihe Verhältniffe und ver 
etwaigen Ehehinverniffe zu gefchehen, und zwar gleichfalls dreimal an drei aufeinander folgen= 
den Sonntagen, wenn nit von der competenten Behörde durch Dispens eine zweimalige ober 
eine einmalige Befanntmahung geftattet if. Der Landesherr allein hat dad Recht, vom Auf: 
gebot überhaupt zu dispenfiren. Die nicht geftattete Unterlaffung deſſelben bewirkt nicht Ungül⸗ 
tigfeit der Ehe, hat aber eine Beftrafuug des trauenden Beiftlihen und der Verbundenen 
zur Folge. 

Was nun den Actder Eheſchließung ſelbſt betrifft 82), fo haben fich die Befenntniffe über 
deffen Korn nicht ausgeſprochen. Die Kirchenordnungen verlangen nur im allgemeinen, daß die 
Brautlente vor der Kirchengemeinde zufanmengegeben und beftätigt werden. Damit war, wie 
im Kanoniſchen Rechte, die Cardinalfrage unentſchieden, ob mit der Conſenserklärung oder ver 
ChHebeftätigung und Einfegnung durch den Geiftlihen die Ehe für rechtlich geichloffen zu Halten 
fei. Wie Richter (S. 621) bemerkt, gehörte diefer Eirchlihe Act nach der allgemeinen Rechts⸗ 
anficht de8 16. Jahrhunderts nicht zur Wefenheit der Ehe. 3?) Allein ſchon im Anfang des 
17. traten in der Übung vie Gonfenderflärung, die Beftätigung und Einſegnung zu einem 
Act, dem der Trauung zufammen und wurben fo audy durch Die Gefeggebung verbunden. Diefe 
förmliche Trauung wird jedoch, wie Richter (S. 631) weiter bemerkt, nicht für abfolut wefentlich 
angefehen, weshalb auch eine Ehe, welche in einer andern von Staate vorgefhhriebenen Form 
eingegangen iſt, von der Kirche als gültig angefehen werden muß. 89) Daher ift nad demfelben 
Rechtsgelehrten auch die Streitfrage, ob der Regent von der Trauung zu diöpenfiren die Macht 
habe, bejahend zu beantworten. ®%) . 

Die Competenz zur Trauung hängt vom Domicil ver Verlobten ab; haben beide ein 
verſchiedenes, jo fteht jie in ihrer Wahl. In manchen Partieularrechten iſt der Pfarrer der Braut 
der regelmäßig competente. Die von einem incompetenten Pfarrer vorgenommene Trauung 
macht jedoch die Ehe nicht nichtig, fondern hat nur angemeffene Beftrafungen zur Folge. Der 
Trauungsort ift die Kirche; Haustrauungen find infolge einer Dispenfation ober in Nothfällen 
zuläfftg. 

Durch einen Bevollmächtigten-Fönnen nur fürftliche Berfonen fich trauen laffen. Bepingte 
Eheichließungent läßt Die proteftantifche Kirche nicht zu. 8°) 

IH. In der Lehre von den Ehehinderniſſen iſt das proteflantijche Kirchenrecht vielfach abwei- 
hend vom Fatholifhen. Wir heben folgende Verfchiedenheiten hervor. 1) Wegen Irrthum ift 
die Ehe auch nichtig, wenn der Mann die Frau von einem andern ſchwanger findet, ferner 
wegen vor der Trauung dem einen Gatten unbefannter unbeilbarer Gebrechen, mander Eörper- 

lichen fowie geiftigen Krankheiten, wie ver Epilepfie, ded andern Theils, oder wegen von ihm be- 
gangener ſchwerer Verbrechen. 86) . 

2) Der Ehebruch (wenn er gerichtlich erwieſen) ift ſchon für fih allein ein Ehehinderniß, das 

80) Er meint hiermit die Zulaffung der Nothcivilehe, die 1855 durch ein Geſetz vom 1. Mai fanc: . 
tionirt (und in den neueften badifchen Gefegen vorgefchlagen) ift. ©. 514, Note 7. 

81) Richter, S. 620— 626; Herzog, ©. 686. 
82) Dal. die fehr voneinander abweichenden Beflimmunger der Kirchenorbnungen des 16. Jahrhun: 

derts bei Herzog, ©. 686, 687. 
sa Iſt dies richtig, fo ift die Eivilehe von ber proteftantifchen Kirche auch für eine Firchlich gültige 

zu halten, 
84) Eine folche ohne Trauung eingegangene Ehe nennt man eine Gewiffensehe, welche der Lan: 

besherr wegen bes ihm zuftehenden Selbfivispenfationsrechts, alfo gültig, eingehen könnte. Es tritt ber 
Sag: Princeps legibus solutus est, in Kraft. S. Herzog, ©. 689. 

85) Geſchichtliche Mittheilungen über das würtembergifche Recht finden fich bei Süskind, II, 5—13, 
und Bb. 1, 88. 363—372, j 

86) Richter, 8.265. 
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jedoch durch landesherrliche Dispenſation gehoben werben kann. Nach einigen Particularrechten 
iſt er nur dann zu beachten, wenn die vorige Ehe ſeinetwegen geſchieden worden iſt. 87) 

3) Das Ehehinderniß der natürlihen Verwandtſchaft ward in den erflen Zeiten nach der 
Reformation gewöhnlich auf den dritten Grad Fanonifher Berechnung beſchränkt und vom 
zeiten an biöpenfabel. Gegenwärtig ift ald gemeined Recht anzunehmen, daß die gerade Linie 
ein durchgehends vernichtendes, indiäpenfables Hinderniß bilbet, desgleichen Die Seitenlinie im 
erfien Grabe; vom zweiten an ift fie fomie das Verhältniß des respectus parentatus nur ein 
dispenſables. 8°) Die Adoptivverwandtſchaft ift nad neuern Gefeggebungen nur zwifchen den 
Adoptirenden und ven Anoptirten jo langeein Hinderniß, als das Adoptionsverhältniß beſteht. 99) 
Das Hinderniß der geiſtlichen Verwandtſchaft iſt im proteſtantiſchen Kirchenrechte theils anfangs 
aufgehoben worden, theils als unpraktiſch weggefallen. 9%) Desgleichen If ein auch öffentlid 
abgelegted Geloͤbniß ver Keufchheit fein Ehehinderniß. 21) 

4) Das Ehehinderniß der Schwägerſchaft iſt in den neuern Geſetzen, z. B. dem Preußiſchen 
Landrecht, nicht ſelten auf Die gerade Linie reducirt und das der Quaſiaffinitaͤt hinweggefallen. 92) 

5) Eine Ehe zwiſchen Getauften und Ungetauften iſt auch nach dem proteſtantiſchen Kirchen⸗ 
recht nicht möglich, während manche Landesgeſetzgebungen, z. B. die badiſche, ſie zulaſſen. 9°) 

Ehen zwiſchen Ehriften verſchiedener Confeſſionen werden auch von der proteſtantiſchen 
Kirche misbilligt und hat der Geiſtliche davon abzurathen. Aber ein eigentliches Ehehinderniß 
bildet der Gonfefiondgegenfag nicht.ꝰ) In nicht zu neutraliſirenden Colliſionsfällen geſtatten 
manche Varticulargefeggebungen die Givilehe. 95) 

6) Mehrere blos aufſchiebende Ehehinvernifle des Fatholifhen Kirchenrechts beftehen auch 
nad dem proteflantifchen, 3. B. vie ded tempus clausum. Manche blos bürgerlihe wirken 
vernichtend, wie z. DB. die im Auslande ohne Erlaubnip des Landesherrn gefchloflene Ehe eines 
Unterthanen mit einer Fremden. 

Der Mangel des älterlichen Conſenſes 96) wird in den Kirchengeſetzen proteſtantiſcher Laͤn⸗ 
der verſchiedentlich behandelt. Nach einigen iſt er, wenn die Ältern ich darauf berufen, ein ver: 
nichtendes, nad} andern immernur einauffchiebendes Hinderniß. Überall gilt aber der Grundſatz, 
daß der älterlihe Conſens, wenner ohne ausreichende Gründe verweigert wird, Durch den Richter 
ſupplirt werden könne. Die Ehe miteiner nicht gewaltfam, aberohne Wiffen der Altern Entführten 
wird durch deren hinzukommende Zuftimmung convalidirt. 97) Die Ehemündigkeit iſt über 
dad Alter der römifchen Pubertät meiftend Hinausgefegt, doch jind Dispenfationen zu frühern 
Vermählungen zugelaflen. 98) Auch das in gehöriger Form und, wo ednöthig, mit Zuftimmung 
der Altern u. |. w. eingegangene Berlöbnig mit einer Dritten oder einem Dritten ift nur ein auf- 
ſchiebendes Ehehinderniß, e8 hat nicht mehr die Wirkung einer Zwangsehe unter den Verlobten, 
kann aber, wenn nicht erfüllt, zu Geldentſchädigungen verpflichten. 99) 

IV. Die Eheſcheidung. 10%) Ginige Bekenntniſſe fhon hielten e8 für eine Ungerechtigkeit, 
daß den ohne eine ihnen zur Laft fallende Verſchuldung Geſchiedenen die Wiederverheirathung 
nicht erlaubt ſei. Daraus ergab ſich die Zulaſſung einer vollſtändigen Loͤſung vom Bande in 
den Kirchenordnungen: Sie konnte aber nur von Richter und nach geſetzlich feſtgeſtellten Grün⸗ 
den ausgeſprochen werden. Der ſchuldige Theil konnte nur infolge einer Dispenſation ſich 
wieder verehelichen. Was aber die Scheidungsgründe betrifft, fo gingen ſchon im 16. Jahr: 
hundert und fpäter mehr und mehr die Gefeggebungen auseinander. Es beſtand indeſſen eine 
zweifache Richtung, eine firengere, nach welcher blos wegen Ehebruch oder bößlicher Verlaffung, 
auch wol hartnäckiger Derweigerung der Verföhnung, d.h. der ehelichen Pflicht, eine Scheibung 
zuläffig war, und eine larere, nad h der verſchiedene andere Handlungen eines Ehegatten biefen 

87) Richter, 8. 273, IT; Herzog, ©; 679— 680. 
883) Richter, 8. 270, 1; Herzog, S. 676, 677. Über das würtembergifche Recht val. Süskind, 

Bd. Il, 8$.23, 28—32. 
89) ichter, 8. 272, S. 602, 603. 90) Richter, S. 604; Herzog, ©. 677. I Richter, $. 268. 

92) Richter, $. 271, II; Herzog, ©. 677—679. 93) Richter, 8 .274; Herzog, S. 680; Süsekind, 
Bd.l, 88.296, 297. 94) Richter, $. 285111; Süsfind, I, 8$. 597. 298. 95) Sistind, DB. IL, ‚10. 

96) Richter, $. 267, Süsfind, Bo. I, 88. 118—138; Herzog, ©. 668. In MWürtemberg ift der 
Mangel des Alterlichen "Gonfenfes ein trennendee Hinderniß,. Hauber, Recht und Beruf der evange⸗ 
lifchen Kirche Würtembergs, II, 49. 

97) Richter, 8. 266. 98) Richter, $. 267; Herzog, S. 474. Eine Tabelle hierüber & alume, 
Encyflopäbie, Bd. Il, 8.100. 99) Richter, $. "284, befonders Note 21 u. 22; Derpg, © 

100) Richter, 8 . 282; befien Beiträge zum Ehefcheidungsredht in ber evangelifch Kirche Berlin 
1855); Herzog, ©. 701 fg.; .; Hauber, I, 34 fg. 
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Gründen gleihgeftellt wurben, wie Lebensnachſtellungen, groͤbliche Mishandlungen, ſchwere 
Verbrechen u. dgl. Noch weiter gingen ſpätere Geſetzgebungen, die auch wegen eingetretenen 
Wahnſinns, undeilbarer fhmerer Krankheiten, ja felbft Scheivungen durch Einverftändniß er: 
laubten. In neuefter Zeit kehrte man zu einer etwas firengern Anficht zurüd, wonach nur der 
Ehebrud, unnatürlihe Sünden, Verurtheilung zu ſchweren Freiheitsſtrafen, Sävitien, Lebens⸗ 
nadftellungen und Defertion gültige Scheidungsgrünbe find. 

Wegen allzu großer Gegenfäge in den Anfichten gelang es inbefien (mie z. B. in Preußen) 
nicht, einer neuen Eheſcheidungsgeſetzgebung die nothwendige Zuftinmung der Kammern zu 
verfhaffen, ſodaß diefer Theil des Eherechts, wie freilih auch manche andere eherechtliche 
Stage, im Zuflande der Krijis jich befindet. 107) , 

Daß jetzt den gewöhnlichen Gerichten, zuweilen, wie in Würtemberg, unter Zugiehung geift: 
licher Aflefforen übertragene Verfahren in Eheſcheidungsproceſſen führt nicht felten zu unbe⸗ 
friedigenden Refultaten, wie namentlid) in Defertionsprocefien, in welchen unter dem Deckmantel 
von Gollufionen willfürlihe. Scheidungen durchgeſetzt werben fünnen. 192) Man ging fogar 
fo weit, daß das rechtlich feſtſtehende Princip: Eideszuſchiebungen und durch andere Thatfachen 
nicht unterflügte Geſtändniſſe fönnten in Ehefcheidungsftreitigkeiten fein Beweismittel fein, in 
neuern Gejeggebungen, 3. B. dem Preußiſchen Landrecht, abrogirt wurde. 102) 

L. A. Warnkoͤnig. 
Eheloſigkeit.)) Das Wort Cheloſigkeit bezeichnet zunächſt nur einen thatſächlichen Zu⸗ 

ſtand, nämlich den Stand eines Unverheiratheten, alſo eine Eigenſchaft; in einem engern, man 
darf ſagen techniſchen Sinne aber ven Stand einer zur Eheloſigkeit (dem Coͤlibat) verpflichte⸗ 
ten Berfon. An und für fih bat die Chelojigfeit auf die Rechtsfähigkeit eines Menſchen feinen 
beſchränkenden Einfluß, erhielt aber einen ſolchen infolge gefeglicher Beftimmungen und zwar 
in entgegengeſetzten Beziehungen. Bei den Römern wurde der Cölibat durch die unter Kaifer 
Auguftus fanctionirte Lex Julia und Lex Papia et Poppaea ?) verpönt; durch bie kirchliche Ge⸗ 
ſetzgebung ward er ganz im Gegentheil ald ein höherer Stand empfohlen und zuletzt geboten. 
Um der mehr und mehr einreißenden Sitte ver Römer, ald Unverbeirathete freier Liebe zu pfle⸗ 
gen, energiſch entgegenzutreten und durch eine Art Ehe- und Kindererzeugungszwang die Ers 
haltung des echt römischen Volkskerns zu fihern, wurde durch jene Geſetze den heirathsfähigen 
Ehelofen (coelibes) die Kähigfeit, durch Teſtamente oder andere leptwillige Xiberalitäten zu er- 
merben, entzogen und die ihnen Hinterlaflenen Bergabungen den in demfelben Acte honorirten 
Berbeiratheten und mit Kindern Befegneten, ober, wenn feine vorhanden waren, dem Fiscus 
ald Caducum zugewiefen. Verheirathete Kinderlofe (orbi), Männer von nicht 60 und Frauen 
von nicht 50 Jahren, ftrafte dad Geſetz dadurch, daß fie von dem durch Teftament oder Codicill 
ihnen Hinterlaffenen nur die Hälfte erwerben fonnten. Nahe Berwandte und Verſchwägerte 
des Erblafferd waren audgenommen.?) Bevor durch Konftantin die Strafen ver Ehe- und Kin 
verlojigfeit wieder aufgehoben wurden, Hatten vie hriftlihen Priefter unter dem Drude vieler 
Geſetze zu leiden, vorausgefett, daß ſchon damals für jie das Gebot der Eheloftgkeit beſtand und 
beobachtet wurde. Während bei ven Römern den Beftalifchen Jungfrauen die Chen unterfagt 
waren, bei ven Juden nur die Ehe mit Buhlerinnen, einer Gefchiedenen oder einer Witwe den 
SHohenprieftern, auch alle Priefter zur Vorbereitung auf heilige Handlungen fi ihrer 
Frauen enthalten follten, enthält dad Neue Teftament fein Verbot der Ehe für die Diener der 
Religion, Die Apoftel waren zum Theil felbft verheirather, empfahlen auch den Vorftehern der 
Ghriftengemeinven die he, lehrten aber dennoch (1 Kor.7, 38%); 5, 32), daß unter Umſtänden 

101) Richter, $. 282, Note 19. 
102) Eine fehr gelungene, obwol nur überfichtliche rechtsgeſchichtliche Darftellung des proteflans 

tifchen Ehefcheibungsrechts gibt Richter in dem oben angeführten 8. 282 feines Lehrbuchs. 
103) Durch eine Verordnung vom 28. Juni 1844 wurde biefe Beflimmung wieder aufgehoben. 

Herzog, S. 704, 705; Richter, a. a. D., Note 22 u. 23. 
1) Literatur: Die Lehrbücher des Kirchenrechts von Walter, Philipps, Richter, Schulte, Herzog's 

Real⸗Encyklopaͤdie, II, 77L, und die im Verlaufe des Artikels angeführten Monographien der Gebrüder 
Theiner, Earone’s u. f. w. 

g86 2 net. alter, Geſchichte des Römifchen Rechts bis auf Juſtinian (zweite Auflage, Bonn 1846), 
. I, Rx. 605. 
3) DieBerfügungen der Lex finden fich in Ulpian's Fragmenten, V und XVI; in Gajus' Inſtitutio⸗ 

nen, Il, II, 286; in den fogenannten Baticanifchen Sragmenten, $$. 158, 214—219. 
; Fi 38 heißt es: „Welcher verheirathet ift, thut wohl, welcher aber nicht verheirathet if, 
thut beſſer. ' 
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nicht zu heirathen beffer ſei, als fich zu vermählen. Darauf hin bildete ſchon in den erften drei 
Jahrhunderten bie Kirche die Lehre aud: der ehelofe Stand verdiene den Vorzug; im zweiten 
finden ſich Beifpiele freiwilliger Gelübde der Keuſchheit und die Forderung der Continenz vor 
ber Vornahme beiliger Handlungen durd) die Geiftlichen. 

Die Anjiht, dag Ehelofigfeit dem Beiftlichen zieme, muß nach der Anerkennung des Ehri- 
ſtenthums und ver Öffentlihen Geftaltung feines Eultus durch Konftantin ſchon vorherr: 
ſchend gewefen fein, indem nach Concilienſchlüſſen vom Jahre 314 bei Anftellungen in geift: 
lichen Amtern Unverheirathete vorgezugen wurden. War bei der Ordination das Verſprechen 
der Keufchheit abgelegt worden, und der Ordinirte verheirathete ſich ſpäter, fo follte er vom Amte 
entfernt werden.d) Schon Verheiratheten war nad der Ordination felbft nad dem Concilium 
von Nicäa (325) die Fortſetzung der (Ehe geftattet. Vom 5. Jahrhundert an traten aber Ge: 
genfäße in ver orientalifchen und der römiichen Kirche ein. 

1) Somol durch die Eoncilien, 3.8. das Trullaniſche von 692, als Durch die Geſetze der Kai: 
fer warb feftgefeßt, daß die Ehen orpinirter Prieſter, Diakonen und Subdiakonen nichtig jeien 
und die in denfelben erzeugten Kinder als uneheliche betrachtet, auch die Verheiratheten aus 
dem geiftlihen Stande verftogen werben follten. Doch ließ man ſchon Verheiratbete zur Orki: 
nation zu und legte blos den Biſchöfen die Verpflichtung auf, fih von ihren Ehefrauen zu 
trennen.) Eine Zeit lang unter Kaifer Leo war den Beiftlihen fogar erlaubt, während ver 
erften zwei Jahre nad) der Ordination ſich zu verheirathen, auch follten nach ber Ordination 
ſich Verehelichende zwar ihres Amtes entſetzt, aber nicht gerade aus dem geiſtlichen Stande ver⸗ 
ſtoßen werden. Noch jett koönnen in der griechiſchen Kirche Verheirathete ordinirt, jedoch nicht 
zu Bifchöfen ernannt werden. Die Weltgeiſtlichen find regelmäßig verheirathet, ja in Ruf: 
land wird 3.3. die Ordination nur nad) ihrer Verheirathung den zu Weihenden ertheilt. Aller: 
dings werben unverheirathete Mönche als Beichtväter vorgezogen. 7) 

2) In der abendländifchen Kirche 8) traten von Siricius (385) an die Bäpfte den obscoe- 
nis cupiditatibus (d. h. der Ehe der Ordinirten) entgegen. Auch mehrere abendlaändiſche Eon- 
eilten verboten ven Geiftliden , feit dem 5: Sahrhundert auch den Subdiakonen die Ehe. Solde 
Ehen waren jedoch nicht ungültig und bewirkten nur die Entfernung von Amte. Yon der Mitte 
des 8. Jahrhundertd an wurden die Verordnungen gegen die Priefterehe mehrmals wiederholt 
und Männer ledigen Standes nur nad) Ablegung des Gelübdes der Keuſchheit ordinirt, Ver: 
heirathete nur aus befondern Gründen zugelaflen und ihnen dad Gebot der Abſtinenz auferlegt. 
Die kirchliche Geſetzgebung murde immer mehr verfhärft, und man findet ſchon im Verlaufe des 

8. Jahrhunderts ‚ daß den Geiftlihen verboten war, andere Frauen als ihre Mütter oder 
Schweftern im Haufe zu haben. Erleichtert und überwacht wurde nun auch den gewöhnlichen 

Geiſtlichen das ehelofe Leben durch Die Einführung der vita regularis des geſammten zu einer 
biſchoͤflichen Kirche gehörenden Klerus. Eine Menge Verordnungen wurden gegen Unzucht 

treibende Geiftliche erlaflen. 
Sowol diefe als die Eheverbote felbft waren aber im ganzen Oceidente nicht von nachhalti⸗ 

ger Wirkung. Im 11. Jahrhundert gab es viele verbeirathete Geiſtliche over ſolche, die im 
Concubinate lebten. Auch traten in Schriften Gegner des Gölibargefeges auf. Es follte nun 
aber in unerbittlicher Weiſe durchgefeßt werben, und wurde ed durch Papſt Gregor VH., und zwar 
noch ehe er den Heiligen Stuhl beftiegen hatte, durch feinen Einfluß zwifhen 1059 und 1063. 
Nicht blos jeder verheirathete oder im Concubinate lebende Prieſter verfiel in den Kirchenbann, 
fondern auch Laien, die bei einen folden die Meffe hören, ihn heichten oder aus feinen Händen 
das Abenpmahl nehmen würden. Im Jahre 1074 erneuerte er diefe Verordnung. In einem 
Schreiben (Epist. Il, &. 7) drückt er fi über ven Grund des Cölibatgebotes dahin aus, daß 
er fagt: „Non potest liberari ecclesia a servitute, nisi liberantur clerici ab uxoribus.“ Nut 

allmählich und vermittelft der ftrengften von der weltlichen Gewalt unterftügten Disciplin fam 

pie für manche Länder, 3.3. des nördlichen Europa, neue Ordnung der Dinge zur Geltung. Im 
erften lateranenſiſchen öfumenifchen Goncil von 1123 wurde die Verpflichtung der Kleriker zum 
Gölibat ald allgemeines Kirchengefeg proclamirt und biejeß i int zweiten Yateranconcil von 1139 
beftätigt. Gratian nahm jedoch 1151 noch Stellen in fein fogenanntes Decretum auf, um 
den Sap 6 zu beweifen , daß es früher Geiftliche gab, welche in rechtögültiger Ehe lebten.) And 

5) Deer. € Gratiani, distinct. 28, Kap. 8 und 9. 6) Richter, $. 117, und Walter, Kirchenredt, 
S. 418-419; Theiner, I, 308. 7) Walter, S. 421. 8) Theiner, 1, 322 fg. 

9) Eine Menge Beweisftelfen für unfere geichichtliche Notiz green fich in Warove's Vollſtaͤndiger 
Sammlung der Cölibatgeſetze (Frankfurt 1833), S. 75-233. ©. ferner Theiner, II, 159 fg. 
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den Motiven mehrerer auch noch fpäterer Gelege ift zu erfehen, daß der Zweck des Côlibats 
nicht blos die Erhaltung der Reinheit der Geiſtlichen war, fondern auch der, die Erbfolge der 
Söhne von Klerikern in ihre Pfründen zu verhindern. Aus andern tanoniſchen Verfügungen 
ergibt fi, daß Das ganze Mittelalter hindurch die Kirche und insbeſondere die Päpſte die An 

‚ wendung der energiſchſten Mittel verordneten, um ven fehr häufigen Eoncubinaten der Beiftlichen 
Einhalt zu thun.1%) Die Ehen ver nicht ſchismatiſchen griechiſchen Geiftlihen wurden von den 
Vapften jedoch nicht für ein Hinderniß, in der Beichte zu abjolviren und das Abendmahl zu rei= 
hen, erklärt.) Auf dem Concil zu KRonflanz (1414 -- 18) und zu Bafel (1431—49) wur: 
ven ftrenge Strafen gegen dad allgemein „verbreitete Verbrechen des Koncubinats der Geiſt⸗ 
lichen“ fanctionirt. 12) 

Nach ven Beginne ver Reformation mußte die Collbatsfrage eine brennende werden. Luther 
rechtfertigte 1520 ſchon die Prieſterehe, Melanchthon ſchrieb eine Apologie derſelben. Eine ſolche 
enthält auch die Confessio Augustana, Art. 23, welche in der von ven Katholiken audgegange: 
nen Confutatio derſelben zu widerlegen verſucht wird. Der Reichtstagsabſchied Karl's V. ſchärfte 
das Gebot des Coͤlibats ein.18) Da nun die Aufhebung deſſelben im Schoſe der proteſtanti⸗ 
ſchen Confeſſionen von flatten ging und gewiß bie Folge hatte, daß mancher katholiſche Geiſt⸗ 
licht aus feiner Kirche trat, auch ſelbſt in den katholiſchen Ländern die Anſicht, die Priefterehe 
fei zu geftatten, fih mehr und mehr feitfeßte, fo geihahen vom Kaifer, von den Königen von 
Sranfreih und Polen, von den Herzogen von Baiern, von Kleve, Jülich und Berg u. a. 
Schritte, um die Abſchaffung des Edlihats von der Kirche zu erwirfen, und zwar namentlich zum 
Zwecke Der Sittenreformation der Geiftlihen. In Deutihland und Ungarn fanden fid, wie die 
Kirchenvifitationen herausſtellten, auf 100 Pfarrer nicht fünf, in Baiern nicht drei, welche nicht 
im Concubinate lebten oder heimlich verheirathet waren. In den Reformationdariikein, welche 
Kaiſer Serdinand J. dem Concil von Trient überreichen ließ, heißt es ſogar, es finde ſich kaum 
einer unter hundert, ver nicht heimlich, ja Öffentlich verheirathet fei.1%) Bei dieſer Lage der 
Dinge ſchlug ſchon KarlV. auf dem 1547 zu Augsburg abgehaltenen Reichstage die Aufhebung 
des Coͤlibatgebots der Beiftlihen vor und fprad das Jahr darauf diefelbe in feinem Interim 
aus. Auch veutfche Randesherren führten entweder die Priefterehe ein oder verſprachen, deren 
Beftattung durch das Concil zu Trient zu erwirfen. Von Ferdinand, den Königen von Polen 
und Frankreich darum angegangen, erklärten vie Bäpfte, der Eölibat fei eine menſchliche An- 
ordnung, könne aber nur von Concilium aufgehoben werden. Dus mehrmals hierüber be= 
fragte Collegium der Garbinäle ſprach ih aber immer für deilen Aufrechthaltung aus. Die 
Frage kam nach der Wiedereröffnung des Concils im Jahre 1562 auf demjelben zur Dis: 
euffion.15) Die Eaiferligen, bajrifchen und franzdjifhen Gefandten bemühten ſich bei den 
päpſtlichen Legaten und felbft beim Papfte einen günftigen Beichluß herbeizuführen. Kaifer 
Ferdinand foll wirklich ven Entwurf einer päpftlihen Bulle für die Zulaffung der Prieſterehe 
erhalten haben. Allein die italienifhen Bifhöfe waren die heftigfien Gegner diefer Neuerung. 
Nah Ferdinand's Tod wiederholte Marimilian I. das Geſuch um Aufhebung, allein 1565 
wurde Daflelbe verworien und durch Art. 9. des Decretum de sacramento, matrimonii in 
ver 24. Sefjion dogmatifch fanctionirt: „Si quis dixerit, clericos in sacris ordinibus con- 
stitutos vel regulares castitatem solenniter professos posse matrimonium contrahere 
contraelumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica vel voto, et oppositum 
nil aliud’esse, quam damnare matrimonium, posseque omnes contrahere matrimo- 
nium, qui non sentiunt se caslitatis, eliam si eam voverint, habere donum: anathema sit, 

quum deus id recte potentibus non deneget, nec patiatur nos supra id, quod possumus, 
tentari.’’ 

Im folgenden Kanon wird das Anathem dann gegen diejenigen ausgeſprochen, welche leh⸗ 
ten würben, ber Stand’ der Keufchheit und ber Iungfräulichfeit fei dem ehelichen nicht vorzu⸗ 
ziehen. Durch dies Kirchengeſetz war vie Eölibatsfrage definitiv entfchieden. Zugleich fanctio- 
nirte das Concil in Kan. 8 (de reformatione matrimonii) dad ftrengfte Strafgefeg gegen 
die Prieſter, welche ſich des Verbrechens des Concubinats ſchuldig machten. Eine Menge ſelbſt 
auch in unſerm Jahrhundert gegen daſſelbe erlaſſener päpſilicher oder biſchoͤflicher Verordnun⸗ 
gen und Synodalbeſchlüſſe beweiſen die Schwierigkeit ver Durchführung des Geſetzes. Das von 

10) Garove, II, 243 fg. 11) Earovf, S. 273. 12) Carové, S. 218 fg. u. 361fg. 13) Ca⸗ 
ron, 424 1 14). ©. die Briweife bei Carove ber das Colibatsgefeg, Abth. I, S.310 fg. 15) Thei- 
ner, 11, 896 fg 
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Beneblet XIV. wiederholte Verbot, Feine noch nicht 40 Jahre alte weibliche Dienerin im Haufe 
zu haben, wird aud in unfern Tagen nicht überall beobachtet. 

Es konnte nicht auöbleiben, daß die philofophifhe Aufklärung des 18. Jahrhunderts Die 
Frage vom Cölibat der Geiftlihen und deflen Aufhebung wieder aufnahm. Ste befämpfte es 
währenn ver erften Hälfte veflelben in Frankreich in gemeflener, man möchte fagen, ſchüchter⸗ 
ner Weile. Montedquieu perfiflixte e8 (1721) in feinen „Lettres Persannes”, und 1735 
brachte der gelehrte Abbe de St.⸗-Pierre (geft. 1743) tn feinen „Ouvrages de politique et de 
morale’ eine Anzahl ſchwer wiegender Gründe gegen die Ehelofigfeit der Priefter vor, die Di: 
derot in feiner 1751 begonnenen „Encyklopädie“ etwas fchärfer gefaßt und durch Hinweiſun⸗ 
gen auf frühere Schriftfteller vermehrt wiederholte.16) Gr arbeitete auf Abfchaffung des Che⸗ 
verbots Hin und ſchlug zu dieſem Zwecke vor, daß man bie Tatholifchen Landesherren veran: 
laffen follte, fi zu verbinden, um vom Papfte diefelbe zu erwirken. Bom Jahre 1760 an ent: 
brannte aber ein bis in unfer Jahrhundert fortdauernder heftiger Principienftreit über vie Coli⸗ 
batöfrage, an dem ſich franzoͤſiſche, Italienifche 17) und deutſche Gelehrte, größtentheils Geiſtliche, 
aber auch Biſchoͤfe und Päpfte betheiligten. Unter ven legtern huldigte nur Clemens XIV. (Gas: 
ganelli) einer mildern Anjicht, indem er, um vie Wieververeinigung der proteflantifchen Gen: 
feffionen zu erleichtern, die Ehe ihrer Beiftlihen zu geflatten ſich geneigt zeigte. Um fo enetgi- 
ſcher fprach ich Dagegen Pius VI., namentlich in der fo berühmten Bulle Auctorem fidei (vom 
Jahre 1794), gegen das Verlangen ver Einführung der Priefterebe aus. Die weitere Anti: 
coͤlibatsbewegung ſchlug in Frankreich und in Deutſchland einen verfchlenenen Weg ein; fe jepte 
dort durch die revolutionäre Staatögefeßgebung die juriftifche Ungültigfeit ver Keufchheitöge: 
lübde mit folder Entſchiedenheit durch, daß die geiftlihen Orden ganz aufgehoben und bie (ſchon 
1792 eingeführte) Civilehe auch den Geiſtlichen geftattet wurde, ein Grundſatz, der indirect 
auch im Code Napoleon (1804) aufrecht erhalten wurde, indem darin der geiftliche Stand unter 
den Ehehinderniffen nicht aufgeführt wird. Da indeß durch das Concordat die kirchliche Dis: 
ciplin wieberbergeftellt worden war, fo mußten verheirathete @eiftlicde ihrer Stellen entjegt 
und ercommunicirt werden. Nach der Reflauration war man fogar beftrebt, Die Ehen der 

 Briefter unmöglich zu machen; die Gerichte begünftigten dieſe Richtung, und fo geſchah es, daß 
1832 gegen einen audgetretenen Geiflligen, Namend Dumonteil, der fich verehelichen wollte, 

ein in allen Inftanzen beflätigtes Urtheil erging und fo durch Gerichtsgebrauch das alte Ehe: 
hinderniß wieberhergeftellt wurde. 19) 

An Deutſchland verfuchte man, wohl einjehend, daß das tridentiniſche Cölibatsgebot von 
keinem Vapfte aufgehoben werben würbe, durch ven Vorſchlag eines andern Mittels die Prie⸗ 
fterehe möglich zu machen. Es war das der fihon feit dem Mittelalter öfters, freilich im Interefle 
der Kirche felbft vorgefommenen Laiſtrung ber Geiftlihen. 1%) Wären die fogenaunten Euler 
Bunctationen der deutfchen Erzbifchöfe in Deutfhland zur Geltung gekommen , fo würde man 
nad) und nad) das gewünfchte Ziel erreicht haben, indem nad) denſelben das Recht, zu dißpenfl: 
ren, ihnen aus eigener Machtvollkommenheit zuftehen folfte.20) Es wurde 1789 das erzbiſchoͤf⸗ 
liche Vicariat von Mainz wirklid von einem Geiftlichen feiner Didcefe darum gebeten, und biefed 

war auch geneigt auf dad Geſuch einzugehen, glaubte aber vorher über die wichtige Frage von 
erzbifchöflichen Orbinariaten zu Köln, Salzburg und Trier Gutachten einholen zu follen. 9 
diefelben jedoch gegen eine der Disciplin fo gefährliche Gonceffton fich audfpradgen, fo wurde dad 

Geſuch des Petenten abgewiefen.21) Seit einer 1789 erfchienenen Schrift Werdmeifter'd, ver 
den Sag vertheidigte, daß den Fürſten das Necht zuftehe, den Beiftlichen, welche ihren Stan 
verfaffen (und doch Katholiken bleiben) wollten, die Ehe zu geftatten, traten bis 1805 von 

Zeit zu Zeit Vertheidiger der Priefterehe (namentlih in Baiern) auf, Einer der entſchieden 
fien Fürfprecher der Maßregel der Laiſirung der Geiftlihen, welchen die Beobachtung der 

Abſtinenz unmöglich fet, war der frühere mainzer Profeſſor Kopp in feinem freilich erft 18% 

x 

16) Caroveè, II, 597. 
17) Der hervorragendfle Vertheibiger des Gölibats war Zaccaria, Storia polemica del coelibato 

sacro (Rom 1774; deutfch von Dregog, Lemberg und Würzburg 1784). 
18) Carové, ©. 759. 
19) Der Bapft erlaubte zur Erhaltung der um bie Kirche verdienten hohen Familien, daß ihre in ben 

geiftlichen Stand getretenen (jedoch noch nicht zu Prieftern geweihten) Söhne in den Laienftand zurüd 
traten und fich verheiratheten. Selbft Talleyrand, Bifchof von Autin, wurde 1802 von Pius lai: 
fit. Carove, ©. 674. 

20) Carove, ©. 619. 21) Näheres über ven Fall gibt Carove, ©. 643— 652. 

) 
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erſchienenen Buche: „Die katholifche Kirche des 19. Jahrhunderts” (S. 270 fg.). In Frank: 
reich ſprach fich im derſelben Weife der befonders durch ſein Werf „Les libert6s de l’eglise 
gallicane‘‘ berühmte Abbe Gregoire aus. Verſchiedene über dad Auskunftsmittel der Laijt- 
tung von unverbeflerlihen Klerifern befragte Ordinariate erklärten fi vagegen.?2) Indeß 
hörte man nicht auf mit der Coͤlibatsfrage in Deutfchland fi zu befaffen. Im Jahre 1816 
batte die bairifche Regierung von der theologifchen Facultät zu Landohut ein Gutachten über 
die Urſachen der Verminderung der Candidaten des geiftlihen Standes verlangt. Die Facultät 
eröxterte in ihrer Ausführung auch bie Frage vom Edlibat, ſprach ſich aber entichieven gegen 
deffen Aufhebung aus.29) Allein die entgegengefegte Meinung gewann in Deutihland von 
Jahr zu Jahr mehr Boden.) Sie wurde von audgezeichneten katholiſchen Geiſtlichen mit 
MWärme vertbeldigt, wie 1818 nohmald von Werdmeifter und Salat, von Fridolin Huber, 
1828 von den Gebrübern Theiner in Breslau?5), ferner von rechtögelehrten Laien, wie Treffurt 
und Amann in Baden und vor allen durd den von uns fo oft in den Noten angeführten Dr. 
Garone.2%) Im Iahre 1828 baten 23 Laien in einer Petition den Erzbifchof von Freiburg, 
die Aufhebung des Coͤlibats auf kirchengefeglihem Wege zu bewirken, und 1831 wurde in 
Mürtemberg von Profefloren zu Ehingen ein Verein geftiftet, dem gegen 200 Geiftliche bei- 
getreten fein follen, der den katholiſchen Oberkirchenrath mit einer gleichen Bitte anging. Beide 
Petitionen wurden, wie voraudzufehen war, abſchläglich beſchieden. Deögleihen eine von 
Gelſtlichen der Didcefe Trier bei ihrem Bifchof eingereichte Bittfhrift.27) In Baden warb end: 
ih 1831 noch von 23 Laien eine durch Zuſtimmung von 162 Geiftlihen unterftügte Petition 
an die Zweite Kammer der Stände gerichtet, diefelbe möge ſich bei ver Regierung dafür ver- 
wenden, daß im Großherzogthum die den katholiſchen Geiftlihen auferlegte Vorſchrift des Coͤli⸗ 
bats auf gefegmäßigem Wege aufgehoben würde. Die Kammer beſchloß am 16. Dec. dieſelbe 
mit dringender Empfehlung and Staatdminifterium zu überweifen, zu baldiger Verhandlung 
por der'verfammelten Synode und zur Vorlage des Nefultats beim künftigen Landtag.2°) 

Im Jahre 1832 traten nun diefer Bewegung mit größter Entſchiedenheit entgegen der Fürft- 
biſchof von Breslau (am 25. Jan.), ver Biſchof M. von Sailer von Regensburg (am 15. April) 
und der Erzbifchof von Freiburg (am 13. Zuli). Der legtere bekämpfte in feinem ben Wegen: 
ſtand betreffenden Rundfchreiben mit vielen Gründen die ganze unficchliche Richtung.2%) End⸗ 
lich ließ Papft Gregor XVI. in feinem Gonclave vom 15. Sept. 1832 ein Verdammungs⸗ 
urtheil gegen dieſes gottlofe Streben ergehen und erklärte fi in einem Erlaſſe an vie Oberrhei⸗ 
nifche Kirchenprovinz vom 4. Oct. 1833 gegen dad Laifiren von Geiftlihen ald mit der Prie- 
flerwürde unvereinbar. In Baden wurden übrigens noch 1837 von Geiſtlichen Verſuche auf Zu⸗ 
lafjung der Briefterehe gemacht, aber vom erzbiſchoͤflichen Orbinariate energiſch zurüdigemwiefen. 20) 

Die legte Monographie über unſern Begenfland ift die von allen ſtreng kirchlich Gefinnten 
als ausgezeichnet und geiftreich geprielene, ohn? Nennung des Autors in Regensburg im Jahre 
1841 unter dem Titel „Der Coͤlibat“ erſchienene Schrift mit einem griechiſchen Motto, deren 
Zweck die Widerlegung Carove's und die Bertheivigung der Chelofigkeit der Eatholifchen Geift- 
lichen iſt. Ä 

Nach dem jegt geltenden Eatholifchen Kirchenrechte darf Fein Verheiratheter zu ven Höhern 
Weihen zugelaffen werben, es fei denn mit Bewilligung feiner in einen geiftlihen Orden tre⸗ 
tenden Frau. Die von einem Kleriker der höhern Grade eingegangene Ehe ift kirchlich nichtig. 
Die niedern Weihen können infolge von Dispenfationen auch Berheiratheten ertheilt werben. 
Doch foll ein fhon geweihter Minorift durch feine Verheirathung fein Amt verlieren, nicht aber 
das privilegium clericale, fann jedoch vom Ordinarius zu den feinem Ordo entſprechenden 
Functionen verwendet werden.1) , 

Am Schluffe unferer geſchichtlichen Überiicht des Kölibatinftitutes wäre noch die Frage über 

22) Karont, S. 703—704. 23) Carovt, S. 709. 24) Carové, ©. 725 fg. 
25) Anton und Ang. Theiner, Die Einführung der gezwungenen Ehelofigfeit bei den chriftlichen 

Geiftlichen und ihre Kolgen (Altenburg 1828 und 1845). 
26) Earove gab 1832 als erfle Abtheilung feines Werks: Über bas Eölibatsgefek des römifchs 

Batholifchen Klerus, heraus: Unparteiifche Betrachtung über das Geſeg des geiftlichen Cölibats von 
C. A. P., mit vielen gelehrten Anmerkungen; dann 1833 als zweite Auflage die Bolltändige Samm⸗ 
lung ber Colibatsgeſetze. ” 

27) Garone, II, 722, 738, 741; ferner I, 419 fg. 28) Carovd, S. 741. 29) Auszüge aus 
demfelben gibt Carové, S. 744. 30) Rheinwald, Acta ecclesiastica saeculi XIX., vom Jake 1887, 
©. 304. 31) Schulte, S. 175—176; Walter, $. 212: Richter, $. 116, ©. 237. 
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defſen Nothwendigkeit oder Nichtnothwendigkeit und feine Nützlichkeit oder Schädlichkeit zu be- 
handeln. Dies ift indeß fo oft und meiftend fo ausführlich gefchehen, daß wefentlich Neue über 
diefe Brage nicht mehr zu fagen ift. Die zahlveichen proteftantifhen und katholiſchen Gegner 

des Gölibats verharren ebenſo entfchieden bei ihrer Anficht, wie deſſen ſtreng kirchlich gefinnte 
Apologeten bei der ihrigen. In beiden Lagern wurde mit Leivdenfchaftlichkeit, aber oft mehr 
mit Schein = als mit ſchlagenden Gründen gefänpft. - 

- Die neueften fehr warmen Vertheidiger des Cölibatgebots find Philipps in feinem „Kir: 
chenrecht“, I, 7O1 fg., und Walter in 6. 214 des feinigen. Beide, gleich vielen ihrer Borgän- 
ger, befchränfen ſich nicht auf die Motive, durch welche die Kirche wirklich beftimmt wurde, den 
Edlihat nach und nad) einzuführen und zulegt als ein bleibendes Inftitug zu fanctioniren. Ob 
biefe Motive überall gerehtfertigt werden können, ift infofern gleichgültig, als in der Kirche wie 
im Staate ein Geſet fo lange Kraft hat, bis es in rechtmäßiger Weife wieder aufgehoben wird. 
Soviel iſt indeß richtig, daß der Kölibat vom göttlihen Stifter der riftlichen Keligion ſelbſt 
nicht eingeſetzt, alſo nicht juris divini, ſondern juris humani iſt, daß auch die Apoſtel ihn nicht 
anordneten, aber den Keim dazu legten durch Außerungen, daß das eheloſe Leben dem Ehe: 
flande vorzuziehen fei.2) Das Mönchswefen, vie Kirhenväter und vie Bejchlüffe verfchievener 
Eoneilien förderten deſſen Weiterentwicfelung, und durch eine Verbindung religiäfer Anfchauun: 
gen mit kirchlicher Politik kam das Jahrhunderte lang, obgleih unter Kämpfen erfarfende 
Princip zur definitiven Geltung. Das eheloje Leben follte ven Geiſtlichen von allem Irdiſchen 
abziehen, die durch die Gemeinſchaft mit der Frau ſtets genährt werdenden jinnligen Neigungen 
töbten und in feinem Herzen bie feiner Würde und ver Heiligkeit feines Berufs nöthige Reinheit 
der Sitte wahren. Häusliche Sorgen follten feinen Muth der Selbftaufopferung nicht lähmen, 
damit er ganz feinem Stande und feinem Amte fich hingeben Eönne. Dazu kam gewiß der von 
Gregor VII. ſelbſt ausgeſprochene Gedanke, daß nur der ehelofe Klerus und durch ihn die Kirche 
der weltlichen Gewalt gegenüber unabhängig fei. 

Dem Borwurfe, die Kirche verlege das Gefeß der Natur und verlange vom Geiſtlichen pas 
Unmoͤgliche, begegnete dad Tridentinum durch den am Ende des oben angeführten Kanond an- 
gegebenen Grund, Gott werde den aufrichtig zu ihm Flehenden feine Gnade nicht verfagen und 
nicht zugeben, daß er über feine Kräfte hinaus verfucht werde. Zu entgegnen ift: daß ber an: 
geführte Grund, nur der unverheirathete Geiftliche koͤnne feinem hohen Berufe ſich ganz hin: 
geben, längſt wol durch die Geſchichte proteftantifcher Kirchengeſetzgebung miberlegt ift, und 
nicht weniger der neuerdings vorgebrachte, daß die gänzliche Aufhebung des Cölibats die Hin: 
wegräumung des fefteften Bollwerks aller ſtaatlichen Ordnung fei und ſchnurſtracks zur Revo: 
lution führe; als wenn nicht gerade die rein Fatholifhen Länder Europas und Amerikas der 
beftändig lodernde Herd der Revolutionen wären! Zugegeben wird indeß von den Vertheibi: 
gern des Cölibats?2), daß er nicht in der Weije eine fundamentale Inftitufton fei, daß die Kirde 
ihn nicht aufgeben könne; „weil er nicht dogmatiſch nothwendig iſt, ſtehe ed dem Papſte frei, von 
demfelben zu entbinden“. Solches fei ſtets aber nur aus den widtigften Gründer gejchehen, 
3.2. für die Griechiſch-Unirten, könne aber, wenn man auch nur bie gerinfte Einjicht in ven 
Geiſt der Kirche habe, weder für allgemein möglich gehalten, noch in guter Abſicht vom Papfte 
gefordert werben. Gegen das letztere ift jedoch zu jagen, daß die Vorſchläge des Laifirend von 
Geiftlihen, welchen das Gelübde der Keufchheit zu Halten die Natur vie Kraft verfagt, nicht in 

kirchenfeindlicher Abficht gemacht wurden. Das Firchliche Ideal des katholiſchen Geiſtlichen if 

ſchwerlich realiſirbar, und offenbar gewänne die Kirche durch den geftatteten Austritt derjeni- 
ge, deren Verbleiben im geiftlihen Stande dieſem nur Unehre und Gefahr bringt. Zugegeben 
muß werden, daß der Eölibat mit ver Oejammtverfaffung der katholiſchen Kirche eng zufammen: 
Hingt und deſſen Aufhebung eine radicale Umgeftaltung verfelben herbeiführen würde. Daß 

hierzu ein Papſt oder gar das Barvinalcollegium feine Zuftimmung geben Eönne, ift nicht anzu: 
nehmen. . L. A. Warnkönig. 

Ehre, Ehrlofigkeit, Ehrenſtrafen. Uber Ehre, als Brincip des Rechtsſtaa— 

tes und der Monarhie, und über den Zmeifanpf, als Schugmittel der 

Ehre.) 1. Einleitung. Mehr ald in andern Lehren des Rechts und der Politik zeigen fi 

32) ©. die wol richtige Auffaffung der oben angeführten Außerungen von Paulus bei Theiner, 
2—24 I, . 
33) Schulte, Kirchenrecht, Bb. II, 8. 19 fg. _ 
1) Zur Literatur über die Materie gehören: Weber, Über Injurie und Schmähfchriften (3 Abthl, 

Schwerin und Wismar 1797— 1800); Marezoll, Über die bürgerliche Ehre, ihre Eutziehung und 
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Mängel und Widerfprüche in ven Theorien über Ehre, Infamie und Injurie. Eine Urſache 
hiervon mag in der Schwierigkeit der Aufgabe liegen. Ehre und Schande ſind der Hauptſache 

nach etwas Geiſtiges. Sie bilden den geiſtigſten Theil der ſichtbaren Rechtsordnung. Je nach 
ihrer richtigen oder falſchen Beſtimmung bilden ſie den wahrſten Widerſchein der in einem Volke 
und jeinen geſellſchaftlichen Einrichtungen herrſchenden geſunden oder verderbten moraliſchen 
Vorſtellungen. Das Geiſtigere aber iſt ſtets am ſchwerſten in ſeinen angemeſſenen Formen zu 
erfaſſen. Außerdem ſtehen Ehre, Infamie und Injurie in einer ſo lebendigen Beziehung 
unter ſich und mit ihrem gemeinſchaftlichen Grundprincip, daß ſchon die gewoͤhnlich getrennte 
Behandlung derſelben nicht blos Wiederholungen erzeugt, fondern auch ihre richtige Auffaſſung 

erſchwert. Endlich betrachtete man fie bisher gewoͤhnlich nicht in Verbindung mit den verſchie⸗ 
denen Berfaffungen und den Principien verfelben. Dennod ergeben fich völlig verfchiedene 
Geſichtspunkte für dieſelben in despotifchen, theokratiſchen und freien Verfaſſungen. 

N. Begriff von Ehre, Infamie und Injurie. Die Begriffe fegen durchaus ein 
richtige Auffaflung der tiefften Grundlagen einer fittlichen Gefellichaft und Gefeggebung voraus. 

Diefe Grundlagen beſtehen im Rechtsſtaate over in der freien Verfaflung (j. Bo. I, 
©. XXXIX) in der freien fittlichen Perfönlichkeit und Würve und der Achtung verfelben, in 
ihrer Achtung ſowol von der Perſon felbft ald von der Geſellſchaft, in welcher fie lebt und von 
welcher ihre Lebensverhältniffe abhängen. | 

Das Weſen der Sittlichkeit und jeder fittlihen Gefehgebung ifl ed, daß fie auch unabhängig 
von finnlihen Antrieben und felbft gegen fie das Gute oder die fittliche Beftimmung zu achten 
und zu verwirklichen gebieten. Sie fegen alfo Kreiheit und deren Vorherrfchaft voraus, find an 
fie gerichtet. Ä Ä 

Die Freiheit eines Weſens aber befteht in der innern Fähigkeit deſſelben, eine Wirkfamfeit 
ſelbſtändig zu verurſachen ober zu unterlaffen, in Verbindung mit dem äußern freien Zuftande 
oder mit der Möglichkeit dieſer Verurfahung in einem ihm gejeglich zuftehennen freien Lebens- 
freife. Ohne den Iegtern würde die Freiheit nicht eriftent. Es gäbe nur eine Anlage dazu. Es 
gilt alfo ganz von der fittlihen Freiheit, was von der Sittlichfeit ſelbſt gilt. Eine nur in der 
innern Gefinnung beſtehende Sittlichkeit eines lebendigen irdiſchen Wefens ift ebenfo wenig 
moͤglich als eine leviglich in äußerm Wirken beftehenve. Jede fitrliche Gefinnung muß ihrer 
Natur und Beftimmung nad) ſich zu verwirklichen, Daß eigene irdiſche Leben oder die Welt fittlich 
zu geftalten, dadurch ſich ihrer felbft bewußt zu werben und zu wachſen ſuchen. Sie wirh fonft 
nicht lebendig da fein und bleiben. So forvert es insbeſondere au das Chriſtenthum (f. d.). 
Was wäre 3. B. auch die brüderliche Menſchenliebe, die fih nie zu äußern firebte? 
Gerade ebenſo ift auch eine blos innere Freiheit für dieſes irdiſche Xeben ein Unding. Siewürbe 
ehenfalls nicht wirklich fein und bleiben. Ebendeshalb nun und weil alle gefunde rechtliche und 
politifche Ordnung weſentlich auf Freiheit und Sittlichfeit beruht, vächt fih auch pie falfche Auf⸗ 
faffung diefer Grundlage durch die falfcheften Folgeſätze im Rechte. So z. B. führt vie Ber: 
leugnung aller wahren wirklichen Freiheit im Rechte zu der mechaniſchen und despotiſchen Außer: 
lichen Zmangstheorie, zu dem traurigen: Oderint, dum metuant! Die Annahme dagegen, daß 
für eine fittlihe Weltoronung auf Erden eine blos innere Freiheit und Sittlichkeit genüge, 

‚ führt Hugo zu der unglückfeligen Theorie, daß man dem Menfchen alle äußere Freiheit nehnten, 
ihn zum Sklaven machen dürfe, ohne dadurch die Sittlidjfeit irgend zu beeinträchtigen. 2) 

Ein Weſen nun, welches mir jener innern und Außern Freiheit daß ſittliche Geſetz verwirk⸗ 
licht, ift eine Berfon. Es ift eine fittlihe Verfönlichkeit mit fittlicher Würde und Freiheit. 
Diefelbe erfordert, um im Leben und in der Geſellſchaft mirffam zu werben und zu bleiben, 
Achtung. Es muß jened Wefen felbft jeine jittlihe Beftimmung, Freiheit und Würde achten 

Schmälerung (Gießen 1824); Grolman, Magazin für die PhHilofophie des Rechts, Bo. 1, Heftl; 
von Almendingen, bei Grolman, a. a. D., Bb. I und II; Burcharbi, Dissert. de infamia (Kiel 1819); 
Walter, Über Injurie, im Neuen Archiv des Eriminaltechts, Bd. IV, Nr. 5 u. 12, Vorträge von 
Duttlinger. und Welder, ein Beitrag zur Lehre von den Injurien (Breiburg 1832); Welder, Neuer 
Beitrag zur Lehre von Injurien und ber Brehfeeipeit (Freiburg 1833); ß auch Filangieri, Bb. I, 
Buch ll, Kap. 31, 44; Bidde, Über Rechtloſigkeit, Ehrlofigkeit und Echtloſigkeit (Bonn 1842); 
Hillebrand, Über die gänzliche und theilweife Entziehung der bürgerlichen Ehre nach dem beutjchen 
FE (1844); Köftlin, Die Ehrverlegung nach deutſchem Necht, in der Zeitfchrift für beutfches 

echt, Bd. 15. 
2) Weiterere Ausführung über Freiheit f. in Welderis Syſtem, I, 222 —286. 

Staate:2erifon. IV. 
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und deren Achtung von der Geſellſchaft. von welcher feine Lebensverhaͤltniſſe abhängen, fordern 
und erhalten. 

Die Selbſtachtung oder die eigene Behauptung der freien fittlichen Perſoͤnlichkeit und 
Würde bildet die ſogenannte innere Ehre. Die von der Geſellſchaft freier Mitweſen anerkannte 
und geachtete fittlihe Würde dagegen ift die fogenannte äußere Ehre, welche aber erſt in Verbin: 
dung mit der innern die ganze und wahre Ehre bildet. Ihr Weſen ift verwirklichte und aner- 
fannte freie ſittliche Individualität. 

Der verlegende Angriff auf die wahre Ehre iſt Ehrbeleidigung, Injurie. 
Der Mangel dagegen oder die Vernichtung der Ehre iſt Schande, Ehrloſigkeit, Infamie. 
Doch diefe noch ganz allgemeinen Begriffe von Ehre, Injurie, Infamie bevürfen, um juri: 

flifh genügend erfennbar zu werben, noch einer nähern Beſtimmung nad den juriſtiſchen 
Grundbedingungen. Sowie nämlich die moralifhen Gefeßgebungen, fo koͤnnen auch die Sphä⸗ 
ren der Freiheit oder die Freiheit felbft, die Perſoͤnlichkeiten und ihre Ehre, mithin auch Ehren: 
kränkung und Ehrlofigfeit zum Theil verſchieden fein. 

Die Rechtsgeſetze ſind zwar allerdings ebenfalls moraliſch und beruhen auf dem Moral⸗ 
geſetze, aber ſie find nur ein Theil deſſelben und haben (ſ. Bd. 1, S. XLT) wegen des Berürf: 
niffes des ftantögejellfpaftlichen Lebens durch die gemeinfchaftliche geſellſchaftliche änßere 
Anerkennung eine vom reinen Moralgeſetze verſchiedene juriſtiſche Natur und ein ſelbſtändiges 
Princip erhalten. Rad dieſem fo entſtandenen Rechtsgeſetze nun erhalten jene obigen allge: 
meinen rein fittlihen Begriffe Freiheit, Berfönlichfeit, Ehre ebenfalls juriſtiſche Merkmale 
und Erfenntnißgründe. Die juriftifchen Begriffe werden fo theild enger, theils weiter ald die - 
allgemeinen. So ift z. B. nad) dem allgemeinen moralifhen Begriffe jeder vernunftfähige 

Menid und nur viefer eine Berfon. Dad Rechtsgeſetz aber erweitert ven allgemeinen Begrifi 
der Perfönlicgkeit, innem es aud) gewifle Vereine von Menſchen, Gemeinden, Staaten u. f. w. 
als juriftifche Berfonen anerkennt. Es verengert ihn auch, wenn ed manden vernunftfähigen 
Menſchen wegen Mangelö ver juriftiihen Anerkennung und ihrer Bedingungen, z. B. einem 
für völlig rechtlos erklärten Verbrecher oder den Sklaven, feine jnriftifche Perſönlichkeit beilegt. 

Hiernach bleibt zwar auch für die juriftifche Ehre das Weientliche der Ehre im allgemeinen | 
Sinne. Aud fie iſt innere Ehre einer Perſon, verbunden mit der äußern; fie iſt Selbſtachtung 
ihrer eigenen Würdigkeit, verbunden mit der Achtung der Geſellſchaft. Aber auch ſie wird 
theils weiter als die moraliſche, indem fie namentlich auch den blos juriſtiſchen Perſoͤnlichkeiten, 
z. B. einem Volke, beigelegt wird, und indem auch ein Verluſt der Ehre' nicht ſchon jedegsnial 
eintritt, wenn id) jemanden für moraliſch ehrlos Halte, ſondern nur dann, wenn auch bie juri- 
ftifhen Beningungen für denſelben gegeben und juriftifch bewiefen find. Der Begriff der juri- 
ftifhen Ehre Ift auf der andern Seite aud enger. Die juriftifche Ehre erheifcht die juriſtiſchen 
Bedingungen für die Erkennbarkeit einer Würbigfeit in Beziehung auf bieienigen Pflichten, 
welche von dem rechtlichen Geſellſchaftsvereine als weſentlich anerkannt find. Es gemügt alie 
z. B. zur Begründung einer höhern juriſtiſchen Ehre noch nicht, daß jemand rein moraliſche 
Borzüge hat, over daß er bei andern eine moraliſche Überzeugung von höherer Wichtigkei 
begrümdet, ohne daß die juriftifchen Bedingungen für Die Annahme und Erfennbarkeit ber 
höhern Ehre eintreten, ohne daß die juriftifhe Anerfennung und Zutheilung einer höher 
Standesehre ſtattfand. Auch kann vielleicht ein Verbrecher ſich moraliſch gebeflert Haben, ſodej 
er vom Standpunfte des Moraliften nicht al® entehrt erſcheint, während er dennoch jurikiih 
noch die Schande feined Verbrechens trägt. 

Die juriſtiſche Ehre iſt nach dem Bisherigen die rechtsgeſetzliche äußere Achtung oder Aner⸗ 
fenmang ver innern Würdigkeit einer vechtlichen Perfönlicykeit. Das Recht auf Ehre befteht 
gerade in dem rechtlichen Anſpruche anf die der juriftifchen Ehre entfprechende äußere Anerfen: 
nung und Achtung der innern Würdigkeit. Es erheifht von einem jeden einerfeitd das eigene 

dieſer Anerfennung entfprehende Berhalten gegen die ehrberechtigte Perſon und fhliept rechts⸗ 
wibrige, injuriivende, verächtliche Behandlung aus. Es fordert andererjeits auch, daß man dieſe 
Achtung bei andern nicht rechtswidrig durch Verleumdung zerftöre. Die Ehre ift ein wahre 
und daß erſte Verſonen- und Statusrecht, die Rechtsgrundlage aller übrigen Rechte, bie Rechts⸗ 
fähigkeit.) Denn da alles Recht auf der eigenen und wecfelfeitigen Achtung ver fittlich:ret: 
lichen Perfönlifeiten beruht (f. Bd. I, S. XLifg.), fo hängt die Möglichfeit aller andern 
Rechte von der juriſtiſchen Ehre ab, davon, daß man fie nicht felbft zerftöre, oder daß man fletd 

— 

9 L. h de extraordinariis cognitionibus. 
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das erſte Rechtsgebot der Romer: juriftifch honeſt zu leben *), daß man feine honestas und 

‚ dignitas heilig halte, und dann, daß auch die Geſellſchaft fie achte. °) 
aurk im juriflifchen Sinne iſt dagegen, jeve rechtswidrige Kränkung eines Rechts 

auf Ehre. 
Gänzliche oder tHeilweife Infamie aber (Ehrentziehung, Ehrlojigkeit over Ehrenitrafe) ift 

der rechtlich verdiente Verluft des Ehrenrechts. 
BL Die drei Hauptgefihtspunfte für die Ehrverhältniffe. Yür.eine richtige 

Auffafſung und Durchführung aller juriftiihen und politifhen Grundſätze über Ehre, Infamie 
und Injurie find vorzüglid folgende drei aud dem Bisherigen ſich ergebende Hauptgeſichtspunkte 
feſtzuhalten: zuerſt die unzertrennlihe Verbindung ded Innern und des Außern; ſodann 
vie ſtete Werhjelverbindung von Ehre und Recht, von Ehrenminderung und NRedhtömin- 
derung und endlich die juriftifche Form aller Ehrverhältniſſe. Diefe Hauptgefichtäpunfte liegen 
auch dem Roͤmiſchen wie vem deutfchen Rechte zu Grunde und ſind aljo auch der Schlüfjel für die 
römifche und die deutſchrechtliche Theorie über dieſe Materie. | 

Es if alfo fürs erſte feſtzuhalten die flete ungertrennliche Verbindung und Wechjelwirkung 
des Innern und Moralifchen mit dem Außern. Sowie nämlich nah dem Obigen (j. unter IL.) 
die Sittlichkeit eine innere ſittliche Richtung und eine Außere Verwirklichung, entmeber im 
eigenen irdiſchen Sein over in ber übrigen Welt, und fowie die Kreiheit zugleich jene innere 
Fähigkeit und den äußern Freiheitskreis erforbert, gerade jo find auch für die Ehre jene innere 
Achtũngôwüͤrdigkeit und die äußere Achtung unentbehrlih. Diefe zwei Seiten find fo wefentlid 
nothwendig und beide bilden ebenfo erft in ihrer innigen Verbindung und Wechſelwirkung ein 
wirkliches lebendiges Ganzes der Sittlickeit, der Freiheit, ver Ehre, wie für das menſchliche 
Zeben ſelbſt Seele und Körper und deren innige Berbindung und Wechſelwirkung nothwenpig 
find. Nur eine praktiſch fehr verderbliche Kinfeitigfeit gelehrter Abftractionen führt zu einer 
gänzlicgen Losreißung des einen Grundbeſtandtheils von dem andern. 

Die unzertrennliche Verbindung der innern Würbigkeit und der äußern Anerkennung für 
die Ehre und die des Moraliihen und Juriſtiſchen erfeunen die gebildeten Völker und unjere 
Geſetze ſchon durch ihren Sprachgebrauch in Beziehung auf Ehre und Unehrean. Sie-bezeichnen 
die ganze Ehre bald mit Worten, welche die innere Würdigfeit, bald mit jolden, welche vie 
äußere Anerkennung ausprüden, und brauchen biefe Ausdrücke ald gleichbedeutend. Die innere 
Würdigkeit bezeichnen z. B. die Ausdrücke honestas, probitas, dignitas und die Benennun: 
gen der Berjonen von ungeminderter hre als echte, biedere, ehrliche, ehrbare Zeute, ald honesti, 
homines probatae vitae. Die Geſetze gebrauchen in gleicher Weife die Ausdrücke turpitudo, 
personae turpes, unechte, unredliche, unehrliche Leute für die Ehrlofigkeit. Nur die änßere 
Anerkennung oder Meinung bezeichnen die Wörter existimatio, bona opinio, fama, oder die 
Benennungen unberüchtigte, unverleumbdete Leute für die Ehrenhaften und berüchtigte, infames 
und famosi für die Ehrlojen. Es weifen audy fon unmittelbar die beiden Hauptworte für die 
jwritifche Ehre auf deren innigen Zuſammenhang mit der Sittlichfeit hin; fo honor durch 
feinen Zufammenhang nit honestas und Ehre durd den mir Ehrlichkeit und das ältere Wort 
echt (ächt) durch ven mit Ehe, ver heilige Bund, dad Grundgeſetz. ) Sehr gut aber vereinigt die 
gefepliche Definition ver Ehre im Nömifhen Rechte dad Innere und das Hußere, ja die Wedhjel: 
verbindung von Ehre und Recht und felbft die juriftiihe Korn. Die Hauptftelle über Ehre und 

Schande (die eitirte L. 5) definirt Die existimatio, melde ſowol die Achtung und Ehre wie die 
Rechtsfähigkeit over rechtliche Perſönlichkeit bezeichnet, als dignitalis illaesae status, legibus 
ac moribus comprobatus. 

Gerade auch bei genauerer Betrachtung der Ehre und Schande und vernünftiger Ehrenaus⸗ 
zeichnungen oder Öhrenbelodnungen und Ehrenitrafen wird es jedem klar werden, daß vollends 

‚bier jede gänzlice Trennung des Außern von dem Innern, des Rechts von ver Moral, der 

Geſetze und der freien Volksmeinuuůg verkehrt, ja völlig unmöglich ift. Was wäre eine angeb- 
liche Ehre eines Mannes ohne Achtung beffelben? Und wie ift Achtung beffelben möglich bei 

4) Weider, Syſtem, I, 250, 258. 
5) Es ift fonderbar, wenn Kant'ſche Juriften, 3. B. Feuerbach, $. 271, den Anfpruch auf dieſe durch 

ben Nechtevertrag zugefagte Achtung Fein Recht nennen, dennod) aber ihre Berlegungen als Rechtsver: 
feßungen, ald Injurien erflären wollen. 

6) Bol. überhaupt die gefeßlichen Beweife in Welder's Syſtem, I, 248. 
“ 

‘ 
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jedoch durch landesherrliche Dispenſation gehoben werben kann. Nach einigen Varticularrechten 
iſt er nur dann zu beachten, wenn die vorige Ehe ſeinetwegen geſchieden worden ift. 87) 

3) Das Ehehinderniß der natürlihen Verwandtſchaft warb in den erften Zeiten nach ver 
Reformation gewöhnlich auf den dritten Grad Fanonifcher Berechnung beſchränkt und vom 
zweiten an dispenfabel. Gegenwärtig ift ald gemeined Recht anzunehmen, daß die gerade Linie 
ein durchgehends vernichtendes, indispenfables Hinverniß bildet, deögleichen die Seitenlinie im 
erfien Grabe; vom zweiten an ift fie fowie das Verhältniß des respectus parentatus nur ein 
dispenſables. 8%) Die Adoptivverwandtſchaft ift nach neuern Gefeggebungen nur zwiſchen ben 
Adoptirenden und den Adoptirten ſo lange ein Hinderniß, ald dad Adoptionsverhältniß befteht. °% 
Das Hinderniß ber geiftlihen Verwandtſchaft ift im proteftantifchen Kirchenrechte theils anfangs 
aufgehoben worden, theild als unpraktiſch weggefallen. 9%) Desgleihen if ein auch öffentlith 
abgelegtes Geloͤbniß der Keufchheit fein Ehehinderniß. 91) 

4) Das Ehehinverniß der Schwägerſchaft ift in ven neuern Gefegen, 3.8. vem Preußiſchen 
Landrecht, nicht felten auf Die gerade Linie reducirt und das der Quaflaffinität binweggefaflen. 92) 

5) Eine Ehe, zwifchen Getauften und Ungetauften ift auch nach dem proteftantifden Kirchen: 
recht nicht möglich, während manche Landesgeſetzgebungen, z. B. die babifche, fie zulaffen. 9°) 

Ehen zwiſchen Ehriften verfchievener Confeſſionen werden auch von der proteftantifchen 
Kirche misbilligt und hat der Beiftlihe davon abzurathen. Aber ein eigentliches Ehehinderniß 
bildet dev Confeſſionsgegenſatz nicht. 9%) In nicht zu neutralifivenven Gollifionsfällen geftatten 
manche VBarticulargefeggebungen die Givilehe. 95) 

6) Mehrere blos aufihiebenne Ehehinderniſſe des Fatholifhen Kirchenrechts beftehen auch 
nad dem proteflantifchen, 3. B. die de tempus clausum. Mandye blos bürgerliche wirfen 
vernichtend, wie z. B. die im Auslande ohne Erlaubniß des Landesheren geihloffene Ehe eines 
Unterthanen mit einer Fremen. 

Der Mangel des älterlihen Conſenſes 99) wird in ven Kirchengeſetzen proteflantifcher Län⸗ 
der verjcpiedentlid behandelt. Nach einigen ift er, wenn die Altern fih darauf berufen, ein ver: 
nichtendes, nad) andern immer nur ein aufſchiebendes Hindernig. Überall gilt aber der Orundfag, 
daß ver älterliche Conſens, wenner ohne ausreichende Gründe verweigert wird, dur den Richter 
ſupplirt werden £önne. Die Ehe miteiner nichtgewaltfam, aber ohne Wiſſen der Altern Entführten 
wird durch deren hinzukommende Zuftimmung convalidirt.?”) Die Ehemünpigfeit ift über 
dad Alter der römifchen Pubertät meiftens hinaudgefegt, doch jind Dispenfationen zu frühern 
Bermählungen zugelaffen. 9%) Auch das in gehöriger Form und, wo ed nöthig, mit Zuftimmung 
der Ältern u. ſ. w. eingegangene Verlöbniß mit einer Dritten oder einen Dritten ift nur ein auf: 
ſchiebendes Ehehinderniß, e8 hat nicht mehr die Wirkung einer Zwangsehe unter ven Verlobten, 
fann aber, wenn nicht erfüllt, zu Geldentſchädigungen verpflichten. 9°) 

IV. Die Eheſcheidung. 100) Ginige Befenntniffe fhon hielten es für eine Ungerechtigkeit, 
daß den ohne eine ihnen zur Laft fallende Berihuloung Geſchiedenen die Wieberverheirathung 
nicht erlaubt fei. Daraus ergab ſich die Zulaffung einer vollftännigen Löfung vom Bande in 
den Kirchenordnungen. Sie fonnte aber nur von Richter und nach gejeßlich feitgeftellten Grüun- 
ben ausgeſprochen werden. Der ſchuldige Theil Eonnte nur infolge einer Didpenfation fi 
wieder verehelihen. Was aber vie Scheivungsgründe betrifft, fo gingen fhon im 16. Jahr 
hundert und fpäter mehr und mehr die Grfeßgebungen auseinander. Es beſtand indeſſen eine 
zweifache Richtung, eine firengere, nach welcher blos wegen Ehebruch oder böslicher Verlafjung, 
auch wol Hartnädiger Bermeigerung der VBerföhnung, d. 5. ver ehelichen Pflicht, eine Scheidung 
zuläflig war, und eine larere, nach der verfchiedene andere Handlungen eined Ehegatten Diefen 

87) Richter, 8. 273, IT; Herzog, ©. 679—680. 
8 88) Richter, 270, IH; Herzog, ©. 676, 677. Über das würtembergiſche Recht vgl. Süskind, 

d. 11, 85. 23, 28—32. 
89) Richter, $. 272, ©. 602, 603. 90) Richter, S. 604; Herzog, ©. 677. 91) Richter, $. 268. 

92) Richter, $. 271, II; Herzog, ©. 677—679. 93) Richter, $. 274; — S. 680; Süskind, 
Bp.1, 88.296, 297. 94) Richter, $. 286 Ul5 Süsfind, I, 88. 297, 298. 95) Süefind, Bd. I, 8.10. 

96) Richter, $. 267; Süsfind, Bd. I, 88. 118—138; Herzog, S. 668. In Würtemberg iſt ber 
Mangel des älterlichen Gonfenfes ein trennendes Hindernig. Hauber, Recht und Beruf ber evange 
lifchen Kirche Würtembergs, IH, 49. 

97) Richter, 8. 266. 98) Richter, 8.267; Herzog, ©. 474. Eine Tabelle hierüber bat Blume, 
Enchflopädie, Bd. II, 8. 100. 99) Richter, $. 284, befonders Note 21 u. 22; Serips, S. 6%. 

100) Richter, 8. 282; defjen Beiträge zum Ehefcheivungsrecht in der evangelifchen Kirche (Berlin 
1855); Herzog, ©. 701 fg.; Hauber, II, 34 fg. 



| Eheloſigkeit 699 

Grüunden gleichgeſtellt wurden, mie Lebensnachſtellungen, groͤbliche Mishandlungen, ſchwere 
Verbrechen u. dgl. Noch weiter gingen ſpätere Geſetzgebungen, die auch wegen eingetretenen 
Wahnſinns, unheilbarer ſchwerer Krankheiten, ja ſelbſt Scheidungen durch Einverſtändniß er- 
laubten. In neueſter Zeit kehrte man zu einer etwas ſtrengern Anſicht zurück, wonach nur der 
Ehebruch, unnatürliche Sünden, Verurtheilung zu ſchweren Freiheitsſtrafen, Sävitien, Lebens⸗ 
nachſtellungen und Deſertion gültige Scheidungsgründe ſind. 

Wegen allzu großer Gegenſätze in den Anſichten gelang es indeſſen (wie z. B. in Preußen) 
nicht, einer neuen Eheſcheidungsgeſetzgebung die nothwendige Zuſtimmung der Kammern zu 
verſchaffen, ſodaß dieſer Theil des Eherechts, wie freilich auch manche andere eherechtliche 
Frage, im Zuſtande der Kriſis ſich befindet. 101) 

Das jetzt den gewoͤhnlichen Gerichten, zuweilen, wie in Würtemberg, unter Zuziehung geiſt⸗ 
licher Aſſeſſoren übertragene Verfahren in Eheſcheidungsproceſſen führt nicht ſelten zu unbe: 
friedigenden Refultaten, wie namentlich) in Defertiondprocefien, in welchen unter dem Deckmantel 
von Gollujionen willkürliche Scheidungen durchgeſetzt werben fünnen. 202) Man ging fogar 
fo weit, daß das rechtlich feſtſtehende Princip: Eideszuſchiebungen und durch andere Thatſachen 
nicht unterflügte Geſtändniſſe Fönnten in Eheſcheidungsſtreitigkeiten kein Beweismittel fein, in 
neuern Gejeggebungen, 3. B. dem Preußiſchen Landrecht, abrogirt wurde. 103) 

L. A. Warnkoͤnig. 
Eheloſigkeit.) Das Wort Cheloſigkeit bezeichnet zunächſt nur einen thatſächlichen Zu⸗ 

ſtand, nämlich den Stand eines Unverheiratheten, alſo eine Cigenſchaft; in einem engern, man 
darf ſagen techniſchen Sinne aber den Stand einer zur Eheloſigkeit (dem Coöͤlibat) verpflichte⸗ 
ten Berfon. An und für fih hat die Ehelojigfeit auf die Rechtsfähigkeit eines Menfchen feinen 
beſchränkenden Einfluß, erhielt.aber einen folden infolge gefeglicher Beftimmungen und zwar 
in entgegengefegten Beziehungen. Bel pen Römern wurde der Coͤlibat durch die unter Kaifer 
Auguftus janctionirte Lex Julia und Lex Papia et Poppaea 2) verpönt; durch die kirchliche Ge: 
feggeburag warb er ganz im Gegentheil als ein höherer Stand empfohlen und zuletzt geboten. 
Um der mehr und mehr einreißenden Sitte dev Roͤmer, ald Unverheirathete freier Liebe zu pfle⸗ 
gen, energiſch entgegenzutreten und Durch eine Art Ehe- und Kindererzeugungszwang bie Erz 
haltung des echt römischen Volkskerns zu fihern, wurde durch jene Gefege den heirathsfähigen 
Ehelofen (coelibes) die Bähigfeit, durch Tejtamente oder andere legtwillige Liberalitäten zu er- 
merben, entzogen und die ihnen Hinterlaffenen Vergabungen den in demfelben Acte honorirten 
Verheiratheten und mit Kindern Gefegneten, ober, wenn feine vorhanden waren, dem Fiscus 
als Baducum zugemiefen. VBerheirathete Kinverlofe (orbi), Männer von nicht 60 und Frauen 
von nicht 50 Jahren, ftrafte das Geſetz dadurch, daß fie von dem Durch Teſtament oder Codicill 
ihnen Sinterlaffenen nur die Hälfte erwerben konnten. Nahe Verwandte und Verſchwägerte 
des Erblaffers waren ausgenommen.?) Bevor durch Konftantin die Strafen der Ehe: und Kin⸗ 
derlojigfeit wieder aufgehoben wurden, hatten die riftlihen Priefter unter dem Drucke vieler 
Geſetze zu leiden, vorausgefegt, daß ſchon damals für jie das Gebot ver Ehelofigkeit beftand und 
beobaditet wurde. Während bei den Römern ven Beftalifchen Sungfrauen die Ehen unterfagt 
waren, bei den Juden nur die Che mit Buhlerinnen, einer Gefhiedenen over einer Witwe den 
Hohenprieftern, auch alle Priefter zur Vorbereitung auf heilige Handlungen ſich ihrer 
Brauen enthalten follten, enthält dad Neue Teftament kein Verbot ver Ehe für die Diener ver 
Religion. Die Apoftel waren zum Theil felbft verheirather, empfahlen auch ven Vorftehern ver 
Ghriftengemeinden die Ehe, lehrten aber dennoch (1 Kor.7, 38%); 5, 32), daß unter Umftänden 

101) Richter, 8. 282, Note 19. 
‚102) Eine fchr gelungene, obwol nur überfichtfiche vechtsgefrhichtliche Darftellung des proteſtan⸗ 

tifchen Ehefcheidungsrechts gibt Richter in dem oben angeführten 8. 282 feines Lehrbuchs. 
103) Durch eine Verordnung vom 28. Juni 1844 wurde diefe Beitimmung wieder aufgehoben. 

Herzog, ©. 704, 705; Richter, a. a. D., Note 22 u. 29. 
1) £iteratur: Die Lehrbücher des Kirchenrechts von Walter, Philipps, Richter, Schulte, Herzog's 

Reals@ncyflopädte, II, 771, und die im Berlaufe des Artikels angeführten Monographien der Gebrüder 
Theiner, Garove’s u. f. w. 

spp 2) ol Walter, Gefchichte des Römifchen Rechts bis auf Juſtinian (zweite Auflage, Bonn 1846), 
. I, Re 605. 
3) DieBerfügungen ber Lex finden fich in Ulpian’s Fragmenten, V und XVI; in Gajus' Inſtitutio⸗ 

nen, II, II, 286; in den fogenannten Baticanifchen Bragmenten, 88. 158, 214—219 
chut —8 88 heißt es: „Welcher verheirathet iſt, thut wohl, welcher aber nicht verheirathet ift, 

efler. | 
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nicht zu heirathen beſſer ſei, als ſich zu vermählen. Darauf hin bildete ſchon in ven erſten du 
Jahrhunderten die Kirche die Lehre aus: der eheloſe Stand verdiene den Vorzug; im yiita 

“ finden ſich Beifpiele freiwilliger Gelübde der Keufchheit und die Forderung der Gontinm m 
der Bornahme heiliger Handlungen durch die Geiſtlichen. 

Die Anfiht, daß Ehelofigfeit dem Beiftlihen zieme, muß nad ver Anerkennung des Chr 
ſtenthums und der Öffentlihen Geftaltung feines Cultus durch Konftantin ſchon vorke: 
ſchend gewefen fein, indem nach Concilienfhlüffen vom Jahre 314 bei Anftellungen in get: 
lichen Ämtern Unverheirathete vorgezogen wurden. War bei der Ordination das Berfyreka 
der Keuſchheit abgelegt worden, und der Orbinirte verheirathete ſich ſpäter, fo Jollte er vom I 
entfernt werden.d) Schon Verheiratbeten war nad) der Ordination felbft nach dem Eoncilim 
von Nicäa (325) die Kortfegung der Ehe geftattet. Bom 5. Jahrhundert an traten aber be 
genfäße in ver orientalifchen und der römijchen Kirche ein. 

1) Sowol durd) die Eoncilien, 3.B. das Trullanifche' von 692, als durch Die Geſetze ver Ka 
fer ward feftgefeßt, daß vie Ehen ordinirter Priöfter, Diakonen und Subviafonen nichtig in 
und die in denfelben erzeugten Kinder als uneheliche betrachtet, auch die Verheiratheten ai 
dem geiftlihen Stande verftoßen werden follten. Doch ließ man ſchon Verheirathete zur Ott: 
nation zu und legte 6198 den Bifhöfen die Verpflichtung auf, fih von ihren Ehefraum n 
trennen.®) Cine Zeit lang unter Kaifer Leo war den Geiftlihen fogar erlaubt, währen ve 
erften zmei Jahre nad) der Ordination ſich zu verheirathen, auch follten nach der Ordinate: 
fi) Verehelichende zwar ihres Amtes entfeßt, aber nicht gerade aus dem geiftlichen Stande m: 
ſtoßen werden. Noch jest fönnen in der griehiichen Kirche Verheirathete ordinirt, jedoch nik 
zu Bifchdfen ernannt werben. Die Weltgeiftlichen find regelmäßig verheirathet, ja in Re 
land wird z.B. die Ordination nur nad ihrer Verheirathung den zu Weihenden ertheilt. Ale: 
dings werben unverheirathete Moͤnche als Beichtväter vorgezogen. 7) 

2) In der abendländifchen Kirche 8) traten von Siricius (385) an die Bäpfte den obscot 
nis cupiditatibus (d. h. der Ehe der Ordinirten) entgegen. Auch mehrere abendländiſche Em 
eilien verboten ven Geiſtlichen, feit vem 5: Sahrhundert auch den Subdiakonen die Ehe. Solk 
Ehen waren jedoch nicht ungültig und bewirkten nur die Entfernung vom Amte. Won der Ritt 
des 8. Jahrhunderts an wurden die Verordnungen gegen die Priefterehe mehrmals wirderheh 
und Männer ledigen Standes nur nad) Ablegung des Gelübdes der Keuſchheit orbinitt, hr: 
heirathete nur aus befondern Gründen zugelaffen und ihnen das Gebot der Abftinen; auferigt 
Die kirchliche Befeßgebung murbe immer mehr verfhärft, und man findet ſchon in Verlaufe 
8. Jahrhunderts, daß den Geiſtlichen verboten war, andere Frauen als ihre Mütter or 
Schmeftern im Haufe zu haben. Erleichtert und übermacht wurde nun auch den gemöhnlid 
Beiftlihen das ehelofe Reben durch die Einführung der vita regularis des gefanınıten zu ein 
biſchoͤflichen Kirche gehoͤrenden Klerus. Eine Menge Verordnungen wurden gegen Un 
treibende Geiftliche erlaffen. 

Somol dieſe ald die Eheverbote ſelbſt waren aber im ganzen Occidente nicht von nadhalt; 
ger Wirkung. Im 11. Sahrhundert gab es viele verheiratete Geiftliche oder ſolche, vie m 
Eoncubinate lebten. Auch traten in Schriften Gegner des Coͤlibatgeſetzes auf. Es jolle m 
aber in unerbittlicher Weife vurchgefegt werben, und wurde es durch Papſt Gregor VII., under 
noch ehe er den Heiligen Stuhl beftiegen hatte, durch feinen Einfluß zwiihen 1059 und 1 
Nicht bloß jeder verheirathete oder im Concubinate lebende Prieſter verfiel in den Kirchensen: 
ſondern auch Laien, die bei einem ſolchen die Meffe hören, ihm beichten oder aus feinen Ham 
das Abendmahl nehmen würden. Im Jahre 1074 erneuerte er dieſe Verordnung. Im ca 
Schreiben (Epist. II, &. 7) drückt er fi über ven Grund des Coölibatgebotes dahin aus, &$ 
er fagt: „Non potest liberari ecclesia a servitute, nisi liberantur clerici ab uxoribus.” 

allmähli und vermittelft der ftrengften von der weltlihen Gewalt unterftügten Diseiplin für 
die für mandje Ränder, 3.8. des nörhlichen Europa, neue Ordnung der Dinge zur Geltung. 30 
erften Iateranenfifchen öfumenifchen Concil von 1123 wurde die Verpflichtung der Kleriker zus 
Gölibat ald allgemeines Kirchengefeg proclamirt und dieſes in zweiten Lateranconcil von 1139 

beftätigt. Gratian nahm jedoch 1151 noch Stellen in fein fogenanntes Decretum auf, uR 
ven Satz zu beweiſen, daß es früher Geiftliche gab, melche in rechtsgültiger Ehe lebten.“) Aut 

5) Decr. Gratiani, distinct. 28, Rap. 8 und 9. 6) Richter, $. 117, und Walter, Kirchenrekt. | 
S. 418-419; Theiner, I, 308. 7) Walter, S. 421. 8) Theiner, 1, 322 fg. 

9) Eine Menge Beweisftellen für unfere gefchichtliche Notiz finden fih in Garone's Bollſtaͤndizn 
Sammlung ber Cölibatgefege (Frankfurt 1833), S. 75-283. ©. ferner Theiner, UI, 159 f3. 
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den Motiven mehrerer auch noch fpäterer Gelege ift zu exfehen, daß der Zweck des Coͤlibats 
nicht blos Die Erhaltung der Reinheit der Geiftlihen war, fondern auch der, die Erbfolge ver 
Söhne von Klerifern in ihre Pfeünden zu verhindern. Aus andern kanonifchen Verfügungen 
ergibt ih, daß dad ganze Mittelalter hindurch die Kirche und insbeſondere die Päpfte die An- 
wendung der energifchften Mittel verordneten, um den fehr häufigen Concubinaten der Geiftlichen 
Einhalt zu thun.10) Die Ehen ver nicht ſchismatiſchen griechiſchen Geiftlihen wurben von den 
Bapften jedoch nit für ein Hinderniß, in der Beichte zu abſolviren und da8 Abendmahl zu rei= 
hen, erflärt.2!) Auf dem Eoncil zu Konftanz (1414 -- 18) und zu Bafel (1431—49) wur⸗ 
den ftrenge Strafen gegen das allgemein „verbreitete Verbrechen des Boncubinatd der Beift: 
lichen‘ fanctionirt. 12) . 

Nach dem Beginne ver Reformation mußte die Cölibatöfrage eine brennende werben. Luther 
rechtfertigte 1520 ſchon die Priefterehe, Melanchthon fchrieb eine Apologie derſelben. Eine folde 
enthält auch vie Confessio Augustana, Art. 23, weldye in der von den Katholiken audgegange- 
nen Confutatio derfelben zu widerlegen verſucht wird. Der Reichtstagsabſchied Karls V. fchärfte 
das Gebot des Kölibats ein.!?) Da nun die Aufhebung deſſelben im Schofe der proteftanti- 
Shen Eonfeflionen von flatten ging und gewiß die Folge hatte, daß mancher Fatholiiche Geift- 
licht aus feiner Kirche trat, auch ſelbſt in den Eatholifchen Ländern die Anficht, vie Priefterehe 
fei zu geftatten, fi) mehr und mehr feſtſetzte, fo geichahen vom Kaiſer, von ven Königen von 
Sranfreih und Polen, von den Herzogen von Baiern, von Kleve, Jülich und Berg u. a. 
Shritte, um die Abſchaffung des Edlibats von der Kirche zu erwirfen, und zwar namentlich zum 
Zwecke der Sittenreformation der Geiftlihen. In Deutihland und Ungarn fanden fidh, wie die 
Kirchenvifitationen herausftellten, auf 100 Pfarrer nicht fünf, in Baiern nicht drei, welche nicht 
im Goncubinate lebten oder heimlich verheirathet waren. In den Reformationdartifeln, melde 
Kaijer Ferdinand I. dem Concil von Trient überreichen ließ, heißt e8 ſogar, e3 finde ſich kaum 
einer unter hundert, ver nicht heimlich, ja Öffentlich verheirathet fei.1%) Bei dieſer Lage der 
Dinge ſchlug ſchon KarlV. auf dem 1547 zu Augsburg abgehaltenen Reihstage die Aufhebung 
des Colibatgebots der Geiftlihen vor und ſprach das Jahr darauf diefelbe in feinem Interim 
aus. Auch deutfche Landesherren führten entweder die Prieſterehe ein oder verſprachen, deren 
Geftattung dur) das Concil zu Trient zu erwirfen. Von Ferdinand, den Königen von Polen 
und Frankreich darum angegangen, erklärten die Bäpfte, der Cölibat fei eine menſchliche An- 
ordnung, Eönne aber nur vom Goncilium aufgehoben werden. Das mehrmals hierüber be= 
fragte Collegium der Cardinäle ſprach fih aber immer für deſſen Aufrechthaltung aus. Die 
Brage kam nad) der Wiedereröffnung des Concils im Jahre 1562 auf demjelben zur Dies 
euffton.15) Die kaiſerlichen, bajrtfhen und franzöftfchen Geſandten bemühten ſich bei den 
päpſtlichen Legaten und felbft beim Papfte einen günftigen Beſchluß herbeizuführen. Kaifer 
Ferdinand foll wirkli ven Entwurf einer päpftlihen Bulle für die Zulaffung der Prieſterehe 
erhalten haben. Allein vie italienifchen Bifchöfe waren die beftigften Gegner diefer Neuerung. 
Nah Ferdinand's Tod wiederholte Marimilian I. das Gefuh um Aufhebung, allein 1565 
wurde daſſelbe verworfen. und durch Art. 9. des Decretum de sacramento, matrimonii in 
der 24. Seſſion dogmatifch fanetionirt: „Siquis dixerit, clericos in sacris ordinibus con- 
stitutos vel regulares castitatem solenniter professos posse matrimonium contrahere 
contraetumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica vel voto, et oppositum 
nil aliud’esse, quam damnare matrimonium, posseque omnes contrahere matrimo- 
nium, qui non sentiunt se Castlitatis, eliam si eam voverint, habere donum: anathema sit, 

quum deus id recte potentibus non deneget, nec patiatur nos supra id, quod possumus, 
tentari.” | | 

Im folgenden Kanon wird das Anatheın dann gegen diejenigen ausgeſprochen, welche leh⸗ 
ren würben, der Stand’ der Keuſchheit und der Jungfräulichfeit fei dem ehelichen nicht vorzu- 
ziehen. Durch Died Kirchengeſetz war die Eölibatäfrage definitiv entfchienen. Zugleich fanctio- 
nirte dad Concil in Kan. 8 (de reformatione matrimoni) das ſtrengſte Strafgefe gegen 
die Priefter, welche ſich des Verbrechens des Concubinats ſchuldig machten. Eine Menge ſelbſt 
auch in unferm Jahrhundert gegen daſſelbe erlaffener päpftlicder oder bifchöflicher Verorbnun- 
gen und Synodalbeſchlüſſe beweifen die Schwierigkeit der Durchführung des Geſetzes. Das von 

10) &arove, II, 248 fg. 11) Carové. S. 273. 12) Carove, S. 218 fg. u. 36l1fg. 13) Ca⸗ 
rove, az 14) ©. die Beweife bei Earovf, Über das Cölibatsgefeg, Abth. I, S.310 fg. 15) Their 
ner, IT, 896 fg 
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wie die alte fpanifche Monarchie endlich durch Mangel an Tugend Eraftlos wurden ? Sie janfen 
erft, als jene wahre fittliche Ehre erftarb, die Montesquien in ihren Wirkungen ſchildert, ald nur 
jene falfhe der bloßen Vorurtheile und der eiteln felbftfüchtigen Vorzüge, vie er definirt, übrig 
blieb. So ift denn wirklich die Ehre, aber vie wahre tugendhafte Ehre oder die Tugend zunädkt 
als Achtung der eigenen und fremden fittlihen Würde und des auf diefe Achtung gegründeten 
Rechts- und Staatövereind die Lebenskraft jenes freien, jedes rechtlichen Staates, des monardı- 
chen wie des republifanifchen, ſowie feige felbitfüchtige Sinnlichkeit das Princip Der Despotie 
und blinder Glaube dad der Tiheofratie ift. Wo je wahre Freiheit und Recht befanden, da lebte 
als ihre Seele vie Ehre. Ein Bürger, welcher feine Ehre und fein Gefühl für Ehre Hat, wird 
andere nicht achten, nicht von ihnen geachtet werben und diefe Achtung, fein und jeines Volkes 
Recht, nicht muthvoll auf Leben und Tod fordern und vertheidigen. Die ganze Brundlage dei 
Rechts, mechfeljeitige Achtung und Zutrauen auf die moralifhe Würde, ift ungertrennlid, von 
der Ehre ber Bürger, iſt undenkbar ohne je. 1%) Die wahre Aufgabe des Politikers ift es alſo, 
nicht, wie Montesquieu, die dunfeln und einfeitigen Vorflellungen und Voruttheile der Ehre 
zu nähren und Ehre und Tugend zu zerreißen, vielmehr foll er die unzertrennliche Verbindung 
von tugendhafter Würdigkeit und Ehre für die republifaniihe und monarchiſche Regierungs- 
form fefthalten, fo bloße Vorurtheile der Ehre zerjtreuen und die wahren Chrengrundjage und 
ihr Ziel ins helle Licht ftellen. Er foll dabei nur die Freiheit und freie Meinung achten umnd bie 
verſchiedenen Mobificationen ver Volks- und Regierungs: und Standeöverhältnifie, ihrer Auf⸗ 
gaben, ihrer Pflichtenkreiſe und der Nationalüberzeugungen und die dadurch entftehenden Modi⸗ 
ficationen von Ehre und Schande, von Chrbelodnungen, Ehrbeleivigungen und EHrentziehun- 
gen berückfichtigen. (S. ſogleich VII. und VII.) 

VI. Fortſetzung. Verſchiedenheit der Ehre bei den alten und bei den ger: 
maniſchen Völkern und der Zweikampf bei den legtern. Schon im allgemeinen 
ftellt fih ein Hauptunterſchied zwifchen ven heidniſchen alten Bölfern und zwifchen den rifl- 
lich = germanischen heraus. Bei Griechen und Römern fland das irdifche Bürgerthum, vie 
bürgerlihe Meinung, Tugend und Ehre und jede gute oder fchlechte republifanijche Stimmen- 
mebrheit oder herrichende Tagesmeinung meift über der unfterbligen Menfhenwürbe und ber 
ſelbſtändigen perfönlichen Überzeugung von Sittlichkeit und Ehre. , Bei den hriftlich- germani: 
ſchen Völkern befamen die legtern die Vorherrſchaft, und mit Recht. Das Alterthum forderte 
daher jelbft als Ehrenſache ſtets eine republikaniſche Entfheidung und Regierung. Nur durch 
die unmittelbare republifanifche Theilnahme an jener zu abfoluten Regierung glaubten Die Ein: 
zelnen Freiheit und Ehre zu retten. Mit diefer Regierung im Streite, aber von ihr unabhän: 
gig, konnte fich felbft, auch wo fie unfittlih und unwürdig war, faft feine perfönliche Ehre gel⸗ 
tend machen. Sie blieb das höchſte Ehrengericht. Wo daher die Zeiten und die Volksmeinung 
ſchlecht wurden, vder wo gar unter monarchiſcher Gewalt die Volksentſcheidung verſtummte, da 
erftarb auch mehr und mehr alle wahre Ehre, und alles ergab ſich, wie in dem finfenden Rom, 
rettungslos dem Schlechten. Bei den hriftlih = germanifchen Völkern dagegen konnte, als jelbf 
unter höherm Gefege von Recht und Ehre ſtehend, auch die monardifche Regierung rechtlich 
möglich und ehrenvoll werden. Aber ed galt nun auch ihr und aud) gegenüber einer republi⸗ 
kaniſchen Herrſchaft des Schledhten, e8 galt gegenüber unwürdigem Regierungäbefehle Bir 
jelbftändige perfönliche Ehre und fittliche Überzeugung, die feierliche Berufung. auf fe und ik 
Recht. Und hierzu erhielt ih auch, in Ermangelung einer befjern, die unabhängige Inſtin— 
tion und Entſcheidung bed Zweikampfs. Hier nämlich ift die Löfung des Räthſels, daß ſen 
mehr ald 1000 Fahren die kirchliche und weltliche und philoſophiſche Macht in der ganzen gebik 
deten Welt fo vergeblich den Zweikampf befänpften. 

Denjelben zu vertheidigen ober aud) bie Entwidelung der Mittel, ihn zu erfeßen ober zu 
vermindern, kann hier unfere Abficht nicht fein. Gewiß aber ift aud für jeine Verminderung 

—— 

14) Diefes und die oben (unter IL.—V.) nachgewiefene unzertrenuliche Verbindung alles Rechts mu 
der Ehre, wie fie auch unfern Gefegen zu Grunde liegt, erfennen überall die Alten an. Hesiod. oper. 
et dies, V, 192. Platon. Protagor., 322. C. Leg., XII, 934. E. Plutarch. ad inerudit., p. 781. 
B. Theseus, 3,C. Es war daher auch da, wo man einmal das Unrecht der Sflaverei wollte und alfe 
befchönigen mußte, eine unvermeidliche Eonfequenz aus jener Ehrennatur des Rechts bem Sklaven nicht 
blos mit allem Recht auch alle Berfönlichfeit und Ehre, fondern aud mit Ariftoteles (Polit., I, 1 fg.) jede 
Sähigfeit für Tugend und Würdigfeit abzufprechen. Die Inder erflärten-baher die rechtioſen, für ewig 

verworfenen Parias, die gar nicht wie Die übrigen Kaſten aus dem göttlichen Leibe des Brahına ab: 
Nammten- w unfähig, auch nur durch Freilaffung Tugendfähigfeit, Ehre und Recht zn eriwerben. 

enu, VIII, 41 
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eine blinde , leidenſchaftliche Verdammung nicht die rechte Vorbereitung. Vielmehr befteht dieſe 
letztere in der Erkenntniß deſſen, was ſelbſt trotz Kirchenbann und Galgen und den moraliſtiſchen 
Verdammungsurtheilen in der ganzen geſitteten Welt denſelben fefthielt, alfo ihn doch wol 
theilweiſe als Bedürfniß oder menigftend als unvermeidliches und geringeres Übel erſcheinen 
ließ, ſodaß ihn faft überall noch fu viele der erften Staatsmänner, Minifter, Barlamentsmit- 
glieder, fo viele Adeliche, Offiziere, Stubirende für ihre Perſon nicht ausfchlagen, ja daß felbft 
Männer wie Juſtus Möfer ihn unter beſtimmten Bedingungen ausdrücklich vertheidigen 35), 
daß endlich, während das ganze gemeine veutiche, das franzöftiche und englifche Recht eine 
Strafbeftimmung gegen venfelben enthalten 1°), während nirgends die Nachtheile feiner Verwei⸗ 
gerung befeitigt find, ihn viele Landesgeſetze und Gerichte wenigſtens ald vergleichungsweiſe 
geringeres Übel in Schuz nehmen. Dies if z. B. doch wol der Fall, wenn akademiſche Ge- 
fege die Eleinfte Realinjurie mit Verbannung und Duelle mit wenigen Wochen der leichteften 
Sefängnipftrafen belegen, wenn faft überall die Gerichte Duelle, zumal unblutige, in einer 
Weiſe unverfolgt laſſen wie gar'kein anderes Vergehen. 

Jene Erklärung nun liegt darin: man bedurfte eine vom Regierungsbefehle unabhängige, 
nach Montesquieu's Ausführung eine dem unwürdigen Regierungsbefehle Trotz bietende Chre 
und Ehrengeſetzgebung. Da aber kein Geſetz ſeine felbſtändige Herrſchaft behauptet ohne ihm 
entſprechende Inſtitutionen und Entſcheidungen zu ſeiner Realiſirung, ſo bedurfte man ſie auch 
für die höhere politiſche Ehre der Nation oder ihrer beſondern Stände, für ihre ſelbſtändige 
Ehrengeſetzgebung. Dan bedurfte fie für die Ausbildung des perfünlihen Muths und des 
lebendigen Bewußtſeins ver Todesverachtung in Erfüllung der Ehrengefege, vor allem zur 
felbftändigen Entſcheidung der Streitigkeiten über ihre Berlegungen und zur Durchführung 
dieſer Entſcheidungen. 

So nun hielt man ſich bisher, in Ermangelung beſſerer Mittel, an dasjenige, mas, frei- 
Lich in unvollkommener Geftalt, die Zweikämpfe leifteten, ſowie die mit ihnen im ungertrenn« 

licher Berbindung ſtehende felbftändige Ehrengefeßgebung, der Ehrencomment der beſtimmten 
Stände, ferner die Kampfübung als Vorbereitung für denſelben, die von den Stanveögenoffen 
in Ehrenſachen förmlicher oder unfoͤrmlicher gehandhabten Ehren = oder Vermittelungsgerichte, 
ihre Verbannungen der von gemeiner Gewalt ausgehenden Beihimpfungen ınd Mishand- 
lungen und endlich ihre Verrufserflärungen oder Ausſtoßungen Unwürdiger aus der Gefell- 

ſchaft unbeſcholtener Standesgenoffen. Ganz natürlich blieben vie Wirkungen , fowie ja, aber 
leider! auch die jeder andern Erziehungs-, Gerichts: und Verfaflungseinrichtung oft fehr 
unvollflommen. Und gewiß bewährten mandje, ohne durch Bereitwilligkeit zu Duellen und vie 
Kampfübungen für fle ihre Todesverachtung für die Ehre, ihren Muth und ihre Männlichkeit 
auszubilden, durch eine Nermeigerung eines Zweikampfs größern fittlihen Muth als viele 
Duellanten im Duelle. Im Durchſchnitte aber mußte die Duelleinrihtung doch wol jene guten - 
Wirkungen zeigen. Wie hätte fie fich fonft gegen jene unermeßliche Gewalt des Gegenkampfs — 
wie hätte fie ſich bei viefer als ein abſolut unjinniges Inflitut gegen die gefunde Vernunft des 
anfgeflärteften Zeitalter erhalten önnen? Auch hier alſo gaben wol unfers Baterlanded frü⸗ 
bere Zuſtände, fein Fehderecht, jeine Blutrache, feine Gottesurtheile und gerichtlichen Zwei: 
kämpfe, feine Waffenfpiele, ſodann das Ritterthum und deſſen Turniere mit ihren Ehrenge⸗ 
jegen, ſowie envlich die fpätern Duelle einen weſentlichen Elemente des freien germaniſchen 
Lebens nur befondere Kormen. Bloße Formen mögen ſchwinden! Das Weſen ſelbſt aber, die 
ſelbſtändige perfönlihe Ehre und Ehrengefeßgebung und die Ausbildung muthiger, männ- 
licher, aufopfernder Geflnnung und Tüchtigkeit für fie, diefe inüffen erhalten werden! Kurz, 
pen Zufammenhang jener Erfcheinungen mit den ſchoͤnſten Borzügen ſowol des Eharafterd ver 
germanifchen Völker, namlich dem tiefen perſoͤnlichen Ehrgefühle und Freiheitsſinne, als ihrer 
Verfaſſungen, namlich der Vereinigung der hoͤchſten ſittlichen Ideen und der freien perſönlichen 
Überzeugungen über jie mit dem Buͤrgerthume, ſowie der Vereinigung der Monardjie mit Brei: 
heit und Ehre und mit dem Schuge gegen die Erniedrigung ber Despotie, vieles muß man 

ins Auge faflen, um die Aufgaben der Gejeggebung über die Ehrverhältnifle vichtig zu wür: 
digen. Diejed vor allem muß man beachten, um auch rückſichtlich der Verminderung und Un: 
ſchädlichmachung der Duelle die Aufgaben gefeßgeberifher Weisheit glücklich zu löfen. Man 
muß überhaupt, um gegen die Duelle Eeine blinden, feine ver Wahrheit und ver Überzeugung 
feiner Anhänger widerſprechenden, alſo unwirkfamen Geſetze zu machen, überall das Wahre 

15) Patriotifche Bhantafien, Bd. 4, Mr. 35. 16) Heidelberger Dahrbicher 1818, Nr. 51. 
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von dem Falfchen ſcheiden. Denn wahrlich gerade in ber Behauptung der Duelle, in vielen 
Jahrtauſende alten Troge gegen Eirchlihe und weltliche Gewalt, in diefer Verachtung des bey: 

pelten und dreifachen Todes im Kampfe, durchs Gericht und ven Kirchenbann, hat bie Ehren: 

gefebgebung dermaßen ihre fouveräne Bewalt behauptet, daß hier ſicher nur die moraliſche Bir: 
fung reiner Wahrheit ven Sieg hoffen laßt. 

Nun ift es aber 5. B. offenbar unrichtig und ebendeshalb auch unwirkſam, wenn man, wie 
Feuerbach oder wie in Frankreich Dupin, den Zweikampf an ſich und jede Tödtung im demſelben 
unter bie juriftiichen Geſichtspunkte gewöhnlicher Selbfihülfe, Gewaltthätigkeit und fogar eines 

rachfüchtigen over eines unfinnigen Mordes ftellen will. Wol können, je nach den Umſtänden, 
einzelne Duelle unter diefe Geſichtspunkte fallen. Sie können felbft für einen Mord Mittel ode 
Beranlaflung fein, und dann muß die volle Strafe Diefer Verbrechen eintreten. Oft aber ya 

dieſer Gefichtepunft juriftifch durchaus nicht. Es muß Daher zur Beſtrafung durch befonden 

Strafgefepe ein politiſches oder Polizeiverbrechen des Duells erſt geihaffen ober, begründet wer 
den, wobei denn alle obigen und überhaupt alle für ſolche polizeiliche Strafgeſetze geltenden 
eigenthlimlichen Gefichtäpunfte ihr Recht behaupten. Man vente ſich z. B., um hier ganzun 

befangen zu urtheilen, em Duellant, den man nad jenen juriftifchen Gelichtöpumften alö 

Verbrecher vor Gericht flellte, wollte gegenüber dieſen juriſtiſchen und den zum Theile beſſer 
begründeten, aber bier als bekanut vorauszufegenden moralifhen Auflagen gegen dad Duell 
etwa Folgendes erwidern: „Sch habe weder nieinen Gegner getöbtet, noch hatte ich Die Abit, 

ihn zu tödten. Sch Hatte diefe jo wenig, daß ich im Gegentheile lieber felbft eine Wunde erhal: 
ten, als ihn etwa tödlich) vermunden wollte. 3a fhon eine irgend ſchwere Verwundung veild- 

ben hätte ich als ein großes Unglück für mich angefehen. Auch wählten wir eine Art des Zwei: 
kampfs, die regelmäßig feine Tödtung, ja in Hundert Fällen faum einmal ſchwere Verwundun⸗ 
gen erzeugt. Ich juchte abſichtlich die letztere und ſelbſt mit eigener Gefahr zu vermeiden. Wär 
ſie eingetreten, fo wäre fie nicht Dolos gewefen. Ich babe fie aber wirklich vernieden. ‚Hier alio 

von Morde und Todtſchlage zu reden, ift juriſtiſcher Unſinn. Rachſüchtig war ich aud nie. 

Ich beabfichtigte und erwartete fogar feine Berwundung meines Gegners. Ich war der Belei⸗ 
diger; auch mar mein Gegner fo überlegen in den Waffen, dag ich nur eine Wunde für mid er 

warten durfte. Ich und nıein Gegner, wir hatten lediglich die Abſicht, in einem Ehrenhandel. 
der jich auf gütlichem Wege nicht ehrenvoll wollte ausgleichen laſſen, durch ven Beweis periön: 

lichen Muthes und muthiger Aufopierung für vie Ehre zu zeigen, daß und dieſe letztere höher 
als alles fteht, daß wir alfo feine Niederträchtigen iind, keine Beſchimpfung und Feine :Berak- 

tung unferer Standeögenoflen verdienen und dulden. Mir wollten ſolchergeſtalt in ihren Augen 

unfere Gore bewahren und felbft unter und beiden eine beſſere Ausjöhnung herbeiführen, al 

ein Snjurienproceß wit feiner fletö neuen und oft jahrelangen Kränfung und feinen einen 

Lostopfe ähnlichen unſichern Entſcheidungen geben könnte. Für Dielen Zweck nun wur be 

eigene oder die fremde Berwundung gar nicht weſentlich und aud) nicht entiheidend. Dielen 

Zweck haben wir auch wirklich erreicht, während ein Injurienprogeß unjere Ehre, die Adıtung 

unferer Standesgenoſſen, die GOrundbedingung freundlichen Verkehrs mit ihnen und une 

Lebensglückes, vielleicht nicht ſicher geftellt hätte. Im dieſer wenigitend an fich weder unſinni⸗ 

gen noch ſchändlichen Abſicht, in welcher Jahrhunderte lang felbft Mänuer wie Pitt und or, mie 

Wellington und Peel fih duellirten, handelten au) wir. Wollte dennoch ein Philoſoph diejes 

Mittel, unſere Ehre zu ſchützen, als nad feiner Beurtheilung zweckwidrig bezeichnen, nun fe 

müſſen wir fagen, und kam es auf unjere Ehrenrettung in den Augen unferer Genoflen an. 

Das Verbrechen ver Gemwaltthätigfeit aber begingen wir ebenfalls nicht, weil alles mach freiet 

gegenfeitiger Verabredung und Ginmwilligung vorgenommen und durchgeführt wurde, Brwalt: 

thätigfeit aber nur gegen ven Willen des Gegners möglich if. Der natürlihe und römild- 

rechtliche Grundfag , daß die Einwilligung des Berlegten die Verlegung aufbebt (volenli non 
fit injuria) da, wo nicht Niederträchtigfeit die Einwilligung abfolut fhimprlih macht, wird vom 

den Römern jelbft zur Aufhebung jever Straibarfeit und jedes Schadenerfaged angewendet, je: 

bald in ehrenvollen Rampfühungen einer der Theilnehmer getödtet oder verwundet wurde.) 

17)L.7,$.4, ad Leg. Aquil. L. 3 de bonis eorum. L.9, 8. 7, de pecul, L. 31, $.3, de 
his qui not., und vgl. auch die Peinliche Gerichtsordnuug, $. 135. Das erfte Geſetz fagt: Si quis in 

colluctatione vel in pancratio vel pugilis, dum inter se exercentur, alius alium occiderit, sl 

quidem in publico certamine, cessat Aquilia, quia’gloriae causa et virtutis, non injuriae gralia 
videtur damnum datum. Hoc autem in servo non procedit, quoniam ingenui solent ceriart. 

In filio familins vulnermo procedit. 
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Die römischen Juriften gehen hier ganz von den Grundſätzen Platon's aus, ver in feinen Ge⸗ 
ſetzen nbfichtlich gefährliche Spiele der Sünglinge anordnete, «in welden von Zeit zu Zeit einer 
das Leben verlieren follte , damit alle fih in Muth und bewußter Todesverachtung übten und 
über dad Gemeine erheben lernten». Selbſt dad trodene römische Pandektengeſetz nimmt ſolcher⸗ 
weife ausdrücklich lebendgefährliche Kämpfe um der Ehre willen (gloriae causa) und zur Aus- 
bildung von Muth und Männlichkeit auch bei tödlicher Verwundung als völlig ſtraflos, ja 
felbft gegen die Plicht zum Schabenerfag in Schu. Daß wir aber noch mit ben beſondern 
Zwecke der ehrenvollen Austilgung einer Ehrbeleidigung kämpften, follte und Diejes zum Rad: 
theile gereihen?” Was man nun aud hierüber und über vie Jynmoralität und Unchriſtlich⸗ 
keit wenigftend gewiß von vielen Duellen denken mag, fo fällt doch jenenfalld mit den jurifti- 
fhen Begriffe ver Bewaltthätigfeit gegen den durchaus einwilligenden Mitfämpfer auch der Be: 
griff juriſtiſch ſtrafbarer Selbfihülfe hinweg. Denn aud) vazu wird Gemwaltthätigfeit gegen den 
Willen des Gegners vorausgefegt. Gegen die Nichtergewalt aber begründet die Verabredung 
zum Kampfe an ſich noch ebenfo wenig eine Rechtöverlegung , ald menn man verfelben durch 
Verabredung eines Schiedsgerichts oder einer Losentſcheidung einen Streit entzieht, wenn man 
diefen endigt, ohne Das Gericht damit zu behelligen. Aud das Gefährliche des Unternehmens 
für die beiverfeitig Eimpilligenden macht das Unternehmen an fi noch nicht zum Rechtsver⸗ 
brechen. Es fierben ja viel mehr Menſchen durch freiwillig unternonmenes, oft auch verabre- 
detes gefährliche8 und dennoch criminalrechtlic nicht beſtraftes Tanzen, Schwimmen, Fahren, 
Reiten, Sagen, Trinken und Lieben, als durch Duelle. Sie flerben oftmals in linternehmungen, 
Die viel weniger vernünftig, fittlich und für die Ausbildung von Ehre und Männlichkeit förder⸗ 
lich find. Ia die Folgen von Streithändeln, mit Ausfhluß der Duelle, und felbft vie Kränkungen 
der Iniurienprocefie tödten oder beſchädigen vielleicht mehr Menſchen ala die Duelle. Bollenps 
wenn flatt ihrer in Gejellfchaften feuriger, nicht durch firenge Selbſtbeherrſchung und Unter: 
ordnung unter Kamilien= und andere Nüdfichten zurüdigebaltener Menfchen Beleidigungen in 
der erften Leidenſchaft durch Schimpfen und perjönliche Gewaltihätigkeiten ganzer Parteien and: 
gemadıt werden, dann find, abgefehen von den Gemeinheiten, ungleich mehr, oft jelbft verbor⸗ 
gen bleibende Berlegungen zu beforgen. Diefe werden audgefthloffen durch den Chrenton, ver 
nach der erſten Beleidigung alles Weitere der Befprehung der Genoffen in der abgefühlten 
Stimmung des folgenvden Tages, ihrem Sühnverjuche oder im ſchlimmſten Halle einen genau 
geordneten und ermäßigten ehrlichen Kampfe mit gleichen Waffen vorbehält. allen doch ſelbſt 
unter den englifhen gemeinen Volke, wo bei entflebendem Streite, mit Ausſchluß allgemeiner 
Prügeleien und gefährlicherer over Hinterliftigerer Waffen, die beiden Gegner ihre Sache durch 
das Duell eineß geregelten :Borfanpfes ausmachen, bei weitem nicht fo viel gefährliche Ber: 
legungen und Tödtungen vor ald bei und in Deutfchland. Übrigens lieben vie Briten, ähnlich 
wie die Alten, noch manche gefährliche Spiele und Wettkämpfe zu Waller und zu Lande, führen 
jelbft neue ein, wie ihre Kirchſpielsjagden. In Deutſchland würde ohne Duelle vielleicht jede 
Übung im Waffenkampfe, ſo heilſam für die Geſnudheit ſelbſt wie für Männlichkeit, Muth 
und Ehrgefühl, gänzlich aufhören! In Frankreich aber behauptete ein Veteran, welcher den 
Siebenjährigen Krieg und alle Revolutionskriege mitkämpfte, daß die Franzoſen ſeit Verban⸗ 
nung der Prügelſtrafe und der Einführung der Duelle auch unter den gemeinen Soldaten an 
Ehrgefühl und verſönlicher Tapferkeit unvergleichbar zugenommen hätten. 

Erſt nach Erwägung aller dieſer und ähnlicher Geſichtspunkte wird die Gefetzgebung die 
Zweikämpfe, vie ſchon an ſich vielleicht ebenſo wenig gänzlich ausrottbar ſind als andere noch 
viel gefährlichere und häßlichere Vergeben, zu verringern, ſowie überhaupt und insbeſondere 
auch durch Bekämpfung der Piſtolenduelle unſchädlicher zu madyen fuchen. Sie wird aber vor 
allen ihre guten Wirkungen und ihre Befriedigung der ſonſt nicht genügend berückñchtigten 
Bedürfniſſe zweckmäßig zu erſetzen ſuchen. Sie wird fie vielleicht auch theilweiſe und in Verbin⸗ 
dung mit Ehrengerichten als noch unentbehrliches Mittel und verhättnigmäpig geringeres Übel 
für Gute benugen können. Jedenfalls muß fie, wie bei allen bebeutenden , mit den vielfachften 
und tiefften Zebensverhältniffen verwachſenen Sitten und Inftituten, die Wirkungen derſelben 
im ganzen und allgemeinen, nicht blos bei Einzelnen und in einzelnen Unglücksfällen, prüfen 
und Vortheile und Nachtheile, das Vermeivliche und Limvermeidliche gegeneinander abwägen. 
Niemals aber darf fie aud nur einen Augenblick vergeſſen „daß die Herrſchaft einer ſelbſtändi⸗ 
gen perſoͤnlichen Ehre und Ehrengeſetzgebung und einer männlichen muthvollen Geſinnung und 
Tüchtigkeit zu ihrer Vertheidigung eine der herrlichſten Seiten unſerer ganzen neuern Cultur 
bildet und zugleich die kräftigſte Schutzwehr nicht etwa blos, wie Montesquieu will, gegen 
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monarthiſche, ſondern auch gegen republikaniſche Despotie und gegen bie ſchmachvolle Herrſcaft 
des Materialismus und der Gemeinheit. Selbſt in Zeiten der Verſunkenheit und Knechtſchaft, 
wie in der Napoleoniſchen, bleibt fie noch der Anker der Hoffnung und Rettung, die ſtärkſte 
Lebenskraft zur Wienerherftellung der fittlihen Befunpheit. Beſtrafe man alfo, vermindere 
man’ die Duelle. Verfolge man befonbers vie mehr ald'nöthig, die ungewöhnlich gefährlichen, 
bie muthwillig herbeigeführten, die Nöthigungen zu denſelben, vor allem jede treuloſe Ber: 
legung ihrer verabrebeten Chrengefege! Sie aber ohne genügenben Erfag ihrer guten Wirkun: 
gen auf Leben und Tod bekämpfen zu wollen, dieſes verräth jicher eine große Seichtheit der Auf: 
faflung unferer Eultur. Wo e8 vollends je dahin fonımen füllte, vaß die jedesmalige Regie- 
rungswillkür, daß hoͤſiſche Bunft oder Pöhelgewalt die einzige und legte Duelle und Richterin 
der Ehre wäre, daß gerade Die Vornehmen, ſtatt felbftänpiger freier, frei gehandhabter Ehren: 
grundſätze, die Ausſprüche ver Macht als höchfte Norm verehrten, und daß nicht Das Gefühl 
und die Sprache der Ehre ſich frei und fräftig erhöhen gegen jeve Unmürbigfeit und Nirber: 
trächtigfeit der Mächtigen, da wäre die wahre Ehre erfiorben, bie Monardie wie die Freihen 
vernichtet und unfere Cultur zu Grabe getragen! 
VIII. Kortfegung. Unterfhien ver Ehre in ver Monardie und in dem Frei: 

ſtaate. Auch in Beziehung auf die monarchiſchen und republifanifchen Verbältniffe wird aller: 
dings eine verſchiedene Modification der Pflichten, mithin auch ver Ehre fich ergeben. In der 
Monarchie kann und foll aufopfernde Treue gegen den Kürften alß ein wefentlicher Beſtandtheil 
der Pflicht, mithin auch der Ehre anerkannt werden, jedoch natürlich keine ſervile und jene 
Selbſtändigkeit der Ehrengeſetzgebung verleugnende, weil dieſe mit der Freiheit auch die Ehre 
und die Monarchie felbft vernichtet. 

Auch verträgt die Monarchie viel mehr als ver auf Mäßigung ung Bleihheit angewieſene, 
der durch Eiferſucht und Neid, alfo vurd große Ehrbelohnungen felbft leicht gefährdete Wreiitaat 
eine große Stufenreihe von Ehrenaußzeihnungen. Auch ſolche find Hier zuläfiig, welche bleibend 
äußerlich die Perfon auszeichnen, wie der Adel, die Orden, obgleich legtere häufig mehr tie 
Eitelfeit ald edles ſtolzes Chrgefühl nahren. Faſt alles, mas in ven Ausführungen, 3. B. von 
Montesquieu, non Friedrich Schlegel, über die Wohlthätigkeit und Unentbehrlichfeit des Adels 
für bie Monarchie Wahres enthalten ift, bezieht ih darauf, daß ein Übel, wenn er daß iſt, wad 
er überall fein follte, durch Urſprung, durch Lebendverhältniffe und durch feinen Stanvesgeikt | 
vorzugäweife veranlaßt if, die Herrichaft wahrer feldfläntiger Ehrengrumbfäge mit möglichſter 
Sorgfalt zu bewachen. Mo das nicht ift, wo er höfiſch, eitel, ſervil und ſelbſtſüchtig wird, ba 
bat er allen Werth jelbft aufgegeben. Je freier und gebilveter aber eine Nation iſt, deſto mehr 
werden die Beanıten, die Gebildeten, werden alle activen Staatsbürger, wenn auch in verſchie⸗ 
denen Formen, ji) jener Hauptaufgabe des Adels anschließen. | 

In Beziehung auf das Grundprincip, welches für alle Rechtsſtaaten, alſo für Monarchien 
wie Republiken, in Tugend und Ehre beſteht (ſ. unter VL). wird nur eine Verſchieden heit durs 
die Gigenthümlichkeiten ver Regierungsformen begründet. Jene felbfländige Hohe Ehre und 
Ehrengefeggebung ift In ver Monarchie, zumal der erblichen, noch meit unentbehrlicher ala im 
Freiſtaate. Fürs erfte iſt nämlich der Einfluß der Regierungsgewalt und mithin auch, wenn 
fie ſchlecht ift, ihr ſchlechter Einfluß auf Freiheit und Sittlichkeit ver. Regierten weit ſtärker und 
bleibendver als in Republiken, in welchen die Negierten viel fhneller und leichter ihren Einfluf 
geltend machen Eünnen und viel weniger in Gefahr fommen, feroil abhängig zu werben. Kann 
dod in der Monarchie auch noch die Tugend der Trene felbit ven Vorwand zu verberblichem Ser- 
vilismus abgeben! Fürs zweite erweckt die Republik weit lebenviger die Tugend de8 @emein: 
geiftes und bie allgemeine patriotifche Energie der Bürger. Die Kraft für diefe Art der Tugent 
wird hier nicht durch Die Tugend der Treue getheilt und in, wenn aud nur ſcheinbare, doch 
lähmende Gollifionen gebradt. In der Monardie mug alfo auch deshalb vie Tugend in’ ver 
Geftalt ver Ehre ftärfer für das Gute wirken. Sie muß insbeſondere den König felbft und Die 
Großen auf dem Wege des Rechts erhalten. Bei jener verminderten Gefahr großer Ehrenauf: 
zeihnung kann aud der Monard durch Ehre flärker die Wirkſamkeit aller an den Mittelpunkt 
ded Gemeinwohls knüpfen. So aufgefapt liegt auch Hier wieder eine tiefe, mit Irrthum ver: 
mifhte und verfannte Wahrheit in dem unfterblichen Werke Montesquieu's. Für die Regit- 
rungsform der Monarchie ſoll alſo allerdings die Tugend vorzugsweiſe als Ehre wirken, fin 
die der Ariſtokratie als Mäßigung, für die der Demokratie als Liebe zum gleichen Rechte unt 
Wohle aller. 

IX. Fortſetzung. Die rechtlichen Bedingungen der Zutheilung von Ehre und 
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Schande und die politifhe Wichtigkeit einer ſteten gerechten Zutheilung der— 
felben. Die zweite Hauptfolge der juriftifchen Form und Natur der Ehrverhaͤlmiſſe iſt dieſe 
Gerechtigkeit in Beziehung auf ihre Zuerkennung. 

Es iſt zunächſt eine allgemeine juriſtiſche Erkennbarkeit und Beweisführung für die Wür- 
digkeit und Unwürdigkeit und ihre Anerkennung, e8 find juriftifhe Beringungen und Organe 
für diefe Unerfennung noͤthig. Was nun hier die innere Würpigfeit felbft betrifft, ſo kann 
dieſe äußerlich niemals vollftändig erfannt werden. Und jedenfall bedarf der freie gute Name, 
weiler ſich meift zu langjam und unſicher entwidelt, eine juriſtiſche Ergänzung. Des halb be⸗ 
ruht der Beweis der für Die Ehre nothwendigen pofitiven innen Würdigfeit in jedem einmal 
juriſtiſch anerkannten Pflichten⸗? und EHrenfreife auf jurifitiher Präfumtion oder Voraus- 
nahme. Nach dem Grundlage von Treu und Glauben oder nach der bona fides, als der legten 
Grundlage des ganzen rechtlichen Friedens (ſ. Fälſchung), wird namlich, ſobald jemand in einen 
beftimmten Rechtskreis aufgenommen wurde, die fortvauernde innere Würbigfeit deſſelben 
von der ganzen Bejellichaft nothwendig fo lange juriftifch angenommen und geachtet, bis durch 
juriſtiſch erwieſene, juriſtiſch inhoneſte Handlungen deffelben diefe Annahme aufgehoben wurde. 
(Quilibet praesumitur bonus et probus, donee probetur contrarium.) In Beziehung auf 
vie erfte Anerkennung der Würdigkeit und die Zuerkennung damit verbunbener Ehre, ſowie in 
Beziehung auf die Beurtheilung der Beweiſe der Unwürdigkeit und der Zuerfennung ber 
Ehrenminderung, worüber die augenblidiihe Meinung ebenfalld irren und unjider fein 
Eönnte 15), müſſen geſetzlich beſtimmte Bedingungen, Formen und zweckmäßige Organe des 
poliiſchen Vereins deſſen Überzeugung begründen. Vor allem aber iſt Verluſt ver Ehrenrechte 
nur möglich bei rechtlich erwieſener Unwürdigkeit. Und wer ſollte ein ſolches Urtheil, zugleich 
ſich gründend einerſeits auf vie thatſächliche innere moraliſche Unwürdigkeit und die entjpre- 
chende Anerkennung und andererſeits auf den Eintritt der geſetzlichen Bedingungen und Formen, 
beſſer, beruhigender, überzeugender ausſprechen können, als in Verbindung mit einem juri- 
ſtiſchen Staatögericht und feiner Gontrole ein Schwurgeridht von Standeögenoflen ? 19) 

Unter folden juriftifhen Bedingungen nun foll ih überall mit der wahren und in der 
freien Öffentlihen Meinung anerkannten Würbigfeit die entſprechende juriſtiſche Ehre, Ehren: 
erhöhung oder Ehrenbelohnung und Rechtsmehrung verbinden, mit der Unwürbigfeit Dagegen 
die entiprechende Ehren = und Rechtsminderung. Das ganze geſellſchaftliche Rechtsverhältniß, 
jelbft getragen durch die ſittliche Würde, Ehre und wechſelſeitige Achtung, ſoll ihr lebendiger 
Spiegel ein und ihnen ſtets die angemefjene Lebenskraft ertheilen. Es muß alfv eine gute Ver: 
waltung, welche die höhern Lebenskräfte in ihrer natürlihen Harmonie und gefunden kräftigen 
Hinwirkung auf die Zwecke des StaatSlebend erhalten will, bei belohnender Zutheilung und 
ftxafender Minderung von Ehren und Rechten, wie bei Beurtheilung ver Ehrbeleivigungen 
und ihrer Genugthuung als treuer Repräſentant der wahren Öffentlichen Meinung der Nation 
und ihrer Bereme handeln. Sie joll diejelbe in jedem befonvdern Falle ſtets mit den.höhern 
Grundfägen und den rechtlichen Bedingungen vermitteln. Es ift zugleich die wichtigfte Forde— 
vung der Gerechtigkeit und der Politik, daß in folder Weiſe möglichſt alle Zuerfennung bejon- 
derer Ehren und vom Staate ausgehender Nechte ald Ehrenbelohnung der Würdigfeit, ſowie 
veren Schmälerung over Entziehung ald verdiente Ehrenftrafe ericheine. Es muß insbeſondere 
auch die Ertheilung von Ehrenjtellen und von Belohnungen nad) feſten und geſetzlichen Grund⸗ 
fägen der Gerechtigkeit, keineswegs, wie leider allzu oft in neuerer Zeit, nad Willlür, nad 
perjönlier oder Hoigunit geſchehen. Das Weſen einer lebendigen jittlihen Ordnung ift 
Übereinftimmung äußerer Achtung und Beratung, ver Ehre und Schande (dieſes edelſten Loh⸗ 
nes und dieſer weſentlichſten Strafe) mit den Würdigen und Unwürdigen. Das Weſen einer 
gerechten Ordnung iſt ebenfalls gerade die gerechte Austheilung nach der Würdigkeit. Die poli: 
tifche Xebensfraft für die Erfüllung des auf Achtung ber jittlihen Würbigfeit und der rechtlichen 
Ordnung beruhenden Geſellſchaftsgeſetzes wird ebenfalls nur hierdurch begründet, nur durch 
die ſtete Erhaltung der Achtung für das Gute, der Verachtung für das Schlechte. Wehe einer 
Geſellſchaft, in welcher dieſe erſten Grundbedingungen geſunden hoͤhern Lebens misachtet, vie 
weſentlichſte aller Harmonien durch ſchreiende Widerſprüche zerſtört, wo die Würdigkeit gefhan- 
det, die Unwürdigkeit geehrt wird! 

N ꝯ 

18) L. 15, $. 5, de injur. 
19) Bon — * Ehrengerichten, namentlich auch einzelner Stände, theils zur Handhabung ber 

Standesehre, theils zur Ausgleichung von Ghrenbeleidigungen, ſ. ven Art. Injurie. 
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Die ganze Wichtigkeit dieſer Harmonie wird erft vollfommen Elar, wenn man vie Beben: 
tung und Gewalt des Ehrtriebes erwägt. 

Der Ehrtrieb in jeinem unzertrennlihen Streben nad) innerer Selbflahhtung und na 
der dieſelbe befräftigenden Achtung der Mitmenfchen erfcheint nach der obigen Ausführung 
(f. unter HI.) als der wahre moraliſche Selbflechalfungstrieb und zugleich als der flärkite ver 
fittlichen Geſelligkeit und des gefelligen Zufammemwirfens für edle Zwede. In der Ehre be 
figen die Einzelnen und die moralifchen Perfönlichkeiten das erhebende, Eräftigende Bewußtſein 
ihrer Würbe und höhern Beftimmung und zuglei die Grundbedingung und die Gewähr fin 
ihre Außerliche Unverleglichkeit, für dad Vertrauen ihrer Mitmenfhen und für die Verwick 
lichung ihrer Lebenszwecke, der nievern wie ver hoͤhern. Deshalb beftimmt Fein anderes GBerußl 
gleich Hark zu den höchſten Artfirengungen und Opfern. Die ganze Berfönlichkeit wird bei le 
bendigem Ehrgefühle willig an die Erhaltung der Ehre geſetzt, denn es gilt ja ver Selbſterhal 
tung bed moralifhen Dafeind. Der Trieb nad Ehre und Ruhm ift, wo er einmal erwacht ii 
in edlern Völkern, vielleicht der ftärkfte aller menf&lichen Triebe, Das Leben ſelbſt gilt ihn 
nichts; er ſucht noch jenfeit ver Pforten des Todes feine Befriedigung. Und wie bei dem 
ägyprifhen Todtengerichte, Haben Belohnungen und Strafen, wenn fie vie Ehre betreffen, auf 
dann noch volle Bedeutung, wenn alle andern werthloß wurden, aud) dann neqh wenn fie ſelbſt 
erft nach dem Ende des Lebens erfannt werben. 

Gerade aber für die gefellichaftlie Pflichterfüllung gibt der duch Gryiehung und jene 
durchgeführte Harmonie zwifchen Würpigfeit und Ehre gekräftigte ı und richtig geleitete Chrtrirb 
die mädhtigften Antriebe. Er bezieht ſich vorzugsweiſe auf fie und fie haben keinen andern gleich 
ſtarken, außer etwa den der Religion in theokratiſchen und fehr religidfen Zeiten, feinen, welge 

| 

die Geſellſchaft ſelbſt für ihre Bflichten fo ſehr beftimmen und leiten , worauf fie jo cher rechnes 
kann. Wo daher für die menſchliche Geſellſchaft die Religion nicht dad Rechte erhielt, da rar 
es Die Ehre. Erſt mo fie: verſchwindet, iſt Vernichtung des Rechts und Sklaverei möglich. Ins 
befondere verräth es auch nur die einfeitigften Begriffe von Ehre oder die vürftigfte Kennmig 
der Lebendverhälniffe, wenn mandje Politifer30) es verfennen, daß auch Im den unterſten 
Ständen die Ehre neben ver Religion das wichtigfte, durchgreifendſte Motiv aller Tugend um 
Rechtlichkeit iſt. Nur wird au Hier natürlih die Ehre durch Erfüllung ober Verlegung ver 
nächften und weſentlichſten Pflihten und durd die Achtung oder Verachtung von dem zunächft 
umgebenden Kreife beftimmt. 

So ift denn eine Gefeßgebung , welche ven Ehrtrieb für ſich und ihre Inſtitute zu gewinnen 
weiß, fiegreih. Keine Jugend: und feine Bürgererziehung und Bildung fann Eräftiger um 
unerfäütterlicher fein als die auf Ehre gegründete, weil ſie fletö die innlien und Die morali- 
fen Triebe, weil fie den ganzen Menfchen gewinnt une umfaßt. Insbeſondere wirken Ehr 
belohnungen und Ehrenftrafen im freien edlen Volke noch aus einem befondern Grunde un- 
gleich mehr als alle befondern Belohnungen und Strafen. Bon früher Jugend auf wird näm⸗ 
lich durch die Schande, weldhe ſchon vor dem Ausfprucde des Richters die öffentliche Meinung 
mit der ſchlechten Handlung, und durch die Ehre, die fie mit der guten verfnüpft, der Abſchen 
und die Liebe nicht, wie fonft, für Strafe und Lohn, fondern für die fihlechte und gute Hand⸗ 
lung feldft gewonnen. Das Vergehen ſelbſt, nicht erft feine Entdeckung und richterliche Be- 
ftrafung ftellen ſich als zweckkwidrig dar, werben den Gefühle widerwärtig, Abſchen erregend 
Ebenſo reizt dad geehrte Gute von ſelbſt zur Nahahmung. 

Auch noch durch die Sympathie aller Genoſſen des gefellichaftlichen Kreiſes, welchent man 
angehört, verftärkt fich die Wirkung der Chrbelohnungen und der Ehrenfirafen. Beil beize 
ihre Hauptkraft durch die Öffentliche Meinung erhalten und ſich zugleich jo unmittelbar mit Der 
Perſoͤnlichkeit verknüpfen, fo werden biefelben als auch fie jelbit berührend von den Genoñſen 
mitgefühlt und fie verdoppeln fih auch dadurch für den Betroffenen. Beurtheilt man ja do& 
jeden nach feiner Gefellfhaft, und jede Schande eined Standesmitglieds trifft ven Stand. Ba 

- der wahrhaft infamirenden Handlung fehliegen daher die Standeögenofien, um ſich felbf vom 
Schimpfe zu befreien, den IInmwürbigen aus, und wenn ohne foldye infamirende Handlung une 
ohne Ausſchluß aus ihrer Genoflenfchaft beſchimpfende Strafen zugefügt werben, fo fühlen Re 
ſich mitbeihimpft und erniedrigt. Diefed und ihre Beleidigung der Menſchenwürde ift 3. B 
auch ver ftärfite Grund gegen Prügelfirafen. Ihre Vertheidiger hört man freilih hier und va 
noch fagen: „Dieſes oner jened ganz verborbene Subject läßt ſich durch anbere Strafen nid 
— — — — — 

20) 3. B. auch Filangieri, III, 36. 
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beſſern. Mol mögti; aber beffert es ſich durch Die Prügel? Mehr als einmal hörte ih auf 
dieſe einfache Frage an die Bertheidiger ver Brügel ein naives Berfiummen. Bo das iſt nicht 
die Hauptſache. Die ganze Klaffe, die ihre Mitglieder umter die ſchmachvolle Herrſchaft ver thie- 
riſchen Züchtigung des Stocks geftellt*fieht, wird mitbeſchimpft und ernievrigt. Es wird fo, 
bei der mehr als zweifelhaften guten Wirkung aud nur für Eirizelne, dad wirffamfte Schutz⸗ 
mittel gegen Roheiten und Niederträchtigkeiten, das edlere, feinere Ehrgefühl bei der ganzen 
Klaffe zerftört. Fühlt ihr etwa dad nicht von felbft ſchon, ihr Vornehmern, fo denkt euch nur 
lebhaft, daß von Zeit zu Zeit einzelne euerer Mitgenofien, daß einzelne Barone, Offiziere, 
Näthe, Amtmänner, Profefforen anf dem Marftplage von Rechts wegen geprügelt würden ! 
Und betrachtet doch das franzdfifche over das jegige der Herrſchaft des fhtmpflihen Stocks ent- 
zogene preußiſche Militär! Bilder nicht Yier das nun höhere Ehrgefühl ven wirkfamften Damm 
gegen frühere Moheiten und Niebrigkeiten und ihre Bergehbungen? Und zeigt fi nicht mehr 
und mehr ſchon in Baden, mo ber Landtag von 1831 dad ganze Volk von der Erniebrigung, 
ſich unter thierifche Prügelftrafe geſtellt zu fehen, befreite, in -einent enlerti Gefühle der Ehre und 
Bürgeriwürde übervoller Erfag gegen die guten Wirkungen, die etma für eingelne individuelle 
Fälle und Subferte dieſe rohe Strafe gehabt Haben möchte? 

Daß die Staaten des Alterthums viel mehr alle hier angedeuteten Brundbfäge über die Ghr- 
verbältniffe befolgten als die meiften neuern Staaten, dieſes vor allem gab ihnen, bei jonfligen 
gropen Mängeln, eine fo bewunderndmerthe Innere Lebenskraft, einen fo Hoden, edeln Auf- 
ſchwung der Bürgertugend. In ihren öffentlichen, oft gefährlichen und Männlichkeit und Muth 
ausbildenden Kampfübungen und Weitipielen, überall, in ver Patäftre, im Circus, auf dem 
Campus, anf vem Forum, wurde der Trieb nad) Ruhm und Ehre ausgebildet. Wie Bei den 
deutſchen Turnieren, verbanden fich damit Ehrengerichte zum Ausſchluſſe verer, deren Ehre be⸗ 

fleckt war, ſowie der Preis verdienter Männer und rüſtiger Kämpfer. Bel den Alten kaufte 
man das Verbienft nit und nährte nicht ven Geiz durch Vermögensbelohnung. Alle Beloh- 
nımgen beftanden in Ehre. Und ed waren dieſe Belohnungen, alte diefe Ehrenfronen und 
Ehrenkränze und Ehrenpreiſe der verſchiedenſten Art, dieſe Ehrenfige in Öffentlihen Gaftmäh- 
lern, die Ehrenpläge in Theatern und andern Verſammlungen, dieje Ehrendenkmale und 
Trinmphe, e8 waren ihre Zuthellungen, ja felbft vie Ehrenbezeigungen, Inſchriften und Denk⸗ 
male für Todte, als Acte der öffentliden Gerechtigkeit, gefeglich beflimmt.21) Ebenſo waren 
ihre Strafen faft nur Ehrenftrafen mit jedesmaligem Ausftoßen des Unwürdigen aus dem hö⸗— 
bern Pflichten = und Rechtskreiſe. Erniedrigende Eürperlihe Mishandlung dagegen ſollte nad 
Eicero’3 Ausdruck durch die Borcifchen und Semproniſchen Geſetze nicht blos von dem Rücken, 
forbern auch aus ben Gedanken der Bürger entfernt werden. Ehrbelohnungen und Schand⸗ 
ſtrafen aber wurden durch wahre Repräfentanten der Öffentlichen Nationalmeinung, durch volks⸗ 
mäßige Behörden, Gerichts- und Wahlverfamniungen öffentlich zugetheilt und die Ehrenbe⸗ 
feinigungen nnd ihre Genugthuung von ſolchen gewürdigt and ausgeſprochen. 

Durch Ehrbelohnungen, die gleihfam nur ald eine Verſinnlichung der wahren Mhtung 
wirklicher Tüchtigfeit und Würbigfeit von feiten der Mitbürger erfchienen, murde nicht, wie 

‘ etwa duch manche neuere Ehrenauszeichnungen, durch Titel und Orden, ein vorzugsweiſe auf 
nichtige Äußerlichkeiten und eigennützige Vorrechte gerichteter eitler, ehrgeiziger Sinn genährt. 

Als der periifche Heerfuͤhrer des Kerred, Tigranes, von ber griechiſchen Volks- und Jugend⸗ 
erziehnng zur Ausbildung der Ruhm: und Ehrliebe, von ihren Ehrbelübnungen und Ehren- 
ftrafen, von ihren Öffentlichen Kämpfen und %eftipielen hörte, da rief er, wie Herodot erzählt 
(vVIII, 26): „DO Simmel, mit was für Menſchen ſollen wir ſtreiten, mit Menfthen, die, fühllos 
gegen Eigennutz, nur um Ruhm kaͤmpfen!“ 

Vor allem entſprach nach der obigen Ausführung die romiſche Cenſur (1. Cenfur) gan: 
den bier ausgeſprochenen Grundideen. 

Und ebenfalls dieſen Grundideen entſprechend hat die lebenskräftigſte und mächtigſte aller 
neuern Nationen, die britiſche, das, was heutzutage allein jene alterthümlichen Inſtitute erſetzen 
(und ſelbſt verbeſſern) faun, die wahre Otepräfentativverfaffung ausgebilget. Und nur fie 
allein weift vie unglüdfelige Unterdrückung und Verſtümmelung des freien Volkslebens durch 
despotiſche Willkür und Rrgierungspolizei, worunter andere Voͤlker feufzen, vollftändig zurück. 
Sowie die Cenfur im Namen der hoͤchſten jittlihen Staatsgrundſätze und als Repräfentantin 
der öffentlichen Nationalmeinung und unter ihrer Controle ſtets neu alle Öffentlichen Rechte und 
— — — — 

21) ©. z. B. Potter's Archäologie, IN, 13; IV, 8. 
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Ehren nach der Würdigkeit unter allen Bürgern vertheilte, ſie bei Unwürdigkeit entzog und das 
Volk und feine Stände von Unehre reinigte, fo thut ed auch die wahre und gute, die britiſche 
Repräfentativverfaffung. Sie thut ed durch ihre volllommene Offentlichkeit und Freiheit der. 
öffentliden Meinung und ihre unter ihren Einfluß geftellte, aber ver Poöbelwillkür entzogene, 
vielmehr an die höhern Staatsgrundſätze gebundene. Geſetzgebung, Vollziehung und Richter: 

gewalt, durch ihre Volksparlamente und Gefhworenengerichte, ihre freien Volkswahlen und ihr 
Miniftergeriht. Wie ſehr insbeſondere auch die öffentlichen und Geſchworenengerichte bie fitt: 
lihe Nationalmeinung repräfentiren und wahre Ehren- und Sittengerihte bilden, als jolde 
ungleich mwohlthätiger wirken als duch ihre Entfheidung über materielle Güter unb Leiden, 
dieſes wird nur der ganz begreifen, der dieſe Gerichte und ihre Wirkungen jelöft öfters beobach⸗ 
tete. ober wenigſtens aus Öffentlichen Berichten (mie je z.B. in Sranfreid die „Gazette des 
Tribunaux” und „Le Droit‘ gaben) genauer kennen lernte. Durch den Mund des Präfidenten, 
des Staatdanwalted, ver Advocaten, ber Geſchworenen, vurd die Theilnahme der Zuhörer und 
die rechtlichen Kolgen der unter viefen Einflüffen gefällten Urtheilsfprüde wird in ver That 
jelhft in dem noch vielfach verborbeneh Frankreich mehr, ald man ed nach andern Lebenserſchei⸗ 
nungen nur für möglich halten jollte, ein würdiges Sittengericht über alles Unwürdige gehal: 
ten, wahrhaft furchtbar für Diejenigen, welche iyım anheimfallen. Es beweiſt fich eben bier aufs 
neue der ganze Segen ber Öffentlichen und collegialifhen Verhandlungen. Es bemeift ſich, daß, 
wenn nur die Stimme der Ehre und Sittlichleit in einem Volke nicht ganz erſtorben ift, Tas 
Würdige und Rechte faft jedesmal die Vorherrſchaft und eine unerwartete Gewalt erhält, ſobald 
jie in gemeinſchaftlichen Öffentlihen Verfammlungen ertönt, aufgemuntert alddann und unter: 
flügt durch das Öffentliche Gewiflen der Nation, durd jenen Neft von fittliher Shan und alle 
moraliihen Sympathien in den Berjammelten. Hunderte, welche in den Zerftreuungen eines 
leigtfinnigen Privatlebens und im geheimen eine unwürbige Handlung wenig misbilligen, ja 
vielleicht ji felhft erlaubt haben würden, werben num ergriffen von ber jeßt laut werdenden 
Sprache für das Würdige, von der Öffentlichen Beihämung des Schlehten und flimmen mit ein 
in beffen Verabſcheuung. Dieſe natürlideStimmung fordert die Redenden felbft zum Aus- 
fprechen ihrer würbigften Gefühle und Gedanken und zur Unterdrückung der unwürbigen auf. 
Das vffentliche Gewiſſen, das Gewiſſen aller Einzelnen wird erweckt, wird befräftigt — Das ifl 
das Weſen der moraliihen Wirkung. So betradpten nun alle dei Schuldigen, ven fie ohne 
dieſes vielleicht al8 unbeſcholtenen Genoflen behandelt hätten, als einen Öffentlich Gebrand⸗ 

‚ marften. Ihn, deſſen Verurtheilung vom geheimen Staatöbeamtengerichte vielleicht nur ihr 
Mitleid over ihren Unwillen und ihr Mistrauen gegen vie Megierung und Richter hervorgerufen 
hätte, ihn verurtheilen fe nun felbft mit, wie nach Moſes' tiefer Geſetzgebung alle ven Verrätber 
am Heiligthume felbft mitfteinigen jollten. Alle nehmen Antheil an ber beleivigten verlegten 
Unſchuld und an jedem eplern Gefühle. So wird mehr ald auf irgendeine andere Weile dad 
wahre Ehrgefühl belebt, dad Befjere in ven Menfchen ihnen felbft ind Bewußtfein gerufen und 
in Wirkſamkeit geſetzt. Wer das leuguet, ver kennt offenbar Öffentlie und Geſchworenen⸗ 
gerichte nicht. 

X. Die verfhiedenen Arten der Chrenminderungen und |hrenftrafen. 
Nah jenen oben unter IV. bezeichneten Wechlelverhältniffe von Ehre und Recht erklären bie 
romiſchen Befege, vielleicht zu ſtreng confequent in’der richtigen Grundidee, nicht blos alle doloſen 
Derlegungen zugleich für Ehrverlegungen oder Injurien, fondern knüpfen ebenfo an alle folde 
irgend bedeutende doloſe Berlegungen zugleich eine Ehren: und Rechtöminderung ald Strafe.??) 
Jede Strafe übrigens hat etwas Beſchämendes. Es laſſen fich indeß die Strafen (ähnlich wie 
die VBerlegungen, f. Injurie) abtheilen: in Ehrenftraien int weitern uneigentlihen Siune, bei 
welchen unmittelbar zunächſt nur der Gefihtöpunft der ſfrafenden Entziehung eines andern 
Rechts in Betracht kommt, und in Ehrenftrafen im engern Sinne, welde unmittelbar und 
zunächſt die Ehre angreifen. | 

Die inriftifche Ehrenminderung over Ehrenftxafe ift nun nad dem gemeinen Rechte (na: 
mentlich nad der L. 5 de extraordinariis cognitionibus): 

1. Die gänzliche Aufhebung aller Ehre des Rechtsbürgers, die gänzliche 
Ehr: und Redtlofigfeit (consumtio existimationis). Sie trat bei den Nömern ein: 1) burd) 
Sklaverei, insbeſondere durch Sklaverei zur Strafe. Der Sklave hatte Feine perjönlide Würde, 
mithin fein einziges Recht und alfo auch gar Feine Ehre. Sole Sklaverei zur Strafe trat ein: 

, 

22) Vgl. Marezoll, a. a. O., S. 106 fg. und gleich nachher II, 3. 
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a) ſchon in der alten Zeit für diefenigen, welche fich dent allgemeinen Sitten⸗ und Chrengerichte 
der Cenſur entzogen und deshalb als mit dev Ehre ihre Bürgerwürde freiwillig aufgebend 

betrachtet wurden 2°); ferner bei dem, der jih ans Gewinnſucht ald Sklave hatte verfaufen 
laffen, und bei ſchändlicher Undankbarkeit des Freigelaffenen gegen feinen Batron; b) durch die 
Sklaverei der Strafe (servitus poepae) in ver Kaiferzeit, Sie trat keineswegs, nach einer 
gewöhnlichen Annahme, ſchon in älterer Zeit bei Todesſtrafen ein, fondern mar eine Erfindung 
der despotiſchen Gewinnſucht der Kaifer, un die Guter ver Verurtheilten confisciren zu können. 
Sie wurde fpäter mit jeder Todesſtrafe verbunden, von Juſtinian aber wieder aufgehoben. 2%) 
2) Gänzliche Ehr- und Rectlofigfeit trat (nach der eitirten L. 5 de extraord. cogn.) auch 
bei der in der Kaiferzeit eingeführten Deportation ein?®); ferner 3) für die vogelfrei Erflärten, 
wie namentlich in der vepublilanifchen Zeit die Tgrannen, ferner für diejenigen, melde aus dem 
Exil zurüdfehrten, für bie Überläufer und berüchtigten Räuber. 2) 

Nah deutſchem Rechte, welches in der Aehre von Ehre und Infamie keineswegs, wie irrig 
auch Marezoll (S. 291) annimmt, einen Begenfag mit dem römifchen bildet, trat die gänzliche 
Ehr- und Rechtloſigkeit ein: 1) bei ven wenigen Sklaven, die wie die römifchen verkauft wur⸗ 
den; bei den Zeibeigenen, wenigftend in Beziehung auf ven Öffentlichen Friedensverein 27); 
2) bei der definitiven Reichsacht (f. Acht). Nach ven Zerfalle des allgemeinen Reichsvereins 
in eine Reihe feubaliftijcher ‘Privatvereine, mie die der Minifterialen, der Bafallen, Städte, 
bie gegeneinander faſt nur im fauſtrechtlichen Berhältnifie flanden, gab es im Mittelalter ganz 
natürli und folgerichtig faſt ebenfo viele verfchienene Rechtövereine, in melden ſich die Glieder 
gegenfeitige friedliche Achtung und dadurch Ehre und Recht zuerkannten. Ebenfalls ganz der 
Wechſelverbindung von Ehre und Recht entfprechend trat hier denn auch der Grundſatz: ehrlos 
rechtlos, in Beziehung auf viele Vereine wegen alles desjenigen ein, was nad) den befondern 
Bedingungen und Belegen diefer Vereine als der Theilnahme an venfelben völlig unwürdig fid) 
darſtellte und alfo von denſelben ausſchloß. Diefe Ehr- und Redtlojigkeit aber brauchten natür- 
lid) wahrend des Fauſtrechts andere Vereine und auch der in den Trümmern fortbeftehenve allge: 
meine Reichöverein nicht anzuerkennen. Sie Eonnten alfo ven aus jenen Vereinen Ausgeftoße- 
nen und in Beziehung auf fie Ehr- und Rechtloſen ihrerſeits noch Rechte zugeftehen. 

Hieraus erklären ſich die zum Theil misverſtandenen Stellen bei Gihhorn, 6. 194, 373, 
349, und bei Marezoll, S. 295 fg., nad) welchen man glauben foll, ver Grundſatz: ehrlos recht⸗ 
(08 und: rechtlos ehrlos, Habe in Deutſchland nicht wie in Rom die feinem Wortfinn entfpre: 
ende Bedeutung und Wahrheit gehabt. Nur befchräntte ſich, Lediglich durch jene fauſtrechtliche 
Trennung und Berfhievenheit der Rechtsvereine, die Ehrlofigkeit zum Theil auf die vorhin 
angegebene Weife. Erſt feit dem bleibenven allgemeinen Landftieden unter Marimilian, feit- 
dem aljo mit gänzlicher Aufhebung des Fauſtrechts alle Vereine und ihre Glieder auch außer: 
halb ihrer Vereinigung allgemein anerkanntes Recht beſaßen und anerfennen mußten, fiel aud 
jeder Gedanke einer gänzlichen Ehr- und Mectlofigkeit wegen Ausſtoßung aus dieſen befondern 
Vereinen hinweg. Sie entzog nur die befondern Bortheile ver Theilnahme an dieſem Vereine 
und außerdem gemeinrechtlih nur alddann, wenn der allgemeine Staatöverein an die Theil: 
nabme an diefem Vereine, 3. B. der Ritter, der Stabtbürger, nicht etwa die davon unabhängige 
Mechtsbürgerehre, ſondern beſondere politifhe Ehrenrechte geknüpft hatte, mittelbar auch dieſe 
legtern. Hier bezeichnete dann die alte Benennung „‚Ehrlofigfeit‘ für die Ausftogung aus vielen 
Vereinen, auper dem Verlufte der Theilnahme an feinen Vortheilen, nur den Verluft der damit 
verbundenen befondern politifchen Ehre. Iu Beziehung auf die Theilnahnme an dem Reiche: 
vereine und dem allgemeinen Nechtöverhältniffe blieb aber auch jegt der alte Grundſatz: ehrlos 
rechtlos, in feiner völlig dem Wortfinne entſprechenden Wahrheit. (S. Acht.) Es ift alfo gan; 
falfch, allgemein behaupten zu wollen, nach deutſchem Rechte Habe ehrlos nie den Verluft aller 
‚Ehre und rechtlos nie den Verluſt alles Rechts bedeutet, ehrlos fei alſo nicht ehrlos, rechtlos nicht 

rechtlos geweien. 

23) Liv. XLIV, 15. Cicero pro Caecin., 24. Ulpian., XI, 2. 
24) L. 17 de poenis und Nov. 22 und 84, c. 13. Die Berbindung der legtern Stellen widerlegt 

die Meinung von Marezoll, a. a. O., $. 24, als habe fie Juftinian nody fortbeftehen laſſen. Nur erhielt 
er das ihm’angenehme Hecht der ſchaändlichen Gütercunfiscation, wenn feine Ajcendenten oder Defien- 
denten bis zum dritten Grade da waren. 

25) Die Beweife bei MWelder, Syſtem, &. 244. 26) Cicero epist. ad famil., 14. L. 3, 8.6, 
aü leg. Corn. de sicar. 27) @ichhorn, Dentiche Staats: und Rechtögefchichte, 8. 194. 

Staatssterifon. IV, 46 
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Da indeſſen die einzelnen Fälle der römifhen Ehr- und Rechtloſigkeit unpraktiſch find um 
mit dem Reiche auch die Reichsacht aufgehört Hat, jo fennt das gemeine deutſche Recht Feine all⸗ 

gemeinen Bedingungen und Formen zur Begründung einer gänzlihen Ehr- imd Rechtloſig⸗ 
keit. Die Todesſtrafe an fi} begründet fie keineswegs, fondern nur bie Rechtspflicht des Ver: 
urtheilten, fein Leben auf die gefeglich beflimmte Weife zur rechtlihen Sühne des Verbredens 
fih nehmen zu laffen. Diefen Grundfag führt das englifhe Recht fo ftreng durch, Daß es felhR 
eine andere Art der Hinrichtung als die gefepliche wie Morb gegen den zum Tode Berurtbeiltm 
betrachtet. Noch weniger aber joU die nur barbarifhen und despotifchen Reichen angebörtg 
Büterconfiöcation, diefe Kolge der servitus poenae, der ſcheußlichen Erfindung römifcher Impe⸗ 
tatoren, weber bei wirklicher Rechtloſigkeit noch auch ohne fie bei Todesftrafen den unſchuldigen 
Erben das Vermögen entziehen. Freilich hatten unfere despotifchen Juriften dieſe Conſiscation 
der römifchen Tyrannen ſelbſt gegen Juſtinian's angeführte Aufhebungsgeſetze wieder einge 
führt. Aber ſchon die abſolut verbietende Belimmurg des Art. 218 der Carolina verbot fie 
überall außer bei ven Hochverrathe und außer den feltenen Yählen, wo fie bei der Reichdadı 
eintreten Eonnte. 28) Und faſt alle neuern Landesgeſetze und Berfaflungen eivilifirter Staaten 
ehren fich, ihr Volk und ihren Landesfürften durch Verbot diefer ſcheußlichen Strafe, welche in 
barbarifchen und deöpotijchen Reihen Criminalproceſſe und Todesftrafen zu einem Mittel der 
Beraubung von Unſchuldigen und zur Befriedigung der Habfucht der Tyrannen und ihrer 
Greaturen macht, zu ihnen aufreizt und fon durch dieſes Mistranen die moralifche Achtung | 
für die Strafe und die Regierung zerſtört. . 

U. Die Ehrenminderung(minutio existimationis). Sie beftcht in gänzlicher oder theil 
weifer Aufhebung nur der allgemeinen politiſchen Staatöbürgerehre oder auch nur der Höhere 
befondern politifgen Standesehre. Bei den Römern gehörte hierher: 1) das Eril, als Zer: 
flörung des Bürgerrechts und aller ſtaatsbürgerlichen Ehre. Bei ung gehört hierhin die Yan: 
deövermelfung. 2) Die cenforifhe Schande, nota censoria. (&. Eenfur.) Die dveutſchen 
religiös-fittenrichterlihen Urtheile ver gemifchten geiftlihen und weltlichen Send- oder Sine: 
dalgerichte und der Kirchenbann Haben aufgehört. Die beſondern Landesverfaſſungen befim: 
men die Rang- und Amtsentziehungen und die Verluſte des Rechts von Ehrenzeihen wegen Us: 
würbigfeit. (S. unten X1.) 3) Die Infamie im engern Sinne. Sie ift theild A. Die gefek- 
liche oder infamia juris, theils B. die factifhe oder richterliche: 

A. Die gefegliche iſt diejenige, welche in gefeglich genau beftimmten Fällen nicht Die allge- 
meine Redtöbürgerehre, mol aber die politifche Staatöbürgerehre und einige damit nach röml: 

‚ fer Anſicht genan verbundene Privatrehte nahm. Durch die Ziuöfftafeln und neuere Eieit- 
geſetze begründet und beflimmt, wurde Diefe Ehrenftrafe body vorzugsweiſe durch das prätorifke 
Recht ausgebildet. Sie hatte hier früher vorzüglich die Aufgabe, die füttlihe Würde und Ehre 
(honestas) der öffentlihen National- und Bolkögerihte von Unmürdigfeit und Unwürdigen 
rein zu bemahren und fpäter bei vem Zerfalle ver Cenſur überhaupt die fittlihe Würde und ir 
Ehrengrundfäße des Staatöbürgervereind zu ſchützen. Sie war verbunden mit ven Verurtdei- 
lungen a) wegen faft aller öffentlichen Verbrechen (megen aller delicta publica ordinaria uns 
der meiften extraordinaria), ſodann b) mit der Berurtheilung in Beziehung auf alle eine wahre 
Unwürbigfeit und Treubrüdigfeit beurkundenden doloſen Brivatvelicte und dolojen Privan 
verlegungen. So fnüpfie fie jih z. B. an die doloſen Berlegungen in ven Verhältniffen ver 
fogenannten Freundes oder Vertrauendcontracte, des Mandats, des Depofitums, der Societat, 
der Tutel, und an betrügliche Verlegungen, wenn mit der actio de dolo geflagt werben durfte. 
Dog trat bet ſolchen Brivatverlegungen die Infamie nur dann ein, wenn nicht vor der Bernt: 
theilung eine Aufhebung des Procefjed durch Vergleich eintrat, wenn alſo der Verletzende fein 
unwürdige Gefinnung hartmädig fefthielt und ‘zugleich durch chicandfe frivole Proceßſuc 
(temeritas litigandi) feine Schuld vergrößerte. e) Endlich trat. dig Infamie ein bei gewiflen 
geleglih genau beftimmten fhimpflihen Handlungen und ſchimpflichen Lebensweiſen, 3. ®. 
beim Lenocinium und bei Öffentlichen Frauensperſonen. 2°) ' 

28) Koch, Vorrede zur peinlichen Gerichtsorbnung, 8.9. Mit völlig nutriftigen Gründen unt ur: 
zuläfftgen Emendationen greift Marezoll, S. 333, diefe Auslegung des Art. 218 an. Diefes Artifeis 
und einiger andern Artifel abfolut verbietende Beſtimmungen (f. Bd. II, 371), welche das, was fie ver: 
bieten, als übelhergebracht und unrechtmäßig und unbillig im Namen des Reichs verwerfen, Fünnen na 
türlich nie durch die am Ende der Borrete der Carolina geftattete Gültigkett wohlhergebrachter, recht 
mäßiger und billiger Landesgeſetze zerſtört werden, . 

29) Marezoll, ©. 123, 179, 192. 
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Die allgemeinen Wirkungen diefer Infamie find folgende Ausfchliegungen: 1) von allem 

finatöbürgerliden Stimmrechte (jus suffragii) in Volks- und Wahlverfammlungen; 2) von 
allen dffentlichen ehrenvollen, nicht bloß läftigen Staatsämtern (jus honorum); 3) yon dem 
Recht, für andere im Gerichte aufzutreten; 4) von der Anftellung der Klagen in Namen des 
Volles oder der peinlihen Anktlagen und der Popularklagen; 5) von dem Rechte, gültiges Zeug: 
niß abzulegen ; 6) von dem Rechte, zum Nachtheile von Afcendenten und Defcendenten eines 
Erblafſers in deſſen Teftanıent ernannt zu werden; 7) von der wirklichen Verwaltung der Vor: 
mundſchaft, folange noch unbeiholtene Bormünder da find; 8) auch follten Die Infanien bei 
Berbrechen härter gefltaft werben, weil ihnen ein Theil der zu erfennenden Strafe, nämlich die 
Infamie ſelbſt, nicht mehr neu zugefügt werden fonnte. 30) 

Im beutfchen Rechte entfprach dieſer Iufamie im engern Sinne nad) dem Obigen (unter I.) 
die Ausſchließung aus folden Vereinen, welde ver Staat, wie z. B. die Stabtbürger: und die 
Rittervereine, ald Grundlagen feiner politifhen Ehrenrechte, 3. B. der landſtändiſchen, anſah, 
alfo die Ehr- und Rechtlofigkeit in vielem Sinne, wie fie auch bei den deutfchen Leibeigenen in 
ber fpätern Zeit ftattfand. 31) Die deutſche Infamie, ul8 Verluſt der politifchen Staatäbürger: 
ebre, trat auch, wie die römifche, bei peinlichen Verbrechen uud bei wirklich inhoneften, treu: 
brüdhigen, nieberträchtigen, doloſen Verlegungen ein. 32) Auch die Wirkungen dieſer veutihen 
EHrlofigkeit im engern Sinne beftanden, entſprechend den römifchen, im mefentlihen im Aus: 
ſchluß von den politifhen Rechten und, wie ausdrücklich no im 18. Sahrbunderte die Reichs⸗ 
gefege jagen, im Ausſchlufſſe „von ehrlihen Zuſammenkünften“, alfo von allen öffentlich 
rechtlichen Bereinen und ihren Berfammlungen zur Ausübung der politifchen Rechte, insbeſon⸗ 
dere auch von den früher ſtets Öffentlichen und volksmäßigen Gerichtöverfammlungen, von dem 
Richter: und Schöffenamte, von der Bornahme feierlicher gerichtlicher Geſchäfte fiir andere, von 
den Lehns- und Minifterialitäts- und ftäntifhen Vereinen. Auch die härtere Beftrafung der 

Ebhrloſen enthält das deutſche Recht. ?U 
Ssdd' erklärt ed jih denn, daß das Rbmiſche Recht über die Infamie bei und willige Auf: 
nahme fand, und daß die kanoniſchen und deutſchen Gefege und die Gerichte daſſelbe unbedenklich 
als praftifch gültig anerkannten. ?*) Nur erft in neuerer Zeit fuchte man geſetzwidrig bieje 

. früheren deutſchen und roͤmiſchen Grundſätze über die Infamie zu umgehen. Man that ed theild 
aus Midverflänpniß, innen man ſich irrig unter der römifhen Infamie und ver ihr entſprechen⸗ 
ven deutſchen Ehrlojigkeit im engern Sinne eine gänzliche, eine auch privatrechtliche Ehr- und 
Nechtlofigkeit vachte. Theil aber that man es auch, weil man die ven Römifchen und veutfchen 
Nechte zu Grunde liegenden tiefern moralifh-politifhen Geſichtspunkte einer flachen materiali- 
ftifhen Modeanticht aufopferte. Jene römischen und deutfchen Beitimmungen über bie Infamie 
find aber nicht blos nad dem gemeinen Nechte noch juriftifch gültig, fie find aud, einzelne un: 
fern beutigen Verhältniſſen entfprechende Mopificationen etwa abgerechnet, hoͤchſt heilfanı, 
namentlid au zur Verhinderung von Proceffen und unwürbigen proceſſualiſchen Chicanen. 

“ Und fie find felbft keineswegs zu hart, wie man glaubt. Man darf ja nır jenen vortrefflichen 
römiſchen Grundſatz berückſichtigen, nad welchem ver Eintritt.der Infamie in den meiften Fäl⸗ 
len abgemwendet werben konnte, wenn der Berlegende dad Schuldige leiftete oder ſich verglich, flatt 
ed zu einer nachtheiligen Entſcheidung auf die infanrirende Klage anfommen zu lafien. Ein 
Bormund; der feinen Münbel, ein Bevollmädtigter, der den ihm vertrauenvden Vollmachtgeber 
betrüglich verlegt und nun, an fein Unrecht gemahnt, fein Unrecht auch noch durch einen chicanös 
geführten Proceß zum Verder ben des Getäuſchten hartnäckig feſthalten und vermehren will, 

verdient er denn nicht wirklich, wenn nun das richterliche Urtheil feine Schandlichfeit begeimbet 

finpet , ven Ausſchluß von flaatsbürgerlihem Ehrenrehte? Und was etma wird mehr als jene 

römifche und veutiche Infamie fih wirkſam ermweifen, um die wefentlichften moraliſchen und 

rechtlichen Grundſätze der Treue und des Vertrauens, der Redlichkeit und Ehre in der menſch⸗ 

tichen Gefellfchaft feftzuhalten? Unfere Heutige Straflofigkeit von Hundert Kleinen, aber ſchänd⸗ 
lichen Berrügereien erzieht die großen Betrüger und untergräßt die witrbige rehrlie Ordnung. 

\ 

30) Marezoll, ©. 212 fg. 31) Sachfenfpiegel, 11,19. 32) Sachſenſpiegel, I, 4, 39, 41; 
ii, 13. Schwebenfpiegel, 80, 81, 137, 138, 151; $. 3, 168, 200. Kaiferrecht, UL, 7. 

33) Sachjenfpiegel, I, 48, 61; ut, 17. Schwabenfpiegel, 114, 126, 161 u. 162. Sächfifches 
Lehur., 1. Reichsſchluß von 1731, Art. 11; von 1772, Art. 5. Marszoll, ©. 293. 

34) & . Marezoll, ©. 341. 4 
6°’ 
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Allerdings aber follte nie eine Infamie eintreten, ohne daß dad richterliche Erkenntniß fie min: 
deſtens durch die Zuerfennung einer Infamirenven Strafe audgefprocden hätte, alfo nie imme 
diat, wie nah Römiſchem Rechte in einigen Fällen. In Gemäßheit der Reichsgeſetze von 1668 
und vom 4. Sept. 1731 fünnte man auch vielleiht allgemein gegen das Römiſche Ned 
(L. 40 de injuriis) dem Richter geftatten, da; wo ausnahmsweiſe befondere Gründe di 
fonft infamirende Handlung ald nicht wahrhaft ſchändlich erfheinen faffen, keine Ehrlofigfe, 
fondern nur die fonftigen Rechtsnachtheile zu erfennen. Es wäre dieſes vielleicht eine Heiliame 
billige Milderung mander ſonſt eintretenden Härte, welche bisher eine ver ganzen Anwendung 
ber gejeglihen Infamie ungeneigte verderbliche Stimmung mit verſchuldete. Aber die gang 
tichterlihe Zuerfennung der Infamie ſowie jener Vortheil eines gerechten richterlihen Ermeflend 
ift nur mögli bei verfafiungsmäßig abjolut unabhängigen öffentlichen volksmäßigen Gerichien Ä 
Sonft fehlt vie nöthige Übereinflimmung mit der öffentlichen Meinung und die ungntbehrlike 
Sicherung der Bürger gegen parteiijche und despotiſche Willkür; ed fehlt die weſentliche Ber: 
bürgung der Verfaflungsrechte gegen bloße Regierungswillkür, die auf dieſe Weiſe die fre- 
gefinnten Ehrenmänner durch Infamie von den ftändifchen und Wahlrechten ausfchließen, wr 
würdige Werkzeuge gegen das Recht darin ſchützen fann und — die Erfahrung lehrt e8 — bi 
entſtehenden Leidenſchaften oder Berlegenbeiten auch ſolche Mittel nicht ſcheut. 

Ähnliches gilt in Beziehung auf bie ſogenannte factiſche Infamie. Zur Erſetzung ver 
Genfur hatte nämlich dad Römiſche Recht dem Richter die Gewalt ertheilt, auch dann, wenn | 
nicht ſchon die buchſtäbliche Beftimmung der Gefege die Infamie verhängt hatte, dennoch eine 
Ihändliche, die juriftifche Honeſtas verlegende, die würdige Nationalmeinung beleidigenke 
Handlungs: und Lebensweiſe als infamirend anzuerkennen. Denn es foll alles wahrhaft Chr: 

widrige mit der gebührenden Schande beftraft werben, und es laſſen ſich hier nicht alle einzelnen | 
‚Bälle zum voraus gefeglich genau beftimmen. 

Es ift übrigens unrichtig wenn manche Juriſten „z. B. Thibaut, dieſe Infamie auf reine 
Immoralität, andere, wie Walter, auf bloße Meinung, den fogenannten guten Namen in bie: 
fem Sinne gründen. Vielmehr geht dad Römijche Recht auch hier nur von dem anerfannten 
juriftifhen Honeftum aud, 2°) E8 fordert auch bier die Verbindung des Innern und Aufern 
und die juriftifche Form. Zu dem juriftifchen Honeſtum aber gehört 3. B. die rechtliche Treu: 
und, Ehrlichkeit oder auch die Heilighaltung des Grundſatzes nur ehelicher Gefchlechtöbefiir 
digung und wenigftend der Vermeidung jeder ſkandalöſen ober AÄrgerniß gebenden Verlekung 
beflelben. 

88 ift ebenfalls nit richtig, wenn man biefe factifche Infamie in den Wirkungen ber ge: 
feglichen unbedingt gleichftellt. Die hierfür angeführten Gefege fagen dieſes nicht.” Vielmehr 
unterfcheiden aud) in dieſer Beziehung die Geſetze beide Arten der Infamie. 26) 

Noch irriger aber iſt ed, wenn andere Juriflen ber infamia facti alle juriſtiſche Wirkung 
abſprechen. Ihre Wirkungen find: a) Sie ſollte von Staatsämtern ausſchließen 37); b) die 
im Teftamente durch Einfegung folder Perſonen ausgefchloffenen Altern und Gefchwifter fin: 
nen fie mit der Klage der Pflichtwiprigfeit als ſchimpfliche Perfonen vertreiben 3%); c) der 
Richter foll nad richterlichem Ermeſſen die Glaubwürbigfeit des Zeugniffes folder Tchimprlicer 

Perjonen abmefjen. 39) 
IM. Andere geringere Ehrenminderungen. Hierhin gehören zunächſt folde ke 

ſchämende oder fhimpflihe Strafen (poenae exislimationis), welche nicht die eigentliche Je: 

famie begründen over ausfprechen und verfinnlichen, aber auch nicht, ſowie nur allein die blopen 

Geldſtrafen, die Ehre unberührt laſſen.0) Sie können, wenn fie ven Berhältniffen und Sit: 

ten angemeilen find, heilſam wirken, um das Ehrgefühl fowol der Geſtraften als der übrigen 

Menſchen für das Rechte in Anſpruch zu nehmen. Nur dürfen ſie nie, wie die thieriſche Zůd⸗ 
tigung, durch Schläge die menſchliche Würde erniedrigen und vollends auch noh, wie Ber: 
ftümmelungen und Brandmarfungen, zumal des Antliges, over wie dad knieende Abbitten vor 

Menfchen over deren Bilde, alle edlern Gefühle ver Religion und Meniülichfeit und bie Be 
fittung der Nation beleidigen. 

Andere Ehrenminderungen, wie Berfufte einzelner Rechte oder einzelne Zurückſetzungen, 

35) ©. Welder, Syftem, I, 582 fa. 36) L.89 de furt. C.13, 17, ex quib. vaus. infam. 
C. 25, 29 ad leg. Jul. de adult. L.2 de obsequiis. 37) L. 12 de decurionibus. C.2 de dienit 

38) C. 27 de mort. testam. 39) L. 3 praem. de testib.* 
40) L. 5,8. 2, de extraord. cogn. L. 28, pr. und $. 1, de poen. Mar—s«zell, S. 106. 
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wie die der römifchen keves notae, ber viles und humiles personae, oder die ver deutſchen An⸗ 
rüchigkeit wegen niedriger Standesverhältnifle und wegen verachteter Lebensweiſen ober wegen. 
des Fleckens der unehelihen Geburt *!), gehören beſondern, meift verſchwundenen Verbält: 
niflen der Sklaverei und des Despotismus oder erlofchenen Zeiturtheilen oder doch nur der 
freien Sitte und Öffentlihen Dieinung an. 

X. Nachträgliche Bemerkungen über die Zutheilung von Ehre und 
Schande, von Ehrbelohnungen und Ehrenfirafen und über die Widtigfeit 
der Erhaltung und Förderung der Ehre. Cine Hauptaufgabe in diefer Materie 

bleibt es bier ftet8, einerfeit3 Schritt zu halten mit der Öffentlichen Dleinung, als Repräfentant 
derfelben zu handeln, und anverntheild doch auch das Würdige in der Meinung zu verjtärfen 
und aud) die Öffentliche Meinung und Sitte felbft zum Höhern zu leiten, fie von Vorurtheilen 
und Berfehrtheiten möglichſt zu befreien. Der beite Weg wird auch hier fein, das tiefere We⸗ 
fen der wahren difentlihen Meinung der Nation nad den wahren Eulturelenrenten der legtern 
und nad) ihrem Entwidelungsgange zu ergründen, fie gegen vorübergehende und einzelne Zeit- 
meinungen hervorzuheben und vor allem fh der Mitwirfung der beften und. beveutenvften 
Stimmführer und Nepräfentanten des Volkes zu verfihern. Klar aber iſt ed, daß nirgend® ent: 
ſchiedener als hier ein wahrer Widerſtreit mit der innern ſittlichen Wahrheit, mit der Gerechtig⸗ 
keit und mit der oͤffentlichen Meinung fi rächt; Ehre und Schande in Wiverſpruche mit ihnen 
werben metenlos. Die Regierung aber, die feine wahre, feine von der öffentlichen Meinung 
anerkannte Ehre und Schande, Ehrbelobnungen und Ehrenftrafen für fih in Anfprud neb- 
men kann, hat ihren flärkften Hebel verloren. Sie wird kraftlos und lächerlich, fie empoͤrt 
alle würbigften Gefühle und wirft für fih und den Staat verderblich, wenn ihre Ehren, ihre 
Bänder, ihre Sterne und Stellen durch unwürdige, willkürliche, leichtfinnige, der dffent- 
lihen Meinung widerſprechende Zutbeilungen Gegenfland ver Misbilfigung oder der Ver: 
fpottung werben, wenn dad Übermaß befonderer Ehren die gemeine Ehre finfen madt, und 
wenn es nicht allein eine Auszeihnung, nein, wenn ed auch eine Ehre ift, feine Orden erhal- 
ten zu haben, wenn fie, wenn die Ehrbelohnungen höchftens nur einer kindiſchen, ſchwächlichen 
Eitelkeit dienen. Ä 

Die Ertheilung von Ehrbelohnungen, Ehrenftellen, Nangerhöhungen, Orden u. f. w., 
ſoweit jie überhaupt von der Negierung und nicht als freie Huldigungen des Bertrauend der 
Bürger von diefen und ihren verfaſſungsmäßigen Wahlen abhängen, muß in Monardien 
allerdings von dem Monarchen ausgehen. Aber damit fle der Würbigfeit, der Öffentlichen 
Meinung und der Öereihtigkeit entfpredhen und damit Ehren noch Ehren bleiben, ift es mejent- 
lich, daß die Verleifungen nicht bloßer Hofgunft, Intrigue und Cabinetswillkür anheinfallen, 
fondern nad. Prüfung und Vorſchtag der Behörben oder, wie z. B. bei dem Maria-Thereiia- 
Drven, nad Abſtimmung der Ehrengenofjen und unter Gontrole einer freien Öffentlichen Mei— 
nung ertheilt werven. In England, das überhaupt noch lange das Mufterbild ver europäiſchen 
Monarchie bleiben wird, ift felbft für Verleihung fönigliher Orden das Minifterium der öffent: 
lihen Meinung in und außer dem Parlamente wirkſam verantwortlih. Der Fürft ertHeilt fie 
nicht etwa, wie daß Geld aus feinem Privatvermögen, nad) Privattiteln, ſondern ald Regent 
und nad Öffentlihem Rechte für das öffentliche Wohl. Aber auch abgefehen hiervon fordert 
dieſes Schon die Klugheit, um dieſes wichtige fürftliche Mittelnicht kraft- und werthlo8 zu machen. 
Eine nicht fervile, fondern eine würdige, alfo auch in der öffentlihen Meinung Achtung gebie: 
tende Treue gegen den Kürften ijt allerdings au ein Titel der Würdigkeit für manche Ehren: 
auszeichnungen; aber es ift ber Höhern politiihen Weisheit und Gerechtigkeit gleich fehr wider: 
fprechend, wein eine angebliche, eine eigennügige, gegen die Verfaſſungs- und Volksrechte 
treuloje und feindfelige Treue mit Öffentlicher Ehre belohnt wird und dadurch in der öffentlichen 
Meinung Ehrenftellen zu Lafaienftellen, Ordensbänder zu Lakaienputz herabgewürdigt und 
mit der wahren männlihen Treue und Ehre in feinpfeligen Gegenfag gefegt werden. Arme, 
getäufchte Fürften, die etwa von jener erſten Treue, nicht aber von der legtern Kraft, Volksliebe 
und in der Noth Rettung erwarten! 

In Beziehung auf die Zuerfennung von Ehrenminderungen befteht ebenfall Die in einer 
fo zarten Materie doppelt ſchwierige Aufgabe darin, daß viefelben eineötheild jedesmal der 
höhern moralifchen Gerechtigkeit, alfo ver wahren Unwürbigfeit, und anberntheils, daß fie auch 
der wahren Öffentlichen Meinung entſprechen und daß fle endlich juriftifch begründet feien. Nur 

41) €. überhaupt Margzoll, S. 103, 270. 
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fo können fie zur Befefligung und Vermehrung der Würdigkeit verBürger, zur wirklichen Be: 
Hinderung von Unwürdigkeiten und von Vergehen wirken. 

Eine allgemeine Regel fon für die geſetzliche Beſtimmung muß es in beider Hinfiht be: 
ben, daß feine wirkliche Ehrenminderung als joldye oder als abjichtliche Strafe fih an dm: 
lungen ohne moraliſch unwürdige Geſinnung fnüpfen darf, aljo nie an blos culpoje Vergehen 
und an Vergehen, welde nit auß unwürdigen Motiven, fondern in Gegentheile aus ehın: 
werthen, 3.32. aus perfönlichem Ehrgefühle. aus Vaterlandsliebe entſtanden. Infamiefrai 

"3.23. auf den Ziveifampf hat nie infamirt. Unter dem Galgen Guſtav Adolf duellirten ſein 
Schweden. Man fege Hier lieber anderes Leiden zu. Selbit bei größern Vergeben aber vari 
bier feine Zuerfennung der Infamie flattfinden. Die Federn der Negierung dürfen nicht ve: 
braucht merben. | 

So ſehr auch die rechtliche Gleichheit zu achten iſt, fo darf doch vorzüglich auch rüdfihcis 
. ber Ehre, die fo fehr auf den Sitten, den Meinungen der verſchiedenen Staatöbürger: m 
Ständeklafſſen beruht, nie die wahre verhältnigmäßige und den Unftänden entfpredhende Gleit 
Beit einer voben, blos ſcheinbaren und buchſtäblichen Gleichheit geopfert werven. Sofern 38 
durch ein Vergehen ‚und feine Strafe nicht die ganze höhere ſtaatsbürgerliche und Standesehr 
für immer zerflört wird, ift es eine ſchreiende Ungleichheit, einen Bejiger dieſer höhern Em 
und bed ihr entiprechenden Ehrgefühls in denfelben Kerfer und in bie .Gefellfchaft und Br 
rührung mit Ehrlofen, mit Landſtreichern u. |. w. zu fegen, oder auch etwa ihm niedere, ſeinen 
Stande unangemelfene Strafarbeiten aufzuzwingen. Er würde dadurch zehnmal mehr Üble: 
leiden als ein Arbeiter der nievern Stände. | 

Eine Verſchiedenheit der Strafgefängniffe wird aus beiden Geſichtspunkten eine Kurberun 
der Gerechtigkeit felbft. 

Bor allem aber ift e8 in Beziehung auf die Entziehung des heiligſten Gutes, der Ehre — 
dieſer Grundbedingung heilſamer Erfüllung der Bürgerpflichten wie ber wichtigſten Rechte — 
weſentlich, daß ſie in Wahrheit nur der überzeugung der Mitbürger entſprechend zuerkam, 
und daß vollends nicht etwa ihre ungerechte parteiiſche Zuerkennung das alle ehrenwe: 
then Gefühle empörende Mittel minifteriellee Willfür und Intriguen gegen die Treie fa: 
diſche VBerfaflung und die muthvollen und ehrlichen Vertheidiger werde. Diefes aber könnte u 
der That nicht ausbleiben da, wo die Gerichte durch willkürliche Ernennungs-, Verienung: 
und Penfionirungsbefugniß gegen die Richter nur eine Scheinunabhängigfeit behielten um x 
politiijhen Kämpfe die Leidenſchaften ver Höflinge, der Minifter und vielleicht auswärtige &i= 
miſchungen zur Verfolgung aufreizten, zugleich aber gerichtlich erfannte Ehrennachtheile sm 
der Theilnahme an der Ständeverfammlung abjolut ausichlöflen. Geheim verhandelnde Stautk 
gerichte mit folder Befegung muß jeder Eräftige Minifter innerhalb vier Wochen zu jedes 
möglichen Juſtizmorde beftimmen fünnen. Und Beranlaffungen zu Griminalproceiien las 
fi maden, zumal wenn alles im Dunfel bleibt. So fah man denn, Hier durch -vieljähtige 
Unterfuhungsferker , dort durch Zuchthausſtrafen, dort durch Losſprechungen blos von ber Is 
ftanz, dort auch durch VerurtHeilungen mit Begnadigungen, die mutbigften, würbigjten Vater 
landdfreunde für immer aus Der Reihe ver Volksvertreter ausflopen. 

Deshalb nun ſollte Verduft der ſtaatsbürgerlichen Ehre nie anders als durch abjolut ur 
abhängige öffentliche Gerichte und mit Zuziehung eines Geſchworenengerichts von Raatsbürge: 
lihen Standesgenoſſen ausgefprohen werden fünuen. Uno felbft Hierbei behauptet die br 
tiiche Volkskammer mit vollem Rechte no die völlig freie Entſcheidung über die moraliide 
Bedingungen zur Volförepräfentation, für fich ſelbſt und in allerlegter Inftanz jogar für de 

Wähler, deren Vertrauen hier ven Audfchlag geben muß. Jedenfalls macht die unmittelbar 
oder mittelbare Abhängigkeit ver Wahlen von ver Regierung bie ftändifhe Verfafſung zu ei 
ververblihen Züge und jene Entſcheidung durch unabhängige Strafgerichte no außerdem zu 
gefährlichften Fallſtrick für alle ehrlichen männlichen Vaterland: und Freiheitsfreunde. 

Die wichtigſten Mittel für Erhaltung und Förderung der Ehre wurden bereits vorzügkh 
aud durch die Hinweijung auf dad Mufter der Alten (ſ. unter IX.) genügend angedeutet. Dei 
allerwirfjamfte Mittel aber ift vie firengfte Behauptung der Ehre und Sitte von dem Regentes 
von feiner Umgebung, von dem Adel und von allen Beamten. Hier muß mehr gefordert 
den ald nur die Erfüllung des allgemeinen Rechtsgeſetzes. Mit Würden und Amtern, die 
den Augenblid freiwillig aufgegeben werden Eönnen, kann und ſoll die Pflicht der fireng 
Achtung und Behauptung von Sitte und Ehre verbunden fein, die Pflicht eines Betragen?, 
e8 von allen Bürgern gemünfcht, aber nur durch Beifpiel, nicht duͤrch Strafmittel erwirft 
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den kann. Wie die Sonne in ihrem Reiche überall Licht, Wärme und Leben verbreitet, fo wirft 
ber Glanz reiner Ehre und firenger Tugend des Königs, des Adels und aller Beamten belebend 
auf alle Gemüter und hält dad höhere Geſetz ver Gefellihaft, welches fie ſichtbar darftellen 
folfen #2), in Würde und hoher füttliher Achtung, während ihre Ehrloſigkeit, ihre niedern . 
Ränke, ihr Lügengeift unvermeidlid für Ehre und Schande abflumpfen und alles Gute vernich⸗ 
ten — eine Wahrheit, welche die Alten, vorzüglid Solon, ihr größter Gefeggeber, Platon und Ei: 
cero fo wohl zu würdigen wußten. Streng alfv, wie bei Griechen und Römern in ihren ſchoͤn⸗ 
flen Zeiten, mögen freie, au8 den Standeögenofjen beftehenvde Ehren: und Sittengerichte der ein- 
zelnen Stände des Adels, dev Beamten, der Advocaten, der Volfövertreter über Ehre und Sitte 
ihrer Olieder richten und jedes unwürdige Mitglied ausſtoßen, fo die Ehre diefer Stände und 
ihren wohlthätigen Einfluß für die Ehre und Sitte der Nation bewahren ! 

So fann die Ehre, fo kann die Kraft ver Nation geſchaffen und erhalten werden. Denn 
was ift die Ktraft eined Staates anderes ald die möglichfte Vereinigung Ver Kräfte und der Wil: 
len der Bürger für dad Rechte, für Staat und Regierung und ihre Aufgaben? In der Despo- 
tie wird dieſer Wille durch Furcht gefchaffen, welche aber jelbft viele und zwar die edelſten Kräfte 
der Menfchen vernichtet, ehe es ihr mühſam gelingt, die fchlechtern zufammenzuzwingen, von 
welchen es dann ſelbſt wieber eines großen Theild zum Zwingen bedarf, Dennod ift hier, es 
iſt z. B. in Ghina, wo die Menſchen zu Tauſenden auf die Erde fallen, wenn ſie einen General 
jehen, wo ein einziger Soldat mit feinem Bambus taufend Bürger in Furcht fegt und in der 
Zudt erhält, auf diefe Furcht zu rechnen. In der Theokratie ſchafft und erhält ven rechten 
Willen der blinde Glaube, in Rechtsſtaate freier muthiger Bürger im weſentlichen die freie 
Achtung und Ehre, die Achtung der eigenen und freunden Würde und Beſtimmung und der für 
fie, für ihre gemeinfhaftlihen Aufgaben gegründeten Gefege, der fie jhügenden Behörden. 
Ohne Ehre und gegenjeitige Achtung der Bürger, ohne ihre Achtung, gegen Staat und Re: 

gierung und Beaute, mithin ohne deren Achtungswürdigkeit und Ehre ift hier eine kräftige 
Vereinigung der Willen, ift die rechtliche Ordnung und ihre Erhaltung und mathvolle Ver: 
theidigung gegen die Angriffe feindlicher Intereffen und Leidenſchaften im Innern und von 

außen nimmer zu erwarten! 
Mehr und mehr werden jegt von allen verfländigen Staatdmännern zwei Wahrheiten an: 

erkannt. Die eine ift, daß überhaupt die Kreiheit wie die Ordnung und die Macht in gejitteten 
Staaten nur durch Tugend des Volkes und der Regierung Beſtand Haben, und daß hinwies 
derum für die Sittlichfeit des Volkes die Breiheit, die freie Verfaſſung unentbehrlid ift. Die 
andere ift die, Daß unſere Zeit einen Eritiihen Wendepunkt zwiſchen einem Berfinfen in eine 
hoffnungsvolle Verderbniß, gleich der ver Römer und Griechen in ihrer ſpätern Zeit, und zwi⸗ 
fhen ver Erhebung zu einer bisher unbefannten Höhe der Cultur und Freiheit bildet — eine 
Entfcheidungdzeit, in welcher nur die größtmögliche Erhaltung und Förderung der Freiheit fo- 
wie jener göttlichen, fittlihen Grundkraft ven Ausfchlag zum Guten und Glücklichen geben kann. 
Auf die Freiheit weift das „Staats-Lexikon“ überall hin. Auf drei der bürgerlich wichtigften 
Haupttugenden und die Art ifrer Erhaltung und Förderung, auf Gefeglichfeit nämlich, auf 
jirtliche Bejchlechtöverhältniffe und Treue, hat es ebenfalld mit möglihflem Nachdrucke Hin: 
gewiefen. Zwei andere, Religiojität und Vaterlandsliebe, welche legtere von Freiheitsliebe un- 
zertrennlich ift, werben dieſe Artikel behandeln. Sie alle und die Freiheit vereinigend und fräf- 
tigen aber wirkt die Ehre. Gegen die eigenthümlichſte Gefahr unferer heutigen Givilifation — 
den Materialismus — gibt c8 feinen ftärfern Danım als die Herrſchaft wahrer Ehre in dem - 
Volke und feiner Regierung. Die Sorge für Erhaltung und Förderung der Ehre und des Ehr- 
gefühls, ihre richtige, unfern heutigen Verhältniffen entfprehende Ausbildung und Leitung 
ift vielleicht die wichtigfte Aufgabe der ganzen heutigen Politik. Sie ift um fo wichtiger, da die 
frühern Ehrverhältniffe, z.B. die des Rittertfums, des Adels, zum Theil durch neue zu er- 
jegen jind. Für diefe Ausbildung aber müſſen, außer ven beſprochenen befondern Maßregeln, 
unter dem Schuge würdiger Monarhen, vor allem richtig geordnete Adels- und Standes: 
verhältnifle, Offentlichfeit und Meinungsfreiheit, Landwehrſyſtem, freie Gemeinde: und ſtän⸗ 
diſche Verfaſſung und öffentlihe und volksmäßige Gerichte und edle Volksfeſte zufammen- 
wirfen. Melder. 

Eichhorn (Karl Friedrich), ein Mann, ven Deutſchland zu feinen erſten Rechtsgelehrten 

zählt und von welchem zuerfi eine wiſſenſchaftliche Behandlung des deutſchen Rechts und feiner 

42) Cic. de Legib., II, 1. 
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Gefhhichte ausging, wurde am 20. Nov. 1781 zu Iena geboren. Sein Vater, Jchaun Gett: 
fried €., berühmt ald Theolog und Hiftorifer, befleidete damals eine Profeffur in Jena. Derielke 
war am 16. Oet. 1752 in Dörrenzimmern in der Grafſchaft Hohenlohe: Öhringen geboren m 
der Sohn eined Superintendenten. Er vertaufchte 1788 feinen jenaer Aufenthalt mit Göttin: 
gen, wo er bis zu feinem 1827 erfolgten Tode eine der Hauptzierden der bortigen Univerhtät 
bildete. Sy wurde Göttingen Karl Friedrich's eigentliche Heimat. Hier bezog er ſchon in ſeinen 
fechzehnten Lebensjahre, reihbegabt, nach nur vierjährigem Befuche des ftädtiſchen Gymna— 
fluns, um Jura zu flubiren, die Hochſchule. Außer der Iurisprudenz zogen ihn jedoch aud bie 
Naturwiflenfhaften, Philologie und Geſchichte mächtig an, und Blumenbach, Henne, Sattern . 
und Schlözer zählten ihn zu ihren aufmerffamften Zuhörern. Bon ven Auriften waren d 
Hugo, Pütter und Runde, melde vorzüglih auf feine Ausbildung einwitften, obgleich er « | 
keineswegs verfäaumte, außer ihren Borträgen auch die Meiſter's, Martens’, Klaproth's und Wal: 

deck's erfolgreich zu benugen. Nach einer vierjährigen lebensfroh und heiter verbrachten Stupien- 
zeit erhielt E. am 18. Sept. 1801 in Göttingen die juriftiihe Doctvorwürde, nachdem er ein 
Differtation „De differentia inter austraegas et arbitros compromissarios‘ vertheitigt 
Hatte. Wenn auch gleich anfıngs entfhloflen, jih der afadenifchen Laufbahn zu widmen um 
vorzugsweije über öffentliches Recht zu Iefen, erſchien e8 ihm doch zunächſt erforderlich, ven 
Lebendverhältniffen näher zu treten und ſich eine praftijche Anihauung verfelben zu verichaffen. . 
Zu diefem Zwecke begab er ſich in den Jahren 1801—3 auf Reifen und hielt fich namentid 
längere Zeit in Weglar und Wien auf. In Weplar war es von Gruben, welcher ihm Gele: 
genheit gab, aus den Acten des Reichskammergerichts zu referiven, und in Wien der Meihäbri: | 
rath von Pufendorf, durch welchen er eine nähere Bekanntſchaft mit dem beim Reichöhofrarbe ' 
beobachteten Proceßverfahren machte. Im Jahre 1803 nad Göttingen zurüdgefehrt, habil: 
tirte er fih an der dortigen Univerfttät und lad zuerſt im Winterfeinefter 1803 — 4 üiber ra 
Reichsproceß, im Sommer 1804 über deutſche Rechtögeihichte, war außerdem aber aud al 
Mitglied des dortigen Spruchcollegiums thätig. Schon 1805 folgte er einen Rufe ale aufe: 
ordentlicher Profeſſor des Rechts .an die Univerfltät zu Sranffurt an der Oder. Hier mupte € 
fofort über ſämmtliche Disciplinen Vorlefungen Halten, und ſchon hier begann feine literariſche 
Thätigkeit. In der Vorrede zum erſten Bande der „Deutfhen Staats: und Nehtsgeidichte”, 
die vom 13. Maui 1808 datirt, entwickelte er Schon damals feine Anfichten über vie Behandlua: 
des Rechts ſcharf und deutlich, und dieſen Anſichten iſt er auch für die Folgezeit treu geblieben, 
fo vielfeitig und umfaflend fein literarifches Wirken ſich auch geftaltete. Als im Herbſt 1810 
die in Berlin neu gegründete Univerjität eröffnet wurde, erhielt E. eine Profeflur an Derjelben, 
un neben Savigny, welcher das Nömifche Recht vertrat, dad deutſche Recht zu lehren. Ter 
Zufammenfluß der bedeutenpften geiftigen Kräfte an der berliner Univerſität fleigerte aud 
E.s geiftige Thätigkeit und Productivität in einem hohen Grade, und das Zufammenmirfea 
mit Savigny war e8 bejonderd, was biefelben förderte. Die von beiden tebigirte „Zeitſchrift far 
geſchichtliche Rechtswiſſenſchaft“ ging vorzüglich aus der gänzlichen übereinſtimmung beider 
Männer über die Art und Weiſe, in welcher die Rechtswiſſenſchaft behandelt werden müſſe. 
‚aud der von ihnen begründeten hiftorifhen Schule derfelben hervor. 

E.'s Wirkſamkeit in Berlin wurbe durch die Ereigniffe des Jahres 1313 unterbrochen. Gr 
gehörte zu denen, welche die Beugung unſers Vaterlandes unter daß franzöftfche Joch am 
fhmerzhafteften berührte. Der die Vorbereitung zur Abſchüttelung diefed Jochs anftrebent: 
Tugendbund, welden Friedrich Wilhelm EI. in feiner Ordre vom 30. Juni 1808 gebilligt 
hatte, zählte &. zu feinen thätigſten Mitgliedern, er befleidete in demſelben die Function des 
Directord der franffurter Hauptfammer. Doch ſchon am 31. Der. 1809 zwangen feine Ver: 
haltniffe zum franzöjifhen Kaifer ven Kömig zur Auflöfung dieſes Bundes. E. hatte deſſen⸗ 
ungeachtet pie Verfolgung der Zwede deifelben nicht aus den Augen verloren. Er Eonnte dies 
fhon zu Anfange des Jahres 1813 beihätigen, indem er, obgleich er feit‘18 10 verheiratbet war, 
ald der König fein Volk zu den Waffen rief, in die Neihen der unterm 17. März 1813 auf. 
gebotenen Landwehr trat. Die Befugniß der Organiſationsbehörden ver legtern, die Subal: 
ternoffiziere felbft zu wählen, bradte ihn fogleih in die Stellung eines Rittmeifterd um 
Escadronchefs im vierten furmärfifhen Landwehr-Cavalerieregimente. Sp vermehrte E. dir 
große Zahl ver ehrenhaften Männer, welche felbft höhere Stellungen im Staatöbienfte verlienen, 
um in dad Heer einzutreten. E. machte mit dem Bülow'ſchen Armeecorps, bei welchem vein 
Regiment fland, die Schladhten von Großbeeren, Dennewig und Leipzig auf dad ehrenvoliii 
mit. Er erhielt für feine in der Schlacht von Dennemit bewiefene Tapferkeit das Eiferne ren: 
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zmeiter und den ruſſiſchen St.-Wladimirorden vierter Klaffe (neben vieſen zierten in fpätern 
Sahren feine Bruft noch der rothe Adlerorden zweiter Klaffe und die nur fo menigen verliehene 
Friedensklafſſe für Wiflenfhait und Kunft des Verdienſtordens Preußens). Nach der Schlacht 
hei Leipzig marſchirte E. mit der Avantgarde feines Corps durch Weftfalen nad Holland, Bel: 
gien und Frankreich und 308 mit dvemfelben in Paris ein. E. nahm gleich nach dent Frieden fei- 
nen Abſchied. Er wurde in feinem der zahlreichen Gefechte, welche er mitmachte, verwundet, fein 

an fih rüſtiger Körper war durch die Strapagen ded Feldzugs gefräftigt worben. Er kehrte 
nad) einem kurzen Aufenthalte bei feinen Altern in Göttingen gefund nad) Berlin zurück. Der 
Winter 1814 ſah ihn bereitö wieder in feinem alten Berufe thätig. Er laß in den Jahren 
1814—17 über deutfhe Staats: und Rechtsgeſchichte, über deutſches Staatsrecht, Vrivatrecht 
und Kirchenrecht. Gleichzeitig feßte er mit erneutem Eifer feine Durch den Krieg unterbroche⸗ 
nen Studien fort und ließ als ein Ergebniß verfelben ven zweiten und dritten Band feiner 
„Deutſchen Staats: und Nechtögefchichte” drucken. Ehenfoverdffentlichte er in der „Zeitſchrift für 
geihichtfihe Netäriffenichaft einen Aufjag über den Urfprung der ſtädtiſchen Verfaflung in 
Deutihland. Diefer Auffag wird als epochemachend in der Erforihung beutfcher Staats⸗ 
und Rechtdentwidelung angejehen. Im Winter 1816 — 17 Hielt er dem Kronprinzen, fpätern: 
Könige Friedrih Wilhelm IV. von Preußen Vorträge über deutſches Recht, welche von feinem 
geiftreichen Zöglinge mir regfter Theilnahme gehört wurden. 

Dem Wunde feines alternden Baterd nachgebend verlieh &. 1817 Berlin, um einem Rufe 
nah Göttingen zu folgen. Hier las er bis 1829 täglich 2—3 Stunden, abwechfelndi in einem 
Semeſter über deutſche Rechtsgeſchichte und Kirchenrecht, in dem andern über Privatrecht 
und Staatsrecht. Die Zahl feiner Zuhoͤrer war fo bedeutend, daß Fein goͤttinger Auditorium 
jie zu falfen vermochte und E. fih gendthigt ſah, eine Scheune als ſolches zu benugen. Die 
Glanzperiode, tweldhe die Georgia Auguſta damals erlebte, war wefentlic mit durch die Anzie- 
hungskraft herbeigeführt, welche &.'8 Vorträge äußerten. GEs gingen aus E.'s Schule nicht 
alfein die tüchtigſten Praktiker hervor, fondern auch die Mehrzahl derjenigen, melde jih nad 
ihm un dad deutſche Recht und feine Geſchichte Verbienfte erwarben, gehörte zu denen, melde 
ſich jeined Unterrichts und feiner befonvern Anleitung und Hülfe bei ihren Studien erfreuten. 
Auch bedeutende praktiſche Arbeiten waren ed, welche damals ſowol bei dem Spruchcollegium 
ald durch die Abfaflung einer großen Anzahl publiciſtiſcher Gutachten fiber ſchwierige Rechts: 
falle E.'s Ihätigfeit in einem hohen Grade in Anſpruch nahmen. Nur zwei dieſer Gutachten 
find in den Buchhandel gekommen, dad im März 1829 verfaßte über ven Bentind’ihen Sur: 
ceffionöftreit (Heidelberg 1847) und das für Die Domgemeinde zu Bremen abgegebene (Hannover 
1831). In Jahre 1818 erfchien eine zweite verbeſſerte Auflage ver beiden erften Bände feiner 
„Deutſchen Staatd: und Rechksgeſchichte“, 1819 die erfte Auflage bes dritten Bandes, 1821 mit 
Zufägen und Berbeflerungen neu gedruckt eine dritte Auflage der drei erſten Bände und im 
December 1822 der vierte und leßte Band derfelben. 

Vom 11.Nov. 1823 datirt die Vorrede eines Handbuch des deutſchen Privatrechtö, wel- 
des E. unter dem Titel „Binleitung in Das deutſche Privatrecht mit Einſchluß des Lehn⸗ 
rechts“ heraudgab und vun welchem ſich 1825 die zweite und 1829 die dritte revidirte Auflage | 
nöthig machte. Im diefem Buche übergab E., nad) der Vorrede zur zweiten Auflage, Die 
Refultate lange fortgejegter Interfuchungen, bie ex bei Gelegenheit praftifcher Ausführungen 
und bei feinen Vorleſungen ftet3 zu berichtigen bemüht geweſen, der Offentlichkeit. 

Im Jahre 1828 erfhien von E. eine Fleine Schrift: „Über die Alodification der Lehen.” 
Geſundheit warb indeilen durch die übergroßen Anftrengungen, denen er ſich in jeinen 5 
unterwarf, erſchuͤttert; er litt von früher Jugend an Überfüllung der Safte und Andrang des 
Bluted nad Bruft und Kopf. Seine jigende Lebensweiſe, welche er nur auf fürzefte Zeit durch 
Reiten unterbrach, hatte fein übel fo erheblich gefleigert, daß er im Winter 1824—25 zu 
deifen Linderung feinen Aufenthalt im fünlihen Pranfreih nahm, ohne davon den gebofften 
Erfolg zu ſehen. Auch kaufte er in der Nähe der alten Heimat jeiner Samilie ein Landgut, 
den Anımerhof bei Tübingen, und verlebte auf diefem mehrere Jahre Dir Herbftierien. Den 
twohlthätigen Einfluß, welden das Landleben auf feine Geſundheit hatte, zerſtörten die göt- 
tinger Anſtrengungen jedoch ſtets bald wieder, zumal er fie, zur Nachholung des Berfäumten, 
gemeinhin verdoppelte. So wurde ©. Oftern 1829 durd feine körperlichen Leiden genöthigt 
fein Univerfitätdamt nienerzulegen. Er begab ſich nach Ammerhof, um in der Ruhe des Land⸗ 
lebend Erholung zu finden und begonnene literarifche Arbeiten zu vollenden. Neben feiner länd- 
lichen Beſchäftigung verfaßte er feine „Grundſätze des Kirchenvechtd der fatholifchen und evan- 
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geliſchen Religiondpartei in Deutſchland“, deren erfter Band 1831 (in Goͤttingen, ebenſo mir 
die vorher angeführten Werke) erichien. Körperlich gefräftigt kehrte E. 1832 in das öffent 
liche Leben zurüd, wozu namentlid Savigny viel beitrug. Er übernahm eine Profeflur bei der 
berliner liniverfität und gleichzeitig die Kunetion eines Geheimen Legationsratbs im Minife: 
rium ber auswärtigen Angelegenheiten. Nur zwei Jahre lad E. in Berlin no über Kirden: 
und Staatsrecht, dann vertaufchte er, da das Leien ihn jehr angriff, feine Stellung bei der lini: 
verſität mit der eined Geheimen Obertribunalratdd. Im Sabre 1838 wurde er Mitglied des 
Staatsraths, 1842 Mitglied der Geſetzeommiſſion und 1843 Geheimer Oberjuflizrath im 
Juftizminifterium für die Gefepgebung, veflen Vorftand Savigny war. In den Jahren 
1838 — 46 war er Spruchmann beim deutfchen Bundesſchiedsgerichte und 1843 Mitglied ie 
Obercenjurgerichts, welche Stellung er aber ſchon am 1. April 1844 freiwillig aufgab. 

Auch neben allen vielen amtlihen Thätigkeiten feßte er feine wiſſenſchaftlichen Arbeitee 
eifrig fort. Im Jahre 1833 beenvigte ein zweiter umfangreicherer Theil fein Werk über dad 
Kirchenrecht. Das Jahr darauf erfihien eine vierte völlig umgearbeitete Auflage des erfien 

Bandes der „Deutſchen Staats: und Rechtsgeſchichte““. An ver Vorrede zu berfelben nennt er 
diefen Band den auch nach zweimaliger Verbefferung immer noch unvollfommenften Theil feine? 
Werkes. Die drei andern Bände deffelben erlebten 1835—36 eine vierte und das ganze Werk 
1842—44 eine fünfte verbeflerte Auflage. Ein von E. 1832—33 verfaßter „Grundrik 
des Staatsrechts der deutſchen Bundesſtaaten“, ver als Leitfaden bei jeinen Borlefungen gebrudt 
wurde, fam nicht in ven Buchhandel. Im Sabre 1832 wurde E. Mitglied der berliner Akademie 
der Wiflenichaften, und zwar der Hiftorifch-philofophifchen Klaſſe verfelben. Der thüringiſh 
ſächſiſche Verein zur Erforfchung ‚ver Altertbümer und ‚Erhaltung der Denkmäler zahlte €. 
zu feinen Ehrenmitglievern. 

Die Abhandlungen der gedachten Akademie enthalten mehrere der von E. in derfelbengebal: 
tenen Vorträge, fo die von 1835 den über die fpanifche Sammlung der Quellen des Kirchen⸗ 
vechtö, Die von 1840 den über die technifchen Ausdrücke, mit welchen im 13. Jahrhundert dr 
verſchiedenen Klaſſen der Freien bezeichnet wurden, und Die von 1846 den über den Kurverein. 
Die Stellung E.'s zum auswärtigen Minifterium veranlapte feine Abhandlung „Betrachtun⸗ 
gen über die Verfaflung des Deutfchen Bundes in Beziehung auf Streitigfeiten ver Mitgliern 
deilelben untereinander oder mit ihren Unterthanen in ihrer jegigen Ausbildung‘ (Berlin 1833) 

Dazu angeregt von dem Eöniglid hannoveriſchen Haufe erfhien in Berlin 1835 von. ein 
ausführlihe Schrift: ‚Prüfung der Gründe, mit welden die Rechtsgültigkeit und Standes⸗ 
mäßigfeit der von dem Herzog von Suffer mit Lady Augufta Murray geichloflenen ehelichen 

. Berbindung behauptet worden ift.” Vorher ſchon wiederholt längere Zeit zur Wiederherftel: 
lung jeiner geſchwächten Gejunpheit beurlaubt, legte E. 1847 feine amtlihen Stellungen nie: 
der. Mit vemMechte, feine Benjion im Auslande zu verzehren, in den Ruheſtand verfegt, lebte €. 

von da ab in Ammerhof, befhäftigt mit der Bewirthichaftung dieſes Landgutes, ſtill in engen 
Kreifen. Die Ereignifje des Jahres 1848 wirkten verſtimmend auf fein Gemüth und jchloflen 

‚ ihn noch mehr. gegen die Welt ab. Im Sanuar 1851 erlitt er einen Schlaganfall, der ſich fpäter 
öfters wiederholte. Ein fanfter und fchmerzlofer Top endete am 4. Juli 1854 zu Köln, wo € 
ſich bei feinem einzigen Sohne, dem Apellationdgerichtörathe Otto E., aufbielt, das Leben bie: 
ſes wahrhaft veutfchen Mannes. 

Wir wenden und von diejer kurzen Schilderung der äußern Lebensverhältniſſe E.'s zu rina 

nähern Erörterung der wiſſenſchaftlichen Bedeutung und Verdienfte dieſes Gelehrten. Es if 

das Recht und feine Gejchichte, für deren Behandlung E. eine neue Bahn gebrochen hat, aul 

welcher ſeitdem felbft diejenigen fortgefcpritten find, welche jich berufen fühlen, jegt feinen Ar- 

fichten im einzelnen ober ganzen entgegenzutreten. Es jind im weſentlichen nur bie Waßfen, 
welche E. ihnen jelbfhin die Hand gab, mit welchen ſie gegen ihn ſtreiten. Jakob Grimm jagt 
in der Vorrede zu feinen „Deutſchen Redhtöalterthünern” &. VI von ihm: „Die Wiſſenſchaft des 
deutſchen Rechts hat unter E.'s Händen einen neuen Schwung genommen.” Daß dieſer ihn 

nod nicht zur Erlangung des höchſten Zieles führte, wer möchte darüber mit E. rechten, wet 

eö verfennen, daß mit dem Grheben ver Wiflenfchaft auf einen höhern Standpunkt ſich aud der 

zu überblickende Umkreis verfelben erweiterte. Wünſchen wir und Glück zu einer ſolchen Gr: 

meiterung, fie hat nur ba Die richtige Würdigung älterer wiſſenſchaftlicher Forſchungen nicht in 

ihrem Gefolge, wo perſönliche Nüdjichten das Urtheil leiten oder daſſelbe ein befchränftes ik. 
Als E. mit allem Eifer und mit äußerfter Anfpannung feiner geifligen Kräfte bie Bearheitung 
des deutſchen Rechts in allen feinen Zweigen gleichjam ſich zur Lebensaufgabe machte, war 
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Deutſchland im allgemeinen noch eine ſehr geringe Kenntniß deſſelben verbreitet. Einzelne 
Theile deſſelben waren wol bereits ſpeciellern Erörterungen unterzogen worden, welche jedoch, 
da ihnen eine haltbare wiſſenſchaftliche Methode abging, zu einem Geſammtreſultate nicht führen 
tonnten. Die Anfiht Juftus Friedrich Runde's über dad gemeine deutſche Hecht war bis da⸗ 
hin die allgemein herrſchende geweien. Sie verwechſelte das poritine Recht, welches in einem 
beftimmten Volke nach feiner gefanımten -Entwidelung und feinem Bemwußtfein gilt, mit.einem 
Naturrechte, welches man aus den einfachen Gefegen des Denkens auf rein philoſophiſchem 
Wege ald für alle Menfchen maßgebend ſich confiruiren zu können vermeinte. So jagt Runde 
in der Vorrede zu jeinen fhon 1791 zuerft veröffentliggten „Srundjägen eined gemeinen deut⸗ 
ihen Privatrechts““: es bedürfe das Erjcheinen eines neuen Lehrbuchs ded deutichen Private 
rechts Feiner Entſchuldigung, da diejer Theil ver Rechtsgelehrtheit noch auf der unterften Stufe 
der Cultur ſtehe. Seine Abficht bei ver Arbeit jei auf nichts Geringeres gerichtet, ald auf eine 
gänzlihe Reform der bisher gemöhnlichen Behandlungsart, von deren Untauglichkeit er ſicher 
überzeugt | jei. Seitdem man fid) entweder deutſche Rechtsalterthümer oder ſächſiſches Landrecht 
für anwendbares und gemeined deutſches Recht aufprängen zu laſſen aufgehört habe, habe 
man die libereinffimmungen der veutfchen Landesordnungen, Stantgefege, Familien- und 
Haudverträge zum Fundqment eines Syſtems praftifcher Rechtsgrundſätze gemacht; das heiße 
auf einen jehr fandigen Boden bauen, denn jie enthielten lauter pojitive Borjchriften, und wenn 
ihrer auch neununbneungig übereinftimmten,, fo fei die daraus formirte Regel dennoch in dem 
hundertſten Lande fein Gejeg, und es wäre alſo Thorheit, daraus einen allgemeinen Klage: 
grund zu formiren. Er wäre alſo bei jeiner Arbeit auf Die Natur der Sache zurüdgegangen, 
welche, wie andere Grundſätze eines hypothetiſchen Vernunftrechts, bei Entſcheidung der Strei⸗ 
tigfeiten in jeden Kalle Anwendung habe, wo ed an poſitiven Beſtimmungen fehle. 

Diefer völlig ungeſchichtlichen Auffaffung des deutſchen Rechts trat E. mit aller Entſchie⸗ 
denbeit entgegen. Nah ihm iſt das gefammte Recht des veutichen Volkes, wie das eines jeben 
Volkes, ein Product feiner ganzen Bildungs: und Entwickelungsgeſchichte, es iſt mit diefer und 
Durch diefe gegeben. Eben meil ein beſtimmtes deutſches Volk exiſtirt, iſt auch ein beflimmtes 
deutſches Recht vorhanden. Das Recht iſt nur eine Quote des geſammten Volkslebens. Seine 
eigenthümliche Sprache, alle ſeine Anſchauungen, ſein ganzer Ideenkreis und alſo auch ſein 
Recht individualiſiren ein beſtimmtes Volk: das Recht, welches heute in Deutſchland und an 
irgendeinem deutſchen Orte gilt, kann nur aus der geſammten Entwickelung des Rechts in 
Deutſchland und an jenem Orte insbeſondere vollſtändig erfaßt, genügend verſtanden, richtig 
angewendet, ſachgemäß fortgebildet und auf legislativem Wege glücklich verbeffert werden. Die 
Gegenwart ift nur ein Durchſchnitt der Geſchichte und ald folder nur dem verſtändlich, ver die 
‚vorhergehenden Stufen ihrer Entwidelung beftiegen hat; das gilt von allen menſchlichen Er: 
zeugnifjen und fo auch vor allem von Red. 

In der fhon früher gedachten Vorrede vom 13. Mai 1818 ſpücht ſich E. in dieſem Sinne 
dahin aus: „In dem gegenwärtigen Zeitpunfte, wo ver geſellſchaftliche Zuſtand von Deutſch⸗ 
land und insbeſondere ſeine Rechtöverfaſſung fo viele wichtige Veränderungen erlitten hat, wo 
ihm, vielleiht noch ebenio viele gleich wichtige bevorftehen und alles erft im Werden und nod 
im Übergange aus einem Zuftande der Dinge in einen andern ift, ſcheint es wichtiger als je, den 
Blick auf die Vergangenheit zu richten und fi mit vem Geiſte unferer ehemaligen Verhältniſſe 
vertraut zu machen. Mag nun von biefen mehr oder weniger in die neuen Ginridhtungen auf: 
genommen werben, ohne eine genaue Kenntniß deſſen, mas war, und die Art und Weife, wie 
ed dad wurde, was ed war, wird e8 immer unmöglich fein, ihren Geift und ihr Verhältniß zu 
dem, was bejtehen bleibt, richtig aufzufallen.” 

In der Vorrede zur vierten Auflage vom 10. Det. 1834 bemerft E.: „Das Ziel, weldyes 
ich meiner Arbeit gefegt hatte, habe ich jchon in der Vorrede zur erften Ausgabe beſtimmt aus: 
geiprodhen. Es war keineswegs meine Abjiht, die Rechtsalterthümer in ihrem ganzen Um: 
fange zu erörtern, ich wollte durch die Staatögefchichte wie Durch Die äußere und innere Rechts⸗ 
gejchichte eine jichere gefchichtlihe Grundlage für das jegt beſtehende praftifche Necht gewinnen.‘ 

In Betreff der fhon früher gedachten Unvollkommenheit des erften Theild des Buchs be- 
merft E. in diefer Vorrede: „Jene Unvollfonmengeit fand freilich in ver Natur des Stoffd eine 
Entſchuldigung. Das Studium der Volfrechte, Gapitularien und Formeln muß fehr lange 
fortgefegt werden, bevor man jich fchmeicheln darf, in ihr Verſtändniß eingedrungen zu fein; 
bejonders gilt dies vom den abgeriffenen und zugleich durch die Unbehaͤlflichkeit des Ausdrucks 
höchft dunkeln Beſtimmungen ver Volkskechte. Cin Auszug des Inhalts jener Quellen war 
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Da indeſſen die einzelnen Fälle der römifchen Ehr- und Rechtloſigkeit unpraktiſch find um 
mit dem Reiche aud) die Reichsacht aufgehört hat, To kennt das gemeine beutfche Recht Feine all⸗ 
gemeinen Bebingungen unp Formen zur Begründung einer gänzlichen Ehr- und Rechtloſig⸗ 
feit. Die Todesitrafe an fi begründet fie keineswegs, ſondern nur die Rechtspflicht des Ver: 
urtheilten, fein Leben auf die gefeglich beflimmte Weiſe zur rechtlihen Sühne des Verbrechens 
fich nehmen zu laffen. Diefen Grundfag führt das engliſche Recht fo fireng durch, daß es felbk 
eine andere Art der Hinrichtung als die gefegliche wie Mord gegen den zum Tode Verurtheilten 
betrachtet. Noch weniger aber joU die nur barbarifhen und despotiſchen Reichen angehörige 
Büterconfiöcation, biefe Folge der servitus poenae, ber fheußlichen Erfindung römifcher Impe- 
ratoren, weder bei mirflicher Rechtloſigkeit noch auch ohne fie bei Todesſtrafen ven unſchuldigen 
Erben das Bermögen entziehen. Freilich hatten unjere despotifchen Juriften dieſe Gonflscation 
der römifchen Tyrannen felbft gegen Suftinian’8 angeführte Aufhebungsgefege mieder einge: 
führt. Aber ſchon die abfolut verbietende Beſtimmung des Art. 218 der Earolina verbot fie 
überall außer bei dem Hochverrathe und außer den feltenen Fällen, wo fie bei der Reichsatcht 
eintreten konnte. 28) Und faſt alle neuern Landesgeſetze und Berfaffungen eivilifirter Staaten 
ehren fich, ihr Volk und ihren Landesfürften durch Verbot viefer ſcheußlichen Strafe, welche in 
barbariſchen und despotiſchen Reihen Criminalproceſſe und Topeöftrafen zu einem Mittel ver 
Beraubung von Unfänldigen und zur Befriedigung der Habſucht der Tyrannen und ihrer 
Greaturen macht, zu ihnen aufreizt und ſchon durch dieſes Mistrauen die moraliſche Achtung 
für die Strafe und die Regierung zerſtört. | 

1. Die Ehrenminderung(minutio existimationis). Sie beftcht in gänzlicher aber theil⸗ 
weifer Aufhebung nur ver allgemeinen politifchen Staatsbürgerehre oder auch nnır der höhern 
befondern politifgen Standedehre. Bei den Mömern gehörte hierher: 1) das Eril, als ger: 
flörung des Bürgerrecht3 und aller flaatöbürgerlihen Ehre. Bei ung gehört hierhin die Lan: 
deövermeifung. 2) Die cenſoriſche Schande, nota censoria. (S. Eenfur.) Die deutſchen 
reltgids-fittenrichterlihen Urtheile ver gemifchten geiſtlichen und weltlichen Send- oder Synv⸗ 
valgerichte umd der Kirchenbann Haben aufgehört. Die befondern Landröverfaflungen beftim: 
men bie Nang- und Amtsentziehungen und die Verluſte des Rechts von Ehrenzeichen wegen Un: 
würbigfeit. (S. unten X1.) 3) Die Infamie im engern Sinne. Ste ift theild A. bie geſetz 
liche oder infamia juris, theils B. die factiſche oder richterliche 

A. Die gefegliche ift diejenige, welche in gefeglich genau beſtimmten Fällen nicht die allge: 
meine Rechtsbürgerehre, wol aber die politifche Stantöbürrgerehre und einige damit nad) römi: 

ſcher Anficht genan verbundene Privatrechte nahm. Durch die Zwölftafeln und neuere Civil⸗ 
gefege begründet und beftimmt, wurde dieſe Ehrenfirafe bad; vorzugsweiſe durch das prätorifer 
Recht ausgebilnet. Sie hatte hier früher vorzüglich die Aufgabe, die ſittliche Würde und Ehre 
(honestas) der Öffentlihen National- und Bolfögerichte von Unmürdigfeit und Unwürbigen 
rein zu bemahren und fpäter bei dem Zerfalle der Genfur überhaupt die fittliche Würde und bie 
Ehrengrundfäge des Staatöbürgervereind zu ſchützen. Sie war verbunden mit den Verurthei- 
lungen a) wegen faft aller öffentlichen Verbrechen (megen aller delicta publica ordinaria und 
ber meiften extraordinaria), ſodann b) mit ver Berurtheilung in Beziehung auf alle eine wahre 
Unwürdigkeit und Treubrüchigkeit beurfundenden doloſen Privatvelicte und dolofen Privat: 
verfegungen. So fnüpfie ſie jih z. B. an die doloſen Verlegungen in den Verbältniffen ber 
fogenannten Freundes oder Bertrauenscontracte, des Mandats, des Depofitums, der Sorietad, 
der Tutel, und an betrügliche Berlegungen, wenn mit ber actio de dolo geflagt werben durfte. 
Dog trat bet ſolchen Privatverlegungen bie Infamie nur dann ein, wenn nicht vor der Verur⸗ 
theilung eine Aufhebung des Proceſſes durch Vergleich eintrat, wenn aljo der Verletzende feine 
unmürdige Gefinnung harmädig fefthielt und ‘zugleich durch chicanöfe frivole Proceßſucht 
(temeritas litigandi) feine Schuld vergrößerte. e) Enplich trat. dig Infamie ein bei gemiflen 
gefeglich genau beftimmten ſchimpflichen Handlungen und ſchimpflichen Lebensweifen, 3. ®. 
beim Zenoeinium und bei Öffentlichen Srauensperjonen. 2°) 

28) Koch, Vorrede zur peinlichen Gerichtsorbnung, 8.9. Mit völlig nntriftigen Gründen und un: 
zuläffigen Emendationen greift Marezoll, S. 333, diefe Auslegung des Art. 218 an. Diefes Artifels 
und einiger andern Artikel abfolut verbietende Beflimmungen (f. Bd. IH, 371), welche das, was fie ver- 
bieten, als übelhergebracht und unrechtmäßig und unbillig im Namen des Reichs verwerfen, können ne 

türlich nie durch die am Ende der Vorrede der Carolina geitattete Gitltigfeit wohlbergebrachter,, recht: 
mäßiger und bifliger Landesgeſetze jeritürt werben. Bu 

29) Maresch, ©. 123, 179, 192. 
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Die allgemeinen Wirkungen biefer Infamte find folgende Ausſchließungen: 1) von allem 

ſtaatsbürgerlichen Stimmrechte (jus suffragii) in Volks- und Wahlverfammlungen; 2) von 
allen öffentlichen ehrenvollen, nicht blos läſtigen Stantsämtern (jus honorum); 3) von den 
Recht, für andere im Gerichte aufzutreten; 4) von der Anftellung ver Klagen im Namen des 
Volkes oder der peinlihen Anflagen und der Bopularflagen ; 5) von dem Rechte, gültiges Zeug- 
niß abzulegen; 6) von dem Rechte, zum Nachtheile von Aſcendenten und Deſcendenten eines 
Grblaffers in defſen Teftament ernannt zu werben; 7) von ber wirklichen Verwaltung der Bor: 
mundſchaft, folange noch unbefholtene Bormünder da find; 8) auch follten die Infamen bei 
Verbrechen Härter geftraft werben, meil ihnen ein Theil ver zu erfennenven Strafe, nämlid vie 
Infamie felbft, nicht mehr.neu zugefügt werben fonnte. 30) 

Im deutſchen Rechte entſprach viefer Infamie im engern Sinne nad) dem Obigen (unter 1.) 
die Ausſchließung aus ſolchen Vereinen, welche ver Staat, mie z. B. die Stabtbürger- und die 
Nittervereine, ald Grundlagen feiner politifhen Ehrenrechte, z. B. der landſtändiſchen, anfah, 
alfo die Ehr- und Rechtloſigkeit in dieſem Sinne, wie fie auch bet den veutfchen Reibeißenen in 
der fpätern Zeit flattfand. 31) Die deutſche Infamie, als Verluft der politifchen Staatäbürger- 
ebre, trat auch, wie die römifche, bei peinlichen Verbrechen und bei wirklich inhoneften, treu: 
brüdigen, niederträchtigen, doloſen Verletzungen ein. 22) Auch die Wirkungen diefer deutſchen 
Ehrlofigkeit im engern Sinne beftanven, entſprechend den römifchen, im mefentlichen im Aus: 
ſchluß von den politiihen Rechten und, wie ausdrücklich noch im 18. Jahrhunderte vie Reichs⸗ 
geſetze jagen, im Ausſchluſſe „von ehrlihen Zuſammenkünften“, alfo von allen dffentlich 
rechtlichen Vereinen und ihren Berfammlungen zur Ausübung der politifhen Rechte, insbeſon⸗ 
dere aud von den früher ſtets Öffentlihen und volksmäßigen Gerichtöverfammlungen, von dem 
Richter: und Schöffenamte, von der Bornahme feierlicher gerichtlicher Geſchäfte für andere, von 
ven Lehnd- und Minifterialitäts- und ſtädtiſchen Vereinen. Auch die härtere Beftrafung der 
Ehrloſen enthält das deutſche Recht. 3% 

Sso' erklärt ed id) denn, daß das Rbmiſche Recht über die Infamie bei und willige Auf: 
nahme fand, und daß bie kanoniſchen und deutichen Gefege und die Gerichte daſſelbe unbedenklich 
als praftifch gültig anerkannten. 2%) Nur erft in neuerer Zeit fuhte man geſetzwidrig biefe 
frühern deutfchen und römifchen Grundfätze über die Infamie zu umgehen. Man that ed theild 
aus Misverſtändniß, innen man fich irrig unter der römischen Infamie und ber ihr entſprechen⸗ 

den deutfchen Ehrlojigkeit im engern Sinne eine gänzliche, eine auch privatrechtliche Ehr- und 
Rechtlofigkeit dachte. Theils aber that man ed auch, weil man die dem Nömifchen und veutfchen 
Rechte zu Grunde liegenden tiefern moralifch-politiichen Geſichtspunkte einer flachen materiali- 
ftiſchen Modeanficht aufopferte. Jene römischen und deutfchen Beflimmungen über die Infamie 
find aber nicht blos nach dem gemeinen Rechte noch juriftifch gültig, ſie find auch, einzelne un⸗ 
fern heutigen Verhältniffen entiprechende Modificationen etwa abgerechnet, höchſt Heilfam, 
namentlich aud zur Verhinderung von Procefjen und unwürdigen procefiualifchen Ehicanen. 

" Und fie find felbft keineswegs zu hart, wie man glaubt. Man darf ja nur jenen vortrefflichen 
römischen Grundfag berüdjichtigen, nach) welchem der Eintritt.der Infamie in den meiften Fäl⸗ 
len abgewendet werben fonnte, wenn der Derlegende das Schuldige leiftete oder ſich verglich, ſtatt 
ed zu einer nachtheiligen Entſcheidung auf die infantirende Klage anfommen zu laſſen. Ein 
Bormund; der feinen Mündel, ein Bevollmädhtigter, der ven ihm vertrauenden Vollmachtgeber 
betrüglich verlegt und nun, an fein Unrecht gemahnt, fein Unrecht auch noch durch einen chicanös 
geführten Proceß zum Verderben des Getäufchten hartnädig feithalten und vermehren will, 
verbient er denn nicht wirflih, wenn nun das richterliche Urtheil feine Schanblichfeit begründet 
findet, ven Ausſchluß von flaatdbürgerlihem Ehrenrechte? Und mad etma wird mehr als jene 
römische und deutſche Infamie ſich wirkſam erweifen, um die weſentlichſten moraliſchen und 
rechtlichen Grundſätze der Treue und des Vertrauens, der Redlichkeit und Ehre in ber menjd- 
lichen Gefellfchaft feftzuhalten? Unfere heutige Straflofigkeit von hundert Kleinen, aber ſchänd⸗ 
lichen Berrügereien erzieht die großen Betrüger und untergräbt die würbige veeliche Ordnung. 

30) Marezoll, ©. 212 fg. 31) Sachfenfpiegel, H. 8 32) Sachſenſpiegel, I, 4, 39, 41; 
Il, 18. Schwäbenfbiegel, 80, 81, 137, 138, 151; $. 3, 168, 200. Kaiferrecht, III, 7. 

.. 33) Sachfenfpiegel, I, 48, 61; 11, 17. — * 114, 126, 161 u. 162. Sichfifches 
tehur.. 1. Reichsfchluß yon 1731, Art. 1; von 1772, Art. 5. Margzoll, ©. 293. 

34) ©. Marezoll, S. 341. 4 
6” 

— — — — — — —— 



734 | | Eib 
— 

Wahrheit zu thun war, feine Anfiht, ſobald er ſich von den Vorzügen der gegentheiligen über: 
zeugt, gern ber beſſern unter. 2. Trieft. 

Eid. Someit die Geſchichte zurüdfehen läßt, ſoweit zeigt fie auch das Inflitut des Eitet 
ats vermebt mit dem Staatöverbanve und zugleich als eine voͤlkerrechtliche Erſcheinung. Geftügt 
auf die Sittlichfeit des Menfchen, auf den eingeborenen Sinn für Wahrheit und Treue, ftellt es 
fih dar umgeben und belebt von der Weihe ver Religion. Den tiefften Rückblick gewährt die 
Geſchichte ver Sfraeliten, ver Befenner des Monotheismus. Die Geneſis bekundet, daß der Ei 
fhon in dem Seitalter der Patriarchen fih eingebürgert hatte und fehr hoch geftellt war; er war 
der Ausfluß des Glaubens an Einen Gott und diente dazu, bem betheuernden Worte das Siegel 
einer Bürgſchaft aufzuprüden. Als ver König von Sodom dem Erzvater Abraham Die dem 
Feinde abgerungene Beute anbot, erhob der Patriarch die Hand zu Gott, dem Herrn Himmel 
und der Erde, und gelobte, daß er nichtd davon annehmen werde. Iſaak und König Abimrled 
verjöhnten fich unter Eidſchwur, Efau befiegelte ven Verkauf ſeines Vorrechts der Erftgeburt an 
feinen Bruder Jakob mit einem Eide. Gott wurde ald Zeuge der Gelobung und Rächer des 
Meineids angerufen. In viefer Überlieferimg findet ſich der Eid, auch in Verbindung mit ver 

Erſchwerung der Berwünfchung, von der mofaifihen Gefeggebung getragen.) Sie erachtet ihn 
für fo heilig, daß nur der Gottheit ſelbſt die Strafe des Meineids zuftehe. Krankheit und Tr 
die Strafe, vom göttlihen Richter felbft verhängt. Die vollſtändige Formel des gerichtlichen 
Eides, welchen das zweite Buch Moſis vorichreibt, findet fi nicht aufbewahrt. Der Eipfhmin 
der Könige Saul und David gedenkt dad Alte Teftament. David und Jonathan befiegeiten den 
Bund ihrer Freundſchaft mit einem Eide. Nachdem König Salonıd feinen Tempel erbaut hatte. 
wurden die Eide vor dem Altar oder unter Berufung auf denfelben gefhmworen. Die fpätere 
Geſchichte ver Ifraeliten zeigt, daß mit der Abnahme der Religiofität die falſchen Eide zunahmen, 
ſodaß die Gefeßgebung einfchreiten zu müſſen glaubte und den Meineiv mit weltlicher Strafe 
bedrohte. Sekten, welche fich bildeten, ‚ verwarfen den Eid over umgaben ihn mit engen 
Grenzen. 2) 

Die mit der Geſchichte der Ifraeliten verwebte Gefchichte von Agypten kennt ebenfalls den 
Eid. Nach dem Zeugniffe Diodor's von Sicilien mar der Meineid mit der ſchwerſten Strafe, mü | 
dem Tode bedroht, „weil er die zwei größten Frevel in ſich fehliefe, indem er die Ehrfurcht gegen 
die Götter und die fiherfte Bürgſchaft unter den Menſchen vernichte”. Inden Herobot ber 
Seythen gedenkt, berichtet er von ihnen: „Sie jhmören bei den Männern, die dafür gelten, die 
replichften und prefwürbigften unter ihnen gewejen zu fein, mit der Hand aufihrem Grabe 
Auch überliefert er deren Sitte bei ver Schließung von Bünpniffen, denen fie dadurch das Siegel 
aufdrückten, daß fie fich verwundeten, Blut in einen Becher mit Wein falten ließen, ihre Waffen 
bineintaudten und ihn unter Verwünſchungen austranfen. Meineid murde mit dem Tede 
(Enthauptung) beftraft. Indem diefer Vater der Geſchichte eines Bündniffes zwifchen ven 
Mevern und Lupiern gedenkt, berichtet er, daß fie es dadurch beſchworen hätten, daß fie fich 
gegenfeitig Blut liefen und ed auffaugten. Als beachtenswerth findet fi aufgezeichnet, daß dir 
Phrygier fich des Eides enthalten hätten. 

“ Aus der Tiefe der Gefchichte der Griechen ) leuchtet der Eid hervor, melden Hippokrates, bir 
Heilkunde für fo Heilig halten, daß fie nur von Eingeweihten gelehrt und nur von Gewiſſenhaf⸗ 

ten ausgeübt werben dürfe, denen auferlegte, welche er ald Schüler zuließ ; fie mußten ſchwören, 
daß fie ihre Kunft rein und fleckenlos erhalten wollten. Dagegen ergibt ſich als Ergebniß der Bra: 
fung, daß es, ummit Stäuplin (a. a. O., S. 43) zu reden, „herrſchende Denfart griechiſcher Weiien 
war, der Eid habe keinen groͤßern Werth; es wäre beſſer, wenn er gar nicht erforderlich wäre. 
man müſſe ihn möglichſt vermeiden, ihn nur zu den wichtigſten Zwecken, mit der ſtrengften 
Wahrhaftigkeit und Treue und mit frommem Gemüthe ablegen“. Solon erachtete nach dem 
Zeugnifſe des Diogenes von Laerte die Redlichkeit für glaubwürdiger als den Eid. Indem Ifo: 
krates ſich in gleichem Sinne äußerte, ermahnte er: „Um des Goldes willen ſollſt du bei keinen 
Gotte ſchwoͤren, wenn du auch wahr ſchwören kannſt, damit du nicht einigen meineidig, andern 
habſüchtig ſcheineſt.“ Platon ertheilt dem Geſetzgeber den Rath, pas Inſtitut des Eides, ſoweit ar 

— 

1) Saalſchütz, Das wmoſaiſche Recht, mit Berüdfichtigung des fpätern jüdiſchen (Berlin 1846), 
Kap. 89, S. 608-617: Der Sin; Kap. 79, S. 566-569: Falſcher oder leichtfertiger —— 

2) Staudlin, Geſchichte der Vorſtellun gen und Lehren vom ide (Göttingen 1824), S. 5-31; 
Bayer, Betrachtungen über den Eid (Rürnd erg 1829), ©. 746; Strippelmunn, Der hriftliche Eid, 
RXaffeel 1355), ©. 4—72. 3) Lafaulr, Uber den Eid bei den "riechen (Würzburg 1844). 



Ch 135 
vor Gericht geſchworen werde, wenigftens zu befchränfen, wenn feine Grundlage, die Religio- 
ſität, feine fefte ſel. Ariftoteles geht noch weiter, indem er den Ein für ein Fünftlich geſchaffenes 
Erzeugniß erklärt. Dafür, daß die Griechen felbft dann, wenn e8 ſich von einem Beweiſe vor 
Gericht handelte, Die anerfannte Redlichkeit der Ableiftung eines Eides gleichftellten, ſpricht eine 
geihichtliche Überlieferung. ALS Zenofrates zu Athen ald Zeuge beeidigt werben folfte und dem 

Altar zuſchritt, flanden alle Richter auf und riefen ihm zu, er brauche nicht zu ſchwören. So 
groß war dad Vertrauen zu feiner Wahrhaftigkeit. 

Neben den Eide, welchen der Zeuge zur Betheuerung, daß er die Wahrheit ausſagen wolle, 
ableiften mußte, galt bei den Athenienſern der Eid auch als ein Beweismittel. Der eine Theil 
fonnte ihn dem andern zufchieben oder ſich felbft zu deſſen Ableiftung erbieten. Auch mußten 

beide Theile in einem beftimmten Stabiun des Rechtsſtreits einen Eid für Gefährde fchmwören. *) 
Der Charakter der Römer war ein flarfer Träger des Inftituts nes Eides, das für fie eine 

hohe Bedeutung Hatte. 5) Ehe der Conful Regulus, ein Gefangener der Bunier, nad Rom 
geiendet wurde, um die Auswechſelung einiger angejehenen Gefangenen zu vermitteln, mußte er 
fich eidlich verpflichten zurüdzufehren, wenn er den Zweck feiner Sendung nicht erreiche; er 
Eehirte in Eiveötreue, melde Cicero, überhaupt die Heiligkeit des Eides betonend, in feiner 
Schrift „De officiis“ rühmt, zurüd, um unter granjamen Qualen zu flerben. Plinius 
der Jüngere preift in feiner Danfreve an ven Kaiſer Trajan deflen Bereitwilligfeit, vie Exfül- 
kung feiner Pflichten durch einen Eid zu verſprechen, „durch welchen er fein Saupt, fein Haus 
dem Zorn der Götter geweiht habe, wenn er ihn wiſſentlich brechen werde’. Saifer Marc 
Aurel vebete zu ſich felbft: „Betrage dich als ein folder, welcher weder eines eigenen Eides 
noch ded Zeugniffes irgendeines Menfchen bedarf.“ 

In dem Grade, in welchen fich bei ven Römern das Inftitut des Eides, mit der Entwicke⸗ 
Iung des Rechts überhaupt gleichen Schritt haltend, ausbildete und ſchärfer ausprägte, fanf 
aud mit den Verfall ver Sitten deſſen Anjeben. Wie ung Dio Caſſius berichtet, erboten ſich, 
ald Auguftus mit der beſtändigen confularifchen Gewalt bekleidet wurde, die Senatoren, ihm 
einen befonvern Eid des Gehorſaus zu leiften; er lehnte jedoch dieſes Erbieten ab, meil er der 
VGewiſſenhaftigkeit diefer Leute Fein Vertrauen Tchenkte. Ein eigened Verbrechen des Meineivs 
Fannten die Römer nicht. Sie fanden in dem Eide eine vertragsmäßige Unterwerfung unter den 
Zorn des angerufenen Gottes, welcher dieſe Berufung annehme und feine Beleidigung durd 
Beftrafung des Schuldigen ahnde. Nur civilrechtliche Folgen fnüpften ſich an ven faljchen Eid. 
Aber weil man in demſelben einen ſchweren Frevel und in dem Schuldigen einen frechen Feind 
ver Wahrhaftigkeit erblickte, verfiel er dem Zeichen der Cenſoren. Meineivige Zeugen verftelen 
der Strafe des Stellionatd. Die, melde bei ven Namen des Kaifers ſchwuren, murben mit der 

- Strafe der Beleidigung der Majeftät belegt. Charakteriſtiſch iſt, was Tacitus, Annal., 
iib. I, c. 69, berichtet. Als dem Kaifer Tiberiuß angezeigt worden fei, daß ein Römer vie 
Heiligkeit des Kaiſers Auguſtus durch Meineid entweiht, habe Diefer Despot, der fi felbft 
gern mit dem Nimbud der Goͤttlichkeit umgab, erwidert, dieſer falfhe Eid fei fo anzufehen, 
als wenn er bei dem Jupiter gefhmworen worden ſei; eine Verſündigung gegen die Götter fei 
den Goͤttern anheimgeſtellt. 

Selbſt als das Chriſtenthum mit ſeinen Geboten der Lauterkeit und Wahrhaftigkeit 
zur Herrſchaft der Staatsreligion gelangte, blieb der Meineid ſtraflos, wobei in Betracht zu 
ziehen ift, daß mehrere ver älteften Kirchenväter ven Eid verwarfen. 

Aud der dad ſinkende römifche Reich befimpfende Mohammedanismus geht (in feinem Ko: 
ran) davon aus, daß der Eid die höchſte Bedeutung in fi trage, und ermahnt die Gläubigen, 
fih möglihft von der Nothwendigkeit zu ſchwören fernzuhalten, nidyt ohne friftigen Grund 
einen Eid zu leiften. Diejer foll allein in der Anrufung des höchſten Weſens beftehen, indem ein 
Schmören bei dem Koran, den heiligen Orten u. |. w. fraftloß fei; nach der vor dem Geiftlichen 
vorzunehmenden Handlung folle ver Mufelmann ein frommes Werk verrichten, Almofen ver- 
theilen. Das Gewicht des Eides wird abgemeflen nach feinem Inhalte, nad dem Orte, wo, und 

— — — — — nn 

4) Heffter, Die athenäiſche Gerichtverfafſung. Ein Beitrag zur Geſchichte des Rechts, insbeſon⸗ 
dere zur Entwickelung der Idee der Geſchworenengerichte in alter Zeit (Köln 1822), S. 299—301, 
* 316; PBlatner, Der Proceß und die Klagen bei den Attifern (Darmftant 1824), I, 218, 

m 5) Rafaulr, Über den Eid bei den Römern (Würzburg 1845); der Artilel Eid. im Rechtelerikon, 
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nach der Zeit, in welcher er ’geleiftet wird. Der ſchwerſte Eid wird abgeleiftet Durch Anrufung 
des einigen Gottes, des Gütigften, Barmberzigften, des Strafenden, des Siegverleihenden, ve 
Grleichtererd des Loſes der Schuldigen, des Geberd der Güter und. Gaben, des Allwiſſenden, dee 
Rächenden, vor dem alles Berborgene enthüllt und offenbar ft, und dadurch, daß die Finger anf 

eine beſtimmte Stelle des Korand gelegt werden. Den Orte nad, mo ein Cid geleiftet wit, 
fteigt deſſen Gewicht, wenn er in einer Mofchee, in Mekka und überhaupt an einem Ort geiäe: - 
ten wird, welcher durch Verehrung oder Wallfahrten gebeiligt if. Der Zeit nad) wirb ver &h 
gewichtiger, wenn er an einem Freitage ober an höhern Feiertagen gejhmoren wirt. Gin 
Kranker kann in feiner Wohnung beeidigt werden; fonfl wird ber Act am Sige des Geriäu 
vorgenommen, es fei denn, daß ver zu Beeidigende in ver Mojchee ſchwören will. Bor dem An 
muß der Richter dem Schwörenden die Wichtigfeit der Handlung und die Strafe ded Meines 
vorbalten. Ein der Eigenthümlichfeit ded moslemiſchen Cherechts angehörender Ein if vr 
Enthaltfamkeitseid. Da Unbefcholtenheit, guter Ruf Bedingung der Zulaffung zum Zeuguik 
ift, fo wird der Zeuge nicht beeidigt. Auch ver Eid eines Ungläubigen hat volle Slaubwürig 
feit und Gültigfeit, wenn er nur ven Namen Gottes angerufen hat.) Die Folge des Meineid 
ift nicht fomol Strafe als Buße zur Verſöhnung der beleidigten Gottheit. Der Schuldige fol 
zehn Arme fpeifen oder Eleiven, oder einen Gläubigen aus der Gefangenfchaft loskaufen, oder, 
wenn er dad nicht im Stande ift, jich einem vreitägigen Baften unterwerfen. 7) 

Der Audfpruc des ‚Heilands in feiner Bergprebigt mit dem Schluffe: „Eure Rede fei: a, | 
ja, nein, nein! Was drüber ift, das ift vom Übel”, wurde in verfchiedenem Sinne gedeutet.) | 
Namentlid in den erften Jahrhunderten verwarfen die Befenner des Chriſtenthums ven Cid, 
weil Chriſtus ihn verworfen habe, weil er ihm als Misbraud des göttlichen Namens erjchienen 
fei. Indeffen erklärten ihn auch einzelne Kirchenväter für zuläljig. So geftattete Drigenes den | 
gerichtlichen Gin als ein Außerfted Mittel, indem er betonte, ed fonıme nur darauf an, baper 
wahrhaftig und mit Ehrerbietung gegen Gott abgeleiftet werde. Tertullian bezeugt, daß di 
Ghriften fogar bei dem Glück des Kaiferd gefhworen hätten. Novatus verjicherte fich ſeiner 
Anhänger durch den Eid bei dem Leibe und dem Blute Chriſti. Einzelne chriſtliche Sekten wer: 
warfen den Eid. Auch noch jetzt beftehende Seften weifen ihn zurüd. Dies gilt namentlid vor 
den Mennoniten, und zwar unter Zuftimmung der Geſetzgebung. Sp heißt e8 z. B. in en 
preußiſchen Gefege über dad ſchwurgerichtliche Strafverfahren bezugli der Vereidigung du 
Geſchworenen: „Mitglieder der Neligionsgeiellfhaften, venen dad Geſetz ven Gebrauch gewilk 
Betheuerungdtornieln an Stelle des Eides geftattet, können ſich ftatt Diefer Eidesworte jenen 
Betheuerungsformeln bedienen. Das batriiche Geſetz verordnet: „‚Religiondgenoflen, melde | 
der Eid unterjagt ift, werden nach ihrem Ritus verpflichtet.‘ ?) 

Die Meinung, daß der Heiland nur den Misbrauch des Eides gerügt habe, fand ihre 
Stügpunft darin, daß er ſelbſt mit feinen Apoſteln Eide geſchworen und fo dieſes Inftitut aner: 
£annt habe. Diefe Meinung gewann das Übergewicht, wurde auf Synoden anerkannt und watt, 
namentlich getragen von dem Anfehen des Kirchenvaterd Auguftin, zur herrſchenden Lehr. 
Die päpftliche Gefeßgebung gab ihr Raum; Gratian bezeichnete ven Eid ald ein der Bürger 
lihen Geſellſchaft unentbehrliches Inftitut, vem Innocenz IN. eine förmliche Schutzrede hie. 
Das Gleiche that der die päpſtliche Gejepgebung vermerfende und den Flammen bingebrak 
Neformator. Luther lehrr: „Chriſtus fpriht: Ein Chriſt fol nit ſchwoͤren, ſondern jrin 

Wort fol fein: Ja, ja, nein, nein! Das ift, für fich felbft und aus eigenem Willen und Lux ſoll 
er nicht ſchwoͤren. Wenn aber die Roth, Nug und Seligfeit oder Gotted Ehre das fordert, ſoll 
ex ſchwoͤren.“ 10) 

Die Rechtsgeſchichte des deutſchen Volkes zeigt, weldhe Bedeutung ald Beweismittel der Ei 
hatte. Vermöge des Grundzugs des deutſchen Charakter überwog der Glaube in vie Wahr: 

6) Tornauw, Das moslemifche Recht aus den Quellen dargeftellt (Xeipzig 1855), ©. 56, 19, 
188 

7) Bibliothek für die peinliche Rechtowiſſenſchaft und Geſetzkunde, Drrauagegeben yon Almendingen. 
Feuerbach und Grolman (Göttingen 1800), Bo. II, vierter Beitrag: Verſuch einer Sriminaljurieprz | 
denz bes Korans, von Feuerbach, S. 187, 188. | 
j Ein Bentham, Theorie des gerichtlichen Beweis; aus dem Franzöflfchen von Dument (Beria 
838), ©. 48. 

9) Brauer, Die deutſchen Schtwurgerichtögefege (Erlangen 1856), ©. 160 - 162; Eriminalleriler 
(Srlangen 1854), ©. 230, 231, Art. Eidesformel. 

10) Geiſt aus Luther's Echriften (Darmftadt 1828), I, 715—722. 
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haftigkeit des Gides eines jeden freien. unbeſcholtenen Mannes hinfichtlich deſſen, was er am 
beſten wiſſen konnte, alſo vor allem hinfichtlich deſſen, was er ſelbſt gethan ober nicht gethan 

haben ſollte. Der Beklagte entzog ſich der Klage oder Anklage durch den Eid, welchen er ablei⸗ 
ſtete, in Verbindung mit Eideshelfern, Freien, welche eidlich verficherten, daß er unfähig fei, pie 
Schuld eines falſchen Eines auf ſich zu laden. Die Eidesformel wurde von einem dazu erbetenen 
Cidgeber oder Staber woͤrtlich vorgeſtabt, worauf Die Eideshelfer ebenfalls nach einer genauen 
Formel ſchworen. Die Schwoͤrenden waren dabei der Sonne zugewendet. 11) 

Zu den Beweismitteln in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten wird auch der Eid gerechnet 12), 
indem ber heil, welcher einen Beweis zu erbringen bat, feinem Gegner über die zu beweiſende 
Thatſache den Eid — Haupteid — zuſchiebt, verlangt, daß dieſer die Unwahrheit dieſer That- 
fache eidlich erhärtet. Diefer Gegner kann dann den Eid entweder annehmen oder dem Beweis⸗ 
führer zurückſchieben, damit dieſer Die Richtigkeit feiner Behauptung beſchwöre, ober fein Ge: 
wiſſen mitiBeweid vertreten, d. h. den Beweis übernehmen, daß Die zu beweiſende Thatſache nicht 
auf Wahrheit beruhe. Außer den Haupteid kennt das bürgerliche Mechtöverfahren ven Er- 
füllungs- oder Ergänzungseid, welchen ver Richter der Partei auferlegt, welche ven zu lie- 
fernden Beweis nicht volländig, aber doch, wie man fidh auszudrücken pflegt, wenigſtens halb 
erbracht hat, z. B. durch die. erhebliche Ausfage eines tüchtigen Zeugen; ben Reinigungs: 
ein, welchen der Richter im Kal eines mehr unvollfländigen Beweifes, z. B. dann, wenn diefer 
einzige Zeuge nicht ald ganz glaubwürdig erfcheint, dem Gegner des Beweisführerd abforhert; 
den von neuern Geſetzgebungen mit Recht verbannten Gefährdeeid, welchen der Beweiöführer, 
ehe ſein Gegner den ihm zugeſchobenen Haupteid ableiſtet, ſchwören muß, um feierlich zu be⸗ 
theuern, daß er von dieſer Eideszuſchiebung nicht aus Chicane, ſondern im Bewußtſein ſeines 
Rechts Gebrauch gemacht habe; ven Mürderungs eid, durch deſſen Ableiſtung der Beweisführer 
den ihm angeblich erwachſenen Schaden und, deſſen Umfang nach Umſtänden beweiſen kann; ven 
Bpitiondeid, zum Zweck der Bewahrbeitung per Berfiherung, nicht im Befige einer beſtimmten 
Urkunde zu fein, ih auch derſelben nicht bößlicherweife entäußert zu Haben; ven Diffeffiong- 
eid, zum Zweck der feierlichen Ableugnung einer Privaturkunde; den Manifeflationd: 
oder Dffenbarungseid, welden namentlich der, melder fremdes Vermögen unter feinen 
Händen hatte, zu dem Zwecke ableiftet, um vie Richtigkeit feiner Angabe des Veſtandes deſſelben 
zw erhärten, u. ſ. w. Ä 

Im Gebiete des Strafverfahrend nahm der Eid früher eine bedeutendere Stellung ein als 
jetzt. Die Geſchichte deſſelben zeigt die Urphede, den Eid des ber Haft entlaflenen Angeſchuldig⸗ 
ten, ſich nicht rächen zu wollen und, des Landes verwielen, nicht zurüdzufehren. 13) Bid in die 

neueſte Zeit erhielt ih der Reinigungseid, bie einliche Verſicherung des Angeſchuldigten, die 
„has, deren, er beſchuldigt wurde, nicht begangen zu haben, oder ver Unwahrheit einer ihm auf- 

geburbeten Thatſache. Er ſetzte einen nicht bis zum Beweiſe ver Schuld vorgerüdten Verdacht 
und bie Anſchuldigung eines Delictö voraus, das mit feiner ſchweren Strafe bedroht war, mit 
einer Strafe, die ven Angeſchuldigten in Die Berfuhung führen fonnte, einen Meineid zu bege: 
bes, um ſich ihr zu entziehen. Die neueſten durchgreifenden Reformen haben dieſen Gin ver- 
kannt, So hat 3.8. ein Geſetz vom Jahre 1849 über Reformen. im Strafverfahren für ven 
rechtorheiniſchen Theil des. Großherzogthums Heſſen, davon ausgehend, es fei „eine längft er- 
kannte Wahrheit, daß der Neinigungsein Teinen Raum mehr im Strafverfahren einneh- 

11) 3. Grimm, Deutfche Rechtsalterthümer (Göttingen 1829), S. 292; Sachße, Das Beweis: 
verfahren nach deutſchem, mit Berückſtchtigung verwandter Rechte des Mittelalters (Erlangen 1855), 
©. 23-%, 216—230, 280-286 ; Walter, Deutfche Rechtsgefchichte (zweite Ausgabe, Bonn 1857), 

- 11, 821—827 [vgl. noch deſſen Werk: Das alte Wallis. Ein Beitrag zur Bölfer-, Rechts: und Kir: 
' I Alle (Bonn 1859), ©. 464, 465]; Gemeiner, Über Eideshuͤlfe und Eideshelfer im ältern 
deut Gen Recht (München 1848). 

12) Bgl. dagegen Zachariä, Vierzig Bücher vom Staate (zweite Auflage, 1840), IV, 68— 70. Der 
Berfafler bemerkt dabei: „Dem englitchen Recht ift fowol das juramentum delatum als das supple- 
torium (doch nicht der gerichtliche Eid überhaupt) unbefannt. Der Code civil hat diefe Eide beibehal: 
ten“, hinzufügen: „So groß ift die Macht des Herfommens.’ Der fcharfiehende Publiciſt meint, die 
fatholifche Kirche habe den Gebrauch des Eides begünfligt, „damit beflo mehrere der Wohlthaten ber 
(im Mittelalter vorzugsweile twirkfamen) kirchlichen Berichtsbarfeit theilhaftig würden, und um bie 
‚heibnifegen Bottesurtheile Durch ein milderes zu verdrängen”. - 

13) Berfchieden davon der Sühneid. Michelfen, Der altnordifche Sühneid [in Bd. I der Eranien 
zum deutichen Recht, herausgegeben von Falck (Heidelberg 1828), S. 100—121). 
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men bärfe‘1%), im Art. 7 verorbnet: „Auf eitten Reinigungkseid far nit mehr erkannt 
werben.’ 18) 

Sowol dem Gebiet des bürgerlichen als des Strafprocefles gehört der El der Zeugen uk 
Sachverſtaͤndigen an. 1%) Da, mo das Inflitut des Geſchworenengerichts feine Hetrſchaft be: 
gründet bat, alfo auch in dem arößten Theil des deutſchen Vaterlandes, beruht daffelbe auf ver 
Beeidigung der Richter ver That. Ste müſſen bei dem Beginn dehöffentlidien Sauptvwerfahrens, 
von dem Präfiventen des Gerichtehofs dazu aufgefotpert, ſchwoöͤren, nach ihrer innerſten über 
zeugung zum Wahrſoruch zu ſchreiten. Die franzofiſche Form des Cides wurde von mehreren 
deutſchen Geſetzen mehr oder weniger treu copirt, z. B. in denen für das Großberzogthum Heffen, 
Naffau und die thüringiſchen Staaten, während andere deutſche Geſetzgebungen eine kürzere 
unb wol zweckmaͤßigere Form wählten. Das Verfprechen, ſich mit niemandem wegen des Wahr- 
ſpruchs zu benehmen, wurde Bier und dort, 3. B. in Preußen, Basen und Vraunſchweig, nicht 
aufgenommen. In England werden bie Geffiworenen, welche dabei dad ihnen gereichte Srem: 
plar des Neuen Teitaments Füffen müffen, im Gegenſatze zu Schottland, wo der Bräftbent bei 
Gerichtshofs ven Actvornimmt, von dem Gerichtsſchreiber beetbigt, und zwar dahin: „Sie wer- 
den wohl und getreulich unterfuchen und getreulich entſcheiden zwiſchen Ihrer oberften Herrin, 
ver Königin, und dem Gefangenen vor der Gerichtsſchranke, auf welchen Ihr Auftrag kautet, 
und einen getreuen Wahrſpruch abgeben nah Maßgabe des Beweiſes, fo wahr Ihnen Gott 
helfe.” Auch in Nordamerifa, wo fih von England her das ſchwurgerichtliche Strafverfahren 
eingebürgert hat, nimmt ver Gerichtöfchreiber nen Geſchworenen pen Eip ab. 77) Die Frage, 06 # 
gerathen fei, die Geſchworenen in jedem einzelnen Ball zu beeidigen oder ein für allemal bei ber 
Eröffnung der Seffion, ift in neuerer Zeit lebhaft erörtert worden, auch parlamentariſch. So 
ftelfte im Jahre 1853 ein Mitglied ver Erften Kammer ber preußtſchen Staͤnde den Arttrag, dab 
in Zukunft die Geſchworenen in der jedesmaligen ˖ Sitzungsperiode nur einmal und zwar wor 
dem Beginn der erfien Anklageſache, zu ver fie berufen, für diefe and alle nachfolgenden Sachen, 
zu denen fie berufen werben, vereidigt würden. Der Gommifftonäbericht ging noch weiter and 
beantragte, daß alle zu einer Seſſion Berufenen Geſchworenen für alle Anflagen derſelben einmal 
zu beeidigen feien. Ia der Herr von Senfft⸗Pilſach beantragte eine Beeibigung anf Lebenszelt. 
Gegenhber einer namhaften Minorität aboptirte die Kammer ven Antrag der Conmiffien. 
Diefer Beſchluß hatte aber keinen Erfolg, e8 blieb bei ber beftehennen Geſetzgebung. 19) So ſtalt⸗ 
der Freiherr Riedeſel zu Eiſenbach auf dem Landtage von-1856—58 in der Erften Kammır 
der Stände des Großherzogthums Heffen einen mit dem Beichlufle ves preußiſchen Serrmbanir 
übereinftiimmenven Antrag, Inden ev davon audging, daß „durch eine ſolche Vergeudeng 
des Eides“ wie übelſten Folgen herbeigeführt würden. 19) Der Beſchlaß beider Kammern 
empfahl das „Deſiderinm““ des Antragſtellers der Beachtung der Staatsregierung, die ihm 
auch in dem im September 1859 verdffentlichten (noch nicht als Gefetentwurf geltenven) 
Entwurf einer Strafproteforbnung Rechnung trug. 

Auch auf dem Gebiete des Staatsrechts begegnet ung der'@in. Ede dem deutſchen Kaiſer bie 
Krone auf das Haupt geſetzt wurde, hatte er die Beobachtung der Reichoverfafſſung zu beſchwoöͤ⸗ 
ren. Die Stauctsgrundgeſetze verbiaden das Oberhaupt des conſtitutionellen Staates, bie 
Beobachting ver Verfaffung anzugeloben. So hat z. B. ber König von Baiern voriden Giant: 
miniſtern, den Mitgliedern des Staatdraihs und einer Deputation der Stänbe, wenn fie iben 
verſammelt ſind, folgenden Eid zu [hwören: „Ich ſchwoͤre, nach ver Verfafiung und den Ge⸗ 
fegen des Reichs zu regieren, fo wahr mir Gott helfe und fein heiliges Svangelium. 20) Hier 
und dort vertritt das beurkundete fürſtliche Wort die Stelle des Cides ;. B. in den Koͤnigreichen 

14) Althof, Über die Verwerflichkeit des Reinigungseides in Straffagen, nebſt erlänternden Cri⸗ 
minalfällen (Rinteln 1835); Mittermaier, Die Lehre vom Beweiſe im beutfchen Strafproceß (Darm 
ſtadt 1834), S. 484—486; Derſelbe, Das deutſche Strafverfahren bier Auflage, Heidelberg 1846), 
11, 496, 497. 15) Ardhiv des Criminalrechts, Jahrgang 1850, ©. 14— 

16) Über bie Beeidigung der Zeugen und Experten im Nhtmgeritlißen Ckaafoerfaßren Brauer, 
a. a. O., Abſchn. 15: an, ern Hauptverfahrens. B. Bernehmung des Angeflagten, der Zeugen ımb 
Sacverftändigen, S. 169—1 

17) Brauer, a. a. O., —— 22: Beeidigung der Geſchworenen, ©. 159—162. 
18) Die Seitfchrift Der midi jaal, Jahrgang 1853, Bp.II, Nr. 34: Die Verhandlung der prews 

Bien Erften Kammer über die Beeibigung ber Gefchwotenen. "Bom Anditeur Sadan. Prauer im 
Jahrgang 1858 des Gerichtsſaal, Nr. 6: Gegen den Vorſchlag ber nur einmaligen allgemeinen Be: 
eibigung aller. Geſchworenen, S. 70, Note 3. 19) Berichtefanl, Jahrgang 1550 En 

20) Zachariä, Die Berfaflungsgefege der Gegenwart (Göttingen 1855), ©. 1 
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Sachſen und Würtemberg, im Großherzogthum Helfen, im Herzogthum Braunſchweig. 21) 
Beſonders Hebt fi hervor der Eid, welchen bie Berfaffungsurkynde RPreußens den Staats: 
oberhaupte abforbert. Nach $: 54 berfelben bat der König in Gegenwart der vereinigten 

- Kammeru eivlid zu geloben, „vie Berfafiung des Königreichs jet und unverbrüchlich zu halten 
und in Übereinfiimmung mit derſelben nach ben Geſetzen zu regieren‘ 22), mährenn ver erft vor 
einiger Zeit praktiſch geworbene Art. 58 die Ableiflung deſſelben Eides dem ven König vertre: 
tenden Regenten zur Pflicht macht. 2°) 

Bemerkenswerth ift die Erfcheinung, daß bezüglich der Frage, welche Wirkung bie Beige: 
zung bed ‚zur Regierung berufenen Thronfolgerd, den erforderten Gin zu leiften, reſp. jene 
Zußcderung. zu extheilen, äußert, bie einzelnen Berfaftungsurfunden auseinandergehen, indem 
einige dieſer Wirkung gedenken, andere darüber ſchweigen. So heißt es 5.3. in dem Staats- 
grundgejege für Roburg= Gotha 6. 159 : „Bevor die über das eidliche Angelöbuig auf die Ver⸗ 
faffung ausgeftellte Urkunde abgegeben worden ift, kann der Herzog feine Regierungshand⸗ 
lung vornehmen” u. f. w. 28) 

Plinius zählte in feiner Dantrehe (Zobrede) an den Kaifer Trajan unter beflen Tugenden 
auch jeine Bereitwilligkeit, die Erfüllung feiner Pflichten eiplich zu geloben, und feine Gewiſſen⸗ 
haftigfeit in ver Beobachtung beiten, was er ſo verſprochen, auf, indem er dabei hervorhob: „Groß 
war dieſes, als nu es verſprachſt; größer iſt's, daß du es gehalten.“ Ein auberer außgezeichneter 
und zwar deutſcher Fürſt, Landgraf Philipp von Heflen, genannt der Großmüthige, welcher in 
fein Teſtament auch die Worte ſchrieb, daß „ein Fürft an feiner Münze, Reinhaltung feiner 
Straßen und Haltung jeiner Zufage erfannt werke”, ſoll eine Münze mit der Aufſchrift haben 
ſchlagen laſſen: „Beſſer Land und Leut verloren, als einen falſchen Eid geſchworen.“20) Der 
Landgraf var ein Kenner. der Geſchichte mit ihren Beurkundungen per Verlegung fürſtlicher 
ide und mag auch die Abſicht gehabt haben, fünftigen Regenten eine Lehre zu binterlafjen. 
Leider iſt die Geſchichte der drei zwiichenliegenden Jahrhunderte reich an Beifpielen fürftlicher 
Gewiſſenloſigkeit und Berlegung beſchworener Pflichten. 2°) So die Stuartd mit ihrem Syſteme 
des göttlichen Rechts, Karl der Erſte und fein Sohn Jakob der Zweite. 27) „Innerhalb dieſes 
ESyftems“, jo äußert ich Gneiſt im erflen Theil feines Werke: „Das heutigeenglifche Verfaſſungs⸗ 
und Verwaltungsrecht“ (1857), ©. 221, „gibt e8 feine Treue gegen Tönigliche Worte und 
Give, weil dad Syſtem die gejhichtlichen und rechtlichen Grundlagen des Staates nicht aner⸗ 
kennt.“ Leider konnte der Verfaſſex, hinzufügend: „Und da Karl im Gegenjage ſeines Vaters 
den Muth und die unüberwindliche Hartnäckigkeit beſaß, dieſe Theorie mit ſeiner Perſon zu 
identificiren, ſo gab es eben keine Grundlage für einen Vergleich für dieſen Monarchen“, auf 
sine Stelle in Macaulay's Abhandlungen hindeuten, auf die Stelle: „Solche Fürſten, die 
Schande der Throne des ſüdlichen Europa, gibt es noch Heute, gleich faljch gegen die Mit- 
ſchuldigen, bie ihnen dienten, als wiber bie Gegner, von denen jie geſchont wurden, Fürſten, 
welche in per Stunde der Gefahr alled hewilligen, alles beſchwoͤren und mit freundlicher, lächeln: 

. ber. innerjöhnlichkeit den gejegneten Tag des Meineids und der Rache abwarten.‘ Wer denkt 
dabei nicht vorzugsweiſe an Ferdinand VII. von Spanien, wer benft aber nicht auch zugleich 
an ben gewaltfamen Imperator, den Oheim des durch ven Staatsſtreich den geleiſteten Eid ver⸗ 
legenden Neffen, welcher Ferdinand des Throns beraubte und in Gefangenſchaft führte! Ciner 
der Marſchälle Napoleon's L., ver Herzog von Raguſa, fand ſich veranlaßt, ſeinen „Denkwür⸗ 
digkeiten“ auch folgende Stelle einzuperleiben: „Bonaparte leiftete ven Cid auf die Verfaſſung 
¶Directoxialverfaſſung), gegen weiche ex ſich eben bewaffnet hatte und die er vernichten wollte; 

Aarauxrige, peinliche und lächerliche Kormelität, die ſo oft bei uns erneuert und durch eine nutzloſe 

a) Zachariä, a. a. D., ©. 185, 297, 415, 696. 
22) Am 6. Febr. 1850 leiftete der König diefen Eid vor den Ständen ab, indem er "zugleich ben Eid 

der Minifter und Abgeorbneten abnahm. 
23) Zachariä, a. a. O., S. 82; Roͤnne, Das Staatsrecht der preußiſchen Monarchie (Leipzig 

Be 1, 131, 280, 612. 
Held, Syftem des Berfaflungsredhts der a al Med Staaten Deutichlande mit befonderer 
t auf den Conftitutionalismue (Wü 

augen ua Analecta Hassiaca aa). en IV, ©. 569. ä00. 
26) Sieyes' Theorie der Bolksvertretung in der confitutioneflen Monarchie. Nach deſſen politi⸗ 

ſchen rar dargeftellt von K. Riedel (Darmſtadt 1843), & 
Wilhelm II. beftieg nicht ie den Thron, bie er die Bill er rights bein hatte. 
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Anwendung gebranpmarkt wird. Der Eid folfte unter ven Menſchen geheiligt fein, dem er 
ift das einzige moralifhe Band, daß fie vereinigt.” - 

Berüchtigt ift jenes däniſche Koͤnigsgeſetz. Es ſtellte den Willen des Herrſchers Aber jebet 
Geſetz; er konnte nicht beſchränkt werben, nicht einmal durch einen Eid; das Geſet erklärte 
jeden Eid des Königs, jedes von Ihm ausgehende Verſprechen im voraus für ungültig, Tobak 
es ihm widerfpräcde, d. h. ſobald ed fich mit ver unbefchränften Machtvollkommenheit des Königs 

im Widerfpruch befänbe. 
Das auf Garantien bedachte conftitutionelle Staatsrecht 28) feht den Angelobungen tes 

Stantsoberhaupts?P) weitere eibliche Verſicherungen an die Seite. Den Staatöpienern un 
jedem Staatsbürger wird der fogenannte Perfaffungseid abverlangt. So fdhreibt 6. 3 Yves 
von der Gewähr der Berfaffung handelnden Tit. N ver bairiſchen Verfafſungsurkunde vor: 
„Alle Staatöbürger find bet der Anſäſſigmachung und bei der allgemeinen Landeshuldigung, 
forte alle Staatsdiener verbunden, folgenden Eid abzulegen: Ich ſchwöre Treue dem Könige, 
Gehorfam dem Gefege und Beobachtung der Staatsverfaflung, fo wahr mir Bott helfe uns fein 
heiliges Evangelium.“ Ganz analog lautet Art. 108 des Staatögrundgefehes für das 
Großherzogthum Heften. Der. 139 der Berfaffungsurkunve für das Königreih Sachſen lantet: 
„Der interthaneneid und ver Eid der Civilſtaatsdiener und der Geiſtlichen aller Sriftlichen Gonfef- 
flonen ift, nähft dem Verfprechen ver Treue und des Gehorfams gegerf den König und bie Ge⸗ 
fee de8 Landes, auch auf die Beobachtung det Kandedverfaffung zu richten.“ Zu einem befon: 
dern eidlichen Verſprechen find die Träger der Berfaffung, die Mitglieder der Ständeverfamm: 
lung, berufen. Das bairiſche Staatögrundgefek verlangt folgenden Eid: „Ich ſchwöre Treue 
dent Könige, Gehorſam dem Gefege, Beobadtung und Aufrehthaltung der Staatöverfaffung, 
und in der Ständererfammlung nur ded ganzen Landes allgemeines Wohl und Beſtes oh 
Rüdfiht auf beſondere Stände ober Klaffen nach meiner Innern Überzeugung zu berathen" 
u. ſ. w. Diefer Formel nachgebildet ift Art. 88 des großherzoglih heſſiſchen Berfaflunge: 
gefeßed. Das würtentbergifche hat die Formel gewählt: „Ich ſchwöre die Berfaflung heifig zu 
halten und in der Ständeverfammlung das unzertrennlie Wohl des Königs und des “Bater: 
landes, ohne alfe Rebenrädfichten, nach meiner eigenen Überzeugung, treu und gewiſſenhaft zu 
berathen“ u. ſ. w. Art. 108 bes preußifchen Staatögrundgefeges drückt fi geprängt dahn 
aus: „Die Mitglieder der beiden Kammern (und alle Stantsbeamten) leiften dem Könige ben 
Km der Treue und bed Gehorfams und beſchwoören die gewiffenhafte Beobachtung ber Ber: 
fafſung.“ 20). | 

Dur Ableiftung des Dienſteides verſprechen die Staatsdiener bei Übernahme ihres Amts 
getreue Erfüllung ihrer Pflichten. Analog iſt der Eid des Vormundes, des öffentlichen Anwalts, 
bes praftifchen Arztes und überhaupt folder, welche der Staat zur Ausübung eines Die Öffent: 
lichen Intereffen, melde die Staatsregierung zu Überwachen hat, berührenden Berufs beruft. 
Ein befonderer Eid iſt der eines Eonfularbeamten , der für die Gonfuln, welche nidyt Untertha⸗ 
nen de fie ernennenben Stäates find, nicht einen Gomagialeid enthalten kann. 21) Als Dienfteid 
iſt auch der Fahneneid bes Militärs anzufehen. Darüber, ob auch der Soldat pen Berfaffunge: 
eid ableiften ſoll, wird noch immer geftritten. Dafür fpricht der Geſichtspünkt, Daß auch wer 
Soldat Mitgfied der Staatsgeſellfchaft ift und fonft das Heer zum Werkzeug verfaflungsfeind- 
licher Verſuche misbraucht werden Tann, Dagegen das Bedenken, daß in Zeiten volitiſcher Auf⸗ 
regung das Heer zu Einmiſchungen provoeirt wird. Jener Art. 108 des preußifchen Staats: 
grundgefeßed hat, in Betracht des Umſtandes, daß Preußen ein In feiner Geſchichte begrün- 
deter Militärftaat ift, pofltiv ausgeſprochen: ‚Eine Beeidigung bed Heeres auf die Berfaffung 
findet nicht ſtatt.“ Der König hatte dad Entgegengejepte in feinem Beſcheide vom 22. Mär 

1848 an bie ftäptifchen Behörden von Breslau und Liegnig zugefagt. Diefe Zuflderung wurde 

28) Uber den nıit dem Suprematies nnd Abfchwörungseib verbundenen englifchen Unterthaueneib 
ſ. Gneift, a. a. O., ©. 301, 302; über die Garantien durch Ein oder Verfiherung an Eibesflatt in 
den nordamerifanifchen Freiſtaaten Buß, Das Bundesflaatsrecht in den Bereinigten Staaten Rorb: 
amerifas (Karlsruhe 1844), S. 794-798, 640. ü 

29) Das neuefte Beifpiel folcher Gewährleiftung if die „Königsverfiherung” Karl's XV. vom 
Schweden; am 8. Juli 1859 ertheilt. 

30) Rönne, a. a. D., ©. 624—62%6. | 
31) Oppenheim, Praftifches Handbuch der Conſulate aller Länder (Erlgugen 1854), ©. 14. We 

ber fur zugleich mit richterlichen Functionen ausgeflattet ift, kann er auch Eide abnehmen. Ebentaf., 
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pr in dem Entwurf des Berfaffungdgefeges vom 20. Mai 1848 beachtet, jedoch in ber octroyir⸗ 
ten Berfafiungsurfunde vom 5. Dec. 1848 ignorirt. Allein noch damals war es Abficht ver 
Staatsregiexung, das Heer auf bie Berfaflung zu beeibigen, indem fich das demſelben Tage an 
gehörende Patent wegen Zufammenberufung der Bolfövertreter dahin ausſprach. Indeſſen 

‚vereinigten ſich ſpäter die Stände mit der Staatöregierung zur Aufnahme jened Schlußſatges 
. des Ast. 108. Erſtere ließen: ih von der Anficht leiten, daß eine folde Vereinigung feinen 
Sup gegen Verlegungen der Berfaffung gewähren könne, folder vielmehr dem Heere gegen⸗ 
über in der Verantwortlichkeit des Kriegsminiſters und der Civilbesmten, auf deren Anregung 
die Armee zu handeln Habe, gefunden werben müfle.. Wol läßt fi mit Gneiſt, indem er auf 
das Perhältniß des Barlaments des Inſelreichs und des Heers deſſelben hinblickt und die engli- 
fen und preußiihen Zuſtände vergleicht und ſich gegemüberfiellt, a. a. D. ©. 742 fagen:: 
„Um die Armee dem Parlament dienſtbar zu machen, bedarf es einer ineinanbergreifenpen 
Organifation, welde die einzig legale Landesbewaffnung zu einem Freiäftändifchen Inflitute, Die 
ſtehende Are zu einer jaͤhrlichen Gonseflion des Barlamentd macht. Wie viele unjerer Zeit: 

" genoffen find wol im Ernſt ber Meinung, daß unfere Laudwehr in eine englifhe Miliz, unfer 
ſtehendes Heer in eine englifche Soldarmee fi verwandeln lafle? Gin einheitlich und feft geftal-. 
teter Heerestoͤrper winerfixeht feinen Weſen nad; der ſtändiſchen Varteiregierung. Es iſt bier 
weder ein Sinn dafür vorhauden, noch die politiſche Moͤglichkeit für einen Staat, der, von der 
Natur unbefhügt, in der Mitte zwiſchen drei ſtark bewaffneten Großmächten daſteht.“ 
Das Inſtitut des Eides zeigt eine faſt unũberſehbare Literatur. Bon ven Schriften, welche 

N im allgemeinen mit ihm beſchäftigen und noch nicht angeführt find, find zu nennen: Schmibt- 
Phiſeldeck: „Über den Ein’ (Helmflebt 1798); Meifter, ber den Eid nad reinen Ver⸗ 
nuuftbegriffen“ (gefrönte Preisichrift ; Leipzig 1810); Gdfchel, „Der Kid nad feinem 
Principe, Begriffe und Gebrauche. S heofegtfä-juriftifge Studien“ (Berlin 1837; pietiftifc- 
gefärbt); Leue, „Bon ner Natur des Gides“ (Aachen 1836); Marı, „Der -Eid und die 
Cideopraxis. ———— :jurififche Abhandlung“ (gekroͤnte Preisſchrift; Regensburg 1857). 

- Die Moral der Jeſuiten bezüglich des Gides iſt bekaunt. ©. die Schrift von Ellendorf, 
„Die Moral uad Politik ˖der Jeſuiten nach den Schriften der vorzüglichften theologiſchen Auto⸗ 
ren dieſes Ordens“ (Darmſtadt 1840), Kap. 2, F. 3, S. 32 u. ſ. w. 

Der Art. Meineid wird Anlaß geben, noch in einigem auf das Sn des Eides zurück⸗ 
zukommen. | DH. Bopp. 

———ã— ſ. Schweiz. | 
Sigenipum + 68 gibt allgemeine Rechtsfragen, Die im Rechtabewußtſein aller gebilde⸗ 

ten Völker laͤngſt eutſchieden ſind, ja oft nicht bezweifelt worden waren, während. deren prin⸗ 

eipielle Loͤſung vermittelt ausreichender wiſſenſchaftlicher Gründe ein ſchwieriges Problem blieb. 
Zu dieſen Fragen gehoͤren die vom Urgrund bed Eigenthums und die mit ihr zuſam⸗ 

 menhängende von ber Rechtswidrigkeit des Buͤchernachdrucks 
Das Cigenthumsrecht iſt, ſoweit Die Geſchichte zeigt, immer und zwar bei allen Völkern 

(wenige zweifelhafte Faͤlle abgerechnet) als Privateigenthum ſanctionirt und regulirt, und doch 
find bis auf den heutigen Tag bie Bhilojophen, die Nechtögelehrten und Bolitifer über vie 
Rechtmäßigkeit feiner Entflehung nicht einig. Hat doch noch vor kaum zehn Jahren der franzd- 
ſiſche Schriftſteller Proundhon ven kecken Sag auſsgeſprochen: „La propriets c'est le vol.‘ 

Was ven Nachdruck betrifft, fo find noch jegt die fharffinnigfien und gelehrteften Iuriften, 
namentlich in Deutſchland, ber Anfdt: an und für fich fei derſelbe ein erlaubtes Gewerbe, dag 

aur durch geſetzliche Verbote zu einer Nechtöverlegung geflenapelt werke. Freilich flehen ihnen 
eine enge Andersdenkender entgegen, unter welden einige das Autorrecht für das heiligfte, 
unverleglichite Cigenthumorecht erklären. Die juriſtiſche Begründung dieſer Theorie iſt ed, wo- 

durch die Frage mit der der Rechtsgrundlage des Privateigenthums zuſammenhaͤngt; weohaib 
mit einer Darſtellung derſelben eine Veleutchtung der letztern zu verbinden, ja ihr vorauße 
zuſchicken iſt. 

1. Rechtsphiloſophiſche Unterſuchung der Frage über den Urgrund des 
Eigenthums, insbeſondere des Privateigenthums. 

A. Geſchichtlicher Überblid ver rechtsphilsſophiſchen Theo rien über biele 

\ 

‚32) Die Lehren Macchtavelli's: Dex Fürf des Niccolo Macchiavelli. Überfegt und ein geleitet von 
ie Riedel Kgarmfabt 1841), Rap. 18: Welchergeſtalt die Fürften Treu’ und Glauben ba ten follen, 



7142 i Eigenthum 

Frage. Die in der, erſten uns zweiten Auflage bee Sbaats: Lexiken⸗ weröffenttidte An: 
ficht Motte’, in welcher ver berühmte Gelehrte vie ſogenunnte Quiuteſſenz der in feinem 
„Vermunftrecht“, 1, 158, ausführlih vargeſtellten Theorie wiedergibt, iſt nur eine ber wer: 
ſchiedenen ſeit Hugo Grotius verſuchten Theorien vom Urgramd des Cigenthums und geht 
nicht ihm an, ſondern if die im Entwickeluugsgange dieſes Zweigs ver Necditsyhilofophie 
ein neueß Stadium bilbende Kantiſche. Obgleich viefe den frühern Theorien eines ũberwunde⸗ 
nen Standpunktes ganz eutgegengeſetzt iſt, ſo erfordert doch das Intereffe ver Frage ſelbſi, auf 
die fruͤhern einen Blick zu werfen. 

Wie kam es, daß vie vem ganzen Menſchengeſchtecht zum Beſitz und Genuß überlaſſene She 
unter dem einzelnen fo vertheilt wurde, daß jedem der Beſttz einas groͤßern ober kleinern Theis 
ihrer Oberflädge oder der ihr eutnommenen bewoglichen Sachen, und zwar als ausfchliehlihe 
Necht gehoͤrt? Laͤßt ſich die Orvamng ves Beivateigenttumd mit Srimden der Gerechtigkeit 
vertheidigen? 

Dieſe in neueſter Zeit infolge des Gegenſebet zwiſchen ven Reichen um den Armen wieder 
ſo furchtbar praktiſch gewordene Frage war es, die ſchon Grotius, Pafenpurf, Thomaſtad 
Wolf und andere auf eine jene Ordnung ver Dinge rechtfertigende Weiſe zu Löfen ſich ver⸗ 
fegtin.!) Sich noch ſtreng an. die Hellige Schrift Halten», geht Grotius von der Grundan⸗ 

ſchauung aus, vaß Gott die Erde dem ganzen menſchlichen Geſchlechte zum erſten mal nach ver 
Schoͤpfung und zum zweiten mal nach des Simpflut als Gemeingut überlaffen Habe. Es habe 
demnach urſprünglich eine ungetheitte Guͤtergemrinſchaft aller beſtunden, und ſchon ver Kiren: 
vater Suftinus habe gefagt: „Erant omnia commumia et imdivisa ommibus velut unum cane- 
'tis patrimonium.” Die nad und nach ſich entwickelade Verdotbenheit der Menſchen Habe aber 
dieſe Gütergemeinſchaft gelockert, und fo ſei es zur Theilung durch Verträge gefonsmen.?) Die 
Gefährlichkeit dieſer im Grunde communiſtiſchen Theorir, obwol von Orotius nicht eingejehen, 
ſpringt in die Augen; denn nach Ihr iſt zwar ber nächſte Rechtsgrund bed Privateigentäums 
der Vertrag, ver entferntere, ihn ergeugende aber die Schledgtigkeit der Menfchen. Mit dere 
Rückkehr zu der göttlichen Anorumang mußte daher die Güͤtergemeinſchaft wiederhergeftell 
werben. Mufendorf ſchien Die Annahme ver urſptuͤnglichen Guͤtergemeinſchaft als einen 
juriſtiſchen Gemeinſchaft, weil fie eine poſitive, alfo auch wertragsmäßige gewefen fein uk, 
nicht haltbar; ev verbeflerte daher diefen bei Grotius vorausgeieten Gedanken dahin, paper 
lehrte: e8 habe int Anfang wur eine negative Gemeinſchaft beflanden, in Gemäßheit melde 
jeder dad Recht gehabt habe, die ihm nöthigen oder von ihm gewünfchten Suchen, vie ſich ned 
im Befige keines andern befunden hätten, ſich anzueignen. Zuerſt feien nur die Ftuchte ner Erde 
Privatgut geworden, dann durch einen — nicht ausdrücklich und miteinander, fondern duch 
einen ſtillſchweigend allmählich geſchloſſenen — Vertrag die Theile der Erde ſelbſt. ) Ned 
dieſer Theorie beruht das Privateigenthum theilweiſe anf der Decupation herrenloſer Sachen, 
theils auf Vertrag. Dieſer Theorie hubdigte auch Thommfius in feiner erſten — noch Pak: 
dorfihen — Naturrechtslehre und behält ſte in ver zweiten, jeinen „Fundamenta juris na- 
turae”’, bei, indem er zwar bie Urzuſtaͤnde vahingeflellt läͤßt, aber doch ven Sag ausfpeiil 
dem Syſtem des Privateigenthuure müfle das der allgeineinen Gütergemeinthaft voraues | 
gangen fein.*) 

Auf originelfem Wege gelangt Wolff zur Annahme einer urſprüngklichen Vatergewieiaſheit | 
Die Pllicht der Selbflerhaftung und Vervellfommmung, fagt er, lege, weil ihe fonfl niit 

genügt werden könne, jedem die natirrliche Verbindlichkeit auf, fich der äußern Dinge zu Demi 
tigen, und da Died Pflicht aller fei, jo Habe jeder ein Occupationdrecht anf alles (neb 
Unbefeffene) und werde durch Ausübung deſſelben ausſchließlicher Herr ver von ihm in Beh 
genommenen Sache, weil in dieſem Ihn nun niemand zu ſtören befugt ſei.“) Er geht demnach 
von der Vertragsthestie ab und bahnt offenbar ven Weg zur Lehre Kant's un, der indeſſen fir 
feine Devduetion der Annahme einer urfprüngliigen negativen Gütergemeinfgaft nit bedar 
und über ji fie hinweggeht. Etwa gleichzeitig entitanden in England zwei andere Sheovien vom 

1) ©. über das Folgende: A. Wenbt, Dissertatio de fundamento et origine duminti (Leiss 
1808) und des Berfaffers (Warnkonig) —ãe — S. 328, und Philosophilae juris de- 
lineatio (zweite Auflage, Tübingen 1855), ©. 106 fg. 

2) ®rotius, De jure belli et pacis, Thl. i Kap. 2, 8* 2. 3) Pufendorf, Jus naturae ei gen- 
trürh, ib. IV, c. IV, 8..5u.f.w. 4) Benbt,a.0.D.,&. 56. 

5) Wendt, a. a. Ä., S. 57-61; er fagt: Res ita communes sunt, sed ita, ut quaelibet nulli®e 
sit, nulla sipgulorum, 
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NRahtagrund des Cigenthues, die auf den Entwükelungsgang der Lehre bis in unfere Zeit herab 
nicht ohne Einfluß geblieben ſind: Die der Philoſophen Hobbes und Locke. Da der erſte 9) 
kein durch ſich ſelbſt geltendes natürliches Recht annahm, ſondern dieſes erſt durch die geſetzge⸗ 
bende Gewalt im Staate entſtehen läßt, jo weiß er auch von feinem andern Cigenthum als ben 
durch die Geſetzgebung geſchaffenen. obwol er zugibt, daß im Naturzuſtande alles gemeinſam 
ſei, jedoch fo, daß ſelbſt der eine Sache zuerſt Occupirende von den übrigen nicht nothwendig 
als. Eigenthümer verfelben zu achten fei. Diefer Anſicht, daß der einzige Rechtsgrund des 
Privateigenthum⸗ das Beleg: (oder, wie wir jetzt zu ſagen pflegen, das poſitive Recht) 
fet, huldigten auch der holländiſche Rechtsgelehrte Bynckershoeck, ſowie Rouſſeau?) und Bent⸗ 
Ham ®), welcher letztere fie in kürzeſter Faſſung ausſpricht, wenn er ſagt: „La loi et la pro- 
priäte ‚sont n&es enpemble et meurront ensemble.‘ Unter deu beutichen Rechtageleheten 
unſeres Jahrhunderts bekannte ſich Hugo zu dieſer Theorie. 

J. Locke, geſt. 17049), wie Grouus von Dem Beraten ausgehend: Gott habe die 
GErde dem ganzen menſchlichen Geſchlecht überwieſen, aber den Menſchen für freigeboren er⸗ 
klärend, ſvricht ihm, weil er in dev Wirklichkeit ohne den Beſig von Sachen gar nicht frei fein 
fönne, ein feinen Bebürfnäffen entiprechennes Oecupationsrecht ber von Teinem andern be= 
feffenen Dinge (deren immer genug ſich finden würden) zu. Weil aber ohne Arbeitsthätigkeit 
Die Benupung dex: Sachen nicht möglich fei, fo müfle man durch Fleiß diefelben für feine Zwecke 
pflegen obes umgeflalten, wadurd fie einen Werth erhielten. Dusch vie Bearbeitung würben 
fie, dann mit der Perfon des Belipers ebenſo eng verbunden wie jein Körper und feine Hand⸗ 
Imggen, alſo ihm eigen. Demgemäß ift nad Rode die Arbeit (auf die jeder ald Freige⸗ 
borener ein Recht hat) der Rechtagrund des Cigenthums, eine Idee, bie nicht ohne Rückwir⸗ 
fung auf die Kantiſche Eigentbumstheorie war und bekanntlich das Schihbolet ded Commu⸗ 
nismus,unierer Zeit wurde. Infolge gegemfeitiger Einwilligung, alſo durch Verträge, fanden 
Umtauſche des fo erworbenen Cigenthums ſtatt, Dad nun im Staate genauer regulirt und jücher 
geftellt werden müfle, da die wirkliche Freiheit in der Sicherheit des Kigenthums beftehe. 19) 

Kant 11), zu dem wir jofort übergehen, varkannıte die Schwierigkeiten einer ausreichenden 
Theorie der rechtlichen Begründung des Privateigenthung keineswegs. Er machte fi die Sache 
nicht zu leicht, wie feine Vorgänger und viele feiner Anhänger. Der ald (freie) Perſon geborene 
Menſch hat nad ihm nie aus feiner Freiheit fliegende Befugniß ver Befigergreifung herren- 
loſer Sachen, weil eine folge ihm abzuſprechen vernunftwibrig wäre. Der zum Bejiger einer 
Sache gewordene Occupans dürfe deshalb in dieſem Befige nicht geflört werben, weil durch eine 
ſolche Störung zugleich feine Perſoͤnlichkeit verlegt würbe. Die Dccupation einer herrenloſen 
Sache ift alſo Aneignung und der Befiper Cigenthümer, allein nur fo lange als er fie be- 
fitzt. Ein ſolch precäres Cigenthum genügt aber nicht; auch der im Augenblicke nicht be: 
figende Occupant muß Eigenthümer bleiben fönnen. Dazu bedarf es eines meitern Rechts⸗ 
grundes. Gin jelder jei Die Umgeſtaltung (oder Bearbeitung) der Sade. Durch ven auf 
dieſe vermandten Fleiß werde die Sache jo eng mit jeiner Perſon verbunden, daß, wer fie nun 
occupire, zugleih über das Product ver Arbeit des erſten Bejigerä verfüge, alſo unbefugter: 
weiſe feiner Perfönlichfeit zu nahe trete. 

Dusch) nie Bormgebung ber Sache entſteht alſo nach Kant ein intellectueller Bejig an ihr, 
und dieſer ſei ein Rechtstitel bleibenden Cigenthums. Aber auch dieſer Beſitz iſt nach Kant 
(S. 75) nur proviſoriſch rechtlich, weil im ſogenannten Naturzuſtande der Wille (des Occu⸗ 
panten und Formgebers) für alle andern ebenſo wenig bindend fei wie ber der legtern für ihn, 

aber noch nie rechtliche Bräfumtion für ji babe. Um das Cigenthum peremtoriſch zu ma- 

den, bedarf es ver nen der praktiſchen Vernunft gebotenen Errichtung eined bürgerlichen 
Zuſtandes und ver Bereinigung aller zu einer Öffentligen, den Befig ſichernden Geſeggebung. 
Das Princip Kant's leitet (nach ©. 78) dahin: nur im bürgerlichen Zuſtande kann es daher 
ein äußeres Mein und Dein geben. Da nun nach Kant der bürgerliche Zuſtand ein vertrags⸗ 

mäßiger iſt und deſſen Ordnung vurch die Geſetzgebung beſtimmt wird, ſo jſt feine Eigen⸗ 
thumstheorie die: daß wirlliches Eigenthum nur auf Vertrag und Geſet beruhe. 

6) ©. deſſen Werk, De cive, lib. I, c. 9, 10, 13; Il, c. 2u.3; V, c.3; VI,c.15. mut, S. 47 -49. 
7 — social, 1, 9. 8) Treits de \ögislation, pubL ar Dument, u,1 
9) Two treatises on government, Kap. 4, in ber fe nen Überfepung ro 1755, S. 37. 

10) Rofcher, Zur Kenntnif ber englifigen —— kamahläcn ©. 
© Kant’s ine Anfangsgründe ber Reale (zweite Yaflage, Königsberg 1798), 

w 
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| Dieſes letzte Wort Kant's ift aber nicht Das feiner Schule; fie ſpricht ſich für das Dafein dei 
Eigenthums and im Raturzuflande aus, wenn jemand, in der oben bezeichneten Weiſe, rin 
Sache feiner Herrſchaft unterworfen habe. Der Staat ift daher verpflichtet, dieſe anzuerfe- 
nen und durch' die Gefeggebung gegen Verlegung zu ſichern. 12) Hotte Hat (6. 241) 
in gevrängtefter Weife diefe Anficht ausgeſprochen. Nach derſelben in alfe Cigenthum feinem 

Urgrund nach weſentlich Privateigenthum. 
An anderer Weiſe äußert ſich Fichte über den Rechtsgrund des Gigenthunne, Nach ihn 

(S. 152—153, feines „Naturrecht“, Ausgabe von 1796) „wird das Eigenthumsrecht, d.i 
das Recht des ausſchließenden Befiges, vollendet durch die gegenfeitige Anerkennung, if durh 
fle bedingt und findet ohne dieſe Beringung nit flat. Alles Eigentum gründet ſich auf 
die Bereinigung des Willens aller zu einem Willen⸗ Fichte huldigt hiermit der 
Vertragstheorie. 13) 

Die Hegel'ſche Eigenthumslehre beginnt mit ber Theorie 2%): Die Perſon hat das Red, 
in jeve Sache ihren Willen zu legen, welche dadurch die meinige iſt, zu ihrem ſubſtantiellen 
Zwecke, da ſie einen ſolchen nicht im ſich ſelbſt hat, ihrer Beſtimmung und Seele meinen 
Willen erhält. (!) (Abſolutes Zueignungsrecht des Menſchen auf alle Sachen!) Die Seit, 

daß ich als freier Wille nur im Beſihe gegenfländli Bin, macht vas Weſenhafte und Rechtiich 
darin, die Beſtimmung des Eigenthums aus (F. 45). Da nun im Cigenthum mein Wille old 
perſoͤnlicher, fomtt als Wille des Einzelnen objectiv wirb, fo erhält es ven Charakter von Bri- 
vateigenthum. Was und wieviel ich befige, erklärt dann Hegel in 6. 49 für eine mit 
lie Zufälligkeit. Daß (aber) die Sache vem in der Zeit zufällig erfien, der fie in Beſig nimmt, 
angehört, ift, weil ein zweiter nit in Beſitz nehmen kann, was bereit Gigenthum eines 
andern ift, eine fi unmittelbar verſtehende Kberfläffige Beſtimmung ($. 61). 

So läßt alfo Hegel durch die Beſitznahme das Cigenthum entflehen; fie Hat aber drei Fer 
men: die koͤrperliche Ergreifung, die Formirung, die Bezeichnung; Die zweite bewirkt, def 
etwas das Meinige ift, ohne Daß ed dazu noch meiner Gegenwart in biefem Raume und in 
diefer Zeit bedarf (6. 56). Die legte Beſitznahme if nach dem gegenftänblichen Umfang un 
der Bedentung unbeflimmt (6.57).  - 

Irren wir nicht, fo iſt diefe Lehre nichtö anderes als eine andere fpeculative Debuction det 
gewöhnlichen Eigenthumstheorie ver Kantiſchen Schule. Ob dieſelbe durch die Säge in 5. 7Lie 
über den Bertrag mobifleirt werde, iſt nicht Mar. : Der Bertrag beſteht nämlich neh 
Hegel darin: Eigenthum nicht mehr nur vermittelt einer Sache und meines fubjectiven Wil: 
lens, fondern vermittelft eines andern Willens, alfo durch gemeinfamen Willen zu haben. „U 
ift nämlich”, fagt er im Zufag F. 71, „dad Interefie der Vernunft, daß der fubjective Wille 
allgemeiner werde.“ Weil nun Hegel in 6. 381 zum Dafein eined Staated tund folgiih 
auch zu der Rechtmaͤßigkeit feines Territorialbefiges) einem andern Gtaate gegenüber deſſen 
Anerkennung durch ven legtern fordert, fo Tann men annehmen, daß er durch Die zuletzt ange: 
führten Säge ſich dahin ausſprechen wollte, daß Beſitz einer Sache andern gegenüber mut 
Eigenthum werde durch die Anerkennung der Rechtmäßigkeit feines Crwerbs; und fo aufge: 
faßt würde feine Theorie mit der Kantifhen und Fichte’ hen zuſammenfallen. 

Gegen vie logifh-apriorifiifgen Depuctionen der Nothwendigkeit des Privateigenthumd 
trat der unverſoͤhnliche Befämpfer ver Realität des Naturrechts — Hugo — auf und ſuchte zu 
zeigen, daß Brivateigenthum feine abfolute Grundbedingung eines rechtlichen Zuſtandes fi; 
daß es beſonders durch die Herbeiführung des unvermeiblichen Gegenſatzes zwifchen Armen 
und Reigen die größten Nachtheile für das Wohl ver Menfchen nady fi} ziehe und fühon von 
Plato, Thomas Morus u. a. vermorfen werde, daß es jedoch, weil man an daſſelbe fid ge: 
woͤhnt babe und es auch feine Vortheile gewähre, fortbeftehen könne. 2%) Hugo ward burh 
feine Bekämpfung des Privateigentbums, ja ver Nothwendigkeit des ganzen Privatrechtd Bor: 
läufer der franzöftfchen Gommuniften, die indeſſen nit mußten, daß fie in ihren Angriffen auf 
die beſtehende Rechtsordnung einen jo berüßmten deutſchen Rechtögelehrten zum Kampfgenoſſen 
hatten. Ein communiftifches Güter-Rechtsfeftem war alfervingd von Hugo nit anf: 
geftellt worden. 

12) Am Elarften Hat Schmalz in feinem ehren ber neansphliofopdie, vom Jahre 1809, $. 126 
u. 127, diefe Anficht bargelegt. ©. ferner Gros, Naturrecht, $. 1 

13) Er führt feine Cehre aus S. 1538—160 feines Ph Pr 
14) Grundlinlen der Philoſophie des Rechts, in Bb. 8 der Werke Hegel's (Berlin 1840), $. 4. 
15) Vgl. deſſen Rechtsphilofophie (vierte Auflage, 1819), 8. 104 fg. u. $. 267, 
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- Der Tranzöflede Gommunismuß ift fehr neuen Urſprungs. Die Cigenthumstheorien von 
Grotius und Pufenderf waren auch in Fraukreich herrſchend, ver Genfer Burlamaqui hatte 
fie auf anziehende Weiſe in feinen naturrechtlichen Briefen 26) wiebergegeben. Die fpätern 
deutſchen Theorien blieben unbeachtet, ober wurden — wie die Kantiiche — erſt gegen bie Mitte 
unters Jahrhunderts befannt. Sein von ven Franzoſen bowundertes Princip dee Upproprias 
tion ward als Waffe gegen die communiſtiſchen Lehren gebraucht und ſteht gerade gegenwãrtig 
dort in Anſchen. 27) 

| Der frübefte Brfämpfer des Privateigenthums in Frankreich war Abbe Moxelli, deſſen (in 
unſern Tagen wieder Ind Deutſche überfegter) „Code de la nature‘ fogar Diberot zugefchrieben 
wurde. Erſt im dritten Stadium ver Sramzöfifgen Revolution erhielt bie Aheorie ber allge: ' 
meinen Guͤtergemeinſchaft und zwar ſogleich praktiſche Anhänger, deren Verſuche unter ber 
Anführung von Gracchus Bubeuf mit been Finrichtung (1796) endelen. - 
Da tn „Btantö:keriton‘‘ 18) ein geſchichtlicher uͤberblick der conmuniftifchen Doectrin, und 

zwar ſeit den älteſten Zeiten, ſich findet, fo iſt es nicht nöthig, von deren Eniwickelungegang zu 
ſprechen. (Eime bei weitem vollſtãndigere Geſchichte derſelben geben: Sudre, in ſeiner gekroͤnten 
Schrift, ‚Histoire du Communisme“, fünfte Auflage, 1869, und Thoniſſen, „Le Socia- 
lisme depuis lantiquit& jusqu’a la Constitution frangaise du 14 Janvier 1852”, Löwen 
und Paris, 1852, I, 8. )' Mit verfelben ſteht bie des neuern Socialidmus der Saint: ° 
Simoniſten und Houriers i im Verbindung, auf weiche wir zurückkommen werben. 

Kurz vor ven in ber Bebruarrevolution von 1848 zur gewaltſamen Berwirktigung der 
communiftfgen Utopien gemachten Berfuchen warb die Fine Echte Pwoubhon's: „La pro- 
priete c'est le vol“, auf das nachdrücklichſte bekämpft unter andern von Thiers. 

In Frankreich machte ſich um die Beleuchtung und richtige Würdigung der neu ommu- 
niſtiſchen und new ſocialiſtiſchen Dortrinen Th. Reybaun!?) und in Deutichland. unter 
andern beſonders Stein 20) verbient. 

Unter den neueflen Rechtsphiloſophen macht ſich Stahl Die Frage: von der abſoluten dei: 
lichen Nothwendigkleit des Privateigenthums, das er allein ald Bigenthum, im Gegenfag zur 
Bütergemeiniaft, auffaßt, fehr leicht. Bon ver religidfen Grundlage feiner Rechtsphiloſophie 
und dem Sage ausgehend: daß Gott zur Erhaltung und Befriebigung feiner Bedürfniſſe fo- 
wie zur Erfüllung feiner fistlihen Verpflichtungen ven Menſchen zum Gerrn ber materiellen 

x Belt gemadt habe, ftellt ev die Behauptung auf: daß nur durch Das (Privat⸗) Cigenthum dieſe 
Zwecke erreicht werben können. Es beburfte hierzu einer Befiguchme und Vertheilung des 
"Landes durch die Völker; fie iſt die urfprüngliche, dem Vertrage oder dem Staate voraus⸗ 
gegangene rechtliche Grundlage des Eigenthums.1) Mit demfelben (d. 5.: dem Privat 
eigenthum) iſt die Ungleichheit des Bermögens nothwendig gegeben. Die Gleichheit ver Güter 
ift fein Gebot, wol aber die Brhaltung ver Armen ſelbſt durch Armenpflegeoanflalten, Anord⸗ 
nung von Armenbeiträgen 2?) eines ber Rehtöorknung, indem die wenſqhliche Gemeinſchaft 
im äußerſten Fall für Leben und Beſtehen eines jeden forgen muß. 

Die Unhaltbarkeit der in der Kantiſchen Schule üblichen Debuctionen der abfoluten 
Nothwendigkeit des Privateigenthums, ſowie überhaupt ber ganzen wiſſenſchaftlichen Behaud⸗ 
lung der Gigenthumslehre in ven Raturrechtoſyſtemen wurde nachzuweiſen verſucht in des 
Verfaſſers (Warnkbnig) Lehrbüchern der Rechtsphiloſophie?2) und dem von Ahrens ?*), 
welcher letztere die für die Sſung der ganzen Frage maßgebenden Momente das Vedürtfniß des 
Einzelnen, als das individuelle, und das Intereſſe der Geſammtheit, als das ſociale [wie frei: 
lich vor Nm 1831 fon Lerminier?®) ſehr richtig gethan], feſtgeſtellt Hat. Es in nieht ſchwer, 

16) elements du droit naturel, c.7 u. 8. 
17) Ein Oanptvertteibiger derfelben war der verfiordene Rechtslehter Belime v von Dijon in fine 

Philosophie du droit (zweite Auflage, Baris 1856), H; G. 
18) S. den It. Communitmus. 
19) CH. Reybaub, Etudes sur les reformateurs contemporains (zweite Auflage, Paris 1841 —43). 
20) Stein, Der Sorialismus und Kommunismus im heutigen Frankreich (Xeipzig 1842). 
21) Die Bhilofophie des Rechts (dritte Auflage, Heidelberg 1854), Bo. 2, bei. 1, ©. B50’fg. 
22) Er hätte Hinzufügen follen: und das fogenannte Armentecht der Gemeinbebürger. 
2) Reatepbilofonbie (Breiburg 1889), ©. 338 fg. ; Philosophiae juris delineatio, ©. 112 fg. 
24) Die Rechtephilofophie (vierte Auflage, Wien 1852), ©. 
25) Philosophie du droit (dritte Auflage, Bb. 2, Kap. 4). Gefagt: „La.th6orie de la propriete 

consiste toute entisre dans le rapport de I’'homme envers la societ6. La propriets ost lindi- 
vidualit6 combinse avec les besoins, Ios drqiis et les progres de l'association. 
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ohne von dem Stanbpunki ver Kantiſchen Schule auſgugehen, vie vechtliche Nottiwendiglen des 
Privateigenthums zu beweifen, aber mit ihr auch bie der Beſchnaͤnkungen deſſelben zur Be: 
Bimpfung der Übel, welche and der unvermeidlichen Ungleichheit ver Sister hervorgehen. 

Durh eine genũgendere Theorie der Rechtsgrundlage des Cigenthums gewinnt man wit 
nur eine Bafts zur Wiberlegung oder Berichtigung ber neuern commmiſtiſchen und forielis 
ſtiſchen Schren, ſondern au zur Entſcheidung der fo ſchwierigen Frage über uns — beſſer ed 
Autorrecht zu bezeichnende — ſogenanute literariſche und artiſtiſche Eigenthum. Es pol daher 
hier Die Begrünung einer folchen Theorie verſucht werben. 

B. Kritiſche Begründung einer Eigenthumstheorie.2%) Um zu einer in 
allen Beziehungen befrienigenven Theorie über ben Rechtsgrund des Qligentbum zu geiles: 
gen, bebarf ed ver Unterſcheidung und ber Beantwortung zweier Brinsipienfragen: 1) Gel 
jever Menſch einen rechtlichen Anſpruch anf Gigmibum? 23) Unter welchen Borausiegunge 
kann jemand al® wirklicher Gigenthümer, d. h. anbern gegenüber als reihtmäßiger Hert einer 
(beſtimmten) Sache betrachtet werben? 

ı. Die erſte Frage füllt mit der allgemeinen naturrechalichen Fundamentalftage zufammer: 
ob jeder Menſch, weil Menſch, Rechtsſubject und als ſolches von allen andern anzuertenng 
und zu behandeln fer? 

Da ver Menſch, ohne über Sachen ber Außenwelt fon als Griflenzmittel verfügen pa 
fönnen, auch al&Ntechtöfuhject Fein fortgefegtes Dafein haben und faft feines ber mit. feine 
Natur verfnüpften Bebiwfnifte, in deren Befrievigung das von jedem geſuchte Wohl be: 
ſteht; befriedigen ‚Tönnte, fo muß ihm eine abſolute Gewalt über äußere ihm zwecldienlich 
Sachen zugeſtanden werden. 
über die Frage: ob alle Menſchen geborene Reihtsfubjerte ſeien? und ob die Sklaverei 

nicht abſolutes Unrecht jet? iſt das meuſchliche Geſchlecht nicht einig. Die Skiemerei befakt 
als Rechtsinſtitut noch auf dem größten Theile des Erdbodens. Allein der Ausſpruch de 
großen deutſchen Dichters: „Der Menſch it frei geichaifen, iſt frei,. und wär’ er iss Ketten ge: 
boren“, iſt eine in Europa wenigftend allgemein geltende Wahrheit. In der rationelle 
Iraturrechtötheorie Hat man in der Freiheit das erfle, nach Kant das einzige Urrecht des Me: 
ſchen erkaunt. Dies Recht, ald das ver äußern Willensfreiheit, erzeugt vie (Gjuriſtiſche) Ber 
ſoͤnlichkeit, welche jeden — allen gegenüber — zulommen und fo die erſte Grennübeningung 
des menſchlichen Zuſammenlebens bilden foll und in jeder Rechtögenoſſenſchaft auch wirckliqh 
bildet. FJerlegt man den Begriff der juriflifhen Perfönlichkeit in feine Elemente, jo findet man, 
daß jedem Rechtsſubjeet außer ven (Ur⸗)Rechten auf perjönliche Unverletzlichkeit (alfa auf Sie | 
den), auf geiftige Unverletzlichkeit (alfo auf Ehre), auf Freiheit des Handelas (Freiheit im 
engern Sinne) auch das auf ausſchließlichen Beiig von Saucen wothwendig zuſtehen muß 
Beil PBerfon, Hat jeder Menſch Recht auf Eigentfum. Dies Recht if nicht blos Die Grund⸗ 
bedingung der Eriftenz, ſondern auch (wie feit Lore bie englifcken und neueſtens au du 
beutfchen Ökonomiften ſehr richtig lehren) vie der Realität ver Freiheit, weil jemand, der nicht 
fein nennen kann, nothwendig in Abhäugigkeit von audern ſteht. Die inhaltsſchwere Wahrheit: 
daß durch pie Sicherheit des Cigenthums die der Freiheit bedingt werke, iſt davon Die Folge 
VDie Beantwortung der erſten Cardinalfrage, daß jebermann das Recht auf Eigenthum 
haben müfle, macht alſo keine Schwierigkeiten, iſt aber gewiß nicht Die ganze 
mit welcher fle von ſehr vielen (namendih noch jetzt in Frankreich) guiammengeworfen, ja ugs; 
wechſelt wird. 

- Das hoͤchſte Prineip der Gigenthumätheorie ü das: Allen Rechtsſubjecten muß Das Raht 
zufteben, Gigenthum Fr erwerben! Wenn wir aber jagen: allen, fo ergibt jich nothwen⸗ 
dig daraus, dag jede Rechtsgenoſſenſchaft jo gefaltet oder -georonet fein müfle, daß es ollen 
Mitgliedern derſelben rechtlich moͤglich fei, Cigenthum zu erwerben. Weil fie in der Ausübung 
dieſes Rechts miteinander concurricen und moͤglicherweiſe in Colliſionen untereinander ge 
rathen koͤnnen, fo iſt weiter principiell feſtzuſtellen: in weichen Källen jemand rechtmäßig, 
d. h. auf eine für alle rechtlich bindende Bee, ausſchließlicher Herr einer beſtimuten Safe | 
werben koͤnne. 

26) Vgl. des Derfafiere —— Rechtophiloſophie als Roturlehre des Re (Freiburg 18° 1009), 
©. 888 fg., und die hollänbifcge verbefierte Ausgabe von 1856, ©. 307 fg., feine 
gegenwärtige abe Nechtephiloſophie in ber Tübheger Zeitſchri fr bie gefammate —* 
— 2 Jahrg. 1861, ©. 271, und feine Philosophiae Juris delineatio, von 1865, ©. UI2. 
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Das son und bezeichnete Rocht auf Cigenthum Kkidet das an in individuelle und bie Aus: 
bung vieſes Rechts das gemeinweſentliche ſociale Eleınent des Eigenthums. : Das Iegtere if 
aber bei weitem das wichtigese, um welches ſich ver gene wiſſenſchaftliche Streit über pie ab⸗ 

ſolate rechtliche Nothwendigkeit des Privateigenthums bewegt. 
Wenn wir jagen: die Rechtogenoſſenſchaft mäflerfo geordnet fein, daß jedem die rechtlich⸗ 

Möglichkeit des Eigenthumserwerbs zuſtehe, ſo ſoll damit nicht ausgeſprochen ſein, daß jeder 
factiſch die Mittel. Haben me, Cigenthum zu erwerben (denn dies kann feine Rechtkordnung 
gewähren), fordern nur: es vürfe keinem die rechtliche Möglichkeit entzogen fein, Eigenthümer 
zu werden, und daher Beine prinilegirte Klufſe geben, durch welche ben übrigen ber Gigmn- 
Humberwerb entzogen würbe,. fordern daß vielmehr die Steiheit Der Erwerbothätigkrit im 
groͤßtmoͤglichen Umfeng zu beſtehen habe. Veſchrantungen. der Ausübung verſelben Können 
unbeſchadet diefe® —* Kattfinden: 

H. Der nuw näher zu beleuchtende Hauptinhalt der zweiten Frage iſt ber: in wolchen Sälten 
iſt eine beſtimmte Berfon rechtmäßig als Cigenthuüͤmer einer beftenanten Sache zu: betrachten 
und rechtlich als ſolche zu behandeln? Diefe Frage kann aber in einen doppelten Sinne auf⸗ 
gefaßt meebem: 1) in dem: Gibt es Faͤlle in welchen jamand ſchon deshalb, weil er eine Sache 
ſeiner Hertſchaft (factiſch) unterworfen hat, nothwendig als rehtmäßiger Cigenthümer derſel⸗ 
ben geachtet werden muß? 2) in dem: Welches iR das (ber Gerechtigkeit gemäßeſte, pas 
Interefie aller am beſten befriedigende) Organiſationsprineip des Gigenthums? 

1) Die Vegründung der Bejahung ber Frage im erſten Sinne war das Ziel ver Natur⸗ 
rechtslehrer ſeit Kant, welche zu beweiſen ſuchten, daß ſchon im ſogenannten Naturzuſtande 
Tigenthum verch die Decupation herrenloſer Som und deven bare Arbeit bed erſten Beſitzers 
bewirkte Umformung erworben werde. 

Daß dieſe (obwol noch jegt ‚Hei beliebte) Anficht nicht ſuhhauig ſei, iſt vom Verjaſſer 
dieſer Abhaublung 27) und von Ahrens?) (man trägt kein Bedenken, es zu ſagen) in un⸗ 
wiverleglicher Weiſe nachgewieſen worden. Auch finben ſich felbſt bei Kant und andern Ber; 
theidigern jener Anfide Spuren einer beſſern Ginfict. 20 Zu 

Daß ver erſte Beſthergreifer einer Sache factiſch «Herr derſelben fei, iſt, was fein Berbälinig 
zur Sache ſelbſt betrifft, unbeſtreitbar; aflein ob er von andern rechtlich als folder zu achten 
jet, ift eine andere Frage; daß dies von fetten derjenigen, mit welchen er in feiner Nechtä- 
gemeinfchaft ſteht, rechtlich nicht nothwendig fei, ift aber (wie Das Kriegsrecht beweiſt) glei: 
ſalls unbeſtreitbar wenn auch eine moraliſche Verpflichtung hierzu exiſtiren follte. Lebt der 
Keceptant aber in Rechtsgemeinſchaft mis andern, jo läßt ſich rin (ledem zuſtehendes, ſich von 
ſelbſt verſtehendes) unbeſchränktes Occupationstecht aller. herrenloſen Saden nicht verthei⸗ 
vigen, denn moͤglicherweiſe bedaxf der Decupirende beflimmter Sachen nicht, während fie für 
pie übrigen ober einen Theil derſelben unentbehrlich finy. Überhaupt kann (mie Kant a. a. O. 
bemerkt) ver einfeltige Wille in Anfohung eines Aupern, mithin zufälligen Beige nicht zum 
Zwangsgefey für jedermamn vienen. Die erfle Occupation einer Sache iſt wothwendig entweber 
Das Wert des Zufalls, ober der Liſt, oder ver Gewalt und fo in feinem Ball ein rechtmäßiger 
Gewerbstitel, ed ſei denn, dad er im erſten Fall ald foldyer von der Rechtsgemeinſchaft anerkannt 
werde, ſodaß der eigentliche Rechtsgrund ver Regel: „Res nullins primo ocoupanti conosditur‘, 
in vleſer durch diefe Anerkennung fanctionirten Rechtsregel befteht, wie denn dieſelbe bei den Roͤ⸗ 
mern ein Princip ded jusgentium, d. 5. des allgemeinen pofttiven Rechts aller civilifisten Völker 
war. Die Beflgpriorität ift au eine zweckmäßige Regel ner Billigfeit zur Bermeinung von Col⸗ 
liſionen and. zur Erhaltung des Frieden, gilt doch Die Kriegseroberung noch nicht als völfer- 

rechtlicher Erwerbttitel eines Territoriums, bevor ſie durch einen Friebensſchluß anerlaunt ifl. 
.Die Anhänger ver Hier bekaͤmpften Lehre, bemerkt: Ahrens ©. 441, haben ſelbſt gefühlt, 
daß durch die bloße äußere Thatfache ver Occupation dritte Berjonen zur- Bufimmung unb A&- 
tung des ergriffenen Belges, ohne weiche das Gigenthum nicht denkbar if, nicht werpflichtek wer⸗ 
den Loͤnnen, und varum Die Hypotheſe einer (beim Beginn der Geſellſchaſt geſchloſſenen) Liber: 
einkunft erdacht, die micht flattfanb:und Fünftige Generationen nicht verpflichten würbe. 68 wäre 
detnahe ein Huhn (ſagt er weiter S. 449) gegen nad Unglück, wenn man annehmen wollte, daß 
de Milltonen Menſqen, weiche tm Elende leben, dem ihnen utſprunglich zuſtändigen Rechte 

27) erhe S. 335 fg. Philosophiae juris delineatio, S. 112 fg. 
38) Di iloſophie, ©. 448 Tg. 
29) Kant, Taxendlehr⸗, 8. 31, * bei Hugo, a. a. O. ©, 181, und Rechtelehre, S. 73. 
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auf irdiſche Dinge freiwillig entfagen ſollen! Diefe Huperuag lautet allerkings etwas commu- 
niſtiſch und flreift an Bronphon’s berüchtigten Ausſpruch: „La propriste c'ast le vol‘, Hat 
aber nur zum Zweck, bie Unhaltbarkeit obiger Theorie auch aus ihren Confequengen Darzuthun. 
Haben aber die Einzelnen ein unbeſchränktes Rede auf alle (im Bereiche einer Rechtgemein⸗ 
ſchaft vorhandenen) Saden nit, jo haben fie auch Fein unbeſchränktes Iimgefinltungdredit der⸗ 
fefben, und ſomit fällt die ganze Theorie zufammen.: 

2) 63 bleibt daher, und zwar als einzige, bie ganze Lehre hbeherrſchende (gweite) Auf⸗ 
faſſung des Frage die übrig: welches iſt das ver Gerechtigkeit gemäßeſte sine Das Jutereſſe 
alter am meiſten befriedigende Organiſationdprincip des Cigeuhuma? und folglich Das ge 
rechteſte und zweckmaͤßigſte Syſtem beflelben? Zweck des Beſites auferer Sachen if fir 
jeden nicht blos die Erhaltung feiner Eriftenz, ſondern auch die Befriedigung der von der Ratur 
ihm eingepflanzten Bebürfniffe, in melden der Genuß beſteht. Diefen Befig will er gefidgen 
wiſſen. Unſere Frage ift veshals nicht blos eine Frage des Rechte, ſondern zugleich ein Frage 
des Wohls, und zwar beides ſowol in individneller als in ſocialer Beziehung. Se größer und 
geſicherier der Beſttz aller, alſo das Bermögen des Einzelnen wie der Nationalreichthum if, 
um fo mehr wird durch ihn das Wohl geförbert. Damit nun jener Zweck des Deftgeö erreidt 
werben Eönne, bedarf es unſerer Tätigkeit, alſo der Arbeit, gleichviel ob dieſelbe in der oft ſehr 
leichten Beſtzergreifung ver Sachen, z. B. in der des Jägers oder Fiſchers, beſtehe, oder ia 
ihrer ihnen einen Vermoͤgenswerth gebenden Pflege oder Umbildung. Die Arbeit iſt die 
Grundbedingung des Genuſſes, das Erzeugniß der Arbeit das Out. Was aber durch Arbeit 
von jemand erzengt wird, muß (der Idee ver ſtrengſten Gerechtigkeit gemäß) als fein Werk, ge- 
wiſſermaßen als Erweiterung feiner Perſonlichkeit, worauf die andern kein Recht haben, ihm 
für eigen zugeſprochen und zugefichert werden, vorausgeſetzt, Daß er durch feine Gewerbothaͤtig⸗ 
keit nicht zugleich das Recht anderer verlegt habe. Durch Austauſch des durch feine Arbeit ge- 
wonnenen Guts mit dem von andern erzeugten wirb daun bie Befriedigung ihrer Bedarfniſſe 
noch mehr erleichtert und das Vermogenswohl aller vermehrt; die Organiſation des Eigenthums 
in einer Rechtsgenoſſenſchaft muß daher jedenfalls fo geſtaltet ſein, daß niemand rechtlich ge⸗ 
hindert ſei, durch Arbeit, ſoviel er vermag, zu erwerben und dad Gewonnene auch durch Tauſch 
zu verwerthen; alſo größtmögliche Geftattung ver Productiond⸗ und Handelsfreiheit. - Allein 
Arbeit it mühſam und Unluſt erzengend, ber Genuß dagegen erfreulich, und fo geſchieht eS, 
daß Der Menſch vor der Arbeit ſich fürdgtet und dennoch (auch auf Koften. ver Arbeitenden) Deu 
Genuß fuht. Wäre legterer ohne bie erfte möglich, ſo würde (außer zum Bergnügen) niemand 
arbeiten. Allein nur die Steigerung der Arbeitsthätigkeit iſt Die Vermehrung ber Genus: 
mittel, alfo des Reichthums und baber des Wohls. Das Eigenthumeſyſtem muß daher fo be 
fhaffen fein, daß der Fortſchritt per Arbeitstgätigfeit, ale Duelle des Reichthums, durch daſſelbe 
geſichert und gefoͤrdert werde. 

Es gibt nur zwei extreme, ſich entgegengeſetzte Organifationaweiſen des Eigenthums, nam: 
‚ li das jevem eines Umfang ausſchließlichen Vermoͤgensbeſitzes ſichernde Syſtem des Privat- 
eigenthumd und dad der Gütergemeinfchaft. Nach leggterm ſteht Has Bigenthum der Gefammt- 
heit zu und ven Einzelnen nur der Gebrauch und Fruchtgenuß der Sachen. Man beißt es da⸗ 

. ber aud dad Syſtem des Communismus. Zwiſchen beinen ſteht die Ordnung ber Dinge, in 
welcher das Privateigenthum dit Grundlage bildet, aber Die Bewirthſchaftung oder Verwaltung . 
bes Bermögen in biefer oder jener Weife gemeinfam ift. ine ſolche Oronung der Dinge kann 
eine focialiftifche (im engern Sinne des Worte) genannt werben. 

Unfere Frage geht alfo vahin: iſt pas reine Syſtem des VPrivateigenthums der Gom: 
munismus, ober der Soctalismus dad richtige oder beffere? ober welches verielben eutſpricht 
als Drgankfation des Bigenthums (wir Eöunten auch Tagen, ber Arbeit) am meiden den Ideen 
des Rechts und des Wohle? 

Die Erörterung dieſer Frage Hat aber mit.der Vrůfung ber ſchon angeführten Anſicht zu be⸗ 
ginnen, wonach alles Cigenthum ſchon feinem Begriff nach Privateigeuthum iſt. Wäre dieſe Au: 
ficht richtig, ſo ſiele jedenfalls die Frage von der Zweckdienlichkeit der allgemeinen Mũtergemein⸗ 

ſchaft ſchon von ſelbſt zuſammen. Allein dieſe Anſicht iſt Längft. von der Geſchichte widerlegt 
Schou im Alterthum gab es Genoſſenſchaften, wie die der ägyptiſchen Prieſtet, in welchen das 
Eigenthum der Geſammtheit zuſtand. 30) Über ein Jahrtauſend befanden Klöfter, deren Mit- 

80) Stahl, Fe hiloſovhie, I II, 1, ©. 354. "Überhaupt find zu vergleichen bie angeführten Werkr 
von Thouifien und 
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glieder kein Privateigenthum hatten! In Baragıtay Hatten unter ber Serrſchaft ver Jefuiten 
die Bewohner kein Vrivateigenthum; in den ruſſtſchen Dörfern beſteht bekanutlich noch jetzt, 
was Grund und Boden betrifft, ein für zweckmäßig erklaͤrtes communiſtiſches Syſtem. In 
einem großen Theil des Orlents ſteht Elgenthum an Grund und Boden dem Staate zu und dem 
Cinzeinen.nur ein Rießbrauchdrecht. Und waren nit jahrhundertelang bei den Römern 
Hauskinder weder des Gigenthums noch anderer: Vermogensrechte fähig? Es ſtanden. ſtatt des 

. @igenthums folchen Verſonen Anſprüche auf Unterhalt zu, ſei es im der Form von Forderungs⸗ 
rechten oder in irgendeiner andern rechtlich beflimmten Weile. Daß freili ihre Freiheit pa- 
durch vermindert warb, fpringt in Die Augen. Merkwürdigerweiſe It bet den Römern ie 
politifche Freihett des Hansfohned nit darunter. Es galt ver Seh: „In publicis causis 
fillusfamilias loco patrisfamilias habetur,‘ 81) - 
Zugegeben muß werben, daß zwiſchen allım viefen Verhältniſſen und ber Idee ber alige- 
meinen Gütergemeinidgnft eines Staats ein großer Unterſchied beſteht. Allein die formell reche- 
liche Möglichkeit der letztern kann doch nicht in Abrede geftellt werben. @8. bleibt naher nur pie 
Brage der Ausführbarfeit und. Zweckmaͤßigkeit einer ſolchen Staatsordnung zu unterfuchen 
übrig. Aber über viefe hat die Geſchichte gerichtet, Cabet's Ikariſcher Staat zerjiel in kürzefter 
Zeit nach feiner Errichtung. Nur idealiſtiſche Schwärmer können bie Dauer einer communi- 
ſtiſchen Staatöormung für möglich halten. Sie ſtellen allernings ein Princip dee Gerechtigkeit 
an bie Spitze verfelben: jeder ſoll arbeiten und Genuß zum Lohne erhalten: Aber fihon über 
das Berhältmiß der Arbeit und des Lohnes gehen fle auseinander. Nach Proudhon follen alle 
gleichviel arbeiten und gleichen Lohn erhalten, auch jener zur Übernahme jeglicher von ber 
Obrigkeit ihm: auferlegten Arbeitslaft bereit fein! Da indeſſen nicht jeber gleich befähigt iſt und 
auch die Bebtrfnifie aller Einzelnen nicht gleich find, jo ſtellt Blanc den (gewiß merkwürdigen) 
Sag auf: Jeder foll nad feinen Fähigkeiten, aber nicht Über Dtefelben hinaus zu arbeiten ver- 
pflichtet fein, aber nicht nach dem Maße jener Thätigkeit, fordern nach vem Umfang und Grabe 
feiner Vedürfnifſſe belohnt werben ! Ä Ä 

Welche gewihtige, bidjetzt nicht widerlegte, innere Grunde der Zweckmäßigkeit und Aus- 
"führbarfeit, ja ſelbſt ver Gedechtigkeit der communiftifihen, ja fogar einem ver berühmteflen 
forialiftifchen Syſteme unferer Zeit entgegenflehen, wird ſich aus. deren Vergleichung mit dem 
Syſtem des Privateigentyumd ergeben. ‘ ' . 

Die nit dem (obgleich auf dem ganzen Erdboden als Regel beſtehenden) vererblichen Bui- 
vateigenthum verbundenen Nachtheile find in neuerer Zeit durch Hugo #9) und in-glänzenden 
Neden durd vie Saint-Simoniften 3%) .in Überzeugender Weile geſchildert worden. Da v3 
nach denfelben auf die Würdigkeit und das Beduͤrfniß nicht ankommt, wie viel ober wie wenig 
jemand rechtmäßig beflgen könne, fo.tft Die Austhellung der Ghter ver Erbe fo ungleich, daß 
man nur zu oft fagen muß::summum jus summa mjuria! Infolge des Erbrechts gibt es eine 
Menge Bigenthitmer, die genießen, ohne durch Arbeit es zu verdienen, während es der Mehr⸗ 
zahl ver angeflvengteften Arbeiter kaum ‚gelingt, die Mittel des nothdürftigſten Unterhalts fich 
zu verſchaffen. Daher der In verſchiedenen Zeiten ſo gefahrvoll gewordene Gegenfap zwiſchen 
Meichen ımb Armen, daher dad ven erſten feindlich gefinnte Ppoletariat, daher ber oft in⸗ 
folge von. Miswachs, von Gemerbö:.oder von Handelsſtockungen ind inerträgliche ſteigende 
Bauperiömus. +) Selbſt die Gewerbefreigeit und der mit Recht gerühmte induſtrielle Fort⸗ 
ſchritt werden Urſachen der Derarmang durch Die unvermeidlichen Folgen der Concurrenz, durch 
welche die Zurũckbleibenden zu Grunde gehen. Was Hilft den Armen das Prinrip der Gleich⸗ 
heit vor dem Geſetz? Die Mehrzahl der Verbrecher gehört ihrer Klaffe an, und in Rechtoſtreiten 
mit den Reihen müſſen fie nur zu oft unterliegen aus Mangel an gleicher Bertheivigung mit 
ver ihrer mähhtigen Gegner. Und welchen Gebrand; machen die Wohlhabenden nicht ſelten 
von Ihren Gütern! | ' a 
Dieſen (ſchon oft bis ind Schwaärzeſte geſchilderten) Nachtheilen des Privateigenthums bat 

man jedoch deſſen nicht zu leugnende Richtfeite gegenüberzuftelfen. | 

31) TE D.1u.6. 32) Rechtephilofophie, $. 94 fg. 33) Doctrine de Saint-Simon. 
(Barie 1 . 

34) Die wirklich fhaubererregende Rage ber arbeitenden Klaſſe in England ſchildert Bulwer in fei- 
nem Werke: England und bie Ungländer, deutfch von Notter, Bd. 2. Nah ©. 96—97 hatte ‚bort 
ber fleißige Arbeiter weniger ale ber Bettler, der Bettler weniger als der augeklagte Dieb, dieſer weni: 
ger als der auf ber Deportation Begriffene”. Am Ende der Stufenleiter exgibt ſich, daß ber letztere 
dreimal flärfere Nationen bezieht als der erſte! 

. 
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Das Privateigenthum entſpricht nämlich mehr als die entgegengeſehtenSutrme Yan 

Selbkänvigfeitötriebe des Menfchen; +8. ermöglicht die vollftändige  Krafteranistelung feiner 
Perſoͤnlichkeit und iſt fo (wie gefagt) die Grundbedingung der individuellen Freiheit, inden 
nur der in feinem wenn auch Kleinen Herrſcherkreiſe Unabhüngige frei genannt werden kam 
Dad Privateigentbum entfpriht den Anforbeuungen ver Gerechtigkeit datin, Daß ber Lohn ver 
Arbeit in der Regel nicht Yon fremder Willkür abhängt, indem ihr Werth je nach der Nachfrage 
ſich von ſelbſt feſtſtellt 2°), und daß (freilich mit Ansnahmen) nur der von finmeder Arbeit Vor⸗ 
theil zieht, welcher ein Aquivalent vafür zu geben im Stambe il. Wenn es allerdings riätig 
if, daß das Streben nad) Reichthum fait immer auf Egoiamus beruft, nnd der Zuruß der 
Reichen, ven Bermögenslofen gegemüber, oft ſündhaft it, To verdaukt mau doch jenem Stochen 
und demnach dem Syſtem des Privateigenthiums die in unferer Zeit in anglaublichem Grade 
vorgerũckten und noch immer fleigenden Fortſchritte der induſtriellen Thaͤtigkeit und ven überall 
wachſenden Nationalreichthum, eine groͤßete Lebensbehaglichkeit und, man darf es wol ſagen 
auch mehr Sittlichkeit in allen Klaſſen der Geſellſchaft. 

Man hat als gewiß anzunehmen, und die Erfahrung bat es beftätigt, daß ver Arheitsdeif 
nicht mehr ver gleiche jein mühe in einer Geſellſchaft, in welcher ſtatt des Erwerbsdrangt 
Zwang und Knechtung die Menfihen zur ̟  Thätigkeit anteieben. Die wisgihdten Verſuche des 
Englänvere R. Omen ?°), um nicht anderer zu erwähnen, haben ben Beweis geliefert, wie 
ſchnell die flelßige Minderzahl per Arbeitögenoften commmuniflifch oxganifirter. Kabriten von ber 
senußfüchtigen Mehrzahl ausgebeutet wird. Mur dur; bie fitengfle despotiſche Gewalt, alſo 
vermittelft nad Opfers ber Freiheit, läßt ſich ein communiſtiſch geordnetes Gemeinweſen aufreht 
erhalten. Die ganze Frage ift übrigens in biefer Beziehung eine natioxalöbonswifge und 
durch Die Wifſenſchaft gegen Die Lobredner des Commamismus längſt entichieden. 

68 zeigten ſich aber auth als atopiftifche Träume die foctaliftiichen Syſteme ber Saint-6i: 
mowöften, welche von ber Abihaffung des Etbrechts, nom Te alle Nachtheile des Privateigen 
thums zufchrieben, das Heil der Menſchheit erwarteten, inbem fie fori gewordenes Bat au den 
Faͤhigſten und Würdigſten überlaſſen wiſſen wollten, nad dem von ihnen aufgefkellten aller: 
dings ſchoͤn lautenden, aber in ver Wirklichkeit nicht ausführbaren Brunbjag: „A chacan 
selon sa capaoite et a la capacite selon ses:omvres”; ſowie Die Phelanſterien ber Anhänger 
Fourier's. Zwar empfiehlt ji die von Fourier 1832 eutwidelte Idee einer genteinfchaftlichen 
Vewirthſchaftung des Grundbefthhes und der geſammten induſtriellen Inſtitute einer Stadt oder 
ODorfgemeinde, verbunden mit einer gemeinſamen Lebensweiſe, und ſein Vertheilungsplan dei 
Ertrags, wonach der bisherige Eigenthümer der an die Gemeinſchaft überlaffenen Güter wer 
Zwolftel, der Arbeiter für feine Ihätigkeit fünf Zwoͤlftel, das dabei thätige beſondere Talst 
drei Zwoͤlftel deffelben erhalten follte. Allein ſchon daran wınßte die Ausfuührung jeheitern, 
daß jenem die Wahl jeiner theilnehmenden Thätigkeit jeden Augenblis frei zuſtehen ſollte. Au 
felne ganze Theorie ned jogenannien Travail attrayant Berndt auf einer nulihern Baſis. 

Bere oͤlonomiſche Doctrinen, ſowol die Saint-Siumeniftiiche wie die Fourier's, wurden ven 
der fie prüfenden Wiſſenſchaft als unbrauchbar verworfen, jedech nicht in Abrede geſtellt, daß 
aus ihren Vorſchlägen manches Brauchbare herauszufinden ſei, wie aus dem Vaxſchlag ir 
Abſchaffung des Erbrechts deſſen Beſchränkung oder die Grhöhung der Exbſchaftsacciſe en: 
fernter Verwandten, und and Fourier's Aſſociatioustheorie die auch wirklich in neueſſter Zeit 
verſuchte Juſammenlegung des Grundbeſitzes und die Rützlichkeit vorfichtig orgamifixster Hans: 
werkervereine. 

‚Die legte eudlich mit ber Februarrevolntivn vom Jahre 1848 Herunigetzehene, mit Proud⸗ 
hon's Prindip verwandte Lehre des dem Proletariat gegen den Staat. zuſtehenden Rechto auf 
Arbeit, d. h. anf Arbeitgebung, erwies ſich als gaͤnzlich unheilvoll, wie fie denn and duch 
feinen Rechtsgrundſatz vertheidigt werden kann. Auch die Erſetzung des Erbrechts durch ein 
Syſtem der Zutheilung des Nachlaffes der Verſtorbenen an die Fähigſten und Würdigften er- 
wies ſich als eine Täuſchung, indem die Ermittelung der Würdigkelt und Sähigkeit überand 
ſchwierig iſt und die Zutheilung in ven meiſten Fällen doch als eine der Gerechtigkeit nicht ge: 

öffentliche Meinung über Berbienft und Lohnn; man Shaute lagen: ain öffentliches (Bewiffen, worurd bei 
Berhältuiß der Einfommenszweige für billig erflärt wird.‘ 

36) Bol. Ch. Neyhaud, a. a. O., und in ber Revue des deux mondes vom 1. April 1888 
&. 1-—-89, und vom 1. Mat 1841, ©. 468. | 
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mäße verfüden yu u. werben pflegt. IR e8 voch fat unmöglich, bei Beſedung von Atuitern jenes 
Mrinciy in kmdellofer Weiſe zur Anmerkung zu.bringen. 
. Die Frage vonder Aufhebung des Privateigenthums wie Die non der Aufhebung des Erb⸗ 
rechto iſt als abgethan zu betruchten; und obgleich Die auf Heinen beruhenden forialen Zuſtaͤnde 
Gateich‘ alten menfhlihen Dingen und den meiften Rechtsinſtituten) für unvollkommene, mit 
Machthoilen verbumnene erklärt werben müſſen, jo hat man doch an ver Anficht —— 
daß das Syſtem des Privateigenthums (ober beſſer geſagt: des Privatvermögendrechts) den 
Anforderungen des Rechts and des Wohls noch am meiſten entſpreche und daher um fo mehr 
beizubehalten ſei, als es einen ſeit Jahrtauſenden beſtehenden geſchichtlichen Boden hat, in ber 
Sitte aller Voͤlker wurzelt und erft zu ſchaffenden künſtlichen Juſtituten nicht weichen mürbe. 

Indeffen find die laugjährigen Debatten uͤber die Frage feiner Rechtmäßigkeit und Zweck 
mßigkeit nicht fruchtlos geweſen, ja ſie haben zu bedeutenden wiſſenſchaftlichen Errungen⸗ 
fchaften geführt. Wenn ſich auch gleich die Unhaltbarkeit der in der Kantiſchen Schule beliebten 
aprieriigen: Dedurtlon des Privateigenthums herausſtellte, fo ward auf anderm lege die 
—— deſſelben dargethan, aber zugleich vie Wahrheit erhärtet, daß es im verſchie⸗ 
dener Beziehung in mehr geeigneter Weiſe als bisher organtiirt fein fönne; ſowie bie: es ver⸗ 
lange fowel bie Gerechtigkeit wie das Intereſſe des Wohls, daß durch Die Geſezgebung ben 
mait ihnm verbundenen Übelſtänden, vor allem dem Pauperisums entgegeugetreten werben müfle, 
und zwar im Intereſſe des durch die unvermeidliche uͤbermacht des Proletariats bedrohten 
VPrivateigenthums ſelbſt. Man hat denn auch, beſonders ſeit 1846, nicht geſaumt, Borfihläge 
der verſchiedenſten Art im diefer Beziehung zu machen. 7) 

C. Zur vollſtaͤndigen Darftellung der Lehre vom Eigenthum bedarf es noch ber Feſtſtellung 
des juriſtiſchen Begriffs des Privateigenthums und ber Beleuchtung. feiner Natur als Rest. 
Man muß hier ſogleich hervotheben, daß baB Wort Cigenthum eine weitere (nicht ſtreng juri⸗ 
ſtiſche) und eine engere techniſche Bedentung Hat. Nach ver erſten begveift es alle Wermogens⸗ 
rechte, umfaßt alle Sachen, vie man „fein nennt, und zwar nicht blos alle dinglichen, ſondern 
ſelbſt auch die und zuſtehenden Forderungsrechte. Das gauze Vermoͤgen einer Berfon iſt ihr 
„eigen“. Im eugern Sinn beſteht bas Eigenthum in der volfflänbigen, ihrem Wegriff auch 
unbeſchränkten, unmittelbaren Herrſchaft über eine Sache, une zwar nad) dem noch überall bie 
Grundlage des Bermögensreihts bildenden Roͤmiſchen Rechte über eine koͤrpetliche Sache. &8 
können allerdings andern Rechte an einer uns eigenen Sache eingeräumt und deghalb Die 
Ausübung unſers Gigenthumsrechts beichränft fein; man iſt aber. jo lange Gigenthäner, als 
für uns die rechtliche Möplichfeit beſteht, alle an einer körperlichen Sache denkbaren Befugnift 
auszuũben, im Falle feine beſondern Schranken gejegt find. 9) 

- Eigenihümer if nach der oben gegebenen Ausführung der Rechtsfähige, welcher eine zum 
aus ſchließlichen Beſitz ſich eignende Sache auf vie (von einer Rechtögenoflenichaft für alle ver- 
bindlich erklärte) Weiſe, alſo durch einen rechtlich geltenden Erwerbstitel an ſich gebratht Hat. 
"Das ‚Hecht: de Cigenthümers flieht dem Eigenthümer allen andern. gegenüber zu und iſt uu⸗ 
verletzlich, d. H. nicht bins durch Aushbung ver Nothwehr gegen Gewaltthätigkeiten geſchügt, 
muh.durd; perfonliche Klagen auf Schabloshaltung over Wiedererlangung des entriſſenen Be⸗ 
ſitzes gegen den der Rechtsverletzung Schuldigen, ſondern auch durch dingliche Klagen gegen den 
dritten (ſelbſt im guten Glauben ſich befindenden) mnrechtmaͤßigen Beſitzer unferer Sache; 
jedoch gegen dirſen nicht immer: in jo unbedingter Weiſe wie gegen den durch Delirt porſöͤnlich 
ums verpflichteten Uſurwator ober Stoͤrer unfers Gigentjumsnhts. Alles Cigenthum iſt jeht 
in wabelchränkter Weiſt vererblich. 

Doch gehen wir auf die Beleuchtung des Eigenthumsbegriffs und der (008 Wefen vefieiben 
bildenden) Elemente ſowie auf Die Beleuchtung der Frage: ob in feinem Begriffe der der 
$Beverblichkeit deſſelben enthalten ei? etwas näher ein, — auch zum Behufe ver De- 
handlang der im Gingang dieſer Abhandlung ausgeführten zweiten Frage von der Matur des 
Mechts der Urheber literariſcher und artiſtiſcher Erzeugniſſe an ihren Werken. 

I. Damit ein Rechtsſubject ein außiließlides Werfügungs- und Venntzuugsrecht an einer 
beſtimmten "Sache Haben könne, bedarf es 1) facuiſcher Boransfegungen. und 2 rechtlicher 
Geſeblicher) Erforderniſſe. 

37) Bgl. unter anderm In ber Rechtsphiloſophie von Ahrens, ©. 498, die techtspolitifchen Betrach⸗ 
tungen über die Orgamtfation der Eigenthumsverhaltniſſe in der Gefelt ſchaft. 

38) S. von Vangerow, kehrbuch der Pandekten, I, F. 295, Aum. 1. . ’ 
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1) Bactiſher Boraubfefungen: bie Saqhe muß nämlich fo beſchaffen fein, daß a) der Ba; 
fon die Ausübung einer Herrfhaft über diefelbe whufifh möglich fei; daß fie alfo über hie 
Subſtanz der Sache nach Willfür verfügen und Die Nutzungen, weiche fie abwirft, gießen könn, 
befteben fie nun im Gebrauche oder im Fruchtgenuſſe; b) muß ed factiſch möglich fein, jchen 
andern von ver Mitbenugung und der Dispofition über fie auszufßlichen. Dies letzte if uiht 
möglich. rucjichtlich der Dinge, welche bie Römer als oommunia ‚omnium bezeiduet haben 
wie bie Luft, das Meer, pas in den Flüſſen ſtroͤmende Waſſer u. ſ. w. 

2) Die Mögligkeit der factiſchen Beherrſchung einer Sache macht aber denjenigen, ber eine 
ſolche Hat, alſo im Beſitz einer Sache iſt, noch nicht zum Cigenthümer, dı h. zum Inhaber ein | 
rechtlichen Gewalt dieſer Art über die Sache, eine Gewalt, die alle andern unzuertennn 
Haben und zu beeinträchtigen nicht befugt find. Dieſe rechtliche Herrichaft wird ihm dung eine 
dieſelbe foſtſtellende, d. h. von jenen als geltend anerkannte Rechtsnorm zu Theil. Iafoweit 
iſt die Bentham'ſche Theorie richtig, ber jagt: „La propriets est Foeuvre de la loi.” er 
Annahme eined unabhängig von einer ſolchen Rechtsnorm exiſtirenden Gigenthumsredis ik 
(wie gezeigt) ohne Baſis und feine Debuction derſelben haltbar. 
Ob jemand Eigenthümer einer Sache fei, hängt fomit davon ab, ob bie Thatſache, wodurh 

er die factiſche Herrſchaft über dieſelbe an ih gebracht hat, durch eine Rechtönern: auch —* einen 
rechtlich gültigen Erwerbstitel erklärt iſt. Jede Ermerbungsart des Eigenthums iſt vemnad 
l'oeuvre de la loi. 
Mit ven bier Geſagten flimmen Die Rechtsgrundſätze aller Völker überein, da bei allen die 

Erwerbungsdarten ftetd auf das genauefte fetgeftellt ind und durch Beine individnelle Auſicht, fri 
fie auch eine wiffenfchaftlihe Theorie, vermehrt werden fünnen. Bekannt ift es, daß die Er⸗ 
merbötitel vieler Sachen. von ber Beobachtung befonderer Foͤrmlichkeiten, z. B. Die des Grund 
eigenthums Aurch die gerichtliche Übertragung, abhängig gemacht werben. 

Eigenthümer einer Sache kann daher nur fein, wer bie (phyſiſch moͤgliche) factiſche Hem 
ſchaft über eine Sache in einer rechtlich ſanctionirten Weiſe an ſich gebracht hat. 

Eine Grundbedingung ber Fortdauer dieſes Rechts iſt die abſolute Moͤglichkeit der Kent: 
dauer jener factiſchen (ober phyſiſchen) Herrfchaft, weshalb z. B. das Cigenthum an eine 
Sache, dir dad Meer verſchlungen bat, ohne daß fie ihm wieder enttifſen werben kann, für immn 
aufhört. Daſſelbe ift der Fall, wenn die Sache in die Klaſſe der communia omnium fü, 
3.2. ein entwichenes, bisher eingeſperrtes Bas. 

1. Das Gigentgum ift, nad dem Rechte aller gehildeten Bölter, eim vererbliches Reit. 
Wodurch wird ihm, fragt es ich nun weiter, dieſer Charakter zu Theil? Nach der Anſicht ber 
meiſten Rechtsgelehrten und Philoſophen, die man in der Regel nicht einmal zu begränden fir. 
nötbig hält, iſt die Vererblichkeit des Eigenthums eine fi won felbfl. verfichende, ſchon aul 
deſſen naturgemäßen Begriff folgen ſollende Cigenſchaft deſſelben. Man fagt: ein mit dm 
Tode des Erwerbers aufhörenves Cigenthum fei feines! Sondetbarerweiſe lehren bie md: 
ſten ältern Naturreihtölehrer: die Erblichkeit fei nicht juris nasuralis, mit dem Tode einn 
Perſon erlöfchen nothwendig alle ihre Rechte an: einer Suche ; 28 werbe dieſe res nullius, m 
pie Erbauſprũche beſtimmter Berjonen koͤnnten fig nur. auf geſehliche ober anbere Reiptsbefin- 
mungen flügen. 

Was ift Hier wahr? Gewiß die Anſicht, daß der Eigentgumserwerb durch Erbfolge da 
eigener, rechtlich zu beſtinmmender (wie denn auch immer beſtimuter) Erwerbotitel fei. (Bei den 
Römern war jle eine acquisitio rei per universitatem.). Die Bererblicjkeit des Eigentbuni 
ift naher Feine nothiwendige Folge des Eigenthumsbegriffs, fondern (wie jede Ertwerbungter) 
l’obuvre de la loi. 

Das Erbredh ift bei allen Völkern ein beſonders complicirter Theil ihrer Gefeggebung ab 
zerfällt befanutlic, in die Inteſtat⸗ und die Erbfolge durch legten Willen des Cigenthümen 

' a) Was die lehtere hetrifft, ſo entſtand ſie naturgemäß dadurch, daß im Gigentbum, als einen 
veränßerlichen Rechte, die Befugniß ber Übertragung an eineandere Berfon, alſo jedenfalls auh 
die durch Schenkung unter Lebenden, enthalten ifl. Durch viefelbe mat ver Schenker einen 
andern zum Bigenthümer einer ihm biöher zugehörenden Sache, auch für pie Zeit nad) feinen 
Tode. Die Befepgebung fonnte daher weiter geben und den Eigenthümern Übertragungen aui 
den Fall ihres Todes zulaflen; doch Hätte eine ſolche Ermächtigung auch verfagt werden können. 
Im Älteften Römifchen Recht war fie nicht zuläflig, fondern von der Zuſtimmung des Volkes in 
den Gomitien abhängig. Dedgleichen waren die Teftamente im altgermaniſchen Rechte unbe 
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Tannt, obwol Schenkungen unter Lebenden täglich vorfamen. ?%) Das über feinen Tod hin⸗ 
ausreichende Verfügungsrecht des Eigenthümers ift daher unbeftreitbar l’oeuvre de la loi. 

b) Anbelangend das (ſtets blos auf gejeglichen Beftimmungen beruhende) Inteſtaterbrecht, 
ſo iſt das der Collateralverwandten (auch geſchichtlich) unbeſtreitbar ein nur auf geſetzlichen 
Beſtimmungen beruhender Erwerbstitel. Nach dem alten Civilrecht ver Römer Hatten es ja 
nur die Agnaten, und die volle Gleichſtellung der Cognaten mit ihnen ward erſt durch Juſtinian's 
Novelle CXVIII ſanctionirt! Und wie verſchieden war (ja iſt zum Theil noch) dies Erbrecht hei 
den germanijchen Völkern. Ballen nicht auch jegt noch manche Theile der Erbſchaft blos an vie 
Agnaten? Wie lange war ed beftritten, ob den Geſchwiſterkindern eines Erblaſſers das gleiche 
Recht wie deſſen Geſchwiſtern zukommen müſſe? War nicht feſtgeſetzt, daß über einen gewiſſen 
Grad hinaus die Seitenverwandten kein Erbrecht mehr haben? 

Man darf daher unbedeunklich den Satz aufftellen: das Erbrecht ver Seitenserwanbten mar 
immer und ift noch Poeuvre de la loi. Das Gleiche gilt vom Erbrecht ver Ehegatten, die ja jetzt 
faft überall, die portio statutaria abgerechnet, nur in Ermangelungaller Seitenverwandten erben. 
Das Erbrecht der Dejcendenten ſcheint auf den erfien Anblid einen andern Charakter zu haben 
und ein fi) von felbft verſtehendes zu fein, offenbar aus dem unbeftreitbaren Grunde, weil die 

Itern ihr Vermögen nicht blos für jich, fondern auch für ihre Familie erwerben und erworben 
baben wollen. Es foll Kamiliengut fein. Dies ift dem Syſtem des Privateigenthumd und den 
Bedürfniſſen des Familienlebens ver Völker fo fehr gemäß, daß das Erbrecht der Defcenventen 
fi überall wieder findet, jedoch auch nicht immer in gleicher Weile. Da bei ven Römern nur 
bie unter der potestas des Haudvaterd flehenden Kinder Mitglieder der Yamilie waren, fo 
fannten die Zwölftafeln nur das Inteflaterbrecht der sui, aber als ein jich felbft verſtehendes. 
Die lange Zeit dauernde Zurücjegung der Töchter nad) dem altgermanifchen Recht und deren 
noch jegt beſtehender Ausichluß von einzelnen Dermögenstheilen ihres Vaters find bekannte 
rechtsgeſchichtliche Thatſachen. 

Darf man daher nicht daraus den Schluß ziehen: daß auch das Inteſtaterbrecht der Deſcen⸗ 
denten PoOeuvre de la loi ſei? 

Somit ſteht feſt, daß die Erblichkeit des Eigenthums nicht eine nothwendige Conſequenz 
(ia kein Element) des Cigenthumsbegriffs iſt. | 

I. Da8 fogenannte literarifhe und artiſtiſche Eigenthum. Die Lehre vom 
literarifchen und artiftiihen Eigenthum fallt ver Hauptſache nad mit der Lehre von Nach- 
druck (ſ. d.) zufammen. Mit den Fortſchritten ver Geſetzgebungen gegen ven Nachdruck und 
infolge des dem Autorrecht nad) und nad) zu Theil gewordenen Rechtsſchutzes haben ſich ſowol 
in Deutſchland als in andern Ländern, befonders aber in Frankreich die Schriften über dieſen 

Mechtszweig bedeutend vermehrt. Die Frage von der juriſtiſchen Natur jenes Rechts ift eine be⸗ 

ſonders beliebte und die verſchiedenſten Löſungen derſelben ſind verſucht worden. 
A. Unter den in neueſter Zeit in Deutſchland erſchienenen Schriften ſind beſonders hervor⸗ 

zuheben: 1) die von Jolly, „Die Lehre vom Nachdruck, nach den Beſchlüſſen des Deutſchen Bun⸗ 

des dargeſtellt“ (Heidelberg 1852); 2) Eiſenlohr, „Das literariſche und artiſtiſche Eigenthum 

und Verlagsrecht, mit Rückſicht auf die Geſetzgebungen dargeſtellt“ (Schwerin 1855); 
3) M. Friedländer, „Der einheimiſche und ausländiſche Rechtsſchutz gegen Nachdruck und Nach⸗ 

bildung“ (Leipzig 1857); 4) P. Harum, „Die gegenwärtige oͤſterreichiſche Preßgeſetzgebung“ 
u. ſ. w. (Bien 1857); 5) ©. Wächter, . „Das Verlagsrecht“ u. ſ. w. (2 Bde., Stuttgart 

1887). Dies letzte Werk ift dad umfaflendfte und praftiih am tiefiten gehenbe, welches in 

Europa über diefe Rechtslehre geichrieben worden ift. 
B. Unter ven in Frankreich erfchienenen ift 1) nohimmer U. Ch. Rnouard's „Traite des 

droits d’auteurs dans la litterature, les sciences et les beaux arts’ (2 Bde., Paris 

1838—39) das Hauptwerk. Nach demjelben find beſonders herauszuheben: 2) E. Blanc, 

„Traite de la contrefagon”‘ (vierte Auflage, Paris 1855); 3) &. Calmels, „De la propriete et 

de la contrefacgon” (Paris 1856); 4) Laboulaye, „Etudes sur la propriete littsraire en 

France et en Angleterre‘ (Paris 1858), und 5) die Schrift des belgischen Nechtögelehrten 

Gapellemand: „De la propriöte littöraire et artistique en Belgique et en France” (Bari 

und Brüffel 1854). 
C. Unter Englands neueften Schriftitellern über das dort ald Copyright bezeichnete Autor- 

39) Zöpfl, Walter. 

Staats⸗Lerifon. TV 
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recht find vor andern anfzufürhren: 1) Sodfon, „A practical treatise on fhe Iaw of patekls 
for inventions and on copyright‘' (zweite Auflage, London 1840); 2) ©. Lowndes, „Ab- 
storical sketch of the law of copyright” (zweite Auflage, London 1842); 3) &. X. Eurtis, 
„A treatise on the law of copyright” etc. (Xonvon 1847); 4) R. Blaine, „The laws of 
artistic copyright” etc. (2ondon 1853). Einige über den internationalen Schup des Atier⸗ 
rechts erfchienene Werke follen fpäter genannt werden. 

Eine wenn au nur überfichtlidhe Darflellung der Lehre vom Autorrecht muß ſich auf die 
Geſchichte der Anfihten und Theorien über veflen Ratur, Über die gefegliche Feſtſtellung in 
Regulirung ded einheimischen Rechtsſchutzes, endlich auf vie den eben angeführten internatie: 
nalen Schu diefem Rechte gewährenden Staatöverträge erſtrecken. 

A. Geſchichtlichet und fritifher Überblid der Theorien von der Ratur 
des Autorrechts. Das Nachdruckgeſchaäͤft ift im Grunde fo alt wie die Erfindung der Bud 
druckerkunſt. Wie vorher jevem das Recht zuftand, Schriftwerke zu copiren, fo hielt man f 
für berechtigt, vermittelt der neuen mechaniſchen Kunft dies zu thun, gleichviel ob fie geſchrieben 
oder ſchon gedruckt waren. Kein Geſet fand der Freiheit dieſes Gewerbes entgegen. Alleine 
Berleger empfanden den durch den Nachdruck ihnen zugefügten Schaven nur zu ſchnell; und da 
die Leiter der Staaten die neue Erfindung, welche Ludwig XII. eine „invention plus dirme 
qu' humaine” nannte, begünftigen zu müffen glaubten, fo ertheiften fie den Verkegern von 
Werken aller Art, felbft der Claffiter, des Corpus juris u. f. w., PBrivilegienbriefe gegen du 
NRachdruck. Das bisjekt befanntefte älteſte Privilegium diefer Art iſt das non Der Rebubll 
Venedig im Jahre 1491 ertheilte; das ältefte in Deutſchland erlaffene von 1501 ; das ältefe 
in Frankreich ift vom Jahre 1501 und daB äftefte englifhe von 1518. 

Indeſſen ſprach fich ſchon im 16. Jahrhundert das moraliſche Hechtögefühl gegen dies vie: 
beriſche Gewerbe aus. Im Jahre 1525 erließ ſelbſt Luther eine Ermahnung gegen die Drake: 
„daß fie ſich einer den andern nicht fo öffentlich rauben und ſtehlen und untereinander ſich ver 
derben fjollten, denn Gott werde fie nicht fegnen für ſolche böfe Türke und Stücke.“ Bor ihn 

. batte (1522) jih ſchon Erasmus gegen den Nachdruck ausgefprochen. *0) Altein die Mahnun- 
gen waren fruchtlos und der Nachdruck dauerte fort ala ein gefeßlich erlaubtes Geſchäft. Dei 
gewährte Das mehr und mehr fi ausdehnende Privilegienfuftem einzelnen Schutz. Vom Ede 
des 17. Jahrhunderts an erflärten ſich auch Nechtögelehrte gegen den Nachdruck, wie 1675 

Ahasverus Fritſch, 1690 Adrian Beier, 1694 und 1706 die leipjiger Juriftenfacukrät, 17% 
Gundling, 1734 Juſt. Heiner. Böhme, 1738 Thurneißen und in energifäfer, gut molivirte 
Weife 1774 3. St. Pütter. Diefer große Rechtsgelehrte fpricht „dem Autor ein Eigenthes 
an dem gelehrten Grundſtoff feiner Schrift” zu und nennt viefelbe „ein wahres Gigentfun 
ihred Berfaffers, ſowie ein jever daß, was feiner Geſchicklichkeit und feinem Fleiße fein Dafeln 
zu banfen hat, als fein Eigenthum anfehen Eünne”. Pütter fleht geradezu eine Entwendutz 
in der Anmaßung des gelehrten Grundſtoffs und des darauf ruhenden eigenthiimlichen Verlagt 
rechts. Nebenbei ſcheint er auch ein obligatoriſches Verhältniß anzunehmen, indem ber Ver 
leger Bei dem Verkauf des Buchs einen ſtillſchweigenden Borbehalt mache, ed nicht nad 
drucken. Die durch ihn vertheidigte und, wie es ſcheint, ſchon 1740 von Leyſer außgefproden 
Eigenthumstheorie hatte nun ihre Vertreter bis in die neueſte Zeit. Ihr huldigten 1700 
Ehlers, 1794 Gräff, 1799 &. S. Zachariä und Bielitz, 1811 Dupré, 1828 Krug, 18 
Schriter, 1831 Klüber, 1841 Berger. Gegner des Nachdrucks war auch Srolman (1798). 

Noch im vorigen Jahrhundert fuchten aud Deutſchlands berühmteſte Philoſophen die Un: 
erlaubtheit des Nachdrucks aus allgemeinen Gründen darzuthum. Befonvers gewichtig war die 
1784 ertönende Stimme Kant's, der (unter Verwerfung der Cigenthumstheorle) ein Reit 
des Verlagsberechtigten gegen ven Nachdruck aus dem Sag zu deduciren verfuchte: „Wer ei⸗ 
Geſchäft eines andern in deſſen Namen und dennoch wider ven Willen deſſelben teeibt, ige 
balten, dieſem oder feinem Bevollmäätigten allen Nuthen, ver ihm daraus erwachſen, abzukr- 
ten und allen Schaden zu vergliten, der jenem oder viefem daran entſpringt.“ Vichte ver- 
theidigte 1793 wieder die Eigenthumstheorie; dedgleichen (in etwas vertvorrener Beil) 
1821 Segel. 

Allein die Anfiht von der (geſetzlichen) Exrlaubtheit des Nachdrucks fand nvch inmer Ber: 
theidiger, tele no 1720 in 3. P. Luvwig, 1745 in Carpzov, 1722 — 29 in den Juriſten 
facultäten von Jena, Gießen, Helmſtedt, Erfurt, 1771 in Böhmer, 1795 in Hofbauer, 1820 

40) Wächter, Das Verlagerecht, I, 61 ig. 
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in Meifſer, 1822 in Grieſiager, 1843 in Ludwig Göpfner, welchen Puzer im, Staats⸗ 
Erikon“ und ver in Welcker's Nachtrag zu feiner Deduction angeführte Karl Ernſt Schmid 
enigegentraten. Rachdem die (unten aufzuführende) deutſche Bundesgeſetzgebung den Autoren 
einen lebenslanglichen und ihren Relicten einen auf eine Anzahl Jahre beſchränkten Schuß gegen 
den Nachdruck gewährt hatte, nahm die Behandlung ver Lehre größtentheils eine andere Rich⸗ 
tung; doch traten noch immer Bertheidiger ber Eigenthumötheorie auf. 

In Frankreich Hatte fih das Privilegienfoftem auch in den Berorbnungen über die Bud: 
druderei und den Buchhandel, z. B. von 1683, 1723, 1777, vollftändig ausgebildet. Doc 
wurden ſchon in der erften Hälfte des 18. Jahrhunderts Stimmen laut gegen den Nachdruck ver 
au ohne Drudprivilegium veröffentlichten Werke. Es war die Eigenthumstheorie, welde 
man vertheidigte. Dies that 1728 der berühmte Juriſt Sericourt, 1761 der königliche Ge⸗ 
neralprocurator Seguier, 1778 Pluquet. 

Die Anſicht von der ſich ſelbſt verſtehenden Widerrechtlichkeit des Machdrucks war beim Aus- 
bruch der Franzoͤſiſchen Revolution von 1789 Volksuüberzeugung geworden; doch wurde das 
erſte Seſetz gegen Nachdruck erſt den 19. Juli 1793 vom Nationalconvent erlaſſen. Es ſichert 
den Autoren ſowol ſchriftſtelleriſcher Werke aller Art als auch muſikaliſcher Compoſitionen 
und den Muſtern u. ſ. w. einen lebenslänglichen, deren Erben einen zehnjährigen Schutz zu. 
Gin Geſetz gegen die (von den Verfaſſern dramatiſcher Stücke nicht autorifirte) Aufführung der⸗ 
ſelben war den 19. Juli 1791 vorangegangen. Beine Befege bilden noch jet Die Grundlage 
des franzöfiichen Rechts, betreffend ven Nachdruck. Die theoretiſche Frage über dad Weſen des 
Autorrechts jchien Indeflen zu ruhen. Bei Gelegenheit der Discufiton des Gefeged von 1793 
mar jedoch (beſonders von Lacanal) die Eigenthumstheorie vertheidigt wurden; begleichen 
(obwol ohne Erfolg) im Schofe einer 1825 von Karl X. ernannten Eommijfion zur Abfaffung 
eined neuen Geſetzes zum Schuge der Autoren. Aber vom Jahre 1835 an ward fie öfter Ge: 
genſtand einer gelehrten Streitfrage, über welche noch jegt Die Anſichten der franzöfifchen 
Reiitögelehrten getheilt find. Vertheidigt ward die Theorie 1835 von Marie, 1837 von Ga- 
ſtambide, 1839 und 1841 in den feanzölifchen Kammern von Zamartine, 1844 von Nion in . 
einer son der Jurifienfacultät zu Beris gekroͤnten Preisihrift, 1855 von Breulier, 1858 von 
Laboulaye und in der zweiten Gertion deB Ende September 1858 in Brüflel abgehaltenen Con⸗ 
greſſes für den internationalen Schuß des literarifchen und artiftifchen Eigenthums von 35 Mit: 
gliedern, unter welchen außer dem jorben genannten Breulier noch Garnier, ver berühmte Phi- 
loſo ph Simen und der belgiſche Rechtsgelehrie Capellemans ald Redner, auch in der öffentlichen 
Sitzung des Gongrefied ſelbſt, auftraten. Im Verlaufe des Jahres 1859 trat in Paris ein 
Derein zur Bertbeisigung mid Durchführung Des Autorrechts als Kigenthum ins Xeben. *1) 

Allein es traten mehrere Mehtögelehete vom größten Anfehen gegen vie Richtigkeit ver 
Eigenthumstheorie auf, unter ihnen 1835 Victor Foucher, 1835 und 1839 Renouard, des⸗ 
gleichen 1856 Knlmeld, vie degtern auch im Schofe des Congreſſes, ſowie Wolowski und 
wer belgiſche Rechtogelehrie Bietor Faider u. a. Da die Eigenthumdtheorie in biefer Ver: 
ſammlung unterlegen war, jo veranlaßten mehrere ihrer Vertheidiger am 5. Det. und 
5. Neo. 1868 im Schoſe der Socidte des Eoenomistes in Paris eine nodhmalige Erörterung 
der Frage, an welcher, außer den genannten franzdiiiden Mitgliedern des Congrefled, neben 
V. Foucher noch Renouard, Dumoyer und andere namhafte Gelehrte jich betheiligten. 

In England beſtand gleichfalls Das Privilegienjnften; doch ward eine allgemeine Geſetz⸗ 
gebung gegen den Nachdruck angebahnt und in einem Statut der Königin Anna vom Jahre 
1T10 im einer freilich wenig beftiebigenden Weiſe fanctiomirt, pie (öfter modificirt bis 1842) 
dann durch das Statut 5 und 6 des erfien Jahres der Königin Bictoria erfegt wurde. 

Die neue Sefepgebung wurde durch den energifihften Streit über bie Natur des Copyright 
herbeigeführt, weichen pas berühmte Parlamentsmitglien Talfourd von 1837 —41 zu Gunften 
der Eigenthumetheorie (vielfach unter andern von Macaulay befämpft) erfolglos geführt hatte. 

Was nun bie nod jet vertheidigten Antichten und Doctrinen über das Weſen des Autor: 
rechts betrifft, fo laſſen fich deren folgende unterſcheiden: 

41) Über dies alles iſt zu vergleichen: der von E. Romberg herausgegebene Compte rendu des 
‚travaux du congrts de la propriets litteraire et artistique elc. 1858 — 59 (Paris und Brüflel), 
Br. 1, S. I—XVl, 85 fg.; IH, 261. Der Berein gab fürzlich heraus: La propriete litteraire au 
18me siecle avec une introduction de M. Laboulaye (Paris 1859). 48 . 
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1) Die namentlich von der Mehrzahl unferer Germaniſten getheilte Anſicht: daß das Autor⸗ 
recht nur eine Schoͤpfung ber Geſetze gegen ven Nachdruck ſei. Ihr huldigen unter andern Wal: 
ter, Beſeler, Gengler und Gerber (meld letzterer in feinem „Deutſchen Privatrecht“, 6. 219, 
Anm. 2, fih dahin ausſpricht: daß alle Verſuche, die juriftifche Unrechtmäßigkeit des me: 
ralifch verwerflihen Nachdrucks aus allgemeinen Grundfägen zu dedueiren, insbeſondere and 
einem fogenannten Schrifteigenthum, d. 5. einem Eigenthum an dem Inhalte des liter«: 
rifchen Werks, oder aus dem Berlagsvertrage, jeder genauern Prüfung als gänzlich Haltlos 
ericheinen müflen). Für Anhänger diefer Anficht find audy andere zu Halten, Die (mie Joli 
1852) den Nachdruck nur deshalb für unrechtmäßig erklären, weil die Geſetze, aus Billigkeits⸗ 
rückſichten für die Autoren, ihn verbieten. Vertheidiger verfelben Theorie find in Frankreich 
Renouard, Victor Foucher, Calmels, Wolowski u. a. 

2) Den Vertheidigern ver Eigenthumstheorie ſtehen die Anſichten derjenigen Rechtsgelehr⸗ 
ten gegenüber, welchen der Nachdruck ſchon an und für ſich ald unvereinbar mit dem Recht ober 
der Gerechtigkeit erjcheint, und ber deshalb von der Geſetzgebung ald rechtswidrig verboten wer: 
den müfle. Infolge folder Verbote nähmen bie Anſprüche ver Autoren auf Rechtsſchutz den 
Charakter eines concreten Rechts an, über deſſen Wefen fie übrigend nicht gleicher Meinung fun 

a) Einige (an deren Spige jetzt Bluntſchli ſteht) ſehen im Nachdruck eine Verletzung der 
Perſoͤnlichkeit der Autoren; denn es offenbare ſich diefe in feinem Werke als dem Ausdruck fi: 
ned perſoͤnlichen Geiſtes und müfle gefhüßt werden. Die Lehre vom Autorrecht gehöre ba: 

her in die vom Perfonenredht. 23) Diefe Anficht iſt beſonders grünplih von Harum*?) be: 
fämpft worben. 

b) Ganz entgegengefegt erflären andere Schriftfteller das Recht ver Autoren für ein Ber- 
moͤgensrecht, weichen jedoch, wad bie juriftiich = technifche Gharakterifirung deſſelben betrifft, im 
verſchiedenen Richtungen voneinander ab. 

a) Nah O. Wächter, bem neueften Bearbeiter der Lehre, ift e8 ein Gewerböredht **) und ber 
verbotene Nachdruck ein Delict, aus welchem fürden dadurch vermögensrechtlich Verletzten ein For⸗ 
derungsrecht auf Entſchädigung entflehe. Er geht zur Begründung feiner Theorie von der Grund: 
anfhauung aus: In dem Rechtsbewußtſein liege das Poſtulat, daß der Urheber eines geiftigen 
Erzeugnifjes als folder in der Weife geachtet were, daß ihm die Früchte feiner Thätigkeit, die 
Nupungen feines Werks, gegen Eingriffe Dritter gefichert bleiben. („Denn nicht allein da 
Schutz des Eigenthums ift Die Aufgabe des Rechtsſtaats, ſondern auch der Schuß der Arbeit und 
des DVerdienfted.‘) Unſer pofltives Recht (fagt er weiter) entipricht biefer Forderung dadurhh, 
daß es dem licheber die ausſchließliche Befugniß der Vervielfältigung und Veröffentlichun 
und dadurch der vermoͤgensrechtlichen Nutzung feines Werks zufprict und ihn im berfelßen 
ſchützt. Diefe Befugniß if dad Verlagsrecht, welches ven hauptſächlichſten Inhalt des Auter: 
rechts bildet.*6) 

B) Nach andern iſt dieſes Recht ein dingliches Vermoͤgensrecht, und zwar nach ben meiſten, 
die e8 dafür erklären: wirkliches (aber befonders geftatteted und in befonberer Weife gefchühtel) 
Eigentum, ſodaß (mas die Sharaftertfirung betrifft) fie mit ven Schriftfiellern übereinſtin⸗ 
men, welche ed für ein (auch unabhängig von ven Nachdrucksverboten beſtehendes) Eigenthumt⸗ 
recht erflären. Diefe Anficht fo fogleich näher beleuchtet werden. 

c) Eine vermittelnde Theorie ift die Harum's *0), nah welchem das Autorrecht kein 
bloßed Bermögens-, fondern ein für die Ehre und perfönliche Freiheit der Autoren belangrei- 
ches gemiſchtes Recht iſt. 

3) Zunächſt der letzten Anſicht ſteht die der franzoͤſiſchen Rechtsgelehrten Foucher, Re 
nouard, Wolowõoki, Calmels u. ſ.w. Sie huldigen der von Eiſenlohr fo genannten Belohnungs: 
theorie. Nach derſelben erweiſt der Schriftſteller der Geſellſchaft durch Mittheilung ſeiner Ge⸗ 
danken und deren Gemeinſamwerden eine Vermehrung des geiſtigen Kapitals derſelben. Für 
dieſen Dienft hat er gegen die Gefellfehaft einen Anfprud (ein Korderungsredht?) auf Lohn 
Die Verweigerung der Belohnung würde die der Geſellſchaft nachtheilige Folge haben, daf 
bie Autoren aufhören würben, ihr Dienfte zu leiften. Die Belohnung wird ihm zu Theil 

49) Bluntfchli, en bes deutfchen Privatrechte, I, 198. 
43) Die öfterreichiiche veBaefehgehung ‚S.4—. Auch Eifenlohr zeigt die Unhaltbarkeit vieler 

Anficht S. 42 feiner Abhandlung. 
44) Wächter, Das —— * 89—113. 45) Waͤchter, a. a. O. S. 8. 
Fremd a. a. O. E. 52 — 
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durch die Gewährleiftung eines ausſchließlichen Verlagsrechts während feiner Lebenszeit und 
eines temporären für feine Erben. Dieſes Recht ift aber kein Eigenthum, der techniſche Begriff 
des letztern ift auf daſſelbe nicht anwendbar; es ift ein Recht eigener Art, ein auf der Geſetzge⸗ 
bung beruhendes allgemeines Privilegium. 

Auch ift der Iebenslängliche und über ven Tod der Autoren nur kurze Zeit hinaus währende 
Scähug hinreichend; eine weiter gehende Belohnung, insbeſondere die Berpetuirlickeit und un⸗ 
beſchraͤnkte Bererblichkeit ihres Rechts waͤre (abgefehen von der Schwierigkeit ver Garantirung 
deſſelben) eine Verlegung des Rechts der Geſellſchaft auf ven mit der Verdffentlihung eines 
Werks heginnenden Genuß an demfelben, indem den Erben ver Autoren die Befugniß zuflände, 
biefen Genuß zu verhindern oder zu erſchweren. Das Gemeinwohl würde daher durch Die Ges | 
ſtattung eines ewig dauernden Verlagsrechts gefährbet. Um viefer Anficht eine flärkere Rechts⸗ 

baſis zu geben, flellt Calmels ald Brincip auf: daß der Autor vor ver Publication feines Werks 
abjolnter Eigenthümer beflelben fei, nach viefer aber vie Gefellichaft ein Miteigenthum an dem⸗ 
felben erwerbe.*7) 

4) Allen diefen Theorien iſt die bisher von und wiederholt aufgeführte fogenannte Eigen⸗ 
thumstheorie entgegengefeßt, indem fie die Möglichkeit des Autorrechts nicht erſt durch die Nach⸗ 
drucksverbote entftehen läßt, ſondern in dieſen nur die pofltiv= rechtliche Organifation des ihm 
von Rechts wegen gebührenvnen Schuges erblickt. Da nach ver Annahme ver Vertheidiger dieſer 
Theorie dad Recht der unbeſchränkten Vererblichkeit ſchon begrifflich im Eigenthum enthalten 
ift, fo fprechen fie fih confequent auch für eine ſich von ſelbſt verſtehende (an ſich unbefchränfte) 
Erblichkeit des literarifchen und artiftifchen Gigenthums aus, zugebend , daß ed durch Nichtaus⸗ 
übung des Verlagsrechts verjähren oder durch eine (im allgemeinen Interefle auögefprochene) 
gefegliche Expropriation verloren gehen köͤnne. Die Beſchränkungen der den Erben zugute 
kommenden Schußfriften feien nichts anderes ald Erpropriationen dieſer Art.*9) 

Die Vertheiniger ver Eigentbumstheorie gehen alle von dem oben angeführten Grundge⸗ 
banken Pütter’8 aus, daß jeder Erzeuger einer Sache deren Eigenthümer fei und daher ald 
folder geſchützt werden müſſe. Wie Locke nehmen die frangdiifchen Anhänger viefer Lehre an, 
dieſes Durch Arbeit gewonnene Eigenthum beftehe ſchon nach natürlichem Rechte, gehe alfo der 
Entflehung des Staatd voran.. Aus der Vergleihung ſelbſt des Eigenthums an Grundſtücken mit 
dem Recht des Schöpfers geiftiger Erzeugnifle ergebe ſich, daß e& ein unverantwortlicher Wider: 

Spruch fein würde, ein ſchreiendes Unrecht, dem legtern nicht den gleichen Schuß zu gewähren.*®) 
Damit verbindet Laboulaye noch die weitere Argumentation, daß der Autor durch die Ver: 

otelfältigung und Veröffentlihung der Cxemplare feines Werks fein Eigenthum auf viefes felbft 
nicht an das Publikum übertrage, und daß dieſes auch gar nicht die Abficht Habe, jened Eigen: 
thum an fich zu bringen, fondern nur einen intellectuellen Genuß an ihm haben wolle, ſodaß 

alfo durch ven Verlag ihm oder feinen legitimen Rechtonachfolgern fein Eigenthum nicht ver: 

loren gehe. 
Diefe Anftcht teifft im Grunde mit per in Deutſchland auch von Pütter ausgeſprochenen und 

von Pfizer ausgeführten zufammen: daß der Autor von den im Eigenthum eined Buchs oder 

Manufcripts enthaltenen Nutzungsrechten das wichtigſte, nämlich das Recht ver Vervielfältt- 

gung dur Abdruck zum Verkauf, bei der Veräußerung veflelben ſich vorbehalten koͤnne; daß, 

wenn er dieſes Recht an einen Verleger abtrete, dieſer Vertrag auch von Dritten als gültig aner⸗ 
kannt werben müfle, und das durch venfelben an jenen übertragene Recht von niemand verlegt 
werben bürfe. 

Mit Recht Hat man gegen diefe Deburtionen eingewandt, dag, wenn auch infolge des Er: 
zeugend eines Geiſteswerks deſſen Urheber ein ausſchließliches Verfügungsrecht darüber zuftebe, 
die Frage: ob dieſes Recht Eigenthum im techniſchen Sinne des Worts ſei? dadurch noch nicht 
beantwortet werde; denn jeder, dem ein Recht zuſteht, hat (inwieweit deſſen Natur nicht dage: 
gen tft) eine audſchließliche Dispofitionsbefugniß über daſſelbe, wie der Nutznießer über feinen 
Nießbrauch, der. Öläubiger über feine Korberung u. f. w. 

Es ift vor allem zu unterfuchen, ob der fpecififch-juriftifche Begriff des Cigenthums direct auf 

—— 

47) Salmels, La propriöte intellectuelle et la contrefagon. Compte rendu, II, 295. 
48) Brenlier in feiner Schrift: De la perpetuits de la propridte litteraire et artistique (Paris 

1855), und im Compte rendu des Gongreifes, I, 1 fg. 
49) Diefen ımter andern von Marie, Lamartine, Simon, Talfourd getheilten Grundgedanken hebt 
am fchärffien Laboulaye hervor in feinen Etudes, ©. XXII. 
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das Autorrecht anwendbar oder analog auf-baflelbe ausdehnbar ſei? Die Gegner der Kigm: 
thumstheorie leugnen dies aus verſchiedenen Gründen, die meiften deshalb, weil es dem ſe 
nannten intellectuellen Eigenthum an einem des Eigenthums fähigen Dbjerte fehle; weil (mei 
beim wirklichen Eigenthum nothwendig der Fall ſei) von einem Veſitz am Geifteswerle nicht die 
Rede fein koͤnne, indem der veroͤffentlichte Gedanke ſofort Gemeingut werde, den zu veprebacden 
factiſch niemand gehindert werden könne! 

Was ven angeblichen Vorbehalt des Eigenthums durch den fein Werk veröffentligenn 
Autor betrifft, fo fei verfelbe (weil von ven Erwerbern der veröffentlichten Exemplare nit ce: 
fentirt)) rechtlich unwirkſam. Keiner derſelben verzichte durch das Anſichbringen des Errmplarl 
auf die ſich von ſelbſt verſtehende Befugniß, das Werk nachzudrucken. Richtig iſt es, daß da 
Autorrecht unter dem hiſtoriſchen Begriff des Eigenthums nicht begriffen werden kann, wein 
nicht eine materielle Sache zum Object hat. Allein es iſt eine andere Frage: ob der hiſtoriſqhe 
Begriff noch feſtzuhalten, oder: ob ex, weil Beifteßerzeugniffe einen Geldeswerth erhalten Haken 
und Vermögendobjecte geworben find, jegt nicht zu erweitern oder analog auszudehnen feit In 
diefer Richtung hat der Berfafler gegenwärtiger Ausführung die Frage geprüft und in bejahe- 
der Weife beantiwortet.50) 

Es full Hier eine von jeiner frühern etwas abweichende Begründung feiner Anjigt ver: 
fudt werden. Man bat bei der ganzen Unterſuchung davon auszugeben, ob Die oben nachee 
wiejenen Grundbebingungen und Elemente des Cigenthumsbegriffs im Autorrechte fi wieder 
finden. Da nad) jener Ausführung die Vererblichleit fein weſentlicher Veſtandtheil nes Eiger 
thums ift, fo wird die Frage um fo leichter zu beantworten fein. Wir haben daher zu unter: 
ſuchen: 1) Ob literariſche und artiftifcge Erzeugniffe Gegenſtände find, an welchen eine (wen 

auch beſchränkte) ausſchließliche factifche Herrichaft und folglich eine ihr entſprechende Denuguy 
ihren Urhebern oder deren Ceſſionaren zuftehen fönne? 2) Ob, da wir fein ſogenanntes natir⸗ 
liches Eigenthum zugeben, vie Urheberſchaft eine Thatſache iſt, die (als Erwerbstitel eins &: 
zeugnifles zu fanctioniren) ber Idee der Gerechtigkeit gemäß ift? 3) Ob und inwieweit ed mög 
lich fei, den den Eigenthum an Eörperlichen Gegenfländen gewährten Rechtsſchutz auch deu As: 
torrechte angebeiben zu laſſen? " 

1) Al8 Antwort auf die erfte Frage wird man a) fagen müflen (und alle geben Dies zu), Wi 
der Urheber eines literarifchen oder artiftiihen Erzeugniſſes fo lange eine factifche abſolute un 
unumſchränkte Herrfchaft über daſſelbe Habe, als ex ed noch nicht aus feiner Hand gab ; alfe ühe 
die von ihm verfaßten Schriften, folange er fie in einer oder mehreren Handſchriften ober all 
gedruckten Exemplare derjelben noch befigt. Er kann das Werk für fih ſelbſt benutzen ea, 
wenn es ihm beliebt, es vernichten, wie der Cigenthümer eine ihm gehörende materielle Su 
b) Was wird aber aus dieſer feiner Herrſchaft, nachdem er dad Werk veröffentlicht Hat? Genf 
ift e8: der Autor kann die geiftige Benugung der veröffentlichten und circulicenden (Gxempier 
deſſelben nicht mehr hindern. Seine Sade iſt (quoad hunc usum) res oommunis omuin 
geworden. c) Ja er kann factifch die Vervielfältigung feines Werks durch Abſchrift enertun 
den Drud und die Verbreitung der ohne feine Zuflimmung vervielfältigten Exemplare nit 
hindern, er müßte denn alle eriflivenden Exemplare vun deſſen Reproduction an an ſich bringe 
und zerſtoͤren. Es ift alfo klar, daß durch die Beröffentlihung einer Schrift das factiſche Ber 
haltniß ihres Urhebers zu verfelben ein anderes wird. 
2) Die Urheberfhaft kann vemgemäß a) im erſten Stadium der Exiſtenz des Werts di 

Eigenthumserwerbstitel des Autors erklärt werben, und muß ed von Standpunft des allgem 
nen Rechts, ja der Nechtöivee gemäß, indem ja unbeflritten auch die Urheber meimick 
Schöpfungen als Eigenthümer verjelben anerkannt und geihägt werben. Gr ſieht zu feinm 
geiftigen Werke für jetzt in gleichem Verhältniſſe wie dieſe zu den ihrigen. 

b) Inwieweit wird dies Rechtsverhältniß durch die (Vervielfältigung und) Weröffentlichn 
des Werks ein anderes? Zu allen Zeiten hatten literarifche Erzeugniſſe auch einen pecuniäm 
Merth, und gewiß wurden bei ven Alten ſchon manche Gedichte für Geld verfectigt. Abfrifie 
von Büchern wurben früher jehr theuer bezahlt, Seit Erfindung ber Buchdruckerkunſt find ie 
rariſche Schöpfungen eine Duelle des Reihthums und befonderd in ber neueften Zeit de 
Schriftſtellerei eine oft fehr einträglihe, weit verbreitete Induftrie geworben; zwar nicht imme | 

50) In den von Schletter redigirten Jahrbüchern ber deutfchen Rech wiſſenſchaft und Gejeggebem. 
u u. ML 48— 50, und in Pözl’s Kritifcher Vierteljahrsichrift für Gere und Nechtewiſen 
aft, 1,1. . 
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für die Autoren ſelhſt, ſondern auch für deren rechtmäßige und ſelbſt bie fie nachdruckenden Ver⸗ 
leger. Der Nutzen (vie Franzoſen ſagen la jouissance) eines vexoͤſſentlichten Geiſteswerks if 
alſa eis zwiefacher: &) deſſen geiſtiger Genuß, der nur durch Die Vernichtung aller Cxemplare 
defſelben aufgehoben werden könnte; B) per vermoögensxechtliche (pecuniäre) des Verlegers veijel- 
ben, ſei es der Autor ſelbſt, deſſen Ceſſionar oder ein Nachdrucker. Dieſer Genuß kann aber 
unbeſtreitbar rechtlich zu einem ausſchließlichen Recht des Autors oder feines Ceſſionars er⸗ 
hoben und durch geſetzliche Repreſſiv⸗ (moͤglicherweiſe auch durch Präventiv-) Maßregeln 
geſchützt werben. 

c) I es den allgemeinen Rechtägrunnfägen und der Idee der Gerechtigkeit gemäß, daß dies 
geſchahe, und daher bie Urheber von veröffentlichten Geiſteswerken (oder ihre Ceſſionare) im 
Genuſſe diaſer pecuniären Früchte ihrer Erzeugniſſe rechtlich gefchiugt werben ? 

Die Bejahung diefer Frage kann keinem Zweifel unterliegen, denn 1) jind diefe Erzeugniſſe 
das Ergebniß ihrer Thätigkeit, in dem ihre Perfünlichkeit ebenſo aquägeprägt iſt wie in den ma⸗ 
texiellen Schöyfungen; 2) woßen fie Durch die Veröffentligung ihrer Werke ven andern zwar 
ben vollen geiftigen Genuß ihrer Werke einräumen, nicht aber ben Bezug der pecuniären Vor⸗ 
theile ihrer ſchaͤpferiſchen Induſtrie. 

Die Rechte der Autoren ſind daher in legter Beziehung ebenfo zu ſchützen wie Die jedes Ei= 
genthümerd einer materiellen Sage. Verſteht fid) aber dieſer Schutz von ſelbſt, ohne durch be- 
fondere Geſetze gewährleiftet zu werden? Wie fehr fich.jeit dem Ende des vorigen Jahrhunderts 
bie größten Welehrten bemüht haben, nie unbebingte Bejahung biefer Krage zu vertheinigen, es 
gelang nie; nur das Boftulat, Haß pie licheber geifliger Brzeugnifle gegen Nachdruck (und Nad- 
bildung) gefhügt werden, ward im Rechtsbewußtſein aller gebilveten Bölfer geltend. Ihre Ge⸗ 
feggehungen gegen ven Nachdruck waren davon eine Kolge. 

Wirk nun aber das fo geſchützte Autorrecht Cigenthum, oder iſt ed ein anderes Recht, etwa 
ein jus gui generis? Für bie erſte Anjicht fprechen folgende Gründe: 

3) Da& Met dea Autors an feinem Werke iſt ſchon nach allgemeinen Rechtsgrundſätzen 
his zum Yugenbli von deſſen Veröffentlichung wirkliche Cigenthum. 

b) Wenn die Geſetze eine Landes erfläten, daß niemand daſſelbe nachzudrucken befugt fei, 
fo ſprechen fe aus: a) daß es vom alleinigen Willen des Autors abhänge, ob weitere Berviel- 
fältigungen und baren Berbreitung flattfinden follen, fie erhalten ihm demnach infoweit ein 
freie Verfügungsrecht über das Merk, gerade wie ein anderer Gigenthümer eins hat; B) fie re: 
ſexviren ihm das verniägensrechtliche jus ulendi et fruendi. 

Beide Rechte zuſammen enthalten die beiden wejentlidhen im Eigenthum enthaltenen Be- 
fugnifje umd geben dem Autorrecht fo den Charakter des Eigenthums, der ihm deshalb nicht 
ahaufprehen if, weil ver Genuß nur ein befchränkter iſt; denn auch dad gewöhnliche Cigenthum 
kann, unbeſchadet feines Begriffs, ein beichränftes fein. Man bat nun allerdings gegen vie 
Charakteriſirung des Autorrechtoâ ald Cigenthum niele Einwendungen gemadt, vie fich inbefjen 
wol widerlegen loffen. Zwei dieſer Cinwürfe hängen mit der Beantwortung der noch übrigen 
Fragen zufammen, und zwar zunächſt mit der Frage: 

3) Welcher Rechtsſchutz iſt für den Schug der Autorredhte möglih und nothwendig? Aus. 
ben Machtruckoverboten, verbunden mit allgemeinen Rechtögrundſätzen, ergibt ſich, daß das Au- 

toxrecht civilxechtlich durch Entihänigungsflagen gegen die Nachdrucker und criminalvechtlich 
vurch die Strafen derſelben geihüpt iſt; allein auch andern Rechten als denen des Eigenthümers 
wird biefer Schug zu Theil In einem gewillen Sinne haben aber vie Autoren aud ein Vindi⸗ 
sationsreht, nämlich gegen die Beftreiter ihrer Autorfchaft und des Verlagsrechts; allein auch 
andere dingliche Rechte außer dem Eigenthum find durch ſolche Klagen geſchützt. Indeſſen folgt 
qua dieſem Rechtsſchutz der Autoren doch Die Unrichtigfeit der Anſicht: daß das Autorrecht nur 
ein Forderungerecht fei; denn wenngleich die gegen den Nachdrucker anzuſtellende Klage eine 
actio ex delicto ift, jo beſteht doch vor per Rechtsverletzung durch ven Nachdruck kein obligatos 
rifches, ſondern ein dingliches Verhältniß zwifchen dem Autor und allen andern. Dies ding⸗ 

liche Recht kann nach obiger Ausführung aber unbedenklich für Eigenthum erklärt werden, weil 
ea nie zwei Haupthefugniſſe des Cigenthums in fidh begreift. 

Die Cinwendung, daß durch die Veröffentlihung das Werk bezüglich der geifligen Be- 
nugung beflelben eine res communis geworben fei, ift von Feiner Bedeutung; denn es gbt eine 
Menge körperlicher Sachen, die (mie Straßen, Öffentliche Pläge, Parke, von Regenten und felbft 
von Privaten) ver Benugung aller überlaflen find und doch Cigenthum ihres Herrn verbleiben. 
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Und dag man Eigenthümer einer Sache fein fönne, an welder man Beilg auszuüben nicht im 
Stande fet, bedarf feines Beweiſes. 

Menn daher der mit dem gewöhnlichen Eigenthum verbundene Rechtsſchutz fi beim Autor: 
recht infolge des Nachdrucks ein wenig anders geftaltet, fo ändert dieſer Umftand die Natur viefes 
legtern nicht. Gewiß tft ed, daß die Autoren ein mit der actio negatoria der Eigenthümer zu: 
ſammenfallendes Klagerecht haben. 

Der gewichtigſte Einwand gegen die Eigenthumsnatur bes Autorrechts iſt der: es fehle 
dieſem Eigenthum das Object. Allein ſchon Pütter hat ja ein ſolches angegeben.“ ) Am ſcharf⸗ 
ſinnigſten hat jeßt Laboulaye die Eriftenz eines ſolchen nachgewieſen. Es iſt das Geiſteswerk 
ſelbſt. Es hat ein äußeres Daſein, und es kann vermittelft zweier Sinne, der Augen und der 
Ohren, wahrgenommen werden. Dieſes Daſein iſt ein concretes und inbivinnelles; denn durch 
feinen Urheber find die (wir können fagen: feinen Stoff bildenden) Gedanken in beftimmter 
Form zu einem eigenthümlichen Ganzen (fei es ein Gedicht, ein Drama, eine wiſſenſchaftliche 
Darftellung u. f. w.) verarbeitet. Wenn die in demfelben zur Einheit verbundenen Gebanfen 
auch die anderer geweſen waren oder von andern noch gedacht werben können, und fann man 
gleich Harum u. a. zugeben, ver Inhalt eines Geiſteswerks beſtehe aus Gedanken oder 
Ideen, an welchen als einem Gemeingut aller, wie die Luft, niemand ein ausſchließliches Recht 
haben fönne; fo ift ihre Verfchmelzung und Formation in dem beſondern Geiftederzeugniß doch 
etwas individuell Gefchaffenes, gerade wie jedes aus phyfiſchen Stoffen gebilnete materielle Er: 
zeugniß. Macht die Speeiflcation ven Schöpfer eines folden zum Eigenthümer, warum follte 
die geiftige Specification nicht die gleiche Wirkung haben? Die fo geſchaffene Sache ift der Tert 
bes Werks. 

Daß derſelbe von den ihn enthaltenden Manufeript zu unterſcheiden fei und allein den Ge⸗ 
genftand des Autorrechts bilde, jagt felbft Wächter. Vor veſſen Veröffentlihung durd den 
Drud und Verbreitung ift er vollflänniges Eigenthum feines Urhebers, von deſſen Willkür 
jelöft die Fortexiſtenz des Werks abhängt. Warum follte nach der Beröffentliung und folglig _ 
durch dieſe jenes Recht verloren geben? Wenn allerdings der frühere vollflindige Beſit des 
Gegenftandes in ver Beziehung aufhört, daß es factiſch jedem andern mögli wird, das Wert 
nachzudrucken oder nachzubilden, fo ift (mie ſchon audgeführt) gerade Died die Aufgabe ber 
Geſetzgebung, dafür zu forgen, daß durch eine ſolche factiſche Anmaßung des Befiges der dem 
Autor rechtlich zu fihernde pecuniäre Genuß feines Werks nicht beeinträchtigt were. 

Weil nun allerdings diefes Feine materiell greifbare, aber eine doch äußerlich wahrnehm: 
bare Sache ift, fo wird das Recht an vemfelben fein Eigentum nad dem Hiftorifhen Begriffe 
dieſes Rechts, wol aber analoges Eigenthum genannt werden dürfen, das (wenn auch, wie alfel 
Analoge, in allen Beziehungen dem Urbegriffe nicht ganz gemä ä5) doch in jnriſtiſch möglichen 
Beziehungen als Eigenthum zu behandeln ift. 52) 

4) Es bleibt uns noch die "Frage von der Vererblichkeit des Autorrechts zu beleuchten übrig. 
Sie zerfällt aber in zwei: a) in die: If das Autorreht (mie man neueſtens nachzuweiſen ver: 
ſucht Hat) ein fi) von ſelbſt verſtehendes vererhliches Recht? b) in die zweite: Iſt es geeignet, 
für ein ſolches erklärt zu werben? und In welchem Umfang foll dies gefchehen? 

a) Die fih von felbft verſtehende Echlichkeit diefes Rechts müffen wir in Abrede ſtellen; es 
ift ebenfo wenig ein vererbliches, d.h. nothwendig zu vererbendes Recht, wie das gemöhnlide 
Eigenthum, weil die Vererblichkeit nicht ein Beftanptheil des Eigenthumsbegriffs ift. 

b) Doch kann deſſen Vererblichkeit (wenn auch nicht im gleichen Umfang wie die des ge: 
woͤhnlichen Eigenthums und anderer vererblicher Vermoͤgengrechte) gefeglich fanctionirt werben. 

Und zwar iſt es der Gerechtigkeit gemäß, daß es auf die Defcendenten der Autoren über: 
gehe, weil anzunehmen ift, daß dieſe als Verleger oder Verlaggeber ihrer Werke die Abſicht 
hatten, das durch ihre fhriftftellerifche Induftrie zu gewinnende Vermögen nicht blos für ſich, 
jondern auch für ihre Familie zu erwerben. Daß der Rechtsſchutz auch auf die Witwe über: 
geben ſolle, iſt eine ven Anſichten unſers Jahrhunderts über dad Verhältnig der Ehegatten ent: 
ſprechende Beſtimmung. Was die Erbfolge der Seitenverwandten der Autoren betrifft, ſo 
laſſen ſich für dieſelbe wenig Gründe anführen. Wenn aber überhaupt (und auch den Deſcen⸗ 
benten) nur eine fürzere Schubfriſt de des Autorrechts ihres Erblaſſers gemährleiftet wird, fo liegt 
— — — ee 

51) S. oben S. 754. 
52) Vgl. mit dem gie Ausgeführten des Verfaflers Ausführung in Schletter's Jahrbü vom 

Jahre 1849, S. 49 — gerüh f führung s Jahrbücern 
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die Urſache hiervon in andern als rechtlichen (mern auch nicht immer haltbaren) Gründen. Auf 
feinen Fall darf aus der Nichigeftattung oder Beſchränkung des Rechtsſchutzes zu Gunften ver 
Erben der Autoren gefolgert werden, daß das Autorrecht fein Eigenthumsrecht fein koͤnne. 

‚Für einen ausreichenden Beihräntungsgrunn des Rechtsſchutzes Hält man vor allen den, 
daß, wenn die Autoren und ihre Nachfolger eine geraume Zeit lang die ausſchließliche Nutzung 
gehabt hätten, die Vervielfältigung, Verbreitung und Ausbeute des Werks ver Hauptſache nach 
erreicht fcheine,, und daß auf der andern Seite nun die Rückſicht auf den Verkehr, welcher durch 
jene Ausfchlieplihkeit immerhin gehemmt bleibe, deren endliche Aufhebung redtfertige.°®) 
Diefe Anſicht fällt im Grunde mit Renouard's Belohnungstheorie zufammen. Aber (fo fra- 

gen die Vertheidiger der unbefchränkten Bererblichkeit des Autorrechts) welches Recht. hat bie 
Geſellſchaft, zu fordern, daß nach dem Ablauf einer beftimmten Zeit das Geifteöwerk’ auch dem 

Gigenthum nad; ein Gemeingut aller werde? Der usus communis befteht ja dennoch fort. Ju 
ver brüfleler Gongreffigung vom 29. Sept. 1858 hat Simon diefe Anficht geradezu für eine 
eommuniftifche erklärt. Jedenfalls beruht die noch aus dem Privilegienfgfteme ſtammende, im 
allgemeinen Intereſſe flattfindende Beſchränkung des den Defrendenten der Autoren zu geflat- 
tenden Schutzrechts anf einem Nüglichfeitöprincip. 

B. Geſchichtlicher Uberblid der Gefeggebungen zum Schuße des foge- 
nannten literarifhen und artiftifhen Eigenthums. I. Deutſchland. Während 
noch das Privilegiumsfoften in unferm Vaterlande herrſchte, that Sachſen ven erften Schritt 
zur Anerkennung des Principe, daß die Autorfchaft eines Werks ſchon an ſich Anſpruch anf 
Rechtsſchutz begründe. Ein Mandat von 1686 unterfagte nämlich den Nachdruck der Bücher, 
welche die Berleger von den Auctoribus redlicherweiſe an ſich gebracht, auch wol darüber Pri⸗ 
vilegien erlangt hatten. Noch ausprüdlicher erkennt ed 1773 ven Rechtsſchut ven Verlegern zu, 
welche in ſolcher Weife ein Werk auch ohne Privilegium an fi gebracht hatten. Auch in Hans 
nover wurde 1753, 1754 aus befonderer Beranlaffung gegen Nachdruck eingefhritten. In 

Ofterreich verboten 1775 Maria Thereſia und fpäter Kaifer Joſeph II. den Nachdruck inländi= 

fcher Werke; veögleichen 1794 das preußifche Landrecht. Für dad Deutſche Reich verſprach zwar 
.  Ratfer Zeopolo II. in feiner Wahlcapitulation die völlige Unterdrückung des Nachdrucks, doch 

blieb es bei dem Berfprechen. Nach der Auflöfung des Reichs begannen aber die Lanbeögefeg- 
gebungen die Autoren und ihre Erben zu ſchützen. Baden fiherte 1806 dad Recht inländiſcher 
Schriftſteller auf Lebenszeit und ein Jahr nach ihrem Tode, was im Landrecht von 1809 ge: 

nauer normirt ward. Das Öfterreichifche bürgerliche Geſetzbuch von 1811 regulirt pas Ver⸗ 
haͤltniß zwiſchen Schriftfleller und Verleger, und das batrifche Strafgefegbuch von 1818 belegt 
ben unbefugten Nachdruck mit einer Polizeiftrafe. Weiter ging Naſſau 1814, indem ed den 
Nachdruck von deutfchen, bei einem deutſchen Buchhändler in Verlag gegebenen Werfen eines 
deutſchen Schriftſtellers bei deſſen Lebzeiten verbot. Würtemberg machte dagegen 1815 den 
Schuß ſowol inländiſcher als ausländifcher Schriftfteller von (auf beſonderes Anſuchen für eine 
beftinmte Zeit zu ertheilenden) Privilegien abhängig. 

Jetzt trat ein Wendepunkt ein. Im Art. 18 der Deutfhen Bundesacte wurde feſtgeſetzt, 
daß die Deutiche Bundesverſammlung ſich hei ihrer erften Zufammenkunft mit Abfafſung glei: 
förmiger Verfügungen über die Prepfreiheit und die Sicherftellung der Rechte der Schriftfteller 
und Berleger gegen ben Nachdruck beichäftigen were. 5%) Indeſſen beeilte man fi) damit nicht. 
Es legte allerdings eine 1815: von der Bundesverſammlung ernannte Commiſſton 1819 ihr 
einen Geſetzesentwurf von 28 Artikeln vor, und in dem Wiener Schlußprotofoll vun 1820, 
Art. 36, nereinbarten fid) die Regierungen, den Nachdruck im ganzen Bundeögebiete zu verbieten. 
Allein erſt 1832 kam ein Bundesbeſchluß hierüber zu Stande, nachdem Vreußen mit 32 
Bunbesflaaten einen Reciprocttätövertrag gegen ven Nachdruck geſchloſſen hatte, deſſen Inhalt 
in denjelben aufgenommen wurde. Derſelbe enthielt aber noch feine eigentlichen geſetzlichen Be⸗ 
flimmungen, und erft ein Beſchluß vom 9. Nov. 1837 gewährte den literarifchen Erzeugniſſen 
und Werfen der Kunft einen Schug auf 10 Jahre, von Jahre ihres Erſcheinens (und für 
bereits erfchtenene vom Tage des Beichluffee) an. Die mit ver Abfaflung veffelben beauftragte 
Gommiffion betrachtete den Schuß, welcher ven Schriftftelleen und Verlegen von feiten bes 
Bundes gewährt werben follte, in dem Lichte eines Erfindungspatents (!), nach deſſen Erld- 
fen das betreffende Werk Gemeingut werde, und das daher auch nicht zu weit gegriffen fein 
dürfe, wenn das große Publitum aus dem Erlöſchen des Patents ven ihm gebührenven (9) 

_.. 58) Wächter, Das Verlagsrecht, S. 127. 54) Wächter, a. a. O. ©. 21 fg. 
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Vortheil ziehen folle. #6) Im Jahre 1841 dahnte die Buudegverſammlung dieſen Ghutg auf 
muſtkaliſche Compoſitionen und dramatiſche Werke gegen deren unbefugte Aufführung ans; 
1845 dehnte fie dieſes Schugrecht auf bie Lebenszeit und bis 30 Jahre nad dem Tode ber 
Berfafler aus, eine Frift, die pur einen Veſchluß vom 6. Row. 1856 auch ben Werlen der vor 
1837 verfiorbenen Autoren gewährt wurbe. 

Neben ver Bundesgeſetzgebung beftehen in ven meiften deutſchen Staaten regelmäßig ned 
beſondere Geſetze oder Verordnungen gegen ben Machdruck. 5°) 1) In Oſterreich: ein Geſeg 
vom 19. Det. 1846 und die ben Nachdruck betreffenden Beſtimmungen des Strafgeſegbuthe 
von 1852, $. 467 fg. 2) In Preußen: ein Gefeh vom 11. Juni 1837, mit Infisuction sam 
15. Mai 1838, eine Verordnung von 1844 und ein Geſetz nem 20. Febr. 1954. 3) 3 
Balern erhielt ver Bundesbeſchluß son 1837 durch ein Gefeg vom 15. April 1840 Rovam 
feiner Ausführung. 4) In Sachfen erihienen Geſetze am 22. Febr. 1844 und 30. Juli 
1855 nebſt Bollzugsserordnungen nerfelben. 5) In Würtemberg: Geſetze vom 17. Oct. 1838 

und 24. Aug. 1845, nebft darauf Bezüglichen Inmpeöherrligen Verfügungen. 6) In Baben: 
eine bie den DBerlagsberechtigten obliegenden Foͤrmlichkeiten betreffende Berorbnuung nom 
17. Sept. 1847. 7) In Kurheſſen: eine Berorbnung vom 16. Mai 1829, ein Weich vom 
18. Juli 1846 und eine Berorbnung vom 8. Yebr. 1855. 8) Im Großherzogthum Heffen: 
ein Gefeg vom 23. Sept. 1830. 9) In Luremburg: vie niederländiſche Geſetzgebung vom 
25. Juni 1817. 10) In Sachſen-Weimar: das Geſetz von 1839 und ven 1852. 11) Ja 
Braunſchweig: ein Gefeg vom 20. Febr. 1842. 12) In Anhalt⸗Deſſau: eine Vererbung 
vom November 1837. 13) In Lübeck: eine revidirte Beroranung von 12. Juli 1845; ia 
Hamburg: gleichfalls eine foldhe vom 29. Nov. 1847. Die fowol ner Geleggebung bed Deut: 
fen Bundes al& Der der einzelnen Staaten zu Grunde liegenben Anſchauungen und 
find noch anzugeben. 

Sehr richtig bemerkt Wächter ?7), daß die deutſchen Geſetze an dein Prüscin feſthalten: e 
ſei die vermoͤgensrechtliche Nutzung, worin ber Autor geſchũtzt werben müſſe, obwol dieſelben in 
ver Regel nicht das Princip, wol aber deſſen weſentliche praktiſche Conſequenzen audſprethen 
Die Bundesbeſchlüfſe ſetzen pie rechtliche Folge des Nachdrucks in die Entſchädigung des Ver: 
Ingöberechtigten, alſo eine vermoͤgensrechtliche Leiſtung; fie laſſen daher auch das Mecht bei 
Urhebers unbeſchränkt anf deſſen Erben und Rechtsnachfolger übergehen und ſtellen dieſe, na⸗ 
mentlich ven Verleger, dem Autor ſelbſt vollkommen gleich. Geradezu ausgeſprochen if} das 
vermoͤgensrechtliche Prineip des Verlagsrechts in der ſächſiſchen Geſetzgebung. In den Anwer- 
kungen zum bairiſchen Strafgeſetzbuche heißt es: „Das Cigenthum an Geiſtedwerken if} nit 
weiter Gegenſtand der äußern Geſetzgebung, als die Geiſtesproducte für ihren Erzeuger einen 
Gewinn von feinen Beifteswerken abwerfen fönnen ; nur eine widerrechtliche Entziehung diefel 
Gewinns ift demnach Berinträdtigung ver Brzeugniffe und als folde ein Gegenſtand kei 
Rechtögefege.‘' 9°) 

Das Recht der Autoren wird nun allerdings in mehreren deutſchen Geſetzen oder den Meti⸗ 
ven zu denfelben Sigenthum genannt, 3. B. in den Motiven des bairifhen Gefegentwurit 
von 1840, wo das Recht des Autors, das Recht auf Die aus den Gchöpfungen bed Geifet 
fließende Rente und das Reit, diefe Befugniß auf Dritte zu übertragen, ein weſentliches Merl⸗ 
mal eines jeden Eigenthums genannt wird. Das öfterreichifehe Geſetz von 1846 ©. 1 feit feh, 
die literariſchen Erzeugnifie und Werke Der Kunft bilden ein Cigenthum ihres Urhebers, und bei 
Strafgefegbud von 1852 behandelt ven Nachdruck ale Vergehen gegen das literariſche und arlis 
ftifge Cigenthum. Im Eingang des preußiichen Gefeges vom 11. Juni 1887 Heißt eb: „se: 
mit dem Bigenthum an ven Werken ver Wiſſenſchaft und der Kunfl der erfarberliche Schuz 
gegen Nachdruck und Nachbildnng gefichert werde.“ 59%, Deſſenungeachtet jpricht wis Mehrzafl 
der deutſchen Mechtögelehrten dem Autorrecht ven Gharakter eines Gigenthumsrechts ab, um 
Wächter ift bemüht, diefe Anfiht aus allgemeinen Nechtöbegriffen und Rechtögrundſätzen zu 
rechtfertigen. 00) Er ſtützt ſich zu Diefem Behufe auf das (der Natur der Sache gemäße) Weſen 
dieſes Rechts, verwirft (dem Höhepunkt der nod in Deutſchland geltenden Rechtoprincipien ge: 
mäß) Die analoge Ausdehnung des Cigenthumsbegriffs auf daſſelbe und will Gödflend nie Be 
nennung „‚Eigenthum an Geiſteswerken“ als eine übliche, aber nicht juriſtiſche Bezeichnung jene? 

55) Wächter, S.26. 56) Wächter, ©. 40 fg. 57) Das Verlagsrecht, I, 95. 58) Wächter, 
5 a. O., © Re 59) Wächter, a. a. D., &.106. 60) Wächter, a. a. O., S. 99 fg. ; besgleichen 
arum, . 
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Reis yigebem. ©). Demgemäß bürften die Geſetze, im welchen es Cigenthum genannt wird, 
nicht grammatifch, jondern logifch interpretirt werden. Daraus geht aber von ſelbſt hervor, daß 
Die Frage son der Natur des Autorrechts eine offene Frage der Wiſſenſchaft iſt und daher von 
Eiſenlohr, Schmid u. a. als ſolche noch behandelt werden konnte. 

Daß das Antorrecht ein ſchon nach allgemeinen Rechtsgrundſätzen beſtehendes Recht kei, 
deſſen Schu der Staat zu reguliren habe, wird in ben deutſchen Gefegen nicht ausgefprocden; 
und da in benfelben der durch fie geſchafſene Schug nur den im beutichen Bundesgebiet erſchie⸗ 
nenen Geiſteswerken zugefidert und bisjetzt in Deutihland der Schuß im Auslande veröffent- 
lichten Werken Diefer Art nur duch internationale Verträge gewahrt wird, fo erklärt ſich Die 
Anjicht der deutſchen Rechtögelehrten, daß das Autorrecht erft durch Die Nachdrucksverbote ge: 
ſchaffen werke, ganz natürlig. Allein eine ſolche Annahme ift nicht nothwendig. Nicht allen 
Rechten wird voller Schutz gewährt, und Die Bermweigerung veffelben für die im Auslande erfchie- 
nenen Werke könnte nur auf politifden Gründen beruhen; ja die Thatſache, daß durch Staats> 
verträge benfelben der gleihe Schutz wie den einheimifchen gewährt wird, kann ald Beweis da: _ 
für angeführt werben, daß die veusichen Regierungen ver Anficht find, die Gerechtigkeit verlange, 
Daß jeder (au der im Audlande feine Werke veröffenslichende: Autor einen Anſpruch auf 

Rechts ſchuß habe. 
Die Regierungen könnten daher leicht einen Schritt weiter gehen und (wie 1852 Die fran- - 

zöfliche) das Schutzrecht geifliger Erzeugniffe auch auf die im Auslande zu Tage geförderten 
ausdehnen. Died, wie unten mitgetheilt werben wird, auf dem in Brüflel im September 1858 
abgehalienen Kongreß für den internationalen Schug des literarifchen und artiſtiſchen Eigen- 
thums feierlich proclamirte Princip hat freilich bei und nad Feine Anerkennung gefunden, wie 
ſich aus nem vom Buhhänvlerbörfenverein zu Leipzig im Jahre 1857 redigirten und als Ma- 
nuſcript gedruckten Entwurf eined Geſetzes für Deutſchland zum Schuge des Cigenthums an 
Werken ver Wiflenihaft und Kunfl gegen Nachdruck und Nachbildung ($. 64) ergibt, nad 
welchem ein folder Schug von Reciproritätöverträgen abhängig bleiben foll. 

Diefer Entwurf wurde durch die ſächſiſche Regierung veranlaßt, welche dadurch auf die 
Herbeiführung einer Haren, für dad ganze Bundesgebiet gültigen (einheitlihen und vollftän- 
digen) Gefeggebung hinaxbeiten wollte. Gr befleht aus 74 Paragraphen und 172 Seiten 
Motiven. 62) 

Im allgemeinen will derſelbe ven Autor eines literariſchen oder artiftifhen Erzeugnifles 
gegen Nachdruck und unbefugte Nachbildung lebenslänglid und nach jeinem Tode feinen Nedtö- 
nachfolger noch 30 Jahre lang fügen. Diejer Grunpfag verzweigt fih dann in eine große 
Anzahl Detailfragen, wie: Wer gilt als Autor? Welche Werke find Gegenitand des Rechts: 
ſchutzes? Wie wird in einzelnen Fällen der Rechtsſchuß bemefien? In welcher Weiſe erfolgt eine 
Übertragung des Rechts? Wodurch kann daſſelbe erlöfhen? Welche Handlungen fallen unter 
den Thatbeſtand des Nachdrucks? Welches find die rechtlichen Kolgen des legtern ? Welches Ber: 
fahren joll in Nachdrucksſachen beobachtet werben? 

Alle dieſe Fragen werden in genau formulirten Baragraphen entjchienen, ſodaß der Ent⸗ 
wurf eine vollfländige und zugleich inriflifch-technifche Godification des literariſchen und arti- 
ſtiſchen Autorrechts iſt. 

Was wird fein Schickſal fein? Man kann nur wünſchen, daß derſelbe aufs ſorgfältigſte 
und vom Standpunkte ver liberalften Auffaflung dieſer Rechte aus geprüft und nöthigenfalls 
verbeflert, wie 1849 die deutſche Wechſelordnung und hoffentlich recht bald das deutſche Han⸗ 
delsgeſetzbuch, als Geſetz für ganz Deutſchland fanctionirt und fomit ein weiterer Schritt zur 
Herbeiführung einer allgemeinen veutigen Bejehgebung gethan werde. 

H. Frankreich. Die Hauptbeflimmung des franzöfiſchen Geſetzes vom 19. Juli 1793 if 
oben ſchon augegeben worden. Es ſichert ven Urhebern ſchriftſtelleriſcher Arbeiten aller Art, 
von muſikaliſchen Eompojitionen und Gemälden für ihre Lebensdauer und von ihrem Tode an 
ihren Erben (melde fie immer fein mögen) auf 10 Jahre, ſowie ihren Gelfionaren ein aus: 
ſchließliches Merlags⸗ und Verkaufsrecht ihrer Exrzeugnifle zu. Der Nachdrucker Bat ihnen als 
Gatſchädigung eine dem Verkaufspreis von 3000 Sremplaren gleigfommende Summe gu be- 
zahlen. Jeder Verleger hat zwei Gremplare des Werks an vie Ednigliche Bibliothek abzulie⸗ 

61) Wäditer, a. a. D., ©. 103— 104. 
62) S. Wächter in der Deutfchen Bierteljahrsfchrift vom Januar bie Mär; 1860, ©, 207 fg. 
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fern. 08) Das Geſetz geht von der Anſicht aus, daß den Autoren ein Cigenthumsrecht un ihren 
Erzeugnifien zuftehe. 

Im Sahre 1810 erlitt diefe Geſetzgebung folgende Modification: Der Art. 30 des Decret- 
-Loi über die „imprimerie et la propriete litteraire‘ geftattet dem Autor ſowie deflen Witte, 
wenn ver Heirathönertrag nicht Dagegen ift, eine lebenslängliche Schußfrift gegen ven Nachdend 
und feinen Rindern eine von 20 Jahren. Der Code p6nal vebucirt die vom Nachdrucker mu 
leiftende Summe auf den Belauf des wirkliden von ihm veranlaßten Schadens. Died Being 
folfte unter der Reftauration zu Gunſten der Autoren geändert werben. Gine aus den berühm⸗ 
teften Notabilitäten im Jahre 1825 zufammengelegte Commiſſton, unter deren Mitglievern 
wir Royer-Collard, Laine, Vatismenil, Parbeffus, Villemain, Talma u. a. finden, er: 
beitete einen Entwurf aus, worin für die Erben der Autoren eine Schugfrift von 50 Jahren 
gegen ven Nachdruck vorgefchlagen wurde. Allein er fam nit vor die Kammern. Erſt im 
Jahre 1839 wurde Die Sache wieder aufgenommen und ein Entwurf mit einer Schugfrifl von 
30 Jahren ver Pairskammer vorgelegt, aber, obwol von ihr angenommen, nicht vor die Depu: 
tirtenfammer gebracht; dagegen 1841 ein revidirter Entwurf, der aber nit angenomme 
ward. Go blieb es bis 1852 und 1854. Ein Decret-Loi vom 28. März jened Jahres ver- 
lieh den Autoren von im Auslande erfienenen Werfen ven Schuß von 1793 und 1810, wem | 
fie die durch dieſe Geſetze vorgeſchriebenen Förmlichkeiten erfüllten. Durch ein Geſetz von 1854 
endlich wurde die Schugfrift der Kinder der Autoren von 20 auf 30 Jahre ausgedehnt. Rüd 
ſichtlich der andern Erben blieb das Geſetz von 1793 mit einer Schugfrift von 10 Jahren in Kraft. 

Obgleich nun das Autorrecht in allen diefen Geſetzen oft als propriets litt6raire et artisti- 
que, jedoch auch unter andern Benennungen aufgeführt und auch von ven franzoͤſiſchen Rechts⸗ 
gelebrten fo genannt wird, fo fireiten fly (wie wir oben angegeben haben) dieſe dennoch darüber 
ob das Autorrecht Eigenthum im techniſch⸗juriſtiſchen Sinne des Worts fei, und find bisjekt, 
wie auch bemerkt, noch zu feinem Verftänpnig gekommen. 

II. England. Gigenthümliher Art mar der Entwidelungsgang des Copyright in Eng 
land. Das Privilegienfoften beftand dort bis 1566 unter Philipp und Maria, in welden 
Fahre die unter dem Nanıen ber Stationers beſtehende Buchhänplerinnung das Recht ws 
Bücherdrucks und Bücherverlags als Monopol erhielt. Doc durfte fie fein Buch ohne Eix- 
willigung des Autors druden, und von allen zu veröffentlihenden Werfen mußte zur Erhaltung 
des Rechts des Autors deſſen Titel in ein von der Innung gehaltenes Regifter eingetragen wer: 
den; und der Autor hatte dann eine Entfhäbigungsflage gegen den Nachdrucker. Keine im 
Auslande veranftalteten Nachdrücke der durch fie verlegten Werke durften in das Koͤnigreich ein: 
geführt werben. Eine Verordnung vom 16. Juni 1645 gemährleiftete dieſe Ordnung de | 
Dinge, führte aber die Genfur ein, Die Licenfingacte vom 8. Nov. 1671 beflätigte fie, legte 
jedoch den Autoren die Verpflichtung auf, drei Exemplare des erſcheinenden Werks abzugeben (für 
die koͤnigliche Bibliothek und bie der zwei Landesuniverfitäten). Im Jahre 1692 wurde zur 
Abſchaffung der Eenfur die Licenfingacte aufgehoben. Neu erfheinende Werke waren niäi 
mehr in vie Regifter der Stationers einzutragen; doch galt der Nachbrud für eine Rechttver 
legung und ber Verletzte konnte auf Schadenerfag Klagen; er hatte zu dieſem Behufe bie Zahl 
der verkauften Nachdrucksexemplare nachzumeifen. Allein wegen ver Schwierigkeit des Beweiſet 
unterlagen die Kläger faft immer. Diefe unbefriedigenden Zuſtände veranlaßten die Geſep 
gebung von 1710, dem zehnten Jahre ver Regierung der Königin Anna. Die Öffentliche Re: 
nung Englands ging dahin: die Rechte der Verleger jeien dem gemeinen Rechte und ber Ber: 
nunft gemäß ebenfo gewiß Eigenthum wie das an einem Haufe und andern Gegenſtänden 
Dennoch wurte nur den noch lebenden Autoren eine Schugfrift von 14 Jahren geflattet, wenz 
die von ihnen veröffentlichten Werke in die Regifter ver Stationers eingetragen und neun Cren⸗ 
plare der Regierung abgeliefert wurden. Es fanden nun im Laufe des 18. Jahrhundert 
mehrere Procefle flatt, in melden die Frage: ob auch nach Ablauf jener Schugfrift Die Autoren 
ihr Cigenthumsrecht zu verfolgen befugt jeien? debattirt, aber nicht immer bejahend entſchieber 
wurde. So blieb das Statut der Königin Anna in Kraft; ein Statut von 1801 aus ven 
41. Regierungsjahre Georg’ I. erleichterte die Procedur, verfchärfte die Strafen ber Rad: 
druder und verlängerte (falls ver Autor noch am Leben fei) die Schupfrift um weitere 14 Jahre, 
verlangte aber die Ablieferung von 11 Exemplaren. Erſt im Jahre 1836 wurde dieſe Ber- 
pflihtung auf die Abgabe von fünf Eremplaren zurüdgeführt. 

63) Compte rendu etc., I, 169. 

— — — — — — — — — — — 
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Im Jahre 1814 warb die Schuhfrift um weitere 14 Jahre und, wenn ber Autor noch am 

. Reben fet, bis zu feinem Tode ausgedehnt. Im Jahre 1833 verbot ein Starut Wilhelm’s IV. 
die Aufführung dramatiſcher Gompofltionen ohne Einwilligung der Verfaffer und 1835 eines 
die unbefugte Veröffentlihung mündlicher Vorträge. Zwiſchen 1837 und 1841 brachte Tal- 
fourd, der auf das wärmſte die Rechte ver Autoren als Eigenthum vertheidigte, feine Motio- 
nen vor das Parlament, unterlag aber immer, zulegt von Macaulay befämpft. Da er 
aus dem Parlament fchien, nahm 1842 Lord Mahon feine Anträge wierer auf. Im Statut 
5 und 6 des erften Regierungsjahres ver Königin Victoria wurbe das Copyright als beweg⸗ 
liches und vererbliches Eigenthumsrecht 6%) erflärt, jedoch nur mit einer fieben Jahre über vie 
Lebenodauer der Autoren dauernden Schugfrift, melde aber jevenfalld auf 42 von der Publi⸗ 
eation an laufende Jahre ſich erſtrecken foll; veögleichen das der pofthumen Werke. Das Gefek 
beſteht aus 30 Artifeln und ift eine fehr ind einzelne eingehende Gopification des Copyright. ©) 
Die Eintragung der Bücher in die Regiſter der Stationers ift Grundbedingung dieſes Schutzes. 
Die Schutzfriſt für die ausfchliegliche Aufführung dramatiſcher Werke beginnt mit deren erfter 
Produrtion. Es find immer noch fünf Exemplare des Werks an das Britiihe Mufeum abzu- 
liefern. Die Bernadläffigung diefer Foͤrmlichkeit wird mit einer Buße von 5 Pf. St. beftraft. 

Der engliſchen Geſetzgebung ſteht am nächſten vie der norpamerifanifchen Freiftanten vom 
Jahre 1831. Die Autoren haben eine Schußfrifl von 28 Jahren, ihre Nelicten eine von 
14 Sabren. 

IV. In allen übrigen Ländern Europas ift den Autoren eine Iebendlänglihe Schugfrift für 
ihre Werke gewährt; was die nad) deren Tode geflattete betrifft, fo weichen fie fehr voneinander 
ab. 1) In Belgien und Holland gewährt dafür ein Befeg vom 25. San. 1817 20 Sabre; 2) in 
Dänemark ein Gefeß 30 Jahre; 3) in Schweren und Norwegen ein Gefeß vom Jahre 1812 
20 Jahre; 4) in Rußland das Geſetzbuch von 1857 50 Jahre; 5) in Griechenland ein 
Geſetz von 1833 15 Jahre; 6) in Sarbinien ein Gejeg von 1840 20 Jahre; 7) in Tos⸗ 
eana gibt das franzoͤſiſche Gefek von 1793 10 Jahre; 8) in Ron ein Edict von 1826 12 
Jahre; 9) in Neapel und Sicilien ein Decret von 1828 30 Jahre (für die Witwe und für 
die Kinder eine Iebendlänglide); 10) in Spanien ein Gefeg von 1847 50 Jahre; 11) in 
Bortugal ein Geſetz von 1851 30 Jahre; 12) die türkifhe Befehgebung von 1857 gewährt 
feine Frift. In Südamerika geflatten für Die Relicten der Autoren die Geſetze von Mexico feit 
1813 eine Schußfrift von 10, in Chili von 5 und in Venezuela von 14 Jahren. 

C. Entwidelungsgang des internationalen Schutzes der Urheber lite: 
rarifher und artiſtiſcher Erzeugniffe. Während die Gefeggebung Europas auf die 
eben geſchilderte Weiſe die Schriftfteller und Künftler gegen Nachdruck und Nachbildung im In⸗ 
lande fhüßte, waren fie im Auslande ſchutzlos. Das Gewerbe des Nachdrucks wurbe auf dad 
ausgedehnteſte betrieben; in Belgien, in Sranfreih und Deutihland drudte man englifche 
Werke nad), in Paris deutſche u. f.w. Im einem gewiflen Grade wurde dem Nachdruck im 
Auslande erfhienener Werke noch im neunten Bande der zweiten Auflagebed „Staats-Lexikon“, 
©. 332, da8 Wort geredet, weil er gegen übermäßige Bücherpreife wefentlich fchüge, ein Mo: 
ment, welches die Politik nicht überfehen dürfe. 

Allein ſchon im Jahre 1840 begann ein Wendepunkt. Öfterreich ſchloß in diefem Jahre 
Schugverträge gegen ven Nachdruck mit Sardinien, Rom, Modena, Lucca, Toscana und Parma; 
England 1845 mit Hannover, 1846 mit Preußen, welchen alsbald Oldenburg, Weimar, 
Braunſchweig, die ſchwarzburgiſchen und reußifchen Fürſtenthümer und Hamburg beitraten, 
1851 mit Frankreich, 1854 mit Belgien und 1857 mit Spanien. Frankreich ſchloß ſolche Ver⸗ 
träge 1843 mit Sardinien, 1851 mit Portugal und Hannover, 1852 mit Belgien, Braun: 
ſchweig, Heſſen-Darmſtadt und Heflen-Somburg, 1853 mit Heſſen-Kaſſel, Naffau, Oldenburg, 
Weimar, den reußifhen und ſchwarzburgiſchen Fürſtenthümern, 1854 mit Walde, 1855 
mit Spanien, dem Königreih der Niederlande, 1856 mit Hamburg, Luremburg, Sachſen, 
1857 mit Baden, 1858 mit dem Ganton Genf und betreibt den Abſchluß weiterer Verträge 
mit andern Ländern, z. B. mit Würtemberg. 9%) Zwiſchen Holland und Belgien fam im Auguſt 
1858 ein Bertrag zu Stande. 

64) Art. 25 des Statuts. 
65) Eine franzöfifche Überfepung feines Textes gibt Labonlaye, Etudes, ©. 159170. Abgekürzt 

gibt feinen Inhalt Frtebländer in dem angeführten Werke, ©. 190, und Wächter, ©. 766, den Tert 
der wichtigften Artikel. 

66) Val. das Tableau synoptique des conventions internationales litteraires im Compte rendu, 
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Alte dieſe Verträge Über ven internationalen Schuß des fogenannten literarifden un ar- 

tiſtiſchen Eigenthums gehen von ber Anfiht aus, daß ohne fie der Nachdruck und bie Rab: 
dung der im Auslande erfchienenen Werke rechtlich erlaubt fei, und Halten alle am Reciproritätt: 
princip feft. 

Nur ein Land ging biäher weiter, nämlich Frankreich, wo das oben ſchon angeführte D4- 
cret-Loi vom 28. März 1852 den im Auslande veröffentlichten Werken den gleichen Say 
wie den einheimiſchen zufidhert, wenn deren Verfafler vie 1798 fanctionirten gejeglichen Forn⸗ 
lichkeiten erfüllen. €7) | 

Durch dieſes Decret ift der Weg zur Einführung eines neuen Brincips angebahnt, nad 
welden auch ohne Reciproritätöverträge die Rechte der Autoren im Auslande erfehieene 
Werte glei jenem Eigenthum gefügt werben. Für dies Princip hatten fi Ton, außer in 
Frankreich, auch in England, Belgien u. |. w. Stimmen vernehmen laffen. Um es ſobald wie 
möglich zur allgemeinen Anerkennung zu bringen, Iuven belgiſche Gelehrte, Staatömänne, 
Buchhaͤndler und Künftler im März 1858 zu einem den 27. Sept. deſſelben Jahres in Brafd 
abzuhaltenden Gongrefie ein, un die Frage über die Nothwendigkeit eines vollkändigen inte- 
nationalen Schugrehts literarifger und artiſtiſcher Werke zu berathen und für fänenıtliche Re: 
gierungen Entopas und Amerikas die Grundſätze zu formulicen, welche Die Einftigen Gele: 
gebungen zu fanctioniren hätten. Zu biefem Zmed bildete ſich ein Drganifationdcomite, bei 
in feinem Einladungsſchreiben in fünf Abtheilungen 25 in ver Berfammlung zu erörtere 
und zu berathende Kragen vorlegte. Nah dem Einlauf einer großen Zahl Sutheißungen bei 
Vothabens erließ das Comite am 5. Aug. 1858 ein Rundſchreiben, in melden es feine An: 
ſichten Über die Beantwortung biefer Fragen entwidelte und die Eingeladenen, melde am Ger 
greffe perſonlich tHeitzunehmen verhindert wären, zu gutachtlichen Äußerungen darüber ai: 
forderte. Ss liefen auch mehrere Gutachten, namentlich gelehrter, artiſtiſcher und budhänik- 
tifcher Vereine aus allen Ländern Europas ein, und nad Eröffnung des Congreſſes belief ſih 
die Fahl der Anweſenden auf 320 und die ſäͤmmtlicher, auch fchriftlicher Theilnehmer auf 580. 

Eiue formel in den Sectionen als in den allgemeinen Sigungen des Congrefſes auf au 
wärntfte debattixie Frage war (mie ſchon bemerkt) Die: ob das Iiterarifche und artiſtiſche Mater: 
retht feiner Matur nad wirkliches und vererbliches Eigenthum .fei und deshalb eines Schupi 
von unbeſchränkter Zeitvauer genießen müfle. Der Congreß verneinte diefe Frage mit groie 
Majorität. 

Es würde und zu weit führen, Ausführliches über bie Urbeiten des Gongrefies mit: 
thellen ; wir befchränfen uns daher auf die Mittheilung einer deutſchen Überſetzumg ſeine 
Beiglüffe. E. Romberg, Generalferretär des Congreffes, hat im erften Bande des Hin 
von and angeführten „Compte rendu des travaux du Gongres de la propriete Httöraire ed 
artistique” (Brüffel und Paris 1859) nicht blos die Protokolle der Sigungen des Gongerfel 
mit den in denſelben gehaltenen Vorträgen, twie die der Sectionen, ſondern auch alle Dem Comik 
d’orpanisatien von ausmwärtd zugefommenen Gutachten, Berichte und Briefe veräffentiht 
Zur richtigen Wirrdigung der Abhaltung des Gongrefie gab er in einem zweiten Vaude rin 
Geſchichte ver Geſetzgebungen aller Länder über das Autorrecht, die Terte vieler Gefege und W 
auf defien Schuß bezüglihen Staatöverträge an. Roch iſt einer andern im Schofe des Gor 
greſſos lebhaft debattirten Frage Erwähnung zu thun, nämlich ver auch in Deutſchland wichiah 
behmmtelten 8): ob auch die ohne Zuſtimmung der Autoren namentlich im Auslande a: 
ſcheinenden Überſetzungen ihrer Werke ald Nachdrutk zu behandeln und fie gegen wiefelben a 
fügen feien? Während von einigen die Anſicht vertheidigt wurde, die Überſetzung eines Werl 

fei jedenfalls theilweife eine eigene Schöpfung, ſprachen ſich Die meiften dagegen aus; doch jch 
man ein, daß der Rechtoſchutz gegen nit conjentirte Ubertragungen in fremde Sprachen uık 
von gleicher Auspehnung wie ber gegen den in mechaniſcher Vervielfältigung beſtehenden Kal: 
druck fein könne; daher befhränfte man denſelben auf kürzere Schußfriften. 69) 

Folgendes find die Veſchlüſſe des vom 27. bis 30. Sept. 1858 in Brüſſel abgehaltenen Sen: 
greffes für den internationalen Schutz des literariſchen und artiftifchen Eigenthums. 

11, 232; ferner Wächter, Verlagsrecht, IT, 739. Die Terte folcher Verträge his 1857 enthält Eifentohr' 
Sammlung von 1856 nebft dem Nachtrag von 1857. 

67) ©. den Sort 38 Derveis Fr gompe a aal. 
68) Wächter, Das Verlagorecht. ©. 167, 316, 446, 587 fg. und deſſen Abhandlung in ber De 

Bierteljahrsfchrift, 1855, Nr. 70, ©. 278, m s ai 
69) ©. vie Beichlüfle, II, 6. 
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Eitenthem 767 
1) Bezüglid wer Internationalen Anertennung des (fogenannten) literariſchen und artiſti⸗ 

fen Cigenthums: a) Der Congreß iſt der Anſicht, daß der Grundſaß der internationalen 
Anerkennung des Eigentihums an literariſchen und artiſtiſchen Werken zu Gunften ihrer Ur⸗ 

beber in den Geſetzgebungen aller civififirten Völker ausgeſprochen werden muß. b) Diefer 
Srundfag muß in jedem Lande gegenüber andern ſelbſt in Ermangelung der Retiprorität an= 
genommen werben. c) Die Gleichſtellung ausländiſcher und einheimiſcher Autoren muß voll 
ftändig und abfolut fein. d) Es iſt fein Grund, den erſtern befonbere Foͤrmlichkeiten zum Be⸗ 
hufe ver Geltendmachung ihres Rechts aufzulegen; es muß genügen, baß fie diejenigen Foͤrm⸗ 
lichkeiten erfüllen, welche die Geſetze des Landes, in den dab Originalwerk erſchien, vorfchreiben. 
e) Es ift mimjhenewerth, daß alle Länder für das literarifche und artiftifche Cigenthum eine 
anf gleiäfdrmigen Grundlagen berubende Gefeggebung annehmen. 
—2) Betreffend dad Eigenthum an literarifchen und artiſtiſchen Werken überhaupt: a) Die 

Urheber von Werken der Literatur und der Kımfl müflen währenn ihrer ganzen Lebenddauer 
ausſchließlich berechtigt fein, ihre Werke zu veröffentlichen, zu vervielfältigen und zu verlaufen, 
verkaufen ober verbreiten zu laſſen, das Cigenthum und pas Recht der Vervielfältigung ihrer 
Werke an andere zu übertragen. Dem überlebenden Ehegatten des Urhebers bleiben die gleigen 
Rechte während feiner ganzen Lebensdauer und den Erben oder andern Rechtönadjfolgern 
50 Jahre lang von feinem Tobedtage an oder dem der Erlöſchung ber Rechte feiner Witwe. 
b) Was die Anwendung dieſer Rechtonormen betrifft, jo ſoll Fein Unterſchied fein zwiſchen ven 
verſchiedenen Arten von literarifchen und artiftifchen Werfen, muſikaliſchen Gompofitionen und 
Produetionen der zeichnenden Künfte: ebenfo menig zwiichen pfeudonymen und mit dem Na: 
men des Autors bezeichneten Werken. Auch begründet für die Dauer des Rechts wie Qualität 
der Nechtsnachfolger (als Kinder, Erben, Erwerber durch Schenfung ober andere Meihtäge- 
ſchäfte) keinen Unterſchied. c) Die Dauer de8 Rechts des erſten Herausgebers eines anonnınen 
Werks ſoll 30 Jahre fein, von ver Verdffentlifung an. Macht ver Verfafler vor Ablauf 
ber gefeglicgen Schugfrift feinen Namen befannt, fo erlangt er die Rechte, welche er gehabt Haben 
würde, wenn dad Werk von Anfang an unter feinem Itamen erfihienen wäre. d) An poſthu⸗ 
men Werten fol, wenn dad Recht des überlebenden Gatten des Autors oder feiner Erben oder 
anderer Rechtsnachfolger nach der oben vorgeſchlagenen allgemeinen Norm no nicht erlofigen 
if, deren Recht während jener geſetzlichen Friſt fortvauern. Wäre aber nad) der allgemeinen 
Norm dad ausfhließlihe Recht erloichen, fo foll ein ſolches dennoch dem Eigenthümer eines 

men Werks noch auf 30 Jahre von deſſen Veröffentlihung an eingerämmt werben. 
e) Dad ausſchließliche Recht des Autord ſoll gewahrt fein für die Verdffentlichung oͤffentlicher 
Lehroorträge, Predigten und anderer Öffentlich gehaltener Reben, welche weder einzelnnod in 
Sammelwerken ohne Zuflimmung der Autoren oder ihrer Vertreter veroͤffentlicht werden dürfen. 
Binſichtlich der Plaidoyers und der in politifhen Verſammlungen gehaltenen Reben it nur für 
ihre Beröffentlihung in einer Sammlung von Werken des Autors deſſen Zuſtimmung erfor- 
derlich. ) Das Recht des Cigenthümers am Driginalterte begreift in derſelben Ausdehnung 
auch das Recht der Überſetzung in dem Lande, in welchem das Originalwerk erſchien. Außerhalb 
diefes Landes darf nach Ablauf von drei Jahren, wenn binnen derſelben der Autor von ſeinem 
Rechte nicht Gebrauch gemacht hat, wenn er aber dies gethan hat, nach zehn Jahren jeder eine 
Uberſezung des Werks überall verbreiten, mit Ausnahme des Landes, wo das £ erfihien. 
g) Es if kein Grund, die Urheber von Werfen der Literatur umd ber Kunſt zum Behufe des 
Erwerbs ihres Autorrechts gemiffen Förmlichkeiten zu unterwerfen. Sollten beſondere Forma⸗ 
litaͤten nüglic fein, als Verwaltungs: oder Ordnungsmaßregeln, ober ald Mittel, die Extften; 
eines Autorrechts zu conflatiren oder zu bemeifen, und ſollte e8 paſſend fein, die Erfüllung dieſer 
Bormalitäten auf irgendeine Weiſe vorzuſchreiben, jo fol ihre Nichtbeachtung doch niemals den 
Verluſt bed Autorreihts nad fih ziehen. Es ift von Wichtigkeit, viefe Bormalitäten fo einfach 
wie möglih zu machen. Die Eintragung des Werks in ein Regifter oder vie Überreichung 
eined ober mehrerer Gremplare deſſelben an eine eigens dafür eingefegte Öffentliche Behörde 
ſcheinen in dieſer Beziehung die zwedtmäßigften Müßregeln zu fein. 

3) Die Fragen, betreffend vie Aufführung dramatiſcher und mufifatifcher Merle: a) Das 
Recht der Aufführung dramatiſcher odermuſikaliſcher Werke it unabhängig von dem ausfchließ⸗ 
lichen Rechte ihrer Vervielfältigung. b) @8-ift Bein Grund, bezüglich der Dauer dieſer Rechte 
einen Unterſchied zu machen. c) Sowol die ganze als die theilweiſe Aufführung muſtkaliſcher 
edle vhne Duſtimmung des Autors iſt mit feinem Eigenthumstechte an denſelben unvertraͤg⸗ 
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lich, welches immer der Werth oder bie Aufführungsweile veflelben fein mag. Man darf fi 
aber nicht auf dad Recht ver Autoren berufen, um Öffentlichen oder privaten Aufführungen m: 
fifalifcher Gompofitionen Schwierigkeiten zu machen, wenn bei denſelben feine Gelofpeculatiı 
mit im Spiele ift. d) Das Eigenthumsrecht an muſikaliſchen Gompojttionen begreift auch di 
der Arrangements nad) dem Motiv derfelben in ſich. 

4) Die auf die bildenden Künfte bezüglichen ragen: a) Der Urheber einer Zeichnun 
eined Gemäldes, einer Sculptur oder des Werfö einer andern bildenden Kunſt foll allein vı 
Recht haben, das Werk durch eine gleiche oder ähnliche Kunft in gleichen oder einem anbeı 
Mapftabe nahzubilden oder deren Nachbildung zu geflatten. b) Den unbefugten Nachbild 
foll bei Anmaßung des fremden Namens die ven Nachdruckern angedrohte Strafe treffen, voı 
behaltlich ver Beftrafung wegen Fälſchung einer Privaturfunde, wenn das Nachmachen bis zu 
Nachahmung der Unterfchrift geht. c) Das ausſchließliche Recht an Schöpfungen ver Zeichen 
Zunft foll auch auf Erzeugniffe dev Indufttie Anwendung finden, d) Der Erwerb und bie Er: 
haltung der Rechte der künſtleriſchen Autoren follen ebenfo wenig wie bie der literarifchen von 
der abfoluten Beobachtung befonderer Körmlichkeiten abhängig gemacht werden. Doch koͤnner 
ſolche wunſchenswerth fein im Intereffe der Ordnung und zur Regulirung der Ausübung dieje 
Rechte. Das Kunftwerk könnte in eigenen Regiftern verzeichnet und dem Künftler oder ben 
Erwerber des Werks ein Zeugniß diefer Eintragung ertbeilt werben, Damit es ihnen möglic 
fei, die Authenticität des Originalwerks und nöthigenfalls die der erlaubten Nahbilnungen 
zu conflatiren. 

5) Die fogenannten Öfonomifchen Fragen. Der Congreß verlangt: a) die Abfchaffun; 
ver Zölle auf Bücher und Kunftwerfe, oder doch deren Zurückführung auf den mäßigſten Zoll 
fag und ihre Vereinfachung da, wo der Tarif eine Verſchiedenheit der Zölle je nad Kategorien 
der literarifchen oder artiftifchen Erzeugniffe feftfiellt; b) die Befugniß, in dad Ausland au 
Commiſſion verfandte und dort nicht verkaufte Werke zollfrei zurüdfonmen zu laflen ; c) bi: 
möglichfte Herabfegung der Poftgebühren auf allen Verſendungswegen und bie Bermehrung 
der Grleihterungen für den Transport und die Girculation der Druckſachen, ver Stiche 
(gravures), Photographien, Steinprüde und anderer’ für die Poftverfendung geeigneter Ar- 
titel; d) die Gleichſtellung der artiftifhen Probedrücke und Correcturblätter mit den Drud- 
ſachen in den Ländern, wo noch eine verfchiedenartige Behandlung beſteht; e) Abſchaffung aller 
Foͤrmlichkeiten, welche ven Buchhandel hemmen. LA. Warnkönig. 

Einkommen. Das productive Vermögen, als ber Inbegriff von allem, was zur Erzeu⸗ 
gung von Producten dient, iſt entweber perfünlid, wie vie Fähigkeiten der wiſſenſchaftlich Ge- 

bildeten, der verfchiedenen Arten von Unternehmern materieller Production und aller andern 
Arbeiter; oder es ift ſächlich, wie Grundftüde, Maſchinen, Handwerkszeug u. dgl. Beide Gat⸗ 
tungen dieſes Vermögens fließen gewille Kräfte in fih. Erſt dadurch, daß fie in Thätigkeit 
und in Wechſelwirkung verjegt werben, leiften fie zur Erzeugung der für Menſchen dienlichen 

Producte ihre probductiven Dienfte. Injofern aber das Product zu irgendeinem Gebraude in 

der menſchlichen Gefellfchaft dienlich ift, erhält es zugleich einen Werth, der e8 zum Austauſche 

gegen andere Gegenflände fähig madt. Für Erzeugung der Producte bis zu ihrer endlichen 

Tonſumtion ift gemöhnlid die Mitwirkung mehrerer Probucenten erforberlish. Derjenige 
Antheil, der jeder Producent von dem Werthe eines Products erhält zur Vergeltung bed für 
Erzeugung deffelben von feiner Seite geleifteten Dienftes, ift fein Einfommen aus biefer Pro⸗ 
duction, und Die jährlihe Summe des Einkommens aus dem gefammten probuctiven Bermögen 

einer Berfon bildet deflen jährliches Einfommen. Nah Verſchiedenheit der productiven Dienfle 

und infofern dieſelben aus geleifteter Arbeit befteben, oder aus ber miterzeugenden Kraft von 
Brund und Boden, oder aus derjenigen von Kapitalien, heißt das Einfonmen Arbeitslohn, 
oder Landrente, oder Kapitalrente (Intereflen). Das Einfommen läßt fi entweder in Natur 

verzehren, 3. B. wenn man feinen felbftgezogenen Wein trinkt oder fein eigened Haus bewohnt; 

ober nad einem Tauſche, z. B. wenn man die Probucte feines Bodens zuerft verfauft und jo- 
dann in einer andern Geftalt genießt. Man wird weber reicher noch ärmer, wenn man dad 

ganze Einfommen improbuctiv verzehrt, während dad probuctive Vermögen daſſelbe bleibt 

Dagegen erhöht fi der Reihthum, wenn man einen Theil feined Einkommens reproductiv ver: 

zebrt, d. h. wenn man bie prodüctiven Dienfte, welche daſſelbe zu leiften vermag, zur Erzeugung 
neuer Producte anwendet. - 

Dies alles gilt au von dem Nationaleintommen oder von der Summe bes Einkommens 
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aus dem gefammten productiven Vermögen einer Nation. Bei der Schägung deflelben kommt 
ver ganze Werth, alfo der Bruttowerth aller Producte in Betracht, die in den Befig der Nation 

fommen. Denn die Koflen, die ein einzelner Producent von feinem Bruttoeinkommen abzieht, 
um fein reines Einkommen fennen zu lernen, machen einen Theil des Einkommens irgendeined 
andern Producenten aus. So fommt 3. B. der volle Werth eined Stücks Leinwand ald eines 
Theils der Nationalproduction in Anfchlag, wenngleich der Kaufmann, der ed verkauft, den 
Werth der vom Weber und vom Urprobucenten geleifteten probuctiven Dienfte biefen Mitpro: 

ducenten vergüten mußte. !) Und weil pas Einfommen einer Nation aus dem Bruttowerthe 

aller Erzeugniſſe befteht, in Deren Beſitz fie fommt, ohne irgendeinen Abzug, fo folgt Daraus 
ferner, daß auch alle Waaren, die aus dem Auslande eingeführt werben, als ein Theil befjelben 
in Rechnung kommen müflen, während auf ber anbern Seite und aus demſelben Grunde alle 
Ausfuhren ald ein Theil der Conſumtion anzufehen find. Endlich muß man nicht außer Acht 
laſſen, daß für die Schägung ded Geſammteinkommens einer Nation nicht blos die materiellen, 
fondern auch die immateriellen Producte, die irgendeinen Tauſchwerth haben, in Anſchlag ge: 
bracht werden müflen. So macht 3. B. der Werth des Raths, den der Arzt einem Kranken gibt, 
einen Theil von dem Einkommen des Arztes aus. Es läßt fi dagegen nicht behaupten, daß 
diefer ein Einfommen feined Kranken verzehre, denn dieſes letere ift bie Frucht einer andern 
Production. Iſt z. B. der Kranke ein Grundbeſitzer, fo hat er einen Theil feines Einkommens 
aus den Producten von Grund und Boden gegen ein Probuct der Inbufttie des Arztes ver- 
tauſcht, und dieſe beiden Producte, von denen das eine immateriell ift, bilden eind wie das andere 
einen Theil von dem Einkommen der Nation. 

Wie das Einkommen jedes Einzelnen ober jeder beſondern Befellihaft oder Corporation, jo 
bildet audy dasjenige des Staates einen Theil des Nationaleinfommend. Der Staat jelbft kann 
materiell produciren, wenn er 3. B. feine Domänen durch feine Organe verwaltet, und er pro- 
dueirt immateriell durch die Dienfte, die er feine Beamten den Staatsangehörigen leiften läßt. 
Soweit ver Werth feiner materiellen Broducte für Beftreitung feiner gefammten Productions: 
foften nicht ausreicht, vertaufcht er feine immateriellen Producte, die Dienfte ver Staatödiener, 
gegen einen Theil des Einkommens der Staatdangehörigen, d. b. gegen Steuern und Abgaben. 
Hier fommt jedoch für eine genauere Schägung des Nationaleinfommend der Umſtand in Be- 
tracht, daß der Staat feinen Dienften einen gezwungenen Taufchwerthertheilt. &8 fragt ſich alfo 
noch, weldhen Werth diefelben haben würben, wenn fie ber freien Goncurrenz überlafien wären ? 
Nur dann, wenn der Staat feine Dienfte nach dem Maßſtabe eines allgemeinen freien Verkehrs 
richt ig ſchäzt, muß für die Berechnung des Befammteintommens der Nation der Betrag der 
Steuern und das volle Einkommen der Steuerpflichtigen in Anfchlag kommen, ſowie auch der 
Werth des vom Arzte ertheilten Raths und das ganze Einfommen des Kranken, ohne Abzug 
deſſen, was er für dieſen Math bezahlte, als Theile des Nationaleinfommens gelten müffen. Läßt 
fih dagegen der Staat über den Werth der von ihm geleifteten Dienfte hinaus bezahlen, fo ift 
biefer Mehrbetrag eine Spoliation am Einkommen der Steuerpfliditigen, wodurd den einen 
gegeben und den andern genommen, der Gefammtmwertb der Production aber keineswegs erhöht 
wirb.?) 

Das bei einer Nation umlaufende Geld ift kein Theil ihres Einkommens binnen einer be: 
flimmten Periode, wenn es nicht in demfelben Zeitraume entweder im Inlande probucirt ober 
aus dem Auslande eingeführt worden iſt, denn es flellt alsdann keinen neu gefchaffenen Werth 
dar. Dagegen erfcheinen häufig die Werthe, woraus die Einfünfte beftehen, unter der Form des 
Geldes, Diefes ift alsdann der Preis des Verkaufs von einem probuctiven Dienfte oder von 
einem Producte, deſſen Werth ein Einfommen bildete. Das taufchmeife erworbene Geld wird 
dur einen weitern Tauſch wieder abgetreten, ſobald man fidy deſſelben bedient, un Gegenſtände 
ber Conſumtion an fih zu kaufen. So dienen diefelben Münzen im Laufe eined Jahres, um eine 
Menge nad und nach erworbener Theile des Cinkommens zu bezahlen, ohne daß ihr größerer 

1) Auch der Kaufmann ift Mitprobucent des vollen Werths, indem er den frühern Werth ber Lein⸗ 
wand durch Verfegung von einem Ort an den andern erhöht hat. 

2) 3.8. Say in feinem Traité d’economie politique, Bd. III, behauptet, Daß immer bei Schäßung 
des Nationaleinfommens ber Betrag der vom Staate eingenommenen Steuern von dem Einfommen ber 
Einzelnen in Abzug gebracht werden müfle ; er fegt fich aber hierdurch mit den von ihm felbft entwickel⸗ 
ten Begriffen in Widerfpruch. 

Staats-⸗Lerifon. IV. 49 
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ober geringerer liberfluß in einem Lande das Einfonmen ſelbſt vergrößert over verringert. Der 
in Geld ausgebrüdte Werth eines Einkommens iſt alfo ein bloßer Nominalwerth, und die reelle 
Bedeutung ded Cinkommens ver Einzelnen wie der Nationen hängt vielmehr von der. Menge 
und Art der Gegenſtände ver Gonfumtion ab, die man ſich im Austauſche gegen die Production 
verihaffen kann. Ganz nad demſelben Geſichtspunkte muß wie Größe der Ausgabe und Ein: 
nahme des Staates bemeſſen werben, weil auch die Thätigkeit der Organe ver Regierung und 
Berwaltung eine Production ift, die gegen einen Theil des Einkommens ber Staatögenofjen 
ausgetaucht wird. Auf vie gleichzeitige Grwägung biefer beiden Momente, der Production und 
der dafür möglihen Gonfumtion, wird aber gewöhnlich bei den flatiflifchen Vergleichungen 
allzu wenig Rüdficht genommen. DB. Schulz-Bodmer. 

Eintommenftener. Die Übertragung der öffentlichen Laften an ven Staat, insbeſondere 
der Kriegsdienſte, nach einer Slaffification von Vermögen und Grundbeſitz, welcher anderer- 
ſeits ein danach abgefluftes größeres over geringeres Maß politiſcher Rechte gegenüberfland, 
außerdem aber auch eine Vermoͤgensſteuer, als außerorventlihe Abgabe nad einem das größere. 
Bermögen verhältnismäßig Höher treffenden Schagungsfuß ober Steuerkapital, war in den 
ausgebilbeten Stantöverfaffungen ver Alten Welt, nauentlich in der Finanzgeſetzgebung von 
Rom und Athen nicht unbebannt. (Bgl. z.B. A. Boeckh, „Staatshaushaltung der Athener”, 
zweite Auflage, I, 643fg. und 662g.) In den Ländergebieten der Neuen Welt bildeten 
(neben Strafen, Fluß⸗, Schug= und andern Zöllen und der fogenannten Xccife, als Räptifcher 
Gonfumtionsabgabe) die Abgaben von Grundbeſitz (urfprünglid Zehnten, dann Steuern), 
wenn nicht Die einzige, jo doch die Hauptfächlichfte Steuerform und Finanzquelle. Zu einer allge⸗ 
meinen Vermögens: und Ginfommenfteuer oder aud zu legterer allein entſchloß man ſich erft 
weit fpäter, zunähft au nur in Zeiten der Bedrängniß, zur Begegnung vorübergehender 
Nothſtände. So geſchah dies z. B. in Preußen nad dem. unglüdlihen Kriege mit Yrantreich in 
den Jahren 1806 und 1307 mitteld Ediets vom 24. Mai 1812, bebufs Tilgung der uner- 
ſchwinglichen franzoͤſiſchen Gontribution. Das Ediet verardnete die Erhebung einer Steuer von 
drei Procent von ver Subflanz des gefammten Privatvermögens an allem Grundeigenthum, 
Kapital: und baarem Vermögen, an Forderungen, Fonds, Staatspapieren u. |. w., fowie von 
dem in @ewerben angelegten beweglichen Vermögen, ausſchließlich des bereits mit einer beſon⸗ 
dern Luxusſteuer belegt geweſenen verarbeiteten Goldes, Silbers und der Juwelen, und neben 
diefer Bermögendöfteuer auch eine Einfommenfteuer (bei einem Jahredeinfommen zu 300 Thlrn. 
von 5. Proc., hei weniger bis 100 Thlr. von 1 Proc.) feitend derjenigen, melde gar fein Ver⸗ 
mögen, doch überhaupt ein reines, nicht aud einem Vermögen hervorgehendes Cinkommen 
befaßen, ſeitens der Tageloͤhner und Dienftboten von jährlih 12 Gr. So wurde ferner von Bitt 
in England während des Kampfes mit Napoleon zuerft eine reine Cinkommenſteuer duvchgeiest, 
die jedoch nur wenige Jahre befand und damals bald der allgemeinen Ungunſt und Verurthei⸗ 
lung im Volke verfiel. Auch die wiederum, aber weit ipäter von Peel zu Anfange des vierten 
Decenniums dieſes Jahrhunderts erneuerte Steuer diefer Art wurde zuerft nicht als eine regel⸗ 
mäßig. fortdauernde betrachtet. Dem Vorgange Englands folgte Breußen jedoch mit Ginfikh- 
rung einer Ginfommenfteuer durch das Gefeg vom 1. Mai 1851. Im Hinblid auf Die im Edict 
vom 27. Det. 1810 über die verbefferte Cinrichtung ber damals gerrütteten Finanzen des 
preußiſchen Staated nievergelegten allgemeinen Grundfäge und im Anſchluß an die mit den 

Gefegen vom. 30. Mai 1820 über die neue Einrichtung des Abgabenweſens, insbeſondere über 
die Ginführung einer Klafien-, Gewerbe: und Mahl: und Schlachtſteuer (legtere in den größern 
Städten an Stelle der Klaſſenſteuer) ind Leben tretende preußische Steuerreform Hatte bie 
preußische Staatsregierung bereitd dem Vereinigten preußiſchen Landtage beim erften Zuſam⸗ 
mentritt deflelben im Jahre 1847 einen Gefegentwurf in Betreffper Cinkommenſteuer vorgelegt. 

Es ift ſonach die Cinkommenſteuer ald eine befonbere Art und Form der directen Staats: 
fleuern erſt ein Ergebniß ver infolge des Fortſchritts der Finanzkunde und VBollswirthihafts- 
lehre in wefentliher Reform begriffenen Steuerfgfteme, wozu auch hier, wie bei allen großen 
politifchen Reformen in der Alten wie in der Neuen Welt, die Regierungen und Staaten allererft 
durch die Noth und das unaudweichliche Bebürfnig veranlagt wurden. Sie ift aber auch mit 
angemeflenem Erfolge nur erft möglich und ausführbar hei einer gerechtern und umfidtigern 
Finanzverwaltung einerfeitd, wie bei den durch die Staatöverfaffung gehobenen und wachſenden 
politifhen Bewußtfein und patriotifhen Gemeinfinn ver Staatsbürger andererfeit. Schon 

jegt verichafft fich jedoch diefe Steuerform immermehr Eingang in die Finanzſyſteme verſchie⸗ 
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dener Staaten. Wenn urfprünglich meift nur als eine vorübergehende, auf Befeitigung tempo= 

rärer Bebürfniffe und finanzieller Nothftände berechnete Steuerform eingeführt, nimmt fle 
allmählich einen bleibenden und dauernden Charakter an und dabei eine immer bebeutendere 
Stelle in den neueften Steuerfoftemen ein. Dies aus dem politifhen und zugleich flantäwirth- 
ſchaftlichen Geſichtspunkt der durch dieſelbe erheblich geförderten Vereinfachung und Gleichfoͤr— 

migfelt des Steuerweſens, wie der durch fie möglich gewordenen größern Entlaftung derärmern, 
hauptſächlich nur auf ihre Arbeitskräfte angewieſenen Volksklaſſen einerfeits, wie der geredhtern 

Steuervertheilung und der größerer Leiftungs- und Steuerfähigfeit entſprechendern Heranzie: 
hung ber wohlhabendern und reichern Perfonen und Familien zu den öffentlichen Laſten des 

Gemeinweſens andererfeitd. Mehr oder meniger trugen wol auch in früherer Zeit einzelne 
Steuerarten, fo namentlich die Grundfteuer, die man vorzugämeife unter der Benennung Con⸗ 
tribution begriff, ein charakteriftifches Moment ver Einfommenfteuer an fi, indem man bei 
diefer (abgefeben von der ftäntifchen Acciſe und ven Zöllen) faſt einzigen ober doch hauptfäd- 

lichften Steuer ver Vorzeit nicht blos den Ertrag der fruchttragenden Grundflüde, ſondern auch 
die übrigen Erwerbögelegenheiten ihrer Beſitzer, namentlich bei ven Fleinern bäuerlichen Grund- 
befigern in Rechnung ftellte und darauf Rückſicht nahm, ob diefelben neben ihren Fronen 
und gutöherrlichen Belaftungen mehr oder weniger Zeit übrig und Gelegenheit hatten, durch 
Gefpann= und Handarbeit oder durch Aufzucht von Vieh und Handel etwas zu verdienen, daher 
in ven Grundfteuer-Veranlagungen ber Vorzeit vergleichen Fleinere Beſitzer oft unverhältniß- 
mäßig hoch zu der fogenannten Gontribution eingefhägt worden find. Es können auch noch 
andere Stenerarten, wie z. B. die Gemwerbefteuer, welche einzelne Zweige und Quellen des Ein- 
kommens, deshalb aber auch nur einzelne Klaſſen des Volfes treffen, als Einkommenſteuer 
betrachtet werben, fofern fie die Revenuen aus vergleichen bejondern Einnahmequellen treffen 
und fomeit nach deren Umfang und Ergiebigfeit das Maß ver Beiteuerung für einzelne Perſo⸗ 
nen, Berufs- und Volksklaſſen abgemeffen wird. Bevor die Finanzgeſetzgebung ven Schritt zu 
einer allgemeinen Einfonmenfteuer machte, ift hin und wieder ſchon eine Rentenſteuer von den 
Revenuen der Kapitalien, von Befoldungen, fortlaufenden Penfionen u. f. m. eingeführt wor: 
den, welche bald ganz, bald nur theilmeife das Kapitalvermögen und einzelne gewinnbringende 
Beihäftigungen erfaßte, wie die Grundfteuer das Grundeigenthum und die Gewerbefteuer die 
Ermwerböverhältniffe aus Handel und Gewerbe. Während hiernach früher nur einzelne probu: 
eirende Vermögensftücde und Einfommenzmeige von den Steuerfoftemen erfaßt wurden, ſieht 
pie Einfommenfteuer davon ab, welher Art das Object ift, das die Einfünfte abwirft, und zu 
welcher Kategorie der verſchiedenen Berufs: und Volksklaſſen die Perfon gehört, die mit der 
Steuer belegt wird, indem fie vielmehr ohne Rüdfiht hierauf pas Geſammteinkommen ver 
Steuerpflitigen veranlagt und einer Steuer nad) gewiflen Procentfägen unterwirft. Aller- 
bings müffen wiederum auch babei die verfchiedenen Cinnahmequellen in Betracht gezogen wer: 
den. 88 find dies, und zmar ebenfowol aus dem Gejichtöpunft der Volkswirthſchaft wie aus 
dem der Privawirthſchaft aufgefaßt, weientlih nur drei: 1) das Grundeigenthum, 2) dad 
Kapitalvermögen oder dad Recht zu gewiſſen periodiſchen Hebungen und 3) die Erträge eines 
Gewerbes oder irgendeiner andern Art gewinnbringender Beichäftigung. 

Für die gerechte und angemefjene Veranlagung ver Einfommenfteuer ift ed nöthig, daß das 
Geſetz diefe drei verfjiedenen Arten von Einkommensquellen richtig auffaßt und charakteriſirt. 
Die Gefeggebung hat ferner aber auch Beftimmungen in Betreff derjenigen Aufwendungen und 
Abzüge von Einkommen zu treffen, welche zur Erzielung eines Einkommens jeder Art überall 
und gemeinhin nothiwendig find und der Erzeugung eines folchen jederzeit vorausgehen müſſen. 
Denn bei der Einkommenſteuer ift e8 nicht ber Nohertrag des Einkommens, fondern der Netto- 
ertrag, weldher ven Gegenftand ver Befteuerung zu bilden hat. 

Die geringfte Schwierigkeit in Bezug auf die folchergeftalt zu ermittelnde Größe und Summe 
“eines Einfommend bietet das aus’ dem Kapitalvermögen entfpringende Einkommen var. 
Daflelbe befteht in den Zinfen aller Korberungen, welche dem Steuerpflichtigen gegen Privat- 
fhuldner oder gegen den Staat oder die Geldinſtitute des Staates, gegen Öffentliche Gefellfchaften 
oder Actienunternehmungen, gegen auswärtige Staaten u. |. w. zuſtehen; auch gehören dahin 
alle Einnahmen in Geld, Naturalien oder geldwerthen Vortheilen, welche jemandem aus Leib- 
tenten oder ähnlichen Verträgen und Verſchreibungen zufließen. Demnach Bilden die zugeſicher— 
ten Jahreszinfen oder Renten ſowol bei dem in öffentlichen Papieren ald bei dem in Brivat- 
forderungen beftehenden Kapitalvermögen da8 zu befteuernde Ginfonmen. Nur in dem Falle, 
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igleihen Zinfen ober Renten nicht regelmäßig unverfürgt eingehen, ober wie bei Divi- 
i nungen jährlihen Schwanfungen unterliegen, bedarf es einer aus: 

n_ gejeglihen Entſcheidung darüber, ob und welcher Durchſchnitt von Jahren, oder ob 
IN ‚Stfrag des vorhergegangenen Jahres als Ginfommensmaßftab für die Steuer des 
kiten, hrs zu Grunde gelegt werden ſoll. Bon dem foldergeftalt ermittelten Ginfonımen 
8 dent Kapitalvermögen find dann nur die Zinfen und Renten, welde ber Steuerpflichtige 

etwa Jein exfelt8 verfcjuldet, in Abrechnung zu bringen. Jedoch bleiben bei ver Feſtſlellung des 
Ginfontnibng aus dem Kapitalvermögen Forderungen und Schulden eines laufenden kaufmän- 
nifen. „iR eiwerblicen Verkehrs, dergleichen mit einem ſolchen Geſchäftsverhältniß in ummit: 
telbayer rbindung ftehen, felbjiverftändlich außer Betracht. 5 
* ien {ft dagegen die Feſtſtellung des reinen Einkommens aus einem Handels: 

viebe, fait mehr no das aus irgendeiner andern Art gewinnbringender 
2 3. B. eined Arztes, Advocaten, Schriftſtellers u. ſ. w. während die zu ber: 
&.von Ginkommen gehörigen Befoldungen, Benfionen und Wartegelder unmit= 

wi Hpaser Staatsbeamten ſich freilich noch einfager wie dad Einfommen aus 
artellen und zweifellofer ausmitteln faffen. Derfelben Einfommensquelle 
Dinn aus Pachtungen an, wie der aus gewerböweije betriebenen Afterver- 

t PN vielfahen Schwankungen der Einnahmen vorzüglid der zuerft gedachten 
Hkoinmensquelle durch Hanbelöftifen forie Stodungen der Gewerbe und 
bei; Beititellung des Reinertrags eines derartigen Einkommens der Durch- 

Sabre, und fofern das Geſchäft ſchon fo Lange gedauert hatte, nach Beflimmung 
jehes vom 1. Mai 1851 der legten drei Jahre maßgebend fein. Behufs 

Ertrags von Befhäftigungen diefer Kategorie von Ginfommen find 
ejenigen Ausgaben vom Gefammts ober Rohertrage abzufegen, durch welche 

ung ind Forilührung des Gefchäftöbetrieb im bisherigen Umfange bebingt ift, wie 
on king Yon Babrifgebäuden und Gewerbeutenſilien, dagegen keineswegs Kap 

ur Sriwerterung over Verbefferung des Gefhäfts, wol indeß aud) hier bie Zinfen von 
i eigleihen etwa zur Einrichtung ober Fortführung des Geſchäfts contrahirt 

— er en Beſoldungen der Beamten nur die auf Grund einer geſetzlichen 
Ahptitung zu teift den Benjiond: oder Witwenfafenbeiträge ab, nicht aber die jaͤhrlichen 
Bikräge zu freiwillig entnemmenen Leibrenten ober LebenSverfiherungen. 
pe hritte Art-dı vınmend, aus dem Örundvermögen, begreift vie Erträge aller dem 

tigen eigenthimlich zugehörigen Liegenſchaften oder von den auf Grundſtücke zufte= 
Kigufg en irgendeiner Art, woraus dem Steuerpflihtigen ein Einfommen zufließt, 
NIE unn Diethögelver, einerfeits unter Anrechnung etwaiger Natural= oder 

0; Bahters, ſowie der dem Verpachter etwa vorbehaltenen Nugungen, anderer= 
nung opx. dem Verpaqhter etwa zur Laft verbliebenen Grundſteuern und foı 
tungen, Dagegen ift bei der Selbſtbewirthſchaftung aud Hier ein durch— 
ring, {per drei legten Jahre) zu Grunde zu legen, dies inöbefondere bezüglich 

cundefgenthun benugten ländlichen Fabrifationszweige, ald Branntweinbren⸗ 
m, Miblen, Ziegeleien, von Stein, Kalt- over Schieferbrügen, von Gruben= 

w. Dabei darf ferner dad Ginfommen für die von dem Eigenthümer 
benugten Gebäude nicht unberückſichtigt bleiben, welches nad) orts⸗ 

eijen zu, 6 eſſen ift. Hingegen fommen bei vem Cinkommen aus dem Grund⸗ 
Sal der Selbfthewirthfäpaftung als im Verpachtungsfalle für den der Nicht: 

Vaters die auf dem Grundeigenthum ruhenden Laſten und Steuern 
Zinfen für Hopothefarif eingetragene und andere dieaiſchulden von 
18, die der Eigentümer zu tragen hat. Aus welcher ber brei volks— und 

NGaftlihen Ginnapmequellen (Örundbefig, Gewerbe over Kapital) aber 
19 unterworfene Einfonmen entipringen möge, bei feiner bürfen dies 

—30 ſich auf die Beſtreitung des eigenen Haushalts der Steuerpflichtigen 
er Angehörigen reſp. Familien beziehen, von dem Einkommen abge- 

ß ß Steuer hat bie Vermögens, nicht die perſönlichen Verhältniſſe zum 
Objeet, HER geftattet, fo würde bei der überwiegenden Mehrzahl, folange das Ginfom: 
men Hlt äne br hphe Stufe einnimmt, kaum je ein Reuerbared Object übrig bleiben, da 
ech h —*— jg,;mit der Vermehrung ber Einnahmen meift auch die Bedürfniſſe zu wachſen, 

on 
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häufig die Ausgaben bis an die Grenze ver vermehrten Einnahmen vorzurücken und ſich Fate 
ſchreitend zu erweitern pflegen. 1gap2d 

Die Einfommenfteuer als eine directe Befteuerung, wie fie bisher eingeführt if, hitteth 
aber doch auch von zwei fehr entgegengefegten Seiten verfchievenartige Einwendungen erfaͤhnai, 
insbeſondere ſolange fie noch nicht eine vieljährige Gewohnheit im Volke für ſich hat. Einekfents 
beftreitet man deren Rationabilität als Steuer, ihre Gerechtigkeit und praktiſche Ausfühlbad⸗ 
teit. Bon andern Seiten dagegen verlangt man bie Abfchaffung aller übrigen Abgaben Lün 
dem Staat und die Subftitution einer allgemeinen Einfommenfteuer als einziger Abgabe’iiAd 
hätt viefe dann für das Ideal und Ziel eines rationellen Steuerſyſtems. Es ift einerfeits zip 
geben, daß die Einfommenfteuer, wie jede andere Stenerform, fo z. B. felbft die Grund: 
Gewerbeſteuer, Mängel und Unvollkommenheiten hat, andererjeitö aber doch anzuerkennen, daß 
fie auf den reinften und richtigſten Princip der Befteuerung beruht. Doch iſt die idealiſtiſche 
Finanzanſchauung von der Einfommenfteuer als impöt unique fowol nad ber praktiſchen 
Erfahrung wie ſchon bei einer gründlichern Erkenntniß der Erwerbs⸗ und Güterverhältniſſe 
ebenfo unhaltbar wie irrationell. Auch ift fie von den praftifchen Staatsmännern aller Län- 
der verworfen, gleichiwie dad dem vorigen Jahrhundert angehörige Syſtem der Phyfiofraten, 
welches wiederum die Grundfteuer zur einzigen Staatöfleuer machen und es den Grundbeſitzern 
(als mittelbaren Steuererhebern) überlaffen wollte, die Steuer auf Die andern, die verzehrenden 
Volksklaſſen überzumälzen. Während einem Theile der producirenden Klaffen eine ſolche Liber: 
wälzung auch der Einfonmenfteuer, fobald fie die einzige ift, gelingen würde, wie dies großen 
theils bezüglich ver Gewerbefteuer bei längerm Beftehen verfelben gefchieht, welche (unter andern 
auch in Preußen) neben der Einfommenftener fortvauert, würde hingegen jene Steuer auf den 
andern Klaſſen aldvann nur mit doppelter Schwere laften. Als impot unique würde die Ein⸗ 
fommenfteuer vorausfihtli aber auch dem anerfennungswerthen Beweggrunde und Zwede 
ihrer Einführung nicht mehr entipredhen; fie würbe in diefem Falle außer Stande fein, den 
Zweck einer gerechtern Vertheilung der Staatsfleueen nach Maßgabe der größern Vermöglich⸗ 
keit und Leiſtungsfähigkeit der Bürger, insbefondere alfo ven einer verhältnißmäßig flärfern 
Heranziehbung der reihen und wohlhabenden Volksklaſſen bei libertragung ber dffentlichen 
Zaften zu erfüllen. Denn die Erfahrung lehrt, daß eine angemeffenere Betheiligung biefer 
Laften für das Gemeinmefen nur dadurch erreichbar ift, Daß die mehreren und verfchiedenen @in- 
nahmequellen nad einem gleihförmigen Verhältniß von verſchiedenen Steuern erfaßt werben. 

Als der englifhe Staatsmann Peel die große Maßregel einer allgemeinen Einfommen: 
fteuer vurchſetzte, Eonnte gleichzeitig eine große Zahl hauptſächlich folder Abgaben, insbeſondere 
auch indirecter (von Zällen auf Lebens- und Nahrungsbenürfniffe) aufgehoben werben, 
welche in einem überwiegend nachtheiligen Verhältniſſe die ärmern und arbeitenden Volks- 
Elafien belafteten und in ihrem Auf- und Emporkommen nieverhielten. Denfelben Zweck einer 
gerechtern Ubertragung der Staatölaften ſeitens der reihen und wohlhabenden Leute, forwie ver 
gleichzeitigen Erleichterung der ärmern Klaffen des Volkes von denjenigen Staatsabgaben, 
welche nach ihrer Höhe oder nach der Art ihrer Veranlagung eine unverhältnigmäßige Bela⸗ 
ftung diefer ärmern Klaſſen herbeiführen, verfolgte auch die preußifche Stantöregierung, als fie 
bereitö zur Zeit ded Vereinigten Landtags 1847, ſodann wiederholt in der Zeit von 1849—51 
die Snitiative wegen einer allgemeinen Einkommenfteuer ergriff. Nach Emanation ber Ver: 
faffungsurfunde vom 31. Jan. 1850 kam ed um fo mehr darauf en, vermöge der Einfommen- 
feuer dem Princip der Verfaſſung hinſichtlich der Steuerreform durch gleichmäßige Heranzie- 
hung aller Klaſſen des Volkes zu den Staatslaſten nach Maßgabe ihrer Leiſtungsfähigkeit gerecht 
zu werben und gleichzeitig eine gleichartige Directe Steuer für alle Zandestheile zu ſchaffen. Die 
auf Befeitigung der indireeten Mahl- und Schlachtfteuer in ven größern Städten (noch zur Zeit 
einige 80) gerichtete Intention blieb zwar unerfüllt, obfehon die Wohlhabenven und Reichen 
(mit einem Einfommen über 1000 Thlr.) auch in den Städten, in denen die Mahl: und Schlacht⸗ 
fteuer fernerweit beibehalten wurbe, zur Einfonmenfteuer herangezogen wurden. Yür bie 
größern Städte glaubte man wegen der bequemern Form ber Erhebung und wegen der den 
ärmern Klaffen nicht fo unmittelbar fühlbaren Befleuerung die Mahl- und Schlachtfteuer nicht 
entbehren zu können, obwol nicht verfannt werden fonnte, Daß durch viefe letztere die fläbtifche 
Bevölferung nit blos ungleich, ſondern auch weit Höher befteuert, daß der Verkehr zwifchen 
Stadt und Land gehemmt, und daß zur jittlihen Depravation durch die Dabei erfahrungsmäßig 
fo zahleeih vorfommenden Defraudationen eine bleibende VBeranlaffung gegeben werde. Den 
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oben gedachten allgemeinen Motiven zur Einführung der Cinkommenſteuer entiprad um 
begegnete man jedoch durch die Beftimmung, daß die unterfle Stufe der Elaffenfteuerpflichtigen 
Haushaltungen fortan niemals für mehr ald zwei Perfonen (monatlich mit 2Y/, Sgr., alle 
jährlid mit 1 Thlr.) zur Klaffenfteuer herangezogen werben darf, wogegen die verhältnif: 
mäßig fehr geringen Säge ver früher (vor dem Geſetz vom 1. Mai 1851) ebenfalls nur zur 
Klaffenfteuer (jährlich mit höchſtens 144 Thlrn.) veranlagten höchſten Steuerfiufen nad Ein: 
führung der Einfommenfteuer und zwar ohne irgend bemerkenswerthe Bedrückung fortan 
erheblich erhöht murben, indem jie zu 3 Proc. ihres Jahreseinkommens feuern, minde 
ſtens alfo mit 30 Thlrn. veranlagt werben. Bon der Gefammtbenölferung des preußifchen 
Staates, 17,674820 Einwohnern, bilden nur 239190 die einfommenfleuerpflidtige Bevölle⸗ 
rung), wovon übrigens faft die Hälfte in den einigen achtzig mahl- und ſchlachtſteuerpflichti⸗ 
gen (größern) Städten wohnt. Doc bringt die directe Einfonımenfteuer im ganzen einen 
Ertrag von 3,025000 Thlen. auf, die (directe) Klaſſenſteuer 9,022000 Thlr., wahrend in jenen 
Städten die (indirecte) Mahl: und Schlachrfteuer, und zwar jede diefer beiden legtern Steuern 
etwa zur Hälfte, zufammen 2,677000 Thlr. beträgt. 2) Es ift bei Einführung der Ginkommen: 
fteuer ein Umfland nicht außer Acht zu laſſen, welcher gleichzeitig auch jener ivealen Anjicht, daß 
durch eine allgemeine Ginfommenfteuer alle übrigen Staatöabgaben erfekt werden können, 
entgegenfteht, deſſen Bedeutung ſowol in England mie in Preußen anerfannt ift. Ginmal 
nämlich jept die richtige Ausmittelung eines zur Grundlage für die Befteuerung geeigneten Ein: 
fommens immer fchon eine gewiffe Größe und höhere Summe deffelben voraus. Zweitens tre: 
ten die allerdings auch mit der Einfommenfteuer verbundenen Unbilligfeiten, wonach bei der 
Einſchätzung die verſchiedenen Lebensverhältniſſe, die Zahl der Kinder, Krankheit oder Geſund⸗ 
beit des Yamilienvaterd u. ſ. w. nicht beridjichtigt werden und, ohne daß diefe Steuerform 

- unausführbar und andererfeitö wieder ungerecht wird, aud nit berudiüchtigt werben Eönnen, 
bei einen größern Maße von Einkommen mehr. in ven Hintergrund zurüd, während jie bei 
einem kleinen, eben nur zur 2ebendunterhaltung der Yamilie ausreichenden Einfommen weit 
fühlbarer hervortreten und, ind Gewicht fallen, Deshalb ift bei inführung der Einfommen- 
fleuer in England ebenfall3 mit 3 Proc. des Jahredertrags ein Einfommen von 150 Pf. St. 
(1050 Zhlr.), in Preußen ein Einfommen von 1000 Thlrn. ald Grenze angenommen, unter 
welcher eine Einfommenfteuer nicht erhoben wird, vielmehr in Preußen bie feit 1820 einge: 
führte Klafjenfteuer, nur in verbeflerter, vem Syftem der Einkommenſteuer ſich näher anſchließen⸗ 
den Weife fortbefteht, welche freilich infofern auch eine Art Einfonmenfteuer ift, als dabei, wenn 
auch nicht dad reine Einfommen audgemittelt, reip. veranfchlagt, fo duch die Haushaltung ber 
Steuernden im ganzen, und wie viel etwa zu deren und der Bamilie Unterhaltung auszugeben, 
mithin was dazu an Einkommen nöthig und vorauszufegen fei, ebenfalls in Betracht gezogen 
und gejchägt wird. Vorzugsweiſe nur bei größern Einkommen ift ed auch zuläflig, von inqui- 
fitorifden Maßregeln bei deſſen Ausmittelung im allgemeinen Abſtand zu nehmen, obne einer: 
feitö die Gleichmäßigkeit, andererfeits ven Ertrag der Steuer zu gefährben. Im übrigen hängt 
aber ein mehr oder weniger inquifitorifches Verfahren bei der Abmellung des Einkommens, 
reſp. Steuerbetrag® der Einzelnen davon ab, ob dieſe Steuerform ald eine reine ober aber (wie 

‚in Preußen) als eine clajlifieirte Einfommenfteuer eingeführt und zu behandeln if. Im erflern 
Galle kommt ed auf eine genaue Ausmittelung der Summe des Einkommens bei jeden Steuer: 
pflihtigen an, und e8 empfiehlt jich deshalb zunächſt vie Selbfteinihägung. Bei Bedenken zumal 
über die Richtigkeit ver Selbfteinſchätzung kann man aber eine ſehr vetaillicte Prüfung des Ber- 
mögend und Einfommend einzelner Steuerpflichtiger nicht vermeiden und müffen felbit eides⸗ 
ftattliche Angaben, in Zweifelsfällen Zeugenvernehmungen u. ſ. w. eintreten (wie eö in Eng: 
land öfter geſchieht und zuläffig ift), während dies bei der clafüificirten Einfommenfteuer im 
allgemeinen nit der Fall und nicht erforderlich ift, weil dieſe letztere eine gewiſſe ſteigende 
Scala für die gleihwol nach denjelben Procentfägen abgemeifenen, nur nach der Größe des 

1) In Preußen waren 1849 von 4,891777 Flaffenfteuerpflichtigen Haushaltungen nnd einzelnen 
Steuerpflichtigen im ganzen nur 86632 zu den beiden erften Hauptklaſſen, bie übrigen 4,805145 zu den 
beiden untern Hauptklafien eingefchäßt. 

2) Im Jahre 1820 wurde die Mahl: und Schlachtſteuer in 132 Städten erhoben, 1851 nur noch in 
83 , indem die Stadtbehörben vorzogen, flatt jener Steuer die Klaffenfteuer einführen zu lafien. Wo er: 
ftere gilt, wirb der Kopf der Bevoͤlkerung mit 51 Sgr., in Berlin fogar mit 64 Sgr., wo die Klaſſen⸗ 
fteuer gilt, überall alfo auf dem platten Lande, nur mit 15 Sgr. jährlich von diefen Steuern betroffen. 
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Einkommens verſchiedenen Abgabenſatze feſtſetzt und den für jede Stufe beſtimmten Abgabenſatz 
nur nach dem Minimum des Einkommens innerhalb der ſteigenden Scala auf dieſer Steuerſtufe 
erhebt. Je mäßiger die Procentſätze und Abgabenbeträge für die Einkommenſteuer gegriffen 
ſind, deſto weniger Bedenken hat es auch, neben der Einkommenſteuer andere directe Steuern, wie 
3. B. die Gewerbe⸗ und Grundſteuer, fortbeftehen zu laſſen, insbeſondere dann, wenn dergleichen 
Steuerarten, wie namentlich die Gewerbeſteuer in Preußen, ſeit langer Zeit (ſeit 1820) bereits 
entrichtet worden und zum Theil auf das Publikum übertragen und ſolchergeſtalt von dieſem 
mit entrichtet werden, wenngleich andernfalls die Fortdauer gerade einer Gewerbeſteuer, als 
eines Theils des Reinertrags aus der Arbeit und Beſchäftigung der Gewerbtreibenden, neben 
einer das geſammte Einkommen umfaſſenden Einkommenſteuer die erheblichſten Bedenken haben 
würde. Unverkennbar unterliegt vie Einſchätzung zur Klaſſenſteuer einfachern Formen ald die 
zur claſſificirten Einfommenfleuer. Jedoch wird auch bei dieſer letztern dad Verfahren bezüglich 
der Ausmittelung des reinen Ertrags der verfhiedenen Einnafmequellen zu einem weniger 
drüdenden und inquifitorifchen, wenn an Stelle ver Selbſteinſchätzung (wie es in Preußen und 
bier auch bei andern Steuern gefchicht) duch Die Bildung von Commiſſionen aus den Gemein- 
debehörden, refp. Berufögenofien und gleichartigen Steuerpflichtigen ſelbſt dieſen letztern 
mittelbar die eigene Theilnahme bei der Einfhägung geftattet, und wenn babei jedes Läftige 
Eindringen in die Bermögend- und Einfommensverhältniffe ver einzelnen Steuerpflidtigen 
unterjagt ift und vernieben wird, folange und inſoweit nicht Durch deren Beſchwerden und 
Reclamationen eine unausweichliche Beranlaffung zu einer genauern Erdrterung der Vermoͤ⸗ 
gens⸗ und Einfommendverhältniffe gegeben iſt und nicht die eigenen Angaben ber Steuerpflih- 
tigen in erheblichen Punkten unrichtig befunden werben. 

Die Unterfheivung von fundirtem und unfundirtem Sinfommen, d. 5. einerfeits von 
ſolchem, weldpes, wie das Kapital: und Grundvermögen, in feinem Beſtande vom Leben und 
Tode ober von perfönlichen Zuftänben, non Alter und Krankheit des Steuerpfliätigen unab- 
hängig und auf die Erben übertragbar ift, andererſeits von ſolchem, deſſen Beftand oder Maß, 
wie die Befoldung oder Venflon des Beamten, wie ver Fabrif- und Gewerbebetrieb, durch die 
perſoͤnlichen Berhältnifie des Inhabers, reſp. Unternehmers bedingt ift, bat für ven höhern oder 
geringern Procentfaß, mit welchem jenes und dieſes zur Beſteuerung heranzuziehen iſt, nur 
dann eine größere Bedeutung, wenn die Steuer nach Maßgabe ver. Höhe ihres Procentſatzes 
oder fonft im allgemeinen als eine läflige und drückende betrachtet werben kann. Je weniger dies 
der Fall ift, deſto weniger fcheint es nöthig, fire das fundirte Eintommen höhere, für dad unfun- 
dirte geringere Procentfäße anzuorunen (mie es in England geſchehen, in Preußen hingegen 
nicht der Fall ift). Jene Unterſcheidung ift namentlid dann nicht gerechtfertigt, wenn bie ver- 
ſchiedenen Einnahmequellen z. B. auch das Grundeigenthum, noch beſonders beſteuert werden. 
Überdies iſt es in vielen Fällen ſchwierig, genau zu ermeſſen, was zum fundirten und was zum 
nichtfundirten Vermoͤgen gehört. 

Es darf ferner bei der Einkommenſteuer nicht außer Betracht bleiben, daß ſie zwar im weitern 
Sinne, gleihwie die Klaflenfteuer, eine Berfonalabgabe, dennoch aber feine reine perfünliche 
Steuer ift, daß fie daher auf die verfchiebenartigen perfönliden Verhältniffe des Befleuerten 
fpecielle cafuiftifche Rückſicht weder nehmen kann noch darf. Sie ruht vielmehr auf dem Ein- 
fommen und ift deshalb allein nah Maßgabe des Reinertrags deſſelben abzumeffen. Abwei- 
Hungen von biefem Princip und Gefichtöpunft in Berudfichtigung der perſoͤnlichen Verhältniſſe 
ver einzelnen fleuerpflichtigen Individuen würden überall zu einer gefährlichen Willkür der 
Behörden und jedenfalls zu einer unausführbaren Caſuiſtik führen. Wenn aber beim Fort⸗ 
beftehen ver (indirecten) Mahl: und Schlachtſteuer in einigen achtzig Städten der preußifchen 
Monarchie neben der Veranlagung der in diefen Städten mit einem Einfommen von mehr als 
1000 Thlrn. verfehenen Steuerpflictigen zur Einkommenſteuer dieſe Steuerpflichtigen glei 
allen andern Einwohnern der betreffenden Städte die Mahl: und Schlachtſteuer ald inbirerte 
Befteuerung für ihre Haudhaltungen mit zu tragen haben, und dadurch doppelt, mit einer 
direeten und zugleich mit einer indirecten Stener belegt, deshalb gegen andere Einkommenſteuer⸗ 
pflichtige ungerecht behandelt wurnen, fo mußte einem folden Misverhältnig begegnet werben, 
was dadurch gefhah, daß ihnen als ein Erfag der Mahl: und Schlachtiteuer ein Pauſchquantum 
(von 20 Thlen.) vom Jahresbetrage der Einkommenſteuer abgerechnet wird. Wiederum aber 
konnten dabei andererſeits in Bezug auf Die Abmeffung dieſes Pauſchquantums bie befonbern 
individuellen Verhältniffe ver einzelnen Familien und Haushaltungen, wie 3.8. die größere ober 
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geringere Zahl von Familienangehörigen und Kindern, aus den oben entwidelten Grimden 
auch hier nicht in Betracht kommen. 

Die Einkommenſteuer ſoll niemals zu einer Vermoͤgensſteuer werden und daher nicht die 
Subftanz des Vermögens treffen und dieſe vermindern. Unzweifelhaft hat daher die Finanz⸗ 
verwaltung derjenigen Staaten, in welchen eine Einkommenſteuer eingeführt ift, die Aufgabe, 
deren Anwendung in ben einzelnen Fällen mit pflihtmäßiger Vorſicht zu überwachen, damit die 
Güter und Quellen, aud welchen die Steuererträge fließen, nicht beeinträchtigt werben. &8 liegt 
dies im eigenen Intereffe der Finanzvermaltungen, weil fonft mit der Zeit ein Ausfall an 
Steuern diejer Art von felbft herbeigeführt wernen müßte, während andernfalls vie Erfah: 
rung (in England wie in Preußen) dafür ſpricht, daß bei geſunden volkswirthſchaftlichen Zu: 
ſtänden und einer deren freie Entwidelung fördernden Geſetzgebung auf eine fortjchreitenze 
Vermehrung vieler in der Einfommenfteuer erdffueten Kinanzquelle mit Zuverfiht gerechnet 
werden kann. Denn fo ergab beifyieldweile in Preußen die clafiifleirte Einkommenfteuer im 
Jahre 1853 eine Einnahme von 2,110071 Thlrn., während fie in dem Etat von 1860 auf 
3,025000 Thlr. ausgebracht werden konnte. 

Noch iſt bei der Einkommenſteuer eine andere beſtrittene Frage zu erwähnen: : 0b es zuläffig 
fei, viefe Steuerform als Progreſſivſteuer, nämlich in ver Weife einznführen, daß dad größere 
Einkommen in fortſchreitend fleigenden Procentfägen auch relativ höher als dad geringere 
befteuert werben dürfe? Bon einer Seite ift eine ſolche Progreſſivſteuer als ein Ausfluß der 
revolutionären Gefeggebung bezeichnet; fie wurde zuerſt in Frankreich zur Zeit der Mevolution 
eingeführt, beftand aber auch dort nur kürzere Zeit. Der Bormurf des Kommunismus trifft die 
Progreſſivſteuer indeß wol mit Unreht. Denn es hat allerdings die Betrachtung viel für ſich, 
daß die Fähigkeit, Steuern zu zahlen, im allgemeinen nicht blos nad) dem einfachen Verhältniß 
zu dem Einkommen wählt, fondern daß fie mit nem höhern Maße des Einfommend in flärferer 
Progreſſion zunimmt, indem der Reichere durch fein größeres, über die nothwendigen Bebürf: 
niffe des Lebens meit hinausreichendes Einkommen in dem Grabe, als dies der Fall ift, aud in 
den Stand gejegt wird, davon einen größern Theil zur Beftreitung der Staatdausgaben abzu: 
geben, al& derjenige, welchem jede Minderung feines nur für bie nothwendigern Lebenäbebürf: 
niſſe Hinreihenden Einkommens ſchon eine fühlbare Entbehrung auferlegt. Dennod muß man 
ſich gegen dieſe Progreffivfteuer erklären, denn zunächſt fehlt es ſchon an allgemeinen objectiven 
Kriterien für die Progrefiton und deren Vorausfegungen. Sodann wird durd fie der Anreiz 
zur Verheimlichung eine8 größern Reichthums befördert, weshalb die erwarteten Bortheile aus 
einer folhen Progrefiinfteuer für die Staatskaſſe leicht illuforifch werden. Ohnehin bleibt auch 
bie von ihr getroffene Zahl der Steuerpflichtigen eine verhältnißmäßig fehr geringe. Es hat 
daher dieſes Steuerprincip für die Staatäfinanzen eine untergeorbnete Bedeutung. Es kommt 
hinzu, daß die Anſammlung eines gersiffen Maßes von Reichthum in der Nation eine weient- 
liche Borbedingung für die beffere Ausbildung und Belohnung der Arbeit und für den Gultur: 
fortfchritt, derfelbe aber erfahrungsmäßig gegen tendenzidfe Beſteuerung fehr empfinplid und 
geneigt ift, ſich zurückzuziehen, während ihn eine noch größere ſociale Verpflichtung gegen die 
bürgerliche Gefellfchaft, die ver Befoͤrderung von Kunft und felbft eines wohlthätigen Luxus 
obliegt. &8 ift nicht gerathen, Die Wirkungen des Reichthums nad) dieſer Richtung hin zu flören, 
wie Died durch Progrefflofteuern und ähnliche fperiell gegen ven Reichthum gerichtete Maßregeln 
nur zu leicht gefhieht. Dafür übrigens, daß eine progrefiive Einfommenfteuer an und für ſich 
noch nicht als revolutionäre oder communiftifche Maßregel anzujehen ift, vürfte mol ſchon bie 
Thatſache ſprechen, daß in Preußen einzelne Stadtgemeinden diefe Form der Einfommenfteuer 
für die Aufbringung ihrer Gommunalabgaben unter Genehmigung ver Regierung eingeführt 
baben. 

- 

Se länger eine Einkommenſteuer beftebt, je gerechter und umfichtiger die Verwaltung beider 
Einführung und Anwendung diefer Steuerform verfährt, je mehr ſich der bet ihrer Einführung 
leitend gewefene Gefidhtöpunft einer gerechtern Befteuerung der wohlhabenden und reichern 
Klaffen nad) Maßgabe ihrer größern Leiftungs- und Steuerkraft nebft einer gleichzeitigen Er: 
leichterung folder ärınern Steuerpflichtigen, deren Vermögen oder Beſchäftigung zu ihrer und 
ihrer Familie Erhaltung nur eben ausreicht, bewährt, defto mehr verſchwinden Die Bedenken gegen 
diefe Art der Befleuerung, melde nicht ſowol in ihrem Wefen als vielmehr in ihrer Neuheit 
liegen und nicht erheblicher finnd als die gegen andere Formen der Befleuerung, namentlid 

die Gewerbe: oder die Grundſteuer. 
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Es ift gewiß, daß die Einfommenfteuer zu denjenigen flaatlihen und finanziellen Einrich⸗ 
tungen gehört, weldhe ihre größere Ausbildung und Vervollkommnung hauptſächlich auch von 
dem Wachsthum und der Reife des politifchen Bewußtſeins erwarten, insbeſondere alfo davon, 
daß, wenn nit alle Bürger des Landes, fo doch wenigftend die überwiegende Mehrzahl von 
den Gefühle der Pflicht durchdrungen ilt, zur Erhaltung des Staated nah Maßgabe der eigenen 
Bermögend- und Arbeitöfräfte eines jeden beizutragen, fowie davon, daß die Ehre des Bürgers 
und Staatdangehörigen vorzugäweife auf der gewiffenhaften Erfüllung feiner Verpflichtungen 
gegen das Gemeindewefen beruht. Dann wird vie Einkommenfteuer um fo unbebenklicher auf 
den Örundfag der Selbſteinſchätzung balirt werben können, welcher allerpings ver eines freien 
und intelligenten Mannes und Bürgers würdigſte ifl. W. A. Kette 
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